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Vorwort. 

Der  im  Jahre  1872  vollständig  erschienene  erste  Tbeil  meiner 

Neubearbeitung  der  Rau'schen  Finanzwissenschaft  ist  seit  einiger 

Zeit  TergriffeD.  Fär  die  nene  Aasgabe  dachte  ich  anfangs, 

mich  anf  eine  Revision  zu  beschränken.  Indessen  erwies  sich 

mir  eine  tieferg reifende  Umgestaltung  schliesslich  doch  zweck- 

mässiger, nm  mehr  Einheitlichkeit  der  sachlichen  und  formellen 

Behandlung  in  diesem  Bande  wie  zwischen  den  einzelnen  Bänden 

ies  Lehrbuchs  herzustellen.  In  der  jetzigen  zweiten  Ausgabe  meiner 

Bearbeitung  des  ersten  Theils  der  Finanzwissenschaft  leitete  mich 

'aber  das  Bestreben,  diesen  Band  tiberall  in  grundsätzliche 

Tebereinsti  mmung  mit  meiner  „Grn ndlegung"  der 

Allgemeinen  Volkswirtschaftslehre  zu  bringen. 

Dadareh  sind  besonders  in  der  Einleitung  und  im  ersten  Buche, 

welches  von  der  „Ordnung  der  Finanzwirthschaft  und  dem  Finanz- 

bedarf' handelt  (entsprechend  dem  1.  Buche  von  den  „Staatsaus- 

aben"  in  der  vorigen  Ausgabe),  sehr  umfassende  und  eingreifende 

1  Umgestaltungen  nothwendig  geworden.  Vieles  wurde  deshalb  hier 

tiozlich  neu  bearbeitet  und  von  Rau  konnte  nnr  Einzelnes  herüber- 

reooismen  werden. 

Auch  im  zweiten  Bnche,  von  der  ordentlichen  Einnahme 

im  Allgemeinen  und  vom  Privaterwerb,  sind  viele  Veränderungen 

erfolgt  Namentlich  wurde  überall  in  den  Untersuchungen  über 

&e  Beibehaltung  oder  Veräusserung  der  einzelnen  privatwirth- 
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VI  Vorwort.  • 

schaftlfchen  Erwerbszweige  neben  dem  Gesichtspunct  des  Pro- 

ductionsinteresses  —  welcher  Kau  mit  den  früheren  Nationalökonomen 

und  im  Ganzen  auch  noch  mich  in  der  Neubearbeitung  der  6.  Ans 

gäbe  fast  allein  beschäftigt  hatte      der  Gesichtspunct  des  volks 

wirtschaftlichen  Vertheilungs-  und  des  socialpolitischen  Interesses 

zur  gebührenden  Geltung  gebracht.  Dadurch  ergaben  sich  manche 

principielle  Abweichungen  von  Rau  and  hie  und  da  auch  von  der 

letzten  Ausgabe.    Die  jetzige  Behandlung  des  Gegenstands  liefert 

auf  diese  Weise  zugleich  eine  Ergänzung  der  mehr  theoretischen 

Untersuchungen  über  die  Organisation  der  Volkswirthschaft  nnd 

den  Staat,  sowie  Uber  die  Rechtsordnung  des  Kapitals  und  des 

Bodens  in  der  „Grundlegung"  durch  die  mehr  practischen  Erörte- 

rungen aus  dem  finanzwissenschaftlichen  Gesicbtspuncte.  Die  Theo- 

rieen  der  Grundlegung  erfuhren  dabei  gewissermasseu  eine  „Probe", 

die  anzustellen  mir  erwünscht  war,  um  so  manche  Puncte  in  der 

Grundlegung  genauer  und  mit  steter  Rücksicht  auf  die  practische 

Durchführung  zu  prüfen.  Es  ist  dadurch  die  Verbindung  zwischen 

den  theoretischen  und  practischen  Theiien  des  Lehrbuchs,  soweit 

ich  letztere  zu  bearbeiten  übernommen  habe,  hergestellt  worden. 

Darauf  lege  ich  vom  Standpuncte  meines  Systems  der  politischen 

Oekonomie  aus  besondern  Werth. 

Immerhin  konnten  aber  im  zweiten  Buche  manche  Abschnitte 

von  Rau  s  Werk  ohne  grosse  Veränderungen  herüber  genommen 

werden,  besonders  in  der  Lehre  von  den  älteren  Domänen,  der 

Be\^rthscbaftung  der  Forsten.  Wenn  freilich  im  Ganzen  das,  was 

von  Rau  noch  direct  herrührt,  nachdem  es  schon  in  der  vorigen 

Ausgabe  auf  weniger  als  die  Hälfte  vermindert  worden,  sich 

jetzt  räumlich  auf  nicht  ganz  ein  Sechstel  beschränken  mag,  so 

beziehe  ich  mich  zur  Begründung  hierfür,  wie  Uberhaupt  hinsicht- 

lich des  Characters  der  Neubearbeitung  auf  die  Vorreden  zur 

vorigen  Ausgabe  des  1.  T  heiles  der  Finanzwissenschaft  und  beson- 

ders zur  „Grundlegung."    Was  namentlich  an  literarischen  und 
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ijtoriacb-  statistischen  Materialien  sowie  an  Einzelausführungen 

JUi's  noch  irgend  geeignet  erschien ,  habe  ich  beibehalten.  Das ■ 

Betreffende  ist  stets  besonders  bezeichnet  worden.  Ueber  die  prin- 

piellen  Abweichungen  von  Rau  und  von  meiner  vorigen  Ausgabe 

mehrfach  in  den  Noten  das  Erforderliche  gesagt. 

Auf  die  Noten  beziehe  ich  mich  auch  zur  Begründung  ein- 

lefoer  streitiger  Puncte  der  Systematik,  z.  B.  ob  und  wie  weit 

;,-w!>>e  Gegenstände,  wie  das  Domänen-,  Forst-,  Eisenbahnwesen, 

•der,  in  der  Lehre  von  den  Ausgaben,  die  Besoldungspolitik,  das 

Militärwesen  in  die  Finanzwissenscbaft  gehören  oder  wenigstens 

tier  10  eingehend  bebandelt  werden  dürfen.  Zur  Beibehaltung  des 

Abschnitts  von  den  Eisenbahnen  in  dieser  Ausdehnung  in  der 

letzigen  Ausgabe  fand  ich  mich  u.  A.  auch  durch  den  Umstand 

bewogen,  dass  der  dritte  Band  des  Lehrbuchs  (vom  Verkehrswesen) 

noch  für  mehrere  Jahre  ausstehen  wird. 

Nachdem  ich  mich  —  wenigstens  für  mein  Theil  —  durch  die 

wae  Bearbeitung  der  Finanzwissenschaft  tiberzeugt  habe,  dass  die 

penflgende  principielle  Basis  für  diesen  Theil  des  Systems  der 

poihttchen  Oekonomie  in  meiner  ,;Grundlegung"  gewonnen  ist, 

*m  ich  für  nothwendig  zur  Fortsetzung  der  Finanzwissenschaft 

Wt  (g.  Vorrede  z.  Grundlegung  S.  VI),  beabsichtige  ich  neben 

m  zweiten  Theile  der  Allgemeinen  Volkswirtschaftslehre  zugleich 

den  zweiten  Theil  der  Finanzwissenschaft  zu  bearbeiten.  Wahr- 

*eheinlich  wird  letzterer  noch  vor  jenem  beendigt  werden  und 

entbeinen. 

Berlin,  Februar  1877. 

Adolph  Wagner. 

Digitized  by 



.1 

1> 

Digitized  by  Google 



II 

Inhaltsübersicht. 

8eit« 

«n  :   v 

■ 

T  i  i 

t.  AW^nirt      l>qr  Staat  nnd  die  Finanzwirthschaft  7  1 

jL    L  Das  BedQrfniss  des  Staats  nach  Arbeitskräften   1 

&  1   Forts.  dagL  nach  Sachgütera   3 

;  V    II    B---  baff  Tin  g  der  Sachgütcr   3 

j.  4.   HL  Der  Zwangserwerb  des  Staats   4 

j.  S.    IT.  Die  Finanzwirthschaft   6 

s        V.   Die  Finanzwissenschaft     8 

3-  AWltmiM     r harac teris lrnng  der  Finanzwirthschaft  als  Wirth- 

achaftsart   .   £ 

7.    L  Die  Finanzwirthschaft  als  yon  der  Regierung  verwaltete  Einzelwirtschaft  *> 

S  5.    IL  Das  Arbeitspersonal  der  Finanzwirthschaft   12 

-    «     TIT.  I>k-  Iminatr-nalitat  und  l'nverkäaflichkeit  d<r  Staat-Hstun^ii   .    ,  1  i 
ft.  10.  IV.  Die  onbegrenzte  Dauer  des  Staats   15 

§.  11.  V.  Die  Bestimmnng  de«  Staat»  nnd  seine  Souverän  etat  im  Erwerb,  • 
<  Finanz-gewalt)   16 

i  ik^uiH    jyje  Fin an z wiss enschaf t   17 

;   !1    I.  Die  Finanzwissenschaft  als  Thcil  der  politischen  Ockonomie .    .    .  17 

fr.  18.    Forts.   Die  Erweiterung  der  Finanzwissenschaft  zur  Lehre  von  der 

f  inanzwirthschaft  des  Staats  und  der  Selbstverwaltungskorper    ...  18 

j,  14.    Forti.  Die  notwendige  Beachtung  der  volkswirtschaftlichen  An- 

Forderungen    .  ~.  20 
ft  lfc.    IL  Die  FinaaawiB8eoschaft  ab  Theil  der  Staats  Wissenschaften  ...  21 

%.  \%.    HL  Die  Finanzwissenschaft  in  ihrer  Beziehung  zur  practischen  Yolks- 
wirtlrf  *»aitsiehre  .   ...  .  *  .  22 

ft.  17.    IV.   Hilfslehren.    Privatökonomik.    Polit.  Arithmetik   23 

jg.  19.   Fort*.   Finanzgeschichte   24 

3  19.   Fort».  Finanzstatistik   26 

V.  Yerhältniss  der  Finanzwissenschaft  zur  Praxis   20 

Die  Entwicklung  der  Finanzwissenschaft  nnd  ihrer 

Literatur   32 

i.  IL   gntotomg  •  ■  32 

*  22.    I  Alterthum  und  Mittelalter   33 

:  23     II.   f  >bergang>p«Tiodo  zur  Neuzeit   33 

|  H_   jn  gtreeg- wissenschaftliche  Periode   36 

s  25.    Fori»-  Verschiedene  Gestaltung  im  Ausland  n.  in  Dentschland  ...  38 

|  25    jy.  Neueste  Entwicklnngsphase    40 

gj  27    V-           der  Finanzwissenschaft     .    .    .                               .    .  •  .  43 

^  q  Zar  Bibliographie  der  Finanzwissenschaft  •.    .  *  7~  44 

EMe«  Berfa.    P^e.  ̂ rdnung  der  Finanzwirthschaft  and  der
  FinanE- 

bedarf   61 

|        Einleitung-    Die  hieher  gehörigen  Aufgaben                               .  51 

Google 



X  Inhaltsübersicht. 

Erstes  Kapitel.  Pj>  Ordnung  der  Finanz wlrthschifl   5 

1.  Abschnitt   Die  Fi  nanz  wirthschaft  in  ihrer  Abhängigkeit  rom 

Staatsleben  TT.   .   .   ~.  53 

fi.  30.   Einleitung  "   53 
g.  31.    I.  Staatsaufgaben  und  Fsnanzwirths<  haft .    .  M 

§.  32.    Forts.  System  der  Atrsgabcrirthschait  oder  des  Finanzbedarfs  ...  55 

§.  33.    Forts.  Feststellung  der  Staatsthatigkeit  u.  des  Finanzbedarfs.  —  Finanz- 
controle  ...   .    .  Äfi 

§.  34.   Forts.  Der  wgndgato  der  Sparsamkeit   62 

§.  |6.   Parte.  Verhältnis*  des  Finanioedarfe  irna  Volhseink ernaen  .   ,  .   .  44 

B,  S6.    II.  Der  Finan/hcdarf  u  d:is  (i»;vt/  der  Ausdehnung  ti'-r  Staawh.ttigkeu 

a     §.  37.    HI.  Der  Finanzbedarf  und  das  Vorwalten  der  Prävention     .....  69 

2.  Abschnitt.    Di»'  F  i  n  a  n  l  w  i  rt  h  m  h  a  f  te  n  der  St  aa ten v e r bind n ngen 

nnd  der  Selbstrerwaltu ngskorper  neben  dem  Staats» 
hanshalte    70 

8.  38.    Zusammenhang  dieser  Haushalte   .   70 

§.  39.    I.  Hanshalte  der  Staatonverbindungen.  —  Staatenband   71 

|  40.   Forts.  

Bnndcsfctaat                                                             
.  72 

§.  41.   Forts.  Andere  Staatepyerbindungcn   75 

§.  42.    II.  Der  Finanzbodarf  in  »einer  Beziehung  /.um  Staatsgebiet  .  TT 

$,  43.    Forts    Haupt-  und  Landestheil-Finanzbcdarf   76 

§.  44.    III.  Finanzwesen  der  Selbstverwaltungskorpor   81 

§.  45.    Forts.  Ausgabe  wirthschaft  derselben   83 

§.  46.    Forte.   Einnahme  wirthschaft  derselben.  Dotationen  

§.  4T.    Forts.  Selbständige-  Einnahmen.    Stenern   99 

^.  48.    Forts.  Ansserordeatl.  Einnahmen   94 

§.  49.    Forts,  (iemi'indenuanzwc^en   95 

3.  Abschnitt   Oberste  Qrnndsatie  für  die  Sicherung  des  Gleich* 
ge wichts  in  8t aats haushalte  nnd  Theorie  der  Deckung 
des  Finambedarfa   97 

§.  50.    Einleitung.    Terminologie.    Aufgabe   97 

§.  51.    L  Gleichgewicht  zwischen  Ein  -  u  Ausgängen.  Kaasendeucit.  oberstes 

tmanzpolit.  l'»rtul;u   ... 

fr  52.    Forte.    Voranschlag   !'>■> 

§.  53.    Forts.  Bilanzirong  rwischen  Ein-  und  Ansgiagea   101 

ft.  54.   II.  Ordentl.  nnd  ansserordentl.  Finanzbedart  —  Erste  Unterscheidung, 
nach  der  Zeit  des  Eintretens  des  Bedürfnisses   103 

§.  55.    Forts.  Zweite  Unterscheid.  Nach  d.  Dauer  der  Wirkungen  der  Ausgaben  105 

S.  5>>.    Forta.   Dritte  oder  staatsrechtliche  LnNTschoidung   109 

.')T.    III.  Wahl  der  !»'•>  kungsmittel  f.  d.  Finanzbedarf  .111 

§.  5S.    Forts.   Steuern  oder  Staatsschulden  ."    Dogmengeschichtliches    .    .    .  114 

§.  59.    Föns.    Prinzipielles  über  diese  Frage  x    .  ll.'> 
§.  60.  Forts.  Begrttnd.  dafür  bei  d.  ordend.  AwgiwfTt   118 

jit  61.   Forts.  DsgL  bei  ausserord.  Ausgaben  ,  122 

$  62.    Kurte.   fUthlic  hk.  der  wirkl  B>nutzong  des  Staatscredits.  -  En»  h<  id 
nach  Anleihearten   .  .124 

§.  63.    Forts.  Entscheid,  nach  Arten  d.  ausserord.  Angabt ;»  126 

g.  64.    IV.  Die  Falle  der  UnzuJ.tiiglK.UeU  d-.-s  NaAtscrcdits    .                    .  !■"-> 

§.  65»  Forts.  Yorkehmagea  dagegen.  —  SUataschaU  »   .  .114 

§■  66.   Forts.  System  ron  Extra-  /Kncgs-)  Stenern     139 

§•  67..  V.  Begriff  nnd  Arten  4m  Lehna».  >  .142 

d  by  Google 



Inhaltsübersicht.  XI 

ZwtiU*  Kapital.   Der  Finanzbedarf .   .   .   .   .  .   <   .   .   .   ...  .  .  Mg 

Irstar  Haa  ptabschni  tt.   Allgemeine  Verhältnisse  des  Finanz- 

bedarfs     146 

6R.   Einleitung.    Haupteintheilungen  •                                            .'   .  146 I   AWhmtt    \»tnril.  nnd  fluid  bedarf  .147 

9>  69.   L  Berechtigtes  Vorherrschen  des  fieldhedarfs   147 

§.  70.   H.  Ausnahmen.  —  Qekjj«chUg  des  Naturalbedarfs    ......  148 
*    4Wh«itt     TIat  .Personalbedarf  öder  der  Staatsdie  n  st  n  od  das 

Besoldnngswesen  (Besoldungspolitik)   150 

8-  71.    L  Der  Staatsdienst  und  seine  Systeme   150 

§.  72.    Forts.  Finanz.  Würdigung  des  deutschen  Systems   151 

§.  73.    II.  A.  Da?  B'-soldiiimsweseit.    Besold.  als  Arbeitslohnart  .    ....  154 

§.  74.    B.  Grand.^Ue  der  BcsoMungspolitik  .-   157 

&.  7>.   C.  Der  TotaJgehah  n.  seine  Bestandteile   160 

S  76.   Forts.  Vertheil,  des  Totalgehato    Beginn  des  GehaHsbezugs  .162 

§.  77.    Forts.   Verhalte,  zwischen  d.  Gehalten  verschied.  Aemter  u.  Dienstalter  lf>3 

7*     Kurts.   Regelung  des  Ruhegehaita   16S 

S   79.    Forts.   Bemess.  der  Höhe  des  Totalgehalts  .178 

§  SO.    Forts.  Selbstkosten  der  Staatsdienerarbeit  —  Deck,  des  Lebensbedarfs 

d.  acrjyen  Beamten   174 

|-  91.    Forts.  Natnralbesoldung.    Anch  Naturalwohnung   190 

*  S2.    Fort».   Weitere  Posten  der  Selbstkosten  .    .  184 

$.  93.    D.  Ordnung  des  Pensionswesens.    Ruhegehalt   187 

§.  S4-    Forts.  Wittwen-  nnd  Waisenpensionswesen.  —  Regelung  nach  Ver- 
siclMningsgTun<J>atzen  .    .  7  .....    .  191 

j.  SS.    Forts.   Staauwittwencasscn    .   194 

§.  96.    E.  GehaltsvtThdltnisse  des  unteren  Diensts   198 

j.  97.    F.  Tagegelder.    Reise-  nnd  Cmzngskosten   199 

I  Abschnitt.   Der  Real-  oder  Sachgüterbedarf   200 

§.  9*.    L  Allgemeine  Grundsätze  f.  d.  Beschaffung   200 

3.  » <.    Krt*.    Regeln  bei  Beschaff,  durch  d.  Privatindnstric   202 

fr.  96.    IL  Besondere  Bemerkungen  Ober  Staatsbauten   294 

4.  Ahorhnitt    Der  Finanzbedarf  oder  die  Ausgaben  für  die  Be- 
streitong  der  Erhebnngskosten  de  r  Staatseinnahmen  206 

^  91.    L  Kothwendigkeit  von  Brnttoetats   206 

f.  92.    H.  AbhlagigkeitSTcrhaltnisse  der  Erhebnngskosten                        .  207 

t   ''T     III-   rnterschiede  d.  Krhcbangsko>tet>  nach  Art  d.  Einnahmen  .    .    .  207 

|    §4.    Forts.   Besonders  bei  Steuern.    UneigentJ.  Erhebungskosten  .    ■    .    .  209 

fr.  93.    Forts.  Eigentliche  Stener-Erhobnngskosten   210 

Zweiter  Hauptabschnitt  Einzelne  Gegenstände  des  eigentlichen 
Finanzbedarfs .          .                                .....  214 

fr.  96,    Einleitung   214 

j.  Abschnitt.    Finanzbedarf  für  die  verfassungsmässige  oberste 

Centralleitnng   215 

fr.  97.    Hieher  gehör.  Posten.   L  A.  Bedarf  f.  d.  Monarchen    .   . '  .   .    .  215 
fr.  9S.    Forts.  FnrstMcbe  Cmllisten   218 

fr.  99.    Forts.  Regelung  der  Cirilliste  ,   ....  221 

-    l'M>,    B    Bedarf  f.  d.  obersten  Leiter  in  Republiken   224 

3.  101.    IL  Ausgaben  f.  d.  Volksvertretung   225 

i    101!.    III.  Ausgaben  f.  gewisse  oberste  Staatsiörper  <  226 

d  by  Goo 



XII  Inhaltsübersicht. 

6..  Abschnitt.  .Finanzbedarf  für  die  Durchführung  des  Rechts-  and 
Machtzwecki   22 

g.  103.   I.  Jpstizwesen   22 

fi.  104.   IL  Polizei  (Sicherheitspolizei)   2.*3 

8.  105.    III.  Auswärtige  Angelegenheiten  ...    2 

fi.  106.   IV.  MiliUrwesen.   A.  Volkawirthsch.  Notwendigkeit  ....  2 

fi.  107.  Forte.  Allgemeine  Würdigung   23 

fr.  10S.    Forts.   Würdigung  einzelner  Seiten  ....    '2  ' 
fr.  100.    Forts.    Bcstirnmgründe  der  Hohe  des  fortdauernden  Aufwands    .     .  L!  1 

§.  110.   B.  Beschaffung  des  Wehrpersonals   24 

§.  111.    C.  Militärokonomik  •   .    .  2  1 

g.  112.    Forte.  Natural-  und  Geldbedarf   25 < 

fr.  113.    Forts.   Personalbedarf   25: 

§.  114.    Forts.   Der  durch  Dienstyertrag  beschaffte  Personalbedarf.  Officierwesen  25* 
§.  115.    Forte.   Mannschaftsbcdarf  bei  gesetzl.  Dienstpflicht    SoldhOhe    .    .  25i 

fr.  110.    Forte.  Zahlnugsform  des  Solds   25' 

§.  117.   Forte.  Die  4  einzelnen  Zahlnngsformen   25f 

§.  118.    Forts.  Gesammter  Mannschaftsaufwand   26 'J 
&.  11».   Forts.  Realbedarf   263 

§.  120.   Forte.  Gesammter  Real-  und  Militärbedarf   267 

§.  121.   D.  Eigene  Einnahmen  der  Militärverwaltung   269 

fr.  122.    E.  Die  Kriegskosten.  Eigentliche.    Mobilmachung.  Kriegsfuhrung    .  270 

123.    Forts.    Kosten  nach  beendigtem  Krieg.    Contribotionen   272 

§.  124.    Forts.    Mittelbare  Kriegskosten   276 

7.  Abschnitt    Finanz  bedarf  für  die  Durchfuhrung  desCultnr-  und 
Wohlfahrtszwecks   27K 

§.  125.    I.  Innere  Verwaltung  i.  e.  S.  (ausser  Polizei)   27  * 

§.  126.    II.  Volkswirtschaftliche  Verwaltung   27« 

fr.  127.    III.  Unterrichts-  und  Bildungsverwaltung   2S* 

§.  12S.    Anhang.    Finan/.verwaltung   20-' 
Zweites  Buch.  Die  ordentlichen  Einnahmen  der  Flnanzwlrthschaft  .  2in 

Erstes  Kapitel.    Allccmeiiift  Betrachtung  und  Haupteintheilung  der 
ordentlichen  Einnahmen   294 

1.  Abschnitt.    Haupteintheilung  und  Grundsätze  für  die  weitere 

Ei  nt  he  il  un  g  d  er  ordentlich  on  Einnahm  cn  .    .    .    ♦   "  294 
§.  129.    I.  Begriff  und  Quelle  der  ordentlichen  Einnahmen   294 

§.  130.    II.  Haupteintheilung   .    .    .  20.S 

§.  131.    III.  Verschied.  Standpuncte  f.  Begriffsbestimmung  und  Classification 
d.  ord.  Einnahmen   297 

§.  182.    Forts.  Aufgabe  der  Theorie  nnd  Praxis  danach   802 

fr.  1  H3.    IV.  Leitende  Finanzprincipien  bei  den  Staatsthätigkcitcn     ....  303 

2.  Abschnitt.    Allgemeine    Betrachtnng   der  privatwirthsch*ft- 
liehen  Einnahmen    .    .    .    .    .    .   308 

§.  134.   I.  Bedingungen  des  Wesens  privatwirthsch.  Einnahmen   309 

§.  135.    II.  Die  für  jetzt  als  privatwirthsch.  betracht.  Einnahmen     .    ♦    .    .  310 

3.  Abschnitt.    Allgemeine  Betrachtung  der  staatswirthschaftlichen 

Einnahmen  oder  Auflagen  (S  teuern).  insbesondere 

•      der  Gebühren    .  • .   312 

§♦  186.   L  Gliederung  der  Auflagen  in  Gebühren  und  Stenern   312 

§.  IST.  TL  Die  Gebühren.   Begriff   312 

§.  138:   IIL  Arten  der  Gebühren   314 

Google  | 



Inhaltsübersicht  XIII 

Mit 
f.  13*.   IV.  Erhebungsforrn  vieler  Gebühren.    Stempel  t    .  317 

j>  14t.  Fortsetzung.   Gebühren  in  Fora  von  Beiträgen  t  .  319 

g.  14?.  V.  Gebühren  der  2.  Classe  in  der  Kechtsfonn  des  Kegals  ....  320 

§.  142»    YL  Finanzwissenschaftliche  Aufgabe  im  Gebührenrechte     .  -  .    >    .  323 

4.  Auachnitt  Allgemeine  Betrachtung  der  eigentlichen  Steuern.   .  32G 

§   143.    L  Begriiisbestiinmang  J  326 

fr.  144.    II    Falsche  Verallgemeinerung  des  Gebtlhrenprincips .    .    .    t    ,i  .-  928 

%.  145.   HL  Stenern  in  der  Form  Ton  Finanzregalien    •    .    .    .    .    .    ,   .  331 

6>  146.  Fortsetzung.    Frage  -der  Fortdauer  oder  Neueinführung  von  Finanz- 
regmlien  in  der  Gegenwart.  ■    ,    .  835 

6^  147.    Fortsetzung.    Finanzregalien    keine  selbständige  finanzwiascnschaft- 

Uche  Einnahmeart  mehr  .    .    .    ♦'  338 

5   14s.    Schloss.    Gliederung  der  Lehre  von  den  ordentlichen  Einnahmen    .  339 

VAhjctaitt.  j>M  Verhiltniss  der  Hanptarten  der  ordentlichen 
Einnahmen  zu  einander.  340 

149.  L  Character  des  alteren  Finanzwesens,  besonders  der  Einnahmen    .  340 

§   150.  Fortsetzung.  Entwicklung  des  Verhältnisses  der  Einnahmen  zu  einander  342 

%.  15 1.  iL  Geschichtliche  und  staatsrechtliche  Stellung  des  alteren  Domaniums  343 

j.  152.  Fortsetzung.    Verminderung  des  älteren  Domaniums.    Ursachen  .    .  345 

ft.  153.    HL  Gestaltung  der  Rechtsverhältnisse  des  altereu  Domaniums  apeciell 

in  Deutschland  *    .    .  Mh 
fr.  154.    Fortsetzung.  Die  Cassentrennung  im  Finanzwesen  deutscher  Territorien  353 

§.  154»    IY.  Heutige  Bedeutung   des  alteren  Domaiuums  im  europäischen 

Fixtanzwesen  '.  355 

$.156,   Y.  Beartheilung  der  Entwicklung  .'   .  356 
fr.  167.    Fortsetzung.    Begründung  des  Vorwaltcns  der  Steuerwirthachaft  im 

modernen  Staatshaushalte  35b 

Zweites  Kapitel.    Der  Privaterwerb  der  Finanzwlrthschaft    .       .   .  360 

§.  166.    Einleitung     360 

Erster  Hauptabschnitt    Feldguter  oder  Domänen  im  engsten 

Sinne  and  dingliche  Rechte.    ...   363 

1   Abschnitt    Beibehaltung  oder  Veräusserung  der  Feldguter  .   .  363 

§.  159.   L  Baus  Darlegung  der  Grunde  für  und  wider  DomänenreräusserUng  363 

§_  f60.    Fortsetzung.    Kau's  Entscheidung  der  Frage   .  368 

§.  161.    Fortsetzung.    Beartheilung  der  Beweisführung  Kau's  370 
%.  162.    IX  Entscheidung  der  Verausserungsfrage  mit  aus  dem  socialpoli- 

tischen  Standpuncte   .  371 

|.  165.  HL  Verfahren  bei  Yerausserongen   374 

f.  164.  IV.  Die  Frage  der  Domanenvermehrung   378 

2.  Abschnitt    Verwaltung  nnd  Be wirthschaf tung  der  Feldguter  381 

§.  165.  L  Die  Domanonverwaltung  Überhaupt   381 

§.  166*  IL  Debersioht  der  Systeme  der  Verwaltung   .  383 

§.  167.  A.  fiewirthschaftung  durch  Verwalter  .    .  384 

§.  168.  Fortsetzung.    Ausnahmen,  wo  sie  passend   387 

f.  169.  Fortsetzung.   Regeln  für  die  eigene  Verwaltung   389 

%  170.  B.  GewihrsTerwaltung   391 

§.171.  G  Zeitpacht    Beurtheilung  im  Allgemeinen   .  392 

§.  172.  Fortsetzung.    Formen.    General-  und  Specialpacht    .    .....  394 

§.  173.    Fortsetzung.    Regeln  für  die  Zeitpacht  —  Ermittelung  des  richtigen 
Pachtzinses  397 

f.  174.    Fortsetzung.    Caution.    Pachtdauer.   Form  des  Pachtzinses    .   .   .  401 

d  by  Google 



Inhaltsübersicht. 

Ä     17^        f,  s\ t4\!  ia ♦  tti n  er        I?i*fii  idAii/tn 

S«it- 

1 

A    1 7ft      KnrtQ**f /ii  n  ir      Invi*iifj»r  ftAK&jifii» 1    1  1 

Iii.       1  «'I  [""JlZliil^        -'1  'ii<>l  illliil        .>  I«.  Iii-*"  U.  I  i«Ji  .illOU.  VIUIICS Jim, 

**«'  1 

O      IVO        T       rrkniKkt  tt/^uik 

1  * 

ml      1  TO         PaWaaI  villi  i r         A  1  ]  irrt  m.ll  f  i .  i    I i.  •  1 1  r*f  1t  .i  i !  1 1  n  ii 

aI  f  <t 
4  i  - 

A    1  fiA      Fat4*»<>  t /n  n  T*inwAnHtin(rf>n 

4  I  ■ 

•»*     1Q1       Cshr4ui>t7ii  n  tr      lTrirAKtiiBfl  t\iii»r  FrVknft^ht 

4  1  x 

1  fcO        A  n  Vi  o  n  ir       I  inn wirf  nu^nAHli^kn  (iAvarL«rniTirlifiiriiii>n 

4 1 1 ' 

0        A  l.n     \.  «.  ■  tA           T\  %  n  it  1   I   j      \  .  .        i  '  .  •         Ii  1.» 

Ä    tk<l     I    Afdtpiv»  (irnndirofiilla 

4  Vi  1 

ö.  194»    IL»    v  «•!  wAiiunif  uurmjjiMM!  in  in  ixt  insn*  ngeu  Dwcn*ii^nueit        *  m 
■ 
439 

fl       ICE                         Ilm  «vaiiIa  lln  n  fr  a  n     /iat*     RJ«  tu  rai  1  irnT'i  1 1  .k 

inj 

4  1  4 
A.      1  QC        T  V      T\,i«    '/Alintn    nnn    «.Alft*»    Ii  rlninnri  irvfiiPiit  An 

aIO  ~. 

ft     1  W7        \T      1  *  an  v  i  n  1 1 1 1 1  ii  ir    und    A  rK/*Hnü  tili  ir   n&T   '/j*Yit\1t*t%    n     c  w 

J  ■  1  V 

O    ffifi      KVirtvntnincr      V*»rf»}iri'n  i1n)>i>i 
4-.  I 

A     U(i       VT      AnHro   ( i.Tf^Vif  <irnr> 

4 .  • 

Zweiter  Hauptabschnitt    Waldungen.  Jag d,  Fischerei   .  ,  .  . 
4:i\ 

1.  Abschnitt.    Beibehaltung  oder  V<- rlussern  n  g  der  Staatsforsten 
4::  i 

§.  191.    I.  Die  Staatsräten  in  den  modernen  S-aaten   . 

4.-.  4 

§.  192.   IL  Gründe  für  und  wider  StaatsforsteiL  —  Falsche  oder  unzureichende 
4*3 « 

^        .  4l  O           I«*  jtv  r*4c  /»♦  fttn  rv          1-r  1  /*  tl  4*1  ITA    4  tfAnfiil 

Mm  « 

4  i  , 

§.  i  »i.    t  ortscizung.    »icgengrunue  .  . 

ii- 

4  )  • 450 
5.  Abschnitt   Bewirtkicnaftnng  und  V erwaltung  der  Staatsforsten 

B.    ■  Mi 
452 

§.  1%.    I.  Leitendes  Princip  der  Bewirths<  haftung  

-02 

äf>            *    .  .  >_                •«           w*.               ■         «             •                                                                                                  11                                       1  .  

4.M 19b.   III.  Orundsitze  der  Staatsforatrenraltung.  —  A.  Iievirthschaftende 

4  .> . . 
A    1 QQ      1H    (w*ar}ilftf>i\  Knr«tvr>«pnfl   Statistik    Itpfriphnrilün«   ('nllnr^tt  fi/-)mtr 

l  ■ '  I 

A    9AA      FnHk.nt7iinir      ^vi^rvtfnt  am Ii 

4*'" 

A    *)Ol       rnrttAimnv      V*»T*Br<»niliifitr  Ha<«   \-  nrvf i'rtr"»irs 

40  A* 
A     *1A0       Fai^hItii n or       TT Al7ali<r^Vw»n   Tti  niAjIrAm  l'r.ii^» 

i'i  i 

<       Irttl          L', .  r-t  «,  »  /  i  Hl  •'           I  iiTIIi     lli-i»     I  [  1  ii  /  Vi- rL  III  f  > 

II- 

*«o  | 

v       In  1         Ii  Afl4dAlT  Ii  n  in         1^  A  lullt  n  n  t  in  n  itii  fi 
s.  zu*).    Fortsetzung.  i>cu<*rinuizuiigc[i  

44  2 

A*         A  LörtV  _  :  AA           T  M  M  J     n  a  J  CltAkAIIAI 
u.  ADecnnitt.    jagu  unuriscnerei                                             .   ,  . 

1 1  J 

A      »In*           T        1  _  _ .J          Vinnul.  «irt.,n  .lnK.ii 
4 .  - 

§.  200.    Fortsctzurii:.  Jagdrcgal  
473 

•g.  207.    Fon^rtzunif.    Au-uut/uiiK'  <l^r  Jag-i  474 

475 

A™¥                 AtAV   A  A**k                           *M                    »  A  AB 

47G 
Dritter  11  au  p  t  abschnitt   J:  r^-  und  Hüttenwerke,  Staats  salin  ob. 

fm    fn            a*%         aT%       ■       A*A  fjfjfv  AfA  9    Sj*  fff  A  fJh    1  #k    M    n                    \1l     J"w   1 1    VTi            a  a    1  .     ■  a    %  1    .1  a 
anaerc  '« c  *  erisan  i  s  jj  <.  n  .  »»  <•  ii  n  g »;  o  a  u  u  »*          .  . 

ITT 

4  1 

477 -5.  21«>.    I.  Der  Staatsbergbau  und  -Ii-  Ktitwirklui.ir  d».-s  Bir^rerbts 
477 

§.211.    IL  Beibehaltung  oder  Veräusserung  der  Staat» bv-rgwerke.  —  Uelatite 

492 
fi.  212.   Fortsetzung.    Beantwortung  nach  dem  rolkswirthschaftlichcn  Pro- 

d  by  Google 



Inhaltsübersicht  XV 

-     Seita 

§,  213,  Fortsetzung.   Besondere  Falle  der  Beibehaltung   487 

j   214.   Fortsetzung.    Aufgeben  der  Zubussgruben   488 

fr.  313.   Fortsetzung.    Beantwortung  der  Frage  nach  dem  Veitheilungs-  und 

sodalpolinschen  Interesse    .*..♦'.*....   .   .   .  .   .   .  4'jy 

HC   Fortsetzung.'  Beweikstelligung  des  Verkaufs                        .    .   .  491 
§.  M7.  HL  Bewirthschaftung.  —  SelbsiTerwaltung                              .  492 

».  Ab?  Lhul    Hüttenwerke  .   .  495 

fl.  318.   Flage  der  Zwjcfcmjgjglgtt  tou  Staatahuttcn  .  495 
».  Ahaduutt   Salzwerke    .   .   .  .  

§.  319.   L  Beibehaltung  oder  Veränsserung .   49b 

gr  12».   IL  Bewirthjjchaftnng                                                    .   .  600 

1*1  Ahschain    Gewerksanlagen  .   .  503 

j-  331.    Staatsfabriken,  nach  /werken  unterschiedet!  .    ♦    v   503 
IL  Alterhoitt    Wohngobande   506 

%  333,   Besondere  Gründe  für  Staats- Wohngebäude   506 

Vierter  Hanntabschnitt.    Handels-,  Geld-  und  Bankgeschäfte 
und  werbendes  bewegliches  Vermögen  ......  507 

13-  Abschnitt    Handelsgeschäfte  .507 

S.  22X    Lnrkihiichkcit  derselben   507 

11.  Abschnitt.    Geld-  und  Bankgeschäfte   509 

s  1^4.    L  Frage  der  Käthlichkeit  von  Staatsbanken.    Gründe  dafür     ...  50V 

|.  334.   Fortsetzung.  Gründe  gegen  Staatsbanken   514 

3.  22%.    Fortsetzung.    Ergebnis   51 Ü 

g.  337.    IL    GeschiftgTerbindung  des  Staats  mit  i'rivatbanken  und  Gegen- 

loiatnngcn  cterselb-ü,  besonders  der  ZctteJiauken                        ~  517 
%.  23SL   Fortsetzung.    Form  der  Gegenleistung  .    .   .   519 

14.  Ahacfcajtt.    Werbendes  bewegliches.  Vermögen   ?•   522 

jj>.  22H.    X.  Allgemeine  \\  ürdigung.    Abweisung   522 

8.  Till    IL  Besondere  Fälle.    Gleichfalls  Abweisung   523 

FnaftcrHauptabschnitt  Communications  -  wnd  Transportwesen 

oder  Verkehrswesen  im  engeren  Sinne,  besonder« 

Eisenbahnen   525 

15.  AWffn*—    Das  Verkehrswesen  und  seine  staatliche  und  finan- 

zielle Behandlung  im  Allgemeinen   525 

g.  331.    Einleitung   52."> 
§.  233.    L  Allgemeine  Bedeutung  und  Gestaltung  des  Verkehrswesens .    .    .  527 

%.  133.    Fortsetzung.    Wege  und  Tranaportleistungcn   528 

s  234.  IL  Die  Verkehrs-  resp.  Raturwege,  Wege  für  den  gewöhnlichen  Verkehr  530 

§.  134.   Fortsetzung.    Wege  für  gleichzeitige  und  nicht  gleichzeitige  Be- 

•    •   amctung  q.  s.  w  .....  T  533 

f.  336.  FoTtsetzang.  Unterscheidung  der  Knnstwege  nach  Hohe  der  Kosten  535 

5   ±'j~.    Fortsetzung.    Ergebnis»  für  die  Wege   53b 
g,  23$.    IIL  Transportleistungen,  besond.  Verkehrsanstalten.  —  A.  Frage  der 

SCaatsttbernahme  bei  gewöhnlichen  Leistungen.  —  Locale  Verkehrs» 

a
n
s
t
a
h
>
n
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . 
 539 

*    2         Fortsetzung.    Personen-  und  Packetpost   |4j 

%.  140.    Fort-set/.ang.    Höhere  Verkehrs- Anstalten.    Briefpost.  Telegraphie. 

t
j
j
>
e
n
b
i
i
h
ü
b
c
t
n
e
b
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.  541 

ft.  241.    B.  Finanzielle  Behandlung  der  Verkehrsanatalten  des  Staats  im  All- 
gemeinen  544 

%.  143.  Fortsetzung.    Grundsätze  dabei  für  die  einzelnen  Anstalten  ....  516 

y  Göogle 



Inhalisühersirhf. 

16.  Aiwohnitt   Eisenbahnen.    1.  Die  Systemfrage:  Staats-  oder 

Privatbahnen?                                                               .  550 

§.  243.   

Einleitung                                                                        .  550 

§.  244.   L  Die  Fragestellung  Ä   557 

§.  245.   IL  Uebersicht  der  einzelnen  Beweisgründe.    A.  Ausdehnung  des 
Hahnnetzes  und  Wahl  der  Bahnlinien   556 

§.  246.    B.  Kapitalbeschaffung   565 

§.  247.   €.  Beschaffenheit  des  Bahnbaus.    Baukosten                              .  67u 

*   §.  248.    D.  Betrieb.    Betriebskosten   575 

§.  249.    E.  Tarifweaen  ;   .  580 

§.  250.   F.  Politische,  socialpolitische  und  ethische  Seite  der  Frage    .   :   .  585 

|.  251.    III.  Die  bisherige  thatsachliche  Entwicklung  des  Eisenbahnwesens  .  589 

§.  252.    IV.  Grundsaue  der  Eisen bahnpolitik  ;   .  602 

17.  Abschnitt.    Eisenbahnen.    Fortsetzung.    2.  Anlage  der  Eisen- 

bahnen  .'   6u  < 
§.  253.    L  Individuatisirung  des  Eisen  bahn  baus  oder  extensiver  und  intensiver 
Eisenbahnbau   009 

§.  254.    Fortsetzung.   Volks wirthsch.  Bedeutung  u.  Folge  der  Individualisirung  611 

§.  255.    II.  Practische  Durchführung  des  Individualisirungspriritips     .       .  615 

§.  256.    III.  Der  Eisenbahnbau  selbst   61 S 

18.  Abschnitt    Eisenbahnen.  Fortsetzung.  3.  Die  Verwaltung  der 
Eisenbahnen   620 

§.  257.    L  Die  Verwaltungssysteme   620 

§.  258.  IL  Die  eigene  Administration  der  Staatsbahnen  622 

§.  259.   IIL  Organisation  der  Verwaltung  und  Betriebskosten.    A.  Allgemeine 

Verwaltung   624 

§.  260.    B.  BahnreTwaltung   627 

§.  261.    C.  Transportverwaltung   632 

§.  262.    Fortsetzung.    Gewichtsmasse  der  Transporte.   Die  Frage  vom  todten 
und  nützlichen  Gewicht   637 

§.  263.    D.  Gesammte  Betriebsausgabe.    Möglichkeit   ihrer  absoluten  und 

relativen  Verminderung   642 

19.  Abschnitt    Eisenbahnen.     Fortsetzung.     4.    Tarifwesen  und 

fi nanzielle  Erge  bn  isse  der  Staats  b ahnen   645 

§.  264.    I.  Tarifweaen.    A.  Uebliche  Grundlage    .   .   .  645 

§.  265.    B.  Kationclle  Grundlage   648 

§  266.    Fortsetzung.    Selbstkosten  des  Transports   649 

§.  267.    Fortsetzung.    Abweichung  des  bestehenden  Tariisystems  von  dem 

Selbstkostenprincip   651 

$.  26b.    C.  Principien  der  Tarifregelung.    Personenverkehr   655 

§.  269.    Fortsetzung;.     Güterverkehr.     Vorschlage   zu    principiellen  Umge- 
staltungen im  Guterverkehr&system   6ti# 

§.  270.    Fortsetzung    Grundsätze  für  die  Gütertarif bildung                        .  662 

§.  271.    Fortsetzung.    Durchfuhrung  eines  solchen  Tariisystems   664 

§.  272.    II.  Finanzielle  Ergebnisse.   A.  Erträge   667 

§.  273.   B.  Reinertrag,  Rente  und  deren  Verwendung   6G'j 
20.  Abschnitt   Staatscanale  und  S  chifffahrtsdienste   673 

§  274.    Keine  erhebliche  pnvatwirthschaftliche  Einnahmequelle   673 

§.  275.    Schlusser gebniss  in  Bezug  auf  den  Privaterwerb   674 

Nachtrage.    Drurtfehler   676 

Digitized  by  Google 



Einleitung. 

1.  Abschnitt. 

Der  Staat  und  die  FüianiwirthscliAft. 

I.  —  §.  1.  »Der  Staat  hat  als  höchste  Form  der  Zwangs- 

gemein wirthsch  aften x)  für  das  ganze  Volksleben  Aufgaben 

zu  erfüllen,  zu  deren  DurcbiUbrung  er,  wie  jede  andere  Wirth- 

*chaü,-  der  regelmässigen  Verfügung  über  Arbeitskräfte,  Kapitalien 

und  Grundstöcke  bedarf,  um  die  von  ihm  begehrten  einzelnen 

Leistungen  herzustellen.    Die  Verfügung  über  diese  Productions- 

mittel  kann  der  Staat  auf  die  verschiedenen  Arten  erlangen,  welche 

einer  Wirthschafl  Uberhaupt  hierzu  zu  Gebote  stehen.8)    In  der 

Geschichte  wechselt  die  Erwerbsart  in  Betreff  dieser  Productions- 

mittel  auch  wesentlich.    Es  kommen  indessen,  wenn  auch  in  ver- 

schiedenem Umfange,  gewöhnlich  mehrerlei  Erwerbsarten  neben 

einander  vor. 

1)  Hinsichtlich  der  Arbeitskräfte,  welche  der  Staat  bedarf, 

vnd  namentlich  drei  Systeme  der  Beschaffung  derselben  zu  unter- 

». v^i»ien  :  die  im  Wesentlichen  freiwillige  und  unentgeltliche 

[Irr- Stellung  dieser  Kräfte,  wie  im  System  der  unentgeltlichen 

Ehren  )  Aemter  der  Selbstverwaltung;  die  im  Ganzen 

;  wangs weise  und  nach  einseitiger  Bestimmung  des  Staats  ver- 

pdtene  Bereitstellung,  wie  im  System  der  militärischen  Con- 

seription  oder  der  allgemeinen  Wehrpflicht;  und  die 

*)  Ihe  Finanzwissenschaft  hat  zunächst  an  die  Gemein-,  besondere  die  Zwangs- 
rj«ein wirthschaftslehre  und  speciell  an  die  allgemeine  Lehre  vom  Staate  in 

las virthschaftlicher  Hinsicht  anzuknüpfen,  diese  Lehren  aber  als  bekannt 
.  c.  rauazusetzen.  Silbe  daher  das  Nähere  darüber  im  1.  Bande  des  Lehrbuchs, 

*A$ner.  Allgem.  Volkswirtschaftslehre  I.  (Grundlegung),  Lpz.  1876,  bes.  Kap.  .H, 
Atfedm-  1.  S,  9,  10  und  Kap.  4.  Der  folgende  1.  Abschnitt  ü>t  an  die  Stelle  der 

f,  1—7  der  froheren  (auch  noch  der  6.)  Aufgabe  getreten. 

*)  Leber  die  Auffassung  des  Staats  selbst  als  „Wirthschaf V\  s.  Lehrbuch, 
*  agner  L,  8-  161,  §.  170, 

*)  Wagner  L,  Kap.  1,  Absclw.  3,  §.  10  H. 
a.  Kafiti,  Fu«juwüM«a»«a.  I.  1 
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2  Einleitung.  1.  Abschnitt  Staat  und  Finanzwirthschaft  §.  1—3. 

durch  den  Arbeitsvertrag  freiwillig  erlangte  und  nach  d 

Bedingungen  dieses  Vertrags  entlohnte  Verfügung,  wie  im  Syst« 

des  besoldeten  Staatsdienstes. 

a)  Das  erste  System,  die  Verfügung  Uber  die  nöthigen  Arbeil 

kräfte  zu  erlangen,  hat  nur  ausnahmsweise  in  der  Geschichte  d 

Staaten  eine  grössere  Bedeutung  gewonnen.  Theils  fehlt  es  an  d* 

genügenden  Bereitwilligkeit  der  Bürger,  freiwillig  und  unentgeltliV; 

Dienste  zu  leisten;  theils  entspricht  die  so  angebotene  Arbeit  nid 

ausreichend  den  Anforderungen  an  die  Qualität  der  Arbeit,  welcfa 

der  Staat  stellen  niuss;  theils  legen  diese  Dienste  den  Einzelne 

zu  grosse  und  besonders  zu  ungleiche  Opfer  auf,  oder  es  stelle 

sich  andere  Bedenken  einer  umfassenderen  Verwendung  solche 

Dienste  entgegen. 

b)  Der  Staat,  zumal  der  moderne  Culturstaat,  ist  daher  vornemlic 

auf  das  zweite  und  dritte  System  der  Beschaffung  der  Arbeits 

kräfte  angewiesen.  Ob,  wo  und  wieweit  er  hier  mittelst  Zwang- 

vorgehen  darf  und  kann,  ist  an  diesem  Orte  nicht  zu  entscheiden 

Es  genügt  hier,  darauf  hinzuweisen,  dass  sich  ein  solcher  Zwan^ 

aus  dem  Wesen  des  Staats  ableiten  und  principiell  rechtfertigei 

lässt4)  und  nach  geschichtlicher  Erfahrung  allgemein,  im  Gebiete 

des  Wehr wesens,  ausgeübt  worden  ist 

Die  zwangsweise  beschafften  Arbeitskräfte  vermag  der  Staar 

aber  gewöhnlich  nicht  ohne  jeden  Entgelt  zu  benutzen,  theils  weil 

die  Einzelnen  diesen  Entgelt  nicht  völlig  entbehren  können,  theiN 

weil  die  bei  unentgeltlichen  Zwangsdiensten  zu  bringenden  Opfer 

sich  zu  ungleichmässig  vertheilen  und  solche  Dienste  den  Ansprüchen 

des  Staats  nicht  immer  entsprechen  (s.  u.  §.  113,  115).  Der  Staat 

mnss  daher,  sowohl  um  Zwangsdienste  als  um  freiwillige  per- 

sönliche Arbeitsdienste  zu  seinen  Zwecken  zu  benutzen,  über 

andere  wirtschaftliche  Güter,  namentlich  über  Sachgüter, 

beziehungsweise  in  der  üeldwirthscbaft  über  Geld,  regelmässig 

verfügen,  weil  er  dieser  Mittel  zur  Gewährung  der  notwendigen 

Vergütungen  an  die  Personen  bedarf,  deren  Arbeitskraft  er  zwang* 

weise  oder  vertragsmässig  in  Anspruch  nimmt. 

Aus  diesen  Verhältnissen  ergiebt  sich,  dass  der  Staat  zur 

Durchführung  seiner  Zwecke,  welche  sich  ohne  Verfügung  über 

menschliche  Arbeitskräfte  nicht  erfüllen  lassen,  stets  nothwendi^r 

eine  eigene  Wirthschaft  führen  muss,  deren  Aufgabe  es  ist 

«)  Wlf  ner,  Uhrbucli  I.,  §.  157.   S.  auch  unten  über  das  Wehrsystem  g.  110 
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Bedürfnis  nach,  Beschaffung  von  Arbeitskräften,  Sachgütern. 3 

diejenigen  Sachgüter  (Geld)  regelmässig  zu  erwerben  und  zur 

Verwendung  zu  bringen,  welche  zur  Vergütung  der  erforder- 

lichen Arbeitskräfte  von  Nöthen  sind.  Der  Umfang  dieser  Wirth- 

achaft  kann  sehr  verschieden  sein  und  schwankt  erfahrungsgemäss 

zeitüch  und  örtlich  ausserordentlich.  Aber  wo  überhaupt  ein  „Staat", 

wenn  auch  noch  in  primitivster  Entwicklung,  existirt,  da  kann  eine 

solche  eigene  Wirthschaft  zum  Zweck  der  Beschaffung  und  Ver- 

wendung von  Sachgütern  niemals  vollständig  fehlen.  Dieselbe  ist 

insofern  eine  absolut  nothwendige  Folge  des  Staats  selbst,  an  sich 

eine  absolute  Kategorie  des  Wirthschaftslebens  und  nur  in  ihrer 

Erscheinungsform  eine  geschichtlich  veränderliche  Ge- 

ltung.0) 

§.2.  —  2)  Neben  den  Arbeitskräften  braucht  der  Staat  für 

die  Erfüllung  der  ihm  als  „Productionswirtbschaft" 6)  obliegenden 

Aufgaben  Kapitalien  und  Grundstücke.  Auch  wo  sich  die- 

selben üb  concreten,  geschichtlichen  Staate  bereits  in  erforderlicher 

Menge  und  Beschaffenheit  in  seinem  Eigenthum  befinden,  bedarf  er 

zu  ihrer  Instandhaltung  einer  beständigen  neuen  Hinzuftihrung  von 

8acflgfftern,  mithin  zu  diesem  Zweck  wieder  einer  regelmässigen 

Taätigkeit  zur  Beschaffung  und  Verwendung  der  letzteren.  In  der 

.■>-?<:  bi«-bt  liehen  Entwicklung  des  Volkslebens  ändert  sich  indessen 

tortwährend  auch  der  Bedarf  des  Staats  an  solchen  Kapitalien  und 

Grundstücken  in  qualitativer  und  quantitativer  Hinsicht.  Die  vor- 

aandenen  Staatseigenthumsobjecte  müssen  umgestaltet,  neue  müssen 

dazu  erworben  werden,  u.  A.  auch,  um  eine  richtige  Verkeilung 

der  nationalen  Kapitalien  und  Grundstücke  als  Privateigenthum  an 

die  Privatwirtschaften  und  als  öffentliches  Eigenthum  an  den  Staat 

and  die  übrigen  Zwangsgemeinwirthschaften  herzustellen,  insbe- 

sondere was  den  Grund  und  Boden  anlangt.7) 

IL  —  §.  3.  Die  Sachgüter  (bez.  das  Geld),  welche  der  Staat 

zbt  Vergütung  von  Arbeit  oder  unmittelbar  zu  den  im  vorigen  §. 

genannten  Zwecken  braucht,  kann  er  wiederum  nach  den  drei 

.Systemen  erlangen:  freiwillig  und  unentgeltlich  von  den 

Staatsbürgern;  zwangsweise  ohne  speciellen  oder  wenigstens 

g^en  einen  von  ihm  einseitig  bestimmten  Entgelt;  undver- 

1  Ran  in  d.  5.  Aufl.  in  §.  3  noch  anders,  ebenso  noch  in  meiner  C.  Ausgabe. 

*  Wagner,  Lehrbuch  I.,  §.  170,  bes.  snb  o,  vergi.  mit  §.  69,  über  diese  und 
»ästige,  in  diesem  Abschnitt  gebrauchte  Terminologie. 

r  Hier  wird  eine  principielle  Hauptfrage  der  nationalökonomischen  „Grundlegung*4 
fcfllkrt:  richtige  Ausdehnung  des  (gewöhnlichen,  den  Privaten  gehörenden)  Prirat- 

U-visms    S  Lehrbuch  Wagner.  L.  §.  185,  btt.  Kap.  1,  Abschn.  H  20. 

1*
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4  Einleitung.  1.  Abschnitt,  Staat  und  Fiuanzwirthscbaft.  §  3,4. 

tragsmässig  für  gpeciell  stipulirtc  Gegenleistungen,  daher 

besonders  mittelst  des  Kauf-,  des  Darlehens-,  des  Pacht-  und 

Mietvertrags.  Selbst  wenn  das  erste  System  vollständig  allein 

ausreichte,  würde  der  Staat  eine  eigene  Wirthschaft  (und  zwar 

eine  „Ausgabewirtbschaft")  führen  müssen,  welche  die  Aufgabe 

hätte,  die  so  zur  Verfügung  des  Staats  kommenden  Güter  richtig 

zu  verwalten  und  zu  verwenden.  Bei  den  beiden  andern  Systemen 

erlangt  diese  Wirthschaft  eine  grössere  Ausdehnung  und  einen 

reicheren  Inhalt,  weil  vielfältige  und  umfassende  Thätigkeiten  zur 

zwangsweisen  oder  vertragsmässigen  Erwerbung  der  Güter  notb 

wendig  werden,  also  eine  erwerbs wirtschaftliche  Abtheilung 

hinzutreten  muss. 

1)  Freiwillige  und  unentgeltliche  Gaben  von  Sacbgiitern 

und  Uebert ragungen  von  Kapitalien  und  Grundstücken  Seitens  der 

Staatsangehörigen  an  den  Staat  oder,  in  früheren  Zeiten,  an  das 

den  Staat  vertretende  Oberhaupt,  den  Fürsten,  sind  überall  in  der 

Geschichte  vorgekommen.    Sie  spielen  in  primitiven  Verhältnissen 

des  Volks-,  Wirthschafts-  und  Staatslebens  eine  relativ  grössere 

Rolle,  in  der  Form  von  Ehrengeschenken  an  die  Fürsten,  von 

grösseren  einmaligen  Leistungen  in  besonderen  Fällen,8)  z.  B.  im 

Kriege,  wo  die  Prästation,  wenn  auch  nicht  nach  strictem  Rechte, 

so  doch  nach  der  Sitte,  wenigstens  theil weise  freilich  schon  den 

Character  einer  Zwangsabgabe  annehmen  kann,  aus  welcher  sich 

dann  später  das  eigentliche  (directe)  Steuerwesen  entwickelt.  Ganz 

fehlen  solche  Leistungen  auch  im  modernen  Staate  der  Gegenwart, 

Ei  B.  wiederum  im  Kriege,  bei  öffentlichen  Unglücksfallen,  nicht. 

Aber  im  Wesentlichen  aus  ähnlichen  Gründen  wie  das  System  frei 

williger  unentgeltlicher  Arbeitsdienste  (§.  1)  reicht  auch  dieses 

System  freiwilliger  unentgeltlicher  Gaben  wenigstens  für  den  ent- 

wickelten Staat  nicht  aus.    Der  Grund  hierfür  liegt  in  der  Natur 

des  Staats  als  Zwangsgemeinwirthschaft  Überhaupt  und  in  der  Ent- 

wicklungstendenz des  modernen  europäischen  Rechts-  und  Cultur 

Staats  insbesondere,  wie  dies  im  1.  Bande  der  Neubearbeitung  des 

Lehrbuchs,  in  der  nationalökonomischen  Grundlegung,  näher  nach- 

gewiesen worden  ist.») 

■)  Freiwillige  Gaben  ab  Ehrengeschenke  bei  den  alten  Deutschen  an  die  principe*. 
Tacit.  Genn.  c.  15,  auch  zu  einzelneu  Unternehmungen,  Keynier,  econ.  publ.  « 

rar.  des  Celtes,  p.  255  Die  reicheren  athenischen  Bürger  mussten  unentgeltlich  ge- 
wisse Leistungen  (Lciturgieen;  vornehmen,  z.  B.  zur  Ausrüstung  und  Unterhaltung 

eines  Schiffes  im  Kriege  ̂ Trierarchic),  Böckh,  Staatshaushalt  der  Athener,  1,481. 

II,  79.    (Rau  )   Dies  war  doch  schon  eine  Art  Besteuerung.    S.  auch  u.  §.  149. 

•)  Wagner.  Lehrbuch  I,  §.  154-190 
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Beschaffung  der  Sachgüter.  Zwangserwerb. 5 

2)  Der  Staat  ist  daher  principiell  und  der  sich  entwickelnde 

moderne  Staat  auch  thatsächlich  immer  mehr  auf  die  beiden 

anderen  Arten  des  Erwerbs  von  Sachgütern,  den  zwangsweisen 

and  den  Tertragsmässig  mit  speciell  stipulirten  Gegen- 

leistungen verbundenen  Erwerb,  angewiesen. 

KL  —  §.  4.  Die  Erörterung  darüber,  ob,  wo  und  wieweit  ein 

Zwingserwerb  von  Sachgütern  dem  Staate  gestattet  sein  kann, 

gebort  nieht  an  diese  Stelle,  sondern  ebenfalls  in  den  grundlegenden 

Theil  der  Allgemeinen  Volkswirtschaftslehre. 10)  Hier  ist  nur  zu 

coastatiren,  dass  auch  ein  solcher  Zwangserwerb,  in  gleicher  Weise 

wie  der  Zwang,  durch  welchen  der  Staat  persönliche  Dienste  sich 

inr  Vertilgung  stellt  (§.  1),  aus  dem  Wesen  des  Staats  als  Zwangs- 

gemeinwirtbschaft  abzuleiten  ist  und  danach  principiell  gerecht 

fertigt  erscheint  und  überall  in  der  Geschichte  vorkommt.  Seine 

beiden  Haoptformen  sind  die  Besteuerung  und  die  Enteignung.11) 

Neben  diesem  Zwangserwerb  findet  ein  vertragsmässig  mit 

Gegenleistungen  verbundener,  in  der  Hauptsache  daher  nach 

dem  privatwirthschaftlichen  System12)  erfolgender  Erwerb 

daö,  tiiefls  indem  der  Staat  mit  Hilfe  der  von  Altersher  besessenen 

*aehgttter  die  ihm  nothwendigen  anderen  Sachgüter  im  Wege  des 

Kaal'g  n.  s.  w.  erwirbt,  theils  indem  er  sie  mit  den  ihm  bereits 

sebörigen  oder  durch  Zwang  erworbenen  Sachgtitern  eigens  pro- 

dfleirt  (Eigen-  oder  Privaterwerb  des  Staats  im  engsten 

>iine).  Im  Gegensatz  zam  Zwangserwerb  als  dem  öffentlichen 

kann  man  diesen  vertragsmässig  mit  speciell  stipulirten  Gegen- 

Witnngen  verbundenen  Erwerb  des  Staats  den  privatwirth- 

«baftlichen  (im  weiteren  Sinne)  nennen. 

Die  geschichtliche  Entwicklung  hat  in  den  modernen  euro- 

päischen Culturstaaten  überall  dem  Zwangserwerb  gegenüber  diesem 

prirarwirthschaftlichen  und  namentlich  gegenüber  dem  Eigenerwerb 

des  Staats  das  Uebergewicht  verschafft  (§.  149  ff.).  Es  hängt  dies  zwar 

imn  Theil  mit  zufälligen  Ereignissen  der  europäischen  Geschichte,  be- 

*»nders  mit  dem  mehrfach  vorgekommenen  Verlust  oder  der  Ver- 

sbderang des  ehemaligen  Staatsguts  zusammen.  Vornemlich  ist 

idoch  die  noth wendige  Folge  des  immer  mehr  zur  Geltung 

grossen  volkswirtschaftlichen  Entwicklungs- 

*)  *»gner,  Lehrbuch  I.,bea.  §.  10,  11,  157—159. 

öd  Ear**1*8      384 '  W°  *°Ch  0bCr       Zviscllenformen  z**8«*611  Besteuerung 

§•  117,  121  ff. 
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principe,  welches  sich  als  Uebergang  von  der  mehr  privat- 

wirthschaftlichcn  zu  der  mehr  gemein-  und  besonders 

zwangsgemeinwirthschaftlichen  Organisation  der  Volks- 

wirthschaft formuliren  lässt  und  sich  in  einer  Steigerung  des 

communistischen  Characters  der  ganzen  Volkswirthschaft 

offenbart.13) 

Zur  regelmässigen  Besorgung  nun  des  Zwangs-  wie  des  ver 

tragsmäs8igen  Gütererwerbs,  als  des  Mittels  zur  Herstellung  der 

Staatsleistungen,  sei  es,  um  Arbeitsdienste  zu  vergüten,  sei  es,  um 

unmittelbar  SachgUter  für  Staatszwecke  zu  verwenden,  muss  der 

Staat  eine  eigene  (Erwerbs-)  Wirthschaft  führen. 

IV.  —  §.  5.  Diese  eigene  Wirthschaft,  welche  der  Staat  zum 

Behuf  der  Erwerbung  und  Verwendung  von  Sachgütern  für  die 

Zwecke  der  von  ihm  dargestellten  Productionswirthschaft 14)  betreibt, 

ist  die  Finanzwirthschaft  oder  der  Staatshaushalt.16)  Dieselbe 

,s)  Die  Finanzwissenschaft  hangt  daher  hier  wieder  mit  den  wichtigsten  Krage« 
der  Allgemeinen  Volkswirtschaftslehre,  nemlich  mit  den  Fragen  der  Organisation 

der  Volks  wirthschaft,  eng  zusammen,  muss  die  bezüglichen  Erörterungen  aus  dar 

„Grundlegung"  aber  hier  als  bekannt  voraussetzen.     S.  Wagner,  Lehrb.  L,  bot 
Kap.  3.  4  n.  5,  u.  A.  nam.  §.  171  u.  ff. 

u)  Dies  ist  der  Staat  mit  Kucksicht  auf  die  von  ihm  herzustellenden  Leistungen. 
S.  Wagner.  Lehrbuch  I,  170. 

I5)  Andere  Namen  sind:  Regierungs wirthschaft,  auch  (subjectiv)  Finanz- 
wesen.   Der  Ausdruck  Finanzverwaltung  bleibt  besser  für  die  Gesaramtheit  der 

Behörden  vorbehalten,  welche  die  Finanzwirthschaft  leiten     Die  letztere  wird  mitunter 

au<  h  Staats  w i  rthschaft  genannt,  sprachlich  nicht  unrichtig.     Der  Ausdruck  ist 

jedoch  nach  dem  heutigen  Sprachgebrauch  vieldeutig,   indem  mit  ihm  Afters  die 

(staatlich  organisirte)  Volkswirthschaft  selbst  bezeichnet  wird,  wie  z.  B  .  in  dem  Titel 

des  bekannten  II  e  r  tn  a  n  n'schen  Werks:  „staatswirthschaftlichc"  Untersuchungen.  Von 
meinem  Standpuncte  aus,  wie  er  besonders  im  1 .  Bande  des  Lehrbuchs,  in  der  Grund- 

legung, vertreten  wird,  erscheint  die  Identificirung  von  Finanzwirthschaft  und  Staats- 
wirthsebaft  auch  deswegen  mißlich,  weil  hier  der  Staat  selbst  alseine  Wirthschavft 

als  Hauptart  der  Zwangsgemein»  irthschaft,  aufgefasst  wird,  s.  Lehrb.  I,  §.  161  ff.  — 

Anders  ist  wieder  die  Terminologie  von  L.  Stein,  übrigens  willkuhrlioh  und  wider- 

spruchsvoll.   Kr  stellt  den  Begriff  „Staats  wi  rthschaft"  („das  Güterlcbeu  als  Gegen- 

stand der  Verwaltung  im  weiteren  Sinne")  an  die  Spitze,  betrachtet  die  Finanzen  als 
«•inen  Theil  derselben  und  will  unter  dem  Finanzwesen  dann  wieder  nur  die  Staats- 

einnahmen verstanden  wissen.  —  eine  Auffassung,  die  er  jedoch  selbst  in  seinem 
Lehrbuch  ni<  bt  festhalt.    S.  L.  v.  Stein,  Lehrk  d.  Finanzwiss  ,  3.  Aui  ,  Lp/.  B7i. 
S.  1  ff  —  „Das  Wort  Finanz  stammt  aus  dem  Lateiu  des  Mittelalters.    Im  13.  und 

14.  Jahrhundert  verstand  man  unter  finatio,  (inancia,  auch  wohl  financia  pecuniaria. 

•  ine  schuldige  Geldleistung.  Diese  Ausdrücke  stammen  von  finis  ab,  welches  oft  einen 

Zahlungstermin  bedeutete,   wie  man  durch  eine  ähnliche  Metonymie  des  Sprach- 

gebraufhes  öfters  sagt:  einen  Termin,  ein  Quartal,  ein  Ziel  bezahlen.     Mit  dem 
griechischen  Worte  i/Äo,\  Ziel.  Zweck,  verhält  es  sich  In  ähnlicher  Weise.  Dasselbe 

wurde  auch  für  Steuer  und  Zoll  gebraucht     In  der  älteren  Kanzleisprache  bedeutete 

tinis  auch  den  einen  Kechtsstreit  beendigenden  Vertrag  und  die  daraus  herrührende 

Zahlung,  ferner  einen  v..r  dem  König  über  einen  Kauf  von  Grundstücken  abgeschlossenen 

Vertrag,  dessen  l.  rkunde  die  Form  eines  Unheils  erhielt  (quasi  litis  tenninns»,  tndann 

die  Abgabe  an  den  König  von  solchen  Käufen  (the  Kings  sylvor),  eine  Entrichtung 

des  antretenden  Pa<  hters  oder  Grundholdcn  an  den  Verpächter  oder^  Grundherrn,  auch 
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Zwangserwerb.  —  Die  Finanzwirthschaft. 7 

ist,  wenn  der  Staat  selbst  als  ein  Wirthschaftsganzes  betrachtet 

wird,  eine  Wirthschaftsabtheilung  desselben. 

Der  Staat  braucht  demnach  zur  Ausfuhrung  seiner  Aufgaben 

ala  Prodnctionswirthschaft  eine  Summe  wirtschaftlicher  Güter16) 

persönliche  oder  Arbeitsleistungen,  SacbgUter  und  in  der  Geld- 

wirthsehaft  Geld),  welche  den  Staatsbedarf  darstellen.  Derjenige 

Theil  des  letzteren,  welcher  in  Sachgütern  bez.  in  Geld  besteht, 

am  damit  Dienste  zu  vergüten  oder  unmittelbar  Staatsleistungen 

herzustellen  oder  andere  Sachgüter  zu  erwerben,  ist  durch  die 

Finanzwirthschaft,  die  hier,  getrennt  vom  Staate  gedacht, 

als  Verbrauchs-  oder  Ausgabe wirthschaft  fungirt,   zu  be- 

üchaffen. 1T)    Dieser  Theil   des   gesammten    Staatsbedarfs  kann 

daher  gpeciell  Finanz  bedarf  genannt  werden.    In  der  Geld- 

wirthschaft18)  tritt  er  grösstenteils  als  der  Geldbedarf  der 

Finanzwirthschaft  hervor  (§.  68  ff.)  und  erscheint  rechnungsmässig 

als  Staatsausgabe.    Zur  Deckung  des  Finanzbedarfs  oder 

*imt  *ciw<re  Geldstrafe ;  überhaupt  werden  in  England  allerlei  Geldgcbühren  mit  dem 

Viäcj  üzt  {«zeichnet.    Vgl.  Du  Fresne  du  Cango,  Glossar,  mediae  et  infunao 

i  mm  rinn.  ».  r.  financia  und  finatio.  —  Speimann,  Glossar,  archaeologic  s.  v.  finis 

~Lmi.  IU4.  S.  22*).»  —  H  Uli  mann,  Städtewesen,  III,  95.  —  Gneist,  Engl. 
V/ffteQ^^-  und  Verwaltungsrecht,  I,  36.   -  Mehrere  Schriftsteller  hielten  den  Stamm 

i~i  wones  Finanz  für  germanisch ;  sie  deuten  entweder  auf  das  englische  fine,  Geld- 
stdt,  Pnnlegientaxe  u.  dgl.  (z.  B.  Genovesi,  Grunds,  der  bürgert.  Oek.,  I,  35S), 

»rUirä  iV-r  narh  Spclmann  a.  a.  0.  nicht  vor  der  normannischen  Eroberung  vor- 

an ttiid  nach  dem  Obigen  mit  finis  zusammenhängt,  —  oder  auf  finden,  schwed. 
uaa.  welches  durch  den  Mittelbegriff  von  erfinderisch  auf  räuke voll  führt,  wie 

■jä  isländische  findinn  durch  ingeniosus,  calumniosus,  erklärt  wird,  Haldorson,  Lex. 
:^a>i.  ed.  Raak,  I.  21S  (Havn.  IS  13),  —  oder  auch  auf  fein.  —  Merkwürdig  ist, 
.aa  i&  16.  und  17.  Jahrhundert  das  Wort  eine  allgemeinere  und  zwar  schlimme  Be- 

Äaag  hatte,  weil  vielleicht  das  fremde  Wort  an  fein  und  erfinderisch  erinnerte  und 

tt  "laanones  selbst  mit  vielen  Bedrückungen  verbunden  sein  mochten ,  weshalb  z.  B. 
viottelius  (Von  der  deutschen  Hauptsprache.  Braunschweig  1669,  S.  1310)  Finanz 

ist  b  Schinderei,  Wucher,  erklärt,  und  Sebastian  Brant  (Narrenschiff)  Untreu, 
Vja&u.  Neid  und  Hass  zusammenstellt     Aehnlich  noch  v.  Seckend orff,  siehe 

E  i  her,  Gesch.  d.  Nat.-Oekon.,  München  1S74,  S.  241.    Vergl.  Frisch,  Dcufech- 
jtroL  Worterb.,  S.  267,  Scherz,  Glossar,  genn.  med.  aevi,  cd.  Oberlin,  I,  392. 

"iBil":,  Wörterbuch,  S.  321.    In  Frankreich  bezeichnete  schon  damals  finance  eine 
•ifidsuame,  oder  insbesondere  die  Staatseinnahme  (Nos  adversaires  ont  peu  de  finance, 

rata  Ii  la  menagent  bien,  sprach  Kanzler  de  l'Hospital  1568),  les  finances  aber 
ia»  naze  Staatsvermögen  und  den  Zustand  der  Rcgierungswirthschaft.    Der  Einfluss 

if  fnaztobehen  Sprache  verdrängte  aus  der  deutschen  jenen  schlimmen  Wortsinn 

t  *  Tumu  gänzlich.  —  Der  spanische  Ausdruck  hacienda  für  Finanz  stammt  vielleicht 
«i  d«m  arabischen  chas£na ,  Schatzkammer.     Auch  im  Russischen  heisst  kasna  die 

<  t**,  Lunat5<  hei  der  Schatzmeister.     Vielleicht  ist  dies  Wort  durch  die  tatarische 

Rf=*laft  eingedrungen.    Doch  wird  in  der  russischen  Sprache  Finanzwesen  durch 

ioRiirsTtrennie  dochodui, herrschaftliche  Einnahmen,  ausgedrückt"  (Rau,  Anm.  zu§.  1). 

*)  Ueber  die  Ausdehnung  des  Begriffs  „wirthschaftliche  Güter*'  auf  die  persön- 

'ud«a  Dienste,  abweichend  von  Rau,  s.  Wagner,  Lehrbuch  I.,  §.  15—20. 
3  S.  ebendas.  §.  69.  ISO. 

*•  S.  ebendas.      114,  Geldwirthschaft  als  Form  der  Tauschwirtschaft. 
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8  Einleitung.  1.  Abschnitt  Statt  und  Finannrirthsehaft.  §.  5—7. 

zur  Bestreitung  der  Staatsausgabe  muss  die  Finanzwirthschaft 

dann  als  Erwerbs-  oder  Einnahmewirtbschatt  fnngiren.  Ihr 

Erwerb  kommt  rechnungsmässig  als  Staatseinnabme  zum  Vor- 

schein. Die  Doppelfunction  der  Verbrauchs-  und  Erwerbswirtb schalt 

bildet  den  Inhalt  der  Finanzwirtbschaft. ,9) 

Ihr  eigentümliches  Gepräge  als  Wirthschaftsart  erlangt  die 

Finanzwirthschaft  dadurch,  dass  sie  die  Wirtschaft  ist,  dnreh 

welche  der  Staat  die  ihm  zu  seiner  Function  als  höchster 

Form  der  Zwangsgemeinwirthschaften  erforderlichen 

Sachgtiter  erwirbt  und  zur  Verwendung  bringt  Oer 

speeifische  Character  der  beiden  Abtheilungen  der  Finanzwirthschaft 

der  Verbrauchs-  und  der  Einnahmewirthschaftlichen ,  ergiebt  sich 

ans  dieser  Sachlage  mit  Noth wendigkeit.  Dies  ist  von  vornherein 

für  die  Auffassung  der  wissenschaftlichen  Lehre  von  der  Finanz- 

wirthschaft zu  beachten. 

V.  —  §.  6.    Die  Wissenschaft  von  der  Finanzwirthschaft  ist 

die  Finanzwi88enschaft  Dieselbe  lässt  sich  —  vorläufig ;  über 

eine  Erweiterung  s.  u.  §.13  —  mit  Rücksicht  auf  die  ökonomische 

Natur  der  Finanzwirthschaft  definiren  als  die  Wissenschaft  von  der 

Wirtschaft,  welche  der  Staat  zur  Beschaffung  und  Verwendung 

der  ihm  zu  seiner  Function  als  höchster  Form  der  Zwangsgemein- 

wirthschaften (oder  als  „Gesamnitwirthgchaft")  erforderlichen  Sacb 

gtiter  (insbesondere  Gelds)  führt.    Der  früher  für  die  Finanzwissen- 

schaft in  Deutschland  nicht  selten  gebrauchte  Name  Kamerai- 

Wissenschaft  (im  engeren  Sinne)  ist  jetzt  abgekommen.  Er 

erklärte  sich  geschichtlich  daraus,  dass  man  ursprünglich  unter 

Kammersachen  oder  Kammergeschäften  gerade  das  Finanzwesen 

verstand,  und  erst  nach  Errichtung  der  Kammercollegien  auch 

andere,  nicht  finanzielle  Geschäfte,  die  sog.  Polizei,  hinzukamen.*0) 

In  Übereinstimmung  mit  Kau,  welcher  sagt,  es  sei  dem  Sprachgebraachf 

durchaus  zu  wider,  auch  die  Beschaffung  persönlicher  Leistungen  ohne  Vermitteln™: 

sachlicher  (iüter,  z.  B.  das  Conscriptionswesen,  in  die  Finanzwirthschaft  zu  rechnen, 

(vergl.  dagegen  Behr.  Wirthsch.  des  Staates,  S.  190),  halte  ich  daher  an  der  Be- 
schränkung der  Finanzwirthschaft  auf  die  Beschaffung  und  Verwendung  von  Sachgütem 

oder  (ield  fest  Mein  Zusatz  zu  §.  5  Anm.  a  in  der  6.  Ausg.  ist  danach  zu  berichtigen 

Su)  Hau,  Leber  die  Kameralwiss.  S.  S.  Der  altere  Name  z.  B.  bei  Dithmar. 
Einleitung  in  die  okonom.,  Polizei-,  und  Kameralwiasenschaften,  6.  Aufl.  r.  Schreber. 

S.  19.  (Frank/.  17G9.)  Eine  noch  engere  Bedeutung  von  Kameralwissenschaft  ist  jetzt 

fast  vergessen.  Man  unterschied  ehemals  in  dem  heutigen  Umfange  der  Finanz- 
wissenschaft zwei  Theile.  nämlich  1)  die  Kameralwissenschaft,  welche  von  den  ganz 

in  der  Verfügung  der  Fiusten  stehenden  Quellen  der  Staatseinnahme,  d.  i.  den  Domänen 

und  Kegalien  handelte.  2)  die  eigentliche  Finanzwissenschaft,  deren  Gegenstand  die  der 

landstandischen  Mitwirkung  unterworfenen  Abgaben  der  Bilrger  waren ,  siehe  z.  B. 

Fischer.  LehrbegriJf  u.  Umfang  der  teutschen  Staatswissensch.,  S.  20  (Halle.  1783). 

Kössie,  Lchrb.  d.  Finanzwiss.  §.  (Kau). 

Digitized  by  Google 



Finanrwisscnschaft  —  Character  der  Finanzwirthschaft 0 

Die  Finanzwissenschaft  wnrde  bisweilen  anch  mit  dem  Namen 

Staatswirthschaftslchre  belegt,  was  aber  bei  der  Vieldeutig- 

keit dieses  Wortes,  welches  mitunter  anch  die  ganze  Politische 

Oekouomie  bezeichnet,  besser  vermieden  wird.21)  Die  Finanz- 

wi*$ensehart  ist  ein  Theil  der  Politischen  Oekonomic. 22) 

2.  Abschnitt 

Cteraettrisirnnjr  der  Finanz wirthschaft  als  Wirthschafteart. 

§.  7.  Ihren  speeifischen  Character  erlangt  die  Finanzwirth- 

*ehaft,  wie  schon  am  Schluss  des  §.  5  hervorgehoben  wnrde,  da- 

durch, dass  sie  für  die  Zwecke  des  Staats  fungirt.  Im 

Einzelnen  tritt  ihr  Wesen  und  ihre  Eigentümlichkeit,  ihre  Aehn- 

fiebkeit  mit  anderen  Wirthschaften  und  ihre  Verschiedenheit  von 

denselben  in  folgenden  einzelnen  Puncten  hervor:1) 

l.  Die  Finanzwirthschaft  ist  eine  Einzelwirtschaft,  welche 

den  Staat  und  das  diesen  in  der  Verwaltung  vertretende  Organ, 

die  Regierung,  zum  Wirthschaftssubject  hat. 

I)  Ais  Einzel wirtbschaft  ist  sie  in  vielen  Puncten  anderen 

Einzdwirthschaften  wesentlich  gleichartig,  so  namentlich  auf 

denjenigen  Gebieten,  wo  sie  nach  den  Grundsätzen  des  privat- 

wirthschaftlichen  Systems  Güter,  insbesondere  Sachgtiter, 

fib*  den  freien  Verkauf  auf  dem  Markte  producirt.  Soweit  diese 

Gleichartigkeit  besteht,  ist  auch  die  Lehre  von  der  Finanzwirth- 

schaft in  der  Einzelwirtschaft slehre  oder  der  Privatökonomik  ent- 

halten.   Sie  gehört  daher  streng  genommen  im  Ganzen  wie  in 

n)  S.  o.  Anm.  15. 

S.  v.  &  12  IT.  u.  Ran.  Volkswirthsch.-Lehrc  in  den  früheren  Auflagen  bis 

vL  v.  15.  Ich  halte  in  diesem  Puncto  an  Ran 's  Systematik  fest,  wenn  auch 
*s  #m  abweichender  Motirirung.    S.  die  Vorrede  zn  Band  f.  der  Neubearbeitung. 

*  XVI  n.  das  Kap.  6  der  Grundlegung  in  dem  späteren  Bande  IL  meiner  Allein. 

^f>Dß»irthachaftslehre.  Ueber  Stein' s  abweichende  Auffassung  der  Finanzwissenschaft 
•  «.  Ann.  15.  —  Meine  jetzige  Begriffsbestimmung  weicht  von  der  Rau  s  (Fin.  L, 

i  '■>.  ui-h  noch  in  meiner  6.  Aufl.)  ab.  Rau  sagte  hier:  „Die  Finanzwissenschaft  sei 
^  WavÄSchaft  von  der  besten  Einrichtung  der  Regierungswirthsehaft  oder  von  der 

'"»•-n  BefriHigungsweise  der  Staatsbedllrfuisse  durch  sachliche  (iüter.4*  Dies  wurde 
t*tr  laf  die  Finanzpolitik  als  die  Finanzwissenschaft  passen,  welche  letztere 

nrfeich  immer  den  Character  einer  Beobarhtungswjssenschaft  hat.    Richtig  hat 

r<*gen  meine  Beibehaltung  der  älteren  Rau'schen  Definition  und  gecren  einen 

*~Hr«*pnKh  der  letzteren  mit  spiteren  Ausführungen  schon  in  meiner  Bearbeitung 
-Vr  v  Auflage  (§.  85  ff.)  Hack  Einwendungen  erhoben,  s.  dess.  Recension  d.d.  Anfl. 
a  l  Tüb.  Zlschr.  XX  VIII.  (1872)  S.  434. 

ri  VrL  in  den  früheren  Auflagen  (incL  6.)  §.  7—10.   Wagner.  Lehrb.  d.  Volks- 

,^j»WbaftslehTe  I.,  §.  49  ff.   Laspoyres.  Art.  Staatswirthschaft  in  Bluntschli's 
•>i  Brifr's  Sfaar*worterbuch  X  ,  71  ff. 
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10       Einleitung.  2.  Abschnitt  Oiarectorisirung  der  Finanz wirthsthafl  §.  7. 

ihren  einzelnen  Theilen,  der  Domänen-,  Forst-  und  Eisenbahn- 

lehre  n.  s.  w.,  nur  insoweit  in  die  Finanz  Wissenschaft,  als  der 

Umstand,  dass  der  Staat  das  einzelwirthschaftliche  Subject  ist, 

Eigentümlichkeiten  des  Wirthschaftens,  z.  B.  bei  der  eigenen  Ver- 

waltung der  Feldguter,  Forsten,  Bergwerke,  bedingt.  2) 

2)  Die  Regierung,  vollends  die  der  parlamentarischen  Finanz 

controlc  des  Verfassungsstaats  unterstehende  Regierung,  ist  als 

leitendes  und  verwaltendes  Organ  der  Finanzwirthschaft  der  Natur 

der  Sache  nach  eine  complexe  Grösse.  Sie  selbst,  als  ein- 

heitliches Ganzes,  daher  auch  ihrWille  musserst  künstlich 

gebildet  werden.  Dieser  Wille  kommt  nur  durch  einen  Organis- 

mus von  Behörden  und  einzelnen  Personen  zur  Ausführung.  Die  Finanz 

*)  Dies  bat  z.  B.  v.  Hock  in  s.  öirentL  Abgaben  und  Schulden,  Stuttg. 
S.  1  hervorgehoben.  Aehnlich  betont  es,  wenn  auch  in  anderen  Ausdrücken .  do«:h 

dem  Sinne  nach  L.  v.  Stein  in  8.  Finanzwissensch.,  bes.  in  d.  Abschn.  v.  wirthschaft] 

Einkommen  des  Staates  (3.  Ausg.,  S.  173  iL).  Im  Princip  ganz  richtig.  Wenn  in- 

dessen an  dieser  Scheidung  der 'privatökonomischen  und  finanzwirthschaftlichen  Stile der  Fragen  in  der  Literatur  der  Finan/.wiss«nschaft  nicht  genau  festgehalten,  sondern 

auch  die  erstere  in  grösserem  Umfange  mit  in  die  Erörterung  gezogen  wird,  so  hat 

dies  in  Deutschland  geschichtliche,  practische  und  theoretische  Grunde 
Erstens,  weil  in  den  deutschen  Tcrritorialstaaten  das  Domänenwesen  bisin  die  Neuest 

hinein  den  Hauptthcil  des  Finanzwesens  bildete*  und  die  practischen  Kameralisten  ia 
«ler  Verwaltung  die  privatükonomische,  technische,  volkswirtschaftliche  und  die 

eigentlich  finanzwirthsebaftliche  Seite  gleichzeitig  behandeln  mussten.  Theoretisch« 

(/runde,  wejl  sich  mit  unter  dem  Einfluss  dieser  Praxis  die  deutsche  Finaazwis&ea- 
schaft  in  der  Form  der  Kamcralwisscnschaft  und  dann  aus  dieser  heraus  entwickelt 

hat  (s.  u.  >?.  23).  Dieser  Ursprung  ist  auch  in  dem  Werke  von  Kau  noch  deutlich 

erkenubar.  In  Kau 's  Finanzwissenschaft  werden  daher  die  privatwirthschaftlichea 
Einkommenzwcige  und  die  Kegalien  noch  sehr  eingehend  behandelt,  während  ridc 

der  betreffenden  Erörterunge  n  theils  überhaupt  nicht  in  die  Politische,  sondern  in  die 
Privatökonomik,  theils  wenigstens  nicht  oder  nicht  vollständig  in  die  Finanzwissenschaft, 

sondern  in  die  Volk&wirthschaft-politik  und  in  die  Wirtschaftliche  Verwaltungslehrr 

rehOreo.  Trotzdem  lä>st  sich  indessen  auch  für  die  Gegenwart  noch  diese  Bchand- 

lungsweise  Kau 's  aus  Gründen  practischer  Zweckmässigkeit  rechtfertigen  Und  wird 
wenigstens  einstweilen  auch  in  dieser  Bearbeitung  der  Finanzwissenschaft  noch  beibe- 

halten. Denn  bei  dem  engen  inneren  Zusammenhange  lasse  u  sich  die  politisch- 

ökonomischen  und  privat -ökonomischen,  sowie  die  finanz  wissenschaftlichen  und  volks- 
wirthsebafLspolitischen  Gesiehtspunctu  bei  der  Erörterung  doch  niemals  vollständig 

trennen.  Auch  fehlt  es  in  der  neueren  Literatur  an  privatökonomischen  Schriften  auf 

«lern  jetzigen  Standpunkte  der  Wissenschaft,  auf  welche  man  verweisen  könnte. 
Später,  wenn  die  Neubearbeitung  des  Lehrbuchs  der  Politischen  Uekonomie  bis  zu 

der  speciellen  und  practischen  Volkswirtschaftslehre  vorgeschritten  sein  wird 

(B.  3  u.  4  des  Werkes),  soll  wenigstens  theilweise  eine  Hurubernahme  einiger  Ma- 

terien ,  welche  jetzt  in  der  Finanzwissenscbaft  einen  etwas  zu  grossen  Raum  ein- 

nehmen, in  die  Bande  4  und  bes.  3  erfolgen  (z.  B.  was  die  Ei  sei»  bahn  lehre  anlangt). 

L  Stein  ubersieht  in  seiner  flüchtigen  Weise  bei  beiner  mehrfachen  Polemik  gegen 

meine  Behandlung  der  privatwirths«  haftlichen  Zweige  iu  der  3.  Ausgabe  der  Finaot- 
wisseuschaft.  dass  ich  hierin  absichtlich  Kau  noch  folgte  und  die  Aufnahme 

der  Eisen  bah  n  leh  re  in  die  Finanzwissenscbaft  nur  eine  Conscquenr  dieser 

Kau  sehen  B  <•  ha  ndlu  ngs  w  eise  war.  Die  Bedenken  hiergegen  vom  Stand  - 

puncto  strenger  Systematik  habe  ich  •>.  hon  damals  selbst  ausgesprochen,  > 

Vorwort  zur  ti.  Aufl.  d.  L  B  .  S.  IX.  • 
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Rnmxrirthschaft  als  von  der  Regierung  verwaltet.  Einzelwirtschaft.  11 

ähnelt  daher  allen  solchen  Einzelwirtschaften,  deren 

and  verwaltendes  Rechts-  und  Wirthschaftssubject  auch 

eine  joristische  Person  und  mithin  ähnlich  beschaffen  ist,  wie 

bei  anderen  Gemeinwirthsehaften  und  solchen  Privatwirtschaften, 

b:  m  Form  von  Vereinen,  Erwerbsgesellschaften,  besonders 

A r ben sesellsc haften ,   betrieben  werden.    Namentlich  die  Aehn- 

;:cbkeit  zwischen  dem    f inanzwirthschaftlichen  Be- 

trieb des  Staats  und  dem  Actiengesellschafts-Betrieb 

ist  von  weitreichender  Bedeutung  in  der  Frage  von  der  Ab- 

grenzung des  durch  den  Staat  vertretenen  gemein wirthschaft- 

des  durch  die  Actiengesellschaft  vertretenen  privatwirth- 

Sy8tems,  indem  in  vielen  Fragen,  z.  B.  in  der  Frage 

„Staats-  oder  Privatbahn?",  die  üblichen  Gründe  für  das  letztge- 

nannte System  und  gegen  Staatsbetrieb  schon  deswegen  nicht 

schwer  wiegen,  weil  die  hier  allein  in  Betracht  kommende  Privat- 

winh^  han.  die  Actiengesellschaft ,  an  denselben  Mängeln  wie  die 

Wuthachaft  des  Staates  leidet.    Selbst  grosse  Individualwirth- 

schaften,  i.  B.  eines  grossen  Grundbesitzers,  haben  wegen  der 

VerwickcJlbeit  der  Verwaltung  noch  einige  Aehnliehkeit  mit  der 

;,  was  bei  der  Frage  nach  der  finanziellen 

;eit  des  Staats-Grundeigenthums  zu  beachten  ist.  In 

diesen  Fällen  handelt  es  sich  zwischen  der  Finanzwirthschaft 

>ind  anderen  ( Productions-)  Wirtschaften  daher  nicht  um  spe- 

ciiisehe  (qualitative),  sondern  nur  um  gradweise  (quan- 

titative) Unterschiede.    Nur  bei  dem  Vergleich  zwischen  der 

Finanzwirthschaft  und  der  gewöhnlichen  Individual-  (Pro- 

Wirtbsehaft  verhält  sich  dies  anders:  nur  hier,  nicht 

allgemein,  kann  man  wenigstens  häufig,  z.  B.  beim  Betrieb  des 

Ackerbaues,  der  Fabrikation,  des  Handels  unter  Mitwirkung  des 

im  lolgenden   §.  besprochenen    Umstands  von  einem  ̂ natür- 

lichen* 4  Vorzug  der  privaten  Einzclwirthschaft  vor  der  Finanz- 

wirthschaft sprechen,  ein  Satz,  welcher  in  practischen  volkswirth- 

•  Raichen  und  finanziellen  Fragen  im  Uebrigen  viel  zu  sehr 

cra%emeinert  und  daher  missbräuchlich,  unter  falschem  Hinweis 

«rf  die  „Erfahrung",  angewendet  worden  ist. 3) 

ist  gut,  dies  schon  hier  zu  betonen.  l>ic  weitere  Ausführung  folgt  in  der 

Lehre  vom  Privatcnrerb.    Einzelne  wichtige  Fragen,  z.  R.  die  Eisenbahn- 

Safe,  «ad  durch  die  falsche  Stellung  des  Gegensatzes  oft  von  vornherein  schief  auf- 

p^fct  rorden.  Der  im  Text  hervorgehobene  Lrrthuin  hangt  übrigeus  eng  uiit  der 

aawaa^a  Reaktion  des  Smithianisinus  und  seiner  Theorie  der  freien  Cuncurren/  gegen 

rk.it  uri'l  mit  der  gleich  einseitigen  optimistisi  hen  Reurtheilung  der  Thatig- 

Digitized  by  Google 



12       Einleitung  2.  Abschnitt.  Charactcrisirnn?  der  Finannrirthschaft  §. 

II.  ~-  §.  8.  Wie  im  Staat  überhaupt,  so  besteht  auch  in  dei 

Finanzwirtbscbaft  das  Arbcitspersonal  aus  einem  zahlreicher, 

und  complicirten  Apparate  in  der  Regel  nicht  selbst  direc 

ökonomisch  am  Ausfall  der  Arbeit  oder  an  der  Menge  und  Gtitn 

des  Arbeitsproducte  interessirter  Beamten.  Auch  in  dieser  Be 

ziehnng  giebt  es  zwischen  der  Finanzwiithschaft  und  verschiedene! 

Arten  anderer  Einzelwirtschaften  Achnlichkeiten  und  Verschieden 

heiten,  welche  von  der  Finanzwissenschaft  und  Finanzpraxis  zc 

beachten  sind. 

1)  Die  Finanzwirthschaft  leidet  unvermeidlich  gegenüber  dem 

Selbstbetrieb  des  Privaten  an  den  Nachtheilen  aller  Wirthscbaften, 

welche  mit  einem  solchen  Beamtenapparat  arbeiten  müssen.  SU 

steht  daher  wiederum  anderen  Gemeinwirthschaften  und  unter  den 

Erwerbsgesellschaften  besonders  der  Actiengesellschaft  in  diesei 

Beziehung  ziemlich  gleich.  „Die  Trennung  mehrerer  Zweige  de< 

Finanzdienstes  wird  nothwendig,  wodurch  die  oberste  Leitung  be 

trächtlich  erschwert  wird.  Der  Vorstand  des  ganzen  Finanzwesens 

kann  nnr  durch  verschiedene  Mittelglieder  die  Ausführung  der  Be 

Schlüsse  bewirken,  die  Geschäftsführung  der  unteren  Beamten  nicht 

an  Ort  und  Stelle  beobachten,  sondern  dieselbe  fast  nur  aus  schrift 

liehen  Berichten  kennen  lernen  und  vermittelst  schriftlicher  Befehle 

leiten.  Die  hieraus  hervorgehende  Umständlichkeit  und  Schwer 

Fälligkeit  im  Staatshaushalte  hat  die  Folge,  dass  hier  Manches  nach 

anderen  Regeln  eingerichtet  werden  muss,  als  in  der  Privatwirtb 

schaft"  (Kau,  §.  8).  Es  ergiebt  sich  daraus  aber  auch  vielfacb 

fast  mit  Notwendigkeit  eine  geringere  Wirthschaftlicbkeil 

des  Betriebs  und  namentlich  in  der  Gegenwart  in  den  gewöhn 

liehen  Erwerbsgeschäften  (der  Landwirtschaft,  Fabrication,  de* 

Handels)  eine  natürliche  wirthschaftliche  Ueberlegen 

heit  des  einfachen  Pri vat-Gese  bäftsbetriebs  gegenüber 

dem  Staatsbetrieb  mit  nicht  selbst  interessirten  und  noch  durch 

gleichwohl  unvermeidliche  Controlen  gebundenen  Beamten.  Die* 

gilt  um  so  mehr,  je  weniger  nach  der  Natur  des  Geschäfts  eine1 

eigene  Betheiligung  der  Bediensteten  am  Geschäftserfolg  wegen 

des  im  folgenden  §.  9  angegebenen  Grundes  überhaupt  eingerichtet 

k.>it  tU'T  vom  Sdlwtiriteres*«'  frcleit^ten  Privatvirthsehaften  zusammen.    Vgl.  Wagner 

Lahrbach  I.  S   12»,  154  H   u  Vorbemeri.  zo  Kip.  3,  S.  156  ff..  4,  S.  241  ff.  0  .'• 
S  291  ff.    !  nt.  r  <h«n  Finanz  bnfbtellern  begebet  die  einseitige  Parteinahme  gt&n 

dir  pri^atwirthx  haftlirhen  Gebiete  des  Finan7w««en=  an*   dem  Grande  einer  che? 

Woitcres  nncfnomm^nen.  vermeintlichen  prinzipiellen  Inferiorität  de*  Staates  noch  uc 
Meisten  bei  Pfeiffer.  Suat.^einnalimen.  frther  anch  bei  Max  Wirth. 
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werden  kann  oder  wegen  der  Würde  des  Dienstverhältnisses  werden 

darf,  also  bei  der  grossen  Mehrzahl  der  eigentlichen  Staats- 

ihätigkeiten.*) 
Man  kann  hieraus  in  der  entwickelten  Volkswirtschaft  wohl 

die  Regel  ableiten,  dass  die  ,,  Staat  sind  ustrie"  besser  ver- 

mieden wird,  soweit  das  Moment  der  privatwirthschaft- 

licben  Rentabilität  entscheidet.  Mit  letzterem  Satze  wird 

dann  zugleich  die  oft  vergessene  Schranke  dieser  Hegel  ge- 

zogen: in  vielen  Fällen,  z.  B.  in  der  Forstwirtschaft,  beim 

Eisenbahnwesen,  entscheidet  dies  Moment  nicht  allein. 

Ferner  gilt  die  Regel  auch  in  den  wichtigen  Fällen  nicht,  wo  aus 

sachlichen  (technischen  u.  8.  w.)  Gründen  auch  der  sonstige 

enuelwirthschaftliche  Betrieb  ähnlich  wie  der  Staatsbetrieb  einge- 

richtet werden  und  namentlich  in  gleicher  Weise  mit  einem  com- 

plkirten  Beamten appa rate  arbeiten  müsste.  Der  Staat  steht  daher 

auch  aus  diesem  Grunde  bei  dem  Industriebetrieb  ebensowenig  wie 

aas  dem  im  vorigen  §.  7  angegebenen  Grunde  principiell  gegen  die 

Actiengesellschaft  zurück,  was  wiederum  z.  B.  für  die  Eisen- 

bahn/rage zu  beachten  ist 

2)  Dem  Staate  kommt  auch  in  der  Finanzwirthschaft  im  Ver- 

lieh mit  denjenigen  anderen  Einzelwirtschaften ,  besonders  den 

PriTatwirthschaften,  welche  gleichfalls  mit  einem  solchen  Beamten- 

apparate ihre  Geschäfte  besorgen  müssen,  zweierlei  zu  Gute,  was 

sefittt  in  ökonomischer  und  speciell  in  finanzieller  Hinsicht  wichtig 

i*t:  er  kann  seine  Beamten  noch  anders  bezahlen  und  anders 

•teilen  als  jede  andere,  vollends  jede  Privatwirtschaft.  Ersteres, 

infem  er  äussere  Ehr en vortheile  vergiebt  (Rang,  Titel, 

Steüang,  Orden  u.  8.  w.).  Letzteres,  indem  er,  wenigstens  bis 

ietxt,  etwa  von  der  Gemeinde  abgesehen,  fast  allein,  der  Staats- 

dienerschaft  als  Arbeitergattung  in  der  Organisation  des 

Staatsdienstes  eine  gesichertere  und  darin  dem  einzelnen  tüch- 

tigen Beamten  durch  die  Aussicht  auf  Vorrücken  (Avan- 

tementsystem )  eine  allmälig  auskömmlichere  und 

wichtigere  Stellung  bietet.    Der  Staat  verfügt  Dank  diesem 

^  Abschaffung  dea  eigenen  Sportelbezugs  der  Richter  iin  Dienstinteresse ;  von 

Jt»«rlii  nicht  unbestreitbarem  Werthe  ist  der  Schulgeld-  und  Honorarbezug  der 

L'hxt  iuch  an  den  Universitäten).  —  Selbst  bei  Geschäften  der  materiell  wirthschaftüchen 

spkir?  aat  man ,  im  Gegensatz  zu  der  Privatwirthschaft ,  die  an  sich  mögliche  Be- 

•iehraix  der  Beamten  am  Gewinn  des  Unternehmens  grundsätzlich  im  Dienstinteresse 

tt-zarhiossen.  z.  B.  bei  der  Preuss.  Bank,  der  jetzigen  Keichsbank ,  hinsichtlich  des 

^>Mm  and  verwaltenden  Beamtenpersonals,  das  gar  keine  Bankacütn  besitzen  darf. 

H  I  B  I.  Kap  2,  Absch.  2,  §.  71  H. 
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14    Kinleitung.  2.  Abschnitt.  Chmrmcteniurung  der  FittMiwirüischaft-  §.3—10. 

System  doch  häutig  Uber  ein  besonders  tüchtiges  and  bei  gleici 

Lohnzahlung  Uber  ein  tüchtigeres  Arbeitspersonal  als  jede  and« 

Wirtschaft. 6)  , 

III.  —  §.  9.  Die  Finanzwirthschaft  beschafft  Sachgüt 

(Geld),  mit  welchen  der  Staat  zur  Erfüllung 

Zwaugsgemeinschaft  obliegenden  Aufgaben  vornemlicb  imm 

tericlle  Güter  („öffentliche  Einrichtungen",  Dienstleist  an  gen)  h< 
stellt.  Fasst  man  den  Staat  und  die  Finanzwirthschaft  als  £ 

Wirthschaftsganzes  auf,  so  erfolgt  also  hauptsächlich  ein  Li 

setzungsprocess  von  materiellen  in  immaterielle  Güter.6) 

1)  Wegen  der  Unentbehrlichkeit  der  letzteren  für  das  gam 

volkswirtschaftliche  Leben  und  für  alle  privatwirthschaftiich< 

ThUtigkeiten  der  Einzelnen  müssen  diese  Staatsleistungen  und  mo 

der  Staat  und  daher  auch  die  Finanzwirthschaft  —  und  zwi 

letztere  gerade  in  ihrer  verb rauchs wirtschaftlichen  Abtheilan 

—  selbst  für  eminent  productiv  im  volkswirthschaftlichen  Siai 

gelten. 
2)  Aber  schwierig  ist  sogar  die  technische  und  vollends  di 

ökonomische  Producti vität  der  einzelnen  Staatsthiitigkeif  n 

bcurtheilen. "')  Denn  in  der  grossen  Mehrzahl  der  Fälle  sind  seh- 
nach  der  Natur  der  staatlichen  Gemeinwirthschaft,  z.  B.  bei  dei 

Leistungen  auf  dem  llauptgebiete  der  Staatsthätigkeit ,  dem  de 

Rechtsordnung  und  des  Rechtsschutzes  (Militärwesen!),  die  einzelne! 

Leistungen  des  Staates  speciell  unverkäuflich.  Es  walte 

im  Staate  noch  mehr  als  in  jeder  anderen  Gemeinwirthschaft,  di 

übrigen  Zwangsgemeinschaften,  auch  die  Gemeinde,  eingeschlossei 

das  l'rincip  der  generellen  Entgeltlichkeit  ob.  Ein  gemein 

wirtschaftlicher  Productionsprocess  findet  statt,  dessen  Kosten  nieb 

nach  dem  gewöhnliehen  privatwirthschaftlichen  Princip  von  speciellc 

Leistung  und  Gegenleistung,  sondern  nach  einer  einseitig  voo 

Staate  bestimmten  Weise  gedeckt  werden.  •)  Selbst  in  der  geringe* 

Zahl  von  Fällen,  wo  der  Staat  (und  ähnlich  die  anderen  räum 

liehen  Zwangsgemeinwirthschaften ,  wie  besonders  die  Gemeinde 

•)  Vgl.  unten  über  den  Staatsdienst  u.  da»  Besoldung«  wesen.  §.  71  Ii.  Interessant 

Vergleiche  zwischen  der  Anziehungskraft  des  Staates  und  der  PriTatwirthschaft'' 

v  Aktiengesellschaft)  als  Arbeitgeber  liefen  sich  in  Deutschland  in  der  wichtige 

Wirthschaftspenodo  seit  ls71  anstellen  und  schliesslich  doch  zu  Gunsten  des  Staat 

•)  Vgl,  u.  A   Laspeyres.  Staabwürterb.  X.  72  ü.,  SU  ff. 

:i  Ks  ist  hier  anzuknüpfen  an  die  L'haraciehstia  des  gemein wirthschaftliciei 
gegenüber  dem  priratwirthschaitl.  System  in  der  Volks wirthschaft  S.  bes.  Wagner, 

Lehrbuch  I.  §.  llba,  IM,  15v  Dil  rf 

•>  S  bex  Wagner.  Lenrb.  I.  §.  110a.    Dann  unten  %.  144. 
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Imaaterialität,  Unverk&aflichkeit  der  Staatsleistungen.  —  Staatsdauer.  15 

«ck  den  einzelnen  Dienst  vom  Geniessenden  speciell  vergüten 

lassen,  in  der  sogen.  Gebühr,  wird  die  Höhe  dieser  Gebühr  nicht, 

wie  bei  anderen  Preisen,  durch  die  Marktconcurrenz,  sondern  ein- 

-ru  vom  Maate  festgestellt  und  regelmässig  nicht  blofl  nach  dein 

priritwirthschaftlichen  Gesichtspuncte  der  Kostendeckung. 

6)  Die  Folge  hiervon  ist  dann,  dass  die  Finanzwirtb- 

schaft nicht  wie  die  Privatwirtschaft  von  selbst  im 

bezahlten  Absatz  ihrer  Leistungen  ihr  vorgeschossenes 

Kapital  and  damit  die  Mittel  zur  Fortsetzung  ihrer 

Prodnction  immer  von  Neuem  ersetzt  erhält,  sondern  zu 

diesem  Zwecke  eine  eigene  Erwerbsart  der  Einkünfte,  die 

Besteuerung,  bedarf. 

4)  Daraus  ergiebt  sich  aber  auch,  dass  der  gewöhnliche 

Maassgtab  des  privatwirthschaftlichen  Systems  zur  Beurtheilung 

der  technischen,  der  privat-  und  schliesslich  der  volkswirtschaft- 

lichen Productivität,  nemlich  der  —  freilich  oft  trügerische  — 

Maas&stab  dauernder  lohnender  Rentabilität  in  derFinanz- 

wirthschaft  fehlt,  mit  ihm  aber  auch  die  wirksame  Controle 

fär  die  Prodnction  überhaupt  und  für  die  Durchführung  des  Princips 

der  tTirthschaftlichkeit. 

5)  lud  daraus  entwickelt  sich  wieder  die  Notwendigkeit  der 

Fordernng  einer  unabhängigen  Finanzcontrole  durch  Volks- 

vertretungen, um  einen  Ersatz  jenes  fehlenden  Maassstabes  der 

Productivität  zu  erlangen  (s.  §.  II).9) 

IV.  —  §.  10.  Der  Staat  ist  auf  unbegrenzte  Dauer  be- 

^tbnet.  Geht  auch  der  einzelne  geschichtliche  Staat  unter,  er  findet 

a  <fem  Nachfolger  seinen  Ersatz.  Der  Staat  kann  daher  Geschäfte 

einüben ,  welche  anderen  Einzelwirtschaften  in  der  Regel  schon 

wegen  ihrer  beschränkten  Lebensdauer  versagt  sind.  Ein  Punct, 

der  il  ffir  das  Staatsschuldenwesen  von  Bedeutung  ist:  der 

Maat  allein  kanu  und  darf  eigentlich  immerwährende  (sogen, 

ewige)  Renten  versprechen.10) 

*  Ebenda*.  §.  IM,  163. 

"  «.  -ajjt'j  gilt  tifibl  ilkin  idbetrewtincUicl  ron  den  gewöhnlichen  Wirth- 

*-Ja$scz,  deren  Rechtssubject  oin  einzelner  Mensch  ist,  sondern  auch  von  Vereinen, 
Er»«tog*4elbchaften  u.  ».  w.  Mit  gutem  Gründe  haben  selbst  Gesetzgebungen  für 

ae  Aeatage*ells<- haften  mitunter  eine  Maximaldauer  festgesetzt ,  welche  erst  beim 
A*I*2f  dieser  Zeit  verlängert  werden  kann.  Auch  die  übrigen  Zwangsgemeinwirth- 

»ckitea.  seihst  die  Gemeinden,  stehen  dem  Staate  hier  nicht  gleich.  Sind  sie  auch 

ffwchichtlichen  Erfahrungen  oft  langlebiger  als  der  historische  Staat,  dem  sie 

u*t*vr*a.  so  wechselt  ihre  „Substanz"  (ihre  Bevölkerung,  Wohlstand  u.  s.  w.)  noch 

■*hr.  was  for  Fragen  wie  die  der  ewigen  Kentenschuld  in  Betracht  kommt  Das 

0 
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l(i  Einlütuiif.  2.  Abtchniti  Characteriairuiig  der  Fiuaazwirthschafu  §.11,12. 

V.  —  §.  11.  Der  letzte  und  wesentlichste  Unterschied  zwischen 

der  Fiuanzwirthschaft  und  anderen  Wirthschaften  liegt  endlich  in 

der  Bestimmung  des  Staats  ttir  das  Volksleben  und  in  der 

souveränen  Stellung  desselben  im  und  Uber  dem  Wirth- 

schaftslcben. 

1)  Inhalt  und  Umfang  der  Staatsthätigkeiten  uiUssei: 

sich  nach  den  richtig  erkannten,  dem  Interesse  des  Volks  ge 

mäss  bestimmten  Staatszwecken  richten.  In  dieser  Beziehung 

steht  aber  der  Staat  und  demgemäss  die  Finanz wirthschaft  ausser- 

halb der  freien  Verkehrsconcurrenz.  Er  vermag  vielmehr 

kraft  seiner  Souveränetät  seine  Aufgaben,  die  Art  der  Erfüllung 

derselben  und  mithin  die  Menge  und  Beschaffenheit  von  Leistungen, 

die  er  der  Bevölkerung  bietet,  freithätig  zu  bestimmen,  ohne  Rtlc-k 

sieht  auf  die  Begehrtheit  dieser  Leistungen  Seitens  des  Volks.") 

2)  Die  Durchführung  dieser  Aufgaben  wird  dem  Staate  aber 

wegen  der  ihm  zu  Gebute  stehenden  Einkünfte  möglich.  Denn 

er  kann  sich  die  letzteren  im  erforderlichen  Umfange  durch  den 

Zwaugserwerb  (s.  o.  §.  3,  4)  beschaffen,  ohne  eine  specielk- 

Gegenleistung  zu  bieten.  Dieser  Zwangserwerb,  insbesondere  mittels! 

allgemeiner  Steuern,  ist  die  dem  Staate  als  höchster  Form 

der Zwangsgeweinwirthschaft  zustehende  eigentlich  organische 

Erwerbsart. 

3)  Dadurch  wird  es  dem  Staate  möglich,  dauernd  auch  nicht 

begehrte  oder  zu  kostspielige  Leistungen  herzustellen,  für  welche 

die  Privatwirtschaft  im  freien  Verkehr  keinen  Absatz  oder  keineu 

vollen  Ersatz  der  Productiouskosten  erlangen  würde.  In  dieser 

Gewalt  liegt  eine  offenbare,  durch  die  Geschichte  reichlich  belegte 

Gefahr  des  Missbrauchs,  d.  h.  einer  Anwendung  der  Souveränetat 

de«  Staats  und  spcciell  der  Finanzhoheit  oder -gewalt  —  d.h. 

der  Souveränetät  im  Gebiete  des  Erwerbs  — ls)  gegen  das  wahre 

Interesse  des  Staats  und  seiner  Bevölkerung.  Daher  weist  auch 

die  Finanzwisseuschaft  von  ihrem  Standpuncte  darauf  hin,  dass  die 

Hum  der  kaborzeit  toii  l'/g— 1  Millioneu  Bewohnern  war  zur  Zeit  der  PapstreAideJ^ 
in  Arignon  eine  Landstadt  roB  weniger  als  17,000  Einwohnern  gewordeu. 

u)  üeber  die  Aufladung  dieses  Verhaltnisse*  unter  dem  Gesichtspuncte  der  durch 
Zwang  durchgeführten  Arbeitsteilung  s.  Wagner.  Lehrbuch.  I.  g  162. 

ui  Der  von  L.  Stein  perhorrescirte  Ausdruck  ..Finaozhoheit"  la*>t  sich  recht 
wohl  noch  aufrecht  erhalten,  Finanz w.,  .H  Aufl.,  S.  7'J,  lt>2.  Die  Identincirung  der  toü 

L  Stein  sog  SuatawinhschaftsgewaK  mit  der  Finanzgeaalt  (eb.  S.  7"  ff.)  iat  freilich 

faLch,  aber  auch  nicht  so  ..gewöhnlich*',  wie  er  behauptet.  Stein 's  Auseinander- 
setzungen Uber  das  öilentl  Hecht  der  Staatswirthschaft ,  die  Finnnzgcwalt  u.  s.  w„ 

sind  im  Wesentiirhen  richtig,  aber  das  Neue  liegt  fast  nur  in  der  wülauhrücheii  Ter- 

minologie, mie  ja  nicht  »elten  bei  diesem  sonst  so  Tenücnten  Autor. 
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Regierung  in  der  Ausübung  der  Finanzgewalt  einer  Controle  be- 

darf. Eine  solche  liegt  in  einem  der  Regierung  unabhängig  gegen- 

überstehenden Organ,  das  die  Interessen  der  Bevölkerung  auch  in 

den  Finanz satben  zn  vertreten  hat,  daher  in  einer  je  nach  der 

i  «  !;:i-ben  Yert'assungst'unn  der  Staaten  verschieden  organish ten 

VoJkfiTertretung  (Stände,  Parlament  u.  s.  w.,  Steuerbewilligungs- 

reck  derselben).13) 

3.  Abschnitt. 

Die  Finanz  Wissenschaft.1) 

§.  12.  Die  Finanzwissenscbaft  ist  materiell  oder  nach  ihrem 

Inhalte  ein  Theil  der  Politischen  Oekonomie,  formell  ein 

Tneil  der  Staatswissenschaften. 

I.  Die  Finanzwissenschaft  lehrt  (§.  6),  wie  die  sachlichen 

Mfunittel  für  den  Staat  zu  beschaffen  und  zu  verwenden  sind, 

welche  dieser  für  seine  Function  als  höchste  Form  der  Zwangs- 

^emeinwirtfischaft  oder  als  Oesammtwirthschaft  des  staatlich  orga- 

uwnen  Volks  bedarf.  Die  Finanzwissenschaft  gehört  daher  zur 

Geoeinwirthschafts- ,  speciell  zur  Zwangsgemeinwirthschaftslehre 

and  setzt  in  allen  ihren  Untersuchungen,  wo  es  sich  nicht  um  die 

unmittelbare  Aufgabe  der  Finanzwirthschaft,  Sachgüter  für  den 

Mut  zu  beschaffen  und  zu  verwenden,  handelt,  die  Bekanntschaft 

mit  diesem  wichtigen  Theile  der  Politischen  Oekonomie  voraus.2) 

Es  gilt  dies  vor  Allem  von  der  Lehre  vom  Finanzbedarf 

4er  von  der  Staatsausgabe.  Dieser  Bedarf  ist  Wirkung  und 

Muss  der  herrschenden  Auffassung  der  Staatszwecke,  des  gelten- 

des Bereichs  der  Staatsthätigkeit  und  des  bestehenden  Verwaltungs- 

Sterns,  d.  h.  des  Organismus  von  Einrichtungen  und  Arbeitskräften, 

mit  Hilfe  deren  die  Staatsthätigkeit  durchgeführt  wird.  Die  Auf- 

gaben des  Staats  als  höchster  Form  der  Zwangsgenieinwirthschaften, 

die  organische  Verbindung  aller  letzteren  unter  einander,  daher 

iüicniJkh  des  Staats  mit  der  Gemeinde  und  den  übrigen  Selbst- 

"  S.  o.  §.  9  u.  das  Citat  in  Anm.  9. 

*j  Dieser  Abschnitt  ist  an  die  Stelle  der  §.  11— IS  der  früheren  Ausgaben  (incl. 
»«bearbeiteten  6.)  getreten.  Die  Umarbeitung  und  Erweiterung  ist  eine  Folge 

aaari  ib  der  „Grundlegung"  vertretenen  Auffassung.  Für  die  Fragen  der  Systematik 
'C.  R»a,  Volkswirthschaftsl.  bis  incl.  Aufl.  H,  §.  3,  12  »f.,  bes.  17,  21  ff.,  Wagner, 

L^rk  I,  Vorrede  S.  10  fl".  und  das  Kap.  6  der  Grundlegung  im  später  erscheinenden 
1  Baadc  der  AUgem.  Volkswirthschaftslehre ,  worauf  ich  hier  einstweilen  verweisen 

um.  da  die  genauere  Begründung  der  Auffassung  und  Behandlung  dorthin  gehurt. 

*  S.  bes  meine  „Grundlegung"  Kap.  3  und  4. 
A.  *»fa.r.  IkiMriMMck  I.  2 
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18  Einleitung.  S.  Abschnitt  Die  Finanzruaenachnft.  §.  12.  IS. 

Verwaltungskörpern  ( räumlichen  Zwangsgemeinwirthschaften  *)  ] 

ferner  ihrer  aller  mit  den  freien  Gemeinwirthschaften  (Vereint 

wesen  u.  8.  w.)4)  zum  gemeinwirthscbaftlichen  System,  die  richtig 

Combination  des  letzteren  mit  dem  privatwirthschaftlichen  und  car 

tativen  System  zu  dem  grossen  Organismus  der  Volkswirtschaft,6) 

alle  diese  Momente  bestimmen  den  jeweiligen  Bereicb  de 

Staatsthätigkeit  und  damit  den  Finanzbedarf.  Die  Finan; 

Wissenschaft  muss  dieses  Zusammenhangs  der  ausgabewirthschaf 

liehen  Abtheilung  der  Finanzwirthschaft  mit  der  ganzen  Organ 

sation  der  Volkswirthschaft  stets  eingedenk  sein  und  hat  in  diese 

Beziehung  ab  ein  materieller  Theil  der  Politischen  Oekonomie  z 

gelten.  Denn  die  Finanzwirthschaft  des  Staats  fungirt  hier  als  ei 

hochwichtiges  Glied  in  der  Kette  von  Einzelwirtschaften ,  welch 

die  Volkswirthschaft  bilden,*)  diese  anderen  Einzelwirthschafte 

beeinflussend  und  von  ihnen  beeinflusst,  ihnen  stets  zugleich  indirec 

Güter  gebend  —  nemlich  die  Staatsleistungen,  fUr  deren  Herstellung 

sie  die  sachlichen  Mittel  beschafft  —  und  Güter  nehmend. 

§.  13.  Aus  dieser  Auffassung  der  Finanzwissenschaft  ergebe/ 

sich  für  die  Behandlung  der  letzteren  zwei  wichtige  For 

derungen. 

1)  Mehr  und  mehr  muss  die  Fin  an  z  Wissenschaft ,  welche  ii 

Ihrer  heutigen  Gestalt  fast  noch  ausschliesslich,  der  Definition  de< 

§.  6  entsprechend,  die  Lehre  von  der  Finanzwirthschaft  des  Staat? 

ist,  sich  zur  Lehre  von  der  Finanzwirthschaft  aller 

einen  grossen  Organismus  bildenden  Zwangsgemein 

wirtschaften  im  Staate  erweitern  oder  m.  a.  W.  zu  dei 

Lehre  vom  Staatshaushalte  in  Verbindung  mit  der  Lehre  von 

Haushalte  der  grossen  räumlichen  Selbstverwaltungskörper 

mithin  vor  Allem  vom  Gemeinde-,  Kreis-  und  Provinzial 

haushalte.  Denn  der  Staat,  zumal  unser  beutiger  geschichtliche) 

Staat,  der  moderne  europäische  Rechts-  und  Culrurstaat,  ist  zwai 

der  vornehmste  Repräsentant,  die  höchste  Form  der  Zwang* 

gemeinwirthschaften,  von  welcher  alle  anderen  Arten  derselben  ii 

letzter  Linie  ihre  Zwangsbefugnisse  ableiten,  aber  er  ist  doch  imtnei 

nur  eine  dieser  Formen.  Er  hat  in  Gemeinschaft  mit  den  übrigen 

die  Aufgabe  zu  erfüllen,  die  nothwendigen  „Gemeingüter"  de^ 

•)  Lehrb.  I,  §.  141,  155. 

*)  Ebenda«.  I,  §.  151  ff. 

5)  Eb.  §.  11«— 120. 
•)  Eh  i  49 
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Notwendige  künftige  Weiterung  der  Finanzwissenschaft-  19 

-cmeinwirthschaftlichen  Systems  der  Production  und  Bedürfniss- 

kefriedigung  in  der  Volkswirtschaft  herzusteilen   und  dement- 

sprechend statt  des  privatwirthschaftlicben  Systems  einzutreten.  Die 

aofc  der  Function  des  Staats  entspringende  Aufgabe  der  staatlichen 

Fmaazwirthschaft  lässt  sich  deshalb  wissenschaftlich  nicht  voil- 

t4äüdi%  getrennt  erörtern  von  der  verwandten  Aufgabe  der  Ge- 

meinde, des  Kreises,  der  Provinz,  so  wenig  als  diese  Aufgaben  in 

der  Praxis  zu  trennen  sind.    Schon  die  bisherige  Finanzwissen- 

-chaü  hat  daher  mit  Recht  auf  das  Finanzwesen  dieser  Selbst- 

verwaltungskörper Bezug  genommen.7)  Ueber  das  vorhin  genannte 

Ziel  der  Finanzwissensehaft  kann  aber  kein  Zweifel  sein.  Nament- 

lich dringt  die  in  der  Praxis  unserer  Culturstaaten,  zumal  Deutsch- 

lands, vor  sich  gehende  grossartige  Organisation  der 

Selbst-  neben  der  Staatsverwaltung  auf  die  erwähnte 

Erweiterung  der  Finanz  Wissenschaft  hin,  wie  es  schon  länger  die 

englische  politische  und  Verwaltungspraxis  hätte  thun  sollen. 

Wenn  unsere  Discipliu  in  ihrer  neuesten  Literatur  —  für  jetzt 

wenigstens  auch  noch  in  diesem  Werke  —  dieser  Forderung  gegen- 

wärtig uoeh  nicht  vollständig  nach  allen  Seiten  entspricht,  so  liegt 

der  Grand  nicht  in  einer  Bestreitung  der  Richtigkeit  jenes  Ziels 

oder  in  fehlender  Erkenntniss  desselben,  sondern  in  äusseren 

Verhältnissen,  namentlich  in  dem  Mangel  an  genügenden  Vorarbeiten 

über  das  Finanzwesen  der  Selbstverwaltungskörper,  speciell  der 

«runeinden.    Eine  grössere  Berücksichtigung  dieses  Finanzwesens, 

^  die  bisherige,  ist  somit  nur  noch  eine  Frage  der  Zeit.8) 

T  S-  Raa,  Finanzwiss.  5.  Ausg.  §.  53 — 55,  meine  0.  Ausg.  §.  3Sa — 38  f. 

*)  Die  künftige  Finanzwissenschaft  wird  daher  einen  weiteren  Rahmen,  als  die 
rreawirag«  und  vollends  als  die  frühere  umfassen  müssen.  Vorgearbeitet  wird  ihr 

Vitt»  der  Politischen  Oekonomie  durch  die  Lehre  vom  gemeinwirth - 

<  iiftlicb.cn  System,  hinsichtlich  dessen  iiier  auf  Schaff  le  und  auf  meine 

"T-yii:^.-.!--  tcrviafei  wild,  eine  Hauptseite  dar  Fuge,  welche  bei  L  Stein  noch 
u  sefcx  idfcdr,  sodann  Seitens  der  neueren  Staatswissenschaft,  besonders  der 

lia-rcü  Verwaltungslehre  durch  die  Lohre  von  der  Selbstverwaltung  in  ihrer 

a..-  i  n  S  crbiüdung  mit  -J<t  Staatsverwaltung .  b.v.ugiicli  ikrefl  Vßi  Qneist'fl  be- 
ujiair  Wrrke  über  die  englische  Selbstverwaltung  u.  s.  w.  und  namentlich  auf 

L  Si-ib's  gTusscs  System  der  Verwaltungijlehre  und  zum  Theil  auch  bereits  auf 
«4M  Finanz  Wissenschaft,  besonders  die  neueste  (3.)  Auflage,  zu  verweisen  ist.  Stein 

im  tu  letzteren  Werke  den  Selbstverwaltungskörpern  ihre  Stelle  in  der  von  ihm  sogen, 

xatttwinhtfchaft  (s.  bes.  3.  Aufl.  S.  80)  und  ihrem  Finanzwesen  im  „Organismus  der 

KiMsnerwaitung"  (eb.  S.  126—156)  gegeben,  womit  aber  vorläufig  doch  mehr  die 
f-jc&ak  als  die  materielle  Seite  der  Aufgabe  gelöst  ist,  —  eine  Behandlung  der  Sache, 

**k'hc  lieh  ja  auch  sonst  vielfach  bei  Stein  tindet  und  womit  er  sich,  seiner  Neigung 
»s4  fcchrang  gemäss,  dann  begnügt.  Vgl.  jetzt  auch  die  schöne  Abhandl.  v.  Ernst 

Mtier,  d  Vcrwaltungsrecht,  in  d.  3.  Ausg.  v.  Holtzendorii 's  Rechtseueyclop.  -  Die 
liiapuafgabe  besteht  darin,  auch  nach  Gegenständen  die  Tätigkeitsgebiete  der 

beJwK«tr»altungskörper  unter  einander  und  gegenüber  der  Sphäre  des  Staats  (bez.  des 

2*
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20  Einleitung.    3.  Abschnitt-  Die 

§.  14,  Ii. 

§.  14.  —  2)  Die  zweite  Forderung,  welche  ftlr  die  Bebaue! 

iung  der  Finanzwiasenschaft  zu  stellen  ist,  betrifft  die  steete  Beach- 

tung der  Beziebungeo  zwischen  der  Finanzwirtbsc  h  a  t  t 

einer-  und  der  Volkswirtschaft  des  privatwirthschaft- 

lit-hen  Systems  anderseits.    Die  Finanzwirthschaft  liefert  die 

sachlichen  Mittel  zur  Herstellung  der  Leistungen  des  zwangsgemein- 

wirthschaftlichen  Systems.  Von  Art  und  Umfang  dieser  Leistungen 

hängt  notbwendig  stets  die  Abgrenzung  desjenigen  Gebiets  der 

Volkswirtschaft  ab,  welches  dem  privatwirthsc haftlichen  *  System 

verbleibt  Die  Finanzwirthschaft  bezieht  aber  jene  sachlichen  Mittel 

grösstenteils  durch  den  ihr  eigentümlichen  Zwangserwerb,  die 

Besteuerung,  aus  dem  Einkommen  der  Privatwirtbsc  haften.  Auf 

dieser  Seite  erscheinen  die  Staatsleistungen  u.  s.  w.  mithin  in  ihren 

Kosten.    Es  ist  nun  die  Aufgabe  der  Finanzwissenschaft ,  die 

Notwendigkeit  eines  richtigen  Verhältnisses  zwischen 

dem  Werth  der  Staatsleistungen  für  das  Volksleben 

und  ihren  Kosten  für  die  Pri vatwi rthschaften  stets  im 

Auge  zu  behalten.  Die  Finanz  Wissenschaft  kann  so  wenig  wie  die 

Finanzpraxis  einen  ein  tür  allemal  festen  absoluten  oder  relativen 

Betrag  (im  Verhältniss  zum  Volkseinkommen)  angeben,  welchen 

die  Kosten  der  Staatsleistungen  nicht  überschreiten  dürfen  (s.  u. 

§.  35).    Denn  je  nach  dem  Werth  der  Staatsleistungen,  nach  ihrer 

Art  und  Güte  kann  und  darf  dieser  Betrag  sich  verändern.  Je 

mehr  sich  die  Staats-  und  zwangsgemeinwirtbschaftliche  Sphäre  hei 

den  Völkern  der  modernen  Welt  ausdehnt,9)  sich  also  der  commu 

nistisehc  Charactcr  der  ganzen  Volkswirtschaft  steigert,  „eine  desto 

grössere  Quote  der  Ausgaben  des  Familienbudgets  entfallt  noth 

Bcichs^  principiell  und  erfahrungsmässig  festzustellen,  daraus  die  Anforderungen  abzu- 
leiten ,  welche  die  betreHenden  verschiedenen  Ausgabe wirthschaften  erfüllen  inQssen, 

und  dann  die  principicll  und  erfahrungsiuissig  richtigen  D  e et ungs mittel  der  daza 

gehörigen  Einnahmewirthschal'ten ,  daher  namentlich  die  Steuersysteme  der  ver- 
schiedenen Haushalte  des  Staats  und  der  Selbstverwaltungskörpcr  zu  bestimmen.  Cm 

letzteren  Punct,  um  die  Besteuerungsfrage,  drehen  sich  auch  gegenwärtig  die  prak- 

tischen Finanzprobleme  auf  diesem  (k-biete  vornemlich  Sie  spitzen  6ich  hier  imtbt 

-ondere  zu  der  Frage  zu,  oh  das  System  der  directen  Staatssteuern  in  der  Form  roc 

Zuschlagen  auch  dasjenige  der  Selbstverwaltungskörper  sein  oder  —  wohl  richtiger  — 
narh  der  Verschiedenartigkeit  der  Leistungen  des  Staats  und  dieser  einzelnen  Körper 

und  nach  der  ökonomischen  Natur  derselben  wenigstens  theilweise  ein  besonderes 

sein  soll.  Vgl.  darüber  unten  §.  47  In  der  Steuerlehre  der  späteren  Finanzwissen - 

s<  haft  wird  weiter  zu  spe«  iahsiren  sein.  Beachtenswerthe,  wenn  auch  noch  sehr  ver- 
einzelte Vorarbeiten  au<b  für  die  systematische  Wissenschaft  liegen  hier  in  den  Arbeiten 

von  Neumann  (Frogress.  Einkommensteuer,  Lpz.  Ib74),  v.  Brase h  Gemeinde  und 

ihr  Finanzwesen  in  Frankreich,  Lpz.  Ib74),  J  Faucher  ( Viertel jahrschr.  für  Volks- 
wirthschaft)  bereits  vor. 

*)  Vgl   Wagner.  Lehrt.  I,  Kap  4,  Abschn.  3.    S.  auch  unten  Jj.  36. 
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Beacht  roJkswirtbsch.  Anforder.  —  Finanzwissenschaft  als  Staatswissenschaft  21 

wendig  auf  Stenern,  besonders  an  Gemeinde  und  Staat".10)  Daraus 

ist  keine  nothwendigc  Ueberlastung  der  Privatwirtbschaften  abzu- 

leiten, sondern  es  ist  darin  nur  eine  Folge  einer  veränderten  — 

mekr  gemein-,  weniger  privatwirthschaftlichen  —  Organisation  der 

Volkswirtschaft  zu  erkennen.    Aber  die  Finanzwissenschaft  muss 

doch  betonen,  dass  hier  Alles  ankommt  auf  eine  richtige  Bc- 

«tunmang  der  Leistungen  des  Staats,  so  dass  die  letzteren  stets 

wenigstens  im  Ganzen  für  die  Volkswirtschaft  den  Ersatz  fUr 

die  Steuern  bilden  und  die  eigene  Leistungsfähigkeit  der  Privat- 

wirthschaften  noch  steigern.    Davon  hingt  die  Productivität 

der  Verwendung  ab,  welche  der  Staat  den  Steuern  giebt. 

Wird  daher  die  Staatstbätigkeit  in  unrichtiger  Weise  ausgeübt  und 

werden  die  Kosten  derselben  ohne  genügende  Berücksichtigung  der 

Rückwirkungen  der  Finanzmassregeln  auf  die  Volkswirtschaft  auf- 

gebracht, werden  die  Lehrsätze  der  Volkswirtschaftslehre  dabei 

akut  gehörig  zu  Käthe  gezogen,  so  muss  die  Finanzwissenschaft 

ihre  warnende  Stimme  erheben.    „Eine  drückende,  die  Verarmung 

einzelner  Volksclassen  oder  des  ganzen  Volkes  herbeiführende 

F'wanz Verwaltung,  sie  mag  sich  nun  harter  Gewaltstreiche11)  oder 

listiger  Kunstgriffe  ")  bedienen,  kann  nur  aus  kurzsichtigem  Des- 

potismus entspringen"  (Rau  §.  12). 

IL  —  §.  15.  Die  Finanzwissenschaft  gehört  zu  den  Staats- 

wiggenschaften,  weil  sie  —  selbst  bei  der  im  §.  13  in  Aussicht 

stellten  Weiterentwicklung  —  vornemlich  die  Lehre  von  der 

Finanz wirthschaft  des  Staats  ist  „Das  Finanzwesen,  als  ein 

Zweur  der  Staatsverwaltung,  muss  unter  den  allgemeinen  Grund- 

sätzen stehen,  welche  das  Wesen  des  Staats,  die  Bestimmung 

;^~ibei),  die  auf  die  einzelnen  Staatszwecke  gerichtete  Regierungs- 

•^rurkeit  sowie  die  im  Staate,  obwaltenden  Rechtsverhältnisse  be- 

treffen. So  wie  die  Befugniss  der  höchsten  Gewalt,  eine  besondere 

Wirthschaft  zu  führen  und  die  hierzu  nöthigen  Mittel  anzuwenden 

'die  Finan  zh oheit  oder  Finanzgewalt),  in  diesen  Grundsätzen 

vjnndet  ist,  so  pcben  dieselben  auch  die  Richtschnur  für  die 

*  (/rundlegang,  §•  171. 

"  Die  Finanzgeschichte  liefert  zahlreiche  Beispiele  solcher  Ungerechtigkeit,  /..  B. 
de  Erprwsaagen  von  Jaden,  wie  sie  mehrere  englische  Könige,  am  Meisten  Johann, 
*fc:fer*n  (Raa). 

'*  Solches  Verfahren  wurde  sonst  Plusmacherei  genannt.  Zincke,  Kame- 
rv  r-;Mioth.  k.  III,  672  (Leipz  1752).  Schon  im  Alt.Tthum  kamen  Massregeln 
teer  Art  vor.  wie  deren  mehrere  im  2.  Bache  der  dem  Aristoteles  zugeschriebenen 

(>±<*öüük  erzahlt  werden,  vgl.  Klock,  De  aerario,  S.  1062.  Gregorius  Tholo- 
:»an».  r>  repablica.  Üb.  III,  c.  6  (Raa). 
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22  Einleitung.  3.  Abschnitt  Die  Fiuanzvissenschait  §.15-17 

Grenzen  dieses  Rechtes  in  seinen  einzelnen  Aeassernngen  and  fti 

die  damit  verbundenen  Obliegenheiten.  Letztere  rühren  tbeils  an 

einer  Anwendung  privatrechtlicher  Sätze  her,  %.  B.  die  Verpflichtung 

den  Staatsgläubigern  vollständig  Wort  zu  halten,  theils  aus  einen 

staatsrechtlichen  Grunde,  z.  B.  das  Gebot,  die  Staatslasten  gleich 

förmig  aufzulegen,  das  Verbot,  Staatseinkünfte  ftlr  Privatzwecke  d 

missbrauchen  u.  dgl.  Die  Finanzwissenschaft  schöpft  dem  na«  i 

einen  Thcil  ihrer  Grundlehren  aus  dem  philosophischen  Thei  1< 

der  Staatswissenschaft  w)  und  nimmt,  wie  die  Innere  Ver 

waltungslehre  (Polizei Wissenschaft),  die  JustizTer 

waltungslehre,  die  Militärverwaltungslehre  u.  a. ,  ein« 

Stelle  in  dem  System  der  gesammten  Staatswissenschafter 

ein."   (Rau  §.  11.)  | 

III.  —  §.  16.  In  besonders  nahe  Beziehung  tritt  die  Finanz 

Wissenschaft  vielfach  mit  der  speciellen  oder  practischen 

Volkswirtschaftslehre  (Volkswirthschaftspolitik  und  Wirthsehaft 

liehen  Verwaltungslehre).    Der  Grund  liegt  darin,  dass  die  Tbätig- 

keiten,  welche  der  Staat  hier  ausübt,  nicht  nur  die  Ausgabewirtb- 

Hchaft,  sondern  oftmals  zugleich  die  Einnahme  wirthsehaft  de* 

Finanzwesens  berühren.    Ein  bestimmtes  Gebiet  der  Thätigkeit 

z.  B.  das  Münz-,  Post-  und  Eisenbahnwesen,  wird  vom  Staate  über 

nommen,  um  es  nach  den  Grundsätzen  des  gemeinwirthschaftlicben 

Systems  zu  leiten,  aber  es  dient  gleichzeitig  mit  zur  Erzielung  von 

Einnahmen,  sei  es  um  die  Betriebskosten  ganz  oder  theilweise  zu 

decken  oder  um  selbst  noch  einen  Ueberschuss  darüber  hinaus  zu 

geben.   Die  finanzielle  Behandlung,  welche  der  Staat  diesen 

Einrichtungen  angedeihen  lässt,  verändert  sich  mit  der  geschicht- 

lichen Entwicklung  des  Volkslebens  gewöhnlich  wesentlich .  Da> 

finanzielle  Interesse  tritt  stärker  oder  schwächer  hervor  und  ver- 

schwindet vielleicht  schliesslich  ganz,  weil  der  Staat  dies  durch 

das  Volkswohl  für  geboten  hält    In  der  Lehre  von  den  Staats 

einnahmen  wird  näher  nachgewiesen  werden,  nach  welchen  ver 

schiedenen  Finauzprinci pien  der  Staat  eine  von  ihm  geübte 

Thätigkeit  oder  geschaffene  Einrichtung  behandeln  kann  und  in  der 

Geschichte  behandelt  hat  (s.  u.  §.  133). 

Für  die  formelle  Behandlung  der  Finanzwissensehalt  selbst  er- 

u)  Dieser  Theil  wird  Auch  reine  Staatslehre  oder  allgemeines  Staatsrecht .  ja* 
publicum  universale,  philosophisches  Staatsrecht  genannt,  lieber  die  Kin&nzhoheit  * 

v.  Mohl.  Encyklopad.  d.  StaatswiaaenHchaftco.  S.  2*v.  Blantschli,  Ailgem.  Staats- 

recht. S.  A..  II.  976.  u.  ab,,n  AWhn.  2,  §.  U,  Anm.  V2. 

v 
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Beziehung  der  Finanzwissenschaft  zur  practischen  Vollswirthschaftslehre.  23 
• 

k&rt  sich  ans  diesen  Verhältnissen  die  Thatsache,  dass  viele 

Gegenstände  der  Volkswi rthschaf tspolitik  sowohl  in 

dieser  als  in  der  Finanz  Wissenschaft  eine  Stelle  finden 

können  and  anch  gefunden  haben.    Die  volks Wirtschafts- 

politiken e  Bedeutung  einer  Einrichtung  oder  Thätigkeit  des 

Staats  für  das  Volksleben  oder  die  finanzielle  Bedeutung  der- 

seiben  für  die  Staatseinnahmen  pflegt  zwar  in  einem  bestimmten 

Lande  und  Zeitalter  zu  tiberwiegen.    Die  Wissenschaft  hat  dann 

die  Aufgabe,  dies  zur  Geltung  zu  bringen  und  danach  den  Gegen- 

stand mehr  dem  practischen  Theile  der  Volkswirtschaftslehre  oder 

mehr  der  Finanzwissenschaft  zuzuweisen.    Unter  der  Annahme 

eines  gewissen  Culturzustandes  der  Völker  lässt  sich  auch  principiell 

die  finanzielle  Ausnutzung  einer  Staatseinrichtung  für  Einnahme- 

bescharJnng  verwerfen,  wie  etwa  diejenige  des  Schul-,  des  Münz-, 

des  Landstrassenwesens  bei  den  Cnlturvölkern  unserer  Epoche. 

Dann  wird  der  Gegenstand  grossentheils  aus  der  Einnahmelehre 

deT  Finanzwissenschaft  selbst  auszuscheiden  sein.    Da  es  sich  in- 

dessen in  allen  solchen  Fragen  meistens  um  controverse  Puncte 

handelt,  nach  deren  Entscheidung  erst  die  Hinausweisung  des 

Gegenstandes  aus  diesem  Theil  der  Finanzwissenschaft  wissen- 

schaftlich begründet  ist,  so  rechtfertigt  es  sich  immerhin,  einer 

«ikhen  Materie  einen  Platz  in  letzterer  Disciplin  zu  belassen,  auch 

wenn  dann  wiederholte  Erörterungen  Uber  denselben  Gegenstand 

ib  den  verschiedenen  Theilen  der  Politischen  Oekonomie  nicht 

gtax  zu  vermeiden  sind.14) 

IV.  —  §.  17.  Zu  den  Htilfs  lehren  der  Finanz  Wissenschaft 

Wfeören : 

.,1)  Privat-Oekonomik,16)  nemlich  Land-  und  Forstwirth- 

*hafts-,  Bergbau-,  Gewerks-  und  Handelslehre,  nicht  allein  weil 

die  Regierung  ihrer  Einkünfte  willen  bisweilen  selbst  an  einzelnen 

M)  VgL  in  den  früheren  Aufl.  (incL  f>.)  den  §.  13.  Die  Frage  ist  eine  ganz 
«aahdie  wie  die  oben  im  2.  Abschn.  §.  7  erwähnte.  S.  nam.  dort  Anm.  2  und  das 

■ittcibbt  gieren  L.  Stein  Gesagte,  was  hier  nur  zu  wiederholen  wäre.  Er  ubersieht 

a  toaer  Polemil  gegen  die  Hineinziehung  mancher  Gegenstände  in  die  Finanzwissen- 

taaft.  die  er  meistens  nur  mir  vorwirft,  die  jedoch  zunächst  an  Rau's  Adresse  gehen 
aaste  da»s  eben  die  finanzielle  Behandlung  streitig  ist,  in  der  Geschichte 

T^»'i  „' •  *-  <  <  hselt  hat  uri'l  eine  bestimmte  principielle  Entscheidung,  die  Abc 
Gegenwart  ganz  richtig  sein  mag,  nach  geschichtlicher  Auffassung,  welche 

>ten  doch  sonst  so  energisch  vertreten  will,  nicht  die  allein  richtige  ist.  Die  un- 
«wiijte  Hin  Ausweisung  eines  solchen  Gegenstands  aus  der  Finanzwissenschaft  beruht 

afeo  doch  auf  einer  petitio  principiL 

*)  Saca  Bau,  §.  14. 

»)  VgL  Roleber,  System.  I,  §.  20.  Bau  in  den  früh.  Abgaben  der  Volks- 
wtnhKhaftäL  (bis  incl.  &.)  §.  23. 
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24  Einleitung.  S.Abschnitt.  Dio  Finanzwissenschaft.  §.17,18 

Gewerbsgeschäften  Theil  nimmt,  sondern  auch  weil  ohne  Kenntn 

des  Gewerbebetriebes  das  aus  demselben  herfliessende  Ein  komm 

nicht  genau  besteuert  werden  kann.17) 

„2)  Staatsrechenkunst,  politische  Arithmetik,  < 

Theil  der  angewandten  Mathematik,  welcher  sich  mit  der  Lösu 

mannigfaltiger,  in  der  Staatsverwaltung  vorkommender  Rechnunj 

aufgaben  beschäftigt.  Der  Kreis  der  Gegenstände,  bei  welcli 

»ich  Anlass  zu  Berechnungen  ergiebt,  ist  keineswegs  gescbloss 

sondern  erweitert  sich  fortwährend.  In  den  Finanzgeschäften  w 

besonders  von  den  geometrischen  Reihen  wegen  der  Zinsberet 

nungen  vielfacher  Gebrauch  gemacht18)"  (Rau). 

§.  18.  —  3)  Geschichte  und  Statistik  des  Finanzwese 

sind  für  die  Finanzwissenschaft,  wie  Geschichte  und  Statistik  üb« 

haupt  für  die  ganze  Politische  Oekonomie,  einerseits  Hilfs wisse 

schaften,  andererseits  Methoden  der  Beweisführung  u 

daher  der  Fortbildung.19) 

,7)  Die  für  die  Finanzbeamten  nützlichen  Lehren  der  reinen  und  angewandt 

Chemie  (chemischen  Technologie)  onthält:  Ph.  v.  H olger.  Die  Staatewirthsciw.'! 
chemie,  Wien,  1843. 

,8)  Neuerlich  wird  von  Mathematikern  dieser  Theil  der  angewandten  Zahlealeh 
für  unnöthig  gehalten,  weil  die  allgemeine  Arithmetik  ausreiche.  Allein  es  giebt  vif 

Aufgaben,  zu  deren  Lösung  Kenntniss  gewisser  Geschäfte  und  Einrichtungen  gehö 

—  Die  Engländer,  der  gründlichere  Graunt  (1662)  und  später  Petty  (1690),  werd 
als  Begründer  dieses  Zweiges  der  angewandten  Arithmetik  angesehen,  in  welchen  in. 

auch  die  Erfahrungssätze  über  die  Zahlen?erhältnisse  des  menschlichen  Lebens  at 

zunehmen  pflegt,  soweit  sie  nicht,  als  einzelne  Staaten  betreffend,  der  Statistik  ang 

hören,  v.  Floren  court,  Abhandlungen  aus  der  juridischen  und  politischen  Roche 

kunst.  Altenburg,  1781.  (Vgl.  A.  Wagner,  Art.  Statistik  in  d.  Staatswörterb.,  X,  42 

Gnerry,  stat.  mor.  de  1  Anglet.  Einl.    Haushofer,  Lehrb.  d.  Statist.,  Wien  1 S7 

14.)  —  Mich  eisen,  Anleitung  zur  juristischen,  politischen  und  Ökonom.  Reche 
kunst.    Halle  1782.    II.  B.  (unbequem  wegen  Vermeidung  der  Buchstabenrechnun 

—  v.  Langsdorf,  Arithmetische  Abhandlungen  über  juridische ,  Staats-  und  for 
wissensch.  Fragen,  Mortalität,  Bevölkerung  uud  chronologische  Bestimmungen.  Heid< 

berg,  1810.  —  Grcinillet,  Theorie  der  Berechnung  zusammengesetzter  Zinso 

Ubers,  v.  Deyhle.  Ulm,  1825.  —  Löhmann,  Handbuch  für  juridische  und  Staat 
wirthschaftl.  Rechnungen.  Leipzig,  1820  (beide  letztere  Werke  mit  Tabellen,  welcl 

die  Berechnung  abkürzen).  —  Müller,  Arithmetik  und  Algebra,  Heidelberg,  ls3 

—  Eisenlohr,  Arithmetik  und  Algebra  mit  ihrer  Anwendung  auf  die  Rechnung 

des  Gcschäftslebens.  Heidolberg,  1838.  —  Bleibt rou,  Polit  Arithmetik.  Heide 

borg,  1845.  —  Oet tinger,  Anleitung  zu  finanziellen,  polit.  u.  jurid.  Rechnung-' 

Braunschweig,  1845.  Dessen  weitere  Ausführung  der  politischen  Arithmetik.  1863.- 
Bcskiba,  Lehrbuch  für  die  juristische,  politische  und  kamcralist.  Arithmetik.  Wiel 

1802.  —  Wild,  Politische  Rechnungswissensch.  L  B.  München,  1862.  —  Die  früh- 

sog.  Mathesis  forensis  beschäftigt  sich  dagegen  mit  mathematischen  Fragen,  die  sie 

boi  gerichtlichen  Geschäften  ergeben.  Po  lack,  (Math.  for.  2  Aufl.  Leipzig,  174i 
T.)  zieht  Aufgaben  der  Geometrie,  Baukunst,  Mechanik  (z.  R.  bei  Mühlen)  und  Chn 
nologie  mit  herbei.  (Rau.) 

10)  Die  nähere  Begründung  dieser  Auflassung  gehört  in  das  6.  Kap.  der  „Gruud 

legung"  in  dem  späteren  2.  B.  dor  Allgem.  Volkswirthschaftsl.    Rau 's  Ansichte 
Volkswirthschaftsl.  bis  incl.  8.  Aufl  .  I,  §.  24,  25)  sind  hier  unzureichend.  Rosche 
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I  i)  Wenn  in  beiderlei  Beziehung  die  Geschichte  bisher  keine 

ibervorragende  Bedeutung  für  die  Finanzwissenschaft,  wie  für 

tdere  Theüe  der  Politischen  Oekonomie,  gewonnen  hat,  so  liegt 

m  zunächst  an  dem  äusseren  Grunde ,  dass  es  an  genügenden 

{erarbeiten  über  die  Geschichte  des  antiken,  mittelalterlichen  und 

flb»  vielfach  des  neuzeitlichen  Finanzwesens  noch  sehr  fehlt,  ein 

fcn^el,  welchen  neuere  Studien  und  Quellenforschungen  indessen 

*hr  und  mehr  heben.20)  Sodann  aber  ist  es  auch  aus  einem 

frincipiellen  Grunde  nicht  wahrscheinlich,  dass  die  Finanz- 

fMchichteför  die  moderne  Finanz  Wissenschaft  auch  nach  Be- 

Rrüprng dieses  Mangels  die  Bedeutung  eines  ebenso  wesentlichen 

Fortbüdungsra ittels  wie  sonst  für  die  Politische  Oekonomie  erlange. 

Dieser  Grund  liegt  in  dem  innigen  Abhängigkeitsver- 

tältniss  der  Finan zwirthschaft  vom  Gange  des  Staats- 

lebens. In  das  moderne  Staatsleben  sind  Factoren  eingetreten, 

»tlebe  dem  Mittelalter  fehlen ,  und  sich  nur  in  einigen  Punkten 

lhnlieb  im  Akertbom,  besonders  im  Römischen  Staate  der  Kaiser- 

left,  kirn. 

Der  Umfang  und  der  Inhalt  der  Staatsthätigkeit  hat  sich 

jesen  jede  frühere  geschichtliche  Periode  unserer  Culturvölker 

saswordentlich  erweitert  und  verändert  und  diese  Bewegung 

dauert  fort  Die  Ausgabewirthschaft  des  modernen  Staats 

»ich  daher  mit  derjenigen  keines  anderen  genügend 

gleichen.    Zur  Deckung  des   Finanzbedarfs  müssen 

k*bfl>  aoeb  Mittel  eines  früher  nicht  gekannten  Umfangs  in  An- 

genommen werden  (§.  36,  37). 

Bei  der  Wahl  dieser  Mittel  befindet  sich  die  moderne  Welt 

in  einer  vollständig  anderen  Lage  als  die  frühere  Zeit. 

v*k  der  Aufhebung  aller  Unfreiheitsverhältnisse,   dem  Fortfall 

"indischer  Vorrechte  in  der  Besteuerung,  nach  der  Anerkennung 

allgemeiner  persönlicher  Freiheit  und  Staatsbürger- 

icher  Gleich heit  und  freien  Eigenthums  rauss  die  Staats- 

halt nothwendig  ganz  anders  bei  der  Deckung  ihres  Bedarfs 

^ibren,  als  sie  es  ehedem  thun  konnte.    Die  Entwicklung 

'le«Bodernen  Gesellschaftslebens,  der  modernen  Volks- 

wirtschaft, des  Systems  der  freien  Concurrenz,  der 

Jrt  fcsoadtn  der  Statistik  nicht  gerecht,  s.  dessen  System.  I,  §.  18,  22,  26. 

sysr 5  w  in  a- Abh- sutisHl  ta     st"tewsrtCTb-  *■  400  ff- 

*  s  u.  §  ?S.  Selbst  heute  sind  wir  noch  vielfach,  was  verarbeitetes  Material 
^  wf  rtraltete  Werke,  wie  Hüll  mann,  t.  Lang  u.  A.,  angewic 
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26  Einleitung.  3.  Abschnitt.  Die  Finanzgeschäft.  §.  lg,  1». 

Technik,  des  Coramunicationswesens  stellt  ebenso  viel  neu« 

Anforderungen  an  die  Beschaffung  der  Staatseinnahmen  wie  an  di« 

Function  des  Staats  und  damit  an  die  Ausgabewirtbschaft  dei 

Finanzwesens.  Das  moderne  Rechtsie  ben,  das  neuere  Völker 

recht  sind  weitere  Factoren  von  weitreichendem  Einfluss  auf  di< 

mögliche  Art  der  Deckung  des  Finanzbedarfs. 

Für  die  heutigen  Aufgaben  der  Finanzwirthschaft,  welche  du 

Finanzwissenschaft  mit  zu  lösen  hat,  bietet  sich  so  kaum  ein  Ana 

logon  in  der  entfernteren  Vergangenheit  Die  Finanzgeschichtc  i*i 

daher  von  grösstem  Interesse  als  ein  wichtiger  Theil  der 

meinen  politischen,  der  Cultur  und  Wirtschaftsgeschichte, 

Schlüssel  des  Verständnisses  für  das  in  den  einzelnen 

historisch  überkommene  Finanzwesen.  Aber  sie  ist  nur  ein  un 

geordnetes  Förderungsmittel  der  Finanzwissenschaft  selbst,  sowet 

letztere  sich  mit  den  praetischen  Aufgaben  des  Finanzwesens  dei 

Gegenwart  zu  befassen  hat.  Am  Meisten  eigentliche  Förderung 

der  allgemeinen  wissenschaftlichen  Erkenntniss  möchte 

Geschichte  des  Staatsschulden-  und  Papicrgeldwesens  der 

Zeit  und  für  das  Finanzwesen  der  Gemeinden  aus  der 

des  städtischen  Steuerwesens  —  eine  übrigens  noch 

bearbeitete  Partie  der  Finanzgeschichte  —  zu  gewinnen  sein 

Sonst  ist  es  vornemlich  erst  die  neuere  und  neueste  Geschieht* 

periode  der  modernen  Staaten,  in  welcher  die  Finanzgeschichte  von 

umfassenderer  Bedeutung  für  die  Fortbildung  der  Finanzwisscnscbafi 

wird.  Denn  in  dieser  Periode  entwickelt  sich  der  moderne  Recht* 

und  Culturstaat,  das  neue  Rechts-,  Wirtschafte-,  Cnlturleben  mi 

seinen  Anforderungen  an  den  Staat  und  demnach  an  das 

wesen.  Hier  sind  denn  namentlich  die  Verhältnisse  der 

weiter  vorgeschrittenen  Länder,  z.  B.  Englands  und  Frank 

von  Wichtigkeit  als  Gegenstand  der  wissenschaftlichen  Beleh 

Die  Finanzgeschichtc  wird  hier  aber  in  ihrer  zi flenn ässigen  Gc 

nauigkeit  immer  mehr  zur  Finanzstatistik. 

§.  19.  —  b)  Zur  Finauzstatistik  gehören  das  positivi 

Finanzrecht,  insbesondere  der  bestehenden  Rechts-  und  Cnltui 

Staaten,  und  die  Daten  der  Finanzrechnungen,  wekhe  dam 

das  Material  für  die  vergleichende  Finanzstatistik  liefern 

a)  Das  positive  Finanzrecht,  als  ein  Theil  des  positivei 

Staatsrechts;")  daher  die  verfassungsmässigen  und  gesetzlichen  Bc 

iV)  Nicht  als  Recht,  sondern  als  T'hatsache  des  Staatslebeni»  komm 

dasselbe  hier  für  die  Finan/wUsenachaft  in  Betracht  und  fallt  insofern  anter  d«- 
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Finanzgeschichte.  —  Finanzstatistik. 

«tunBaangen  aber  die  Mitwirkung  der  Volksvertretung  an  der  Fest- 

-teümig  rmd  Controle  des  Staatshaushalts  (Budgetrecbt,  Control- 

reclit).  Ferner  die  Gesetze,  Ausführungs-  und  Vollzugsverordnungen, 

Instructionen  u.  s.  w.  über  Besteuerung,  Verwaltung  des  werbenden 

Suatsrcrmögens ,  Staatsschuldenwesen  und  Finanzverwaltung  im 

WJgemeinen.  Auch  die  Steuergesetzentwürfe,  die  Motive  zu  den- 

»elbfD,  die  Kammerverhandlungen  darüber. 2f) 

f)  Die  Finanzrechnungen.  Jemehr  das  Budgetrecht  der 

Volksvertretungen  und  deren  verfassungsmässige  Finanzcontrole 

ind  je  mehr  das  Princip  der  Oeffentlichkeit  in  Finanzsachen  sich 

j rt desto  reicher,  eingehender  und  leichter  zugänglich  ist 

dieses  finanzstatistiscln  Material  geworden.  Nothwendig  ist  dabei, 

namentlich  auch  für  Vergleiche  verschiedener  Perioden  und  Länder, 

die  t'nierseheidung  von  Regierungsentwurf  des  Voranschlags 

•>der Budget 8  (  vorgelegtes  Budget),  von  verfassungsmässig  ver- 

ifcietnedetem  Budget  und  Schlussrechnung  (Ergebniss). 

r)  Die  rergleichende  Finanzstatistik  hat  die  Aufgabe, 

aus  der  lergleichung  der  Finanzrechnungen  eines  Staats  in  ver- 

miedenen Perioden  und  verschiedener  Staaten  die  characteristischen 

'rfeiehartigkeiten  und  Unterschiede  der  Gestaltungen  des  Finanz- 

wesens abzuleiten.  Zu  diesem  Zwecke  müssen  die  finanzstatistischen 

l>*ra  aber  möglichst  genau  vergleichbar  gemacht  werden. 

oijaschca  Gesichtspunct  (das  Wort  Statistik  hier  allerdings  noch  in  dem  populären, 

*'rx-.  Siane  zugleich  für  8taats-Zustandskunde  genommen'. 
*  S.  die  Werke  über  deutsches  Staatsrecht  Fon  Zacharia,  Bluntschli 

i  L  leber  das  neue  deutsche  Reich:  v.  Könne,  Staatsr.  d.  1).  R.,  2.  Aufl., 

-  V  Lf  -z.  ISTG;  Laband,  vcrgl.  LB.,  Tüb.  1S76,  ders.  in  Hirth's  Annalen,  d. 
rsrnnecht  d.  D.  Reichs,  Jahrg.  1973,  S.  405  ff.  —  Ueber  Prcussen  v.  Rönne, 

:um  d.  preus*.  Monarch.    3.  Aun\  1870—71;  Grotefend,  (irundr.  d.  Verfass. 

-  Tu* -Rechts  im  Nordd.  B.  u.  Preuss.  Staate,  Arnsb.  1S70,  S.  US  ff.  .üebers.  d. 

t.  Verordn..  ohne  Auszug);  Laband,  d.  Budgetrecht  nach  d.  Best.  d.  preuss. 

-■*«i.v*ur».  uat  Beracks,  d.  Verf.  d.  Nordd,  Bund.,  Berl  1871,  -  Ueber  Bai ern: 
;  izi.  bair.  Vorwaltungsr.,  3.  Aufl.,  München  1871,  S.  516.  —      Czörnig,  Darst. 

Larv-bx  üb.  Bodg.,  Staatsrechn.  und  Contr.  in  Oesterreich,  Preussen,  Sachsen, 

uü-au  WQrttemberg,  Frankreich  u  Belgien.  Wien  1960.  —  S.  sonst  auch  d.  Darstell. 
:  Saafcrechts  d  einzelnen  Staaten.  —  Das  Material  d.  Gesetze  u,  s.  w.  iu  d.  amtl. 

*ae2suBnJ.  u.  Kegienmgsbl ,  u.  in  den  Sammlungen,  welche  davon  veranstaltet  sind 

*LPreassen  die  Hey mann'sche  und  die  Stöpel'sche  Sammlung,  f.  Baden 
*ikrcr';  Kcpcrtor.)  Sonst  s.  die  leider  noch  nicht  uberall  vorhandenen  Vor- 
*?itiL  m  dca   Handbüchern  der  Finanzgesetzkunde,  so  f.  Oesterreich 

-  wnry,  Gruüdz.  d.  öeterr.  FinanzgeselzL,  Wien  1S55.     Konopasek  und  Mor 

üan  die  Werke  über  den  Haushalt  einzelner  Staaten,  s.  2S,  welche  regel- 

-asif  i»»  öffentliche  Finanzrecht,  die  Finanzgeschichte  und  Statistik  mehr  oder 

*ms  «angehend  behandeln.  Die  werthrollstc  Partie  in  L  Stein 's  Finanzwissen- 
<ian  diejenige,  welche  speciell  das  Finanz  recht,  als  Theil  des  Verwaltung« 

"^taa.  behandelt,  mit  steeter  Rücksichtnahme  auf  die  Finanzsysteme  und  Finauzgesetze 
i  'tnÄ»*ta*t*5n ,  England,  Frankreich,  Deutschland,  Oesterreich  u.  in  d.  3  Aufl. 

*i  B^obrasoffl  Russland;  s.  3.  Aufl.  bes.  S.  1—172. 
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28  Einleitung  3.  Abschnitt.  Die  Finanzwissensehafl  §.  19.  20. 

Störend  ist* dabei,  ohne  dass  dies  immer  genügend  bei  Vergleiche] 

beachtet  wird,  dass  in  den  einzelnen  Ländern  die  Aufstellung  voi 

Brutto-  und  Nettobudget,  (d.  h.  von  Ausgaben  und  Einnabmei 

inbegriffen  und  abzüglich  der  durchlaufenden  Posten,  der  G( 

winnungs-  und  Erhebungskosten  der  Einnahmen  u.  s.  w.)  selten  i 

ganz  gleicher  Weise  erfolgt;  ferner  dass  mitunter  das  modern 

Princip  der  fiscalischen  Kassencinheit  noch  nicht  gan 

consequent  durchgeführt  ist,  sondern  für  einzelne  Zweige  der  Eir 

nahmen  und  Ausgaben  noch  besondere  Kassen  besteben.  B< 

finanzstatistischen  Vergleichen,  namentlich  bei  etwaigen  Bercct 

nungen  der  Vertheilong  der  Ausgaben  und  Einnahmen  auf  de 

Kopf  der  Bevölkerung  oder  des  Verhältnisses  zwischen  Rohertra 

und  Reinertrag  im  Einnahmeetat  stört  ferner  die  sehr  ungleich 

Ausdehnung  der  privatwirth schaftlichen  Thätigkeit  in  de 

verschiedenen  Staaten  (Domänen,  Bergwerke,  Eisenbahnen  u.  8.  w.i.5J 

Weiter  hat  auch  die  unmittelbare  Vergleichnng  von  Staaten  w 

Staatshaushalten  sehr  ungleicher  Grösse  ihr  Missliche«,  indec 

z.  B.  ein  kleiner  reicher  oder  armer  Staat  verglichen  mit  einen 

grossen  Staat  in  zu  günstigem  oder  zu  ungünstigem  Lichte  er 

scheinen  wird.  Denn  der  grosse  Staat  wird  oft  aus  Provinzen  w 

gleicher  Entwicklung  zusammengesetzt  sein,  von  denen  manch 

Provinz  jenem  kleinen  Staate  gleicht,  was  aber  bei  der  Zusaramer 

ziehung  der  Resultate  des  grossstaatlichen  Finanzwesens  nicht  * 

zum  Vorschein  kommt.24)   Namentlich  in  Deutschland  wird  die 

*)  Durch  Nichtbeachtung  des  angegebenen  Umstandes  entstehen  die  grtostf 
Täuschungen.  So  berechnet  selbst  Horn  in  s.  annuaire  du  cred.  publ.  p,  1S60.  S.  'Ii 
die  Kopfquoten  der  Einnahmen  u.  Ausgaben  der  Hanptstaaten  ohne  Rucksicht  i\ 

jenes  Moment:  Baden  nimmt  hier  gleich  nach  <Tross-Brit.  die  zweithöchste  St>I! 

ein.  —  wegen  seines  Eisenbahnwesens  u.  seines  Bruttobudgets;  Bai  er  n  mit  sei«i 
damal.  Nettobudget  trotz  Staatsbahnwesens  erst  die  zwölfte!  Solche  Zusammenstelle^ 

sind  ohne  jeden  Werth. 

**)  Viele  Mühe,  die  Grundlagen  für  richtige  Vergleichbarkeit  herzustellen,  gab  sr 

t.  Czornig.  d.  österr.  Budg.  i.  Vergleich  mit  jenen  d.  rorzügt  and.  europ.  Staat-i 
Wien  1S02.  S.  darüber  meine  Besprechung  in  d.  Gört  Gel.-Anz  1863,  S.  91— IV 

Engel,  krit  Beitrage  z.  vergleich.  Finanzstatistik,  Preuss  Stat  Zeitschr.  1S62,  S  14 

Horn,  annuaire  du  cnd.  publ.  Far.  1**59  —  61  (leider  mit  dem  3.  Jahrg.  eingegan^i 
und  darüber  meine  Rewnsion  in  d.  Gött.  Gel.-Anz.  1S59,  S.  1601—1620,  weri 

uberall  auf  d.  methodol.  Fragen  der  vergleichenden  Finanzstatistik  eingegangen 

Peber  letztere  s.  bes.  die  Verhandlungen  der  internal.  Statist  Congresse  zu  P*r« 
l^ondon  u  nam.  Wien.  Dann  neuerdings:  v.  Riecke,  d.  internat  Finanzstatistik.  ihl 

Ziele  und  Grenzen.  Stuttg.  1VT6  (im  Auftrage  der  perman  Commission  d.  intern.^! 

trresses  gearbeitet),  der  die  Schwierigkeiten  u  unvermeidlichen  Mängel  aller  rergfc 
rhenden  Finanzstatistik  naher  nachweist  (s.  bes.  Abschn.  b)  und  die  neuere  Literat! 

d.  Finanzstatistik  anführt  Die  besten  u.  neuesten  Versuche  einer  Vergleichnng  di 

Finanzstatistik  der  Cnlturstaaten  sind  von  Herrn.  Wagner  im  Goth.  Almanacb  & 

letzten  Jahrgänge  gemacht,  bes.  1H74.  Mancherlei  finanzstat.  Vergleiche  und  weit* 

Bemerkungen  Uber  die  Art  sie  anzustellen,  folgen  in  den  späteren  Abschnittes  diea 
Werks,  bes.  auch  in  d.  Ausgabelehre. 
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FinAozsUtisük.  —  Verhältnis  der  Finanzwissenschaft  zur  Praxis.  29 

iw  einem  Vergleich  Preussens  mit  einem  Mittel-  oder  Kleinstaat 

:i  äbersehen.  Und  schliesslich  darf  nicht  unbeachtet  bleiben,  dass 

die  öffentlichen  Thätigkeiten  in  verschiedenen  Ländern  und 

Zehen  zwischen  dem  Staate  und  den  Selbstverwaltungs- 

kurpern  manchfach  verschieden  vertheilt  sind  (England-Con- 

rinent!),  was  natürlich  die  Vergleichbarkeit  der  Daten  der  Staats- 

äianien  and  die  Schlüsse  daraus  sehr  erschwert. 

i)  Endlich  ist  anter  den  Gegenständen  der  Statistik  nicht  blos 

liie  Finanzstatistik,  sondern  auch  die  allgemeine  volkswirt- 

schaftliche Statistik  jedes  Staats,  wegen  der  Abhängigkeit 

4es  Finanzwesens  vom  Zustande  der  Volkswirtschaft ,  besonders 

m  beachten. *) 

V.—  §.  20.  Ueber  das  hier  wie  immer  streitige  Verhält- 

nis der  Wissenschaft  (Theorie)  zur  Ausübung  (Praxis) 

.iOäserte  sieb  Ran  folgendermaassen :  *6) 

„Üieblosse  Geschäftsübung  (Routine)  ohne  wissen- 

schaftliche Kenntniss   muss   entschieden   als  unzu- 

reichend erklärt  werden.   Ohne  geordnetes,  reifes  und  viel- 

i  .Nachdenken  über  die  wirtschaftlichen  Angelegenheiten  der 

ist  man  nicht  im  Stande,  den  richtigen  Weg  zu  Verbesse- 

rungen zu  finden;  man  bleibt  aus  Gewohnheit  gerne  bei  dem  Be- 

gebenden, ohne  es  unbefangen  zu  prüfen,  und  hält  sich,  statt  das 

'iiaie  zn  überblicken,  an  Einzelnes.   Sobald  in  einem  praktischen 

kniete  eine  wissenschaftliche  Behandlung  angefangen  hat,  kann 

si«nand,  der  zur  Aasübung  berufen  ist,  es  sei  denn  in  den  ganz 

"Jfcrgeordneten  Diensten,  den  Beistand  des  in  der  Wissenschaft 
Gedankenvorrathes  entbehren,  selbst  wenn  darin  noch 

nnreif  wäre.    Der  Schein  einer  aus  blosser  Geschäfts- 

gang erlangten  vollkommenen  Tüchtigkeit  ist  dann  eine  Täuschung, 

'*til  dabei  immer  mittelbar  auf  irgend  eine  Weise  die  in  dem  Be- 

>tai,  k'  verbreiteten  oder  auch  zum  Gemeingute  der  Bürger 

^wordenen  wissenschaftlichen  Lehrsätze  ihren  Einfluss  geäussert 

*)  Jlaa  sagt  oft,  Zahlen  regieren  die  Welt ;  das  aher  ist  gewiss,  Zahlen  zeigen, 
'       röPcrt  wird",  so  sagt  Göthe.    Ob  unbedingt  auch  der  Statistiker  selbst,  der 
-  Jutnl  seines  Materials  kennt  ist  eine  andere  Frage. 

*>kr  g.  20  ist  fast  wörtlich  aus  der  früheren  Auflage  (§.  15-18)  beibehalten, 
*y  »iw  tob  Raa  her.     Freilich  sind  diese  sehr  richtigen  Erwägungen  fromme 

•       d«  Theoretikers ,  angesichts  z.  B.  der  preussischen  Praxis.    Kehlt  doch  in 

r*it»»en  fast  jede  theoretische  oder  wissenschaftliche  Fachbildung  der 
•^»ItaagabcaiDten  überhaupt  und  der  Finanzbeamten  insbesondere.    Aul  den 
^«äatea  wird  sie  wenigstens  nach  dem  herrschenden  Studien-  und  Prüfungsweseu 
«aajug  befunden,  noch  im  Jahre  lb76. 
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haben,  auch  musa  diese  mühsame  Weise  der  eigenen  Ausbildung 

wo  man  die  Theorie  zerstückelt  und  aus  zweiter  oder  dritter  Hau« 

sich  aneignet,  dem  unmittelbaren  Erforschen  derselben  immer  nact 

gesetzt  werden.  Die  Erfahrung  beweist,  dass  die  Wissenschaft  eiu 

grosse  Macht  über  die  Ausübung  besitzt,  dass  ihre  Lehren  au 

vielerlei  Wegen  früher  oder  später  in  das  GescbiHftsleben  gelang 

und  dort  herrschend  werden,  und  dass  hierdurch  grosse  Verbessc 

rungen  zu  Stande  kommen.") 

„Gleichwohl  giebt  die  Wissenschaft  für  sich  alleil 

zur  Führung  schwieriger  Staatsgeschäfte  nicht  di 

hinlängliche  Fähigkeit.  Sie  kann  bei  der  Entwicklung  al%c 

meiner  Lehrsätze  nicht  in  alle  Verschiedenheiten  der  äusseren  Zu 

stände  der  Zeit  und  des  einzelnen  Landes  eingehen  und  muss  bc 

ihren  Anforderungen  eine  gewisse,  oder  die  gewöhnliehe  Lage  de 

Dinge  voraussetzen.  Nur  da,  wo  bloss  wenige  Fälle  möglich  sino 

ist  es  thunlich,  für  jeden  derselben  besondere  Grundsätze  aufm 

stellen.  Man  muss  also  bei  der  Anwendung  jener  Wissenschaft 

liehen  Vorschriften  auf  ein  einzelnes  Land  immer  erst  die  besondere! 

Umstände  erforschen  und  hieraus  die  Regem  für  das  zweckmässig 

Verfahren  ableiten.  Was  hier  als  Ausnahme  einer  theoretische! 

Regel  erscheint,  ist  nur  die  Folge  von  der  Einwirkung  eines  an 

deren  Grundsatzes.  Zu  diesen  sorgfältig  aufzufassenden  Umstände; 

gehören  die  rechtlichen  Verhältnisse  (positives  Privat-  und  Staab 

recht  des  einzelnen  Landes),  die  bisherigen  Einrichtungen  de 

Finanz  Verwaltung,  auf  die  man  fortbauen  muss  oder  von  denei 

man  wenigstens  nicht  sogleich  abgehen  darf,  der  Zustand  der  G< 

werbe,  die  Wohlhabenheit  des  Volkes,  die  äussere  Stellung  de 

Staates  u.  dgl. 

„Es  war  auch  öfters  die  Schuld  der  bisherige 

Theorie,  wenn  man  sie  nicht  anwendbar  fand,  d.  h.  m 

war  noch  unvollkommen  und  ihre  Lehren  bedurften,  wenn  mau  m 

in  Vollzug  zu  bringen  unternahm,  noch  einer  Läuterung.  Dies  wa 

die  Folge  des  jugendlichen  Alters  der  ganzen  Politischen  Oekouonii 

und  des  Umstandet,  dass  viele  Bearbeiter  derselben  ihre  Sorgfa 

und  Vorliebe  den  volkswirtschaftlichen  Gruudlehren  zugewendt 

,T  Der  theoretisch  hochgebildete  öbterreichisebe  Finanzpractiker  v.  Hock  aetf 

seiner  Schrift  über  „d.  Off.  Abgaben  u.  Schulden"  folgendes  Wort  Boyer-Collard' 
ror:  „Die  Theorie  als  überflüssig  erklären,  heisst  den  Hochmuth  haben,  man  braick 

nicht  zu  m-iiften,  was  man  sagt,  wenn  man  spricht,  und  was  man  thut .  wenn  «' 

handelt"  leber  das  Verhältnis«  ron  Theorie  und  Praxis  in  einzelnen  KininiftafB 
l.  B  der  Valutafrage,  »  A  Wagner,  Kuss  Papier-Währung,  fiiga,  IM».  &  1  t 

» 
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Verhältnis  der  Finanzwisaeuschaft  zur  Praxis.  31 

und  in  die  Finanz  Wissenschaft  weniger  eingedrungen  waren. 

Daher  blieben  manche  schwierigere  Theile  derselben  ungenügend 

durchdacht,  es  wurden  hier  und  da  aus  einem  zu  beschränkten 

kreise  von  Erfahrungen  einseitige  Schlüsse  abgeleitet,  es  wurden 

Behauptungen,  die  nur  in  gewissen  Beschränkungen  wahr  sind,  mit 

zd  grwaer  Allgemeinheit  aufgestellt,  die  verschiedenartigen  obersten 

(irondsätze  durchdrangen  sich  nicht  immer  gehörig,  endlich  sind 

;!ber  manche  Arten  von,  Finanzgeschäften  noch  gar  keine  wissen- 

schaftlichen Betrachtungen  angestellt  worden.88)  Je  glücklicher 

Jüan  diese  Mängel  vermeiden  und  je  mehr  sich  der  Vorrath  be- 

lehrender Erfahrungen  anhäufen  wird,  desto  fester  muss  auch  das 

allgemeine  Vertrauen  auf  die  Wissenschaft  wurzeln.29) 

„Wie  die  gesammte  Politische  Oekonomie,  so  ist  die  Finanz- 

«"iäßenichaft  demnach  für  den  Beamten  in  jedem  Zweige  der 

Finanz  Verwaltung  unentbehrlich.  Manche  dieser  Zweige  wurden 

irtkeruin  bloss  nach  den  besonderen  Kunstregeln,  z.  B.  der  Forst- 

wissenschaft, de«  Bergbaues,  des  Post-,  Münz-,  Lottowesens  u.  s.  w. 

■  ̂r.:.  lu  unserm  Zeitalter  aber  verbreitet  .sich  mehr  und  mehr 

dje  Überzeugung,  dass  diese  technischen  Kenntnisse  nicht  genügen, 

•i  ca.-  mau  auf  die  allgemeinen  finanzwissenschaftlichen  Grund- 

lehren zurückgehen  muss,  um  jeden  dieser  Geschäftszweige  ganz 

iw&kmiUaig  zu  gestalten. 

-Die  Finanz  Wissenschaft  ist  ferner  für  die  Rechtspflege  und 

*gen.  innere  Verwaltung  im  engeren  Sinne  von  unzweifelhafter 

Bdettnng,  weil  bei  vielen  Rechtsstreitigkeiten  (z.  B.  fiscalischen) 

■i  Vergehen  (z.  B.  Steuerbetrug)  die  Begriffe  und  Einrichtungen 

<**  Finanzwesens  massgebend  sind,  und  weil  viele  Staatsanstalteu 

ac  Zwecke  der  Volkswirthschaftspolitik  und  der  Finanzwirthschaft 

gleich  betreffen. 

*!  I'o  dua  noch  nicht  geschehen  ist,  da  ist  man  leicht  geneigt,  sogar  die  Mog- 
■•■Mta  oder  doch  die  Fruchtbarkeit  einer  systematischen  Behandlung  in  Zweifel  zu 

die  Gegenstände  in  das  Gebiet  wechselnder  besonderer  Regeln  zu  ver- 

»ve  di«  in  Frankreich  oft  geschehen  ist    Wie  aber  die  Wissenschaft  mehr 

yird,  zieht  sie  auch  mehr  solcher  Angelegenheiten  in  ihren  Bereich  (Hau). 

.     |  V«fgL  r.  Jakob,  Finanzwissenschaft ,  I.  Vorrede.  —  v.  Malchus,  Handb. 

—  Jakob  a.  a  0.  unterscheidet  1)  den  reinen  Theoretiker,  der  sich  bloss 

1 Wi*m*ih*  hält.  2)  den  praktischen  Theoretiker,  dei  die  Anwendung  der  Theorie 
■-  Fälle  lehrt,  3)  den  Ütooretfccliei  Praktik«,  l)  den  blossen  Praktiker, 
<>*toitT    b\t  Finanzgelehrten  müssen  zur  zweiten,  die  Finanzpraktiker  zur  dritten 
^«n«  geboren,  um  nützlich  wirken  zu  können.  In  Männern  wie  Malchus,  J.  G. 
S'.fnau,  Sebenius  und  Hock  hat  die  deutsche  Finanzwissenschaft  Vertreter 

welche  mehr  als  ähnliche  bei  irgend  einem  anderen  Volke  Theorie  und 

wf  <J>*em  Gebiete  vortrelllich  vereinigt  haben. 
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32   Einleitung.  4.  Abschn.  Entwidl  d.  Finanzwiss.  u.  ihrer  Literatur.  §.  20—22. 

„Die  Finanzwissenschaft  ist  endlich  auch  dem  Gebildete! 

dem  Bürger,  welcher  die  Ereignisse  seiner  Zeit  begreifen  wt 

nützlich  und  geradezu  unentbehrlich  Demjenigen,  welcher  in  Gemeind 

ämtern,  in  den  Parlamenten  und  in  den  Vertretungsorganen  d 

Selbstverwaltungskörper  zu  einer  öffentlichen  Wirksamkeit  b 

rufen  ist" 

4.  Abschnitt. 

Die  Entwicklung  der  Finanzwissenschaft  und  ihrer  Literatur. 1 

§.  21.  Die  Geschichte  der  Finanzwissenschaft  ste> 

mit  der  Geschichte  der  Finanzwirthschaft  in  Zusammenhang.  Theor 

und  Praxis  wirken  gegenseitig  auf  einander  ein. 

Die  Anfänge  einer  halbwegs  wissenschaftlichen  Erört 

rung  des  Finanzwesens  gehen  nicht  über  den  Beginn  der  nenere 

Zeit,  das  Reformationszeitalter,  hinaus.  Etwas  bedeutendere  Ai 

spräche  werden  kaum  vor  der  zweiten  Hälfte  des  18.  Jahrhunden 

befriedigt. 

„Für  die  f  rü  here  Zeit,  wo  es  noch  kein  geordnetes  Nachdenke! 

über  Gegenstände  des  Staatshaushaltes,  kein  Zurückgehen  auf  oberst 

Grundsätze  und  keine  diesen  Gegenstand  behandelnden  Schritte 

gab,  lässt  sich  nur  aus  den  Fi  nanzein  ri  chtun  gen  de 

Staaten  auf  die  Meinungen  und  Regeln  schliessen,  nach  dene 

die  Staatsmänner  handelten.  Doch  muss  man  bei  diesem  Schluß 

vorsichtig  sein,  indem  Manches  mehr  dem  Zufalle  oder  einem  dunkel 

Gefühle,  als  der  Ueberlegnng  zuzuschreiben  ist  Auch  später,  aJ 

man  anfing,  das  Finanzwesen  wissenschaftlich  zu  betrachten,  ginge 

die  Schriftsteller  meistens  von  den  Einrichtungen  der  Staaten  au 

und  beschäftigten  sich  mit  Vorschlägen  zu  verschiedenen  einzelne 

Verbesserungen  derselben,  bis  allmälig  durch  Vergleichung  de 

Staatshaushaltes  verschiedener  Länder  und  Erforschung  allgemein* 

Grundsätze  der  Gesichtskreis  sich  erweiterte."  (Rau  §.  19). 

x)  Eine  eigentliche  umfassendere  Literaturgeschichte  der  Finanzwissen*- 

fehlt.  Man  ist  auf  die  allgemeine  Literaturgeschichte  der  Politische 
Oekonomie.  die  freilich  die  FinanzJiteratur  oft  nur  sehr  Debenbei  (mitunter  gar  Dich 

berührt  und  auf  die  kurzen  Abrisse  und  Bibliographien  der  systematische 

Werke  der  Finanzwissenschaft  angewiesen.  Aus  der  allgemeinen  Uteraturgeschk  hl 

s.  das  dcissige  und  st  oll  reiche  Werk  von  Kautz,  geschieht!.  Entwick!  d.  Nat-Oek  i 

ihrer  Literatur,  Wien,  1^60  and  jetzt,  bes.  auch  f.  d.  ältere  deutsche  Finanzli^r 

W.  Koscher.  Gesch.  d.  Nationalökon. ,  München,  1>>74  (Tgl.  Register  s.  f.  FinaßJ 

Wissenschaft,  Finanzen).  K.  Walcker's  „z.  üesch.  d.  Finanzwiss."  :„Zeitf ragen".  lP 
u.  Kaan.  lbT4,  S.  1^3 — 196)  entnült  nur  einige  Aphorismen.  —  Der  Text  diese»  Ab 
Schnitts  ist  an  die  Stelle  der  §§.  19—23  der  früheren  Aullagen  (incl.  6.)  getreten. 
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Altertum.    Mittelalter.    Uebergangsperiode  zur  Neuzeit. 

I.  —  §.  22.  „Dem  ganzen  Alterthum  und  Mittelalter  war 

eine  methodische  Behandlung  des  Finanzwesens  fremd,  und 

dieser  wichtige  Theil  der  Regierungsgeschäfte  stand  bei  den  Ge- 

ehrten in  einer  Geringschätzung,  die  von  einer  Vervollkommnung 

der  Finanz  Verwaltung  abhielt  Obgleich  z.  B.  in  Athen  und  Rom 

aaiiiLtrjd  Steuern  und  andere  Staatseinkünfte  mit  einiger  Sorgfalt 

LujJtit  werden,  so  hielt  man  es  doch  nicht  der  Mühe  werth, 

Kiogheitsregeln  für  dieselben  niederzuschreiben  und  allgemeinere 

(irandsätze  aufzusuchen.  Die  wenigen  auf  uns  gekommenen 

Schriften  von  finanziellem  Inhalte  sind  zwar  für  die  Kenntniss  der 

xhen  Staaten  lehrreich,  doch  für  die  Theorie  von  sehr  geringem 

Wertbe."  (Ran  §.  19).») 

IL  —  §.  23.   In  der  Uebergangsperiode  vom  Mittel- 

alter zur  Neuzeit,  als  die  Staatswissenschaft  wieder  erweckt 

wurde,  verbreiteten  sich  die  politischen  Schriftsteller  auch 

iber  das  Finanzwesen.  Es  waren  die  allgemeinen  politischen 

und  wmhic  haftlichen  Veränderungen  des  Zeitalters,  welche 

auch  auf  die  theoretische  Beschäftigung  mit  Finanzfragen  hinwiesen: 

eiaer«eits  die  beginnende  Loslösung  des  Staatsbegriffs  von  der 

pairimonialen  Auffassung;  das  Emporkommen  des  fürstlichen  Ab- 

»'•lotkinus,  wodurch  doch  die  Entwicklung  eines  eigentlichen  Staats- 

ebeiw  begünstigt  wurde;  die  Umgestaltung  in  der  Wehrverfassung ; 

•ii«  Einbürgerung  des  romischen  Rechts  (auch  des  Fiscalrechts) ; 

•ler  wachsende  Staatsbedarf  im  Gefolge  von  alle  Dem ;  ander- 

»eits  in  ökonomischer  Hinsicht  der Uebergang  von  der  Natural- 

is Geld  wirtbschaft;  dieGeldentwerthung  in  Folge  der  americanischen 

>r.M-M>euto;  dazu  die  allgemeine  bevormundende  Tendenz  in  der 

r.-  ha fts potitÜE ,  die  inereantilistisehe  Politik,  die  BegtlnstigOQg 

Regalien wesens  in  der  Praxis;  die  Säcularisation  des  geistlichen 

'rots  in  den  protestantischen  Ländern,  die  u.  A.  eine  andere  Regelung 

fei  Annenwesens  gebot. 

,tl)  Aber  die  ersten  literarischen  Versuche  sowohl  in  grösseren 

*  Xenopbon's  kleine  Schrift:   nöfoi  ij  ntQi  rtQooödm* ,  de  reditibus  reipubl. 
thäJt  Vorschlage  zur  Vermehrung  der  athenischen  Staatseinkünfte,  wobei 

«Mfeka  das  Streben,  dem  Staate  zureichende  Einkünfte  aus  seinem  eigenen  Gebiete. 

ti*k«ybfig  von  fremden  Zuflüssen  ,  zu  verschaffen ,  ferner  die  Empfehlung  des  Berg- 
ud  Silber,  und  die  Meinung ,  die  Vermehrung  dieses  Metalls  könne  den  Preis 

»rafcc&sa  nicht  erniedrigen,  bemerkenswerth  ist.  Deutsch  (mit  einem  weitschweifigen 

<*a-?«tar)  von  Zincke,  WolfeubQttel,  1763.  Vgl.  Key  nie  r,  Ec.  pubL  et  rur.  des 

>^et.  S.  31  *J.  —  Das  2.  Buch  der  angeblichen  aristotelischen  Oekonomik  ist 

r tiktckt  onächt.  Vgl.  jedoch  Heeren,  Ideen,  4.  Ausg.  III,  S.  252.  (Kau.)  Ueber  die 
-  «ansehe  Bearbeitung  des  antiken  und  mittelalterlichen  Finanzwesens  s.  u.  in  §  2b 

irtr,ho^raphische  Cebersicht.  S.  4f». 
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Staats  wissenschaftlichen  Werken  ,  als  in  der  a  h  g  » 

sonderten  Darstellung  des  Finanzwesens  wäret 

und  blieben  lange  doch  sebr  mangelhaft.  Sie  zeugen  rueh 

für  den  Samnilertleiss ,  als  flir  die  gründliche  Sachkenntnis*  ihre 

Verfasser,  welche  zwar  manche  gute,  aber  auch  oft  sehr  platn 

Lehren  der  Sparsamkeit,  Gerechtigkeit  und  wirtschaftlichen  Klu^ 

heit  aufstellten,  jedoch  die  zur  Erläuterung  bestimmten  That«achci 

aus  den  verschiedensten  Zeitaltern  und  Staatsverhältnissen  her 

nahmen  und  wenig  Einsicht  in  den  Zustand  und  die  Bedürfnis 

der  Gegenwart  bewiesen."    (Kau  §.  20). 

2)  Später,  im  Verlaufe  des  17.  Jahrhunderts,  ergriffen  Ge 

schäl" t s  m änn er  die  Feder.  Auch  ihnen  standen  strengere  wisset: 
schaftliche  Grundsätze  nicht  vor  den  Augeu.  Mereantilistisch. 

Ansichten  äussern  dabei  vom  17.  Jahrhundert  an  immer  mehr  ibret 

Einfluss  auf  die  Finanzlitcratur. 

3)  Die  deutschen  Autoren  kntipfen  im  ( 'eitrigen,  dem  Zustan* 
der  Praxis  gemäss,  vorzüglich  au  das  Domänen-  und  Regalien 

wesen  der  Territorien  an  und  machen  allmälig  die  Finanz  lehrt 

zu  einem  T  heil  der  Kamerai  Wissenschaft.  Das  Domänen 

wesen  gilt  fast  allgemein  als  der  wahre  Kern  des  Finanz 

wesens.  Da  aber  bei  dem  steigenden  Staatsbedarf  und  dem  nod 

unentwickelten,  mehrfach  noch  an  die  unliebsame  ständische  Zn 

Stimmung  gekntiplten  (directen)  Steuerwesen  die  Dnmäneneinkünih 

immer  weniger  ausreichten,  wird  das  Augenmerk  stärker  auf  &u 

Entwicklung  des  Regalieu wesens,  der  indirecten  Abgaben ,  do 

Accise  u.  s.  w.  gelenkt,  worüber  dann  auch  in  der  Literati: 

debattirt  wird.  Die  Lehre  von  den  Staatsansgaben  blieb  sehn? 

wegen  des  Mangels  leitender  staatsrechtlicher  Sätze  sehr  nnvoli 

kommen.  Doch  wirkten  deutsche  Schriftsteller,  von  einem  richtige. 

Gefühle  geleitet,  mehrfach  eifrig  ftir  Ordnung,  Gerechtigkeit  um 

Schonung,  obgleich  sie  dieses  Streben  nicht  tiefer  zn  begründet 

vermochten.8) 

')  N  3  z.Th.  nach  Kau  $  20.  EincCharacteristik  d.  einzelnen  alt. Autoren  im  K 

derl'nkhrheit  ihrer  Meinungen  u.  «Irr  Verwirrtheit  ihrer  Darstellung  mit  wenigen  Worte nicht  wohl  z»  liefern  u.  durch  den  Werth  der  Schriften  auch  liier  nicht  freboten.  Abj 

der  deutschen  alteren  Literatur,  namentlich  des  17.  Jahrhunderts,  (riebt  Bosch« 

in  s.  Gesch.  d.  Nati<»nal5kon.  meist  genauere  Au>/Uee.     Kcsonder«  wichtig*  sind  zw- 

Perioden  mit  ihrer  Literatnr.  die  von  Koscher  sogenannte  des  „Eindringen 

des  waischen  Kegalismus"  im  11».  Jahrhundert,  der  aber  in  Deutschland  n; 
solche  Bedeutung  wie  im  Auslände  (Frankreich.  Italien)  gewann.  s.  bes.  Rosch«. 

•   a.  a  0.  §.        3!«  (S.  151  ff.,  15*»  ff),  und  die  Periode  deä  sogen.  Accisestrei  t: 
am  Ende  des  17.  Jahrhunderts  und  später  noch,  bes.  in  Brandenburg.    Siehe  darUtH. 

und  Uber  die  sich  anknüpfende  Literatur  Roscher  §.  74  (S.  519  ff.),  r.  Inam» 
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4)  Bis  über  die  Mitte  des  18.  Jahrhunderts  hinaus  ändert 

«i  m  diesem  Zustande  der  Finanzliteratur  doch  nur  wenig.  Im 

'  crenüirhen  auf  Grand  der  bisherigen  Anschauungen,  wenn  auch 

mk  unter  dem  Einfluss  der  neueren  Staats-  und  Kechtsphilo- 

■  besonders  Wolti'  scher  eudämonistischer  Richtung,  wurde  die 
s.j&seorie  nur  mehr  und  mehr  s)  ste niatisi rt  und  im  Ein- 

.  mehr  ausgebildet.  Der  Anschlags  au  die  Kameralwissen- 

aa  wurde  noch  enger.  „In  diesem  Inbegriffe  der  für  einen 

ankD  in  der  inneren  Verwaltung  dienlichen  Kenntnisse  erhielt 

<;  Eigenschaft  ein»'  wichtig«  Stelle1.   Die  besseren  Schritten 

(ff  m  .1.  Tüb.  Ztschr.  Jt>05  (XXI),  51  r.  u.  (ilieniann.  ebenda».  IST«  (XXIX), 

-  La»  Einzelnen  sind  zu  nennen:  zunächst  zwei  französische  Staatsgelehrte : 
:  I;bq*  »Bodin.  f  1596),  de  rcpublica.  Lib.  (>.  cap.  2,  de  aerario  (bes.  die 

*3  berrorgehoben),  zuerst  französ.  1577.  dann  latein.  15S*>  und  öfter.  Der  Verf. 

-  •  iftfariii^ii  Werkes  war  neben  seiner  unennes«.lichen  (Jelehrsainkeit  auch  in 

'-tf^kincii  bewandert.     Vgl.  Uber  ihn  Baudrillart.  Bodin  et  son  temps,  Par. 
-fagorios  (Gregoife)  Tholozanus  (von  Toulouse,  t  1597),  De  repu- 

-*JB  -  B«che.    Dieses  Buch  wurde  mehrmals  abgedruckt,  u.  a.  Francof.  10-12.  4. 

"it|Ife*Leea  politico-heraldica,  1705,  S  971  erwähnt  eine  Ausgabe  von  1597, 
<i  1er  Biographie  gen.  XXI,  879  ist  die  älteste  Ausgabe  zu  Cahors  1595 
Saude  (Bibliograpbia  pnlitica,  Ilal.  1712,  S.  2b)  schildert  den  Verfasser 

V.  *en:j  ingerit  et  pau:a  digerit;   vgl.  Ran,  Primae  lineae  historiae  politices, 

*i-Bodinos  wird  von  (iregorius  nicht  erwähnt,  scheint  aber  von  ihm  hie 
n  benutzt  worden   zn  sein.     Gregorius  hebt  die  juridischen  und  religiösen 

"*nk<:>.  mehr  hervor  als  Bodin,  neigt  sich  auch  mehr  zur  unbedingten  furst- 

*  '«nit,  ohne  jedoch  deren  Missbrauch  ungcrtigt  zu  lassen.  —  M.  Z.  Boxhorn, 

'•>-■  !•  >;.-ae".  Üb  I.  cap.  i'»  in  'i — ii  Vaiä  tractato*  politici,  Am>t-1  IMS, iber  bcmerkenswerthV    (Kau      20  Anm.  a). 

Abhandlungen  des  Strassb.  Prof.  0  brecht  von  1609  u.  I  Hl  0  (Vertreter 

-'»-•'••>    Rosi  her  S    153  IT.).    Jac.  Bornitius,  ;ierarium,  Franoof.  1812 
f*  <-<&er  Fmanzwi;>senschaft,  Koscher  8.  Is4,  19:«).     Besold,  De  aerario. 

'■'  -  und  Biehrfacb  später  (Kos<  Itcr  S  203,  gegen  die  willkuhr- 
'i^-hnaßz  des  Regalien  Evesens  .     Klock,  tract.  oecon.  pol  it.  de  contributio- 

■'•  i.  u  trad  etc.  de  aerario,  Norimb  i «* •'» l .  2.  Ausg.  1671  (Roscher 
1  215   -  Am  Bedeutendeten,  von  lange  nachwirkendem  Eiutluss  war  der  tueh- 
^«sainn  V.  L.      Seckendorf  f.  dessen  auch  das  Finanzwesen  mit  behän- 

ge« d*r  „Teutsehe  Furstenstaat"  (zuerst  1655  und  vielfach,  bis  in  die  Mitte 

htrb(jr-jerts  hinein,  neu  aufgelegt)  ..lange  Zeit  die  vornehmste  Grundlage  des 

?   ■■■  Ut.-rn*  hts  auf  den  deutscheu  Universitäten  gebildet  hat"  (Koseher  S. 
s»  ♦äcts;tih«t-nil  wnrdiirt'.    Er  betrachtet  freilich,  bei  allem  Maass  im  Einzelnen, 

ebarmeteristisch ,  ,,die  ganze  Volkswirtschaft  aus  dem  Sfandpuncte  des 

:•    h-.ri-  h  und  domanial  gefärbten  KegierungshaushaltS41  !  Kos.  bei 
Ein  Zerrbild  der  patrimonialen  Auffassung,  aber  deshalb  noch  characte* 

•  /tba  die  Periode .  ist  des  absolutistischen  W.  v.  Schröder  ,.Furstl.  Schatz- 

^iimmer-.  zuerst  lti»0  und  vielfach  neu  aufgelegt,  worin  die  Pflege  der  Unter- 

;  »  fiva) hohen  Interesse  empfohlen  wird  (Roerher  S.  294).     Auch  die  be- 

"'^"•j  ir— -.•l-.-l'irf'-fi  Ii    Conring  (de  aerario  boni  principii  n  t, 
;'- ^  2*>*>)  und  Puffendorf  (ebendas.  8.  31b')  haben  das  Finanzwesen  mit 

-  Auch  SulJy's  Memoiren  sind  endlich  aus  dieser  Periode  zu  erwähnen. 
-  «lit  Literatur  in  Kau.  Urundriss  der  Kameralwisscnschaft,  1S23,  S.  10.  — 

/f«  Wnxielle  Schriften  sind  genannt  bei  Zincke,  Kameralistenbibliothek,  III, 

3*
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dieses  Zeitraumes5)  sind  vorzüglich  darum  noch  jetzt  brauch 

weil  sie  die  in  der  Praxis  angenommenen  Grundregeln  ken 

lehren,  die  sich  zum  Theil  erhalten  haben.   Die  lange  Reihe 

italienischen  staatsökonomischen  Schriftsteller  lieferte  für  das  Firn 

wesen  wenig  Ausbeute,  einzelne  Aufklärungen  Uber  das  Münz- 

Steuerwesen  ausgenommen."    (Hau  §.  21).°) 

III.  —  §.24.  Die  streng  wissenschaftliche  Periode 

Finanzwissenschaft  beginnt,  wie  diejenige  der  gesammten  Politisc 

Oekonomie,7)  erst  nach  der  Mitte  des  vorigen  Jahrhunderts.  D 

Hauptmomente  zeigen  sich  darauf  von  Einfluss.  Zunächst 

zumeist  die  Entwicklung  der  neueren  Volkswirtschaft  sie  h 

der  „Theorie  der  freien  Concurrenz",  in  der  Lehre  der  Phy  s 

kraten  (Quesnay,  Turgot)  und  mehr  noch  in  dem  epcn 

machenden  Werke  von  Adam  Smith.  Sodann  der  Umschwung 

der  Rechts-  und  Staatsphilosophie  und  in  der  (theoretisch 

Politik,  in  Anknüpfung  an  Montesquieu,  Rousseau 

schliesslich  und  hauptsächlich  an  Kant.  Endlich,  den  Aussei 

gebend,  die  practische  Umgestaltung  des  politisch« 

ft)  Dural,  Elcmens  des  finances,  P.  1736.  —  Du  tot.  Reflexions  politiqiies 
les  finances  et  le  commerce,  La  Haye,  1738—54,  LI.  B.  —  de  Bielfeld,  Inst 

tions  politiques.  1760.  I.  Ch.  11  and  12  (Roscher  S.  426).  —  Gasser  (Inhaber 
neuen  ökonomischen  Lehrstuhls  in  Halle),  Einleit.  zu  d.  ökon.,  polit  u.  K&merali 

(1729),  1.  B.,  eine  „nach  den  damaligen  Begrillcn  ziemlich  vollständige  Finanzwbj 

schaff  (Roscher  S.  372),  —  G.  H.  v.  Justi  (+  1771),  System  des  Finanz  wea 

Halle,  1766.  4°,  und  dess.  Staatswirthschaft,  IL  B.  1.  Ausg.  1752,  2.  Ausg.  175*. 
erste  ausfuhrliche  und  methodische  Abhandlung  der  Finanzwissenschaft,  die  auch  h 

Zeit  Handbuch  der  Praktiker  blieb.  Justi  war  auf  dem  Gebiete  der  Finanz- 

Polizeiwissenschaft  wohl  der  bedeutendste  Systematiker  seiner  Zeit  (Roscher  S.  44-1 

über  s.  Finanzwiss.  S.  461 — 465),  wird  aber  von  L.  Stein  doch  überschätzt.  — 

finanziellen  Artikel  in  Bcrgius,  Polizei-  und  Kameralmagazin,  1767  11..  IX  I. 

I^Das  Neue  Polizei-  und  Kameralmag.  dess.  Verf.  enthält  meistens  Technologie.) 
In  der  2.  Hälfte  des  lb.  Jahrh.  wurde  der  Österreich.  Nationalökonom  J.  v.  Sonn 

fels  (geb.  1733,  f  1S17)  mit  s.  berühmten  Werke:  Grundsätze  der  Polizei,  Handl 

und  Finanz,  3.  Bd.  1.  Ausg.  1765,  7.  Ausg.  1804,  die  hervorragendste  Erschein 

auch  auf  dem  Gebiete  der  Finanzwissenschaft  (S.  Roscher  S.  533  11.,  über  8 

Finanzwiss.  S.  54b  fF.),  von  A.  Smith  bis  zuletzt  noch  kaum  berührt,  seiner  eig 

thümlichen  „Bevölkerungstheorie"  huldigend,  aber  in  seinem  Urtheil,  auch  über  Fina 
sachen,  doch  schon,  seiner  Zeit  entsprechend,  mehr  ein  moderner  Mann.  —  v.  Pfeiff 
Grundriss  des  Finanzwesens,  Leipzig  1781,  und  dess.  Lehrbegriff  sämmtl.  Ökonom,  i 

Kameralwissenschaften,  1764  — 177b.  VI.  —  Mortimer.  Grundsätze  der  Handlunj 

Staats-  und  Finanz  Wissenschaften,  d.  v.  Engelbrecht,  Hamburg,  1761.  —  Groul 

deGroubenthal,  Theoriegenerale  de  l'administration  des  finances,  P.  178S.  II.  B. 
Jung,  Lehrbuch  der  Finanzwissenschaft,  17b0.  —  Rössig,  Die  Finanz  wissensch 
1789  (Fleiss  ohne  Urtheil),  (z.  Th.  nach  Kau      21  Anm.  b). 

•)  Doch  ist  die  gedrängte  Entwicklung  der  Finanzgrundsätze  bei  Genov< 
schätzbar,  Grundsätze  der  bürgerl.  Oekonomie,  L  Theil,  Kap.  2.  —  Vcrgl.  übrig 
Pecchio,  Storia  della  economia  publica  in  Italia,  Lugano,  1829.  (Bau.) 

7)  Dieser  Satz  bleibt  bestehen,  auch  bei  aller  Anerkennung  der  wissenschaftlicl 
Bedeutung  einzelner  Schriftsteller  vor  A.  Smith  und  den  Physiokraten.  mercantilisüaol 

und  freierer  Richtung. 
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«ocialen  nnd  wirtschaftlichen  Lebens  durch  die  frän- 

kische Revolution  nnd  die  mit  ihr  in  Verbindung  stehenden 

Ereignisse. 

1)  Die  Physiokraten  haben  vor  Allem  durch  ihre  einseitige 

Steuertheorie,  die  Lehre  vom  iropöt  unique,  von  der  ein- 

zigen allgemeinen  Grundsteuer,  welche  an  die  Stelle  aller 

anderen  Steuern  treten  sollte,  anregend  und  befruchtend  auf  die 

Finanztheorie,  wenn  auch  nicht  auf  die  Praxis  eingewirkt.8) 

„A.Smith  verbreitete  hierauf  ein  neues  Licht  über  das  Finanz- 

wesen,  indem  er  die  volkswirtschaftliche  Grundlage  desselben  in 

*e\nem  der  ganzen  Politischen  Oekonomie  gewidmeten  Werke  ent- 

■■rickelte.  Die  Staatseinkünfte  traten  ans  der  Vereinzelang,  in  der 

man  sie  bisher  betrachtet  hatte,  zu  einem  Ganzen  zusammen,  welches 

mit  dem  grösseren  Ganzen  der  Volkswirtschaft  in  der  engsten 

Verbindung  erschien.  Man  ward  jetzt  in  den  Stand  gesetzt,  für 

•ue  notwendige  Schonung  des  Volksvermögens  und  der  Volks- 

ztwerbe bestimmte  Grundsätze  statt  undeutlicher  und  schwankender 

Regtin  aufzustellen,  und  man  lernte  Massregeln  und  Einrichtungen 

ate  fenierhatt  erkennen,  bei  denen  man  bisher  kein  Bedenken  ge- 

hegt hatte4*'  (Ran  §.  22).  Allerdings  hat  selbst  Smith,  wie  L.  Stein 

mit  Recht  sagt,9)  zwar  ' schon  eine  ziemlich  vollständige  Staatswirth- 

•ehaftgJehre ,  aber  noch  keine  vollendete  Finanzwissenschaft  ge- 

liefert, weil  ihm  in  seinen  Erörterungen  Uber  das  Finanzwesen  ein 

hoheitliches  leitendes  Princip  noch  fehlte.  Dies  war  die 

inwendige  Folge  seiner  mangelhaften,  dürftigen  Staatslehre, 

-mentlich  der  vollständigen  Verkennung  der  universalen  Bedeutung 

-  saat*  für  das  Volksleben  und  der  Bedingtheit  der  Volkswirth- 

'uv1.  selbst  des  von  A.  Smith  nnd  seiner  engeren  Schule  eigent- 

ea  ifletn  betrachteten  privatwirthschaftlichen  Systems)  durch  den 

^tiat  Aber  von  diesem  allerdings  verhängnissvollen  Fehler  abge- 
lten hat  A.  Smith  auch  hier  mit  dem  5.  Buche  seines  berühmten 

^Vcrb  vom  Volkswohlstände  Epoche  gemacht,  massgebenden,  in 

~r  englischen  Literatur  eigentlich  noch  hente  nachhaltigen  Einfluss 

«f  die  theoretische  Auffassung  und  Behandlung  des  Finanzwesens 

>zzüh\  und  Behon  ein  ziemlich  abgerundetes  System  der  Theorie 

I>ie  auch  ausserlich  enge  Verbindung,  in  welcher  er 

*'  Ganz  an  Versuchen  zur  praktischen  Verwirklichung  der  physiokrat.  „einzigen 

-*mer  hat  es  allerdings  nicht  gefehlt  S.  über  die  Experimente  in  Baden  den 
\rfa«i  tod  Emminghaus  in  Hildebr.  Jahrb.  1S72.  XIX.  1  ff.  Ober  Karl  FriedM 

Rad^s 

*  Stein.  Finanzwi*..  I.  Aufl.,  S.  6.  '  M 
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das  Finanzwesen  mit  der  Politischen  Oekonomie  bebandelte,  blk 

für  die  ausländische  Wissenschaft  bis  heute  bestehen.  Die  *i< 

selbständig  stellende  deutsche  Finanzwissenschaft  ist  in  ihr 

Systematik  aber  auch  noch  von  Smith  beeinflnsst  worden. 

2)  Der  Fortschritt  der  Philosophie  und  die  französist  f 

Staatsum  wälzung  haben  dann  zu  neuen  Staats  wissenschaftlich* 

Untersuchungen  über  die  Aufgaben  des  Staats  und  die  Grenz« 

seiner  Thätigkeit  geführt,  wodurch  neue  staatsrechtliche  Sätze 

wonnen  und  der  Finanzwissenschaft  von  einer  anderen  Seite 

vorgearbeitet  wurde.  Der  Uebelstand  war  nur  hier  die  Hbc 

triebene  Reaction  der  Kant 'sehen  Staatslehre  gegen 

eudämonistische  Theorie  der  Wo  1  ff sehen  Schule  und  gegen  <i 

Praxis  des  Staats  des  „aufgeklärten  Despotismus".  Diese  Reacti- 

bewirkte  eine  bedenkliche,  der  concreten  Sachlage  auch  dnrch.n 

widersprechende  Entleerung  des  Staatsbegriffs,  welei 

sich  mit  der  einseitigen  und  ungeschichtlichen  Opposition  di 

Smithianismus  gegen  alle  „Staatseinmischung"  in  das  (materiell 

wirthschaftliche  Gebiet  begegnete.  Die  falsche  Lehre  von  Smit 

und  seiner  Schule  über  die  L  nproduetivität  der  Diea*i 

le istungen  10j  und  damit  auch  des  Staats  leistete  dieser 

hängnissvollen  Richtung  noch  Vorschub.11)  Trotzdem  gewann  aM 

unter  diesen  verschiedenen  Einflüssen  die  Finanz  Wissenschaft  eil 

festere  systematische  Gestaltung  nnd  es  bereitete  sich  in  Folji 

dieser  Vervollkommnung  der  Wissenschaft  ein  Umschwung  'I 

Praxis  vor,  der  seitdem  zwar  langsam,  aber  doch  unaufhaltsa 

sich  vollzieht 

§.  25.  Die  wissenschaftliche  Behandlung  des  Finanzwesei 

hat  sich  übrigens  im  Auslände  und  in  Deutschland  bemerken 

werth  verschiedenartig  gestaltet. 

1)  „Die  vielen  Bearbeitungen  der  Politischen  Oekonomie 

Adam  Smith  erstreckten  .sich  gewohnlich  auch  auf  das  Gebii 

des  Finanzwesens,  inzwischen  wurde  dasselbe  in  den  nichtdeutscbti 

Werken  jener  Art  nicht  vollständig  systematisch  behandelt,  somlrr 

vorzüglich  in  der  Absicht  herbeigezogen,  um  volkswirtschaftlich 

Lehren  darauf  anzuwenden  und  dadurch  zu  erläutern.  Man  N 

schränkte  sich  dabei  meistens  aut  eine  allgemeine  Betrachtung  dt 

,fi)  Vgl  über  die  COAfi exe  Frage  von  der  Au»dehnnng  de*  Begriff-»  .winhxt»: 

Gut"  aof  die  Dienste  Wagner.  Lehrh   1,  $   16  —  20 

">  Ueber  diese  Staafsauffa^ung  der  Kant-Smith'scbefl  Schule  s.  ebenda*,  bes  * 
Kap.  4.  mit  der  Vorbemerk.  S.  141  ff. 

« 
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^aerwesens,  der  Staatsausgaben  und  Staatsschulden,  die  man  bei 

der  volkswirthscliaftlichen  Lehre  von  der  Consumtion  einschaltete." 

Ran,  §.  23.)    Eine  principielle  Autfassung  der  Bedeutung 

Fmanzvrirthschaft  für  die  Volkswirtschaft  fehlt  hier  bis  in 

ne  Gegenwart  fast  durchweg.   Aber  im  Einzelnen  wird  Bedeu- 

eüde*  geleistet,  besonders  in  der  Lehre  von  den  volkswirth- 

chaftlichen   Wirkungen  der  Steuern,   von  der  Ueber- 

«alzoDg  der  einzelnen  Arten  Steuern.  (Ricardo.)  Die 

»nographiseh«  Fiuaiizlitcratur  kn&pft   gern    an    die  grossen 

i:tis  hen  Probleme  des  Öffentlichen  Lebens  an,  namentlich  in 

England,  an  die  Fragen  des  Staatsschuldenwesens,  des 

iipiergelds,  der  Münz-  und  Bankpolitik,  des  Zollwesens 

i  «.  w.  In  neuester  Zeit  finden  sich  auch  Anklänge  an  die  soeial- 

••"litöche  Auffassung  des  Finanzwesens.    Im  Einzelnen  zeigt  sich 

ber  io  der  englischen  und  französischen  Literatur  fast  immer  der 

l*ct,  den  die  Anschauung  grosser  Staats  Verhältnisse  verleiht,  wo- 

iurch  aaeh  die  reinen  Theoretiker  vor  dem  Doctrinarismus  bewahrt 

«■-erdet:,  ;a  vvelehein  gerade  auf  dem  Gebiete  der  Finanzwissenschaft 

d*  „Theorie  der  freien  Conourrenz"  sonst  so  leicht  geführt  hat. 

Aber  eine  selbständige  Finanzwissenschaft  in  deutscher 

«Vene,  als  ein  besonderer  Theil  der  Politischen  Oekonomie,  fehlt 

:er  fremden  Wissenschaft  bis  heute,  soweit  sie  nicht,  wie  die  ost- 

tiropiische  und  etwas  die  italienische,  von  der  deutschen  Wissen- 

•<hä  beeinflusst  wurde.   Selbst  besondere  Werke  über  das  ganze 

rJianxwesen  sind  in  der  englischen  und  französischen  Literatur 

2)  „In  Deutschland,  wo  die  Finanzwissenschaft  schon  früher 

*u  eine  besondere  Wissenschaft  behandelt  worden  war,  wurde  da- 

pga  Ton  vielen  Schriftstellern  die  zusammenhängende  und  voll- 

•Undige  Darstellung  derselben  beibehalten,  so  dass  sie  als  einer 

>.!  drei  Haupttheile  der  Politischen  Oekonomie  vorgetragen  oder 

ic?h  ganz  ausschliesslich  abgehandelt  wurde.    Diese  Metbode  hat 

Abbildung  der  Finanzwissenschaft  sehr  befordert."  (Rau.) 

ui*  in  Deutschland  doch  immer  vorhandene  tiefere  Auffassung  des 

Htttiud  damit  der  Finanzwirthschaft,  als  der  materiellen 

&<fagiing  des  Staats,  verbunden  mit  dem  deutschen  Sinn  für 

'.^aiatbche  Behandlung  wirkte  hier  günstig.  Aber  zwei  Klippen 
besonders  die  ältere  deutsche  Finanzwissenscbaft  dieser  Periode 

:*at  immer  vermieden.    Sie  hütete  sich  nicht  immer  vor  dem 

^tnnarismns,  eine  mancbesterschuleartige  Beschränkung  der 
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Staatethätigkeit  zu  befürworten,  und  sie  betonte  den  öffentlichen 

Character  der  Finanzwirthschaft  oft  nicht  genügend.  Am  letzteren 

Fehler  war  nicht  selten  die  Enge  des  politischen  Gesichtekreise* 

kleiner  Staateverhältnisse  schuld.  Es  hängt  hiermit  und  mit  dem 

thatsächlichen  Zustande  der  deutschen  Territorialfinanzen  zusammen, 

dass  das  Domänen-  und  Kegalienwesen  gegenüber  dem  Steuer-  and 

vollends  dem  Staatsscbuldenwesen  noch  zu  sehr  im  Vordergrund 

der  Betrachtung  stand.  Zu  einer  principiellen  Würdigung  namentlich 

des  Staatscredits  gelangte  die  deutsche  Finanzwissenschaft  daher 

z.  B.  noch  nicht,  selbst  Neben  ins  kaum  ausgenommen.  Ihren 

Höhepunct  erreichte  die  ältere  deutsche  systematische  Finanz  Wissen- 

schaft sonst  im  Ganzen,  wie  hier  wohl  ausgesprochen  werden  dart 

in  dem  ftlr  seine  Zeit  mustergiltigeu  Werke  des  Altmeisters  Rau. 

Ausser  in  den  grösseren  selbstständigen  Werken  und  in  den 

umfassenderen  Systemen  der  Politischen  Oekonomie  wurde  in 

Deutschland  auch  öfters  ein  Abriss  der  Finanztheorie  in  den 

allgemeineren  „Werken  über  die  ganze  Staatswissenschaft 

oder  über  die  Staateklugheitslehre  (Politik  im  Sinne  der  Neuem» 

gegeben,  nicht  ohne  Gewinn  für  die  Anwendung  staatsrechtlicher 

Grundsätze.  Daran  reihen  sich  Untersuchungen  über  einzelne 

Gegenstände  des  Staatshaushaltes  in  sehr  zahlreichen  Schriften 

von  grösserem,  oder  geringerem  Umfange,  welche  nützliche  Ausbeute 

zur  Läuterung  und  Vervollständigung  der  Wissenschaft  lieferten. 

Der  auf  diesem  Wege  sich  sammelnde  Stoff  erhielt  durch  die  sehr 

häufig  vorkommende  Beziehung  auf  einzelne  Länder,  deren  Finanz- 

einrichtungen theils  bloss  beschrieben,  theils  geprüft  wurden,  Leben- 

digkeit und  Brauchbarkeit  für  die  Ausübung  und  für  die  Fortbildung 

der  Theorie.  In  dieser  Hinsicht  wurden  die  Verhandlungen  der 

Ständeversammlungen,  so  wie  die  neuere  Oeffentlichkeit  der  Finanz 

Verhältnisse  wichtig.  Das  Finanzwesen  einzelner  Staaten  der  Vorzeit 

wurde  von  mehreren  Geschichteforschern,  das  der  Gegenwart  theils 

in  bloss  berichtenden,  theils  auch  in  beurtheilenden  Schriften  be- 

leuchtet"   (Kau,  §.  23.) 

IV.  —  §.  Eine  neueste  Entwicklungsphase  der  Finanz 

Wissenschaft,  welche  jetzt  in  Deutschland  wenigstens  im  Durchbrach 

begriffen  ist,  findet  ihre  Berechtigung  in  den  Mängeln,  welche  nach 

dem  Gesagten  der  bisherigen  Finanzwissenschaft  ankleben,  nnd  ihre 

Erklärung  in  der  Umgestaltung  der  Anschauungen  auf  den 

nächst  stehenden  Wissen schattsge bieten,  sowie  in  neuen 

Erscheinungen  des  öffentlichen  Lebens.    Dadurch  erhält 
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die  Finanzwissenschaft  auch  neue,  erweiterte  und  verän- 

derte Ziele. 

1)  In  der  Rechts-  und  Staatsphilosophie  und  (theore- 

tischen) Politik  ist  an  die  Stelle  der  engen  und  einseitigen 

K. int  sehen  Schutzzwecktheorie  und  der  rationalistischen 

Inflassnng  die  organische  und  historische  Auffassung  des 

"taars  getreten.  Der  Staat  wird  nicht  mehr  als  eine  willkührliche 

Bildung,  die  etwa  auch  unterbleiben  könnte,  nicht  nur  als  ein, 

•*aten  Falles,  notwendiges  Uebel,  sondern  als  die  notwen- 

digste Bedingung  und  zugleich  die  höchste  Form  des 

segellsebaftlicheri  Zusammenlebens  der  Menschen  be- 

trachtet als  ein  Product  der  Geschichte,  mit  dem  jede  Theorie  als 

mit  eber  gegebenen  Grösse  rechnen  muss.  Der  entleerte  Staats- 

hegriff  ist  daher  wieder  angefüllt  und  dem  Staate  sind  die 

imfassendsten  Aufgaben  vindicirt  worden,  namentlich  neben  den- 

jenigen auf  dem  Gebiete  des  Rechtszwecks  solche  der  Cultur- 

and  Wohlfahrtsförderung,  ohne  fest  bestimmbare  Grenzen. 

Ja  der  aoeh  für  die  Finanz  Wissenschaft  zunächst  massgebenden 

roJkfirirth schaftlichen  Auffassung  erscheint  der  Staat  als 

böeiiite  Form  der  Zwangsgemein  wirtschaften,  als  wahre 

Gesammt  wirthschaft  der  Nation ,  stets  in  enger  Verbindung  mit 

<ieo  übrigen  Zwangsgemein  wirtschaften,  mit  den  grossen  Selbst- 

**rwaltungs körpern.  Die  für  den  Staat  erfolgenden  Ein- 

nahmen und  Ausgaben  der  Finanzwirthschaft  erlangen  ihre  organische 

"Usünog  im  Productions-  und  Vertbeilungsprocess  der  wirthschaft- 

:*kn  Gfiter.  Sie  fungiren  als  das  Mittel  des  Umsatzes  von  ma- 

er^Den  in  immaterielle  Güter,  von  Sachgütern  der  Privatwirth- 

thixven  in  Dienstleistungen  des  Staats  und,  durch  den  direct  und 

'adirect  fordernden  Einfluss  der  letzteren  auf  die  Volkswirtschaft, 

»leder  dieser  Dienstleistungen  in  Sachgüter.12) 

i)  Dazu  kommt  noch  ein  wichtiges  anderes  Moment.  Die 

aeoere  Wissenschaft  der  Nationalökonomie  erkennt  nicht  nur  den 

*gaoii>cben  Zusammenhang,  die  gegenseitige  Abhängigkeit  und 

Sefe-Erganzung  des  vornemlich  durch  den  Staat  vertretenen  gemein- 

*iru*cbaftlicben  und  des  privatwirthschaftlichen  Systems,  sie  sagt 

mci  auch  mehr  und  mehr  von  der  optimistischen  Auf- 

fai«ang  des  letzteren  im  Smithianismus  los  und  sieht  die 

,J  Für  <iaa  im  Text  (jesagte  l.  die  näh.  Darlegung  u.  Begründung  in  Wagner, 
^art».  I.  bes.  Kap.  4  u.  Abscnn.  1  u.  10  des  3.  Kap. 
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grossen  Bedenken  des  Systems  der  freien  Concurrenz.1 

Sie  lernt  verstehen,  dass  die  Gestaltung  des  privatwirthschaftlichei 

Produetionssystems,  die  bestehende  Eigentbumsorduung,  besonder! 

das  Kapital-  und  Grundeigentum,  das»  die  auf  dieser  Basis  siel 

vollziehende  Vertheilung  des  volkswirtschaftlichen  Productionser 

trags  oder  Volkseinkommens  mit  der  ökonomischen  eine  entgehe» 

dende  sociale  Bedeutung  haben  und  dass  die  socialen  Mach* 

Verhältnisse  der  Klassen  und  Individuen  der  modernen  Erwerb- 

gesellschalt  dadurch  ihr  Gepräge  erhalten.14)  Zugleich  erkennt  du 

Nationalökonomie  den  Einfluss,  welchen  der  Staat  direct  odci 

indirect  aut  die  Vertheilung  des  Volkseinkommens  und  au 

die  socialen  Machtverhältnisse  einerseits  durch  die  Art  seinei 

Thätigkeit,  also  durch  die  Art  der  Verwendung  seine: 

Einkünfte,  auderseits  durch  die  Art  seiner  Besteueren*: 

als  seiner  hauptsächlichsten  Einnahmequelle,  und  durch  sein  C  redi  t 

System  (Staatsschuldenwesen)  ausübt. 

Es  entwickelt  sich  aus  dieser  Erkeuntniss  nun  eine  doppelte 

Forderung: 

a)  Zunächst  die,  die  Ausgaben  und  das  Besteuerungs-  iuvi 

Creditsy stem  so  einzurichten,  dass  gewisse  daraus  bisher  her 

vorgehende  ökonomische  und  sociale  Uebelstände  abgestellt 

werden. 

b)  Sodann  die  weitere  Forderung:  dass  auch  solche  Uebel 

stände,  welche  unabhängig  von  der  bisherigen  positiven  Staat* 

thätigkeit  und  vom  Einnahmesystem  der  Finanzwirthscbaft  sind, 

durch  eine  zwekentsprechende  Socialpol iti k  gehoben  wer 

den.    Daraus  folgt  dann  für  die  Finanzen  eine  Aendernbg 

und  im  Allgemeinen  eine  Ausdehnung  des  Finanzbedarfs, 

um  mehr  und  andere  Staatsthätigkeiten  zu  ermöglichen,  nnn 

neben  den  rein  finanziellen  Gesichtspnnct  der  Deckung  de- 

Finanzbedarfs  tritt  der  Gesichtspunct  einer  „socialen  Steuer 

politik"  zu  dem  Zwecke,   eine  andere  Vertheilung  de- 

Volkseinkommens als  die  im  System  der  freien  Coneurren. 

auf  der  Bnsis  der  heutigen  Kigenthumsordnung  sich  vollziehendf 

mit  Hilfe  des  Besteuerungssystems  herbeizufuhren.   Es  is: 

die  moderne  „sociale  Frage"  in  der  Wissenschaft  und  im  öffeot 

")  S.  ebendas.  K»p.  3,  Abschn.  3  u.  5. 

")  Ebenda.  K»p  5.  be*.  Vorben  S  291  ff.,  431  ft.  Einleit  S.  297—312. 
Ab^chü.  9.  14—19. 
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lieben  Leben,  welche  hier  umgestaltend  auch  auf  die  Finanzwissen- 

«ebift  einzuwirken  beginnt. 16) 

V.  —      27.  Diese  Wissenschaft  ist  unter  diesen  Einflüssen 

gegenwärtig'  in  einer  ähnlichen  Krisis  begriffen  wie  die  ganze 

Politische  Oekonomie.   Es  ist  weder  zu  erwarten  noch  zu  verlangen, 

da**  die  grossen  Probleme,  welche  hier  vorliegen,  von  der  Theorie 

bereits  vollständig  bewältigt  sind.    Vieles  ist,  wie  im  practischen 

Üben,  noch  unabgeklärt.  Aber  das  Ziel  möchte  bereits  feststehen  : 

Die  Finanz  Wissenschaft   muss  der  neuen  organischen  Auf- 

fassung des  Staats,  den  durchaus  gemeinsame n  Aufgaben 

der  Staats-  und  der  Selbstverwaltung  und  dem  social- 

poliiiscben    neben    dem   fiscalischen  Gesichtspunct  im 

^teoerwesen    und    in    der   Ausgabewirth schaft  gerecht 

werden.    Damit  schreitet  sie  weit  über  die  Entwicklung  hinaus, 

die  Utere  deutsche  Finanz  Wissenschaft,   seihst  bei  Hau, 

erreicht  hat.  und  darin  liegt  auch  die  Erklärung  und  Rechtfertigung 

de?  tiefgreifenden  Umgestaltung  des  Rangehen  Werks  in  der  vor- 

liegenden Bearbeitung. 

Einigkeit  über  dieses  Ziel  herrscht  freilich  auch  in  der 

deutschen  Wissenschaft  noch  nicht.  Wird  der  erste  Theil  der 

Aifgabe,  die  Finanzlehre  der  neueren  Auffassung  des  Staats  und 

der  Staats-  and  Selbstverwaltung  anzupassen,  auch  immer  mehr 

«gestanden  und  hat  derselbe  in  L.  Stein 's  Finanzwissenschaft 

r*reits  eine  in  vieler  Beziehung  vorzügliche  Lösung  gefunden,  so 

wird  der  zweite  Theil  der  Aufgabe,  die  zugleich  social- 

politische  Auffassung  des  Finanzwesens,  noch  um  so  mehr  be 

«mandet,  vielfach  noch  nicht  einmal  verstanden.18) 

In  der  Finanzwissenschaft  selbst  kann  die  darauf  bezügliche 

r<rotroverse  auch  nicht  ausgefochten  werden,  denn  sie  gehört  hierher 

iir  nach  ihren  finanztechnischen  Consequenzen.  Völlig 

u  Di*  nähere  Begründung  für  das  Gesagte  sncht  meine  „Grundlegung"  zu  geben. 

-  &ap  3—5  u.  im  2.  Kap.  die  Abschn.  6  (§.  76— isl)  u.  lü — lü.    S.  auch  Vorrede 
-  teiem  1  Bande  d  Lehrbuchs  S.  VI.  Aus  der  Finanzlitcratur  bes.  v.  Scheel, 
safms  Besteuerung,  Tub.  Ztsch.  1875  u.  ders..  Erbschaftssteuer,  Hildebr.  Jahrb.  1875. 

VgL  z.  B,  die  Aeusscrungen  Sötbeer's  in  Betret]  einer  Steile  über  das 
*<A£i*;utische  Steuerprincip  in  meiner  Vorrede  zum  1.  Bande  des  Lehrbuchs  (S.  VI.) 

a  *a  Aulsatie  über  d.  Gesammteinkommen  in  Preussen  im  „ Arbeiterfreund"  1875 
.Iii! .  Die  schatzenswerthen  Vergleiche  des  prci^s.  u.  englischen  Volksein- 
ussaea*  mnd  seiner  Vertheilung.  welche  So t beer  hier  giebt,  beweisen  in  E.  schon 

Ttadenz  steigender  Ungleichheit  des  Einkommens,  die  ich  bekämpfen  mochte, 

i'ad  Sötbeer's  frohere  Arbeit  über  die  Wirkungen  des  Staatsschtildenwrcsens  ist 
*.b»  ein  Beleg  für  die  Notwendigkeit,  die  aocialpolitische  Seite  der  Finanx- 
-u»:  ^  ̂.        .  u  beachten 
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zu  erledigen  ist  sie  allein  in  der  Allgemeinen  Volkswirtschaftslehre , 

speciell  in  der  „Grundlegung",  auf  welche  dafür  hier  zu  verweisen 
ist.    Dieses  Werk  stellt  sich  aber  nunmehr  auf  diesen  social 

politischen  Standpunct  und  wird  versuchen,  ihn  auch  im  Finanz 

wesen  zur  Geltung  zu  bringen. 

Ausserhalb  der  deutschen  Wissenschaft  ist  von  dieser 

neuesten  Entwicklungsphase  der  Finanzlehre  noch  ebenso  wenig 

zu  spüren,  als  von  der  Umgestaltung,  welche  der  gesammten  Poli 

tischen  Oeconomie  hier  neuerdings  zu  geben  gesucht  wird.  Von 

unserem  Standpuncte  ans  erscheint  dies  als  ein  Mangel,  welcher 

sich  aus  der  ungenügenden  Auffassung  des  Staats  und  aas  dem 

falschen  Hängenbleiben  in  den  Schablonen  des  Smithianismus  erklärt. 

VI.  — §.28.  Zur  Bibliographie  der  Finanzwissenschaft. 

Im  Vorausgehenden  ist  in  grossen  Zügen  ein  Bild  der  Entwicklung 

der  Finanzwisse ii &  ;bau  entworfen  worden.    Es  kann  nicht  die 

Aufgabe  eines  Lehrbuchs,  wie  des  gegenwärtigen,  sein,  eine 

förmliche  Literaturgeschichte,  welche  sich  eingehend  mit 

den  Werken  der  einzelnen,  wenn  auch  nur  der  wichtigeren  Autoren 

beschäftigt,  zu  geben.    Ebenso  wenig  vermag  ein  solches  Werk 

eine  vollständige  Bibliographie  des  Fachs  zu  liefern.  Ent 

sprechend  dem  bisherigen  Character  des  Rau 'sehen  Lehrbuchs  soll 

indessen  auch  hier,  im  Anschluss  an  obige  Skizze  der  Geschichte 

der  Kmauzwissenschaft,  ein  Beitrag  zur  Bibliographie  der  Die 

eiplin,  insbesondere  hinsichtlich  der  neueren  und  neuesten  Literatur, 

seinen  Platz  finden. 

Die  folgende  Uebersicht  Uber  die  Finanzliteratur  beschränkt 

sich  im  Wesentlichen  auf  die  Schriften  systematischer  und  all 

gemeiner  Art,  einschliesslich  einzelner  monographischer  Arbeiten 

von  Bedeutung  für  die  principielle  Auffassung  des  Finanzwesens, 

ferner  auf  die  Werke  Uber  Finanzgesc  bichte,  Finanzstatisti  k 

und  Uber  das  Finanzwesen  einzelner  Staaten.  Die  Special- 

literatur Uber  die  einzelnen  Hauptgebiete  des  Finanzwesens  (Steuer- 

wesen, Staatscredit  u.  s.  w.)  findet  sich  in  den  späteren  Abschnitten. 

I.  Allgemeine  bibliographische  Hilfsmittel  der  (neueren)  Finna*- 

literatur  sind:  Mulden  er,  bibl.  geogr.  stat  et  oecon.  pol  ((iött);  dess.  (jetzt  ein- 

gestellte) staatswiasensch.  Bücherschau  in  den  früheren  Jahrgangen  der  Tüb.  Ztscbr. 

für  Staatswissensch.  Kerner:  0.  Mühl  brecht 's  (auch  die  fremde  Literatur  toD- 
htändig  umfassende)  rVbcreicht  der  rechts-  □.  staatswis«».  Liter..  Berl.  Ibdb — 76  (wird 

fortgesetzt,  erscheint  im  Laufe  jedes  Jahre.«  in  mehreren  Heften).  —  Ausserdem  dürfen 
zwei  gedruckt  vorliegende  B  i  blioth  ekskataluge  hier  genannt  werden,  derj.  der 
Hamburger  Comm  er/bibliothek  (Hamb  1 SG-J .  mit  2  späteren  Nachtragen)  und 
derj.  der  Bibliothek  des  K  Statist  Bureaus  in  Berlin  (!.  Abth  1*>74.  2.  in 

Arbeit      Heid«-  Bibliotheken  sind  wühl  dir  reichsten  SpeciaJbibliothekcn  der  Stnafe- 
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haften  (im  weitesten  Sinne)  in  Deutschland,  reich  bes.  auch  an  ausländischer 

nennu.  die  Berliner  freüich  lückenhaft  in  Bezug  auf  altere  Werke.  —  Für  die 

aeaeste  in-  u.  ausländ.  Liter,  s.  auch  den  reichhaltigen  Lagerkatalog  No.  20 
Kadc  l*7t>)  der  Buchh.  f.  Kechts-  u.  Staatswissensch.  Puttkammer  u.  Mtthl- 

.r*cht  in  Berlin.    Auch  z.  bibliogT.  Uebers. :  d.  u.  S.  47  gen.  Werk  v.  Kletke. 

U  Einzelne  Werke  (die  ältere  Literatur  meist  nach  Kau). 

1  As»  der  fremden  Literatur  über  PolitOekonomieim  Allgemeinen. 

Ail  Smith,  wealth  of  nations,  b.  V.  (3.  Band  der  Garve 'sehen  Uebersetzung. 

ii.  der  aeaesten  u.  besten,  der  v.  Asher,  Stuttg.  1861,  II,  206  11'.).  —  Ricardo, 
:'-  !  I-'ht    6CML,  Bfc    6     18,  29,  tleutst  Ii   v.  Kau  instark,  Lp/.  1887,  nebst 

£*  «»stark  s  Erläuterungen,  eb.  1838,  Kap.  9— 11.  —  M'Culloch.  treat.  on  the 
unficiples  a.  pract  influenae  of  taxation  a.  the  fund.  syst.  Lond.  1*45  (u.  öfter).  — 

St  ilill,  princ.  of  poL  econ.,  B.  V.,  deutsch  v.  Sötbeer,  2.  Aufl.  in  l.  B, 

Haab  1864.  S.  590  ff.  (3.  Aufl.  1870). 

J.  B.  Say,  trau-  d'econ.  pol.  (vielfache  Aufl.),  1.  III,  ch.  6—9;  ders.,  cours 
vttpL  1  econ.  poL  prat  (deutsch  v.  J.  v.  Th. :  vollständ.  llandb.  d.  pract.  Nationalök.), 

"  Ti  3.  Abschn.  (im  V.  B.)  u.  8.  Th.  (im  VI.  B.).  —  Simon  de  de  Sismondi, 

**n  foc  d'econ.  pol..  6.  B.  (de  limpöt). 1  Deutsche  Werke  über  Finanzwissenschaft,  im  Anschluss  an  die  Werke 

BfctI  Polit  Oekonomie  im  Allgemeinen. 

Krag.  Abrisa  d.  Staatsökonomie,  S  116  bis  Ende.  —  Harl,  Handb.  d.  Staats- 
«jth*ca.  u.  Finanz,  2.  Abth  1811.  —  Graf  J.  v.  Soden,  Nationalökonomie,  VI.  B. 

18t]  «hat  such  den  besonderen  Titel:  Staatsfinanzwissenschaft).  —  Fulda  (+  1847), 

■mad^ia«  der  ökonomisch-politischen  oder  Kameralwissenschaften,  2.  A.  1830.  S.  255 
♦>»  Ende  —  Schmalz,  Staatswirthschaftslehre,  II.  152  bis  Ende.  —  Lötz,  Hand- 

buch der  *ttaawirthschaftslehre.  III.  B.  —  Pölitz,  Die  Staatswissenschaften,  II,  263 

o»  ELdt  ■:  Ausg.  1827).  —  Krause,  National-  und  Staatsökonomie,  II,  218  (1830). 
-  scii/fle.  d.  gesellsck  Syst.  d.  menschl.  Wirthsch.,  Tüb.  1867,  2.  Aufl.  §.  176 

KS.  19* -220  (bes.  nationalök.  Analyse  d.  Staats^,  §.  274— 284  (Abriss  d.  Finanz- 
ruKt»ii  —  Wirth.  M.  Grundz.  d.  Nationalök.,  2.  B.,  3.  Aufl.,  Oöln  1869,  S.  505 

3.  8elbständige  Behandlungen  der  Finanzwissenschaft  und 

ierke  und  Aufsätze  über  allgcm.  Hauptpuncte  dieser  Wissensch aft. 

B  t  o  I  a  r  r.  X  e  u  f  o  r n  (-:•  1 8 1 7),  Handb.  der  Finanzwissenschaft,  Kothenburg  a.  d.  T. 
>«T  EL  B.  —  v.  Jakob,  Die  Staatstinanzwissenschaft,  Halle,  1821,  II.  (sehr  gut); 

l  Aug.  von  Eiselen,  1837.  —  Behr,  Die  Lehre  von  der  Wirthschaft  des  Staates, 
Lttpnz.  1*22.  —  Fulda,  Haudb.  der  Finanzwissenschaft,  Tüb.  1826.  — v.  Malchus 

;>4n  (ehem.  westfähl.  b.  würtemb.  Finanzministor).  Handbuch  der  Finauzwissen- 

»afi  und  Finanzverwaitung.  Stuttg.  1830.  II.  (vorzüglich,)  —  Schön,  Die  Grund- 

ua  kr  Finanz,  eine  kritische  Entwicklung.    Breslau  1S32.    (Nur  einzelne  Abhand- 

iica.)  —  Barth,  Vorlesungen  über  Finanzwissenschaft.  1843.  —  Gr.  Cancrin, 

*  :>46k  Die  Oekonomie  der  menschlichen  Gesellschaft  und  das  Finanzwesen.  Stutt- 

csx  1*45.  —  Magnus  Graf  Moltke,  Ueber  die  Einnahmequellen  des  Staats.  Harn- 

'•STf  1*46.  —  Umpfenbach,  Lehrbuch  der  Finanzwissenschaft,  IL  B.  Erlangen 
<i*f  1860.  —  Stein,  Lehrbuch  der  Finanzwissenschaft.  Leipzig  1860,  3.  Aufl.  1875. 

-  Hahn.  Kinanxwiss..  Lpz.  1865.  —  K.  J.  Bergius,  Grundsätze  der  Finanzwiss. 

besonderer  Beziehung  auf  den  preuss.  Staat.  Berlin  1865.  2.  Aufl.  1871.  — 

i'irth.  ABC  der  Finanzwisse nsch.  Gratz  1874.  —  v.  Hock,  öttcntl.  Abgaben  u. 

"±oidea  Stuttg.  1863.  —  E.  Pfeiffer,  die  Staatseinnahmen.  Geschichte,  Kritik 
ni  Satatik  derselben.  Stuttg.  1*66.  IL  B  ;  ders.  vergleich  Zusammenstell.  d.  europ. 

-'juteio-e .  1*65.       Bischof,  Katechismus  d.  Finanzwiss.,  Lpz  1870. 
aa*  andern  Ländern  noch:    Jose  Canga  Argucllcs.    Elementos  de  la 

"<»'4  de  hacienda.  Madrid.  1*33.  (Ganz  kurzer  Abriss  mit  Anwendung  auf  Spanien.) 
-  Eirnrou  de  Parieu,  rraite  des  impöts,  5  vol.,  Par.  1862—65.    2.  ed.  Paris 
^M*.  —  J.  Garnier,  Elements  des  finances,  suivis  des  etements  de  statistique. 
V.  Iii*    2.  A. :  Tratte  des  flnances,  P.  1862.    3.  ed.  1872.  —  F.  Cohen,  Etüde 

•ar  la  uapots  et  Ica  budgets,  Paris  ohne  Jahreszahl,  Vorrede  von  1865.  —  Cliffe 
Leihe,  fiaaac.  reform    Lond.  1871  (auch  deutsch).  —  L.  Gossa,  elem.  di  scienza 

ta  2.  ed  Mit.  1876.  —  de  Figueiredo,  introduccao  a  sciencia  das  financas. 
*ML*/n  1*74 

Digitized  by^Google 



46       Einleitung  4.  Abschn.  Entwickl.  d.  Finanzwiss.  u.  ihrer  Literatur.  §.  2S. 

A.  Wagner,  Ordu.  d.  österr.  Staatshaushalts,  Wien  lbti3,  Abschn.  I,  S.  1- 
( Oberste  Grundsätze  d.  Finanzwiss.  f.  d.  Ordnung:  d.  Staatshaushaltes.);  dcrs.. 

Staatshaushalt  in  Rentzsch*  Handwörterbuch  der  Volkswirthschaftslchrc  (18HG). 
Laspeyres,Art.Staatswirthsch.,Staatsw.b..  B  lü.  —  Kui  es,  Heidelb.  Rector.progr.  1 

M  urhard,  Theor.  u  Pollt.  d.  Besteuer.  Gött  1834.  —  J.  G.  Ho  ff  man  n  .  L 
v.  d.  Steuern.  Herl   1840.  —  G.  Schmoller,  Lehre  vom  Einkommen  in  ihrem 

sammcnhangc  mit  den  Grundprincipien  d.  Steuerlehrc,  Tub.  Ztsch.  1803,  XIX,  I 

Eisenhart,  Kunst  d.  Besteuer.  Berl.  180s.  -   Maurus,  mod.  Besteuer.,  Heid.  1 

—  A.  Held,  Einkommensteuer,  Bonn  ls72.  -  Heu  schling,  Fiinpöt  sur  le  rev 

Par.  et  Brüx.  1*73.  —  Gutachten  über  Personalbesteuerung  von  Nasse,  11 1 
Gensei,  Graf  v.  Wintzingerode  u  Wössler,  Lpz.  1*73  (Schriften  des  Vci 

f.  Soc.  Pol  III.).  — >  Fr.  J.  Neumann,  progress.  Einkommensteuer  im  Staats- 

Geuteindchaushalte.  Lpz.  1M4  (Schriften  d.  Vor.  u.  b.  w.  VIII  ).  -  Verhau<U,  di 

Vereins  über  Einkommensteuer,  Lpz.  1^75  (Schriften  No.  XI).  15  ff,  —  v.  3c2h 

progress  Besteuer..  Tttb.  Ztsch.  IST"».  XXXI,  273;  dcrs..  Erbschaftssteuer,  HiM 
Jahrb.  1875,  XXIV,  233;  dies  Arbeft  selbständig  in  2.  Aull.,  Jena  1877. 

Nebenius.  OilcufL  Credit,  2.  Ann,  I.  B.  Karlsr.  1S29.  —  Dietzel,  Syst 

Staatsanleihen,  Heid  ls55.  —  A   W  agner.  Art.  Staatsschulden  im  Staatswörterb 

—  Sötbecr,  Betracht,  über  d.  Staatsschulden wesen,  Berl.  Vierteljahr>schr.  f  Vc 

wirthsch.  18(55,  2.  B.  E.  Xass<-.  Steuern  und  Staatsanleihen,  Tübing.  Zeit?- 
1868,  XXIV. 

4.  Abriss  der  Finanzlehre  in  Werken  der  allgemeinen  Staa 
Wissenschaft 

Behr,  Syst.  d.  angew.  Staatsl..  III.  3 IS.  f l S 10)  —  Craig,  Grundzüge  d.  Pol 

III.  Bd.  deutsch.  Leipz.  1SIG.  —  v.  A  retin,  Staatsr.  d.  coustitut.  Monarchie,  fon 

durch  v.  Kotteck.  II,  295.  (1827.)  —  Weber,  Grundzüge  d.  Politik,  2.  359.  {iS\ 

—  Eiselen,  Handbuch  des  Systems  der  Staatswissenschaften.  S.  291.  (182>. 
Sc  h  m  i  tth  e  nn  er ,  Grundriss  der  politischen  und  historischen  Wissenschaften,  I.  2 

(lh30.)  —  Schön,  Die  Staatswissenschaft,  S.  311-300.  (1831.)  —  v.  Rottes 
Lehrbuch  der  ökonomischen  Politik  (des  Vernunftrechtes  1.  B.)  Stuttg.  1835.  S.  - 

—  Stahl,  Philos  d.  Rechts.  II.  2.  §.  120  ff.  Waitz,  Politik.  1802.  S.  81  Ii. 

H.  Escher.  Handb.  d.  pract.  Politik,  Lpz.  1803,  I.  217  II'.  —  Bluntschli.  L» 
v.  mod  Staate,  5.  Aull..  Stuttgart  1S76,  IL  495  ff, 

5.  Zur  Literatur  der  Finanzgeschichte  is.  auch  No.  0  u.  bes.  7  u.i 
Heeren,  Ideen  über  die  Politik  u.  s.  w.  der  Völker  der  alten  Welt.  3.  Au 

Gött.  Ii?  15,  III.  —  L.  Keynier.  de  lYcon.  polit.  et  rur.  des  Perses  et  Phenic,  t 
et  Par.  1819;  dgl.  des  Arabes  et  des  .luifs,  1820:  dgl.  des  Egyptiens  et  Carthaj 

1823;  dgl.  des  Grecs.  1^25.  —  Ganilh.  Essai  politi<|ue  sur  le  revenu  public 

peuples  de  l'antiquite.  du  moyen  ace  et  des  siceles  modernes.  P.  1800.  Nene  A;: 
1S23.  II.  Bd.  (grösstenteils  über  Frankreich  und  England)  —  Böckh.  Die  SUu 
haushaltung  der  Athener,    Berlin  1817.  II.  2.  Ausg.  1850  (vorzüglich). 

Ueber  Rom  ist  die  Ilten  Hauptschrift:  ßurmann.  de  vectigalibus  populi  I 

mani.  Leid.  1734.  —  Hege  wisch.  Histor.  Versuch  über  die  röm.  Finanzen,  Aitt 

1 S04.  —  Bosse.  Grundzüge  des  Finanzwesens  im  römischen  Staate.  Braunsen*' 

1806.  7,  IL  —  Becker.  Handbuch  der  röm.  Alterthümer.  fortges.  v.  Marquan 
3.Thl.  2  Abth.  1S53  (enthalt  Finanz-  u.  Militärwesen »,  neue  Aull.  Röm.  Staatsverw.  B 

Lpz.  S.  70— 308.  1876.  —  Mommsen,  röm.  Staatsr.,  Lpz.,  1874.  II,  l„  400  ft'.,  59G 

II,  2.  (1875),  929  ff.  —  Bouchard.  etude  sur  l'administr.  des  finances  de  Fei 
Romain.  Par.  (1874).  —  v.  Gosen,  röm.  Fiscus.  Tub.  Ztsch.  23.  —  RodberO 
z.  Gesch.  d.  röm.  Tributstcuer  u  s.  w.,  in  Hildebr..  Jahrb.  B.  4,  5,  8. 

Hüll  mann.  Deutsche  Finanzgeschichte  des  Mittelalters.  Berlin.  1805.  0 

das  Finanzwesen  des  ganzen  Reiches,  nicht  der  einzelnen  Lande.)  —  G.  Waii 

Deutsche  Verfassungsgeschichte  pass..  besond.  II  (2,  Aufl..  Kiel.  1870),  Kap  7. 

v.  Bosse  .  Darstellung  des  staatswirthschafdieben  Zustandes  in  den  deutschen  Bttttdl 

Staaten  auf  seinen  geschichtlichen  Grundlagen.  Braunschweig,  1820.  —  Falke.  Gest 

d.  Deutschen  Zollwesens,  Lpz.  1809.  —  Hoffmann,  das  Finanzwesen  von  Worte 

berg  zu  Anfang  des  10.  Jahrhunderts.  Tübingen,  1840.  —  Oberleitner.  Ooti 

reichs  Finanzen  unter  Ferdinand  L.  Wien.  1859;  dcrs.,  Finanzlage  Nieder-«  »esti 

reichs  im  IG.  Jahrhhundert .  Wien  r«03 ;  dcrs..  Finanzlage  der  deutsch-östem-i< 

Erblande  im  J.  1701,  Wien,  1805.  —  Schwabe  v.  Waisen  freund ,  Vers.  eW 
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■^»h  d.  d*terr.  Staats-.  Credit-  u.  Schuldenw.seus,  Wien  1860  IT  —  J.  v.  Hauer, 

ir.  z  Ge»cb.  d.  österr.  Finanzen,  Wieu,  lb4S,  5  Hefte.  —  A.  Waguer,  z.  Gesch. 

-  v  w.  tfer  «Jsterr.  BancozeUelperiude,  Tab.  Ztschr.  lbOl  u.  lht'»:{.  —  Voeke,  Beitr. 
'*r*ch,  d.  Einkommensteuer  in  Baicm.  Tub.  Ztschr.  B.  20  u.  21.  —  A.  Fr.  Iii  edel, 

br.»yienburg- Preussi>che  Staatshaushalt  in  den  beiden   letzten  Jahrhunderten. 

-  üiü  l*h6.    (Geht  bis  1&06,  sorgfältig  aus  den  (Juelleii  ert'orst  ht)  —  Krug,  Gesch. 
pr?a».  Staatsschulden,  herausgeg.  f.  Bergius.  Bresl.  1861. 

tMBcJair.  History  of  the  public  revenue  of  the  British  empire.    X.  Edit.  1M>3. 

.'II  Odcrtgli.  h.) 
froumanteau  (pseudonym),  Le  seeret  des  hnauces  de  France,  1851.  (Auf- 

i-i^g  aller  Einnahmen  und  Ausgaben  des  30jahrigen  Zeitraums  von  1550 — 15S0, 

»i,  r    Muhl.  Geschichte  und  Literatur  der  Staatswissenschaft.  III.  III.)  —  de  For- 
uaai*.  R^.herches  et  considerations  sur  les  linances  de  la  France  depuls  1595 

■>  2cü  1721.     Bale.  175».  II.  4",  u.  Lage.  175h.  VI.  V.  -   Arnould,  Histoire 

..  raJr  des  rinances  de  la  France.  Par.  1804.  4".  —  de  Bf 0 Athlon,  Particularitcs 
'«^rvatitms  sur  les  in  in  ist  res  des  finances  de  la  France  les  plus  cebbres  depuis 

»  jOsqu  en  17'.U.  Par.  1M2.  —  Bresson.  HLstoire  iinancn  re  de  la  France.  Par. 

*>-  Ii  . m*.'iste.nthcil»  aus  Monthion  abgeschrieben).  —  Bailly  .  Histoire  linaneu  re  de 

-   >  -  -".  U.  (hu  17861  Disconri  präiniiiitirea  von  Pastoret  Forden 
u  4dnsrlUm  ht-rausgeirebcncn  Theilen  der  Urdonuam  es  des  roi>  de  France,  Band 

enthalten  eben  f.  die  altere  französische  Finanzgeschäfte.  —  Clamagoran, 
lim j-  t  en  Franca.   Par.  1867.  —  de  Nervo.  Les  linances  franraises  sous 

z  -i^^c  ci.jnarchie,  la  republi'iue.  le  consulat  Hl  l'enipire.   P.  l&O^.  II.  B.  Forts. 
^  la  nstauratioQ.    1S6S-66.    IV.  B.  —  Cohn,  G.  Colbcrt,  i.  d.  Tttb.  Ztschr.  f. 

•oaJSTO  K.  25.  bes.  B.  26,  S.  390  ff. 
*  Zir  F  lnanzstatiaük. 

>.  ow.i  §.  1U  in  d.  Anm.  24.  S.  2h.  -  Ferner  11  Block.  1  Europc  pol.  et  soc,  Par. 

•*>!*.  .-i.  $.  —  Dcrs..  Aunuaire  d'econ.  poL  et  de  stat.,  jährlich.  —  Kolb,  Handb. 

seixl  >utistik  i~.  Aufl.).  --  Gotb.  AI  man  ach,  die  Hauptdaten  für  alle  Cultur- 
•>mrr  jihri.  in  den  letzten  Jahrgängen  gegen  früher  sehr  specialisirt.   -  Mehrfach 

4. vjtiiuz  in  der  Zeitschr.  f  Kap.  u.  Reut«. 
^-ünässig  hnden  sich  geschichtliche  Ausführungen  und  Statist.  Daten 
-a  tt-rien  der  folgenden  Rubrik. 
7.  Zur  Literatur  über  das  Finanzwesen  einzelner  Staaten. 

Deutschland,    (iebiet  des  ehemaligen  Deutschen  Bundes:  v.  Reden, 

]"»j7l  Allgemeine  vergleichende  Finanzstatistik.  Darmstadt.  1^51 — 56.    11  B.  in 

-i'xh': Jungen.    Es  sind  bloss  die  deutschen  Staaten  abgehandelt.    Bd.  I  enthält  die 
_  d-'jt=.  hen  Maaten.  Bd.  II  Preussen  und  Oesterreich. 

5-aei  Deutsches  Reich:  A.  Wagner.  Rei<  bsliuanzwesen  in  v.  Holtzen- 

»rff's  Jahrb.  d.  D.  Reichs,  B.  1  u.  3  idiier  bes.  über  die  Kiirgslinanzen  1  >7»> — 71). 
iakir-'i' he  Abhandlungen  und  Materialierisainmlungeu  über  alle  wichtigeren  Ge- 

d~s  D   Finanzwesens  (v.  v.  Auffsess  u.  a  m  )  in  Hirth's  Anualeu  d.  D.  R. 
-  Jiärh  d  amtl.  Statut,  d.  preussiseh.  Staats,  IV.  2.  S.  215  II.  —  W  eber,  d.  I). 
Ltauratm.  Lpz   lböfl  (auch  in  2.  Aufl.). 

Einzelne  Staaten  des  heut.  Deutscheu  Reichs: 

Preosien:  Kletke.  Literatur  üb.  d.  Finanzw.  d.  preuss.  Staates.  .H.Aull.  Bert. 

-7«  Gchr  ö  -is-ig».  —  Borowski,  Abriss  des  praktischen  Kamerai-  und  Finanzwes. 

J-i  K.  j-reos-s.  Staaten,  i.  Ausg.  II,  Berlin   lSu5.  —  Benzenberg.  Preussens 

•.         u  .i Ii-  r^\>tem.  Leipzig  1820.  -  •  fv.  Eteibnitz?J  llbei  Preussena 
r^ib^ihalt  n  s.  w.  Berlin  1S21.  —  Hanse  mann,  Preussen  u.  Frankreich,  staats- 

^-tXfhiJtiicb  u   politisch.  2.  Aull..  1831    —  (Gegenden  Verlier  trat  Kauf  mann 

4k  wieder  Springsfeld  zu  bekämpfen  »uchtc.)  —  v.  B  u  lu  w  -  C  u  m  m  orow. 

r"  -**rn  Beilin  1*542.  3.  A.  —  Bergius,  Preuss.  Zustände,  Munster  1  b 4 4 .  —  dess. 
•mi-Afze  d  Finanzwiss.  mit  bes.  Bezieh,  auf  d.  preuss,  Staat.  Berlin.  2.  Aull  1871.  — 

'i?!«riti.  Tabellen  und  Nachrichten  für  den  preuss.  Staat  für  das  Jahr  1M9,  IV.  B. 

*i5.  —  r.  ClOraig,  das  osterr.  Budget  etc.  I,  2S1.  —  Jahrbuch  l'ur  die  amtliche 
-4Ätü  des  preuss.  Staats,  .'t  Jahrgang  1869,  S.  357 — 57b  (Einnahmen  u.  Ausgaben 
.  ]s6n_»,4l  __  Auch  4.  Jahrg..  2.  Abth.  S.  245  ff.  (Ib74— 7G).  —  Bichter,das 

■■-m  btaatsschuldenwesen,  Berl.  186».  —  Dieterici  (jun.),  Gesch.  d.  Steuenef.  in 
■  ■^-,u  .ul  lslü—20  Berl.  IS75 
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Andere  deutsche  Staaten:  Höck.  Grundlinien  der  Kameralpraxia . 

1819  (ist  grösstenteils  Finanzstatistik).  —  Dessen  Materialien  zu  einer  Fmauzat 

der  deutschen  Bundesstaaten.  Schinalk.  1823.  —  Geret,  Systeinat.  Repertoriut 
köuigl.  baier.  Finanzverordnungen.  1812.  1825.  II.  dessen  Samml.  ungedruckte! 

Ordnungen.  —  Rudhart,  Ueber  den  Zustand  des  K.  Baiern,  Erlangen 

III.  B.  Erl  1827.  —  K.  Stokar  von  Neuforn  (Sohn  des  oben  genannten,  t  . 
Handbuch  der  gesammten  Fioanzverwaltuug  im  Königreich  Baiern.  Bamberg, 

—  Vocke,  Uber  d.  baier.  Fin.  in  d.  Ztschr.  d.  baier.  Stat.  Bur.  henmsge^ 

G.  Mayr.  1870  H.  2,  3,  1871  H.  1,  2,  3,  1872  H.  2.  3  (Statist,  Einn.,  bc- 

u.  indir.  Steuern,  Staatseigenth  ,  Unternehm.,  danu  Ausgaben).  —  Chr.  Herde 

Würteinbergs  Staatshaushalt,  Stuttg.,  1848.  —  Hoffmann,  Das  würteml 

Finanzrecht.  L  Tübingen,  1857.  —  Riecke,  in  d.  Würt.  Jahrb.  1861,  187 

Uber  Würtemb.  —  Ueber  d.  Finanz.,  d.  Kgr.  Sachsen  in  den  letzten  Jahrzehn 
v.  Nostiz  in  d.  Sachs.  Stat.  Ztschr.  1876.  —  Ubbelohde,  Ueber  die  Finanz« 

Königreichs  Hannover.  1834.  —  Lehzen  (+  1855).  Hannovers  Staatshat 

1853—55.  II.  B.  —  Amtliche  Beitrage  zur  Statistik  der  Staatsnnanzen  des  G 

Baden.  Karlsruhe,  1851.  1°.  Von  dem  Minister  Regenauer  herausgegebe 

Regenauer,  Der  Staatshaushalt  des  Grossh.  Baden.  Karlsr.  1863.  —  Eigenb 

Handb.  der  Grossh.  Hess.  Verordnungen.  II.  B.  1817.  —  v.  Hoffmann,  Bc 
zur  näheren  Kenntniss  der  Gesetzgebung  und  Verwaltung  des  Grossh.  Hessen.  Gi 

1832.  —  M.  Wiggers,  d.  Finanzverhältnisse  d.  Grossh.  Mecklenb.-Schwerin .  ! 

1866.  —  Burkhard,  Handbuch  der  Verwaltung  im  Grossh.  Weimar-Eisen 

1844.  S.  517.  —  Ueber  Hamburg  in  der  Statistik  d.  hamb.  Staats,  H.  3  und 
Gröning,  zur  Reform  der  bremischen  Finanzen,  Bremen  1867. 

Oesterreich:  A.  v.  Malinkovski,  Handbuch,  zunächst  für  k.  k.  Kau 

beamte.  Wien,  1840.  II.  (Abriss  des  österreichischen  Finanzwesens).  —  de  Tei 

borski.  Des  fiuances  et  du  credit  public  de  l'Autriche,  Par.  1843.  IL  B.  De 
1845.  Dagegen  die  3  folgenden:  Wiesner,  Kussisch-politische  Arithmetik,  Lei 
1844.  II;  A.  Tebeldi,  (BeidtelV),  Die  Geldangelegenheiten  Oesterreichs.  Lei 

1847.  (Nur  zum  Theil  finanzwissenschaftlich.);  L.  J  o  h  u  ,  Anti-Tebeldi.  Leipzig. 

—  Hübner,  Oesterreichs  Finanzlage,  1848.  —  Dessary,  Grundz.  d.  Öst  Fn 

gesetzknnde,  Wien  1855.  —  v.  Czörnig,  Oesterreichs  Neugestaltung  184$ — 58,  I 
gart  1858.  S.  II».  Dess.  Das  österreichische  Budget  für  1862  in  Vergleichun| 

jenem  der  vorzüglicheren  anderen  europäischen  Staaten,  II  B.  2.  A.  Wien,  180 

Wagner,  A.,  Ordnung  d.  Österreich.  Staatshaushalts,  Wicu  1863.  —  Ders.,  0 
reichs  Finanzen  (bistor.  stat.  Abriss  bis  1862)  im  d.  Staatswörterb.  VII.  595 — 6 
die  hier  cit.  Abbandl.  Ders.,  Oesterreichs  Finanzen  seit  dem  Frieden  fon  Villa! 

(1859—63)  in  „Unsere  Zeir  1863.  —  de  Mülinen,  fin.  de  l'Autriche,  Pa 
Vienne,  1875.  —  Neuwirth,  Bank  u.  Val.  in  Oesterreich-Ungarn,  2  Bde.,  Lt 

1873—74.  —  M.  Wirth,  Oesterreichs  Wiedergeburt,  Wien.  1876.  S.  309  ff.  —  A.  E 

üest.  Fin.i.  l9.Jhrh.  Wien  1877.  —  UeberUngarn:  Horn,  Ungarns Fin.lage,  Wien 
Grossbritannieu:  v.  Raumer,  D.  britische  Besteuerungsystem.  Berlin 

(Betrifft  auch  andere  Einkünfte.)  —  Dess.  England  im  Jahre  1835.  Berlin  1836. 

—  Lowe,  England  nach  seinem  gegenwärtigen  Zustande,  nach  dem  Engl.  v.  Ja 

Leipzig  1823.  —  State  of  the  natiou  in  the  y.  1822,  französisch  von  Ch.  Du 

Systeme  de  ladministration  britannique  en  1822.  Paris  1823.  —  State  of  the 

the  beginning  of  the  y.  1823,  französ.  Tableau  de  Tadministration  de  la  Gr  -B 
commencement  de  1823,  Paris.  —  Parnell,  On  hnancial  reform.  2d.  ed.  Lo 

1830.  —  Marshall,  Digest  of  all  the  aecounts  relating  to  the  population,  pr 
tions,  revenucs.  tinancial  Operations  .  .  .  etc.  of  the  U.  K.  of  Great  Britain  and  In 

Lond.  1833.  II  Vol.  4°.  (Sehr  reichhaltige  Materialien,  blosse  Zahlenangaben 

Pablo  Pebrcr.  Histoire  hnauciere  et  statistit|Ue  generale  de  l'Empire  BriUm 
trad.  par  Jacobi,  Paris  1834.  2.  Aufl.  1839  —  Bailly,  Expose  de  ladministi 

generale  et  locale  des  Hnances  du  royaume-uni  de  la  Gr.  Bret.  et  d'Irlande, 
1837,  II.  —  Porter,  The  Progress  of  the  nation,  n.  A.  1851.  —  Wells,  The 

State  of  the  natioual  finances.  London  1842.  —  v.  Czörnig  a.  a.  O.  I.  i 

Gladstone,  tinanc.  Statements,  2.  ed.,  Lond.  1864.  —  Northcote,  20  yea 

fin.  policy,  London  1862.  —  Noble,  fisc.  legislation  1842—65,  Lond.  1861 

Baxter,  natiou.  incoine  of  the  United  Kiugdoni.  Lond.  1868.  —  Vocke,  G 

d.  Steuern  d.  brit.  Reichs.    Lp/.   1867.  —  Baxter,  taxat.  of  the  Unit,  kiiit 
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ak  IS€d.  —  G.  Duff,  East  Ind.  financ.  Statement  1869.  —  Parliament. 

iprs.  Finance  accounts,  jihrl.  —  Rep.  of  the  commiss.  of  Inland  Revenue«  etc. 

— 69.  with  retrospect  history.  2  p.  Lond.  1870. 

r rankreich:  Encyclopedie  methodique.  Finance.  Paris  et  Lieges  1784.  IV  VolL 

J^t  Grundlage  dieses  für  die  Kenntnis*  der  damaligen  Finanzverwaltung  schätz - 

\>i  Werke*  sind  die  einschlägigen  Artikel  der  Diderot 'sehen  Encyklopädie.)  — 
•►cktr.  De  1  Administration  des  finances  de  la  France.  Paris  1785.  III  u.  öfter.  — 

Übersicht  il »  r  falUltaSKlMIl  Staatswirthschafr.    Biaunschweig  1806—7.  II 
**r  I  B.  lustorisch).  —  Wehnert,  Ueber  den  Geist  der  neuen  französischen  Finanz- 

srvataf.   Berlin  1812.  —  Ganilh,  La  science  des  finances.    P.  1825.  (Gegen 

.2H#*9  Verwaltung.)  —  Duc  de  Gatite  (Gaudin),  Notice  historique  sur  les 
is  ö  de  U  1-tance  de  Fan  1800—1814.   P.  1848.  —  M6moires.  II.  1826.  —  de 

nido.  Instituts  du  droit  administratif  francais.    III.  B.  zum  Theile,  IV.  ganz, 

ins  1*30.  —  Rapport  au  Roi  sur  radministration  des  finances.    Paris  1830.  (von 
Acdiffret.  mit  S8  Tabellen  und  einer  Sammlung  ron  Verordnungen,  vorzüglich 

.ei).  4*.  —  Macarel  et  Boulatignier,  Da  la  fortune  publique  en  France. 
:ira  1&38  ff.    HI.  B.  (unvollendet).  —  Üsiander.  Darstellung  der  franz.  Finanzen 

s  lv?»-32.    Stuttgart  1839.  —  Marquis  d'Audiffrct.  Examen  des  revenus 
:        Pins  1>39.  —  Dess.  Systeme  nuancier  de  la  France.  Paris  1840  -  54.  VI.  B. 

Aai  bis  1870.  —  v.  Hock  (f  1869).  Die  Finanzverwaltung  Frankreichs.  Stuttgart 

i>:>"  roczaglieh).  —  v.  Czörniga.  a.  O.  I.  133.  —  Horn,  Frankreichs  Finanzlage. 

*Ma  I>6*.  —  Annuaire  de  l'econ.  politique  für  jedes  Jahr.  —  Merlin.  Progression 
cpMv-e  -ies  budgets  de  i'etat  sous  le  second  empire.  P.  1869.  —  Horn,  büan  de 
Hur  Pu  1*6«),  5.  ed.  —  Keller,  dix  annees  de  deficit  (1859— 69).  Par.  1869. 

v.  Briset.  Gemeinde  u.  ihr  Finanzw.  in  Frankreich.  Lpz.  1874.  —  v.  Hirsch- 

-.4.  Die  fiawzen  Frankreichs  nach  dem  Kriege  v.  1S70.  Berl.  1875.  —  L.  Say. 
•;t  «r  le  ptyement  de  la  contribution  de  gnerre  etc.  Par.  1874.  —  Wolowski. 

•2i  -cafloa.  du  payem.  de  la  contrib.  de  guerre.    Paris  1874.  —  Ferraris, 
di  guerra  della  Francia  alla  Germania,  Nuova  Antologia  1875. 

Siederlande:    (Osiander)  Geschieht).  Darstellung  der  niederländ.  Finanzen 

*  Ii».  Aasterd.  1829.  —  Dessen  Geschichtl.  Darstellung  ...  von  1830—33. 1834 

Belcicn.  Expose  de  la  Situation  generale  du  Royaume  en  1841 — 50.  Brüx. 

*  :  HL  671.    DsgL  1857—60  im  Expose.    Brüx.  1865,  t.  II,  p.  509  ff. 
Spanien:  Can  ga  Argu  eil  es ,  Diccionario  de  hacienda,  Lond.  1826— 27.  V. — 

k'?ftf#,  Der  Nationalreichthum,  die  Finanzen  und  die  Staatsschuld  des  K.  Spanien. 
•>i  ron  Kottenkamp,  Mannh  1834.  —  Miranda  y  Eguia,  revoluc.  financ. 
J*i  Madr.  1S69. 

Portugal;  A.  de  Figueiredo,  le  Portugal  etc  ,  1873,  p.  89  ff. 

^kweii:  Bericht  an  den  Grossen  Rath  der  Stadt  u.  Republik  Bern  über  die  Staats- 

-itaag;  Fon  1814  —  1830.  2.  A.  Bern  1632.  —  Mathy,  Ueber  die  Finanzen  des 

-*w»  Bern  in  Rau's  Archiv,  IV.  u.  V.  Bd.  —  Hot  tinger.  Der  Staatshaushalt 
*  «toter.  Eidgenossenschaft.  Zürich  1847.  -  von  Taur,  Der  Staatshaushalt 

r  viveizer.  Eidgenossenschaft.  Chur  1860.  4.  —  v.  Scheel,  Reform  d.  Steuer- 
est im  Canton  Bern.   Bern  1876.  —  Jahresberichte  der  verschiedenen  Cantons- 

'v'rftntai  aber  die  ganze  Verwaltung. 

Milien:  Plebano  et  Musso.  Fin.  du  roy.  d'ltalie.    Par.  1863  —  Annuario 

;  waiSr*  delle  finance  d.  R.  d'Italia ,  seit  1862  fast  jährlich  (sehr  reichhaltig). 

^  i  »tot  reichhaltige  Finanzstatistik.  —  DeChoisy.  situat.  financ.  d'ltalie  etc. 

Ätt5s]»n d :   Horn  in  d.  Annuaires  du  cred.  publ.  —  Wolowski.  Fin.  de  la 

Par.  ls»>4.  —  Graf  Keyserling,  aus  den  Reisetagebüchern  des  Grafen 

J  *«ton  ross.  Finanzm.).    Braunschw.  1865,  I,  59—118.  (Per.  1823—1842.)  — 
*  ̂ioidt.  Da»  russ.  Geldwesen  wahrend  der  Finanzverwalt.  des  Gr.  Kankryi. 

'        -   Goldmann)  Russ.  Papiergeld,  Big»  1866.  2.  Aufl.  -  A.  Wagner, fyierrihrung.  Riga  1S68.  —  Walcker,  Selbstverwaltung  d.  Steuerwesens  u. 

y*-  St^rroform.    Berlin  1869.  —  Petersburger  Deutscher  Kalender  1866  ff.  — 

•fS«ni5off.  revenus  publ.  de  la  Russie.   Petersb.  1872.  —  Amtliche  Jahres- 

-n     ̂ r  d.  russ.  Budget  u.  s.  Durchführung  (auch  deutsch). 
1  *H»»t,  l'm»nniiiwiea»cU.    t.  4 
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Vereinigte  Staaten  von  Nordamerika:  v.  Hock,  Finanz  u.  Finan/.g 

d.  V.  St  v.  A.    Stuttg.  1  S<>7  (vorzüglich,  s.  d.  Anzeige  v.  A.  Wagner  i.  den 

Gel.  Anz.  1*67,  S.  921—952). 

Neuere  Staaten  überhaupt  (s.  auch  unter  No.  6,  Finanzstatistik):  Co 

Compendium  of  finance.    Lond.  1S22.  —  John  Macgregor.  Commercial  stati 

III.  B.  Lond.  1S47.  —  Horn,  annuaire  internat.  du  cred.  publ.,  3.  Jahrgang-, 
1859  —  61  (leider  nicht  fortgesetzt).  —   Czörnig,   Oesterr.  Budget   fttr  I 

Hauptwerk,  Vcrgleichung  d.  Budgets  von  Oesterreich.  Gross-Britannien,  Franki 
Preussen,  Russland,  Belgien,  Holland.  Baiern,  Spanien,  Portugal,  die  4  erstgen. 

führUch.  —  0.  Hubner,  Berichte  d.  Statist.  Centr.  -  Archivs.  1S5S.  über  Gr 

u.  Oesterr.  —  Pfeiffer  s.  o. 
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Erstes  Buch. 

Dir  Ordnuns;  der  Finanz ;w irdisch« ft  and  der 

Finan/ibedarf. 

%. 2ü.  Einleitung.  In  diesem  ersten  Buche  der  Finanz 

^ttseiaeban  sind  folgende  Aufgaben  zu  behandeln.1) 

IjEl  ist  die  Einwirkung  darzulegen,  welche  der  Staat  als 

'iesammtwirthschaft  und  Hauptorgan  des  zwange- 

-emeinwirthschaft  liehen  Systems  auf  die  Gestaltung  und 

r.ütwickkng  der  Finanzwirthscbaft  ausübt. 

tj  Es  ist  neben  dem  eigentlichen  Staatshaushalte  das  Finanz- 

* cxü  einmal  der  Staatenverbindungen,  zu  denen  ein  Staat 

ur  (4er  staaterechtlich  gehören  kann,  sodann  der  kleineren 

'  L  ijj  hier  die  Einth  eilung  und  mehrfach  die  Behandlung^ weist'  des  Stoffs  in 
-  Kierea  Ausgaben,  wie  sie  ün  Ganzen  auch  noch  in  meiner  Neubearbeitung  der 
iJ»ab<  beibehalten  worden  war,  verlassen  worden.    Kau  hatte  Mancherlei  unter 

Bjel  -Staatsamig*ben"  behandelt .  was  systematisch  richtiger  davon  zu  trennen 

;'  *al  &  sich  auf  die  Kegelung  der  Finanzwirthscbaft  im  Allgemeinen  bezieht,  so 
'       »*oii  -Jeu  Haushalten  dei  SelbstrenrikuiigskOiper,  weiche  (Srtthoi  (bii  inol 

.    ;•    ̂ 5.  53-  55  und  .'»T  gegeben  wai  und  in  der  *>.  Ausmalte  schOfl  an 
-:  iaj'*  Stell«:  geschoben  wurde  (§.  3S  c  ff).    Andres  vou  grosser  und  allgemeiner 

-  Htaor  für  die  Finanzwinhschaft  und  ihre  Ordnung,  wie  die  Lehre  vom  Haushalt 

"  ̂^»teörerbindttngen.  von  der  Deckung  der  htaatsausgaben  (Abschn.  3  des  1.  Buchs 
saut  ti.  Ausgabe»  hatte  Kau,  nach  dem  früheren  Standpunctc  der  Wissenschaft. 

*Ci  ̂ fpngcn  oder  nur  nebenbei  und  gelegentlich  in  anderem  Zusammenhang  be- 

— ~  lnt>%Ku  fand  sich  dann  wieder  in  Erörterungen  wie  der  „allgemeinen  Betrach- 
Maatsausgaben"  in  der  5.  Aufl.  §.  "24—41  (6  Ausg.  §.  24 — 37t),  Manches, 

f*?iawirtig  theils  unnöthig.  theils  anti^uirt  erscheint  und  daher  fortfallen  kann 
tt?'-^adert  werden  muss.  Namentlich  aber  ist  die  Finanzwirthschaft  in  engerem 

•'»aatnhangc  mit  der  volkswirtschaftlichen  Lehre  vom  Staate 

•  a  fon  Jim  gsgem  ein  wirthschaftlichen  System  Uberhaupt  zu  be- 

.        ceffliss  dem  in  der  „Grundlegung"  dargelegten  und  dort  begründeten  Stand- 

liy^  •  Anf  den  1  *  Band  des  LenrDUcns'  Des-  die  KaP-  3  und  4  und  zum  Tnei*  aucl1 <  ist  daher  hier  zu  verweisen.     Es  war  mein  Bestreben  .  den  1.  Band  der 

--»iWTiseaschaft  in  dieser  neuen  Ausgabe  mit  der  ..Grundlegung"  auch  hier  möglichst 
"  "Uu?  zu  bringen. 

4*
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räumlichen  Zwangsgemein wirtschaften  oder  der  Selbstverwal 

tungskörpe r,  besonders  der  Provinz,  des  Kreises,  der  Gemeint 

ins  Auge  zu  fassen,  mit  welchen  allen  sich  der  Staat  in  die  An 

gaben  des  zwangsgemeinwirthschaftlichen  Systems  theilt. 

3)  £8  sind  oberste  Grundsätze  für  die  Ordnung  de 

Staatshaushalts,  (bez.  auch  der  Übrigen  öffentlichen  Haushalte 

insbesondere  für  die  Sicherung  des  Gleichgewichts  in  de» 

selben  und  flir  die  Deckung  des  Finanzbedarfs  aufzustellei 

Zu  diesem  Zwecke  muss  namentlich  der  Finanzbedarf  in  de 

ordentlichen  und  ausserordentlichen  gegliedert  und  ei 

leitendes  Princip  fllr  die  Deckung  dieses  Bedarfs  und  il 

die  Wahl  der  dazu  dienenden  Einnahmearten  abgeleitet  werdei 

4)  Es  muss  der  Finanzbedarf  nach  seiner  wirtschaftliche 

und  technischen  Seite  noch  anders  gewürdigt  und  noch  DM 

anderen  Gesichtspuncten  in  Natural-  und  Geldbedarf  and  i 

Personal-  und  Realbedarf,  in  eigentlichen  Staatsbedar 

und  Bedarf  ilir  die  Deckung  der  Er hebungs kosten  de 

Einnahmen  eingetheilt  werden:  allgemeine  Verhältnis* 

des  Finanzbedarfs. 

5)  Es  sind  die  einzelnen  Gegenstände  des  Finanzbedaru 

soweit  dies  in  die  Finanzwissenschaft  gehört,  zu  untersuchen. 

Diese  fünf  Aufgaben  stehen  vielfach  in  engem  Zusammenbau 

unter  einander.  Namentlich  lässt  sich  die  Lehre  vom  Finanzbedai 

nicht  ganz  trennen  von  den  bei  der  Erörterung  der  übrigen  Aul 

gaben  zu  behandelnden  Puncten.  Daher  erscheint  es  auch  richtig 

diese  Aufgaben  unter  der  Benennung  „dieOrdnungder  Finaoi 

wirthschaft  und  der  Finanzbedarf"  hier  in  einem  erste 

Buche  der  Finanzwissenschaft  zusammen  zu  fassen.  Dieses  zerfäl 

dann  in  zwei  Kapitel,  von  denen  das  erste  die  „Ordnun 

der  Finanzwirthschaft"  und  darin  in  3  Abschnitten  die  du 

zuerst  genannten  Aufgaben,  das  zweite  den  „Finanzbedarl 

und  darin  in  2  Hauptabschnitten  die  beiden  letzten  Aufgaben  h« 

handelt. 
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Erstes  Kapitel. 

Die  Ordnung  der  Finanzwirthschaft. 

1.  Abschnitt. 

Wf  FiBswzwirthschaft  in  ihrer  Abhänjriffkeit  vom  Staatsleben.1; 

ij.  30.  Die  Finanz wirthscbaft  hat  dem  Staate  die  sachlichen 

Hilfsmittel  (Sachgttter,  Geld)  zu  beschaffen,  welche  dieser  zu 

»einer  Function  als  Gesammtwirthschaft  bedarf  (s.  o.  §.  1—5). 

Dana*  folgt  mit  Notwendigkeit,  dass  der  äussere  Umfang  der 

Fminiwirthscbaft  von  dem  Umfang  der  jeweiligen  Aufgaben  und 

•::k  !tcn  des  Staats  bestimmt  wird.    Namentlich  ist  die  Ans- 

jabewirthschaft  des  Finanzwesens  anmittelbar  abhängig  vom 

l.'mtang  und  Inhalt  der  Staatsthätigkeit:  der  Finanzbedarf  gestaltet, 
bewegt  und  gliedert  sich  nach  dieser  Thätigkeit.    Die  Eintheilung 

der  allgemeinen  Zwecke  und  einzelnen  Aufgaben  des  Staats  ist 

•Uber  aaeb  von  selbst  die  Grundlage  der  Eintheilung  des  Finanz- 

btfafc  Die  Gestaltung  und  Eintheilung  dieses  Bedarfs  ist  aus 

diesem  Grunde  an  und  für  sich  auch  nicht  in  der  Finanzwissen- 

sondern  in  der  Staats-,  bez.  der  Staats  Verwaltungslehre  und 

der  Allgemeinen  Volkswirtschaftslehre  *)  zu  begründen.  Sic  muss 

aas  diesen  Disciplinen  hier  in  die  Finanzlehre  herüber  genommen 

»erden  ond  dieser  zum  Ausgangspunct  dienen.  Aber  in  der  Finanz- 

*i«?enschaft  selbst  sind  dann  nur  die  finanziellen  Consequenzen 

aas  der  Gestaltung  und  Weiterentwicklung  der  Staatsthätigkeit  zu 
nAeD. 

hi  dieser  Hinsicht  sind  es  drei  Puncte  aus  der  volkswirth- 

-<hittlicben  Betrachtung  des  Staats  speciell  und  des  zwangs- 

jtnjeiDwirthscbaftlichen  Systems  überhaupt,  von  welchen  die  Finanz- 

geschäft besonders  Act  zu  nehmen  hat. 

1)  Die  Zwecke  und  Aufgaben  des  Staats  und  dieses  Systems 

13d die  zur  Durchführung  vorzunehmenden  einzelnen  Thätigkeiten 

l  31-35). 

i)  Das  Gesetz  der  wachsenden  Ausdehnung  dieser 

V -Weiten  in  der  modernen  Culturwelt  (§.  36). 

3)  Das  Vorwalten  des  Präventivpri neips  vor  dem 

towessivprineip  im  entwickelten  Staatsleben  ($.  37). 

Siehe  hierzu  bes.  Wagner,  Lehrbuch,  Grundlegung,  l.  Kap.  4  und  Kap.  3 

1  kötere«?  wenigstens  nach  der  in  der  ..Grundlegung;- •  gegebenen  Auffassung 
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I.  —  §.31.  A.  Das  zwangsgemeinwirthschaftliche  System  ui 

in  ihm  der  Staat3»  speciell  haben  durch  zwangsweisem  autoritativ 

Eingreifen  das  Selbstinteresse  der  Individuen  unter  die  Zwecke  d 

menschlichen  Gemeinschaften  zu  beugen  und  dadurch  Exißtet 

bedingungen  der  Gattung  und  des  Einzelnen  als  Mitglieds  <j 

Gattung,  Entwicklungsbedingungen  der  Volkswirtbschaft  und  s 

liehe  Zwecke  der  Gesammtheit  nnd  der  Einzelnen  sicher  zu  stell 

Der  Staat  und  jenes  System  treten  in  eine  stets  verändern« 

Combination  mit  dem  privatwirthschaftlichen  System.  Die  doi 

sie  herzustellenden  Leistungen  lassen  sich  daher  nicht  endgilt 

feststellen.  Für  die  Finanzwirthschaft  folgt  daraus  der  wichö 

Scbluss,  dass  auch  für  ihren  Umfang  und  ihre  Thätigk^it  keil 

festen  Grenzen  zu  ziehen  sind,  woraus  sich  die  Verkehrthe 

einer  grundsätzlichen  Stabilität  der  Einnahmen  m 

der  ausschliesslichen  Anweisung  des  Staats  auf  unbeweglicl 

oder  wenig  bewegliche  Einnahmearten,  sowie  die  blo 

relative  Bedeutung  des  Grundsatzes  der  Sparsamkeit  i 

öffentlichen  Haushalte  ergiebt.4) 

Die  einzelnen  Leistungen  des  Staats  lassen  sich  nni< 

die  beiden  organisch  verbundenen  Staatszwecke,  den  Reebti 

und  Machtzweck  und  den  Cultur-  und  Wohlfahrtszwcc 

subsumiren.^)  Die  Verwirklichung  dieser  Zwecke  im  Leben  d 

Staats  führt  zu  einem  System  von  Leistungen,  welches  zugleii 

zu  einem  System  der  Ausgaben  der  Finanzwirthschaft  oder  i 

einem  System  des  Finanzbedarfs  wird.  Als  Durchfuhr  tag 

mitte)  der  Staatszwecke  erscheinen  die  verfassungsmässig 

oberste  Centralleitung  oder  oberste  Handhabung  di 

Staatsgewalt,  sodann  die  Finanz  Verwaltung,  welche  ihn 

scits  nur  Mittel  fiir  die  Staatszwecke  sind.6) 

*)  Das  Folgende  uiiher  ausgeführt  in  der  ..Grundlegung".  Wagner.  Lehr* 
8-  154,  162  ff.     Das  Obige  ein  Resume  daran*.     S.  auch  E.  Meier.  VerwalTu;i 
recht  in  Holt/endorfTs  Encyc.l  d.  Kechtswiss..  3.  Aufl..  S.  S%3  ff 

*)  S.  ebenda«.  {$.  Ib3  sub  0  u.  7.  u.  unten  §.  34  u.  3b. 

ft)  Näheres  in  der  „Grundlegung"  Kap.  4.  Abschn.  2.  §.  165  H    —   Vgl  iu  i 

früheren  (incl.  5.)  Auflagen  der  Finanzwissenschaft     43,  und  in  meiner  Neubearbt-.'r«: 
iS.  Ausg.)  §.  43  —  4te,  S.  7*»  —  M.    Wie  ich  schon  in  der  drundlegung  sagte, 

das  Nähere  Uber  diesen  Gegenstand  in  diese,  und  ist  hier  in  der  Finanzwissen.""  r< 
darauf  nur  Bezutr  zu  nehmen 

•)  Kau  theilte  die  Ausgaben  in  solche  aus  der  ..Verfassung"  m»J 

..  K  eg  i  e  ru  u  u  s  ausgaben"  ein  i.V  Ausg.  §.  12).  und  rechnete  zu  den  entere**  <! 
Ausgaben  für  den  Hof  und  die  Volksvertretung.  Die  Regiening>ausgaben  * 

gliederte  er  dann  materiell  nach  den  Staatszwecken  In  der  K.  Ausgabe  (5j.  Ii  * 

13c)  habe  ich  diese  Ausdrucke  noch  beibehalten.  Sie  lassen  sich  indessen  Uc 
billigen,  weil  sie  irre  fuhren  Auch  die  sogen.  Kegierungsau^gaben  »ind 

masaige.    Ich  hvs*e  jene  Ausdrucke  daher  jetzt  fallen. 
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§.  31  Im  modernen  Staate  ergilbt  sich  alsdann  folgendes 

t/ttem  der  Ausgabewirthschaft  oder  des  Finanz- 

>edirfi.7) 

1)  Bedarf  für  die  verfassungsmässige  oberste  Cen- 

ralleitang,  insbesondere  für  die  obersten  Leiter  des  Staats 

<i  i.  in  Monarchieen  für  den  Fürsten  und  seinen  Hof),  für 

he  Volksvertretung  und  für  die  obersten  Staatskörper 

>taat«rith,  Ministerrath,  „Staatsministerium").    Streng  genommen 

rare  dieser  Bedarf  auf  denjenigen  der  anderen  Gebiete  mit  zu 

enteilen,  weil  die  oberste  Leitung  des  Staats  schliesslich  nur  das 

'  uel  zur  Realisirung  der  beiden  organischen  Staatezwecke  ist. 

i*r  äbrige  Theil  der  Ausgaben  fUr  die  Centraileitung  schliesst  sich 

mittelbar  an  die  Thätigkeiten  zur  Durchführung  der  beiden 

aa^iwecke  und  an  die  Finanz  Verwaltung  an,  repartirt  sich  also 

lügemäss gleich  richtig.  Inder  verfassungsmässigen  obersten 

Untnlleitung  liegt  die  Bürgschaft  für  die  nothwendige  har- 

2K<ni*ete  innere  Vereinigung  des  Rechts-  und  Culturzwecks  des  • 

*Mfc  (S.  u.  §.  97—102.) 

i)  Bedarf  zur  Durchführung  des  Rechts-  und  Machtzwecks. 

\Jk  hierher  gehörigen  Staatsleistungen  lassen  sich  wieder  in  e in- 

line Classen  zusammenfassen,  welchen  bestimmte  Verwal- 

'^g»abtheilungen  (Ministerien)  zu  entsprechen  pflegen, 
ack  letzteren  theilen  sich  daher  dann  wieder  die  betreffenden 

■riMoibedarfsquoten.    Hierher  gehören 

i)  die  Justiz  (Civil-  und  Criminaljustiz  nebst  Gefängniss- 

■t*l)(l  §.  103); 

fc)  die fSi ch erheits-)  Polizei  (i.  e.  S.),  ein  Theil  des  sogen, 

laueren"*)  (s.  §.  104); 

0  die  diplomatische  und  consularische  Vertretung 

»  Auslände  („Auswärtiges"),  welche  neben  dem  Zweck  des 

•  'btwehntzes  der  Staatsangehörigen  im  Auslände  auch  noch  den 

<>hmi  der  vrirthscbftftlicben  Wohlfahrt  dient  und  insofern  zum 

tawr  §.  32  entspricht  den  §§.  4  Sc— 41  der  t>.  Ausgabe. 

'  &$«  He«orts  von  Justiz,  Polizei,  innerer  Verwaltung  (d.  unter  Nr.  3)  sind  sehr 
•'*  >dcn  begrenzt.  Die  Gensdarmcrie.  das  Gefangnisswesen  (Strafanstalten  aller  Art) 

■'^      Im.  bald  dort,  in  Preussen  z.  B.  nebst  der  PolizeiForwaltung  beim  Mini- 
^»a      Ian.  ni;  beim  Justizministerium  nur  die  Gerichtshöfe.    In  Baiern  Straf- 

•  '*.:*t  beim  Justizministerium,  Polizei,  Gensdarmerie  beim  Minist,  d.  Innern.  In 

'»terrftich  gab  es  in  der  centralist.  Periode  eine  oberste  Polizeibehörde  in  einer 
M;a«t,rh.0  rooHinirten  Stellung,  später  ein  Polizeiministerium  zeitweise. 
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Theil  zu  den  Leistungen  oehufs  Durchführung  des  Culturzweik 

des  Staats  gehört9)  (s.  §.  105); 

d)  das  Militärwesen  (bewaffnete  Macht,  Heer  und  Flotte  1 

(S.  §.  106-124). 
Justiz  und  Polizei  bezwecken  den  Rechtsschutz  im  Innern  di 

Staats,  diplomatische  und  consularische  Vertretung  denjeni^ 

ausserhalb  des  Staats.  Vornemlich,  doch  nicht  ausschliesslich,  £ 

Letzteres  auch  vom  Militärwesen. 

3)  Finanzbedarf  zur  Durchführung  des  Cultur-  und  Wob 

fahrtszwecks.  Die  hierher  gehörigen  Staatsleistungen  erfüll«! 

das  grosse  Gebiet,  welches  man  mit  einem  gemeinsamen  Nam« 

als  dasjenige  der  inneren  Verwaltung  (i.  w.  S.)  bezeichne 

kann,  —  ein  Gebiet,  welches  sich  gerade  im  modernen  Staat  irnnü 

mehr  ausdehnt,  daher  immer  neue  Aufgaben  zu  lösen  giebt  nti 

dafllr  immer  grössere  Mittel  beansprucht.  Die  einzelnen  Thäti 

keiten  und  Leistungen  lassen  sich  öfters  nicht  scharf  von  denjeni$t 

zur  Durchführung  des  Rechtszwecks  trennen,  z.  B.  im  Gebiete  d« 

„Polizei".  Sie  bereiten  ferner  manche  Schwierigkeiten  fttr  i 

Einreihung  inClassen  und  Verwaltungsabtheilungen  (Ministerien 

In  den  einzelnen  Staaten  und  zu  verschiedenen  Zeiten  bestehe 

daher  auch  nicht  unbedeutende  Verschiedenheiten  in  der  Begreniun 

der  sogen.  Ressorts.  Auch  zwischen  der  inneren  Verwaltung  i 

diesem  allgemeinen  Sinn)  einer-  und  der  Justiz  und  Polizei  andere 

seits  sind  die  Thätigkeiten  in  unseren  Culturstaaten  nicht  imnw 

gleichmässig  abgetheilt.  Ein  absolutes  Princip  für  die  richtige  Ei 

theilung  giebt  es  auch  nicht,  sondern  die  Gestaltung  dieser  grosse 

Gebiete  der  Staatsthätigkeit ,  ihr  Verhältniss  zu  einander  und  d 

Eingliederung  der  speciellen  Thätigkeiten  iu  jedes  Gebiet  untf 

liegen  selbst  wieder  einem  niemals  still  stehenden  geschichtliche1 

Entwicklungsproccss.  Für  die  Gegenwart  können  in  den  wcsi 

europäischen  Culturstaaten  etwa  folgende  drei  Gebiete  un 

demgemäss  Bedarfsquoten  unterschieden  werden.11) 

a)  Die  innere  Verwaltung  im  engeren  Sinne:  derjenifl 

•)  Der  diplomatische  Dienst  steht  regelmässig  unter  dem  Minist,  des  AnswinuM 

das  Consulatsvesen  meistens  anch  (im  Norddeutschen  Bande  im  Bundesetat  im  Deuts- 1- 
Reich  beim  Ausw.  Amt),  mitunter  unter  dem  Minist,  d.  Handels,  z.  B  zeitweise 
Oesterreich,  jetzt  auch  hier  in  dem  (gemeinsamen)  Minist  d.  Aeusscro. 

,a)  Kar  Heer  und  Flotte  bestehen  zwei  getrennte  Ministerien   in  den 
Staaten ;  in  Franlnicb  umfasst  das  Marin*- Ministerium  die  Colonien  mit 

")  Sperieller»;  Eintheilung.  aber  ohne  durchgreifende  Trennung  des  Kecbt»- 
^ulturzwecls  bei  L.  Stein,  Venraltungslehre ,  Stuttg.  1865— 6h.  B.  1-7  u  be 
H*ndb  d.  Verwaltung*!.,  1*70     Wagner,  Lehrb.  I.  §.  169. 
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Tbdl  des  Geschäftsgebiets  des  sogen.  Ministeriums  des  Inneren, 

welcher  sich  nicht  auf  Rechtssehutzthätigkeiten,  Sicherheitspolizei 

noch  anf  volkswirtschaftliche  Fürsorge,  Cultus  und  Volksbildungs- 

weisen  bezieht.  Daher  rechnen  wir  hierher  z.  B.  die  amtliche 

,  das  öffentliche  Gesundheitswesen,  das  Hilfs-  und  Armen- 

(öffentliche  Wohlthätigkeit)  u.  B.  w.1*)  Einige  dieser  Zweige 

in  der  Praxis  öfters  mit  der  Polizeivcrwaltung  verbunden. 

&  n.  §.  125). 

b)  Die  volks wirtschaftliche  Verwaltung.13)  Dahin 

:*b<"»ren  wichtige  Zweige  aus  dem  üblichen  Ressort  des  Ministe- 

rien* des  Innern,  so  alles  Das,  was  man  die  Verwaltung  oder 

Handhabung  der  (materiell  )  wirtschaftlichen  Rechts- 

••rdnong  nennen  kann.  Die  Feststellung  dieser  Ordnung  ge- 

hört zom  Rechtszwecke.  Der  Staat  übt  hier  „ Volks wirth- 

»chiftipflege"  im  Gebiete  der  privat wirthschaftlichen 

Tätigkeit  (Ackerbau,  Bergbau,  Gewerbe,  Handel  u.  s.  w.).  Ferner 

ist  dieser  Verwaltungszweig  regelmässig  verbunden  mit  der  ganz- 

hohen  oder  theilweisen  Uebernahme  gewisser  allgemeiner, 

&  ganze  Volkswirtbsehaft  angehenden  Angelegenheiten  auf  den 

^taat  Diese  Angelegenheiten  können  unter  dem  Namen  des 

Verkehrswesens"  zusammengefasst  werden  und  es  gehört 

iakin  besonders :  Maass  und  Gewicht,  Münze,  Bank-,  Versicherungs-, 

r  :nunQDications-  und  Transportwesen.  In  unseren  Staaten  sind  die 

b*rher  gehörigen  Thätigkeiten  theils  dem  allgemeinen  Ministerium 

i<«  Innern,  theils  Specialministerien  der  Landescnltur,  der  Landwirth- 

*-baft,  des  Handels,  der  Gewerbe  und  öffentlichen  Arbeiten,14)  der 

f  nnmnicationen  u.  s.  w.  übertragen.  (S.  u.  §.  120.) 

t)  Die  Verwaltung  des  Unterrichts-  und  Bildungs- 

gang sowie  des  öffentlichen  Cultus.    Hierhin  gehört  das 

J Ib  Preussen  steht  d.  amtL  Statist.,  ineteorol.  Iustit.,  Wohlthätigkeit  im  Mini- 

'  ~5»  d.  Inaern,  ausserdem  d.  landräthl.  Behörden,  Acmter,  Landdrost.,  u.  d.  unter 
:       s  ̂ nannten  Zweige    Das  Gesundheitswesen  im  UnftenichteministalinilL  In 

;j1?ri  Etat  für  Gesundheit.  Wohlthätigkeit,  Sicherheit,  gew.  Distriotsstrassen  im lanera. 

iHe  Zusammenfassung  dieser  Thätigkeiten  in  einem  „Ministerium  der  Volks- 

■"^iifr.  wie  eine  Zeitlang  in  Oesterreich,  scheint  Manches  für  sich  zu  haben, 
M  <tr  jetzigen  Zersplitterung ,  wo  drei  oder  vier  Ministerien  in  enge  verwandten 
%*«s  Wicheiden. 

" '  tas  ..Handelsministerium"*  mehrfach  eine  neue  Schöpfung,  z  B.  in  Preussen 
'  :v*V  Verordti.  v.  1".  Apr.  als  Minist,  d.  Handels,  der  Gewerbe  u.  Offen  tl.  Arb. 
*  MiBisterinni  des  Innern,  der  Finanzen  losgetrennt.    Daneben  in  Preussen  ein  bes. 

»JWfeitta  1  Undwirthschaft.    Ebenso  in  Oesterreich.    In  Frankreich  (unter 

<-»  Einham  a.  jetzt  unter  d.  Republik)  ein  besond.  Minist,  der  ölfentl.  Arbeiten 

">i  *tn  wd^res  gemeinsames  für  Ackerbau  o.  Handel.    In  Russland  ein  Minist. -:  *  «f  e  u  Verkehrsanstalten. 
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Cultus-  und  Unterrichtsministerium  mit  seinem  Üblichen  Ressort.11* 

Einzelne  Zweige  finden  sich  mitunter  bei  anderen  Ministerien 

z.  B.  die  öffentlichen  Kunstsammlungen,  Bibliotheken,  Theater,  di 

etwa  unter  einem  Ministerium  des  K.  Hauses  oder  der  schönt 

Künste16)  stehen  oder  gewisse  Fachschulen  (etwa  bei  einem  de 

volkswirtschaftlichen  Ministerien  17)  u.  s.  w.).  (S.  u.  §.  127.) 

Mehrfach  knüpfen  sich  an  die  Staatsleistungen  auf  dem  Gc 

biete  des  Rechtsschutzes  und  der  Cultnr-  und  Wohlfabrtsfbrderunj 

Einnahmen,  namentlich  die  sog.  G  e  b  ü  h  r  e  n  an  (§.  136  ff.).  Dien 

Einnahmen  sind  aber  nicht  der  Zweck,  dessentwegen  die  betreffend 

Staatsthätigkeit  erfolgt,  sondern  letztere  geschieht  behufs  Durch 

fuhrung  der  vom  Staate  einmal  im  Interesse  der  Gesammtheit  übet 

nommenen  Aufgaben,  also  aus  inneren  sachlichen,  nicht  aus  Uusserei 

finanziellen  Gründen.  Der  Zweck  darf  unter  der  Benutzung  eine 

solchen  Staatsthätigkeit  als  Einnahmequelle  daher  auch  nitli 

leiden.  Insofern  muss  die  finanzielle  Rücksicht,  eine  Einnahme  zu 

erzielen,  bei  der  Vornahme  dieser  Thätigkeiten  überhaupt  und  bei 

der  Art  und  Weise,  wie  sie  vorgenommen  werden,  hinter  die  Rück 

sieht  auf  den  verfolgten  Zweck,  dessentwegen  die  Thätigkeit  ton 

Staate  übernommen  wird,  zurücktreten.  Eiuige  StaaUleistungen 

auf  den  genannten  Gebieten  sind  im  Folgenden  demnach  sowob 

bei  den  Ausgaben  als  bei  den  Einnahmen  zu  berühren. ,R) 

4)  Bedarf  für  die  Fiuanzverwaltung,  welche  im  Finanz 

ministerium  repräsentirt  wird.  Die  Finanzverwaltung  bat  die 

Aufgabe,  die  Mittel  zur  Führung  des  Staatshaushaltes  berbeizo 

schaffen  und  sie  den  einzelnen  Dienstzweigen  behufs  Ausführung 

der  diesen  im  Staatsleben  obliegenden  Functionen  zur  Verfügung 

zu  stellen.  Sie  muss  zu  diesem  Zwecke  bestimmte  Thätigkeiten 

ausüben,  welche  wiederum  nur  Mittel  zur  Durchführung  dies»: 

nrganischen  Staatszwecke  sind.    Die  Ausgaben,  welche  sich  an  die 

**J  In  kleineren  Staaten  etwa  eine  Abtheilung  des  Minist,  des  Innern,  z.  ß  tf 

Baden.  In  Baiern  ein  Minist,  d.  Innern  u.  ein  anderes  Minist,  d  Innern  U'< 

Kirrheu-  nnd  Schulanirel'^nheiten.  [„  Krank  reich  ein  Minist,  des  öflentl.  Unter- 
richte o.  unter  Napoleon  ein  gemeinsames  für  Justiz  u.  Coltus;  jetzt  bilden  Cul:u?, 

Unterricht  n.  schone  Kunst«-  ein  Minist,  zusammen.  In  Preossen  ein  Minist-  «!'- 

ireistlirhen .  Unterrichts-  und  Medicinalanirclejrenh»'iten.  In  Kussland  ein  Miw*T 
der  Volksau lVUruni:  u.  das  KVssort  des  heil.  Synod  /für  d.  griech  orthod  Kirche) 

'*)  So  im  kai>,-rl.  Frankreich  (auch  Ileichsarchiic  u.  div.  and.  «iebiet»*). 

,T'I  In  I'reussen  /.  B  die  Bau-  u  (iewerlwakad  in  Berlin  d.  teehn.  Lehr*«* 
in  d.  l»rorin/en  unter  dem  Minist  des  Handels.  d  selbaund  laudwirthsch.  Akad.  « 
Lehranstalten  beim  Minist  d  Landwirthschalt 

'-i  L  B.  Justiz  (Konten  u  <i..b<ihren.  (ieri.  ht^ju-rteln)  Strah  n.  Schulen,  IV" Münze  u   ».  w. 
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Tätigkeiten  der  Finanzverwaltung  knüpfen ,  sind  theils  allge- 

meine, aus  der  Leitung  und  Organisation  des  Finanzwesens  im 

Oanien  hervorgehende  (Centraileitung,  Etats-,  Rechnungs-,  Kassen-, 

Control wegen) ;  tbeils  specielle,  welche  sich  an  die  Erhebung 

der  einzelnen  Einnahmen  oder  an  die  Verwaltung  der 

Detreffenden  Einnahmezweige  anschliesen  und  in  §.  91  bis 

M  inaammenfassend ,  in  den  Abschnitten  vom  Privaterwerb  der 

Regierung,  von  den  Steuern  und  den  Staatsschulden  einzeln  mit 

^handelt  werden.  —  Eigentlich  müssten  die  Ausgaben  für  die 

r, in /  Verwaltung  auf  die  Ausgaben  für  die  Durchführung  der 

•i^ntiiehen  Staatszwecke  repartirt  werden.  Denn  offenbar  kostet 

i  B.  das  Militair,  die  Justiz  nicht  nur  das,  was  unmittelbar  dafür 

venojsgtbt  wird,  sondern  noch  um  so  viel  mehr,  als  die  Beschaffung 

der  Decknngsmittel  für  diese  Ausgaben  (an  Erhebungskosten  für 

die  .Stenern,  an  Zinsen  u.  s.  w.  für  die  Schulden)  erheischt.  Bei 

\e:  Würdigung  der  Kosten  des  Rechtsschutzes,  namentlich  des 

Muirwesens,  ist  jedenfalls  daran  zu  denken,  dass  notorisch  der 

t*i  Weitem  grösste  Theil  der  Staatsschulden  aus  Kriegen  u.  s.  w. 

berröürt,  die  laufenden  Ausgaben  für  die  Schuld  also  auf  jenes 

Conto  mit  zu  setzen  sind. 19) 

i  33.  B.  Die  Grundsätze  und  Gesichtspuncte  für  die  Fest- 

stellung des  Bereichs  der  Staatsthätigkeit  im  Allgemeinen 

1  der  einzelnen  Leistungen,  durch  welche  die  Staatszweckc 

*3sgeföhrt  werden,  sind  nicht  in  der  Finanzwissenschaft,  sondern 

^der  in  der  Staatslehre  und  Staatsverwaltungslehre  und  soweit 

&  Staat  als  Zwangsgemein wirthschaft  erscheint,  im  grundlegenden 

ftele  der  Allgemeinen  Volks wirthschaftslehre  darzulegen.  *°)  Da  jede 

^oidiche  nnd  jede  andere  zwangsgemeinwirtbschaftliche  Thätigkeit 

*>  hu  Ressort  des  Finanzministeriums  umfasst  nicht  immer  alle  diejenigen  Zweige, 
^ -  lk  iiischliesslich  oder  rornemlich  Einnahmequellen  sind  (im  Unterschied  Ton  den 
Tuailatea.  an  die  sich  Gebühren-Einnahmen  knüpfen).    In  Russland  besteht  z.  B. 

-  m  'tK-ioi.deres  Ministerium  der  Domänen  neben  dem  der  Finanzen.  Mehrfach 
weh  solche  wichtigen  Anstalten,  welche  für  den  Staat  doch  wenigstens  vor- 

'■-aurk  ii*  Einnahmequelle  in  Betracht  kommen,  unter  dem  Handelsministerium,  z.  ß. 
■  f:ni:on  das  Staats-Berg-.  Hurten-  und  Salinenweseu.  die  rorcellanmanufaktur, 

"*        anbahnen  .  die  Bank  (die  Seehandlung  unter  dein  Finanzministerium).  In 
Resbortbegrcnzungen   wird  allerdings  dem  volkswirtschaftlichen  n»<ben  dem 

'^azäL-u  iie?ichtspunct  Beehnung  getragen,  aber  Vieles  ist  doch  willkürlich  und  durch 
Tfilh^  historische  Entwicklung  bedingt     Die  offcntl.  Schuld  steht  mitunter 

vr?  ,iitr  vJhstindigen  b<Vhstcn  Behörde,  ebenso  das  oberste  Control-  u.  Kcchnungs- 

'*+U  B  in  Oesterreich.  Kussland,  in  Preussen  unter  d.  Staatsminist.). 

*)  S.  darüber  Wagner,  Lehrb.  I.  Kap.  I,  Abschn.  5,  §.  184  ff.  (Die  Fest- 

■»i.'ttc  ̂   Bereichs  der  Staatsthätigkeit).    Schäffle,  (Jesellsch.  Syst.,  2.  Auflage. 
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in  der  Kegel  nothwendig  mit  einem  Finanzbedarf  oder  einer  Ai 

gäbe  för  sie  verbunden  ist,  so  folgt  daraus,  dass  in  der  Festetelloi 

einer  solchen  Thätigkeit  und  damit  des  Ob  und  Wie  ihrer  Ai 

ftibrung  zugleich  eine  Feststellung  des  Finanzbedarfs  und,  implicii 

der  zu  dessen  Deckung  dienenden  Einnahmen  liegt.  Es  erkll 

sich  auf  diese  Weise  die  bekannte  und  wichtige  geschichtlic1 

Thatsache,  dass  diejenigen  Factoren,  welche  im  Staatsleben  (ni 

ebenso  im  Leben  andrer  Zwangsgemeinwirthschaften)  die  Finar 

wirthschaft  beherrschen  oder  mit  bestimmen,  wie  die  Volkse 

tretungen  (Parlamente,  Stände),  neben  dem  Inhaber  der  Staat^ 

walt,  auch  im  Allgemeinen  und  im  Einzelnen  den  Bereich  <i 

Staatsthätigkcit  feststellen. 

Bei  diesem  untrennbaren  Zusammenhang  zwischen  Finanz 

darf  und  Staatsthätigkcit  muss  die  Finanzwissenschafl  för  4 

Feststellung  beider  folgende  drei  Forderungen  stelH 

Organisation  einer  richtigen,  unabhängigen  Finanzcontrole.1 

Beachtung  des  Grundsatzes  der  Sparsamkeit  (§.  34)  und  B 

achtung  des  Verhältnisses  des  Finanzbedarfs  zum  Volksen 

kommen  (§.  35). 

1)  Es  ist  eine  durch  die  Volksvertretung  auszuübende  wiri 

same  Finanzcontrole  zu  verlangen,  damit  Umfang  und  Inba 

der  Staatsthätigkeiten  und  daher  wiederum  die  Höhe  des  Finan 

bedarfs  richtig  und  sparsam  bestimmt  werde.  In  der  sog.  coi 

stitutionellen  Budgetwirthschaft  liegt  hierfür  die  —  weni 

stens  verhältnissmässig  —  beste  Garantie.  Regierung  und  Volk 

Vertretung  reprUsentiren  hier  in  mancher  Beziehung  die  beiden  ft 

schiedenen  Seiten  eines  Geschäftsabschlusses,  die  Regierung  die  d< 

Angebots,  die  Vertretung  die  der  Nachfrage  nach  den  Staat 

leistungen.  Beider  Urtheile  Uber  Werth  und  Kosten  die* 

Leistungen  werden  leicht  auseinandergehen.  Die  Regierung  wu 

oft  den  Werth,  d.  h.  die  Summe  von  Vortheilen  der  Staatsleistungc 

für  die  Bevölkerung,  über-  und  die  Kosten,  d.  h.  die  Opfer,  welcl 

die  Bevölkerung  in  den  Steuern  (und  in  der  damit  verbunden 

Belästigung)  trägt,  unterschätzen;")  umgekehrt  die  Volksve 

tretung.  Die  Regierung  wird  auch  oft  geneigt  sein,  Staatsthätij 

keiteu  Uberhaupt  länger  beizubehalten,  statt  sie  aufzugeben  o»i< 

WJ  Das  Folgende  i.  Th.  aas  «1.  ti.  Ausg..  §  :53a  (Zusatz  von  mir  zu  Kau) 

")  Vgl.  Tarn  oll.   on  fin.  rcf.  p  97  tf     ..Jode  Staatsbehörde  ist  gerüstet.  4 
überzeugendsten  (iründe  anzugeben,  warum  ihre  Ausgaben  nothwendig  in  ihrer  jet/ii: 
Ausdehnung  beibehalten  werden  müssen     Jede  Art  von  Sophismen.  Kinflüsteruri^ 

und  /.urei>i<  htlirhen  Behauptungen  wird  zu  Hülfe  genommen"  u.  s  v. 
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itn  Privaten  zu  überlassen  (z.  ß.  in  der  gewerblichen  Sphäre); 

:mc  bestimmte  Verwaltungseinrichtung  zu  conserviren,  statt  zu  ver- 

um iPriucip  der  Stabilität  iu  der  Politik);  die  Staatsthätigkeiten 

..•.-< :h  weiter  auszudehnen,  statt  den  Privaten  und  den  Vereinen  oder 

IVü  den  Gemeinden ,  Kreisen,  Provinzen  neu  herantretende  Auf- 

Mn  rn  übertragen  (Princip  der  Staatsallmacht,  der  Bevormundung, 

icr  Hrpercentralisation);  oder  endlich  neue  Gebiete  der  Staats- 

banken nach  alter  Schablone  einzurichten.  In  allen  diesen 

fingen  wird  eine  unabhängige,  gut  eingerichtete  Volksvertretung 

ar  häufig  den  entgegengesetzten  Standpunkt  einnehmen,  das 

i'micip  des  Fortschritts  bekennen,  auf  Einschränkung  der  Staats- 

•iüti^keiten,  Reform  der  Verwaltung  hindrängen  und  gerade  dadurch 

Högling  gegenüber  zu  einem  Organ  wirksamer  Kinanzcontrole 

•verden  Freilich  wird  die  Volksvertretung  unter  dem  Einflüsse 

-:tijvr  /.eitansichteu  auch  leicht  in  die  den  regierungsseitigen 

-  ::'.::c>ct/.ten   Fehler  verfallen.    Aber   dennoch    besteht  eine 

w  Wahrscheinlichkeit,  dass  aus  dem  Pactiren  der  Regierang 

jjü  der  Volksvertretung  Compromisse  hervorgehen,  durch  welche 

•la  /Dfewse  von  Staat  und  Volk  in  der  Bestimmung  der  Staats- 

>n  und    des   dafUr  erforderlichen  Aufwandes   noch  am 

'■**tea  gewahrt  wird  und  namentlich  auch  der  Grundsatz  der  Spar- 

kittkeit  zur  richtigen  Geltung  kommt.    Der  leitende  Grundsatz  bei 

4«  Prüfung  muss  in  jedem  einzelnen  Falle  sein :  jede  Staats- 

-deit  (Hier  .jede  Art  derselben  und  daher  jede  Aasgabe  dafür 

•  w  verwerfen ,  welche  der  Gesammtheit  ein  höheres  Opfer  aui- 

"<gt,  als  die  betreffende  Staatsleistung  ihr  nützt  oder  werth 

^absolute  Verwerflichkeit)  oder  als  sie  nothwendig  kostet, 

■'ta  sie  ebenso  gut,  aber  billiger  von  den  Privaten,  Vereinen  oder 

-leren  Organen  fttr  öffentliche  Zwecke,  wie  den  Gemeinden  u.  s.  w., 

geführt  werden  kann  (relative  Verwerflichkeit).18) 

Werth  und   Kosten  der  Staatsleistungen  allgemein  und 

rtiieln  testzustellen,  ist  freilich  schwierig.    Denn  bei  der  Imma- 

TAlität  and  Unverkäuflichkeit  der  meisten  Leistungen  (§.  9)  kann 

jidii  der  Tausch  werth,  sondern  nur  der  Gebrauchs  werth  und  auch 

tiur  sehr  allgemein  ermittelt  werden.    Und  selbst  die  Kosten 

i-  b  hiffli    Gm  Syst  1  nenacbl.  Wirthach.,  §.  205,  210.    Im  absoluti- 

-•■i-a  btute  liegt  die  Gefahr  unrichtiger  Bestimmung  der  Staatsthätigkcitcn  und 
'^fatx  Sparsamkeit  näher,  doch  kann  auch  hier  etwa  durch  einen  Staatsrath  und 

aae  richtige  Stellung  des  Finanzministeriums  gegenüber  den  anderen  Ministerien 

Pnfoag».  and  Controlinstanz  geschaffen  werden.    Die  preussische  Finanzver- 

'^ir  »w  aucla  iu  der  absolutistischen  Periode  sparsam  und  ordentlich. 
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sind  .schwer  genau  zu  ermitteln,  weil  die  richtige  Repartition  d< 

vielen  gemeinsamen  Aasgabeposten  t  für  die  gemeinsamen  Centn! 

Behörden,  für  die  aufgenommenen  Staatsschulden,  för  die  Erbebnn 

der  Steuern  u.  s.  w.>  sich  niemals  vollständig  durchführen  Ub4 

Erleichtert  wird  die  Aufgabe  in  der  Praxis  dadurch,  das*  di 

Massse  der  alt  öberkommenen  Leistungen  überhaup 

kaum  ernstlich  in  Frage  steht  und  nur  die  einzelnen  alte 

wegfallenden  oder  neuen  hinzukommenden  Thätigkeite 

auf  ihren  Werth  und  ihre  Kosten  zu  prüfen  sind. 

i;.  34.  —  i)  Der  Grundsatz  der  Sparsamkeit  ist,  wie  ü 

jede  Wirthschalt,  so  früher  auch  für  die  Finanzwirtbschart  al 

die  Haupt  rege  I  för  die  Ausgaben  bezeichnet  worden.  Die* 

wohlgemeinte,  auch  von  Rau  getheilte  Auffassung*4)  ist  indes»« 

in  dieser  Absolutheit  bei  der  Bedingtheit  des  gesammten  Wirt) 

schattslebens  durch  den  Staat  nicht  haltbar.  „Jener  Gründet 

kann  daher  nur  eine  relative  und  überhaupt  nicht  die  B\ 

deutung  haben,  dass  eine  Ausgabe  unbedingt  unterbleibe 

mUsste.  Die  Sparsamkeit  kann  mitbin  niemals  ein  leiten  dei 

Grundsatz  des  Staatshaushalts  werden,  sondern  ist  btai 

eine  selbstverständliche ,  aber  freilich  in  der  Praxis  oft  verletzti 

Klugheitsregel  in  Betreff  der  Durchführung  des  ökonomische! 

Princips  im  Staatshaushalte,  wie  in  jeder  Einzelwirtschaft." ti 

Wenn  man  den  Grundsatz  in  dieser  Beschränkung  annimmt,  kam 

man  mit  Rau  -6)  sagen:  „er  entspringt  aus  der  Rücksicht  aa 

die  Beschränktheit  des  Vermögens  und  Einkommens  im  Vergleicl 

mit  dem  grossen  l'mfange  der  Bedürfnisse,  und  fordert  eine  vei 
ständige  Anordnung  des  Aufwandes ,  so  dass  mit  gleicher  Äff 

Opferung  sachlicher  Güter  der  grösste  Frfolg,  oder,  was  dasselb 

sagt,  gleicher  Erfolg  mit  dem  geringsten  Güteraufwande  bewirk 

wird.  Die  Beobachtung  dieses  Grundsatzes  wird  auch  nicht  allei 

von  der  wirtschaftlichen  Klugheit,  sondern  auch  von  der 

tigkeit  geboten.  Der  Staatsaufwand  schmälert,  von  der  Kosten 

seite  betrachtet,  immer  den  Gütergebrauch  der  Bürger,  es  niö 

nun  die  erforderlichen  Einkünfte  unmittelbar  aus  dem  Privatve 

mögen  erhoben,  oder  gewisse  Erwerbsgeschäftc  den  Bürgern  en 

•4)  Kau,  in  d.  Aufl.  bis  incl.  b..       2*>  fl.  unter  der  Rubril:  „(irifeM  de» 

wands  im  Vergleich  mit  seiner  Wirkung",  ebenso  noch  in  der  G  Auag..  §.  2$  fl 
b       V.\  Im?  Rau  au.T  selbst  >chon  die  Reift  tiritlt  d.  r  Kegel  der  Slf.»r-anl' 
iiiMvkamit. 

Aus  W.igri,.r    Uhrb  I.  g  1«S. 
Kau.  2k, 
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>>fen  nnd  Ton  der  Regierung  betrieben  werden.  Staatsbürgern 

Kineo  aber  nur  solche  Lasten  aufgelegt  werden,  welche  zur  Er 

drbansr  der  .Staatezwecke  dienen,  und  die  Staatsgewalt  ist  zu 

itwem  Aufwände  befugt,  der  nicht  zur  Befriedigung  eines  solchen 

"•aitsbcdflrfnisses  beiträgt."  27 ) 

r  Beredte  Entwicklung  dieses  Satze*  bei  Necker.  Admin.  des  in.  de  la  France, 
W  der  I.  Auag.  —  Von  den  altern  Schriftstellern  nimmt  Bodin  grosse  Luxus - 

:-4  ia  Schute,  empfiehlt  aber  doch  ein  verständiges  Maass  derselben  und  der  fürst- 

't hiiikc     dregorius   Kap   VIII.  Abs.  11.1  eifert  strenger  gegen  »Ii.-  Ver- 
itcaiuf  und  den  Prunk  der  Höfe,  noch  stärker  Besold,  S.  10  ff.    Diese  Beiden 

!  ̂   di-  Lehren  der  Sparsamkeit  in  dem  Abschnitt  von  der  Erhaltung  des  Staats- 

Hfsks  ror.  conservatio  aerarii  (Kau).  —  In  §.  29  und  30  behandelte  Rau  fol- 
.       heute  ziemlich  verschwundenen  Irrthum:  „Man  hat  fruherhin  und  bisweilen 

*  >:h  in  neuester  Zeit  eine  entgegengesetzte,  der  mercantilistischen  Ueber- 

■tkllSllg  and  falschen  Würdigung  des  Geldes  und  Geldumlaufs  ent- 
r:^tu  Ansicht  aufgestellt .  indem  man  zu  beweisen  suchte ,  dass  auch  ein  Uber 

fWirfiüs  hinaus  in's  Ceberflüssige  erweiterter  Staatsaufwand  volkswirtschaftlich 
-  teUilirh  sei.    Da  die  ausgegebenen  Geldsummen  wieder  in  das  Volk  zurück- 

-?ti  tot  weichem  sie  aufgebracht  worden  sind,  so  ist  hieraus  geschlossen  worden, 
vb  hierdurch  der  Nachtheil,  den  sonst  die  Entbehrung  dieser  Gütermenge 

"Httch«  ifafit* .  and  es  werde  vielmehr  ein  nutzlicher  Umlauf  des  Geldes  erregt, 
*  -t-i  'f,*-rW<ote  Absatz  und  Beschäftigung  fanden  und  die  Gutorerzeuguug  be- 
•fc*  nri  ii.  Hau.  8,  Auf!   d  Volkswirthschaftsl.,  §.  342».    Diese  Sätze  sind 

cv  ihm  r-braucht  worden,  um  die  Verschwendung  der  Höfe,  die  Errichtung  un- 

•-c;  fjvhifcbaude  u.  dgl.  zu  vertheidigen. 
-Iis  Irrire  dieser  Darstellung  liegt  hauptsächlich  darin,  dass  die  Nützlichkeit  des 

-i-a]*Bfts  iq  ho**h  ungeschlagen  (Rau,  eb.  255.  256.),  und  dagegen  die  wirk- 

-'  ̂tn-hruag  sachlicher  Güter  nicht  genug  beachtet  wird.  Wenn  auch  die  in  die 
-iAiv-c  rJaasrttn  Geldsuminen  wieder  durch  Staatsausgaben  in  die  Hände  Ein- 

->'  piingeo,  so  geschieht  dies  nicht  ohne  eine  bedungene  Gegenleistung  der  Bürger. 
iüwi  die  Gütermenge  entbehren,  deren  Geldbetrag  sie  dem  Staate  entrichten, 

■     r  .ü  der  Regierung  veranstaltete  Verbrauch  von  Gutern  tritt  an  die  Stelle  einer 
1 2titnr>cle  vorgenommenen  Verzehrung.   Dass  durch  die  Staatsausgaben  grösserer 

■*a  ud  ̂ Urkere  Erzeugung  gewUser  Waaren,  Vermehrung  des  Gewcrbsverdienstes 
U^mcü  und  ausgedehntere  Beschäftigung  der  dabei  thätigen  Arbeiter  entsteht, 

-in  \h  Abrede  zu  stellen.    Allein  wenn  die  Staatsausgaben  kleiner  wären,  so 

'     <*raa  doch  im  Ganzen  nicht  weniger  verzehrt  werdeu,  denn  die  Bürger  würden 
*  IVeii  ihrer  Einkünfte .  den  ihnen  die  Regierung  übrig  lässt .  zu  ihrem  eigenen 

V;:>*  »d  Vergnügen  anwenden ,  wobei  unmittelbar  oder  mittelbar  Waaren  gekauft 
uii.)  die,  geschieht  auch  mit  den  als  Kapital  angelegten  Gütermengen  (Rau  , 

1-  Uv  .VV.t.)    Durch  die  Staatsausgaben  wird  demnach  die  Erzeugung  und  der 

V  -kr  I  nternehmer  im  Ganzen  nicht  vergrössert,  sondern  nur  der  Verbrauch  auf 

«*eg-a>tände  gerichtet  und  an  andere  Urte  verlegt ,  als  es  außerdem  der  Fall 

S-z  Tb  ii  der  Burger  wird  immer  durch  die  Last  der  Staatsabgaben  zu  schweren 

'-kftij-u  jfeuöthigt.  ein  anderer  Theil  derselben  wenigstens  in  seinem  Gütergeuuss 
oder  im  Lebersparen  gehindert,  und  diese  Opfer  müssen  durch  die  Vor- 

'-■  KVwogeü  werden,  welche  mit  Hülfe  des  Staatsaufwandes  für  öffentliche  An- 
Einrichtungen  und  damit  für  die  Bevölkerung  zu  Stande  kommen.    Es  ist 

/*  &  Aufgabe  der  Staatsgewalt,  einzelne  Gewcrbslcutc  oder  Lohnarbeiter  auf 

"      4<t(itviüiüitljeit  in  Nahrung  zu  si  tzen,  weshalb  e>  nicht  fortwährend,  sondern 
•5  »htK-rigen  Umständen,  i.  B.  bei  einer  Theuerung  oder  grossen  Stockung  von 

■*Va.  n  billigen  ist,  dass  man  auf  Staatskosten  Arbeiten  anordnet,  die  bloss  zur 

-üfeftog  nahrungsloser  Menschen  bestimmt  sind,  und  selbst  dann  hat  man  darauf 
*  da*  zugleich  Werke  von  dauerndem  Vortheile  zu  Stande  gebracht  werden 

s°- TotowirtluchafUpol.,  §.  317)."    Als  Beispiel  dienen  die  Arbeiten,  welche  in 
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64    1.  B.  1.  K.  1.  A.  Finanzwirthschaft  in  Abhängigkeit  v.  Staataleben.  §.  34,  35. 

Man  kann  dann  mit  Rau  (§.  32)  aus  dem  Grundsatze 

Sparsamkeit  folgern : 

,,a)  Es  darf  keine  Ausgabe  ohne  einen  dem  Gemeinwohle 

gehörenden  Zweck,  also  für*  irgend  eine  Privatabsicht  oder  bl 

Privatvortheile,  vorgenommen  werden,  ein  Satz,  dessen  Richtig 

ausser  Zweifel  steht,  dessen  Anerkennung  und  Durchführung  ; 

früher  schwer  zu  bewirken  war.28) 

,,b)  Man  darf  auf  minder  wichtige  Zwecke  keine  Summe 

wenden,  welche  zur  Bestreitung  einer  dringenderen  Ausgabe  m) 

ist.  Ueberhaupt  soll  wegen  der  Unmöglichkeit,  für  alles  Nlttzl 

in  einem  gegebenen  Augenblicke  zureichende  Mittel  zu  finden, 

solche  Gleichförmigkeit  in  den  verschiedenen  Regierungszwei 

beobachtet  werden,  dass  gleich  wichtige  Zwecke  zugleich  bes 

werden  und  leichter  verschiebliche  Ausgaben  erst  nach  der  Deck 

der  wichtigeren  an  die  Reihe  kommen. 

,,c)  Im  einzelnen  Falle  muss  mit  den  geringst  möglichen  Koi 

gewirthschaffet  werden,  wobei  jedoch  nicht  allein  der  Augenbl 

sondern  auch  die  längere  Periode  zu  berücksichtigen  ist." 

§.  35.  —  3)  Die  Beachtung  des  Verhältnisses  i 

Finanzbedarfs  (des  Staats,  aber  auch  der  anderen  Zwar 

gemeinwirthschafteu  oder  der  Selbstverwaltungskörper)  zum  Vol 

ein  kommen*0)  ist  stets  ein  hochwichtiges  Postulat  rieht 

Finanzpolitik,  auf  welches  die  Finanzwissenschaft  eindringlich 

weisen  muss.    Aber  von  vorneherein  muss  man  sich  darüber  1 

sein,  dass  sich  ein  Grundsatz,  welche  Höhe  der  gesummte  Sta 

aufwand,  —  ganz  allgemein  genommen  oder  in  einem 

stimmten  Staate  zur  bestimmten  Zeit,  absolut  dem 

trage  an  Geld  oder  wirtschaftlichen  Gütern  nach  oder  als  Qu- 

des  Volkseinkommens,  —  erreichen  darf,  offenbar  nicht  aufste 

lässt.    Die  früheren  Versuche,  hierfür  bestimmte  Zahlensätze  o 

unüberschreitbare  Quoten  des  Volkseinkommens  zu  ermitteln,  B 

daher  auch  immer  missglückt.80)    Sie  beruhen  auf  einer  falsct 

Irland  von  der  britischen  Regierung  unternommen  wurden,  als  das  Missrathen 

Kartoffeln  grosse  Noth  verursachte.  (S.  auch  Hermann,  StaatswirthschafUiche  Ci 

suchungen,  2.  Aufl.,  S.  210.) 

M)  So  z.  B.  hinsichtlich  der  Sinecuren,  d.  h.  der  Amtsstelleu  mit  Besoldui 
ohne  Dienstgeschäfto.  Li  Grossbritannien  sind  dieselben  erst  in  neuerer  Zeit 

geschafft.  Ihr  Betrag  war  in  den  ersten  Jahrzehnten  dieses  Jahrhunderts  noch  360 

Pfd.  St.  (Rau,  §.  32t. 

w)  Vgl.  in  der  5.  Aufl.  Rau,  §.  36,  37,  in  der  6.  §.  36— 37a,  hier  schon 
mir  verändert.    Danach  im  Wesentlichen  jetzt  §.  35. 

'*)  Murhard,  Theor.  u.  Pol  d.  Besteuerung.  S.  110.  Parieu,  Tht'or. 

impüts.  I.  87,  Hock.  Oefl".  Abgaben,  S.  34,  und  die  dort  citirten  Schätzungen 
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Verhältnis*  fei  Finanz bedarfs  zum  Volkseinkommen.  65 

epischen  und  äusserlichen  Auffassung  des  Verhältnisses  des  Staats 

ar  Volkswirthschaft ,  —  eines  Verhältnisses,  welches  durchaus 

panisches  ist  Zu  betonen  ist  nur,  dass  weder  der  Werth 

i«b  die  Koste u  einer  Staatsleistung  für  sich,  sondern  immer 

;r  beide  zusammen  bei  der  ßeurtheiluug  der  absoluten  und 

iißrtfl  Höhe  der  Ausgabe  zu  berücksichtigen  sind.  Daher  dürfen 

«mbiom  politische,  aus  dem  Wesen  des  Staats  hergenommene, 

f<r  aich  nicht   ausschliesslich  pri vatwirthsch ältliche  Er- 

csngeo  entscheiden.  Als  Regel  kann  der  Satz  gelten  :jegrösser 

x?  BD  mittel  bar  ökonomische  Werth  einer  Staatsleistung  — 

r  aber  erheblich  weiter  als  gewöhnlich  zu  fassen31)  — ,  je  mehr 

Lcisiiing  die  Prod uetio n skraf t  Aller  fördert  und  je 

trottet  das  absolute  freie  Volkseinkommen,  d.  h.  das- 

tüigt  welches  nach  Befriedigung  der  notwendigsten  (materiellen) 

^armLae  der  Bevölkerung  übrig  bleibt,82)  ist,  endlich  ein  je 

iut&erer  T heil  der  reinen  Staatseinnahme  aus  demPrivat- 

-iwtrbieg  Staates,  nicht  aus  Steuern  herrührt,33)  desto 

ÄifcftM,  Justi  (vergl.  über  ihn  Roscher,  Gesch.  d.  Nationalökon,  S.  463), 

$cka*L  u.  A.  m.    Man  ging  von  Vio  bis  Vio  ,if -■  Volkseinkommens.  Selbst 

:i         aber  doch  noch  sagen  zu  dürfen:   „Wir  wurden  ein  Steuersystem,  da* 

*ici  B!"hr  als  15°/0  des  freien  Einkommens  des  Volkes  kostet,  schon  für  zu  hoch 

-*a"  Sckdu  hält  den  Nationalcharacter  und  die  Staatsform  (letztere  auch  schon 

•.*,  fcr  eateeheidend  für  die  mögliche  Höhe. 
^  Die«  f-Azt  schon  aus  der  Anerkennung  der  Dienstleistungen  als  wirtschaftliche 

üiWti chtnd  von  Rau)  oder  der  sogen.  Produclivität  dieser  Leistungen.  (Vgl. 

••f»«r.  Lehrbuch  I,  §.  1 1» — 20.)    Besonders  wichtig  zeigt  es  sich  z.  B.  in  der 

•'"-»irfrage,  so  weit  diese  eine  volkswirtschaftliche  und  finanzielle  ist.  Das 
•-^hichtlKhc  Beispiel  Preussens  diene  als  Beleg.    Namentlich  in  der  allge- 
iti  Wehrpflicht,  wenn  sie  ernst,  wie  in  Preußen,  nicht  als  Milizspielerei, 

"ir»fühn  i*t.  muss  sicherlich  auch  eine  grossartige  Schulung  der  männlichen 
-Atraajr  erkannt  werden,  die  der  letzteren  dauernd  zu  (Jute  kommt.    Dem  Militair- 

kJkbt  daher  mehr  ökonomischer  XutzefFect  auch  in  dieser  Beziehung  an ,  als 

••t  d-nki.    Der  volkswirtschaftliche  Fortschritt  Preussens,  der  auch  im  übrigen 
vsjj]  Uum  eine  Parallele  findet,  ist  gewiss  zu  einem  wesentlichen  Theile  auf 

-f  Stiulnng  de»  preussischen  Volkes  im  Militairwesen   mit  zurückzuführen.  S. 

"»-:n -r.  l'reuss  Jahrbücher  I,  H'.)S.    v.  Richthofen,  üb.  d.  Produc- 
*iAm*  o.  s.  w.  Schlesw.  1*69  u.  u.  §.  107,  108,  110. 

*i  Freies  Einkommen  im  Sinne  Roscher'«,  B.  Syst.,  I,  §.  143  u.  \\  agner, 
S5,  auch  §.  ST,  sub  4. 

*  Daser  Umstand  ist  namentlich  auch  bei  Vergleichen  verschiedener  Staaten  zu 

uu,  d'  ii  'virkli'.-ii'-ii  Drock  von  Ausg&befl  wi*    für  die  Staatsschuld  und  fm 
liäj  zu  bemessen.    Ein  hohes  Procent  dieser  beiden  Ausgaben  von  der 

"•a-u^be  Uun  doch  relativ  erträglich  sein,  wenn  der  Staat  grosse  Reinein- 
•iar.  .L«  F'Idgütern,  Forsten,  Eisenbahnen  u.  s.  w.  bezieht.    Die  Lage  Preussens 

•*  *»  deutschen  Mittelstaaten  ist  in  dieser  Beziehung  besonders  günstig,  verglichen 
^rMrh,  Frankreich,  Gross-Britannien.   S.  die  Daten  u.  d.  Meth.  d.  Berechn. 

•1  Wagner,  ördn.  d.  österr.  Staatshaush.,  S.  151 ;  Ders..  Art.  Staatsschulden 
v*&» Orterb.  X.  5li 

*•*»{•#!,  FiBAazwi«i<nscb.    L  ,  5 
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CG     I.B.  I.K.  I.A.  Finanzwirthachaft  in  Abhängigkeit  vom  Staatiiieben.  §.  SS. 

hoher  kann  auch  der  Staatsaufwand,  absolut  und  a 

Quote  dieses  Einkommens,  sein. 

Bei  Vergleichen  mehrerer  Staaten  oder  eines  Staates 

verschiedenen  Zeiten  ist  namentlich  immer  erst  eine  entsprechend 

Gleichmässigkeit  der  Budgets  zu  gewinnen,  in  Ueberei 

Stimmung  mit  den  Forderungen,  welche  die  vergl eichend 

Finanzstatistik  stellt  (s.  o.  §.  19).  Vielerlei  Ausgaben  fl 

Öffentliche  Zwecke  erscheinen  hier  im  Staatsbudget  (z.  B.  auf  de 

europäischen  Continent,  namentlich  in  Frankreich),  dort  in  den  b 

sonderen  Budgets  der  Gemeinden,  Kreise,  Provinzen,  auch  d 

Kirche  u.  s.  w.  (z.  B.  in  England).*4)  Viele  Lasten  des  Volk« 

für  öffentliche  und  speciell  für  Staatsleistungen  gehen  auch  p 

nicht  oder  nicht  vollständig  durch  die  Rechnungen  des  Staates,  d< 

Gemeinde  n.  s.  w.,  z.  B.  Einquartierungen  und  manche  Arbeit 

leistungen. **)  Natürlich  ist  es  die  Gesammtheit  aller  gokb< 

Opfer,  welche  mit  dem  Volkseinkommen  in  Vergleich  gebracl 

werden  muss.  Statistische  Berechnungen  hierüber  sind  bftch? 

schwierig  und  fast  niemals  vollständig.  Vollends  cinigermaaste 

zuverlässige  Berechnungen,  welche  Quote  des  Volkseinkommen!  ü 

einem  bestimmten  Staate  und  Zcitpuncte  von  dem  gesammten  (v 

obiger  Weise  verstandenen)  öffentlichen  Aufwand  beansprucht  win 

fehlen  noch  durchaus  wegen  der  Unsicherheit  der  Berechnung  de 

Volkseinkommens. Sö)  Da  es  immer  auf  die  A  r  t  der  Staatsleistung? 

ankommt,  so  ist  überhaupt  eine  end giltige  statistische  Fes 

Stellung  der  Quote,  welche  der  Staat  (oder  eine  andere  der  grosse 

Zwangsgemein wirtschaften)  vom  Volkseinkommen  ohne  Bedenke 

für  sciue  Ausgaben  verwenden  darf,  an  und  für  sich  unmöglich. 51 

Die  statistischen  Untersuchungen  Uber  den  Normalconsum  dt 

Familien  (Haushaltungen)  und  der  einzelnen  Wohlstands-  und  Bt 

rufsclassen   von  Familien  geben  unter  Voraussetzung  einer  be 

**)  dornig,  d.  rtsterr.  Budg.  u.  s.  w.  hat  sich  daher  mit  Hecht  besonders 

muht,  da*  Staatsbudget  durch  Hinzufügung  dieser  anderen  Budgets  (auch  deijemg' 
besonderer  Anstalten,  z.  B  fUr  l  nterricht.  welche  Kinnahmen  aus  eigenem  Venn&r 

beziehen)  zu  vervollständigen,  s  z.  B.  I,  103  über  tiros^britannien. 

•)  Verborgen  e  Ausgaben  oder  re  rste c  L  ter  Staats  Ivedarf.  S.  Hcrman- 

Staatswirthsch.  t'nters  .  2.  Aufl.  S  .*)0,  224  ;  ders.  auf  dem  Wiener  Internat.  Stab» 

Congrcss,  s.  Rechenschaftsbericht,  S.  ,16«.  320;  Ficker,  3.  Vers,  d  internaL  Conp. 
1S5T,  S  10«,  III  Vgl.  Lötz,  Handb.,  III,  03.  —  In  den  ein/einen  Staaten  und  u 

rerschiedenen  Zeiten  (Kriegszeiten!'  sind  diese  Ausgaben  von  sehr  verschiedenem  0» 
fange,  wa*  bei  Vergleichen  des  offen  vorliegenden  Staatsaufwandes  nicht  ZU  T« 

«•essen  ist.    (irosse  l'ebelstandc  bestehen  in  diesem  Puncte  noch  in  Russland, 
*•  S   Wagner.  Lehrb.  I.  §.  92.  95,  bes.  Sti  u.  1 10. 

**)  In  d  fi  i>.  'S"  war  dies  irrthttml   W eis*«  noch  nicht  •"h»rf  eriatmt 
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Verhältnis  des  Fiuanzbedarfs  zum  Volkseinkommen. 
67 

<:immten  Sphäre  der  Staatstbätigkeit  indessen  auch  für  die  be- 

reite Frage  einige  Anhaltspuncte  an. 3ft) 

Man  kann  die  Frage  nach  dem  Verhältnis  des  Finanzbedarfs 

x  \  !k>- in  kommen  auch  dahin  zuspitzen:  ob  der  Fiunnzbedart' 

B.»-h  vteifreD  dürfe,  dass  die  in  der  Deckung  gebrachten  Opfer 

itr  Bevölkerung  ein  drückendes  Maass  erreichen.  Letzteres 

■tili  beugen:  der  übliche  Normalconsum  der  Bevölkerung  inuss 

-?chrinkt.  die  übliche  Ersparung  vollends  stark  vermindert  werden 

<ier  ganz  aufhören. 

Diese  Frage  ist  zu  bejahen,  wenn  dieser  Zustand  sich  nur 

in  karz  vorübergehende  Staatsnothlagen  erstreckt,  die 

"jnLihme  der  hohen  Ausgabe  Erfolg  verspricht  und  gerade  dieser 

n<T?v  Maat  die  Erhaltung  verdient.39)  Die  Frage  ist  zu  ver- 

neinen, wenigstens  theoretisch,  so  schwer  dies  auch  den  Be- 

teiligten, namentlich  den  leitenden  Staatsmännern,  fallen  mag, 

vtun  diese  Bedingungen  fehlen  und  der  Zustand  ein  dauernder 

*tirie.  In  untergehenden  Staaten  liegt  letztere  Eventualität  öfter  vor. 

•"Sind  die  Staateleistungen  an  sich  nicht  entbehrlich,  kann  auch 

aa  den  Kosten  fiir  sie  nichts  erspart  werden ,  so  beweist  die  Un- 

i'Ähkeit,  den  Staatsbedarf  aufzubringen,  eben  die  Unmöglichkeit 

•  'lauernden  Bestandes  eines  Bolchen  Staates.  Selbst  die  Hülle 

wh  .Staatebankerott,  also  durch  Bruch  der  privatrechtlichen  Ver- 

tu hangen,  wird  hier  nicht  immer  dauernd  helfen.    Die  „Staats- 

^Bcrion"  mu8s  in  solchen  Fällen  am  Ende  wie  die  Privat- 

•"tuetion  eingehen,   weil  ,,das  Unternehmen   nicht  mehr  die 

deckt."  «•) 

£in  auf  die  Dauer  nicht  Uberschreitbares  Verhältniss 

fif  Kinanzbedarfs  zum  Volkseinkommen  besteht  mithin.  Damit 

r ^  aber  nur  die  Regel  bestätigt,  dass  zwischen  den  Verwen- 

*)S  Eng.-l  i.  d.  Zts.hr.  d.  K.  Sachs.  Stat.  Bür.,  |s.*>7.  S.  169,  u.  die  dortigen 
v t'H-.Tj-jjvt?  nach  Durpetianx .  Le  Play.    Neuerdings  die  Arbeiten  von  E.  Las- 

:tTf#«  ad.  Bah.  Monates«  hr.  1^70;  ders.  in  d.  „Concordia"  1^75.    Die  (irund- 

«S*  tst  Alles  wt  eine  gute  H  aus  h a  1  tss  t  at  ist ik  der  renchiedenen  Wohlstands- 

-  **■  *oriber  ind-ssen  noch  w  enig  Genügendes  vorliegt 

5  Mjü  denke  an  Russland  1812—13, Prcusscn  191» — 14.    Freilich  wird  das 

'v*ir4':  '  rtbeil  hier  iiumer  vom  Ausgang  mit  abhangen.    Die  Herren  (iainbetta  und 
werden  im  Dezember  1^70  das  Beispiel  der  franzosischen  Kepublik  auch 

'V:  -     Li»t  baben.  i>b  mit  Recht,  lehrte  die  Zukunft.  Der  Ausgang  dos  heroischen 
U5P'^»  d  r  Nurdstaaten  von  Amerika  bat  die  enormen  iinauoiellen  Opfer  gerecht- 

~-f-  K^i  längerer  Dauer  des  sudlichen  Widerstandes  hätte  die  Union  doch  vielleicht 
\  *>       vUci.  Gründen  nenptlien  bleiben  nUnen.    Denn  Stittotatgeben  von 

•  :t..fc*  >wj  ]>ii4«r  künnen  nicht  lange  ausgehalten  werden. 
)  Aoch  hier  ist  die  Geschichte  die  Bichterin .  die  aber  ihr  cndgiltiges  L'rtbeil 

:v'T  llr.fer  verschiebt  als  man  erwartet     Man  denke  an  Staaten  wie  die  Türkei. 

5  *
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düngen  des  Einzelnen  für  seine  verschiedenen  Bedürfnissbe 

digungen  eine  gewisse  Harmonie  bestehen  muss.  Denn  ia  le 

Linie  vertheilt  sich  der  durch  Steuern  gedeckte  Finanz bedai 

als  Ausgabe  auf  das  Haushaltbadget  der  Privaten. 

II.  —  §.  36.  Das  „Gesetz  der  wachsenden  Ausdehn 

der  Staatsthätigkeiten"  wird  für  die  Finanzwirthschaft 

Gesetz  der  wachsenden  Ausdehnu ng  des  Finanzbeda 

sowohl  des  Staats,  als  in  der  Kegel  auch  der  Selbstverwaltu 

körper  bei  entsprechender  Dcceutralisation  der  Verwaltung 

ordentlicher  Organisation  der  Selbstverwaltung.  Jenes  Gesetz 

das  Ergebniss  empirischer  Beobachtungen  bei  den  fortschreite] 

Culturvölkcrn  wenigstens  unserer  Civilisationsperiode  und  rindet  * 

Erklärung,  Rechtfertigung  und  Begründung  im  Entwicklung;8be< 

niss  des  Volkslebens  und  in  den  Veränderungen,  welche  di< 

Bedürfniss  gemäss  in  der  Combination  des  gemein-,  besonders 

zwangsgemeinwirthschaitlichen  und  des  privatwirthschaftln 

Systems  vor  sich  gehen.41)  Finanzielle  Schwierigkei 

können  diese  Ausdehnung  der  Staatsthätigkeiten  hemmen,  wo  d 

der  Umfang  der  letzteren  von  demjenigen  der  Finanzwirthschat? 

stimmt  wird,  statt  wie  sonst  umgekehrt.  Aber  auf  die  Da 

Uberwindet  das  Entwicklungsbedürfniss  fortschreitender  Völker  d 

Schwierigkeiten  doch  immer  wieder. 

Aus  diesen  Verhältnissen  folgt  nun  mit  Notwendigkeit 

sichtlich  des  Finanzwesens  die  Forderung,  dass  dasselbe  in  sc 

Einnahme wirtbschait  Expansionsfähigkeit  besitzen  nj 

um  sich  dem  steigenden  Finanzbedarf,  der  finanziellen  Wirkung 

Ausdehnung  der  Staatsthätigkeit,  anzupassen.  Demnach  kein  ;i 

schliessliches  Ange  wiesensciu  auf  unbewegliche,  wei 

bewegliche  oder  nach  anderen  Rücksichten  als  il 

j  enigen  der  Deckung  des  Fi n  an zbedarfs  sich  bewege 

Einnahmen:  d.  b.  kein  bloss  pri  vatwi  rthschaftlic 

Einkommen  im  modernen  Staate ,  keine  grundsätzl 

stabilen  Steuern,12)  sondern  Begründung  der  Einnahmew 

*l)  Bei  Kau  bis  incl.  5.  Aasgabe  fehlt  die  Beachtung  dieses  wichtigen  Mon 
Iii  der  6.  Ausgabe  hatte  ich  iu  §.  1  (bes.  Auin.  a)  mit  Berufung  auf  meine  fd 

einschlagenden  Arbeiten  kurz  darauf  hingewiesen.  Meine  frühere  Formulirnng 

selbst  Fon  der  finanziellen  Betrachtung,  d.  h.  doch  nur  von  dem  Aeus: 

liehen  der  Erscheinung  aus.  Das  Innerlich-Treibende,  das  sich  nu 
Finanzbedarf  abspiegelt,  ist  die  Entwicklung  der  Staatsthätigkeit  oder,  allgemeiner 

gedruckt,  der  Zwangsgemeinwirthschaften.  Für  die  nähere  Darlegung  und  Begrün 

vgl.  jetzt  Wagner,  Grundlegung,  Kap.  4,  Abschn.  3. 

**)  Wie  i.  B.  die  noch  vorkommenden  stabilen  Grundsteuern. 

i 
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-hart  de«  modernen  Finanzwesens  auf  bewegliche  Steuern 

ood  .^taatscredit.  Eine  wichtige  principielle  Streitfrage  über 

iie  richtigen  oder  passenden  Einnahmequellen  des  modernen  Staats- 

ttoübahs  wird  hierdurch  einfach  und  sicher  entschieden4')  (s.  u. 

5  57  ff,  156,  157). 

III  —  §.  37.  Nicht  minder  wichtig  für  die  Praxis  und  Theorie 

Finanzwesens  ist  ein  zweites  „Gesetz"*4)  des  Staatswesens, 

i.isjenige  des  Vorwaltens  des  Präventivprincips  vor  dem 

äepressivprinc  ip  im  entwickelten  Staate.46)    Es  betrifft  die 

Veränderung  der  technischen  Art  und  Weise,  in  welcher 

:  Staat  seine  Thätigkeiten  ausführt.  Diese  Veränderung  ist  einer- 

-eit*  wieder  eine  Consequenz  eines  allgemeinen  ökonomischen 

'»esenes  aoch  auf  dem  Gebiete  der  „Staatsproduction",  nemlich 

Gesetzes  der  allmäligen  Präponderanz  des  Kapital- 

: artors,  besonders  des  stehenden  Kapitals,  und  der  quali- 

ititten  Arbeit  im  gesammten  Productionsprocess  der  Volks- 

^rthsebatt  Anderseits  bringt  es  das  Bedtirfniss  des  entwickelten 

Mblebens mit  sich,  dass  Rechtsstörungen  überhaupt  möglichst 

i  ;cd^  werden.    Der  Staat  sucht  daher  dagegen  allgemeine  Vor- 

drangen zu  treffen,  d.  h.  er  greift  auf  dem  Gebiete  des  Rechts- 

ar>d  Machtzwecks,  vor  Allem  im  Wehrwesen,  aber  auch  in  der 

^Wartigen  Verwaltung,  in  der  Justiz  und  Polizei,  zu  um 

^odeii,  präventiv  Rechtsstörungen  verhütenden  Einrichtungen 

Massregeln. 

Verfolgt  deshalb  eine  feste  Organisation  des  Staats 

Gieim,  die  Ausbildung  und  Anstellung  eines  berufsmässigen 

?fin>tentbunis  (s.  u.  §.  71),  die  Einrichtung  stehender  Heere 

:^  Flotten,  bleibender  Befestigungen.  Im  System  der 

'  !egswaffen  tritt  die  Maschine  auch  hier  immer  mehr  an  die 

N*eile  des  Werkzeugs.  Zur  Ausführung  aller  Dienste  des  Staats 

^  zor  Haudhabnng  der  complicirten  Kriegswaffen  bedarf  es  eines 

u  fie  s--bon  mehrfach  betont  wurde,  gilt  das  vom  Staat«  nnd  seinem  Haushalt 
immer  mutatis  mntandis  anch  von  den  anderen  zwangsgemcinwirthschaftlichen 

^"sv^a.  in  anSerer  Gegenwart  tritt  die  Ausdehnung  der  Thätigkeit  und  folgeweise 

'4»Äzhedarls  vielleicht  mehr  noci  in  der  Gemeinde  als  im  Staate  hervor. 

iHtstr  Ausdruck  lässt  sich  rechtfertigen,  weil  die  empirisch  erkannte  Regel- 

**?tat  »uf  ihre  bedingende  Ursache  zurückgeführt  werden  kann.  Näheres  im  2.  B. 

'  %m.  VolkswirthschaftsL  (Grundleg.  Kap.     v.  d.  Methode). 

e  Io  der  *>.  Ausg.  der  Finanzwiss.  war  dieses  Gesetz  nur  eben  berührt  worden 
?        vgl  jetzt  für  alles  Nähere  Wagner,  Grandleg .  Kap.  4.  Abschn.  4,  wo 

ond  183  auch  bereits  auf  die  wichtigen  finanziellen  Folgen  des  Gesetzes 



70      l  -B.  1.  K.  2.  A.  Finanzwesen  der  Staatenverbindungen  u.  s.  w.  §.  37,  39. 

eigens  gebildeten  und  gescholten,  „qualificirten"  Arbe 

Personals. 

Das  Vorwalten  des  Präventivprincips  bat  für  die  Finanz 

vor  Allem  eine  andere  zeitliche  Vertheilung  des  Fina 

bedarfs  zur  Folge.  Der  lautende  Bedarf  ist  dauernd,  auch 

ruhiger  Zeit,  höher,  bei  der  Repression  geringer.  Aber  da 

wird  auch  letztere  seltener  nöthig,  weil  weniger  Kechtsstöran^ 

ausbrechen,  und  wenn  letztere  (Kriege!)  doch  eintreten»  so  m 

bei  dem  Präventivsystem  der  Extrabedarf  nicht  so  viel  gross 

während  er  bei  dem  anderen  System  ausserordentlich  steigt.  D< 

wird  sparsamer  ge wirtschaftet  und  lässt  sich  eine  geordix 

Besteuerung  zur  Deckung  des  Bedarfs  einrichten.  Hier  tre 

in  beiderlei  Beziehung  Schwierigkeiten  ein.  So  verdient  im  < 

wickelten  Staate  auch  in  finanzieller  Hinsicht  das  Prävcntivsy&t 

den  Vorzug.46) 

2.  Abschnitt. 

Die  Finaiizwirthschaften  der  Staatenverbindunjren  und  der 

Selbstverwaltnn^skOrper  neben  dem  Staatshaashalte.1) 

§.  38.  Das  zwangsgemeinwirthschaftliche  System  wird  j 

seinem  wichtigsten  Gebiete,  demjenigen  der  Fürsorge  für  die  < 

meinbedürfnisse  der  Rechtsordnung,  fiir  die  räumlichen  und  » 

liehen  Gemeinbedürfnisse2),  zwar  hauptsächlich,  aber  doch  ni< 

*")  S.  Grundfeg.  §.  1 83.   Besonders  frappant  tritt  der  Unterschied  beider  Syst! 
im  geordneten  Heerwesen  und  im  blossen  Milizwesen  hervor.  S.  unten  g.  106  fl. 

Präventivsystem  ist  freilich  erst  auf  höherer  volkswirtschaftlicher  Entwicklung** 

das  ökonomisch-z  weckinässi  gere ,  ebenso  wie  hier  erst  die  Wirtschaft 
mehr  stehendem  Kapital  und  die  intensiven  Systeme  der  Bodeubenutzuug  r  na 

sind,  während  früher  passender  mehr  umlaufendes  Kapital  verwendet  wir«! 
Extensivität  vorherrscht.  Prävention  im  Staatsleben,  Wirtschaft  mit  steh 

dem  Kapitale  und  Intensivität  der  Bodenbenutzung  sind  analoge  Erscheine 

und  zusammen  auf  ein  höheres  allgemeines  volkswirtschaftliches  Princip  W 

zu  führen.    Vgl.  auch  Grundlegung  §  31 1  (Anm.  12^  und  unten  über  Strassen 
Eisenbahnen  im  folg.  Buch. 

s)  Vgl.  in  der  6.  Aufl.  bei  d.  allgem.  Betracht,  d.  Ausgaben  über  die  Haush 
der  Staatenverbindungen  §.  3Sg — 38i  (S.  61  —  68),  über  diej.  d.  Selbstverwaltungslöi 

§.  3Sc— 3Sf  (S.  52—61),  über  die  Verwendung  der  Staatsausgaben  auf  da?  L 

§.  3S— 3Sb  (S.  49—52).  Rau  hatte  in  den  früheren  Aufl.  nur  den  zweiten  Pj 
kurz  in  §.  53-  55  (bei  d.  allgem.  Betrachtung  der  Kegierungsausgabent ,  den  letJ 

in  §.  38  behandelt.  Die  drei  Pnucte  stehen  aber  in  enger  organischer  Verbin«! 

und  betreffen  nicht  nur  die  Ausgabewirthschaft,  sondern  die  ganze  Finanzwirthsrli 

Deshalb  müssen  sie  hier  in  genaueren  Zusammenhang  gebracht  werden  und  eine  an«: 

Stellung  im  System  der  Finanz  Wissenschaft  erhalten.  Auch  hier  ist  an  die  Lebre 

den  Zwangsgeinein wirtschaften  und  den  Gemeinbedürfnissen  anzuknüpfen,  s  <im 

legung.  I,  Kap.  3,  Abschn.  Hu.  10.  und  Kap.  4. 

»)  Grundlegung  §.  140— 143. 
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aüeio  durch  den  Staat  vertreten.   Neben  und  über  ihm  fungirt 

■  der  Geschichte  öfters  die  Staatenverbindung ,  neben  und 

inter  ihm  eine  der  kleineren  räumlichen  Zwangsgemein - 

v irthsrhaften    oder   der   grossen  Selbstverwaltungs- 

t<»rper,  Provinz,  Kreis,  Gemeinde.  Die  Staatenverbindung 

jüd  dk  Selbstverwaltungskörper  stehen  mit  dem  Staate  in  engem 

rjwnkhen  Connex  und  theilen  mit  ihm  die  Aufgaben  des  zwangs- 

.Tmeiowirthschaftlichem  Systems.    Zur  Ausführung  der  von  ihnen 

iei,rderten  Aufgaben  bedürfen  sie  in  der  Regel  auch  eines  eigenen 

Haushalts,  jedenfalls  gewisser  Finanzmittel.    Die  Finanz- 

geschäft bat  daher  auch  das  Finanzwesen  dieser  Gemeinschaften 

m  ud  ftir  sich  und  besonders  in  seinem  Zusammenhange  mit  dem 

>iaattkM*halte  zu  betrachten.   Dieser  Zusammenhang  tritt,  gegen- 

über deo  Selbstverwaltungskörpern,  am  Meisten  bei  der  Beziehung 

des  Staats  and  seines  Finanzbedarfs  zum  Staatsgebiete 

■iüd  dessen  Theilen  hervor,  weshalb  dieser  Punct  hier  auch  zu- 

gleich mit  ins  Auge  zu  fassen  ist.    Es  hat  sich  daher  dieser  Ab- 

•ebniß  mit  drei  Gegenständen  zu  beschäftigen:  mit  dem  Finanz- 

»e*eo  der  Staatenverbindungen  (§.  39—41),  mit  der  Be- 

dang des  Finanzbedarfs  zum  Staatsgebiete  (§.  42)  und 

rut  dem  Finanzwesen  der  Selbstverwaltungskörper  (§.  44 

fr»). 

L  —  §.  39.  Unter  „Staaten Verbindungen"  verstehen  wir 

*wm  solche,  welche  für  anbegrenzte  Dauer  bestehen  und 

■•aar  gewisse  öffentliche  Aufgaben  dauernd  verfolgen,  im  Gegensatz 

o  Tortbergehenden  loseren  Verbindungen.    Von  solchen  Staaten 

^inn-eu  >iud  hier  drei  Arten  zu  unterscheiden:  der  so^en. 

^aatenbund,  durch  welchen  souveräne  Staaten  dauernd,  wenn 

•*3  nur  lose  völkerrechtlich  mit  einander  verbunden  sind;  der 

Bandesstaat,  ein  engerer  staatsrechtlicher  Verband  mit 

^eoer  Souveränetät  (§.  40);  und  andere  Formen  einer 

^aatenverbindung  
(§.  41). 

Staatenbund  und  Bundesstaat  (und  öfters  auch  eine  dieser 

wtoen  Formen)  haben  vor  Allem  regelmässig  Ausgaben  von 

^deswegen  zu  machen.  Die  Gegenstände,  für  welche  und 

!l<  B?ihe,  in  welcher  diese  Ausgaben  erfolgen,  ferner  die  Art 

Weise,  wie  die  letzteren  durch  Einnahmen  gedeckt  werden, 

}ai*r  die  Gestaltung  des  Bundesfinanzwesens ,  ergeben  sich 

m  der  Bundesverfassung  und  den  dieselbe  ausführenden  oder 
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fortbildenden  VertrÄgen  der  Bundesstaaten  oder  Gesetzen  fo\ 

Bandes. 8) 

1)  Em  Staatenbunde  ist  die  Sonveränetät  der  cinzelon 

Staaten  nur  wenig  beschränkt,  die  gemeinschaftlichen  Gegenständ! 

sind  an  Zahl  und  Bedeutung  unbeträchtlich.  Wenn  sie  aur! 

wesentliche  Staatsaufgaben  betreffen,  hat  der  Bund  als  solch« 

doch  keine  eigene  Staatsgewalt,  kein  Gesetzgebung*-  nm 

Besteuerungsrecht.  Ein  selbständiger  Bundeshanshalt  kam 

daher  beinahe  ganz  fehlen.  Die  etwaigen  wirklichen  Bundesani 

gaben  werden  durch  Beiträge  der  einzelnen  Staaten  na^ 

einem  bestimmten  Vertheilungsmassstabe  (z.  B.  der  Grösse  der  Fi 

volkerung)  gedeckt  (Matricularbeiträge)  und  erscheinen  al 

Ausgaben  der  Einzelstaaten  in  deren  Etat.  Ein  besonderes  Bn  ti 

des schnldcnwesen  fehlt.4) 

§.  40.  —  2)  Der  Bundesstaat  hat  eine  in  bestimmter  Sphaj 

souveräne,  eine  eigentliche  Staatsgewalt.  Wichtigere  un 

zahlreichere  Theilc  der  den  wesentlichen  Staatsanfgabcn  entetan 

menden  Staatsthätigkeiten  sind  der  Competenz  einer  eigenen  Bvri 

desgesetzgebung  unterstellt.5)    Namentlich  pflegen  das  Militair 

*)  S.  z.  B.  über  Staatenbund  und  Bundesstaat  Waitz,  Polit.,  S.  45.  4'i,  J53  i 
R.  t.  Moni,  Encyrlop.  d.  Staats  wiss.  1K59.  S.  37,  H.  A.  Zarhariä.  D.  Staat*-  1 

Bundesrecht,  I.  §.  25— 2S  «2.  Aufl  ).  üb  man  im  Bundesstaat  streng  genommen  <Ji 

einzelnen  Staat  noch  „Staat"  im  eigentlichen  Sinn  ncnn«n  und  daher  auch  h 

diesem  ton  „Staatshaushalt"  Bprechen  kann,  ist  eine  hier  niety  zu  entscheiden! 

Frage.  Wir  bleiben  beim  "üblichen  Sprachgebrauch.  —  Das  Finanzwesen  der  Staatd 
Verbindungen  ist  principiell  finau/wisscnbchafdifll  fast  noch  gar  nicht  behaut 

Kau  hatte  nichts  darüber.  Stein  noch  jetzt  fast  nichts.  Für  Deutschland  nattrhl 

ein  Mangel. 

4)  Ein  solch«  r  Staatenbund  war  d-  r  Deutsche  Bund  ISIS — 66,  dieSchwl 

ohwnhl  schon  mit  einiger  Annäherung  an  den  Bundesstaat)  bis  1  M*.  Oder 4 

Deutschen  Bund  s.  Zachariä  II.  §.  24<i  If.,  über  die  Bundesmatrikel  u.  Bunde*** 

ob.  §.  294—2%.  Die  Kosten  der  Bundeskanzlei  wurden  durch  Beitrage  geded 

welche  nach  dem  Stimmrecht  im  engeren  Rath  in  der  Weise  repartirt  wurden . 

auf  jede  der  17  Stimmen  ein  Simplum  vou  2000  fl.  im  24  fl.-Fusse  kam.  alle  andYn 
Ausgaben  nach  der  Grösse  der  Bevölkerung  auf  Grund  der  Bundesmatrikel.  Simrl« 

30.000  fl.  Bei  der  Auflösung  de>  Bundes  iiu  J  1*66  galten  für  dieses  Matrilul* 

wesen  die  Beschlüsse  der  Bundesversammlung  vom  14.  April  1**42,  3.  Oct  1*51  *J 

26.  Juni  IMio.  Auch  für  den  Fall  eiues  Bundeskriegs  war  zur  Betreuung  der  Kri' : 

kosten  ein«-  Bundeskriegscassc  in  Ausgeht  genommen,  welche  aus  den  matnitii* 

massigen  Beitragen  der  Bundesstaaten  zu  dotin-n  war.  —  Wagner.  Reichenau/» 

in  r.  Holtzendorff's  Jlirb.  f.  Gesetzgeb.  u  s.  w.  d.  I).  Reichs,  I  (1S71),  S.  5^0—5^ 
&)  Die  grossen  Beispiele  von  bleibender  Bedeutung  sind  bekanntlich  die  V«  I 

einigten  Staaten  von  Nordamerika,  die  Schweiz  (Verf.  t.  12.  Sept.  \^ 

der  Norddeutsche  Bund  (Verf.  v.  25.  Juni  1M>7>  und  das  nunmehrige  =*1 

Deutsche  Reich  (Verfass.  v.  31.  Dec  1*70,  Vertr  mit  Hessen  v.  15  Nor.  I«j 
Baden  v.  dems.  Tage.  Wurteml^rg  v.  25.  S«f.  l>70.  Baiern  \.  2  >.  Nov.  1 5*70  H 

•lie  hnanzre  ch  tl.  Seite  des  Deutschen  Finanzwesens  •>.  Laband  in  Hirth's  Ann**-' 
1S73,  S.  105  tt.  f.  d.  riuanz  w  i  ssensc  h.  u.  rinanz  polit.  Seite  A.  Waguer.  Keirb 

frnan/wesen  in  v.  Holtzend  Jahrbuch  I.  1  *71 .  S.  5S1  -645  (auch  selbständig  erseht 

n.  III.  1S74,  S  60-252. 
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Tf^en,  die  auswärtige  Vertretung  (Diplomatie  und  Consulate), 

''nzHne  Zweige  der  inneren,  besonders  der  volkswi rthschaft- 

'•chen  Verwaltung  (Handel,  Mttnz-,  Zettelbankwesen,  Commtroi- 

atiown  und  grosse  Verkehrsanstalten,  Post,  Telegraphen  u.  s.  w.), 

■i«  obersten  Justiz*  und  Unterrichts wesens  u.  a.  m.  Sache 

<te  Bundes  zn  sein.6)  Zur  Durchführung  dieser  gemeinsamen 

Zwwke  und  zur  Besorgung  der  dafür,  sowie  für  die  Bundesgewalt 

nnd  Bondesvertretung  selbst  nöthigen  Ausgaben  bedarf  der  Bundes- 

*'aat  eines  eigenen  Haushalt»,  wie  ein  Einheitsstaat,  einer  be- 

•nderen  Finanz  Verwaltung  und  eventuell  (fiir  Kriege,  etwaige 

V?rkebr5anstalten  u.  s.  w.^l  eines  eigenen  Bundesschnlden- 

wetti«.*)   Da  es  sich  hier  um  grössere  Ausgabeposten  handelt, 

*t  Iß  Sorda  in  e  rika  lind  Aeusseres,  Heer  u.  Flotte  (incl.  Invalidcnpensioucn), 

'■  ■       Indianenresen,  Regierung  der  Territorien,  Handelspolitik,  Zollveeen, 
^haie.?*»!.  Land  Vermessung,  Kuatensichcrung ,  Bundesschuld  Bundessache;  in  der 

-»  u  .Vussere-,  Heer  Jncl.  Pulver-  u.  Patronenfabrik'ii) .  oberster  Gerichtshof, 

tiud^hni.  Zollwesen.  Münze,  Post,  Telegraphen.  Maass  und  Gewicht,  technische 

H>ischs^  Bküdesangelegenheit.    Die  Coinpetenz  des  No  r d d  e u  ts eh  e  n  Bunds  er- 

"x&  ».vi  aach  §.  4  der  Verf.  auf  folgende  ..der  Beaufsichtigung  u.  Gesetzgebung 

>j  Bad:  unterliegende14  Gegenstande:  Freizügigkeit,  Heiinaths-  und  Nicdcrlassungs- 

•;ä«fcL.iv,  Suataburgerrecht,  Passwesen  u.  Fremdenpolizei.  Gewerbebetrieb  u.  Ver- 
ii.Ti2jr;\^j.;Q  s.  §.  3  d.  Verf.).  Culonisation  u.  Auswanderung  nach  ausserdeutschen 

Ua&rn  -  Zoll-  u.  Handelsgesetzgebung  u.  f.  Bundeszweckc  zu  verwend.  Steuern  — 

\t±*r  Moaz-.  Gewichtssy stem,  Grundsätze  über  Ausgabe  v.  fund.  U.  anfand.  Papier- 

ni  -  iHgcai   Bestimm.  Uber  Bankwesen  —  Erfindungspatente        Schutz  d.  geist. 
E^tti  -  Schatz  d.  deutschen  Handels  im  Ausland,  der  Schifffahrt,  der  Flagge, 

•sla^r^ea.  —  Eisenbahnwesen  u.  Herstell,  v.  Land-  u.  Wasserstrassen,  im  Interesse 

W  U»4e*rertheid   u.  d.  aUgein   Verkehr».  —  Flösserei  u  Schifft  auf  den  mehreren 

fernem«.  Wasserstrassen,  Zustand  der  letzteren,  Fluss-  u.  and   Wasserzölle.  — 

1  ■'•  tnd  Telegraphenwesen.  —  Best.  üb.  wechselseit.  Vollstreckung  v.  Erkenntnissen 
Küchen  u.  s.  w..  —  Beglaubigung  öfJenti.  Urkunden,  —   gemeins.  Gesetzgeb. 

'''biigat.  Straf-.  Handels-,  Wechselrecht  u.  gerichü.  Verfahren,  Militärwesen 
*3tiii  u.  Kriegsmarine.  —  Medicinal-  u.  Vetcrinärpolizei.        Dieser  Artikel  ist 

»fcaeh  als  Art.  4  auch  in  d.  Verfasa.  d.  Deutschen  Reich  *  ubergegangen  mit 

■••B  Zasitz.  <las>  die  Bestimmungen  über  Presse  und  Vereinfiwesen  auch  Bundessache 

--*Ska.   Die  normale  Fortentwicklung  bringt  es  gewöhnlich  mit  sich,  dass  die 
*f*v:u  des  Bundes  sich  langsam,  aber  steetig  erweitert,  wie  die  Schweiz  und  das 

■'^ke  Reich  e*  er. eben.    Damit  nähert  sich  natürlich  der  Bundesrat  mehr  dem 

' -^wsyiaat  und  der  Einzelstaat  mehr  der  Provinz.     Für  die  betrelleuden  Hau>- 
•_'»t€  ergaben  »ich  analoge  Consequenzen  (vgl.  i  B.  W  agner  in  Holtzend.  Jalirb. »'  IST. 

Ia  den  gen.  3  Bundesstaaten  besteht  ein  eigener  grösserer  Bundeshaushalt  und 

•-s^etschaldenwetatt.  En  Nordamerika  Abschluss  f.  1^72 -  T.i  (u.  in  d.  Klammer 

,v*%  f  1^75  —  70)  in  Mill.  Doli.  Cirildienst  1  TG  (  7  0),  Aeusseres  1*5  (I  I). 
V"^P-  4?  3  WO),  Marinedep.  80*9  (22  5),  Pensionen.  Indianer  r»  7  pS'O),  Zinsen 
•  V-"~J  107-1  (101  0).  Tilgung  d.  Schuld  416  (unbestimmt)  Verschiedenes  51  9  (54  0), 
^*a*  4  Aoag.  incl.  Tilg.  32S  7  (272  S).  Einnahmen  im  Ganzen  (ohne  SehuldFermehr., 

i\\>*  griffen  den  Activsaldo  am  Beginn  d.  J.)  420  7  (ohne  diesen  Saldo  A  f. 

S'>-'A;  293).  nemi.  ZöUe  ^HO),  Innere  Steuern  102' i  (H>6),  Landverkauf 
VVSlDiTcna  22*1  (15  5>.  -  Stand  d.  Bundcsschuld  1.  Jnli  1<*75:  2270  9  (wovon 

jÄl  iliii  Papiergeld),  nach  Abzug  des  Cassenbestands  2128*7.  gegen  2406'fi  am 
tau  IST,)  __  Schweiz  Abschluss  f.  1S74  (u.  Anschl.  f.  1S75),  Einnahme  468 
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74       l.  B.  1  K.  2.  A.  Finanzwesen  der  Staateuverbindungeu  u.  s.  w,  §.  40.  41 

dereo  Aufbringung  durch  Matricularbeiträgc  der  Einzelstaateii  nac 

der  Kopfzahl  oder  nach  irgend  einem  ähnlichen  immer  xiemlic 

willktihriichen  Massstabe  ohnehin  die  Einzelstaaten  ungleich  b 

lasten  würde, h)  so  werden  zweckmässiger  Weise  mit  den  geoannu 

Ausgaben  auch  gleichzeitig  bestimmte  Einnahmequellen  aus  de 

Haushalt  der  Einzelstaaten  ganz  ausgeschieden,  der  Competenz  d< 

Bundes  und  seiner  Gesetzgebung  unterstellt  und  passend  dem  Buo< 

daneben  noch  ein  besonderes  Besteuerungsrecht  mr  Deckui 

seiner  verfassungsmässigen  Ausgaben  verliehen.  Namentlich  aii 

es  aus  steuertechnischen  Gründen  die  sogen,  indirecu 

Steuern,  Zolle,  inländische  Verbrauchssteuern,  welche  dem  Bund- 

staat  Ubertragen  zu  werden  pflegen. 9)    Anderenfalls  müssen,  wet 

(39*5),  ordentl.  Ausgabe  456  (3118)  Mill.  Fr.  —  Leber  das  Deutsche  Reich  d 

Wagner,  a.  a.  0.  im  Jahrb.  (bes.  III,  167^  bis  1874  eingehend.  Der  Etat  ist  s  ' 
in  den  wenigen  Jahren  seit  Bestehen  des  Reichs  bcstAndig  and  stark  gestiegea  ! 

war  im  Vorans'hl  f.  1^72  incL  Nachträge  d.  fortdauernde  Ausgabe  98*A  Mi 

Thaler,  1876  (noch  ohne  Nachtrage)  schon  134*4,  die  einmal.  Ausgabe  resp  II 

und  23  7,  die  Gesamintausg.  also  117  u.  168*1  Mill.  Thlr.  Im  EUt  des  Reichs  i 
Hauptposten  der  fortdauernden  und  der  einmaligen  Ausgaben  f.  1876  RaA 
kanzleramt  4  08  u.  2  04,  Ausw.  Amt  5  57  u.  137,  Reichsheer  316  2  u.  35  89,  Mira 

2107  u.  4  77,  allgcm.  Pensionsfonds  23  40,  lnvalidcnfonds  28'83,  Reichsschuld  V 

u.  0*6  Mill.  Mark,  Summa  (incl.  einige  and.  meist  kleinere  Posten)  403*25  u.  7W 
im  Ganzen  474  26  Mill.  Mark.  Die  hiermit  bilanzirende  Gesammteinnahme  war  vem 

schlagt:  auf  242  63  Mill.  f.  Zölle  u.  Verbrauchssteuern,  6*90  Wechselstempelst..  W 

Ueberschuss  d.  Eiscnb.-,  Post- u  Telegr.-Verw.,  1  81  v.  Bankwesen,  28*83  aus  d.  Bä'ii 

invaJidenfonds,  10  2  aus  d.  Münzwcs  .  10*66  aus  belegten  RcichsgeJdern,  45*50  aussei»: 
Zuschüsse  (meist  aus  d.  französ.  Contrib.),  71  37  Matrikularbeitr.,  34  37  Uebervhtf 

früherer  Jahre,  Rest  kleinere  Posten.  Die  Reichsschuld  besteht  jetzt  nur  aus  zeit*- i 
emitt.  Schat/anweisun;;en  und  dem  von  den  Einzelstaaten  Übernommenen  Papierr^M 
Das  Reich  hat  anderseits  bedeut.  verzinsl.  Activa  aus  d.  französ.  Contribution.  b* 

Reichsinvalidenfonds  ursprünglich  1*7  MiU.  Thlr.),  Reichsfestungsbaufonds  d  s 

(s.  Wagner,  im  Jahrb.  III,  125  ff.',  dann  den  baaren  Reichskriegssohatz  v.  120  MiU  1 

*)  Das  Trugen > che  des  Kopfquotensystems  beruht  darauf,  dass  ohne  Rückk- 
auf den  verschiedenen  Wohlstand  die  Consumtions-  u.  Productionskraft  u.  die  $W 

fähigkeit  jedes  „Kopfes"  in  jedem  sogen.  ..Staate-  als  gleich  angenommen  wird.  Dil 
wird  ganz  übersehen,  dass  grosse  und  kleine  Staaten  sich  gar  nicht  unmitklb 

vergleichen  lassen,  da  der  kleine  „Staat",  vollends  in  Verhältnissen  wie  den  deute :ht 
eben  nichts  Anderes  als  eine  zur  Souveränetät  gelangte  Provinz  oder  gar  nur  ein  Km 

eines  natürlichen  grossen  Staatsgebiets  ist,  s.  o.  §,  19.  S.  über  die  Frage  in  Deots: 

land  Wagner,  Jahrb.  I.  628.  III,  217,  Hirth  in  s.  Annalen  1875.  115  IT.  M*a 

kularbeitrage.  combinirt  nach  der  Kopfzahl  und  der  ungefähren  Stcuerkraft.  sind  wj 

fassung&massig  in  der  Schweiz,  aber  nicht  in  pract.  Anwendung:  ärmste  CanM 

IS  cent  p.  Kopf,  reichste  90  cent  ;  Hirth.  Annal.  JS75.  142.  786. 

*i  So  die  (irenzzölle  in  Nordamerika  (s.  Anm.  7).  der  Schweiz  (153  JA  * 

Brutto  in  1874).  im  I).  Reiche.  Ausserdem  in  der  Schweiz  die  Einn.  aas 

TeJcgr..  Pulrerfabr  .  Zündkapselfabr  .  Gebuhr.  am  Polytechn.,  in  Nordamerika^ 

Einn.  aas  d.  Landvcrkauf  u.  bedeut.  innere  Verzehrsteucm  (im  Finanzjahr  1873-*' 
Sreuer  v.  Spirituosen  49  4,  Tabak  33*2,  gegobr.  Getranken  0  3,  v  Banken  3  4.  Steffr-: 

abgaben  61  Mill  D).  —  Im  Deutsrhen  Reiche  sind  ausser  den  Zöllen  (An*-- 

f.  1876  10*^  4  Mill.  M  )  die  Rübenzucker-  (desgl.  45  5),  Salz-  (33*3)  und  Tabak*-*-; 
(1*19  Mill  M  i.  dann  die  WechseLstempelsteuer  (6  99  Mill.  M.)  allgemein*.  - 

Branntwein-  (3.V6j  und  die  Brausteuer  (14*42  Mill  M)  im  norddeutschen  Geb*" 
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k  logcwriesenen  Einkünfte  nicht  aaureicuen, 10)  auch  hier  noch 

Utricolarbeiträge  erhoben  werden,  —  was  besser  abzustellen 

ln)  Je  mehr  sich  der  Bundesstaat  in  seiner  Fortentwicklung 

m  Einheitsstaate  etwa  nähert,  je  grössere  und  kostspieligere  Auf- 

jtxD  an  ihn  herantreten  (Bundeskriege!),  desto  mehr  muss  auch 

ier  Bundeshaushalt  in  Betreff  der  Ausgaben  und  Einnahmen  all 

a*%  einem  gewöhnlichen  Staatshaushalte  gleichen12)  und  desto 

•ehr  schrumpfen  die  Einzelstaatshaushalte  zu  freilich  höher  aus- 

laden  Provinzialhaushalten  zusammen. 1S)    fcline  solche  Ent 

klang  ist  auch  in  finanzieller  Hinsicht  wohl  im  Ganzen  erwünscht. 

•  •••bwieri^e  Problem  der  richtigen  Trennung  von  Hauptstaats-, 

t  ehen  von  recht  eigentlichem  Staats  bedarf  und  Local- 

Ude*tbeil-)bedarf  wird  auf  diese  Weise  vielleicht  am  Besten  ge- 

hl [t  o.  §.  43). 

jj.  41.  —  3)  In  der  concreten  Wirklichkeit  zeigen  die  sogen. 

v1u;enbönde  nnd  Bundesstaaten  schon  mancherlei  erhebliche  Modi- 

aüooen  der  theoretischen  Idee  dieser  Staatenverbindungen.  Die 

Richte  weist  aber  auch  noch  zahlreiche  andere  Verhält- 

"fie  einer  Staatenverbindung  auf,  welche,  zufälligen  histo- 

•  u-u  L reigniaeen  entsprangen,  sich  nicht  immer  leicht  unter  eine 

stimmte  Völker-  und  staatsrechtliche  Formel  bringen  lassen,  zumal 

-  -riobeoe  Reichssteuern.  Dazu  kounnen  die  A versa  der  Zollausschlusse  (4  17  M.  M.), 

"  ̂kencbnss  <jer  post-  und  Telegraphenterwalt.  ond  der  Antheil  am  Reingewinn 

'  äwdsUok  (1  76),  so  dass  im  J.  1S76  262  Mill.  M.  dieser  Einn.  der  Einzelstaaten 
Back  abertragen  waren.  Die  steuertechnischen  Gründe  sind:  gemeinsame 

^PtiaLwhtf  Gontrolen.  Erhebung  u.  s.  w. ,  s.  A  W  agner,  im  Jahrb.  a.  a  (>. 

Ähnliches  gilt  für  gewisse  Geb  Uhren.    S.  u.  §.  92 — 95. 

'h  Nordamerika  ist  während  des  Bürgerkrieg»  der  umfassendste  Gebrauch 
•  ja  Besteaerungsrecllt  des  Bundes  gemacht  worden,  s.  Hock.  Finanz.  Amerikas 

•k  f  Nach  d.  späteren  Ermässigung  brachten  diese  Steuern  1868  noch  186*34  M.D., 

''««froke  Raum  wolle  22  50.  Spirit.  U  2\  gegohr.  Getränke  5*69,  Tabak  18*64, 

39- lf»,  Licenzen  1 6*36,  Banken.  Versich..  Eisenb..  Telegr.  ges.  16  53,  Ein- 

:=/ast  3.V07 .  Testamenstst.  1*8*2,  div.  Abgaben  2.43  Mill.  1).     Im  Deutschen 
Stehen  no«h  keine  dir  Bundessteuern,  die  aber  nicht  ausbleiben  können. 

&  Steaerprojecte  daselbst  s.  Wagner,  Jahrb.  Ilf.  21.T    lieber  d.  Plan  einer 
^äskommensteuer.  Hirth,  Annal.  1 S75.  115  ff. 

ui«:  t*»t  ganz  na<  h  dem  Ko]>f(juotensystem  erhobenen  Matrikularbeiträge  im 

•  ••»''keil  Reiche  stehen  im  Voranschi.  f.  1S76  mit  7 1  '4  Mill.  M,  mit  relativ 
>uiuii.e:.  f.  ■)  süddeuts  u.  Stuten,  we0  die«  oichl  an  <!.  Branntwein-  und 

1-  Reichs  tlrälnelunen,  sond.  diese  Steuern  il>  Lau  des  steuern  erheben. 

1  I>r  uuerik.  Burgerkrieg  1861—65  hat  dort,  der  französ.  Krieg  v.  1870—71 
*  Putschen  Reiche  darauf  hingewirkt  und  würde  dies  im  letzteren  Falle  noch 

""Vj1*^'  haben,  wenn  nicht  durch  die  französ.  Contributiou  die  Bondesschuldeu ■■'-*«  »M*a.   S.  u.  Aum.  7. ito  Preossten  sind  z.  B.  nach  d.  El  f.  1H75  die  an  das  Reich  abzuführend. 

******  mit  175  2  Mill.  M.,  die  Reste,  die  Preusscn  davon  bleiben  mit  14  6  MiU. 
*»»  ttjr^hl^en. 
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erbebln der  rechtliche  und  factischc  Zustand  in  solchen  Fällen  oft 

von  einander  abweichen.14) 

a)  Staaten,  welche  nur  in  Personalunion  stehen,  wie  i. 

Schweden  und  Norwegen,  bleiben  im  Wesentlichen  selbstämlu 

wenn  auch  unauflöslich  verbundene  Staaten.  Ein  grösserer  Kn 

gemeinsamer  Angelegenheiten,  daher  auch  ein  gemeinsamer  Hai 

halt  fehlt,  kaum  dass  einzelne  gemeinsame  Ausgaben  (etwa  i 

Diplomatie)  vorkommen.  Auch  ftlr  gemeinsame  Behörden  kftil 

hier  die  Ausgaben  in  den  einzelnen  Budgets  getrennt  bleiben.' 

b)  Staaten,  welche  in  Realnnion  oder  einer  ähnlichen  nähen 

staatsrechtlichen  Verbindung  stehen,  haben  in  vielen  Pnncten  <l 

Merkmale  eines  Bundesstaats  oder  selbst  eines  Einheitestaats  nj 

eine  grössere  Reihe  wichtigerer  gemeinsamer  Gegenstände  („G 

sammtstaat",  wie  z.  B.  die  Oesterreichisch  ungarische  Monarch) 

Daher  giebt  es  hier  einen  eigenen  „Haushalt  für  die  gerueii 

samen  Angelegenheiten",  neben  besonderen  Haushalte, 

Länder  oder  Ländergruppen.    Die  Einrichtung  gleicht  in  viel* 

u)  Beispiele:  das  frühere  und  jetzige  Verhältnis«  des  K  Polen  /u  Ru*aii 

früher  wohl  ein  Mittelding  zwischen  Personal-  und  Realunion ,  getrennt?  Fi*"' 
jetzt  factisch  wenigstens  kaum  etwas  Anderes  ab»  Einverleibung;  das  polni^ 

Budget  der  Ausgaben  postenweise  bei  den  Budgets  der  russ.  Reichsministerien, 

neben  eine  Zeitlang  nur  ein  kleiner  Betrag  noch  besonders  für  Polen  im  russ.  Ba 

stand  (1870  3  74  M.  R ),  der  jetzt  auch  verschwunden  ist;  ebenso  bei  den  Einnahm! 

Das  Verhältnis  Transkaukasiens  (Einn.  u  Ausg.  ein  besonderer  Theil  \ 

russischen  Budgets»,  Finnlands  (im  Wesentlichen  Personalunion,  durchaus  getreii 

Finanzen  u.  Ausgaben,  Schulden,  besond.  Militärbudget  getrennt  v.  ailgem  Bodf  I 

russ.  Reichs)  —  In  Oesterreich  hatte  die  Militairgrenze  seit  lange  ein  apatl 

Budget,  das  nur  als  besond.  Theil  d.  Staatsb.  aufgestellt  war.   Jetzt  hat  d.  Köaigw 

Kroatien  u  Slavonien  noch  ein  besond.  „Budget  f.  d.  Erfordernisse  der  inneren  M 

nomie"  (55°/0  d.  hier  erhob,  dir.  u.  indir.  Steuern  fliosen  in  d.  ungar.  Staats*!* 

45*/0  bleiben  dem  I^inde  für  jene  Erlordernisse;  gesetzt.  Bestimm,  v.  1S73> 

jetzige  Verhaltniss  zwischen  Oesterreich  u  Ungani  (cisleith  .  im  Wiener  Bei'" 
vertretene  u.  Lander  d.  ungar.  Krone)  auf  Grund  der  Verfassung  v.  1S67  lässt 

auch  nicht  unter  eine  einfache  Formel  bringen.    Merkmale  der  Personal-  on<l 
union,  des  Bundesstaat».  Staatenbunds  u    wieder  des  Einheitsstaats  liegen  in  b 

Mischung  durcheinander.     Als  Realunion  ist  das  V.rhaltniss  vorläufig  vidi*")! 

noch  am  Richtigsten  /u  bezeichen.  weil  dies  Moment  noch  vorwaltet.    Das  ist  u%' 
lieh  für  die  Einrichtung  des  Finanzwesens  von  wesentlichem  Einfluss.  s.  u.  Aum 

-  Weiter  sei  an  da*  Verhältnis*  der  Türkei  zu  ihren  Schntzstaaten.  der  Pos» 

Fürsten  thü  m  er  unter  einander  (Rumäniens,  jetzt  wohl  fast  dem  Einheit»'- 
gleichkommende  Kealunion).   Luxemburgs  zu  Holland  (seit  1^7  Personaln:;i 

Limburgs  desgl.  bis  l*>Bf»,   der  Elbherzo  gthümer  m   Dänemark   Mi  I* 
0.  A   m.  erinnert.    Alle  solche  künstliche  Verhältnisse  aussen  auch  aof  die  \ 

gabeemri'  htung  und  die  ganze  Finanzwirthschaft  überhaupt  ihren  Einfluss    Sie  h>' 

selten  lantre  unveränderten  Bestand  und  fuhren  Weht  zu  polit.  Verwicklungen,  «t»' 
auch  zur  l'nordnung  im  Finanza-csen. 

,Ä)  Schweden  u   Norwegen  haben  f  gemeinsame  Sachen  einen  aus  Schwedin: 

und  norwegischen  Mitgliedern  zusammengesetzten  Staatsrath,  dessen  Kosten,  wenn  - 

den  mir  nicht  specieller  vorliegenden  Budgets  geschlossen  werden  darf,  getrean! 
beiden  Haushalten  erscheinen. 
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icaehten  derjenigen  des  bundesstaatlicheu  Finanzwesens :  im  ge- 

iriisaiaeD  Haashalt  gewisse  durchaus  gemeinsame  Ausgaben  (etwa 

^^eres,  Heer,  gemeinsame  Schuld),  auch  bestimmte  gemeinsame 

^naihmen,  weiche  ohne  Separatverrechnung  für  die  Theile  des 

•rtasmtstaatsgebiets  zuvörderst  zur  Deckung  der  Ausgaben  dienen 

üaiiimen,  welche  sich  an  die  Ausgabezweige  knüpfen,  einzelne 

iaireete  Stenern,  wie  Zölle).  Die  übrigen  Ausgaben  werden  nach 

3em  verfassungsmässig  bestimmten  Maassstabe  durch  Beitrüge 

ue?  einzelnen  Landes  gedeckt. l6)  Die  Geschichte  zeigt  auch  in 

icben  Puncten  viel  Mannigfaltigkeit.  Mitunter  ist  die  Realunion 

Of  dass  alle  wichtigeren  Gegenstände  gemeinsam  sind  und  die 

szeben  Länder  höchstens  noch  besondere  Haushalte  von  der 

^jfflr  eines  Provinzialhaushalts  oder  selbst  das  nicht  einmal 

h+hi  haben.17) 

IL  —  §.46.  Der  Finanzbedarf  in  seiner  Beziehung 

Staatsgebiet.  Es  kommen  hier  zwei  Puncte  in  Betracht. 

Einmal,  welche  Wirkung  die  Verausgabung  des  Finanzbedarfs 

a  ifilaude  als  Verwendung  von  Sachgütern  ausübt.  So- 

lana, wit  sieb  der  Finanzbedarf  hinsichtlich  seiner  in  der  Her- 

Teilung  von  Staatsleistungen  hervortretenden  Wirkung  auf 

*i»  inländische  Staatsgebiet  vertheilt.    Die  ältere  Finanz- 

*  Nach  d.  Verfaß,  v.  i S*>7  sind  in  Oesterreich-Ungarn  gemeinsam:  die 

'     n  Ausifdb-:etats)  iui  il  Aeussere,  ffli  Heei  u,  Flotte,  t  ein  gemeint  l-'inanz- 
-<iT.oiL  a.  einen  gemeinsamen  Rechnungshof  (Summe  A.  f.  1^70  121.01)  MU1.  fl. 

■  ■  ',"*>.tä  ordentL))  u.  gemeinsame  Üeckungsinittel:  eigene  Einnahmen  der  geinein- 
■*»  Venralrongszweige ,  besond.  des  Kriegsmin.,  der  Constüate,  Ueberschusse  der 

*li6fle<12  Mill.  11),  im  G.  f.  Is7*i  17.24  MU1.  II.    Alle  anderen  Einnahme-  und 

r.>euta  (auch  z.  B.  der  Hofstaat)  sind   getrennt.    Der  Best  der  gemeinsamen 

-"ibro  103*54  M.  fl.)  wird  —  nach  Abzug  eines  bes.  Zuschusses  (2.0s  Mill.  11.», 

".^zim  jetzt  für  den  L'ebergang  eines  Theils  der  Militairgrenze  an  die  Civilver- 
•^M  Mci  bes.  giebt  —  zu  70  °/0  von  den  cisleith.  und  zu  30  "  „  von  den  Ungar, 
■ciett  gedeckt     Von  der  Staatsschuld  ist  nur  die  schwebende  in  Betreff  der 

. /iturauweiaungen  (Schatzscheiue)  und  des  Papiergelds  (E.  Is71  412  Mill.  fl.) 

•»iiijim,  die  ganze  Übrige  (E.  Ib74  2GGU  Mill.  Ii.)  lastet  auf  den  cisleith. 
^iHa  aich  dem  finanziellen  Am>gleich  mit  Ungarn  allein,  jedoch  zahlt  dieses  zur 

*-Ä*its  j,,r  Schuld  die  fixe  Summe  von  30. 1  S  Mill.  fl.  jährlich.  Die  (i  r  a  n  d  - 

-  ♦»»".  iags schuld  lastet  in  den  westl.  Hälfte  des  Staats  auf  den  einzelnen 

m  Ungarn  aui'  der  ücsammtheit  der  uugar.  Lande  als  deren  Staats- 
^  At^icrdem  hat  Ungarn  seit  seiner  wiedererlangten  politisch.  Selbständigkeit 

*»4&a  reibt  bedeutende  eigene  eigentliche  Staatsschuld  erlangt  (nieist  f.  Eisen- 

^■iWika  il  Deckung  der  Delicite). 

7lbolut  Rumänien  ein  einheitl.  Budget;  an  die  Türkei  zahlt  es  für  beide 
getrennt  den  kleinen  Tribut  von  5000  u.  .JOOü  Beutel  (ä  500  Piaster  gleich 

'  Älr  .  Auch  die  anderen  turk.  Schutzstaaten  haben  ganz  getrennte  Bud- 

-"-  J  leata  der  Tribut  an  die  Pforte  als  Ausgabeposten  (in  der  turk.  Rechnung 
i-^uimr   aoart  vorkommt  (Aegypten   150.000,   Serbien  4ti00,  Sauaua 
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theorie  hat  den  ersten  Punct  öfters  erörtert,  mit  dem  zweite; 

wichtigeren  sich  jedoch  noch  wenig  beschäftigt.18) 

1)  Wenn  der  Staatsaufwand  innerhalh  des  Lande«  geschieh 

so  werden  einheimische  Arbeiter  und  Unternehmer  bescbäftu 

wird  inländischen  Kapitalien  und  Grundstücken  eine  Rente  ab* 

wonnen.  Daher  haben  schon  ältere  Schriftsteller  den  Satz  auf? 

stellt,  man  solle  die  Staatsau sgabeu  so  einrichten,  dass  die  Summt 

nicht  ausser  Landes  gehen,  sondern  dem  inländischen  Nahrung 

stände  zu  Gute  kommen.  *•)  Doch  ist  diese  Regel  nur  unter  zw 

Bedingungen  zulässig,  dass  nemlich  der  Zweck  der  Ausgtl 

darunter  nicht  leidet  und  diese  auch  nicht  höher  wird,10)  ot 

dass,  wenn  die  Verwendung  im  Inlande  mehr  kostet,  dadurch  e 

volkswirtschaftlicher  oder  politischer  Nebenvortheil  erreicht  wii 

und  desshalb  der  Mehrbetrag  auch  als  besondere  Ausgabe  zu  red 

fertigen  sein  würde,  z.  B.  als  eine  Prämie  zur  Ermunterung  ein 

wichtigen  und  dieser  Begünstigung  bedürftigen  GewerbszweL*' 

namentlich  etwa  eines  solchen ,  durch  welchen  wichtige  Güter  fl 

die  Militärverwaltung  erzeugt  werden.  Die  Herstellung  solch 

Güter  im  Inlande  kann  mitunter  durch  die  politische  Si 

Landes  geboten  sein.  -1) 

§.  43.  2)  Die  Vertheilung  des  Finanzbedarfs  oder ^ 

Staatsauagaben  über  das  inländische  Staatsgebiet.  Hi 

hat  man  zwischen  Haupt-  und  Landestheil-  oder  Loc 

finanzbedar! '**)  oder  zwischen  allgemeinen  und  speciel 

Ausgaben251)  (in  diesem  Sinne  des  Worts)  zu  unterscheiden. 

Kau.  ;».  Aufl..       Jt*,  behandelt  den  2   Punkt  nur  kurz.    I>er  Ten  < 

42  ist  z.  Th.  von  Kau,  §.  43  von  mir,  nach  meiner  Neubearbeitung  der  «  As 

fr  «Hb  und  :isc. 

t9)  r.  Justi,  Staatsw   II.  1*2.  —  Da-*»  die  ins  Ausland  gehenden  (ieldsußifc 

in  der  Kegel  auch  eine  entsprechend«1  Warenausfuhr  nach  sich  ziehen,  kann 

ab  vollständiger  Ersatz  des  Nachtheiles  fOr  die  einheimischen  <icw.rbc  angos-:ii 

werden.    Altordings  haben  aber  wohl  nerrantflistfech«  <imnde  zu  der  Fordert 

mitgewirkt. 

*•)  Z.  B.  Pensionen  Un  Lande  zu  verzehren.  In  deutschen  Staaten  bestanden  I 

In  die  neueste  Zeit  leider  noch  mehrfach  Abzüge  filr  Pensionen,  selbst  Witr*< 

Pensionen,  welche  im  ..Ausland"  rerzehrt  werden,  d  h  natürlich  in  der  Mehrzahl  j 
Fälle  in  andern  deutschen  Staaten.  Da  dergleichen  rneisteus  durch  FamilienrerM 
litte,  '»esundheitsrucksichten  u.  s.  w.  veranlagst  werden  wird  und  die  dttflKI 

..Staaten"  doch  «*<  hon  lange  ror  1M>6  und  l%TÖ  ein  nationales,  cultnrliches  und  *W 

schaftliches  tianze  bilden,  «o  ♦•rsch',in»>n  die  so  Abzug«  kleinlich  und  unbillig 

fl)  WaHenlibrik.n,  Kanonengiessereien,  Schiffsbauanstalten,  manche  Fabriken  1 

Eisenverarbeitong   Panzerplatten,  Eisenbahnmaterial  u.  s.  w.J. 

?f)  örnpf^nbach.  linanzwiss.  2D  (,.twas  andere  Scheidung  .  Ich  br»'-  • 

in  der  6.  Ausg.  den  Ausdruck:  Htnpt-  und  Local s t aat s bedarf.  Da  derSta»l 

b-darf  iher  weiter  ist  als  der  Finanzbedarf  (Jj.  :>).  i<t  es  richtiger,  auch  b»<r  * 
letzteren  Ausdruck  anzuwenden 

"   r   Hu  Ich  ns.  Finanzwi«.  II   §.  7. 
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ai  Der  Hauptfinanzbedarf  wird  durch  die  allgemeinen 

Zwecke  des  ganzen  Staats  als  solchen24),  der  Staatebedarf 

ür  die  Landest hi -ile  durch  die  speci eilen  Bedürfnisse  dieser 

«■meren  nach  einer  Sta  atsthätigkeit  überhaupt  oder  nach  einer 

•  er*<lein  der  Art  oder  in  dem  Umfange  auszuübenden  Staats- 

rhitifkeit  bedingt  oder  kommt  doch  bestimmten  Landestheilen 

rwiegend  zu  Gute. 

Derjenige  Theil  des  Hauptfinanzbedarfs,  welcher  sich  an  die 

entnÜTerwaltung  anknüpft  und  daher  auch  vornemlich  am  Re- 

:ierong8Bte  verausgabt  wird,  kann  c entralisirter ib),  derjenige 

»heil,  welcher  sich  schon  nach  seinem  Zweck  oder  doch  unbe- 

^ Met  desselben  Uber  das  ganze  Land  vertheilt,  kann  decen- 

rraligirter  oder  vertheilter  Hauptfinanzbedarf  genannt  werden. 

Letzteren,  soweit  es  der  Zweck  erlaubt,  möglichst  gleichmässig 

Ibtf  die  Theile  des  Staatsgebiets  zu  vertheilen,  also  demgemäss 

tot  betreffenden  Staateanstalten  und  Thätigkeiten  u.  s.  w.  einzu- 

noaten,  ist  eine  billige  Forderung  im  Interesse  der  steuerzahlenden 

i  r  riuen  gcgenliber  zu  starker  Centralisirungstendenz. w) 

4  l)»hi»  iImj  namentlich.  Aufwand  für  ('entralverwalrung,  Hofstaat,  Heenresen, 

•v.  deutliche  Schuld.    In  Staaten  mit  grosser  Staatsschuld,  starkem  Heer  ist  der 

;i^AMtsl>;.lirf  nothwcndig  im  Verhältniss  zum  Localstaatsbedarf  sehr  hoch.  Die 

•  'raej-üicb*;  Folge  ist,  da*s  die  Provinzen  starke  Hin  aus  Zahlungen  an  die  Central- 
' "JB  nr  LV^kung  «lieser  Ausgaben  machen  müssen,  was  mitunter  etwa  gerade  die 

-"bbefli]?rea,  daher  mehr  Steuern  tragenden  Provinzen  zu  der  unrichtigen  Ansicht 
--in.  sie  seien  Uberhaupt  den  andern  Provinzen  gegenüber  überlastet  (italien. 

-mg  Österreichs  früher,  einigermassen  halt.  Provinzen  Russlands)  Venetien 

v-fc  1*2  9-'i»  Mill.  fl.  für  die  Centralausgabcn  Oesterreichs,   12  31  Mill.  wurden 
'*r  Prorin/:  selbst  verwandt,  schwerlich  im  Verhältniss  zum  Wohlstand  des  Landes 

'  •Iv'riastung.    S.  Näherem  in  dem  in  Anm.  2fi  unten  gen.  Aufs.  v.  A.  Wagner. 
•  »  wxhwendiger  aber  ist  es ,  in  solchem  Kall  wenigstens  den  Hauptstaatsbedarf 
<-jist  ro  dflcentralisiren. 

*  Hofstaat.  Ministerien  und  andere  höchste  Militär-  und  <  ivilbehörden .  allge- 
W  hsaustalten ,  wi*>  z.  B.  hohe  Schulen,  Sammlungen,  Bibliotheken  u.  s.  w. 

fosahlaar  der  Staatsschuld  erfolgt  meist  auch  am  Regierungssitz ,  namentlich 

:     fenelbe  ein  Geldplatz,  sonst  an  anderen  in-  und      Th.  ausländischen  Börsen- 
la  Prossen  hat  man  passend  begonnen,  auch  in  Provinzialorten  durch  die 

"  mv'j  die  Zinsen  auszuzahlen,  nur  im  Interesse  des  Staatsrredits. 

"  l>\»  Ausgaben  für  die  mittleren  und  unteren  Verwaltungsbehörden,  Berichte. 
L<*>  d&s  (iro?  der  Ausgaben  für  Heer  und  Flotte  erfolgen  nothwendig  an  den 

dk-  betreHenden  Anstalten  sind.    Mitunter  bestimmt  die  Natur  der  Sache 

4<  localitat ,  wie  z.  B.  bei  der  Motte,  den  Festungen,  dem  Bergbau.    In  an- 

•j*9  F»Üen  steht  die  Wahl  frei.    Es  ist  nicht  zu  laugnen,  dass  in  linsen  modernen 

"^«otßd  zwar  neb«n  Frankreich  und  Russland  (Petersburg!)  wohl  am  Meisten  in 

'  W.hea  und  andern  europaischen  Mittelstaaten    z.  B.  auch  Danemark'  oft  eine 

'viar'..  mitunter  ganz  zweckwidrige  Begünstigung  der  Rigide  uzen  erfolgt  ist, 

l=z  »glichst  alle  hflheren  Behörden   dahinein  verlegt  wurden     Gewiss  auch  ein 
MK.h?T  Nachtlefl,  freilich  aber  eine  Folge  der  kunstlichen  Territorialbildung  dieser 

■■-^(ktrlsrota*.  Darmstadt,  Stuttgart,  Hannover!  Auch  selbst  München  und  Dresden), 
"frl  wenigstens  der  oberste  bad  Gerichtshof  in  Mannheim,  der  hannov.  früher  in 
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b)  Hinsichtlich  des  Localfi  n  auzbedart's  ist  namentlK 
immer  zu  untersuchen,  oh  uud  wieweit  demselben  wirklich  ei 

Staats-,  nicht  nur  ein  (reines)  Local-  oder  Landestheil  b. 

dürtniss  zu  Grunde  liegt.  Im  letzteren  Falle  ist  der  Bedarf  ui«< 

liehst  ganz  an»  dem  Staatsbudget  in  dasjenige  des  gleichfalls  i 

einem  politischen  Körper  zu  organisirenden,  einen  besondern  Haa 

half  führenden  kleineren  räumlichen  Kreise«  (Pronox,  Bezirk,  Krei 

Gemeinde)  hinüber  zu  setzen.  Lebrigens  können  mitunter  ans  b 

sonderen  Gründen  wahre  Local bedürtnisse  zu  StaatsbedUrfni&x 

erklärt  uud  dctngeuiäs*  die  betreffenden  Ausgaben  in  das  btaal 

budget  gesetzt  werden.  Die  Natur  des  Staat«  als  eines  Organisui 

rechtfertigt  das. 27 )  Gleichwohl  wird  es  ein  Ausnahmefall  sein  ut 

ist  alsdann  eine  Prägravation  des  begünstigten  LandestheiU  m 

Staatsabgabeu  wohl  zulässig. 

Die  richtige  und  billige  Entscheidung  Uber  solche  Pnnct 

welche  besonders  bei  denjenigen  Ausgaben,  die  den  Cultur-  ul 

Wohlfahrtszweck  des  Staats  betreffen,  schwierig  ist,  hängt  v« 

einer  zweckmässigen  Organisation  der  Gemeinden,  Kreise,  Provioxt 

('eile.  Gerade  in  der  jetzigen  gesunden  Entwicklung  des  deutschen  Staatsie  bei: 
die  Verlegung  des  obersten  Haudelsgerichtähofes  nach  Leipzig  eine  ganz  gute 

regel,  die  von  fran/.ös.  Centralisation  abfuhrt.  -  Nach  Kau  (>?.  3s  Aniu.  d  d«: 

Aufl.)  betrugen  im  Dep.  Seine  INI»»  die  Staatseinkünfte  (ohne  Zolle)  12*.*  MU1.  Fräs-: 

die  Staatsausgaben  machten  daselbst  527  MiU.  aus.  In  DJ  Dep.  beliefen  »ich  >i. : 

Ausgaben  nicht  voll  auf  %ft  der  Einkünfte  (nur  5S  i'roc.  derselben  );  Cordier.  D 
putirten-Kamiiur .  |s  Mai  IS46.  De  Lavurgne  berechnete,  dass  ls:>u  im 

we*teu  von  Frankreich  die  Staatseinkünfte  ."»14,  die  Staatsausgaben  To"  Miil.  Kr.  ti 

trugen,  in  den  müderen  Landestheilcn  jene  95'/»  diese  au  77  M.  im  Jahre  l*' 
war  die  Verschiedenheit  noch  grosser.  Die  gesaiuintc  Ausgabe  mit  Ausnahme  der  i 

Auslände  für  den  krieg  verwendeten  .Summen  war  um  III  Miil  Fr.  angewa. .h*; 

wovon  543  Mill  auf  .las  Dt  p.  Seine  und  die  4  De]»,  mit  Kriegshäfen  kauieu  ,  ü 

nur  ls4  Mill  auf  den  übrigen  J  heil  des  Landes,  und  /.war  auf  die  Dep.  der  Msit 

des  Sudwestens  und  Nordosten*  zusammen  nur  41"  Mill.  OÜunbar  konnten  die  1- 

kaufte  der  Landestheile  noch  weniger  im  gleichen  Verhältnis*  zu  den  Auagaben  st-  L : 

Juum.  des  Ecou.  April  IbdS,  s.  t.  Juli  lsj7,  S.  32.  —  Ueber  Oesterreich  »ki 

t'zörnig  a.  a.  U.  II,  42b.  A.  Wagner,  Oesten.  Finanz,  seit  dem  Frieden  >i 
\  dlafraaca  „Um.  Zeit'  |s«»3,  .s  ls>  ü  nach  den  Daten  aus  d.  Vorlagen  zu 
Voranschlag  v.  |m,2  berechnet).  Auf  da>  Centrale  kommen  v  354  b  Mül.  fl.  ErtJ 

derniss  207  7.  v.  296  «  Mill  1  Nettostaatsemuahme  1<>  4  linel.  Militairgre.nze).  U 

Provinzen  hatten  also  257  3  Mül.  fl.  für  die  Centraiausgaben  zu  liefern,  ergaben  an 

nach  Abzug  der  für  kie  und  in  ihnen  erfolgenden  spec.  Ausgaben  von  SG'ti  Mill  f. 
199*3  Mill  fl.  für  diesen  Zweck,  daher  5S  Mill.  fl.  ordentl.  Deficit.  Die  Lebers*  hoa 

der  Trovinzen  sind  s-hr  ungleich.  Dalmatleli   hatte   ̂ rar  keinen:   Näheres  a.  *  1 

*7;  Ohne  Anerkennung  dieses  Grundsatzes  kann  man  überhaupt  nicht  von  ciü; 

Staat  sieben,  sondern  nur  von  einem  Gemeinde-,  l'rov  inzialleben  sprechen.  Man  d  l 
an  die  Debatte  über  die  Gottbardtbahn  in  der  Schweiz!  Vollständige  Gk» 

Bissigkeit  der  Vorthede  und  Opfer  aller  Beteiligten  bei  allen  Staatsthätigkeiu 

einmal  nicht  zu  erreichen.  S.  Wagner.  Grundlegung  I,  Kap  3  B.  4.  Vertrefäici 

Anfaagc  einer  richtigen  Scheidung  von  Staats-  und  Landestheil bed;«rf .  z.  B.  in  i»cu- 

Strassengesetien.  wie  dem  b  ad  iachen  v.  lt.  Jan.  ISßS,  s.  b.  §.  I". 

S.  IM)— l«ju. 
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^entlieh  mit  ab.    Die  grosse  Frage  der  sogen.  Decentrali- 

tion  der  Verwaltung  und  der  Organisation  derSelbst- 

rwaltnng  im  modernen,  übermässig  centralisirten  Staat  hat 

finanziell  eine  wichtige  Tragweite.   Die  Finanzwissenschaft 

eine  solche  Decentralisation  und  die  Einrichtung  von  Ver- 

tungsorganen  (Landrath,  Departementsrath,  Provinzial-,  Kreis- 

linie, Gemeiude?ertretung)  in  den  kleineren  räumlichen  Kreisen 

ch  von  ihrem  Standpuncte  aus  fordern,  damit  die  gerechte  Ver- 

tag und  Aufbringung  des  Bedarfs  fltr  öffentliche  Zwecke  mög- 

iiM  sicher  verbürgt  werde.56) 

III.  —       44.    Das  Finanzwesen  der  Selbstverwa  1- 

L?«körper.    Die  Bildung  besonderer  Provinzial-  (Be- 

rks- ,  Kreis-  und  Gemeindehaushalte  neben  dem  Staats- 

>hait  ist  nach  dem  Vorausgehenden  eine  principielle  For- 

-  ran»  zum  Behnfe  der  richtigen  und  gerechten  Durchführung 

^*  iwangsgemeinwirthschaftlichen  Systems.    Der  Staat  kann  und 

in  nicht  alle  in  das  Gebiet  dieses  Systems  in  der  Volkswirth- 

b.ift  gehörigen  Leistungen  direct  selbst  übernehmen,  sondern  rauss 

eies  den  Selbstverwaltungsktfrpern  von  vornherein  Uberlassen  oder 

"O  Neuem  Ubertragen.    Die  entscheidenden  Gründe  hierfür  sind 

icbi  finanzielle,  aber  auch  finanzielle  Gründe  sprechen 

ir  diese  Gestaltung  der  Dinge  mit,  weil  sich  nur  so  ein  Mittel 

<u»t,  den  Finanzbedarf  und  die  Deckungsmittel  dafür  einiger- 

ais«n  gerecht  auf  die  Bevölkerung  des  Staatsgebiets  zu  ver- 

dien.  Es  ergiebt  sich  namentlich,  dass  nur  bei  richtiger  Orga- 

-ation  der  Selbstverwaltung  und  bei  entsprechender  Mitwirkung 

'   Ltr < -1c   roll  Vertretangskörpern  dabei  „die  Leistungen  der 

■  'Zrstx  mit  den  für  sie  aus  den  öffentlichen  Thätigkeiten  entsprin- 

LtGden  Vortheilen  leichter  im  richtigen  Verhältniss  stehen  werdeu, 

lit  Bereitwilligkeit  zur  Uebernahme  von  Lasten,  durch  den  deut- 

et her  sichtbaren  Nutzen  für  die  einzelnen  Landestheile,  die  An- 

-iii>-hkeit  der  Bürger  an  die.se  verstärken,  ein  löblicher  Wetteifer, 

^tLüche  Anstalten  zu  errichten  und  zur  Blüthe  zu  bringen,  ent- 

m  wird,  endlich  die  Ausgaben  nach  reiferer  Erwägung  des 

•  »hmi  Bedürfnisses  eingerichtet   und  auf  die  sparsamste  Art 

IV.  gerechtere  Vertheilung  der  Lasten,  keineswegs  no th wendig 

»^minderte  Belastung  überhaupt,  oft  sicher  das  Gegentheil,  wird  die  finanz. 

•^x*  itx  r>centn»lisation  der  Verwaltung  sein,  was  man  oft  verwechselt.  S.  Gründl. 

'  Hl,  Amn  1.  —  Die  Bedeutung  der  Frage  der  Provinzial-,  Kreisorganisation,  be- 

■  ifMr,  Prossen,  kann  in  unsrer  gegenwärtigen  politischen  Entwicklung  auch 
t.wAVx  r..  ziehnng  kaum  überschätzt  werden. 

*»  4lfB#(    FiaMfWt««MiarlL    I.  W 



82        l.  B,  I.  K.  2.  A.  Finanzwesen  der  SelbstverwaltungsUrpeT.  §•  44.  45. 

bestritten  werden  können"  (Rau  §.  53).  Auch  lehrt  die  Erfahrung,  d 

eine  solche  Selbstverwaltung  eine  Menge  tüchtiger  ArbeitskrJ 

entwickelt .  welche  sich  für  das  Gemeinwesen  ohne  Entgelt 

Vertilgung  stellen  und  dass  wohlhabende  patriotische  Familien 

als  eine  Ehrensache  ansehen,  durch  Stiftungen  und  Beiträge  ttffii 

liehe  Zwecke  durchfuhren  zu  helfen,  weil  sie  eben  den  muri 

baren  Nutzen  für  das  Gemeinwohl  erkennen.    Ein  nicht  rein- 

licher Ehrgeiz  spielt  dabei  oft  mit.    Von  jeher  äusserte  sich 

Neigung,  Stiftungen  für  gemeinnützige  Zwecke  zu  dotiren,  im 

halb  enger  localcr  Kreise,  namentlich  in  den  Gemeinden,  a 

selten  für  den  ganzen  (zumal  grossen)  Staat,  psychologisch 

greif  lieh.  »)  I 

Im  Uebrigen  gehört  die  Frage  der  Decentralisation  der  \ 

waltung  und  der  Organisation  der  Selbstverwaltung  nicht  in 

Finanzwissenschaft,  sondern  wiederum,  wie  andre  ähnliche  Frag 

in  die  Staats-,  speciell  die  Innere  Verwaltungslehre,  und  in  die  AI. 

meine  Volkswirtschaftslehre.     Die  Finanzwissenschaft  hat 

diesen  Disciplinen  das  Betreffende  zu  entnehmen  und  dann  nnr  i 

finanziellen  Consequenzcn  zu  ziehen,  welche  das  Systen  d 

Selbstverwaltung  statt  desjenigen  der  reinen  Staatsverwaltung  i 

sich  bringt.    Wenn  sich  die  Finanzwissenschatt  gegenwärtig  n< 

nicht  vollständig  dieser  ihrer  erweiterten  Aufgabe  zuwendet,  so 

dies,  wie  schon  früher  bemerkt  wurde  (s.  o.  §.  13),  in  aussei 

Verhältnissen  seinen  Grund.30) 

Auch  in  neuester  Zeit,  trotz  viel  lebhafteren  Staatsbewußt«* ins.  bewährt  i 

dies  noch.  Städte  wie  Frankfurt.  Köln,  Basel  und  überhaupt  die  Schweiler,  mad  I 
rühmlichst  hervorzuheben. 

*°)  Von  «^riwster  Bedeutung  für  die  Frage  der  Selbstverwaltung  sind  Gnril 
verschiedene  Werke  über  englische  Verhältnisse:  engl.  Verwaltung^..  2  B.  2.  A 

Herl.  IMjT,  Selfgovemment  in  Engl.,  3.  Aufl.  Herl.  1871,  Hechtsstaat.  Herl.  H 

Venrai t .  Just.,  Rechtsweg.  Staats-  u.  Selbstvcrwalt.,  Berl.  ISO».  Dann  L.  v.  Stell 

grosse  Verwaltungslehre,  bes.  die  2  ersten  Bände  in  der  2.  Aull.  Aus  der  Pr»* 

neben  den  engl.  Verhältnissen,  jetzt  bes.  d.  preussische  n.  Vgl.  darüber  d;  p 

lamentarischen  Verhandlungen  der  letzten  Jahre ;  dann  Ernst  Meier,  Verwalte 

Ii  Holtzend.'s  Encyclop..  3.  Aufl.  S.  89"  II.  Morier  ^engl.  Geschäftsträger  in  Moocbi 

Selbstregicrung,  D.  r.  Beta.  LpC  IST»'».  S.  bes.  d.  preuss.  Ges.  Uber  die  Kr*l 
ordnung  f.  d.  0  östl.  Provinzen  v.  13.  Dec.  1872.  uber  d.  Provinzialordns 
für  diese  Provinzen  v.  29.  Juni  1875.  Die  älteren  Gesetze  Preussens  s.  n.  An»- 

Für  Baiern  s.  d.  Verhandl  d.  Ständeversaniml.  v.  1S28.  1831,  1837,  1816.  Wkh 

war  früher  das  Muster  Belgiens,  Provinz.-Ges  v.  30.  Aug.  1^36.  üeber  Of?M 

rei<!h  s.  Verfass.  v.  i  März  1849,  Landesverfassungen  v.  31.  Dec  1*49,  deren  I 

Stimmungen  z.  Th.  hier  nach  der  Aufhebung  in  Geltung  blieben.  Bcstimmanc  1 
12.  Dec.  1853.  Dessary.  Finanzgesetzkunde,  g.  12,  31,  32.  Pat  v.  20.  Oct  H 

26.  Febr.  1861.  29.  Dec.  1*07.  l'eber  Baden  s.  Weitzel,  bad.  Ges.  über  Orp> 
d.  inneren  Verwalt. ,  Karlsr.  1864.  —  Mit  dem  politischen  Verständnis«  der  ̂  
fehlt  den  Älteren  Finanztheoretikern  auch  das  Verständnis«  f.  d.  finanzielle  Seite  « 

Frage  meist  S.  v.  Jacob,  II,  §.  828,  985,  Fulda,  Ilandb.  §.  21,  r.  Malcha 

U,  41    Kau  5  Ausg.  §.  52-55.  -  Stein,  Finanzwiss.,  3.  Ausg.  S.  80,  126  t 

V 
i 
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§.45.  —  1)  Hinsichtlich  der  Ausgabewirthschaft  oder  des 

oantbedarfs  der  Selbstverwaltungskörper,  besonders  der  Pro- 

iazeo  ond  Kreise,  zum  Theil  auch  der  Gemeinden  sind 

inende  drei  Arten  von  Ausgaben  zu  unterscheiden,  je  nach- 

•n,  die  Mitwirkung  dieser  Körper,  bez.  ihrer  Vertretungen  an  der 

irsümmuug  der  Art  und  der  Höhe  der  Ausgaben  eingerichtet  ist.31) 

ii  Speciell   überwiesene  (obligatorische)  Ausgaben, 

vU  be  bis  ins  Einzelne  hinein  nach  Zweck ,  Höhe  und  Art  der 

1 '  kDDg  tod  der  Staatsgewalt  den  kleinen  räumlichen  Kreisen 

;  abrieben  werden.  Hier  handelt  es  sich  im  Grunde  um  eigent- 

u:  Staat  saufgaben,  welche  der  Staat  nur  mit  den  Finanzmitteln 

le;  SeJbrtverwaltungskürper  ausführen  lässt,  weil  die  Ausführung 

f^r  Angflegenheit  und  die  Aufbringung  der  bezüglichen  Mittel  dafür 

besser  in  erreichen  ist.  Diese  Körper  fungiren  daher  hier  noch 

iv  bt  als  selbständige  Glieder,  sondern  als  Abtheilungen  des  Staats- 

«tiwu.  i.  B.  für  die  Aufbringung  des  Bedarfs  der  Militärverwal- 

'uDg  remittelst  Landlieferungen  der  Kreise.  Im  Einzelnen  besteht 

'erdhigs  zwischen  diesen  und  der  folgenden  Art  der  Ausgaben 

^eineiiger  Znsammenhang,  der  die  Unterscheidung  für  die 

!  rorie  schwierig,  für  die  Praxis  unthunlich  macht.3*) 

b)  Generell  Hb  erwiesene  (obligatorische)  Ausgaben, 

'  ei  welchen  das  Nähere  hinsichtlich  der  Verwendung  und  selbst 

'  gtnaue  Bestimmung  der  zu  verwendenden  Summe  der  Beur- 

dDDgder  kleineren  Kreise  überlassen  werden,  während  der  Zweck 

•  *  und  der  Umfang,  in  dem  er  erreicht  werden  soll,  von  der 

■-•rwal;    geschrieben  wird4' (Kau  J.54).  Hier  kann  dann  ein  Be- 

iä  welcher  gl  eichzeitig  wegen  der  dabei  obwaltenden  Interessen 

Staatsbedarf  und  reiner  Localbedarf  ist,  möglichst 

'  &U|  und  billig  auf  den  Staat  und  die  betheiligten  kleineren 

*  -i*e  rertheilt  werden,  z.  B.  für  Strassen-,  Wasserbau.88)  Bei 

■  V$L  hiermit  Rau      54  (.*».  Ausg.).  Jetzt  doch  manchfach  abweichend. 
A»'»-nchende  Auffassung  von  der  6.  Ausg.  §.  ÜSd.  —  Zu  den  speciell  Uber- 
Usten  der  Kreise  gehört  in  Preussen  u.  A.  die  Unterstützung  bedürftiger 

I-i  am  Dienst  einberufener  Reserven  u.  Land  weh  rlcute,  Ges.  y.  27.  Febr.  1850, 

*ko*  nach  d.  älteren  preuss.  und  nach  der  neuen  deutschen  Reichs- 

ub^r  Kriegslcistungen  (Reichsgcs.  v.  13.  Juni  liegen  gewisse 

•      inenlöstungen  den  Gemeinden,  Kreisen  oder  bes.  Lieferungs?er- 
Das  Reich  leistet  aber  spater  Vergütung  (s.  Näheres  bei  A.  Wagner 

;!  i0*l  Jahrb.  d.  D.  Reichs,  III,  SO,  220  ff.),    l'eber  ähnliche  Leistungen  im 
'       i  Gö.  v.  13.  Febr.  1875. 

Aa.h  hier  ist  die  Trennung  von  spec.  u.  gener.  überwies.  Ausgaben  nicht 

'  '"-m  iur<  hfuhrbar.   S.  /..  B.  'las  bad.  Strassengesetz  v.  14.  Im.  IS68.  I  Bter- 
ik*r,  Ton  fiemcindewegeu  (für  den  Verkehr  innerhalb  einer  Gemarkung  oder  vor- 

**Mt  für  die  nachbarliche  Vorbindung  einer  Gemeinde  mit  einer  andern)  und 

Digitized  by  Google 



84  I.B.  1.  K.  2.  A.  Finanzwesen  der  Selbstverwaltuugsköq>er.  4Y 

diesen  Aufgaben  und  Ausgaben  sind  die  Selbstverwaltungsk»! 

wahre  selbständige  Glieder  des  zwangsgeineinwirthmii 

lieben  Organismus. 

c)  Freiwillige  (facu ltati ve)  Ausgaben,  die  keinem  g« 

zu  beinessenden  Bedtirfniss  entsprechen  und  daher  recht  wohl  u 

den  concreten  Verhältnissen  der  einzelnen  Landestheile  ein  5 

oder  Weniger  zulassen,  je  nach  Bedarf  und  nach  der  Grösse 

Hülfsquellen.  In  Betreff  gerade  dieser  Ausgaben  zeigt  sich  die 

richtung  besonderer  Haushalte  und  die  gute  Organisation  der 

Ges.  um  gener.  überwies.  Ausgab 

ist,  Verwalt..  Just..  Rechtsweg  u.i 

elzt  d.  preuss,  Ges.  v.  V  Juli  1>T5.  i 

(die  einen  weiteren  Verkehr  vermitteln  und  nach  Anhörung  der  H 

ligten  Gemeinden  und  Krebvcrbäude  ins  Staatsbudget  geset2t  werden).  Ab  U 

gilt  nach  §.  5  für  die  Landstrassen,  dass  die  kosteu  der  Unterhaltung  d'-. 

meinden,  durch  deren  Gemarkung  sie  ziehen,  zu  l/4,  dem  Kreisverband  die^r 

meinden  zu  \'4,  der  Staabcassc  zu  die  Kosten  des  Neu  bau s  und  der  H»i 

Verbesserung  bez.  zu  '/«»  1  «  und  zufallen.  Unter  Umständen  wird  der 
zu  drückend  werdende  tyjitrag  der  Gemeinden  zu  Lasten  der  Staatscassc  e 

Nach  erfolgter  Genehmigung  des  Budgets,  worin  die  betreffenden  Strassen 

sind,  kann  der  Bau  u.  s.  w.  auch  gegen  den  Willen  der  beitragspflichtigen 

und  Kreise  ausgeführt  werdeu.  Hier  handelt  es  sich  um  spec.  überwiesexe 

gaben,  bei  den  Gemeinde  wegen  in  1  d 

Für  Preussen  vgl.  die  Vorschläge  v.  Guei 

Herl.  160«*,  S.  471,  47:»  über  Wegewesen.  Jetzt  d.  preuss. 
die  Ausführung  der  §§.  u.  d.  Ges.  v.  .SO.  April  lb7:5  wegen  der  Do 

Provinzial-  und  Kreisverbände.  S.  darüber  unten  Anin.  .'tY  —  In  Frankreui 

hören  theils  zu  den  speciell,  theils  zu  den  generell  zugewiesenen  Ausgaben  dacü 

v.  10.  Mai  1)  die  ordentlichen  Depart. -Ausgaben,  für  Unterhalt. 

Strassen,  der  dem  Depart.  augehörenden  Dienstgebäude,  Unterhalt,  und  T 

Gefangenen  und  Sträflinge,  Kosten  der  Gerichte  (ohne  Besoldungen  ,  F 

Irrenhäuser,  Schuldziusen  u   s.  w.     Hierzu  werden  10'  4  "  u  Zuschlage  der  'in 

Personal-  und  Mobiliarsteuer  erhoben,  in  IMi«  22,22M«h)  Fr.;  2)  7  ü  „  Zusthiir 

fonds  commun,  aus  welchem  deujen.  Depart.,  die  mit  ihren  Mitteln  nicht  *u;M| 

etwas  zugelegt  wird.  Diese  17'  i°'0  sind  als  fonds  imposes  par  la  loi  (durch  4  J 

Finanzges.)  bezeichnet  ;  sie  betrugen  mit  einigen  Nebeneinnahmen  in  iStitf  40,447.'«' 
zu  den  d.  p.  ordin.     Der  Voranschlag  wird  von  der  Staabregicruug  geprüft .  '\f- 
zelnen  Ausgabesätze  können  erhöht  weiden,  soweit  es  die  zugehörigen  Mittel 

—  In  Belgien  nach  d.  a.  <.es.  P  i  o  v  i  n  z.-Ausg.  i   Micthe.  klein«  Aus 

Mobiliar  der  Gerichtsgebäude.  Gefängnisse,  Gensdanuericcaseraon ,  Ausgaben 

bischöfl.  Gebäude,  für  Laiid*tras»en,  Findelkinder,  Zuschuss  .-»n  die  Gemeinden 

Schulwesen,  f.  arme  Irre.  f.  Gemeinde*,  ge  u.  s.  w.,  Zins  der  ProrinziaJschuld  o 

Die  Provinzen  erhalten     "  „  ord.  Steuerschlag,  d.t/.u  einen  wechselnden  auf  l*»1 
Zeit.    Im  D.  IS41  -50  behefen  sich  dice  Zuschlage  auf  2,454.000  Fr.,  die  Prw 

ausgaben    1  >♦>»>  —  til»  auf  1 0,310,000  Fr.  nach  dem  Anschlage.         In  Pr«o 

die  Ausgaben  nach  dem  Gesetz  von   ls7.">,  siebe  Anmerkung  S&.  —  In 
Ges.  v.  23.  Mai  IS40,  neues  Ges.  v.  2*».  Mai  ls:>2:   jeder  Ambbezirk  hat  eine 

tretung  (Districtsrath)  u.  einen  Ausachuss,  gesetzl.  Lasten  sind  Zius  und  Tilgoax 

Diitrictsschulden .    Unterhaltung  der  Bezirksanstalten .    Anlegung  und  Erhaltuni 
Districtsstrassen .  der  Hebauiineuschulen.  Thierarzte.  —    In  Wurteinberg  u»  ̂  

Amtsbezirk  eine  Am  tsvers.*  mm  1  ung .  die  einen  Ausschuss  (AmbpllegeJ  w.dilt . 

Cassenverwaltung  fuhrt  u  d.  erforderl.  Summen  nach  d.  Meuerfuss  auf  diu  En»»"' 

umlegt    Yicinabtra*s**ii .  Brucken,  vers«  hied.  nutzl.  Anstalten,  z.  B.  Kraukeah^ 

Anstellung  von  Aerzten  gehört  zur  Uompetenz.  —    Im  Grossh.  Hessen  Bezirk*1" 
welche  gemeinnUtz  Anstalteu  unterhalten,  ähnlich  die  AuibversainuilungeJi  im 

Hannover.  Bezirksräthe  im  ehemal.  Kurbelten,   Ambrathe  in  Braun» 

(IMOj  t.  TL  na<  h  Kau  g.  öl  Anw  )     Ueber  Preussen  s  folg.  Ann«. 
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rraogen  der  genannten  Kreise  vorzüglich  vortheilbaft.  In  grösseren 

ijaten  sind  neben  einander  Provinzial-  und  K r e i s verbände 

j  i  Haashalte  nöthig,  in  kleineren  genügt  es  oft  an  letzteren.  Sind 

utb  die  Kreise  noch  zu  gross,  so  können  in  ihnen  für  bestimmte 

namielle  und  sonstige  Zwecke  Amtsbezirke  gebildet  werden. 

•Ime  zp  enge  und  ängstliche  Begrenzung  dieser  Art  Ausgaben, 

nc  sie  wohl  der  Bevormundungssucht  der  Bureaukratie  entspricht, 

.irde  dem  ganzen  Zweck  der  Einrichtung  wesentlich  schaden. 

Die  überwiesenen  Ausgaben  entsprechen  den  vom  Staate 

rn  Selbstverwaltungskörpern  übertragenen  Aufgaben  —  hier 

mdelt  es  sich  namentlich  um  die  Decentralisation  der  Verwaltung 

j«i  üm  Aufgaben  des  Staats  (wenn  auch  zum  Theil  für  ein 

cal  Staatebedürfniss)  mittelst  des  Selfgovcrnment.  Gegenwärtig 

"  njec  daher  bei  uns,  um  den  Staat  zu  entlasten,  jenen  Körpern, 

•sonders  den  Provinzen  nnd  Kreisen,  Aufgaben  und  Ausgaben 

in erwiesen.  Daran  knüpft  sich  dann  der  eigene  oder 

•elhstindige  Wirkungskreis  jener  Körper  und  in  Folge  dessen 

etoe  £amme  facultativer  Aufgaben  und  Ausgaben.  Vornemlich 

■irMt  es  sich  hier  um  neue  öffentliche  Zwecke,  die  nunmehr 

•q  Furaeherein  nicht  mehr  vom  Staate,  sondern  von  jenen  Kör- 

\*n  fibernommen  werden.  Zu  solchen  Zwecken  werden  in  Folge 

veränderten  Technik  immer  mehr  auch  materiell- wirth- 

-  haftliche  Aufgaben  gehören.34) 

*  Han  denke  in  letzterer  Hinsicht  an  die  Einflüsse  veränderter  Technik  im 

-rasai'afioQs-  nnd  Transportwesen,  in  der  Wasser-,  Lichtversorgung  (Gas)  u.  s.  w. 
**p*r.  Lehrb.I,§.  142,146.  In  Frankreich  inirden  (nach  Rau)  in  d. 60er Jahren 

i  Bezeichnung  Centimes  votees  par  les  conseils  departem.  aufgeführt:  1)  facul- 

Antraben  im  engeren  Sinne,  für  den  Bau  von  neuen  Dep. -Strassen  und  Dep.- 

-••  r   f  <i.  Mobiliar  -i'-r  nicht  mm  Dienst  oothwend.  Gebäude,  fei  Pensionscasseri 

*  fcfartementsbeamten  u.  s.  w.    Hierzu  dürfen  höchstens  7  °/0  Zuschläge  der  in 

'■■  'rn  uniten  Steuern  erhoben  werden.     Die  Steuerschläge  betraget)  I  S«36 
Ttsm  Kr  .  nebst  4, M  3,000  Fr.  sonstiger  Einkünfte.   2)  Ausserord.  Ausgaben  für 

-he  nicht  den  Schulunterricht  betreflen,  zufolge  besonderer  Gesetze.  Hierzu 

Usond.  Zosi  hläge  zu  den  4  directen  Steuern,  im  J.  1806  45,700,000  FrM  und 

:-ü*a.  1SS6  f.  8%  MilL  Fr.,  die  Mittel.    :<)  Ausgaben  f.  Vicinalstrassen,  für  welche 
Jtejy  5  Zuschlagcentimen  (Proc.)  gestattet  sind,  nebst  Beiträgen  der  Gemeinden 

twrJL  fiaben  (13*4  Mill.  Fr.),  zus.  1860  27,369,000  Fr.    4)  Ausgaben  f.  Volks- 
iir  ein  Theil  fällt  auf  die  Dep..  es  dürfen  höchstens  2  Cent.  Steuerzuschlag 

♦rieft  »erden.  1806  6,789,000  Fr.    5)  Die  Dep.  dürfen  eine  Erneuerung  der  Grund- 
>!***ter  beschliessen  und  bis  5  Cent,  dieser  Steuer  dafür  verwenden;  wirkliche 

»-»diaf  IS59 — 62  nur  25.000  Fr.  hierfür.    Die  sämintlirhen  Departem entssteuer- 

hl**  Wiefen  sich  1859  auf  94  7,  1866  auf  110  24,  die  Departementsausgaben 

'  2114*».  bez.  l»*15  Mill.  Fr.  (Kau).   (Die  Bern.  v.  Stein,  1.  Ausg.  Fin.  S.  84, 
i»  i.  ot»uren  Aufzähl,  eine  Verwechslung  der  dep.  depart.  fixes  und  commune« 

'  "fliafaa,  ist  ungegründet,  wie  d.  .Jahresbudget  zeigt.    Hock,  Finanz.  Frankreichs 

■"»'*  w»u:rv-heidet  fix*!  u.  verändert.  Zuschlüge,  im  B.  selbst  aber  kommen  die  hier 
'-"--'tvi  ft.MH-rinfi'if'Ti  vor.     Auch  die  zugewies.  Ausgaben  bleiben  Dicht  trau/ 

f 

Digitized  by  Google 



86  I-B-  1  -  K.  2.  A.  Finanzwesen  der  Selbstvcrwaltuugskorper  §  45 

Die  tacultntiven  Ausgaben  der  Landestheile,  namentlich  wc 

gleich.    S.  übrigens  über  die  Depart.-  und  Gcmeindesteuerzuschlägo  zu  den  <ür« 

Steuern  Hock  a.  a.  0.  Kap.  4  passim.)  Auch  in  Frankreich  hat  die  neuere  Ge* 

gebung  Fortschritte  in  der  Decentrolisation  der  Verwaltung  gemacht,  bes.  darck 

(iesetz  .    10.  Aug.  1S71.    Die  Departements  abernehmen  durch  ihren  Generalrath  j 

selbständig  die  Verwaltung  der  Wege,  der  äffend.  Arbeiten,  des  Unterricht^weseiiA. 

Wohlthätigkeitsanstalten  u.  s.  w.    Die  Zustimmung  der  gesetzgebenden  Gewalt  i*i 

Anleihen  von  längerer  als  löjähriger  Dauer  und  auf  die  Auflage  von  Centimes  cu 

ordin.  Uber  das  im  jährL  Finanzges.  fixirte  Maximum  hinaus  beschränkt     S.  Er 

Meier  a.  a.  0.  8.  1142.  -  Belgien:  Bau  von  Strassen.  Canälen.  Anstalten  fw 
Kirche,  Gesundheit,  Pferdezucht.  Handelskammern  u.  s.  w.    Hier  sind  die  facultas 

Ausgaben  weit  ausgedehnt  ;  es  ist  deu  Provinzen  auch  gestattet,  Anleihen  za  madl 

Zu  den  Einkünften  gehört  d.  Hundesteuer,  d.  Weggeld  auf  Provinzialstrasse«,  mung 

eine  bes.  Viehsteucr,  sodann  die  Zuschläge  zu  den  Staatssteuern.     Die  Schuldes 

Provinzen  betrugen  1850  11*45  Mill.  Fr.,  davon  4*54  in  Brabant.     In  Brabaat  t 
z.  B.  die  Provinzialausgabe  1853  1,512,000,  1860  1,156,000,  davon  kamen  aal 

obligat  Ausg.  951,000  u.  977,000,  auf  die  facultativen  561,000  u.  209,000  Fr.  Li 

terer  Posten  schwankt  in  den  einzelnen  Jahren  stark,  weil  der  Aufwand  für  Wege  i 

Ganalc  sehr  wechselt  (z.B.  1853  487,000,  1S55  428,000,  1859  250,000,  ISl* 

1860  69,000  Fr).    Von  den  Einnahmen  in  gleichem  Betrage  kamen  auf  die  Zmchi 

zu  Staatssteuern  789,000.  Staats  beitrage  f.  div.  Zwecke  82,000,  Strassengeld  94.* 

Hundesteuer  80.000  Fr,    S.  Näheres  im  Expose  de  la  situat  du  royaume  p.  1951— • 

Rrux.  1865.  I,  Tit.  3.  p.  32  tf.   —   In   England   werden   die  Grafschaf 
alle  Vierteljahre  von  der  Versammlung  der  Friedensrichter  festgesetzt  und 

besondere  Abgaben .   Gounty  rotes ,   gedeckt     Siehe  nnten   Anmerkung  44* 

In  Baiern  besetz  v.  1846  u.  v.  1952)  erfordern  neue  Kreisanstalten  die  Zi 

des  Landraths;  dahin  gehören  Anstalten  f.  gewerbl.  Unterricht  u.  and.  Föi 

mittel  der  Gewerbe,  Kranken-,  Irren-,  Gebär-,  Armen-,  Beschäftigung*-.  Find« 

—  In  Baden  sind  durch  d.  Ges.  v.  5.  Octob.  1863  Kreisverbände  mit  CorporatiM 
recht  angeordnet    Sie  werden  durch  gewählte  Kreisversammlungcn  u  in  d.  Zwisckt 

zeit  durch  die  von  diesen  ernannten  Ausschüsse  vertreten.    Nach  $.  41  ist  „die  Ktl 

Versammlung  berechtigt,  im  Interesse  des  Kreises  und  seiner  Bewohner  gemeinnutz? 

Anstalten  zu  gründen  und  zur  Forderung  gemeinsamer  Cultur.  Wirthschaft  und  W*l 

thätigkeit  die  Gemeinden  zu  unterstützen."    Besondere  Gegenstände  des  Wirittög^kres 
sind :  neue  Strassen,  Brücken,  Canäle,  Uebernahme  schon  vorhandener,  Ernchtnnr  r 

Sparkassen,  Kreisschul-,  Kettungsanstalten,  Werk-,  Waisen-,  Armen-,  Krankenhaus 
sonst  Armenfürsorge,  event  Uebernahme  von  Gemeindelasten  auf  den  Kreb.  Anleüe 

Kreisumlagen.  Alles  unter  gesetzl.  Aufsichtsrecht  des  Staats.  —  In  Preasset 

d.  Kreis-Bezirks-  u.  Provinzialordnung  vom  11.  März  1850  durch  (res.  v.  24.  Mai 

aufgehoben  u.  sind  die  früheren  Verfassungen  wieder  eingeführt  worden  Vfl 

Sch  JGeffkenV)  die  Reform  d.  preuss.  Verfassung"   Lpz.  1870.   S.  79  ff.  Vi 
Möller,  d.  Recht  d.  preuss.  Kreis-  u,  Provinziaiverbände,  Berl.  1866.    -  v.  Kaqq 

Staatsrecht  d.  preuss.  Monarchie.  3.  Aull.   Leipz.  1*70.  I,  2.  S.  466  ff.    Uebef  & 

neueste  Gesetzgebung  (1S72— 76):  E.  Meier,  a  a  0.,  S.  91»  ff.  <Kreise>.  921  % 
zirkei.  925  ff.  (Provinzen).    Nach  d.  Verordn.  v.  5.  Juni  1823  über  die  Provinz!» 

stände  u.  nach  den  darauf  hin  für  d.  einzelnen  älteren  Provinzen  gepre^r* 

Provinzial-Standeverfassungen  haben  die  Stande  kein  Recht,  den  Verband  tu  K 
oder  mit  Schulden  zu  belasten  (  Rönne  a  a.  0.,  S.  481).    Ueber  d.  Wirkung 

eh   S.  47s  |M  lv).    Für  Schlesien  erfolgte  durch  Erl  v.  1.  Novemb  1«4 

fine  Organisation  d.  Verwalt  d.  provinzialstand.  Vermögens  u  der  prminziaisti» 
Anstalten.    Sehr  wichtig  ist  nun  die  neuere  Gesetzgebung.    So  zunächst  die  £ 

Weiterung  d.  Befugnisse  der  Provinzialsfäude  in  d.  neuen  Prov..  ».über  Hanaov« 

d.  Verordn   r.  22.  Aug.  1867  (auch  Rönne  II.  2  S.  521),  d.  Ges.  v.  7.  März  1«* 
wodurch  dem  provinziaktäud.  Verbände  der  Prov.  Hannover  jährlich       MÜL  TW 

ans  den  Staatseinnahmen  zu  eigner  Verwaltung  eigent  h  um  1  ubervie«« 

ist  o.  zwar  für  folgende  Zweck«:  Bestreit  der  Kosten  des  Provinziallandtag*  u.  df 
einzelnen  I  And»,  haften  Unterhaltung  u. 
I  öfi«atl.  Samnil  f.  Kunst  u.  Wissenschaft.  Ui 
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Arten  der  Ausgaben. 87 

•  durch  besondere  Stenern  gedeckt  werden  müssen,  pflegen  viol- 

ahea,  nuJdeD  Stift.,  Blinden-,  Taubstummen-,  Rettungs-,  Idioten-,  Landarmenan- 

--r,  des  jad.  Schal-  u.  Synagogenwesens,  Kostenbestreitung,  bez.  Unterstützung  des 

■  Ausbau»  von  Landstrassen  u.  Instandhaltung  d.  Gemeiudewege,  Bildung 

'i  *üi  für  Zuschüsse  zu  Landesmeliorationen.  Darüber  hinaus  ist  die  Provinz 
rararhied  von  den  älteren  Provinzen,  die  dies  Recht  bisher  noch  nicht  hatten) 

-  :rc  IntereSS«   der  Provinz  Ausgaben  und  Leistungen  zu  uher- 
.  t  *a  s.  d.  A rt  u.  Weise  d.  Aufbringung  dersel  ben  zu  beschliesseu, 
Ül  VeronL  v.  1867),  also  weiter  Kreis  facult.  Ausgaben.    Durch  Gesetz  v. 

iKeab.  ls*>9  ist  die  hannov.  Landoscreditcasse  v.  1642  zur  P*ovinzialanstalt  er- 

t  i  mit  ihren  Rechten  u.  Pflichten  auf  die  Provinz  unter  bez.  Entlastung  des 

r  itwrefißgen.  Auch  die  Provinzialstände  von  Schleswig-Holstein  haben 

a  Vfrorda.  vom  22.  Septbr.  1657  ähnliche  Befugnisse  wie  die  hannov.,  desgl.  die 

_  .Mkatide  der  Prov.  II  essen- Nassau  (Verord.  v.  20.  u  26.  Septbr.  1867). 

?  Ber.-Be/.  Cassel  ist  durch  Erlass  v.  11.  Novemb.  1868  d.  Verwaltung  des 
irimhUrt  Vermögens  u  der  communalständ.  Anstalten  speciell  geregelt,  durch 

r.  Ii  Septbr.  IStiT  ist  der  ehemals  kurhess.  Staatsschatz  dem  communalständ. 

r  iad  des  Rtg.-Bez.  Cassel  als  ein  demselben  gehöriges  u.  von  ihm  zu  verwaltendes 

•?»  aberncsen  worden  f.  Unterstützung  des  Chaussee-  u.  Landwegebaus.  Land- 

»  i  rito^iiten.  Irrenheilaustalt,  Arbeitsanstalt  f.  polizeilich  eingezog.  Bettler,  Arbeits- 
>-  UaHbtreicher,  Landarmenpflege  u.  Laudarmenhaus,  Landesbibliotheken  u.  ,ähnl. 

^•xt  4ei  Gesetzgebung  festzustellende  Zwecke."    Dem  communalständ.  Verband 
L-^-Bcz.  Vi  es  baden  ist  die  Nass.  Landesbank  durch  Ges.  v.  25.  Dccbr  1869 

*mf«  »ordeo,  eine  nass.  Sparcasse  errichtet  —  Dazu  kommt  nun  die  neue  Gesetz- 
es? f.  i  »Iten  Provinzen:  Pro v in z. -Ordnung  f.  d.  6  östl.  Prov.  v.  1675,  d. 

d  fa.tation  d.  Prov.-  u.  Kreisverbände  v.  30.  Aug.  1873,  d.  Ges.  über  dens. 

.-wui  s.  Jqü  1S75.  Die  Prov.- Verbände  haben  hier  eine  umfassende  Com- 

'■u  eiUkt.  vgL  Prov.-Ordn.  §.  8,  §.  34—44,  über  d.  Prov. -Haushalt  eb.  §.  101 
•HJ.  Im  Einzelnen  sind  die  Gegenstände  nicht  bezeichnet,  welche  die  Provinzen 

*&&mta  tonnen  bez.  müssen.    Eine  Begrenzung  in  ersterer  Hinsicht  (also  f.  d. 

-•-  Abgaben)  liegt  in  dem  Aufsichts-  resp.  Zustimmungsrecht  dor  Regierung,  bes. 
^hidaafnahmen  u.  stärkerer  Belastung  der  Provinz  mit  Steuern,  s.  Prov.-Ordn. 
Wand  darüber  u.  Anm.  38,  44,  45,  47.    Ueber  d.  Überwies.  Ausgaben  nach 

'  *  Juli  1*75  s.  n.  Anm.  3S.  —  Nach  der  früheren  Kreisverf.  f.  d.  alt. 

■im»  Preos&ens  (Ges.  v.  1.  Juli  1823  u.  27.  März  1824)  haben  die  Kreisständc 

"fcBefarnüvs.  die  kreisweise  aufzubringenden  Staats  präStationen  zu  repartiren, 

"~  te*n  Aufbringungsart  nicht  durch  d.  Ges.  bestimmt  vorgeschrieben  ist,  sowie 
i^ttimiBg  r  Abgaben  u.  Leistungen  f.  Kreisbedürfnisse  zu  begutachten.  Durch 

^managen  der  40er  Jahre  (s.  Rönne  a.  a.  0.  S.  549)  haben  die  Kreisstände 

-"    Mngmss  erhalten,  die  Kreiseingescsäonen  auch  zu  anderen  (nichtobligatorisch.) 
■xv<*  m  verpflichten,  woraus  wieder  das  Recht  abgeleitet  wurde,  K reisschuld cn 

^tahir^n  (davon  ist  ziemlich  umfassend  Gebrauch  gemacht  worden,  Inhaberpapiere 

■"*'■>  5or  auf  Grund  k.  Privilegs  ausgegeben  werden).    Als  Zwecke  werden  in  den 
-■'•s  ̂  »^Ordnungen  genannt:  Ausgaben  zu  gemeinnutzigen  Einrichtungen  und  An- 
Xiy*^&t  im  Interesse  des  ganzen  Kreises  beruhen,  speciell  noch  (mit  Ausnahme 

Preussen)  „die  Beseitigung  eines  Xothstands."    Ueber  d.  Verwendung  der 
^ottmuiulfonds  s    Rönne  S.  550,  über  die  Kreisstande  der  neuen  Proviuzen 

-  i.,  die  Befugniss  zu  facultativen  Ausgaben  dies,  wie  in  den  alten  Landes- 

'"t  r-'er  die  jetzigen  Verhältnisse  vgl.  die  Kreisordnung  v.  1*72,  nam. 

*:  kjkitragspflicht  der  Kreisangehörigen  zu  d.  Kreisabgaben  (§.  9 — 19);  über  die 
^  Befugnisse  des  Kreistags  (§.  116,  es  dürfen  Ausgaben  zur  Erfüllung  einer 

'  ?u;:htan^  oder  im  Interesse  des  Kreises  beschlossen  werden);  über  den 
y^aabalt     127—129  ;  über  das  Aufsichts-  und  Zustimmungsrecht  d.  Regierung 

Mv).  —  Ueber  Oesterreich  s.  Czörnig,  Budget  II,  401  ff.    Die  Kron- 

'«er  »ad  in  d.  deutsch-österr.  Theile  haben  einen  bedeut.  Provinzialhaus- 

j  '  uatntL  die  Ausgaben  f.  Kranken  Verpflegung,  Findel-,  Gebär-,  Irrenanstalten, 
*•      ZvangsArbeitshäuser,  Schulwesen,  z.  Th.  Gensdarmerie-,  Militärquartier,  Vor- 

Lw]<s:tnssen  u.  Landeswasserbau  gehören  dahin.    Der  grosste  Theil  d.  Aus- 
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88        1.  B.  1.  K.  1.  A.  Finanzwesen  der  Selbstverwaltungskftrpcr.  §.  45,  16. 

fach  die  Genehmigung  der  Staatsgewalt  zu  bedürfen 

Auch  wird  wohl,  um  die  Fähigkeit  zur  Tragung  von  Staatslas 

nicht  zu  sehr  zu  vermindern,  ein  Maximum  ttir  den  Gesam 

betrag  solcher  Ausgaben  oder  wenigstens  für  die  zur  Deckung 

hobenen  Steuern  der  Kreise  u.  s.  w.,  insbesondere  aber  für 

Zuschläge  zu  den  Staatesteuern ein  für  allemal  oder  von  Zei 

Zeit,  gleichförmig  für  alle  Landestheile  oder  für  jeden  einzel 

apart,  festgesetzt.36)  Solche  Beschränkungen  der  Autonomie 

Kreise  und  Provinzen  sind  nicht  ganz  zu  entbehren.  Aber  iu  e 

ordentlichen  Einrichtung  der  kreis-  und  provinzialständischen 

tretung  und  in  genügender  Oeffentlichkeit  liegt  doch  die  beste  B 

schaft  für  die  zweckmässige  Beschaffenheit  und  ein  richtiges  Mi 

der  Ausgaben  der  besprochenen  Art  (s.  §.  47). 

Nothwendig  ist  es  indessen,  um  eine  richtige  Vorstellung 

Umfange  der  Ausgaben  für  öffentliche  Zwecke  zu  gewinnen, 

naue  Uebersichten  der  Ausgaben  aller  dieser  autonomen  Kör 

Schäften  zusammenzustellen.  In  das  Staatsbudget  gehört  frei 

die  betreffende  Ausgabe  (und  Einnahme)  unter  keinen  Umstäm 

selbst  die  zugewiesene  nicht.37) 

§.  46.  —  2)  Mit  der  Entwicklung  der  Ausgabewi 

gaben  ist  durch  besondere  Landessteuern  in  Form  von  Zuschlägen  zu  den  du 

Staatssteuern  zu  decken  (a.  a.  0.  S.  401).  Ausserdem  sind  die  Beiträge  z.  Verzii 

u.  Tilgung  der  Grundentlastungsschuld  in  West-Oesterreich  Ausgabeposte 
einzelnen  Kronländer,  nicht  des  Staats,  s.  ebend.  S.  418. 

3*)  In  Preussen  hatte  z.  B.  die  Regierung  nach  den  früheren  Bestimm 
diejen.  facultat.  Ausgaben  der  Kreise,  für  welche  besondere  Beiträge  einzuziehen 

zu  genehmigen,  in  den  alten  wie  in  den  neuen  Provinzen.  Rönne  a.  a.  0.  S. 

585.  Im  Allgemeinen  sollten  Leistungen  der  Kreiseingesessenen  auch  nicht  für 

richtungen  aufgelegt  werden,  welche  über  2  Jahre  hinaus  Ausgaben  verursa 
Ausnahmen  hiervon  s.  Rönne  S.  551,  552. 

M)  S.  die  Bestimmungen  in  Frankreich,  Anm.  32  u.  34.  eb.  in  Belgiei 

Baiern  erlaubte  d.  Ges.  v.  1840  eine  Kreisumlagc  von  höchstens  l*/t%  zn 
Ausgaben.    In  d.  preuss.  Rheinprov.  sollen  die  Kreisbeiträge  f.  solche  Zwecke  I 

Regel  10  Proc.  der  directen  Steuern  (incl.  Mahl-  u.  Schlachtsteuer)  nicht  überseb 

dürfen,   üebor  die  jetz.  Bestimmungen  in  Preussen  s.  Anm.  45. 

")  Es  ist  nur  die  Consequenz  des  französischen  Gedankens,  dass  Departcrot 

Gemeinden  in  keiner  Beziehung  etwas  Selbständiges,  sondern  nur  Abthcilung>'. 

Staats  sind,  wenn  die  Steuerzuschläge  für  Depart.  u.  Communalausgaben  a.  s.  1 
specielle  Einnahme  u.  Ausgabe  im  Staatsbudget  erscheinen.  Nach  dem  A.  f. 

war  dies  spec.  Budget  bei  den  directen  Steuern  202*47  Mill.  Fr.  neben  315  3t» 

allgem.  Einnahme.  Die  Zuschläge  f.  Depart.-Ausgab.  betrugen  IOU'35,  für  Geint 

ausgab.  81  87  Mill.  Fr.,  der  Rest  von  11*25  Mill.  Fr.  kam  auf  div.  durchlauf.  1 

u.  Ersätze  u.  s.  w.  (non-valeurs).  Nach  d.  A.  f.  1870  war  d.  sp<*c.  Budget  in 

u.  Ausg.  280*3  Mill.  Fr.,  wovon  233*79  Mill.  Fr.  auf  die  Steuerzuschläge  zu  dei 

Steuern.    Nach  d.  A.  f.  1876  Einn.  u.  Ausg.  375*7,  wovon  diese  Steuert 

.  290*4  Mill.  Fr.  —  Ueber  Preussen's  Finauzstat.  d.  Kreise  u.  Pro v.- Verb.  s.  J 
d.  Stat.  IV,  2.  Abth.,  S.  371  ff.  (f.  18011);  auch  in  der  Beil.  /.  2.  Vierteljahr^ 
preuss.  stat.  Ztschr.  1875. 
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der  Selbstverwaltungskorpcr.  —  Dotationen.  89 

Selbstverwaltungskörper  muss  natürlich  diejenige  ihrer  Ein- 

hmewirthschaft  Hand  in  Hand  gehen.  Näheres  hierüber,  soweit 

aberhanpt  gegenwärtig  schon  in  diesem  Werke  Platz  finden 

an,  gehfirt  erat  in  die  spätere  Lehre  von  der  Einnahme  der 

nanzwirthschaft.  Hier  genügt  jetzt  folgende  Uebersiebt  der 

loptaicblichsten  Einnahmequellen  jener  Körper.  Von 

tn  Lmfang  dieser  Zuflüsse  und  von  den  Rechten,  welche  der 

ut  diesen  Körpern  zur  Eröffnung  und  Ausdehnung  solcher  Ein- 

Amcn  gewährt,  hängt  der  Umfang  und  Inhalt  der  facultativen 

liti^keit  der  Provinzen  und  Kreise  ab.  Daher  sind  die  bezüg- 

•h«  Bestimmungen  wichtig  auch  für  diesen  Punct. 

i) Einnahmen  durch  regelmässige  Dotation  ausStaats- 

-<is.  Solche  Dotation  dient  besonders  zur  Bestreitung  der  ttber- 

irsencn,  seltener  und  dann  gewöhnlich  nur  im  kleineren  Betrage, 

er  freiwilligen  Ausgaben.    Diese  Einrichtung,  welche  jetzt  in 

*tmun  bei  der   neuen  Organisation  der  Selbstverwaltung  in 

Umfange  Platz  gegriffen  hat,  ist  bei  dem  ersten  Beginn 

Dezentralisation  der  Verwaltung,  wo  bisher  vom  Staate  direct 

-Grifte   Aufgaben    den   Selbst vcrwaltungskörpern  übertrafen 

'erden,  nicht  unpassend.    Denn  der  Staat  verfügt  hier  bereits  über 

■noihmen,  welche  diesen  Körpern  noch  fehlen  und  hier  meist 

aifbt  sofort  sich  selbständig  beschaffen  lassen.    Aber  dem  leitenden 

r  "anp  einer  solchen  Verwaltungsorganisation  widerspricht  diese 

Station  gleichwohl  zum  Theil.    Denn  der  Gedanke  bei  der  Reform 

•■  npleich,  der  individuellen  Verschiedenheit  in  den  Bedttrf 

-*eo  nnd  wirtschaftlichen  Verhältnissen  der  Landestheile  Rechnung 

:- '^sen  und  diese  letzteren  mit  eigenen  Kräften  für  die  Betrie- 

bs ihrer  Bedürfnisse  sorgen  und  die  Deckungsmittel  in  der 

Küdeftr  sie  passendsten  Weise  aufbringen  zu  lassen,  was 

M  solcher  Dotation  aus  allgemeinen  Staatsmitteln  fortfällt.  Daher 

'«tftaagt  dies    Finanzwesen    der   Selbstverwaltungskörpcr  doch 

'  '-ene  Einnahmequellen. 38 ) 

sind  dem  Inhalte  nach  neu  in  dieser  Ausgab«.  —  Typisch  für  die 

•üi.  d»r  Sclb«tverwaltungskörper  aus  Staatsdotationen  ist  die  neue  preus*. 

.""J**»»*  hierüber.    Durch  d.  Ges.  v.  HO.  April  1575  wurde  aus  den  Einnahm. 
;lSf»t? haushalte  v.  I.Jan.  1*73  an  jährl.  2  Mill.  Thlr.  zur  Ausstattung 

;rp-^inzialverbände  der  s  alten  Provinzen,  dann  des  Stadtkreises  Frank- 
J}      Hobenzollerns  und  des  Jadegebiets  mit  Fonds  zur  Selbstverwaltung,  ferner 

';rva  !  MilL  Thlr  nr  CJewährung  von  Fonds  zur  Durch  fuhrung  der  Kreis- 

^',,s*  ffar  die  Kosten  des  Kreisausschusses  u.  der  Staatsverwaltung)  in  d.  ganzen 
■*vr)ü?  ««geworfen,    üeber  die  Dotation  der  Prov.  Hannover  s.  Oes.  v.  7.  März 

0  Aom  M\    Di*»  Dotation  d.  sämmtl.  Prov.  (excl.  Hessen-Nassau  u.  Hannover, 

'  a'i  Stidt  Krankfurt  a.  M.  n.  Berlin)  wurde  durch  d.  lies.  v.  v  Juli  1S75  um 
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§.  47.  —  b)  Selbständige  Einnahmen.  Hierbin 

gehören : 

a)  Privatw irthschaftlicbe  Einnahmen  ans  werbeaM 

Vermögen,  ans  Grundbesitz,  Kapital,  Gewerbebetrieb  u.  s.  w.  g 

die  Provinzen  und  Kreise  vielfach  erst  neuerdings 

selbständige  politische  Körper  mit  eigenem  Finanzwesen 

sind,  —  im  Unterschied  zu  den  Gemeinden,  §.  49  —  so 

es  in  der  Kegel  ganz  oder  grösstenteils  an  solchem  Ve 

Die  etwa  ehemals  politisch  unabhängig  gewesenen  Lande* 

( Herzogt h ü me r ,  Gratschaften  u.  s.  w.)  haben  ihr  altes  Yermög 

dieser  Art  an  den  Staat,  der  sie  einverleibte,  übertragen.  Sm 

einzelnen  Fällen  ist  dies  neuerdings  anders  gehalten  worden.*! 

Mit  der  Zeit  können  die  Selbstverwaltnngskörper  aber  rnaocl 

Einrichtungen  gründen,  welche,  wie  Localbahnen  (fllr  Dampf  Bf 

Pferde),  Transportcurse  (Omnibuswesenj,  Creditanstalten  u.  s.  ̂  

wenigstens  halb  p  ri  va  t  wir  th  schaftlich  er  Natur  sind  und  esm 

Rente  abwerfen.  Auch  hier  zeigt  sich  die  moderne  Technik 

Einfluss. 

ß)  Gebühren  für  die  Benutzung  von  öffentlichen 

der  Selbstverwaltungskörper  und  Beiträge  der  nächsten 

teressenten  für  die  Errichtung  solcher  Anstalten.40) 

y)  Eigen  tl iche  Steuern  (§.  143 ff.).  Die  verschiedensten  A 

sind  bei  diesen  Körpern  ebenso  wie  beim  Staate  selbst  möglich, 

auch  in  der  Geschichte  vorgekommen  und  kommen  noch  jetzt 

namentlich  directe  Steuern,  wie  Grund-,  Haus-,  Mieth ,  GeweiM 

Steuer,  Einkommensteuer,  Erbschaftssteuer,  und  anderseits  \vk 

directe  Verzehrungssteucrn,  besonders  Thor-Accisen,  Octroi^ 

weitere  "44  Mill.  M.  erhöbt  Die  gesetzlichen  Verwendungszwecke  dieser 
Summen,  wodurch  letzter.-  zu  generell  überwiesenen  Ausgaben  werden, 

Neubau  chaussirter  Wege  und  Unterstützung  de*>  (iemeinde-  und  Kreiswegbau«'* .  B*- 

förderung  von  Laudesmeliorationen.  Land^ensdarnKric-  u.  Corrigendenwesen  bez.  (iw* 

wahrung  von  Beihilfen  an  die  Landarmcnvcrbändei.  Irren-,  Taubstummen-  u.  Blind?»- 

wesen.  Unterstützung  milder  Stiftungen.  Rettung*-.  Idioten-  u.  andern  Wohlthaticiöts- 

anatalten,  Zuschüsse  f.  kunstl.  u.  Wissens*  h.  Vereine,  öffentliche  Sammlungen.  BibUo- 

theken  u.s. w.  u.  ..für  ahnliche  im  Wege  der  Gesetzgebung  festzustellende  Zwecke," 
Verschied,  ältere  kleinere  Fonds  wurden  ebenfalls  den  Provinzen  uberwiesen.  l>gi 

Eigenthum.  Verwaltung,  Unterhaltung  der  S  taa  tse  h a  u  » > ee n.  Dafür  ist  den  Pröfc 

der  Monarchie  im  (ianzen  eine  Jahresrate  von  \U  MiU.  Mrk.  au*  Staatsfonds  tlbtf* 

wiesen  (alles  ..generell  überwiesene"  Ausgaben). 
")  Da*  Staat» vermögen  der  1S6*>  neu  erworbenen  |>  r  e  uasisc  h.  Prouuzen  at 

preu  Misch.  Staatsvennögen  geworden,  mit  wenigen  Ausnahmen,  so  z.  B.  was 

kurhess.  Staatsschatz  anlangt,  der  dem  communaKtand.  Verband  des  K.-B.  Ca*>«l 
verblieb,  s.  oben  Anm.  34. 

*")  Vgl.  unten  Uber  die  Gebühren  §.  136  ff.,  u  die  Beiträge  §.  140. 
letztere  s.  Neuinaun,  propre:*.  Einkommensteuer.  2.  Kap  ,  S.  46  fl. 
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rankesteuern  u.  a.  m.  Diese  Verbältnisse  des  Steuerwesens  der 

hstverwaitungskörper  sind  später  in  der  allgemeinen  Steuerlehre 

den  einzelnen  Steuern  mit  zu  berühren.  Gegenwärtig  handelt 

>ieb  um  zwei  andere,  hier  wenigstens  kurz  zu  erwähnende 

üi-te,  nemlieh  einmal,  ob  die  Steuern  dieser  Körper  nur  Zu- 

blige  zu  Staats  steuern  (oder  gewissen  Arten  derselben)  sein 

V  >b  es  gestattet  sein  soll,  eine  von  der  Staatssteucr  ab- 

uhende  eigene  Besteuerung  durchzuführen ;  sodann,  ob 

Hobe  dieser  Zuschläge  oder  der  eigenen  Steuern  jenen 

rpen  selbständig  für  sieh  oder  nur  mit  Staatszu- 

immang  festzusetzen  erlaubt  sein  soll. 

u  Was  die  erste  Frage  anlangt,  so  hat  die  continentale 

cü^cünng  Uberwiegend  zu  dem  System  von  Zuschlägen  zu 

"i  >uabstcuern,  vornemlich  zu  den  directen,  geführt,  was  sich 

-cbichtlich  aus   dem  Untergang  der  Autonomie  der  früheren 

Avü^tKn  Körper  im  Staatsverbande  und  bei  den  Gemeinden  aus 

Unterdrückung  ihrer  Autonomie  erklärt.    Provinzen,  Kreise, 

>>>t  feinden  wurden  hier  vielfach  zu  bloss  mechanischen 

r>raiujagsabtheilangen   des  Staatsgebiets,    ohne  selbständiges 

|*n,  berabged  rückt.    Auch  bei  der  neueren  Tendenz  der  Decen- 

liisation  der  Staatsverwaltung  und  der  Verwandlung  jener  mecha- 

*ixn  Gebietstheile  in  politische  und  wirtschaftliche  Organismen, 

•"*«e  man  vor  den  Schwierigkeiten  der  Einrichtung  eines  selbst- 

"%n  (autonomen)  Steuersystems  meistens  zurück,  fürchtete 

fh  dessen  Conti  in  mit  dem  Staatssteuersystem  und  wollte  ttber- 

,cpt  Seiteoa  des  Staats  die  Unabhängigkeit  der  Selbstverwaltungs- 

1«  nicht  zu  gross  werden  lassen.    So  hat  man  vorwaltend  das 

\"frm  der  Zuschläge  zu  den  Staatssteuern  beibehalten  bez.  ein- 

-■" niiirt.  Anders  ist  hier,  wie  in  so  vielen  Beziehungen,  die  Ent- 

r,fstong  in  England  gewesen.    In  Verbindung   mit  dem  gc- 

'  10Wicb  tlberkommcnen,  inhaltsreichen  Selfgovernment  stand  und 

hier  ein  entwickeltes  selbständiges  System  der  Communal- 

■"»'^erung  (local  taxation),  ohne  Verbindung  mit  der  Staats- 
^öeraog.  Auch  auf  dem  Continent  fehlt  es  nicht  an  einzelnen 

Ederen  Steuern  der  Selbstverwaltungskörper,  namentlich  der 

'(!«inden  (besondere  Mieth-,  Hundesteuer,  Octrois  u.  a.  m.)< 
s^  diese  Fälle  büden  die  Ausnahme. 

hprincipieller  Beziehung  ist  die  Frage  wohl  folgender 

ls*n  za  entscheiden.  Eine  vollständige  Autonomie  in 

'Manchen  kann  den  Selbstverwaltungskörpern  nicht  gegeben 
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werden ,  weil  diese  der  Souveränetät  des  Staats  widerspricht  u 

weil  bei  der  Wahl  wie  bei  der  Höhe  der  Steuern  die  Rticksic 

auf  die  Staatssteuern  massgebend  bleiben  muss.  Aber  d< 

Wesen  des  Selfgovernments  entspricht  mehr  ein  besonder 

Steuersystem.  Denn  nur  ein  solches  kann  sich  den  Wirthscha 

Verhältnissen  der  einzelnen  Landestheile  und  den  speciellen  A 

gaben,  welche  gerade  die  Selbstverwaltungskörper  statt  des  Stai 

ausführen  sollen,  richtig  anpassen.  Für  das  Steuersystem  die« 

Körper  müssen  die  Sonder  Verhältnisse  der  Landestheile  al; 

ebenso  massgebend  sein  als  für  das  Staats  Steuersystem  die  a 

gemeinen  Verhältnisse  des  ganzen  Landes.  Im  System  d 

Zuschläge  wird  gegen  diese  Anforderung  Verstössen.  Ei 

Selbstverwaltung,  welche  auf  dieses  System  finanziell  basirt  i 

wird  daher  ebenso  wie  diejenige,  welche  sich  auf  Staatsdotation 

stützt,  ihren  Zweck  in  einer  wichtigen  Beziehung  wenigste 

nicht  genügend  erreichen.  Vollends  aber  ein  grundsät 

Ii  eher  Ausschluss  von  besonderen  Steuern  aus  dem  Sten 

System  der  Selbstverwaltungskörper,  sogar  der  Gemeinden, 

zu  verwerfen,  als  dem  Zweck  der  ganzen  Einrichtung  der  Seite 

Verwaltung  widersprechend.  Wird'zwischen  den  einzelnen  Körpe 

unterschieden,  so  erscheint  das  Zuschlagsystem  noch  am  Wenigst 

bedenklich  bei  den  dem  Staate  selbst  ähnlichsten  Körpern,  dah 

bei  den  Provinzen  und  zum  Theil  noch  bei  den  Kreisen,  imm 

bedenklicher  dagegen  bei  den  kleineren  Verbänden,  daher  l 

Allem  bei  den  Gemeinden.  Denn  hier  verlangen  die  apart« 

Local Verhältnisse  immer  mehr  Berücksichtigung,  wie  es  dei 

z.  B.  in  der  Gemeinde  am  Leichtesten  steuertechnisch  niögli 

und  zugleich  hier  am  Dringendsten  eine  Forderung  der  Stein 

politik  wird,  besondere  Steuern  Denen  aufzuerlegen,  welche 

den  öffentlichen  Einrichtungen  und  Verwendungen  aller  t 

wenigstens  indirect  den  meisten  Nutzen  haben,  wie  die  Gruu 

und  Hau  sei  gen  thttmer.41)  Auf  diese  Weise  wird,  soweit  di 

überhaupt  in  Zwangsgemeinwirthschaften  möglich  und  zulässig  ist, 

hier  durch  ein  besondres  Steuersystem  das  Princip  von  Leistui 

und  Gegenleistung43)  mehr  durchgeführt.  Für  die  Wahl  d 

Localstcuern  wird  sich  der  Staat  nur  ein  Zustim mungsrec 

41)  S.  Wagner.  <inin«ll.  I.  über  <J.  «tädt.  Gmndeigenth..  &  352—361,  üb«»i 

„Conjunctur".  &  76-  M. 

Ebenda*.  §.  lös. 

n}  Ncunianu.  )»iwr.  EuiUnim.'tisteuer,  S.  IT»  II. 
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;rzabchalten  haben.  Im  Allgemeinen  sind  flir  unsere  Länder 

:*atzatage  im  Interesse  des  freien  Verkehrs  besonders  iudirecte 

ibjtben,  wie  Thoraccisen  und  beim  Producenten  erhobene  Ver- 

.c'.-tL-uern ,  der  Selbstverwaltungskörper  hier  auszuschliessen. 

flehen  Stenern  sind  eventuell  nur  Zuschläge  zu  den  be- 

.e&aden  Staatssteuern  zulässig.44) 

*  Lrber  die  thatsächl.  Verhärtnisse  in  einzelnen  Staaten,  bes.  in  Frankreich, 

-  L  ü  lieispiel  des  Lands  mit  ganz  überwiegendem  Steuerzuschlagsystein  für 

L*^pirementa  u.  9.  w.,  s.  schon  oben  Anmerk.  33,  34.    S.  über  Frankreich  aucli 

Lrroy-Beaulieu ,  l'administr.  locale  en  France  et  en  Angletterre,  Par.  (1873), 
»a4  parae  III.  pag.  293  fF.  —  In  Preussen  wird  ein  neues  Gesetz  über  die 

tss^besteuerung"  vorbereitet  (nach  dem  Entwürfe  desselb.  sollen  die  Coininunal- 

r-*n  aar  Zuschlage  zu  Staatssteuern  sein,  selbst  in  den  Gemeinden,  was  noch 
-»  LjLschritt  hinter  den  bestehenden  gesetzlichen  Zustand  wäre).    Bis  zum  Erlass 

jcs-tues  bestimmt  die  neue  Provinzialo  rdnung  von  1875  (§.  105—110), 

■«?  &  Verth  eil  ung  der  vom  Provinziallandtag  ausgeschriebenen  Abgaben  auf 

.»«  *..szela  e  u  Land-  und  Stadtkreise  nach  Massgabe  der  in  ihnen 

>. ii, tuende  n  directen  Staatssteuern  (excl.  Gewerbesteuer  von  Hausirern) 

'•tibik  ¥trden  soll.    In  diesen  Kreisen  werden  diese  Abgaben  aufgebracht  nach  deu 

ottesartn  der  Kreisordnung  v.  18" 2,  bez.  der  Städteordn.  f.  d.  6  östl.  Prov.  v. 
>.  Mai  Itf3.    Wo  bisher  noch  eine  andere  Art  der  Vertheilung  der  Prov.-Abgabeu 

-i  (muss  aber  nirht   dieselbe  bis  Ende  1879  verbleiben,    Eine  Mehr-  oder 

^sirrwlastung  der  einzelnen  Thoile  der  Provinz  darf  eintreten,  wenn  es  sich 

-  J  ;os  -Einri.'ht  handelt,  welche  diesen  Theilen  bes.  stark  oder  bes.  wenig  zu  Gute 

:-•     ;  .  -kr  Kreisordnung  r.  lv7-j       9    19)  ist  als  Hauptgrundsatz  für 
-  Aifbnnsung  der  Kreisstcuem  aufgestellt:  als  Massstab  darf  nur  das  Verhältniss 
-  m  <kh  Kreisangehörigen  zu  entrichtenden  directe  n  Staats  steuern  (früher 

t.  ilihi-  und  Schlaehtsteiier)  dienen.  Die  Grund-,  Gebäude-  und  die  vom  Gewerbe- 

TrM  uif  dem  platten  Lande  aufkommende  Gewerbesteuer  der  Classe  A  I  ist  dabei 

--ii^tcui  mit  dar  Hälfte  und  höchstens  mit  dem  vollen  Betrage  des  Procentsatzes 

sarnzidien,  mit  dem  die  (  lassen-  und  classificirte  Einkommensteuer  belastet  wird. 

>  '**?ri»esteuer  kann  im  lebrigen  ganz  freigelassen,  höchstens  aber  zu  demselben 

"■'LtviL'   wie  die  Grand-  und  Gebäudesteuer  herauü-'V.o«vn  werden.    Frei  von  Zu- 

zur  G  werbesteuer  bleib!  dal  Kitttilgtwerbc.    hi<-  3  untersten  Stufen  det 
-bastener  dürfen  ebenfalls  frei  gelassen  oder  geringer  als  die  übrigen  Stufen  oder 

h>  Eiakommenateuer  belastet  werden.    Nach  der  Städteordn.  von  1853  können  die 

cnvksteuern  in  Zuschlägen  zu  Staatssteuern  (nur  mit  Kegierungsgenehmigung 

•  i*n  n»<iirecten)  oder  in  besonderen  directen  und  in  directen  Steuern  be- 

?'*?fi    Manches  Material  auch  uber  preuss.  u.  deutsche  Coinmunalbesteucrung  bei 

'"■anaan,  progr.  Einkommensteuer.    Uebcr  Preussens  Oommunaltinanzstatist.  8. 

\     ;:.  iu  b  Blen<  k .  in  d.  Pretua.  Stal  Ztschr.  1871,  S.  145  II",    [n  Preussen 
■i  v^r  Imfangs  war  in  1841»  der  Betrag  d.  directen  Staatssteuern  u.  d.  Mahl-  u. 

^bta-aer  22'35,  in  1807  36  *24  Mill.  Thlr.,  d.  Betrag  d.  Localsteucrn  16  (wovon 

*■  ft-xinzialrerw,  0'9,  die  Kreisiverw.  11,  d.  Gemcindeverw.  incl.  Kirchen-  und 

J-*-»-.  11  Mill.]  in  IM'»  a.  10  Mill.  Thlr  in  1869  (Prov.  2  5.  Kreise  4  5,  Ge- 
•>  Mill.  Thlr.)     Die  neueste  Statist.   Public   f.  1*69  bezieht  sich  auf  den 

y^at  (incl.  neue  Prov.)  u.  enthalt  sehr  interess.  Daten  über  d.  Vertheil.  d.  Kreis- 

frsaiazialausgaben  nach  Verwendungszwecken  u.  der  Einnahmen  nach 
f erschiedenen  Quellen.    Von  der  Bruttoausgabe  der  Kreisverbände 

m\mu  Thlr.  im  ganzen  Staate  kommen  13*1  pro  Mille  auf  staatliche  Zwecke, 
*«i  YerkebrsanlAgen,  2  4  geuieiunütz.  Anstalten,  36  1  Wohlthätigk.-  u.  Arbeits- 
ly  tatemcht,  5  5  Sanitätsweseu,  10  0  Landwirthseh.,  0  4  Nothstände,  214  6 

'      holden,  25  0  allgem.  Verwaltung,  35*1  nutzbar  angelegt,  7"6  andere  Ausgaben, 
1  ̂  Verbind,  mit  d.  Einn.,  519  Beitr.  zu  provinzialständ.,  cominunalstand.  u.  and. 

'•'•«fcdca.  Jahrb.  IV,  2.  S.  372  11'.  —  lebe:  England'«  ausgebildetes  Coininunal- 
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bb)  Die  Bestimmung  der  Höhe  der  selbständigen  oder  d< 

Zuschlagslocalsteuern  wird  bei  uns  auf  dem  Continente  regelmässi 

nicht  den  Selbstverwaltungskbrpern  ganz  allein  tiberlassen,  sondei 

stets,  oder  wenigstens  wenn  ein  gewisses  gesetzliches  Maximn: 

überschritten  werden  soll,  an  die  S t a a 1 8 g e n c h m i g u n g  # 

knüpft.45)  Letzteres  erscheint  passend,  weil  sonst  die  Zwecke  jem 

Körper  zu  weit  ausgedehnt  werden  könnten  und  die  Staat 

besteuerung  leicht  zu  leiden  vermöchte.  .Je  besser  aber  die  Organ 

sation  der  Selbstverwaltung  und  besonders  die  Einrichtung  eim 

wirksamen  Finanzcontrole  durch  Vertretungen  gelingt,  desto  freie« 

Spielraum  kann  der  Staat  in  der  Wahl  wie  in  der  Höhe  dl 

Localsteuern  jenen  Körpern  gewähren. 

§.  48.  —  6)  Eine  letzte  ausserordentliche  Einnahmequel 

ist  die  Veräusserung  von  Vermögensbestandtheilen  der  Selb« 

Verwaltungskörper,  besonders  von  Grundvermögen,  und  namentlic 

die  Aufnahme  von  Schulden.  Für  solche  (grössere  und  Grui 

und  Hoden  betreffende)  Veräusserungen  gelten  in  principiell 

• 

Steuersystem  s.  Kcp.  on  tue  poor  law  coiumiss.  on  local  taxation,  Lond.  1S44,  thelöti 

taxes  of  the  United  Kingdoin,  Lond.  184t)  (v.  ders.  Comin.)  u.  neuere  Keports  on  loci 

taxation,  Lond.  1S70.  Kries,  Gemeindesteuer  in  England,  Tabing.  Zeitschr.  lSöi 

S.  I  ff.,  222  11.  v.  Czörnig,  öst.  Budg.  I,  104  Ii'.  S.  auch  de  Parieu  impoto  I1 
230.  Fisco  et  van  der  Straten,  instit.  et  taxes  loc.  du  roy.  uni  de  la  Gr.-Bri 

2  ed.  Par.  1S64.  Gneist,  engl.  Commun.-Verf.,  2.  Aufl.,  Berl.  1S63,  S.  455-51 

1288,  1304;  ders.,  Verw.,  Just.  u.  Rechtsweg,  S.  US  ff,  Palgrave,  dannJ.Scot 

in  Journ.  of  the  Statist,  soc.  of  Lond.  1871.  Leroy-Beaulieu  in  d.  o.  gen.  Sch; 

Statistik  das.  pag.  433.  Bödiker,  Communalbesteuer.  in  Engl.  u.  Wales,  Berl.  1$« 

Hauptprincip  der  Localbesteuerung  ist,  dass  dieselbe  nur  das  vom  jeweiligen  Kw 

niesser  (also  nicht  nothwendig  Eigenthümer)  aus  dem  Keali  täten  besitz  bezogei 

Einkommen  trillt.  andres  Einkommen  frei  ist,  —  also  im  Wesentlichen  eine  Grun<i 

Steuer.  Die  wichtigste  Steuer  ist  die  Arm  e  n  Steuer  (poor  rate),  die  grossenthcils  1 

die  Armenpflege  (1870  7'83  Mill.  Pf.  Sterl.\  theilweise  auch  in  der  Form  von  Zt 
schlagen  zu  ihr  für  andere  Zwecke  (so  als  Grafschafts-,  Hundertschafts-,  st*< 

Gerichts-  u.  Polizeisteuer  mit  2  46,  als  Wegesteuer  mit  0  02  Mill.  Pf.  St  u.  s.  < 

erhoben  wird.  Die  sainmtl.  Communalausgaben  der  Vor.  Königr.  wurden  lSliS  » 

30  Mill.  Pf.  veranschlagt,  wovon  30  auf  England  u.  Wales,  davon  wurden  16  2  Mi 

Pf.  oder  53*5%  des  Bedarfs  durch  besondere  directe  Com inunal besteuerung  (die  yo 
rate  und  eine  Reihe  von  kleineren  Steuern  für  verschiedene  Zwecke  der  Selbstrü 

waltung,  Wege,  Gesundheitswesen  u.  s.  w.),  435  MM.  Pfd.  St.  (14  2°  0)  durch  indirco 

Abgaben  (Accisen,  Gebühren,  Sportein  inbegriffen)  gedeckt.  Der  Staat  gab  1*225  Mi 

oder  51  %  dazu  her.  BödikerS.  10.  In  Schottland  'betragen  die  Localta» 
2  Mill.,  wovon  P5  Mill.  direct,  0*6  Mill.  indirect,  in  Irland  257  Mill.,  vom 

22S  Mill.  direct.  0*2S  MilL  indirect. 

46)  Nach  der  Städteordnung  von  1853  ist  in  Preussen  die  Staatsgenehuiipni 

erforderlich  bei  allen  Zuschlägen  zur  Einkommensteuer,  bei  den  50  •/©  der  Staat 

steuern  übersteigenden  Zuschlägen  zu  den  übrigen  directen  Steuern,  zur  neuen  Eil 

tuhrung.  Erhöhung  oder  grundsätzlichen  Veränderung  aparter  Gemeindesteuern.  W 

der  Kreisordnung  von  1872  muss  ebenfalls  der  Staat  zustimmen  zu  Kreisabgaben  n 

Uber  50  %  des  Gesammtaufkommens  der  directen  Staatssteuern,  desgl.  nach  der  P*1 
vinzialordnung  von  1875  schon  bei  Provinzialabgaben  von  Uber  25  %  dieser  Steuer 
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Selbständige  Einnahmen.  —  Gemeindehaushalt.  95 

luisicht  ziemlich  dieselben  Kegeln   wie   für  Veräusserung  von 

raatsgnt  (Domänen  u.  s.  w.),  wofllr  auf  die  späteren  Abschnitte  zu 

ist  (§.  lötf  ff.).  Gewöhnlich  ist  bei  uns  die  Veräusserung  von 

an  die  Staatsgenehmigung  gebunden.46)  Die  Auf- 

von  Schulden  unterliegt  principiell  einer  ähnlichen  Beur- 

teilung wie  beim  Staate  (§.  59  ff.).  Sie  hat  weniger  Bedenken,  weil  die 

>•  holden  hier  gewöhnlich  zur  Herstellung  wichtiger  ge- 

meinnütziger, oft  zugleich  einen  Ertrag  zur  Deckung 

derZinsen  gebender  Anstalten  und  Einrichtungen  dienen, — 

läufiger  als  dies  beim  Staate  der  Fall  ist,  weil  letzterer  vornemlich 

.dr  Duirhftihnmg  des  Rechts-  und  Machtzweoks,  die  Selbstverwal- 

'mgskörper  dagegen  für  Cultur-  und  Wohlfahrtsinteressen  Schulden 

teilnehmen.    Es  ist  daher  auch  noth wendig,  diesen  Körpern  die 

'ivri-jiiuc  KrmÄchtigung  gesetzlich  zu  gewähren,  weil  sie  viele 

Aufgaben  nur  oder  doch  am  Besten  durch  Aufnahme  von  Anleihen 

taifuhren  können.  Die  Staatsgeuehmigung  in  jedem  einzelnen 

Falk  erscheint  dabei  zur  Controle  und  um  für  später  übermässige 

:'*k*tung  der  Bevölkerung  zu  verhüten  geboten.47) 

4v.   Die  Gemeinden  sind  im  Vorausgehenden  schon  mehr- 

M  h  mit  erwähnt  worden.  Was  für  die  übrigen  Selbstverwaltungs- 

q>er.  «las  gilt  im  Allgemeinen  in  finanzieller  Hinsicht  auch  für 

■\\t  (Gemeinden.    Während  aber  die  Einrichtung  besonderer  Pro- 

«utml-  und  Kreishanshalte  grossentheils  erst  in  der  neueren  Zeit 

"iae  wichtige  Frage  practischer  politischer  und  finanzieller  Dis- 

:i  geworden  und  sehr  Vieles  in  dieser  Hinsicht  erst  noch  zu 

-txrtieben  ist,  besteht  ein  besonderer  Haushalt  der  Ge- 

meinden seit  Alters  her.    Dieser  Unterschied  wird  durch  die 

'*e*hicbte  der  Territorialentwicklung  unserer  Staaten  einfach  er- 

kürt   Die  Gemeinde  stellt  den  engsten  und  uranfänglichen  Kreis 

mer  räumlichen  Interessengemeinschaft  dar,  in  welchem  gewisse 

^aeinbedörfnisse  der  Insassen  eine  Befriedigung  mit  den  Mitteln 

der  (jesammtheit  erheischen.    So  ergiebt  sich  die  Notwendigkeit 

N,n  Ausgaben,   denen  wieder  Einnahmen  entsprechen  müssen. 

Untere  fliessen  theils  aas  dem  eigenen  Vermögen  der  Ge- 

meinde, welches  dieselbe  häufig  seit  unvordenklicher  Zeit  besitzt 

wie  «»rund  und  Boden,  Forsten  u.  s.  w.,  etwa  bereits  bei  der  An- 

"  So  in  Preussen  in  der  St&dte-  und  in  der  Kreisordnung. 

a)  In  P aussen  üt  die  Staatsgenchmigung  für  Gemeinde-,  Kreis-  und  für  die 

*u\  M,.:h  zulassigen   Provinzialschulden   auch  nach  der  neuesten  Gesetzgebung 
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96        I  B.  I.  K.  2.  A.  Finanzwesen  der  SelbstverwaltungsUrper  §  49.  So 

Siedlung  als  Gemeiudegut  vorbehalten)  oder  später  aus  Schenking 

und  ErUbrigungen  erworben  hat,  theils  aus  Abgaben  der  Aj» 

hörigen  und  Bewohner  der  Gemeinde  für  den  Gemeinde baos&a 

Durch  die  Entwicklung  der  neueren  Staatsverhältnisse  wm 

die  Selbständigkeit  der  Gemeinden  vielfach  beschränkt,  so  <fa 

aus  den  letzteren  mitunter  nur  kleinste  Verwaltungsabtheilraa 

des  Staatsgebiets  wurden  (besonders  auf  dem  Continent,  am  Meid 

in  Frankreich).  Dies  hatte  in  finanzieller  Beziehung  /nr  Fd| 

dass  auch  der  Gemeindehaushalt,  was  Ausgaben,  Einnahmen  es 

Verwaltung  des  Gemeindevermögens  anlangt,  viel  zu  sehr  von  ofe 

herab  nach  einseitigen  Gesichtspuncten  der  herrschendeo  St»« 

praxis  bevormundlich  regulirt  ward.  Für  unser  Gegenwart  ersefcd 

es  daher  als  dringende  Aufgabe,  an  deren  Lösung  Übrigens 

schon  länger,  auch  in  Deutschland,  mit  Erfolg  gearbeitet  wird,  6 

Gemeinden  in  Betreff  ihrer  Ausgaben  für  örtliche  Zwecke  wied 

eine  selbständigere  Stellung  zu  geben  und  grade  ihnen,  soweit  <3 

Einkünfte  aus  dem  eigenen  Vermögen  nicht  ausreichen,  unter  Ca 

trole  des  Staats  ein  umfassendes  örtliches  BesteuerungsreeJ 

zu  verleihen.  Dass  dieses  Recht  sich  zumal  bei  den  Gemeinde' 

auch  auf  besondere  Steuern,  nicht  nur  auf  Zuschläge  zu  m 

Staatssteuern,  erstrecken  sollte,  wurde  oben  (§.  47)  schon  heni 

gehoben.  Je  mehr  grade  die  Gemeinde  ihrer  Natur  nach 

Character  einer  Gemeinschaft  für  die  Befriedigung  localer,  »bc 

der  materiell- wirtschaftlichen  Sphäre  angehöriger  Genca 

bcdUrfnisse  hat  und  je  mehr  sie  wegen  der  For tsc h rit t e  it 

Technik  erfolgreich  hier  statt  der  Privatwirtschaften  Aufgabtj 

Ubernehmen  kann,1*}  desto  notwendiger  ist  die  zweckmässige  Em 

richtung  des  Gemeindefinanzwesens.  Im  Einzelnen  wird  hier  tfd 

noch  heute  zwischen  Stadt-  und  Landgemeinden  unterschiede 

und  namentlich  der  modernen  Gross  Stadt  eine  freiere  ft 

wegung  ftlr  die  Gestaltung  ihrer  Haushaltung,  freilich  aber  auc 

eine  scharfe  Controle  durch  richtig  organisirte  städtische  Vei 

tretungen  gegeben  werden  müssen.4*) 

**)  Auch  hier  ist  Im-.«.,  an  städt.  Communi«  aüouswesen  (Omnibus,  Pferdehdb 

(dass  man  auch  letztere  wieder  der  Speculatiou  in  die  Hände  giebt.  wie  in  BerÜa.  Ö 

bei  dem  stark  monopolistischen  Ch  »racter  dieses  Verkehrsmitteln  gradezu  un begreif! ick 

Gas-,  Wasserversorgung  u.  a  m  i  zu  erinnern.    S.  Grundlegung  a.  a.  O.  oben  Anm.  31 

*r  Es  in us*.  aus  den  mehrfach  genannten  Gründen,  hier  noch  an  diesen  wenurtf 

Andeutungen  über  -loa  Geujeindelinauzweseu  genügen,  ».  o.  §.  13.  Der  Gegen»»*' 

»»l  principiell  noch  wenig  behandelt  und  verlande  ein  hier  noch  ni>  ht  moghik« 

n.ih«re*  Eingeh.  u. 
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3.  Abschnitt. 

rstf  Grundsätze  fOr  die  Sicherung  des  Gleit  hjrewichts  im  Staats- 

haushalte und  Theorie  der  Deckung  des  Finanzbedarfs. 

?.  50.  Wenn  man  eine  in  der  „Grundlegung"  näher  dar- 

bte aod  motivirte  Terminologie1)  für  die  Gtiterbewegung  in 

:  Wirthschaft  auf  die  Finanzwirthschatt  anwendet,  so 

d  man  unter  Eingängen  und  Ausgängen  diejenigen  Sach- 

sr,  bez.  Geldsummen  verstehen,  welche  zur  Durchfuhrung 

Aufgaben  der  Finanzwirthschatt  in  die  Verfügung  der 

terea  eingehen  und  aus  dieser  Verfügung  heraustreten. 

Hr  diesen  Ein-  und  Ausgängen  befinden  sich  auch  die  durch 

ii  Credit  bewirkten  Empfänge  und  Fortgaben  von  Sachgütern 

er  Geld.  Unter  Einnahmen  und  Ausgaben  der  Finanz- 

Ttahaft  sind  dagegen  nach  jener  Terminologie  streng  ge- 

sroen  nur  diejenigen  Ein-  und  Ausgänge  der  Finanzwirthschatt 

•erstehen,  welche  gleichzeitig  eine  Veränderung  des  zur 

<ier  Finanzverwaltong  stehenden  Staatsvermögens 

.  *  d«  sogen.  F i scal Vermögens  in  sich  schliesscn.    Es  ist 

Folgenden  an  diese  Unterscheidung  zwischen  Ein-  und  Aus- 

■V*n  und  Einnahmen  und  Ausgaben    für   einen  Punct  der 

atigen  Lehre  vom  Gleichgewicht  im  Staatshaushalte  und  vom 

*it  anzuknüpfen.  • 

in  diesem  Abschnitte  sind  nun  gewisse  oberste  Grund- 

"2e  ftir  die  Sicherung  des  Gleichgewichts  im  Staats- 
aubalte aufzustellen.    Es  handelt  sich  dabei  zunächst  um 

-kätze,  deren  Befolgung  die  Vermeidung  eines  Deficits 

ziehen  Ein-  und  Ausgängen  oder  eines  sogen.  Cassen- 

sichert.  Dieses  Ziel  kann  auf  die  Dauer  nur  erreicht 

wenn  für  ein  richtiges  System  von  Eingängen  in  der 

^iwirthschaft  gesorgt  wird.    Deshalb  müssen  Grundsätze  für 

(Vahl  der  passenden  Eingänge  abgeleitet  werden.  Solche 

^  sich  nur  in  der  Weise  finden,  dass  die  einzelnen  Eingänge 

,r>>  urschiedenartigen  Ausgaben  der  Finaozwirtbschaft  angepasst 

'•^  Daher  muss  eine  Analyse  der  Ausgaben  oder  des 

^oaazbedarfs  nach  dem  Gesichtspuncte ,  für  jede  Ausgabeart 

"  -eigneten  Deckungsmittel  zu  ermitteln,  erfolgen.  Diese  Analyse 

J°n  w  einer  Unterscheidung  von  ordentlichen  und  ausser- 

'tatnrben  Ausgaben  (in  verschiedenein  Sinne  des  Worts). 

'**fler,  Gruutll.,  Kap.  2,  Abüdin.  4  u.  ö. 
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H#    I.El.K,  3.  A  Sicherung  des  dleiehgewicht*  im  Staatshaushalt,  g.  So.  .71 

Die  hauptsächlich  in  Betracht  kommenden  Deckungsmittel  d 

modernen  Staatehaushalts  sind  Steuern  und  Staatsschuld« 

Die  Untersuchung  muss  sich  daher  vornemlich  auf  die  Wahl  dies 

beiden  Arten  von  Hingängen  erstrecken.  Dabei  ist  an  die  geuani 

Unterscheidung  der  Ausgaben  anzuknüpfen.  Zugleich  niuss  ai 

auch  der  Fall  der  Unzulänglichkeit  der  Benutzung  d 

Staatscredits  erörtert  und  nach  Hilfsmitteln  zum  Ersj 

in  einem  solchen  Falle  geforscht  werden.  Nach  Erledigung  die 

Puncte  ist  dann  die  Lehre  vom  Deficit,  insbesondere  v 

eigentlichen  Deficit,  zum  Abscbluss  zu  bringen. 

Im  Folgenden  wird  somit  behandelt: 

I.  Das  Gleichgewicht  in  Ein-  und  Ausgängen  und 

Cassendeficit,  §.  51—53. 

II.  Die  Unterscheidung  von  ordentlichem  und  aa^ 

ordentlichem  Finanz  bedarf,  §.  54-  5n\ 

III.  Die  Wahl  der  Eingänge  oder  Deckungs mittel 

den  Finanzbeda rf,  spcciell  die  Wahl  zwischen  Steuern  o 

Staatsschulden,  57—63. 

IV.  Die  Fälle  der  Unzulänglichkeit  der  Benutzung  e 

Staatscredits,  64-66. 

V.  Begriff,  Arten  und  Umfang  des  Deficits,  §.  Gl 

*)  In  clen  früheren  Auflagen  ist  der  hier  als  5.  Abschnitt  des  1.  K.  I.  B.  vä 
nommene  (iegenstand,  soweit  er  überhaupt  von  Kau  berücksichtigt  wurde,  im  I.  J 

schnitte  des  .'1  Buchs  (Verhältnis*  der  Hinkünfte  zu  den  Ausgaben  des  Staats  SM 
bis  470  und  theilweise  im  2.  Abschnitte  dess.  Buchs,  in  der  Lohre  von  den  vj4 

schulden       471   ff.,  behandelt  worden.     Von   der   einen  Art   der  Unterscbin 

zwischen  ordenti.  u.  ausscrordeiitl.  Einnahmen  sprach  Kau  in  %.  30—41  (5.  Ali 

Bei  der  principiellen  Bedeutuni,'  der  hier  zu  erörternden  Puncto  für  die  Lehr-  1 
den  Einnahmen  erschien  es  richtiger,  diesen  (iegenstanden   eine  andere  Stellt 

System  zu  geben     Dadurch  wird  einmal  die  innere  Verbindung  zwischen  den  L*i 

von  den  Ausgaben  und  von  den  Einnahmen  tiefer  begründet.    Sodann  wird  ino-rL 

der  Ausgaben  die  Grenzlinie  gezogen,  bis  zu  der  die  ordentlichen  Einnahmer,  ir. 

allen  Umstanden  ausgedehnt  werden  müssen.  Man  gewinnt  also  erst  ein  Maas  für  i* 

Einnahmen  insgesammt.  das  bereits  feststehen  muss ,   wenn  die  Frage  nach  der  VI 
d.-r  einzelnen  Arten  rler  ordentlichen  RnnihmCH    und  d.irunt.-r  auch  i-r  •■. 

Stetlerarten)  beantwortet  werden  -oll.    Denn  sehr  oft  muss  eine  an  sich  bessere  - 

wenigstens  minder  ungünstige)  Einnahmeart  gegen  eine  Schlechtere  zurückgestellt 

diese  doch  noch  neben  jener  beibehalten  werden,  weil  die  erste  zur  DecJrau;:  1 
Ausgaben  nicht  hinlänglich  ergiebig  gemacht  werden  kann.    So  sind  z.  B.  die 

tigsten  indirceten  Verbrauchsabgaben  schon  deswegen  nicht  zu  entbehren,  weil  fl 

mit  den  im  (ranzen  vorzuziehenden  directen   Steuern  wegen  der  diesen  leL't.s 
inhärenten  Mangel  nicht  wagen  kann,  einen  sehr  viel  grösseren  Theil  der  Staat; 

gaben  zu  decken.    Bei  einer  kleinen  Staatsausgabe,  welche  noch  dazu  etwa  zu  eia» 

erheblichen  Theil  aus  ausserordentlichen  Ausgaben  besteht,  kann  dagegen  mim:-' 

auf  indirecte  Steuern  verzichtet  werden.    Dieser  Zusammenhang  zwischen  dem  Itt'* 
und  der  Beschaffenheit  und  Wirkung  der  Ausgaben  einer-  und  der  Wahl  der  einicii 

Einnahmeart'-n  andererseits  ist  bisher  meistens  zu  wenig  beachtet  worden.    Für  «l'-" 

ganzen  dritten  Abschnitt  ist  zu  verweisen  auf:  A.  Wagner.  Ordn.  d.  osterr.  St»*: 
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Oberstos  finanzpolitisches  Postulat.  99 

L  —  §.  51.  Das  Gleichgewicht  zwischen  Aus-  und 

ingingen.  Derjenige  Betrag  des  Finanzbedarfs,  welcher  für 

&e  RechnuDgsperiode  (Jahr)  einmal  festgestellt  worden  ist  (s.  o. 

*3).  muss  durch  Eingänge  der  Finanzwirthschaft  in  derselben 

efiofe  gedeckt  werden.  Diese  Eingänge  müssen  ferner  in  den 

<?irpQneten ,  wo  die  Ausgaben  zu  machen  sind,  verfügbar  sein, 

u er  müssen  sich  die  Eingänge  einer  solchen  Periode  in 

irer  Höhe  und  ihren  Fälligkeitsterminen  genau  nach 

Höhe  und  den  Fälligkeitsterminen  der  festge- 

legten Ausgänge  richten  oder  mit  andern  Worten  —  da 

>  auf  beiden  Seiten  vornemlich  in  Betracht  kommt,  —  es  wird 

nsofern  die  Einnahme  durch  die  Ausgabe  bestimmt, 

'ic^er  ort  missverstandene  und  wegen  seiner  vermeintlich  sehr  be- 

p:Hicheti  praktischen  Consequenzen  (§.  53)  vielfach  bestrittene 

ari  ist  ein  im  Grunde  selbstverständliches  oberstes  (formelles) 

NsttWtder  Finanzpolitik  für  die  richtige  Ordnung 

<iea  Staatshaushaltes.3)    Wird  es  vernachlässigt,  so  tritt  ein 

assendelicit  ein,  d.  h.  die  laufenden  Eingänge  (und  insbe- 

ctiere  Einnahmen)  reichen  zur  Bestreitung  der  laufenden  Aus- 

ten nicht  aus.  Dann  muss  entweder  die  ganze  Staatsthätigkcit 

•■M  stocken  gerathen,  oder  da  dies  nicht  angeht  und  da  selbst 

^toe  einmal  unternommene  Staatsthätigkeiten  nicht  ohne  grosse 

MOnng  and  Nachtheile  plötzlich  eingestellt  werden  können,  so 

'«in  ein  solches  Cassendeficit  nur  zu  leicht  zum  schlimmsten 

1—63.  ders.  Im  Artikel  Staatsschulden  im  Staatswörterb.  X.  S.  1—2(1,  Ab- 

^Laad  m  den  Art  Staatshaush.  u.  Staatsschulden  im  Handwörterb.  d.  Volks- 

"•>r^^l  von  Kertzsch,  welchen  Erörterungen  im  Text,  in  einig.  Puncten  ziemlich 
retolgt  worden  ist.    In  der  6.  Aufl.  hatte  ich  diese  Lehre  an  den  Sc  hl  u  st* 

•  kek»  von  den  Staatsausgaben  gestellt  (§.  S2— 83d,  S.  WS— 242).    [ch  habe  ihr 

'3*.  wie  mir  scheint ,  noch  richtigere  systematische  Stellung  gegebon  und  zu- 
**  hmtk  noch  davon  getrennte  Erörterung  über  den  ordentl.  u.  ausserordentl. 

k  I       11  d,  S.  fis  ff),  woran  jeue  Lehre  vom  (il«ichgewicht  im  Staatshaus- 

halt*, d^r  Deckung  des  Bedarfs  anzuknüpfen  hat,  nunmehr  unmittelbar  in  diesen 
)*ifim  tingefogt.  —  Auch  Stein  hat  einem  analogen  Abschn.  in  d.  3.  Aufl. 

■  '^»vsstosch.  jetzt  eine  andere  Stelle  im  System  gegeben  IS.  35  ff.i  und  sich 
•  bs  \t$*h  des  Deficits  näher  ausgelassen.    Seine  Polemik  gegen  meine  Unter- 

-ta^  drrr  Deficite  hat  mir  zu  keiner  sachlichen  Aenderung  AnJass  gegeben.  Seine 

1  M  *)üt Behandlung  meiner  Arbeit  (wo  er  übereinstimmt,  citirt  er  sie  als  „Kau", 
'F*aht.  polcmisiren  zu  können,  weiss  er  mich  stets  zu  nennen,  obgleich  das. 

"°^tt,  oft  nicht  von  mir,  und  was  er  lobt,  oft  nicht  von  Kau  herrührt)  und 
^rafeKbtlicbes  Verschweigen  meines  Namens  in  anderen  Füllen  wird  mich  nicht 

"?•  'bn  Sfcgenüber  Objectivitiit  zu  bewahren. 
&  trüber  Wagner,  Ordn.  a.  a.  0.  S.  1  ff.,  12  ff..  Art.  Staabhaush.  S.  *3&. 

Finanzwissenschaft  §.  109,  v.  Male  hos  II,  s  iL,  Schön, 

Polit.  d.  Besteuerung  S.  103—131,  ümpfeu- 

Hock,  öff.  Abgaben  §.  7.  S.  30  ff. 

7*
 

*  i  All  der  Finanzwissens 

"7     1,  Murhard,  Tk  o. 
k  KuMti*      4,       189  ff.  I 
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Schuldenmaeben ,  z.  B.  in  der  Form  der  Papiergeld  anhabe, 

zum  Verschleudern  von  Staatseigentum  in  ganz  planloser,  M| 

rechter  und  verderblicher  Weise,  sowie  in  Rückwirkung  hiervon 

zu  um  so  geringerer  »Sparsamkeit  im  Staatshaushalte ,  daher 

neuer  Vergrößerung  des  eigentlichen  Deficits  (s.  u.  §.  67  < 

Namentlich  unterbleiben  etwa  contractliche  Zahlungen  z.  B.  an  < 

Staatsgläubiger,  Beamten,  Lieferanten  u.  s.  w.,  wobei  die  onbill 

sten  Verkürzungen  dieser  Personen,  welche  doch  ihrerseits  dl 

Staate  Leistungen  gemacht  haben  oder  selbst  noch  fortwährt 

machen,  hervorgehen.    Ein  solcher  Zustand  führt  natürlich  i 

grössten  Unordnung  und  leicht  auf  Jahre  hinaus  zum  schlimm*! 

chronischen  Deficit  und  damit  zum  Ruin  der  Finanzen  a 

des  Staatscredits.5) 

§.  52.  Zur  Vermeidung  eines  Cassendeficits  und  der  es 

gleitenden  Lebelstande,  ferner  ebenso  zur  Vermeidung  von  zwe< 

losen,  unverwundbaren  l'ebcrschusscn  im  Staatshaushalte  wird 

die  Dauer  als  Regel  die  Gleichheit  der  Eingänge  und  Ac 

gänge  in  der  betreffenden  Rechnungsperiode  zu  erstreben  ad 

„Darauf  wird  in  der  Weise  hingewirkt,  dass  man  im  Voran»  f 

jede  Rechnung«-  oder  Finanzperiode  (z.  B.  Jahr)  und  für  jeden  d 

zelnen  Zeitabschnitt  in  derselben  die  Summe  der  vorzunehmend 

Ausgänge  festsetzt  und  damit  die  zu  erwartenden  Eingänge  ; 

L'ebereinstimmung  bringt.  Eine  solche  Vorausbestimmung  der  i 

einem  bevorstehenden  Zeiträume  zu  machendcu  Ausgänge  und  ̂  

zu  ihrer  Bestreitung  dienenden  Eingänge,  nach  Regierungsbeschte 

zusammengestellt  und  eventuell  der  Volksvertretung  zur  Geael 

migung  vorgelegt,  nach  erlangter  Genehmigung  von  der  Staat* 

gewalt  als  Staatshaushalts  oder  Finanzgesetz  der  Periode  verkfln^ 

und  dadurch  als  Richtschnur  für  die  Finanzverwaltung  vorgeschriebe! 

heisst  Voranschlag,  Budget,  Etat  6)"  (Rau  §.465).  Ein  solch* 

4)  ..Ist  die  Herrschaft  der  Deficit«  eingebrochen .  ist  man  um  eine  t'nzai/  «j 
Millionen  vom  (ileichgewiclrt  entfernt,  da  erscheint  jede  Ersparung  im  Kleinen  unnuJ 

man  erwartet  dir  Kettling  von  sogen,  grossen  Massregeln  und  ein  (»eist  der  ünwinl 

M-haft  und  Sorglosigke  it  bemächtigt  sich  der  Fiuanzverwaltung".  Hock,  öffentl  Ato 
S.  HH.  mit  d.  gewiss  sehr  riebt.  I  rtheil  über  Kübeck.  den  spars.  österr.  Ministers 

«ileichg  ewichtszeiten .  und  Bruck,  der  in  der  Deficitwirthschaft  bloss  MiÜK-5'! 
beachtete. 

b)  Der  Ausdruck  Deficit  engl,  deficiency,  franzos.  auch  d<-couvert,  deutsch 

unter  Ausfall,  s.  Kau  in  Welcker's  Staatslex.      Aufl.  IV,  SSO)  wird  im  gewohnJ^-' 
Leben  und  selbst  im  Staabrcchnungs  Wesen  in  verschiedenem  Sinn  gebraucht.  wor>- 
oft  irrige  Ansichten  Ober  die  I,age  einen  Staatshaushalts  hervorgehen.   S.  u.  §• 

•)  Kt.it.  wofür  früher  in  Deutschland  das  lat.  »latus  gebraucht  wurde.  Budg^ 
tifenUi<  h  im  Eiiglivh.-n  .-in  Sick,  Beutel,  von  dem  altfranzös.  buugc  und  de» 
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vollends  im  Staatshaushalte  die  Vorbedingung  einer  guten 

nh>chaftsfährung.  „Er  enthält  bei  den  Ausgaben  die  Erlaubniss, 

'•i*  zn  der  bestimmten  Summe  vorzunehmen  (die  sog.  Credit  e 

reinleinen  Verwaltnngsabtheilungen,  Ministerien,  Behörden  u.  s.  w.)." 

ihei  pflegen  nähere  staatsrechtliche  Vorschriften  zu  bestehen,  ob 

:  welche  Uebertragungen  von  Crediten  (Transierirungen, 

■vmente)  von  einem  Zweige  zum  anderen  in  Folge  von  Er- 

jagen oder  Minderausgaben,  welche  in  einer  Abtheilung  ge- 

tobt sind,  der  Regierung  allein  vorzunehmen  erlaubt  sein  soll. 

-  Voranschlag  führt  ferner  die  Eingänge  und  Einnahmen  nach 

a  muthmassliehen  Ertrage  der  einzelnen  Quellen  auf.  Dieser 

hängt  von  der  gegebenen  Beschaffenheit  dieser  Quellen,  bei 

im  Theile  der  Steuern  von  dem  Entrichtungsfusse  und  sonst  im 

L- meinen  von  der  ganzen  Lage  der  Volkswirtschaft,  der 

litik  n  8.  w.  ab  und  muss  auf  Grund  der  bisherigen  Erfahrungen 

nfet  &rücksichtigung  der  Zeitverhältnisse  möglichst  objectiv  fest- 

*  -teilt  werden.  Die  constitntionelle  Budgetwirthschaft  und  die 

e^inbaning  zwischen  Regierung  und  Volksvertretung  (§.  33)  über 

m  letzterer  eingehend  durchgeprüfte  Budget  bietet  auch  für 

i«  Vermeidnng  eines  Cassendeficits  wiederum  besondere  Bürgschaft, 

die  Regierung  wird  leicht  geneigt  sein,  die  Ausgaben  zu 

die  Einnahmen  zu  hoch  zu  veranschlagen ,  während  die 

{urertretnng  öfters  der  entgegengesetzten  Annahme  huldigen 

r'rt.  Oder  auch  umgekehrt.  In  ähnlicher  Weise  wie  der  Staat 

i'«fl  anch  die  Staatenverbindungen  (§.  39)  und  Selbstverwaltungs- 

la  ßndgets  aufzustellen. 

*.  53.  Der  Voranschlag  eines  geordneten  Staatshaushalts  muss 

!  kr  Regel  in  Ausgang  und  Eingang  bilanciren,  d.  h. 

'  de  letztere  einander  decken,  wenn  nicht  aus  besonderen 

-den  ein  Eingangsüberschuss  erzielt  werden  soll. 7)    Das  Ver- 

r-t&d<n  hougette,  sodann  in  der  engl.  Parlamentssprache,  wegen  der  Cebergabe 
v"*»snicke  in  einem  solchen  Behälter,  der  vom  Kanzler  der  Schatzkammer  dem 

forgt legte  Etat  (daher  C ampe's  wunderliche  Uebersetzung :  Bedarfstasehe). 
*i  preveotivo  im  Gegensatz  von  consuutivo,  den  Rechnungsergebnissen  des  ver- 

^^rs.   Welcker's  Staatslex.  S.  Aufl.  III,  115  Art.  Budget  von  K.  H.  Rau. 

^  wicher  kau  etwa  zur  Anlegung  eines  Staatsschatzes  bezweckt  werden. 

5  ̂   Die  absichtliche)  Herbeiführung  von  Ceberschusseu.  um  Kapitalien  wer- 

i:v-      "  -Urans  ein  Einkommen  zu  gewinnen  [wie  /.  B.  im  Zeil  Trajan  > 
-'•nach  den  Briefen  des  jünger n  Flinius  X,  62  Ueberschusse  zum  Ankaufe 
L««M?ti  und  zum  Ausleihen  verwendet  wurden,  wobei  der  Staat  kaam  denselben 

V~e  Private  erlangte;  oder  wie  im  18.  Jahrh.  schweizer  Cantone,  besond. 
^-««M-r*  Acüvkapitalien  ausliehen)  —  ist  für  unsere  Zeit  und  für  Mittel« 
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bleiben  eines  (Cassen)  Deficits  im  Budget  ist  nur  dann  zula- 

wenn  für  alle  Fälle  Eingangsquellen  zur  Disposition  gestellt  si 

aus  denen  das  Deficit  rechtzeitig,  sobald  es  wirklich  eintritt, 

Sicherheit  gedeckt  werden  kann.  So  wird  z.  B.  in  der  cons: 

tionellen  Budgetwirthschatt  öfters  der  Regierung  gestattet ,  kl* 

budgetmässige  Deficits,  die  vielleicht  nicht  einmal  wirkliche  werd 

eventuell  durch  Aufnahme  einer  (z.  B.  schwebenden)  Staatssch 

bis  zu  dem  wirklich  nöthig  werdenden  Betrage  zu  decken.8)  A 

sonst  gilt  recht  eigentlich  hier  der  Grundsatz,  dass  der  einn 

als  in  der  Finanzperiode  nicht  reducirbar  bewillig 

Finanzbedarf  folgerichtig  die  Bewilligung  der  v<j 

ständigen  Bedeckung  dieses  Bedarfs  durch  die  da 

erforderlichen  Eingänge  in  der  Periode  in  sich  schlier 

Diese  budgetmässige  und  wirkliche  Bilancirung  von  Ausgang 

und  Eingängen  ist  das  einzige  Mittel  zur  Vermeidung  eines  vi 

derblichen  Cassendeticits  und  eine  Consequenz  des  in  §.51  au; 

stellten  Postulats  und  des  eben  formulirten  Satzes.  Der  Einwai 

dass  damit  eine  „rücksichtslose  Steigerung  der  Einuahmen  gereci 

fertigt"  werde,  trifft  nicht  zu.  Wenn  die  Einnahmen,  also  w*l\ 

sondere  die  Steuern,  jetzt  schon  drückend  hoch  sind  oder  es  i 

der  Erhöhung  auf  den  Betrag  der  Ausgaben  werden,  so  mM 

nur  zuvor  die  letzteren  vermindert  oder  andere  Eingänge,  z. 

ans  Crcditoperationen  für  zulässig  und  erreichbar  befunden  werd^ 

Die  sorgtältigste  Prüfung  hierüber,  die  Nachforschung,  ob  uii 

wenigstens  ein  Thcil  der  Ausgaben  verschoben  werden  kann , 

dann  dringend  geboten.  In  der  Kegel  ist  jedoch  überhaupt  « 

beträchtliche  Verminderung  der  Ausgaben  schwer  durch znset? 

und  Westeuropa  nur  sehr  selten  passend  (§.22t>,  230).  Die  Kapitalien  bleiben  vielmehr**': 

in  den  Hunden  des  Volks.  Zufällige  Ueberschüsse  sollen  daher  künftigen  FiraJ 

Perioden  zu  (iute  kommen  und  zur  Verminderung  der  Steuern  oder  zur  SchuMentilri 

benutzt  werden.  (Kau  )  Nur  wenn  man  etwa  eine  tiefer  greifende  UmgestaJronr 

der  Organisation  der  Volkswirtschaft  beabsichtigte  und  zu  diesem  Zwecke  Kap* 

au>  Pnvathänden  in  die  Verfugung  des  Staat»  hinüber  leiten  wollte,  konnte  di-  J 

zielung  künstlicher  Ueberschusse  ernstlicher  als  Mittel  hierzu  in  Frage  kommen 

")  Z.  B.  das  im  B.  d.  Norddeutschen  Bundes  f.  1^70  bei  75      MiU.  T( 

Aufgaben  verbliebene  Deficit  von  1*25  MU1.  Thlr.  wurde  zur  Deckung  auf  einen  T) 
einer  Bundesanleihe  (meist  Schatz&oheine,  (ies.  v.  U.  NoFemb.  1SCT)  angewiesen. 

Deutschen  Reiche  wie  inPreussen  wird  jetzt  gewöhnlich  zur  Beseitigung.^ 

zeitweiligen  Cassendeticits  wahrend  d»*r  Finanzperiode,  das  —  auch  bei  BUanc;: 

des  Jahresetats  in  Ein-  und  Ausgang  —  in  Foltre  der  zeitlichen  Verschieb 

heit  der  Ein-  und  Ausgange  entsteht,  die  Ausgabe  von  Sc  hat  zan  Weisungen 

zu  einem  Maximum  in  dem  jedesmaligen  <je»etze  Uber  die  Feststellung  des  JjHm 

etats  erlaubt  Ii,  B.  Keichsges.  über  d.  Etat  l^Tb  v.  25.  Dez.  1S7C,  §  3.  24  Mili  M 

In  den  Niederlanden  *chlieasen  die  Budgets  öfters  mit  kleinen  Deficits  ab.  far  4 

Schatzscheine  zeitweise  ausgegeben  werden  dürfen. 
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kr  sie  kann  wenigstens  nicht  sofort  flir  die  bevorstehende  Finanz- 

iere erfolgen.  Alsdann  muss  dennoch  flir  jetzt  dieser  Ausgabe- 

tag als  die  feste  Grösse  betrachtet  werden,  nach  der  sich  die 

m^iage,  bez.  die  Einnahmen  unbedingt  richten  müssen.  In  der  con- 

iiionellen  Badgetwirthschaft  adoptirt  die  Volksvertretung  damit 

«fh  nicht,  wie  man  oftmals  in  dieser  Frage  eingewendet  hat,  die  ganze 

^ierangsseitige  Auffassung  der  Staatszwecke,  die  zur  Verwirk- 

hnng  der  letzteren  eingeschlagene  Politik  und  das  bestehende 

trwaltnnggsystem.    Sie  erkennt  vielmehr  nur  mit  der  Budgetbc- 

-••-n-  an,  dass  inv  die  jetzige  Finanzperiode  der  Bedarf  nicht 

i  verändern  ist,  folglich  im  Interesse  der  Aufrechterhaltung  der 

>  r.nz  im  Staatshaushalte  auch  Einnahmen  in  entsprechender 

]  be  eröffnet  werden  müssen. y) 

ü.-  §.  54.  Die  Scheidung  des  Finanzbedarfs  in 

rdentlichen  und  ausserordentlichen.  Unter  den  verschie- 

den Einteilungen  dieses  Bedarfs  ist  die  ebengenannte,  und 

«ir  in  der  unten  entwickelten  zweiten  Bedeutung  des  Worts, 

>"B  prhiripieller  Tragweite  für  die  richtige  Ordnung  des  Staats- 

Miaaik,  weshalb  hier  näher  auf  sie  einzugehen  ist  Diese 

Motoeitong  wird  in  einem  dreifachen  Sinne  genommen,  einmal 

-'ieoman  auf  die  Zeit  des  Eintretens  des  Bedürfnisses, 

*ekhes eine  Ausgabe  bestimmt  ist;  zweitens,  indem  man  auf 

tu  Daner  der  mit  einer  Ausgabe  erzielten  Wirkungen 

drittens  bat  die  Unterscheidung  noch  eine  staatsrecht- 

!,i»e  Bedeutung. 

1  Erste  Unterscheidung.10) 

*ai  Ordentliche  Ausgaben  sind  hier  solche,  welche  im  regel- 

-ttsigen  Gange  des  Staatslebens  jährlich  oder  doch  in  be- 

samter Periodic i tat  vorkommen,  daher,  einem  fortdauernden 

^Smiisse entsprechend,  sieb  genau  vorausbestimmen  lassen. 

ist  deshalb  zweckmässig,  zu  ihrer  Deckung  Einkünfte  von  gleicher 

fattaw  und  Höhe  aufzusuchen"  (Rau  §.  39). 

fcl  Ausserordentliche  Ausgaben  treten  dagegen  in  Folge 

^besonderen,  nicht  vorauszusehenden  Bedürfnisses  in 

foitpunete  unerwartet  hervor,  z.  B.  bei  einem  Kriege, 

S,  über  die  von  den  Früheren  oft  unnütz  complicirte  Streitfrage  die  §.  51 

*  '  fürten  Schriften. 

h.  Aufl.,  §.  39 — 41  hat  nur  diese,  aber  nicht  ganz  rorrect;  ebenso 

J  kr  6.  Aosf.  §.  39—41  noch  nicht  ganz  richtig.  —  Siehe  auch  Malchus, AI.  v 
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einem  plötzlichen  Nothstand.  Sind  hier,  wie  gewöhnlich,  gron 

Summen  zur  Deckung  erforderlich,  so  müssen  ausserordentbrl 

Hilfsmittel  in  Bewegung  gesetzt  werden.  In  einem  grösserei 

haushalte  kommen  aber  auch  zahlreiche  kleinere  Posten 

ausserordentlichen  Ausgaben  vor,  die  sich,  wenigstens  im  Oan 

mit  einiger  Regelmässigkeit  wiederholen.  Dafür  kann  man  e 

Einnabmebetrag  schon  nach  dem  Budget  als  freiverfügbar^ 

Hilfsvorrath  (Reservefonds)  in  Bereitschaft  halten11)  «.«1 

die  Regierung  zur  Ausgabe  von  Schatzscheinen  ermächtig 

Diese  kleinen  Posten  ausserordentlicher  Ausgaben  sind 

den  sogen,  unständigen  unter  den  ordentlichen 

verwandt. 

„Man  nennt  nemlich  diejenigen  Ausgaben,  die  von  Jahr 

Jahr  mit  gleicher  Summe  bestritten  werden  können,  ständig' 

während  die  unständigen  von  wechselnder  Grösse  sind. 

Erreichung  mancher  Zwecke  wird  nach  Umständen  bald  eu 

grössere,  bald  eine  kleinere  Menge  von  Mitteln  nothwendig.  z.  I 

bei  Baukosten,  Diäten,  Prämien,  Strafprocesskostcn.  Um  ilU 

doch  für  zureichende  Einkünfte  schon  vorher  einigermaßen  sorgen 

zn  können,  bildet  man  sich  bei  den  unständigen  Ausgaben  wer 

stens  eine  Vermuthung  über  ihre  wahrscheinliche  Grösse,  im  A 

an  den  Durchschnitt  aus  den  vorhergehenden  Jahren  und 

Berücksichtigung  der  steigenden  oder  fallenden  Richtung  der 

summe  dieser  Ausgaben. 

„Wo  vielerlei  unständige  Ausgaben  vorkommen,  da  kann 

bei  sorgfältig  gefertigten  Ucberschlägen  hoffen,  dass,  wenn  ein  T 

der  ersteren  den  Anschlag  übersteigt,  dagegen  an  andern  e 

erspart  werden  wird.  Da  es  jedoch  nicht  sicher,  dass  beide  Fäll 

sich  gerade  ausgleichen,  ho  ist  auch  um  der  unständigen  ordern 

liehen  Ausgaben  willen  ein  Hilfsvorrath  nützlich,  dessen  Grösse  m 

Verhältnis  zum  ganzen  Staatsauf  wände  nach  den  Umständen  r 

bemessen  ist  oder  die  Emission  von  Schatzscheinen  erfolgt  and 

hier.  ■*)    Lassen  sich  unständige  Ausgaben  ohne  andere  Nachthei! 

")  Nach  dein  hannov  Grundgesetz  v.  §.  143,  Milte  ein  Keserve«.  redit  .. 

Pro.-,  drs  ganzen  Au?gabebudgeti>  zur  Verfügung  des  Gesammtmimstenum»  bet> 
halten  werden 

")  Letztere»  ist  in  Grossbritannien  und  Frankreich  >« hon  lange  die  Krr- 

U'enigMerit  in  unseren  heutigen  Gr ossstaaten  ist  die  Auagabe  von  Schätzer  heia 
ein  pausende'»  Mittel,  solche  Hilfsvorräthe  zu  ersetzen  oder  zu  ergänzen.  Anm 
In  V  ri  assen  rar  sonst  ein  ansehnlicher  Reservefonds,  z.  ß.  nach  dem  Voranschlag 

ron  184"  1312 000  Tbk«  er  wurde  aber  auch  zu  Lande«Terbe*serungcn  benutzt  er  I 
der  Teberschuss  zum  Staatsschätze  geschlagen.   Neuerlich  sind  nur  noch  300.000  Thir. 
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kündige  umwandeln,  so  ist  dies  für  die  Ordnung  im  Staatshaus- 

dte  forderlich."    (Rau,  §.  41.) 

§.  55.  —  2)  Zweite  Unterscheidung. 

Wichtiger  als  die  eben  besprochene  ist  die  mit  ihr  verwandte, 

m  doch  scharf  zu  unterscheidende  zweite  Eintheilung  des  Finanz- 

rdarfi  in  ordentlichen  und  ausserordentlichen,  wobei 

ll  dis  innere  Moment  der  Dauer  der  mit  einer  Aus- 

ahe erzielten  Wirkungen  gesehen  wird.  Diese  Eintheilung 

t  erst  in  neuester  Zeit  beachtet  und  für  die  Theorie  gebührend 

rwertbet  worden.  Ihre  Wichtigkeit  liegt  darin,  dass  sie  zugleich 

•n  Ausgangspunct   für   eine    richtige   Theorie  der 

niQibedarfsdeckung,  insbesondere  flir  die  Beantwortung 

er  Krage  über  die  principielle  Zulässigkeit  und  den  Umfang  der 

eoatzong  des  Staatscredits  statt  der  Besteuerung  bildet.13) 

Fftr  die  Scheidung  der  Ausgaben  nach  dem  angeführten 

\ fest  sich  der  Begriff  des  umlaufenden  und  stehenden 

\ApiuU")  auch  auf  die  Finanzwirthschaft  anwenden,  wenn  die 

-eicbartigkeit  der  Verhältnisse  auch  keine  ganz  vollständige  ist. 

''nach  sind  zu  unterscheiden : 

a)  Ordentlicher  Finanzbedarf:  die  periodische  regcl- 

^ige  Zofllbrung  umlaufenden  Kapitals  in  den  Staatshaushalt, 

\ui  toö.omi  ils  Hanpt-extra-ordinarium    des  Finanzministeriums  aufgenommen. 

»;*ri  iute  1855 — •]  650.000  fl.  Reservefonds  auf  43  Mill.  fl.  Ausgaben  nach  Ab- 

-     Iiaaahmskosten ,  also        Proc,  für  1868  und  69  sind  je  1.818.000  fl.  als 

**nefoods  bei  58V«  Mill.  reiner  Staatsausgabe  angesetzt,  also  3*1  Proc,  für 

kT*i75  nor  09O  Mill.  Mrk.  bei  einer  eigontl.  Staatsausgabe  v.  136  8  MUL  Mrk. 
*  IH1,  A.  1874— 75  0-42  Mill.  Mrk.  Reservefonds  bei  4719  Mill.  Mrk.  Gesammt- 

Wurtemberg  f.   1875—76  105.000  Mrk.  bei  44*34  Mill.  Mrk.  cigcntl. 

hat  Dietzel,  Syst.  d.  Staatsanleihen  1S55,  die  Wichtigkeit  dieser  Ein- 

■4  ̂toDt  ond  sie  für  die  Staatsbedarfsdeckung  verwerthet,  s.  nam.  S.  90  ff., 

*  *  *ot*i  er  indessen  nicht  genügend  spccialisirt,  s.  §.  56.    S.  auch  Umpfen- 

*  i.  Fiiun/^iss.  §.  194,  201,  174.    Ganz  unabhängig  von  Dietzel  bin  ich  auf  in- 

-i  *qre.  5p0cif.ll  durch  das  Studium  der  österr.  Finanzverhältnisse  bei  dem 
feines  richtigen  Verfahrens  in  einem   am  chronischen  Deficit  leidenden 

*  «^haadulte.  zur  Aufteilung  einiger  Hauptprincipien  für  die  Ordnung  der  Finanz- 
~atS  ('•langt,  wie  sie  früher  schon  Dietzel  a.  a.  0.  abgeleitet  hatte.  Nachdem 

•/•acT**  nachträglich  bemerkt  hatte,  habe  ich  Dietzel 's  Priorität  offen  aner- 

Torrede  zu" Wagner,  Ordn.  d.  österr.  Staatshaushalts1,  was  Dietzel  selbst 
r  iwkbar  roost3tirt  hat.    Trotz  meines  loyalen  Verfahrens  {regen  D.  ist  der  Sach- 

•  *       «0  <lar£estelll  worden,  absei  ich  einfach  ihm,  D.,  gefolgt.  —  lieber 
^Jb<t  s.  d.  angef.  Schrift,  bes.  3.  9—19,  51—63,  ferner  Wagner,  Art. 

;*f\^eQ.  Staatswörterb.  X,  5—10,  u.  Art.  Staatshaushalt  im  Handwörterb.  der 
;Mwr*!techalbL  v.  Rentzsch.    Laspeyres,  Art.  Staatswirthsch.  im  Staatswörterb. 

Nasse.  Steuern  und  Staatsani..  Tüb.  Ztschr.  f.  Staatswiss.  XXIV  (1M',8) 
Jetzt  auch  Stein.  Finanzwiss.,  8.  Aufl.,  S.  42—49,  ganz  ähnlich  wie 

^  in  <i.  6.  Ausg.,  aus  welcher  diese  Partie  hier  ziemlich  wörtlich  herüber  ge- 
wurde  (*.  Ausg.,  §.  41a  ff.). 

S-K\a,  Volkswirtschaft*!.,  8  Aufl.  I,  §.  131,  Wagner,  Gründl.  I,  §.  27,  §.259. 
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d.  h.  der  Aul  wand  an  Gütern,  welcher  innerhalb  einer  P 

duetions- (Finanz-) periode  definitiv  im  staatlichen  l'roductio 

process  zugesetzt  wird,  seinem  vollen  Werthe  nach  in  4 

producirten  Guter  (Staatsleistungen)  übergeht  und  sich  eben  deshj 

jährlich  in  demselben  Betrage  wiederholen  niuss.  M 

kann  diese  Ausgabe  auch  die  eigentliche  ordentliche  Ai 

gabeodcrdasNormalerforderniss  nennen.  Dieses  unifasstaUda 

alle  die  Ausgaben,  welche  sich  durch  den  gegenwärtigen  ß 

reich  der  Staatsthätigkeiten  und  das  in  einer  Finanzperiode  i 

stehende  Verwaitun gssystem  jährlich  cet.  par.  in  demseib 

Betrage  ergeben,  also  einschliesslich  des  bleibenden  The 

der  seit  der  letzten  Finanzperiode  hinzugekommenen  neuen  <v 

mehrten)  Ausgabe.  Der  Haupttheil  des  Normalertordern isses 

Lohn  ntr  die  vom  Staate  gebrauchten  Arbeitskräfte  (Gehalt  «i 

Beamten,  Sold  u.  s.  w.),  dazu  kommt  der  sich  regelmässig  wieti< 

holende  unmittelbare  Sacbgüterbedarf  (Realbedarf;.  Auch  <j 

Zinsen  (und  Lotterieanlehensge w innste  als  Ersatz  oder  Vervul 

ständigung  der  Verzinsung)  der  Staatsschuld  gehören  hierhex;  d 

Ausgaben  für  Tilgung  formell  rechtlich  je  nach  den  Anleihen 

tracten,  nicht  unbedingt  allgemein  finanzwissenschaftlich,  weil  en 

regelmässige  Schuldentilgung  nicht  principiell  geboten  ist  | 

b)  Ausserordentlicher  Finanzbedarf:   der  unpcri 

disch,  in  grösserem  Betrage  meist  nur  von  Zeit  zu  Zeit  mW 

findende  Aufwand  an  Gütern,  dessen  Wirkungen  über  di 

laufende    Finanzperiode    hinüberragen.     Hier  ist  at* 

weiter  zweifach  (a  und  ß)  zu  unterscheiden:15) 

d)  Die  betreffende  Ausgabe   wird   die  Grundlage  eini 

dauernden  Nutzung,  d.  h.  sie  wird  zu  einer  stehenden  Kapiu 

anläge,  so  dass  in  den  folgenden  Finanzperioden  eine  Min  de 

ausgäbe  und  eine  gesteigerte  staatliche  Production 

fähigkeit  eintritt.    Hierher  gehören  zwei  Fälle: 

aa)  Einmal  die  privatwirthsc haftliche  Kapitalanla^« 

alle  Ausgaben  für  die  Erwerbung  (durch  eigene  Errichtung  odi 

durch  Ankauf)  und  für  die  Verbesserung  eines  privatwirthsc  ha/ 

w)  E»  ist  ein  IVhlcr  von  Dietzel  a.  a.  0.,  da*»  »  r  nicht  in  d»  r  im  Text  *: 
gegebenen  Weiae  weiter  die  ausserordentliche  Ausgab  zergliedert.  Dadurch  jelaa. 

er  zu  »einer  riel  zu  weit  gefaxten  Regel  für  die  Anwendung  des  Staat*- re<lit«  j*i 
der  Besteuerung  b«huf»  Deckung  de»  Staabbedarf»  S.  A.  Wagner,  Ordn.  a.  a.  «3 

S.  3s  fL,  Laaj.eyres  a.  a  .  < >.  X.  S5,  Na»»e  a.a.O.  S.  11.  Auch  Stein.  Fioat 

wissen« h  ,  :<  Anfl  ,  5.  46,  47.  wo  jedoch  Mich  die  Kegel  für  die  Benutzung  <!• 

Maatacr^diN  zu  absolut  ausgesprochen  M.  ähnlich  wi«  bei  Dietzel. 

Digitized  by  Google 



nrdentl.  u.  ausserordcntl.  Finanzbedarf,  2.  Unterscheidung.  107. 

Khcn  l'nternehniens,  dessen  Zweck  ausschliesslich  oder  doch 

■gleich";  mit  darin  besteht,  dem  Staate  einen  Reinertrag  zur 

•  vitim^  der  aus  der  Durchführung  der  eigentlichen  Staatszwcckc 

springenden  Ausgaben  abzuwerfen.17) 

M>)  Sodann  die  staatswirthschaftliche  Kapitalanlage, 

.■•durch  zar  Durchführung   der   eigentlichen  Staats- 

rate bestimmte  Staatseinrichtungen  und  Anstalten  geschaffen 

•:c;  verbessert  werden,  welche  alsdann  wie  ein  stehendes  staat- 

>  W  Immaterialkapital  wirklich  die  Grundlage  für  eine  dauernde 

^uao*r,  tür  eine  grössere  Leistungsfähigkeit  des  Staats  auch  bei 

w.ht  wiederholter  Ausgabe  bilden.    Die  Ausgaben,  welche  für 

die  eiste  Ein-  und  Durchführung  grosser  staatlicher  Reformen 

übergehend  in  besonderem  Umfange  erforderlieh  sind,  —  wohl 

m  unterscheiden  von  denen,  um  welche  sich  etwa  von  da  an  wegen 

■! -her  Reformen  das  Normalerforderniss  dauernd  erhöht  — ,  bilden 

wichtigsten  Fall,  z.  ß.  die  Anlage  eines  neuen  Grundsteuer- 

'  AUrtera  rar  die  Finanzverwaltung,  eines  Staatsstrassen netzes,  die 

Wruhme  einer  Justizreform,  wie  etwa  die  Ersetzung  der  Patri- 

ciwriehte  durch  landesherrliche,  einer  Vci\valtun^srel(»rni,  einer 

-Hebung  über  Ablösung  von  (irnndlastcn  oder  anderen  wohl 

**rbenen  Rechten,  wobei  der  Staat  etwa  einen  Theil  der  Ent- 

tadigUDgen  auf  seine  Rechnung  nimmt,  einer  Militärreform,  die r, 

EfähmDg  eines  neuen  Bewaffnungssystems,  die  Herstellung  von 

r  ««o,  Festungen  u.  s.  w. 

*  *ie  in  der  späteren  Lehro  von  den  priFatwirthsch.  Einnahmen  gezeigt  wird, 

'  *  im  modernen  SUate  immer  weniger  rein  Privatwirtschaft!,  Unternehmen. 
*o  ■  spielt,  z,  B.  bei  Forsten,  Eisenbahnen,  ein  staatswirthschaftl.  (iesichts- 

"^«ttd  mit   Der  Rentebezng  ist  dann  nur  ein  mehr  oder  weniger  mitspre- 

T>  Beispiele '  Anlage,  Ankauf,  techn.  Verbesserung  (durch  neue  Kapitalverwen- 
Ton  Feldgutern ,  Forsten ,  Borg-  und  Hüttenwerken .  Staatsfabriken ,  Eisen- 

*■  l.  s.  w. 

A  Wagner.  Ordn  S.  43  ff.     Hier  statistische  Beispiele  aus  der  grossen 

innren  Reformperiode  1849  ff.     Eine  Summe  ron  12 — 14  Mill.  0.  mag 

'  »  -4«  Wi  der  Justizreform  in  Oesterreich  als  stehende  staatswirthschaftli.  he 
■  r«^*fc  verwandt  worden  sein.    S.  auch  Wagner  in  Horn's  Ann.  da  cred. 

Ml.  P  59  ff  (art.  fin.  de  l'Autriche)  u.  Staatswörterb.  VII,  HO«,  Olfi  ff.  Die 
?n?L  Ausgabe  ?on  20  Mill.  Pfd.  St.  für  Entschädigung  der  Sklavenhalter. 

'  k*k'i*e  (oder  Vorschüsse)  Russlands  bei  der  Emancipation  der  Leibeigenen, Müs«:  der  Österreich.  Kronländer  bei  der  (irundentlastung.  ähnliche  in 

^to  Staaten  (z.  B.  in  Baden  bei  der  Zehntablösung)  sind  wichtige  Beispiele. 

r^Lf^eD  s°khe  Ausgaben  für  staatswirthschaftl.  Kapitalanlagen  nach  längeren 
**r,r*Qmen  (Perioden  der  Stabilität,  Reaction)  auf  einmal  in  besonders  grossem 

•v^*r  Mxhwendig.  Perioden  des  Fortschritts,  der  Reform,  oft  nach  grossen  politischen 
so  nach  1S4H,  nach  1SH6  (neues  europ.  Infanteriefeuerwaffensystem,  ver- 

ia^ri  Kanon<11'  Panzerschiffe  u.  s.  w.).    S.  Wagner,  Ordn.  S.  3.  45  ff.  und  jetzt 
j*?   *t1s ■'  Grondlegung  I,  §,  17*.     S.  auch  unten  über  das  Finanzwesen  der 
-*««mh.(j.       ff.,  bes.  111  ff. 

Digitized  by  Google 



108       I  B.  1.  K.  3.  A.  Theorie  der  Deckung  des  Finanzbedarfs.  §.  55,  56 

ß)  Die  betreffende  Ausgabe  wird  vorübergehend  in  einzc 

Finanzperioden  durch  abnorme,  sich  zeitweilig  der  Verwirklich 

der  Staatszwecke  entgegenstellende  Schwierigkeiten  verurs* 

Man  kann  hier  nur  gezwungen  und  oft  ganz  und  gar  nicht 

der  Schaffung  stehender  staatlicher  Immaterialkapitalien  d 

solche  Ausgaben  sprechen.19)    Vielmehr  stellen  letztere  in 

Regel  grosse  Verluste  an  Sachgtitern  und  Menschenkräften 

die  ganze  Volks wirthschaft  dar.  Der  Hauptfall  ist  stets  der  Kri< 

aufwand20)  oder  der  ähnliche  für  die  Bewältigung  innc 

Unruhen.    Mitunter  kann  auch  der  Staatsaufwand  fUr  die 

kämpfung  allgemeiner,  durch  Elementarereignisse  bewirkter  h 

stände  (bei  Misswachs,  Ueberschwemmung)  hierher  zählen.21) 

Nur  darin  gleicht  diese  Ausgabe,  welche  man  die  eigentli 

ausserordentliche  oder  die  ausserordentliche  im  engeren  S 

nennen  kann,  der  privat-  und  staatswirthschaftlichen  Kapitalanl 

dass  alle  drei  nicht  regelmässig  periodisch  wiederkeh 

Dadurch  unterscheiden  sie  sich  auch  von  der  ordentlichen  Ausg 

(Normalcrforderniss).    Auch  kann  man,  freilich  immer  nur  g 

bedingt,  zugestehen,  dass,  wenn  einmal  eine  solche  eigentli 

ausserordentliche  Ausgabe  in  einer  Finanzperiode  (Jahr)  vo 

kommen,  sie  in  den  folgenden  nach  einer  gewissen  Wahrsch 

lichkeit  ausbleiben  wird.    Insofern  wirkt  also  auch  diese  aus 

ordentliche  Ausgabe  allerdings  über  die  Periode,  in  welcher 

erfolgte,  hinaus.    Aber  eine  Sicherheit,  wie  doch  im  Fall 

staatswirthschaftlichen  Kapitalanlage,  besteht  gleichwohl  nicht, 

in  dem  wichtigsten  Falle,  dem  des  Kriegsaufwands,  ist  die  w 

liehe  Sachlage  oft  gerade  umgekehrt:  der  beendete,  selbst 

glücklich  beendete  Krieg  schafft  oft  genug  für  den  Staat  gen 

eine  Aussicht  auf  einen  baldigen  neuen  Krieg.    Dies  kann  sei 

in  jenen  Fällen  gelten,  wenn  ein  Krieg  zu  einem  wohltbäti^ 

staatlichen  Neubau  und  zu  einem  neuen  Aufschwung  der  nationa 

Volkswirtschaft  führt.82) 

,Ä)  S.  die  Anm.  15. 

2(t)  Ueber  die  volkswirthschaftl.  Wirkung  des  Kriegsaufwands  siehe  A.  Wagn 
Ordn.  8.  49—53.    (Vgl.  auch  ders.  Russ.  Papierwähr.  Abschn  I  u.  II.) 

91)  Z.  B.  die  österr.  Staatsunteretntzung  Ungarns  bei  dem  Misswachs  (da 
Trockenheit)  in  1863,  desgl.  die  preuss.  Üstpreussens  bei  dem  Misswachs  (d; 

Nässe)  in  1867.  desgl.  die  schweizer.  Cantoualhilfen  bei  der  Rhein  überschwer  n 
in  1868. 

")  Die  auch  v  o  1  ks  wirthschaft  lieh  so  segensreiche  Folge  der  niederla 
Befreiungskämpfe  im  16.  Jahrh.,  ebenso  der  deutschen  1813,  des  Kriegs  von  ̂  

in  Deutschland  sind  Beispiele.  Aber  wenn  man  auch  mit  Recht  in  den  Kn-; 

Prcussens  gegen  Dänemark,  Oesterreich  und  Frankreich  die  Grundlage  für  die  joßtö 
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Aach  vom  finanziellen  Standpuncte  aus  wird  man  daher  diese 

i>»en>rdentliche  Ausgabe  in  der  Hauptsache  als  einen  Kapital 

;rlQ*t  zu  behandeln  haben.    Derselbe  kann  nur  mitunter,  weil 

sich  nicht  periodisch  wiederholt,  ähnlich  wie  ein  Elements r- 

Lidcn  (oder  wie  etwa  bei  Banken  massenhafte  Verluste  an  aus- 

luden Darlehen   in  einer  Creditkrise) ,  in  einer  Reihe  von 

aamperioden  amortisirt  oder  „abgeschrieben"  werden.  Dieses 

rfahren  beruht  aber  eigentlich  nur  auf  einer  buchhalterischen 

ictioD,  indem  der  erlittene  Verlust  einstweilen  thcilweise  noch 

14  ein  Guthaben,  oder  ein  Activum  bloss  in  Rechnung 

trachtet  wird"),  während  in  dem  Fall  der  privat   und  staats- 

»'  nbchaftlichen  Kapitalanlage  dieses  Activum  auch  wirklich 

ii«tiri  In  der  Lehre  von  der  Staatsbedarfsdeckung  ist  dieser 

"-entliehe  Unterschied  zu  beachten.*4) 

§.  56.  —  3)  Dritte  Bedeutung. 

Die  staatsrechtliche  Bedeutung  des  Unterschieds  zwischen 

r  deutlichen  und  ausserordentlichen  Einnahmen  kommt  auf  die  Unter- 

•  oeidnng  eines  stabilen,  ein  für  allemal  oder  doch  flir  längere 

<™dea  ron  den  gesetzlichen  Factoren  (Parlament,  Stände)  be- 

ki%ten  and  eines  wandelbaren,  jährlich  (oder  von  Finanz- 

-rrüjde  zu  Finanzperiode)  neu  zu  bewilligenden  Theils  des  Aus- 

ateronnschlags  hinaus.  Namentlich  nach  englischem  Vor- 

i^je,  der  übrigens  nicht  ganz  allein  steht,  erseheint  es  als  eine 

ricbtige  Aufgabe  des  öffentlichen  Finanzrec hts  (Bud- 

^tiewilligungsfrage),  aus  der  jährlichen  Ausgabe  einen  Theil 

»»'stabiles  Budget  auszuscheiden,  der  etwa  nur  von  Zeit  zu  Zeit 

ier  revidirt  wird,  und  dafür  bestimmte  Deckungsmittel 

.wtTimirthschaftliche  Einnahmen,  Steuern)  bleibend  der  Regierung 

:it  leriugung  zu  stellen.  *5) 

•  "^burt  Deutschlands,  und  insofern  auch  ein  volkswirtschaftliches  Gut  sieht,  so 
*  4)ch  gerade  dieses  Beispiel,  wie  so  manche  andere,  dass  „ein  Krieg  den 

oder,  wie  seit  1S71,  zu  gebühren  droht",  was  fttr  unsere  Frage  von 
i^Ls*  ist 

'S.A.  Wagner,  Syst.  d.  Zettel  bankpolitik,  2.  Ausg.  Freib.  1873.  S.  96. 

1  -tin  a.  a.  0.  S.  40  fT.  untersucht  die  Gründe  des  von  ihm  sogen,  staats- 
riHk  Deficite  im  Wesentlichen  mit  denselben  Ergebnissen,  wie  ich  oben 

\a  Texte  der  §Ü.  41a— 41c  der  6.  Ausg.  die  conne.ve  Frage  behandelte. 

.    It.  Malchus,  Finanz.  II,  §.  20  tS.  111  (f.),  A.  Wagner,  ürdn.  u.  s.w. 

,s  Stein,  Finanzwiss.,  1.  Ausg.,  S.  29  ff.,  8.  Ausg.,  S.  «9,  71  ff.  Leber  England. 
a.  0.,  S.  113,  v.  Czörnig,  österr.  Budget  I,  20,   Bergius,  Finanz- 

-^d.  S.  14,  —  ders.  in  d.  Tüb.  Ztsch.  für  Staatswiss.  187!,  S.  105  (über  den 
Foßds  handelnde    Gneist.  engl.  Verwaltungsrecht,  2.  Ausg.  II,  709  und 

V  S.  S32— M5.    Ders.,  Budg.  u.  ües.  nach  d.  constitut.  Staatsrecht  Englands. 

^*    l>»t  Angaben  der  verschiedenen  Schriftsteller  stimmen  übrigens  Uber  die 
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110       I.B.  1.  K.  3.  A.  Theorie  «1er  D.vkung  des  Finanzbedarfs.  §.  M,  57. 

Das  stabile  Budget  kann  nicht  wohl  die  ganze  ordentiifl 

Ausgabe  (in  der  zweiten  Bedeutung,  Normalerfordernii»)  ante! 

wohl  aber  einige  Hauptposten  derselben,  welche  ihrei 

Wesen  nach  längere  Zeit  eine  gleichmässige  Höbe  Ii 

halten  und  unter  allen  Uniständen  bestritten  werde 

müssen,  wenn  die  Staatsmaschine  ungestörten  Fortgang  hata 

soll.  Dahin  sind  namentlich  gewisse  aus  privatrechtlichl 

Verpflichtungen  herrührende  Zahlungen,  wie  die  Verzinsung  tu 

contractliche  Tilgung  der  öffentlichen  Schuld*6)  zu  rechne) 

Dazu  treten  passend  solche  weitere  Theile  der  ordentlichen  As| 

gäbe,  Uber  welche  auch  aus  anderen  Gründen  (z.  B.  um  peinlidj 

oder  schwierige  parlamentarische  Verhandlungen  zu  vermeiden  odl 

um  eine  gewisse  Stabilität  der  Behandlung  der  sich  an  diese  Auj 

gaben  knüpfenden  politischen  Fragen  zu  erreichen),  passend  il 

längere  Zeit  (selbst  für  eine  unbestimmt  lange  Zukunft)  eine  tes 

Vereinbarung  zwischen  Regierung  und  Volksvertretung  getrofft 

wird.  Wichtige  Beispiele  der  Praxis  und  des  geltenden  üffentliclw 

Finanzrechtes  sind  die  Bestimmungen  über  Civillisten,  Krw 

dotationen  u.  s.  w.  (s.  u.  §.  98,  99),  ferner  die  „Contingei 

tirung"  des  Militärbudgets  anf  mehrere  Jahre,  wie  i 

Norddeutschen  Bunde  und  Deutschen  Reiche.*7)  Der  schon  **a 

handene  Begriff  der  Dotation  sollte  hier  in  entsprechender  Wei 

englisch.  Verhältnisse  nicht  ganz  uberein.    Man  unterscheidet  zwischen  den  auf  k 

Gesetz  beruhenden  u.  den  für  den  Dienst  des  Jahrs  bewilligten  Ausgaben.  M 

ersteren  betragen  nach  (meist  jetzt  an  30  Mill.  Pfd.  St.,  vornemlich  für  die  zai* 

der  Schuld,  ausser  welchen  im  J.  IS04  1.075  130  Pf.  ordentliche  dauernde  Ausnl« 

waren,  bes.  für  das  gesummte  Richterpersonal,  das  ordentliche  Personal  der  Gesa« 

si- haften  und  einige  andre  Aemtc-r.    Diese  Ausgaben  sind  auf  den  sogen.  con*ii 
dirten  Fonds  angewiesen,  d.  h.  auf  den  Betrag  tiner  bestimmten  Keine  vol  V 

gaben,  welche  Pitt  17^7  in  <incn  Fonds  vereinte  und  für  jene  Ausgaben  bleil*i 
bewilligen  Hess.    Dieser  Fonds  haftet  für  die  betr.  Ausgaben  .  nur  sein  Gebers  J. 

•^eht  zur  Anweisung  für  den  Dienst  des  Jahres  offen.    Die  auf  dem  Gesetz  beruh^R- 

Ausgaben  werden  daher  auch  nicht  im  Ktat  dem  Parlament  znr  Bewillignng  vorg*J*f 

Ueber  den  ronsolid.  Funds  u.  die  ihm  vorangeh.  Gesetzgeb.  s.  Gncist  a.  a.  0.  U.  W 

Die  neueren  Aemter  und  Verwaltungseinrichtungen  sind  immer  mehr  auf  die  r*r. 

Parlamentsbewiiligungen  angewiesen  worden  (eb.  S.  ̂ 'ih).    In  den  Niederlande 
wurde  vor  der  Trennung  Belgiens  nach  Ges.  v.  24.  Aug.  lblö  ein  mjahr.  st*ni 

Budget  bewilligt  ..für  alle  ordentlichen,  fixen  und  beständigen  Ausgaben,  welche  »' 

dem  gewöhnlichen  Laufe  der  Dinge  hervorgehen  u.  insb.  sich  anf  den  Friedens«^ 

beziehen.'     S.  Malrhns  II,  113.    Vorschlag  I.afitte's  für  Frankreich  l\T •  bendas.  S.  114. 

A.  Wagner,  Art.  Staatsschulden.  SUatswörterb.  X,  40. 

17 )  Norddeutsche  Bundesverf.  Art.  00.  Bewilligung  eines  stabilen  MilitirKi 

bis  Ende  !>71  1  "0  d.  Bevölkerung  r.  1MJ7.  22.*»  Thlr.  per  Mann  Ebenso  Deatsd 
K»*ichsverf.  An.  00.  s.  au«  h  Art.  02,  71.  Dann  Deutsche»  Keichsges.  v.  0.  Dec  1*T 

worin  auf  3  Jahre,  bis  End«-  1^74,  ein  stabiler  Militaretat  bewilligt  wunle.  S.  dartl 

A.  \\  jgner  im  Holt/'-ndorffVhcn  Jahrb.  III.  171  H. 
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Wahl  der  Decknngsmittel  für  den  Finanzbedarf. 111 

fiter  gebildet  werden,  so  dass  das  stabile  Budget  aus  einer 

stimmten  Reihe  solcher  Dotationen  bestände.28) 

Eine  solche  Scheidung  hätte  nicht  nur  günstige  politische 

%en,  sondern  käme  muthmasslich  auch  den  Finanzen  zu  Gute. 

-uD  das  wandelbare  Budget  würde  dann  um  so  sorgsamer 

traft  werden,  während  jetzt  die  ganze  Prüfung,  schon  aus  Zeit- 

ir^ei,  oft  genag  nur  allzusehr  Formsache  ist.2!)) 

III.  —  §.  57.  Die  Wahl  der  Deckungsmittel  oder  Ein- 

lagearten für  den  Finanzbedarf.  Durch  die  strenge  Be- 

gnüg der  in  §.  51—53  entwickelten  Grundsätze  wird  die  Gefahr 

nw  Cassendcficits  sehr  vermindert.  Aber  es  kann  ein  solches 

rinoch  hervortreten,  wenn  im  Laufe  der  Finanzperiode  in  Folge 

vorhergesehener  Umstände  die  Ausgaben  den  Voranschlag  tiber- 

breiten oder  die  Einnahmen  hinter  demselben  zurückbleiben.  Als- 

um kann  man  von  acutem  Deficit  sprechen  (s.  n.  §.  67).  Nur 

aen  wird  ein  solches  durch  Verminderung  oder  Unterlassung 

-lt rwekei  Ausgaben  auszugleichen  sein,  was  auch  gar  Dicht 

umer  im  Staats-  und  VolkBinteresse  liegen  würde.  Meistens  müssen 

•ner.i  -  fürt  die  Einginge  entsprechend  ?ermchrt,  nötigenfalls 
tan  der  stockenden  andere  Quellen  eröffnet  werden ,  damit  kein 

»1k hei?  Cassendcfieii  entsteht.  Alsdann  erbebt  sieb  die  Frage, 

if  welche  Weise   und   namentlich  welcherlei  Eingänge 

*si£  gemacht  oder  erhöht  werden  sollen.  Diese 

rijre  ist  aber  nur  der  in  der  Praxis  meistens  besonders  schwierige 

«i  am  Häufigsten  zu  erörternde  Special  fall  der  allgemeinen 

'  uee  nach  den  richtigen  Grundsätzen  für  die  Wahl 

**f  einzelnen  Arten   von  Eingängen   überhaupt  und 

b  Einnahmen  insbesondere  (§.  50),  welche  als  mög- 

:eie  Deckung s mittel  der  Ausgaben  in  Betrac ht  ko m men. 

b-?r  technische  Ausdruck  Dotation  hezeichn.  im  preuss.  Budget  den  Zuschuss 

dei  Kronndeicomraissfonds ,  dio  Ausgabe '  für  die  öffentliche  Schuld  (Ver- 

.   :  ._       \  •  rwAltuir.'  und  die  Kotten  dea  Landtags. 

**•  Srtr  treffend  sagt  Stein.  Finanz.,  1.  Aufl.,  S.  29:  „es  durfte  kaum  zu  be- 

>-"i*k  *cin.  dass  dieser  Gedanke  (^der  Ausscheidung  eines  ordentlichen  oder  stabileu 
eine  bedeutsame  Zukunft  hat,  da  eine  Bewilligung  des  absolut  Noth- 

'z^^3i  an  sich  ein  Unding  und  seine  Verweigerung  als  Mis^trauensvotum  gegen 
^fckakfitcn  ein  durchaus  verkehrtes  Mittel  ist,  denn  sie  würde  in  der  That  ein 

-*ra^:*Totam  gegen  die  Existenz  des  Staats  selbst  sein."    Der  preuss.  Etat  hat 

Ausraben  eine  Rubrik  :  „darunter  künftig  wegfallend"  (z.  B.  (ich alte  auf  Aus- 

~*st:    Diese  Ausscheidung  Hesse  sich  in  der  im  Text  angedeuteten  Weise  aus- 
-i«.  Ell  verwandter  Gedanke  liegt  zu  Grunde.    Gegen  solche  stabile  Budget- 

«ad  meistens  die  mehr  links  stehenden  politischen  Parteien,  in  Deutschland 

"  4ir  Fortschrittspartei  in  obiger  Militarbudgetfrage.    Hier  wirkt  immer  die  alte 
Auffassung  eines  Gegensatzes  von  Volks-  und  Staatsinteresse,  und  im 

Grund?  die  Idee  der  Entbehrlichkeit  des  Staats  nach. 
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112  I.B.  I.  K.  2.  A.  Theorie  -ler  Deckung  «les  Finanzbedarfe.  g.  57 

Dieser  allgemeinen  Frage  wird  in  der  Praxis  selten  niä 

getreten,  weil  flir  die  Hauptmasse  der  von  einem  zum  andern  Ja 

sich  wiederholenden  Ausgaben  bestimmte  Deckungsmittel  geschid 

lieh  überkommen  zu  sein  pflegen.  Auch  die  Theorie  hat  4 

neuerdings  dieser  Frage  ihre  Aufmerksamkeit  gewidmet  and  i 

principiell  zu  beantworten  gesucht  (s.  §.  59).  Dies  ist  i< 

Standpuncte  der  Wissenschaft  aus  auch  durchaus  geboten.  Nanw) 

lieh  verlangt  die  systematische  Behandlung  der  Finanz wia* 

schaft  eine  solche  principiclle  Erörterung  der  Frage,  weil 

immer  die  innere  (organische)  Verbindung  zwischen  der  Lehre  « 

den  Staatsausgaben  und  Einnahmen  fehlt  (s.  §.51  Anm.  2).  I 

Theorie  muss  der  Praxis  hier  den  richtigen  Weg  zeigen.  Komm 

sich  die  Praxis  um  jene  Frage  nicht ,  so  steht  sie  eben  nur  i 

dem  Standpuncte  gewöhnlicher  Routine  und  wird  bei  jeder  Schwier 

keit  Fiasco  machen,  nachdem  sie  mit  ihrer  planlosen  Wahl  i 

Deckungsmittel  flir  gesteigerte  Ausgaben  und  Deficite  der  Voll 

wirthschaft  und  den  Finanzen,  dem  Volke  und  Staate  scbwi 

Wunden  geschlagen  hat.  Namentlich  droht  hier  regelmässig  < 

grosse  Gefahr,  dass  ohne  Untersuchung,  ob  es  in  diesem  Falle  i 

lässig  sei,  das  acute  Deficit  einfach  so  lange  es  irgend  geht  das 

Aufnahme  von  Staatsschulden  oder  Veräusserung  von  (meisU 

werbendem)  Staatseigenthum  gedeckt  wird,  statt  dass  die  Ausgala 

möglichst  beschränkt  und  die  Einnahmen  aus  Steuern  rechUeri 

erhöht  werden.10)  Dadurch  wird  das  acute  Deficit  zu  eise 

chronischen,  das  sich  von  einer  Finanzperiode  zur  anöen 

hinzieht,  in  Folge  der  falschen  Deckungsmittel  immer  mehr 

grössert  und  nun  vollends  nicht  mehr  zu  beseitigen  ist  Von  I 

Wahl  richtiger  Deckungsmittel  für  die  Ausgaben  hängt  daher  mi 

der  dauernde  Gleichgewichtszustand  zwischen  Ausgab 

und  Einnahmen  im  Staatshaushalt  ab.  Während  die  Vermeide 

eines  Cassendeticits  mehr  nur  eine  Aufgabe  der  F  i  n  a  n  z  c  a  1  c  u  1  a  i 

ist,  wird  die  Erhaltung  (und  eventuell  die  Wiederherstellung)  jeo 

**)  Vgl  ti  §.  60.  Besondere  instnictiv  fttr  Pathologie  und  Therapie  von  De&i 
und  insofern  für  dk  Theorie  der  Staabbedarfsdeekung  ist  die  neuere  österrcii 

Finanzgeschäfte.  In  diesem  Staate  hat  man  es  zu  lange  versäumt,  das  einmal  ui 

zu  W^itig«  nde  Deficit  durch  rechtzeitige  und  gehörige  Steigerung  der  Steuers 

decken  Es  war  namentlich  ein  schwerer  Fehler  der  absolutistischen  Regierung  • 

und  nach  I  immer  wieder  zu  leicht  zu  dem  verführerischen  und  politbca  I 

quem ereii  Mittel  der  Vermehrung  der  Staatsschuld  und  sogar  des  l'apiergeUi 
greif-  n.  als  zur  unliebsamen  Steuererböhung.  Manuichfache  Heispiele  in  meinen  nutf 

geschi.  htl.  Aufsätzen  über  ( Jcst«  rreich .  *o  z.  B  StaatswGrterb.  VII.  605.  (>1%.  t 

audefs  »erfuhr  Nordamerika  im  Bürgerkriege! 
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Wald  der  Deckungsinittel  ftlr  den  Finanzbedarf. 

lernden  Gleichgewichtszustands  des  Staatshaushalts  eine  der 

urigsteii  und  schwierigsten  Aufgaben  der  practischen  Finanz- 

link un<l  die  theoretische  Erörterung  Uber  diese  Aufgabe  eine 

titr  meistens  nicht  genügend  erörterte  Cardinalfrage  der  Finanz- 

i-ciiscbait. 

Für  die  anfgeworfene  Frage  genügt  es,  nur  zwischen  den 

ueo  Hauptarten  von  Eingängen  oder  Deckungsmitteln  zu  unter- 

malen,  welche  man  gewöhnlich  ordentliche  und  ausser- 

ieutlicbe  nennt.  Die  ersteren  sind  die  ihrer  Natur  nach 

Her  regelmässigen  Wiederholung  von  Periode  zu 

node  fähigen  Einnahmen,  nemlich  der  Privaterwerb  des 

aal*  and  die  Auflagen  oder  Steuern  (im  weitesten  Sinn  des 

■  •rts,  s.  u.  §.  129.).  Die  ausserordentlichen  umfassen  die 

einer  solchen  periodischen  Wiederholung  fähigen  Eingänge  aus 

r  Vcräusserung  von  Staatseigenthum  (Verminderung  der 

Aiuacüvaj  und  aus  der  Benutzung  des  Staatscredits  oder 

*r  Aufnahme  von  Staatsschulden  oder  Anleihen  (Ver- 

rünm*  der  Passiva).  In  unserer  heutigen  Zeit  und  in  den 

i  maulen  Staaten  kommen  als  ordentliche  Einnahmen  vornemlich 

ic  Steuern  und  als  ausserordentliche  die  Staatsschulden  in 

etracfiL  Die  Frage  dreht  sich  daher  auch  vor  Allem  darum,  ob 

Ottern  oder  Staatsschulden  zur  Bedeckung  der  Aus- 

nijje  Uberhaupt  undspeciell  der  Ausgaben  und  event. 

welchem  Verhältniss  beide  dazu  benutzt  werden 

•11  en.    In  dieser  Form  liegt  sie  in  der  Regel  in  der  Praxis  zur 

-rhtidung  vor  und  bietet  sie  auch  für  die  Theorie  das  meiste 

■titsse.  Sie  muss  aber  beantwortet  werden,  noch  bevor  die  ein- 

-inea  Arten  der  ordentlichen  Einnahmen  näher  betrachtet  werden, 

e*  vom  Ausfall  der  Antwort  abhangt,  bis  zu  welcher  Höhe 

-  Aufgange  unbedingt  ein  Gesammtbetrag  ordentlicher  Einnahmen 

Schaffen  ist.*1) 

3  Nach  der  Terminologie  o.  in  §.  50  u.  in  der  Grundlegung  I,  Kap.  2,  Anselm. 

<  TTtfdsn  die  ..ausserordentlichen"  Einnahmen  des  gewöhnlichen  Sprachgebrauchs 

-fes*  tor  unter  den  allgemeineren  Begriii  der  ..Eingänge"  fallen  und  nur  die 
'-f..  h  •  n  Einnahmen  eigentliche  Einnahmen  sein.    Zu  beachten  ist  übrigens 

«  fa:  die  F i  n a n t  wirthschaft ,  dass  manche  Ein-  und  Ausgänge  nur  ein  Sub- 

*%i»«f  hiel  des  Vermögens  sind,  nicht  eine  eigentliche,  neue  Einnahme 

•t  Ab$.*br.  Es  hängt  dies  mit  der  Lehre  rom  ordentlichen  und  ausserordentlichen 

.•>■:. :i  (!  j. :  .,bigen  i  w eitel  Bedeuteng  (§,  •'»•'»)  zusammen.    Der  Aubing 
-sae  «.atiwinbjx  hafüi  be  Kapitalanlage  ist  z.  B.  keine  reelle  Ausgabe,  sondern 

-r  -fi  yJiier  iSubstanzwecbsel.  S.  Grundlegung.  I,  §.  *>>  H".  Die  neue  Terminologie 
■•:  -Wn.  ,<i\  >.|..h  -  retentliche  Moment«  der  Unterscheidung  hinzuweisen ,  » .i- 
c  Ad.  Held  in  *.  Bemerk,  in  Hildebrands  Jahrb.  1^70,  B.  27,  S.  103  verkennt. 
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114        I.  B.  1.  K.  3.  A.  Theorie  der  Deckung  de*  Füianzbedarfs.  §.  59,  59. 

§.  58.  Steuern  oder  Staatsschulden  als  Deckung 

mittel  der  Ausgaben.  t 

1)  Dog men geschichtliches  über  diese  Frage.")  I 

älteren  Theoretiker  haben  die  Frage  nach  der  Wahl  der J 

deckungsart  der  Ausgaben  nicht  generell  und  principiell  behau* 

sondern  sie  regelmässig  nur  bei  Gelegenheit  ihrer  Erürteraj 

Uber  Staatsschulden  berührt.  Sie  stellten  dabei  kurzweg  die  Fb 

auf,  ob  und  wann  der  Staatscredit  benutzt  werden  dürfe  nnd  i 

und  ob  Staatsschulden  mehr  Vortheile  oder  mehr  Nachtheile  b& 

Hier  hätte  dann  eine  absolute,  allgemein  giltige  Antwort  gegt 

werden  müssen,  die  aber  unmöglich  war.  Jene  Theoretiker* 

deshalb  zu  einer  klaren  Erkenntniss  des  Wesens  und  zu  einer  m 

fangenen  Würdigung  des  Staatscredits  nicht  gelangt,  sie  Wie 

alle  an  dem  Namen  Staatsschuld  hängen  und  dieser  wurde  * 

verhängnissvoll.  Man  wog  die  Vortheile  und  Nachtheile  ab,  ( 

regelmässig  die  für  eine  Benutzung  des  Staatscredits  spreche» 

Gründe  zu  leicht,  sah  höchstens  in  der  Aufnahme  von  Staatsschoi 

ein  freilich  oft  unvermeidliches  Uebel  und  beschäftigte  sich  di 

vorzugsweise  mit  den  Erscheinungsformen  des  Staatecreä 

indem  die  Nachtheile  des  Staatsschuldenwesens  durch  eine  rieif 

Wahl  der  Schuldform  möglichst  abgeschwächt  werden  sollten.  $ 

ein  festes  Princip  Uber  das  Wesen  und  die  Zulässigkeit  einer! 

nutzung  des  Staatscredits  aufzustellen,  bezeichnete  die 

Finanztheorie,  von  den  Vorgängen  in  der  Praxis  einfach 

nur  den  Zeitpunct,  wo  eine  Schuld  contrahirt  zu  werden  pflt 

als  denjenigen,  wo  eine  Schuld  allenfalls  aufgenommen  wen 

darf.   Hier  wurde  also  die  angefochtene  Praxis  zum  theoretiacl 

**)  Es  kann  sich  an  diesem  Orte  nur  um  eine  generelle  Chirac terisinukf 
älteren  und  neueren  theoretischen  Ansichten  handeln.     S.   Näheres  bei  Di  et! 

System  d.  Staatsani.  p*-vs ,  bes.  S.  läS  lf.,  und  bei  A  Wagner.  Ordnung  4.  Ii 

Staatshaush.  S.  *»  fl„  11  rf.    Im  Texte  ist  dieser  Darstellung  und  der  BehaLdioa? 

Krage  im  Art.  Staatsschulden  im  Staatswürterb.  gefolgt  worden     Das  Gesagte  btl 
sich  so  ziemlich  auf  alle  früheren  Theoretiker,  auch  auf  Nebenius.    r.  Maid 

und  bes.  auf  Kau  selbst    S.  in  der  5.  Aud  der  Finanzwiss.  bes  §.  «Ui.  469.  i 

47*»a  ,  worin  übrigens  im  Verglei«  h  mit  den  früheren  Auflagen  schon  mehrfache  ; 
ge»tändnUse  gegen  die  neuere  Lehre  gemacht  sind.    Der  Satz,  mit  welchem  in  §.  { 

der  frtiheren  Auflagen  die  Lehre  von  den  Staatsschulden  ron  Hau  eingeleitet  war 

..wenn  zur  Bestreitung  des  beschlossenen  Staatsaufwands  die  gegenwärtigen  Sas 

einkünftc  <d.  h.  die  ordentlichen  Einnahmen)  nicht  zureichen .  eine  Erhühtmf  * 

selben  für  volkswirthschaftlich  nachtheilig  oder  überhaupt  nieht  für  rathsax 

wird  und  kein  früher  angesammelter  Hilfsrorrath  zur  Verfügung  «teht,  so 

fehlende  Summe  durch  eine  Schuld  gedeckt  werden"  —  dieser  Satz  bezeichne« 
nur  ganz  richtig  den  Zeitpunct.  wo  eine  Schuld  aufgenommen  zu 

aber  enthält  kein  Princip  über  das  Uesen  und  die  Zulässurkeit  einer 
Staatsc^dit-. 
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tfhtferognngsgrunde  des  Staatsscbuldenmacbens  selbst.  Bei  einem 

*hen  .Selbstwiderspruch  der  Theorie  Hessen  sich  dann.nicht  einmal 

E  notorisch  schlimmsten  Ausschreitungen  der  Praxis  in  der  Be- 

itrag des  Staatscredits  verhüten.  Es  wäre  bei  der  gegnerischen 

eliong  za  allem  Staatsschuldenwesen  folgerichtiger  gewesen ,  zu 

riau^ea,  dass  die  Ausgabe  nicht  über  den  Betrag  der  ordentlichen 

nmlime  steigen  solle  oder  letztere,  wenn  der  Bedarf  einmal  nicht 

äbr  zu  vermindern  sei,  unbedingt  auf  die  Höhe  desselben  gebracht 

erden  müsse.  Aber  angesichts  der  practischen  Schwierigkeiten 

ar*k  diese  Consequenz  nicht  gezogen. 

i  59.  —  2)  Principielle  Erörterung  dieser  Frage. 

* H  Früheren  übersahen,  dass  die  von  ihnen  behandelte  Frage  Uber 

k  Afl*endbarkeit  des  Staatscredits  nicht  für  sich  zu  beantworten 

t  wödern  dass  ihr  eine  Vorfrage  vorausgehen  niuss,  welche  Aus- 

«irt  bez.  Ausgaben  grundsätzlich  durch  ordentliche  Ein- 

^iiiutn  in  decken  sind.    Die  Untersuchung  hierüber  führt  erst  zu 

,!*r  richtigen  Auffassung  aller  der  Controversen,  welche  sich  an 

>  BejmttBng  des  Staatscredits  knüpfen,  hin.    Es  sind  dabei  die 

i'ifD  Fragen,  welche  Ausgänge  durch  Steuern  und  welche  durch 

reiben  za  decken  seien ,  in  ihrem  organischen  Zusammenhang 

and  auf  ein  oberstes  Princip  zurückzuführen ,  nach 

einfach  beantwortet  werden  können.    Die  Neueren 

-4  n  dieser  Weise  verfahren  und  haben  dadurch  eine  feste 

ifsadlage  für  dieTheorie  der  Finanzbedarfsdeckung 

^€tb)  Eine  principielle  Würdigung  des  Staatscredits  ist  erst 
—    erzielt  worden. 

*  S  dj<  betreli.  Literaturangaben  oben      55  Anm.  13,  ferner  Stein,  Finanz- 
M-3«.  102,  467  ff..  2.  Aufl.  S.  676  ff.,  Emminghaus  auf  d.  volkswirthsch. 

»  Mainz  1*69  (L  Auszug  Br.  H.  Bl.  1809  Nr.  935).  ders.  im  Bremer 

Sr  s.rj  (1863)  (wie  der  Aufs.  v.  Nasse  in  d.  Tüb.  Ztschr.  eine  kritische 

*>  'ier  Theorieen  v.  Dietzel.  Wagner,  Laspeyres.  Sötbeer).  Ebcndas. 

■  A^ua  aas  anderer  Feder,  „Staatsschulden  u.  Steuern",  Nr.  929  (1869).  S.  ferner 

_ktraohrnngen  ober  Staatsschuldcnwesen"  von  Sötbeer  in  der  Viertel- 
[ L  Vottaw.  u.  Culrurgesch.  1865,  B.  2  u.  v.  0.  G  ild  cm  eiste  r  ..Kriegs- 

'      in  d.  Preass.  Jahrb.  B.  17.    Das,  was  an  den  Ansichten  Sötbeer's  in  Be- 

'■^  urhiheiligcn  Wirkung  inländischer  Anleihen  verglichen  mit  Steuern  auf  die 

"  '^»1ob|  des  Vermögens,  bez.  Einkommens  in  der  Volkswirtschaft  richtig  ist, 
.^fc  Seoei  und  kann  durch  fingirte  Zahlenbeispiele  auch  m.  E.  nicht  bewiesen 

*    1  >^rl.  auch  die  sich  Sötbeer  anschliessenden  Bemerkungen  von  Emming- 
'  ■\  »  Br.  H.  Bl.  a.  a.  0.).    In  den  Erörterungen  über  die  Wirkungen  solcher 

:  "i»,  die  das  Kapital  einer  produetiven  Verwendung  im  Inland  erst  wegnehmen 

5  "l     Kapitalentziehungen  auf  die  Volkswirtschaft,  komme  ieh  schon  in 

_  'M  taten.  Staatshansh.  S.  31—35  (1803)  und  noch  bestimmter  in  dem  Art. 
^hiLfea  im  Handwörterbuch  von  Renjzsch  S.  860  (geschrieben  Anf.  1865)  und 

rön»;rb.  X.  15 —  IS  (1865)  zur  Bevorzugung  der  Steuer  vor  der  Anleihe, 
fca  Verth  eilung  ungunstiger  beeiuflusse  uud  die  Arbeiter  eher 

8*
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Ueber  den  Weg,  auf  welchem  man  zu  diesem  Ergebnis; 

langte,  und /Uber  dieses  Ergebniss  selbst  ist  Folgendes  zi 

merken. 

a)  Man  hat  zunächst  die  Frage  nach  der  richtigeii 

deckungsart  der  Ausgaben  mit  der  früher  in  §.  55  aufgest 

Unterscheidung  des  Finanzbedarfs  in  ordentlichen  und  äusseret 

liehen  in  Verbindung  gebracht,  wobei  das  Unterscheidungsiner 

in  der  Dauer  der  mit  einer  Ausgabe  als  einer  Kapitalverweu 

hervorgebrachten  Wirkungen  liegt. 

Dadurch  gewinnt  man  eine  feste  Untergrenze  für 

jenigen  Theil  des  Gesammtausgangs ,  der  unbedingt  < 

ordentliche  Einnahmen  (Steuern)  bedeckt  werden  niuss:  im  W< 

liehen  die  ordentliche  Ausgabe  oder  das  Normalerfoi 

niss  (§.  55  sub  a).  Jene  Untergrenze  bezeichnet  zugleich 

Obergrenze  (Maximum),  bis  wohin  allenfalls  die  ausserordeu 

Einnahme  (Schuldaufnahme)  zur  Deckung  der  Ausgänge  be 

werden  darf,  soweit  neinlich  Zweck,  Wesen  und  Wirt 

der  letzteren  hierüber  entscheidet:  demnach  darf  von  dit 

Gesichtspuncte  aus  der  ganze  ausserordentliche  Fin 

bedarf,  d.  h.  die  privat-  und  staatswirthschaltl 

Kapitalanlage  und  die  eigentliche  ausserordeutl 

Ausgabe  auf  diese  Weise  bestritten  werden.  Jedoch  ist  c 

noch  nicht  die  weitere  Frage  beantwortet,  ob  Uberhaupt  und 

allen  Umständen  oder  wieweit  die  ausserordentliche  Eiuu 

wirklich  zur  Deckung  dieser  Ausgaben  benutzt  werden  soll; 

beeinträchtige.  Steiii  hat  schon  früher  und  noch  in  der  3.  Aull.  s.  Fuw 

S.  44  ff.,  dann  S.  715  ff.,  727  ff.  im  Wesentlichen  keine  andre  Theorie  der  ! 

bedarfsdeckung,  als  die  im  Texte  aufgestellte,  nur  dass  er.  wie  Dietzel,  die 

wendige  Einschränkung  für  die  wirkliche  Benutzung  des  Staatscredits  zur  1)< 

nicht  macht  und  somit  die  eigentlich  social  politische  Seite  der  Frage.  di 

Sötbeer  behandelt,  —  Eiufluss  der  Wahl  der  Deckungsmittel  und  speciell  der 

aufnähme  auf  die  Vertheil ung  des  Volkseinkommens  —  vernachlässigt.  ̂ < 

es  dabei  fUr  gut  findet,  auch  in  der  3.  Ausg.  S.  731,  raeine  Behandlung  «1er 

die  viel  älter  als  die  seinige  ist  (schon  in  meiner  „Ordnung  des  Österreich  ! 

haushalte"  a.  a.  0.  — ,  1865),  nicht  einmal  zu  erwähnen,  obwohl  sie  in  d  6. 
der  Finanzwiss.  die  erschöpfendste  Bearbeitung  des  Gegenstands  war,  urspru 

unabhängig  von  Dietzel  entstand  (s.  o.  55  Anm.  13)  u.  z.  B.  Nasse  in  dd 

Stein  selbst  genannten  Aufsatz  mit  zum  AnknUpfungspuncte  diente,  so  beri 

mich  das  wohl  zu  einer  Verwahrung  gegen  diese  literarische  Illoyalität  in 

Werke,  welches  auf  objective  Auffassung  Anspruch  macht.  Die  von  Stein  jö 

betonte  Verbindung  der  Staatsschuldenfrage  mit  der  Verwaltung  ist  in  meiner 

1863  und  1865  aufgestellten  und  in  der  6.  Ausg.  der  Finanzwiss.  neu  formu 

Lehre  von  der  staatewirthschaftlichen  Kapitalanlage  im  Kern  und  in  der  Ausfü 

vollständig  enthalten.  Stein's  ohnehin  schiefe  und  in  seiner  Weise  nicht  ha, 
Unterscheidung  von  Finanzcredit  und  Staateschuld  hat  mit  der  hier  zu  behäng 

Frage  nichts  zu  thun.   Kau  hatte  den  Gegenstand  des  Texte  noch  kaum  nur  bc 

Digitized  by  Google 



Stenern  oder  Staatsschulden  ?  —  Principielles. 117 

fffir  können  doch  noch  andre  als  der  obige  Gesichtspunct  in 

fraebt  kommen.     Die  Entscheidung  hängt  nemlich  noch  von 

:ender  weiteren  Erwägung  ab.84) 

k\  Neben  der  vergleichenden  Betrachtung,  welche  Wirkungen 

Umgänge  als  Güter-  oder  Kapital verwendun gen  auf  die 

Kxwirthscbaft  ausüben,  müssen  auch  noch  die  Wirkungen  ver- 

ben  werden,  welche  die  beiden  verschiedenen  Arten  der  Ein- 

imebeschaffnng,    also    namentlich   die  Besteuerung   und  die 

intdentafnabme,  als  Güter-  oder  Kapitalentziehungen  auf 

Yolkswirthscbaft  hervorbringen. 

Die  ausserordentliche  Einnahme  darf  dann  der  ordentlichen 

nähme  wirklich  als  Deckungsmittel  vorgezogen  werden,  wenn  es 

a)  der  Zweck  und  die  Wirkung  des  Ausgangs  erlaubt,  also 

u  es  sich  um  ausserordentliche  Ausgaben  (i.  w.  S.)  handelt,  und 

^wetin  in  diesem  Falle  zugleich  die  Beschaffung  ausser- 

^ntlicber  Einnahmen  von  der  Volkswirtschaft  günstiger  oder 

Mer  ungfiDstig:  empfunden  wird,  als  die  Beschaffung  ordentlicher 

•  nahmen. 

Hierdurch  beschränkt  sich  in  der  Praxis  die  wirk- 

he  Anwendbarkeit  des  Staatscredits  gegenüber  jener 

'  c  aufgestellten  Obergrenze  sehr  wesentlich,  d.  h.  es  muss 

Nie  Scbuldaufnahme  in  vielen  Fällen  verzichtet  wer- 

a,  wo  sie  die  Beschaffenheit  der  Ausgänge,  welche 

•ehSehulden  gedeckt  werden,  erlauben  würde.  Dem- 

*ä**i*t  alsdann  die  ordentliche  Einnahme  (Besteuerung) 

'«Her  selbst  auf  den  ganzen  Betrag  der  ausser- 

^atlichen  Aasgabe  zu  erhöhen  (s.  u.  §.  62). 

Braach  ist  mithin  im  Unterschied  von  der  principlosen  Auf- 

lag der  früheren  Theorie  der  Satz  festgestellt  worden,  dass  die 

^tnebeschaffung  der  Finanzwirthschaft  grundsätzlich  eine 

ppelte  ist:  die  der  ordentlichen  Einnahme,  besonders  die 

^n<r  der  Steuerkraft,  und  die  der  ausserordentlichen 

-iW ,  besonders   die  Anwendung  des   Staatscredits :  Be- 

4  Dietzel  a.  a.  0.  zieht  diesen  zweiten  Punct  nicht  mit  in  Betracht,  sondern 
fc^wr  narh  der  Wirkung  der  Ausgaben,  die  mit  Anleihen  oder  Steuern  be- 

"**-  »odea.    Hieraus  sowie  aus  der  unterlassenen  weiteren  Specialiairung  der 

"Htlirien  Ausgaben  (s.  §.  55  sub  b)  erklärt  sich  seine  viel  zu  weit  gefasste, 
wrkhtige  Regel  für  die  Benutzung  des  Staatscredits.     Die  im  Text  hervor- 

B^rncbichtigung  der  Wirkungen  von  Anleihen  oder  Steuern   als  Güter- 

''»f'ü  schon  in  d.  Ordn.  d.  österr.  Staatshaush.  Abschn.  I  Nr.      S.  19—36. 
i  fuaeiü^  wie  Dietzel  auch  noch  Stein  a.  a.  0. 
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Steuerung  und  Schuld  auf  nähme   sind   zwei  For 

derselben  Operation   mit   specifisch  gleicher, 

gradweise  verschiedener  Wirkung. 

§.  60.  —  3)  Begründung  der  im  Obigen  gegebenen  Tbc 

der  Finanzbedarfsdeckung.36) 

In  beiden  genannten  Fällen,  bei  der  Besteuerung  uu J 

Schuldaufnahme,  werden  für  die  Zwecke  des  staatswirthscbaiti 

Productionsprocesses  Güter  aus  den  Einzelwirtschaften  in 

Volkswirtschaft  herangezogen  und  in  das  Staatswesen  verarl 

Aber  die  „Producte",  welche  in  letzterem  durch  diese  Gnu 

Wendungen  gewonnen  werden,  sind  von  verschiedener  Dauer 

Noth wendigkeit ,  sie  neu  zu  erzeugen,  wiederholt  sich  dab 

Perioden  von  ganz  ungleicher  Länge.  An  diesen  Untersöln- 

hier  anzuknüpfen  und  sind  demnach  die  Staatslcistungen,  je  i 

dem  sie  mit  ordentlichen  oder  mit  ausserordentlichen 

gaben  bewerkstelligt  werden,  zu  trennen. 

a)  Die  ersteren  Leistungen  werden  im  Allgemeinen  ste 

gleich  langen  Zeitabschnitten  (z.  B.  Finanzjahren)  völlig  , 

sumirt".  Im  Wesentlichen  liegt  Jahr  für  Jahr  das  gleiche 

dürfniss  der  Einzelwirthschaften  nach  diesen  von  der  Staad: 

Gesammtwirth8chaft  für  sie  zu  erzeugenden  Gütern  (Sorgt 

Rechtsschutz,  Beförderung  der  Cultur  und  Wohlfahrt)  in  derd 

Weise  wieder  vor.  Die  Einnahmen,  mit  denen  die  ordentliche 

gäbe  gedeckt  wird,  stellen  daher  in  der  Tbat  die  Zuführung 

umlaufendem  Kapital  in  den  Staatshaushalt  dar,  gehen  mit  i 

ganzen  Werthe  in  die  Productionskosten  der  mit  jener  Ao*j 

hergestellten  Güter  (also  meistens  immaterieller  Staatsleiston 

und,  wenn  man  der  Berechnung  z.  B.  Jahresabschnitte  zu  Gr 

legt,  auch  in  den  Gesammtwerth  der  Jahresproduction  in  der  V 

wirtbschaft  über.  Was  der  letzteren  zur  Deckung  der  ordentli 

Ausgabe  an  Gütern  jährlich  entzogen  wird,  was  also 

massen  eine  Ausgabe  für  die  Gesammtheit  der  Privat-  und 

Gemeinwirthschaften  ausschliesslich  derjenigen  de*  Staat*  l 

bildet,  erhält  die  Volkswirtschaft  und  erhalten  speciell  diese  W 

schatten  in  derselben  Zeit  im  Werthe  der  StaaUleistungen,  an 

Einnahrae,  wieder.  So  ist  es  wenigstens  bei  gerechter  n< 

vertheilung  und  bei  der  richtigen  Normirung  von,  Allen  im 

*)  Vgl.  hienu  Auci»  Wagner.  GnmdJeg.  I.  Kap  3  u  4,  ober  die  Or;«^ 
der  Vollsirmhschaft  und  den  Staar 

Digitized  by  Google 



Steuern  oder  Staatsschulden  V  —  Begründung. 
119 

km  gleiehmässig  zu  Gute  kommenden,  Staatsleistungen  auch  in 

treff  jeder  einzelnen  Einzelwirtschaft.  Die  Staatseinnahmen, 

denen  die  ordentliche  Ausgabe  bestritten ,  also  m.  a.  W.  die 

itlioh  von  Neuem  in  gleichem  Umfange  nöthig  werdenden  Staats- 

•tnngen  beschafft  werden  sollen,  müssen  daher  einer  ebensolchen 

rvimiwigen  Wiederholung  fähig  sein.  Dies  sind  nun  aber  bloss 

"rtientlichen  Staatseinnahmen,  namentlich  auch  die  Steuern, 

her  sind  diese  allein  die  geeigneten  Deckungsmittel  für  die 

Entliehen  Ausgaben  und  müssen  sie  ausreichen,  also  nöthigen- 

i>  entsprechend  erhöht  werden,  um  diese  Ausgaben  vollständig 

■i^ken. 

Wird  nun  das   Gebiet  der  Staatsthätigkeit  und   das  Ver- 

uangssTgtem  richtig  bestimmt,  so  dass  der  Betrag  der  ordent- 

aen  Ausgabe  und  Einnahme  wenigstens  auf  die  Dauer  ebenfalls 

Verhältnissen  entspricht,  so  wird  durch  die  strenge  Befolgung 

<'nu4atzeg,  mindestens  stets  die  ganze  ordentliche  Ausgabe 

r  ii  ordentliche  Einnahmen  zu  decken,  in  finanzieller  und  in 

'ksvrrihschaftlicher  Hinsicht  das  folgende  zweifache  nichtige 

>-i'ttt  erreicht,  dem  nachzustreben  ist. 

•j  Der  Staatshaushalt  bleibt  vor  der  Gefahr  eines  chro- 

*  Jen,  nicht  bloss  stets  wiederkehrenden,  sondern  sich  in  seiner 

•?  *ets  noch  steigernden  Deficits  bewahrt.  Damit  wird  auch 

•■■taerigen  Perioden  des  Staatslebens  der  rettungslose  Ruin  der 

»«xen  mit  allen  seinen  furchtbaren  wirtschaftlichen,  politischen 

a  'inlkhen  Folgen  für  das  Volk  vermieden.    Denn  wenn  selbst 

der  ordentlichen,  nothwendig  jährlich  im  gleichen  Betrage 

^itrkehrenden  Ausgabe  durch  die  natürlich  nicht  lange  vor- 

lüde Veräusserung  von  Staatseigenthum  oder  durch  Schuld 

KEatune  gedeckt  wird,  so  wächst  das  vorhandene  Deficit  jährlich 

bei  sonst  gleich  bleibender  Ausgabe  um  den  Betrag  der  ver-' 

-  ̂Kinnahme  and  der  biniukominenden  Zinsen,  and  zwar 

1  mm  stärkerer  Progression. 36) 

deutliche  Belege  für  diese  Sätze  giebt  die  neuere  Finanzgeschichtc 

.„""mirhs,  Italiens,  auch  Russlands  und  z.  Th.  Frankreichs.  Die 

yj®'*  4«  Schnlderfordemisses  nach  dem  absoluten  Betrage  (in  Millionen)  des 
nM  inch  (jem  Verhültniss  zur  ordentlichen  Netto-Einnahme  in  zweien  dieser 

*  jfi  fciet  die  folgende  üebersicht,  wobei  freilich  zuzugeben  ist,  dass  nur  ein  Theil 
vt'  »ni  di-  guu  rerwerflicJw  Deckung  ordentlicher  Ausgaben  mit  Staats- 

"    ̂ ckgf fuhrt  werden  kann. 
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ß)  Der  Gleichgewichtszustand  zwischen  Constitution  utidi 

duction  in  der  Volkswirtschaft  oder  m.  a.  W.  zwischen  Bediiri 

Oesterreich. Resultat. Russland. 

Budp 

Schuld- 
Proc.  d.  ord. 

Schuld- 

Proc  d 
crforderniss Einn. erforderniss 

Netto-I 

Mill.  fl.  C.-M. Mill.  R.  S. 

1848 

37-2 

33*3 

1862 5430 

19' 

1849 472 34  0 
1863 

5749 
1850 447 

26-1 

1864 
59-64 

1851 547 

28'7 

1865 6329 

20-
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26-5 

1866 68-59 

2t 

1853 

64-1 
286 1867 7385 

21 

1854 729 Iii 
1868 

76*64 
1855 

79-1 
11*9 

1869 7610 

1856 

91-4 

354 
1870 

78-38 

1857 967 
368 1871 82  18 

1858 1028 
389 

1872 86-38 

1859 1200 462 
1873 

91-06 

c.  20- 

1860 
1155 

41  1 
1874 93  26 

c.  20 
1861 1214 

440 1875 
10691 

c.  22" 

1863 1419 46*9  (ohne  ausserordentL  Rückzahlung  an  die  Ba 
1867 A.  1493 

50-4 
Die  Berechnung  ftir  Oesterreich  weicht  von  den  Daten  in  C z ö r n i g 's  Handbu und  a. a.  O.  etwas  ab,  weil  hier  nach  etwas  anderen  Grundsätzen,  z. B.  in  Betn 

fict.  Zahlungen  an  und  aus  dem  ehemaligen  allgemeinen  Tilgungsfonds,  veri 

wurde.  Die  mitgetheilten  Daten  nach  meinen  spcciellcn  Berechnungen.  Für  IS? 

Anschlag.  Nach  dem  dann  eintretenden  finanziellen  Ausgleich  mit  Ungarn  um 

damit  verbundenen  Einstellung  der  meisten  Tilgungen  und  Zinsreduction  (euphemu 

Einkommensteuererhöhung)  ist  die  frühere  Entwicklung  abgebrochen.  In  ünga 

sie  dafür  mit  um  so  mehr  Erfolg  nuu  allein  fortgeführt  In  den  früheren  Zahl 

die  contractliche  Tilgung,  der  Münz-  und  Wechselverlust  (Folge  der  Papiergeld 
schaft),  die  Subventionen  an  Bahnen  u.  s.  w.  im  Schulderford erniss  bei  den  I 

inbegriffen.  Auch  bei  Russland  umfasst  die  Ziffer  die  Tilgung  mit.  Für  di 

letzten  Jahre  ist  das  Budget  etwas  anders  als  früher  publicirt,  weshalb  der  anget: 

Procentsatz  nur  annähernd  richtig  ist.  Wären  nicht  in  Oesterreich  und  Russla: 

ordentl.  Einnahmen  (worunter  aber  manche  Posten,  die  im  Grunde  zu  den  auss 

gehören)  so  bedeutend  gesteigert  (wenn  auch  in  Oesterreich  nicht  erheblich 

und  nicht  rechtzeitig,  s.  Anm.  30),  so  würde  der  Procentsatz  noch  viel  gross, 

worden  sein.  Das  österr.  Schulderforderniss  von  1861  betrug  z.  B.  mehr  aß  die 

Netto- Eiunahmc  von  1848  u.  63*7  %  der  (durch  Einbeziehung  Ungarns  u.  s.  w. 
stark  gesteigerten)  Einnahme  von  1851«  Das  russ.  Schulderforderniss  von  ls 

25'2°/o  der  ordentl.  Einnahmen  von  1862.  In  Italien  sind  die  Schulden  der  e! 

selbständigen  Staaten  hinzugekommen.  Der  Hauptposten,  die  5°/«  (consolid.i 
rührt  aus  der  sardin.  Schuld  und  aus  neuen  Schulden  des  Königreichs  Italien  he 

betrug  1861  97'8  Mill.  Fr.  Zins,  1870  263'2,  woneben  noch  etwa  ein  Drittel 
Summe  auf  andere  neue  rückzahlbare  Schulden  des  Königreichs  kommt  W.s 

sich  die  ordentl.  Einnahme  Italiens  von  1861 — 70  etwa  verdoppelte  (457  auf  951 

Francs  incl.  Erhebungskosten),  stieg  der  gesammte  Schuldaufwand  auf  da»  4— 51 
Nach  der  Abrechnung  für  1874  kostete  die  consolid.  Schuld  Italiens  348  3,  die 

zahlbare  94'6,  zusammen  442'9  Mill.  Fr.  oder  37*5 °/0  der  officiellen  ordern! 

nähme,  welche  wesentlich  mehr  umfasst,  als  nach  der  obigen  Wissenschaft!.  B»- 

bestimmung.  Daneben  wurde  für  die  schwebende  Schuld  (incl.  42*1  Mill. 

garantiezahluugcn  an  Eisenbahnen  und  4  4  1  Mill.  Lotteriege winnste)  102*5,  fu 

Amortisation  der  Schuld  82*  1  u.  für  die  Tilgung  der  Kirchengüterobligat  28-5  Mi 
verwandt,  in  Summa  rund  f.  d.  gesammte  Schuld  (nebst  kleineren  Posten)  630  M; 

oder  53— 54°/o  der  gleichzeitigen  ordentl.  Einnahme.  In  Frankreich  erfordtr 
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riedigungcn  und  prodnctiven  Leistungen  der  Einzelwirtschaften 

lht  dano  ebenfalls  gewahrt.  Was  die  letzteren  z.  B.  jährlich  an 

^btsachutz  nnd  Förderung  ihrer  Interessen  aller  Art  erhalten,  in 

-em  Zeitraum  völlig  verzehren  und  jährlich  in  demselben  Um- 

ze  von   Neuem  bedürfen,   das   bezahlen  sie   auch   in  den 

'jern  n.  s.  w.  aus  ihren  laufenden  Leistungen  (oder  Einnahmen) 

^ständig.    Sie  werden  aber  zu  diesen  Leistungen  auch  nur  in 

^  Stand  gesetzt  durch  das,  was  ihnen  wieder  der  Staat  leistet, 

ensn  wie  umgekehrt  letzterer  dies  nur  leisten  kann,  wenn  er  die 

rderiiehen  Güter  aus  den  Einzelwirtschaften  heran  zieht.  Hier 

•'.'•..*  also  bei  richtiger  Normirung  der  staatsthatigkeiten  nnd  der 
Neuerung  und  bei  der  Befolgung  des  richtigen  Grundsatzes  für 

le  Deckung  des  Finanzbedarfs  das  Verhältniss  der  völligen  Corrc- 

f*>ndenz  von  Leistung  und  Gegenleistung,  wenn  auch  in  anderer 

»nn  als  im  gewöhnlichen  Tauschsystem.37)    Es  ist  die  Aufgabe 

\ct  Staatsverwaltung,  dieses  Verhältniss  fest  ins  Auge  zu  nehmen, 

'er  Staat  und  die  anderen  Einzelwirtschaften  bilden  ja  nur 

TQszmmen  das  organische  Ganze  der  Volkswirtschaft.    In  den 

"vneru.  die  der  Staat  zur  Bestreitung  der  ordentlichen  Ausgaben 

verwendet,  nimmt  er  den  Einzelwirtschaften  etwas,  was  er  ihnen 

derselben  Zeit  im  vollen  Betrage  in  den  Staatsleistungen,  also 

vir  in  einer  andern  Form,  an  Gütern  wiedergiebt;  und  zwar  in 

Irr  Form,  in  welcher  die  Einzelwirtschaften  diese  Güter  brauchen, 

>he*>ndere  auch  um  ihre  eigenen  Productionen  zu  betreiben,  und 

*  sie  diese  Güter  selbst  gar  nicht  oder  nicht  ebenso  gut  erzeugen 

•anen.     Die  Einzelwirtschaft  schafft  also  sich  selbst  allein 

safhhaltig  die  Bedingungen  der  eigenen  Production,  wenn  sie 

cw  ordentlichen  Ausgaben  des  Staats  mit  ordentlichen  Einnahmen 

feuern)  zu  decken  ermöglicht.  Denn  nur  in  diesem  Falle  kann 

>r  Staat  andauernd  den  übernommenen  Aufgaben  nachkommen. 

lWt  aufgestellte  Grundsatz  hat  daher  eine  eben  solche  volkswirth- 

^btftliche  als  finanzielle  Tragweite.  Die  richtig  bestimmte 

-n<i  mit  Steuern  u.  s.  w.  gedeckte  ordentliche  Ausgabe 

*  3*  faudirte  Schuld)  is.M  2.V2,  I  STo  31V4,  1^7»»  74^  Mill.  Fr.  Zins.  In  Oesterreich, 

wra  and  neuerdings  aurh  in  Kussland  (Nicolaibahn  Petersburtr-Mnskaul  hat  man 

:^<Wo  in  *ehr  hedeutendem  Umfange  werbendes  Staatseigentum,  so  fast  alle  Staats- 
-■baliiKn  reraussert.  ^.  Th  auch  zu  sehr  sehlechten  Preisen .  in  Oesterreich  meist 

-  Benan  der  Kentabilitatsperiode  der  Bahnen  Hier  wurde  bis»  Ende  l*v>«  ein 

^ha'onpk,,  der  .W»:»f>  Mill.  fl.  C.-M.  gekostet,  für  meist  erst  in  längeren  Jahres- 

•>a  Mill.  fl.  U.-M.  verkauftl    S.  Wagner  in  Uns.  Zeit  S.  15«. 

")  »»gner,  Grundlegung  I,  §.  116,  158. 
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ist  insofern  wirklich  reproducti v:  sie  erzeugt  ihre 

wirtschaftlichen  Bedingungen  immer  selbst  wieder  (Stein).*) 

§.  61.  —  b)  Mit  der  ausserordent liehen  Ausgabe  und  xi 

mit  der  privat-  und  Staats  wirtschaftlichen  kapital* 

läge,  sowie  mit  der  durch  abnorme  Schwierigkeiten,  z.  B.  Ki 

veranlassten  eigentlichen  ausserordentlichen  Ai 

(§.  55),  verhält  es  sich  anders  als  mit  der  ordentlichen  Ai 

Die  Wirkungen  der  ausserordentlichen  Ausgabe,  also  der  mit  ihn 

bewerkstelligten  Leistungen  kommen  wenigstens  in  der  Ke^j 

künftigen  Finanzperioden  in  der  Form  erhöhter  Staateeinnahiw 

gesteigerter  staatlicher  Troductionslahigkeit  oder  mutmasslich  \ 

vermindernder  Ausgabe  zu  Gute.  Diese  Umstände  stehen  bei  ein 

Deckung  der  betreffenden  Ausgaben  mit  ausserordentlichen  i 

nahmen  der  Belastung  künftiger  Perioden  mit  den  Zinsen  ai 

Kosten  der  Anleihen  u.  s.  w.  ausgleichend  gegenüber.  Bei  <ii 

Wahl  solcher  Deckungsmittel  wird  also  das  Gleichgewicht  d| 

Finanzen  nicht  gestört.  Namentlich  wenn  etwa  die  Daner  der  A 

leihen,  also  die  Tilgungstermine,  nach  der  voraussichtlichen  Dao 

der  günstigen  finanziellen  Wirkung  der  mit  den  ausserordentlic 

Ausgaben  hergestellten  Anlagen  oder  gemachten  Leistungen 

messen  wird,  so  können  kaum  noch  rein  finanzielle  Beden 

laut  werden.  Practische  Schwierigkeit  macht  nur  die  Berechn 

einer  solchen  Dauer,  besonders  in  dem  wichtigsten  Falle, 

Kriegsausgaben  mit  den  Anleihen  bestritten  wurden.  Aber 

kann  sich  durch  Annahme  kürzerer  Tilgungsperioden  aach 

ziemlich  sicher  stellen.39) 

Auch  vom  Volkswirtschaft  liehen  Standpunete  ist  weni 

stens  in  einer  Hinsicht  gegen  die  Benutzung  des  Staatscredits  i 

dem  angegebenen  Falle  nichts  einzuwenden.    Denn  tUr  die  Volki 

*■)  Stein.  Finanzen  1.  Ausg.  S.  30,  wo  der  Satz  ohne  Weiteres  —  zu  weit 
für  alle,  nicht  bloss  für  die  ordentl.  Aasgaben  aufgestellt  wird. 

*•  Y.»  ist  kein  Widerspruch  mit  dem  hier  Gesagten,  <iass  die  Länge  der  Tilgung 
Perioden  u.  die  Dauer  der  Wirkunsren  der  bezügl.  Ausgaben  übereinstimmen  attfetri 

wenn  gleichwohl  die  prinzipielle  Notwendigkeit  der  Tilgung  selbst  in  solchem  Kl 

r-in-  r  allmaJicn  ..Aufzehrung "  der  betreffenden  Anstalten  bestritten  wird.  RataciuH 
bloss  dir  Dauer  leoer  Wirkungen,  so  musste  unbedingt  entsprechend  getilgt  wexöX 

Aber  nach  der  Natur  des  Staatshaushalts  ist  die  Frage  ob  Tilgen  oder  nicht  in  4 

Kegel  id.  h.  von  Einnahmen  aus  Privaterwerb  oder  VerAusserung  von  Staatseigeatfc&J 

abgesehen)  identisch  mit  jener:  ob  Besteuern  bloss  zu  m  Zwecke  der  Tilg  iti 

oder  Fortbrstehenlassen  der  Schuld.  Diese  Frage  ist  aber  so  wenig  unbedingt  I 

<Tunstrn  A-T  Besteuerung  zu  beantworten  .  aL  dir  andere .  ob  Ausgaben  mit  Stoeed 
buiden  redeckt  werden  »oUen.  S.  A.  Uaguer  im  Staatswörtexb.  X,  20  ha 

•i«*n  -j  iu  r  o  Ab«»chn  aber  Schuldenülgunj:. 
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«-jtbwbalt  als  ein  Ganzes  ist  es  ohnehin  in  einer  Beziehung 

iMriei,  ob  die  dem  Staate  nöthigen  Mittel  durch  Steuern  oder 

uib  Staatsschulden  beschafft  werden:  in  beiden  Fällen  sind  es 

he  vorhandenen  Güter  der  Gegenwart,  die  einem  ander- 

*  Consnni  oder  einer  anderweiten  produetiven  Verwendung 

'aa^tn  werden,  weil  sie  der  Staat  für  seine  Zwecke  braucht, 

r'raker  hat  man  wohl  öfters  die  Staatsschuldenautnabme  damit  zu 

'  laertigen  gesucht,  dass  durch  sie  die  Lasten  auf  die  Zukunft 

.  nboben  würden,  was  im  Falle  gewisser,  der  Zukunft  mit  oder 

^htiesslich  zn  Gute  kommender  Ausgaben  daher  ganz  billig  sei. 

Rechtfertigung  beruht  aber  auf  einer  offenbaren  Verkennung 

-  Joch  sehr  einfachen  Vorgangs.40)   Die  Unrichtigkeit  dieses 

.ments  zu  Gunsten  der  Staatsschuld  bewirkt  jedoch  nicht,  dass 

onn  die  Anwendung  des  Staatscredits  verwerfen  müsse.  Viel- 

würde  eine  solche  Operation  gerade  um  so  mehr  festzuhalten 

sie  nach  dem  Obigen  bei  der  Deckung  der  ausserordent« 

Ausgabe  durch  finanzielle  Gründe  unterstützt  wird  und  für 

•i*  Wkiwirthschaft  als  Ganzes  betrachtet  in  der  erwähnten  Be- 

'rstne  wenigstens  indifferent  ist. 

Gleichwohl  kann  man  sich  trotzdem  nicht  unbedingt  für 

■  Benutzung  des  Staatscredits  zur  Deckung  des  ausserordent- 

ieü  Bedarfs  aussprechen.  Denn  die  Wirkung  der  Steuern  und 

-wbulden  auf  die  Lage  der  Einzelwirtschaften  und  insofern 

r*te  auf  die  Volkswirthschaft  kann  eine  verschiedene  sein.  Die 

-haffung  der  Deckungsmittel  ist  daher  in  dieser  Beziehung 

^  nicht  gleichgültig  für  die  Volkswirthschaft,  wenn  sie  es  auch 

•  4er  vorhin  erwähnten  Hinsicht  war.  Es  bedarf  dann  keines 

Bieren  Beweises,  dass  diejenigen  Deckungsmittel  den 

vorzog  verdienen,  welche  günstiger  oder  minder  un- 

-finatig  als  Güterentziehungen  auf  die  Volkswirth- 

'  h a f t  einwirken.  Nur  das  ist  vielmehr  nachzuweisen,  ob 

*rt  wieweit  solche  Unterschiede  zwischen  Besteuerung  und  Schuld- 

*  b-r  handgreifliche  Inihain  wird  von  den  (iegnera  der  Staatsschulden  oft  mit 
*W  Wichtigkeit  behandelt  So  von  Chaliners  und  nach  ihm  von  Mill.  polit. 

n  *  1,  Kap.  5.  §.  S  u.  fielen  Anderen.   Aber  wenn  das,  was  durch  Anleihen 

'■  Va-rn  dem  Staate  zur  Verfügung,  z.  B.  für  Kriegsführung,  gestellt  wird,  noth- 
- ?  Mch  die  vorhandenen  Güter  der  Gegenwart  sind,  so  macht  es  eben  doch  einen 

welchen  Einzelwirthschaften  diese  Güter  in  jedem  der  beiden  Fälle  ge- 

''3  fcd  nun  .-ntzogen  werden.    Eigentümlich  ist,  dass  Hock  eine  Ansicht  über 
Eatastung  der  Gegenwart  durch  Anleihen  äussert,  die  mit  jener  irrigen  älteren 

Admhrbieit  hat  und  einer  kritischen  Bemerkung  gegenüber  sie  brieflich  festhielt, 

1*  Abg  S.  32,  Finanz.  Amerikas  S.  470  ff.,'  A.  Wagner  in  d.  Gött.  Gel. 
*  uw.  s.  m. 
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aufnähme  bestehen.  Hiervon  hängt  es  ab,  ob  das  Gesetx  der  A 

wendbarkeit  des  Staatscredits  im  Staatshaushalte  mehr  oder  w*»ntq 

Einschränkungen  gegenüber  jenem  Satze,  dass  alle  ausscrord^i 

liehen  Ausgaben  wegen  ihrer  länger  dauernden  Wirkungen  an  si 

durch  Staatsschulden  gedeckt  werden  dürften,  erfahren  soll. 

Der  Nachweis  der  vergleichsweisen  Wirkungen  der  Sten- 

um! Staatsschulden  kann  vollständig  erst  in  der  späteren  Lehre  i 

den  ausserordentlichen  Einnahmen  und  Staatsschulden  geh™ 

werden.  Hier  muss  es  vorläufig  für  den  un  mittel  baren  Zwet 

die  Feststellung  der  Theorie  der  Fi  n  anzbe  darf  sdeekun 

genügen,  das  Resultat  der  späteren  Untersuchungen  vorwejr 

nehmen,  um  zum  Abschluss  der  aufgestellten  Fragen  zu  komm 

Dieses  Resultat  enthält  der  folgende  §.,  die  eingehende  Begründe 

dafür  der  spätere  betreffende  Abschnitt.41) 

§.  62.-4)  Für  die  Frage  der  Räthlichkeit  der  wir 

liehen  Benutzung  des  Staatscredits  statt  der  h 

Steuerung  sind  zunächst  drei  Arten  Anleihen  nach  <i 

Arten  der  Kapitalien  zu  unterscheiden,  aus  denen  sie  fliese 

sodann  die  einzelnen  Arten  der  ausserordentlichen  Ausgabe 

a)  Die  Anleihen  können  sein: 

n)  Anleihen  aus  wirklich  disponiblen  Kapitalien  d 

heimischen  Volks wirthsebaft. 

0)  Anleihen  aus  Kapitalien  fremder  Volk »wirtschaften  (V< 

schuldung  an  das  Ausland). 

y)  Anleihen  ans  heimischen  Kapitalien,  welche  erst  dnr< 

die  Anleihe  einer  anderweiten  produetiven  Verwendung  i 

Inlande  entzogen  werden.4*) 

Die  Begründung  findet  sich  auch  in  d.  Amk.  Staate  holden  v.  A.  Wag  1 

im  Scaatswflrterh.  X.  1»>—  is.    pai  hier  Entwickelte  glaubt  der  Verf.  auch  dea  neu- 

Erörterungen  der  Krage   von  Laspeyre«.,   Nasse,  Sütbeer,  Emminph-» 
Stein  u.  A.  m.,  soweit  es  von  den  Ansichten  dieser  Schriftsteller  abweicht  aufr? 
halten  zu  müssen. 

m)  Es  bt  geiren  eine  solche  l  nters«  heidung  der  Kapitalien,  aus  denen  die  A 

leihen  fliessen,  wühl  unter  dem  Hinweis  auf  die  pra<-ti»yhen  Verhältnisse  de»  ti-. 
markt>  eingewendet  worden.  Hei  dem  heutigen  Kosmopolit.  Character  des  Werthpa- 

Teriehrs  und  hei  der  Betheiligung  der  rerschiedensten  Bör*en  und  <Teldleate  an  A 

leiheoj>ermtionen  lasse  sich  gar  nicht  sagen,  welcher  An  eine  Anleihe  sei.  Sicher! 

ist  dies  oft  in  der  Praxis  schwer.    Aber  aus  welchen  Kapitalien  .  des  Inlands  » 

Auslands,  ^ine  Anleihe  hauptsächlich  komme,  bwt  sich  doch  an«  h  hi'-r  besä«.? 

Für  «Ii"  theur.  Seite  der  Krage  r»*nurt  die»:  man  winl  1.  B.  eiue  Anleihe,  die  al« 

d»r  Fremde  aufr » n<.mmen  zu  HiUigen  wäre  d<vh  \\*h*t  mMichst  rermriden  «ft— 
w^nn  »1-  dur<  h  R-.thrih^ung  des  inländ.  >chon  angelegten  Kapitals  zu  Sunde  loe: 

oder  muthma»>li'  h  di^  *  »Miktionen  rasch  heim>tTrtm»n     Hypothesen  wie  die  of- 

d^s  die  Anleihen  nar  der  cin^n  oder  and**r»*n  Art  seien,  nrn»  mm  fvst  hei  >f' 

theorer  B-handlnnr  praktischer  Tolkswirth^h.  Fragen  mm  ZwecA  der  I«ohnu>r  ; 
einnu»u»Knd.  n  l  msOnde  Hilden. 
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Immer  vorausgesetzt,  dass  die  Anleihe  nach  der  Art  der  Aus- 

übe, die  mit  ihr  gedeckt  werden  sollen,  zulässig  ist,  so  darf  im 

gemeinen  vom  Staudpuncte  der  einzelnen  Volkswirtschaft 

h  die  Anleihe  der  ersten  und  zweiten  Art  der  Be- 

ucerang  vorgezogen  werden.    Dagegen  muss  umgekehrt 

\\t  Besteuerung  statt  der  Anleihe  der  dritten  Art  ge- 

auh  werden.    Diese  letztere  Anleihe  bildet  aber  im  Ganzen  den 

finalen  Hauptfall  der  Benutzung  des  Staatscredits.  inso- 

eri  ist  also  doch  in  der  Regel  der  Besteuerung  der 

uuagzu  geben.    Vom  Staudpuncte  der  Weltwirtschaft 

«b,  wo  die  Kapitalübertragung  von  einer  Volkswirtschaft  zur 

Indern  als  indifferent  erscheint,  wird  das  Urtheil  ferner  sogar  nur 

•lüü  iq  Gunsten  der  Anleihe  lauten,  wenn  ohne  die  letztere  das 

kapital  bloss  in  schlechten  Unternehmungen  (also  z.  B.  in  Zeiten 

schweifender  Ueberspeculatiou)  vergeudet  worden  wäre.  Dem- 

..tua**  tot  vou  diesem  Staudpuncte  aus  der  Benutzung  des 

-Niaat&eredits  nur  in  bestimmten  einzelnen  Fällen  der 

■-•r»iea  und  zweiten  Art  vou  Anleihen  der  Vorzug  ein- 
räumen.   Ueberall  sonst  muss  mau  daher  auch  für  die 

.>t.kuD£  der    ausserordentlichen  Ausgabeu    möglichst  die 

rdeatliche  Einnahme,  bez.  die  Steuer  wählen.    Da  ferner 

a  dieser  Einnahme  nothweudig  stets  die  immer  zum  Norinal- 

.nonleruiss  gehörende  Verzinsung  und  vorkommenden  Falls 

wenn  sie  anders  einen  vernünftigen  Sinn  haben  soll,  die 

"Igong  der  Schulden  erfolgen  muss,  so  erscheint  die  ordeut- 

«ae  Einnahme  oder  Steuer  zugleich  als  Basis  dcrCredit- 

«fiiitzung. 

triolgt  die  Scbuldaufuahme  trotzdem  in  weiterem  Umfange 

*  üich  obigen  Kegeln,  so  hat  dies  die  unbedingt  nach« 

'fttilige  volkswirtschaftliche  Wirkung,  dass  sich  die  Lasten 

•  tr  .Staatsausgaben,  also  das  Gesamintopf  er,  auf  die 

uaieiwirth sc  h al  ten  in  der  Gegenwart  ungleich  massiger, 

angerechter  als  im  Falle  der  Besteuerung  vertheilen  werden. 

Verleiden  aber  voruemlich  die  unteren  (arbeitenden) 

1  la'*eu,  deren  Interesse  also  keineswegs  die  Anleihen  in  den 

Gähnten  Fällen  empfehlenswerth  macht  (s.  o.  Anm.  33).  Eine 

g  der  Anleihen  kann  natürlich,  auf  die  Dauer  wenig- 

es auch  deu  Staatshaushalt  schädigen. 

^ost  wird  letzterer  jedoch  bei  einer  solchen  unrichtigen  um- 

«gücheTen  Benutzung  des  Staatscredits  nur  dauu  leiden  und  in 
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Unordnung  kommen,  wenn  nicht  einmal  das  volle  Nornia 

erforderniss  durch  ordentliche  Einnahmen  gedeckt  wird.  I' 

hier   droht  immer  ein  chronisches  eigentliches  Dcfic 

einzureissen. 

§.  63.  —  h)  Auch  je  nach  der  Natur  der  einzelnen  Art« 

der  ausserordentlichen  Ausgaben  ist  die  Frage  der  Rüthlichk« 

der  wirklichen  Benutzung  des  Staatscredits  verschieden 

entscheiden.  Wenn  auch  Zweck  und  Wirkung  dieser  sauir1 

liehen  Ausgaben  die  Schuldaufnahme  rechtfertigt  (§.  61),  so  d<- 

schon  für  die  verschiedenen  Arten  nicht  gleich  nn beding 

a)  Denn  allein  die  privat-  und  die  staatswirth schat 

liehe  Kapitalanlage  und  unter  ihnen  wiederum  am  Meisten  1 

erstgenannte,  bieten  eine  .sichere  Bürgschaft  dafür,  das;* 

einmal  vorgenommen,  künftigen  Finanzperioden  und  der  garj?> 

Volkswirtschaft  als  Ausgabeersparung  oder  Einnahmevermehrüü 

zu  Gute  kommen  werden.  Bei  der  eigentlichen  an  est 

ordentlichen  Ausgabe,  insbesondere  bei  Kriegskostea,  U 

steht  eine  solche  Sicherheit  doch  stets  in  viel  geringerem  Maja* 

Wenn  man  daher  auch  nur  nach  den  Wirkungen  der  Ausgabe 

urtheilt,  so  wird  man  zwar  unter  den  in  §.  61  bezeichneten  Cauteta 

selbst  die  Kriegsausgabe  durch  Anleihen  decken  dürfet 

Aber  unter  übrigens  gleichen  Umstanden  ist  es  doch  bereits  p 

rathener,  lieber  hier  wenigstens  mit  zu  ordentlichen  Einnahme 

zu  greifen  und  womöglich  die  Benutzung  der  Anleihen  auf  <fe 

beiden  genannten  Arten  der  Kapitalanlage  zu  beschränken.  tm 

ist  um  so  unbedingter  anzurathen,  wenn  nach  ihrer  vergleich* 

weisen  Wirkung  als  Kapitalentziehung  der  Besteuerung  vor  de 

Anleihe  wegen  der  Art  der  Kapitalien,  aus  denen  die  Schald  ■ 

zahlt  wird,  uach  dem  vorigen  §.  62  der  Vorzug  zu  geben  H 

Denn  dann  kommen  möglicher  Weise  noch  volks wirth schalt 

liehe  zu  den  finanziellen  Bedenken  gegen  die  Anleihe  frt 

Kriegs-  und  dergleichen  Ausgaben  hinzu.  Hiernach  wird  <bi 

Deckung  von  letzteren  nur  durch  auswärtige  und  in  et 

wissen  Fallen  durch  Anleihen,  welche  ans  disponiblen  Kapi 

talien  der  heimischen  Volkswirtschaft  kommen,  vorzunehmen 

sein. ") 

**)  Es  wird  daher  gewiss  als  die  solidere  Praxis  zu  bezeichnen  sein,  *<*"1 
wenigstens  ein  Theil  der  K r i eg sk o st e n  und  sonstiger  ausserurde  =  '- 

Ausgaben  ^  ß.  für  ullmd.  Sothstände)  durch  Steuern  bestritten  oder  nur  t«." 

übergebend  durch  aebwebeude  S -hulden .  welche  alsbald  mit  Steu.-rertrif  J 

Digitized  by  Google 



Rathlichkeit  der  wirklichen  Benutzung  des  Staatscredits. 127 

$)  In  gleicher  Weise  wird  man  sich  dahin  aussprechen  müssen, 

I  die  st aatswirth schaft liehe  Kapitalanlage  besser  auch 

el  ordentliche  Einnahmen  gedeckt  wird,  wenn  nicht  eine  in 

r  Beziehung  unbedenkliche  Anleihe  in  Aussicht  steht.  Denn 

dnstigen  Wirkungen  solcher  Anlagen  und  die  Dauer  der 

ereil,  z.  B.  bei  grossen  Verwaltungsreformen,  sind  doch  nicht 

ht  ganz  so  sicher  zu  constatiren ,  als  etwa  bei  privatwirth- 

artlichen  Kapitalanlagen.44) 

:?  xbbezahlt  werden,  gedeckt  wird.  So  verfahrt  mit  Recht  in  neuerer  Zeit  G  ross- 

•  »taien.  Selbst  in  diesem  Lande  ist  auf  grössere  Massen  disponibler  Kapitalien 

-•  aa^r  zu  rechnen.    Namentlich  wird   die  Einkommensteuer  in  solchen 
ü  üdriz  erhöht.    Das  Vorhandensein  einer  derartigen  beweglichen  und  mit 

einen  höheren  Ertrag  gebenden  Steuer  ist  auch  mit  Rücksicht  auf  solche 

-  iu  Teriingen.    Im  Krimmkriege  erhöhete  Grost>britannien  die  Einkommensteuer 
?  wf  14  und  schlisslieh  auf  10  P.  v.  L.  St.  (0%%)  für  das  voll  besteuerte  und 

'  «1  l»i  und  II1/*  P   für  das  niedriger  besteuerte  Einkommen;  erst  1857  er- 
f-t  r^r  die  Herabsetzung  auf  den  alten  Satz.    Der  Ertrag  stieg  von  7  13  auf 
H  tt  L    Ausserdem  wurden  damals  die  Zölle  auf  Zucker  (Durchschnittszollsatz 

ftr  alle  Gattungen  von  11  allmälig  bis  auf  14%  sh.),  Thec  (von  l'/j  auf 
,  wr  Pfod .  statt  der  beabsichtigten  Ermässigung  auf  1  sh,).  Kaffee  (von  auf 

''  l-c  Pfcnd).  die  Accisen  auf  Malz  (von  fast  2  \\  auf  4  sh.  per  Bushel)  u.  Brannt- 
fä  Earland  von  7  sh.  10  P.  auf  8  sh.,  in  Schottland  von  4%  auch  allmälig  bis 

*      in  Irland  ron  3Va  auf  S  sh.  per  Gallon)  erhöht.    Aohnlieh  wurde  die 
ffJiticn  nach  Abyssinien  grossentheils  durch  Steigerung  der  ordentl.  Ein- 

bötritten  (Aufwand  1  SO 7/68— 69/70  dafür  S  M  Mill.  L ,  Erhöhung  der  Ein- 

=*i5t*uer  von  5-7  MilL  in  1806/07  auf  018,  8  02,  10  01  Mill.  L.  iu  den  3  folg. 

-'i  nach  Rechnungsabschluß,  Ausg.  für  1870/71  7*0  Mill.).    Auch  bei  anderen 

■^**r*ben,  z.  B.  für  den  grösseren  militärischen  u.  maritimen  Aufwand  1860  fif. 
!*  »  op^rirt.  —  Prcussen  erhöhte  1855/56  wegen  der  Kosten  der  Rüstungen 

»*i**n-,  Einkommen-  u.  Schlachtstcuer  um  '/4.  —  Oesterreich  legte  im  Kriege 

MI  einen  Zuschlag  zur  Grund-  u.  Hausstcuer  von  1/6%  zur  Ilausklassensteuer  von 
rJ  4er  Erwerbsteoer,  Einkommensteuer  und  dem  contributo  arti  e  commercio  von 

'"5  Ordmariums  „für  die  Dauer  der  durch  die  Kriegsereignisse  herbeigeführten 
laitaiae«  auf  (Verordn.  r.  18.  Mai  1850).    Ebenso  wurde  die  Vcrzehrungsst.  um 

Normilsätze  ,  der  Salzpreis  um  15°/0,  die  Kechtsgebühren,  Stempel  u.  s.  w. 

am  2i»°'w  erhöht  (Verord.  v.  17.  Mai  1850).    Die  meisten  dieser  Erhöhungen 

v'  ait  einigen  Abänderungen.  zeitweise  mit  neuen  Steigerungen  und  selbst  Ver- 

"-uujen  (1862  ff),  permanent.  —   Frankreich  erhöhte  durch  Verordn.  der 
f  Regierung  v.  17.  Mär/  1M8  die  4  directen  Steuern  um  15°  0.  was  192  Mill. 

'♦trog  n  1852  wieder  anfhörte.   Später  ((ics.  v.  23.  Juni  1857)  trat  ein  zweiter 
r-r  Kriegszuschlag  zu  dem  lange  bestehenden  bei  allen  directen  Steuern  hinzu, 

J»*»»k*eaer  (im  Monopolpreis)  und  die  Branntweinsteuer  wurde  l80u  erhöht.  Die 

;'-7«<lt?a  Steuererhöhungen  und  neuen  Steuern  in  Frankreich  nach  dem  Kriege  von 

"  '"*!  fallen  unter  einen  anderen  Gcsichrspunct,  denn  sie  dienten  im  Wesentlichen 

"  >hr  zur  Deckung  der  laufenden  ausserordentlichen,  sondern  der  durch  die 
•'*»■  lad  Contribntionsanlcihen  u.  s.  w.  gesteigerten  ordentlichen  Ausgaben  für 

Erhöhung  der  Militärbudgets  u.  s  w.    Die  Lage  war  ähnlich  wie  in  den 

'•'"iahten  Staaten  v.  Nordamerika  u.  in  Italien,  wo  natürlich  auch  im  grösstcu 
neue  Steuern  geschaffen,  alte  erhöht  werden  mussten,  um  die  enonnen  Aus- 

'        Kriege  u.  Staatsneubau  wenigstens  theilweisc  zu  decken.    Nach  dem  Ende 

*  *~en  hat  Amerika  bald  die  vollständige  Deckung  der  laufenden  Ausgaben  mit 

'"'v  ̂mmhinen  erreicht,  ebenso  Frankreich,  dagegen  Italien  noch  nicht. 
)  IH«  herrschende  Praxis  in  Staaten  normaler  Finanzlage,  dass  die  staatswirth- 

-±fiMun  Kapitalanlagen,  wenigstens  die  kleineren,  ziemlich  Jahr  für  Jahr  vorkom- 
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y)  Anders  liegt  die  Sache  bei  der  privatwi  rth sch  £ 

liehen  Kapitalanlage.    Diese  muss  unbedingt  aus  ausserord 

liehen  Einnahmen  oder  Anleiben  bestritten  werden,  so  lange 

wenigstens  im  Rahmender  bisherigen  Wirthschafts- und  Fiu 

politik  bleibt  und  nicht  etwa  mit  Hilfe  der  Besteuerung 

Staate  die  Mittel  verschaffen  will,  um  direct  auf  dem  Gebiete 

SachgUterproductiou  den   Besitzern  des  Privatkapitals  als  U 

legener  Concurrent  entgegentreten  zu   können.    Sehen  wir 

dieser  Eventualität  hier  ab,  so  darf  in  der  That  bei  der  pr 

wirtschaftlichen  Kapitalanlage  des  Staats  die  Regel  für  die 

nutzung  des  Staatscredits  absolut  formulirt  werden.4*)  Zu 

allgemeinen  Rechtfertigungsgrunde,  welcher  aus  der  Wirkung 

Ausgaben  entnommen  ist,  kommen  noch  zwei  weitere  Grlin 

die  bier  wohl  den  Ausschlag  geben. 

aa)  Privatwirthschaftliche  Kapitalanlagen  mit  Steuern 

stellen,   widerspricht  nemlich  einmal   dem  letzten  Zweck 

wenden  Ausgaben  dafür,  durch  erdend.  Einnahmen  bestritten  werden,  lässt  sich 

auch  billigen.  Nur  sollte  dabei  doch  ein  bestimmtes  Princip  leiten  u.  die  b<< 
Posten  in  den  Ausweisen  übersichtlich  zusammengestellt  werden,  damit  man 

besseren  Beurtheilung  der  wirklichen  Finanzlage  leichter  fesstellen  kann,  ob  uii 

welchem  Verhältnis»  die  Ausgaben  eines  Jahres  nach  der  Dauer  der  Wirkungen 

beschallten  Leistungen  und  Anstalten  nur  diesem  Jahre  oder  auch  späteren  Fi; 

Perioden  zu  Gute  kommen.  In  Preussen  gehört  der  grösste  Theil  der  sog.  ein ma 

und  ausserord.  etatmässigen  Ausgaben  zu  Staats-  u.  z.  Th.  selbst  zu  privatwirthso 
liehen  Kapitalanlagen  (z.  B.  Meliorationen  der  Domänen  u.  s.  w.)  und  wird  regeJm, 

schon  nach  dem  Voranschlage  durch  die  ordentliche  Einnahme  (die  allerdings  ei 

kleinere  Posten  ausserordentl.  Einnahmen  einschliesst)  gedeckt,  z.  B.  für  1870  ord 

Ausg.  102  25  Mill.  Thlr. ,  ausserordentl.  5'85,  zusammen  1091,  ordentl.  Einn-Wi 
10825  Mill.  Thlr.  Aber  ein  festes  Princip  der  Scheidung  fehlt  auch  hier;  so  sti 

z.  B.  ganz  gleichartige  Posten  für  Chausseeneubauten,  Stromregnlirungen,  Hafen  ba 

u.  s.  w.  unter  den  ordentlichen  und  den  etatmässigen  ausserordentlichen  Ausgi 

Jahr  für  Jahr.  —  In  Staaten,  welche  so  häufigen  „Neugestaltungen"  (der  inneren 
ganisation.  Verwaltung  im  Justiz-,  Polizei-,  Unterrichts-,  Kriegswesen  u.  s.  w.)  ui 
liegen,  wie  früher  wenigstens  (1848  ff.)  z.  B.  Oesterreich,  z.  Th.  auch  Rnssla 

würde  es  vollends  ein  höchst  gefährliches  Princip  sein,  mit  Rücksicht  auf  die  m 

liehe  Dauer  der  Wirkung  solcher  Verwendungen  eine  Deckung  mit  ausserordentl) 
Einnahmen  vorzunehmen.  Iiier  fehlt  bei  der  Unstätheit  der  Verhältnisse  da; 

finanzieller  Hinsicht  wesentliche  Merkmal  der  staatswirthschaftlichen  Kap 

anlagen:  die  wirkliche  längere  Dauer  der  Wirkungen,  —  Von  den  Theoren 
haben  Dietzel  wie  Stein  diese  Seite  der  nur  bedingten  Käthlichkeit  der 

uutzung  des  Staatscredits  viel  zu  wenig  beachtet,  z.  Th.  ganz  übersehen.  Stein  q 

wie  so  häufig,  von  einem  partiell  richtigen  Gedanken,  der  Productivität  der  Staate 

gäbe  und  Staatsschuld .  ganz  hingenommen  und  vergiset  darüber  die  so  höchst  n 

wendigen  Einschränkungen.    Vgl.  3.  Aufl.,  S.  717  11*.,  42  ff. 
*ö)  Dieser  Satz  wird  von  Laspeyres  im  Staatswörterb.  X,  93  angegriffen, 

aber  meines  Erachtens  mit  Recht ,  wie  schon  ebend.  X,  8,  festgehalten ,  wenn  I 

nicht  die  obige  Eventualität  statuirt.  Ob  die  Volksvertretung  hier  mitwirkt  oder  ni 

ist  für  die  volkswirtschaftliche  und  finanzielle  Seite  der  Frage  gleichgültig.  Es 

giebt  sich  hier  übrigens  wieder,  wie  bei  einer  weitgreifenden,  social  politischen  Zwe< 

dienenden  Steuerpolitik  die  heutigen  nnanzwisseuschaftlieheu  Grundsätze  mannidif! 

nur  uli  h is to ris c h - rela t i v e  erscheinen. 

Digitized  by  Google 



Kithlichken  der  wirklichen  Benuüuug  des  SUabcredits. 121) 

.verea  ftechtsgrund  der  Besteuerung.    Die  hergesteuerten  Güter 

ieo  den  Einzelwirtschaften  entzogen,  damit  in  der  Gesaninit- 

m*bart  de«  Staats  solche  Güter  producirt  werden,  welche  der 

^illein  oder  doch  am  Besten  für  die  Volkswirtschaft  her- 

kann  (eigentliche  Staatsleistangen  meist  immaterieller  Art), 

j:  liier  solche  Güter,  welche  der  Einzelwirthsehafter  selbst,  und 

««aer  als  der  Staat,  herstellt.    Steuern  für  die  privatwirth- 

a:tiichen  Kapitalanlagen  zu  verwenden,  würde  also  nur  dazu 

:<:&.  «lern  einzelwirthschaftlichen  Betrieb  Sachgüter  oder  sachliche 

-  iwtioosmittel  zu  entziehen,  mit  Hülfe  deren  der  Staat  den  Ein- 

schalten in  der  Production  derselben  Güter  unmittelbare 

lantm  macht. 

^  Die  Deckung  durch  Anleihen  wird  aber  auch  durch  die 

Statische  Natur  der  privatwirthschaftlichen  Kapitalanlagen 

id  durch  die  Wirkung  der  für  letztere  erfolgenden  Kapitalver- 

t«»iua^D  gerechtfertigt.    Ob  der  Staat  oder  Private  Kapital  zum 

uai  oder  zur  ersten  Anlage  und  Verbesserung  von  Domänen, 

ntt,  Berg-  und  Hüttenwerken,  Fabriken  uud  sonstigen  Gewerks- 

vra,  Eisenbahnen  u.  dgl.  m.  verwenden,  das  hat  für  die  Volks- 

•  üa*;  im   Wesentlichen  ganz  die  gleiche  Wirkung.  Theils 

nl  (beim  Ankauf)  Kapital  einfach  von  einem  Wirthschaftsbetrieb 

ko  andern  Ubertragen,  theils  (bei  der  Neuanlage  und  Melio- 

-  h»i  umlaufendes  in  stehendes  Kapital   verwandelt,  neue  Er- 

~*mt  als  Betriebskapital  benutzt  u.  s.  w.    Private  raachen  für 

-«Zwecke  auch  hautig  Anleihen,  die  dann  nicht  anders  wirken, 

üe  .Staatsanleihen.    Letztere  entziehen  vielleicht  das  Kapital 

*  anderweiten  produetiven  Verwendung  in  der  heimischen  Volks- 

■'•ttfaft,  so  dass  hier  eine  Einschränkung  der  Production  er- 

■äb  mu*s.    Aber  auf  der  andern  Seite  vergrössert  sich  die 

.J^ion  durch  die  Leistungen  der  betreffenden  Staatsaustalt. 

Wirkung  einer  Deckung  der  privatwirthschaftlichen  Kapital- 

st des  Staats  durch  Anleihen  ist  immer  ebenso,  als  wenn 

"T«e  ihre  eigenen,  bereits  anderswie  angelegten  oder  aus  den 

•Wiren  Anlagen  dritter  Personen  leihweise  herangezogenen 

1'*!i?n  in  ein  neues  Unternehmen  stecken;  nur  die  Richtung, 

■    der  Gesa  mint  um  fang   der  volkswirtschaftlichen  Pro- 

ändert  sich,  eine  Kapitalvernichtung  erfolgt  nicht. 

^<>  es  sich  um  grosse  Summen  für  solche  Anlagen,  z.  B. 

^»enbahnban  handelt,  ist  es  auch  allgemeine  Praxis,  ausser- 

etliche  Deckungsmittcl  zu  brauchen.    Neben  Anleihen  kann 
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man  passend  den  Erlös  für  veräusserte  Staatsgüter. 

A blösungska pitalien  für  beseitigte  Grundlasten  u.  dgl 

so  verwenden.  Auch  die  Rei nerträge  d es  Domani nms  (i.  w.; 

obgleich  zu  den  ordentlichen  Einnahmen  gehörig,  mögen  alles* 

auf  diese  Weise  benutzt  werden.  Die  Wirkung  davon  auf 

Volkswirtschaft  ist  dieselbe,  als  wenn  Private  die  Erträge 

Unternehmen  sofort  Ubersparen  und  tltr  die  Errichtung  neue? 

stalten  verwenden.  Für  die  Steuerzahler  gewährt  dann  I 

zeitweise  der  Besitz  von  Rente  gebenden  Staatsanstaiten  k« 

Erleichterung. 

IV.  —  g.  64.  Die  Fälle  der  Unzulänglichkeit  4 

Beuutzung  des  Staatscredits.  Nach  dem  Vorhergehet 

muss  die  Benutzung  des  Staatscredits  zur  Deckung  der  Anspü 

doch  auf  wenige  ganz  bestimmte  Fälle  eingeschränkt  werdi 

Aber  auch  wenn  sie,  wie  von  einigen  Anhängern  des  Stai 

schuldenwesens  geschieht,  in  weiterem  Umfange,  namentlich  ool 

dingt  zur  Deckung  der  gesammten  Kriegsausgaben  —  pracos 

der  Hauptfall  —  empfohlen  wird,  so  erheben  sich  noch  folge* 

eng  mit  einander  zusammenhängende  wichtige  practische  FrtfJ 

1)  ob  Anleihen  denn  immer  möglich  sind; 

2)  ob  auch  in  diesem  Fall  der  Zweck,  die  Deekong  4 

einmal  vorliegenden  Bedarfs  in  festbestimmter  Zeit,  i 

ihnen  immer  sicher  erreicht  werden  kann; 

8)  ob  die  Bedingungen  einer  Anleihe  nicht  mitunter  i 

ungünstig  sein  können,  dau  dennoch  besser  für  andere  Deckraf 

mittel  gesorgt  wird. 

Diese  Fragen  führen  zu  derjenigen  von  der  Nothwendi^i 

oder  Zweckmässigkeit  eines  Staatsschatzes  und  eines  Systefi 

grosser  Extrasteuern  i  K  ri  egssteu  c  rn  )  hin.  Erst  durch  & 

Erörterung  erlangt  die  Theorie  der  FinanzbedarfsdeckoB) 

den  richtigen  A  b  s  c  h  1  n s  s.  ** )  Es  genügt,  den  nicht  nur  practi*! 

**)  Die  bisherige  Theorie,  auch  in  ihren  neueren,  der  Beuutzung  dea  StaatKffÄ 
günstigen  Vertretern,  wie  z  B  Dietzel,  hat  diese  Kragen  so  gut  wie  völlig  tgiwr* 
wahrend  sie  do<  h  ausserordentlich  wichtig  sind.  Bei  A.  Wagner,  Ordn  d.  <H 

Staatshaush.'  S.  23—28  u.  Art.  Staatsschuld,  iin  SUatswörterb  S  IS  sind  die  Fr 
bereits  berührt  Für  die  Entwicklung  im  Texte  sind  die  neuesten  Erfahrung« 

Preusst-ns  i.  J.  ls6tf  u  ISTü  gewiss  mit  Recht  massgebend  gewesen.  Merkwt: 
aber  charakteristisch  für  ihn,  ist  die  Stellung,  welche  Stein  zu  diesen  Frage» 

speciell  zu  meiner  Behandlung  derselben  i.  d.  6  Ausg.  einnimmt.  Vgl.  beaoad.  **» 

Polemik  geg»-n  meine  Rechtfertigung  des  Staatsschatzes  <s.  u.  §.  63),  Fw»b;i 
wissensch  .  3.  Ausg.,  S.  t*2  if..  bes  191  h\.  104  Dieser  geistroUe  Gelehrt«  beaa 

leider  zum  Schaden  für  seine  verdienstvollen  Werke  absolut  nicht  die  Fähigkeit. 

danken  u  praktischen  Verhaltnisvn  ausserhalb  deines  Schematismus,  ich  sagt  6>™ 
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hrigsten,  sondern  auch  fUr  die  wissenschaftliche  Principienfrage 

raeteristischsten  Fall  zu  behandeln:  wenn  plötzlich  sehr 

•#*sc  Kriegsausgaben  binnen  einer  ganz  kurzen  Zeit 

j*«treiteD  sma. 

Dieser  Fall  liegt  bei  Kriegen  der  modernen  Staaten  in  der 

irenwart  stets  vor.    Jedoch  gestaltet  er  sich  noch  beraerkens- 

rrh  verschieden  nach  der  geographischen  Beschaffenheit 

Staatsgebiets ,  nach  der  ganzen  politischen  Stellung 

a  Aufgabe  eines  Staats  und  nach  dem  herrschenden 

e_  hrsystem.4«)  > 

\)  Von  der  geographischen  Beschaffenheit  des  Staats 

-toets,  d.  h.  von  der  Bodengestaltung  (Flachland,  Gebirgs- 

od  ,  den  G  re  n zve r  hältnissen  (gnte  natürliche  -  schlechte 

entwn<*Ue  Grenzen),   der  Abrundflng  des  (iebiets,  dem 

Mammenliegen  desselben  in  einer  compacten  Masse  oder 

•-r  Zerrisse  uheit  in  mehreren  getrennten  Stücken  u.  s.w. 

inet  die  Offensiv-  und  Defensivkraft  eines  Staats  wesentlich  mit 

Jj.   Ein  Staat  z.  ß.  mit  offenen  Grenzen,  Flachland,  mit  grosser 

ferietaimg  seines  Gebiets  in  schmalen  Streifen  Uber  weite  Räume 

erliegt  der  besonderen  Gefahr,  rasch  beim  plötzlichen  Ausbruch 

itj»  Krieges  einen  Theil  seines  Gebiets  vom  Feinde  tiberschwemmt 

•4  sehen.    Dadurch  vermindern  sich  auch  die  finanziellen  Httlfs- 

•nt\  eines  solchen  Staats  sofort  und  der  Staatscredit  leidet  leichter 

rersagt  schneller  ganz  den  Dienst.48) 

2»  Von  der  politischen  Stellung  und  Aufgabe  eines 

*um,  welche  beide  meistens  das  Product  bestimmter  geschicht- 

ra  werden,  sondern  nur  sie  zu  rerstehen.    Wenn  Jemand,  wie  er,  so  lange  in 

•  TK.-h  gelebt  liat  a.  doch  nicht  einmal  im  Stande  ist,  die  Lücke  zu  erkennen, 
-  i:-  flu  die  Theorie  u.  Praxis  des  Finanzwesens  hier  von  mir  auszufüllen  gesucht 

vlkfcnd  ihm  gerade  Oesterreichs  Geschichte  den  Beweis  ad  hominem  demonstrirt. 

.  »  hier  ciüe  Lücke  ist,  so  bleibt  nichts  weiter  Übrig,  als  ihn  achselzuckend  bei 

.  r  Fiaatiügkeit  zu  belassen.  Bedauerlich  ist  es  aber,  dass  Stein  mit  sophistischen 

rjr-o  schlimme  österreichische  Finanzpraxis  rechtfertigt  (man  ygl.  z.  B.  seine 

- -aa*  in  der  Ewen  bahn  frage,  die  grade/u  mit  seiner  Kegaltheorie  in  Widerspruch 
/ae  Theorie  der  Verkehrsteuern .  wo  die  bedenklichsten  tiscalischen  Practiken 

«  »;  ihre  Absolution  finden,  sond.  als  die  wahren  Postulate  der  höheren  Wissen- 

***  «&:kin«ü,  o.  A.  m.).  wahrend  er  diese  Unfähigkeit  beweist,  aus  dem  Studium 

»  »  kdchioteresaanten  u.  lehrreichen  österr.  Staatshaushaltes  diejenigen  Puucte 

^«Kcs-wi.a,  wo  die  Praxis  u.  die  bisherige  Theorie  mit  absoluter  Notwendigkeit 
rt*mn  werden  müssen.    S.  auch  u.      60,  Anm.  »»N  über  Steins  „Finanzwissen- 

des  Krieg*/' 

ni  S.  auch  unten  §.  109,  überhaupt  100—124. 

•>  Min  vergleiche  nur  Preussen  und  Deutschland,  bes.  vor  den  Jahren 
a.  197»).  aber  im  Wesentl.  doch  auch  jetzt  noch  mit  (i  rossbiitannien.  Praukrcie.h, 

-       Vandumicn,  Italien.    Man  denke  au  die  Schweiz. 
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licher  Verhältnisse  sind  und  sich  nicht  leicht  beliebig  ändern  1; 

hängt  die  nähere  oder  fernere  Gefahr  von  Kriegen  wesentlic 

ab.  Z.  B.  ein  erst  im  Aufbau  begriffener  Staat,  der  die  Au 

nicht  von  sich  weisen  kann,  nationalen  Bedürfnissen  gern  äs 

auszudehnen  und  zu  arrondiren,  wird  leichter  als  ein  gefl 

alter  Staat  zu  Offensivkriegen  genöthigt  werden  oder  öfters  i 

Bestand  von  Neuem  vertheidigen  müssen.  Eine  solche  Lage 

flusst  nothwendig  auch  die  ßenutzbarkeit  des  Staatscredits. 

3)  Unter  den  verschiedenen  modernen  Wehr  syst 

ist  es  wohl  das  preussisch-deutsche  mit  seiner  Scheiduu 

stehendem  Heere,  Reserve  und  Landwehr,  welches  seiner 

thümlichen  Organisation  gemäss  relativ  noch  grösserer 

summen,  die  zugleich  in  noch  kürzerer  Zeit  verfügbar 

müssen,  gerade  im  allerkritischsten  Augenblicke,  ue 

kurz  vor  und  unmittelbar  nach  der  Kriegserklärung,  u 

Credit  regelmässig  am  Tiefsten  erschüttert  ist,49)  bedarf: 

Mobilmachung  u.  s.  w.  °)  Das  ist,  wie  manches  Andere 

volkswirtschaftlicher  und  finanzieller  wie  politischer  und  im 

selbst  militärischer  Nachtheil  dieses  Wehrsystems,  der  wege 

anderweiten  überwiegenden  Vortheile  (Ersparung  an  Geld 

Arbeitskraft  u.  s.  w.  in  Friedenszeit,  grössere  Truppenstärfe 

Kriege)  als  dem  System  inhärent  in  den  Kauf  genommen  w 

muss.  Auch  für  die  Benutzung  des  Staatscredits  ist  diese  f 

thttmlichkeit  des  preussisch- deutscheu  Wehrsystems  wieder 

ohne  wichtige  Folgen.51) 

49)  Dies  beweist  die  Statistik  der  Curse  der  Werthpapiere  fast  in  jedem  n 
grossen  Kriege  ganz  deutlich,  so  bes.  1859.  1 STO.  Das  Minimum  der 

pflegt  unmittelbar  vor  oder  gleich  nach  der  Kriegserklärung  erreicht  zu  werden 

bevor  irgend  entscheidende  militär.  Operationen  erfolgt  sind.  Später  steiget 

selbst  im  Kriege  die  Curse  des  Staats ,  der  Niederlagen  erlitten ,  weil  die  A 

auf  baldigen  Frieden  wächst:  so  war  wiederholt  in  Oesterreich  Freilich 

die  französischen  Curse  i.  .T.  1*70  eine  entgegengesetzte  Bewegung,  in  welch< 

der  verstärkte  Eindruck  der  ganz  unerwarteten  Niederlagen  abspiegelt,  währei 

anfängliche  günstigere  Cu rsstand  auf  das  übertriebene  Selbstgefühl  der  Fra 

zurückzuführen  war.  Ueber  die  Bewegung  der  deutschen  Curse  in  der  Zeit  vom 

19.  Juli  1870  s.  die  Tab.  XI  in  A.  Wagner.  Syst.  d.  Zettelbaukpolitik.  S.  AU 

Beleg  des  Gesagten. 

50)  f)ie  sog.  Mobilmach ungskosteu  (einmal.  Ausgaben)  werden  für  Preusa 

Feldzug  von  1860  auf  13*61  Mill.  Thlr.  angegeben,  wovon  für  die  mobile  . 
(persönl.  Mobilmachungs-  u.  Ausrustungsgelder,  Beschaffung  der  Pferde,  Bekk 
der  Fahrzeuge  u.  Geschirre  u.  s.  w  ,  Ausrüstung  der  Pontoncolonnen,  Ausstattui 

Feldlazarethe)  1014  Mill.  Thlr.  Für  das  norddeutsche  Heer  im  J.  1 870  war  in  dor  Ze 

15.  Juli  bis  3.  Aug.  täglich  mindest.  2  Mill.  Thlr.  nothwendig  für  Mobil  im 

u.  Krieg  (ohne  das  sächs.  Contingent).  (Stenogr.  Ber.  üb.  d.  Reichstagsverh.,  2 
1*71,  II.  74). 

Die  drei  erwähnten  Umstände  erschweren  die  Benutzung  des  Staatscred 

in  Deutschland,  zumal  in  Preussen,  vollends  vor  den  Ereignissen  von  IS*< 
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Die  Summen ,  um  welche  es  sich  in  neueren  Kriegen  von 

Staaten  binnen  kurzer  Wochen  und  Monate  handelt,  tiber- 

:eo  bei  Weitem  Alles,  was  sonst  im  Haushalt  des  Staats  oder 

erer  grosser  Einzelwirtbschaften,  z.  B.  ftir  Eisenbahnzweckc,  in 

Urb  kurzer  Zeit  an  grossen  Ausgaben  noch  vorkommt.58) 

Krweist  sich  nun  die  Benutzung  des  Staatscredits  gerade  flir 

*en Zweck,  für  die  Deckung  plötzlicher  grosser  K riegs- 

cabeu  immer  als  zulänglich?  Diese  Frage  ist  durchaus  nicht 

Sicherheit  ftir  alle  Fälle  zu  bejahen,  vollends  nicht  in  Staaten, 

fa  \m  Vorigen  erwähnten  Umstände  erschwerend  einwirken.53) 

■■möglich  ist  freilich  wohl  die  (freiwillige)  Anleihe  zur 

kleiner  Summen  nicht  leicht  ftir  einen  Staat,  wohl 

fr  öfters  zur  Beschaffung  grosser  Summen,  zumal  wenn  letztere 

^deutenden  Beträgen  auf  einmal  nothwendig  zusammen 

nutien  rauasen.  Mit  EinZahlungsterminen,  welche  sich  über  lange 

'rträmne  erstrecken ,  reicht  man  nicht  aus.  Durch  Gewährung 

entheb  günstigerer  Bedingungen,  also  bei  einer  Emission  einer 

'fifobf  zo  viel  niedrigerem  als  dem  «blichen  Cnrse  oder  zu  viel 

'terrm  Zinsfnsse,  kann  man  zwar  in  der  Regel  grössere  Summen 

kr  beschaffen.  Aber  auch  diese  Regel  hat  ihre  Ausnahmen. 54 ) 

i?  Bedingungen  können  ferner  in  solchem  Falle  so  ungünstig  für 

'  >uat  als  Schuldner  werden,  dass  es  auch  ans  diesem  Grunde 

l  ebelstände  bat,  bloss  auf  den  Staatscredit  angewiesen  zu 

"p  Der  Staat  ist  dann  der  Ausbeutung  durch  die  Creditgeber 

iv  ̂ Ticnge  geograph.  Lage  in  Mitten  des  Welttheils,  die  auch  jetzt  noch 

'irfnzen  gegen  die  Schweiz  u.  Holland,  gegen  Oesterreich  a.  Russland  oder 

'         dauernd  einen  ungünstigen  Einfluss  ans. 
^  darchschn.  tägliche  Ausgabe  für  Heer  o.  Flotte  stieg  in  den  Verein. 

"J*^  inf  über  8  Mill  D.  die  laufende  fcxtra ausgäbe  für  den  Krieg  von 

"U(tkei  di*  gewöhnl.  militär.  Ausgabe  hinaus)  betrug  für  Norddeutsch- 

ste* weit  über  1  Mill.  Thlr.  —  Förmlich  experimentell  lassen  sich  die 

•i-nt*rben  Erfahrungen  von  1866  und  mehr  noch  von  1870—71   für  die 

,rt •.  ,fr**nhen.    Der  urplötzliche  Kriegsausbruch  im  Joli  1870,  die  Erfordernisse 
^Whansr  eine*  riesigen  Armee  und  deren  Sendung  an  die  ferne  Westgrenze, 

^Soiiehen  geographischen  Verhältnisse  Deutschlands  belehren  vortrefflich 
Wer  auch  in  finanzieller  Hinsicht  nothwendig  ist.    Ich  darf 

*lfr  *ühl  speciell  auf  meine  eingehende,  quellenmässige  Bearbeitung  des 

fcrienfinan zwesens  in  1870—71  im  Holt/endorff'schen  Jahrb.  d.  D  Reichs 

a7"-Wv  verweisen,  bes.  S.  68  ff.,  120  fT.  152  ff. 

J*-»*»gieT,  Ordn.  S.  24.  26.    Das  hier  im  Jahre  1*63  "ber  Frankreich 
'•„'»in  Kriege  von  1*70  seine  Bestätigung  gefunden. 

«  u.tfT*N5»ntes  und  lehrreiches  Beispiel  liefert  die  Österreich.  Steuer- 

V     N|,  die  bei  einem  Betrage  von  bloss  80  Mill.  Gulden  in  Friedenszeit, 

."'  !l  *mrr  .|.  r  schwersten  inneren  Verfassungskrisen  (vot  der  Scbmerling*- 

^»r^rf«^,^  nur  mit  grösster  Muhe  und  unter  den  härtesten  Bedingungen 

c**s  rückzahlbar  al  pari  zu  je  ein  Fünftel  schon  in  1  —  5  Jahren  reeller 

•»•V  m  Stande  kam.    S.  A.  Wagner  in  Uns.  Zeit  1868,  S.  149. 
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vollständig  preisgegeben.  Die  Anleihe,  selbst  wenn  sie  im  erfof| 

lieben  Betrage  wirklich  die  Decknngsmittel  liefert,  —  and  pea 

recht  in  diesem  Falle,  —  kommt  so  theuer,  dass  andere  9 

quellen  dringend  in  Erwägung  zu  ziehen  sind.  Vollends 

Zwangslage  eines  Staats,  welcher  unmittelbar  vor  und 

Kriegserklärung  aus  den  vorerwähnten  Gründen  durchaus 

Geldmittel  bedarf,  wird  eine  Anleihe  meistens  nnr  mit 

Opfern  zustande  kommen.65)  Der  Umstand,  dass  die  Abhä 

keit  der  militärischen  Leistungsfähigkeit  des 

von  der  Verfügung  über  bestimmte  grosse  Summe 

innerhalb  gewisser  kurzer  Zeit  bekannt  ist,  wirkt  a) 

mals  nur  ungünstig  auf  den  Staatscredit  ein  und  verschlechtert 

Bedingungen,  unter  denen  wenigstens  die  Anleihe  zur  Deckung 

ersten  Bedarfs  aufgenommen  werden  muss,  wiederum. 

Derogemäss  ist  es  als  Grundsatz  richtiger  Final 

pulitik  hinzustellen,  dass  der  Staat  rechtzeitig  im  Vriti 

Vorkehrungen  treffen  muss,  um  in  dem  immerhin  inoglid 

Falle,  dass  eine  Anleihe  im  erforderlichen  Umfange  gar  nicht 

nicht  schnell  genug  zu  Stande  kommt,  und  in  dem  oftmaligen 

liehen  Falle,  dass  die  Bedingungen  der  Anleihe  im  A 

ausserordentlich  ungünstig  sind,  nicht  durchaus  auf  die 

nutzung  des  Staats  eredits  angewiesen  zu  sein. 

§.  b"5.    Die  Vorkehrungen,  welche  zu  diesem  Zwecke 

greifen  sind,  sind  die  Anlage  eines  Staatsschatzes  (Kri 

Schatzes)   und   die   Einrichtung  eines  Systems  von 

(Kriegs-)steuern. 

1)  Die  Anlage  eines  »Staats- K  riegsschatzes ,  d. 

Bereitbaltung  eines  grösseren  Betrags  baaren  (gemünzten) 

dient  zur  Deckung  der  ersten  grossen  Ansgaben  vor 

im  Beginn  eines  Kriegs.  In  früheren  Zeiten ,  bei  geriu| 

Lebhaftigkeit  des  Verkehrs  und  bei  dem  Mangel  an  Credit,  p 

das  Sammeln  eines  Staatsschatzes  für  eine  wesentliche  Ma**re$ 

der  Staatsklugheit.  Unter  den  heutigen  Verhältnissen  der  moderm 

-     -----  4 

w^  Man  denk,  an  die  ante  Kriegsanleihe  de%  Nordete utsthen  Bund«  m  1*» 
1*70,  die  doch  erbt  fa*t  14  Tage  nach  der  Kriegserklärung  aufgelegt  wurd«. 

Cur*"  von       (5°/0ig'  nur  zu  weniger  ab  ar<3  Drittel  trotz  alle*  l'atnoicus12 1 

Stande  kam.   -  am  S.  u.  4   Aug.,  allerdings  1  Tage  vor  U'euscuuurg !    S.  W»g" im  .Tahri).  III.  69 — Tl.    Zu  welchem  Curse  hatte  (ield  beschallt  werden  miuseo 

Vorhanden*,  in  des  preußischen  Srhat/es.  also  etwa  Mitte  Juli!    Die  öu  ,igeA 

Papiere  waren  vom  ö.  bis  I  'J.  Juli  von  l02'/t  aQf        die  41,  / „igen  vou '.»4  a«l » 

gewichen.  niuthiiia^lich  aber  um  viele  Prozente  mehr,  wenn  gleich  damals  dw  " 
Anleihe  aufgelegt  worden  wäre. 
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hat  die  Praxis  meistens  auf  Staatsschätze  verzichtet  und 

sie  in  der  Kegel  kurzweg  verworfen. M)    Die  ange- 

Für  den  Staatsschatz  Hu  ine,  S.Versuch,  Gönner,  Notwendigkeit  eines 

j'jfccluces-.  staatswiss.  u.  jurid.  erwogen,  Landshut  1805  (in  d.  Werk  über  Staats- 
tiiA«  43  nimmt  G.  diese  Ansicht  zurück).  Ancillon,  Geist  der  Staatsver- 

«sac.  1  237.  mit  Rücksicht  auf  Friedrich  IL  —  Genovesi  II,  77  folgt  Hume, 
Jun&i  ;edoch.  es  komme  auf  die  Verfassung  u.  auf  d.  Handelsreichthum  an.  Für 

S-iatz  auch  Strucnsee,  Schmalz,  Encycl.  811.  Jacob  I,  §.  731  ff. 
ä:  zu  zeigen,  das»  Schätze  nur  da  nöthig  seien,  wo  wenig  Geldumlauf,  wenig  grosse 

vui-  und  wenig  Credit  zu  finden.  —  Vgl.  A.  Smith,  III.  355.  —  v.  Sonuen- 

Gmnds.  III.  §  190-195.  —  Lötz,  HI,  424.  —  Mac  Culloch,  taxation 

''♦*>  «R» di  —  Gegen  den  Staatsschatz  auch  Malchus  I,  §.  $1,  Kau  in  d.  früheren 

;*  <i.  }  isanzwissen-chaft  §.  4H4,  z.  Th.  aus  den  hier  im  Text  widerlegten  Gründen, 
ratet  Bistzel  8.  157,  Umpfenbach  §.  192,  Stein  S.  475,  Bcrgius  8.  415  ff., 

-  »anÜKh  den  wesentlichen  Punct  nicht  erkennen.  —  Hinweis  auf  die  bedingte. 
tftTorzLs  und  die  Einseitigkeit  der  abstracten  Theorie  in   dieser  Frage  bei 

Fsgaer,  Ordn.  d.  ftsterr.  Staatshaush.  S.  23,  Art.  Staatssch.  Staatswörterb.  X,  19. 

_  ruoi  der  richtige  Standpunct  in  der  Frage  bei  Hermann,  staatswirthschaftliche 

sochua^en.  2.  AufL,  S.  228,  wo  besonders  auch  die  Bedeutung  4ies  Staatsschatzes 

•  'iara  Sicherungsmittels  gegen  übermassiges  Sinken  aller  Curse  von  Werthpapiereu 

ai  4tr  dcagemässe  volkswirthsch.  Nutzen  eines  solchen  Schatzes  richtig  hervor- 
:vto*tn  wird    Die  Frage  vom  Staatsschatze  gehört  zu  den  vielen  practischen  Fragen 

'«im»  Fad*,  m  denen  nach  einer  einseitigen  abstracten  aprioristischen  Theorie  unter 
Absriien  von  den  Thatsachcn  und  unter  Verzicht  auf  irgendwelche  objective 

rrsftasf  »schieden  wird:  die  absolute  Verwerfung  des  Staatsschatzes  ist  Mode  - 

hihc   >'»:.hd-  m  dieser  Standpunct  in  solchen  Fragen  wenigstens  von  den  wissen- 
~ - 1 T- •  i.  \  ertreteru  der  dentKhsil  N.iti.'iialökonoinie  ziemlich  uberwunden  ist,  halt 

.*      *v  mehr  noch  der  Journalismus  und  die  Geschäftswelt  fest.     Bei  der  Ver- 
des Staatsschatzes  denkt  man  meistens  an  die  Schätze  barbarischer  Herrscher 

Saaten  der  alten  Welt:  die  Grunde,  welche  für  solche  Schätze  sprechen,  treffen 

isa  anhalten  Staaten  freilich  meist  nicht  mehr  zu.    Mit  diesen  Gründen  wider- 

*<  aan  aber  den  Nutzen  eines  Staatsschatzes  eines  modernen  Staats  nicht    Es  ist 

■VÜhlh  di-:  Art  and  Weise  schwer  begreiflich,  wie  St  •  m  die  Frage  des  Staats- 

itafr  n<>- h  glaubt  abmachen  zu  können  (s.  o.  Anm.  46).    Er  sagt  darüber  3.  Aufl. 

-  /'siuwisa.  S.  193:  „Das  Bedürfniss  nach  einem  solchen  Schatze  ist  mit  dem  Credit- 

*aa  itr  neueren  Zeit  verschwunden  (??),  die  Uebelstände  der  Entziehung  von  Geld 

**»  Umlauf»-  und  der  Zinslosigkeit  desselben  jedoch  nicht;  gewiss  ist,  dass  der 
vbc  :ur  aus  Ceberschüssen  entstehen  kann ,  und  sein  Vorhandensein  daher  nur 

**m.  dass  man  diese  nicht  rationell  zu  verwalten  versteht  (sie ! !).  .  .  .  Die  ganze 

?'»fe  kann  in  unserer  Zeit  als  beseitigt  angesehen  werden."    Und  in 

•  1-2- rk  s.  194;  MWn  Wagnei  bei  Bm  mit  seiner  Verthetdiruog  da  Steafs- 

<*  will,  ist  nicht  recht  abzusehen  ('?);  hätte  ihm  doch  Jacob  I,  331  (falsch 
t  L  §.  72S,  731  ff.)  lehren  müssen,  wie  wesentlich  sich  in  unserem  Jahrhundert 

AafiasaULg  über  die  historische  Bedeutung  der  Sache  geändert  hat."  Nach  dieser 

!*»!t  roll  Stein's  Fähigkeit,  die  Ansichten  anders  Denkender  zu  verstehen,  wird 
»gm  Btaierkung  in  Anm.  4»>  wohl  nicht  als  ungerechtfertigt  erscheinen,  üebrigens 

-  •  '*  in  £  7S1  du  richtigen  Gesichtsponcte  herrorgehoben,  linachl  lieh  »bei 
-  (.  dass  ein  Staat  in  einem  kapitalreichen  Volke,  der  unbedingt  Credit  besitze, 

••  a  -4*  prompten  Mittel  zur  Führung  eines  Kriegs"  ohne  Schatz  sicher  verschaffen 

•*a*.  Jiro  b's  Auffassung  ist  viel  gründlicher  als  die  Stein'sche.  —  In  neuerer 
~i  Wst^r  Zeit  hält  man  bes.  nur  in  Preussen  und  jetzt  im  Deutschen  Reiche 

1  '«*»  Suatsschatzsystem  seit  Friedrich  Wilhelm  I.  fest :  vgl.  über  d.  Geschichtliche 

'»  Ki edel,  brandenb.  preuss.  Staatshaush.  passint,  bes.  S.  72,  80,  120  11..  1S9,  239, 

1  wach*-  Berichtigungen  früherer  irrthüinl.  (meist  zu  hoher)  Zahlen.    Betrag  1740 
KW  hb  l  find,  viel  leichtes  Geld),  neuerdings  meist  20-30  Mül.  Thlr. ,  wenn 

•  ü  r*r*ie  grossere  Ausgaben  daraus  bestritten.  Nach  K.-O.  v.  17.  Jan.  1820  und 

J»i  1*26  flössen  dem  Staatsschatz  Verwaltongsüberschüsse ,  Rest-  undfzofallige 
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flihrten  Grunde  sind  aber  nicht  durchweg  stichhaltig  oder  wc 

durch  andere  überwogen: 

a)  Man  sagt,  ein  Staatsschatz  sei  unnöthig,  weil 

sich  in  Nothfällen  durch  Anleihen  helfen  könne, 

den  Erörterungen  im  Vorhergehenden  ist  diese  Behauptung 

Grund  der  Erfahrung  aber  gar  sehr  der  Einschränkung  bedü 

Vielmehr  erscheint  danach  der  Staatsschatz  bedingt  fast  ti  I 

auch  jetzt  noch,  wenn  ein  Staat  nicht  etwa  ganz  ausserordci 

durch  seine  Lage  gesichert  ist,ft7)  unbedingt  aber  in  Staater 

oben  64)  geschilderten  Art  gerechtfertigt.  Er  ist  hier 

wichtiges  Mittel  der  Sicherheit. 

b)  Man  sagt  ferner,  das  „Todtliegen"  grosser  G 

summen,  die  Zinsverluste  u.  s.  w.  seien  ein  nachtheil 

Einnahmen  aus  tK  Erlös  bei  Veräusscrungen  oder  Vererbpachtung  solcher  Besitz 

und  Anlagen  des  Staats,  die  nicht  Domänen  sind  (z.  B.  Hutten,  Gruben ,  Sah 

u.  s.  w.,  Militärgebäude  u.  s.  w.),  gewisse  nicht-domaniale  Ablftsungsgelder ,  gi 
zurückzuzahlende  Darlehen  u.  s.  w.  zu.  Hiernach  war  das  Anwachsen  des  i 

Schatzes  unbegrenzt.  —  der  hauptsächliche,  aber  wesentlich  nur  formelle  ! 
stand  der  ganzen  Einrichtung.  Der  Streit  zwischen  Regierung  u.  Kammer  dreht 

bes.  um  diesen  Punet  ;  es  erfolgte  das  Compromiss  im  Gesetz  v.  28.  Sept.  1 86t», 

der  Staatsschatz  als  feste  Staatseinrichtung  mit  Recht  beibehalten,  aus  der  Kriei 

Schädigung  vorweg  mit  27*3  Mill.  Thlr.  dotirt,  aber  in  §.  2  bestimmt  wurde,  da 
dem  Staatsschatze  nach  der  K.-Ü.  v.  1S20  u.  1 820  „übereigneten  Einnahmen, 

die  baaren  Bestände  desselben  durch  fernere  Einziehungen  Uber  30  Mill.  Thlr.  * 

werden  würden,  den  allgemeinen  Staatsfonds  als  Einnahmen'*  ....  zufliessen. 
d.  Verwalt  s.  Rönne,  Staatsrecht,  5.  Aufl.  II,  1,  S.  73;  vgl.  auch  Richter,  f 

Staatssch.  passim  und  Bergius,  Finanzwiss  bes.  S.  415  —  422.  Die  Institntio 
sich  von  Neuem  ISKt»  und  1S70  vortrefflich  bewährt,  wie  so  manche  preussiscbtl 

englische),  die  vor  der  abstracten  Theorie  keine  Gnade  fanden.  Sie  steht  mit 

preuss.  Wehrsystem  in  engem  Zusammenhange,  nicht  minder  mit  der  geographii 

Lage  des  Landes.  Vgl.  über  den  Nutzen  des  preuss.  Staatsschatzes  in  1S7o  me 

Aufs.  Reichsfinanzwesen  im  HoltzendorfTschen  Jahrb.  Hl,  67  ff.,  162  ff.,  und  di< 

tigen  Daten  aus  den  Reiehstagsverhandlungen.  Forst  Bismarck  äusserte  sich  d 

..Ich  will  bloss  die  eine  Thatsache  hervorheben .  da*s.  wenn  wir  einen  Staats« 

nicht  gehabt  hätten ,  wir  positiv  nicht  im  Stande  gewesen  wären ,  die  paar  Tai 

gewinnen,  welche  hinreichten,  das  gesammte  linke  Rheinufer,  das  baierische  wij 

preussische,  vor  der  französischen  Invasion  zu  schützen.  Hätten  wir  den  Staafs-i 

nicht  gehabt,  so  fing  der  Krieg  am  Rhein  an"  u.  s.  w.  —  Mit  voUem  Recht  h 
daher  die  Reichsregierung  durchgesetzt,  dass  der  ehemalige  preuss.  Staatsscha 

einem  Reichskriegsschatz  gemacht  wurde  (Reichsges.  v.  11.  Nov.  1871V 

darüber  meinen  Aufs.  S.  10S,  152  ff  Er  ist  auf  120  Mill.  Mark  in  Gold  I 

aus  der  französ.  Contribntion  dotirt,  gesetzlich  nur  zu  Ausgaben  für  die  Zweck« 

Mobilmachung  verwendbar  mittelst  kais.  Anordnung  unter  vor  gängig  oder  na 

träglich  (s.  Uber  diesen  Streitpunct  meinen  Aufs.  S.  155)  einzuholender  Zustion 

des  Bundesraths  und  des  Reichstags.  Die  Einwände  im  Reichstag  waren  ausser 

tischen  die  gewöhnlichen  privatwirthschaftlichen.  die  oben  im  Text  widerlegt  we| 

Der  mitunter  <auch  1S71)  gemachte  Vorschlag,  den  Schatz  verzinslich  anzulegen, 

durch  den  Zweck  der  Institution  verboten.  Die  plötzliche  Kündigung  der  Gelder  w 

auch  eine  Creditkrise  beim  Kriegsausbruch  noch  steigen»,  s.  A.  Wagner,  ZH 

polit.  S.  390,  Jahrb.  S.  153  ff.    Auch  u.  §.  229. 

")  Selbst  England  kann  wohl  mehr  wegen  seiuer  geschützten  T^ge  als  * 
seines  Kapitalreichthums  auf  einen  Staatsschatz  verzichten. 
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k^wirthscha  ftl  ich  er  Verlust,  der  zudem  eine  Belastung 

•  roei>tens  ärmeren  Gegenwart  zu  Gunsten  der  reicheren  Zukunft 

*ifh  scbliesse.    Die  Bcreithaltung  eines  Staatsschatzes  ist  jedoch 

Maassregel ,  wie  sie  im  Staatshaushalte  und  in  der  Privat- 

•  hat';  y.nr  regelmässigen  Führung  der  Wirthschaft  mehrfach 
eidlich  sind,  /.  B.  wie  die  Anlegung  von  Waffen  vorräthen, 

'Cjfeänseni,  Arsenalen,  Schiffen,  Festungen  u.  s.  w.  und  wie  tt  ber- 

eut von  Reservefonds  (in  Geld  oder  in  Sachglitern  fttr  einen 

•nrpten  Zweck),  welche  bereit  gehalten  werden  für  einen  mbg- 

*Y er  Weise,  stets  aber  nngewiss  wann  eintretenden  Fall."*) 
>  Reservefonds  haben  eine  bestimmte  wirtschaftliche 

1  nMioo:  sie  gewähren  die  Sicherheit  regelmässiger  Führung  der 

'Wfoden  Geschäfte.    Man  kann  sie  daher  auch  nicht  alstodt 

'.*r  BBssig    liegend  bezeichnen.    Ihre  Nutzungen  sind  nur 

'•lerer  Art   als  die  vieler  anderer  Güter.    Vom  Staatsschatz 

•^ttS  plt  dasHelbe,  auch  für  die  Zeit,  wo  er  ruhig  bereit  liegt, 

^nj  Sätzen  besteht  in  der  Gewähr  grösserer  Sicherheit  für  den 

*W  »nd  für  die  Volkswirtschaft.    Wenn  den  Leistungen  des 

■us  inch  im  Gebiete  des  Rechtsschutzes  nach  Innen  und  Aussen, 

1  *'>ö  den  Neueren  mit  Recht,  volkswirtschaftliche  Prodnctivität 

**annt  wird  ,  so  ist  sie  a  u  c h  einem  S t  a  a  t  s  s  e  h  a  t  z c  von 

-iger  Hohe,   der  die  Vornahme  jener  Leistungen 

tTerbttrgt,  nicht  abzusprechen.    Die  unmittelbaren  Zins 

sind  der  meistens  nicht  sehr  hohe  Preis,  um  welchen  der 

ui  die  werthvolle  Gewissheit,  stets  über  die  nöthigen  Geldmittel 

•t  Aufbruche  eines  Kriegs  zu  verfügen,   bezahlt.    Hei  einer 

^ijpen  Höhe  des  Staatsschatzes,  die  allein  in  Fntge  kommt,  sind 

*  Xinsverlnste  auch  für  die  Finanzen  erträglich  und  werden  un- 

!v»sr  durch  die  erheblichen  Cursgewinnstc  bei  Kriegsanleihen 

-Hr  oder  weniger  aufgewogen. 

Man   wendet  weiter  ein ,   mit   Hülfe   eines  Staats- 

^tze«  erreiche  man   doch  nicht  den  beabsichtigten 

*-tk.    Es  handle  sich  bei  modernen  Kriegen  um  so  grosse 

das*  man  sie  nicht  in  einem  Sehatze  aufsammeln  könne, 

•  wäre  der  Zinsverlust  ganz  unerträglich.   Hin  kleiner  Staats 

•  * ■  <i\*  yehr  trelf  Bernerknofren  von  Hermann  .S.  226.  der  „Vorrathe.  die 
■>»  r^ernrarti^en  Verbrauch  entzieht .  um  *ich  die  Art  ihrer  Verwendung  /u 

"  fiT  Uli?  ̂ vorherzusehenden  Bedarfs  oder  um  -jtater  in  Miehi^er  Wei*e 

'♦iTkW  zu  rcrfuiren".  auch  nicht  zu  den  todten  Kapitalien  rechnet.  —  Wagner, 
27.  Ann.  S. 

Digitized  by  Gfl^gle  u 



138       1.  B.  I.K.      A  Theorie  der  Deckung  des  Fiuanzbedarfc.  §.  85,  66. 

schätz  aber  «ei  gleich  erschöpft  und  ohne  irgend  erheblich 

practisehe  Bedeutung.  Man  müsse  also  doch  sofort  wieder  *i 

den  Staatscredit  zurückkommen.  Diese  Beweisführung  verfehl 

das  Ziel,  weil  sie  dem  Staatsschatze  eine  falsche  Aufgabe 

Es  handelt  sich  heim  Staatsschatze  nicht  um  Geldsumme«, 

denen  ein  längerer  grosser  Krieg  eines  Grossstaats  geführt 

kann,  nicht  um  2  3  — 400  Mill.  Thlr.  und  mehr.  Von  der 

sammlung  und  Bcreithaltung  eines  solchen  Betrags  kann 

längere  Zeit  nicht  die  Hede  sein.  Die  Function  des  Statt! 

Schatzes  ist  aber  auch  eine  ganz  andere:  der  Staatsschi 

soll  nur  die  Mittel  dazu  gewähren,  dass  der  Staat,  welcher  plötiÄ 

in  einen  Krieg  verwickelt  wird,  mit  unbedingter  Sichern* 

sich  in  kürzester  Zeit  schlagfertig  machen  kann,  ok 

sofort  unter  den  drückendsten  Bedingungen  mit  Anleiben  an  dl 

Geldmarkt  kommen  zu  müssen  und  dabei  gleichwohl  nicht  d 

Erfolgs  sicher  zu  sein.  Zu  diesem  Zwecke  gentigt  aber  * 

Staatsschatz  von  massiger  Höhe,  selbst  in  einem  St** 

mit  ungünstiger  geographischer  Lage,  schlechten  Grenzen  und  * 

Landwehrsystem.  Die  Zinsverluste  bei  einem  solchen 

fallen  daher  nicht  so  schwer  ins  Gewicht  und  werden  durch 

besseren  Anleihecurse  um  so  leichter  gut  gemacht.'*) 

d)  Man  erhebt  endlich  politische  Bedenken  gegen  de 

Staatsschatz:  er  mache  die  Regierung  unabhängiger  von  <k 

Volksvertretung,  die  Controle  schwerer,  erhöhe  die  Gefahr  onnflf 

Kriege  oder  sonstiger  unnöthiger  Ausgaben.  Diese  Bedenken  flti 

kaum  irgendwie  haltbar.  Es  muss  traurig  um  die  Macht  efl| 

Volksvertretung  und  um  die  Gewissenhaftigkeit  einer  Regie 

bestellt  sein,  wenn  ein  Staatsschatz  in  dieser  Hinsicht  Beftirchtn 

erwecken  könnte.  Dann  würde  eine  Regierung  auch  ohne 

unabhängig  und  eine  Volksvertretung  bedeutungslos  genug 

Der  practische  Nutzen  eines  Staatsschatzes  für  die  politische 

hait  und  Macht  eines  Staate»  fällt  umgekehrt  schwer  ins 

Indem  man  die  Zwecke  der  Verwendung  des  Staatssch 

5W)  Mit  dies»m  Kinwaud*  oppnnirvn  früher  Börsenblatter  gen»  gegen  dm 
Mhat/,  jetzt  noch  L.  Stein.    Iii  unruhigen  Zeiten,  wie  den  jetzigen,  wo  der 

nur  kur/.e  Zeit  unbenutzt  li-  irt.  kann  d»*r  finanzielle  (iewinn  am  Cur*  vollends 

den  Zinavcrlu.st  übersteigen.    Von  E  IMJ6  bis  Sommer  1^70  giugcu  am  preuss. 
5—6  Mill.  Thlr.  Zins  verloren     Dioe  Summe  möchte  reichlich  .in  besseren 

im  Juli  u  Aug  1*70  wieder  gewonnen  sein.    Daneben  der  von  Hermann 

gehobene  Vortheil.  dass  der  allgemeine  Cursdruck  geringer  wird.     Die  hui 

Schaf/es  wie  de>  Heeres  trug  Preussen  bisher  allein,  der  Vonheil  kam 

übrigen  Deutschland  mit  zu  <?ute.  • 
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»tulich  feststellt,  z.  I'..  auf  den  Fall  der  Mobilmachung  des  Heers 

vhränkt,  werden  auch  die  letzten  politischen  Bedenken  hin- 

Die  eratc  Begründung  oder  die  Wicderanf  üliung  des 

unsschatzes  erfolgt  dem  Zweck  der  Einrichtung  gemäss  oft  am 

tm  dnrch  Aufnahme  einer  Anleihe,  wenn  nicht  ausserordentliche 

irret ,  wie  Kriegsentschädigungen  vom  Feinde,  zur  Verfügung 

rfwo.  Anch  die  Veräusserung  von  Staatseigenthum  kann  in 

ige  kommen.  Wird  dann  noch  eine  weitere  Erhöhung  über  den 

erdnah  erreichten  (Minimal  )  Betrag  für  nothwendig  gefunden, 

I  im  diese  aus  kleinen  Ueberschttssen  der  laufenden  Einnahmen 

»  sehen. hl)  Die  gesetzliche  Bestimmung  der  Verwen- 

de.« zwecke  des  Staatsschatzes  empfiehlt  sich  auch  aus  dem 

-  inaoziellen  Gesichtspuncte. 

^6.  —  2)  Die  rechtzeitige  Organisation  eines  Systems 

>im Extrasteuern  (Kriegssteuern )  oder  richtig  repar- 

tier Zwangsa nlei he n  ist  die  zweite  Vorkehrung,  welche  für 

"JtöMthfalle  getroffen  werden  muss. 8f)  Dadurch  wird  der  Staat 

•Beb  im  weite ren  Verlaufe  eines  Kriegs  mehr  gesichert  für 

eis  F all  der  Unzulänglichkeit  einer  Benutzung  des  Staatscredits. 

wird  aber  auch  ein  praktisch  ausreichendes  Mittel  geschaffen, 

tatb  das  die  Aufnahme  von  Staatsschulden  in  den  Fällen,  wo  sie 

*k  dem  Früheren  (§.  62  u.  63)  besser  unterbleibt,  entbehrlich 

^bt  wird,  ohne  dass  der  Staat  die  Möglichkeit  der  Deckung 

S  *iae  einmal  unvermeidlichen  Ausgaben  verliert.  Die  gewöhn- 

en Steuern  reichen  für  den  fraglichen  Zweck  nicht  aus.  Der 

solcher  Extrasteuern  oder  Zwangsanlcihen  kann  nöthigeufallg 

''•■«ohne  wesentliche  Gefahr  durch  die  zeitweilige  Ausgabe 

r*«  Papiergeld  (ohne  Zwangscnrs)  antieipirt  werden ,  denn  es  be- 

Ktichages.  v.  II.  Noremb.  1*71,  §.  2.    Der  Schatz  heisst  auch  amtlich  jetzt 
^riefsschatz. 

'»es.  §.  1  u.  2.    Bei  eingetretener  Verminderung  soll  d.-i  S.hat; 

•^Wherstelluiig  der  Summe  von  40  Mill.  Thlr.  „aus  anderen  als  den  im  Reichs - 

*->tat  aufgeführten  Bezugsquellen  fliessenden   Kinnahmen  des  Reichs  und  im 

'f®     -h  der  darüber  im  Keichshaushaltsetat  zu  treflcndcn  H<  Stimmung  ergänzt" 
^  S.  Jahrb.  IE.  155. 

Aof  du-^ü  Funct  hat  mich  schon  vor  längerer  Zeit  Helferich  mit  Kecht 

•  rvsun  gemacht,  s.  A.  Wagner.  z.  Gesch.  u.  Kritik  der  österr  Bancozettelper. 

•'•br  !■»..::,  s    1<».'.    Auf  die  tretend.  In   k €  Lo  unserer  modernen  l'inanz- 
:       welche  weder  das  bestehende  Besteuerung«-  noch  das  Aoleihesystem  aus- 

jt>i-ro  derentwegen  es  eiiies  Schatzes  u.  eine«  Systems  von  Kriegsateuern  bedarf, 

-  lameDÜkh  durch  die  Studien  Uber  Papiergeldwirthschaft  hingeführt  worden. 

"«  5.  I0O.  Stein  scheint  es  anders  gegangen  zu  sein. 
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steht  alsdann  die  Sicherheit,  dass  dieses  Papiergeld  alshald  wi 

eingezogen  wird. 63) 

Zwangsanlcihen  fallen  wenigstens  in  der  hier  in  Bctr 

kommenden  Beziehung  wesentlich  unter  den  Gesichtspunct 

Besteuerung.  Sie  können  vor  eigentlichen  Steuern  gerad« 

Staatsnothtallen  den  Vorzug  verdienen,  weil  bei  ihnen  manch 

sonst  unvermeidliche  Härten  eher  ausgeglichen  werden,  —  sr 

durch  Weiterbegebung  der  betreffenden  Schuldtitel,  später,  d 

Rückzahlung  der  entnommenen  Summen. 

Die  Organisation  eines  solchen  Systems  von  grossen  Ei 

steuern  oder  Zwangsanleihen  muss  nothwendig  vorher  in  ru  hi 

Friedenszeit  erfolgen.    Improvisiren  mitten   in   der  Zeit 

Kriegs  und  des  unmittelbaren  Geldbedarfs  lässt  sie  sich  in 

reichender  Weise  gar  nicht  und  stets  alsdann  nur  mit  grossen 

Vollkommenheiten  und  Härten.  Die  Aufgabe  ist  hier  auf  finanziei 

Gebiete  eine  ähnliche  wie  in  Betreff  der  Organisation  ausserorel 

licher  militärischer  Htilfskrätlc  im  Gebiete  des  Heerwesens. 

Wehrsystem  wie  das  heutige  deutsche  erlangt  erst  sein  nothwend 

finanzielles  Complement  und  darin  die  Garantie  seiner  sich« 

Durchführbarkeit  mittelst  eines  Systems  von  Httlfssteuern  in  Krie 

und  anderen  Staatsnothlagen.    In  der  Lehre  von  den  Staats 

nahmen  und  Steuern  ist  daher  auf  die  Organisation  eines  Syst 

solcher  Steuern  zurückzukommen. 

Ein  richtiger  Beginn  ist  auch  hier  das  namentlich  in  Prelis 

und  jetzt  im  Deutschen  Reiche  ausgebildete  System  der  sogen.  K  rie 

lei stun gen ,  zu  denen  gewisse  Private  (wie  die  Pferdebesiti 

und  namentlich  die  Selbst  Verwaltungskörper  (Kreise, 

meinden)  gesetzlich  dem  Staate  verpflichtet  sind.  Diese  Leistnn 

beschränken  sich  im  Wesentlichen  auf  N at n ra llieferungen  I 

-Leistungen.  Die  notwendige  Ergänzung  fehlt  aber  noch:  n 

lieh  die  Einrichtung  eines  Systems  von  Extra- G  cid  steuern,  wodn 

zugleich  das  System  des  Staatsschatzes  und  das  des  öffentlie 

Credit,*  richtig  ergänzt  werden.64) 

**)  Selbst  Oesterreich  hat  ungefährdet  die  lomb  venetian  Zwangsanlej 

durch  Papiergeld  (Yaglien)  antidpirt:  so  1*.5<I  Ausgabe  u.  schon  1*H0  Einziehun 

7-2«  Mill  fl.  Papiergeld,  s  Uns.  Zeit  IM'»:*.  S.  27. 
•*)  Vgl.  die  preussi  sehen  Bestimmungen  nach  d.  (ies  v  11  Mai  1S51  wi 

der  Kricgsleistungen  und  deren  Vergütung  (eingeführt  im  Norddeutschen  Bc 

durch  Verordnung  vom  7.  Nov.  1  SfiT)  In  Zusammenhang  damit  die  Verordnung  i 

24.  Febr.  1VH4  u.  Gesetz  v.  12.  Sept.  Ib55  über  d.  Hcrbeischaffüng  der  Pferde  dr 

Landliefernngen.  Hier  wird  für  einen  erheblichen  Theil  des  Kriegsbedarfs  (B 

mat  nal.    Hafer.   Heu,  Stroh.   Naturalverpflegung.  manche  Transportmittel,  H 
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Unterbleiben  die  besprochenen  Vorkehrungen,  so  wird  besten 

;<;lta  schon  der  S  ta  a  tscred  it  in  einem  zu  masslosen  Um- 

tilge  für  die  Deckung  ausserordentlicher  Ausgaben  in  Anspruch  ge- 

muieu.  Das  führt  uur  zu  leicht  iu  die  reine  Deticitwirtlischal't 

ru  ber.  Öftmals  wird  aber  die  Hülfe  des  Staatseredits  Ver- 

den. Dann  muss  in  Ermangelung  anderer  Mittel  die  Ausgabe, 

H  welcher  vielleicht  das  Schicksal  eines  Staats  und  Volks  ab- 

iipt,  unterbleiben.  Oder  aber  der  Staat  hilft  sich,  so  lange  es 

:fat  -  und  es  geht  stets  eine  geraume  Zeit  lang  durch  die 

^be  von  eigentlichem  Papiergelde,  d.  h.  uueinlösbarem, 

i  dem  Zwangseurs  versehenen,  und  regelmässig  geht  daraus 

flger  andauernde  Papiergeldwirthsc  halt  mit  allen 

uen  zerrüttenden  Folgen  hervor. ,k)  Zu  diesem  verderb- 

en Hültsinittel  ist  trotz  der  klarsten  Einsicht  in  dessen  Scbäd- 

ieit  fast  jeder  neuere  Staat  in  andauernden  schlimmen  Noth- 

jedrän^t  worden: e'  |  in  unserem  gerühmten  Zeitalter  deryolks- 

Stattlichen  Aufklärung  und  des  Rechtsstaats  hilft  man  sich 

m'e  ehedem  mit  Verschlechterung  der  Währung,  d.  h.  pi  ivat- 
*hükh  gesprochen  mit  Kaub  und  Betrug  und  ungleichmässigster 

co^ang  der  Einzelnen  für  die  Staatszwecke,  nicht  weil  man  das 

ifvl  billigt,  sondern  weil  es  factisch  zunächst  allein  zum  Ziele 

t^n.  Der  Grund  liegt  einfach  in  der  oftmaligen  piactischen  Un- 

fali  n.  s.  W.)  durch  eine  entsprechende  Verpflichtung  der  Kreise  und  Gemeinden 

-«qp.  denen  nachträglich  «ine  (freilich  nicht  immer  genügende)  Entschädigung  von 
<ta  Staats  zo  Theil  wird.    Jetzt  s.  nam.  d.  Gesetzgeb.  d.  D.  Reichs,  Ges.  vom 

«uy  1>73  (mein  Aufs».  Keichshn.  im  Jahrb.  III,  SU  tf.,  220  It.),  das  die  Hauptgrund- 

*ä  da  preuas.  Rechts  herübernahm,  manche  Harten  derselben  beseitigte  (so  in  Betr. 

*  Her  de  Teilung,  eb.  S.  228,'  225).    üeber  die  Verhältnisse  im  Frieden  s.  Ges. 
vvrd<t  B.  r.  25.  Juni  IhOS  über  Quartierleistung  u.  bes.  zum  Vergleich  das  Ges. 

:  N  tti;  ral  Je  istungen  f.  d.  bewaffnete  Macht  im  frieden  v.  13.  Febr.  1*>75.  Diese 

!a-*if*bun*,  bes.  d.  Ges.  v.  IS73,  ist  auch  ein  interess.  Beitrag  zur  principiell  rieht. 

'        des  Pnvateigcuthums.  s.  Jahrb.  III,  225,  meine  Gründl   I,  g.  286.  —  Gor- 
iiirea  mnss  nur  ein  gerechtes,  auch  für  solche  Zwecke  ausreichendes  Steuer- 

en der  Kreise  u.  Gemeinden.    Die  Aufgabe,  durch  Extrasteuern  die  Bedeckung 

'  voaühedarfs  für  den  Krieg  sicher  zu  stellen,  wird  überhaupt  wohl  mittelst  Deceii- 
>Wi  der  Besteuerung  gelöst  werden  müssen.    S.  o.  §.  45.  17. 

*  1  A.  Wagner.  Ordn.  S.  27,  Staatswörterb.  X,  19,  Ber.  d.  rolksw.  t'ongress. 

"«•«er  1*64,  S.  4**  u.  die  Entgegnung  v.  Wolff.  worin  der  gerügte  abstrafte 
"r'ü  t  in  äusserer  Naivetat  hervortritt. 

"  So  fast  alle  betheiligten  Staaten  in  den  grossen  franzö9.  Revolutiouskriegeii, 
'"Toisb  r  i  t  an  n  i  e  n.    Frankreich  vermied  die  Papiergcldwirthschaft  unter 

-uc  I  besonders  Dank  den  ungeheuren  Contributiouen  u.  s.  w.  des  Auslands. 
«**tx  Uii  »ei  nur  an  Oesterreich  (seit  1^4s,  ls55,  lb59.  1S«><>).  Ru-- 

•  >*rt  1  *54) .  X  o  r  d  a  in  t  r  i  k  a  (seit  1  MS2) .  Italien  (seit  1 866)  .  Frankreich 

':        erinnert.  Kommt  es  1^77  zwischen  Russland  u.  der  Türkei  zum  Krieg, 
•'H  ü<h  au»  h  tntercs  wieder  nicht  anders  zu  helfen  wissen. 
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zulänglichkeit  den  Anleihesysteins,  im  Mangel  eines  Staatsschatz«, 

der  am  Besten  Uber  die  ersten  finanziellen  Schwierigkeiten  beta 

Ausbruch  einer  Staatsnothlage,  insbesondere  eines  Kriegs,  hinwq 

hilft,  und  in  der  UngcnUgendheit  der  bestehenden  Steuersystem 

welche  bei  Weitem  nicht  elastisch  genug  sind,  um  sich  pM 

lichem  grösserem  Staatsbedarf  anzubequemen.  Die  Sicherung  ge^f 

die  Gefahr  der  Papiergeldwirthschaft  ist  daher  nicht,  wie  man 

gemeint  hat ,  in  der  Verbreitung  der  Einsicht  in  die  Volkswirt! 

schaftlichen  Nachtheile  des  Papiergelds  zu  suchen,  denn  diese  Eil 

sieht  fehlt  nicht  mehr,67)  sondern  in  der  Bereitmachung  andet 

weiter  finanzieller  II  Ulfsmittel,  d.  h.  neben  dem  Staai 

schätz  in  einem  System  von  Extrasteuern.  Bisher  ist  diese  wicbti| 

Aufgabe  von  der  Praxis  noch  sehr  weuig  beachtet,  von  der  Theo* 

so  gut  wie  ganz  ignorirt  oder  mit  oberflächlicher  Kurzsiehtig-fc« 

wie  in  der  Staatsschatzfrage,  von  der  Hand  gewiesen  worden.* 

V.  —  §.  67.  Begriff,  Arten  und  Umfang  des  Deficit 

Der  Begriff'  Deficit  wird  im  gewöhnlichen  Leben  und  selbst  in  4 

**•  Von  der  Verbreitung  dieser  Aufklärung"  über  die  Nachtheile  des  Zwuf 
«  urses  erwartete  man  auf  dem  rolkswirthschaftiichen  Congress  in  HannoTer  I 

Wunder,  das*  es  keine  Papiergeldwirthschaft  mehr  geben  werde!  S.  Her.  S.  52.  ■ 

meine  Gründl.  §.  VAX 

Auch  Stein  hat  darüber  nichts  in  d.  Absehn.  S.  80,  12«  ff.  —  In  s.  Lsfl 

v.  Heerwesen  giebt  Stein  S.  26— 2*  einige  Fingerzeige  für  die  Aufgaben  d  Fun 
wesens  im  kriege  u.  stellt  dann  eine  allgemeine  Kegel  auf.  welche  den  Mitta 

punet  aller  ..Finanzwissenschaft  des  Krieges"  (!)  bilden  soll.  Dum 
..hat  die  Diplomatie  dem  Staate  zu  sagen,  welcher  Krieg  wahrscheinlich  ist  (!!J,  4l 

Knegswissenschaft  hat  zu  sagen,  welche  Mittel  er  fordert,  die  Heeresverwaltmf  || 

darnach  di<-  Kriegsbereitschaft  zu  bestimmen;  die  Finanzverwaltung  bat  ÜUMHB 
diese  Kriegsbereitschaft  durch  ein  An  leben  zu  decken;  dieses  Anlehea  ?et® 

dem  Kneye  muss  so  gross  sein.  da&>  es  die  bereib  vorhandene  schwebende  Sei* 

des  Staats  im  Voraus  consolidirt  IV!),  denn  der  Krieg  selbst  t>oll  nicht  mit  AnkM 

sondern  mit  Ausgaben  vou  schwebenden  Schuldscheinen  geführt  werdet  m 

diese  Schuldscheine  »oll  man  nach  dem  Kriege  wieder  durch  eine  Obligaboasscfcl 

consulidiren Fangen  die  schwebenden  Schuldscheine  an  ..zu  billig  zu  rerd«^ 
so  soll  der  Krieg  aufhören  (!)  Denn  das  richtige  finanzielle  M*M 

seiner  Dau<  r  ist  kein  andres,  als  der  Curs  seiner  schwebenden  Schuld 

scheine  {!)."  D»t  Krieg  „dauert  zu  lange,  wenn  seinetwegen  Papiergeld  stq 
gegeben  werden  muss;  gefährlich  wird  seine  Dauer,  wenn  da*  Papiergeld  eis  A(ü 

bekommt"  „Nur  die  höchste  üefahr  kann  einen  Krieg  mit  Agio  motirirsrfj Mit  diesem  letzten  Satz  halt  sich  Stein  für  diese  „Finanzwissenschaft  des  KlMM 

ein  Pförtehen  ollen,  um  diese  bodenlos  do<  trinare  und  unpractische  Theorie  der  Dfdta) 

<les  Kriegsbedarf*  zu  retten.  Ein  weiteres  Wort  der  Kritik  ist  nicht  nothwendig.  Jffl 

brau  In  nur  :u,  F:  ■ .    I  SVJ    IS»'.6,  1S70 ,  an  die  Lag.    roll   id-  ;  •  .  Suum 
wie  Oesterreich.  Russland,  Italien  u.  v.  a.  m.  zu  denken,  um  die  absolalj 

L'nanwend  barkeit  jener  Stein'schen  ..Finanzwissenschaft  des  Kriegs"  sofort  I 
erkennen.  Die  Aufstellung  unbrauchbarer,  schön  klingender  Formeln  ist  doch  die  AJB 

gäbe  <b-r  Finanzwis<enschaft  nicht!  Diese  Stein  Vh'«  Theorie  iat  eine  ncoe  M 
Stärkung  meiner  udel  vielmehr  der  deutschen  Staatsschatztheorie  und  des  im  Teüi 

der  ty}.  «il    66  (iesagten. 
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tischen  Sprache  des  Staatsrechnungswesens  oft  in  verschie- 

den] nnd  fast  immer  in  einem  yagen,  unpräcisen  Sinne  gebraucht, 

ine  schärfere  Begriffsbestimmung  und  die  nothwendige  Unter- 

^ticidang  verschiedener  Arten  von  Deficiten  ist  tlir  Theorie  und 

Tili*  geboten ,  um  viele  Unklarheiten  zu  beseitigen.  Beides  er- 

man  am  Besten  durch  die  Anknüpfung  des  Begriffs  und  der 

crercheidungen  an  eine  wissenschaftliche  Theorie  der  Deckung 

er  Sütats&usgaben.  Deragemäss  ist  schon  in  den  früheren 

&.  51  a.  ff.  eine  bestimmte  Terminologie  gebraucht  worden, 

flehe  hier  übersichtlich  zusammengestellt  werden  mag: 

Ii  Caseendeficit  oder  Deficit  im  weitesten  Sinne  be 

tnm  den  Zustand,  wo  die  laufende  Gesammtausgabe  (alle 

losammengefasst)  oder  der  Gesammt-Ausgaug  durch  die 

«-•immteinnahme  (gleichfalls  aller  Arten)  oder  den  Gesammt- 

ißging  io  einem  Zeitpuncte  nicht  gedeckt  wird.  Dieses  Cassen- 
Itäitit  ist 

»lein  acute«,  wenn  es  plötzlich  durch  Vermehrung  der 

»>?ü£e,  Verminderung  der  Eingänge  oder  durch  beides  zugleich 

-  ,  .  ritt, 

f>)  ein  chronisches,  wenn  es  sich  durch  mehrere  Finanz- 

KTüdea  hinzieht  (z.  B.  andauernde  Stockung  der  Zins-  und  Ge- 

^uhlnngen).    Jedes  solches  Deficit  kann  und  muss  zur  Ziffer 

•ucht  werden. 

•)  Eigentliches   oder   wahres    Deficit  bezeichnet  den 

Niad.  wo  die  ordentliche  Ausgabe  im  finanzwissenschaftlichen 

des  Worts  (das  Normalerforderniss,  §.  55,  sub  a)  nicht  voll- 

durch  ordentliche  Einnahmen  ($.  57)  gedeckt  wird,  wie 

» nach  §.  59  principiell  zu  verlangen  ist.    Auch  hier  kann  in 

lieber  Weise  wie  beim  Cassendeficit  ein  acutes  und  chro- 

%r bes  Deficit  unterschieden  werden.    Dieses  eigentliche  Deficit 

'  Unfalls  möglichst  genau  zur  Ziffer  zu  bringen,  was  aber  eine 

'H  «ehwierigere  Aufgabe  der  Finanzcalculatur  und  Finanzstatistik 

*  tarn  Cassendeficit  ist.     Es  bildet  das  Hauptkriterion  flir  die 

•  snkeilnng  der  ungünstigen  Lage  eines  Staatshaushalts. 

3)  Deficit  in  der  ausserordentlichen  Gebahrung  be- 

säet den  Zustand ,  wo  die  ausserordentliche  Ausgabe  oder  die 

wne  der  Ausgänge  durch  den  Ueberschuss  der  ordentlichen  Ein 

^ae  Uber  die  ordentliche  Ausgabe  nicht  gedeckt  wird.  Es  kann 

^  wieder  das  Deficit  im  Zweige  der  staatswirthschaftlichen 
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Kapitalanlage  und  im  Zweige  der  eigentlichen 

Ausgabe  unterschieden  werden.  Namentlich  letzteres  Deficit,  w 

dann  mcjsteiis  durch  Sc huldaui nähme  gedeckt  zu  werden 

ist  ebenfalls  ein  wichtiges  Kriterion  zur  lieurtheilung  der  I 

günstigen  Lage  eines  Staatshaushalts.  Gegenüber  der  privatwi 

schaltlicheu  Kapitalanlage  kann  nur  von  einem  Cassendeticit,  n 

von  einem  eigentlichen  Deficit  die  Kede  sein,  weil  die  Deck« 

dieser  Anlage  nicht  durch  ordentliche  Einnahmen  erfolgen  i 

(§.  63  sub  y). 

4)  Die  verschiedenen  Deficite  können  budget massige 

schon  im  Voranschlage  vorgesehen  sind,  und  wirkliche,  die 

aus  der  lautenden  Gebahrung  ergeben,  sein.61') 

Die  richtige  Berechnung  der  verschiedenen  Arten  und  uam< 

lieh  des  eigentlichen  Deticits  ist  hiernach  eine  schwierige  Auf'gi 

welche  in  jedem  einzelnen  Falle  umfassende  Umrechnungen  ' 

Ktats  DOthwendig  macht.  Die  gewöhnlichen  amtlichen  und  privi 

Berechnungen  ergeben  für  die  Zwecke  der  vergleichenden  Firn 

Statistik  und  iür  die  Beurtheilung  der  wahren  Lage  eines  fctn 

haushalte  immer  nur  ganz  annäherungsweise  richtige  und  vergla 

bare  Werthe,  was  zu  oft  Ubersehen  wird.70) 

**)  Andere  Begriffsbestimmungen  des  Deficit»  bei  Stein,  1  uianzwisseiuxh.,  j  1 
S.  42  ff.    Er  unterscheidet  ein  finanzielles,  ein  administratives  und  ein  eigetöh 

Deficit,  das,  auf  sein»-  L  rsachen  zurückgeführt,  den  Begriff  des  staatswirths 

DehViu  ergebe.    Ueber  letzteres  unklare  Auseinandersetzung  S.  4«)  ff.  (Es 
entstehen  durch  das  regelmässige  Steigen  der  Ausgaben,  das  seinen  allgemei 

in  dem  in  der  Kegel  ('.')  steigenden  Preise  aller  Bedurfnisse  hat",  dies  aei  da» 
liebe"  v')  Deficit).    Dann  führt  Stein  das  Deficit  auf  ..einmalige  grosse  Au 

irgend  einen  Theil  der  Verwaltung"  zurück,   -  im  Wesentlichen  so  wie  ich 
obigen  Lehre  von  d.  »ttaktswirthsch.  Kapitalanlage,  aber  ohne  scharfe  Cbaractt 

dieses  Falls,  wie  sie  oben  versucht  wird.       I<  h  habe  keinen  ürund  gefmuia 

meiner  Darstellung  in  der  <"».  Ausg  etwas  zu  ändern.  Wenn  Stein  meine,  übrige» 
•lern  obigen  secundäre,  Unterscheidung  von  acutem,  chronischem  Deficit  pracwcl 

theoretisch  werthlos  nennt,  so  ist  dies  Unheil  mir  wieder  ein  Beleg  dafür,  da»T 

leider  aus  den  osterr.  Zuständen  nicht  so  viel  gelernt  hat.  als  er  gekonnt.  * 

unbefangen,  ohne  sich  von  seinem  Schema  beherrschen  zu  lassen,  geprüft  hatte- 

ich  die  Unterscheidung  von  acutem  u.  chron.  Deficit  in  der  Nute  nicht  festgtlw) 
i-rt  unrichtig. 

,0)  Die  Grundsätze,  nach  denen  die  amüiehen  Staatsrcchnungen  im  . 

Kinnahme-Etat  aufgestellt  werden,  sind  sehr  verschieden.  Auch  die  FinanzstJDS« 

la.iMMi  sich  selten  von  ganz  bestiinuiten  wissensc  haftlichen  Pnneipien  bei  ihn* ' 

>amniensteUußgen  leiten  oder  vermögen  dieselben  doch  bei  der  VerwicieKbt^  1 

Aufgabe  nicht  ganz  couse«(uent  durchzuführen .  Man  muss  daher  immer  erst  £« 

angeben,  was  im  concreten  Falle  unter  dem  Begriff  Deficit  verstanden  werde.  M?a* 

faast  man  zwar  du-^  n  B<gntl  in  der  Praxis  und  in  der  FinanzstatiMik  ^* 

-ich  obigen  Betriff  des  wahren  Deficits  nähert,  aber  eirie  Menge  nach  ' 
Land  immer  wieder  lefechtedene  Unterschiede  finden  doch  statt  Von  den 

gabeu  pflegen  wohl  diejenigen  für  privat*  irths«  haftliche  Kapitalanlagen.  •'  6 
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taJubaiiteo.  zum  Theil  richtig  abgesetzt  zu  werden,  aber  z.  B.  Meliorationsver- 

^rta  für  Domänen,  Berg-  u.  Hüttenwerke  u.  s.  w.  in  der  Regel  wieder  nicht. 
Aüachddung  ron  Aasgaben  für  staatswirthsehaftliche  Kapitalanlagen,  z.  B.  grosse 

ii:utr>refonn<:n  and  neae  (Organisationen ,  regelmässigen  Strassen-  und  Wasser- 
ä  Orandsteoerkataster,  findet  gewöhnlich  nicht  statt,  aber  in  einzelnen  Fallen, 

-tLch  wenn  es  sich  um  sog.  „einmalige"  Ausgaben  handelt,  z.  B.  für  grosse 

>^ta.  .ausserordentlichen  '  Strassenbau,  Umgestaltung  der  Bewaffnung  des 
Schiffsbau .  Festangsbau ,  wird  die  bezügliche  Ausgabe  doch  wieder  von  der 

/^■jea  ibgezweigt.  Die  Schuldentilgung  wird  wiederum  ganz  verschieden  be- 
s.1  bald  ganz,  bald  gar  nicht,  bald  theilweise  zur  ordentlichen  Ausgabe  gerechnet. 

-  k  tagkichmässigkeiten  finden  sich  bei  der  Behandlung  der  Einnahmen. 

Princip  für  die  Einteilung  fehlt  regelmässig  auch  hier.    Meistens  wird 

:*a  Behuf  der  Berechnung  des  Deficits  die  ordentliche  Einnahme,  also  die 

Ars  Staatseigenthums  und  der  Steuern,  zu  Gründe  gelegt.  Schuldaufnahme 

V  riö*rung  von  Staatseigentum  (wie  Domänen  u.  s.  w.)  richtig  abgesetzt,  aber 

.'^iit  wird  dieser  Grundsatz  selten  durchgeführt.     Kleinere  Erlöse  z.  B.  aus 

'laiisigen  Verausserungen  von  Domänen,  selbst  aus  einmaligen  von  kleineren 

■-irM  Maatsanstalten,  wie  Hüttenwerken  u.  dgl.  m.,  sind  doch  oft  bei  den  ordent- 
*  Kutanen  eingeschlossen.  Mittheilungen  aus  den  Finauzrechnungen  der 

o  afcr;  das  Deficit  müssen  daher  stets  mit  aller  Vorsicht  aufgenommen  werden. 

■  Trau  iic  Ausweise  sehr  detaillirt  vorliegen,  ist  es  zumal  dem  Privatstatistiker 

Drfcu.Ji,  ganz  sichere  und  genau  vergleichbare  Daten  festzustellen.  Man  hält 

4<  Berechnung  des  Deficits  in  längeren  Perioden  auch  wohl  einfach  an  die 

L!>.  kr  Staatsschuld,  die  Abnahme  des  werbenden  Staatsvennögens,  indem  mau 

rxt  h&  privatwirthsch.  Kapitalanlagen,  z.  B.  Eisenbahnen,  in  Abzug  bei  der 

«1  bniri  Allein  aus  der  Zunahme  des  Kapitalbetrags  der  Schuld  ist  durchaus 

'  »af  cüe  gleiche  Verwendung  ausserordentlicher  Mittel  zu  schliesscn ,  da  die 
..Jüel  *kr  oft  unter  Pari  begeben  werden.    Selljst  wenn  der  wirkliche  Erlös 

•  '  NiaLlrennehrung  und  Eigenthumsverminderung  constatirt  wird,  so  kann  viel- 
:iz  umfassender  Strassenbau,  eine  grossartige  Reorganisation  der  Verwaltung, 

'•  ̂.'»esens  durchgeführt  sein,  wodurch  das  wahre  Deficit  viel  geringer  wird,  als 
••*  j-.-iw  lieehnung  ergiebt.    Ollen  bar  dreht  sich  hier  aoen  VMes  um  den 

-  4er  Prodncävitat  einer  Ausgabe  oder  Anlage,  wonach  sich  wiederum  der  Be- 

ksat  verändert:  das  Deficit  wird  grösser,  wenn  unter  produetiven  Ausgaben  nur 

J*U3dru  werden,  welche  eine  rentable  privatwirthsch.  Kapitalanlage  schallen, 
usaer,  wenn  auch  andere  Ausgaben  mit  längerer  Wirkung  so  genannt  werden. 

iWä  all  den  Vorbehalten,  welche  sich  aus  dem  Gesagten  ergeben,  lassen  sich 

:  ̂tffcs.  Angaben  über  „Deficite"  macheu.  wie  sie  in  der  Kürze  Kau  in  der 
>t.  4t>3»  und  ausführlicher  ich  in  d.      Ausg.  S.  236—212  brachten.  Dieser 

barsche  Excurs  ist  in  dieser  Ausgabe  fortgefallen,  weil  er  in  ein  Werk  über 

-■wjkttschaft  überhaupt  kaum  gehört.    Er  wäre  einem  Handbuch  der  pract. 
-^caük  vorzubehalten     Dann  aber  auch,  weil  ich  mich  noch  mehr  überzeugte, 

einer  wirklich  braachbaren  statistischen  Behandlang  des  Puncts  noch  viel 

-5  Dttail  eingegangen  werden  muss ,  als  es  an  diesem  Orte,  schon  aus  Rück- 
m  den  ohnehin  wieder  stark  angewachsenen  Umfang  dieser  Ausgabe,  irgend 

*i  tHajenken  Daten,  welche  allenfalls  Platz  finden  könnten,  sind  auch  noch 

•'      rechlicher  in  leicht  zugänglichen  Werken  zu  finden ,  wie  besond.  in  den 
'aa>ü*:hen  Abschnitten  des  Gothaer  Hofkalenders  (bis  ISTfJ  von  Hermann 

'«*r.  lejtdem  v.  Behm  u.  r.  Stein),  in  Kolb's  Statistik  u.  s.  w.   Ausser  auf 
ist  für  die  einzelnen  Staaten  auf  die  frohere  Bibliographie  zu  ver- 

1  Ki»4»X»i»6*Dicb.  L 
lu 
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I.B.  '2  K.  Der  Fiaanzbedarf.  §.  6S,  69 . 

Zweites  Kapitel. 

Der  Finanzbedarf. 

Erster  Hauptabschnitt 

Allgemeine  Verhältnisse  des  Finanzbedarfs. 

§.  68.  Im  ersten  Kapitel  dieses  Bachs  ist  der  Firn 

wesentlich  im  Zusammenhang  mit  den  Grandsät 

die  Ordnung  des  Staatshaashaltes,  bez.  der 

Haushalte  Uberhaupt  betrachtet  worden.  Im  Folgenden 

sich  darum,  diesen  Bedarf  nach  den  grossen  Kategorieen 

suchen,  in  welche  er  nach  seiner  wirthschaft liehen 

nach  seiner  technischen  Seite  und  seinem  unmi 

Zweck  zerfällt,  bevor  im  zweiteu  Hauptabschnitt  diese*! 

dann  auf  die  einzelnen  Gegenstände  des  Bedarfs  ein 

worfen  wird. 

In  ersterer  Hinsicht  zerfallt  der  Finanzbedarf: 

I.  in  Natural  und  Geldbedarf,  je  nachdem  di 

wirthschaft  im  natural  oder  geldwirtbsehaftlichen  Z 

daher  wirkliche  Natura  laus  gaben ,  d.  h.  Ausgaben  in 

naturaler  Sachgitter  selbst,  oder  Geldansgaben  mach 

handelt  der  folgende  erste  Abschnitt; 

II.  in  Personal-  und  Real  bedarf,  je  nachdem 

für  seine  Produetionswirthschaft   persönliche  Dien 

unmittelbar  naturale  Sac  hg  fiter  (nicht  nur:  Gel 

FUr  die  Finan /.wirthschaft  handelt  es  sich  dann  darum,  io| 

Weise  diejenigen  SaehgUter  (Geld)  herbeizuschaffen  und  zt 

dung  zu  bringen,  mit  Hilfe  deren  der  Staat  einmal  jene  Pen 

im  System  freier  Co ntracte  gegen  Entgelt  —  im 

zum  System  freier  unentgeltlicher  Dienste  und  zum 

Zwangsdienste  (s.  o.      1 )  —  herbeizieht  und  bezahlt;  u 

darum,  die  unmittelbar  bedurften  SaehgUter  passend  in 

fliguug   des  Staats   und   seiner  Verwaltung   zu  bringe 

Personal-  und  Realbedarf  handeln  der  2.  und  3.  Abseh 

Frage  der  finanziellen  Beschaffung  und  Regelung  de« 

bedarf*  lässt  lieh  für  die  Verhältnisse  des  modernen  C 

formollren  als  diejenige  vom  „Staatsdienst  und  Bes 

weseu"  (Besoldungspolitik). 

Die  Lehre  vom  Natural  und  Geldbedarf  hängt  mit  d 

vom  Personal    und  Realbedarf  in   mehreren  Puncleu  z 

i  'I 
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l  in  der  Frage  der  sogen.  Naturalbesoldungen.  Ks  muss  daher 

ätlnts  im  Folgenden  theiis  an  verschiedenen  Stellen  erwähnt, 

m  im  ersten  Abschnitt  vorweg  genommen  oder  in  die  beideu 

:tzkn  Abschnitte  verschoben  werden. l) 

IIL  Eine  dritte  Unterscheidung  ist  diejenige  in  eigentlichen 

tr  reinen  Finanzbedarf  (Staatsausgabe ,  Nettoausgabe)  für  die 

*  "hrong  der  eigentlichen  Staatszwecke  und  in  Bedarf 

die  Verwaltung  und  den  Betrieb  des  Ertrag  gebenden 

atseigenthums  und  für  die  Erhebungs kosten  der  Ge- 

res ood  eigentlichen  Steuern  (und  eventuell  Anleihen) 

' -bongs-  und  Betriebskostenbedarf).    Beide  Bedarfs- 

riasammen  bilden  die  Roh-  oder  Bruttoausgabe  und  sind 

'fcfe Roh-  oder  Bruttoeinnahme  zu  decken.  Wird  von 

tor  der  Bedarf  an  Erhebungs-  und  Betriebskosten  abgezogen, 

:iebt  sieh  die  Rein-  oder  Nettoeinnahme.  Von  diesen 

->fl  wird  später  in  Zusammenhang  mit  den  Einnahmen,  an 

ies  s*  haften,  im  Einzelnen  gehandelt  werden.  Einige  allge- 

*  Betrachtungen  enthält  Abschnitt  4  unten  (§,  91  ff.). 

1.  Abschnitt. 

ftitural-  und  Geldbedarf. 

§.69,  Die  allgemeine  Entwicklung  der  Volkswirtschaft, 

-rü&  l'ebergang  von  der  Natural-  zur  Geldwirthsehaft 

taet  wird,  —  „Naturalwirtschaft"  in  den  beiden,  verwandten, 

Jch  zu  unterscheidenden  Bedeutungen  genommen1):  vor- 

'üende  Eigengewinnung  der  SachgUter  für  die  eigene  Bedlirf- 

riediguiig,   statt  der  verkehrsmässigen   Gewinnung  durch 

*  ü.  und  ferner:  uaturalwirthschaftlicher  Zustand  der  Tausch- 

xhaft  _  bat   uoth wendig  auch  in  der  Finanz wirthschatt 

,  H»a,  5  Ausg.  §.  25  („Art  der  ausgegebenen  Saehgüter4),  §.  59—61  über 

■vltansjen.  §•  34,  35  uber  Ausbedingen,  Submissionen  u.  s.  w..  §.  56- 65a 

-^innwescn,  Bauten.    Ich  habe  schon  in  der  6.  Ausg.  hier  be- 

rV<&<ieruugen  und  Erweiterungen  vorgenommen ,  bes.  den  Abschnitt  Uber 
«•  aad  Besoldungswcsen  (§.  5S — 65b,  S.  Uli— 144)  ganz  neu  gearbeitet.  Die 

lütenen  blieben  aber  noch  zerstreut  in  §  25,  54—85,  66,  67,  und  die 
:t -i-iQf  zwischen  Natural-  und  Geldbedarf  und  Personal-  und  Kealbedarf  trat 

r~-  fidl  schart'  genug  hervor.     Deshalb  ist  hier  eine,  übrigens  wesenüich 

'■*ll<!  Umarbeitung  und  Umstellung  erfolgt.    Sachlich  ist  namentlich  die 
toai  Bcsoldungswesen  aus  meiner  Bearbeitung  in  der  6.  Ausg.  ziemlich 

"■ilrtt  litruK-  r^enommen. 

**l»*r   firundlegung  I,  g.  IIS.  114. 

10*
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148  l.B.  2.  K.  1.  A.  Natural-  und  Geldbedarf.  4?.  69.  7o. 

des   Staats   und   der   Selbstverwaltungskörper  (Gemeinde) 

uaturalen  Finanzbedarf  in  Geldbedarf  umgestaltet.  Denig' 

bat   der  Staat    aueb    seiner   ebemaligen  privatwirthschaft 

Naturaleiunabnien  sieb  meistens  entledigt  und  die  früheren  Nj 

abgaben  nach  Möglichkeit  in  Geldstcuern  verwandelt. 

Letzteres  wirkten  auch  speeifisch  steuertechnische  Grüm 

ciu,  indem  ein  Naturalsteuersystem  sich  schwieriger  als  ein 

Steuersystem  gerecht  und  zweckmässig  einrichten  lässt,  dem 

grosse  Verwaltungslast  macht  und  dem  Besteuerten  selbst 

weniger  convenirt.   Die  mit  der  Entwicklung  des  Staatslebena 

allgemeiner  gesprochen,  des  zwangsgemeinwirthschaftlichen  &) 

hinzutretenden  neuen  Ausgaben  und  Einnahmen  sind  daher 

meist  von  vorneherein  auf  Geld  Währung  gesetzt.  Insbesd 

hat  der  Personalbedarf  immer  mehr  die  Form  des  reinen 

bedarfs  angenommen  (System  der  blossen  Geld bcsoldung). 

wo  etwa  noch  ein  Theil  der  Gehalte  der  Beamten  in  Natu 

(Getreide,  Holz)  besteht,  dient  dies  mehrfach  nur  noch  al 

Maassstab  für  die  Berechnung  der  Höhe  der  Gehalte  in 

und  die  Zahlung  erfolgt  nicht  mehr  effectiv  in  diesen  Natu 

sondern  in  Geld,  eine  Berechnungsweise,  welche  unter  ümstl 

beibehalten  zu  werden  verdient,  wie  im  '2.  Abschnitte,  vo 

Besoldungspolitik,  gezeigt  werden  wird  (§.  öl). 

Im  Ganzen  entspricht  die  Verwandlung  des  Naturalbedai 

Geldbedarf  und  des  ganzen  Ein-  und  Ausgangswesens  der  Fi 

wirthschaft  in  Geldein-  und  ausgänge  aueb  dem  Bedürfnis 

modernen  Staats  und  der  modernen  Volkswirtbschaft.  Das 

nungswesen,  der  Mechanismus  der  Finanzverwaltung,  die  l 

sichtlichkeit  der  Einnahmen  und  Ausgaben,  der  Kosten  des  S 

wesens  und  der  Empfänge  der  Staatsdiener  gewinnen  aussero 

lieh.  Die  wirkliche  ökonomische  Bilanz  der  privatwirthschaftl 

Unternehmungen  des  Staats  lässt  sich  ohne  reine  Geldwirtbn 

kaum  sicher  feststellen. 

II.  —  §.  70.  Gleichwohl  giebt  es  doch  auch  noch  heute  Fäl 

welchen  statt  der  Geldwirthschaft  die  Naturalwirtschaft  anc 

Finanzwesen  beibehalten  worden  ist  und  dies  auch  zu  werdeu 

dient,  ja  sogar  Fälle,  wo  die  Naturalwirtschaft  passend  w 

neu  ein«;efubrt  werden  darf.  Solche  Fälle  liegen  sowohl 

Leistungen  Seitens  des  Staats  zum  Zweck  der  Gewin 

der  Verfügung  Uber  Dieuste  und  Sachgüter  (also:  wirkli< 

Naturalbedarf  oder  Naturalausgabe  des  Staats),  als 
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i  Leistungen  der  Volkswirtschaft,  speciell  der  stener- 

hlfnden  Bevölkerung  an  den  Staat  (Naturaleinnahrncn  von 

u  privatwirtbschaftlichen  Unternehmungen,  Naturalsteuern)  vor. 

>  liiere  Fälle  lassen  sich  auf  ein  allgemeines  Princip  zurück- 

tun wo  die  privatwi rth schaft liehe  Verkehrs coneurrenz 

i  ̂uat  im  System  der  Geldwirthschaft  die  naturalen  Güter  und 

■  Dienste  nicht  oder  nicht  sicher  und  nicht  genügend  und  zu 

rn  der  Billigkeit  entsprechenden  Preise  verschafft,  und  wo  diese 

nmrrenz  dem  vom  Staate  mit  Geld  besoldeten  Arbeiter  (Beamten, 

ut»diener)  die  Bedtirfnissbefriedigung,  die  ihm  der  Staat  mit  dem 

Abhalte  gewähren  will,  gleichfalls  nicht  ordentlich  verbürgt, 

» \m  sich  im  Princip  auch  der  naturalwirthschaftliche  Zustand 

Finanzwesen  noch  billigen.  Es  liegen  hier  also  wesentlich 

v tische  Mängel  des  privatwirthschaftlichen  Systems  vor,  welche 

r  Abweichnng  von  der  Regel  des  rein  geld wirtschaftlichen 

im  Finanzwesen  bedingen.2) 

\<  Em  wirklicher  Naturalbed arf  des  Staats,  der  heute 

*b  nm  Xituralleistungen  an  ihn  befriedigt  werden  muss,  liegt 

f;  m  den  früher  schon  erwähnten  Fällen  der  sogen.  „Kriegs- 

enden", auch  in  gewissen  Naturallieferungcn  für  die  Armee  in 

vienszeiten  vor.    Die  Versorgung  des  Staatsbedarfs  vermittelst 

*  fcrwerbg  im  Verkehr  durch  Geld  reicht  hier  nicht  aus  oder 

1    zu  onverhältnissmässig  ungünstigen  Bedingungen.  Deshalb 

Rei  ht  a u l  ander»-  Weise  Fürsorge  getroffen.3)    Auch  der 

ili  <ier  Dienst wohnungen  für  Beamte  gehört  hierher,  wenn 

diese  Wohnungen  im  Interesse  des  Dienst s  (nicht, 

*  n  folgenden  Fall,  in  dem  des  Staatsdieners  selbst)  gewährt 

,W3«i  i.  B.  weil  die  persönliche  Nähe  des  Beamten  an  der  Stelle 

amtlichen  Functionen  erwünscht  oder  nothwendig  ist.4) 

*>  Umgekehrt  Hegt  ein  Natural  bedarf  des  Beamten, 

vom  Staate  besser  in  natura,  als  durch  Vermittlung  von 

befriedigt  wird,  z.  B.  in  dem  eben  erwähnten  wichtigen  Falle - 

i  v- Hna^pung  L  §.  117,  126  ff.,  134  ff. 
i       §.       Qüd  Anm.  S4  dazu.     Bes.  oharactensti>ch  ist  (he  Versorgung 

■t.rt-  >\,.<  Stull  in  Kriegszeiten,  mittelst  Zwangs  g»>gen  di<  Besitzer, 

*%  rfflö'  n  stellen  und  sie  zu  Friedenspreisen  abzulassen.     S.  mein  Reichs- 
--'^  lm^ahrb.  f.  fiesetzgeb  u.  s.  w.  III,  223,  225,  und  unten  über  „Müitär- 

*  112  u.  ff. 

•  *  5-  90.  L  B  Dienstwohnungen  für  Gassen-,  Polizei-,  Post-,  Bahnbeamte, 

^Esr^ber,  niedere  Diener  in  Amtsgebäuden,   zum  Zweck   der  Bewachung, 
-  *    Xeoeidiigi  Werthlegung  auf  -olchc  Wohnungen  beim  Eisenbahn- jl  Dieastüiteresse. 
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150 I.B.  2.  K.  2.  A.  Besoldungspolitik.  §.70,71. 

der  Dienstwohnungen  vor,  welche  im  Interesse  des  Dieo 

gewährt  werden,  weil  letzterer  so  sicherer  oder  besser  und  billj 

die  erforderliche  Bedlirfnissbefriedignng  erhält.  Von  diesem  Fl 

wird  bei  der  Erörterung  über  Besoldungspolitik  (§.81  sab  ß)  i 

gesprochen  werden.  Einstweilen  ist  zu  beachten,  dass  auch  | 

eine  mangelhafte  Function  des  privatwirthschaftlicben  Systeme 

der  Volkswirtschaft  der  Grund  der  „Rückkehr  zur  Natural^ 

schaft"  ist.&) 

III.  Hinsichtlich  aller  im  Staatshaushalte  vorkommenden  Natt 

ausgaben  und  Naturaleinnahraen  muss  die  Forderung  eines  ri 

tigen,  d.  h.  den  wirklichen  Durchschnittspreisen 

sprechenden  Geldanschlags  gestellt  werden.  Dies  gefc 

schon  eine  richtige  Finanzcalculatur,  weil  sonst  weder 

nahmen  noch  Ausgaben  des  Staats  ordentlich  zu  Ubersehen  i 

Es  ist  ferner  den  Beamten  gegenüber,  z.  B.  im  Falle  der  Di< 

wohnungen,  nothwendig  durch  den  Grundsatz  gleichen  Ree 

für  Alle  geboten.  Daher  z.  B.  hier  richtiger  Anschlag 

wirklichen  Miethwerths.6)  Endlich  muss  zwischen  verseil 

denen  Staatsanstalten,  welche  unter  einander  im  naß 

wirtschaftlichen  Verkehr  stehen,  ein  solcher  richtiger  Geldansd 

der  Katuralempfänge  und  Naturalleistungen  erfolgen,  weil  son£ 

ökonomische  Bilanz  keiner  einzigen  Anstalt  richtig  ersete 

Besonders  wichtig  ist  dieses  Postulat  bei  den  privat  wir 

schaftlichen  Staatsunternehmungen,  z.  B.  zwischen  den  Fort 

Berg-  und  Hüttenwerken. 

2.  Abschnitt. 

Der  Personalbedarf  oder  der  Staatsdienst  und  das  RfMiMm 

wesen  (Besoldnnjrspolitik). 

I.  —  §.71.  Der  Staatsdienst.  V)  In  den  modernen  Staaten 

stehen  verschiedene  Hauptsysteme  der  Besetzung  offe 

lieher  Aemter,  insbesondere  im  sogen.  Civildienst.  Fflr 

*)  Warnung  von  See  Ii  g.  auf  dein  I.  Eiseuacher  scx:.-|ioiit.  CongTes»  1872. 
handl.  S.  244.  —  Ein  andrer  Fall  ist  die  Brot  Innung  neben  der  de  {6  Ifthnun? 
Militär    S.  u.  g.  117. 

*•)  Daher  ist  z.  B.  ein  Anschlag  von  bio>s  lü*/o  vom  behalte  für  die  thd 
wohnung  der  Beamten,  wie  in  Preussen .  Baden,  wenigstens  in  größeren.  Sta&al 

niedrig  und  insofern  ungerecht.  Der  Satz  wäre  mit  15— 2ü  %  richtiger  anyensaaj 

')  Bei  Kau  5.  AutT  §.  5t5  IE,  vollständig  von  mir  in  der  f..  Ausg.  umgorVl 
{5.  53  ff.,  welche-  Darstellung  hi-r  aufgenommen  bt. 
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sende  Betrachtung  wird  das  in  Deutschland  übliche,  übrigens 

•r  and  da  auch  sonst  allgemein  und  in  den  meisten  Staaten 

niesten*  für   einzelne    Beamtenkategorien   (bemerkens werther 

namentlich  für  richterliche  Beamte)  verbreitete  System 

Unrats-  und  Annaltspttncl  genommen.    Hiw  werden  be- 

i»  mi«8  ige  Organe  naoh  Erfüllung  gesetzlicher  V  orbedingungen, 

welche  die  Geeignetheit  für  die  Bekleidung  des  Staatsamts 

riurewiesen  werden  soll,  vom  Inhaber  der  Staatsgewalt  in  syste- 

.tmrher  Orduung  zu  besoldeten  Aemteru  ernannt.    Die  Er- 

ftouofi;  giebt,  sofort  oder  nach  einer  bestimmten  Probezeit,  einen 

;<  titstD8prueh  auf  das  klaglos  verwaltete  Amt,  bez.  auf  dessen 

p-ldnng  i  Gehalt),  theils  für  die  Lebenszeit,  theils  auch 

r  bestimmte  längere  Perioden,  worauf  alsdann  Ansprüche 

iKtihegeualt  (Pension)  einzutreten  pflegen. 

Andere  Systeme  der  Aemterbesetzung  sind :  besoldete  Berufs- 

antieohne  Recht  auf  das  Amt  (Frankreich);  für  kürzere 

nt  durch  Volkswahl  (direct  oder  iudirect)  ernannte  besoldete, 

••■•'J  ooiiwendig    berufsmässig    gebildete  Beamte  (Schweiz, 

 -nka  ;  freiwillig  und  ganz  oder  last  ganz  nnent- 

'hhth  dienende,  gleichfalls  nicht  immer  berufsmässig  ausge 

k\t  Beamte  wenigstens  für  gewisse  Aeinter  und  meist  auf  Zeit 

u*m  der  Ehrenämter,  englisches  Selfgovernment). a) 

i  72.  Verglichen  mit  diesen  anderen  Systemen  erscheint  das 

sttsehe  als  das   kostspieligste  und   insofern  wenigstens 

^ziell  als  das  ungünstigste.  Doch  ist  hier  Folgendes  zu 
•i'Lten: 

h  Küunal  dürfen  auch  hier  die  Kosten  nur  mit  Rücksicht 

a  len  Werth  der  Leistung  beurtheilt  werden.    In  dieser  Be- 

isteht aber  das  deutsche  System,  welches  doch  vornemlich 

*  eine  Consequenz  der  Arbeitstheilung  ist,  sehr  hoch, 

in  den  complicirten   Verhältnissen  des   modernen  Staats 

die  Anforderungen  an  die  Qualität  der  Leistungen  der 

;,r  im  Staatsdienst  ebenso  wie  auf  allen  anderen  Gebieten 

*'  ̂swirthschaft.    Man  braucht  daher  auch  hier  mehr  technisch 

*f*cialistisch,   d.  h.  eben   berufsmässig  ausgebildete  Ar- 

ttwaüich  nach  K.  v.  Muhl,  Politik  II,  347  ü„  391  ff.  (Tüb.  1869).  S.  auch 

v  ü.  Verw»ltungslehrc  I.  (1.  Aufl.-  pass.,  :*42  II.  -Stattg.  W»">)    A.  W  agner. 
•*  I  8-  IS'I  iEinflasü  des  Beamtentums  auf  die  Feststellung  <les  Berich* 
***H|Mn.  leber  die  i.  Th.  abweKhemien  Verhältnis*:  im  Militär- 
■  t  u a.  §  113-119. 
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beitcr.  *)  Dem  Nachtheil,  dass  der  Festangestellte  leichter  erlahn*| 

kann,  weil  er  einigermassen  geschützt  vor  Concurrenz  ist,  äril 

der  Vortheil  der  grösseren  Unabhängigkeit  des  Beamten  von  4 

Regierung,  aber  auch  von  den  Parteien  im  Volke  gegenti^ 

Ferner  wirkt  die  Aussicht  auf  Vorrücken  in  höhere  Aemter  n 

Gehalte  (Avancement),  auf  Auszeichnung  darch  Ehren** 

theile  (§.  8)  als  Ansporn.  Das  gliedliche  Gefühl,  einem  tU 

tigen  Stande  anzugehören,  welches  durch  das  deutsche  System  b 

sonders  hervorgerufen  wird,  hat  endlich  wesentlich  gflusöj 

Folgen,  neben  denen  die  kleinen  Nachtheile  (Gefahr  des  Ktsü 

geists  u.  s.  w.)  zurücktreten,  zumal  wenn  der  Staatsdienst  Jedi 

mann,  der  die  gesetzlichen  Bedingungen  hinsichtlich  der  Qnalife 

tion  erfüllt,  offen  steht.  Und  das  ist  jetzt  fast  allgemein  einer  d 

ersten  Grundsätze  der  Verfassungen.5) 

2)  Auch  im  Kostenpuncte  steht  das  deutsche  System  d 

Aemterbesetzung  ferner  mehr  scheinbar  als  wirklich  im  Nachtb 

gegen  die  anderen  Systeme.  Die  Kosten  treten  nemlich  bei  il 

allerdings  grossentheils  unter  den  Ausgaben  des  Staats  hem 

aber  sie  sind  in  den  anderen  Systemen  doch  auch  vorhanden  i 

Aufwand,  den  die  Volkswirtschaft  ftir  die  bezügliche  Tbätigl 

der  Beamten  tragen  muss.  Sie  stehen  also  gleichfalls  im  „voll 

wir thsch  alt  liehen  Budget"  des  zwangsgemeinwirthschaftliel| 

Systems.  In  letzter  Linie  ist  es  doch  der  Aufwand  an  Arbd 

der  die  Kosten  bildet  und  wenn  überhaupt  diese  Arbeit  im 

dienste  geleistet  wird,  so  muss  irgend  Jemand  ihn  bestreiten. 

Im  deutschen  Aenitersystcm  geschieht  dies  in  der  Haupte*) 

durch  die  Gesammtheit,  indem  die  Beamten  ihren  Gehalt  aos  d| 

Staatseinnahmen  (Steuern)  empfangen.  Dem  Grundsatz  der  6 

rechtigkeit  und  der  richtigen  gleichmässigen  Vertheilung  der  SUi 

lasten  entspricht  dies  sicherlich   am  Meisten.     Im  System  i 

a)  S.  o.  §.  ."i".  Mindestens  berufsmässig  ausgebildete  Organe  werdet  d»l 
auch  in  andern  Staaten  für  die  meisten  nicht  eigentlich  politischen  Aetntex  nW 

mehr  verlangt  Sehr  bezeichnend  ist  in  diesem  Puncto  die  neuere  Entwidtfhtf* 

England,  besonders  wa>  da»  P  r  u  f  u  n  g  s  w  e  s  e  n  für  Beamte  anlangt.  Fre-il»***1  :*1 
immer  grosse  Misssunde,  s.  E  Meier,  Verwaltungsrecht  a  a.  0..  S,  93S 

•l  Sowohl  der  Vergleich  mit  Frankreich  als  mit  der  Schweiz  oder  rollf** 

Nordamerika  fallt  in  dieser  Hinsicht  -sehr  zu  Gunsten  de«  deutschen  Systems 

*)  Vgl.  Uber  die  sittliche  Tüchtigkeit  des  preuss  Beamtenthums  das  hier 
romp'-tent*  Crtheil  des  Dr.  Strousberg.  ,.Str.  u.  8.  Wirten".  Berlin  l*7fi,  §•  ' 

auch  E.  Meier.  VenraltungSTerht,  S.  H4«  mit  dem  Worte  Gerbers:  ..es  1 

Act  der  Gerechtigkeit,  heute  /n  eoostatiren .  dass  die  unermessliche  Entwidluaf  < 

Cultur  des  Deutschen  Volks  in  den  letzten  .So  Jahren  /um  grossen  Tbeil  auf  deri^ 
d*s  Staatsdienstes  beruht 
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^besoldeten  Ehrenämter  belastet  der  genannte  Aufwand  die  Privat- 

wdgete  der  Frei-Dienenden  als  erhöhte  Ausgabe  oder  ver- 

änderter Erwerb  (Zeitverlust,  unmittelbare  Kosten  u.  s.  w.). 

ttw  kaon  aus  socialen  und  politischen  Gründen  gut  und  selbst  in 

inaDiieller  Beziehung  insofern  ein  Gewinn  sein,  als  es  auf  eine 

Art  Progressivbesteuerung  der  reicheren  und  sonst  unbe- 

wegteren Classen  in  einer  ftir  diese  nicht  lästigen  und  für  die 

Jf^ammtheit  besonders  vorteilhaften  Weise  (durch  Requisition  von 

Irbeiöleistiingen  gebildeterer  Personen)  hinauskommt.  Zwcck- 

vä^i^keitsgrtinde  sprechen  also  für  die  Eingliederung  dieses 

^renamtssystems  in  passender  Beschränkung  in  unser  deutsches 

-resuikratiscbe»")  System  oftmals.    Eine  finanzielle  Trag- 

weite hat  daher  diese  Eingliederung  auch,  nur  eine  andere  als  man 

i>teos  denkt,  und  Kosten  macht  es  natürlich  gleichfalls.6) 

Aber  es  knüpft  sich  doch  auch  eine  erhebliche  Gefahr  an 

tea*  aristokratische  Ehrenamtssystem  wie  vollends  an  das  der 

nwing  besoldeten  oder  nur  für  kurze  Zeit  tibergebenen  Aemter 

f'^nj-.k ratiecn .     Nicht   nur  ist   <lie  Qualität  der   Leistung  oft 

rflinp.  w  dass  der  Kostenersparniss ,  welche  der  Gesammtheit  zu 

Tbfil  wird,  auch  nur  ein  niedrigerer  Werth  entspricht.  Bedenk- 

«•kenn  finanzieller  Hinsicht  ist  noch,  dass  solche  Aemter  am 

von   den    zeitweiligen    Inhabern    durch  widerrechtliche 

"wken  aller  Art   ausgebeutet   werden.')     Dann    erscheint  die 

■l&obe  für  den  Staatsdienst  allerdings  wieder  nicht  im  Staats 

iret,  aber  doch  auch  im  volkswirtschaftlichen  und  zwar  im 

^atbodget  derer,  welche  sich  jener  Ausbeutung  nicht  entziehen 

«  *m    Abgesehen  von  allen  politischen  und  ethischen  Nach-  ( 

>»>d  werden   die  Kosten   des  Staatsdienste»  hierbei  auf  die 

!  iKbar  schlimmste  und  n ngleich mässigs te  Art  von  den  ein 

'  r^n  Staatsangehörigen  bestritten. 

&  erfolgt  also  bei  den  verschiedenen  Systemen  der  Aemter- 

v^tMnjB:  doch  nur  eine  verschiedene  Vertheilung  der 

^■»»ten,  keineswegs  aber  bei  den  andern  eine  immer  an  sich 

M*a.  he*  Hierhergehörige  um  Betonung  des  Yortheil>  Her  Ehrenämter,  ab^r 

"  Beachtung  der  im  Text  gi  gebenen  finanziellen   Würdigung  der  Sache 
*  *>i<"ker.  Selbstverwalt,  d.  Steuerwesens,  1.  Theil.  S.  auch  Gneist,  VerwaJt., 

•^t-i-w,  S.       ff.  u  dess  engl.  Communalverfassung.  S   124f>  ff.    E.  Meier 
*  *     S.  ff. 

' Man  denke  an  nordamerikanische  Verhältnisse,  wo  man  fast  von  einem 

"•/i      AemterausbeurangM  sprechen  kann   5  anch  Hock,  Finani  ünerikaa. 
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günstigere  Vertheiloag  oder  eine  wirkliche  Kostenersparnis  m 

glichen  mit  dem  deutschen  System. 

3)  Endlich  kann  aber  anch  dem  deutschen  System  etwa*  v« 

Ehrenamt  ankleben  und  damit  au  unmittelbaren  Kosten« 

Staatsbudget  gespart  werden.  Dies  geschieht  auch 

Denn  die  grosse  Masse  der  Staatsärater  ist,  verglichen  mit 

ähnlichen  Berutsstellungen ,  nur  massig  besoldet.  Der  besolde 

Bernfsbeamte  wird  mit  durch  die  Ehre  der  Stellung  im  Siui 

diensje,  ferner  durch  besonders  gewährte  Ehren  vor  th  eile  (Tito 

Rang,  Orden  u.  dgl.)  bezahlt,  welche  letzteren  einmal  wohl  *.4t 

Übel  in  der  öffentlichen  Meiuung  eine  gewisse  Geltung  hab« 

Man  hat  dies  vom  ethischen  Standpuncte  öfters  angegriffen  iu> 

ebenso  vom  politischen,  ist  jedoch  darin  sicherlich  zu  weit  p 

gangen.8)  Vom  finanziellen  Standpuncte  aus  bietet  diese  f,B* 

Zahlung  mit  Ehrenauszcicbnungeu"  neben  derjenigen  mit  Gel 

ohne  Zweifel  ihre  erheblichen  Vortheile'j  (s.  o.  §.  8).  Nur  mif 

freilich  die  Geldzahlung  doch  ihre  angemessene  Höhe  erreich« 

d.  h.  ein  richtiges  Verhältniss  zwischen  materiellem  und  Immaterb 

lohn  bestehen. 

II.  73.   Das  Besoldungswesen.    A.   lim  für  i 

Aufstellung  von  Grundsätzen  der  Besoldungspolitik  den  richtig 

Standpunct  zu  gewinueu,  muss  man  zuerst  die  Besoldung  (den  Gdd( 

des  Staatsdieners  als  eine  Art  des  aus  bed  u  nge  nen  Arbeit! 

lohnes  betrachten.  Die  finanzielle  Lehre  von  der  Besoldung 

insofern  nur  eine  Anwendung  der  allgemeinen  volkswirtbschifr 

liehen  Lehre  vom  Lohne  auf  eine  specielle  Kategorie  von  Fällei 

Es  lassen  sich  Besonderheiten  nachweisen,  welche  den  Staatsdienfl 

als  Arbeitsart  von  den  meisten  anderen  Arbeitsarten  unterscheid« 

Diese  Besonderheiten  haben  bisher  auch  wohl  vornemlich  zu  dtfl 

*)  Namentlich  in  demokr.  Republiken  wird  über  die  Ehrenvurtheile  der  Mo** 
chieen  (vor  Allem  Orden  u.  dgl.»  oft  spöttelt.  Dennoch  ist  es  <  haracteristisch 

dass  man  auf  dgl.  au<  b  in  solchen  Gemeinwesen  merkwürdig  viel  Werth  legt  fcj 

..Prinzenhuldigungen*-  in  der  amerikanischen  Gesellschaft  sind  bekannt ,  und  u> 
Schweiz  lasst  sich  jeder  Krämer  uml  Gtstwirth  gern  nach  seinen  riril-  oder  Müß*! 

amtern  titulireu  (Kichter  u.  s.  wX  also  eine  gemeinsame  menschliche  S"'1***] 
der  Monarchisten  und  Republikaner.  Es  liegt  aber  auch  der  vernünftige  H 

sittlii  Ii  berechtigte  Gesw  htspunet  zu  (»runde,  dass  die  ̂ Üentliche  Aneric&ce*! 

durch  die  Verleihung  eines  Amts.  Titels  u.  s.  w  Seitens  der  Staatsgewalt  Weflfe  W 

und  haben  soll.  Nicht  das  Titel-.  Urdeüawesens  an  si»  h.  sondern  der  damit  getrvte« 

Missbrauch  ist  das  CebeL  Die>er  Missbrauch  aber  nimmt  ihm  auch  vielfach  & 

günstigen  linanzielbn  Kolgen 

•)  Die  Ersparung  tritt  in  einzelnen  l  allen  besonders  deutlich  hervur.  x.  B  ̂ 

d^m  heutigen  Austheilen  von  «»rden  als  Ehrengaben  an  Personen,  welche  eiftc*  *** 

nairhen  Dienste  leMcron.  statt  der  einstigen  goldenen  Tabaksdosen,  Brillantnnge  u  k* 
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eochiedenheiten  in  der  Regelung  der  Gehalte  verglichen  mit  der 

gelang  der  Löhne  für  gewöhnliche  (niedere)  Arbeit  gefuhrt, 

nd  mit  Recht  werden  gewisse  Unterschiede  im  System  der 

•Lnnng  bleiben.  Aber  neben  den  Verschiedenheiten  be- 

: eht  doch  noch  mehr  Gleichartigkeit  zwischen  der  Arbeit 

,lö  Staatsdieners  und  derjenigen  jedes  anderen  Arbeiters.  Es 

LJDurDank  einer  richtigen  Lohnpoliti k.besonders  unserer 

»o^hen  Staaten  gegenüber  ihren  Arbeitern,  den  Staatsdienern, 

ter  schon  Lohnverhaltnisse  geschaffen ,  welche  im  gewöhnlichen 

rivatwirthschaftlichen  Lohnsystem  noch  grossentheils  fehlen,  heute 

J*r  mit  Recht  in  unseren  Culturstaaten  immer  mehr  als  noth- 

\ erkannt  and  erstrebt  werden.  Deshalb  bat  die  finanzielle 

y.i:t  von  der  Besoldung  eine  allgemeine  principielle  Bedeutung 

3f  die  Lohnlehre,  muss  die  Besoldungspolitik  das  Muster  für  die 

"bpolitik  sein. ">) 

^Sonderheiten  des  Staatsdienstes  als  Arbeitsart  treten  nun, 

ituentüeb  folgende  drei  hervor: 11 ) 

Ii  Die  geforderte  Arbeitsart  besteht  in  einer  Reihenfolge 

^erer  and  höherer  Dienste  gemäss  eines  Systems  aneinander- 

siD^ender ,  allmälig  wichtiger  und  schwieriger  werdender  Aemter. 

Vr  Staatsdiener  ist  auf  das  Vorrücken  in  diesen  Aemtern  zur 

"rbesserung  seiner  wirtschaftlichen  Stellung  vornemlich  mit  an- 

•  vie?eo.   Es  ist  daher  noth wendig,  dass  der  in  den  Staatsdienst 

-tretende  sich  wenigstens  im  Allgemeinen  von  vornherein  für 

'ß  Vorröcken  in  eine  solche  Reihenfolge  von  Aemtern  eigne. li) 

Diteer  Gesichtspunkt  ist  bisher  zu  wenig  beachtet  worden  .  auch  von  mir  in 

• '  Amj.  noch  nicht  gehörig.    Die  Lehre  von  der  Besoldung  und  von  der  Be- 

<"-i^öfi»>liüi  ist  daher  ein  wichtiges  Beispiel  dafür,  wie  überhaupt  ausserhalb  des 
*4  privat  wirth>«Ji.  Concurrenz  solche  Verhältnisse  zu    regeln   sind  und  dass 

•  Delling  zugleich  besser  ist,  als  diejenige,  wo  die  Arbeit  als  „Waare" 

s  v  hT*nicnden  Marktpreis  hat.    Insofern  liefert  dieser  Abschnitt  einen  wichtigen 

'-"M  wr  Beantwortung  <ier  tragen,  welche  die  ökonomisch-technische  Einrichtung 
---a-uiwirths«  h  Systems  überhaupt  bei  einer  wesentlich  voränderten,  mehr  gemein-, 

'"-tftf  pmatwirthsch.  Organisation  der  Volkswirtschaft  betreffen.    Vgl.  Wagner. 

~*f*t  l.  Kap.  .t.  —  Eine  principielle  Behandlung  der  Besoldungspolitik  fehlt  in 
-tovur  fa»t  ganz,  auch  in  der  finanzwissenschaftlichen  (Stein  incl),  obgleich 

~  *«e  <kr  Frage  des  Staatsdienstes  recht  eigentlich  eine  finanztechnische 
'♦tek  in  die  Finanzwissenschaft  (nicht  etwa  nur  in  die  Verwaltungslehre)  gehört. 

■zhü?st';Q  ist  die  allgemeinere  kleine  Schrift  von  Engel,  Preis  der  Arbeit. 

;•  7*4  Uuch  in  2.  Aufl.).    S.  ferner  dess.  Aufs,  in  d.  Preuss.  Stat.  Ztschr.  1S74, 
'5  *■  tPreis  der  Arbeit  bei  den  Eisenbahnen  . 

^'  Vrlauch  die  guten  Bemerkungen  von  Laspoyres,  Art.  Staatswirths«  haft 
>uatsvönerb.  X,  m>.  s2— b4. 

1b»  Militärdienst,  namentlich  dem  preussischen,  daher  der  herkömmliche  (irund- 

*lM       im  Avancement  übergangene  Officier  den  Dienst  quittirt,  für  den  — 
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Dies  bedingt  mannigfache  Verschiedenheiten  der  Stellung  gegen 

anderen  Arbeitsarten,  besondere  Bedingungen  für  den  Eintri 

den  Staatsdienst  und  Eigentümlichkeiten  der  Gehaltszahlung. 

2)  Der  Staatsdienst  als  Arbeitsart  erfordert  in  vielen  Zw< 

eine  specifische,  meistens  ftir  andere  Berufs-  und  Erwerbs! 

nicht  nöthige,  mitunter  für  solche  gar  nicht  brauchbare  und 

kostspielige  („technische")  Vorbildung.    Der  Uebergang 

Beamten,  zumal  des  älteren,  in  einen  anderen  Beruf  ausserhall 

Staatsdiensts  ist  daher  oft  schwierig.13) 

a)  Dieser  Umstand  begründet  die  in  der  Praxis  meisten 

findende  Scheidung  des  eigentlichen  Staatsdiensts  oder 

höheren  Arbeitsarten  von  den  niederen  Diensten,  die  V 

solche  Vorbildung  fordern,  in  Stellung  und  Gehaltssytei 

b)  Ebenso  rechtfertigt  dieser  Punct  für  den  eigentlichen  St 

dienst  den  Kern  des  deutschen  Systems,  nemlich  das  Recht,  i 

Erfüllung  der  allgemeinen  Bedingungen  hinsichtlich  der  Q 

fication  und  nach  Ableistung  etwaiger  Probezeit,  ein  Staatsaml 

der  Aussicht  auf  Vorrücken  zu  erhalten;  ferner  den  Rechtsansp 

Einzelnen  hart,  aber  für  das  Ganze  und  für  das  Dienstinteresse  doch  nicht  nun* 

Das  unbedingte  Stehenbleibenmüssen  der  Beamten  in  den  niederen  Aemtern  ist 

wünschenswerth.  Darauf  ist  auch  bei  der  ganzen  Organisation  des  Dienstes  um 

der  Regelung  der  Gehalte  nicht  gerechnet.  Auch  der  in  unteren  Posten  Befind 

soU  sich  für  höher»1  Stellen  eignen,  sonst  wird  leicht  die  innegehabte  Stellung  j 
gedrückt  werden. 

,s)  Z.  B.  die  durch  die  184Scr  Bewegung  aus  ihrer  Laufbahn  gebrachtes 
amten  haben  als  Flüchtlinge  in  Amerika  vielfach  grössere  Schwierigkeiten  als  gew 

liehe  Leute  gehabt,  sich  daselbst  eine  neue  Lebensstellung  zu  erringen,  obgleich  t 

die  höhere  allgemeine  Bildung  doch  wieder  Vorschub  leistete. 

M)  Staatsdiener  —  Angestellter,  so  wird  mitunter  der  Unterschied 
zeichnet;  in  Baden  z.  B.  eigentliche  Staatsdiener  und  untere  Diener,  wobei  der  : 

Lohn  der  ersten  technisch  Besoldung,  der  der  letzteren  Gehalt  in  der  A 

spräche  heisst.  Bei  den  niederen  Angestellten  genügt  allgemeine  Schulbildung, 

falls  kann  man  zwischen  den  höheren  und  unteren  Beamten  (Dienern)  noch  die 

gorie  Su balter nbcamte  auch  für  das  Gehaltssystem  unterscheiden.  Die 

bedürfen  höherer  Schulbildung,  aber  brauchen  uicht  zu  studiren.  —  Laspe 
a.  a.  0.  meint,  dass  auch  für  die  Beamten  in  allen  denjenigen  Productionen ,  w 

dem  Staate  mit  anderen  Gemeinwirthschaften  der  Gemeinden,  Kreise  u.  s.  w.  geil 

sind,  z.  B.  Unterricht,  Polizei,  ferner  in  aU'  den  Geschäften,  welche  der  Staa 
Concurrenz  mit  Privaten  betreibe,  die  feste  Anstellung  entbehrlich  sei.  Dies  1 

man  bei  der  letzten  Kategorie  von  Beamten  (im  Ackerbau,  Bergbau  u.  s.  w..  wen 

schon  im  Forstwesen)  zugeben,  kaum  bei  den  Erstgenannten.  Noch  richtiger  i 

man  aber  umgekehrt  schliessen :  die  festere  Stellung  des  Staatsdieners  muss  wenige 

in  einige rinassen  ähnlicher  Weise  jedem  Privatbeamten  (bei  Actiengesellscbaften  u.  ;> 

und  endlich  möglichst  überhaupt  jedem  Arbeiter  werden.  Für  die  Privatbeam 

welche  z.  B.  bei  Privatbahnen  oft  fast  ganz  der  Willkür  der  Vorgesetzten  unterlieg 

wird  eine  Stellung  nach  Analogie  der  Staatsstellung  auch  bereits  vielr 

erstrebt  (/.  B.  in  Oesterreich,  Ztschr.  d.  österr.  Beamtenvereins). 
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mi  das  klaglos  verwaltete  Amt ,  bez.  aul  dessen  Gehalt,  um  den 

Kramten  zu  sichern.1'*) 

3j  Die  Kntlass barkeit  des  also  gestellten  Beamten  ist 

jkichwohl  im  Staatsdienste  aus  Gründen  des  Üienstinteresses  nicht 

immerzu  entbehren:  zeitweise  Entlassung  oder  zur  Dispo- 

♦  uion  stellen,  bleibende  Entlassung  oder  zur  Ruhe  stellen. 

Dieser  Umstand  in  Verbindung  mit  dem  vorherigen  (Nr.  2) 

*dingt  aber  in  diesem  Falle  eine  Schadloshaltung  des  ohne 

Tu  e  Schuld  entlassenen  Beamten.16)  Diese  Schadloshaltung  erfolgt 

ü  nner  dem  Staatsdienste  nicht  eigenen ,  aber  doch  bei  ihm  be- 

ider* stark  ausgebildeten  Form  der  Lohnzahlung,  indem  letztere 

üküweise  aul  die  Zeit  nach  dem  Austritt  des  Beamten 

Mi  dem  (activen)  Dienst  verschoben  wird:  Warte- 

nder and  Ruhcgehaltc. 

j.  "4.  —  B.  Aus  den  im  vorigen  §.  enthaltenen  Prämissen 

Aa>*n  sich  nun  nachstehende  Grundsätze  der  Besoldungs; 

i»»litik  tlr  die  Kegel ung  der  Besoldung  als  einer  Lohnart 

?3r  eine  besondere  Arbeitsart  ableiten. 

Ij  Die  in  den  meisten  Zweigen  des  eigentlichen  Staatsdienste 

orderte  Arbeitsart  und  luteresse  und  Würde  des  Staats  schliessen 

freie  Au  Werbung  der  Beamten  (der  „Staatsarbeiter")  und 

d*  Lohn-  oder  Gehaltsbestimmung  in  jedem  einzelnen  Falle 

■  Vege  der  freien  Coucurrenz  gewöhnlich  aus.17)  Statt 

D*r  hohe  Werth  einer  solchen  Sicherung  des  Staatsdieners  in  Hinsicht  seiner 

*Kk-hen  Stellung  and  der  Nutzen  der  grösseren  Unabhängigkeit  des  Beamten  von 
*  ̂uüfewalt  für  die  Qualität  der  Leistungen  ergiebt  sich  am  Deuüichsten  aus 

fc'"nais*t2  der  ünabsetzbarkeit  der  Richter,  an  dem  doch  wenigstens  für 
f**  (habere)  Richterkategorien  auch  Staaten  mit  anderen  Systemen  der  Aemter- 

^pif  Nordamerika,  Schweiz)  festhalten. 

''Nr-ng;  genommen  ist  zu  unterscheiden  zwischen  Entlassung  aus  sachlic  hen 

fcxJ*s  Dienstes  und  aus  persönlichen  Gründen  des  betreffenden  Staatsdieners. 

*v/*fck%keit  and  Entlassung  wegen  Krankheit  z.  B.  brauchte  auch  im  Staats- 
licht  unbedingt  Anspruch  auf  Pension  zu  geben,  —  so  wonig  als  in 

^••n  Lel>ecsst<illungen,  wenn  man  die  bisherigen  Verhältnisse  des  Privatwirtschaft- 
"/-"-  für  durchaus  massgebend  halten  dürfte 

B-rlinntlich  war  dies  früher  weder  in  Deutschland  noch  anderswo  so.  Eine 

**-äk&  characteristi;che  Abweichung  von  dem   heutigen  Grundsätze  bildete  das 
^     Ae mterverkaufs,  das  man  eigentlich  ein  Vergeben  der  Aemter  an  den 

'^w&rjrrnden  (resp.  Meistbietenden  in  der  Kaufsumme)  nennen  kann,  obgleich ^  ̂er  Ihenstrücksichten  neben  allen  möglichen  persönlichen  Einflüssen  die 

-y  '-«currenz  *  niemals  ganz  zur  Geltung  kommen  liessen.    Der  Aemterverkauf 

^  UBrjDtlirh  in  den  U  ebergangsstaatsformen  vom  Mittelalter  zur  Neuzeit 

T  Jv'Ce:  ̂5  Finanzoperation  besonders  in  Frankreich,  aber  doch  auch  im  vor. 
v      aflter  Friedr.  Wilhelm  I.  selbst  in  Preusscn  (Zahlungen  von  Monats- 

. ':  ̂«ntljahrsgagen  in  die  Recrutencaise,  s.  Riedel,  brand.  preuss.  Staatshaushalt, 
Schmoller.  d.  preuss.  Beamtenstaud  unter  Friedr.  Wilh.  I.  in  d.  Preuss 

Wty  „.  aD(j.  Staaten.    Bis  in  die  neueste  Zeit  erhielt  sich  dies  System  noch 
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dessen  verknüpft  der  Staat  in  der  Regel  passend  mit  den  Aemtoj 

fest  systemisirte  Besoldungen  und  Uberträgt  dem  Beainta 

ein  solches  Amt,  obue  einen  specielleu  Contract  mit  dem  einzelad 

Beamten  über  die  Höbe  des  Gehalts  zu  scbliesseu.  Wenigstem  9 

Letzteres  die  (seltene)  Ausnahme.18) 

2)  Die  Höhe  der  Besoldungen  steigt  regelmässig  nach  df 

  ■  i 

im  engl.  Heere  in  Betrell  gewisser  Officierstellen.  —  Aehnliche  Fälle  ausserhalb! 

Staatsdienste  siud  die  Verkäufe  der  Stellen  von  Advocaten,  Mäklern  u.  s.  w.  <i* 

heut.;  in  Frankreich,  in  Elsass-Lothringen  abgeschafft). 

l8)  Eine  Ausnahme  bilden  in  Deutschland  namentlich  die  Professareil 
Universitäten  und  a  n  d  e  r  c  n  (technischen  u.  s.  w.)  H  o  c  h  sc  hu  1  en  .  geleg-ttA 

auch  Lehrämter  (namentlich  etwa  Directorenstellen)  an  (iymnasien  u.  dgl.  m.  —  I 

ist  belehrend,  gerade  wegen  der  Verschiedenheit  der  Grundsätze,  nach  welchen  J 

Besoldungen  im  höheren  Lehrdieust  und  im  übrigen  Staatsdienst  normirt 

Kolgen  beider  Systeme  zu  vergleichen.  Die  eigentümliche  Stellung  des  Lehnh?± 

erklärt  sich  in  Deutschland  ohne  Zweifel  mit  daraus,  dass  für  diese  wissenschaftJi.il 

Berufsarten  niemals  das  partieularistischc  Princip .  die  Staatsdiener  nur  aus  deo  j 

lande"  zu  nehmen,  durchgeführt  werden  konnte  In  Folge  des  hier  herrschende:.  B 
rufungssystems .  der  damit  verbundenen  speciellen  Contracte  der  Regierung  mit  k 

l.ehrbeamten  über  die  Höhe  der  Besoldung  u.  s.  w. ,  ferner  in  Folge  der  aa*t 

dtingenen  oder  frei  gewährten  Personalzulagen  für  Lehrer,  welche  Berufunfa 
andere  Orte  ablehnen  u  s.  w  ,  besteht  hier  in  demselben  Amt  (z.  B.  «** 

Professur)  und  in  demselben  Dienstalter  die  grösste  Ungleichheit  der  & 

Duldungen,  z  B.  im  J.  1^70  in  Freiburg  i.  Br.  1000—2^00  rl  für  d.  urdinanu.vj 

Berlin  400— 2500,  in  ls"0  1100  —  4000  Thlr.  (ungerechnet  die  hier  häonjea  l| 
soldungserhöhungen  in  Folge  von  Nebenämtern,  Bezügen  aus  d.  Akademie  u.  *J 

in  Bonn  600—2500,  1876  900— 2SÜ0,  in  (iöttingen  500—2300,  1*76  400— 4M* 

Marburg  S00— 1400,  ls7ti  sOO-2000  Thlr.  Diese  Ungleichheit  wird  durch  die 

falls  grosse  Ungleichheit  der  amtlichen  Nebeneinnahmen  (Collegieugelder  u.  a.  w.) 

w  egs  immer  ausgeglichen,  öfters  möt-hte  sie  dadurch  noch  gesteigert  werden,  da  nicht 
die  Höchstbesoldeten  die  höchsten  Nebeneinnahmeu  haben  und  umgekehrt  (nicht  Off 

den  persönlichen  Leistungen,  sondern  auch  —  und  gewöhnlich  viel  mehr  — 

Natur  der  Fächer).  Diese  grosse  Ungleichheit  wird  durch  das  hier  im  <iegensatzs| 

sonstigen  Staatsdienst  herrschende  Concurrenzprincip  wesentlich  mit  bcdiugt  M 

Modiiication.  die  uur  in  einer  Annäherung  an  das  Besoldungssystem  in  anderen  A**ns£| 
bestehen  könnte,  wird  namentlich  in  Folge  der  neueren  politischen  Veränderen!«  I 
Deutschland  nicht  ausbleiben  können.  Sie  existirt  auch  hier  und  da  schon,  toff 

man  doch  Zulagen  na«  h  dem  Dienstalter,  bes.  für  ältere,  dun  h  Berutafl 

nicht  verbesserte  Lehrer  gewährt,  wenn  auch  nicht  so  regelmässig  (und  vollendi 

su  glei<  hmässig,  wie  im  übrigen  Staatsdienst.  Ein  festes  System  von  N o r  m a  1  gehu« 
bes.  mit  Mini  mal  sät/cn ,  wird  doch  auch  hier  zu  erstreben  sein,  wobei  dann  Ffl 

sonalzulagen  durch  das  B- rufungswesen  hinzukommen.  Die  grosse  Ungleichheit  4 

Amtseinnahmen  hat  sicher  auch  ihr  hoch  Bedenkliche»;  manche  .Schäden,  ja  ma»-'l 
nahrhaft  hassliche  Seiten  der  Univorsitätsverhältnisse  erklären  sich  daraus,  da  be»»4 

jetzigen  System  dem  Gltick  und  Zufall  und  der  (  onuexion  doch  ein  sehr  «rw*j 

Spielraum  gelassen  ist:  die  wenig  erfreuliche  Folge  des  OoncurTenzsysteuis.  B^l 

erscheint  namentlich  auch  eine  Abstufung  der  Gehalte  nach  der  Natur  der  LehrfävW 

m»  dass  die  Lehrer  solcher  Fächer,  welche  stets  wenig  Nebeneinnahmen  geben.  h^4 

tiehalte  haben.  —  Auch  die  deutsche  Schweiz  hat  au  ihren  4  Hochschulen  i*j 

Polytechnicum  das  deutsche  Berufungssysteui  und  die  tiehaltsungleichheiL  Anf  *j 
österreichischen  Universitäten  hat  man  dagegen  Normalgehalte  (nach  D»«*1 

.Item.  Decenn.tl/.ulagen)  und  erst  neuerdings  ausserdem  Personalzulagen  ftir  eioi^ 

Lehrer  in  Folge  der  Annahme  des  Berufungssystems.  In  Dorpat  (wie  «f  «Jj 
ruas  Universitäten)  herrscht  <iehaltsglei<  hheit .  woneben  Collegietigeld .  da?  »uf  M 
eigentlichen  russ.  Universitäten  fehlt. 
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•edeotong  der  Aeinter,  also  in  demselben  Dienstzweige  nach 

safeuleitt* r  (dem  Rang)  derselben;  ausserdem  aber  auch 

;  tiem  wachsenden  Dienstalter  des  Beamten  in  ein  und 

-...«Iben  Amte.    Beides  ist  angemessen.1  ») 

3;  Der  Bezug  eines  unmittelbaren  Einkoramenantheils 

- 'aitedieners  aus  den  von  letzterem  dienstlich  vorgenommenen 

.Reiten  ist  im  Staatsdienst  meistens  unausführbar,  weil  die 

U'im  Staatsleistungen  nicht  speciell  verkäuflich  sind.  Er  ist 

Braach,  wo  er  an  sich  möglich  wäre,  etwa  mit  Ausnahme  der 

i^rrteige,  in  welchen  Sachgtiterproduction  betrieben  wird,»0) 

-ix  das  Interesse  und  die  Würde  des  Staatsdienst^21)  (s.  o.  §.  8, 9). 

Aflipornung  des  Beamten  kann  neben  der  Aussicht  auf 

ftÄpi  Vorrücken  im  Dienst  und  neben  den  erwähnten  Ehren- 

^tonngen  (§.  72  sub  3)  ein  System  von  festen  Person  al- 

1  kapde  s.  u.  in  §.  77  Anm.  2h. 

-t/~  *>•  *  irthfldiafl  Donlnen,  Fabriken    Beiwerke    Bei  Staatseisen* 

ua  iura  Tantieniesystem  für  das  höhere  Verwaltungspersonal  ebensogut 

:  >■  femhahnen  Gebrauch  gemacht  werden.    Brennstoffprämien  der  Locomotiv- 

c  fider,  Schmierprämien  der  Wagenmeister  (d.  h.  Antheile  an  dem  Gewinn, 

■i-  ■  .uci  hintei  einen  bestunmten  Maximalrerbrauch  zurückbleibenden  Stoff 

ii*T5£  reaiacht  wirdi,  sind  andere  Beispiele.    Bedenklich  würden  dagegen  Gewinn- 

er Mitglieder  von  Steucreinschätzungseommissionen  an  dem  Steuerertrage  sein 

:  <i-  Wzugl.  Vorschlag  hei  d.  preuss.  classif.  Einkommensteuer  von  Bergina, 
&  344  Anm.)- 

tfültaht  daher  in  neuerer  Zeit  alle  Sportein  und  Gebuhren   bei  der 
in  die  Staatscasse  fliessend.    Selbst  wenn  einzelne  solche 

-  n  KiiKjIumenten  der  Beamten  verwende!  werden,  sind  sie  doch  als  Km  - 

-  ad  Ausgabe  der  Staats  cassen  genau  zu  verrechnen  (A.  solcher  Emolu- 

---a  im  preussisch.  Justizministerium  1^70  817.030  Tlilr.).    Aehnlich  die 
^  Kriege.  —  Eine  Ausnahme  bilden  auch  hier  die  Universitäten  (seltener 

-ut  jüDgeren  sonstigen  Hochschulen)  in  Betreff  des  Collegiengelds,  der 

!*|ebuhren,  der  Im  matriculations-  und  E  x  matri  c ulat  i on  sta xe  n 
[> is  Doctenreaen  bedarf  auch  in  finanzieller  Hinsicht  dringend  einei 

kr  Bezug  der  anderen  Taxen  Seitens  der  Reetoren .  Prorectoren ,  Decane 

1  bildet  ein  kaum  mehr  zu  recht  fertigendes  Ueberbleibsel  früherer  Zeit,  da  hier 

•'  ü'i  <iegenleiatUDg  (Arbeit  des  betr.  Wahlbeamten)  in  gar  keinem  Verhältniss 
Mittle  hxe  Kemunerationeu  für  die    Mühewaltung  dieser  Wahlbeamteu 

•"•••itf  Wörde  des  Ehrenamts  weit  mehr  entsprechen,  bestehen  auch  hier  und  da 
?fr  da»  Coliegiengeld .  aN  Privateinnahme  jedes  Lehrers,  lassen  sich  triftige 

*2Mir«D  fast  ebenso  viele  aber  auch  dagegen.  Denn  die  Natur  des  Fachs 

•11  ige  Imstande  »Zwangseollegien .  Prüfungsfach,  Lehrer  als  Examinator !) 

•'bestens  ebensoviel,  gewöhnlich  bedeutend  mehr  Einfluss  auf  die 

'♦t  Einnahme  als  die  individuelle  Tüchtigkeit  des  Lehrers.  —  Kur  einen 

'     Lehrer  an  Mittel-  und  Elementarschulen  am  Schulgeld  spricht  mehr  wie 
^iKtäulebrer  der  Umstand,  dass  die  Mühe  der  Arbeit  mit  der  Grösse 

■^Waichs  wächst,  während  an  der  Hochschule  der  ideale  Genuss  der 

u.'  . I -  r  1  cqneni  zu-izi     Eine  einseitige  Panegyrik  des  Collegiengelda 

.M*»a,  Lehrfreiheit,  Wissenschaft  u.  Coliegiengeld,  Wien  1S7Ö,  wo  der  Gehalt 
l  d  amtliche,  das  Honorar  <ler  Ersatz  f.  d.  ethische  Leistung  des  Professors 

~*  *1rd::  (S.  24.)  Es  stände  schlimm  um  unsere  Universitäten,  wenn  dem  su  wäre. 
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Gehaltszulagen-*)  oder  von  unperiodischen  Remaii 
ieneiL 

ratiouen2:l)  für  besondere  Leistungen  und  Diensteifer 

4)  Die  Besoldung  für  ein  einzelnes  Amt  und  ein  einzeln 

Dienstalter  ist  demgemäss  nicht  für  sich,  sondern  nur  im  fo 

sainmenhang  des  ganzen  Aemtcr-  und  Besoldaof» 

Systems  zu  reguliren  und  zu  beurtheilen. tA) 

§.  :;>.  -  C.  Der  Totalgehalt.  —  Alle  amtlichen  Bari| 

eines  Staatsdieners  und  seiner  Familie  auf  Grund  der  Ai 

Stellung  des  ersteren  i  in  Staa tsd  i ens  t  sind  als  ein  Gant« 

aufzufassen,  welchem  man  den  Namen  „Totalgeh alt "  geben kn 

Dieser  Totalgehalt  zerfällt  nach  der  Zeit  des  Bezugs  ■ 

den  beziehenden  Personen  in  vier  Kategorieen: 

1)  Der  eigentliche  oder  Activitätsgehalt,  den  der  Bett 

während  seiner  Dienstzeit  für  seine  Dienstleistung  selbst  bezie> 

2)  Der  Dispo  n  i  bilitätsge  halt  oder  das  Warte  gel 

welches  der  Beamte  während  einer  zeitweiligen  KutlassuDg  * 

dem  activen  Dienste  auf  Grund  seiner  Amtsstellung  bis  zur  Wie* 

berufung  in  den  activen  Dienst  bezieht. 

3)  Der  Ruhegehalt  oder  die  Pension  (Alterspension  ■ 

besondere),  welche  der  Beamte  selbst  auf  Grund  seiner  einsog 

Amtsstellung  nach  endgil tigern  Austritt  aus  dem  activen  bim 

bezieht,  lebenslänglich  (in  der  Regel)  oder  fUr  eine  t 

wisse  Zeit. 

4)  Die  Bezüge  der  nächsten  FamilicuangehürigeD  A 

Beamten,  welche  dieselben  auf  Grund  der  Amtsstellung  A 

Beamten  nach  dessen  Tode  beziehen.    Dahin  gehören. 

a)  Die  sogen.  Sterbemouate  oder  -Quartale:  Der 

be/.ug  des  Gehalts  des  Beamten  Seitens  der  Familie  für  eiue 

wisse  (kurze)  Frist  nach  dem  Tode  des  Beamten. 

u)  Diese  Personalzulagen  sind  individuelle,  und  von  den  nach  dem  Ijkbi 
alter  g«  währten  zu  unterscheiden.  Es  scheint,  dass  davon  mehr  Gebrauch  gr»* 

werden  konnte.  Um  dem  Prot»-«  tionswesen  u.  s.  w.  keinen  Vorschub  zu  leisten.  I» 

sich  vielleicht  in  Collegien  und  bei  Gruppen  von  Subaltern beamten  die  im  Ganz«  fc 

willigte  Zulage  (ebenso  die  Remuneration)  nach  Anhörung  des  Collegiums  aM 

Gruppe  an  die  Einzelnen  verthcilen.  I 

*3)  Häufig  genug,  besonders  bei  niedern  Dienern,  erfolgen  die  KcmunenW* 
fast  ganz  periodisch,  oft  in  bestimmter  Hohe,  wo  der  Einzelne  dann  wr« 
feste  Einnahme  darin  sieht.    Dadurch  wird  der  Zweck  fast  vereitelt 

*M  Dies  ist  besonders  beim  Vergleiche  der  Gehalte  eines  und  desselben  eWtfJ* 

Amts  in  verschiedenen  Staaten  zu  berücksichtigen.  Es  kann  leicht  sein,  dass  oa  o 

/eines  Amt  in  einem  Staate  höher  als  im  andern  besoldet  i»t,  dafür  aber  in  ktzki8' 

das  Vorrücken  rascher  und  der  Gehalt  in  den  weiteren  Aemtern  besser  ist  l>«r  T<ö1 

gehalt  oder  dessen  Durchschnitt  ist  dann  doch  vielleicht  hier  höher  Auch  bei  ̂  

gleichen  der  Besoldungen  /  B  im  Staab-  und  Privateren  babnwesen .  i* 
beachten. 
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b)  Die  Vu  ftwenpension,  welche  die  hinterlassene  Wittwe 

•Beamten,  in  der  Regel  lebenslänglich  oder  bis  zu  etwaiger 

lederverheirathung  nach  dem  Tode  ihres  Mannes,  eventuell  nach 

Ami  der  Sterbemonate,  bezieht 

ci  Die  Erziehungsgelder,  welche  die  Hinterlassenen,  meist 

irdieonerwachsenen  Kinder  des  Beamten  bis  zur  Erreichung 

m  gewissen  Lebensalters  beziehen. 

Der  eigentliche  Gehalt  des  im  activen  Dienst  sterbenden,  die 

iwvq  des  auf  Lebenszeit  zur  Kuhe  gesetzten  Beamten  und  die 

u*i<»n  seiner  sich  uicht  wieder  verbeirathenden  Wittwe  sind 

eibrenteu.  Das  Wartegeld  des  später  wieder  angestellten 

'iuiten,  die  Pension  der  sich  später  wieder  verbeirathenden  und 

diesem  Falle  oft  ihre  Pension  verlierenden  Wittwe  und  die 

zage  der  unerwachsenen  Kinder  sind  Zeitrenten. 

Dieser  Total  geh  alt  muss  nun  im  Interesse  des  Staatsdienstes 

Ostwie  des  einzelnen  Staatsdieners  zwei  Bedingungen  er- 

Mea,  dve  im  Folgenden  näher  zu  untersuchen  sind : 

I)  Er  muss   über   die  muthmassliche  Dienst-  und 

''fnszeit  des  Beamten  (und  seiner  Angehörigen)  richtig 

Ttbeilt  werden.  Davon  handelt  §.  76— 78.  Bei  der  Regelung 

■*r  Vertbeilung  treten  die  Interessen  des  Staatsdiensts  selbst 

Mieders  mit  hervor.  Im  Einzelnen  muss  sich  Vieles  richten  nach 

w Natur  des  Staatsdiensts  als  besondere  Arbeitsart. 

>  sandelt  sich  daher  hier  um  Eigentümlichkeiten ,  welche  der 

:ntgbe8oldung  als  Lohnart  für  eine  besondere  Art  Arbeit 

t)  Der  Totalgehalt  muss  ferner  in  seiner  Höhe  für  die  wahr- 

•  bliche  Dienst-  und  Lebenslauf  bahn  des  Beamten  und  für  die 

kit.  in  der  die  Wittwe  und  die  Kinder  noch  zu  versorgen  sind, 

Manien  richtig  bemessen  werden.  S.  darüber  unten §.  79 — 85. 

der  Regelung  der  Höhe  des  Totalgehalts  müssen  die  rich- 

lt?tn  Grundsätze  allgemeiner  Lohnpolitik  zur  Geltung 

'aeo,  in  der  Weise,  wie  es  überhaupt  das  Ziel  in  der  Entwicklung 

Uhnverhältnisse  sein  soll  und  wie  es  hier  noch  speciell  durch 

^  iateresse  des  Staatsdiensts  selbst  gefordert  wird.  Die  finanzielle 

ton  der  Besoldung  wird  daher  in  diesem  Puncte  namentlich 

wer  Anwendung  der  allgemeinen  Lohnlehre  auf  einen  einzelnen 

: *Ö  and  beleuchtet  dadurch  diese  letztere  Lehre  zugleich  mit.85) 

*)^|i.40A>cr  d.  gen.  Sehr.  v.  Eng«^l  die  Literatur  (Iber  die  äusseren  Ver- 
"*atl*t  der  Stutsdiener  einzelner  Länder.    Für  Preussen.  Mascher,  <1.  preuss. 

V  **r&*r  rm»nzwisi*nvh.    L  11 
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§.  76.  —  1)  Hinsichtlich  der  richtigen  Vertheilung  oa 

Totalgehalts,  insbesondere  des  eigentlichen  Gehalts  und  4 

Ruhegehalts,  Uber  die  Aemterreihe  und  die  Dienstalter  u.  s.  • 

sind  folgende  Anforderungen  zu  stellen. 

a)  Der  Zeitpunct  für  den  Beginn  eines  Gehaltstag 

Uberhaupt  und  einer  genügenden  Besoldung  speciell  (8.  §.  7H 

in  einem  Amt  und  Dienstalter  ist  richtig  zu  bestimmen.  X&nl 

lieh  muss  die  Zeit  des  unentgeltlichen,  des  etwa  blos>  I 

Ungewissen  und  im  Gesammtbetrage  geringen  Diäten  oder  Kern) 

ne  rationen  bezahlten  oder  des  ungenügend  besoldeten  >ta* 

diensts  thunlich  verkürzt  werden.  Dadurch  lassen  sieb  groi 

Uebelstände,  welche  in  unserem  deutschen  Staatsdienste  im» 

mehr  hervorgetreten  sind,  beseitigen.*6)  Das  Ziel  niuss  sein,  da 

der  Staatsdiener  möglichst  bald  nach  der  Vollendung  seil 

theoretischen  Studien,  also  in  der  Kegel  des  llochschulbesuchs,  ui 

nach  Ablegung  seiner  (ersten)  Prüfung,  d.  h.  nach  der  Liefere 

seines  Qualiticationsnachweises ,  angemessenen  Lohn  erhil1 

wenn  auch  die  feste  Anstellung  und  der  Rechtsanspruch  aui  Ai 

oder  Besoldung  erst  nach  Ablauf  von  einigen  (wohl  höchstem 

bis  5)  Probejahren  und  nach  Ablegung  der  etwaigen  weit« 

(praktischen)  Prüfung  beginnt.  Es  wird  daher  etwa  durchsebfl 

lieh  mit  dem  24.  Lebensjahr  des  Staatsdieners  ein  LohnbextJ 

mit  dem  27.-29.  ein  fester  Besoldungsbezug  begiiw 

müssen,  und  zwar  mindestens  in  der  Höhe,  dass  der  noJ 

nicht  fest  angestellte  Beamte  aus  dem  Lohn  ohne  Zuscbl^ 

der  Eltern  oder  des  eigenen  Vermögens  den  üblichen  Beda] 

für  seine  Person  allein  und  der  fest  angestellte  au*  4 

Besoldung  den  Aufwand  für  eine  in  diesem  Alter  zu  gründen* 

Familie  bestreiten  kann-7)  (s.  i$.  79). 

Civiktaatsdienst,  2.  Aufl..  Lpz.  lSb3,  Keiuecke,  die  Einkouiiuensverhältni>-  I 
preuss  ujitnittelb.  Staatsbeamten,  Berl.  1870.  Dann  Mushacke,  Wartefeld  u  i-  i 

gehalt  der  Cirilstaatsbeamten  .  Berl,  lM»b  i  Gesetzgebung  in  Deutschland.  Oesters  : 

Kussland.  lrauk reich).  Ueber  die  Verhaltnisse  im  Deutschen  Keich  (ao-h  1  i 
Militär  :  Wagner.  Reichsfin.  im  Jahrb.  v  Holtzendortf  III.  W,  H..  17^  tf 

"i  Engel  a.  a.  U  S  C5. 

n)  Die  Sachlage  ist  in  den  einzelnen  deutschen  Staaten  etwas  verschiedrü  | 

doch  wohl  in  der  Hauptsache  ziemlich  gleich.  Grössere  Verschiedenheiten  i-.-'H 
namentlich  zu  Zeiten  die  einzelnen  Dienstzweige  Die  remunerative  Period- 

preass.  Justiz-  und  Verwaltungsbeamten  begann  vor  Kurzem  kaum  vor  dem  30,4 

Bezug  fester  Besoldung  kaum  vor  dem  33.  Jahre  im  Durchschnitt,  eine  Familie  -  I 

der  Beamte  ganz  aus  dem  Dieristeinkommen  höchstens  in  kleinen  billige*  $m 

erst  in  einem  noch  mehrere  Jahre  höheren  Alter  erhalten.  Jetzt  sind  die  VerhÜ~--H 

(ob  dauernd?)  etwas  besser  geworden.  Günstiger  steht  es  schon  liager  im  JßW 

dienst  (wo  freilich  wieder  mehr  „Ehrenwitgnben4 ),   neuerdings  auch  in  f<****1 
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Dies  hat  den  grossen  Vortheil,  dass  das  aus  dem  Gehalt  all- 

ttüiig  zu  amorti8irende  Bildungskapital  nicht  so  hoch  anwächst 

•  §.  #2);  dass  bei  etwas  frühzeitigeren  Ehen,  die  doch  nur  in 

ringeoi  Maasse  die  Gefahr  einer  wesentlich  grösseren  Kinderzahl 

nt  ach  bringen,  die  Zeit,  wo  die  Kinder  erwachsen  sind  und  vor 

jrer  Versorgung  am  Meisten  kosten ,  nicht  in  ein  gar  so  spätes 

liier  des  Beamten  fällt.  Dadurch  wird  die  Notwendigkeit  für 

IfD  letzteren  beseitigt,  bloss  aus  Geldrticksichten  möglichst  lange 

nn  activen  Dienst  zu  bleiben,  um  nur  nicht  die  etwaige  Differenz 

suchen  Besoldung  und  Pension  zu  verlieren.  Der  Staatsdienst 

mm  sich  nicht  mit  Greisen  Uberfullen.  Die  Gehalte  brauchen  in 

4f*  höheren  Aemtern  und  Dienstaltern  nicht  ganz  so  stark  zu 

*tt:?en,  weil  ein  kleineres  Bildungskapital  zu  amortisiren  ist  und 

'üe  Kosten  der  Kinder  geringer  ausfallen,  wenn  die  letzteren  auch 

kenn  Eintritt  in  den  Staatsdienst  selbst  früher  verdienen.  Selbst 

*  in  anderer  Beziehung  bedenkliche  Ermässigung  der  Pension. 

>*ensber  der  Besoldung  (s.  §.  78)  wirkt  dann  nicht  so  schlimm, 

*k  jetzt  meistens,  wo  ein  genügender  Gehaltsbezug  viel  zu  spät 
'  rinnt 

S}.  17.  —  b)  Zwischen  den  Besoldungen  der  aufstei- 

.••Jiiden  Aemter  und  Dienstalter  ist  ein  richtiges  Ver- 

Ultnigg  herzustellen.  Die  Gehaltssteigerung  im  höheren  Amt 

■<  dis  unanfechtbare  Princip.  Aber  sehr  bedeutende  Un- 

cieichheiten,  se hr  grosse  Sprünge  der  Besoldungen  nament- 

rb  in  den  unteren,  mittleren  und  der  liauptmasse  der  höhereu 

harter  sind  zu  vermeiden.28).    Sonst  werden  wesentlich  gleiche 

1  Jta      Lehrdicnsts.  z.  B.  an  den  Gymnasien,  wo  gegenwärtig  der  Regel  nach 
**Mtaaer  sofort  nach  absolvirten  UniTersitatsstudion  mit  4—600  Thlr.  und  mehr 

-••Iha*  finden,  aber  die  Aufbesserung  wieder  langsamer  ist.     S.  die  Gehaltssätze 

'wtudirQst  und  in  den  Ministerien  in  Anm.  28  u.  29. 

'■•  ■  N  r  m algehaltsit$e  (ohne  Wohnungageldzuschusi  in  Preussen  sind &  »  Jtntizdienste  in 
Freussen    Oesterreich    Baden  Krankreich 

1*70      1*70    diess.  Leitha      (1S70)  (1365) 

Thlr.       H8T0)fl.P.o.\V.    fl.  rh.  Fr. 
>»HUl  Gerichtshof. 

■  '■'-*  hisideat  .  .  .  6000  "000  10,500  6000  35.000 
fdadent  u.  dgi  .  3500  400«)  '350  3500  u.  3200  25,000 ^".»^rsuatsanw  in 

:  i  -r«  Hei  i                    3000    3300           58H0           2950  ls.000 

bis  2200    2500       u  4^10      bis  2400  advoc.  geuer 

Durchschn.  2600    2900                      D  2694  25-20.000 

^t«Cwul.,B            I.GL  1500  1700) 
bis  700     9001         1130          1600  U000 

and  900    llOOi     bu,  730      bis  1000  bis  2400 

bis  500     600 J 

11*
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164 1.  B.  2.  K  2.  A.  Besoldungspolitik.  §.  77. 

Leistungen  zu  ungleich  bezahlt  und  es  tritt  die  Gefahr  des 

tectionsunwesens ,  der  Augendienerei  gegenüber  den  Vorgesei 

Untere  B.  (Diener) 

Preusseu  Oesterreich 

1870     1876   diess.  Leitha 

Thlr.  (1870)fl.P.ö.W. 

Baden 
(1870) 

fl.  rh. 

Frank: 

(18bö 

Fr. 
500 700 

bis  350 bis  400 
Gerichte  2.  Instanz. 

Präsidenten  .... Pr.u.Dir. l.Pr.6300 
3500 3500 3800 

2.Pr.5250 
bis  3000 

2700  bis  2000 

m 310» u.  4200 D.  3250 

D  Sil,  n 
1800 200U 3150 

2400 bis  1200 1400 u.  2625 bis  1200 

D.  1500 1700 u.  2300 D.  1734 
Oberstaatsanwälte  u.  s.  w. 1800 

2000 
Wie 

2800 bis  1400 
1600 • 

Räthe 
0.  2700 

^ccretarc  1000 1400 
1300 

bis  600 
700 

u.  1200 

D.  824 

Canzlisten  
650 750 

735 

2050 bis  450 
550 

u.  630 bis  900 u.  525, 

D.  1227 

oass.  u.  KecnnungsD. 1100 1400 
1600 

bis  900 
700 bis  500 

untere  LJiener  u.  s.  w. 350 

420 bis  300 bis  300 
«jencnte  1.  Instanz. 

Präsidenten  .... Pr.  u.Dir. Landes-  u. 
2450 2200 2500 Kreisger. bis  1950 

bis  1300 1500 Pr.  4200 D.  21S3 

D.  1436 
Vicepr.3150 

u.  2625 

Räthe  u.  Richter  .    .  . 1300 1500 2000 
2200 bis  600 

800 
ü.  1800 bis  1000 

I).  866 u.  1600 
D.  1438 

Bezirksr. 

15  u.  1300 

Staatsanwälte  .... 
1300 1600 

Wie 

1800 
bis  800 

800 

Räthe 

bis  1200 

Staatsanwaltsgehilfen  . 700 
800 

n.  Secret. 

u.  600 1000 
Bureaubeamte  .... Bar. 

-  u. 

Adjuncten 
Cassenb. 900 

1.  CI. 
bis  630 

900 1200 
bis  550 700 Offic.  Canzl. 

Rendanten Accessiaten 

900 
1200 

630 

bis  650 900 bis  367V, 

Bur.  u.  Cassenb.  2.  CI. 

550 
650 

bis  400 
450 

bis 
s 

grefF.,  com 
8-200 

Pr.  20,00 

bis  3001 D.  4291 

Vicepr.  10,00* 

bis  300< 

D.  436*. 

96« 

bis  24ö< 
D.  3201 

10,0* 

bis  360U 

D.  429". 800i» 

bis  2400 

greffier 
6000 bis  1000 

D.  1070 

greif,  comffi 

3500 

bis  1200 

D.  1490 
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i*  öbcnDüssi^en  Ehrgeizes ,  des  Streberthums  und  der  Stellen- 

,e:ei  zo  sehr  hervor. 

*sDie  höchsten  Stellungen  im  Staatsdienst,  welche  ohnedem 

einen  gewissen  Repräsentationsaufwand  mit  sich  bringen, 

.mit  Recht  mit  bedeutend  höheren  Besoldungen  dotirt,  als 

'  :ifigen  Aemter.    Jedoch  sind  auch  hier  zu  grosse  Abstände 

Preussen    Oesterreich   Baden  Frankreich 

1870  1876 

:  «•  350  420 
bis  250  u.  367V, 

u.  300 

u.  250 

-.:  Preussen  sind  hier  die  Satze  mitgetheilt ,  welche  im  grössten  Theile  des 
impfen  (Gebiet  d.  Verordn.  v.  2.  Jan.  1849  für  Ger.  2.  u  1.  Instanz).    Im  Gebiet 

:^<J>üonÄgerichtshofs  Köln  u.  z.  Th.  in  d.  neuen  Prov.  (bes.  in  Hannover  und 

"wfir.LM.)  sind  die  Sätze  etwas  anders,  mitunter  höher,  aber  in  der  Hauptsache 

'*!  »aif  rerschieden.    Die  richterl.  u.  Staatsanwalt!.  Beamten  bei  d.  Gerichten  2.  u. 
i  Th.  auch  die  Bureaubeamten  beziehen  in  Berlin  (z.  Th.  auch  in  einigen 

'  •  pi*rren  Städten)  etwas  mehr,  z.  B.  d.  Präsident  d.  Stadtgerichts  in  Berlin 

;"'ü»eTUr.    Maximum  d.  Stadtrichter  in  Berlin  1800  Thlr.  jetzt.    Alles  ohne 
— iflpü    S.  über  dieses  unten  Anm.  53.    Einige  preuss.  Richter  beziehen  aus 

-a*n  kleine  Nebeneinnahmen.  ferner  noch  etwas  Gebühren.  —  In  Würtem- 

'f  :^-76.  Präsident  d.  Obertrib.  4400  fl.  rh,  Directoren  dess.  u.  bei  d.  Kreis- 

el 3400— 3200  fl.,  Obertribunalräthe  3000— 2S00,  Richter  a.  d.  Kreisger. 

Oberamtsrichter  an  den  Bezirksgerichten  1900 — 1500,  Justizassessoren 

J*lSöö— 900;  dann  an  Subalternen  bei  3.  u.  2.  Instanz:  Canzleibeamte  u.  zwar 

>*Stti  1700-1200,  Gerichtsschreiber  1100—900  fl  ,  Canzlisten  1050  -  S50,  Tag- 

•>T*ao_75o  fl.,  Canzleidiener  u.  Aufwärter  700—500  fl.,  Gerichtsdiener  an  d. 

"Sfcl.Iast  425  fL  —  In  Oesterreich  ist  die  Gerichtsorganisation  etwas  ver- 
*a  in  Preussen,  verschiedene  Kategorieen  von  Mittel beamten  kommen  bei 

'•s  'jtrichten  vor.     Bei  den  Gehalten  für  den  obersten  Gerichtshof  sind  die 

•  ■  mitrechnet  rorden  (der  I.  Prta  bezieht  auch  noch  4200  fl.  Personal- 

'^znlage).    Es  finden  sich  daselbst  u.  A.  noch  Hofsecretäre  mit  2415,2205 
t  Das  sämmtliche  Personal  der  Gerichte  2.  u.  1.  Instanz  in  Wien  und  Triest 

--,  ieb*n  den  oben  angegebenen  Gehalten  noch  Quartiergelder  in  verschiedener 

*w  1 V&,  bei  niederen  Besoldungen  noch  mehr,  bei  höheren  zum  Theil 

•  -  Ln  Frankreich  bezog  1865  der  procureur  gener.  am  Cassationshof  35*000, 
klT>:  ?ener.  25  000  Fr.   Bei  den  unteren  Beamten  igrefhers)  kommen  wohl  die 

itirker  in  Betracht. 

Vcrgleichung  bis  ins  Einzelne  ist  bei  der  immer  etwas  verschiedenen  Or- 

*<*a>  der  Gerichte  und  Function  der  Beamten  nicht  durchweg  möglich.  Doch 

obige  Cebersicht  einen  genügenden  Einblick  in  die  Abstufungen  der  Ge- 
^rgiebt  sich  eine  bemerkenswerthe  Aehnlichkeit  der  Proportionen  der 

'  J*m  in  allen  4  Ländern,  z.  B.  beim  obersten  Gerichtshof,  was  für  ziemlich 

'■"VtfiDining  spricht    Selbst  die  absolute  Höhe  der  Gehalte  im  gleichen  Amt •  \  Staaten  der  Uebersicht  mehrfach  nahezu  dieselbe ,  namentlich  bei  den 

'«  Stellen  der  Räthe .  wobei  in  Oesterreich  mit  Rucksicht  auf  Valuta  und 

"  *  t  bunt  über  79  Thlr.  zu  rechnen  ist  (Räthe  2.  Instanz  um  1S70  in 
"*1>H>,  Oesterreich  so  gerechnet  1346.  Baden  —  mit  billigeren  Preisen  - 

'•fcUitb  1546  Thlr..  L  Instanz  resp.  866,  900.  %22,  853  Thlr.). 
*:o  anderen  Dienstzweigen,  der  inneren  Verwaltung,  der  Finanzen  u.  s.  w. 

1      meist  die    gleichen  Gehaltsätze  für  die  Aemter  oder  Stellungen  ent- 
Rangs .  60  dass  die  Daten  über  den  Justizdienst  als  typische  Beispiele 

-  l>,r  Civildienst  im  Deutschen  Reich  ist  nach  den  prenssisrhen 
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von  den  übrigen  Besoldungen,  vollends  wenn  diese  Stellen 

Ende  nur  auf  Kosten  der  ungenügend   bezahlten  unteren 

mittleren  Aemter  besser  ausgestattet  sind,  zu  vermeiden  ( 

in  Monarcbieen  verglichen  mit  Republiken).*9)  Die 

c  nmulir  u  ngen  in  den  höchsten  Aemtern,  indem  den  In 

M)  Die  Xormalgehalt«  für  die  höheren  Ministerialbeam  ten  o. 
andere  höhere  Posten  im  Staatsdienste  sind  um  1S70: 

Preussen. Oesterreich. Baden. 

Thlr.  1S70 fl. 

fl. 
Minister    .    .    .  . 12.000  desgl. 14,700 

Minister 

nebst  fr. 
incl.  Quar- 0000 Wohn.  u. 
tiergeld  u. 

Ministerial- Mobil. 16,S00 

präs. 

nebst  fr.  Wohn. 

0000 

Fnteretaatssecretar 4500  5000 7350 

3500 

u  dgl  (Minist - 
Dir  .  Sect  -Chefs) 

Pmnnzialchefs. 

Ohrrpr 

7000 

u.  freie Wohnung 

Reg-Prfc*. 

3500 

o  frei» Wohn 

(oder 

ROO  | 

Landes- 

commiss 

wie  Rathe, 

nebst 500 

Funct.-Zul 

Vortrag.  Rathe  3000     3300        Minist -R  3200 
bis  2200      2500  58*0  bis  2000 

D   2600      2000       bis  4930  D.  2400 

Sectionsr. 

3570 bis  3045 

Statthalter 

desgl         d.  gröss 

Pro*. 
6—  S00O 

nebst 
3K0«>       5-  10.000 

desgl        Funrt  -Zul. 
u.  /.  Tb.  fr. 

(oder  Wohn, 

voo— 600  Landespräs. 
d  klein  Prov 

400<» 
nebst  4000 

Funct.-Zul 

Einzelne  Minister,  wie  die  des  Aeussern.  des  K.  Hauses  erhalten  meist  aasstfM 

grösber-  ReprasentationsgHder.    In  Baden  steht  jetzt  gewöhnlich  nur  ein  Miai«t*« 
Präsident  an  der  Spitze  eine*»  Ministeriums.    Die  französisch  e  Eintheilang  hwrk 

der  Ministerien  ge-tatt«  t  keinen  genauen  Vergleich  mit  der  der  deutschen 

Die  Ministerbesolduntr  war  im  kai>    Frankreich  jedenfalls  unverhaltnissmi 

S  auch  Ho.  k.  Finanz  I- rankrei.  hs  S.  31.    Auch  in  Preussen  ist  die 

deb  Ministers,  wenn  man  freie  und  ineuMirte.  mit  allem  Hausrath  versehene  wollt 

auf  JOOO  Thlr.  anschlagt,  relativ  ho<h  verglichen  mit  der  Bezahlung  der  Katbe.  ̂  

mehr  al;  das  Fünffache,  jetzt  etwa,  mit  Zuschlag  des  Wohnungsgelds  ruii  llH 

bei  den  Rathen  c.  das  Vierfache,  in  Oesterreich  (obige  Zahlen  incl. 

?ulage)  doch  nur  etwa  das  2^,-3 fache.    Der  Fehler  liegt  in  Preussen  aber  nr* 
zu  hoh<  r  Be-<>ldunu  der  Minister,  sondern  in  immer  noch  /.n  niedriger  der  Rath« 

der  letzteren  haben  in  Preussen  wohl  Nebenämter  mit  kleineu  Gehalten  oder  K«* 

IM  rationen.  —  In  Nordamerika  und  der  Schweiz  sind  die  OehaJ 
.wischen  höheren  und  ni«  deren  Beamten  viel    kleiner.    S.  auch  Ho 

Amerika*,  b  3S. 

i  Sui» 

in  oder 

JtsunteTKai* 

ck.  F^»1^ 
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t  letzteren  noch  andere  Stellen  oder  gar  blosse  Sinecuren  tiber- 

mu  werden,  lassen  sich  noch  weniger  rechtfertigen.30) 

S)  Gebaltssteigerungeu  nach  dem  Dienstalter  in  demselben 

nie  sind  im  Dienste  der  modernen  Staaten  auch  deshalb  geboten, 

?ii  die  Zahl  der  Beamten  in  höheren  Ae  intern  regel- 

mässig eine  so  viel  kleinere  wird.31)  Es  muss  deshalb  ein 

»**r  Theil  der  Staatsdiener  nothweudig  lange  in  niedrigeren 

rutern  stehen  bleiben.  Die  Zulagen  nach  dem  Dienstalter  müssen 

m  am  so  häufiger  und  bedeutender  sein,  je  später  der  Beamte 

^nagende  Besoldung  eintritt,  während  sie  seltener  und  geringer 

■nUnnen,  wenn  die  im  76  gestellten  Anforderungen  erfüllt 
?nlfn. 

Die  G e  h  a  1 1  s  a  u  f  b  e  s  s  e  r  u  n  g  der  Beamten  nach  dem  Dienst- 

ler geschah  ehemals  vielfach  durch  Versetzung  der  Beamten, 

f.  eine  gewisse  Zeit  an  einem  Orte  gedient  haben,  auf  eine 

^re Stelle  in  einem  anderen  Ort,  indem  die  Aemter  derselben 

^teiMie  und  ('lasse  an  verschiedenen  Orten  fortdauernd  mit  un 

"iHen  Besoldungen  ausgestattet  waren.    Die  öftere  Versetzung 

tarnten  ist  aber  in  solchen  Geschäften ,  bei  denen  örtliche 

'rrr^-r  Missbramh  bekanntlich  unter  Napoleon  III.  mit  Aemtercumulirungen. 

"=*a  a.  s.  w.  für  die  Marsc  hälle ,  hohen  Staatswürdenträger ,  Senatoren ,  wobei 

'»tnilhn»:.'  es  auf  mehrere  hunderttausend  Frank  Slaatsgehalte  brachten! 

7  B  im  prenssischen  Justizdienst  um  IS70:  beim  Obertribun  al  1  Präs. 

■«fW,  51  Käthe,  1  Generalstaatsanwalt.  S  Oberstaatsanwälte,  zusamm   61  höhere 

.•^-amt*  lansserdem  beim  damaligen,  jetzt  mit  dem  Obertribunal  vereinigten 

''»■wlmon>gericht  fnr  die  neuen  Prov.  lb);  bei  den  Gerichten  2.  Instanz  in  den 
•  <*büeu.  wo  die  Cab.-Ordre  v.  2.  Jan.  1 S4«»  gilt,  .HH  Präs.  u.  Dir.,  296  Räthe. 

^**xatan  walte,  zus.  353.  ausserdem  im  Khein.  Gerichtssprengel  1  Prav.  1^  Räthe. 

•vnlrrocarator.  3  Generaladvocaten ;  bei  den  Gerichten  1.  Instanz  in  dem  erst 
K.ren  Gebiete  250  Präs.  u.  Dir..  2525  Stadt-  u.  Kreisrichter.  165  Staatsanwälte 

: .  ifa  (ausserdem  7  Staatsanwälte  u.  Gehilfen  bei  den  Appellationsgerichten),  im 

srr<Mj|rrl  H  Präs.  bei  I^andgeriebten .  14  Kaminerprä>. ,  61  Landgenchtsrätho. 

*J -If? n^htsaasess. .  \l  Oherprocurat. .  25  Procurat  -  ausserdem  deren  3  beim 

i r-vaööoseerichte  — .  Theilt  man  diese  Beamten  nach  der  ungefähren  Gleichheit 

'  "oaksbezuge  u.  Rangverhältnissc  in  i  'lassen,  so  erhalt  man  (incl,  Rhein  Sprengel» 
P*».  Staate  alten  Umfangs: 

\  *1      1  Stellen  (Präs.  d.  Obertnb.). 

4T     .,      (Vicepräs.  desselben,  Generalstaatsanwalt,  Präs  2.  Inst  .  Ge- 
neralprocur.). 

54     „      (Räthe  u.  Oberstaatsanw.  am  Obertnb.). 

-  ..       Präs.  d.  Ger.  1.  Inst.  Räthe  2.  Inst..  Oberstaatsanw.  bei  Ger. 

2.  Inst..  Generaladvoc.  Oberprocur  ). 

2M4     ..      (Richter  1.  Inst.,  Staatsanwälte  ,  Procuratoren .  Landgerichte- 
assessoren am  Rhein). 

*  Mtowo  Aemter  werden  erst  in  höherem  Alter  erreicht,  wo  die  Zahl  der  Aspiranten 

'Mod.  P»-Dsionirung  u.  Uebergang  in  andere  Zweige  schon  stark  gelichtet  ist. 
:;J'fc*  l  R  mit  dem  Personal  in  1.  Instanz,  aber  immerhin  zeigt  die  grosse  Ver- 
^aaeit  d«r  Stellenzalil  die  Richtigkeit  der  Bemerkung  im  Texte. 
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Erfahrung  nützlich  ist,  nachtheilig ,  auch  mit  anderen  Kosten  m 

Hunden  u.  8.  w. Sf)  Sie  wird  grossentheils  vermieden,  wenn 

entweder  für  jede  Art  von  Amtodiensten  mehrere  Besoldung 

classcn  mit  einer  festgesetzten  Zahl  von  Stellen  in  jeder  anordaiä 

so  dass  der  Beamte  bei  Erledigung  einer  höheren  Ciasse  nach  k 

Reihe  in  diese  aufsteigt,  oder  nach  einer  bestimmten  Zahl  n 

Dienstjahren,  z.  B.  5,  eine  gewisse  Besoldungserhöhung  eintrt* 

lässt.  Letztere  Einrichtung  hat  vor  der  anderen  den  Vorzug,  da 

die  Steigerung  nicht  dem  Zufall  unterworfen  ist,  der  die  Erledig« 

einer  Stelle  der  höheren  Classe  (durch  Todesfälle,  Pensim 

rung  u.  s.  w.)  bald  früher  bald  später  eintreten  lässL*3)"  (Raa. 

§.  78.  —  c)  Der  Zeitpunct  ltir  den  Beginn  eines  Ai 

spruchs  auf  Ruhegehalt,  die  Höhe  dieses  letzteren  oi 

das  Vcrhältniss  desselben  zum  Gehalt  im  activc 

Dienste  muss  richtig  bestimmt  werden.  Es  empfiehlt  m 

entgegen  einer  verbreiteten  Anschauung  und  Staatspraxis, 

eine  falsch  verstandene  Sparsamkeit  über  die  wahren  Im 

des  Staatsdienstes  selbst  (keineswegs  nur  des  einzelnen 

dieners)  setzen,  folgende  Einrichtung.**) 

3 

w)  Cebersiedlungsgelder  u.  s.  w. ;  mass  sie  der  Beamte  aus  eigner  Tx*ck» 

streiten  (bei  einer  Verbesserung'  der  Stellung),  so  um  so  schlimmer.  —  Bri 
stellen  sonst  wohl  noch  gross«  Ungleichheit  der  Einnahmen. 

**)  S.  die  Angaben  in  der  Anm.  2*  u.  29.  In  Preussen  besteht  dU  ertff 

sonst  vielfach  die  zweite  Kinrichtung.  Im  Jahre  1^70  j.  B.  in  Baden  von  *J*>  KB 
richtern  17  zu  1000,  i  zu  1100,  31  zu  1150,  1  zu  1200.  2  zu  1350.  H  ra  i§ 

1  zu  1550,  5  zu  1650,  2  zu  1750,  s  zu  l!>50,  k  zu  1950.  0  zu  2050,  3 

4  zu  2200  fl.,  Ü.  143V.  ähnlich  von  59  Vorst,  d.  Bezirksämter  7  zu  1400.  3 

 2  zu  2000.  1  zu  2700  fl. .  D.  2025  L  —  Neuere  Erörterung  dtf 

soldungsfrage  in  Baiern,  s.  Begründung  des  Voranschlags  für  ISO*  u.  ti9.  Vertaoi 

d.  K.  d.  Abgeordneten  1M>6'07,  Beil.  II,  219;  die  Dienste  in  10  Abstuftiüpea  f 

bracht,  für  jede  ein  höheres  Minimum  aU  bisher,  alle  6  Jahre  Zulagen  vorge&cfchg 

bis  zu  einer  Obergrenze.  /..  B.  fnr  Bezirksrichter  u.  Bezirksamtmänner  (bis  14— 1m«! 
Minimum  1600,  nach  0,  12.  Ib  Jahren  um  je  200  il.  auf  2200  fl  steigend.   I  Ell 

34  Die  Mannigfaltigkeit  der  Bestimmungen  über  Kuhegehalt  und  WartcgeW  I 
Staatsdienste,  aber  auch  der  Mangel  klarer  und  wissenschaftlich  begründeter  Priaof$ 

ist  gross,  namentlich  auch  in  Deutschland  Vgl  Mus  hacke  a.  a  ().  Die  U2£lf 

»tigsten  Bestimmungen  in  Preussen  und  im  Deutschen  Keich  selb>t  nach  den  a«aes# 

Verbesserungen,  im  Ganzen  die  gunstigsten  in  Kus&land.  S.  jetzt  bes.  d  neue  prett 

Pensionsgeset/  v.  27.  März  1*72  (f.  d.  unmittelb.  Staatsbeamten >.  dann  d.  KekißW 

über  d.  Kechtsverhältoisse  der  Keichsbeainten  v.  31.  März  1*73  (darüber  m  c  i  a  Ai$ 

in  Holtzendorfls  Jahrb  über  Bdchffin.,  III,  175  ff.),  womit  das  neue  Milit.irpenafl| 

geset/  v  27.  Juni  1^71  zu  vergleichen  ist  (ebendas.  S.  105  II.)  Aul  die  apartes 

hältni.sse  des  Militarpension>wesens  wird  hier  nicht  näher  eingegangen  <>. 

meinen  gen  Aufsatz ».  Der  sachlich  begründete  Hauptunterschied  beruht  uat 

darauf,  dass  beim  Militär  i  oi  Kriege  durch  den  Dieust  selbst  die  Dicnsttulti§ 
lichkeit  bewirkt  wird  und  leicht  uud  sicher  dies  Causalmoment  sich  nachweise* 

L'eber  eine  Analogie  des  Civildiensts  auch  hier  s.  a.  a.  0.  S.  17*.  Andere  CUBS 
schiede  sind  »achlich  kaum  geboten,  denn  das  Ausscheiden  we^en  vermüutk<i«£ 

körperlicher  Tüchtigkeit  wäre  nicht  nur  im  Militärdienst  erwünscht. 

uigitize 
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»}  Der  Beginn  eines  Anspruchs  auf  den  Genuss  eines  Ruhe- 

ilMPension)  überhaupt  darf  nicht  zu  spät  eintreten,  passend 

nach  vollendetem  fünften  Dienstjahre.    Es  soll  aber  hier 

ffoaon  nnr  einen  kleinen  Bruchtheil  des  Gehalts,  z.  B.  ein 

■trttl  erreichen. 3ft) 

Die  Höhe  der  Pension  muss  alsdann  von  Jahr  zu  Jahr, 

tu  aar  nach  Perioden  von  Jahren  (z.  B.  von  5  oder  gar  10  Jahren) 

^eoessen  steigen.  Der  jährliche  Zuwachs  kann  entweder 

t  ganzen  Dienstzeit  der  gleiche  oder  passend  etwa  in  der 

Hälfte  derselben  ein  etwas  niedrigerer  als  in  der 

tob  sein,  z.  B.  vom  6.  bis  20.  Jahr  l2/»,  vom  21.  bis  40.  Jahre 

wenn  nach  5  Jahren  die  Viertelpension  eintritt.36) 

Der  Anspruch  auf  Ruhegehalt  soll  nur  bis  zu  einem 

"Bi  m  hoch  gegriffenen  Dienst-  oder  Lebensalter, 
passend  bis  zum  vollendeten  25.  Jahre  des  Dienstes  oder 

^Lebens,  noch  an  den  besonderen  Nachweis  der  unver- 

bildeten Dienstunfähigkeit  geknüpft  sein.37)    Bei  einem 

•2  2r-igen  in  dieser  Hinsicht  ein  verschiedener  Massstab  anzulegen  ist  S. 

v  ?  Iii 

>>  a  Anhalt  bei  5  uud  weuiger  Dienstjahren  6/ie  vou  behalten  über  und 

u  • :  öekltcn  unter  300  Thlr.    In  Baden  von  dem  (bei  Beträgen  von  über  000  fl. 

<*>  Pe&jionirung  stets  um  */«  verkürzten)  (iehalt  vom  vollend.  5.  bis  10.  Dionst- 
i.  56°;'       ganzen  Gehalt),  in  Hessen  in  d.  ersten  10  Dienstjahren 

-ß»iern  desgl.  70,  resp.  S0°/o-    Auch  die  meisten  and.  D.  Kleinstaaten 
iubiiz  an  Ansprüche  auf  Ruhegehalt,  desgl.  Frankreich  v.  <>.  Jahre  an 

"Q'»land  in  gew.  Fällen  v.  5.  an  (3SVSW.V'.  Würtcwberg  v.  vollend.  9. 

\- Stensen  v.  vollend.  10.  an  (30°/„K  Oesterreich  desgl.  nach  d.  neuen 

'i.  De--.  &3l/s9!0).  Prcussen  nach  d.  Pensionsregl.  v.  "{0.  April 
-  iftf»  erst  v  vollend.  15  J.  an  (von  da  ab  bis  zum  Hl.  nur  25%),  jetzt  nach 

•  •»  v.  vollend    10.  J.  an  25%,  ebenso  im  Civil-  und  Militärdienst  des  D. 
üiTünter  smd  die  Pensionsverhältnisse  bei  niederen  (iehalten  etwas  günstiger 

*örtemberg);    bei  ganz  kleinen  (iehalten  werden    wohl  absolute 

^-*1  Wtri^ge  der  Pensionen  normirt,  in  Preussen  bisher  0(1-96  Thlr. 

'  kPreassen  stieg  d.  Ruhegehalt  im  1.  Jahrfünf  der  Pensionsfähigkeit  um 
~ita  folgenden   bis  zum  50.  Dienstjahre  um  '/te  der  Besoldung,  jetzt  in 

••«■  «ie  im  Reich  die  gleiche  und  jährliche  Progression  um  lfm    Auch  viele 

s*aka  lassen  die  Pension  im  Anfang  oder  am  Ende  der  Dienstzeit  nur  nach 

*-'i'-2*fen  -teisreu  (z.  B.  Baden  C.  bis  11.  J.  5H°/U<  10  u.  weiter  80%,  Sachsen 
:i  W.  45.  o.s.w.,  jetzt  40.  »50%,  Baie  rn  alle  10  J.  10  %  mehr,  Oesterreich 

J.  1  j  16.  bis  20.  3/h,  dann  alle  5  J.  um  V«  uiehr,  Frankreich  v.  3S. 

Bauland  v.  6.  bis  10.  '/3.  11.  bis  20.  V^.  21.  bis  30.  %,  dann  voll,  im 

■"'  r,J»  zum  20.  J.  nichts  fv.  \l.  an  einmal.  Jahresgebalt],  21.  bis  25.  J.  V2, 
*»  Ii  ist  nicht  einzusehen,  warum  1  und  5  oder  gar  1  und  10  Dienstjahre 

^  gleich  zählen  sollen.     Richtige  jährliche  Progression  z.  B.  in  Würtein- 

k  bis  40.  (jihrl.  Steigen  um  1%%  bei  Besohl,  bis  1200  fl.,  um  1*/.%  bei 

.  fc»den  v.  11.  bis  40.  (jährl.  um  1%>;  noch  besser  in  Sachsen  jährl.  um 

!I  J.,  f.  26.  bis  35.  um  l1/*.  v.  36.  bis  45.  um  2,A»0/Ü.  jetzt  hier 

vr'U.  16.-25.  J.  urn  2,  25.-32.  J.  um  3.  35  -  40.  J.  um  1%.     Auch  in 

' .,Jjütl  v.  C.Jahr  an  jährl.  um  1%%  mehr,  später  etwas  grössere  Progression. Düsen  und  im  Reiche  muss  der  Civilstaatsdiener  auch  jetzt  noch  in 

1  hew-  «Ja  Lebensalter  speciell  die  physische  oder  geistige  Unfähigkeit  nach- 
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höhe  reu  Dieust-  oder  Lebensalter  muss  es  dieses  Nachwcyj 

zur  -Geltendmachung  des  Rechts  auf  die  Xormalpension  nicht  mdii 

bedürfen.  Doch  bedingt  auch  dann  ein  freiwilliger  Verzicl 

des  Beamten  auf  das  Amt  im  Allgemeinen  nur  in  dem  Falle  fa 

Anspruch  auf  den  Ruhegehalt,  wenn  der  Beamte  nicht  in  ein  h 

soldetes  Amt  eines  anderen  »Staats  oder  bei  Gemeinden,  Cor]': 

tionen,  Gesellschaften,  Privaten  eintritt.  Ausnahmen  von  die* 

Regel  sind  indessen  mitunter  statthaft,  und  zwar  auch  im  Intere» 

des  Staatsdienstes.  *8) 

S)  Wird  ein  Beamter  ohne  sein  Verschulden  aus  allgemein 

Dicnstrlicksichten  gegen  seinen  Willen  von  der  Staatsgewalt  r 

Disposition  gestellt^  so  darf  das  Wartegeld  unter  keia 

Umständen  weniger  betragen  als  der  normale  Ruhegehalt.  E* 

aber  auch  angemessen,  das  Wartegeld  erheblich  höher  weni?^ 

in  den  jüngeren  Dienst-  und  Lebensaltern  zu  bestimmen,  etwa  a 

75    !>()%  des  Gehalts.59) 

weisen.  In  Sa<-  hse  u  fallt  diese-  Bedingung  fort  nach  dein  40.  Dienst-  oder  To.  ̂ kl-' 

Lebensjahre,  ganz  ebenso  in  Baiern  ,  in  Hessen;  in  A 1 1  e n  b  u  rg  nach  d.  45.  Ir.-> 

oder  70.  Lebensjahr,  in  Würtembcrg  nach  d.  10.  Dienst-  und  65.  Lebensjahr« 

Militärdienst  des  I).  Reichs  jetzt  dsgl.  nach  vollend.  60.  Lebensjahre.  —  l/nvers.h 
Dienstuntauglichkeit  begründet  allgemein  im  pensionsunfähigen  Alter  Pcusiousanif 

im  Dienst  Blgezogeue  "der  Kriegsdienstzeit  (in  Deutschland  höher  gerechnet)  g 

Erste  res  gilt  als  selbstverständlich  und  doch  ist  es  eiue»  der  wichtigsten 

welch»  die  so  viel  gesicherter«  Stellung  des  Arbeiters  im  Staa  tsdienil  l 

mit  anderen,  namentlich  den  gewöhnlichen  Arbeitern  deutlich  zeigen,  Krankheit  J 

könnte  au»  h  der  Staatsdieuer.  wie  jeder  Andere,  als  einen  Zufall  allein  tragen  nh 

Bei  einer  ordentlichen  Einrichtung  der  Invalidität*-  und  K  ranken  versicheninf  wiff  1 

auch  zulassig.  Die  jetzige  Bestimmung  hat  im  Staatsdienst  wenigstens  das  üot',  <t** 
leichter  von  solchen  Personen  zu  befreien. 

**)  Diese  Kegel  wird  man 
bie  ist  mitunter  im  Pensionsre 

berg.  Ausnahmen  werden  passend  m  Bolchen  Dienstzweigen  gemac 

chaflung  der  genügenden  Arbeitskräfte  schwierig  i>t.  So  können  in  Ro*iUä 

Lehrbeamte  nach  dem  20.  Dienstjahre  mit  der  halben,  nach  dem  2;»  mitd'rn* 

Pension  auatreten  und  doch  Aemter  in  anderen  Staaten  ubernehmen,  ohne  der  l'-ie* 
verlustig  zu  gehen  (ausdrücklich  so  in  Fällen  der  Berufung  von  Dorpater  ProfWH 

an  deutsche  Cniver&itaten  entschieden  und  in  mir  bekannten  Beispielen  geg^»*-1 

in  W  irksamkeit).  Aehnliche  günstige  Bedingungen  im  e  n  g  1  isc  h  -os  t  mdiirli 
Dienste. 

39  \  Allerdings  liegt  bei  einein  hohen  Wartegeld  gerade  eine  finanziell*  b** 

vor.  welche  schon  bei  hohen  Kuhegehalten  nicht  ganz  zu  leuguen  ist.  perV'uyJ 

Rücksichten,  misslicbige  Beamte  zu  entfernen,  schweigen  dann  eher  and  dir  M 

Staaten  «_'abe  steigt  um  so  ras»  her  an.   Diese  (iefahr  ist  überhaupt  nur  durch  n 

Normen  über  /.ur-Disposiüon-Stdlen  und  Pensioniren  bei  einer  tüchtigen,  *m  1 

Standen  u.  s.  w.  controlirten  Staatsverwaltung  zu  vermeiden  (s.  z.  B.  die  preO»*i 

Kimmungen  vom  lt.  Juni  u.  24.  Oct.  1S4Ki.    Die  Anforderungen  in  dieser  Rezi'k» 

steigen  nur.  wenn  Wartegeld  und  Pension  billiger  Weise  höher  nurmirt  werüVa. 

Auch  das  Wartegeld  ist  in  Preussen  /u  niedrig,  Max.  2000  Thlr.  bw 

von  1200  Thlr.  und  mehr  die  Hälfte,  b»»i  genngeren  Besoldungen  steigt      bto  3 

bei  "240  Thlr.  u.  Minimum  m  tlUI  Thlr.  (alfepmein  anstren.  RichteA    In  Sieb» 

u  zu  oeireien. 

an  wenigstens  in  Deutschland  nicht  leicht  fahim  ;m* 

reglement  besonders  ausgesprochen,  z.  B  in  Wur!*l 

passend  m  söhnen  Pienst/weigen  gemacht,  *o  -1h  Bi 
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Die  von  der  Staatsgewalt  angeordnete  Tensioni- 

2*  dar!  einen  höheren  Rnhegehalt  geben,  als  wenn  der 

imte  freiwillig  oder  wegen  Krankheit   u.  s.  w.  den  Dienst 

itot  *•) 

j  Die  Höhe  der  Pension  soll  allmälig  und  zwar  in  einem 

ihf  in  späten  Dienst-  und  Lebensalter  den  vollen 

trag  «ler  Besoldung  erreichen.  Als  passend  erscheint  das 

endete  40.  Dienst-  oder  65.  (höchstens,  aber  besser  nicht 

I  -las  70.)  Lebensjahr  als  Zeitbestimmung  für  diesen  Anspruch.41) 

&  lirregeM  7  ,u  der  Besoldung  oder  gleich  dem  Pensionsbetrage,  wenn  dieser 
TAB  Wörtern  berg  isogenannte  Quicscirung)  bei  Beamten,  die  das  40.  Jahr 

i- »,_...;.  j,  t,.,..  '  ,   fur  |e,ie>  w  <  ■  1 1  ■  ■  i'»  •  Lebensjahr  ihm  M    and  i\."„  mehr, 
•.rhhtii  unter  und  über  1200  fl.  bis  zum  70.  J.,  Min.  000,  Max.  :<000  fl.  Mehr- 

'i  i?jtz4d  und  Pension  gleich  hoch. 

'  &i  wiche  Unterscheidung  ist  kaum  noch  ausgebildet.     Auch  sie  birgt  keine 
jiiAzieUen  Gefahren,  wenn  die  Grundsätze  für  Pensionirung  gehörig  normirt 

Üb«  zvangswebe  Pensionirung  und  Zur-Disposition-Stellnng  s.  z.  B.  d.  Gesetz 

•!  i.  Emittern,  d.  Reichsbearoten       25  fl..  34  fl".     Dieser  Puiiet  gehört  nicht iaerbr. 

m  der  llauptpunct  einer  richtigen  Reform  des  bestellenden  Pensions- 

Ii  4tß  meisten  Ländern  bleibt  die  Pension  auch  nach  noch  so  langer  Dienst- 

•  l'bosmt  erheblirh  unter  der  Besoldung  stehen.    Fn  Preussen  erreicht  sie 

•    >'l  Ihenstj  ".">  nf0  des  letzten  Gehalts  (also  im  Ganzen  etwa  im  75.  Lebens),  oder 
-tfjfcr  .  Stimmungen,  die  leider  in  das  neue  PensionM>esetz  u.  in  dieReichsgesetz- 

■  '  '  •  '  Milit  tri  tib,  rg<  gang,  n  sind.  Die  Pension  in  i  r  <  n  k  rei«  h  bl<  ibl  7. 
lV3t).u  »uf75°     in  Sachsen  auf  80  */9  des  Diensteinkommens  der  letzten  5  Jahre 

:ta4<1  Dienstj  an  stehen,  auch  in  Wü  rte m borg  steigt  sie  v.  40. Dienstj. an  nicht 

"**x^V  \  resp.  S50/0,  in  Baden  geht  sie  nicht  über  30°/o  (bei  aUen  Gehalten  über 
•nH  Dienstj.  an  hinaus,  ähnlich  ist  es  in  einigen  Kleinstaaten.  In  anderen  Fällen 

■  Ftssk*  im  Betrage  des  vollen  Gehalte  doch  an  ein  zu  hohes  Dienstalter  ge- 
r u  so  Jahre  in  Hessen  und  mehreren  Kleinstaaten.    In  Baiern  marht 

km  Activgehalte  eine  ziemlich  müssige  Unterscheidung  zwischen  Standes- 

,tu  5wl  Pienstgt'halt.    Ersterer  bleibt  dem  Pensionär  und  beträgt  im  1.  Jahr- 
-  '  -i-r 7,  im  2.  s.  in  S,  und  l.  9  Zehntel  des  Mosa  aus  einein  Haupt 
i«hne  Nebenbezüge)  bestehenden    Gehalts     Diese  0  Zehntel   erhält  der 

*"  •  '<<r  auf  Grund  von  Jo  Dienstjahren  oder  70  Lebensjahren  in  Pension  tritt, 
^»■thrt  dagegen  die  neue  flsterr.  Pensionsordnung  vollen  Gehalt  als  Pension 

* 1     üütjahren     In  Russland  tritt  diese  volle  Pension  sogar  bei  Civilbeamtpn 

"«4  M  /„hn^  Narhweis  der  IJutaujrlichkeit).  bei  Lehrhramten  nach  25  und  in 
•s^Vilka  der  Untauglichkeit  nach   15  n.  20  Jahren  ein.  —  Neben  einem  he- 

thenstalt»-r  muss  aber  aueh  ein  gewisses  Lebensalter  diesen  Anspruch  ge- 
Fiile.  wo  alsdann  schon  nach  kurzem  Dienstalter  dieses  Recht  eintritt,  werden 

i       Ausnahmen   rehOren   i,  B,  bei  '  ebernahme  eines  !'.  unten  am 
Miatsiiienste  oder  dergl..  wo  ohnehin  die  frühere  Dienstzeit  angerechnet  zu 

r     ̂ enn  ,,er  <,r,|rMi>af/  tertsteht,  M  wird  man  in  der  Anstellung  älterer 

;Vj5  i".r  vorsichtig  werden,  was  gewiss  gut  i»t.  —  Mit  der  Annahm*-  des  hi^r 
e^n  Grundsatzes  fallen  dann  auch  die  sehr  allgemein  vorkommenden  Bc- 
'        r  '-m  absolutes  Maximum    das  eine  Pension  (auch  rtfters  ein 

^Mö  nicht  überschreiten  darf  U.  B.  in  Preussen  3000  Thlr.  nach  Cabinete- 

;    I'1  Juni  IM*»),  eine  Beschränkung  ist  auch  im  neuen  Gesetz  §.  1t  geblieben 
,H  1'k'r        Thlr  wird  bei  Bererhn.  der  Pension  nur  mit  '/f  angesetzt),  (in 

-im  Thlr..  in  Würteinberg  3000  fl..  ausnahmsweise  4000  fl.,  bei  Lehrern 

Diese  Bestimmungen  sind  mehrfach  ein  Zugeständnis*  gegen  unver- 

Aiinff^  auf  daa  Pensionswesen  Uberhaupt   gewesen  (so  1S48).    Nur  für 
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172 1.  B.  2.  K.  2.  A.  Besoldungspolitik.  §.  75,  79. 

tj)  Im  wahren  Interesse  des  Staats  wie  seiner  Diener  emp 

es  sich,  an  letzteres  Dienst-  und  Lebensalter  —  wobei  für  di< 

Fall  das  70.  Altersjahr  testgehalten  werden  mag  —  nicht  nur 

Recht,  sondern  auch  die  Pflicht  zum  Austritt  aus  dem  ac 

Dienst  wenigstens  als  Regel  zu  knüpfen.  Für  eine  längen 

lassung  im  Amte,  die  dann  die  Ausnahme  ist,  muss  eine  spei 

Prüfung  des  einzelnen  Falls  erfolgen.42) 
Wird  das  Pensions wesen  nicht  in  solcher  Weise  c 

richtet,  so  droht  stets  sehr  leicht  eine  Ueberfüllung  des  ac 

Staatsdienstes  mit  Greisen  und  decrepiden  Personen.  Diese  su 

so  lange  als  möglich  activ  zu  bleiben,  um  nur  am  Gehalt  b 

Einbusse  zu  erleiden,  und  aus  persönlichen  Rücksichten  we 

sie  gegen  das  Dienstinteresse  im  Amte  belassen.  Bis  fast 

letzten  Athemzuge  müssen  sie  sich  aufarbeiten,  ohne  in  dei 

rechtigten  Müsse  des  höheren  Alters  die  eigenthttmlichen  Vor 

dieser  Lebensperiode  für  sich,  ihre  Angehörigen  und  für  das  g 

Volk  zur  Geltung  bringen  zu  können.    Die  Jüngeren  rticken 

Minister  und  ähnliche  Beamte,  welche  eine  Stelle  nicht  lange  inne  zu  haben  pd 

mögen  solche  Ausnahmen  eintreten  (im  D.  Reich  tritt  bei  ihnen .  die  jederzeii 

lassbar ,  ein  Pensionsanspruch  von  1f4  ein ,  wenn  sie  das  Amt  mindestens  2  j 
bekleideten). 

*8)  Dieser  Grundsatz,  ist  bisher  gewiss  zum  Schaden  des  Staatsdienstes  Dt 
seltenen  Fällen,  z.  B  bei  wichtigeren  Militärchargen  (Divisionsgeneräle  in  F 

reich)  in  der  Praxis  angenommen.  Man  hat  wohl  dagegen  argumentirt  mit  dem 

weis  auf  die  Leistungen  eines  Moltke,  Humboldt.  Thiers  u.  s.  w.  Aber  nach  sul 

Ausnahmefällen  kann  man  niemals  in  Gesetzen  gehen.  Es  handelt  sich  hier  u»| 

statistische  Erfahrangsregel,  die  in  der  grossen  Mehrzahl  der  Fälle  zutrifft.  Verati 

und  meines  Erachtens  nachahmenswerth  ist  die  Einrichtung  im  höherem  mtffl 

Lehrdienst  (wohl  ursprunglich  als  besonderer  Vortheil  für  den  Lehrer  eingd 

um  Lehrkräfte  zu  gewinnen,  aber  von  sehr  guten  Folgen  für  den  Lehrdiens 

solcher  geworden).  Der  Universitätslehrer  wird  z.  B.  nur  auf  25  Jahr  angestellt, 

dann  mit  seinem  vollen  Gehalt  als  Pension  austreten  (nach  der  neuerlichen  bedeute 

Gehaltserhöhung  allerdings  nur  mit  dem  früheren  Gehalt  ohne  Quartiergeld .  ü 

Dorpat  mit  circa  1430  R.  S.  bei  2400  EL  jetzigem  Gehalt»,  muss  aber  auch  austri 

wenn  er  nicht  wieder  präsentirt  wird.  Dies  kann  nur  auf  Antrag  der  Facult.it  u 

Zustimmung  von  2/o  der  Mitglieder  des  Conseils  (weiteren  Senats,  alle  Proleaj 
umfassend)  und  nur  2mal  auf  je  5  Jahre  geschehen,  so  dass  35  Jahre  die  Maxii 
dienstzeit  ist.  Bei  solcher  Wiederwahl  bezieht  der  Professor  neben  seinem  Gel 

zugleich  die  Pension,  welche  letztere  nach  je  5  Jahren  um  '/«  steigt,  und  also  J 

35  Jahren  l8/*  des  ursprünglichen  Betrags  erreicht.  Die  SteUe  des  Austretenden  i 
Xichtwicderge wählten  wird  neu  besetzt,  doch  behält  derselbe  das  Recht,  zu  U 

Bei  vielen  deutschen  Universitäten.  /..  B.  allen  preussischen  —  wie  <i 

auch  das  neue  Pensionsgesetz  ausdrücklich  auf  Universitatülehrer  nicht  anwendbat 

—  erfolgt  grundsätzlich  keine  Pensionirung  des  Lehrers,  was  als  pcrsönlnl 

Vortheil  gegenüber  den  sonstigen  Beamten  gilt  und  mit  Recht.  Nur  führt  es  in 

Praxis  vollends  leicht  dazu ,  dass  die  Aemter  von  sehr  alten  Männern  inne  fei 

werden  und  eine  Neubesetzung  doch  meistens  erst  bei  einer  Vacanz  durch  Todd 

eintritt,  —  sicherlich  im  AHgem.  ein  schädliches  Verhältniss  mit  noch  ungünstig' 
Folgen  als  im  übrigen  Staatsdienst. 

l 
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• 

suein  langsam  nach.  Da«  von  diesen  zu  amortisirende  Bildungs- 

j;  itaJ  wächst  immer  mehr  an.  Die  Activgehalte  müssen  schliess- 

h  ios  diesem  Grande  doch  nur  um  so  mehr  erhöht  werden  und 

ie  greisen  Väter  die  Gehalte  beziehen,  um  ihre  unentgeltlich 

bilden  oder  ungenügend  bezahlten  Söhne  zu  unterhalten.  Die 

■w-ATUQg  am  Pensionsetat  ist  daher  doch  keine  reelle.  Die 

.  ! Regelung  des  Pensionswesene  erklärt  .sich  wohl  nur 

der  noch  weit  verbreiteten  Anschauung,  als  sei  die  Gewährung 

«<s  Ruhegehalts  etwas  Anomales,  eine  besondere  Wohlthat 

i  >Uatsdienst.   Sie  ist  aber  nur  eine  gerechte  Forderung,  welche 

nir  alle  Arbeitsarten  aufzustellen  ist.  damit  wenigstens 

w ihren  Selbstkosten  der  Arbeit  ersetzt  werden.  Fällt 

-  Pension  fort  oder  ist  sie  ungenügend,  so  muss  der  Activgehalt 

B  nm  m  höher  sein,  damit  daraus  eine  Alters-  oder  Invalidität* 

me  fiebert  werden  kann  (s.  §.  79  ff.). 

J.  TV.  —  2)  Für  die  richtige  Bemessung  der  Höhe  des 

'otalgehalts  und  seiner  Hauptposten  (s.  §.  75)  sind  dieselben 
niD-isatze  zu  befolgen,  welche  für  die  Regelung  der  Höhe  jedes 

^■eitslofias  aufzustellen  sind.  Danach  müssen  insbesondere  die 

fib*tkosten  der  Arbeit  richtig  und  vollständig  ersetzt  werden. 

Merdeo  Betrag  dieser  Selbstkosten  kann  auf  die  Dauer  der 

^t«  der  Arbeit  oder  der  Lohn  nicht  sinken,  sie  bestimmen  also 

u  Minimum  des  Lohnes,  wenn  die  Arbeit  beständig  bedurft 

~i  and  daher  angeboten  werden  muss.  Dass  allgemeine  Lohn- 

en nimmt  hier  nur  gemäss  der  speeifischen  Eigentümlichkeit 

« Staatsdienstes  eine  besondere  Gestalt  an. 

tte  Selbstkosten  der  Arbeit  setzen  sich  nun  aus  folgenden 

fosten  zusammen :  1 .  Bedarf  für  die  K r  h a  1 1  u  n g  d es  L e b e n s 

der  Arbeitskraft  während  der  Dauer  der  Arbeits- 

triode; 2.  Bedarf  für  die  Zahlung  von  Prämien,  um  sich 

^vorzeitige  Invalidität  und  Krankheit  zu  versichern; 

Marl  für  die  Wiedererstattung  des  verwendeten  Er- 

und  Bildungskapita  ls  (Amortisationsrente  dafür) 

'£^ülie*glich  eines  Prämienbetrags,  um  sich  gegen  die  Gefahr 

^ Sandiger  Wiedererstattung  dieses  Kapitals  zu  sichern;  4.  Be- 

w  ftr  die  Erhaltung  des  Lebens  nach  Abschluss  der 

'^luperiode  (Altersrente);  5.  Bedarf  für  die  nicht  oder  nicht  ge- 

ltend erwerbsfähigen  Hinterbliebenen  des  Arbeiters  (Witt- 

"3-  und  Waisenpension ).    Im  Folgenden  ist  die  Gestaltung 
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fünf  Posten   bei  der  Arbeit  des  Ntaatsd  i  ener* 

untersuchen. 43 ) 

§.  80.  Die  dauernden  Selbstkosten  der  Arbeit  4 

Staatsdieners. 

a)  Der  Gehalt  muss  zunächst  hinreichen  llir  den  stand* 

geniüssen44)  Lebensbedarf  des  Beamten  und  der  von  ibs 

Üblicher  Zeit  begründeten  Familie  üblichen  Unifaop 

also  ohne  Voraussetzung  eigenen  Vermögens  bei  dem  Beai 

und  mit  Voraussetzung  des  im  Dienstinteresse  erfolgenden  Y«l 

gewöhnlichen  Gewerbebetriebs  für  den  activen  Beamten.4*) 

In  Aemtern,  welche  nach  der  Stellung  des  Inhabers  bei 

dere  Nebenausgaben  mit  sich  bringen,  ist  dafür  ein  ai 

messener  Zuschlag,  nach  der  speciell  zu  verrechnenden  Ann 

oder  besser  als  l'auschsu mme,  zu  gewähren  ( Function szula 

der  mit  dem  Austritt  aus  diesem  Amte  wieder  fortfallt. 47 j 

Annahme  jedoch,  dass  jedes  Amt  an  sich  solche  Ausgab» 

anlasse,  womit  mau  die  Unterscheidung  eines  Standes-  und  Dw 

gehaltca  im  Activitätsgehalt  (s.  Anm.  41)  und  die   a Ilgen 

niedrigeren  Wartegelder  und  Pensionen  hat  rechtfertigen 

entspricht  der  Sachlage  nicht. 

Für  die  Bemessuug  des  standesgemassen  Lebensbedarfs  A 

nur  zuverlässige  Haushaltbudgets  der  einzelnen  nach 

kommengrösse  geordneten  Bovölkerungsclassen  eine  sichere 

**)  S.  bes.  Engel.  Preis  der  Arbeit,  uamentl.  S.  .'JH  IT.,  bes.  über  die  ptB 
Prämienbetrage,  die  der  Lohn  decken  niuss.  Diese  Erörterungen  sind  im  Texte» 

fach  benutzt  worden. 

*4)  Dieses  Moment  ist  in  unserem  bestehenden  Wirthschaftssy  stein  btt  4a 
waltenden  u  n  gle  i c  h e  n  Vertheilung  des  Volkseinkommen  berechtigt  Vgl.  Watf 

«irandlewr.  I.  C;ip.  2,  Abseh.  lo — 12.  Von  ganz  anderen  socialen  Zustanden  ifczl 

abgesehen  werden.  Die  Staatsbeamten  der  verschiedenen  Kategorien  müssen  &i 

Einkoinmenverhältnissen  wenigstens  einiicermassen  den  entsprechenden  ahrigra  Gt 

schaftsclassen  gleichstehe». 

♦r')  Man  darf  dies  hinzufügen:  Auch  der  Stutsdiener  wie  jeder  Andere  tat 

Folgen  einer  übermässig  zahlreichen  Familie  selbst  zu  tragen.    Die  häufire 

Jer  Forderung  einer  Gehaltszulage  mit  der  Grösse  der  Familie  i*t 

ubhgens  u.  §.  S2. 

**)  S.  /..  Ii.  über  Preussen  die  Bestimmungen  bei  Mascher,  Oirils 

S.  Hüft..  11''.  Ii.  lieamte  bedürfen  z.  Gewerbebetrieb  einer  besonderen  Ertasten® 
Dienstbehörde.  J.tzt  gehören  hierher  auch  die  berechtigten  neueren  geaetllk 

Verbote  f.  active  Staatsbeamte,  remunerative  Stellangen  in  Actien  u.  Üu* 

Gesellschaften  anzunehmen.    S.  preuss.  Ges.  v.  1U.  Juai  1874. 

**)  Z.  B.  Minister,  besond.  der  des  Aeussern.  dann  Gesandte.  Generali  u05uls  e.  * 
i  ß  letztere  im  Nordd.  Bunde  3000  Thlr  Gehalt,  j— 10.000  Thlr  F 
Aehnlich  die  österr  Statthalter  in  den  Provinzen,  s.  o.  Anm.  29 
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der  Staatsdienerarbeit.  —  Lebensbedarf.  1  75 

fce.41)  Uider  fehlen  solche  meistens  oder  werden  bei  der  Ge- 

i^regdang  Dicht  genügend  beachtet.  Eine  Vergleichung  der 

<^itenclassen  mit  ähnlich  gestellten  ('lassen  der  Gewerbe-  und 

tuhidtreibenden  und  besonders  auch  der  übrigen  liberalen  Pro- 

^•aeu  muss  weiter  als  Auhaltspunkt  dienen.  Eine  wesentlich 

. .»turere  materielle  Lage  der  Staatsdiener  hat  die  griissten 

•e^cken  nnd  verstösst  durchaus  gegen  das  wahre  Interesse  des 

laarsdienstes,  wenn  auch  beim  Vergleich  mit  anderen  Classen  die 

ire  der  Stellung  u.  s.  w.  (s.  o.  §.  72)  und  die  Sicherheit 

r*  Einkommens  vollauf  berücksichtigt  werden  darf. 

Notwendig  und  zwar  in  keiner  Zeit  mehr  als  in  der  Gegen- 

sind  besonders  zwei  Forderungen  ttir  die  Gehaltsnormirung 

• '  ̂l;  einmal  müssen  die  zeitlichen,  sodann  die  örtlichen 

'feiarerschiedenh eiten  der  Lebensbedürfnisse  (i.  w.  S.) 

•  ich  dir  in  beiden  vorgehenden  Veränderungen  be- 

rüchtigt werden.  Da  sich  nemlich  die  Höhe  der  Besoldung 

«ta  wie  diejenige  der  meisten  anderen  Arbeitslohnarten  durch 

k  <  Wjirrenzverhältnisse  regulirt,  sondern  vom  Staate,  also  vom 

^i^rber,  einseitig  festgestellt  wird,  so  muss  von  diesem  auf 

Veränderungen  beständig  gebührend  Rücksicht  genommen 

tf'itfQ  Sonst  kommen  die  Gehalte  in  ein  schädliches  Missver- 

itaia  zum  Lebensbedarf  . 

«i  &  ist  daher  einmal  die  rechtzeitig e  und  entsprechende 

vrbühang  der  Gehalte  bei  einer  allgemeinen  Preissteige- 

r in  Folge  eigentlicher  Geldentwertung49)  oder  einer  Umge- 

Asm.  52.    Besonders  wichtig  ist  die  statist.  Erfahrungsregel,  die  von 

'  •  '»r drü  Nahrungsbedarf,  von  Schwabe,  Bruch,  Laspeyres  auch  für  den 
•fc^  i'-dirf  nachgewiesen  ist ,  dass  nämlich  die  Quote  für  diesen  notwendigen 

;a     grösser  wird,  je  kleiner  das  absolute  Einkommen  ist.    S.  Berl.  Stadt. 
lv;i>.    Bah.  Monatssehr.  l*7o.    Neuere  Berechn.  über  d.  Verhältn,  d. 

--l  Lnkummen  von  Laspeyres  in  d.  Zk.  hr.  d.  Sachs,  statist.  Bui.  1*>76. 
w.: .  H«b..  Borl  vorgli«  hen  ) 

fite  Entwerthung  des  Metallgelds  wird  nicht  mehr  zu  leugnen  sein. 

•  4i-  prei^utist  Üntersu.  hirnt?  von  Laspeyres  in  Hildebr.  Jahrb.,  III  (1963). 

j^**  fw  die  Periode  1S51 — 62  rerglichen  mit  1S41  -50,  bez.         -  50,  zu  dem 
*-  «*  iuM  üiCb  Berechnungen  ub«  r  zahlreich«*  und  wichtige  Waaren  in  Hamburg 

■^twenhurig  um  21  7,  in  London  um  1«'»  bez.  114%  eingetreten  ist  (S.  235). 

s*?*?"  ̂ dien  von  Laspeyr-s  Uber  die  Hamb.  \\  aarenpreise .  i.  B.  in  der 
***  *r*ühallc  (Nr.  v.  15.  Jan.  IsTti)  /.eigen,  dass  die  Preise  von  310  diversen  Hamb 

ritt  Durchschnitt  von  IS  17    50  gestiegen  sind  von  100  auf  1 10    122  in  dem 

j".  "5 "^"huitt  von  1S58-62,  auf  123-  122  in  dem  von  IM'»:*  -To,  daun  auf  bez. 
>ui  137  in  den  i  Jahren  1*71-  71.    Am  meisten  rtiegen  die  Roh.- 

a  der  letzten  Periode  auf  146- 150,  dann  die  Colonialwaaren  auf  129—141, 
die  Manufacte.  107—120-129.    Seit  1S74  ist  meist  ein  Sinken  ein- 
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staltung  der  Verkebreverhältnisse*0)  u.  s.  w.)  und  bei  einer  di 

fortschreitenden  allgemeinen  Wohlstand  zu  zuschreib« 

den  Erhöhung  der  Lebeusansprüche  in  der  ganzes! 

völkerungr>l)  nothwendig.  In  dieser  Beziehung  erfolgen  dk  i 

forderlichen  Gehaltserhöhungen  besonders  in  unserer  Zeit  zu  Imnat 

zu  spärlich,  zu  un regelmässig  und  zu  wenig  rationell.52) 

getreten.  Ueber  die  unbedingte  Nichtigkeit  der  Kechnwigsprincipien  in  dieset.  1% 

ist  hier  nicht  zu  bandeln.  S  übrigens  u.  Anm.  5t».  -  Schlimm  ist  auch  der  L* 
der  Papiergeldentwerthu  ng  in  Landern  der  Papierwährung  auf  die  fest« 

halte,  obgleich  nicht  immer  so  schlimm,  als  mau  oft  nach  einem  Sc  hin»  Ml 

Hohe  des  Metallagios  meint.  Denn  die  Bewegung  der  Waarenpreise  ist  rieU*  I 

andere  und  die  Preissteigerung  eine  langsamere  als  die  des  Agios.  S  lc 

A.  Wagner,  Art  Papiergeld  im  Staatswort  erb.  VII,  <  »7  2  u.  besond.  die  <km 

Theorie  in  meiner  liuss.  Papierwährung.  Absein».  V  VII  Hertzka.  Wlt 
Handel.  Wien.  1  ST»i.  I.B    1  K 

M)  In  Deutschland  und  auf  dem  kontinente  überhaupt  ist  die  starke 
der  Preise  der  Hauptnahrungsmittel  seit  2o  J  wesentlich  mit  auf  die 

inneren  Verkehrsmittel  und  auf  die  liberale  englische  Handelspolitik  zurUclzttfÜ 

wodurch  sich  unsere  Preise  mit  den  englischen ,  Uberhaupt  die  west-  mit  is 

europäischen .  mehr  ausgeglichen  haben.  Sehr  instruetiv  zeigt  dies  für  üttit 

Laspeyrcs  in  verschiedenen  kleineren  Arbeiten,  z.  B.  im  I).  Handelsbl.  1*71 

M)  Auch  dieser  Umstand  rechtfertigt  ohne  Zweifel  (ichaltAerhühun^en  .  uvi 
uns.  da  die  Beamten  schliesslich  nicht  allein  in  ärmlicheren  Verhältnissen  restil 
können. 

M)  Handel,  Fabriken,  technische  Berufe,  die  grossen  Gesellschaften  (EiM-aiA 
Banken,  \  ersicherungsgeschäfte  u.  s.  w.)  eröffnen  den  jungen  Männern  vielfach  sn 

und  bessere  Laufbahnen  als  der  Staatsdienst.  Um  so  notwendiger  sind  hier  Gä§ 

erhöhungen.  Sie  sind  in  manchen  Ländern  um  1>57— .V»  und  neuenlüur*  «I 
erfolgt,  auch  für  die  unteren  Posten.  Aber  das  Missrerhältniss  ist  noch  selten  pte 

Beispiel  von  Erhöhungen:  Baden,  durchschnittlicher  Gehalt  (in  fi?  der 

is.85 

1*70 

Zunahj 

% 26  I 

135S 

ni3 Obereinnehmer  ...... 

1300 

1694 

so*a 

nberhofgerichtsräthe  . '  .    .  . 
22 1H im 

ltii* Bezirksverwaltungsl>eamten  .  . 
1 31 1 

isso 40-2 
Polizeidiener  

475 

06-1 

Wie  diese  Summen  z.  B.  für  Beamte  vou  der  Stellung  der  Obcrhofgerichtsr  aasr* 

sollen,  ist  kaum  zu  begreifen.  ̂ Rau.)  —  Aehnliches  gilt  von  den  Gehalten 
2>  *H Beamten  in  anderen  deutschen  Staaten,  auch  in  Preusseu.  s.  o. 

die  Daten.    So  bezogen  bis  vor  Kurzem  hier  mit  dem  Wohnsitz  in  dem  nenerdiagf 

theurer  gewordenen  Berlin  die  Käthe  des  obersten  Gerichtsdiufs,  die  vortragend« 

in   den    Ministerien   und  die   übrigen   gleichgestellten  Beamten   2200 — 300*1, 

2600  Thlr..  meist  ohne  jede  amtliche  Nebeneinnahme   aus  ihrem  Amte  und  J 
Nebenamter.    Durch  die  neuere  Gehaltserhöhung  und  das  Wohnungsgcld  ist  Uta 

Betrai:  um  7on  Thlr .  auf  330t»  Thlr.  erhöht  worden:  eine  relativ  freilich  starke,  IV 

noch  immer  schwerlich  genügende  Erhöhung.    Auf  Grund  specieller  statistiÄdwr 

schungen  möchte  der  Übliche  Aufwand  für  eine  Familie  der  höheren  Bcia 

kreise  vou  der  Stellung  der  Minbterialräthe  'Mann,  Krau  und  3  halbwüchsige  •* 
besuchende  Kinder),  die  2  weibliche  Dienstboten  hält,  schon  Ende  der  f,0er  Jaln 

Minimum  anzuschlagen  »ein  für  Berlin  u.  grössere  badische  Städte  r.  J6 — Jfl 

Ein»-  fspec.  Freiburg,  in  Carlsruhe  wohl  Wohnung  und  Haushalt  um 
uif  folgende  Summen  in  Thlrn.: 
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Letzteres  gilt  docb  auch  noch  von  dem  neuerlich  in  Dentsch- 

ud  angenommenen  System,  den  Beamten  neben  dem  Gehalte 

Berlin  Bad.  Städte 

Haashalt  (per  Mon.  $V/%)  1050  (p.  Mon.  öS1/,)  824 

•■■anang   500  286 Brennstoff   100  75 

fodang   420  860 
feaodbeit   50  30 

Laderonterricht    ...  200  120 

Dir.  Stenern   80  c.  40 

IHrenes   200  150 

Anorös.  d.  Mobiliars.    .  150  125  

Summa  2750  2010=3517»/,  fl. 

ifci  Ens  halt  sind  hier  alle  Ausgaben  für  Nahrung  (incl.  kleinere  Gesellschafts- 
opbw.  Waschen,  Beleuchtung,  Bedienung  (2  Dienstboten  neben  Naturalkost  und 

*i'-:«f  i  s.  w.  in  Berlin  zus.  mit  Geschenken  c  90,  in  Baden  c.  76  Thlr.  Geld- 
«■12       den  betreff,  indirecten  Steuern,  welche  auf  den  Haushaltsbedürfnissen 

afcä;  aatcr  K leid u d g  auch  Schuhwerk,  Leibwasche,  Putz  für  die  ganze  Familie; 

*:■*:  «itiaadheit  namentl.  Honorar  des  Arztes;  unter  Kinderunterricht  neben 

feif*  ud  Schulbüchern  nur  Nebenunterricht  in  Musik,  Zeichnen  u.  dgl.  für  1—2 

wa  dir.  Stenern  Staats-  und  Gemeindeabgaben  auf  Amtseinnahmen  (incl. 

itärapai  ia  Berlin,  excl.  Mahl-  u.  Schlachtet) ;  unter  Diversem  Ausgaben  für 

dksd.  Zrede,  Arme  u.  dgl.,  Vereine,  für  wenig  Bücher,  Porto,  für  ebenfalls 

»st.?  V^p&genszwecke,  Theater,  kleine  Touren  u.  s.  w. ,  für  etwas  grössere  Ge- 
*Lria  J  noch  sehr  beschranktem  Umfange ,  für  Geschenke  an  Fremde  u.  a.  m. 

tos  Als  Amortisation  (u.  Neubeschaifung  nebst  Reparatur,  aber  ohne  Ver- 

~&xft&&  Mobiliars  (incl.  Tisch-  u  Bettwäsche,  Silberzeug  u.  s.  w.)  ist  5%  au^ 
z  LfittJ  too  3000,  bez.  2500  Thlr.  gerechnet    Es  fehlt  hier  also  jeder  Aufwand 

?  Etiea,     kostspieligeren  Unterricht  (Studiren !),  für  tiefere  oder  längere  Gesund- 
zsam&n  (Badereisen!),  für  grössere  Bucheranschaffungen  u.  s.  w  ,  auch  die 

tsT-sus&tngclder  sind  weggelassen,  von  and.  Kapitalersparungen  (Lebensversicherung 

1  '-  »}  nicht  zu  reden.    Die  Amortisation  des  Bildungskapitals  erfolgt  in  dem  Auf- 
fs  die  Kinder.    Sind  die  Kinder  älter,  oder  etwa  alle  3  Söhne  oder  ist  die 

i-iraU  rjösser,  so  steigen  diese  Ausgaben  sofort.    Dabei  sind  bes.  für  Berlin  die 

•'■rjocibea  für  Haushalt,  Wohnung,  Brennstoff,  auch  wohl  Kleidung  schon  für  die 

aw**  Zeit  niedrig  angesetzt    Die  erste  konnte,  ohne  zu  hoch  zu  werden,  um 

»«■»auf  am  10 — 20.  Brennstoff  um  20°/0  höher  angeschlagen  werden,  wobei  die 
abe  auf  2900  Thlr.  stiege.  —  Und  doch  sind  die  Gehalte  jener  Käthe 
(iehalte,  welche  für  eine  noch  etwas  zahlreichere  Beamtenclasse  im 

loriommen.     Ob  die  jetzt  eingetretenen  Gehaltserhöhungen  für  die  an- 

'       Kategorie  von  Beamten  in  Berlin  ausreichen,  mag  aus  folgendem  Anschlag 
'«a  venkn,  welcher  durchaus  auf  genauen  Daten,  insbesondere  meinen  eigenen 

*  iäUkrfahrangen ,  beruht.     Die  Annahme  ist :  eine  Familie  bestehend  aus  Mann, 

kw.4-5  Kindern  (bei  Deutschen  nicht  das  übliche  Maass  ubersteigend,  wie  die 

-v.-t~.  vovoo  8    4  dk  Scholen  baaaoban,  daaa  2—3  Dienstboten,  eine  Zahl, 

' ['■ '5*  l  B.  so  lange  Kinderwartung  nothwendig,  kaum  zu  verringern  ist    Für  die 
1  "<Uf  bessere  Qualität  und  Lage  vorausgesetzt  aber  nicht  besonders  gute.  Ein 

'"<«. iüeuftbote  ist  zu  veranschlagen  auf  50—60  Thlr.  Geldlohn,  4S  Thlr.  Kostgeld 

•-•»akack  u.  Abendessen,  10-15  Thlr.  Geldgeschenke,  zus.  c.  110—115  Thlr. 
«;  kvr  f.  Mittagskost  Wohnung  u.  s.  w.  80— 100  Thlr.,  zus.  wenigstens  200  Thlr., 

'•Vj  ■  pdaserem  Haushalt  wie  gewöhnlich  die  Ausgabe  allerdings  in  geringerer 

'  vmou  ab  die  Kopfzahl  steigt    Kinderunterricht  beträgt:  f.  d.  Knaben  Gywnas. 
wiaj  c.  4U  —  45  Thlr. ,  f.  d.  Mädchen  höh.  Töchterschule  u.  Bücher  Anfangs 

spater  c  60—90  Thlr.,  Musikunterr.  f.  1  Kind  c.  50  Thlr.    Bei  An- 

-ucsBfsi  foo  Nutz  vermögen  (Mobiliar,  gew.  Kleidung,  Betten,  Bücher)  auch  hier 

u'fct  Anorüsanonsbetrag  p.  Jahr  (ohne  Zins),  nicht  die  volle  Ausgabe  angesetzt. 
Ufa»».  L  12 
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fixe  sogen.  Wohn  ungsgeldzusch  üsse  (Qaartiergeldei 

abgestuft  nach  Rangclassen  der  Beamten  und  nach  Class 

der  Wohnorte,  zu  gewähren,  um  dadurch  die  vielfach  besondi 

starke  Preissteigerung  eines  der  wichtigsten  materiellen  Bedürfnis 

für  den  Beamten  auszugleichen.68) 

ß)  Sodann  muss  mehr,  als  es  gegenwärtig  geschieht,  we$ 

der  wesentlichen  Verschiedenheit  der  ö rt liehen  G eldpre: 

der  Lebensbedürfnisse  und  wegen  der  gerade  darin  oft  xieml 

rasch  vorkommenden,  Gegend-  und  Ortsweise  wieder  sehr  \ 

Die  Rubriken  sonst  wie  oben  verstanden,  unter  Nahrung,  Wohnung,  Beleih! 

Wäsche  die  N:\turalverpflegung  der  Dienstboten  inbegriffen  (noch  in  Thalern): 

1)  Nahrung   1300  Transport  Z 

2)  Waschen   100  9)  Kleidung  

3)  Beleuchtung   50  10)  Unterricht  

4)  Baares  Geld  f.  Dienstboten  250            11)  Bildungsmittel  (Bücher,  Ztschr.) 

L  N.  1-4  -=  Haushalt    .           1700     12)  Steuern  

5)  Wohnung   900            18)  Beitrage  für  öffentliche  Zwecke, 

6)  Wohnungseinrichtung  und  Vereine  etc  

Abnutzung   200  14)  Vergnügen  etc  

7)  Brennmaterial     ....     170  15)  Gross.  Geselligk  

II.  Nr.  5-7  -=  Wohnen  .  1270     16)  Nothw.  Fahren  
b)  Gesundheit   100     17)  Diverses  

Latus   3Ö7Ö  Summa  1-17  i 

Auch  hier  ist  für  Reisen  u.  dgl.  noch  nichts  angesetzt.  Schwerlich  lässt  sich  I 

Summe,  jenen  Umfang  der  Familie  vorausgesetzt,  ohne  eine  wesentliche  H« 

drückung  unter  die  Lebensweise  der  betreffenden  Gesellschaftsciasse,  auch  nur,  am 

Maximum  anzunehmen,  um  c.  10%  vermindern.  Dann  bleibt  rund  4400  Thlr. i 

337a 7o  mehr  als  der  jetzt  erhöhte  Gehalt  jener  Beamtcnclasse  im  Durchschnitt 

trägt.  Und  bei  dieser  Ausgabe  weiss  jeder  mit  den  Verhältnissen  Vertraute,  das 

Lebensweise  der  Familie  dabei  eine  durchaus  nicht  üppige,  sondern  eine  knappe 

**)  S.  über  d.  Wohnungsgeld:  preuss.  Ges.  v.  12.  Mai  1673,  Reichsge 
80.  Juni  1873  (hier  zugleich,  neben  dem  alten  Servisgelde,  f.  d.  Officiere  u.  Bear 

des  Reichsheeres  u.  d.  Marine).  Darüber  mein  Aufs.  Keichsfinanzwesen  in  Holt 

dorff's  Jahrb.  III,  181—183.  Es  bestehen  G  Urtsclasscn  (Berlin  u.  5  andere  Cfo 
und  in  jeder  im  Reiche  6,  in  Preussen  5  Dienstrangclassen ,  wobei  12  preuss.  Ri 

classen  (incl.  Subalterne  u.  Unterbcamte)  in  diese  5  f.  diesen  Zweck  zusammen  £e;< 

sind.  Nach  dem  preuss.  Tarif  sind  z.  B.  die  Sätze  für  Berlin  500,  400,  300. 

HO  Thlr.,  für  die  niedrigste  Ortsclasse  200,  180,  120,  60,  20  Thlr.  Die  Einriebt 

ist  noch  zu  roh  empirisch,  die  Zuschüsse  entsprochen  den  Verschiedenheiten  der  Mi 

preise  in  den  Ortsclassen  nicht  richtig  (sind  wohl  für  die  grossen  Städte,  bes.  Be 

relativ  zu  niedrig).  Die  Benutzung  eines  veralteten  Rangclassensystems  als  Grund 

für  die  Regelung  einer  solchen  ökonomischen  Frage  ist  ein  weiterer  Uebelstand. 

Officiere,  z.  Th.  die  höchsten  Beamten  sind  gegenüber  dem  Civil,  resp.  den  mittlt 

Rangclassen  zu  sehr  begünstigt.  Die  statistische  Regel,  dass  die  Miethe  bei  kleine 

Einkommen  eine  wachsend  grössere  Quote  beansprucht,  ist  übrigens  einigenu* 

beachtet  worden.  Das  Wohnungsgeld  beträgt  z.  B.  in  Berlin  bei  den  Ministei 

directoren  10°/0  des  jetzigen  Gehalts,  bei  den  vortragenden  Räthen  18*8,  bei  derd 

folgenden  Kategorie  höh.  Beamten  c.  17*6,  bei  d.  letzten  c.  20 — 25%,  bei  d.  fi 

alternen  15—30,  bei  d.  Unterbeamten  20 — 25%-  Man  wird  nach  den  Arbeiten 
Schwabe,  Laspeyres  annehmen  können,  dass  die  Procente,  welche  diese  6  Cl* 

von  ihrem  Einkommen  für  Miethe  ausgeben,  ungefähr  sind:  18,  19,  22,  24,  27,  S<» 

Auch  andere  deutsche  Staaten  haben  allgem.  Wohnungsgelder,  z.  B.  Baden. 
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^hiedenen  Aenderungen,  der  Gehalt  auch  für  eine  und  die- 

!be  Gattung  Aemter  in  verschiedenen  Orten  ver- 

mieden bemessen  werden.54)  Die  jetzige  Gleichheit  der  Gehalte 

*  die  reelle  Ungleichheit,  weil  »die  Kaufkraft  derselben  Geld- 

niBe  örtlich  »ehr  variirt    Ebenso  müssen  statt  allgemeiner  oft- 

weh  locale  Gehaltserhöhungen  erfolgen,  weil  die  Ver- 

r^eriDg  de«  Lebens  an  einem  bestimmten  Orte  besonders  rasch 

sd  stark  ist,  —  am  Stärksten  in  der  Regel  in  grossen ,  schnell 

d  BeYölkerung  wachsenden  Städten,  z.  B.  den  Hauptstädten,  wo 

ih*r  vor  Allem  die  Gehalte  entsprechend  zu  erhöhen  sind.  Ob- 

t  h  dies  alsdann  vielleicht  mit  den  ohnehin  schon  höchsten 

•^iltai  (z.  B.  mit  denen  der  oberen  Beamten  in  den  Ministerien, 

'*Men  Gerichtshöfen  und  Behörden)  geschieht,  so  liegt  darin 

-?ine  Ungerechtigkeit,  denn  diese  Gehalte  sind  eben  am  Schnellsten 

-  «in  Missverhältniss  gekommen.55)    Die  hier  befürwortete  locale 

-altrorcchiedenheit  hat  also  eine  andere  Bedeutung  als  die  oben 

un  Sehlnii  des  §.  77  besprochene:  letztere  sollte  gerade  eine 

*«!le  Versch iedenheit,  diese  dagegen  soll  eine  reelle 

•ieieiheit  der  Gehalte  herbeiführen.  In  Betreff  des  Maasses 

^  Oebaltserhöhungen  ist  es  wichtig  zu  beachten,  dass  die  Preis- 

•;erang  eines  bestimmten  Lebensbedürfnisses  auf  die  reelle  Lage 

te  einzelnen  ßeamtenclassen  doch  wieder  sehr  verschieden  ein- 

*  fo,  weil  der  bezügliche  Aufwand  im  Haushaltbudget  bei  ver- 

miedener absoluter  Grösse  des  Einkommens  sehr  ungleich  ist.  56) 

*  Cotoeqtient  ist  dieses  Princip  bisher  nur  für  Gesandten-  und  Consularposten 
:  ̂ifairt  Tinte  Einblicke  in  die  verschiedene,  wenn  auch  fast  Uberall  starke  locale 

^trnag  der  Hauptstädte  u.  s.  w.  geben  die  Berichte  der  englischen  Ge- 

.5fü4fteii  über  diesen  Punct,  die  im  J.  1870  veröffentlicht  worden  sind. 

*Ih$  grössere  Theuerheit  des  Lebens  in  den  Haupt-  und  Residenzstädten  und 

-  "i?  weh  in  anderen  grossen  Städten  ist  allerdings  hier  und  da  schon  bei  der 
^fcnie^ung  berücksichtigt  worden,  aber  weder  allgemein  noch  ausreichend  genug. 

"  i  s  <ht  Erhöhung  zu  willkürlich  gegriffen ,  ohne  eine  vorausgehende  brauchbare 
Caiersuchung.     Höchstens  dass  die  höheren  Wohnungs preise,  das  Hand- 

»• fi'htr :,  brachtet  sind,  aber  wiederum  nicht  so,  dass  die  Gehaltssteigerung  ge- 
-5H«fiü  Umstand  berücksichtigt,  s.  Anm.  53.    Beispiel:  Preussen  um  1870. 

s^auwalt  in  Berlin  (bei  Ger.  2.  Inst.)  2000,  and.  1800—1400,  Gassen-  u.  Rech- 

(  Cfftraoren  bei  Appellationsgerichten  in  B.  1200,  sonst  Maximum  1100,  Secretäre 

,u  ■  krlin  12ü0,  sonst  1000,  ünterbcamte  400,  sonst  350,  Stadtrichter  Max.  1300. 

,    JJW  Thlr.   In  Städten  über  20,000  E.  erhalten  die  Richter  bei  den  Kreisger. 
^a/oi  (i.  (}.  im  Etat  für  1870  14,900  Thlr.).    Aehnlirh  auch  nach  der  neuen 

'-*:«*telaiig.  /..  B.  Max.  der  Richter  1.  Inst  in  Berlin  1800,  in  den  Provinzen 
|^r  —  Oesterreich:  in  Wien,  Triest  haben  die  Beamten  regelmässig  neben 

-  rb.b»'a  Gehalt  der  and.  Orte  Quartiergelder. 
i  *tan  i.  B.  2  Beamte  mit  1000  und  400  Thlr.  Einkommen  resp.  50  u.  60% 

:^  Nikranjsbedarf  ausgeben  (der  Wirklichkeit  annähernd  entsprechend  und  beide 

•i;a  Ort  versetzt  werden,  wo  cet  par.  bloss  die  Nahrungsmittel  um  25%  theurcr 

12*
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§.  81.  Nataralbesoldung.  —  Den  Schwierigkeiten,  wekbi 

nach  dem  Gesagten  einer  richtigen  Bemessung  den  Geldbewi 

düngen  entgegenstehen,  kann  man  durch  theilweise  Natu r*i 

sind,  so  müsste  der  erste  II1/*0/»)'  ̂ er  zweite  15%  Gehalt  mehr  beziehen,  also  IIS 

und  460  Thlr.,  um  sich  in  gleicher  Lage  zu  befinden,  wie  bisher.  —  Mab  fce 
daher  eigentlich  aus  der  Höhe  der  Preise  den  wirklichen  Werth  (die  KauftasJ 

welchen  eine  bestimmte  Geldsumme  für  Jemanden  besitzt,  der  sie  im  HausVi 

verwenden  will  —  also  doch  der  Hauptfall  —  immer  nur  für  bestimmte  Eft 
kommenverhältnisse  oder  für  Personen  eines  bestimmten  Lebet* 

maa ss Stabes  (Standard  of  life)  oder  Standes  (i.  d.  S.  d.  W.)  berechnen,  —  i 

Satz,  der  sich  aus  dem  „Gesetz  der  Normal  consumtion"  (s.  Engel,  sächsische  suz 
Zeitschrift  1S57,  S.  109)  und  der  ungleichen  Quote  der  einzelnen  Ausgabe]*« 

bei  verschiedener  (absoluter)  Einkommenhöhe  ergiebt,  aber  trotz  seiner  groH>en  pai 

sehen  Tragweite  kaum  noch  beachtet  ist  (m.  E.  auch  nicht  für  die  Frage  der  i 

Preisbewegungen  abgeleiteten  Vermehrung  oder  Verminderung  des  Geldwert!»).  I 

die  Frage  der  richtigen  Gehaltsregelung  nach  den  örtlichen  und  zeitlicli 

Preisverschiedenheiten  folgt  daraus,  dass  man  für  die  verschiede« 

Beamtenclassen  aparte  Budgets  entwerfen  und  danach  die  Gchaitserhibs 

eintreten  lassen  inuss,  —  meist  also  eine  sehr  verschiedene,  auch  nicht  immer« 

etwa  mit  der  absoluten  Höhe  der  Gehalte  genau  progressiv  abnehmende,  wie  nutsö 

versucht  worden  ist.  —  Wie  ungemein  stark  aber  die  localen  Unterschied*  i 
Preise  der  Lebensbedürfnisse  sind  und  wie  verschieden  demgemass  der  Geldtefr 

für  die  Bestreitung  des  gesammten  Aufwands  ist,  dafür  folgendes  Beispiel  Disd 

beruht  auf  meinen  haushalt-statistischen  Untersuchungen  aus  'den  sechziger  h 
(österr.  u.  russ.  Valuta  al  pari  gerechnet)  über  meinen  eigenen  Bedarf,  fftr 

Familie  von  Mann  und  Frau  und  3  kleinere  Kinder,  excl.  aller  Ausgaben  für  Ci 

rieht  von  Kindern  und  für  Reisen,  incl  Bücher  (in  Deutschland  100  Thlr.).  V< 

absoluten  Zahlen  genügt  es  für  vorliegenden  Zweck  eine  zu  kennen :  der  G* 

bedarf  in  Göttingen  ist  auf  Grund  speciclier  Berechnung  auf  2160  Thlr.  angesch! 

worden.  Die  Ausgaben  in  meinen  anderen  Wohnorten  sind  in  Proportion 

GottUger  Ausgaben  (x  :  1000)  gesetzt. 
du*  Ii 

trr*"        iu"Lt  ■*«*••««•  wob-n« Göttingen  1000  1000  1000  1000  1000  1000  m 

Freiburg  945  —  877  (pl.Vj  1 100  1000(pL?)9Ö 
Berlin  12*>5  —  —  1240  1710  1164 

Dorpat  12S7  1080  1205         1117  1500  1618  1J» 

Hamburg  13S7  1348  1345  1347  2000  1257  II 

Wien  1506  1397  17^0  (min.?)  1509  2600  1250 

„Anderer  Haushalt"  umfasst  Waschen,  Bedienung  (in  Russland  mehr  Dienstboten 
vermeidlich,  in  Wien  bes.  theuer),  Beleuchtung,  Brennstoff  (in  Russland  viel, 

billig,  in  Wien  sehr  theuer  ,  Kücbeneinricbtung.  Unter  „alleu  Anderen"  auch 
nut/.ung  des  Mobiliars  u.  s.  w.  Auf  dem  Nahrungsbedarf  lasten  alle  betr.  inül 
Steuern.  Für  die  Verschiedenheit  der  Höhe  dieses  Bedarfs  ist  der  cinflussrei 

Factor  der  Fleischpreis  (x,  B.  in  Göttingeu  die  Ausgabe  für  Fleisch  -  1000, 
in  Hamburg  14*6,  Wien  1379,  Dorpat  uui  668,  hier  aber  hohe  Colonialwj 
Der  Wohnungsaufwand  in  verschiedenen  Orten  ist  am  Schwersten  unmittelbar  xo 

gleiola-n,  da  Lage  in  der  Stadt,  Beschaffenheit  u.  s.  w.  so  massgebend  für  de» 
sind;  es  wurden  hier  Wohnungen  möglichst  analoger  Art  verglichen  (in  Wien 

Miethe  auch  in  Folge  der  enormen  Gebäudesteuern  so  hoch).  —  Ein  richtiges  ! 
von  Normalgehalten  müsstc,  also  z.  B.  für  dasselbe  Amt  in  Göttingen  2160  . 

in  Freiburg  2040.  in  Berlin  2776,  in  Dorpat  2781,  in  Hamburg  2997,  in  Wien  $4 

Thlr.  (In  Dorpat  100  R.  =  10h  Thlr.,  in  Wien  150  fl.  -=  100  Thlr.  gerechnet  *m 

darnal.  Cours  100  R.  =  c.  90  Thlr.  und  150  fl.  —  c.  83  Thlr.,  sL jedoch  dte  M 
in  Anm.  49  über  den  unregelmass  Einfluss  des  Agios  auf  die 

Dur.  h  Errechnung  des  Unten ichtsaufwands  würden  sich  diese  Proportionen  eu^j 
solchen  ßcamteuclasse  noch  etwas  modificiren. 
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^«•rldaDg  abzuhelfen  suchen,  wie  dies  auch  in  der  Praxis  mitunter 

rfttheben  ist  Es  kommen  hier  namentlich  zwei  Fälle  in  Betracht, 

<oo  denen  der  erste  sich  wieder  verschieden  einrichten  lässt: 

»iamsl  partielle  Besoldung  in  diversen  Naturalien  (Lebens- 

mittel, Roh  Stoffe,  Holz  u.  s.  w.),  und  zwar  entweder  wirkliche 

Zaikng in  diesen  oder  Geldzahlung,  aber  nach  wechselnden 

^reisen  der  Naturalien;  sodann  Gewährung  von  Natural- 

fobaang  (Quartier). 67) 

a)  ,,In  frttheren  Zeiten  bestand  ein  grosser  Theil  der  Besoldungen 

os  Naturalien.58)  Dies  war  zweckmässig,  weil  damals  zum  Lebens- 

mMt*  weniger  Kunstwaaren  erfordert  wurden,  zugleich  der 

l&rktrerkehr  und  der  Geldumlauf  geringere  Lebhaftigkeit  hatten, 

ikjefct,  weil  es  also  der  Regierung  bequemer  war,  Einkünfte  in 

vaen  Stoffen  zu  beziehen  und  zu  verwenden,  sowie  auch  die  Be- 

eideten es  vorzogen,  nicht  baar  einkaufen  zu  müssen.  In  neuerer 

tat  hat  der  Sieg  der  Geldwirthschaft  und  das  Bestreben ,  das 

o*^en  zu  vereinfachen  und  die  lästige  Verwaltung  der 

Xmmlrorräthe  abzuschaffen,  in  den  meisten  Ländern  die  Ein- 

Äa/anf  reiner  Geldbesoldungen  zur  Folge  gehabt,  woraus  aber 

i*  rorerwahnten  Missstände  hervorgegangen  sind.69)  Eine  feste 

^dbewWnng  wird  bei  niedrigen  Fruchtpreisen  reichlich,  bei  hohen 

einreichend.    Die  Angestellten  sollten  zwar  in  wohlfeilen  Jahren 

die  tbeoren  etwas  zurtlcklegen,  unterlassen  es  aber  meistens 

r  Ihs  Kokende  nach  Kau,  %.  5Ä-  60  (5.  AllBff.),  doch  Bleut  ganz  wrtrtlirh,  — 
i  <*i-6ö  ia  der  6.  Ausgabe. 

I*r  schlesiche  Ritter  Haas  von  Schwei  iiichen  erhielt  1593  bei  seiner  An- 

*Aa  als  fürstlich  liegnitzischer  Hofmarschall  folgende  Besoldung:  150  Thlr.  baar 

*tt*nür.  für  Kleidung,  2  Malter  Roggen,  l1/,  Schock  Karpfen,  1  Schock  Hechte, 

:  -i-<r  Fuchf,  1  Spickschwein,  3  Viertel  Goldberger  Bier,  4  Haufen  Holz.  S.  dessen 
tannsireg.  t.  Busching,  III,  30.    Vgl.  Ho  ff  mann,  Finanzw.  v.  Würt.  zu 

16.  Jahrh.  S.  12.  —  In  manchen  Ländern  erhalten  die  Beamten  noch  eine 

•       Meage  Brennholz. 

Altere  Debatten  über  die  Frage  mehrfach  in  Deutschen  Kammern ,  z.  B. 

W  »1  (Protokolle  der  Deputirten- Versammlungen  1622.  S.  149),  Würtembcrg 

l  =iBin?er  Jahrb.  1S23,  II,  290).  —  In  Baiern  war  1819  gewünscht  worden, 

.  !  :  Besoldungen  auf  Getreide  zu  setzen.    Protokolle  der  Dop.-Kaaiaior, 

}•    X.  457.    Ebenso  1825,  Beil.  X,  124.  G.    Im  J.  1826  (V.  v.  10.  Febr.)  wurde 

^Woetiea  .Anstellungen  eingeführt  und  später  durch  V.  v.  18.  Jan.  IS45  geregelt. 

{'*i'4th  der  Ablösung  der  Getreidegefälle  wurden  von  1850  an  die  neuen  Be- 

'-ür-a  nieder  ganz  in  Geld  angesetzt.  —  Jene  Einrichtung  wurde  die  Lage  der 
verschlimmern ,  wenn  der  in  Getreide  bestehende  Besoldungstheil  bei  der 

-r^raiig  der  Pensionen  nicht  in  Betracht  käme;  s.  die  Schrift:  Einiges  über  Ge- 

^•'!-.:'*-n  im  K.  Baiero.  Augsb.  1829.      v.  Husi inan'l  Antra ir  an  die 

\  i  kimm.  ron  IS*1  in  Mätzler's  Bericht  über  das  Ausg.-Budg.  BeU.  XLIV.  C. 

"*tn  wir  diese  Errechnung  späterhin  angeordnet  worden.    Stokar  v.  Neuforn 
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sowohl  aus  Unbedachtsamkeit,  als  wegen  der  Hoffnung,  6mm  üi 

Wohlfeilheit  länger  anhalten  werde.  Man  kann  nun  das  Syssa 

der  Geld-  und  der  Naturalbesoldung  t heilweise  vereinigen ,  inda 

man  einen  Theil  der  Besoldung  in  Getreide  u.  dgl.  ansetzt  n 

diese  Quote  dann  nach  gewissen  Durchschnitts-  oder  Marktpreis 

in  Geld  entrichtet.  Es  hat  dies  für  die  Besoldeten  den  Nnta« 

dass  sie  beim  Wechsel  der  Getreidepreise  u.  8.  w.  nicht  so  kidm 

Die  Regierung  hat  dann  nicht  unbedingt  nöthig,  Theurungazolags 

oder  andere  Gehaltserhöhungen  zu  geben.  Bezieht  sie  von  o- 

Staatsgtitern  noch  Getreideein künfte,  so  werden  diese  hiebei  na» 

jenen  Preisen  abgesetzt,  wo  diese  Preisveränderungen  auch  wemf 

Störung  im  Finanzwesen  hervorbringen. 60)  Dasselbe  gilt ,  wea 

die  Staatscasse  Geldeinkünfte  hat,  die  nach  den  mittleren  Gretrek 

preisen  angesetzt  sind,  wie  mitunter  bei  Pachtungen."  (Ran  §.  51 

„Der  Preis  eines  Theils  der  Lebensmittel  folgte  früher  einip? 

massen  den  jedesmaligen  Veränderungen  des  Getreidepreises  nae 

z.  B.  Brot,  Fleisch,  Milch,  Butter,  Talg,  Eier,  Obst, 
TT 
Li 

bei  einem  anhaltend  hohen  oder  niedrigen  Fruchtpreise,  ▼» 

Waaren  endlich  hielten  sich  von  letzterem  schon  immer  ganz  u 

abhängig,  z.  B.  Heizstoffe,  Wein,  Colonialwaaren ,  Kleidung^ 

auch  die  Wohnung.  Eine  in  Getreide  ausgedrückte  Natural 

soldung  kann  daher  nur  bei  den  erstgenannten  Gegenständen  & 

angegebenen  Nutzen  gewähren,  dass  die  Besoldeten  in  ungefÜ 

gleicher  Lage  erhalten  werden.  Es  sollte  somit  nur  ilerj«Qf 

Theil  der  Besoldung,  welcher  muthmasslich  für  die  Ausgaben  dt 

ersten  Classe  verwendet  wird,  auf  Getreide  gesetzt  werden.  Dien 

Theil  ist  bei  der  heutigen  Mannigfaltigkeit  der  Bedürfnisse  kleiw 

als  in  früheren  Zeiten  und  könnte  bei  niederen  Dienststellen  \ 

bei  mittleren  und  höheren  l/a  ms  V«  und  weniger  der  ganxe 

Jahresausgabe  betragen.*1)  Man  müsste  in  jedem  Lande  dies 

Abstufung  nach  genauen  Erkundigungen  anordnen.68)"  (Hau  §.  6<X 
~ " 

*°)  Vgl.  auch  Her  (legen,  Würt.  Staatshaush.  S.  161. 

*')  Z.  B.  eine  Besoldung  von  1200  fl.,  bei  einem  Durchschnittspreis  des 

Koggen  zu  l  fl.  und  1  5  Getreidebesoldung  konnte  festgesetzt  werden: 

*/,  baar  .    .    .    960  fl. 
tiO  Ctr.  Roggen    240  fl. 

12U0  1 

c-  Üer  wtlrtcmb.  Vorschlag  von  1*21,  dass  in  Getreide  gesetzt  werden  «Sa 
war  zu  hoch.  Im  Gr.  Hessen  wurde  seit  1S21  \/4  der  Besoldung  nach  der  üNfc 

niedrigen)  Kammertaxe  in  den  4  Hauptgetreidearten  angesetzt  und  fortwährend  ud 

den  Marktpreisen  des  Jahres  bezahlt    Dies  zog  eine  starke  Mehrausgabe  nach  fttl 
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Gegenwärtig  hängen  nun  die  Getreidepreise  und  die  Preise 

kr  übrigen  Agrarproducte  nur  wenig  mehr  von  den  looalen  Ernte- 

irtikltDUsen  ond  dgl.  Umständen ,  sondern  in  Folge  der  neueren 

fHaamoicationsmittel  immer  mehr  von  den  Conjuncturen  des  Welt* 

Liikü  ab.  Die  verschiedenen  Artikel  bewegen  sich  auch  nicht 

ueiir  so  gemeinsam  wie  früher  nach  einer  Richtung.  Die  Con- 

amtiaDsgewohnheiten  ändern  sich  rascher.  Das  ältere  System  der 

atartibeaoldung ,  welches  doch  namentlich  auf  Gewährung  von 

ttieide  o.  dgl.  oder  auf  Berechnung  einer  Gehaltsquote  nach  den 

-eaieo  Getreidepreisen  hinausging ,  ist  auch  aus  diesem  Grunde, 

nt  die  Naturalwirthschaft  überhaupt,  jetzt  immer  weniger  passend, 

riw  richtige  Regulirung  der  Geldgehalte  nach  allgemeinen  Haus- 

i^ii>adget8  verdient  daher  den  Vorzug. 

ß)  Nicht  ganz  so  liegt  die  Sache  in  dem  Falle  der  Nat  u  i  a  1 

»ohaung,  welcher  in  neuester  Zeit  wieder  mehrfaoh  ernstlicher 

r»nert  wurde.*3)  Die  Mietpreise  sind  zumal  in  grösseren  und 

utadi  in  Grossstädten  mindestens  periodenweise  wahre  Mono- 

;r>lpreiie,  für  welche  die  Bestimmgründe  des  Preismaximums 

:*Jfcfl.  der  concrete  Gebrauchswerth  der  Waare  (die  unbedingte 

'^inwendigkeit  der  Bedürfnissbefriedigung  mit  ihr)  für  den  Be- 

ßrer and  die  Zahlungsfähigkeit  des  letzteren.    Es  hängt  diese 

öomische  Natur  des  Mietpreises  mit  der  eigenthtimlichen 

•KcöoDdes  städtischen  Wohnungsbodens  zusammen,  wie  sie  in 

't  ̂Grundlegung*1  näher  analysirt  wurde. M)    Das  privatwirth- 

uftiiche  Concurrenzsystem  auf  die  Wohnungsversorgung  ange- 

'tfit  bewährt  sich  vielfach  ungenügend.  Wird  die  Zahlungsfähig- 

■     Wohnungssuchers  gesteigert,  z.  B.  durch  Wohnungsgeld- 

iVr        1827  verordnet,  dass  die  Vergütung  dieses  xfA  in  keinem  Jahre  mehr  als 
trber  oder  unter  dem  mittleren  Geldanschlage  stehen  dürfe.    Nach  einem 

1*J7  darf  die  Geldvergütung  des  */4  bei  Besoldangen  bis  100(1  fl.  den  Geld- 

•!-**c  höchstens  um  75,  bei  dem  Betrage  über  1000  bis  2000  um  25  Proc.  über- 

/  T-~'*-  —  Statt  eines  gewissen  Theiles  der  Besoldnng  könnte  man  auch  ein  bestimmtes 
n  L-^tum  als  Familienbedarf  annehmen.    Für  badische  Pfarreien  sind  6  Malter 

J?*F«»*-  ScL)  Kern  oder  Waizen  und  ebensoviel  Roggen  vorgeschlagen  worden. 

Hiiddberger  Pfarrstelle  hat  8*9  Malter  Roggen,  ebensoviel  Gerste  und  2O'S0  M. 

Tslche  ungefähr  9  Malter  Kern  geben.  —  In  Baiern  wurde  seit  1S26  nach 

-  «'säen  de«  15.  Nor.  und  15.  Dec,  umgerechnet.    In  den  beiden  höchsten  Be- 
-öcii»en  wurden  200  fl.  in  Getreide  angesetzt  Der  Durchschnittspreis  des  hiezu 

'^Quaotums  von  3  Scheffel  Waizen,  7  Sch.  Roggen  u.  24  Sch.  Hafer  betrug 
YH  fl.  3<j  krM  die  ein  bezahlten  Marktpreise  waren  aber  in  den  3  Jahren 

'••  -,27/2$.  28/29  173  fl.  42  kr.,  204  fl.  18  kr.,  252  fl.  12  kr.  (Rau). 

°)  S.  bes.  Engel's  Vorschlägo  in  dem  1.  Eisen,  soc-pol.  Congresse  1S72,  Vcr- -  i  2D9  ff.  u  die  Debatte  darüber. 

"1 1  Oroodkgung,  I,  §.  352-362. 
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zuschuss  des  Beamten ,  so  wird  leicht  nur  —  und  in  gewu« 

Conjuncturen  sicherlich  —  die  Obergrenze  des  Mietpreises  b*"-t 

und  der  Znschuss  fällt  dem  Haus-  und  Grundeigenthümer,  4 

Grundrente"  zu.  Die  höhere  Geldzahlung  des  Staats  verfehlt  & 

den  Zweck.  Da  nun  anderseits  der  Staat  in  ökonomisch-technbrj 

Hinsicht  nicht  ungeeignet  zur  Beschaffung  und  Erhaltung  i 

Naturalquartier  ist,  wenngleich  gewisse  Schwierigkeiten  för  i 

dabei  nicht  verkannt  werden  sollen  (§.  222),  so  ist  die  Gewähn 

von  Dienstwohnungen  in  unseren  heutigen  Verhältnissen  | 

zweckmässiges  Vorgehen  in  der  Besoldungsfrage,  welcl 

auch  Uberall,  zum  Theil  nach  dem  Interesse  des  Dienstes  selbst  (§.  71 

schon  eine  gewisse  Ausdehnung  hat.66) 

§.  82.  —  b)  Zum  Ersatz  der  Selbstkosten  der  Arfa 

welcher  dem  Staatsdiener  im  Totalgehalte  zu  Theil  werden  ml 

(§.  79),  würde  ferner  ein  Betrag  gehören,  mit  dem  sich  der  Beafi 

gegen  die  Gefahr  vorzeitiger  Invalidität  und  Kran 

heit  während  seiner  muthmasslichen  activen  Dienstzeit  sein 

Unterhaltsbedarf  bei  einer  Versicherungsanstalt  für  solche  Fl 

versichern  kann.  Der  Beamte  befindet  sich  jedoch  in  Beert 

dieser  Puncte  meistens  in  anderer  Lage  als  der  gewöhnliche  Arbe^ 

Während  einer  Erkrankung,  welche  eine  gewisse  Zeit  nicht  Ä 

schreitet,  und  tiberall  wenigstens  für  eine  solche  Krankheitsdac 

welche  während  der  activen  Dienstzeit  wahrscheinlich  ist,  beu 

der  Beamte  seinen  Gehalt,  bedarf  also  keiner  besonderen  KnaU 

Ebenso  ist  eine  besondere  Versicherung  gegen  die 

dauernder  Invalidität,  die  zum  Dienstaustritt  nöthigt,  nur 

die  Zeit  und  in  dem  Maasse  erforderlich,  als  der  Staat  <i< 

in  solchem  Falle  austretenden  Beamten  noch  keine  oder  doch  ket 

gentigende  Pension  gewährt  (s.  §.  78).  Demnach  muss  der  Dienj 

gehalt  um  so  höher  sein,  damit  der  Beamte  sich  entsprechend  * 

sichern  könne,  je  später  der  Pensionsanspruch  beginnt  und 

niedriger  die  Pension  ist  (§.  79).  Bei  einer  rationellen  Re&hi 

der  Gehalte  wird  also  durch  ein  mangelhaftes  Pensionswesen  p 

nicht  die  vermeintliche  Ersparung  für  die  Staatscasse  gem^ 

sondern  nur  die  Form  der  Zahlungen  ändert  sich. 

•1  Nach  Engel,  a.  a.  0.  S.  211.  hatten  in  Preussen  alten  Umfang*  i»M 
IS67  To  höhere,  764  Subaltern-  u.  technische  u.  47W  Cnterbeamte,  zus.  5633  3m 

Dienstwohnungen,  c.  S°/0  der  Staatsbeamten 

")  S.  Engel  Preis  d.  Arbeit,  S.  54. 

geldversichernng. 66) 
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•  i  Der Tot&Jgehalt  muss  weiter  eine  Amortisationssiimme 

Mekong  / Rückzahlung)  der  Kosten  der  Anfziehung  nnd 

'iüdong  des  Beamten  (und  streng  genommen  auch  seiner 

»v«)  enthalten.  (Amortisationsrente  des  Erziehungs- 

.  Bildangskapita  1  s ,  Tilgung  und  bis  dahin  Verzinsung). 

Mmnd  dafür  ist  um  so  grösser,  je  kostspieliger  die  Vor- 

^rzar  erwerben  ist  (Studiren!)  und  je  später  der  Beamte  in 

»Mag  überhaupt  nnd  in  genügende  Besoldung  tritt,  so  dass 

i  hier  wieder  keine  reelle  Ersparung  für  den  Staat  erfolgt, 

die  ausreichende  Besoldung  zu  spät  beginnt  (§.  76). 68)  Der 

TJ^be  Gehaltstheil  dient  zur  Erziehung  und  Ausbildung  der 

>r  (rtreng  genommen  Eines  Sohnes  und  Einer  Tochter),  an 

■k  die  von  den  Eltern  aulgewendete  Summe  zurück  zu  er- 

w  in  So  hat  jede  Generation  die  Schuld  wieder  an  die 

vrie  abzutragen,  welche  ihr  von  der  vorhergehenden  vorge- 
«  wirde. 

w  «  Fortschritt  der  Volkswirthschaft  und  des  Staatslebens 

■  Ehrung  der  Bevölkerung  (uud  dabei  dann  meist  auch 

der  Staatsdiener)  in  der  nächsten  Generation  erforderlich, 

m  der  Gebalt  dazu  ausreichen,  eine  grössere  Anzahl  Kinder 

^cd  nnd  in  der  erforderlichen  Weise  auszubilden.69) 

-  •'Fnn  muss  in  der  Tochter,  wie  der  Mann  im  Sohne  wieder  ersetzt  werden. 

-  ̂ u-vinh^h*ftL  Standpunkt  tat  der  Mann,  fei  Erwerber  oder  „Ernährer4*, 
^  Theil  der  Haoswirthscbaft,  die  Frau  als  Vorstand  des  Haushalts  L  e.  S. 

Die  zwischen  beiden  bestehende  Arbeitsteilung  ermöglicht  erst  dem 

nkÄiiich  seinem  Beruf  zu  leben.     Das  Einkommen  aus  letzterem  muss 

" -  dk  Frau  and  für  die  Amortisation  des  Erziehungs-  und  Bildungskapitals 
aut  ausreichen.    So  in  jedem  Falle,  also  auch  beim  Staatsdiener. 

'  E»r*l  a.  a.  0.  berechnete  z.  B.  im  J.  1866,  wohl  damals  schon  etwas  zu 
•  ̂        gewöhnlichen  Arbeiter  das  Erziehungs-  u.  Bildungskapital  ?on  der 

Et»de  des  15.  J.  auf  750  Thlr.,  zu  tilgen  mit  einer  Annuität  zu  5°/0  in 
65.  Lebeusj.)  von  4M  Thlr.    Für  einen  Geistesarbeiter,  der  erst  im 

•  '•  «rvirbt.  etwa  einen  Techniker,  Ingenieur,  stellt  sich  das  Kapital  auf  5400, 
auf  315  Thlr.  (ebenfalls  bis  z.  E.  d.  65.  Jahres);  für  einen  Geistesarbeiter 

•  >**-!!•  :.  juriM.  B— «tu,  V6U  ti  ant  v.  $].  J.  in  »wirbt,  nnd  die  Summen ttl  Thlr. 

2  Grossen  nnd  Ganzen  recrutirt  sich  der  Staatsdienst  wie  andere  Berufe  bei 

"tet  der  ßerofswabl  doch  rornemlich  aus  den  Söhnen  der  bisherigen  Be- 
Das  UnauBreichende  der  jetzigen  Gehaltsverh&ltnisse  zeigt  sich  in  dem 

rea  Uebergang  der  Beamtensöhne  in  andere  Berufe  (Technik ,  Handel 

'  -cht  nur  wegen  der  besseren  Chancen  für  die  Söhne,  sondern  auch  wegen 

^"Js  u  Mitteln  der  Vater,  um  die  Söhne  bis  in  und  über  das  30.  Jahr  zu 

"  E»  vird  im  Gehalf  eben  das  Bildungskapital  des  Vaters  oft  genug  nicht  für 
-  v!u  <r<*chweige  für  mehrere)  wieder  disponibel.    Werden  die  Gehalte  nicht 

erhöht,  so  drohen  mit  der  Zeit  immer  mehr  Schwierigkeiten.   Denn  noch 

>*»TtfLtfude  rielfach  einiges  Ertorermögen  aus  der  früheren  günstigeren  Zeit 

'":*Uben,  Tie]  Ncbeneinaahmen,  Domanenamtleute  u.  s.  w.,  Hannover!)  Aber 
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Ob  der  AufwaDd  für  die  Kindererziehnng  ganz  unter  dl 

dritte  Rubrik  der  Selbstkosten  der  Arbeit  oder  theüweise  J 

unter  die  erste  Rubrik  (§.  80 ,  Nr.  a:  standesgemäßer  Bedaxi 

den  Beamten  und  seine  Familie)  gestellt  werde,  ist  nur  eine  F  i 

frage.70)  Jedenfalls  inuss  die  bezügliche  Ausgabe  durch  des 

halt  gedeckt  werden. 

Auch  in  Betreff  dieser  Amortisation  muss  die  Sicherbett 

stehen,  dass  sie  nicht  durch  vorzeitigen  Tod,  Invalidität  und 

weise  Krankheit  ,des  Beamten  unvollständig  bleibe.    Der  Gi 

muss  also  noch  weiter  auch  dazu  ausreichen,  eine  bezügliche 

Sicherungsprämie  bezahlen  zu  können.    Der  Fall  der  Kruft 

braucht  auch  hier  nach  der  üblichen  Weise  der  GehalUzahl 

nicht  mit  in  Betracht  gezogen  zu  werden,  wohl  aber  die  b* 

andern   Fälle.71)     Wo  nämlich  ein  Pensionsanspruch 

Wittwe  und  der  unerwachsenen  (eigentlich  der  noch  n 

erwerbsfähigen)  Kinder  fehlt   oder   diese  Pensionen 

niedrig  sind  und  wo  die  Pension  des  dienstunfahij 

Beamten  zu  spät  beginnt  und  zu  niedrig  ist,  da  muss 

Activgehalt  wiederum  nur  um  so  höher  sein,  damit  eine  beso&i 

Versicherung  gegen  jene  beiden  Gefahren  erfolgen  kann.  J 

hier  also  bei  mangelhaftem  Pensionswesen  wieder  nur  eine  sc* 

bare  Ersparung. 

d)  Endlich  muss  der  Totalgehalt  auch  noch  die  Kosten 

die  inactive  Altersperiode  des  Beamten,  also  für  die 

streitung  des  standesgemässen  Lebensbedarfs  desselben  und 

e)  seiner  nicht  oder  nicht  genügend  erwerhsfShi 

dieses  Vermögen  zersplittert  sich  und  wird  aufgebraucht  und  Geldheirathen  si*J 

unsichere  und  bedenkliche  Hülfe.  —  Abweichungen  von  der  Regel  nattlriiri 

Stipendien,  Stiftungswesen,  Schulgeldfreiheit  u.  s.  w.  (Geistliche,  Philologen!  vi-  * 
A.  Smith  bemerkt). 

70 )  Will  man  weiter  unterscheiden,  so  könnte  man  die  Kosten  der  Amferc«*! 
und  Gewährung  der  allgemeinen  Elementarbildung,  etwa  bis  zom  Ende  d.  15 

/um  Unterhaltsbedarf  der  Familie,  den  Aufwand  für  höhere  Bildung  und  f-* 

Lebenszeit  v.  16.  Jahr  an  bis  zum  genug,  eigenen  Erwerb  zum  Bedarf  fax 

Schaffung  des  Bildungskapitals  des  Geistesarbeiters  (Beamten)  rechnen. 

7t)  S.  die  Berechnungsweise  bei  Engel  a.  a.  0.  —  Genau  genommen 
übrigens  noch  ein  Umstand  berücksichtigt  werden,  nämlich  die  verspätete 

fug  fing  des  Beamten  über  die  genannte  Rente,  —  später  als  er  sie  für  Erziehet*! 

Bildung  des  Sohnes  braucht  Wenn  z.  B.  der  Gehalt  erst  in  spaterem  Dienst-  und  IjM 

alter  ausreicht,  um  das  Kapital  von  73SO  Thlr.  (Anm.  6b)  zu  tilgen,  m>  o>b»  i 

nur  alsdann  wegen  verschobenen  Beginns  der  Annuitätenzanlung  die  Annuität  *j 
entsprechend  höher  werden,  sondern  der  Beamte  auch  noch  zuvor  Kapital  ftor  diij 

Ziehung  u.  s.  w.  des  Sohnes  aufnehmen.  Dann  wächst  also  wieder  ein  Aafi 

wenigstens  für  die  zwischenzeitige  Verzinsung  dieses  Kapitals  zu  (die  Tügunz  «I 

durch  die  spätere  höhere  Annuität). 
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ittwe  bis  znm  Tode,  and  seiner  Kinder  bis  znm  erwachsenen, 

I  bis  tum  erwerbstätigen  Alter,  decken,  mit  andern  Worten  der 

jsneniass  entweder  nach  dem  Austritt  aus  dem  activen 

m  einen  Anspruch  auf  eine  Alters-,  Wittwen-  und 

lisenpension  von  ausreichender  Höhe  haben,  oder,  wenn 

&  Pension  fehlt  oder  ungenügend  ist,  so  muss  der  Aetiv- 

Liit  mch  noch  eine  Rente  enthalten,  welche  während  des 

erstes  bezogen  genügt,  um  kapitalisirt  zur  Basis  einer  ent- 

fernenden Leibrente  für  den  Beamten,  seine  Wittwe  und  einer 

tonte  ftr  seine  Kinder  während  der  Jahre  zu  dienen,  wo  der 

ante  und  seine  Familie  keinen  oder  keinen  auskömmlichen  Ge- 

eür  beziehen. 

Dengemass  ist  der  Pensionsbezug  nichts  Anomales, 

idern  etwas,  was  nothwendig  zum  Ersatz  d^r  Selbst- 

*mn  der  Arbeit  und  sogar  bloss  zur  Gewährung  des  auf 

w  Diner  anentbehrlichen  Minimums  des  Lohns  oder  Ge- 

ilt* »fbArt,  wenn  das  erforderliche  Quantum  und  Quäle  von 

rtfcit  (Arbeitsangebot)  beständig  gestellt  werden  soll  (s.  o.  §.  79). 

I  Witt  sich  mit  dem  Gehalt  des  Staatsdieners  hier  nicht  anders 

I  mit  dem  Lohne  des  gewöhnlichen  Arbeiters.  Auch  dieser  Lohn 

3'  eine  Altersvereorgungs  -  und  eine  Wittwen  -  und  Waisenrente 

stalten,  sonst  fallen  der  arbeits-  und  erwerbsunfähig  gewordene 

Arbeiter  oder  seine  erwerbslosen  Hinterbliebenen  der  Armen- 

iern Last") 

j.33.  _  o#    Die  Ordnung  des  Pensionswesens. 

•  Der  Ruhegehalt  des  Beamten  selbst.  Er  kann  mög- 

^Weise  durch  eigentliches  Versicherungswesen  (Leib- 

n;*arersicherung)  und  direct  durch  Staats  Pensionszahlung 
^rt  werden. 

»Wird  der  Acti vitätsgehalt  hoch  genug  angesetzt,  so 

w  der  Staatsdiener  sich  gegen  die  Gefahr  vorzeitiger  Invali- 

-*a'-  WTollständiger  Amortisation  seines  Bildungskapitals  und  für 

Aker  durch  Prämienzahlung  bei  einer  Versicherungsanstalt 

Letten.  Der  Staat  brauchte  dann  etwa  nur  den  Rentenkauf  in 

«**iüer  Höhe  anzuordnen,  also  insofern  Ersparungen  des  Beamten 

*  tasen  laufendem  Dienstgehaitc  zu  erzwingen,  um  Beamten- 

vermeiden  und  die  richtige  Verhältnissraässigkeit 

l  ̂  Ausführungen  ?on  Engel  ».  a.  0. 
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zwischen  Stellung  und  Dienstgehalt  und  späterer  Pension  i 

Beamten  herbeizuführen.  4 

Die  Einführung,  reinen  Versicherungswesens  auf  diesem  Gtki 

wenigstens  für  den  Beamten  selbst  (Bezug  des  Ruhegehalts)  hiiii 

jedoch  der  Umstand,  dass  der  Zeitpunct  des  Beginns  der  Po» 

nur  in  dem  einen  Falle,  dass  der  Beamte  mit  einem  bestimmt 

Lebensalter73)  in  Pension  treten  muss,  von  einem  Natorereig 

abhängt,  auf  welches  sich  die  gewöhnlichen  Grundsätze  des  1 

Sicherungswesens  anwenden  lassen.*  Daneben  sind  es  aber- 

Schlüsse  der  Staatsgewalt  und  unperiodische  allgemeine  V. 

änderungen  im  Staatsdienste7*),  welche  Pension irungeo  1 

beifuhren.  Auf  solche  Fälle  lässt  sich  das  Versicherungswe 

nicht  wohl  anwenden.  Ferner  bietet  in  anderen  Fällen  wenig« 

der  U  nistalÄl  Schwierigkeiten,  dass  manche  schwächliche  1 

sonen  mit  Anlage  zu  organischen  Fehlern  nicht  wohl  von  w 

herein  vom  Staatsdienst  ausgeschlossen  werden  können.  Da^j 

kommt  ihnen  der  Leibrentenkauf  gerade  wegen  kürzerer  Lebt 

erwartung  zu  theuer.75) 

b)  Man  wird  somit  ein  Staatspensionswesen  nicht  wohh 

meiden  können.  Dasselbe  Hesse  sich  jedoch  bei  gehöriger  4 

bildung  der  (auch  privaten)  Krankheit*-,  Invalidität*-  und  U| 

Versicherung  ttir  solche  Fälle,  in  denen  durch  derartige  persönfe 

Umstände  die  Pensionirung  eintreten  muss,  durch  das  Versichern 

wesen  ersetzen.  Nur  müssen  dann  die  Dienstgehalte  hoch  §8 

sein,  damit  der  Beamte  die  Prämien  zahlen  kann. 

Die  Zahlung  der  Ruhegehalte  ist  dann  nichts  Anderes, 

eine  dem  Beamten  nach  den  Grundsätzen  richtiger  Lohn-  t 

Bcsoldungspolirik  gebührende  verschobene  Gehaltszahl ■! 

Die  Einrichtung  besonderer  Staatspensionscassen  1 

die  Zahlung  regelmässiger  Gehaltsabzüge  in  diese  Cassel 

lg)  Da  aas  dem  Dienstalter  auf  das  ungefähre  Lebensalter  geschlossen 
kann,  so  wäre  allenfalls  auch  bei  dem  notwendigen  Austritt  ans  dem  Dienst  gji 
stimmten  Dienstalter  eine  Versicherung  der  Alterspension  möglich. 

M)  Z.«.  grosse  Verwaltungsreformen,  Eingehen  von  Behörden  u.  s.  w.  OM 
pensionirungen  bei  neuen  müit.  Organisationen. 

")  Der  Umstand,  dass  die  Beamten  z.  Th.  in  verschiedenen  Lebensaltern  gl» 
Aemter  u.  (Tehaite  erreichen,  weshalb  der  Ankauf  einer  Alters-  und  Wittwetp?» 

den  Einzelnen  verschieden  theuer  kommt,  spricht  nicht  gegen  Pönsionsrersicfesn 

Denn  das  sind  Folgen  individueller  Begabung,  Glücks,  kurz  von  Umständen.  Se  l 
stets  verschieden  gestalten. 

™)  Mit  Hecht  sind  daher  die  Pensionsbeitrage  der  Civilstaatsdiener  in  Prem 
vom  I.  Januar  l^tiS  ab  aufgehoben  worden,  was  einer  allgemeinen  kleinen 

erhohung  gleichkam.    Sic  waren  nach  dem  Pensionsreglemcnt  vom  S<*.  AprJ  I' 
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wenigstens  wenn  die  Gehalte  ungenügend  sind,  principiell  un- 

liti»,  sonst  unnütz,  weil  dadurch  nur  eine  Geschäfts-  und  Rech- 

agsvenuebrung  erfolgt.77)  Vielmehr  sind  die  Ruhegehalte  ohne 

tteni,  wie  die  Dienstgehalte,  als  Zahlungen  aus  dem  Titel 

**  Staatsdienst*  zu  behandeln.  Man  kann  sie  Leibrenten- 

baldeo  des  Staats  nennen  und  das  ganze  Pensionswesen  auf 

0  bcbaldenetat  Ubertragen,  wodurch  der  rechtliche  Charakter  am 

ctiicbsten  hervortritt. 78)  Uebrigens  hat  eine  solche  Uebertragung 

w  doch  nur  formelle,  nicht  sachliche  Bedeutung. 

Die  Ausscheidung  eines  bestimmten  Theils  des  ren- 

Vermögens  des  Staats  zur  Bildung  besonderer 

tQMOBsfonds,  deren  Einnahmen  die  Zahlung  der  Pensionen 

r  Kellen  sollen  (und  etwa  auch  privatrechtlich  dafür  haften), 

mit  dem  niodernen  Princip  der  fiscalischen  Casseneinheit  in 

wrsprnch,  bewirkt  gleichfalls  nur  eine  nachtheilige  Vermehrung 

'  Verwiltungs-  und  Rechnungsarbeit  und  erfüllt  ihren  Zweck 

r  Sicherung  der  Pensionen,  unabhängig  von  der  sonstigen  Finanz- 

<e  des  Staats,  doch  nicht  Eine  solche  Einrichtung,  wie  sie 

H  im  Deutschen  Reichsinvalidenfonds  besteht,  unter- 

daher  besser,  soweit  volkswirtschaftliche  und  finanzielle 

ifrie  entscheiden. (S.  auch  §.  230). 

J  flock  »/„  der  Besoldung  des  1.  Üienstjahrs  und  jeder  späteren  Gehaltserhöhung 

'-«ritm  in  fortlauf .  Beiträgen  jährl.  !•/§  bei  einem  Diensteinkoinmen  bis  400, 
1  *ü  äeffi  solchen  von  über  400 — 1000,  von  höheren  Gehalten  beim  1.  Tausend 

►  Tausend  2,  3.  und  4.  Tausend  3,  5.  und  6.  Tausend  5°/0,  Max.  500  Thlr., 
-^*tn$  1S62  562,781  Thlr.  —  Frankreich,  Pcnsionscassen  der  Beamten 

-  ~  ie  retraite),  Beitrag  von  5°/»  des  jährl.  Diensteinkommens  und  jeder  Zulage, 

-•^tadieit  dieser  Mittel,  Staatszuschuss.  Neue  Regelung  durch  das  Gesetz  vom 

•'•-1*53;  alle  Pensionscassen  eingezogen,  die  bestehenden  Pensionen  auf  die 

— *ixä  abertragen.  Gehaltsabzüge  von  5%*  Vu  des  ersten  Gehalts,  Vis  jeder 

-«f«.  Zmimitg  der  Abzüge  wegen  Drlaubs  u.  s.  w.,  gewisser  Strafgelder.  Anschlag 

•  kuuhmen  1*56  auf  11  Mill.,  Staatszuschuss  IS  Mül.  Hock,  Finanz.  Frank- 

!*  S.  43.  —  Rassland  2°/0  Beiträge  der  Beamten.  —  England  (pcrman. 
hJrit]  <k»L  21  °/ 

.  7*  *  j  iv 
w  Analogie  mit  den  nutzlosen  besonderen  Staatsschulden-Tilgekassen  liegt 

**  *  ihr.  u.  Anm.  87. 

b  Baiern  wurden  alle  Pensionen  u.  W  ittwengchaltc  bis  1825  der  Schulden- 

^»"-»•c  zugewiesen.    1^25  5,2*2.000  fl.  oder  l8ü/0  der  Ausgaben.    Verh.  d. 
r.  1>2S,  Beil.  XLVL,  7.    In  der  7  Finanzperiode  1SÖ5  — 61  diese  älteren 

****  loch  '/«  Mül.  fl.,  Zins  und  Tilgung  der  in  der  ersten  Zeit  aufgenommenen 

fc*  *<:.00<i  fl.    Später  Zuweisung  weiterer  Ruhegehalte,  so  dass  diese  Casse  lb6* 
ÜS75  noch  S56,000  MrkJ  Pension  zu  zahlen  hatte,  wozu  sie  aus  den 

•         der  Schuld entügecasse  aus  Vorjahren  die  Mittel  erhält.   Nach  d.  Finanzges. 
•  »<  ist  diese  alte  Pensionscasse  vom  1.  Januar  1*>7<>  an  aufgelöst  worden.  —  In 

'•-ir«ich  werden  die  Civü-  und  Militärpensionen  neben  anderen  Leibrenten  unter Staatsschuld  gerechnet 

.    >^rl  die  Gesetzgebung  des  Reichs  übeT  den  In?alidenfonds  v.  23.  Mai  1873. 

-  uptul  ron  187  Mül.  Thlr.  wurde  aus  der  französ.  Kriegsentschädigung  ausge- 
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190 1.  B.  2.  K.  2.  A.  Besoldungspolitik.  §.  83,  84. 

Häufig  wird  über  zu  starkes  Anschwellen  der  Ruhegt 

Zahlungen  geklagt.    Es  kann  natürlich  mit  der  Vereetzui 

Ruhestand  Missbrauch  Seitens  der  Staatsgewalt  getrieben  w 

sein.  Dagegen  helfen  nur  politische  Garantieen,  ein  ordeui 

Pensionsgesetz,  Verantwortlichkeit  der  Regierung  u.  8.  w. 80) 

öfters  sind  die  Klagen  auch  nur  mit  grosser  Vorsicht  aufzune 

indem  sie  aus  der  Verkennung  des  Characters  der  Pensk 

einer  verschobenen  Gehaltszahlung  hervorgehen.     Es  ist 

Sache  der  Rechnung,  zu  prüfen,  ob  die  Pensionen  zu  hocfc 

oder  ob  nur  deshalb  so  viel  an  Pensionen  gezahlt  werden 

weil  ehedem  zu  wenig  an  Gehalten  gezahlt  wurde.    Oft  w 

sich  so  verhalten.81) 

schieden  und  zu  einem  „Reichsinvaliden  fonds"  bestimmt,  dessen  Vermögen  j 
einer  Reihe  verschiedener  verzinslicher  Werthpapiere  angelegt  ist.  Seit  I.  Im 

hat  dieser  Fonds  die  Militärpensionen  aus  dem  Kriege  von  1870—  71  zu  trag 
darüber  meinen  Aufsatz  Reichsfinanzen  in  Holzend.  Jahrb.  III,  131  ff-  Di< 

Schöpfung  hängt  mit  den  eigen thttml.  Staatsrechte  u.  polit.  Verhältnissen  des 

zusammen,  ist  aber  auch  unter  Berücksichtigung  der  hier  vorliegenden  Schwiep 

kaum  anders  denn  als  eine  verfehlte  zu  bezeichnen,  wie  ich  dies  a,  a.  u; 

nachzuweisen  gesucht  habe.  Finanzielle  Bedenken  wegen  der  Anlagen  des  l 

für  den  Zweck  zu  hoch  gegriffenen  Kapitals  haben  sich  auch  bereits  herausj 

wie  das  Ges.  v,  23.  Febr.  1876  §.  1  bestätigt.  Im  Etat  für  1876  sind  auf  de! 

28*71  Mill.  Mark  Pensionen  angewiesen,  incl.  Verwaltungskosten  28  83,  gedeckt 
Zinsen  v.  252b  u.  Kapitalzuschuss  von  3  55  Mill.  Mark  aus  d.  Fonds« 

■°)  Vor  einigen  Jahren  in  Baiern  jährlich  21%  der  Beamten  pensionin 

hofft  künftig  mit  19ü/0  auszureichen.  In  Baden  Zugang  etwas  über  9%  M 
sionirten.  (Rau) 

81)  Beispiele  aus  der  Finanzstatistik  des  Pensions w esens: 

sches  Reich:  ausser  den  in  Anm.  79  gen.  Pensionen,  die  auf  dem  i 

invalidenfonds  lasten  und  alle  Kriegspensionen  aus  dem  franz.  Kriege  (inc 

Baierns)  betreffen  [wovon  in  1876  f.  Pens,  der  Mannsch.  15'56,  der  Offic.  ö 

8-58,  der  Hinterbliebenen  der  Mannschaften  3  82,  dsgl.  der  Offic.  0  73  Mill 
nebst  19,000  Mark  bei  der  Marine]  hat  das  Reich  unter  seiner  Ausgabe  noch 

all  gem.  Pensionsfonds,  der  die  sonstigen  deutschen  Militärpensionen  (nn 

nähme  der  baierischen)  f.  1876  mit  21#5U,  die  Marinepens,  mit  021 ,  die  Ctf 

mit  0'167,  endlich  Pensionen  f.  Angehörige  der  ehemals  schlesw.  -holsteinsch 

(1848—50)  mit  052  und  f.  ehemal.  franz.  Soldaten  mit  0  91,  im  0.  23*4  Mill. 
zahlt.    Von  der  Gesamtnt-Ausgabe  des  Reichs  kommen  daher  auf  alle  diese  F^d 

52*28  Mill.  Mark  oder  12  9°/0  der  fortdauernden  und  11*0°/,  der  fortdauernd 
einmaligen  Ausgaben.  —  Preussen:  ausser  den  vom  Reich  übernommenen 

noch  16*14  Mill.  Mark  im  Etat  f.  1876,  wovon  Wartegclder  für  Civilbeamte 

Pension  für  Civilbeamte  13  37  Mill.  Mark,  im  G.  c.  4'6°/0  der  fortdauernden  « 

liehen  Staatsausgaben  (nach  Abzug  der  Erhebungskosten).  —  Baiern.  Di 

sionen  u.  s.  w.  wurden  nach  d.  Finanzges.  für  1876  bei  der  Umrechnung  f°n 

Währ,  in  Mark  vom  1.  Jan.  1S75  an  um  5%  erhöht  (§.  18)  (mehr  noch  die  W 

und  Waiseupension  s.  u.  Anm.  94).    Sämmtlicho  Pensionen  (ausser  4  32  Mül- 

baier.  Militärpensionen  aus  1870—71,  die  der  Reichsinvalidenfonds  trägt)  sind  in' 

alten  Beträge,  die  auf  der  jetzt  aufgelösten  Pensionscasse  v.  1825  lasteten,  »fl 

aügem.  Staatsfonds  übernommen:   neml.  8*34  Mill.  Mark  ältere  Militiirpension?l 

7*13  Mill.  Mark  Civilpensionen,  wovon  eigentliche  Ruhegehalte  4"  19  Mill.  Mark 

soweit  sie  Baiern  direet  trägt,  6*4 °/0  der  eigentl.  Staatsausg.  (excl.  Erhebung 

Betriebskosten).  —  Sachsen  1876,  Civilpensionen  2*05  Mill.  Mark  oder  4'3 

Digitized  by  Google 



Ruhegehalte.  —  Wittiren-  und  Waisenpensionen. 
191 

§.  84.  —  2)   Wittwen-  und  Waisenpensionswesen. 

Eine  Zwischenstufe  zwischen  den  Gehalten  und  den  Wittwen- 

Wtisenpensionen  bilden  die  in  den  meisten  Staaten  gewährten 

\  Sterbemonate,  -quartale  u.  s.  w.,  d.  h.  die  Auszahlungen 

kTolko  Gehalts  (Pension)  noch  1—3  Monate  nach  dem  Tode 

•  Beamten  an  seine  hinterbliebene  Familie.68)  Eine  passende 

inchtang,  welche  es  der  durch  den  Tod  des  Mannes  und  Vaters 

m  in  ganz  andere,  eingeschränktere  Einkommenverhältnisse 

wieoden  Beamtenfamilie  erleichtert,  die  bisherige  Hauswirth- 

iä  abznwickeln;  und  wieder  eine  um  so  nothwendigere  Ein« 

-tuo£,  je  weniger  die  spärlichen  Gehalte  oft  genug  ein  auch 

<i  wceringes  Kapital  hierfür  zurückzulegen  ermöglichten,  nament- 

-  bei  jfiogeren  Männern. 

Aach  die  Wittwen-  und  Waisenpensionen  sind  nach 

i  Früheren  als  aufgeschobene  Gehaltszahlung  principiell 

rechtfertigt. 

bie  Ordnung  dieses  Pensionswesens  kann  aber  anders  als 

'■aipe  der  Ruhegehalte  nach  den  gewöhnlichen  Grund- 

'zeD  des  Le bens-  und  Renten-Versicherungswesens, 

vr  erenniell  auch  mittelst  Privatversicherungsanstalten,  er- 

p»  and  für  diese  Einrichtung  der  Sache  sprechen  über- 

■«zende  Grttnde. 

-Aibc.--  Wurtemberg  1876,  Cirilpensionen  127  Mill.  Mark  oder  2 -9% 

-       Staauausgahen.  —  Baden  1875,  I  'lVilpeiiMonen  1  47  Mill.  Mark  oder 
>:  eigentlichen  Staatsausgaben.  —  West-Oesterreich  lb75,  Pensionen 

{*  Hill  —  c.  4-2%  <-cr  Nettoausgabe,  ausserdem  stehen  im  gemeinsamen 

*;  aa  Ungarn)  124  Mill.  h\  Militärpensionen  und  10*23  Mill.  fl.  im  Kriegsetat 

•  Jcnorgungs wesen".  —  Frankreich  1S76,  116  0  Mill.  Fr.  Pensionen,  wovon 

-örpensionen ,  i.  G.  c.  5'0°/0  der  Nettoausgabe.  —  Kussland  1S75,  Pens. 

24-23  Mill.  Rubel,  c.  51  %  der  Nettoausgabe. 
BMipiele:  Preussen  (s.  Mascher  a.  a.  0.,  S.  204).  Hinterbliebene 

»vVmwe,  Kinder,  Enkel,  einerlei  ob  sie  des  Verstorbenen  Erben  oder  nicht; 

*'-a  u  gew.  Fallen  mit  minister.  Genehmigung  einige  and.  Verwandte)  von  Be- 
**s  Mitglieder  eines  Collegiums  waren  oder  als  Subalterne  dabei  arbeiteten, 

wv*  «««er  der  Besoldung  des  Sterbemonats  noch  den  Gehalt  ftlr  das  darauf  folg. 

^  Ue  Hinterbtieb.  von  Beamten,  die  nicht  in  collegial.  Verhiltn.  u.  verschied. 

1  ̂etorien  bekommen  ausser  für  den  Sterbemonat  noch  fttr  1 ,  nach  Umständen  f. 

Ä*ü  den  Gehalt  Auch  billige  Bestimmungen  weg.  Räumung  d.  Dienstwohnung. 

••uw^i.m  protaft  (Mitttclitii  boridtai  nitutei  nach  Oitnitte  eia  Qnadeii- 
^  Theilen  der  Rheinlande  erhalten  selbst  die  Erben  von  Inhabern  katholischer 

^a  da  SterbeqaartaL    Hinterbliebene  von  Wartegeldempfängern  wie  die  von 

■«f.  Beamten,  solche  von  Pensionären  ausser  dem  Sterbemonat  ein  Gnaden- 

wh  im  ü'-ueo  i.es.  v.   >~ .  Mar/.  1^72.  |,  .'H  ).    Das  (inad-n  M  u  :i  r  t  a  I  (nach 
k?a»at  beziehen  auch  die  Hinterbliebenen  der  im  Dienst  gestorbenen  Reichs- 

**«**igea.  v.  51,  März  1873,  §.  7,  8).  —  Baden:  Wittwe  u.  Kinder  eines 
btaALtdioners  und  eines  unteren  Beamten  erhalten  vorn  Todestage  des 

Sterbequartal. 



192 l.B.  2.  K.  2.  A.  Besoldungspolitik.  §.84. 

a)  Der  Zeitpunct  des  Beginns  und  des  Auf  hörens  der  Posa 

hängt  hier  ganz  von  einem  Naturereigniss  (Tod  des  Mich 

der  Wittwe,  Tod  oder  Erreichung  eines  bestimmten  Lebenall 

Seitens  der  Kinder)  ab.  Selbst  der  Kall,  dass  die  Wittwe i 

wieder  verheirathet  und  dann  nach  häufigen  Vorschriften  i 

Pensionsreglements  ihre  Pension  ganz  oder  theilweise  verliert,  B 

sich  nach  den  Daten  der  Heirathsstatistik  unter  die  Regeln) 

Wahrscheinlichkeitsrechnung  bringen.88)  Richtiger  ist  es,  « 

jede  solche  Bestimmung  —  eine  Wiederverheirathungsstru'e 

fehlt.84)  Die  Verhältnisse  kränklicher,  mit  Anlage  zu  organia 

Leiden  behafteter  Männer,  welche  nicht  oder  nur  zu  erbeb 

höheren  Kosten  Wittwenpensionen  kaufen  könnten,  lies*en  i 

apart  regeln.  Im  Uebrigen  ist  das  gewöhnliche  Versichern! 

wesen  zulässig  und  ausreichend,  wobei  der  Staat  nnr 

Einkauf  des  Ebemanns  und  Familienvaters  nebst  der  ungeftk 

Höhe  des  Einkaufs  vorzuschreiben  hätte  (wie  es  ohnehin  »ad 

Staatspensionscassen  vielfach  geschieht).85)  i; 

Die  nothwendige  Voraussetzung  dafür  ist  eine  solche  Hol* 

Dienst-  und  Ruhegehalte,  dass  der  Beamte  daraus  die  Versieben! 

prämie  u.  s.  w.  in  normaler  Höhe86)  bezahlen  kann.  In  m 

Falle  aber  entgeht  man  auch  ohne  Weiteres  allen  Unbilugni 

und  WillkUriichkeiten,  die  das  jetzige  Staatswittwen  -  und  Wä 

pensionswesen  in  reichem  Maasse  enthält.  Der  Anspruch  auf  4 

Gehaltsthcil,  aus  dem  eine  Wittwen-  und  Waisenrente  verij 

werden  kann,  wird  durch  den  Staatsdienst  als  solchen  nacW 

Grundsätzen  begründet,  welche  den  Preis  der  Arbeit  oder  den  Li 

M)  Vgl.  die  Statist.  Daten  Uber  erste,  zweite  Ehen,  Verheirathung  roo  V 
u.  s.  w.  in  Wappias,  Bevölkerungsstatistik  II.  230  ff.,  A.  Wagner,  üestta 

ü.  menschlichen  Handlungen  I,  20,  II,  99,  v.  Oeningen.  Moralstatist  >  X 

**)  Der  Staat  hat  jedenfalls  eher  ein  Interesse,  die  Wiederrerheirathung  dei  \ 

zu  begünstigen,  als  das  Gegentheil.  Mindestens  sollte  die  Wittwenpenaion  Be- 
weise (in  Preussen  bei  den  Witiwenverpflegungsanst.  die  Hälfte)  bei  rw«M 

fortfallen  und  bei  neuem  Verwitwen  (oder  Scheidung!  ganz  wieder  auflebt* 

Preussen,  wo  auch  gew.  Abfindungen  zwischen  der  sich  wieder  rerheirathendct  1 
u.  der  Cause  gestattet  sind,  s.  Masch  er,  S.  113). 

■)  Kau  war  entgegengesetzter  Ansicht,  s.  §.  04  u.  05  d.  5.  Aufl.,  an»  üfl 
die  ich  für  ungenügend  halten  muss  Dieselben  hängen  mit  seinem  und  der  l 

bisherigen  Finanzschriftsteller  Mangel  einer  principiellen  Behandlung  4t 

soldungsfrage  als  einer  besonderen  Art  der  Lohnfrage  zusammen. 

"*)  Bei  der  (iehaltsregclung  braucht  also  nur  auf  normale  Altersverhäkafl 

Gatten  und  die  übliche  Kinderzahl  (c.  4 — 5)  Bucksicht  genommen  zu  wenl«&: 
erst  in  höherem  Lebensalter  eine  junge  Frau  heirathet  oder  eine  sehr  grofle 

zahl  hat.  kann  dafür  wieder  keine  besondere  Zulage  beanspruchen,  um  die  ■ 

naturlich  höhere  Prämie  ebenso  bequem  als  ein  Anderer  zahlen  zu  können,  *> 
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-  inpt  auf  die  Dauer  regeln  müssen,  nicht  aber  durch  den  zu 

Um  Umstand,  ob  ein  Beamter  heirathet,  Kinder  hat  und  eine 

fewe  und  anerwachsene  Waisen  hinterlässt.  Mit  andern  Worten 

r  Mwbeirathete,  kinderlose  oder  seine  Frau  und  Kinder  über- 

t&m  Beamte  muss  an  und  für  sich  als  Staatsdiener  dem  ver- 

kciürten  u.  s.  w.  in  der  Besoldung  ganz  gleich  stehen.  Er  hat 

iha  öis  Recht,  die  Prämie,  welche  er  im  andern  Falle  zahlen 

tetc,  aufzuzehren  oder  apart  für  sich  und  seine  sonstigen  Erben 

Mi^areu.  Jede  günstigere  Behandlung  der  Verheirateten  u.  s.  w. 

«aü;  mittelbar  eine  Heiraths-  und  Kindererzeugungsprämie,  jede 

fertigere  Behandlung  des  Ehelosen  eine  Art  Hagestolzen  -  oder 

fetaaeaer,  was  sich  nicht  billigen  lässt  und  hier  ganz  unnützer 

iä?e  »mmonistische  Principien  in  diese  Sachen  einführt. 

Rd  »olcher  Regelung  des  Wittwen  -  und  Waisenpensionswesens 

*»4ea  auch  die  wissenschaftlichen  Grundsätze  des  Versicherungs- 

tai  Besten  consequent  durchgeführt  werden,  was  durchaus 

»texkiiswerth  ist.  Insbesondere  wird  hierbei  auch  die  neuerdings 

Üera  erörterte  Frage  am  Passendsten  nach  den  individuellen 

"-^ri«>en  der  Betheiligten  entschieden  werden,  ob  nemlich  eine 

»*it-  bei.  Zeitrenten  Versicherung  der  Wittwen  und  der  Waisen 

* eine  Kapitalversicherung  des  Mannes  und  Vaters  auf 

Todesfall  erfolgen  soll.    Letztere  Form  hat  den  wesentlichen 

das«  sie  die  Prämienzahlung  des  Beamten  nicht  nutzlos 

"  *>fc  Familie  macht,  falls  die  Frau  vor  dem  Manne  stirbt  und 

■  toder  vor  dem  Tode  des  Vaters  erwachsen  und  damit  aus 

■tettgsrecht  ausgetreten  sind.  Das  durch  Prämienzahlung  er- 

Kapital  kommt  also  auf  alle  Fälle  der  Familie  zu  Gute. 

«  Unn  es  häufig  in  wirtschaftlicher  Beziehung  für  die  Hinter- 

en wichtiger  sein,  über  ein  Kapital  als  über  eine  Rente  zu 

•fca,  um  die  eigene  Erwerbsfähigkeit  zu  erhöhen.  Dem  gegen- 

F'»tebt  freilich  die  Gefahr,  dass  ein  solches  Kapital  verloren 

)fa  oder  etwa  wieder  in  besondrer  Weise,  unter  Staatscontrole, 

Stellt  werden  miisste,   um  die  Wittwen  und   die  Waisen 

zu  sichern.  Bezügliche  Einrichtungen  Hessen  sich  indessen 

*k  Jedenfalls  wird  es  in  der  Regel  erwünscht  sein,  wenn  der 

Zwischen  Renten-  und  Kapitalversicherung  wählen  kann. 

r*r  P*&st  die  letztere  nicht ,  z.  B.  wenn  es  sich  nur  um  die 

n%t  *Uein  handelt,  wo  die  Rentenversicherung  billigere  oder 

^P^ere  Hilfe  gewährt.  Bei  einer  rein  staatlichen  Regelung 
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wird  die  zweckmässigste  Gestaltung  aber  nicht  so  leicht  em 

werden. 87) 

§.  85.  —  b)   Die  einfache  Übernahme  der  gesam: 

Wittwen-  und  Waisenpensionen  auf  den  Staat  —  mit  oder 

Beiträge  der  Beamten  —  ist  ebenfalls  mitunter  empfohlen  um 

und  da  auch  in  kleineren  Kreisen  durchgeführt  worden.  Man ! 

dafür  geltend  machen ,  dass  auch  diese  Rente,  ebenso  wie  di 

validen-  und  Altersrente  des  Beamten  selbst,  zu  den  nothw« 

zu  deckenden  Selbstkosten  der  Staatsdienerarbeit  gehört; 

ferner  der  Staat  billiger  fährt,  wenn  er  nur  die  wirklich  erfo 

liehen  Wittwen-  und  Waisenpensionen  zahlt,  als  wenn  er  je 

auch  dem  unverheiratheten  und  kinderlosen,  Beamten  einen  genö 

hohen  Gehalt  giebt,  um  daraus  die  Versicherungsprämien  n 

oder  im  andern  Fall  ihren  Betrag  als  Gehaltserhöhung  betrac 

zu  können.    Indessen  grade  dieser  zweite  Grund  spricht  nach 

oben  Gesagten  gegen  eine  solche  Gestaltung,  weil  darin 

schwerlich  zu  rechtfertigende  principielle  Bevorzugung  des 

heiratheten,  Kinder  besitzenden  Beamten  liegt.    Das  finan 

Interesse  kann  daher  hierin  nicht  allein  entscheiden.88) 

c)  Wo  der  Staat  die  Sache  in  die  Hand  nimmt,  ist  esn 

richtiger,  besondere  Beam ten- Wittwen-  und  Waii 

pensionscassen  zu  errichten,  in  welchen  die  wissen sebaftö 

•7)  Wiegand  (Sind  gegenwärtig  die  Staats-Pensions-  und  Wittwencassea 
zeitgemäss?  Halle  1859)  empfiehlt  an  Stelle  solcher  Cassen  die  Lebensversichenu 

räth,  dass  die  Staatscasse  einen  Beitrag  zur  Versicherung  gebe.  So  geschieht  t 

Theil  in  der  Schweiz,  wo  Cantonsregierangen  Versicherungsverträge  für  die  l 
lehrer  abschliessen  und  einen  Theil  der  Prämien  übernehmen.  Jetzt  auch  in  De 

land  schon  öfters,  z.  B.  im  Post-,  Schuldienst.  Eine  gute  Aufgabe  liegt  hier  f 
neu  sich  bildenden  Beamtenvereine,  wie  namentl.  der  Fortreffliche  Österr« 

vor;  desgl.  jetzt  d.  neue  preussische  von  1876.  —  S.  gegen  diesen  Von 

die  Bemerkungen  von  Rau  in  der  5.  Aufl.,  §  65,  Anm.  (a),  die  mir  nicht  i 

schlagend  erscheinen. 

M)  Man  kann  allerdings  auch  noch  einen  Schritt  weiter  gehen  und  sagen, 
die  Zahlung  von  Ruhegchalten,  für  welche  keine  besonderen  Pensionsbeiträge  v 

richten  sind,  den  Einzelnen  ungleich  zu  Gute  kommt.  Der  Anspruch  auf  Buh* 

wird  durch  die  Arbeitsleistung  im  activen  Dienst  erworben.  Der  Beamte,  weld 

letzterem  stirbt,  ist  also  immer  auch  für  seine  Dienstjahre  schlechter  als  derjenij 

zahlt  worden,  welcher  später  Pension  bezieht.  Denn  jedem  Dienstjahr  (richtiger 

theil)  der  Activität  entspricht  ein  Anrecht  auf  einen  aliquoten  Pensionstheil.  1 
der  Activtrehalt  allgemein  so  erhöht,  dass  aus  ihm  eine  entsprechende  Prämien« 

zu  machen  ist  und  statt  der  Leibrenten-  (oder  Pensions-)  alsdann  eine  Kapit 

Sicherung  auf  den  Todesfall  vorgenommen,  so  Hesse  sich  diese  Ungleichmäßig 

seitigen,  indem  die  Erben  dann  an  Stelle  des  Verstorbenen  einträten.  Aber  der 

stand,  dass  eben  eine  Zur-Ruhe-Setzung  nicht  bloss  von  Naturereignissen  abhängt  (> 

ndert  wieder  ein  Pensionswesen  rein  nach  Versicherungsgrundsatzen.  Um  so  vi 

ld  die  beaeitigbaren  üngleichmässigkeitcn  zu  rechtfertigen,  welche  das  | 

molle  Staats- Wittwen-  u.  Waisenpensionswesen  meistens  mit  sich  bringt. 
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-udsatze  des  Versicherungswesens  möglichst  genau  befolgt  werden, 

ea  geschieht  gegenwärtig  nur  selten.  Vielfach  herrscht  Princip- 

sigkcit,  Irrationalität  und  Willkür  in  den  Bestimmungen  über 

icbe  Caasen.  Ganz  unnöthig  werden  öfters  communistische 

dabei  befolgt.89)    Statt  dessen  sind  folgende  Regeln 

■j  Die  Gehalte  (Dienst  -  und  Ruhegehalte)  sollen  auch  hier  so 

cli  Dormirt  werden,  dass  der  Beamte  die  nach  normalen  Ver- 

liesen zq  zahlenden  Beitrage  aus  dem  Gehalt  entrichten  kann 

Am 86).  Am  Besten  ist  es,  bloss  fortlaufende  Beiträge,  fällig 

den  Terminen  der  Gehaltszahlungen ,  einzuführen ,  nicht  auch 

i  fcswderes  höheres  Eintrittsgeld  u.  dgl.  m.,  dessen  Zahlung  in 

ircer  Zeit  dem  sonst  mittellosen  Beamten  Mühe  macht. 

f)  Kar  der  Verheirathete  soll  vom  Augenblick  seiner  Ver- 

lang an  beitreten  müssen,  eventuell  mit  der  Verpflichtung, 

ii  Fortzahlung  der  Beiträge  im  Falle  der  Verwittwung.  Der  De- 

al* irtther  Verwittwete  braucht  nur  Beiträge  für  Kinderpensionen 

Also  kein  Zwang  gegen  Ehelose. 

V  Die  Prämien  sind  genau  nach  den  Grundsätzen  der  Wahr- 

wnlkokeitaberechnung  in  der  Lebens-  und  Rentenversicherung, 

m  weh  dem  Lebensalter  der  Gatten ,  nach  der  Zahl  und  dem 

der  Kinder  abzustufen.    Also  keine  gleich  hohen  Gehalts- 

ohne  Rücksicht  auf  diese  Momente,  und  vollends  keine 

^gleichen  Beiträge.91) 

*  ITL  der  Zwangsbeitritt  der  Lcdigen  (mitunter,  wie  früher  in  Giessen,  selbst 
-  «iL  i icistlichen),  die  Gewährung  von  Pensionszuschlägen  für  jedes  Kind,  ohne 

^Pfciffld  höhere  frühere  Zahlung  des  Vaters ,  die  Nichtberücksichtigung  der 

^■Rfc-i  aad  relativen  (zu  einander)  Lebensalter  der  Gatten  u.  a.  m.  (Baden  u.  a.  L.)  — 
Belege,  wie  viele  communistische  Einrichtungen  im  Grunde  in  unserer 

^kommunistisch  geltenden  Volks-  u.  Staatswirthsehaft  bestehen!  —  Rau  hat 

*V  ̂^QatBOügen,  u.  A.  die  erste,  früher  gebilligt,  s.  5.  Aull.  §.  65 :  die  Zahlung 

*  -       »ei  nicht  ungerecht ,  weil  sie  gesetzlich  ausgesprochen  und  folglich  im 
**-*iafi»ertrag  schon  ausbedungen,  noch  unbillig  und  unzweckmassig,  weil  solche 

°  wek  veaiger  bedürften.    Letzteres  ist  aber  eine  ganz  communistische  ßecht- 

j5?*?  lad  nur  eine  Besteuerung  der  Ledigen  zu  Gunsten  der  anderen.v  Ungerecht 
BöOiunung  auch ,  wenn  auch  unter  der  angeführten  Bedingung  nicht  dem 

**-B*:ht  zuwider  ,  es  soll  aber  eben  solche  Bedingung  nicht  gestellt  oder  viel- 
\n'  u'f«f'fl rangen  werden, 

^•ch  die  Wahrscheinlichkeit,  Wittwer  zu  werden,  für  die  einzelnen  abso- 

'  L'»tiv.  n  AHwfByerhaltlhM  Iwiachen  Mann  und  Frau)  Lebensalter  auch  be- 
n  a«t.  io  kann  man  wählen,  ob  gleiche  Prämien  von  Verheiratheten  und 

J^'^erd enden,  oder  höhere  von  jenen  und  niedrigere  (bloss  für  die  Kinder) 
rezahlt  werden  sollen.     Aehnliches  gilt  für  den  kinderlos  gewordenen 

'i-  Wittwer,    Wm  tk  Wittwer  mit  onerwachsenen  Kindern  in  den  Staats- 

Z*™>  *üte  för  diese,  der  kinderlose  Wittwer  in  solchem  Fall  aber  gar  nicht 

lB.  bei  einzelnen  Caasen  für  besondere  Kategorieen  von  Staatsdienern, 

13»
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6)  Die  Prämien  sind  so  hoch  zu  stellen,  dass  die  Gassen 

eigenen  Mitteln  bestehen  können,  ohne  jeden  weiteren  St 

zuschuss. 

*)  Die  Gassen  müssen  deshalb  eine  hinlänglich  grosse 

von  Personen  umfassen,  damit  die  Regeln  des  rationellen 

Sicherungswesens  mit  Sicherheit  angewandt  werden  können, 

her  vor  Allem  keine  kleinen  Localcassen9*),  überhaupt  müg 

Vereinigung  der  Interessenten  etwa  nach  den  Hauptgruppei 

Dienstes  (Givil  und  Militär)  in  einer  Gasse,  allenfalls  bei  nacb 

barer  Verschiedenheit  der  wahrscheinlichen  Lebensdauer  der 

zelnen  Berufsstände  mit  entsprechender  Abstufung  der  Präraii 

Der  Verbindung  der  Gassen  (z.  B.  zum  Zweck  der  Rückveß 

rung)  mit  soliden  grossen  Privat-Lebens  -  und  Rentenversicber 

anstalten  ist  Vorschub  zu  leisten,  damit  die  Sicherheit  der  So 

möglichst  gesteigert  werde. 

Wo  keine  besonderen  Privat-  oder  Staats- Beamten -Wir 

und  Waisencassen  bestehen,  wird  der  Staat  freilich  doch  n 

meidlich  unmittelbar  einzutreten  haben.  Alsdann  soll  „die  Gt 

rung  der  Pension  nicht  Gnadensache  mit  Entscheidung 

einzelnen  Falls,  sondern  allgemein  gesetzlich  geregelt 

Der  Gehalt  der  Wittwe  niuss  in  einem  gewissen  Verhältniss  zi 

z.  B.  bei  manchen  ünivcrsitätswittwencassen,  die  überhaupt  unter  allen  so n 

den  Preis  in  der  Irrationalität  davontragen  (s.  z.  B.  d.  Statut,  d.  Berliner  C 

sitätswittwcncasse  v.  4.  Juni  1*47:  alle  neueren  Mitglieder  04  Thlr.  Beirrag,  JJ 
ausserord.  Profess.,  auch  die  unbesoldeten,  müssen  zwangsweise  beitreten.  Vi 

pension  240  (jetzt  280  Thlr.).  Waisenpensionen  bis  3  Kinder  event  J/6  mehr. 
120  Thlr.  (Von  1876  au  durch  stärkere  Staatszuschüsse  eretere  auf  400  Thlr.,  i 

auf  200  Thlr.  gebracht). 

m)  Auch  darin  sind  die  aparten  Universitätswittwencassen  die  unzweckmAss 
vollends  bei  der  geriugen  Zahl  der  Mitglieder  eines  Stands  (in  Berlin  selb 

110—120).  Locale  Sterbecassen  sind  in  dieser  Hinsicht  doch  noch  besser,  v 

eine  grössere  Zahl  Mitglieder  umfassen.  Aber  jene  ersteren  Gassen  kann 

Choleraepidemie  sprengen.  Daher  enorme  Reservefonds  angesammelt,  die  sch 

den  hohen  Beiträgen  belasten  und  doch  nicht  immer  sichern.  Ueber  die  Gö 

Professoren wittwencasse  hat  Gauss  einen  Bericht  mit  Keformvorschlägen  ?c 

Aber  auf  solche  kleine  Kreise  lassen  sich  die  Statist.  Erfahrungsregeln  und  die 

scheinlichkeitsrechnung  eben  nicht  anwenden. 

öa)  Es  giebt  öfters  besoud.  fassen  für  Officiere,  Militär beamte,  Geistliche, 

Post-,  Eisenbahn-  und  verschiedene  andere  Kategorieen  von  Beamten  und  von  L 

(s.  z.  B.  in  Preussen,  Mascher  a.  a.  0.  S.  145).  Die  wahrscheinliche  i. 

dauer  dieser  Stände  ist  in  der  That  mehrfach  ein  wenig  verschieden.  I 

wünschenswerthen  Verschmelzung  solcher  kleiner  Pensionscasseu  steht  oft  der  u| 

Vermögensbestand  der  letzteren  entgegeu  oder  unsinnige  Vorschriften,  z  1> 

Aenderungen  der  Statuten  an  die  Einstimmigkeit  der  Mitglieder  gebunden  sind 

187»»  im  Statut  d.  Berl.  Universitätswittwencasse).  ünd  doch  würde  die  Verschnii 

viel  grössere  Garantiecn  für  die  Gesammtheit  bieten,  als  das  kleine  aparte  Veit 

und  die  Beiträge  licssen  sich  dann  meist  bald  ermässigen. 
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Hannes  stehen  und  jedes  Kind  wird  dann  doch  einen  Beitrag 

ilien  mflssen,  mutterlose  einen  grösseren  als  bloss  vaterlose."04) 

*  Beispiele  von  Einrichtungen  für  Wittwen-  nnd  Waisenperisioncn  in  mehreren 
n  Eine  »parte  Behandlung  erfahrt  bearoiheh  meist  das  Win  wen-  nnd  Waisen- 

jfeseii  im  Militär,  bes.  bei  den  Officio ron,  weil  hier  derDien5t  selbst 

:     «iireet  nachweisbar  den  Versorgcr  raubt.  Daher  auch  im  Deutschen  Reirhs- 
:«f»etz  rom  21.  Juni  1871  für  die  Hinterbliebenen  von  Otficieren  und  Mann- 

:  Pcosionen  aas  d.  allgem.  Staatsfonds  (Invalidenfonds  jetzt,  s.  o.  Anm.  M):  für 

ewiarea  500.  400.  300  Thlr..  für  Kinder  (bloss  bis  z.  17.  J.i  50.  bei  Hatter- 

ts 75  Thlr.  jedes  „Erziehungsbeihilfe" ;  auch  f.  and.  Verwandte  in  i?ew.  Fällen ; 

Jer  L'nteroffiriere  u.  s.  w  bis  zu  den  Gemeinen:  108,  84,  60  Thlr.,  Kinder 
*i  fr)  Thlr  ,  gleich  falls  and.  Verwandte.    Preossen,  s.  Mascher.  S  128  ff. 

laate  bedarf  des  Heirathsconsenses,  der  verweigert  wird,  wenn  eine  bestimmte 

:  fehlt,  mit  welcher  Summe  der  Beamte  seine  künftige  Ehefrau  in  d.  Wittwen- 

-^urfeD  will     Bei  der  allgem.  Wirtwenvcrpflegungsanstalt  zu  Berlin  von  1770 

l>-  .  mit  vielen  spät.  A  ender,  u.  Zusätzen.  >.  auch  Ges.  v.  IT.  Mai  1856) 

"  rrösste  Theil  der  Beamteu  u.  s.  w.,  mit  Ausschluss  einiger  bes.  Kategorieen 
iri  <j?rer  mit  weniger  als  250  Thlr.  Einkommen)  eintreten.  Ausgeschlossen 

-*5aer  über  60  J.  oder  mit  gefthrl.  chron  Krankheiten  behaftere,  bedingt  auch 

:  wrvhiedenen  Lebensalters,  deren  Altersdifferenz  gegen  ihre  Frau  ein  best. 

''■■'■■r-itri  (doren   entsprech.  Zuschlajrprämien  liessen  sieb  wiche  Männer 
-q**isfähig  machend     Die  Wittwenpension  soll  mindestens  */.  des  Gehalts 

Min.  100,  Max.  500  Thlr.  betragen,  sie  wird  nur  gezahlt,  wenn  der 

T'Erweas  1  Jahr  nach  der  Aufnahme  lebt,  nur  mit  1/s.  wenn  er  im  2.,  mit  */s» 

'•'13.  Jahr  stirbt.     Die  Prämien  sind  rationeller  Weise  genau  nach  dem 
■  rtlat  Heiratbsaltcr  (Jahr  für  Jahr)  beider  Gatten  abgestuft,  doch  nicht  hoch 

i  u»  diu  die  Anstalt  ganz  aus  eigenen  Mitteln  bestehen  könnte  (A  für  1870: 

t  ~ss  Wittwenpension  1,516.000  Thlr,  Gesammtausgaben  incl.  Verwaltunjrskosten 

"* -1»  Thlr .  eig.  Einn.  aus  Beitr.  d.  Mitglieder  781,230  Thlr,  also  Staatszuschuss 
Fuimzministerinms  764,660  Thlr  [im  A.  f.  1876:  2,026,780  M.],  wonach 

-a-ra  imDurchschn.  etwa  zu  verdoppeln  wären).    Beispiel  d.  Tarifs:  Jährliche 

•  &  100  Thlr  Pension: 

Mann  :iO  Jahr,  Frau  20  Jahr,    Prämie  19  03  Thlr. 

„     35  „    20  „      24  07  „ 

n     35     „        „    25    „  „      2207  ii 

„     40     „        „    25    „  n      2803  „ 

,.     50  .,    30    „  „      4226  „ 

'  *tai  die  Mitglieder  noch  bes.  Eintrittsgelder  zu  zahlen ,  was  durch  d.  Ges. 

'  *  t«*s«n>t  ist    Eine  der  nachtheiligen  finanziellen  Folgen  der  zu  späten  nnd 
^iea  Anfangsgebalte  des  Beamten  in  Preussen  u.  a.  L.  tritt  auch  hier  wieder 

Männer  heirathen  später  u.  jüngere  Frauen ,  woher  die  Wittwenpensionen 

«d*elkn  und  der  Staat  dabei  nachzahlen  muss,  was  er  an  Gehalten  zu  wenig 

fc»t  der  Allg.  W.  V.  A.  kann  auch  die  Berl.  Schulenb.  allg.  Wittwenpcns.  u. 

r*Ä5fscasse  (Keglern  v.  3.  Dec.  18:<6)  von  dem  Beamten  zum  Eintritt  benutzt 
f5  u.  A.  Männer  bis  zum  E.  d.  64.  Jahrs  aufgenommen  werden;  Pension 

■■-**)  Thlr.  für  Wittwen,  unverheiratete  Töchter.  —  Für  verschiedene  Wittwen- 

-*acassen  der  Beamten  in  den  neuen  Provinzen  (für  Schleswig-Holstein  in 

hat  die  preos*.  Staatscasse  in  1876  noch  1,447,000  M.  Zuschüsse  zu 

"  I*.  A.  187«  daher  3,494.000  M. 
Civildiener-Wittwencasse-O.  v.  28.  Juni  1810.    Diener-Edict  v.  30.  Jan. 

Von  jeder  Besoldung  werden  jährlich  !Va  Proc.  beigetragen  und  die 

' Ttilt  dafür  mindestens  das  11  fache,  also  16Va  Proc,  den  jetzigen  Betrag. 

*:**iaca§s«  bezieht  ferner  aus  der  Staatscasse  die  vierteljährige  Besoldung  von 

erworbenen  Staatsdiener,  was  1868  24,499  fl.  betrug.    Die  Erben  eines  ver- 

%y&  Beamten  erhalten  ein  Gnadenquartal,  nach  dessen  Ablauf  erst  der  Wittwen- 
I)ie  Staatscasse  hat  folglich  die  halbe  Jahresbesoldung  eines  verstor- 

sogleich  zu  bezahlen.  Auch  für  den  aus  dem  Staatsdienst  austretenden 
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§.  86.  —  E.  „Die  Verrichtungen  der  für  niedrigere  S 

des  Dienstes  widerruflich  Angestellten  (untere  Beamte,  Die 

Beamten  ist  ein  Gehaltsquartal  an  die  Wittwencasse  zu  zahlen.  Aus  den  Rech 

der  badischen  Wittwencasse  für  Civilbeamte  ergeben  sich  folgende  Verhilui 

Durchschnitt  1842—62  (21  Jahre):  Jahrlicher  Zugang  neuer  Mitglieder  3  Pro- 

gang  3*67  Proc.  Auf  100  beitragende  Mitglieder  kommen  43*57  Wittwen  u.  \ 

familien.  Jährlicher  Zugang  von  Wittwen  5*3  Proc,  Abgang  5  7  Proc.  A 
abgehende  Mitglieder  kommen  62  zugehende  Wittwen,  also  sind  3S  unverheirati 

Wittwer.  Bei  diesen  Angaben  ist  aber  zu  bemerken,  dass  die  Zahl  der  Mitgli' 
Abnehmen  ist  und  die  Wittwen  sich  ebenfalls  vermindern  müssen,  nur  später.  Z 

1868  waren  2146  Mitglieder  und  857  Wittwen  oder  Waisenfamilien,  also  4' 

jener.  Die  Casse  hatte  zu  Ende  1868  ein  Vermögen  von  2,502,000  fl.  Die 

casse  schiesst  der  Casse  jährlich  soviel  zu,  als  zu  den  zugesicherten  Zahlunge 

fehlt,  im  J.  1868  gegen  22,500  fl.,  und  giebt  noch  weitere  50  Proc.  dieser  I 

pension  und  20  Proc.  für  jedes  Kind,  was  im  J.  1862  auf  72,353  fl.,  1868  auf  S3 

1876  auf  193,485  Mark  angeschlagen  wurde.  Der  jetzige  Wittwengehalt  beträ 

im  Ganzen  l1/»  mal  16 l/i  oder  24s/4  Proc.  der  Besoldung  des  verstorbenen  Eher 
und  für  jedes  jüngere  Kind  3  3  Proc.  jener  Besoldung.  Hierzu  kommen  docI 

31,000  fl.,  1876  53,884  M.  Gnadenpensionen  und  verschiedene  andere  L-istunjj 
dass  zusammen  für  die  Hinterlassenen  der  Beamten,  niederen  Diener,  Schullehr 

Soldaten  in  1868  192,429  fl.,  in  1876  (excl.  Militärwittwen)  251,000  M.  au- 

werden.  Nach  der  erwähnten  Verordnung  würde  auch  der  Staat  mehr  : 

müssen,  wenn  die  Wittwencasse  durch  Kapitalvermehrung  in  den  Stand  gesetzt 

höhere  Summen  auszubezahlen.  Einfacher  als  diese  ganz  unnütze  Verwickelthe 

es,  wenn  die  Staatscasse  in  einer  einzigen  Summe  jährlich  das  zulegte,  was  i 

Mitteln  der  Wittwencasse  fehlt,  um  den  gesetzlich  ausgesprochenen  Witt*« 

sammt  Zuschuss  für  die  Kinder  zu  bestreiten.  —  Im  Baiern  wurden  1825,  u 

Uebertragung  der  bisherigen  Kuh-  und  Wittwengehalte  auf  die  Schuld  entilgaDj 
die  Abgaben  der  Beamten  für  obigen  Behuf  beibehalten,  um  daraus  nach  Betf 

der  neuen  Wittwengehalte  ein  Hilfsvermögen  zu  sammeln.  Aber  dies  wuchs  bi 

nur  auf  108,000  fl.  an,  weil  die  neuen  Wittwen-  und  Waisengehalte  bald  den 

jener  Entrichtung  überstiegen.  Sie  beliefen  siöh  1837/38  auf  nahe  an  300,000 

A.  für  1855/61  ist  558,200  fl.,  1861/67  (8.  Periode)  630*000  fl.,  A.  für  1870  815 

1865  wurde  noch  ein  besonderer  Untorstützungsverein  für  die  Hinterlassenen  dei 

Staatsdiener  gegründet,  zu  welchem  die  Beamten  je  nach  ihrer  Besoldung  in  3  < 

36 — 24 — 12  fl.  jährlich  entrichten  u.  25  oder  50  Proc.  mehr,  wenn  sie  überö« 

alt  eintreten  oder  über  diesem  Alter  eine  Uber  1 0  Jahre  jüngere  Frau  nehmen. 

Waisen  werden  unterstützt,  doppelte  mehr  als  einfache.  Zu  Ende  1868/65* 

3333  Mitglieder,  70,960  fl.  Beiträge,  35,895  fl.  Zinseinnahme,  die  Staatscasse 

113,771  fl.  zu,  Unterstützung  vorläufig  180—120—60  fl.  in  drei  Classen.  Es 
gleich  eine  Töchtercasse  vorhanden  mit  1365  Mitgliedern,  zu  12  fl.  Beitrag  o.  41 

Staatszuschuss.  1  Tochter  erhält  60,  für  2  werden  90  fl.  gegeben.  Sonst  erb. 

Wittwe  '/»  der  Besoldung  oder  des  Ruhegehaltes,  ein  vaterloses  Kind  bis  zu: 
sorgung  oder  bis  zum  Schluss  des  20.  Jahres  Vft  vom  Gehalte  der  Mutter,  ein 

loses  Kind  8/io  dessen,  was  die  Mutter  empfangen  würde.  Nach  dem  baier.  Et 
für  1876  sind  auch  die  Wittwen-  und  Waisenpensionen  allgemein  um  5%  nn<^ 

wissen  Fällen  ausserdem  noch  je  nach  der  Höhe  der  bezogenen  Summe  um  1 

und  20%  erhöht  worden.  A.  im  Et.  f.  1876  an  Pens.  u.  Sustentat.  der  Witt] 

Waisen  2*11  Mill.  M..  nebst  einem  weiteren  Posten  in  einer  and.  Rubr.  —  Wur 

berg:  Nach  dem  Gesetz  v.  2S.  Juni  1821  wurde  die  Hälfte  der  Eintrittsgeld.: 

Jahresbeiträge  der  Staatsdiener  zu  einem  Kapitale  gesammelt,  welches  mit  Mitte 

auf  744,000  fl.  angewachsen  war.  Es  wurden  nun  aus  den  Ueberschüssen  der  fl 

casse  740,000  fl.  zugelegt  und  mit  Hilfe  der  Zinsen  dieses  Vermögens  (1S46 

1,613,000  fl.)  kann  die  Casse  ohne  den  Staatsbeitrag  bestehen,  welcher  zuletzt  So.» 
ausgemacht  hatte.  Herdegen,  S.  177.  Seit  d.  J.  1873  sind  mit  anderen  Ve 

d.  Pensionen  auch  mittelst  neuer  oder  erhöhter  Staatszuschüsse  die  Wittwen- 

Waisenpensionen  gesteigert  worden.    Staatsbeitr.  i.  G.  23,200  fl.  f.  d.  Hinteröd 
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(ordern  kerne  lange  and  kostbare  Vorbereitung  nnd  haben  mit 

-.vndiensten  mehr  Aehnlichkeit,  so  dass  die  Angestellten  im  Falle 

:  baldigen  Entlassung  sich  in  der  Regel  noch  anderweitig  leicht 

bringen  können.  Diese  Voraussetzung  fällt  jedoch  dann  hinweg, 

jene  erst  nach  langer  Dienstführung  im  vorgerückten  Alter 

,t:  ia  dem  Zustande  der  Unfähigkeit  zum  Erwerbe  ausser  Thätig- 

gesetzt  werden.    Es  ist  daher  nicht  allein  höchst  billig  und 

rühmend,  sondern  auch  zur  Erweckung  des  Diensteifers  zweck- 

dass  in  solchen  Fällen  des  Bedürfnisses  ein  angemessener  Ruhe- 

äAit  gegeben  wird."  (Rau  §.  65a).  Die  Einrichtung  eines  ordent- 

iKttAUersversorgungs-,  Wittwen-  und Waisenpensions- 

^      niedere  Diener  empfiehlt  sieh  aber  aueh  noch  princi- 

i  dl  m  dem  Gesichtspuncte  einer  richtigen  Arbeiterpolitik.  Sie 

'ad  daao  vielfach  für  gewöhnliche  Arbeiterverhältnisse  als  Muster 

A  ik  Anregung  dienen  können. 9Ö) 

iST.  —  F.  Neben  dem  Gehalte  sind  für  besondere  Dienste 

•     m  s  s  e  r  h  a  1  b  des  Wohnorts  zu  vollführende  Geschäfte 

*:efflder  (Diäten)  und   Reisekosten,  ferner  bei  Ver- 

ftiBD^en,  welche  einseitig  von  der  Staatsgewalt  ausgehen, 

uags kosten  an  die  Beamten  zu  vergüten.   Im  finanziellen 

>rese  ist  für  das  Unterbleiben  unnützer  Dienstreisen  zu  sorgen. 

soll  die  Diät  und  der  Reisekosten  betrag  zwar  sparsam  be- 

l*«  werden ,  so  dass  dabei  kein  besonderer  Gewinn  gemacht 

♦rdeQkann,  aber  doch  auch  die  vollen  Kosten  ersetzen.  Für  die 

*m  ist  eine  Pauschsumme  am  Zweckmässigsten,  welche  mit 

-x*'4**t,  25,200  fl.  dsgl.  der  evang.  Geistl.,  21,200  dsgL  der  Lehrer.  — 'Oester- 

'  •  West-)  1870  2,005,554  fl.  für  Staatsdiener- Wittwen ,  225,991  fl.  Erziehungs- 

"~  Rammen  7,  der  Gnadengaben  164,191  fl., Sterbequart. 63,916  fl.,zus.  2,458,000 fl. 
*  ttßtfeo  meist  nach  Kau).  —  Die  Wittwen-  u.  Waisenpens,  sind  fast  überall  noch  sehr 

"■xt-i  ic  ihrer  Aufbesserung  durch  private  Lebens-  oder  Rentenversicherung:  fehlen  bei 

~  r-  Jrpkjt  der  Besoldungen  meistens  die  Mittel.  Dies  beweist,  dass  die  Selbstkosten 

*  >?Madkner»rbeit  auch  in  Betreff  dieses  letzten  Postens  nicht  richtig  gedeckt 

1  •      Du  oft  so  kümmerliche  Loos  der  Beamten  wittwen  zeigt  es  drastisch  genug. 
iRan,  §.  65a  in  d.  5.  Ausg.)  Z.  B.  bad.  Ges.  v.  28.  Aug.  1885:  Diener,  die 

a*Jn  Ministerium  oder  einer  Mittelstelle  angesteUt  sind  und  ihren  Dienst  fort- 

versehen  haben,  können  einen  Ruhegehalt  erhalten,  der  bei  weniger  als 

-fahren  1/9  ihres  festen  Gehaltes,  bei  mehr  Dienstjahren  die  Hälfte  desselben 
Ersteigt.   Wenn  das  Drittheil  im  ersten  Falle  unter  72  fl.  oder  die  Hälfte  im 

""-se  Fille  unter  150  fl.  ist,  so  kann  der  Ruhegehalt  bis  zu  diesen  Summen  steigen, 
far  bejahrte  Männer  sehr  knapp  bemessen  sind.    Die  Vollzugsverordnung  v. 

**»b.  1W41  bestimmt,  welche  niederen  Diener  Anstellungsdecrete  erhalten  und 

-«fünf  sein  sollen,  mit  dem  bei  jeder  Art  von  Diensten  festgesetzten  max.  des 

•3  M«f ehalt  zu  Grunde  zu  legenden  Gehaltes,  800—600  fl.  —  Stiftung  einer 

~*i***t  für  solche  niedere  Diener,  Statuten  v.  25.  Nov.  1S41.    Der  monatliche 
«  4s  kr  —  l  fl.  36  kr.,  die  Sustentätion  der  Wittwen  oder  Waisen  war  für 

-men  io  hhr*  das  4 fache,  später  das  5 fache  des  Jahresbeitrages  des  Mannes. 
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einiger  Rücksicht  auf  Rang  und  Stellung  des  Beamten  (ohne  Zq 

thum)  abgestuft  wird.    Reise-  und  Umzugskosten  lassen  sich  öffc 

speciell  verrechnen,  doch  ist  auch  hier  ein  Pauschquantnm  ins  i 

gemeinen  zweckmässiger,  weil  dabei  sparsamer  gewirthscbaftö 

werden  pflegt.96) 

3.  Abschnitt. 

Der  Real-  oder  Saen^fiterbedarf.1) 

I.  —  §.  88.  Allgemeine  Grundsätze.  Soweit  Sachgs 

als  directes  Mittel  für  Staatszwecke  nöthig  sind,  kauft 

der  Staat  in  der  entwickelten  Volkswirtschaft  in  der  Regel  bes 

im  freien  Verkehr  ein  oder  lässt  sie  auf  Bestellung  von  den  Priva 

*)  Diätenordnung.   Beispiel:  Preussen,  Verordn.  ?.  28.  Joai 
späteren,  u.  A.  bes.  v.  10.  Juni  1M8.    Neues  Ges.  t.  29.  Mi«  1873 

u.  Reisekosten  d.  Beamten,  in  einigen  Puncten  abgeändert  durch  Ges.  v.  28  Jus  '■ 
nebst  Verordn.  r.  15.  April  1876.    Diäten  gezahlt  für  Aufenthalt  äusseret 

Wohnorts  oder  des  zugewiesenen  Bezirks  bei  coromiss.  Geschäften  in  Dien  stanzt 

heilen.    Abstufung  der  Sätze  nach  Rang-  und  Dienstclassen  (mit  ziemlich  nd  % 

kürlichem).    Neue  Sätze  für  actire  Minister,  Käthe  1.,  2.  u.  3.,  4.  u.  5.  GL  v.  14 

6.  4  Thlr.,  für  andere  u.  Subalterne  3,  2,  ll/t  Thlr.  —  Reisekosten,  Erls* 

10.  Juni  1  S4>  u.  d.  gen.  neuen  Gesetze  Meilengelder  auf  Eisenb.  u.  DampfscL  ' 
für  die  5  ersten  Rangclasscn,  Vft  für  die  andere.  5  gr.  für  Unterbeamte  per 

Nebenkosten  für  Zu-  u.  Abgehen  v.  Eisenb.  u.  s.  w.  bez.  1  Thlr,  20  u.  10  et 

anderen  Communic.  die  5  ersten  Gassen  l1/».  die  anderen  1,  Unterbeamte  ■/ 
per  Meile.    Gewisse  Abänderungen  und  Erhöhungen  der  Sätze  im  Verordsan 

sind  gesetzlich  gestattet  und  i  B.  durch  die  Verordn.  rom  15.  April  1*76  e  * 
U  m  z  u  g  s  k  o  s  t  e  n ,  Erl  v.  26.  März  1 855.  Keine  Vergütung,  wenn  Versetzung 

auf  Antrag  des  Beamten  erfolgt  und  wenn  mit  der  Versetzung  eine 

besserung  rerbunden.  deren  halbjähr.  Betrag  die  Umzugskostenvergütung  üb 

—  was  ajso  wiederum  nur  eine  der  bedenk!  Gehaltsschmäleningen  ist  Ab**ri 
nach  Rang-  u.  Dienstclassen  [mit  sehr  starken  Sprüngen  der  Sätze,  welche  btu 

Verhältnissen  entsprechen,  bes.  in  den  oberen  Classen  nicht),  ferner  Unterscheid 

allgem.  Kosten  und  Transportkosten  für  je  5  Meilen,  erstere  von  600  (Rälhe  1 

350  (dsgl .  2  Ci:  u  s.  w.  bis  60  Thlr.  (Subalt.  1   CL)  u.  25  Thlr  (Cnterbed 

Transportkosten  dsgl  30,  24  bis  7  und  4  Thlr.  i.  G  10  Stufen.    Bei  Beamtes 

Familie  die  Hälfte.    Ferner  geht  t.  d.  Vergütungssumme  stets  die  Hälfte  des  So« 

betra*s  der  etwaigen  Einkommenverbesserung  ab    Einige  aparte  Bestimmnar«: 

besond.  Beamte.    Das  Pnncip  der  Meilengelder  entspricht  bei  den  heut  Com:, 

nicht  mehr  ranz.    S  Mascher  S.  Ml— 107     Die  neuesten  Bestimmungen  'V-r.i 

nungen  u  s  w.)  bei  Bei  necke  a  a  0. ,  S.  29  ff  ,  Ib9  ff..  230  ff  (auch  c^* 
beza«!.  Bestimmungen  im  Reichsdienst)  —  Sonst  wird  auch  wohl  die  Diät 

hoher  a]s  im  Sommer,  f-r  O-rhifte  im  Auslände  hoher  als  im  Inlande 

welches  Princip  in  den  kleinen  deutschen  Staaten  allerdints  zu  komischen 

fuhrt.  —  S.  «i   neue  bad  Diitearegl.  r  S  Mai  lv*7   u.  Ä.  10*  f  Winten» 

10  Stufen  von  I«l  f.  bis  V\  ft    In"  Baden  besteht  u.  A.  die  unbillige  Bestie» dass  Staatsdiener,  die  vor  5  J.  den  Dienst  wieder  verlassen,  die  Umzugsgelder 

-matten  E-;«yn  was  prac tisch  meist  nur  Universitätslehrer  tnlit  und  die 
deutsc  he  akademische  Freizügigkeit  stöTU 

r  S.  R»u.  o.  Ausg..  §.  66.  67  a,  die  ̂ etzt  dem  Inhalte  nach  hierh* 

§S  ?4.  J5.  m?m-  Seubearb    6.  Ausg    dieselben        wie  in  der  5.  Ausg  — 
d  «ilitär.  Realbedart  §.  119. 
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Aflgem  Grundsätze  f.  d.  Beschaffung  des  Realbedarfs 

201 

An  Denn  hier  concnrrirt  der  Staat  erfahrungsmässig  selten 

reich  in  der  gewöhnlichen  Sachgtiterproduction  mit  den  Privat- 

r.^hiften  nnd  die  Privatindnstrie  wird  diese  Güter  auf  Begehr 

~  iiffern.  Deshalb  giebt  der  Staat  vielfach  passend  die  eigene 

'ttactionsthät igkeit  zum  Zweck  der  Beschaffung  dieser 

i'iifflter  auf.  Soweit  er  die  Production  der  letzteren  aber  als 

~?i  der  Einnahmebeschaffung  betreibt  (Domanialwesen  i.  w.  S.), 

zier,  wie  sich  später  zeigen  wird,  meistens  besser  die  Besteuerung 

die  Stelle. 

1}  Diese  Regel  erleidet  jedoch  Ausnahmen.    Die  eigene 

:3Dg  solcher  Sachgüter  ist  auch  heute  noch  vom  volkswirth- 

Ähen  und  finanziellen  Standpuncte  zulässig  oder  selbst  ge- 

*a.  wenn  a)  der  Staat  ganz  specifisch  eigenthtlmliche 

tthzlter  braucht,  welche  die  Privatindustrie  fast  nur  für  ihn 

•Ah  würde  und  alsdann  oft  nach  derselben  Betriebsorganisation, 

h&  Staatswerk  besitzt;  b)  wenn  besondere  Versuche 

^  &  anzustellen  sind  und  c)  wenn  die  Concurrenz  unter 

*i  Priratuntern  eh mer n  sehr  gering,  die  Controle  der 

r*tiblieferu nge n  besonders  schwierig  ist.   Alle  drei 

-Tagen  treffen   namentlich  öfters  bei  der  Production  von 

->hen  der  Militär-  und  Marineverwaltung  zu.    Aber  selbst  hier 

"vp!j  nnd  vollends  auf  den  meisten  anderen  Gebieten  wird  die 

*7^elte  Privatindustrie  öfter  passend  an  die  Stelle  der  Staats- 
: :'-e  treten.  *) 

-j  Bei  den  Staatsbehörden  kommt  regelmässig  ein  Bedarf  von 

^iiedenen  Sachgütern  vor:  „Amtsbedürfni sse  oder  Bureau- 

:<'?ü  aller  Art,  als  Einrichtung,  Heizung,  Beleuchtung  der  Ge- 
kariamer,  Schreibmaterialien,  Packmaterial,  Bücher  u.  dgl., 

*'{  **  wenigstens  für  die  , unteren  Stellen  am  Besten  ist,  die 

**:ibe  nach  einem  ungefähren  Ueberschlage  den  Beamten  für 

^  tate  Summe  zu  Uberlassen,  weil  die  Verrechnung  im  Ein- 

*a  Hengsten  bestehen,  abgeseh.  v  Staats-Waffcnfabriken,  Kanonengiessereien, 

fyl  m.,  noch  besonders  Staatsdruckereien  u.  selbst  Papier- 

^•*a  I)iese  Anstalten  rentiren  selten,  liefern  die  bezügl.  Materialien  oft  eher 

'>     u  die  Priratindustrie  und  nicht  immer  besser.    Die  Cautelen  wegen  der 
'  -?  des  Amtsgeheimnisses  in  Betreff  von  Drucksachen  und  wegen  des  Drucks  von 

•^«reü.  Papiergeld  u.  s.  w.  können  notorisch  ebenso  bei  Privatanstalten  getroffen 

»herholt  worde  u.  A.  in  Oesterreich  die  Abschaffung  dieser  beiden 

^fcoienreige  berathen.     Es  ist  auch  die  Papierfabrik  in  Schlöglmühl  ver- 

*"  a.  1S76  für  die  Staatsdruckerei  in  Wien,  Einn.  1,207,000,  Ausg. 
»Uo  Reinertrag  sehr  gering  und  oft  hinter  dem  Anschlag  zurückbleibend. 
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zelnen  zu  umständlich  und  dabei  ein  überflüssiger  Aufwand  m 

nicht  zu  verhüten  ist.8)"  (Rau  §.  66).  I 

Das  Postporto  tfUr  amtliche  Sendungen  wurde  bafc 

meistens  nicht  bezahlt,  da  die  Post  auch  eine  Staatsanstalt  zu « 

pflegt,  also  Ausgabe  und  Einnahme  nur  von  einer  Tasche  inj 

andere  gehen.  Indessen  führt  diese  Portofreiheit  der  Beh&i 

leicht  wieder  zu  einer  zu  geringen  Sparsamkeit  und  zu  einer 

weit  gehenden  Benutzung  der  Postanstalt  Daher  die  besowk 

Verrechnung  des  Porto's  der  Behörden  mit  der  Post,  wonach  t 

Porto  als  Ausgabe  der  Behörden  und  als  Einnahme  der  PosUoti 

erscheint,  doch  das  Richtigere  ist.  Dadurch  erhält  man  auch « 

genauere  Uebersicht  des  wirklichen  Staatsaufwands  und  der  wifc 

Leistungen  und  Erträge  der  Post.4) 

§.  &9.  —  3)  In  dem  jetzt  regelmässigen  Falle  der  Beschilft 

des  Sachbedarfs  durch  die  Privatindustrie  muss  der  Staat 

der  Bestellung,  dem  Abnehmen  u.  s.  w.  die  Geschäftsgrui 

Sätze  grosserEinzelwirthschaften  befolgen.  Dahingehe 

,,a)  Das  Aus  bedingen  des  Preises  vor  dem  Beginn  der! 

gäbe,  um  Ueberforderungen  und  Streit  zu  verhüten,  sei  es  nm 

Ganzen  oder  für  eine  gewisse  Einheit  der  Leistung  (z.  B.  p. 

meter  Steine,  p.  Bogen  Papier  u.  dgl.  m.). 

,,b)  Die  Benutzung  desMitwerbens,  um  sich 

haftesten  Bedingungen  zu  verschaffen.  Dies  geschieht  ent 

durch  mündliches  Abbieten  und  Zuschlag  an  den  W 

fordernden,  wobei  bei  manchen  Gegenständen  des  Bedarfs  frei 

die  Gefahr  entstehen  kann,  dass  ein  unfähiger  oder  unredfic 

Unternehmer  die  zuverlässigeren  Concurrenten  unterbietet,  wed 

Seitens  des  Staats  hinsichtlich  der  Qualität  der  Leistung  Cantf 

zu  treffen  sind;  —  oder  durch  Annahme  schriftlicher  Offerl 

(Submissionen)6)  wobei  man  dem  Wenigstfordernden,  wofern  ?4 

Persönlichkeit  die  gehörige  Sicherheit  gewährt,  den  Vorzug  giel 

( R  a  u).  In  neuerer  Zeit  sind  über  dasSubmissionswesen  auch  in  Dean 

*)  Die  Schreibmaterialien  können  bald  nach  der  Einwohnerzahl  eines  Amt^  J 
bald  nach  der  Grösse  der  verrechnetet]  Summe,  bald  nach  der  Zahl  der  Unterer« 

angeschlagen  werden.  In  Baden  z.  B.  werden  fttr  jeden  Beamten  bei  den  M 

Berichten  10  fL  für  eine  Bauinspection  323  fl.  gegeben.  (Rad.) 

')  Mit  Recht  daher  Aufhebung  der  Portofreiheiten   der  Behörden  ü.  §.  i 

Norddeutschen  Bunde  durch  Ges.  v.  5.  Juni  lSt>4J.  allerdings  mit  veranlagt  ̂  

die  eigenthüml.  Trennung  der  Bundes-  und  Einzelstaatsfinanzen ,  da  die  Poit  " sache  ist    Postsendungen  in  Bundessachen  (also  incl.  Militürsachen  u.  s.  w.)  s 

auch  portofrei  geblieben,  §.  2,  4.  5  d  Ges. 

•)  §.  <\i  u.  «JO  nach  Ii  au  §.  34,  35,  z.  Th  wörtlich. 
r»  S.  für  Frankreich:  de  Gerando.  droit  admini«tratif  IV.  2^.  SV 
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**d  manche  Klagen  der  Industriellen  erhoben  worden.  Sie  haben 

jjBtn  Grand  darin ,  dass  der  Staat  oft  zn  einseitig  anf  den  Preis, 

saß  gleich  auf  die  Qualität  der  Leistung,  sieht,  wobei  dann 

|k Preise  unter  den  Stand,  welcher  von  einer  tüchtigen  Qualität 

4m  Leistung  bedingt  wird,  herabgedrückt,  damit  aber  auch  die 

i.m  der  Arbeit  überhaupt  in  weiten  Kreisen  verschlechtert 

■  ist  Im  Uebrigen  ist  das  ganze  System  der  Submissionen 

Consequenz  des  privatwirthschaftlichen  Concurrenzprincips 

und  fallt  mit  letzterem.7) 

jt)  Abschließen  von  Verträgen  über  grössere  Mengen 

Waaren,  weil  dabei  niedrigere  Preise  als  im  Kleinankaut 

werden.  Dies  ist  auch  ausführbar,  wenn  die  Mengen  nicht 

sondern  nach  und  nach  geliefert  werden,  z.  B. 

für  öffentliche  Anstalten. 

nd)  Das  Verdingen  von  Ausgaben,  die  aus  mehreren  Theilen 

in,  an  einen  einzigen  Uebernehmer  (Accordanten)  gegen  eine 

ausbedungene  feste  Summe  (Aversum,  Pau  sch- 

ien (Früher  sogen.  Admodiation.)  Dies  hat  sich  bei 

?äen  Posten  des  Realbedarfs  nützlich  erwiesen,  weil  der 

tefcersehmer  seines  eigenen  Vortheils  wegen  genauere  Aufsicht 

■t  and  mehr  Sorgfalt  anwendet,  als  es  von  Staatsbeamten  in 

fcejjel  zu  erwarten  ist,  weil  er  ferner  Veruntreuungen  besser 

und  auch  nicht  durch  die  Geschäftsformen,  die  für  Finanz- 

ijlüte  der  Controle  wegen  vorgeschrieben  sind,  in  der  Wahl  des 

jptomÄten  Verfahrens  gehindert  wird.  Daher  wird  eine  Ver- 

meistens  für  den  Staat  wohlfeiler,  trotz  des  Gewinns,  der 

h  dem  Uebernehmer  bleiben  muss.  Verträge  dieser  Art 

für  einen  einmaligen  zusammengesetzten  Realbedarf,  z.  B. 

Bao,  für  den  Transport  von  Gegenständen  (Holz,  Salz),  für 

jährlich  fortdauernden  Aufwand ,  z.  B.  für  die  Bedürfnisse 

kt*  Geschäftszimmers,  abgeschlossen.  Indessen  ist  das  Verdingen 

l^knklich,  wo  der  unredliche  und  unfähige  Uebernehmer  leicht 

l^ü  mangelhafte  Leistungen  Schaden  thun  kann  und  wo  die 

p$?Kk  zu  treffenden  Vorsichtemassregeln  unzuverlässig  oder  zu 

>h  sind   oder  zu  spät  kommen.    Daher  zieht  man  bei 

T;  Ine  neuere  Opposition  gegen  die  Submissionen,  z.  B.  in  Preussen,  Seitens  der 

~iHü«a,  jreht  doch  ron  einem,  freilich  nicht  unberechtigten,  Interessenstandpuncte 
:fcraehmer  (mit  gelegentlicher  Berufung  auch  auf  das  Arbeiterinteresse)  aus. 

~vr*toch  für  die  Würdigung  der  „freien  Concurrenz"  (s.  Wagner,  Gründl.  5, 
*;.*&er  kein  Grund,  in  diesem  einen  Falle  sie  zu  beseitigen. 
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manchen  Arbeiten,  z.  B.  Strassen-,  Wasser-,  Festnngshau, 

wieder  die  Ansfühiung  anf  eigene  Rechnung  unter  der  Le 

tüchtiger  Staatsbeamten  vor.8)4*   (Rau  §.  35). 

IL  —  §,  90.  Besondere  Bemerkungen  Uber  Sta 

bauten  und  Staatsgebäude.  Die  Aufführung  und  Erha 

der  den  Staatszwecken  dienenden  Staatsgebäude  (einschlief 

derjenigen  für  Dienstwohnungen)  bedingt  für  den  Staat  besoi 

Mühewaltung  und  bringt  die  Gefahr  grosserer  Ausgaben  mit  R 

Namentlich  werden  die  Regierungen  oft  durch  Vorschläge  ein/, 

Beamten  in  Versuchung  gesetzt,  grosse  Suramen  auf  un/weckmä 

oder  doch  entbehrliche  Bauten  zu  verwenden.  Zur  Bewälti 

dieser  Schwierigkeiten  bieten  sich  unter  anderen  folgende  Mitteid 

1)  Anstellung  von  Bezirksbaumeistern  im  Dienste 

Finanzverwaltung,  und  einer  oberen  Baubehörde.11) 

2)  Abschaffung  der  für*  die  Staatszwecke  entb 

liehen  Dienstwohnungs-  und  sonstigen  Gebäude, 

dessen  mit  den  Beschränkungen,  welche  sich  aus  den  frti 

Bemerkungen  über  Dienstwohnungen  im  Dienstinteresse  (§ 

und  im  Staatsdienerinteresse  (§.  81)  ergeben.18) 

Auch  ist  es  auf  dem  Lande  oft  schwer,  eine  passende  \ 

wohnung  zu  finden.  Wo  solche  Umstände  nicht  vorhanden 

da  kommt  in  Betracht,  dass  die  Zinsen  des  Verkehrswertbs 

Gebäude  und  die  Erhaltungskosten  mehr  zu  betragen  pflegen 

die  für  die  Dienstwohnung  zu  erhaltende  Vergütung,  zumal 

letztere,  wie  es  üblich  ist,  zu  niedrig  angesetzt  wird,  was 

freilich  abstellen  lässt.13) 

•)  In  Preussen  soll  die  Ausführung  öffentl.  Bauten  in  der  Regel  Die 
Rechnung,  sond.  in  Verding,  die  Anschaffung  der  Baumaterialien,  bes.  Kalk-,  I 

Dachsteine,  auf  Rechnung  erfolgen.  S.  Rönne,  preuss.  Staatsr.,  3.  Ausg.  Ii,  2.  ! 

*)  Rau  §.  67  hatte  zu  unbedingt  angenommen,  dass  die  Gebäude  dem 
stets  theurer  als  den  Privaten  kämen. 

10)  Uebcr  die  Bestimmungen  in  Preussen  s.  v.  Rönne's  Baupolizei  d. 
Staats,  3.  Ausg.  S.  363  ff.,  in  Kürze  in  dess.  Staatsrecht,  3.  Ausg.  II,  2,  606 

")  In  Preussen  ist  die  frühere  techn.  Oberbaudirection  von  1770  im  J 
aufgelöst  und  ihre  Function  der  Abtheil,  für  Bauwesen  im  Handelsministerin o 

tragen  worden.  Sie  hat  u.  A.  die  Ueberwachung  der  Geschäftsführung  der  Baabe 

die  Berathung  des  Baubedürfnisses  u.  d.  Aufstellung  der  Bauetats  f.  Staatsbank 

Prüfung  und  Feststellung  der  Bauentwürfe  und  Kostenanschläge,  die  oberste  L 

und  Ueberwachung  der  Ausführung  der  Bauten,  v.  Rönne,  Staatsrecht,  II,  U< 

In  den  Bezirksregierungen  hat  ein  Baurath  die  Bau-  und  Reparaturanschlage 
setzen,  eb.  S.  1S3. 

")  Rau  ebendas.  hat  die  in  §.  61  erwähnte  Seite  der  Frage  der  Dienstwohi 
noch  nicht  beachtet. 

1S)  In  Preussen  und  Baden  wird  dem  Beamten,  dessen  ganzes  Diensteink 

in  einer  Geldsumme  ausgedrückt  ist,  für  die  Wohnung  meistens  ein  Abzug  von  I« 

gemacht,  wofür  er  in  der  Regel  keine  Mietwohnung  erhalten  würde.   Es  wäre 
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„3)  Unter  den  Ausbesserungen  mUssen  diejenigen,  welche 

krbaltuDg  dienen,  zeitig  vorgenommen  werden,  weil  sieh  bei 

^rem  Verzuge  die  Kosten  vergrössern14),  während  andere,  die 

b  iw  besseren  Benutzung,  Bequemlichkeit  oder  Verschönerung 

^uagen,  eine  sorgfältige  Prüfung  der  Anträge  und  eine  Unter- 

üeidimg  der  mehr  oder  weniger  nöthigen  oder  nützlichen  Aus- 

ten erfordern,  damit  jene  vor  diesen  ausgeführt  werden. 

.t4)  Nen bauten  dürfen  wegen  ihrer  Kostbarkeit  nur  nach 

w  Untersuchung  des  Bedürfnisses  unternommen  werden  und  es 

An  wechselnde  persönliche  Wünsche  und  Rücksichten  keinen 

auf  die  Beschlüsse  gewinnen.  Bei  einem  unzweifelhaften 

ist  die  Aufführung  eines  neuen  Gebäudes  oft  vortheil- 

tter,  als  die  Einrichtung  eines  älteren  zu  einem  Gebrauche,  zu 

*ti  nicht  bestimmt  war  und  für  den  es  doch  nur  mangelhaft 

d  im  kürzere  Zeit  brauchbar  zu  machen  ist.  Manche  Neubauten, 

tan  inch  nützlich,  lassen  sich  wenigstens  leicht  verschieben. 15) 

^)Wahl  der  wohlfeilsten  Ausführungsart,  wenn  diese 

-  ier  ßdcksicht  auf  die  Dauer  und  auf  das  Anständige  vertrag- 

*t  Man  muss  daher,  ohne  den  guten  Geschmack  zu  belei- 

fta.  das  Einfache  dem  Künstlich-Luxuriösen  vorziehen  und  genaue 

^schlage  vorlegen  lassen,  um  die  Grösse  der  Ausgabe  schon 

«te  zo  kennen.  Die  Anschläge  werden  durch  die  vorgesetzte 

^•"•rde,  nöthigenfalls  an  Ort  und  stelle,  geprüft.  Eine  Ueber- 
irsiBag  der  beantragten  und  genehmigten  Summe  muss  bei  der 

■tasttten  Steile  zur  Nachbewilligung  gerechtfertigt  werden  und 

•  uameister  wird  verantwortlich  gemacht,  wenn  sein  Anschlag 

•■■■*'Tii;issigkeil  «»der  Absicht  zu  niedrig  war.  Bei  beträchtlichen 

>sr*ü  wird  in  der  Regel  jeder  Zweig  der  Bauarbeit  (Steinhauer-, 

Jf      Werth  so  anzuschlagen ,  wie  er  sich  für  eine  Wohnung ,  welche  der  be- 
Beamte  sonst  nach  seiner  Lebensweise ,  Stellung  und  den  ortsüblichen  Ver- 

»-      brauchte,  stellen  würde.    S.  o.  §.  70. 

"  Ifc»  fkbiQde  werden  am  Besten  zum  Frühling  besichtigt,  weil  man  dann  die 
c'  ̂-'raeit  zu  den  nöthigen  Herstellungen  vor  sich  hat     Sodann  werden  die  An- 

^  Wunsche  für  Bauarbeiten  mit  den  Kostenübcrschliigen  einer  vorgesetzten 

r-  w  Genehmigung  vorgelegt;  sog.  Baarelation.   Ausführliche  Vorschriften 

^a'tet^n  in  allen  Staaten.   In  Preussen  dürfen  nur  Arbeiten  unter  50  Thlr. 
'•^nge  Veranschlagung  durch  Baubeamte  unmittelbar  vorgenommen  werden. 

tjfK.r  um  xijir.  bedürfen  der  Revision  der  Anschläge  durch  die  Bau- 

'^'■iif  im  Handelsministerium.    Rönne  a.  a.  0. 
h  Beiern  waren  für  den  Voranschlag  von  1  b55/«»  1  von  den  Kreisregierungen 

'-Mit  für  Neubauten  zu  Zwecken  der  Staatsverwaltung  verlangt     Man  ver- 
•"r*  tarch  Ausscheidung  des  Minder-Dringendcn  die  Summe  erst  auf  740.000, 

fl.  und  auch  hiervon  wurden  nur  387,000  fl.  in  den  Voranschlag  für 

^ 'f- r:     auf^nomme«.  •  -  Ii.  Proassen  bedürfen  Neubauten  aber  S»Ü0 Thlr. 

■  ̂ w*  der  Anschläge  durch  die  ministerielle  BauabtheÜung. 
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Maurer-,  Zimmer-,  Schreiner-,  Schlosser -Arbeit  u.  8.  w.)  I 

Mindestfordernden  überlassen  (§.  89),  es  wird  zur  Ueberwach 

der  Arbeiten  ein  Bauverständiger  (Bauführer,  Balier)  beauftragt 

das  vollendete  Werk  vor  der  Ausbezahlung  der  bedungenen  Sm 

genau  untersucht.16)"  (Rau  §.  67).  j 

4.  Abschnitt. 

Der  Finanzbedarf  oder  die  Ausgaben  für  die  Bestreitung  de 

Erhebungskosten  der  Staatseinnahmen.1) 

I.  —  §.  91.  Der  eigentliche  Finanzbedarf  oder 

reine  Staatsausgabe  (§.  68)  kommt  unmittelbar  den  Sti 

zwecken  und  den  zu  ihrer  Verwirklichung  dienenden  einze 

Thätigkeiten  zu  Gute.  Die  Erhebungskosten  der  Staats« 

nahmen  oder  allgemeiner  ausgedrückt  und  den  Fall  der  Koi 

der  Creditoperationen  (Staatsanleihe  u.  s.  w.)  einbezogen,  der  E 

gänge  (o.  §.  50),  sind  nur  das  Mittel  für  den  Zweck  oder 

die  Beschaffung  der  Deckung  des  eigentlichen  Finanzbedarfs, 

den  Etats  müssen  diese  Posten  möglichst  vollständig  mit  ersehen 

weil  ihr  Betrag  bei  dem  werbenden  Staatseigentum  die  m 

schaftlichkeit  und  die  privatökonomische  und  technische  Fähig! 

der  Staatsverwaltung  mit  erweist  und  weil  ein  Theil  dieser 1 

waltungskosten  ■)  und  die  Erhebungskosten  der  Gebühren  und  eig 

liehen  Steuern  ebenso  wie  die  reine  Staatsausgabe  zu  den  eig 

liehen  Lasten  gehören,  welche  das  Staatswesen  der  Bcvölker 

macht  (§.  33).  Es  ist  deshalb  die  Forderung  zu  stellen,  dass 

Etats  in  Ausgabe  und  Einnahme  sogen.  Brutto-Etats  sind,  wel 

alle  an  den  Einnahmen  haftenden  Kosten  möglichst  vollständig 

M)  Die  Baubeainten  haben  vielfältig  durch  Ueberschreitung  der  bewilligten  Sun 
die  Ordnung  im  Staatshaushalte  gestört,  es  sei  nun,  dass  sie  nicht  sorgfältig  gent 

Werke  gingen,  oder  absichtlich  die  Anschläge  zu  niedrig  machten,  um  desto  ehe; 

Genehmigung  neuer  Bauten  zu  bewirken.  Daher  schreibt  die  bad.  V.  v.  5.  April 

vor.  wie  die  technischen  Beamten  in  solchen  Fällen  zur  Verantwortung  gezogen 

sollen.  —  A.  Weimarschc  V.  v.  18.  Aug.  ISIS  Art  13:  Sobald  sich  zeigt, 

die  Anschlagssumme  nicht  zureicht,  wird  jede  Zahlung  für  den  Bau  eingestelll 

an  die  höchste  Behörde  berichtet.    Für  Preussen  s.  die  betreff.  Verordnungen 
Könne  a.  a.  0. 

*)  Dieser  Abschnitt  ist  in  dieser  Aufl.  neu  eingefügt,  weil  es  mir  wünschend 

schien,  von  einem  zusammenfassenden  (tesichtspunete  aus  die  Frage  der  Erheba 

kosten  ganz  im  Allgemeinen  zu  beleuchten.  Das  Einzelne  gehört  dann  in  die  L 
von  den  Einnahmen. 

*)  Nemlich  derjenige  Theil,  welcher  etwa  bei  der  Staatsverwaltung  wegen 

derselben  anhaftenden  Eigentümlichkeiten  grösser  ist ,  als  bei  der  Privatrerwalt 
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halten.  Dieser  Forderung  sind  die  Staaten  in  neuerer  Zeit  auch 

tmer  mehr  nachgekommen.8) 

IL  —  §.  92.   Die  möglichste  Beschränkung  der  Er- 

fbcBgsk osten  muss  im  Finanz-  und  Staatsinteresse  selbst  ver- 

iodüch  erstrebt  werden.  Wie  zu  diesem  Behufe  bei  den  einzelnen 

i.tenroo  Einnahmen  vorzugehen  ist,  wird  in  der  Einnahmelehre 

ifcer  erörtert  An  dieser  Stelle  ist  aber  schon  darauf  aufmerksam 

l  machen,  dass  die  Höhe  der  genannten  Kosten  theils  von  der 

n  der  Einnahmen,  insbesondere  der  privatwirthschaftlichen 

fier-  aod  der  Gebühren  und  Steuern  andrerseits  und  wieder  der 

auelien  Kategorieen  jeder  dieser  Einnahmearten,  theils  von  all- 

meinen  Verhältnissen  der  Zeit  und  des  Landes  abhängt. 

-  darf  daraus  die  allgemeine  Regel  für  die  Finanzwirthschaft  ab- 

leitet »erden,  dass  zwar  bei  der  Wahl  der  Einnahmearten  auch 

fc>es  Moment,  die  Höhe  der  natürlichen,  einer  Einnahme  an- 

^be&dea  nnd  der  durch  die  Zeit-  und  Landesverhältnisse  bedingten 

••'«a,  tannlich  mit  berücksichtigt  werden  muss;  dass  aber,  weil 

t  Hadder  Einnahmearten  doch  wesentlich  von  anderen  Uni- 

äßdea  mit  abhängt,  Einnahmen  (auch  Steuern)  mit  höheren  Er- 

^ungfkosten  oft  unvermeidlich  sind.    Es  giebt,  auch  nach 

«er Seite  betrachtet,  kein  absolut  richtiges,  sondern  nur  ein 

ttlieh  ond  historisch  relativ  zweckmässiges  Einnahme- 

.Hfli.  Dies  ist  in  Theorie  und  Praxis  nicht  immer  zur  Genüge 

bittet  worden.    Das  Einnahmesystem  kann  ohnehin  gewöhnlich 

«*fM  beliebig  gewählt  werden,  sondern  ein  geschichtlich 

'^kommen  es  Hegt  vor  und  verträgt  höchstens  eine  allmälige 

lach  bei  dieser  Reform  ist  die  Verringerung  der  Er- 

■"snggkosten  mit  ins  Auge  zu  fassen,  allein  massgebend  kann 

'-  iWt  wiederum  nicht  sein.  Daraus  folgt,  dass  zwischen  den 
^haushalten  verschiedener  Zeiten  und  Länder  auch  mehr  oder 

v  »rer  nn vermeidliehe  Differenzen  in  den  Erhebungskosten 

"vteo,  welche  bei  einem  finanzstatistischen  Vergleich  keineswegs 

der  betreffenden  Finanzverwaltung  als  Verdienst  oder  als 

'     angerechnet  werden  dürfen.    Auch  dies  ist  oft  bei  der 

"beilung  von  Finanzen  übersehen  worden. 

III.  —  §.  1)3.    Von  wichtigeren  Unterschieden  in  den  Ver- 

>^n  der   Erhebungskosten   sind  namentlich    folgende  be 

«fcamrih: 

*)S.  weh  Bau,  5.  Ausg.,  II,  §.  564.    Näheres  später  im  2.  Bande. 
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1)  Staatehaushalte,  in  welchen  Einnahmen  privat  wir: 

schalt  lieber  Art  —  ältere  Domänen ,  FeldgUter,  Forsten,  Bo| 

werke,  Fabriken,  Eisenbahnen  — ,  ferner  aus  Gebühren« 

stalten,  wie  Post,  Telegraphie,  uud  aus  Staatsmonopoie n.  * 

dem  Tabak-  und  Salzmonopol,  vorkommen,  haben  nothwed 

regelmässig  einen  höheren  Gesammtbetrag  von  Krhebungake« 

im  Etat  und  damit  Uberhaupt  einen  höheren  Bruttoetat  im  k 

und  Eingang  bei  gleich  hoher  eigentlicher  Staatsausgabe, 

Staatshaushalte,  deren  Einnahmen  vorzugsweise  nur  aus  »Ste» 

bestehen.    Denn  in  jenen  erstgenannten  Haushalten  muss  ein 

deutender  eigener  Aufwand  an  Kosten  gemacht  werden ,  um 

Reineinnahme  (oder  das  eigentliche  Staatseinkommen)4)  erst  du 

besondere  privatwirthschaftliche  Productionsprocesse  zu  erwert 

Im  Allgemeinen  ist  aus  tiefer  liegenden  politischen,  wirtnsda 

liehen  und  technischen  Gründen  in  früherer  Zeit  und  in  den  weiu 

entwickelten  Volkswirtschaften  noch  heute  die  Einnahmen 

sehaft  mehr  auf  privatwirthschaftliche  Einnahmen,  ältere  Kegaii 

Monopole  u.  s.  w.  begründet  als  auf  eigentliche  Stenern.  Ui 

übrigens  gleichen  Umständen  erscheinen  also  Staatshaushalte  sota 

Zeiten  und  Länder  mit  einem  relativ  und  absolut  grösseren  hob 

etat  und  stärkeren  Summen  Erhebungskosten  als  StaatahauÄ 

mit  vorherrschender  Steuerwirthschaft.  Ein  Beispiel  für  jene  H* 

halte  sind  noch  jetzt  die  deutschen  verglichen  mit  dem  e& 

lischen  und  französischen  (vollends  wenn  bei  letzterem  i 

dem  einen  Zweige  des  Tabakmonopols  abgesehen  wird.6) 

2)  Auch  bei  gleicher  Gestaltung  der  Einnahniewirthscfe 

macht  es  für  die  Erhebungskosten,  welche  im  Etat  erscheine 

einen  Unterschied,  welches  Verwaltungssystem  in  Betreff j 

wisser  Zweige  der  Einnahmen  befolgt  wird.  Bei  der  eigea 

Verwaltung  der  Domänen  (FeldgUter),  Eisenbahnen,  eines  Monop 

j Tabak»  kommen  regelmässig  hohe  Verwaltungs-  und  Betrie 

kosten  vor,  welche  bei  der  Verpachtung  fast  ganz  verschwind 

Die  Bruttoetats  vermindern  sieh  also  mit  dem  Vorwalten  { 

Pachtsystems  bei  solchen  Zwcigeu.  Da  vielfach  die  Verp  acht m 

geschichtlich  später  und  in  der  entwickelteren  Volkswirtschaft 

•j  Wagner.  Gnjndlcg.  t,  §.  M. 

Äi  Auf  Erhebun  erlösten  der  Einnahmen  kommen  i.  B  in  Gr.  BritanDiei  I? 

7  TT  Mill  Pf.  bei  741*5  Mill.  *f,i  Gesa  mtn  landabe  oder  J0  4",.  in  Fraakr«i> 

U\*  Hill.  Kr  bei  2ö'&*  Mill  oder  '.»  7 0  M.  in  Preusseo  und.  der  indir.  Ead 

»teuern.  aber  ohne  l'o-t  u.  Telegr.)  c.  2",6  MüJ.  M   bei  c.  7M*  Mill  M.  fonda»*« 

Aua$.  oder  u  oöu 
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Meile  der  Eigenverwaltung  tritt,  z.  B.  bei  den  Domänen  i.  e.  S., 

^scheinen  Haushalte  neuerer  Zeit  und  vorgeschrittener  Länder 

m  öftere,  ceteris  paribus,  mit  kleineren  Erhebungskosten  und 

fc.  Ist  die  Verpachtung,  wie  in  solchen  Fällen  im  Allgemeinen 

üjehmeo  ist,  das  privat  -  und  volkswirtschaftlich  zweckmässigere 

*i.  so  vermindert  sich  wahrscheinlich  gleichzeitig  auch  der 

.•wirih&chai'tliehe  Kostenaufwand  des  ganzen  Staatswesens.6) 

:.  94.  —  3)  Von  besonderer  Bedeutung  sind  die  natürlichen 

itt  tos  den  Zeit-  und  Landesverhältnissen  entspringen- 

iQierschiede  in  den  Erhebungskosten  der  Haupt-  und  Unter- 

er Steuern.    Schon  hier  in  der  Lehre  vom  Finanzbedarf 

-  ̂ge  wichtige  Puncte  in  dieser  Beziehung  hervorzuheben. 

Bei  den  Erhebungskosten  der  Steuern  sind  von  vorneherein 

.entliehe  und  eigentliche  Erhebungskosten  zu  unter- 

*  Die  u  n  eigentlichen  Erhebungskosten  sind  diejenigen  mit 

^verbundenen  einzel-  und  eventuell  auch volkswirthschaft- 

«  Kosten,  welche  direct  oder  indirect  Steuerpflichtige  über 

-gesetzliche  Steuerschuldigkeit  hinaus  tragen,  ohne  dass  diese 

jeeiuch  nur  als  Robeinnahme  in  die  Staatscasse  kommen, 

til  gehören : 

ti  solche  Kosten ,  welche  neben  der  Steuer  in  Folge  von 

'*  rrechtlich  keiten,  Bestechlichkeit  u.  dgl.  m.  der  Finanz- 

dem  Publicum,  bez.  den  einzelnen  Steuerpflichtigen  abge- 

-;?n  werden:  Verhältnisse  in  Zeiten  und  Ländern  mit  unge- 

aier  Rechtssicherheit,  roher  Cultur.  Die  indirecten  Steuern 

i.  Thoraccisen  u.  A.  m.),  aber  auch  directe  Steuern  geben 

*  Veranlassung.    Abhilfe  liegt  in  genügender  Besoldung  der 

scharfer  Controle,  unerbittlicher  Strenge  von  oben,  Oeffent- 

-  it.  Alles  vornemlich  erst  im  entwickelten  Staate  auf  höherer 

swrfe  der  Bevölkerung  zu  erreichen. 

J)  Solche  Kosten,  welche  die  Besteuerung  für  die  Einzelnen 
fr  die  Volkswirtschaft  direct  und  indirect  durch  ihre  u  n  - 

u>  Beispiel  kann  der  Unterschied  des  Kostenverhältnisses  bei  den  meist  ver- 

Domänen  i.  e.  S.  und  bei  den  eigen  verwalteten  Forsten  dienen, 

*  «^jtens  grösstenteils  auf  diese  Verschiedenheit  des  Verwaltungssystems 

^Aita  iit;  z.  B.  in  Preussen  1875:  Domäneneinnahmen  roh  2S'4  Mill.  M., 

'  ̂»testen  61  Mill.  M.  oder  21  '5%,  Forsteinnahme  roh  51  i  Mill.  M.,  Ver- 

'^r*.  Betheb  259  Mill.  M.  oder  50*1  °/0.  In  Frankreich  erscheint  das  selbst- 

- T»b»kmonopol  Und.  Pulvermon.)  mit  310  MiU.  Fr.  roh  und  H.H  2  Mill.  Fr. 
ui  Italien  d.  verpachtete  Tabakmonopol  mit  701  Mill.  Fr.  Küheinn. 

^  >>.«ou  Fr.  Kosten. 

^Hui.rh-wUmiei    L  14 
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zweckmässige  Anlage  und  Durchführung,  ihr  ControJ 

wesen,  ihre  Verhinderung  technischer  Verbesserung« 

in  der  l'roduction,  darch  die  mit  der  Erledigung  der  Geschäfte  <k 

Steuerbemessung  und  Erhebung  verbundenen  Zeitverluste  m 

Kosten  an  Arbeitspersonal  für  die  .Steuerpflichtigen  mit  m 

bringt.7)  Namentlich  sind  es  die  indirecten  Steuern,  die  Zöl; 

(Grenzsperre  und  Grenzverkehrscontrole,  Zollmanipulationen,  eige 

Leute  des  Kaufmanns  zur  Besorgung  dieser  Geschäfte),  i 

städtischen  Thoraccisen  (Mahl-  und  Schlachtsteuer  u.  s.  w 

die  bei  der  Circulation  gewisser  Waaren  im  Inland  erhoben 

Steuern  (gewisse  Weinsteuern),  die  bei  der  Production  erhoben 

Verbrauchssteuern  (Bier-,  Branntwein-,  Zuckereteuer)  u.  a.  i 

welche  solche  Erhebungskosten  in  zum  Theil  bedeutendem  ftetra 

mit  sich  bringen. 

Die  erste  wie  die  zweite  Art  dieser  uneigentlicben  Erhebung 

kosten  lässt  sich  natürlich  nicht  ziffermässig  anschlagen.11)  Bern 

die  zweite  besonders  in  unseren  heutigen  Staaten  mit  allgenc 

verwaltender  indireeter  Besteuerung,  fallen  aber  oft  als  ein  schwer 

Posten  des  eigentlichen  volkswirtschaftlichen  Etats  der 

erhebungskosten  neben  dem  im  Finanz  etat  erscheinenden  Ko 

betrage  ins  Gewicht.  Vereinfachung  des  Steuerwesens, 

herrschen  der  directen  und  unter  diesen  wieder  der  reinen 

kommensteuern  haben  neben  anderen  auch  den  Vortheil,  ̂  

aus  jenen  Kosten  sich  ergebenden  Betrag  der  Last  des  StaaUwe« 

zu  vermindern. 

§.  95.  —  b)  Die  eigentlichen  Erhebungskosten  der  8teoa 

sind  der  Aufwand,  welchen  die  Finanzverwaltung  oder  ihre  Bea^ 

tragten  (wozu  auch  Steuerpächter  gehören)  für  die  Einziehung  4 

gesetzlichen  Steuerbetrüge  machen  müssen.  Sie  gehen  daher  auf 

durch  die  Rechnungen  der  Fiuanzverwaltung  oder  ihrer  Beauftragte! 

Die  möglichste  Verminderung  dieser  Erhebungskosten  muss  sein 

verständlich  das  Ziel  sein.  Die  Höhe  dieser  Kosten  hängt  ni 

im  Allgemeinen  ab: 

u)  vom  Zustande  der  ganzen  Finanz-  und  speck 

Steuervcrwaltung.  Einen  Eintiuss  übt  dabei  das  vorherrsche!*] 

7)  S.  Bcrgius,  Finanzwiss.  1.  Ausg.,  S.  249. 

•)  Es  sind  doch  nur  unsichere  Annahmen,  wenn  Sully  meinte,  für  30  MiE 
die  in  die  Staatskasse  kämen,  inussten  die  Steuernden  150  MilL  L.  zahlen,  oder 

Heinrich  IV.  sagte,  die  Taille  sei  doppelt,  eine  komme  nur  den  Beamten  zn 

S.  auch  Parieu,  iinpots  I,  %  ff.,  Mcm.  de  Sully,  IV,  332  -.Lond.  A.  r.  J T3 
Kau,  Fin.,  5.  Ausg.,  §. 
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^oerbebungssy stem  aus  (Pacht,  Regie,  Erhebung  durch  Ver- 

jiuinns  der  Selbstverwaltungskürper,  besonders  der  Gemeinde, 

Endung),  worüber  erst  später  in  der  Steuerlehre  näher  zu  handeln 

*  Hier  liegt  eine  wichtige  Aufgabe  für  Steuertechniker  vor. 

i\  Weiter  ist  die  Summe  der  Erhebungskosten  des  Steuer- 

fese» von  der  Wahl  der  hauptsächlichen  Steuerarten  ab- 

iinji?.  Manche  der  letzteren  bringen  wenigstens  in  der  Regel 

e^D  der  Einrichtungen  der  Erhebung  und  der  Controle  höhere 

*«ren  als  andere  mit  sich.  Namentlich  gilt  dies  im  Ganzen  von 

-r.  wichtigsten  indirecten  Verbrauchssteuern,  den  Grenzzöllen,  den 

iliÄhen  Yerzehningssteuern,  welche  in  der  Form  von  Steuern 

sitn  Produzenten  (Bier-,  Branntwein-,  Zuckersteuern  u.  A.  m.) 

fcr  von  Thoraccisen  in  den  Städten  u.  s.  w.  erhoben  werden. 

od  soll,  wie  gesagt,  bei  der  Wahl  der  Steuern  auch  auf  diesen 

ncet  Rücksicht  genommen  werden,  aber  manche  Umstünde  machen 

*  ücRMmtfglich,  bloss  wegen  der  Höhe  der  Erhebungskosten  eine 

sratr  oder  wenigstens  eine  Steuergattung  zu  vermeiden.  Wo  da- 

w  «ßmai  gewisse  Steuerarten  vorwalten,  müssen  die  höheren  Er- 

?far$sko6ten  mit  in  den  Kauf  genommen  werden.  Es  setzt  dann 

tos  eret  eine  ganz  andere  Entwicklung  der  Volkswirthschaft, 

i.' Wlkscaltur,  des  Sittenzustands  voraus,  um  indem  Steuersystem 

*  Stenern  mit  geringeren  an  die  Stelle  derjenigen  mit  höheren 

-raetoagskosten  treten  lassen  zu  können,  z.  B.  mehr  directe,  be- 

■^ler*  Einkommensteuern  an  die  Stelle  von  indirecten  Verbrauchs- 

Aach  dies  ist  in  den  Controversen  über  Steuerwesen  nicht 

««r  beachtet  worden.*) 

?)  Auch  bei  ein  und  derselben  Steuerart  oder  selbst 

kleinen  Steuer  sind  die  Erhebungskosten  nach  Zeit  und  Land 

erbeblich  verschieden,  namentlich  nach  folgenden  Umständen : 

Der  Sittenzustand  der  einen  Bevölkerung  verlangt 

X»ch  t.  Czörnig,  Österreich.  Budg.  II,  505,  sind  in  den  dort  verglichenen 

^ill.  Coltarstaaten  Europa's  die  Erhebungskosten  der  dir.  Steuern  meistens  cr- 
^-i  Lfjflcr  als  diej.  der  indirecten  (diese  excL  Monopole  u.  Regale),  eine  Dilfcrenz, 

•-»dl  zwar  etwas  vermindert,  aber  nicht  verschwindet,  wenn  bei  den  directen 

7/"*  ̂   öfters  nicht  vollständig  im  Staatsetat  erscheinenden ,  z.  B.  theilweise  von 
'Krjide  getragenen  Erhebungskosten  eingerechnet  werden:  Gr.  Brit.  z.  B.  bei 

1  k  tt,  den  indlr.  Steuern  4*2,  Frankreich  51  u.  88,  Preussen  4  u.  9*6, 

'  ̂«rreich  32  u.  10$,  Baiern  5  6  u.  9  2,  Belgien  51  u.  115.  Ausnahmen 
j  2<fi-J  kommen  übrigens  vor,  z.  B.  in  Portugal  u.  Holland,  was  sich  aber  besond. 

iässt.   Bei  einzelnen  direet  Steuern,  welche  grosse  u.  kostspielige  Vorbc- 

*  :racbfitoD  benöthigen,  daher  besondere  bei  der  Grund  steuor  (Kataster!) 

"•a  srh  übrigens  höhere  Erhebungskosten  rinden,  wenn  mau.  wie  billig,  die  Zins- 

*  ̂ortwationskoiten  des  in  den  Katastern  u.  s.  w.  deckenden  Kapitals  mit  einrechnete. 

14*
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mitunter  umfassendere,  mithin  meistens  kostspieligere  Steuere 

trolen,  als  der  einer  anderen.10) 

bb)  Aehnlich  wirkt  die  Verschiedenheit  der  geographisch 

Verhältnisse  eines  Landes  ein,  z.  B.  die  Lage,  Gestalt,  die  Gr« 

Verhältnisse  (See,  Gebirge,  Flüsse,  conventionelle  Grenzen), 

Verhältniss  der  Grenzlänge  zum  Inhalt  und  zur  Bevölkerung 

Steuergebiets  (Land,  Stadtgebiet),  die  verticale  Configuratioa 

Landes  u.  dgl.  m.,  so  besonders  bei  den  Kosten  der  Zölle,  städtisc 

Accisen,  weil  Controle  und  Schmuggelgefahr  von  diesen  UmstäD 

bedingt  werden.11) 

cc)  Auch  die  Verkehrs-  und  P r od uetions Verhältnisse, 

Beschaffenheit  der  Communicationen,  z.  B.  Land-  und  Was 

wege,  Concentration  eines  gewissen  besteuerten  Verkehrs  in  weni 

oder  Zerstreuung  über  zahlreiche  Orte  sind  von  Einfluss,  so 

Zöllen,  manchen  inneren  Verbrauchssteuern.12) 

4*70 

C  10,1W 
221 

c  13,6Ö( 
641 

c.  19,50t 

7-41 

c.  25,601 

8-4S 

c.  30.31R 

8-68 

c.  34,7(W 

8*75 

c  36,10(1 

,0)  Z.  B  gegenüber  dem  Zoll-  und  Thoraccisenschmuggel,  der  freilich  Wesen 
auch  von  der  Höhe  der  Steuersätze  mit  abhängt. 

")  Gross britannien  geniesst  auch  hier  wegen  seiner  Lage  Vorzüge  vor 
meisten  Landern.  Auch  in  der  im  Text  genannten  Beziehung  war  die  Erweite 

des  preussischen  zum  Zollgebiet  des  Zollvereins  und  die  allmälige  Ausdehnung 

letzteren  sehr  wohlthätig.   So  war  z.  B. 

Länge  der     Inhalt  des      Auf  1  Meile  ZolUinie  kaiati 

Zolllinie      Zollgebiets      Quadratmeilen  mit  EinwohiH 

Preussen  1819  1073  Meü.     5045  Qu.m. 

Mittclstaaten  1564    M        3456  „ 

Zollverein  1833  1206    M        7729  „ 

1844  1105    „        8245  M 

1856  1066    „        9045  „ 

1869  1114  9666  „ 

1873  1127    „        9858  „ 

Vgl.  Viebahn,  Stat  Deutschi.  I.  (1858),  227  u.  pass.  Einigermassen  müssen 

Zollerhebungskosten  (Grenzwache  u.  s.  w.)  mit  der  Ausdehnung  des  Zollgebiets 

relativ  vermindern,  also  in  umgekehrter  Richtung,  wie  die  auf  1  Meile  Zolllinie  fifl 

Gebiets-  und  Bevölkerungsmenge  sich  bewegen.  Das  hat  sich  auch  im  Zollrerein 

zeigt,  wo  diese  Kosten  von  über  16  meist  auf  unter  10°/0  gesunken  sind.  K le 
Staaten  müssen  daher  unter  Umständen  unverhältnismäßig  hohe  ZoUverwaltongskti 

ausgeben  (Kur-Baiern  Ende  des  vorigen  Jahrh.  60—70%'  Viebahn,  Stat.  L 

Belgien  1831  314,  1860  noch  271  %).  —  Aehnliche  Wahrnehmungen  bei  sti 

sehen  Accisen.  So  forderte  die  preuss.  Mahl-  u.  Schlachtsteuor  1849  bei  Stä 

mit  über  100,000  Einw.  8  5,  zwischen  30—100,000  E.  14*3,  zw.  15—30,000  E  1 

zw.  10—15,000  E.  22  2,  unter  10,000  E.  26  5%  Kosten  (Preuss.  Statist  ZeiU 
lb68,  S.  84). 

1S)  Gross  britannien  hat  hier  wieder  den  wesenUichen  Vorzug  bei  den  U 

dass  sich  sein  Hauptverkehr  mit  dem  Auslande  auf  einige  Haupthäfen  vorzog* 
Concentrin.  So  wurden  z.  B.  1869  von  22  22  Mill.  Pf.  St  Zolleinnahmen  104 

London,  3*16  in  Liverpool,  3*41  in  allen  anderen  engl.  Häfen,  3  07  in  schott,  2' 

irl.  Häfen  erhoben  (Martin 's  statesman's  yearb.  f.  1872,  p.  262).  Auf  die  be 
Haupthäfen  kommen  also  47*2  und  14  2,  zusammen  614%  der  ZoUeinnahme. 
Deutschland  überwiegt  der  Verkehr  einzelner  Zollämter  nicht  entfernt  in  diel 

Maasse.  Vom  Eingangszoll  d.  J.  1875  von  120*83  Mill.  M.  kam  z.  B.  zur  Erheb 
im  Hauptamtsbezirk  Berlin  10  20,  in  Hamburg  450.  Stettin  5  02,  Köln  Mi  Lei* 
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dd)  Nicht  minder  igt  die  Entwicklung  des  Volkswohl- 

ands  wichtig.  Ein  höherer  Wohlstand  erlaubt  die  Erhebung 

bercr  Steuersätze,  wobei  die  Kosten  sich  regelmässig  günstiger 

et)  Endlich  darf  die  Entwicklung  des  Grossbetriebs 

vi  bedeutenden  Privatreichthums  einzelner  Classen  und 

iVidien  genannt  werden.  Jener  wie  dieser  ermöglichen  Steuer- 

•<kngin  wenigen  grösseren  Beträgen  und  mit  gerin  geren 

>atrolen,  (z.  ß.  grosser  Posten  mittelst  Stempels  erhobener  Ge- 

.ren  and  Steuern  in  wenigen  steuerbaren  Acten,  oder  hoher 

"iflaer  Einkommensteuerbeträge).14) 

Fj  ̂ eh«rt  eine  genaue  Kenntniss  und  richtige  Würdigung  aller 

^riad  noch  mancher  ähnlicher  Umstände  dazu,16)  um,  soweit 

»••h  -icr  Hohe  der  Frher>iin«rskostcn    überhaupt  geschehen 

tr.n  Steuern  für  ein  Land  und  eine  Zeit  richtig  auszuwählen  und 

'*!  die  im  concreten  Falle  sich  findenden  Erhebungskosten  ein 

rr^w  Unheil  zu  fallen. 

Die  genaue  finanzstatistische  Feststellung  der  Erhebungskosten 

"  Steuer  ist  auch  zu  diesem  Zwecke  zu  erstreben.    Sie  hat 

ihre  bedeutenden  Schwierigkeiten,  weil  in  der  Regel  manche 

<tu  der  Erhebungskosten,  z.  B  für  Controleinrichtungen,  mehreren 

•*  Vü  iL,  also  in  diesen  5  grössten  Aemtern  zusammen  nnr  30  42  M 1 11  M.  oder 

~'*pm  26  weiteren  Aemtern  je  über  1  bis  unter  4  Mill.  M.  Der  übrige  Ver- 
t  fsfeihe  sich  auf  eine  Unzahl  Aemter  mit  Betragen  von  weniger  als  1  Mill.  M. 

•  •-,!!••  ,1   Statist  .1   D  Brich*  I  Jahrg.  B.  XX,  H.  l ,  Abth.  2, 

'Ml  Natürlich  müssen  sich  hier  auch  die  Verwaltungskosten  höher  als  in  Eng- 
e;        _  Aehnlich  wirkt  z.  B.  bei  der  Spiritus-  oder  Branntweinbesteuerung  der 

m  England  günstig,  dass  die  Producrion  sich  auf  grosse  Etablissements  in 

-  -  '.ttea.  m  Deutschland  ungünstig,  dass  sie  sich  auf  zahllose  ländl.  Brennereien 

Es  lasst  sich  dies  an  den  verschiedensten  Steuern  nachweisen.  Ein  gutes  Bei- 

^rfet  da»  Verhaltniss  des  Roh-  und  Reinertrags  des  Tabakmonopols  in 

•u-\ci  and  Oesterreich.    Dort  kann  bei  höherem  Durchschnittswohlstand  der  Preis 

'  TiUtfibniate  so  hoch  gestellt  werden ,  dass  er  eine  Steuer  von  70—80  Thlr. 

t  "oa*r  enthäh,  in  Oesterreich  nur  so,  dass  diese  bloss  c  33  Thlr.  per  Centner 
?"  avh  Sötbeer,  Daten  vor  1870).    Wesentlich  aus  diesem  (irunde,  nicht 
^chiedenbeiten  des  Betriebs  u.  s.  w.,  sind  die  Erhebungskosten  in  Oesterreich 

r't    in  Frankreich,  dort  (West-Oest )  1873  c.  41-42,  in  Frankreich  (incl.  Pulver- 
l*jU  20°/r 

*  Belege  dafür  später  in  der  Steuerlehre.  In  Preussen  kostet  z.  B.  die  Erhebung 
i'S»cnsteuer(von  über  1000  Thlr.  Einkommen)  nur  1'6,  der  Classensteuer  (früher, 

5 '»«Thlr  Einkommen  abwärts)  4  0 °/0«  was  wenigstens  zum  Theil  auf  jenen  Um- 
Ji  tß  zurückzuführen  ist.    Die  niederen  Sätze  der  CJassensteuer  machen  bei  der 

5?  u>  fiel  Muhe  und  Kosten,  dass  dieser  Umstand  bei  der  Frage  der  Besei- 

r"*' <H«*r  Steuer  für  die  Bezieher  eines  kleinen  Einkommens  mitspricht. 
So  kommt  es  z.  B.  auf  die  Steuersysteme  des  Nachbarstaats  mitunter  an. 
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Steuern  gemeinsam  sind16)  und  weil  die  allgemeinen  Kosten 

die  oberen  Organe  der  Finanzverwaltung  sich  nicht  oder  nur  :.. 

oder  weniger  willkührlich  repartiren  lassen. 

Als  feststehend  darf  wohl  angenommen  werden,  da*> 

Hebung  der  Sitten  und  Bildung  des  Volks,  die  höh 

Entwicklung  des  Wohlstands  und  des  Kechtszusta 

auch  die  Erhebungskosten  der  Finanzverwaltung,  speciell  im  >u 

weseu,  zu  vermindern  streben:  theils  weil  dann  Steuern  n.i 

sich  weniger  Erhebungskosten  eingeführt,  theils  weil  bei  der* 

Steuer  weniger  Controlausgaben  gemacht  und  mit  dem  glei< 

Arbeitsaufwand  höhere  Steuersätze  erhoben  werden  können, 

so  1  ute  Regeln  über  die  Erhebungskosten  der  Steuer  kann 

Finanzwissenschaft  nicht  aufstellen.    Historisch  und  Ort! 

relativ  ist  auch  hier  Alles  zu  fassen.17) 

Zweiter  Hauptabschnitt. 

Einzelne  Gegenstände  des  eigentlichen  Finanzbedarfs. 

§.  96.  Die  Höhe  der  Ausgaben  für  einzelne  Gegend 

hängt  von  dem  Umfange  der  vom  Staate  Ubernommu 

Aufgaben  und  von  der  Durchführungs-Art  dieser  lein 

( Verwal tun gs System)1)  ab.  In  dieser  Beziehung  sind 

leitenden  Gesichtspuncte  politische,  Volkswirtschaft  In 

und  verwaltungstechnische,  nicht  unmittelbar  finamt 

Die  nähere  Begründung  der  einzelnen  Staatsthätigkeiten  ft 

daher  nicht  weiter  in  die  Finanzwissenschaft,  als  sie  oben  e.: 

ist  31  u.  32).  Für  alles  Andere  ist  vielmehr  auf  die  allgen» 

Staatslehre  und  auf  die  specielle  Verwaltungslehrc  (einschlief 

der  Lehre  von  der  wirtschaftlichen  Verwaltung),  sowie  auf 

grundlegenden  Theil  der  Allgemeinen  Volkswirthschaftslehre 

,Ä)  Z.  B.  für  die  verschiedenen  Arten  innerer  Verbrauchssteuern  oder  fu 
und  die  Zolle  (Fiuanzwache). 

1T)  Auch  bei  ausserordentlichen  Einnahmen,  z.  B.  bei  den  Einging  . 
Crcditoperation  c  n ,  Anleihen  u.  s.  w.  kommen  Kosten  vor,  welche  er 

Kubrik  „Erhebungskostcu"  fallen:  einmal  Drucksachen  (Obligationen,  Staatsp*:- 

u.  s.  w.),  dann  namentlich  Bamjuier-  und  ähnliche  Provisionen.  Frankrei'i 
rechnet  die  Kosten  der  Anleihen  des  letzten  Kriegs  (nominell  6  Milliarde: 
631  Mill.  Fr.,  worunter  sich  aber  andere  Posten  mit  befinden  mUs>en. 

l)    Wozu    von    dem    hier    massgebenden    Gesichtspuncte   aus   auch  du 
gicrungsforra  selbst   gehört  (Monarchie,  absolute  oder  bej>chranlte  Moci: 

Republik  verschiedener  Form  u.  s.  w.) ,  von  welcher  ein  Theil  de*  Finaozbedaxi 

abhängt  (s.  folgenden  Abschnitt  1).  —  §.  96  entspricht  dem  §.  44  der  5.  od  6* 
6.  Ausgabe. 
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Lehrfachs)  zn  verweisen.  Die  Finanzwissenschaft  hat  die  be- 

rede Einrichtung  des  Staats  in  dieser  Beziehung  demnach  als 

ebenes  hinzunehmen.  In  Betreff  der  einzelnen  Ausgaben  betont 

m  deo  allgemeinen  Grundsatz  der  Wirtschaftlichkeit  und 

roikeit,  d.  h.  nichts  weiter  als  diejenige  Beschränkung  der 

zkn,  welche  unbeschadet  der  Erreichung  des  Zwecks  statt* 

a  kann.  (§.  34.)  Im  Folgenden  wird  daher  auch  mehr  nur 

finanzstatistische  Uebersicbt  der  wichtigeren  einzelnen 

•nitiiide  gegeben,  woran  sich  einzelne  principielle  volkswirth- 

rJicbc  Erörterungen  (eingehender  nur  im  Abschnitte  vom 

finnfwand  §.  106  ff.)  schliessen,  um  jene  Gegenstände 

Tüttlebens  von  ihrer  finanziellen  Seite  zu  beleuchten.2)  Diese 

Nebt  8cblie88t  sich  dem  oben  in  §.  32  dargestellten  System 

FniDibedarfs  an. 

5.  Abschnitt. 

wkärf  für  die  verfassungsmässige  oberste  Centralleitanjr.1) 

?  ?7.  Die  hierher  gehörigen  Posten  sind  folgende  drei: 

l  Bedarf  für  den  obersten  Leiter  des  Staats, 

1  b  Monarchie en  insbesondere  für  den  Fürsten,  bez.  für 

forstliche  Familie  (§.  97—99), 

&  io  Republiken  (§.  100). 

1  Bedarf  für  die  Volksvertretungen  (§.  101). 

H  Bedarf  für  gewisse  oberste  Staatskörper  (§.  102). 

t  A.  Bedarf  für  den  Monarchen  und  seine  Familie.*) 

der  geschichtlichen  Tradition ,  welche  im  Volksbewusstsein 

'üch  auch  heute  noch  in  monarchischen  Staaten  ihre  Stütze 

bedarf  der  Fürst  ein  hinlängliches  Einkommen  zur  Be- 

^  eines  umfänglichen  und  einigermassen  glänzenden  Haus- 

end Hofes.    Dasselbe  gilt  in  gewissem  Grade  in  der  Erb- 

•'  bie  ron  der  ganzen  fürstlichen  Familie.    Dieser  fürstliche 

*d  Haushaltsbedarf  lässt  sich  auf  verschiedene  Weise  decken, 

't  im  AJlgem.  Rau's  Volkswirthschaftspolitik  (Syst  II).  Mohl's  Polizci- 

■    Stein  's  Venraltungslebre  und  Czörnig's  österr.  Budget  verglichen  mit 

^aer  Abschnitt  war  früher  als  „Ausgaben  aus  d.  Verfassung'4  in  der  5.  Ausg. 

in  der  6.  Ausg.  §.  45  —  52  enthalten  und  den  ,üegierungsausgaben'4 
fefeotiber  gesteUL     S.  jedoch  jetzt  oben  §.  32  Anm.  G.    Der  Text  der 

•i&ß.  üieilveis«  noch  ron  Raa. 

;£  Blontachli,  Allg.  Staatsrecht,  5.  Aufl.  1876,  II,  191  ff. 
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216  !.  B.  1  K.  S.  A.  Finanzbedarf t  d.  oberste  Ontralleitung.  §  97. 

« 

wie  dies  auch  in  der  Geschichte  geschehen  ist,  einmal  aas  derr 

trage  dem  Fürsten,  bez.  der  Dynastie  eigentümlich  i 

stehenden  Grund-  und  z.  Th.  auch  Kapital  besi  Ucs;  zwei 

durch  Ueberweisung  solchen  Besitzes,  besonders  Ländereil 

aus  dem  Staatsvermögen  an  den  Fürsten;  drittens  durch  Fe 

Stellung  sogen.  Civillisten. 

1)  „Früher  ward  der  Aufwand  für  den  fürstlichen  Haan 

und  Hof  gewöhnlich  aus  dem  Ertrage  eigenthü mlicher  L 

dereien  des  Fürsten  bestritten.  Dies  hat  sich  in  mehreren  d 

sehen  Staaten  bis  auf  die  Gegenwart  erhalten,  indem  dem  Ftir* 

hause  noch  immer  das  Eigenthum  gewisser  Grundbesitznngcn 

verschiedene  einträgliche  Rechte  zustehen.  Dies  Vermögen  ist  o 

dem  Staatsrechte  des  einzelnen  Landes  zur  Deckung  jener  .! 

gaben  bestimmt  und  wird  durch  Familiensatzungen  i  Hausge* 

zusammengehalten.  Jene  Stammgtiter  des  fürstlichen  Hauses  kons 

am  Leichtesten  in  solchen  Staaten  erhalten  werden,  wo  die  h« 

Gewalt  noch  in  der  nemlichen  Familie  sich  vererbt,  aus  u 

Landbesitz  und  Gutsherrlichkeit  sich  ehemals  die  Landest)»! 

entwickelt  hat.  Oefters  sind  dagegen  durch  Umwälzungen  | 

Wechsel  der  herrschenden  Familie  jene  Güter  in  Privathände  I 

gegangen,  oder  gesetzlich  in  Staatsgut  umgewandelt  word& 

(Kau  §.  45.) 

„Die  Erhaltung  solcher  Stammgtiter  gewährt  demtl 

liehen  Hause  ein  gesichertes  Einkommen,  welches  in  Staates 

Volksvertretung  keiner  Bewilligung  der  letzteren  bedarf,  und  I 

ans  dem  Einkommen  der  Unterthanen  aufgebracht  werden  d| 

ein  in  kleinen  Staaten  besonders  erheblicher  Umstand.  Indes* 

man  doch  den  Nutzen  dieser  Güter  häufig  überschätzt*)  1 

glaubte,  der  Aufwand  des  Hofes,  wie  gross  er  auch  sein  ra- 

erscheine  stets  als  gerechtfertigt,  wenn  er  ans  dem  Ertrage  j< 

Güter  genommen  wird ;  allein  eine  unverhältnissmässige  oder  - 

verschwenderische  Ausdehnung  dieser  Ausgaben  würde,  beaom 

bei  einem  sonst  beengten  Staatshaushalte,  doch  immer  al- 

tadelnswerthes  Missverhältniss  angesehen  werden,  vorzüglich 

nach  dem  deutseben  Staatsrechte  die  erwähnten  Familiengüter  n 

ausschliesslich  zu  jenem  Zwecke  dienen,  sondern,  wenn  ihr  En 

hinreicht,  auch  zugleich  zur  Bestreitung  von  Regierungsaus^i 

*)  Vgl.  Vollgraff,  Systeme  der  pract  Politik,  IV.  506. 

«)  Vgl.  v.  Jakob.  II,  §.  835  fl.  —  Dahlmann  (Politik,  I.  941  bemerk! 

die  Fürsten  selbst  öfter»  den  Bezog  einer  bestimmten  Geldsumme  aas  der  Sta*t>n 
Torzogen. 
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verhaftet  sind,  bevor  auf  Steuern  zurück  zn  greifen  ist  (§.  153).  In 

<iern,  wo  die  Domänen  fürstliches  Hansgut  geblieben  waren, 

isek  gewöhnlich  eine  Verabredung  Uber  einen  gewissen  Be- 

der  Hofausgaben  nöthig  geworden,  bald  weil  die  Domanial- 

;iaie  so  reichlich  waren,  dass  ein  Theil  derselben  für  andere 

i^aasgaben  verwendet  werden  konnte  und  in  die  Staatscasse 

wld  weil  diese  bei  der  Unzulänglichkeit  jener  Einkünfte  einen 

?c$$  i  Kammerhülfe)  geben  musste.5)  Die  Mitwirkung  der 

■Tcrtretung  znr  Festsetzung  der  Hofstaatsausgaben  trägt  im 

c  Falle  bei,  die  letzteren  in  einem  den  Hülfsquellen  des  Landes 

übenden  Maasse  zu  halten.    Die  Verhandlungen  hierüber 

ht  in  wenigen  Fällen  auf  eine  für  die  fürstliche  Würde  ver- 

w  Weise  geführt  worden,  auch  lässt  sich  die  häufige  Wieder- 

k  einer  Besch lassfassung  über  diesen  Gegenstand  entbehrlich 

(Ran,  §.  46.) 

tWo solche  Güter  nicht  vorhanden  sind,  hat  man  die  gesetz- 

h  Anordnung  empfohlen,  dass  für  die  Hofstaatsausgaben 

eine  aus  dem  Ertrage  gewisser  benannter 

^?äter  zn    ziehende  Summe  ausgeschieden  wird 

im  sogar  bestimmte  Güter  von  einem  schätzungs- 

•e  festgestell  ten  Ertrage  dem  Hofe  zur  Verwaltung 

eigene  Rechnung  Uberwiesen  werden.    Die  erste  Ein- 

3g  ist  in  finanzieller  Hinsicht  kaum  etwas  Anderes  als  eine 

ilitit  nnd  hat  etwa  nur  das  gegen  sich,  dass  sie  die  Finanz- 

i*  complicirt. •)    Gegen  die  zweite  Einrichtung  sprechen 

Gliche  Bedenken,  denn  sie  verletzt  leicht  den  einen  oder 

zieren  der  Betheiligten,  Staat  oder  Dynastie,  verstösst  gegen 

fiebrigen  Grundsatz,  dass  die  sämmtlichen  Ausgaben  für 

zwecke  in  den  wirklichen  Beträgen  in  den  Staatsrechnungen 

B.  Altenburg.    Verfassung  von  1633,  §.  16.  Hohenzollern-Sigma- 
Verfass.  1S33,  §.  74. 

■  Preittes  werden  nach  Ges.  v.  17.  Jan.  1620  (s.  auch  preuss.  Verfassung 

?4  MüL  Thlr.  von  dem  Ertrage  der  Domänen  und  Forsten  für  den  Hof 

die  im  Voranschlage  der  Staatsausgaben  nicht  aufgeführt  sind  und  zum 

•*«  Tollstindigen  Üebersicht  erst  hinzugerechnet  werden  müssen,  sowie  auch 
^taertrag  nach  Abzug  dieser  Summe  angegeben  wird.  Die  Summe  ist  eigent- 

y'^Jf/i  Thlr  .  weil  ein  Theil  ursprünglich  in  Gold  ausgedrückt  war.  Nach 

,B»  30.  April  1659  ist  eine  Erhöhung  von  %  Mill.  Thlr  eingetreten,  welche 

<-*t>odret  aufgerechnet  werden.    Neuerlich  nach  der  Vergrößerung  des  Staats- 

■  *Jahr  \bM  sind  IV,  Mill.  Thlr.  „zur  Rente  des  Kron-Fideicommiss-Fonds" 
Stutsausgaben  angegeben  (Ges.  v.  27.  Jan.  ISCs).     Ceber  die  Staatsrecht- 

t.  Rönne,  preuss.  Staatsrecht,  3.  Aufl.  S.  466. 
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erscheinen  sollen  and  kann  erfahrungsgemäß  selbst  dem  ricbfef 

politischen  Interesse  der  Dynastie  widersprechen.7) 

§.  98.  —  3)  Fürstliche  CiTillisten.  Von  den  gern* 

beiden  Wegen  zur  Deckung  des  Haushalts-  und  Hof  bedarill 

Fürsten  führt  sonach  der  erste  heute  nicht  mehr  sicher  zum  Zk 

der  zweite  ist  unangemessen  und  unanwendbar.  Es  muss  di 

auf  eine  andere  Weise,  mittelst  der  sogen.  Civillisten,  Vor« 

getroffen  werden,  nemlich  so,  dass  der  Fürst  aus  dem  all) 

meinen  Staatseinkommen  eine  bestimmte  Rente 

Verfügung  erhält.  Für  die  Bemessung  der  Höhe  dieser  R* 

sind  folgende  zwei  Gesichtspuncte  massgebend. 

a)  „Der  Fürst  soll  nicht  in  die  einfache  und  sparsame  Leb 

weise  einer  bürgerlichen  Familie  versetzt  werden ,  er  bedarf  4 

reichlicheren  Einkommens8),  theils  damit  sich  seine  Würde  di 

den  sinnlichen  Eindruck  einer  nicht  bloss  anständigen,  sonden 

schmückten  und  gefälligen  Umgebung  auch  äusserlicb  kund  p 

theils  um  Wohlthätigkeit  üben  und  gemeinnützige  Bestrebt!) 

z.  B.  im  Gebiete  der  Wissenschaften  und  Künste  nach 

Neigung  unterstützen  zu  können/4   (Rau,  §.  47.) 

b)  „Gerade  der  Umstand  jedoch,  dass  im  Einzelnen  d< 

aufwandes  eine  ängstliche  Sparsamkeit  und  Genügsamkeit 

anwendbar  ist,  hat,  wie  die  Erfahrungen  älterer  und 

beweisen,  oft  zu  einer  Verschwendung  verleitet,  welche  ftrj 

Staatshaushalt  und  die  Volks wirthschaft  sehr  nachtheilig 

T)  Nach  dem  hannöv.  Grundgesetz  von  1S33  §.  125,  126  sollte  ein  D 
complex.  der       Mill.  Thlr.  rein  abwürfe,  ausgeschieden  und  dem  Konige  za 

Verwaltung  übergeben  werden.  Eine  solche  Ausscheidung  von  Gutern  mit  600. 

Reinertrag  wurde  wirklich  später  ausgeführt,  gab  jedoch  in  Bezug  auf  die 

Schätzung  der  abgetretenen  Güter  zu  starken  Beschwerden  Veranlassung  (s.  d. 

Schrift  von  Miquel,  die  durch  die  Gegenschrift  vou  v.  Bar  nicht  widerl« 

diese  Angelegenheit).    Diese  Doinänenausscheidung  hat  zur  Unpopularität 

Georg  nicht  wenig  beigetragen  und  bekanntlieh  die  Dynastie  auch 

gesichert.    In  dem  später  wieder  suspendirten  Vertrage  des  Königs  Georg 

Krone  Preussen  von  isr»^  wurde  die  Entschädigung  der  vertriebenen  Dynast 

in  Land  (mit  Ausnahme  einer  Domäne),   sondern   in  Geldzahlungen  sti| 

Mecklenburg-Schwerin  wurden  1^49  74  Güter  mit  22&  Hufen, 

dem  grossherzoglichen  Hause  überlassen  und  daneben  175,000  Thlr.  Cmlia»! 

willigt,  wozu  noch  (A.  1S5H  73,919  Thlr.  Apanagien  und  Witt  wengehalle 
10.000  Thlr  für  Unterhalt  der  Schlösser  u.  s.  w.  kommen.    Auch  in  Uldeol 

man  (.'».  Febr.  I%49)  überein.  einen  Theil  der  Domänen,  der  rein  S5.000  Thlrj 

als  Fideicommiss  der  fürstlichen  Familie  auszuscheiden,   während  der  Hä  ' 
Staatsvermögen  überging  (Rau). 

•)  Ad.  Smith,  5.  Buch  1.  Kap.  4.  Abthlg. 

•)  Malum  tutorem  esse  Imperatorem,  qui  ex  visceribus  prorincialium  h< 
necessarios  nee  reip.  utiles  aleret,  urtheilte  Alex.  Severus.  VgL  Klock. 

S  911.    Schon  die  älteren  Schriftsteller,  Bodinus  (S.  9S9  der  Frankl  A-). 
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iat  daher  eiue  Beschränkung  dieses  Aufwandes  im  Ganzen 

;weodig.  Die  älteren  Einrichtungen  der  europäischen  Höfe 

cd  eine  bedeutende  Vereinfachung  zu.  Was  als  unab weislicher 

im  anzusehen  sei,  ist  einigermassen  aus  der  Vergleichung  mit 

uilflnften  der  reichsten  Classe  von  Staatsbürgern  zu  beurtheilen. 

i-  Pncht  des  Hofes,  die  mit  schweren  Entbehrungen  der  Bürger 

4c:i  werden  muss,  kann  durch  die  vorhin  angegebenen  Rück- 

>kh  nicht  gerechtfertigt  werden,  zumal  da  sich,  wenn  die  Um- 

nlc  es  gebieten,  Würde  mit  Einfachheit  wohl  vereinbaren  lässt. 

;>t  daher  nothwendig ,  dass  die  für  den  Hof  zu  verwendende 
hm  im  Ganzen  mit  Rücksicht  auf  die  Einwohnerzahl  und 

(iiiiibenheit  des  Volkes,  auf  den  Betrag  sämmtlicher  Staatsein- 

Eirte.  den  Umfang  der  übrigen  Staatsbedürfnisse  und  die  früheren 

äsgfifer  der  fürstlichen  Familie10)  festgesetzt  wird.  Diese  Summe 

MuL  III,  c.  §),  Besold  (c.  3)  sprachen  eifrig  gegen  den  übermässigen  Hof- 

l-^.nr  im  /  a  die  Prunkliebe  Ludwig  XIV.,  Friedrich  AuguMs  von  Polen 

*  -  C*bert  widersprach  wenigstens,  wenn  er  auch  nicht  zu  hindern  vermochte. 

»V.  M.'\  sagte  er  1666,  „qu'un  repas  inutile  de  3000  livres  me  fait  nne 

■>T-fi^e,  et  lorsqa'il  est  question  de  millions  d'or  pour  la  Pologne,  je  vendrais 
:  a.«  feea,  j  engagerais  ma  femme  et  mes  enfants  et  j  irais  ä  pied  toute  ma  vie 

■  t...;t  n.-ces>aire."    BreSlOB,  I,  539.  —    Aus  den  Angaben  bei 
•itateaa,  Secret  des  finances,  lässt  sich  berechnen,  dass  in  Frankreich  der 

■'»•«J  ub  J.  1550 — 80  gegen  6  MilL  Liv.  war,  oder  gegen  17 V«  MiU.  Liv.  der 
U-dm  17S9   Aus  Forbonnais,  Rech.  3.  Bd.  sieht  man.  dass  jene  Ausgaben 

» V*i  ui  27  MilL  Lir.  (45  4  MiU.  in  neuerem  Gelde),  n.  im  Durchschnitt  d.  Jahre 

«  -1»  wenigstens  auf  12,^62,000  L.  (gegen  24%  MilL  neuere  L  )  beliefen,  während 

*'Zat  die  Preise  der  Dinge  niedriger  waren.  —  Necker's  Aufzählung  der  Hofstaats- 
\**M  seiner  Zeit  giebt  33,70«  1.000  Liv.  bei  610  MilL  Liv.  Ausgabe,  oder  57//0 

—  H  361  —  Versailles  u.  Marly  kosteten  nach  Colbert's  Angabe  121*3  M.  L. 
»*l  MilL  heutige  Franken;  de  Nervo,  I,  401.  —  Die  Hofstaatsausgaben  be- 

Napoleon  I.  25  MilL  Fr.  nebst  3  MiU.  für  die  kaiserlichen  Prinzen  bei 

MQBtausgabe,  die  sich  1S0S  auf  730  MilL  belief.    Unter  der  Restauration 

König  25  MiU.,  die  k.  Familie  8  MilL  —  Karl  X.  hatte  ein  so  starkes  Hof- 

dl*  jeder  Hof  bediente  nur  3  Monate  jährlich  Dienst  that;  Duchesne, 

•  !ö  finances,  P  1*31.  —  Unter  Louis  Philipp  war  die  Ausgabe  anfänglich 

«^•9ter  13,300,000  Fr,  und  diese  Summe  betrug  1844  nach  dem  Anschlage 

»;"•  P&c  der  reinen  Staatseinkünfte.  (Rau,  §.  4S.)  —  Unter  Napoleon  III.  war 
25,  die  Apanagen  lx/a  MilL  Fr.    Das  Minist,  d.  K.  Hauses  und  der 

-  Einste,  dessen  Ausgaben  wenigstens  zum  Theil  Hofzwecken  im  weiteren  Sinne 

fannen,  hatte  nach  d.  A.  ftlr  1*70  ein  ord.  Budget  von  1215  u.  ein  ausser- 

~~isö  t.  4  %  MilL  Fr.    In  wieferne  die  seit  dem  Sturze  Napoleons  besonders 

'  s  der  repablik.  Regierung  Frankreichs  gemachten  Vorwürfe,  dass  der  Kaiser 
«fco  Hofausgaben  durch  die  Mittel  anderer  Ressorts  (namentlich  des  Kriegs- 

^snnten  liess,  begründet  sind,  lässt  sich  zur  Zeit  noch  nicht  bestimmt  sagen 

*  I»  U-rmen  Staaten  ist  unvermeidlich  der  Hofaufwand  ein  grösserer  Theil  der 
s*»fcaasgabe  als  in  mittleren  und  grossen ,  weil  die  Einrichtung  der  Höfe 

v..u  1-  r  Allgemeinen  europäischen  Gewohnheit  bestimmt  wird  und  daher 

nch  nicht  genau  im  Verhältniss  zur  Einwohnerzahl  des  Landes  beschränken 

ist  aber  zu  bedenken,  dass  in  kleinen  Staatsgebieten  gewöhnlich  die 

■  J  mhiltnissmässig  viel  einbringen  und  das  Fürstenhaus  ?on  Altersher  der 
:      vh  .Lü'T  des  Landes  war,  wahrend  in  g*068fMll  Staaten  viele  reiche 

:if^teü  am  Grundeigenthome  Theil  haben.  (Ran,  §.  48,)  S.  folg.  Anm. 
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wird  in  den  Ländern ,  wo  sie  von  der  Zustimmung  einer  Volk 

tretung  abhängt,  Civilliste  (i.  e.  S.)  genannt,"  (Rau,  §.  48) 

Name,  welcher  jetzt  auch  in  einem  weiteren  Sinne  für  ( 

Einkommen,  das  dem  Hofe  aus  dem  allgemeinen  Staatseinkon 

überwiesen  wird,  daher  z.  B.  auch  in  absoluten  Monarchieen 

bräuchlich  wird.11) 

")  Vgl.  v.  Jakob,  II,  §,  851.  v.  Treitschke,  Art.  Civilliste  in»; 
Wörterbuch«  von  Bluntschli,  II,  515  ff.  Der  Ausdruck  ist  in  England  zuerst 

geworden.  Die  grosse  Verminderung  der  Domänen,  die  Entziehung  mehrerer  R« 

u.  8.  w  bewog  das  Parlament,  unter  Karl  II.  1660  eine  aus  anderen  Einkünfte! 

fliessende  Ergänzung  für  den  königlichen  Hof  zu  bewilligen;  man  wies  hiezu  p 

Einkünfte  (civil-list-revenues)  an,  die  zusammen  auf  1,200.000  L.  St.  angescl 

wurden,  von  denen  jedoch  auch  Ausgaben  für  Flotte  und  Heer  bestritten  » 

mussten.  Was  dem  König  verblieb,  schätzte  man  1676  auf  462,115  L, ;  im  Jahn 

wurden  Wilhelm  III.  000.000  L.  zugedacht,  die  man  1697  auf  700,000  L  er 

doch  mit  Einschluss  der  erblichen  Kroncinkünfte.  Bis  auf  Georg  II.  begannt 

sich,  die  zugewiesenen  Einkünfte  nur  im  Allgemeinen  anzuschlagen  und  dann 

zur  Ergänzung  erforderlichen  Zuschuss  zu  bestimmen.  Nun  aber,  als  man  die 

liste  auf  800,000  L.  setzte,  wurde  zugleich  verfügt,  dass  jährlich  das,  was  i 

Betrage  der  zugewiesenen  Einkünfte  zu  jener  Summe  fehlen  würde,  aus  der  I 

casse  zugelegt  werden  sollte.  Ein  allenfallsiger  Mehrertrag  blieb  dem  König  zu 

fügung.  Die  heutige  Bedeutung  des  Wortes  civil  list  stammt  also  erst  von  172 

Georg  III.  verzichtete  auf  einen  Theil  der  erblichen  Einkünfte  der  Krone.  Die 

liste  reichte  aber  für  den  grossen  Aufwand  nicht  hin  und  es  wurden  mel 

Schulden,  die  auf  sie  gemacht  worden  waren,  vom  Parlamente  übernomoe 

1769—1814  zusammen  für  8  Mill.  L.  Nach  der  Regulirung  von  1816  beW 

Civilliste  1,057,000  L.,  ausser  248,000  L.  Pensionen  (Apanagen)  für  die  k.  Fi 

Aus  obiger  Summe  wurden  aber  auch  verschiedene  Staatsbeamte  besoldet,  1 1 

Lords  Oberrichter,  die  auswärtigen  Gesandten,  so  dass  nur  799,000  für  den 

übrig  blieben.  1881  wurde  die  Civilliste  für  Wilhelm  IV.  durch  Uebertragang  fi 

artiger  Ausgaben  auf  andere  Cassen  auf  520,000  gemindert.  Die  erblichen  EiaJ 

der  Krone,  hereditary  revenues,  im  Betrage  von  800,000  L.,  waren  schon  frobei 

Parlamente  zur  Verfügung  gestellt  worden.  1831  verzichtete  der  König  nocl 

einige  Gefälle,  die  im  Frieden  geringfügig  sind,  weil  sie  zum  Theile  aus  Admiral 

geldern  bestehen,  die  nur  in  einem  Seekriege  durch  die  Prisen  ansehnlich  *• 

Die  Erbgefälle  von  Lancaster  und  Cornwallis  blieben ,  als  Familiengut ,  noch  in 

sitze  des  Königs  Sie  wurden  auf  50,000  L.  angeschlagen.  Die  Civilliste  d  r  Ii 

Victoria  wurde  im  Jahre  1837  auf  385,000  L.  gesetzt,  wozu  später  noch  Penü 

und  Einkünfte  von  Mitgliedern  der  königlichen  Familie  kamen.  Die  heutige  St 

ist  in  1875:  405.964  L.  Civilliste,  145,985  Unterhaltungskosten  der  Schlös»" 
Parks,  152,737  Apanagen,  zusammen  704,686  L.  Sinclair,  History  of  the 

revenue,  I,  290,  292,  II,  38,  63.  Höf ler,  Geschichte  der  englischen  Cirl 

Stuttg.  1834.  Lorienx  in  Foelix,  Revue,  183«»,  II,  801.  Gneist.  end 

waltungsrecht,  2.  Aufl.,  II,  838,  bes.  §.  143,  S.  1328  ff.  (Kau,  §.  48).  -  B« 
Vergleichung  der  Civilliste  in  verschiedenen  Staaten  und  in  demselben  Staate 

schiedener  Zeit  sind  die  in  §.  19  gemachten  Bemerkungen  zu  berücksichtigen 

Wichtigsten  ist  die  Höhe  der  Quote,  welche  die  Civilliste  von  der  Reioeinn* 

des  Staats  beansprucht,  wobei  es  jedoch  wieder  einen  Unterschied  macht,  ob  die  1 
einnähme  ausschliesslich  oder  vorherrschend  nur  aus  Steuern  oder  auch  ans  pl 

wirtschaftlichen  Einnahmen  herrührt.  Auch  die  Höhe  der  Quote  von  der  N« 

ausgäbe  des  Staats  kann  zur  Vergleichung  dienen.  In  den  letzten  Jahren  ■ 

Deutschland  hie  und  da  Erhöhungen  der  Civillisten  vorgekommen,  mit  Rflcl1 

auf  die  allgemeinen  Preissteigerungen.  In  Deutschland  bezieht  der  Kaiser 

Reiche  keine  Civilliste.  Die  Civillisten  (und  ähnliche  Einnahmen,  z.  B.  w 

Grossherzögen  von    Mecklenburg)    nebst  Apanagen    veranschlagte  Hern» 
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Fürstliche  Civillisten. 221 

:  99.  Regelung  der  Civilliste.  „Die  Civilliste  wird  ent- 

von  einer  Finanz-  (Etats-)  Periode  zur  andero,  oder  besser 

HUT t  1873  für  aUe  deutschen  Bundesfürsten  auf  c.  35  MilL  M.  oder  3  59% 
^i&äobc  des  Reichs  und  der  Einzelstaaten.  In  den  17  kleineren  nionarch. 

-  i  L  in  den  Bundesstaaten  excl.  die  4  Königreiche  und  Baden)  soll  sie  im 

•  alO  MilL  M.  oder  9-4 °/0  der  Nettoausg.  betragen  (Goth.  Taschenb.  1^74, 
>.  ?T6  d.  deutsch.  Ausg.).  Nach  derselben  Quelle  u.  anderen  offic.  Angaben 

IriHbte  incl.  Apanagen : 

um  1S73  oder%d. 

MilL  Mark.  Nettoausgab. 

•  .   .      13  48  2*50        s.  o.  Anm.  6,  im  Etat  erscheint  mit  den 
neueren   Zuschüssen    die  Summe  von 

12  22  MilL  M.  f.  d.  Kronfideicommiss- 

fonds,  Apanagen  im  Etat  0*361  MilL  M. 
5-41  4  00        Die  durch  Gesetz  vom  1.  Juli  1834  auf 

2,350,580  fl.  festgestellte  permanente 

Civilliste  ist  durch  das  Finanzgesetz  v. 

25.  Juli  1876  v.  1876  an  auf  4,231,044 

Mark  d.  h.  um  c.  200,000  Mark  erhöht 

worden.  Der  ganze  Etat  des  k.  Hauses 

u.  Hofes  betragt  1876  5  35  MilL  Mark 

nemlich  ausser  der  Civilliste  0*866  MilL 

Mark  Apanagen,  0233  Wittwengehalte, 

17,000  Mark  Pensionen. 

■it.  ,   .        2*77  4*75        Im  Etat  f.  1874—75  beträgt  der  Bedarf 

f.  d.  K.  Haus  2'94,  f.  Apanagen  0*512 

MilL  Mark,  zus.  3*452. 

.  .        1*84  3*29        Die  Civilliste  ist  durch  Ges.  v.  1.  Aug. 1864  f.  d.  Lebenszeit  d.  K.  Karl  auf 

913,933  fl.  gesetzt  (worunter  777*808  fl. 
Geld,  der  Rest  Naturalien).  Sie  ist  im 

Finanzgesetz  vom  27.  Juni  1875  auf 

1,836,683  M.,  d.  h.  um  c.  170,000  Mark  er- 

höht. Apanagen  jetzt  0*265  MilL  Mark. 

...        1-44  3*36        Für  1876  u.  ff.  soll  die  Civilliste  um 

0  238  MilL  Mark  d.  i.  v.  1*35  auf  1*59 
MilL  Mark  erhöht  werden,  Apanagen 

0*198  MilL  Mark,  zus.  1*79  MilL  Mark. 

******  13*20  1*04        s  oben. 
11  08  1-83        In  1874  ff.  12*25  MilL  Fr.  u.  2  MilL  Fr. 

Apanagen,  noch  nicht  genügend  geord- 
nete Verhältnisse. 

*>-"•!  V«t- .        9*30  1*631       Im  Etat  für  1875  ist  die  Civilliste  in 

m   .   .        7*30  ?  j       beiden  Reichshälften  gleichgestellt,  mit 

je  4*65  MilL  fl. 
28*60  1*47        Im  Abschluss  f.  1873  Etat  d.  K.  Hauses 

13  03  MilL  Rubel,  im  Budget  f.  1875 

8*89  MilL  Rub.,  wovon  2*55  MilL  „ein- 

malig". 1*275  1  00        B.  f.  1875  750,000  fl. 

2*80  2-50        B.  f.  1875  Civilliste  3*3  MilL  Fr.,  Apa- 

nagen 0*2. 1  62  3*68        B.  f.  1876  CivilÜste  1  MilL  Kronen  (8 
Kr.  —  9  M.),  0  443  MilL  Kr.  Apanagen. 

1*43  ?         B.  f.  1876  1,266,000  Kronen. 
0  62  3  00        B.  f.  1874  504,000  Kronen. 
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auf  die  Lebenszeit  des  Monarchen,  oder  auch  für  immer  festge 

was  jedoch  eine  spätere  Abänderung  durch  neue  Vereinbi 

nicht  ausschliesst,  wenn  veränderte  Umstände  dieselbe  zweckm 

macheu.12)  Ausser  der  bestimmten  jährlichen  Geldsumme  | 

dem  Fürsten  auch  der  Niessbrauch  gewisser  im  Staatsvera 

befindlicher  Gebäude  (Schlösser  und  Zubehör)  und  Ländi 

(Gärten,  Waldungen  zum  Jagdgehege  u.  s.  w.)  überlassen  zu 

den. 13)  Die  Apanagien  der  anderen  Mitglieder  des  Fürstenh: 

die  eine  eigene  Haushaltung  führen,  sowie  die  Wittuinsgebal 

fürstlichen  Wittwen  und  die  Mitgaben  der  Prinzessinnen  sim 

weder  in  der  Civilliste  mit  begriffen,  so  dass  der  Fürst  aus 

Hauptsumme  derselben  jene  Ausgaben  nach  eigenem  Ehe 

bestimmt  und  bestreitet14),  oder  werden  neben  der  Civilliste  f 

ders  lestgesetzt  und  angewiesen.  Dies  verdient  den  Vorzug 

in  diesem  Theile  der  Ausgaben  sich  häufige  Verändertroge 

tragen",  aber  es  führt  bei  einer  Vergrösserung  der  fürstlichen  F 

zu  einer  Steigerung  des  Staatsauiwands,  weshalb  in  dieser  Bezi 

nm  1873     oder  %  d. 

Mill.  Mark.  Nettoausgabe. 

Portugal  ....       2-63  2  77        B.  f.  1876  Civilliste  und  Apaa 
Contos  de  Reis. 

Griechenland     .    .       118  5"00        B.  f.  1875  1,125,000  Drachmen 
noch  0'3  MU1.  aus  Zinsertrag 

Guthabens  der  Schutzmächte  u.  0* 
v.  Jon.  Ins.  (1  Dr.  —  73  Pfenn.  d 

Brasilien  ....       315  1*90 

Die  Civilliste  des  jetzigen  Königs  von  Spanien  soU  auf  7*2  Mill.  Pesetas  (zu 

deutsch)  gesetzt  werden.    Ucber  Frankreich  unter  Napoleon  III.  s.  o^.J 
Herrn.  Wagner  berechnete  f.  d.  gesainmten  Civüüsten  u.  Apanagen  in 

1873  (bei  Frankr.  nur  die  Dotation  des  Präsidenten  u.  ohne  Spanien  damals)  1 

Mark,  wobei  aber  einige  Posten  nur  schätzungsweise  eingesetzt.  —  Im  A1U 

sind  die  Hofausgaben  seit  diesem  Jahrhundert  langsamer  als  die  Übrige  Staate 

gestiegen.    S.  auch  Pfeiffer,  Staatsausg.,  S.  54. 

ia)  §.  99  wenig  verändert      Rau  §.  49.  Ueber  Baiern  s.  Anm.  11. 
dem  bad.  Ges.  v.  3.  März  1854  war  die  eigentliche  Civilliste  fortdauernd  auf  (»5 

bestimmt,  aber  im  März  1858  ist  dieselbe  gesetzlich  um  100,000  fl.  erhöht 

S.  ferner  Anm.  11.  —  In  Frankreich  wurde  sowohl  die  Civilliste  als  das  da 

haupt  zur  Benutzung  uberlasscnc  Staatsvermögen  (Krongut)  nur  auf  Lebensj 

Herrschers  festgesetzt.    Ges.  v.  2.  März  1832  und  Senatusconsultum  v.  12.  D<:i 

1S)  Diese  der  Civilliste  überlassenen  Gegenstände  müssen  genau  verzeichnet 
z.  B.  bad.  Ges.  v.  2.  Nov.  1831.  —  Prems.  Ges.  v.  27.  Jan.  1808  mit  dei 

Weisung  der  zu  den  Staatsdomänen  gehörenden  Schlösser  u.  s.  w.  in  den 

Provinzen.  —  Franz.  Gesetz  v.  8.  November  1814.    Dieses  Krongut,  domain 

couronne  im  Sinne  des  franz.  Staatsrechts,  ist  wie  aUes  Staatsgut  unverüui 

unverjährbar  und  unirerpf ändbar .  darf  auch  nicht  über  18  Jahre  verpachtet 

ausser  zufolge  eines  besonderes  Gesetzes  (d.  h.  mit  Zustimmung  der  Kämmen 

vom  2.  März  1832.    De  Gerando,  Droit  administratif,  III,  480.  Maca 

Boulatign  ier,  de  la  fortune  publique,  I,  114. 

")  Z.  B.  in  Preussen,  den  Niederlanden,  Weimar. 
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Regelung  der  Civilliste. 

£elen  erwünscht  sind. lb)    Die  Verwendung  der  Civilliste  hängt 

:--i;cb  von  den  Beschlüssen  des  Fürsten  ab,  wobei  es  Rechte- 

jtfz  »ein  mnss,  dass  der  jeweilige  Regent  die  Civilliste  nicht 

•  *ine  ßegiernngszeit  hinaus  belasten  kann.  Besondere  Beamte, 

iäi  im  Staatsdienste  stehen,  besorgen  die  Verwaltung  der 

itt  Es  ist  noth wendig,  genau  zu  bestimmen,  welche  Aus- 

>l  überhaupt  der  Civilliste  Uberlassen  bleiben,  d.  h.  nicht  unter 

■  taugen  Staatsaufwand  gerechnet  werden  sollen.  Man  kann 

■"l  unterscheiden : 

a>  „ordentlich  e  Ausgaben;  dahin  gehören  a)  Ausgaben  der 

iiispositionscasse  (Cabinetscasse ,  Chatoulle)  des  Fürsten  und 

■^m  Familienglieder,  welche  keinen  eigenen  Hofstaat  halten, 

'baben  für  die  wesentlichen  Bedürfnisse  der  Hofhaltung16), 

* 3t ecfehalte  fallen  z.  B.  durch  den  Tod,  das  Apanagium  des  Thronfolgers 

Thronbesteigung  desselben  heim.    Beispiele  s.  in  Anm.  11.  —  Ehemals 

■  -  ot  da  Apanagiums  gewöhnlich  den  Mitgliedern  des  Fürstenhauses  gewisse 

.:  ;- ■■uW.unz  ubcr^.-hcn  (para^um),  z.  B.  noch  dem  heutigen  Hause  Orleans, 
*    1?30  wieder  in  das  Staatsvermögen  zurückkehrten  und  nur  vermittelst 

^»tks  gegen  andere  Theile  dem  domaine  de  la  couronne  einverleibt  wurden. 

"f»Jud  rurde  1797  von  Paul  I.  die  Familienstiftung  gemacht,  nach  welcher 

_ü  Aapbea  der  Bauern   auf  gewissen  Staatsgütern  (Apanagebauern) 

'      Prinzen  und  Prinzessinnen  des  k.  Hauses  ihren  Bedarf  empfangen,  ohne 

*^2£  der  Staatskasse.    Dies  wird  durch  das  Ministerium  des  k.  Hauses  und  der 

-  •:•    I)a^   Einkommen  dieser  Apanairecassc  wmde  fniherhin  auf  4Vf 

^  hpier  (1-28  MilL  K.  Silber)  geschätzt,  Schubert,  Handb.  der  allgem. 
•2*1,335.  —  Grossherzog  Karl  Friedrich  von  Baden  (f  lt>ll)  wies  seinen 

l  :ünen  als  Standesherrschaften  zum  Genüsse  an.    P fister,  Geschichtliche 

d«  badischen  Staatsrechts  I,  214.  —  Für  die  Festsetzung  eines  Geld- 

= -  riebt  es  2  Systeme :  1)  V  ererbung  nach  Lin  ien,  so  dass  die  für  einen 

^  des  regierenden  Fürsten  festgesetzte  Unterhaltungssumme  auf  seine  Nach- 
geht und  unter  diese  vertheilt  wird.    Hierbei  können  die  Antheile  ein 

'  :xikh«r  Personen  ganz  unzureichend  werden ,  man  muss  daher  durch  die 
helfen .  dass  das  Einkommen  eines  Prinzen  oder  einer  unverehelichten 

-  üdt  imter  eine  gewisse  Greuze  (minimum)  sinken  kanu  und  bis  dahin  durch 

'  'trt&tt  wird.    Auch  entsteht  durch  zufallige  Ungleichheit  in  der  Zahl  der 
WJSfi  jeder  Linie  eine  unbillige  Verschiedenheit  in  den  Einkünften  derselben ; 

^  ist  aber  unverkennbar,  dass  der  Aufwand  im  Ganzen  ein  bestimmtes 

1  *Ük  ßeisp.  Wurtemb.  Hausges.  v.  2b.  Juni  lb2S  (Herdegen,  S.  150), 

...  H«^«.  v,  19.  Nov.  1S>36.    2)  Individuelle  Apanagien  für  jeden 
jed«  Prinzessin,  doch  mit  einiger  Rücksicht  auf  die  Nähe  der  Verwandt- 

es fca  Regenten  und  bei  Prinzen  auf  ledigen  oder  verheiratheten  Stand. 

^^Borgniss.  dass  bei  einer  zahlreichen  fürstlichen  Familie  die  Ausgabe  im 

'■<frte»e  bumme  erreichen  könne,  dienen  Bestimmungen,  wie  sie  das  bad. 
-II.  Juli  1S>39  enthalt  Die  Apanagien  und  Wittumsgehalte  dürfen  danach 

—••i»  4uo,ouü  fl.  nicht  übersteigen,  und  schon  bei  einem  Belaufe  von 

»tfd  von  jedem  neuen  Apanagium  Vs»  vou  350,000  fl.  an  aber  die  Hälfte 

r?  Eio  §.  4'J  Anm.  d). 

•  Hüfdienst  pflegt  in  grossen  Staaten  in  gewisse  Zweige  (Stäbe)  getheilt  zu 

'»•amerherra-.  Oberhofmarschall-,  Oberstallmeistor-,  Oberjägermeister-,  Ober- 
■laester-,  Oberhofmeister-Stab.    Der  russische  Hofetat  von  lsol  zählt  3>>5S 

••iu.tr  \Q0gabfl  von  $463*815  Uu Jm-Iii,  Welch«  nach  .lern  damaligen 

-  Amgaaten  von  151  gegen  2*/4  Mill.  Silberrubel  =  4,140,000  fl.  aus- 

^  Storch,  Bussland  unter  Alexander  L  XIU,  63-U4  (Kau). 
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als  persönliche  Bedienung,  —  Tafel,  —  Schlösser,  deren  Erhal 

Einrichtung  und  Heizung,  —  Marstall  u.  s.  w.  y)  Ausgaben 

andere,  Genuss  und  Pracht  betreffende,  am  Leichtesten  eine 

schränkung  gestattende  Gegenstände,  z.  B.  Musik  (Capelle),  Tb 

Jagdwesen,  Sammlungen,  Feste; 

b)  ausserordentliche  Ausgaben  für  Reisen,  Vermählu; 

Begräbnisse  u.  dgl.17)"  (Rau  §.  49); 

c)  Erübrigungen  aus  der  Civilliste,  weiche  kapitalisirt 

zu  Ankäufen  von  Landgütern,  Kunstwerken  u.  8.  w.  benutzt  we 

Nähere  Bestimmungen  über  die  Eigenthumsverhältnisse  an  so! 

Gegenständen  können  zweckmässig  sein.18) 

§.  100.  —  B.  Bedarf  für  die  obersten  Leiter  des  ä 

in  Republiken  (Freistaaten).  „Die  hierher  gehörigen 

gaben  sind  viel  geringer  als  in  Monarchieen,  ein  Umstand,  de 

der  Vergleichung  beider  Staatsformen  indessen  nicht  den  Arn* 

geben  kann,  weil  er  neben  anderen  wichtigeren  Rücksichu 

den  Hintergrund  tritt. 19)  In  Aristokratieen  bringt  es  das  Inte 

der  bevorzugten  Geschlechter  mit  sich,  dass  sie  bedacht  sind, 

auch  durch  GeldbezUge  beneidenswerth  zu  erscheinen.  In  D 

kratieen,  wenn  sie  von  einer  Versammlung  gewählter  Abgeordi 

regiert  werden  (grosser  Rath,  National- Versammlung,  Congt 

sind  öfters  Tagegelder  an  dieselben  nicht  wohl  zu  entbehr^ 

")  Beispiel  aus  M ec k leu b u rg- S ch w e ri n ,  A.  1849.  Grossh.  Chi 

46,667  Thlr.  —  Wittum  u.  Apanagen  65,528  Thlr.  —  Ausserord.  Ausg.  28,4  ll 

—  Hofhaltung,  Gärten  u.  s.  w.  201,500  Thlr.  (Einnahme  1500),  Bauwesen  22,50* 

Theater  67,520  Thlr.  (Einnahme  21,870  Thlr.),  Capelle  15,320  Thlr,  Maretalll 

Thlr.  (Einn.  3030  Thlr.).  Privatgestut  10,570  Thlr.  (Einn.  3710  Thlr.\  ganz« 

380,197  Thlr.,  Einn.  42,200  Thlr.  (Ran). 

18)  S.  z.  B.  Sachs.  Verf.  v.  4.  Sept.  1831,  §.  20b. 

,0)  In  Nordamerika  kostet  die  periodische  Wahl  eines  Präsidenten  h 
dnrch  Arbeitsversäuinniss  u.  dgl.  auch  viel.  Die  bei  Monarchien  erfahrungs) 

geringere  Gefahr  periodischer  politischer  Erschütterungen  fällt  beim  Vcrgleicli 

wirthschaftlich  zu  Gunsten  dieser  Staatsform  schwer  ins  Gewicht  (§.  100  zieml. 

nach  Rau,  §.  51  d.  5.  Ausg  ) 

*)  In  Nordamerika  z.  B.  erhielt  jedes  Mitglied  der  beiden  Häuser  < 
S  Doli,  seit  1856  für  2jähr.  Amtsdauer  i.  G.  6000  D.  nebst  einmal  Reisegei 

Hin-  u.  Rückreise,  Hock,  Amerik.  Fin.,  S.  38.  Die  Ausgabe  für  den  Congre 

1855/56  2,000,362  D.,  1865/66  Senat  466,000,  Abgeordnetenhaus  634,000 

Schweiz,  A.  1875:  Nationalrath  191,000  Fr.,  Ständerath  13,000  Fr.  (die  Mit| 

desselben  erhalten  ihre  Tag-  und  Reisegelder  von  den  einzelneu  Cantonen),  W 

rath  85.500  und  Canzlei  130,000  Fr.  In  Appenzell  A.  Rh.  kostete  1826  La) 

meinde  und  grosser  Rath  2807  fl.,  1827  3962  ti.  (Bernoulli,  Schweiz.  Archi1 
Nr.  1),  in  Bein  im  J.  1S38  der  grosse  Rath  20,933  Fr.,  in  St.  Gallen  1836:  W 

in  Thurgau  bestimmt  die  Verfass.  v.  14.  April  r331  die  Tagegelder  auf  1  i  \ 

In  Aargau  (Verf.  vom  6.  Mai  1831)  ist  es  den  Kreisen  überlassen  den  Abgeort 

zum  grossen  Rath  eine  Entschädigung  zu  geben,  die  in  Bern,  St.  Gallen  o.  s 

Staatskasse  bezahlt.  In  Luzcrn  kostet  1864  der  grosse  Rath  20,100  Fr.,  wovon  1 

Fr.  für  die  100  Mitglieder  verwendet  werden.  In  Zürich  ist  für  den  gross«« 

gar  keine  Ausgabe  aufgenommen. 

Digitized  by  Google 



Bedarf  for  oberste  Leiter  in  Republiken;  für  Volksvertretung  225 

rräger  der  vollziehenden  Gewalt  (Präsident,  Land- 

ii2,  Schnltheiss  u.  s.  w.),  obgleich  seiner  Verantwortlichkeit 

:e  Dar  der  oberste  Beamte  im  Staate,  braucht  ein  seinem 

e  entsprechendes,  wenigstens  etwas  grösseres  Einkommen, 

1  da  er  den  Abgesandten  fremder  Mächte  gegenüber  seinen 

Ei  Anstand  zu  vertreten  hat"  (Rau  §.  51). 21) 

1-  §.  101.  Ausgaben  für  die  Volksvertretung. 

"Ausgaben  betreffen  1)  die  Taggelder  und  Reisekosten 

2Ddtagsmitglieder.  Diese  Vergütung,  die  nur  bei  den  ge- 

lten, nicht  bei  den  durch  Geburt  oder  Beruf  berechtigten 

•taeten  vorzukommen  pflegt,  hat  das  Gute,  dass  man  bei 

-*ahl  der  Fähigsten  nicht  auf  die  Wohlhabenden  beschränkt 

dies  der  Fall  wäre,  wenn  jeder  Gewählte  auf  eigene  Kosten 

und  in  der  Hauptstadt  sich  erhalten  müsste.22)  In  kleineren 

in  wo  ohnehin  die  Zahl  der  Abgeordneten  eine  relativ  grössere 

-!i  «d  muss ,  sucht  man  durch  seltenere  Einberufung  der 

s«*,  mehrjährige  Budgets  u.  s.  w.  an  Kosten  zu  sparen, 

•bleibend  beschäftigte  Personal,  nemlich  die  dauern- 

I  vtbfisse,  wo  sie  bestehen,  die  Archivare  u.  s.  w.  3)  Sitzungs- 

^  Heizung,  Beleuchtung,  Bewachung  und  bauliche  Erhaltung 

>a.  4)  Schreibgebühren,  Druckkosten  u.  dgl.88)"  (Rau  §.  50). 

•*      Dordam erikanischen  Freistaaten  bezieht  der  Präsident  25,000 

'  '»Kopräsident  8000  D.  —  Inden  schweizerischen  Freistaaten  sind  die 
so  reriag,  dass  die  obersten  Beamten  nicht  davon  leben  können;  z.  B. 

>=prteident  erhielt  (A.  1858)  nur  8700,  jeder  Bnndesrath  8300  Fr.,  in  Zürich 

-  Präsidenten  2625  Fr.,  in  Luzern  der  Schnltheiss  3143  Fr.  —  In  Frank- 

st der  jetzige  Präsident  Mac  Mahon  f.  1876  bereits  900,000  Fr.  Gehalt 
*t  Kosten. 

^kttt  Meinung  ist  v.  Jakob  II,  §.  857  ff. 

s  101  =  Raa  5.  Ausg.  §.  50,  R.-W.  6.  Ausg.  §.  51).     Nach  dem  eng- 

«ihigesetz  bedürfen  die  Deputirten  wegen  ihres  zur  Bedingung  der  Wähl- 

t-siehten  ansehnlichen  Vermögens  keine  Entschädigung,  in  den  meisten  andern 

'  üsseibe  eingeführt.  Im  Norddeutschen  u.  jetz.  Deutschen  Reichstag 

rier*n  Deutschen  Zollparlament  hat  man  keine  Tagegelder  zugelassen,  um 
-«bricht  gegen  das  allgemeine  Stimmrecht  zu  schaffen.  Wiederholte  Anträge 

auf  Einführung  ?ou  Diäten  hat  die  Reichsregierung  bisher  abgelehnt 

'  Fahrt  (auf  den  Eisenbahnen)  ist  den  Mitgliedern  des  Reichstags  kurz  vor 
mtw  während  der  Sitzungszeit  neuerdings  gewährt  worden.    In  mehreren 

•  ji  man  geglaubt ,  Stellen  für  Mitglieder  eines  Oberhauses  (Pairskammer, 

II  '-mm  aas  der  Staatscasse  zu  schöpfenden  Einkommen  errichten  zu  müssen. 

•Wieich  waren  nach  der  Herstellung  des  Königthums  bis  1830  erbliche  Pairs- 

-  m  12,000  Fr.  jährlicher  Ausstattung.    Auch  im  zweiten  Kaiserreich  er- 

>r:jitf.ren  nieder  eine  solche,  wofür  der  A.  l'ur  1859  4,960,OO0  Fr.  aus- 

'•*.»«rd*m  sind  für  den  Senat  1,080,000  und  für  den  gesetzgebenden  Körper 
'  fr.  jährlich  als  Verwaltungskosten  aufgenommen.  A.  für  1870  für  diese 
Yvonnen  11.274,000  Fr.  —  Oesterreich.  A.  1876  Reichsrath  679,200  fl., 

'I.ww  für  das  Abgeordnetenhaus,  53,000  für  das  Herrenhaus,  14,000  für  die 
RTuo  fdr  die  Staatsschuldencontrolcoininissiou.  —  In  Preuss«Mi  neues 

'  'J»«r.  »itauum»«!»«:!*.    L  15 
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Bei  directer  Gesetzgebung  durch  das  Volk,  wie  i 

dings  in  einigen  schweizer  Can tonen24),  wachsen  den  Fin 

direet  nur  wenige  Kosten  zu.  Aber  indirect  wird  der  volks 

schaftliche  Verlust  an  Arbeitszeit  wegen  der  Agitationen,  d< 

Stimmungen  u.  s.  w.  doch  als  Ausgabepost  im  Haushalt  de 

zelnen  und  des  ganzen  Volks  zu  betrachten  sein. 

III.  —  §.  102.  Ausgaben  für  gewisse  oberste  St 

kürper.26)  Nach  der  Staatsform  und  nach  manchen  zui 

geschichtlichen  Entwickelungen  sind  solche  oberste  Staats! 

verschieden  organisirt  und  haben  sie  eine  verschiedene  St< 

Danach  gestaltet  sich  dann  der  meist  an  und  für  sich  nie 

deutende  Aufwand  wieder  verschieden.  Es  gehören  dahin 

das  fürstliche  Ca  bin  et,  das  in  Repräsentativstaaten  mit  \ 

wortlichen  Ministern  mitunter  ganz  beseitigt  ist  oder  seine  W 

keit  verloren  hat;  der  Staatsrath,  dessen  Mitglieder  vielta- 

gleich  andere  Aemter  bekleiden  und  dafür  ihre  Besoldung  bez 

der  Ministerrath  (auch  Staatsministerium),  in  welche 

Vorstände  der  verschiedenen  Ministerien  und  etwaige  Ministe 

Portefeuille  collegialisch  berathen.  Auch  hier  kommen  dau 

etwa  Bureaukosten  und  Gehalte  des  Bureaupersonals  neu 

Ges.  Uber  Reisekosten  u.  Diäten  d.  Mitglieder  d.  Abgeordnetenhauses  v.  30.  UM 

Diäten  5  Thlr.  p.  Tag  (bisher  3  Tb  1  r.  j.  Reisekosten  auf  Eisenb.  u.  Dampfsch.  f 

lü  Sgr.,  für  jeden  Zu-  u.  Abgang  1  Thlr.,  auf  and.  Wogen  p.  Meile  l!/t  Tal 
nach  Ges.  v.  24.  Juli  1876  p.  Kilometer  Eisenb.  od.  Dampfsch.  13  Pfenn.,  aui 

Wegen  60  Pf.  A.  fttr  1*76  Herrenhaus  163,110  (incl.  Besold.  der  Beamtd 

Abgeordnetenhaus  1,199,070,  zus.  1362  MilL  M.  —  In  Baiern  kostete  die  S 
Hche  Sitzung  von  1828  264,000  fl.,  die  Sitzung  von  1833  1G3,000,  die  m 

375,000  iL,  der  Staatsvoranschlag  für  1855/61  nahm  60,000,  der  A.  für  Utöl 

jedes  Jahr  69,000  il.  an,  also  207,000  11.  für  jeden  Landtag.  A.  1868  und  69  2bT 

f.  1876/77  332,170  M.  jahrlich,  da  der  Voranschlag  nur  auf  2  Jahre  aafgeat- 

und  folglich  die  Landtage  schon  deshalb  öfter  gehalten  werden  müssen.  —  Sa< 

A.  1858/60:  alle  3  Jahre  ein  8  monatlicher  Landtag  für  88,000  Thlr.,  ganze  ji 

Ausgabe  3S,000  Thlr.,  1875  154,000  M.  —  In  Baden  kosteten  in  lOjahrigem 

schnitt  die  Landtage  in  jeder  2jährigen  Periode  103,000  fl.  A.  für  1870 

jahrlich  42,873  fl,  für  1874  und  75  73,000  M.  S.  auch  Anm.  20.  Die  &e 

Ausgabe  für  Landesvertretung  berechnet  Herrn.  Wagner  um  1S73  in  den  De 

Staaten  auf  2*25  Mill.  M.,  noch  nicht  7%  der  Hofousgabe.  In  Frankreic 
A.  für  d.  Naüonalversamml.  8  56  Mill.  Fr.  S.  noch  v.  Malchus  II,  63,  Voll 

Systeme,  IV,  412. 

S4)  „Referendum"  verschiedener  Art,  so  im  Canton  Zürich  und  Tbu 

wo  u.  A.  jedes  von  der  Regierung  vorgeschlagene  und  vom  gesetzgebenden  lu 

tativkörper  angenommouü  Gesetz  noch  der  Volksabstimmung  in  den  Gemein«!^ 

worfen  wird.  In  Waadt  besteht  ein  Finanz -Referendum  bei  Summen  über 

Neuenburg  dsgl.  bei  Summen  Uber  2  Mill.  Fr.  Wieder  Modin catioaea  in 

(wo  z.  B.  Uber  die  Subvention  zur  Gotthardt-Bahn  abgestimmt  wurde),  Aa 

Graubündten,  Schwyz,  Baselland.  S.  M.  Wirth  in  d.  Art  Schwee 

genossenschaft,  Bluntschlis  u.  Brater's  Staatswörterb.  XI,  1013. 
*)  In  d.  früh.  Aufl.  z.  Th.  in  §.  68  behandelt,  in  d.  6.  Ausg.  §.  52. 
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read  die  Besoldungen  der  Minister  im  Etat  ihres  speciellen 

«tnreigs  stehen.86)  Mitunter  sind  einige  andere  Centralanstalten 

direct  unter  einen  dieser  obersten  Staatskörper  gestellt,  z.  B. 

tatire,  die  Oberreehnungskammer  u.  a.  m.87) 

6.  Abschnitt. 

Bkdtrf  für  die  Durchführung  des  Rechts-  und  Nachtzwecks.1) 

I.  -  §.  103.  Das  Justizwesen  pflegt  nur  einen  verhältniss- 

kleinen  Theil  der  eigentlichen  Staatsausgabe  zu  bean- 

:-en.*)  Die  Hauptposten  der  Ausgaben  betreffen: 

•  Das  Justizministerium  selbst,  nebst  den  etwa  dazu» 

zeo  Commissionen  (für  Gesetzgebungsarbeiten,  Prüfungs- 

a  i  dgl.  m.) s) 

1  '  uterreich  A.  fUr  1875,  Cabinetskanzlei  d.  Kaisers,  Westösterreich  und 
*AHB5  11.,  Ministerrath  in  West-Oest.  619,000.  Ministerprasidium  in  üngarn 

'l-  Baiern  A.  für  1ST6  Staatsrath  77,000  M.  — ■  Baden  A.  für  1S75 

♦müUOO  M.,  Staatsministerium  20,800  M.  —  Preussen  A.  für  1870, 

•  504täTerwaltangsaasgaben  d.  Staatsministeriuins :  Bureau  282,000  M.,  Geh. 

-«IW.OOO  M.  —  Gr.-Britannicn  A.  1S61/62  Geh.  Rath  (privy  Council 

•  W  Pfd.  St.  —  Frankreich  A.  1865  Staatsministerium,  Ccntralverwalt. 

"fc,Gth.  Rath  300.000  Fr.  (1S62  A.  Staatsrath  2,229,700,  jetzt,  1876,  noch 
hl 

^Frankreich  eine  Zeit  lang  während  dos  2.  Empire:  unter  dem  Staats- 

'■z.  E^uhsarchiv,  schöne  Künste  und  Theater,  höhere  wissensch.  Zwecke  (u.  a. 
^  Bibliothek \  Staatsgebäude,  Gestüte  u.  Verschied.  —  In  Prenssen  direct 

"  Sriatsmiuisterium :  Staatsarchive,  General-Ordenscommission,  Oberrechnungs- 
•i^reiaminationscommiss.  für  höh.  Verwaltungsbeamte,  Disciplinarhof,  Gerichts- 

titecheid.  d.  Competenzconflicte. 

*  §•  32  sab  No.  2.  In  d.  5.  Ausg.  «=-  §.  69—78,  in  d.  6.  Ausg.  =  §.  69 

^  ist  in  diesem  Abschnitte  (ausser  beim  Militarwesen)  u.  dem  folgenden, 

*  ntthr  um  Statist.  Darstellung,  als  um  principielle  Behandlung,  welche  nicht 

^urissenseb.  gehört,  handelt ,  Einiges  aus  der  6.  u.  z.  Th.  d.  5.  Ausgabe 

■oxm'jf]  worden,  rührt  also  z.  Th.  noch  von  Kau  selbst  her. 

^ii  meinte  in  der  5.  Ausg.  §.  69:  Das  Justizwesen  koste  höchstens  l/H  des 

'Aktsauf rands.  Solche  absolute  Statist.  Regeln  lassen  sich  nicht  angeben,  weil 

J  snmal  nach  der  Ressortbegrenzung  (z.  B.  ob  die  Strafanstalten  unter  dem 
*  *Jer  unter  einem  anderen  Ministerium  stehen),  sodann  und  mehr  noch  weil 

kr  Höhe  des  sonstigen  Staatsaufwands  (z.  B.  ob  die  Selbstverwaltung  mehr 

ausgebildet  ist,  ob  die  Last  der  Staatsschuld  gross  ist  u.  s.  w.)  verschieden 

2ttss   Beispiele:  Preussen  1875,  dauernde  Ausg.  d.  Justizmin.  64  Mill. 

'  li'5*/ö  d.  eigentl.  Staatsausg.  (incl.  indir.  Steuern  f.  d.  Reich,  —  wegen 
zwischen  Reich  u.  Einzelstaaten  lassen  sich  solche  Berechnungen  bei 

^fcn  Staaten  nicht  mehr  genau  ausführen).    Baiern  1876  (incl.  Strafanst.) 

,    M.  oder  7  2°/o  d.  eigentl.  Ausg.  (incl.  Militäretat).    Frankreich  1876, 

;  Fr.  oder  1'4%  Ausg.  (1859,  bei  wesentl.  kleinerer  Gesammtausgabe 

•'^-Oesterreich  1875,  194  Mill.  fl.  ordentL  Ausg.  (incl.  Gefängniss- 

'  - c-  *'57§  d.  eig.  Ausg. 
n*t  ein  kleiner  Posten  im  Justizetat,  z.  B.  in  Preussen  Minist.  539,000  M.  bei 

|  v.Mtiii,tau5g.  in  1^75,  Justi/.|>rut'un-scoiiin..  18 »000  II  u.  Unterhaltung ^tbladc  0,75  Mill.  M. 

15*
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228         1.  B.  2.  K.  6.  A.  Finanzbedarf  f.  Rechts-  u.  Machtzweck.  §.  103 

2)  Das  Gerichtswesen  mit  den  Gerichten  verschied« 

meist  3 ,  Instanzen.  Die  Höhe  der  hierher  gehörigen  Ao&gi 

hängt  wesentlich  von  der  Gerichtsorganisation  (Zahl  I 

Instanzen,  Instanzenzug,  Art  der  Besetzung  der  Gerichte  u.  i| 

und  dem  Gerichtsverfahren  ab.4)  Vereinfachung  des  Pro« 

gangs,  häufigere  Anwendung  des  mündlichen  Verfahrens,  sebi 

richterliche  Einrichtungen  u.  dgl.  m..  empfehlen  sich  auch  im  tn 

ziellen  Interesse.  Doch  darf  das  Letztere  in  diesen  Puncten 

mitsprechen,  nicht  entscheiden.  Das  Gerichtswesen  ist  regelnd 

zugleich  eine  Quelle  von  Einnahmen,  namentlich  sogen.  Jil 

gebühren,  welche  einen  Theil  der  Kosten  decken.5)  Ob 

in  welcher  Höhe  solche  Gebühren  zu  erheben  sind,  ist  wiede 

nach  finanziellen  Gesichtspunkten  nicht  zu  entscheiden.  So 

diese  aber  mitsprechen,  wird  in  der  späteren  Gebühren  Ii 

von  jenen  Gebühren  gehandelt. 

3)  Die  Gefängnisse  und  Strafanstalten.  „Bei  dia 

Gegenstande  wird  die  Nothwendigkeit  einer  durchgreifenden  1 

besserung,  welche  neben  dem  nächsten  Zwecke  der  Strafe 

auf  den  sittlichen  und  religiösen  Zustand  der  Sträflinge  ein* 

und  sie  gebessert  in  die  Gesellschaft  zurückkehren  lässt,  all?» 

und  lebhaft  gefühlt. ü)   Demgemäss  vervollkommnete  Strafan4Ü 

*)  Die  Kosten  der  Gerichte  dritter,  zweiter  und  erster  Instanz  verhalte*  * 

Preussen  (1H70)  wie  1  — 6*b  —41,  in  Baiern  (1868/09  n.  1670)  wie  1— 3— C 
Baden  das  Obergericht  zu  den  Kreis-  u.  Amtsgerichten  wie  1  zu  30.  Die  <rt> 

Verfassung  ist  übrigens  so  verschieden,  dass  sich  ein  in  der  Natur  der  Sache  *1 

dete*  Verhaltniss  nicht  genau  herausfinden  lässt.  Eine  unnöthig  verwickelte  R* 

pflege  verursacht  den  Interthanen  noch  ausser  den  Staatsanleihen  durch  die  rr-"* Kosten  der  Rechtsbeistände  eine  stärkere  Beschwerde.  In  Frankreich  soll  aaf 

nemlich  9529  avou.  s  und  avocats).  in  Preussen  erst  auf  13,000  (1140  Justizcotta: 

und  Notare)  Einwohner  1  Advocat  kommen.  Ausser  dem  bei  den  Gericht«.  ■ 

stellten  Personal  kommt  auch  eine  Vergütung  von  Reisekosten  und  Versäumt:« 

Zeugen  und  beigezogenen  Sachverständigen  vor.  (Kau.) 

*)  Beispiel:  Preussen  lhTf»:  Den  Ol  Mill.  M.  ordentl.  Ausg.  d.  Jo<- 

stehen  42  6^  Mill.  M.  Einn.  gegenüber,  also  66*7  %«  wovon  39  Mill  M.  „ließ 
kosten  einschliessl.  der  v.  d.  Gerichten  zu  verrechnenden  Stempel  n.  bauen  A»a. 

Ein  genauer  Vergleich  zwischen  Einnahme  u.  Ausgabe  des  Justizmin.  ist  hier  u 

noch  in  anderen  Staaten  (Oesterreich.  Frankreich)  bei  der  engen  Verbiada^ 

Justizgebühren  mit  Verkehrssteuern  auf  Rechtsgeschäfte  ^Stempel  u.  s.  w.)  u>* 
nicht  thunlich. 

4)  Die  Wirkungen  solcher  Verbesserungen  lassen  sich  u.  A.  in  der  ataeaa* 
Sterblichkeit,  der  Krankenzahl  der  Strafanstalten  und  in  der  geringen  Zahl  der  i 

fälligen  genau  nachweisen.  In  den  belgischen  Zuchthäusern  starb  1823 — !W 

1S31 — 36  V«.  1832—43  nur  noch  l/u;  in  Frankreich  ist  die  Sterblichk.  bei  Mti 

"n.  bei  Frauen  gegen  '  lv  Das  Bruchsaler  Männerzuchthaus  hatte  im  Dunk» 
1 -500—50  nur  2  7  Proc  Sterbefälle.  In  Frankreich  waren  1844  bei  dea  :t 

2o  Proc.  Rückfälle,  neuerlich  sind  es  33—40  Proc.,  in  England  gegen  33  Pw~ 

gegeo  in  Genf  nur  2.  in  Auburn  7    8  Proc.    In  den  »belgischen  ZelleagtfäifU 
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Justizweseu.   Strafanstalten.  229 

ü4  natürlich  kostspieliger  als  die  früheren  mangelhaften,  allein 

tr  gute  Erfolg  belohnt  reichlieh  den  vermehrten  Aufwand.  An 

\am  pflegt  auch  durch  den  Ertrag  der  von  den  Sträflingen  ge- 

lten Gewerbsarbeit  wieder  ein  Theil  vergütet  zu  werden."  (Rau 

Mk  Doch  muss  dieses  Finanzinteresse  an  der  Sträflingsarbeit  wie- 

■^egeu  andere  Rücksichten  zurückstehen.  U.  A.  muss  Vorsicht 

r3bt  werden,  dass  die  wohlfeile  Sträflingsarbeit  nicht  den  freien 

tkittm  eine  bedenkliche  Concurrenz  macht  und  deren  Lohn,  beson- 

:ftinder  Gegend  der  Strafanstalten,  herabdrückt:  eine  bedenkliche 

welche  in  der  Praxis  nicht  immer  genügend  beachtet  wird.7) 

5  Proc  der  Zuchtlinge  schon  vorher  im  Zuchthause.    Die  Verbesserung  der 

■cza*  ist  ein  gutes  Beispiel,  wie  auf  höheren  Culturstufen  der  Völker  regel- 

:  .: -,iibl»edarl  steigt  (§  56]  (Bau).     Vergl.  v.  Dettingen,  Monüstatuük 
i*f.  S.  v>:>  ff.,  495. 

Bei  j^ten  Strafanstalten  sind  wegen  der  Absonderung  der  Sträflinge  von 

-i-fct.  &  wenigstens  des  Nachts  ganz  uncrlässlich  ist,  die  Baukosten  gross.  Nach 

•~  "l^ta  de»  Zuchthauses  zu  Auburn  (Staat  Newyork)  sind  die  Sträflinge  am  Tage 

-  i  i  JL'^itsäMeu  beisammen ,  aber  schweigend ,  nach  dem  strengeren  Systeme  des 

'üMb«  a  Philadelphia  sind  sie  auch  am  Taoe  einsam  in  ihren  Zellen  beschäftigt, 
«a  Itiltay  stem  findet  in  den  europäischen  Staaten  mehr  und  mehr  Eingang  und 

fi-i  iL»  vor/Uglich,  wenn  es  mit  der  gehörigen  Vorsicht  angewendet  wird.  Die 
«iwsa  ftr  eine  Zelle  wurden  in  Frankreich  früher  auf  2500  -  3000  Fr.  =»1170  bis 

tf«  l  liftfschlagen.  Memoire  ä  l'appui  du  projet  de  loi  sur  les  prisons,  Brüx.  1845. 
E f r e b ? o r ,  Kapport,  chambre  des  Pairs,  24.  Apr.  1S47.  —  In  Belgien  kommt 

*  LJk  auf  2>  1 2  Fr.,  Ducpetiaux,  Des  conditions  d'applicatiou  du  Systeme  de 
a^rx-aaement  cellulaire,  Brüx.  1857.  —  In  dem  als  Musteranstalt  geltenden  Männer- 
Ai^a  zu  Bruchsal  kommt  die  Zelle  auf  1 4M)  fl.  Das  vortreffliche  Genfer  Zucht- 

aa^tefe  mit  dem  Mobiliar  149.000  fl.  oder  (zu  CO  Köpfen)  auf  die  Zelle  2483  II. ; 

**-•  Aütikcn  müssen  aber  nothwendig  kostbarer  sein.   Viel  schätzbare  Nachrichten 
rnaüontl  de  bfenf*is»nce  de  Francfort.  Session  de  1  v.T.  Francfort 

^  -1  Bande.  —  Gefängnisse  u.  Strafanstalten  stehen  nicht  immer  unter  demselben 

fcfl  iai  dies  ist  nicht  immer  d.  Justizinin.  Beispiele:  Preussen,  Straf- 

et toter  dem  Min.  d.  Inneren,  A.  1875  7  67  M.  M.  Ausg ,  2*24  M  M.  Einn.. 
fci^cfiagüiüse  unt.  d.  Justizmin.,  A.  der  Criminalkosten  1875  4  84  M.  M.,  Antheil 

*  Iteverdienst  d.  gerichtlichen  Gefangenen  0*39,  Einn.  aus  Strafen  1*15  M.  M. 

-  "m  IS70 :  19  Strafanstalten,  unter  denen  einige  Polizeigefäugnisse.  A.  1870, 

»i:  I.4T3  435  Thlr.  für  19,700  Sträflinge,  also  120*5  Thlr.  a.  d.  R\,  und  zwar  39  2 
m  h  Knuten,  70  Thlr.  für  Verpflegung.    Die  Arbeit  tragt  609,000  Thlr.  ein  = 

*  I'iir.  a  <L  K.,  die  ganze  eigene  Einnahme  ist  0S7,519  Thlr.,  folglich  Staatszuschuss 

£iJMI  Ulr.    1858  war  die  ganze  Ausgabe  a.  d.  K.  78*7  Thlr..  der  Arbeitsertrag 
: Tür,  and  zwar  in  den  einzelnen  Zuchthäusern  24*9  —  6*7  Thlr.  —  Baden.  Stral- 

p  ̂   i  im  Justizmin.    A.  f.  1876  Ausg.  1*02  M.  M. ,  Einn.  0*71  M.  M.  Speciell 
Minnerzuchthaus  Bruchsal  Ausg.  0*417,  Einn.  0*2^0  M.  M.,  wovon  Ertrag 

^"*TrrW^iriebs  (roh)  0  280,  Landesgefängnissu.  \Veiberstrafanst.  Bruchsal  Ausg.  0*337, 

~  »1ri7.  wovon  aus  Gewerbebetr.  0  180,  Landcsgefangniss  Mannheim,  Ausg.  0*208, 
wovon  aus  Gewerbebetr.  0  220.    Die  Kosten  p.  Kopf  (390)  im  Männer- 

Rrochsal  sind  sonach  veranschlagt  auf  1052  M.,  die  Einn.  aus  d.  Gewerbe- 

-■  rch)  auf  707  M.   Eine  bedeutende  Steigerung  gegenüber  folgenden  älteren  An- 
EiuY.  In  den  badischen  Strafanstalten  war  der  Aufwand  der  Kosten  für 

u4  59  auf  I  Kopf: 

Im  Gauzfm  k"*1  un''  Heilung  u.  Anstellt, uuuieu  Annei  Licht  Fers. 

-  ̂ithau*  ü,  Bruchsal        204  27  fl.         70  4  fl.         31  8  fl.  58*6  fl. 

iü  Ireteg  143      „         SO     „  10  0  „  29  5 
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230  1.  B.  2.  K.  6.  A.  Bedarf  für  Rechts-  u.  Machtzweck.  §.  104.  j 

II.  —  §.  104.  Die  Polizei  im  engeren  Sinn,  oder  die  e 

Sicherheitspolizei,  d.  h.  die  Sorge  für  die  Beschützung 

Personen  und  des  Eigenthums  im  Innern  des  Staates  durc 

mittelbar  vorbeugende  Maassregeln,  in  vielen  Staaten  mit  an 

Verwaltungszweigen  verbunden  und  dem  Ministerium  des  I  n 

übertragen,  ist  im  modernen  Staate  neben  dem  Militärwese 

Haupteinrichtung,  welche  der  Verwirklichung  des  Präve: 

princips  (§.  37)  dient.  Ihre  Kosten  wachsen  mit  der  Sch^ 

keit  der  zu  überwachenden  Verhältnisse  und  mit  dem  steig:« 

Bedürfniss  der  Cultur  und  Volkswirtschaft,  dass  wirklich  R 

Störungen  verhütet  werden.   Die  bezüglichen  Ausgaben  trägt 

Von  der  ganzen  Ausgabe  sollten  in  diesen  2  Anstalten  muthmasslich  20  und  2' 
durch  den  Reinertrag  der  Arbeiten  ersetzt  werden,  so  waren  für  1 862  und  1  S 

Ausgaben  bei  711  Köpfen  auf  151,685  fl.  oder  213  fl.  auf  den  Kopf  anges- 

Von  den  Arbeiten  der  Sfräflinge  wurden  169,980  fl,  roher,  43,120  fl.  oder  25 

reiner  Ertrag  erwartet,  also  60  6  fl.  vom  Kopf  Aller.  Den  Fleissigen  wird  eil 

lohnung  von  6 — 24  Kr.  wöchentlich  gegeben,  wovon  sie  die  Hälfte  selbst  ?en 
dürfen  für  Brot,  Milch,  Schnupftabak,  Kleidung,  Briefporto,  Sendungen  an  ihi 

gehörigen  u.  8.  w.  Diese  Belohnung  betrug  in  den  Jahren  1857 — 60  auf  dei 

jährlich  91/*  fl.,  das  Gesammtguthaben  am  1.  Jan.  1861  war  3644  fl.  33  kr.  B 
Der  Gewerbsbetrieb  in  den  Strafanstalten.  Karlsruhe  1861.  Anschlag  Tür  1 

jährlich:  Kosten  eines  Kopfes  in  allen  Anstalten  251  fl.,  ini  Zeilen gefangn.  zu  Bi 

insbesondere  246  fl.  Die  Arbeiten  geben  a.  d.  K.  102  fl.  Reinertrag,  Bruch>) 

besondere  115  fl.,  Nahrung  u.  Arzneikosten  a.  d.  K.  102  fl.,  das  angestellte  Pi 

79  7  fl.,  Heizung  u.  Licht"  27  fl.  —  Oesterreich,  1870,  16  Zuchthäuser,  Al 
1,994,390  fl.,  eigene  Einn.  190,625,  wovon  180,846  Arbeitsverdienst,  der  aber  122, 

Kosten  verursacht.  Von  der  Ausg.  nimmt  die  Nahrung  517  Proc.,  das  Persona 

Kleidung,  Wäsche,  Reinigung  3*7,  Heizung,  Licht  2i,  Bauuntcrhaltung  2,  Neuba 
Proc.  ein.  A.  1876  Ausg.  2175  Mill.  fl.  (ohne  Neubauten),  Einnahmen  3S7, 

Frankreich,  im  Min.  d.  Inne ren:  A.  1859:  Die  Zuchthäuser  u.  GefänsrnisM- 

15  Mill.  Fr.,  die  Einnahmen  aus  den  Arbeiten  u.  s.  w.  betragen  3,450,000  Fr., 

1,650,000  an  die  Gefangenen  vergütet  werden.  A.  f.  1876:  Ausgabe  24'On, 
nähme  5  44  Mill.  Fr. 

„Der  Ertrag  der  Beschäftigung  ist  in  obigen  Angaben  auf  den  Kopf  aller  Str 

berechnet  worden.   Da  jedoch  ein  Thcil  derselben  gar  nicht,  ein  anderer  nur 

arbeiten  kann,  so  ist  die  Leistung  eines  vollständig  Beschäftigten  grösser.  Die 

Verschiedenheit  im  Arbeitsertrage  und  in  den  Unterhaltungskosten  entspring 

mehreren  Ursachen,  als  1)  bessere  oder  schlechtere  Einrichtung  in  Hinsicht  auf  K 

ersparung  und  Beschäftigung,  2)  höhere  oder  niedrigere  Preise  der  Lebensinitt«* 
Brennstoffes  u.  s.  w.,  3)  örtliche  Umstände,  die   es  leichter  oder  schwerer  nu 

Arbeitserzeugnisse  abzusetzen  oder  Arbeite^  für  Privatunternehmer  zu  veranv 

4)  ungleicher  Umfang  der  Strafanstalten,  weil  manche  allgemeine  Kosten  nicht  m 

Zahl  der  Sträflinge  in   gleichem  Verhältniss  wachsen.     Dass  in  einer  Straß 

die  Arbeit  den  Unterhalt  der  Sträflinge  ganz  vergüte,   wie  im  Bagno  zu  I 

und  in   dem  Militärzuchthause   zu  St.  Gcrmain  (Fix,  Revue  mensueUe  1 

polit.  Mai  1834,  —  Bcrenger  a.  a.  O.),  ist  nur  unter  besonders  günstigen  Umst 

möglich.  —  Die  Arbeiten  ausser  Haus,  sowohl  bei  Privatpersonen  als  im  Freien  I 
Jedermanns  Augen,  sind  in  Bezug  auf  den  Zweck  der  Besserung  nicht  unbeden 

—  Den  Sträflingen  muss  Gelegenheit  gegeben  werden,  sich  durch  vorzüglichen 

einen  Sparpfennig  zu  verdienen.    Die  französische  Einrichtung,  nach  weicher  j<> 

dem  Grade  der  Strafe  0*3— 0*4  und  0*5  des  Arbeitsverdienstes  dem  Sträfling  zuc 
ist  nicht  so  gut  als  die  Anordnung,  dass  der  Ueberverdienst  über  ein  gewisses 

bestimmtes  Maass  der  Leistung  (Pensum)  dem  Züchtling  zufällt,  wobei  di«ser 

grösseren  Antrieb  zum  Fleisse  empfindet."  (Rau,  §.  69). 
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Mut  gewöhnlich  nicht  allein,  sondern,  die  Selbstverwaltangs - 

>  r,  besonders  die  Gemeinden,  participiren  daran.   Die  Kosten 

'dtn: 

ii  Die  oberen  Verwaltungsorgane  und  Behörden, 

>  im  Staate  meistens  gemeinsam  für  diesen  Zweck  und  für 

rjrigc  sogen,  innere  Verwaltung  fungiren  (s.  u.  §.  125). 

Zerium  des  Inneren,  Provinzial-,  Departemental -,  Bezirks-, 

i^enrtitung  iL  8.  w.),  theils  allein,  theils  in  Verbindung  mit 

iitn  und  Behörden  der  Selbstverwaltung.    Finanziell  lassen 

die  Aasgaben  nach  den  Zwecken,  welchen  diese  Behörden 

laicht  wohl  trennen.8) 

i  Die  Local  -  Polizei  Verwaltung,  welche  grossentheils 

erheitspoli z eiliche  Zwecke  hat,  vom  Staate  aber  nur  theii- 

*  erhalten  wird. 9) 

k  Die  Landgendarmerie,  gewöhnlich  die  kostspieligste 

-JUitalt,  welche,  wenn  gleich  militärisch  organisirt  und  in 

.-n  Ländern  dem  Kriegsministerium  untergeordnet,  doch  ihrer 

zufolge  der  Polizei  angehört  und  von  den  für  dieselbe 

•■'■aasen  Behörden  und  Beamten  ihre  Weisungen  erhält.  Sie  ist 

•»  der  wesentlichsten  Mittel  zur  Durchführung  des  Präventiv- 

'■y  and  zur  Verfolgung  derer,  welche  trotzdem  Rechtsstörungen 

:< haben. 10) 

"  *fc  Kosten  der  gesammten  Inneren  Staatsverwaltung  richten  sich  nach 
t.iricbtnng  und  Grösse  der  Verwaltungen  (Provinzen,  Bezirke,  Kreise),  dein 

-  *a  d«r~  collegialischen  oder  der  Bureauverfassung,  nach  dem 
■*&  a  -rekhem  die  Selbstverwaltung  der  kleineren  autonomen  Kreise  der  Staats- 

r^f  Aufhalten  u.  Thätigkeiten  abgenommen  hat,  u.dgl.  m.    Die  finanzielle 
Verhältnisse  lässt  sich  ohne  ein  Eingehen  in  genaues  Detail  nicht  richtig 

*n  uad  Vergleiche  zwischen  verschiedenen  Staaten  mit  gewöhnlich  mehr  oder 

••*>     I'  .-.h-iton  m  tfoz  Kinri.  litun-  der  Verwaltung  sind  nichl  wühl  im- 
B  afi^üch,  (was  Rau  in  §.  TO  Anm.  a.  zwar  in  einem  Puncte  auch  hervor- 

doc h  nicht  genügend  beachtet).    Nur  als  Beispiel  daher  folgende  Ueber- 

''reisien  A.  1 S75 :  Min.  d.  Ion.  (ohne  die  davon  dependir.  Specialamter) 
^  M.,  Obtrprasidien  (in  d.  Provinzen)  u.  Regierungen  (in  d.  Bezirken)  incl. 

-*ton  u.  Bezirksbauptcassen  in  Hannover  1068  Mill.  M.  (im  Finanz  min. 

V'-rwaltunsrs^- rieht«,  Depot  t  lUiuiathwo. ,  Stande. unter  0*519,  Land- 

-  ;ia  HannoTer)  0  453,  landräthl.  Behörden  u.  Aemter  7  075,  allgein.  Ausgaben 

der  Polizei  0814  Mill.  M.  (incl.  geheime  Ausgaben  0-J20).  West- 

rich. A.  I  1876.  Min.  d.  Inn.,  Centraileitung  0486  Mill.  fl.,  Ausl.  für 

-sth  0  124,  PoÜt.  Verw.  der  einz.  Länder  545  (ord.),  öffentl.  Sicherheit  8*62 

y-B»iera  1*76,  Et.  f.  Sichern.  9'56  Mill.  M. 

■>><i spiel:  Preussen  Et.  f,  1875,  i.  M.  d.  Inn.,  Localpol.-Verw.  in  Berlin 

•  Provinzen  2*44,  Polizei-Districtcommissare  in  Prov.  Posen  0*46  Mill.  M. 

fir  geheime  Polizei  in  Frankreich,  im  Durchschn.  von  1830 — 4S 

••^i'iW  Fr.  a.  im  J.  1860  8.859,000,  1866  7,960.000  Fr.    Total  f.  öffentl. 

^^(l  1  Inn.)  12-14  Mill.  Fr. 
t  Gendarmerie  in  Preussen  (i.  M.  d.  Inn.)  1875  7*38  Mill.  M.  — 

•'-•A.  I  1ST6  0  593  Mill.  M.  —  Die  Gensdarmen  oder  Landjäger  verursachen 
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4)  Die  Zwangßarbeitshäuser.10*) 

IIL  —  §.  105.  „Der  Aufwand  für  die  auswärtigen  Ai| 

legenheiten11)  betrifft  hauptsächlich  das  Ministerium, 

Gesandtschaften  und  Consulate,  sowohl  ausserordentlich 

stehende.  Letztere  sind  heutiges  Tages  ein  unentbehrliches  BS 

mittel  der  neueren  Staatskunst,  jedoch  nicht  gerade  nothw 

in  ihrer  bisherigen  Ausdehnung.  Der  Aufenthalt  der 

und  ihres  Httlfspersonales  in  fremden  Hauptstädten  ui 

ihnen  oft  verlangte  Auftreten  mit  einem  gewissen  äusseren 

macht  eine  reichliche  Besoldung  erforderlich."  Im  Cousu 

wesen  hat  das  neuere,  sachlich  vorzüglichere  System,  sogen 

rufsconsuln,  welche  regelmässig  besoldete  Staatsbeamte  % 

statt  des  Systems  (kaufmännischer)  Ehrenconsuln  natürlich i 

ioehr  Kosten  als  die  Soldaten,  weil  man  aas  diesen  die  fähigsten  Leute 

sie  mit  ihrer  Einwilligung  anstellen  moss,  weil  sie  im  Lande  zerstreut  wo 

nnd  folglich  mehr  zu  ihrem  Unterhalte  brauchen,  weil  verhältnissmässig 

ofliciere  (Brigadiers)  nöthig  sind  (1  auf  5—6  (jemeine)  u.  s.  w.    Der  Anf» 
diese  Mannschaft  hängt  zunächst  von  der  Zahl  derselben  und  der  Pferde  ai 

dem  Lande,  besonders  in  schwach  bevölkerten  Gegendeu,  reicht  man  mit  einer 

Zahl  berittener  Gendarmen  aus.    Die  Anzahl  muss  da  grösser  sein,  wo  die  Gc 

zum  Theil  auch  die  Stelle  der  Polizeidiener  vertreten  sollen.    In  Frankrei' 

Paris  und  Algier)  kam  früher  1  Manu  auf  1700  Einwohner  (0  7  beritten),  ic 

1S70  auf  3040,  in  Belgien  auf  3000  0  7  beritten),  in  Hannover 

45S0,  in  Preussen  früher  auf  8000  (•/§  beritten),  in  Sachsen  auf  f 
Oesterreich  auf  4140,  in  ßaiern  auf  2000  Eiuw.    Der  Aufwand  auf  d«a 
sämmtlioher  Mannschaften  war  um  1800  in  Sachsen  050  t!  .  in  FrankreicL 

(1453  FT.),  in  Preussen  885  1  (500  Thlr.),  in  Baden  560  fl.,  in  Oesterreich 

südd.,  in  Baiera  455  fl.    In  Baden  sind  keine  Berittenen.    Hier  beträgt  <bt 

1S76:  6  Officiere,  1  Zahlmeister,  4  Oberwachtmeister  zu  1300  M  a.  150  M.  A 

f.  Div.,  24  Wachtmeister  1.  Cl.  zu  950  M.  u.  42  Wachtm.  zu  900  M.,  beiuV  d 

mit  190  M.  Avers..  415  Gendarmen  zu  hOO,  750  u.  700  M.  u.  150  M.  Averi  1 

f.  Quartiergeld,  WaÜenuntcrhaltung,  Munition,  kl.  Montur,  i.  G.  Gage.  LöhDovl 

sogen.  Ma^sengeider  519,000  M.,  f.  Montirung  ausserdem  22,600,  f.  Armiraax  1 

dann  Diäten  u.  Commandozulagen   19,400,  verschiedene  Ausg.  30,400, 
oben  0  593  Mül.  M. 

,0*)  Vgl  Rau,  Volkswirthschaftspolitik,  §.  34S.  —  Die  Kosten  trägt  ge*  >fc 
nicht  der  Staat,  sondern  ein  Selbstverwaltungskörper,  z.  B.  Provinz  oder  Kreü. 
Preussen  s.  Rönne,  Staatsr.  3.  Aufl.  II,  2,  S.  146. 

")  S.  Rau.  5.  Ausg.,  §  7S.  In  manchen  Staaten  sind  diesem  Mini^Ei 

Archivo  und  Angelegenheiten  der  fürstlichen  Familie  ubertragen.  Innere  Yerwvsj 

geschäfte  eigueu  sich  nicht  für  dieses  Ministerium,  weil  sie  seiner  Bestimmung  >1 

sind  und  Beamte  von  ganz  anderen  Kenntnissen  erfordern.  Der  Aufwand  f—j 
Auswärtige  ist  uberall  verhältnissmässig  untergeordnet,  z.  B.  im  Deutschen  B?« 

Et.  f.  1S76.  fortdauernde  Ausg.  für  das  Ausw.  Amt  5  57  Mill.  M..  wovoa  j 
d.  Amt  selbst,  4  29  f.  Gesandtsch.  u.  Consul.  (Besold.  u.  Remun.  d.  Ge»atjvfc»fl 

person.  2*14,  desgl.  d.  Consulatspers.  142).  Extraord.  035.  —  Frankreich.  v'j 
Aeusseren  1S76,  1126  Mi  11.  Fr.,  c.  V«  d.  eigentl  Staatsausg.  -  Gr.  Brit  \\ 

0*664  Mill.  Pfd.  Sterl.,  wovon  0  265  diplom.,  0  2S8  Consuldienst,  0  067  Zoscfc^l 

d.  Colon.).  —  Oesterreich-Ungarn  (im  gemeins.  B.  f.  1S76)  4  2*  MilL  i  1 
0-073  ausserord..  zus.  4  35  Mill.  fl.  —  Russland,  Et.  f.  1S75.  2  67  MilL  Br 

Italien,  A.  1S75,  593  Mill.  Fr.  —  Dänemark,  E.  1876.  0375  Mill  Er«- 

Niederlande,  A.  1S75,  0  606  Mill.  fl.  -  Nord- Amerika,  A.  IS76.  1 4  M 
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1  Erhöhung  der  Ausgabe  zur  Folge.  „Doch  lassen  sieh  im 

«indtscbaf ts  wesen  ansehnliche  Ersparungen  bewirken, 

.1)  indem  man  häufiger  Gesandte  eines  niedrigeren  Ranges 

teilt  welche  keiner  so  kostbaren  Umgebung  bedürfen,  und  sich 

der  Entbehrlichkeit  eines  grosses  Aufwandes  der  Gesandten 

J)  indem  man  nur  an  solchen  Höfen  Gesandte  unterhält,  mit 

q  man  in  vielfachen  Berührungen  steht,  auch  mehrere  Ge- 

dtschaftsposten  an  benachbarten  Höfen  einem  einzigen  Manne 

^rägt15)"    (Rau  §.  78.) 
Nicht  unerheblich  ist  zu  Zeiten  ein  ausserordentlicher 

nnd  im  Etat  des  Auswärtigen  für  Ankauf  oder  Neubau  von 

"«den  Gesandtschafts-  und  Consulatsgebäuden  im 

•lande,  m.  a.  W.  es  erfolgt  die  hier  besonders  sachlich  be- 

tete Anerkennung  des  Princips  der  Dienstwohnungen  (§.  81) 

rm  Beamtenkategorie.1*) 

Bei  den  Gesandtschaften  und  Consulaten  kommen  für  Dienst- 

•  zu  Gunsten  von  Privatpersonen  Gebühren  vor,  über 

•'te  üi  der  späteren  Gebtihrenlehre  Näheres.  Früher  flössen 

^rtbühren  öfters  den  Beamten  selbst  zu,  wie  jetzt  z.  Th.  noch 

i  unbesoldeten  Ehren -Consuln.    Das  richtige  Princip  ist  auch 

dass  solche  Gebühren  sämmtlich  in  die  Staatscasse  fliessen 

hier  verrechnet  werden.    Sie  dienen  dann  zur  Deckung  eines 

der  betreffenden  Staatsausgabe. lß) 

Min  unterscheidet  neuerlich  1)  Grossbotschafter,  2)  berollmächk  Minister  und 

"  i  weh  Internuntien,  3)  Minister-Residenten,  4)  blosse  Residenten  u.  Geschäfts- 

-  'aarges  d'affaires).  An  Glanz  und  Prunk  der  Gesandtschaften  bei  festlichen 
^-json^en  kann  ohne  Nachtheil  riel  erspart  werden. 

Die  zu  einem  Bundesstaate  vereinigten  Staaten  können  und  sollen  die  zahl- 

- '/•»aii-ltschaften  eingehen  lassen,  Indem  der  Bond  die  Vertretung  im  Ausland.' 

~ ••■=«.  So  ist  es  jetzt  in  Betr.  d.  Consulate  ganz,  der  Gesandtschaften  grössten- 

-'  a  I)  Reiche  durchgeführt.  Die  Einzelstaaten  haben  daher  fast  keine  bezügl. 

--"•&a  mehr.  Das  „Auswärtige"  betrifft  hier  namentlich  die  Vertretung  beim  Bunde 

■ '-'fl  einzelnen  Partie-Staaten.  So  z.  B.  im  preuss.  Et.  1S75  Ausw.  0  412  Mill. 
T  m  0  322  f.  Gesandtsch.,  0*09  f.  Avers.-Entschäd.  an  d.  Reich  f.  Besor.  spec 
Aigelegenh.  —  Baiern  1876,  Min.  d.  K.  Hauses  u.  Aeusseren.  05$  Mill.  M. 

•  -a.  Aeoss.  1ST5  0  166.  Württemb.  0*166.  Ebenso  fallen  die  Gesandtsch. 

'  *?  Staaten  bei  den  einzelnen  Bundesstaaten  mit  Recht  weg.    Die  Wiederherstell. 
^:hen  Reichs  hat  daher  für  die  übrigen  europaischen  Staaten  schon  manche 

■f'k  Ereparung  bewirkt,  indem  die  meisten  die  Gesandtschaften  an  den  kleinen 

^  Jcfls'ifen  eingezogen  haben. 

'  ̂  tat  d.  Deutsche  Reich  in  d.  letzten  Jahren  erhebl,  Summen  f.  Bauten 
.  ̂nnr,  Con-tantinopel,  Rom.  London,  Wien  u.  a.  O.  im  Etat,  z.B.  1875  076, 

'Jtt  Mill.  M. 

*  Hitrnin  gehören  hauptsächl.  d.  Einn.  d.  Ausw.  Amts  im  D.  Reich,  A.  J876, 
Hill  M..  5*6  °/0      Aufwands.    A.  d.  Cons.-Geb.  im  gemeins.  österr.  B.  1S76 

■■'177  MüL! 
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IV.  —  §.  106.  Militärwesen.  A.  Volkswirthschaftlieki 

Notwendigkeit  desselben.  Der  ordentliche  Aufwand  tordi 

Militärwesen  (Heer  und  Flotte)1)  ist  nothwendig  zur  Durrl 

führung  des  staatlichen  Machtzwecks,  vornemlich  inprlm 

tiver  Weise  (§.  37).  „Es  sind  deshalb  die  Mittel  schon  im  Friek 

in  Bereitschaft  zu  halten,  mit  denen  im  Falle  eines  Kriege*  i 

Unverletztheit,  Selbstständigkeit  und  Würde  des  Staates  und  V  <3 

zu  behaupten  sind.  Auch  gegen  grössere  innere  Störungen  * 

gesetzlichen  Ordnung  leisten  jene  Streitkräfte  mitunter 

liehe  Dienste.  Man  darf  sich  keinem  Opfer  entziehen, 

Aufstellung  und  Bereithaltung  der  unentbehrlichen  Vertheidipi? 

anstalten  wirklich  erforderlich  ist,  denn  hierin  liegt  das  sieben 

Mittel 2),  den  Frieden  zu  erhalten,  und  die  Vernachlässigung  dies 

Vorsicht  hat  öfters  den  Untergang  eines  Staates  verursacht,  d 

doch  denselben  in  eine  drückende  Abhängigkeit  gebracht.  Dt  i 

Gefahr  von  der  Macht  und  Herrsch-  oder  Eroberungssucht  inder 

Staaten  herrührt,  so  darf  das  Maass  der  aufzustellenden  StreitkrU 

nicht  blos  nach  den  inneren  Verhältnissen,  neinlich  dem  VtÄ 

einkomraen  und  der  Volksmenge,  festgestellt,  sondern  es 

gleich  auf  das  Ausland  Rücksicht  genommen  werden, 

sonst  militärisch  stärkere  Nachbarstaaten  eine  gefährliche 

legenheit  erlangen  könnten. a)  Desshalb  haben  in  der  neuerci 

die  Staaten  in  der  Vergrösserung  ihrer  Heere  und  überhaupt  i 

Mittel  zur  Kriegsführung  gewetteifert,  und  der  Aufwand  ist  fafc 

durch  freilich  oft  auf  eine  Höhe  gesteigert  worden,  welche  <fe 

Wohlstand  der  Völker  bedrohen  kann  und  dringend  zu  Erepanwg 

auffordert.4)"   (Rau  §.  72.) 

')  Vgl.  Rau.  5.  Ausg..  §.  72—77,  wovon  nur  Einiges  hier  heru  bergen«» 
werden  konnte.  Der  Gegenstand  ist  ron  mir  in  d.  H.  Ausgabe  schon  theilwei*  • 

gearbeitet  worden,  §.  72—77. 

a)  Ueber  die  Ansicht,  dass  die  Heere  sogar  die  Ursache  der  Kriege,  s.  §  * 

•1)  Im  russischen  Kriege  von  1*54  und  1*55  hat  sich  in  Grossbritsnsii 

die  Vernachlässigung  der  Hüstungen  wahrend  des  langen  Friedens  seit  1*15  » 

schädlich  gezeigt.  Der  Vorrath  an  Geschützen ,  Waffen  und  vielen  anderen  fa£ 

ständen  war  maugelhaft,  der  Bedarf  konnte  nicht  schnell  genug  herbeigeschafft  rrf* 
und  man  musste  sehr  hohe  Preise  bezahlen. 

*)  Die  rasche  Vermehrung  dieser  Ausgaben  zeigt  sich  z.  B.  deutlich  in  [tkr& 
Angaben:  In  Preussen  waren 

das  Heer         die  Kosten 

unter  dem  grossen  Kurfürsten         28,000  Mann       1  Mül.  Talr. 
Friedrich  1   40,000  1,800.000 

Friedrich  Wilhelm  I.  .    .    .         76,000     „  4,S34.000 

Friedrich  II   200.000    „  13%  Mül 

Friedrich  Wilhelm  II.     .    .       235.000    „  17 

uigitize 
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107.  Selbstverständlich  ist  jede  thunliche  Ersparung 

i  Militaraufwand,  besonders  auch  an  den  Ausgaben  für  das 

das  Heer  die  Kosten 

Friedr.  Wilh.  III.  bis  1806       250,000  Mann  20  MU1. 

1806 — 1812         42.000     „  8 
1820        114,000     „  22 

Friedrich  Wilhelm  IV.  1846       138,000     „  253/4 

A.  1S57        140,000     „  278/3 
A.  1858       148,000     „         3 16 

Wilhelm  L     ...    1862       212,000     „  388 
Stehend  1865       212,631     „  4356 

(M°  0  vom  Reiche  :)t1876       253,000     „         63  0     „   (ord.  Et.) 
-      «J'.-w.t.  u.  Statist  v.  Preusscn,  I.  522.    Dieterici,  Mittb.  des  Statist. 

I  W*,S.  52.  —  Io  Frankreich  berechnete  Necker  (Administr.  II,  283)  1784 

£.**.&  des  Militärwesens  anf  122  Mill.  Liv.,  das  Budget  für  1811  setzte  dieselben 
M  EL  Fr.  nnd  mit  Errechnung  der  140  Mill.  fdr  die  Marine  anf  600  Mill. 

•CiProc.  der  ganzen  Staatsausgabe.    1870  war  der  Friedensetat  376  Mill.  Fr. 

K<tr,  173*3  MilL  Fr.  f.  d.  Marine  u.  Colon.,  zus.  579  3  Mill.  Fr.,  1876  ist  er 

.  Un  i  136  4  (f.  d.  Marine  allein),  zus.  636  4  Mill.  Fr.  Vgl.  über  d.  Militärwcs. 

*^ipaa  d.  Verwaltnngslehrc  aus  L.  Stein,  Lehre  v.  Heerwesen.  Stuttg.  1872, 
*  i  länlrhaushalt  eb,  S.  233  ff. ;  die  volkswirthschaftl.  Würdigung  übrigens  un- 

.^1  n  das.  S.  215  Nationalökon.  u.  Militärwirtbsch. ,  vgl.  Wagner,  Grund- 

s  Anm.  l.  S.  27  1).  Debet  die  gegenwärtigen  militärisch.  Stifte  dei 

T  SJittj.  v.  Firks,  üebers.  d.  f.  d.  Landkrieg  verfügb.  Streitkräfte,  1873/74 

.  rr  1*58 .59.  Weiteres  Statist.  Material  über  Organisation  u.  Grösse  des  Heers 
i  ft*e  immer  am  Besten  im  Goth.  Hof  kalender;  auch  vielerlei  Daten  in  den 

*  4«rfca  t.  Kolb  (antimilitarische  Tendenz;  Bracheiii).    Ebendas..  bes.  im 

Alaan.,  auch  die  Hauptdaten  über  die  Finanzen  v.  Heer  u.  Flotte.  Aeltere 

•5  *  iß  Rau's  früherer  Ausg.,  5.  Ausg.  §.  72  Anm..  Ü.  Ausg.  eb.  —  In  säinmt- 
-i  vety-fe.  Staaten  (mit  dem  ganz.  Oesterreich  u.  Preussen)  berechnete  v.  Reden 
®cü*J  jl  s.  w.  S.  1012)  1316  die  Militärausgabe  auf  102  MilL  Thlr.  oder 

<*-'  wf  den  Kopf  der  Einwohner.  —  Czörnig  (das  Ocsterr.  Budget  n.  488) 
in  9  europ.  Staaten  übet  '■>  Mill.  Einwohner  (ohne  ftuelend)  die  ins« 

»*.'i!da«  Kriegsministerium  im  D.  auf  21  3  Proc.  oder  2  6  Thlr.  auf  den  Kopf, 
inf  390  74  Mill.  Thlr.,  für  die  Seemacht  71  Proc.  oder  156  Mill.  Thlr. 

»     A.r^rj.-ri  au«  den  Jahren  1868  und  69  macht  der  Aufwand  für  Lud  und 

fc*u  (irossbritannien,  Russland,  Frankreich,  Oesterreich,  Italien  und  den  Zoll- 

***ukn  695  Mill.  Thlr.  auf  276  Mill.  Einwohner  oder  2  52  Thlr.  a.  d.  K.  — 

Aadere  haben  auch  versucht ,  in  folgender  Weise  den  ganzen  regelmässigen 

■*mi  ia  Europa  für  die  Staatsvertheidigung  auszumitteln.    Die  Staatsausgabo  für 
*  Z*eck  rurde  1844  auf  510-546  Mill.  Thlr.  angenommen.    Hiczu  kommen 

•  i  •  n-lbwirthschaftliche  Opfer  I )  der  Verlust  an  Arbeitskräften  für  die  hervor- 
Gewerbe,  der  sich  nicht  genau  anschlagen  lässt,  indessen  läuft  hier  grossen- 

x*  Raa  übersieht,  eine  grundsätzliche  falsche  Doppelrechnung  unter,  wie  u. 

\W  «b  1  gezeigt  wird.    2)  Die  Kosten  der  Familien  für  Stellvertreter.   5)  Die 

»  die  Soldaten  wegen  der  Unzulänglichkeit  der  Löhnung.    Rechnet  man 

üd  T,  rio  Mill.,  für  1)  200  hinzu,  so  erhält  man  um  1845  800  Mill.  Thlr. 

•  *  Hill.  Einw.,  also  gegen  3  Thlr.  auf  den  Kopf,  was  jedoch  nur  ein  ungefährer 
^  ist    Ende  d.  60er  Jahre  sind  die  Staatsausgaben  für  die  Land-  u.  See- 

-^'fct  in  Europa  auf  81 18  Mill.  Thlr.,  die  Zinsen  der  zugehörigen  sachlichen 

r  -fl  (Waffen.  Geschütze,  Festungen,  Schifte  u.  s.  w.)  auf  304  Mill.  Thlr.  an- 
TOTden  ;  jene  Summe  macht  auf  den  Kopf  (294  lütt.  Einw.)  2'7  Thlr. 

ia  Zeitsohr.  des  preuss.  Statist.  Bur.  1869.  S.  33a).    Nimmt  man  nun  die 

r         (>pfer  Xr.  1—3  vcrhältnissmässig  höher  an,  so  lässt  sich  die  ganze  Aus- 

Zinsen)  auf  beinahe  1200  MilL  Thlr.  oder  4'8  Thlr.  a.  d.  K.  anschlagen. 

-  ̂uaime  ist  indessen  zu  hoch  gegriffen ,  weil  für  den  Verlust  an  Arbeitskräften 

*  l'P<  nur  derjenige  Plusbetrag  hier  veranschlagt  werden  darf,  welcher  aus  einem 

Ul 



236  l  B.  2.  K.  6.  A.  Finanzbedarf  für  Militär.  §.  107. 

stehende  Heer,  und  jede  zulässige  Einschränkung  der  Höhe 

letzteren  durch  volkswirthschaftliche  und  finan 

unnöthig  hohen  Truppeustande  hervorgeht  (s.  §.  108).    Vgl.  Larroque 

guerre  et  des  armees  permanentes.  Paris  1856.  (Preisschrift  der  Friedensge.se 

—  Schulz-Bodemer,  Die  Kettung  der  Gesellschaft  aus  den  Gefahren  der 

herrschaft.  Leipzig  1859.  —  Für  die  Zeit  um  1873  berechnet  Hermann  \ 

im  Goth.  Jahrb.  f.  1S74,  S.  S77  den  Bedarf  in  ganz  Europa  (incl.  asiat  1 

auf  2241  MM.  M.  f.  d.  Heer,  575  Mill.  M.  f.  d.  Flotte,  zus.  auf  2S16  MM. 

auf  31  Thlr.  p.  Kopf  (die  Bevölkerung  d.  asiat.  Russland  unberücks.  gelassen 

aber  nicht  immer  überall  gleichmassig  gerechnet  werden  konnte,  z.  B.  die 

Pensionen  hie  und  da  fehlen.    Jene  indirecten  Verluste  zu  veranschlagen,  feh 

sehr  an  sicheren  u.  allgem.  Anlialtspuncten.    Kau  hat  jedenfalls  zu  hoch  gö 

Mehr  als  4  Thlr.  pro  Kopf  oder  20—25  Thlr.  pro  Familie  ist  schwerlich  aiu 
auch  wenn  man  weitere  Posten,  die  nicht  im  Staatshaushaltetat,  erschein« 

rechnet,  wie  z.  B.  Naturalquartierlcistungen ,  Zuschüsse  der  Wirthe  bei  Na 

pflegung  gegenüber  der  Ersatzleistung  des  Staats,  nicht  vergütete  Leistungen 

meinden,  Kreise  u.  s.  w.    Da  der  Militäraufwand,  wie  aller  Staatsaufwand 

wiegend  durch  indirecte  Steuern  auf  verbreitete  Volks-Nahrungs  -  und  dem 

gedeckt  wird,  muss  man  allerdings  wohl  annehmen,  dass  die  Familie  in  den 

Volksclassen  in  Europa  einen  nicht  unbedeutenden  Betrag  ihres  Einkommens 

/    Militärwesen  opfern  muss;  jedenfalls  durchschnittlich  mehrere  Procent  Eine? 

Bezifferung  wage  ich  nicht  vorzunehmen.     Nach  Herrn.  Wagner  a.  a.  0. 

883)  betrugen  die  Militär- Ausgaben  um  1873  die  in  folgender  Uebefti 

gegebenen  Summen  in  Mill.  M.,  Procente  der  Ausg.  u.  Quoten  p.  Kopf  d.  II 

(Reihenfolge  der  Staaten  nach  d.  Höhe  d.  Proc.  von  d.  Nettoausg.,  unter  Bei 

der  von  Kau  u.  mir  in  d.  5.  u.  6.  Ausg.  berechneten  Procente  u.  Kopfquoien =  °/0d. 

Netto- 

ausgabe, 

dsgl.ü/0ders. 
dsgl. 

Heer      Flotte  Zus. 

Mill.  Mark  um  1873 

nach  Abzug 

d.  Kosten 

d.  Schuld. 

Kopf 

Mark. Norwegeu 

5*25 

3-87  (?) 
9T2(?) 

438 

480 

5-2 

Kussland 54130 7S-30 61960 

427 

53-3 7-7 

Brasilien 3502 3050 6553 

400 
650 

6-6 

Grossbritannien 30826 19086 

499-12 

393 

68*0 

15  6 

Sachsen 2165 

37'1 

523 

Preussen 
208*26 366 

454 

Deutsches  Reich 
291-00 

56-20 
347-20 

35-6 43-7 

S-o 
Niederlande 29  07 15-88 44'96 

N  35  4 

560 

Baiern 4112 337 

43*3 

Serbien 549 

3-49 

33-1 

331 tt 

Dänemark 10-08 
465 

1472 

319 

48-8 

8-2 
Würtemberg 

15-39 
314 

437 Frankreich 
402-40 

118-56 

521  00 

31-3 

595 

141 

Oesterreich 

Ungarn 

15060 

73-40 

15-401 

6-60/ 

24600 291 
43.5 1  8*0  l 

|  52  | Baden 
12'35 289 

445 
Belgien 3000 

26-8 

407 58 Griechenland 500 

1*20 

620 

26-3 

34  J 

41 
Italien 182  03 3680 218  83 262 

580 

8-2 

Chile 

6-83 

25-2 

354 

58 

Schweiz 

8-59 

8-59 

252 
337 

33 

Argentina  , 
21-50 

1-50 

2300 242 
590 

121 
Portugal 16'67 

3-32  (?) 

2000(?) 

210 
455 

46 

2'7 

Rumänien 
11-72 

11-72 

146 
335 Verein.  Staaten 14850 98-75 

239-25 

? Q • 

6*0 

Schweden 20-99 813 
2912 V ? 

69 
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Militaraufwand.  237 

iragODgen  geboten.  Doch  ist  die  übliche  Polemik  gegen 

„Militarismus"  und  namentlich  gegen  das  System  der  stehenden 

L*tr«  iü  d.  letzten  Col.  f.  Deutscht,  beziehen  sich  auf  den  damal.  Nordd.  Bund, 

v;  und  die  betreif.  Daten  des  Reichs  auf  die  einzelnen  Deutschen  Staaten  nach 

:  befahl  repartirt  Es  fehlen  hier  beim  D.  Reich  aber  die  Pensionsausgaben 

'c  cietfonds,  die  für  1*573  37  M.  M.  betragen,  wodurch  die  Kopfquote  um 
•  steigt  Bei  Frankreich  und  Italien  sind  die  Mil.-Pens.  z.  B.  eingerechnet. 

;  : -.-uesten  Etats  ergiebt  sich  für  einige  Hauptstaaten  Folgendes: 
I'-itichei  Keich.    Etat  für  1  ST«.                                      M.  M.  M.  M. 

r  -fhuernde  Ausgabe  f.  d.  Reichsheer  excl.  Baiern    .    .   .  274*76 

I'u.  Mihurrerwalt  f.  Bafcrn  im  Rcichsetat  (excl.  Militärpensionen)  38.10 

Summa  312*86 

-iiurade  Ausgabe  f.  d.  Marino   2107 

U«.  Peasionsfonds  im  Reichsetat  (excl.  Baiern)  für  das  Heer  21*59] 
i-4-a  Pensionsfonds  für  die  Marine  0*21 1  -«.n- 

Reichsinvalidenfonds  (incl.  Baiern)                               28*831  00  y< 

x-->,  i;.  o  im  baiantcheo  Etat  .   .'  8*34 J 

'}  lopf  9*08  11)  *A.  Summa:  fortd.  Ausg.-  387*90 [HS  in  einmaL  Ausgaben  im  Reichsetat: 

IrUfiua?  des  ordentlichen  Etats  (excl.  Baiern)  des  Heers   17*27 
:tn«ylüed.  milit.  Bauten  (Festungen  u.  s.  w.)  u.  Vervollständigung  d. 

'!ia»nilä  des  Reichsheers  (auf  Grund  alterer  Gesetze  über  die  Ver- 

T  »fcif  der  französischen  Kriegsentschädigung)   28*63 
Iii*  Mirine  (an  neuen  Bewillig.  Uber  d.  Restbestände  d.  alten  hinaus)  4  77 

Summa  A  u.  B.    428  57 

frrüuSs.  Kriege  sind  für  das  Reichsheer  u.  die  Marine  z.  Retabliss.  u.  zur 

-•••»^1  »ehr  bedeutende  Fonds  zu  einmal.  Ausgaben  aus  der  französ.  Contribution 
S.  über  die  bezilgL  Bestimmungen  bis  1873 — 74  Wagner,  Reichsnnanz- 

-  ILltzendorff's  Jahrb.  III,  113,  141  ff.     Es  waren  bis  damals  angewiesen 

-j  at.      h  itz  von  t'i  MilL  Thlr.)  auf  Reicherechnnng  RH  die  w  iuder- 
'v-r  n.  Verstärkung  d.  Kriegsmacht  14411  Mill.  Thlr.,  wovon  für  elsass-lothr. 

*  >  i  indere  Militärbauten  40*55,  für  Umbau  and.  Festungen  72,  f.  Erweiter. 
U-j-  •iacL  10*69  Mill.  Thlr.  Abzahl.  norddeutscher,  für  Marinezwecke  ausgegeb. 

"toejs.-  31*95  Mill.  Thlr.,  ferner  speciell  noch  für  Rechnung  des  ehemal. 

•  •  Bundes  Retabliss.  der  Armee  (incl.  Baden  o.  Sudhessen)  100*85,  f.  milit. 

*'VU.  f.  and.  milit.  Zwecke  5*56  Mill.  Thlr.  (ebendas.  S.  117);  ausserdem  noch 
**Äer  Yorschusa  f.  d.  Verw.  d.  Reichsheers  6  27  Mill.  Thlr.   Entsprech.  Posten 

.  v-  hl.  wurden  in  Baiern  u.  WUrtemberg  aus d.  französ,  Contribution 

^^Üaäement  u.  s.  w.  verwendet.    Es  lässt  sich  wegen  dieser  Verhältnisse  schwer 

welches  der  gegenwärtige  wirkliche  Durchschnittsaufwand 

featsche  Kriegsmacht  ist.    Mit  420  Mill.  Mark  oder:  10  M.  p.  Kopf  wird  er 

•  n  loch  lerxnschLagt  sein.  —  Oesterreich-Ungarn:  gern  einsamer  Etat 

■■77.  Ordin.  Landheer  90*78,  Marine  8  13,  zus.  98  91  Mill.  fl.,  Extraordin.  bez. 

MlS.xus.  11  86  MilL  fl.,  total  110*77,  wozu  noch  Nachtragscredite  v.  0  72  Mill.  11. 

1  iin-r  d.  eigen.  Einn.  der  Kriegsverw.  von  4*62  Mill.  11.  bleibt  ein  reines  Er- 

•-  ron  i.  G.  106  87  MilL  fl.  oder  c.  3  fl.  (al  pari  6  Mark)  der  1869er  Be*(öl- 

~:  -  Dazo  noch  apart  im  westösterr.  Budget  „Min.  d.  Landesvertheidig."  mit 

^  1,  Etat  für  1875,  wovon  3  *26  f.  d.  Landwehr,  3  99  f.  d.  Gendarmerie  u. 

'*he,  dsgl.  im  ungar.  Etat  f.  dass.  Min.  6*24  Mill.  fl.  (Honvcds),  Dadurch 

c  .*  (ieaammtausgabe  (ohne  Gensdarm.)  für  Militärzwecke  um  c.  8°/0.  —  Frank - 

*f  *  K  die  ord.  Ausgabe  für  1876  beträgt  17*6  Fr.  p.  Kopf  (14  M  i  der  Bev. 
TO  Die  Kosten  der  Wiederersetzung  des  Kriegsmaterials  u.  f.  Befestigungen  nach 

1  Kriege  wurden  bis  Anfang  1875  auf  592*3  Mill.  Fr.  angegeben.  —  Gross- 

»niei  Kesolt.  f.  1874/75  Heer  14  52,  Flotte  10*68  Mill.  Pf,  zus.  25  *2  MilL  Pf. 

*-->o  <rW  Mill.  Pf.  f.  Abschaff.  d.  Stcllenkaufs),  p.  Kopf  0.76  Pf.  (15*2  Mark).  — 

'•'•ihi  Absrhluss  f.  1873  Heer  175  03,  Flotte  25  77,  zus.  200  8  M.  Rubel,  An- 
•V  1«5  bez.  175.  25  1,  zus.  200  15  M.  R,,  c.  2  8  R.  p.  Kopf  (c.  9  Mark).  — 
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238  1«  B-  2.  K.  6  A.  Finanzbedarf  für  Militär.  §.  107,  10S. 

Heere  oberflächlich  und  Uberschiesst  häufig  das  Zieh  Dies 

besonders  von  jenen  tendenzpolitischen  Angriffen  auf  das  I 

wesen,  als  sei  dieses  die  Ursache  der  Kriege,  oder  als  seien 

die  Fürsten  mit  ihren  Heeren  Schuld  an  denselben.    Als  ob 

regelmässig,  auch  in  unserem  Zeitalter,  tiefe  Interessengegen 

der  Völker  und  Staaten  oder  einzelner  Bevülkerungsgruppc 

letzteren  die  Ursache  der  Kriege  wären,  einerlei  ob  es  stel 

Heere  giebt  oder  nicht,  ob  die  Staatsform  republikanisch 

monarchisch  ist.5) 
Das  Heerwesen  muss  vielmehr  stets  als  eine  der  wie! 

sten  Anstalten  zur  Verwirklichung  des  Rechtszwe 

als  die  Hauptanstalt  zur  Vcrwirklichun g  des  nation 

Machtzwecks  des  Staats6)  und  das  moderne  Wehrw 

(Heer  und  Flotte)  im  Frieden  als  die  nothwendige  Eini 

tung  zur  Durchführung  des  jetzt  gebotenen  Prävei 

prineips  (§.  37)  betrachtet  werden.  Mag  man  es  ein  notl 

diges  Uebel  nennen:  so  ist  es  ein  solches  eben  wie  tauseiic 

andere  kostspielige  Einrichtungen,  die  der  Staat  oder  kleinere 

einigungen  in  ihm  oder  Private  zur  Abwehr  von  Gefahren  udi 

Herstellung  der  unentbehrlichen  Sicherheit  treffen  müssen.  . 

ist  es  erwünscht,  dass  solche  Einrichtungen  möglichst  zu  verrat 

oder  billig  herzustellen  seien.  Das  Land  oder  der  Staat  oder 

Zeitalter,  welches  in  dieser  Hinsicht  wenig  für  solche  (fn 

fälschlich  so  genannte)  „unproduetive"  Zwecke  aufzuwenden  bra 

ist  meistens  deswegen  glücklich  zu  preisen.  Aber  dies  gilt 

dem  Aufwand  für  Polizei,  Justiz,  für  Vorkehrungen  gegen 

Störungen  der  Elemente  (Wasser!),  ja  im  Grunde  von  den  K 

jeder  Bedürfnissbefriedigung  ganz  ebenso  als  von  dem  Auw 

für  Heerwesen.  Soweit  solche  Verwendungen  durch  den  Zw< 

also  beim  Heerwesen  durch  die  Sicherung  der  Unabhängigkeil 

Volk  und  Staat  und  durch  die  Nothwendigkeit  geboten  sind,  t 

ungenügenden  politischen  Zustand,  namentlich  eine  nngenüg 

Beschaffenheit  des  Staatsgebiets  (nach  Lage,  Grösse,  Grenzen, 

Italien  A.  1875  Heer  203,  Flotte  46  5,  zus.  249  5  M.  Fr.,  c.  9*1  Fr.  p.  Kopf  (7 
—  Nordamerika  A.  1875  —  76  Heer  38,  Flotte  22  5  M.  Doli.,  zus.  605  : 

(ohne  Pensionen),  p.  Kopf  c.  14 — 1*5  Doli. 

f>)  Man  denke  an  den  nordamerikanischen  Bürgerkrieg,  den  furchtbarsten  an 
Weitem  kostspieligsten  der  Neuzeit,  oder  an  den  schweizer  Sonderbundskrieg  oder 

an  den  jüngsten  französ.-deutsch.  Krieg,  der  gewiss  nicht  als  das  Werk  Napoleor 

sondern  des  französischen  Volks  anzusehen  war.  S.  A.  Wagner,  Elsass  u.  Lothr 

u.  8.  w.,  6.  Aufl.,  1870,  Abschn.  I. 

8  S.  v.  Holtzendorff,  Politik,  S.  219  ff. 
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Allgemeine  Würdigung  des  Militäraufwands. 

über  die  ganze  Nation  oder  Beschränkung  auf  einen 

bcil  derselben  u.  s.  w.)  zu  verbessern7),  —  soweit  sind  sie  bei 

liier  richtigeren  Auflassung  auch  nicht  unproductiv,  sondern 

:  haus  prodaetiv  zu  nennen.8) 

108.  Für  die  volkswirtschaftliche  und  finanzielle  Würdigung 

i  jülitäraufwands  im  Einzelnen  kommt  Folgendes  in  Betracht: 

.Ud  dieser  Punct  darf  bei  der  Militärfragc  nicht,  wie  es  meistens  geschieht, 

:r*äta  werden.  Mit  dem  blossen  Defensiv  zweck  dos  Heerwesens,  der  vom  volks- 

rivWthchen  Standpuncte  allenfalls  noch  öfters  als  berechtigt  anerkannt  wird, 

"tiv  Eia  nur  aus,  wenn  die  bestehenden  Staat sverhältnissc  —  d.  h.  sehr 
taater  Linie  die  Abgrenzung  der  Staatsgebiete  —  bereits  allgemein 

«t'iü  natürliche,  den  Bedurfnissen  entsprechende  wären  und  —  wenn  sie  es, 
i^esct«.  es  sei  einmal  ein  ganz  befriedigender  Zustand  hergestellt,  immer  blieben. 

»mi  mit  Unrecht  gewöhnlich  ohne  Weiteres  angenommen.    Die  nothwendige 

*c-,raoz  wäre  dann  die  Unveränderlichkeit  der  zufällig  einmal  ge- 
:»«na  Staats  v  e  rhältnisse,  also  namentlich  z.B.  der  politischen 

artetet  Linder,  womit  die  „Kriegsära"  abgeschlossen  sei.  Eine  solche  Consequenz 
xtip^si  jedoch  aller  geschichtlichen  Erfahrung  und  dem  ganzen  Wesen  mensch- 

irdischer  Dinge  Uberhaupt.    Für  Deutschland  z.  B.  hätte  dies  in  den 

Jiarfcfjttderten  geheissen ,  dass  es  sich  niemals  wieder  aus  dem  Verfall  des 

iUa  tfholen  dürfe.    Ein-  und  Auswanderung,  Colonisation ,  Vordrängen  der 

•  a  tVriringtwerden  der  anderen  Völker  (Deutsche  —  Slaven !) ,  Bevolkerungsbe- 

f-n.  »uthschaftl.  Entwickelung,  Cultur,  —  kurz  alle  Momente,  welche  die  Macht 

-  a.  Staaten  verrücken,  dürften  dann  gar  nicht  mehr  politische  Veränderungen 

»iäa.  vk  sie  es  von  jeher  gethan  u.  muthmasslich  auch  in  Zukunft  thun  werden. 

»Jtoi  ib<r  yiebt  es  hierbei  unvermeidlich  Willensconflicte  der  Völker  und  Staaten, 

.u  durch  die  Wallen  ausgetragen  werden  können.   Solche  realpolitische  That- 

-  •iorf-a  auch  in  der  Finanzwissenschaft  nicht  ignorirt  werden.    Sie  bilden  in 

■  V-uärfrige  rocht  eigentlich  den  entscheidenden  Factor.   Erst  wenn  die  Karte  von 

.  :-a  üaturin  h<  □  Verhältnissen  des  Bodens  und  den  Bedürfnissen  der  Völker 

riÄ mjr staltet  sein  wird,  daher  doch  vorneinlich  unter  Anerkennung  des  ver- 

Tewundenen  Princips  der  natürlichen  Grenzen  und  des  Nationalitätsprincips, 

dauerhaftere  Aera  des  Friedens,  der  Abrüstungen  und  der  kleineren  Militär* 

-  * •-•  neileicht  zu  erwarten  sein.  Die  Consolidation  vor  Allem  Deutschlands,  aber 

^  hbew  sind  jedenfalls  ein  erfreulicher  Schritt  zu  diesem  Ziele.  Ueberhaupt 

«ü  einer  unbefangenen  Beurtheilung  nicht  zu  läugnen  sein,  dass  die  Karte  von 

u>  den  letzen  200  Jahren  wesentlich  natürlicher  geworden  ist,  worin  die  beste 

'^-uborgsekaft  liegt.    Nur  im  Osten,  in  den  Grenzländern  zwischen  Deutschen  und 

-  i  aad  in  Südosteoropa,  ist  noch  nichts  Befriedigendes  geschaffen.    Aber  auch 
*:  fernere  Zukunft  darf  an  einer  bleibenden  Friedensära  gezweifelt  werden, 

aaebaa  denkbar  ist  ohne  vollkommenen  Gleichschritt  der  Entwicklung  oder  ohne 

*  u  iagnation  aller.    Vgl.  A.  Wagner,  Elsass  u.  s.  w.  Cap.  ü,  VI,  VII,  ders. 

1  bfwKjJ.  d.  europ.  Staatsgebiete  u.  d.  NationaÜtätsprincip ,  Prcuss.  Jahrb.  1S67, 
Iii*,  die  Veränderungen  d.  Karte  von  Europa,  1S71.  Die  neue  orientalische 

Ca*        liefert  einen  neuen  Beleg  für  die  Richtigkeit  dieser  Auffassung. 

'  *er  l  B.  das  grossartige  Militärwesen  Preussens  seit  200  Jahren,  dem  wir 
-1  erster  Linie  die  neue  politische  Einheit  und  Macht  Deutschlands  mit  ver- 

lack  der  W  eise  so  vieler  selbst  deutscher  Gegner  Preussens  verdammt,  handelt 

*»  *ie  Jemand,  der  die  holländischen  Deichbauten  für  Verschwendung  erklärt. 

i'Jgiben  für  beide  Zwecke  sind  unvermeidliche  generelle  Kosten  der 
l»tmhschaft  und  die  Vorbedingung  für  jegliches   Gedeihen.    Denn  die 

*  ̂   taabhangigkeit  und  flacht  ist  für  ein  tüchüges  Volk  eines  der  höchsten 

y<iuter  und  des  höchsten  Preises  werth.   Angenehmer  wäre  es  freilich,  wenn 
Otter  kerne  Opfer  kosteten.   Aber  güt  dies  nicht  von  allen  Gütern  überhaupt  V 
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240  I.B.  2.  K.  6.  A.  Finanzbedarf  für  Militär.  §.  10S. 

1)  Zu  den  unmittelbaren  Ausgaben  des  Staats,  welche  in  fcj 

Finanzrechnungen  erscheinen,  mtlssen  allerdings  noch  die  Leistmp 

der  Gemeinden,  Kreise  u.  s.  w.  und  der  Soldaten  und  deren  FasÄ 

selbst  hinzugerechnet  werden  (s.  Anm.  4).  Der  Werth  der  ddj 

den  Soldatendienst  für  andere  Zwecke  verlorengehenden  AM 

ist  indessen  nur  dort  zum  volkswirtschaftlichen  Militäraufwuti 

schlagen,  wo  ein  un nöthig  grosser  Truppenstand  besteht.  4 

auch,  wo  der  Soldat  länger,  als  es  nöthig  ist,  im  Dienste  bld 

Hier  handelt  sich  mithin  Alles  um  eine  quaestio  facti,  die  hia 

erst  nach  spaterer  Erfahrung  in  Kriegen  richtig  zu  beantworten 

Wollte  man  im  Princip,  wie  es  vielfach  geschieht,  den  Werth  < 

Arbeit  aller  Soldaten,  letztere  also  in  der  nach  Lage  der  C 

stände  nöthigen  Zahl  und  Dienstzeit  genommen,  zum  Militäraoi'wi 
rechnen,  so  wäre  dies  eine  unhaltbare  Doppelrechnung  ! 

demselben  Rechte  könnte  man  die  Arbeit  jedes  Arbeiters,  wek 

in  dessen  speciellem  Berufe  verwendet  wird  und  nach  Meng«  i 

Art  hier  nöthig  ist,  um  die  Befriedigung  der  Gesammtbedfirnä 

eines  Volks  zu  erzielen,  doppelt  auf  den  Kostensatz  des  betret 

den  Products  schlagen,  weil  diese  Arbeit  für  andere  Producta 

verloren  gehe.  Man  vergisst  —  was  vollends  eine  Inco 

berjenigen  ist,  welche  wie  fast  alle  Neueren  mit  Recht  den 

leistungen  Productivität  zuerkennen  — ,  dass  der  Werth  der 

der  nöthigen  Truppenzahl  in  das  Product,  d.  h.  eben  in  da 

wirtschaftliche  Gut  „Sicherheit  und  Macht  des  Staats'1  flbergd 

gerade  so  wie  bei  allen  anderen  Productionen.9) 

2)  Die  eigentliche  Höhe  des  Militäraufwands  lä*st 

nach  der  Natur  und  den  Wirkungen  des  modernen,  nach  da 

sichtspuneten  des  Präventivprincips  eingerichteten  Heerwest 

nicht  aus  der  Ausgabe  eines  einzelnen  Jahrs,  §od&! 

in  der  Regel  nur  aus  der  Ausgabe  in  einer  länge 

Periode  von  Jahren  richtig  ersehen.  Dies  wird  oft  bei 

gleichen  zwischen  Staaten  mit  stehenden  Heeren  (und  daran 

knüpfenden  Landwehrcinrichtungen,  wie  in  Preussen),  und 

mit  Milizsystem  oder  mit  fast  gar  keiner  stehenden  Mili 

ganz  vergessen.  Das  moderne  Heerwesen  wirkt  zunächst  pr 

ventiv  Rechtsstörungen    oder  Kriegen  entgegen   und  bcwifl 

*)  Dieser  Satz  sub  1  ist  wörtlich  aus  meiner  Bearbeit.  d.  6.  Ausg.  §.  HÜ 

übergenommen  und  dadurch  der  auch  von  Kau  begangene  Irrthum  (*.  o  Aa«.  4i. 

Ausg.  §.  72,  Anm  ei  berichtigt  worden.    Jetzt  hat  auch  Rumelin  fBeden  »-  t 

Tüb.  1*7.'!)  S  3tiO  ,.d.  Milit.-Aufwand"  diesen  Irrthum  berichtigt,  er  bitte  dal«»«» 
Blick  in  die  ♦>.  Ausg.  sich  überzeugen  Unncn,  dass  dies  schon 

Digitized  by  Google 



Würdigung  einzelner  Seiten  des  Militärwesens. 
241 

l5r<b  unmittelbar  den  höchsten  Nutzen.   Es  dient  aber  sodann, 

n  trotzdem  solche  Störungen  eintreten,  also  von  Zeit  zu  Zeit 

rffipTanzen  nur  in  längeren  Perioden,  als  stets  bereites 

ilaztertiges,  weil  alles  dazu  Nothwendige  enthaltendes  Werk- 

arder  Erfolg  sichernden  Repression,  d.  h.  als  bestes 

fcUar gehneilen  und  erfolgreichen  Wiederherstellung  des  Friedens. 

j  Jilier  auch  hier  der  Krieg  sofort  viel  grössere  Mittel 

>endem  laufenden  Militäraufwand  beansprucht,  so  ist 

»e  eigentliche  unmittelbare  Ausgabe  fltr  den  Krieg 

«Wh  viel  geringer  und  dauert  der  Krie^;  der  Ke^ol 

fh  viel  kürze r,  —  was  für  Sieger  und  Besiegte  gerade  in 

-><  baulicher  und  moralischer  Beziehung  ein  unendlicher 

t\\  k-  als  in  Staaten,  welche  im  Kriege  selbst  erst  das 

•«halfen   oder   entsprechend   erweitern   und  aus- 

den  müssen.    In  solchem  Falle  wird  ausserdem  unvermeidlich 

\>;af>e  sehr  wenig  sparsam  eingerichtet  werden  können.10) 

w daher *ehr  wahrscheinlich,  dass  einem  Staate  auf  die  Dauer 

eiceiL  »tehenden  Heere  die  Beschaffung  des  Rechtsschutzes  nach 

*!■  Md  die  Durchführung  des  Machtzwecks  billiger  zu  stehen 

w  alü  ohne  ein  solches  oder  bei  blossem  Milizsystem.  Zumal 

ü  hoher  entwickelten  Volkswirtschaft  mit  grossen  stehenden 

toüeo,  wo  jeder  längere  Krieg  um  so  schlimmer  wirkt,  ver- 

ü     System  eines  massigen  stehenden  Heers  in  Verbindung 

gemeiner  Wehrpflicht  und  Landwehreinrichtung  daher  doch 

L  «eh  in  volkswirtschaftlicher  und  finanzieller  Beziehung  den 

vor  den  auch  militärisch  -  technisch  gar  nicht  bewährten 

Milizsystemen.    Jenes  Heerwesen  ist  eben  nur  eine  Con- 

de«  Präventivprincip8,  das  im  entwickelten  Volksleben 

"HeltUDg  ringt.    Bei  den  beiden  verschiedenen  Einrichtungen 
sich  also  theils  nur  um  eine  verschiedene  Verthei- 

11  kx  Last  auf  die  einzelnen  Jahre ,  theils  ist  die  gesammte 

(I  fci  dem  eisten  System  auch  eine  absolut  geringere.11) 

Spiele:  Nordamerika  im  Bürgerkrieg,  England  im  Krimkriege,  Frankreich 

Erlagen  der  kaiserl.  Heere  bei  der  Fortführung  des  Kriegs  gegen  Deutsch- 

för  das  Gesagte :  im  Ganzen  wohl  schon  die  heutigen  Kriege  (auch 

'■-  -J«  e^n  Napoleon,  wo  die  einzelnen  Kriege  doch  immer  nur  kurz 
«  Vergleiche  mit  denen  des  vorigen  und   17.  Jahrhunderts  und  früher. 

v   b  *b*r  der  Gegensatz  zwischen  den  neueren  europäischen  Kriegen,  besonders 

•'»Hü,  \<Wt,  197<) — 71  einer-  und  dem  nordamerikanischen  Bürgerkrieg  1H61 

-  *od*r*<its.   Vgl.  Wagner.  Lehrb.  Grundlcg.  I.  §.  1*1,  ders..  Reichsfall. 

■*>'*'*  Jahrb.  III,  119,  121,  mit  Anwendung  auf  Deutschland.    Im  Hcu- 
4  *'C»m   nBiarwi^ensrh.    L  I« 



242 I.B.  2.  K.  6.  A.  Finanzbedarf  für  Militär.  §.  108,  109. 

3)  Den  Ausgaben  und  Opfern  für  das  Heer  sind  die  Vc 

welche  das  Heerwesen,  auch  abgesehen  von  Sicherheit  und 

und  Finanzwesen  Preussens  and  der  Vereinigten  Staaten  tritt  der  1 
am  Allerschärfsten  hervor.  Könnte  man  eine  bestimmte  Zeit  ajs  festen  Äusg; 

Endpunct  in  solchen  Dingen  annehmen,  was  nicht  angeht,  weil  sich  die  (i 

eines  Volks  und  Staats  nicht  so  mechanisch  in  Abschnitte  zerlegen  lässt. 

eine  genaue  zahlenmässige  Vergleichung  möglich  sein.  -Man  brauchte  dann 

Gesammtaufwand  während  einer  solchen  Periode  auf  den  Betrag  des  Jetztwvi 

bestimmten  Zeitpunctes  (dessen  Wahl  freilich  wieder  von  Einfluss  auf  das  Ei 

ergebniss  wäre,  je  nachdem  die  Kriegsausgabc  diesem  Zeitpuncte  näher  od 

läge)  zu  reduciren.  Immerhin  ist  in  folgenden  Daten,  in  beiden  Staaten  aas 

des  Kriegs  genommen,  ein  statistischer  Beleg  für  das  im  Text  Gesagte  enih: 
Preussen Nordamerika 
Wirkt.  Ausgabe,  Landmacht 

WML  1 
Ord. 

Extra- 

ord. 
Au-serord. Etat 

Summa Heer 

MilL  Thlr. Mill.  1 
1860 

35*19 

2*20 

1  SO 39-19 
1851/00 D.  1584 

1801 31-85 501 

1-32 

3821 1861 
2310 1862 35-83 1  45 063 37-91 1862 

394  37 
1863 39  03 

1-18 

025 
4046 1863 

59930 1864 3782 091 1210 50-83 1864 

690T9 1865 3864 

1-30 4-39 

44  23 1865 
103131 

284-45 

1860 39-01 

1-50 

3.)  58 76  09 1866 

1867 4411 

1-15 

3612 81*88 1867 
9522 

!868| 

Preuss.  — 
1286 1868 

1 23-25 

Bund  554 
1869 

78  50-
 

1869 A.  55  8 

S.  Engel,  Statist.  Jahrb.  III  u.  Hock,  Finanzen  Nordam.  S.  729,  die  spät« 

nach  d.  (iothaer  Almanach.  Bei  Preussen  ist  für  1 868—69  die  nach  Verhall 

dasselbe  (im  jetz.  Umfange)  von  den  Ausgaben  des  Nordd.  Bundes  fallende  > 

(Va)  augesetzt.  In  1S64— 65  fallen  die  Kosten  des  dänischen,  in  1866-6S 
deutschen  Kriegs  und  die  grössere  Ausgabe  in  Folge  der  neuen  Lage.  Aach  i 

amerika  fallen  in  die  Zeit  von  1851 — 60  schon  einige  Male  ei  höhet e  Ausp 

Heer  u.  Flotte  in  Folge  von  Indianerkriegen,  inneren  Unruhen  (in  d.  Territorien  ii 

Die  riesige  Ausgabe  während  des  Bürgerkriegs  erfolgto  allerdings  grossentln'ils  i 
immer  stärker  entwertenden  Papiergeld,  wurde  sich  daher  auf  Gold  redo  i 

ermässigen,  aber  doch  immer  noch  ganz  kolossal  bleiben.  Auch  ist  in  tim 

Hinsicht  zu  bedenken,  dass  der  grösste  Theil  jener  Ausgabe  mittelst  Scholl 

geschah,  diese  Schuld  aber  meist  in  Gold  zu  verzinsen  und  eventuell  zu  tiizen 

Die  Folge  des  verschiedenen  Militärsysteins  zeigt  sich  daher  1)  darin,  dass  in  I 

jährl.  eine  ziemlich  bedeutende  gleichin  ässige  Last  auch  in  Friedenszeit  getragen«- 
gegen  die  Mehr  ausgäbe  selbst  für  so  gewaltige  Kriege  wie  1 866  u.  1870— 71  dam 

nicht  so  stark  steigt  und  überhaupt  auch  absolut  massig  ist;  während  in  Kord 

im  'Frieden  wenig  auf  das  Heer  verwendet  wird,  dafür  aber  im  Kriege  diese  ' 

in's  ganz  Ungemessene  steigt :  2)  darin,  dass  in  einem  Kriege  wie  in  Araeni 
die  sonstigen  volkswirthsch.  Opfer,  welche  nicht  in  den  Finanzrechnungen  des  St 

scheinen,  schon  wegen  der  längeren  Kriegsdaucr  weit  grösser  als  in  Pren*-; 
endlich  3)  darin,  dass  in  Preussen  die  Staatsschuld  auch  durch  Kriege  reu 

mehrt  wird  (A.  für  Verzins,  der  Schuld  1860  107,  1870  ohne  die  Schulden  dti 

Prov.  1 5*1  Mill.  Thlr.,  welche  Vermehrung  zum  Theil  noch  aus  Schulden  für 

bahn  bauten  herrührt),  in  Nordamerika  dagegen  hierdurch  ungeheuer  wich?* 

1.  JuÜ  1860  64  8,  1861  909,  1865  26826,  1866  2800,  1870  26456  Mill 

Zinsen  für  d.  Schuld  1860  3  14,  1865  121  3,  1869  c  126  MilL  D.,  wovon  üb 

Mill.  in  Gold).  Diese  starken  Zinszahlungen  kann  man  halb  und  halb  als  ̂rscl 

früher  ersparte  Zahlungen  für  das  Heerwesen  betrachten,  so  dass  auch  darin  m 

andere  Vertheilung  d<r  Ausgabe  für  Rechtsschutz  zu  Tage  tritt.  —  M 
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folkswirthscbaftlicher  Beziehung  mit  sich  bringt,  gegenüber  zu 

ilcn:  Beförderung  der  körperlichen  und  geistigen  Ausbildung  der 

fliehen  Jagend,  Anleitung  zur  Ordnung,  Pünktlichkeit,  Rein- 

ikeit,  Gewandtheit  u.  s.  w.,  —  kurz  alles  Das,  was  das  Heer- 

wenigstens  bei  allgemeiner  Wehrpflicht  als  Schulung 

Jd  it  o.  §.  35). 

109.  Die  Grösse  des  fortdauernden  Aufwandes  fUr  das 

irwesen  wird  hauptsächlich  von  folgenden  einzelnen  Umständen 

timmt:1') 

1»  Die  Grösse  und  äussere  Stellung  des  Staats.  Kleine 

ma  können  allerdings  mit  einem  geringeren  Aufwand  aus- 

■aantn,  da  sie  öfters  darauf  rechnen  dürfen,  durch  die  gegen- 

iist  Liferencht  der  grossen  Staaten  geschützt  zu  werden  und 

kh  ierch  die  Leistungen  der  grossen  Staaten  indirect  Schatz 

1  Vortbeile  gegenüber  dritten  Völkern  und  Staaten  mit  zu  Theil 

Griten  pflegen.    Insofern  vertheilt  sich  aber  nur  der  Aufwand 

feten  der  kleinen  Staaten  nicht  richtig  auf  letztere  mit. 1S) 

2/nLige,  Grenzen  und  Naturbeschaffenheit  des  Landes, 

iße  die  Gefahr  eines  Krieges  bald  vergrössern,  bald  mindern. 

>cr  Umstand  hat  nicht  blos  auf  die  Menge  der  nöthigen 

,  sondern  auch  auf  die  Anzahl  und  Bereitschaft  der 

Mannschaft  Einfluss."  u)   Je  nachdem  daher  auch  ein 

*  'soften  Folgendes  benützen.     Nonnale  Militärausgahe  (Heer  allein)  im  Deut- 
B*ich  in  den  ersten  Jahren  nach  dem  Kriege  (ohne  die  Neubauten  u.  s.  w.) 

Thlr.  Kriegskosten  für  jenen  Krieg  c.  520  MilL  Thlr.  für  c.  10  Mon. 

■f  hir  c.  624  MU1.  Thlr.,  daher  Steigening  des  Friedensetats  dnreh  solchen 

»'.*  1  aof  7-S.  Frankreich  norm.  Ausg.  desgl.  127  lütt.  Thlr.,  ausser- 
Aug  f.  d.  Krieg  c.  510  Mill.  Thlr ,  p.  J.  c.  612  Mül.  Thlr.,  also  Steigerung 

1  r-      (Die  Ausg.  für  die  Flotte  lässt  sich  wegen  des  Charactcrs  des  damal. 
*P  skkt  vergleichen/!    Im  nordamerik.  Bürgerkrieg  stieg  dagegen  der  Friedens- 

*  ̂  Itabehnitt  der  Kriegsjahrc  c.  Ton  1  auf  25:  wiederum  keine  reelle  Er- 

-v      Mir  eise,  uefa  wirthschaftl.  Bichl  günstige  »ädere  ̂ ertheilung I  Atrvuds. 

I  Km.  5.  Ausg.  u.  6.  Ausg.  §.  73.    S.  auch  oben  §.  64. 

"  bei  gilt  für  die  Schweiz,  Belgien,  Holland,  früher  auch  für  die  Deutschen 

]*»  ftr  die  Preuasen  die  notwendigen  Lasten  theilweisc  mit  trug.  —  Analog  der 
»d  die  HandelsTOrtheile,  die  Deutschen  u.  anderen  Europaern  durch  England 

"  £Xr»Kh  in  Asien.  Amerika  zu  Theil  werden. 
fctariiehe  (Gebirgs-)  und  Meergrenzen  im  Vergleich  mit  solchen ,  die  im 
Uftde  laufen,  Gerundete  oder  zerschnittene  Gestalt  des  Landes.  —  Sehr 

^  X  die  Lage  von  Grossbritannien,  Frankreich,  Spanien,  Schweden  u.  Norwegen, 

*¥  T  *  S'Trdamerika ,  sehr  ungünstig  war  bis  1  ̂66  die  Ton  Preussen.  Die  Lage 

*:u'klinds  mitten  in  Europa,  in  Ost  und  West  ohne  feste  Naturgrenzen,  ist  wie 

'  *  »bemal  Polen  immer  eine  schwierige,  was  schon  an  sich  und  bleibend  einen 

' --a  MilitinurVand  bedingt.  —  Die  Schweiz  hat  keine  grosse  Festung  u.  braucht 
•  «I«  Und  selbst  eine  solche  ist  und  durch  die  Eifersucht  der  Nachbarn 

•  ̂ Mzrt  Stiat  erhalten  wird.    S.  o.  §.  01. 

10* 
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Staat  bereits  die  richtige  uud  den  Verhältnissen  entspreci* 

Deckuug  seines  Staatsgebiets  mit  dem  Nationalgebiet  und  mit 

ihm  geographisch  zukommenden  (Natur  )  Gebiet  —  „seine  u 

liehen  Grenzen",  ein  sehr  wohl  zu  rechtfertigender  Anspruch  l 

des  mit  dieser  Forderung  getriebenen  Missbrauchs  —  erreih 

oder  nicht  (§.  107),  wird  sich  sein  regelmässiger  Militant» 

verschieden  gestalten. 

3)  „Dasein  oder  Mangel  einer  ansehnlichen  Handel». -et 

fahrt  und  entfernter  Besitzungen  (Colonien),  weil 

Schutze  beider  eine  Kriegsseemacht  aufgestellt  werden  niuss,  w< 

auch  Arsenale,  Kriegshäfen  u.  dgl.  erfordert."1 6 ) 

§.  110.  -  B.  Beschaffung  des  Wehrperso n als  (W 

System)1*1).    Die  Staatsgewalt  kann  nur  danu  über  eine  für 

u>  Eigenes  Marineuiinisterium  d<  r  grösseren  Seemächte.  —  Die  gruss-  .  J 
Handelsschiifahrt  (1S74  ll!>5  Handelsschiffe  mit  1,246,000  Tonnen  v.  UMwEii 

fahigkeit)  liess  den  Mangel  einer  Kriegs-Seewacht  sehr  vermissen.  Nach  i 

klageuswerthen  Eiugehen  der  1*4*>  gegründeten  Bundesflotte  hat  PlWU'l  aar-fr 

seine  Kriegsschiffe  zu  vermehren  a.  da/u  einen  Kriegshafen  (an  der  Jahd«:  ̂  

jetzt  hat  das  Deutsche  Keich  (1*75)  fertig  47  Dampfer  von  04,200  Tonn,  ut ~ 
indic  Pferdekr&ften  n.  521  Kanonen,  wovon  7  Panzerfregatten .  1  Panzere  rr-1 

and.  Panzerfahrzeuge,  außerdem  noch  l  Segelschiffe.  Die  Ausgabe  für  «Ii*  H 
s.  o.  in  Anm.  4. 

,0)  S.  Stein,  Heerwesen,  S.  40  ir.  Statistik  bei  v.  Firks  a.  a.  U.  Sp«ja< 
die  deutschen  Verhältnisse:  v.  Bl  iesen,  Reichskriegswesen  und  prvu«.  Ä 

«setzgebung.  Dibseld.  l»>72,  bes.  S.  :>6  II.  Gesetz  v.  9.  Not.  lM>7.  wonad.« 
Preussen  seit  l  söS,  die  Dienstpflicht  im  »teilenden  Heer  und  der  Flotte  7 

vollendeten  20.  J.  an),  wovon  *!  Jahre  „activer  Dienst"",  4  Beurlaubung  » 

mit  2  l'ebungszeiten,  hierauf  ."  Jahre  Dienst  in  der  Landwehr  mit  2  kürzeren  UM 
Es  werden  aber  nicht  alle  20-Jährigen  zum  Dienst  einberufen  und  nicht  aÖ«  1* 

den  3  volle  Jphre  bei  den  Fahnen  („präsent  ')  behalten.  Die  längere  Dieustzcü  k* 

Aufgaben  beträchtlich  vermehrt,  aber  auch  d  Tüchtigkeit  der  Mannschaft  seif  •» 
S.  auch  Rcichsmilitärgcsetz  v.  2.  Mai  1^71  u.  (ies.  über  d.  Landsturm  v.  12  t*b  \ 

Dem  Landsturm  gehören  alle  W  ehrpflichtigeil  v.  voUeud.  17.  bis  zum  v ollen A  U  • 

an ,  welche  weder  in  dem  Heere  noch  der  Marine  stehen.  Ein  uooh  M-kr 

kommeuer  l'e bering  von  dem  Werbsystem  zur  heutigen  Einrichtung  »ar  ia 
Preussen  sog.  Ca  n  to  n  sy  s  tc  m  ,  in  weichein  jedem  Regiment  ein  gewisKi  Uj 

bezirk  \i  'antun)  zur  Aushebung  (Einstellung,  (jcsteUung)  zugewiesen  war.  Ai*<  ̂  
von  Di— 45  Jahren  galten  als  cantunprli<  hüg ,  aber  es  waren  nicht  nur  der  A*^ 

Beamten,  die  Ansässigen  Bauern,  Handwerker  u.  s.  w.,  soudeni  auch  unter  gc« 
Bedingungen  die  Söhne  aller  königl.  Bedienten,  verschiedener  (iewerbtreibeAdVr 

eine  Anzalil  Städte,  sogar  mehrere  ],andeslheilc,  wie  Osti'riealand ,  Cleve.  La 
Tecklenburg.  Die  Hauptverordnungen  waren  von  1733,  s.  z.  B.  Berowsky.As 

II,  041.  —  Die  im  Waffendienste  liegende  I.ast  war  ungleich  vertJieilt  und  ** 

viel  \\  illkur  stattfinden  a  u  §.  74  a).  In  Frankreich  Einfuhrung  der  allz^ 

W  ehrpflicht  durch  <ies.  v.  27.  Juli  1H72,  20  J.  Dienstpflicht,  <>  J.  in  der  Lux.  * 

."»  in  der  eigeutl.  activen  Armee,  4  in  d.  Keserve,  11  J.  in  d.  Territ.- Ana«* .  * 

*»  J.  in  der  eigentlichen,  6  J.  in  deren  Reserve.  Oesterreich-Ungarn,  a»? 

W  ehrpü*.  nach  (ies.  r.  5.  Dec.  lbbb  und  XL  Ungar,  tiesetzart.  v.  1*»68.  Sjaar.^ 
in  Linie,  7  in  Reserve.  2  in  Landwehr,  zus.  12  J.  —  Russland.  <iea.  *.  I-  L*' 

1  >74 :  allgein.  W  ehrpflicht,  1  ■>  J.  Dienstzeit  im  europ.  Russlaud,  wovon  6  acut.  * 

Reserve,  S.  Hauptpuncte  d.  Organis,  im  Uoth.  Taschenk.  VD.  Ausg.»  l!>76,  S.  s# '* 
Bei  der  Landwehr  ist  der  Burger  nebenbei  Soldat;  gerade  entgegengesetzt 
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.  -renfigende  Menge  von  Streitkräften  verfügen,  wenn  alle  cr- 

rhsenen  jungen  Männer,  soweit  man  ihrer  bedarf,  in  einem 

fuuiten  Alter  nnd  eine  gewisse  Zeit  lang  zum  Waffendienst 

etzlich  verpflichtet  sind,17)  (sog.  Conscription,  System 

:  allgemeinen  Wehrpflicht).  Die  Pflicht  aller  Bürger, 

iie  Dienste  zu  leisten,  ist  so  unzweifelhaft  als  die  Steuerpflicht. 

m  Smith  hat  die  Regel  als  in  Europa  herrschend  angeführt, 

Jai  Heer  ohne  grossen  Nachtheil  für  den  Wohlstand  nicht 

1  Proeent  der  Volksmenge  betragen  dürfe."18)  Eine  feste 

tl  der  Art  lässt  sich  nicht  wohl  aufstellen,  weil  zu  viele  und 

-Üedenartige  Factoren  dabei  einwirken.  Indessen  ist  ein  solches 

•f  - in  den  meisten  Staaten  einigermassen  innegehalten  vvor- 

wenigstens  beim  stehenden  Heere  im  Frieden.  Neben 

üj  wichen  Heere  bietet  eine  gut  organisirte  Landwehr 

Iii,  Kation algarde,  —  welche  Ausdrucke  indessen  nicht 

m  in  demselben  Sinne  genommen  werden),  d.  h.  eine  mili- 

&h  wöbte  Wehrmannschaft,  welche  im  Princip  gewisse  Altcrs- 

der  männlichen  Bevölkerung  des  ganzen  Landes  umfasst, 

®  Friedenszeitea  wenig  kostendes  Mittel,  die  Streitkräfte  im 

d«r  österreichischen  Militärgrenze ,  wo  der  Soldat ,  ohne  aus  dem  Ober- 

S  -  :.t  Officiere  entlassen  za  sein .  zugleich  als  Landwirth  angesiedelt  war. 

dk  maischen  Milhärcolonien  in  den  'Krondörfern ,  die  aber  den  grossen 
euea  nirht  entsprachen  und  für  die  Landleutc  unerträglich  druckend  sind;  die 

rs  t4ra  Soldaten"  sind  den  Landwirthen  als  deren  Gehilfen  ins  Haus  gelegt, 

?v '  1  ■  Bia  r  keine  Abgaben.    Yfgl.  Lyall,  »Ii.-  russ.  Militärcolonien,  a.  d.  R. 
>2<:  v.Haxthausen,  II,  133.  —  Das  schwedische  Heer  besteht  seit 

j  t  rVt»'atheits  ans  cingetheilter  (indelte)  Mannschaft.  Die  Officier« 
ikAi^baar  ihres  Unterhaltes  auf  Staatsgüter  angewiesen,  die  sie  entweder  selbst 

^  *i.Va .  oder  die  zu  ihren  Gunsten  von  den  K  cgi  meutern  verpachtet  werden, 

»'•wie  rird  von  einem  Gutsbesitzer  oder  einem  Vereine  mehrerer  (Kote)  er- 

z  -a  t. .o  ihtu  Wohnnng,  Guten,  Ackerland,  Kon  u.  s.  w,  giebt  Die  hier- 

" -  • ' ..  I.iii'i'-veien  lind  niedriger  besteuert.  •••  Die  Schweiz  hatte  nach  der 
1  *  ̂.rfiyong  von  1 830  1)  den  Bundesauszug  von  3  Proc.  der  Volks- 

:  >  Minnern  von' 20—30  Jahren  bestehend.  Kr  zählte  ̂ 7,(100  Mann.  2)1,A.°'„ 
{•••m.fOB  30—40  Jahren;  wirklicher  Stand  geiren  40.000  Mann.  :nLaiid- 

"  Miaser  bis  zum  44.  Jahr,  die  nicht  zu'  1)  und  2)  geboren,  «5,010)  Mann. 
J&rxkr-  worden  1 — 5  Wochen  unterrichtet,  dann  jährlich  3—6  Tage  geübt. 
-  i  (Shz'h  Einrichtunsr  (1S76>  besteht  d.  Schweiz.  Bandesheer  aus  d.  Bundes- 

ib.  <hr  Mannsch.  v.  20.— 3?.  Jahre  (nomin.  Is70  100,102  Mann  an  Stab 

Q.  d',T  Landwehr  (noin.  07,036  M.l  —  In  Nordamerika  Ergänzung 

Arne,  durch  Werbung  auf  S  Jahre.  Stand  lS2s  nur  610«,  1S5«  15.502, 

27.525  Mann.  Daneben  eine  Miliz  aller  waffenfähigen  Bürg.-r 

■^■-tt.  Jahr.    (Einzelnes  nach  Kau  §.  74,  Noten). 
^■britischen  Reiche  und  in  den  do rd amerikanischen  Freistaaten 

-       tinri«  htang  noch  nicht,  doch  musstc  sie  in  letzterem  Staate  im  Verlauf 

'v.*:*rkneges  zu  Hilfe  genommen  werden.    In  beiden  ist  sonst  die  Regel  die 
■M   r.  vii  Tor         auch  in  d.  freien  deutschen  Städten 

'  **f.  1.  Abth.  2    In  S  110  einige  Sätze  aus  Kau  g.  74,  74a. 
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Kriege  auf  eine  Achtung  gebietende  Höhe  zu  steigern,  vorne» 

für  solche  Kriege,  welche  auf  die  Vertheidigung  der  edelsten  ( 

eines  Volkes  gerichtet  sind  und  deren  Notwendigkeit  allgt 

anerkannt  ist."  Eine  blosse  Landwehr  allein,  ohne  stehendes 

daneben,  genügt  aber  nicht,  denn  letzteres  „bildet  einen  Stamn 

welchem  sich  ein  höherer  Grad  von  Uebung  und  Geschicklic 

im  Waffendienste  fortpflanzt,  besonders  bei  der  Reiterei  nn» 

Schützmannschaft,  es  werden  bessere  Officiere  und  Unterofi; 

gezogen,  und  man  kann  schon  für  die  ersten  Kriegsunternehmi 

eines  guten  Erfolges  sicherer  sein."  Das  stehende  Heer 

daher  nach  dem  bewährten  preussischen  Muster 

Durchgangsstufe  für  die  gesammte  Landwehr  b 

Sonst  wird  letztere  besten  Falles  erst  im  längeren  Verlan1 

Kriege  ihrem  Zwecke  entsprechen,  damit  aber  auch  ein  vo 

wirthschaftlicher  Hauptzweck  des  modernen  Heerwesen* 

eitelt.  Durch  die  Verbindung  der  Landwehr  mit  dem  steh« 

Heere  wird  jedoch  eine  Verminderung  des  letzteren  zulässig 

die  Bereithaltung  grosser  Streitkräfte  mit  massigeren  K 

möglich. l»)  ; 

l9)  Die  statistischen  Angaben  über  die  Zahl  der  Wehrmannschaft  in  jedeE 
erfordern  eine  Verständigung  über  die  dabei  angenommene  Regel,  ob  ncmlkb 

die  im  Dienst  (bei  den  Fahnen)  Anwesenden,  oder  2)  auch  die  Beurlaubten, 

in  besonderen  Fällen  Einzurufenden  (Reserven,  Landwehr  u.  s.  w.)  gerechnet  i 

Nach  von  Reden  (a.  a.  0 )  soll  J *>44  das  stehende  Landheer  in  den  deutsch«*  J 

320,000,  in  Europa  2.731,000  Mann  oder  1*02  Proc.  der  Volksmenge  betrage* 
—  Deutscher  Bund:  Beschlüsse  v  9.  April  1S21,  13.  SepL  1832  u.  24.  Juni 

1  Proc.  streitbare  Mannschaft  nebst  '/«  Proc.  Reserve.   Recruten  im  ersten  Hv 
werden  nicht  eingerechnet.   Durch  Beschluss  der  deutschen  Nationalversammluii 

15.  Juli  1848  wurde  die  streitbare  Mannschaft  auf  2  Proc.  erhöht,  wovon  ̂  

Contingent.  l/9  Reserve,  '/«  Ersatzmannschaft.     Verfügung  des  Rekhskriegsiiit 

12.  Aug.  1848.    Nach  späteren  Beschlüssen  war  das  Haupteontingent  l'/a  Pr» 

Rescrvecontingcnt  '/ii  das  Ersatzcontingent  '/e  der  Matrikel  von  1S42,  weit! 
Volksmenge  von  IS  19  entsprach  und  ungefähr  07  der  von  1803  ausmachte, 

und  Reserve-Contingent  beliefen  sich  auf  452,473  Mann  oder  gegen  1  Pro* 

heutigen  Volksmenge.  Von  demselben  sollten  im  Dienst  (präsent)  sein  5/«  ̂   1 '! 
7a  der  Gemeinen  im  Fussvolk,  Va  der  Reiter  u.  Geschützmannschaft  (Ran).  —  Verl 

des  Nordd.  Bundes  v.  10.  Juli  186",  §.  60:  die  Friedenspräsenzstärke  dos  U 
heers  ist  bis  1S71  1  Proc.  der  Volkszahl  von  1867.  R  e  i  c  h  s  militärges.  v.  2.  Mai 

Friedenspräsenzstärke  des  Heere  an  Unteroffizieren  und  Mannschaften  (also 

Officiere)  v.  1875—81  =  401,659  Mann,  worauf  die  Einjährig-Freiwilligen  ni 
Anrechnung  kommen.    Die  Zahl  ist  dieselbe  wie  im  Ges.  v.  9.  Dec.  1871,  d.  h 

1  °/0  der  Zollabrechn.-Bevölk.  v.  1867  u.  der  elsass-lothr.  Revölk.  nach  d  f 
Zählung  v.  1866.    Die  Zahl  der  Officiere  u.  s.  w.  war  1875  17,213.  Pferdn 

Friedensetat  96,942.  —  In  Frankreich  war  vor  1M8  der  Stand  340.000  Mai 

nicht  ganz  I  Proc.    Für  1864  war  (ohne  Gendarmerie)  der  Friedensstand  0  & 

Kriegsstand  1*8  Proc.  der  Volksmenge.    Nach  dem  Ges.  v.  1.  Febr.  186S  da* 
Heer  400,000  Mann,  über  1  Proc,  die  Ersatzmannschaft  (Reserve)  ebensorr 

mobile  Nationalgarde  ungefähr  550,000  Mann  enthaltend.  Nach  der  Durchfühlt:: 

neuen  Militärges.  v.  1872  u.  des  Cadresges.  v.  13.  März  1*75  wird  d.  Effect^ 
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„Bei  der  allgemeinen  Wehrpflicht  wird  folglich  ein  Theil  der 

pndjahre  der  Männer  für  die  militärischen  Zwecke  des  Staats 

Anspruch  genommen  und  die  Eingerufenen  werden  aus  Staats- 

aeln  nnterhalten  und  ausgerüstet.  Es  muss  jedoch  ein  Theil 

r  ihrem  Alter  nach  Wehrpflichtigen  freigelassen  werden ,  theils 

ifta  ikrcr  Untauglichkeit,  theils  weil  sie  in  einem  anderen  wich- 

en Berufe  nicht  zu  entbehren  sind,  theils  weil  ihre  Anzahl  grösser 

il*  der  anter  die  Waffen  zu  stellende  Bedarf  von  Mannschaft. 20) 

ber  die  Auswahl  aus  dem  letztgenannten  Grunde  kann  das  Loos 

scheiden,  um  persönliche  Rücksichten  zu  beseitigen.  Neuerlich 

der  Gedanke  vielfach  angeregt  worden,  dass  es  gerecht  und 

fwuiMsig  sei,  den  freigelassenen  Wehrpflichtigen  eine  andere 

•mang  and  zwar  eine  Entrichtung  in  Sachgütern  (Geld)  aufzu- 

:tn,  am  die  grosse  Ungleichheit  aufzuheben  oder  zu  vermindern, 

j  t«nst  in  der  für  den  Staat  getragenen  Last  des  Einzelnen  liegen 

inlt  In  mehreren  Ländern  ist  eine  solche  Anordnung  ausgeführt 

aröen.un)  Ihre  Bcurtheilung  muss  am  anderen  Orte  erfolgen. 

>. 

» ~  i  jLmre  (ohne  Gendarmerie}  163,308  Mann  u.  107,227  Pferd«  betrafen.  S. 

üi-r<p«acte  d.  neuen  Organis,  im  Goth.  Jahrb.  1876  (D.  Ausgabe)  S.  593—605.  — 
*t  Firks  a.  a.  O.  S.  373  fl.  war  um  1*73  —  74: 

Krhöhunx  dem. Ina  Kriege  zum Die  verf.  Offen- iedensnrfi.«.- f&r  Leistungen  im Gefocht  begtiuunt. 
sivarmee  beträgt  % 

türke  Mann 
KricK*  xfach 

Trupp.°0d.BeTAlk. 
d.  Bevölk. 

422,300 348  fach 307 260 

273,800 3  65  ., 239 

1-57 

453,000 
2  50  v 

251 1  76 
67.100 

7  67  „ 
150 0  20 

214,400 
314  ,. 

227 
1  39 

751,000 

2'03  ., 1-S5 1  -oo 

730 

4*02 

41.400 2  47  .. 
1  86 

1  30 20.000 
2  73  „ 174 

0*99 

•Inm  Europa) 

'"Europa) 

*^  S.  3Mi  8.  die  Vertheiluug  der  europäischen  Heere  in  Waffengattungen  und 

Keterte-.  Besatzung»-  und  Undesvertheidigungstruppen,  sowie  die  spec.  Be- 
<W  Uffensivstärken. 

Die  Tü'  hrigkeit  des  Wchrmannes  erfordert  eine  gewisse  Ucbungszeit.  Wird 

•Ümrrr  Dienst  bei  den  Fahnen  (Präsenz)  und  dann  3jährige  Beurlaubung, 

"^ihriger  Zeitraum  in  der  Linie  angenommen,  und  soll  1  Proc.  der  Einw. 
iwen.  so  ist  jährlich  nur  \/s  Proc.  einzustellen,  also  auf  1  Mill.  Einw.  2000, 

W»  ̂ 763  Männer  von  20—21  J.  vorhanden  sind,  also  1  auf  419  (ohne 

*»**wf  den  natürlichen  Abgang  während  der  Dienstzeit).  (Raa.) 

^  Zwvck  ist  nicht  blos,  den  Befreiten  eine  Beschwerde  zuzufügon .  sondern 

4  kr  Staatsgewalt  weitere  Mittel  zu  ihren  Ausgaben  zu  verschallen.  —  Ein 

^■•krfeld  bestand  in  Frankreich  179S  bis  1818.  es  ist  seit  184«  in  den 

J*'J<  «tonen  der  Schweiz,  in  Würtembcrg  18H8.  in  Baiern  1809  einge- 

^rrtrn  Knies,  Die  Dienstleistung  der  Soldaten.  Freiburg  1860.  S.  35  fC 
Hf«j  ta  s.  Zeitschrift  des  preuss.  Statist.  Bureaus,  1804.  Nr.  3  u.  Nr.  7.  — 

*J M  pbendas.  18i»9,  S.  319  (ausfahrlieh).  In  den  C.  Bern  u  Zürich  nimmt 
,  M  E&trKhtung  im  Laufe  der  Dienstj.  ab.  Bern :  5—3—2  Fr.  Kopfsteuer  u. 

H  Fr  Einkommensteuer.  —  Wurtemberg.  Ges.  v   9.  Marz  18fi8:  20  fl. 
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Soweit  die  Finanzwissenschaft  dabei  mitzusprechen  hat,  gehl 

Frage  in  die  spätere  Lehre  von  den  Staatseinnahmen.22;  I 

§.  III.  —  C.  Militär  Ökonomik. *3)  Der  FinanzbedJ 

Militärwesens  gestaltet  sich  nach  dem  Wehrsystem  natürlki 

verschieden  in  seiner  Höhe,  seiner  Gliederung  und  zum  TM 

noch  in  der  Art  seiner  Deckung.  Man  muss  daher  bei  einen 

ziellen  Betrachtung  des  MilitUrwesens  von  einem  bestimmt! 

seinen  Grundzligen  feststehenden  Wehrsystem  ausgehen,  als  vd 

hier  das  preussisch-deutsche,  jetzt  in  den  meisten  Conti!! 

Staaten  ähnlich  bestehende  angenommen  wird.  Die  Verhüll 

welche  den  Finanzbedarf  des  Heers  und  der  Flotte  betreffen! 

man,  vom  Standpuncte  der  Militärverwaltung  aus  betraclitl 

Militärökonomik  zusammen  fassen.  Für  die  Aufgab^ 

letzteren  ist  zu  unterscheiden: 

1)  der  Friedens-  und  der  Kriegszustand.  Im  Folge 

wird  die  Militärökonomik  nur  für  den  ersteren  genauer  betra 

Es  ist  jedoch  nicht  zu  Ubersehen,  dass  das  Militärwesen  sei 

v.  jedem  Befreiten.  —  Baiern.  Ges.  v.  29.  April  1S69:  nach  dem  Eint 

3 — 100  fl.  einmalig.  Der  Ertrag  dient  zur  Belohnung  derjenigen,  die  nach  kta 

Dienstzeit  länger  dienen.  Pözl.  bair.  Vcrwaltungsr.  §.  292.  —  In  Sachs» 

11.  Dec.  1H66)  nur  Taugliche,  aber  wegen  ihres  Betragens  Unwürdige  »bgabeffe 

Aufhebung  dieser  Steuern  in  d.  gen.  deutschen  Staaten  in  Folge  der  neueren  R 

militärgesetzgeb.  —  In  Frankreich  ist  der  Einjährigfreiwillige  durch  <J.  M 

gesetz  zu  einer  Zahlung  v.  1500  Fr.  an  den  Staat  verpflichtet,  (Ertragsaii?:li 

18  Mill.  fr)  erhält  aber  Löhnung,  Kleid.,  Wohn.,  Verpfleg,  wie  jeder  andere! 

*)  Vgl.  Rau.  6.  Ausg.  §.  74a.  treuer  Zusatz  v.  ihm),  nicht  ausreichest 
Bcantwort  d.  Frage. 

as)  Rau  hatte  in  d.  5.  Ausg.  einige  sporadische  Bemerkungen  über  du-srn 
in  §.  75  u.  76  (auch  §.  73,  Anm.  a ).  Die  bezüglichen  Erörterungen  wuri  o 

6.  Ausg.  noch  fast  unverändert  herübergenommen.  Sie  reichen  jedoch  in  keiner 

mehr  aus  und  enthalten  auch  vorncinlich  nur  einige  eigentlich  selbstrcrstät 

Sparsamkeits-  u.  ähnl.  Regeln.  Ich  habe  geschwankt,  ob  ich  ein  Eingehen  ai 
Gegenstand  an  diesem  Orte  nicht  lieber  ganz  unterlassen  sollte,  da  es  sich  hie 

nur  um  eine  ganz  kurze  Orientirung  in  einem  Gebiete  handeln  kann.  !• 
das  practische  Detail  die  Hauptsache  ist  und  wo  es  an  wissende 

Vorarbeiten  fast  fehlt,  zumal  sich  bei  diesem  Gegenstand  am  Deutlichst', 
dass  er  auch  nach  seiner  ökonomischen  u.  finanziellen  Seite,  wie  im  < 

freilich  zugestandenermassen  die  ganze  Ausgabelehre,  nicht  nur  in  die  Finanz' 

schaft,  sondern  in  die  Verwaltungslehre,  hier  in  die  Militärverwaltung 

gehört.  Doch  schien  mir  bei  der  fast  noch  fehlenden  Ausbildung  der  letztere 

eiplin  auch  ein  solches  bloss  orientirendes  Eingehen  hier  schliesslich  doch  zwtd 

und  dem  Charactcr  dieses  Kapitels  und  speciell  des  Hauptabschnitts  v.  Finanz 

angemessen,  wenn  auch  wiederum  mehr  nur  vom  Standpuncte  der  Finanzsta 

als  der  Finanz  w  isse  ns  cha  ft  aus.  Die  bezügl.  Abschnitte  in  St  ein' s  Lohr 
Heerwesen  (S.  215  IT,  bes.  233  ff.  s.  auch  S.  IS,  20  IT.)  enthalten  eine  umti 

principielle  Erörterung,  in  der  sich  Stein's  Meisterschaft  im  Schcmatism 
Formuliren  wie  selten  zeigt,  aber  auch  die  Einseitigkeit  dieser  Behandlung! 

besonders  fühlbar  macht.  Die  Grundanschauung  über  das  Heer  als  bloss  consuaii 

Körper  ist  ohnehin  grundfalsch.  Vgl.  sonst:  Vergleich.  Darstell,  d.  Wehrrerlu 

Europa  (v.  österr.  Generalstab)  1S71. 
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->i  doch  im  Frieden  für  den  Krieg  eingerichtet  wird,  ein 

t*v  htspunct,  welcher  zumal  im  jetzigen  Heerwesen  vorherrscht 

•i  notwendig  auch  die  speciell  militärökonomischo  oder  finan- 

v>  Keldung  beeinflusst.  Die  gpcciellen  Verhältnisse  im  Kriegs- 

-tand  werden  mehrfach  unten  mit  berührt.    Besonders  von 

reiben  handelt  §.  122-124. 

-  Im  Friedenszustand  muss  mehr  fast  als  bei  irgend  einem 

zieren  Verwaltungsetat,  mit  Ausnahme  desjenigen  grosser  öftent- 

ij-r  Bauten  (Strassen,  Eisenbahnen  u.  s.  w.),  im  Militäretat 

^irhen  denjenigen  Ausgaben,  welche  wirklich  ordentliche,  und 

i^igcn,  welche  „Staats  wirtschaftliche  Kapitalanlagen" 

&i  nterschieden  werden,  genau  in  Gemässheit  der  in  §.  55  bc- 

r  :deten  Eintheilung  des  Finanzbedarfs.  Zu  solchen  einmaligen 

der  nicht  regelmässig  wiederkehrenden  Kapitalanlagen  gehören 

nämlich  die  durch  die  Fortschritte  der  Technik  im  System 

;:i^>  und  Vertheidigirngsmittel (Werkzeuge,  Kriegsmaschinen! 

Mea  mmmgänglich  werdenden  Neubauten  oder  umfassenderen 

i : : e  n  von  P  68 tu  D  g  e  D  ,  K  r  i  e  g s  Ii  ii  f e  n  ,  Krieg 8  8  c  h  i  ffe  D , 

"  fngegtaltiing  der  Waffen;  ferner  die  durch  veränderte 

Uitärorganisation  (Erhöhung  des  stehenden  Heers  u.  s.  w.) 

'^ten  neuen  oder  grösseren  Kasernirungs-,  Magazin-  und 

Ahe  Bauten.  Auch  grosse  politische  Umgestaltungen, 

*  Oeningen  im  Staatsgebiete  u.  dgl.  m.,  machen  mitunter  solche 

M*n,  für  neue  Befestigungswerke  u.  s.  w.,  nöthig. 

Nach  grossen  Kriegen,  mögen  sie  mit  Sieg  oder  Niederlage 

bildet  das  sogen.  Retablissement  der  Armee,  d.  h.  der 

^rersatz  und  bez.  die  Verbesserung  des  im  Kriege  verbrauchten 

•  ab  ungenügend  befundenen  Waffen-  und  sonstigen  Materials 

•  ̂erke,  Kleidung  u.  s.  w.)  eine  ebenfalls  in  diese  Kategorie 

•"^n^e  Ausgabe,  welche  nun  im  Friedenszustand  zu  machen  ist. 

-  'filitaretat  wird  auch  gewöhnlich,  wenn  es  sich  wenigstens  um 

-■•raia>stMi  erhebliche  Ausgaben  für  diese  „Kapitalanlagen" 
grundsätzlich  richtiger  als  in  den  meisten  sonstigen  Etats, 

^ben  der  „ordentlichen"  und  einer  solchen  „ausserordentlichen" 

^ak  unterschieden.  Nur  kleinere  Posten  der  genannten  Art, 

etwa  durchschnittlich  jährlich  vorkommenden  Erneuerungen 

1  Materials  und  Neubauten  oder  für  eine  militärische  Reform, 

^absichtlich  nur  langsam  —  dann  freilich  oft  aus  finan- 

-QHöcksichten  erst  in  einer  Reihe  von  Jahren  —  durchgeführt 

":eD  »oll,  pflegen  in  das  gewöhnliche  Ordinarium  gestellt  zu 
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werden,  z.  B.  der  Neubau  von  Schiffen  zur  ersten  Gründung  twq 

Flotte  oder  die  Neuanlage  von  Befestigungswerken.  Da  jdad 

der  einmal  gutgeheissene  Zweck  solcher  Ausgaben  die  letiiag 

meist  nicht  als  verschiebliche  erscheinen  lässt,  so  ist  eine  *<ü 

Regelung  des  Finanzbedarfs  für  militärische  Reformen  die  Ai 

nähme:  Alles  Umstände,  welche  die  Militärökonomik  ander«  § 

stalten,  als  diejenige  eines  anderen  Staats verwaltungszweige«.1 

§.112.-3)  Der  Finanzbedarf  des  Militärwesens,  insbe 

dere  der  ordentliche,  lässt  sich,  wie  derjenige  anderer  D 

in  Geld-  und  Natural-  und  in  Personal-  und  Realbed 

eintheilen.  Aber  diese  Eintheilung  und  die  ihr  entsprechet 

Quoten  des  ganzen  Bedarfs  haben  in  der  Militärökonomik  ei 

manchfach  andere  Bedeutung  als  in  der  Oekonomik  andrer  Y 

waltungen.  • 

a)  Die  Entwicklung  der  Geldwirthschaft  im  Allgemeinen  i 

die  Beseitigung  der  meisten  Naturaleinnabmen  aus  privatwirthsckl 

liehen  Erwerbszweigen  insbesondere  haben  zwar  auch  in  < 

Militärverwaltung  den  Geldbedarf  zum  vorherrsc hen deif 

macht.  Aber  die  speeifischen  Mängel  der  reinen  d 

wirth schaft  bei  der  Befriedigung  der  Bedürfnisse  treten 

M)  Die  ausserordentliche  Bedeutung  dieser  Kapitalanlagen  im 
Militärbudget  ist  in  erster  Linie  die  Folge  der  veränderten  und  verbesserten  T 

in  den  Angriffe-  und  Vertheidigungsmitteln.  Einen  guten  Einblick  in  dies«  VcjB 
nisse  gewähren  die  Verwendungen  des  Deutschen  Reichs  für  diesen  Zweck  nacMfl 

französ.  Kriege  v.  1870  —  71.  Die  Hauptdaten  der  Keichshnanzstatistik  s,  ak 

Anm.  4  S.  237.  W  eiteres  Detail  nach  d.  Keichstagsacten  in  meinem  Art.  Reirlsl 
wesen  m.  a.  0.  Vom  Ketabli  ssement  des  norddeutschen  Heeres  (ind.  R&deg 

Hessen»  kamen  z.  B.  MV  12  Mill.  Thl.  auf  verbessertes  Artülerie-  und  Wall 

wovon  34-74  Mill.  Thl.  auf  1.737,000  Stück  neue  Hinterladergewehre  zu  2m 

Stuck;  9*8  Mill.  Thl.  für  die  dazu  gehörigen  Patronen  (1000  Stück  scharf« 
kosten  jetzt  35,  früher  nur  15  Thl.);  17  03  MUL  Thl.  für  Ersatz  des  Artifl 

materiaJs  (1  Batterie  20>70  Tbl,  ebensoviel  wie  vorher  schon,  1  Muniüoa>:J| 

31,370  Thl.),  die  Munition  dafür  334  Mill.  Thl.  (15  Mill.  Schuss  zu  21  t  Thlg 
Der  auf  100  Mill.  Thl.  veranschlagte  Festungsneu-  und  Umbau  verlangt  Ig 

ders  wegen  des  neuen  Systems  zahlreicher  detac hirter  Forts  so  viel  B»-| 

älteren  Festungen  sind  57  solcher  Forts  zu  450  —  700,000  Thl.  p.  Stück,  im 

30  Mill.  Thl.  veranschlagt.  Bei  der  Marine  sind  es  die  Hafen  bauten  (Vi 

hafen  hat  bereits  über  Mill.  Thl.  gekostet),  die  Schiffe,  bes.  die  P* 

schiffe  (eine  Panzerfregatte  2  35  Mill.  Tbl.),  die  Küstenbefest  igen  reiJ 

artilleristische  Ausrüstung  der  Forts  und  der  Schiffe,  welche  so  rjg 

Summen  beanspruchen.  Vgl.  Näheres  über  d.  deutsche  Flotte  in  meinem 

finanzwes.  S.  147  ff.  (Jahrb.  d.  D.  Reichs  III).  —  Die  grossen  Aufgaben  f 

„Kapitalanlagen"*  sind  in  Deutschland  seit  1 S71  aus  der  französ.  ContributioÄ 
worden.  Sonst  sind  hier  die  früher  dargelegten  allgemeinen  «irundsätze  de»  >lfl 

bedarfideckung  anwendbar,  also  eventuell  auch  Anleihen  ;  wie  frnhor  im  Sm 

Bunde  für  die  Marine  (s.  o.  59  ff.).  Bei  der  Vertheilung  der  betr.  Am 

auf  eine  Keine  von  Jahren  empfiehlt  sich  Deckung  mit  ord.  Einnahmen.  4k  j| 
dann  nicht  selten  ist.  denn  Anleihen  sind  hier  immer  misslich  bei  der  Coifeea 

der  Dauer  dieser  Anlagen  (neue  teebn.  Fortschritte!). 
1 
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(siitärwesen  besonders  scharf  hervor,  so  dass  hier  aus  diesem 

nnde  im  Interesse  des  Zwecks  selbst  wie  der  bei  seiner  Durchführung 

«heiligten  Personen  mitunter  auf  die  naturalwirthschaftliche  Be- 

-digungsweise  der  Bedürfnisse  zurückgegriffen  oder  bei  derselben 

•!l«n  geblieben  werden  muss,  wenn  dies  auch  in  anderen  Zweigen 

~t  Staatsverwaltung  unnüthig  oder  selbst  schädlich  ist.  Jene  Even- 

uiitit  liegt  besonders  in  zwei  Fällen  vor: 

a)  Einmal,  wenn,  wie  im  Militärwesen  nicht  selten,  das  in  §.  70 

•r s>lchc  Fälle  aufgestellte  Princip  zutrifft:  mangelhafte  privat- 

rthsehaftliche  Verkehrsconc  urrenz,  weswegen  dieMilitär- 

«»der  die  Militärpersonen  ihre  Bedürfnisse  nach  gewissen 

Italien  Gütern  mittelst  Geldes  ungenügend  befriedigen.    Im  In- 

tmt  des  Dienste  wie  des  Dieners  muss  dann  mehrfach  Natural- 

en* statt  Geldbedarf  vorgesehen  werden ,  was  demgemäss  bei 
em  Personal  und  Realbedarf  zu  theilweiser  Natural-  statt  Geld- 

•sddw*  und  zur  Eigenproduction  gewisser  Bedarfsgegenstände 

•ies  Ankaufs  derselben  mittelst  Gelds  im  Verkehr  führt. 

/>  Sodann  muss  bei  der  besonders  grossen  Wichtigkeit,  welche 

*  lerftgang  über  gewisse  Bedarfsgegenstände  überhaupt,  von 

*  büger  Art  und  zur  rechten  Zeit  Seitens  der  Militärverwaltung 

ad  der  einzelnen  Militärpersonen  beizulegen  ist,  weil  davon  die 

^rc  Erfüllung  des  Zwecks  des  Militärwesens  wesentlich  mit  ab- 

^w,  die  naturalwirthschaftliche  statt  der  geldwirthschaftlichen 

Schaffung  des  Militärbedarfs  auch  sonst  noch  in  manchen  anderen 

f&a  Torgezogen  worden,  wo  der  vorerwähnte  Mangel  der  Geld- 

»irkehaft  sich  sonst  nicht  störend  bemerkbar,  macht.  Dies  gilt 

Laders  hinsichtlich  der  Befriedigung  gewisser  Individual- 

^örtawse*5)  der  Militärpersonen,  namentlich  der  zur  sogen.  Mann- 

luft  gehörigen.  Weil  jeder  Einzelne  nicht  nur  in  seinem  per- 

^Jicben,  sondern,  da  er  ein  dienendes  Glied  im  Militärorganismus 

*  aacb  im  Dienstinteresse  solche  Bedürfnisse  richtig  befriedigen 

BU88  das  naturalwirthschaftliche  System  hier  mitunter  in 

?-**rem  Umfange  beibehalten  werden,  denn  es  ist  dasjenige, 

w^b»  mehr  als  das  geldwirthschaftliche  die  genügende  Sicherheit 

^ir  bietet.   Daher  wiederum  im  BesolduDgswesen,  wenigstens 

kr  Mannschaft,  mehr  Natural-  als  Geldbesoldung. *6) 

Im  Kriegszustande  fehlt  die  privatwirthschaftliche  Vcr- 

'•^oneurrenz  oder  fungirt  sie  noch  mangelharter,  während  die 

l  T»gn<r,  Grundleg;.  [.  §.  139. 
1*1  aotinrt  t.  Stein,  Heerwe*.  S.  236. 
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ordentliche  Befriedigung  auch  der  Individualbedtirlhisse  der  Mi 

personen  vollends  die  Voraussetzung  des  Erfolges  ist.  Hier  en 

sich  daher  das  System  des  reinen  Geldbedarfs  noch  unzureich» ! 

§.  113.  —  b)  Der  Militärfinanzbedarf  lägst  sich  wie  derj< 

anderer  Verwaltungszweige  in  die  beiden  Hauptkategorieen 

Personal-  und  Realbedarfs  theilen,  je  nachdem  die  Fii 

wirthschaft  dem  Staate  die  Sachgüter  (das  Geld)  zur  Herbei 

ung  der  unmittelbar  bedurften  Arbeitsdienste  oder  der  eb 

(natural)  bedurften  Sachgtiter  liefern  soll  (§.  68).  Aber  der 

sonal-  wie  der  Realbedarf  muss  im  Militärwesen  nach  d( 

eigenthümlicher  Natur  und  nach  dessen  specifischen  Zwe 

mehrfach  anders  geregelt  werden,  als  in  anderen  Zweigei 

Staatsdienstes.  Es  geht  dies  zum  Theil  schon  aus  dem  ho 

was  vorher  über  den  Naturalbedarf  gesagt  wurde.  Jedoe 

kommen  auch  noch  andere  Momente  in  Betracht. 

«)  Der  Personalbedarf  muss  sich  anders  gestalten, 

im  Unterschied  zum  Werbesystem,  im  heutigen  Wehrsystem 

grösste  Theil  des  Heeres,  die  Mannschaft,  in  der  Regel  nich 

Wege  des  Vertrags,  sondern  mittelst  Zwangs  dem  Staate 

Verfügung  gestellt  wird  (§.  110).  Im  Grossen  und  Ganzen  ■ 

hiervon  nur  das  Officiercorps  (und  die  ihm  gleichstehei 

Militärbeamten  u.  s.  w.)  eine  Ausnahme.  Nur  für  diese  ist  der  Mil 

dienst  der  Regel  nach  frei  gewählter  Lebensberuf, 

den  übrigen  Soldaten  tritt  die  vertragsmässige  Herbeiziel 

der  Arbeitskräfte  meistens  nur  für  die,  die  gesetzliche  Dienstzeit  fl 

schreitende,  längere  Dienstzeit  ein,  z.  B.  bei  einem  grossen  Tl 

des  Unterofficiercorps.  Für  alle  Anderen  ist  der  Militärdi 

kein  freigewählter  Beruf,  sondern  die  Leistung  einer  sta; 

bürgerlichen  Pflicht  in  der  Form  eines  persönlich 

übernehmenden  (Natural)dienstes,  —  einer  Pflicht,  we 

ihr  nächstes  Analogon  in  der  Steuerpflicht  hat.  Für  die  tii 

zielle  Regelung  des  Personalbedarfs  im  Militärwesen  ergeben 

aus  diesen  Verhältnissen  wichtige  Folgerungen. 

§.  114.  —  aa)  Die  finanzielle  Ordnung  desjenigen  Theils 

Personalbedarfs,  welcher  durch  Dienst  vertrag  beschafft  * 

also  insbesondere  die  Ordnung  des  Besoldungswesens  des  OffM 

corps,  hat  in  der  Hauptsache  nach  den  allgemeinen  Gm; 

sätzen  der  Besoldungs  politik  im  St  aatsdienste(§.^ 

zu  erfolgen.  Abweichungen  werden  aber  einmal  nach 

oben  dargelegten  n aturalwi rthsc h aftlichen  Gesichtspnn 
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ber  besonders  im  Kriegszustände,  sodann  in  einigen 

reten  auch  nach  der  speeifi sehen  Natur  des  Militär- 

sstes.  verglichen  mit  dem  sonstigen  Staatsdienst,  bedingt.  Solcher 

Mte  sind  mancherlei,  die  wichtigsten  wohl  die  folgenden: 

«et)  Der  Militärdienst  bringt  auch  im  Frieden  besondere 

hi,  grössere  körperliche  Anstrengung,  weitere  Beschränkung 

Liiividuellen  Freiheit  (Disciplin)  mit  sich,  wofür  theils  in  der 

wellen  Besoldung,  theils  in  gewissen  Ehrenvortheilen  (§.  72), 

jb  in  der  Aussicht  auf  spätere  Versorgung  im  Civildienst  — 

'•v-  oders  bei  den  über  die  gesetzliche  Zeit  hinaus  dienenden 

»haften,  (Intcrolficieren  u.  s.  w.)27)  —  eine  gewisse  Coropen- 

-  gewährt  werden  muss,  wenn  auf  ein  genügendes  Angebot 

■  erforderlichen  Arbeitskräfte  des  Dienstzweigs  soll  gerechnet 

■  ien  können.    Zur  Sicherung  des  Staats  in  letzterer  Hinsicht 

»eh  die  Einrichtung,  die  Kosten  der  Vorbildung  des  MUi- 

*  :m  oder  grossentheils  auf  den  Staat  zu  Ubernehmen,  so  dass 

s>h  bei  kleinerem  Gehalte  der  Dienst  lockend  erscheint,  weil 

iliaptposten  der  Selbstkosten  der  Arbeit,  die  Amortisation  und 

•     des  Erziehung»-  und  Bildungskapitals  (§.  82)  wesent- 

^rerriagert  wird.    In  dieser  Weise  wirken  die  öffentlichen 

ntirischen  Erziehungs-  und  Bildungsanstalten,  von 

•njene,  die  Kadettenhäuser,  weniger  die  Militär -Waisen- 

*r,  freüich  die  grosse  Gefahr  einer  kastenartigen  Absonderung 

militärischen  Berufsstands  und  der  ihm  vornemlich  sich  wid- 

Familien  von  der  übrigen  Bevölkerung  mit  sich  bringen.28) 

tf)  Ferner  führt  der  Officierberuf,  theils  in  Verbindung 

'Uen  Dienstpflichten  (x.  B.  in  Bezug  auf  Waffen,  Klei- 

V  Pferdehaltung,29)  theils  wohl  oder  Übel  in  Verbindung 

A    :..  h«j  inf  Qfilrertorgung  =111 « 1  daher  mehrfach  als  ein  Mittel,  zum 

»nzueifern.  in  ein  System  gebracht  worden.    Vgl.  f.  Preussen  bes.  d. 

J  <  -«>.  Juni  1867  über  d.  Cinlversorg.  u.  Civüanstell.  d.  Militärpers.  d.  Heers 

'I*nne  rom  Feldwebel  abwärts  (Reglern,  v.  16.  Juni  1S*»7>,  u.  a.  bei  Briesen 

\  '  8.  496  ff.  f.  d.  D.  Reich.  Militärpensionsges.  r.  27.  Juni  1*71  §.  :>S,  75  II. 

•  >rtTui|  f.  Invalide),  Ges.  v.  4.  Apr.  P>74  lü  ̂ ünterofficiere ,  welche 

-  *•  kreide  ?er>orgungsberechtigt ,  erhalten  nach  12  jähr,  activem  Dienste  bei 
Pt«  Führung  den  Anspruch  auf  Civilvcrsorgung).  —  Verbesser,  d.  Lage 

♦  feiere  (noch  immer  ungenügend,  um  den  Mangel  zu  heben)  durch  Reichs- 
■»Ui  Juni  1*73. 

kotiche*  Reich,  Et,  f.  1S76:  Cadettenanstalten  1  173  Mill.  M. ,  ferner  in 

p'j  M.  M.,  Militärknabenerziehungsinstit.  u.  Garnisonschuleii  resp.  U*34ü  u. 

£»  Tinl  dies  z.  B.  bei  dem  Vergleich  der  Militärgagen  mit  den  Civilbesol- 

y  hlcto  innutr  gehörig  in  Anschlag  gebracht  'raschere  Abnutzung  d<  r  Kleidung 
K^  bei  den  Pferden  u.  b.  w.). 
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mit  gewissen,  wenigstens  nicht  auf  einmal  zn  beseitige: 

und  für  den  Einzelnen  nothwendig  mehr  oder  weniger  mit  n 

gebenden  Sitten  in  der  Lebensweise  und  im  pers önlic 

Auftreten,  zu  gewissen  Extraausgaben  im  Vergleich 

Civilstaatsdienst,  welche  eine  Compensation  in  der  Besoldung 

dem,  wenn  auf  genügende  Versorgung  des  Personalbedarfs  Se 

des  Staats  gerechnet  und  der  Officierdienst  nicht  vollends  w< 

stens  thatsächlich  das  mehr  oder  weniger  exclusive  Privileg 

wisser  Volksclassen  werden  soll. 

yy)  Insoweit  endlich  der  Militärdienst  grössere  körperli  I 

Tüchtigkeit  verlangt  (s.  jedoch  o.  §.  78)  oder  dies«  I 

vermindert  oder  zum  Tode  des  Militärs  führt,  dabei 

sonders  im  Kriege,  muss  das  militärische  Pensionswe 

anders  als  im  Civildienst,  im  Allgemeinen  für  den  Dieoei 

günstige!    eingerichtet  werden,  sowohl  das  eigentliche  I 

Ruhegehalts-  als  das  Wittwen-  und  Waisen pensu 

wesen.30) 

Manche  einzelne  Abweichungen  hierin  und  im  Besoldu 

wesen  des  Officiers  gegenüber  dem  Civilstaatsdiener  sind  fre  i 

nur  ein  zufälliges  historisches  Privileg  des  erste ren  Stai 

das  entweder  beseitigt  oder  dem  Civildienst  gleichzeitig  zn  1  | 

werden  mttsste,  z.  B.  die  Bestimmung,  dass  im  Militärdienst 

PensioniruDg  von  einem  gewissen  Alter  an  ohne  Nachweil 

körperlichen  Untanglichkeit  von  dem  Dienenden  gefordert  wei 

kann  (§.  78).   Manche  Mängel,  wie  wenigstens  bis  vor  Kurz« 

den  unteren  Dienststufen  immer  noch  zu  kleine  Gehalte,  tbeili  l 

Officierdienst  und  mehr  noch  der  untere  Berufsmilitärdienst  (Iii  | 

dienende  Unterofficiere  u.  s.  w.)  zum  Schaden  des  Dienstintere  i 

selbst  übrigens  auch  heute  noch  mit  dem  Civildienste ,  obwob 

neuerer  Zeit  im  Ganzen  bei  jenem  mehr  Verbesserungen  als 

diesem  eingetreten  sind.31) 

»)  S.  oben  §.  TS,  S3  ff.    D.  Rcichsges.  r.  27.  Juni  1S71  and  4.  April  1 
Oesterr.  Ges.  r.  27.  Dec.  1875. 

s')  Ueber  die  Gehaltsferhältnisse  im  Deutschen  Heer  s.  Hirth's  Annika  1 
S.  7»»  fr.  Die  Gehalte  vom  Regimentskommandeur  abwärts  sind  mehrfach  etwa« 

schieden  nach  den  Wallen.  Zu  einer  Vergleichung  der  Durchschnittssätze  der  O* 

kann  man  das  auf  Grund  der  Bestimmungen  des  Pensionsgesetzes  t.  1*71  bertd 

..pensionsfahige  Diensteinkommen"  benutzen,  bei  welchem,  wenn  es  im  Gtnxea 

1000  Thlr.  betragt,  jedoch  nur  die  Hilfte  angerechnet  wird.  Es  betragt  ftr 
»ominand  General  733ü,  Chef  des  Genuralstabs  u.  and.  ähnl.  Posten  6330,  Drris 

«ominandeur  als  Gmerallieutenant  500«J.  th$\  als  Generalmajor  4500.  «ieneralbe»« 

mit  dem  Gehalt  s.  Grads,  aber  ohne  Dienstzulage  4250,  Brigade.ominandeur  abt* 

major  :572<»,  Generalmajor  mit  dorn  G.dialt      Grads,  aber  ohn.-  Di-nst/dag«  >  I 
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Die  flöhe  des  ganzen  Finanzbedarfs  für  das  yertragsmässig 

esebaffende  Militärpersonal  luin^t  dann  schliesslich  von  der 

M  der  Officiere  u.  s.  w.  und  des  länger  als  die  gesetz- 

che  Zeit  dienenden  Unterpersonals  sowie  von  dem  Ver- 

jlmiss  dieser  Zahlen  zu  derjenigen  der  eigentlichen 

.M-hair  ab.  Hier  niuss  nach  technischen  Rücksichten  der 

ictre-  und  Flottenverwaltung  entschieden  werden.  Die  Zahl  der 

wrotäciere  in  höhern  Chargen  mag  hie  und  da,  besonders  in 

ieicen  Staaten  zu  gross  gewesen  sein.32)  Gewöhnlich  wird  umge- 

ehrt aas  finanziellen  Rücksichten  die  Zahl  der  Officiere  eher  zu 

itiiri$  als  zu  hoch  gehalten,  was  bei  der  eminenten  Bedeutung 

u*r  genügenden  Anzahl  Officiere  und  gedienter  Unterofficiere  für 

tifi  eigentliche  Kriegsleistung  des  Militärs  dem  Zweck  der  ganzen 

aiitiriMtitation  nicht  entspricht.33) 

115.  —  bb)  Wesentlich  andere  Grundsätze  sind  für  die  finan- 

*  ?  Regelung  desjenigen  Theils  des  militärischen  Personalbedarfs, 

aui  Grund  gesetzlicher  Dienstpflicht  beschafft  wird, 

:ar  Gelang  zu  bringen.  An  und  für  sich  würde  es  dem  Wesen 

üe*T  Dienstpflicht  entsprechen,  wenn  der  Soldat  sich  selbst  unter- 

teile, wie  dies  in  früheren  Wehrsystemen  auch  in  gewissem  Um- 

J£t  der  Fall  war,  wo  selbst  die  Bewaffnung  oft  vom  Einzelnen  ge- 

*to  wurde.  Wenn  der  Staat  jetzt  allgemein  die  Unterhaltung  -der 

ütt*tptlichtigen  Mannschaft  übernimmt,  so  geschieht  dies  zunächst 

»Interesse  des  Dienstes  selbst,  sodann,  weil  ein  grosser 

— -  ouimjmdeur  all  Obent  M20,  Stabtofficiei  ih  Regimemtacommandeur  2&bs,  dsgl. 
»r^ullöüscommandeur  2013,  Hauptmann  u.  Rittmeister  I.  GL  1513,  dsgl.  2.  Gl.  913, 

feiiwi  3.  Gl.  774,  Prcm.-Lieut.  631,  Sec.-Lient.  571.    Im  Jahre  1S72  sind  bei 

*  Xaakl  Officiere  Auf  besserangen  erfolgt;  dann  1873  (Ges.  v.  30.  Juni  1S73)  die 

ifcvhea  Wohnungsgelder  (s.  o.  SO)  hinzugekommen,  die  nach  Ortsclassen  {.  d. 

^  * »ffirierclasse  2uO— 500,  f.  Stabsofficiere  mit  Regimcntscomm.-Rang  ISO— 400, 

vjS«fiuiore  u.  Hauptloute  120    300,  f.  Lieuteuants  72—140  Thlr.  betrag«. 

'  "    Rolle  spielen  auch  die  Dienstzulagen  (s.  o.  §.  SO),  die  vom  Brigade- 
f:^wd*ar  aufwärts  in  das  pensionsfähige  Diensteinkommen  eingerechnet  werden.  Sie 

mo  Thlr.  beim  command.  General,  4000  u.  2000  bei  gew.  and.  Stellen, 

"•»  Hin  Divisionscommandeur,  300  beim  Brigadccommamleur. 
;  Kaa.  5.  Ausg.  §.  75. 

1»  Deutschen  Reich  kommen  (18781  auf  1  Infanterieregim.  1  Comman- 

£r  1  Subsofficier,  3  Bataillonscomm. ,  6  Hauptl.  1  CL,  6  dgl.  2.  CL,  12  Premier- 
2s  Secondelts.,  zus.  54  Officiere,  auf  1721  Mann  (v.  Feldwebel  abwärts), 

kosten  der  Geld  Verpflegung  eines  Infanterieregiments  llb,5S4  Thl.  (ohne 

lr^.»0T«i  .'{4.760  TM.  f.  d.  Ofhciere.    1  Dragoner-  od.  Husarenregiment  55.883, 
wf  die  Officiere  16.550,  1  Feldartillerieregim.  151,069  Thl.,  wovon  ca.  35,000 

*  1  »freiere.  —  Im  Reichsetat  f.  1S76  (excl.  Baiem)  betragen  die  Ausgaben  f. 

Mehlhaber  2544,  f.  d.  Gouverneure.  f.'ommandanten  u.  Platzinajore  0  050, 

t**a»te  ̂ verpfleg,  d.  Truppen  »0,742  MiU.  M.f  die  Wohnungszusrhüsse  ausser- 
1,1      Will.  M. 
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Theil  der  Pflichtigen  nicht  im  Stande  ist,  sich  ause 

nen  Mitteln  während  einer  Zeit  zu  erhalten,  in  welchei 

Staat  die  Erwerbsarbeit  so  gut  wie  unmöglich  macht,  endlich  i 

um  die  Lasten  des  Kriegsdienstes  gleichmässigei 

die  Bevölkerung  zu  verth eilen.  Es  fragt  sich  dann,  wu 

Höhe  der  „Besoldung"  des  Dienstpflichtigen  wenn  die  gewi 

Unterstützung  in  Ermangelung  eines  andren  allgemeinen  Na 

noch  so  genannt  werden  darf  —  zu  bemessen  und  in  wel< 

Zahlungsform  diese  Besoldung  zu  gewähren  ist. 

««)  In  ersterer  Hinsicht  können  die  gewöhnlichen  Grund 

der  Lohngestaltung,  welche  auch  die  Besoldung  der  ßeamtei 

stimmen  mlissen,  für  die  Personen  im  gesetzlichen  Wehrdienst 

zum  Theil  massgebend  sein.  Denn  gegenüber  einer  allgenu; 

Dienstpflicht,  welche  der  Einzelne  an  die  Gemeinschaft  z 

füllen  hat  für  die  ihm  durch  die  letztere  gewährten  Bedingni 

seines  Gedeihens,  kann  von  eigentlichem  Lohne,  in  welchem 

Belohnung  liegt,  überhaupt  nicht  die  Rede  sein. 

•Von  den  einzelnen  Posten  der  Selbstkosten  der  Arbeit  (§i 

muss  vornemlich  nur  der  erste,  die  Deckung  des  Leben! 

darfs  während  der  Dienstzeit  selbst,  in  dem  dem  P| 

tigen  gewährten  Unterhalt  ersetzt  werden.    In  ausreichen 

Weise,  so  dass  die  Erhaltung  oder  Wiedererneuerung  der 

Dienste  meist  stark  in  Anspruch  genommenen  Kräfte  mit 

lichster  Sicherheit  verbürgt  ist,  wrorin  die  Verpflegung  leider 

unter  zu  wünschen  übrig  lässt,  aber  im  Wesentlichen  nur 

dem  Umfange,  dass  die  „Existenzbedürfnisse  zwei 

Grads",34)  d.  h.  diese  Bedürfnisse  in  der  nach  dem  Lebensn 

stabe  der  Masse  der  Bevölkerung  «blichen  Weise  Befriedig 

finden.    Denn  es  handelt  sich  hier  nur  um  die  GewTährung 

Mittel,  durch  welche  jeder  Dienstpflichtige  in  seinem  und 

Gesammtinteresse  sicher  in  den  Stand  gesetzt  wird,  dieser  sc 

Pflicht  ordentlich  nachzukommen.    Darüber  hinaus  können 

Staate  während  der  Dienstzeit  keine  Mittel  beansprucht  wen 

Eine  Erhöhung  des  Unterhaltes  wird  daher  auch  nicht  n 

dem  socialen  und  ökonomischen  Stande  des  Pflichtigen  —  wie 

dem  eigentlichen  Beamten  und  dem  Ofticier,  wo  der  stand 

gemässe  Unterhalt  (§.  80)  zu  gewähren  istf  —  erfolgen  (lür 

sondern    nur  im  Dienstinteresse    selbst   nach   der  militari*' 

M)  Nach  meiner  Terminologie  in  d.  (irandlognng,  I.  §.  %. 
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■passe,  welche  der  Soldat  während  der  Zeit  seiner  Dienstpflicht 

mk  erlangt  and  deren  Erlangung  wieder  in  erster  Linie  im 

ipmteresse  auch  durch  solche  Vortheile,  wie  höherer  Sold  und 

»techen,  erstrebenswerth  gemacht  werden  soll.86) 

4  Die  übrigen  Posten  der  Selbstkosten  der  Arbeit  (§.  82) 

wmen  bei  der  Berechnung  der  dem  Dienstpflichtigen  aus  Staats 

zu  gewährenden  Subvention  nur  ausnahmsweise  in  Betracht, 

p  abgemessene  Entschädigung  aus  den  Mitteln  der  Gemeinschaft, 

leeren  Interesse  der  Einzelne  zum  Militärdienst  verpflichtet  wird, 

m  nur  in  allen  den  Fällen  gegeben  werden ,  wo  der  Einzelne 

den  Dienst  nachweisbar  Schaden  erleidet.  Es  ist  deshalb 

im  Kriege,  dann  auch  soweit  als  möglich  im  Friedens- 

eüi  Pensionsanspruch36)  für  die  Dienstpflichtigen  zu- 

vor Allem  für  durch  den  Dienst  invalide  gewordene, 

in  gewissem  Umfange  auch  ein  Witt  wen-  und  Waisen- 

Äiiongwesen. S7)  Bezügliche  Einrichtungen  sind  auch  für  den 

id  im  Princip  gerechtfertigt.  Wenn  sich  ihre  prak- 

ßedeutnng  auf  im  Dienst  ohne  eigenes  Verschulden  erlittene 

Kiie  meist  zu  beschränken  pflegt,  so  ergiebt  sich  dies  aus  der 

nr.-.jkciu  in  anderen  Fällen,  daher  besonders  bei  inneren  acuten 

Itoronischen  Krankheiten,  den  Causalnexus  zwischen  dem  Dienste 

lern  Krankheitsschaden,  der  im  Allgemeinen  vorhanden  sein 

*petiell  nachzuweisen.  Weitere  Ausbildung  der  Krankheits- 

wfirde  hier,  wie  beim  Civildienst,  die  Berücksichtigung  auch 

Fälle  im  Pensionswesen  vielleicht  möglich  machen,  was 

im  Militärdienst  besonders  erwünscht  wäre.38) 

[ha  Ganzen  kann  daher  die  Besoldung  der  Dienstpflichtigen 

>iaf  den  Ersatz  des  erstgenannten  Postens  der  Selbst- 

fan der  Arbeit  sich  beschränkende  sein,  mithin  hinter 

normalen  Durchschnittssatz  des  gemeinen  Arbeitslohns  etwas 

ibleiben.    Wie  viel  zu  geben  ist,  hängt  dann  zunächst 

j  Beispiel  der  Soldabstufung  in  d.  deutschen  Infanterie  1873:  monatl. 

teae  3 ,  der  Gefreite  3*5 ,  die  Unterofßciere  nach  3  Classen  5 ,  65,  7*5 ,  die 

teaach  2  CL  S  o  n.  10*5,  die  Feldwebel  15  Tbl  an  Geld sold.  Seitdem  sind 

Lv  sangen  L  d.  Unterofßciere  eingetreten. 

1  7rL  die  neuen  deutschen  u.  österr.  Militärpensionsgesetze,  so  bes.  d. 
•äs.  t.  27.  Juni  1871,  §.  58  ff.  (in  §.  59  auch  die  Falle  der  Dienstbeschädig, 

ter  auch  d.  „innere  Dienstbeschad.4'  bei  activem  Dienste,  d.  contag. 
Oesterr.  Ges.  r.  25.  Dec.  1*75,  §.  72  ff.,  §.  4. 

I*«t*cheö  Ges.  v.  1871,  §.  94  (regelmässig  nur  f.  d.  Hinterbliebenen  der  im 

t".  Att  auf  gewissen  Seereisen  Verstorbenen). 

k  Jfein  Keichsnuanzwesen  in  HoltzendorfTs  Jahrb.  III.  17h. 
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von  den  allgemeinen,  aus  der  Natur  des  Menschen  folgende: 

von  den  speciellen,  nach  den  Zeit-  und  Landesverhältnissen 

richtenden  Umständen  ab,  welche  die  Höbe  des  nothwen 

Unterhaltsbedarfs  überhaupt  bestimmen:  in  Betreff  des  w; 

sten  Theils  dieses  Bedarfs,  des  Nahrun gsbedarfs ,  entsc 

daher  die  Physiologie  der  Ernährung  darüber,  wie  viel  erford 

ist,  unter  Berücksichtigung  des  Einflusses  des  Klimas  u. 

Aehnlich  bestimmt  sich  der  nothwendige  Aulwand  für  die  son 

körperlichen  Bedürfnisse,  wobei  die  Volks sitte  immer  mit  i 

Daneben  muss  ferner  stets  der  Einliuss  des  Militärdienst 

einer  besonderen  Arbeitsart  mit  berücksichtigt  werde 

wohl  beim  Nahrungs-,  als  bei  dem  sonstigen  materiellen  I 

Es  folgt  daraus  auch,  dass  im  Kriegsdienst  regelmässig  der 

haltsbedarf  höher  anzuschlagen  ist.39)  Eine  zu  knapp 

messung  dieses  Bedarfs  ist  im  Kriegs-  und  Friedensstande  e 

sehr  gegen  das  Interesse  des  Dienstes  wie  des  Pflichtigen 

führt  entweder  zu  kümmerlicher  Lebensweise,  wob 

Dienstpflichtige  für  sein  ganzes  Leben  Schaden  leiden  kann 

zu  der  Noth wendigkeit  einer  Ergänzung  des  Be 

aus  anderen  Hilfsquellen,  im  Kriege  zum  Raube,  im  Fs 

wenigstens  zu  Zuschüssen  der  Familien,  einer  schlechten  Art  S« 

welche  als  schwere  Last  empfunden  werden  und  die  einzeln* 

völkerungsciasscn  zudem  sehr  ungleich  treffen. 

§.  116.  —  ftfi)  Die  Zahlungsform*0)  der  Besoldung 

gesetzlich  Dienstpflichtigen  kann  im  Interesse  des  letzterer 

mehr  noch  in  demjenigen  des  Dienstes  selbst  nur  zum  Thei 

Geldbesoldung  sein.  Denn  diese  Form  gewährt  keine  hii 

liehe  Sicherheit  dafür,  dass  die  erhaltene  Geldsumme  vom  Sol 

richtig  zur  Bestreitung  des  Unterhaltsbedarfs  verwendet 

Davon  hängt  aber  die  Leistungsfähigkeit  des  einzelnen  M 

und  schliesslich  des  ganzen  Heeres  ab.  Dazu  kommt  die  fr 

mässigkeit  einer  theilweisen  Naturalbesoldung  aus  den  obe 

geführten  Gründen  (§.  112)  grade  hier.  Auch  lässt  sich  di 

Schaffung  des  Unterhaltsbedarfs,  wenn  sie  im  Grossen  er 

•)  Regelmässig  wird  schon  in  der  Verpflegung  in  der  Garnison  fl 
Bivouaks  und  Lagern  ein  Unterschied  gemacht.  Im  deutschen  Heere  H 

letzteren  die  grosse  Victualienportion  (unter  Einbehaltung  des  zum  I 

essen  bestimmten  Löhnungsantheils  und  des  Verpliegungszuschusses)  gewählt  i»i 

250  Gr.  Fleisch,  120  Gr.  Reis  oder  150  Gr.  Graupen  oder  Grütze,  800  Gr.  1 

früchte  oder  2000  Gr.  Kartoffeln  oder  170  Gr.  Erbsenmehl,  25  Gr.  Salz,  15  ö 
brannter  Kaffee. 

*°)  Vgl.  Stein,  Heerwesen,  S.  23Ü,  244  ff. 
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icer  einrichten,  als  wenn  der  einzelne  Mann  für  sich  selber  allein 

Bei  einzelnen  Bedürfnissen ,  wie  bei  der  Kleidung  und  der 

m$  (Kasernirung)  kommen  auch  noch  specielle  Militärinte- 

c  legleicb  mit  dem  Gesichtspuncte  der  Gewährung  des  Unter- 

fcdarfs  zor  Berücksichtigung.    Dies  Alles  hat  zur  Folge,  dass 

aanzielle  Personalbedarf  bei  der  dienstpflichtigen 

i?cb»ft  zum  Theil  in  einen  finanziellen  Real  bedarf  sich 

adelt,  und  nach  den  finanziellen  Grundsätzen  des  letzteren, 

1*11  ein  Theil  des  Unterhaltsbedarfs  ähnlich  wie  der  Waffen- 

l  geregelt  werden  muss.  Die  eigenthümliche  Folge  der  That- 

dass  es  sich  dabei  jedoch  eigentlich  um  einen  Personalbe 

nadelt,  zeigt  sich  in  den  besonderen  Einrichtungen  und  Mass- 

i  welche  zur  richtigen  Vertheilung  der  Bedarfsartikel  an 

azeinen  getroffen  werden  müssen, 

l  nterhaltsbedarf  wird  dem  Soldaten  daher  regelmässig 

*  tax«  —  und  principiell  ganz  richtig  —  gewährt  in  der 

atüXaturalquartier,  von  Naturalbekleidung,  von 

:'ilrerpflegung  für  einen  Ilaupttheil  des  Nahrungsbedarfs, 

^  aar  zum  Rest  in  der  Form  von  Geld  Verpflegung  oder 

iftar  Löhnung  (Sold). 

MH.  —  (1.)   Das  Natural  quartier  ist  durch  die  ükono- 

*  Lage  der  Mannschaft  und  durch  das  Bedürfniss  des  Militär- 

°*l^t  ̂ leichmässig  geboten,  im  Friedens-  wie  im  Kriegs- 

it.  Es  kann  durch  Einquartierung  der  Mannschaft  bei 

-irgern  und  durch  Kasernirung  beschafft  werden.  Die 

fem  ist  im  Kriege  unentbehrlich,  sie  war  auch  für  den 

^zustand  früher  die  vorwaltende.  Im  Interesse  der  mili- 

*o  Disciplin  und  der  Befreiung  der  Bürger  von  einer  stets 

f&den  and  auch  bei  Gewährung  einer  Entschädigung  niemals 

:^ig  vertheilten  Last41)  ist  die  Kasernirung  vorzuziehen 

in  unseren  Staaten  immer  allgemeiner  geworden,  wenig- 

3  den  Städten.  Sie  setzt  natürlich  eine  ziemlich  feste  und 

übende  Vertheilung  der  Truppen  nach  Menge  und  Waffen- 

H  m  .Staatsgebiete  voraus,  —  eine  Einrichtung,  welche  auch 

:  *^en  der  localen  volkswirthschaftlichen  Wirkung  der  Militär- —  —       —  — 

'fj-  Bundcsges  über  d.  Qaarticrleist.  f.  d.  bewaffn.  Macht  im  Frieden  v. 

*  ̂    Die  Fürsorge  f.  d.  räuml.  Unterbringung  der  bewaffn.  Macht  ist  nach 
L«st  des  Bundes,  deren  Naturalleistung  nur  gegen  Entschädigung 

!?rdea  ixüu,  nach  d.  näh.  Bestimmungen  d.  Gesetzes.    Für  den  Kricgs- 

C  L       eingetretener  Mobilmachung,  gilt  das  Reichsges.  v.  13.  Juni  1S73. 

'       U.  mit  beschränkter  Vergütung  f.  Naturalquartier. 

17*
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ausgaben  wünschenswerth  ist  (Regelung  desGarnisonweseiii 

Die  Anlegung  der  Kasernen  und  die  erste  Beschafi 

ihres  Inventars  gehört  dann  zur  staatswirthschaftli( 

Kapitalanlage.  Es  ist  dabei  in  finanzieller  Hinsicht  nach 

allgemeinen  Grundsätzen  des  Bauwesens  und  der  Beschs 

des  Realbedarfs  zu  verfahren  (§.  88  —  90).  Die  Instand 

tung  der  Kasernen  und  ihres  Inventars  gehört  zur  ordern'. 

Ausgabe.  Es  kann  dabei,  um  das  Princip  der  Wirthscbal 

keit  möglichst  zur  Geltung  zu  bringen,  das  System  der  Gei 

rung  von  Pauschsummen  an  jeden  kasernirten  Truppenk 

und  dessen  Abtheilungen  befolgt  werden.42) 

(2.)  Die  Bekleidung  fällt  bei  dem  Soldaten  in  besom] 

Maasse  unter  den  doppelten  Gesichtspunct  eines  Artikels  des 

viduellen  Bedarfs  und  der  militärischen  Ausrüstung.  Wesei 

deshalb  die  Naturalbekleidung,  wenigstens  für  die  Hauptg* 

stände.  Die  Anschaffung  kann  im  Submissionswege  oder, 

fach  nicht  unpassend,  in  eigenen  Militärwerkstätten  erfolgt 

Für  die  Instandhaltung  der  Kleidung  und  eventuell  aaci 

die  Anschaffung  gewisser  Artikel,  wie  der  Wäsche  u. < 

empfiehlt  sich  in  wirtschaftlicher  Hinsicht  die  Gewährung 

Geldpauschsumme  für  den  Mann,  um  ihn  zur  Schonung  anzueif^ 

Doch  müssen  auch  hier  die  militärischen  Dienstrttcksichten  evei 

vorgehen. 

43t)  Die  Etats  des  D.  Reichs  enthalten  in  den  letzten  Jahren  bedeutende  Si 

für  Kasernen  u.  ahnl.  Bauten  unter  den  „einmaligen  Ausgaben."  Aus  der  tau 

Kriegsentschädigung  wurden  durch  Ges.  v.  5.  Juli  1872  u.  A.  9*5  Mül.  Thlr. 
wiesen  f.  die  erste  Einrichtung  der  Kasernen.  Stallungen  u.  sonst  Garnisoninj 

in  Elsass-Lothringen.  —  Da  es  sich  übrigens  bei  dem  Bau  von  Kasernen  u.  s.  i 

eine  nur  all  mal  ig  durchzuführende  Aufgabe  handelt,  kann  die  Einsetzung^ 

treffenden  Quoten  in  den  gewöhnl.  Etat  ausreichen,  ohne  dass  dann  auch  dafür  x 

ordentl.  Einnahmen  flüssig  gemacht  werden.  —  üeber  die  laufende  Ausg.  f.  K* 
wesen  s.  u.  Anm.  49,  60. 

4S)  In  d.  60er  Jahren  war  die  Ausg.  f.  Kleidung  in  Frankreich  f.  6i 

d.  Infant.  29*1.  Dragoner  44*32,  Garde-Kürassier  127  21  Fr.;  in  Baden  jahrli< 
grosse  Bekleidungsstücke  eines  Infanteristen  13  fl.  23  kr.  u.  36  kr.  zu  Ausbessern 

eines  Cavalleristen  desgl.  16  fl.  55  kr.  n.  48  kr.  Für  jedes  Bekleidungsstück  wifl 

erfahrungsmäss.  mittlere  Dauer  angenommen,  z.  B.  Waffenrock  des  Gemeinen  I 

Kanoniers  l'/4,  Mantel  des  Infanteristen  9,  des  Cavalleristen  u.  Artilleristen  10 

—  In  Baiern  früher  jährl.  Ausg.  f.  Infant.  28  fl.  50  kr.,  Ulanen  u.  Kürassier 

(  Hau).  —  Gesammtausg.  s.  u.  Anm.  60. 

**)  So  z.  B.  früher  in  Baden  f.  d.  sogen.  Kleiumontur  (Hemden,  Stiefel  u  i 

ein  In- Vcrding-Geben  gewissermaßen.    Der  Gemeine  in  d.  Infant  erhielt  15.  I 

Cavallerie  14  fl.,  dazu  für  Reinigungsmittel  resp.  IS  kr.  u.  2  fl.    S.  Vögeln» 

bad.  Militärverwalt.,  Karlsruhe  1S53,  S.  179,  188.    Später  nach  dem  preuss.  Sj 
abs-esehafn  (Rau). 
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i3.)  Die  Natural  Verpflegung  erstreckt  sich  im  Friedens- 

•ande  und  im  festen  Quartier  (im  Gegensatz  zu  Märschen, 

:ern  n.  s.  w.)  vor  Allem  auf  das  Hauptnahrungsmittel,  das 

öl  Dasselbe  wird  am  Besten  und  Billigsten  dem  Soldaten  in 

tirt  geliefert  Es  muss  von  richtiger  Beschaffenheit  und 

üescin—  wobei  die  Volkssitte  neben  der  physiologischen  An- 

!"n-agmit  zu  entscheiden  bat")  —  und  in  genügender  Menge 

eicht  werden.  So  lange  der  Staat  bedeutendere  Naturaleinkünfte 

Getreide  von  seinen  Domänen  oder  aus  gutsherrlichen  Gefällen 

or,  konnte  er  öfters  diese  zur  Brotlieferung  unmittelbar  be- 

icl  Jetzt  ist  der  Ankauf  von  Getreide  und  Mehl  im  Grossen^ 

rtii  Vermittlang  von  Lieferanten  und  im  Submissionswege  noth- 

c&  wenn  das  Brot  in  eigenen  Militärbäckereien  gebacken 

•*ifii  soIL  Unbedingt  geboten  ist  das  Letztere  nicht.  Es  kann 

imehr  wich  das  Brot  unter  richtiger  Controle  durch  Privatbäcker 

«Kit  werden.  Bei  dem  starken  jährlichen  Schwanken  der  Ge- 

muss  schon  im  Etat  eventuell  ein  Zuschuss  zu  der 

Habe  ftr  Brot  eingestellt  sein  oder  nachträglich  der  Militärver- 

foo?  geleistet  werden,  wenn  der  Getreidepreis  eine  bestimmte 

i«  erreicht  Denn  an  dem  Brotquantum  der  Mannschaft  darf 

^abgezogen  werden46)  —  Die  übrige  Nahrung  hat  sich 

*ddii  im  Friedenszustand  öfters  aus  seiner  Geldl Ahnung 

Nschiffen,  wobei  jedoch  für  die  Mannschaft  auf  deren  Rechnung 

einsame  Kochanstalten,  besonders  für  die  Mittags- 

l[  'ich  auch  aus  ökonomischen  Rücksichten   empfehlen  und 

Wand.  Wenn,  wie  oftmals  (auch  im  deutschen  Heere)  feste 

der  Löhnung  für  diese  Kochanstalten  abgegeben  werden 

fcc  and  dazu  etwa  noch  vom  Staate  ein  fester  Verpflegungs- 

*  -Im  J.  1ST0 — 71  erhielten  demgeinäss  in  Deutschland  selbst  die  französischen 
mehrfach  besseres  Brot,  als  d.  deutsch.  Soldaten.  —  Auch  im  preuss. 

5*2  «was  besseres  Brot  (grössere  Kleieaussonderung),  z.  Th.  mit  Kucksicht  auf 

^*e?e  Gevöhnnig  anderer  Contingentc  der  Reichsannee,  s.  Hirth,  Annalcn 

#  »«Ailtnisee  in  den  60er  J.  nach  Kau:  tigL  Brotportion  in  Baiern  ll/„  Pfd. 
■'.  a  Baden  1%  Pfd.,  und  zurar  aus  */<  Roggen-,  */i  Weizen-  oder  Kern- 

.  r«menrochl.   Hier  werden  aus  Kern  84  75,  aus  Rojrgon  S9'l ,  aus  Gcrst«; 

*  •  ̂  Köraa  Mehl  angenommen,  aus  3  Pfd.  Mehl  4  Pfd.  Brot,  tägl,  Portion 
f  Sk,  1S70  nach  lOjährl.  Durchschn.  3  9  kr.    In  Baiern  giebt  d.  Scheffel 

zu  4  kr.    Hier  auch  bei  höherem  Bierpreise  als  6  kr.  d.  Maass 

■  0  ,  kr.  tägl  Zulage.  —  In  Oesterreich:  tägl.  Brotgabe  im  10 jähr.  Durch- 

-      Ah«g  der  3  theuersten  Jahre  4  97— 13  4  kr.  ö.  W.,  jenes  in  Hermann- 
jr^ia  Innsbruck.  —  Frankreich:  auf  166  Gaben  200  Pfd  Weizen,  Gab-' 

1S59  17  25  Cents.    Der  französ.  Soldat  erhalt  ausserdem  lL  Lit.  Wein 

^  U  Bnnnrrein,  der  Liter  zu  bez.  0  36  u.  1  Fr.  —  Im  deutschen  Heer«« 
Brotportion  750  Gr.  in  der  Garnison ,  alle  4  Tage  l  Brot  v.  SüOO  Gr 

Digitized  by 



262 
I.B.  2.  K.  6.  A.  Finanzbedarf  für  Militär.  §.117-119. 

zu8chuss  gewährt  wird  (wie  gleichfalls  im  deutschen  Heere41) 

liegt  allerdings  im  Grunde  doch  nur  eine  bestimmte  Form 

Naturalverpflegung,  nicht  der  Geldverpflegung  vor,  wobei  nm 

Mannschaft  eine  directere  Mitwirkung  bei  der  Einrichtung  der 

pflegung  —  ganz  passend  —  gegeben  ist.  —  Zur  Naturalverpfle 

gehört  endlich  noch  die  im  Interesse  des  Dienste  und  der  Manne 

selbst  gebotene,  auch  ökonomisch  zweckmässige  K  ranken pf 

im  Militärlazareth. 

(4.)  Es  hängt  vom  Umfang  und  von  der  Einrichtnn£ 

Naturalverpflegung  und  der  Lieferung  der  Kleidung  ab,  i 

Höhe  die  Geldlöhnung  noch  erreichen  muss.  Mit  einer  kle 

Löhnung  muss  sonst  im  Allgemeinen  vorlieb  genommen  we 

wenn  die  Naturalverpflegung  ausreichend  ist.  Ganz  entbel 

ist  die  Geldlöhnung  aber  niemals,  weil  sie  mindestens  die, 

auch  geringen  Mittel  für  ganz  individuelle  Bedürfnisse,  für  \ 

Nebenausgaben  u.  s.  w.  bieten  muss,  wovon  nicht  vollst! 

abgesehen  werden  kann.  Auch  kleine  Löhnungsunterschiede 

den  Waffen  erscheinen  mit  Rücksicht  auf  die  durch  die  1 

etwas  mitbedingte  Verschiedenheit  der  Lebensweise  und  der 

lagen  für  Instandhaltung  der  Kleidung  u.  s.  w.  berechtigt. *•) 

§.  118.  Wenn  die  Höhe  des  Unterhaltsbedarfs,  welcher  & 

schnittlich  für  einen  Mann  erforderlich- ist,  feststeht,  so  hängl 

gesammte  Aufwand  für  die  Mannschaft  ab  von  der  Stärke 

Heers,  daher  der  Zahl  der  zum  Dienste  Einberufenen 

der  Länge  der  Dienstzeit,  sowie  der  Verth  eilung  der  D 

Pflichtigen  auf  Gemeine  und  auf  die  eine  höhere  militari 

Rangstufe  einnehmenden  Personen  (Gefreiten,  Unterotä 

Sergeanten,  Feldwebel  u.  s.  w.),  da  die  letzteren  eine  etwas  h 

Löhnung  und  z.  Th.  auch  Verpflegung  erhalten  müssen.  Ucbe 

diese  Puncte  muss  unter  möglichster  Berücksichtigung  des  Fi 

interesses  schliesslich  doch  das  Dienstinteresse  entsclu 

Besonders  wichtig  auch  in  finanzieller  Beziehung  ist  die  L 

der  Dienstzeit.  Bei  kürzerer  Dienstzeit  kann  mit  dems 

Aufwand  eine  grössere  Anzahl  Personen  militärisch  ausge' 

werden.  Bei  Beurlaubungen  während  der  Dienstzeit  vermi 

sich  wenigstens  ein  Theil  des  Unterhaltsbedarfs  der  Truppen 

iT)  Dein  Soldaten  wird  (1S7H)  von  der  Löhnung  1  Sgr.  3  Pf.  abgezogen  0 

Verpflegungszuschuss  v.  1  Sgr.  S*/«  Pf.  dazugegeben ,  wovon  es  meist  noch  n 

ist,  Sappe  oder  Kaffee  zum  Frühstück  mit  zu  beschaffen.  Hirth,  Ann.  1S73.N 

«*)  Vgl.  oben  Anin.  35.  Der  Gemeine  in  der  Infanterie  im  deutsch  He<* 

3  Thlr.,  in  der  Linien-CavaUerie  81/,  Thlr. 
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üde«  für  Natural-  und  Geldverpflegung,  und  wird  auch  im  volks- 

.  ihschaltlichen  Interesse  die  für  die  militärische  Arbeit  eutbehrliche 

,:*iiskraft  für  andere  Arbeiten  der  Nation  verfügbar.49) 

§.  —  tf)  Der  Realfyedarf  des  modernen  Heenvesens  ist 

sä  Tbeil  in  der  vorausgehenden  Erörterung  über  den  Personal- 

tM($.  113  ff.)  schon  mit  berührt  worden.  Ausserden  grossen 

>z»ben  für  militärische  Kapitalanlagen  in  Festungen,  Schiffen, 

iien,  Kasernen  und  überhaupt  Bauwerken  verschiedener  Art 

.  III)  und  ausser  den  zur  Natura Iverpflegun g  der  Truppen 

Brenden  Ausgaben  (§.  117)  kommen  namentlich  drei  Haupt- 

des  Staatsbedarfs  auch  im  Friedenszustande  in  Betracht: 

Waffen-  und  Ausrüstungs wesen  (incl.  Fuhrwerke,  Train- 

ern, die  Pferde  und  das  Futter  u.  s.  w.  (Fourrage)  für  die- 

aiDie  Bewaffnung  und  Ausrüstung  des  Jleers  kann  im 

^meinen   gegenwärtig  nur  eine   Sache  der  Militärver- 

ulung  selbst  sein.    Die  durch  technische  Rücksichten  ge- 

iece  genaue  G leich mäss igkeit  der  Bewaffnung  verbietet 

ioo,  ron  allen  anderen  Gründen  abgesehen,  die  Bewaffnung  zur 

>yk  des  einzelnen  Mannes  zu  machen,  sei  es,  dass  dieser  sie  sich, 

ic  ehedem  vielfach,  aus  eigenen  Mitteln  beschaffen  muss  oder  zu 

Anschaffung  das  Geld  vom  Staate  erhält.   Auch  ökonomische 

dachten  sprechen  für  die  Beschaffung  Seitens  der  Militärver- 

^ßg,  welche  allein  im  Grossen  eigens  produciren  oder 

'^infen  kann.    Welches  dieser  beiden  Systeme  der  Besorgung 

Kealbedarfs  befolgt  werden  soll,  lässt  sich  nicht  allgemein  ent- 

1  ̂en.  Es  gilt  dafür  das  in  §.  88  und  89  Gesagte.61)  Die 

fetfhaft  kann  auch  mit  der  Instandhaltung  der  Waffen  in 

*J  kdeutschen  Reichsetat  f.  11*76  sind  die  Hauptposten  des  Personalbedarfs 

'  £?ichsheerj*  (excl.  Baiern)  folgende:  Geldverpflegung  d.  Truppen  (immer  incl. 

W'&4  (wovon  „Besoldungen"  83-19),  Wohnungsgeldzuschüsse  717,  Natural- 

l>mt  7503  (wovon  ..sächl.  Ausgaben"  74*16),  Bekleidung  der  Troppen  21*41 

f"i  Xuterhalt.  d.  Bekleid.  u.  Ausrüst.  d.  Truppen"  21*20),  Garnisonsvcrwaltungs- 

*-Twes<n  29S7  (  wovon  Unterhaltung  der  Kasernen  u.  Garnisongebäude  10*80, 

J*1        Müitarmedicinwesen  6*25  ( wovon  Lazareth-,  Wirtbsch.-  u.  Krankenver- 

^friosten  3*7U^  Mill.  Mark.   S.  u.  Anm.  60.    Eine  unmittelbare  Vergleichung 

'tau  rerschied cner  Heere  ist  bei  der  Verschiedenheit  der  Einrichtungen 
;  i.i.-st.Mi  -ung»r.  Heereaetat  f.  1877,  s.  u,  Anm.  BO. 

^  S.  Stein,  Heerwesen,  S.  244  ff. 
hl  auf  Privatfabriken  angewiesen  zu  sein,  kann  auch  im  Kriege  sehr  theucr 

Tc'"^  England  musste  im  Krimmkriegc  die  Tonne  gewisser  Geschosse  (diaphragm 
•*  f  TS  Pf.  St.  kaufen,  die  es  später  zu  15  Pf.  selbst  machen  lässt  (Kau).  Jeden- 

^1  militärische  ReparaturwerKstätten  und  solche  für  Experimente  unentbehrlich, 

i-  preuss.  Einrichtungen  s.  Rönne,  Staatsr.  S.  Aufl.  II,  2.  S.  773  ff. 
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der  Regel  nicht  unmittelbar  betraut  werden.  Wohl  aber  hat 

die  Reinigung  der  Waffen  zu  übernehmen  und  dafür  ist 

die  Auswerfung  von  Pauschsummen  für  den  einzelnen  Truppe 

und  seine  kleinsten  Abtheilungen  bis  herab  zum  einzelnen 

möglich.  Für  das  sonstige  Rüstzeug  (Tornister, 

u.  8.  w.)  der  Mannschaft  gilt  im  Allgemeinen  dasselbe  wie  ftp 

Waffen.  —  Abweichend  hiervon  kann  bei  den  Offi eieren  l 

geidwirthschaftliche  System  auch  in  Bezug  auf  die  Eint 

bewaffnung  und  Ausrüstung  durch  Gewährung  fester  jähr!» 

Pauschsummen  für  diesen  Zweck  und  Auswerfung  von  Ausrüsto 

geldern  für  den  Feldzug  allgemeiner  angenommen  werden.  I 

sich  im  Ganzen  wohl  ökonomisch  empfiehlt. ") 

bb)  Die  Beschaffung  der  noth wendigen  Armee-Pferdf 

im  Frieden  und  vollends  im  Kriege  eine  ebenso  wichtige 

schwierige  Aufgabe.    Im  Frieden  kann  die  Beschaffanf 

0 fficierpferde  wieder  dem  Officier  gegen  Pauschalentschäditf 

selbst  überlassen  werden. M)  Die  Mannschaftspferde  in  der  C»vdk 

und  alle  sonstigen  Pferde  in  der  Artillerie,  dem  Train  u.  t 

müssen  wie  die  Waffen  durch  die  Militärverwaltung 

besorgt  werden.   Es  kann  dies  auf  verschiedene  Weise 

und  in  den  verschiedenen  Staaten  sind  auch  verschiedenes 

der  Pferdebeschaffung  in  Gebrauch.  Manches  muss  sich  h 

den  Landesverhältnissen,  dem  Umfang  der  einheimischen 

zucht,  der  Nothwendigkeit  eines  Zukaufs  aus  dem  Auslande 

Es  liegt  sehr  im  militärischen  Interesse,  das 8  der  Pferdebeduf 

Kriege  möglichst  vollständig  und  in  genügender  Qualität  im  InW 

beschafft  werden  kann,  um  in  dieser  wichtigen  Beziehung  I 

Auslande  unabhängig  zu  sein.   Zu  diesem  Zwecke  müssen  i 

schon  im  Frieden  die  erforderlichen  Massregeln,  wie  Hebu 

des  heimischen  G est üte wesens,    Bezahlung  hinlinglic 

Preise  für  die  Militärpferde,  um  die  Zucht  vortheübaft  zu  mtffl 

ergriffen  werden.    Hier  begegnet  sich,  kreuzt  sich  tfl 

auch  leicht   das   militärische   und   das  volkswirthschaftlu 

**)  üeber  den  Kostenpunct  des  Waffenwesens  s.  o.  Anm.  24.     Die  P«- 
schnittsdauer  einer  Waffe  ist  schwer  festzustellen,  da  ein  Fortschritt  der 

zur  Erneuerung  der  Waffen  zwingt ,  auch  wenn  die  alten  noch  lange  nicht 

sind.    Die  Preise  der  Waffen  sind  mit  der  höheren  Leistungsfähigkeit  dabtf  »** 

Schußwaffen ,  meist  stark  gastieren ,  dsgl.  die  der  Munition.    Aufgaben  üb  ̂  

Etat  für  1S7G  für  das  Deutsche  Heer,  ezcL  Baiern,  für  Artillerie  und  Vaftfi' 

9-53  MilL  M  ,  f.  Vorwalt.  d.  Traindepots  u  Instandhaltung  der  Feldgerathe  4»-** 

M)  In  Prcusscn  haben  die  Subalternofficicrc  der  Cavallcrie  u.  reitrod« 

Anspruch  auf  Dicnst-Cbargcnpferde.    Rönne  a.  a,  0.  S.  772. 
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wiell  das  landwirtschaftliche  Interesse.  Die  Frage  der  Unter- 

tan^ des  Gestütewesens  mit  Staatsmitteln  wird  aus  einer  agrar- 

'itwfhen  zugleich  eine  militärpolitische,  wo  dann  in  letzterer 

frbicht  die  Pflege  der  heimischen  Pferdezucht  auch  dann  noch 

lo'^ta  darf,  wenn  die  allgemeinen  volks-  und  landwirthschaft- 

-b?D  Verhältnisse  die  Pferdezucht  vom  Standpuncte  rationeller 

,7irpolhik  nicht  mehr  so  passend  erscheinen  lassen. M) 

is)  Der  Ankauf  der  Militärpferde  im  Frieden  geschieht  unter 

*r?n  Verhältnissen  am  Passendsten  nach  dem  im  deutschen 

*re  bestehenden  preussischen  System  durch  militärische  Com- 

^Moen  („Rcmonte-Ankaufs-Commissionen"),  eventuell  unter  Mit- 

rhagvon  Lieferanten,  welche  die  Pferde  an  bestimmte  Plätze 

tyd.  Assentplätze)  stellen,  und  zwar  am  Besten  so,  dass  junge 

'rde  gekauft  und  in  sogenannte  Remontedepots  des  Staats  zur 

tf.nmg  ond  Wartung  überwiesen  werden,  um  sie  für  den  Armee- 

<n*t  brauchbar  zu  machen.  Der  Zaschuss  zu  den  Kosten  der 

ffflootedepots  stellt  dann  neben  dem  Ankaufspreis  der  Pferde  den 

wnbetrag  des  Pferdebedarfs  der  Militärverwaltung  dar.  Aus 

»fß  Depots  werden  die  Pferde  durch  militärische  Remonte-Com- 

afo  den  Truppentheilen  zugeführt.  Der  jährliche  Bedarf  an 

•niefl  wird  durchschnittlich  auf  eine  gewisse  Quote  der  etat- 

t*Kn  Stärke  des  Pferdebestands  und  demgemäss  wird  eine  ge- 

farchschnittsdauer  des  Pferdes  angenommen ,  wobei  sich  in 

*  "nixelnen  Ländern  einige  Verschiedenheiten  herausstellen.  Bei 

i  wt  längeren  Jahren  stark  gestiegenen  Preisen  der  Pferde  ist 

*  Mögliche  Ausgabe  ein  ziemlich  erheblicher  und  immer  noch 

toder  Posten.  *») 

*  Ceber  Pferdezucht  rom  Tolkswirthsch.  Standpuncte  betrachtet  s.  Rau,  Volks- 

•^bfbpol.  §.  168  (Gestüte);  Koscher,  Nat-Oek.  d.  Ackerbaus,  §.  178.  Ueber 

Verhältnisse  Meitze n,  Boden  Preussens,  II,  445  ff".    Der  Militär  u.  der 
'iiK-.T  übersieht  leicht  die  bloss  relative  volluwirtbscliaiüioh«  Zweck- 

^<kr  Pferdezucht   S.  auch  u.  §.  126,  S.  264,  Note  16. 

k  ̂  St«in,  Heerwesen,  S.  247,  der  aber  unter  den  verschied.  Systemen  der 

•^der  Pferde  in  Deutschland  die  „Requisition  als  gesetzl.  Dienstpflicht 
nennt,  was  nur  im  Kriegszustand  gilt.    Ueber  Preussen:  Rönne, 

u*'  H  2.  S.  772.    Seit  1.  Jan.  1  StiS  4  Kemonteankaufscommissionen,  9  Remonte- 
die  Pferde  im  Alter  von  3  bis  incl  6  Jahr;   Durchschnittsdaucr  9  Jahre 

h  12  fahre),  <  harg»*npferdc  5  Jahre    Die  Remontedepota  i  Domänen, 

tJ  ̂rüWh.  benutzt  u.  für  die  dem  Domancnfiseus  eine  Pachtrente  gezahlt  wird. 

*  Wut  für  1670  (etcl.  Baiern)  stehen  an  Kosten  der  Remoutirung  436  Mill.  M., 

"  M3  für  den  eigentl.  Ankauf,  144,000  M.  f.  Geldvergütungen  z.  Selbstbeschaffung 
*  1  «utpferien,  39,000  M.  für  den  Transport  der  Remonten.  Die  Verwaltung  der 

*V":  Reaontedepots  kostet  142  MiU.  M.  —  Aeltere  Angaben  bes.  über  Baiern 
«.  Awg.  §.  7ß  Anm.  q.  —  Pferdebestand  der  Armee  und  Wechsel  darin 

' '  *  »  Jahrh  d.  Stat.  d.  preuss.  Staats,  IV,  2,  S.  344. 
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ßß)  Im  Kriegszustande  (bei  der  Mobilmachung 

die  gewöhnliche  Form  des  Ankaufs  der  Pferde  zwar  nicht  a 

schlössen.    Sie  ist,  soweit  es  sich  um  Versorgung  mit  Pferden 

dem  Auslande  handelt,  besonders  wichtig.   Aber  sie  reicht 

aus,  theils  weil  der  Bedarf  dabei  nicht  rasch  genug,  theiis  in 

unter  zu  ungünstigen  Bedingungen  gedeckt  wird.  Im  Kriege 

daher  anders  vorgegangen  werden,  am  Besten  so,  dass  die  Pfe 

besitzer  gesetzlich  gezwungen  sind,  ihre  Pferde 

Militärverwaltung  zur  Auswahl  zu  stellen  und  su 

gegen  angemessene  Entschädigung  abzutreten, 

letztere  braucht  aber  nicht  nach  Kr  iegs  preisen,  sondern  dart 

Friedenspreisen  bemessen  werden.  Hier  liegt  also  ein  pra< 

wichtiger  und  principieil  richtiger  Fall  der  Zwangsenteignung 

welcher  durch  die  Unzureichendheit  des  privatwirthschaftl 

Systems  geboten  ist/'6) 

cc)  Futter,  Hafer  und  Heu,  ferner  Stroh  für  die  Pferd 

im  Frieden  in  der  Regel  imGrossen  durch  die  Militärverwai 

bez.  durch  die  einzelnen.  Truppenkörper  (Regimenter,  Batail 

anzuschaffen,  meist  im  Wege  der  Submission.  Passend  erh 

die  Officio re  für  die  Dienstpferde,  welche  sie  halten  ml 

feste  Fourragerationen ,  also  insofern  auch  hier  naturalwi 

schaftliches  System,  da  der  Einzelne  nicht  immer  ordei 

M)  Der  Fall  ist  deshalb  von  allgemeinerer  Bedeutung  für  die  Fragen  der 
schaftlichen  Rechtsordnung.  S.  meine  Grundlegung,  I,  Kap.  5,  Abschn.  2U  c 

Reichsfinanzwesen  im  Jahrb.  a.  a.  0.  III,  223  über  die  neue  deutsche  Gesetz 

Ges.  über  Kriegsleistungen  v.  13.  Juni  1873,  §.  25  1F.,  Bestimmungen,  weihe 

Stelle  der  älteren  (z.  Th.  härteren)  preussischen  Vorschriften  getreten  sind,  ll 

Rcichsfin.  S.  80.  Für  die  Pferde  wird  aus  den  bereitesten  Mitteln  der  Kncj 

Ersatz  des  vollen  von  Sachverständigen  unter  Zugrundelegnng  der  Friedenspreis! 

giltig  festzustellenden  Werths  geleistet  (§.  25).  Ein  neues  französ.  Ges.  r.  1 

1874  ordnet  ebenfalls  die  Zwangsstcllung  der  Pferde  im  Fall  der  Mobilmaehuc 

Heeres  an.  Jährlich  im  Jan.  findet  zu  diesem  Zweck  eine  gemeindeweise  Refi.l 

aller  über  6jähr.  Pferde  und  über  4jähr.  Maulthierc  statt.  Diese  Thiere  veraei 

schon  im  Frieden  untersucht  und,  wenn  militärisch  verwendbar  gefunden,  nac, 

Remontepreisen  des  Jahresbudgets  abgeschätzt.  Im  Kriegsfall  werden  dann  alle 

rirten  Reit-  und  Artilleriezugpferde,  mit  Ausnahme  der  Hengste,  mit  25%  ̂  

zu  den  obigen  Taxpreisen  abgenommen.  Zahlung  mittelst  Anweisung  auf  die  i 

Steuererhebungsstelle.  Strenge  Strafbestimmungen.  S.  Preuss.  Stat.  Zeitschr. 

S.  345.  —  Der  Pferdebedarf  des  deutschen  Heers  ist  im  Frieden  96,5)42,  im 

301,530,  wovon  233,592  bei  d.  Feldarmee;  Frankreich:  active  Armee  im  $ 

nach  Durchführung  der  Reform  120,894,  wi>von  13,667  auf  die  Gendarmerie,  i 

mobile  französ.  Feldarmee  wenigstens  224,000  (oftic.  Angabe  250,000).  —  Fi 
Schaffung  der  Pferde  der  mobilen  norddeutschen  Armee  sind  im  Krieger  Ii 

22  82  Mill.  Thlr.  ausgegeben  (wovon  gleich  bei  der  Mobilmachung  13*37).  Del 
für  Pferdeverkäufe  betrug  1S70  u.  71  813  Mill.  Thlr.,  wohl  bes.  f.  Verkauf  fl 

Bcutcpfrrde  und  für  allgemeinen  Verkauf  bei  der  Abrüstung. 
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fsen  Bedarf  decken  kann.67)  Nur  ausnahmsweise  ist  im  Frieden 

t  R.  anf  Märschen)  für  Fourrage  ein  Lieferungszwang  der  Ge- 

rden am  Platze.68)  Im  Kriege  erweist  sich  dagegen  die 

tfa-hafFang  der  Fourrage  im  Wege  des  freien  Ankaufs,  namentlich 

ii,  wo  man  sie  gerade  bedarf,  mitunter  nicht  möglich  oder  ist  sie 

arte  rasch  genug  und  zu  theuer  auf  diesem  Wege.  Deshalb  muss 

ich  hier  eine  gesetzliche  Pflicht  zur  Lieferung  dieser  wie 

üderer  rerwandter  Artikel  (Vieh,  Brotmaterial)  fUr  gewisse  Selbst- 

;:*ün.:>körper,  wie  Gemeinden  und  Kreise  oder  eigens  für 

lesen  Zweck  neu  zu  bildende  (Lieferungsverbände),  ausgesprochen 

tMea.  Eine  angemessene  Entschädigung  aus  Staatsmitteln 

*  dabei  namentlich  deshalb  geboten,  weil  nach  dem  zufälligen 

weDthaJt  der  Truppenkörper  die  einzelnen  Landestheile  gewöhn- 

en ia  sehr  verschiedenem  Umfange  zu  solchen  Lieferungen  in 

üiprnch  genommen  werden.59) 

1- 120-  Die  Höhe  des  Gesamrataufwands  ftir  den  R e a  1  bedarf 

t»  Heeres  im  Friedenszustande  richtet  sich  einmal  nach  denselben 

•  Mi.  welche  die  Höhe  des  Aufwands  für  den  Personalbedarf 

^.ramen  (§.  118);  sodann  nach  den  technischen  Anforde- 

nden, welche  an  das  System  der  Angriffs-  und  Vertheidigungs- 

iffen  und  der  damit  in  Verbindung  stehenden  militärischen  (und 

«ntimen)  Einrichtungen  und  Anstalten  zu  stellen  sind.  Ist  das 

kvrial  des  Heers  und  der  Flotte  einmal  in  technisch  genügendem 

künde  vorhanden,  so  handelt  es  sich,  was  die  laufende  Ausgabe 

nur  um  den  verhältnissmässig  kleineren  Aufwand  für  die 

V:sä*<i«re  Kr-jrän/ung  und  Instandhaltung  des  Materials.  Aber 

*  w  in  ökonomischer  und  finanzieller  Hinsicht  nicht  zu  tibersehen, 

dieses  Material  eine  „staatswirtbschaftliche  Kapitalanlage" 

fcvdlt  i§.  55,  111),  deren  Verzinsung  und  Amortisation  zu  dem 

föttäranfwand,  bez.  zu  dem  Aufwand  für  den  Realbedarf,  ge- 

blasen werden  muss,  um  die  wahre  Höhe  und  Last  der  Militär- 

a«abe  zo  erkennen.  Da  nach  der  Finanzlage,  nach  politischen 

Winden  und  nach  anderen  zufälligen  Einflüssen  in  den  einzelnen 

Di*  Pferderationen  zerfallen  im  D.  Heere  nach  der  Waffe  und  der  Gattung 

in  schwere,  mittlere  nnd  leichte;  sie  betragen  in  der  Garnison  1750,  410(1 

1  **«/,r-  Hafer,  ausserdem  bei  jeder  Kation  2500  Gr.  Heu  u.  3500  Gr.  Stroh. 
'So  im  deutschen  Ges.  Uber  d.  Naturalleistungen  für  die  bewaffnete  Macht 

-  >;*fc>  v  U  Febr.  1S75.  g.  5. 
S  das  Deutsche  Ges.  über  Kriegsleistungen  v.  13.  Juni  1973,  bes.  §.  16  ff. 

•^»iirung  für  Fourrage  u.  and.  sogen.  „Landlieferungen"  ausser  Vieh  nach  dem 
1  ■  tarhs.  hnittspreis  des  Hauptmarktorts  des  Lieferungsverbands,  unter  Ausschluss 

und  wohlfeilsten  Jahrs.    8.  mein  Keichshnanzwesen  S.  220-226. 
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Staaten  gerade  auch  der  Aufwand  für  das  militärische  und  maril 

stehende  Material  in  verschiedener  Weise  und  zu  verschied 

Zeit  bestritten  wird  —  bald  durch  einmalige  grosse  Verwende 

aus  Krieg8contributionen,  wie  nach  1815  und  nach  1871  in  Deu| 

land,  oder  aus  verzinslichen  Anleihen,  bald  durch  allmählige 

Wendungen  in  einer  Reihe  von  Jahresetats  —  so  ergiebt  sich,  i 

man  die  Ausgabe  für  den  gesammten  Realbedarf  und  daher  j 

für  den  ganzen  militärischen  Bedarf  in  verschiedenen  Sta 

schwer  unmittelbar  vergleichen  kann. 

Eine  genauere  finanzstatistische  Vergleichung  der  einzel; 

Hauptposten  des  Heeresaufwands  verschiedener  Staaten  \ 

eines  Staats  in  verschiedenen  Zeiten  leidet  ausser  an  der  ebel 

nannten  noch  an  der  weiteren  Schwierigkeit  der  doch  ini 

manchfach  verschiedenen  Organisation  des  Heeres  und 

verschiedenen  Methode  der  Etatisirung  des  Finanz 

darf s  für  das  Heer  (und  die  Flotte).60)  I 

M)  Vgl.  ältere  Angaben  Uber  die  B  es  tan  dt  heile  der  milit  Ausgaben  bei! 
§.  73  Anm.  a  in  der  5.  u.  (neuere)  in  d.  6.  Ausg.   Auch  Stein,  Heerwes.  S. 

(Tabelle  nach  der  „Vergleich.  Darstell,  d.  Wohnverhältnisse**).   Einen  Einblick 
relative  Bedeutung  der  Einzelposten  giebt  folgende  Uebersicht  aus  dem 

deutschen  Heeres(excl.  Baiern)  für  1876,  des  österr.-ungar.  für  1877 

französ.  für  1876.   Eine  unmittelbare  Vergleichung  auch  dieser  drei  Etats 

der  Verschiedenheit  der  Etatisirung  nicht  für  alle  Posten  durchführbar.  Aber 

Anhaltspuncte  für  die  Vergleichung  bieten  sich  gleichwohl. 

Deutsches  Heer  (ohne       0esterr.-üngar.  Heer. 
Ordin.    Mill.  fl. 

Baiern).  Fortdauernde  Ausg. 
in  Mill.  M. 

Kriegsministerinm  .  .  177 

Militär-Cassen wesen  .  0  26 

Militärintendanturen  .  1*61 

Militärgeistlichkeit  .  0*50 

Militärjustizverwalt.  .  0*61 
Höh.  Truppenbefehls- 

haber  254 

Gouvern.,  Command.u. 

Platz-Majore   .    .    .  0*66 
Adjut.,  Offic.  u.  Offic. 

in  bes.  Stellungen    .  0'96 
Generalstab  und  Ver- 

messungswesen 

Ingenieurcorps  .  . 

Fran  zös.  Heer. 
MUL  Fr. 

Centraileitung    .  . 

Territ-  u.  Localbeh. 
Intend.  u.  Controle  . 

Militärseelsorge  .  . 

Militärjustizverwalt 
Höh.  Commandant 

u.  Stäbe  .   .   .  . 

047 

0*48 

0-  84 

015 

0*27 

1-  59 

Min.,  CentralverwaJt. 

Militärjustiz 

Techn.  u.  administr. 

Militärcomite   .  . 

Mil.-geogr.  Institut  . 

Geldvcrpflog.d.  Trupp.  90'74  ̂ JES^* 

1-44 

1-47 

Natu ral Verpflegung  .    .  75*03 

Bekleidung  ....  21*40 

Garnisonverwaltung    .  15*96 

{Mannsch.  Ko
st  . Naturalverpflc
gung 

Montur  u.  Betten 

Unterkunftsauslagen 

Servis  13*91  Ünteroff.-Dienstpräm. 

018 

0*35 

22*08 
1201 

16*09 

8*84 

447 1*0 

Generalstab    .  - 

Dep.gen.  d.i.  guerrc 
Sold  etc.   .   .  . 

Heizung, 
Licht 

Fourrage  . Bekleidung 

Militärbetten 

Marschdienst 

29 
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§.  121.  —  D.   In  der  Militärverwaltung  kommen  regelmässig 

men  vor.   Dahin  gehören  die  oft  nicht  unerheb- 

Dtitsehes  Heer  (ohne 

tarn*  Fortdauernde  Ausg. 

•j  MilJ.  M. 

Fokraprcid  .    .  . 

fiZürsHicioalwesen 

»ix<M-  Keller.  . 

By>f.  i 

aflLUxkpott  .  .  . 

iSiArsrr'-huiisrs-  und 

StofioCTuswes.  . 

flfi- 1  Wifonwes.  . 
sia  baut  d.  AnilL 

»•i.rikrbJtangd. 

717 

6  25 0*47 

254 

436 1-42 

386 1*1 1 
9*53 
0*57 

Oester r. -Ungar.  Heer. 
Ordin.   Mill.  fl. 

Verpfleg. ,  Betten-, 

Montunnagazin  0*70 
Militärsanitätswesen  3*10 

Fuhrwes.  mat.  dep.  .  0*11 

Franz Os.  Heer, 

lim  Fr. 

IV.  ti 

•  •  -  . 

,  .C-  r*  "7-;.. 

Samma 

noch: 

2*53 

.  008 0*55 

.  1*02 
*  012 

274*76 

2159 

Remontirung  .   .  . 

Militärbüdungsanst. 

MÜitärstralanst.  .  . 

Techn.  Artillerie  . 

Pionierzeugmater.  . 

Genie-  u.Mil.-Baudir. 

Versorgungswesen  . 

Verschiedenes    .  . 

1-43 

Allg.  Transporte 

Hospitäler .   .  . 

Recrutir.-Resenren 

Rem.  u.  Geschirr 

1-07  Militärschulen 

317 

12-20 
1*93 

914 

4*43 

006 

270 

0-03 

212 

1000 0-29 

Artill.  u.  Feldequip.  1413 

EtabL  u.  Aemtcr  d. 

Genie   9*85 

Unterstützungen  .    .  3*33 

Kriegsinralidcn  .    .  1*1 6 Nicht-Actiy.sold  etc.  116 

Geheime  Ausgabe  .  0*30 

80*77      (ohne  Gendarm.)   459  06 

Dot.-Casse  d.  Armee  21*90 

-äüi».  .i-.-tl'iohnr 

|b|  l  i  Heer   .  24  49  
Summa    320*84  80*77  480*96 

fck  Jtf  eiamaligen  und  ausserordentlichen  Ausgaben.  Die  Ausgaben  im  Ordinarium 

***  Flotte  sind  die  folgenden,  in  denselben  Jahren. 
Witsche  Rotte. 

MB.  M. 

fchcr.  Bar.  . 

'onusonv 

^  «-  Kosten 

■ 

045 

01 4 

013 

Ol*? 

0*02 

(HW 4*44 

2*57 
1*96 
0*13 

0*61 

0*37 
0*36 

026 
009 
8-13 

087 
015 

018 
006 

21:Ü7 

Oesterr.  Hotte, 

Mill.  fl. 

Gagen   

Löhnung.,  Beileid. - 
Mass.-Gelder    .  . 

Dienst  zu  Lande 

,,  See 
Hydrogr.  Anst.  .  . 
And.  Anstalten  .  . 

Instandhalt.,  Ersatz, 

Betrieb  d.  Flotten- 
materials .... 

Artillerie,  Seemin., 

And.  Auslag. .    .  . 

Versorgungsanslag.  . 

Marinespitäler    .  . 

109 

104 0*46 

1*22 

003 

0*14 

317 

0*22 

0*21 
0*23 

011 

Summa    8' 13 

Franz ös.  Flotte. 

Mill.  Fr. 

Minist,  u.  Centr.    .  1*3? 

Karten,  Pläne  .  .  0*49 Generalstab,  Persun. 

z.  See     ....  36*44 

Truppen    ....  12*38 
Person,  z.  Lande    .  3'99 
Lebensmittel  .    .    .  16  26 

Spitäler   2*76 
Arbcitsl.  im  Schiff- 

bau   17*96 

Dsgl.  in  d.  Artiii.  .  1*7.*> Schiffsbauten  .    .    .  27*62 
Artiii.  u.  Pulv.  .  .  4  00 

Hydraul.Arbeiten  u. 

CiF.-Bauten  .    .    .  4*23 

Rechtspflege  .    .    .  0*26 

Allg.  Druckkost.  etc.  0*3ii 

Versch.  Ausg.   .  L  3*49 
Summa  136  39 

Invalidencasse  .    .  24  00 

160*39 
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liehen  Einnahmen  für  Veräusserung  alter  abgängiger  Wai« 

Pferde,  Materialien  u.  8.  w.,  bedeutendere  Posten  nach  Kriets 

bei  grösseren  Reformen  im  Waffenmaterial  u.  s.  w.  Auch  geira 

Gebühren  für  die  Benutzung  von  Militärinstituten  und  T*i| 

(bei  Urlaub,  beim  Avancement  u.  s.  w.),  Strafgelder,  Miethes,! 

Erlös  von  Verkaufsgegenständen  militärischer  Anstalten  (z.  B.  K&rtt 

u.  A.  m.  In  Oesterreich  ist  das  Pulver-  und  Salpetergcfall  ( 

Heeresverwaltung  unterstellt.  Besondere  Fonds  (für  Invalid. 

Stellvertreter  u.  A.  m.)  geben  ihre  Erträgnisse  der  Militärverwaltung. 

Es  ist  zwar  nicht  nothwendig,  aber  es  kann  zweckmässig  ** 

diese  Einnahmen  als  eigene  Einnahmen  der  Militärverwaltung 

behandeln  und  sie  im  Etat  gleich  von  den  Ausgaben  dieser  V 

waltung  abzusetzen.   Jedenfalls  müssen  sie  aber  als  wirklic 

Staatseinnahmen  angesehen  und  verrechnet  werden. 

§.  122.  —  E.  Die  Kriegskosten  selbst  lassen  sich  um 

scheiden  in  die  eigentlichen,  welche  unmittelbar  die  Fuu. 

Verwaltung  treffen  und  die  mittelbaren,  welche  die  .sonsto* 

Lasten  des  Kriegs  für  die  Volkswirtbschaft  begreifen. 

Die  eigentlichen  Kriegskosten  setzen  sich  im  Wesentliches i 

folgenden  3  oder  4  grossen  Posten  zusammen.68) 

1)  Die  Kosten  der  Mobilmachung  und  der  Au  Ist e Ha 

des  Heers  im  kriegsbereitem  Zustande  auf  dem  Kriegsscham 

Der  Umfang  dieser  Kosten  hängt  namentlich  von  dem  Verhw 

  i 
Deutsche  Flotte. 

HOL  M. 

Uebertrag    21  07 

Invalidenpens.   .    .    ,  0*21 
-   aas  Reichsinval.- 

Fonils  0-02 

2130  j 

Eine  genauere  Vergleichung  ist  hier  noch  weniger  möglich  als  beim  Heere. 

fll)  Im  österr.-ungar.  Etat  f.  1877  erscheinen  4  53  MUL  fl.  eigene  Ba. 

Heeresverwaltung,  wovon  kommen:  auf  d.  Pulver-  II.  Sftlpeter-Gef&H  14.  verscai«k 

Taxen  0  288.  Interessen  v.  Fonds  1*53  Mill.,  der  Kest  meist  Erlös  v.  Ver*u>s*ifcä$ 
Mieth-,  Pachtzins  u.  s.  w.  —  Auch  die  Marine  hat  84,000  fl.  cig.  Einnahm«.  — 
Deutschen  Keichsetat  f.  1876  finden  sich  an  Einn.  der  Verwaltung  des  Reich** 

fll  Mill.  M.,  der  Marine  0  23  Mill.  M.,  ausser  den  Zinsen  u.  KapitalzuschttaÄ« 

Keichsinvalidenfonds  (2S*83)  u.  Reichsfestungsbaufonds  (2903),  letztere  meist  fcl* 

ausserord.  Bauten.  S.  auch  Hirth's  Ann.  1873,  S.  DO.  —  In  F rank re ick  b& 
die  Dotationscasse  der  Armee  u.  die  Invalidenrasse  der  Marine  eigene  F.  in  nahm,  i 

Taxen,  Abzügen  an  der  Ciage,  besond.  aber  aus  Staatssubventionen. 

**  Belege  für  das  Folgende  aus  den  Ii  nanzstatistischen  Daten  neuerer  Xfi£ 
fuhrung  werden  unten  im  Zusammenhang  gegeben,  Note  09.  Die  Berechnungen  r.  Gailil 

u.  nach  ihm  v.  Stein,  Heerwesen  S.  231,  scheinen  mir  zu  übersehen,  wie  «kr  a 

Verhiltniss  des  Kriegs-  zum  Friedensbudget  von  der  HeeresTcrfassun?  abhibgt  ff 

auch  u.  §.  108.  Anm.  11. 
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*«  der  Friedens-  zur  Kriegsstärke  des  Heeres  ab.  Je 

"hs  die  letztere  die  erstere  Ubertrifft,  desto  höher  belaufen  sich 

Awendig  die  „einmaligen  Ausgaben  für  die  Mobilmachung."  Die 

lfcbaffong  der  Pferde  pflegt  der  stärkste  einzelne  Posten  zu  sein. 

'  tack  dem  Stande  der  Vorräthe  von  Waffen ,  Munition ,  Feldge- 

J&.  Kleidun g  u.  s.  w.  sind  die  Kosten  der  Mobilmachung  und 

Krtsang  natürlich  auch  verschieden ;  ebenso  je  nach  der  Lage 

->  Kriegsschauplatzes ,  der  Grösse  des  eigenen  Staatsgebiets  und 

5i  Zustande  der  Communicationsmittel,  \vonach  die  Auslagen  für 

%  Trinsport  des  Heers  und  seines  Geräthes  sowie  der  Gegen- 

as<ie  «eines  Verpflegungsbedarfs  verschieden  ausfallen.  Gemein- 

te? Regeln  über  die  Höhe  der  Kosten  und  ihr  Verhältniss  zum 

T«iewetat  lassen  sich  daher  nur  annähernd  geben.  In  finanzieller 

nihmjg  steht  nur  der  Sata  fest,  dass  die  für  eine  Mobilmachung 

*  amen  Heeres  unbedingt  nothwendigen  einmaligen  Aus- 

«o  unter  allen  Umständen  müssen  gemacht  weiden  können, 

«b  mbtöngig  von  der  jeweiligen  Lage  des  Staatscredits  und 

-Ji:^rkts.  Diese  Sicherheit  giebt  allein  vollständig  der 

^egflschatz ,  der  daher  wenigstens  bei  gewissen  Heersystemen 

*  notwendige  Finanzeinrichtnng  ist  (§.  65).   Bei  den 

Mungen  gehören  die  Kosten  der  Armirung  und  Provian- 

«*f  beider  Flotte  diejenigen  der  vollständigen  Ausrüstung 

4  Indienststellung  der  Schiffe  zu  diesem  ersten  Haupt 

*i  der  eigentlichen  Kriegsausgaben. 

2'Die  Kosten  der  Kriegsftihr ung  selbst,  welche  über 

'•  :ewöhnlichen  Friedensetat  hinaus  —  der  daneben  be- 

bleibt  —  zu  machen  sind.    Sie  hängen  von  der  Stärke 

1  keres,  der  Dauer  des  Kriegs,  bez.  der  Kriegsbereitschaft,  den 

*  mmenden  Verlusten  an  Material  aller  Art  (Waffen,  Kleidung, 

!r:^Q.  s.  w.),  welches  sofort  wieder  ersetzt  und  ergänzt 

':>1-ü  muss,  vom  nothwendigen  Umfang  des  Lazarethwesens,  vom 

tftvhnb  der  Truppen  zur  Ergänzung  und  Vermehrung  des  Heers 

"faHeimath  zum  Kriegsschauplatz  u.  A.  m.  ab.  Die  einzelnen 

*toaten  Posten  sind  die  Auslagen  für  die  Natural  Verpflegung 

"%>en,  für  die  Gehälter  und  Löhnungen,  für  die  Er- 

'czöDgder  Waffen  und  Munition  nnd  der  Bekleidung, 

dann  noch  je  nachdem  grössere  Summen  für  Transporte 

J  Tlir  Lazarethe  und  Krankenpflege  kommen. 

*' Die  Gage  und  Löhnung  ist  im  Kriege  vielfach  zu  erhöhen 

der  theureren  Preise,  der  stärkeren  Abnutzung  der  Sachen. 
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b)  Die  Natural  Verpflegung  muss  nothwendig  viel 

fangreicher  und  gewöhnlich  auch  viel  kostspieliger  i 

Frieden  werden.  Denn  sie  wird  im  heimischen  wie  im  Fe 

lande  im  Interesse'  der  Truppen  wie  des  kriegerischen  Zweck 
fach  auch  da  eintreten,  wo  im  Frieden  die  Geldverpfleganj 

reicht,  z.  B.  bei  den  Officieren.  Die  Kosten  steigen,  weil  der 

überhaupt  die  Preise  der  Artikel  des  Militfirbedarfs  empor 

weil  gewöhnlich  hohe  Transportkosten  hinzukommen  und  w 

eigenen  Lande  die  natüralen  Landlieferungen  der  2sa 

schaft  zu  drückend,  im  Feindeslande  die  Requisitionen  zu 

zu  gehässig  werden,  die  Disciplin  dabei  leicht  leidet  und  da 

Versorgung  nicht  hinlänglich  sicher  gestellt  wird.  Daher 

soweit  als  möglich  die  Verpflegung  des  Heeres  auf  ei 

Kosten  im  Gange,  mitteist  eines  umfassenden  Systems  von 

ferungen  (durch  kaufmännische  Lieferanten),  Feldmagaz 

Bäckereien,  Fabriken  von  transportfähigen ,  dauer 

Nahrungsmitteln  u.  s.  w.68) 

Ein  besonderer,  unter  Umständen  nicht  unerheblicher  Atu 

posten  während  des  Kriegszustandes  kann  die  Unterhaltuni 

Kriegsgefangenen  sein.64) 

Ueber  die  Sicherung  der  Beschaffung  der  Fiii 

mittel  zur  K riegsftihrung  selbst  ist  oben  in  §.  64  ff. 

gehandelt  worden.  Da  die  Benutzung  des  Staatscredits  nich 

bedingt  diese  Sicherung  bietet  oder  unter  Umständen  i 

hältnissmässig  kostspielig  ist,  muss  einmal  die  gesetzliche 

pflichtung  zu  Naturalleistungen  der  Selbstverwaltung 

(Gemeinden,  Kreise,  Lieferungsverbände),  bestehen,  sodani 

System  von  Extra-Steuern  (bez.  Zwangsanleihen) 

richtet  sein. 

§.  123.  —  3)  Nach  beendigtem  Kriege  handelt  es 

zunächst 

a)  um  die  Kosten  der  Abrüstung,  daher  des  Köck 

ports  der  Truppen,  Zahlung  gewisser  Abfindungen,  Desarn 

der  Festungen,  Ausserdienststellung  der  Schiffe  u.  s.  w. 

b)  Sodann:  Ersatz  oder  Ergänzung  des  verlorenen 

unbrauchbar  gewordenen  und  Verbesserung  des  i 

M)  So  sind  auch  im  letzten  franz.  Kriege  die  Req u isiti onen  des  d*" 
Heeres  immer  untergeordnet  geblieben. 

•*)  Auf  Rechnung  des  Nordd.  Bundes  sind  für  1&70— 71  an  Kosten  flu  J 

gefangene  Franzosen  21  «3  BiUL  Thlr.  liquidirt,  ohne  die  Ausgabe  f.  die  Veip£ 
d.  Gefangenen  auf  franz.  (iebiete. 
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Kriegserfahrung  als  ungenügend  erwiesenen  Kriegs- 

nerials  aller  Art:  Waffen,  Kleidung,  Heergeräthe  u.  s.  w., 

riiratnr  and  Umbau  der  Schiffe,  Festungen:  das  sogen.  Re- 

Missement  nnd  Verwandtes.    In  finanzieller  Hinsicht  ist 

richten,  dass  die  bezüglichen  Auslagen,  obwohl  ihrer  Natur 

irb  tm  staatswirthschaftliche  Kapitalanlage,  doch  möglichst 

neb,  soweit  es  das  sachliche  Interesse  zulässt,  zu  machen  sind, 

-  nicht,  wie  im  Frieden  mitunter,  auf  längere  Perioden  vertheilt 

Ttien dürfen,  weil  das  Heer  möglichst  sofort  wieder  in  jeder 

i«i<ht  leistungsfähig  gemacht  werden  muss,  um  seinem  Zwecke 

lt **n  1  Yäventhr-  und  Repressivanstalt  (§.  37,  110  ff.)  zu  ent- 

heben. Ferner  ist  es  auch  für  die  finanzielle  Auffassung 

tbdf,  dass  in  der  That  nicht  nur  Ersatz  und  Ergänzung, 

scera  zugleich  Verbesserung  des  Kriegsmaterials  noth- 

•wiig  ist  und  daher  die  bezüglichen  Kosten  zu  den  mit  dem 

aqre  in  Verbindung  stehenden  gehören.    Denn  der  Krieg  ist  der 

atePrtfitein  wie  für  den  Werth  der  Militärorganisation,  so  für 

des  Kriegsmaterials.**)     Hei  der  Institution  des  Kriegs- 

bitzes gehört  auch  dessen  Wiederanfüllung  unter  diesen 

«1  der  Kosten. 

0  Endlich:  Kosten  der  Wiedergutmachung  der  überhaupt 

«nbaren  Schäden  in  Folge  des  Kriegs.    Hierin  gehören 

-  -:Üich : 

«)  Die  Pensionen  der  durch  den  Krieg  invalide  gewor- 

Militarpersonen ,  nebst  den  Wittwen-  und  Waisenpensioneu 

^Hinterbliebenen  der  verstorbenen  Militärpersonen:  ein  Posten, 

*kr  natürlich  zunächst  von  der  Grösse  der  Verluste  abhängt  — 

neben  der  Grösse  des  Heers  und  der  Dauer  des  Kriegs 

^  di8  Waffensystem  von  Einflnss  ist,  sowohl  was  die  Zahl 

*  Gebliebenen  und  Verwundeten,  als  die  Art  der  Wunden 

davon  abhängig,  die  Grade  der  Invalidität  anlangt.  —  Die 

der  einzelnen  Pension  wird  von  der  Finanzlage  mit  be- 

B(  «ein,  aber  knappe  Pension  ist  gegenüber  einer  wahren 

^Hchuld  der  Nation  am  Wenigsten  angebracht  und  auch  nicht 

^  iweckmässig,  weil  entmuthigend  für  die  individuelle 

^»Entschädigung  derjenigen  Landestheile  und  einzelner 

W-börger,  welche  durch  den  Krieg  besondere  materielle  Ver- 

*  l*her  l  B.  nach  dem  letzten  Kriege  in  Deutschland  die  Neubewaffnung  der 
w  mit  Terbosserten  Gewehren.   S.  o.  Anm.  24. 
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luste  hatten,  wie  die  Bewohner  des  Kriegsschauplatzes  oder 

Nachbarschaft,  die  vom  Feinde  Geschädigten  (Plünderung, 

sition  des  Feindes,  Vertreibung  aus  dem  Feindesiande,  We$ 

von  Handelsschiffen  bei  dem  noch  geltenden  Zustande  des 

rechts  u.  s.  w.),  die  aus  ihrem  Erwerbsberuf  heraus  ger 

Angehörigen  des  Heers  (Reservisten,  Landwehrleute)  u.  a. 

es  sich  hier  immer  um  Opfer  handelt,  welche  durch  deD 

veranlasst  sind  und  vom  Einzelnen  für  die  Gesammth< 

tragen  werden,  sich  aber  sehr  ungleich  auf  die  Einzelnen  ver 

ist  eine  Entschädigung  im  Princip  geboten.    Ihre  Höhe  m 

Rücksicht  auf  die  Finanzlage  bemessen  werden:  volle  Eni 

gung  ist  aber  jedenfalls  zu  erstreben.66) 

y)  Ersatz  der  Kriegsleistungen,  welche  Landesthei 

Einzelne  nach  gesetzlicher  Vorschrift  in  Arbeits-,  Spann- Di 

Transportleistung,  Quartiergewähr,  Naturallieferungen  dem 

sehen  Heere  machen  mussten.    Auch  hier  ist  möglichst 

Ersatz  geboten,  weil  diese  Leistungen  immer  mehr  oder  n 

ungleich,  in  der  Regel  schon  wegen  der  geographischen  La 

Kriegsschauplatzes  und  der  Marschrouten  sehr  ungleich  i| 

zelnen  Theile  des  Staatsgebiets  und  die  Classen  und  Ind 

der  Bevölkerung  belasten.    Es  gelten  hier  die  Grundsätze 

gleichmässige  Vertheilung  der  Steuerlast 

Ob  und  in  wie  weit  für  alle  diese  nach  beendigtem  I 

nothwendigen  Ausgaben  ausserordentliche  Mittel  wie  K 

contributionen  zu  Gebote  stehen,  hängt  natürlich  vom  An 

des  Kriegs  und  von  der  Höhe  solcher  Contributionen  ab. 

solche  Einnahmen  vorhanden,  so  werden  sie  in  erster  Liu 

Deckung  der  Kosten  der  Kriegsführung  und  zur  Deckung 

weiteren  Kosten  nach  beendigtem  Kriege  dienen.  Doch  muss 

im  volkswirtschaftlichen  Interesse  Vorsicht  in  Betreff  der  rai 

Einziehung  grosser  b aarer  Geldsummen  aus  der  Fr 

und  in  Betreff  der  raschen  Abzahlung  etwaiger  Krieg 

leihen  angewandt  werden.67)   Fehlen  solche  Contributione 

w)  Die  französischen  5  Milliarden  haben  es  dem  Deutschen  Reiche  niägl 
macht,  in  allen  diesen  Beziehungen  das  Erforderliche  reichlich  zu  leisten. 

87)  Für  die  wissenschaftliche  Behandlung  aller  solcher  Fragen  liegen  jetzt 

einem  grossartigen  Experiment  die  Erfahrungstatsachen  in  den  Einwirkung 

französischen  Kriegscontribution  v.  1871  auf  Frankreich  und  Deutschland  ror 

darüber:  Bamberger,  die  5  Milliarden,  1873  (aus  den  Preuss.  Jahrb. 

S  ö  t  b  e  e  r  desgl.  Berl.  1 874 ,  mein  Keichsfinanzwesen  im  Jahrb.  d.  D.  Kei  i 

S.  85—165,  bes.  228—252,  dsgl.  mein  bezügl.  Aufs,  in  Hildebr.  Jahrb. XXI/ 1 

S.  378  Ii.,  Wolowski.  rösuJt.  ecouom,  du  payem.  de  la  contribut  de  jMfl 
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A  die  bezüglichen  Aasgaben  nach  den  allgemeinen  Grundsätzen 

Deckung  des  Fioanzbedarfs  zu  regeln ,  also  eventuell  auch 

cn  Anleihen  zu  decken,  aber  immerhin  bei  der  zweifelhaften 

:m  der  durch  die  Kriegsausgaben  hervorgerufenen  Wirkungen 

i  il  dem  Falle,  dass  es  sich  um  Anleihen  aus  bereits  angelegten 

lieben  Kapitalien  (§.  59,  62  ff.)  handelt,  wenigstens  theil weise 

:  Ciirch  erhöhete  oder  neue  Steuern. 

h  Ein  letzter  Posten  der  Kriegsausgaben  ist  endlich  eventuell 

vom  Besiegten  dem  Sieger  zu  zahlende  Kriegscontribution 

.rt^kostenentschädigung").  Eine  rasche  Zahlung  derselben 

m  a  der  Hegel  schon  im  Friedensverträge  bedungen  und  liegt 

c  imlich  im  Interesse  des  Besiegten  eben  so  sehr  oder  noch 

&  iis  in  demjenigen  des  Siegers,  weil  von  ihrer  Entrichtung 

iieüeiang  des  eigenen  Gebiets  von  feindlicher  Besetzung  und 

Wiedererlangung  der  politischen  Unabhängigkeit  abzuhängen 

iö.  Der  Druck,  der  auf  den  besetzten  Landest  heilen  liegt, 

&  dk  einzelnen  Staatsbürger  sehr  ungleich,  was  auch  die  mög- 

':v>  Abwicklung  erwünscht  macht.  Es  nöthigen  diese 
rüitam  meistens  zur  Aufnahme  von  Anleihen  und  nach  der 

•fr  der  betreffenden  Ausgabe  sind  dieselben  auch  gerechtfertigt, 

fa  empfiehlt  sich  auch  hier  ein  Klick  greifen  mit  auf  Steuern, 

"Atn  solche ,  welche  die  wohlhabenderen  Classen  stärker  zur 

«mg  dieses  Opfers  mit  heran  ziehen.88) 

-  (tos  J.  d.  Econ.  Dec.  1S74),  L.  Say,  rapport  süt  le  payem.  d«  la  con- 

■^«tc,  Paris  1974;  Ferraris,  indemnita  di  guerra  etc.,  Nuora  Antologia 
« l?T5. 

*  &e  „Kriegskostenentschädigungen"  an  Preussen  betrugen  nach  d.  Friedens- 
äf-J  1^66  55*73  Wh.  Thlr.,  wovon  ?on  Oesterreich  20,  Baiern  17*10  (genau 

L  i  .  Sachsen  ü  67,  "U'ürtemberg  4  56  (genau  S  Mill.  fU,  Baden  3  40  (6  Mill  fl,), 
110  MUL  Thlr.  (3  Mill  fl.).  Benss  i.  L.  100,000  Thlr.   Aasserdem  an  Kriegs- 

Kriegsbeute  u.  dgl.  4*77  Mill.  Thlr.,  wovon  3*284  Mill.  Thlr.  Kriegscon- 
--i  der  Stadt  Frankfurt  a.  M.,  129  MUL  Thlr.  Zahlungen  des  sÄchs.  Finanz- 

;-3  w  die  preuss.  Civilverwalt  während  d.  Occup.-Zeit,  339,000  Thlr.  hannoy. 

*'-pc*äbt  n.  a.  m.   S.  Jahrb.  d.  preuss.  Sutistik  III,  463.  —  Die  französ. 

• '  -'cß^ntschädigung  an  das  Deutsche  Keich  war  nach  Abzug  der  Realisations- 
«Wr  iabegriffen  die  fon  Frankreich  f.  die  Reste  seit  dem  Frieden  zu  zahlenden 

uca  deutscher  Rechnung  5,30l,145,07S  Fr.       4,240,l>72,S93  Mark  (nach 

7t  ̂   5.3(I2,OG5,000  Fr.),  die  Pariser  Contrib.  (200  Mill.  Fr.)  160*52  Mill.*  M., 
"'vhass  (über  d.  Verwaltungskösten)  der  in  Frankreich  erhobenen  Steuern  u. 

*  uaittclbar  verwend.  örtl.  Contribut.  52*8  Mill.  M.  (in  d.  franz.  Rechn.  findet 

Wiedererstattung  d.  v.  DeutschL  erhob.  Steuern"  61*70  Mill.  Fr.).  In  Summa 

*r  **  Pouche  Baareinnahme  aus  Frankreich  4453*99  Mill.  M.   Die  Unterhaltung 

•'■xhtü  Truppen  auf  französisch.  Rechnung  während  der  Occupation  nach  dem 
«dltt*  berechnet  Prankreich  auf  323  04  Mill.  Fr.    S.  Preuss.  stat.  Jahrb.  IV, 

^.  S  240.  mein  ßeichsfinanzwes. ,  Jahrb.  III.  S.  85,  97,  (ioth.  Jahrb.  1976. 

«I  —  rjeber  die  Gesammtheit  der  cigentl.  Kriegskosten  s  folg.  Anm. 

IS* 
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§.  124.  Die  mittelbaren  Kriegskosten.  „Die  La 

welche  ein  Krieg  in  wirtschaftlicher  Hinsicht  dem  Volke  an 

bestehen  jedoch  nicht  allein  in  dem  Aufwände  aus  der  Staats« 

sie  begreifen  in  sich  auch  die  Verringerung  der  Production  I 

Entziehung  vieler  Arbeiter  und  Störung  des  Absatzes,  sowi 

vielfachen  Ausgaben  und  Verluste  der  Bürger  durch  Einqa 

rungen  u.  s.  w.,  vorzüglich  durch  die  Nähe  des  Kriegsschanplai 

Verluste,  welche  sich  nicht  leicht  völlig  entschädigen  lassen,  i 

wenn  die  Finanzverwaltung  die  Mittel  dazu  hätte.  „Selbs 

glücklichste  Ausgang  des  Krieges  kann  daher  nicht  immer 

diese  Opfer  vergüten,  ein  unglücklicher  vernichtet  in  kurzer 

die  Früchte  eines  vieljährigen  Fleisses.  Die  Wahrnehmung, 

einzelne  Gewerbszweige  im  Kriege  in  Aufnahme  kommen,  ha 

weilen  zu  der  Meinung  verleitet,  als  sei  derselbe  der  Volkse 

schalt  nicht  nachtheilig,  aber  dieser  Irrthum  berichtigt  sich  1 

wenn  man  auf  den  Vermögensznstand  aller  Volksclassen  l 

und  den,  durch  gewaltsame  Ausschliessung  des  fremden  Mitwe 

erlangten  vorübergehenden  Monopolgewinn  mit  der  Ausdeb 

der  Betriebsamkeit  bei  freiem  Welthandel  vergleicht."  (Rau  §.F, 
■    . 

•»)  Was  ein  kriegführendes  Volk  im  Blute  seiner  Kinder,  in  Entbehraif, 
und  Sorgen  seiner  Burger  für  Opfer  bringt,  lässt  sich  nicht  berechnen.  Dock; 

das,  was  in  Zahl  und  Maass  fällt,  stellt  keine  günstige  Bilanz  dar.  Nach  den 

Dumas  (Precis  des  eveneinents  militaires,  XIX.  Band,  vgl  Memoiren  des  H) 

v.  Rovigo  I.  130  der  deutsch.  Uebers.)  bekannt  gewordenen  Zahlen  hat  die  In 

Staatscasse  nur  vom  l.  October  1806  bis  dahin  1808  nach  Abzog  der  Ausgab» 

damaligen  Kriege  eine  Einnahme  von  435  MiU.  Fr.  aus  den  occupirten  Länder 

zogen.  Aber  was  Utt  Frankreich,  besonders  von  1812 — 1818!  Die  Auas^ 

franz.  Staatscasse  von  1802  —  1815  werden  auf  5000  MiU.  Fr.  gerechnet,  aiul  * 

sollen  auch  die  Contributionen  der  eroberten  Länder  wieder  eingebracht  haben. 

Handb.  V,  151.  Hierzukamen  aber  die  Folgen  der  unglücklichen  Feldzüge  von 

und  1815.  Schon  allein  die  vertragsmassigen  Leistungen  beliefen  sich  sehr 

nemlich  700  MUL  Fr.  Gontribution  an  die  verbündeten  Mächte,  390  Mill.  Kostd 

fremden  Besatzung,  3  Jahre  hindurch  zu  130  Mill.,  320  Mill.  Privatentschädip' 

(16  Mill.  Fr.  Renten),  zusammen  1410  MiU.  Fr.  Von  1S14— 1819  hat  die  fn 

Staatsschuld  um  beinahe  126  Mill.  Fr.  Kenten  oder  2520  MiU  Fr.  Stamm  zagenofl 

Vgl.  Bresson.  II,  310,  443.  —  Die  Eroberung  von  Algier  brachte  der  franz^i 
Staatscasse  eine  Einnahme  von  51  Mill.  Fr.  aus  erbeuteten  Schätzen  und  WaaK 

räthen  zu  Wege,  aber  die  Kosten  der  Eroberung  und  Behauptung  sind  weit  er 

Der  russ.  Krieg  von  1854  und  55  war  ausserordentlich  kostspielig.  Frankreich 

wendete  auf  ihn  gegen  2500  Mill.  Fr.,  Grossbritannien  gegen  90  Mill.  L.,  8arJ 

54  Mill.  Fr.,  Preusscn  zur  Rüstung  15  Mill.  Thlr.,*  Oesterreich  dsgl.  gegen  200  Mi 
Mit  Einschluss  von  Russland  und  Oesterreich  darf  man  die  Kriegsausgaben  aof 

destens  2200  Mill.  Thlr.  setzen,  wozu  noch  die  grosse  Zerstörung  von  Privatrenn 

in  der  Türkei  und  Russland  kommt.  (Rau,  §.  77.)  Der  Krieg  von  1866  kosten 

preussischen  Staatscasse  über  die  laufende  Ausgabe  circa  83  MiU.  ThJr.  und  bn 

derselbe  an  Entrichtungen  anderer  Staaten  60*/t  Mill.  Thlr.  ein.  Der  dänische  \ 

kostete  Preussen  extra  c.  1 S1/*  Mill.  Thlr.  Die  einmal.  Mobilmachungskosten  betr 

1866—67  circa  16*3  MiU.  Thlr.  S.  Engel,  Jahrb.  III,  541,  402.  Der  ittßeoi 

Krieg  von  1859  kostete  Oesterreich  extra  c.  210  Mill.  1,  s.  A.  Wagner,  üns. 
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iL  S.  23.  Der  Krieg  von  1870-71  hat  Frankreich  9-tO  Milliarden  Fr.  bloss 

verrechneten  Ausgaben  gekostet.  Nach  d.  Ber.  d.  Min.  Mathieu-Bodet 

"ho.  1*75  (Joarn.  offic.  8.  Jan.  1875,  danach  Ooth.  Jahrb.  1876.  S.  5U2)  ergaben 
t  k^eade  Posten  in  Mill.  Fr. : 

i  r;i   An-Mlte  in  Folge  Unterstützung  d.  Familien  v.  Sold. 

-  r-  ,  1912*03      u.  Matrosen  50"00 

rpioirjTinjf  von  Paris    .    .   169*52  Baare  Entschäd.  an  Opf.  d.  Kriegs   106  00 

dt 6mk.  Kriegskosten            30  00  Dsgl.  an  Gemeinden  (Annuit).    .  251*95 

l  Eig.  Kriegskosten  Till -57  V*gl  r.  Genie  ferure.  Schaden   .  2
6*00 

»tder  Anleihen                   631*27  IV.  Wiedergntmach.  t.  Schaden  433*95 

räfVf  u  Stenern  u.  Einkünften  364*19  Kriegscoutrib.  (ohne  Paris).   .  .5000*00 

H  Besond.  finanz,  Opfer  995*46   Zinsen  dafür   302  07 

a  -tr.»*»    n«fw-„  Unterhalt,  d.  deutsch.  Trappen    .  323*64 

*■£  **•  Deutsch.^  erhob.  Stlnu  J^0 

•  HL  Wiederherstell.  u.  Ver-  v-  Contrib.  u.  dgl.  m.  56*7*41 

A*m*  <fcr  Kriegsmacht  .    .  592  26  Summa  9287*88 

b *Ü* Putschen  Kriegsfinanzen  von  1870 — 71  siehe  mein  Reichsfinanz- 

•  Ci  III.  i;3— 166,  mit  den  rerrechn.  Daten  bis  Ende  1872,  axproximativen 
Kl  Auch  Jahrb.  f.  d.  amü.  Statist.  Preusscns  IV,  2.  Abth.,  S.  240,  bis  1874 

Tdkindig  sind  nochjerzt  nicht  alle  Posten  abgewickelt,  die  Verwendungen 

b  *  «fcrb-irstcllung  u.  Verstärkung  der  Kriegsmacht  werden  erst  im  Laufe  der 

i  druckt.  Schwierigkeiten  f.  d.  Berechnung  macht  die  getrennte  Liquid,  f.  d. 

r\  i  ?WT4d.  Bund,  die  einzelnen  südd.  Staaten.    Die  folg.  Uebersicht  aus  meinem 

t  iriaä  tan  genügen,  weil  sie  die  inuthinaassl.  Ausgabereste  nach  den  officiellen 

•»Mim  mt  enthalt  u.  die  gesetzl.  Verwendung  f.  d.  später  zu  machenden  Aos- 

«cks  fcwt  ganz  in  1873  geregelt  war.    Verwendung  der  französ.  Oontribution 
am  Thlr.: 

Auf  Eeichsrechn.      Auf  spec.  nordd.  Rechn. 

A*«t<*en   73  13  377*33 

»ifJerberstellung  u.  s.  w.  der 
ifwtiiucht   186*11  12002 

j.  V^rTutmachung  ?on  Schäden  246  39  10*82 

.Tcnhofrszw.  der  Kriegsmacht  6  27  *  — 

'  ilrfaeine  Verwaltungsreformen  29*79  1*66 

Iwnc  gebende  Kapitalanlagen  .         143*87  — - 

Summa  I-V          685  57  509*83 

mr  Vertheüung.    .   .    .         798  98  _  133*70  
Summa  1484  55  643*50 

^ lochen  Kriegskosten  (Mobilmachung,  Kriegsfuhrung,  Abrüstung)  mögen  incl. 

fc-haa4  c.  '»20  Mill.  Thlr.  betragen.  Für  die  finanz.  Seite  des  Kriegs  sind 

l^amdbai  zu  machenden  Ausgaben  (im  Unterschied  von  den  erst  später  nach 
»«fein  machenden  resp.  abzuwickelnden)  bes.  wichtig.  Sie  ergeben  sich  in  der 

"■■-*>  i-:  im  dem  Rechnungsnachweis  d.  Nordd.  Bundes  f.  1870  u.  71.  Hiernach 
•  -rre-tnet  f.  d.  Mobilmachung  80*80  (wovon  24  23  in  1870  allein),  wovon 

"*>  Mill.  Thlr.  (abzügl.  813  f.  Erlös  aus  Verkäufen),  f.  Mobilmachungs- 
*'  1  ußeicre  a.  gew.  Pers.  d.  Mannschaft  2  54,  f.  Fortilic.  Armir.  d.  Festungen 

*^'*.|3Kte  4  92,  f.  Verproviant.  d.  Festungen  2  25;  ferner  f.  d.  lauf.  Kosten 
*  k"-p  beim  Land  beer  in  beiden  gen.  Jahren  260  76  Mill.  Thlr.  (wovon  7220 

lJ)  J  '^'^  in  '871),  davon:  f.  Gehälter  u.  Löhne  der  Truppen  43*79,  Natural- 

:.  ••"•ajiz..  Bäcker.  105*77,  Bekleidung  u.  Ausrast.  37*27.  Lazarethe  y  dgL 

*J  Kraoatir.  d.  Feldarmee  1*58  (wenig  wegen  der  erbeuteten  Pferde),  Munition 
•  via  T^jy  D  s  w  _  Dje  Wiederherstellung  und  Verstärkung  der 

j  : flicht  erforderte  nach  d.  gesetzl.  Bestimmungen  an  Hauptposten  für 

^ •"-•rtcbaaüg:  Kriegsschatz  40,  Featungsbao  u.  dgl.  114,  f.  nordd.  Rechnung 

;  .  -'^Wa*.  find.  Baden  u.  Hessen)  106  85,  div.  Gebäude  etc.  c.  19  Mill.  Thlr. 
l'  ».edergutmachung  von  Schäden  u.  s.  w.  schon  bis  1873/74  (seitdem 

Posten  weitere  kleine  Beträge):  auf  Reichsrechnung:  Invalidenfonds 

"*f*8        Gründung  ausserdem  10*1  Mill.  Thlr.V  Beihilfen  an  Angehörige  der 
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7.  Abschnitt 

Finanzbedarf  för  die  Dareuführunf:  des  Cultur-  rnul 

Wohlfahrtszwecks. *)  I 

I.  —  §.  125.  Die  innere  Verwaltung,  soweit  sie  vol 

Polizei  (§.  104)  und  von  der  volkswirtschaftlichen  und  UnterrJ 

Verwaltung  (§.  126  ff.)  getrennt  wird,  macht  verhältnissmässi 

ringe  Ausgaben.*)  Die  Hauptgebiete  sind: 

1)  Die  amtliche  Statistik.  Hierher  gehören  die  K 

der  jetzt  in  den  meisten  civilisirten  Staaten  bestehenden  statistf 

Bureaus,8)  die  Kosten  der  laufenden  statistischen  Sammelarl 

der  Verwaltungsbehörden,  welche  sich  schwer  von  den  öl 

Kosten  dieser  Behörden  absondern  lassen;  dann  namentlic! 

Kosten  der  periodischen  Volkszählungen  oder  Census  und  ähn 

Aufnahmen  (Viehzählungen  u.  a.  m.).4) 

Reserven  u.  Laodwehr  4,  dsgl  an  aus  Frankreich  vertriebene  Deutsche  2.  da 

deutsche  Khederei  5*6,  dsgl.  Ersatz  v.  Kriegsschäden  u.  Leistungen  n.  t.  w.  I 
Els.-Lothr.)  37  7,  dann  auf  nordd.  Rechnung:  Ersatz  d.  Kriegsleistungen  d.  Gern 

2*5,  dsgl.  der  Unterstützung  für  die  Familien  d.  einberuf.  Reserve-  u.  Land  »ei 
8*8  Mill.  Thlr  Weiteres  Detail  aus  den  betr.  Gesetzen  u.  der  Statistik  in  mi 
Reichsfinanzwesen,  S.  103  ff.,  112  ff.,  118  ff. 

')  Die  Darstellung  beschränkt  sich  im  Folgenden  wieder  mehr  auf  eine  kurze 
sieht  der  Gebiete.  Mehrfach  ist  auf  dieselben  in  der  Finanzwissenschaft  in  m 

Einnahmelehre,  namentl.  bei  den  Gebühren,  so  bei  Münze,  Post,  Strassen,  x 

oder  bei  den  zugleich  privatwirthschaftl.  Erwerbszweigen,  wie  bei  Eisen* 

einzugehen  und  dann  sind  die  enge  zusammenhängenden  Verhältnisse  der  Ad 

u.  Einnahmen  zugleich  zu  behandeln.  Anderes  ist  genauer  in  den  anderen  T 

des  Lehrbuchs,  bes.  in  der  Volkswirthschaftspolitik  (B.  3  u.  4  d.  Syst.)  m  «I 

Im  7.  Abschn.  daher  hier  zieml.  Anschluss  an  die  6.  Ausg.  §.  78  fL  u.  z.  ö 

nach  Raus  5.  Ausg..  §.  79  ff. 

*)  üeber  die  allgemeinen  Vcrwaltungsaufgaben  u.  die  Ausgaben  f.  d.  Vom! 
behörden  des  Staats  s.  auch  oben  §.  104,  bes.  Anm.  8. 

■)  Z.  B.  D.  Reich,  Stat.  Amt  1876  207,000  M.,  Preussen  1875  K7J 

(ohne  Bauconto),  daneben  noch  besonders  für  d.  metcorol.  Instit.  29,500  M 

Ausgabe  ist  in  den  verschiedenen  Staaten  nicht  nur  nach  der  Grösse  der  lej 

und  der  ümfassendheit  der  Arbeiten,  sondern  auch  nach  der  ganzen  Stellon] 

Einrichtung  der  Bureaus  verschieden,  je  nachdem  sie  nur  die  letzten  Conceutrii 

und  Pubiic.-Arbeiten  oder  schon  frühere  Sammel-  und  Conccntrirunjsarbeitii 

den  Urlisten  u.  s.  w.)  zu  machen  haben.  S.  A.  Wagner,  Art  Statistik,  Staate 

buch  X,  448.   Stein,  Verwaltungsl.  bes.  B.  2. 

4)  Diese  Kosten  des  Census  sind  nach  der  Methode  der  Volkszählung 

Specialität  derselben  (namentl.  neuerdings  eingehende  EigenschaftsstaL  der  B 

und  ie  nachdem  die  Zählung  mit  anderen  Statist.  Aufnahmen  (Uber  Wohnungen, 

stand.  Gewerbewesen  u.  s.  w.)  verbunden  ist.  sehr  verschieden.  Wo  die  Selbt:3 

und  die  Zählung  durch  freiwillige  und  unentgeltl.  dienende  Zähler  stattfinde 

Vielfach  in  Deutschland)  sind  die  Kosten  geringer,  ohne  indessen  f.  d.  Volb>win 

zu  verschwinden.  Es  gilt  hier  das  in  §.  72  über  Ehrenämter  Gesagte.  S. 

Engel  i.  d.  Ztechr.  d.  preuss.  stat.  Bur.  1870  über  Kosten  d.  Volkszähl  jj 

Z.  B.  Oesterr.  Census  v.  1857  2  Mill.  fl.,  Brit  v.  1*6  1  2  50,000  Pfl 

Verein.  St  v.  1861,  185  Mill.  D.,  Belg.  v.  1866  über  644,000  Fr.  Di*  1 

Periode  der  Zählung  empfiehlt  sich  auch  vom  Kostenstandpuncte  aus  Engel*» 

1.  41  veranschlagte  bei  theilw.  Benutzung  uuentgelt.  Zähler  für  die  nächste  | 
die  Ausgabe  Preussens  auf  191,000  Thlr. 
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i)  Das  öffentliche  Gesundheitswesen  und  die  dafür 

senden  Anstalten.  Letztere  (Kranken-,  Gebär-,  Irrenhäuser, 

•jaiomeninstitute  n.  dgl.  m.)  pflegen  in  der  Regel  ganz  oder 

tfNteBtteils  aus  Provincial-  oder  Gemeindemitteln  oder  aus  eigenem 

jitanpvermögen  bestritten  zn  werden,  so  dass  es  sich  ftir  die  Staats- 

ot  etwa  nor  um  Zuschüsse  handelt.  Völlig  trägt  der  Staat 

:ai:er  nur  den  Aufwand  für  solche  Anstalten  dieser  Art,  welche 

§kkh  zu  Unterrichtszwecken  dienen.  Ausserdem  hat  der  Staat 

:  Ausgaben  ftir  Medicinalbeamte  (Medicinalcollegien ,  Amtsärzte, 

hiewuad-  und  Hebeärzte),  etwa  für  Impfwesen,  Quarantäne  u.  s.  w. 

:  taken.  Eine  ausserordentliche  Ausgabe  verursachen  bisweilen 

*  Nwheo,  Epidemieen  und  Viehseuchen  (Epizootieen),  indem  sie 

»f^nirsmassregeln  u.  s.  w.  nothwendig  machen.  •) 

3i  Das  Hilf s-  und  Armenwesen  (öffentliche  Wohlthätig- 

Die  Htaatecasse  wird  hiefür  mit  Recht  im  Allgemeinen 

*  iasoihmsweise  und  etwa  nur  subsidär  in  Anspruch  genommen, 

akmtkils  die  freiwillige  (Privat  ),  eventuell  die  kirchliche  und 

•crftöDfsannen pflege  eintreten,  theils,  wo  eine  gesetzliche  Armen- 

for  besteht ,  die  Gemeinden,  Kreise  und  deren  Verbände  die 

kbagen  sind.7)  Der  Staat  wird  sonst  nur  bei  einzelnen  grösse- 

:  ffeotlichen  Nothständen  (Misswachs,  Wassersnoth,  Kriegsver- 

wa&g  a.  8.  w.)  mit  Geldmitteln ,  öfters  übrigens  nur  vorschuss- 

**.  oder  mit  Steuernachlass ,  was  ja  auch  nur  eine  Form  der 

entlang  ist,  Hülfe  gewähren  müssen.8) 

§.126.  Die  Volkswirt hschaftliche  Verwaltung 

*  rob  3,  b).    Hieher  zählt  ein  grosser  Theil  der  allge- 

Aiifibe  des  Staate  für  Öffentliches  Gesundheitswesen,  meist  ohne  die  betreff. 

welche  an  Unirers.  u.  s.  w.  mit  für  Lehrzwecke  dienen:  Oesterreich 

TV  IS70  6*8,000  fl.  —  D.  Reich.  Reichsgesundh.-Amt  1ST6  48,000  M.  — 

1975  für  Heil-  n.  Wohlth&rigkeitsanst  u.  spec.  ünterrichtsanst.  474,000  M., 

'*     CduumiaUt.  Terausg.)  1,799.000  M.  —  Baden  1870  ohne  d.  Universitäte- 
a.  d.  Irrcnanst.  94,976  fl.  nebst  14,600  für  Thierärzte.    Die  beiden 

Ultoia  a.  Pforzheim  kosten  zusammen  346>35  11.  oder  nach  Abzug  der 

fcnn..  meist  Veirflegunpsgelder,  71,879  fl.  In  ülcnau  kostet  ein  Kranker  387, 

*  VWtim  (meis*  Unheilb.  a.  Epilept.)  205  fl. 

'  ; ;  neb  K%o,  VolkswirthschmfatpoÜt  §.  324  ff. 
••  ■    Fr-  oiM»,  An-c  für  VoUthiliglfllUftVHlfl  im  Minist.  d.  Innern 

» lUMiH  M-,  wovon  aber  allein  1085  f  Unterstütz,  armer  Krieger  aas  1806—15, 

***»u*t  f.  Pens  u.  dgL,  nur  113.000  M.  f.  Almosen  u.  Unterstütz,  im  Allg., 
M.  feststen.  Unterstütz,  f.  Armen-  u.  Wohlthatijrkeitsanstalte«. 

'2.»ben  §  55.    Zur  Abhülfe  des  ostpreuss.  Nothstandes  wurde  vom  prensa. 

'«msdet  nach  (ies.  t.  23.  Dec.  1**>7  1.998  000,  nach  dem  ?.  3.  Marz  18G8 

»  .  ̂   —  Wahrend  des  1 870er  Kriegs  ähul.  Unterstütz,  ans  d.  ätaatscasse  an 

i  B.-B.  Trier.    Aehni  187ö  f.  Ueberechwewmungen  in  d.  Prov.  Sachsen,  f. 
<"  sewnn  bei  Kaub. 
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meinen  Ausgaben  der  üblichen  Ministerien  des  Inneren,  da 

dels,  der  Landwirthscbaft,  z.  Tb.  selbst  der  Finanzen  m 

Viele  Thätigkeiten  der  zum  Ministerium  des  Inneren  ressorti 

Verwaltungsbehörden ,  der  Polizei  sind  oft  hauptsächlich ,  J 

Regel  wenigstens  nebenbei  zur  volkswirtschaftlichen  Verl 

zu  rechnen,  wenn  sie  sich  auch  ausserdem  gleichzeitig  auf  J 

Gebiete  erstrecken.    Die  bezüglichen  Ausgaben  sind  daho^ 

picht  wohl  zu  trennen.9)  1 

Von  den  einzelnen  Einrichtungen  und  Anstalten  des-j 

zur  Pflege  der  Volkswirtschaft  sind  diejenigen  im  Ganzej 

älteren,  welche  gleichzeitig  —  und  in  der  Praxis  früher  wi 

stark  —  mit  als  eine  wichtigere  Ein  nah  me  quelle  für  diel 

casse  in  Betracht  kommen  können.  Richtigere  Einsicht  hat  1 

dazu  geführt,  dass  der  fiscalische  Gesichtspunct  bei  der  Yen« 

dieser  Anstalten  zurück  getreten  ist  und  im  Allgemeinen  naj 

eine  mässige,  gebührenartige  Einnahme  beabsichtigt  wirdj 

der  Staat  nicht  etwa  ganz  auf  Gewinn  verzichten  muss.  M 

über  die  einzelnen  Verhältnisse  gebört  in  die  spätere  Gel 

lehre  und  in  die  Lehre  von  den  privatwirtbschaftlichen  Einnj 

oder  in  die  anderen  Bände  des  Lehrbuchs.  Hier  sind  na 

zu  erwähnen:  1 

1)  Das  Maass-  und  Gewichts-  und  insbesondofl 

Münzwesen,  das  bei  der  Prägung  des  Staats  auf  eigene 

nung  hinsichtlich  der  vollwichtigen  Münzen  fast  nur  noch  Aug 

macht  Diese  werden  durch  den  Gewinn  bei  der  Scheid! 

prägung  nicht  einmal  immer  gedeckt;  jedenfalls  bleibt  du 

geringfügiger  Ueberschuss  für  die  Staatscasse.  Derselbe 

grösser  sein,  wenn  der  Staat  für  die  Münzprägung  des  voi 

vaten  überbrachten  Metalls  einen  Schlagschatz  erhebt.  Doch 

sich  ein  solcher  in  mässigen  Grenzen  halten,  die  vollwichtige  ) 

darf  nicht  verschlechtert  werden.    Wenn  der  Staat  aber  vo 

•)  In  Preussen  z.  B.  gehört  hierher  also  ein  Theil  der  Ausgaben  tilg* 
Art  unter  folgenden  Titeln  (1870):  aus  dem  Finanzministerium,  Oberpräsidien 

Regierungen  2  395,000;  aus  d.  Handelsministerium,  Ministerium  244,000,  Bar, 

tung  (für  Regierung«-  und  Bauräthe  u.  s.  w.)  im  Ganzen  11  Mi  11..  Handel 

Gewerbeverwaltung  im  Allgemeinen  14lJ,000,  sonst  allgemeine  Handels-  u.  g 
Zwecke  78,000;  aus  d.  Minist,  d.  Innern  134,000,  landrät  hl  Behörden  und 

1,825,000,  Landdrost.  in  Hannover  113,000,  Polizeiverwaltung  1,391,000,  auch 

u.  meteorol.  Bur.  (38,000);  aus  d.  Minist  d.  Landwirthsch.  Minist  74.000,  f 

wissensch.  u.  gemoinnütz.  Zwecke  zur  Förderung  d.  Landescnltur  104.000,  Re 

coUegium  f.  Landescultursachen  30,000.  Im  Ganzen  sind  dies  7,706,000  Thlr . 

ein  beträchtl.  Theil  als  Ausgabe  für  volles wirthsch.  Zwecke  (einschliessL  d.  Vor 

d.  wirthsch.  Rechtsordnung)  anzusehen  ist 
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«er  Aolgabe  im  Gebiete  des  Mtinzwesens  noch  vollständiger 

fhkommt  aod  Vorkehrungen  trifft,  um  nur  gute  Münzen  in  Um- 

a  iq  erhalten,  so  wird  das  MUnzwesen  noch  mehr  bloss  zur 

üzabernbrik  im  Staatsbudget  werden.  Gelegentlich  nothwendige 

(&m  Reformen  im  MUnzwesen  verursachen  dem  Staate  unver- 

eidheh  bedeutende  ausserordentliche  Ausgaben.  S.  Weiteres  im 

Barde  der  Finanzwissenschaft,  im  Abschnitt  vom  Münzwesen.10) 

t)  Du  Postwesen,  früher  eine  nicht  unwichtige  Einnahme- 

ik.  wird  neuerdings  wegen  seiner  grossen  volkswirtschaftlichen 

i  totairlicben  Bedeutung  nach  englischem  Vorgange  (Rowland 

tti  Postreform  1839)  immer  allgemeiner  nach  dem  Gebtihren- 

aeip  verwaltet.  Dabei  wird  wohl  auf  vollen  Kostenersatz  und 

aaeh  auf  einen  mässigen  Ueberschuss  gesehen.  Jedoch  hindert 

-  oieht,  dass  zeitweilig ,  z.  B.  bei  grossen  Reformen  und  Tarif- 

«irtioDen,  selbst  die  Kostendeckung  (wobei  ohnehin  meistens  die 

Sensation  und  Verzinsung  des  stehenden  Kapitals  nicht  einge- 

bet wird)  nicht  stattfindet  und  alsdann  das  Postwesen  rein  als 

ttiiberobrik  erscheint  Auf  die  Dauer  ist  dies  weder  nothwendig 

A  rteekmässig,  selbst  eine  reine  Steuer  kann  im  Porto  unter 

Süden  mit  erhoben  werden.  S.  Weiteres  u.  §.  239,  240,  242 

i  im  t.  Bande  im  Abschnitt  vom  Postwesen. ll) 

3»  Das  Telegraphen  wesen,  welches,  der  Post  nächstver- 

leicht  ein  Betriebsdeficit  aufweist,  dessen  Abstellung  ins 

*  n  fassen  ist    Näheres  ebenfalls  §.  240,  242  und  später. 12) 

*  Das  Staatseisen  bahn  wesen,  das  bei  der  Höhe  der  in 

'«teckenden  Kapitalien  wenigstens  möglichst  seine  genügende 

^n-  geben  muss.  Näheres  darüber  in  der  Lehre  von  den  privat- 

^baulichen  Einnahmen,  §.  235,  236,  240,  242,  bes.  §.  243  ff. 

*  Das  Staatsschifffahrtswesen  (Dampfschiffeurse),  wo- 

*«  ebenfalls  später. 

Der  sonstige  Strassen-  und  Wasserbau,  nemlich 

4  die  Landstrassen  (besonders  die  Chausseeen)  des 

deren  Herstellung  und  Erhaltung  aber  ganz  oder  grossen- 

Siebe  der  Selbstverwaltungskörper  sein  kann,  eventuell  mit 

(*'S  »orlaafig  Raa,  Volkswirtschaftslehre  I,  §.  264  ff.,  Volkswirthschaftspolitik 
L  Finanzwiss.  5.  Ausg.  §.  106  ff. 

^  Ria.  VoIkswirthscbaftspoÜtik  §.  268  ff,  Finanzwiss.  5.  Ansg.  §.  205  ff., 

'fl  r.  Reichsfinanzwesen  in  Holtzendorfl 's  Jahrb.  d.  I).  Reichs  I,  587,  III,  18U. 
'f<weform  im  Norddentschen  Bunde  veranlasste  für  1868  statt  des  ver- 

*W"ea  lebeivhusses  von  2,274,000  Thlr.  ein  Doficit  von  189,000  Thlr.,  wesent- 
1       AosfUlen  bei  der  Einnahme. 

kövbideDcit  im  D.  Reich  nach  dem  Ergebniss  1872  244,000  Thlr. 
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Staatssubvention.  Ueber  diese  Strassen  ist  in  der  Gebühre ai^ 

in  Zusammenbang  mit  der  Frage,  ob  und  welche  Strassengetä 

zu  erheben  sind,  zu  handeln.13)    (S.  auch  u.  §.  234). 

b)  Die  Flusscorrectionen  und  Can&le,  von  denen  dl 

falls  in  der  Einnahmelehre,  in  der  Lebre  von  den  privatwirtb«! 

liehen  Einnahmen  Näheres.   (§.  235,  242).  i 

c)  Sonstiger  Wasserbau,  besonders  znm  Schutz  der  1 

und  des  naheliegenden  Landes.  Auch  hier  haben  Staat,  5« 

Verwaltungskörper,  Deich-  und  ähnliche  Verbände 

wirken.  Eventuell  ist  es  gerechtfertigt  und  zweckmässig, 

Beiträge  von  den  gefährdeten  Grundeigentümern  zu  verlaß 

Statt  der  Staatsausgaben  für  Strassen,  Eisenbahnen  und  Qm 

Wasserbauten,  Schiffe  u.  s.  w.,  die  im  Eigenthum  des  & 

stehen,  können  auch  unter  verschiedenen  Formen  Staatu 

ventionen  für  solche  Verkehrswege  und  Verkehrsmittel,  iw 

Eigenthum  von  Privaten  (incl.  Gesellschaften ) ,  Genus 

u.  8.  w.  sind,  vorkommen.  Die  Subvention  kann  in  einer  M 

gung  des  Staats  als  Actionär  an  der  Unternehmung,  in  ein« 

zinslichen  oder  unverzinslichen  Darlehen,  zur  ersten  Anlage! 

zum  Betriebe,  in  einer  Zinsgarantie  an  die  Actionäre  ( wolö 

Zinsen  etwa  vorschuss weise  geleistet  werden  und  aus  dun  ̂ X?- 

Erträgen  wieder  zu  erstatten  sind)  oder  auch  in  einem  niel 

zahlbaren  Beitrage  bestehen,  wobei  im  Einzelnen  noch 

Modifikationen  vorkommen.  Namentlich  bei  Eisenbahnen. 

Schiffahrtslinien  ist  eine  solche  Subvention  sehr  gebi 

worden  und  macht  wenigstens  zeitweilig  oft  bedeutende  Angl 

Näheres  hierüber  wie  Uber  den  ganzen  Strassen-  und  WaM 

im  3.  Bande  (Verkehrswesen).16)  \ 
  

**)  S.  Ran,  Volkswirthschaftspolitik  §.  255  ff.  Uebertragiing  der  Staa»c*ia# 
in  Preussen  an  die  Provinzen  u.  Auswertung  von  Strassen baufornl*  aas  Stau* 

für  letztere,  s.  Ges.  v.  8.  Juli  IST 5  (oben  §.  47  Anm  3^) 

M)  Der  gesammte  Staatsaufwand  für  die  Bau  Verwaltung  war  in  Pr«1 

im  Etat  für  1875  22*15  Mill.  M. ,  ausserdem  für  Unterhaltung  der  Staatsakte« 

13*96  M  M.  —  In  West-Oesterreich  W6  für  Stra-senbau  Ii  Ol ,  farWi* 

1*88  Mill.  fl.  —  In  Baden  haben  die  am  Khein  lie*euden  Gemeinden  4  ta-, 

an  andren  F-ussen  liegenden  l  kr.  von  100  fl  des  Gruudateuerkapitaia  an  »okte« 

tragen  zu  entrichten  (Ertrag  1S58  1<»5,Ö00  fl  V 

*)  Vgl.  Schäffle,  gesellsch.  Syst.  2.  A.  §.  266,  267.    Preussea  km 5 

i.  J.  1S71  Zinngarantieen  v.  S1/*— 4'/*%  *uf  «  in  Kapiial  von  1 57*75  MüL  TO. 
Eisrnbahnunternehmungen  übernommen  (ausserdem  für  •»  MUL  Thlr.  mit 
Staaten  zusammen!.    Der  A.  für  zu  leistende  Zinszuschüsse  aus  dic«ni 

1S71  1.264.S00.  Is70  1,155.  Oü  Thlr..  D.  v.  1865—  6b  wirkl.  Ausir.  bic  ür  97«.**» 

Dsgl.  1874  »15  M.  M.,  A.  f.  1876  7*23  M.  M    Ausserdem  hat  der  Staat  M 
Bahnen,  an  denen  er  betheiligt  ist,  zur  Amortisation  von  Actien 

T 

HO*»! 
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1  71  Verschiedene  Ausgaben  zur  Förderung  der  allgemeinen 

•Jesenltnr.  So: 

v  Für  Arbeiten,  durch  welche  ein  Theil  des  Landes 

v*r  gemacht  oder  zum  Anbau  besser  zugerichtet  wird, 

7  fic  in  so  grossem  Umfarue  ausgeführt  werden,  dass  die 

5od  die  Kenntnisse  der  einzelnen  Bürger  und  der  Selbst- 

■  *  1.954.000  (wovon  1.SS4.000  für  Cöln-Mind.  Eisenbahnactien ,  was 

i-'  :irck  einen  neuen  Vertrag  und  ein  Gesetz  beseitigt  werde),  A.  für  1870 

>«TUr.,  ferner  weitere  2»'.5.000  Thlr.,  welche  vertragsmäßig  aus  der  Eisen- 
:ik-f  rar  Amortis.  v.  Berlin-Hamb.  Stammactien  verwendet  werden.  Anderer- 

i  ctit  der  prtnss.  Staat  aus  seiuer  Betheiligung  an  verschiedenen  Privateisen- 

-  -A.  für  ISTü  1,679,000  Thlr.    Die  Ausg.  f.  3  Privatbahnen  ^Oberechles., 

'  J.  o.  Star*  -Pos.),  woran  Preussen  1S74  betheiligt  war,  betrug  wirkl.  470,000, 
5«>>i.000  M. .  die  gleichzeit.  Einn.  v.  dens.  war  aber  1*74:  4,431,000, 

i   *97.tMO  M  —  Oesterreich,  westl.  Theil.  A.  1ST6  Zinserfordemiss  für 

■  ii  des  Statts  an  den  Kosten  der  Donauregulirung  4S2.000  fl. ,  verschied. 

•wäm  (alu  4%  Vorschüsse  geleistet)  für  Privatbahnon  22*28  MUL  fl., 

' '-w*6M  dsgl   sl  0,000  fl  ,  bos  Subvention  des  Lloyd  f.  d.  indische  Fahrt 
'  ̂   fesammterforderniss  (incl.  S7",000  fl.  Ajriovcrlust)  24*80  M.  fl.  Ausser- 

~  :  t  die  Monarchie  (incl  Ungarn)  aof  ihren  gemein»,  Etat  «len  Österreich, 

-".-üstin  A.  für  1874  mit  1,700,000  fl.  (früher  zeitweise  auch  die  Donau- 
i  <  ̂fitruresellschaft).    Mehrfach  solche  Zinsgarantieen  für  Privat  bahnen  (meist 
•       *os  grosseren  Betriebsüberschüssen  zurückzuzahlender,  mitunter  verzins» 

^  ' vrie  in  Preussen  auch  In  den  kleinen  deutschen  Staaten,  bis- 

-  «r  ud  eine  bestimmte  Reihe  von  Jahren  (z  B.  bei  der  unrentabeln  Werntr 

'  lt  Frist  für  die  Zinsgarantie  der  thüring.  Staaten  bereits  abgelaufen).  — 

"»•-reic h  übernahm  der  Staat  anfangs  bestimmte  Arbeitsleistungen  für  die 

•^»inen,  ueoerdings  seit  1S59  ist  auch  hier  die  Zinsgarantie  (4*65 %  auf 
*f-  -v  d-s  Anlagekapital),  namentlich  zum  Ausbau  des  neuen  Netzes  üblich 

^«vfiinen  Linien  (früher  auch  des  Österr.  Lloyd)  beweist.  —  Die  grosse  Canal- 
i  französischen  Regierung  in  den  Jahren  1818  —  35,  sagt  R au 

c,  Ausg.  5),  wurde  mit  auffallender  Ucbereilung  begonnen.    Man  be- 

■  T^schi-idene  Anleihen,   um  einige  Canäle  zu  beendigen  und  auch  einige 
Hafenbauten  vorzunehmen.    Die  ganze  aufgenommene  Summe  war 

J_      Pr.,  Äber  die  Anschläge  waren  so*  ungenau  verfertiget,  dass  der  wirkliche 

'• :  »ät  aber  sie  hinausging.    Der  Oanal  von  Nivernais  z   B.   wurde  auf 

'  Ufwhlagen.  kostet  aber  19—20  Mill.    Im  Jahre  !8  <0  wurden  7  Mill.  Fr. 
^Innren  an  die  Canaleläu biger  und  5,100,000  Fr  für  Fortsetzung  der 

Im  Jahre  1*34  hatten  die  13  grösseren,  in  den  J    1821  und  22 

Arbeiten  schon  241  Mill.  gekostet    Die  Acticn  trogen  5  Proc.  Zinsen, 

"  •in*  Prämie  bei  der  Tilgung  oder  (beim  Canal  von  Bourgogne  und  von 

"■'  Zmserh'ihun?  von  ,/J  Proc.  von  1833  an,  und  sie  gaben  auch  nach  der 
"  Tilgung  D0CD  das  Recht  auf  einen  Anthcil  am  Reinerträge.    Die  jährliche 
•**  Stutes  in  Folge  dieser  Anleihen  war  184«  R   für  Zinsen  u.  Prämien 

\wTilgoor  3,2  10.000.  für  Nebenkosten  54'».*00.  zusammen  IÖ.33h,000  Fr. 
^ron  Zins  und  Prämien  noch  3.330.425  Fr.,  Tilgung  4,8i4.8t.5  Fr., 

T'*  TiUMlactien  1 ,3)6.327  Fr.    Die  Zahlungen  für  den  Rhone- Rheincanal 

,  ̂   '"^  m  tQf  —  Höchst  ungünstig  sind  die  Kosten  und  Erfolge  des  Lud- 

/  ****tocanals  In  Baiern  gewesen,  seit  Jahren  ein  Betriebsdeficit ,  A.  d. 

■  ̂t.WO.  d.  Ausg.  343.000  M.    In  den  nord amerikanischen  Frei- 
-**  die  einzelnen  Staaten  bedeutende  Onternehmungen  im  Strassen-  und 

^  «w  Hälfe  von  Anleihen  gemacht. 
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Verwaltungskörper  nicht  zureichen,  z.  B.  grosse  Anlagen  zd 

Wässerung  und  Bewässerung.16) 

.  b)  Für  Prämien  und  Untersttitzungen,  „um  neue  nü 

Unternehmungen  in  der  Landwirtschaft  und  im  Gewerbe 

zu  befördern,  ein  Mittel,  mit  welchem  man  aber  sehr  vor 

sein  mus8,  weil  es  in  vielen  Fällen  tiberflüssig  oder  sogar 

lieh  ist"17) 

c)  Für  das  Gestüte wesen,  Ausgaben,  „welche  bei 

Einrichtungen  sich  selbst  finanziell  durch  den  leichteren  i 

von  Militärpferden  belohnen."18) 

8)  Ausgaben  für  Ablösungen  von  Privatrechten, 

der  Entwicklung  der  Volkswirthschaft  im  Allgemeinen  und  eil 

Productionszweige  speciell  hinderlich  sind.    Wenn  die  Besei 

,e)  S.  Ran,  Volkswirthschaftspolitik  §.  102  ff.  —  Im  preuss.  Etat  für 

landwirthsch.  Ministerium  f.  Lan desmelioration  od,  Moor-,  Deich-,  Cfer- 
wesen  f.  104  M.  M.,  ausserdem  unter  d.  einmal.  Ausg.  f.  Darleben  u.  Data 

grössere  gemeinnütz.  Landesmeliorationen  2*5  M.  M.  u.  zahlreiche  verschied. 
Posten  für  ähnliche  Specialzwecke. 

17)  Prämien  zur  Einführung  besserer  Viehracen  öfters  nützlich  gewesen 
sitionsfonds  dos  preuss.  landw.  Min.  1875  f.  Unterstützung  landwirthsch.  V« 

zur  Förd  erung  d.  Landescultur  240,000  M .,  zur  Förderung  d.  Fischerei  26,10*) 
Förderung  d.  Viehzucht  498,000  M. 

**)  S.  über  das  Gestütewesen  Rau,  Volkswirthschaftspol.  §.  1 68  ff. ,  B 
n,  §.  178.  Auch  oben  §.  1 19  S.  264.  Es  kommt  hier  auch  eine  gebührenart 

nähme  aus  Sprunggeld,  Fohlengeld,  dann  für  verkaufte  Thiere  u.  dgl.  vor. 

Landgestüten  sind  diejenigen  Gestüte  zu  unterscheiden,  in  denen  zu  den  B 

auch  Zuchtstuten  gehalten  und  junge  Pferde  aufgezogen  werden,  sogenannte 

gestüte.  —  Preussen 
1858  1870  1876 

8  Hauptgestüte,  Beschäler  .       25  28  — 
Zuchtstuten   550  570  — 

Landgestütc,  Beschäler  .   .    1070  1450  — 

Tausend  Thlr.  Tausend  Thlr.  Tausend  Mi 
Einnahmen   436  326  1693 

Ausgabe   638  589  3184 

Mehrausgabe   202  262  1489 

Ohne  die  einmal.  Ausg.  f.  1876  (668,000  M.).  Die  Hauptgestüte  kosten  lHTfi  < 
die  Landgestüte  1,678,000,  die  allg.  Ausg.  570.000  M.  —  Oesterreich.  « 

7  Aufstellungen  von  Landesgestüt-Hengsten  (Hengst-Depot),  zus.  mit  1 5*>3  I 

2  Gestüte  zu  Pibor  u.  Kadautz.  A.  f.  1876  in  West-Oesterr.  f.  Staatsgestun 

394.000,  f.  Hengstdepots  1,149,000  fl.  Ausg.,  Einn.  resp.  149,000  u.  198,o0i 

Baden  für  1858  81,393  h\,  wovon  7831  fl.  Einnahme  abgehen,  fürll5Hen*s 

Ergänzung  geschieht  nicht  durch  eigene  Zucht,  sondern  durch  Ankauf.  ISl 

noch  85  Hengste ,  Dauer  ungefähr  9  Jahre ,  Ankaufspreis  auf  2500  fl.  a^'1 

(1858  nur  auf  1300  fl  ),  Futter  und  Lagerstroh  für  1  Hengst  2*38/4  fl.  U$5S  5 

ganze  Ausgabe  75,326  fl.,  reine  Einnahme  von  Sprunggeld  u.  s.  w.  10,48^  fl 

vortreffliche  Landgestüt  zu  Celle  im  ehemal.  Königreich  Hannover,  mit  un^reM 

Hengsten,  kostete  ehedem  41,800  Thlr.  Staatszuschuss.  —  Frankreich:  Die 

und  Beschälanstalten  kosteten  um  1870  1,730,500  Fr.,  daneben  der  Ankauf  von  H< 

und  die  Beförderung  der  Pferdezucht  noch  1,260,000  Fr.  Das  Sprung^ 
572,500  Fr.,  andere  Nebeneinnahmen  112,440. 
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:ber  Rechte  ein  wesentliches  allgemeines  Interesse  ist,  kann 

I  die  Uebernahme  der  Ablösungskapitalien  ganz  oder  theilweise 

den  Staat  nnd  die  dem  entsprechende  Unterstützung  der  Ver- 

beten rechtfertigen.  Namentlich  im  Interesse  der  Landwirth- 

> aft  (Grundentlastung)  sind  solche  Fälle  vorgekommen. 

*  Takre  darüber  gehört  in  die  Speciallehren,  besonders  in  die 

r^litik. 19)    S.  auch  u.  §.  187. 

f/I.  —  §.  127.  Die  Verwaltung  des  Unterrichts-  und 

hngswesens  und  des  öffentlichen  Cultus.  Die  hier- 

<h  erfolgeode  Beförderung  der  Volksbildung  wird  in  unserem 

«r  als  eine  hochwichtige  Aufgabe  der  Staatsgewalt  anerkannt. 

?  diÄr  erforderliche  Staatsausgabe  ist  aber  in  den  meisten 

••.dero  verhältnissmässig  gering,  weil  ein  grosser  Theil  des  Auf- 

sdes  tos  anderen  Mitteln  bestritten  wird,  theils  aus  solchen, 

>•  meistens  schon  längst  diesem  Zweck  gewidmet  waren,  wie 

ttunearermögen,  theils  aus  den  Einnahmen  der  Selbst- 

^iltQEgskörper,  besonders  der  Gemeinden.20) 
-  .  

*  Ä  itt  Weiterentwicklung  der  Culrur  und  der  Volkrwirthschaft  werden  immer 
-Jtetea,  wo  einzelne  wohlerworbene  Privatrechte  dem  öffentlichen  Interesse 

-  ütfLta  und  beseitigt  werden  müssen  (event.  im  Wege  der  Zwangsenteignung  gegen 

&&f!»g),  damit  Verkehrsfreiheit  erlangt  werde  oder  die  bezüglichen  Anstalten 

Li-ainm  und  in  die  Verwaltung  des  Staats  ubergehen  (Telegraphen  in  Eng- 
rrüükhi  in  nicht  ferner  Zeit  allgemeiner  die  Privateisenbahnen).    Alle  Ver- 

^ra  la  solche  Zwecke  and  überhaupt  für  die  in  diesem  §.  aufgeführten  Ein- 

^•i  naSren  recht  eigentlich  zu  den  besten  staatswirthschaftlichon  Kapitaian- 
*  *  §.  53.   Vgl.  Wagner,  Grundleg.  I,  Kap.  5,  Abschn.  20.  —  Baden  hat 

'  ̂ratablosung  V»  aQf  d.  Staatscasse  übernommen.    In  Oesterreich  über- 
;-  u  aronUnder  l/9  der  Grundentlastungsschuld  (d.  h.  V«  der  Ablösungs- 

h       gestrichen  wnrdeV  —  Entschädigung  der  westind.  Sclavenhalter 

•^rind  mit  20  Hill.  Pfd.  St  bei  d.  Aufhebung  der  Sclayerei.  —  Ablösung 
i^a-  q  Taxisschen  Postrechts  durch  Preussen  1  866  —  67  um  3  Mill.  Thlr. 

?iüd  die  neuerdings  gelegentlich  vorgekommenen  Ablösungen  von  aus- 

'*L.ktB  Gerechtsamen,  welche  den  Yerkehr  belasteten:  Aufhebung  der  Sund- 
zu  Gunsten  Dänemarks  1857  (Preussen  hat  z.  B.  eine  Quote  von 

■•»J  Thh*.  ron  dem  Entschädigungskapital  übernehmen  müssen.  Die  Summe 

— 'ilbjihrl.  Raten  vom  1.  October  1S57  -1.  April  1877  abgezahlt  mit  jährL 
■  •  ̂  \  des  Stader  Zolls  zu  Gunsten  Hannovers ,  der  Scheldczölle  zu  Gunsten 

r~Tt  7  ̂  Mcn  ß*u^  Volkswirthschaftspolit.  §.  47  ff.,  Stein,  Verwaltungs- fei  7. 

"  Iii.  im  Allg.  Stein,  Verwaltungslehre  B.  5.    Alles  Weitere  gehört  in  die 
»«tilmngslehre.  —  Der  Betrag  der  Staatsausgaben  giebt  keinen  genauen 

JJ^&r  die  Sorgfalt,  welche  die  Staatsgewalt  der  Bildungspflege  widmet,  weil 

U3g..  daneben  nicht  unbedeut.  Posten  f.  Bauten  als  einmal.  Ausg. 

:  'Thülen  in  and.  Min.1)  In  Baiern  A.  f.  1876  13*35  M.  M.  Etat  d. 

;  ltnt\.  q.  Bildung.  Baden  A.  1876  2*32  M.  M.  Wcst-Oesterr.  A.  f. 

•T«err,  M.  fl.,  wovon  13'8<>  als  and.  Ausg.  (incl.  Akad.  d.  Künste). 
^"•Ul  A  1876  f.  sämmtl  Aufw.  f.  Unterr.  iL  wissensch.  Zwecke  38*22  M.  Fr. 
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286     1.  B.  1  K.  7.  A.  Finanzbedarf  für  CuUur-  u.  Wohlfabrtszweck.  §.  127. 

1)  Für  die  geistige  Bildung  dienen 

a)  Anstalten  für  den  Jugendunterrieht  und  zwar 

a)  als  allgemeine  Grundlage  alles  Unterrichtes  die  V 

(Elementar-)  Schulen.  Die  Güte  derselben  hat  auf  den  gei 

und  sittlichen  Zustand  und  somit  auf  die  gesammte  Wohlfah 

Volkes  einen  so  mächtigen  Einfluss,  dass  die  Regierung  ?erp! 

ist,  diese  Schulen  zum  Gegenstand  ihrer  Sorgfalt  zu  machen, 

sie  im  ganzen  Lande  in  hinreichender  Anzahl  vorhanden  ui 

eingerichtet  seien.  Hiezu  gehören  Anstalten  zur  Bil 

fähiger  Lehrer  (Schullehrerseminarien),  die  Erriet 

von  Schulen  injederGemeinde,  die  Anstellung  einer  \ 

genden  Zahl  von  Lehrern,  die  Herstellung  derer 

liehen  Schulgebäude  in  zweckmässiger  Beschaffenheit 

Beschaffung  eines  genügenden,  zur  Wahl  dieses  Berufes  i 

ternden  Einkommens  für  die  Lehrer.  Zur  Bestreitung 

jeder  Ortschaft  aufzuwendenden  Kosten  bietet  sich  häufig  < 

sonderes  Stiftungsvermögen  dar,  der  weitere  Bedarf  wird 

von  den  Eltern  der  Schulkinder  durch  das  Schulgeld,  the 

der  Gemeinde  bestritten.  Die  Staatskasse,  oder  die  Gas» 

grösseren  Selbstverwaltungskörpers  (Provinz,  Kreis)  hat  u 

die  nicht-örtlichen  Anstalten  und  für  solche  Gemeinden  einzo 

welche  die  Kosten  nicht  völlig  aufzubringen  vermögen.  Das  f 

geld  fällt  hier,  wie  in  allen  Fällen,  unter  den  finanziellen 

der  Gebühr  und  ist  in  so  weit  auch  in  der  Gebühreniel 

erwähnen.  Principielle  allgemeine  Schulgeldfreiheit  isi 

bei  der  Volksschule  nicht  geboten.  Es  genügt,  die  Dürftige 

21)  (Rau  §.  SO».  In  den  letzten  Jahrzehnten  ist  in  vielen  europäischen  Staaten  f] 
lange  vernachlässigten  Gegensund  zufolge  eines  erfreulichen  Wetteifers  der  Reg 

sehr  viel  geschehen.    Dies  zeigt  sich  hauptsächlich  in  der  vermehrten  L 

Schulen,  der  Schiller,  der  Lehrer  und  der  grösseren  Vollsten» 
des  Schulbesuches.    In  den  deutschen  Staaten,  der  Schweiz  ist 

der  Schulbesuch  aller  Kinder  im  Alter  der  gesetzl.  Schulpflicht  (7. — 1 4.  Jahr 
worden,  in  anderen  Staaten  ohne  allgemeine  Schulpflicht  hat  er  sich  sehr 

S.  ältere  Daten  in  d.  5.  Ausg.  §.  SO,  Anm.  b,  6.  Ausg.  §.  SU,  Anm.  c.  D 
Handbücher  v.  Kolb,  Bracheiii,  Uausner  u.  a.  in.     Ueber  Prem 

Endo  1S71  s.  Jahrb.  f.  d.  amtl.  Statist.  IV,  2.  Hälfte  (1876),  S.  1  ff.  Debei 

d.  höchst  reichh.  Statistik  d.  Unterrichts  f.  1869—72  in  d.  amtl.  Statist.  II.  i 

Müuchen  1&73,  2.  Th.  Ib75.  —  Eine  schlimme  Seite  des  Volksschulwesens  h 

die  kärgliche  Besoldung  der  Lehrer,  welche  durchaus  nicht  dem  Zu 

Schulwesens  u.  den  Grundsätzen  richtiger  Besoldungspolitik  entsprach.  Der 

gehalt  war  in  manchen  Füllen  kaum  so  hoch  als  der  gemeine  Taglohn ,  so  « 

Lehrer  zu  unwürdigem  Nebenerwerbe  gezwungen  war.    Man  hat  jetzt  in  viel 

dern  ein  Minimum  des  Einkommens,  nach  Classen  für  Schulen  in  verschiede 

Schäften,  festgesetzt,  so  dass  dem  Lehrer  ein  genügender  Unterhalt  gewährt  w 

Schulgeld  zu  befreien.") 
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])  An  das  Elementarscbulwesen  reiht  sich  in  aufsteigender 

Hg  an  das  Berufsschulwesen.  Dasselbe  zerfällt  in  die  drei 

ist  in  vielen  Staaten  wiederholt  hinaufgerückt  worden.   Der  Staat  hat 

seinen  Mitteln  ärmere  Gemeinden  unterstützt.    Dadurch  ist,  besonders  in 

iufti  in  den  lernen  Jahren ,  viel  gebessert  worden ,  aber  noch  immer  bleibt 

s  tüDcaen  und  Manches  zu  thun  übrig.   Leber  Preussen  s.  Ztschr.  d.  Statist 

Elffei,  1869,  S.  99  fl.,  153  ff.,  177,  u.  Jahrb.  f.  d.  amt.  Stat.  IV,  2.  (1876) 

(  Durchschnitt  der  Lehrergehalte  an  Elementarschulen  1S6J  210,  18134  218, 

:7>  Ihlr.,  in  den  Städten  resp.  281 ,  294,  303,  auf  d.  Lande  181,  1?>6,  270, 

1  •  «lazcü  Max.  Durchschn.  in  den  Städten  Brandenburgs  308,  332,  395,  der 

♦•».  300,  3o6,  856,  jetzt  (1871)  Prov.  Preusseii  399,  u.  Schlesw.  Holst.  450. 
i  jwaschn.  in  Posen  224,  236,  285,  in  Hohenzolleru  231,  254,  255,  auf  dem 

Äix.  Sachsen  235,  212,  205,  jetzt  (1871)  Schi.  Holst.  337,  Min.  Posen  144, 

!*i  Pammern  145.  188.  182\    Die  Verbesserung  ist  allgemein.    Aber  es  gab 

»*  1026  Lehrer  mit  50—100,  8361  mit  100—150,  10,290  mit  150—200, 

^:o>—  250,  3745  mit  250-300  Thlr.,  und  doch  auch  1871  noch  296  der 

i.l'.M  der  zweiten,  11,916  der  dritten.  12,937  der  vierten,  701H  der  fünften 
r ~=r   Erheblich  höhere  Gehalte  waren  1864  sehr  selten,  z.  B.  500-550  Thlr. 

»r  n\,  (1*71:   877),  550—600  174.  (Is71:  615),  600—650  96,  (1871: 

*3*-70O  53,  (1871:  217).  700—1000  159,  (1871:  564),  über  1000  Thaler. 
Lehrer.  Seitdem  aber  neue  Verheerungen  (s.  Jahrb.  a.  a.  0..  S.  46), 

Sept.  1874  incl.  Personal-  u.  Alterszulagc  im  Staate  der  Durchschn. 

;  p.  Lehrerin  249  (Städte  399  u.  264,  Und  279  u.  224)  Thlr.  war. 

UAu«t«r  lebten  1834  noch  396  Lehrer  ganz  oder  zeitweise  vom  Reihetisch  bei 

'-•betDhoern.  —  In  Preussen  sind  in  der  günstigen  Finanzlage  der  letzten 
r*  xtr  *rbebL  Summen  f.  Volksschulen  unter  die  fortdauernden  Ausgaben  des 

tiUtetedt.  so  im  A.  f.  18'4  1316,  1875  174*,  1876  1832  MiU.  M.,  wovon 

..■  S  hulen  10  12.  1361,  1377,  f.  d.  Seminare  u.  ägl  2-23,  ü'36f  4*10 
t  hm  allgemeine  Regelung  der  Finanzverhältnisse  der  Volksschule  steht  in 

*  VaWangteo  Unterrichtsgesetz  bevor.  —  Baden,  s.  das  neue  treffliche  SchuJ- 
■f T     März  ls6s;  Tit.  V  vom  Einkommen  der  Lehrer:  4  Ortsclassen,  Gemeinden 

"1—1500,   1501—1006,  Iber  3«f00  Einw.  Hauptlehrer  Minimalgehalt  (in 

*  ̂uaUea  oder  festen  Nutzungen)  hlenach  550,  375.  400,  450  fl.;  wenn  an  einer 

<**u«  w<ni^stens  2  Hauptlehrer,  so  hat  der  erste  50,  wenn  3,  so  der  erste  100, 

'  »  i'f  $<).  wenn  4  oder  mehr,  so  hat  der  erste  200,  der  zweite  100,  der  dritte 

L-  ̂ W.  aasberdem  stets  freie  Wohnung,  ferner  Antheil  am  Schulgeld,  das  in  der 

":*  "'rbclasse  mit  50,  in  den  drei  auderen  mit  75  fl.  garantirt  wird;  endlich 
^-Tiaren  Dach  d  Dienstalter,  alle  5  Jahr  20  1,  bis  zum  Max.  v.  120  fl.  in  der 

Hh)  i  in  d.  and.  Classen,  doch  nur,  soweit  feste  Besoldung  u.  Schulgeld- 

•      1.  nicht  ubersteigt    Schulgehilfen  als  Unter-  und  Hulfslehrer:  heizbare, 

*wlx;  and  im  Min.  265  fl   in  den  2  untersten .  290  fl.  in  den  2  obersten 

«a,  la  Städten  über  6000  Einw.  315  fl.   S.  Titel  VI  Uber  die  Bestreitung  des 
fir  die  Volksschulen.    Was  durch  Schulfonds,  Dotationen,  gesetzl.  Beitr.  d. 

•*kt  «deckt  ist,  trägt  die  Staatscasse,  §.  74.    So   im  Jahre  1^71 

■  ljw  1  Staatabeitrag  zu  den  Gehalten  der  Volksschullehrer,  ausserdem  30000  fl. 

.-'-'iäc-n.   A.  f  1S76:  resp.  246,000  u.  64,000  M..  überhaupt  an  Staatsbeitr. 
Vehlen  541.000.    üeber  Ruliegehalte ,  Versorg  d.  Wittwen  u.  Waisen,  s. 

■/*U  des.  -  [n  Frankreich  sollte  (Ges.  28.  Juni  1833)  der  Elemcntarlehrer 
iOO.  der  Oberlehrer  nicht  unter  400  Fr.  erhalten,  nebst  einem  Schulgelde 

^  ■«Welle).    1845  gab  es  15,000  Schullehrer  von  weniger  als  400  Fr. 

r^  die  Inentgeltlichkeit  des  Schulunterrichts  ausgesprochen  und  eine  Summe 

'  *üt  Kr.  gefordert,  am  jeden  Lehrer  mindestens  auf  600  Fr.  zu  stellen  ;  diese 

hl*       webt  in  Vollzug.    Nach  Ges.  v.  15.  Mär/  1850  sollte  kein  Lehrer 
Fr  ̂»nehmen.    Die  Gemeinde  giebt  wenigstens  200  Fr  ,  hiezu  kommt  das 

M  mad  der  Staat  legt  zu,  was  an  jenem  Betrage  noch  fehlt.    Ausserdem  stellt 

L35^  fco  erforderlichen  Raum     Verdiente  Lehrer  können  nach  5  Jahren  auf 

:W.  aich  10  Jahren  auf  800  Fr.  gesetzt  werden,    üeber  ti.  «eueren  Ver- 
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Hauptgebiete  des  gelehrten  oder  wissenschaftlich  et 

wirtschaftlichen  und  des  künstlerischen  Schulweser 

jedem  dieser  Gebiete  lassen  sich  wieder  Schulen  ftir  die  V 

dung  und  für  die  Fachbildung  zum  Beruf  untersei 

1)  Gelehrte  Schulen  (Gymnasien),  Lyceen),  —  Univers 

und  einzelne  Specialschulen  für  die  höhere  wissenschaftliche 

bildung  (medicinische,  Rechts-,  theologische  Akademieen  u. 

2)  Realschulen  (untere,  Bürgerschulen  —  Realgymnasier 

Specialvorbildungsschulen  für  solche  Berufe,  für  welche  eii 

rigerer  Grad  der  Vor-  und  Fachbildung  ausreicht  (niedere 

wirthschafts-,  Gewerbe-,  Handels-,  Schifffahrtsschulen  u.  s. 

andererseits  Hochschulen,  namentlich  Polytechniea  un 

cialschulen  für  höhere  Berufsbildung,  wie  Handels-,  Lan< 

scbafts-,  Forst-,  Berg-,  Bau -Akademieen  u.  dgl.  m.  Auch  1 

akademieen  zählen  hierher.  Endlich  3)  niedere  (z.  B.  gewöl 

Zeichenschulen)  und  höhere  Kunstschulen  für  Malerei,  Bildh 

Tonkunst.  In  finanzieller  Beziehung  ist  zu  beachten,  da* 

gelehrte  Schulwesen  im  Ganzen  das  ältere  ist,  das  wirtbs« 

liehe  erst  den  Bedürfnissen  der  neueren  Zeit  seine  Entst 

verdankt  und  das  Kunstschulwesen,  wenigstens  als  öfl'a 

Angelegenheit,  meistens  erst  der  jüngsten  Zeit  angehört.  I> 

lehrte  Schulwesen  ist  ferner  für  die  meisten  Staatsdiener  (h 

Art)  in  der  Regel  das  Mittel  zur  Erlangung  *  der  Vor-  un 
theoretischen  Fachbildung.  Die  niederen  und  höheren  gele 

Schulen  sind  daher  häufig  auf  altes  eigenes  oder  Stifti 

vermögen  fundirt,  oder  werden  seit  lange  von  den  Städten 

und  soweit  diese  Mittel  nicht  ausreichen  oder  neue  Anstalt 

gründen  waren,  so  leistet  auch  der  Staat  bedeutendere  Zus( 

oder  unterhält  die  Anstalten  auch  allein.  Das  wirthschaft 

Schulwesen  steht  den  Interessen  der  grossen  Masse  der  Bevölk 

näher,  konnte  daher  auch  mehr  auf  freiwillige  Gaben  ( 

dungsbeiträge  u.  s.  w.)  der  Interessenten  und  auf  Sehnig 

dann  besonders  auf  Beiträge  der  Gemeinden,  Kreise  begi 

hältnisse  im  franz.  Volksschal wesen  s.  Engel  in  dessen  Zeitschrift  d.  preuss. 

Bur.  1865,  134  ff,  Im  Et  f.  1876  sind  an  Ausg.  f.  Primäruntcrr.,  die  auf  den: 

lasten,  17*92  Mill.  Fr.  ausgeworfen,  f.  d.  Schnlaufsicht  1*53  Mül.  Fr.  —  In  t 
britannien  geschah  lange  Zeit  für  das  Schulwesen,  sowie  für  viele  andere  * 

Bedurfnisse  gar  nichts  vom  Staate.  1861—62  war  die  Staatsausgabe  für  En 
Wissenschaft  u.  Kunst  aber  schon  1,360,000  L.,  davon  803784  L.  für  öflen 

stalten  für  Erziehung,  meist  für  Schulbäuser,  Lehrerbesold.,  Lehrerbildungaanst, 

haupt  grossentheils  für  Elementarunterricht.  1874  wurden  f.  öflentl.  Unterr  . 

u.  Wissensch.  2*60,  wovon  spec.  f.  öffeutl.  Unterricht  (ohne  Univers.^)  2*  17  Miü 
verausgabt. 
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sb?  so  dass  der  Staat  vollends  nur  secundär  dafür  eintritt. 

■  die  wirtschaftlichen  Specialschalen,  namentlich  die 

thächulen,  machen  in  dieser  Beziehung  eine  wichtigere  Aus- 

ten indem  der  Staat  in  deren  Unterstützung  eine  passende 

a.  der  Förderung  der  Volkswirtschaft  erkannte.    Dieser  be- 

Gcsichtspunkt  ist  neuerdings  auch  öfters  dem  niederen 

Schulwesen  zu  Gute  gekommen.  Die  Unterhaltung 

'  Ederen  Kunstschulen  dient  auch  zugleich  wirtschaftlichen 

ffwen.  Diejenige  der  höheren  ist  Sache  des  reichen  Mäcenaten- 

ü  der  grossen  blühenden  Städte  und  mit  Recht  auch  des 

Es  ist  jetzt  die  Aufgabe,  die  Conscquenzen  der  Selbst- 

filting  auch  in  der  Regelung  der  Finanzverhältnisse  des 

ton  und  höheren  Unterichtswesens  zu  ziehen.  Hier  bleibt  noch 

in  ihm  in  Bezug  auf  die  richtige  Vertheiluug  der  Last  zwischen 

■  toatnnd  diesen  Körpern.2») 
 . 

'kPeassen  (alten  ümfangs)  kosteten 
Oeff.  Ele-    Höh.   Realsch.   Reilsch.   0«ff.      Oeff.  Unirert. 

2.  Ord.     1.  Ord.    Pro-    Oymn.    1870  incL 
■nuk 

1864         1864       1864  1864  Pror. 

86       461      105  1  833  1*492 

7152     9414    3746  12638  149*200 
26        30       43  43    c.  207 

1  0*71 

1*43 

2*61 

1404 
1402 

57*8 

[30*2
2 

1-56 

3492 

0*46 

29*36 

4*52 

2001 

12-31 

1023 

l  5  45 47*71 

4*31 

52*77 
115 

62*36 

4*62 

38*53 

311 

42*42 

131 

(2-1) 

15*51 501 
400 

1828 17-91 
2  70 

äften.  ohne  Einrechnung  des  CoUegiengeldes  (bei  Schulgeld  „Einnahme 

KErnrb*':  -rohl  Gebühren).  Um  1870  Betrag  der  Nonnalgehalte  der  Gyni- 
r**>r  aich  3  OrtscJassen  Directoren  bis  1800,  1600  u.  1400,  ordentl.  Lehrer 

£»*J;«)-1150,  500—1000  Thlr.,  s.  Engel,  Zeitschr.  1869,  S.  202,  206,  199. 

1Müih»cke's  Schulkalender.  Nach  einer  neueren  Statistik  (Jahrb.  d.  amtl. 
K  2  Abth.,  S.  86,  114)  ist  der  Aufwand  f.  d.  höheren  Lehranstalten  und 

in  Preussen  jetzt  folgendermassen  gestiegen  (in  1000  Thlr  ),  ganzer  Staat 
**  Provinzen. 

Bürger-  Real-  Gymnasien 
schulen.  schulen.         und  Progymn. 

1869      1874       1869     1874       1869     1874  1876 

Universitäten. 

401       640  801  1584  3016  4584  2257 

22        42  14  95  480  1134  1641 

4          6  11  11  264       228  449 

374      592  776  1  177  2272  3222  167 

l.  19 
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b)  Beförderung  der  wissenschaftlichen  Bildung 

haupt  durch  Bibliotheken,  Sammlungen  von  Natur-  und  Kt 

Nach  den  Anschlägen  für  187«  hatten  die  folgenden  U  ni  versitatei 

stehende  Etats  (in  1000): 

Summe 
dav.  aus 

Staatsf. 
Summe 

Berlin  Mark  1357 1238 .   .   Mark  ? 
807 

714 München  .  . .    .  fl.(l  871)20$ 

625 

578 
Würzburg .  . 

.  .,      ,,  345 
Halle  692 451 

Erlangen  .  . •     •            i«  1*1 
Königsberg   .    .  . 

«74 «23 

Greifswald    .   .  , 

•» 

482 

123 Münster  (Akad.)  . n 
157 

87 
(iratz    .    .  . 

.    .  „     „  248 

838 

208 
Innsbruck  .  . 197 

Marburg  .... »1 490 421 Krakau  .    .  . 
.    .  „  200 613 

465 Lemberg  .  . •    •  ,,     ,,  160 

Braunsberg  (Lyc.)  . 37 
10 Czernowitz  . •    .  ,,  6S 

Heidelberg   .   .  . V 
496 Dorpat  .    .  . .   Kol.  (1870^209 

Die  Ausgabe  u.  Einnahme  bilanciren  regelmässig.  Kur  bei  Würzburg  ist  i 

gäbe  bloss  269,000  fl.,  die  Zahl  in  der  Uebersicbt  betrifft  die  Einn.  (Baieni 

d.  Unterr.  p.  27,  1.  Th.,  S.  39).  —  Von  fremden  Univers,  haben  z.  B.  Li 
Upsala  in  Schweden,  Oxford  (174,000  L.  Einkommen  einschliesslich  der  C 

Cambridge  (133.000  L.  St)  bedeutende  eigene  Einkünfte.  In  Deutschland  sind 

mitunter  vom  Staate  eingezogen,  die  heutige  Staatsdotation  erfolgt  theilweise  aas 

Titel  (z.  B.  1870  bei  Freiburg  13,564  «.Staatszuschuss  für  entzogene  Gefälle,  * 

eigentlicher  Staatszuschuss).  —  Ucber  den  Betrag  des  Collegieugelds ,  der  Dt 

bühren  u.  s.  w.  fehlen  Angaben  fast  durchaus.    Um  so  dankenswerther  sind  <fr 

theilungen  in  dem  gen.  Werke  über  die  baier.  Unterrichtsstat.  S.  39  u.  XIX 

eingezahlten  Collegiengelder  betrugen  18««>/7o  in  München  45,900,  Würzborfl 
Erlangen  16,200,  i.  G.  94,600  fl.,  1871/72  resp.  53,900,  41,700,  1S,200,  UJ 

(auch  mit  Unterscheidung  der  Facult.).    Im  Durchschnitt  v.  1869/70—  71  Hi  i 

CoUegicngeld  97,000  fl.  oder  13%  des  Gesainmtbetrags  der  Kosten  des  Inire 

Unterrichts  v.  744,000  fl.  in  1871.    Allerdings  betragen  die  vollständ.  Befrcina 

die  theilweisen  25,  zus.  45°/0  der  Studenten.    Ebendaselbst  Berechnungen  des 
der  Sammlungen  und  Anstalten  der  Universitäten.    Aeltere  Nachrichten  über 

Universitäten  s.  bei  Dietcrici,  gesch.  und  Statist.  Nachrichten  über  die  Cnirfi 

im  preuss.  Staat.  Berlin  1836. 

Für  d.  techn.  Lehraust.  n.  sonst,  wiss.  Zwecke  giebt  d.  preuss.  Handebmin 

aus  Staatsfonds  aus  in  1876  1,448,000.  ausserdem  f.  d.  Bauak.  in  Berlin  2i 

d.  landwirthsch.  Min.  f.  landw.  Lehranst.  u.  wiss.  Zwecke  u.  f.  Thierarzneb 

998,000.  West-Oes terr.  f.  d.  techn.  Hochschulen  im  Ordin.  1876:  6%. 

Baden  f.  d.  polytechn.  Schule  153,000  M. 

Die  Ausgaben  für  das  höhere  Unterrichtswesen  anderer  Länder  lassen  nicht 

eine  unmittelbare  Vergleichung  mit  den  bezüglichen  Ausgaben  in  DeutschU 

weil  die  Organisation  zu  verschieden  ist.  Beispiel:  Frankreich,  A.  der  Au* 

Staats  für  1876:  f.  d.  sämmü.  Facultätcn  511  M.  Fr.  College  de  France  (für 

grossen  Theil  der  Fächer  d.  deutschen  philosophischen.  Facultäten ,  Natnnriaen 

Mathematik,  Philologie,  class.  u.  moderne)  335,000  Fr.  Museum  der  Narorf«w 

(Lehranstalt  incl.)  730,000  Fr.  Für  Mittelschulen  (Secundärunterricht ,  Lyceen, 

Colleges)  4*70  M.  Fr.  —  In  Grossbritannien  1861/62  Zuschuss  des  Staats 
Universitäten  zu  London,  Dublin,  d.  schott.  23,610  L.,  (1S74  38,000  Pf.), 

schule  und  geologische  Anstalt  17,1S5,  öirentliche  Anstalten  für  Erziehung  ÜJ 

285,377  L.  S.  auch  A.  Beer  u.  F.  Hochegger,  Fortschritte  des  Unterrichte 

in  d.  Cukurstaaten  Europa's,  1867  ff.  —  Beispiele  von  Ausgaben  für  Konstbü 
Akad.  der  Künste  zu  Berlin  1875  Staatszuschuss  342,000  M. ,  Kunstakadec/h 

Königsberg,  Düsseldorf,  Cassel  und  Hanau  142,000  M.  Dotation  d.  Deutschen* 

f.  d.  archäolog.  Institut  zu  Born  u.  Athen  in  1876  93,000  M. 
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Gärten  zur  Beförderung  der  Pflanzenkenntniss,  Gewerbe- 

ec  iL  s.  w.,  gelehrte  Gesellschaften  ( Akademieen). ") 

i\  Ausbildung  des  Sinnes  für  das  Schöne,  ästhetische  oder 

itbildong.    Neben  den  erwähnten  Schulen  für  Malerei, 

,merei  und  Tonkunst  gehören  hierhin  Kunstsammlungen  aller 

Für  diesen  Zweig  der  Bildung  ist  erst  am  Spätesten  vom 

>e  etwas  geschehen ,  nachdem  die  Zunahme  des  Volkswohl- 

•  gestattet  hat,  auch  dafür  Mittel  in  den  Staatseinkünften 

teiien.  Doch  haben  hier  die  Höfe  und  die  Kunstliebe  einzelner 

en  schon  länger  Kunstsammlungen  u.  s.  w.  angelegt,  welche 

iuliemn  zur  Benutzung  geöffnet  waren  und  auch  noch  jetzt 

:  tmche  Hofausgaben  für  solche  Zwecke  verwandt.  Neuer- 

■  ut  man  die  Bedeutung  der  Kunst-  und  Gewerbemuseen 

H  für  die  Entwicklung  der  Kunstindustrie  immer  mehr 

:m  and  daher  auch  im  wirtschaftlichen  Interesse  solche  Mu- 

xglüet  und  mit  stärkeren  Staatsfonds  ausgestattet.24) 

Die  Kirche.  Ob  und  wieweit  der  Staat  selbst  den  Kirchen- 

ikbften  Subventionen  gewährt,  das  ist  meistens  durch  die 

Wklkbe  Entwicklung  und  das  positive  Recht  entschieden, 

in  dieser  Beziehung  geschehen  sollte,  hängt  von  der  Auf- 

w  de«  Verhältnisses  von  Staat  und  Kirche  ab,  worüber  die 

L  «.  *  Finanzwissenschaft  d,.  Uta,  »  gebe. 

*  Beispiele:  Preussen,  Staatszuschüsse  Berliner  Akad.  d.  Wissensch.  1875 
"X.  L  Bibliothek  in  Berlin  240,000  M.  —  Baiern,  Münchner  Akad.  der 

«f^Sa.  Staatsdotation  1870  19,161  fl. ,  Hof-  und  Staatsbibliothek  46,600  II., 

*»  ̂rratorium  d.  wissensch.  Sammlungen  in  München  95,742  fl.  —  F rank- 
te Wi|  Institut  669,000  Fr.,  Nat  BibÜothck  533,000  (n.  ausserord.  für  Catalogis. 

^uim  öffentliche  Bibliotheken  u.  s.  w.  259,000  Fr.  —  England  1861—62: 

*  101,714  L.,  wovon  Staatsznschuss  100,414  L.  1874  f.  Wiss.  u.  Kunst 

*n,00öpf.,  f.  d.  Museen  128,000  Pf.  —  Oesterreich  (West-)  1876 

L  \  wasch.  45,000  fl.  Staatsznschuss. 

''-spiele:  Preussen,  Staatszuschuss  f.  d.  Kunstmuseen  in  Berlin  1870 

!^-,  1ST5  201,000  Thlr. ,  ausserdem  f.  d.  Nationalgall.  16,000  Thlr.  (im 
sonst  Kunst-  u.  wiss.  Zwecke  jetzt  252,000  Thlr.   (Vermehr,  dieser 

^_nca  durch  ausserord.  Bewill.,  in  den  letzten  Jahren.)  —  Baiern ,  Akademie 
u.  KanstsammL  1870  71,900  fl.  Staatsdotation,  ausserdem  für  Pflege 

' L  Kunst  im  Allgemeinen  15,000  fl.  —  Oesterreich  1870,  Akademie 
-tust«  in  Wien  59,740  fl..  1S76  111,000  fl.  Staatsdotation,  Oesterreich. 

!"  kannst  und  Industrie  und  Kunstgewerbeschule  60,200  fl.,  1870  87,000  fl. 
:i!Jreich  1S65:  Consenat.  für  Musik  195,000  F.,  Ausstellung  von  Werken 

'      •  nu.OOÖ  Fr..  5  kab.  Theater  1,515,000  (Oper  820,000  Fr.),  für 

"^a.  Verzierung  öffentlicher  Gebäude  950,000  Fr.,  1876  f.  schöne  Künste, 
•-'i-'.r  Musik  5*69  M.  Fr  —  i.r.  Britannien  1861-  62  NationalgaU.  u. 

^Portt  14,134  L.  —  S.  Anm  23  am  Schluss. 

^  ■ nunchen  Lindern,  so  bis  vor  den  jüngsten  Ereignissen  in  Italien,  Spanien, 

- a  wmbritannien ,  Schweden  hat  sich  ein  grosses  Kirchenvermögen  erhalten, 

19*
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§.  128.  Der  Finanzbedarf  für  die  Finanzverwaltungnl 

ergiebt  sich  einmal  aus  den  Verwaltnngs-  and  Betri* 

kosten  des  rentablen  Staatseigenthums  und  den  h 

bung8kosten  der  Steuern  u.  s.  w.  Davon  war,  soweit«' 

in  anderen  wenigstens  theilweise.    Wieder  in  anderen  ist  das  Kirchenrena^ 

Staate  eingezogen  u.  d.  Unterhalt  der  Geistlichen  u.  s.  w.  auf  Staatsfonds  ftb^rae 

so  in  Frankreich,  A.  für  1S65:  Ausgaben  für  das  Personal  d  k*tholi*<h^ 

42.53,  für  sachl.  Bedürfnisse  dsgl.  313  Mill.  Fr.,  für  nicht-kathoL  Culte  Gfl 
ausgäbe  1  91  Mill.  Fr.  (u.  A.  16  Erzbischöfe  zu  20,000,  der  Pariser  zu  50.« 

«9  Bischöfe  zu  15,000  Fr.,  in  Algier  30,000  Fr).    Ausg.  f.  d  gesamoüa 

1S71>  5373  M.  Fr.    In  Deutschland  ist  wenigstens  fast  überall  ein  5rtl 

Kirchenvcrmogen  zur  Deckung  der  Pfarrbesoldungen  und  der  anderen  km 

Gottesdiensts  vorhanden,  z.  Th.  auch  noch  ein  allgemeines.    Daher  ersek©* 

wohnlich  nur  verhältnissmässig  kleine  Summen  im  Staatsbudget  für  Colra* 

Auch  das  Finanzwesen  der  Kirchen  geht  einer  grossen  Umgestaltung  eutr-r 
mehr  die  Ideen  der  Trennung  von  Staat  und  Kirche  sanetionirt   werden  ii 

Liberalismus  auch  in  der  Kirche  zur  Herrschaft  kommt.    Das  kirchh:':; 
bührenwesen  ist  in  der  Protestant.  Kirche  Deutschlands  schon  jetzt  fast  ui 

Die  Einführung  der  Civilehe  und  der  eigentlichen,  von  bürgerlichen  Stai«dc>! 

geführten  Civilstandsregister  (Keichsges.  v.  6.  Febr.  1S75),  womit  die  Aufb^.i 

gesetzlichen  Trau-  und  Taufzwangs  verbunden  war  nöthigt  allmali^,  die  tr; 

Stol  gebühren  zu  beseitigen.    Um  so  mehr  müssen  dann  andere  Hilfsquelle  i 

Finanzen  der  Kirche  eröffnet  werden.    Eine  einfache  Erhöhung  der  Staxsä 

(wie  in  Preussen  seit  1875  wegen  des  Ausfalls  an  Stolgebuhren  zur  Yerbeeaera. 

äusseren  Lage  der  Geistlichen  um  c.  2  Mill.  M.)  widerspricht  den  Gruni^a 

neueren  Gesetzgebung  über  Kirchensachen.    Wie  weit  von  der  Einriuac?  • 

kirchlichen  Besteuorungsrechts  (wie  in  Preussen  nach  d  G.nofcp 

Ordnung  v.  1^76  §.  11  —  15)  practisch  Gebrauch  gemacht  werden  kann,  ist  rvi 
Denn  ein  Besteuerungsrecht  setzt  im  Grunde  stets  eine  Zwangs mitgliedscUM 

welche  jetzt  fehlt.    Die  hauptsächliche  Quelle  der  Einkünfte  werden  fr?.w: 

Beitrage  sein  müssen.  —  Auch  die  Beziehungen  zwischen  dem  Staate  und  dt:ii 

Kirche  dürften  zu  einer  neuen  Regelung  der  Finanzverhältnisse  hindränge*.  5ü 

findet  sich  in  den  kirchlichen  Dingen  in  einem  Uebergangsstadium.  Auchirj 

Staatszuschüsse  zu  den  kathol.  Kirchenausgaben  werden  wohl  bald  wesentt^-s 

änderungen  unterliegen,  soweit  sie  nicht  auf  festen  rechtlichen  VerpflichtLarr: 

eingezogenes  Kirchengut  u.  s.  w.)  beruhen.    Beispiele:  Preussen:  1*7*«  -L 

Min.  d.  Geistl.  u.  s.  w.  Angelegenh.  f.  d  evang.  Kirche  2.213,000  Marl,  w  * 
Evang  Oberkirchen rath  102,000,  Consistorien  855,000  M..  cvangel  GeistL  i  t 
i, 257,000  ;  f.  d.  kathol.  Kirche  2,081,000  M. ,  wov.  f.  Bisth  u.  die  z. 

Instit.  1.243,000,  kath.  Consist.  35,000,  Kirchen  u.  Geistl.  1,403,000  Aoit'i 

t  Cnlt.  u.  Lnterr.  gemeins.  0  52  M.  M. ,  wovon  Unterhalt  der  Kirchen-,  f 

Küster-,  Schulgebäude  auf  Grund  rechtlicher  Verpflichtung  des  Staats  17*. 

besserung  der  Lage  der  Geistlichen  aller  Bekenntnisse  33S  (1874  1*41  M. 

Baiern  A.  f.  I*»76  kathol.  Cultus  im  Staatsbudget  337,  p rötest,  desgl.  1*51  1 
israel   14,000  M.,  übrige  Staatsausgaben  für  kirchl.  Zwecke  115  M.  M    -  1 

A.  f.  1870  kathol.  Cultus  117,000  i wobei  aber  die  vorläufig  gestrichene  Deta&g 

den  erzbischöfl.  Stuhl  in  Freiburg  von  13.400  fl.  nicht  inbegriffen  ,  evanr'- 

95,000  M.,  israel.  dsgl.  3600  M.,  Summa  Cultus  215,000  M.   -  West-ÜesttP 

1S70  kathol.  Cultus  Erforderniss  d.  Religionsf'onds  ord.  3*75,  Ertraord  0  30. 
4  05,  Stiftungen  u.  Beiträge  für  kath.  Cultus  bez.  Ol  8.  014,  zusammen  0*31  f  * 
Cultus  s0,000,  25,000,  zus.  105,0u0,  f.  griech.-or.  Cultus  (DalmaO  55,000  II 

zus.  7'J.OOO.  überhaupt  für  Cultus  4  07,  0'49,  zus.  4  56  MilL  fl.    Ausserdrx  . 
Ges.  v.  IV  März  1S70  zur  Unterstützung  kathoL  Geistlichen  600,000  fl.  Die 

zeitigen  Einnahmen  des  Keligionsfonds  sind  veranschlagt  auf  31 S  M.  fl.  jr  ■ 
Die  gen.  Verbess.  d.  GeistJ.  auch  diesen  Fonds  ausserdem  entnommen. 
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ei  nm  allgemeine  Verhältnisse  handelt ,  schon  oben  im  4.  Ab- 

irrte dieses  Baches  (§.  91—95)  die  Rede.  Weiteres  muss  flir 

fpätere  Lehre  von  den  Einnahmen  selbst  vorbehalten  bleiben. 

Ubq  ist  der  Bedarf  für  die  Staatsschuld  (Verzinsung,  Til 

c  a.  ä.  w.)  hierher  zu  rechnen.  Davon  wird  in  der  späteren 

aeflen  Lehre  von  der  Staatsschuld  gehandelt.  Endlich  gehört 

kr  der  Bedarf  für  die  Finanzbehörden  u.  s.  w.  selbst. 

«  die  Darstellung  des  FinanzbehiJrdenwesens  in  die  Finanz 

etschaft  überhaupt  aufzunehmen  ist,  wird  von  diesem  Bedarf 

Ms  später  am  Schluss  des  2.  Bandes  gesprochen  werden. 26) 

•>TdR»o,  5.  Ausg.  §.  91. 



Zweites  Buch. 

Die  ordentlichen  Einnahmen  der  Finanzwirthsi 

insbesondere  der  Privaterwerb. 

Erstes  Kapitel. 

Allgemeine  Betrachtung  und  Haupteintheilm 

der  ordentlichen  Einnahmen. 

1.  Abschnitt. 

Haupteintheilung  und  Grundsätze  für  die  weitere  Rinthe il» 

ordentlichen  Einnahmen.1) 

I.  —  §.  129.  Begriff  und  Quelle  der  ordentliche^ 

nahmen.  Der  Ausdruck  „ordentliche  Einnahmen"  (des 

aber  auch  der  Staatenverbindungen  und  derSelbstverwaltu 

wird  in  der  Finanzpraxis  nicht  immer  in  einem  genau  b 

und  gleichmäßigen  Sinne  genommen.  Er  unterliegt  auc 

den  Verschiedenheiten  des  öffentlichen  Finanzrechts  in 

demselben  Staate  geschichtlich  einigem  Wechsel.  Im 

versteht  die  Gegenwart  in  der  Praxis  unter  den  ordentliche 

nahmen  diejenigen,  welche  auf  Grund  des  bestehenden  F 

dauernd  in  gewisser  periodischer  Regelmässigke 

Finanzwirthschaft  zufliessen.  Die  Finanztheorie  hat  an  dies 

iassung  anzuknüpfen,  aber,  wegen  des  untrennbaren  Znsa 

*)  In  diesem  L  Abschnitt  sind  Erörterungen  vereinigt  n.  erweitert  worden 

von  Kau  früher  theils  hier  (§.  82—88  d.  früh.  Aufl.  bis  incl.  5).  theils  in  I 

leitungen  zum  Abschnitt  „von  deu  Einkünften  aus  Hoheitsrechten1'  (Regalien) 
bis  171)  und  zum  Abschnitt  von  den  Gebühren  (§.  227—230),  Einzelnes 

§.  247  ff.  vom  Steuenvesen,  angestellt  worden  waren.  Die  Vereinigung  di< 

örterungen  scheint  mir  durch  die  Nothwendigkeit  geboten,  die  Terminologie  i 

begründen  und  der  Vermengung  der  historischen,  rechtlichen  und  finanzwiss« 

liehen  Begriffe  ein  Ziel  zu  setzen,  zu  welchem  Zwecke  aber  auch  ein  näba 

gehen  auf  die  Streitfragen  über  Begriffsbestimmung  und  Classification  nothwiinc 

Schon  in  der  6.  Ausg.  war  daher  dieser  Abschnitt  von  mir  erneuert  worden 

jetzt  nur  revidirt,  aber  in  Einzelheiten  auch  umgearbeitet  worden,  so  schon  in 

Der  jetzige  Abschnitt  1  entspricht  den  §§  84 — 91  der  6.  Ausg. 
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r>  der  Finanz  wirthschaft  and  ihrer  Einnahmen  mit  der  ganzen 

:»*irthschaft,  bei  der  Begriffsbestimmung  der  ordentlichen  Ein- 

sals einer  Haaptart  der  Einnahmen  überhaupt,  die  nothwendige 

aomischeßedingung,  von  welcher  die  dauernde  Periodicität  jener 

ahmen  abhängt,  mit  zu  berücksichtigen.  Danach  sind  in  wisse n- 

üilicber  Hinsicht  die  ordentlichen  Einnahmen  zu  bezeichnen 

die  ihrer  ökonomischen  Natur  nach  einer  regel- 

Fjigen  Wiederholung  von  Periode  zu  Periode  dauernd 

iireiL  Es  muss  daher  die  Quelle,  aus  welcher  diese  Ein- 

ntD  fließsen,  Nachhaltigkeit  verbürgen.  Demgemäss  muss 

kr  Regel  das  Volkseinkommen,  oder  müssen  die  dasselbe 

oieaden  Einkommen  der  Einzelwirthschaften  in  der  Volks- 

iMohaft  die  Quelle  der  ordentlichen  Einnahmen  sein. Ä) 

IL  —  §.  130.  Haupteintheilung  der  ordentlichen  Ein- 

mjcn.  Je  nachdem  das  Einkommen,  welches  die  Quelle  der 

Einnahmen  ist,*  von  der  Ein  an  zwi  rthschal't  .selbst 
:ew  hnliehen  Formen  des  freien  Verkehrs  oder  von  anderen 

3iel*irthBchaften  erworben  wird,  sind  zwei  —  aber  auch 

iwtl  —  coordinirte  Hauptarten3)  ordentlicher  Ein- 

u  unterscheiden : 

Istsprechend  seiner  Auffassung  des  Staatsschulden  wesens  (s.  o.  §.  58,  5.  Ausg. 

**•  -   behandelte  Kau  überhaupt  unter  den  „Einkünften"  nur  die  hier  sogen. 
-  .'.ltmcii.     Stein  hat  die  l  nterscheidung  von  ordentl.  und  ausserordeiitl. 

in  dieser  Weise  (s.  o.  §.  57)  nicht.  Ich  halte  an  ihr  sowohl  in  wesent- 

^brrtiaätimmung  mit  der  Praxis,  als  wegen  ihrer  principiellen  Bedeutung  für 

ratztedar&decknng  fest     Besobrasoff  nennt  die  ordentl.  Einnahmen  die 

*  jjj  oo  moins  constantes,  in  der  in  Anm.  3  gen.  Abb.  S.  18.  —  Ueber  den 

*  - Einkomm  ens  und  des  Volkseinkommens  siehe  jetzt  Wagner,  Grund- 
uL*tS6ff.    Etwas  abweichend  sind  Erbschaftssteuern  und  überhaupt 

k*pitalsteuern,  d.  h.  solche  Steuern,  welche  nicht  nur  nach  dem 

a*:tk  angelegt,  sondern  aus  dem  Kapital  einer  Einzelwirthschaft  reell  ent- 

'■ieo,  aufzufassen.  Hier  kann  man  nicht  immer  sagen,  dass  die  Qoelle  der 
Volkseinkommen  ist.    Mitunter  dient  solche  Steuer  nur  als  Mittel  zn 

'ruderten  Verth  eilung  des  Volks  Vermögens,  speciell  des  Nation  al- 
tuli.  nd  wenn  der  Steuerertrag  einfach  verzehrt  wird,  so  ist  dann  dieses 

:-fi£tn  die  Steuerquelle  gewesen.   Deshalb  wird  im  Text  gesagt,  dass  „in 

-•fei**  das  Einkommen  die  Quelle  der  ordentl.  Einnahme  sei.  Auch  jene 
y-»>  il  Kapitalsteuern  sind  ordentl.  Einnahmen  unter  der  Voraussetzung  der 

~«*|in  Reproduction  der  von  der  Finanzwirthschaft  den  Privatwirtschaften 

<<=a  Vermögen.  Weiteres  später  in  der  Steuerlehre.  Die  Vermögens-  und 

^^ocheidung  vom  rein  ökonomischen  und  historisch-rechtlichen  Standpuncte 
L  §.  23  ff.,  27  ff.)  u.  der  soc.  Steuergesichtspunct  (o.  §.  26)  spielt  hier  mit. 

fr«  Hanptarten  unterschied  auch  h  au  iu  den  früheren  Aufl.,  §.  84  (f.,  von 

^«rrujr  erworbene  and  von  ihr  befohlene  oder  geforderte.  Aber  er 

pt  ä*  Einnahmen  aus  Finanzregalien  zu  der  ersten  Art,  §  85,  was  ich  aus  den 
-  5  Hl,  142,  145  entwickelten  Gründen  für  unrichtig  halten  muss.    Die  früh. 

:  Vieh  bei  Pfeiffer.  Staatseinnahmen  I.        (ohne.  QneOtnaOgabe), 

Pfeiffer  s  Characterisirung  des  Domänenbesitzes  u.  s.  w.  als  Steuer  unten 
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2%     2.  B.  I.K.  I.A.  Einteilung  der  ordentlichen  Einnahmen.  §.  130»  Hl 

1)  Privatwirth8chaftlicbe  oder  Dorna  ni  a  1  einnth» 

(im  weitesten  Sinne),  oder  Privaterwerb.  Diese  fliesen  i 

einem  Einkommen,  welches  die  Finanzwirtbscbaft  (des  Staaten.! 

als  Einzelwirthschaft  in  Unternehmungen  (vornemlieh  in  Sachg$ 

prodnctionen)  ganz  nach  den  gewöhnlichen  Gr ondsiti 

des  privatwirthschaftlichen  Systems  inderfreienV 

§.  136.  Anm.  2.    ümpfenbach  §.  22  unterscheidet  fast  in  derselben  ¥*i* 

Hauptarten  unter  dem  Namen  mechanische  und  organische  StaatseinLc 

quellen,  verwirft  den  Begriff  Regal  bei  der  Eintheilnng  (L,  S.  53).  bildet  abr 
dem  Kamen  Fiscal vor recht  einen  ähnlichen  (S.  58)  und  setzt  die  FinnihnK 

letzteren  unter  Vernachlässigung  des  bei  den  wichtigsten  zimal  deutlich  hervorm 

Steuercharacters  (Salzvorrccht,  Tabakvorrecht)  dennoch  unter  die  mechanisch* 

kommenquellen.    Bergius,  Finanz  vriss.  S.  71.  stellt  3  Hauptarten:  Begahei 

Gebühren),  Domänen,  Steuern  auf;  ebenso  schon  Jacob.  Fin.  §  47.  49.  M»i; 

§.  1,  doch  mit  Einreihung  der  meisten  Gebuhren  unter  die  indirecten  Steuere  •' 
bis  65  und  mit  richtiger  Auffassung  der  Monopolisirung  ron  Salz  und  Tabai  b 

steuerungsform,  §.  69.    Vgl.  auch  J.  G.  Hoffmann,  Lehre  ton  den  Steoera.  J 

1840,  S.  23  ff.    Stein,  Finanzwissenschaft,  1. •Auflage  S.   101   und  2.  M 

S.  136  erkennt  drei  Finanzqaellen :  das  wirtschaftliche  Einkommen  des  Stua 
wirtschaftliche  Einkommen  des  Einzelnen  und  den  Staatscredit.    Die  EintfceiiJuq 

Einnahmen  nach  den  beiden  ersten  Quellen  trifft  also  mit  der  im  Text  gegefeaa 

sammen.    Aber  Stein  führt  (1.  A.  S.  106,  2  A.  S.  143)  Einnahmen  aus  des  Iß 

(nach  seiner  willkührl.  und  unhaltbaren  Begriffsbestimmung)  u.  aus  d.  Gebetes 

die  erste  Finanzquelle  zurück,  nicht  wie  ich  auf  die  zweite.    Für  die  Fnpi 

Classification  der  Einnahmen  s.  u.  d.  seit  dem  Erscheinen  der  6.  Ausg.  äiS 

lichten  Arbeiten  bes.  Besobrasoff,  revenues  publ.  de  la  Russie.  (mit  eist  Ii 

Einlcit.  über  die  Grundsitze  der  Classific),  in  d.  Mem.  de  Y  Acad.  de  St  F& 

tom.  XVIII,  N.  9,  St  Pet  1872.  bes.  p.  18  ff.    Er  theilt  ein  in  Auflage»  04 

n.  „industr.  Eink.  des  Staats"  (revenues  industriels) ,  die  ersteren  in  Steuerst, 
bühren  (coutributions  et  taxes),  die  letzteren  in  Regalien  (droits  regit) 

revenues  industriels  L  e.  S.  u.  wendet  sich  bes.  gegen  meine  Auffassung  der  R^P 

B   hat  mich  nicht  davon  überzeugt,  dass  meine  Eintheilnng  aufzugeben  *ea 

bes.  p.  23  über  d.  Unterscheid,  zw.  Gebühren  u.  Regalien).    Er  giebt  a.  a  •>  » 
zu  (p.  29),  dass  diese  Einnahmen  gemischt  sind  aus  verschied.  Element 

scheint  in  1.  Linie  Gewicht  zu  legen  auf  d.  allgemeinen  rechtliche* 

dingungen,  unter  welchen  die  Einnahmen   erworben  werden.     Hier  *Je& 

principiell  gegenüber  der  privatwirthsch.  und  der  staatsw  irthsch.  Er» 

Wo  freie  Concurrcnz  ausgeschlossen,  sind  die  rechtl.  Bedingungen  des  Er» 

speeifisch  verschieden.  —  Vgl.  ferner  Knies,  i.  d.  gen.  Heidelb.  Ke^x 

Programm ;  s.  Classification  im  Ganzen  mit  meiner  Auffass.  in  Ueberstimmunr .  ttr 

handelt  er  Post  u.  dgl.  noch  anders.    A.  Held,  Einkommens!,  Bonn.  1872.  { 

unterscheidet  privatrechtl.  u.  öffentlichrechtl.  Einnahmen ,  bei  letzteren  Gebühr« 

Steuern,  also  wie  ich.    Die  Fiscal  Vorrechte  wären  gemischten  Characters;  ?** 

Münze  „trotz  des  Monopols"  Gebühreneinrichtungen  (S.  6)  richtig.  abeT  ob* 
genüg.  Unterscheidung  des  inneren  Grunds  des  Vorrechts.    S.  auch  Neun» 

progress.  Einkommensteuer,  Lpz.  1S74  bes.  S.  46  ff.  über  die  „Beiträge".  Eiae  C* 
einstimmung  der  Eintheilungen  der  Theoretiker  ist  daher  jetzt  noch  ebeaso  wsx 

früher  erreicht    Der  Streit  dreht  sich  bes.  um  d.  Regalien  und  Gebühren,  s.  Bt 

brasoff,  p.  23  ff.  —  Auch  die  Praxis  classificirt  ganz  verschieden  u.  schrub 

Die  Gebühren  werden  meistens  zu  den  (indirecten)  Steuern  gestellt.  Einnah»« 

Post,  Münze  (vulgo  Regalien)  öfters  unter  dieien.  aus  Staatseigentum  und  Soaa 

stalten.   So  ist  z.  B.  noch  im  baier.  Budgetentwurf  f.  d.  10.  Finanxperiode (IS?* 

der  Ausdruck  „Regalien  und  Staatsanstalten((   in  den:   „Staaisanstalten*4  Mfi* 
worden,  worunter  z.  B.  Salinen.  Bergwerke,  Post,  Telegraphen  u.  s.  w. .  i  Fl 
baicr.  Vcrwaltungsrecht  3.  Aufl.  München  1S71,  S.  535. 
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hrscoDcurrenz  erwirbt.  Die  ordentliche  Staatseinnahme  er- 

k  sich  also  hier  anmittelbar  als  Reinertrag  jener  Unter- 

fangen, der  das  Einkommen  des  Staats,  als  ihres  einzelwirth- 

.lftlichen  Snbjects,  bildet. 

i]  Staatswirthschaftliche  Einnahmen  oder  Auflagen, 

m  weitesten  Wortsinn)  Abgaben  oder  Steuern4)  genannt, 

.Vbe  irgendwi e,  d.  h.  nach  der  Art  ihres  Eingangs  und 

ii  der  Höhe  ihres  Betrags,  unter  einer  Rücksicht  auf 

1  eigentlichen  Staatszwecke  stehen,  o d e r  welche  Kraft 

Finanihoheit  als  Mittel  zur  Ausführung  eigentlicher 

utszwecke  zwangsweise  eingefordert  werden.  Diese  Ein- 

aus  dem  Einkommen  aller  anderen,  der  Finanz- 

x<  Staats  oder,  in  Folge  der  Uebertragung  eines  beztig- 

«t  Rechts,  eines  Selbsverwaltungskörpers  —  unterstehenden 

iielwirthschaflen.  Die  Staatseinnahme  wird  hier  dem  Staate 

'^gesetzlichen  Befehl  an  die  Einzel wirthschafter ,  mithin 

r?h  Zwang  zur  Verfügung  gestellt,  wonach  diese  in  bestimmten 

&ß  «Den  Theil  ihres  Einkommens  —  des  Reinertrags  ihrer 

Übungen  —  dem  Staate  tiberlassen  müssen. 

Dl  -  §.  131.  Unterscheidung  verschiedener  Stand- 

we  für  die  Begriffsbestimmung  und  Classification 

-■nnahmear t en.  Um  die  im  vorigen  §.  gegebene  Einthei- 

^*  rir hng  zu  würdigen  und  letztere  nach  allen  Seiten  streng  durch- 

tonen; ferner  um  die  weitere  Eintheilung  dieser  beiden  Haupt- 

es *od  Einnahmen  in  Unterarten  richtig  vorzunehmen  und  die 

"  'iesehichte  und  in  dem  bestehenden  Rechte  vorkommenden 

cibearten  richtig  zu  rubriciren  und  zu  beurtheilen,  müssen 

♦ade  vier  Standpuncte  auseinander  gehalten  werden :  derjenige 

'fechtsgeschichtlichen  Entwicklung  und  des  früher 

'^uden  Rechts,  derjenige  des  gegenwärtig  geltenden 

^^n)  Rechts,  der  finanzpolitische  Standpunct,  welcher 

>T  Berücksichtigung  der  politischen  und  volkswirtschaftlichen 

^iltnisse,  Bedürfnisse  und  Auffassungen  für  einen  bestimmten 

1Mi  ̂   eine  bestimmte  Zeit  aufgestellt  werden  muss,  endlich  der 

l»l  wollte  in  §.  84,  86  den  Begriff  Steuer  nur  in  einem  engeren  Sinne,  im 

' 's;»ti  iq  Gebühr,  gelten  lassen  (ygl.  jedoch  §.  227),  s.  u.  §.  156  u.  ff.  Selbst 
?1'r<i  Gebühren  (im  Gegensatz  zu  denen,  welche  in  der  Praxis  meistens  auch 

(  4211  **rden,  obgleich  sie  nach  ihrer  Höhe  eigentliche  Steuern  sind  u.  rou 
-t.        ̂ r<     ̂ 36  ebenfalls  noch  unter  die  Gebühren  gereiht  werden)  können 

niteren  Sinn  nach  ihrem  Rechtsgrund  und  der  Art  ihrer  Erhebung  Steuern 
So  »och  Hock,  öffenU.  Abgaben  u.  Schulden,  Stuttg.  1863,  S.  84,  85. 
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4 

finanzwissenschaftliche  Standpunct,  von  welchem  aus 

Einnahmearten  nach  ihrer  ökonomischen  Natur  und 

Wirkungen  auf  die  verschiedenen  Einzelwirtschaften  (besoi 

die  gewöhnlichen  Privatwirtschaften)  und  schliesslich  au: 

ganze  Volkswirtschaft  unterschieden  werden.5) 

Es  ist  der  grosse  und  verhängnissvolle  Fehler  der  Theorit 

Praxis  des  Finanzwesens,  dass  diese  vier  Standpuncte  nicht  g 

aus  einander  gehalten,  sondern  in  der  Regel  unklar  vermengt  wt 

sind.  Daraus  sind  manche  Streitfragen  entstanden,  die  sich 

sofort  als  müssig  ergeben  hätten.  Namentlich  die  zwei  folge 

nachtheiligen  Consequenzen  gingen  daraus  hervor. 

1)  Einmal  hat  man  die  ziemlich  unklaren  und  wenigsten 

die  Gegenwart  volkswirtschaftlich  wie  politisch  unhaltbarer 

griffe  und  Einteilungen  der  Einnahmen  aus  der  Rechtsgescb 

und  dem  positiven  Rechte  einfach  in  die  Finanzwissenschatt 

in  die  Erörterungen  über  die  Finanzpolitik  her  übergenommen 

sich  dann  regelmässig  ganz  vergebens  bemüht,  sie  mit  den  Anf 

rangen  der  eigenen  Disciplin  in  Einklang  zu  bringen.  So  gio 

mit  den  rechtsgeschichtlichen  und  positivrechtlichen  Begriffen 

Domanialeinnahmen,  der  Steuern,  der  sog.  Regaliei 

der  Geb  Uhren.  Unter  beiden  letzteren  Rubriken  befanden 

öfters  einzelne  Gattungen,  welche  als  reine  Steuern  von 

Finanzwissenschaft  entweder  in  eine  ganz  andere  Stelle  des  Syi 

hätten  eingereiht  oder  vollständig  ausgemerzt  werden  mfii 

Keines  von  Beiden  geschah,  was  nur  Verwirrung  zur  Folge  ha 

5)  Vergl.  die  Bemerk,  von  Stein,  Finanz.  1.  A.  S.  135  ff.  über  den  I 

Regal,  wo  aber  wie  an  andern  Stellen  bei  ganz  richtiger  Betonung  der  rers 

Standpuncte  doch  aus  dem  Gesichtspunct  der  Gegenwart  die  früheren  Auffiss 

zu  gern  als  „unklar"  verurtheilt  werden,  —  wie  denn  überhaupt  jede  der  Steu 

entgegenstehende  Auffassung  mit  diesem  Epitheton  versehen  wird.  Dem  Stein' 

Begriff  Regal  geht  es  dann  freilich  ebenso,  wie  Pözl's  Urtheil  beweist  (Staats* 
buch  v.  Bluntschli,  VIII,  554),  vergl.  u.  §.  138,  145.  In  d.  6.  Ausg.  §  & 

ich  nur  3  Standpuncte  unterschieden,  indem  ich  noch  den  hnanzwissenschafti 

mit  dem  finanzpolitischen  Standpuncte  identificirte.  In  diesem  Puncto  ist  der  Et 

v.  Besobrasoff  richtig  (p.  11),  der  aber  wieder  selbst  nicht  genügend  unterscl 

*)  Beispiele:  (1)  Falsche  Auffassung  eigentlicher  Steuern 

Kegale.  Der  dem  Monopol  zu  verdankende  Extragewinn  beim  Salz-,  Tabtk- 

ähnlichen  Regalien  ist  eigentliche  Steuer  (s.  u.  §.  145),  die  Regalisirung  nni 

besondere  Steuerform,  wie  schon  Sonnenfels,  Fin.  §.  10S,  110,  J.  G.  H 

mann,  L.  von  den  Steuern  S.  25,  Malen  us  I,  §.  69,  S.  340,  343  lehrten.  > 

dings  Stein  1.  A.  S.  358  ff.,  Laspeyres  im  Staatswörterb.  X,  104,  M.  ̂  

Nationalök.  3.  A.  II,  510,  518  u.  a.  m.  Gerade  als  Steuerform  rau»  J  1 

daher  in  d.  Finanzwissenschaft  betrachtot,  mit  anderen  Steuerformen  für  den* 

Gegenstand  verglichen,  also  überhaupt  systematisch  in  die  Steuerlehre  eingereiht  *< 

wenn  nicht  Zusammengehöriges  auseinander  gerissen  werden  soll.  Demnach  i* 

Behandlung  von  Rau  in  der  5  Aufl.  §.  1S4  ff.  203  ff.  (Salz,  Tabak  u,  s.  w.  q 
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Standpuncte  für  die  Classification  der  Einnahmen. 

ftr  die  Einreihang  einzelner  Einnahmen  unter  Gebühren  und  Re- 

alien blieb  ebenfalls  der  rechtsgeschichtliche  oder  juristische 

'/tri  massgebend,  was  für  die  Finanzwissenschaft  neue  Ver- 

te.7)  Auch  die  Stellung  der  Gesammtheit  der  Re- 

-•i*r.  d.  Regalien)  im  Folgendon  auch  geändert  worden.   Besobrasoff  a.  a.  0. 
cui  liese  ältere  Auflassung,  m.  E.  mit  Unrecht,  zurück.  BergiUi  spricht  f. 

^  libahnonopol  u.  s.  w.  gar  bei  den  Staatsgewerben  u.  Domänen,  wodurch  jede 

r-fe-cae  Wordigung  unmöglich  wird.  Auch  Umpfenbach  behandelt  Salzvorrecht, 
Uwmtcht  unter  den  Fiscalvorrochten,  wie  die  Früheren  unter  den  Regalien,  wobei 

-  '-tu.  der  rerlnderten  Namen  doch  im  Wesentlichen  Alles  beim  Alten  bleibt: 

"  ur.a  ,v -pn.  br  er  di<;  ..T:ibaksmautV\   Gelten  Tabak-  u.  andere  Finanzmonopole 

-^Befale.  so  hat  das  auch  den  Nachtheil,  dass  sie  bei  der  Herrschaft  der 

<fcr  freien  Concurrenz"  (Wagner,  Grundleg.  I,  Cap.  3,  §.  117,  Abschnitt 
•  l  V  noch  leichter  ohne  Weiteres  vorn  vollcswirthsch.  Standpuncte  aus  nur  als  dem 

der  Verkehxsfreiheit  widerstreitend  verworfen  werden.  Die  Frage  ist  aber, 

i  aöt  trotzdem  aus  finanziell. tu  Interesse  und  unter  Voraussetzung  eines  ein- 

■  -fclwnden  Verbrauchssteuersystems  solche  Monopole  zu  rechtfertigen  sind.  — 

-  'liiche  Auffassung   von    eigentlichen  Steuern  als  Gebühren. 

-  ss  a-ttelst  Stempels  erhobene  Steuern ,  z.  B.  Wechselstempel ,  Werthpapier- 

■ sepi  »enti  aber  die  finanziell  wichtigste  und  volkswirtschaftlich  wenigstens 

4-^i  Wenllicbe  und  drückende  Abgabe  vom  Besitzwechsel    bei  Immobilien 

~^££*arint,  L'ebertrairungs..gebuhrt,  Kaufaccisc  u.  s.  w.)  sind  nach  ihrer  histor. 
L  >*tef  and  jurist  Behandlung  auch  von  den  Finanztheoretikern  unter  die  Gebühren 

Cnter  den  finanziellen  Begriff  der  Gebühr  (s  u.  §.  137  u.  ff.)  fallen  sie 

*;-arakbL   Ktwas  Andres  ist  die  Frage,  ob  sie  sich  nicht  in  beschränktem 

'■*«sf  ili  eigentliche  Steuern  rechtfertigen  lassen.   Rau,  der  diesen  innern 
'  sprach  in  der  Behandlung  dieser  Abgaben  als  Gebühren  fühlt  (5.  A.  §.  236  ff. 

tu  &nen  dennoch  weder  eine  andre  richtigere  Stellung  im  System  gegeben, 

L*i  *  rinz  verworfen.     Von  Neueren  noch  ähnlich  Umpfenbach  §.  27—29, 

r*  ach  unter  schärferer  Betonung  der  Verwerflichkeit  mancher  Posten  im  En- 
fc^eetu  als  Steuern.    Richtiger  Bergius  S.  297,  354,   Pfeiffer,  I,  307, 

"'  ̂  521,  aber  alle  dem  Standpunct  der  Praxis  gemäss  diese  Abgaben  als  Ge- 
«anheilend  und  danach  verwerfend.    Principieli  richtiger  ist  daher  sicher 

*  i^fiwuig  und  Fragstcllnng  von  L.  Stein,  der  jedoch  einen  wie  gewöhnlich 

J  '^ka.  aber  wie  gewöhnlich  bei  ihm  auch  sophistischen  und  haltlosen,  weil  viel 
-drehenden  Verroch  macht,  diese  Abgaben  völlig  als  Verkehrssteuern  zu 

T-  1  A.  S.  153,  412  ff..  2.  A.  S.  217,  466  ff.    Aehnlich,  aber  doch  mit  einem 

^  Zweifel  über  die  Triftigkeit  der  Rechtfertigungsgründe  Hock,  öffentl.  Abg. 
■^i  §.  136  ff. 

tot  wahrend  sie  finanzwissenschaftlich  unter  den  Begriff  der  Gebühr 

'  ->r  Umständen  selbst  der  privatwirthscbaftl.  Einnahme)  fallen.    Daher  das 
•  :     d-T  Behandlung  dieser  Hinnahmen  unter  denen  aus  H<dii:it>rechteu  bei 

Klif      I*         205'  219 b-    Ebenso  die  meisten  Aelteren  und  Neueren,  so 

''mtf  fQDter  mon°Polis-  bewerben!),  Bergius,  Wirth  u.  a.  m.    Ganz  richtig 

■H^ta  Umpfenbach  diese  Einnahmen  als  Gebühren  auf,  nur  dass  er  das 

^"^priDcip  zu  absolut  hinstellt  und  die  Relativität,  die  auch  hier  gilt,  übersieht, 
-  .'"'r'! ̂ reinong  der  Eisenbahnen  schon  jetzt  al  1  ge m e i n  unter  das  Gebühren« 

^ift.  St  ein 's  Vorwurf  gegen  Umpfenbach,  dass  dieser  Regalien  und 
.gänzlich  verschmelze"  (2.  A.  S.  191)  oder  ..ungeschieden  durcheinander- 

.  ;"T  *  2191  ist  daher  unrichtig.    Vielmehr  hat  U.  eher  Gebühren  und  privatwirth- 
,    Einnahm,  nicht  genug  unterschieden  und  die  Regalien  unpassend  wenigstens 

^  *h  Fiscalvftrrechte  wieder  aufleben  lassen.    8t ein  dagegen  verwirft  mit 

*      froheren  Regalbegriff  für  die  gegenwärtige  Finanzwissenschaft,  aber  er 
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galien  und  Gebühren  im  finanzwissenschaftlichen  System  der  or 

liehen  Einnahmen  ward  in  vieler  Hinsicht  durch  den  rechtsgescl 

liehen  und  positiv-rechtlichen  Zusammenhang  dieser  Einnahme 

mit  den  Domanialeinnahmen  oder  dem  Kammergut  und  die 

gemässe,  vom  finanzwissenschaftlichen  und  finanzpolitischen  S 

punete  aus  unrichtige  Gegenüberstellung  gegen  die  Steuern 

schiefe.8)  So  fehlte  es  an  einer  klaren  principiellen  Behaud 

Nur  zu  leicht  wurden  daher  auch  Compromisse  mit  der  bestehe 

Praxis  geschlossen:  unpassende  und  schlechte  Einnahmen  ii 

Theorie  nicht,  wie  es  sich  gebührte,  verworfen,  sondern  höcb 

etwas  bemängelt.9)  Der  Einfluss  der  Theorie  auf  die  Finanzp 

und  dadurch  auf  die  Verbesserung  des  geltenden  Finanzrechts 

der  Praxis  blieb  aber  gerade  bei  einem  solchen  Verhalten 

untergeordneter. 

2)  Die  andere  nachtheilige  Folge  war  die  gerade  entgi 

gesetzte.  Angesichts  der  Mängel  des  bestehenden,  geschiel 

überkommenen  Einnahmewesens  und  angesichts  der  unklaren, 

fach  unhaltbaren  Begriffe  und  Eintheilungen ,  welche  die  Th 

einer  durch  sie  erst  zu  reformirenden  Praxis  entnahm,  fand 

abstracter,  unhistorischer  Radicalismus  und  Absolutismus  nnr 

so  leichteres  Spiel,  —  wenigstens  in  der  Finanztheorie,  frei 

bei  der  unvermeidlichen  Noth wendigkeit,  einen  gegebenen  St 

stellt  einen  nenen  ebenso  unbrauchbaren  auf,  wodurch  bedingt  wird,  dass  du 

gen.  Einnahmen  aus  Post  u.  s.  w.  wieder  nicht  als  Gebühren,  wie  doch  du! 

verwandte  Einnahmen  (z.  B.  Chausseegeld),  aufgefasst  werden,  1.  A.  134,  15". 
1S4,  190.   Bcsobrasoff  meint  dagegen  wieder,  dass  die  Aehnlichkeit  der 

und  Gebühren  (taxes)  mehr  äusserlich  (in  der  Erhebongsform  und  Organa 

als  innerlich  sei,  nicht  in  ihrem  inneren  finanz.  Character,  den  mit  ihnen  ?el 

Rechten  des  Schatzes,  dem  ökonomischen  Einfluss  beider  liege.   Das  ist  razaj 

aber  es  beweist  nicht  das,  was  B.  beweisen  will,  nemlich  dass  die  Gebühren  t 

Auflagen  und  die  Regalien  zum  industr  Erwerb  zu  reihen  sind.    Denn  Gebühren 

Regalien  haben  gemeinsame  Eigentümlichkeiten  vor  dem  industriellen  E? 

B.'s  Ausführung,  p.  23  ff,  ist  nicht  überzeugend:  es  ist  z.  B.  in  Betreff  der 
die  entgegengesetzte  Einseitigkeit  von  Stein,  der  dieselbe  zu  einem  seiner  ..Ki 

emporschraubt,  während  Besobrasoff  in  allen  (alten)  Regalien,  also  auch  der 

nur  die  industr.  u.  utilitar.  Einrichtung  sieht,  p.  25. 

*)  S.  o.  Anm.  3.  Auch  das  ist  ein  Nachtheil  der  Stcin'schen  Classification, 
wiederum  Domänen,  Regalien,  Gebühren  die  eine.  Steuern  die  andere  Haop^: 
der  ordentl.  Einnahmen  bilden. 

•)  Bezeichnend  ist  in  dieser  Hinsicht  besonders  die  Stellung  der  Theoretikei 

rationeller  Praktiker  wie  Hock  (off  Abg.  S.  234,  248)  zu  „Gebühren"  wie  denei 

ilen  „Erwerb  von  Privatrechten"  (Eigenthumsübertragung  bei  Immobilien  a.  s 

Vielfach  ist  man  in  der  Theorie  wieder  glücklich  bei  dem  andern  Extrem. 

Radicalen  gegenüber,  angelangt :  alles  Wirkliche  wird  vernünftig  gefunden.  An  <Ü 
Standpunct  erinnert  auch  Stein  in  s.  Finanzwiss.  oft  genug. 
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jkrf  ia  decken,  nicht  in  der  Praxis.10)  Die  herrschenden  Be- 

ile and  Kiut  hei  hingen  der  Einnahmen  wurden  verworfen,  weil 

e  vielfach  willktihrlich  und  unlogisch  wären,  statt  dass  der  richtige 

cfn  herausgeschält  ward.  Gewisse  Einnahmearten,  die  wegen 

crinderter  Verhältnisse  von  Zeit  und  Ort  nicht  mehr 

UKod  waren  oder  erst  hätten  umgestaltet  werden  müssen,  wurden 

&  bedingt  für  überall  und  alle  Zeit  als  verderblich  bezeichnet, 

^entlieh  worden  häufig  alle  privatwirthschaftlichen  Einnahmen 

*  Staate  kurzweg  verurtheilt. n)   Für  die  finanzielle  Behandlung 

Staatsthätigkeiten,  au  welche  sich  herkömmlich  Ein- 

kntipften,  wurden  allenfalls  verschiedene  Finanzprincipien 

«  Rkhtechnar  zugelassen,  aber  für  jede  einzelne  Thätigkeit  wieder 

mtt  nur  ein  einziges  als  das  ein  für  allemal  richtige.12) 

\tt  es  wurde  auch  entschieden,  dass  bestimmte  Staatsthätigkeiten 

niemals  zur  Beschaffung  von  Einnahmen  benutzt  werden 

wieder  nicht  so  allgemein  richtig  ist 1S)  Kurz,  als  ob  auch 

kt  eine  völlige  tabula  rasa  bestände,  wurde  wie  auf  so  vielen 

fixeren  Gebieten  der  wirtschaftlichen  Politik  der  „Absolutismus 

■  l  Min^eir'  practiseher  Fragen  aufgestellt   und  dem  „Gesetz 

5  feUtmtat"  zuwider  gehandelt.   Vollständig  neue  Einnahme-, 

k.  Steuersysteme  wurden  entworfen ,  die  jedoch  nur  auf  dem 

s^eie  standen,  und  über  dem  Suchen  nach  einem  (absolut)  „besten 

>y>tem{"  wurde  die  wahre  Aufgabe  den  vorhandenen  Uebel- 

**eo  gegenüber  verfehlt. u) 

*  La  neoes  Beispiel  ist  Maurus,  mod.  Besten-  r  Heidelb.  1870.  Nicht  frei 

,v--i  f"H  d«B  Vorwurf  ist  aber  überhaupt  die  eng  lisch  e  (Smith  'sehe ) 
Hfc<t  der  Nationalökonomie,  namentlich  in  Deutschland,  bes.  die  extremen  Frei- 

te aater  den  Stimmfuhrern  und  Publicisten  des  deutschen  volksw.  Congresses, 

« H  -.deutsche  Freihandelsschule" ,  bes.  mit  ihrer  Theorie  von  Leistung  und 

*{t2lcistQQg  auch  im  Steuerwesen  des  Staats,  vollends  der  Gemeinde.  Belege 

*  si&cfcfi  Artikeln  in  Rentzsch'  Handwörterb.  der  Volkswirthschaftsl.  (s.  z.  B. 

ifhtus  S.  895),  namentl.  in  Pfeiffer's  Staatseinnahmen,  früher  auch  in 

•«itu:h'  n.  M.  Wirth's  Werken,  welche  beide  Autoren  aber  ältere  Einseitig- 
J8^  »ktreiften.  Am  Characteristischsten  bleiben  gewisse  Verhandl.  des  volksw. 

*9- ijü  ly>7  über  Gemeindebesteuerung,  lb72  über  Schalen),  bes.  d.  Aeusserangen 

P  Äichaelis,  Faucher  (s.  auch  dess.  Aufs.  Uber  Staats-  u.  Commun.  Ausg.  in 

«* *amrthschafd.  Vierteljahreschrift),  Böhmert.  Vergl.  darüber  die  Bemerk,  v. 

"Hiut.  progr.  Einkommensteuer,  S.  G6  ff.,  212  ff.,  denen  ich  beistimme. 

9>*ji  Recht  dagegen  auch  A.  Ueld,  Einkommenst.  S.  6  ff. 

,  Forderung,  dass  die  Post  stets  nur  nach  dem  Gebührenprincip  be- 

»tnien  solle,  was  nur  für  unsere  Zeit  und  Länder  richtig,  früher  bei  geringer 

"^Stt?  der  Kenntniss  von  Lesen  u.  Schreiben  u.  fast  ausschliessl.  Benutzung  der 
**  «rd  einzelne  Classen  nur  bedingt  richtig  war. 

B.  Forderung  des  unentgeltlichen  Unterrichts  in  Staatsschulen,  bes. 

-^rt,  der  Beseitigung  aller  Wegegelder  auf  Staatsstrasscn. 

B*dicale  Reformer,  wie  Maurus  a.  a.  0.,  sind  wenigstens  mitunter  cinsKhtig: 
ihrc  Steuerreformpläne  an  die  Voraussetzung  zu  knüpfen,  dass  zuvor 
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§.  132.  Diese  wahre  Aufgabe  ist  angesichts  dieser  be*äi 

entgegengesetzten  Fehler  und  Einseitigkeiten  für  Theorie  und  Pnsl 

folgendermaßen  zu  bezeichnen: 

1)  Vermeidung  des  Autstellens  rein  abstracter,  t« 

meintlich  absolut  gültiger  und  nach  einem  apriori 

tischen  Principconstruirt  er  Schablonen  für  die  Einnain 

beschaffung;  statt  dessen  Auffassung  der  Einnahme-  und  spw 

der  Steuersysteme  als  abhängig  von  geschichtlich  gew« 

denen  Verhältnissen,  die  sich  so  wenig  als  andere  Beziehau 

des  Volkslebens  mit  einem  Schlage  durch  ein  Machtwort  der  n 

calen  Theorie  umgestalten  lassen,  aber  andererseits  allerdings  cm 

beständigen  Wandel  und  einer  sehr  wohl  zu  beinfUi« 

den  und  in  die  passende  Richtung  zu  leitenden  Ei 

wicklung  unterliegen;  Prüfung  der  rechtsgeschichüicbeo  i 

positiv- rechtlichen  Begriffe  und  Eintheilungen  der  einzelnen  E 

nahmearten  an  dem  Maasse  des  jeweilig  vorhandenen  politad 

socialen  und  volkswirtschaftlichen  Bedürfnisses  nnd  demgemü 

Umbildung  jener  Begriffe  und  Eintheilungen  in  solche  finanflü 

wie  sie  für  bestimmte  Staaten  und  Zeiten  passen;  daher  denn» 

Behandlung  der  einzelnen  Einnahmearten  in  der  FinanzpiSf 

nicht  als  absolute  (logische),  sondern  als  historische  ii 

gorieen,  und  in  der  Finanzwissenschaft  als  Formen  b 

Güterherbeiziehung  aus  der  Volkswirtschaft  zu  Zweck«! 

Staats  (der  Selbstverwaltungskörper  u.  8.  w.),  welche  veriefc 

denen  ökon o mischen  Character  und  nach  Zeit  und  Lss 

verschiedene  volks-  und  einzelwirth schaf tliche  E 

kungen  haben.15) 

der  Staatsbedarf  sehr  stark  vermindert,  m.  a.  W.  die  meisten  Thätigkeiten  des  n 

Staats,  die  daher  Fon  Maurus  einfach  als  unnütz  bezeichnet  werden,  aofer$i 

oder  eingeschränkt  wurden.     Der  Fehler  liegt  hier  in  der  Verkconung  der  »dri 

dass  die  einmal  bestehenden  Staatstbätigkeiten  geschichtlich  überkommen,  derri 

gegebenen  Umstände  bedingt  und  daher  überhaupt  nur  in  geringem  Maas*.  * 

plötzlich,  rerändert  werden  können,  am  Wenigen  in  der  Weise  der  Franro*ri 

blosse  Veränderung  der  „Spitze  der  Verwaltung",  der  R^gierungs-  oder  Staü* 
Die  principieUe  Würdigung  der  Thätigkeit  des  modernen  Staats,  die  AnerteM« 

Gesetze  der  wachsenden  Ausdehnung  der  Staatsthätigkeit  und  des  Vorwaheas  dtf  I 

vention  s.  o.  §.  3t>  u.  37  u.  Grundle^.  I.  Kap.  4»  fehlt  dabei  ausserdem  v4lh$  J* 

bei  anderen,  bei  Pfeiffer  i Staatsausgaben  .  Walcker.  Heil.  d.  europ.  Fiosaa 

Petersb.  1S6S,  bei  den  einseitigen  Gegnern  der  Militärausgaben  finden  sich  r 
lkuh 

Ansichten :  es  soU  Alles  „willkuhrlich  gemacht"  und  daher  kurzweg  zu 
s.  o.  §.  107.    Bezeichnend  genug  ist  für  den  Beweis  des  Gegenthcils  die  faul 

änderte  Fortdauer  der  kaiseri.  Militär   und  Finanzpolitik  unter  der  neuen  fruu* 

Republik.     Auch  im  Streit  wider  die  indirecten  Steuern .  in  den  B^trebanr«^ 

Ertragsteuern  durch  eine  einzige  Einkommensteuer  zu  ersetzen  u.  A-  m  wird 

Irrthum  nicht  immer  genug  vermieden. 

to>  Die  Abweichung  hier  von  meiner  Fonnulirung  dieser  Punete  in  der  t  M 
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i)  Für  practische  Ziele  demnach:  volle  Beachtung  des 

iehicbtlich  Ueberkommenen  nnd  rechtlich  Bestehen- 

q.  and  Reform,  nicht  Umsturz  desselben  nach  richtigen 

Viwirthschaftlichen,  socialen,  politischen  und  finanziellen  Grund- 

m  unter  genauer  Berücksichtigung  der  Verhältnisse  von  Zeit 

i"rt,  so  dass  einmal  und  vor  Allem  die  Deckung  der  Ge- 

-•ctansgabc,  soweit  sie  durch  ordentliche  Einnahmen  erfolgen 

«*  *tets  gesichert  bleibt  (§.  59,  60) 16);  und  sodann  diejenigen 

.apolitischen  und  die  Vertheilung  des  Volkseinkommens 

raffenden  Wirkungen  durch  die  Einnahmebeschaffung  und  besonders 

H  die  Besteuerung  erzielt  werden,  welche  dem  richtigen 

rillen  Programm  der  Zeit  und  des  Landes  entsprechen 

Ffir  die  Ziele  der  Wissenschaft  endlich  dieGewinnung 

1  Yerwerthung  der  Erkenntniss,  welche  in  der  Unter- 

Widuig  der  obigen  Standpuncte  bei  der  Eintheilung  der 

mtsna  «nd  in  der  Anerkennung  der  im  Folgenden  unter- 

sie^eoeD  Principien  für  die  finanzielle  Behandlung 

ser  .stiatsthätigkeit  und  des  bloss  relativen  Werths  oder 

tertb  sowie  der  historischen  (zeitlichen  und  örtlichen) 

iingthei t  der  Anwendbarkeit  eines  jeden  dieser  Prin- 

w  liegt 

H  —  §.  133.  Unterscheidung  leitender  Finanzprin- 

to&  für  die  finanzielle  Behandlung  solcher  Staats- 

ttgkeitei  (Einrichtungen,  Anstalten)  zur  Ausfuhrung 

-Maatszwecken,  an  welche  sich  Einnahmen  knüpfen 

''-'R.  Solcher  Principien  (oder  finanzieller  Stand  puncto  > 

<*s  vier.    Sie  sind  oftmals  da  oder  dort  und  in  dieser  oder 

f  - 

"  -■'  Ae  Folge  der  Unterscheidung  des  finanzwiss.  und  finanzpolit.  Standpunct 
1  -  §.  131  und  zugleich  eine  kleine  Concession  gegenüber  einigen  Anfechtungen 

' -^poBcts  seitens  Emminghaus'  Ztschr.  für  bad.  Verwaltung  1872i  und 
>«>rnoff  a,  a,  O. 

Aith  hierin  kann  England  wie  in  so  rielen  Dingen  der  practischen  Politik 

k  Lasichtlich  der  Art  und  Weise  der  Einfuhrung  von  Ke formen  als  Vorbild 
m:  nmj  Accisereductioncn  immer  erst,  wenn  Einnahmeüberschüssc  vorhanden 

-  v-ii  Einnahmen  zur  Verfügung.  So  Einführung  der  Einkommensteuer  bei  den 

Wsna  drr  4tkr  Jahre  u  jl  m.   Mit  Recht  ein  ähnlicher  practischer  Standpunct 

i  Seitens  der  deutschen  Freihandelspartei  in  der  Zolltarif  reform.  Für  die  Be- 

;■"•'■•*  *ier  Ermässigung  listiger  und  schlechter  Abgaben  wie  der  Salzsteuer,  Mahl- 
•■'':.':r.  wl-r  unpas.vrnder  Becfcft*-  und  BfV6ri)S,£etrtdUMIl4  u.  •.  Wa  wirf 

r"  ürck  <iir  Be*Tünduiig  einer  ergiebigen  und  wenigstens  relativ  guten 

*  itf  Tabak.  Branntwein  u.  s.  w.  viel  erfolgreicher  als  durch  pathetische  Dedama- 

"1  ihwret  Erörterungen  über  die  Verwerflichkeit  aller  indir.  Steuern  gewirkt. 
Hier  ist  anzuknüpfen  an  die  Erörterungen  in  meiner  ftrondlcffung,  L  bes. 

1  2  AWuü«  11  u.  12,  dann  Kap.  3,  4.  5. 
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jener  Zeit  wirklich  befolgt  worden.  Die  Geschichte  zeigt,  wie  1 

einer  und  derselben  Staateinstitution  diese  Principien,  ü 

immer  in  gleichförmiger  Ordnung,  auf  einander  folgten  and  4 

ablösten.18)  Das  weist  schon  darauf  hin,  dass  man  schwd) 

stets  ein  einziges  Princip  als  das  allein  und  ein  für  all  et 

richtige  für  die  finanzielle  Behandlung  einer  solchen  Insthtf 

bezeichnen  kann.  Jede  Zeit  pflegt  dies  freilich  gern  zu  tbnnr 

Anwendung  eines  bestimmten  Princips  sogar  mitunter  selbstverstf 

lieh  zu  finden  und  jedes  andere  Princip  scharf  zu  verurtheüo 

Aber  der  thatsächliche  Wechsel  der  Principien  und  der  darf 

bestehenden  Ansichten  beweist,  dass  diese  Auffassung  einsei% 

Eine  unbefangene  Prüfung,  wobei  die  bestimmten  g  esc  hie 

liehen  Bedingungen  der  einzelnen  Principien  gebührend 

würdigt  werden,  lehrt  dasselbe,  indem  sie  zugleich  die  tiefer  lieg 

den  Rechtfertigungsgründe  der  wechselnden  Behandlang  auiVk 

Es  ist  daher  die  bisher  zu  wenig  beachtete  Aufgabe,  die  Von 

und  Nachtheile,  welche  die  Behandlung  einer  Staatsein richtung  i 

jedem  der  möglichen  und  vorgekommenen  Finanzprincipien  ui 

und  unter  gegebenen  Umständen  mit  sich  bringt,  zu  vergtt 

und  das  für  die  bestimmte  Zeit  und  das  bestimmte  Land  rw 

richtigste  auszuwählen. 

Diese  Principien  sind: 

1)  Das  Princip  der  reinen  Staatsausgabe:  der  Staat 

streitet  die  Kosten  einer  Einrichtung  oder  Thätigkeit  volUtiii 

aus  allgemeinen  Einnahmen,  ohne  denjenigen,  der  tob 

Einrichtung  Nutzen  zieht  oder  sonst  irgend  wie  besonders  oft 

in  Berührung  kommt,  zur  Deckung  dieser  Kosten  mit  bem 

ziehen.  Der  Einzelne  geniesst  also  diese  Einrichtungen  amfoa 

d.  h.  ohne  speci eilen  Entgelt    Der  Staat  stellt  sie  her 

unterhält  sie,  weil  er  dies  als  eine  seiner  im  allgemeinen  loten 

übernommenen  Aufgaben  betrachtet.    Hierin  zeigt  sich  der  et£> 

lieb  communistische  Character  des  Staats  und  jeder  räumBd 

Zwangsgemeinwirthschaft,  in  welcher  principiell  ein  andtt 

Princip  der  Entgeltlich keit  als  im  privatwirthsebaftlichen  Sjü 

obwaltet  und  obwalten  mnss.*0) 

w)  Z.  B.  im  Post-,  Münz-,  Strassen-,  Schul-,  selbst  in  Zweigen  dm  Ja* 
Polizeiwesens. 

*•)  Z.  B.  jetzt  die  Opposition  gegen  Strassen-,  Sch  ulgeld,  Gerich  tage  b-hma  ;  u 
Jingtes  Verlangen  des  blossen  Gebnhrenprincips  für  die  Post. 

M)  S.  in  meiner  Grundlegung  d.  Abschnitte  Uber  das  gemein-.  be*c*4 

zwangsgemeinwirthschaftl  System,  namentl.  §.  116a,  11**,  150—152,  154— \&.  £ 
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t)  Das  Gebührenprincip:  der  Staat  unterzieht  sich  im 

Flüchen  Interesse  der  Uebernahme  einer  Thätigkeit  oder  der 

fiUhraDg  einer  Einrichtung  (Anstalt).  Aber  er  erhebt  von  denen, 

kk  daraus  besonderen  Nutzen  ziehen  oder  welche  die  Kosten 

r  Einrichtung  mit  provociren,  eine  besondere  Abgabe  als  speciellen 

flgeli,  die  Gebühr,  und  zwar  oft  in  einer  Höhe,  welche  die 

Mten  vollständig  deckt  oder  doch  decken  soll.*1)  Die 

aiime  aas  diesen  Gebühren  kann  aber  selbst,  da  die  betreffende 

itekeii  immer  zugleich  in  einem  allgemeinen  Staatsinteresse 

niedriger  bleiben,  als  der  Kostenbetrag  ist  oder  vollends 

w  privatwirtli.se  halt  liehe  Rente  sein  würde.  Die  Differenz 

5» beide  bildet  dann  einen  Züsch uss  (also  implicite  eine  Aus- 

x>  der  Staatscasse  für  die  Ausübung  einer  als  nothwendig  oder 

xJünittig  erkannten  Staatsthätigkeit,  welche  von  dem  einzelnen 

«öprteher  oder  Benutzer  nur  th  eil  weise  vergütet  wird.22) 

3  Itarein  pri vatwirthschaftliche  oder  gewerbliche 

aap:  der  Staat  übernimmt  eine  gewerbliche  Thätigkeit  oder 

afieine solche  Einrichtung  rein  aus  dem  finanziellen  Grunde, 

ßfi  dadurch  eine  Quelle  von  Einnahmen  für  die  Deckung  von 

gaben,  also  die  Mittel  zur  Ausführung  anderer  Thätigkeiten,  zu 

Es  soll  daher  eine  möglichst  grosse  Reineinnahme 

ute]  erzielt  werden,  jedoch  durchaus  nur  nach  den  Grund- 

^«derprivatwirthschaftlichen  Verkehrsconcurrenz.23) 

*)  Das  reine  Regalitäts-  und  daher  Besteu erungg- 

fatip:  der  Staat  betreibt  ebenfalls  nur  aus  finanziellen 

feto»  eine  gewerbliche  Thätigkeit  (Unternehmung),  aber  er 

*StflB»nn,  progress.  Einkommensteuer,  S.  66—70.  —  Beispiele  ans  der 

Hurt,  die  Gewährung  des  Rechtsschutzes  der  Einzelnen,  für  ihre  Person  und 

'T'Area.  üq  Iniande  und  bis  zu  einem  gewissen  Grade  im  Auslande  (durch  Ge- 

*t  Sottsola),  durch  polizeiliche,  militärische,  diplomatische  Leistungen.  Gross- 
jab  für  die  Gewährung  des  Rechtsschutzes  von  ein  paar  Dutzend  seiner 

^  *  ibeein.  Feldzug  Uber  8  MU1.  Pfd.  St.  aus.  —  Unentgeltliche  Benutzung  Ton 

Ckusseen)  allgemein  (mit  theüweiser  Ausnahme  der  Brücken)  für  Fussverkehr, 

^  <i»  weh  für  Fahrverkehr  (Suddeutschland ,  jetzt  auch  bei  Staatschausseen  in 
freier  Besuch  der  Sammlungen,  Bibliotheken  u.  s.  w.    Unentgeltliche  Mit- 

^     Nachrichten  über  Wirthschaftsverhältnisse  (z.  B.  Konsulatsberichte) ;  un- 

^  ̂   gewisser  Münzen  (Grossbritannien,  Russland)  u.  s.  w. 

5<upiele  kostendeckender  Gebühren  in  der  Gegen  wart:  meistens 

:nri..  i,c<-!.].  mituatef  nuch  KftD»  -hlagsrhat/.  auch  mehrfach  nuch  Justiz- 

Beis p i el e  nicht  voll  die  Kosten  deckender  Gebühren  in  der 

■*.'Jf»":  Justiz-,  Poüzeigebtthren  verschiedener  Art,  Wegegelder,  Schulgelder 
-   tiflnihmen  aus  den  Gestüten  (§.  126)  u.  v.  a.  m. 
Beispiele:  die  landwirthsch.  Domänen,  Berg-  u.  Hüttenwerke,  Staatsgewerks- 

*~  ad  liandebunternehmungen. 

~ '*C»*r,  FimixwUwasch.    L  20 
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gucht  aus  dieser  eine  grössere  als  die  privatwirthschaftlicbe 0 

currenzrente  zu  gewinnen.    Zu  diesem  Zwecke  geniesat  er ; 

wisser  ganz  oder  theilweise  Andere  aussen  Messender  Vi 

rechte  (Monopole,  Finanzmonopole,  „Regale"),  die iha» 

Erzielung  eines  solchen  Mehr ertrags  ermöglichen  sollen.1*)  L* 

stellt  dann  aber  eine  reine  Steuer  dar.   Er  ist  nicht  ein  T 

des  vom  Staate  privatwirthschaftlich  (gewerblich' 

worbenen  eigenen  Einkommens,  sondern  er  repräsentirt 

auf  staatlichen  Zwangsbefehl  zurückzuführende  Lei 

tragung   von  Einkommen    anderer  Einzel  wirtschaften 

den  Staat. 

In  der  Praxis  gehen  diese  verschiedenen  Standpuncte  § 

fast  unmerkbar  in  einander  Uber.26)  In  der  obigen  Ra 

folge  ergiebt  sich  ein  Fortschritt  zu  einer  immer  mehr  tisealid 

in  der  umgekehrten  Reihenfolge  zu  einer  immer  weniger  fiscal»! 

Behandlung.  Die  Finanzgeschichte  liefert  Beispiele  für  Bei 

Auch  bei  ein  und  derselben  Institution  wechselt  wohl  die, 

Richtung  ihrer  finanziellen  Behandlung.  Im  Grossen  und 

begünstigen  Zeiten  der  politischen  Unmündigkeit  der 

und  einer  noch  unentwickelteren  und  in  den  Formen  der 

wirthschaft  steckenden  Volkswirtschaft ,  wo  die  Erhebung 

Geldsteuern  noch  schwieriger  ist,  ferner  Zeiten  grossen 

darfs  begreiflicher  Weise  mehr  die  fortschreitend 

dende  Behandlung  einer  Institution  oder  es  ist  von 

dabei  das  dritte  oder  gar  das  vierte  obiger  Principien  alieit* 

leitende.    In  Zeiten  dagegen,  wo  die  Bevölkerung  selbst  | 

M)  Beispiele:  jetzt  nam cn tl  Tabak-.  Salzmonopol,  mitunter  BranntTen»! 
früher  eine  Unzahl  gewerblicher  Regale,  von  denen  jedes  einzelne  nur  geriM«  I 

Bedeutung  hatte:  femer  früher  sehr  allgemein  die  Post,  auch  die  Münze.  —  Clj 

massig  hohe  Gebuhren  für  streit,  u.  freiwill.  Gerichtsbarkeit .  nanea'i  J 

hohen  u.  schlechten  Steuern  gewordenen  „Gebühren"  für  Eigenthnjnsübenzagnofi 
sind  auch  Kinnahmcu,  bei  denen  das  Regalität»-  oder  Beste uerungsprincip  xir  f 
gekommen  ist.  Die  Justizhoheit  wird  da  aus  einem  wesentlichen  oder 

•'in  niederes  oder  nutzbares,  die  Gerichte  des  Staats  degradiren  zu  f 
anstalten  und  treten  mit  den  Salinen  und  Tabakfabriken  des  Staats  in  eiD'  kiid 

—  leider  öfters  kein  Phantasiebild. 

**)  Z  B.  bei  Eisenbahnen  (priratw.  Reute,  Gebühr),  Post  (desgl.  au<h  m 
Telegraph  (beide  antra)  u.  s.  w. 

**)  Beispiele  immer,  weniger  fiscal.  Behandlung:  Münze.  P«X  M 
Schulen,  leider  noch  zu  wenig  Gerichte;  Beispiele  der  steigend  fiscs* 

handlang:  in  Zeiten  starker  Finanzbcdürfnisse,  in  und  nach  Kriegen  sd b+i  arftd 

wieder  Erhöhung  der  Gebuhren  für  die  eben  genannten  Anstalten  (Postpofls  ijj 

den  grossen  französ.  Kriegen  Anfang  d.  Jahrhund,  in  Oesterreich  ans  finaax  tij 
erhöht,  gleicher  Vorschlag  sogar  li>71  in  Frankreich;  dsgl.  Gebühren  n.  fiM 

Steuern  bei  Gerichten).  Die  Entwicklungsgeschichte  des  Stempel wesens  bei  tealfl 

Behörden  u.  für  Urkunden,  Betchcinigungen  u.  s.  w.  gehört  im  Ganzen  anci  m 
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wprichi,  wo  die  Interessen  der  unteren  Classen  besser  berück- 

<iii*t  werden,  wo  das  gewerbliche  Leben  entwickelter  ist,  der 

•Iktwohlstand  wächst  und  die  Erhebung  reiner  Geldsteuern  das 

mmste  Mittel  zur  Deckung  des  Staatsbedarfs  wird,  da  waltet 

t  umgekehrte  Richtung  vor,  so  im  Grossen  und  Ganzen  gegen- 

ütig.  Die  Regalien  verschwinden  dann,  weil  sie  als  volkswirth- 

äißiich  zu  nachtheilige  Einnahmequellen  gelten.17)  Ein  ein- 

•ha  Monopol  wird  nur  hier  und  da  etwa  trotzdem  als  bestes 

ßti  rar  Erhebung  einer  finanziell  ergiebigen  eigentlichen  Steuer 

behalten  oder  selbst  neueingeführt,  ohne  Verkennung 

mtt  volkswirthschaftlicher  Nachtheile  desselben.28)  Privat- 

riiiebnliche  Thätigkeiten  früherer,  Wirthscbaftsperioden  werden 

}  wlbwirthschaftlichen  Gründen  vielfach  vom  Staate  aufge- 

i«*),  die  Gebühren  aus  solchen  und  aus  politischen  Gründen 

ßiasip»)  und  in  einzelnen  Fällen  wird  selbst  auf  jede  bisher 

Einnahme  aus  bestimmten  Staatseinrichtungen  oder  Thätig- 

uiüi  mi  verzichtet ,  weil  das  öffentliche  Interesse  bei  der  un- 

vifen  Ausübung  am  Besten  gewahrt  erscheint. n)  Sicherlich 

'  eise  solche  Entwicklung  der  finanziellen  Behandlung  jener 

Mattigkeiten  auch  in  Zeiten  der  bezeichneten  Art  im  Ganzen 

richtige  und  die  zu  begünstigende.  Aber  sie  muss  nur  aber- 

zieht als  die  schlechtweg  allein  richtige  betrachtet 

»im  Eine  Finanzpolitik,  welche  dies  thäte,  würde  in  anderen 

1  !*<fce  meisten  gewerblichen  Regalien,  bei  denen  die  Regalisirung  nur 
►V^tfrföra  war,  z.  B.  die  im  17.  und  18.  Jahrhundert  eingeführten,  selbst  in 

*"mi  *uf  Mühlsteine,  Schweinsborsten  n.  s.  w.    Das  bedeutendste  neueste 

iä  die  Aufhebung  des  Salzmonopols  in  Deutschland  1868  (Ges.  d  Nordd. 

"     ix*.  1867,  §,  IX 

•  Hmptbeispiel:  Tabakmonopol,   in  Oesterreich,  Frankreich,  Italien 
Ländern.  —  Neue  Einfahrung  des  Zündhölzchen-Monopols  in 

L    --a  L.vb  iiem  letzten  Kriege  durch  Ges.  v.  2.  Aug.  1872,  nachdem  rerschiedene 
-Ehingen  bei  diesem  Artikel  zu  viel  Schwierigkeiten  gefunden. 

'  Beispiele:  Staatsfabriken,  Staats-Handekunternehmungen  (theilweisc  ausge- 
:  Baaken),  eigene  Verwaltung  von  Landgütern  fast  allgemein  aus  solchen 

*  ~  wfzegeben,  vielfach  auch  Staatsberg-  u.  Huttenwesen,  selbst  eigener  Besitz 
Gittern,  ferner  SchirrTahrtsbctrieb  des  Staats. 

*  kispiele:   Schlagschatz  für  Prägung  auf  Rechnung  Privater,  Postporti, 

=  .'•      :. .  Straaseügeld ,  Schulgelder,  Prttfiingstaxen;  mitunter,  aber  im 
aao i  ä«a  tu  wenig  „Gebühren44  (wahre  und  solche ,  welche  ganz  oder  fast  ganz 

'ttk  Steuern  sind)  für  Gerichts-  und  Verwaltungsthätigkciten. 

Beispiele:  gelegentliche  Aufhebung  jeder  Prägekostenberechnung  für 

f  x  tti  Private  .  Strassengeld ,  Brückengeld,  Postporto  in  bestimmten  Fallen, 

-  mr.  Briefe  an  Soldaten  im  Kriege;  gerichü.  u.  Verwaltungsgebühren14  dsgl., 
»*  Undwirthsch.  Reformen  zu  erleichtern  (Stempel-  und  Gebührenfreiheit  bei 

-  ̂ üüeüungen,  Zusammenlegungen  u.  s.  w.). 

20»
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Zeiten  und  Verhältnissen  mindestens  verfrüht  und  oft  gtr  ud 

durchfuhrbar  sein.") 

2.  Abschnitt.  ( 

Allgemeine  Betrachtung:  der  privatwirthschaftlicheii  Einnahm« 

I.  —  §.  134.  Die  im  §.  130  aufgestellte  Haupteintheili 

der  ordentlichen  Einnahmen  in  zwei  Arten  und  die  weitere  ! 

theilung  der  letzteren  ist  nunmehr  nach  den  im  vorigen  Abschs 

dargelegten  Grundsätzen  näher  zu  begründen,  wobei  die  cb&n 

teristische  Ei genthtim Ii chkeit  jeder  Gattung  besondere! 

vorgehoben  werden  muss. 

Zu  den  privatwirthschaftlichen  oder  Domaniale 

nahmen  gehören  nach  der  oben  aufgestellten  Begriffsbestta* 

streng  genommen  nur  die  Einnahmen,  welche  aus  derl 

wendung  von  werbendem  Staatseigentbum  and  aus  dem  B& 

von  Staatsgewerben  fliessen,  wenn  sie  vom  Staate  als  Einzelne 

schafter  ganz  unter  denselben  Bedingungen  des  pro 

wirtschaftlichen  Concurrenzsystems2)  wie  von  den  gewfibÜ 

Privatwirtschaften  erworben  werden.  Demgemäss  müssen  Um 

drei  Voraussetzungen  zutreffen,  damit  eine  Einnahme  finanzm 

schaftlich  als  rein  privatwirthschaftliche  bezeichnet  werden  tat 

1)  Der  Staat  muss  in  keinerlei  Weise  bei  der  Prot» 

und  dem  Absatz  der  Producte  in  seiner  Eigenschaft  als  Staat  i 

als  Inhaber  der  Finanzhoheit  zum  Zweck  der  Einnahmeeroefc 

vor  audern  Produzenten  und  Verkäufern  einen  re entliehen h 

zug  geniessen.  Soweit  solches  der  Fall  ist,  gehört  die  Einritt 

zu  den  Steuern  i.  w.  S.,  so  nach  Zweck  und  finanzieller  Folge 

Einnahme  aus  gewerblichen  Regalien  (Finanz  monopolj 

(§.  133  Nr.  4  u.  §.  145  u.  ff.). 

w)  Z.  B.  eine  Portoreform  wie  die  der  neueren  und  neuesten  Zeit  hin*  itl 
bei  geringem  Verkehr,  schwacher  Verbreitung  Ton  Elementarkenntnissen  u.  s.  w.  wi 

scheinlich  D  u  r  zu  einer  starken  Einbusse  der  Staaiscasse  geführt,  l'ntcr 

dingung  so  niedriger  Porti's  hätte  der  Staat  dann  mutmasslich  die  Postansufc nicht  übernommen  oder  nicht  beibehalten ,  zum  NachtheU  auch  des  Einxelatft. 

etwas  hohes  Porto  zahlt. 

')  Entspricht  den  §§.  1»2— Ü4  meiner  6.  Ausgabe  (zieml  un?erandert\  dem 

s*»,  *sb  der  Ran 'sehen  ">.  Ausg. 

*)  Dieses  hängt  in  seiner  jeweiligen  Gestalt  freilich   wesentlich  ron  de*  I 
schaff  enheit  seiner  Kerhtsbasis  ab,   welche  selbst  wieder  veraidtffl 

iat    S.  meine  Grundlegung,  I.  §.  121—125  u.  Kap.  5.    Hier  muss  mitbin  eia*  * 
stimmte  Kechtsbasis  als  bestehend  vorausgesetzt  werden:  diejenige,  in  6ts 

sache  gleiche,  im  europaisch-amerikanischen  Staatensystem  der  Gegenwart 
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2)  Der  Staat  muss  die  Thätigkeit  (Anstalt  u.  s.  w.)  ans- 

jliesslich  im  finanziellen  Interesse,  um  eine  für  andere 

anzwecke  verfügbare  Einnahme  zu  gewinnen,  tibernehmen  oder 

«halten.  Einnahme-gehende  Thätigkeiten  oder  Anstalten,  welche 

die  Verwirklichung  von  als  richtig  erkannten  Staatsaufgaben 

.'»tfken,  gehören  daher  nicht  hierher.  Die  Einnahmen  daraus 

>d  Gebühren  (§.  137  u.  ff.). 

S)  Der  Staat  muss  die  Thätigkeit  oder  Unternehmung  auch 

Tfhang  nur  von  dem  privatwirthschaftlichen  Gesichtspunkte 

:hnm täglicher  —  wenn  auch  unter  gebührender  Berücksich- 

tig der  Nachhaltigkeit  erstrebter  —  Rentabilität  aus  betreiben. 

sich  der  Staat  bei  der  finanziellen  Regelung  der  betreffenden 

irirkeit  von  einer  Rücksicht  auf  die  eigentlichen  Staatszwecke 

•iten  nnd  verzichtet  er  auf  einen  Theil  der  bei  privatwirtb- 

•afüieber  Betriebsweise  erlangbaren  Rente,  so  stellt  das  sich 

verlebende  Einnahmemiuus  gewissermassen  eine  (verhüllte) 

snbe  dar,  welche  der  Staat  absichtlich  im  öffentlichen  Interesse 

i'ta.  Die  betreffende  Einnahme  ist  dann  wieder  keine  rein 

'wirtkchaftliebe.  So  kann  die  Sache  bei  den  Forsten  liegen 

1*)  ff.  ). 

In  der  Wirklichkeit  giebt  es  weniger  Einnahmen,  welche  alle 

drei  Voraussetzungen  erfüllen,  als  oft  angenommen  wird, 

s  manchen  gewöhnlich  „privatwirthschaftliche,,  genannten  Ein- 

bun,  i.  B.  bei  derjenigen  aus  Staatsforsten,  selbst  aus  Eisen- 

**a.  vollends  aus  Canälen  des  Staats  waltet  der  fiscalische 

""^punct  gegenwärtig  bei  uns  meist  nicht  ausschliesslich  ob, 
3iit  Recht  nicht.  Einnahmen  dieser  Art  sind  daher  immerhin 

anders  als  die  rein  privatwirthschaftlichen  aufzufassen.  Sie 

toü  mit  letzteren  nur  deshalb  in  eine  Gruppe  zusammengefasst 

«b,  weil  die  Erzielung  einer  Einnahme  (bei  Eisenbahnen,  und 

■U  aach  Canälen,  wenigstens  solange  das  Anlagekapital  noch 

^amortisirt  und  daher  noch  zu  verzinsen  ist)3),  ein  sehr  her- 

*  -;t  für  otiefc  dei  endcbeklende  Grand,  ranun  ich  wenigstens  für 

'  :jfk.  wo  besten  Falls  bei  dem  geringen  Alter  der  betr.  Unternehmungen  das 
*  den  Erträgen  erst  zn  einem  (meist  noch  kleinen)  Theile  amortisirt  ist,  die 

llj*'i*enbab ne n  unter  den  Anstalten  für  den  Privaterwerb  des  Staats  einreihe. 
■Uttel,  der  die  Eisenbahnen  in  Händen  des  Staats  haben  n.  dann  unter  das 

i?  bellen  will,  ftbenfehl  dfefl  m  Sehl  §  :t7    'Ml   Die  Höhe  der  Kosten 
eiaeii  wesentlichen  Unterschied  in  diesem  Puncte  zwischen  Bahnen, 

ti.  Telegraphen  (ungefähres  Kostenverhältniss  in  Deutschland  wie  c.  500  bis 

'f>-30  :  1— 51).    Was  für  Eisenbahnen,  gilt  wenigstens  auch  für  neue  Canäle 
p.T  Meile  fnr  ein  jrjftsseres  deutsches  Canalnet/  lohoii   rof  1^7«» 
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vorragender  Zweck  mit  ist.  Früher  war  der  rein  privati 

schaftliche  Standpunct  auch  bei  solchen  Einnahmen  mituntei 

massgebende  und  in  manchen  Ländern  ist  er  es  noch  u 

Auch  bei  den  Einnahmen,  welche  gegenwärtig  in  der  Reg« 

rein  privatwirthschaftliche  behandelt  werden  können,  z.  B, 

Staatsbergwerken ,  Staatsfabriken,  kam  früher  öfters  der  a 

Gesichtspunct  mit  in  Betracht,  dass  der  Staat  hier  gleich 

Mu st e ranstalten  zur  Nachahmung  betreiben  wollte.  Eil 

Staatsfabriken,  z.  B.  für  Porzellanbereitung,  ähnlich  einzelne 

wirtschaftliche  sog.  Musteranstalten,  stehen  selbst  jetzt  noch 

unter  dem  bloss  privatwirthsc haftlichen  Gesichtspuncte  höchs 

licher  Rentabilität 

Demnach  kann  man  auch  in  der  Theorie  nicht  ein  für  al 

kurzweg  sagen :  diese  und  jene  Einnahmen  sind  privatwirths 

liehe,  sondern  man  kann  immer  nur  angeben,  welche  Einna 

unter  gegebenen  Verhältnissen  als  rein  oder  als  fi 

wiegend  oder  als  doch  zugleich  mit  privatwirthsc 

liehe  zu  behandeln  sind.  Der  Uebergang  von  der  Betriebs 

einer  Anstalt  nach  dem  privatwirthschaftlichen  zu  derjenigen 

dem  Gebtihrenprincip  oder  die  Behandlung  einer  bisher  in  fj 

wirtschaftlicher  Weise  betriebenen  Thätigkeit  theilweise  naA 

Gesichtspuncte  einer  wirklichen  Staatsaufgabe,  wobei  aflf 

Theil  der  Einnahme  verzichtet  wird,  kann  gerade  hier  öft« 

Frage  kommen  (§.  133)! 

II.  —  §.  135.  Im  Folgenden  werden  nachstehende  Einni 

zweige  noch  zu  den  privatwirthschaftlichen  unserer  heutigen  Sti 

gerechnet  und  demnach  im  2.  Kapitel  dieses  Buchs  (Priva 

werb  des  Staats)  behandelt  werden:6) 

1)  Einnahmen  aus  Feldgütern  (Domänen  im  engsten  8 

einschliesslich  der  Einnahmen  aus  dinglichen  Rechten 

252,000  Thlr.  nach  Meitzen.  also  immerhin  die  Hälfte  von  Bahnen).  Der  i 

§.  54  der  Nordd.  und  der  Deutschen  Reichsverfassung  über  Staatscanile  ist 

undeutlich  in  diesem.  Puncte,  ginge  aber  zu  weit,  wenn  er  dies  Princip  nie, 

sanetionirte.  Aehnliche  Auffassung  der  Staatsbahnen  wie  bei  mir  auch  bei  N 

Tariferhöh.,  Jena  1874,  S.  31  fl'.    S.  auch  u.  §.  242. 
4)  Z.  B.  im  Forstwesen,  was  sich  da  zeigt,  wo,  wie  neuerdings  leider  i 

zeln«n  Fällen  in  Oesterreich,  versucht  wurde,  die  Staatsforsten  zur  Hebu 
Finanznöthen  zu  sehr  auszunutzen. 

5)  Stein  3.  Ausg.  S.  256  macht  mir  einen  Vorwurf  daraus,  da«  ich  i 

6.  Ausg.  der  Finanzwiss.  so  weitläufig  die  Eisenbahnen  behandelt  habe  and  doa 

Wort  Aber  die  Telegraphen  hätte.  Er  hätte  vielfach  aus  meiner  Arbeit,  &  J 

§.  93  Anm.  a ,  ersehen  können ,  dass  und  warum  ich  die  Telegraphie  mit  dei 

unter  die  Gebahrenanstalten,  nicht  unter  die  priTatwirthschaftlichen  ünternebot 
wie  in  einer  Hinsicht  die  Eisenbahnen,  stelle. 
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rangen  von  Privatländereien  (Grundgefälle)  oder  auf  eine 

loaaDg  derselben  (Weide-,  Fischereirechte  u.  s.  w.),  ferner 

landwirtschaftlichen  Gewe rks Vorrichtungen.  S.u. 

ISMtt. 

i)  Einnahmen  aus  Staats  Waldungen,  nebst  Jagd  und 

ichfiDg.   S.  u.  §.  190—209. 

#  Einnahmen  aus  Staatsberg-  und  Hüttenwerken,  ein- 

bezieh des  Salinenbetriebs,  aus  anderen,  als  mit  Landgütern 

«  w.  verbundenen  Staatsgewerksani agen,  insbesondere 

>r.ken  n.  s.  w.,  und  aus  Wohngebäuden.  S.  §.  210—222. 

4>  Einnahmen  aus  Handels-,  Geld-,  und  Bankgeschäften, 

tie  los  werbendem  beweglichen  Vermögen  überhaupt. 

|  $3-230. 

5)  Einnahmen  aus  dem  Staate  eigentümlich  gehörigen  oder 

Rechnung  betriebenen  Eisenbahnen,  Canälen  und 

VittUlirtsdiensten.  S.  §.  231  ff. 

Die  Gründe,  warum  diese  Einnahmen  in  der  Gegenwart  noch 

-rein  oder  tiberwiegend  oder  doch  zugleich  mit  — 

•irrrirthschaftliche  gelten  können,  werden  in  den  Abschnitten 

»iekelt,  welche  von  den  einzelnen  Zweigen  handeln.  Darin 

i  weh  untersucht,  ob  und  wieweit  der  privatwirthschaftliche  Ge- 

%onct  mitunter  modificirt  werden  muss,  z.  B.  bei  Waldungen, 

ßwn,  Bahnen. 

JUnche  andere  Einnahmen  sind  einigen  der  obigen  nahe  Ver- 

as and  können  bisweilen  ebenfalls  zu  den  privatwirthschaft- 

*3  gereiht  werden:  so  die  Einnahmen  aus  Staatsstrassen 

r^rtld), Telegraphen,  aus  der  Post  (besonders  aus  einzelnen 

•flw»  derselben,  wie  z.  B.  aus  der  Personenpost),  aus  der  für 

wung Privater  erfolgenden  Münzprägung,  aus  den  Staats- 

fcalen  aller  Art  (Schulgeld),  aus  Staatslotterien.  Da  jedoch 

» 'piter  anzugebenden  Gründen  der  privatwirthschaftliche  Ge- 

bier nicht  der  leitende  oder  nur  vorwaltende  sein  soll, 

ganz  fortfallen  muss,  oder  schon  jetzt  wegen  der  geringeren 

4»  in  der  Einrichtung  steckenden  Kapitals  —  im  Gegensatz 

'  &a  Eisenbahnen ,  s.  Anm.  3,  —  aus  finanziellen  Rücksichten 

•^t  nicht  mehr  nothwendig  entscheidend  mitzusprechen  hat,  so 

die  genannten  Einnahmen  hier  zu  der  folgenden  zweiten 

**w*lasae  der  ordentlichen  Einnahmen  gerechnet,  die  meisten 

* "it  Recht  zu  den  Gebühren.* 
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312      2.  B.  I.  K.  3.  A.  Allgemeine  Betrachtung  der  Gebühren.  §.  135—139. 

Der  Umstand,  dass  einige  Zweige,  wie  Eisenbahnen, 

graphen,  Post,  Münze,6)  geschichtlich  und  nach  geltendem  f 

öfters  sogen.  Regalien  sind,  nöthigt  nicht,  die  Einnahme: 

solchen  Zweigen  von  den  privatwirthschaftlichen  oder  von 

Gebühren,  wozu  sie  nach  ihrer  richtigen  finanziellen  Aui 

gehören,  als  besondere  C hisse  abzutrennen,  s.  u.  §.  141,  145 

Anhangsweise  kann  man  zu  den  privatwirthschaftlicbei 

nahmen  solche  gelegentliche  Einkünfte  stellen,  welche  ai 

Veräusserung  alter,  abgenutzter  Gebrauchsgegenstände  der  S 

Verwaltung  erzielt  werden,  besonders  im  Militärdepartement  (§, 

3.  Abschnitt. 

Allgemeine  Betrachtang:  der  staatswirthschaftlichen  Einna 

oder  Auflagen  (Steuern),  insbesondere  der  Gebühren.1) 

I.  —  §.  136.  Die  staatswirthschaftlichen  Einnabn 

gliedern  sich  nach  dem  schon  oben  in  §.  130  bei  der  Be$ 

bestimmung  angedeuteten  Gesichtspuncte  in  zwei  Arten,  i 

eigentlichen  Gebühren  oder  speciellen  Steuern  und  in 

eigentlichen  allgemeinen  Steuern  (Steuern  im  en$ 

Sinne)  (§.  143  ff.).  
j 

II.  —  §.  137.  Die  Gebühren.  Begriff.  Gebühren  sifld 

gaben,  welche  von  Einzelnen  oder  Gruppen  von  Einzelnen  al 

i  6)  Die  Lotterie  dient  vielfach  als  Besteuerungsform  des  Spielgenusses- 
finanzielle  Gesichts jj um  t  soll  aber  nicht  der  entscheidende  sein  und  er  kommt  gar 

mehr  in  Betracht,  wenn  der  Staat  sich  ausschliesslich  das  Recht  vorbeh&lt,  Loi 

zu  betreiben,  es  aber  aus  Gründen  des  Volks-  u.  Staatswohls  nicht  ausübt.  Dei 

behalt  erfolgt  dann  nur  wieder  aus  Gründen  der  Politik  u.  s.  w.,  um  Andre  am  Loi 
betrieb  zu  verhindern. 

*)  Abscbn.  2  entspricht  den  §§.  95 — 105  meiner  6.  Ausg.  (ziemlich  unveri 

hertlbergenommen)  u.  §.  86,  227,  230,  231,  234,  236—238,  244-  246,  170- 

228,  229  der  Rau'schen  5.  Ausgabe  dem  Inhalte  nach.  Doch  wurden  die  § 
u.  100  aus  d.  6.  Ausg.  hier  fortgelassen,  da  sie  richtiger  in  die  spatere  speo 

bührenlehre  gehören.    S.  u.  Note  7. 

*)  Es  ist  nur  eine  leere  Fiction,  wenn  Maurus,  Besteuer.  S.  88,  93,  aud 
Steuercharacter  der  privatwirthschaftlichen  Eionahmen  des  Staats  behauptet  wie  Ü 

schon  früher  Pfeiffer  I,  61.  Danach  soll  z.  B.  der  Doinänenbesitz  des  Staat 

eine  Vorenthaltung  von  so  und  so  viel  Morgen  Land  p.  Familie  der  Staatsbürgers 

und  daher  wie  eine  Art  Einkommensteuer  wirken.  Hier  wird  ebenso  einseitig 

natürliche  Selbstverständlichkeit  des  bloss  privaten  Grundeigen thums  angeoot 
als  von  Seite  der  Socialdemocratie  die  natürliche  Selbstverständlichkeit  des  bloss 

meinsamen  Grundeigenthums.  Vgl.  Grundlegung  I,  Cap.  5,  Abschn.  1^ 

Für  diese  schwache  Argumentation  Pfeiffers  Hat  der  sonst  so  absprechende  L  8 

bloss  die  zahme  Bemerkung:  er  habe  diesem  Gedanken  nicht  recht  folgen  köt 

2.  A.  S.  153.  Die  der  Pfeifferschen  ähnliche  Erörterung  von  A.  Held» 

kommensteuer,  S.  7—8,  ist  zwar  etwas  ?orsichtiger,  aber  auch  noch  schief  w> 
Missdeutungen  Anlass  bietend. 
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tiellcr  Entgelt  eines  ihnen  vom  Staate  geleisteten  Diensts 

r  einer  durch  sie  dem  Staate  verursachten  Ausgabe  (Kosten- 

wition)  bei  der  Ausübung  einer  Staätsthätigkeit  in  einer  von 

Siutsgewalt  einseitig  bestimmten  Weise  und  normir- 

iHihc  erhoben  werden.3)    Die  Einnahme  aus  den  Gebühren 

Zweck,  die  Kosten,  namentlich  die  laufenden  Betriebs- 

ifn,  erentuell  auch  die  gewöhnlichen  Herstellungskosten  der  be- 

iden Staatsthätigkeiten,  Einrichtungen  und  Anstalten  ganz  oder 

twei$e  zu  decken.    Ein  Ueberschuss  darüber  hinaus  fällt 

I  den  Begriff  der  eigentlichen  Steuereinnahme.4) 

Diese  Gebühren  knüpfen  sich  an  zweierlei  verschiedene, 

n  «seh  in  einzelnen  Fällen  nicht  immer  leicht  zu  unterscheidende 

Reiten  des  Staats,  nemlich  an  die  Ausübung  wesentlicher 

Brechte  und  an  Thätigkeiten ,  welche  bloss  aus  Zweck- 

^igkeitsgründen  im  öffentlichen  Interesse  vom  Staate  über- 

and.    Bei  den  ersteren  handelt  es  sich  vornemlich  um 

zur  Ausführung  des  Rechts-  und  Machtzwecks, 

<ka  «deren  um  solche  zur  Ausführung  des  Cultur-  und 

»Wibrtszwecks  (§.  31,  32). 6) 

1  Hie  vie  meistens  im  Lehrbuch  sind  d.  Begriffsbestimmungen  u.  Formolirangon 
k£»eikeit  and  leichteren  Verständlichkeit  wegen  fttr  die  St aa tsfinanzen  ge- 

■  -  '.r-n  u    s.  w.  können   natürlich  auch   bot  den  Sell^tverwaltunKskörpern 
Die  erforderliche  ümformnng  (Verallgemeinerung)  des  Begriffs  ergiebt 

*  Int  (iebohren  wurden  bisher  (ror  Ran)  gewöhnlich  zu  den  Steuern  gerechnet. 
*Mrt!ie  meistens  unter  den  indirecten  Steuern  auf,  obgleich  sie  grösstentheils 

»-  <■ i  ron  demjenigen  gefordert  werden,  der  sie  tragen  soll.    Die  Gebuhren 

*&al?a  sich  von  den  eigentlichen  Steuern  aber  so  wesentÜch,  dass  es  nöthig 

>B*k  eine  besondere  Art  von  Auflagen  zu  betrachten.    Passend  wird  jedoch  das 
s  ;ch  m  einem  weiteren  Sinn   genommen .  wo  dann  die  Gebühren  auch 

fcmffen  werden,  s.  o  §.  ISO,  Anm.  4.    Früher  führten  sie  öfters  den  Namen 

K.:re  Einkünfte,  z.  B.  Sonnen fels.  Fin.,  §.  112.  116  ff.,  auch  werden  sie 

•^Gefille  genannt    Die  Neueren  sind  Rau  in  der  Begriffsbestimmung  und 

T**n*  itr  Gebühren  vielfach  gefolgt.  Vgl.  übrig.  Pfeiffer  I,  295,  ümpfen- 

J*-|  23  ff..  Walcker,  Selbstverwaltung  d.  Steuerwesens,  S.  5,  14,  A.  Meyer 

'  oteljahrschr.  f.  Volkswirthsch.  u.  s.  w.  1S64,  B.  8,  Hock,  öff.  Abg.,  §.  14, 
-**  Mein.  Finanzen,  1.  A..  S.  106.  1-51  ff,  2.  A.  143,  215,  3.  A.  265—296, 
,r>«t  .taute  des  impots  III,  165,  Besobrasoff,  impots  sur  les  actes,  in  den 

Pet  Akad.,  B.  X,  Nr.  14,  B.  XI  Nr.  8,  in  d.  oben  gen.  Abhandl.  über 

*      pibL  21.  23  ff.  (Eintheilung  wie  ich,  nur  dass  B.  gewisse  Regalien,  die 
*i Gebühren  rechne,  wie  Post  u.  A.,  als  Regal  zu  d.  industr.  Einnahme 

hie*  a.  a.  0.    S.  auch  oben  §.  130,  Anm.  3.     üeber  Steins  falsche 

rewi*s-?r  RegaBflB   von  d«D  Gebühren  s.  folg   Note  und   über  l'mpfen- 
■  Wesentlichen  richtige,  nur  etwas  zu  weitgehende  Lehre  über  Gebühren  s.  o. 

*-<  Arm  7. 

*  dkse  Unterscheidung  wird  auch  die  Gebührenlehre  passend  angeknüpft, 
»fcifccke  Staat  fügt  sich  allerdings  nicht  in  eine  enge  theoretische  Formel  und 

^««aeatürh  niemals  eine  völlige  Beschränkung  auf  den  Rechtszweck.  Ebensowenig 

' l!<  Hoheitsrechte,  welche  wir  vom  Standpunct  der  Gegenwart  („im  mod« 
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314         2.  B.  l.K.  S.A.  Allgemeine  Betrachtung  der  Gebuhren.  §  13«. 

III.  —  §.  138.   Hauptarten  der  Gebühren. 

1)    Unter    wesentlichen    Hoheiterechten  (Regal: 

diesem  Sinne  des  Worts)  werden  hier  diejenigen  versi 

welche  zum  Begriffe  des  wahren  Staats  gehören,  daher  ihi 

tiger  Weise  ausschliesslich  zustehen,  und  deshalb  regelmä 

gewissem  Umfange  bei  jedem  Staate,  ganz  allgemein  aber, 

Staate")  mit  Recht  wesentliche  nennen,  immer  alle  oder  im  jetzigen  Umfa 

htöor.  Staate  zugestanden,  ohne  dass  man  deshalb  den  Begriff  „Staat*4  in 
Fällen  als  nicht  vorhanden  wird  bezeichnen  wollen.  Gleichwohl  ist  es  doch  vo| 

begründet,  erst  im  entwickelten  (Rechts-  und  Cultur-)  Staat  das  wahre  Vi 

Staats,  den  „wahren  Staat*4  zu  erkennen.  Zum  Begriff  dieses  Staats  gehört  al 
die  Uebernahme  aller  der  Functionen,  durch  welche  der  Rechtszweck  ver 

wird.  In  der  geschichtlichen  Erscheinung  des  modernen  Staats  hat  sich  d! 

geltend  gemacht.  Im  Unterschied  davon  lässt  sich  von  keiner  einzigen  einzel 

nicht  einmal  von  einer  grösseren  Gruppe  der  zur  Verwirklichung  des  Cul 

Wohlfahrtszwecks  gehörigen  Staatsthätigkeiten  behaupten,  dass  sie  auch  d«i 

entwickelten  Staate  wesentlich  sind,  —  nicht  an  sich  und  nicht  ebenso 
Rechtsfunctionen.  Die  Vornahme  einer  der  Functionen  auf  dem  zweiten  G«3 

daher  nicht  als  wesentliches  Hoheitsrecht  zu  bezeichnen.  Das  ist  u.  A.  au^ 

Stein's  neuen  Regalbejrriff  einzuwenden,  1.  A.  S  134  ff,  2.  A.  S.  184  ff, 
229  ff.  Denn  in  diesem  ßegriffe,  wo  die  Regalien  „die  wirthschaftlichen 

rechte  des  Staats44  bedeuten  sollen,  wird  unter  Regal  nicht  mehr,  wie  in  der 

Rechts-  und  Finanzgeschichte  und  vielfach  noch  im  heutigen  Rechte,  ein  nut 
kleineres,  sondern  gerade  wieder  wie  ehedem  ein  wesentliches  Hoheits 

standen  (s.  §.  141).  Es  ist  vom  Standpuncte  der  Rechtsphilosophie  wie 

jenigen  d.  Rechtsgeschichte  u.  des  positiven  Rechts  aus  gleich  sehr  wiUkürli 

Post,  Eisenbahnen,  Telegraphen,  Papiergeld,  Lotterie  überhaupt  Regalien 

schaftliche  Hoheitsrechte,  oder,  wenn  es  einmal  geschiebt,  nur  sie  so  zu 

mit  Ausschluss  aller  anderen  ähnlichen  Einrichtungen  und  Functionen  «in 

Ganz  Verwandtes,  wie  Posten,  Telegraphen  und  Chausseen,  wird  dabei  $ 
Wenn  aber  Stein  2.  A.  S.  188  u.  3.  A.  S.  233  noch  ebenso  wie  in  der  1.  1 

das  „Regal44  definirt  als  „diejen.  wirthsch.  Unternehmung,  deren  Existenz  u.  n 
Ordnung  als  eine  absolute  (!)  u.  allgemeine  Bedingung  der  wirthsch.  Wohlfahi 
Volkes  erscheint  u.  die  eben  deshalb  nicht  dem  Zufall  oder  der  Willkür  der  Ei 

in  ihrer  Begründung  u.  Durchführung  überlassen  werden  kann,44  so  ist  es  da 
destens  gesagt  eine  starke  Uebertreibung,  Post,  Telegr.,  Eisenb.,  Lotto  biern.1 

galien  zn  nennen  u.  wiederum  nur  folgewidrig,  Wegewesen  u.  vieles  Andel 

ebenso  oder  nicht  noch  eher  unter  diese  Regalien  zu  reihen.  (Vgl.  übrigen* 

3.  A.  S.  218,  wo  vom  Bergbau  gesagt  wird:  „er  ist  die  Production  (sie!)  es 

allgem.  u.  absol.  Bedingungen  der  Volkswirtschaft.44  Warum  bleibt  er  dan 
auch  jetzt  noch  Regal?)  Auch  gerade  für  die  Finanzwissenschaft  und  speciell 

Gebtthrenlehre  ist  diese  neue  Unterscheidung  Stein's  von  Regalien  und  G< 
nachtheilig.  Dagegen  wird  durch  die  im  Text  befürwortete  Unterscheidung 

das  richtige,  den  gegebenen  Verhältnissen  angemessene  Princip  für  die  fia 

Regelung  des  Gebühren wesens  festgestellt:  ein  niedriges  Maass  der  Rechtste! 

ein  höheres  der  übrigen,  namentlich  der  wirthschaftlichen,  derjenii 

materielle  Leistungen  des  Staats  überhaupt,  s.  u.  §.  142  u.  6.  A.  §.  105 

Hock,  öfl.  Abg.  §.  34.  —  Ueber  die  Eintheilung  und  Systematik  d 

bühren,  mehrfach  abweichend  von  der  Darstellung  im  Texte,  s.  Hock,  eb.  §.  3 

Umpfenbach,  §.  26-  44,  Borgius  K.  3  (v.  d.  Regalien),  Pfeiffer,  Su 
nähme  I,  Th.  5,  namentl.  aber  Stein,  1.  A.  S.  137  (Regalien),  154,  2.  A.  ! 

(Regal.),  bes.  S.  226  ff.  (Syst.  d.  Gebühren),  3.  A.  S.  229,  265.  Ran,  5.  A. 

bis  246.  Besobrasoff,  rev.  publ.  p.  24,  stellt  mit  Unrecht  bei  seiner  Henori 

des  Unterschieds  v.  taxes  u.  droits  rcgaliens  die  Sache  so  dar,  als  ob  es  >* 

jenen  immer  um  die  wesentlichen  Zwecke  des  Staats  handle,  oder  ab  • 

taxes  nur  bei  dem  Rechtszweck,  die  Regalien  nur  bei  dem  Wohlfahrtszweck  rorl 
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;  und  ausschliesslich  wenigstens  bei  dem  entwickelten  Staate 

wien  werden.    Dahin  gehören  mithin  vornemlich  die  Thätig- 

n  iut  Aas-  und  Durchführung  des  Rechts-  und  Macht- 

:li  des  Staats  (§.  31).  Diese  Thätigkeiten  werden  aus  einem 

i^inen  Grunde  im  Interesse  der  Gesammtheit  unternommen, 

•  ?  kommen  in  vielen  Fällen  Einzelnen  besonders  zu  Gute 

werden  von  diesen  besonders  verursacht.  Abgaben,  welche 

ita  von  diesen  Einzelnen  erhoben  werden,  sind  Gebühren, 

kann  sie  in  ihrer  Gesammtheit  Rechts-  oder  Rechts-  und 

tultongsgebühren  nennen. 

AI*  (wahre)  Gebühren  sind  die  Abgaben,  welche  sich  an 

^uathatigkeiten  zur  Durchführung  des  Rechtszwecks  knüpfen, 

•einmal  nur  dann  anzusehen,  wenn  der  Einzelne  wirklich 

■jen  sachlichen,  d.  h.  in  der  betreffenden  Staatsinstitution 

Tiden  Gründen  in  eine  mit  Abgaben  verbundene  Berührung 

k:  Staatsthätigkeit  kommt;6)  ferner  nur  in  der  Höhe, 

Qe  mit  dem  Werthe  des  geleisteten  Dienste  für  den  Nutz- 

er ad  dem  Kostensatze  dieses  Diensts  für  den  Staat  in  einem 

:reu  Verhältniss  steht.   Wird  eine  Abgabe  in  anderen  Fällen 

a  einem  viel  höheren  Betrage  erhoben,  indem  z.  B.  ein 

-<  oder  eine  Kostenmachung  nur  fingirt  oder  der  erstere  bloss 

Zweck  der  Einnahmebeschaffung  aufgezwungen  oder  der  Werth 

Ifewte  übermässig  hoch  angeschlagen  wird,  so  ist  die  Ein- 

"  keine  Gebühr  im  richtigen  finanzwissenschaftlichen  Sinne 

^orts  mehr,  sondern  eine  bei  einer  besondern  Gelegenheit  er- 

'fc  eigentliche  Steuer,  welche  ebendeshalb  schon  die  Vermuthung 

'*i&netheit  gegen  sich  zu  haben  pflegt,  wie  leider  bei  manchen 

gebühren. 

-  Ans  Zweckmässigkeitsgründen  werden  vom  Staate 

:  i  Thätigkeiten  übernommen,  welche  einzeln  jedenfalls  nicht 

-^  wesentlichen  Staatsaufgaben  gerechnet  werden  können, 

■  «ich  auch  ein  bedeutendes  öffentliches  Interesse 

böpft  und  sie  überhaupt  nur  im  Falle  eines  solchen 

fi  tfute  ausgeübt  werden  sollen.    Dahin  gehören  zahlreiche, 

Sichtlich  und  von  Land  zu  Land  mannigfach  wandelbare 

leiten  auf  dem  Gebiete  der  Cultur-  und  Wohlfahrtsförderung. 

foi-r  denn  Abgaben  wie  im  französ.  Enregistrcment  für  die  Authenticining 

• Jas i  Urkunden  (s.  Hocka.  a.  0.  S.  248)  kcino  Gebühren,  sond.  hohe  u.  lästige 
•    Y:>u>.j  wenijr  sind  Abgaben  noch  «icbuhren,  bei  denen  der  Zahlende 

^wetttni^  too  der  Staatsgewalt  empfingt  (gegen  Hoff  mann,  wurtemberg. 
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Auch  hier*  werden  Gebühren  von  denjenigen  erbobeo  9 

durch  die  Berührung  mit  dem  Staate  und  den  bezüglich 

richtnngen  eine  Förderung  ihrer  speciellen  Inte 

(besonderen  oder  grösseren  Nutzen  als  die  Allgen 

andrerseits  Kostenersparung)  erlangen.  Auch  diese  Abga 

unter  den  Begriff  der  Gebühr  nur  unter  denselben  Voraasse 

wie  die  Rechtsgebuhren.  Wird  sie  in  anderen  Fällen 

höherem  Ausmaass  erhoben,  so  geht  sie  in  eine  eig 

Steuer  oder  eine  privatwirthschaftliche  (Gewerbs-)  Rente 

Staat  Uber.  Die  Gesammtheit  dieser  Gebühren  nennen  wir  ( 

und  Wohlfahrtsgebübren. 

Bei  vielen  hierher  gehörigen  Abgaben  ist  ein  solcher 

gang  leicht  möglich,  manchfach  in  der  Praxis  vorgekomn 

nicht  immer  allgemein,  sondern  nur  nach  den  Vc 

nissen  des  einzelnen  Falles  zu  billigen  oder  zu  ver 

Man  kann  daher  auch  nur  für  gewisse  Zeiten  und  ge 

Länder  angeben,  welche  Abgaben  auf  diesen  Gebieten  \ 

Verwaltung  als  Gebühren  behandelt  werden  sollen. 

Das  System  der  Gebühren  oder  die  weitere  C 

fication  der  beiden  genannten  Hauptarten  wird  rationeller 

durch  das  System  der  Verwaltung  bestimmt.  Die  Bt 

dung  des  Gebtihrensystems  gehört  daher  in  die  Verwaltung 

die  finanzielle  Durchführung  desselben  in  die  spätere  8{ 

Gebtihrenlehre. 7) 

Die  Rechts-  und  Verwaltungsgebühren, 8)  welch« 

lieh  als  Gebühren  zu  erachten  sind,  kommen  gemeinsa 

manchen  sogenannten  Gebühren,  welche  eigentliche  St« 

sind,  in  der  Praxis  und  in  der  Sprache  der  Gesetze  nuU 

schiedenen  Namen  als:  Rechts-,  Justiz-,  Gerichts-,  Po 

gebühren  (auch  wohl  -Taxen),  als  Gerichtskosten, 

mögens-,  insbesondere  Geldstrafen  u.  s.  w.  vor.  Eine  | 

massige  allgemein  gültige  Eintheilung  fehlt  in  der  Praxis 

In  der  Sache  selbst  liegen  auch  manche  Schwierigkeiten 

Jurisprudenz  hat  dieses  wichtige,  so  viele  privatrechtliche 

7)  In  d.  6.  Ausg.  habe  ich  in  §.  98  und  100  bereits  ein  System  der  Gc 
aufgestellt,  dessen  weitere  finanzielle  Behandlung  der  spec.  Lehre  im  1.  B.  rort» 

blieb.  Es  ist  indessen-  systematisch  richtiger,  auch  jenes  System  selbst  erst 
spec.  Lehre  aufzustellen,  weshalb  der  Inhalt  dieser  2  Paragr.  hier  fortgeblie) 

■)  Vgl.  die  Abschnitte  in  Stein  2.  A.  S.  219  ff.,  3.  A.  S.  269,  über  di 
Wicklungsgeschichte  d.  Gebühren,  u.  S.  229  ff  ,  3.  A.  S.  279  ff.  über  die  Recht 

u.  das  Gebuhrenwesen,  —  eine  vortreffliche  Partie  dieses  Werks. 
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berührende  Gebiet  des  GebUhrenwesens  noch  nicht  ge- 

od  bearbeitet.  Daraas  erklärt  sich  auch  der  häufig  bemerk- 

i  ttingel  scharfer  juristischer  Präcision  des  Ausdrucks  in  den 

tten  selbst') 

IV.  -  §.  139.    Erhebungsform    vieler  Gebühren. 

tapeL   In  der  Finanzwissenschaft  bat  namentlich  ein  Um- 

i  l'iklarheiten  Uber  das  Wesen  und  die  richtige  Eintheilung 

er  Gebühren  veranlasst,  nemlich  die  äussere  Form  der  Er- 

ling. Viele  Rechtsgebühren,  manche  mit  ihnen  falschlich  zu- 

geworfene eigentliche  Steuern,  aber  auch  einige  Gebühren 

km  iweiten  Theil  des  Gebührenwesens  werden  vermittelst 

s  »gen.  Stern p eis  erhoben.10)    Es  wird  gesetzlich  vorge- 

dass  bei  gewissen  Berührungen  des  Einzelnen  mit  Staats- 

::e-cn  und  Thätigkeiten  für  die  dabei  vorkommenden  Schrift- 

ke,  for  gewisse  Urkunden,  Documente  u.  s.  w.  ein  vom  Staate 

ciaem  Werthstempel  versehenes  Papier  („Stempel- 

Her")  oder  eine  staatliche  auf  das  Schriftstück  zu  klebende 

1  erefißell  zu  überschreibende  Stempelmarke11)  gebraucht 

-u.   Durch  die  gesetzliehe  Anordnung  des  Gebrauchs  des 

fä  wird  also  bloss  die  Gebührenpflichtigkeit  einer  solchen 

Armg  mit  einer  Staatseinrichtung  (oder  in  anderen  Fällen  die 

Richtigkeit  in  einem  bestimmten  thatsächlichen  Fall,  bei 

*ge*bsen  Handlung  u.  s.  w.)  ausgesprochen.   Die  Vorschrift 

*    Gebrauch  eines  Stempels  in  bestimmter  Werthhöhe  normirt 

^  fcarlgt  richtig  Mor,  Rand  bemerk,  zum  österr.  Gebtthrengcsetze,  Wien  1870 

^axruci  ans  der  allgemeinen  österr.  Gerichtszeitung),  eine  bemerkenswerthe 

s<  ..Steaipelgebühr**  als  besondere  Art  von  Staatseinkünften  ist  nach  Boxhorn , 

F-iiL  Amst  1663  p.  391  Ton  einem  Holländer  erdacht  worden,  nachdem 

^lätüteo  einen  Preis  auf  die  Erfindung  einer  neuen ,  nicht  drückenden  und 

loschen  Abgabe  gesetzt  hatten.  Die  Einführung  geschah  1624  und  erwies 

k  kr  Menge  der  Vertragsurkunden,  die  in  jenem  reichen  Lande  jährlich  aus- 

■snriea.  sehr  einträglich.    Der  gen.  Verf.  rühmt,  dass  die  Gebühr  niedrig, 

ttfcefiuerten  nicht  davon  getroffen  werden  u.  dass  der  Ertrag  für  die  Staats- 

■r^iel  Eine  Art  von  Stempelpapier  kommt  zwar  schon  in  den  römischen 

■*  '«iNot.  44),  aber  ohne  Erwähnung  einer  davon  angeordneten  Bezahlung, 

^»ui,  Beitr.  z.  Gesch.  d.  Ernnd.  II,  3U0-310.  Einfuhr,  in  England  1671, 

rt,/!^k  1673,  Oesterreich  16S6,  Baiern  >C90.  (Kau.) 

Erftkrong  in  England  1S53  jjö.  17.  Vict.  c.  59.  ?.  4.  Aug.),  Oester- 
**  F  '  IS.  März  1S54  (v.  Czörnig,  Neugestaltung,  S.  145),  Frankreich, 

Jui  IS59  (timbre  mobüe),  Preussen ,  Ges.  ?.  2.  Sept.  1862  u.  a.  L.  m. 

^  4er  ias  Klättchen  anklebt,  muss  seinen  Namen  oder  die  Anfangsbuchstaben 

•viyv«  -i  r  das  Datum  darauf  schreiben  und  es  dadurch  zum  weiteren  Ge- 

^  wjaglich  machen.  In  gewissen  Fällen  muss  auch  ein  öffcntl.  Beamter,  z.  B. 
welche  das  Schriftstück  ausstellt  oder  beglaubigt  u.  s.  w. ,  die  Ueber- 

4er  Marke  vornchnurn.    (Rau  ) 
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die  Gebührensätze,  so  dass  der  Stempeltarif  Gebühren 

wird.  Die  wirkliche  Anbringung  des  Stempels  auf  dem  m 

liehen  Schriftstück  n.  s.  w.,  welches  den  Beweis  für  die  Inant^t 

nähme  der  bestimmten  Staatsthätigkeit  (oder  für  die  Steuerpik 

keit)  bildet,  liefert  den  Beweis  für  die  Zahlung  der  Gebühr 

die  Quittung  darüber.  Diese  Stempelung,  die  Benutzung 

Stempelpapier  und  vollends  von  Stempelmarken  ist  eine  fta 

Staatsbehörden  wie  für  die  Zahlungspflichtigen  einfache  and 

qneme  Gebühren-  und  Steuererhebungsform.11)  Aber 

deshalb  ist  der  Begriff  einer  besondern  „Stempelgebt 

(Stempelgefälle,  „Stempelsteuer")  als  einer  eigenen  Gebfii 

art  unhaltbar.19)  Es  giebt  immer  nur  mittelst  Stempelt 

hobene  Gebühren  oder  Steuern,  aber  keine  „Stern pelgebak 

Etwas  Aeusserliches,  Unwesentliches  wird  bei  der  Aufstellung 

„Stempelgebühren"  zu  einem  wesentlichen  inneren  Unterscheid 

merkroal  gemacht  Dies  zeigt  sich  auch  darin,  dass  manche 

bühren,  statt  durch  vorschriftsmässigen  Gebrauch  von  Stempel 

oder  Stempelmarken,  durch  unmittelbare  Eincassinof 

Schuldbetrags  erhoben  werden.")  Auch  ist,  wie 

Erhebung  mittelst  Stempels  keineswegs  auf  Rechts-  und 

tungsgebühren  beschränkt,  wenn  sie  hier  auch  am  Ael 

1S)  Namentlich  Stein  hat  den  Stempel  als  eine  blosse  Form  de 
einer  Abgabe  richtig  gekennzeichnet,  1.  A.  S.  153.  Ae  Im  lieh  aber 

Umpfenbach,  §.  26  ff. 

1-)  Von  einer  besonderen  „Stempelgebuhr",  ron  Stempelgefiilfl 

„einer  in  allen  Zweigen  der  Staatsverwaltung  vorkommenden  GebOhrcaaft"  I 
wich  Kau  in  §.  230,  231  d.  frtth.  Aufl.  Stempel  auf  verkäufl.  Gegenstand«  fZ» 

Spielkarten  )  sah  übrigens  auch  er  §.  231  a  £.  als  Steuern  an.   Die  Früherei  « 

Raa  folgend  meistens  eine  besondere  Stempelsteuer  auf.  wie  es  die  Päd 

Gesetzgebung  noch  heate  vielfach  thut,  so  in  Preu^sen  (Stempelsteuer  uit 
in  dir.  Steuern,  bei  d.  Einnahme  d.  Finanzmin..  Gehen  tskosten,  Strafen  bei 

Justizmin.).   VgL  schon  Sonnenfeig,  §.119  ff.,  dann  auch  Pfeiffer  l  M» 

der  den  Ausdruck  Stempelgebühren  vermeidet,  weil  der  Stempel  so  versca** 
verwendet  werde. 

M)  So  Letzteres  grösstenteils .  wenn  nicht  allein  bei  den  Gerichtsweg 
6.  A.,  §.  9S,  Note  6  u.  7.  In  dem  Osten  Ges.  über  Gebühren  v.  9.  Fe«r 
ausdrücklich  die  unmittelbaren  Gebühren,  welche  durch  unmittelbare 

und  die  übrigen,  welche  durch  Verwendung  von  Stempelmarken  od« 

zu  entrichten  sind,  unterschieden.  Vgl.  Dessary,  österr.  Finanzgesetzt  W 

Frankreich  gab  es  nach  Hock,  Fin.  F  ran  kr  S.  197,  kein  höheres  SiespeJi 

als  10  Fr.  Grossere  Beträge  werden  mittelst  Vidirung  der  Urkunde  isrd 

Stempelämter  als  berichtigt  bezeichnet  Es  ist  sogar  unzweckmässig,  wean 

gäbe  stets  nur  in  Stcmpelform,  nicht  auch  durch  unmittelbare  Zahlung  «s^ 

werden  kann,  z.  B.  bei  der  Wechselbesteuerung.  Im  Sommer  1VT1  »oll  l  £ 

Wechsel,  gezogen  von  der  f ranzte.  Regierung  auf  ein  Bert.  Haus  mit  63  M** 

10  Thlr.  versehen  worden  sein.  Hier  hört  natürlich  die  Bequemlichkeit  2 
der  ganzen  Einrichtung,  auf. 
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(testen  ist  Sie  dehnt  sich  ihrer  formellen  Vorzüge  wegen  auf 

»  mehr  Gebiete  des  Gebühren  und  des  eigentlichen  Steuer- 

as  ans. u) 

l  140.  Die  Erhebungsform  wahrer  Gebühren  kann  aber  auch 

im  andere  sein,  nemlich  die  der  Leistung  von  Beiträgen, 

.lügen,  insbesondere  zu  den  Anlage-  und  ersten  Einrich- 

r^k isten,  oder  auch  fortlaufenden,  zu  den  Betriebskosten 

r  n  der  Verzinsung  (und  Tilgung)  des  Anlagekapitals.  Solche 

sind  mit  einer  pauschalsten  oder  in  einer  Abfin- 

imnmme  gezahlten  Gebühr  zu  vergleichen.  Sie  kommen 

emikh  bei  gewissen,  mehr  der  materiell-wirthschaftlichen  Sphäre 

Groden  Einrichtungen  vor,  und  ganz  passend,  besonders 

m  ganzer  Interessentengruppen  (z.  B.  einer  Gemeinde 

cübcrdem  Staate  oder  der  Provinz)  oder  einzelner  wieh- 

ere r  Interessenten  (z.  B.  eines  Forst-  oder  Bergwerkbesitzers 

* 'rawöibau-  und  Unterhaltungskosten)  oder  auch  Seitens  jedes 

J«ita  Interessenten  bei  der  ersten  Einrichtung  der  Anstalt  zur 

firii^  eines  Theils  des  Kapitals  oder  wenn  sich  die  Vor- 

■ik  jedes  Einzelnen  unmittelbarer  bestimmen  und  mit 

^  osten  der  Einrichtung  vergleichen  lassen.  Manchfach  sind 

nst  daher  gesetzlich  im  Finanzwesen  von  Selbstver- 

'Mgskörpern,  wie  Gemeinden  und  Kreisen,  und  bei  ähn- 

Zwangsgemeinwirthschaften ,  z.  B.  Deichverbänden 17)  ein- 

^  besonders  um,  in  Verbindung  mit  allgemeinen  Steuern 

bleichen  Abgaben,  Extra  vortheile  oder  E  xtra- Kostenpro  va- 

;sen  dnreh  Ex  tra Vergütungen  in  der  Form  von  solchen  Bei- 

«  nir  Ausgleichung  zu  bringen.  Das  Princip  ist  aber  das- 

'  *ie  bei  den  Gebühren. 18) 
l  

*  Z.B.  Post-  u.  Telegrapbengebühren  (Porto),  denn  die  betr.  Marke  ist  nichts 
»Ii  eine  Stempelmarke. 

I  B.  bei  d.  Besteuerung  v.  Zeitungen,  Büchern,  Brochüren  (Frankreich), 

^Kalendern,  Tabak  (russ.  BanderoUensystem)  u.  s.  w.  Vgl.  über  England  : 

r-tif  bc  Stenern  „(iebrauchssteuern  in  Stempelform",  S.  249,  über  Nord- 

i\r:< h»:rlei  Waarautempel,  Huck,  Ein.  Anflriki'fl  3.  260  ff.   Fantes  -sind 

nele  Vrkunden-  (Contract-,  Obligationen-,  Acticn-),  „Erbschaftsstempel" 

1  i*ine  Gebührenerhebungen,  sondern  Steuererhebungen. 
^Vagncr,  Grundleg.  I,  §.  153  N.  3. 

Erörterungen    iber  diCM  bfaÜMI  idtefl    betrachteten  ,. Beitrag«:"  von 

]'  -irr-  »  K.iukosnoiistBDer,  Kap,  2,  S.  16  ff.    s  auch  dk  dtzn  gehör. 

-  -  M  f.   Er  kommt  darauf  zu  sprechen  bei  der  Untersuchung  der  Frage,  ob 

'  »eil  Staats-  und  (icmeindeUsten  nach  dem  Princip  von  specieller  Leistung 

'■«ikistang  aufgelegt  werden  können,  s.  u.  §.  144.     Nur  scheint  er  mir  zu 
2*  «i&e&e  Abgabeform  in  den  Beiträgen  zu  finden  und  die  Verwandtschaft, 

-*  Ideatitat,  mit  der  Gebühr  zu  wenig  hervorzuheben.  In  der  Note  29  a  S.  209 
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V.  —  §.  141.  Gebühren  der  zweiten  Classe  in 

Rechtsform  des  Regals.  Aach  das  Recht  der  Ausfibm;. 

zelner  zum  Gebiete  der  Cultar-  und  Wohlfahrtsförderung  geku 

Thätigkeiten  hat  sich  der  Staat  mitunter  ausschliesslich 

behalten,  wenn  auch  etwa  die  Ausübung  Privaten  überlassen  wj 

Auch  ein  solches  ausschliessliches  Recht  des  Staate  ist  Regt 

nannt  worden.  Die  Regalisirung  kann  nun  hiereinen  zweif» 

Zweck  haben. 

1)  Sie  kann  wie  im  Falle  eines  wesentlichen  Hoheitsrecb 

folgen,  weil  die  bezügliche  Thätigkeit  nach  ihren 

halte  am  Passendsten  vomStaate  ausgeübt  und  die 

nähme  der  Leistungen  durch  den  Staat  dadurci 

leichtert  sowie  ihre  gute  Beschaffenheit  verbürgt* 

2)  Sie  kann  aber  auch  bloss  oder  vorwiegend  im  I 

resse  der  iinanziellen  Ausbeutung  einer  solchen  Thiäl 

stattfinden,  wobei  dann  das  Regal  wesentlich  nur  als  S  teeer 

erscheint.  Früher  war  dies  mehrfach  der  Fall,  namentlich  l 

Münz-  und  Postwesen  (Münzregal,  Postregal).  Solche  & 

wurden  dann  von  den  höheren  oder  wesentlichen  (§.  13$  I 

als  sog.  nutzbare  oder  niedere  unterschieden,  zu  denes« 

den  genannten  noch  gewisse  grundherrliche  und  sonstige  flfl 

liehe  Regale  (§.  145),  aber  auch  nach  Rechtsgeschichte  asi| 

tendem  Rechte  noch  mancherlei  andere  Einnahme  gebende  ß« 

institute  zählen. 

In  der  Gegenwart  darf  nun  in  der  Regel  bloss  der  er 

nicht  der  finanzielle  Zweck  für  die  Beibehaltung  oder 

führung  der  Regalisirung  einer  gebührenpflichtigen  Staat*truu§ 

entscheiden,  so  namentlich  beim  Post-,  Münz-,  TelegrapbeBwi 

Alsdann  erlangen  die  Einnahmen  aus  letzteren  Einrichtu 

aber  auch  eine  andere  Stellung  im  System  der  StaatseiflDita 

Sie  gehören  zu  den  Einnahmen  aus  Gebühren,  während 

Hin  nah  nie  n   aus  den  übrigen  nutzbaren  Regalien  meistens 

eigentliche  Steuern  zu  betrachten  sind  (§.  145).  Das 

Vorrecht  bildet  dann  kein  characteristisches  Unterscheidung»©«« 

mehr  zwischen  dies en  Gebühren  aus  regal isirten  Staatethi 

keiten  und  anderen  Gebühren.1") 

sagt  er  nnr  einmal:  „Von  dem  Beitrag  unterscheidet  sich  die  Gebühr  dorca  » 

specieüeres,  indiridudleres  Abpassen  an  die  Verhältnisse".  Die  Aaflassuaf  & 
scheint  mir  richtiger. 

")  Leber  den  histor.  Begriff  des  Regals  u.  seine  Entwicklung  c.  nhtrdesi 

rechtl.  Hegriif,  soweit  er  überhaupt  im  geltenden  Rechte  noch  anzuerkeaaß  *■ 1 

» 
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Die  Finanz  Wissenschaft  muss  daher  vor  der  Vermengung 

r Finanzregalien  und  Gebühren  warnen.  Ueber  äusseren 

H3B,  Gesch.  d.  Ursprungs  der  Regal.  1804,  Gmeiner,  Beitr.  z.  Lehre  v.  d. 

u.  1S4J,  Krant,  Grnndriss  z.  Vöries,  über  D.  Privatrecht  (8.  A.  1845),  §.  117  u.  ff. 

ifufciuirej,  Eichhorn,  Rechtsgesch.,  Zachariä,  über  Regal,  u.  s.  w.  in  der 

Je .  &  Deutsches  Recht  B.  8,  IM,  Böhlau,  de  regal.  notione  u.  s.  w.  1855. 

n  l  ab.  L'rspr.  n.  Nat.  d.  Regal.,  1865  (kurze  Uebersicht  der  Lehrmeinungen 
ir-?*a  über  d  Begr.  Regal,  wenn  auch  sonst  im  Resultat,  dass  es  keine  jurist. 

"  :•.  <).--  keg.ilbeitritls  gebe  und  geben  könne  und  das  Sagt!  überhaupt  kein 
:  ̂rhfl  *ei.  von  zweifelhaftem  Wcrthe.  ebend.  S.  78),  Pözl,  Art.  Regal,  und 

^rrf9,  Art.  Staatsmonopol  im  Staatswörterb.  VIII  und  IX.  Zachariä,  D. 

K-htg.  203  u.  ff.,  Gerber,  D.  Privatrecht  (4.  A.),  bes.  §.  67,  Beseler,  D. 

2.  A.  1966),  §.  94.    Vgl.  auch  Roscher,  Gesch.  d.  Nat.-Oekon.  Kap.  6 

irr«  des  wälschen  Regalismus*,  bes.  §.  39  S.  15S  II.  über  die  „Regalwirth- 
&  iL*  Zwischenstufe  zwischen  der  mittelalterl.  Domänen-  u.  der  modernen  Steuer- 

Er  unterscheidet  bei  den  neueren  Völkern  zwei  Perioden  des  Regalismus, 

*-  i  i>  hin»  an  das  sinkende  Domänenthnm,  wesentL  feudalistisch,  &  andre 
5!  S  fumhendc  Vorherrschen  der  Steuern ,  wesentl.  absolutistisch ;  ferner  vier 

fji  Lebens  gefalle,  die  möglichst  ausgebeutet  wurden;  Erklärung  aller 

ttsltitta  ijüter  —  weit  gefasst    -  als  Krongut;  Bezahlungen  für  die 

«nicht  Thätigkcit  der  Regierung  (mit  vielen  gebührenartigen  Ab- 

"••.0<t*rbe-  u.  Handelsgeschäfte  des  Staats  (Monopole,  aber  auch 

*na  rtMuedenart-  Gcsic.htspuncten  erwachsen).  —  Höchst  abweichende  Vor- 

ns?»  fcr  älteren  Publicisten.  aber  kaum  geringeres  Auseinandergehen  auch  noch 

btipi  rie  Strauch's  Schrift  zeigt!    K  lock 's  Wort,  de  aerario  S.  83  d. 
L  «rata  vero  quae  sint  vix  definiri  poterit,  gilt  einigermassen  auch  heute  noch. 

I«tena  Lehmen  zahllose  Regalien,  d.  h.  vornemlich  nutzbare,  an,  so  Mat- 

t»  i*  Afflirtii  125.  t'hassaneus  208,  Petrus  Antonius  de  Petra 

tti  KU-  k  S.  K»7.    Vgl  Bergius,  Magaz.  Art.  Regal,  VII.  242.  ̂ Rau.)  — 
bleueren  Juristen  sind  nicht  einmal  über  die  Zahl  der  früher,  selbst  nicht 

ild  Kegalien  anzusehenden  Hechte  des  Staats  einig.    Während  die  Einen, 

P»*I*r  a.  a.  O.  S.  360  den  Begriff  der  Regalien  „auf  die  hergebrachten  oder 
Arten  beschränken,  ohne  dass  eine  Ausdehnung  desselben  auf  verwandte 

doreh  die  wissensch.  Doctrin  zulässig  erscheint" ,  daher  Eisenbahnen, 
nicht  zu  den  Regalien  zählen,  geschieht  dies  von  anderen  wieder,  so  von 

ker  Ztschr.  f.  D  Recht  B.  13,  S.  243  ff.,  cb.  B.  19,  so  noch  neuerdings  in 

Jas  Telegraphen  von  Mcili,  Telegraphenrecht,  Zür.  1871.    Sicher  ist  es  da- 

^jfca  schwer,  sich  für  die  Finanzwissenschaft  von  den  Rechtshistorikern  und 

äfe'j^-  vi  holen  über  den  jurist.  Begrifl  des  Regals  zu  irgend  einer  bestimmten 
I  Ca  »  veniger  kann  uns  die  verwandte  Disciplin  einen  Idaren  tinanzwissensch. 

0      Regals  bieten.    Dies  erkannten  schon  die  Cameralisten  des  vor.  Jahr- 

»^Anknüpfung  an  Seckendorff)  Justi,  Finanzsyst.  §.  262,  Staats- 

^  IL  §.  95.  97.  Bergius,  Magaz..  VII,  243  ff,  Sonnenfcls,  Fin.  §.  108, 

ffcr  ItQxere  in  §.  110  klar  trennt:  diej«n.  Regalien,  welche  ihrer  Wesenheit  nach 
u.  Abgaben  u.  nach  allgem.  Grundsätzen  der  Steuern  zu  verwalten  sind 

»^h*  als  Hulfstheüe  zur  Beförd.  der  Polizei  u  Handlung  beitragen,  — 

d*n  histor.  Begriff  der  Regalien.  Der  Ausdruck  kommt  in  Reichsgesetzeii 

Ij1 11  Jahrhund  vor,  so  im  Wormser  Concord.  für  d.  Temporalien,  die  den 

*^*^o  Kaiser  verliehen  werden  (Pcrtz,  leges  n,  p.  76,  69,  so  auch  Strauch 

li^&J  jj  ̂   Beseler  S.  358),  dann  in  der  Constit.  Frider.  I  de  regalibus  v. 

•'' ~  II.  p.  lllj  Fol  die  kais.  Befugnisse  in  Oberitalien,  die  enden  Personen Wehnung  erlangen  konnten.    Später  entwickelt  sich  der  Begriff  Regal  so, 

[■Jtta  die  dem  Inhaber  der  Staatsgew  alt  als  s  ol   hem  (in  Deutsch- 
[™Q  dem  König,  später  auch  dem  Landesherrn)  zustehenden  Rechte  (einerlei, 

«ibstverstindl.  Ausflüsse  der  Staatsgewalt  oder  ob  auf  besond.  Thatsachen 

J**fck«n  Staate  beruh.  Rechte)  verstanden  werden,  so  allgemein  In  Deutschland 

§lt  JiMrondert    Die  Abschwächung  der  kais.  Gewalt  brachte  nur  zu  Wege,  dass 
"Hau.  rfcmwi»«B»cb.  I.  21 
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Aehnlichkeiteu  werden  hier  die  tieferen  Verschiedenheit»  n 

sehen.  Die  äussere  Aehnlichkeit  liegt  darin,  dass  sieb  j* 

die  Territorialhorren  die  meisten  Regalien  an  sich  ziehen  konnten.    So  vir  { 

Zeit  Regal  und  Hoheitarecht  identisch.    Zu  diesen  Regalien  gehörten  »W  ac^ 

auch  gewisse  fiscal.  Rechte,  deren  Bedeutung  eben  in  ihrem  hnanz.  Nutzen  jc 

Roscher  a.  a.  U.  S.  1  .">!>- 1  f>0.)    Die  Anwendung  mancher  Sätze  de»  rOst  ft 
rechts  hat  zu  dieser  Entwicklung  beigetragen.    Noch  mehr  hat  der  vielfache 

Zusammenhang  oder  das  völlige  Zusammenfallen  von  Landeshoheit,  Lebea*Lcö 

und  Grundherrschaft  der  Verbindung  solcher  tinanz.  Rechte  mit  den  Regal** 

schub  geleistet    Vom  16.  Jahrb.  an,  wo  der  Staatsbegriti  scharfer  hervorzntnüc 

ginnt,  erfolgt  dann  in  Theorie  u.  Praxis  allmalig  eine  Trennung  der  bant«-a  Hi 
faltigkeit  vou  Rechten  des  Inhabers   der  Staatsgewalt,   welche   unter   de»  ) 

Regalien  zusammengefasst  wurden,  und  zwar  so,  dass  die  wesentlichen  K« 

rungsrechte,  die  zur  Ausübung  der  Staatsgewalt  gehören  und  im  (not*  • 

gefassteu)  Begrill  des  Staats  liegen  (wie  Zicglcr  bei  Strauch  1.  c.  de  jsx  i 

tracL  16S1  sagt:  jura  quae  gubernationem  et  statum  ipsum   reipubl.  cgkä 

höhere,   majora,  die  von    wesentlich   bloss  finanzieller  Bcd<» 

(commoda  et  emolumenta.  <iuac  ex  bouis  publicis  ....  pereipiuntar.  der» ait 

oder  nutzbare,  minora  genannt  wurden.   Ftir  jene  wesentlichen  liobcitswat 

der  Ausdruck  Regal  dann  allmalig  mehr  und  mehr  ausser  Gebraut' 
dass  Wissenschaft,  Gesetzgebung  und  Praxis  unter  Regalien  schlechtweg  neu 

oder  Finanzregalien  versüuidcu.   Dazu  gehörten  nun  bea.  zwei  Clauen:  |T 

herrschaftliche,  welche  Beschränkungen  des  privaten  Grundeigentum»  m 

schliesscnden  Rechten  des  Staats,  gewisse  „herrenlose"  Sachen  in  Besitz  a  tä 
enthalten  (yom  ältesten  Rechte  uicht  gekannt,  namentl.  Berg-,  Salz-,  Fcra-.ji 
Fischereilegal)  und  gewerbliche  Regalien  (bes.  Post  u.  Münze,  froher 

andore,  sehr  verschieden  in  den  einzelnen  Ländern).  Die  genannten  sind  d 

Regalien,  welche  neuere  Germanisten,  wie  Beseler  S.  3<>0  als  eigen  tlicl 

bare  Regalien  des  (bedingt;  gemeinen  Rechts  anerkennen, 

allgein.  Vorrechte  des  Fiscus  auf  erblose  Güter  u.  s.  w.  von  den  Regalien 

Vielfach  ist  der  Begrill  der  nutzbaren  Regalien  vom  Gesetz  (so  Ina  Preaakf 

L.  Recht  Tbl.  II,  Tit.  14,  §.  21.  24)  weiter  gefaxt,  so  dass  das  Nutzung*** 

im  gemeinen  Eigonthum  des  Staats  stehenden  Land-  u.  Heerstrassen,  der  nwl 
schifl baren  Ströme,  des  I  fers  des  Meers,  der  Hafen,  ferner  das  Recht  auf  a&ti 

herrenloser  Guter  ̂ verlassener ,  erbloser  u.  s.  w.),  das  Recht,  verwirkte  (jtttfl 

ziehen,  Geldstrafen  aufzulegen.  Abzugsgelder  zu  fordern    Preuss.   Landr.  a  t 

§.  23),  endlich  mitunter  noch  weiter  Zölle.  Geleitsgelder,  Sportelu,  Stempel 

unter  den  Regalien  begriffen  sind.    Dass  diese  Regalien  zum  Staatsrecht 

Doinaniuuis,  die  Kinnahmen  daraus  zu  den  KammereinkUnften  geborten  o. 

Wirkung  d.  Landständc  entzugen  waren ,  hat  abermals  uur  d.  Verwirrung  i»  c 

sichten  über  diese  Regalien  als  Einnahmearten  gesteigert,  weil  d.  ̂ uucnbinW 
vieler  nun  vollends  verkannt  wurde.    Trotzdem  stellte  d.  öllend.  Re<  ht 

wieder  d.  Regalien  den  Eigenthumsre«  hten  am  werbeuden  Vermögen  (1> 

wie  andererseits  dem  Rechte,  Steuern  aufzulegen,  gegenüber.   (Vgl.  L 

Darlegung  bes.  Strauch.  Pözl,  Beseler  a,  a.  O.)  —  Auch  Rau  wie  das 

ralisten  des  vor.  Jahrh.  saü  daher  eiu  *§.  16b  d.  .">.  Aufl.),  das»  mit  diesem  rec 
geschieht!,  u.  positivrechtl.  Begriff  Regal  für  d.  Finanzwiaa«a 

schlechterdings  nichts  anzufangen  »ei,  ersetzte  ihn  durch    ica  fua. 

wissenschaftlichen:  ein  Vorrecht  der  Staatsgewalt  in  Bezog  asi 

Gewerbe,  das  ohne  besondere  gesetzl.  Bestimmung  zu  den  burgerl.  Nahruagxrr- 

gehören  wurde,  u.  rechnete  unter  solche  Regale  die  Berg-,  Salz-  u.  Salpcnar*.  Ji 
u.  Fischerei-,  Münz-,  Tabak-  u.  and.  Ge Werks-  u.  Handels-,  Posl-. 

«I» 

Fähr-  u.  Flösb-  u.  Glucksspielregale.    Aber  hierbei  wurde  der  schon  von  Sani 
fels  a.  a.  0.  klar  erkannte  Steuere  haracter  der  einen  u.  polizeilich« 

V  e  r  w  al  t  u  n  g  s  z  w e  <■  k  der  anderen  Regale  wieder  übersehen  .   was  im  Tafi  , 
durch  Einreih uug  der  enteren  Regalien  unter  die  eigentlichen  Steuern  u.  der  lAft 

unter  die  Gebühren  berichtigt  bt.    Im  Grunde  ist  zwischen  meiner  u.  Steia  *  J 
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eine  Einnahme  an  eine  specielle  Staatethätigkeit  und  zwar  an 

i  dem  Staate  ausschliesslich  vorbehaltene  anknüpft. 

7  weder  erfolgt  die  Thätigkeit  bei  dem  Finanzregal  "zu  dem- 

es  Zwecke  wie  bei  der  Gebühr,  noch  beruht  das  Staatsvorrecht 

die  Ausübung  der  Thätigkeit  beide  Male  auf  dem  gleichen 

mt  Die  mit  Gebühren  verbundene  Staatethätigkeit  ist 

rtirklichung  der  eigentlichen  Staatszwecke.  Die  bei 

era Finanzregal  erfolgende  ist  bloss  Mittelbeschaffung 

die  Aasführung  von  Staatszwecken.  Das  ausschliessliche 

todeaStaate  dient  dort  zur  besseren  Verwirklichung  der 

Ipbe,  hier  zur  Erzielung  einer  höheren  Einnahme; 

dort  einen  politischen  (volkswirtschaftlichen,  culturlichen), 

9  einen  bloss  finanziellen  Zweck.  Bei  dieser  Grundver- 

«rienbeit  kann  der  zufällige  Umstand,  dass'Gebtihrenzweige  wie 

i  Mthue,  geschichtlich  und  oft  noch  nach  dem  geltenden  Finanz- 

fanden  Regalen  gehören,  so  wenig  für  eine  Zusammen- 

:n  :den  eigentlichen  Finanzregalen  und  für  die  Verkemrang 

f  taifea  Steuercharacters  der  letzteren  sprechen,  als  dies  die 

^re Aehnlichkeit  des  gewerblichen  Moments  in  beiden  Ein- 

ten thun  darf. 

VI  -  §.  142.  Finanzwissenschaftliche  Aufgabe  im  Ge- 

rechte.   Gebühren  schliessen  sich  demnach  immer  an 

&  Einrichtungen  und  Anstalten  des  Staats,  welche  in  einem 

^«seinen  öffentlichen  Interesse  zum  Zweck  der  Aus- 

*on  Staatsaufgaben  unternommen  werden.    Im  concreten 

**ird  daher  stets  zu  untersuchen  sein,  ob  und  wieweit 

Kfkiopt  eine  Gebühr  erhoben  oder  nicht  etwa  besser  ganz 

fr  doch  in  grösserem  Umfange  als  bisher  auf  Einnahmen  aus 

Staateeinrichtungen  verzichtet  werden  soll.  Geschieht  letz- 

*  4/1  müssen  die  Kosten  der  Institution  aus  eigentlichen  Steuern 

fe"  werden,  wie  ohnehin  bei  sehr  vielen  und  gerade  bei  sehr 

seligen  Staateleistungen  (namentlich  für  Rechtesicherheit  nach 

Heer  und  Flotte,  §.  106  u.  ff.).    Hier  weicht  dann  das 

^»prineip  dem  Princip  der  reinen  Staateausgabe  (§.  133). 

k  fcäicheidnng  hierüber  wird  im  einzelnen  Falle  nothwendig 

s*hr  grosser  Unterschied,  nur  dass  ich  glaube,  den  neuen  Stein  sehen 

damit  eine  selbststand  ige  Einnahmeart  der  Regalien  im  Ein- 

<kr  Finanz  Wissenschaft  gegenwärtig  fast   ganz  verwerfen  und  die 

Kngalien  unter  die  Gebühren  { Münze,  Post,  Telegraphen)  oder  unter  die 

^wfcK»  Einnahmen  (Eisenbahnen)  oder  unter  die  Steuern  (Lotto)  reihen  zu 

21* 
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immer  mit  Rücksicht  auf  die  jeweilige  Finanzlas 

treffen  sein,  also  ob  andere  Ausgaben  fortgefallen  sind,  so 

geeignete  Deckungsmittel  zur  Verfügung  stehen  u.  s.  w. 

schliesslich  muss  die  Entscheidung  doch  nicht  vom  finanzi 

Gesichtspuncte ,  sondern  von  den  richtigen  Anforderungen  d 

liti8chen,  socialen,  culturlichen  und  volkswirtschaftlichen  Inte 

abhängen.  Das  finanzielle  Interesse  rechtfertigt  gegenüber  d< 

mangelhaft  erkannten  bestehenden  Zustande  höchstens  eine 

zöger ung  einer  notwendigen  Reform,  einer  Ermässiguu« 

selbst  Beseitigung  des  Gebühren wesens.  Es  muss  aber,  wen 

entscheidenden  Interessen  für  eine  solche  Reform  spreche! 

um  so  eifriger  auf  baldige  finanzielle  Durchführbarkeit  der 

regel  hingestrebt  werden.20) 

Hieraus  ergiebt  sich  auch  für  die  Theorie  der  wichtige 

satz,  dass  die  Lehre  von  den  Gebühren,  ebenso  wie  die; 

von  den  einzelnen  Ausgaben  (§.  96),  nach  ihrer  Haupt 

nicht  in  die  Finanz  Wissenschaft,  sondern  in  die  theoret 

Politik  und  in  die  Verwaltungslehre  (einschliesslich  der 

Wirtschaftspolitik,  in  Betreff  der  Rechtsgebühren  namentlich 

Justizverwaltungslehre)  gehört.    Denn  die  Frage,  ob  und  i 

Uberhaupt,  ferner  in  welcher  Höhe  Gebühren  erhoben,  ist,e 

wie  die  Frage,  ob  und  welche  einzelne  Ausgaben  gemacht  « 

sollen,  nach  Gesichtspuncten  der  Verwaltungspolitik,  nicht  nm 

bar  nach  finanziellen  Gesichtspuncten  zu  entscheiden.  Di 

für  die  spätere  Darstellung  der  Gebührenlehre  zu  beachten.21) 

die  Uebersicbt  und  Besprechung  der  einzelnen  Gebühren  g 

wie  die  der  einzelneu  Ausgaben,  mehr  zur  Finanzstatistik  al 

Finanzwissenschaft  und  Finanzpolitik. 

20)  So  also  namentlich  in  den  wichtigen  Fällen  der  Rechts-  und  VenralK 

bühren.  des  Wege-  u.  Wassergelds,  der  Post,  der  Münze,  des  Schulgelds  an  n 
Schulen  u.  s.  w. 

il)  Vgl.  Stein  2.  A.  S.  224  :  das  System  der  Gebühren  wird  darch  di>  I 

der  Verwaltung  selbst  gegeben.  Dieser  Gesichtspunkt  war  auch  in  den  §§■  98 

d.  6.  Ausg.  der  leitende,  wenn  dabei  aach  manche  Abweichungen  von  Stein  g 

oder  zulässig  erschienen.  Mehr  Abweichungen  linden  sich  bei  Stein  selbst  wii 

im  Texte  von  dem  Pfeifferschen  System  der  (iebühren,  obgleich  Stein  di 

sehr  güustig  bcurthcilt  (2.  A.  S.  219)  und  ihm  sich  anzuschlicssen  behaapti 

manchen  Abschnitten  merkt  man  bei  Pfeiffer  sehr  wenig  von  einem  System 

Uli  II  .  344  tT.).  Die  Früheren  verfuhren  zn  unsystematisch  in  der  Gebühreplel 

auch  neuerdings  noch  Bergius)  und  auch  Kau,  §.  230  d.  fr.  Aufl.,  u.  Ill- 

bach sind  zu  wenig  vollständig.  Bemerkenswerth  ist  sonst  noch  Hock,  öfl, 

§.  33,  34.  der  die  (iebühren  als  „Entgelte  fUr  besondere  Dienste1'  behandelt  ui 
grosscntheils  richtig  auffuhrt  (Theilnng  in  Iiechtsgebuhrcn  u.  Gebühr,  für 

Leistungen  —  ein  wohl  nicht  ganz  pass.  Ausdruck  — ). 
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Leider  zeigt  die  Finanzgeschichte  und  der  gegenwärtige  Zustand 

Gebflhrenrechte  in  den  meisten  Culturstaaten  ein  ganz  unge- 

:htfcrtigtes  Vorwalten  des  finanziellen  Interresses  im 

wahren wesen.  Die  Gründe  dafür  liegen  wenigstens  zum  Theil 

i  in  der  rechtsgeschichtlichen  und  positiv-rechtlichen  Vermengung 

3  (Möhren  und  Finanzregalien  (§.  141).  Die  Aufgabe  der 

**Mehaf!  und  der  rationellen  Praxis  ist  daher,  die  Anforde- 

nden der  Politik,  insbesondere  der  Justiz-,  Volkswirth- 

ut'ts-  und  Unterrichtspolitik  in  folgender  Weise  zur 
tttsg  zu  bringen : 

l)Ea  muss  zwischen  Gebühren  und  Finanzregalicn 

reo?  unterschieden  werden. 

i  Die  Gebührenpflichtigkeit  von  Berührungen  der  cin- 

kq  Personen  im  Staate  mit  Staatsthätigkeiten ,  Einrichtungen 

iw.'utgenau  zu  begründen  und  zu  begrenzen.  Die 

■detoug  der  Gebührenpflichtigkeit  auf  unpassende  Fälle  ist 

bedingt  ia  verwerfen,  also  da,  wo  von  einem  besonderen  Nutzen 

*  Euaelnen  aus  einer  Berührung  mit  einer  Staatsthätigkeit  oder 

3  riaer  besonderen  Kostenverursachung  durch  den  Einzelnen  gar 

al  ernstlieh  die  Rede  sein  kann  oder  Nutzen  wie  Kostenmachung 

«kben  Fällen  ganz  unbedeutend  sind. 

:1)  Ftr  die  Bemessung  der  Höhe  der  Gebühr  als  Auf- 

S*  oder  Steuer  im  weiteren  Sinne)  muss  der  Gesichts- 

felder leitende  sein,  dass  der  Staat  die  bezügliche 

«figkeit  stets  mehr  oder  weniger  auch  im  allgemeinen, 

Zeitlichen  Interesse  ausübt.  Daher  braucht  der  Kostensatz 

*  Alchen  Thätigkeit  dem  Einzelnen,  welcher  von  dieser  letzteren 

Nutzen  zieht,  nicht  vollständig  angerechnet  zu  werden,  denn 

■»«  (Alle  oder  die  Gesammtheit)  sind  an  dieser  Nutzengewäh- 

zu  Gunsten  des  Einzelnen  doch  immer  mit  interessirt  und 

■taen  in  Folge  der  „gesellschaftlichen  Zusammenhänge"  sozusagen 

faw  daran  Theil.  Je  mehr  letzteres  der  Fall  ist,  desto  niedriger 

tri  üe  Gebühr  angesetzt  werden  und  umgekehrt. M) 

*     <üe  in  einer  Hinsicht  sehr  ähnliche ,  in  anderer  grundverschiedene  Auf- 
teil,  2  A.  S.  215  ff.    Er  sagt,  die  Höhe  der  Gebühr  könne  weder 

*  *»  *trtii  der  Leistung  für  den  Gebührenpflichtigen,  noch  nach  den  Kosten  der 

fcr  Leistung  bemessen  werden.  Wäre  dies  richtig,  obwohl  ja  die  Schwierig- 

1 » «uzelnen  Fall  nicht  zu  rerkenneu  >ind  und  müsste  demnach,  wie  Stein 

^  ̂  217),  die  Gebühr  immer  den  Character  der  Verkehrssteuer,  also  der 
Steuer  haben,  so  fiele  der  wesentliche  Unterschied  zwischen  Gebühren  u. 

7*  S>w  fort  o  damit  die  Gebühren  als  selbstst&nd.  Einnahmegattung   §.  143  u.  fT. 

-  T*MtiD  übrigen:-  hier  u  au  anderen  SteUen  der  Gebuhrenlehre  sagt,  passt 
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Hieraus  ergiebt  sich  auch  die  Regel  für  den  Uebergai 

Gebühr  einerseits  nach  Oben  in  einen  solchen  Satz,  ̂  

dem  Staate  eine  volle  privatwirthschaftliche  Rente  a 

Thätigkeit  (mitunter  selbst  noch  darüber  hinaus  eine  eigeni 

Steuer)  abwirft,  andererseits  nach  Unten  in  einen  - 

ringen  Satz,  dass  der  Staat  fast  die  ganzen  Kosten  c 

züglichen  Thätigkeit  aus  allgemeinen  Einnahmen  decken 

bis  schliesslich  etwa  auf  jede  Gebühr  verzichtet  wir 

letztere  läuft  durch  eine  ganze  Stufenleiter  von  Sätzen  von 

Minimum  (von  fast  Null)  an  bis  zu  einem  Maximum  und  g 

einen  vollen  privatwirthschaftlichen  Preis  über,  je  mehr  bei 

Staatsthätigkeit  das  Privatinteresse  des  einzelnen  Benutze! 

allgemeine  Interesse  der  Gesammtheit  an  der  Ausübung  jener  1 

keit  durch  den  Staat  übersteigt  oder  schliesslich  fast  nur 

vorhanden  ist;  ferner  vollends,  je  mehr  der  Einzelne  durch 

Schuld  eine  Staatsthätigkeit  überhaupt  nothwendig  gemac 

(Finanzprincip  bei  Criminaljustizkosten,  bei  chicanbsen  oder 

sinnig  angestrengten  Civilprocessen,  bei  Geldstrafen).  Hiera« 

Principien  für  die  Höhe  der  Gebührensätze  im  G 

und  Ganzen  abzuleiten,  welche  in  der  speciellen  Gebühr« 

darzulegen  sind.23) 

4.  Abschnitt. 

Allgemeine  Betrachtung  der  eigentlichen  Steuern.1) 

L  —  §.  143.  Die  zweite  Hauptart  der  staatswirthsehaft 

Einnahmen  oder  Auflagen,  die  Steuern  (§.  130),  sind  Zwan 

träge  der  Einzelwirtschaften  (Einzelnen)  zur  Deckung  der 

gemeinen  Staatsausgaben,  welche  vom  Staate  kraft  der  i 

ränetät  (Finanzhoheit)  in  einer  von  ihm  einseitig  bestimmten 

und  Höhe  als  generelle  Entgelte  und  Kostenersätze  de 

sammten  Staatsleistungen  nach  allgemeinen  Grundsätzen 

wieder  gerade  so  auf  seine  Regalien,  Areshalb  auch  deshalb  die  AbtrenuQ 
letzteren  von  den  Gebühren  willkuhrlich  erscheiot  und  auf  einer  Ueberschitznng 

ganz  moderner  Verkehrsgestaltungen  beruhen  möchte.  Stein  hat  in  d.  3.  A« 

Einwände,  welche  ich  ihm  in  d.  6.  Ausg.  machte,  nicht  beachtet,  aber  weh  n 
widerlegen  vermocht. 

M)  In  d.  6.  Ausg.  hatte  ich  diese  Principien  schon  hier  (§.  105)  fonnnlü 

gehören  aber  richtiger,  ebenso  wie  die  Darlegung  des  Gebührensystems,  erst 
spätere  specielle  Gebührenlehre. 

')  Dieser  Abschnitt  entspricht  den  §§.  106—109,  111—116  d.  6.  Ausg-  <<} 
schon  ganz  neu  von  mir  bearbeitet).    Kau  in  d.  5.  Ausg.  §.  252. 
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Stäben  eingefordert  werden. *)  Dies  ist  der  Begriff  der  Steuern, 

u  ihr  nächster,  rein  finanzieller  Zweck  ins  Auge  gefasst 

I.  Soll  dieSteaer  gleichzeitig  oder  allein  socialpolitischen 

*kcn  dienen,  d.  h.  in  diejenige  Vertheilung  des  Volksein 

jaeas,  welche  im  privatwirthschaftlichen  Concnrrenzsystem  vor 

.tili,  regnlirend  eingreifen  (§.  26),  so  mnss  die  Begriffs- 

Mu&ing  etwas  moditicirt  und  eine  Hinweisung  auf  diesen  zweiten 

vi  mit  in  sie  aufgenommen  werden.  Die  Steuern  sind  dann 

a^beiträge  der  Einzelwirtschaften  theiis  zur  Deckung  der 

remeinen  Staatsausgaben,  theiis  zur  Herbeiführung  einer  ver- 

ifnen  Vertheilung  des  Volkseinkommens.  Irgend  erheb- 

«e  Erbschaftssteuern  und  gewisse  Verkehrssteuern  haben  z.  B. 

*  Wirkung,  auch  wenn  sich  die  Gesetzgebung  dessen  nicht 

'  bewnsst  ist3) 

taa  Unterscheidungsmerkmal  zwischen  Gebühren  und  eigent- 

^taeru  im  ersten  Sinne  liegt  in  dem  Moment  der  speciellen 

•>-:-i:;icueit  und  Kostendeckung  besonderer  Staatslcistungcn 

d  de: generellen  Entgeltlichkeit  und  Kostendeckung  der  all- 

■ciiei  sonstigen  Staatsleistungen.4)  Aus  diesem  Unterschied 

nächsten  Zwecks  folgen  alle  weiteren  Unterschiede  der  Grund- 

-  ftlr  die  Auflegung,  Höhebemessung  und  innere  Einrichtung 

Gebühren weeeoi   einer-   und  des  Steuerwesens  andererseits. 

•  den  Gtbähren  ist  der  leitende  Gesichtspnnct  für  die  Erhebung 

i  k  Höhe  wenigstens  das  Bestreben,  zwisehen  dem  Werth 

'  %t*ier,  ehemals  Sture.  Stioi ,  heisst  im  Allgemeinen  Stutze,  Hille;  daher 
*r;>r.  —  zur  Steuer  der  Wahrheit.   Engila  stiura.  Schutz  »1er  Engel,  bei  Ott- 

j  >ci.  Uuliuiann,  Finanzgesch.  des  .Mittelalter«,  S.  146.    S.  auch  Waitz,  D. 

r- •  ors^sch.  II.  (2.  A.),  560  über  steova,  stuofa.    Aehnlich  aide,  adjutorium  in 

-  Abgabe  hat  öfters  eine  allgemeinere  Bedeutung,  indem  es  jede 

,'"vu  Eian»:htung  anzeigt .  /.  B.  aus  dem  gutsherrlichen  Verbände ,   oder  de«; 
!  '-  ier  »iea  Hof  übernommen  hat,  an  die  Eltern.     Es  giebt  daher  Privat-  und 

<*ku.  bedungene  und  auferlegte.    Letztere  sind  nach  Kau  Auflagen.  Vgl. 

Schön,  Grunds,  d.  Fin.  S.  55.   -    Impot,  impositio  kommt  mit  Auflage 

TnbQtnm,  contributio  drückt  zunächst  den  Beitrag  zu  den  Staatsausgaben 

«3 'las  Merkmal  des  Zwangs,  die  Steuerforderung.  —  Beede  wird  bald  ron 

-  keifen,  abgeleitet  (Moser),  bald  von  bitten  oder  auch  von  gebieten,  vgl 
1 1  T  Steuerverf.  S.  55.  (Kau ). 

^jR^btfertigung  dieses  socialpolit.  Zwecks  der  Besteuerung  liegt  in  der 

'l^btnr  des  §.  26  und  allgemeiner  in  der  in  der  „Grundlegung4  \  bes.  Kap.  2, 
-  Ab«hii.  10—12,  Kap.  3—5  näher  entwickelten  u.  motivirten  Auffassung, 

j*  kfrüfsbestimmung  der  Steuern  s.  auch  A.  Held.  Einkommcnst.,  S.  11. 

r»i  unVhtiger  Weise  nur  von  einem  Zwang  des  Staats  gegenüber  seinen 

''»co  gesprochen  wird,  was  eine  —  vielfach  nothwendige  und  verbreitete  — 
-*^it  Fremder  ausschlieasen  würde;  die  Definition  ist  also  zu  eng. 

Prittwitz.  Theor.  S.  99.  nennt  die  Gebühren  Specialsteuern  und  setzt 

n     Generalsteoern  entgegen. 

► 
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einer  einzelnen  Staatsleistang  ftir  den  einzelnen  Geniessende 

Kostenverursachung  durch  den  Benutzenden  und  dem  Kostent 

der  einzelnen  Staatsleistung  für  den  Staat  ein  möglichst 

messenes  Verhältniss  herzustellen,  —  ein  Analogon  der  p 

wirthschaf tlichen  Preisbestimmung  im  Verkeh 

den  eigentlichen  Steuern  kann  ein  solches  Bestreben  in 

z einen  Falle  nicht  stattfinden,  weil  zwischen  der  Sten 

Einzelnen  und  dem  Nutzen,  welchen  er  von  der  Gesammth 

Staatsthätigkeiten  zieht,  oder  den  Kosten,  mit  welchen  er  a 

< J es amiüt aufwand  betheiligt  ist,  ein  genaues  Ebenmass  nie 

steht.5)  Bei  den  Steuern  muss  es  vielmehr  genügen,  ein 

angemessenes  Verhältniss  bloss  zwischen  dem  Gesammb 

den  die  Staatsleistungen  für  die  ungetrennte  Gesammthei 

Derer  besitzen,  um  derentwillen  diese  Leistungen  erfolgei 

dem  ganzen  Herstellungsaufwand  iür  letztere  und  dal 

Gesammtbesteiierung  herbeizuführen. 6) 

II. —  §.144.  Falsche  Verallgemeinerung  des  Gebii 

prineips  in  der  Besteuerung.  Allerdings  hat  es  an  i 

tischen  Versuchen  in  der  anderen  Richtung  beim  SteuerweseD 

gefehlt:  es  sollte  das  Gebührenprincip  verallgemein« 

sogar  zum  einzigen  Princip  für  die  Einnahmebeschaff üb 

Deckung  der  Staatsausgaben  gemacht,  m.  a.  W.  jede  Steuer 

Gebühr,  bei  jeder,  wie  im  privatwirthschaftlichen  Verkehr 

Entgeltlichkeitsprincip :  Leistung  und  Gegenleistung, 

specielle,  vollständige  und  möglichst  genaue  W 

Korrespondenz  von  Leistung  und  Gegenleistung,  l 

werden. 7)  Aber  diese  Versuche  sind  theoretisch  verfehlt  und  ml 

5)  Die  richtige  Unterscheidung  zwischen  Steuern  und  Gebühren  und  dit  i 

Auffassung  des  Ökonom.  Characters  der  ersteren  ist  ohne  Verstand  n  i»  des  ̂   <» 

Gemein  wirtschaften,  speciell  der  Zwangsgemein  wirtschaften,  des  Staats,  nicht  ii 

Denn  die  Eigentümlichkeit  der  Besteuerung  ist  eine  Folge  der  Natur  der  1 

gemeinwirthschaft  und  ihres,  vom  privatwirthschaftlichen  System  verschiede 

geltlichkeitsprincips.  S.  meine  Grundleg.  I,  Kap.  3,  §.  116a,  1 18,  Abschn.  9 
bes.  §.  159. 

6)  Diese  Werthcorrespondenz  zwischen  der  Gesammtheit  der  St*»k>lu3 

und  der  Gcsammtgegenleistung  der  Bevölkerung  in  der  Besteuerung  i 

auch  zu  erstreben.  S.  Grundleg.  I,  S.  237  (gegen  Held.  Einkommenst  S.  25  1 

7)  Es  ist  theils  der  politische  Liberalismus  der  älteren  Zeit  (3^ 

quieu,  Kotteck  u.  A.),  theils  und  namentlich  mit  dem  Bewusstsein  der  voll«! 

sequenz  der  ökonomische  Materialismus  und  Kadicalis mos  des 

eheste rthums  gewesen,  welcher  folgerichtig  zur  Verallgemeinerung  des  (»e w 

prineips  u.  zu  der  Forderung  des:  „Leistung  und  Gegenlei stung"  »k lel 

Steuerprincip  kam.  Einzelne  Auflassungen  der  Art  schon  bei  Ad.  Smith  ü: 

da  an  immer  offener  und  folgerichtiger,  bes.  bei  den  Theoretikern  der  ,.D°U 

Frcihandelsschule."    P  f  e  i  f  f  e  r ,  B  e  r g  i  u  s  haben  nur  noch  nicht  immer  die 
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ton  immer  schon  an  den  praetischen  Schwierigkeiten  der  Aus- 

uz  ptntiienj . 

h  Sic  gehen  aus  der  falschen  Identificirung  der  Volks- 

bfhaft  mit  dem  pri vatwirthschaftlichen  System  in 

m  tos  den  Consequenzen  dieses  Irrthums,  der  all- 

^Anerkennung  des  pri  vatwirthschaftlichen  Ent- 

liehkeitsprinci ps8)  und  der  falschen  theoretischen  Aui- 

i?rom  Staate9)  hervor:  jene  mechanisch-atomistische 

&  alle  Thätigkeit8äu8serungen  des  Staats  sich  nach  ihrem 

effeete  und  Kostenbetrage  auf  die  einzelnen  geniessen- 

ßd  Kosten  verursachenden  Staatsangehörigen  genau  in  einem 

durch  Beobachtung  und  Rechnung  zu  findenden  Maasse 

rtwa  gar  nach  Verhältniss  der  Werthgrösse  des  Vermögens 

bkommenß  der  Einzelnen  als  Nutzpartiale  und  Kosten- 

■'>jia  gezogen.  S.  dagegen  bes.  Fauch  er,  Staats-  u.  Commun.  budgots,  Vicrtel- 

~  iV*bw.,  A.  Meyer,  üb.  Stempelsteuern,  ebend.  VIII,  1864,  0.  Michaelis 

^  *  *af  d.  volkswirthsch.  Congr.  1 867,  1 872,  wo  diese  Ansichten  nackt,  aber 

krrortreten.    Es  ist  von  diesem  Standpuncte  aus  auch  ganz  richtig,  wenn 

^  Besteuerung    nach    der  Leistungsfähigkeit  „communistisch"  nennt. 
Auifassung  des  herrschenden  Steuersystems  u.  d.  Staats  ist  zu  bekämpfen, 

..communistische"  Character  ist  als  nothwendig  durch  die  Natur 

»»(and  jeder  Zwangsgemeinwirthschaft)  begründet  und  als 

«*tij  anzuerkennen.    Vgl.  für  diese  Auffassung  jetzt  meine  Grundlegung 

1  Schiffle,  Syst  2.  Aufl.  §.  176  ff.,  ISO,  198  ff.;  bes.  auch  Neuinann 
4  2  (nam.  S.  66  ff.,  gegen  Faucher,  Michaelis  u.  s.  w.),  Held, 

'      bes.  Kap.  2  (auch  üb.  d.  IM.  S.  39  ff.)-  —  V™  hn  Texte  angegriffene 

-'-t  m  auch  die  letzte  Consequenz  einer  etwas  anderen,  aber  nahe  verwandten 
*4rhe  die  Höhe  der  Steuern  nach  dem  Genüsse  der  Staats  an  st  alten 

•ffl.  Dieses  Princip  ist  in  der  Steuerlehre  noch  näher  zu  prüfen,  um  fest- 

:      and  in  wie  weit  der  in  ihm  nicht  ganz  fehlende  richtige  Gedanke  für 

^iae  Besteuerung  mit  zu  berücksichtigen  ist.     Die  obige  Consequenz  muss 

T<r»orfen  werden.    Vgl.  Montesquieu  XIII,  1.  —  Krehl,  Steuersyst. 
d.  Staatsrechts  u.  d.  Staatswirthsch.,  Erl.  1816.  —  Kröncke,  über 

*  mtt  gerechten  Besteller.,  Heid.  1819,  S.  4.  —  v.  Kremer,  Darstell,  d. 

*tWki  1821,  I.  70.  —  v.  Jacob,  Fin.  I,  369.  —  v.  Rotteck  in  d.  Forts, 

"^its  d  constitut  Monarchie,  II,  324,  dess.  Ökonom.  Politik  S.  287  (Schwie- 

•  -r  Vollziehung  des  Grunds,  anerkannt).  —  Malchus  I,  §.  32  S.  148  (nicht 

<*•  rar  <L  Gebtthrenprinc.,i.  —  Sismondi,  nouv.  princ.  p.  152  ff.  —  Garnier, 
1  **■  p.  44.    Dagegen  Schön,  Grunds.  S.  61.  —  Zachariä,  Staatswiss. 

Hill,  polit  Oekon.  B.  V,  Kap.  2,  §.  2  und  Kap.  5,  §.  3  (mit  Bezug  auf 

;i3-  -  Parieu,  traite  I,  22.  —  Scharf  und  treffend  weist  die  Vcrallgemei- 

:  ̂  febahrenprineips  und  die  verwandten  Ansichten  ab:  Rau,  5.  A.  252 

**bisen  §.  144  Einiges  wörtlich),  ferner  L'mpfenbach  §.  23.  bes.  S.  59 
diaarh  Pfeiffer  I,  75  ff.,  Bergius  S.  25».    S.  auch  Schäffle, 

'  i  measchL  Wirthsch.  §.  278,  279,  219,  Schmoller.  Art.  Lehre  v.  Eink. 
!  M  Tab.  Ztschr.  1863,  S.  47,  Laspcyres,  Art.  Staatswirthsch.  im  Staats- 

*i  10*>  ff.,  bes.  aber  W aIcker,  Selbstvcrw.  d.  Steuerwesens  S.  5,  14  ff.. 

'«•2  (nur  wieder  zu  sehr  das  Gebührenprincip  bemängelnd),  meine 
*.  \h\ 

'•"»■«  «irondlegung  Kap.  3,  Vorbem.  S.  156  ff.  u.  I.  Abschn. Kap.  4. 
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partiale  übertrugen  und  tibertragen  müssten.  In  diesei 

fassung  wird  die  wabre  Bedeutung  des  Staats  verkannt 

Staatsthätigkeiten  sind  nur  die  verschiedenen  Lebensäusscr 

eines  organischen  Ganzen,  dessen  höhere  Wesenheit  bei  einer  8 

Zerlegung  in  seine  einzelnen  Einrichtungen  nicht  ermessen 

Das  Verhältniss  des  Bürgers  zum  Staate,  der  jenem  die  ä« 

Bedingungen  einer  echt  menschlichen  Existenz  und  Entwii 

darbietet,  wie  alle  gesunde  Rechts-  und  Staatsphilosophie  sc 

Griechen  richtig  erkannt  hat,  kann  nur  willkührlich  und  i 

ständig  -in  eine  Menge  von  einzelnen  Beziehungen  aufgelöst  w 

die  doch  genau  unter  sich  zusammenhängen"  (Raa  §.  252; 

Staate  steckt  vielmehr  ein  mächtiges  und  hochberechtigte* 

Communismus  gegenüber  dem  Individualismus  und  Atom 

des  privatwirthschaftlichen  Systems  der  Bedürfnissbefriedigni 

2)  Die  Versuche,  der  gesammten  Besteuerung  das  Gebl 

princip  zu  Grunde  zu  legen,  hängen  auch  mit  der  unhaltbar« 

sieht,  dass  der  Staat  auf  den  Schutzzweck  zu  beschri 

enge  zusammen,  werden  daher  auch  vornemlich  von 

sophischen  und  nationalökonomischen  Anhängern  dieser 

vertreten  (namentlich  von  den  radicalen  Smithianern, 

Mancbesterscbule)  und  fallen  folgerichtig  mit  dieser  irrig 

ungcschichtlichen  Lehre. 10)  Denn  der  Staat  ist  m ehr  und  H 

als  eine  blosse  frei  sich  bildende  Assecuranzanstalt  auf 

seitigkeit  für  Schutz  und  Sicherheit.  Die  unendliche  Förd 

'Einzelinteressen  durch  alle  jene  geschichtlich  so  wichtige 

thatsächlich  heute  mehr  als  je  bedeutsamen  Thätigkeiten  des  I 

zur  Verwirklichung  des  Cultur-  und  Wohlfahrtszwecks  werden 

einfach  übersehen. 

3)  Aber  selbst  die  Beschränkung  des  Staats  auf  den  S 

zweck  zugegeben,  so  werden  von  den  Vertretern  des  blosse 

bübrenprineips  im  Steuerwesen  die  unläugbaren  Schwii 

keiten,  auch  nur  den  Nutzen  der  Rechtsschutzleistungen  ai 

Einzelnen  zu  vertheilen,  nicht  gelöst,  sondern  bloss  umgal 

Sic  berücksichtigen  nemlich,  ihrem  eigenen  Princip  zuwider,  I 

den  Schutz  des  Vermögens  (Eigenthums  oder  Einkorn! 

nicht  den  wichtigeren  der  Personen.  Nur  durch  diese  eins 

Auslegung  des  angenommenen  Grundsatzes  ist  es  möglich, 

,0)  Vgl.  auch  hier  bes.  Wa Icker  a.  a.  O.  (viel  Richtiges,  nur  mit  empM 

Uebertreibungen),  Schäffle,  auch  Mill  V,  B.  2,  §.  2.  Meine  Grondloft 
Vorbem.  zu  Kap.  4  S.  241  ff.  u.  2.  Abschn. 
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sreln  der  Versicherungsanstalten  die  Kosten  der  Schutzthätig- 

des  Staats  genau  nach  der  Grösse  der  Werthsummen  der 

aber  ohne  Rücksicht  auf  die  verschiedene  Höhe  des  Risico's!) 

e  Einzelnen  zn  vertheilen.  Nicht  mit  Unrecht  hat  man  gesagt, 

-ü^joenz  des  von  uns  verworfenen  Princips  sei  eine  lieber- 

:  ler  Aermeren,  die  fast  nur  Schutz  der  Person  vom  Staate 

I«  und  ihn  wegen  ihrer  Mittellosigkeit  nicht  selbst  sich  ver- 

m  können.  n) 

Endlich  ist  aber  der  Versuch,  den  Vortheil,  den  der 

ne  von  den  gesammten  Staatseinrichtungen  zieht,  auszu- 

fln,  schlechterdings  in  der  Praxis  unausführbar.  „Denn 

ciao  auch  jede  unmittelbare  Berührung  und  Benutzung 

Einrichtungen  Seitens  der  Einzelnen  berechnen  könnte  und 

so  würde  doch  der  nicht  minder  bedeutsame  mittelbare 

>>  der  Staatsanstalten  auf  Sicherheit,  Gewerbthätigkeit,  Bildung 

'^«taipt  auf  alle  Seiten  der  bürgerlichen  Wohlfahrt,  z.  B. 

*i>«z,  den  schon  das  blosse  Bestehen  guter  Gesetze  und 

■8  gewährt,  ausser  Acht  bleiben.    Für  alle  persönlichen 

r,  die  man  dem  Staate  verdankt,  fehlt  es  ganz  an  einem  Ver- 

^sunassstabe."  (Rau  §.  252). 

i*  mithin  die  Verallgemeinerung  des  Gebühren- 

Itipl  theoretisch  falsch,  practisch  undurchführbar,  —  eine 

*•  Konsequenz  der  mechanisch  -  atomistischen  Staatsauffassung 

»Iber  der  organischen,  der  Verwechslung  von  Privatwirthschaft 

V| Itswinhschaft.  Es  ist  daher  grundsätzlich  eine  Be- 

itrag auf  anderer  Grundlage  als  auf  derjenigen  des  Ge- 

^e&ens  notbwendig.  Letzteres  ist  nur  innerhalb  der  im 

*a  gezogenen  Schranken  zu  billigen  (§.  136  u.  ff.)  und  selbst 

i  leiten  sich  schon  manche  Schwierigkeiten ,  weil  in  vielen 

znmal  auf  dem  Gebiete  der  Rechtsgeb U hren ,  die  Nutzen- 

^  ̂nberechnung  im  einzelnen  Falle  ihr  Missliches  hat.  Die 

ramnng  der  richtigen  Grundlage  der  Besteuerung  erfolgt 

•Stören  speeiellen  Lehre  von  den  Steuern. 

^- §.  145.  Steuern  in  der  Form  von  Finanzregalien. 

^  eigentlichen  Steuern  gehören  auch  die  Einnahmen  (oder 

-"NU-t  ein  bestimmter,  durchaus  als  Steuer  zu  bc- 

Theil  der  Einnahmen)  aus  vielen  sog.  eigentlichen 

^ilM..   Die  entgegengesetzt««  Ansicht  hei  Sismondi  II,  Buch  (J,  Kap.  1 
Betonung  des  Uenus^priiicips  in  dieser  alteren  Schrift  d.  Verf.). 
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Finanzregalien  (§.  141).  Diese  werden  aber  trotzdem 

nur  in  der  Rcchtsgeschichte  und  im  geltenden-  Rechte,  so 

danach  auch  wieder  in  der  Finanzwissenschaft  den  übrigen  S 

gegenüber  gestellt  und  häufig  auch  gar  nicht  als  Steuern  betn 

was  sie  entschieden  sind. 

Dies  gilt  namentlich  von  den  finanziell  wichtigsten 

nutzbaren  oder  niederen  Regalien,  denjenigen,  welch 

ergeben  aus  dem  Vorbehalt  eines  ausschliesslichen  R 

des  Staats  in  Bezug 

1)  auf  den  Betrieb  gewisser  Gfewerbe  (gewerb 

Regalien); 

2)  auf  die  Aneignung  gewisser  Naturgegenstän 

ganzen  Staatsgebiete,  daher  auch  solcher  Objecte,  die 

am  oder  im  Boden  der  Privateigentümer  befinden, 

Staatsvorrecht  zur  entsprechenden  Beschränkung  des 

cigcnthums  führt  (grundherrschaftliche  Regalien);  hie d 

3)  in  Bezug  auf  gewisse  Benutzungsarten  der  bffent 

Gewässer  (Wasser-,  Fähr-,  Fluss-,  Mühlenregal  n. 

(§.  141,  Anm.  19). 

In  der  Regel  war  und  ist  der  ausschliessliche  Zweck 

solchen  Vorrechts  des  Staats  wie  bei  allen  nutzbaren  Regi 

auch  hier  ein  finanzieller:  dem  Staate  eine  für  seine  A 

verfügbare  Einnahme  zu  beschaffen,  wenn  auch  gelegen 

polizeilicher  und  volkswirtschaftlicher  Gesichtspunct 

Regalisirung  etwas  mitgewirkt  hat.  Dabei  sind  die  Eim 

aus  diesen  Regalien  tbeils  mit  solchen  Gebühren,  welche  si 

regalisirte  Staatsthätigkeiten  anknüpfen,  tbeils  mit  privat* 

schaftlichen  Einnahmen  vermengt  worden.  Sie  müssen  j< 

von  beiden  genau  unterschieden  und  als  eigentliche  Steuer 

trachtet  werden.  Der  Unterschied  zwischen  Finanzregalien 

Gebühren  ist  schon  oben  (§.  141)  dargelegt  worden.  Nicht  ni 

wichtig  ist  die  Unterscheidung  zwischen  privatw 

schaftlichen  und  Finanzregaleinnahmen. 

Die  letzteren  scheinen  allerdings  in  der  Regel  auf  dies 

Weise  wie  jene  wirtschaftlich  gewonnen  zu  werden,  so 

der  Staat  ein  gewerbliches  Regal,  z.  B.  das  Tabakmonopol 

ausübt  oder  einen  eigenen  Gewerbebetrieb  mit  einem  gruml 

schaftlichen  Regal,  wie  z.  B.  dem  des  Bergbau's,  verbindet 

halb  sind  die  Einnahmen  aus  solchen  Regalien  in  der  Finanzwi 

schaft  oft  unmittelbar  neben  die  rein  privatwirthschaftlichen  ge 
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|eo:  zwei  Classen  von  Erwerbseinkünften,  unter  sich 

didnreb  verschieden,  dass  bei  den  erste ren  durch  das  Staats- 

akt das  Mirwerben  der  Privaten  ausgeschlossen  werde,  bei 

anderen  nicht,  —  beide  Classen  aber  als  die  eine  Haupt- 

ppe  ron  Einnahmen  der  zweiten  Hauptgruppe,  den  Auflagen 

rtkreo  and  Steuern)  gegenüber  stehend. 18) 

Diese  Auffassung  ist  durch  die  rechtshistorische  Entwicklung 

(tath  das  geltende  Recht  öfters  noch  unterstützt  worden. 

Fmaniregalien  (und  manche  Gebühren)  wurden  als  Ausfluss 

Landeshoheit  und  der  mit  ihr  wieder  geschichtlich  oft  ver- 

teil, bald  aus  ihr  entstandenen,  bald  zu  ihr  hinführenden 

Herrlichkeit  (und  Lehensherrlichkeit)  regelmässig  wieder  mit 

fofflaniam  und  dem  fürstlichen  Kammergut  verbunden,  zu 

ai  Bestandtheilen  sie  nach  deutschem  Staatsrecht  gehören.18) 

tinnahmen  aus  den  Finanzregalien  waren  daher  auch  der 

febeu  Einwirkung  entzogen.  Dies  hat  in  practischer  Hinsicht 

s  Beliebtheit  erhöht  und  in  den  letzten  Jahrhunderten  ihre  Aus- 

Mngtthr  begünstigt,  in  theoretischer  Hinsicht  aber  vollends 

Mt.  dm  sie  ebenso  wie  die  gewöhnlichen  Kammer- 

aabmen  den  Steuern  gegenüber  gestellt  wurden. 

San  kann  aber  auch  in  diesem  Falle  diese  rechtsgeschichtliche 

^mtische  Stellung  der  Finanzregalien  für  die  Finanzwissen- 

iSaicbt  entscheidend  sein.    Letztere  rauss  vielmehr  den  ver- 

fodeoartigen  ökonomischen  Character  der  Einnahmen  aus 

astr^aJien  und  aus  Privaterwerb  betonen  und  demgemäss  re- 

*ad  *nf  das  öffentliche  Fi  nanzrecht  einwirken.    Sie  hat  da- I 

'tr  Allem  nachzuweisen,  dass  in  jenen  Regalien  die  Erhebung 

•Meoer  (wenigstens  jetzt)  beabsichtigt  und  in  den  bezüg- 

Einnahmen  auch  in  der  Regel  eine  Steuer  wirklich  ent- 
fall 

Allerdings  bildet  der  Reinertrag  eines  solchen  vom  Staate  aus 

teil  Regals  zum  Theil  gewöhnliches  privatwirthsc haftliches 

*'*aen  des  Staats  als  des  Rechtssubjects  der  betreffenden 
Ramlingen,  —  ein  Einkommen,  welches  aus  der  Kapitalan- 

s*k*j im  Gewerbebetrieb,  aus  der  Ausbeutung  des  eigenen 

tedi*iitie«  herrührt  und  auf  Zins,  Rente  und  Unternehmer- 

v  a  d*-o  früheren  Auflagen  Kau  §.  v*>  und  vor  und  nach  ihm  die  meisten 
?!^r.  j.  o.  §  130.  Anm.  3. 

'  >■  oben     MI  Anm.  I».  Zaehariä,  Staatsrecht,  II.  $  20*  iS.  421  d.  2  A  I, 
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gewinn  ebenso  wie  z.  B.  bei  der  Bewirtschaftung  eines  Lai 

zurückzuführen  ist.  Aber  dieses  Einkommen  ist  anch  bei  et 

Betrieb  (Regie)  vermischt  mit  einem  Extragewinn,  l 

dem  Vorrechte  zu  verdanken  und  von  diesem  bezweckt  ist. 

Extragewinn  ist  ganz  und  gar  Steuer  und  soll  nach  der 

oft  dem  Gesetzgeber  selbst  nicht  ganz  klaren  Idee  auc 

Steuer  sein.  Dieser  Umstand  ist  für  die  finanzielle  Betra 

der  wesentliche.  Die  Finanzregalisirung  oder  Fiscalbevorre 

ist  daher  eine  Besteuerungsform,  die  in  derSteuerle 

behandeln  ist. 

Dies  tritt  auch  in  dem  besonderen  Falle  hervor,  wei 

Finanzregal  einem  Dritten  vom  Staate  zur  Ausnutzung  ü 

wird.    Die  Abgabe,  welche  dann  für  die  Verleihung  uod 

ihr  liegende  Ausschliessung  Anderer  vom  Betriebe  zu 

ist,  stellt  sich  als  Steuer  dar.   Der  Erwerber  des  nutzbaren 

überwälzt  entweder  diese  Steuer  in  den  höheren  Preisen  de 

ducte  und  Leistungen  auf  diejenigen  Personen,  welche  die  lel 

begehren.    Alsdann  gleicht  der  Fall  ganz  demjenigen,  wo 

indirecte  Steuern  vom  Producenten  oder  Kaufmann  vorg 

und  im  höheren  Preise  vom  Consumenten   wieder  ei 

werden.14)   Oder  der  Erwerber  des  Rechts  sieht  sich 

Stande,  diese  Steuer  zu  tiberwälzen.  Dann  fällt  dieselbe  a 

eigenen  Gewinn  und  wird  zu  einer  Erhöhung  der 

Bergwerkssteuer  u.  s.  w.15) 

**)  Z.  B.  mitunter,  wenn  die  Concurrenzverhältnisse  es  erlauben,  bei  Berg 

welche  der  Staat  an  Private  kraft  bestehenden  Regals  gegen  Abgabe  verlieh 

Auch  die  Verpachtung  des  Tabakinonopols  (Italien)  ist  ein  ähnlicher  Fall. 

**)  Beispiel:  bei  Bergwerksabgaben  von  kraft  Regals  verliehenen  R?fl 

wird  die  Ueberwälzung  meistens  nur  gelingen,  wenn  diese  Bergwerke  ein  i 

liches  oder  rechtliches  Monopol  haben  oder  doch  für  die  Versorg 

Markts  einer  Volkswirtschaft  vorwiegend  allein  in  Betracht  kommen, 

andere  Bergwerke  frei  coneurriren,  wird  der  Gewinn  jener  ersten  um  die  AbgJ 

mindert  werden.    Die  hiergegen  sprechende  nationalökonomische  Regel  von  » 

winnausgleichung  in  verschiedenen  Unternehmungen  und  von  der  fehlenden  j 

des  Kapitals,  sich  Productionszweigen  zuzuwenden,  worin  der  Gewinn  durch  * 

überwälzbare  Extrasteuer  verringert  wird,  kann  sich  eben  in  der  Praxis  niclif 

verwirklichen.   Auch  müssen  sich  vielfach  fest  angelegte  Kapitalien  sowohl  & 

welche  später  erst  minder  gewinnbringenden  Unternehmungen  sieb  zoweoda 

einem  dauernd  niedrigeren  Gewinnsatz  begnügen.    In  neuerer  Zeit  ist  namen 

dem  FaUe  der  staatlichen  Verleihung  von  Monopolen  oder  von  Privilegien  an 

Unternehmungen  eine  besondere  Abgabe  neben  (oder  statt  der  n ied r i 

allgemeinen  Gewerbesteuer  vielfach  üblich  geworden,  welche  als  Extras 

die  Ueberlassung  dor  Ausnutzung  eines  staatlichen  Vorrechts  bezahlt  wird 

nur  selten  überwälzt  werden  kann;  so  z.  B.  für  die  Gewährung  eines  Bai 

monopols  oder  eines  weitgehenden  Privilegs  der  Notenausgabe  (öfter3 

für  die  Vergünstigung  der  Annahme  der  Noten  an  den  Staatscassen  in  Zahl« 
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)k  Finanzwissenscbaft  niuss  demnach  den  Steuercharacter 

Finanzregalien  betonen,  die  Einnahmen  aus  letzteren  dem- 

k  beurtheilen  und  sie  den  Domanialeinnahmen  gegen- 

stellen.  Lässt  sie  sich  dagegen  vom  staatsrechtlichen 

itf des  Domaniums  bestimmen,  so  ist  es  nur  folgewidrig, 

«die  Fiuanzregalien  und  nicht  auch  andere  ebenfalls  unter 

i  Begriff  des  Domaniums  fallende  Einnahmen,  wie  die  wich- 

a  Geböhren  und  sogar  Hauptarten  indirecter  Steuern  (z.  B. 

t  von  den  Steuern  abzutrennen. 1C)  Die  bisher  übliche  Be- 

te ist  also  ungenügend  und  inconsequent,  indem  weder 

I  der  rechtsgeschichtliche  und  positiv-rechtliche, 

i  bloss  der  rationell  finanzwissenschaftliche  Ge- 

q«nct  entschieden  haben,  sondern  willkllhrlich  beide  vermengt, 

^rechtlich  zusammengehörende  Einnahmearten  getrennt  und 

iMssenschaftlich  verschiedene  zusammengefügt  wurden, 

i  14$.  Die  Fortdauer  eines  geschichtlich  überkommenen 

weh rethtsbeständigen Finanzregals,  die  etwaige  Einführung 

» ceaen,  die  Höhe  der  dabei  erhobenen  Steuersätze  sind  vom 

^*irttachaftlichen  und  vom  finanziellen  Standpuncte 

n  beanheilen.  In  ersterer  Beziehung  gilt  für  die  Lehre  von 

fißaniregalien  etwas  Aehnliches  wie  ftlr  diejenige  von  den 

«iea  staatsausgaben  (§.  %)  und  von  den  einzelnen  Gebühren 

^  «e  gehört  nach  ihrem  Inhalte  und  ihren  entschei- 

de Gesichtspuncten  nicht  in  die  Finanzwissenschaft, 

in  die  allgemeine  Volkswirthschaftslehre  (Grundlegung), 

^flkawirthgchaftspolitik  und  die  wirthschaftliche  Verwaltungs- 

*  Die  Beschränkungen  des  privaten  Grundeigenthums,  welche 

^herrschaftlichen,  und  der  Erwerbs-  und  Berufswahl,  sowie 

■itien  Concurrenz  in  den  Unternehmungen,  welche  die  gewerb- 

18  ̂aanzregalien  in  sich  scbliessen,  haben  weittragende  volks- 

4vtaftliche  Wirkungen,  nach  denen  vornemlich  es  zu  entscheiden 

***W,  Sju  d.  Zettelbankpolitik  S.  461,  4Gü— 463  (auch  u.     227,  228»  ;  ferner 
■^n^g  des  £  x  p  r  o  p  r  i  a  t  i  o  n  s  r  e  c  h  t  s  an  Eisenbahnen  u.  s.  w.,  wo  vollends 

fca  Feststellung  von  Maximaltarifen  eine  leberwälzung  der  besonderen 
tr  taum  Torkommen  wird. 

.ui"''"li:'i '  *•  a.  < i  s  421    r«  J<  Imässig  gehören  nach  allgemeinem  deut- 
**to'-bt  folgende  Posten  zum  Kamme  r gut:  1)  zur  landwirthschaftl.  Cnltur 

»njüdWriti'.ungcn  (incl.  Mühlen,  Höfe  u.  s.  w.),  2)  die  damit  verbundenen 

^^taaiue,  .4)  landesherrliche  Forsten,  Jagden,  Bergwerke,  Salinen.  Posten 

iL \lw***r'*  Kegalien,  insbes.  auch  der  Ertrag  der  Zölle  u.  des  (ieleits,  sowie 

H7  ,  **       Munzrechts.  4)  Confiscationen,  S [»ortein.  Oonocssio-ns-, 

Narbtcaer-,  Abzugsgelder,  Kottzehnton  u.  s.  w.    Abweichungen  in  den 

Ud.-jfsrfo^yag^,  ii.  üa<  h  territor.  Herkommen. 
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ist,  ob  der  Staat  passend  auf  diese  Weise  eine  Steuer 

Diese  Entscheidung  kann  wiederum  nicht  für  alle  Law 

Zeitalter  gleichmässig  ausfallen,  weil  jene  Wirkungen 

verschiedenen  Entwicklungsstufe  der  ganzen  Volkswirtbscl 

verschieden  sind.    Namentlich  werden  der  allgemeine  Zust 

Volkswirtschaft,  besonders  die  für  zweckmässig  geltende 

nation  zwischen  dem  privat-  und  dem  gemein wirthscha 

System,17)  ferner,  unter  der  Voraussetzung,  dass  das  priv: 

schaftliche  System  hier  fungiren  soll,  der  Zustand  des  Gi 

wesens  (der  „Industrie"),  des  Bergbau's,  die  Kapitalkra 

AsBOciationsvermögen  und  die  technische  Intelligenz  der  I 

mit  entscheiden  müssen. 

In  der  Gegenwart  kann  man  daher  für  die  Volli 

Schäften  Mittel-  und  Westeuropas  wohl  folgend 

Scheidung  über  die  Finanzregalien  treffen,  soweit  bloss 

zielle  (nicht  auch  socialpolitische)  Gründe  mitsprechen: 

1)  Diejenigen  Regalien,  welche  Beschränkungen  des  p 

Grundeigenthums  bloss  aus  fiscalischen  Gründen  eni 

wie  oft  die  grundherrschaftlichen  Regalien,  ferner  die) 

kraft  deren  für  die  blosse  Gestattung  der  Benutzung 

licher  Gewässer  Abgaben  erhoben  werden,  das  Wasser-, 

Fähr-,  Mühlenregal,  sind  aus  volkswirtschaftlichen  Gründ 

Wege  der  Gesetzgebung  aufzuheben.  Dies  kann  um  s 

geschehen,  weil  das  finanzielle  Interesse  des  Staats  an 

Regalien  jetzt  wenigstens  meist  ein  ganz  untergeordne 

oder  in  den  wenigen  und  seltenen  Fällen,  wo  es  in  unsern  L 

noch  erheblicher  sein  könnte  (wie  mitunter  beim  Bergregal) 

wiegende  volkswirtschaftliche  Interessen  von  der  starken  ü 

raachung  des  finanziellen  Interesse's  abmahnen  oder  Conc 

Verhältnisse  die  Geltendmachung  unmöglich  machen.18)  M 

17)  Auch  hier  ist  daher  wieder  an  die  tiefsten  Principien fragen  der  Org 

der  Volkswirths.  li  anzuknüpfen.  S.  bes.  Grundlegung  I,  §.  120  u. übcrh 

dann  4  u.  5.  Die  Smith'sche  Schule  ist  in  ihrer  Polemik  gegen  ..Mo 
Finanzregalien  u.  w.  w.  aus  Neigung  zur  freien  Concurrenz  zu  weit  gegangen 

oft  zu  unbedingt  die  Nachtheile  jener  Beschränkungen  des  freien  Verkehrs 

gehoben.  Socialpol  it.  Gründe  können  z.  B.  Beschränkungen  der  Grundeiga 
freiheit  wohl  rechtfertigen. 

iH)  So  liegen  die  Dinge  wenigstens  in  Mittel-  und  Westeuropa  in  dein  ii 
Falle,  beim  Bergregal,  anderswo  meistens  auch,  soweit  es  sich  um  Kohlen 

Mehrzahl  der  unedlen  Metalle  handelt.    Eine  finanziell  ergiebige  Kegafcin 

Bergbaus,  bei  eigener  Staatsregie  und  bei  üeberlassung  des  Baurechts  in 

setzte  hier  eine  gleichmässige  Behandlung  aller  Bergwerke  im  Staate  foraus. 

den  bestehenden  Rechtsverhältnissen  seine  grosse  Schwierigkeit  hätte;  ferner  d 
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reiche  Regalien  denn  auch  neuerdings  ausdrücklich  durch 

M  beseitigt  (wie  das  Berg-,  Salz-,  Jagd-,  Fischerei regal, 

:rregal>,  oder  mitunter  schon  früher  obsolet  geworden. 

1  Andere  gewerbliche  Regalien  hemmen  unvermeidlich 

mtage  Verkehr,  Production  und  Entwicklung  der  gewerklichen 

:k  stets  mehr  oder  weniger,  meistens  sehr  stark.  Das  volks- 

«fbftliche  Interesse  spricht  daher,  soweit  es  an  einer  weiteren 

'tonng  des  privat  wirtschaftlichen  Systems  interessirt  ist,  für 

ftiste  Beschränkung  der  Zahl  und  des  Umfangs  oder  für  gänz- 

Ptseitigung  dieser  Regalien,  so  dass  völlige  Verkehrsfreiheit 

t:  and  die  allgemeine  Steuerfähigkeit  Ersatz  giebt  für  den 

iL  der  Staatseinnahmen  aus  der  Regalität.  Dieser  Einsicht 

Im  auch  die  grosse  Mehrzahl  der  ehemals  sehr  zahlreichen 

'hieben  Regalien  schon  gewichen,  wiederum  um  so  leichter, 

v  mlische  Interesse  bei  dem  einzelnen  in  der  Regel  doch 

niigwar  und  andere,  bessere  und  bequemere  Besteuerungs- 

l  wf&efiinden  wurden.    Einige  wenige  Regalien  sind  jedoch 

{ttrnwärtig  in  unseren  Staaten  übrig  geblieben,  und  zwar: 

i  Mogg  aus  dem  erheblich  ins  Gewicht  fallenden  finan- 

<es  Interesse    das  Salz-  und  das  Tabak  regal,  wozu 

-ding»  in  Frankreich  das  Ztindhölzchenregal  kommt; 

*t  wesentlich  aus  einem  politischen  oder  polizeilichen 

das  Pulver-  und  Salpeter  regal  (hier  und  da  noch 

C'krea  ähnliches),  von  untergeordneter  finanzieller  Bedeutung; 

•im  vorwaltendem  politischen  oder  polizeilichen,  aber 

**a  auch  stärker  mitsprechendem  finanziellen  Interesse:  das 

8'  and  etwa  das  (seltene)  Branntwein rega  1. 

fe  Regaligirung,  welche  bei  allen  diesen  Regalien  zur  Mo- 

Miti ring  wird,  kommt  hier  als  eine  Form  der  Ver braue hs- 

'  eanssbesteuerung  in  Betracht,  bei  den  beiden  letztgenannten • 

Concurrenz  ausländischer  Bergwerke,  also  ein  Verbot  oder  eine  hohe  Be- 

<     Einfuhr  (nach  ähnlichen  Grundsätzen  wie  bei  den  Zöllen  auf  im  Inland 

"^•tare  fremde  Artikel.  —  bekanntlich  bei  der  Durchführung  ein  sehr  schwieriger 
^  A.  Wagner,  Zölle  im  Staatswörterbuch  XI,  304—370).    Nur  bei  der 

Venheilung  der  grösseren  Lager  der  edlen  (Gold,  Silber,  Piatina)  u. 

:"  Hier  Metalle  (Quecksilber,  Zink  u.  n.  a.  m.)  kann  in  den  Productionsliiudern 
j  kitco,  wo  diese  Lander  ein  theilweises  natürliches  Monopol  fQr  die  Ver- 

Mi;v.  habi  n.  zninaJ  wenn  die  Preductionskosten  sehr  niedrig  sind,  wohl 

^"fagiiisiroog  eine  erheblichere  Einnahme  erzielt  werden,  die  aber  dann  wieder 
'^irter  emer  uberwälzbaren  Extrasteuer  hat  (Silber  in  Mexico,  Peru,  Chile, 
*  ■  *■  w  ,  (iotd  in  Sibirien  ,  Californien ,  Australien),    üeber  die  Behandlung 

'-rtrri*  mit  aug  dem  socialpolit.  Gcsichtsponcte  s.  meine  Grundleg.  I,  §.  363 
^»*r  Bergrecht  u.  Staatsbergbau  s.  u.  §.  210  ff. 

'^Ci.r.rittMwiM.nira.    I.  22 



338        2.  B.  1.  K.  4.  A.  Allg.  Betracht,  d.  eigentl.  Steuern.  §.  146—148. 

Regalien  mit  unter  mit  der  ausgesprochenen  Tendenz,  die  R 

gung  des  Genusses  durch  die  Regalisirung  zu  erschweren 

beim  Lotto,  sie  ganz  zu  verhindern. 

Demgemäss  wird  die  Beibehaltung  und  auch  die  Neuei 

dieser  Regalien  von  folgenden  Erwägungen  abhängen: 

a)  beim  Salz-  und  Tabakregal  und  etwaigen  äh 

welche  aus  alleinigem  finanziellen  Interesse  neu  in  En 

kommen  könnten:  ob  die  Besteuerung  des  Verbrauchs  o< 

nasses  überhaupt  zu  rechtfertigen  ist;  und,  im  Bejahungsfi 

die  Regalisirung  oder  Monopolisirung  so  sehr  als  die  gee 

Form  der  Verbrauchsbesteuerung  erscheint,  dass  sie  trotz 

gleitenden  nachtheiligen  Folgen  für  Verkehr  und  Production 

werden  darf.    Diese  Fragen  sind  mithin  nur  im  Zusamm 

des  ganzen  Steuersystems  und  speciell  in  der  Lehre  von 

brauchssteuern  zu  erledigen;19) 

b)  bei  den  Regalien  von  politischem  oder  poiize 

Interesse:  ob  letzteres  überhaupt  genügt,  um  eine 

■mischung  des  Staats  und  um  vollends  die  Regalisirung  tri 

auch  hier  vorhandenen  volkswirtschaftlichen  und  sonstige; 

tischen,  rechtlichen)  Bedenken  zu  rechtfertigen,  oder 

tische  oder  polizeiliche  Zweck  nicht  auch  durch  eine 

der  Verbrauch-  oder  Genussbesteuerung  erreicht  werden 

Denn  die  Regalisirung  ist,  soweit  sie  nicht  wie  etwa  bein 

zum  völligen  Verbot  des  Genusses  benutzt  wird,  eben  do< 

als  solche  Besteuerungsform  auch  bei  diesen  Regalien  i 

trachten.  Auch  diese  Fragen,  soweit  sie  überhaupt  in  die  I 

Wissenschaft  und  nicht  in  die  Verwaltungslehre  und  Cultu 

gehören,  sind  in  der  Lehre  von  den  Verbrauchsteuern  zu  behau 

§.  147.  Sonach  entfällt  dann  eine  selbständige  fl 

wissenschaftliche  Einnahmeart  der  Finanzreg 

und  damit  ein  besonderer  davon  handelnder  Abschnitt  in  ( 

stematischen  Lehre  der  Finanzwissenschaft  von  den  orden 

Einnahmen  wenigstens  jetzt  mit  Recht.  Die  grundherrlich 

galien  sind  ohnedem  meist  beseitigt.    Soweit  Einnahmen 

onstigei) 

r  ob* 

ande« 

*•)  Das  Salzregal  ist  gegenwärtig  wohl  als  Besteuerungsform  zu  Tcrve 
neue  Einführung  des  Tabak monopols  wenigstens  bedingt  ia  einem  grösser 

brauchsteaersystem  zu  rechtfertigen  und  sein  Bestehenbleibon  selbst  rtf  «b 

Das  französ.  Zündhölzchenmonopol  hat  überwiegende  Bedenken. 

*°)  Das  Lotto  regal  ist  wohl  beizubehalten  oder  selbst  neu  einzofuhren 

noch  nicht  besteht,  das  Pul?  er-  und  Salpeter  regal  in  der  Regel  aufeuhei 
Branntwein  regal  durch  eine  andere  Form  der  Verbrauchsteuer  zu 
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p<m  Titel  noch  vorkommen,  können  sie  in  den  bezüglichen  Äb- 

ten von  den  verwandten  privatwirthschaftlichen  Einnahmen 

I  Staate,  mit  denen  sie  rechtsgeschichtlich  meistens  Zusammen- 

bau, kurz  erwähnt  werden.  Einzelne  Kegaleinnahmen  dieser 

fi  kben  jetzt  einen  ganz  anderen  Character  erhalten  and  sind 

{Bio  die  Reihe  der  Gebühren  (so  beim  Bergwesen),  theils 

eGtnasssteuern  (so  bei  der  Jagd)  übergegangen,  wo  sie  zu 

*&eQ  sind.  Die  Einnahmen  aus  gewerblichen  Kegalien  gc- 

I®  ferner  entweder  unter  die  Gebühren  in  denjenigen  Fällen, 

tau  Gebühren  verbundene  Staatsthätigkeiten  unrichtiger  Weise  zu 

toegaJien  gemacht  worden  waren,  oder  unter  dicVerbrauch- 

(tGenngtesteuern.  Sie  finden  danach  ihre  entsprechende  Stelle 

festem  der  Finanzwissenscbaft. 

Es  verbleibt  dann  nur  eine  besondere  Einnahmeart,  welche 

teer  der  drei  Classen  der  privatwirthschaftlichen  Einnahmen, 

fGtteliren  oder  der  reinen  Steuern  gezählt  werden  kann.  Sie 

(itiriit  den  Einnahmen  aus  Finanzregalien  verwandt,  aber 

feh  auch  dazu  nicht21):  die  Einnahme  aus  herren- 

Eigenthum,  erblosen  Gütern  u.  dgl.  m.  Diese  Ein- 

gebührt dem  Staate  nach  geschichtlichem  udc!  positivem 

Qßd  in  der  That  auch  rationell  als  dem  Vertreter  der  Ge- 

in  Ermangelung  eines  näherberechtigten  Einzelnen.  So 

eordnet  sie  in  finanzieller  Hinsicht  auch  zu  sein  pflegt,  so 

sie  doch  eine  selbständige  Stellung  im  System  als  „Ein- 

aos  dem  Hoheitsrecht  an  herrenlosem  Eigenthum".  Sie 

itreng  systematisch  da  einzureihen,  wo  sonst  die  verwandten 

en  aas  grundherrschaftlichen  und  aus  Finanzregalien  oder 

überhaupt  behandelt  zu  werden  pflegten:  zwischen 

privatwirthschaftlichen  Einnahmen  und  den  Gebühren.  Wir 

^en  sie  unten '  anhangsweise  im  Kapitel  von  den  Gebühren 

Mit  den  Gebühren  und  Steuern  gehört  diese  Einnahme 

$m  zur  Gruppe  der  staatswirthschaftlichen,  da  sie 

staatsrechtlichen  Titel  beruht  und  aus  bisher  fremdem 

tu  oder  Einkommen  herrührt. 

?  148.  Die  Lehre  von  den  ordentlichen  Staatseinnahmen 

feiert  »ich  hiernach  in  folgende  drei  Kapitel: 

j  feto  einmal  nach  dem  iechtsgeschichtlichen  Begriff  der  eigentlichen  Regalien, 

fp<r.  tatsch.  Privatrecht,  S.  360. 

**  fcr  tinen  besonderen  Abschnitt  (Kapitel)  zu  widmen,  wie  ich  in  der  6.  Ansg. 
m  bei  der  geringen  Bedeutung  dieses  Regals  doch  nicht  nothwendig. 

22*
 

Digitized  by  Google 



340   2.  B.  t.  K.  5.  A.  Verhältnis»  der  Einnahmearten  zu  einander.  §.  H*.  H* 

1)  Der  Privaterwerb  oder  die  privatwirthschattl 

oder  d  o  m  a  n  i  a  1  e  Einnahme  des  Staats :  das  zweite  Kapitel  i 

zweiten  Buchs,  vollständig  noch  in  diesem  ersten  Band 

Finanzwissenschaft  enthalten. 

2)  Die  Gebühren. 

3)  Die  eigentlichen  Steuern. 

Diese  beiden  letztgenannten  Kapitel  im  zweiten  Bande. 

weitere  Eintheilung  der  Steuern  erfolgt  nothwendig  im 

hang  der  ganzen  Steuerlehre  in  dem  eben  genannten  Kap 

5.  Abschnitt. 

Das  Verhältnis  der  Hauptarten  der  ordentlichen  Ein  nah» 

zu  einander.1) 

L  —  §.  149.  —  Character  des  älteren  Finanzwc«; 

besonders  der  Einnahmen.8)  Das  Finanzwesen  des  s 

alterlichen  Patrimonial Staats  und  noch  des  Staats  in  der  Ueberp 

zeit  zum  modernen  Staatsleben  vom  15.  oder  16.  Jahrbacck 

bis  in  das  17.  und  theilweise  selbst  noch  bis  in  das  18. 

hinein,  characterisirt  sich  durch  dieselbe  Vermischung 

und  staatsrechtlicher  Momente,  welche  der  frühe 

Uberhaupt  eigen  war. 

Die  Ausgaben  für  den  König  oder  den  Fürsten  nmi  «s 

Hof  und  für  öffentliche  Zwecke,  soweit  letztere  überhaupt  t 

Vermittlung  einer   besonderen   finanzwirthschaftlichen  Tbl* 

und  nicht  gleich  direct  durch  Requisition  persönlicher  Dienm 

wirklicht  wurden,  erfolgten  gemeinsam  nach  der  Bestimmen! 

Fürsten.    Die  Einnahme  zur  Bestreitung  dieser  Ansgare. 

Besitzthum,  insbesondere  der  Grundbesitz,  aus  welchem  di« 

nahmen  zum  Theil  flössen,  bildeten  als  fürstliches  Einkommen 

ungetrenntes  Ganzes,  welches  regelmässig  wie  eio 

')  Dieser  5.  Abschnitt  ist  z.  Th.  neu,  z  Th.  ist  hier  der  Inhalt  der  ̂  

102  d.  5.  Ausg.  n.  der  §§.  117 — 121  meiner  Neubearbeitung  (6.  Ans*  )  anDr*** 

worden.    Eine  allgemeine  Betrachtung  des  Verhältnisses  der  Hauptartea  de: 

Einnahmen  zu  einander  und  der  geschieht!.  Veränderung  desselben  ersehen*  r:: 
Eingehen  auf  die  einzelnen  Arten  erwünscht 

*)  Vgl.  Lang,  hist.  EntwickL  d.  D.Steuenrerf.,  I"y3,  Hullmann,  Finanz*** 
Mittelalters,  Jlse.  Gesch.  d.  D.  Steuervcrfass.,  1.  Abth.  Giessen.  1*44.  — 

Kechtsgesrh.      24.  %%,  171.    Zöpfl,  D.  Kechtsgesch.  4.  Aufl.  II.  §.  40.  50." 6.  Waitz.  D.  Verfassungsgesch.  I,  2.  A.  S.  309.  II,  Kap.  7.  Falk 

Zollwesens.  Leipzig  1S64.     (in eist.  engl.  Verwaltunjrsrecht,  2.  A. 

.1*2  ff.,  §.  13  u.  a.  Stellen.  —  Koscher.  Gesch.  d.  Nat-Oek. 
.  §.  40.  50. 
ilko.  liefri^ 
A.  L  S.  >  i 

§.  59  &  !*%
  * 
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nnd   Privatvermögen  angesehen  wurde  und  wie  ein 

es  zur  Verfügung  des  Fürsten  stand. 

Sletchwohl  lässt  sich  dieses  Einkommen  nach  seinen  ökono- 

cben  Quellen  und  raitsammt  dem  fürstlichen  Vermögen  nach 

m  rechtlichen  Character  unterscheiden.  Das  Einkommen 

dt*  Vermögen  haben  immer  Bestandteile  in  sich  enthalten, 

tet  tls  öffentlich-rechtlicher  Natur  anzusehen  sind,  weil 

fem  Fürsten  in  seiner  Eigenschaft  als  Staatsober- 

pt  zustanden.  Und  das  Einkommen  zeigt  immer  eine  Ver- 

eng der  drei  finanzwissenschaftlichen  Haupt- 

51  der  ordentlichen  Staatseinnahmen,  der  privatwirth- 

uttlichen,  der  Gebtl h ren  und  der  eigentlichen  Steu ern. 

Gtb&uren  erscheinen  theils  unmittelbar  als  solche,  theils  in  der 

iron  Steuern  in  Verbindung  mit  nutzbaren  Regalien.  Die 

«Tu  lägen  die  beiden  typischen  Grundformen  der  indirecten 

tbruchss  t  e  u  e  r  n  wie  Zölle,  Marktgelder,  Abgaben  von 

flrtrbtB,  —  mitunter  in  Verbindung  mit  gebührenartigen  Em- 

me z.  B.  bei  den  Marktgeldern,  Wegezöllen  —  und  der 

Ankommen-,  Personal-,  Ertrags-  und  Ver- 

SenMteuern.  Vielerlei  persönliche  Verpflichtungen, 

liriegsdienst  (mit  eigener  Waffenstellung,  Unterhaltung),  zu 

Dienstleistungen  (Fuhren,  Spanndienste  u.  dgl.  m.),  ent- 

l  dem  älteren  naturalwirthschaftlichen  Zustande  der  Volks- 

Sie  betreffen  nicht  unmittelbar  das  mittelalterliche 

zwesen.  Aber  da  sie  später  im  geldwirthschaftlichcn 

durch  andere  Formen  der  Beschaffung  der  Arbeitskräfte 

iche  Zwecke  (§.  1)  ersetzt  werden,  worauf  dann  die  Ein- 

j^*mtechaft  des  Finanzwesens  sich  entsprechend  entwickeln 

dürfen  sie  hier  nicht  unerwähnt  bleiben.  Eine  besondere, 

Mernen  Staat  meist  fehlende  Einnahme  waren  namentlich 

i*rerZeit  die  freiwilligen  Gaben  (Geschenke,  dona)  an 

treten.*)  Sie  dürfen,  wenn  auch  nicht  auf  den  Rechtszwang 

doch  zur  ordentlichen  Einnahme  gerechnet  werden, 

riemlich  regelmässig,  der  Sitte  gemäss,  eingehen. 

fa  *Uen  diesen  Verbältnissen  besteht  von  der  fränkischen  Zeit 

12  Mittel  und  Westeuropa  eine  *G leich artigkeit  der  fte- 

H  and  Entwicklung  wenigstens  in  den  Grundzttgen 

aaniwesens  und  speciell  der  Einnahmewirthschaft.    Nur  das 

Fi 

lW<  H  §  40  S.  220.    G.  W»iU,  Verf.-Gc*ch.  Ii,  5^  (merovi
ng.  ZeilV 
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342  2.  R.  1.  K.  5.  A.  Verhältniss  der  Einnah  niearten  zu  einander.  §.  149 — ISI 

in  Deutschland  definitiv  ursprüngliche  Einnahmen,  Besitiu 

und  finanzielle  Rechte  des  deutschen  Königs  und  des  Re  ci 

die  selbständig  werdenden  Territorialherren  übergehen,  wil 

sie  in  Frankreich  und  England  der  Krone  oder  dem  Kr>n^ 

bleiben  oder  wieder  von  ihnen  erlangt  werden,  mit  Ausnahr^ 

lieh  eines  grossen  Theils  der  alten  Kronländereien,  die  l 

durch  Verschenkung,  durch  das  Lehenswesen  u.  s.  w.  endpl 

Privathände,  vornemlich  der  ehemaligen  Grossen,  des  Adcli 

Kirche  gelangen  (§.  152). 

§.  150.  Theilt  man  die  Einnahmen  nach  dem  finann 

schaftlichen  Character  in  der  angegebenen  Weise,  .so  lässt 

Regel  aufstellen,  dass  je  weiter  man  in  die  Geschichte  der  Vor! 

der  heutigen  europäischen  Staatsbildungen  in  das  Mittelalter  u 

geht,  desto  mehr  die  privatwirthschaftlichen  und  in  n 

Linie  die  gebt! h renartige n  Einnahmen  überwiegen,  lud 

beiden  besteht  auch  in  den  einzelnen  Ländern  am  Meisten  »• 

artigkeit.  Die  freiwilligen  Gaben,  regelmässige,  wie  cd! 

massige  (in  Landes-  und  Fürstennoth,  bei  besonderen  Ereifl 

im  Volks-  und  im  Fürstenleben)  sind  nach  Ländern  und  Zed 

ungleichmässiger  entwickelt. 

Zu  diesen  Einnahmen  treten  dann  die  Zölle,  d.  h.  regelt 

Passage-  oder  Wegzölle4)  für  den  Transit  der  Waaren  * 

stimmten  Stellen,  und  einzelne  andere  indirecte  Verbr« 

steuern,  späterhin  auch  in  Form  von  Finanzregalies 

Monopolen,  dann  als  Accisen. 

Am  Wenigsten  ausgebildet  blieb  regelmässig  das  d in 

Steuerwesen  und  wieder  besonders  die  Personal-  und  Eink-nl 

steuern,  während  Real-,  namentlich  Grund-,  Gebäude-  (H* 

steuern  mehr  vorkommen.5)  Die  früheren  Abgaben  dieser  A* 

vielfach  nicht  öffentlich- rechtliche  Steuern,  sondern  pri 

rechtliche  oder  lehens-  und  dienstrechtliche  Abs* 

des  Grundbesitzes  und  der  Personen.  Im  früheren  MitteW*: 

derte  schon  die  Auffassung  der  persönlichen  Freibe 

die  Entwicklung  des  directen  Steuerwesens,  später  tbat  dm 

erforderliche  ständische  Zustimmung,  welche  sich  bei m 

«)  Waitz  IL  602  glaubt  die  ZöUe  der  älteren  Zeit  am  Richtigst«»  Tr»* 
zolle  nennen  zu  können. 

■)  Fortdaaer  der  röm.  Steaern  im  fränk.  Reiche  (menmng.  Zeh)  *»trl 
564  ff.,  Zöpfl  II.  220. 

•)  Waitz,  eb.  S.  577.  Aehnlich  wie  im  Alterthom  die  persöni  Ai**-"1 
Zeichen  der  Unfreiheit  galt    Marquardt.  Röm.  Staatsrerwalt  II,  ItL 
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vge  der  Stenern  überall  am  Wirksamsten  zeigte.  So  blieb  be- 

ere die  directe  Besteuerung  bis  in  die  Neuzeit  hinein  und 

*  noch  in  der  Theorie  der  deutschen  Cameralisten  des  vorigen 

kunderts  eine  untergeordnete  und  mehr  nur  eine  Ausnahme 

juk  Einnahmequelle,  auf  die  in  grösserem  Umfange  nur  in 

♦äderen  Fällen  für  Staats-  oder  früher  für  königliche  oder 

ficix  Zwecke  zurückgegriffen  wurde.  Nachwirkungen  dieser 

i  Praxis  und  Auffassung  zeigen  sich  noch  heute  im  Finanzwesen 

europäischen  Staaten,  u.  A.  namentlich  im  britischen.  Das 

m'me  Vorwalten  der  indirecten  Verbrauchssteuern  vor  den 

2oi  Ertrags-  und  Einkommensteuern  noch  in  den  modernen 

^bashaljen  der  Gegenwart  hängt  damit  zusammen.  Auf  das 

tre  Verhaltniss  dieser  beiden  Steuerarten  zu  einander  ist  jedoch 

«piier  in  der  speciellen  Steuerlehre  (im  zweiten  Bande)  ein- 

fc». 

Aach  die  eigenthümliche  Gestaltung  und  verhältnissmässig 

sie  Anlehnung,  welche  das  Gebührenwesen  im  mittelalter- 

*a  Stau  einnahm,  ist  besonders  bemerkenswerth.    Das  Princip 

Leistung  und  Gegenleistung  war  in  diesen  Specialsteuern 

inacsgebildeten  Staate  mehr  vertreten,  als  jetzt  im  entwickelten 

o,  dem  die  General  steuern  eigen  sind:  ein  Fingerzeig,  dass  die 

sseinere  Einführung  der  ersteren  ein  wesentlicher  Rückschritt 

■wiernen  Staat  wäre.  Mehr  hierüber  im  späteren  Kapitel  von 

»Gtbtihren,  wo  auch  nachgewiesen  werden  soll,  dass  viele 

fcr?  Abgaben,  denen  dies  auf  den  ersten  Blick  bestriaen  werden 

«t  gebührenartigen  Character  haben. 

fl.  —  §.  Geschichtliche  und  staatsrechtliche 

«.lang  des  älteren  Domaniums.  Die  Gr undl age  und  den 

iipttheil  der  privatwirthschaftlichen  Einnahmen  bildete  von 

fcfln<i  bis  in  die  neueste  Zeit  hinein  der  ländliche  Grnnd- 

*'tz  der  Krone  oder  des  Fürsten.  Er  umfasste  vornemlich 

^iüter,  d.  h.  Garten  ,  Reb-,  Ackerland,  Wiesen,  Weiden,  sammt 

^chafUgebäuden ,  häufig  später  mit  dinglichen  Rechten 

*n,  die  späteren  K  am  m  c  r g Ii  (  e  r  im  engeren  Sinne), 

«tf  Gewerksvorrichtungen,  als  Mühlen,  Brauereien  u.  dgl, 

1 :  wobl  Wohngebäude,  endlich  Waldungen.  Die  Gesammtheit 

Mtzthums  heisst  im  fränkischen  Reiche  bone  fiscalia,  später 

^«ia,  Domänen.7)   Die  Feldgüter  bildeten  vielfach  grosse  sog. 

tyfUl,  219.  WaUi  n,  616  ff. 
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Hofgtiter  (Domänenhöfe).  Aber  auch  einzelne 

gehörten  dazu.8) 

Ursprünglich  war  dieser  Grundbesitz  in  den  germani 

manischen  Reichen   des  frühen  Mittelalters 

deutend.9)    Er  rührte  aus  Vorbehalten  von  der  Landvei 

8)  Gasser,  Einl.  Kap.  1—11.  —  Schreber,  Abh.  v.  KammergüteJ 

künften,  1754.  —  Bergius,  Polizei-  und  Kamerai-Magazin  II.  Art.  Ihm 

(Borgstede)  Juristisch-ökonomische  Grundsätze  von  Generalverpachtungefl 
mänen  in  den  preuss.  Staaten.  Berlin  1785.  Als  eine  neue  Bearbeitung  dum 

ist  anzusehen :  Nicolai,  Oekonom.-jurist.  Grundsätze  von  der  Verwaltung  des  1 

wesens  in  den  preossischen  Staaten.  Berlin  1802  II.  —  Wehnert,  Uetad 

theilhaftesre  Benutzung  u.  den  Verkauf  der  Domänen.  Berlin  1811.  —  Sturl 

buch  der  Kameralpraxis,  I.  —  v.  Seutter,  Ueber  die  Verwaltung  der  Staat« 
Ulm  1825.  —  v.  Liechtenstern,,  Ueber  Domänenwesen.  Berlin  .1826.  4 

mann,  Geschichte  der  Dom&nenbenutzung  in  Deutschland,  1S07.  —  v.  Rai 

dessen  und  Welcker's  Staatslexikon,  IV,  459.  —  v.  Treitschke,  Art.  Di 

Bluntschli's  Staatswörterb  III,  162.  —  Roscher,  Grundriss  §.  46.  —  li 
Staatsrecht  II,  Kap.  7.  Tit.  2.  —  Bergius,  Grundsätze  der  Finanzwiss.  9 

Stein,  Fin.,  2.  A.,  S.  147.  —  Ueber  England  s.  Gneist.  engl.  Venrali 

2.  A.,  bes.  B.  I,  passim,  Vocke,  brit.  Steu.  S.  12S;  über  Frankreich 

Fin.  Frankreichs  S.  209;  über  Preussen  (17.  u.  18.  Jahrh  )  Riedel,  braJ 

Staatshaush.  passim,  neue  Zeit  Rönne,  Domän.-,  Forstwesen  u.  s.  w.  d.  pn« 
1S54,  ders.,  Staatsr.  Preuss.,  M.  A.  II,  S.  587  ff.;  über  Baiern,  Pözl.l 

waltungsr.  §.  229  ff.;  über  Baden,  Regenauer,  §.  192  ff.;  über  Nord« 

Hock,  Fin.  Amerika's  S.  225.  Vgl.  auch  Czörnig,  österr.  Budget,  II,  1 
gleiche).   (Literaturang  z.  Th.  nach  Rau,  5.  A.  §.  84  Anm.  a.) 

9)  Im  alten  Aegypten  war  nach  Diodor  das  Land  zu  gleichen  TtJ 
den  König,  die  Priester  u.  die  Kriegerkaste  gctheilt.  Die  jüdisch eti  Km 

Einkünfte  von  Landgütern,  die  griechischen  Könige  der  homerischen  1 

fast  ausschliesslich  darauf  angewiesen.  Auch  zur  Zeit  des  Freistaates  ball 

produetive  Staatsländereien.  Rom  hatte  ausser  den  ältesten  Staatsgütern,  inj 

deren  keine  gewisse  Kunde  auf  uns  gekommen  ist  (nach  Dionys  von  Haliia 

Romulus  das  Gebiet  unter  den  Staat,  die  Priester  und  die  Bürger  gleicl 

haben),  häutigen  Zuwachs  solcher  Grundstücke  aus  seinen  Eroberungen.  Ikj 
wegen  seiner  Fruchtbarkeit  und  Einträglichkeit  der  ager  Campanus.  Am 

Weideplätze  und  Waldungen  brachten  reichliche  Weidegelder  (scriptum,  Eil 

geld)  ein.  In  Italien  verschwanden  die  agri  publici  in  der  Zeit  des 

meistens,  durch  Verkauf,  Uebergabe  an  Ansiedler,  Anmassung  von  Privll 

In  den  Provinzen  wurden  sie  verpachtet.  —  Grosse  Masse  von  fürstlich] 
dereien  im  Mittelalter.  Verzeichniss  von  123  kaiserlichen  Villen  der! 

bei  Hüllmann,  Finanzgesch  S.  19  ff.  Unter  den  Königen  von  England! 

sächsischen  Stamme,  namentlich  unter  Eduard  dem  Bekenner  (1042 — 6,Y>  bem 

1422  Landgüter  (manors),  di«  zum  Theil  von  der  sächsisch.  Königsfamilie  heg 

nebst  68  Forsten  und  781  Parks,  und  bis  auf  Heinrich  II.  bewirtheten  4j 

alljährlich  an  den  grossen  Festen  die  Barone  und  ihr  Gefolge  aufs  Kflj 

Reynier,  Egyptiens,  S.  90.  Reynier,  Grecs,  S.  300.  Böckh,  1,325.  M<j 
röm.  Staatsr.  II,  2,  S.  409  ff.  Marquardt,  röin.  Staatsverwalt  II,  147.  \M 

289 — 257  (eingehend  über  die  Staatsdomänen).  Sinclair,  History  of  1 

revenue,  I,  26,  27.  Gneist,  engl.  Verwaltungsr.  I,  28,  39.  —  Nach  FrouJ 

Secret  des  finances,  I,  1.  trugen  die  französ.  Domänen  im  D.  1550— SO  j.  j 
damalige  oder  an  V/t  Mill.  Livres  der  letzten  Zeit,  nebst  613,000  L.  aus  4 

verkauf.  (Literaturang  z.  Th.  nach  Rau  §.  84  Anm.  b).  —  Zum  VergWcfl 

älteren  Verhältnissen  sind  die  modernen  in  den  Vereinigten  Staat! 
achten.  In  dem  westlichen  Theile  der  nordamerikanischen  Freistaat« 

Union  das  Eigenthum  grosser  Landstriche,  s.  Hock,  a.  a.  0.,  S.  333.  1 

waren  über  21/,  Mill,  engl.  Qu.-M.  öff.  Ländereien  vorhanden,  von  2000  Ml 

Digitized  by  Google 



frtschicbthehe  und  staatsrechtliche  Stellung  des  alteren  Domaniums.  345 

fer  ersten  Ansiedlung  und  Eroberung,  auf  dem  Boden  des  alten 

<  hen  Reichs  aus  Confiscationen  und  Hebern  ah  ine  römischen 

t^ats  her.  Die  Geschlechter,  welche  zur  Fürsten-  oder  Königs- 

k  kamen,  waren  in  der  Regel  grosse  Grundbesitzer,  deren 

ir  mit  dem  eigentlichen  Staatsgut,  bez.  mit  dem  Gute  der  alten 

■Torbenen  oder  vertriebenen)  Dynastie  zu  einer  Einheit  ver- 

üben. 10) 

h  irtlheren  naturwirthschaftlichen  Zustande  dienten  diese 

*  theilweise  unmittelbar  zur  Unterhaltung  des  Hofs  und  des 

*a*es.  Die  vielfachen  Reisen  und  Heerzüge  des  Fürsten  gaben 

:  in  allen  Landestheilen  Gelegenheit  und  setzten  das  Vorhanden- 

»leher  Güter  eigentlich  voraus. ll)  Die  Naturaleinkünfte  der- 

bei  Selbstverwaltung  durch  k.  Beamten  lieferten  auch  zugleich 

ii?  Mittel  für  die  Bestreitung  der  Regierungsausgaben,  soweit 

kleben  gesprochen  werden  kann. 

$.  1&  Mehr  und  mehr  aber  ist  der  Bestand  des  Ursprüng- 

en Domaniums,  besonders  der  Besitz  eigentlicher  Feld- 

er, flbera  11  im  Lauf  der  Geschichte  vermindert  worden, 

wöcben  Ländern  so  sehr,  dass  davon  auf  die  Gegenwart  nur 

lifi  gelangt  ist.    Die  allgemeinen  Ursachen  dieser  Er- 

hwc^biets  der  Union  1450  Mill,  seit  Gründung  der  Union  bis  1865  vergeben 

*  HJ1  Acres    Das  Eigentumsrecht  der  Union  beruht  theils  auf  einer  Ab- 
Jüchen  Staaten,  in  deren  Freibriefen  die  Berechtigung  zu  jenen  Flächen 

•^k»  *»r.  theils  auf  dem  Anlaufe  Louisianas  von  Frankreich  (1803  für  15 

•  ta>ond  Floridas  rou  Spanien  (1819),  der  Fnverbung  von  Californien  u.  Neu- 

181  *-iaan  auf  Verträgen  mit  den  Eingcborneu  über  ihre  Gebiete  in  diesen  Land- 
^  Daneben  besitzen  die  einzelnen  Staaten  noch  viel  Land.)  Der  Verkauf  dieser 

**=*  bildet  eine  reiche  Quelle  von  Staatseinkünften.  1S46/7 — 1S55/6  wurden 

tewhnitt  jihrlich  4.432  974  Doli,  daraus  eingenommen.  1868/9  4*62,  1872/73 
»Ii  D.  Der  Verkauf  schwankt  stark  nach  der  Grösse  der  Einwanderung,  der 

■•ir>:  in  warten  liadä  [1885—36  über  :;o  Mill.  D.  Erlös),  der.  polit  Ufa 

*»--:  Absatz  im  Bürgerkrieg  1S61   fT.).    Es  ist  aber  auch  ein  beträchtlicher 

jf       Staatslande«  zum  Behufe  der  Urbarmachung  an  die  einzelnen  Staaten  u. 

-*'^h&-,  Canalgesellschaften  abgetreten  worden,  und  nach  dem  neuen  home 

t'i-rü.  ron  1**6J  kann  jeder  Burger  der  V.  Staaten  u.  jeder  fremde  Ansiedler 

'"brecht  auf  je  1  Gut  von  160  Acres  auf  von  ihm  in  Besjtz  genommeneu 
Liodfl  yciren  einen  bes.  billigen  Preis  erlangen,  s.  Hock  S.  344.  —  Auch 

!y*iMch  Griechenland  erlangte  viele  Domänen  durch  die  Vertreibung  der 

***h  Lrquhart  (Turkcy  and  its  resources,  Lond.  1*33.  S.  281)  13.350,000 
acre)  Weide,  Acker.  Wald  und  Weinberg,  ohne  das  mit  250.000 

f***  letzte  Und:  der  Preisanschlag  wird  zu  SM1/,  Mill.  Piaster  =  82  Mill. 

U.  615  ii.  (merov.  Zeit).    Weiden  und  Wald«  tafl  in  allen  Theilen 

•J*  Reichs  im  Besitz  des  Königs,  z.  Th.  wohl  nur,  weil  unbebautes  Land  ihm 

jT^bfD  wurde.    Grosse  Walder  waren  bes.  zur  Jagd  (als  „Forste")  im  Besitz 

u  I 
*  *»itz  II,  59S.    Daneben  aber  Unterhaltungspflicht  des  Volks  für  den  König 
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scheinimg,  welche  nach  Zeitaltern  und  Ländern  verschieden  start 

wirken  und  sich  verschiedenartig  untereinander  und  mit  am 

speciellen  Ursachen  verbanden,  sind  die  folgenden. 

1)  Einmal  erfolgten,  besonders  in  früherer  Zeit,  sehr 

fassende  Land  verschen  kungen  Seitens  des  über  da& 

wie  Uber  ein  Privatvermögen  verfttgenden  Herrschers  an  Fam 

angehörige,  Grosse,  Günstlinge,  Kirchen  u.  s.  w.  zur  Ausstal 

zur  Belohnung  von  Verdiensten,  zur  Erlangung  von  Gegendiei 

Unterstützung  in  politischen  Verhältnissen  u.  8.  w.  Selbst  wo 

sofort  eine  Vergebung  zu  Eigenthum,  sondern  zu  preci 

Besitz,  als  Beneficium  oder  zu  Lehen  stattfindet,  ist  me 

später  eine  vollständige  Ausscheidung  dieses  Gute  aus  dem  I 

oder  Krongut  per  fas  et  nefas  eingetreten. 

2)  Sodann  hat  bei  solchem  Gut  wie  bei  anderem  Gründl 

eine  Vergebung  an  kleinere  bäuerliche  Landwirtb 

Bebauung,  gegen  Naturalabgaben  von  dem  so  erhaltenen  Land 

gegen  die  Uebernahme  von  Diensten  auf  dem  Hofgute,  stattgefa 

Daraus  entwickelten  sich  die  dinglichen  Gerechtsame 

Hofguts  gegenüber  diesen  Ländereien  (§.  183  ff.).  Die  von  i 

herein  gewährten  oder  später  nach  Sitte  und  Recht  sich  aaiM 

den  Erbpachtverhältnisse  und  schliesslich  die  ßeseitil 

der  Dienstpflichten  und  Abgaben  und  des  Erbpacht-Rt| 

mittelst  Ablösungen  oder  sonst  wie  haben  dann  den  Doiri 

besitz  wie  den  sonstigen  herrschaftlichen  Grundbesitz  vermioi 

3)  Mit  Grundbesitz  aus  dem  fürstlichen  oder  Staatsgut  w 

unsprünglich  vielfach  gewisse  Aemter  dotirt,  —  also  w 

lieh  ein  System  der  Naturalbesoldung.  Aber  mit  der 

lichkeit  der  Aemter,  besonders  der  höheren,  ging  der  Grund 

an  die  vornehmen  Familien  über  und  ist  meistens  im  Lao 

Zeit  mit  dem  Eigengut  und  mit  anderem  Lehensgut  derselb 

einer  neuen  Einheit  mehr  oder  weniger  ununterscl 

bar  verschmolzen.  Wurden  und  blieben  solche  Familien  Dyna 

und  Territorialherren,  so  ist  zwar  dieses  gesammte  Gut  od« 

Theil  davon  später  öfters  wieder  seinem  ursprünglichen  öffent 

Zweck  zurückgegeben  werden.  Aber  bisweilen  verblieb  es 

der  neuen  Dynastie  (s.  unter  No.  4).  Erheben  sich  diese  Fai 

nicht  zur  eigentlichen  Landesherrschaft  oder  verloren  sie  di< 

wieder,  so  haben  sie  das  Gut  öfters  endgiltig  als  ihr  Priv 

mögen  behalten,  wie  z.  B.  die  mediatisirten  weltlichen  Fürst 

Deutschland  noch  zu  Anfang  dieses  Jahrhunderts  (§.  153). 
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4)  In  nenerer  Zeit  ist  auf  eine  Scheidung  des  Hof-  und  des 

nhtasbalts  hingearbeitet  worden,  als  sich  die  moderne 

ifeiflffassnng  von  der  patrimonialen  loslöste.  In  dem  seinem 

ktoedenen  rechtlichen  Ursprung  nach  schwer  zu  scheidenden 

Bauuin  befand  sich  jedenfalls  öfters  altes,  eigentlich  öffent- 

liches Besitzthum,  das  an  der  Krone  oder  Landes- 

bit, bez.  an  der  fürstlichen  Gewalt,  als  der  Vertreterin 

' öe? im mt rechte  des  Volks,  haftete.  Bei  den  v ertrag s- 

oder  durch  Octroyrung  erfolgenden  Auseinander- 

liefen öber  dieses  Domanium  und  über  etwaige  Civillisten 

wurde  dann  aber  mitunter  wohl  das  ganze  Domanium 

frön  Theil  desselben  der  Dynastie  als  Patrimonialgut 

3*p:ochen  (§.  153).  Dadurch  ist  abermals  der  Bestand  des 

a  Domaniums  vermindert  worden. 

Endlich  kamen  schon  länger,  z.  B.  in  England  im  16.  und  17.  Jahr- 

Bkruadfast  tiberall  neuerdings  Verkäufe  von  Domänenland  vor. 

^efteh  haben  freilich  überall  und  zu  allen  Zeiten,  wenn 

Ö  j  «ihr  verschiedenen  Formen  und  in  verschiedenem  Um- 

I«.  nieder  Vermehrungen  des  Domaniums  stattgefunden. 

Win  durch  Einziehung  von  Schenkungen,  Verfall  von  Lehen, 

s^osconfiscationen,  welche  ehedem  oft  eine  grosse  Quelle  der 

toe  überhaupt  bildeten,  u.  s.  w.,18)  später  durch  die  Säcu- 

tionen  des  geistlichen  Guts,  durch  Vereinigung  des 

Richen  Hansguts  mit  dem  Staatsgut  —  (§.  153),  also  der 

orte  Fall  wie  die  beiden  vorbin  erwähnten  — ,  gelegentlich 

dnreb  Ankäufe.  Aber  im  Ganzen  haben  diese  Vermeh- 

„  des  Domaniums  nicht  die  Verminderungen  aufgewogen  und 

Wergebniss  der  geschichtlichen  Entwicklung  ist  in  unseren 

P-  aad  mitteleuropäischen  Staaten  ein  verhältnissmässig 

*k  aor  kleiner  werbender  Grundbesitz  in  Händen  des 

to  am  Meisten  noch  Waldbesitz.  M.  a.  W.  das  eigentlich 

?T*te  Grundeigentum  der  Pri  vat wirtschaften  hat  mehr  und 

5*  ländlichen  (agrarischen)  Boden  umfasst  und 

*>JJic  h  es  („gesellschaftliches")  Eigenthum  daran  verdrängt.18) 

^Finanzen  ist  diese  Entwicklung  mit  der  Nothwendigkeit 

f^ii,  auch  abgesehen  von  dem  viel  grösseren  Staatsbedarf, 

als  früher  auf  Steuereinnahmen  bedacht  zu  sein.14) 

\\ J     merorinj.  Zeit  im  fränk.  Reich  Waitz  II,  593  ff. 

Lj/Hoer,  Grandleg.  I,  Kap.  5,  Abschn.  16  —  20.    Samter,  gesellsch.  u. 

7*'^  Lpz.  1877. 
'.rkennt  hier  leicht  den  Einflass  eines  Rechtsinstituts  wie  das  prirate 
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IIL  —  §.  153.    Gestaltung  der  Rechtsverhilt 

des  älteren  Domaninms  speciell  in  Deutschland, 

eigentümliche  politische  Entwicklung  Deutschlands  ist  die  L 

dass  hier  die  Rechtsverhältnisse  des  Domaniums  sich  ganz 

complicirt  haben  und  zum  Theil  noch  gegenwärtig  von  d 

hältnissen  andrer  Staaten  abweichen.    Rau  hat  dieses  im  W« 

liehen  in  folgender  Weise  dargelegt16):  1 
..In  mehreren  deutschen  Staaten  haben  sich  aus  alter  TA 

Liegenschalten  erhalten,  deren  Eigenthum  dem  fürgtlH 

Hause  zusteht,  deren  Reinertrag  jedoch  fortdauernd 

Staatsrechte  dieser  Länder  gemäss  zur  Bestreitung  von  Stl 

ausgaben  verwendet  wird.    Solche  fürstliche  Hao*- 

Stammgüter,  die  sich  durch  die  für  sie  geltenden  ßä 

Verhältnisse  von  dem  reinen  Privatvermögen  des  Fürsten  oder! 

Hauses  unterscheiden,  wurden  eben  so  wie  die  eigentlichen^ 

güter  Domänen,  oder  nach  dem  älteren  deutschen  A»4 

Kammerguter  genannt.16)    Der  Begriff  Domänen  eothlk 

hier  die  den  beiden  Arten  von  Gütern  gemeinschaftlichen  M«li 

der  Unbeweglichkeit  und  der  Widmung  des  Ertra 

öffentliche  Zwecke.    Nach  dem  Eigenthumsver 

aber  zerfallen  diese  Güter  in  Staats-  und  Haus-Do 

Diese  Unterscheidung  wurde  jedoch  frtiherhin  meistens  nicht 

festgehalten.  Die  Kammerguter  der  deutschen  Kaiser 

dem  Wesen  eines  Wahlreiches , gemäss,  Staatsgüter,  die  M 

öftern  Uebergange  der  KaiserwUrde  von  einem  Hause  zum  M 

sich  nach  und  nach  verloren  und  in  die  Hände  der  Reichs! 

gelangten.17)  Die  Tafelgttter  der  geistlichen  Fürsten 

die  Besitzungen  der  Reichsstädte  gaben  jedoch  fortwährend 

Beispiel  unverkennbarer  Staatsgüter.18)    Die  KamraergötM 

Grundeigenthum  und  wie  der  private  Rentenbezug  davon  auf  das  Finanz«"^  "  - 
in  dieser  Hinsicht  wieder  auf  die  Vertheilung  des  Volkseinkommen»:  indem  «1 

die  sonst  der  Staat  bezichen  könnte,  ihm  entgeht,  muss  die  Bevölkerung 

allgemeine  Steuern  zahlen.    S.  Grundlcg.  Kap.  5. 

,Ä)  Kau,  5  A.,  §.  90-93,  in  meiner  Neuausg.  (6.  A.)  §.  HS — 121 :  ̂ 
unerhebl.  Veränderungen  aufgenommen  als  §   153,  154. 

**)  In  den  Begriff  derselben  pflegte  man  sonst  noch  das  Merkmal  »ufro« 
dass  sie  unter  die  Verwalt.  eines  Kammercollegiums  gestellt  seien,  r  B  f.  SH 

dorf,  Deutscher  Fürstenstaat,  S.  359.  —  Bergius,  Polizei-  und  Kamel*- & 
I,  198.  (Rau.) 

l~)  Hüllmann,  Finanzgesch.,  S.  1  tt.  —  r.  Bosse,  Darst  des S.  73.  113. 

,K)  Doch  sind  die  geistlich.  Güter  auch  als  der  Kirche  gehörig  betrachte  r 

—  penes  fundationem  ecclesiasticam  —  Pütt  er.  Institut,  jar.  pnhL  tie»  ? 

—  Die  alteren  Schriftsteller  nehmen  bisweilen  Kammer-  und  TafeJguKT 

gleichbedeutend,  z.  B.  v.  Seckendorf  und  Bergios  a.  a.  0.  (Ratt.) 
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iiichen  Fürsten  dagegen  hatten  keinen  gleichförmigen  Ur- 

^.  Anfanglich  waren  es  Privatgtiter  (Allode,  Allodien), 

ötr  in  den  sich  emporhebenden  Familien  durch  Kauf,  Erb- 

ifcc,  lleirathen,  Schenkungen  u.  s.  w.  sich  allmälig  vermehr- 

•}  Als  aus  den  reichen  Grundeigenthümern  mit  der  Zeit  k aiser- 

:  Beamte,  Lehenträger  und  endlich  Landesherren  wurden,  diente 

tnng  jener  Güter  nicht  bloss  zum  Unterhalt  der  fürstlichen 

Rechter,  sondern  auch  zur  Bestreitung  von  Kegierungskosten. 

tr  trat  mancherlei  Zuwachs  aus  Reichslehen,  aus  kaiserlichen 

Gütern,  nach  der  Reformation  auch  aus  aufgehobenen  geist- 

a Stiftern  (Klöstern,  Ordenscommenden  u.  s.  w.)*°)  ein,  ferner 

dfo  Domänen  der  neu  erworbenen  Landestheile,  also  aus 

utlk-hen  Veranlassungen.  Bei  diesem  verschiedenartigen 

rcn?  der  Kammergüter  ist  der  Streit  und  die  Unbestimmtheit 

Meinsen  über  die  rechtliche  Natur  derselben  leicht  zu  er- 

«n,  waial  da  von  Seite  der  Staatsgewalt  wegen  des  Mangels 

tr  miferechtlicher  Begriffe  nichts  zur  Verhütung  späterer 

fliehen  war.-1) 

Jtoanf  die  angegebene  mehrfache  Weise  allmälig  entstandene 

ifliam  oder  Kammergut  der  deutschen  Landesgebiete  wurde 

ebensowenig  wie  ursprünglich  in  den  anderen  europäischen 

kni  i§.  151),  nicht  nach  der  Art  des  Ursprunges  in 

*  »irden  sanze  Ortschaften  und  selbst  grössere  Bezirke  anf  einem  dieser  Wege 

i'"ut  eines  Fürsten  gebracht,  so  kamen  nothwendig  die  darin  enthaltenen 

fe^-hen  Besitzungen  des  bisherigen  Grundherrn  in  das  Eigenthum  des  Fürstelt. 
WrgTöaserung  des  Burggrafthums  Nürnberg  seit  1235,  bei  Fischer.  Be- 

■  irs  f -r^tr-nfhurns  An^ba«  h.  I.  M— 110  (Ansb.  1787).  Uebei  die  allmälig« 

^•■^f  d*r  badischen  Domänen,  Pfister,  Geschichtl.  Entwicklung  des  Staats- 
*  ̂»irossh  Baden.  I,  142  (,1W6).  Der  Verf.  nimmt  zwischen  den  Haus-  und 

*natü  eine  mittlere  Classe,  die  Hofdomänen  an,  die  aus  ehemaligen  Reichs- 
!     se.  i  Kau.) 

*  -  *urteinberg  wurde  noch  lh06  das  evangelische  Kirchengut  des  Erb- 
'  -  tenet  von  etwa  10  MilL  fl.  dem  Kammergute  einverleibt  Die  Verfassungs« 

r  »wwdiet  §.  77  die  Ausscheidung  und  Rückgabe  des  Kirchenguts .  welche 

jWi  nicht  ausgeführt  worden  ist.  —  Auch  in  der  Markgrafschaft  Baden- 
s  das  evangelische  allgemeine  Kirchenvermögen  zu  dem  Kammergute  ge- 

1       —  In  Preussen  erfolgte  die  Einziehnug  aller  geistl.  Güter  u.  deren 

^«Staatsgütern  durch  Edict  v.  30.  Oct.  1810.  —  In  Frankreich  wurde 

7^*      ersten  Revolution,  in  Spanien  1W>.  in  Russland  noch  spater  das 

*n  iom  Staat.-  eingezogen.    Diese  Maassregel  wurde  in  Spanien  mehrmals 

*  irianr  gemacht  und  nochmals  ergritfen.    In  neuester  Zeit  ist  in  Italien 
T00  der  Staatsgewalt  in  Besitz  genommen,  und  die  Verüusserung  in 

* '^Cn>kB?e  im  Gange.  (Rau.) 
^  Metten  wurde  darubex  gestritten,  ob  die  Kammergüter  verausserlich  und 

*!r*fefc  Pfeffinger  ad  Vitriarium.  III,  1 34 7  ff.  —  Gutachten  der  Juristen- 
Jf;      Hann*.  Verfassungsfrage  betr.,  S.  213  (15>S9>.  -  v.  Rottek  a.  a.  0. 
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Haus-  and  Staatsgut  getheilt,  sondern  als  eine  ei 

Masse  bebandelt  und  nur  von  denjenigen  Besitzungen  g 

gehalten,  die  der  Fürst  ganz  wie  ein  Privatmann  besä 

sog.  Chatoulgütern.22)  Es  galt  jedocb  allgemein  in  Deut 

der  staatsrechtliehe  Grundsatz,  dass  der  Ertrag  des  Kai 

gutes  (meist  mit  Einschluss  der  Kegalien  §.  14 

Staatszwecke  und  zwar  zunächst  für  die  Hofst 

sodann  aber  auch  für  Regierungsausgaben  verw 

werden  müsse  und  dass  Steuern  erst  dann  zd 

seien,  wenn  erwiesener  Maassen  jene  Einkünfte 

zureichen.83)  Durch  Landes-  oder  Hausgesetze  oder  U< 

kunft  mit  den  Landständen  ward  meistens  festgesetzt,  da 

gesammte  Kammergut  un zertrennlicb  beisammen  bl 

nicht  veräussert  oder  belastet  werden  solle  (ausser  üi 

wissen  Bedingungen)  und  sich  nach  der  Erstgeburt  im  Mj 

stamme,  also  zugleich  mit  der  Fürstenwürde,  i 

Dasselbe  unterlag  nicht  den  gemeinrechtlichen  Verjährung 

und  trug  keine  Steuern.  Die  Landstände  durften  seiner  \\w 

Veräusserung  widersprechen,  auch  wurden  mit  ihnen  Vereint 

getroffen,  wenn  aus  Landesmitteln  ein  Zuschuss  zu  dem  Bedi 

M)  Diese  unterliegen  der  Besteuerung,  dem  allgemeinen  Erbrecht  und  da 

liehen  Bestimmungen  des  bürgerlichen  Rechtes.  —  In  Frankreich  hic 

Privatgüter  des  Königs  domaine  pri?e.  Sie  wurden  besteuert  und  durchaus 

rechtlich  behandelt,  nur  dass  der  König  nicht  an  die  Bestimmungen  aber  den 

theü  gebunden  war,  Macarel,  De  la  fortune  publ.  I,  140.  Zu  dem  Pri?«» 

gehört  auch  das  in  einem  fideicommissahbchen  Verbände  stehende  Hofkai 

(ahemals  sogen.  Kammerschreiberei-)  Gut  in  Wurtemberg,  welches  i 

200,000  fl.  rein  abwirft,  Herdegen,  S.  147.  Kluber,  Oetlentl.  Recht,  §.3£ 

23)  f.  Seckendorf,  T.  Fürstenstaat,  S.  363.    Die  KammergUter  seien 

1)  für  den  Unterhalt  d.  fürstl.  Familie,  2)  für  Besoldungen  der  Beamten.  3) 

sandtschaften  u.  s.  w.,  4)  für  Schlösser,  Festungen,  Strassen  u.  s.  w.,  5) 

Schulen,  auch  6)  für  Ergötzlichkeit  des  Fürsten.  —  Gass  er,  Einleitung  zu  < 

nomischen,  politischen  und  Cameralwiss.  S.  7.  —  Pütter,  Institutiones  jal 

§.  254.  —  Zachariä,  Staatsrecht  2.  A.  §.  20S.  —  v.  Rönne,  Das  IA* 

Forst-  und  Jagd-Wesen  des  preuss.  Staats,  1854,  S.  2  ff,  —  Belege  aus  dem  i 

Staatsrechte  gesammelt  in  den  Protokollen  der  nassauischen  Herrenbank,  1*1 

S.  287.  Bestreitung  dieses  Satzes  in  der  Schrift:  Ueber  die  Doniänenfrajre  _ij 
Meiningen,  1847.  S.  40  und  bei  Voller  t,  Die  Entstehung  und  die  rechüid 

des  Kammerrermögens  in  D.,  1857.  S.  34.  Neuere  Streitschriften  über  die* 

stand:  Zachariä,  Ueber  das  rechtliche  Verhältniss  des  fürstl.  Kammer^ 

sondere  im  Herzogthum  S.  Meiningen.  Gött.  1861.  —  Rey scher,  Die  ß<H 

Staats  an  den  Domänen  und  Kammergütern,  Leipzig  1863  (gegen  Zachar 

für  die  öffentliche  Natur  des  Kammergutes),  —  Zöpfl,  Bemerkungen  zu  Key 

1864.  —  Zachariä,  Das  Eigentumsrecht  am  d.  Kammergut  Gegen  A.  L>  Ke1 

1864.  —  Reyscher,  der  Rechtsstreit  über  das  Eigenthum  an  den  Dornen 

—  Die  Erinnerung  an  obigen  Grundsatz  ist  noch  durch  die  Form  des  »Hfl 

Haupt- Voranschlages  ausgedrückt,  welcher  in  drei  Theile  zerfallt:  1)  Suaö 

2)  Ertrag  des  Kammergutes,  3)  Deckungsmittel  für  das  zu  1)  noch  Fehlet 
Steuern  i^so  noch  jetzt).  (Rau.) 
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blmsg  geleistet  oder  bei  einem  reichlichen  Domänenertrage 

Tkü  desselben  zu  anderen  Staatsausgaben  bestimmt  werden 

t(§.  97,  98).  Das  Kammergut  war  folglich  in  vielen 

dichten  dem  Staatsgute  ähnlich,  wenn  es  gleich 

als  solches  anerkannt  war.24) 

^Erst  seit  der  Gründung  des  deutschen  Bundes  und 

neuen  ständischen  Verfassungen  wurde  es  nöthig,  das 

unbestimmt  gebliebene  Rechteverhältniss  genau  zu  regeln, 

hie  und  da  nicht  ohne  grosse  Schwierigkeiten  und  längere 

Verhandlungen  geschah.  Doch  suchte  man  eine  mühsame 

tening  jener  beiden  Gattungen  zu  umgehen.  In  einem  Theile 

datechen  Staaten  wurden  sämmtliche  KammergUter  als 

utsgut  erklärt,85)  was  die  Domänen  in  den  ausserdeutschen 

tfo,  infolge  des  öftern  Wechsels  der  regierenden  Geschlechter 

l  nach  aosdrttcklicher  Erklärung,  meist  schon  früher  geworden 

kl")  In  anderen  deutschen  Ländern  wurde  der  fürstlichen 

*)  Aä  1*)6  viele  kleinere  deutsche  Reichs  -  Fürsten  und  Grafen  ihre  Landes- 

.  ■  a.oii:ui>in  wurden),  behielten  die  nun  sogenannten  Standesherren  Um 
>li»aals  Privateigenthum,  während  die  anderen  Staatseinkünfte  auf  die 

*ük  der  Lander  übergingen,  denen  die  Standesherren  jetzt  angehörten.  Die 
ita  nrdeu  nach  dem  Verhältnis  beider  Theile  des  bisherigen  Einkommens 

**>  Bei  der  Einverleibung  Hannover  s,  Kurhessen's,  Naussau's  u.  s.  w. 
Kf.»itn  J8b6  sind  die  Domänen  mit  dem  preuss.  Staatsgütern  vereinigt 

*  >rL  un  Allg.  Zacharia,  Staatsrecht,  §.  210  (bes.  in  d.  Anm,).  In  Preussen 
»     her  Chatoalgüter  gen.  Privatguter  der  bohenzollernschen  Dynastie  schon 
•  fca  rrc6sen  Churfursten  in  der  Verwaltung  ihrer  Einkünfte  mit  dem  Staatsdom. 

f-a  b.  unter  Fried r.  Wilh.  I.  durch  Edict  v.  13.  Ausg.  1713  d.  Unterschied 

•  ».  Chat-Gütern  aufgehoben.    Kömer,  Staatsw.  II,  2.  S.  588.  Landrecht, 
T*  14,  g.  U,  sodann  Hausgesetz  v.  6.  Nov.  1S0Ü.  Edict  v.  30.  Oct.  1S10 

*i*h  wird  ein  <  nicht  aasgeschiedener)  Theil  der  Kammergüter  fortwährend 
tearnt  unter  dem  Namen  Kronhdeicommiss  betrachtet.    Hierauf  bezieht  sich 

fiaritoop.  dass  von  dem  Ertrage  der  Domänen  eine  bestimmte  Summe  für  die 
^^«kfibwj  abgezogen  und  nur  der  leberrest  in  den  Etat  aufgenommen  wird. 

»  Haue  $.98)  wurde  zuletzt  durch  die  Verordn.  v.  17.  Jan.  1820  auf  a1/,  Mill. 
iktraeüt  und  in  §.  59  der  Verfassung  v.  31.  Jan.  1850  bestätigt  S.  auch 
■4:«.  banden b.  Staatshaushl.  S.  54,  61.  Treitschke,  Art  Domänen  im  Staats- 

S.  161.  üurichtjg  Schmalz.  Staatsw.  L.  II,  179:  „Die  Domänen 

»J*nU  in  Europa  wahre  Privatgüter  der  Fürsten."  —  Baiern  1818,  Verf.  ürk. 

l^J-1  2.  —  Wurtemberg  1819,  Verf.  ürk.  §.  103,  in  Ansehung  des  k. 

-  Kurhessen  in  der  Verf.  Ork.  von  1831  §.  139.  140,  mit  Vor- 

a^  A-rtddcH  *■  uad  F-uni.ien.u.e,  -  Sachsen,  Verf. 

*^Uemark,  Frankreich,  Grossb ri tan i en ,  Oesterreich,  Nieder- 
'  Schweden  u.  s   w.    Vollgraff,  Systeme  der  prakt.  Politik.  IV,  501. 
mreUh  hiessen  die  Domänen  Krongut  Romaine  de  la  couronhei  und  unter 

■-»urd*  die  Unveräusserlichkeit  desselben  verordnet,  Edict  v.  30.  Jun.  1539. 

* Anerkennung  aLs  Staatsgut  <was  freilich  durch  die  absolut  monarchische 
"«J-rrwcht  wurde),  Bodinus  de  republ.  lib.  VI.  cap.  2,  S.  648  (ed.  Par.  1591). 

-  vhuu>  d«  Küuig>  -Aur-l-  i tu  Auu-ublirk  der  Thrunbrateigun:;  Staatsgut. 
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Familie  das  Eigenthum  der  Domänen ,  selbst  in  den  net 

verleibten  Landestheilen,  *7)  vorbehalten,  *8)  jedoch  wurde  auch 

die  Verwendung  des  Domänenertrages  zu  Staats 

gaben  im  Allgemeinen29)  oder  zur  Bestreitung  der 

staatsausgaben30)  zugesichert."81)  (Rau  §.  90,  91). 

Edict  v.  1607.  Ges.  v.  8.  Nor.  IS  14.  Die  assemblee  Constituante  erklärte  17!» 

Gtttermasse  für  domaine  national ,  d.  h.  sie  sprach  aus ,  dass  sie  Staat>rerm5| 

Das  heutige  Krongut  (domaine  oder  dotation  de  la  couronne)  ist  der  dem  Stu 

haupt  zum  Niessbrauch  überlassene  Theil  des  Staatsverinögcus  (dorn,  de  lVut , 

Anm.  Es  gehören  hiezu  sowohl  Liegenschaften  (Schlösser,  Landgüter,  die  F 

zu  Sevres  und  Beauvais  und  die  Tapetenfabrik  des  Gobelins,  sodann  3  Wilde 

bewegliche  Dinge,  wie  Juwelen,  Kunstwerke,  Bücher,  Zimmergeräthe  u.  s.  i 

der  Entsetzung  der  napoleonischen  Dynastie  1871  ist  der  Character  dieses  Besal 

als  Staatsgut  von  Neuem  anerkannt  worden.  Das  bisherige  Apanagio 

Hauses  Orleans  von  1661,  1672  und  1692  war  unter  Napoleon  III.  wieder  ■ 

Staatsgute  vereinigt  worden,  nach  1871  erfolgte  jedoch  eine  Institution.  Ma 

Fort  publ,  I,  114.  —  In  den  Niederlanden  wurde  erst  unter  König  Witt 
das  Eigenthum  der  Domänen  an  den  Staat  zurückgegeben.  (Kau.) 

")  Vollgraff,  S.  500. 

~)  Z.  B.  Nassau  (1814),  Waldeck  (1814),  Baden,  Gotha,  Liechtenstein 
Grossh.  Hessen  (1820),  Weimar,  Koburg  (1821),  Kurhessen,  Altenburg  (1S31 , 

schweig  (1832),  Hohenzollern- Sigmaringen   (1833),   Hannover  (Ver£  t. 

Schwarzburg -Sondershausen  (1841).    In  mehreren  andern  deutschen  Linden 
Mecklenburg,  die  anhaltischen  und  reussischen  Lande)  galt  diess  abenfails  forrri 

(Rau.)    Ueber  Gr.  Hessen  u.  Hannover  s.  Rau.    5.  A.  §.  91  Anm.  (f 

**)  Protok.  der  nass.  Herren -Bank,  a.  a.  0.  S.  300.  —  Baden, 

(v.  1818)  §.  59:  „Ohnerachtot  die  Domänen,  nach  allgemein  anerkannten 

des  Staats-  und  Fürsten  rechts ,  unstreitiges  Pa  trimonialeigenthu 
Regenten  und  seiner  Familie  sind,  und  Wir  sie  auch  in  dieser  Eigen 

hiermit  ausdrücklich  bestätigen,  so  wollen  Wir  dennoch  den  Ertrag  dersefbcn.j 
der  darauf  radicirten  Civüliste  und  ausser  anderen  darauf  haftenden  Lasten,  $ 

als  Wir  uns  nicht  durch  Herstellung  der  Finanzen  in  dem  Stand  befinden  l 

Unsere  ünterthanen  nach  Unsenn  innigsten  Wüsche  zu  erleichtern,  —  de! 

streitung  der  Staatslasten  ferner  belassen."  lieber  die  aus  djes 
Stimmung  entspringenden  Rechtsverhältnisse  zwischen  dem  Fürstenhause 

Staatscasse  als  Nutzniesserin  der  Domänen,  wobei  indess  die  rein  -  prif  atr 

Sätze  nicht  unbedingt  maassgebend  sein  können,  Helfe  rieh  in  der  Zeitsc 

die  ges.  Staatswiss.  1847,  1,  3.  —  Aehulich  Koburg,  §.  76  der  Verf.  voa  1 

Braunschweig,  Landschafts-O.  von  1832,  §.  6.  (Rau.) 

*°)  Nassau,  Meiningen  (1829)  u.  s.  w.    Vielfacher  Streit  in  diesen  und  < 
and.  deutschen  Kleinstaaten  über  diese  Domänenfrage.    S.  über  Meiningen 

Anm.  23  gen.  Schriften.  Endlicher  Abschluss  eines  Vertrags  daselbst  zwischen  D| 

und  Ständen  im  J.  1871,  auf  Grund  des  zweiten  Verffleichsentwurfs ,  den 

Schiedsgerichtshof  gewählte  Dresd.  Oberappellationsgericht  aufgestellt  hatte 

Landefeuern  nicht  unterworfene  Domäneuvermögen  wird  wie  bisher  verw 

Herzog  erhalt  eine  feste  Rente  von  230,000  Thlr  jährlich .  der  Rest  fallt  zur 

an  ihn  u.  an  die  Landescasse.    Der  Domänenetat  wird  mit  Zustimmung  (frühe; 

mit  Beirath)  der  Landesvertretung  festgestellt.    Diese  Bestimmungen  bleiben  in 

solange  ein  Mitglied  des  Mein.  Specialhauses  oder  Goth.  Gesamtnthauscs  nach 

gäbe  der  Verfassungsurkunde  die  Regierung  des  Landes  führt.  Wenn  dies  »usi 

•einem  Grunde  nicht  mehr  der  Fall  ist.  so  erfolgt  eine  Grundtheilung  des  lV.a 

Vermögens:  dem  herzoglichen  Hause  bleiben  8/5  als  lideicommiss. .  der  gewöhn 
Besteuerung  unterworf.  Privateigenth.  des  Goth.  Gesammthauses ,  dem  Lande 

Prov.- Fonds.  —  Ueber  Nassau,  s.  Rau,  5.  A.  §.  Ml  Anm.  (hl. 

81)  Die  Ereignisse  von  1*48  haben  die  Folge  gehabt,  dass  in  mehreren  d<*i 

Ländern  auf  Antrag  der  Landstände  die  Domänen  für  Staatsgut  erklart  wurden 
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1154.  Die  Cassentrennung  im  Finanzwesen  der 

lachen  Territorien.  „Der  Umstand,  dass  die  Kanimer- 

ffwenigstens  zum  Theile  Eigenthum  der  fürstlichen 

■flien  waren,  während  die  durch  Steuern  aufgebrachten 

ii«  offenbar  in  das  Staatsvermögen  gehörten,  hat 

m  Entstehung  der  landständischen  Verfassung  in  Deutschland 

m  Einrichtung  Anlass  gegeben ,  die  sich  noch  bis  jetzt  in 

trai  Staaten  erhalten  hat.  Die  Erhebung  von  Steuern, 

ptensYon  sog.  directen  Steuern  (Schätzungen),  setzte 

Billigung  der  Landstände  voraus.  Zugleich  war  häufig 

biet  worden,  dass  die  Steuern  unter  der  Mitwirkung  und 

üs  iandständischer  Commissare  oder  sogar  ganz  abschliessend 

feen  erhoben,  aufbewahrt  und  verwendet  würden,  während 

wktofte  aus  den  Kammergtitern  und  den  Hoheitsrechten,  als 

&m  und  die  nicht  beliebig  vermehrbaren,  unter  der  aus- 

itü  Verwaltung  fürstlicher  Beamten  verblieben.  So  ent- 

rf&Trennung  zweier  Cassen,32)  nemlich 

.Jiir  Kammercasse,  welche  die  Domänen-  und  Regalien- 

aufnahm  und  davon  hauptsächlich  die  Hof  Staats- 

räten bestritt  (§.  97),  jedoch  da,  wo  sie  reichliche  Einnahmen 

«eh  nebenbei  mancherlei  Ausgaben  für  Regierungszwecke 

der  Landes-  (oder  Steuer-,  Obersteuer-)  Casse,  in 

die  Steuereinnahmen  flössen  und  aus  welcher  die  meisten 

eingeführt  ward,  z.  B.  in  Altenburg,  wo  die  Kammer-  und  Landesein- 

Aafwg  1849  an  zusammengelegt  worden  sind,  in  Weimar,  Mecklenburg, 

üoborg  und   Gotha  (Verf.  v.  25.  März  1849  Beil.  Ii),  Oldenburg, 

P   ».  In  den  folgenden  Jahren  wurden  diese  Bestimmungen  von  den  Re- 

r'td<r  aufgehoben  und  neue  Verabredungen  über  die  Verwendung  des 
«  getroffen ,  die  sich  oft  lange  hinzogen  und  mitunter  erst  unter  der 

furcht  seit  1866  zu  einem  Abschluss  gekommen   sind  (Anhalt, 

lMl  -  Nachdem  im  Kriege  von  1866  die  Gebiete  von  Hannover,  Kur- 

Wj  \on  Premsen  aach  dem  Prager  Frieden  einverleibt  worden  raren, 

**J*  Pursten  dieser  Länder  reichliche  Entschädigungen  wohl  mit  Rücksicht 

r-  ̂«iominen ,  welche  nun  preussischc  Staatsgüter  wurden.    Der  König  von 
13,679,000,  der  Herzog  von  Nassau  8,892,000  Thlr. ,  doch  wurde 

«ädinug  des  enteren  wieder  mit  Beschlag  belegt 

'  Ockendorf,  T.  Fttntenstaat,  S.  503.  —  v.  Justi,  Staatswirthsch.  II,  89. 

'***».  P.  u.  K.  Magazin,  n,  294  ff.  —  Zachariä  a.  a.  0.  §.  210.  Rau 
lr  rtnisebe  Trennung  von  fiscus  und  aerarium  hätte  vielleicht  dazu  beige- 

I  Einrichtung  zu  empfehlen ,  was  mindestens  sehr  zweifelhaft  ist.  Das 

*w  die  Staatscasse,  der  nscus,  von  Augustus  geschaffen,  sollte  die 
sein,  wurde  aber  mehr  und  mehr  als  die  kaiserliche  Privatcasse 

:  sfid  nahm  fast  alle  neu  eingeführten  Auflagen  auf.  In  den  Provinzen  gab 

^rtter,  die  auf  Rechnung  des  Kaisen  unter  kaiserlichen  Procuratoren  ver- 

T^'-J-  **ri  fiscales.  Hege  wisch,  S.  178.  195.  —  Becker  u.  Marquardt, 

*  *>»  <Rau.)  Marquardt,  röm.  Staatsvcrw.  II,  248. 
»«»«f.  r1M4lxwi8»eniich.    L  23 
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Regierungsausgaben,  zunächt  und  vornemlich  dieKosi 

Wehrwesens,  bezahlt  wurden.  Die  Vertheilung  der  Ei| 

und  Ausgaben  unter  jene  beiden  Cassen  war  nicht  in  alleo  l 

gleicher  Art,  was  sich  leicht  daraus  erklären  lässt,  dass  n 

Scheidung  nicht  so  wohl  nach  allgemeinen  Begriffen,  als  yielme 

augenblicklichem  Bedürfnisse  und  örtlichen  Umständen  vorn 

„Dieses  Nebeneinanderbestehen  zweier  Cassen  und  di 

abgesonderte  Stellung  der  Domänenbehörden  ist  für  die 

Verwaltung  keineswegs  zuträglich.    Denn  es  leidet  daran 

8S)  Iin  preussischen  Staate  wurde  die  Domäneu-  u.  die  Kriegscasscj 
die  Steuern  erhob,  1722  vereinigt,  nachdein  das  Steuerbewilligungsrecht 

stände  aufgehört  hatte.  Die  jenen  beiden  Kassen  vorgesetzten  Behörden 

in  ihrer  Verschmelzung  das  Genoral  Ober- Finanz-Kriegs-  u.  D 
Directorium.  Riedel,  Brandcnb.  Prouss.  Staatshaushalt  S.  57.  Die  Ki 

collegien  in  den  preussischen  Provinzen  behielten  bis  zu  der  neuen  Staats« 

nach  dem  Tüsitcr  Frieden  den  Namen  Kriegs-  u.  Doinänenkaminern.  —  In  ̂  

berg  hatten  die  Landstände  bis  1S04  die  Verwaltung  der  Steuercasse  ausst- 
und lieferten  die  eingegangenen  Summen  an  die  einzelnen  Staatscassen  i 

Braunschweig  wurde  noch  nach  der  Verf.  von  1820  das  Landeasteoec 

zum  Theil  von  dem  Landesherrn,  zum  Theil  von  den  Standen  besetzt  D 

nach  der  Verf.  von  1836  auf,  aber  die  Trennung  dauert  fort.  Jene  Üb« 

heisst  jetzt  Steuerdirection.  Im  Etat  der  Kammercasse  stehen  die  ■ 

aus  Domänenpachten,  Gefällen,  Forsten,  Jagden,  Berg-  und  Hüttenwerken.  W 

Ausgaben  die  Verwaltungskosten,  Kosten  f.  Erhalt,  d.  Kammerguts,  f.  d.  Kaal 

u.  f.  Rückzahlungen,  dann  der  an  d.  herzogl.  Hofcasse  abzuführende  Betrag  $ 

p.  I  Jahr  729,166  M).  Der  üeberschuss  der  Kasse  kommt  als  Netto«*! 

Domänen  in  die  Einnahme  der  Staatscasse.  —  In  Hannover  wurde  üt 

trennung  1834  aufgehoben  in  Folge  des  Staatsgrundgesetzes,  wiederh< 

nach  der  Beseitigung  dieser  Verfassung,  abermals  aufgehoben  1851.  Le 

—  In  Weimar  wurde  das  Verhältniss  beider  Cassen  1818  neu  gel  _ 

Kammercasse  gab  für  149,500  Thlr.  bisherigen  Zuschuss  aus  Steuern  auf, 

wurden  ihr  für  149,420  Thlr.  Ausgaben  für  Besoldungen  und  Anstalten 

und  der  Landschaftscasse  übertragen.  Beide  Stellen,  die  Kammer  und  das 

oder  Steuercollegium  waren  dem  Finanzministerium  untergeordnet  Die 

ernannten  zwei  Beisitzer  des  Landschaftscollcgiums  und  den  Cassirer  der 

schaftscasse,  Burckhard,  S.  517  lf.    Im  Jahre  1S49  erfolgte  die  Vereinig 

beiden  Cassen.  —  In  Coburg  und  Gotha  sind  dieselben  noch  getrennt 

üebersicht  der  Etats  giebt  ein  Bild  kleinstaatlicher  verwickelter  Finanzvcrr 

Coburg,  M.  öot 
1.  Domänencassenetat.  (1873—79)  (WJJ 

Gesammte  Einnahme   383,486 

Ab  Ausgabe   229,200 

Üeberschuss   154,286 

Davon  erhält  die  Staatscasse   77,143 

DsgL  die  herzogl.  Casse   77,143 

2.  Staatscassenetat.  (1874—77) 
Einnahmen  im  Ganzen   868,993 

Wovon  aus  der  Domänen  casse   145,777 

S.  Goth.  Alman.  für  1876,  S.  451.  —  Ueber  Nassau  s.  Kau,  5.  A.  §.^2 

—  In  Ungarn  erhob  die  Hofkammer  in  Ofen  keine  Steuern,  vielmehr  1! 

in  die  Kriegscassen  und  die  Cassen  der  einzelnen  Gespannschaften,  v.  Csap 

Gemälde  von  Ungarn,  n,  177,  232.    Dies  hatte  also  einige  Aehnüchkit 

Cassentrennung.  —  Vgl.  überhaupt  v.  Malehus,  Politik  der  innern  Staatsrerf 

I,  18.  Vollgraf,  System  der  prakt.  Politik,  IV,  434,  496  (z.  Th.  uu*  M 
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chbeit  des  Geschäftsganges,  es  entstehen  leicht  Streitigkeiten 

c gesetzten  Behörden  über  Rechte  und  Schuldigkeiten  beider 

a.  und  mancherlei  Verwickelungen,  es  wird  die  Uebersicht 

jäMen  Staatsbedarfs  und  die  Vergleichung  desselben  mit  der 

saibeii  der  Einnahmen  erschwert,  und  leicht  geschieht  es,  dass 

itr  einen  Seite  minder  dringende  Ausgaben  vorgenommen 

a,  iadess  auf  der  anderen  wichtige  Bedürfnisse  unbefriedigt 

Besser  ist  es  daher,  wenn  auch  da,  wo  das  Domanium 

ti*  Hanseigenthum  gilt,  sein  Ertrag  und  die  Einnahme  aus 

Brechten  in  dem  allgemeinen  Voranschlage  des  Staates  ihre 

i&deo  and  in  die  allgemeine  Staatscasse  fliessen,  aus  welcher 

I«  eine  den  Httlfsquellen  des  Landes  entsprechende  Summe 

&  Hofstaatsausgaben  angewiesen  wird  (Civilliste  §.  98). 

ib  geschieht,  wo  die  Domänen  unter  der  Leitung  der  obersten 

nbehfrden  und  unter  der  ständischen  Mitwirkung  stehen  und 

VaitiJeuderung  gesetzlich  vorgebeugt  ist,86)  da  wird  sich  der 

-      beider  Arten  von  Gutem  im  ruhigen  (lange  des  Staats 

U  aar  noch  darin  bemerken  lassen ,  dass  bei  ihrer  Veräusse- 

nieit  gleiche  Grundsätze  befolgt  werden."  (Rau  §.  92—93). 

JV.  —  §.  155.  Heutige  Bedeutung  des  älteren  Doma- 

a  Die  Verminderung  desselben  (§.  152)  musste  sich  für 

Stanzen  um  so  fühlbarer  machen,  je  mehr  schon  seit  den 

■  Jahrhunderten  und  vollends  im  modernen  Staate  der  Gegen- 

<4er  Staats  bedarf  stieg.  Selbst  da,  wo  sich  noch  ein 

feter  Theil  des  Domaniums  erhalten  hat  und  wo  dessen 

waeo  nicht  ganz  zur  Deckung  des  Hofbedarfs  dienen,  ist 

kftgtlmässig  nur  noch  eine  mässige  Quote  der  ordentlichen 

pKcaabme,  welche  letztere  sich  im  Ganzen  wenigstens  dem 

Marten  Staats  bedarf  anpassen  musste,  auf  dieses  Domanial- 

teaen  zurückzuführen.  Relativ  am  Bedeutendsten,  d.  h.  als 

k  *oo  der  Gesamrateinnahme,  ist  es  noch  in  den  deutschen 

in  welchen  sich  neben  dem  bedeutenden  Einkommen 

Arsten  auch  das  nächst  verwandte  Einkommen  aus 

r?  iadHüttenwerken,  Salinen,  gewissen  Staatsfabrikeu 

H.ioch  reichlicher  als  in  den  meisten  andern  Ländern  findet. 

*fc  des  alten  Domanialeinkommens  sind  wohl  noch  in  allen 

v,tau  Staaten  vorhanden.    Aber  sie  sind  öfters,  besonders 
t  

i  ̂o|L  Rudhart,  Zustand  des  K.  Baiern,  III,  39.  —  Stüve,  Ueber  die  gegen- 

*U|e  d«  K.  Hannover,  1S32,  S.  8t, 

III  Baden,  Growh.  Hessen. 

23» 
Digitized  by  Google 



356    2.  B.  1.  K.  5.  A.  Verhältniss  d.  Einnaliinearten  zu  einander.  §.  155, 15 

in  Westeuropa,  nicht  mehr  erheblich,  wenn  nicht  etwa  durc 

Einziehung  von  Kirchengut,  wenigstens  zeitweise, 

Bestände  wieder  hinzu  gekommen  sind.  Im  Ganzen  ist  di 

Einnahmewirthschaft  unserer  Staaten  immer  weniger  a 

manialwirthschaft  geblieben  und  immer  mehr  Steue 

schaft,  d.  h.  theils  Gebühren-,  namentlich  aber  eigei 

Steuerwirthschaft  geworden.  Nur  das  Hinzukommen  von ; 

eisenbahnen,  des  Haupt-Zweigs  modernen  Domania 

hat  diese  Entwicklung  mitunter  etwas  zurückgedrängt  (§.  i\ 

V.  —  §.  156.  Beurtheilung  der  Entwicklung: 

thatsächliche   Gestaltung   des  Verhältnisses   der  beiden 

a8)  Genaue  iinanzstatist.  Vergleichungen  bieten  wieder  wegen  der  Veno 
der  Bestandteile  des  privatwirthschaftlichen  Einkommens  und  der  Verschied 

Etatisirung  manche  Schwierigkeiten.  S.  ältere  Daten  über  den  „Reiner^ 

lnänen  mit  Angabe  s.  Verhältnisses  zum  reinen  Staatseinkommen"  bei  ß» 
^  §.  89  Anm.  d,  in  meiner  Bearb.  d.  6.  A.,  §.  117  Anm.  d,  bei  Czörnij 

Budget  II,  452,477.  Nach  Herrn.  Wagner  (Goth.  Taschenb.  1874,  S.  87tj 

ergeben  sich  folgende  Quoten,  welche  einmal  der  „Reinertrag  der  Domäaes 

u.  Forsten",  dann  „der  Reinertrag  des  gesammten  Privaterwerbs-1 
Nettoausgaben  des  Staats  um  1873  deckten.  Unter  dem  „gesammt« 

erwerb"  sind  hier  aber  einige  Posten  inbegriffen,  welche  steuerartig 
aus  d.  Colonien,  Lotterie)  oder  gebühren  artiges  Einkommen  (Münze.  P 

graphie)  sind.  Es  lässt  sich  in  der  That  auch  eine  genaue  Ausscheid« 

Fornehmen.  Der  Privaterwerb  umfasst  nemlich  bei  der  folgenden  Ba 

Domänen,  Forsten,  Colonieen,  Zinsen  aus  Geldgeschäften  (bei  den  einzelnen 

Staaten  incl.  des  resp.  Antheils  an  verzinslich.  B  e  i  c  h  s  actiFen),  Staatsiotter 

Hüttenwerke  u.  Salinen,  verschied,  gewerbl.  Anstalten  und  Staatsdruckerei 

Ertrag  der  Gesetzblätter),  endlich  Post,  Staatseisenbahnen,  Telegraphen. 

Von  der  Nettoausgabe  beträd 

d.  Nettoertrag  d.  Dom.   d.  Nettoertrag 

u.  Forsten.  Printer* 
Ol  *l 

10 

Sachsen                                                     97  54"» 

Wttrtemberg                                              13*2  W 
Baiern                                                     17*8  5« 

Baden   7*1 
Preussen                                                   84  StU 

Dänemark                                                  2'9  26'ö 
Schweiz  •            4'1  24  4 

Belgien                                                    l'O  1W 
Niederlande                                                1'9  17< 

Norwegen                                                   1*2  ^ 

Griechenland                                               3*6  12' 
Kussland                                                    34  12 5 

Italien                                                     3'0  10- 

Chile                                                        1-7  W 

Serbien   1-8 
Oesterreich                                               0.5  H 

Portugal                                                    06  H 

Frankreich  *  .             1*4  ! 

Grossbritannien                                            0'6  2*5 

In  den  deutschen  Kleinstaaten  ist  der  Ertrag  der  Domänen  und  Forsten  I 

relativ  noch  grösser  als  in  den  Mittelstaaten.    Weitere  Einzelheiten  s.  im  N 
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der  ordentlichen  Einnahmen,  der  privat-  und  der  staats- 

sefaaftlichen  (§.  130),  zu  einander  hat  die  Finanzwissenschaft 

lern  Gesichtspuncte  der  Zweckmässigkeit  nach  den  BedUrf- 

I  des  modernen  Staats  za  benrtheilen.   Diese  Aufgabe  führt 

*a?  auf  die  Objecte,  welche  als  die  Grundlage  des  betreffen- 

jrintwirthschaftlichen  Einkommens  dienen,  zu  der  Frage,  ob 

Ifen  beibehalten,  vermindert,  bez.  veräussert  oder 

«irt  werden  sollen.    Diese  Frage  muss  getrennt  für  die 

llnen  Hauptquellen  des  Privaterwerbs  untersucht  werden, 

immer  aparte  Verhältnisse  mit  in  Betracht  kommen.  Im 

te  Kapitel  wird  die  Untersuchung  demgemäss  geführt  werden, 

te  der  allgemeinen  Beurtheilung  des  Verhältnisses  der 

f-  and  staatswirthschaftlichen  Einnahmen  zu  einander  und  bei 

Jürterung  der  genannten  Frage  ist  wie  gewöhnlich  bei  dem 

«teo  Problemen  der  Finanzwissenschaft  wieder  der  rein 

»tiielle  und  der  social-politische  und  „allgemein- 

awiribscbaf  liehe37)  Gesichtspunct  zu  unterscheiden. 

1) Aldi  dem  erste ren  ist  die  geschilderte  Entwicklung  und 

um  das  starke  Vorwalten  der  Steuerwir thschaft 

ter  Domanialwirthscbaft  im  modernen  Staate  principiell 

Iii?,  ja  dem  Wesen  dieses  Staats  im  Ganzen  angemessen, 

mnnerhin  bietet  die  Verfügung  über  ein  erheblicheres  privat- 

fctaftiiehe«  Einkommen  auch  heute  noch  ihre  finanziellen 

|t9e,  (§.  35)  weil  die  Steuerlast  dann  ceteris  paribus  nicht  so 

*n  werden  braucht,  weniger  empfindlich  gespürt  wird  und, 

He  kleinere  Last,  leichter  richtig  vertheilt  werden  kann.38) 

*Tebt  sich  daraus,  dass  eine  principielle  Beseitigung  allen 

■fr*erbs,  wie  sie  hier  und  da  in  der  Smith'schen  Schule  ver- 

»nde,  dem  Interesse  der  Finanzen  zuwider  wäre.  Eine 

Iking  jenes  Erwerbs  kann  unter  Umständen  auch  finanziell 

•  m  ihn  aeaiaa,  renn  gewisse  allgemeine  Interessen  der  Volks 

'"k*  weh  der  Prodoction  im  Ganzen  in  Betracht  kommen,  nicht  nnr  die 
1  at*resBen  eines  Productionszweiges.    Z.  B.  die  Erhaltung  der  Walder  ist 

1 'aüaflusses  des  Waldbestands  auf  das  Klima  und  auf  die  ganze  Landescultur 

^Biin-rolkswirthsch.  Interesse. 

,D*W*  sind  finanzstatist.  Berechnungen  wichtig,  welche  specieU  zeigen,  wie 
Yifite  Ut,  die  z.  B.  die  Schuld  oder  Heer  und  Flotte  von  der  Steuereinnahme 

1         nachdem  sie  zuvörderst  soweit  ah  möglich  vom  Reinertrag  der  privat- 
■^hm-n  gedeckt  lind.   S.  Czörnig,  österr.  Kudsr.  II,  4M,  A.  Wagner, 

:  ̂  Staatshansh.  S.  151  und  Art  Staatsschulden  im  Staatswörterbuch  X,  57. 

"",  1  R  konnte  seinen  grossen  Milit&raufwand  leichter  tragen:  wegen  seiner 

"}  L^in  z,  Th.  für  Eisenbahnen  aufgenommenen  Schuld  und  wegen  seiner 
■  ?nr«trirthach.  Einnahmen,  umgekehrt  doppelte  Last  des  Militaraufwands  in 



358    '-•  B.  I.K.  5.  A.  Verhältnis,  d.  Einnahmearten  za  einander.  §.  15«,  III 

passend  sein.  Nur  wird  daröher  selten  das  FinanzintereB 

scheiden  können:  es  spricht  bloss  iti  «weiter  Linie  mit 

2)  Die  Entscheidung  muss  vieiraehr  schliesslich 

socialpoli ti sehen  und  dem  allgemein- volkswirtbfl 

liehen  Interesse  erfolgen,  daher  im  Ganzen  auch  verschied* 

Zeit-  und  Landesverhältnissen  und  nach  den  einzelnen  Am 

Privaterwerbs,  wie  es  im  nächsten  Kapitel  gezeigt  •  wenkf 

Hier  ist  jetzt  nur  aus  den  Ergebnissen  der  dort  anzusw 

Untersuchungen  zu  antieipiren,  dass  eine  principiellcl 

tigung  allen  alten  Privaterwerbs  des  Staats  nid 

Gesa  mm  tintere  sse  liegt.    Einzelne  Objecte,  wie  die  9 

sollten  durchaus  im  Staatseigenthum  erhalten  werden,  i« 

weitere  Verminderung  der  Staats -Feldgüter  ist  wenigst« 

allgemein  räthlich.  Andere  Objecte  werden  passend  za  deo 

wirtschaftlichen  Einnahmequellen  neu  hinzutreten,  wie  cb> 

eisenbahnen.    Im  Ganzen  wird  daher  der  Privaterwerb  im 

doch  seine  heutige  Bedeutung  zweckmässig  hek£ 

und  mehrfach  wieder  Erweiterungen  gerade  aas  Rttcftfl 

moderne  Verhältnisse  des  Volkslebens,  der  Volkswii 

Technik  u.  8.  w.,  erfahren. 

Aber  dadurch  wird,  wenigstens  voraussichtlich  noch 

lange  Zeit,  der  speci fische  Character  der  moderil 

n  ahm  ewirthse  halt  des  Staats,  das  starke  Vorwaltl 

S te uer wirthschaft,  nicht  beseitigt,  sondern  nur  t 

etwas  modificirt  werden.  Denn  von  so  tiefgreifenden,! 

wärtig  noch  so  wenig  in  der  öffentlichen  Meinung  und  ] 

Praxis  vorbereiteten  Umgestaltungen  der  Volkswirtschaft,  1 

etwa  die  Beseitigung  des  privaten  Grundeigenthums  zu  0 

der  Staatsgemeinschaft  wäre,  darf  hier  abgesehen  werden. 9 

§.  157.  Das  Vorwalten  der  Steuer-  vor  der  0 

n ial wirthschaft  im  modernen  Staatshaushalte  findet, 

weit  es  sieh  um  die  Deckung  des  Finanzbedarfs  and  nki 

besondere  socialpolitische  und  allgemein-volkswirtbschaftlicbeZ 

bandelt,  doreni  wegen,  wie  bei  Forsten  und  Bahnen,  die  Erfe 

oder  selbst  die  Vermehrung  des  betreffenden  Staateeigen 

zwei      issig  erscheint  —  in  folgenden  Erwägungen  setae  f 

A.  Samte  r.  «ieseUuch  -  o.  Prirateigenth.,  meine 
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* 

Das  Wesen  und  die  Aufgabe  des  Staats  selbst  spricht 

r  Dm  awangsgemeinwirthschaitliche  System ,  das  im  Staate 

re  höchsten  Vertreter  findet,  soll  das  privat  wirtschaftliche 

b  in  der  Volkswirtschaft  ergänzen  und  th  eil  weise  ersetzen, 

r  neht  alle  Functionen  desselben  übernehmen.  Privatwirth- 

ifrfc  Thätigkeiten  des  Staats  rein  zu  finanziellen  oder 

» •  szwecken  sind  eben  deshalb  nur  ausnahmsweise 

en  «ie  haben  die  V er mathung  gegen  sich.  Das  richtige 

tmm  ist  vielmehr,  dass  der  Staat  d  as  producirt,  was  grund- 

seine  Aufgabe  ist:  die  mancherlei  meist  immateriellen 

»tingln,  die  ihm  auf  dem  Gebiete  des  Rechts  -  und  Macht- 

ii  des  Cultur-  und  Wohlfahrtszwecks  obliegen,  weil  die  Be- 

lms die  betreffenden  Güter  nach  dem  privatwirthschaftlichen 

laicht  oder  nicht  so  gut  produciren  kann.  Die  Be- 

wrcng  dagegen  erzeugt  die  Sachgüter,  welche  der  Staat 

ä  vi  indirect  für  die  Herstellung  der  von  ihm  verlangten 

• '  raucht.  Er  giebt  diese  der  Bevölkerung,  die  letztere 

fckiachgttter  (das  Geld)  in  den  allgemeinen  Steuern  dem 

fcoeh  eine  Art  Tausch,  nur  nach  den  Bedingungen,  die 

säu  teilt  So  erscheinen  Staatsleistungen  und  Steuern  als 

&  Korrelat  für  einander.40) 

'  fozn  kommen  politische  Erwägungen.   Die  Domanial- 

^znmal  die  vorwaltende,  kann  wenigstens  der  Regierung 

Unabhängigkeit  und  Macht,  bedenklichen  Einfluss  geben, 

^•  3  das  politische  und  auch  gegen  das  finanzielle  Interesse 

1 --Q.  Auch  im  Finanzinteresse  hat  sich  am  Steuer- 

1  iongsrecht  die  Volksfreiheit  emporgerankt  und  ist 

*l  c>m  wirksameFinanzcontrole  geschaffen  worden.  (§.33.) 

omisc  he  Gründe  sprechen  wenigstens  in  denjenigen 

fe*'e£en  Privaterwerb,  wo  wirklich  der  Staat  als  leitendes 

^  ̂ftggubjeet  ökonomisch-technisch  Geringeres  leistet  als  der 

Dass  dies,  entgegen  einer  verbreiteten  Annahme,  nicht 

f*  *  «t,  wurde  schon  früher  hervorgehoben  (§.  7  ff.)  und  wird 

-  -aden  Kapitel  noch  mehrfach  näher  nachgewiesen.  In 

^•Mlen  ist  der  Staat  aber  ohne  Zweifel  zum  Betriebe  un- 

Jj)"  wie  zur  Führung  gewöhnlicher  landwirtschaftlicher ,  ge- 
sund Handelsgeschäfte.    Da  hier  nicht  allgemein  Ver- 

gnüglich ist,  so  empfiehlt  sich  aus  rein  finanziellen 

•^tano  Beseitigung  der  betreffenden  Zweige  des  Privaterwerbs. 
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360         2.  B.  2.  K.  Der  Privaterwerb  der  Finanzwirthschaft  §.  157,  1SS. 

4)  Endlich  sind  auch  specifisch  finanzielle  mit  d 

forderungen  der  Ordnung  des  Finanzwesens  zosammenhä 

Gründe  gegen  ein  Vorwalten  oder  auch  nur  gegen  eine 

Vertretung  privatwirthschaftlicher  Einnahmen  im  modernen 

haushalte  anzuführen.    Der  ziemlich  gleich  massige 

Ganzen  allmälig  steigende  Finanzbedarf  findet  in  notfc 

stärker  wechselnden  und  nicht  nach  demselben 

steigenden  privatwirthschaftlichen  Einnahmen  keine 

Deckung.  Der  Bedarf,  welcher  durch  unmittelbar  gefühlte  S 

bestritten  wird,  wird  in  der  Regel  sorgsamer  geprüft  werde 

auf  Steuerwirthschaft  begründete  Finanz wirthschaft  hat  dah( 

als  die  auf  Domanialeinnahmen  basirte  die  Vermuthung  ei 

gelung  nach  dem  wahren  Volks-  und  Staatsinteresse  ll 

und  demgemäss  wird  wahrscheinlich  dort  mehr  als  hier  die 

thätigkeit  richtig  bestimmt  werden. 

Zweites  Kapitel. 

Der  Privaterwerb  der  Finanz  wirthschaft 

§.  158.  Einleitung.  Zu  dem  Privaterwerb  werden  h 

jenigen  Einnahmequellen  gerechnet,  welche  oben  in  §.  135 

zählt  worden  sind.  Je  nachdem  man  die  Abgrenzung  z' 

privatwirthschaftlichen  und  gebührenartigen  Einij 

etwas  anders  vornimmt,  als  es  hier  geschieht,  wird  die  Rei 

Einnahmequellen  ersterer  Art  sich  verengen  —  z.  B.  wen 

Staatseisenbahnwesen  jetzt  bereits  unter  die  Gebührenanstalt 

rechnet  wird  —  oder  sich  erweitern,  —  z.  B.  wenn  di 

Tclegraphie  noch  nicht  als  Gebührenanstalt  behandelt  werden  ( 

Bei  allen  privatwirthschaftlichen  Einnahmearten  sind 

Fragen  auseinander  zu  halten,  welche  im  Folgenden 

immer  getrennt  untersucht  werden: 

1)  Ob  die  bezüglichen  Objecte,  welche  den  Ertrag 

beibehalten,  veräussert  oder  vermehrt  werden  sollen. 

*)  Daraus  erklärt  sich  dann  nothwendig  die  Terschiedene  Stelle,  welche 

Zweige  der  Einnahmen  im  System  der  Theoretiker  erlangen,  z.  B.  bei  B»*» 

ümpfenbach,  mir.   Diese  SteUe  ist  eine  Conseqnenz  der  principiellen  Au 

und  nicht  sie,  sondern  letztere  muss  event  berichtigt  werden,  was  L.  Stein 
übersieht 
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i)  Wie,  im  FalJe  des  Staatebesitzes,  die  Bewirtschaftung 

Verwaltung  eingerichtet  werden  soll. 

Fax  die  erste  Frage  sind  die  beiden  in  §.  156  genannten 

rbtepnncte  zu  unterscheiden :  der  rein  finanzielle  und  der 

iiipolitische  and  allgemein  -  volkswirthschaftl  iche. 

i  leötcrem  aus  ist  die  Beibehaltung,  Vermehrung  oder  Beseitigung 

betreffenden  werbenden  Staatseigenthums  zu  beurtheilen  nach 

allgemeinen  Einwirkungen  sei  es  des  Staats-,  sei  es 

Privatbesitzes  auf  die  ganze  Volkswirtschaft,  auf  die  allge- 

k  Uodescultur,  die  Production  und  Verkeilung  des  Volksein- 

vam,  und  wegen  der  hieraus  folgenden  socialpolitischen 

tonnen  einer  solchen  Gestaltung  der  ßesitzverhältnisse.  Im 

?öitcbeö  mnss  sich  der  rein  finanzielle  Standpunct  dem 

leren  unterordnen  (§.  156). 

b  ergiebt  sich  daraus  auch,  dass  die  Frage  der  Veräusse- 

1. 1  w.  des  werbenden  Staatseigenthums  nur  eine  relative 

anttortag  zulässt.  Die  unbedingte  Empfehlung  einer  solchen 

*rc?el  war  die  Consequenz  der  überwiegend  privatwirthschaft- 

■  Anschauung  der  Smith  schen  Schule  mit  ihrer  Theorie  der 

a  '  oneurrenz.  *)  Die  Praxis  ist  von  dieser  Anschauung  mehr- 

beeiDfluggt  worden.8)   Die  neuere  Wissenschaft,  insbesondere 

^ fca> »erkennt  auch  Stein,  2.  A.,  S.  159,  wenn  er  zwei  Vcrwaltungsprincipien 

unterscheidet :  nach  dem  massgebenden  zweiten  müsse  die  finanz.  Ver- 

»  ungerichtet  werden ,  dass  man  den  üebergang  der  Domänen  ins  Privat- 

wbereite.  Letzteres  ist  kein  allgemein  gültiges  Axiom,  selbst  nicht  für 

A.  Smith,  EU,  208.  jj)as  Einkommen,  welches  in  jeder  civüisirten 

<ue  Krone  ron  den  Staatsgütern  zieht,  obschon  es  die  Bürger  nichts  zu 

*feut  kostet  doch  in  der  That  die  Gesellschaft  mehr  als  vielleicht  jede  andere 

«■  der  Krone  ron  gleicher  Grösse."  —  Schmalz.  Staatsw.-L.  II,  180.  — 
w.  IW.  —  Büiau,  Der  Staat  u.  der  Landbau,  S.  50.  —  Bergius,  Finanz- 

feiiftS.  171.— Pfeiffer,  Staats -Einuahm.  I,  112,  u.  überhaupt  die  Vertreter 

'■^tettmchtung.  Siehe  auch  oben  §.  136  Anm.  2  die  einseitige  Auflassung 

jjjj ';'er,  Maurus,  dass  der  Domänenbesitz  des  Staats  wie  eine  Steuer  wirke. 
-T faulige Veräasserung  der  Domänen  spricht  auch  Sccligin  Kau  u.  Hanssen, 

*     PoHt.  Oekon.,  N.  Folge,  IX,  29. 
«,.y-*°a  Elisabeth  und  Jakob  I.  verkauften  allerdings  viele  Domänen,  letzterer 

l,,i*»L  St  Sinclair  a.  a.  0.,  L  205.  232.  —  In  Oesterreich  sind  schon 

v^f*  ̂hrhandert  sodann  auch  im  jetzigen  (V.  v.  7.  Octob.  1810  u.  20.  Febr. 

£***T  a*^h  dem  Patent  vom  22.  Januar  1817)  sehr  viele  grosse  Domänenherr- 

'Ct^1  ̂ aMeutilgung  veräussert  worden.    Der  Verkauf  brachte  1818 — 1851 

.  *•  3.  ein,  der  Ausrufspreis  war  28,993,968  fl.  oder  4/5  des  Erlöses.  Darunter 

^■■r*  «üe  Herrschaft  Podiebrad  in  Böhmen,  die  1839  für  1,634,050  fl.  ver- 

fci/1*;**  tafeln  zur  Statistik  der  österr.  Monarchie,  Neue  Folge,  I,  3.  Heft 

ißt  p.^"*"^  ist  die  Domänenvcräusserung  in  Oesterreich  wieder  bloss  eine 

|t    "^»aznotn,  ohne  ein  leitendes  rationelles  Finanzphncip.  Dies  gielt  namentl. 

^?!«fcUten  Vertrag  vom  IS.  October  1855,  zwischen  Staat  und  Nationalbank, 
ron  Staatsgütern,  die  auf  156,485.000  fl.  angeschlagen  sind  und 

150  g.  Qnadr.-Meil.  einnehmen,  an  die  Nationalbank  ab  Unterpfand 
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362         2.  B.  2.  K.  Der  Privaterwerb  der  Fiüauzwirthschaft  §.  15*,  159. 

wie  sie  von  der  deutschen  historischen  Schule  der 

Ökonomie  vertreten  wird,  ist  solchen  Massregeln,  wem 

allgemeine  Forderung  der  Politik  erscheinen,  schon  abhotoVj 

sie  mit  Recht  die  Bedingtheit  aller  solcher  Entgehe« 

durch  die  geschichtlich  gegebenen  Verhältnisse  des  Vol 

Wirtschaftslebens  betont  und  danach  eine  richtige 

nur  von  Fall  zu  Fall  tUr  möglich  hält,  (g.  Anm.  2).  Die 

politische  Auffassung,  welche  namentlich  den  Einfluss  d« 

staltung  der  Besitzverhältnisse  und  Rentenbezttge  auf  die  Vertkf 

des  Volkseinkommens  und  auf  die  sociale  Lage  der  Volkse* 

beachtet,  muss  sich  dem  allgemeinen  Verdict  gegen  das  wttk 

Staatseigentbum,  besonders  gegen  Staatsgrundbesitz  entgegen«« 

Sie  hat  vielmehr  die  grossen  Bedenken  eines  ausschliesslich  p 

tiven  Besitzes  der  Productionsmittel  und,  daraus  hervorgehen!  i 

zu  starken  Ueberwiegens  des  privatwirthschaftlichen  Syst« 

der  Volkswirthschaft  hervorzuheben. 

Die  Frage  der  Beibehaltung,  Vermehrung  oder  Veitew 

der  privatwirthschaftlichen  Einnahmeobjecte  des  Staats  hänet  k 

wieder  eng  mit  den  allgemeinsten  und  wi 

der  Organisation  der  Volkswirthschaft  und 

tung  der  Besitz  Verhältnisse,  speciell  der  Verth 

des  Eigenthums,  namentlich  des  Grundeigenthnmi,! 

  S 
  i 

für  das  Guthaben  derselben  von  155  Mill.  fl.  überlassen  wurde.    Die  KaiH 

diese  Güter  verwalten  und  allmälig  veräussern  und  der  Erlös  ward«  an  der  r** 

Schuld  des  Staates  abgerechnet.    Für  die  Herstellung  der  Valuta  —  doch  *r 

der  Massregel  —  war  dieser  Vertrag  ohne  Erfolg  (s.  A.  Wagner,  Fioaai  ö 

im  Staatsw.  B.  VII.  630V  (Die  Bemerk,  ron  Stein  S.  165  d.  2  A.  machet  fütj 

ein  festes  „Princip"  aus  der  Verwendung  des  Erlöses  verkaufter  Domänen  rar  l 

geldeinlösung,  —  wie  so  oft  bei  Stein  eine  Erhebung  zufalliger  österr  fim' 
regeln  zum  Wissenschaft!  Postulat!)   In  dem  Verkaufe  ron  Eisenbahnen  nd 

Gegenständen  an  eine  Gesellschaft ,  für  welche  französische  Capitaltsten  ö« 

abschlössen  (1.  Jan.  1855,  für  200  Mill.  Fr.),  sind  auch  114.000  Heit.  laa&  * 

griffen.    Starke  Veräusserangen,  selbst  von  Forsten,  sind  in  neuester  Zeit  » 

reich  wieder  erfolgt.    Vgl.  die  (offieiöse)  Schrift  Staatsgüterverwaltung  der  5»» 
bank.  Wien  1862.    Es  sind  daher  mit  Ausnahme  der  Staatswaldungen  1a 

Oesterreich  nur  wenige  Staatsgüter  übrig  geblieben.  —  Im  preu?s  Eiao»|*J 
waren  eine  Zeit  lang  jährlich  1  Mill.  Thlr.  für  Verkäufe  und  Ablösunreo  uff& 

Bis  1820  sind  für  20  Mill .  von  da  an  bis  1*40  für  :i5»/a  Mill.  Thlr  KammtfT^ 
kauft  worden.  (Zweifel  üb.  d.  Zweckmässigk.  dieser  Maassregel  v.  B 

Preusscu,  seine  Verfassung  u.  s.  w.  S.  15»,  wo  jedoch  der  Drang 

die  volkswirthschaftl.  Vortheile  zu  wenig  brachtet  zu  sein  scheinen.) 

wurden  2*1,834,  1860—64  1  035,  1865—69  0*854,  1874  1*842  Mill  Thlr.»® 

Verkaufe  v.  Domänen  u.  Forstgrundstücken  u.  der  Ablösung  von  Domänenfeftl^ 
genommen.  A.  f.  1875  u.  76  bez.  3  u.  3  6  Mill.  Mark.  Einnahme  f.  V< 

allein:  1871  1  17,  1872  2*26,  1873  2  09  Mill.  M.  —  In  Belgien 
nach  gesetzlicher  Vorschrift  Domänen  verkauft.  Die 

in  D.  1841-50  595,969  Fr.   (Einzelnes  nach  Rau). 

Ur  hammerr^ 

ülo*  -  Co»»*1* 

ig  der  Khep**« en.)  Im  D.  !«H 

i 
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vateigenthum  an  die  Privatwirtschaften  und  als  öffent- 

ics  oder  „gesellschaftliches"  Eigenthum  an  die  Zwangs- 

dswirthsc  haften,  als  die  Vertreter  der  Volksgemeinschaft,  zü- 

rnen. Jene  Frage  ist  deshalb  z.  B.  in  Hinsicht  auf  die  Feld- 

er ragleich  eine  principale  Frage  in  Bezug  auf  die  Rechts- 

weg für  Ben  ländlichen  (agrarischen)  Boden.4) 

vite  der  Sache  hat  die  ältere  Finanzwissenschaft  zu  wenig, 

al«  gar  nicht  beachtet.  Sie  beging  denselben  Fehler  wie  die 

»che  Oekonomie  der  Smith'schen  Schule  in  den  volkswirth- 

ifffichen  Fragen  Oberhaupt.  Daraus  ergiebt  sich,  dass  die 

fcfe  für  und  wider  Domänen  veräusserung  bei  den  älteren 

iifi'beoretikern ,  Kau  hier  eingeschlossen,  nur  eine  bedingte 

rewkraft  haben  und  mit  den  anderen  Gründen  aus  dem  social- 

i>  nen  Gesichtspuncte  fttr  die  Entscheidung  combinirt  werden 

Erster  Hauptabschnitt. 

ipter  oder  Domänen  im  engsten  Sinne  und  dingliche  Rechte. l) 

1.  Abschnitt. 

Beibehaltung  oder  Veräusserunjr  der  Feldhüter. 

L-  §.  159.  Darlegung  der  Gründe  für  und  wider  in 

bisher  igen  Finanzwissenschaft.  Zur  allseitigen  Wtirdi- 

%  4er  Frage  nnd  der  Art  und  Weise,  wie  sie  behandelt  wurde, 

w  zweckmässig,  zunächst  die  bisher  übliche  Beweisführung  dar- 

fcn.  Rau  hat  die  Gründe  für  und  wider  folgendennassen  zu- 

fawigegtellt.*) 

^^daber  bes.  die  eingehende  principiello  Erörterung  dieser  Frage  in  meiner 

l  Kap.  5  Abschn.  16—19,  bes.  §  341--345,  347—851,  wo  auf  die 

schon  mit  Rücksicht  genommen;   femer  A.  Samt*r.  GeaeUsch.  u. 

'  Haoptafcscfalftfl  cntsprirht  den        94-  IS6  '1er  :>.  A   von  Kau  u.  den 

meiner  6.  Bearbeitung.     Manches  ist  aus  Ran 's  DarsteUung  hier 
Wimen  worden.  Die  betreffenden  Stellen  werden  immer  speciell  bezeichnet. 

P^f  »«Iner  Neubearb.  d.  6.  A.  ist  die  wesenüichste  Veränderung  die  Herror- 

7  «  ̂ ^politischen  Seite  der  Fragen. 

Itlit  *'  5'     *  ̂'        9*'  mit  Weinen  Veränderungen  von"  mir  nach  d.  6.  A. ff  *  B»u  hat  hier  noch  rein  die  finanz.  (u.  privatokonom.)  Betrachtungsweise. 

■**  Äoditicationeu  dieser  Auffassung  habe  ich  schon  in  d.  6.  A.  eingefugt  (z.  B. 

'^1-  122),  aber  noch  nicht  genügend;  meine  Ansicht  war  dem  Staats- 

^«WiihttBi  noch  zu  unjrunstig.  Diese  Behandlung  fand  schon  in  meiner  Grund- 
^  n  <fco  in  Anm.  4  des  §.  158  gen.  Stellen  die  nothwendige  Berichtigung. 
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364     2.  B.  2.  K.  1.  A.  Beibehaltung  oder  Veräußerung:  d.  Feldhüter.  1*9 

A.  Für  die  Veräusserung: 

„1)  Die  Regierung  ist  wenig  geschickt,  Gewerbe 

Privateigenthümer  benutzen  in  der  Regel  eiue 

besserem  Erfolge  als  jene,  weil  sie  mit  grösserem  Eifer  v< 

mehr  auf  Verbesserungen  bedacht  sind  und  jeden  einzelwrf 

werbszweig  schwunghaft  betreiben  können,  was  besonder« 

tensiverem  Ackerbau  sich  fühlbar  macht,  während  die  Re^a 

ein  kostbares  Personal  von  unteren  und  höheren  Beamten  erbt 

muss,  welche  minder  thätig  und  sparsam,  als  eigene  Untersel 

und  wieder  an  manche  lästige  Controlen  gebunden  sind.  Dil 

fahrung  lehrt  vielfach,  dass  die  Domänen  jetzt  in  Privatiii 

einen  grösseren  Reinertrag  abwerfen,  besonders  wenn  die  Dotd 

vor  dem  Verkaufe  in  solche  Stücke  zertheilt  werden,  das«  w  t 

noch  eine  reichliche  bäuerliche  Nahrung  geben,  aber  mehr  Mess 

als  bisher  beschäftigen,  wodurch  der  Wohlstand  der  Landbue* 

so  wie  die  Volksmenge  vergrössert  wird.  Selbst  wenn  der  ft 

nur  den  bisherigen  Domänenertrag  vergütete,  so  hätte  derVöl 

doch  in  jenen  Fällen  eine  Vermehrung  des  Einkommens 

der  Steuerfähigkeit  des  Volkes  zur  Folge.5) 

*)  Natürlich  würde  man  da  andere  ortheilen  müssen,  wo  die  Privaten  in 

wirthschaft  so  wonig  Eifer  und  Geschicklichkeit  zeigten ,  dass  sie  von  den  E 

Verwaltern  betrachtlich  übertroffen  würden.  —  In  Dänemark  sollen  neo 

Staatsgüter  so  put  verkauft  worden  sein,  dass  ihr  bisheriger  Reinertrag  nur 

des  Erlöses  war.  —  Die  in  Spanien  bis  1811  verkauften  Staatsgüter  m 

193  Mill.  Re.  geschätzt  and  es  wurden  926  MM.  erlöst.    Die  bis  1S55  r«  ' 
gierung  verkauften  Kirchengüter  brachten  einen  Erlös  von  17,851.000  Realen, 

sie  zu  9,143,000  R.  angeschlagen  worden  waren.  —  Auch  die  neuest« 

Resultate  beim  Verkauf  der  Staats-  u.  Kirchengüter  sind  verglichen  mit  dan  ■ 

Renten  u.  den  Taxen  günstig.  —  Ueber  Oesterreich  s.  d.  Schrift  v.  J.  Sek* 

Staatsgüter  u.  Grossgrundbesitz  in  d.  österr.  Mon.,  Wien  1962  (ziemlich  anrer " 
u.  dagegen  die  §.  15S.  Note  3  gen.  Schrift  der  Bank.  In  letzterer  wird  n.  A. 

dass  man  bei  der  Vergleichung  mit  Privatgutem  oft  den  Ertrag  der  Staatsgs« 

richtig  (nicht  hoch  genug)  anschlägt    S.  12  :   „Die  Rentabfuhren  kennen  nr 

Grundlage  einer  vergleichenden  Beurthcilung  dienen,  da  von  dem  Reinertrag  d>r 

güter  meist  nur  ein  Thcil  in  die  Staatscasse  gelangt."  Es  möchte  überhaupt 

als  bisher  angenommen  wurde,  der  Staatsgtitefertrag  selbst  jetzt  schon  nk*i 

mein  (wenn  Zeit  des  Verkaufs.  Lage.  Boden,  Absatzverhältnisse,  Grösse«® 

u.  s.  w.  verglichen  wird)  so  sehr  hinter  dem  von  Privatgütern  zurückstehen,  na 

liehen  Verbesserungen  in  der  Verwaltung  gar  nicht  zu  reden.  Immerhin 

jedoch  auch  d.  österr.  Nationalbank  8  Güter  von  zus.  61.524  fl.  mittl  Rei*ntf 

Anschlag  (unter  Berücksicht  steigender  Cultur)  von  1*46  Mill.  fl  für 

wovon  der  bisher.  Ertrag  also  2*35  °/0  war,  —  bei  einem  Staatsschol<tafB*  H 

bis  9°/0.  —  In  Baiern  sind  in  den  Jahren  1826—29  für  3,350,557  M*«*«  1 

kauft  worden,  deren  Reinertrag  bisher  54,151  fl.  oder  2'3  Proc.  war    Der  Er* 

wenn  man  noch  45,000  fl.  Vorschüsse  u.  35.000  fl.  Ausstande  einrechnet  ̂   *  :|3 

der  bisherigen  reinen  Rente,  und  verzinset  sich  dagegen  zu  4*2  Proc.  Verl.  *  ' 

Beil.  XXI."  Vetter  lein*  s  Vortr.  §.  13.<—  Bei  den  neuesten  pn-uss.  Do»^ir 
anssernngen  (1*74       besond.  in  Neu- Vor-Pommern.  sucht  die  Regieröf  » 

Anregung  der  Kammern  die  Domänen  in  kleinen  Stücken  zu  veräussem.  n»«*'u 
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Für  und  Wider  Domänenveräusserung.  365 

J)  Der  Verkauf  der  Domänen  ist  ein  leichtes  Mittel,  die 

Ascklden  abzutragen*),  besonders  wenn  man  Werth  darauf 

a  moss,  dass  dies  bald  in  beträchtlichem  Maasse  geschehe; 

s  rewinnt  man  hiebei ,  indem  der  Kaufschilling  gewöhnlich  so 

■•^stallt,  dass  er  mehr  Schuldenzinsen  erspart,  als  man  an 

toten  aus  den  Domänen  verliert.6) 

J  Der  Domänenbesitz  verwickelt  die  Regierung  in  ein  beson- 

g»  Privatinteresse,  welches  sie  manchen  allgemeinen  Verbesse- 

rn. 2.  B.  der  Ablösung  lästiger  Realrechte,  abgeneigt  macht, 

r  welches  wenigstens  wegen  der  daraus  herrührenden  Reibungen 

Ifen  Vortheile  Einzelner  leicht  als  etwas  Gehässiges  betrach- 

m 

..v  Die  Erfahrung  zeigt,  dass  zur  sichern  Deckung  des  Staats- 

iwodes  Domänen  keineswegs  erforderlich  sind,  und  dass  in 

km  europäischen  Staaten,  wo  die  Domänen  nur  einen  geringen 

*H  Wem,  doch  die  Einkünfte  reichlich,  regelmässig  und  ohne 

rtrtaoj  der  Bürger  eingehen." 

&  Für  die  Beibehaltung  der  Domänen  hat  Rau  folgende 

fok  wsammengestellt : 6) 

»1) Aus  dem  Gesichtspnncte  der  Staatsklugheit  im  Allge- 

m  bat  man  die  Domänen  als  eine  wesentliche  Stütze 

^erblichen  Fürsten  würde  angesehen,  weil  diese  aus  dem 

toame  an  Ländereien  entsprungen  sei  und  also  fortdauernd 

Gelegenheit  zum  Ankauf  von  Land  zu  geben  und  dadurch  u.  A.  der  Aus- 

ß|  ̂ atgegenzuwirken.  Besonderen  Erfolg  haben  diese  Massregeln  bisher  nicht, 

'-»ach  nach  den  Ansichten  Sachverständiger,  z.  B.  Sombart's,  nicht  in  der 
•  *nse  vorgegangen  werden.    Die  Sache  nimmt  in  solchem  Falle  aber  schon 

«er  einer  socialpolitischen  Massregcl  an.    Es  wurden  im  K.-B.  Stralsund 

i  id  Parcellen  von  Umfang  eines  Bauerhofs  u.  von  Cossäthenhöfen ,  theils 

P^>r$tfcüeii  meistbietend  zu  verkaufen  gesucht,  Zahlungsbedingung  l/6  bei  der 

P"y  1 ,  nach  Jahresfrist,  a/a  bleiben  5  Jahre  lang  zinsfrei  stehen,  (ieringe 
Ixaoüd.  die  kleineren  ParceUen  konnten  mehrfach  nicht  einmal  unter  der 

scrj.ju.    VgL  Sonbart,  d.  l-v-hler  Im  JL'aivellirveriahren  d.  preuss. 
BerL  187G.    Rau,  §.  94,  Note  b,  ältere  Daten  Uber  Domänen  verkaufe. 

.  -     im  alten  Kom  geschah  dieses  bei  der  Geldverlegenheit  im  Jahre  554  u.  c. 

^|  da  nucedonischen  Kriegs.    Die  Consuln  tragen  darauf  an,  die  Gläubiger 

-       ,  *as  der  Senat  verwarf.    Cum  et  privati  aequuin  postularent,  nec 

wcado  j^re  alieno  resp.  esset ,  quod  medium  intcr  utile  et  aequum 

V^^trant   Es  wurden  disponible  Staatsgüter  nach  der  Abschätzung  durch  die 

^  '/läub^crn  überlassen,  mit  einem  Zins  von  1  as  für  das  jugerum,  um  ein 

r-«bbeu,  irenn  M  Staat  späterhin  die  Güter  wieder  einlösen  könne.  Livius, 

*V;MRau.) 

'      man  z.  B.  Güter,  welche  1  Mill.  rein  abwerfen,  für  30  MU1.  verkaufen 
Schulden  abzahlen,  die  41/*  Proc.  Zinsen  kosten,  so  erspart  man  1,350,000 

■■-•<■  >:,ij,(m>u  m.  mehr,  als  mu  in  Domlnenertrtg  iiiijgiebt  Wi.  Note 

'«■S.dea,  V,  45.  —  v.  Jacob,  I,  §.  76,  192.  —  Herzog,  Staatswirth- 
r,  II,  5  (1820). 
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auf  ihm  ruhen  müsse.  Das  Domäneneinkommen  wird  ferner 

seiner  Unabhängigkeit  von  landständischer  Bewilligung  and 

haupt  wegen  seiner  grösseren  Sicherheit  in  Zeiten  innerer 

und  grosser  Umwälzungen  für  vorzüglich  schätzbar  erac 

Solche  Rücksichten  sind  hauptsächlich  bei  den  Hausdomänen 

(§.  97.  153.)  und  können  in  Beziehung  auf  kleinere  Staaten, 

Selbständigkeit  mehr  gefährdet  ist,  nicht  für  ganz 

gehalten  werden,  besonders  wenn  schon  durch  die  Ab 

Grundgefälle  unvermeidlich  ein  Theil  des  Domäneneinko 

hinweggefallen  ist.  Indess  gewährt  erfahrungsgemäss  der  Domi 

besitz  weder  Sicherheit  gegen  Entthronung  der  Dynastieec « 

Revolutionen  noch  materielle  Hülfe  bei  feindlicher  Vera* 

Auch  liefert  wenigstens  in  ruhigen  Zeiten  und  in  Landen) 

einer  entwickelten  Volks wirthschaft  die  Besteuerung  lekta 

Mittel  zur  Befriedigung  der  Staatsbedürfnisse,  and  es  wirai 

rathsam,  jene  Vortheile  da,  wo  erhebliche  volkswirtn*:!^ 

Erwägungen  den  Verkauf  empfehlen,  mit  einem  grossen  w 

scbaftlichen  Opfer  zu  erkaufen.  Auch  ist  es  jedenfalls  zur 

tigung  aller  Besorgnisse  genügend,  wenn  ein  solcher 

Domänen  erhalten  wird,  auf  dessen  Reinertrag  die 

wiesen  werden  kann.  Ferner  ist  auf  Eingehen  eines 

Geldertrages  von  Staatsgütern  nicht  bestimmt  zu  rechnen,  * 

Landgütern  mancherlei  Unfälle  vorkommen  können,  welche 

die  Pachter  als  die  Verwalter  hindern,  die  Zahlungen  so 

Zeit  zu  leisten. 

„2)  Das  Domäneneinkommen  erregt  keine  Unzufriedenheit 

kein  Gefühl  der  Entbehrung,  weil  es  aus  einem  eigenen 

der  Regierung  mit  Hülfe  eines  schon  längst  von  dem 

mögen  ausgeschiedenen  Grundeigenthums  herfliesst, 

Auflagen  fortdauernd  aus  den  Einkünften  der  Bürger  e 

werden  müssen  und  unvermeidlich  zu  manchen  Ungleichheiten 

Belästigungen  Anlass  geben.  Würden  vollends  die  Kamm 

unvorteilhaft  verkauft  oder  die  eingehenden  Kaufgelder 

7)  v.  Haller.  —  Rudhardt,  Zustand  des  K.  Baiern,  ffl,  37.  -  And« 

gerade  umgekehrt  im  Bestehen  vieler  Domänen  eine  Gefahr  für  die  burgerhci* 

Sinc  lair,  Hiatury,  III,  293.    Zacharia,  Vierzig  Buqfeer  vom  Staate,  U. 

Preussen  u.  and.  Staaten  hing  übrigens  der  Umfang  der  jeweil.  VeriusserMf* 

auch  mehr  von  politischen,  als  von  wirtschaftlichen  Zeitansichten  ab :  keiai 

geringe  Veräusserungen  in  Zeiten  der  polit.  Reaction.    Die  Extreme  b*  * aber;  die  Socialdemokratie  als  Gegnerin  des  privaten  Grund eigenthums  mm 

auch  die  Veräußerung  vod  Staatsgütern  verdammen  (wie  sich  in  der 

der  Braunschweiger  Staatsbahneu  schon  zeigte). 
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Me  gehalten 8),  so  müssten  sogleich  die  Steuern  erhöht  werden, 

t  ikB  Atwfall  in  der  Einnahme  zu  decken.  —  Hierbei  ist  jedoch 

kmerken:  Jener  Vorzug  des  Domanialeinkommens  dürfte  nicht 

»widen,  wenn  die  KammergUter  weniger  ertrügen,  als  Privat- 

ifereien  und  somit  die  Gütererzengung  im  Ganzen  geringer  wäre, 

»bei  einer  der  Privatbenutzung  nicht  nachstehenden  Bewirth- 

Wsngsweise  der  Domänen  ist  dieser  Umstand  gewichtig.  Werden 

&  die  Kau i > in 1 1 1  nc n  zur  Schuldentilgung  oder  einer  werbenden 

icndimg  benutzt,  so  ist  keine  Vermehrung  der  Auflagen  noth- 

■i*;  wachsen  dagegen  aus  anderen  Ursachen  die  Staatsbedtirf- 

*  »  würde  auch  die  Beibehaltung  der  Domänen  eine  stärkere 

Ärang  nicht  verhüten  können;  gegen  eine  Verschleuderung 

r  eine  Verwendung  des  Erlöses  für  lautende  Staatsausgaben 

•LJtzen   in   einem  wohlgeordneten  Staate  die  gesetzlichen 

f»|Wenn  gleich  ertahrungsmässig  die  Staatsgüter  in  vielen 

!k  da  Privatbesitzungen  im  reinen  Ertrage  nachstehen ,  so 

«sucii doch  nicht  behaupten,  dass  dies  allgemein  so  sein  müsse. 

^  mau  in  dieser  Beziehung  die  Arten  und  Beschaffenheil 

r&utegtiter  unterscheiden,  theils  lässt  sich  die  Bewirthschaftung 

*r  tinrichten.  Ferner  lässt  sich  nicht  verhindern,  dass  reiche 

^rsonen,  Körperschaften  oder  Stiftungen  die  erkauften  Güter 

^verpachten,  wie  es  die  Regierung  gethan  hat,  und  wie 

l^erhanpt  sehr  häufig  geschieht;  es  macht  dann  wenig  Unter- 

^  ob  der  Verpächter  der  Staat  oder  eine  andere  Person  ist. 

M)  Das  Domäneneinkoramen  muss  im  Verlaufe  längerer  Zeit- 

»  steigen,  weil  die  Grundrente  mit  der  Preiserhöhung  der 

«tnengnisse  und  dem  besseren,  kunstgemässeren  Anbau  der 

dreien  erhöht  wird.  Durch  den  Verkauf  gegen  eine  Geldsumme 

* 'iieser  Vortheil  verloren,  und  der  Schaden  ist  desto  grösser, 

815  die  Veräusserung  in  einer  Zeit  vorgenommen  wird,  wo  es 

•  Kapitalien  und  Arbeitskräften  zu  einer  besseren  Bewirth- 

durch  Privaten  fehlt  und  deshalb  die  Preise  der  Grund- 

üo«h  niedrig  sind,  oder,  wie  in  der  Regel,  wenn  es  in  Zeiten 

* !  ̂Dinoth  geschieht.  —  Diese  Betrachtung  muss  von  u  n  - 

*!  *en  Verkäufen  abhalten.    Doch  ist  dabei  auch  zu  erwägen, 

^.Grundrente  von  Privatländereien  öfters  schneller  zunimmt, 

kj'®  Domänen,  —  dass  Privateigentümer  zu  mühsamen  Urbar- 

'>>di«er  Bewrfniss  ist  (ir.  Moltke  dem  Verkaufe  abgeneigt   üeber  die 
S.  30. 
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368  2.  B.  2.  K.  1.  A.  Beibehaltung  oder  Veräußerung  d.  Feldguter.  §.  159, \v 

machungen  und  Grundverbesserungen  mehr  Eifer  zn  haben 

—  ferner  dass  die  Staatscasse  auch  von  dem  grösseren 

kommen  der  Bürger  auf  mancherlei  Weise  mittelbar  V< 

z.  B.  in  der  Grundsteuer.9) 

„5)  Staatsanleihen  können  durch  den  Domänenbesitz 

werden,  weil  dieser  den  Staatsgläubigern  eine  U 

heit  giebt.  —  Dies  ist  jedoch,  besonders  in  grösseren 

gutem  Personalcredit ,  neuerlich  von  geringer  Erheblichkeil, 

man  bei  gut  geordnetem  Staatshaushalte  und  erprobtem  Recbs 

der  Regierung  jener  Grundlage  des  Credites  selten  mehr  ti 

Die  landständische  Zustimmung  nützt  dem  öffentlichen  Vai 

mehr  als  die  Verpfändung  der  Domänen,  die  überdies«  vom  9 

gläubiger  schwer  zu  seiner  wirklichen  Sicherung  geltend  zo  oi 

ist.  S.  Näheres  in  der  Lehre  von  den  Staatsschulden  im  2.  Bs 

„6)  Einzelne  Kammergtiter  leisten  gute  Dienste,  um  landw 

schaftlichen  Verbesserungen  Eingang  zu  verschaffen  und  tob  f 

aus  weiter  zu  verbreiten,  z.  B.  Einführung  besserer  Vktaf 

Anlegung  von  Gestüten,  landwirtschaftlichen  Lehranstatoj 

Gelegenheit  zu  Anschauungen,  Uebungen  und  Versuchen 

oder  wenn  grosse  Gebäude  vorhanden  sind,  zu  Irren- 

häusern, Schullehrcrseminarien  u.  dgl." 

§.160. — C.  Nach  der  Abwägung  der  vorstehenden  einan 

Theil  widerstreitenden  Gründe  gelangte  schon  Raa  (§.98 

auch  für  die  Gegenwart  nicht  zu  einer  einfachen  unbed 

Regel,  „weil  die  Bestandteile  des  Domänenvermögens  selbsi 

■)  Vgl  Bau,  Voltowiithschaftslchre,  S.  A.,  I,  §,  220.   Schmalz,  H 
zählt  von  einem  Staatsgute,  welches  1739  für  3300  Thlr..  und  noch  1&>5 

als  für  3900  Thlr.  verpachtet  worden  ist,  während  der  Pachtzins  eines  1 

adelichen  Gutes  in  jener  Zeit  von  800  auf  3000  Thlr.  gestiegen  war.  Vi 

hier  jedoch  auf  die  Grundsätze  der  Verpachtung  (vorgeschriebenes  oder 

Wirthschaftssystem)  an.    S.  u.  über  Zeitpacht  §.  173  ir.  —  Man  hat  U 

die  Güter  der  im  Jahre  1542  von  Heinrich  VIII.  aufgehobenen  Klöster  gef« 

L.  St.  eingebracht  haben  mögen,  und  dritthalb  Jahrhundertc  später  wenigstem ' 
jährlichen  Ertrag  haben  bringen  können.    Sinclair,  a.  a.  0.  I. 

Bergius,  Grundsätze,  S.  180,  Meitzcu,  Boden  Preussen's,  III,  406,  So*- 
VI,  1,  156,  brachte  der  Morgen  der  preuss.  Domknenhöfe  an  Pachtzins  1  ̂49  1  1* 

1864  1  89,  18t>7  2  11,  1875  2*75  Thlr.    Die  Annahme  von  der  schlechten  R*- 
Domänen  muss  überhaupt  in  der  Allgemeinheit  wie  sie  früher  von  Rau  u.  den 

Lehrern  aufgestellt  wurde,  aufgegeben  werden.     VgL  auch  Meitzen,  ul 

meine  Grundleg.,  I,  §.  345  u.  überhaupt  den  §.  ltil.  —  Nach  Stein,  L  A 

soll  der  Uebergang  der  Domänen  an  die  Einzelwirtschaft  von  höherem  w 

schaftlichem  Gesichtspunct  auch  darum  nothwendig  gefordert  werden,  weil  * 
das  wesentliche  Moment  aller  guten  Wirtschaft,  die  Kapitalbildung  durch 

und  Amortisation,  fehle.    Allerdings  wird  der  reine  Ertrag  der  Domänen 

gesammelt,  sondern  zum  Staatsaufwande  benutzt,  aber  dafür  sind  weniger  Stet«5» 

und  es  kann  von  den  Steuerpflichtigen  desto  mehr  zurückgelegt  werden.  (Bnni 
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tliebeo  und  zeitlichen  Verhältnisse  so  verschieden  seien,  dass 

liberall  and  zu  aller  Zeit  eine  und  dieselbe  Handlungsweise 

iernng  empfohlen  werden  könne.  Der  Verkauf  aller  Do- 

meinte er,  wäre  eben  so  wenig  allgemein  zu  rechtfertigen, 

mg  aller,  vielmehr  müsse  man  in  gegebenen  Fällen 

\  den  feststehenden  Zwecken  auch  auf  die  obwaltenden  Um- 

I  Röcksicht  nehmen."  In  dieser  Hinsicht  hob  Rau  Folgendes 

I  krücksichtigen  hervor  und  gelangte  dadurch  zu  einer  ver- 

jenen  Entscheidung  der  einzelnen  Fälle: 

Ji  Zweck  der  Benutzung.  Solche  Güter,  die  nicht  bloss 

Wdertrages  willen,  sondern  auch  noch  zu  einem  besonderen 

le  nützlich  sind  (§.  159.  Nr.  6.),  fallen  nicht  unter  die 

Rücksichten  und  verdienen  erhalten  zu  werden. 

Znstand  der  Bewirtschaftung  und  Ertrag  der 

iatn  in  Vergleich  mit  den  Grundbesitzungen  der  Einzelnen. 

tk  nach  sicheren  Thatsachen  der  Unterschied  zwischen  beiden 

Heilder  letzteren  hervortritt,  desto  grösseren  volkswirth 

fthfiea  Gewinn  verspricht  der  Verkauf.  Dies  ist  vorzüglich 

fehl!  wo  in  einer -Gegend  die  schwunghafte,  intensive, 

tag  des  Bodens  Eingang  gefunden  hat,  oder  wo  die  Güter 

■? '>ht  und  schwieriger  Grundverbesserungen  bedürfen,  die 

ihmer  leichter  und  wohlfeiler  ausführt  als  die  Re- 

Ein  Kennzeichen  solcher  Umstände  kann  man  theils  in 

ten  Preisen  des  Grundeigenthums,  der  dichten  Bevölkerung, 

rien  Verkleinerung  des  Grundbesitzes  in  einer  Gegend  über- 

trete in  dem  grossen  Erlöse  aus  Domänenverkäufen  finden, 

derselbe  die  40-  oder  50faehe  Rente  betrüge.  Bei  jener 

schling  ist  auch  darauf  zu  achten,  ob  etwa  in  der  Benutzungs- 

Staatsgtiter  eine  Verbesserung  ausführbar  ist,  die  eineu 

Reinertrag  hoffen  lässt  In  kleinen  Ländern  ist  es  leichter, 

in  guter  Aufsicht  zu  halten  und  vorteilhaft  zu  be- 

^ -haften,  als  da,  wo  dieselben  sehr  zahlreich  und  verschieden- 

tAVermuthung  ü  ber  den  künftigen  Ertrag  gewisser 

»*i  Usst  sich  ein  Steigen  desselben  in  Folge  äusserer  Ereig- 

<L  B.  neuer  Verkehrswege)  oder  einer  besseren  Benutzung 

i*i  den  Domänen  bald  erwarten  und  annehmen,  dass  der 

P  t  erkauf  nicht  so  günstig  ausfallen  werde,  um  das  Verzichten 

Ertragsverniehrung  zu  vergüten,  so  macht  dies  wenigstens 

NMweilige  Beibehaltung  rathsam. 



370  2.  B.  2.  K.  1.  A.  Beibehaltung  oder  Verausserong  d.  Feldgttter.  §.  160 

„4)  Beschaffenheit  der  Domänen.  Solche,  die  vi 

nehmungseifer,  Kapital  und  Arbeit  in  Ansprach  nehmen 

am  Ersten  der  Betriebsamkeit  der  Privatpersonen  überlasset 

also  die  Güter  der  intensiveren  Wirtschaftssysteme :  am 

Garten-  und  Rebland,  weniger  allgemein  Ackerland  und 

am  Wenigsten  Waldungen.  Für  letztere  kommen  überha 

besondere  Gesichtspuncte  in  Betracht.  S.  Näheres  im  4. 

von  den  Waldungen,  u.  §.  191.  ff. 

„5)  Geignete  Verwendung  des  Erlöses.  Sollte 

lieh  an  einer  guten  Gelegenheit  fehlen,  die  Kaufgelder  ßi 

einträglich  anzulegen,  so  wäre  es  besser,  die  Kammergliter 

Aushülfe  für  spätere  Zeiten  zu  bewahren."10) 

§.  161.  Beurtheilung  dieser  Beweisftihrnn 

letztere  ist  ein  characteristisches  Beispiel  der  Argumentativ 

besonnensten  und  wissenschaftlich  unbefangendsten  Tft< 

Smith'schen  Schule  in  allen  solchen  Fragen  der  Fins 

Volks  wirthschaftepolitik.  Die  Gründe  für  und  wider  ein 

practische  Massregel  werden  hier  objectiv  geprüft  und 

immerhin  schon  in  einer  der  historischen  Schule  ähnlich 

fassung  eine  absolute  Entscheidung  abgelehnt,  den  reij 

Verhältnissen  vielmehr  richtig  Rechnung  getragen.  Aber  i 

bleibt  die  Beweisführung  einseitig  und  unzulänglich, 

lieh  aus  zwei  Gründen: 

1)  Einmal  bewegt  sie  sich  immer  nur  in  den  Gesichts] 

des  volkswirtschaftlichen  und  privatwirthschaftlichen  Produ< 

interesses  und  lässt  die  anderen  Gesichtspuncte,  diejeui* 

volkswirtschaftlichen  Vertheilungs-  und  des  damit  verbn 

socialpolitischen  Interesses  oder  m.  a.  W.  die  Einwi 

der  Grundbesitzverhältnisse  auf  das  Volksleben  -  * 

grundeigenthum  und  Staat srentenbezug  im  Falle  des  Do\ 

besitzes  und  Beseitigung  dieser  Verhältnisse  bei  der  Domäi 

äusserung  —  ganz  unbeachtet  (§.  156); 

2)  Sodann  geht  jene  Beweisführung  doch  überall  ohn 

reichende  Begründung  von  der  Annahme  einer  natürliche 

feriorität  des  Staatseigenthums  verglichen  mit  dem  Privai 

thum  am  Boden  und  demgemäss  von  der  Voraussetzung  einer 

gemeinen  und  zu  bedeutenden  Benachtheiligung  des  t 

,0)  üeber  diese  Schwierigkeit  s.  die  Schrift :  Bemerkungen  über  die  VdSf 

der  Zürcher'schen  Domänen.    Dcc.  1831. 

i 
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m  haftlichen  Pr oductionsinterresses  bei  der  Beibe- 

der  Domänen  aas. 

>ie  nähere  Begründung  dieser  Einwürfe  gegen  Rau's  Beweis- 

ig gehört  nicht  in  die  Finanz  Wissenschaft,  sondern  theils  in 

iraodlegenden  Theil  der  allgemeinen  Volkswirth- 

Su lehre,  insbesondere  in  das  Kapitel  von  der  wirthschaft- 

ii Rechtsordnung  des  Verkehrs,  (B.I  der  Neubearbeitung, 

.  fcils  in  die  Agrarpolitik  (B.  IV.). 

I  -  §.  162.  Entscheidung  der  Frage  mit  aus  dem 

apolitischen  Gesichtspuncte.  Benutzt  man  daher  hier 

da*  Ergebnis 8  der  einschlagenden  Erörterungen  in  der 

$epngu)  für  eine  Entscheidung  der  Frage  der  Domänen- 

fflernng  zugleich  mit  aus  dem  socialpolitischen  Ge- 

üpancte,  so  ergiebt  sich  ftlr  unsere  Staaten  in  der  Gegen- 

F^ndes: 

genannte ,  wie  alle  Fragen ,  welche  sich  an  die  Eigen- 

»irinng  für  Productionsmittel,  specieil  für  den  Grund  und 

»  bipfen,  müssen  stets  aus  dem  doppelten  Gesichts- 

ut  des  volkswirthscbaftlichen  Productions-  und 

fölkswirthschaftlichen  Vertheilungsinteresses  und 

nöterem  zusammenhängend  des  socialpolitischen  Inter- 

l  benrtheilt  werden12).  Es  lässt  sich  aber  nachweisen,  dass 

tetere  Gesichtspunct  bei  der  Entscheidung  doch  den  Aus- 

Ii  reben  darf13). 

der  Domänenfrage,  wie  in  allen  Fragen  des  ländlichen 

ist  ausserdem  zwischen  kleinem  und  mitt- 

und  GrossgUte rbetrieb,  bez.  Besitz  anderseits 

^beiden.14)  Die  Entscheidung  wird  dann  fol$rendennaassen 
fc: 

h  Bmdelt  es  sich  nach  der  »Sachlage  nur  darum ,  die  Domä- 

*i*Gro88güter,  was  sie  bei  uns  meistentheils  sind,  in  die 

*  *on  Privaten  übergehen  zu  lassen,  so  erscheint  die  Bei- 

klang aus  volkswirthscbaftlichen  und  socialpolitischen,  aus 

de»  Productions-  und  Vertheilungsinteresses  gerathen  und 

Jlka.  Grondleg.  I,  Kap.  5,  Abschn.  19,  nam.  §.  341  —  351. 

_ ' '^iivf  Kap      bos  ?j  340  u.  Anm.  1  s.  628.    Meine  Behandlung  der 
■  ---}■  meint«  Zusätze  zu  Etftll  m  d.  6.  d.  Fmai.zwi.ss..  ebenso  wie 

„AbschafL  d.  prir.  ürundeigenthums"  (1870)  betonten  das  Prodactions- 

&\  m  einseitig,  so  in  §.  122  N.  1  u.  d.  Anm.  dazu.    Vgl.  dagegen  jetzt 
a.  a.  0..  bes.  S.  559  Anm.  1,  S.  674  Anm.  46. 

I  §.  345. 
347,  349  snb  a. 

24*
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372     2.  B.  2.  K.  I.A.  Beibehaltung  oder  Veräusserun?  d.  Felderüter.  §.  I* 

jedenfalls  au9  finanziellen  Gründen  nicht  so  allgemein  ver 

wie  die  frühere  Theorie  annahm. 

a)  Bei  ordentlicher  Regelung  des  Zeitpachtverhältnisses 

recht  wohl  zu  erreichen  ist  (§.  173  ff.),  wird  die  Dom! 

Pächtern  ebensogut,  wenn  nicht  besser  bewirtschaftet, 

ISigenthtimern.  Das  lässt  sich  aus  den  massgebenden  Verh 

ableiten  und  wird  durch  die  Erfahrung  bestätigt l6)  Es 

auch  in  deutschen  Verhältnissen  hier  der  besondere  Vor 

der  Pacht  in  Vergleich  mit  dem  privaten  Eigenthum  in 

dass  der  Pächter  mit  einem  grösseren  eigenen  Betriel 

wirthschaften  kann  als  der  Käufer16),  weil  letzterer  sein 

zum  grossen  Theil  für  den  Kaufpreis  verwenden  muss.  \ 

Gut  vom  Erwerber  etwa  selbst  wieder  verpachtet,  so  b\ 

Sachlage  im  Effect  für  das  Productionsinteresse  diese 

bisher. 

b)  Das  Vorhandensein  eines  unabhängigen  Grossgrund 

Stands  kann  für  ein  Land  in  socialer  Hinsicht  so  werthn 

dass  der  private  Grundrentenbezug  dafür  trotz  seiner  B» 

mit  in  den  Kauf  genommen  werden  darf.  Für  die  Erb 

des  privaten  Grossgrundbesitzes  wird  die  sociale  Fl 

des  Grundbesitzerstandes  daher  wichtig  in  die  Wagscbaalei 

Aber  mit  Domänen veräusserungen,  die  schon  bei  der  l 

Zahl  noch  vorhandener  Grossdoraänen  in  unseren  Staaten 

bei  der  nothwendigen  Vereinzelung  von  Verkäufen  nicht  bei 

hierauf  einwirken  können,  lässt  sich  ein  solcher  Stand  do< 

erst  schaffen.  Derselbe  muss  ohnehin  seine  geschichtlic) 

dition  haben,  um  eine  erspriessliche  sociale  Function  aoä 

Deswegen  kommt  bei  der  Frage  der  Domänenveräussert 

das  andere  Moment  in  Betracht,  das  mit  dem  Verthei 

socialpolitischen  Interesse  verbunden  ist:  Die  nationale  Gruf 

bez.  ihr  natürlicher  weiterer  Zuwachs  würde  in  noch  grl 

Maasse  aus  der  Hand  der  durch  den  Staat  vertretenen  \ 

meinschaft  in  die  Hand  eines  kleinen  besitzenden  Brucbthi 

Bevölkerung  übergehen19).    Das  ist  nicht  erwünscht. 

c)  Das  finanzielle  Interesse  kann  allerdings  durch 

")  Ebend.  §.  345. 

M)  Rau,  I,  §.  377;  Roscher,  II,  §.  62. 
17)  Grundleg.  §.  350. 

w)  Zahl  der  Domänen  in  Preussen  1875  1127  (in  Rheinland  fehl« 
in  Westfalen  bis  auf  4). 

i9)  Grundleg.  I,  §.  341. 
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ler  Domänen  befriedigt  werden,  wenn  der  Zins  aus  dem 

treibe  erheblich  höher  ist  als  die  reine  Pachtrente  und  etwa 

•tut  Schulden,  die  er  hoch  verzinsen  muss,  so  tilgen  kann, 

haben  die  von  Hau  in  §.  159  zusammengestellten  Gründe 

wiese»  Gewicht.  Aber  durch  richtige  Anwendung  des  Con- 

aprincips  lä88t  sich  die  Pachtrente  steigern.  Sie  steigt  dann 

ak%  mit  der  allgemeinen  nationalen  Grundrente,  deren 

«km  bei  vermehrter  Bevölkerung  und  höherer  Entwicklung 

abreiebthums  zu  erwarten  ist  (s.  o.  Note  9).  Selbst  finanziell 

et  «eh  daher,  ob  der  Staat  bei  einem  jetzigen  Verkauf  diese 

tu  genügend  bezahlt  bekommt.  Gegenüber  dem  principiellen 

im,  immer  grössere  Theile  und  schliesslich  die  ganze  na- 

t  Grundrente  oder  wenigstens  ihren  Zuwachs  an  wenige 

:e  ibergehen  zn  sehen,  entscheidet  aber  eine  Zinsdifferenz 

des  Staats  in  der  Veräusserungsfrage  auch  nicht 

Ij  Aadere  liegt  die  Sache  im  Allgemeinen  bei  einer  Zer- 

der  Domänen  in  kleinere  oder  mittlere  (bäuer- 

>J  Betriebe  oder  Güter.    Kann  hier  mit  Aussicht  auf  Erfolg 

cm  Veräu8serung  der  Domänen  ein  Bauerstand  erhalten 

kg  geschaffen  werden  —  allerdings  ein  sehr  schwieriges 

-  so  empfiehlt  sich  diese  Maassregel  aus  allen  in  Be- 

kommenden Gesichtspuncten. 20) 

"i  ta*  Productionsinteresse,  besonders  wenn  es  sich  um  inten- 

%  ciehr  Handelsgewächse  u.  s.  w.  bauende  Culturen  handelt, 

i&r  durch  das  Privateigenthum  am  Boden  wohl  besser  geför- 

**  durch  ein  hier  ohnehin  schwerer  zu  regelndes  Zeit- 

)i  Oer  Bezug  eines  Theils  der  nationalen  Grundrente  in  kleinen 

durch  eine  grössere  Anzahl  bäuerlicher  Wirthe  hat  die 

^orgehobenen  Bedenken  nicht,  oder  sie  werden  durch  den 

"Wäschen  Vortheil  des  Vorhandenseins  eines  solchen  Bauer- 

*  gewogen. 

fiDts  finanzielle  Interesse  des  Staats  kann  bei  einem  Ver- 

* Tf|*  lerechlagenen  Domänen  noch  besser  wahrgenommen 

**•  Denn  bei  der  grösseren  Zahl  mitwerbender  Käufer  können 

^ise  als  bei  der  Veräusserung  geschlossener  Domänen- 

^kagt  werden,  ohne  dass  das  Plus  des  Preises  fllr  den  Klein- 

*  l  §•  347,  348. 
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374  2.  B.  1  K.  L  A.  Beibehaltung  oder  Verlusserung  d.  Feldhüter.  §  162, 1« 

and  Mittellandwirth  bei  seiner  Betriebsamkeit  and 

cultnren  druckend  werden  mnss. 

Das  Hauptbedenken  bleibt  nur,  ob  das  erwünschte 

solchen  Verkäufen  erreicht  wird.  Die  Käufer  können 

nähme  kündbarer  Schulden  leicht  von  vorneherein  in 

Lage  gerathen.  Sie  werden  dann  nicht  immer  im  Sl 

den  Besitz  zu  erhalten  Anderer  Gross-  oder  Mittelbetiis 

die  ehemaligen  Domänenstticke  auf.  Es  wird  daher  bei  der  I 

tührung  der  Massregel  auf  ein  richtiges  Scbuldrecfc 

kommen21),  oder  statt  des  Verkaufs  richtet  der  Staat  he« 

Erbpachtsystem  ein.  Dies  kann  die  wirth&chaftlichen. 

ziellen  und  socialpolitischen  Vortheile  der  Veräusserung  m 

festen  Besitzrechts  fttr  beide  Betheiligte  bieten,  ohne  die 

Maassregel  leicht  verbundenen  Schwierigkeiten  und 

speciellen  Bedenken,  welche  gegen  die  Erbpacht  geltend  gc 

werden,  wiegen  nicht  so  schwer  (§  178  ff.),  als  dass  ms 

System  unbedingt  dem  Privateigenthum  des  Landwirtbs 

mtlsste. 

III.  —  §.  163.    Verfahren  bei  Domänenvei 

rungen.22   A.  Im  Allgemeinen.  „Ist  in  einem  einzeh 

ein  Verkauf  von  Staatsgütern  für  nützlich  erachtet  wori 

kommt  bei  der  Ausführung  dieser  Maassregel  noch  F< 

Betracht : 

„1)  Die  Befugniss  der  Regierung  zu  derselben.  Fr# 

war  es  in  vielen  Ländern  verboten ,  Domänen  anders  als  w 

Schaffung  eines  Ersatzes  in  Grundstücken  gleichen  Wert* 

verkaufen.  Dies  Verbot  mag  in  Zeiten,  wo  man  zur  leichtan 

Aufzehrung  der  Kaufgelder  geneigt  war,  gute  Dienste  £Ö 

haben  und  ist  zur  Widerrufung  solcher  Veräusserungen  oft  l 

wendet  worden");  in  einem  gut  geregelten  Finanzwesen  i 

n)  Ebend.  I,  §.  322. 

w)  §.  163  z.  Th.  wörtlich  nach  Raa,  5.  Ausg.,  §.99  u.  100;  mene  4 

8.  127.  128. 

i3)  In  Frankreich  wurden  oft  Domänen  auf  unverantwortlich«  w"» 
schleudert,  namentlich  indem  man  sie,  um  Einzelne  zu  begünstigen,  d<^n*clta  i 

Entrichtung  einer  geringen  Summe  verpfändete.  Die  dagegen  erlasse»««  ̂  

(z.  B.  von  1539,  1566)  wurden  nicht  beobachtet,  auch  die  von  Cölbe  ritt*? 

geordnete  Commiasion,  um  alle  Verpfändungen  zu  ermitteln  und  die  Eiaatfeisj 

verpfändeten  Guter  (dorn,  engagea)  zu  bewirken,  hatte  geringen  Erfolg.  *Ä 

wenigsten«  die  empfangene  Summe  hatte  erstatten  müssen,  und  von  den  Botissa 

auf  die  Guter  verwendet  worden  war  (Forbonnais,  Recherche«.  H,  57J*  * 
1724.  1777.  1781,  1790.  1799,  1820  und  1829  wurden  Verordnungen  gfgeä». 

aus  den  verpfändeten  Gütern  einen  Vortheil  für  die  Staatscasse  zu  ziehe«. 
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,  weil  es  auch  nützliche  Veränderungen  verhindert 

rerhütung  jener  Fehlgriffe  eben  so  gut  auf  anderen 

bewirkt  werden  kann.  Es  ist  nicht  einmal  nöthig,  die 

fi^e  Zustimmung  der  Landstände  zu  jedem  einzelnen  Do- 

ircrkauf  zu  fordern,  wenn  nur  das  Gesetz  gewisse  Voraus- 

i bestimmt,  unter  denen  diese  Maassregel  zulässig  ist."24) 
M.) 

Finaaces  Art  Domaines.  —  v.  Hock  a.  a.  0.  S.  273.  —  Das  preuss. 
r  3  1713  erklärt  die  Unveräusserlichkeit  der  Domänen.  Ein  neueres  Haus- 

IT.  Decemb.  1808  und  das  Edict  vom  5.  Novemb.  1809,  welches  mit  dem 

^rofener  angesehener  Männer  (Notabein)  aus  allen  Provinzen  zu  Stande 

vir,  jrestattet  den  Verkauf  in  Fällen,  wo  er  für  das  gemeine  Wohl  und 
•fc**e  der  k.  Familie  vorteilhaft  ist.  Für  die  1815  neu  erworbenen  Landes- 

Yerordn.  vom  9.  Marz  1819.    Näheres  bei  Rönne,  Staatsrecht  II,  2, 

^  btdische  Verl-Urkunde  §.58  erlaubt  die  Ablösung  von  Grundgefallen, 

af  «ibehrlicher  Gebäude  und  solche  Veräusserungen,  die  die  Landescultur 

4ß  rar  Aufhebung  einer  nachtheiligen  eigenen  Verwaltung  dienen.  Der 

ue  zu  neuen  Ankäufen  verwendet  oder  der  Schuldentilgungscasse  zur 

ikreben  werden.   Aehnlich  die  ehem.  kurhess.  Verf.  §.  142,  sächs. 

rtMemb.  Verf.  §.  108.   In  diesen  beiden  Staaten  soll  der  Erlös  zur 

*|U3«r  Grundstücke  angewendet  werden.    Auch  in  Frankreich  ist  ein 

«äff  Austausch  nur  Kraft  eines  besonderen  Gesetzes  zulassig.    Nach  der 

'«<-C±  Tit.  in,  §.  6,  7  sind  von  dem  Veräusserungsverbote  ausgenommen 
b  kiTderang  der  Landescultur  oder  sonst  zur  Wohlfahrt  des  Landes  oder  zum 

fe^Orars  und  zur  Aufhebung  einer  nachtheiligen  Selbstverwaltung'4  für 
Verkäufe.    Doch  dürfen  die  Landeseinkünfte  nicht  geschmälert  werden 

j*  ü  Ersatz  entweder  eine  Dominicalrente  bedungen,  oder  der  Kaufschilling 

fr  .'-Tsrbongen  oder  zur  zeitlichen  Aushülfe  des  Schuldentilgungsfonds  oder 
P^m  Wühl  des  Landes  bezielenden  Absichten  verwendet  werden.  —  Grossh. 

tfA  Art  7—10.    Familiengüter  dürfen  nur  in  wenigen  Fällen  (entbehr- 

Vergieiche  zur  Beendigung  von  Rechtsstreitigkeiten ,  Ablösungen  von 

*    verkauft  werden  und  es  inuss  den  Ständen  eine  Berechnung  über 

dessen  Wiederverwendung  zum  Grund  stocke  vorgelegt  werden. 

Mea  Staatsgütern,  wenn  die  Schulden  abbezahlt  sind.  —  Auch  in  Baden 

*  dem  Domänenverkaufe  und  den  Ablösungen  eingegangene  und  nicht 
^kaafcn  verwendete,  sondern  zur  Einlösung  von  Staatsobligationen  benutzte 

^'tao  Namen  des  Grundstocks  Vermögens  als  eine  Forder.  des  Fürsten- 

£  *-»  Laad  betrachtet  und  als  ein  besonderer  Bestandtheil  der  Staatsschuld 
Jedoch  sind  unter  den  verkauften  Gegenständen  auch  wahre  Staatsgüter 

^■'*«n.|  Bis  zum  Belaufe  von  12  Mill.  fl.  ist  dieses  Grundstocksvermögen 

^  r-;.  der  Mehrbetrag  wird  den  Domänoncassen  aus  der  Schuldentilgungscasse, 

''madstoebrechnung  führt ,  verzinset ,  iedoch  nicht  haar ,  sondern  durch 

J*4*  au  der  Staatskasse .  aus  welcher  die  Schuldencasse  ihre  Dotation  erhält. 

aar  eine  Form .  um  den  Belauf  der  in  letztere  Gasse  geflossenen  Ver- 

*  i"'lfruiirsgelder  in  Erinnerung  zu  erhalten.    Durch  Ankäufe  und  Grund- 
roo  Domänen  wird  diese  Vermögensmasse  auch  wieder  vermindert. 

LK*muial-  wird  neuerlich  auch  ein  Staats- Grund  Stocks  vermögen  aufgeführt, 

■  * •  » erkinfen  von  Bestandtheilen  des  Staatsvermögens  gesammelt  und  zum 

m  iT  W  ̂n^*ttfefl  verwendet  wird.  Beide  Grundstocksberechnungen  werden 

l  1  »u&dbchen  Ausschuss  zur  Prüfung  vorgelegt  u.  bei  dem  Anfang  einer 

^  de«  Standen  mitgetheilt  —  Eine  ähnliche  Behandlung  besteht  in 

5?*1!-  Hier  kommt  keine  Tilgung  von  Staatsschulden  aus  Mitteln  de* keiae  Tilgung  von 

?  Tor.  dieser  wird  ganz  zu  Ankäufen  und  Bauten  verwendet.  Ankäufo 
Zartickziehen  von  einstweilen  angelegten  Summen  bestritten.  Auch 



376     2.  B.  2.  K.  1.  A.  Beibehaltung  oder  Veräusserung  d.  Feldpater.  §. 

2)  Der  Zeitpunct  des  Verkaufes  muss  so  gewählt 

dass  ein  guter  Erlös  zu  erwarten  ist;   also  womöglich 

ruhige  Zeit!    Um  das  Angebot  nicht  zu  stark  werden  z.« 

muss  der  Verkauf  grösserer  Massen  von  Domänen  nur 

veranstaltet  werden. 

3)  Die  Verwendung  des  Erlöses  muss  nach  de 

tigen  Grundsätzen  der  Finanzwissenschaft  gese 

bestimmt  werden,  dass  entweder  Schulden  getilgt  od 

gaben  fttr  privat-  und  Staats wirths chaftliche  K 

anlagen,  eventuell  auch  für  andere  (eigentliche)  £ 

ordentliche  Ausgaben,  in  Folge  von  Kriegen  n.  s.  i 

gedeckt  werden.  Die  ausschliessliche  Verwendung  für  S 

tilgung  oder  für  neue  privatwirths chaftliche,  Rente  gebende 

anlagen,  wie  es  in  einzelnen  Staaten  bestimmt  worden  ist  u 

Hau  es  empfahl  (§.  99  d.  5.  A.)  ist  nicht  geboten.  ̂  

gelten  für  die  Verwendung  des  Erlöses  dieselben  Regeln 

die  Benutzung  des  Staatscredits  zur  Deckung  des  Finan: 

(§.  59 — 63).   Es  sind  daher  nur  die  laufenden  ordentlich 

gaben  grundsätzlich  nicht  aus  dem  Erlös  zu  bestreiten.2^ 

B.  Im  Besonderen.  Für  den  Vollzug  eines  beschl 

Domänenverkaufes  gelten  dann  nach  Rau  nachstehende  Re 

„1)  Da  für  kleinere  Abtheilungen  von  Grundstücke! 

Kauflustige  vorhanden  zu  sein  pflegen,  als  für  grosse  Fläc 

ist  es  gewöhnlich  auch  finanziell  dienlich,  diese  zu  zertheil 

nicht  soweit,  dass  die  gute  Bewirtschaftung  erschwert  wltn 

grossen  Feldgütern,  die  von  Dörfern  entlegen  sind,  hat  jedo< 

Zerlegung  die  Schwierigkeit,  dass  für  die  einzelnen  Abthe 

Hofgebäude  fehlen,  deren  Errichtung  auf  Staatskosten 

finanziell  nicht  vortheilhaft  sein  würde."  Dann  muss  c: 

wieder  nach  dem  vorerwähnten  zweiten,  dem  socialpoliti 

Gesichtspuncte  entschieden  werden  (§.  162  sub.  b).  Mitnntc 

zu  Eisenbahnen  sind  die  Grundstocksmittel  verwendet  worden.  —  In  Kai 

wurde  es  mit  dem  Grundstock  eben  so  gehalten  wie  in  Würtemberg.  —  Da 

Ertrag  des  Domaniums  zu  den  laufenden  Staatsausgaben,  der  Erlös  an  Grui 

und  Ablösungen  in  eine  Grundstockscasse  fliesst,  so  ist  die  genaue  Unters 

beider  Arten  von  Einnahmen  nöthig.  In  Baden  hat  die  Behandlung  des  H 

von  ausgerodeten  Domanialwaldungen  Schwierigkeiten  verursacht,  welche  di 

Gesetz  v.  2.  Febr.  1851  gehoben  worden  sind."  (Kau.) 

**)  Der  „Erlös  aus  Ablösungen  von  Domänengefällen  und  aus  dem  Verl 

Domänen-  und  Forstgrundstücken'4  bildet  jetzt  zwar  ein  besonderes  Kapitel 
preussischen  Staatseinnahme,  aber  müsste  streng  genommen  überhaupt  nie 
der  ordentl.  Einnahme  stehen. 

M)  Ausführt.  Vorschriften  bestehen  im  preuss.  Staat,  Rönne  a.  a.  O-S. 
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omioeiiTeränsserung  und  Zerschlagung  ein  passendes  Mittel 

olonwation  weniger  bevölkerter  Landstriche  oder  zur  Hebung 

Seabegrtindung  eines  Bauernstands  sein.87) 

i;  Den  Kauf  lustigen  wird  eine  Beschreibung  und  ein 

Mag  zur  Einsicht  vorgelegt  Es  ist  nützlich,  wenn  den 

n  der  Flächengehalt  genau  angegeben  werden  kann, 

«ie  Ungewissheit  über  den  Werth  des  käuflichen  Gegen- 

?  den  Preis  erniedrigt  Im  Mangel  einer  guten  Vermessung 

dagegen  die  Haftung  für  das  angegebene  Maass  abgelehnt 

L 

h  Der  Käufer  übernimmt  die  Steuern  und  andere  Lasten 

*J  In  der  Regel  soll  der  Verkauf  durch  Versteigerung 

ibeiL  Eine  Ausnahme  ist  rathsam,  wenn  die  Ueberlassung 

^ise  Personen  besondere  Vortheile  darbietet;  dies  erfordert 

^sticht,  um  persönliche  Begünstigungen  zu  verhindern. 28) 

J)  Die  Versteigerung  wird  gehörig  vorher  in  den  öffentlichen 

oa  ingekündigt.  Unbekannte  oder  unsichere  Personen  dürfen 

bieten,  wenn  sie  eine  gewisse  Sicherheit  geleistet  haben.89) 

}*a  preußische  Regierung  verordnete  1846,  dass  künftig  auf  pachtlos 
ia  Domänen  in  den  Provinzen  Prenssen  nnd  Posen ,  sowie  im  R.-B.  Köslin 

tosienrog  der  Auswanderungen  Stücke  von  ungefähr  60  Morgen  an  Ansiedler 

1  Verden  sollen;  ähnlich  neuerdings  seit  1874.  S.  o.  Note  3  u.  bes.  d.  Sehr. 

*»lt  —  Die  österreichische  Regierung  bot  unter  andern  1859'ein  Gut 
w«  Bekes-Csennad  zum  Verkauf  aus,  mit  384,410  fl.  ö.  Anschlag.    Es  sollten 

«  33  Joch  and  3600  fl.  Kaufpreis,  90  Guter  zu  15  Joch  und  1SU0  iL,  40 

■am  1  Joch  abgegeben  werden,  das  ung.  Joch  zu  1100  Quadr.-Klaftern  ge- 

h  Böhmen,  Mähren,  Galizien,  Ungarn  sind  grosse  Dominialherrschaften  mit 

cn»iUQsern,  lehenbaren  Mühlen,  Grundzinsen  von  deutschen  Fürsten  gekauft (toi) 

^Nordamerika  ist  ein  fester  Verkaufspreis  von  174  Doli,  für  den  Acre 

•'.  Nach  Gesetz  v.  4.  Aug.  1854  darf  das  Land  in  einem  festgesetzten  Ver- 
>*0  veiter  unter  diesem  Preise  abgegeben  werden,  je  länger  es  schon  aus- 

rv.  ohne  Abnehmer  zu  finden,  z.  B.  bei  30  und  mehr  Jahren  für  7s  Doli. 

Verkaafspr.  war  1856/7  0  83  D.,  in  Arkansas  insbes.  0  48,  in  Alabama  0*3 

toe  österreichische  Regierung  verkaufte  31.  Dec.  1854  für  200  Mill.  Fr. 

Berg-  und  Hüttenwerke  und  eine  grosse  Fläche  von  Ländereien  in  der 

*  Mhnen  an  die  von  Franzosen  gegründete  StaatseiscnbahngeseUschaft.  —  In 

^ich  rerkaaft  man  die  Staatswaldungen  durch  ein  Herabbieten,  adjudication 

*  Man  ruft  zuerst  am  Jas  Doppelte  des  Anschlags  aus  und  geht  dann  immer 

L*ev>,  bis  Jemand  ruft :  je  prends.  Hat  dies  keinen  Erfolg,  so  wird  versteigert. 
f  Endstücke  werden  bisweilen  an  Gemeinden,  z.  B.  zu  Friedhöfen,  „aus  der 

•'rtiaft.  -  Die  italienische  Regierung  beschloss  1864  den  Verkauf  ihrer 
i<T,Ton  einer  ugandischen  Gesellschaft  allmälig  ausgeführt  werden  soll. 

Gesellschaft  gab  einen  Vorschuss  von  200  Mill.  Fr.  gegen  ein  Unter- 

^ «  auf  die  Guter.  (Rau.)  Gegen  Meistgebot  und  für  Verkauf  nach  Taxe  bei 
»^fiPwcdlirungen  ist  Sombart  a.  a.  0. 

^r «issen:  Der  Mitbietende  hinterlegt  10  Proc.  des  Anschlags  als  Bürgschaft. 

n'-a  baonare  Waldbestände  oder  bewegÜche  Zubehörungen  (Vieh,  Geräthe'u.  s.  w.) 
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„6)  Der  Ausrufs-  oder  Einsatzpreis ,  als  Minimum,  wird  i, 

der  Veranschlagung  des  Gutes  bestimmt 

„7)  Die  Genehmigung  der  vorgesetzten  Behörde  wird  bat 

trächtlichen  Verkäufen  vorbehalten,  und  auch  bei  geringen  ts£ 

Falle,  wo  der  Anschlag  nicht  erreicht  worden  ist 

„8)  Der  Käufer  wird  nicht  eher  in  Besitz  gesetzt ,  ab 

einen  Tbeil  des  Kaufschillings  abgeführt  hat   Ein  anderer 

kann,  wenn  es  der  Käufer  wünscht,  einige  Zeit  verzinslich 

bleiben.    Mann  kann  auch  statt  einiger  Fristzahiungen  den 

preis  in  eine  Zeitrente  von  längerer  Dauer  umwandein,  m 

der  Sicherheit  willen  ein  Theil  der  Summe  sogleich 

wird.  Diese  Einrichtung  ist  da,  wo  man  nicht  auf  begüterte 

rechnen  kann,  zweckmässig,  um  die  Güter  in  die  Hände 

gering  begüterter  Landwirthe  zu  bringen.50)    Bis  zar  gani 

Zahlung  behält  sich  der  Staat  das  Unterpfandsrecht  vor.u  (Raa^ 

9)  Statt  des  Verkaufs  kann,  wie  bemerkt  (§.  U 

Ueberlassung  in  Erbpacht  grade  auch  im  Lntere&e 

Stands  kleiner  und  mittlerer  Landwirthe  und  insofern  zugrk 

Staatsinteresse  liegen.    (S.   u.  §.  178  ff.)  Die 

dingungen  sind  dann  entsprechend  umzuändern.  Sie 

nicht  noth wendig  ungünstig  zu  sein,  aber  selbst  etwas  UDgüi 

finanzielle  Bedingungen  als  beim  Verkauf  können  aus 

tischen  Gründen  gerechtfertigt  erscheinen. 

IV.  —  §.  164.  Die  Frage  der  Vermehrung  der  D< 

nen  ist  nach  ihrer \principiellen  Seite  durch  die  voraus^ 

Erörterungen  über  die  Domänenveräusserungen  (§.  159  ff., 

» 

mit  den  Liegenschaften  verkauft,  so  muss  noch  weitere  Sicherheit  verlauf 
das»  der  Käufer  nicht  durch  Wiederverkauf  sich  eine  Einnahme  verschaffen  u 

das  Gut  verlassen  könne.    Preuss.  Instruct.  30.  Aug.  184&    Nach  den  älter« 

Vorschriften  durften  V,  10  Jahre  lang  verzinslich  stehen  bleiben,  nach  V  i  i 

1%4«#  wird  Vi  ™r  der  Uebergabe,  7«  innerhalb  eines  Jahr«,  die  andere  Halft« 
3  Jahren  bezahlt  (Bau.) 

")  v.  Münch,  üeb.  Domänenverkäufe.  Darmst  1*23.  VgL  Kau.  II. 

Griechenland  wurde  nach  dem  Gesetz  von  1835  die  allen  Familimhaap-n 

sicherte  Ausstattung  von  Ländereien  bis  zu  dem  Betrage  von  2000  Drachaea 

gegen  eine  36jährige  Zeitrente  von  6  Proc.  abgegeben.    In  Portugal  0 

IS34)  wird  %  des  Kaufgcldes  sogleich  entrichtet,  der  Kest  in  16Jahresun 

2  Proc.  Jahreszins  für  den  noch  nicht  getilgten  Theil  der  Schuld.  —  Bei 

durch  die  spanischen  Cortes  angeordneten  Verkäufe  der  Kirchenguter  zu  üi 

Staatscastie  sollten  1 0  Proc.  nach  1  Jahre ,  dann  2  Jahre  lang  *  Proc  uihi 

7  Proc.  jährlich  abgetragen  werden.  (Kau.)  Ueber  die  Bedingungen  bei  d«a  :* 

preuss.  Domänenverkäufen  s.  o.  Note  3.    Sombart  befürwortet  S.  41  k*f 

Zahlung  nach  Taxe.  Kest  mit  Amortis.-Rente  u.  4°/«  Zinsen  in  30  Jahren  » 
warm  eigentlich  ein  Anerkenntnis* ,  das*  der  Verkauf  nicht  unbedingt  der  V 

mit  ähnL  Bedingungen  vorzuziehen. 

Digitized  by  Google 



Frage  der  Domänenvermehrung. 379 

Weltlichen  schon  mit  erledigt  worden.  Aus  rein  finan- 

ilen  Gründen  ist  in  der  Gegenwart  eine  Vermehrung  in  der 

•j  nicht  rathsam.  Socialpolitische  und  al Igemein - volks- 

lüebaftliohe  Gründe  haben  aber  auch  hier  den  Ausschlag 

pbn.  Jedenfalls  liegt  indessen  bei  Feldgütern  die  Frage 

mihi.  B.  bei  Forsten  und  Eisenbahnen.  Bei  ländlichen 

ks  kann  für  unsere  Zeit  wohl  von  einer  umfassenden  Ent- 

rngsmaassregel  dem  Privatbesitz,  auch  dem  Grossgrund- 

i  gegenüber  nicht  die  Rede  sein ,  weshalb  von  dieser  Even- 

ts hier  abgesehen  wird.31) 

k  Ganzen  gilt  daher  hier  noch,  was  Rau  (§.  100  a)  über  die 

p  4«  Vermehrung  von  Feldgtitern  (und  zum  Theil  auch 

tildnngen)  sagte.  —  Mittel  der  Vermehrung  seien ss): 

i)  Heimfallende  Ritterlehen.    Der  längst  zwecklos 

fH«e  Lehenverband  sollte  jedoch  lieber  unter  billigen  Be- 

aufgelöst  und  alles  Lehengut  gegen  billigen  Ersatz  der 

Ö  ffnung  je  nach  ihrer  Nähe  oder  Entfernung  in  freies 

pstoa  (Aüod)  umgewandelt  werden:"  die  practisch  meist  ge- 

^Consequenz  der  allgemeinen  Entwicklung  privaten  Grund- 

steins, eine  Consequenz,  die  freilich  ihre  Bedenken  hat,  weil 

^mab'ges  Staatseigenthum  definitiv  der  Gemeinschaft  verloren 

l  Eine  Bekämpfung  der  Massregel  ist  aber  nur  von  einem  ganz 

als  dem  heutigen  socialpolitischem  Gesichtspuncte  aus 

i^i  Ankauf.  Statt  Ueberschtisse  der  Staatseinkünfte  hiezu 

**caden,  würde  man  besser  thun,  Schulden  abzutragen.  Doch 

jj*  besondere  Umstände  ausnahmsweise  den  Ankauf  solcher 

Freien  rechtfertigen,  die  sich  für  den  Besitz  der  Regierung 

►a  l  B.  ausserordentliche,  nicht  anderweitig  gut  anzulegende 

«i^flsse,  oder  die  Gelegenheit,  eine  Ertragserhöhung  durch 

Ä  tamtaingBweise  zu  bewirken,  die  von  den  bisherigen  Eigen- 

^  nicht  zu  erwarten  ist,  das  Hinzutreten  gemeinnütziger 

lt  (wie  bei  der  Anlegung  neuer  Waldungen)  u.  dgl.38)  Die 

i,r ,  
— 

^Pj**  die  ganze  Frage  wieder  die  Grundleg.  I,  Kap.  5,  Abschn.  16—10. 

i?«  Ansichten  vortritt  A.  Samter  in  s.  GeseUsch.-  u.  Privateigenthnm. 

^/«rgitis,  Pol.  und  Kam. -Mag.  II.  201.  —  üeber  die  Einziehung  der  Privat- 

iv6 ltt*  Staatseigentum  in  Aegypten  durch  Mehmed  Ali,  s.  v.  Prokcsch, 

t":^w-  Aegypten  and  Kleinasien,  II,  117    1830).  (Kau). 
r  ?-hört  auch  die  Erwerbung  standesherrlicher  Gebiete,  wodurch  die 

^^«difte  vereinfacht  werden.     In  Würtemberg  ist  dies  mehrfach  ge- 

"  C  «  B»den  wurde  1839  die  Standesherrschaft  Salm-Krautheim  für 

\in  ■^•er*M»ft,  ferner  um  dieselbe  Zeit  die  Grundherrschaft  Gemmingen- 
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neueren  beträchtlichen  Ablösungen  von  Donianialgefällen  ud 

Verkauf  unvortheilh alter  Bestandtheile  haben  in  mehreren  deul 

Staaten  ansehnliche  Ankäufe  veranlasst,  die  nur  jener  Vennind 

gegenüber  den  Domänenbesitz  zum  Theil  ergänzen  sollten 

besonders  da,  wo  dieses  Gut  dem  fürstlichen  Hause  gehört  (i 

und  wo  zu  einer  anderen  gleich  sicheren  Anlegung  des  E 

Gelegenheit  fehlte,  sich  unter  gewissen  Bedingungen 34 )  auch 

ziell  wohl  in  Schutz  nehmen  lassen.35)  Bei  solchen  Erwerb 

mus8  eine  sorgfältige  Beschreibung  und  Abschätzung  des 

gegenständes  entworfen  werden,  damit  man  den  muthmasa 

rohen  und  reinen  Ertrag  ermessen  könne,  und  insbesondere 

auch  die  auf  den  Grundstücken  ruhenden  Lasten  genau  i 

mittein.  Man  muss  sich  ferner  auf  solche  Grundbesitzuuge 

schränken,  die  leicht  und  sicher  zu  benutzen  sind,  z.  B.  wer, 

an  schon  vorhandene  Domänenstticke  angrenzen  und  nicht 

eine  fortdauernde  genügende  Verzinsung  des  Preises,  sondern 

eine  steigende  Rente  versprechen,  wesshalb  z.  B.  kleine  zen| 

Stücke  ausgeschlossen  bleiben  sollten,  Waldungen  aber,  wei 

zur  Bewirtschaftung  und  Beaufsichtigung  gut  gelegen  sind, 

züglich  vortheilhaft  sind."  \ 

u)  Beispiele:  in  Würtemberg  wurden  1888  —  40  5  grosse  Ritter^ 

450,000-410,000—400,000—175,000  und  94,000  fl.,  und  mehrere  kleinere,  *4 

518,536  fl.  einzelne  Waldungen  angekauft.  Der  3jährige  Betrag  der  erkauiH 

dereien ,  Gebäude  und  Berechtigungen  sainmt  den  neuerrichteten  Gebend« 

2,696,666  fl.  Von  1833  —  1841  sind  28,870  Morgen  Wald  erworben  worden: 

schussbericht  vom  25.  Jan.  1842,  §.  209.  Vortrag  des  Finanz-Minister,  vom  B 

1842,  S.  14.  Bericht  Uber  die  Grundstocksverwaltung  von  1838 — 41  (von  Oopl 
—  In  Baden  ist  1839  eine  Waldfläche  von  ungefähr  1700  Morgen  für  226^ 

erkauft  worden;  minder  bedeutende  Ankäufe  finden  jährlich  statt  1S45  <j 
567,000,  1846  510,000  fl.  für  Ankäufe  von  Grundstücken  ausgegeben,  1855  und 

wurden  zusammen  2260  Morgen  mehr  gekauft  als  verkauft.  Im  J.  1861  mri 

Gut  auf  einer  Rheininsel  bei  Philippsburg  zur  Rundung  der  schon  vorhin 

Domänenstücke  für  40,000  fl.  erworben,  ferner  für  222,000  fl.  Wald  und  zur ! 

dung  bestimmte  Grundstücke,  ebenso  1862  6  Hofgüter,  der  Morgen  zu  58—1 

überhaupt  2396  Morgen  Waldgrund  für  237,550  fl.  und  für  den  Aufbau  dal 

brannten  Theaters  in  Karlsruhe  sind  271,000  fl.  aus  dem  Grundstock  verwendet  * 

1868  wurden  für  146,394  fl.  zerstreute  Grundstücke  verkauft,  der  Morgen  im 

590  fl.,  dagegen  betrugen  die  Ankäufe  314,761  fl.,  i.  D.  der  Morgen  zu 

besseren  Rundung  der  vorhandenen  Besitzungen  und  zur  Anlegung  neuer  ̂ «ju 

Verhandl.  der  Stände- Vers,  von  1869,  2.  Kammer,  1,  257.  (Rau.)  S.  auch 
Abschn.  4. 

*)  V.  der  bad.  Dom.-Kammer  v.  31.  Jan.  1839  im  Verordn.-Bl.  Kr  2- 
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2.  Abschnitt. 

Verwaltung  and  Bewirthschaftung  der  Feldpater.  l) 

i  -§.  165.  Die  Domänenverwaltung  überhaupt.  „Die 

dbge  der  ganzen  Domänenverwaltung  ist  die  genaue  Aufzeich- 

i  iiier  zu  den  Domänen  gehörenden  Bestandtheile  und  Gerecht- 

et Ist  der  Umfang  der  Ländereien  oder  der  Rechte  noch 

i'dtaft,  80  wird  eine  sorgtältige  Untersuchung  angeordnet,  es 
ku  die  Grenzen  der  Grundstücke  berichtigt  und  neu  versteint. 

Ergebnisse  dieser  Nachforschungen  sind  ausführliche  Beschrei- 

Verzeichnisse  und  Protokolle  über  die  vorgenommenen 

föite.  Hat  man  auf  diese  Weise  eine  vollständige  Kenntniss 

a  bewirtschaftenden  Vermögensstammes  oder  Grundstockes 

igt,  so  muss  fortwährend  darüber  gewacht  werden ,  denselben 

:*ktailert  zu  erhalten  und  jeden  aus  widerrechtlichem  Willen 

«in«  oder  aus  Nachlässigkeit  der  Beamten  drohenden  Verlust 

tet  Btttandtheilen  der  Domänen  zu  verhindern.   Alle  durch 

oder  Abgang  eintretenden  Veränderungen  werden  jährlich  in 

Veneehnissen  nachgetragen."  (Rau  §.  101.) 

..Die  Beaufsichtigung  der  Domänenwaldungen  hat  in  dem 

Gennas  gründlicher  forstwirtschaftlicher  Kenntnisse  so  viel 

uthamliches,  dass  sie  besonderen  Beamten  vom  Forstfache 

»»gen  zu  werden  pflegt,  während  eine  andere  Classe  von 

ibbeamten  (Domänen-  oder  Kameralverwalter,  Rent- 

toierKaramerbeamte)  mit  der  Besorgung  der  übrigen  Arten 

Aminen  und  gewöhnlich  auch  mit  der  Einziehung  der  etwa 

rhandenen  Grundgelälle  beschäftigt  wird.8)    Die  Umwand- 

■ 

'  ''>ia  l.  =-  Hau  :,.  A.,  %  ioi  —  i3i;.  meine  Seutwwb.  %  ISO,  132—155. Malchus,  Politik,  II,  3$.  —  Die  in  Baden  bestehenden  Vorschriften  bei 

Instruction  für  Verwaltungs -,  Kassen-  und  Rechnungsbeamte,  1842,  S.  12. 

\     wirUich  nach  Rau  5.  A.,  §.  100,  101,  6.  A.  §.  130. 

1'/  Feldhüter  nebst  den  Rechten  auf  Grundgefalle  werden  bisweilen  unter  der 
Kamerald oma n en  zusammengefasst ,  z.  B.  in  Baden;  Regenauer, 

0      Verordnungen  über  die  Bewirthschaftung  des  (irossh.  Bad.  Kameral- 
ivbr.  1827.   Doss.  Der  Staatshaushalt  des  Grossh.  Baden,  S.  288.  — 

J*!'r  Die  Kamerai-Domänen- Administration ,  1833.    Dcss.  Repertorium  der  Ge- 
stängen und  Erläuterungen  über  die  Bewirthschaftung  der  bad.  Kamerai- 

IMS.  Dess.  angef.  Instruction.  —  Ueber  alle  Arten  von  Domänen  verbreitet 

'     L  Hoffmann,  Die  Domanial- Verwaltung  des  würtemb.  Staats,  Tüb. 
~  Baden  hat  29  DomänenFerwaltungsbezirkc,  die  ron  ungleicher  Grösse  sind, 

mt  Twa  d«  standesherrlichen  Gebiete,  wo  Kammergüter  fehlen ,  W  ü  r  t  e  m  b  e  r  g 
, -tt-alimter ,  Mecklenburg-Schwerin    27   Domänenämter,  Preussen 
^-Vffi'.mer  u.  and.  Kassenbeamte  (For  1866).  (Rau).  —  üeber  Preussons  Domä- 

a.  t.  Rönne,  preuss.  Staatsrecht  3  A.  II,  2.  §.  517  ff.,  bes.  §.  521, 

;  -  ton.-,  Forst-  u.  Jagdwcs.,  S.  45  ff.,  433  ff. 
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lang  und  Ablösung  dieser  Gefälle  sowie  die  Abschaffung 

Naturaleinnahraen  und  Naturalausgaben ,  für  welche  kostbar 

rathsräume  und  Unterbediente  nöthig  gewesen  und  bei  denen  m 

Verluste  vorgekommen  waren,  hat  die  Geschäfte  der  Bezirk 

mänenbeamten  beträchtlich  vermindert,  so  dass  viele  Ver*d| 

kosten  beseitigt  sind.  Zur  Leitung  des  ganzen  Domänen) 

dient  eine  besondere  Oberbehörde  (Kammer,  Domänenkai 

für  den  ganzen  Staat  oder  einen  grösseren  Landestheil  <Pr* 

welche  wegen  der  vielen  verwickelten  Rechtsverhältnisse! 

rechtskundige  Mitglieder  in  sich  begreift.  Vom  Umfang  M 

schäfte  hängt  es  ab,  ob  für  das  Forstwesen  eine  eigene  Oberin 

nöthig  ist."*)  (Rau  §.  101).  , 

*)  Der  Umfang  des  Besitzes  an  Feldgütern  und  demgemäß  ̂  
nähme  daraus  ist  in  den  europ.  Staaten  sehr  verschieden,  relativ  am  ür*«a 

in  den  deutschen  Staaten.  —  Bestände  der  Feldguter:  West-Uou:: 

1870:  nur  noch  9247  Joch  Acker,  84,177  J.  Alp  -  u.  7177  andere  Weide,  bjj*i 

Ertrag.  A.  f.  cL  Roheinn.  v.  Staatsforsten  u.  Dom.  1876  4*56$,  Keinem. 
(nach  Abzug,  d.  Ausg.  d.  Dom.-  u.  Foretdirectionen)  1305  M.  «.:  ako  fisJ  ? 

Forsten.  —  Russland  (nach  T  engo  borsk i)  79  Mill.  Üessjatinen,  wovuo 

Ode,  10*2  Mill.  streitig,  39  Mill.  an  die  Kronbauern  gegeben  (54  Mit* 
(juadr.-M.  hievon  productiv),  daneben  auch  Guter  in  Zeitpacht  A.  der  BiAflM 

aus  Pachtgeldern  im  Min.  d.  Staatsdom.  5  40  M.  Rbl.  —  Frankreich 

u.  Verkauf  d.  Dom.  7  08  M.  Fr.  roh.  —  Gr.  Britannien  1874/75  Br*j§ 

Dom.  409,000  Pf.  St.  —  Preussen  1851:  1,204,503  Morgen  in  498  Im 

im  D.  zu  2419  Mg.,  dazu  78,582  M.  einzelne  Grundstücke.  S.  auch  Me  rwl 

Boden  u.  die  landw.  Verhältnisse  des  pr.  Staats,  I,  522.  Statist  Jahrb.  IV  II 

In  1875  waren  vorhanden:  1127  Vorwerke,  346,760  Uect  out/bare  Fladbe  4j 

Grundstücke,  Ertr.  d.  Domänenvorwerke  1121  M.  M. ,  Ertr.  v.  and.  Do£-& 
Mühlen,  Fischereien  4  86  M.  M.  In  d.  Rheinprov.  fehlen  die  Dom.,  ta  U 

ihre  Zahl  nur  noch  4  von  zus  1533  Hect,  in  Pr.  Preussen  156  von  65,ik*).  tat 

143  von  55.000,  Pommern  154  von  63,000,  Posen  SO  von  28.000.  Schief»  1 

26,000,  Sachsen  153  von  55,000,  Hannover  197  von  37.000.  Hessen- Saasas  M 

16,000,  Schlesw.-Holst.  2  von  92  Hect  Die  Grösse  der  einzelnen  Dom.  ri3B 

nach  Provinzen  sehr.  Der  Ertrag  der  Domänenverwaltung  setzt  sich  au*  a** 

verschiedenartigen  Posten  zus. ,  was  bei  Vergleichen  auch  zu  beachten  i*  1 
Preussen  A.  im  Etat  f.  1875:  Roheinn.  d.  Dom.  <ohne  Forsten)  tr>  t 

wovon  grundheni.  Hebungen  u.  Hebungen  v.  veräuss.  Dom.  -  Objecteo  Si>+.  j 

Amortisationsrenten  6*22.  Ertr.  v.  Dom. -Vorwerken  (Pacht)  1143,  von  andere 
Orundst ,  Mühlen ,  Fisch. ,  Mineralbrunnen ,  Badeanstalten  6  44  ,  Nutz,  de*  Befl 

regals  0  34  M.  M  ,  Zinsen  von  Activkapital  24.730  M. ,  Festungsreveno^  tri  1 

sonst  rermischte  Einn.  0.21  M.  M.  Dauernde  Ausg.  für  Betriebs-.  Erb*A* 
Verwaltungskosten  61  M.  M.,  demnach  Reinertr.  22  28  M.  M.  Ausierde» 

ausserord.  Ausg.  /.  verschied.  Sonderzwecke.  S.  auch  Frantz.  Preussen 's  ft* 
güter.  —  Baden:  Im  J.  1830  hatten  sich  die  Domänen  zufolge  von  Y«ilai« 

Schuldentilgung  auf  37,321  M.  verringert  dann  trat  eine  Vermehrung  »mr^is 

ein.  1861  enthielten  sie  zusammen  50,329  M.  oder  117  Proc.  des  gaawa  TO 

raums.  1^35  waren  Gl  Hofgutsgcbäudc,  also  wahrscheinlich  auch  eben  m  »*£ 

güter  vorhanden.  Im  Laufe  der  30  Jahre  1830 — 60  hat  sich  mit  Eiajcfeksi 

Grundgefalle  die  rohe  Einnahme  ungefähr  auf  86  Proc.  der  anfangfoco«  * 

(weil  die  Ablösungsgelder  zum  Thcil  nicht  verzinslich  angelegt  wurde«,  *• 

geringere  Zinsen  tragen),  der  Verwaltongsaufwand  auf  76  Proc.,  der  Beä*l* 

65  Procent  vermindert,  die  Lasten  sind  auf  125  Procent  gestiegen.  Baf«»'* 
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Verwaltungssysteme. 

LI.  —  §.  166.  Ucbersicht  und  Entwicklung  der  Systeme 

f  Verwaltnng.6)  „ Man  hat  bei  den  Feldgütern  die 

li  zwigcben  verschiedenen  Benutzungsarten ,  bei  denen ,  wenn 

<ie  in  einem  Ueberblicke  zusammenfasst ,  zwei  einander  sehr 

»teagesetzte  Endglieder  durch  einige  Mittelglieder  verknüpft 

den  und  die  Erwerbsthätigkeit  der  Bürger  in  immer 

rkerem  Grade  hervortritt,  während  die  Theilnahme 

fiegierung  an  dem  Betriebe  immer  schwächer  wird, 

lieh: 

Bfwiithschaftnng  ohne  erbliche  Nutzungsrechte  von  Privat- 

A  Eigene  Verwaltung  auf  Rechnung  der  Regierung. 

R  Anfangende  Beiziehung  des  Privatinteresses,  Gewährs- 

wilUng. 

Seite  339.   Nach  dein  Etat  für  1S77  betragen  die  landwirthschaft- 

irc'kick«'  <ier   badteebea  DominenverwaHung  l'.*.l.'J2  Hectare,  mit  einem 
5f5M*%  ( roh)  von  1.84*5,000  M.,  davon  12,613  Uectar  in  Geld  verpachtete 

»teiii  nit  1,007,000  M.,  Ertrag  (Rohertrag  p.  Hectar  70*85  M.),  077  Hcctar 
*  l*M  n.  Kataralien  verpachtete  Grundstücke  mit  50,400  M.  (Rohertrag  p.  Hect. 

HUJT71  Hect.  Wiesen  in  Selbstwirthsch.  mit  711,000  M.  (Rohertrag  p.  Hect. 

3  Hl  22-3  Hect  Rebland  in  Selbstwirthsch.  mit  39,000  M.  Ertrag  (1749*66  M. 
«ar  f>  Hect),  Rest  d.  Einnahme  ans  Torf  u.  Nebennntzen.  —  Ueber  Baiern  s. 

I*  *  4er  Ztschr.  d.  baier.  stat.  Bnr.  1871,  S.  161  ff.  Der  Bestand  an  landwirth- 

*Vi  Grondstücken  hat  sich  durch  fortgesetzte  Verkäufe,  die  principiell  von  den 

pwanscht  worden,  immer  mehr  vermindert.  1859  waren  nur  vorhanden  7865 

fkl<w«rk  einzelne  Grundstücke  im  Werth  von  132  MU1.  fl.  und  4927  Tagwerk 

■Mäconplexe  im  Werth  v.  0*60  Mill.  fl.    Am  wichtigsten  ist  unter  ersteren  d. 
ia  Unterfranken  (überwiegend  verpachtet),  A.  f.  1877  Rohertrag  67,990  M., 

jp*c  14,54ü  M.     Das  eigen  verwaltete  Staatsgut  Schieissheim  ist  iandwirth- 
ii«ennstalt  (A.  d.  Reinertr.  1877  c.  58,000  M.),  Hoffischerei  im  Chiemsee 

tfcaertr.  2100  M.  —  Würtemberg:  A.  d.  Einn.  aus  Staatsgütern  1876,  roh 

i.  davon  ab  an  Grundabgaben  33,750  fl.,  f.  Verwalt.  u.  Melior.- Kosten 

•  -    'j >:»auiDitertrag  der  „Cameralämter"  673,500  fl.  roh,  47, bot)  fl.  rein.  — 
in  d.  60er  Jahren  38  Kammergüter,  worunter  10  von  mehr  als  3000  Thlr. 

Äi4.  I  Ton  *156  Thlr.  —  Mecklenburg  hat  von  Altersher  sehr  eigenthüm- 

1  T-iältaiase.    Die  Domänenämter  bilden  einen  Haupttheil  des  Landes,  welcher 

*  »vr  der  landständischen  Verfassung ,  sondern  allein  unter  dem  Landesherrn 

c  ü  dem  die  im  anderen  Theile  zu  Stande  gekommenen  Gesetze  nur  gelten, 

tt  -j  Tan  dem  Fürsten  als  auch  für  das  Domanium  gültig  verkündet  werden. 

*»  ansäst  in  M. -Schwerin  98  78  Quadr.-Meilen  mit  206,000  Einw.,  oder  37  Proc. 

'«ämen?«;,  und  45  Amtsbezirke,  von  26  Amtsbehörden  verwaltet,  für  Finanz-, 
••iPohzeigeschäfte.  Es  sind  hier  244  grosse  Höfe  in  Zeitpacht,  im  D.  zu 

T5  Erbpachthöfc  zu  S75  pr.  M. ,  4122  Bauerngüter  in  Zeitpacht  (i.  D. 

[jk.  U6>  solche  Erbpachtgüter  (D.  155  M.),  72^8  Kleingüter  (Büdnerguter)  in 

JWt  (D  16  3  M.)  u.  2721  Häusler  mit  oder  ohne  Garten.  Von  der  ganz.  Fläche 

*U  Xul  Quadr.-Ruthen ,  deren  117  =  1  pr.  M.)  sind  185  Mill.  von  Zeit-  und 

?f&m  benutzt.  Beiträge  z.  Statist.  Mecklenburgs  IV ,  Heft  1  u.  2,  1865.  — 
v  •  --^••rh.iltni^  La  M.-Schw.  1864   Diennac  Ronabme  an  Zeit-  u.  Era- 

*  n*  1*50/1  auf  1,458,000  Thlr.  angeschlagen.  (Einzelne  ältere  Daten  nach  Kau). 

U  IM  ~  Bau,  5.  A.,  §.  99,  mit  meinen  Zusätzen,  6.  A.,  g.  132. 
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C.  Vollständige  Ueberlassung  der  Bewirthschaftung  a> 

stimmte  Jahre  oder  auf  Lebenszeit  an  einen  Pachter,  Zeitj 

Erbliches  Benutzungsrecht  von  Privaten: 

D.  Erbpacht. 

Hieran  reihet  sich  sodann  der  schon  betrachtete  Verkäs 

einem  zum  Theile  stehenbleibenden  Kaufschilling  oder  aui 

reuten."  (§.  163.)  (Rau  §.  99.) 
Geschichtlich  entwickelte  sich  in  Deutschland  und  den 

barländern  die  Benutzungsweise  im  Ganzen  ungefähr  in  d»: 

angegebeneu  Reihenfolge.  Die  eigene  Verwaltung  ii 

älteste  Form  auf  niedriger  Wirthschaftsstufe :  bei  vorwal 

Abhängigkeit  des  Ertrags  vom  Naturfactor  und  bei  extei: 

Betrieb  ist  sie  allenfalls  zulässig ;  später  treten  aber  die  speci  f 

Nachtheile  des  Staatsbetriebs  bei  ihr  am  Meisten  hervor, 

greift  man  lieber  zur  Pacht.  Die  anfangs  kurzen  Zeil: 

perioden  werden  aus  ökonomischen  Gründen  verlängert.  (§. 

Ebenso  wird  der  anfangs  an  ein  bestimmtes  Winh. schatte», 

gebundene  Pachter  später  in  der  Wahl  des  Wirthschaftssy 

freier  gestellt.  (§.  173).  Die  (historisch  öfters  ältere)  Erb|^ 

leitet  geschichtlich  mehrfach  den  Uebergang  der  Domäne» 

Privateigenthum  ein,  welches  letztere  auch  wieder  aus  ökonoai 

und  socialpolitischen  Gründen  durch  Ablösung  des  Erbpacht« 

oder  durch  freien  Verkauf  im  Interesse  intensiverer  Landwirtiii 

bei  grösserer  Volksdichtigkeit  und  weiterem  Absatz  hergestellt 

A.  —  §.  167.    Bewirthschaf tung  durch  Verwalt 

„Die  Bewirthschaftung  auf  Rechnung  des  Staates  durch  1 

dete  Verwalter,  welche  alle  Ueberschüsse  der  Einnahmen  übe 

Ausgaben  abliefern  (Selbst-  oder  Eigenverwaltung,  A 

nistration),  ist  von  der  Privatwirthschaft  schon  trühzeit 

das  Finanzwesen  Ubergegangen,  ob  sie  gleich  wegen  der  gel 

Aufsicht  auf  die  Verwalter  umständlicher  ist  als  die  Verpachti i 

•)  §.  167  —  169  im  WesentL,  grossentheils  wörtlich,  nach  Rau,  5.  A.. 

bis  108.  —  Abweichungen  meist  nach  meinen  Zusätzen  schon  in  Bearb.  d.  6. 

§.  133—137. 

')  Hullmann,  Gesch.  d.  Dom  -Benutzung  in  Deutschland ,  Frankf.  a,  0. 

—  Ein  Theil  der  römischen  agri  publici  wurde  von  den  Sklaven  für  dea 
verwaltet,  unter  Aufsicht  des  Senates,  der  die  Rechnungen  abhörte.  Bosse,  I,  7i 

rcgelmass.  Form  der  Nutzbarmachung  der  Staatslande reien  war  aber  die  Zefl 

gegen  Geld,  entsprechend  der  früh  ausgebildeten  röm.  Geldwirthscbaft.  Modi 

röm.  Staatsrecht  II,  1,  410.  Geber  die  censorische  Verpachtung  der  Provincialif 

in  d.  Zeit  der  Republik  s.  Marquardt,  röm.  Staatsverwalt  II,  241.  Bei  gTfl 

Complexen  Generalpacht  mit  Separatafterpacht.  Auch  das  zur  Viehweide  bestimmte 

wurde  verpachtet,  die  Pächter  liessen  Vieh  gegen  Weidegeld  (scriptura)  zu,  eb.  S 
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üi?e  die  Landwirthschaft  kunstlos,  nach  gleichförmigen  Regeln, 

r^rin^er  Sorgfalt  betrieben  wurde,  m.  a.  W.  solange  die  exten- 

Ackerbansysteme  in  der  Volkswirtschaft  noch  am  Platze 

war  gegen  jenes  Verfahren  wenig  einzuwenden,  wenn  man 

Niedlichkeit  der  Verwalter  gewiss  sein  konnte.  Auch  späterhin 

höheren  Grade  der  Intensivität  des  Ackerbaus,  kann 

private,  namentlich  der  grössere  Grundeigenthümer, 

nfei  selbst  die  Landwirthschaft  betreiben  kann  oder  will,  sich 

ie«er  Benutzungs weise  wohl  befinden,  weil  er  einen  Verwalter 

üJen  kann,  dessen  Persönlichkeit  seinen  Wünschen  vollkom- 

QUpricht,  und  weil  er  bei  dem  öfteren  Aufenthalte  auf  dem 

Kiisern  kam  die  Domäne  unter  die  Administration  des  kais.  Fiscus.  Diese 

»riea  weh  jetzt  noch  verpachtet,  auf  5  Jahr  oder  länger;  später  mehr  Colonats- 

^  Erbpacht).   Auch  Selbstbewirthschaftung  von  Fiscalgütern  kommt  noch  vor. 

ruit.  S.  250,  251.  —  In  Athen  allgem.  Erbpacht  oder  Zeitpacht  der 

-  u-.i  «l.iucinde-  u.  Staatsgüter,  /..  Th.  untrr  Vermittlung  von  General- 

l  ']■■*  ht  v.  venciiied.  Länge  i,  lü,  2').  40  Jahr«-  kommen  vor.   Böi  kh, 
*>I  Aaau,  2.  A.,  I,  415  ff.  —  Im  Mittelalter  war  fast  allgem.  die  Admini- 

«  «ick.  und  noch  in  der  Mitte  des  vorigen  Jahrhunderts  wurde  sie,  z.  B.  von 

'»Kv  l  a.  0.,  vorgezogen,  denn  man  scheute  die  Verpachtung,  um  dem  Pachter 
*fca  terion  zu  lassen,  der  der  Regierung  zugewendet  werden  könnte,  und  um 

»tf*  Schonung  der  Ländereien  zu  bewirken.  Seckendorf  (Fürstenstaat  S.  373) 

ßde*  ̂ hon,  dass  man  nach  den  Umständen  zwischen  Verpachtung  und  Ver- 

viilca  solle.  —  Es  bestand  im  Ganzen  genommen  wenig  Ordnung  und  Auf- 
iillirunn,  Fin.-Gesch.  S.  36  ff.),  obschou  Karl  der  Grosse,  so  wie  später 

Ihate-J»  II.  in  Neapel,  sich  bemühte,  die  Verwalter  durch  ausführliche  In- 
zoo  Fleisse  anzuhalten.    Der  Amtmann,  Vogt,  judex,  hatte  jährlich  zu 

b  das  ins  Einzelne  gehende  Verzeichniss  aller  eingegangenen  Naturalien 

ic  rülis.  Art  62)  zu  übergeben,  von  welchen  Fastenspeisen  in  das  Hoflager 

$e  auf  dem  Gute  zu  verbrauchenden  Vorräthe  abgereicht  und  die  Keste 

■  tudtn,  um  allenfalls  verkauft  (Art  33)  oder  länger  in  Bereitschaft  ge- 

^  »erden.  Am  Palmsonntag  musste,  nachdem  die  Geldrechnung  durchgegangen 
k  Seriös  eingesendet  werden  (Art  2S).    Unter  dem  Amtmann  standen  die 

•■*V>i»,  hllici,  als  Gehülfen  auf  grösseren,  und  als  Verwalter  auf  kleineren 

*  ̂   Anton,  Geschichte  der  deutschen  Landwirthschaft,  I,  177.  —  Lange- 
lichte  der  deutschen  Landw.,  L  118,  Hüll  mann  (Domänen-Benutzung 

[  vsju  nllicns  und  judex  für  gleichbedeutend.  —  Es  lässt  sich  annehmen,  dass 

jri  iltaapweise  im  Laufe  mehrerer  folgender  Jahrhunderte  nicht  weiter  fort- 

*  &  ̂   schon  in  jenen  Gesetzen ,  nur  ohne  dauernden  Erfolg ,  vorgeschrieben 
-r  ̂fe  die  Hofhaltung  häufig  von  einem  Kammergutc  zum  anderen  verlegt 

f*f  Schielten  eine  unglaubliche  Menge  von  Erzeugnissen  der  Güter  verbraucht 

"  aau  uhneUfl  ron  dei  eigenen  Verwaltung  nicht  abgehen  können,  deren 

'      -  y    ü  rohnheif  nun  Theik  abgeholfen  müde,    Dei  alte  judex  and 
|  **Q  sich  einigermassen  in  dem  Amtmann  und  Kastner  des  17.  Jahrhunderts 

<n«iien;  s.  die  Bestallung  beider  im  Anhang  bei  Seckendorfs  Fürsten- 

L  &  u.  XII.   Dem  judex  scheint  der  procurator  zur  Zeit  Friedrichs  II.  in 
TLwspröcheo  zu  haben;  v.  Raum  er,  Geschichte  der  Hohenstaufen,  VII,  6, 

b  kleinen  Ländern  leitete  wohl  der  Marschall  die  ganze  Verwaltung, 

'-^iveinichen  empfing  (15S9  ff.)  alle  Sonntage  nach  Tisch  die  Vögte, 
wateten,  was  eingenommen  war,  worauf  die  Geschäfte  der  nächsten  Woche 

vnrden;  H.  v.  Schw.  Leben  u,  Abenteuer,  herausg.  von  Büsching,  II, 

'H  {ShuH  nach  Raa,  §.  104  Anm.  a.) 

4  **l»«r.  PhannrtoMMek.  L  25 
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386  2.  B.  2.  K.  2.  A.  Verwaltung  der  Feldgüter.  §.  167,  16$. 

Gute  Gelegenheit  hat,  den  Betrieb  zu  beaufsichtigen  und 

Missbräuchen  zu  begegnen.  Bei  den  Domänen  verhält 

jedoch  anders.  Die  Erfahrung  hat  über  die  Unv< 

dieser  Benutzungsweise  wenigstens  bei  den  Domänen  ii 

meinen  in  der  neueren  Zeit  hinreichend  entschieden."  (Hau  j. 

Es  zeigen  sich  nemlich  gewöhnlich  folgende  Nachtbeil 

„1)  Schon  der  rohe  Ertrag  pflegt  geringer  zu  sein, 

einer  anderen  Benutzung,  weil  fest  besoldete  Verwalter  ü 

meinen  geringeren  Eifer  haben,  sich  um  die  Vervollkoi 

des  Betriebes,  die  beste  Benutzung  aller  örtlichen  Verhall 

den  einträglichsten  Verkauf  weniger  bemühen  und 

Scheu  vor  Anstrengung  und  Verantwortlichkeit  im  Fj 

Misslingens,  lieber  in  dem  herkömmlichen  Geleise  beharrei 

Sorgfalt  ist  hauptsächlich  auf  die  Erhaltung  der  Grundstlh 

bände  und  aller  Zubehörungen  in  gutem  Stande 

züglich  kundige  und  strebsame  Männer  ziehen  meistens 

einem  Pachthofe  thätig  zu  sein.  Es  ist  daher  nicht  leicht 

warten,  dass  die  landwirtschaftliche  Kunst  in  ihrer  jed< 

Ausbildung  auf  den  Kammergütern  gehörige  Anwendunj 

werde.  Verordnungen  und  einzelne  Befehle  reichen  nicht 

Verwalter  zu  einem  zweckmässigen  Verfahren  anzuhalten, 

nicht  eigenen  guten  Willen  hat."  Auch  die  eifrigen  ond 

genten  Verwalter  werden  ferner  durch  die  unvermek 

struetionen,  Einholungen  von  Erlaubniss,  dies  und  jenes 

und  durch  die  Controlen  wieder  so  gebunden,  dass  ihre 

selten  von  einem  entsprechenden  Ergebniss  begleitet  sein 

„2)  Die  Kosten  lassen  einen  zu  kleinen  Reinertrag 

denn  die  Verwaltung  geschieht  meistens  nicht  mit  derjenige«! 

")  Lit.  über  d.  Bewirthsch.  d.  Dom.  s.  u.  §.  173,  Anm.  30.    Auch  bei  1 
Lit.  d.  Finanzwes.  d.  Preuss.  Staats,  3.  A.,  Bcri.  1S76,  S.  32. 

*}  Sturm,  Kameralpraxis,  I,  193.  —  ?.  Jakob,  I,  54.  §.  9*  t  — 
Praxis  handelt  man  auch  demgemäss,  z.  B.  Preusscn  (Rönne,  Staat« 

599),  wo  die  Domänenveräusserungs-lnstruction  vom  25.  Oct.  1S10  u.  di«  hÄj 
Oberrechenkamm.  v.  IS.  Der.  1S24  bestimmen,  dass  bei  den  dem  Staate  reffe; 

Domänen  die  eigene  Administr.  auf  jede  Weise  vermieden  u.  nur  in 

fällen  gegen  spec.  Genehmigung  des  Königs  erfolgen  solle;  bei  unverroeidL  B 

des  Pächters  auch  nur  einstweilen  auf  kurze  Zeit  mit  Genehmigung  des  " 
Bad.  Hofdom.  K.  Vcrord.  v.  2.  Mai  1S26,  §.  5:  Die  Selbstbewirthsohafnxar 

ausnahmsweise  u.  nicht  ohne  besondere  Ermächtigung  stattfinden.  Eb-^»  ̂   tsfj 

berg,  Hoffmann  S.  49.  —  Für  die  eigene  Verwaltung  spricht  die  Scinfttj 

Domänen  und  deren  Benutzung.  Bresl.  1S35.    Der  Verf.  sucht  zu  zeigen,  <U*  * 
Händen  sehr  geschickter  und  zuverlässiger  Verwalter  die  Kammerrtter 

mehr  eintragen  könnten,  als  bei  grossen  Pachtungen.    Wäre  es 

walter  zu  finden  und  auf  den  Gütern  zu  erhalten!  (Eau.) 
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aoi,  zu  welcher  der  eigene  Vortheil  antreibt,  weil  es  an  einem 

;henden  Antriebe  fehlt,  mit  der  nöthigen  Beharrlichkeit  und 

jän-ssenbeit  trotz  des  Widerstrebens  der  Untergebenen  zu 

ek:  tnch  absichtliche  Veruntreuung  ist  nicht  ganz  zu  ver- 

1''  die  Aufsicht  der  vorgesetzten  Behörde  ist  anderseits  so 

ödüch,  dass  man  ein  zahlreiches  Personal  von  Beamten  hiezu 

9  im. 

J  Die  Regierung  wird  genöthigt,  dass  ganze  Bewirthsehaf- 

tipiul,  sowohl  umlaufendes  als  stehendes,  anzuschaffen  und 

«brauche  zu  erhalten,  während  z.  B.  bei  der  Verpachtung 

>  ein  Theil  des  stehenden  und  in  jedem  Falle  das  ganze 

«tade  von  dem  Unternehmer  gestellt  wird  (§.  176).  Jenes 

Verwalter  anzuvertrauende  Kapital  ist  ferner  nicht  allein 

-eii  Verlusten  ausgesetzt,  sondern  verzinst  sich  auch  gewöhn- 

et gut"    Je  mehr  die  Nothwendigkeit  intensiverer  Wirth- 

*  stritt,  desto  mehr  Kapital  ist  zur  Bewirtschaftung  nöthig, 

&epne  Administration  dann  immer  bedenklicher  macht. 

A  Die  Einkünfte  sind  von  Jahr  zu  Jahr  einem  starken 

fef  unterworfen ,  der  die  Regelmässigkeit  im  Staatshaushalte 

Kfb  kann  man  nicht  auf  ihr  sicheres  Eingehen  zu  gewissen 

*  rechnen."    (Rau  §.  105.) 

Immerhin  giebt  es  jedoch  noch  jetzt  Ausnahme- 

*i  *o  „die  eigene  Verwaltung  unter  besonderen  Um- 

4en  den  Vorzug  verdient,  weil  entweder  die  Besorgniss  des 

5*ren  Ertrages  hinwegfällt  oder  andere  Rücksichten-  diesen 

*d  fiberwiegen.  Solche  Fälle  sind  z.  B. : 

Ji  die  Anwendung  der  Domänenhöfe  zu  Musterwirth- 

^!«n,  landwirthschaftlichen  Lehranstalten  oder  zur  Erhal- 

: T w  Stammheerden  vorzüglicher  Viehrassen  n).  Bei  der  VVich- 

Zweckes  kann  es  nicht  als  Abhaltuiigsgrund  gelten, 

^  che  Wirthschaften  eriahrungsmässig  nicht  sehr  einträglich 

^  pflegen."1*)  Die  Minuseinnahme,  verglichen  mit  derjenigen, 

X.UH*  Klagen  über  die  Untreue  der  Verwaltung.  Hüllmann,  Gesch.  der 

^.  tmo|,  s.  40.  —  Die  konigl.  Forsten  in  England  sollen  im  Durchschnitt  von 

'-  \  L.  St.  getragen  und  35,733  L.  St.  Administrationskosten  verursacht 

■  ̂»?ler,  polytechn.  Journ.  XXXVI.  407.  (Rau.) 
Volbwirthschaftspolit.,  g.  147,  168,  170,  172. 

,x         160,  N.  1.  —  Stein,  1.  A.  S.  124,  nennt  Güter,  die  zu  obigen 
Tolkswirthschaftliche  oder  absolute  Domänen.  —  Bei- 

,    *^rtembergischen  KameralhöTe  (königl.  Priyateigenthum)  Weil, 
und  Kleinhohenheim  (Weckherlin  im  Corresp.-Bl  des  landw.  Vereins 

II,  S.X  nebst  der  landw.  Lehranstalt  zu  Grosshohenheim  (Staatsgut).  — 

25*
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388  2.  B.  2.  K.  2.  A.  Verwaltung  der  Feldgüter.  §.  168, 169. 

welche  bei  der  Bewirtschaftung  nach  dem  blossen  Rental 

princip  erzielt  werden  kann,  ist  hier  eine  verhüllte  Staates 

zur  Durchführung  eines  Staatszwecks. 

„2)  Re bland  (Weinberge),  so  lange  man  es  tiberh^ 

Theil  der  Kammergüter  erhalten  will,  z.  B.  wegen  seine 

gezeichneten  Lage,  lässt  nicht  immer  eine  Verpachtung  i 

muss  daher  in  Eigenverwaltung  bleiben,  unter  der  Leitunj 

vollkommen  kundigen  Verwalters.18) 

„3)  Abgesonderte  Wiesenf lächen,  bei  denen  die 

Verwaltung  ganz  üblich  und  leicht  ausführbar  ist.  Die  He 

der  Bewässerung,  die  Düngung  u.  s.  w.  kann  leicht 

Domänenbeamten  mit  einem  kundigen  Wiesenaufseher 

Die  baierischen  Staatsgüter  Schlelssheim ,  Weihenstephan  und  Fürsten 

München.  Schleisshciin  hat  ungünstigen  Boden  und  brachte  im  Durchsei 

1654 — 1810  keinen  Reinertrag,  sondern  kostete  noch  jährlich  6513  fl.  Zusobu 

begann  die  neue  Einrichtong;  1811  —  18  warf  es  jährlich  6972  fl.,  1819  "5* 
ab,  die  3  Güter  gaben  1810—27  einen  jährlichen  Reinertrag  von  22.463  t 

5  Proc.  des  mittleren  Grundwertes  und  Kapitales.  Der  Rohertrag  des  Ju 

stieg  während  dieser  Zeit  in  Schieissheim  von  1  auf  25/e  Scheffel  vom  Mas 
zwischen  ist  jener  Reinertrag  von  22,463  fl.  grösstentheils  wieder  auf  B 

Pensionen,  Versuche,  Unterricht  u.  s.  w.  verwendet  worden,  so  dass  i 

nur  35,3^1  fl.  baar  an  die  Staatscasse  abgeliefert  wurden.  Vgl.  Sein 

Bericht  über  die  Bewirtschaftung  der  k.  b.  Staatsgüter  u.  s.  w.  Mt: 

Schönleutner  und  Zierl,  Jahrb.  der  k.  b.  landw.  Lehranstalten  zu 

I,  28;  II,  38.  (1828.  1820.)  In  den  Jahren  1835—37  brachten  die  drei 

lieh  einen  Reinertrag  von  14,813  fl.  —  Weihenstephan  hat  sehr  guten  Boden,; 

warf  die  Landwirtschaft  auf  diesem  Gute  von  315  Morgen  Acker,  150  Mj| 

und  183  Mrg.  Weiden,  Oedungen  und  Mooswiesen  im  3jährigen  Mittel  ncr 

ab.  Das  Betriebskapital  von  Schieissheim  (7343  Tagw.)  und  Weihenstephan  M 

man  1838  auf  31,163  fl.  Materialvorräthe ,  31,572  fl.  Vichstand,  66,86*  I 

12,855  fl.  baare  Betriebsvorschüsse,  zusammen  142,458  fl.,  wovon  der  2jd>  » 

schon  5698  fl  beträgt.  Fürstenried  ist  in  Zeitpacht;  Verh.  d.  K.  d.  Abg.  « 

Beil.  XXU.  H.  (Graf  Butler).  Jetzt  ist  nur  Schieissheim  in  Selbstvenrai« 

hat  Bauland,  Wald,  Torfstich,  eine  Brauerei,  Mehlmühle,  Sagemuhle  o.  s.  * 

ertrag  wirkl.  1857  154  341  fl.,  rein  10,622;  1859  Deficit  von  12,423,  1861  d 

266,  1868  Rohertr.  120,649,  Reinertr.  16,471  fl.  (Vocke,  baicr.  stat  Ztsco 

S.  164.)  A.  1870  119,490  fl.,  rein  13,800  fl.,  1877  bez.  361,400  M.  u. 

Bei  mehreren  vom  Staate  errichteten  landwirtschaftlichen  Lehranstalten  l 

indess  neuerlich  vorgezogen,  das  Gut  dem  Vorsteher  um  einen  billigen  Ik 

Pacht  zu  geben,  z.  B.  Ellwangcn  und  Ochsenhausen  in  Würtemberg.  H 

bei  Emmendingen  in  Baden.  In  früheren  Zeiten  gab  es  in  mehreren  Uail 

manial-Schaaf höfe ,  mit  Benutzung  der  Weiderechtc  auf  PiivatJändereien,  i* 

Verwaltung;  z.  B.  in  der  Pfalz  und  in  Würtemberg,  Hoffmann,  Fuiiiu 

Wrurt.  D.  s.  w.  S.  31.  —  In  Frankreich  sind  noch  jetzt  Staatsschlferd 
3  Milchwirtschaften  (vacheries),  welche  zusammen  224,000  Francs  einbriaj 
140,000  kosten  sollen.  A.  1859.  (Rau.) 

,s)  Die  sächs.  Weinberge  brachten  im  Durchschn.  1852—54  12,64!  11 

die  Ausgaben  waren  aber  13,697  Thlr.  (ungünstige  Weinjahre!).  A.  1^ 

17,612  Thlr.  rohe.  2009  reine  Einnahme.  —  Rebguter  in  Unterfranken  (Bai« 

Hofkeller  in  Würzburg,  A.  1870  roh  39,000  fl.,  rein  13,000  fl.,  1871  bez.  6* 

u.  14,500  M.  —  Baden,  70  Morgen  Reben,  8  jähriger  mittlerer  Rohertrag  J  8 

241  fl.  35  Kr.  p.  M.   ünterrichtsanstalt  für  den  Rebbau  in  Meersborg.  S.  o.  4 
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ein  reisender  Wiesenbaumeister  Beistand  leistet,14)  die  ein- 

Gragschnitte  aber  werden  versteigert.  Die  Wiesenverbesserung 

hi  allein  fiir  die  Staatscasse  einträglich,  sondern  giebt  auch 

iratpersonen  ein  ermunterndes  Beispiel."  (Ran  §.  106.) 

wh  die  Vorbereitung  eines  Guts  zum  Verkauf,  die  dazu  etwa 

bliebe  vorherige  Vornahme  von  Verbesserungen, 15)  ferner  die 

'■■ntion  eines  Guts  durch  einen  unordentlichen  Pächter 16) 

i  Folge  grosser  Unglücksfälle  (Elementarschäden  u.  a  m.), 

i  mitunter  die  Eigenverwaltung  wenigstens  zeitweilig  zw  eck - 

erscheinen  lassen. 

U9,  Für  die  eigene  Verwaltung  gelten  in  solchen  Fällen 

:%nde  Regeiii: 

Ii  Die  Ansprüche,  welche  man  an  den  Verwalter  zu  machen 

*  erden  aus  einem  Anschlage  über  das  Landgut  beurtheilt, 

I  mittleren  muthmasslichen  Rohertrag,  die  Wirthschaftskosten 

•tu  Reinertrag  ausspricht.  Ist  der  Verwalter  nicht  im  Stande, 

Ust%  genau  einzuhalten,  so  hat  er  die  Abweichungen  von 

«fcea  zn  erklären  und  zu  rechtfertigen."  Dem  Verwalter  in 

fall  des  landwirtschaftlichen  Systems  in  derselben  Weise, 

passend  dem  Zeitpächter  (§.  173),  eine  gewisse  Freiheit 

«n,  geht  ausser  etwa  bei  Musterwirtschaften  nicht  wohl  an 

«tach  bei  der  kurzen  Dauer,  während  deren  Domänen  nur 

Verwaltung  stehen  sollen,  aus  Rentabilitätsrücksichten  nicht 

tadig. 

I  Die  geeigneten  Männer  für  die  Leitung  der  Verwaltung  zu 

*  «  natürlich  die  besonders  wichtige  Aufgabe. 

das  Landgut  zu  dem  Aufwand  für  einen  Gehülfen  nicht 

ist,  wird  dem  Verwalter  ein  Rechnungsführer  (Körn- 

er o.  s.  w.)  beigegeben,  der  zur  Sicherung  des  Staates  gegen 

*fc  Veruntreuungen  dient. 

E*  wird  eine  ausführliche  Dienstanweisung  (Instruction) 

^CÜ0Ü  (ni  den  bacL  Domanial-Wiesenbaameister  r.  2.  Mai  1850.  —  In 

«otan  Verwaltungsbezirken  werden  kündige  Wi.'scnaufseher  angestellt.  — 
•  u  Rie-dwiesen  auf  bisherigem  Dornuillwaldbodttl  in  Ott  Provinz 

J-'^e  4  Bericht  in  der  Kammer  der  Abgeordneten  von  1&55.  —  Wiesenan- 
Morgen,  wovon  345  bisher  Domanialwald  waren,  auf  103,000  fl.  ange- 

L  3  uldCÖ'  ®  begonnen.  (Schutterwald,  in  der  Gemeinde  Eckartsweier, 
4  in  Selbstverw.  in  Baden  s.  Anm.  4 ^      -.wcu  ui  oeiosivenr.  in  oaaen  s.    Vinn.  -i. 

l*»«mltete  die  österr.  Nationalbank  die  ihr  uberwies.  Staatsgüter  (§.  158 
*üater  eine  Zeitlang  selbst,  um  sie  für  den  Verkauf  vorzubereiten.  S.  d.  gen. 

1  Ätaater « 

^  -ü— .rerw.  d.  Nationalb..  S.  42  u.  tot.  Finanzmin.-Instr.  ?.  14.  Nof.  1856. 
0  Ana.  9  aber  Preussen. 
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entworfen,  welche  die  Obliegenheiten  und  Befugnisse  der  Ver 

angiebt,  z.  ß.  wie  sie  sich  in  Ansehung  einzelner  Wirthschans 

nach  landwirtschaftlichen  Grundsätzen  zu  benehmen,  bei  ■ 

Ausgaben  sie  höhere  Genehmigung  einzuholen,  wie  und  n 

die  baaren  Ueberschtisse  abzuliefern  haben  u.  dgl.  Da  ai* 

allgemeine  Instruction  nicht  auf  alle  einzelnen  örtlichen  Umsüa 

gehen  kann,  so  muss  man  dem  einzelnen  Verwalter  geiri 

noch  besondere  Vorschriften  geben,  z.  B.  Uber  die  Art  der  1 

folge,  die  Behandlung  des  Gesindes,  den  Verkauf  der  t 

nisse  u.  dgl. 

„4)  Ausser  der  regelmässigen  Prüfung  der  RechnuD^e: 

die  vorgesetzte  Behörde  auch  öftere  Besichtigungen  an  0 

Stelle  durch  abgesendete  Beamte  anordnen,  um  die  Kicbtirfc 

erhaltenen  Berichte,  den  guten  Zustand  des  Gutes  in  alles 

Bestandteilen,  die  geordnete  Buchführung,  die  sparsame  nudi 

mässige  Einrichtung  der  Ausgaben  u.  s.  w.  zu  erproben. 

„Der  Eifer  des  Verwalters  wird  stärker  belebt,  wenn  ai 

eigenen  Vortheil  desselben  mit  dem  Ertrage  des  Landgutes  i 

bindung  setzt,  dem  Verwalter  also  einen  Weg  eröffnet, 

letzung  seiner  Pflichten  etwas  zu  gewinnen.  Dies  geschidU 

man  einen  gewissen  mittleren  Reinertrag  annimmt  und  m\ 

walter  an  dem  aus  seinen  Bemühungen  hervorgehenden 

einen  gewissen  Antheil  zusichert,  mit  einem  nach  jenem  Mete* 

steigenden  Procentsatze."  Dies  ist  dasselbe  System,  wrkft 

ähnlichen  Fällen  auf  anderen  Gebieten,  z.  B.  beim  gewfrW 

Arbeiter  in  der  Industrie,  im  Bergbau,  bei  dem  dirigirenden  Fe 

(Directoren,  Verwaltungsrath,  auch  bei  anderen  Beamten)  der  J 

gesellschaften  u.  dgl.  m.  mit  Erfolg  angewendet  wird  (Tii 

System,  industrielle  Theilhaberschaft).  „Steigt  der  Ertrag  de* 

gute  übrigens  bloss  zufolge  von  Preisvef ändernngen ,  so  btt 

der  Verwalter  kein  Verdienst,  ausgenommen  die  BemüLuD 

einen  einträglichen  Verkauf.  Wollte  man  jedoch  eine  r< 

Unterscheidung  von  natürlichen  und  künstlichen  Ursachen  «1 

höhten  Einnahme  einführen,  um  nur  bei  letzteren  dem  W 

einen  Antheil  zukommen  zu  lassen,  so  würde  dies  zu  Ten 

und  kleinlich  werden  und  die  Wirkung  jener  Begünstigung  & 

theils  vereiteln."  ,7) 

1T)  Z.  Th.  nach  Raa  §.  107,  10S.  —  Z.  B.  der  Anschlag  sei  3000 1,  *1 
man  von  einer  Vermehrung  des  Ertrages  bis  4000  fl.  10  Proc.,  rot»  4<*W 

16  Proc,,  von  4500  bis  5000  1  24  Proc.  u.  s.  w.  beirüligeiL 
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B.  —  §.  170.  Gewährsverwaltung. 

..Die  nämliche  Absicht,  das  eigene  Intereöse  des  Verwalters 

tife  za  nehmen,  hat  zu  dem  Vorschlage  eines  anderen,  künst- 

ln Verhältnisses  geführt,  welches  zwischen  einfacher  Ver- 

ne und  Verpachtung  in  der  Mitte  steht.  Es  würde  hiezu  ein 

ii»r  angestellt,  welcher  genaue  Rechnungen  legen  muss  und 

t  d  der  Regierung  das  ganze  erforderliche  Kapital  übergeben 

Derselbe  mtlsste  wie  ein  Pachter  flir  einen  gewissen,  als 

Dum  angenommenen  Gutsertrag  haften.  Dagegen  würde  ihm 

l*oi  Mehrertrage  ein  bestimmter  Antheil  bewilliget.  Dies  System 

am  Gewährsverwaltung  genannt. 

Itee  Bedingungen  sind  dazu  bestimmt,  die  Vortheile  der 

Verwaltung  mit  denen  der  Verpachtung  zu  vereinigen,  denn 

lunn  auf  einen  gewissen  mindesten  Ertrag  mit  Sicherheit 

vc  und  hat  die  Aussieht,  auch  von  den  Früchten  einer  höheren 

rSrtmkeit  einen  Theil  zu  gewinnen.  Aber  dennoch  ist  die 

ilichkot  dieser  Anordnung  zweifelhaft,  denn  es  wird  dem  Ver- 

*r  lästige  Haftung  aufgebürdet,  ohne  dass  er  dafür  durch 

Klangen  günstiger  Umstände  oder  seiner  besonderen  Be- 

esen in  vollem  Maasse  entschädigt  würde.  Wer  einiges  Kapital 

it  wird  daher  die  Zeitpacht  vorziehen ,  und  diese  Abneigung 

» <iie  Gewährsverwaltung  muss  die  Folge  haben,  dass  dieselbe 

einem  niedrigen  Haftungsbetrage  zu  Stande  gebracht  wird. 

*-H  bei  dieser  wenig  versuchten  Methode  noch  an  besonderen 

&an£en,  aus  allgemeinen  Gründen  aber  ist  sie  kaum  em- 

fe^erth."  (Rau  §.  109.) 18) 

•ickreber,  Abh.  v.  Kammergütern,  S.  29  und  S  137,  wo  das  Formular 

'<  K  htvermses    itgetheUJ  wird.    Der  Qewfthnadminiatntoi  soll  alle 
1  ̂nu»  auf  sich  nehmen,  ausser  Brandschaden  oder  wenn  die  Atntsunterthanen 

anderer  Unfälle  Nachlass  an  ihren  Prästationen  erhalten;  ferner  will  die 

Viehsterben,  W  asser-,  Frost-,  Wetterschaden  nnd  Mäusefrass  an  Fcld- 

j  iie  Hälfte  tragen,  wenn  solche  Verluste  über  die  Hälfte  des  Viehstandes  oder 

.  :'»~ar  ausmachen.    Der  Amtmann  haftet  für  einen  jährlichen  Ertrag  ?.  20.000 
tfhilt  ron  dem,  was  darüber  bezogen  wird,  die  Hälfte.  —  Für  diese  Ein- 

Y'*B«r£ius,  Pol  u.  Cam.  Mag.  IV.  123  (im  Einzelnen  nach  Schreber). 
vVr£*fte  Einrichtung  dieser  Art  in  Kurbrandenburg,  1660—76.    Hüll  mann,  * 
^  S  45.  (Rau.)  Nicht  so  ungünstig  urtheilt  darüber  Riedel,  brand.  preuss. 

,  ̂  16:  Die  Massregel  des  Vergebens  in  „Admodiation"  oder  des  Verpachtens, 

^achnng  einer  höheren  Nutzung  möglichst  angenommen  wurde,  hatte  ihren 
wenn  die  Durchführung  auch  nur  langsam  gelang  und  dem  Verpächter 

v  ̂v-r»  blieben,  so  tom  nur  die  Pächter  sich  bereicherten    Abel  die  Haupt« 

i  r..,V'      ̂ rdnanjr  geschaffen  wurde.    Die  Massregel  ist  wohl  überhaupt  bloss 

v  'tpöI  rur  gewöhnlichen  Zeitpacht  beliebt  worden.    Es  hatte  zufall.  besond. 
*m  "pater  wieder  Administration  eintrat,  eb.  S.  17. 
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» 

C.  —  §.  171.  Verpachtung  oder  Zeitpacb tui 

1.  Beurtheilung.    „Die  Vortheile  der  Zeitpaeht 

sich  zum  Theile  schon  aus  den  dargelegten  Mängeln 

Verwaltung.    Sie  sind  nach  Rau  hauptsächlich  die  fo 

,,a)  Der  Pachter  hat  einen  so  mächtigen  Antrieb,  ai) 

auf  die  gute  Bewirtschaftung  zu  richten,  dass  er  einen 

Reinertrag  erzielt,  als  ein  Verwalter,  und  folglich  nicht 

sich  Gewinn  ziehen,  sondern  auch  einen  ansehnlicheren 

gehen  kann. 

,,b)  Es  wird  die  Mühe  der  jährlichen  Rechn 

der  häufigen  Beaufsichtigung  erspart. 

,,c)  Die  Regierung  braucht  nicht  das  ganze  Be 

kapital  (§.  167.  Nr.  3)  selbst  aufzuwenden. 

,,d)  Die  Pachtgelder  gehen  dem  Bedttrfniss  der  Fin 

schaft  gemäss  ziemlich  sicher  und  gleichmässiger  als 

träge  bei  der  Selbstbewirthschaftung  an  den  f 

puncten  ein. 

,,e)  Der  Ablauf  der  Pachtzeit  giebt  Gelegenheit, 

zins  zu  steigern,  wo  ferne  in  der  Zwischenzeit  die  Preise 

erzeugnisse  und  andere  Umstände  sich  günstiger  ges 

Der  Staat  nimmt  dadurch  im  Gesammtinteresse  auch  an 

Steigen  der  nationalen  Grundrente  Theil,  welches  eine 

allgemeinen  Entwicklung  der  Volkswirtschaft,  der  steigen 

dichtigkeit  und  des  höheren  Volksreichthums  ist*1) 

,9)  §.  171—177  entspricht  den  §.  189—149  in  d.  6.  A.  u.  §. 
5.  A.  Das  mit  Anführungszeichen  Bezeichnete  rührt,  meist  wörtlich,  f«J 

Zeitpacht  in  Athen  s.  o.  Anm.  7  S.  385.  —  Dsgl.  in  Rom,  eb.  bes  M»i 

—  Unter  Kaiser  Friedrich  II.  war  ein  Theil  der  Krongüter  in  Neapel  I 

v.  Räumer,  Hohenstaufen  VII.  Buch,  6.  Hauptst.,  Nr.  XIV.  —  In  Deel 
kamen  einzelne  Verpachtungen  schon  im  16.  Jabrh.  vor,  wie  die  von  Scbrfl 

getheilten  Contracte  aus  der  Regierung  des  Kurfürsten  August  von  Sach«*i 

zeigen.  In  Würtemberg  waren  schon  zu  Anfang  des  16.  Jabrh.  fiele  Fell 

pachtet,  Hoffmann  a.  a.  0.  S.  .HS.  Häufiger  wurde  die  Verpachtung  rt 

des  17.  Jahrhunderts,  als  man,  um  die  Wunden  des  30jahr  Krieges  zu  heü-l 
eifrig  auf  Verbesserungen  bedacht  war,  namentlich  1670  in  Sachsen,  ml 

Zeit  in  Hannover,  16S4  im  Preussischen,  wo  die  wieder  ei&geftkit" 
stration  von  Neuem  in  Verpachtung  auf  6  Jahre  verwandelt  wurde  (BUJ 
1699  in  Oesterreich,  Hüllmann,  Geschichte  der  Domänen  - 
bis  $6.  (Rau.) 

*°)  Eine  Empfehlung  der  Verpachtung  findet  sich  schon  bei  Ree 
Diss.  de  locatione  conduetione,  quae  fit  a  principe,  1728  (Schreber  a.  a» 

und  Gasser,  Einleitung  zu  den  Ökonom. -polit.  u.  Cameralwiss..  1729,  S. 
Verf.  erzählt,  dass  bei  administrirten  Kammergütern  öfters  einzelne  Zube 

Berechtigungen  verloren  gegangen  seien.  —  Für  die  Zeitpacht  der  L - 
gemeinen  Knaus  in  der  Zeitschrift  für  die  ges.  Staatswiss.,  t,  50.  (Rao) 

**)  Dies  hat  sich  besonders  in  neuerer  u.  neuester  Zeit  in  Prelis» 
Abschn.  Note  9),  Hannover  (seitdem  es  preussisch  ist  und  die  Vorthdk 
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e  Zeitpacht  ist  demnach  der  Selbstverwaltung 

ziehen,  wie  sie  denn  auch  bei  Ländereien  von  Privatper- 

«hr  häufig  vorkommt,  aber  dennoch  trägt  sie  auch  Mängel 

Die  Zwecke  und  die  dadurch  bestimmte  Handlungsweise 

scbrere  sind    von  denen  eines  Eigentümers  verschieden. 

>J  dieser  das  Gut  als  eine  fortdauernde  Quelle  reichlicher 

betrachtet  und  behandelt,  sucht  jener  nur  innerhalb  der 

:ü  aus  demselben  den  grössten  Nutzen  zu  ziehen,  und  der 

i,  in  welchem  er  das  Gut  verlässt,  ist  ihm  gleichgültig,  wenn 

ftl  das  Pflicht-  und  Ehrgefühl  antreibt,  dasselbe  nicht  zu 

whtern.  Es  ist  daher  in  der  letzten  Zeit  jeder  Pachtperiode 

*ine  solche  Bewirtschaftung  zu  besorgen,  bei  welcher  die 

fcfca  erschöpft  und  manche   Bestandteile  vernachlässigt 

Dorcb  vorsichtige  Clausein  im  Pachtcontract  und  durch 

des  Verpächters  lässt  sich  dem  schwer  steuern,  abge- 

tana,  dass  solche  Bestimmungen  un(\  Controlen  den  Pächter 

f  ̂irtbschaftsflihrung  lästig  hemmen  und  sonstige  Nachtheile 

haben.    „Ohne  von  dem  Stande  der  Pachter  eine  be- 

•  anvortheilhafte  Meinung  zu  hegen,  muss  man  doch  zugeben, 

fc  Versuchung  zu  jenem  Verfahren  in  dem  Wesen  des  Paeht- 

tnisses  liegt,  und  die  Erfahrung  bestätigt  dieses.82)  Auch 

'in  Pachter  immer  solche  kostbare  Grund  Verbesserungen 

die  sich  nicht  schon  innerhalb  der  Pachtzeit  mit  Gewinn 

W'  wenn  man  nicht  im  Pachtvertrage  Vorkehrungen  trifft, 

•  ui  dieser  Beziehung  sein  und  des  Verpächters  Interesse 

^n,  was  nicht  ganz  leicht,  aber  doch  in  gewissem  Umfange 

W  *  (§•  177). 

fj  Die  Zeitpacht  verursacht  zugleich  öfters  andere  Unbe- 

I:  leiten,  Verluste  und  mühsame  Geschäfte,  wie  sich  dies 

näheren  Betrachtung  der  Pachtverhältnisse  in  Betreff  der 

Regierung  benatzt  werden ,  was  unter  der  früheren  Regierung  nicht 

nü?*6  <*er        war^'  Inhalt  u.  v.  a.  L.  gezeigt    Mitunter  sind  die 
%  f  *Ibst  zu  hoch  getrieben  worden.     S.  §.  173  ff.     üeber  die  Bedeutung 

;!l^des  Staats  am  Steigen  der  Grundrente  «.  Wagner,  Grundleg  I,  K.  5. 

^irleT  ̂R*ti0DeIle  Landwirtschaft,  I,  SO)  zählt  viele  Kunstgriffe  unredlicher 

'•  *£  L^"  A0^*11  8*ar^  aussaugender  Früchte,  schwächere  Düngung  und  nach- 
■  ^"'■"■itiiruf  in  dor  letzten  Zeit  u.  <lurl.       Sinclair,  (»rund^eset/«-.  S.  ♦'<»»»'. 

*■  MsJP0  Klebe  in  Putsche's  Encyklop.  der  ges.  Land-  u.  Hausw.  V, 
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Nachlässe,  des  Inventariums,  der  Bau  aussahen  u.  dgl.  I 

wird  (§.  175—177). 

„Diese  Mängel  in  volkswirtschaftlicher  und 

sieht  lassen  sich  übrigens  durch  zweckmässige  Ge*u 

des  Pachtvertrags  (§.  173—177)  vermindern  und  leigi 

auch  nicht  unter  allen  Umständen  in  gleichem  Grade.  Die 

theile  sind  am  Grössten,  wo  ein  Gut  vielerlei  Theile  in  sich  k 

deren  gute  Erhaltung  vorzügliche  Sorgfalt  erfordert,  z.  B. 

Gärten  u.  8.  w.;  am  Schwächsten  bei  Ländereien,  die 

bäude  verpachtet  werden,  keiner  schwierigen  Verbesserocf 

dürfen  und  längere  Zeit  in  den  Familien  zuverlässiger 

bleiben." 

§.  172.  —  2.  Formen  der  Pacht.  General-  und  Sp 

pacht.   „Ueber  die  Frage,  ob  man  die  Ländereien  in  grC? 

Massen  mit  den  zugehörigen  Gewerksanstalten,  z.  B.  Bm 

Mühlen,  Ziegel-  und  Kalköfen,  sowie  mit  den  Vorwerken  u 

fällen  im  G a n z e n  verpachten  —  sogen.  Gener alverpac: 

—  oder  diese  Bestandteile  so  viel  als  möglich  von  einander 

solle  —  sogen.  Special  pacht  —  sind  die  Meinungen  g 

Für  das  letztere  Verfahren  spricht  derselbe  Grund,  aas 

kleinen  Landgüter  den  grossen  vorgezogen  werden 

grössere  Erfolg,  den  der  Erwerbseifer  mehrerer,  auf 

Wirkungskreis  beschränkter  Unternehmer  verspricht,  die  acri 

des  stärkeren  Mitwerbens  willen  dem  Staate  mehr  Pachte 

bieten  werden.  Für  die  Generalverpachtung  wurde  geltend  $m 

dass  die  verschiedenen  Bestandteile  mit  einander  in  Verbid 

stehen,  sich  gegenseitig  unterstützen  und  den  Pachter  in  der  1 

setzen ,  einen  grösseren  Reinertrag  zu  ziehen. ,6)    Ferner  a 

bequem  für  die  Regierungsbehörden,  nur  mit  wenigen  wohlhat* 

**)  Vgl.  v.  Malchus,  I,  46. 

*)  Vgl  Kau,  Volfcwirthschaftelehre.  8.  A.  §.  871;  Wagner. 

§.  319,  320. 

■)  Friedrich  Wilhelm  L  von  Preussen  hatte  eine  Vorliebe  fllr  solch* 

tungen,  s.  (Richter)  Beiträge  zur  Finanzgelahrtheit.  17S3,  L  103.  —  ̂   '* 
Verpachtung  wird  auch  von  Nicolai  <I,  241)  für  vortheilhafter  gehalten 

hoff,  der  Esterhazy'sche  (ieneralpächter  (Staatsgüter  und  Grossgruixlbesi"  ■ 
Österreich.  Monarchie,  1862i,  räth,  die  österreichischen  Kammerguter  *n  &w 

gesellschaft  auf  40  Jahre  zu  verpachten  und  erwartet,  dass  dieselbe  durch 

besserungen,  die  sie  mit  Hilfe  eines  grossen  Kapitals  vornehmen  wurde,  in  J  i 

käme,  einen  höheren  Pachtzins  (bis  4  rl.  ö.  vom  Joch  oder  1*85  Thlr.ro»  p  *f 

zu  geben.    Der  gute  Erfolg  einer  solchen  Unternehmung  ist  zweifelhaft  '*v_5 
Vorschlag:  Die  Staatsguterverwalrung  der  Nationalbank.  Wien,  1862.  (DkjyZ, 

waltung  der  Bank  befindlichen  Guter  bringen  vom  Joch  6*3  ft.  Pachtnai  oao 

Reinertrag,  unter  den  abgezogenen  Kosten  sind  aber  1*49  fl.  Stenern  befrin*3 
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ouen  zn  tbun  zu  haben,  denen  man  früher  zugleich  den  Ein- 

der  landesherrlichen  Grundgefälle,  ja  sogar  die  niedere  Justiz 

Polizei")  anvertraute,  so  dass  sie  durch  diese  Uebertragung 

1  die  Eigenschaft  von  Staatsbeamten  erlangten ,  in  Pflicht  ge- 

jwd  wurden  und  Besoldungen  empfingen  (Pachtamtleute). 

<H?fiIlerbebung  wird  auf  diese  Weise  allerdings  mit  geringeren 

m  bewirkt."    Im  Allgemeinen  möchten  Generalpachten  wie 

*  Specialpachten  überhaupt  mehr  für  Länder  dünner  Bevölkc- 

;.  eitensiven  Ackerbau's,  Specialpachten,  namentlich  kleinere 

Länder  dichter  Bevölkerung  und  intensiven  Anbau's  gewisse 

rUe  haben,  die  indessen  oft  genug  im  concreten  Fall  durch 

■e  Umstände  aufgewogen  werden  können. 

-Die  General  Verpachtungen  sind  vielleicht  öfters  gegen  den 

M  der  Staatscasse  aus  Bequemlichkeit  der  Finanzbeamten 

Nbntz  genommen  worden.  Nur  da  lässt  sich  von  ihnen  ein 

Ertrag  erwarten,  wo  es  viele  grosse  Güter  und  sehr 

rtterte  Pachtlustige  giebt  und  dagegen  das  Mitwerben  minder 

rttmer  Unternehmer  fehlt.  In  den  meisten  Fällen,  besonders 

*o  die  Mehrzahl  der  Landleute  thätig  und  unternehmend  isty 

Hie  vereinzelte  Verpachtung  der  Bestandtheile  weit  vor- 

Olafter  sein,  wenn  sie  gleich  die  Aufstellung  besonderer 

»Uheamten  für  die  Beaufsichtigung  der  Pachter  und  für  Er- 

der  verechiedeoen  Gefälle  nöthig  machen  sollte.*7)  Am 

^%ten  ist  die  Scheidung  der  Vorwerke  von  denjenigen  Ge- 

sWrichtungen  auszuführen,  welche  den  landwirtschaftlichen 

wenig  berühren.  Andere  Bestandtheile,  z.  B.  die  Bier- 

*rei  und  Branntweinbrennerei,  greifen  mehr  in  die  Landwirth- 

ein.  Doch  wäre  eine  Trennung  derselben  von  dem  Land- 

*  zweckmässig,  wenn  sie  dann  in  grösserer  Ausdehnung  und 

1  toeor  Aufmerksamkeit  betrieben  werden  könnten,  was  man 

}  '«n  Anerbietungen  der  Pachtlustigen  wird  abnehmen  können. 

J  landwirth8chaftlichen  Verhältnissen  jeder  Gegend,  der 

^  der  Bevölkerung,  dem  mehr  oder  weniger  intensiven  Be- 

*k  der  Landwirtschaft  und  besonders  aus  dem  Kapitalbesitze 

^öterstandes  kann  man  abnehmen,  bis  zu  welchem  Grade 

^Bcrgins,  Mag.  VII,  43.    Der  Pachter  mosste  jedoch  die  eigentlich  richtcr- 
p^hifte  einem  Gerichtahalter  (Justitiarius)  uberlassen. 

*  !i->nü     sudPreü»i^hen  Intendanten,  Nicolai,  I,  245.    Regl.  y.  7.  Aug.  1797. 

*  ̂»tnreystem  noch  jetzt  in  der  Prov.  Preussen,  Rönne,  Staatsrecht,  II,  2, 

fei. "JJ  Vett3s«n  erhalten  i.  J.  1S70  43  Pachter  und  72  Diener  22,765  Thlr.  für M  •.aasen Verwaltung. 
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396  2.  B.  2.  K.  1  A.  VenraltQDg  der  Feldgüter.  §.  172,  17S. 

es  finanziell  nützlich  sei,  grosse  Pachtgüter  zu 

dies  in  vielen  Fällen  allmälig  durch  Halbirung  u.  8.  w.  ode 

trennung  eines  Theiles  mit  gutem  Erfolge  geseheben  Utw 

lieh  werden  viele,  sowohl  zum  Domanium  als  der  Kirche 

Privatpersonen  gehörende  Landgüter  stückweise 

bei  man  die  Hofgebäude  verkaufen  kann  und  manche  m: 

gütern  verbundene  Mühe  erspart,  auch  gewöhnlich  eine  g 

Pachtsumme  einnimmt.29)  Die  bei  den  Gütern  befindlichen 

werden  dann  in  eigener  Verwaltung  behalten,  §.  168. 

fahren  ist  nur  in  der  Nähe  volkreicher  Ortschaften,  vod 

Bewohnern  die  Pachtstücke  leicht  bebaut  werden  können,  j 

bar.    Für  Landleute,  die  kein  oder  nur  weniges  eigenes 

haben,  ist  die  Gelegenheit,  durch  Pachtstücke  Beschäftig! 

erhalten,  erwünscht,  allein  der  höhere  Pachtertrag  ist 

**)  Im  preuss.  Staate  war  1870 
Pachtzins  a.  i.    Mittlere  Gro»*e  Mittlerer 

Morgen         eines  Vorwerks   d.  ssububÜ  A:Aea 

Reg.-Bez.  Wiesbaden  ...      3'9  Thlr.  315  —  Tkir. 

Kassel    ....       38    M  463  —  • 

Provinz  Sachsen      ...       3'7    .,  13S0  2*66  . 

Hannover    ...      3*18  „  709  —  ► 

Pommern    ...       2*6    „  1574  Hl  - 

Westfalen    ...      2*4   „  1429  2 

Brandenburg    .    .       2*2    „  1467  1  2 

Schlesien     ...       P9    „  1462  1"63  - 

Schleswig-Holstein       1*8  395 
Posen     ....       15    „  1324  0*6 

Preussen    ...       134  „  1574  0*83  ~ 

Die  erste  nnd  zweite  Zahlenspalte  sind  ans  den  Angaben  im  Haushaltung«** 
I,  S.  14  berechnet.    Die  dritte  ist  aus  den  Steuerschätzungsergebni«« 

Meitzcn,  IV,  116.     Man  sieht,  dass  die  Pachtgüter  in  den 

kleiner  sind  als  in  den  alten  Provinzen  u.  der  Pachtzins  a.  d.  Morgen  im  <»< 

höher  ist,  wo  auch  das  ganze  Ackerland  einen  grösseren  Reinertrag  giebt.  D*' 
zins  der  Domänen  steht  aber  durchgängig  höher,  als  der  durchschnittliche  & 

des  Ackers,  in  Westfalen  und  Schlesien  ist  er  das  1*2 fache,  in  Pommern 

2*3  fache  desselben.  Dies  rührt  offenbar  zum  Theile  von  der  im  Pachtzins  er ̂  

Rente  der  Gebäude,  zum  Theile  aber  auch  davon,  dass  die  Pachtguter  ***** 

mehr  besseres  Ackerland  enthalten,  als  der  Durchschnitt  aller  vorband«**  4 

classen  anzeigt.    Es  erhellt  aber,  dass  der  gegen  manche  andere  Länder 

trag  der  preuss.  Domänen  mit  allgemeinen  volkswirthscbaftlichen  VerbU»**1, 

Klima,  Boden,  noch  nieht  sehr  dichte  Bevölkerung  u.  s.  w.  zusammenhingt  '» 

80)  Dies  schlug  schon  v.  Mahrenholz  vor,  Bergius.  Mag.  IL  21*. - 
Baden  trogen  1858  die  bloss  gegen  Geld  verpachteten  Lindereien  12  l  » 

Morgen,  die  gegen  Geld  und  Getreide  verpachteten  nach  Mittelpreisen  ' 

Abtheilung  begreift  nur  Hofguter,  die  erste  aber  gleichfalls  einen  Tbeil  dt 

S.  Daten  f.  1S77  oben  in  Anm.  4.    Nach  Veit  | LandgüterverwaJtung.  ÜL  Aj^ 

tragen  in  Baiern  Hofgüter  2-0  fl.  auf  das  Tagwerk,   einzelne  Stüde 

doppelt  so  viel.    Bei  diesen  Thatsachen  muss  jedoch  berücksichtigt  werd*.  ̂  

Hofgüter  zum  Thcil  abgelegen  sind.  —  In  Hannover  trug  der  Moire»  4€r 

guter  1849  2VS  Thlr.,  der  Stücke  nur  1  Thlr..  allein  es  bestand  die  Hälft***" 
verpachteten  Stucke  aus  Torfmoor,  wovon  die  149,511  Morgen  der  Ho&*: 
1  Proc.  enthalten.  (Rau.) 
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Folge  de«  stärkeren  Mitwerbens  und  geht  deshalb  weniger 

*  ein.  Hieza  kommt/  dass  sich  bei  einzelnen  Feldstücken 

m  auf  schonende  Bewirthschaftung  hinzielende  Bedingungen 

bcn  lassen  und  daher  eine  Aussaugung  gegen  Ende  der  Pacht- 

et leicht  zu  verhüten  ist."   (Rau  §.  112,  113.) 

S- 173.  —  3.  Regeln  für  die  Zeitpachtungen.80) 

Regeln  dieser  Art  lassen  sich  wiederum  nur  für  bestimmte 

iiier,  Zeiten  und  Landwirthschaf  tssysteme  aufstellen, 

der  Veränderung  namentlich  der  letzteren  ändern 

tich  daher  selbst  wieder.    Das  hat  die  Domänenver- 

tag  nicht  zu  tibersehen.  Manche  früheren  Regeln,  welche  auch 

btsehland  noch  vor  Kurzem  als  unbedingt  richtig  galten,  sind 

awirtig  denn  auch  veraltet  oder  bedürfen  einer  wesentlichen 

Nation  in  Folge  der  Umgestaltung  der  Verkehrs-  und  Absatz- 

'.-o,  der  dadurch  bewirkten  Notwendigkeit  anderer  land- 

tiadaftlicher  Systeme  nnd  namentlich  auch  in  Folge  der  viel 

Leichtigkeit,  mit  welcher  sich  jetzt  eine  Aenderung  dieser 

<ßw  vollzieht.  Uebrigens  gelten  für  die  Zeitpacht  der  Domänen 

wesentlichen  Puncten  dieselben  Regeln  wie  für  Zeitpachten 

hivatgüter.    Es  genügt  daher  hier,  einige  der  Hauptpuncte 

üimenzu8tellen. 

i)  Die  Ermittlung  des  richtigen  Pachtzinses.  Sie 

ift  entweder  allein  auf  Grund  eines  sorgfältig  ausgearbeiteten 

üi£*anschlages  des  Gutes  oder  in  Anknüpfung  an  einen 

Anschlag  (als  Minimum)  durch  das  Meistgebot  bei  der 

Weigerung  oder  unabhängig  von  dem  Ertragsanschlag  bloss 

»Was  Meistgebot 

•      Abschnitt  Ist  schon  in  <l  8.  A  nach  des  netteren  Ansichten,  !»<'>.  nach 

•  Bache  von  Drechsler  von  mir  grossentheils  umgearbeitet  worden.  S. 

*  '4-1 — 1 49,  Ran,  5.  A.  §.  114 — 120  (nebst  Anhang  ron  den  Pachtanschlägen 

'•-aergtitcr  §.  1 21— 129a,  der  schon  in  d.  6.  A.  fortgelassen  worden  ist,  s.  u. 

»  OJ  Von  älterer  Literatur  s.  vorztlgl.  Nicolai,  I,  234.  II,  156—20!».  Vgl. 
t rcQSS*  Camcralwesen,  L,  126.  —  v.  Honstedt,  Die  Verpachtung  der 

J*vf-  Hannover  1S37  (vorzüglich  von  rechtlicher  Seite).  —  v.  Pabst,  Landw. 
2t  r*'  3  A  -  8-  HO—18,  —  Hoff  mann  in  der  Zeitschrift  f.  die  gesammte 

IV,  S.  719.  -  Jetzt  aber  bes.  G.  Drechsler,  d.  landwirthschafü. 

Halle  1S71,  2  B.  (D.  2.  B.  enthält  eine  Sammlang  besteh.  Pachtverträge 

•  -'Hiapn^en  bei  den  Domänen  vieler  D.  Staaten).  Ferner  A.  Blomeyer, 
-tu.  Pachtvertrage  (zugleich  Handb.  d.  preuss.  u.  sächs.  Pachtrechts).  Berlin 

i ,  ^recbsier  geht  vom  landwirthschaftl. ,  Blomeyer  vom  jurist.  Standpunctc  aus. 

i '  *rr^niMe  weichen  mehrfach  ab.    Die  Vergleichung  dieser  Werke  ist  daher 
y   V  der  bad.  Hof-Dom. -Kamm«  r.  18.  Marz  1836  -  fefOldn.-BUtf 

/'  freuss.  Verordn.  v.  11,  Dec.  1862  üb.  d.  allgem.  Beding  z.  Verpacht.  d. 
-««Tortcrke  (excl.  R.-B.  Stralsund)  u.  a.  bei  Drechsler,  II,  192. 
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398 2.  B.  2.  IL  2.  A.  Verwaltung  der  Feldguler.  §.  173. 

„Unter  dem  Anschlag  eines  Landguts  oder  Grunds 

versteht  man  die  ausführliche  Vorausberechnung  des  bei  e 

gewissen  Art  der  Bewirthsch aftung  mit  Wahrscheinlu 

fortdauernd  zu  erwartenden  Ergebnisses  des  Ertrags.  Die  & 

für  die  Veranschlagung  sind  in  Deutschland  schon  seit  ältere: 

sehr  ausgebildet  und  oftmals  dargestellt  worden.31)  Das  G** 

beruht  auf  Erfahrungen  im  Gebiet  der  Landwirthschaftslehre 

Ermittlung  des  richtigen  Pachtzinses  mittelst  Veranschlagung 

neben  dann  die  Versteigerung  nicht  ausgeschlossen  war,  ist  i 

auch  in  Deutschland  die  allgemeine  Regel  gewesen.  ■*) 

Anschläge  der  Kammerguter  müssen  dabei  nach  den  besooi 

Bedürfnissen  der  Finanzverwaltung  eingerichtet  werden.  In 

mit  grösserem  Domänenbesitz  ist  die  Entwerfung  besondere/ 

Schäftsanweisungen  nöthig,  um  die  Taxationen  gleichförmig 

zuverlässig  zu  machen.  Unter  der  Leitung  der  oberen  DooJ 

behörden  werden  die  Anschläge  von  Finanzbeamten  verteil 

Sie  brauchen  nicht  bei  jeder  neuen  Verpachtung  ganz  erw 

n)  Vorzügl.  in  Preusscn.  (Nach  Ran,  §.  121  Note  a.)  Aelterc  Seid 

Schweder,  Tractat  von  Anschlägen  der  Guter,  1717  n.  A.  1751.  —  Gi«t 

Einleitung,  Kap.  4 — 10.    Von  neueren  Schriften  s.  besonders:  XicöhU 

II,  1.  —  Borowski  a.  a.  0.,  I,  1.  —  Meyer,  Grundsätze  zur  VerfertigUM *K 
Pachtanschläge.  Hannov.  1809.  —  Sturm,  Cameralpraxis,.  I,  6—146.  -  Br.t! 

Oekonomisch-cameralistische  Schriften,  Posen  1803—9.  III  B.  vorzuglich  0.  U< 

68.  —  v.  Flotow,  Anleitung  zur  Fertigung  der  Ertragsanschläge.  Leipog  141 

IL  B.  (vorzüglich  gut».  —  v.  Jakob,  I,  §.  100  ff.  —  v.  Malchus,  Fo^l 

inneren  Staatsverwaltung,  Ilr  B.,  die  angehängten  Tabellen.  —  Klebe,  Ankoj 

Fertigung  der  Grundanschläge,  Leipz.  182$.  —  v.  Daum,  Materialien  zn 

besserten  Abschätzung  des  Acker-,  Wiesen-  und  Weidebodens ,  Berlin  1*2*.  < 

Schmalz,   Vrersuch   einer  Anleitung  zur  Veranschlagung  ländlicher  GnaiJ 
Königsb.  1*29.  —  Putsche,  Encyklop.  der  Land-  u.  Hauswirthachaft.  VII 

Block,  Mittheilungen  landwirthschaftl.  Erfahrungen,  3.  B.  2.  Ausg.  1>3>.  -  Ii 

Beiträge  zur  Landgüter-Schätzungskunde,  Breslau  1S40.  —  v.  Hon  st e dt.  A-  - 

zur  Aufstellung  u.  Beurtheilung  landwirthsch.  Schätzungen,  Hannov.  1^34  —  Kr'  * 

Berichtig,  u.  naturgemässe  Begründung  der  landwirthsch.  Ertragsberechnünrc:  - 

Prag  1S35.  —  v.  Jordan,  Grundsätze  über  Abschätzung  der  Landgüter, 

Kothkögel,  Wien  1S39.  —  R.  Andr.-,  Darstellung  der  vorzüglichste* 

schaftlichen  Verhältnisse,  4.  A.  von  Rieger,  1S40.    Vorzüglich  zu  beachtest 

k.  sächsische  Geschäftsanweisung  zur  Abschätzung  des  Grundeigenthums,  t.  3»» 

1S4S  (für  die  Grundsteuer  bestimmt).  —  Technische  Instructionen  für  di? 

Geueral-Commission  von  Pommern  beauftragten  Oekon.  Commissarien,  Berün 

—  Pabst,  Landw.  Taxationslehre.  2.  A.,  Wien  1  Sü'A.  —  Gute  Materialien  \- 

mann.  Encyklopädie  landwirtschaftlicher  Verhältnisse.  1S45.  —  Zell  er.  * 

wirthschaftl.  Verhältnisskunde,  4.  Abth.lH  42—49.  —  Ebcrt.  die  Und*.  Verl*« 

3.  A.  von  R.  Andre,  Prag  1M35.  —  Krämer.  Landw.  Berechnungen,  Stnttf  I 

—  Birnbaum  in  d.  Georgika  I  (1*70)  üb.  BodentaxaL  u.  üb.  landw  T«»*-J 

")  Wo  der  geforderte  Pachtzins  zu  hoch  scheint,  da  kann  von  eine»  Pncnfc* 

zur  Rechtfertigung  des  geringeren  Angebotes  ein  Gegenanschlag  aufgestellt  wert* 

welchem  jener  die  mutmasslichen  Einnahmen  und  Ausgaben  nach  seiner  &^ 
aufrechnet  (Rau.) 
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ra  können  mitunter  durch  die  nöthigen  Veränderungen  nur 

Zeitumständen  angepasst  werden.  Die  bezüglichen  Grund- 

üod  bisweilen  in  die  systematischen  Werke  der  Finanzwissen- 

:  aufgenommen  worden.33) 

j i  neuere  Erfahrung  und  die  Wissenschaft  haben  jedoch  das 

TerÖÄsige  der  Anschlage  des  Verpächters  in  vielen  Fällen 

abstellt  Es  ergiebt  sich  auch  hier  wieder  die  Regel,  dass 

n&ittlung  des  Pachtzinses  durch  Anschlag  mehr  den  ein- 

eren,  stabileren  Verhältnissen  der  Land-  und  Volkswirth- 

t  entspricht,  dagegen  in  Ländern  hochentwickelter  Cultur  die 

bietende  Verpachtung  wenigstens  dann  allein  zum  Ziele 

,  *enn  dem  Pächter  die  Wahl  des  Wirtbschafts- 

ems frei  gegeben  wird,  wie  es  im  Interesse  intensiverer 

besserer  Cultur  geboten  ist.84)  Der  Anschlag  behält  dann 

üe  Bedeutung  eines  Anhaltspunctes  der  Regierung  zur  Beur- 

en der  Pachtgebote. 

Qierbei  ist  jedoch  Folgendes  zu  beachten: 

^  Em  Pachtzins,  der  so  hoch  wäre,  dass  dem  Pachter 

I  ndir  der  übliche  Gewerbsverdienst  nebst  den  Zinsen  seines 

kapitales  und  der  Vergütung  für  die  Gefahr  von  Unfällen 

k  4  früh.  Anfl.  hat  Rau  in  §.  122 — 129a  einen  Anhang  „von  den  Pacht- 

$u  der  Kammergüter"  gegeben,  der  schon  in  der  6.  Auflage  fortgeblieben  ist. 
liegt  in  dem  im  Text  Gesagten.  Die  Bedingung  für  einen  einigermaßen 

p  Vav  aUg-.  Voransbcrechnung  bei  einer  gewissen  Art  der  Bewirth- 

tosr  ist  überhaupt  kaum  so  zu  erfüllen,  dass  die  theoret.  Grundsätze  für  alle 
Mindestens  raüsstc  die  Darstellung  dann  eine  sehr  eingehende  werden. 

*f-  ut  aber  auch  eine  wesentlich  landwirtschaftliche.  In  dem  Ab- 

tr*.i  dea  Grundsteuern  ist  sie  ausserdem  in  der  Finanzwiss.  zu  berühren. 

oamentl.  hierüber  Drechsler  a.  a.  0.  I,  74—85.    Der  Verf.  prüft  die 

11  -ich  preuss.  System  erfolgten  Domänenverpachtungen  in  der  Prov.  Hannover 

*a  ,>,)  aQd  kommt  in  Betreff  der  Anschläge  und  Versteigerungen  zu  folg.  Er- 
8$:  ..Die  Feststellung  des  angemess.  Pachtzinses  durch  Berechnung 

-'  i  des  Verpächters  ist  ausfuhrbar  1»  in  allen  Ländern,  deren  Cultur  noch 
>u  hoher  Stufe  steht  dass  der  schablonenmäss.  Wirthschaftsbetrieb  verlassen 

*  wo  also  die  Einrichtung  des  Wirtschaftssystems  nicht  abhängt  von 

*  innren  individ.  Neigungen  und  Fähigkeiten  der  Pachter,  sondern  der  Betrieb 

J*i'?»ener,  stabiler,  landesüblicher  ist;  2)  in  Ländern  hochentwiclelter 
'♦fcsa,  wenn  a)  das  dem  Pachtanschlag  zu  Grunde  liegende  Wirtschaftssystem 

"t>''fich  eingehalten  werden  muss  oder  b)  das  dem  Pachtanschlage  zu  Grunde 

|  »irthjchaftssystem  thatsächlich  eingehalten  wird.    Wo  diese  Voraus- 

Y*  *Kl>t  rorhanden  sind,  ist  eine  Berechnung  des  angemess.  Pachtzinses  durch 
5^*kr  nicht  möglich.    Es  bleibt  also  für  diesen  Fall  ....  nur  die  meist- 

*  ̂«rpachtung  üblich.14  In  Hannover  konnte  der  Domänenpachter  das 

^•äsystem  nur  mit  Genehmigung  des  Verpächters  ändern ;  thatsächlich  bestand 

1  k"2i  den  Pachtern  Abneigung  (Drechsler  II,  S3).  Bei  der  Neuvcrpachtuug 

JjFtt*.  Uerrichaft  hat  der  Pachter  freie  Hand  in  der  Wahl  des  Wirtschaftssystems. 

*  voKÜed.  Modus  der  Verpachtung  ̂ incl.  Submission)  Blomeyer,  S.  30  (T. 

^  Staatsguter  auch  d.  Verpachtung  durch  Licitation  für  die  beste,  S.  iü. 
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400  2.  ß.  2.  K.  2.  A.  Verwaltung  der  Feldgütcr.  §.  178,  IW. 

übrig  bliebe,  wäre  nur  scheinbar  nützlich,  weil  er  den  ParN 

zu  grosse  Versuchung  setzte,  sich  durch  Verschlechterung  de> 

zu  entschädigen,  oder  ihm  wenigstens  Mittel  und  Neip: 

einem  schwunghaften  Betriebe  entzöge,  oder  sogar  von  dar 

Pachtern  nicht  sicher  eingezogen  werden  könnte.  Daher  is 

jede  ausführbare  Steigerung  auf  die  Dauer  vortheilhaft,  w  U 

eine  solche,  die  davon  herrührt,  dass  die  Pachtstticke  io  die 

der  thätigsten  und  geschicktesten  Landwirthe  kommen."1*) 

,,b)  Die  Versteigerung  ist  als  Regel  vorzuschreiben 

sind  hie  und  da  Ausnahmen  zulässig.  Bei  GeneralverpacM 

steht  ihr  entgegen,  dass  diese  ein  besonders  persönliches  V«j 

voraussetzen.  Auch  bei  einzelnen  Pachtgütern  geschieht  t* 

selten,  dass  ein  unzuverlässiger  Mann,  der  unerlaubte  Mi» 

Bereicherung  nicht  scheut,  die  redlichen  Pachtlustigen  fibtf 

Die  Caution,  die  man  von  jedem  Pachter  fordert,  sieben 

für  alle  Fälle.  Es  ist  daher  in  einzelnen  Fällen  rathsat  . 

Pachtlustigen,  der  nach  Verhältniss  des  Anschlages  oder  m 

gleich  zum  bisherigen  Pachtzinse  einen  annemlichen  Pachtznii 

und  als  wohlhabend,  einsichtsvoll,  fleissig  und  rechtschaffen  äfi 

ist,  besonders  dem  bisherigen  Pachter,  der  diese  Eigeäfij 

gezeigt  hat,  die  Pachtung  aus  der  Hand  zuzusagen,3*')  *m 

m)  Es  wird  hier  freilich  vorkommen  können,  dass  gerade  bei  der  V-!*^ 

der  Pachtzins  durch  die  Concurrenz  nnd  durch  das  Selbstvertrauen  -'-"M 

wohlhabender  Pachter  zu  hoch  empor  geschraubt  werde.  In  einzelne»  Fü*J 

es  in  neuester  Zeit  bei  norddeutschen  Domänenverpachtungen  so  gewesen  « ■ 

*)  Sturm,  Cameralpraxis  IV,  209.  —  Jacob,  I,  §.  159—161.  -  H«ff 

a.  a  0.  S.  727.  —  In  Hannover  wurde  es  seit  langer  Zeit  so  genaht  I 

lohde,  S.  44.    Die  Beseitigung  dieses»  Verfahrens  und  die  Einführung 

Versteigerung  hat  manche  Privatinteressen  verletzt  und  sehr  verschiedene  t 

fahren.    Nach  den  Auseinandersetzungen  im  Text  und  in  Anin.  34  war 

gehen  aber  richtig.    Die  Pachtsteigerungen  bei  der  NeuverpachtuDr  »o:  W 
In  Hannover  sind  allerdings  enorm:  z.  B.  bei  13  Domänen  für  die 

von  1S6S— SO  gegen  1  Sötj — »58  zwischen  87  und  121tt'0,  in  7  Fällm  rr*ü 

und  10S0/«.    Man  hat  daraus  auf  viel  zu  niedrige  Pachten  der  öutf* 

geschlossen  Seitens  der  Anhänger  des  preusa.  Systems,  auf  viel  zu  hob?  i 
zeit  Seitens  der  älteren  hannov.  Landwirthe.    Drechsler  a.  a.  O.  hift 

sichten  für  unrichtig  und  die  alten  Pachtprei*c  für  nicht  zu  niedrig.  ̂ e./T 

nicht  zu  hoch.    Er  erklärt  sie  durch  die  verind.  Pachtbedingung  und  *u^* 
praxis:   im  alten  Königreich  Hannover  stabiles  System,   wo  die  AnK&f 

genügten,  in  der  neuen  Provinz  verändertes  System,  wo  bei  Freiheit  der  fc1 
die  Pachter  mehr  bieten  konnten.  —  Aehnl.  Bestimm,  wie  in  Hannorer  !** 

Weimar,  V.  v.  30.  Juni  ISIS,  Burckhard  S.  5«2.  —  Ueber  Meekl*«" 
Schwerin  bemerkte  Kau  in  einem  handsrhriftl.  Zusatz  z.  5.  A.:  hier 

grossen  Pachthöfe  versteigert,  die  Pachtungen  der  bäuerlichen  Wirthe  i*$  * 

wirthe)  bleiben  in  der  Hegel  in  der  Familie  u.  gehen  in  Ennangciaof  * 

auf  die  älteste  Tochter  über.    Der  Pachtzins  wird  nach  Verfluss  der  l--1^ 

Pachtperiode  von  Neuem  festgesetzt,  aber  sehr  massig  ;  im  D.  rou  der     :  "J 

mittleren  u.  guten  Bodens  30-35,  70-SO  und  100— lSOThlr,  dieLtfi*** 
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Zeicht    Ermittelung  des  Pachtzinses.  —  Caution.  401 • 

iwrzeagt  sein  kann,  dass  dies  Verfahren  von  den  Behörden 

iöizD  gemissbraacht  wird,  einzelne  Personen  zu  begünstigen. 

Unnaus  diesem  Grunde  das  Mitwerben  stets  für  unentbehrlich, 

■Ute  man  doch  nur  Diejenigen  mitbieten  lassen,  welchen  jene 

SKiiafteo  nicht  fehlen,  oder  sich  eine  Wahl  zwischen  mehreren 

Stenden  vorbehalten.37)    Begüterte  Pächter  sind  dürftigen 

tnriuzieheü.  Bei  einzelnen  Grundstücken  bleibt  jedoch  nichts 

fil>  die  Versteigerung."  (Rau  §.  114.) 

S-  1T4.  —  b)  Die  Sicherstellung  (Caution).   „Sie  ist 

&  *egen  der  dem  Pachter  anvertrauten  Gebäude  und  beweg- 

i  Gegenstände  (Inventarienstücke),  als  auch  wegen  des  Pacht- 

i  erforderlich.    Am  Bequemsten  ist  es,  wenn  der  antretende 

eine  Summe  baar  oder  in  Staatepapieren  hinterlegt.  Ob 

die  Zinsen  jährlich  am  Pachtgelde  in  Abzug  bringen  lässt 

^ht,  ist  gleichgültig,  weil  im  letzteren  Falle  unfehlbar  jeder 

l&sige  ungefähr  soviel  weniger  bieten  wird."    Von  dem 

hoher  Cautionen  kommt  man  indessen  mit  Recht  ab, 

ifffidas  Betriebskapital  des  Pachters  zum  Nachtheil  der  Be- 

kaiming  (und  deshalb  vielfach  auch  des  Eigenthümers)  zu 

ferringert  wird.    Auch  bei  einzelnen  Grundstücken  ist  die 

sfepng  einer  Summe  zu  verlangen,  wenn  auch  nicht  immer 

kotzen.  Die  Forderung  der  Bürgschaftsstellung  ist  bei  der 

*  ilso.  den  Scheff.  zu  60  Quadr.-R.  gerechnet,  5760  Quatr.-R.  =  49  pr.  M., 

Ir-**  rom  Dr.  M.  0-6—2-6  Thlr.  entrichtet.  Kleine  Bauern  haben  etwas  weniger 

•tea.  Auf  jeden  der  4122  bäuerlichen  Pachter  kommen  19,252  R. ,  es  be- 

■•^  eine  Abstufung  von  Vollbauern  (i.  D.  31,634)  bis  zu  Achtelhüfnern  (i.  D. 

1  2 ;.  i  a.  Beitrage  IV.  38.  Es  ist  demnach  keine  reine  Zeitpacht  vorhanden, 

ft  -i'ut  herkömmliche  bedingte  Erblichkeit  der  Bauerngüter  mit  einem  veränder- 
•  •  L  •.  :.  i  stimmten  Zins.  Da  Innerhalb  des  Domaniuma  bat  kein  lind- 

^■nte^eothum  besteht,  so  müssen  hier  volkswirtschaftliche  Rücksichten  auf 
»inuußd  Torwalten.    S.  u.  Note  77. 

|o  I  urtemberg  dürfen  nur  solche  Personen  mitbieten,  welche  sich  über 

^  «ine*  gewissen  Vermögens  und  die  erforderliche  persönliche  Befähigung 

wird  bei  grösseren  Meiereien  noch  mehr  Auswahl  der  Personen  ge- 

H'ffmann,  S.  61.  —  In  Preussen  ist  die  Versteigerung  („Licitation") 

te  ̂forderlich,  der  Bietende  ist  an  sein  Gebot  gebunden,  die  Regierung  behält 

trelc  Wahl  vor,  V.  v.  14.  Mai  lS.'t7,  v.  Rönne,  S.  50b.  —  Ehemals  ver- 

fr*  im  bisweilen  bei  einem  brennenden  Lichte ,  nachdem  schon  durch  wieder- 

:i  der  einzelnen  l'achtluutigeii  nach  einander  eine  Steigerung  der  An- 

*  >nn\t  worden  war.    Das  Erlöschen  des  Lichtes  diente  als  Zuschlag.  „Man 
meinen,  wie  die  Gemüther  von  diesem  kleinen  Lichte  manchmal  erhitzt 

*  sud  vei*s  ich,  dass  in  diesem  kurzen  Augenblicke  noch  an  die  1200  Thlr. 

•r*fca  ä.;in."  Gasser,  Einleit.  S.  118.  Dieses  Verfahren  gehörte  zu  den 

•Mffcni  üblichen  rücksichtslosen  und  unwürdigen  Finanzkünsten.  —  Erhebliche 
;fcr<h>  Versteigerung  auch  bei  ganzen  Landgütern,  Schumacher  in  Rau 

Archiv,  N.  F.  II,  125,  und  Seelig  a.  a.  0.  (Rau.) 
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402  2.  B.  2.  K.  2.  A.  Verwaltung  der  Feldgüter.  §.  174. ■ 

Schwierigkeit  ftir  den  Pachter,  einen  BUrgen  zu  finden,  gle 

oft  unpraetisch.38) 

c)  Die  Dauer  der  Pachtzeit.  „Eine  lange  Pac 

giebt  eine  grössere  Ermunterung  zu  bedeutenden  Verl 

des  Gutes  und  des  Betriebes,  auch  lässt  sie  die  mit  dem 

des  Pachters  verbundenen  Geschäfte  seltener  eintreten." 

längere  Pachtzeit  wird  namentlich  bei  höherer  Intensi 

landwirtschaftlichen  Cultur  nothwendig.  Die  auch  bei  d 

pachten  der  Domänen  im  Laufe  der  letzten  100  Jahre  und 

eingetretenen  Verlängerungen  der  Pacbtzeit  finden  in  der 

wendigkeit  und  nunmehrigen  Rentabilität  intensiveren  Betrie 

Erklärung.  Hat  ferner  bei  einem  langjährigen  Pachte  der^ 

die  Aussicht,  im  Falle  des  Wohlverhaltens  auch  noch  längj 

selbst  lebenslang  im  Besitze  des  Gutes  zu  bleiben,  40)  und  kj 

hoffen,  dass  nach  seinem  Tode  auch  die  Erben,  wenn  sie  ( 

lieh  dazu  befähigt  sind,  die  Pachtung  fortsetzen  dürfen,  sc 

dies  günstigeren  Einfluss  auf  sein  Angebot  und  seine  Wirtiii 

fuhrung  haben,  als  ein  ganz  bestimmt  auf  Lebenszeit  geschk 

Contract  (Vitalp acht).41)  Pachter  auf  längere  Zeit  köoua 

**)  Man  setzt  die  Caution  nach  den  Umständen  auf  etwa  Ys*  l!t  °^ 
Pachtzinses,  auch  bis  auf  den  ganzen  cinjähr.  Betrag.  Nach  der  nrea«. 

ministerial-V.  ?.  ?9.  Nov.  1836  in  der  Regel  78  des  Pachtzinses,  aosstf 

Pachter  auch  Gefalle  einzieht.    Stellung  der  Caution  in  inländ.  Pfand-  oder 

briefen  oder  in  nach  K.-O.  v.  3.  Mai  1821  u.  Nachtr.  dcpositalfah.  Inhabdf 

(§.  28  d.  Verordn.  v\  11.  Dec.  1*62).    Die  Höhe  wird  jetzt  in  dem  besooi 

bestimmt.  —  Würtemberg:  lV^facher  Pachtzins  und  einfacher  Anschh* 

ventariums,  Hoffmann,  W.  Finanzrecht  I,  240.  —  S.  Blomeyer  S.  II4l 

aö)  Ueber  die  Grunde  gegen  kurze  Pachizeitcn  s.  die  bei  Drechsler 
angef.  Schriftsteller.    Es  gilt  auch  die  Regel,  dass  die  Pacht  um  so  l&nger 

muss,  je  mehr  das  Gut  im  Culturzustand  zurück  ist.    12 jähr.  Pachtdauer 

Privat-  und  bei  Domanialgütern  jetzt  sehr  verbreitet    18  Jahr  ist  f.  StoWl 

wohl  am  Passendsten.    Blomeyer  S.  121.  —  Eine  sechsjährige  Periode 
zu  kurz.    In  Baden  sind  9  Jahre  bei  Hofgütern  Regel,  in  Hannover 

hessen  12,  in  Würtemberg  18  Jahre,  in  Preussen  sonst  6,  jetzt  12 

Jahre,  meist  18  (früher  bis  24),  Mecklenburg  bei  grossen  Hofen  20-  2! 
Bauerhöfen  12—14  J.,  in  Oesterreich  Max  9  J.  bei  Gütern  über  200  Je 

kurz),  event.  noch  weniger,  in  Frankreich  3 — 9  Jahre.    Man  hat  die  Pat 

Rücksicht  auf  die  übliche  Dauer  der  Fruchtfolge  zu  bestimmen  vorgescblajon. 

sie  z.  B.  bei  der  herrschenden  Dreifelde rwirthschaft  ein  Vielfaches  ?on  3 

Roscher  II,  §.  63  u.  a.  m.,  was  indessen  unnöthig  ist,  s.  Drechsler  I, 

Blomeyer  S.  121. 

40)  Diess  geschah  schon  im  röm.  Reiche.    Verordn.  der  Kaiser  HoDori 
Theodosius  (L.  4  Cod.  Justin.  XI.  70):  Congruit  aequitati,  ut  veteres 

fundorum  publicorum  novis  conduetoribus  praeferantur ,  si  facta  per  alios  « 

suseipiant  (wenn  sie  eben  soviel  mehr  geben).  —  Auch  in  Würtemberg  fi 

gehalten,  Hoff  mann,  S.  64  und  in  Schottland  bei  Privatgütern  auch  öfters. 

**)  Für  diese  Vitalpacht  Gr.  Soden,  V,  52.  —  In  Nassau  sollte  ron  den B* 

die  Verpachtung  auf  Lebenszeit  des  Pachters  und  dessen  Ehefiau  versucit  I 

Domänenverwalt.-0.  v.  1816.  §.  13.  Nr.  2.    Gegen  d.  Vitalpacht  Blomeyer  1 
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fcksicht  anf  die,  durch  Verbesserungen  des  Betriebes  und  all- 

m  Veränderungen  in  der  Volkswirtschaft  möglich  werdende 

•  rh"hun£  einen  steigenden  Pachtzins  übernehmen,  so 

«te  entweder  jährlich  oder  nach  jedesmaligem  Ablauf  einer 

Zahl  von  Jahren  eine  voraus  bestimmte  Zulage  entrichten. 4*) 

!  1 115.) 

d> Die  Form  des  Pachtzinses.43)   Die  Hauptverschieden- 

st die  Festsetzung  des  Zinses  in  Geld  oder  ganz  oder  theil- 

statt  in  Geld  in  Naturalien  und  zwar  auch  in  dem  letz- 

Falle  in  einem  für  die  Pachtdauer  unveränderlichen 

ttsbetrage  (im  Gegensatz  zu  der  früher  vorgekommenen 

feüung  einer  Quote  vom  Rohertrage).     Der  Pachtzins 

aber  auch  alsdann  nicht  nothwendig  in  den  Naturalien 

i  sondern  kann  alljährlich  nach  bestimmten  Preisen 

stet  werden.    Die  richtige  Wahl  dieser  Formen  des  Pacht- 

s  hingt  wieder  mit  dem  Gange  der  landwirthschaf t- 

wCiltur  und  mit  der  Entwicklungsstufe  der  ganzen 

kitirthschaft  zusammen.     Bei  reiner  Geldwirthschaft 

wem  Verkehr  und  bei  angemessener  Freiheit  des  Pachters 

fr  .Venderung  des  Wirthschaftssystems  verdient  der  blosse 

«ins  den  Vorzug  Seitens  beider  Contrahenten. u)    In  der 

i  Ut  denn  auch  neuerdings  der  Geldzins  der  Domänen  immer 

seiner  üblich  geworden.     Naturallieferungen  kommen  vor- 

«ö  nur  als  kleine  Nebenverbindlichkeiten  des  Pachters,  und 

&r  nicht  passend,  noch  vor.46)  Die  Befürwortung  der  Fest- 

Bs  des  ganzen  Pachtzinses  oder  eines  Theils  desselben  in 

ÄÜen  (besonders  in  Körnern)  und  der  Entrichtung  nach  Markt- 

iMrchschnittspreisen  in  Geld ,  wodurch  die  Schwankungen 

f^üen  Pachtzinses  geringer  werden  sollten,  beruht  auf  einer 

%en  Uebertragnng  einer  bloss  im  Grossen  und  Ganzen  gel- 

*  b  Prcusscn  geschieht  diess  schon  seit  längerer  Zeit,  seit  Friedr.  Wilh.  IL; 
iit  riiiin  6  J,,  do.  h  alt.  n   bewahrten  Domanenj'.iohtrrri  konnten  ^1  und 

■Staden  gegen  einen  ZoschJag  ?on  4,  bez.  12%  (Prolongationsgebühr)  ge- 
S.  Riedel  a.  a.  0.  176,  für  d.  neuere  Zeit  d.  V.  23.  April  IS37: 

Pftcbtzeiten  rom  13.  Jahre  an  jährlich  5  Proc,,  rom  19.  Jahre  ao  noch- 

:>fV.  also  zusammen  jährlich  10  Proc.  mehr  als  in  den  ersten  12  Jahren. 
V.  t.  1&62  fehlt  diese  Bestimmung,  es  ist  also  Alles  richtiger  den  be- 

1  üMricJen  Oberlassen. 

nrei  htlei  I,  98—74.   Blomeyei  s.  129  K 

•  BüUo,  Der  Staat  und  der  Landbau,  S.  65.  ?.  Honstedt  a.  a.  Ü.  S.  31. 

'L         Drechsler  I,  72.    Blomeyer  S.  131,  vgl.  mit  S.  122  Anm. 
Wcktlftt  I.  74.   Heu,  Stroh,  Dunger,  auch  Butter  (Detmold)  kommt  ?or 
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404  2.  B.  2.  K.  2.  A.  Verwaltung  der  Feldgüter.  §.  174,  175. 

tenden  Erfahrungsregel  auf  den  einzelnen  Fall.    Die  Preis 

ändern  sich  zwar,  wie  Rau  bemerkte  (§.  116),  in  umgek* 

Sinne  wie  die  Ernte-Ergebnisse ;  stehen  sie  hoch,  so  ist  gew 

nicht  viel  gewachsen  und  umgekehrt,  die  ganze 

Pachters  ist  folglich  öfters  nicht  so  sehr  verschieden,  als  die 

Aber  das  Ernteergebniss  auf  dem  einzelnen  Gute  ist  doch 

häufig  genug  vom  Ergebniss  im  ganzen  Lande  verschied 

übt  auf  die  localen  Preise  einen  um  so  geringeren  E 

je  mehr  sich  heutezutage  der  Markt  erweitert  und  die 

Verhältnisse  der  Ernten,  der  Zu-  und  Abfuhren  den  Preis 

men.    Mindestens  in  der  Gegenwart  wird  daher  die  L 

Pachters  bei  einer  Festsetzung  des  Zinses  in  Geld  gesic 

und  auch  für  den  Verpächter  ist  ein  solcher  Zins  jetzt 

ziehen. 46) 

Uebrigens  kann  „die  Ausführung  des  Plans,  den  Zins  i 

turalien  festzusetzen  und  in  Geld  nach  Preisen  zahlen  zu  l 

auf  verschiedene  Weise  geschehen :  Man  lässt  entweder  1 
wissen  Theil  des  Pachtzinses  in  Körnern  und  nach  dem 

maligen  Marktpreise  baar  entrichten;47)  dies  ist  das  e 

Mittel.  Oder  der  Pachtzins  wird  in  einem  Fruchtquantum 

drückt  und  z.  B.  von  fünf  zu  fünf  Jahren  nach  dem  Darct 

preise  der  Früchte  in  Geld  entrichtet.48)  Oder  man  stellt 

solche  Regel  auf,  dass  die  zu  zahlende  Geldsumme  sieb 

einigermassen  nach  den  Preisen  richtet,  aber  doch  schwäch« 

diese  sich  verändert.49)   (Rau  §.  116.) 

§.  175.  —  e)  Die  Remission.60)   Auch  die  Regele 

**)  Anders  Rau  in  d.  5.  Aufl.  §.  116. 

47)  Dieser  Theil  sollte  weniger  als  die  Hälfte  des  Pachtzinses ,  etwa  *  •  * 
desselben  sein,  damit  die  Entrichtungen  bei  sehr  hohen  und  niedrigen  Preist 

zu  sehr  von  einander  verschieden  sind.  —  Baden:  Von  Hofgütern  werden  1 
Pachtgeldes  in  Fruchten  bedungen  und  nach  den  Durchschnittspreisen  2» 

Martini  (11.  Nov.)  und  Lichtmess  (2  Februar)  baar  bezahlt.  V.  v.  8.  Janusr 

Wenn  es  aber  die  Mehrzahl  der  anwesenden  Pachtlusügen  verlangt,  so  H 

Pachtzins  ganz  in  Geld  bestimmt,  V.  6.  Aug.  1853.  Bei  einzelnen  Stücken 

nur  ein  Geldzins  statt.  Auch  in  Wurtemberg  wird  ein  Theil  in  Getreide  «i( 
Hoff  mann,  Dom.  S.  65.  (Rau). 

*")  Sturm,  I,  219.  —  Schumacher  in  Rau  und  Hanssen  Archiv. 

U,  127.  —  Pabst,  Betriebsl.  §.  309. 

4B)  Z.  B.  so  oft  der  Preis  des  Scheffels  Frucht  um  */4  eines  gewissen  Mitfe 

steigt  oder  fällt,  so  wird  der  Pachtzins  um  Ä/a  erhöht  oder  erniedrigt  a  s. 
sei  die  Pachtsumme  3000  fl.  und  der  Mittelpreis  des  Roggens  2  1  rom 

Kommt  derselbe  auf  2  fl.  30  kr.,  so  erhöht  diess  das  Pachtgeld  nm  Vi 

375  fl.  —  Ein  viertes  Verfahren  erwähnt  Honstedt,  S.  30.  (Rau.) 

M)  Drechsler,  I,  85  ff,,  Ubbelohde,  d.  gemeinrechtl  Lehre  v.  d. 
des  Pachtprcisos,  Hannov.  Journ.  für  Landwirtschaft  1S61,  1S67.  Blomey 
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ü.  Nachlass-  oder  Remissions  wesens  bei  Zeitpachten 

ich  den  concreten  Verhältnissen  von  Zeit  und  Ort 

mit  Rücksicht  auf  die  Entwicklungsstufe  der  Land- 

Volkswirthschaft  und  auf  die  Freiheit  der  Bewe- 

r.  welche  dem  Pachter  contractlich  gelassen  ist,  verschieden 

Endeln.    Kleinere  Verluste  pflegen  allgemein  im  Pachtan- 

£*  berücksichtigt  zu  werden.   Sie  finden  ihre  Ausgleichung 

b  irrigeren  Gewinnsten  anderer  Jahre. 61)   „Bei  bedeutenden 

idijungen  aber  galt  es  früher  und  auch  noch  nach  Kau  's 

«t  för  billig  und  zweckmässig,  einen  Nachlass  (Remis- 

i)  in  der  Pachtsumme  des  einzelnen  Jahres  zu  bewilligen. 

?  wenn  der  Pachter  darauf  verzichten  wollte,  so  schien  es 

ntbsam,  ihn  bei  einem  ausserordentlichen  Verluste  zu  Grunde 

i  ra  lassen.    Auch  konnte  die  Zusicherung  eines  Nachlasses 

Angebot  des  Pachtzinses  Einfluss  üben.    Um  jedoch  die 

itrfkhkeit  mancher  Pachter  zu  zügeln  und  Streitigkeiten  vor- 

regelte  man  das  ganze  Nachlasswesen  durch  allgemeine 

rtDMgen  oder  durch  die  Bestimmungen  der  Pachtcontracte 

ia  Mgender  Weise:68) 

.«  Nur  unverschuldeter  Schaden  giebt  einen  Anspruch,  und 

tb  besonderes  Ereigniss,  welches  einen  Theil  der  Erzeugnisse 

H  L  B.  Hagelschlag,  aussergewöhn liehe  Ueberschwemmung, 

wiijmng  durch  Thiere,  Viehsterben,  nicht  das  blosse  Fehl- 

ten einer  einzelnen  Unternehmung  oder  eines  Versuches, 

r*  &  wird  festgesetzt,  bei  welcher  Grösse  des  Verlustes  im 

ton»»  zn  dem  mittleren  Ertrage  erst  ein  Nachlass  gefordert 

s  kann. M) 

/  Der  Nachlass  beträgt  den  ebensovielsten  Theil  des  Pacht- 

ais der  Verlust  vom  mittleren  Ertrage  ausmacht.  Bei  einem 

ff  R»u  in  §.  117  vertrat  noch  die  ältere  Ansicht  von  der  Nothwen- 

JJ  lugen.  Remission. 
M^ram  dtmnum  aeqao  animo  ferre  debet  colonus,  cui  immodienm  lucrum 

Gajas  in  L.  25,  §.  6    Dig.  locati  condueti  (XIX.  2). 

Borowski.  I,  144.    Nicolai,  II,  126.   Sturm,  I,  224.  —  Die  ge- 

^hen  Bestimmungen  genügten  nicht  immer.    S.  übrigens  Preuss.  Land- 

::;  l  Tit  2t,  §.  47S— 531. 

Men:  Bei  geschlossenen  Gütern  von  beträchtlicher  Grösse  ein  Schaden  von 

kJVe.  sonst  nur  über  die  Hälfte.    Bei  der  Abschätzung  soll  ansgemittelt 

?«  4er  Landwirth  ohne  das  eingetretene  Ereigniss  an  Ertrag  (mittlerem  oder 

*  t  :a  J.hres?)  zu  hoffen  gehabt  und  was  er  nun  zu  erwarten  hat  —  Auch 
Imberg  wird  nur  Nachlass  gegeben,  wenn  der  wirkliche  Rohertrag  der 

v:  nach  seinem  Belauf  in  Geldpreisen  unter  8/*  des  im  Pachtanschlage  au- 

'7*o  lQ»cat  des  im  einzelnen  Jahre  bevorstehend  gewesenen)  Rohertrages  aus* 
^•nnunn,  Fioanzrecht  I,  24«.  (Rau.) 
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Viehsterben  kann  es  nöthig  werden,  dem  Pachter  auch  zur 

Schaffung  der  fehlenden  Stücke  behülflich  zu  sein. 

„&)  Der  Verlust  muss  sogleich  angezeigt  werden,  dam 

Untersuchung  und  Abschätzung  an  Ort  und  Stelle  vorgen 

werden  könne."64)  (Rau  §.  117.) 

In  neuerer  Zeit  ist  es  wenigstens  bei  der  Verpai 

grösserer  Landgüter  immer  üblicher  geworden,  den 

vertragsmäs8ig  auf  jeden  Nachlass  am  Pachtzinse  für 

wöhnliche  Unglücksfälle  verzichten  zu  lassen.  Eine  sok 

Stimmung  findet  sich  namentlich  auch  in  den  Domänen 

trägen  Deutschlands65)  und  im  Ganzen  heutezutage  mit 

Denn  nur  bei  geringerer  Entwicklung  der  landwirthsch;ii| 

Cultur  und  der  Verkehrsverhältnisse,  ferner  wenn  dem  f 

contractlich  in  den  massgebenden  Einzelheiten  des  Betriei 

Hände  zu  sehr  gebunden  sind,  ist  eine  Remission  am  Platze 

letztere  erfolgt  hier,  weil  es  nicht  möglich  ist,  im  Voraus  dq 

ftuss  aussergewöhnlicher  Unglücksfälle  auf  den  Reinertrag 

messen  und  weil  es  keinen  Schutz  gegen  solche  Fälle  ond 

Mittel,  sie  wieder  gut  zu  machen,  giebt.  Dies  ändert  sich  n 

auf  höheren  Entwicklungsstufen  und  hat  sich  in  den  1< 

zehenten  besonders  auch  in  Deutschland  geändert.  Das 

schaftliche  Versicherungswesen  (Brand,  Hagel,  Vieh)66)  biet 

Mittel,  sich  gegen  viele  Schäden  zu  decken.  Die  Verei 

prämie  hat  der  Pachter  beim  Pachtzinse  anzuschlagen, 

um  ihren  Betrag  ermässigen  muss.  Dies  ist  aber  eine 

Form  der  Remission  als  die  früher  übliche.  Viele  andere 

(Dürre,  Frost,  Mäusefrass,  Insectenschaden,  Pflanzenkrankh 

lassen  iieb  durch  intelligenten  Betrieb  wieder  gut  machen 

M)  Nach  den  Umständen  kann  eine  nochmalige  Abschätzung  bei  der  En 
fordert  werden.  Auch  nimmt  man  wohl  darauf  Rücksicht,  ob  andere  Nutzutiffl 

in  dem  nämlichen  Jahre  mehr  als  den  mittleren  Ertrag  abwarfen  und  ob  die  i 

gehenden  Pachtjahre  ergiebig  waren.  —  Nach  der  preuss.  Domänen-Iostructij 
1722  sollte  genaue  Erkundigung  angestellt  werden,  „ob  nicht  Menschüchkeiteß  <ä 

stecken."  (Rau.) 

M)  Blomeyer,  S.  150.  Z.  B.  preuss.  V.  v.  1837  §.  28,  V.  ?.  18Ö 
doch  theilweiser  Ersatz  bei  v.  Feinde  erzwung.  Lieferungen.  —  In  Worter 

giebt  nur  Hagelschlag  und  „feindliche  Fouragirung"  Anspruch  auf  NmU* 
den  in  der  Verwaltung  der  österreichisxhen  Bank  stehenden  Gütern  wfi 

der  Regierung  für  8  Jahre  1,160,000  fl.  Nachlässe  bewilligt,  weil  die  Pächter, 

die  hohen  Preise  im  Krimkriege  verleitet,  zu  theuer  gepachtet  hatten.  Die 

gütemrwaltung  u.  s.  w.  S.  44.  Sonst  in  Oesterreich  nur  Nachlass,  veno  den 

besitzern  ein  Steuernachlass  bewilligt  wurde.  (Rau.)  In  Baden  mehr  Fill« 
mission,  Drechsler,  II,  65,  I,  87. 

*)  Wobei  ailerdings  die  techn.  Schwierigkeiten  letzterer  beiden  V< 
zweige  gelöst  sein  müssen. 
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adie  Remission  in  der  Regel  fortfallen.  Nur  für  wenige  abnorme 

m  d  Brand,  Krieg,  grosser  Ueberschwemmung  sind  beson- 

t  Bestimmungen  im  Vertrage  erforderlich. 67) 

176.  —  f)  Das  Inventar.58)    Die  zur  Bewirtschaftung 

aden  beweglichen  Zubehörungen  des  Gutes  (das  Inven- 

wijsind  hauptsächlich  Theile  des  stehenden  Kapitales,  wie 

äc  and  Vieh,  bisweilen  auch  Bestandteile  des  umlaufenden 

Üb,  wie  Futtervorräthe.   Die  Hauptfrage  ist  hier,  wer  das 

cur  liefern  soll,  der  Verpächter  oder  der  Pachter. 

Golste  Antwort  gestattet  auch  diese  Frage  nicht,  denn  auch 

Speiden  die  gegebenen  Zustände  der  Land-  und  Volks- 

khift   Auf  primitiverer  Stufe  liefert  der  Verpächter,  auf 

w  passender  der  Pachter  das  Inventar.    Gehört  das  letztere 

Verpächter  (Staate,  also  nicht  dem  früheren  Pachter),  so  muss 

^Pachter  nicht  durch  Verpachtung,  sondern  durch  Uebergang 

*a  Eigenthum  überlassen  werden.   Besser  ist  es,  wenn  der 

*Uk  Inventar  besitzt,  also  das  betreffende  Kapital  flüssig 

:i  es  dem  Pachter  Uberlässt,  das  Inventar  seihst  anzu- 

«a.  durch  Ankauf  von  seinem  Vorgänger  oder  sonstwie.  Dies 

«fch  jetzt  immer  mehr  die  Regel  und  bewirkt  natürlich,  dass 

Achter  ein  grösseres  eigenes  Kapital  braucht.    Die  eigene 

des  Inventars  setzt  daher  bereits  höheren  und  verbreite- 

'  ">lk8wohlstand  voraus,  wenn  es  nicht  an  concurrirenden 

•«ithern  fehlen  soll.    Sie  ist  aber  den  Verhältnissen  der  mo- 

«  Land-  und  Volkswirtschaft,  welche  eine  freiere  Stellung 

bebten  erforderlich  machen,  angemessen  und  erscheint  hier 

•sceriäßsliche  Bedingung  für  die  rationeile  Leitung  einer  Wirth- 

Eben  deshalb  sehen  wir  sie  schon  länger  in  England 

■'■suner  mehr  auch  in  Deutschland  verbreitet  bei  Privat-  und 
**ngtttern. 

11  r  älteren  Gewohnheit  gemäss  „wird  das  Inventarium  dem 

fn  Pachter  nach  einer  sorgfältigen  Aufzeichnung  und  Abschätzung 

*Mert  und  am  Ende  der  Pachtzeit  wieder  auf  gleiche  Weise 

Aminen.  Das  Fehlende  muss  er  baar  oder  in  natura  ersetzen, 

,  weh  Drechsler,  I,  04—97;  ähnl.  Blomeyer,  S.  150,  151. 

ÜTechsUr  I,  2«  ff.;  Blomeyer  S.  C.2  ff.     Auf  dem  äl'eren  Standpuncte 

^ ,   V~  E»  wird  übrigens  auch  ?on  einem  unbeweglichen  Inventar  (in- 

^  Wo  janetwn)  gesprochen  (Blomeyer  S.  85  ff.):  das  unter  g  genannte,  Ge- 

,2  a  u  tobehör,  dann  Mühlen,  Brunnen,  Brucken,  Gräben,  Wasserleitungen, 

TV  Dlame-  laiche,  Wege,  Baume,  Hecken,  Feldbestellung,  a.  B 1  o  m  e  y  e  r  a.  a.  0. 

^'«cbiler  I,  2<J.    Aehnlich  Blomeyer  S.  69  ff. 
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den  Ueherschuss  aber  (Superi nventarium)  nimmt  er  en 

mit  hinweg  oder  erhält  ihn  nach  einem  verabredeten  Ans 

vergütet.  Dieses  Geschäft  ist  umständlich,  und  trotz  aller 

wendeten  Sorgfalt  bei  der  mehrmaligen  Abschätzung  lasse 

Verluste  aus  der  Werthabnahme  der  Inventariensttieke,  be4 

bei  dem  Viehstande,  nicht  vermeiden.  Sind  diese  Gegen 

durch  den  Gebrauch  verschlechtert  worden,  so  mnss  von  de 

schaffungspreise  wegen  der  kürzeren  Dauer  ein  Abzug  g 

werden.  Die  zur  Schätzung  beigezogenen  und  verpflichtete« 

verständigen  werden  in  Abtheilungen  (Schürze,  gewöhn( 

gesondert,  deren  jede  ihren  gutachtlichen  Anschlag  einze 

giebt,  woraus  man  sodann  den  Durchschnitt  der  ausgesprod 

Summen  zieht."60)  (Rau  §.  118).  . 

g)  Die  Wirtschaftsgebäude.61)  Die  richtige,  den 

ressen  beider  Parteien  entsprechende  Regelung  der  ßaolj 

macht  besondere  Schwierigkeiten  und  lässt  sich  nicht  g 

wenigen  Sätzen  zusammenfassen.  Der  Pachter  muss  an  der 

nung,  Erhaltung,  an  billiger,  aber  solider  Reparatur  und 

solchem  Neubau  interessirt,  aber  er  darf  nicht  durch  ungf 

und  ungemessene  Verpflichtungen  überbürdet  werden.  Nach  m 

Erfahrungen  und  Vorschlägen  erscheint  besonders  auch  für  Dmb 

Folgendes  passend. 

a)  Reparaturen:  sie  trägt  bei  den  Gebäuden,  ausgenftij 

die  durch  Brand  veranlassten,  der  Pachter,  doch  unbedinfl 

bis  zu  einer  gewissen  j ährlichen  Minimalsumme,  darüber  bi 

bis  zu  einer  Maximalsumme  zur  Hälfte  er,  zur  Hälfte  der 

pachter,  und  über  diese  Maximalsumme  hinaus  nur  letzterer, 

der  Ungleichheit  des  Aufwandes  in  einzelnen  Jahren  erfolg 

Ausgleichungsberechnung  am  Ende  der  Pachtzeit,  allenfalls 

von  Zeit  zu  Zeit  nach  mehreren  Jahren. 

ß)  Umbauten:  wenn  der  Verpächter  dazu  verpflichtet, 

*°)  Formulare  hiezu  bei  Borowski,  I,  135.  Berechnungen  mit  KücWd 

die  verschiedene  Dauer  in  Schönleutner  und  Zierl,  Jahrb.  II,  BeiL  l— J 

Weun  die  Jahreszeit  des  Pachtwechsels  es  mit  sich  bringt,  dass  der  abziehende  1'» 
besäetes  Land  zurücklassen  muss,  so  müssen  ihm  die  Bestellungskosten  ron  dera  • 

folger  vergütet  werden.  —  In  Mecklenburg  ist  bei  den  bäuerlichen  P»cMf 

bisweilen  das  nöthigste  Inventar  (die  Hof  wehr)  Eigenthum  des  Verpachte*. 

Pachter  schallt  aber  dann  gewöhnlich  noch  weitere  Gegenstande  (üeberrehr) 

seine  Kosten  an.  —  In  Baden  erhält  der  Pachter  den  vorräthigeo  Mist  M" e 
den  Winterbedarf  deckenden  Vorrath  von  Heu  und  Stroh  unentgeltlich, 

beim  Abzüge  gleich  viel  zurücklassen.    V.  v.  6.  Aug.  1853.  (Rau). 

u)  Vgl.  den  inhaltreichen  Abschnitt  in  Drechsler  I,  101—142. 
88,  91  ff.    Rau  §.  119  nicht  mehr  genügend. 
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\  wobei  aber  der  Pachter  die  Fuhren  leistet  und  eventuell 

laasomme  verzinst.  Vom  Pachter  gewünschte  Um-  und  Neu- 

i  and  Veränderungen,  die  aus  wirtschaftlichen  Gründen 

!?d  .  trägt  der  Pachter,  nach  Genehmigung  des  Verpächters, 

erzielter  Vereinbarung  über  eine  Amortisationsquote  des  Bau- 

:  177.  —  h)  Melioration  des  Guts.63)  „Man  pflegt  dem 

a»r  zur  Bedingung  zu  machen,  dass  eT  den  Zustand  des  Gutes 

>*ro  (melioriren,)  solle.  Wird  dies  nur  im  Allgemeinen 

dert,  so  ist  es  von  geringer  Wirkung  und  der  Pachter  kann 

t  durch  den  Nachweis  irgend  einer  unbedeutenden  Verbesserung 

f  Verpflichtung  genügen.    Viele  der  älteren  Vorschritten  be- 

aaf  einer  ungenügenden  und  unklaren  Erkenntniss  der  Be- 

'zen  intensiver  Cultur.  Lange  Dauer  der  Pachtzeit,  sowie 

Dringlichkeit  und  Einsicht  des,  Pachters  kimnen  zum  Theilc 

- ilebe  Bedingung  ersetzen,  die  jedoch  immerhin  nützlich 

u«ib  «ie  sich  auf  gewisse  benannte  Verbesserungen  bezieht, 

Erpichter  ohne  erhebliche  Kosten  ausführen  kann,  die  ihm 

webt  schon  während  der  Pachtzeit  hinreichend  belohnenden 

Wl  bringen,  z.  B.  das  Setzen  von  Obstbäumen,  das  Mergeln 

Bei  kostbaren  Verbesserungen  ist  es  angemessen, 

t'whter  nach  besonderer  Uebereinkunft  einen  Theil  des  Auf- 

y  zu  vergüten ,  oder  sie  auf  Rechnung  des  Staates  zu  tiber- 

"n  und  von  dem  Pachter  einen  jährlichen  Beitrag  zu  for- 

•  (*ler  auch  die  Kosten  zwischen  ihm  und  der  Staatscasse  zu 

(Ran  §.  120). 

1  'entlieh,  z.  Th.  wörtlich  nach  Drechsler,  bes.  S.  115,  141.  wo  die  ein- 

;'•  fyrrandong  nebst  Kritik  der  bestehenden  Vorschriften ,  namentlich  auch  in 
r.icenrontracten.     Die  preuss.  Bestimmung,  dass  der  Domänenpachter  alle 

*  ~*'a  frage,  ist  im  Princip  richtipr .  aber  unbillig  und  unzweckmässig,  weil  ihr 
'r^i«  fehlt.  Ihre  Folge  ist  die  übermässig  dürftige  Beschaffenheit  preossischer 

*^Uude,  freilich  wieder  nach  einer  Seite  ein  Vorzug.  Umgekehrt  grosse 
y»'  ond  —  Verschwendung  im  ehemal.  K.  Hannover.    S.  preuss.  V.  v.  1S62 

J:  HB.  Aufwand  1870  in  Preussen:  645,000  Thlr.'ftlr  (iebäode,  Wege, 
j^inf  »Jen  Domänen,  =  ll'3Proc.  der  Einnahme  von  Pachtgütern  u.  Gewerks- 
**ö«a.  Viel  interess.  Data  bei  Drechsler.  Ueber  Brand,  Ueberschwemm. 
^t  'h.  I,  203  -213. 

.  ;p  »och  Drechsler  I.  143  ff..  170  fT.  passim.    Blomeyer  S.  204  ff. 

„  ̂  Nicolai.  II.  167.    Sturm.  I,  263. 

(  ̂H  r  erhört  besonders  die  Trockenlegung  durch  bedeckte  Abzüge,  d  i.  das 

j,\'/?n-  es  keine  allgemeine  Reerel  für  die  dadurch  bewirkte  Vermehrung 

,  f'7jT**eÄ  Pe°t.  anch  die  Dauer  einer  Drainanlage  nicht  sicher  zu  bestimmen 
twii  r?  ln  festen  Anhalts»P°nctcn  zür  Berechnung  (bei  rieht.  Anlage  mit  gutem 

a  •'öcnhaltung  der  Abzugsgräben  kann  die  Dauer  nach  Drechsler  I.  176 

'  '-W'AU?  ̂ in.  wenn  nicht  abnorme  Umstände,  Niederschläge  aus  dem  Drain. 
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i)  Verhütung  einer  Deterioration  der  Grundstück 

In  den  Vertrag  werden  gewöhnlich  auch  solche  ßediogongea 

genommen,  welche  den  Staat  gegen  eine  aussaugende  oder t 

verderbliche  Bewirthschaftungsweise  sichern  sollen.  Viete 

üblichen  Bestimmungen  sind  durch  die  neuere  Wiasenschaä' 

Praxis  veraltet  oder  selbst  als  unrichtig  erwiesen.  Sie  ward 

der  mangelhaften  Kenntniss  der  Pflanzenernährungslehre  uf 

Mitwirkung  speciell  des  Bodens  zur  Ernährung  der  Ptianze: 

vorgegangen  und  vielfach  Folgerungen  der  älteren  Lehre  ?m 

Statik  des  Ackerbaus.  Die  neuere  Liebig'sche  Agricultnrtii 

und  die  Pflanzenphysiologie  haben  jetzt  andere  Ansichten  vtm 

Danach  können  auch  viele  ehemals  als  unumgänglich  betrug 

Beschränkungen  des  Pachters  ganz  wegfallen  oder  bedeutet 

einfacht  werden.  Schon  früher  sah  man  übrigens  ein ,  wie  i 

§.  120  bemerkte ,  „dass  man  sich  auf  solche  Bestimmung« 

schränken  muss,  deren  Nichtbefolgung  leicht  wahrzunehmen 

und  die  den  Pachter  nicht  in  nützlichen  landwirthschaiti 

Unternehmungen  hinderten ;  dahin  gehörte  das  Verbot  des  Vota 

von  Mist,  Stroh,  Heu,  Kartoffeln  und  Runkelrüben  ohne  be*4 

Erlaubniss,  und  eines  zu  sehr  erschöpfenden  FraehtwecM§ 

gleichmässige  Bedüngung  und  Bearbeitung  der  Felder  in^J 

dung  mit  der  Führung  von  Dünge-,  Saat-  und  Arbeitsverzeichsäl 

das  Verbot  von  Lohnfuhren,  Bestimmungen  über  die  Erbatad 

wasser ,  Eindringen  von  Wurzeln  die  Anlage  verderben).    Der  Pachter  Uai  ■ 
ganzen  Aufwand  selbst  bei  langem  Fortgenusse  des  Erfolges,  z.  B.  !J— 

durch ,  nicht  ganz  auf  sich  nehmen ,  der  Eigenthttmer  nur  gegen  eine  *■  W 

zu  leistende  jährliche  Entrichtung  für  Zins,  Tilgung  und  Gefahr  unerwan*  ■ 

Dauer,  also  ungefähr  von  6—8  Proc.  des  Aufwandes.    Dies  erscheint  »b  ei*  1*1 

mässsigste,  wobei  die  Höhe  der  Amortisationsquote  nach  den  concretea  Vctd» 

zu  bestimmen  ist,  denn  eine  allgemeine  Regel  lässt  sich  nicht  dafür  anjebeia  W 

man  eine  50jährige  Dauer  der  Anlage  an,  so  sind  (bei  5  Proc.  Zin*fuss) 

Abgabe  des  Pachters  hinreichend,  die  Auslage  zu  verzinsen  und  zu  tOp*.  *fl 

gäbe  ein  reiner  Mehrertrag  von  9  Proc.  dem  Pachter  schon  in  9  Jahren 

wenn  er  die  Ausgabe  bestreitet,  wobei  er  aber  noch  nichts  gewinnt   E*  ̂   ' 

und  zweckmässig,  die  Verabredung  so  zu  treffen,  dass  beide  Theile  ihre» 

tinden.   (Rau  §.  120,  Note  b.)    In  Preusseu  hat  der  Pachter  bbber  <ht  W 

neuer  Drainirungen  ganz  selbst  zu  tragen,  ohne  Ersatzanspruch,  w*>  für 

wieder  das  Wohlfeilste  ist,  aber  die  Drainirungen  natürlich  selten  mach«,  fl» 

der  späteren  Zeit  des  Pachtcontracts.    In  Hannover  erhielt  der  Pachter  m 

lagen  wieder,  soweit  sie  bei  einer  angemess.  Absorbirungacala  noch  ftic-ht  * 

lauf  des  Contracts  ersetzt  waren.  —  Vgl.  Scelig,  Das  Verhältniss  insck«'* 

herrschaft  und  Pachtern  bei  der  Drainirung.    2.  A.    Kiel  165b.  -  Hof  »ei«" 
Zeller's  Zeitschrift  für  die  landwinh.  Vereine  im  Grossh.  Hessen.  J. 

Drechsler  I.  171-17S.  auch  über  Erhaltung  der  alten  Draiainu** 
meyer  S.  210  ff. 

m)%.  namend.  wieder  Drechsler  I,  143  ff.,  bes.  274—284.   Md  BU 

im  Abschn.  v.  d.  Bewirthschaft.  d.  Guts,  passim,  S.  166—201. 
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wume  u.  s.  w."  67)  Jetzt  hält  man  von  solchen  Beschränkungen 

Verbot  des  Verkaufs  von  Futter,  Stroh  und  Dünger  noch  auf- 

w  wenigstens  da,  wo  es  zweifelhaft  ist,  ob  der  Boden  ohne 

:nj*tdttngung  in  seiner  Ertragsfähigkeit  erhalten  werden  könne. 

eines  solchen  Verbots  kann  die  contraetliche  Verpflichtung 

Piebtere,  durchschnittlich  jährlich  eine  gewisse  Menge  Phos- 

«are  anzukaufen,  eintreten. M)  „Auf  grossen  Pachtgütern  hat 

dem  Pachter  bisweilen  einen  vom  Staate  besoldeten  Aufseher 

Sythen,  um  schädliche  Kunstgriffe  zu  verhindern.  Rathsam 

es  gein,  dem  abgehenden  Pachter,  dem  ohnehin  die  dem 

ifolger  zu  Gute  kommende  Feldbestellung  mit  Einschluss  der 

«u  vergütet  wird,  auch  für  den  nachweislich  noch  vorhan- 

d  DüjQgangsstand  der  Grundstücke  eine  Entschädigung  zu 

r-*)  (Bau  §.  120). 

fcUAndere  Vertragsbestimmungen70)  betreffen  z.  B. 

Jahreszeit ,  in  welcher  der  Antritt  des  neuen  Pachters  vor 

.      soll,71)  fi)  das  Verbot  der  Afterpacht  ohne  besondere 

-  wo  nemlieh  jene  landrechtlich  erlaubt  ist,  y)  die  Be- 

■n?,  wer  die  auf  dem  Gute  ruhenden  Lasten  zu  tragen  habe, 

'««*  Termine  zur  Entrichtung,  des  Pachtzinses,  «)  Bestimmungen 
Todesfall  des  Pachters  u.  dgl. 

pJ)  Die  Pachtgüter  werden  von  Zeit  zu  Zeit  sorgfältig 

I  die  Kammerbeamten  oder  auch  durch  höhere  Beamte  be- 

%t"T*)  (Rau  §.  120). 

Stnrm,  I,  223,  wo  zu  viele  solche  Cautelen  in  Vorschlag  gebracht  sind.  — 

11  ib-  I«  §.  170.  —  Die  Vorschrift,  welcher  Viehstand  gehalten  werden  mnss, 

^'-^bt  genug,  weil  es  auf  die  Fütterung  ankommt.  Hoffmann  (Zeitschrift 
[  :itfi  daher,  die  Fruchtfolge  und  Feldeintheilung  nach  Erwägung  aller  Ortlichen 

*ü±äe  oad  jm  EinTerständniss  mit  dem  Pachter  festzusetzen  und  diesem  dann 

ift'-inor  Torzuschreiben.  (Rau.) 
.  S*:h  Drechsler  I,  284.    Hier  auch  der  Vorschlag,  dem  Pachter  in  Betr. 

:  ̂erUufs  mit  Ausnahme  des  letzten  Jahrs  ganz  freie  Hand  zu  lassen ,  gegen 

w7  Achtung ,  die  aus  diesem  Verkauf  erlangte  Geldsumme  zum  Ankauf  künst- 
rw^a«mittel  zu  Terwendeo. 

ita*  Vergütung  ist  in  Belgien  unter  dem  Namen  „pachtersregt"  auch  bei 

^'J^chtongen  üblich  und  wird  für  sehr  nützlich  gehalten;  de  Laveleye, 
VMafric.  de  la  Belgique  1S63,  S.  96. 

J i  hr  dies  AUes  Drechsler  u.  Blomeyer. 
Üblichsten  ist  der  24.  Juni  (Johanni),  am  Passendsten  wäre  bei  uns 

•  J;  1.  Joni.   urird  dieser  nicht  gewählt,  so  empfiehlt  sich  statt  des  24.  Juni 
^.  um  äch  möglichst  an  die  bürgert.  Einteilung  des  Jahrs  anzuscbliessen, 

'r43-*  di«  Buchführung  erleichtert.    Nur  in  Oesterreich  der  1.  Juli,  in 
d  24.  Juni;  manchfache  andere  Termine  in  einzelnen  deutschen  Staaten. 

*»  Drechsler  I,  51-53. 

^ndriften  hiezu  bei  Hoff  mann,  S.  68. 

Digitized 



412  2.  B.  2.  K.  2.  A.  Verwaltung  der  Feldgüter.  §.  178,  179. 

E.  — *  §.  178.  Erbpacht.78) 

1.  Wesen.  „Die  Erbpacht  steht  zwischen  der  Zeitpao 

dem  Verkauf  in  der  Mitte.  Der  Erbpachter  erhält  nach  bek 

Rechtsgrundsätzen  zwar  nicht  das  Eigenthum,  aber  doch  e 

liches  Benutzungsrecht,  und  darf  das  Gut  nach  eingeboltl 

nehmigung  des  Verpächters  auch  verkaufen,  nur  nicht  zersl 

oder  wesentlich  verändern.  Er  entrichtet  einen  jährlichen  (3 

zins  (Kanon)  und  beim  Anfang  der  Erbpacht  zugleic 

Einkaufssumme  (Erbbestandgeld),  welche,  wie  du 

tion  des  Zeitpachters,  zur  Sicherung  des  Eigenthümers  dient 

kann  sich  dieses  Erbbestandgeld  als  den  einen  Theil  des 

Kaufpreises  denken,  dessen  grösserer  Theil  durch  den  Kand 

zinset  wird.73»)  Dieses  Nutzungsrecht  des  Erbpachters  dal 

dann  unterbrochen  werden,  wenn  derselbe  längere  Zeit  die 

richtung  des  Kanons  unterlassen  hat.74)  Uebrigens  könnten 

Erbpachtsverträge  so  abgeschlossen  werden,  wie  es  vi 

schaftlich  und  finanziell  zweckmässig  scheint,  ohne  das» 

genau  an  eines  der  älteren  bäuerlichen  Verhältnisse  anzuseii 

genöthigt  wäre.  Verschieden  von  der  Erbpacht  ist  die  Erb 

Verleihung,  mit  einem  niedrigen. Kanon,  der  nicht  als 

gilt,  sondern  nur  die  Anerkennung  des  Obereigenthums 

dagegen  häufig  mit  einem  Handlohn  (Laudemium)  bei  Be 

änderungen. 76)  Diese  Einrichtung  trägt  so  wenig  ein,  d 

heutezutage  nicht  bei  schon  ertraggebenden  Ländereien, 

nur  etwa  bei  solchen,  die  erst  urbar  zu  machen  sind, 

werden  kann,"  also  etwa  als  Maassregel  der  Colonisarion$ 

(Rau  §.  130). 

§.  179.  —  2.  Beurtheilung.76)   Die  Erbpacht  bat  flfr 

7S)  S.  Rau  5.  A.  §.  130—136,  6.  A.  §.  150—155.  Ich  habe  jetzt  die  Ei« 
noch  entschiedener  befürwortet. 

,8*)  Ist  z.  B.  das  Gut  auf  36,000  M.  angeschlagen,  so  könnten  davon  ̂  

sogleich  bezahlt  werden  und  für  die  übrigen  28,000  M.  würde  ein  jährlicher  1 
von  1120  M.  (zu  4  Proc.  gerechnet)  ausbedungen.  (Rau.) 

u)  Vgl.  Mittermaier,  Privatrecht,  I,  §.  48S.  —  Die  badischen  ErW 

(Landrecht,  Art.  1831  ba  fT.)  sind  keine  Erbpachte  obiger  Art,  da  sie  ̂ 3 

nicht  auf  alle  Erben  gehen  und  beim  Verkaufe  ein  Handlohn  von  höchstens  .  I 
bezahlt  wird.    (Rau.)  . 

7S)  Nicolai,  I,  253.  -  v.  Jakob,  I,  §.  180.  —  Viele  Ansiedelung0 

Art  im  preussischen  Staate.    Borowski,  I,  211.  —  Meitzen  I,  383  n.  p*** 

7Ä)  Nicolai,  I,  246.    -  Thacr,  Annalen  des  Ackerbaues,  Jali  1S06.  M. 

II.  —  Sturm,  l,  273.  -  v.  Jakob,  I.  §.  196.  -  Fulda,  S  62-50 

National-  u.  Staatsökonomie  I.  851.  II,  131.  -  Burger,  Reise  durch  Obentm«- 

218  (1832).  -  Bollbrügge,  Das  Landvolk  im  Grossh.  Mecklenburg  Seht*»  « 

S.  35.  —  Gr.  Moltke,  S.  27.  (Rau.)  —  Die  Smith  sehe  Nationalökonomie i«v 
Erbpacht  im  Aligemeinen  abhold ,  weil  sie  überall  ihr  Idol  „freies 
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BienvcrwaltODg  manche  Vortheile,  welche  durch  die  etwaige 

iztrt  finanzielle  Rentabilität,  verglichen  mit  der  Zeitpacht  und 

iv  Rente  des  erlösten  Kapitals  beim  Verkauf,  nicht  nothwendig 

pngen  werden.  Sie  muss  aber  überhaupt  nicht  nur  nach 

r  ̂anzielten  Seite  und  auch  nicht  bloss  nach  ihrer  Wirkung 

landwirtschaftliche  Production ,  sondern  unter  Umständen 

st  als  eine  wichtige  Maassregel  gesunder  Social- 

iüi  betrachtet  werden.  Denn  sie  kann  zur  Erhaltung  oder 

adung  eines  tüchtigen  Bauerstands  dienen  und  auch 

men  Leuten  (Arbeitern)  zu  Grundbesitz  verhelfen,  ohne 

«fahr,  sie  vom  Grundbesitz  und  Kapital  bald  wieder  verdrängt 

äeo.  Die  Vererbpachtung  der  Domänen  ist  daher  eine 

wegel,  welche  ähnlich  wie  der  Verkauf  der  Domänen  in 

ita  Stücken  zu  beurtheilen  ist  (§.  162.  N.  2),  aber  Vorzüge 

diesem  bietet.  Dies  hat  man  neuerdings  wieder  mehr  erkannt, 

«nach  der  früheren  Auffassung,  wie  sie  bei  Rau  hervortritt, 

Erbpacht  aber  günstig  zu  beurtheilen.  Rau  sagte  darüber 

Uli),  ihre  Vortheile  seien: 

J  Die  Verwaltung  wird  sehr  vereinfacht,  denn  die  vielen 

fe  Zeitpacht  vorkommenden  Geschäfte  fallen  hinweg  und  man 

wben  der  Einforderung  des  Kanons  nur  eine  oberflächliche 

iu  fuhren,  um  die  Verletzung  der  Bedingungen  zu  ver- 

•,u  —  also  ein  finanzieller  Vortheil. 

*h  Die  Ländereien  werden,  verglichen  mit  der  Zeitpacht,  mit 

*rem  Eifer  und  Kapitalaufwande  bewirthschaftet,  denn  der 

achter  ist  für  sich  und  seine  Erben  des  Genusses  der  Früchte 

7  ̂ genommenen  Verbesserungen  sicher,  sei  es  nun  durch  eigene 

toang  oder  einträglichen  Verkauf  des  Gutes.  Daher  wird  der 

verbessert  und  der  reine  Ertrag  der  Grundstücke  erhöhet,"  — 

*«d  allgemeiner  volks-  und  privatwirthschaftlicher  Vortheil  vom 

*tyancte  des  Productionsinteresses. 

Är  krmgen  wollte.    Sie  übersah  aber  nicht  nur  die  grundsätzlichen  Bedenken 
-  -  '»runfi'jigenthumi .  denen  freilich  wichtige  Voitheilfl  gegenüber  riehen 

'Oer.Gnudleg.  I,  K.  5.  Abschn.  16 — 19),  sondern  auch  den  Umstand,  dass  „freies 

;?-&thüm"  mit  seinen,  im  heutigen  Rechte  gutgeheissenen  Consequenzen,  freier 
Vertasserlichkeit,  Verschuld  barkeit  (in  der  Form  der  Kapitalferscbuldung ! 

§.  322)  meist  nur  ficti v  freies,  thatsächlich  in  Folge  der  Verschuldung, 

^*aat  °-  »•  w.  fiel  gebundeneres  Besitzthuni  werden  kann,  als  dasjenige. 

*° jkr  Erbpichter  hat.    Die  Rodbertus'schen  Lehren  (Kcntenprincip  s.  dess. 
Oruod besitze»,  2.  A.,  1870),  die  neueren  oft  ungünstigen  Erfahrungen 

j  '-'-a  Ueintm  ürundeigenthum  und  die  günstigen  Erfahrungen  mit  Erbpachten 

Y^cfl^'schen  Domänen  (s.  Anm.  77)  haben  jene  früheren  einseitigen 
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„c)  Hievon  kann  auch  der  Regierung  wieder  ein  finan 

Gewinn  zugehen,  wenn  sogleich  von  Anfang  an  die  Zinse 

Erbbestandgeldes  und  der  Kanon  den  bisherigen  Reinertrag 

steigen,  zumal  da  auch  die  Nachlässe,  Baukosten  u.  8.  w.  i 

werden,  die  Erbpachtstücke  der  Grundsteuer,  (wenn  auch' 

einer  so  hohen,  wie  freies  Eigenthum)  unterliegen,  und 

Erhöhung  der  Production  auch  eine  Zunahme  in  manchen  ai 

Zweigen  des  Staatseinkommens,  z.  B.  den  Aufwandssteuern 

sich  zieht." 

„Die  letztgenannten  Vortheile  werden  dann  am  Grössten, 

die  Erbpacht  mit  einer  Zerschlagung  (Dismembra 

A  b  b  a  u )  der  grossen  Domänenhöfe  in  kleinere  Güter  in  Verbii 

gesetzt  wird.  Dies  ist  da,  wo  man  die  Erbpacht  eingelühr 

wirklich  häufig  geschehen,")  obschon  man  die  Zertheilnng 

")  Die  Sackbauern  (uomini  di  sacco)  in  Oberitalien.    Hüll  mann,  Stidt« 
I,  11.    Hasse,  Cuinam  nostri  aevi  populo  debeamus  primas  oecon.  publ.  et  >a 

notiones.  1828.  S.  22.  —  Bernd  v.  Arnim  machte  im  ersten  Drittbeil  des  t' 

hunderts  Joachim  I.  v.  Brandenburg  den  Vorschlag  zur  Zerschlagung  der 

güter,  jedoch  ohne  Erfolg.    Er  nimmt  als  Beispiel  ein  Vorwerk  an,  welche; 

Wispel  (zu  24  pr.  Scheffel)  Weizen  und  Koggen,  10  W.  Hafer  u.  Gerste  gi< 

(im  Brachfelde)  Weide  für  600  Schaafe  und  20  Kühe,  woraus  sich,  nach 

20  Thlr.  Kosten,  ein  Reinertrag  von  274  Thlr.  bildet.   An  44  Familien  zu 

Abgabe  vertheilt,  bringt  diese  Fläche  792  Thlr.  ein,  ferner  können  Gebäude  u 

verkauft  werden.  (Der  Verf.  scheint  ungefähr  900  pr.  Morgen  Acker  angea 

haben.)  Sein  Sohn  soll  in  Kursachsen  von  1555 — 70  300  Domänen  zerschlag« 

doch  ist  diese  Nachricht  nach  Hüllmann 's  Untersuchungen  zweifelhaft  u 
nur  von  Ansiedelungen  auf  neu  urbar  gemachtem  Lande  zu  verstehen.    1 701 

im  preussischen  Staate,  um  einen  höhereu  Ertrag  aus  den  Dom.  zu  e: 

Vererbpachtung  der  Domänenguter  u.  sonst.  Pertincnzstücke  mit  Parzellirunjr 

werke.    Die  übereilte  Massregel,  die  zudem  viele  politische  Gegner  hatte,  Wiek' 
die  gehoflten  Resultate  und  wurde  deswegen  1710,  1711  mit  grosser  Müh«  * 

rückgängig  gemacht ,  Riedel,  brand.  preuss.  Staatshaush.  S.  59.    Gegen  : 

lichkeit  der  Sache  im  Allgemeinen  kann  man  aus  diesem  Misslingen  keinen  f| 

nehmen.    Friedrich  II.  zertheilte  und  vererbpachtete  über  300  Vorwerke,  Frij 
Wilhelm  II.  setzte  dies  bei  drei  Domänen  im  Oderbruche  fort  und  Friedr. 

Hess  eine  grössere  Anzahl,  besonders  in  Ostpreussen,  in  Erbpacht  geben,  b 

bach  (1757),  Baireuth  (1763),  W aldeck  (1755),  Hessen-Darmstadt  I 

Böhmen  (1770),  der  Rheinpfalz,  fing  man  an,  diese  Beispiele  nachznahmd 

den  dänischen  Staaten  geschah  dies  seit  1763  in  grosser  Ausdehnung  m 

gutem  Erfolge.    Auch  in  Mecklenburg  geschieht  es  häufig  u.  seit  1846.  ̂  

sonders  seit  1868,  wieder  in  grösserem  Maasse.    Mecklenburg  Schwerin  hafte 

75  grössere  Erbpachtshöfe  von  ungefähr  880  pr.  M.  mittlerer  Grösse  u.  1S20 

Erbpachtgüter  von  durchschnittlich  18,388  Quadr.-Ruth.  —  153  pr.  M.  o.  725* 

nerstellen  i.  D.  von  1920  Quadr.-Ruth.  =  16  pr.  M.  Beiträge,  IV,  30,  3$. 

Schwerin  sehen  Domanium  betrug  die  Zahl  der  Erbpachtstellen  1&32  43*. 

832,   1857  1250,  1870  2383,  1872  3633  —  mit  als  Massregel  zur  Hennr^ 

Auswanderung  dient  diese  Einrichtung,  die  auf  den  mecklenb.  Rittergütern  seif 

Nachtheil  fehlt.  —  Vgl  Ber.  d.  mecklenb.  Commiss.  üb.  Arbeiterverhältnisse.  N* 

1873,  d.  Rcfer.  v.  Schuh macher- Zarchlin,  S.  83.  —  Hüllmann,  6«* 

der  Dom.-Ben.  S.  93.  —  de  Herrberg,  Huit  disaertations,  S.  193.  -  ̂  

Magazin,  II,  207.  —  Kamphövener,  Beschreibung  der  bereits  vollführten  W 
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üfln  Verkaufe  bewerkstelligen  kann.  Durch  die  Verbindung 

beiden  Maassregeln  wird  der  sorgfältige  Anbau  des  Bodens 

Zauahnie  der  Volksmenge  befördert,  also  der  Wohlstand 

uikes  und  die  Macht  des  Staates  gesteigert.  Ferner  wird  die 

*sng  der  Frohnen  und  der  anderen,  zu  den  Domänen  gehörigen 

aTÜchen  Rechte  erleichtert.  Die  neu  gebildeten  mittleren  und 

mu  Güter  können  den  Beistand  von  Frohnarbeitern  und 

«rechte  leichter  als  die  bisherigen  grossen  entbehren,  und  in 

leing  des  von  der  ganzen  Unternehmung  zu  hoffenden  Nutzens 

|  man  die  Ablösung  unter  billigen  Bedingungen  gestatten." 

i  §.  132). 

I  180.  —  3.  Die  mancherlei  practischen  und  principiellen 

Wendungen  gegen  die  Erbpacht  hat  schon  Rau  mit  Recht 

-  •  als  ausschlaggebend  anerkannt. 

Ii  „Im  Vergleich  mit  der  Zeitpacht  wird  gegen  die  Erb- 

i  erinnert: 78) 

r«  tiiigL  Domänengüter  in  den  Herzogth.  Schleswig  u.  Holstein,  Kopenh.  1 787. 

Wichen,  Briefe  Uber  das  Niederoderbrnch.  Berlin  1800.  —  Krug,  National- 

-tepreoss.  Staates,  II,  419.  —  r.  Rönne,  Domänenwesen  d.  preuss.  Staates 

^Schwerz,  Ackerbau  der  Pfälzer,  S.  '214.  (Ibersheimer  Hof.)  —  üeber  die 
Folgen  der  Vererbpachtungen  in  Pommern  Hering,  Ueber  die  agrarische 

V;  in  Preossen,  1837,  S.  102.  —  Gr.  Moltke,  Einnahmequellen,  S.  27.  — 

*it*»ig  und  Holstein  wurden  1765—87  52  Domänen  von  44,356  Tonnen 

1  pr.  Morgen)  zerschlagen.  Da?ou  wurden  6454  T.  Wald  zurückbehalten,  5474 
Abdüngen  und  für  Dürftige  Terwendet,  32,943  in  1095  Güter  zertheilt,  von 

•  -  Ui.r^i  Grösse,  doch  meutens  zwischen  12  und  80  Tünnen  (80—200  Mopjt.). 
'.ü;a  betrog  10H.039  Thlr.  ;  hiezu  die  Zinsen  des  Erbbestandgeldes  von  596,252 
!: 23.H5o  Thlr.  geschlagen,  ist  die  Einnahme  nach  der  Zerschlagung  129,889 

vorherige  Einnahme  war  87,246  Thlr.,  also  Mehrertrag  42,643  Thlr.  oder 

des  früheren  Ertrages,  wozu  noch  die  Einnahme  von  dem  vorbehaltenen 

•  •  i-.-aatL  Kamphö vener,  S.  208  und  die  angehängte  Tabelle.  —  Aus  Nöl- 
-  Mittbeilangen  ergiebt  sich  Folgendes :  Die  3  Güter  Solikante,  Posedin  und 
H  zusammen  3010  pr.  Morgen,  wurden  unter  107  Familien  vertheilt,  in 

«■  3  Morgen  (39  an  der  Zahl),  30  M.  (22),  60  M,  (26),  94  M.  (5)  und  1  von 

Es  war  1 )  Zahl  der  Menschen  auf  den  Gütern  vor  u.  nach  der  Zerschlagung 

t  M«.  2  Pferdezahl  10  o.  124,  3)  Anzahl  der  Kühe  16  u.  333,  4)  Korn- 

'  -  u.  1414  Wisp.,  5)  Kornverbrauch  28  u.  439  Wisp.,  6)  verkäuflicher  Ueber- 
*!«  u.  752  Wiap,,  7)  Viehiutzung,  Stroh,  Eier  u.  s.  w.  7765  u  8229  Thlr., 

Erlös  aas  verkauften  Erzeugnissen  15,537  u.  22,726  Thlr.,  9)  Einnahme  für 

■■--■»*  V)7"  und  5175  Thlr.    Demnach  hat  die  Masse  der  verkäuflichen  Dinge 
^'Ertrag  für  die  Staatscasse  um  26  Proc.  zuiieriornnien  (meNt  ÜMCt  Ii  au. 

Eifrig  fegen  die  Erbpacht  v.  Bujanovics  im  Amtlichen  Bericht  über  die 

»  ̂d».  Versamml.  S.  86.    Der  Verf.  beruft  sich  auf  einen  gegebenen  Fall,  die 
tof  roo  odem  Lande  auf  dem  Gute  Zengarolo  des  Fürsten  Kospigliosi  in 

'  -  i 

•  -ßxh.  Campagna  im  J.  1800  an  kleine  Leute  in  Emphyteusc,  nach  Sismondi, 
'  w  l  econ,  polit  I,  118.    Die  Besitzer  dieser  kleinen  Güter  wendeten  aber  er- 

^      FkisÄ  an,  friedigten  das  Land  ein,  machten  Wasserabzüge,  pflanzten  Reben 

^vinie  und  brachten  die  Grundstücke  auf  den  3  fachen  Verkehrswerth.  Die 

':'  ̂fy«»  Getreidepreiae  machten  ihnen  jedoch  den  Geldgrundzins  (18—4  4  fl. 
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416  ,  2.  B.  2.  K.  2.  A.  Verwaltung  der  Feldgüter.  §.  180. 

„«)  dass  der  Staat  nicht  mehr  über  die  Güter  verfügen 

folglich  bei  veränderten  Umständen  nicht  eine  andere  Benuüi 

weise  wählen  kann; 

„ß)  dass  man  die  Gelegenheit  verliert,  von  Zeit  zu  Zeit 

Pachtzins  zu  steigern,  und  bei  einer  Preiserniedrigung  der  q 

Metalle  an  einem  Geldkanon  viel  einbtissen  kann. 

„Diese  beiden  GegengrUnde  sind  zwar  richtig,  sind  ab« 

erwähnten  Vortheilen  der  Erbpacht  gegenüber  nicht  entschek 

Eine  Erhöhung  der  Grundrente  zufolge  der  gestiegenen  Gef| 

preise  kann  durch  angemessene  Bestimmung  des  Kanons  and 

die  Staatscasse  ergiebig  gemacht  werden. 

„/)  Die  Regierung  kann  sich  immer  einen  begüterten 

pachter  wählen,  bei  der  Erbpacht  aber  nicht  verhüten, 

Gut  an  einen  dürftigen  Erben  gelangt." 

„Gegen  diesen  Nachtheil,  meinte  Rau,  kann  man  sich  wenig) 

zum  Theil  schützen,  indem  man  ein  ansehnliches  Erbbestand 

ansetzt,  so  dass  der  Kanon  nicht  so  hoch  ist,  um  nicht  in  1 

Falle  sicher  eingehen  zu  können."  (Rau  §.  133.)  Nur  läot 

dieser  Ausweg  nicht  unbedingt  empfehlen,  weil  sonst  der 

politische  Zweck  der  Massregel  leicht  vereitelt  wird,  indat 

Landwirthe  das  Erbbestandgeld  nicht  oder  nicht  aus  eigeitt 

teln  aufbringen  können.  Aber  das  Finanzinteresse  steht  ti 

bei  der  Vererbpachtung  in  zweiter  Linie:  nur  soweit  es  mit 

anderen  Zwecken  der  Massregel  vereinbar  ist,  soll  es  mögl 

wahrgenommen  werden. 

Zu  diesem  Behuf  hat  man  verschiedene  Einrichtungec 

Erbpacht  vorgeschlagen,  so  z.  B.  die  „nach  längeren  Zwis* 

zeiten,  etwa  nach  33  oder  50  Jahren,  eine  Durchsicht  der 

pachtsbedingungen  zu  veranstalten,  wobei  nach  Befinden  der 

stände  der  Kanon  erhöht  werden  könnte".79)  Dies  hat  allerd 

wie  Rau  ausführt  (§.  134),  „gegen  sich,  dass  sich  die  Grand 

für  eine  solche  Untersuchung  nicht  im  Voraus  scharf  genu<j 

stimmen  lassen.  Der  Erbpachter  wird  daher  besorgen,  dass 

Nachkommen  einer  willkürlichen  Behandlung,  vielleicht  einer 

treibung  von  dem  Gute  ausgesetzt  sein  möchten.    Diese  F 

a.  den  pr.  M.)  druckend  und  das  Einfordern  desselben  war  inuhsam.  Si>a 

fuhrt  diese  Thatsachen  an,  um  die  Nachtheile  sehr  grosser  Grundbesitz^ 

zeigen.  (Rau.) 

™)  Z.  B.  nach  v.  Seutter,  S.  30.  —  Forbonnais  rieth  175»,  die  fraa** 

Domänen  auf  100  Jahre  zu  verpachten,  in  kleinen  Abtheilungen  ron  S— W 
Pachtzins.   Recherches  &  considerations,  I,  15S.  (Rau.) 
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Einwendungen  gegen  Erbpacht.  417 

ie  die  Anerbietungen  der  Pachtlustigen  sehr  verringern."  An- 

n  der  grossen  Steigerung  der  Grundrenten,  welche  z.  B.  die 

achten  der  Domänen  constatiren, 80)  und  bei  dem  Umstände, 

diese  Steigerung  notorisch  zum  guten  Theil  nicht  auf  indivi- 

r  Leistungen,  KapitalzufUhrungen  u.  s.  w.  des  Landwirths, 

tu  auf  allgemeine  Vorgänge  in  der  Volkswirthschaft, 

-teilender  Preis  der  Bodenproducte ,   sinkender  Geldwerth, 

rer  Absatz,  grössere  Volksdichtigkeit  u.  v.  a.  m.  zurückzu- 

d  igt,  muss  indessen  eine  Theilnahme  des  Staats  als  Vererb- 

er an  diesen  Vortheilen  gewünscht  werden.    Sie  lässt  sich 

steiM  zum  Theil  dadurch  erreichen ,  dass  der  Kanon  in  Ge- 

■  nnd  womöglich  auch  in  anderen  Bodenproducten  festgesetzt 

•ach  gewissen  mehrjährigen  Durchschnittspreisen  dieser  Pro- 

entrichtet  wird.81)    Die  Sachlage  ist  hier  eine  andere,  als 

er  Zeitpacht,  wo  reiner  Geldpachtzins  den  Vorzug  verdient 

M  .  aber  wo  auch  bei  der  Erneuerung  der  Pacht  die  gestie- 

^mndrente  dem  Staate  meistens  zufällt. 

&<  Jm  Vergleich  mit  dem  Verkaufe  wird  die  Erbpacht 

4t.  weil  der  Erbpachter  nicht  in  der  freien  Lage  des  Eigen- 

es sich  befinde,  z.  B.  nicht  einzelne  Theile  des  Gutes  ver- 

"Q  oder  verändern  dürfe ,  folglich  weniger  Lust  und  Gelegen- 

babe,  den  Ertrag  und  sein  Einkommen  zu  vergrössern. 82) 

die  Lage  des  Eigentümers  für  Culturverbesserungen  noch 

*tger  «ei,  ist  wahr,  doch  ist  der  Unterschied  beider  Zustände 

erheblich  genug,  um  da  die  Erbpacht  unrathsam  zu  machen, 

vjL  die  Daten  aas  Mecklenburg  in  d.  Bor.  d.  Commiss.  z.  Prüfung  der 

"    rier  Rodbertus.  Berl.  1871.  Refer.  t.  Sc  h  uhinach  er-Za rchlin,  S.  4  ff., 

f«  .Aufsteigende  Bewegung  der  landwirthsch.  Grundrente."    Bei  im  Ganzen  nur 

'-rindertem  Arealbestand  stieg  die  Aufkunft  am  Zeit-  u.  Erbpacht  v.  1750 — 51 
144,640  Thlr.  auf  303,401  in  1775—76,  379,273  in  1S00— Ol,  564,359  in 

985,641  in  1849—50,  955.397  in  1861.  In  einem  Amte,  das  keine  wesentl. 

kW.  erfahr«,  war  die  Zeit-  und  Erbpacht  1750—55  jährl.  11.128,  1845—50 

•  TMr.  S.  auch  o.  §.  159  Note  9. 

la  ostpreussi  sehen  Kammerdepartcmeui :  halb  Koggen,  halb  Gerste;  der 

Ertliche  Marktpreis  einer  30jährigen  Periode  wird  während  der  folgenden 

*'>.  rar  Bezahlung  angewendet ,  doch  darf  der  Mittelpreis  der  einen  Periode 
f  >r  das  Doppelte  vom  Preise  der  Torhergehenden  steigen.   Krug,  Nat.-Reich- 

ü.  —  Mecklenburg,  der  in  Getreide  angesetzte  Kanon  wird  nach  20jähr. 

vUittepteisen  bezahlt.  (Rau.i  Je  mehr  die  Koroerwirthschaft  hinter  andere 

'•'  **»eige  in  der  Landwirthschaft  zurücktritt,  desto  weniger  reichen  Pachtzinse 

»"Ueide  for  den  beabsichtigten  Zweck  aus.    Animalische  Producte,  Handels- 

•vizcü  and  rieifaci  Kirkel  im  Preiee.  Dk  allerdings  vegeii  der  Qttah tite- 

ln noch  schwierigere  Festsetzung  des  Pachtzinses  od.  Kanons  mit  in  Quantitäten 
t  tadrer  Producte  müsste  daher  versucht  werden. 

:  £  B.  Lötz,  Handb.  III,  107.  —  Olufsen,  Beiträge  zu  einer  Uebersicht  d. 
'  lad.  in  Dänemark,  deutsch  Ton  Gliemann,  S.  104.  (1820.) 

*»Ct«r.  FiaowwiMMMlk   L  27 
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418  2.  B.  2.  K.  2.  A.  Verwaltung  der  Felderüter.  §.  180,  181. 

wo  man  aus  anderen  Gründen  den  Verkauf  nicht  rathsicc 

Die  Erbpacht  bringt  in  jedem  Falle  die  Ländereien  sebon 

Hände  von  Landwirthen,  welche  mehr  für  dieselben  thun  ri 

]>achter.  Zudem  lässt  sich  jener  Unterschied  noch  verni 

wenn  man  bei  der  Zerschlagung  Güter  von  einer,  den  »Vi 

Verhältnissen  entsprechenden  Grösse  bildet,  die  Verändere* 

Benutzungsart  (facies  fundi)  dem  Erbpachter  erlaubt,  einet 

des  Kanons  ablöslich  macht,  auch  den  Verkauf  einzelnere 

stücke  auf  Ansuchen  des  Erbpachters  gestattet ,  wobei  ein  % 

nissmässiger  Theil  des  Kanons  auf  den  Käufer  übergeht  <A\ 

gekauft  wird.  Im  ersten  Falle  würde  sich  die  Vererbpiebn 

einen  Verkauf  gegen  einen  blossen  Grundzins  umwandelt 

wie  alle  ähnlichen  Reallasten,  für  ablöslich  erklärt  werden  t 

dann  aber  auch  für  die  Anhänger  freien  PrivateigenthuL 

Roden  nichts  Nachtheiliges  mehr  in  sich  enthielte.448*)  (Ran? 

Wichtiger  als  diese  an  «ich  richtige  Beweisführung  1 

zu  Gunsten  der  Erbpacht,  wobei  wieder  nur  das  Froducü 

i  iiteresse  berücksichtigt  wird,  sind  jedoch  beim  Vermeid 

Erbpacht  mit  dem  Verkauf  noch  mehrere  andre  Puncte. 

a)  Einmal  wird  von  den  Gegnern  der  Erbpacht  und 

hängern  des  freien  Grundeigentums  tibersehen,  dass 

des  Verkaufs  der  Domänen  an  kleinere  Landwirthe  ftf! 

sicher  erreicht  wird,  weil  die  gleich  anfängliche  oder  dif  ̂  

so  leicht  eintretende  Verschuldung  der  Besitzer  oft  zn  de« 

eignnng  führt.    Die  Lage  des  Erbpächters  ist  viel  sicherer  * 

ß)  Sodann  ist  selbst  das  Productionsinteresse  bei  der  ItA 

häufig  besser  als  beim  Verkauf  gewahrt,  weil  dem  Efbpäcb'r 

Entrichtung  des  Erbbestandgelds  mehr  eigene  Mittel  als  be* 

kaufe  als  Betriebskapital  bleiben.80) 

y)  Endlich  ist  die  Theilnahrae  des  Staats  am  Beza* 

Grundrente  und  an  deren  Steigerung  durchaus  erwünscht*' 

§.  181.    4.  Ergebniss.    Schon  Kau  kam  daher  n 

Resultate  (§.  136),  dass  die  „Erbpacht  nach  diesen  Betrieb» 

für  Domanial-Hofgüter  wesentliche  Vorzüge  hat." 

M)  Kau.  Volksvirthschaftepol..  §.  81,  57. 

*)  S.  Wagner,  Gründl.  I,      322.    Viel  lieber  Erbpichter  mit  fc 

recht  u.  festem  Kanon,  als  verschuldeter  Eigentümer  mit  kündbares  * wechselndem  Zins  fasse ! 

m)  Hier  zeigt  sich  bei  der  Erbpacht  ein  ähnlicher  VortheU  wk  bei 
im  Vergleich  mit  dem  Ankauf. 

M)  S.  o  §.  1C)2  u.  meine  Grundleg.  I.  §  *  341  ff 
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Erbpacht.  Ergebniss. 
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Dagegen  steht  ihr  der  in  der  heutigen  Volkswirthschaftspolitik 

nmraene  Grundsatz  entgegen,  dass  die  Befreiung  der  Grund- 

burner  oder  erblichen  Nutzniesser  von  allen  Verbindlichkeiten 

die  Realberechtigten  (Gutsherren)  zu  befördern  sei."  Hieraus 

e  auch  Ran:  „dass  man  kein  neues  dauerndes  bäuer- 

*  Verpflichtnngsverhältniss  entstehen  lassen,  oder  es 

•tens  sogleich  ablösbar  machen  soll,  und  dass  auch  die 

mdenen  Erbpachter  in  den  Stand  gesetzt  werden  müssen, 

er  mit  einem  ablöslichen  Grundzinse  beschwerte 

itham  zu  erlangen.  Man  wird  daher  in  vielen  Füllen, 

in  sich  sonst  zur  Vererbpachtung,  aber  noch  nicht  zu  dem 

rfe  entschlossen  haben  würde,  bei  der  Zeitpacht  stehen  bleiben, 

odera,  wo  eine  völlige  Veräusserung  der  Staatsgüter  noch 

iweckmässig  scheint,  hielt  Rau  die  Vererbpachtung  für  ge- 

*hon  eine  Verbesserung  im  Zustande  der  Landleute  hervor- 

a  Auch  widerstreitet  es  jenem  Grundsatze  nicht,  Domänen 

•erkaufen,  dass  ein  Theil  des  Preises  alsbald  baar  entrichtet, 

■3  andern  Theil  ein  ablösbarer  Grundzins  ausbedungen  wird, 

fr  «ich  allenfalls  wieder  nach  Getreidepreisen  regelt,  und 

Ablösung,  wenn  sie  vom  Eigenthümer  begehrt  wird,  nach 

ifirch  jene  Preise  bestimmten  Geldbetrage  des  letzten  Zeit- 

erfolgt"*) 

an  hat  sich  hier  also  gegen  seine  eigene  Ueberzeugung  der 

Meilen  Vernrtheilung  der  Erbpacht  accomodirt.  Richtiger  ist 

iL  zu  bekennen,  dass  eine  solche  Verurtheilung  des  In- 

*u  weit  geht  und  die  Erbpacht  mindestens  bei  den 

nen  des  Staats  im  finanz  und  volkswirtschaftlichen  wie 

Apolitischen  Interesse  zugelassen  werden  sollte,  weil  sie 

:tr  als  die  Zeitpacht  und  als  der  Uebergang  des  Staats- 

Bitzes  an  Private  zu  beurtheilen  ist.  Namentlich  bei  einer 

öckelung  der  Domänen  aus  Gründen  der  Landescultur  und 

«iilpoHtik  verdient  sie  den  Vorzug  vor  dem  Verkauf.88) 

^Einrichtung  würde  hier  nach  Rau  §.  136  in  folgender 

'« in  treffen  sein : 

r  (inmdzins  könnte  auch  auf  eine  gewisse  nicht  zu  lange  Zeit  unablösbar 

v^J?n,  oder  man  kann  ausnahmsweise  einen  höheren  Abkaufcbetrag,  z.  B. 

,  <kr  2ofache  verabreden.  (Rau.) 

t  auch  hier  Sombart  a.  a.  O.    Er  kommt  freilich  auch  nicht  zum  Yor- 

»iedereinftthrung  der  gerade  in  Prcussen  durch  die  Gesetzgebung  ver- 

'  rbpacht    Aber  sein  Vorschlag,  dass  '/„  des  Taicwerths  baar  anzuzahlen,  */■ 

/im  and  der  A mortis. -Rente  in  30  Jahren  zu  tilgen  s^i.   .rkennt  da»  Be- 
Verkauf  gegen  Baar  entgegensteht. 

21*
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420 2.  B.  2.  K.  3.  A.  Dingliche  Rechte.  §.  182,  1S3. 

a)  „Bei  der  Zerschlagung  grosser  Güter  sind,  je  nacl 

örtlichen  Umständen,  mittlere  und  kleinere  Bauergtiter  und 

Bedürfniss  auch  kleine  Tagelöhnerstellen  zu  bilden. 

b)  „Man  sucht  die  einzelnen  Güter  möglichst  abzurunde 

c)  „Wenn  es  an  solchen  Kauf-  und  Erbpachtlustigen  feh 

aus  eigenen  Mitteln  Wohnungen,  Ställe,  Scheunen  zu  erbaue 

mögen,  so  hat  dies  auf  Rechnung  des  Staats  zu  geschehen. 

d)  „Der  Grundzins  wird  besser  sogleich  bei  der  Bd 

machung  der  Veräusserungsbedingungen  festgesetzt  und  m 

anfängliche  baare  Einzahlung  (Erbbestandgeld)  durch  Versteig 

oder  lieber  nach  der  Lage  bestimmt.90) 

e)  „Ein  rechtlicher  Anspruch  auf  Nachlässe  besteht  nid 

grossen  Unglücksfällen  sind  sie  aber  nicht  immer  zu  verme 

§.  182.  Anhang.  Landwirtschaftliche  Gewerki 

rieht  ungen.  „Die  zu  den  Domänen  gehörenden  Gebäodi 

Vorrichtungen  zur  Betreibung  von  Gewerken  stehen  theils  veiti 

theils  mit  Landgütern  in  Verbindung  und  werden  dann  nj 

mit  diesen  verwaltet  oder  verpachtet,  z.  B.  Bierbrauereien,  | 

weinbrennereien,  Ziegeleien,  Mahl-  und  andere  Mühlen  n.  & 

Bei  der  Zerschlagung  eines  solchen  Inbegriffs  von  Domi« 

es  rathsam,  jene  Bestandtheilc  zu  verkaufen,  und  dies  gilt* 

Regel  auch  von  den  abgesonderten  Gewerksvorrichtungen."  { 

§.  153).  Der  Staat  eignet  sich  meistens  nicht  zur  eigenen  Ve 

tnng  und  die  Verpachtung  macht  zu  grosse  Schwierigkeiten. 1 

3.  Abschnitt 

Dingliche  Rechte.1) 

L  —  §•  183.  Aeltere  Grundgefälle.  „Viele  europl 

Regierungen  waren  aus  früheren  Zeiten  her  bis  in  das  jetzige 

**)  Nöldechen,  S.  117. 

")  Kamphövener,  S.  2.  Gegen  die  Versteigerung  in  der  von  ihm  befiirr 
Maassregel  Sombart,  S.  41. 

81 )  Ziegelei- Verpachtung  kommt  bei  Domänen  öfters  vor.  Bei  Zeitpacht« 
sich  die  Bestimmung  zu  finden,  dass  es  dem  Pachter  ohne  Genehmigung  <te 

Pachters  nicht  gestattet  ist,  andere  Gewerbe  (industrielle)  als  die  I^drirtbda 
dem  Gute  zu  betreiben. 

*)  Dieser  3.  Abschn.  entspricht  den  §.  156 — 165  der  Rau'schen  5.  A.I 
§.  157  — 166  meiner  Bearb.  d.  6.  A.  Manches  ist  hier  wörtlich  am  Btfl 

Stellung  herübergenommen,  die  prineip.  Beuitheiluug  aber  anders  gewonto» 

Lehre  von  d.  Grundgefällen  gehört  nach  ihrer  volkswirthsch.  Seite  rornealick  i 

Agrarpolitik,  s.  daher  darüber  den  späteren  B.  4  der  Neubearbeitnif  «-J 

Volkswirthschaftspolit.  §.  46  ff..  Koscher  II,  2.  Kap.  9,  Meitzen  I,  367  I 
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Aeltere  Grundgefalle.  421 

ert  Doch  im  Besitze  beträchtlicher  Einkünfte  aus  Grundge- 

d,  welche  grösstentheils  ehemals  mit  Domänen  in  Verbindung 

n,  aber  auch  nach  der  Veräusserung  derselben  beibehalten 

ai.*)  Sie  stehen  unter  denselben  rechtlichen  Verhältnissen, 

ene  und  werden  mit  denselben  von  den  Domänenämtern  ver- 

iu  Die  hieher  gehörigen  Einnahmen,  als  Zehnten,  Hand- 

e,  Gilten  und  Grundzinse  verschiedener  Art  sind  wenn 

rein-,  so  doch  vorherrschend  privatrechtlicher  Natur,  hie 

da,  im  Einzelnen  nicht  leicht  unterscheid  bar,   mit  alten 

steuerartigen  Abgaben  vermischt.    „Sie  werden  vom 

uMsstttschaft  gehört  der  Gegenstand  eigentlich  wieder  nur,  soweit  der  Um- 

l~ .:.::u>?  i>? .   diMi  <lcr  Staat,  der  Domänenfiscus ,  der  Berechtigte  ist. 
v sichtliches   Kraut,  Grundr.  des  Privatrechts,  §.  145 — 155,  v.  Maurer, 

Fronhöfe  u.  s.  w.,  pass.,  bes.  III,  230  ff.,  280  ff.,  Waitz,  D.  Verfassungs- 

•     .  bes.  V,  K.  4.  S.  1S5  ff.   Die  Entstehung  u.  Ausbildung  der  Grundge- 
mit  der  Unfreiheit  u.  den  Landüberlassungen  gegen  Dienste  u.  Abgaben 

*raen.   S.  daher  auch  Wagner,  Grundleg.  I,  K.  5,  Abschn.  1  u.  2  u.  die 

*hrl.  angeg.  Liter.    Ferner  f.  die  Frage  der  Beseitigung  der  betr.  Lasten 
•'ii  20. 

Buern.   Nach  dem  A.  für  1S32  —  34  war  die  Einnahme  aus  Grundgefallen 

UTT.40Ü  fl.  rein,  die  Kosten  40  Proc,  Lasten  5  4  Proc.  Die  R.  1853  4  zeigt 

ff  Reinertrag,  der  A.  für  1 S55 — 61  eine  Roheinnahme  von  5,143,849  fl., 

"  ̂2,170  fl  altere  Gefälle,  4.300,000  fl.  neu  angesetzte  Grundzinse  nach  Ges. 

1*48,  18.130  fl.  Naturalabgaben,  zus.  4,710,000  ff.,  Ausg.  88,300  fl.  A. 

>V;<H)  M.  Grundgefalle,  mit  201,140  M.  Ausgaben  dafür.  —  In  Baden 

i^adgefille  neuerlich  durch  den  Fortgang  der  Ablösungen  sehr  vermindert 

Dil  lehenbaren,  zins-  und  fallpflichtigen  Güter  trugen  1833  und  34  (R.) 

'••716  I  ein,  der  A.  für  1849  ist  nur  noch  20,512  fl.  für  1858  10,155,  Ein- 
=>  0.  1860  -61  SS54  fl.    Der  Rohertrag  des  Zehnten  war  im  D.  1833—36 

•  ■•'«ari?  I,»>02,841  fl.  Hersclbe  Ist  jetzt  abgelöst  und  es  gingen  im  D  1854 

>  *"4J77  fl.  Zinsen  aus  noch  ausstehenden  Ablösungssummen  ein.    Die  Ge- 
*atm  Wesenü.  abgewickelt.  —  Würtemberg  hatte  bis  1849  noch  sehr 

^sralgefliie.    Nach  dem  A.    1845—47   war  die  Einnahme  aus  Zehnten 

l^  k.  ans  Lehen-  und  Zinsgütern  593,712  fl.,  die  Kosten  und  Abgänge  bei 
1  v-l  Ä  ,  bei  diesen  12,455  fl.  Von  dem  Reinertrage  von  2,013,284  fl.  müssen 

allgemeine  Kosten  abgerechnet  werden,  Indem  <üo  Ausgaben  ftti 

' •  L)  grOsstentheUs  durch  die  Gefalle  reimolasst  werden.  Bei 

l'*e  der  eingehenden  RohstoÜ'e  hingt  die  Geldeinnahme  sehr  von  den  jedes- 
-  t  nichtpreisen  ab.    Auch  hier  die  Geschäfte  jetzt  im  Wes.  erledigt.  —  In 

"l  heliefen  sich  die  Domanialgefalle  1847  noch  auf  4,057,513,  1849  auf 
1853  auf  3,134.221.   1861  anf  2,695  342,    1870  auf  1,741,172  Thlr. 

il*nL  Hebungen  u.  Hebungen  aus  veräuss.  Dom.-Übjecten44  (inel.  neue  Provinzeu), 
^  Erb-,  Grund-  u.  Domänenzins,  Kanon  u.  Geldrenten  für  Getreide,  die  ver- 

buch wechselnden  Durchschnittspreisen  regulirt  werden,  1,551.582  Thlr., 

Y  fcätterL  Urentarien  -  (Hofwehr-)  Geldern  2214,  für  Naturalprästationcn  (entw. 
•"^sertaxe  oder  nach  zeitweisem  Abkommen  in  Geld  bezahlt  oder  in  natura 

■1«  IIMST  Thlr.,  für  unbeständ.  Gefälle  38,939  Thlr.    Summa  d.  grundherrl. 
• ":i  is»  Et  f .  1875  3  62  Mill.  M.    Die  Domänenamortisationsrenten  betragen 

'^TUr.  in  1870,  in  1875  6  22  M.  M.  —  Auch  mehrere  Schweizer«  antone 
.•-^erhebliche  Einnahmen  dieser  Art,  z.  B.  Bern  im  A.  für  1846  318.S78  Fr. 

••'B  and  Lehngefallen,   Neuenburg  105,000  Liv.  (zu  40  Kr).  Zürich 
'■!>.  1^.750'Fr.  oder  fast  \  .  der  Einnahme.  Aargau  A.  1816  62,250  Kr. 
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422 2.  B.  2.  K.  3.  A.  Dingliche  Kochte,  §.  183,  184. 

Staate  oder  von  dem  Ftirstenkause  in  der  Eigenschaft  ( 

Gutsherrn  bezogen,  wie  in  gleicher  Weise  auch  viele  1 

personen  solche  Gefälle  beziehen,  und  sind  in  den  verschie 

Landestheilen  von  sehr  ungleichem  Betrage." 

„Offenbar  ist  eine  Einnahme,  die  in  einem  Theile  der  ( 

rente  von  Privatländereien  besteht,  für  den  Berechtigte 

quem  und  sicher,  weil  das  Bezugsrecht  feststeht  ui 

Landbau  den  wenigsten  Erschütterungen  ausgesetzt  ist,  wozi 

bei  einem  Theile  der  Gefälle,  besonders  dem  Zehnten,  die 

sieht  auf  einen  steigenden  Betrag  kommt.  Dagegen 

die  meisten  dieser  Einkünfte  in  der  veränderlichen  Gr 

der  lästigen  Entrichtungsart  und  der  Hemmung  des 

schreitens  im  Landbau  Nachtheile  für  die  belas 

Eigenthümer.3)  Zugleich  ist  für  den  Staat  die  seh 

gleiche  Grösse  der  Einnahme  von  Jabr  zu  Jahr  besu 

störend4),  bei  den  Natural  gefallen  ist  überdies  die  Erbe 

kostspielig. 

„Daher  ist  in  den  meisten  Staaten  die  Umwandlung 

Leistungen  in  einfache  Grundzinse  und  die  gänzlich 

lösung  derselben  eifrig  befordert  worden,  so   dass  da 

nähme  aus  solchen  Gefällen  schon  grossentheils  verschwunde 

(Rau  g.  156.) 

Die  vollständige  Abschaffung  der  Grundgefälle 

eine  Consequenz  der  neueren  national  ökonomischen  An* 

von  der  Noth wendigkeit  a bga befreien  ländlichen,  specieü 

liehen  Grundeigenthums  im  privat-  und  volkswirthsi 

liehen  Productionsinteres se  und  zugleich  eine  Conse 

der  neueren  politischen  Ansichten  über  persönliche  Frc 

und  Eigenthum.  Die  Maassregel  hat  auch  ohne  Zweite 

den  Ackerbau  und  die  bäuerlichen  Wirthe  einen  guten  Ei 

geübt,  soweit  sie  zu  einer  Beseitigung  von  Quotenabg 

vom  Rohertrage,  also  besonders  des  Zehnten,  filbrte 

ihrer  Allgemeinheit  jedoch  wird  sie  verschieden  bem 

werden,  je  nachdem  entweder  wieder  mehr  der  privatwirtlw 

liehe  Gesichtspunct  für  die  Beurtheilung  maassgebend  ist  und 

in  der  üblichen  Weise  mit  dem  v  o  l  k  s  wirtschaftlichen  idenü 

8)  S.  Ran,  Volkswirthschaftspol.,  §.  52. 

*)  In  Bai  ern  war  der  Durchschnittsertrag  in  19  Jahren  von  1819—37  5,21 1 
min.  3,894,223  fl.  im  J.  1825.  inax.  6,554,775  fl.  im  J.  1831,  also  resp.  74  ■ 
Proc.  des  Durchschnittes. 
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,  wie  in  der  Smith 'sehen  Schale,  oder  aber  der  wirklich 

wirthschaftliche  und  der  socialpolitische  Gesichtspunct  mit 

neidet 

Es  gilt  dann  wieder  Aehnlicbes,   wie  von  der  Erbpacht 

79).   In  Hinsicht  auf  die  Productiv ität  und  die  sociale 

tioD  seines  Besitzers  ist  allerdings  schuldenfreies  bäuer- 

<  Privatgrundeigenthum  dem  mit  jenen  Lasten  beschwerten 

iziehen.   Aber  jenes  war  keineswegs  das  allgemeine  Resultat 

bschaffung  der  Grundlasten.  Vielmehr  hat  sich  der  mit  nicht 

big  vermehrbaren  Grundlasten  beschwerte  Grundbesitz  öfters 

in  solchen  mit  kündbaren  Kapitalschulden  belasteten 

iDdelt:  keineswegs  durchaus  eine  Verbesserung.    Ferner  ist 

Tbeilung  des  Grundertrags  zwischen  dem  verpflichteten 

r  und  dem  Privatgrundherrn  allerdings  mit  Kecht  zu  bean- 

i^n.  Aber  wo  der  Grundherr,  wie  bei  den  Domanialgetällen, 

Ii«  Gesammtheit  vertretende  Staat  ist,  liegt  die  Sache  wiederum 

n.  In  zweckmässig  regulirten  Gr undgefäilen  kann 

si&t,  ohne  wesentliche  Benachtheiligung  des  Productionsinte- 

ü,  einen  Theil  der  ihm  gebührenden  nationalen  Grundrente 

■ies  Zuwachses  derselben  beziehen,  was  mit  der  gänzlichen 

tigmig  der  Grundgefälle  aufhört.  Damit  ist  auch  das  berech- 

tioanzielle  Interesse  des  Staats  beeinträchtigt  worden. 

Mao  wird  daher  zwar  der  in  Mittel  -t  und  Westeuropa  meist 

:ten  Abschaffung  der  Grundgefälle  manche  günstige  Wirkung 

i  absprechen  können.    Aber  richtiger  als  diese  Maassregel 

eine  Fixirung  aller  alten  Grundgefäile  und  eine  Verwand- 

derselben  in  eine  auf  dem  Boden  lastende  nicht  ablösbare 

irente  oder  in  bestimmten  Durchschnittspreisen  zu  entrichtende 

iralrente  gewesen,  wenigstens  soweit  der  Staat  als  doma- 

n  Grundherr  der  Berechtigte  ist. 6) 

IL  -  g.  184.  Verwaltung  der  Grundgefälle  in  ihrer 

her  igen  Beschaffenheit.  Dafür  gelten  folgende  Regeln: 

4)  Man  mnss  für  die  Erhaltung  der  landesherrlichen  Gerecht- 

'  «orgen,  indem  man  genaue  Verzeichnisse  und  Beschreibungen 

•*lben  zu  Stande  bringt,  jede  versuchte  Schmälerung  beachtet 

I  verhindert  und  den  Ausfall  der  nicht  jährlich  eintretenden 

fingen,  z.  B.  des  Handlohns,  zur  Anzeige  bringen  lässt.6) 

We  tiefere  Bcgrttndong  dieser  Ansicht  s.  in  meiner  Grandleg.  I,  bes.  K.  5, 

^Mla.  Iß— 1«  {r.  Orundeigenth.) 
Hiezn  dienen  Meldungen  ron  dem  Tode  eines  gefallpflichtigen  Bauern  durch 

L*cr  der  deborts-  und  Stcrbelisten. 
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424  *.  B.  2.  K.  3.  A.  Dingliche  Rechte.  §.  1S4— 

„2)  Die  Gefälle  müssen  von  den  Pflichtigen  nachdml 

eingefordert  werden,  um  so  wenig  als  möglich  Rück*tä&ij 

lassen,  entschiedene  augenblickliche  Zahlungsanfähigkeit  u 

nommen. 7)  Bei  der  Entrichtung  von  Naturalabgaben  dan 

nur  fehlerfreie  Gegenstände,  namentlich  trockenes,  gesuudd 

reines  Getreide  annehmen.8) 

„3)  Die  Vorräthe  dieser  Art  werden  in  wohlverwahrt 

trockenen  Magazinen  untergebracht.9)  Zu  ihrer  zweckmiü 

Behandlung  (Umstechen  u  s.  w.),  so  wie  zur  Empf&ngnabL: 

Ablieferung  werden  verpflichtete,  sichere  Unterbediente  <ki| 

vögte,  Mitte rer)  angestellt,  welche  ebenso  wie  die  Verwiha 

Tagebuch  Uber  Zugang  und  Abgabe  von  Vorräthen  fähren, 

muss  hiebei  auch  der  unvermeidliche  Verlust 

welchen  das  Eintrocknen,  das  Ungeziefer  u.  dgl. 

den  gemachten  Erfahrungen  pflegt  man  gesetzlich  auszu>p/sd 

welche  Grösse  dieses  Abganges  den  Beamten  nachgesehen 

solle. ll)  Dies  darf  jedoch  nicht  so  gemissdeutet  werden,  tfc 

ten  dieselben  in  allen  Fällen  den  bestimmten  Betrag  von 

zurückbehalten,  vielmehr  mtissen  die  Vorräthe  alljährlich 

messen  (gestürzt)  werden. 

„4)  Die  entbehrlichen  Vorräthe  werden  in  zweckmä^ 

wählten  Zeitpuncten  versteigert,  mit  der  Rücksicht  anf  die 

fähigkeit  der  Mitbietenden."   (Rau  §.  157.) 

III. —  §.185.  Umgestaltungen  der  N  a  t  u  ralgetillt 

mehr  auch  im  Staatshaushalte  die  reine  Geldwirthscbaft  skü< 

bürgert,  desto  unbequemer  werden  Naturalgefälle.    Der  So* 

Grundherr  ist  bei  deren  Einziehung  und  Verwaltung  ohnehin  rd 

  J 
7)  Die  badischen  Bezirks-Domänenbeauiten  hatten  die  Befugnis*,  dw*  ,-* 

so  einzutreiben,  wie  es  ron  den  Steuerämtern  geschieht  Bad.  ExecuL-Orfc. J 
13.  Decemb.  1S27.  Die  Liste  der  Restanten  wird  durch  den  Urtsrorstaad  te* 

Pflichtigen  zur  Anerkennung  vorgelegt;  wer  dann  nach  14  Tagen  nicht  koL:< 

auch  die  Drohung  des  Pfandens  nicht  beachtet,  wird  3  Tage  nachher  dt* 

exeqnenten  angezeigt  u.  s.  w. 

*)  Unreine  Frucht  kann  auch  auf  Kosten  der  Ueberbringer  gereinigt 

dann  das  Fehlende  nachliefern  müssen.    Uebrigens  lasst  sich  kaum  gaai  »ert»* 
dass  das  Zinsgetreide  stets  etwas  schlechter  ist  und  niedriger  Terlaoft 

das  ron  den  Landwirthen  selbst  zu   Markte  gebrachte,  etwa  un  7-  1*  fr* 
r.  Flotow,  §.  71. 

•)  Wehrer,  Cameraldomänenadmin..  S.  138.    Hoffmann,  Dow-V**'! 

Würtemberg,  S.  121.  , 

10)  Sie  erhalten  eine  gedruckte  Instruction.    Beispiel  einer  solchti»  a 

Sammlung  würtemb.  Finanzgesetze,  III,  52*.  f  , 

")  Baiern:  jährlich       des  Roggens,  l/4ß  des  Hafers.  Bade» 

"a,,,  rauhe  VM,  Heu         Stroh  xlw    Würtemberg:  neue  Fracht     ̂  ' 
—  Ueber  Kornmagazine  II,  §.  13S. 
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im  Nacbtheil  gegenüber  den  privaten  Grundherrn.  Auch 

.tüchtigen  Bauern  ziehen  mit  der  allgemeineren  Entwicklung 

^eldwirthschaft  in  der  Volkswirtschaft  gewöhnlich  Geldab- 

■  den  Natu  raiabgaben  vor.  Im  beiderseitigen  Interesse  greifen 

r  bei  der  Beibehaltung  der  Grundgefälle  folgende  Umgestal- 

•o  Platz. 

Man  lässt  statt  der  Naturalien  den  Marktpreis  dafür  in 

entrichten.  Da  hiebei  die  Kosten  und  Verluste,  welche  mit 

Ufbcwahrung  von  Getreide,  Wein  und  anderen  Erzeugnissen 

Landbaues  verknüpft  sind,  erspart  werden  können,  Vorraths- 

sde  entbehrlich  werden  und  die  Verwaltungsgeschäfte  sich 

vereinfachen,  so  kann  der  berechtigte  Staat  schon  hier  ohne 

«heil  für  sich  und  zum  Vortheil  des  Pflichtigen  in  eine  Re- 

tion der  schuldigen  Leistung  willigen. 

t\  Die  veränderlichen  Gefälle  lassen  sich  passend  in 

ä  Grundzins  umwandeln,  wobei  der  vieljährige  Durch- 

zug betrag  der  Gefälle  zu  Grunde  gelegt  und  ein  Abzug 

die  Erheb  ungs kosten  bestimmt  wird.  Der  Grundzins 

2  eotweder  fest  in  Geld  oder  in  Producten  (Getreide)  ange- 

k  aber  auch  letzteren  Falls  die  Zahlung  nach  gewissen  Markt- 

en in  Geld  ausgemacht.12)  Ueber  den  Zehnten  siehe 
«-188. 

IV  —  §.  186.  Der  Zehnte  und  seine  Erhebungs- 

*eu.  Der  Zehnte  war  auch  unter  den  Grundgefällen  des 

öe§  besonders  wichtig.")    „Die  gewöhnlichen  Arten  sind: 

l)  Zehnten  von  Gewächsen,  und  zwar  a)  grosser  oder  Ge- 

sdezehnt er,  b)  kleiner,  Schmal-  oder  Brachzehnte 

■anderen  Feldfrtichten,  z.  B.  Klee,  Kartoffeln  u.  s.  w.  c)  Obst- 

^'einzehnte,  d)  Heuzehnte,  der  jedoch  seltener  vorkam. 
■•->  Blutzehnte  von  jungem  Vieh.  Dieser  ist  der  lästigste 

*  ̂ine  Umwandlung  oder  Ablösung  ist  am  Ersten  bewirkt 

l*er  heutige  Zehnte  trug  in  den  deutschen  Staaten u)  unvcr- 

,1;ar  das  Gepräge  einer  privatrechtlichen  Abgabe, 16)  weil  er 

MdRau.  Volkswirthschaftspol.,  §  57  ff. 

R«f?Dauer,  üebtr  die  Verwaltung  der  landesherrlichen  Zehnten,  Karlsr. 

V~  ̂?ter  den  Betrag  der  Z.  in  Würtemberg  s.  o.  Note  2.    Das  Zehntrecht 
^  streckte  sich  Uber  1.107,800  Morgen  Acker  (44  Proc.  alles  Ackerlandes), 

'  H'^cfi  Wiesen  (9'6  Proc.)  und  50,700  M.  Weinberge  (62  Proc.  des  ganzen 
-y*)-  In  Baden  waren  die  1522  Domanialzehnten  zu  Ende  1S50  schon  siiinmt- 

for  ein  Kapital  von  17,31*0.000  fl. 

«  'iri<r henland  z.  B.  ist  der  Zehnte  eine  Grundsteuer. 
'«LKaa,  Volkswirthschaftspol.  §  60. 



426  2.  B.  2.  K.  3.  A.  Dingliche  Hechte.  §.  186. 

nach  einer  unveränderlichen,16)  wenn  gleich  in  den  vereehkd« 

Gegenden  eines  Landes  öfters  ungleichförmigen  Regel  erk« 

wurde  und  die  Zehntrechte  bald  dem  Kammergute,  bald  der  Ea 

oder  einzelnen  Staatsbürgern  zustanden,  überdies  die  Zebra« 

einen  Gegenstand  des  Verkehres  bildeten.  So  lange  der  Domü 

zehnte  nicht  umgewandelt  ist,  hat  man  zuvörderst  für  eine  ges 

Zehntberechnung  zu  sorgen,  um  jede  Beeinträchtigung  zu  verfette 

Die  Erhebungsformen  sind:  I 

„1)  der  Zehnte  wird  als  solcher  von  den  Zeuntpf liehtif 

entrichtet  und  entweder  a)  auf  Rechnung  der  Dorna»« 

casse  eingezogen,  oder  b)  verpachtet; 

„2)  die  Zehntentrichtung  wird  durch  eine  aasbedmr« 

Abfindungssumme  ersetzt."   (Rau  §.  159.)  i 

„A.  Die  eigene  Einziehung  auf  Rechnung  des  .sujcs' 

mühsam  und  kostspielig.17)  Man  suchte  sie  deshalb  zu  rem*** 

und  ordnete  sie  nur  ausnahmsweise  in  solchen  Fällen  an,  wo  i 

gleich  vortheilhafte  Uebereinkunft  mit  der  Gemeinde 

Pachtlustigen  nicht  zu  Stande  kam.  Hiebei  war  ban 

Folgendes  zu  beobachten: 

,,a)  Die  Weinlese  durfte  nicht  zu  beliebiger  Zeit,  »ond 

an  den  nach  vorgängiger  Besichtigung  durch  obrigk- 

schluss  für  jeden  Theil  einer  Ortsgemarkung  bestimmten 

vorgekommen  werden.  Die  Erntezeit  der  anderen  Gewächse 

man  freilich  den  Landwirthen  freistellen,  diese  hatten  jedoch  « 

her  dem  Zehntherrn  Anzeige  zu  machen.  i 

,,b)  Es  wurde  eine  hinreichende  Anzahl  verpflichteter  Ana* 

(Zehnt-Inspectoren),  welche  die  zur  Hand  gehenden  ZehntkDtfM 

Fuhrleute  etc.  unter  sich  hatten,  aufgestellt.  ' 

,,c)  Diese  zeichneten  die  erhobenen  Quantitäten  auf  und  vxp 

dafür,  dass  der  Antheil  des  Staats  nicht  geschmälert  werde,  tl 

durch  Ungleichheit  der  Garben,18)  früheres  Schneiden  eioi«^ 

18)  Ausgenommen  die  Befugniss  der  Regierung,  den  Zehnten  auf  Had<rei*J 
neu  oder  von  neuem  angebaut  werden  sollen,  eine  Zeit  lang  für  ruhend  a 
Bad.  Landr.  Art.  710  cu. 

1T)  Beim  Weinzehnten  sind  die  Kosten,  zumal  in  schlechten  Jahren,  aa 

ohnehin  muss  immer  der  Zehntwein  wegen  der  Mengung  verschiedener  T»* 

Sorten  von  schlechterer  Beschaffenheit  sein,  als  der  von  den  GrundrigeLibtsai  J>" 
wonnene.  (Raa.) 

,8)  Das  Hinüberzählen  von  einem  Acker  auf  den  andern  des  nemlicfco  Eg* 
thumers  ist  verboten  im  badischen  Landrecht,  Art.  710  cq.  (ausgeooBD« 

Herkommen  dafür  ist,  V.  v.  23.  Juni  1828);  es  soll  vielmehr  von  5  andme^AJ 
eine  halbe,  von  wenigeren  nichts  gegeben  werden.  In  Würtem  b  e  rg  ist  iiä 

zahlen  auf  den  Poldern  eines  und  desselben  Eigentümers  befohlen. 

27.  Juni  IM6,  Kap.  5.  (Rau.) 
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ßdjrtflcke,  Abgabe  des  Zehntweins  vom  zweiten  Ablauf IH)  und 
deichen. 

f,d)  Auch  beim  Einfahren  in  die  Scheunen  oder  Keller,  beim 

«.»heu  and  Keltern  musste  sorgfältige  Aufsicht  gehalten  und 

iiter  geführt  werden,  um  alle  Unterschleife  zu  verhüten/' 

id  §.  160.) 

,,B.  Die  Zehntverpachtung:20) 

n*)  Es  würde  einträglicher  sein,  sie  nur  auf  ein  einziges 

r  abznschliessen ,  doch  machte  die  oftmalige  Absicht,  einer 

lücben  Umwandlung  leichter  Eingang  zu  verschaffen,  das  Gegen- 

1  rathsam.  Im  ersten  Falle  nahm  man  sie  erst  im  Laufe  des 

unera  vor,  nach  einer  Besichtigung  der  zehntbaren  Ländereien 

einer  Abschätzung  des  mutmasslichen  Ernteertrages  durch 

verständige. 

,.b)  Den  Pachtlostigen  wurden  die  Bedingungen  vorgelegt, 

sich  bezogen  auf  die  Entrichtungsart  des  bei  den  Frucht- 

en in  Körnern  festgesetzten  Pachtzinses,  namentlich  auf  die 

rnnmung  des  Marktpreises^  nach  welchem  jener  in  Geld  an- 

dren ist,  —  auf  die  Nachlässe  bei  Unfällen,  —  auf  die  vor- 

iltene  höhere  Genehmigung;  indess  war  es  den  Pachtlustigen 

ebmlicber,  wenn  die  unteren  Beamten  solche  Angebote,  die 

gewisse  Grenze  erreichen,  sogleich  unbedingt  genehmigen 

ko.  Sodann  wurde  die  Versteigerung  abgehalten."  (Rau  §.  167.) 

„C.  Die  temporäre  Abfindung  mit  der  zehntpflich- 

en  Gemeinde  oder  mit  der  Gesammtheit  der  Zehnt- 

ie ht igen  in  ihr  ist  keine  wahre  Verpachtung,  weil  der  Zehnte 

t  wirklich  eingezogen,  sondern  die  Abfindungssumme  unter  den 

.'iiedero  der  Genossenschaft  nach  ihrer  Wahl  umgelegt  oder 

(  von  ihnen  aufgebracht  wird.  Dieses  Mittel  war  als  eine 

Weitung  zur  gänzlichen  Umwandlung  des  Zehnten  nützlich 

verdiente  bei  gleicher  Einträglichkeit  für  die  Staatscassc  der 

Gotting  vorgezogen  zu  werden,  erforderte  jedoch  Vorsicht, 

r'f  bei  dem  Anschlage,  welcher  der  Unterhandlung  zu  Grunde 

wird,  nicht  die  zehntbare  Fläche  und  der  Ertrag  zu  niedrig 

drehen  werde.  Man  konnte  den  Vertrag  auch  auf  mehrere 

JC  hinaus  erstrecken,  nach  Massgabe  einer  Durchschnittsberech- 

XemHch  da .  wo  der  Zehnte  erst  nach  dem  Keltem .  nicht  schon  von  den 

•     oder  ton  dem  Traubenbrei  entrichtet  wird. 

*Ia  Prenssen  worden  die  wenigen  noch  besteh.  Naturalprästationen  theil* 

"J  ?«jachtunir,  ̂ cnnUt.  theils  /.ur  Befriedigung  von  Deputanten  verwendet,  theils 
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uung. n)  Die  Summe  wird  bei  dem  Getreidezehnten  in  Fräd 

bedungen  und  in  diesen  oder  in  Geld  nach  den  Marktpreis«, 

geführt.  Da  sie  sich  auf  ausgedroschene  Körner  bezieht,  so  mU 

zwar  die  Ablösenden  die  Kosten  des  Dreschens  übernehmet}  i 

sie  behalten  dafür  das  zur  Vermehrung  der  Düngestoffe  nötai 

Stroh."   (Rau  §.  162). 

V.  —  §.  187.  Umwandlung  oder  Abschaffung 

Zehnten  und  anderer  Grundgefälle.  Die  in  dem  Wewi 

Zehnten,  als  einer  Quoten -Abgabe  vom  Roherträge,")  hcrö 

Erschwerung  landwirthschaftlicher  Verbesserungen,  so 

Kosten,  Verluste  und  Störungen  bei  der  Erhebung  maebcD  I 

Umgestaltung  dieser  Abgabe  wünschenswerth,  ja  geradeio  i 

wendig,  wenn  eine  höhere  Intensivität  des  Ackerbaus  em'-i 

soll  und  mus8.23)  Der  Rohertrag  steigt  hier  in  einem  gUr^ 

Verhältniss  als  der  Reinertrag  der  Landwirtschaft.  Der  Zt* 

und  ähnliche  Abgaben  vom  Rohertrage  werden  also  immer  drH 

der  und  nehmen  dem  Landwirth  (Bauern)  einen  grossen  II 

desjenigen  Ertrags,  der  nur  durch  die  stärkeren  Verwende] 

von  Kapital  und  Arbeitskraft  gewonneu  wird. 

Bei  der  Umgestaltung  und  eventuell  der  Aufhebung  des  Zdl 

und  anderer  Grundgefälle  macht  nun  ein  Umstand  besondere  !*■ 

rigkeit,  nemlich  die  Rücksicht  auf  die  bezüglichen  Req 

andrer  privater  Grundherrn.  Beim  Staate  ist  gele^c« 

der  unentgeltliche  Verzicht  auf  das  Gefälls-,  bez.  das  14 

recht,  mindestens  das  Begnügen  mit  einer  un vollständig 

Entschädigung  befürwortet  worden.84)  Bestehen  indessen  <m 

Sl)  In  Würtemberg  meistens  sogar  auf  27  J.  Daher  hat  maa  4 
Zehnten  gehörigen  Scheunen  und  Keltern  schon  früher  vor  der  Ablfeuf  ̂  

Ilcrdcgen,  S.  77. 

")  Nicht  als  Abgabe  vom  Roherträge,  sondern  als  Abgabe,  welch? 

stimmte  Quote  des  wechselnden  Rohertrags  beträgt,  ist  der  Zehnte  bc±**\ 
was  nicht  immer  unterschieden  wird. 

")  Rau,  Voikswirthscbaftspol.,  §.  66— 6S.  —  §.  1S7  mehrfach  veriakr:  ff! 
liau,  5.  A.,  §.  163  u.  6.  A.,  §.  164. 

**}  Nach  v.  Rotteck 's  Antrag  sollten  in  Baden  die  Staatszehn  toxi  aoer^aSjj 
aufgehoben,  Privatzehntherren  mit  dem  lOfachen  des  Reinertrages  und  im  FaÜr  ■ 

erweislichen  privatrechtlichen  Titels  mit  dem  15  fachen  abgefunden  rcfd«a  H 

der  Zehntpflichtige  das  .">  fache,  das  Uebrige  der  Staat  zuzuschiessea  hafte. 

der  bad.  2.  K.  1S31 ,  Reil.  I,  25.    Vgl.  r.  A retin  u.  v.  Rott  eck'*  Staas^M 
constit.  Monarchie  II,  272,  276.  —  Nach  dem  Antrage  der  Majorität  der  ttk&*\ 

mission  in  der  2.  Kammer  sollte  der  Berechtigte,  und  also  auch  die  l»ü»iK**s 
das  15 fache  erhalten,  wovon  das  9 fache  dem  Pflichtigen  zur  Last  fiele; 

schösse  bei  den  Privatzehnten   das  6 fache  zu.    Die  Minorität  wollte  d*  I 

Pflichtigen  das  13  fache  des  reinen  Ertrages  auflegen  und  den  Zuscho*  dtf 

casse  für  die  Privatberechtigten  auf  das  5  fache  beschränken.  Die 

sprach  sich  1 S3 1  dafür  au»,  dass  der  Berechtigte  das  15  fache  erhalte 

lüevon  %  taiile.  (Rau.) 

36  dtf 
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alle  einmal  zu  Recht,  so  ist  eine  solche  Verletzung  des  Finanz- 

resses doch  möglichst  zu  verhüten,  jedenfalls  nur  soweit  zu- 

fig,  als  wichtige  Rücksichten  auf  die  Entwicklung 

rLandwirthschaft  und  auf  die  ökonomische  und  sociale 

:e  der  Pflichtigen  es  rechtfertigen.  Um  der  nothwendigen 

chheit  willen  müssen  dann  aber  die  Gelallspflichtigen  von 

atherren  ebenso  wie  diejenigen  des  Staats  behandelt  werden, 

f  man  eine  Ermässigung  der  Last  für  geboten  und  glaubt  man 

iaraus  hervorgehende  Opfer  den  privaten  Grundherren  wegen 

einmal  anerkannten  Rechtsbeständigkeit  der  Gefälle  nicht  zu- 

ben  in  können,  so  muss  der  Staat  also  für  beide  Classen  der 

htigen,  diejenigen  des  Domänen fi sc us  und  der  Privat-Grund- 

r?n,  die  gleiche  Unterstützung  gewähren. 

Inbedingt  nothwendig  erscheint  ein  solches  Vorgehen  nicht 

iß  die  zur  Motivirung  angeführte  ursprüngliche  Steuer- 

te des  Zehnten  ist  keineswegs  allgemein, lb)  in  der  Regel  gar 

vorhanden,  jedenfalls  aber  hat  sie  sich  im  Verlauf  der^Jahr- 

<krte  verlören,  wo  sie  etwa  früher  bestand.  Die  zehentbaren 

dreien  werden  auch  billiger  gekauft.  Das  landwirthschaft- 

s*  Productionsinteresse  verlangt  ferner  wohl  eine  Besei- 

ing  des  Zehnten  als  einer  Quote  vom  Rohertrage,  aber  mit  einer 

Handlung  desselben  und  anderer  Naturalgefälle  in  eine 

e  Geld-  oder  in  eine  in  bestimmten  Marktpreisen  zu 

ilende  Getreiderente  ist  es  vollständig  befriedigt.  Eine 

wässigung  der  demgemäss  umgestalteten  Leistung  ist  zu- 

ij'  and  gerechtfertigt,  weil  für  den  Grundherrn  viele  und  be- 

ende Erhebungskosten  fortfallen.  Darüber  hinaus  ist  eine  Ver- 

dräng der  Leistung  aber  höchstens  in  Ausnahmefällen  geboten.26) 

ßdere  Staatsbeiträge  selbst  zur  vollständigen  Beseitigung  der 

•!^o  sind  auch  nicht  immer  erfolgt,  so  dass  sich  jedenfalls  die 

**regel  ohne  solche  durchführen  Hess.  *7) 

K*q,  II,  §.  66  und  die  dort  angef.  Schriften  von  Zachariä,  Birnbaum. 

'\\$  Bad  Ran.    Kröncke,  Leber  Aufhebung  etc.,  S.  40,  ferner  vgl.  Moser. 

Phaotas.  IVr,   Nr.  67.  —  Lang,   Historische  Entwicklung  der  deutschen 
Verfassung,  S.  38.  —  Mittermaier,  Grundsätze  des  deutschen  Priv.-R. 
Ran.) 

)     venn  die  Summe  der  Grundge falle  einen  besonders  niedrigen  Reinertrag 

KtijcQ  übrig  lasst.    Nach  d.  preuss.  Ges.  v.  1.  März  1850,  §.  63,  musstc 

W  Ablfamg  mindestens       des  Reinertrags  dem  Pflichtigen  bleiben ,  was  eine 
iende  Kedaction  der  Gefalle  involvirt. 

Eioca  Beweia  lieferte  z.  B.  das  Grosah.  Hessen.  Gesetz  v.  15.  Aug.  (816, 

'   Jaann.  Gesetzgebung  des  Grossh.  Hessen  in  Beziehung  auf  Befreiung  des 

'»Uthörns  etc.,  1831.  S.  207.    Ueber  die  Wirkungen  dieses  Gesetzes  s.  Gold- 
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Wollte  man  aber  ans  Gründen  der  Staatsklugheil 

wegen  Verhasstheit  der  Grundgefälle  u.  s.  w.  ein  Uebriges  t 

und  insbesondere  mit  Recht  das  Verhältniss  zwischen  Prii 

grundherren  und  Gefälle-,  namentlich  Zehntpflichtigen  lösen, 

hätte  die  allgemeine  Umwandlung  der  Gefälle  in  eine  feste,  | 

noch  etwas  weiter  reducirte  unablösbare  Geld-  oder  Getre 

rente  wiederum  genügt.  Der  Staat  hätte  dabei  in  das  Rechte 

hältniss  der  privaten  Grundherren  eintreten  und  letztere  angema 

entschädigen  müssen.  Die  Forterhebung  der  Gefälle  in  der  nei 

Form  hätte  keine  grösseren  Bedenken  gehabt,  als  die  Erheb 

der  alten  oder  der  etwa  neu  eingeführten  allgemeinen  Grunds» 

und  konnte  einfach  mit  der  Steuererhebung  verbunden  werden 

Die  vollständige  Ablösung  der  Gefälle  hat  dem  Sts 

eine  werthvolle  Einnahme  für  die  Zukunft  und  damit  die  ber 

tigte  Theilnahme  am  Bezug  der  nationalen  Grundrente  gera 

Die  mehrfach  erfolgten  weiteren  Beisteuern  des  Staat« 

Ablösung  haben  neue  finanzielle  Opfer  mit  sich  gebracht.0)  1 

mann,  S.  65.    Auch  in  Nassau,  Sachsen,  Hannover,  Weimar  (Gt»«tt 

18.  Mai  1848)  etc.,  Preussen  (s.  Note  29)  fand  Umwandlung  oder  Ablösung i 

Staatsbeitrag  statt.  (Kau.) 

**)  Dahin  gehört  z.  B.  die  Rücksicht  auf  den  Eindruck  des  in  Frankrtl 
1789  gegebenen  Beispiels  und  die  Verschlimmerung  in  der  Lage  des  Baoemsta 

seit  dem  Mittelalter  durch  die  Besteuerung. 

")  In  Baden  ist  schliesslich  im  Zehntgesetze  vom  25.  Nov.  1833  der  Sä 

zuschuss  auf  1/&  der  Ablösungssumme  festgesetzt  worden,  der  überdies  bis  zur 
endigten  Ablösung  jedes  Zehutrechtes  oder  wenigstens  bis  zum  1.  Jan.  1£4L 

1.  Januar  1834  an,  mit  Zwischenzinsen  zu  4  Proc.  verzinst  wurde.    Die  Aasg^ 

Staatszuschuss  für  sämmtliche  Zehnten,  deren  Ablösung  40,547,000  fl.  kostete, 

auf  9*9  Mill.  fl.  angenommen  worden,  belief  sich  aber  nur  auf  7,983,000  fl., 
Domanialzehnten  wurde  ein  Ablösekapital  von  17,390,000  fl.  ermittelt,  votoö 

3,443,000  fl.  an  Staatszuschuss  abgingen.    Regen  au  er,  Stuabhaush.  S.  3 1 9. 

Last,  die  für  die  übrigen  Staatsbürger  aus  jenem  grossen  Staatsbeitmge  cd« 

minderte  sich  ungefähr  von  20  auf  12  Proc.  des  Kapitals,  weil  die  Zehntpflicltfi 

selbst  zu  den  Steuern  beitrugen  und  ungefähr  %  der  Ausgaben  tragen.  —  Di*  1 
handlungen  der  beiden  Kammern  von  1833  bilden  eine  ausführliche  Erläutenwf 

Zehntgesetzes,  doch  wurde  der  Zweifel  an  der  Zweckmässigkeit  jeuer  grossen  Sta 

ausgaben  am  Wenigsten  beachtet.  —  Ueberblick  des  Gegenstandes  in  dem  Verls 

von  Kau,  Protok.  der  1.  K.,  I,  255.  —  Aufsätze  von' Lötz  und  Regcnan*; 
Rau,  Archiv  II,  1.  Heft.  —  Vogel  mann,  Die  Zehnt -Ablösung  im  Grossh  B»' 

Karlsr.  1838.  —  Die  Regierung  von  Bern  hat  das  ganze  Zehntablösungskapiul 

der  Stelle  der  Zchntpflichtigen  bestritten  (Ran).  —  In  Oesterreich  wurde  da 

Patent  v.  4.  März  1849,  §.  18  (ähnlich  noch  andere  Patente  für  andere  Kroate 

für  die  deutschen  Erblande  bestimmt,  dass  vou  d.  berechn.  Eutschäd.  des  Berede 

l/3  für  verschiedene  Abzüge  abgehen,  vom  Reste  je  V»  f*1»0  V«  des  Prahlten:  ' 
Pflichtigen  und  von  jedem  Kronlande  zu  übernehmen  sei.    So  entstand  die  Cttt 

entlastungsschuld,  für  welcho  neben  den  Pflichtigen  die  einzelnen  Kronlinde,  w 

dor  Gesainmtstaat  als  solcher  haftet,  E.  1869  für  d.  cisleithan.  Länder  247*15 

Näheres  bei  Czörnig,  Neugestaltung,  S.  486  ff.  —  Für  Preussen  vgl  Ablöse 

gesetz  v.  2.  März  1850  u.  Ges.  über  Errichtung  v.  Rentenbanken  v.  demselben 

s.  Rönne,  Staatsrecht,  II,  2,  274  (f.    Bei  den  festen  Abgaben  von 
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unfreie  volle  Privateigenthum  des  Bauern"  wird  aber  auf  die 

n  doch  nicht  erreicht  werden ,  weil  die  „Verschuldungs-,  bez. 

findongsfreiheit"  nunmehr  um  so  leichter  zu  kündbaren  Rapi- 

den mit  wechselndem  Zinsfusse  führt.  Das  Endurtheil  über 

..Grnndentlastung"  fällt  daher  nicht  so  unbedingt  günstig 

wie  früher  angenommen  wurde.80) 

5.  188.  Verfahren  bei  der  Umwandlung  und  Ablo- 

z  der  Zehnten  u.  s.  w. 

.,1)  Für  die  Umwandlung  des  Zehnten  in  eine  dem  Rein- 

u:  desselben  entsprechende  Rente  (Zehntf ixirung)81)  ent- 

a  die  Rechnungen  der  Domänenverwaltungen  hinreichenden 

I,  am  den  rohen  und  reineu  Ertrag  des  Zehnten  in  der  zur 

:mttelong  des  Durchschnitts  gewählten  Jahresreihe  zu  erforschen, 

die  Feststellung  des  Reinertrags  ist  zu  berücksichtigen ,  dass 

/.tbotsebeunen  und  Keltergebäude  entbehrlich  werden. 82)  Soll 

iQ  die  Stelle  des  Zehnten  tretende  Rente  einstweilen  stehen 

an.  so  ist  es  wieder  rathsam,  sie  bei  dem  Oetreidezehnten 

tn  m  einer  festen  Geldsumme  auszudrücken,  weil  diese  nicht 

»  unter  dem  Einflüsse  der  Veränderungen  des  Geldwerths  steht, 

«im  Aach  in  wohlfeilen  Jahren  schwer  aufgebracht  wird.sa)  Eine 

i.ttdten  Marktpreisen  5  °/0  *"egen  schlechterer  Beschaffenheit  des  Zinstretroidos 
bei  Zehnten  aber  in  der  Regel  nicht  (Tgl.  §.  33  mit  §.32  des  ersten 

Vblösong  der  berechneten  Geldrente  baar  in  1**  Jahren,  was  mindestens  10% 

n  mrolnrt.  bei  Annahme  eines  5° /0 igen  Zinsfasses,  erheblich  mehr  bei  der 

Aaaahne  eines  niedrigeren  Zinsfusses.    Doch  konnte  der  Berechtigte  die  Ab- 

*  nun  M  fachen  in  4  0/o  Kentenbriefen  verlangen  (§.  64).    Der  Staat  leistete 
iirenca  weiteren  Zuschuss,  wohl  aber  übernahm  er  die  Errichtung  der  Renten- 

'-  <u  Et.  f.  1S»75  mit  512,000  M.  Kosten)  u.  die  Garantie  dafür.    Der  Gewinn 

*>  benzinaen  f.  d.  Staat  übersteigt  jene  Kosten. 

I'i«e  Ansicht  ist  eine  Consequenz  der  in  der  Grundleg.  I,  K.  5,  bes.  Absch. 

3iffdergclejften  Anschauuniren  über  Privateigeuthum  an  Productionsmitteln  Hau 

i  ter  natarfich  anders. 

Vri  f.  d.  Verfahren  Rau,  Volkswirthschaftspol..  §.  70. 

in  Grossh.  Hessen  sollen  nach  §.  4  des  angef.  Gesetzes  drei  von  der  Hof- 
•  Ut  Gemeinde  und  dem  Justizamte  ernannte  Sachverständige  die  Schätzung 

'-"-h    ladess  zeigte  sich ,  dass  die  vorläufigen  Durchschnittsbercchnungen  der 

•jÄzkaamer  völliges  Zutrauen  gewannen  u.  die  Bestellung  der  Sachverstandigen 
-acht  mehr  verlangt  wurde.    Goldmann,  S.  07.  —  Hundeshagen  (Zeit- 

/3*e,  1  Heft.  1S3.1,  S.  15)  macht  auf  ein  noch  nicht  benutztes  Hülfsmittel  zur 

4a^t  aufmerksam .  nemlich  den  Preisunterschied  des  belasteten  und  des  zehnt- 
i-udes;  nur  müsste  hiebei  auf  Gleichförmig keit  der  verglichenen  Landereien. 

Mea,  Lage  u.  s.  w.,  genau  geachtet  werden.  —  In  Baden  sind  Fiele 
r«  ton  ararischen  Zehnten  auf  Grund  der  von  den  Domanenverwaltungen 

1         Ertrairsberechnungen  abgeschlossen  und  es  ist  nur  selten  von  dem  wn- 

gerichtlichen  Verfahren  Gebrauch  gemacht  worden:    Zwei  Instnietionen 

'  I»&m  -K  vom  19.  Juni  1835  für  die  Domänenbeamtea  (Hau). 
Iva  \\  inichntw  In  bIm  Veiareote  umzuwandeln,  «-erbietet  die  verschiedene 

^  ft**it  d<*  Weines  von  Jahr  zu  Jahr.    Es  bleibt  daher  nur  eine  Geldrente 
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432 2.  B.  2.  K.  8.  A.  Dingliche  Rechte.  §.  188,  189. 

in  Getreide  angesetzte  und  entweder  in  Körnern 

dem  Marktpreise  zu  entrichtende  Rente*4)  vermeidet 

sen  Nachtheil ,  wird  dagegen  in  thenren  Jahren  den 

sehr  beschwerlich,  was  Nachlässe  nöthig  machen  kann, 

beiden  Methoden  bietet  sich  ein  Mittelweg  dar,  indem 

die  Rente  in  Getreide  ansetzt,  aber  nur  einen  Theil| 

nach  dem  Marktpreise  des  Jahres,  einen  andei 

nach  einem  langjährigen  Durchschnittspreise 

lässt.36)  Ist  die  Rente  sogleich  zur  Ablösung  bestimmt, 

nur  ihr  Geldbetrag  ermittelt  zu  werden. 

„2)  Der  Abkauf  durch  eine  Geldsumme.  Dieser  ü 

leicht  auszuführen,  als  die  Umwandlung ,  weil  der  Zebi 

hiezu  beträchtliche  Mittel  nöthig  hat.  Es  ist  daher  diei 

Schritte  von  einander  zu  trennen,  mit  der  Umwandlung 

jedoch  sogleich  die  Regel  für  die  Ablösung  anfzi 

diese  beliebig  von  den  Zehntpflichtigen  vorgenommen  wei 

Von  dem  Ablösungskapitale  wird  ein  den  Lasten  ents) 

Theil  ausgeschieden  und  denen  Ubergeben,  welche 

künftig  zu  Ubernehmen  haben.37)  Die  Ablösung 

Leichtesten,  wenn  den  Zehntpflichtigen  das  Ablösungski 

geschossen  und  dessen  Tilgung  durch  eine  Zeitrenteil 

wird."38)  (Rau  §.  163). 

Zeiuü-l 

übrig,  auch  tritt  hier  eine  Erleichterung  zufolge  der  Crossen  Ad  mini: 

weshalb  die  dem  Reinertrage  gleichkommende  Kente  ziemlich 

Zeiten  wiederholter  Fehljahre  kann  eine  theilweise  Stundung  der 

werden  (Rau). 

**)  Angef.  (ir.  Hess.  Verordn.  §.  12.  —  Bai  er.  Verordn.  über  J» 

der  Zehnten  u.  s.  w.  des  Staates  vom  b.  Februar  1V25,  §.  4.  — 
a.  a.  0.,  S.  55. 

M)  Regenauer,  S.  69.  -  Baier.  V.  §.  11.  —  Eine  MiUernf 
auch  darin,  dass  die  Zehntrente  wegen  des  Abzugs  für  Kosten  und  V< 

ausfallt,  als  der  Zehnte  selbst.  Im  (ir.  Hessen  haben  sich  nach  Krli 

Aufhebung  u.  s.  w.,  S.  10)  die  Renten  nur  zu  45  Procent  des 

gestellt. 

**)  Kau .  Volkswirthschaftspol.,  §.  59. 

"7)  Rau,  eb.  §.  70,  Nr.  4.  —  Die  Baulasten  bildeten  die 
der  bad.  Zehntablösung,   Adresse  beider  Kammern  in  diesem  Betreff.  1  1 

die  Motion  von  Vogel  mann,  im  J.  1S40,  s.  Com  missionsbe  rieht 

ISO  (von  Ran).    Verordn.  vom  25.  März  1S41. 

*)  Rau,  eb.  II,  §.  60.  -  Die  bad.  Zehntschuldentilgungsca«  fcfc| 
Pflichtigen  Gemeinden  auf  Verlangen  das  Kapital  gegen  einen 

Dieser  musste  mindestens  1*/«  Proc.  betragen,  manche  Gemeinden  Mi 

zu  einer  jahrlichen  Abtragung  von  l/4%  ,/H,  *      7h  °-  s-  *  tef** 
auch  wurde  oft  mehr  gezahlt,  als  die  übernommene  Verpflichroar  W4j 
Jahr  betrug,  z.  B.  1S07  u.  186S  29,000  u.  2\000  fl.  mehr.  Di« 

gegebenen  Darleihen  v.  3,620,000  fl.  im  J.  1S4S  Zu  Ende  1S68  wa 

ausstehend,  seit  1>74  nichts  mehr.    Das  jährlich  bezahlte  »/*  Pl* 
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Andere  Berechtigungen.  433 

'er  Empfang  des  Ablösungskapitals  für  die  Grundge- 

auch  bei  der  Amortisation  in  Form  von  Zeitrenten)  bildet 

-  itissigmachung  eines  Theiis  des  Kapitalwerths  der  Domänen. 

nanzieller  Hinsicht  ist  die  betreffende  Einnahme  daher  eine 

erorden tliche,  fttr  deren  richtige  Verwendung  im  Wesent- 

dieselben  Grundsätze  wie  für  die  Benutzung  des  Staatscredits 

müssen  (§.  54  ff.).  In  staatsrechtlicher  Beziehung  müssen 

rundsätze  zur  Anwendung  kommen,  welche  für  die  Veräusse- 

der  Domänen  selbst  und  für  die  Verwendung  des  Erlöses 

*  gelten.  S9J 

n  —  §.  189.  Andere  Berechtigungen.  „Die  zu  dem 

nenvermögen  gehörenden  Weiderechte*0)  auf  Privatlände- 

werden gewöhnlich  durch  Verpachtung  benutzt.  Die  Nach 

solcher  Rechte  für  den  Landbau  und  die  aus  der  Ausübung 

A'eidegerechtigkeit  herrührenden  Streitigkeiten  werden  sehr 
idert,  wenn  die  weidepflichtige  Gemeinde  selbst  als  Pachterin 

ti  sie  mag  nun  auf  ihre  Rechnung  eine  Schäferei  halten  oder 

feide  ganz  ruhen  lassen.  Es  ist  daher  zweckmässig,  einst- 

a  solche  Pachtverträge  mit  den  Gemeinden  zu  Stande  zu 

eo.  Indess  muss  die  aus  volkswirtschaftlichen  Gründen 

(massige  Ablösung  aller  Weiderechte  sich  auf  diejenigen  er- 

*n,  die  bisher  die  Quelle  einer  Staatseinnahme  waren,  und 

•e  wird  daher  allmälig  verschwinden. 

J)ie  Fischereiberechtigungen  in  einzelnen  Privatge- 

jtd  bilden  ebenfalls  einen  Bestandteil  des  Domänenvermögens, 

•erden  verpachtet.    Ihr  Betrag  ist  vielen  Beeinträchtigungen 

Benutzung  von  unberechtigten  Personen  ausgesetzt,  doch  lässt 

«rnb  bei  der  sparsam*-  n  Verwaltung  u.  weil  keine  Verluste  vorkamen ,  einen 

'icäa  Ton  114,000  fl.  Die  erforderlichen  Summen  konnten  ganz  aus  den  Gründ- 

ern (§.  163,  Anm.  24)  genommen  werden  Uebersicht  Uber  den  ganzen 

a  ton  1  «536— 66  in  Verhandl.  der  Standcversammlung,  2.  K.,  1>67,  I,  145. 

1—  In  Prcossen  zahlt  der  Verpflichtete  bei  der  Ablösung  mittelst  Rcnten- 

i»a  die  Rentenbanken  4V*7„  56  J.  1  Mon.  lang  oder  5ü/0  41  J.  1  M.  lang. 

Jtt.-FUcus  erhalt  als  Berechtigter  keine  Rentenbriefe,  sondern  entnimmt  den  an 
*m.  Weise  wie  an  die  Rentenbanken  zu  zahl.  Renten  4  %  Zinsen  u.  tilgt  mit 

JtartUatioasquoten  unmittelbar  Staatsschulden  in  gleicher  Höhe.  Meitzen  I, 

T  2T6.  Stat  Jahrb.  III,  74,  IV,  1,  154  (üb.  d.  Ergebnisse  d.  Rentenbanken. 

äWi-  IV,  2,  304.  Der  Dom&nenfiscus  erhielt  z.  B.  für  Ablösung  durch  Kapital- 

J^lSTl— 74  zus.  2*49*.  f.  Tilgungsquoten  von  Domänenamortis.-Rcnten  zus. 

thaer  in  Staaten,  wo  die  Domänen  als  Patrünonialgut  d.  Dynastie  gelten,  ver» 

»  Abrechnnngsverhkltnisse ,  wie  z  B.  in  Baden.    Wo  der  Erlös  für  verkaufte 

oach  dem  besteh.  Staatsrecht  z.  Schuldentilgung  dienen  muss,  folgerichtig 

J*  gWkhc  Verwendung  des  Ablösungskapitals. 
Volkswirthschaftspol.  §.  72,  75. 

*H»*r.  riaunroMMch.    I.  2b 
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434      2.  B.  2.  K.  2.  Hauptabscbn.  Waldungen,  Jagd,  Fischerei.  §.  190,  1*1. 

sich  diesem  Unfuge  mit  Hülfe  der  Domanialwaldh 

begegnen."  (Raa  §  165).  8.  auch  §.  205—209. 

Zweiter  Hauptabschnitt. 

Waldungen,  Jagd,  Fischerei.1) 

§.  190.  Einleitung.  „In  den  meisten  Staaten 

früher  Zeit  ein  ansehnlicher  Theil  der  ganzen  Waldfläcbe  u 

Domänen  und  wird  mit  Hülfe  eines  zahlreichen  nieder« 

höheren  Forstpersonals  bewirtschaftet.  Dieser  ForetbesiU 

gierung  war  ursprünglich  mehr  der  Jagd  als  der  H 

willen  geschätzt.  Diese  trat  aber  später  bei  dem  Steigen  der 

preise  in  immer  grösserer  Wichtigkeit  hervor  und  wurde 

nehmender  Sorgfalt  behandelt,  wie  sie  denn  auch  in  vielen 

eine  ansehnliche  Einnahme  in  die  Staatscasse  bringt, 

hielt  man  indess  fortwährend  die  Domänenwaldungen 

volkswirtschaftlichen  Gründen,  namentlich  um  die  Vcreo 

Volkes  mit  Holz  überhaupt  oder  sogar  mit  billigem  Holz 

zu  sichern,  für  unentbehrlich,  und  verwaltete  sie 

Hinsicht  auf  diese  Bestimmung.  In  der  neuesten  Zeit 

die  Staatsforstwirthschaft  aber  manche  Einwendungen  g 

worden."  (Rau  134).  Man  hat  die  allgemeinen  Gründe  gegeaj 

wirtschaftliche  Thätigkciten  des  Staats  und  gegen  jeden  D 

besitz  auch  in  Betreff  der  Staatswaldungen  geltend  gemacht- 

liegt die  Frage  hinsichtlich  der  letzteren  doch  selbst  vom  Pr 

t ionsstandpunete. aus  manchfach  anders  als  hinsichtlich  der 

güter,  Bergwerke,  Fabriken  u.  s.  w.,  so  dass  sie  eine  geuaue  Pr™ 

erheischt.  Von  dem  Ergebniss  dieser  Prüfung  hängt  aber  auchditl 

wort  auf  die  Frage  der  richtigen  Bewirthschaftungsart  mit  ab  (§>  iSfl 

4.  Abschnitt. 

Beibehaltung  oder  Yerausserung  der  Staatsforstra. 

I.  —  §.  191.  Das  Vorhandensein  von  Staatsforat 

den  modernen  Staaten  und  seine  Gründe.    Es  ist 

  J 
«)  Dieser  Hauptabschnitt  entspricht  den  §g  137—152  der  5.  Aufl.  ron  Sufl 

ist  im  Wesentlichen  eine  Wiedergabe  meiner  eingreifenden  Umarbeitung  der  Ltftffl 

den  Forsten  u.  s.  nr.  in  der  f>.  A.  §.  107—190.     Auch  Raa  bat  in  §.  Ml  £J 
schon  die  Beibehaltung  «1er  Staatsforsten  gegen  die  Angritie  der  SmrUV 

vertheidigt,  nur  nicht  mit  dem  durchschlagenden  Grunde  und  immer  der 

gemäss  so.  als  ob  an  sich  das  P  r  i  v  a  t  grundeigenthum  stets  die  Vermal 

habe.    S.  dagegen  meine  (irundleg.  K.  5.  bes.  Abschn.  16—19.  nam.  £. 
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K  blosse  historische  Zufälligkeit,  dass  sich  in  vielen  europäischen 

namentlich  in  allen  deutschen  Staaten  ein  grosser  betrag 

ulangen  bis  auf  den  heutigen  Tag  im  Eigenthum  des 

als  erhalten  hat,  auch  da,  wo  der  Staat  nur  wenig  FeldgUter 

r  besitzt1)    Diese  Thatsache  ist  vielmehr  sehr  wohl  zu  er- 

h  Deutschland  (Deutsches  Beich)  ist  ein  Drittel  dos  ganzen  Waldbestands 

a  Staatseigenthnm,  über  die  Hälfte  gehört  dem  Staate,  den  Gemeinden,  Stif- 

.»    s  w.  zus..  nemlich  nach  Maron's  Forststatist.,  Berlin  1802,  von  50  51  Mill.  M., 

•dem  Staate,  9  08  den  Gemeinden.  0  07  Kirchen  u.  Instituten.  23-87  MiU.  M. 

■■  'Micn.    Für  1873 — 74  wird  die  S  t a a t s  waldÜäche  im  D.  Reiche  zu  4,450,948 

-:-r  S24°„  d.  Landesfläche  angegeben.    Forstl.  Blätter.  1875,  S.  322.  In  den 
Suami  und  den  einzelnen  Provinzen  der  grösseren  Staaten  ist  der  Staats- 

Ui  Wald  mauchfach  verschieden.    In  Preussen  ist  der  Staatsibrst  6S7. 

•n  12*40,  Würtemberg  977,  Baden  5  67,  Sachsen   1108.  Elsass- 
thnren  9  44,  in  den  kleinen  Staaten  vielfach  12  -  16  —  20  —  24  Procent  der 

In  Preussen,  alte  Prov.,  sind  7  17  Mill.  M.  cigentl.  Staatsforsten 

-t*n  neben  3  77  MiU.  M.  Forsten  der  Gemeinden,  Institute  oder  27  und  14% 

:ozei  Waldfläcbe  von  2T»*S  Mill.  M..  die  von  der  ganzen  Handfläche  20°  0  be- 
^7,  der  Waldungen  gehören  also  Privaten  u.  s.  w.    Am  Grössten  ist  der 

J  des  Staats  an  den  Waldungen  im  Ganzen  im  Osten  (K.-B.  Gumbinnen ,  z.  B. 

it*r  mit  manchen  Ausnahmen  tK.-B.  Posen  bloss  14,  Cöslin  15,  Liegnitz  4°/0); 
&  im  Allgemeinen  der  Staatswald  in  den  westl.  Provinzen  (Max.  nach  R.-B. 

-  H%  in  Trier  u.  Aachen.  Coblenz  u.  Cöln  10,  Arnsberg  0,  Munster  2%),  Mit 

(fcr  neuen  Prov.  ist  187Ü  die  ganze  Staatsforstfläche  10*19  MiU.  M.,  wovon 
JÜL  M.  wirkl.  Wald.    In  der  Prov.  Hannover  giebt  es  2  04  Mill.  bann.  M. 

-V6'9  des  cultiv.  Areals  ;  darunter  (nach  Festgabe  z.  Vers.  d.  Land-  u.  Forst- 

*s52>  9Sf».TSl  M.  Staatsforetc.  wovon  212,980  im  Harz  u.  44.180  M.  Kloster- 
r«  Hägen,  forstliche  Verh&ltn.  d.  preuss.  Staats,  Berl.  1807,  S.  6,  98,  Anh. 

&  Meitzen.  Preussisch.  Boden  IV,  553;  Statist.  Jahrb.  III,  98,  101.  144. 

«  fotu  eb.  IV,  |,  S.  200.    Danach  war  1875  der  Bestand  der  preuss.  Staats- 

2.327,740  Hectaren  an  zu  Holzzucht  bestimmtem  Boden,  der  übrige  Waldboden 

*-ö,>7!>.   Ausserdem  besass  der  Staat  272.383  licet,  an  nicht  zur  Holzzucht 
Fomboden,  also  i.  G.  2,600,123  Hect.,  wovon  nutzbar  als  Wege,  Gestelle, 

rk  WMserstrecken  115,668  H.  —  Baiern,  1806  (nach'Vocke,  Baier.  Statist. 

Is71,  Nr.  3),  ohne  Abrechnung  der  damal.  Territ.- Verluste  an  Preussen: 

baier.  Tagwerk  Wald,  34ü/u  des  Staatsgebiets,  davon  2,753.742  Tagwerk 

"  ̂t,         des  Walds;  hiervon  2,464,51h  Tagwerk  produetiv,  11.555  zu  besond. 
■in  dienend.  277,609  unproduetiv.    In  den  einzelnen  Regierungsbezirken  ist  auch 

Stattswald  sehr  verschieden  vertheüt,  Ausserdem  54.000  Tagw.  Salinen wald. 

Gebiete. —  Sachsen  1805:  285,000  Acker  (zu  0  55  Hect).  —  Würtem- 

ff  IST4 :  iyo.491  Hect.  Staatswald,  fast  ein  Drittel  aller  Walder.  —  Baden  1805: 

"  1  M.  (zu  0*36  Hect )  Staatsforst,  über  %  des  W'aldbcstands,  während  die  Hälfte 
»leren  hier  Gemeindeforst  ist.    Ueber  d.  bad.  Doman.-Wald  s.  Beitr.  z.  inneren 

"n*1  d-  Grossherzogth.  H..  19,  1S05.  Ertragsiah.  Waldfläche  der  Staatsforstcn  1875 
—  Gr.  II  essen  07,900  Hect.,  fast  ein  Drittel  des  Waldbestands.  — 

•»aichweig  79,953  Hect.,  Uber       alles  Walds.  —  In  den  thüring.  u.  and. 

vt**ien  (Anhalt,  Lippe-Detmold,  Waideck  u.  s.  w.)  gehört  von  dem  reichen  Wald- 

ii  B€bt  1      */8  a.  mehr  dem  Staate.  —  Oesterreich  1802:  5,400,000  Joch 

'  •  .^6  feterr.  oder  572  D.  Qu.-M.    -  West  Österreich  allein  1870  1  ,s02.077  Joch 
anter  der  Forstvcrwaltung  des  Staats,  davon  1,244.461  .1.  W  ald.  100.590  J. 

'  ,L  Weide,  514.611  J.  unproduetiv.  —  Frankreich  nach  v.  Pannewitz  (d. 

'■^Fr's,  1863)  1,100.180  Hect.  Staatsforst       Belgien   1840  34.810  Hect.  — 

;!-^«iJches  Kussland  c.  123  Mill.  Dessjät.  (zu  1039  Hect.)  oder  69%  der 
.  n*:h  Teagoborski  (gas.  Waldflacbe  Dach  Bnschen  172  Mill.  Dessj  . 

,r«isbritannien  c.  00,000  Acres  (zu  0405  Hect.)  Staatsforst. 

28*
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436  2.  B.  2.  K.  4.  A.  Beibehaltung  od.  Veräusserung  d.  Staatsforsten.  §.  191,  ly'i. 

klären  und  dient  selbst  wieder  der  ferneren  Beibehaltung  der  St 

Waldungen  zur  Rechtfertigung.  Der  Waldbau  oder  die  Forst? 

schalt  stellt  im  Vergleich  zum  Feldbau  eine  sehr  exten 

Benutzung  des  Bodens  dar.  Der  Factor  Natur  behauptet  dor 

den  Factoren  Arbeit  und  Kapital  einen  nachhaltigen  Vorrang 

glichen  mit  der  Landwirtschaft,  und  zwar  in  ähnlichem,] 

auch  nicht  in  gleichem  Maasse,  noch  auf  hohen  Stufen  der  \ 

wirthschaft  wie  auf  niedrigen.*)   Daraus  folgt: 

1)  dass  die  specifischen  wirtschaftlichen  Gründe,  welche 

Uebergang  des  Bodens  aus  dem  Gemeineigenthum  in  das  P 

eigenthum  im  allgemeinen  Productionsinteresse  ökonomisch  z 

massig  machen,  socialpolitisch  rechtfertigen  und  historisch  erk! 

nemlich  das  Erforderniss  intensiverer  Bodenbestell 

beim  Waldbau  theils  gar  nicht,  theils  nur  in  viel  geri 

rem  Grade  obwalten;3) 

2)  dass  die  specifischen  Nachtheile  des  Staatsbei 

im  Forstwesen  bei  Weitem  nicht  in  demselben  Maasse  w\\ 

Ackerbau  und  in  anderen  privatwirthschaftlichen  Thätigkeitenl 

vortreten. 

Der  Staatswaldbesitz  ist  die  wichtigste  Art  des  besteha 

bliebenen  Geraeineigenthums  an  Wald4),  woneben  Gemeinde- 

Corporationswaldbesitz  noch  in  bedeutendem  Umfange  vorzukon 

pflegt,  der  sich  ähnlich  erklären  und  rechtfertigen  lässt  wiej 

Es  liegen  keine  solchen  Gründe  des  Productionsinteresse»  vor, 

eigentliche  Privateigenthum  am  Waldboden  ebenso  einzufli 

wie  am  Feldbodeö,  wohl  aber  sprechen  manche  erhebliche  Gr 

dieser  Art  dagegen.  Ausserdem  gelten  die  manchfachen  Gr 

des  volkswirtschaftlichen  Vertheilungs-  und  des  socialpolitis 

Interesses,  welche  gegen  Privatgrundeigenthum  überhaupt  s 

führen  sind,  noch  mehr  gegen  privates  Wald  eigenthum.6) 

*)  Vgl.  Kau,  Volkswirthschaftsl.,  8.  A.,  §.  383  ff.,  Volks  wirthsc  ha  ftspot  §. 
und  die  dort  angez.  Liter.  — Koscher,  Ansicht,  d.  Volkswirthsch.,  nat.-ökon. Ii 

princ,  d.  Forstwissensch.,  bes.  S.  88  ff.,  ders.  System  II,  §.  183  ff.  Im  AUgen 

Wagner,  Grandleg.,  §.  337,  366  u.  K.  5,  Abschn.  18  u.  19. 

«)  Vgl.  Roscher  I,  §.  88,  II,  §.  191.  —  A.  Wagner,  Abschaff.  des  pn 
Grundeigenth.,  S.  39. 

*)  Der  Staatswaldbesitz  ist  geschichtlich  z.  Th.  durch  die  sogen.  Inforestii 
der  bisher  der  Gemeinnutzung  unterstehenden  Wälder  entstanden ;  es  bildete  sici 

ein  Eigenthum  des  Staats  an  den  Wäldern  der  Markgenossenschaft  u.  s.  d»s 

als  Staats  eigenthum  eben  doch  wieder  Gemeineigenthum  genannt  werden  mnss 

Roscher  II,  §.  191.  Wagner,  Grundleg.  I,  §.  337.  S.  im  Allg.  Bernhi 

Gesch.  d.  Waldeigenthums,  d.  Waldwirthsch.  u.  Forstwissensch,  in  Deutscht  1. 

1S72,  2.  B.  1S76.  —  ?.  Maurer,  Dorfverfass.,  I,  231  ff. 

6)  Näh.  im  K.5  meincrGrundleg.,bes.Hauptabschn.2  v.Eigenth.;  hiernam.AWM 
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Diese  Ansicht  bleibt  bestehen ,  auch  wenn  manche  Gründe, 

denen  die  Anhänger  der  Staatsforsten  für  die  Beibehaltung  der 

cren  kämpfen,  aufgegeben  oder  in  ihrer  Tragweite  sehr  einge- 

iükt  wer  Jen  müssen,  umgekehrt  also  ins  o  ferne  die  Beweis- 

log der  Gegner  der  Staatswaldungen  zu  billigen  ist.  Diese 

ser  halten  nur  mit  Unrecht  durch  Widerlegung  einiger  unstich- 

^er  oder  nicht  den  Ausschlag  gebender  Argumente  zu  Gunsten 

Staatswälder  die  ganze  Frage  für  abgethan.  Einem  apriori- 

hen  Axiom  zu  Liebe  fallt  dann  das  Verdict  gegen  den  Staats- 

rate aus,  ohne  Beachtung  des  geschichtlichen  Entwicklungs- 

f  and  dessen  innerer  ökonomischer  Berechtigung  und  ohne 

;aicbt  auf  die  sonstigen  durchschlagenden  Gründe,  welche  für 

kibehaltung  der  Staatswaldungen  anzuführen  sind. 

II  -  §.  192.  Die  Gründe  für  und  wider  die  Beibe- 

ung  oder  Veräusserung  der  Staatsforsten  lassen  sich  in 

?nder  Weise  darstellen6): 

VrL  über  d.  Streitfr.  die  forstl.  Liter,  im  Allg.  bei  Ran,  Volkswirthschaftsl., 

ki  VaUuiwirthschaftspol.,  §.  158.  —  Eine  ziemlich  vollständ.  üebereicht  der  ein- 
|  Literatur  giebt  Leo,  aber  d.  Beibehalt  oder  Veräusser.  d.  Staatswaldungen, 

?  h70  (3.  Supplem,  H.  z.  Baur's  Monatsschr.  für  Forst-  u.  Jagdwes.)  S.  19  ff. 

'      Gegnern  der  SUatswälder ,  zu  denen  begreiflich  vielfach  die  radicaleren 
•  ̂ti  unter  den  Nationalökonomen,  wie  A.  Smith  selbst,  gehören,  vgl.  besond. 

»i.  neuer  Plan  d.  allgem.  Revolut  in  d.  bisher.  Forstökonomieverwaltung,  1802. 

iai,  acht  Ans.  d.  Wald.  u.  Forste,  üb  d.  GemeinschädL  d.  Staatsforste,  1S05. 

Teil,  Grunds,  d.  Forstwirthsch.  in  Bez  auf  Nationalök.  u.  Staatshnanzwiss.  1822, 

l  womit  aber  zu  vergleichen  II,  19,  37.  —  Lötz,  Handb.  III,  134.  —  Neuer- 
Bergius,  im  Archiv  d.  Landeskunde  d.  preuss.  Mon.  1856  (gegen  ihn 

in  Wild a,  landwirtbsch.  Centralblatt,  1859,  Suppl.  S.  107);  ders.,  Finanz- 

link S.  183  ff.  (unbedingt  für  Veräusserung,  z.  Th.  auch  für  Abholzen, 

irng,  aber  ohne  den  klimat  Gesichtspunct  auch  nur  zu  erwähnen).  —  Viel 

'  -"t  die  Zahl  der  Anhänger  der  Staatswälder  u.  ihre  Gründe  viel  gewichtiger. 

4  Hnndeshagen.  EncyU.  II,  744  ff.  d.  1.  A.  u.  d.  dort  angef.  Schritten; 

-  fcwtpoliz.  S.  44  ff.  —  v.  Jacob,  Fin.  I,  §.  225,  239.  —  Behr,  Wirthsch. 
61.  —  Krause,  Nat-  u.  Staatsökon.,  I,  108.  —  Schenk,  Volkswirth- 

§.  182.  —  Malchus,  Fin.  I,  §.  15.  —  Vgl.  aus  d.  neueren  Lit.  u.  A. 
gehende  Freihändler,  wie  Rentzsch,  d.  Wald  i.  Haush.  d.  Natur  u.  d. 

»Tthsch.,  1 S02 ;  ders.,  Staat  u.  Volkswirthsch ,  S.  200  u.  die  Artikel  Staats- 

"r?n.  Forstwirthsch.  in  dess.  Handwörterb.  d.  Volkswirthschaftsl.  —  Contzen, 
kitfragen,  2.  A.,  Berl.  1872.  —  Heiss,  Wald  u.  Gesetzgebung.  Berl.  1875. 

■  &.  u  r.  n  i  :nanz»  hrift>T^ii»M-n  ist  i  mpfeabach,  §  136-  1  43,  für  dermal- 
^  VeriMserung  der  Staatswälder,  wenn  der  Privatbetrieb  überlegen  sein  wird, 

V  Biegung  der  Prkatwälder  mit  dem  Forstbann;  Pfeiffer,  I,  125  ff.,  ist 

;  ujekt  auf  d.  Klima ,  nicht  aus  dem  cameralist.  Gesichtspunct  für  Erhaltung 

*  -uder.  aber  für  den  Uebergang  an  Prirate  unter  weitgehender  Staatsoberaufsicht, 
-■bot  des  Abstorkens  der  verkauften  Fläche,  —  doch  alles  immer  unnöth.  Zu- 

-toaw  ge^n  das  falsche  Dogma  von  der  absoluten  Superiorität  des  PrWatbo- 

tar  den  Staatsbetrieb.  —  Durchaus  richtig  ist  die  Behandlung  Steins,  1.  A., 

-•  2.  A.  168,  Dogmengeschichtliches,  S.  172  ff.    Vgl.  auch  noch  v.  Scheel  z. 

c-~uttzfrage,  Forstl.  Blätter  1876,  S.  381  ff.,  der  in  der  ihm  eigenen  prägnanten 

"«  <h«  Bedeutung  des  Walds  treffend  darlegt.   Er  hebt,  abweichend  von  mir, 
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A)  Falsche  oder  doch  unzureichende  Gründe 

Beibehaltung  der  Staatsforsten, 

B)  Richtige  Gründe  dafür, 

C)  Die  Gegengründe. 

A.  Als  ein  falscher  oder  mindestens  unzureichi 

Grund  für  den  Staatswald  besitz  muss  der  „cam 

bezeichnet  werden,  mit  welchem  bis  in  die  neueste  Zeit 

Regel  in  *der  Wissenschaft  und  in  der  Praxis  der  »Staats? 

tuug  sowie  vou  den  meisten  Forstmännern  fast  allein 

der  Beibehaltung  der  Staatsforsten  argumentirt  wurde:  die 

vor  zu  weit  gehender  Abholzung  der  ins  Privateigentbnm  tfe 

gangenen  Wälder  und  vor  schlechter,  nicht  auf  genügende 

haltigkeit  des  Ertrags  sehender  Forstwirt hschaft  der 

raus  entstehe  sofort  oder  in  Bälde  ein  absoluter  Holz 

im  Lande,  der  sich  für  lange  Zeit  oder  Uberhaupt  nicht 

machen  lasse,  mindestens  aher  ein  relativer  Holzmaa, 

sich  in  einer  Vertheuerung  der  Holzprodncte  für 

dustrie  und  für  die  Privathaushaltungen  empfindlich  fühlbar 

und  einen  grossen  Uebelstand  der  Volkswirtschaft  darstelle, 

jenen  Holzmangel  zu  vermeiden  und  womöglich  auch  ilurck, 

geordnete,  die  Zukunft  bedenkende  Forstwirthschaft  das  Holt 

im  Preise  zu  erhalten,  sei  der  Staatswaldbesitz  wenn 

einzige,  so  doch  das  beste  Mittel.    Er  dürfe  um  so 

ringert  oder  gar  aufgegeben  werden,  je  geringer  überhaop 

Waldbestand  eines  Landes  und  je  mehr  Wald  bereits  im 

besitz  sei.7) 

Diese  Ansicht  ist  einer  ganz  berechtigten  Reaction 

der  Wälder  entspruugen,  welche  nach  langen  Devastirungeß 

auf  Grund  der  abschreckenden  Beispiele  mancher  Länder  i 

schon  seit  dem  16.  und  17.,  namentlich  aber  seit  dem  t 

Jahrhundert  eingetreten  ist.    Aber  sie  Uberschiesst  das  Ziel 

1)  Einmal  verallgemeinert  sie  zu  sehr  und 

zuerst  hervor,  da»s  „der  Wald  die  einzige  beständige  und  mit  DdbdL 

unversiegbare  Quelle  von  Bau-  u.  Brennmaterial  sei."    Die  anderes  Poncte*  Jjg 
wegen  der  Wald  wichtig,  scheinen  mir  doch  noch  bedeutsamer.  —  Bcr 
Geschichte  der  Staatsforstwirthschaftalchre  im  H).  Jahrhundert, 
S.  161  ff. 

")  Die  Furcht  vor  Holzmangel  ist  durchaus  das  Hauptargument  der  altert 
hänger  der  Staabforsten ,  vergl.  auch  Malchus  I,  §.  15;   auch  für  Rat 

Wirtschaftspolitik,  §.  153  ff.  u.  Fin.  5.  A.  §.  140,  §.  143  Nr.  4  m  dieser 

punet  doch  im  Ganzen  der  leitende.     Gegen  dieses  Argument  ist 

Krug  u  Bergius  Fin.  1S6)  zutreüend,  aber  auch  nur  gegen 
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Falsche  oder  unzureichende  Grunde  für  Staats  forsten. 

za  beweisen.  Denn  notorisch  bestehen  tiberall  neben  den 

^forsten  Privatforsten,  die  auch  ohne  staatliches  Verbot  nicht 

rät  oder  ganz  abgeholzt  werden.  Die  Gegner  der  Staats- 

räten darauf  oft  hingewiesen,  Beispiele  angeführt,  dass 

verkauften  Wälder  des  Staats  nicht  verwüstet,  sondern  nur 

kmäasiger,  billiger  und  rentabler  bewirtschaftet  wurden8) 

:  mehr  oder  weniger  Grund  die  regelmässigen  Uebelstände 

Privatwirthscbaftsbetriebs  des  Staats  auch  im  Forstbetrieb 

iiien  nachzuweisen  gesucht.  Die  Anhänger  der  Staatsforsten 

ü  oftmals  zu  wenig  unterschieden ,  den  Wald  um  jeden  Preis 

akrall  erhalten  wollen  und  sich  gerade  dadurch  manche  Vor- 

k  zugezogen,  dass  sie  sich  in  ihren  Anforderungen  nicht  be- 

bten and  das  Bedürfniss  eines  fortschreitenden  Anbaus  zu 

:  berücksichtigten. ö) 

3»  Die  obige  Verteidigung  der  Staatsforsten  ist  aber  auch 

ipiell  falsch.  Wird  wirklich  das  ersehnte  Ziel  erreicht,  d.  h. 

:r^ser  Holzbestand  und  ein  billiger  Preis  des  Holzes  erhalten, 

•  die  Folge  davon  ein  unrichtiges  Verhältniss  des  Holz- 

es zu  den  Preisen  anderer  Bodenpr oduete. 10)  Ein 

'  So  mrde  in  Frankreich  durch  (ies.  v.  25.  März  1831,  als  man  zu  Kriegs- 
c»j  2W  Mill.  Fr.  brauchte  und  nicht  billig  genug  borgen  zu  können  glaubte, 

i-uf  tod  300.000  Hect.  Staatswald  beschlossen,  in  5  Jahren  zu  beenden.  On 

agte  Lafitte  (Dep.  K.  11.  Febr.  1S31)  pour  la  conserration  de  cette  manso 

«».  parce  qo'on  suppose  ä  tout  le  monde  la  volonte  d  abattre  et  de  defrichcr. 

-.rj.t  n'cat  gucre  fondee.     In  früherer  Zeit  habe  man  dieselbe  Befürchtung 

'  Vti  erfolgten  Verkäufen  von  Staatsforsten,  aber  ohne  Grund.   Pres^ue  tous 
"Dt  et»-  convertis  en  taillis  sous  futaie  (Mittelwald),  pour  etre 

'    les  20  ans.   Iis  sont  devenus  des  lore  an  revenu  solide,  regulier,  facilc  ä 

«t  qa'na  grand  nombre  de  proprietaires  ont  recherche  avec  einpressement. 
tikr-.ü  -kien  nur  90.000  Hect.  ausgerodet  und  fant  ebensoviel  neu  angelegt 

I'ic  Siaatsforsten  tragen  nur  2 — ¥/.,  Proc.  des  mittleren  Verkaufspreises;  in 

•  '  Depart.  bringen  sie  nicht  einmal  den  Betrag  der  Administrationskosten  ein. 

;,-a,  Comm-Ber.  24.  Dec.  1830.  Uas  Ergebniss  des  beschloss.  Verkaufs  bis 

»*  dieses:  veräussert  116,780  Hect.  für  114,297,000  Fr.  oder  Uber  den  An- 

y>l.<m  Fr.    Bisher.  Keinertrag  3.996.400  Fr.  oder  3l/a  u/0  des  Erlöses ;  mit 

-ifuiiK  der  neuen  Grundsteuer  der  Wälder  (261,475  Fr.»  3'2S  °/0.  Uebrigens 

-c  in  Deutschland  bei  dem  Projei  t  der  Verwandlung  der  Hochwälder  in  Mittel- 

■"■knriM  m  die  vielen  Nadelwälder  denken,  welche  Niedorwaldwirthschaft  un- 
machen;  in  Prcusscn,  alte  Prov.,  bestanden  die  Staatsforsten  1865  zu  60  5 

•*^BDd  Lärchen.  9*8  aus  Fichten  und  Tannen,  4*7  aus  Eichen.  10  5  aus 

W  aos  Erlen  und  Birken,  zus.  zu  95*2%  aus  Hochwald  (Stat.  Jahrb.  Hl.  147, 

"  ̂afehlcro,  die  hier  verbessert).  —  Dass  indessen  vielfach  die  meisten  Wald- 
\>*alanten  sind,  die  sogleich  die  Axt  anlegen,  wird  bentätigt  in  d.  Verh.  d. 

Baiern,  1822,  Beil.  X,  19,  Hundeshagen,  Finanzpol  S.  10**  (Kau), 
^«re  Forstmänner  unterscheiden  daher  ganz  richtig,  ob  die  W  älder  als  Schatz- 

^rverbswälder  beibehalten,  oder  als  Lnxuswälder  auch  vom  Staate  ver- 

:       event.  abgeholzt  werden  soüen.     S.  z.  B.  Leo  in  s.  Forstl.  Blättern, 
N-  524. 
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440  2.  B.  2.  K.  4.  A.  Beibehaltung  oder  Veräusse rang  der  Staatsforstni.  §.  1 

zu  niedriger  Holzpreis  ist  aber  kein  Vortheil,  ein  Steq 

des  Holzpreises  kein  unbedingter  Nachtheil  für  die  1 

wirthsebaft.  Dieses  Steigen  bildet  vielmehr  das  Biel 

wirtschaftlich  richtige  Präservativ  gegen  Holzmangel 

wie  gegen  Mangel  bestimmter  einzelner  Holzarten.  Denn 

besonders  was  Brennholz  anlangt,  zu  grösserer  Sparsam! 

Verbrauch  von  Holz,  zu  Holz  ersparenden  oder  ganz  ereet 

Erfindungen,  und  es  giebt,  besonders  auch  was  Nutzholz 

die  Anregung  zum  Anbau  und  zu  geordneter  Waldcultur 

letztere  erst,  verglichen  mit  der  Cultur  anderer  Bodenerzeo^] 

pri vatwirthschaftlich  rentabel.  Erst  bei  einem  gtri| 

Preise  des  Holzes  lohnt  es  auf  den  höheren  Stufen  der  V 

schaft  für  den  Privaten,  Waldbau  zu  betreiben.  Die 

der  Staatsforstwirthe,  dass  die  Privatforstwirthschaft 

gute  und  conservirende  sei,  ist  daher  zwar  thatsachlich  öfters  nd 

Aber  es  wird  dabei  übersehen,  dass  der  durch  das 

und  durch  zu  umfangreiche  Waldconservirung  künstlich 

gehaltene  Holzpreis  hiervon  die  Ursache  ist.  Denn 

kommt  das  Bestreben  leichter  auf,  durch  Massenhieb  nnd  Ab 

rasch  Geld  zu  machen  und  den  bisherigen  Waldboden  mit 

rem  Vortheil  für  andere  Zwecke  zu  verwenden.  Es  ist  ml 

leugnen,  dass  die  Verwaltung  der  Staatsforsten  und 

staatliche  Forstpolitik  gegenüber  den  Privatwaldungen  vi< 

sehr  von  dieser  falschen  Angst  vor  Holzmangel  geleitet  ral 

iaLu)  Damit  lässt  sich  weder  die  möglichste  Erhaltung 

Wälder  an  sich  noch,  die  Beibehaltung  des 

einem  grösseren  Theile  derselben  genügend  begründen, 

den  Wald  überhaupt  nur  als  die  Quelle  der  Versorgung  dtf} 

Landes  mit  Holz  auf,  so  giebt  es  keinen  Ürund,  den  WakßNg 

anders  als  sonstigen  Boden  zu  behandeln.  Es  ist 

sorgen,  dass  es  an  Holz  zu  den  verschiedenen  V< 

")  Sehr  treffend  charakterisirt  das  Falsche  dieser  Politik  Hock. 
Frankreichs  S.  223:  die  franzds.  Gesetzgebung  sei  geleitet  rom  (reiste  de 

dug  and  des  Staatsschatzes.  Sie  „behandelt  das  Holz  nicht  wie  eis  G&4  kl 

grossen  Reih  der  Guter,  mit  denen  die  Vorsehung  den  irdischen  Woaa*a  * 

Menschen  aasgestattet  hat,  wechselnd  in  seinem  Werth  wie  alle  anderes  a  >-c=s 

verbraucht,  vertauscht,  umgestaltet  zu  werden,  wie  es  eben  das  Bedürfnis  tat* 

Interesse  fordern,  sondern  sie  behütet  den  vegetabil.  Brennstoff  vor  d-  r  Verrsro*  * 

EigenthUmers  wie  vor  den  Eingriffen  der  Fremden,  damit  er  im  Grundstock  erc^r 

der  Zukunft  und  jenen  bevorzugten  Männern  vorbehalten  bleibe,  von  deaea  i«f 

Seber  voraussetzt,  dass  sie  allein  den  rechten  Gebrauch  davon  machen  weriea" 
ch  warnt  Reuning,  Beitr.  l.  Frage  Uber  d.  Grundprinc.  d.  Waldbau*, 

vor  Cebertreibungen  in  Bezug  auf  die  Nachhaltigkeit  des  W'aldtxtneb*.  &l»£'fl 
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Falsche  oder  unzureichende  Gründe  für  Staatsforsten.  441 

j  werde.  Selbst  auf  genügende  Einfahr  aas  dem  Aaslande 

fnigstens  heatezutage  bei  dem  hochentwickelten  Communi- 

<wesen  sogar  bei  einem  so  voluminösen  Artikel  geringen 

ri«chen  Werths  wie  Holz  zu  reo  Ii  neu,  wenn  nur  der  Preis  hin- 

i  h  hoch  steht,  wie  England  zeigt.  Diese  Lage  der  Dinge 

6er  keine  besonderen  Nachtheile,  denn  sie  beweist,  dass  es 

mehr  lohne,  im  Inlande  andere  Bodenproducte  statt  des  Holzes 

inen.   Dieses  Interesse  des  Einzelwirthschafters  widerstreitet 

der  gegebenen  Voraussetzung  nicht  dem  volkswirthschaft- 

Mao  kann  demnach  die  Beibehaltung  der  Staatsforsten 

f ittel  zur  Conservirung  der  Wälder  aus  der  Furcht 

Holzmangel  und  vor  Uebertheuerung  des  Holzes 

t  genügend  begründen,  weil  diese  Conservirung  zu  diesem 

ke  nicht  geboten  ist 

Die  Interessen  einzelner  Landestheile,  in  denen  sich  zufällig 

borgten  befinden,  können  vollends  nicht  in  der  Frage  zu 

*t«  der  Beibehaltung  entscheiden.    Denn  das  Institut  der 

morsten,  als  Präservativ  gegen  Holzmangel  und  hohe  Holz- 

*  betrachtet,  würde  dann  den  einzelnen  Gegenden  des  Staats- 

in  sehr  ungleichem  Maasse  zu  Gute  kommen,  vollends 

ip  als,  der  Wirklichkeit  entsprechend,  der  Staatsforstbesitz 

•erechieden  in  den  einzelnen  Landestheilen  ist.13) 

193.  —  B.   Als  richtige  und  den  Ausschlag  gebende 

inde  für  die  Beibehaltung  der  Staatsforsten  er- 

üen  dagegen  die  folgenden ,  von  denen  der  erste  der  wich- 

ist1*): 

1)  Die  Conservirung  der  Wälder  ist  jetzt  in  unseren 

»»•©fern  scheint  mir  die  Tendenz  der  Schriften  von  Pressler  richtig, 
Waldbau  des  Nation aJökonomen.  Dresd.  1865  u.  darüber  Helferich, 

*ildrcnte  in  d.  Tüb.  Ztschr.  1867  (XXIH,  1  ff.).  Auch  Press ler.  Hauptlehr. 

"'">*triebs  u.  seine  Einrichtung  im  Geiste;  der  Reinertragsschule,  3.  A.,  1 872 ; 
*  d.  Forsd.  Mattem  1 876,  S.  1 6  fl.,  mit  einer  bemerkenswerthen  Mittheilung 

^JTefta;  ders.,  d.  Hochwaldsideal  (1.  Hälfte  der  Hauptlehren  d.  Forstbetriebs 

1 1 A,  Lpz.  1872.  Forstfinanzrechnung  (2.  Hälfte  dess.  Buchs),  Lpz.  1871. 
Forsteinricht,  Dresd.  1871.   Vgl.  auch  Henning  a.  a.  0. 

;!!s  o.Note  1.  Geber  Preussen,  Stat  Jahrb.  III,  144,  IV,  1,  200. 

Leo,  a.  a.  0.  S.  63  ff.  —  Rau,  I,  §.  385,  II,  §.  157.  —  Roscher, 

'♦2.—  Renning,  S.  20.  —  Gräger,  Sonnenschein  u.  Rogen.  Weim.  1870. 
fcfcttmaycr,  physic.  Einwirk,  des  Walds  auf  Licht  u,  Boden  u.  s.  klimatol. 

■^4.  Bodeatang.  Aschaffenb.  1873.  S.  auch  Grunert,  Waldschutzfrage  u  deren 
^  dem  Wege  internat.  Congr.  Forstl.  Blatter  1873,  S.  97  ff.  —  Scheel, 

*  [>  S.  3*1  _  Mehrfach,  bes.  f.  d.  allgem.  yolkswirthsch.  Bedeut  d.  Walder,  s. 

'  «Berich  in  s.  2  Art.  Waldrente,  Tub.  Ztschr.  1867  n.  1871. 
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Ländern,  wo  der  Waldbestand  doch  im  Laufe  der  Zeil 

stark  vermindert  ist,  im  Allgemeinen  geboten,  nicht 

im  vorigen  §.  angegebenen  Gründen,  sondern  aus  den  wie 

Rücksichten  auf  den  grossen  Einfluss  des  Waldes  a* 

Klinfa15)  und  dadurch  direct  und  indirect,  sowie  auch  a 

davon  noch  sonst ,  auf  die  Volkswirtschaft  eines 

gemeinen.16)  Eine  unpassende  Abholzung  oder 

stirung  der  Wälder,  welche  der  einzelne  Besitzer  in  kurz  sie 

Egoismus  vornimmt,  kann  daher  weittragende  schlimme  Fi 

haben,  welche  sich  schwer  oder  gar  nicht  wieder  gut 

lassen,  auch  wenn  das  Holzbedürfniss  aus  anderen 

mit  nülfe  von  Ersatzmitteln  befriedigt  wird.  Zum  Zweck 

servirung  aller  solcher  Wälder,  denen  jene  Bedeutung 

Klima  und  die  Volkswirtschaft  zugeschrieben  werden 

das  Staatseigentum  au  den  Wäldern  daher  im  Principe 

nur  nicht  verwerflich,  sondern  vielfach  am  Passend* 

Staatsforsten  fehlen,  kann  aus  diesem  Grunde  selbst  der 

von  Wäldern  durch  den  Staat  ernstlich  in  Frage  kommen, 

falls  wird  eine  mehr  oder  weniger  weitgehende  staatliche1 

aufsieht  und  Controle  über  die  Gemeinde-,  Corpora! 

und  besonders  die  eigentlichen  Privat  Waldungen  naroe 

geboten  sein,  wo  schlechte,  devastirende,  nur  die  Bedfir 

zeitigen  Eigenthlimer  berücksichtigende  Ausnutzung  der  W^j 

üblich  ist.  Jede  solche  Einmischung  der  Regierung  in  den  Hl 

.       _  1 

w)  Namentlich  bewirkt  der  Wald  eine  gleichmässigc  V«rthe;ltftf4 
Feuchtigkeit  durch  das  ganze  Jahr,  auch  wenn  es  fraglich  uz.  m 

absolute  Regenmenge  im  Jahre  vermehre.   Nach  Dove  hat  das  planlos  A&£«£aj 
Wälder  einen  nachth  eiligen  Einfluss  auf  die  Vert  hei  long 

Jahr.  Die  örtlichen  Niederschläge  werden  in  waldlosen  Gegenden  mehr  aaf 

Zeiten  beschränkt,  weil  sie  dann  mehr  nur  vom  periodischen  Wechsel  i-f  a£ 

Bewegungen  der  Atmosphäre  abhängen.  Grade  deshalb  in  der  einen  Zeil  6b«sfi8 

Trockenheit,  in  der  anderen  üeberschwemmung,  Sturz-  u.  Uiessbäche  rerh^eraiJflA 
Erde  wird  abgeschwemmt,  die  Wiederbewaldung  erschwert  Leo,  S.  65  £  jUfft 

der  neuesten  Arbeiten,  bes.  Ebermayer 's,  legt  Leo,  Forstl.  Blätter  IVO.  §A 
die  klimatol.  Bedeutung  des  Waldes  folgende rmassen  dar:  Der  Wald  *tti*»pft  JäI 
treme  des  Klimas  vornemlich  in  den  wärmeren  Monaten  (Mai  bis  öd.»  in 

Breiten  ab.  Die  Waldluft  ist  stets,  bes.  im  Sommer,  feuchter, 

feuchteres  Klima.  Der  Wald  verlangsamt  den  Wasserabfluss  u.  bewirkt 

Vertheilung  der  Bodenfeuchtigkeit  auf  die  Jahreszeiten.  Er  verhindert 

Bodenabschweinmungen  durch  Wasser,  auf  den  Hochgebirgen 

in  der  Ebene  Flugsand. 

ia)  Bes.  kommen  generelle  Interessen  der  Landwirthscb 
Waldern  gelegenen,  z.  B.  durch  sie  vor  Wind  mehr  geschützten  IteiL 

Betracht.  —  von  der  nicht  zu  leugnenden  „ethischen  '  oder  social  politisch 
der  Wälder  zu  geschweieen.  s.  Koscher  II.  «i   \bH.  Anm   4.  u.  bsa.  Bit&i 

n.  Leute,  Abschn.  I  „Feld  u.  Wald". 
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betrieb  der  Privaten  hat  aber  wieder  mancherlei  andere 

cuienzen. 17)  Wo  daher  einmal,  wie  namentlich  in  Deutsch- 

ier Staat  Eigenthümer  grosser  Waldmassen  geblieben  ist, 

•  heint  mindestens  die  Erhaltung  dieses  Zustands  durch- 

Ii  das  Beste.18)  Diese  Ansicht  findet  durch  die  folgenden 

t  ihre  weitere  Unterstützung. 

Mancher  Boden  ist  nur  itir  Wald  tauglich  (sog.  unbc- 

ler  Waldboden). VJ)  Die  Erhaltung  des  Waldes  auf  ihm, 

■vijnn  der  Ertrag  dauernd  gering  ist,  erfolgt  am  Sichersten 

dichtesten  durch  die  Regierung.20)  „Ist  der  Wald  aber  ein- 

r-tört,  so  kann  er  wegen  des  Mangels  an  Schutz  gegen  Hitze, 

W  ind  und  wegen  des  Abschwemmens  der  guten  oberen  Erde 

/  nicht  wieder  hergestellt  werden",  wie  sehr  das  Interesse 

ißzen  Landes  es  auch  fordern  mag.  Einzelne  Blossen 

r  immerhin  der  Staat  noch  am  Ersten  in  der  Lage  wieder 

valden. 

Die  Forstwirthschaft  hat  im  Vergleich  mit  der  Landwirth- 

niehrere  besondere  Eigenthümlichkeiten,  wegen  deren 

am  Besten  für  den  Grossgrundbesitzer  überhaupt  und 

für  einen   solchen  Grossgrundbesitzer,  wie  den  „ewigen 

1 Domänenfiscus)  eignet.    Solche  Eigenthümlichkeiten  sind 

angaamkeit  des  Ilolzwuchses,  die  nothwendige  Rück- 

auf die  Nachhaltigkeit  des  Ertrags  („Nachhalts- 

l thschaf tu n g"),  das  lange  Warten  auf  eine  Rente 

r^tens  bei  jungen  Wäldern  bei  deu  für  gewisse  Holzculturen 

Brüchen  längeren  Umtriebszeiten  (Hochwald);  die  schwierige, 

«pielige  und  vollends  lange  auf  Ertrag  warten  lassende 

lerbewaldung  von  Blossen  und  Anlegung  neuer 

^r,  welche  der  Staat  mit  seinem  sebon  vorhandenen  Forst- 

el aber  noch  am  Billigsten   ausführen  kann;21)  die 

Entweder  muss  der  Staat  in  Honregen  in  ganz  b  etriichtl  icher  Meogo 

'  Staufen,  oder  man  muss  Forstgesotze  herbeischatien ,  die  die  Wirth- 

*^«t  durch  Zwang  hervorrufen,  bis  das*  die  kleinen  Waldbe&itzer  klüger 
1  »rstl,  Bl.  1S7G,  S.  IG.)  Aber  ob  letzteres  Ziel  erreicht  wird?  —  Vgl.  auch 

»Heisa.  Waldschutzges.  v.  6.  Juli  1S75. 

Opfenbach.  Pfeiffer  u.  a.  m.  machen  auf  einem  im  druude  gleichen 

t*  daher  unnöthige  Zugeständnisse  an  die  „herrschende  Doetrin44,  s.  o.  Nute  0. 

tfL  hk-rmit  Raa,  Fin.,  5.  A.,  §.  139—141,  woraus  einige  Sitze  im  Tort 
Dieser  selbst  nach  §.  173  d.  6.  A.  von  mir.    Ucber  die  Waldwirthsch. 

^wirthacbaftsl.,  §.  $S3  ff. 
»'feil.  IL  142. 

-  henk,  S.  192.  —  Keiche  Grundbesitzer,  bes.  von  aristoeratisch.  Familien- 

"j.  auch  Gemeinden  legen  wohl  öfter  neue  Waldungen  an;  ?on  den  mittleren 
-  ̂<r«a  Gruadeigeuthuinern  ist  dies  weniger  zu  erwarten,  am  Wenigsten  die 
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Grösse  des  stehenden  Holzvorraths,  welche  den 

leichter  in  Versuchung  bringt,  dnrch  Ueberhanen  den  Wald  u 

gen;  der  Umstand,  dass  rentable  Waldwirthschaft 

auf  grossen,  womöglich  zusammenhängenden  Fll 

wegen  der  EigenthUmlichkeit  der  Waldarbeit  I 

kann;  das  Erforderniss  einer  nur  geringen  Mei 

Arbeit  auf  einer  Waldfläche")  im  Vergleich  mit 

oder  einem  Garten,  aber  zugleich  das  Erforderniss  einer 

t  ischen  Fachbildung  wenigstens  des  mittleren  und  W 

Arbeiterpersonals  im  Forstwesen,  wobei  jedoch  dergestalt 

gebildete  Arbeiter  wieder  nur  auf  grossen  Flächen 

zu  verwenden  und  auszunutzen  sind,  so  dass  die 

Schaft  insofern  auch  als  die  ökonomischste  selbst 

derjenigen  anderer  grosser  Waldbesitzer  erscheint. 

Private  seinen  Wald  ebenfalls  durch  Fachleute  bewirthscfait^ 

wird  ihm  dies  oft  theuerer  kommen,  weil  die  Arbeitskraft 

Personen  nicht  vollständig  ausgenutzt  wird.   Steht  das 

personal  aber  in  der  Fachbildung  nach,  so  wird 

wirth8chaftung  der  Privatwälder  meistens  thun. 

4)  Der  schon  erwähnte  Umstand  (§.  191),  dass  in  der 

wirthschaft  der  Factor  Natur  gegenüber  den  Fn 

Arbeit  und  Kapital  tiberwiegende  Bedeutung  hat, 

dass  die  gewöhnlichen  Vorzüge  des  Privatbel 

Nachtheile  des  Staatsbetriebs  hier  so  ziemlich 

schwinden.   Unter  einigen  besonderen  Schwierigkeiten  tkr1 

arbeit  (schwere  Controle,  leichte  Unterschleife  u.  s.  w.  te^ 

Staat  eher  weniger  denn  mehr  als  der  Private.  Aehnlich 

für  beide  im  Ganzen  doch  auch  um  die  Sicherung  des 

thums  vor  Diebstahl  u.  s.  w. 

5)  Die  Höhe  der  Waldrente  hängt  vorzugsweii 

allgemeinen  Verhältnissen  der  ganzen  Vo lkswirtk** 

ab.    Wirthschafts-  und  Culturfortschritte,  vermehrter  Wt 

grössere  Volksdichtigkeit,  Concentration  der  Bevölkerung  m 

und  der  Industrie  in  gewissen  Gegenden,  verbesserte 

tionen,  Absatzwege  u.  s.  w.  erhöhen  die  Holzpreise  nnd 

neben  der  städtischen  kaum  eine  andere  Grundrente  m 

Aufzucht  hochstämmiger  Forsten.  —  In  Schottland 

Ermahnung  (1773)  nelc  neue  Waldungen  (Kiemann,  Waldberichte  L  4W\ 

sehr  hohe  Preise  des  Bau-  u.  Nutzholzes.  —  Anpflanzung  von  Eichea  n 
in  den  Reutbergen  des  Schwarzwalds  durch  die  Eigen th Omer.  (Raa) 

**)  Nach  Hundeshagen  auf  c.  500  Morgen  1  Arbeiter. 
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raldrente. ö)  Letztere  ist  hier  vornemlich  Rente  der  Lage. 

Priratbezug  dieser  Rente,  welche  ein  Einkommen  bildet, 

meistens  nicht  auf  individuelle  Arbeit,  Kapital  Verwendung 

anch  nur  Speculation  des  Beziehers  zurückgeführt  werden 

ist  der  misslichste  Punct  bei  der  Rechtfertigung  des  privaten 

ieigentbums.  Bei  den  Staatsforsten  kommt  diese  Rente  der 

«aase,  also  der  Allgemeinheit  zu  Gute,  was  durchaus  nur 

iügen  ist**) 

t  194.  —  C.  Im  Vergleich  mit  den  angeführten  Gründen 

üe  Gegengründe  gegen  die  Beibehaltung  der  Staats- 

ten  und  die  positiven  Gründe  für  die  Veräusserung 

•cblich  oder  selbst  geradezu  unrichtig.85)  Ausser  in  Betreff 

n  §.  192  besprochenen  Arguments  kann  man  den  Gegnern  der 

La  folgenden  Beispielen  ist  der  Holzerlös  für  die  Staatscasse,  ohne  Einrechnung 

±     der  Berechtigten  (mit  Einschlnss  der  Jagden),  aber  ohne  die  Holzhandlung 

a.  Baden,  Hölzeriös  D.  1831—35  998,714  fl.,  1842-47/48  1,746,316  flM 

I  1221,711  fl.,  1*66-68  2,024,1)60  flM  1872—74  4,358.000  M.   Die  Holz- 

t.>«n  1807/9—  1S41/45  um  50—100,  1838—1859  um  27—30%.  Inden 

war  d.  Holzpreis  p.  1  Festmeter  Nutzholz  16*14,  18*74,  18*66,  i.  D. 

ib-k.  Brennholz  8*56,  9  11,  9*94,  L  D.  930  Mark.  —  Preusscn,  Holzerlös 

-SS  3.730.600  Thlr.,  1846—49  4,807,700  Thlr.,  1854—57  5,918,400  Thlr.,  1862 

V50H.000  Thlr.    Der  Keinertrag  war  D.  1849—50  2,827,800,  D.  1864—65 

><  Tblr.   Solleinn.  f.  Holz  1675  12*505  Mill.  Thlr.,  wt>von  auf  die  alten  Prov. 

'  Imfang^  8*962  MiU.  Thlr.    Die  muthmassl.  Einn.  wurde  aber  gegen  diesen 
•-»'  h«ber,  auf  15*25  Mill.  Thlr.  im  Ganzen  veranschlagt.  Stat.  Jahrb.  IV,  1,  202. 
^  ist  auch  der  Holzertrag  selbst,  nicht  nur  der  Preis  stark  gestiegen.  Der 

•»  Holz  wurde  im  preuss.  Staate  im  D.  1830—33  zu  1  03,  1862—65  zu  1*72 

"üoft  —  Baiern  Reinertrag,  D.  1826-28  1*91,  1832—34  2*87,  1835—37 
1^2-56  3  79,  1861—67  7*21  Mill.  fl.    Die  baier.  Staatswälder  haben  sich 

'*  ?e*en  1S19— 25  i.  D.  um  1  02%  in  der  Fläche  ?ermehrt,  der  Ertrag  an 
Nitiholz  um  137,  an  Scheit-  u.  Knappelholz  um  26,  an  Stockholz  um  117, 

dagegen  die  effect  Einnahme  ff»  S'83  auf  U'64  Mill.  IL  odtt 
»'  Vr    Berechnet  nach  d.  Daten  in  der  baier.  stat.  Ztschr.  1871  S.  154.  Der 

"-'V  p.  baier.  Tagw.  stieg  in  diesen  42  J.  ?on  52  Kr.  auf  3  fl.  15  Kr.  Be- 
-  *<na  sind  auch  die  Veränderungen  in  der  sächsischen  Staatsforstwirthschaft 

»oute  Holzertrag  von  1  Acker  war  im  D.  1817—26  1  Klafter,  1863  1*26  KL, 

Ixribolz  galt  1854  5*5  Thlr.,  1863  7*08  Thlr.,  der  Reinertrag  des  Ackers 

■■^m  Zeitraum  von  3*64  aui'  5*96  Thlr..  die  Aussahen  sanken  von  M  'l  auf 
<Kt  Einnahme  herab.    Pas  Nutzholz  betrug  1817—26  17  Proc,  1854  41, 

>*-  Proc.  des  Stammholzes.  —  In  Frankreich  wurden  bei  der  Versteigerung  des 
•  "«■Hectare  im  Durchschnitt  von  1816—20:  697  Fr.,  im  D.  von  1824—29: 

K  ftföst   Zugleich  wurden  im  ersteren  Zeiträume  auf  dem  Hectare  nur  31, 

^  iber  69  Bäume  ubergehalten.  Rapport  Tab.  14.  (Aelt  Daten  z.Th.  nach  Rau.) 

*  Allerdings  trägt  die  Staatscasse  dann  auch  die  Ausfalle  bei  ungünstigen  Preis- 
to»,  was  aber  ebenfalls  richtiger  ist,  als  wenn  sie  den  Privaten  treffen.  Holz- 

btdischen  Domänen  Waldungen  1848  */4  Mill.  fl.  weniger  als  1847.  Der 

iutte  1862—68  in  Baden  1865  das  Max.  erreicht,  16*24  fl.,  1867  u.  1868 

"•  »  l>.  13*25  fl.  —  In  den  thürin g.  Forsten  sollen  in  den  letzten  Jahren  die 
t«ae  durch  die  Concurrenz  des  böhm.  Holzes  gedrückt  sein  (üeberhauen  hier!) 

•**f  Puact  N.  5  schon  aus  meiner  6.  A.;  vgl.  jetzt  zur  näheren  Begründung 
VvSalpotit/-  Grundes  bes.  meine  Grundleg,  I,  K.  5,  Absch.  16,  19. 

die  üeberricht  bei  Leo  S.  61. 
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Staatsforsten  in  keinem  wesentlichen  Pnncte  Recht  gel«.1 

ftihren  hauptsächlich  die  allgemeinen  Gründe  gegea  p 

wirtschaftliche  Thätigkciten  des  Staats  an. 

Gründe  lassen  sich  hier  weniger  fast  als  in  irgend 

Fällen  als  durchschlagend  bezeichnen.  Auch  wird  ganz 

das«  es  doch  vor  allen  ein  staatswirthschaftlicher 

welcher  für  die  Beibehaltung  der  Staatsforsten  geltend  <:e macht 

Unter  den  sonstigen  Gegengründen  sind  wohl  die  wicht! 

1)  ,,Dass  beim  Staate  die  Forstwirtschaft  nach  all* 

Grundsätzen  geregelt  und  geführt  werden  müsse,  daher  d 

zahlreichen  Verschiedenheiten  der  Bedtl rfn isse 

liehen  Verhältnisse  bis  in  das  Einzelnste  anznp 

sei  und  dass  bei  ihr  nie  die  Pflege  und  Benutzung  bi 

die  kleinsten  Gegenstände  ausgedehnt  werden  k 

Dieses  Bedenken  ist  öfters  nicht  ganz  unrichtig,  nur 

durch  eine  gute  und  geschickt  geleitete  Staatsfi 

recht  wohl  möglich  ist,  abgeholfen  werden.    Jedenfalls  aber 

es  durch  die  oben  angegebenen  Gründe  weit  tiberwogen. 

2)  Die  geringere  Ergiebigkeit  der  Staatsfor 

Vergleich  mit  den  Privat  Waldungen.  „Privatcigentb 

dem  Waldboden  einen  grösseren  Reinertrag  abgewinnen, 

im  Fall  des  Bedürfnisses  einen  Theil  der  Waldgründe  ii 

land  verwandelten,  die  beibehaltenen  aber  besser  benutzt«, 

Erfahrung  zeige  den  niedrigen  Ertrag  der  Staatswaldumree. 

das  Personal  zu  kostspielig,  der  Eifer  der  besoldeten  Ve 

gering,  der  Geschäftsgang  unvermeidlich  zn  schwerfällig  sei 

nutzungen  vernachlässigt  würden  u.  s.  w.    Der  Staat 

im  Vergleich  mit  dem  jetzigen  Reinertrage  einen  sehr 

Kaufpreis  erhalten."  (Rau  §.  138). 

Allein  „die  behauptete  geringere  Ergiebigkeit  der 

ist  keineswegs  allgemein  erweislich.*7)  Wenn  sie  in 

M)  Eb.  S.  62.  (wörtlich). 

97)  Nach  der  neuen  Abschätzung  der  Privatwälder  in  Baden  isa  &es 

schlag  63  fl.  auf  den  Morgen,  woraus  sich  ein  Reinertrag  von  2*52 — 31* 
muthen  lässt.    Domänenwald  trägt  mehr,  s.  Note  30.    Nach  Leo  (Fi 

S.  323)  ist  d.  Ertrag  p.  Hect.  in  d.  bad.  Staatswaldern  4  2.  Gem.  -  o. 

wildern  4*2,  Priratwäld.  (nach  Gutachten  d.  Staatsforstbehörden)  3*7  Fes 

Baiern  findet  man  den  Holzertrag  der  Staatswaldungon  zu  0'5*  k.*frcr 
meinde-  und  Stiltungsw.  zu  11*46.  der  Privatwaldungen  zu  0  47  Kl.  auf 

Die  Forstrerwaltung  Baiems,  1S01.  S.  4ls.  1*74  p.  Hect  bez.  4  00,  5*53 
Im  K.  Bern  Abgabesatz  dsgL  566,  41 2,  4  20  Ster.    Leo  eb.  —  1b  Bei) 

der  allgemeine  Steucrans«  htag  des  Waldes  19*33  Frs.  rein  vom  Hrctmr. 
zu  niedrig.    Die  Staatswälder  tragen  34  42  Fr.,  die  Gemeindewald«  2«  15  Fi 
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nen  Fällen  stattfindet,  so  kann  sie  zum  Theile  beseitigt 

n,  insofern  sie  von  zn  verwickelter  und  kostspieliger  Ver- 

:ü£  oder  mangelhaften  Verwaltungsgrundsätzen  herrührt.  Zum 

lc  ist  sie  aber  ans  Ursachen  zu  erklären,  die  in  der  Beschaffen- 

ad  den  besonderen  Verhältnissen  der  vorhandenen  Domünen- 

m  liegen  und  unter  gleichen  Umständen  auch  die  Privatforst- 

*cbaft  berühren  würden.    Dahin  gehören:  a)  die  vielen  auf 

•iaat s Waldungen  aus  alten  Zeiten  ruhenden  Lasten,  denen 

atwald  rangen  weniger  unterworfen  sind,  z.  B.  Abgaben  von 

and  Bau  1ml/  und  Waldstreu  an  Berechtigte,  Weidedienst- 

eiten  (Servituten)  u.  dgl.28)   Sie  haben  die  Folge,  dass  von 

I'ig.  Agric.  S.  184.  —  Preussen:  Reinertrag  der  Staatswaldungen  (A.  1S70) 

a  .  sammtlioher  Waldungen  0'36  Thlr.  a.  den  M. ,  Meitzcn  IV,  IIS.  —  In 
.  :-ich  behauptete  Faiscau  Lavanne  (Recherches  stat.  snr  lcs  forets  de  la 

dass  die  Privatwälder  wegen  der  schlechteren  Behandlung  weniger  ein- 

.  <k  Stiai-forsteBu    Man  nahm  dort  1840  den  Reinertrag  der  Staatswälder 

Ü.  d*r  Gemeinde-  und  Privatwälder  zu  23*55  Fr.  an.    Bei  der  Berechnung 
-  für  das  Forstpersonal  muss  man  berücksichtigen ,  dass  dasselbe  auch  zur 

:.irunsr  der  Privatwaldungen  mitwirkt,  wcsshalb  eigentlich  die  Ausgabe  nicht 

i  i'omänenwaldongcn  zur  Last  geschrieben  werden  kann,  nur  dass  die  Aus« 

schwierig  ist  *,Kau.) 
L  den  meisten  Staaten  wird  nur  der  wirkliche  Gelderlös  als  Einnahme  be- 

i>  riet  ohne  Ersatz  abgegebene  Mehrbetrag  bleibt  aus  dor  Geldrechnung  hinweg, 
tt  es  jl  B.  in  Preussen.   Der  Geidwerth  der  ctatsmäss.  Holz-  u.  Torf- 

iii Berechtigte  u.  Deputanten  wird  1%75  auf  2*25  Mill.  M.  berechnet  neben 

-auss.  btaatseinn.  v.  42*39  (muthmassl.  5109)  M.  M.    Meitzcn  berechnet 
41\7t>  Thlr.  Verlust  durch  unentgeltliche  Holzabgaben,  nach  deren  Ein- 

:  d-r  Rohertrag  des  Morgens  sich  auf  40  Sur.  erhöht  —  In  Baiern  mussten 

ukird  (IU,  45)  15%  Proc.  des  ganzen  Holzertrages  an  Berechtigte  unent- 

-  15%  Proc.  Tertragsmässig  um  niedrige  Preise  abgegeben  werden.  Wahrend 

■■r<  «je^auimtertrag  an  Va  Klafter  (O'i"^  vom  Morgen  war.  konnlc  demnach 
*.ufier  frei  verkauft  werden.    Es  waren  1837  schon  07,500  Klafter  Bau-  und 

•  QB'l  520,000  Klafter  Brennholzabgaben  anerkannt  nnd  die  streitigen  (ierecht- 

•a  nicht  fiel  weniger  betragen.    In  der  Periode  1848—49  nahm  man  an. 
>ü*Ilölz  939,000,  für  Nebennutzungen  310.000  11.  aus  obiger  Ursache  weniger 

■beu  wurden.    Nur  die  wirklich  erhaltene  Bezahlung  ist  in  die  Einnahme 

l)\t  Forstverwaltung  Baierns.  M.  1M4.  S.  101  — 104.    Nach  neueren  Aus- 

*md  1.^95,000  Tagwerk  oder  77  Proc.  der  Staats  waldfläche  mit  Berech- 

net, die  der  Staatscasse  jährlich  gegen  1,20^,000  fl.  entziehen.    Im  I). 

•Ltrinfen  der  Staatscasse  deren  Berechtigungen ,  Begünstigungen  und  Nach- 

«o  Zahlungsunfähigkeit  jährlich  1*32  ftfilL  fl.    Die  Forstw.  Baierns,  IS6J, 
-Kau.     Nach  Vocke  a.  a.  Ö.  war  d.  Werth  d.  an  Berechtigte  abgeb. 
M.  fl.  in  lbßJ/67  jährl.    Nach  dem  A.  1*70  ist  der  Verlust  durch 

1,503,000  fl.  »=  o*67  fl.  a.  das  Tagew.  von  produetivem  Waldboden, 

-inien  ganzer  Reinertrag  3*S7  fl.  —  Baden.  Ilolzabgabe  an  Berechtigte  i.  D. 

:— "4  ls4t>  Festmeter  Holzmasse  im  Werth  v.  1 0.44s  M. ,  dsgl.  aus  Vergün- 
•  ̂74  Met  f.  14,901  M.  (nach  d.  Dat.  im  Budget  f.  1 S76 —  T7>.    Vgl.  ähnl. 

i.nb«n  aus  and.  deutsch.  Ländern  bei  Kau  5.  A.  §.  142.  Anm.  b,  0  A. 

Ann»  c.  —  W  est-Oesterreieh,  Verlust  wegen  der  Berechtigungen  A.  Ib70 

•*  *•      aber  in  den  einzelnen  Kronländern  ungleich  vertheilt.  z.  B.  in  Oe. 
Lnns  i).    In  Kärnthen  wird  der  Betrag  der  von  Berechtigten  bezogenen 

♦"a.  biapthächlich  der  Weiden  r22,756  fl.)  mehr  als  doppelt  so  hoch  angegeben 
uuuame  des  Staates  (3S,376  fl.  gegen  16,310  fl.).  —  Auch  in  Frankreich 
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dem  Reinertrage  der  Bewirtschaftung  nur  ein  Theil 

Staatscasse  gelangt,  der  andere  den  Berechtigten  inf 

und  somit  doch  auch  dem  Volkseinkommen  zu  Gute  kos 

b)  Der  Umstand,  dass  die  besseren  und  die  näher  ai 

Ortschaften  gelegenen  Waldungen  eher  von  Gemeinde 

Einzelnen  in  Besitz  genommen  wurden  und  daher  dem 

viele  entlegene  Wälder,  auf  Sand-  und  feuchtem 

oder  im  Innern  der  Gebirge,  auf  felsigen  Höhen  oi 

hängen,  in  menschenleeren  Gegenden  verblieben."  An 

Stellen  ist  zum  Theil  der  Holzertrag  gering,  die  Wälder  sin 

Theil  schwächer  bestanden  und  der  Holzpreis  an  Ort  und 

ist  wegen  der  beträchtlichen  Fortschaffungskosten  gering,  so 

„der  Erlös  nach  Abzug  der  Arbeitskosten  wenig  übrig  lässt 

c)  „Die  grossen,  in  manchen  Domänenwaldungen  vorkomo 

und  in  den  ganzen  Waldbestand  eingerechneten  holzh 

Flächen  sind  theils  anderweitig,  als  Wiese,  Weide,  Tc 

u.  s.  w.  benutzt,  theils  wahre  Blössen,  die  entweder  der  « 

erwähnten  schlechten  Bodenbeschaffenheit,  oder  der  sorglos 

handlung  in  trüberer  Zeit  zugeschrieben  werden  müssen.  All« 

nicht  mit  Wald  bedeckten  Stellen  sollten  bei  der  Berechua 

begann  die  Verkümmerung  des  Forstertrages  durch  Holzbewillignngen  und  4 

frühe  und  fand  in  der  Geringschätzung  des  Holzes  bei  dem  Ueberflasse  an  W 

Begünstigung.  Schon  eine  französische  Ordonnanz  von  1378  klagt,  die  an* 

Einnahme  aus  Staatsforsten  sei  durch  solche  Schmalerungen  reduit  comnw 

Pastoret,  Ordonnances  des  rois  de  la  Fr.  XV,  35  in  der  Vorrede.  —  C 

ist  in  Betreff  der  Beurtheilung  dieser  Lasten  der  Staatswaldungen  nicht  zu  v< 

dass  dieselben  vielfach  eigentlich  Reste  des  alten  wahren  Miteigentums  Je 

genossen  an  den  später  inforestirten  Wäldern  sind.  S.  Roscher  II,  §.  191. 
nach  Rau.) 

**)  Vgl.  Rudhart,  III,  47.  —  In  Baiern  befinden  sich  in  den  Staat« 
noch  manche  Stellen,  wo  das  Holz  nicht  benutzt  wird,  weil  es  unzugänglich 

weil  der  Erlös  die  Kosten  nicht  vergüten  würde,  namentlich  in  der  Gegend  ro 

Forstamt  Tegernsee.    Verhandl.  d.  K.  d.  Abg.  v.  1S37,  Beil.  IX,  126.  - 
preuss.  Provinzen  Freusscn  und  Posen  befanden  sich  1865  41  Proc  aller 

wälder.   Dieselben  lieferten  auf  den  pr.  M.  im  D.  nur  21  4  u.  28'6  Sgr.  rein 

u.  17*25  Sgr.  reinen  Ertrag,  im  R.-B.  Marienwerder  nur  17  1  Sgr.  roh  un- 

rein, dagegen  in  der  Rheinprovinz ,  welche  nur  7*7  Proc.  der  Staatswaldonn 

trug  der  Morgen  64*7  Sgr.  roh  u.  30  S.  rein.    In  den  bergigen  R.-B.  Ans 

Oppeln  trägt  der  Morgen  16*5  u.  22  4  Sgr.  rein,  im  R.-B.  Münster  55", 
Provinz  Sachsen  57  5  Sgr.  —  In  Oesterreich  ist  Mähren  ohne  Staatswald, 

hat  nur  10,338  J.  mit  6'3  fl.  mittlerem  rohen  u.  5  5  fl.  reinem  Ertrag.  In 
der  Enns,  und  den  Alpenländcrn  Salzburg,  Tirol,  Steiermark,  Kärnthen  sind 

693,498  Joch,  von  denen  der  Rohertrag  nur  21  fl.  ö.  (in  Salzburg  nur  1*1,  in  K 

0  54  hV),  der  reine  0  97  fl.  ausmacht,  in  Tirol  0*6,  in  Salzburg  0*47  fl.  Die  JS' 
in  Galizien  bringen  roh  0'67,  rein  0*39  fl.  ein.  im  Forstamt  Küssow  O'SS  n 
In  Galizien  werden  181,902  Klafter  weniger  gehauen,  als  der  Holzwucbs  (r 

weil  es  an  Absatz  fehlt.  Im  Forstamt  Wiener  Wald  dagegen  (47,822  Joe 

das  Joch  25  fl.  ein  u.  nach  Abzug  der  Betriebskosten  18*3  fl.  rein.  (Bau.) 
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rtrags  ausser  Ansatz  bleiben."30)  (Ran  §.  142.)  Vielfach 

'ii  auch  solche  Blossen  wieder  vom  Staate  angebaut  und 

e  Ausgaben  zur  Melioration  der  Forsten,  ftir  Anlegung  von 

vegen  u.  s.  w.  gemacht.    Diese  Ausgaben  werden  oft  gleich 

Roherträge  abgezogen  und  lassen  deshalb  wieder  den  Rein- 

zn  gering  erscheinen. 

Venn  es  aber  auch  mitunter  richtig  ist,  dass  der  Private  eine 

nüche  in  Ackerland  verwandeln  und  daraus  einen  grösseren 

rtrag  erzielen  würde  als  der  Staat  aus  der  dauernden  Be- 

de»  Bodens  als  Wald  bezieht,  so  muss  das  Minus  der 

hme  (gewissennassen  lucrum  cessans)  als  eine  verhüllte 

ausgäbe  betrachtet  werden,  welche  der  Staat  im  allge- 

en  Interesse  der  Conservirung  der  Wälder  macht, 

in  diesen  Gründen  kann  man  aus  der  Vergleichung  des 

ertrag»,   den  die  Staats-  und  Privatwaldungen  und  die 

:n  verschiedener  Staaten  abwerfen,  nicht  ohne  genaue  Be- 

engung aller  genannten  Umstände  allgemeine  Folgerungen 

D«  22,000  Morgen   grosse  Sacbsenwald  im  Fürstenthuine  Lauenburg  hat 

nren  Bi./ssen ,  das  Amt  Schwarzenbeck  7200  Morgen  Blosse  auf  24,725  M. 

Xiemann,  Waldberichtc,  I,  523.  —  In  den  baierischen  Staats  Waldungen 

Uhrdes  2,259,000  M.  wahrer  Waldungen  375,175  M.  Oedung  begriffen,  wo- 

von« werden  könnte,  %  aber  unbrauchbar  sind.  —  In  Hannover  ent- 
lie  Laadforsten  über  15  Proc.,   nemlich  112,097  M.  Blössen   (1820  noch 

Mi,  die  Ilarzforetcn  11,333  M.,  Lehzen  a.  a.  0.    Nach  Cbbelohde 

:  <\:u  im  Jahr-  ivil  roib*aden  gewesenen  914,049  kalenb.  Morgen  Vj  in 
juiden  haben.  -  Debet  Preisten  b.  o.  Note  i. 

Beispiele   des  Ertrags  v.   Staatsforsten.    Preussen  A.  f.  1S75 

Fontrerw.  510S6  M.  M,  wovon  f.  Holz  45  75.  Nebennutzungen  3  405,  Jagd 

:  rfirrib.  0*295,  d,  Rest  auf  verschied,  kl.  Posten  (excl.  Geldwerth  d.  Holz- 

*a  Berecht,  und  Deputanten);  Summe  d.  dauernden  Ausg.  27*851,  wovon 

<  .  i  {»  rsönl.  Aueg  5*534,  rdlgem  Ausg.  0*570  (Communal-  tt  Realitäten, 
-freuten  u.  s.  w.),  andre  Verwalt-  u.  Betriebskosten  23  748;  demnach  Uebcr- 

.'  234  M.  M.,  d.  i.  p.  I  Hect.  d.  gesammten  Forstbodens  893  Mark,  oder  p. 
i  x.  Holzzncht  u.  z.  and.  produet  Zwecken  nutzbaren  Bodens  9  35  Mark, 

hkt  IV.  1.  202  ff.  -  Baden.  Wirkl.  Ertrag  i.  D.  1872—74  roh  4  383  M.  M. 

l  vöTon  Holzabgabe  an  Berechtigte  u.  Vergünstigte  25  400  M.   A.  f.  1876—77 

m  Holz  4  478,  Nebennutzungen  O  l  35,  Schadenersatz  f.  Waldfrevel  9000  M., 

4*>22  iL  M. ,  Ausgabe,  ohne  Kosten  d.  Oberverwaltung,  c.  1*723  (die  ein- 

•  i  iftien  im  Erat  sehr  verstreut,  Lasten  f.  Holzabgaben  hier  nicht  eingerechnet), 

^  rcia  c.  2-900  M.  M.  oder  f.  1  Hect.  3375  Mark.  —  Baiern.  Reinertr. 

:*r*kig.  i.  D.      1819—25  1*899,  1843—49  0*390,  1861—67  7  212  MM.  fl., 

i*a  Werth  d.  Abg.  an  Berechtigte,  oder  reep.  p.  Tagw.  52  K.,  1  fl.  34  Kr., 

'•  Kr.  X.  t  1877  Roheinn.  d.  Forst-,  Jagd-  und  Triftgefalle  30*236,  Kosten 
.  lü-rr  16-595  Mill.  Mark.  c.  14  5  Mark  p.  Hect  -  Oesterreich  Veit- 

Ind.  d.  kl.  Rests  d.  Dom  )  Reinertrag  c.  13  Mill.  fl.    Um  1870  p.  Joch 

ti  t  Ida.  —  Frankreich  A.  1876  roh  3806,  Kosten  123,  Roiuertr.  25  76 

,J-  —  Die  Kosten  betrugen  nach  Rau  in  den  60er  Jahren  vom  Uohertrage 
tawivT.  Harz,  64  bannov.  Landforste,  54  Preussen  (auch  1875  c.  54), 
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§.  195.  —  D.  Ergebniss.  Aus  diesen  Betrachtungen  1 

sich  folgende  Grundsätze32)  ableiten: 

1)  Die  Staatsforsten  sind  im  Allgemeinen,  wenigstens  in  tu 

Ländern  und  in  unserer  Zeit,  beizubehalten,  aber  princi 

ist  dies  nur  soweit  unbedingt  geboten,  als  die  in  §.  193  angefl 

Gründe  massgebend  sind.  Die  betreffenden  Forsten  dienen 

als  „Schutzwälder".38) 

2)  Selbst  eine  Erweiterung  der  Staatsforsten 

Ankäufe  von  Waldungen  und  durch  eigene  Neuanle 

kann  als  Staatsaufgabe  erscheinen,  wenn  obige  Rücksichten 

sprechen  und  wenn  es  sich  um  die  Erhaltung  des  Waldbei 

aufsogen,  unbedingtem  Waldboden  handelt,  welche  durch] 

besitzer  gefährdet  sein  kann. 34)   Die  bezügliche  Ausgabe  is 

privat-  und  zugleich  eine  staatswirthschaftliche  Kapitalanlage 

In  einzelnen  Fällen,  wo  jene  aligemeinen  Rücksichten  m 

in  Betracht  kommen,  kann  sich  ein  Ankauf  finanziell  empi 

wenn  er  um  besonders  billigen  Preis  geschieht,  wenn  di 

eine  zusammenhängende,  leicht  zu  beaufsichtigende  Walt 

auch  für  den  bisherigen  Staatsforst  erlangt  wird,  wobei  sich 

die  gesammten  Bewirthschaftungskosten   ermässigen  nud 

Boden  in  Betracht  kommt,  „welcher  zur  Zeit  bei  keiner  aa 

Benutzung  so  hohe  Erträge  abwirft,  als  bei  der  forstwirthi 

liehen"  (Leo,   sog.  bedingter  Waldboden,  mit  „Erwerl 

düngen").35)    Die  Neuanlegung  von  Waldungen  auf  öden 

Hachen  ist  aus  klimatischen  Rücksichten,  wegen  der  bei 

46  Baiern  (1876  weniger,  c.  41),  41  Oesterreich,  40  Baden  (1876  c.  3».  35  11 

berg,  36  Sachsen,  21  Proc.  (1876  c.  31)  Frankreich.  In  Frankreich  erklärt  s 

geringe  Belauf  der  Kosten  theils  aus  dem  Verkaufe  auf  dem  Stamme,  theiis  s 

schwachen  Personal.  Jetzt  scheinen  hier  Aenderungen  eingetreten  zu  sein.  I 

hängigkeit  des  Reinertrags  von  d.  Höhe  der  Hobpreise  u.  den  allgemein«  Oil 

hältnissen  ergiebt  sich  aus  dem  Vergleich  obiger  Daten,  z.  B.  Preussens  n  J 

und  mehr  noch  aus  dem  Vergleich  der  Reinerträge  in  den  einzelnen  Profimi 

Baiern  variiren  diese  z.  B.  von  1  :  2*5  (Max.  Ober-  u.  Unterfranken,  Min.  *>Ü 

u.  Oberbaiern).  Ohne  d.  Kosten  d.  Centralvcrwalt.  ist  d.  Reinertr.  im  R.-B.  Ous 

p.  Hect.  3  06.  im  R.-B.  Frankfurt  a.  0.  11  "21,  im  R.-B.  Magdeb.  186  Mart 

M)  Vgl.  Rau  §.  143.  der  zu  ahnl.  Ergebnissen,  nur  mit  z.  Th.  and.  M> 
kam.    Leo  in  den  Forstl.  Bl.  1875,  S.  321  ff. 

3S)  Dieser  Name  passt  allgemein  f,  Waldungen,  welche  sozusagen  klitri^ 
allgemein-Folkswirthsch.  Functionen  haben.  Er  ist  altüblich  f.  Walder.  die  & 

gegen  Lawinen  u.  s.  w.  dienen. 

M)  Die  Vermehrung  der  Staatswaldflächen  betrug  durchschn.  jährl.  in  Pi- 

1867—73  0  19,  Baiern  1844    68  0*24,  Würtemberg  1861—67  023.  B 

1856—70  0  29,  Sachsen  1843-74  037%.    Leo  a.  a.  0.,  S.  322.  Bw 

Vermehrung  wäre  nothwendig,  wenn  wirklich  z.  B.  in  Deutschland  20%  4er  IJ 
fläche  Wald  aus  all  gem.  Gründen  erforderlich  ist.   Leo,  329. 

*)  Leo  a.  a.  0.  S.  322. 
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-m*  des  Wasserablaufs,  wegen  der  Ungeeignetheit  solchen 

Sl  fär  andre  Culturen  und  weil  dann  später  Waldungen  in 

£}>enen  entbehrlicher  werden  können,  besonders  rathsam.30) 

dm  Erweiternng  der  Staats  Waldungen  im  grösseren  Umfange 

:en,  so  müssen  für  die  Wahl  der  anzukaufenden  Wälder  in 

er  Linie  jene  klimatischen  und  allgemein-volkswirth- 

:tlichen  Rücksichten  entscheiden;  sodann  mag  soweit  als 

beine  gle ic hmässigere  Vertheilung  der  Staatswal- 

N  über  das  Staatsgebiet  ins  Auge  gefasst  werden,  was 

jene  ersten  Zwecke  ohnehin  mit  bedingt  wird. 

Im  Einzelnen  muss  dagegen  objectiv  die  eigene  Abhol- 

:  von  Staatsforsten  oder  der  Verkauf  zu  diesem  Zwecke 

;en  werden,  wenn  der  Waldboden  ohne  schädliche 

:en  für  Klima  und  Cultur  besser  zu  anderen  Zwecken 

uzt  wird.  Hierüber  hat  dann  der  reine  Rentabilitätsge- 

Donct  zu  entscheiden:  wenn  die  voraussichtliche  Rente 

ier  anderweiten  Benutzung  des  Bodens  höher  als  die 

Irente  ist,  so  muss  die  andere  Verwendung  eintreten,  denn 

fegt  kein  Grand  vor,  absichtlich  auf  einen  Theil  der  mög- 

h  Rente  zu  verzichten  (§.  194).   Das  specielle  Interesse  der 

n$nmenten  einer  Gegend,  in  welcher  sich  solche  entbehrliche 

forsten  befinden,  darf  von  solcher  Massregel  nicht  ablenken. 

I  empfiehlt  sich  völlige  Abholzung  oder  Verkauf  auch  bei 

*u  zerstreuten,  schwer  zu  beaufsichtigenden,  dem  Holzdieb- 

<>esonders  stark  ausgesetzten  Gehölzen.37) 

Ia  Baden  sind  viele  hochgelegene  Bauernhöfe  in  der  Nähe  der  Waldungen 

-  Preis  angekauft  worden,  der  die  Umwandlung  in  Wald  vortheilhaft  macht. 

">~  4  Höfe  Fon  320  M.  zu  55.000  h\,  d.  M.  zu  174  fl.,  2  andere  f.  7Gs/4  M. 
Pi  K  i  iL  zu  III  fl.;  1868  5  Höfe  v.  431  6  M.  zu  66,000  fl.,  d.  M  z.  158  fl. 

Frankreich  bind  I1/«  Mill.  Hect.  Waldgrund,  welche  erst  wieder  neu  zu  Wald 
t  »^rdeo  müssen.  (Rau.) 

Vci  diesen  Gründen  sind  in  Baiern  früher  140,000  M.  zum  Verkauf  be- 

*•  rdeiu  vor.  25.000  M.  anf  0  9  Mill.  geschätzt,  für  1  Mi  Ii.  fl.  verkauft  wurden. 

»*it,  HL,  43.    Viele  Verkäufe  u.  Ankäufe  auch  in  Baden  (s.  d.  jährl.  Ber. 

'  Anschusses).  (Kau.)  —  Beispiele  rom  passenden  Verkauf  v.  Luxuswäldern 
r-i,  >.v  hs«n  bei  Leo  a.  a  0.,  S.  324.    Mit  dem  hier  erzielten  hohen 

«eh  dann  zweckmässige  Erweiterungen  des  Staatswalds  an  anderen  Orten 

m  durchführen. 

29*
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5.  Abschnitt. 

Bewirtkschaftung  und  Verwaltung  der  Staatsforstei. 

L  —  §.  196.    Leitendes  Princip  der  Bewirt! 

tung.    Für  die  Bewirtschaftung  der  beibehaltenen 

mus8  das  privatwirthschaftliche  Princip  des 

nachhaltigen  Reinertrags  das  leitende  sein,  soweit 

allgemeinen  Rücksichten  (§.  193)  nicht  widerspre* 

*)  In  d.  5.  A.  Rau  s,  §.  143,  Note  4.  §,  144—152,  in  mein«  A. 
—  Von  §.  197  an  im  Wesentl.  nach  Rau. 

f)  Vgl.  bes.  Reuning  a.  a.  0.,  S.  21,  Pressler's  oben  Note  11  d.ji 

genannte  u.  dess.  übrige  ia  Helferich's  Aufs,  in  d.  Tab.  Zeitschr.  I 

gestellten  Schriften  u.  diesen  Aufsatz  selbst,  in  welchem  Pressler's  Prinap, 
Bewirthschaftung  des  Waldes  so  einzurichten  sei,  dass  die  Wald  bodenreale 

werde,  privatwirthschaftlich  geprüft  wird.    Helferich  halt  dies  Pirna»  & 

ökonomisch  richtig,  meint  aber,  dass  damit  noch  nicht  bewiesen  sei .  es  « 

auch  nationalökonomisch  richtig.    S.  a.  a.  0.  S.  6,  35,  wo  die  Resultat  xa 

sind.    Offenbar  ist  es  allerdings  nur  vom  privatwirthschaftl.,  nicht  aber  wt 

wirthschaftl.  Standpunkte  richtig,  zu  der  Folgerung  zu  kommen,  dass  keit  ' Holzculrur  benutzt  werde,  welcher  als  Ackerland,  Wiese  oder  Weide  eine  bvk* 

rente  erwarten  lasse,  selbst  wenn  in  einem  Lande  dann  der  ganze  Waid  ra* 

sollte,  —  eine  Folgerung,  welche  Helferich  mit  Recht  als  notwendige  C*** 
rein  privatwirthschaftl.  Forstbetriebs  hinstellt,  S.  35.    Aber  abzuweisen  ist  i 

gerung  auch  aus  dem  nationalökon.  üesichtspunete  nur  mit  den  Rücksicht« 

klimatischen  und  allgemein -volkswirthsch.  K:nfluss  der  Walder,  nicht  mit  4* 

vor  Holzmangel  und  hohen  Holzpreisen  (§.  192).    Ebenso  darf  die  Be*el. 
Rente  des  als  Waldboden  benutzten  Bodens  vom  Forstwirth  auf 

trieben  werde,  n  u  r  insofern  Ausnahmen  erleiden,  als  ein  solcher  Betneb  a 

nachtheilige  Folgen  der  genannteu  Art  befürchten  lies»e.  z.  B.  desw« 
Waldbestand  bei  kürzeren  Umtriebszeiten  in  einer  für  das  Klima 

beschränkt  werden  müsste.  —  An  diesen  Sätzen  aus  d.  ü.  A.,  §.  176. 

auch  jetzt  nichts  andern  zu  müssen  geglaubt,  obgleich  die  wiss 

Controvcrse  über  das  richtige  leitende  Wirthschaftsprincip  im  Fo 
letzten  Jahren  sehr  lebhaft  discutirt  worden  ist    Beistimmend  zu 

in  der  6.  A.  äussert  sich  Leo,  Forstl.  BL  1873.  S.  89  ff.  Weitere« 

4.  B.  der  Neubearbeitung  des  Lehrbuchs  (Forstpolitik).  Besom 

aus  der  jüngsten  Literatur  noch:  Helferich's  2.  Art  Waldrentc  in  d.  Ttk 

1871,  XXVII,  549  ff  (nation.-ökon.  Prüfung  der  Pressler'sehen  Thesel.  dera 
XX VIII,  388  ff.,  „zur  Lehre  v.  der  Waldrente"  (auch  in  den  „Forstl.  RUsm* 
5.  4  ff.),  Wagen  er  (Forstmeister),  die  princip.  Aufgaben  der 

Ztschr.  1*73,  XXEX,  381  ff.,  ders..  Anleitung  zur  Regelung  des 

Baur  in  s.  Monatsschr.  für  Forst-  u.  Jagdwesen  über  „Forststatistik**,  eise  M 
Aufsätzen  im  Jahre  1872,  —  alle  diese  Arbeiten  gegen  Pressler.    Fsr  4a 
bes.  Judeich,  Tharander  Jahrb.  B.  19.  20,  22,  24,  daraus  der*,  in  «i  Tia 

1873,  XXIX,  145,  sachliche  Erörterungen  belehrender  Art  mit  Helfen«! 

speciell  gegen  Baur:  Lehr  in  der  Allgem.  Forst-  und  Jagdztg..  1873,  J 

u.  folg.  —  S.  auch  Roth  üb.  Grund-  u.  Waldrente,  Forstl  Hl   1873.  S.  1 

289.  —  Wenn  die  privat-  u.  volkswirthsch.  Standpuncte  richtig  auseinaa 
werden,  ist  eine  Vereinigung   der  scheinbar  so  eutgegengesetzrn  Aaae* 

schwierig.    Die  practische  Schwierigkeit  liegt  darin ,  richtig  zu  bestimm 

das  privatwirthsch.  Princip  der  Bewirthschaftung  Platz  greifen  darf,  ohne 

die  klimat  u.  allgemein- volkswirthsch.  Function  des  Waldes.  Uehertreitof 

Länge  der  Umtriebszeit  ist  hier  wohl  zuzugeben,  bes.  bei  den  <i<  u:?<  hvo  8*a*> 
Die  Consequenz  der  Anerkennung  der  genannten  Function  der  Wälder  tft  • 

erb» 
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Leitendes  Bewirthschaftungsprincip. 453 

in  sofern  gehört  die  Einnahme  ans  den  Donianialwaldungen 

niäss  unbedingt  zu  den  privatwirthschaftlichen  Einnahmen 

:aata.  Die  häufige  Rücksicht  auf  die  beste,  nachhaltigste  und 

tc  Befriedigung  des  Holzbedürfnisses  der  Bürger  darf  dagegen 

•-•n  in  §.  192  angegebenen  Gründen  für  den  Staatsforstbetrieb 

massgebend  sein.8)  Sie  führt  auch  nur  zu  einer  ungerechten 

>tigung  der  zufälligen  Anwohner  der  Staatsforsten,  was  bei 

otorisch  meistens  sehr  ungleichmässigen  Vertheilung  dieser 

D  über  das  Staatsgebiet  vollends  nicht  zu  vermeiden  ist. 

in  der  Bestimmung  der  verschiedenen  Holzculturen  muss  der 

•ilitätsgesichtspunct  entscheiden,  wobei  sich  freilich  die  Be- 

engung der  speciellen  Holzbedürfnisse  der  Nachbarschaft 

Naatsforsts  oft  ohnehin  finanziell  am  Meisten  lohnen  wird. 

ht  praktische  Durchführung  jenes  Princips  ist  in  einseitiger 

für  den  Wald  gerade  in  der  neueren  rationellen  Forst- 

'haft  (auch  Deutschlands)  zu  sehr  vernachlässigt  worden, 

tiich  ist  man  in  den  Fehler  gefallen,  die  Anforderungen 

:reff  der  Nachhaltigkeit  des  Waldbetriebs  zu  übertreiben, 

üur  für  den  Ersatz  eines  der  weggenommenen  Holzmasse 

*n  Quantums  durch  Zuwachs  zu  sorgen,  sondern  auch  den 

*n  HolzYorrath  eines  Waldes  ganz  zu  erhalten  und  die  Um- 

^ten  über  diejenige  Grenze  von  Jahren  auszudehnen,  welche 

r  >*ensehaftlich  nach  den  Wachsthumsverhältnissen  der  Wälder 

urivarwirthschaftlich  mit  Rücksicht  auf  die  Freise  der  Holz- 

Q  verschiedenen  Alters  nach  dem  Gesichtspuncte  des  höchsten 

^rags  die  richtige  fiör  die  verschiedenen  Holzculturen  ist. 

dieie  Weise  ist  die  Waldfläche  öfters  grösser  und  stärker  he- 

rhalten worden,  als  es  die  Rücksicht  auf  den  klimatischen 

^emein-wirthschaftlichen  Einfluss  der  Wälder  gebietet.  Ferner 

I  den  Wäldern  ein  unnöthig  grosses  Holzkapital  aufgesammelt 

fei,  welches  im  Grunde  brach  liegt  und  im  Interesse  der 

^irthsehafteii  der  Waldeigenthtimer,  also  auch  des  Staats,  m 

dem  in  diesem  Falle  hiermit  identischen  Interesse  der 

beschränkende  Waldschotzgesetegebung  für  den  Privatwald,  damit  hier 

-^itif  die  priTatwirthschaftl.  Betriebsweise  vorwalte,  oder  die  üebernahme  der 

'-*n  Wilder  von  solcher  allgemeinen  Bedeutung  in  das  Staatseigenthum.  Hier 

'  4a  icfccinbir  rein  forsttechnische  Frage  wieder  mit  den  Fragen  volkswirthsch. 
»**>a  u.  der  Eigenthumsordnung  zusammen  (f.  Wagner,  (irnndleg ,  Kap.  5, 

*  <  *  ̂   m ) 

*n  hin«  in  d.  5.  A.,  §.  143,  Nr.  4,  dieses  Princip  noch  festgehalten  neben 

aaeh  dem  grössten  Reinertrag.    Ebenso  schon  Male  hu  s  I,  §.  14. 
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ganzen  Volkswirtbschaft  passender  zu  einem  Theil  flüssig  ge 

werden  sollte.4)' 
II.  —  §.  197.  Bewirthschaftungsformen.  Die 

mein  übliche  und  auch  rationellste  Form  ist  die  SelbstbeM 

schai'tung  oder  Selbstverwaltung  der  Staatsforeteu. 

wird  grossentheils  durch  dieselben  Gründe  empfohlen  und 

geboten,  welche  für  das  Staatseigenthum  an  Wäldern  spr 

und  hat  sich  auch  vollkommen  bewährt  Die  beiden  änderet 

liehen  Formen,  Erbpacht  und  Zeitpacht,  sind  selbst  vo 

stigen  Gegnern  des  Staatsbetriebs  beim  Walde  selten  bettln 

in  der  Praxis  wenig  oder  gar  nicht  vorgekommen  und  auch 

zweckmässig,  weil  dem  Zwecke  des  Staatseigentums  an  W 

zuwider.6) 

4)  Obires  nach  Reuning,  bes.  S.  12,  24  ff,  (^Vegetation  in  den  verch 

Altersperioden,  Abnahme  des  Zuwachses  vor  den  jetzt  meist  üblichen  ümtri^ 
die  vielfach  von  100  auf  70  Jahre  verkürzt  werden  können,  da  die  Vennindd 

Zuwachses  nicht  mehr  durch  genügende  Steigerung  der  Qualität  und  des  Wen) 

geglichen  wird,  vgl.  auch  Pressler  und  Helferich  a.  a.  0.);  S.  21 — 24.  wo! 
der  jetzt  üblichen  Fürsorge  eines  Jahrhunderts  für  ein  nachfolgendes  in  der  B 

der  Holzsortimente  entgegentritt,  während  man  doch  die  Bedürfnisse  der  Zuksiu 

kenne  (vgl.  o.  Note  10  im  vor.  Abschn.  das  Wort  von  Hock)  u.  S.  24  furdk 

schaftliche  Haubarkeit  eines  Waldes  die  Regel  aufstellt :  sie  tritt  „mit  dem  M 

wo  das  aus  dem  stehenden  Holze  durch  dessen  Verwerthung  gewonnene  K»pta 

höheren  Ertrag  gewährt,  als  die  Werthserhöhung  desselben  durch  den  Zar* 

wenn  es  bestehen  bleibt;"  endlich  S.  31  ff.,  wo  Berechnungen  über  die  Grti 

flüssig  zu  machenden  vorräth.  Holzkapitals  angestellt  sind.  —  In  den  prensij 
forsten  (alte  Prov.)  waren  1865  vorhanden  an  Hochwald  von  Uber  80  Jahren  a 

Mill.  M..  oder  28%,  41—80  J.  alt  2  35  MÜI.  M.  oder  35%,  1 — 40  J.  alt  f\ 

M.  oder  .'*9u/0  des  ganzen  Walds,  was  einer  Umtriebszcit  von  100— 110  J.  ens 
während  Reuning  nach  Burckhardts  Tafeln  berechnet,  dass  bei  Brennholz  du 

vom  50.  J.  an  fäüt,  bei  Nutzholz  im  70.  J.  am  höchsten  ist;  a.  a.  S.  2S— W  ' 

Jahrb.  f.  Preussen,  III,  147.  1875  war  die  preuss.  Staatswaldfläche  7%  Bei 

Buchen,  56  Kiefern,  Lärchen,  12  Fichten,  Tannen,  1  Mittelwald,  S  Niederr^ 

Höhe  des  Reinertrags  hängt  natürlich  auch  mit  diesen  Culturen  zusamnv: 
Abschn.  Note  30). 

8)  Dies  besonders  zu  begründen,  ist  eigentlich  jetzt  kaum  mehr  nothirendir 
wies  in  §.  144  die  Erbpacht  in  folgender  Weise  ab:  „üm  die  Verwalter 

zu  ersparen  u.  d.  Erwerbseifer  v.  Privatunternehm.  zu  Hülfe  zu  rdfen,  hat  mm 

schlagen  d.  Waldung,  in  Erbp.  zu  geben  gegen  einen  in  Holz  angesetzten  Erbin« 

für  den  stehenden  Holzvorrath  Sicherheit  gewährendes  Erbbestandgeld, 

von  Jakob  I,  §.  270  ff  —  Pfeil,  II,  24.  39  (ist  nur  unter  manchen  Einseht 

für  diese  Maassregel).  —  v.  Seutt  er,  Domänenbenutzung,  S.  66.  —  Hundes* 

Encyclop.  II.  §.  787.  hatte  den  Verkauf  an  Gemeinden  oder  Majoratsbesit:'1 
Erbzins  in  (ield  oder  Holz  geratheu.)  Wenn  gleich  ein  Erbpachter  bei  m 

Nutzung  und  Ausgabe  noch  wirthschaftlicher  zu  Werke  gehen  würde,  ab  *ßj 

der  Staatsforstbedienten,  so  ist  doch  jener  Vorschlag  erheblichen  Bedenken  »nsgj 

1)  Man  müsste  über  den  Pachter  genaue  Aufsicht  führen,  um  ihn  an  einer«! 

haltigen  Behandlungsweise  des  Waldes  zu  verhindern,  es  wäre  also  dennoch  eu 

Staate  angestelltes  Personal  unentbehrlich  und  die  hiedurch  notwendigen  Be* 

kungen  würden  das  Mitwerben  der  Erbpachtlustigen  sehr  einengen.  Nur  behn  N 

walde,  wo  einzelne,  von  Jahr  zu  Jahr  haubar  werdende  Schlage  abgegrean  * 

können,  wäre  die  Besorgniss  eines  fehlerhaften  Verfahrens  schwacher  n.  nun  ̂  
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IL  —  §.  198.  „Die  Grundsätze  der  Staatsfor stvc r- 

iug€)  betreffen  thcils  die  Personen,  die  zur  Bewirthschaf- 

»ler  Domänenwaldungen  mitwirken  sollen  und  deren  Verhält- 

in  einander  (Organisation  der  Staatsforstwirthschaft) 7),  theils 

reachäfte,  §.  199  ff. 

1q  der  ersten  Hinsicht  sind  zufolge  einer  durch  lange  Er- 

ngeo  bewährten  Arbeitstheilung  folgende  Wirkungskreise  zu 

-beiden: 

.«Beschützende  Forstbediente  (Forstwärter,  Wald- 

r,  Waldschützen  u.  s.  w.),  bei  welchen  nur  Schulkennt- 

ond  erprobte  Redlichkeit  erforderlich  sind.  Sie  müssen  zahl- 

genog  sein,  um  alle  Frevel  und  Störungen  zu  verhüten,  und 

•  »reten  fleissig  durchgehen.8) 

.  iiasigea  Erbbestandgeld  zu  fordern.    2)  Der  Erbpachter  kann  wenig  andere 

i.hc  VcrbtJserun gen  im  Forstbetriebe  vornehmen,  als  die  auch  von  der  Staats* 

viitanf  ausgeführt  werden  können;  er  gewinnt  dagegen  ansehnlich  zum  Nach- 

te Staatscaaa«,  wenn  mit  dem  Steigen  der  Volksmenge  die  Holzpreise  sich  be- 

i  heben.    (Jakob  will  daher  die  Erbpacht  erst,  wenn  der  Holzpreis  schon 

*(.  §.  271,  t.  Seutter  umgekehrt  bei  Wäldern,  die  die  Kosten  nicht  decken.) 

itk  terdieot  die  Vererbpachtung,  für  welche  es  fast  gar  keine  Erfahrungen  giebt 

fäd»  bei  Hochwaldungen  offenbar  unausführbar  sein  würde,  auch  bei  anderen 

n  kB«  Empfehlung.     (Ein  sehr  ungünstig  ausgefallener  Versuch  wurde  von 

~mil$en  kurkölnischen  Hofkammer  im  jetzigen  furstl.  areinbergischen  Ge- 
kcbL    Du  die  Erbpachter  den  Vertragsbedingungen  zuwidaz  die  \\  Üdei  ver- 

*>  worden  die  Waldtheile  von  der  Herrschaft  wieder  eingezogen.    Nur  noch 

öfwhtoi  rind  im  Besitze.    Sie  entrichten  beim  Wechsel  desselben  ein  geringes 

•rj  ü.  juhrlij  h  einen  sehr  geringen  Kanon,  der  von  25  S<  haaren  zu  95  rhein. 

R*  '23  pr.  Morg.)  nur  6  fl.  18  kr.  beträgt,  während  der  Boden  allein  sicher  eine 

I-  i«      fl.  einbringen  würde.  (Privatmittheilung.))  —  Aueh  die  Zeitpacht  ist 
-  uoaeo  Gründen  wie  die  Erbpacht  nicht  wohl  in  grösserem  Maasse  anwendbar, 

hier  eine  Controle  unentbehrlich  und  doch  zu  schwierig  für  den  Staat  und 

für  den  Pachtet  sein  würde.     (Kür  eine  „nach  Grundsätzen  der  Forst- 

en bedingte"  Zeitpacht  der  Wälder  anstatt  der  eigenen  Bewirtschaftung  bis 
=a  iVjtpancte.  wo  Erbpacht  möglich  ist,  Jakob,  §.  274). 

>*h  Kau,  §.  145.  —  Man  begreift  unter  S  t aa 1 8  f o rs t w i s sc  n  s c ha  ft 

•udirectio  nslehre)  die  wissenschaftliche  Darstellung  aller  Kegeln,  nach 
•  Regierung  sowohl  in  finanzieller  Hinsicht,  als  aus  dem  Gesichtspunct  der 

*T '^tkickllhrpflege  und  Sicherheitspolizei  in  Bezug  auf  die  Forstwirtschaft  zu 

L«h  hat  Beide  Arten  von  Regeln  sind  in  den  vorhandenen  Schriften  öfters  nicht 
^  Haut,  von  einander  getrennt,  v.  Burgsdorf,  Forsthandbuch,  2.  Band  1*05. 

A-'-Hartig,  Grundsätze  der  Forstdirection,  1SI3,  2.  A.~-    Meyer,  Forst- 
.^ehre.  2.  A..  1S22.  —  Laurop,  Die  Forstdirection,  1^24.  —  Pfeil  a.  a.  0., 

*-.d:kind.  Anleit.  zur  Korstverwaltung  u.  zum  Forstgesehtftsbetriebe.  Darm- 

^1-  -  v.  Berg,  Die  StaAtsforstwirthicbaftslehre,  1S50.  (Kau.)  -  Albert, 
i  StaabforstwissenscU.,  Wien  1S75. 

ü ar ti  g ,  Grundzüge  zu  einer  zweekmäss.  Forstorganisation,  in  dessen  Abband 

-ber  interress.  Gegenstände  beim  Forst-  u.  Jagdwesen,  Berlin  1S30,  S.  1.  — 

•*«kegen.  F.  Pol.,  S.  314.  »21.  -  v.  Berg  S.  350   —  Th.  Hartig.  Syst. 

,  Studium  d.  Foretwirthsc.haftslehre,  1S5*   S   333.  (Bau.) 

i  WeWaftter  werden  gewöhnlich  aus  dem  Bauernstande  genommen,  sind  ansässig 

"i^ea  so  besoldet  werden,  dass  sie  auskommen  können.    In  Preusscn  werden 

r<*-&hutzbedientcn  Jäger  aus  den  Linientruppen  genommen.    W  ürtemberg 
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„2)  Verwaltende  oder  bewirtschaftende  Beamte 

zirks-  oder  Revier för ste r),  von  denen  man  neuerlich 

gute  wissenschaftliche  Bildung  verlangt  und  denen  man  d< 

auch  eine  freiere  und  ausgebreitetere  Thätigkeit  anweist* 

Eifer  kann  in  diesem  Geschäftszweige,  abweichend  von  den  m 

Staatsdienstzweigeu ,  mitunter  ohne  Bedenken  durch  einen 

sicherten  Antheil  am  erhöhten  Ertrage  befördert  werden.10» 

hat  in  6  Forstämtern  militärische  Forstschutzwächter  nach  Art  der  Landjä? 

darmen),  Hoff  mann,  W.  Finanzrecht,  I,  273.  Angehende  Forstmänner  sind  ii 

auf  Unparteilichkeit  und  Zuverlässigkeit  vorzüglich,  müssen  aber  besser  bezahlt 

auch  ist  es  nachtheilig,  sie  lange  in  diesem  ihrer  Bildung  nicht  entsprechen 

rufe  zu  lassen.  Die  zur  Anfeuerung  des  Eifers  dienenden  Anzeige.gebühren  bfl 

freveln  sind  in  Baden  durch  das  Forstgesetz  von  1835  aufgehoben  worden,  i 

die  Glaubwürdigkeit  der  Aussage  des  Waldhüters  schwächen,  ebenso  in  Oesto 

soit  1828,  doch  gegen  Zusicherung  einer  Belohnung  für  eifrige  Waldheger,  ▼ 

zweckmässig  ist;  v.  Malinkovski,  l,  22.    Auch  in  Preussen  (Holzdieb 

v.  2.  Juni  1852,  §.  34)  hat  die  Aussage  desjenigen  Forstschutzbeamten,  welch 

Anzeigegebühr  erhält,  keine  Beweiskraft.  —  Preussen  hatte  1858  2467  Schuti 

(Förster,  F.-Aufseher  u.  Waldwärter),  oder  1  auf  3240  Morgen,  1870  3658  od 

2360  M.,  1875  366S  (Förster,  Hegemeister,  Revierförster,  —  wobei   zu  be; 
dass  d.  forstl.  Titulaturen  in  Deutschi,  eine  bunte  Mannigfaltigkeit  zeigen,  l 

„Förster",  „RerierfÖrstcr"  bald  eine  untere,  beschützende,  bald  eine  mittlere, 
tende  Stelle  bezeichnet  —  3309,  Waldwärter  359),  1  auf  634  Hect.  Dnrchscha 

d.  Förster  etc.  983,  d.  Waldwärter  397  Mark.  —  Frankreich  (1866)  3S94 

generaux,  brigadiers,  gardes  oder  1  auf  290  Hect    In  Baiern  1860  ein  Sc 

dienter  auf  1484  Tagw. ,  in  Würtemberg  auf  1350  M.  Domanialwald ,  in  1 

auf  beiläufig  700  M  —  Nach  v.  Berg  S.  263  kann  ein  Waldhüter  nach  d* 

ständen  1000 — 1000  pr.  Morgen  versehen.    (Z.  Th.  nach  Rau.) 

9)  Vgl.  Papius,  Ueber  die  Bildung  des  Forstmannes,  1823.  Ehemais  v 

Revierftrster  nur  der  Gehülfe  des  Oberförsters,  dem  die  eigentliche  Bowirths«:* 

oblag;  so  noch  Hartig  a.  a.  0.  —  Neuerlich  ist  in  mehreien  Staaten  den  8 
förstern  ein  so  ausgedehnter  Wirkungskreis  übertragen  worden,  dass  den  Forstn» 

ein  grosser  Theil  der  Geschäfte  abgenommen  werden  konnte.  Der  BezirksfÖr* 

auch  zur  Mitaufsicht  in  Privatwaldungen  bestellt.  Baden  hat  in  1875  94  I 

herrliche  Bezirksförster  von  durchschnittl.  3042  M.  Gehalt  u.  217  M.  Wobnunq 

zuschuss,  aber  nur  75  derselben  haben  nach  Rau  Domanialwaldungren  zu  b^ 

Schäften,  also  kommen  im  D.  g.  2650  M.  auf  einen.  Preussen  185S  35T. 

356  Oberförster,  einer  auf  22,400  M.,  mit  4—900  Thlr.  Besoldung,  1870  ein 
12,390  M.,  1875  678  Oberförster  mit  2550  M.  durchschn.  Besold.,  1  auf  343* 

Oestereich  um  1870  ohne  Tirol  31  Oberförster,  128  Förster,  10  Unterforsu; 

einer  auf  5910  Joch.  Die  Geschäfte  der  Forstbeamten  sind  in  verschiedenen  LS 

so  ungleich  vertheilt,  dass  obige  Zahlen  keine  genaue  Vergleichung  gestatten.  Fj 

reich  in  den  60er  Jahren  gegen  370  inspecteurs  und  sousinspecteurs ,  oder 

3164  Hect.  Die  F0rstbeamten  Frankreichs  mit  Ausnahme  der  conserratenrs  k 

ohne  etwas  Privatvermögen  nicht  bestehen,  v.  Pannewitz  S.  111.  —  Speci* 
über  d.  Grössenverhältnisse  d.  Dieustbezirke  der  Staatsforstbeamten  im  D.  Bei: 

bei  Leo,  Forstl  Blätter,  1873  S.  79  ff.  Die  durchschn.  Grösse  eines  Oberfomb 

bezirks  in  Preussen  ist  hier  87,414  H. ,  Max.  Brandenb.  199,910  H.t  Min.  Wt* 

29,673,  dsgl.  eines  Iuspectionsbezirks  20,329,  Max.  Posen  42,842.,  Min.  M 

8,478,  dsgl.  eines  Reviers  3817,  Max.  Posen  6.855,  Min.  Schlesw.  Hobt  2<N 

Je  auf  1  Oberforstbeamten,  1  Inspectionsbeamten  u.  1  Revierverwalter  kam  an  S 

waldfläche  in  Baiern  bez.  39,101,  13,034,  1819  H.,  Sachsen  165,006.  1: 

1278  H.,  Würtemb.  94,653,  15,145,  2368,  Baden  70,003,  —  u.  3271  (Ren 

v.  Berg  (S.  367)  rechnet  5  —  6000  pr.  M.  auf  ein  Forstrevier,    i/  Th.  nach  : 
lw)  Pfeil,  U,  57. 
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Beamten,  so  wie  für  einen  Theil  der  Schutzbedienten,  soweit 

jfven  nicht  in  den  Ortschaften  leicht  eine  Unterkunft  finden, 

Dienstwohnungen  mit  Ländereien  zu  eigener  Benutzung 

.,3)  Oberaufsehende  Beamte.  Zunächst  ttber  den  Förstern 

a  nach  der  älteren  Einrichtung  die  Forstmeister,  oder,  wie 

neuerer  Zeit  häufig  augeordnet  worden  ist,  die  einem  grösse- 

Amtsbezirke  vorgesetzten  Forstinspectoren,  die  wieder 

Landes-  oder  Provincial- Forstbehörde  untergeben  sind.11) 

die  Oberaufsicht  über  die  Gemeinde-,  Stiftungs-  und  Privat- 

en ganz  ausserhalb  der  Finanzgeschäfte  liegt  und  ganz 

ton  fianziellen  Rücksichten  ausgeübt  werden  muss,  so  sollte 

Wer  der  zur  Volkswirthschaftspflege  verordneten  Oberbehörde 

»terinm  des  Innern  u.  s.  w.)  stehen,  doch  mit  einer  solchen 

'  lung  zwischen  beiden  forstlichen  Oberbehörden,  das s  Reibung 

"fet,  nach  gleichen  technischen  Grundsätzen  gehandelt  und 

c  beiderseitigen  Maassregeln  Uebereinstimmung  gebracht  wird, 

i)  Cassen b eamte.  Die  Besorgung  der  baaren  Einnahmen 

A  i^aben  ( Forsteassen wesen)  wird  am  Besten  von  dem  tech- 

w  Foretdienste  getrennt  und  einem  besonderen  Forstcassier 

einem  Domänenverwalter  Ubertragen."  (Rau.) 

?  199.  B.  Geschäfte  des  Domänenforstwesens. 

1'  „Forststatistik.  Zur  Grundlage  der  Bewirtschaftung 

t  &  genaue  Kenntniss  der  Domänenwaldungen,  welche  durch 

Beschreibung  nach  vorgängiger  Berichtigung  und  Bezeichnung 

>mung)  der  Waldgrenzen  ,durch  Vermessung,  Kartenzeichnung 

Ständige  Beschreibung  nach  Boden,  Lage,  Klima,  Holzbe- 

• Q  8- w.?  endlich  durch  Abschätzung  (Taxation)  der  Vör- 

den Holzmasse  jedes  Alters  und  jeder  Holzart  und  des  jähr- 

-  Zuwachses  erlangt  wird.    Die  Forstabschätzung  kann  ihrer 

»fidlicbkeit  willen  nur  allmälig  durch  vorzüglich  geschickte 

Dinner  bewerkstelligt  werden. 12) 

k  kleineren  Staaten  genügt  eine  einzige  Domänenbehörde,  welche  für  die 

"iaen  oder  einige  R&the  vom  Forstfache  besitzt.  In  Baden  ist  nenerlich 

'  ttrecton  mit  der  bisher.  Domänenkammer  verschmolzen  worden  zu  einer 
-ir^rtion.    1S40  wurden  die  badischen  Forstämter  aufgehoben  und  durch  5 

|  *9  fawtinspectoren  ersetzt,  die  aber  jetzt  wieder  aufgehoben  sind,  da  die  Ober- en reisende   Mitglieder  hinreichende   Oberaufsicht  führen  kann.  In 

'»»«n  1575  126  Oberforstmeister  u.  Forstmeister  mit  durchschn.  5036  M.  Be- 

Jjf.  Leo,  Forststatist.,  Bert.  1874.    Ders.,  Plan  f.  d.  Einricht  d.  Forststat. 

"V:'-.  F-r-tl.  Blatter  1^74.  S.  161  H.  —  tj.  J'i'.i  fa<t  wrtrtJich  nach  Kau «.  147. 
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„2)  Nach  dieser  Vorarbeit  kann  mau  zur  Entwertung 

Betriebspläne  schreiten,  welche  die  ßenatznngsweise  j 

Waldtheiles,  das  Alter  der  zu  hauenden  Stämme  ( Umt rieb sze 

die  Art  des  Hiebes,  die  zu  hauende  Holzmenge  u.  dgl.  aussprec 

Wälder,  bei  denen  die  Holzart  und  das  Alter  des  auf  ihren 

zelnen  Abtheilungen  vorhandenen  Holzbestandes  noch  nicht 

erforderlichen  regelmässigen  (Rieht-  oder  Normal-)  Zu* 

haben,  müssen  nach  und  nach  in  denselben  hin  übergeführt  wer 

Betriebsregulirung  oder  -Einrichtung.  Sind  diese  I 

festgestellt  und  die  Waldungen  denselben  gemäss  eingerichtet 

wird  dann  aus  jenen  für  jede  Periode  und  jedes  Jahr  die 

schritt  für  die  vorzunehmenden  Geschäfte  abgeleitet  ( periodis< 

und  jährlicher  Betriebsplan).  Man  muss  hiebei  bed 

sein,  solche  Holzarten  und  Holzsorten  zu  gewinnen,  welche  für 

Boden  und  das  Klima  passen,  am  Meisten  begehrt  werden, 

Besten  zu  verkaufen  sind  und  deshalb  auch  den  Bedürfnissen 

Volkes  am  Meisten  entsprechen.13)  Bauholz  kann  wegen  a| 

langsamen  Wuchses  am  Leichtesten  in  den  Staatswaldungei. 

zogen  werden,  und  der  fortdauernd  höhere  Holzertrag  der  l 

Waldungen  muss  dieselben  für  die  Staatsforstwirthschaft  empfehlt 

Die  Hiebsmenge  kann  so  lange  nicht  mit  Sicherheit  richtig 

stimmt  werden,  als  man  die  Stärke  des  Zuwachses  nicht  kei 

die  aber  durch  neuere  Forschungen  der  Forstmänner  immer  sie 

annährend  ermittelt  wird.16) 

1S)  Von  den  Niederwaldungen  sind  besonders  die  zur  Gerinnung  guter  E 
rinde  zur  Lohebereitung  bestimmten  Schälwaldungen  auf  kurze  Umtriebszeit  d 

lieh.  Der  auf  jeden  Hieb  folgende  ein-  oder  zweijährige  Anbau  von  Felder 

nach  vorgängigem  Verbrennen  des  Rasens  oder  des  Reisigs  (liackwaldbe: 

wird  auf  einem  an  MineralstofTen  nicht  reichen  Boden  mehr  in  Privat-  als  ia  j 

Waldungen  gowählt  (Kau). 

")  Vgl.  Kau,  Volkswirthschaftsl.  §.  391. 

15)  Baden:  Hiebsmenge  für  1842  und  43  jährl.  0'58  Kl.  auf  den  Morg- 

1850 — 5G  0*6$  Klafter  auf  den  Morgen  gehauen.     Das  Bau-  und  Nutzhok 
19  Proc.  der  Menge,  aber  in  den  3  letzten  Jahren  an  38  Proc.  des  Erlöses, 

Forstverwaltung  Badens,  Karlsr.  1S57.     Man  hoff*,  künftig  bis  0*75  Kl.  rom  I 

zu  erhalten.     A.  1870  mit  Stockholz  142,000  Kl.  oder  auf  den  Morgen  ui' 
60  Cub.-F.,  100  C.-F.  Derbmasse  auf  den  M.  gerechnet.    In  der  Bodenseeg^ 

der  Abgabesatz  0*72,  im  unteren  Rheinthal  0  65,  im  Hochgebirge  des  Schnarr 

0*58,  im  Odenwald  049  Kl.,  im  Niederwald  0*64  Kl.    Durchschnittliche  Hkl« 

1872—74  372,848  Festmeter,  p.  Hect.  4  34  Festmeter.  —  Preussen  A. 

Cub.-F.  vom  M. ,  R.-B.  Bromberg  12*8,  (iuinbinnen  15,  Provinz  Sachsen  24. 

Wiesbaden  31  '3  C.-F.,  1875  Naturaler^.  463  MUL  Cubikmeter  Derbholz,  1« 

C.-M.  Stock-  u  Reiserholz,  p.  Hect.  c.  2  C.-M.  Derbholz  und  15  C  M.  StK* 

Reiserholz.  —  Baiern  1802:  Mittlerer  Ertrag  der  Domanial Waldungen  mit  E 

des  Reisiges  0  52  Klafter  von  126  C.-F.,  die  (zu  70  Proc.)  88  C.-Fuss  Derb** 

hält,  plso  45  8  C.-F.  auf  das  Tagewerk,  max  0  78  Kl.  in  Schwaben,  077  ii  5 
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J)  Bei  der  Anlegung  neuer  Waldangen  durch  Saat  oder 

:iung  (Culturen),  wenn  sie  nicht  bloss  zur  Ausfüllung  ein- 

gössen bestimmt  ist  oder  aus  den  in  §.  193  erwähnten 

richten  erfolgte,  muss  man  erwägen,  ob  der  künftige  Holz- 

^  die  Kosten  muthmasslich  belohnen  werde.  Solche  Wald- 

au sind  vorzüglich  auf  Stellen  zweckmässig,  die  sich  zu  einer 

reo  Benutzung  gar  nicht  oder  weniger  eignen,  zumal  wenn 

•ich  für  leichte  Fortbringung  gesorgt  wird  (unbedingter  und 

Dster  Waldboden).16)  Unternehmungen  dieser  Art  geben  einen 

:t  iur  die  Rodungen  des  zum  Feldbau  dienlichen  Waldgrundes. 

4»  „Forstschutz.  Die  Waldungen  müssen  vor  allen  nach- 

ten äusseren  Einwirkungen  bewahrt  werden,  die  sowohl  von 

Ereignissen  als  von  menschlichen  Handlungen,  aus  l  nacht 

•*eit  oder  aus  rechtswidriger  Absicht,  entspringen  können.  Wäh- 

die  Untersuchung  und  Bestrafung  der  Waldfrevel  den  Ge- 

lten nicht  entzogen  werden  darf,  sind  die  unmittelbaren  Gegen- 

den zur  Verhütung  aller  jener  Beschädigungen,  insoferne  sie 

.  aia.  0-43  Kl.  in  den  durch  übertriebene  Nebennutzungen  verschlechterten  Wäl- 
W  Wer.  Pfalz .  bei  denen  auch  viele  junge  Bestände  noch  nicht  ertraggebend 

i'uTthschn.  v.  1861—67  auf  1  baier.  Tagw.  d.  product.  Waidfläche  0*119  Massen- 

!  Baa-  u.  Nutzholz,  0  ?t96  Rauinkl.  Scheit-  u.  Prügelholz,  0*057  dsgl.  Stockholz, 

•  ihodert  Wellen.  —  Oesterreich,  A.  1S70  (mit  Umrechnung  der  Kohlen  auf 

irubchen  Rauminhalt  an  Holz),  nach  Hart  ig  auf  dem  Joch  i.  D.  1*2  Kl.  zu 
-Fws  Drrbmasse  —  120  C.-F.,  insbesondere  Oesterreich  unter  d.  Enns  170  C.-F., 

der  IL  6u,  Salzburg  79,  Tirol  143,  Galizien  33.  —  Unter  gleichen  Umständen 

:  kuttrr- Ertrag  einer  ir*:wi.v.en  Fliehe  au  hüten  Laubholz  kleiner  als  an  Nadel- 

•W  die  liitzkraft  und  der  Verkehrswerth  der  Klafter  auch  grösser.  Die  grossen 

t.h-:r-n  m  >\>-n  »\n<z>  u  Zahlen  rühren  /.um  Theik  auch  ron  Beden  u  Klima 

Mx  hat  auch  der  bessere  oder  mangelhafte  Zustand  der  Waldungen  und  die 

tore  Konnirung  der  Umtriebszeit  starken  Einfluss,  und  in  dieser  Hinsicht  zeigt 

Iis*  die  Forstwirthschaft  mancher  Gegenden  noch  viel  zur  Erhöhung  des  Holz- 
Uuin  kann-    Zur  Vergleichung  muss  man  die  verschiedenen  Landes maasse  auf 

ans*  umrechnen,  wozu  folgende  Angaben  dienen:  1  preuss.  Klafter  von  108  C.-F. 

M  Morgen  ist  soviel  als  121  KI.  von  144  bad.  C.-F.  auf  1  bad.  M.  «=  1*216 
ö  ?on  144  C.-F.  auf  1  würt  M.  —  1422  baier.  Kl.  von  126  C.-F.  auf  1  baier. 

TrA  wm  2  205  Ostern  KL  von  108  C.-F.  auf  1  Joch  «=  2*854  sachs.  KL  von 

'  -F  aBf  l  sichs  Acker.    (Die  älteren  Daten  nach  Kau.) 
b  Hannover  wurden  in  dem  einzigen  Jahre  18501  gegen  11,000  Morgen 

welches  77.00«)  Thlr.  kostete.     In  Baden  sind  1S50  — 56  21,262  M. 

:  »der  bepflanzt  worden,  inWttrtemberg  1830—52  32,287  M.  vollständig,  da- 

TnTrJen  267.709  M.  ausgebessert.     In  Baiern  wnrden  neu  angelegt  im  D. 

-13  28^76  Tagwerk,  1S43-49  36,638,  1849—58  32,042,  also  in  18  Jahren 
•t"  T.   Die  Kosten  auf  das  T.  waren  in  diesen  drei  Perioden  6  4—  7*25 —  8  1  fl. 

der  Zunahme  der  Staatswaldungen  »s.  oben  vor.  Abschn.  Note  33)  ist  Überall 

'-'**  Colturen  zurückzuführen.  —  Zu  den  Arbeiten  werden  Sträflinge,  welche 
befangen  haben,  zu  Hülfe  genommen.    Man  sorgt  für  Gewinnung  von 

oo«B^a  und  legt  Baumschulen  für  Setzpflanzen  an.    Ausgaben  für  «>g.  Wald- 
Baden  1870  58,000  fl.,    1H77  100,000  M. ,   Baiern  lb70  308.100  fl., 

f,U»tl  |%75  for  Culturen,  Verbesscr.,  Holzabfuhrwege,  Forstmcss.  und  Betriebs- 

F-J.  15«  Hül.  m..  ausserdem  bei  d.  C<*ntralverwalL  I  II  M.  M.  (Kau.) 
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nicht  vod  dem  einzelnen  Forstwirthe  getroffen  werden  koi 

sondern  die  Mitwirkung  der  Staatsgewalt  erfordern,  ihrem  ̂  

nach  polizeilicher  Art,  müssen  jedoch  wegen  des  Znsani 

hanges  mit  den  übrigen  Forstgeschäften  dem  Foretpersonale 

tragen  werden.17)    Der  Reiz  zum  Holzfrevel  und  Holzdieb 

steigt  mit  den  Holzpreisen,  mit  der  Zerstörung  der  Gemeind 

düngen  und  der  Bedrängniss  der  unteren  Classen.  Wörde 

ihm  nicht  eifrig  entgegenwirken,  so  würden  viele  Staatswaldc 

durch  die  Angriffe  der  Holzfrevler  sehr  beschädigt  werden. 18) 

Aufsicht  durch  die  bestellten  Waldhüter,  schnelle  Bestrafung 

die  Auswahl  zweckmässiger  Strafarten,  Einfluss  des  Schule 

richtes, ,9)  Unterstützung  der  Dürftigen  mit  Brennholz,  *°)  gut* 

wirthschaftung  der  Gemeindeforsten  u.  dgl.  sind  die  wirksan 

Verhütungsmittel." 21) 

§.  200.  —  5)  „Die  auf  den  Staatswaldungen  lastenden  Die 

barkeiten  (Servituten)  sind  vor  Allem  nach  ihrem  Umf 

durch  sorgfältige  Untersuchung  festzustellen,  um  die  erweislich 

gründeten  Rechte  von  neueren  ungebührlichen  Erweiterungei 

unterscheiden  —  ein  verwickeltes  Geschäft,  welches  häufig 

durch  gerichtliche  Entscheidung  zu  beendigen  ist.  Für  das 

- — i —  — ■ — 

17)  üeber  den  Forstschutz  s.  besonders  Hundeshagen,  F.  Polizei,  S. 

—  Pfeil,  Forstschutz  und  Forstpolizeilehre,  Berlin,  1881. 

,s)  Einige  ältere  Statist.  Daten  über  Holzfrevel  in  Baden  u.  Baiern  s.  b*i 
5.  Ausg.  §.  147  An m.  c,  6.  A.  §.  180  Anm.  c.    Solche  einzelne  Daten  sind 

beweisend  genug.    Die  neuere  Kriminalstatist.  enthält  regelmässig  auch  Uber  I 

vergehen  genauere  Daten.    Vgl.  z.  B.  f.  Bai  er  n  H.  XIX.  d.  Statist.  Beiträge 

Znsammenhang  der  Häufigkeit  der  Forstfrevel  mit  der  Verbreitung  der  Waldtr 

Höhe  der  Holzpreise  u.  d.  allgem.  Ökonom.  Lage  der  unteren  Classen  ist  a 

wahrscheinlich  und  scheint  durch  die  Statistik  bestätigt  zu  werden     8.  (  Bi 

Regenauer  S.  367.  Borchardt  (Der  Holzdiebstahl,  Berlin,  1842,  S.  91)  x. 

den  Verlust  der  Waldeigenthttmer  in  Preussen  jährlich  auf  2  Mill.  Thlr.  an,  u 

er  den  verlornen  Zuwachs  durch  einstweiliges  Leerbleiben  der  Stelle  dem  Betrag 

entwendeten  Holzes  gleich  setzt. 

M)  Die  Vorurtheile  vieler  Menschen,  welche  das  unbefugte  Hinwegnehm 
stehendem  oder  schon  gefälltem  Holze  als  nicht  schimpflich  darstellen,  stammet, 

leicht  aus  einer  dunkeln  Erinnerung  an  die  Vorzeit,  wo  die  Wälder  noch  Gtmi 

gewesen.    (Vgl.  Wagner,  Grundleg.  L  §.  360.)    Doch  kommen  schon  sehr 

Strafgesetze  vor.    Vergl.  Süsser,  Forst-  und  Jagdhistorie  der  Deutschen,  Ca? 

§•  24  ff. 

*°)  Z.  B.  durch  unentgeltliche  Ueberlassung  der  Wurzelstöcke  zum  Ausgra 
auch  der  Verkauf  von  Werkholz  in  kleinen  Quantitäten  an  Holzarbeiter  ist  ntm. 

damit  diese  nicht  zu  stehlen  brauchen,  femer,  wo  es  an  Beschäftigung  für  die  Art* 

fehlt,  die  Einfuhrung  der  Hack-  oder  Röderwald  wirthschaft  oder  des  Feldbaus zwm 

den  Zeilen  der  Holzgewächso  in  den  ersten  Jahren ,  wie  es  zu  VirnheüB  (Gk 

Hessen)  geschieht 

")  Niomann,  Waldberichte,  II,  2.    -  Pfeil,  Grundsätze,  TL,  558.  De«.  Fo 

schütz,  S.  203  —  231.  —  Hundeshagen,  Forstpolizei,  S.  132.  —  Borr: 

a.  a  O.  —  t.  Berg,  Staatsforstwirthschaftslehre  S.  154. 
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■  der  Regierung  in  Bezug  auf  die  anerkannten  Berechtigungen 

a  dieselben  Grundsätze  ein,  welche  bei  Privatwaldungen  zu 

i^en  sind. **)  Die  Beholzungsrechte  sind  für  die  Bewirth- 

üang  weniger  nachtheilig  und  können  auch  durch  Abtretung 

>  angemessenen  Waldstückes  leicht  abgelöst  werden.  Die 

ple-und  Streuberechtigung23)  aber  führt  einen  Widerstreit 

;  >r*twirtü8chaftlichen  Interesses  mit  dem  landwirtschaftlichen 

et,  weil  eine  um  der  Holzzucht  willen  wünschenswerthe  Ein- 

iiikang  oder  Ablösung  dieser  Nebennutzungsrechte  für  die 

iwirthe  in  waldreichen  Gegenden  und  daher  überhaupt  für  die 

>wirtbschaft  schädlich  werden  kann. u)  Auch  sind  die  befürch- 

i  forstlichen  Nachtheile  der  Waldweide  keineswegs  in  allen 

■  vorhanden.85)  Man  inuss  daher  diese  Befreiung  (Puri- 

:ion)  der  Staatswaldungen  nur  mit  Vorsicht  betreiben  und 

uf  hinwirken,  dass  da,  wo  jene  Nebennutzungen  noch  jetzt 

üe  Landwirthe  Bedürfniss  sind,  durch  land-  und  ibrstwirth- 

iiiiche  Verbesserungen  der  Futter-  und  Streubedarf  ohne  Be- 

fcktignng  des  Holzwuchses  gewonnen  werde.26)  So  lauge  diese 

Vgl  Rau  Volkswirthschaftspolit.  §.  73-75,  161—163.  Roscher  II.  §.191. 

La  Bai  er n  trugen  manche  Staatswaldungen  wegen  der  übermässigen  Streu- 

-az  aar  V,  oder  gar  nnr  V»  Klafter  jährlich,  während  der  Durchschnittsertrag 

'ün-U  und  W-AUn  %  Kumt  betrag.    Man  nimmt  an,  dlM  der  Bolzeitng 
.^2tra  dorch  die  Streu berechtigungen  um  11  Proc.  erniedrigt  werde.  —  In 

-  Ter  konnten  49,4 IS  Morgen  in  den  Landforsten.  12,000  M.  im  Harz  wegen 

"  vhügnngen  noch  nicht  neu  besäet  oder  bepflanzt  werden  und  von  dem  WaJd- 

äj  Taren  4  Proc.  wegen  der  Beschädigungen  durch  die  Weide  u.  s.  w.  mit 

'  als  1  '4  der  zu  einer  rollständigen  Bewaldung  erforderlichen  (normalen)  Menge 
•-a.üi  besetzt.    (Rau.)  —  Ueber  d.  Bedeutung  d.  Waldstreu  f.  d.  Forst  s. 

'Z'-Jtr,  Lehre  v.  d.  Waldstreu  mit  Rucks,  auf  d.  ehem.  Statik  d.  Waldbaues, 

*  Vgl.  Stockar  von  Neuforn,  Finanzwiss.  I,  335.—  Hundeshagen,  Die 
•  ■At  o.  Waldstreu,  1830.  Dess.  Forstpol.  S.  152.  —  Hartig,  Beitrag  zur  Lehre 
&faag  ron  Holz-,  Streu-  und  Wcid-Servituten,  1829.  S.  41,  62,  —  Pfeil, 

aaa,  S.  232.    Dessen  Anleitung  zur  Ablösung  der  Waldservituten,  2.  A.,  1844. 

r-ar,  Ceber  die  Abfindung  der  Hutungsberechtigten  in  den  Forsten,  1S34.  — 

"  -•-aummein  in  den  Staatsforsten  ist  häufig  ohne  erweisliche  Verbindlichkeit, 
pfecariom  gestattet,  aber  selbst  dann  wurde  die  plötzliche  Abschaffung  nicht 

— *eÜL  ( R  a  iL ) 

Hiermit  stimmt  auch  r.  Berg  a.  a.  0.,  S.  216  fl.,  überein. 

"  Erweiterung  des  Futterbaues,  Anlegung  von  Weideplätzen  mit  Kopf  holz.  Erd- 
a-  <igL  —  Versuch  einer  Berechnung  des,  aus  dem  Wegnehmen  der  Waldstreu 

">•*  Uolzwuchs  entstehenden  Nachtheils  von  G.  W.  v.  Wredokind,  in  dessen  N. 
1  >r  Forstknnde,  XV,  15  u.  im  Amtl.  Bericht  über  die  landw.  Versamml.  zu 

«nfc  Un  J.  1*3$.  S.  186.    Der  Verf.  schlägt  vor,  die  unentgeltliche  Streuabgabe 

»tranken  und  dagegen  die  den  Gemeinden  aus  Berechtigungen  gebührende 

zu  Gunsten  der  Mitglieder  zu  versteigern,  weil  nur  hiedurch  eine  sparsame 

^'-^  der  Streu  bewirkt  werden  könne.  (Rau.)  Vgl.  auch  Roscher,  Ansichten 
K  u  8ytt  II.  §.  191,  195.    Die  Forstwirthe  sind  oft  geneigt,  das  Interesse  der 

i'JTäschaft  dem  der  Forstwirtschaft  unbedingt  unterzuordnen.    Das  ist  vom 
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verschiedenen  Berechtigungen  fortbestehen,  haben  die 

darauf  zu  achten,  dass  dieselben  nur  in  den  rechtmässigen 

und  unter  den  vorgeschriebenen  Bedingungen  ausgeübt 

so  dass  z.  B.  die  Holzberechtigung  für  die  Eigenthümer 

Häuser  nicht  auf  neue  Ansiedlungen  erstreckt  wird,  das*  kl 

Abgabe  von  Bauholz  das  Bedtirfniss  eines  Baues  und  der 

bedarf  nachzuweisen  ist,  dass  das  abgegebene  Holz 

sondern  innerhalb  einer  gewissen  Frist  wirklich  seiner 

gemäss  verwendet  wird,  vorbehaltlich  einer  Nachsicht  in 

Fällen." *7)  (Rau  §.  148.) 

§.  201.  —  6)  Verwendung.  Ein  Theil  des  Holzes 

Uberall  unmittelbar  an  Staatsanstalten  abgegeben,  die 

weit  von  den  Waldungen  oder  flossbaren  Gewässern 

mehr  Staatsberg-,  Hüttenwerke  und  Staatsfabriken  beseitigt 

oder  je  mehr  die  Stein-  und  Braunkohle  als  Brennstoff  das 

verdrängt,  desto  mehr  fällt  ein  solches  Bedürfnis  fort, 

auch  besser,  solche  gewerbliche  Unternehmungen  des 

die  den  eigentlichen  Staatszwecken  dienenden  Anstalten  ( 

u.  s.  w.)  für  ihren  Bedarf  an  Holz  auf  den  Ankauf  za 

weil  dann  die  Nothwendigkeit  der  Ersparung  mehr  hervo 

wenn  z.  B.  eine  festgesetzte  Holzmenge  aus  den 

abgeliefert  wird  und  von  diesen  Anstalten  verbraucht 

Jedenfalls  sollte  aber  bei  der  Ablieferung  von  Holz 

forsten  an  Staatswerke  u.  8.  w.  die  rechnungsmässige 

ftthrung  beim  Aus-  und  Eingang  nach  den  üblichen 

erfolgen  (§.  70),  weil  sonst  die  ökonomische  Lage  der  Fol 

ungünstig  und  der  anderen  Staatswerke  zu  günstig  ersc" 

volks  wirthsch.  Standpuncte  aus  nicht  allgemein  richtig1.    Wie  hier  ab 
giebt  Roscher  a.  a.  0.  an.    Er  warnt  daher  mit  Recht  dringend  vor  ft 

lösung  der  Waldservituten  n.  hklt  sie  im  Ganzen  für  viel  8[ 

Ackerbauservituten,  Ansichten  S.  104.  —  Die  Forstmänner  verkenn 

geschichtliche  Berechtigung  solcher  Servituten,  die  öfters  Reste  des  altes, 

Inforestirung  zu  Gunsten   des  Landesherrn  verdrängten  Gemein  eigen  tbom? 

Wildern  sind.  —  In  Baiern,  A.  1870.  werden  jährlich  400.000  A.  zur 

Forst- Berechtigungen  verwendet  —  In  Preusscn  1&76  1*445  M.  M. 

")  Beschrankongen  des  Nutzungsrechts  des  Einzelnen  auf 
Verbot  des  Verkaufs  des  Holzes  u.  s.  w.  schon  in  den  alten  Gemein  w*td 

sehen  Dorfsch.    S.  Maurer,  Dorfverfass.  I.  231  ff.,  Wagner.  Grundier.  L 

**)  Es  ist  mir  deshalb  doch  fraglich,  ob  z.  B.  eine  Einrichtung  wie  die 
in  Baden  ganz  richtig  ist.    Hier  soll  Holz  auf  den  zu  Wal 

Flachen  nicht  mehr  in    ien  Abgabesatz  eingerechnet  werden,  was  damit  |fl 

wird,  dass  bei  den  gewöhnlichen  schmalen  Waldwegen  sich  Zuwachs  u.  X*wk 

im  Verhältnis«  der  Grösse  der  abgetriebenen  Fläche  mindern,  oft  gar 

vermehrten  Lichtzutritt  der  Zuwachs  an  Randbaumen  gesteigert  wird, 

ist  der  Anschlag  der  gewonnenen  Holzmasse  20,21s  Fi 
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.Der  Erlös  ans  dem  zum  Verkaufe  bestimmten  Tb  eile  des 

Zeugnisses  kann  durch  folgende   Maassregeln  vergrössert 

en: 

.a)  Herstellung  guter  Fortbringungsmittel,  wohin  insbe- 

re  Waldwege,  Holzleitungen  und  Flossanstalten 

ren. ö)    In  neuerer  Zeit  ist  durch  Anlegung  guter  Fahrwege, 

bleich  mit  ansehnlichen  Kosten,  viel  Vortheil  bewirkt  worden.80) 

J>)  Sorgfältiges  Aussuchen  der  verschiedenen,  zu  beson- 

d  Verwendungen  dienlichen  Holzsorten  (Sorti- 

te),  welche  einen  höheren  Preis  haben  als  Brennholz,  für  die 

oft  erst  Absatzgelegenheit  aufgefunden  werden  muss.  Dahin 

ren  Bauholz  und  Nutzholz  zu  mancherlei  Verarbeitung, 

.  Sägeklötze,  Werkholz,  welches  ganz  oder  gespalten  von 

oern,  Holzschnitzern,  Drechslern,  Böttchern,  Büchsen  schäftern, 

Bachern,  zur  Maschinenfabrikation  u.  dgl.  gebraucht  wird, 

e  bei  der  Durchforstung  erhaltene  Stämme  für  Bohnen-  und 

..o  Früher  gab  man  gern  Ermunterung  zur  Errichtung  holz- 

^irender  Gewerke,"  mit  Recht,  wenn  „noch  auf  lange  Zeit 

jbut  Abzug  der  Zurichtungskosten)  v.  225,000  M.    Diese  Summe  würde  dann 

*Mirege  mit  zur  Verfügung  stehen.  Aber  es  wird  auf  diese  Weise  die  Einnahme 

-*t«  und  die  Ausgabe  für  Waldwege  z.  Th.  verhüllt    Vgl.  bad.  Budg.  über 

icatL  Aasgabe  u.  Einnahme  f.  1870 — 77,  V.  Abth..  Finanzmin.,  8.  35  Tgl.  mit 

-  Die  p  reu  ss.  Bestimm,  über  Abgabe  v.  Holz  f.  Staatsbauten  s.  bei  Rönne, 
r  IL  2,  59b,  Kote  2. 

u,s.Bia,  Volkswirthschaftspol.,  §.  106. 
Im  franz.  Dep.  Landes  soll  jährl.  noch  eine  Mili.  Nadelbäume  aas  Mangel 

- 'Irrwegen  verfaulen.  —  Die  bad.  A.  für  1858,  59  enthält  58,000  fl.  Aufwand 

■^einriebt  untren  u.  Fahrwege,  spater  für  70,000  fl.  jährlich,  187»'»  f.  215,000  M., 
d*a  in  Anm.  2S  gen.  Erlöse.  —  Baiern,  A.  für  1870  333,000  fl.  für  Holz- 

r»ege.  —  Preussen  1875  z.  Unterhalt  u.  z.  Neubau  d.  öffentl.  Wege  in 
ntea  1  20  Hill.  M.,  v.  d.  Summe  v.  3  07  1IUL  M.  f.  Forstculturen  u.  dgl.  m. 

V*  «rVebl.  Theil  f.  Holzabfuhrwege  bestimmt.    Aasserdem  Prämien  zu  Chaussee- 
-  m  Interesse  d.  Forstverw.  unter  d.  ausscrord.  Ausg.  015  Mill.  M. 

;:JSh,>ond    rferdert  der  Schiffbau  rieleifol  eigentfaOmlich  gestaltete  Hairer. 

:  ̂ höriger  Kcnntniss  vorgenommene  Sortirung  ist  ein  sehr  ergiebiges  Geschäft. 

Campend,  der  niederen  Forstwissensch.  S.  253)  berechnet,  dass  die  Krone 

Eiche,  die  als  Brennholz  1%  Thlr.  einbringen  würde,  zum  Schiffbau  für  8  Thlr. 

-  ̂  »erden  kann.  Ein  zu  Sägeklötzen  verwendeter  Baumstamm  bringt  schon  un- 

*  dreimal  so  viel  ein,  als  wenn  er  in  Scheite  zerspalten  wird.    In  Baiern  be- 

ta»  ans  d.  Staatsforsten  verkaufte  Bau-  u.  Nutzholz  16,  in  den  60er  J.  an  25°/o 
'i«üaensre :  der  Preis  ist  der  2 — 3 fache  des  Brennholzes.    In  Baden  wurden 

1S50—  5»;  1915  Proc.  Bau-  u.  Nutzholz,  58  27  Klafterholz,  22  58  Reissig  ge- 

»-a.    Die  Forstverw.  Badens  S.  118,  Durchschnittspreis  des  Nutzholzes  1872 — 74 

i  das  Brennholz  0'SO  M.  p.  Festmeter.  —  Oesterreich  1870  22  Proc,  ins- 

■■■y  Tirvl  28  Proc  .  Salzburg  *)  Pro-   Bau-  u.  Notzhols.   -  Prenssea  A  1870: 
»oe.  Bau-  n.  Nutz-,  56  Proc.  Klafter-,  23  Proc.  Stock-  u.  Rcisigholz  (z.  Th.  nach 

v.  Dt«  starke  Ertragssteigerung  der  Staatsforsten  beruht  z.  Th.  auf  der  vermehrten 

■  -  ■   Nu?/-  u  Bauholz.    S.  ror.  Abechn.  Note  23. 

enban  u.  dgl.  m.81) 
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hinaus  ein  Ueberfluss  von  Holz  vorhanden  schien,  für 

keine  bessere  Verwendung  zeigte.    Die  Anlage  von  Kol 

Sagemühlen,  Glas-  und  Porzellanöfen,  Theerofen  und 

Unternehmungen,  auch  durch  Privatpersonen,  wurde  daher 

Staate  begünstigt." ")  (Rau  §.  149).    Jetzt  ist  dies  Y< 

wenigstens  in  deutschen  Verhältnissen  nur  noch 

zweckmässig,  weil  es  gewöhnlich  an  genügendem 

absatz  nicht  mehr  fehlt,  das  HolzbedUrfniss  solcher  Unternehnu 

für  eine  rationelle  Waldwirtschaft  leicht  zu  gross  und 

volkswirtschaftlichen  Interesse  oft  besser  durch 

Brennstoffs  befriedigt  wird. 

7)  Bei  dem  Verkaufe  des  Holzes  muss  die  F< 

den  höchsten  möglichen  Erlös  zu  erzielen  suchen 

dem  in  §.  196  aufgestellten  leitenden  Bewirthschaftnügspriraip^ 

§.  202.  Bisweilen  wird  jedoch  noch  jetzt  die  entgegei 

Anforderung  an  die  Staatsforstwirthschaft  aus  einer  n 

„volkswirtschaftlichen  Erwägung  gerichtet,  dass  nem 

alter  Zeit  her  übliche  Holzabgabe  für  einen  g e m i n < 

Preis  an  Einzelne  fortgesetzt,  oder  eine  solche  auch  «I 

neu  eingeführt  werde.    Man  beruft  sich  hierbei  auf  die 

Störung,  welche  eine  schnelle  Erhöhung  der  Holzpreise  aof 

Haushalt  unbegüterter  Familien  äussert,  und  auf  die  V< 

des  Staats,  zur  Unterstützung  der  Dürftigen  oder  auch 

Gewerbe  ein  Opfer  zu  bringen."   Die  Frage  ist  eine 

die  in  §.  192  berührte.  Die  Forderung  muss  abgewiesen 

weil  eine  solche  Massregel  als  eine  vereinzelte  im  priv 

schaftlichen  System  in  unric  htiger  Weise  commun  istisei 

damit  ungerecht  wirkt.35)  Im  Einzelnen  lässt  sich  diese 

w)  Iii  den  österreichischen  Staatsforsten  wurden  (A.  1*70)  Vxl.lSi 
Kohlen  erzeugt,  die  aber  der  Staatscasse  nur  ungefähr  1  1  für  die  KL 
Nahe  Huttenwerke  erleichtern  den  Absatz,  daher  allein  in  Steiermark  IsSahO 

Kohlen  u.  nur  37,bO0  Kl  Brenn-  und  Nut/holz  gewonnen  werden,  in  Tinrf  MH 

Kl.  Kohlen  u.  31.480  Klafter  Brenn-  u.  Nutzholz.  In  Wörtern  berg  ■  r^cfeijl 

Staats- Hüttenwerke  viel  Holzkohlen.  Man  versteigerte  daher  das  KoMh<&  nl 
Beding,  dass  die  daraus  bereiteten  Kohlen  um  bestimmten  Preis  an  die  HsaMH 

abgegeben  werden  müssen.  Dies  ist  also  im  Grunde  ein  ücberlasacn  der  K&ticH 

den  Mindestfordemden.  Wo  Nutz-  u.  Brennholz  gut  zu  verkaufen  ist.  «trd 
nicht  hiezu  taugliche  Holz  verkohlt.  Das  ehemalige  Magazin  von  allen  S 

holz  zu  Rotenfels  im  Murgthal  (Medicos,  Forsthandbuch.  S.  hat 

als  vortheilhaft  erwiesen.  ^Rau.) 

M)  Die  Frage  hängt  daher  wieder  mit 
der  Volkswirtschaft  zusammen.   Fungirt  eii 

mittel  für  solche  materielle  Bedürfnisse  das  privatwirthschaftlicht 

folgerichtig  und  practisch  nothwendig,  dass  das  leitende  Princip 

der  Preisbestimmung  hier  zur  Geltung  komme.    Das  Vorhandensein  tö 

bedingt  keine  Ausnahme  hiervon.    VgL  Wagner,  Grundleg.  L,  K.  3. 

:  den  principiellen  Fragen  der  i>r£Bflflj 
in  mal  für  die  Beschaffung  der  BefndEnl 

is  privatwirthschaftliche  Srstem.  »1H 
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in  Ran  's  Worten  (§.  150)  noch  folgendermassen  näher  be- 

len.") 

a)  Der  allgemeine  Uolzpreis  in  jeder  Gegend  ist  die 

ang  des  Mitwerbens,  also  des  Verhältnisses  zwischen 

rammten  Holzerzeugung  und  Zufuhr  einerseits  und  dem  Holz- 

te and  der  auswärtigen  Nachfrage  andrerseits.  Dies  Verhält- 

st in  jedem  Lande  und  Zeitpuncte  ein  gegebenes,  und  es 

licht  in  der  Macht  der  Regierung,  es  in  kurzer  Zeit  abzu- 

1  Wo  das  Verhältniss  für  die  Zehrer  ungünstig  ist,  da  hat 

he  Holzpreis  wenigstens  das  Gute,  dass  er  zum  sparsamen 

aaeb,  so  wie  zum  eifrigen  Holzanbau  ermuntert  (§.  192). 

bi  Die  Abgabe  von  Holz  aus  den  Domanialwaldungen  um 

geminderten  Preis  ist  eine  Begünstigung  der  Empfänger 

\osten  der  Staatscasse,  also  mittelbar  der  Steuerpflich- 

wihrend  die  übrigen  Zehrer  den  allgemeinen  Holzpreis  be- 

I  mttssen.  Je  kleiner  der  aus  jenen  Waldungen  zu  gewinnende 

des  ganzen  Holzbedarfes  ist,  desto  weniger  einzelne  Bürger 

n  den  Vortheil  des  wohlfeileren  Einkaufes  gemessen, 

n  Die  Aufopferung  der  Staatscasse  zu  Gunsten  eines  Theiles 

•örger  wäre  noch  eher  zu  rechtfertigen,  wenn  dabei  Gleich- 

heit Statt  fände,  was  aber  wegen  der  höchst  ungleichen 

rüung  der  Domänenwaldungen  in  den  verschiedenen  Landes- 

den  nicht  der  Fall  ist.    (§.  191  Note  1.)   In  Deutschland 

tehlen  diese  in  den  Gebieten  der  ehemaligen  Reichsfürsten 

iesberren i  gänzlich,  die  Holzkäufer  sind  also  dort  ganz  auf 

r  nkauf  von  Körperschafts-  und  Privatwaldungen  beschränkt, 

n  ist  unbillig,  dass  ein  Tbeil  der  Einwohner  jene  Bevorzugung 

seniesst"    (Rau  §.  150). 

fcr  allgemeine  Marktpreis  des  Holzes  muss  demnach 

»ei  den  Holzverkäufen  des  Staats  der  Regel  nach  mass- 

i  sein.    Ausnahmen  von  dieser  Regel  sind  daher  mtfg- 

*t  abzustellen  oder  besonders  zu  begründen. 

N>lehe  Ausnahmen  sind : 36) 

Ii  Wo  die  Zehrer  sich  an  einen  wohlfeilen  Einkauf  aus 

Waldungen  gewöhnt  haben  und  eine  plötzliche  Erhöhung 

j  VergL  Pfeil,  II,  89.  -  Wedekind,  S.  276. 
V|L  Vcrh.  der  baicr.  K.  d.  Abg.  ?.  1S31,  Beil  XLIV,  250.  Comm.  Bericht 

M  t. -Rotenhan),    1S40.    Beü.   XXII.     1.  Abth.   S.  72.    IX.  Beil.  B. 
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schwer  empfinden  würden ,  da  kann  es  billig  und  zwe -  kai 

sein,  die  bisherige  Begünstigung  nicht  auf  einmal  zanA 

nehmen.  Nur  kann  man  von  keinem  Holzpreise  schlechtweg 

dass  er  zu  hoch  sei,  weil  es  nur  auf  sein  Verhältnis* 

Preisen  anderer  Dinge  und  der  Arbeit,  so  wie  zu 

Verbrauche  ankommt.  Ein  Preis,  der  wegen  seine 

viele  Bewohner  unerschwinglich  ist,  wird  in  einer  andern 

wo  man  sich  an  ihn  gewöhnt  hat,  leicht  ertragen.9*)  Dabei 

man  einen  weit  unter  dem  Marktpreise  stehenden 

Revierpreis  wenigstens  allmälig  bis  zu  jenem  erhöhen. 

,,b)  Wurde  den  Staatsdienern  die 

gewissen  Holzmenge  unter  dem  Marktpreise  zugesichert,  so 

sie,  wenn  dies  aufhört,  auf  eine  Entschädigung  Ansp 

Es  ist  übrigens  häufig  besser,  ihnen  diese  zu  geben,  als 

Einrichtung  fortdauern  zu  lassen,  weil  bei  dieser  oft 

sam  mit  dem  Holze  umgegangen  wird. 

,,c)  Häufig  hat  man  in  früheren  Zeiten  Hütten  wer 

andere  Fabriken  durch  wohlfeile  Holzabgabe  e 

zubringen  gesucht.    Hier  sind  zwei  Fälle  zu  nnterschei 

„er  Ist  man  durch  ertheilte  Zusicher ungen  f< 

gebunden,  aber  die  abzulassende  Menge  nicht  in  Zahlen 

so  kann  sie  nach  dem  herkömmlichen  Betrage  festg 

werden.    Ist  die  Menge  in  Klaftern,  Cubikfussen  n.  s.  w. 

setzt,  so  bleibt  eine  schwierige  vertragsmässige  Abfindung 

eventuell  auch  eine  zwangsweise  Ablösung.37) 

ß)  Ist  die  Holzabgabe  nur  als  Vergünstigung 

so  thut  man  wohl,  sie  allmälig  nach  vorausgegaa 

Ankündigung  zurückzuziehen.    Ihre  Fortdauer 

Unternehmer  von  holzsparenden  Einrichtungen  und  dem  A 

anderer  Brennstoffe  ab.    Sollte  eine  solche  Umgestaltung 

möglich  sein,  so  wäre  die  Fortdauer  solcher  Gewerke 

theilhaft.   Mit  dem  Steigen  des  Holzpreises 

manche  Unternehmungen  aufhören,  die  nur  in 

gedeihen.    Man  kann  der  Regierung  nicht  zuniuthen,  ans  Stol 

mittein  solche  Gewerke  aufrecht  zu  halten,  nur  darf  man  dmM 

*•)  Man  hat  1*40  in  Bai  ern  die  Bemerkung  geäussert,  «las«  ixb  j^rtr»*  & 
Holztheuerung  geklagt  verde ,  »  eil  die  Klafter  ton  6  auf  9  fl  .  im  K<s**-  tat  I 

M;.inkreise,  weil  sie  von  11-14  auf  15- Is  1,  im  Rheinkreis*,  «eil  me  vm  Um 

auf  20—26  fl.  gestiegen  sei  (Kau.) 

,7J  Nach  den  Grundsätzen  in  meiner  (irundleg.  I,  K.  5.  AWhn  2*  &*m 
enteignung).  jj 
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nn^en  nicht  zn  rasch  eintreten  lassen,  um  zu  einer  anderen 

ndnng  der  Arbeitskräfte  und  Kapitale  Zeit  zu  lassen.38) 

d>  Die  Versorgung  der  Dürftigen  mit  Brennholz  ist 

rt€n,  welche  keine  Gemeinde-Waldungen  haben,  bei  einem 

htlichen  Steigen  des  Holzpreises  schon  zur  Verhütung  des 

: ables  in  den  Domänenwaldungen  sehr  zweckmässig  (§.  199 

Man  kann  deshalb  diese  Abgabe  zu  den  Kosten  zählen, 

cnen  ein  grosser  Erlös  aus  den  Walderzeugnissen  erkauft 

Am  Wenigsten  opfert  man  auf,  wenn  man  den  Dürftigen 

nentgeltliche  Benutzung  des  Raff-  und  Leseholzes 

it*  .Stockholzes,  wo  das  Ausgraben  der  Stöcke  unschädlich 

erlägst,  weil  diese  Holzsorten  viel  Arbeit  erfordern  und  auf 

I  Weise  oft  gar  nicht  für  die  Volkswirtschaft  nutzbar  zu 

n  sind.39)  Ausserdem  kann  es  dienlich  sein,  Brennholz 

rmägsigten  Preis  an  holzarme  Gemeinden  abzu- 

i  mit  Verbürgung  der  Gemeindecasse  und  unter  der  Bedin- 

dass  jeder  dürftigen  Familie  ein  gewisser  Vorrath  davon 

oft  werde."40)   (Rau  §.  150a.) 

j.  203.  —  8)  Form  des  Holzverkaufs.  Man  hat  zwischen 

Arten  zu  wählen:  Versteigerung  oder  Verkauf  zur 

t 

a)  Versteigern ng,  und  zwar 

ai  auf  dem  Stamme,  so  dass  der  Käufer  das  Fällen  und 

'teiten  selbst  veranstaltet.  Diese  in  Frankreich  bisher  übliche 

l")  ist  da,  wo  kein  kahler  Abtrieb  stattfinden  soll,  nicht  ein- 

L  B.  Code  foresüer,  Art  58 :  Die  wider  die  älteren  Gesetze  verliehenen  Be- 

--ra  dieser  Art  erlöschen  1S37.  —  Die  sächsische  Regierung  hat  in  Folge 

'  LTipngen  Ton  1840  an  das  an  die  Hammerwerke  abzugebende  Scheitholz 

t':x.  v ermindert  und  eine  allgemeine  Erhöhung  der  Holztaxen  angeordnet, 
-  for  jene  Hammerwerke  erst  S  Jahre  später  eintreten  sollte.  (Kau.) 

i^Jcker,  Ansichten  S.  103. 

Ähnlich  die  Vorschrift  der  würt.  V.  v.  30.  Nov.  1836.  Die  Abgabe  erfolgt 

•  ifefierpreis,  s.  auch  Hoffmann,  W.  Dom.  Verw.  S.  185.  —  In  Baiern. 

-  Tue  nun  Vortheil  der  Armen  nöthigenfalls  um  25  Proc.  gemindert  werden.  — 
.  K-r-  hti-t-  in  Baden  im  D.  1872-74  10,448  M . .  Ml  \ ergtalägoni iL 

Damals  auch  in  Deutschland,  in  Würtemberg  bis  1598,  Hoffmann, 

•  W.  ru  Anf.  des  16.  Jhh.  S.  38.  Ordonnance  de  Louis  XIV.  sur  le  fait 

*i  et  forte,  13.  Aug.  1669.  Tit.  XV.  -  Code  forestier,  Art.  17-46.  Or- 

d'eiecution  vom  1.  August  1827.  Art.  73—96.  Die  zum  Hiebe  bestimmten 
werden  durch  verpflichtete  Forstgeometer  (arpcnteurs)  vermessen  und 

'^m  HolzTorrathe  abgeschätzt,  die  zu  verschonenden  oder  auch  die  zu  schlagen- 
lasfezeichnet,  die  Bedingungen  des  Kaufes  (cahier  des  charges»  entworfen, 

r^ifening  wird  14  Tage  vorher  bekannt  gemacht.    Der  Zuschlag  erfolgt  bis- 

'  vb  aherthttmlicher  Weise  durch  Verlöschen  eines  Lichtes,  doch  ist  ein  Nach- 

I  ots  rem  folgenden  Mittag  erlaubt ,  woferue  7ft  mehr  geboten  wird.   (Nach  der 

30*
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mal  bequem,  noch  weniger  aber  vortheilhaft,  weU  die 

des  Ilauens  vielen  Käufern  lästig  ist  und  weil  diese  bei  eraer  \ 

gewissheit  der  zu  erwartenden  Holzmasse  in  ihrem  Angebote  | 

den  schlimmsten  Fall  rechnen;  zudem  giebt  sie  zu  vielen  basd 

digungen  des  stehenden  Holzes  Anlass.",) 

„ß)  Nach  erfolgter  Zugutemachung  im  Walde,  i 

ohne  Aufwand  für  die  Versendung.  Dies  ist  dem  r*aj 

Verfahren  vorzuziehen,"  und  das  dem  privatwirthschaftlicben  >p 

der  freien  Concurrenz  entsprechende  Verfahren,  daher  auch  *s| 

dings  immer  Üblicher  in  Staatsforsten  geworden.  Es  hat  die  ] 

ztige  und  die  Mängel  des  Concurrenzprincips  überhaupt  J\ 

nimmt  ein  Theil  der  Holzverzehrer  an  den  Versteigerung« 

Walde  nicht  Theil,  weil  ihnen  die  Besorgung  der  Abfuhr  in  d 

sam  ist,  aber  an  deren  Stelle  treten  die  Holzhänd  1  er  —  4 

viele  Landwirthe,  die  dabei  zugleich  mit  ihrem  Gespann  Faäri 

verdienen  wollen  —  ein,  die  das  erkaufte  Holz  in  kleineren  Ma| 

und  in  der  den  Käufern  gelegenen  Zeit  wieder  verkaufen  I 

Holzhändler  können  nicht  so  leicht,  wie  das  Publicum  oft  anu^ 

eine  weitere  künstliche  Vertheuerung  bewirken,  weil  die  p\ 

Masse  des  aus  Staats-  und  Privatwaldungen  feilgebotenen  fi«j 

der  freie  Zutritt  zu  den  Versteigerungen  und  die  Zufuhr 

deren  Orten  vor  einer  monopolistischen  Beherrschung  des  ii 

bofres  häufig  genügend  schützen.  Hiezu  trägt  es  auch  bei.  K 

das  Holz  in  kleinen  Abtheilungen  versteigert  und  die  V<j 

folgung  nicht  unnöthig  erschwert,  dagegen  den  Käufern  ken  \ 

nur  kurzer  Credit  gegeben  wird."  Gelegentliche  Ausbentuic 

Publicums  in  Folge  monopolistischer  Gestaltung  des  Hobkun 

oder  in  Folge  von  Preisverabredungen  der  Holzhändler  bleibt  im 

Ü.  v.  1669.  Tit.  XV,  Art.  31.  32  war  eben  so  lange  ein  X achgebot  *<m  ;»  ! 

cement,  und  dann  noch  ein  weiteres  um  V«,  semi-tiercement  oder  doublest  f&L  cal 
Die  Kaufer  sind  mancherlei  Beschränkungen  und  Verpflichtungen  unUmr^jcfÄ  I 

Hol/verkauf  ohne  Versteigerung  ist  bei  3—6000  Fr.  Strafe  den  FomiKasJö  .1 

sagt.  —  Beispiel  eines  cahier  de  charges  in  Annales  forest  2.  ana«^  S-  >\ 

Der  Meistbietende  hat  noch  lifi  Proc.  weitere  Gebühr  zu  eotrichteA.  'Rai* 
über  d.  bisher.  Verhältnisse  in  Deutsch -Lothringen  Bernhardt,  ivsi 

Verhältn.  v.  D.  L.,  BerL  D»71  S.  61 ;  deutsche  Methode  bereits  eingeleitet  S.  T» 

gesang.  Holzverkauf  u.  Holztaxen,  in  d.  Forstl.  Blattern  1&76  S.  12»  4. 

über  d.  fraozös.  Verfahren;  französ.  Lastenhcft  das.  S.  133  ff). 

4*)  Bergius,  Mag.  III,  278.  —  Pfeil.  II,  31b.  —  il  u  nde  » h  agea .  f 
S.  362.  —  v.  Wedekind,  S.  216.  —  Die  Durch  forstungen  in  junge»  ifc* 
werden  auch  in  Frankreich  unter  der  Leitung  der  Forst  bedienten  aef  £sjM 

der  Forsteasse  vorgenommen ;   coupes  par  economic  (SeJbstTerwaltuaf  .  fc* 

Fällen  pflegt  auch  anderswo  die  V  ersteigerung  des  Holzes  anf  dem  Sua 

z.  B.  in  Preussen  bei  Verkäufen  zur  vollstand.  Abholzung  einer  V, 

im  Fall  des  üaupenfrasses).  (Kau.) 
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sowenig  als  auf  anderen  Gebieten  der  privatwirthschaftlichen 

trsconcarrenz  gänzlich  aus.  In  solchen  Fällen  wird  unter 

icden  trotz  der  sonstigen  Bedenken  das  Holzmagazin  des 

ig  oder  der  Gemeinde  einige  Abhilfe  bieten  können.48) 

Kin  §.  151  weist  die  Möglichkeit  der  monopolist.  Ausbeutung  der  Consu- 

Oibediagt  ab,  was  zu  weit  geht  Es  gilt  hier  immer  das  in  meiner  Grundleg. 

uoeurrenz  gesagte,  s.  bes  I,  K.  3,  Abschn.  2,  3,  5.  —  Ccber  Nachtheile 

v<  beim  Auctionssystem  s.  Schier  in  d.  Forst.  Bl.  1873  S.  266  ff.  In  vielen 

:  «  neuerlich  die  Versteigerung  Regel  geworden.  Die  Ständo  in  der  preuss. 

'  i*€n  baten  1941  um  Abschaffung  dieses  Verfahrens,  welches  durch  Minist. 
r.  %.  März  1841  in  Schutz  genommen  wird.  Die  Stände  gaben  zu,  dass  die 

-<  and  da  zu  niedrig  sei  und  dem  „wahren  Werthe"  des  Holzes  genähert 
oüc,  worunter  der  allgemeine  Marktpreis  jeder  Gegend  verstanden  wird.  — 

>ih«b  soll  im  Winter  alle  8-14  Tage,  im  Sommer  mindestens  alle  4  Wochen 

.-'•.mrig  gehalten  werden  (sehr  lustig  !■  Der  Uebergang  zur  Versteigerung 

..'  plötzlich  geschehen,  die  Käufer  sollen  aber  allmälig  an  diese  gewöhnt 

J'ar  besondere  Fälle  ist  der  Verkauf  aus  der  Hand  fernerhin  gestattet,  z.  B. 
"i..h  vermehrtem  Bedarf,  bei  dem  Bedttrfniss  einer  schnellen  Räumung  nach 
Etlichen  Ereignissen,  bei  selten  gesuchten  Sorten  u.  s.  w.;  dann  ist  ein 

•tepreis  festzusetzen.    Verkauf  nach  der  Taxe  ist  nur  zulässig,  wo  man 

*  die  Käufer  zu  begünstigen.  Die  Vorschrift,  dass  nur  15  Proc.  nach  der 

i -beosoriel  nach  dem  Durchschnittspreis  abgegeben  werden  dürfen,  wurde 

-^•■hsweise  aufgehoben,  v.  Rönne,  Domanialwesen  u.  s.  w. ,  S.  671.  —  In 

wd  vielen  anderen  Ländern  ist  die  Versteigerung  Regel.  —  Würtemberg: 

-iren  bis  zu  1  Klafter  hinab;  der  Kaufpreis  ist  binnen  C  Tagen  zu  bezahlen, 

*  -amen  tibei  660  fl.  binnen  1  Wochen.  —  Eine  allgemeine  Vorschrift  Ist 

erkaofte  Holz  nicht  vor  Entrichtung  des  Preises  abgeführt  und  die  Fort- 

i:f  ms  dem  Walde  nicht  verzögert  werden  darf,  sowie,  dass  das  verkaufte  Holz 

ivr  des  Käufers  an  der  Stelle  liegt.  Ausnahmen  von  dieser  Regel  traten  aber 

ist  Fallen  mitunter  ein,  z.  B.  in  Preussen  bei  grossen  Verkäufen  zur  völl. 

r-c.  To  die  Fortbringung  des  Holzes  nach  Verhältniss  der  Abzahlungen  auf 

iVi  Kaufpreis  zugelassen  werden  kann.    Auch  wird  wohl  die  Verkohlung  des 

a  Walde  selbst  den  Käufern  gestattet.    In  Frankreich  übrigens  Verkauf 

*«casel  mit  3 — 12  monatlicher  Verfallzeit  die  Regel.    Bernhardt  a.  a,  0. 

~  Anleitung  zur  Berechnung  einer  Holztaxe  in  Meyer,  Forstdirect.  §.  361  ff. 

■fc»  Rncksicht  auf  die  Marktpreise,  bloss  nach  der  Analogie  dessen,  was  der 

dicker  tragen  würde),  v.  Wedekind,  S.  2S6.    Hundeshagen,  F.  Pol. 

So  lange  man  keine  Abschätzung  des  jährliches  Zuwachses  hatte,  liess 

ri  aiafiir,  bei  der  Festsetzung  des  Hiebsquantums  von  den  Anmeldungen  des 

der  l'nterthanen  bestimmen,  für  deren  Empfangnahme  besondere  Holz- 
^'  «halten  wurden.  —  In  Würtemberg  wird  der  Revierpreis  aus  den 

BfH  Tenteigerungen  bestimmt.   Er  findet  aber  (V.  v.  30.  Nov.  1836,  23.  Oo 

'  1  nur  noch  Anwendung  bei  den  Holzabgaben  an  holzarme  Gemeinden,  bei 
*±ok  und  Reisig,  ferner  in  Fällen  eines  plötzlich  eintretenden  Bedürfnisses, 

'  u>  eiaem  Orte  für  eine  Holzsorte  kein  Mitwerben  von  Kauflustigen  zu  er- 
*  Hoff  mann,  W.  Finanzrecht  I,  vor.  —  In  Bai  er  n  werden  die  Verkaufs- 

3  Jtare  nach  den  Marktpreisen  eingerichtet.  In  Gegenden,  die  viele  Staats- 

'•t'a  haben,  wird  der  Brennholzbedarf  der  Einwohner,  kleinen  Gewerbe  und 
^^btfeaagazine ,  sodann  der  Hütten  -  und  Hammerwerke  nach  der  Forsttaxe 

Sodann  wird  für  die  grösseren  Gewerbe  und  andere  Verbrauchsarten  eine 

iTtH  gehalten,  von  der  die  Holzhändler  ausgeschlossen  sind,  der  Rest  wird 

"'-ifttt    In  den  Gegenden,  in  welchen  wenig  Staatswaldungen  sind,  wird  für 
;ki  Bedarf  eine  Versteigerung  ohne  die  Holzhändler,  hierauf  eine  freie  ge- 

**hk  rird  fei  Unglücksfällen  und  Nutzholz  an  Personen,  die  es  im  Kleinen 
uth  der  Taxe  abgegeben.    Die  Forsttaxe  wurde  im  D.  der  14  Jahre  bis 

*  Xttzhaiz  am  17,  bei  Brennbolz  um  13  Proc  von  dem  Marktpreise  ühex- 
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Ebenso  können  bisweilen  Verabredungen  der  Holzhändler 

bei  der  Versteigerung  für  die  Forstverwaltung  zu  niedrig 

wo  dann  der  Verkauf  zur  Taxe  Vorzüge  bietet 

„b)  Abgabe  nach  einem  festgesetzten  P  reise ( 

taxe), 

„«)  im  Walde.  Dies  alttibliche  Verfahren 

weil  man  gewöhnlich  ältere,  weit  unter  dem  Marktpreise 

Preissätze  beibehielt,  wobei  doch  nur  ein  Theil  der  E 

befriedigt  werden  konnte.  Richtet  man  dagegen  die  Taxe 

nach  dem  jedesmaligen  Marktpreise  ein,  wie  er  sich  bei  \ 

gerungen  und  anderen  Verkäufen  unter  Privatperso 

so  ist  das  Abgeben  nach  einem  solchen  Preise  z 

den  Zehrern  bequem,  aber  doch  für  die  Forstverwalter  a£> 

mit  der  Prüfung  und  Genehmigung  der  Abgabspreise  beamtn: 

Forstbehörden  mühsamer.  Auch  ist  es  schwer,  einxebef 

günstigungen  ganz  zu  vermeiden.  Die  Taxe  mttsste  wciigj| 

jährlich  durchgesehen,  auch  für  alle  Holzsorten  in  ein  nd| 

Verhältniss  gebracht  und  für  jeden  Forstbezirk  oder  dessen  M 

theile  besonders  angesetzt  werden".  (S.  Note  43).  Aach  «I 

eine  grössere  Selbständigkeit  der  Staatsforstbeamten  bei  dtr  $ 

werthung  des  Holzes  dabei  eintreten  müssen. 

„/?)  In  Holzhöfen  (Holzgärten,  Holz m agazioca| 

welche  die  Regierung  die  Vorräthe  ftibren  lässt  und  in 

zu  jeder  Zeit  feil  stehen.44)    Die  Betreibung  eines 

stiegen.  —  Stokar  v.  Neu  fo  rn  S.  584.    Die  Forstverwaltung  B'a.  S.  t*t 
versteigerte  Theil  ist  unter  der  Hälfte,  z.  B.  1837  —  39  in  Lnterf ranke* 
baier.  Pfalz  12,  in  OberfrankeD  34  Proc,  v.  Botenhans  a.  Bericht,  S  7X  0 

nach  Kau.  i 

u)  Baiern  hat  3  Triftämter  und  4  Holzhöfe,  3  in  der  baier.  P£aJ* .  4er £9 
(in  Passau)  verkaufte  früh,  jahrl.  37 — 38,000  KL,  der  kleinste  (in  L>arkJbeoM 

bis  200.  Im  D.  1835— -37  war  der  rohe  Ertrag  53S,977  IL,  die  k 

der  reine  üeberschuss  209,152  fl.  A.  für  1855—61:  Einnahme  607.21*  L. 

312,070,  rein  235,135  fl.  A.  Ib61 — 67  roh  797,218  fl.,  rein  332,493 

nähme  846,556  fl..  Ausgabe  477,569  fl.,  wovon  26,349  fl.  für  Bcsolduax  a*i 

kosten,  10,000  fl.  für  Holzankauf  von  Privatpersonen,  429.375  fl.  für  Zsrtdkaq^ 

Fortbringung  des  Holzes.  Rein  868,987  fl.  —  Würtembergr  hat  5  Uoiccfcr» 
denen  4  als  Filiale  des  in  Stuttgart  befindlichen  anzusehen  sind.  Sie 

Betriebskapital.  Hoffmann,  W.  Finanzrecht,  I,  343—359.  A.  fax  11»  1 

Einnahme  254,>4l,  Ausgabe  219,241  fl.,  rein  35,600  fl.  —  Sachsen  £  H 

u.  mehrere  Holzhöfe.  A.  185S — 60:  Einnahme  369.775  Thlr.,  wo* an  3€9w 

aus  Holzverkauf,  Ausgabe  319,775  Thlr.,  nemlich  226.451  Thlr.  Ho&aaka£» 

Betrieb  u.  Unterhaltung,  16,945  Verwaltung,  —  rein  50,000  Thlr. 

ist  demnach  60  Proc.  des  Verkaufspreises.  A.  1861—63  $4,333  Tkir 
der  Angabe  von  1865  kommt  die  Klafter  durch  Ankauf  und 

Thlr.  zu  stehen  und  wird  um  22*8  Ngr.  höher  verkauft,  also  mit  14] 
In  Baden  sind  die  letzten  Holzhöfe  zu  Karlsruhe  und  Rastadt,  die 
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Form  des  Holzverkaufs.  Holztaxe. 

tk  auf  Staatsrechnung  geschah  theils,  nm  von  einem  zum 

cd  des  Scheitholzes  brauchbaren  Fluss  oder  Canal  sammt  den 

Brenden  Einrichtungen,  (Sammelteichen,  Schwellungen  u.  s.  w.) 

*n  zu  ziehen,  theils  um  die  Zehrer  in  Städten,  die  von  Wal- 

es entfernt  liegen,  mit  Holz  zu  versorgen,  ohne  dass  sie  von 

Holzhandlern  abhängig  würden.  Da  man  das  für  die  Höf- 

as, die  Beamten  und  die  öffentlichen  Anstalten  abzugebende 

bolz  auf  Kosten  der  Staatscasse  herbeischaffen  zu  lassen  ge- 

I  war,  so  lag  die  Veranlassung  nahe,  dies  auch  bei  einem 

Verkaufe  bestimmten  Vorrathe  zu  thun.  Die  Holzhöfe  Uber- 

n  das  Brennholz  aus  den  Staatswaldungen  um  einen  gewissen 

und  kaufen  auch  wohl  noch  aus  Privatwaldungen  weitere 

ithe.  Wo  indessen  solche  Anstalten  ansehnlichen  Gewinn  ab- 

n.  da  ist  derselbe  gewöhnlich  entweder  die  Wirkung  des  aus- 

glichen Besitzes  einer  Flossstrasse,  oder  er  ist  nur  scheinbar, 

I  er  von  dem  niedrigen  Preise  herrührt,  den  die  Forsteasse 

Im  Holz  vergütet  erhält.  Steht  die  Versendung  auf  Land- 

Wasserstrassen  Jedermann  frei,  so  werden  Holzhöfe  jener 

mrch  das  Mitwerben  der  Holzhändler  meistens  überflüssig.46) 

"  Hiebe  der  Zehrer  für  die  Holzhöfe  beruht  auf  der  Gewöhnung 

it'irigere  Abgabspreise  und  fällt  hinweg,  wenn  die  in  §.  202 

kielten  Grundsätze  in  Ausführung  kommen.  Die  Kostspieligkeit 

erwahung  und  die  Grösse  des  darin  beschäftigten  umlaufenden 

all  machen  die  Aufhebung  dieser  Anstalten  zweckmässig,  die 

aasfttbrbar  wird,  wenn  der  Privatholzhandel  hinreichende 

acklung  gewonnen  hat,  ohne  die  vorhin  erwähnten  Nachtheile 

'^en.  Damit  die  Benutzung  der  flossbaren  Gewässer  nicht 

inen  Pachtern  einen  ansehnlichen  Gewinn  gebe,  welcher  der 

vasse  entgeht,  kann  es  rathsam  werden,  dass  die  Forstver- 

«ag das  Holz  selbst  verflössen  —  am  Besten  in  Verding, 

Festsetzung  einer  gewissen  Quote  für  Abgang  —  und  dann 

Aiti  der  Ankunft  versteigern  lasse.  Die  Errichtung  von 

niagazinen,  wo  sie  örtliches  Bedürfniss  ist,  kann  dann  den 

binden  überlassen  werden."  (Bau  §.  151.) 

i  uf  der  Mnrg  versorgten,  1635  aufgehoben  worden.   Sie  trogen  IS.'H  u.  32 
i'i.SOO  1  netto.   S.  Verhandl.  d.  1.  Kammer  von  1833,  Beil.  IV,  110  (Com- 

*iwiicht  t.  RauV  —  (Jr.  v.  Sponeck,  Üeber  die  Anlegung  der  Holzgärten, 

'•l<  IMG.  -  üeber  die  bUherige  Administration  der  Ilolzgarten  in  Wurtemberg, 
y  1*21  <RauV 

*  Ihe  Holzböfe  in  Berlin  konnten  mit  den  Holzhändlern  nicht  Preis  halten, »l  n.  Iis, 
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472 2.  B.  2.  K.  6.  A.  Jagd  und  Fischerei.  §.  204  -20*. 

§.  204.  —  9)  „Die  forstlichen  Nebenn  utioage: 

Mast,  Grasschnitt,  Weide,  Streosammeln,  Harzicharren,  Toria 

—  ferner  Jagd  auf  eigenem  Boden  oder  am'  Grund  vonpr| 
rechtlichen  Titeln  auf  fremdem  Grund  und  Boden,  mitunter 

Fischerei,  von  welchen  beiden  der  folgende  Absehm: 

näher  handelt  —  müssen,  insofern  sie  nicht  schon  durch  ;>« 

tuten  (§.  200)  der  Verfügung  der  Forstbehörde  entzogen  m 

weit  beschränkt  werden,  dass  sie  der  Holzgewinnung  gar 

oder  doch  nicht  so  viel  schaden,  als  sie  eintragen.4')  Instj 

dieser  Grenze  verdienen  sie  eine  sorgfältige  Behandlung,  »-I 

nicht  allein  den  Reinertrag  für  den  Staat  erhöhen,47)  sonder, 

volkswirtschaftlich  wichtig  werden  können.4*)    Die  gertoj 

Art,  sie  einträglich  zu  machen,  ist  die  Verpachtung  ic:  | 

unter  solchen  Bedingungen,  welche  den  Pachter  abhalte: | 

Nutzung  auf  eine  schädliche  Weise  auszudehnen.    In  » I 

Jahren,  wo  es  den  Landwirthen  an  Futter  fehlt,  ist  die  Ger.i| 

des  Grasholens  und  Laubstreifens,  auch  wohl  des  Beweidea«  -| 

Schläge  so  wohithätig,  dass  man  sie  unentgeltlich  oder  ge^ 

ringe  Vergütung  anordnen  sollte."  (Kau  §.  152). 

6.  Abschnitt 

.Jagd  nnd  Fischerei.1) 

I.  —  Die  Jagd.  §.  205.  Die  Einnahmen  aus  der  Ja*: 

verschiedenartig  nach  der  Gestaltung  des  Jagdrechts. 

**)  Es  kommt  hiebei  viel  auf  die  Holzpreise  an.  In  entlegenen  <i?harc- 
kann  z.  B.  das  Harzscharren  zulässig  sein,  wahrend  es  bei  gutem  Absatte  i 

wegen  seines  schädlichen  Einflusses  auf  die  Gesundheit  der  Blume  aafgeffSe  * 
muss.  Mit  daher  wohl  Abnahme  der  Harzgewinnung,  z.  B.  in  Baien  !C 

^1 24  fl„  IS«  1—67  5S97  fl.,  27  4 °/0  weniger. 

*7)  Beispiel:  Preussen  1875  aus  Nebennutzungen  (ohne  JajnP  3*4*>  *-« 
Torfgräberei  0  295,  aus  Wiesenanlagen  «8,070  iL,  oder  vom  Totalertraf  d.: 

zus.  c.  7'3°/0.  —  Baden  187«  Forstnebennutzung  durch  Verkauf  &5. 714  M. 
des  Holzerlöscs.  —  Baiern  Nebennutzungen  1825—31  jährt  168.000  3.  • 

Tagwerk,  1S«1 — «7  455,000  fl„  10  kr.  p.  Tagw.    Zunahme  in  diesen  36  J  * 
—  Auch  die  Forstnebcnnutzuugen  wurden  erheblich  grösser  sein,  ohne  d*  oft  * 

Abgaben  an  Berechtigte  und  Vergünstigte.    Die  Abgaben  aus  diesen  TSteJ  f 

Baden  2(1,571  u.  30,857  M.,  wodurch  die  Nebennutzungen  auf  137,142  M  « 

In  Baiern  steigen  die  Nebennutzungen  incl.  dieser  Abgaben  an  Bernau* 
369,000  1  in  1825—31,  876,000  in  1861—67,  Baier.  StaL  Züchr.  1871.  Sl  1* 

*•)  Dies  gilt  besonders  von  den  Zwischennutzungen  zum  Feldbau.  fia  tM 

Kegel  zur  Abwägung  der  entgegengesetzten  Interessen  der  Land-  u,  FaI<r^^,*,, 
in  Betreff  der  Waldstreu  versucht  Boscher,  Ana.  S.  103.  aufzustellea. 

')  Kau  behandelte  die  Jagd  u.  Fischerei  unter  den  Regalien.  i.A.* 
bis  195  u.  erwähnte  die  Jagd  unter  den  forstl.  Nebennutzungen  in  §  .  151  lk*t 

hiervon  schon  meine  Behandlung  in  d.  6.  A..  §.  187—190. 
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Einnahmen  aus  der  Jagd.  —  Jagdregal. 
473 

Ii  Der  Staat  kann  die  Jagd  als  Grundbesitzer,  also  insbe- 

It  re  als  Domänen-  and  Forstbesitzer  haben,  wenn  das  Jagdrecht 

teder  Pertinenz  des  Grundeigenthums  ist  oder  eine 

ndherrliche  Gerechtsame  auf  fremdem  Grund  und  Boden. 

2i  Der  Staat  kann  die  Jagd  auf  Grund  eines  Regals  (Jagd- 

sl) auf  Privatiii ndeicien  besitzen. 

I)  Der  Staat  kann,  auch  wo  die  Jagd  Pertinenz  des  Grund- 

Uthörns  ist,  die  Ausübung  des  eigenen  oder  des  erpach- 

•n  Jagdrechts  eines  Privaten  an  seine  Erlaubniss  knüpfen 

dafür  Abgaben  erheben. 

?.  206.  Das  Jagdregal,  welches  sich  von  den  gutsherrlichen 

2icn,  die  privatrechtlicher  Art  sind,  wesentlich  unterscheidet,2) 

:  die  Merkmale  eines  Hoheitsrechts  an  sich,  das  aber  weniger 

d  finanziellen,  als  vielmehr  den  Zweck  hatte,  dem  Landesherrn 

ausgedehnte  Jagd  zu  ermöglichen.  Auch  war  es  nicht  immer 

nicht  überall  ein  ausschliessliches  Recht  des  Staats  oder 

Ixheim,  indem  „viele  Grundeigner,  insbesondre  Besitzer  von 

Sötern,  sich  von  Alters  her  im  Besitze  des  Jagdrechts  be- 

^;  hatten,  wenigstens  in  Ansehung  der  niederen  Jagd,  während 

b  .he  Jagd  in  der  Regel  der  Regierung  zugefallen  ist.  Das 

il  erstreckt  sich  demnach  auf  diejenigen  Jagdbezirke  und  Arten 

Wilds,  in  denen  nicht  schon  eine  Privatperson  oder  Körper- 

it  jagdberechtigt  ist."3)  (Rau  §.  192).  In  Deutschland  „besteht 

bestand  eine  gemeinrechtliche  Vermuthung  für  die  Regalität 

%d  nicht,  sondern  es  hing  von  dem  einzelnen  Particularrechte 

b  und  in  welchem  Umfange  sie  begründet  war."4) 

•  Die  neue  Einführung  des  Jagdregals  würde  als  unnöthiger 

pfiff  in  das  Grundeigenthumsrecht  nicht  zu  billigen  sein.  Wo 

nge  besteht,  ist  von  rechtlicher  Seite  nichts  gegen  den  Fort- 

md  einzuwenden."  (Rau  §.  193).    Der  Wildstand  wird  dabei 

Vach  tod  der  Jagdhoheit  u.  dem  Wildbanne,  d.  h.  dem  Rechte  der  Leitung 

«i^eseas  ans  dem  Standpunkte  der  Volkswirthschaftspflcge  (Rau,  Volkswirth- 
§.  175)  unterscheidet  sich  das  Jagdregal  (Rau,  §.  192). 

k  <fer  Entwicklung  des  Jagdrechts  lassen  sich  3  Perioden  unterscheiden : 

ItA  ih  die  Jagd  nicht  mehr  Hauptnahrungsquelle  war,  blieb  sie  doch  so  beliebt, 

freie  Pürsch  lange  fortdauerte.   2)  Allmälig  sicherten  sich  die  Grundeigner 

3U-5.  hlie^lich.    3)  Eni  gegen  Ende  des  Mittelalters  gelang  es  den 

**rr>n,  auch  in  Fielen  Privatwaldangen  das  Jagdrecht  an  sich  zu  ziehen.  In 

■  Uiad  vertheidigten  die  Juristen  dieses  ausschliessliche  Jagdrecht  der  Territorial- 
»       der  fiscal.  Lehre  ?on  d.  herrenlosen  Gütern,  welche  sie  auf  die  wilden 

*»  öTiadten,  seit  dem  16.  Jahrhundert.    Hüllmanu,  Finanzgeschichte,  S.  43. 

"aaier.  §.  213—215.    Beseler,  D.  Privatrecht,  §.  196  (Rau). 
'  S»ch  Beseler.  S.  SU. 
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474 2.  B.  2.  K.  6.  A.  Jagd  und  Fischerei.  §.  206-20$. 

mehr  geschont  werden  als  bei  Freigebung  der  Jagd.  Aber  stj 

dieser  Umstand  bringt  Gefahren  für  die  landwirtschaftliche  Ci 

mit  sich  und  die  im  Jagdregal  liegende  Beschränkung  der  &i 

des  Grundeigentümers  wird  später  regelmässig  sehr  läsfef 

plünden.  Deshalb  hat  man  neuerdings  das  Jagdregal  in  ox* 

Staaten  sammt  allen  Jagdrechten  auch  privatrechtlichen  Urepn 

auf  fremdem  Boden  meistens  gesetzlich  aufgehoben,*)  das  1 

recht  in  den  neueren  Gesetzen  wieder  als  Ausflugs  des  Gmmie^ 

thums  behandelt,  selbst  die  Bestellung  des  Jagdrechte  auf  Ctcej 

Grund  und  Boden  als  Grundgerechtigkeit  untersagt  ,*  )  die 

Übung  der  Jagd  aber  beschränkt.  Namentlich  ist  die  eigeat  , 

Übung  der  Jagd  an  eine  bestimmte  Grösse  des  Landguts  geki 

und  die  Gemeinden  sind  verhalten  worden,  sie  zu  verpachte©  i 

Beauftragte  anzustellen. 7) 

Wo  das  Jagdregal  oder  ein  Privatjagdrecht  auf  freu 

Grund  und  Boden  besteht,  ist  die  Aufhebung  solcher  Rechte  *| 

Entschädigung  nicht  geboten,  ja  kaum  zu  rechtfertigen.  Die  | 

Schädigung,  die  also  dann  auch  dem  Staate  zusteht,  knaa  a 

den  allgemeinen  Grundsätzen  der  Ablösung  dinglicher  Rechte  c  i 

erfolgen,  §.  187  ff.  In  der  Praxis  ist  sie  freilich  bisweilen  a 

blieben,  wenn  die  sehr  unbeliebten  Jagdrechte  in  politisch  anraa 

Zeit  aufgehoben  worden  sind.8) 

§.  207.  Ausnutzung  der  Jagd.  Das  Jagdregal  wie  die  J 

auf  eigenem  Boden  und  als  grundherrliche  Gerechtsame  kaac 

Staat  ausnutzen: 

1)  „durch  Selbstverwaltung,9)  indem  das  von  den  Fl 

bedienten  erlegte  Wild  auf  Staatsrechnung  verkauft  und  dem  M 

eine  kleine  Vergütung  für  jedes  Stück  bezahlt  wird;" 

2)  durch  Ueberlassung  des  Jagdregals  an  das  Fontpen» 

als  Gehaltsquote,  wobei  indessen  die  Gefahr  zu  starker  Venssj 

rung  des  Wildstands  und  zu  grosser  Abziehung  der  Forsüem 

*)  Aufhebung  des  Jagdregals  in  Frankreich,  11.  Aug.  17S9.  in  D«iu 
Iand  ineist  1S48.  Preuss.  Gesetz  v.  31.  Oct.  184$:  jedes  Ja^drecht  icf  ~ 
Grund  und  Boden  ohne  Entschädigung  aufgehoben.   Jagdpolizeiges.  t.  ?.  JOm  i 

9)  Beselcr,  S.  815. 

7)  Vgl.  Rau,  Volkswirthschaftspol.,  §.  174.  u.  das  gen.  preuss.  GesotL 

")  Z.  B.  in  Preussen  nach  Gesetz  v.  31.  Oct  1848.  Anders  in  Sack*«*, 
dem  Staate  1253  von  sä m mtl.  5832  Jagdrechten  gehörten.  Ablösung— «au«  M 

Domanialjagden  188,045  Thlr.,  wogegen  der  Staat  zu  allen  Jagdrechtsablfeuftt  * 

Znschuss  von  485.304  Thlr.  gab. 

•)  Dafür  in  d.-n  Staatswalduugcn  Pfeil,  II,  760. 
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jetzigen  Hauptberuf,  der  Forstverwaltung,  verhütet  werden 

«te; 

3)  durch  Verpachtung,  die  in  der  Regel  vortheilhafter  ist 

den  Nutzen  hat,  dass  die  Forstleute  weniger  von  ihrem  eigent- 

n  Berufe  abgezogen  werden;  den  Jagdpachtern  wird  die 

nung  des  Wildstands,  die  Beschränkung  desselben  zur  Ver- 

ne von  Feldschäden  und  der  Ersatz  solcher  Beschädigungen 

Pflicht  gemacht; 

4)  „beim  Jagdregal  speciell  durch  Ueberlassung  der 

dbung  desselben  an  grössere  Grundbesitzer  auf 

m  Gebiete,  doch  mit  Vorbehalt  des  Widerrufs  im  Fall  einer 

töckelung  der  Besitzungen.  Dies  ist  weniger  einträglich  als 

Verpachtung,  aber  sehr  einfach  und  befreit  die  Grundeigner 

allen  Belästigungen." 10) 

„Je  mehr  man  zur  Verhütung  des  Wildschadens  thut,  desto 

r  rauss  der  Wildstand,  also  der  Ertrag  der  Jagd  abnehmen. 

Sicherung  desselben  gehören  vorzüglich  Massregeln  gegen 

Diebstahl,  die  ausser  der  Waldhut  auch  in  der  Aufsicht  über 

Handel  der  Privatpersonen  mit  Wild  bestehen.  Dagegen 

*en  die  mancherlei  Lasten,  die  ehemals  den  in  der  Nähe  von 

'.bezirken  des  Staats  wohnenden  Landleuten  aufgelegt  waren,11) 

L  Jagdfrohnden,  Beköstigung  der  Jäger  und  Hunde  u.  dgl.  in., 

*  ländig  aufgehoben  werden,  wie  dies  die  neueren  Jagdgesetze 

i  meistens  gethan  haben."18)  (Rau  §.  194). 

208.  Einnahmen  aus  Jagdscheinen.  Jagdscheine, 

l  Legitimationspapiere ,  an  deren  Besitz  das  Recht  der  Aus- 

ns;  der  Jagd  für  jeden  Privaten,  auch  für  den  Grundeigner, 

am"  seinem  eigenen  Gebiete  jagt,  in  den  neueren  Gesetzen  in 

Regel  gebunden  ist,18)  haben  eine  polizeiliche  Bedeutung. 

*  dafür  erhobene  Abgabe  kann  den  Charakter  der  Gebühr 

nmen,  insofern  aus  dem  Ertrage  ein  Beitrag  zu  den  Kosten 

*  Ertrag  für   den  Staat:  Preussen,  A.  für  1S70  (incL  neue  Pro?.):  Jagd 
Thlr.  w,..r.   10.740  Beate  für  abgrlftstcs  Jagdrecht,  19,066  aus  Tnptcbt,  38,158 

♦if  Administr. :  Verwaltnngskosten  der  Jagd  18,550.    1875  Ertrag  302,106  M., 

Tiltijng^kosten  55,650  M.  —  Baiern  A.  1870,  Jagd  roh  55,037,  rein  27,084 
»  iL  Ertr.  1968  54,428  1,  Reinertrag  »4,436.  Der  Heinertrag  ist  meist  an  40% 

Iwaertraga.    Etwa  %  des  Ertrags  aas  Regie,  l/a  »us  Verpachtung.    Die  Ver- 
soll  seit  1850  zar  Regel  werden,  was  aber  noch  nicht  erreicht  ist.  — 

.  Uchcrtr.  d.  Jagden  A.  1876  24.7M  M. 

<  keine  Folge  des  Regals,  sondern  meist  auf  Orund  der  Guts-  oder  Voigteiherr- 
•niaundeu,     Bcsl-Lt,  S. 

°  Z.  B.  Prenss.  Ges.  ?.  2.  Marz  1850,  §.  3,  Nr.  6, 

"  Z.  B.  Preuss.  Oes.  t.  7.  Marz  1850,  §.  14. 
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der  Jagdpolizei  Verwaltung  geliefert  wird. w)  Die  Jagdschein* 

lassen  sich  andererseits,  namentlich  wenn  sie  in  höheren 

erhoben  werden,  auch  als  Genusssteuern  und  bei 

Jägern,  welche  vom  Ertrage  der  Jagd  ein  Einkoi 

wollen,  als  eine  besondere  Form  der  Gewerbesteuer 

II.  —  §.  209.  Fischerei.   Auch  sie  kann  dem  Stufe 

Eigenthlimer  der  Domänen  und  Forsten  wie  andern  G* 

eigenthümern  in  eigenen  Privatgewässern  oder  auch  auf  € 

eines  gutsherrlichen  Rechts  in  fremden  Privatgew? 

zustehen.  (§.  189).    In  öffentlichen  Flüssen  ist  sie  noci 

mitunter  freigelassen  oder  steht  von  Altersher  einzelnen 

oder  Ufergemeinden  zu.    Doch  wird  sie  öfters  anch  als  R< 

dem  Staate  ausschliesslich  zugeschrieben.16)  „Das  Recht  da« 

Wasserregal)  kann  sich  dann  auf  die  Befugniss  beziehen, 

bare  Gegenstände  verschiedener  Art  aus  den  Gewässern  n 

Winnen,  wobei  die  Fischerei  der  wichtigste  Fall  zu  eek 

Die  Regalität  ist  ungefähr  wie  die  der  Jagd  zu  beurtheiia 

nach  dem  Beispiel  derselben  entstanden.16)   Die  Fi  schere 

Binnengewässern  wird  am  Passendsten  vom  Staate  verpae 

apart  oder  mit  anderen  Objecten,  wie  den  FeldgUtern, 

dingungen,  welche  die  Vertilgung  der  Fische  verhüten. iri 

Fischerei  auf  dem  Meere,  in  der  Nähe  der  Küsten, 

am  liesten  den  Staatsangehörigen  frei  gegeben/*  —  Die  G* 

Wäscherei  aus  dem  Bette  der  öffentlichen  Flüsse  giebt  in  De 

land  kaum  einen  Reinertrag  mehr  und  verdiente,  frei 

werden.18)   Die  Perlenbäche  einiger  Länder  pflegen 

")  In  Preussen  mass  jedes  Jahr  ein  Jagdschein  für  1  Thlr.  freit*: 
der  Ertrag  kommt  in  die  Kreiscoinmunalcasse  des  Wohnorts  des  J 

w)  Kluber,  öffentl.  Recht,  §.  456  ff.,  Mittermaier.  I  §.  222a  Bet 
§.  11)7,  bes.  S.  S22. 

,e)  Mittermaier  I,  §.  233,  234.  —  In  Rassland  war  früher  dit 
niache  Fischerei  (auf  d.  casp.  Meere  mit  Ausnahme  der  uralischen^  ein  EVnl 

1763  gegen  eine  Abgabe  von  jedem  Pud  Hansenblase  und  Caviar  der 

zu  Astrachan  Überlassen  wurde;  1802  wurde  die  Fischerei  der  allgemeines 

freigegeben.    Storch,  Russl.  unter  Alex.  L,  X,  21  —  SO.  (Rau.^ 

,7)  Rau,  Volbwirthschaftspol.  §.  176.  —  In  Baiern  besteht  er»? 
des  Staats  im  Chiemsee.  A.  1*76  8053  M.  roh,  5940  M.  Ausgabe.  —  Die 
d.  Fischerei  des  Staats  sind  meist  unbedeutend.    Baden  A.  1>76  24.735  3t. 

**]  Mehrere  europaische  Flusse  führen  Gold,  z.  B.  Rhein.  Isar.  Inn.  Y.4*x.  1 
Aar,  Emme.  Arriege  (aurigera),  Po,  Tajo ,  doch  in  venigen  verlohnt  sifi  £a* 
waschen  aus  dem  Fiussbette  mehr.  —  In  Baden  wird  aus  dem  Cfersaa 

waschen,  was  jedem  Grundeigentümer  freigegeben  ist.  —  Goldwaxbea 

gewässern  «»der  au-,  der  Erde  der  Privatgrundstücke  wurde  früher  rrwtfitA* 

das  Bergregal  gestellt.  .RatL'i 
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t!  in  sein,  aber  ohne  Gewinn  für  die  Staatscasse."19)  (Rau 

ti).  Finanziell  wichtiger  ist  das  in  Preussen  bestehende  Bern- 

nregal,  das  finanziell  auch  am  Besten  im  Wege  der  Ver- 

mag an  Privatunternehmer  nutzbar  gemacht  wird. 20) 

Dritter  Hauptabschnitt. 

Staatsberg-  und  Hüttenwerke,  Staatssalinen  und  andere 

Gewerksanlagen. 

7.  Abschnitt. 

Bergbau. *) 

I  —  §.  210.  Der  Staatsbergbau  und  die  Entwicklung 

Bergrechts.*)    Die  in  unseren  Staaten  sich  vorfindenden 

'*  Öiiern  hat  einige  Perlenbäche  in  Oberfranken,  Oberpfalz  und  Niederbaiern. 
*  «rTalrangskosten  den  Ertrag  übersteigen.    Es  wäre  vortheilhafter ,  das  Be- 

Pitat  »och  unentgeltlich  einem  Privatmann  zu  geben.    Die  Freigebung  an  alle 

v  ̂ er  wurde  die  ganze  Nutzung  zerstören.  —  Sächs.  Perlcnfischerei  im  Voigt- 

-ii  seit  1021   —  Bad.  Penanbaca  zu  Bchtaav  im  Odenwalde.  Raa.) 
I>as  Bernstein  regal  an  d.  preuss.  Küsten  war  vielen  Defraudationen  ausgesetzt 

^»cite  strenge  Strafen  sowie  fleissige  Aufsicht  nöthig.    Es  ist  früher  allgemein, 
i>Ji  theilweise  an  die  einzelnen  Strandgemeinden  verpachtet     Neuerdings  hat 
cler  Haus  Stanticn  und  Becker  dio  Bernsteinausbeute  in  einem  Theile  des 

und  SacBbtJrschafl  gepachtet  und  mit  Hilft  gras«  Baggermaschineii 

Jen  Ertrag  sehr  gesteigert,  neue  Absatzwege  im  Orient  u.  s.  w.  gesucht,  so 

4fr  letzten  Erneuerung  des  Pachtvertrags  zwischen  diesem  Hause  und  dem 

•iw  Pachtsummc  erheblich  gesteigert  werden  konnte.     Ertragsanschlag  des 
1*5*9510.  1870  22,253,  1671  aber  62,253  Thlr. ,  1875  340,000  M.  Die 

wird  in  diesem  speciellen  Falle  muthmasslich  zu  einer  indirecten  Ver- 

jteoerung  der  Bcrnsteinconsumenten.    Die  Erhöhung  der  Pachtsumme  trifft 
;  ̂  jq  der  Pachter  einstweilen. 

he  Staatsbergwerke  behandelte  Rau  in  dem  Abschnitt  Bergregal,  5.  A. 

3-1*3.    Die  Gründe  für  die  veränderte  Stellung  im  System  der  Einnahmen, 

■-a  Bergwerken  jetzt  gegeben  ist,  sind  im  3.  u.  4.  Abschn.  des  1.  Kap.  dieses 

-■  bcj.  in  §.  141,  145 —  147  dargelegt  worden.     In  meiner  Bearbeitung  der 
*ir  dieser  Abschnitt  schon  wesentlich  von  mir  neu  bearbeitet  worden.  Die 

210-217  entsprechen  den  §§.  191—201  d.  6.  A.  und  sind  nur  in  Einzel- 

■nadert  worden.     Ich  hatte  damals  in  der  Veriiusserungsfrage  noch  zu  aus- 

•*j'"k  den  Productioiisstandpunct  betont.    Auch  der  des  Vertheilungsinteresses 
backten  Gefahr  monopolist  Ausbeutung).    Vgl.  jetzt  Wagner,  (irundleg.  I, 
~   I>ie  (jcstaJtung  des  Bergrechts  ist  von  bes.  prineip.  Bedeutung  für  die 

-  4er  Eigenthuinsordnung.   S.  eb.  S.  670  ff. 

t^ber  den  älteren  Stand  der  Lehre  vgl.  Bergius,  Neues  P.  u.  Kam.  mag.  I, 
lad  v.  Kancrin,  Berg- Kamerai  -  u.  Bcrgpolizeiwiss.  1791.  —  Ueber  die 

.WLten  vergl.  Jacob.  I,  §.  277  (f.,  §.  HU  U.        Lötz,  III.  156.  — 

«*-S  JU.  -  v.  Malchus  I,  83.  —  Mittermaier,  Privatrecht,  §.  241  ff. 

•Belleben.  Staat  u.  Bergbau,  herausg.  v.  Bulau,  2.  A.   1839.  —  Karsten, 

"•;ri  ;-  •]■  -  H-  rgregalü  in  Deutschland,  1S44.       Weisse,  Bergbau  and 
gxi.  1815.  —  Be seier,  Privatrecht,  §.  203,  dem  im  Texte  der  §.  191  —  193 

■  :/t  *  utfe.    I)ie  \uA>>itv.  für  die  raehtMeschichtL  Entwicklung  sind  da« 

n  foulen.  -  Ebendas.  §.  202  üebersicht  der  Quellen  u.  Literatur  des  deutschen 
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478  2.  B.  2.  K.  7.  A.  Bergbau.  §.  210. 

Staatsbergwerke  sind  theils  auf  eigenem  (domanialen  oder 

ligeben)  Boden  des  Staats ,  theils  auf  Privatländereien  an^ 

Der  Ursprung  der  Staatsbergwerke  letzterer  Art  liegt  rielfatf 

Bergregal,  öfters,  namentlich  in  neuerer  Zeit,  auch  nnabte* 

i  deo  Rae davon  in  der  Erwerbung  des  Bergwerkseigenthums  nach 

des  freierklärten  Bergbaus.    Das  Bergrecht   bat  Demi 

Deutschland  und  zum  Theil  auch  in  anderen  Ländern  « 

merkenswerthe  Entwicklungsphasen  durchlaufen,  im  W 

die  folgenden.    Man  muss  sie  kennen,  um  auch  die 

Seite  des  Bergbaus  richtig  zu  würdigen. 

1)  Nach  ältestem  Deutschen  Rechte,  das  bis  zum  IL 

hundert  in  Geltung  war,  umfasste  das  Grundeigentum  nehm 

deren  Zubehörungen  auch  die  im  Boden  unter  der  Erdoberfl 

befindlichen  Mineralien  etc.  ohne  Weiteres  mit  und 

nur  dem  Grundeigentümer  das  Recht  zu,  diese 

gewinnen.    Auch  landesherrliche  Bergwerke  konnten 

auf  Domanialland  oder  nach  Abkommen  mit  dem  Eigen  thfimer 

Privatland  entstehen.    Dieses  älteste  Recht  wurde  jedoch 

sjp 

früh  durch  eine  andere  Rechtsbildung  verdrängt,  welche  u 

wesentlichen  Beschränkung  des  Grundeigentums  führte. 

2)  Es  wurde  nemlich  Jedermann  gestattet,  auf 

nach  Mineralien  zu  suchen  (zu  schürfen)  und,  im  Falle  er 

solche  fand,  hier  ein  Bergwerk  auf  einem  bestimmten  Grnbed 

anzulegen,  wofür  Abgaben  an  die  Staatsgewalt  zu  entrichten 

In  den  ältesten  Bergordnungen  aus  dem  13.  Jahrhundert  ist 

Princip,  wonach  also  das  Recht  des  Grundeigentümer* 

und  das  Eigenthum  an  der  Erdoberfläche  von  demjenigen  1 

im  Boden  enthaltenen  Mineralien  getrennt  war,  anerkanntet 

Auch  die  Landesherren  konnten  natürlich  nach 

Bergwerkseigenthum  erwerben. 

3)  Wesentlich  aus  fi scalischem  Interesse  aber 

vom  12.  Jahrhundert  an  neben  jenem  Recht  des 

baus  und  dasselbe  allgemach  einschränkend,  umbildend  und 

Theil  verdrängend  ein  anderes  Bergrecht  aus:  die  deutschen 

nahmen  die  Bergwerke  und  Salinen  als  Regal  für 

sprach  (zuerst  Friedrich  I).    Die  mancherlei  Conflicte 

Landesherren,  welche  hierdurch  entstanden,  Ii 

Bergrechts.  —  Achenbach,  d.  gemeine  deutsche  Bergrecht 

1871,  mit  bes.  reichen  liter.  n.  QoeUennachweisen,  §.  3  ff*.:  d. 
§.  21  ff. 
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Entwicklang:  des  Bergrechts. 

dich  dadurch,  dass  das  Regal  den  Landesherren,  namentlich 

:  in  der  Goldenen  Balle  den  C hur fti raten,5)  vom  Kaiser 

ben  oder  ohne  Widerspruch  von  den  Landesherren  als  inte- 

tuler  Bestandtheil  ihrer  Rechte  an  sich  gezogen  wurde.  Be- 

srn  war  es  der  früher  ja  auch  in  Deutschland  viel  ergiebigere 

auf  edle  Metalle,  ferner  auf  Salz  (Steinsalz), 

er  auf  Grand  des  Regals  vom  Staate  betrieben  wurde.*) 

.Urea  buüa  c  IX,  §.  1.  —  übrigens  mit  der  Einschränkung:  prout  possunt 
:ji<?verunt  talia  (jara)  possideri. 

Viele  alte,  im  Mittelalter  and  bis  ins  16.,  17.  Jahrhundert  bebaute  Lager- 
»a  Deutschland  .   namentlich  von  Gold  und  Silber  im  Harz,  Böhmen,  Tirol, 

r$.  Thüringen,   Fichtelgebirge,  Erzgebirge  u.  s.  w.  sind  jetzt  erschöpft  oder 

.  i«k  nit  mehr  Kosten  in  grösserer  Tiefe  gebaut  werden,  die  Holzpreise  und 

:>-.tslohn  sind   gestiegen .  auch  bewirken  die  besseren  Strassen  ein  stärkeres 

rWi  dur  Erzeugnisse  verschiedener  Lander.  —  Im  baier.  Fichtelgebirge  waren 

nele  Goldseifen  -  (Wasch-)  werke,  weil  die  an  den  tieferen  Stellen  ange- 

n'.t  Erde  i.wie  in  Californien)  viele  Goldtheile  enthielt,  die  man  nur  auszu- 
.  brauchte.    Diess   erwähnt  schon  Otfried  im  9.  Jahrh.,  Fischer,  Gesch. 

iiadels,  L  121.   2.  Ausg.    Erst  als  diese  leichte  Gewinnungsart  ihr  Ende  er- 

Lcgann  der  bergmännische  Betrieb,  aber  anfanglich  so  nachlässig,  dass  man 

lj  dreimal  nach  einander  das  früher  als  unnütz  Weggeworfene  (taubes  Ge- 

Halden) auswusch  (auakuttete),  Dürrschmidt,  Beschreib,  von  Gold- 
ig S.  IIS.  137.  —  Bei  dem  viel  höheren  Preise  der  edlen  Aletalle  im  Alter- 

*.  den  niedrigen  Getreidepreisen  und  der  Anwendung  ?on  Staatssclaren  konnten 

rrerke  grosse  (iewinnste  geben  und  zur  Macht  der  Staaten  bedeutend  bei- 
bm  Beichthum  des  Krösus  ist  von  den  Goldwäschen  am  Tmolus  abzuleiten, 

iit  den  Lydiern  zugeschriebene  Erfindung  des  Ausmünzens  der  edlen  Metalle, 

j/^rgniben  von  Laurion  und  die  thracischen  Goldbergwerke  waren  für  Athen 

Auch  die  macedonischen  Könige  und  die  Carthager  zogen  grosse  Summen 

r.  Renrbau."     (Knu  §.  1"2  Note  c).    Heber  Athen  u.  Griechenland  s. 
»'s  Abh.  über  d.  Laurischen  Silberbergwerke  in  d.  Abb.  d.  Berl.  Akad.  IM 5; 
.^taafchaush-  d.  Athener,  2.  A.  S.  02,  420—425,  Reynier,  Grecs,  S.  304. 
i'nschOtz,  Besitz  u.  Erwerb  im  griech.  Alterthum  S.  08  ff.     In  Athen  war 

f  thttmer  d.  Bergwerke  d.  Staat,  der  aber  nie  auf  eigene  Rechnung  betrieb, 

die  Werke,  die   mit  Scla?en  bebaut  wurden,  in  Erbpacht  gab.    Das  Recht 

i  6  wurde  f.  einen  bestimmten  Kaufpreis  verkauft,  der  an  den  Staat  direct  zu 

i  xi.    Dazu  kam  eine  Abgabe  v.  7m  des  Ertrags,  die  in  Generalpacht  zur  Er- 

»••rgeben  war.  —  In  Rom  wurden  Salzwerkc  ursprünglich  auf  Staatsrechn. 

Später  bestand  ein  Salzmonopol,  aber  im  Verkehrs-,  nicht  im  Finanz- 
w*.  wie  es  scheint  (nach  Marquardt,  röm.  Staatsgewalt.  II,  155,  271).  Heber 

rr«erke  s.  eb-  S.  245,  252  ff.    In  Italien  war  der  Bergwerksbetrieb  schon 

rötzbrh  sehr  beschränkt    Die  wichtigsten  waren  in  den  Provinzen.  Der 

-t  m  e  t  a  1 1  a ,  wozu  neben  Gold-,  Silber-,  Eisen-,  Kopfergruben,  auch  Steinbrüche, 
oben,  Salzwerke  gehören.    Die  wichtigsten,  wie  die  Goldwerke  v.  Vercellae 

i  trxaspad. ,  die  Silbergruben  bei  Xeucarthago  in  Spanien,  die  Gold-  und 

"•■TTwerke  in  >lacedonien  —  die  nicht,  wie  Rau  gemeint  hat,  definitiv,  sondern 

Vets*  bei  der  Eroberung  geschlossen  wurden  —  besass  der  Staat.  Die  meisten 
.  zuhörten  indessen  Priraten.  Auch  wurden  Staatswerke,  z.  B.  die  Silbergruben 

-tia»,  an  Private  veräussert.    Unter  den  Kaisern  wurde  der  Bergwerksbesitz 

•  -a  Fbcus,  th.  C  d.  kais.  Privatvermögen  sehr  ausgedehnt,  bes.  auf  d.  besten 

:*xlich3ten  Gruben  (auch  Mannorbrtiche).  Der  Betrieb  war  th.  Eigenverwaltung, 

v  btang.  Vgl.  t  dies  Alles  jetzt  Marquardt  a.  a.  0.,  wonach  Rau  5.  A. 

.  5&te  c.  u.  6.  A-  §•  IM*  Notee.  berichtigt  wurde.   S.  sonst  noch  Burmann, 

K-aLpop.  Born.  Kap.  6.  S.  77.  —  Hege  wisch,  S.  73.  —  Bosse,  I.  105. - 

.  ..r.  Hiatory  of  the  public  rev.  III,  Appcnd.  S.  10.  — 
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Gerade  aus  finanziellen  Gründen ,  mit  denen  sich 

leicht  zu  übersehende  Volkswirt hschaftliche  verbanden,  i 

jedoch  durch  die  Regalisirung  des  Bergbaus  das  ältere  Rech 

Bergbaufreiheit,  welches  keineswegs  erst  die  Grundsätze  der! 

lität  voraussetzte,5)  im  Allgemeinen  nicht  beseitigt,  n 

nur  umgestaltet.  Das  Recht  des  Schurfens  wurde  an  die  < 

keitliche  Erlaubniss  gebunden,  der  Finder  musste  muthen, 

um  die  Verleihung  des  Rechts  zum  Bergbau  auf  einem  ge^ 

Felde  nachsuchen  und  wurde  alsdann  —  seit  dem  16.  Jahrha 

immer  mehr  auf  Grund  des  Regals  —  mit  diesem  Rechte  be 

Für  die  Staatsgewalt  war  diese  Procedur  das  Mittel,  dem 

ziellen  Zweck  des  Regals  gemäss,  Bergwerksabgaben  verschie 

Art  und  in  bedeutenderer  Höhe  als  bisher  üblich  für  solche  P 

berg werke  einzuführen,  so  den  Bergzehnten,  Quatem 

gelder,  Recessgelder  u.  s.  w.  Diese  theils  aus  der  ö 

hoheit,  wie  man  das  polizeiliche  Oberaufsichtsrecht  des 

Uber  den  Bergbau  auch  genannt  hat,  theils  aus  dem  eigeotl 

Bergregal  abzuleitenden  Abgaben  trugen  in  anderer  Hinsiel] 

Merkmale  einer  besonderen  Gewerbesteuer  für  den  Bei 

an  sich  und  sind  in  neuerer  und  neuester  Zeit  auch  vielia 

massigen  Gebühren  oder  zu  reinen  Steuern  umge 

worden. 

Der  Vorbehalt  der  ausschliesslichen  Ausübung 

Bergregals  durch  den  Staat  bildet  nur  die  Ausnahme.  Er  b 

in  Deutschland  namentlich  für  Steinsalz  vor.  In  AnsehiiL. 

Stoffe,  auf  welche  sich  das  Grundeigenthumsrecht  nicht  mit  bi 

und  für  welche  andererseits  das  Regal  gilt,  bestand  und  I  i 

in  den  verschiedenen  Ländern  keine  volle  Uebereinstiuimün;] 

auch  in  den  einzelnen  deutschen  Territorien  und  späteren  St 

herrscht  keine  völlige  Gleichmässigkeit.  Im  Allgemeinen  od 

das  Bergregal  „alle  auf  ihren  natürlichen  Lagerstätten  vorkonin 

6)  Wie  Rau  in  der  5.  Aufl.  §.  172  annahm:  die  Freierklärung  gesttd 

Privatbetrieb  unter  gewissen  Bedingungen,  welehe  gerade  aus  dem  Eegal  ab: 

seien.  Dies  ist  irrig,  wie  die  ältere  Bergrechtsbildung  und  wieder  die  neuest' 
Wenn  nur  das  Princip  des  beschränkten  Grundeigenthums  feststeht,  so  dass  die 

ralien  u.  s.  w.  vom  Verfügungsrecht  des  Grundeigners  ausgeschlossen  sind,  so 

es  durchaus  nicht  des  Regalprincips,  um  die  Anlegung  von  Bergwerken  auf  O 

Privatlande  zu  ermöglichen.  Der  Staat  braucht  nur  gemäss  seiner  alldem.  H 

rechte  das  Schürfen  u.  s.  w.  und  schliesslich  die  Anlegung  solcher  Bergwerk, 

welche  die  dem  Grundeigenthumer  nicht  gehörenden  Mineralien  angeeignet  i 
sollen,  zu  regeln. 
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atien,  auf  welche  der  Bergbau  in  seiner  technischen  Ausbil- 

herkömmlich  betrieben  zu  werden  pflegt".6) 

Nachdem  dann  in  späterer  Zeit  die  volkswirtschaftliche 

taug  des  Bergbaus  mehr  erkannt  worden  und  der  finanzielle 

jUpunct  zurückgetreten  war,  der  Privatbergbau  sich  stärker 

kelt  hatte,  —  u.  A.  auch  weil  die  aus  dem  Regal  abgeleiteten 

erksabgaben  bei  der  verminderten  Ergiebigkeit  älterer  Werke 

jra  den  Bergbau  zu  begünstigen  ermässigt  und  mehr  als 

liehe  Gebühren  und  Steuern  behandelt  wurden,  —  bereitete 

nun  im  Bergrecht  eine  neue  Gestaltung  vor,  welche  in 

er  Zeit  mehrfach  zu  einem  Abschluss  gekommen  ist.7)  Das 

regal  als  Finan zregal  oder  „nutzbares  H o hei tsr echt" 

rhwand.8)  Die  Beschränkung  des  Grundeigen- 

die  ja  nicht  erst  durch  das  Regal  geschaffen,  wenn  auch 

die  Regalisirung  und  deren  Verbindung  mit  der  Bergbau- 

ü  noch  zu  grösserer  praktischer  Bedeutung  als  durch  die 

^allein  gebracht  worden  war,  blieb  dagegen  bestehen.9) 

■j  blieb  die  Bergbaufreiheit  in  Geltung  und  wurde 

ach  den  neueren  Bedürfnissen  der  Volkswirtbschaft  mit  Rtick- 

anf  die  nothwendige  Controle  des  Staats  Uber  den  Bergbau 

:u  die  Sicherung  der  Rechte  des  Grundeigenthümers,  dessen 

.  zun  Schürfen  und  zur  Anlage  eines  Bergwerks  von  einem 

d  in  Anspruch  genommen  wird,  gesetzlich  regulirt. lü) 

titlich  wnrde  auch  genau  bestimmt,  auf  welche  Mineralstoffe 

rk  beziehe.11)   Es  ist  nicht  nothwendig,  dieses  neueste  Berg- 

N*ch  Beseler,  S.  850.    In  der  Gold.  Bulle  werden  genannt:  auri  et  argenti 

•  iuf  min  erat  >tanni.  <  uj.n,  frin.  phunbl  ei  alteritu  cujuscunque  generis 
n  eäam  salis.   —  Stein-  n.  Braunkohlen  fallen  nach  neuerem  Rechte  meistens 

->  Kegal  oder,  unabhängig  von  letzterem,  unter  die  vom  Verfügungsrecht  des 

cathumers  ausgeschlossenen  Mineralien;  Torf  war  selten  rcgalisirt,  Salzquellen 

t»    In  Grossbritannien  sind  nur  Gold  und  Silber  Regal. 

VfL  besonders  das  vortreffliche  neue  preussische  Berggesetz  vom  24.  Juni 

1  TV  beruhend  auf  Grundsätzen  des  französischen  Bergrechts),  welches 

■Oi  baiTiacaeü   Ki:nri:<.'sctz  vom  20,  ktlll  1869  und  andern  in  kleinen 

firauaschweig,  Weimar,  Gotha,  Waldeck)  zum  Vorbild  diente.  Vgl.  Achen- 

*  H. 

Vieler.  §.  203,  VI. 

^preussischen  Berggesetz  ist  dies  so  ausgedrückt :  §.  1.  „Die  nachstehend 

-ton  Miriendieii  und  ron  dem  Verfugungsrecht  des  Grundeigenthumers  aus- 

la  Gesetzen,  wie  dem  preuss.,  werden  daher  die  Grundsätze  aufgestellt,  nach 

<be  Aufsuchung  u.  Gewinnung  der  vom  Verfügungsrecht  des  Grundeigners  aus- 
säen Mineralien  erfolgen  kann. 

1  L  B  Preuss.  Ges.  §  1:  Gold,  Silber,  Quecksilber,  Eisen  mit  Ausnahme  der 

-*nerze,  Blei,  Kupfer,  Zinn,  Zink,  Kobalt,  Nickel,  Arsenik,  Mangan.  Antimon 

'  if««r.  PiaADiwl«flon*ch.    I.  31 
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recht,  ebenso  wenig  als  die  Freierklärung  des  Bergbaus  übet 

auf  das  Bergregal  zu  gründen.  Vielmehr  ist  die  Grundlage 

Bergrechts,  neben  dem  erwähnten  Hauptprincip,  der  Beschrä 

des  Grundeigenthums  —  also  einem  Satze  des  Privatrechto 

den  allgemeinen  Staatshoheitsrechten  zu  suchen,  di 

in  ihrer  Anwendung  auf  das  Bergwesen  Berghoheit  n 

kann. 12)  I 

Für  den  Betrieb  von  Staatsbergwerken  selbst  ga 

schon  früher  öfters  das  allgemeine  Bergrecht  eines  Landes, 

neuen  Bergrecht  unterstehen  diese  Werke  gleichfalls,  wie  d 

den  neueren  Berggesetzen  auch  ausdrücklich  ausgesprochen  * 

Die  Neuanlage  von  Staatsbergwerken  auf  fremden  Privatläm! 

ist  daher  hier  auch  an  dieselben  Rechtsformalitäten  gebunde 

die  Anlage  von  Privatbergwerken,  und  setzt  kein  Regal 

voraus.  Jene  Staatsbergwerke  treten  auf  diese  Weise,  einei 

sie  auf  Staats-Grundeigenthum  oder  auf  Privatländereien  au 

sind,  wenigstens  da,  wo  das  neuere  Bergrecht  zur  Geltung  l 

ist,  ganz  in  die  Classe  der  gewöhnlichen  privatwirthse 

liehen  Unternehmungen,  was  sie  früher  freilich  trol 

Regals  sachlich  meistens  auch  waren,  weil  eine  Erhöhung  d<, 

trags  in  Folge  der  Regalisirung  nur  ausnahmsweise  m 

war.  Ihre  Behandlung  in  der  Lehre  vom  Privaterwerb  des 

im  System  der  Finanzwissenschaft  erscheint  daher  auch  a 

allein  richtige.  Ebenso  sind  die  Einnahmen  des  Staats  aus  Fi 

bergwerken  nunmehr  abweichend  von  Rau  (5.  A.  §.  181- 

systematisch  richtiger  in  den  Abschnitten  von  den  Gebühre 

den  Steuern  zu  besprechen. 

II.  —  §.  211.  Beibehaltung  oder  Veräusserunj: 

Staatsbergwerke.  Der  Besitz  von  Staatsbergwerken  ist  g 

wärtig  in  den  europäischen  Staaten  sehr  verschieden  verb 

Preussen  und  Oesterreich-Ungarn  haben  noch  manche  Staat 

werke,  deren  Entstehung  und  Beibehaltung  hier  ausser  dun 

u.  Schwefel,  gediegen  u.  als  Erze  —  Alaun-  u.  Vitriolerze  —  Steinkohle,  Brv 

n.  Graphit  —  Steinsalz  nebst  den  mit  demselben  auf  den  nämlichen  Lagers*^ 
kommenden  Salzen  und  die  Soolquellen. 

M)  So  auch  B eseler,  S.  S53  u.  Motive  z.  preussisch.  Berggesetz  t.  \% 
Kl  ostermann,  Allg.  Bergges.  für  d.  preuss.  Staaten,  nebst  Commentar,  $ 

—  Ceber  d.  volkswirthschafü.  Zweckmässigkeit  des  heutigen  Bergrechts  & 

Grundleg.  I,  §.  364.  
6 

a)  Beseler,  S.  849.  Preuss.  Berggesetze  §.  2:  „der  Erwerb  md  l 
von  Bergwerken  für  Rechnung  des  Staats  ist  den  Bestimmungen  dieses  Gesetze 
falls  unterworfen." 
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auch  durch  den  grossen  Domänen-  und  Waldbesitz  zu  er- 

ist.   Auch  in  anderen  deutschen  Staaten,  dann  in  den  nord- 

en und  in  südeuropäischen  Staaten  (Spanien)  finden  sich 

trgwerke,  während  dieselben  in  Grossbritannieu  und  Frank- 

leblen.14)    Die  Frage  der  Beibehaltung  oder  Veräusserung 

f  Werke  ist  in  Deutschland  in  neuerer  Zeit  vielfach  erörtert 

hulkh  wie  bei  den  Domänen  meistens  zu  Gunsten  der 

u  >serung  beantwortet  worden,  so  namentlich  von  den  Theo- 

m  der  Smith'sehen  Schule,  die  sich  dabei  öfters  auf  die 

chte  Rentabilität  der  Staatsbergwerke  berufen  konnten.15) 

«tu  wurde  hier,  wie  gewöhnlich,  die  Frage  zu  einseitig  aus 

ttichtspunete  des  Productionsinteresses  beurtheilt  und  die 

«Tirthsc haftliche   Rentabilität    und  die  volkswirtschaftliche 

tirität  zu  anbedingt  identificirt.    Daneben  ist  jedoch  das 

virthschaftliche  Verth  e  i  1  u  n  g  s  interesse  und  das  damit  zu- 

hängende social  politische  Moment  in  der  Frage  iür 

u:*cöeidung  mit  zu  beachten. ,Ä)   Die  Frage,  ob  der  Staat 

jü  Bergwerke  betreibe,  ist  dann  vollends  nicht  absolut 

Inheiden.    Sie  ist  keine  rein  finanzielle,  sondern  zu- 

eine volkswirtschaftliche  und  allgemeine  Ver- 

-inggfrage,  ähnlich  wie  die  Staafsforst-  und  Staatsbahnfrage. 

I  bloss  als  Frage  der  Regelung  der  Bergbau  pro duetion 

"litet,  kann  die  Entscheidung  für  und  wider  Staatsbergwerke 
im  relative  sein.    Die  concreten  Verhältnisse  der  einzelnen 

ei  kommen  dafür  zumeist  in  Betracht.    Allgemeine  Regeln 

a  sich  daher  nur  in  folgender  bedingter  Weise  aufstellen, 

f.  Ü12.  —  1)  Beantwortung  der  Frage  nach  dem  volks- 

^chaftlichen  Productionsinteresse.    Hier  sind  un- 

•ckeltere  und  entwickeltere  Verhältnisse  der  Volkswirtschaft 

'^heiden. 

ij  Anf  einer  niedrigeren  Wirthschaftsstufe  ist  Staatsberg- 

■  und  in  Verbindung  damit  Staats  h  ü  1 1  e  n  wesen  öfters  recht 

am  Platze.    Der  Staat  oder  (Landesherr)  verfügt  hier  noch 

traten  Uber  die  meistens  zu  einem  ordentlichen  Betrieb  bald 

'i  üi<  Eüui.  ans  den  Rerjr-,  Hüttenwerken  n.  Salinen  hat  Herrn.  Wagner  in 
aizätAt.  Uebersichten  im  (ioth.  Statist.  Jahrb.  1874  S.  S79  auch  nur  lUcken- 

^aaensteUen  können.    In  Kussl&nd,  Norwegen,  Türkei,  Griechenland,  Spanien 

ach  ooch  bezttgl.  Einnahmen.    S.  u.  Note  19. 

"  ̂ri.  bes.  Bergius,  Finanzwias.,  2.  A.,  S.  231,  mit  Polemik  gegen  die  preuss. 
^  U&ttenTerwaltung. 

'  v»sner,  (irundleg.  I,  §.  364.  365. 

31  • 
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erforderlichen  grossen  Kapitalien,  welche  gerade  im  Ii 

hauptsächlich  in  stehenden  Kapitalanlagen  ganz  fesl| 

werden  und  für  welche  oft  lange  auf  eine  genügende 

gewartet  werden  muss.  Auch  die  technisch  gebii 

Arbeitskräfte,  welche  jeder  etwas  fortgeschrittene  Bi 

besonders  auch  auf  Gold, 17)  neben  vermehrtem  Kapital,  h 

Maschinen  u.  s.  w.,  bald  zu  brauchen  pflegt,  kann  der  St 

Besten  heranziehen  und  entsprechend  stellen.  Der  häutige 

Wald  besitz  des  Staats  lässt  sich  ferner  oftmals  am  Vorzfigl 

und  mitunter  gar  nicht  anders  verwerthen,  als  dadurch,  d&ss  j 

Holz  verzehrende  Gewerke  im  Walde  oder  in  dem 

mittelbarer  Nähe  angelegt  werden,  weil  bei  dünner  und 

Bevölkerung,  schlechten  Strassen  und  niedrigen  Holzpreia 

Holz  nicht  weit  weggeführt  werden  kann.  Zu  solchem  2 

erscheinen  aber  Bergwerke  und  damit  verbunden  nam 

Hüttenwerke,  in  denen  die  Erze  gleich  ausgeschmolzen  n 

Metalle  weiter  verarbeitet  werden,  ganz  besonders  geeigiw 

notorisch  sind  aus  diesen  Gründen  manche  solche  Staat] 

angelegt  worden.  Das  speculative  oder  kauf  mann 

Moment  spielt  weiter  unter  den  gegebeiien  Voraussetzungen 

Absatz  der  Bergwerks-  und  Hüttenproducte  noch  keines 

scheidende  Rolle,  als  später,  weil  die  Communicationsverbä 

und  die  allgemeinen  Zustände  der  Volkswirthschaft  den  J 

einengen,  die  Versorgung  des  Localbedarfs  die  Hauptsache  m 

Concurrenz  der  Producte  anderer  Gegenden  oder  Länder  weni, 

bei  unedlen  Metallen  unwichtiger  ist.  Die  specifiscben  Mi 

des  Staatsbetriebs  treten  aus  allen  diesen  Gründen 

weniger  hervor.  Die  Staatsbergwerke  habeu  daher  an 

früherer  Zeit  oft  als  Muster  eines  geordneten  kunstmässige 

triebs  und  als  Pflanzschulen  geschickter  Werkmeister  sebr 

Dienste  geleitet.  Sprach  auch  schon  früher  nicht  immer  ein 

liches  Finanzinteresse  für  die  Anlegung  neuer  und  Beibebi 

alter  Staats  werke,  so  um  so  mehr  ein  Volkswirtschaft  Ii 

b)  Diese  Verhältnisse  ändern  sich  aber  nun  vielfach 

höheren  Wirthschaftsstufen.  Im  Ganzen  möchte  im  Ber£ 

Hüttenwesen  einer  der  Fälle  vorliegen,  wo  die  (oft  zu  allge 

,7)  Die  Verhältnisse,  welche  in  der  californ.  und  anstral.  GoUgeru 

nach  der  ersten  leichten,  aber  bald  erschöpften  Goldwascherei  eingetreten  nai  N 

als  typisch  für  die  Goldproduction  bezeichnet  werden.    Vgl.  die  sehr  lekrreici 

klare  Darlegung  von  v.  Richthofen,  Metallprod,  Californiens ,  Nr.  14 

mann 'sehen  Ergänzungshefte  d.  geogr.  Mittheil.  S.  IS  ff. 
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teilte)  Regel  gilt,  dass  eine  in  früherer  Zeit  ganz  passende 

firthsehaftliche  Thätigkeit  des  Staats  besser  durch  diejenige 

rivaten  ersetzt  wird.  Von  den  soeben  angeführten  Gründen 

später,  z.  B.  in  unserer  Zeit  in  den  mittel-  und  westeuro- 

en  .Staaten,  keiner  mehr  als  durchschlagend  für 

Bergbau  gelten.  Die  etwaigen  Uebelstände  des  Privat- 

es (hinsichtlich  der  Nachhaltigkeit  des  Betriebs,  der  Ver- 

trewinnsüchtigen  Raubbaus)  lassen  sich  durch  eine  gewisse 

facht  des  Staats  meistens  verhüten.  Die  grössere  Betrieb- 

it,  Sparsamkeit,  bessere  kaufmännische  Leitung  sind  speci- 

Vorzfige  der  Privatwerke,  welche  jetzt  sehr  wichtig  werden, 

■rh  ein  ganz  umgestaltetes  Communicationswesen 

mcurrenz  auf  dem  Weltmarkte  für  den  Bergwerks- 

linenbetrieb zum  entscheidenden  Factor  wird.  Die 

leidliche  Schwerfälligkeit  des  Staatsbetriebs,  die 

läftsführung  durch  Beamte,  von  welchen  letzteren  grade 

htigsten  bei  dem  jetzt  viel  höheren  Stande  der  technischen 

§  oft  besondere  Neigung  haben  werden,  mit  Staatsgeldern 

I  in  experimentiren,  wozu  der  Bergbau  so  viel  verführerische 

hang  bietet,  das  starke  Hervortreten  der  kaufm änni- 

i  Seite  des  Geschäfts  u.  v.  a.  m.  sprechen  daher  im 

a  fUr  das  Lossteuern  auf  den  Verkauf  von  Staatswerken, 

er  genaue  Reinertrag  und  die  genaue  Rentabilität 

Bergwerks  sind  sehr  schwer  zu  ermitteln,  weil  das  Kapital, 

m  Laufe  langer  Zeit  hineingewandt  ist,  und  vollends  der 

.  welcher  von  diesem  Kapital  aus  den  Reinerträgen  noch 

iruortisirt  igt  und  der  Werth,  welchen  das  Bergwerk  in 

gegebenen  Zeitpuncte  repräsentirt ,  kaum  annähernd  genau 

«eilt  werden  kann.  Die  strengen  Grundsätze  des  Rechnungs- 

»  mit  einem  bilanzmässigen  Anlagekapital  sind  daher  bei 

erken  nicht  recht  anwendbar.  Der  jeweilige  Reinertrag 

'  oft  neben  der  Rente  eine  Kapitaltilgung.  Die  Grösse 

^teren  ist  aber  wiederum  vollends  von  Jahr  zu  Jahr  nicht 

tatimmbar.  Dies  sind  Schwierigkeiten,  welche  sich  auch 

'^itbergwerkswesen  fühlbar  machen  und  wohl  mit  Recht 

«  der  alten  Bergbaugenossenschaft  vor  der  Actiengesellschaft 

wkachaftsform  bedingen.18)  Für  den  Staatsbergbau  folgt 

»en  Schwierigkeiten  aber  vollends  das  Missliche,  dass  die 

V|L  0.  Michaelis,  d.  Bergbaugenossensch.  in  Fancher's  Vierteljahrschr.  f. 
■  Cahnrgeach.  1S63,  IV. 
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privatwirthschaftliche  Rentabilität  noch  wenig 

bei  anderen  Staatsgewerken  sicher  zu  überseh 

und  somit  noch  mehr  ein  Beurtheilungsmassstab  darüber  fei 

die  Werke  in  ökonomischer  Hinsicht  betrieben  werden.  Im 

meinen  scheinen  die  meisten  Staatsbergwerke  in 

Staaten  nur  schwach  zu  rentiren,  jedenfalls  werten 

(absolut)  niedrige  Reinerträge  ab,  —  immerhin  mit  bem 

werthen  zeitlichen  und  örtlichen  Ausnahmen.19)  Auch  ze 

Vergleich  mit  dem  Privatbergbau  keineswegs  allgemein  eine 

Rentabilität  des  letzteren,  z.  B.  wenn  Staatswerke  in  Privj 

Ubergegangen  sind.    Bei  der  entscheidenden  Macht  der  Con 

lö)  Die  Rentabilität  der  einzelnen  Werke  lässt  sich  natürlich  vollends 
urtheilen,  wenn  die  Producte,  welche  sie  liefern,  nicht  nach  dem  Marktpreis 

nach  willkürlichen  Sätzen  an  andere  Staatswerke,  bes.  an  Hüttenwerke,  a 

werden,  allein  diesem  Uebelstande  ist  durch  richtige  Buchführung^-  u.  Ks 

grundsätzc  (§.  217)  abzuhelfen.  —  Aeltere  Daten  über  das  KönigT.  Westf 
Malchus,  Fin.  I,  95,  über  den  hannov.  Harz  beiLehzen,  I,  139  £,  a 

sowie  Uber  Sachsen,  Oesterreich,  Preussen,  Spanien  bei  Bau, 

§.  174  (a).  —  Ueber  Preussen  gab  ich  weiteres  Detail  in  der  6.  A-,  §.  1 

Vgl.  jetzt  über  die  deutsche  Bergwerksproduction  die  period.  VerofT.  d«s 

Stat.  Amts,  so  f.  1S74  in  den  Vierteljahrsheften  f.  1876,  4.  Jahr*.,  1.  Heft, 

üeber  Preussen  spec.  Stat.  Jahrb.  IV,  1,  S.  213  ff.,  über  die  fisc.  Benr-. 
n.  Salzwerke  eb.  S.  24!  ff.    Aeltere  Daten  im  Stat.  Jahrb.  III,  160  ff.  Die 

preuss.  Staatsbergwerke  war  1873  60,  1874  59  (1  Kupferwerk  u.  1  Thon-  rd 
erdegrube  war  1873  verkauft  worden).    Davon  17  SteinkohlengnibcD,  besond. 

ganz  dem  Piscus  gehörenden  an  d.  Saar,  12,  jetzt  1 1  Braunkohlen  gruben  1 

steingruben,  6  Blei-,  Silber-  u.  Kupfergruben,  4  andere.  An  der  gewaltig  auf: 

jüngsten  Conjunctur  von  1870/71—73  hat  der  Staat  natürlich  theilgenomin 
ungünstigen  seitdem  nicht  minder.  Der  üesammtwerth  der  Production  der 

war  1871—74  bez.  24  26,  33  51,  46  00,  41  73  MilL  Thlr.    Die  Bctriebsk**** 
nicht,  sanken  dann  aber  auch  nicht  in  gleichem  Maasse  —  trotz  des  erft 

Steigens  der  Löhne  in  der  günstigen  Zeit  — .  so  dass  der  Reinertrag  bedeo 

Anschlag  überschritt,  jetzt  aber  wieder  sinkt.    Dies  Schwanken  ist  in  finaiu 

f.  d.  Staat  nicht  angenehm,  immerhin  profitirt  auch  er  einmal  von  den  „Coi 

gewinn",  Wagner,  Grundleg.  I,  §.  76  ff.,  §.  365  u.  unten  §.  215.   Im  A 
war  1874:   Der  Rohertrag  der  Staatsbergwerke  75  95,  die  Betriebskosten  5.1 

Beinertrag  22  2*2  Mill.  M.,  nach  dem  Krgcbniss  aber  95*92,  59*9S,  35*94  ! 

Nach  dem  Anschl.  für  1875  u.  1876  sollte  der  Rohertrag  aber  nur  76*99  « 

der  Kostenbetr.  55*24  u.  54  84,  der  Reinertrag  also  nur  21*75  u.  13*25  Mill ! 
wobei  fraglich  ist,  ob  namentl.  für  1876  diese  Ziffer  erreicht  wird.  Vgl.  4 

Zweifelhaftigkeit  der  Buchftthrungsgrundsätze  im  preussischen  Berg-  n.  Hera 

Bergius,  1.  A.,  S.  115  ff.  —  Baiern,  A.  f.  1877:  Bergwerks-,  Hütten-B. 

gefalle  S68  Mill.  M.  roh,  wovon  4*18  auf  Bergwerke,  Betriebskosten  L  G. 

1*45  Mill.  M.  rein.    Detail  bis  1868  bei  Vocke  a.  a.  0  ,  baier.  Stet  ' 
112  ff  —  SacTison,  A.  d.  Reinertr.  d.  Berg-  u.  Hüttenwerke  1875  31 

1877  956,000  M.  -   West- Oesterreich ,  A.  1876,  Montanwerke  Einn. 

Betriebskosten  4*45,  rein  1*24  Mill.  fl.  —  Russland,  Berg-  u.  Hatte4**« 

Bergregal)  rein  1874  A.  3*58,  Ergebn.  2*90,  1876  A.  4  54  Mill.  B.  -  Sp 
das  reiche  Quecksilberwerk  Almaden  gab  früher  einen  ansehnl.  Reinertrag, 

neuerdings  (seit  den  50er  Jahren)  wegen  der  Concurrenz  des  califoro.  Quecks 

des  gesunkenen  Preises  abgenommen  hat.    S.  Willkomm,  Spanien,  h»  $ 

W'appäus  Geoigr.  III,  2,  S.  73,  145. 
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j  Gestaltung  der  Preise  der  Bergwerks-  und  HUttenproduete10) 

ml  der  specifisch  ähnlichen  Betriebsweise  wenigstens  eines 

len  Bergwerks  durch  den  Staat,  eine  Gesellschaft  oder  selbst 

leinielnen  Privateigentümer  kann  dies  kaum  anders  sein. 

m  der  Staat  indessen  ein  Werk  vorteilhaft  zu  verkaufen,  so 

pr  Erlös  eine  erheblich  höhere  Rente  trägt  als  bisher  der 

rtrag  war,  so  sprechen  finanzielle  Grtlnde  dafür,  Gründe  des 

pirtaschafHichen  Productionsinteresses  nur  ausnahmsweise  noch 

^213.  — c)  Auch  das  Producti onsinteresse  gestattet 

die  Beibehaltung  von  Staatsbergwerken,  ohne  sie  unbe- 

xq  verlangen,  wohl  in  folgenden  Fällen  heute  noch  bei  uns: 

«i  Bei  Bergwerken,  deren  Producte  einfacher  (z.  B.  aus 

:»t Tiefe)  zu  gewinnen  sind,  keine  oder  keine  sch wie- 

weitere Vorarbeitung  verlangen  und  sofort  leichten 

iti  finden.    Daher  sind  namentlich  Kohlen-,  Salzberg- 

ie  and  Salinen,  welche  oft  auch  gut  rentiren,  eher  beizu- 

ten,  als  Erzgruben.  **). 

fi)  Bergwerke,  deren  Producte  einer  Verbrauchsteuer, 

zunächst  vom  Producenten  erhoben  wird,  unterliegen  daher 

er  Salzwerke,  sind  aus  diesem  Grunde  geeigneter  für  den 

Wenn  die  Verbrauchsteuer  in  Form  des  Regals  des  Salz» 

eh  tl  8.  w.  erhoben  wird,  gilt  dies  noch  mehr. 

: )  Je  mehr  nach  der  Grösse  und  Beschaffenheit  der  Anlage- 

Betriebskapitalien  im  Bergbau  und  nach  der  technischen  Art 

Betriebs  der  Staat  und  Private,  namentlich  Gewerkschaften 

VfL  die  Darieg.  im  Preuss.  Statist.  Jahrb.  IV,  1,  232  IT.   So  war  z  B.  der 

•  iaittowerth  f.  d.  Centn.  Roheisen  in  der  preuss.  Huttenproduction  1S73  57-66, 

IWt  rohe  StahlfjJ)ricate  160*29  u.  124  36  Sgr.  und  spater  trat  noch  ein  weiteres 
>  M&kca  ein.  Nach  dem  Verwaltungsbericht  der  Actiengesellsch.  Dortmunder 

»j-Jxtea  lOuü  Kilogr.  deutsches  Puddeleisen  im  Max.  Ib7"i  1  so— 192  M.,  Mitte 
Mitte  1875  72,  Decemb.  1876  58—60  M.    Bcsserner  Roheisen  in  diesen  4 

>i  twp.  210,  102—108,  90—96,  75  -78,  gowöhnl.  Eisenbahnschienen  resp. 

102,  132—138,  (iussstahlschienen  396,  255,  104-210,  138-150. 

h  kkinert  n  deutschen  Staaten  hat  man  mit  Recht  den  Verkauf  von  Berg- 

*  &d>rfsu-h  vorgenommen,  so  auch  noch  neuerdings  die  ganz  unbedeutenden 

ta»oer.  §.  247)  in  Baden.  Das  bad.  Blei-  u  Silberbergwerk  zu  Mttnstorthal 

.iiipert,  Amt  Staufen)  wurde  1833  an  eine  Gesellschaft  verkauft:  Sehätzungs- 

I7J»4.  Eric*  durch  Versteigerung  ?5,700  fl.  nebst  11.229  fl.  aus  Vorräthen. 

'm  Verlauf  war  Zubusse  erfordert  worden,  /.  Th.  wegen  Hoffnungsbauten .  dio 
Liether  bewahrten.    Verhandl.  d.  1.  Kamm.  1833,  Beil.  III,  219  ;  1837  Beil. 

>  «Väde  Berichte  t.  Rau).    Auch  in  Preussen  werden  kleinere  unrentable 

Der  preuss.  Staatsbergwerksbestand  (Note  19)  entspricht  wenigstens  ciniger- 
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und  Actiengesellschaften,  die  Verwaltung  der  Werke  äh 

richten  müssen,  um  so  mehr  treten  manche  Gründe  für 

kauf  znrtick.  I 

<?)  Wenn  mit  Staatsbergwerken  Hüttenwerke  verbn 

die  sich  nicht  wohl  von  einander  trennen  lassen,  so  wir* 

kauf  der  ersteren  vom  gleichzeitigen  Verkauf  der  lctzj 

hängen  müssen. 

d)  Eine  Verschiebung  des  Verkaufs  wird  zn  re< 

sein,  wenn  mit  grosser  Wahrscheinlichkeit  der  Reinei 

Bergwerks  bald  steigt  oder  ein  mit  Verlust  verbundener 

(Zubu88grube)  bald  zum  Ertrag  gebracht  werden  wird. 

Rücksicht  auf  die  vom  Bergbau  lebende  Bevölkerung,  dt 

nisse  durch  einen  Verkauf  von  Staatswerken  oder  durch, 

stellen  des  Betriebs  von  Zubnssgruben  zu  bedenklich 

kann  mitunter  wohl  eine  Verschiebung  des  Verkaufs  od< 

triebseinstellung  nöthig  machen. 

§.214.  —  e)  In  richtiger  Weise  kommt 

wirth8chaftliche  Productions-  und  das  Finanzinteresse  z\ 

in  folgenden  Fällen.  Die  dauernde  Beibehaltung  sc] 

tirender  oder  vollends  eine  beständige  Zubusse  fordern« 

im  Staatseigenthum  und  im  wirklichen  Betriebe  läset  si< 

weder  rechtfertigen 

a)  aus  Rücksicht  auf  die  Erzeugnisse:  durc^ 

meintliche  volkswirtschaftliche  Nützlichkeit  der  Gewii 

Bergwerksprodueten ,  namentlich  von  edlen  Metallen, 

der  Reinertrag  gering  ist  oder  ganz  verschwindet  und  (\ 

nöthig  werden;  noch 

ß)  durch  das  Interesse  der  im  Bergbau 

tigten  Arbeiter  und  der  sonstigen  Bevölker 

Bergbaugegend.    Denn  dies  ist  eine  Ungerechtigki 

die  übrige  Bevölkerung,  aus  deren  Mitteln  (Steuern)  dann 

der  Bergbau  unterhalten  bleibt,  und  eine  schlechte 

Armenunterstützungr  Wenn  der  Verkauf  nicht  möglich 

vielmehr  allen  Ernstes  das  möglichst  baldige 

triebs  üi  Aussicht  genommen  werden.    Daher  ist 

bürgerung  anderer  Beschäftigungen  in  der  Bergbaubevöll 

nötigenfalls  selbst  für  die  Auswanderung  der  letzteren 

Früher  ist  der  beständige  Betrieb  von  Zubussgrnben 

wirthschafÜichen  Gründen  in  Schutz  genommen 

Unrecht.    „Wenn  ein  Bergwerk  dem  Staate  die 

Digitized  by  Googl 
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M  nicht  mehr  ganz  vergütet,  so  ist  es  gleichgültig,  ob  die 

m  aus  der  Ausheute  anderer  Bergwerke  oder  aus  anderen 

•einkflnften  bestritten  wird.    Die  übliche  Einrichtung,  dass 

Liaptbergcasae  die  Zubussgruben  im  Baue  erhält  und  nur  die 

schösse  des  ganzen  Betriebes  an  die  Staatscasse  abliefert, 

rt  io  der  Sache  nichts.  Es  verhält  sich  hiemit  wie  mit  einem 

wirthe,  der  aus  dem  Reinertrage  seiner  besseren  Felder  die 

jd  zum  Anbau  der  schlechten  bestreitet  und  deshalb  unge- 

:  des  grösseren  rohen  doch  einen  kleineren  Reinertrag  übrig 

It.  Ein  solcher  Zuschuss  ist  wie  eine  andere  Staatsausgabe 

brachten  und  kann  nur  gerechtfertigt  werden,  wenn  er  eine 

naötzige  Wirkung  hat.  Ehemals  verleitete  die  mercantilistische 

Schätzung  der  edlen  Metalle  zu  dem  Irrthume,  die  Gewin- 

dergelben auch  mit  Zubusse  noch  für  nützlich  zu  halten,  weil 

die  dabei  verzehrten  Güter  für  minder  werthvoll  erachtete, 2S) 

Vorstellung,  die  keiner  Berichtigung  mehr  bedarf.   Wie  Gold 

*über,  so  können  auch  andere  leicht  zu  versendende  Gegen- 

lt  des  Bergbaues  in  der  Regel  leicht  vom  Auslande  bezogen 

*o,  wenn  sie  dort  wohlfeiler  erzeugt  werden."  (Rau  §.  175.) 

Bei  dem  Verlassen  von  Zubussgruben  hat  man  daher  nur 

ides  zu  erwägen :  wenn  die  Arbeiten  aufhören,  so  geht  das 

t  Gruben-   und  Taggebäude,  Maschinen,  Wasserleitungen, 

Dämme  u.  dgl.  verwendete  Kapital  grösstenteils  verloren, 

"  boo  eine  längere  Unterbrechung  ist  so  nachtheilig,  dass  man 

Wiederbeginn  grosse  Kosten  aufwenden  muss.  So  lange  also 

Hoffnung  auf  grössere  Ergiebigkeit  bleibt,  z.  B.  durch  das 

^len  reicherer  Lagerstätten,  durch  das  Heranwachsen  stärkerer 

Stände,  durch  Entdeckung  von  Steinkohlen,  Anwendung 

'  Kuostmittel,  Aenderung  in  den  Preisen,  Entwässerungsmittel 

d,  w  lässt  sich  der  Fortbau  bei  blossem  Ersätze  der  Betriebs- 

ja  selbst  mit  einigem  Zuschuss,  als  Mittel  zur  Erhaltung 

rossen  Kapitales  in  Schutz  nehmen."84)     (Rau  §.  176.) 

«.  Jttsti  und  De  lins  z.  B.  glaubten,  Gold-  und  Silberbergwerke  mussten 

•"*wtt  werden,  wenn  sie  Zuschuss  kosten.  „Die  daraufgewendeten  Kosten  bleibeu 
{;  lad  ernähren  eine  Menge  Menschen.  Das  Land  hingegen  wird  allemal  um 

M*aer,  als  Gold  und  Silber  mit  diesem  vermeintlichen  Verlast  aus  der  Erde 

werden"  r.  Justi,  Staatsw.,  I,  246  (Rau). 
MwKhe  Gruben  sind  erst  nach  langer  Zeit  wieder  einträglich  gewordeu  und 

die  beharrliche  Fortsetzung  des  Baues  reichlich  belohnt.    Die  Grube 

*  *>d  Clausthal  war  1794— 1S09,  zwei  andere  Harzbergwerke  waren  sogar  seit 
;vi  169«  ohne  Ausbeute,  man  woUte  sie  1917  verlassen,  aber  neuerlich  ist  man 

">  rrichea  Erzfeld  gekommen.    Hausmann,  Ueber  den  Zustand  des  hannov. 
-.8.  162.  -  Die  Grube  Kurprinz  bei  Freiberg  soUte  1S16  aufgegeben  werden, 
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490 2.  B.  2.  K.  7.  A.  Bergbau.  §.  214-216. 

Aber  im  concreten  Fall  ist  objectiv  ohne  Illusionen  zn  entert 

ob  der  Fortbau  wirklieb  nach  dem  Stande  der  technischen 

nisse  Aussicht  auf  Erfolg  verspricht.  Das  Urtbeil  der  in  der 

betheiligten  Bergbeamten  ist  natürlich  nicht  immer 

genug,  wenn  nicht,  wie  billig,  dafür  gesorgt  ist,  das*  diese 

einem  Einstellen  des  Betriebs  (oder  aus  dem  Verkauf  i  keines 

Hellen  Schaden  erleiden.86)   Im  Uebrigen  ist  die  Lage  der 

baubevölkerung  in  der  Frage  nur  soweit  massgebend,  als 

angegeben  wurde. 

§.  215.  —  2)  Ein  Mitsprechen  des  vol kswirthse 

liehen  Vertheilungs-  und  des  so c ialpoliti sehen  l 

esses  bei  der  endgültigen  Entscheidung  über  die 

behaltung  und  Veräusserung  der  Staatsbergwer 

nun  mit  Rücksicht  auf  folgende  Umstände  geboten:2«) 

a)  Je  mehr  die  Preise  der  Bergwerksproducte  unter  des 

tluss  der  modernen  Communicationsmittel  und  des  heutig« 

delsverkehrs  von  der  Conjunctur  abhängen,  desto  mehr 

der  Bergbau  in  bedenklichem  Maasse  Gegenstand  der 

desten  priv atwirthschaftlichen  Speculation, 

bei  der  Zulassung  der  Actiengesellschaft  zum 

Hierdurch  entstehen  für  die  ganze  Volkswirtbschaft  bedea 

Folgen,  grosse,  ökonomisch  unverdiente  Gewinne  im  einen, 

ökonomisch  unverschuldete  Verluste  im  anderen  Falle.  Bei : 

eigenthum  und  Staatsbetrieb  von  Bergwerken  sind  diese 

namentlich  in  Verbindung  mit  anderen  tiefgreifenden 

sebaftlichen  Reformen,  wie  der  allgemeinen  Annahme  des  £ 

eisenbahnsystems,  immer  noch  eher  einzuschränken.0) 

ward  aber  doch  noch  fortgebaut  und  wurde  später  sehr  ergiebig.  —  la 
der  Silberbergbau  auf  dem  HalsbrUckeoer  Gang  seit  mehr  als  100  Jahna 

eingedrungenen   Wassers  eingestellt  worden,  man  sucht  ihn    aber  durch 

eines  tiefen  Stollens  wieder  in  Aufnahme  zu  bringen,  wofür  jährlich  !> 
verwendet  werden  (Rau). 

ö)  Mit  Uecht  befürwortet  Bcrgius,  S.  42,  115,  in  solchen  Filko 

samkeit"  die  Pcnsionirung  der  betheiligten  Beamten  mit  rollern  Gehalte,  falb 
in  die  neue  Verwaltung  ubergehen. 

")  Vgl.  Grundlegung  I,  §.  365.    Die  nähere  Motivirung  dafar.jh» 

Gesichtspunctc  in  diesen  Fragen,  neben  den  rein  finanziellen  und  den  da»  " 
interesso  berührenden ,   mitsprechen  dürfen ,  gehört  nicht  hierher ,  *m*J« 

Grundlegung,  auf  deren  Kap.  3,  4  u.  5  ich  in  dieser  Hinsicht  widte 

weisen  habe.    Es  zeigt  sich  im  Text  nur  an  einem  neuen  Beispiel  die 

Folge  des  socialpolit.  Gesichtspuncts  in  der  Nationalökonomie. 

n)  Dafür  hat  die  neuste  deutsche  Speculationsperiode  1*71  ff.  wieder 

liefert    S.  über  die  t'oojunctur  Gr  und  leg.,  §.  76  ff. 

**)  Vgl.  u.  d«n  Hauptab«cbn.  5  in  diesem  Kap.  v.  Eisen  bahn  weMi  V 
connexe  Frage  ejner  entsprechenden  Umgestaltung  der  Organisation  der 

•chaft.    Grundlcg.  I,  $.  244  a. 
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Sozialpolitische  Gesichtspuncte  in  der  Veräusscrungsfrage.  491 

b)  Bei  einzelnen  Producten,  wie  besonders  bei  Kohlen,  droht 

monopolistische   Ausbeutung    der  Consumenten 

?h  Preisverabredungen  der  Privatbergwerksbesitzer  und 

Her.    Bei  der  universalen  Bedeutung  von  Producten,  wie 

hie,  Salz,  ftir  die  Volkswirtschaft  kann  daher  wohl  eine 

Haltung,  selbst  eine  Erweiterung  der  betreffenden  Werke 

'u<  des  Staats  im  allgemeinen  Interesse  liegen,  um  so  mehr, 

lach  das  Production sinteresse  dies  nicht  verbietet  (§.  213).,ft) 

c)  Auch  das  Interesse  der  Arbeiter  kann  für  Beibehaltung 

Erweiterung  des  Staatsbergbaus  sprechen,  sobald  nicht  öko- 

sch-technische  Gründe  den  letzteren  unthunlich  machen  und 

f  geofigende  Rentabilität  gesichert  ist.    Der  Staat  kann  hier 

h  «eine  Leistungen  für  Arbeiter  als  Muster  für  Privat- Arbeits- 

rn  und  in  seiner  Eigenschaft  des  grossen  Arbeitgebers 

i  als  Concurrent  auf  dem  Arbeitsmarkte  zu  Gunsten  der  Ar- 

er  einen  wtlnschenswerthen  Einfluss  ausüben.80) 

Not,  wenn  keine  dieser  Rücksichten  genommen  werden  soll, 

l  min  sich  unbedingter  gegen  Staatsbergbau  erklären,  wie 

früher  meist  geschah.  Sobald  der  Zusammenhang  aller  solcher 

Firnisse,  wie  jetzt  immer  mehr,  richtig  erkannt  wird,  darf  die 

*  heidtmg  nicht  durchaus  abweisend  lauten. 

§.  216.  —  Der  Verkauf  selbst  wird  bei  kleineren  Werken 

eUt  Versteigerung,  bei  grösseren  mittelst  des  schriftlichen  Sub« 

Moogverfahren8  geschehen  können.    Doch  sind  Verkäufe  unter 

'iand  bei  der  Schwierigkeit,  geeignete  Käufer  zu  finden,  wohl 

immer  ausznsehliessen.  Die  Käufer  werden  bei  grösseren 

•ien  jetzt  meistens  Actiengesellschaften  sein,  doch  wäre  zu 

;^n,  ob  nicht  die  Bildung  von  Productivgenossenschaften  der 

"•Heute  zur  Uebernahme  der  Staatswerke  zu  ermöglichen  wäre. 

Kapitalbestandtheile  können  mitunter  für  andere  Verwen- 

den gebraucht  werden  und  danach  höhere  Preise  erzielen. 

1  die  fertigen  verkäuflichen  Producte  braucht  sich  der  Verkauf 

■■  -^.j;.,  i.  3  MS. ^hr  bemerkenswerth  sind  z.  B.  die  bedeutenden  Leistungen  der  fisc.  preuss. 

^•kkawerke  für  Arbeiterwohnungen,  Vorschusse  f.  den  Bau ,  Gewährung  v.  Bau- 

n  x>  a.  6  v.,  wodurch  ein  besitzender  Arbeiterstand  geschaffen  wird.  —  Die 
•'^  •!«!»  Staats,  als  Concurrent  auf  dem  Arbeitsmarkt  zu  Gunsten  der  Arbeiter 

»«Hin.  wird  freilich  in  der  heutigen  Praxis,  einem  falschen  Fiscalismus  zu  Liebe 

V^rkennung  der  Wichtigkeit  hoher  Löhne  und  guter  Arbeitsbedingungen  für 

v^^.  &orh  kaum  erkannt,  geschweige  erfüllt.  Ebensowenig  ist  sie  der  alteren 

^  «Ttopathisrh.  Aber  mit  steigender  Erkenntniss  des  Wirthsch. -Lebens  wird  sie 

'  ;*nuoden  werden.  Grundleg.  §.  176. 
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des  Werks  nicht  mit  zu  erstrecken,  da  diese  sich  oft  besser  qrf 

verä iisscrn  lassen  werden.  Die  Höhe  des  Verkaufspreises  üb4  4 

die  Möglichkeit  des  Verkaufs  selbst  wird  wesentlich  von  der  lüe 

meinen  Geschäftslage  abhängen.  Finanziell  ist  es  freilich  vortfcä 

hafter,  den  Verkauf  in  einer  Speculationszeit,  bei  der  Conjtnaäi 

autsteigender  Productenpreise  vorzunehmen.  Aber  auch  fllr  4 

Wahl  des  Zeitpunctes  des  Verkaufs  dttrfen  solche  finanzielle  fcfel 

sichten  nicht  allein  massgebend  sein,  wenn  Gefahr  vorhandes  I 

durch  solche  Verkäufe  das  Speculationsfieber  noch  mehr  annwf! 

und  dadurch  volkswirtschaftlich  und  socialpolitisch  nachthfäS 

Wirkungen  auf  das  Gemeinwesen  und  auf  die  Lage  eivtm 

Volksciassen  auszuüben.  Auch  dieser  Satz  folgt  aas  der  social 

tischen  Auffassung  volkswirtschaftlicher  Fragen.  J 

III.  —  §.  217.  Bewirtschaftung  und  Verwaitd 

der  Staatsbergwerke.  Das  Princip  der  Bewirthscbiftp 

muss  das  privatwirthsc haftliche  sein:  die  Erzielung  de«  bfeä 

möglichen  nachhaltigen  Reinertrags. 

Die  drei  möglichen  Formen  sind  wieder:  Zeitpacht,  Elf 

pacht  und  Eigenverwaltung.  1 

,,l)  Die  erstere  erfordert  ein  geringeres  Kapital  von  Seite  Ü 

Pachters,  mttsste  aber  auf  lange  Zeit  abgeschlossen  werden,  *s 

sonst  der  Pachter  sich  nicht  zu  neuen  Verwendungen  für  da* 

entschliessen  würde.  Der  Pachter  würde  weniger  wagen,  wessi 

sich  statt  eines  festen  Geld-Pachtzinses  zu  der  Abgabe  eioes  g 

wissen  Theiles  von  dem  Reinertrage  (Theilpacht,  Quoten 

heischig  machte,  oder  sich  mindestens  eine  Ermässigung  des  Pu? 

Zinses  in  Fällen,  wo  die  Einträglichkeit  über  eine  gewisse  Gros 

hinaus  abnimmt,  ausbedingte.  Die  Aufsicht,  welche  die  StaaA 

amten  über  den  Privatbergbau  führen,  bietet  wohl 

wirthschaftlichen  Ergebnisse  der  verpachteten  Gruben 

lernen  und  also  jene  Bedingungen  zu  tiberwachen."  (Ran  J.1 

Aber  bei  der  Schwierigkeit  einer  Wertbabschätzung  des  Ber] 

der  Verwendungen,  des  Inventars  lässt  sich  die  Pacht  doch  c£ 

leicht  durchfuhren  und  ist  die  eigene  Regie  mit  Recht  ge 

vorgezogen  worden.81) 

2)  Die  Erbpacht  könnte  den  Uebergang  ins  Pri 

namentlich  die  Bildung  von  Bergbaugenossenscbaften  der 

Alm*2 
u)  Verpachtet  sind  o  A.  meistens  die  spanischen 

en  gewesen. 
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Iti  anbahnen,  wobei  jedoch  ein  Theil  des  Betriebskapitals  noch 

Staate  vorgeschossen  werden  mtisste,  wenigstens  zu  Anfang. 

,3)  Zur  eigenen  Leitung  des  Staatsbergbaues  werden  Beamte 

stellt,  welche  gründliche  Kenntniss  der  bergmännischen  Kunst 

.ker  neuesten  Ausbildung  besitzen,  zugleich  aber  wenigstens 

den  höheren  Stufen  des  Dienstes  mit  den  Grundsätzen  der 

blichen  Wirthschaftslehre  vertraut  sein  müssen.82)   Jeder  ein- 

fii  Grube  steht  ein  Steiger,  jeder  Hütte  ein  Hüttenmeister 

Ittenverwalter)  vor.    Ein  Schichtmeister  besorgt  den 

erblichen  Theil  der  Geschäfte  (Gassen-  und  Rechnungswesen), 

ere  nahe  gelegene  Werke  werden  einem  Geschwornen, 

noch  ausgedehnterer  Bezirk  wird  einem  Bergamte  unter- 

en. *)  Dieses  steht  entweder  unmittelbar,  oder  durch  ein  Mittel- 

«1,  eine  Provincialbehörde,  oder  ein  Oberbergamt,  unter  der 

'm  Bergbehörde. 84)   Die  Oberaufsicht  auf  den  Bergbau  der 

^Unternehmer  pflegt  von  den  nemlichen  Beamten  und  Behörden 

reöbt  zu  werden.    Allein  sie  hat  nicht  nur  keine  finanziellen 

sondern  sie  kann  sogar  bisweilen  mit  diesen  in  Widerstreit 

^enf  wenn  der  Vortheil  beider  Arten  von  Bergwerken  sich 

mtfiüg  einschränkt  Es  ist  folglich  besser,  die  Beaufsichtigung 

1  rivatbergbaues,  ebenso  wie  die  der  Privatforstwirthschaft,  unter 

w  Volkswirthschaftepflege  berufenen  Oberbehörden  zu  stellen, 

tack  wird  die  Versuchung  beseitigt,  die  Privatunternehmungen 

tasten  der  Staatsbergwerke  zu  beengen  oder  zu  belästigen."85) 

n  §.  m). 

man  der  niederen  oder  Privatforstwirthschaftslehre  die  höhere  oder  Staats- 

't^aidiaft  (Forstdirectionslchre)  entgegensetzt,  so  muss  man  eine  niedere  und 

B  «i|i»aiehrc  unterscheiden.  Letztere  kann  auch  Staatsbergbaukunde  oder  Berg- 
■>r&<«ulelire  heissen  und  zerfällt  in  einen  finanziclleu  und  einen  der  Volks- 

-iföpllege  zugehörenden  Theil;  gerade  dies  bezeichnen  v.  Cancrins'  Aus- 
.  feergcimeral-  und  Bergpolizeiwissenschaft.  (Kau.) 

^Vorgesetzte  eines  Bergamtes  wird  Bergmeister  genannt,  wie  der  Forst- 

fr  'a<ij  Forstamte  vorsteht  ;  überhaupt  hat  die  äasscre  Hinrichtung  beider  Zweige 
^eit  (Rau.i 

•  ̂Preussen  sind  die  Bergämter  1801  aufgehoben  worden,  die  5  Ober- 
■  Kr-viau,  h  «!1,-,  Dortmund,  Clausthal  und  Bona  »tonen  unter  der  Oberbehörde, 

-*T 'Würdigkeit  bildete  bis  1S51  der  hannoverische  Oberharz,  wo  das  Ober- 
m  die  Bebten  Regierungsgeschäfte,  selbst  die  Rechtspflege,  besorgte  und  dieser 

^nkdl  fast  wie  ein  kleiner  Bergbaustaat  betrachtet  werden  konnte.  Lchzeu 

•a  Frankreich,  Belgien  und  Preussen  sind  die  Bergbaubehörden  dem 

•'ob  der  Gewerbe  und  öffentlichen  Arbeiten  untergeben,  was  in  Frankreich  bei 

•*sfti  in  Staats bergwerken  freilich  sehr  nahe  lag.  —  Hat  das  Ministerium  des 

iif  den  Vortrag  eines  Rathes  aus  der  obersten  Bcrgwerksstellc ,  die  oberste 

•  ̂   in  diesen  Curatel Verhältnissen,  so  wird  hiedurch  jene  so  häutig  beklagte 

i,-e  '  r  i  x^atbcigwedM  dnreh  die  Suatsbeigbenmtoii  gründlich  rerhfltet  ESnc 
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Die  Regeln  für  die  vortbeilhafteste  eigene 

der  Staatsbergwerke  werden  aus  der  Bergbaukunde, 

der  Privatökonomik,  geschöpft.  Sie  beziehen  sich  vornemheb  s 

die  technischen  Verhältnisse  des  Bergbaus,  deshalb  gehört  es 

nähere  Darlegung,  die  ohne  ein  Eingehen  auf  viele  Einzeftafe 

keinen  Zweck  hat,  nicht  in  die  Finanzwissenschaft *•*)  Si«i 
diese  Regeln  volkswirthschaftlicher  Art  sind,  müssen  sie  in  a 

Volkswirthschaftspolitik  (B.  4  der  Neubearbeitung  des  Lehrtefc 

behandelt  werden.37) 

Von  besonderer  Bedeutung  ist  die  gute  Einrichtung  de»  Rasi 

nungswesens.  In  dieser  Hinsicht  ist  zu  verlangen,  da»  «i 

in  den  der  Landesvertretung  vorgelegten  Aasweisen  die  Bernds* 

gebnisse  jedes  einzelnen  Werks  richtig  zu  ersehen  sind  n 

nicht  Alles  in  den  summarischen  Ausweisen  Uber  alle  Werke  « 

wischt  wird.  Zu  diesem  Zweck  ist  es  aber  auch  nöthig,  das  dl 

das,  was  ein  Staatswerk  von  einem  anderen  an  Produeten  o.  u 

empfängt  und  an  ein  solches  abliefert,  nach  den  üblichen  ¥tm 

durch  die  Rechnungen  läuft.  (§.  70).  Denn  nur  so  erhält  raai  ♦ 

richtiges  Bild  von  der  ökonomischen  Lage  der  einzelnen  rlrwe^ 

anstalten  des  Staats.88) 

Mit  der  modernen  Verkehrsentwicklung  und  mit  der 

eigener  Hüttenwerke  des  Staats,  welche  die  Erze  und 

Staatsbergwerke  selbst  verbrauchen,  wird  neben  der 

die  kauf  männische  Leitung  des  Staatsbergbaus  immer 

Daraus  gehen  noch  besondere  Schwierigkeiten  gerade  för 

Staat8verwal(ung  hervor,  die  auch  mit  dafür  sprechen,  En£ 

eher  aufzugeben,  Kohlen-  und  Salzwerke  mit  ihren  einfac  heres  ! 

satzverhältnissen  der  Producte  beizubehalten. 

solche  fehlerhafte  Handlungsweise  ist  gemeiniglich  aas  der  Vorlieb«  f&r  Im  Ssw 

bergwerke  und  aus  dem  Wunsche  hervorgegangen,  dieselben  von  einem  a*ckäfl£i 

Mitwerben  zu  befreien,  hat  aber  dem  Aufkommen  des  Bergbaues  über***  £»m 

Kau,  II,  §.  3S.  v.  Jakob  I,  272.  Lötz,  III,  166.  v.  Malchus,  L  *l  —  Gb 

dieser  Art  in  Baiern,  wo  d.  Staatsbergwerke  das  Holz  um  25  Proc.  wohlfeiler  cs^ 

und  durch  die  Befreiung  von  Weggeld  begünstigt  wurden,  Rudhart  L  12*.  %a 

*)  Rau  hatte  in  d.  5.  A.  §.  ISO  (und  danach  6.  A.  §.  201  j  einige 
merkungen  Uber  die  Einrichtung  der  Geschäfte  des  Staatsbergbaus, 

die  technische  Seite  des  Bergbaus  zu  allgemein  gehalten 

5  Vgl.  Rau,  Volks wirthschaftspoL  §.  33 

Namentlich  gilt  das  Gesagte  von  der  Verrechnung  zwischen  den 

Hüttenwerken  und  den  Staatsforsten  und  dann  wieder  von  derj 

verschiedenen  Hüttenwerken,  in  welchen  die  Producte  durch  eine 

beitungsstadien  hindurch  gehen.  Auch  die  Weggeld  f reihe »t  d»rf  nickt 

den  Staatswerken  gewährt  werden,  weil  sonst  unter  deren  Kosten  ein  IW^nsdä 

der  bei  den  comurrirenden  Privatwerken  vorkommt.     Der  Reinertrag 
künstlich  zu  hoch. 
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Hüttenwerke. 

8.  Abschnitt. 

Hüttenwerke.1) 

218.  Die  Frage  der  Zweckmässigkeit  von  Staats- 

enwerken.    Auch  hier  sind  die  Zeitverhältnisse  und 

Entwicklung  der  Volks wirthschaft  zu  unterscheiden. 

1  Hfittenwerke  zur  Verarbeitung  der  Erzeugnisse  des  Bergbaus 

L-ewöhnlich  wegen  des  Zusam  menhangs  mit  den  Staats- 

i werken  auf  Staatsrechnung  angelegt  und  betrieben  worden, 

oberer  Zeit  öfters  auch  mit  Rücksicht  auf  Staatsforste,  um 

üeae  Weise  die  gewonnenen  Mineralien  und  gleichzeitig  das 

i  schwer  abzusetzende  Holz  sicher  und  vortheilhaft  in  mög- 

iter  Nähe  der  Graben  und  der  Wälder  verwerthen  zu  können, 

techniseben  Kenntnisse,  welche  das  Hüttenwesen  erfordert, 

™  mit  der  bergmännischen  Wissenschaft  und  Kunst  vielfach 

lüden  und  finden  sich  daher  bei  den  Fachmännern  beider 

w  oftmals  vereinigt.    Im  Ganzen  lässt  sich  deshalb  Anlegung 

betrieb  von  Hüttenwerken  Seitens  des  Staats  und  in  der  er- 

-ten  Verbindung  mit  Staatsbergwerken  und  Staatsforsten  im 

^wirthschaf tlichen  Productionsinteresse  wenigstens 

Mröhere  Zeit  billigen  und  zwar  aus  denselben  Gründen, 

ifer  Staatsbergbau  auf  niedrigerer  Wirthschaftsstufe  passend 

;  :nt  (§.  212).   Viele  Erfahrungen  beweisen,  dass  Staatshtitten- 

unter  der  Leitung  wissenschaftlich  gebildeter  Verwalter  und 

'  kundiger  Oberaufsicht  und  guter  Controle  der  Staatscasse 

gebracht  haben  und  ähnlich  wie  die  Staatsbergwerke  selbst 

1  rtolder  für  den  Betrieb  von  Privatwerken  dienten. 

•  In  dieser  Hinsicht  ist  aber  in  neuerer  Zeit  in  unseren 

:  o  eine  Aenderung  eingetreten.   Die  Privatwerke  sind 

r  Technik  den  Staatswerken  gleich  gekommen,  wozu  die 

'■■itong  der  technischen  Lehranstalten  die  Möglichkeit  bot.  In 

anomischen  Führung  des  Betriebs  haben  sie  die  Staatswerke 

>«■  vielfach  zu  übertreffen  gelernt,  weil  sich  im  Hüttenwesen 

kannten  Vorzüge  der  Privatbetriebsamkeit  und  die  Nachtheile 

N  iatsbetriebs  leichter  geltend  machen  können.  Bei  der  jetzigen 

^ong  des  Privatbergbaus  und  der  schon  eingetretenen  und 

>r  ©ßglichen   Einschränkung   des  Staatsbergbaus,  bei  den 

A.  §.  154  sprach  über  die  Hüttenwerke  kurz  im  A.  v.  d.  Anlagen  z. 

1  'rteV  Die  Verbindung  mit  d.  Bergbau  ist  indessen  auch  f.  d.  System  mass« 
-  ̂   ichoo  6.  A.  g.  202,  203. 
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i 

2.  ß.  2.  K.  S.A.  Hutten  werke.  §.  218. 

besseren  Absatz  Verhältnissen  und  höheren  Preisen  des  Holm  4 

bei  der  immer  mehr  erfolgenden  Verdrängung  des  Holzel  m 

die  Steinkohle  als  Brennstoff  bei  den  Schmelz-  und  Verhfiösi 

Processen  ist  daher  die  Beibehaltung  der  noch  vorhandenen  » 

htittenwerke  in  der  Regel  finanziell  nicht  mehr  räthüch  uarf 

Neuanlage  von  solchen  kann  vollends  nur  noch  in  Ansnahmefli 

gebilligt  werden ,  soweit  rein  ökonomische  Rücksichten  d»l 

ductionsinteresses  entscheiden. 2)  Für  die  Veräusserung  der  fläi 

werke  darf  man  sich  unbedingter  als  für  diejenige  der  Ber^ 

des  Staats  erklären,  weil  das  speculativ-kautminßifd 

Element  beim  Absatz  der  Hüttenproducte  immer  wichtig«  ii 

und  dieses  am  Wenigsten  Sache  des  Staats  ist 

3)  In  neuester  Zeit  haben  sich  daher  auch  in  Den 

land  die  Staaten  bestrebt,  den  Hütten betrie b  ganz 

stellen  und  dies  würde  oft  noch  rascher  geschehen, 

immer  leicht  geeignete  Käufer  und  Verkaufsgelegenheiten 

*)  Die  Frage  der  Rentabilität  der  Staatshütten  werke  im  Vcrkata 
Kapitalaufwand  und  selbst  des  blossen  Reinertrags  ist  schwierig  r.«  bessert 

Fest  zu  stehen  scheint  aber,  dass  neuerdings  nur  ausnahmsweise  eine  gute  B^fc 

zielt  wird.  Wenn,  wie  vielfach  üblich,  zwischen  den  Staatsberg-  und  Hißowl 

und  Forsten  keine  ordentliche,  möglichst  auf  Grund  der  Marktpreise  erf»|«aätS 

rechnung  der  Ablieferungen  und  Empfange  stattfindet  (§.  217  ,  so  ist  uaäAt 

kein  genaues  Urthcil  zu  gewinnen.  A eitere  Daten,  bes.  über  die  saddetü 

Staaten,  Harz  u.  a.  m.  bei  Rau  in  der  5.  AM  §.  154  (c).  —  Neuere  Ben 
Preussen.  Die  Rentabilität  der  Staatshüttenwerke  und  die  Höhe  de*  rali 

ertrags  ist  mehrfach  Gegenstand  der  Controverse  gewesen.  Vgl.  Her 

S.  115 — 119.  Nach  einer  Privatschrift  „über  die  Betriebsergebnis»«  der  StaiaftS 

werke  i.  d.  Jahren  lb53—  00"  hätte  der  Betrieb  in  diesen  S  Jahren  2.532.1** 
Verlust  ergeben.  Nach  einer  amüichen  Gegenschrift  unter  demselben  Titel 

dieser  Zeit  die  Summe  von  435,550  Thlr.  als  baarer  Ueberschuss  abgeliefert, 

der  Werth  des  Anlage-  o.  Betriebskapitals  durch  neue  Verwendungen  am  tes 
u.  s.  w.  um  l,4i*7,919  Thlr.,  d.  h.  von  5.507,680  auf  6,920,S47  Thlr.  resotfa 

so  dass  der  gesammte  Gewinn  1.023,409  Thlr.  betrüge.  Dabei  sind  einigt 

Posten  (Antheil  an  Vcrwaltungsaufwand  f.  d.  höheren  Bergbehörden 

Beamte,  Arbeiter,  Zuschüsse  zu  den  Knappschaftscassen)  nicht  einmal 

Selbst  der  ganze  offic.  angegebene  Gewinn  betragt  jährlich  nur  240, vi?  7& 

5*86 •/«  des  muthmasslichen  mittleren  Kapitalbetrags  von  0-244  MilL  Thlr,  &r 

Ueberschuss  aber  nicht  einmal  0  9°/«  jahrlich!  In  den  Jahren  —  6S 
Resultaten  der  Staatshaushaltsrechnung  das  Bctriebsergebni»  der 

durchschuittl.  0  377  Thlr.,  Max.  0  50  in  1*60,  Min.  014  in  ls6s,  w» 

Provinzen  (Hannover)  eingeschlossen.  Statist.  Jahrb.  III.  Die  Voranschläge 

etwas  günstiger  als  die  Ergebnisse.  S.  weiteres  Detail  in  der  6  A_.  %.  t 

An  der  günstigen  Conjunctur  können  si<  h  Hüttenwerke  des  Staats  bei 

digkeit  einer  raschen  Anpassung  der  Production  an  den  Bedarf  des  V 

leicht  betheiligen,  als  einfache  Bergwerke  wie  auf  Kohlen,  A.  f.  d.  pi 

hütten  1S74 :  roh  22  40,  Kosten  21  45,  rein  1*01,  Ergebnis  bez.  22  *»1. 
0  51  MM.  M. ;  A.  f.  W5:  23  32,  2139,  Ueberschuss  192;  f.  1^70 

1*67  MiU.  M.  —  Ueber  Hannover  in  früherer  Zeit  Lebzen.  L  155. 
Regenauer,  S.  3s6  ff.,  über  Würtcmberg  Herdegen,  S.  Iii, 

Finanzrecht,  I,  363,  über  Baiern,  Vocke  in  der  Baier.  Stat 
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Frage  der  Zweckmässigkeit  von  StaatBhüttenwerken. 

ihen  Preise  fänden.3)  Auch  hier  muss  übrigens  die  Regel 

:  dasa  ein  Hüttenwerk  nicht  längere  Zeit  Zubnsse  verlangen 

§.  214)  and  dass  es  besser  ist,  sich  mit  einem  niedrigen 

I  zu  begnügen,  wenn  die  daraus  fliessende  Rente  nur  den 

lernden  Reinertrag  des  Werks  übersteigt  Getrennt  von  dem 

l  selbst  erfolgt  in  der  Regel  die  Veräusserung  von  ange- 

chcn  Vorräthen,  in  denen  auch  oft  ein  bedeutendes  Kapital 

brach  liegt.4) 

!  Einem  solchen  Vorgehen  stehen  auch  die  in  §.  215  geäus- 

Bedenken  gegen  den  Verkauf  von  Staatsbergwerken  nicht 

ichem  Grade  entgegen,  zum  Theil  werden  sie  hier  in  höherem 

e  durch  die  Rücksicht  auf  die  Schwierigkeiten  einer  ökono- 

technisch  genügenden  Leitung  von  Staatshüttenwerken  über- 

l  Der  bisherige  Besitz  von  Hüttenwerken  des  Staats  ist 

uiemais  sehr  umfassend  gewesen,  theils  seit  länger  nicht 

bedeutend,  so  dass  die  Beibehaltung  oder  Veräusserung  wenige 

i  215  hervorgehobenen  Wirkungen  haben  kann.  Der  Factor 

spielt  auch  bei  der  Production  eine  untergeordnete  Rolle  in 

1  utenwerken,  eine  Hauptrolle  in  den  Bergwerken.  Die  p  rin- 

gle Beseitigung  des  Privateigenthums  an  ersteren  kann 

:ds  nur  in  Verbindung  mit  einer  vollständigen  Umgestaltung 

►r^anisation  der  Volkswirtschaft  in  Frage  kommen  und 

:  ein  ähnliches  Vorgehen  bei  den  Fabriken  voraussetzen, 

l  hier  abgesehen  werden  kann.6) 

Ii  Ebenso  wie  bei  Bergwerken  kann  indessen  bei  Htitten- 

m  erwogen  werden,  ob  man  nicht,  statt  die  Werke  an  einzelne 

>-j  nnd  in  Baden  alle  Hatten  des  Staats  veräussert,  die  letzte  1 868,  wobei 

rlnücher  Theil  des  angenommenen  Kapital  Werths   verloren  gegeben  werden 

-  Auch  in  Preussen  ist  die  allmälige  Veräusserung  jetzt  beabsichtigt  und 

i  1ST0  das  grosse  schles.  Werk  Königshütte  u.  s.  w.  f.  1,806,000  Thlr.  ver- 

»Crnka.    Ihr  Beinertrag  war  1870  auf  IM,  160  Thlr.  im  Etat  veranschlagt.  Im 

t  rurde  die  Eisengieaserei  in  Berlin  aufgelöst.  1S74  bestanden  noch  12  Hutten- 

>mL  7  Eisenhutten  mit  4  Hochöfen.  5  Blei-  u.  Silberhutten.  Das  Kupferberg- 

werk Riechelsdorf  (langer  Zubussgrube)  ist  1673  veräussert  worden.  Weitere 

a  neiner  6.  A.,  §.  203,  Note  a 

ts  Preussen  sind  veranschlagt  als  Erlös  für  Prod.,  Mater.,  Lnvent  aufgelöster 

i&a  1H70  S  10,000  vKönigshutte),  1971  100,000  Thlr. 

b  ist  nicht  zu  vergessen,  dass  die  ausschliessliche  Zulassung  von  Staats- 

r-rtai  eine  Frage  der  Ordnung  des  Eigenthumsverhältnisses  einer  Boden- 

■.*ie  ist  und  an  and  für  sich  und  practisch  nicht  undurchführbar  erscheint, 

U"b  Zweckmässigkeitsgründe  sie  verbieten  mögen.    Die  gleiche  Forderung  bei 
T-rken  geht  viel  weiter  und  ist  viel  schwieriger  zu  verwirklichen,  weil  sie  die 

»-ljittag  des  Kapitals  betrifft.  Wie  sehr  verschieden  aber  die  Frage  des 
••'ö  Grand-  u.  des  privaten  Kapitalcigenthums  zu  behandeln  ist,  ist  in 

-•'irindleg.  1,  K.  5,  bes.  Abschn.  14  u.  15  (namentl.  .H07)  verglü  hen  mit 
I«.  W— 19,  namentl.  §.  .Sil,  342,  344,  :i68  ausgeführt  worden. 
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Private  und  an  Kapitalistengesellschaften  (Actienunternehmi 

übergehen  zu  lassen,  aus  dem  Huttenarbeiterpersonal  Pro  de 

associationen  bilden  könne,  denen  durch  Stundung  des 

preises  und  durch  Darleihen  von  Betriebskapital  gegen  lan 

Abzahlungen  Credit  gewährt  würde.  Die  Opfer  des  Staats  \ 

dabei  oft  nicht  grösser  zu  sein  brauchen,  als  beim  bist 

Betrieb,  d.  h.  auch  nur  in  zeitweise  niedrigerem  Gewinn  (I 

cessans)  bestehen.  Der  nicht  zu  leugnende  Vortheil  bei  de 

Wandlung  eines  bestehenden  Staats-  oder  eigentlichen  Prival 

in  ein  Actienunternehmen,  dass  uemlich  die  Schwierigkeit»; 

Gründung  und  Inbetriebsetzung  fortfallen,  kommt  bei  de 

Wandlung  in  solche  Associationsunternehmen  ebenso  in 

So  lange  Hüttenwerke  vom  Staate  noch  besessen  werde* 

sie  in  der  Regel  nur  in  eigener  Regie  zu  betreiben, 

muss  dann  möglichst  auf  kaufmännischem  Fusse  einge 

werden,  eine  Gewinnbetheiligung  des  dirigirenden  Personals 

dazu  empfehlenswerth  sein.  Hinsichtlich  der  Verrechnung 

Erträge  gilt  das  im  §.  217  bei  den  Bergwerken  Gesagte/ 

9.  Abschnitt. 

Salzwerke.1) 

L  —  §.  219.  Beibehaltung  oder  Veräussemng 

Salzwerke  des  Staats  haben  sich  in  ähnlicher  Weise  wi 

Staatsbergbau  entwickelt  und  sind  namentlich  aus  dem  Bor 

hervorgegangen.  In  dieser  Hinsicht  gilt  für  ihre  Beibeh 

oder  Veräusserung  und  auch  für  ihre  Bewirthschaftung  im  G 

dasselbe,  wie  für  den  sonstigen  Staatshergbau  (§.  212).  >»ac 

Bemerkungen  in  §.  213  und  215  erscheint  die  Beibebal 

ö)  Die  Betriebsmater,  u.  Utensilien  absorbiren  den  Haupttheil  der  Kok; 
den  Hüttenwerken,  so  in  Preussen  A.  f.  1870  (also  noch  incL  <L  seh!«*- 

hütte)  bei  einer  Totalausgabe  von  6,116,034  Thlr.  jener  Posten  4,451,617;  kr, 

Bauten,  Betriebsanlagen  u.  deren  Unterhaltung  360,385,  die  Betriebslöhae  U 

Thlr.,  kleinere  sachliche  Bedürfnisse  16,014,  Zuschüsse  zu  den  Knappschi: 

27,365.  Abgab,  u.  Grundentschäd.  15,294,  Besoldungen  (109  Stellen)  £3,313 

persönl.  Ausgaben  7450  Thlr.    Die  Privaten  werden  vornemlich  nur  an  den  I 

Posten  Ersparungen  (Verbess.  der  Technik)  zu  machen  suchen  können,  kam» 

Besoldungen,  und  sonst  eben  nur  durch  Aufsuchen  günstigeren  Absatzes  «ine 

Rente  ermöglichen,  auch  hier  nicht  dauernd  mit  Erfolg,  wie  die  Lage  der  1 

bes.  Eisenindustrie  seit  1873  zeigt. 

x)  Bau  handelte  von  den  Staatssalzwerken  in  d.  früh.  Aufl.  im  Absduu 

Salzregal,  §.  184  fi.    Da  letzteres  als  Bosteuerungsform  zu  betraft 

(§.  145),  muss  der  Gegenstand  hier  jetzt  gctheilt  werden,  wie  schon  in  der  *• 

§.  204—205. 
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Salzwerken  and  Salinen  aber   ökonomisch  -  technisch 

ger  bedenklich  und  mit  Rücksicht  auf  die  Gefahr  mono- 

mer Ausbeutung  der  Consumenten  durch  Producenten  und 

ler  bei  einem  so  unentbehrlichen  Verzehrungsgenstand ,  wie 

aater  Umständen  selbst  zweckmässig.') 

Jie  Staatssalz  werke  nehmen  ferner  vielfach  noch  eine  andere 

:^  als  die  übrigen  Bergwerke  des  Staats  ein,  weil  das  Salz 

mge  einer  Verbrauchsteuer  und  zwar  insbesondere  einer 

rm  eines  Regals  erhobenen  in  vielen  Ländern  zu  unter- 

liegt   Um  dieses  Salzregal,  welches  nach  der  gewöhu- 

Einriebtung  die  Gewinnung  und  Bereitung  des  Kochsalzes 

den  inländischen  Handel  mit  demselben  im  Grossen  begreift, 

:h»t  bequem  und  vollständig  als  Besteuerungsmassregel  für 

rein  finanziellen  Zweck  auszunutzen,  hat  der  Staat,  nament- 

l  Deutschland,  den  Betrieb  der  Salzwerke  sich  gern  selbst 

Raiten.   Auch  bei  neuentdeckten  Salzlagern  und  Salzquellen 

im  nach  dem  Bergregal  zur  Verfügung  standen,  ist  daher 

eine  Verleihung  an  Dritte  erfolgt.3)   In  der  That  sprechen 

be  erhebliche  Gründe  der  Verwaltungs-  und  Besteue- 

;*technik  dafür,  da  wo  einmal  das  Salzregal  als 

ancbsteuerform   besteht,   die  Salzgewinnung  in 

oenWerken  desStaats  aufRechnung  desletzteren 

treiben.    Die  sonst  sehr  lästige  und  schwierige  Controle 

•  aualzwerke  fällt  dabei  fort  und  die  Staatewerke  schlagen 

Verkauf  gleich  die  Steuer  zum  Preise  hinzu  oder  erheben 

W.  diese  Steuer  im  tarifmässigen  Regalpreise,  also  mit 

m  Erhebungskosten.    Ueber  das  Salzregal  als  solche  Ver- 

^teaerform  ist  erst  in  der  Steuerlehre  zu  handeln,  unserer 

rvn  Verwerfung  der  Regalien  als  einer  besonderen  Einnahme- 

(§.  147). 

'  r  mnss  einstweilen  die  Bemerkung  genügen,  dass  die  Re- 
gung des  Salzes  in  unserer  Gegenwart  und  in  unseren 

&  indessen  jedenfalls  keine  nothw endige  und  oft  keine 

taiteuerungsform  mehr  ist.  An  Stelle  des  Regals  ist  daher 

mehrfach  eine  gewöhnliche  Salz  verbrauchsteuer  ge- 

ö  "der  das  Salz  ist  gänzlich  von  der  Steuer  befreit  worden, 

^ten  Falle,  von  welchem  gleichfalls  erst  in  der  Steuerlehre 

'  U  «hon  in  Alt-Rom  die  Monopolisirong  mit  aus  diesem  Zwecke  Mar- 
}■       0 ,  U,  154,  271  u.  o.  §.  210,  Note  4. 

I  R.  LndvigshaU  bei  Wimpfen,  in  einer  heas.  ExcUve  («»")• 

32*
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näher  zu  handeln  ist,  liegt  kein  so  erheblicher  Gr 

bei  der  Regalisirung  des  Salzes  vor,  dass  der  Staat  selbit 

werke  besitze  und  auf  eigene  Rechnung  betreibe. 

Privatbetriebsamkeit  hat  hier  wieder  manche  Vorzüge  oaJ 

die  zweckmässige  Form  der  Erhebung  der  Salzsteuer  gleick 

Produzenten  erweist  sich  recht  wohl  durchführbar.  Ed 

bei  der  Ersetzung  des  Regals  durch  eine  gewöhnliche 

die  Staatssalzwerke  veräussert  worden,  besondere  kleinere, 

ergiebige.4)    Bei  grossen  und  einträglichen  Werken 

dessen  die  Beibehaltung  im  Staatseigenthum   und  Si 

immerhin  zulässig.     Von   den  in  §.  213   angeführten  6 

kommen  hierfür  besonders  die  in  Betracht,  dass  das  Sah 

weiteren  schwierigen  Bearbeitung  unterliegt,  sondern,  w» 

gleich  verkäuflich  ist  und  dass  die  Erhebung  der  Steuer 

den  Staatswerken  bequem  und  wohlfeil  ist 

Wo  endlich  die  Salzsteuer  ganz  aufgehoben  wird,  da 

Frage  der  Beibehaltung  oder  Veräusserung  von 

wieder  wesentlich  dieselbe  wie  beim  Staatsbergbuu 

nur  dass  dann  um  so  mehr  der  Gesichtspunct  de*  §.  il* 

wägen  ist. 

IL   —  §.  220.    Bewirtschaftung   der  Stau 

werke. 

1)  Bei   bestehendem    Salzregal.    Die  Verw 

auf  eigene  Rechnung  (Eigenbetrieb)  ist  hier  die 

liehe  und  gewiss  auch  die  zweckmässige  Bewirthschaitoj^; 

„Die  Grösse  der  Werke  gestattet  es,  wissenschaftlich  gel 

Kunstverständige  anzustellen,  denen  Rechnung»-  and 

beigegeben  werden.  Eine  aus  Fach-  und  Fiuanzmännern 

gesetzte  Oberbehörde  kann  die  Oberleitung  der  Salz-, 

*)  Veräusserungsabsichten  seit  dem  das  Salzregal  durch  eine  andere  SaizfeisS 
Steuer  ersetzenden  Ues.  d.  Nordd.  Bundes  v.  12.  Oct  1S67  in  Preoisei 

die  Saline  Orb  in  dem   von  Baicrn  abgetretenen  Landstrich  ,  Sülbeck 

heiinschcn  abgeben.    Nach  d.  A.  f.  1*71  sollten  die  Salinen  zu  fiöaijpl 

Wertbanschl.  120,000  Thlr.i  ond  Rotheufelde  idagl.  33,000  TJür.)  m  Ol 

Dortmund  verkauft  werden     Der  Reinertrag  war  nach  d.  A.  f.  1  >T  1 

Thlr.    Auch  zur  Zeit  des  Salzregals  waren  schon  mehrere  Prir_ 

1SH6  in  den  alten  Fror,  von  18  Uberhaupt  10  (inel.  der  he*s.  in 

den  1«»  hannov.  Salinen  waren  nur  2  fiscalisch,  die  beiden  gen 
Rothenfelde,    1874   besass   Preussen  noch  3  Salzwerke  u.  ei   Sahna.  — 

anderen  deutschen  Staaten  ist  seit  der  Aufhebung  des  Saizrecab  msk  I 

Veränderung  eingetreten,  Baden  betreibt  noch  seine  beiden  Wert«  m  bp 

Darrheim,  in  Baiern.  Würtemberg  gehören  alle  Salzwcrkc  dem  Staatc7»*@9 
hatte  schon  früher  keine. 

s71  20.011  iJ 

aesahoea  **** 

in 
anntea  z*Xfc» 

Saliaa.  —  & 
Jzxecais  wek  i 
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rwerke  des  Staats  zugleich  führen.6)   Eine  Verpachtung  ist 

unausführbar,  aber  schwierig.  Die  dem  Pachter  zur  Ver- 

:  von  Cnterscbleifen  aufzulegenden  Bedingungen  sind  lästig, 

niüsste  der  Pachter  in  Bezug  auf  den  Preis,  den  ihm  der 

der  Ablieferung  des  Salzes  vergütet,  oder  in  Bezug  auf 

■erkauf  an  Privatpersonen  Zusicherungen  erhalten.  Endlich 

nicht  leicht,  den  Pachtvertrag  so  festzusetzen,  dass  nicht 

-in  die  in  dem  Zustande  des  Regals  möglichen  Verände- 

n  ftir  den  einen  oder  anderen  Theil  lästig  oder  schädlich 

*.*  (Rau  §.  189.) 6) 

ohne  bestehendes  Salzregal.  Der  Eigenbetrieb 

<fb  hier  wohl  am  Räthlichsten  und  auch  die  Regel,  zumal 

eine  beim  Producenten  erhobene  Salzverbrauchsteuer  existirt.7) 

Pachtung  hat  die  gewöhnlichen  Schwierigkeiten  einer  Ver- 

ron  Bergwerken,  Hütten  u.  s.  w.8)  Ihr  vorzuziehen  ist 

atll  die  Veräusserung. 

ki  der  Eigen  Verwaltung  der  Salz  werke  muss  man 

ii'  h  die  Kosten  zu  verringern  suchen.  Hierzu  dienen  vor- 

dre Erzeugung  durch  Gewinnung  einer  gesättigten  Soole 

*  w  rie  nach  Aufhebung  des  Salzregals  in  Preussen  (unter  dem  Handels- 
*ie rn  u.  a.  m. 

Irl  f.  Jakob,  I(  §.  299-302.  —  Malchus  I,  100.  —  Die  würtemb. 
-.vhill  war  bis  1848  verpachtet.  (Bau.) 

11      deutschen  Landern  vor  wie  nach  Aufhebung  des  Regals  fast  nur 

beiden  Verpachtungen  in  Frankreich  sind  nicht  gut  ausgefallen.  Die 

Mi  b-part  befindlichen  Salzwerke  (salines  d'Est)  und  Steinsalzbergwerke  waren 
»erpachtet,  auf  99  Jahre,  doch  musste  die  Verpachtung  1825  aufgehoben 

besuch  mancherlei  Veränderungen  in  der  Bewirthschaftungsweise  erfolgte 

^btun?  (einschlicssl.  des  grossen  1819  gefundenen  Steinsalzlageis  zu  Vic), 

IZ{  W  Jahr  an  eine  Actiengesellscbaft ,  bewährte  sich  auch  nicht.  Die 

sollten  aas  ungefähr  2  Mill.  Fr.  u.  59%  des  Reinertrags  bestehen, 

fv  die  Steuer  wie  vom  Meersalz  zu  entrichten.    Die  Gesellschaft  konnte 

:  ra>?en  nicht  erfüllen,  weil  die  Käufer  das  weniger  weisse  und  schwerer 

f  >!-^äalz  nicht  so  liebten,  weil  der  Absatz  nach  Deutschland  aufhörte  und 

^"^bz  der  neuen  Saline  (seit  1825)  Salzbronn  im  Moseldep.  zu  schwer  war. 
85,  114,  136.    Daher  1830  Ermässig.  des  Pachtzinses  v.  18  auf 

fr-  o  Herabsetzung  des  Antheils  des  Staats  an  den  ersten  300,000  Fr.  des 

:-  lJ3f 1  f  an  dem  weiteren  Ueberschuss  auf       doch  so,  dass  die  Actionäre 

^«halten.    Macarel  I,  226.    Der  Staat  bezog  von  diesen  Werken 

w*~3T  1*5  u.  nach  Abzug  der  darauf  ruhenden  Lasten  1*325  M.  Fr.  Be- 
&:r  das  Monopol  der  östl.  Salinen,  die  das  Salz  ohne  Steuer  u.  Fracht 

■  •*.  mitunter  bis  zu  15  Fr.  p.  100  Kil.  verkauften,  führten  später  zu  einer 

•  ̂rntipng  der  Privatconcurrenz,  in  deren  Folge  der  ailmäl.  Verkauf  der 

beabsichtigt  wurde,  d'Audiffret,  syst.  I,  130  ff.  Versteigerung 

*^Keize(ini  jetzigen  Deutsch-Lothringen)  1842  zu  61  M.  Fr.  (aus  Rau, 
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mit  Hülfe  von  Bohrlöchern  oder  eines  brauchbaren  Steins; 

durch  bessere  Heizungsart  und  überhaupt  Verbesserung  derTe 

der  Gewinnung.10)  Ferner  Einführung  der  wohlfeilsten  Verpac 

und  Versendungsart11),  soferne  nicht  ab  loco  verkauft  werden 

*)  See  -  'und  Steinsalz  ist  am  Wohlfeilsten  zu  gewinnen.    Jenes  bildet 
wannen  Ländern  von  selbst,  wie  in  den  Salzseen  Südrusslands,  z.  B.  dtt 

ferner  in  den  tiefen  Buchten  (Limanen)  der  "Nordkuste  des  schwarzen  Meers , 

russ.  Regierung  das  Sammeln  als  Ausfluss  des  Staatseigenthums  sich  vorbehi* 
8—1,200,000  EL  jährl.),  in  den  Salzseen  von  Minesota,  Utah  in  N.-Amer. 
es  leicht,  das  Meerwasser  in  seichte  Behälter  zu  leiten,  wo  dann  das  Lr\> 

Salz  sich  ansetzt;   Salzsumpfe,  marais  salans.    Keines  Steinsalz  wird  leid 

Bergbau  (z.  B.  Wieliczka  in  Galizien,  Vic  in  Lothringen,  Stassfurt  in  Prelis* 

Wilhelmsglück  bei  Schwäb.  Hall)  oder  selbst  durch  Tagbau  (Cardooa.  gl 

Aus  dem  Salzthon  (Haselgebirge)  laugt  man  entweder  das  beigemengte  Salz  h 

Höhlungen  (Salzwerken)  mit  hineingeleitetem  Wasser  aus  (Salinen  in  d.  AI: 

z.  B.  Hallein.  Hallstadt,  Aussce,  Berchtesgaden,  Hall  in  Tirol)  oder  man  \tf 

löche r  an  (Raubbauartig  nach  Alberti),  welche  eine  höchst  reichh&ln: 

geben  u.  so  das  Gradiren  ersparen.    Dies  Verfahren  hat  neuerlich  so  erheb! 

gewirkt,  dass  manche  andere  Salzwerke,  z.  B.  Bruchsal  u.  Mosbach  in  Bad  i 

hausen  in  Oberhessen  eingehen  mussten,  weil  sie  nicht  so  wohlfeil  erzeugt!: 

In  Kissingen  wurde  1849  bei  1810  Fuss,  in  Stassfurt  bei  824,  in  Eimen  (Seh 

1855  bei  1764  Fuss  Tiefe  Steinsalz  erbohrt,  zu  Sperenberg  bei  Baruth  wur 

bei  284  F.  reines  Steinsalz  erreicht,  in  das  man  schon  4000  F.  tief  eingednu 

S.  auch  Preuss.  Stat.  Jahrb.  III,  178.    Zur  Eröffnung  des  Steinsalzbergwerks 

berg  (Holstein)  sind  im  preuss  B.  seit  1870  wiederholt  erhebl.  Summen  at 

so  1874  wieder  375,000  M.  (wirkl.  verbraucht  in  dies.  J.  207,000).  1875  tieft 

850,000  M.    (Z.  Th.  nach  Rau.) 

10)  In  Bai  ern  sod  man  1852/53  mit  1  Klafter  Nadelholz  (226  Cnb  -F 
(Traunstein)  bis  23  C.  (Berchtesgaden).   Verbesserungen  der  Heerde,  Pfas 

nutzung  des  Dampfs  ans  der  Pfanne  zum  Vorwärmen  und  Trocknen  u.  t 

R.  Wagner,  Grundr.  d.  ehem.  Tochnol.,  Lpz.  1870,  102  ff.    1865  kam  auf 

Holz  u.  Holzsurrogat  25*03  C.  in  Berchtesgaden  oder  17  2  Kreuzer  Holz  p. 

Salz,  in  Kissingen  17*67  oder  44*5  Kreuzer.  —  Bes.  vortheilhaft  hat  sich  d;- 
leitung  der  Soole  nach  Orten,  wo  der  Brennstoff  billiger  und  die  Abi 

Salzes  leichter  ist,  erwiesen.    Berühmte  Soolenleitungen  in  Oberbaiern  und 

kammergut.   Leitung  von  Reichenhall  nach  Traunstein  1616  unter  Kurfilm 

durch  Reifenstuhl;  Fortsetzung  1808  durch  \r.  Reichenbach  bis  Bi 

1817  stellte  derselbe  die  sehr  kunstreiche  Verbindung  zwischen  Berchtesgu 

Reichen  Lull  her,  109,000  F.  lang,  Hebung  an  der  Wassersäulen  ro  aschine  ' 
1218  F.  hoch.    Länge  der  ganzen  Soolenleitung  gegen  13  Meilen.  —  Lei: 

Hallstedt  nach  Ischl  u.  Ebensee  1757,  156,000  F.  lang  (RauV  —  Die  neut 
municationsmittel,  die  Auffindung  der  grossen  norddeutschen  Steinsalzlager. 
besserte  Technik  haben  bereits  und  werden  immer  mehr  eine  Verändern; 

deutschen  Salzgewinnung  bewirken,  und  bes.  den  süddeutsch.  Werken  die  Cgi 
erschweren.   S.  Note  12. 

")  Steinsalz  oder  gepresstes  Sudsalz  gestattet  eine  Versenduug  in  unre 
Blöcken.  Die  Verpackung  geschieht  sonst  in  Säcken,  bei  wohlfeilem  Holz  in  k 

Gefässen.  Fisc.  Fabr.  z.  Verfertigung  derselben  im  Grossen  zu  Hallein  im  Sali! 

gut,  mit  Sägemühlen,  ähnlich  zu  Reichenhall.  Säcke  werden  wohl  in  Straft 

gemacht,  gewöhnlich  aber  Ausschreibung  vou  Lieferungen  nach  Mustern  u  ■ 

beim  Mindestfordernden.  In  Baiern  versuchsweise  eine  fiscal.  Sackfabrik  zu  S 

berg  bei  Berchtesgaden.  Im  Budg.  für  1870—71  heisst  es,  der  Regiebetrieb  d 
sackmanufactur  sei  unrentirlich  und  werde  daher,  solange  nicht  eine  Auflas» 

folgen  könne,  möglichst  beschränkt.  Kosten  der  Verpackung  eines  Centn,  in  1 

1852/53  191/«  kr.,  Baden  D.  1854/55  10*9  kr.,  Preussen,  D.  1851—56! 

1860  2*9  Sgr.  —  Verbesserung  der  Communicationen.    Linz-Gmundener  Bai 
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a  §.  189.)  Letzteres  sollte  bei  einer  Beseitigung  des  Regals 

iegtl  sein,  was  ein  weiterer  Vortheil  hiervon  ist.  Wo  das 

i  besteht,  müsste  der  Staat  wenigstens  darauf  hinstreben,  um 

e  Kosten  fttr  die  Niederlagen  (Gebäude,  Beamte,  Diener)  zu 

reo.  Im  Uebrigen  ist  die  Einrichtung  des  Eigenbetriebs  ganz 

ch  wie  bei  Berg-  und  Hüttenwerken. 

Die  Reiner tragsverhältnisse  der  Staatssalzwerke  lassen 

natürlich  nur  da  richtig  und  genau  angeben,  wo  kein  Regal 

hl  oder  wo  die  Betriebsergebnisse  scharf  von  den  Ergebnissen 

^lverwaltung,  welche  durch  Ausschluss  der  Concurrenz  den 

reis  steigert,  getrennt  werden,  was  nicht  immer  der  Fall  war 

iSt") 

10.  Abschnitt. 

Gewerksanlagen.1) 

}  221.   Hierher  gehören  besonders  Staatsfabriken.  Bei 

KB  Anstalten  können  dreierlei  Zwecke  unterschieden  wer- 

<lie  aber  mitunter  bei  einer  einzelnen  zusammentreffen.  Auch 

erlauf  der  Zeit  zeigt  sich  ein  geschichtlicher  Wechsel  dieser 
cke. 

Die  Anstalten  können  einen  rein  finanziellen  Zweck 

»,  um  dem  Staate  eine  Reineinnahme  für  die  eigentlichen 

-■'  Naktransport.  —  Beim  früheren  Regal  */ertragsmassiger  Salzaustausch  zwischen 
;  Stuten  an  rerschiedenen  Grenzen,  zur  Ereparung  von  Transportkosten,  z.  B. 

■*n  u.  Wurtemberg  (Ran). 

Beispiele:  Prenssen,  Salzwerke,  Rechn.  1S65  1*202  Mill.  Thlr.  Roheinn., 

•  TUr.  Kosten,  504,000  Thlr.  Reinertr.,  woneben  d.  Salzmonopol  9  277  Mill, 

-mit.  jsl  IfÜL  Thlr.  Kosten  inachte,         8*467  Mill.  Thlr.  rein  ergab. 
IWI  ,incl  neue  Provinzen)  Salzwerke  Einn.  1,492,976,  Ausg.  1,010,59.1  Thlr., 

*  ana  482,383  Thlr.  ErhebL  Unterschiede  bei  d.  einz.  Werken,  so  nach  A.  für 

zu  Schönebeck  Roheinn.  484,300,  Ueberschuss  191,460,  Salzw.  zu  Stass- 

JU.$3tt  o.  184,950,  SaL  zu  Durrenberg  184,270  u.  73,920,  zu  Artern  55,770  u. 
i*Izw.  bei  Erfurt  59,430  u.  3420,  Königsborn  86,165  u.  20,010,  Neusalzwerk 

'  *  7925,  Rothenfelde  20,510  u.  8310,  Münster  a.  St.  14,986  u.  4287;  Sooden 
r^twi  21,000  Thlr.  Einn.  10,525  Thlr.  Zuschuss,  Rodenberg  dsgl.  13,375  u. 

1&74  Ergebn.  d.  ganzen  Salwenverwaltung  roh  4*92,  rein  0  81  Mill.  M., 

>*W*9  u.  0  75,  1876  5  16  u.  094  Mill.  M.  —  Baden,  Herabsetzung  des  Er- 
■^-ala«B  des  Saline  nbetricbs  1876 — 77  gegen  die  vorher.  Budgetper.  v.  961,000 
T'j«*)  M  roh,  z.  Th.  weil  die  Salzpreise  in  Folge  der  Concurrenz  erheblich 

ri-i  »den-,  Oesammtetat  der  Salinenverwalt.  rein  1875  0  3,  1876  0  153  Mill.  M. 

l^i^Sabaearerwaltung  A.  1868  u.  69  roh  133  Mill.  1,  rein  40,000  Er- 

1**  1  43  u.  0*187  Mill.  11.,  A.  1870  u.  71  1*25  Mill.  fl.  u.  120,000  fl.  roh 

A.  1876  jl  77  roh  1*547  MilL  M.    S.  Vocke  a.  a.  0.  f.  die  Zeit  bis  1868, 

*f  wi.a.  ii2. 
ß»o,  5.  A.,  §.  153,  154.    Hier  nach  meiner  Neubearb..  6.  A.,  §.  206. 
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Staatebedürfnisse  zur  Verfügung  zu  stellen.  Nur  in 

gehören  sie  zu  den  privatwirtbschaftlichen  Anstalten  im 

Sinne  (§.  134).  Ein  solcher  Zweck  hat  aber  kaum 

früher  noch  jetzt,  bei  den  vorgekommenen  Staatsfal 

schliesslich  obgewaltet.  Gegenwärtig  wird  man  nur 

müssen,  dass  der  Gesichtspunkt  privatwirthschaftlicher  RenntfJ 

voranstehe.  Da  zeigt  sich  indessen,  dass  der  Staat  hier  in  Eipf 

betrieb  selten  günstige  Ergebnisse  erzielt.  „Auch  die  Verpt^ 

tung  pflegt  nicht  einträglich  und  schwer  durchföbrty 

zu  sein,  weil  das  Mitwerben  zuverlässiger  Pachtlastiger  kkäfl 

und  die  Erhaltung  der  Gebäude,  die  geforderten  Nenbtnto  l 

kosten."  (Rau  §.  153.)  Mit  Recht  werden  daher  die  (k*4 

anlagen,  weil  der  zweite  Zweck  nicht  mehr  wichtig  zu  s^eiu  pf| 

lieber  aufgegeben  und  veräussert.  In  einem  solchen  Falk 

mitunter  Versuche  mit  Productivassociationen  in  Erwägung  imd 

2)  Die  Anstalten  haben  einen  volkswirthschaftliH) 

Zweck,  und  zwar  für  die  Production sinteressen,  indem 

Musteranstalten  dienen  und  neue  Gewerbzweige 

sollen.    Diesem  Zweck  verdanken  viele  frühere  und 

heute  bestehende  Staatsfabriken  ihre  Entstehung,  besonder* 

aus  dem  Gebiete  der  Kunstgewerbe.8)    Sie   haben  m 

ihren  eigentlichen  Zweck  erreicht,  freilich  vielfach  unter 

Hintansetzung  der  Rentabilität.  Insofern  sind  sie  volksi 

lieh  unter  den  Maassregeln  und  Ausgaben  des  Staate,  durch 

mit  finanziellen  Opfern  die  Gewerbe  befördert  werden 

beurtheilen.    In  der  Gegenwart  lassen  sie  sich  in  unseren 

wohl  meistens  entbehren.3)    Sie  werden  daher  am  Besten 

geben,  da  die  sonst  erforderliche  Betreibung  nach  dem 

wirthschaftlichen  Rentabilitätsprincip  keinen  günstigen 

haben  pflegt. 

3)  Die  Anstalten  haben  den  Zweck,  den  eigenen 

*)  Bes.  Pore  eil  an-,  Teppich-,  Tapetenfabr.,  Glashütten,  Glasmale«» 

auch  Webereien,  Tuchfabriken  u.  a.  in.    Einige  Anstalten,  wie  Gia»-,  z*  ' Mühlen,  Brauhäuser.  Weinkellereien,  >elb>t  Wirthshäuaer  sind  aus  de»  hfl 

Domaniuin  mit  hervorgegangen  u.  vollends  zu  veräussern,  §.  1S2. 

s)  Als  (ieschmacksbildungs-  u.  Geschmackserhaltungsanstalten  könne* 
staatl.  Porcellanfabriken  allerdings  immer  noch  etwas  in  Betracht 

Weiterbildung  nach  den  Erfordernissen  der  Jetztzeit  erfolgt  etwa  so,  da»  I 

schulen  (Maler,  Glasmaler)  damit  verbunden   werden  (Serres,  Nympbesb)» 

die  Ausgabe  wieder  eine  andere  Bedeutung  erhält.   Indessen  wird  durch  ttfes* 

Bestellungen  des  Staats  bei  Privatfabriken  im  kunstindustr.  Interesse  jrffi  näfeäj 

«elbe  zu  erreichen  sein,  als  durch  eigene  Staatsfabriken,  ohne  dass  d»bd*  " Kosten  wie  bei  diesen  vom  Staate  getragen  werden. 

Digitized  by  Google 



Arten  der  Gewerksaniapen  nach  Zwecken. 
505 

Staats  an  bestimmten  Sachgütern  zu  befriedigen.4)  Auch  hier 

:e  Staatsindustrie  nur  ausnahmsweise  an  Stelle  der  Privat- 

trie  noch  heutzutage  bei  uns  in  finanzieller  Hinsicht  räth- 

(§.  88.) 

Bei  der  oft  irrationellen  Rechnungsführung  der  Staatsfabriken 

sich  übrigens  nicht  immer  der  wirkliche  Kapitalbetrag ,  der 

r  Fabrik  steckt,  und  daher  auch  nicht  der  wahre  verhältniss- 

ige  Reinertrag  angeben.5) 

Jene  socialpolitischen  Gesichtspuncte,  welche  für  die  Beibe- 

z  der  Bergwerke  im  Staatseigenthum  mitsprechen,  kommen 

Traber  Hessen  sich  die  Porcellanfabriken  auch  hier  mit  nennen,  ein  wenig 

rtzt  aoeh,  indem  sie  luxuriöse  Ehrengeschenkgegenstände  für  fremde  Monarchen, 

»noer  lieferten.  Auch  für  solche  Zwecke  reicht  die  Privatindustrie  jetzt  völlig  aus. 

vir  viele  Siaatsfabriken  sind  schon  eingegangen,  weil  sie  sich  nicht  lohnten, 
besten  sind  noch  oder  waren  bis  vor  Kurzem  die  Porcellanfabriken  in 

BerÜA.  (Wien),  (Nymphenburg),  Meissen,  Kopenhagen  u.  s.  w.  —  Beispiele: 

»«0.    Porcellknmanufactur  Rohertrag  1865—68  D.  164,250,  Betriebskosten 

'  Thh\,  Reinertrag  20,197  Thlr..  1874  A  roh  555,000,  rein  36,000,  Ergebniss 
M  u-  42.500  M.,  1576  A.  555,000  u.  27,300  M.    Die  Anstalt  wurde  1866  in 

'  iede  der  aufgelass.  Gesundheitsgeschirrfabrik  (die  1865  bei  103,084  Thlr.  roh 
Thlr.  rein  ergab)  verlegt,  jetzt  nach  Charlottenburg  bei  Berlin,  mit  einem 

!  Kostenaufwand  von  335,000  Thlr.  für  1868 — 71.  —  eine  finanziell  schwer 

-bf  Maassregel.    Ausserdem  besass  die  dem  preuss.  Staat  gehörige  Seehand- 

'-i«tat,  in  der  Hauptsache  ein  grossartiges  Bankinstitut  mit  ausgedehntem  Ge- 

ir-t*.  auch  nach  neuerlicher  Verminderung  ihres  Besitzes  noch  immer  mehrere 
i.  aeml.  1871  2  Flachsgarnmaschinenspinn.  in  Schlesien,  eine  ausser  Betrieb 

i'-h«  Baum wollenspinnerei  u.  Weberei  ebendas. ,  auf  die  alle  längere  Zeit  keiue 

•        ausgeschrieb.  SnbmWoMWfidiren   erfolgen,  ein  Mühlenctahliss.  in 
►rr.  daaa  gleichfalls,  sobald  die  Umstände  es  erlauben,  verkauft  werden  sollte, 

•th  dieser  Anstalten  incl.  Dienstgeb.  u.  Leihamtsgeb    in  Berlin  E.  1869  427 
iyr„  Gewinn  anf  den  Betrieb  sämmtl.  industr.  Etabliss.  1869  nur  19,775  Thlr. 

i<  die  Baumwollfabrik  u.  1  Flachsgarnspinn,  verkauft  worden.    Das  Institut 

;  -h  die  Bromb.  Mühlen  mit  Darchschnittsgew.  in  10  J.  (1S64— 731  v.  7*95%, 

l      4  20»/o;  dann  1  Flachsg.spinn.  inSchles.  mit  803°/u  Gew.  in  1874,  9  31  °/B  in 
;Gohmaas.  Kap.  —  B  a  i  e  r  n .  Porc.-Fabr.  zu  Nymphenburg  jährl.  Zuschuss  1819 

*?tT,  1831  —  36  14,988.  1837—43  11,782,  1845—47  24,842,  184S— 49  7726  fl  , 

:->>'-h    Hnfbrauhaiis  io  München  A.  1861—61  212,6021).  roh,  16,588  1  rein, 

Knaertr.  1861/62  10,660,  1864/65  44.677,  1868  39,315  fl.  (zugleich  Muster- 
.  A.  1876  781,000  u.  112,000  M.  (Selbstverwalt.) ;  früher  bestand  auch  noch 

io  Wur/bunr.  WO  j-'tzt  Book  eine  fisc,  Hofkellerei  (in  Verbind,  mit  den 

^«abergen  in  Unterfranken),  1876  roh  66,000,  rein  14.500  M.  (incl.  Weinberge), 

k  hien,  Porcellanfab.  in  Meissen,  früher  jährl.  Zuschuss,  in  den  20er  Jahren 

TW.  seit  Mitte  der  30  er  Jahre  ergab  sich  ein  Reinertrag,  A.  1861—63  roh 

'  ».  rein  13,000,  1873  A.  75,000  Thlr.  —  Oesterreich,  Teppichfabrik  und 

•■*  ierei  in  Linz  1849  27.731  fl.  Zuschuss,  1850—51  29,561  fl.  rein,  dann  weg- 
Porcellanfabr   in  Wien  1849 — 51  jährlich  6073  fl.  Zuschuss.  —  Bäder- 

■uts     >lie   lu.-hrtVh   in  Deutschland,    Frankreich  auf  Staatskosten  betrieben 

r?b*o  auch  öfters  Einnahmen  (Verkauf  v.  Mineralwasser,  Gebrauch  v  Bädern, 

•  der  Curgaste  u.  s.  w.\  welche  theils  hierher,  theils  unter  die  Gebühren  v. 

halten  gerechnet  werden  können,  z.  B.  Baiern,  Kissingen,  R.  1868  Roheinn. 

*  rrin  11.622  1,  A.  1871  23,850  u.  14,350  fl.  —  Nassau  1858  Erlös  aus  d. 

ufr  Mineralwasser  100,000  fl.  -  Preussen  1874  roh  137,600  M.,  Ausgabe 

r*,  also  Deficit  5100  M.  Ein  Theil  dieser  Einnahmen  pflegt  bes.  Badefonds  zu- 

•n  *  zo  Verschönerungen  u.  s.  w.  benutzt  zu  werden. 
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bei  den  wenigen  Staatsfabriken  nicht  wohl  in  Betracht  Baad 

lieh  der  principiellen  Forderung,  PrivateigenÜmm  anch  bei  F 

durch  Staatseigenthum  zu  ersetzen,  gilt  das  in  §.  218  Hüter 

Gesagte. 

11.  Abschnitt 

Wohngebftiide.1) 

§.  222.  Die  Beibehaltung  oder  vollends  die  neue  £ 

von  Gebäuden  bloss  des  Miether trags  wegen,  also 

finanziellen  Gründen,  wird  fUr  den  Staat  gewöhnlich 

mässig  sein.  Denn  die  vermietheten  Wohnungen  machen  im 

hältniss  zu  ihrem  Ertrage  dem  Staate  leicht  viel  Bau  kos«, 

müssen  daher  besondre  Gründe  hinzukommen,  um  die 

haltung  oder  Erwerbung  von  Wohngebäuden  zu  empfehlen. 

Gründe  können  liegen: 

1)  in  Dienstinteressen   und   in  Staatsdien 

ressen,  in  weichem  letztern  Falle  die  Frage  zu 

Gewährung  von  Naturalwohnung  für  die  Beamten  wird, 

oben  in  §.  81  gehandelt  wurde. 

2)  In  den  speci eilen  Verhältnissen  rasch  in  Aufs 

begriffener  Orte,  wo  die  Grund-  und  Hausrente 

steigt.    Hier  kann  der  Staat  durch  Besitz  von  eigenen 

an  diesem  Vortheil  Theil  nehmen  und  für  die  häufig  in 

Orten  neu  hervortretenden  öffentlichen  Bedürfnisse  eine 

Boden-  und  eventuell  Kapitalreserve  für  neue  S 

langen  —  nicht  selten  auch  in  seinem  Finanzinteresse.  *) 

3)  Auch  die  Zustände  des  privaten  städtischen 

Hauseigenthums  können  im  socialpolitischem  Intererss* 

solchen  Besitz  wünschenswert!)  erscheinen  lassen.  Doch 

hier  Staat  und  Gemeinde  in  geeigneter  Weise  sich 

zügliche  Aufgabe  theilen  müssen.8) 

ri  Vgl.  Bau,  5.  A,  154».  Meine  6.  A.,  §.  260.  Jetzt  richü^r  hieksr 
Rau  vertrat  die  altere,  solchem  Besitzthum  abgeneigte  Ansicht  wie  sie  in 

Sätzen  des  Texts  ausgesprochen  wird,  erkannte  aber  den  Fall  dei 
schon  an,  nicht  die  beiden  anderen,  die  hier  neu. 

*)  Auch  die  Gemeinde  könnte  und  sollte  mehr  so  verfahren 

■)  Vgl.  Näheres  in  der  Grundleg.  I,  §.  352—362.  bes.  §.  359. 
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Vierter  Hauptabschnitt. 

dels-,  Qeld-  und  Bankgeschäfte  und  werbendes  bewegliches 

Vermögen. x) 

12.  Abschnitt. 

Handelsgeschäfte. 

§.  223.  Dem  Handel  eigen  t  hü  ml  ich  ist  die  grosse  Bedeutung 

Moments  der  Spcculation  und  das  Vorwalten  des  immer 

ier  rasch  disponibel  werdenden,  also  stets  nach 

em  Plane  anzulegenden  umlaufenden  (Betriebs-) 

:tak  Wegen  dieser  beiden  Umstände  eignet  sich  der  Handels- 

cb  vorzugsweise  für  die  reine  Privatunternehmung,  schon  etwas 

^er  für  die  offene  Handelsgesellschaft,  erfahrungsgemass  aber 

Venigsten  für  die  Actiengesellschaft  und  vollends  für  den  Staat. 

Betrieb  muss  hier  mit  Beamten  geführt  werden,  denen  das 

sc  Interesse  und  das  eigene  Risico  fehlt,  weshalb  sie  nicht 

•richtig  als  der  Privatmann  zu  speculiren  pflegen,  während 

rereeits  die  unvermeidlichen  Controlen,  der  schwerfälligere  Ge- 

lang auch  dem  eifrigen,  geschickten  und  pflichttreuen  Be- 

n  die  Hände  lästig  binden.  Die  Betheiligung  der  Beamten 

jewinn,  welche  sich  auch  nicht  immer  leicht  durchführen  lässt 

uiemesystem),  hebt  einige  dieser  Uebelstände,  aber  selten  aus- 

lud. Im  Ganzen  wird  die  Gefahr  von  Verlusten  im  Staats- 

itlsgeschäft  verglichen  mit  dem  Privatgeschäft  erhöht,  die  Aus- 

'  auf  besondere  Gewinnste  geschmälert. J)  Aus  diesen  Erwäg- 

Jd  l&ggt  sich  Folgendes  ableiten. 

h  Man  hat  sich  bei  uns  im  Allgemeinen  gegen  den  Betrieb 

Ständiger  Handelsgeschäfte  durch  den  Staat  zu  erklären, 

s  icher  ist  auch  nur  ausnahmsweise  vorgekommen. 

2)  Oefters  knüpfen  sich  Handelsgeschäfte  an  andere  privat- 

toscbaftl  iche  Unternehmungen  des  Staats  an,  z.  B. 

Eigenverwaltung  von  Domänen  (Weinberge),  Forsten,  Berg- 

en,*) Hütten,  Staatsfabriken.   Soweit  dies  unvermeidlich  ist, 

gerade  dieser  Umstand  auch  gegen  solche  Unternehmungen 

st*ate  (§.212  sub  b,  218).   Erweist  sich  die  Beibehaltung  der 

W  Bau  fehlend.    In  meiner  Bearb.  d.  6.  A.,  §.  207—212. 

j|  vtf-  Schaffte ,  Capitalism.  u.  Soc,  Tüb.  1870,  S.  474. 
Hudel  der  flsterr.  Regierung:  im  ror.  Jahrhundert  mit  idrianer  Quecksilber, 

v*  difon  auf  Lager  in  Amsterdam,  Genua  (auch  als  Pfand  für  Anlehen  benutzt). 
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letzteren  gleichwohl  aus  anderen  Gründen  notbwendig,  * 

soweit  als  möglich  das  speculative  Handelsgeschäft  von  dem 

liehen  Productionsgeschäft  abgetrennt  werden,  wie  dies  i.  BL 

Staatsforstwesen  beim  Absatz  des  Holzes  auch  mit  Recht  enö 

wird  (§.  203).  Durch  grössere  feste  Lieferungscontracte  der 

Verwaltungsbehörde  z.  B.  eines  Berg-,  Hüttenwerks  mit 

lässt  sich  wenigstens  gegenwärtig  bei  uns  das  Speculati* 

wesentlich  einschränken,  was  durchaus  anzurathen  ist. 

3)  Bei  einer  Colonialhandelspolitik,  wie  der  früher 

allgemein   in  Europa   herrschenden,  vollends   etwa  bei 

Colonialsystem,  wie  dem  holländischen,  wo  die  Colonial 

eine  grosse  feudale  Grundherrnnaturalwirthschaft  darstellt, 

die  Betreibung  des  Colonialhandels,  besonders  des  Absatz« 

Colonialproducte  auf  eigene  Rechnung  des  Staats  im  Mutter! 

und  überhaupt  im  Occidente,  auch  im  finanziellen  In 

eher  räthlich  erscheinen.    Aber  von  allen  principiellen 

ethischen  und  volkswirtschaftlichen  Einwänden  gegen  die  C 

politik  abgesehen,  so  empfiehlt  es  sich  auch  hier,  den  di 

Staatshandelsbetrieb  in  Europa  lieber  aufzugeben 

wie  es  Seitens  der  holländischen  Regierung  geschiebt, 

Handel  einer  Gesellschaft  zu  übertragen.4)    Soweit  ein  k' 

Handel  des  Staats  mit  Colonialproducten  noch  rechtlich 

über  dem  Inlande)  oder  auch  bloss  that sächlich*)  ( 

anderen  Ländern)  monopolistisch  ist,  fällt  er  übrigens  mit 

den  Gesichtspunct  der  Besteuerung. 

*)  Die    1S24    gegründete  Niederländ.  Handelsgesellschaft 
Maatschappip  besorgt  u.  A.  den  Transport  n.  Verkauf  der  ihr  von  der  R<?*i? 

Indien  gelief.  Colonialproducte  in  Holland  auf  Rechnung  der  Regierung  ref- 

vision.    Ueber  die  Verhältnisse  der  Colonialproduction,  bes.  in  Jara.  >  Bri-** 

Stein-Wappäus'  (ieogr.  II.  3,  S.  317.    Nach  d.  holl. -osti  n d.  CVon-! 1S67  war  die  Einn.  123  00  Mill.  fl.,  woron  62  42  M.  fl.  als  nmthm 

Colonialwaarenvcrkauf  in  Holland,  wabrscheinl.  Ucbcrschuss  der  Einnahme*»  si*. 

Ausgaben,  der  dann  als  Zuschuss  der  Colon.- Verwalt.  in  dem  Einnahm ortai  H 

steht,  14S«  Mill.  fl.    Nach  d.  A.  für  1876  sind  dieselben  Zahlen  :  140*«. 

lU'Sö  Mill.  fl.    Nach  Baumhauer  war  d.  Ueberschuss  aus  d.  Geldmitteln  dt» 

nien  für  d.  Budget  des  Mutterlands  v.  1S47— 59  im  D.  jährlich  2211  M£ 
Ganzen,  incl.  jährl.  9S  Mill.  fl.  Zinsen  für  die  anf  die  Colon ien  ObertrafoKB 

für  sie  aufgenommenen  Schulden.    Dieser  Deberschuss  schwankt  sehr.   bes.  lars 

Conjuncturen  u.  Preisen  der  Colonialwaaren  in  Europa,  namentl.  v.  Kafc  t. 

Er  war  (incl.  Zinsen)  z.  B.  1S50  nur  17,  1S61  3219  Mill.  11.  nach  d  Err*^ 
nach  A.  1S57  Mill.  fl. 

6)  Dies  möchte  vom  holländ.  Kaffechandcl  angesichts  des  großen  EbJ» 
Auctioncn  der  Maatschappij,  die  den  Preis  für  halb  Europa  bestimmen, 

noch  etwas  gelten.    Durch  die  monopolist.  Organisation  eines  solch« 
den  Consuinciiten  in  anderen  Ländern  ähnlich  wie  durch  die  Erhel 

fuhrzolls  auf  Artikel  eines  Naturmonopols  (A.  Wagner,  Art.  Zölle.  Stäacm.  i 

350)  eine  Verbrauchsteuer  aufgelegt  werden. 
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4)  Der  vom  Staate  betriebene  Handel  mit  monopolisirten 

kein  (Salz,  Taback,  Pulver  u.  s.  w.)  im  In  lande  gehört  gar 

■  iü  den  privatwirthschaftüchcn  Tbätigkeiten,  sondern  ganz  zu 

fcesteuerungsformen  und  ist  daher  aus  einem  anderen  Ge- 

apaeto  zu  betrachten  (§.  147). 

13.  Abschnitt. 

Geld-  und  Bankgeschäfte« 

L  -  §.  224.  Die  Frage  der  Räthlichkeit  von  Staats- 

i  e  d.  2)  Für  die  Betreibung  von  Geld-  und  Bankgeschäften 

h  den  Staat  kann  man  sehr  beachtenswerte  Grtinde  geltend 

lau,  so  dass  solche  Geschäfte  nicht  kurzweg  wie  sonstige 

dekgeschäfte  abzulehnen  sind.  Auch  liegen  erfolgreiche  Bei- 

k  de«  JSUaatsbankbetriebs  vor.  *) 

Jene  Gründe  sind  die  folgenden: 

)  la  der  6.  A.  §.  208  ff.  Seit  dem  Erscheinen  dieser  Ausgabe  habe  ich  die 

J-r  Staatsbank  eingehend  principieU  in  der  2.  Abth.  meines  Systems  der 

>.»poliük  (2.  A.  Freib.  1873)  S.  594  ffM  609—614  n.  mit  spec.  Beziehung  auf 

-»ttche  Reichsbank  in  meiner  Zcttelbankreform  im  Ü.  Reiche  (Berl.  IST 5)  S. 

'xrhandelt;  im  Wesentl.  so  wie  in  der  6.  A.  d.  Finanzw.,  aber  im  Princip 

r  für  &  rein«.-  Staatsbank.  Du-  frage  hangt  mit  d.  iUf.  Bankpol.  Eft- 
ob  aeml.  Centralisation  od.  Decentralis.  d.  Bankwes.  u.  inbes.  d.  Bauknotenausg. 

i  *>1L  Die  Antwort  hierauf  kann  kaum  unbedingt  zu  Gunsten  od.  Ungunsten  d.  einen 

m  Systems  ausfallen,  da  die  Vorzüge  u.  Nachtheile  sehr  getheilt  sind,  s.  meine 

ukpolitik,  S.  621  ff.    Bei  der  Centralisation  fragt  sich  dann  :  ob  Monopol-,  ob 

•f.rte  Baak  und  in  beiden  Fällen,  ob  Staats-  oder  Actienbank.    Genauer  ist  auf 

•  a.  bankpolit.  Seite  der  Frage,  bei  deren  Zusammenhang  mit  der  gesaimnten 

-.-anott  des  Credit-  u.  Bankwesens,  erst  im  3.  B.  d.  Lehrbuchs  (Verkehrswesen) 

ft«L  -  Der  Text  des  §.  224  ff.  meist  nach  d.  6.  A.  d.  Finanz*-. 

La  darf  hier  vor  allen  auf  die  Preuss.  Bank  hingewiesen  werden.  AUer- 

>?  dieselbe  seit  der  Bankordnung  von  1846  keine  reine  Staatsbank  mehr  ge- 

sell ihr  Stammkapital  grossentheils  Privatpersonen  gehörte.    Aber  nicht  nur 

•  :  Staat  noch  immer  ein  eigenes  Kapital  von  fast  2  Mill.  Thlr.  (fast  10%  des 

!Ur.*  in  ihr  stehen:  die  Verwaltung  der  Bank  erfolgte  beinahe  ganz  durch 

»'•beamte,  was  der  entscheidende  Punct  für  die  im  Text  behandelte  Frage 

*  JL  Wagner,  Zettel bankpolit.  S.  144  —  148.  —  Auch  die  Preuss.  Soe- 

.'ir  kann  genannt  werden.    Vergl  über  diese  Bergius,  Finanzwiss.,  2.  AuH. 

1**1,  S.  376  ff.  u.  o.  §.  221  Anm.  5.    Der  Reinertrag  der  Seehandl.,  grösstrn- 
**a,  d  Geld-  u.  Bankgeschäft,  war  jährlich  1860  u.  61  300,000,  1862  400,600. 

500,000,  1867  600,000,  1868—71  700,000,  W3  u.  1874  Ergebu.  1*33,  P15, 
I  33,  1876  1  15  Mill.  Thlr.  Im  Staatshaushaltetat  sind  d.  Kosten  gleich  abgesetzt. 

'  *  ta  d.  Beilagen  z.  Etat  Ende  1874  schlössen  d.  Activen  u.  Pass.  mit  87*87  Mill.  Thlr. 
l  Faä.  13  46  Mill.  Thlr.  Kap.conto  (eig.  Kap.).  Die  Anstalt  besorgt  allein  oder  mit 

*m  t.  Bankhäusern  neue  Emissionen  v.  Obligat,  d.  Staats,  d.  Eisenbahnen  u.  s.  w. 

*üehe  der  Seehandlung  liegt  in  solchen  Geschäl'ten,  die  unvermeidlich  ein 
•  ̂   Risi-o,  ein  stärkeres  speculatives  Moment  mit  sich  bringen  und  leicht,  von 

a  Stutsinstitut  betrieben,  einen  nachtheiligen  Einfluss  auf  die  Kapitalbewegung 
Das  hat  sich  auch  in  den  J.  1871  ff.  wieder  bei  der  Seehandlung  etwa* 

:*  Ih«se  Anstalt  unterliegt  daher  ungleich  mehr  volkswirtschaftlichen  und  poli- 
.  Bedien  als  die  Preuss.  Bank. 
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1)  Das  Bedürfniss  der  Finanz verw altu ng  nach  c 

Bankinstitut  zur  Vermittlung  der  Geldgeschäfte  des  St 

lässt  sich  durch  eine  eigene  Staatsbank  zweckma 

befriedigen.  Der  Staat,  namentlich  der  moderne  Grossstas 

z.  B.  bei  der  Aufnahme  und  Abzahlung  von  Anlehen,  bei  gr 

öffentlichen  Unternehmungen,  wie  Eisenbahnbauten,  bei  den 

Operationen  für  die  Kriegsführung  u.  s.  w.  unvermeidlich  | 

Geldgeschäfte  auszuführen.  Ferner  veranlasst  die  laufende  Cj 

gebahrung  der  Finanz  Verwaltung  ebenfalls  eine  Menge  Geseh 

bei  welchen  die  Vermittlung  eines  Bankinstituts  sehr  nützlich 

kann.  Die  Durchführung  dieser  Geschäfte  mit  Hülfe  der 

bildeten  Technik  und  des  Zahlungsmechanismus  des  modernen  I 

wesens  hat  grosse  volkswirtschaftliche  und  finanzielle  Vor 

und  wirft  einen  erheblichen  Gewinn  für  die  vermittelnde  Bao! 

Endlich  hat  der  Staat  regelmässig  grössere  oder  geringere  Ca 

bestände,  welche  er  im  Augenblick  nicht  braucht.  Diese  ki 

daher  auf  kurze  Termine  ausgeliehen  werden,  was  wiedemi 

regelmässiges  Geschäft  nur  durch  eine  Bank  geschehen  kann 

dann  nicht  unbedeutenden  Gewinn  abwirft.  Dieser  Gewinn  k< 

statt  ganz  oder  wenigstens  theilweise  Dritten,  dem  Staate  | 

wieder  zu  Gute  und  der  Staat  wird  zugleich  zuverlässiger 

wohlfeiler  als  von  Privatbanquiers  oder  Actienbanken  bei  & 

Geldgeschäften  bedient,  wenn  er  aus  eigenen  Mitteln  eine  I 

als  eigentliches  Staatsinstitut  zu  diesem  Zweck  errichtet  unc 

seine  Rechnung  betreibt.4)  Ein  solches  Institut  kann  auch  anc 

Zweigen  der  Staatsverwaltung,  z.  B.  der  Post,6)  nützliche  1 

8)  Z.  B.  die  Geld  Übertragungen  zwischen  den  Cassen  verschiedener  0  rte,  t* 
der  Staatscentrai-  und  den  Provinzial-  nnd  Localcassen.  zwischen  den  EinnaliBK 

und  Ausgabestellen.   Bei  einem  entwickelten  System  von  Steuercrediten  i.fur  b 

Abgaben,  die  der  Produccnt  vorschicsst,  für  Zölle  u.  s.  w.)  entsteht  das  Bciu 

die  creditirten  Summen  durch  Wechsel,  welche  die  Steuerschuldner  aeeeptirefi. 

flüssig  machen  zu  können .  was  durch  Discontirung  geschieht.     Bei  der  so  fic 

ordentlichen  Ausbildung  des  Schatzscheinsystems  als  stehender  Einn 

des  Staatshaushalts  des  Grossstaats  (s.  A.  Wagner.  Ordn.  d.  österr.  Sttafcbti 

S.  76-02  und  Art.  Staatsschulden  im  Staatswörterb.  X,  23)  ist  die  Mitwirken. 
Banken  fast  unentbehrlich  und  in  Grossbritannien ,  Frankreich ,  Oesterreich 

sog.  Salinenscheincn  oder  Hypothekaranweisungen)  allgemein  üblich,  auch  in  Pft 

bei  der  Emission  der  preuss.  u.  norddeutschen  Schatzauweis.  neuerdings  in  A* 

genommen  worden,  s.  A.  Wagner,  Zettelb.-Pol.  S.  303 — 3u6. 

4)  In  dieser  Weise  fungirt  die  Kuss.  Keichsbank  mit,  welche  von  den  $ 

Banken  die  einzige  wahre  Staatsbank  ist,  da  sie  ganz  im  Eigenthume  des 

steht  und  ihre  Verwaltung  von  Staatsbeamten  —  unter  einer  gewissen  Mitoonuv 

Privatpersonen  —  besorgt  wird.  Sie  ist  insoferne  nur  eine  etwas  selbststin^ 

gestellte  Abtheil,  des  russ.  Finanzministeriums.  Gold  mann,  russ.  PapiergtiJ.  s 
A.  Wagner,  russ.  Papierwähr.,  S.  223. 

»)  Namentlich  bei  der  Einrichtung  von  Postsparcassen ;  ferner  wenn  derSta* 
Lebens  Versicherungswesen  selbst  mit  in  die  Hand  nimmt. 
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»j  bei  Ablösungen  u.  dgl.  m.  als  Rentenbank  dienen ,  wo  es 

keiner  besonderen,  sonst  doch  öfters  hierfür  erforderlichen 

icn  Anstalten  für  solche  Sonderzwecke  bedarf. 

t)  Der  Betrieb  des  gewöhnlichen  Handelsbankge - 

itta  and  des  Bodencreditbankgeschäfts  durch  den  Staat 

o  banktechnischer  Hinsicht  wohl  zulässig.    Einige  der 

tuüichen  Schwächen  des  Staatsbetriebs  werden  zwar  auch  im 

iweaen  leicht  etwas  hervortreten :  das  Privatgeschäft  wird  vor- 

iger und  doch  zugleich  energischer  betrieben  werden,  weniger 

bareaukra  tischer  Schablone,  mehr  mit  Rücksicht  auf  die  Be- 

nisae  des  Verkehrs  und  deren  Wechsel.   Aber  schwer  fallen 

;  Xachtheile  im  gewöhnlichen  Handelsbankgeschäft  nicht  ins 

übt  Auch  muss  die  Staatsbank  vornemlich  mit  der  Actien- 

dUcbafts  bank  verglichen  werden.   Einrichtung  und  Betrieb 

a  beiden  Banken  sind  im  Wesentlichen  noth wendig  gleichartig, 

kleinen  gegenseitigen  Vorzüge  und  Schwächen  werden  sich 

uch  ausgleichen.  Für  die  Staatsbank  passt  nur  noch  weniger 

>peculations-  (Credit  -Mobilier-)  Geschäft,  welches  aber  von 

gewöhnlichen  Actien-  Handelsbanken  und  Actien-Bodencredit- 

ilten  ebenfalls  ausgeschlossen  werden  muss.6)  Die  bauptsäch- 

■  Activ-  und  Passivgeschäfte  der  grossen  modernen  Handels- 

i,  aemlich   Wechseldiscontirung,    Lombardirung  (Beleihung 

isser  Faustpfänder),  selbst  ein  beschränktes,  vorsichtiges  Activ- 

•correntgeschäft  einer-,  Depositen-  und  Passiv -Contocorrent- 

L  Check-)  und  Noten-  (Banknoten-   oder  Zettel-)  geschürt 

rerseits  lassen  sich  auf  ziemlich  feste,  beinahe  mechanische 

Ü  zurückführen.7)    Wesentlich  dasselbe  gilt  von  den  Ge- 

nen der  Bodencreditbanken :  der  Ausleihung  auf  Hypothek  von 

i<  ben  und  städtischen  Grundstücken  und  Häusern  und  der 

gabt  von  Pfandbriefen  auf  Grund  der  erworbenen  Hypotheken, 

k^halb  eignen  sich  alle  diese  Geschäfte  für  den  Betrieb  durch 

-  v  IlM-hafteo,  wie  die  Erfahrung  zeigt,  recht  gut,  aber  im 

kanm  weniger  für  den  Betrieb  durch  den  Staat  mit  seinen 

rüen  und  Beamten. 

•  Eine  Staatsbank  kann  namentlich  das  Zettel-  oder 

Qgeschäft8)  übernehmen  und  dadurch  dem  Staate,  also 

V  Wagn«r,  Zettel  bankpol.,  S.  410. 

E>x»da*.  S.  270  ff.,  30«  ff.,  399  ff.,  373  ff.,  239  ff.  über  die  im  Texte  ge- 

he  im  Text  behandelte  Frage  hängt  mit  der  Bank-  und  nam.  d.  Zettelbank- 

WAMDinen,  worauf  hier  nicht  weiter  eingegangen  werden  kann.  Näheres 
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der  Gesammtheit  den  vollen  Gewinn  daraus  zut'üL 

Dieser  Grund  fällt  besonders  in  denjenigen  Staaten  ins  Ge\ 

wo  die  Banknotenausgabe  nicht  freigegeben  ist,  sondern  von  P 

oder  Actienbanken  auf  Grund  eines  Privilegs  oder  Monopol* 

geübt  wird,  —  in  unseren  Staaten  die  Regel.9)  Hier  muss 

gemäss  ein  eigentliches  Notenregal  rechtlich  bestehen  ode 

bestehend  angenommen  werden.10)  Mit  Recht  soll  ein  Thei 

Gewinns,  welchen  die  Bank  aus  dem  Notengeschäft  zieht,  in  so 

Fällen  dem  Staate  zufliessen  (§.  227),  aber  statt  dieses  Theils  v 

eine  Staatsbank  den  ganzen  Gewinn  der  Staatscasse  verseb 

Centralisation  und  Decentralisation  der  Notenausgabe  haben 

fische  Vorzüge  nnd  Nachtheile,  so  dass  schwer  zu  sagen  ist,  we 

System  vorzuziehen  ist. ")  Stellt  man  sich  aber  einmal ,  wi< 

Gesetzgebung  der  grossen  europäischen  Staaten,  auf  den  8 

punct  der  Centralisation,  wo  eine  grosse  Centraibank  allein1- 

ganz  tiberwiegend18)  die  Notenausgabe  vornimmt,  so  lässt 

wieder  behaupten,  dass  eine  Staatsbank  eine  solche  Function  el 

gut  als  eine  Actienbank  in  banktechnischer  Hinsicht  au- 

kann.  Eine  eigene  Staatspapiergeldausgabe  ohne  bankmä 

Deckung  unterbleibt  dann  auch  eher  gänzlich  —  ein  w* 

Vortheil. ") 

4)  Eine  Staatsbank  kann  das  stark  hervortrete 

bei  A.  Wagner,  Beitr.  z.  Lehre  v.  d.  Banken,  Lpz.  1857,  bes.  Kap.  4 — 10;  de 

Geld-  u.  Credittheor.  d.  Peel  sehen  Acte,  Wien  1862;  ders.  Art.  Zettelbank  im  j 

wörterb.  XI;  ders.  Syst.  d.  Zettelbankpol. 

•)  Ebendas.  S.  20  ff.  d.  2.  A. 

,0)  Ebendas.  2.  A.  S.  1  A.  ff,  594.  Es  ist  ein  Mangel,  wenn  ein  auss  . 

Recht  der  Banknotenausgabe  ohne  Weiteres  f.  d.  Staat  beanspracht  wird,  ohu- 

dieser  sich  anfein  dieses  Recht  begründendes  Gesetz  der  Noten  regalität  berufen 

Aus  dem  M Unzregal  folgt  ein  Banknotenregal  mit  Nichten.  Eb.  S.  2  A.  i 

Ein  eigentl.  Notenregal  wird  constituirt  durch  d.  bad.  Ges.  ?.  5.  Juni  1860,  A 

u.  jetzt  f.  d.  Deutsche  Reich  durch  d.  Bankges.  v.  14.  März  1875. 

n)  Nasse,  Prcuss.  B.,  Bonn  1866,  S.  21;  A.  Wagner,  Th.  d.  Peel'schfii 
S.  257  ff  (reränd.  Auffass.  gegen  Beitr.  Kap.  10),  Art  Zettelb.  im  Stamtswörte 

S.  333,  System,  2.  A.,  S.  13  lt.,  60  ff. 

,a)  Frankreich,  Oesterreich,  Niederlande   u.  and.   kleinere  >! 

(Baiern).    Auch  Russland  gehörte  hierher,  wenn  die  Reichs-Creditbilletr 
nicht  reines  Staatspapiergeld  wären,  trotzdem  sie  formell  das  PassivTim  der  Beirfc 

bilden,  s.  Anm.  4. 

**)  Grossbritannien,  Preussen,  jetzt  Deutsches  Reich  nach  AI 
gesetz  f.  1875. 

u)  Ueber  die  Bedenken  auch  gegen  das  zwangscurslose ,  nominell  sogar  ; 
einlösbare,  aber  nicht  bankmässig  gedeckte  Staatspapiergeld  s.  A.  Wagner. 

Papiergeld  im  Staatswörtcrb.  VII,  653—662  u.  System  S.  71,  194.    Ders.,  & 
papiergeld,  Reichscassenscheine  u.  Banknoten.  Bert.  1874,  bes.  S.  14  C 

Digitized  by  Google 

J 



Gründe  für  Staatsbanken. 

firfniss  der  Centralisation16)  im  Geld-  und  Bankge- 

» ii  besonders  gut  unterstützen  und  andererseits  doch 

i  ein  sehr  entwickeltes  Filialennetz  die  bankuiässige 

inisation  des  Credits  Uber  das  ganze  Land  aus- 

••u.16;  In  dieser  Hinsicht  übertrifft  sie  leicht  noch  die  Actien- 

albank.  Sie  übernimmt  damit  eine  wichtige  volkswirthschaft- 

Aufgabe,  an  deren  Erfüllung  dem  Staate  viel  gelegen  sein 

und  bezieht  doch  dafür  eine  genügende  Rente. 

:"  Durch  ihre  Stellung  als  Banquier  der  Finanzverwal- 

kann sie  in  erspriesslicher  Weise  den  Geldumlauf  zwischen 

suatscassen  und  dem  Publicum  vermitteln  und  die  Störungen 

ieldmarkts,  welche  aus  der  Einwirkung  der  Staatscassenge- 

auf  den  Geldumlauf  leicht  hervorgehen  17j,  verhüten, 

lo  alten  diesen  Beziehungen  wird  durch  das  Staatsbanksystem 

Finanz interesse  und  das  volks wir thsc haftliche  Pro- 

lonsinteresse  an  einem  gut  geordneten  und  geleiteten  grossen 

ft  and  Bankwesen  recht  wohl  wahrgenommen.  Dazu  kommen 

weh  hier  noch: 

i  Erwägungen  aus  dem  Gesichtspuncte  des  Volkswirt  Ii 

Etlichen  Verth  ei  lungs-  und  des  socialpolitischen 

e*>es.  Durch  eine  mächtige  Staatsbank  beschränkt  der  Staat 

i  hehr  erwünschter  Weise  die  Macht  des  grossen  Privatkapitals 

übt  über  das  letztere  jederzeit  eine  wirksame  Controle  mit 

Hierin  kann  z.  B.  die  reine  Staatsbank,  welche  das  Noten- 

'M  ausübt,  auch  noch  einen  Vorzug  vor  der  Actien-Monopol- 

haben,  weil  letztere  von  den  grossen  Kapitalisten  unmittelbar 

Qgt,  trotz  etwaiger  Mitwirkung  der  Staats  bei  der  Verwaltung.18) 

Isaa  der  Gewinn  resultirt  daraus,   dass  ein  Maximalgeschaft  mit  einer 

^>±arreserve  betrieben  wird,  —  wohin  die  Entwicklung  der  ganzen  Creditwirth- 

^ebt,  A.  Wagner.  Theor.  d.  P.  A.,  S.  111  ff.,  121. 

Am  Meisten  von  aUen  Centraibanken  hat  die  Preuss.  B.  in  der  Ausdehnung 

tüulaetzes  geleistet,  was  von  deu  Handelskammern  stets  rühmend  anerkannt 

**.  Nasse.  Preoss.  BM  S.  1  tt.   A.  Wagner,  Zettelbankpol.,  2.  A.,  S.  14, 

v       606,  634. 

IV.  Englische  Bank  leistet  dadurch  so  Bedeutendes  in  der  Vermittlung  der 

af*  zwischen  dem  brit.  Schatz  u.  dem  Publikum,  dass  sie  die  brit  Staats- 

•1  »«mltet  u.  die  Zinszahlung  besorgt  u.  zugleich  mit  dem  Staate  u.  mit  Privaten 

^wreat  halt  (öffentL  u.  Privatdepositen).  Viele  ZoUzahlungen  werden  jetzt  durch 

-  ta*c*reiboAg  in  den  BankbQchern  vom  Conto  des  Kaufmanns  oder  seines 

t»m  »af  das  des  Schatzes  und  ein  grosser  Theil  der  Zinszahlungen  für  d.  off. 

~z  k-hr:  durch  Irbertragung  vom  Conto  des  V hat/es  auf  dlfl  der  Privaten 

■tett%t,  so  dass  der  Gesammtbetrag  der  Depositen  oft  kaum  verändert  wird. 

V*fler-  Welsche  Acte,  S.  ll§,  Zettelb.,  S.  385  ff. 

&»er  wichtige  Oesichtspunct  für  Staatsbaukeu  fehlte  hier  noch  in  d.  6.  A., 

^  im  fol£.  §.  209  (jetzt  221)  sub  1  schon  mit  zu  Sprache.   In  meiner  Zettel- 

K  »'tMr,  FuuuuwUwiuch.   L  3^ 
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§.  225.  -  B.  Von  den  Gegengründen  gegen  StaaaUa* 

haben  einige  zwar  nur  einen  relativen  Werth ,  andere  falle»  i| 

doch  erheblieh  ins  Gewicht. 

\)  Das  in  grosserem  Umfange  durchgeführte  Staatifeqj 

System  bringt  wieder  neue  grosse  Kreise  der  Bevölk«n| 

in  eine  gewisse,  oft  recht  fühlbare  Abhängigkeit  $ 

(i  e  r  S  t a  a  t  s  g e  w  a  1 1.  Ein  solches  neues  Clientel verhältniss  hat  m\ 

politischen  Bedenken.  Auch  kann  die  Unparteilichkeit  der  üq| 

gewährung  in  wirtschaftlich  nachtheiliger  Weise  gefährdet 

Der  Staat  erlangt  ferner  mittelst  solcher  Banken  eine 

über  den  ganzen  Geldmarkt  und  über  die  Vol 

wirtschaftlich  bedenklich  werden  kann,  weil  die  Politik  dann  kl 

noch  unmittelbarer  und  stärker  auf  die  wirtschaftlichen 

nisse  einwirkt.  -  Aber  auf  der  auderen  Seite  würde  in  ilemaA 

Maasse  die  bestehende  L'ebermacht  der  grossen  Privat-  und  A4 

banken  beschränkt,  das  Patronagewesen  derselben  beseitigt  wdi 

was  seine  grossen  social-politischen  Vortheile  hätte. '^i  1*4 

Hinsicht  sind  neuerdings  bemerkenswcrthe  Wünsche  und  Bee 

bungen  hervorgetreten. 80)  Die  Creditbedürfnisse  der  kleines 

schäftsleute  würden  leicht  besser,  sicherer,  wohlfeiler  bei 

Staatsbanksysteni  als  bei  dem  bisherigen  befriedigt 

2)  Eine  Staatsbank  wie  die  bisher  üblichen 

Zettel-  uud  Depositenbank  fungirt,  befriedigt  vorzugsweise 

C r editbedü  rfniss  einzelner  Geschäftskreise,  dies!  H 

vornemlich  einem  Classeninteresse.  Auch  eine  Staaktaafc. 

ja  sie  gerade  doppelt  —  muss  nemlich  die  erste  Regel  alie*B* 

wesens  befolgen:  nur  ähnlichen  Credit  zu  geben,  wie  >*  «J 

nimmt,  also  in  diesem  Falle  kurzfristigen.*1)  Denn  die 

über  welche  sie  im  Depositengeschäft  mit  dem  Staate  bö4  l 

Privaten  und  durch  die  Notenausgabe  verfügt,  sind  sämmtliek 

oder  kurzfHllige  Passiva.  Demgem'äss  darf  sie  auch  nur 

discontiren,  die  kurze  Zeit  laufeu,  und  Darlehen  gegen  Li 

auch  nur  auf  kurze  Zeit  gewähren  u.  8.  w.  In  Folge  hierroi 

sie  allerdings  vornemlich  den  Handel  treibenden  Clauen 

bankpolitik  a.  Zettel bankreform  wird  er  mehrfach  henrorgehoWn  u.  enteric* 

haupt  den  GnindanMdiaaangen  über  das  priratwirthschaftliche  System  in  d. 

,9i  Man  denke  ?..  B.  an  die  überaus  grossen  MisabraiKh»- .  die  <icb  a 
Hinsicht  früher  bei  d.  Oesterr.  Nationalb.  gezeigt  haben. 

*°  So  u.  A.  Seitens  der  socialdeinocr  Arbeiterparteien.  Oa»  V" 
Staat  den  Orosabauk  betrieb  in  die  Hände  nehme,  ist  hier  schon  öft« 

MJ  Ueber  dievs  erste  Bankfrosetz  3.  A.  Wagner.  Art.  Zertelb.  im 
bu<h  XI.  äoä. 

Digitized  by  Google 



Gründe  gegen  Staatsbanken. 

nach  diesem  ihrem  natürlichen  Wirkungskreise  be- 

,  eine  Handelsbank.  Das  hieraus  gegen  Staatsbanken 

eitete  Bedenken  ist  jedoch  auch  nicht  durchschlagend.  Nicht 

£end  einer  parteiischen  Absicht,  sondern  nach  der  Natur 

'  ganzen  Geschäfts  kommt  die  Creditgewährung  einer 

o  Bank  vorzugsweise  den  Handeltreibenden  zu  Gute.  Wechsel 

äderen  Geschäftskreisen  ?  wenn  sie  nur  den  nothwendig  im 

der  Sicherheit  der  Bank  zu  stellenden  Bedingungen  ent- 

»en,  werden  ebensogut  discontirt,  nur  finden  sie  sich  that- 

rfa  seltener.  Das  Lombardgeschäft  ist  allgemeiner  zugänglich, 

'triedigang  des  CreditbedUrfnisses  der  Handeltreibenden  nützt 

b  indirect  auch  den  anderen  Classen,  denn  dadurch  vermin- 

fch  die  Concurrenz  nm  Credit  bei  anderen  Kapitalverleihern 

anken.")  Und  schliesslich  würden  neben  solchen  Staats- 

Idabanken  Staats- Boden creditbanken  mit  Pfandbrief- 

>e  banktechnisch  recht  wohl  zulässig  sein. 

)Ein  Staatsbanksy stem,  besonders  die  Uebertragung 

Notenausgabe  auf  die  Staatsbank,  führt  leicht  zu 

engen  Verbindung  der  Staatsfinanzen  und  des 

-  ond  Creditwesen  eines  Landes.  Daraus  können  grosse 

^beitige  Gefahren  hervorgehen,  namentlich  die,  dass  die 

ans  ihren  vom  Publicum  entlehnten  Mitteln  (Noten  und  De- 

i)  dem  Staate  zu  willfährig  Credit  gewährt,  der  dann  schwer 

»lisiren  ist,  —  was  nur  zu  leicht  zur  Zerrüttung  des  Geld- 

»  fahrt:  zur  Wirtb  Schaft  mit  uneinlösbarem  Papier- 

Dies  wirkt  dann  wieder  auf  die  Verschlechterung  der 

Jen,  höheres  Deficit  u.  s.  w.  hin.  Allerdings  können  nun 

^fahren  durch  eine  gute  Gesetzgebung,  strenge,  auch  par- 

arbche  Controle  des  Finanz-  und  Staatsbankwesens,  vor- 

e  Beschränkung  der  statthaften  Creditgewährung  der  Bank 

a  Staat,")  bewährte  und  genau  befolgte  Deckungsvorschriften 

» Noten  und  die  stets-  und  kurzfälligen  Depositen,  namentlich 

fttaiiehen  Ausschluss  einer  Forderung  der  Bank  an  den  Staat 

bf  speciellen  Deckung  dieser  Passiva, u)  erheblich  vermindert 

%  —  in  Staaten  mit  sehr  gefesteten  öffentlichen  Zuständen 

ir,  dass  sie  wenigstens  in  Friedenszeiten  beinahe  verschwin- 

QwdL  S.  »07.    Norddeutsche  Landwirthe  haben  bei  ihrem  Verlangen  nach 

^»ca  für  den  Boden  credit  die  ersten  Grandsatze  d.  Bankwesens  verkannt. 

&  Idlelb.  pol.  S.  612  ff.  Die  CauteJcn,  welche  ich  für  eine  reine  Staatsbank  vor- 

f».  —  Vorschlag  f.  d.  D.  Reichsb.  in  meiner  Zcttclbankref.,  S.  lSl  (Art.  H'd \ 

■"-•-frankpol  ,  S  169,  41(1  ff.,  118  ff. 

;»3*
 

Digitized  by  Google 



516  2-  B.  2.  K.  13.  A.  Uoltl-  u.  Bankgeschäfte.  225—227. 

den.  Auch  hat  die  Erfahrung,  noch  neuerdings  wieder, 

dass  Papiergeld wirthschaft  ohne  Vermittlung  von  Sl 

Banken  Uberhaupt  gleichfalls  leicht  einreiset,*5) 

Actiencentralbanken  vom  Staat  ausgebeutet  werden.*6) 

möchte  kaum  zu  leugnen  sein,  dass  eine  eigentliche 

politischer  Bedrängniss,  in  Kriegsgefahr,  in 

acuter  Finanznoth  des  Staats  die  Versuchung  noch  erhobt, 

der  Notenpresse  den  Finanzbedtirfnissen  gerecht  zu 

dazu  eine  noch  bequemere  Handhabe  giebt  als  ein 

selbst  mit  der  willfährigsten  und  schwächsten  Verwaltung 

Spitze.27)  Ebenso  liegt  in  ruhiger,  normaler  Lage,  wo  j< 

fahr  für  die  Solvenz  der  Bank  fern  scheint,  die  Versuchung 

die  Activa  der  Bank  zu  verschlechtern,  unrealisirbare  und 

realisirbare  Ausstände  zu  erlangen,  die  leicht  realisirbar 

tenden  Fonds  der  Bank  im  Staatshaushalte  festzulegen  u.  i 

Im  Kriegsfall  kommt  endlich  immerhin  bei  feindlicher  fa 

auch  die  Gefahr  der  Beschlagnahme  der  Bankfonds  alt 

eigenthum  mehr  in  Betracht. 

§.  220.  —  C.  Ergebniss.    Zu  einer  unbedingten 

meinen  Entscheidung  kommt  man  bei  einer  Abwägung 

Gründe  für  und  wider  kaum.    In  der  neueren  europäisch« 

hat  man  sich  meistens  aus  politischen  und  finanzpolitischen  G 

bestimmen  lassen,  den  eigenen  Betrieb  von  Geld-  und 

schälten  Seitens  des  Staats  als  eine  doch  besser 

privatwirthschaftliche  Thätigkeit  anzusehen  und 

Staatsbanken  zu  verzichten.    So  ist  man  namentlich  io  dem 

tigen  Falle  verfahren,  wo  die  Entscheidung  gewöhnlich  pi 

allein  vorlag:  bei  der  Wahl  zwischen  einer  privilegirten  «4 

nopol-N otenbank  in  Form  einer  Actienbank  oder 

bank.'^)    Die  nationalökonomischen  Schulansichten 

**)  Nordamerika  im  Bürgerkrieg,  französ.,  österr. 
der  Revolutionszeit,  russ.  im  Krimmkricge. 

M)  England  iu  d.  französ.  Revolutionszeit,  Oesterreich  1*1^ 
IS66,  Frankreich  1870,  Italien  1866. 

*7)  Selbst  die  Oesterr.  Natiouaibauk  1S4S — 62  ist  anzufahren 

**)  Bemerkenswerth  ist  die  Verwendung  der  grossen  Deposite-z»  der  dfcfl 
rubs.  Banken  tu r  die  Finanzzwecke  des  Staats  in  ganz  normaler  Zeit  6«Nn| 
russ.  Papiergeld,  S.  60. 

**)  Errichtung  der  Oester.  Nationalbank  1816  als  Actienbani  .  BeiridbdSj 
Prifatkapitalisten  und  Einrichtung  einer  Mitcontrole  durch  Priratpenaadi 

PreuKS.  B.  1S46.  B.  r.  England,  ron  Frankreich  Prii atin.<ittite.  Ga^ml 
der  Preuss.  Bank  in  die  Reichsbank  u.  Wahl  der  Actienreselitcteffl 
für  diese  ls75. 

i 
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übernähme  solcher  Wirtschaftsgebiete  sprachen  dabei  frei- 

lit 

>ie  Wissenschaft  wird  am  Richtigsten  verfahren,  wenn  sie 

teht,  dass  die  allgemeinen  Gründe  für  und  wider  nicht  allein 

leiden  können,  sondern  dass  die  Entscheidung  stets  mit  nach 

"ocreten  politisch- finanziellen  Lage,  der  inneren, 

er  äusseren,  des  betreffenden  Staats  und  Landes  zu  treffen 

k  moacb  werden  die  Gründe  für  und  wider  ein  verschiedenes 

ht  erhalten.  Für  die  Wahl  der  Actienbank  kommt  in 

rkt,  dass  sich  der  Staat  bei  der  Uebertragung  des  Rechts  zur 

»ang  des  Notenregals  hinlänglich  finanzielle  Vortheile  und 

ofe  and  Mitwirkung  bei  der  Verwaltung  vorbehalten  kann, 

hne  wesentliche  Bedenken  auf  eine  reine  Staatsbank  zu 

hten.  Dieser  Umstand  darf  wohl  mitunter,  z.  B.  in  der 

Dentsehlands,  den  Ausschlag  gegen  eigene  Staatsbanken 

il.  —  §.  227.  Die  Geschäftsverbindung  des  Staats 

Privatbanken  und  die  Gegenleistungen  der  letzteren, 

'Oders  der  Zettelbanken,  an  den  Staat.31)  Der  Staat 

^hr  zweckmässig  in  regelmässige  Geschäftsverbindung  mit 

Bank,  indem  er  mit  derselben  ein  Contocorrent  führt,  in 

*ni  er  regelmässig  der  Creditor  sein  wird  und  sein  soll :  sog. 

etliches  Depositengeschäft.88)  Eine  solche  Verbindung 

ta>  ftute,  dass  müssige  Staatsgelder  fructificirt  werden  und  auch 

f  Zeit  von  einem  grösseren  Einnahme-  (z.  B.  Steuer-)  Termin 
■ 

'  habe  ich  das  Vorgehen  iin  Falle  der  Deutschen  Reichsbank  motivirt.  Zettel- 
te S.  149  ß.    Nainentl.  die  äussere  polit.  Lage  sprach  hier   wohl  dafür 

1  bitte  mich  aber  mit  einer  reinen  Staatsbank  auch  befreundet.  Vgl.  Zettel- 

S.  31M— 596.  Leber  d.  besond.  Einrichtungen,  welche  eine  reine  Staats- 

4ig  macht,  s.  eh.  S.  609  IC  Am  Wichtigsten  s.  d.  Bestimmungen  über  <ie- 

»w-hen  der  Bank  u.  der  Finanzverwalt..  eb.  S.  612  ft*  —  Auf  die  (iestaltung 

• '-'^i^  ••in-.-r  priril.  Actien-Zettelbauk  ist  hier  nicht  näher  einzugehen.  S. 
fL,  614  IT.  u.  d.  Reicbsbaokges.  v.  1*»75.    Die  Uebertragung  der  Leitung 

'^i.tuag  d.  Bank  an  Staatsbeamte,  wie  bei  der  Preuss.  u.  jetzt  d.  Reichs- 
:  -Offchlcnswerth  u.  uimmt  die  wichtigsten  Bedenken  gegen  den  Verzicht  auf 

*u*  Staats  bau  k  fort,  zumal  genügend  f.  d.  Finanzinteresse  des  Staats  gesorgt 

*.  -    227.     Dil  CtBtelcn   gegen  --ine  Ausbeutung  dei  Hank  zu  Finanz- 

■  -      Staats  sind  stets  bes.  wichtig,  s.  Zettelbankpol.  S.  612.  61s,  147,  meinen 

-  SwiV^etzeutwurf  in  der  Zettelbankrel'orm,  s.  Art.  33,  Preuss.  Bankordn.  91. 

^afck|w  ̂   35    [c|,  D4ite  ji(;se  Bestimmungen  noch  etwas  schärfer  gewünscht. 

*  »k  im  Gesetz  über  den  Reichsinvalidenfonds  v.  23.  Mai  1S73  (be*.  §.  12). 

Hier  wird  jetzt  nur  die  finanzielle  Seite  der  Bankfrage  betrachtet.  Alles 

*  r*iirt  in  d.  4.  B.  v.  Verkehrswesen,  Kap.  v.  d.  Banken.    S.  vor.  Note. 
A- »a^ner,  Zettelbankpol.  S.  385  ir.    Grosse  Entwicklung  bei  der  Engl.. 

»Udacli  Russ.)  B.;  noch  nicht  genügend  bei  der  Preuss  u.  Oesterr.  B. 
I.  )•  (1S76)  mehr  bei  der  Deutschen  Reichsbank. 
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bis  zn  einem  grösseren  Zahlungstermin  (z.  B.  fiir  die 

Schuld)  im  Verkehr  sind.    Aus  dieser,  sowie  aus  den 

Verbindungen  des  Staats  mit  einer  Bank  und  aus  der  Verkj§ 

von  Bankprivilegien,  insbesondere  des  Rechts  der 

gäbe  von  Bank noten  in  Gemässheit  des  dem  Staate 

Regals  der  Notenausgabe,  gehen  dann  Ansprfi 

Staats  auf  Vergütungen  hervor. 

1)  Da  die  Bank  aus  den  Staatsgeldern,  welche  bei  ihr  4 

und  zum  Theil  in  ihrem  Geschäfte  ausgeliehen  werden  kl 

nicht  unerhebliche  Vortheile  zieht,  so  ist  es  zunächst  billig, 

sie  dem  Staate  dafür  eine  Vergütung  gewährt.  Diese 

im  Depositengeschäft  mit  Privaten,  in  der  kostenfreien  oder 

feil  berechneten  Uebernahme  mancher  Dienste,  Bew 

von  Geldgeschäften,  Cassenverwaltung,  Staatsschulden? 

oder  auch  in  der  Gewährung  vonZinsen  auf  das 

corrent  bestehen.88) 

2)  Wenn  keine  volle  Zettel bank frei heit  existirt, 

Befugniss,  Banknoten  auszugeben,  einer  Bank  durch 

Concessionen,  Privileg  oder  Monopolgewährung  vom  Staate 

tragen  werden  muss,  so  kann  und  muss  hierfür  eine  Gegeai 

der  Zettelbank  ausbedungen  werden.84)  Dies  ist  gerecbtfe 

auch  wenn  sich  der  Staat  das  ausschliessliche  Recht  der 

ausgäbe  nicht  im  finanziellen  Interesse,  daher  nicht  ab  Fi 

regal,  sondern    im  volkswirtschaftlichen    Interesse  we^ta 

besseren  Sicherung  des  Geld-  und  Creditwesens  vor 

Denn  nur  für  letzteren  Zweck  ist  ein  Kotenregal  zulässig.  * 

Ausbedingung  einer  Gegenleistung  ist  sogar  geboten, 

einer  solchen  Bank  ein  Gewinn  gemacht  werden  kann,  der 

wegen  des  Ausschlusses  der  Zettelbankfreiheit  untersagt  L< 

wenn  das  Recht  der  Notenausgabe  auf  Grund  allgemef 

dingungen  von  jeder  Bank  zu  erwerben  ist,  also  keine 

M)  L'eber  die  Methoden ,  wie  eine  Bank  ihren  Deponenten  die  C 
Depositen  z.  Benutzung  vergütet,  A.  Wagner,  Beitr.  S.  51—56,  Art 

Handwörterb.  d.  Volks  wirthschafWehrc.    Die  Engl.  u.  Franz  B.  erriksst 

auf  die  Privat-  noch  anf  d.  Staatsdepos.  Zinsen.    Bei  der  Festsetrang  der  tum 

Gegenleistungen  dieser  Banken  an  den  Staat  wird  jedoch  auf  den  dastaal  ' 
genommen,  dass  grosse  Saldi  öff.  Depositen  fruetificirt  werden  können.  D.  B 

muss  nach  §.  22  d.  Ges.  v.  ISTö  unentgeltlich  f.  d.  Reich  Zahlungen 

bis  zur  Höhe  des  Rcicbsguthabcns  leisten. 

**)  Hierüber  Näheres  bei  A.  Wagner,  Zettel bankpol.  S.  164» — IM. 

")  Nur  mißbräuchlich  kann  im  Vorbehalt  des  Notenrechts  ein  Pii 
funden  werden,  aber  es  macht  sich  diese  Auffassung  verführerisch  leicht 

einmal  der  Staat  das  Recht  auch  bloss  aus  wirthschaftspolizeilichen  ' 
Eb.  S.  2  £  (d.  1.  A.).    Andere  Auffassung  bei  Stein,  1.  A.,  S.  16«. 

Digitized  by  Googl 



»lesduftsTerbiDdung  des  Staats  mit  Banken.    Deren  Gegenleistungen.  519 

jilt  werden,  wird  von  einer  besonderen  Gegenleistung  abzusehen 

;i)  Diese  letztere  fällt  andernfalls  unter  den  Begrift  der 

>ühr.*7) 

3)  Oft  gewährt  der  Staat  einer  Bank,  welche  er  zur  Noten- 

ibe  ermächtigt,  besonders  einer  hierzu  in  höherem  Maasse  oder 

hliewlich  privilegirten,  noch  den  weiteren  Vortheil,  dass  er 

Noten  an  seinen  Cassen  in  Zahlung  anzunehmen 

pricht.M)  Hierdurch  giebt  er  selbst  der  Bank  tHr  den  durch- 

mlich  in  seinen  Cassen  befindlichen  Notenbetrag  einen  be- 

gehen Credit,  und  macht  ausserdem  die  Noten  im  Verkehr 

jrnlaafsfähiger,  weil  dieselben  zu  den  Zahlungen  an  den  Staata- 

■ü  benutzt  werden  können.  Für  die  Bank  stellt  sich  dieser 

neredit  als  unverzinslich  heraus,  soweit  sie  dafür  nicht  Baar 

ung  hält.    Mit  Recht  wird  daher  auch  für  die  Einräumung 

*  werthvollen  Vortheils  eine  Gegenleistung  der  Bank  zu 

m  sein. 

%  228.  Form  der  Gegenleistung.   Die  Gegenleistung  11t r 

iner  Bank  im  Zettelgeschäft  gewährten  Privilegien  und  Vortheile 

mit  derjenigen  für  die  Ueberlassung  der  Benutzung  der 

Depositen  verbunden  werden.39)   Sie  ist  in  der  Regel 

Ii  eine  finanzielle,40)  und  zwar: 

n  entweder  ein  directes  Darlehen  aus  dem  Stammkapital 

Bank,  unverzinslich  oder  niedrig  verzinslich,  während  der 

r  des  Privilegs  gar  nicht  oder  nur  bedingt  kündbar.41)  Der 

rielle  Werth  eines  solchen  Darlehns  bemisst  sich  in  der  Haupt- 

r  Wiener,  Zettelbankpol.  S.  4H0. 
b  <L  Reichsb.-Gesetzg.  v.  1S75  ist  auch  den  älteren  Banken  gegenüber,  die 

«ek  der  Notenausgabe  bereits  besassen  u.  behielten,  von  einer  regelmässigen 

*  fir  da»  Privilegium,  resp.  für  dessen  Fortdauer  nach  dem  1.  Jan.  1 S76.  ab- 

»urien.  Die  sog.  Notensteuer  trifft  mit  5°',,  p.  a.  nur  denjenigen  Betrag  der 

i*-a  gesetzlichen  Baarvorrath  nicht  gedeckten  Banknoten,  welcher  den  einer 

v  i  im  Gesetze  zugemessenen  Antheilsbetrag  an  dem  sog;,  ungedeckten  Noten - 

Versteigt  Eino  „Steuer",  die  doch  wohl  noch  am  Ersten  als  eine  in  dem 
"a  Falle  des  ausgedehnteren  Notenumlaufs  zu  zahlende  Gebühr  zu  qoalihciren 

'  "Teilleistung  für  diese  besondere  Erlaubniss  des  Staats.  Ertragsanschlag: 

*-sbad<r  1**76  50.000  M.  aber  thatsächl.  in  diesem  Jahre  kein  Ertrag. 

'  Z-ttelb.pol.  s-  43—46,  450  über  d.  Bedeutung  dieses  wichtigen  Uinstands,  507.  Die 
*  preuss.  Banknoten  bestehende  Verpflichtung  der  Staatsrassen,  die  Noten  in 

-"  m  nehmen,  ist  nicht  auf  die  Noten  der  Heichsbank  übergegangen  (Rcichs- 
•  r,n  W5.      Tu  aber  factisch  ist  der  frühere  Zustand  geblieben. 

■  >■•      d.  Engl.  u.  Franzos.  B. 
Wb  A   Wagner,  Zettelbankpol..  S.  4H»>  R 

v>  Hei  d.  Engl.,  Franzi-.*.,  Oesterr.,  Frankfurter  B.  Eb.  8.  461.  Näh. 
'«wickelten  Abrechn.  zw.  der  En^l.  B.  u.  dem  Schatz  über  die  Leistungen 

erlebt,  eb.  S.  460,  Anm.  859.    Bei  den  3  ersten  Banken  war  es  Finan/.noth 

ein  Anlehen  auf  offenem  Markte  aufzunehmen,  was  zu  d*Mn  Anlehen  l«  \ 

•nk  fahrt. 
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sache  nach  dem  Zinsgewinn.  Jedes  solches  Darlehen 

einen  grösseren  oder  geringeren  Theil  der  Bankactiva 

oder  schwer  realisirbar,  selbst  wenn  für  den  Nothfali  vom 

Theilschuldverschreibungen  in  börsengängiger  Form  zur  eve 

Veräusserung  hinterlegt  werden.48)  Dadurch  kann  die  Lage 

Bank  in  Krisen  erschwert  werden.  Jedenfalls  wird  ihre  Leiste; 

fähigkeit  gerade  in  solchen  Zeitpuncten ,  wo  eine  grosse  Cea 

bank  am  Günstigsten  wirken  kann,  beeinträchtigt.  Besser  ist  d 

diese  Form  der  finanziellen  Gegenleistung  zu  vermeiden. 

b)  Oder  die  Bank  gewährt  dem  Staate  einen  Antheil 

Reingewinn/3)  die  passende  Form  solcher  Gegenleistung, * 

am  Besten  derjenige  Gewinn,  welcher  eine  billig  zu  hemm 

Rente  des  Stammkapitals  der  Bank  übersteigt,  nach  einem  zu 

abredenden  Satze  getheilt  wird.  Je  grössere  Vortheile  die  1 

vom  Staate  bezieht,  z.  B.  je  umfassender  ihr  Notenprivileg  ist 

je  höher  die  Staatsdepositen  durchschnittlich  sind,  desto  m 

kann  der  Gewinnanteil  des  Staats  werden.44)  Diese  Einricli 

stört  den  Bankbetrieb  weiter  nicht. 

Die  finanzielle  Gegenleistung  der  Bank  lässt  sich  aoeb 

eine  Art  Pachtzins  betrachten,  welcher  für  die  Ueberlassnng 

Ausnutzung  der  mtlssigen  Staatsgelder  und  bei  einer  privilegi 

oder  Monopolbank  für  die  Gewährung  des  Rechts  der  Notenausj 

und  des  Privilegs  der  Annahme  der  Noten  bei  den  Staatseal 

entrichtet  wird.    Statt  der  Selbstverwaltung  der  eigenen  Sta 

**)  So  bei  d.  Frankfurter  u.  Franzis.  B. 

**)  So  bei  der  Preuss.,  Belg.  Nftt,  Bad.,  Oldcnb.,  Würtemb.  Zetta 
u.  a.  m.,  jetzt  bei  der  D.  Reichsbank. 

u)  Bei  d.  Preuss.  B.  bezog  der  Staat  die  Hälfte  des  Reingewinns  ve 

bleibt,  nachdem  er  für  sein  Activkapital  31/«,  die  Privaten  für  das  ihre  4!/i 
halten  haben.  Dieser  Gewinnanteil  betrug  im  D.  1858—6  1  913,000,  1^1 

l,:t56,000,  1866  —  69  1,601,000,  1870  -71  2*19,  1872  2*46,  187»  379,  IWj 
Millionen  Thlr. ,  incl.  Zins  auf  die  Staatskap.  u.  Verzins,  u.  Tilgung  der  AßM 

1856  (vorneml.  zur  Einziehung  v.  Staatspapiergeld).  Bei  der  Reichsb.  wird  M 

winn  über  4V9°/o  vom  Stammkapital  von  120  MOL  M.  hinaus  auch  zur  H 
zwischen  Reich  u.  Bankactionären  getheilt,  aber  der  Gewinn,  der  nach  Zahluor  I 

Dividende  v.  8°/o  auf  die  Actien  restirt,  fallt  zu  3/4  an  d.  Reich,  zu  V4  and.  A^M 

—  Bei  d.  Belg.  B.  Vfl  des  Reingew.;  bei  der  Bad.  lL  von  dem  Gewinn,  d«r 

Zahlung  von  5  %  Divid.  bleibt.  Ein  gewöhnl.  Vorwurf  der  Gegner  der  Zettßlb* 

ist,  dass  der  Staat  diesen  Bauken  einfach  die  Rente  aus  dem  Betrag  des  R#&* 

Notenausgabe,  bez.  des  ungedeckten  Theils  derselben  schenke,  also  z.  B.  bei  100 

M.  Notenrecht  jährlich  4  oder  5  Mill.  M.  Dies  wäre  nur  richtig,  wenn  eiw- 

nicht  ein  eigenes  grosses  Stammkapital  für  die  Führung  dieses  Geschäfts  b*H 

u.  dasselbe  nicht  in  wenig  lucrativen  Anlagen  (Wechsel  u.  s,  w.)  placirea  b* 

Die  4*/,%  z-  Bm  welche  die  Actionäre  der  Reichsbank  vorweg  aus  dem  Gera* 
halten,  würde  das  Reich  ebenfalls  bei  einer  reinen  Staatsbank  aufwenden  bös* 

mit  demselben  Stammkapital  zu  dotiren  wäre.    S.  ZettelbankpoL  S.  576. 
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ir  ond  des  Notenrechts  wird  also  gewissermassen  die  Ver- 

lang Vorgezogen.  *6) 

t)  An  Stelle  der  finanziellen  Gegenleistung  oder  wenigstens 

I  Theils  derselben  kann  der  Staat,  besonders  bei  grossen 

lopol-  und  Centraizettelbanken,  mitunter  passend  auch 

andere  Form  der  Gegenleistung  treten  lassen,  welche 

wahren  Wesen  des  vorbehaltenen  Notenrechts  auch  besser 

triebt.   Letzteres  soll  kein  Finanzregal  werden,  seine  Begrtln- 

über  die  sich  streiten  lässt,  findet  sich,  wenn  überhaupt,  *rr 

imlich  in  den  Interessen  des  Geld-  und  Creditwesens,  über  welche 

Staat  zu  wachen  hat.    Demgemäss  kann  der  Staat  in  Betreff 

he  der  Metalldeckung  und  der  Beschaffenheit  der 

Deckungen  der  Noten,  ferner  hinsichtlich  der  Grösse 

am  m  Kapitals  der  Bank  Bedingungen  stellen,  welche  die 

rheit  der  Bank  Solvenz  und  daher  der  Banknoten  und 

Leistungsfähigkeit  der  Bank  in  Krisen  erhöhen.46) 

Bedingungen  laufen  aber  auf  eine  Verminderung  des 

[irtrags  der  Bank  hinaus,  so  dass  dann  eine  finanzielle 

ing  des  Staats  fortfallen  oder  dieselbe  verringert  werden 

Der  dem  Staate  hierdurch  entgehende  Gewinn  (lucrum 

i)  bildet  gleichsam  einen  Ausgabeposten  auf  dem  Conto  der 

>**irth>f'hafit8pflege,  —  eine  der  verhüllten  Staatsausgaben, 

bei  rein  privatwirthschaftlicher  Behandlung  des  Verhältnisses 

ding«  zu  vermeiden  wäre. 

*)  Ia  d<u  Beziehungen  zwischen  d.  Engl.  6.  n.  dem  Staate,  die  ja  allein  eine 
N  (Jochiehte  haben,  tritt  ein  solches  Quasipachtverhältniss  immer  mehr  hervor. 

hier  vrhr  puaii  roo  beiden  Theilen  der  Werth  dei  Vorfalle  u.  «1er  Gegen- 

ir*a  aoiferechnet  Dieselbe  Entwicklung  wird  wohl  auch  in  den  and.  Staaten 
<t».  »eiche  grosse  Monopolzettelbanken  besitzen. 

*  Bei  grossen  Centralbankep,  welche  wie  die  B.  v.  England,  Frankreich  u.  mehr 
PMch  die  von  Prcnssen  u.  jetzt  die  Reichsbank  die  Edelmetallbehälter 

T  ifavirthschaften  zu  sein  pflegen,  ist  die  stete  Bereithaltung  eines  genügend 
*  äanorraths  bes.  wichtig.    Letzterer  muss  hinreichen  bei  einer  starken  Ab- 

4*»  Metalls  ins  Auslands  (in  England  z.  B.  nach  Missernten)  oder  bei  einer 

T^'k"--  des  Baarfonds  der  Bank  aus  anderen  Ursachen  (vgl.  darüber  meine 

tvispi  S  -.52  ff.),  ohne  dass  der  Geldmarkt  durch  zu  starke  Crcditeinschränkung 
«ekattert  wird.    Es  liegt  daher  im  Interesse  der  Volkswirthschaft  u.  folglich 

t*m  ein  starker  Baarbestand  gehalten  wird.   Eine  darauf  bezügl.  Vorschrift 

EV**  Q.  A.  Tookc  vorgeschlagen  hat  (hist  of  prices  II,  330,  V,  599)  einer 

ili  eine  passende  Gegenleistung  für  ihre  Privilegien  auferlegt  werden. 
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14.  Abschnitt. 

Werbendes  bewegliches  Yermffjren. l) 

L  —  Allgemeine  Würdigung.  §.  229."  Solchef  Vi anzusammeln,  zufällig  vorhandenes  zu  behalten  und  es  venu 

anzulegen,  dafür  liegt  selten  ein  genügender  fii 

Grund  vor  und  volkswirtschaftliche  Gründe  sprechen  oft 

Der  nahe  liegende  Gedanke,  etwa  einen  Staatschatz  u 

Weise  zu  verwenden,  um  den  Zinsverlust  zu  ersparen  5),  iü 

des  Zwecks  der  Institution  eines  solchen  Schatzes  nicht  ai 

bar.  (§.  65.)  Das  Vermögen  als  eine  Art  bleibenden 

situms  einer  Bank  zur  Benutzung  zu  Uberlassen, 

auch  nicht,  weil  damit  doch  ein  unnöthiger  Zinsverlust  vcrt^i 

wäre  und  die  Behandlung  solcher  Gelder  etwa  als  $ub**J| 

Staatsschatz  wiederum  bedenklich  und  schwer  durchtahrtaJ 

Denn  die  Einziehung  während  einer  politischen  Krisi*.  »^j 

regelmässig  würde  stattfinden  müssen,  würde  die  Lage  n<*iJ 

schlimmem.  Die  dauernde  Verwendung  zu  gewühch^ 

Darlehen,  namentlich  auf  Hypotheken,  und  die  Aal 

in  verschiedenartigen  Werthpapieren  (Actien. 

Prioritätsobligationen  von  Eisenbahngesellschaften,  Schuld* 

bungen  der  Selbstverwaltungskörper,  auswärtige 

u.  dgl.  m.)  giebt  allerdings  in  der  Regel  einen  genügend« 

und  kann,  wenn  einmal  ein  solches  Vermögen  vorhanden 

dasselbe  keine  zweckmässigem  Benutzung  findet,  mitunter 

am  Platze  sein.5)    Aber  etwa  absichtlich  Ueberschüsse  der 

')  Vgl.  Kau,  5.  A.  §.  155,  6.  A.  §.  212. 

*)  Bei  der  Berathung  Uber  den  Deutschen  Keirhsschatz  im  D.  Keichtu 

1S71  gab  der  Abg.  Miqael  zur  Erwägung,  ob  nicht  ein  Theil.  atw»  <fc« 

Schatzes  zur  Zinsersparung  in  fremden,  bes.  engl,  öflentl.  Fond*  anklagt 

könnte.    Zu  einem  eigentl.  Antrag  kam  es  nicht.    Mir  scheint  dagegen  a  <J 

I)  die  Möglichkeit  eines  Kriegs  mit  einem  der  Staaten,  in  dessen  Funds  4a* 

placirt  ist  engl.,  russ.,  uordamerik.  Werthe);  2)  die  notorische  Tha&ocas, 

Zeiten  des  Kriegsausbruchs  alle  Fonds,  auch  die  panz  unbetheiLgitr 

oder  weniger  stark  aflicirt  werden,  so  dass  ein  erhebl.  Verlust  doch  um 

Es  sanken  z.  B.  im  Juli  IsTO  6ü/0  Amer.  von  «IT  auf  7l>.  5%  Kum.  v 
SO,  russ.  Prämienanl.  v.  119  auf  90  in  Berlin. 

')  Grössere  Beträge  Geld  hatten  früh.  d.  Schweiz.  Eidgenossen*- bafi  t»  < 

einzelne  Kantone  auf  Zinsen  ausgeliehen.  Mathy,  in  Rau  s  Arch  IV.  »*>4.  Sl 
FinanzbQchl.  f.  d.  Berner  Volk,  1  SSO.  S.  7.'i.  Verschiedene  altere 
Kau,  ö.  A.,  §.  155  a).  Kleinere  Betrüge  rerzinsl.  Geldanlagen  I 

vor.  Z.  B.  Preussen:  A.  £  1 87 1 .  Ausser  220,204  Thlr.  Zinsen  u  IhrÜ  rj 

d.  Ertrag  der  Eisenhahnabjrabe  angekauften  Acti«*n  noch  andere  SV-*.<iO0  Ttt-i 

von  Staatsnet i\ Kapitalien,  neml.  v.  7,623.ti«iT  Thlr.  (nom.)  div  Ohl«,  «. 
1,910.400  Thlr.  hypothek.  Forder.  u.  Darlehen  (unter  beiden  Posten  »< 

sät/e  u  kleine  unverzin-l  Stimmen).    A.  solcher  Zinsen  l^T.i  13  MilL  M. 
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Den  zu  diesem  Zweck  anzusammeln,  ist  wenigstens  im  Allge- 

teo  nicht  räthlicb.  Das  Geld  bleibt  dann  besser  in  den  Händen 

Pnblicams  und  eine  Steiierverminderang  oder  die  Vornahme 

tiger,  bisher  verschobener  Reformen,  Ausführung  öffentlicher 

kc  o.  g.  w.  erfolgt  statt  der  Ansammlung  von  Ueberschtlssen. 

Einmal  vorhandenes  bewegliches  Vermögen  wird  sonst  am 

sn  entweder  zur  Schuldentilgung,  wobei  dann  meistens 

eine  Zinsdifferenz  gewonnen  werden  wird,  oder,  mitunter 

rnoch,  zur  Anlegung  öffentlicher  Werke,  Bau  von  Land- 

Wasuerstrassen,  Eisenbahnen,  zu  Urbarmachungen,  zu  Unter- 

lagen bei  Reallastenablösungen  u.  dgl.  m.  verwendet.  Auch 

co  Provinzen,  Bezirke,  Gemeinden  für  gemeinnützige  grössere 

mchmungen,  Eisenbahngesellßchaften  für  ihre  Bauten  wohl 

w  Zuschüsse,  als  Staatsbeitrag  oder  vorschussweise,  erhalten, 

der  Staat  sich  als  Actionär  bei  einer  Privatbahn  mit  solchen 

k  betheiligen.  Dauernde  Anlage  von  Staatsactiv- 

ntalien  im  Auslande,  etwa  in  fremden  Staatspapieren4), 

loch  überwiegende  politische  und  wirtschaftliche  Bedenken, 

I  indessen  in  Ausnahmefällen,  z.  B.  in  Ländern,  welche  stark 

ku  Ausland  verschuldet  sind,  im  Interesse  der  grösseren  Sta- 

ll des  Wechsele urses ,  besonders  in  Papierwährungsländern 5), 
ttracht  kommen. 

H.  —  §.  230.  Besondere  Beachtung  verdienen  folgende 

i  Falle:«) 

1)  Eine  besondere  Function  können  Fonds  beweglicher  Kapi- 

ii inr  einstweiligen  Anlage  grösserer  disponibler 

dsammen  haben,  welche  man  erst  später  bestimmten 

: 

Zinsen  ans  ActirlapitaL  Tor  <A.  1%70  72.%S,  1871 

14  Tür.,  1^75  24,730  M.).    Ausserdem  hatte  der  Staatsschatz  i.  J.  1870  aus- 

Thlr  unverzinslich,   1.174,713  Thlr.  zinstrag.  u.  2,254,795  Thlr. 

^trifeade  Activkap.  —  Der  churhess.  Staatsschau,  der  der  Provinz  jetzt 

^lazuifoadi  überlassen  ist,  trog  c.       MilL  Thlr.  Zinsen.  —  Baiern,  A.  für 

gJKa  aus  StaatsactirUpit.  n\,  wozu  etwa  noch  die  Entschädigungsrento 

JPge  Oesterreich  mit  102,ÖS3  1  gerechnet  werden  kann. 
«Äer  z.  B.  Seitens  des  K.  Bern.  —  Ein  neueres  Beispiel  bildet  der  Ankauf 

JiU  Rente  fax  c.  50  MilL  Fr.  Gold  Seitens  Russlands  i.  J.  1S47,  Cour- 

jtmil,  traite  des  oper.  de  ban4ue.  L'ar.  IS57.  3.  cd.  p.  226. 

Tiaeklag  dieser  Art  für  Oesterreich  in  einer  Denkschr.  d.  öst.  Finanzunu. 

Boitin nd  mit  näherer  Begrundong  von  A.  Wagner,  russ.  Papier» ähr.. 

AehnL  Vorschlag  als  Maassregel  der  Bankpolitik,  einen  Theil  des  
Baar- 

stiefi  Wechseln  anzulegen,  bei  de  ms.,  Zettelb.  S.  276  ff  ,  ein  in  kupland, 

bei  der  franzos.  En  iu.-te  r.  1<*00  ff.  mehrfach  erörterter  bedanke. 

die  6te ,  mit  Rücksicht  auf 
 die  neuen  deutsc hfla 

Digitized  by  Google 



524        2.  B.  2.  K.  14.  A.  Werbendes  bewegliches  Vermögen.  §.  2M 

Verwendungen  zuführen  will  und  an  welchen  daher 

luste  vermieden  werden  sollen.    Hier  wird  es  sich  gewöhnl*« 

abnorme  politische  und  finanzielle  Verhältnisse  handeln 

zur  Verfügung  Uber  solche  Summen  führten,  z.  B.  bei  Ki 

contributionen  u.  dgl.  m.    Denn  durch  Anleihen  wir* 

selten  für  lange  im  Voraus  grössere  Betrage  disponibel 

In  jenen  Fällen  möchte  es  auch  zweckmässiger  sein,  die 

einstweilen  bei  Banken  zu  massigen  Zinsen,  als  sie  eigen«  m 

lehen,  Werthpapieren  u.  dgl.  m.  anzulegen,  aus  dem  im  F< 

angegebenen  Grunde,  der  auch  hier  gilt7) 

2)  Solche  Fonds  beweglicher  Kapitalien  können  aocfa 

Zweck  haben,  zur  Sicherstellung  künftiger  linanxu 

Verpflichtungen  und  zur  Bestreitung  der  daran* 

vorgehenden  Zahlungen  mittelst  der  Zinsen  (i 

unter  Mitverwendung  von  Amortisationssummen,  wenn  die 

Aufzehrung  des  Kapitals  in  Aussicht  genommen  wird»  zu 

Ein  Beispiel  liefert  der  Invaliden fonds  des  Deutschen 

Kapitalien  für  solche  Zwecke  werden  wohl  auch  nur 

politischen  und  finanziellen  Verhältnissen  verfügbar 

diesem  Beispiel.    Eine  richtige  Finanzpolitik  wird 

solchen  Lagen  kaum  zu  derartigen  Einrichtungen  eines 

privatkapitalistischen  Characters  greifen.  Dieselben 

für  die  Dauer,  bei  ungünstiger  Finanzlage,  doch  keine  Sm 

für  ihren  Zweck,  wohl  aber  führen  sie  fast  unvermeidlich 

Schäften,  welchen  eine  Staatsbehörde  nicht  gewachsen  is 

genügenden  Cautelen  politischer  Art  sollen  getroffen 

7»  Im  Deutschen  Reich  hat  man  drei  solche  Fonds  ans  d.  franz.  kner» 

gegründet:  Den  Reichsfestungsbaufonds,  d.  Fonds  für  d.  RcichstartfM 

U.  den  f.  Reichseisenbahnen.  Für  ersteren  gilt  d.  Ges.  t  30.  Mai  1*71,1 
er  ist  zuerst  mit  53  Mill.  Thlr.  dotirt  worden,  welche  im  Wesei 

Grundsätzen .  wie  die  Kapitalien  des  Invalidenfonds,  zinsbar  anst-Ject  rote 

Zinsen  des  Fonds  A.  im  Etat  f  1^70  t>*2 1  Mill.  M.)  fliessen  zu  den  a 

einnahmen,  die  Ausgaben  f.  d.  Festungsbau  selbst  werden  aus  dt-n  fl-^sj^ 
Kapitalbcständen  gedeckt.    Der  bczügl.  Betrag  wird  iu  den  .Jahresetat  >ie«  1 

setzt  (A.  IsTG  22H2  Mill.  MV    Das  Kapital  des  Fonds  bestand  E.  1971 
Mill.  M.  deutscher.  465  Mill.  Doli,  nordamerikan.,  930.55O  Pfd.  StrrL  u 

Papieren.    S.  meinen  Aufs.  Reichstinanz..  Jahrb.  III.  146.  —  Der  Foods 

tagsgebäudes  beruht  auf  d.  Ges.  r.  S.  Juni  1*73,  beträgt  *  Mill  Thlr  .  d» 

anzulegen  sind.    Die  Zinsen   wachsen  dem  Fonds  bis  znr  Verrentung  de* 

zu  (Stand  E.  1S75  27  09  Mill.  M.).  —  Der  Reichseisenbahnlb«!*  berufet  rtf 
v.  18.  Juni  1S73  u.  betrug  ursprünglich  c.  24  S  MUL  Thlr.  die  e 

werden,  wie  die  Kapitalien  des  Festungsbaufonds.   A.  der  Zinsen  im  Etat  £ 

Mill.  M.,  der  Kapitalrerwcndung  16*69  Mill.  M.  —  Etwas  A 
Erbschaft  des  Herzogs  Karl  v.  Braunschweig  an  die  Republik  Genf, 

getreten  hat 

I 

J 
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sfiiieilc  Verluste  verhütet  werden:  das  sind  zwei  kaum  verein- 

x  Wünsche.  Denn  um  des  letzteren  Willen  muss  die  Behörde 

fr  verfügen,  z.  B.  öfter  in  den  Anlagen  wechseln  können,  was 

:*i  jenen  Cautelen  unmöglich  ist,  die  doch  wieder  nicht  zu  ent- 

irea  sind.  Daher  auch  hier  lieber  eine  Verwendung  solcher 

Diuüien  zur  Schuldentilgung  oder  zu  grossen  öffent- 

ßen7  Rente  gebenden  Unternehmungen,  wie  Staats- 

saen,  Staatsbanken  u.  dgl.8) 

Fünfter  Hauptabschnitt. 

Cc-mmunications-  und  Transportwesen  oder  Verkehrswesen 

(im  engeren  Sinne),  besonders  Eisenbahnen,1) 

15.  Abschnitt. 

Verkehrswesen  und  seine  staatliche  und  finanzielle  Behandlung; 

im  AHjremeiiieii. 

t  231.  —  Einleitung.  Eisenbahnen,  Canäle  und  Schiflfl'ahrt 

w  nach  dem  Früheren  hier  unter  den  privatwirthschaftlichen 

Erbende  BegrQadung  diese«,  Urtheila  in  der  Kritik  des  Reichsinvalid enfondü 

i'.'itm  Reichsnnanzwes ,  Jahrb.  III,  S.  131  ö.  S.  auch  o.  §.  83,  S.  189,  Note 
L'is  Ges.  v.  23.  Mai  1873  dotirt  den  Invalidcnfonds  mit  187  MilL  Thlr.  (zu  viel 

-<i  Zved),  die  in  ferechied.  Effecten  angelegt  sind,  s.  §.  2  des  Gesetzes.  Bis 
durfte  interimistisch  eine  Anlage  in  weiteren  Papieren  erfolgen  (§.  3). 

-  ̂   aber  nicht  durchfahrbar  erwiesen,  diese  Anlage  bis  zu  diesem  Zeitpuncte 

'  ̂rea  q.  in  die  gesetzliche  des  §.  2  zu  verwandeln.  Deshalb  musste  im  Oes. 
3.  febr.  1876  die  Frist  f  jene  interimistische  Anlage  bis  1.  Juli  1880  verlängert 

*i  Diese  Vorginge  dienen  zur  Bestätigung  des  im  Text  Gesagten. 
Km  bat  in  der  5.  A.  bloss  den  Staatseisenbahnen  einen  besonderen  Abschnitt, 

•  Eaoptst  t.  den  Regalieu  gewidmet,  indem  er  in  §.  219  c  glaubte,  ein  eigenes 
"^abaregal  aufstellen  zu  müssen,  eine  nicht  haltbare  Autfassung.    In  den 

üLf.ka  Erörterungen,  welche  eine  Einschaltung  zu  den  ersten  Auflagen  bilden, 

du  Eisenbahnwesen  nur  kurz  behandelt ,  der  heutigen  enormen  Wichtigkeit 

Mich  in  hnanzieller  Beziehung,  nicht  entsprechend  und  ohne  Rücksicht  auf 

■  '-j  Krtährungen  der  l'ra.vis  und  auf  die  theoretische  Bahandhuig  in  der 
***r  bin  eingehendere  Darstellung  in  Raus  Volkswirthschaftspolit  II,  g.  258 

ait  kurzer  Berührung  der  Streitfrage,  ob  Staats-  oder  Privatbahnen,  berück - 

tot  eigentlich  staatswirthschaftliche  und  finanzielle  Seite  der  Frage  neben  der 

tvrug  <kr  Tolkswirthschaftlichen  Seite  noch  zu  wenig.  Jene  beiden  Seiten  müssen 

ttt^if  tpecieüer  behandelt  werden.  Ferner  ist  das  Eisenbahnwesen  im  Zusammen 

***  tut  dem  gesaminten  Verkehrswesen  zu  betrachten ,  um  die  Stellung  des  Staats 

ltf»u4ieiae  finanzielle  Behandlung  principieller  u.  nach  einem  höheren 

^{«neueren  Gesichtspuncte  zu  begründen.    Das  Staatseisenbahnwesen 

***rJ«i  dem  Kor»twesen  das  Uauptgebiet  des  modernen  Domänenwesens. 

ö  taumelte  Regelung  ist  noch  schwieriger,  weil  volkswirthschaftspolitische  und 

^ni^:h»füiche  Gesichtspuncte  sich  noch  inanchfacher  kreuzen.  —  Die  Post 

ß»Q  in  der  5.  A.  auch  unter  den  Regalien,  §.  205— 219a,  desgleichen 

■"♦lerraphie  §.  219  b.    Meine  abweichende  Auffassung  ist  schon  oben  §.  141 

'W*  tordea.   Die  Laudstrasseu  stellte  dagegen  auch  Rau  bereits  unter  die 
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Einnahmequellen  mit  betrachtet  werden  (§.  135).    Um  diese 

ricbtungen  Uberhaupt  und  die  Stellung  des  Staats  zu 

die  finanzielle  Behandlung  derselben  Seitens  des 

zu  beurtheilen,  müssen  sie  im  Zusammenhang  mit 

Communications-  und  Transportwesen  oder  Yerk 

wesen  (in  diesem ,  engeren,  Sinne  des  Worts)  betrachtet  m 

Es  ist  daher  hier  dieses  gesammte  grosse  volkswirthscl 

Gebiet  ins  Auge  zu  fassen,  auch  wenn  manche  Theile 

soweit  sie  überhaupt  bei  den  Staatseinnahmen  in  Betracl 

nach  unserer  früheren  Scheidung  erst  bei  den  Gebühren 

sprechen  sind.  Durch  die  nachfolgende  Erörterung  rindet  die  Ui 

Weisung  eines  Theils  der  Einnahmen  aus  dem  Commonk 

und  Transportwesen  unter  die  privatwirthschatllichen 

andern  Theils  unter  die  Gebühren  zugleich  ihre  nähere 

Unvermeidlich  ist  es  dabei,  auf  die  allgemein-vol 

und  volkswirthschaftspolitische  Seite  des  Verkehrswesens  neboj 

finanziellen,  soweit  dies  durch  den  Zusammenhang  beider 

geboten  ist,  einzugehen.   Weiteres  gehört  in  die 

des  Lehrbuchs.2) 

GebUlirenzweige ,  unter  Verwerfung  eines  Strassen  regaL» ,  £.  239 — 243.  U 

Volliswirthschaftspolitik  ist  das  Verkehrswesen  —  Herstellung  der  Striaen  i 

Mittel  zur  Benutzung  der  Strassen  268  ff.  — ,  etwas  zu  eng  und  der  allgei 
culturlichen  und  wirthschaftlichen  Bedeutung  desselbeu,  sowie  den  heuüfea 

nissen  nicht  mehr  recht  entsprechend,  als  „Erleichterung  der  W 

der  „Beförderung  des  Tauschverkehrs"  besprochen.  Auch  hier  fehlt 
principielle  Behandlung  der  Fragen,  welche  sich  auf  die  Stellang  des 

zum  Verkehrswesen  u.  auf  die  ganze  finanzielle  Regelung  beziehen.   Das  V 

wesen  in  seiner  modernen,  ja  noch  manchfach  in  Entwicklung  begriffenen 

bildet  f.  d.  Finanzwiss.  ein  besond.  wichtiges  u.  lehrreiches  Gebiet  der 

weil  der  geschichtliche  Wechsel  zwischen  den  vier  leitenden  Finanzprindpiei 

und  die  Noth wendigkeit,  die  einzelnen,  doch  so  nahe  verwandten  Gebiete  sj 

schiedenen  Principien,  die  sich  aber  auf  ein  oberstes  Hauptprinctp 

lassen,  statt  nach  einer  einzigen  Schablonendoctrin ,  zu  behandeln 

hervortritt  —  Der  jetzige  5.  Hauptabschnitt  entspricht  dem  ti.  Hanpfetüci 
und  rührt  vollständig  in  Text  u.  Anmerk.  von  mir  allein  her.  Er  ist  tfeeii 

lieh  aus  d.  6.  A.  herubergenommen  worden,  hat  aber  auch  kleine 

manche  Zusätze  erfahren.     Die  Behandlung  des  Eisenbahnwesens  in  dieser 

lichkeit  hier  in  der  Finanzwissensch,  kann  vom  Standpunct 

bemängelt  werden,  wie  ich  L.  Stein  (Finanzwiss.  3.  A.  S.  255)  einräume 

entspricht  immerhin  der  ähnlichen  Behandlung  der  Dominen-  und  Fontiekit 

Bau 's  Finanzwissenschaft.    Jedenfalls  habe  ich  sie  in  dieser  Auflage  d<*  1 Finanz  Wissenschaft  noch  nicht  wesentlich  verändern,  bez.  verkürzen  wolle*. 

3.  Band  des  Lehrbuchs,  das  Verkehrswesen,  wohineiu  die  Eisen  bah  nie  hr 

aussteht     Später  wird  vielleicht  eine  Aenderung  passend  Bein.     Sonst  rüt 

über  die  Hercinzichung  solcher  Lehren,  wie  der  Eisenbahnlchr- ,  in 
das  oben  g.  7  Note  2  Gesagte. 

*)  VgL  Bau,  VoUcswirthschaftspol.il,  §.255-272.  —  Mo  hl.  I 

II,  §.  1 74 — ISO.  -  Bes.  Schäffle,  National«*.  2.  A.  §.  262—: 
BUrksicht  auf  Eisenbahnen,  aber  mit  manchen  troff  J. 
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L  -  §.  232.  Allgemeine  Bedeutung  und  Gestaltung 

Verkehrswesens. 

Das  Verkehrswesen  vermittelt  die  räumliche  Bewegung 

die  Ortsveränderung  der  Personen,  Güter  und  Nach- 

o.  Diese  Ortsveränderung  bildet  die  Voraussetzung  tfllr  die 

üang  einer  grossen  Menge  der  wichtigsten  Wirthschafts  -  und 

mTecke  der  Menschheit   Nach  der  Möglichkeit  der  Orts« 

derong  Überhaupt  sind  Sicherheit  und  Schnelligkeit, 

timässigkeit  und  Billigkeit  die  hauptsächlich  an  das 

hrewesen  zu  stellenden  Anforderungen.    Maassgebend  sind 

ri  drei  Momente,  der  Weg,  das  Fahrzeug  und  die  be- 

ende Kraft3),  sodann  die  zweckentsprechende  Combi- 

od  der  Fahrzeuge  und  bewegenden  Kräfte  auf  den  Ver- 

legen zu  bestimmten  V er kehrsge staltungen  oder 

uportleistungen.   Die  Aufgabe  des  Staats  im  Verkehrs- 

;ut  einmal  je  bei  den  Verkehrswegen  und  Verkehrsgestal- 

ea,  sodann  zum  Theil  auch  wieder  beiden  verschiedenen 

i  beider  verschieden.    Danach  ändert  sich  auch  die  finan- 

Behandlung. 

U  Verkehrswege:  Strassen  und  Plätze  in  den  Ortschaften, 

brassen  aller  Art^  vom  einfachen  Feldweg  bis  zur  vollendeten 

Tasse  (Chaussee),  Eisenbahnen,  natürliche  und  künstliche 

a Wasserwege,  die  offene  See,  die  Telegraphenleitungen,  Rohr- 

:>_•<•  Ii. 

0  Die  Tran  Sportleistungen  auf  diesen  Wegen.  Sie 

»  -ich  in  freie  und  organisirte  unterscheiden. 

-  —  L.  Stein,  Vcrwaltangslehre  VII,  50  fl.  und  Handb.  d.  Verwal- 

i*  Smog.  1S70.  S.  173—224,  2.  A.  S.  384  ff.,  wichtig  und  in  vieler  Hinsicht 

-■»ttbend  für  die  systemat.  Behandlung  dos  ganzen  Gebiets  des  Verkehrswesens. 

Mzrsi  ist  Manches  schief,  z.  B.  gerade  die  Behandlung  des  Eisenbahnwesens 

iy.  Eisenbahnen  den  Aktiengesellschaften,  als  einer  Form  des  Vereinswesens, 

;  -11  zugewiesen,  —  wieder  eine  falsche  Verallgemeinerung  speeif.  österr. 
a«.  wobei  die  neueren  Bestrebungen  in  England,  Amerika  tibersehen  werden-. 

|.  A.  S.  134  fr.,  2.  A.  S.  184—208,  3.  A.  S.  237  ff.,  wo  Post,  Eisen- 

■  l'-k«rraph'n  als  die  , .Regalien  des  Com m  u  n icationswesens*'  bezeichnet 
>  «lagegen  oben  §.  137  Note       Die  Staatseisenbahnen  rechnet  auch  Stein 

•''^»cmi.  —  üinpfenbach,  Fin.  §.  34  —43  (hier  unter  den  Gebühren* 

-  B^rgius,  S.  1111—14$  (2.  Aufl.,      22—25.  unter  Dom.  u.  Regalien, 
A«ÄBWDg  so  einseitig  inanchesterlieh  wie  früher).  —  Wagner,  Grundleg. 

1*7  —  Vgl.  ferner  Enge  Ts  geistvolle  Erflrter.  in  d.  Aufs,  „die  Grenzen  des 

::.ztntM  im Tranai»ortwesen",  Preuss.  Stat.  Ztsr.hr.  1MJ4,  S.  113.  —  A.  Wagner, 
":Uhn  in  Rentzsch's  Handwörtcrb.  —  Mancherlei  werthvolle  Bemerk,  über 

im  Allgem.  auch  in  der  Specialliter,  über  einzelne  Wege  u.  Anstalteu, 

L-o ■  i: .,*,..,•[,.  s,  d.  Liter.  iiMi  letzter«  unten  §.  243  Note'l, 
•?L  hierzu  Engel  in  d.  gen.  Aufsatz. 
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a)  Jene  erfolgen  so,  dass  Jedermann  gewisse  Wege  zu 

biger  Benutzung,  obschon  eventuell  unter  Erfüllung  bestu 

Bedingungen,  z.  B.  der  Zahlung  einer  Gebühr  (Weggeld), 

stehen. 

b)  Organisirte  Transportleistungen  oder  Verkehrs&nst 

sind  dagegen  regelmässige  Transportdienste  für  Personen, 

und  Nachrichten  oder  für  eines  dieser  Transportobjecte  « 

stimmten  Arten  von  Wegen  zwischen  gewissen  Orten,  nebei 

auch  unter  Ausschluss  jenes  freien  Verkehrs. 

Die  wichtigsten  Verkehrsanstalten  sind:  innerhalb  der 

selbst  das  Droschken-  und  Omnibuswesen,  die  PI 

und  hie  und  da  auch  die  Dampf  eisenbahnbetriebe,  vorm 

für  den  Personenverkehr.  Hauptsächlich  zwischen  vers 

denen  Orten:  der  regelmässige  Botendienst  für  den 

richten-  und  den  Verkehr  von  kleinen  Gutennassen;  der  1 

curs  auf  Landstrassen  für  den  Personen-  (Diligence-)  m 

Güter-(Fracht-)verkehr;  die  Post  für  die  Nachrichten-  U 

Drucksachen-,  Packet-  (Güter  in  kleinen  Massen),  Geldübersei 

auch  für  den  Personentransport;  der  Eisenbahn-,  besl 

Dampfbahnbetrieb  für  den  Personen-,  Güter-  und  Nachri 

verkehr;  der  Schifft" ahrts-,  insbesondere  der  Dampfs« 

fahrtscurs  desgleichen,  aut  Binnengewässern  und  auf 

See,  der  Telegraphenbetrieb  für  den  Nachrichtenverkeh 

§.  233.  —  1)  Die  Verkehrswege  stehen  als  natürliche ( 

läge  des  freien  Verkehrs  und  der  Verkehrsanstalten 

auch  den  letzteren  im  öffentlichen  Interesse  noch  voran, 

dieser  Umstand  äussert  aut  die  Stellung  des  Staats  zu  dei 

kehrswegen  und  auf  die  finanzielle  Behandlung  derselben 

besonderen  Einfluss.    Die  Herstellung  neuer  Wege  b 

ferner  die  vom  Staate  wahrzunehmenden  Interessen  der 

heit  noch  mehr  und  tiefer,  als  diejenige  neuer  Verkehrsart 

Auch  setzt  sie  gewöhnlich  die  Gewährung  des  Zwang 

eignungsrechts  Seitens  des  Staats  voraus.  Daraus  folgt 

noch  nicht  die  Noth wendigkeit,  dass  der  Staat  allein  die 

Wege  herstelle,  wohl  aber,  dass  die  An  1  age  und  die  Ben nt 

der  Wege,  welche  mit  Hülfe  dieses  bloss  im  öffentlichen  Int 

gewährten  Rechts  hergestellt  werden,  unter  der  Aufsieb! 

Staats  erfolge.  Wo  der  fertige  Weg  mit  einer  Verkehrsa 

in  einer  Rand,  vielleicht  sogar  mit  Ausschluss  anderer,  verb 

ist,  wie  in  der  Regel  schon  aus  technischen  Gründen  beim 

Digitized  by  Google 



Gestaltung  des  Verkehre  Wesens.  529 

t  and  Telegraphenwesen,  da  erweist  sieb  vollends  eine  ein 

Kode  dauernde  Staatscontrole  unvermeidlich. 

Die  Herstellung  der  grossen  und  kostspieligen  Kunstwege  der 

zeit,  der  Chausseen,  Eisenbahnen,  Telegraphen,  Canäle,  die 

sssenmg  und  Sehiffbarmachung  der  natürlichen  Wasserwege 

n  »odann  durch  das  Zusammenwirken  grosser  Kapita 

und  besonderer  technisch  hochausgebildeter  Ar- 

skräfte,  in  wesentlich  gleicher  Weise,  ob  der  Staat  oder 

itt,  d.  h.  richtiger  gesagt  Erwerbs-,  besonders  Actiengesell- 

-'ten  bauen.  Die  Verwendung  grosser  Kapitalien  Seitens  des 
*  oder,  bei  den  Verkehrswegen  mehr  localer  Bedeutung  Seitens 

seibatrerwaliungskörper,  kann  zwar  ein  finanzielles  Risico 

lieh  führen.  Aber  in  einem  umfangreichen  Netz  von  Ver- 

wegen Ubertragen  sich  auch  wieder  die  Betriebsergebnisse 

rund  schlechter  Routen.  Ferner  hat  der  Staat  oder  ein  öffent- 

f  Körper  die  Wahl  des  leitenden  Finanzprincips 

n  w  seiner  Hand,  was  in  hohem  Maasse  im  Gesammtinteresse 

t  Wenn  dagegen  eine  Privatwirtbschaft,  wie  z.  B.  eine  Actien- 

fobaft  solche  Wege  übernimmt,  so  niuss  sie  nicht  nur  wegen 

kagen  Kapitalfixirung  und  des  hohen  finanziellen  Risico's, 

ihrer  wirtschaftlichen  Erwerbsnatur  nach  das  gewerb- 

ie  Finanzprincip  in  ihrer  Verwaltung  befolgen.  Dazu  kommt 

1  die  Erwägung,  dass  die  zeitliche  Kapitalverwendung  nur  beim 

besonders  beim  Eisenbahnbau  des  Staats  und  der  Selbst- 

^ongskörper  eine  einigermassen  gleichmässige  sein  kann, 

fcr  die  ganze  Volkswirtbschaft  ein  Segen  ist.  *) 

Mich  geniesst  der  fertige  kostspielige  Weg  (Eisen- 

*i  Caoal)  rein  durch  sein  Bestehen  oft,  wenn  auch  kein  recht- 

Moch  bis  zu  einer  gewissen  Grenze  ein  fac  tisch  es  Mo- 

H  weil  das  Zusammenbringen  eines  grossen  Kapitals  zur 

solang  eines  Concurrenzwegs  schwierig  ist  und  daher  gar 

a  'Atx  erst  nach  längerer  Zeit  erfolgt.  Kommt  aber  trotzdem 

^owrrenzweg  zu  Stande,  so  führt  die«,  je  grösser  die  darin 

Kapitalien  sind  um  so  leichter,  oft  nur  zu  einer  Ver- 

^kwag  der  beiden  Interessenten  über  das  Verbleiben  und  die 

^  des  Monopols,  zumal  in  dem  Falle,  dass  Weg  und  Ver- 

■"■•A,  wie  bei  Eisenbahnen,  in  einer  Hand  sind. 

^Wsgaer,  Gnmdleg.  I,  §.  244a,  367  u.  unten  §.  286. 

L  »4 
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Alle  diese  Umstände  bedingen  eine  weitgebende  Obenl 

sieht  des  Staats  Uber  das  gesammte  Wegewesen  und 

tigen  im  Allgemeinen  eher  als  in  vielen  anderen 

liehen  Angelegenheiten  die  Uebernahme  desselben 

Staat  nnd  die  Selbstverwaltungskürper,  daher 

den  Bau  neuer  Wege  auf  deren  Rechnung,  soweit 

sondere  Gründe  dagegen  sprechen.  Nach  den  eiottft 

Arten  von  Wegen  ist  die  Frage  dann  weiter  zu  entwU 

f§.  234-237).  4 

2)  Die  freie  Transportleistung,  soweit 

Gegenstand  des  Tauschverkehrs  werden  kann,  ferner  wei^ 

zum  Theil  auch  die  Verkehrsanstalt  selbst  besteh!  dapgl 

einer  solchen  Combination  von  Arbeitsleistungen  und  Kipii 

Wendungen,  in  welcher  der  Staat  und  oft  auch  die  SeJbsro* 

tungskörper  leichter  gegen  den  Privaten  und  mitunter  awb  gl 

die  Erwerbsgesellschaft  zurückstehen.  Auch  schliefst  die  B 

portleistung  häutig  ein  für  den  Staat  und  diese  Körper 

geeignetes  speculatives  Moment  ein.  Insoferae  wird  m 

Allgemeinen  als  Regel  die  Uebernahme  von  freien 

ieistungen  auf  den  Staat  und  diese  Körper  ausschlief 

und  hinsichtlich  der  Uebernahme  von  Verkehrsamt Iten 

falls  die  Vermuthung  im  Ganzen  eher  gegen  den  Betrieb 

sie  sprechen.  Im  Uebrigen  ist  aber  auch  hier  die  Enöch*^ 

nach  der  Art  der  einzelnen  Verkehrsanstalt  und  ihrer  \ 

bin  dun  g  mit  einem  Wege  zu  treffen  ($.  238  ff.).  4 

IL  —  §.  234.  Die  Verkehrswege.  Die  StelliBt • 

Staats  zum  Wegewesen,  insbesondere  die  U ebe r nahm*  1 

Wegen  auf  den  Staat  und  die  S  elbstverwaltu  ngtk 

und  sodann  in  dem  Fall  dieser  Uebernahme  die  finmnzie 

handlung  des  Wegewesens  lässt  sich  in  AnknUpfan|r  an 

Kintheilung  der  Wege  festsetzen: 

1)  Unterscheidung  der  Wege  nach  ihrer  E 

ungsart:  Natur-  und  Kunstwegc  und  nach  ihrer  Verk 

funetion.    Im  Wesentlichen,  wenn  auch  nicht  völlig,  flA 

erste  Unterscheidung  zusammen  mit  derjenigen  von  na 

Wasserwegen,  der  See,  den  Strömen,  Flüssen, 

und  von  Landwegen  (einschliesslich  Eisenbahnen), 

graphen,  Canälcn  andererseits.  Soweit  die  natürliches 

wege  durch  die  Kunst  und  daher  durch  Kapitalauf w*** 

halten  und  verbessert  werden,  treten  sie  i 

Digitized  by  Google 



Verkehreweg«'.  -  Natorwcge.    Wege  für  den  jrewöhul.  Verkehr.  531 

r  and  finanzieller  Hinsicht  in  die  Classe  der  Kunstwege  mit 

ki. 

j.  Die  Herstellung  derjenigen  Kunstwege  und  die  Er- 

log und  Verbesserung  derjenigen  natürlichen  Wasser- 

welche  vornemlich  dem  freien  Verkehr  und  den 

acberen  („niederen")  Formen  der  Verkehrsanstalten 

:mAniwwesen,  Schifffahrtslinien)  dienen  und  daher  am  Unmittel- 

die  Interessen  vieler  einzelner  Staatsangehörigen  berühren, 

s Desten  eine  öffentliche  Angelegenheit,  wie  seit  Uralters 

^hlieh  meistens  in  den  Culturstaaten.  Diese  Wege  stehen 

;eoi2u  im  öffentlichen  oder  Gemein-Eigenthum,  welches 

i  daijenige  des  Staats  und  der  Selbstverwaltungskörper  ver- 

v^ird.5)   Namentlich  gilt  dies,  bei  uns  in  der  Regel  schon 

•Viters,  von  den  Orts-  und  Landstrassen  aller  Art,  wobei 

ii  die  nächstbetheiligten  Privaten,  wie  z.  B.  öfters  bei  den  Orts- 

m,  gewisse  Theile  der  Strassen  auf  ihre  Kosten  herzustellen 

*:  Können.   Die  „Oeffentlichkeit"  der  Wege  liefert  die 

Bürgschaft  dafür,  dass  sich  der  freie  Verkehr  und  die  niederen 

Anstalten  auf  ihnen  in  der  den  Volkswirtschaft«-  und 

Interessen  förderlichsten  Weise  gestalten.    Am  Passendsten 

^Herstellung  und  Erhaltung  der  Landstrassen  und 

auch  die  Erhaltung  der  natürlichen  Wasserwege 

;ionenlande  und  an  den  Seeküsten  zwischen  dem  Staat, 

feineren  räumlichen  Gemeinwirthschaf ten  oder 

nverwaltungskörpern,  den  Provinzen,  Kreisen,  Ge- 

rden oder  etwa  besonders  zu  bildenden  öffentlichen 

bauvercinen  nach  einem  festgesetzten  Modus  getheilt. 

Nähere  gehört  in  die  Verwaltungslehre  oder  in  die  Volks- 

^haftepoHtitV 

Die  finanzielle  Behandlung  dieser  wie  aller  dem  Staate 

öentlichen  Körperschaften  gehörenden  Wege  kann  an  sich 

'«oera  der  vier  im  §.  133.  aufgestellten  Finanzprincipien  er- 

Ä  Mit  Recht  gilt  aber  gegenwärtig  in  unseren  Staaten  bei 

vorgenannten  Wegen  nur  noch  das  Gebührenprincip 

«*8  Princip  der  reinen  Staatsausgabe  als  anwendbar, 

^  die  Kosten  ganz  oder  theilweise  durch  Gebühren  gedeckt 

^  oder  absichtlich  vollständig  auf  Einnahmen  verzichtet  wird. 

*fßwerbliche  und  vollends  das  Besteuerungsprincip 

:4  *»goer.  Grundleg.  I,  §.  25,  254  £,  367. 

fl  d  b»d.  Strassenge*.  r.  14.  Jan.  1S68;  o.      45.  Note  33. 

34*
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wird  durch  den  eigentlichen  Grund  der  Ueberaahme  des  } 

wesens  auf  den  Staat  und  diese  Körper  ausgeschlossen, 

lieh  durch  das  öffentliche  Interesse.  Das  Grebtthrenprim 

andererseits  doch  durch  die  Kosten  des  Wegewesens,  i 

sich  durch  Beiträge  der  Benutzer  ganz  oder  theilweise  d 

lassen,  an  sich  recht  wohl  gerechtfertigt.7)  Die  kosten 

Benutzung,  d.  h.  m.  a.  W.  die  Kostendeckung  aus  allgemt 

statt  aus  speciellen  Steuern  (§.  143)  ist  jedoch  bei  dem  hobei 

allgemeinen  öffentlichen  Interesse,  das  sieh  an  das  gewöh 

Wegewesen  knüpft,  und  bei  den  meistens  doch  nur  mäss 

Summen  an  Ausgaben  und  Einnahmen,  um  welche  es  sich 

für  den  Staat  handelt,8)  zulässig  selbst  in  Betreff  neuer  Str 

Sie  wird  aber  um  so  mehr  zulässig  bei  weniger  koBtspic 

neuen,  ferner  bei  älteren  Wegen,  deren  Anlag e kosten  t 

aus  den  Wegegebühren  amortisirt  sind,  wo  es  sich  als 

noch  um  die  meistens  geringeren  Unterhaltungskosten  bi 

endlich  bei  allen  Wegen,  welche  aus  laufenden  ordentli 

Einnahmen,  hergestellt  sind,  für  welche  also  nicht  Schuld] 

den  Etat  belasten.  Auch  die  Art  der  Transportobjecte 

billige  Massenproducte  der  Consumtion),  kann  mitunter  U 

Entscheidung  der  Frage  mit  berücksichtigt  werden.  Dies  ist 

das  Princip,  welches  nach  den  Verhältnissen  des  com 

Falls  wieder  Modificationen  erleiden  mag.9)  Weiteres  s.  u 

Gebtihrenlehre. 

Ueber  die  Herstellung  der  meistens  erst  neuen  und  kost 

geren  Kunstwege,  mit  welchen  höhere  Verkehrsanstalten  verb] 

sind,  die  Eisenbahnen,  Telegraphen,  auch  die  Canäle  und  üb« 

Finanzprincip,  welches  im  Falle  der  Staatsübernahme  dabei  n 

gebend  sein  soll,  s.  §.  236,  240  ff.  j 

Abgaben  für  die  Benutzung  solcher  natürlicher  Wa* 

wege,  welche  keine  Kosten  machen,  fallen  nicht  untei 

Begriff  der  Gebühr,  sondern  der  eigentlichen  Steuer,  werden 

7)  In  Preussen  (ehedem  auch  in  Hannover,  Kurhessen),  Sachsei 
Thür.  Staaten,  Gr.  Hessen,  kurz  überhaupt  in  Korddeutschland,  in  0« 

reich,  Belgien,  Niederlanden  u.  a.  m.  wurde  uud  wird  z.  Th.  noch 

geld  (Chausscegeld)  erhoben.    In  Preussen  ist  es  auf  den  Staatschan»' 
aufgehoben  worden. 

*)  Allerdings:  massige  Summen  bloss  im  Verhältnis*  zu  and.  Ausg.  a 

nahmeposten.    In  Preussen  z.  B.  doch  immerhin  Unterhaltung  der Staatsci*t 

A.  für  1871  3,691,000,  Chausscegeldeinn.  1,567,000  Thlr.,  also  414%  der 

Summe  (ohne  Abzug  der  Erhebungskosten). 

9)  S.  6.  A.  d.  Fin.  §.215  Note  d  mit  weiteren  Daten  über  Strasse^H  * 
richtiger  in  die  spec.  üebührenlehre  im  2.  B.  gehören. 
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als  solche  mit  Recht  heute  verworfen  und  bestehen  selten 

■  '•) 

5.  235.  —  2)  Unterscheidung  der  Wege,  je  nachdem 

eine  gleichzeitige  Benutzung  zu  verschiedenen 

sportd  icnston  neben  einander  gestatten  oder  nicht 

i  Einerseits  die  für  den  freien  Verkehr,  für  Fussgänger,  Vieh, 

1  dienenden  gewöhnlichen  Orts-  und  Landstrassen, 

Binnengewässer  (wenigstens  in  der  Regel,  etwa  von  ge- 

q  Fahrzengen  abgesehen,  wobei  sie  unter  b  kämen),  die 

ueSee,zumTheil  auch  die  Canäle  (namentlich  diejenigen 

renflgender  Breite  zum  Ausweichen  in  den  schleussen- 

n  Strecken). 

Andererseits:  die  Canäle  in  den  Schleussenstrecken, 

feil  aber  die  Eisenbahnen,  d.  h.  „Strassen,  auf  welchen 

iie  Fuhrwerke  nicht  beliebig  auf  allen  Stellen  ihrer  Breite, 

m  auf  festbe8tiramten  eisernen  Spuren  bewegen;"11)  die  Telc- 

henleitungen,  (auch  die  Rohre  der  Rohrpost  jetzt), 

►ieser  wichtige  Unterschied  bewirkt,  dass  dort  (bei  a)  keine, 

bei  b)  eine  gewisse  feste  Regelung  oder  sogar  eine 

uliche  Organisation  des  gesammten  Transport- 

es aof  dem  betreffenden  Wege  nothwendig  wird,  damit 

er  Oberhaupt  seinem  Zwecke  dienen  könne.")  Dadurch 

M  aber  leicht  f actische  Monopole  geschaffen,  sowohl  in 

rewöhnlichen  und  natürlichsten  Falle,  wenn  der  Eigenthttmer 

flehen  Strasse  (Eisenbahn)  selbst  allein  den  Transport- 

übernimmt, als  in  dem  anderen  Falle,  wenn  dieser  Dienst 

oem  Dritten,  aber  der  einheitlichen  Organisation  wegen 

asgchlu88  Anderer,  betrieben  wird. 

i»M  vichtigste  Beispiel  solcher  eigentlichen  Wasserstrassen  steuern 
eritli«)  war  der  ehemal.  dän  Sand  zoll  Er  wurde,  noch  immer  massig, 

Mill  diu.  R.  B.  Thlr.  (26,480,000  Thlr.  preuss.)  im  J.  1857  abgelöst.  Ein 

Beispiel:  der  ehem.  hanno?.  Stader  oder  Brunshäuserzoll.    Ertrag  vor  s. 

s?  ISO  bis  220,000  Thlr.  Dabei  gar  keine  Gegenleistung,  während  Ham- 

>"i  Aufwand  für  Herstellung  des  Fahrwassers  auf  der  Unterelbo  trag.  Auch 
*  belr.  Scheide-  u.  die  deutschen  Rhei n-,  Weser-,  Eibe-  und 

*  RuBöIle  waren  nach  ihrer  Höhe  mehr  Steuern  als  Gebühren,  namentlich 

'  eueren  Ermässigungen. 

*>ber's  Definition  der  Eisenbahn. 
t*r  bekannte  §.  27  des  preuss.  Eiscnbahnges.  v.  3.  Nov.  18M8  (.  .  .  es 

■  tarn  Transport  betriebe  auf  der  Bahn  ausser  der  Gesellschaft  selbst  auch 

:  Rfea  Entrichtung  des  Bahngelds  oder  der  zu  regulirenden  Vergütung  die 

"  *  "Haaren ,  wenn  das  Handelsmin.  angemessen  findet,  denselben  eine  Con- 
*  n;  ertbeilen'  leidet  mindestens  an  einer  bedenklichen  Unklarheit  und  hat 

n  Imbumern  Anlass  gegeben,  wobei  die  Noth wendigkeit  der  cinbeitl.  Organis. 
Torvli^t  auf  einer  Bahnlinie  übersehen  wurde. 
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Dieser  Umstand  legt  es  wieder  nahe,  die  Ausführung  * 

Wege  dem  Staate  oder  in  gewissen  Fällen  den  Selbstverwall 

körpern  zu  Ubertragen.  Die  Nachtheile  des  factischen  Mod 

bei  eigener  Uebernahme  des  Transportdienstes  werden  hier 

vermieden,  weil  der  gewerbliche  Standpunct  nicht  der  m 

gebende  sein  muss,  oder  weil  die  aus  einem  solchen  >i 

hervorgehenden  finanziellen  Vortheile  wenigstens  wieder  de 

sammtheit  zugewendet  werden.  Bei  der  Uebertragung  des  1 

portdiensts  auf  solchen,  dem  Staate  u.  s.  w.  gehörigen  Stras* 

Dritte  kann  ferner  der  Staat  noch  am  Ersten  solche  Beding 

stellen,  durch  welche  ein  factisches  Monopol  wenigstens  mü| 

vermieden  wird.  Diese  Erwägungen  verdienen  um  so  mel 

achtung,  weil  ohnehin  der  Staat  im  Bau  dieser  Strassen  um 

sich  zeigen  wird,  (§.248)  wegen  der  Eigentümlichkeit  desTraj 

diensts  auch  im  Betrieb  der  Eisenbahnen,  Telegraphen 

Private  oder  vielmehr  gegen  Gesellschaften,  den  hier 

allein  in  Betracht  kommenden  Privatwirthschaften,  nicht  zurüc 

3)  Unterscheidung  der  Wege  nach  den  Tran4 

objecten,  welche  auf  ihnen  befördert  werden  kö 

Telegraphenleitungen  bloss  für  den  NachrichtenverL 

—  alle  anderen  Wege  für  sämmtiichen  Verkehr. 

Die  Uebernahme  der  Telegraphenleitungen  auf  den  Staa 

durch  diese  beschränkte  Benutzbarkeit  fttr  eine  Verkehrsart, 

ohnehin  eine  gewisse  Einheitlichkeit  der  Organisation  des 

portdiensts  verlangt,  wieder  unbedenklicher. 

4)  Unterscheidung  der  Kunstwege  nach  der 

stehungszeit:  alte,  bereits  bestehende  Wege,  wie  die  Mo 

der  gewöhnlichen  Strassen,  —  neue,  erst  herzustellend« 

die  Eisenbahnen,  oft  die  Canäle,  die  Telegraphenleitungen,  Ii 

Chausseen  u.  s.  w.  Da  bei  diesen  neuen  Wegen  der  nothw 

Grund  und  Boden  sich  gewöhnlich  im  Privateigen thum  bt! 

so  muss  eventuell  das  Expropriationsverfahren  Platz  greifen, 

hierbei  werden  viele  Schwierigkeiten  und  Missstände  am 

beseitigt,  wenn  der  Staat  selbst  die  Anlage  der  neuen  Wege 

nimmt.  Die  zahl-  und  umfangreichen  Eingriffe  h  das  Privai 

eigenthum,  welche  namentlich  die  ungeheuere 

Eisenbahnwesens  erfordert,  werden  durch  volle  Erjpchädigin 

Werths  noch  nicht  immer  gut  gemacht.    Sie   sin«  ohne  2 

  C ,J)  Dgl.  jetzt  Rohrpostleitungen.  \ 

J 
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Meisten  zu  rechtfertigen,  wenn  sie  ganz  and  gar  nicht  zn 

(cn  anderer  Privaten,  sondern  bloss  zu  Gunsten  des  Staats 

der  kleioeren  räumlichen  ZwangSgemeinwirthschaften)  erfolgen. 

diese  Erwägung  spricht  für  Staatseisenbahnen  u.  s.  w., 

r  der  Umstand,  dass  die  Telegraphenleitungen  an  den  Bahnen 

flentlichen  Wegen  entlang  den  nöthigen  Boden  schon  finden, 

er  für  üebernahme  derselben  auf  den  Staat. 

5h  236.  —  5)  Unterscheidung  der  Kunstwege  nach 

Flohe  ihrer  Anlagckosten :  sehr  kostspielige  Wege, 

m  allen  die  Eisenbahnen,  Canäle,  grosse  Fluss-  und  Seeufer- 

ctionen  —  und  verhältnissmässig  wohlfeile  Wege, 

die  gewöhnlichen  Landstrassen,  selbst  die  Chausseen  inbe- 

d,  die  Telegraphenleitungen. 

a»  Die  Üebernahme  der  Landstrassen  auf  den  Staat  und 

vIMverwaltungskürper  der  Kreise,  Gemeinden  u.  s.  w.,  der 

tjraphen  auf  den  Staat  ist  aus  anderen  Gründen  passend: 

K^lensatz  entscheidet  in  dieser  Frage  kaum  etwas.    Ob  der 

ilaofwand  flir  diese  Wege  durch  Anleihen  oder  durch  ordent- 

staatseinnahinen  (Steuern)  gedeckt,  ob  etwas  höhere  oder 

i*  niedrigere  Gebühren  erhoben  oder  die  Landstrassen  der 

ilgehtichen  Benutzung  überlassen  werden,  ist  im  Ganzen  doch 

Finanz  frage  von  untergeordneter,  wenn  auch  eine  volks- 

Urhaftliehe  Frage  von  hoher  Bedeutung.  Denn  der  in  kurzen 

tarnen  (Finanzjahren)  erfolgende  Aufwand  und  die  hierin  ein- 

*'-  de  Einnahme  pflegt  wenigstens  verhältnissmässig  gering  zu 

Erfolgt  jedoch  die  Üebernahme  auf  den  Staat,  so  hat  dies 

Vortheil,  die  Wahl  der  für  die  Verwaltung  maassge- 

i  !en  Finanz prineipien  ziemlich  frei  zu  stellen. 

b)  Anders  steht  es  um  die  kostspieligen  Wege,  vor  allen 

Eisenbahnen.    Wenn  der  Staat  die  Anlage  dieser  Wege 

•  -'mmt,  so  kann  er  den  Kapitalaufwand  dafür  nicht  wohl  aus 

fdentlichen  Einnahmen  decken,  sondern  muss  ausserordent- 

Mittel  flüssig  machen,  also  meistens  Staatsschulden  auf- 

So  lange  diese  den  Etat  mit  Zinsen  und  Tilgequoten 

muss  wenigstens  als  Regel  verlangt  werden,  dass  diese 

genügende  Einnahmen  zur  Deckung  dieser  Ausgabebeträge 

«vfen.  Das  verwendete  Kapital  wird  bei  Eisenbahnen,  Canä- 

l  *.  w.  aus  umlaufendem  in  stehendes  verwandelt  und  besten 
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Falls  für  den  Eigentbttmer14)  mir  langsam  in  den  I 

wieder  disponibel.  Nur  eine  ungewöhnlich  hohe  Rente  biete 

die  Mittel  zu  einer  rascheren  Amortisation  des  Anlagek 

worauf  alsdann  erst  statt  des  privatwirthschaftlichen  das  reii 

bührenprineip  mit  mässigen  Sätzen  zur  Deckung  der  Betriebs! 

anwendbar  wird. 

Diese  in  der  Natur  der  Sache  liegenden  Verhältnisse  k 

allerdings  Gründe  gegen  die  Uebernahme  solcher  kostspi 

Wege  auf  den  Staat  abgeben.    Denn  die  Finanzen  des 

werden  durch  den  Kapitalaufwand  lange  und  oft  schwer  be 

was  gewiss  seine  Bedenken  hat.    Die  Möglichkeit,  das  Geb 

prineip  bei  Staats  wegen  dieser  Art  anzuwenden,  welche  fO 

Staatsübernahme  spricht,  ist  eben  aus  finanziellen  Gründen 

oft  eine  entfernte.    Sie  ist  ferner  auch  vorhanden,   wenn  i 

Wege  nach  einer  für  die  Amortisation  des  Anlagekapitals 

niessenen  Zeitfrist  aus  dem  Privatbesitz  an  den  Staat  heim! 

wie  dies  ausbedungen  werden  kann  und  bei  Eisenbahnen 

attsbedungen  worden  ist.16) 

Trotzdem  kann  man  aber  noch  mit  besserem  Grande  g 

aus  dem  grossen  Kapitalaufwand  für  solche  Wege  nm 

dem  Umstände,  dass  das  Kapital  so  lange  Zeit  in  derU: 

nehmung  gebunden  bleibt,  ableiten,  dass  die  Uebern 

dieser  Wege  durch  den  Staat  den  Vorzug  verdient.  Bant  der 

nicht,  so  müssen  an  seine  Stelle  in  der  Regel  grosse  Erwer 

Seilschaften  von  Privaten  treten.  Bei  der  Höhe  des  Kap 

aufwands  und  der  langen  Kapitalf ixirung  haben  ■ 

Gesellschaften  eine  Sicherung  in  Betreff  des  Kapitals  and 

Rente  nothwendig.  Diese  Sicherung  finden  sie  nur  in  einer 

Staate  und  seiner  Controle  der  finanziellen  Erfolge  einigermaj 

unabhängigen  Stellung.  Der  gewerbliche  Standpunct  o 

unvermeidlich  bei  einer  Erwerbsgesellschaft  anwendbar  sein, 

")  Man  kann  im  Unterschied  hiervon  wohl  sagen,  dass  mitunter  fijr  die  g 
Volkswirtschaft  selbst  bei  einer  niedrigen  Rentabilität  der  Bahn  a 

eine  Amortisation  der  Kosten  der  Bahn  erfolgt,  weil  dnreh  letztere  andere  naU 

Producfionskosten  (s.  meine  Gmndleg.  §.  83)  erspart  werden  und  eine  Fennehrtf 

bildong  von  Kapital  stattfindet:  Aber  hier  wäre  eine  Compensation  zwischen  di 

der  Eisenbahn  festgelegten  und  diesem  neuen  Kapital  nur  zulässig,  wenn  die  £ 

thümer  beider  dieselben  wären,  also  z.  B.  bei  ausschliesslich  öffeatlic 

Kapitaleigenthum. 

1B)  Vgl.  Stein,  Handb.  d.  Verwaltungslehre ,  S.  211.  In  Frankreich 
den  neueren  Bahnen  in  Oesterreich  u.  a.  L.  m.  regelmässig  Heimfall  der  I 

bahnen.   Frist  jetzt  meist  90—99  Jahr.   S.  u.  §.  252. 
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lieh  um  so  mehr,  je  grösser  das  Risico  ist,  damit  die  Ge- 

hance  die  Aasgleichung  bringt.  Das  Gebührenprincip  wird 

i  bei  einer  Gesellschaft  das  privatwirthschaftliche  Princip  der 

*t  möglichen  Rente  nicht  verdrängen  können.  Gewisse  Vör- 

ie des  Staats  in  Betreff  der  Tarifregelung,  ohnehin  practisch 

er  durchzuführen,  können  einige  Uebelstände  vermindern,  aber 

iurchaos  nicht  beseitigen.  Durch  einen  Gewinnantheil  des 

I  an  einer  höheren  Rente  oder  durch  die  Besteuerung  der 

ren  kann  der  finanzielle  Erfolg  der  rein  privatwirthsebaftlichen 

altuog  der  Wege  dem  Staate  und  also  der  Gesammtheit  zu 

i  Theile  mit  zu  Gute  kommen.  Jedoch  der  grosse  volks- 

•chaftliche  Uebelstand,  die  wichtigsten  Verkehrswege  der  Neu- 

rein  gewerblich,  wenigstens  während  der  Concessionsdauer, 

mutzt  zu  sehen,  bleibt  immer.  Die  Concessionszeit  muss 

im  Durchschnitt  nach  der  Wahrscheinlichkeit  zur  Amortisation 

t'mkapitals  ausreichen,  wenn  sich  Privatkapitalien  zur  Ueber- 

k  der  Wege  bereit  finden  sollen,  also  meistens  einige  Men- 

aaher  dauern.    Je  kürzer  sie  ist,  desto  mehr  muss  während 

der  gewerbliche  Gesichtspunct  allein  entscheiden  können, 

i  durch  eine  Maximalrente  wenigstens  die  Amortisation  des 

uls  erleichtert  werde.  Uebernimmt  der  Staat  dagegen  diese 

e,  so  wird  in  der  Regel  das  privatwirthschaftliche  Princip 

•?od  der  Amortisationszeit  des  Baukapitals  maassgebend  sein, 

selbst  in  dieser  Zeit  wird  der  bloss  gewerbliche  Gesichts- 

'  selten  allein  hervortreten  und  noch  weniger,  allein  hervor- 

■  müssen.  Denn  jedenfalls  ist  der  Staat  in  der  Lage,  jeden 

Anblick  den  höheren  Interessen  des  Verkehrswesens  zu  Liebe 

>De  des  privatwirthsebaftlichen  das  Gebührenprincip  zu  setzen. 

t  aber  die  rein  gewerbliche  Verwaltung  bestehen,  so  bietet  sie 

intens  durch  die  Ueberschüsse  guter  Strecken  die  Mittel,  ein 

System  möglichst  vollständig  auszubauen  und  den  Verlust  an 

achten  Linien  zu  decken. 

fodHch  ist  wieder  bei  den  kostspieligen  Wegen  die  zeit- 

&lcichmä8sigere  Vertheilung  der  Kapitalverwendung  im 

^em  Maasse  erwünscht,  wenn  eine  nachtheilige  Verschie- 

F  M(,r  ganzen  nationalen  Productionsfähigkeit  vermieden  werden 

$■  233).  Bei  der  unvermeidlichen  Abhängigkeit  einer  solchen 

«Verwendung  für  Wegebauten  Seitens  der  Privatwirtschaften 

Gesellschaften)  vom  Gang  der  Speculation  spricht  diese 
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Rücksicht  stark  mit  für  die  Uebertragung  gerade  des  kosttoi&Ü 

modernen  Wegewesens  (Eisenbahnen)  auf  den  Staat  J 

§.  237.  Das  Ergebniss  der  vorstehenden  Betrachtung  | 

die  Stellung  des  Staats  zu  den  einzelnen  Verkehrswegen,  itai 

Frage  der  StaatsU bernahme  und  Uber  die  finanzielle  BehntjB 

derselben  im  Falle  der  Uebernahme  durch  den  Staat  Iims  1 

folgendermaassen  zusammenfassen:  2 

1)  Die  natürlichen  Wasserwege  und  die  Land-KnnawfJ 

den  gewöhnlichen  Verkehr  sind  vom  Staate  und  öffentlkks  | 

perschaften  zu  Ubernehmen  und  nach  dem  Gebühreoprincip 

walten.  Doch  kann  in  manchen  Fällen  die  kostenfreie 

statthaft  und  selbst  rathsam  sein. 

2)  Die  Wege,  welche  keine  gleichzeitige  Benutzung  n 

schiedeuen  Transportdiensten  gestatten,  also  nameutli« 

bahnen  und  Telegraphen,  fuhren  leicht  zu  einem  factischen 

Sie  werden  deshalb  passend  vom  Staate  (Eisenbahnen  mehr 

Bedeutung,  Pferdebahnen  auch  von  Provinzen, 

meinden)  Übernommen.    Der  rein  gewerbliche 

Verwaltung  im  Interesse  der  Sache  braucht  hier  nicht 

lieh  maassgebend  zu  sein  oder  er  hat  wenn  er  gleichwohl 

weniger  Bedenken. 

3)  Die  Wege,  welche  nur  für  eine  Art  von  T 

geeignet  sind,  die  Telegraphen,  eignen  sich  deshalb 

Uebernahme  durch  den  Staat. 

4)  Die  Wege,  welche  das  Expropriationsverfahren  im  £ 

Umfange  nothwendig  machen,  die  neuzeitlichen  Eisenbahnen, ( 

werden  insofern  passend  vom  Staate  übernommen,  ab  in 

Falle  die  Eingriffe  in  das  Privatgruudeigenthum  ganz 

ausschliesslich  nur  im  öffentlichen  Interesse  erfolgen. 

5)  Die  Uebernahme  der  wohlfeileren  Kunstwege,  der  ge 

liehen  Laudstrassen ,  Chausseen,  Telegraphen leitungen ,  m 

Staat,  theilweise  auch  auf  die  Selbstverwaltungskörper,  ist 

unbedenklich,  volkswirtschaftlich  gut,  weil  sie  die  Wahl 

tenden  Finanzprincips  freistellt.  Die  Uebernahme  der  ko*ap 

.Wege,  der  Eisenbahnen,  ist  finanziell  nicht  immer  ohne  Bed 

Doch  kann  das  finanzielle  Interesse  des  Staats  durch  die 

des  privatwirthsebaftlichen  Finanzprincips  fUr  die  V 

gestellt  werden,  wo  dann  die  Vortheile  des  factiachen 

^wenigstens  der  Gesammtheit  zu  Gute  kommen.  Außerdem 

i 
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immer  der  grosse  volkswirtschaftliche  Vortheil,  das  rein  ge- 

lit  he  Princip  vermeiden  und  beliebig  das  Gebührenprincip  ein- 

q  zu  können.  Und  die  Verwendung  des  Nationalkapitals  er- 

zeittich  gleichmässigcr  und  dadurch  vorteilhafter  für  die 

actionsintereasen  der  ganzen  Volkswirtschaft  und  111  r  die 

•mische  Lage  der  verschiedenen  Bevölkerungsclassen ,  womit 

wichtige  sozialpolitische  Interessen ,  die  sich  an  die  Kapital 

•ndung  im  Wegebau  knüpfen,  gewahrt  werden, 

im  Ganzen:  die  verschiedensten  Gründe  sprechen  bei  allen 

üiedenen  Arten  von  Wegen  für  die  Ueberna hme  auf  den 

ii  (oder  bei  einzelnen  Wegen  auf  die  kleineren  räumlichen 

mwirthsc haften),  sowie  bei  den  wohlfeileren  Wegen  für 

Gebühren-  und  bei  den  kostspieligeren  wenigstens  vor 

Amortisation  des  Anlagekapitals  für  das  privat  wirth- 

Lttlieb e  Princip,  das  aber  maassvoll  durchgeführt  werden  kann. 

Iii.  —  §.  238.  Die  Transportleistungen,  insbeson- 

s  die  Verkehrsanstalten.  Die  Stellung  des  Staats  zu 

?lben  und  ihre  finanzielle  Behandlung  im  Falle  der  Staats 

wahrne  ergeben  sich  zum  Theil  als  Folgerungen  aus  der  her- 

senden Erörterung  über  die  staatliche  und  finanzielle  Behand- 

ler Verkehre w e  g  e.  Zum  Theil  hängen  sie  von  besonderen, 

der  Natur  der  einzelnen  Transportleistun  gen  und  Verkehrsan- 

eo  entnommenen  Entscheidungsgründen  ab. 

A.  Die  Uebernahme  von  Verkehrsanstalten  durch 

Staat,  und  eventuell  durch  die  locaien  Sclbstverwal- 

s'Bkörper. 

1'  Es  liegt  bei  uns  kein  Grund  dazu  vor,  dass  der  Staat  im 

hinein  volkswirtschaftlichen  oder  in  seinem  besonderen  finan- 

Interesse  gewöhnliche  Transportleistungen  des 

ieo  Verkehrs  tibernehme,  zu  denen  er  technisch  wenig  geeignet 

L>ie*  gilt  namentlich  da,  wo  die  Herstellung  des  Weges  in 

Hauptsache  auch  nicht  Staatssache  ist,  also  in  Betreff*  der  ge- 

■  Wirken  freien  (nicht  als  regelmässiger  Curs  betriebenen)  Schiff- 

1  »af  natürlichen  Gewässern,  besonders  auf  der  See;  ferner 

Weg  zu  verschiedenen  gleichzeitigen  Transportdiensten  be- 

'  *  benutzbar  ist  (§.  235),  also  wiederum  auf  jenen  Wasser - 

den  gewöhnlichen  Landsrrassen ;  endlich  wo  die  Trans- 

"*;&ung  am  Meisten  den  Character  gewöhnlicher  gewerblicher 

k,;^keit  hat,  insoweit  also  auch  bei  den  „niederen"  Verkehre- 

^n,  dem  städtischen  Fuhrwesen,  dem  Botencurs,  dem  Personen; 
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fahr-  und  dem  GUterfrachtcurs  auf  den  Landstrassen  a.  fcj 

Tbatsäcblich  kommen  denn  auch  solche  TransportleistuDgw  | 

Verkehreanstalten  des  Staats  kaum  vor.  J 

Etwas  anders  muss  die  Entscheidung  wohl  in  Betraf  i 

Selbstverwaltungskörper,  namentlich  grösserer  stidtid 

Gemeinden  (Grossstädte)  lauten.  Die  grossen  AnhiBfJ 

von  Menschen  rufen  hier  das  Bedürfniss  nach  möglichst  roi 

menen  Anstalten  für  den  Personenverkehr  innerhalb  verrat 

massig  geringer  Entfernungen  hervor.  Diesem  Bedürfnis  ks 

die  moderne  Technik  entgegen.  Der  Verkehr  muss  bInfi>T  d 

mässig,  rasch  und  wohlfeil  sein.  Er  verlangt  ein  entwicti 

Omnibus-,  Pferdeeisenbahn-  und  zum  Theil  bereits  Dal 

bahnwesen.  Das  Princip  der  Uebertragung  der  Betrieb«! 

nisse  zwischen  Activ-  und  Passivlinien  und  Cursen  kommt  feil 

ungewöhnlichem  Maasse  zur  Geltung.  Die  in  den  srädtai 

Strassen  selbst  angelegten  Eisenbahnen  (bei  besonders  4 

Strassen  einigermaassen  selbst  die  Omnibuscurse)  haben  eit  I 

liebes  Monopol,  sobald  man  dem  Eigenthtlmer  der  Bahn  dar 

schliessliche  Recht  des  Betriebs  auf  derselben  giebt,  was  ff 

mitunter  vom  Erwerbsunternehmungen  ausbedungen ,  wen*^ 

gerade  bei  Pferdebahnen  nicht  unbedingt  nothwendig  ist  ! 

diese  Umstände  legen  es  nahe,  solche  städtische  Bahnen  und 

kehrsanstalten  den  Städten  selbst  zu  übertragen,  it>  i 

bevölkerten  ländlichen  Districten  auch  den  Landgemeinde 

Kreisen.  Communale  Behörden  sind  zur  Uebemahme  die« 

stalten  in  technischer  und  ökonomischer  Beziehung  » 

befähigt  als  zur  Uebernahme  städtischer  Gas-  und  Wassern 

und  ebenso  gut,  als  es  Actiengesellschaftcn  sind.  Das  fioanii 

Interesse  lässt  sich  dabei  auch  ganz  gut  wahrnehmen.  I 

gleichmässigerc  und  allseitigere  Entwicklung  diese* 

kehrsanstalten  und  die  Verhütung  eines  neuen  Moi#p 

zu  Gunsten  des  Privatkapitals  ist  nur  so  möglich.  Die 

meinden  aber  gewönnen  eine  neue  passende,  halb  privatwirtb*? 

liehe,  halb  gebühren  artige  Einkommenquelle.16) 

w)  Diese  Auffassung  des  modernen  städt.  oder  localen  CommunicatiMaM 

eine  Consequenz  der  in  der  „Grundlegung"  von  mir  mehrfach  n.xhf?  <toH 
u.  begründeten  Lehren.  Auch  hier  ist  Gewicht  zu  legen  muf  die  moderte  fi*l 

(Eisenbahnen!),  ihnlich  wie  bei  Gas-  und  Wasserleitung.  Man  kann  toU  a 

sagen,  dass  einst  die  Pferdebahnen  mit  ihrem  ausserordentL  Monor»ol  rm  M 

meinden  aufgekauft  werden  müssen,  ebenso  wie  in  Berlin  schon  die 

Vgl.  meine  Grundleg.  I,  §.  142,  146.  mein  Refer.  üb.  ActieugeseUscL  aaf  i  l 

»ocialpol  Congr.  1S73 ,  bes.  These  5  a.  6  u.  meine  Aasfuhr,  in  HUdebr.  JakATT 
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Locale  Yerkehrsanstalten.  —  Personen-  und  Packetpost 

?.  239.  —  2)  Die  Personenfahrpost  und  die  Packet- 

wt  jedenfalls  anders  als  die  Brief-  und  Geldpost  des  Staats 

anheilen  und  im  Allgemeinen  bei  uns  nicht  mehr  als  noth- 

ig,  die  erste  reu  mitunter  selbst  nicht  als  gerechtfertigt  anzuer- 

u  Doch  verhält  es  sich  hiermit  auf  anderen  Wirthschafts- 

leicht  anders  und  selbst  auf  der  unsrigen  lässt  sich  Einiges 

e  Beibehaltung  der  Personen-  und  Vieles  ltir  diejenige  der 

:post  geltend  machen. 

lange  nemlich  auf  niedrigerer  Stufe  die  erforderliche  Be- 

imkeit  der  Privaten  fehlt,  der  genannte  Verkehr  aber  eine 

allgemeine  Bedeutung  beanspruchen  darf,  kann  sich  die 

bang  der  Post  auf  die  genannten  Transportobjecte  immerhin 

hlen.  Das  ausschliessliche  Recht  des  Staats  auf  postmässige 

Qen-  und  Packetbefbrderung  hat  dann  den  Vortheil,  eine 

hmässige  Ausdehnung  dieser  Transportleistungen 

dag  ganze  Staatsgebiet  zu  ermöglichen,  indem  der 

Monas  guter  Strecken  die  Mittel  lielert,  das  Deficit  schlechter 

m  zu  decken.    Auch  bei  uns  kann  der  Mangel  an  Con- 

ii  unter  den  Privatbeförderern  wohl  die  Beibehaltung  selbst 

ersonenpost  noch  für  manche  Gegenden  rechtfertigen, 

dem  wird  durch  eine  Hinzufliguug  dieser  Zweige,  besonders 

a.ketpost  zur  Briefpost  auch  später  noch  und  öfters  wohl 

bei  ans  noch  eine  bessere  Ausnutzung  des  Betriebs- 

•  als  und  -Materials,  also  eine  verhältnissmässige  Billig- 

em Gesammtbetriebs  ermöglicht,  welche  die  Uebernahme  dieser 

p  auf  die  Staatspost  passend  erscheinen  lässt. 

rhnlich  liegen  die  Verhältnisse  mitunter  bei  anderen  Ver- 

halten des  Staats  oder  bei  Transportdiensten,  die  der 

ilir  seine  eigenen  Zwecke  einrichtet.   So  kann  die  Verbin- 

de* Telegraphenwesens  mit  der  Post  und  mit  Eisenbahnen 

mische  Vortheile  bieten  und  fUr  die  Uebernahme  der  Ge- 

ilheit dieser  drei  Verkehrsanstalten  wegen  ihres  nahen  Zu- 

gangs auf  den  Staat  sprechen.    Personen-  und  Götertrans- 

sann  mit  den  Schifffahrtscursen  der  Kriegsschiffe  verbunden 

•Q  a.  dgl.  m.17) 

i  240.  —  3)  Die  Uebernahme  anderer  Verkehrsan- 

en  iuf  den  Staat,  namentlich  solcher  der  „höheren"  Art, 

to«  wir  z.  B.  der  Fall  mit  den  österr.  kleinen  Kriegsdampfern  auf  den 

wenn  ich  nicht  irre  unter  Louis  Philipp  auch  mit  franz.  Kriegsdampfern 
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wie  Post  (Brief-  und  Geldpost),  Telegraphier  fci 

bahnbetrieb,  ist  in  vielen  Fällen  von  vornherein  nicht  nur 

unpassend,  sondern  aus  entscheidenden  Gründen  zweck 

Im  einzelnen  Lande  wird  die  Entscheidung  mit  nach  den 

Verhältnissen  und  mit  Recht  unter  Berücksichtigung  der 

vorliegenden  geschichtlichen  Entwicklung  statt  finden.  Docb 

sich  folgende  allgemeine  Sätze  als  Richtschnur  aufstellen: 

a)  Die  Uebernahme  einer  Verkehrsanstalt   auf  den 

empfiehlt  sich  namentlich  dann,  wenn  die  Güte  der 

Leistung  einer  solchen  Anstalt  von  der  möglichst  weite 

gleichheitlichen  Ausdehnung  des  regelmässigen 

dieusts  über  das  ganze  Staatsgebiet  und  selbst  von  der 

nationalen  Verbindung  der  Verkeh rsanstait  m 

gleichen  Anstalten  in  fremden  Staaten  bedingt  ist. 

Fall  liegt  bei  der  Post,  besonders  bei  der  Briefpost, 

Telegraphenbetrieb  und  zum  Theil  auch  bei 

bahnbetrieb  vor. 

b)  Wenn  der  Transportdienst  einer  Verkehrsanstalt  nur 

einer  fest  bestimmten,  regelmässig  organisirte 

nutzungs weise  eines  Wegs  möglich  ist,  auf  welchem  niehs 

zeitig  neben  einander  verschiedene  Transportdienste 

können  (§.  235),  so  liegt  es  nahe,  dass  der  Eigenthümer  de» 

auch  der  Unternehmer  der  Verkehrsanstalt  wird:  Fall  der  E 

bahnen,  Telegraphen.    Das  factische  Monopol,* 

hierdurch  auch  für  die  Verkehrsanstalt  entsteht, 

wiederum  am  Ersten  seine  Bedenken,  wenn  der  Staat  itii 

Wege  auch  die  Verkehrsanstalt  Ubernimmt. 

c)  Wenn  eine  Verkehrsanstalt  durch  Private  ( 

Erwerbsgesellschafteu)  gegründet  werden  soll,  so  rauss  ihr 

wenigstens  für  eine  Zeitlang,  selbst  ein  recht  lieb  es  MoH 

vom  Staate  gegeben  werden.  Dies  ist  namentlich  in  des  I 

nicht  immer  zu  vermeiden,  wenn  für  die  Verkeh rsansult,  w 

Eisenbahnen ,  erst  der  kostspielige  Weg  hergestellt  werde*  a 

Die  Uebernahme  der  Verkehrsanstalt  auf  den  Staat  ist  d*» 

Mittel,  um  die  etwaigen  Nachtheile  eines  solchen  Monop^ 

verhindern,  weil  der  Staat  in  der  Wahl  des  leitenden  Fa 

prineips  bei  der  Verwaltung  freier  gestellt  ist  und  ihm,  ata 

Gesammtheit,  die  etwaigen  finanziellen  Vortheile  des  Häflj 

zukommen:  wiederum  Fall  der  Bahnen,  Telegraph«!,  • 
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der  Schifffahrts-,  besonders  der  Dampfsohif ffahrts- 

6«) 

Je  mehr  der  Transportdienst  einer  Verkehrsanstalt  aus  der 

Imässigen  Wiederholnng  einer  grossen  Anzahl 

her  einzelner  Thätigkeiten  besteht  und  sich  auf  ziem- 

te *te  mechanische  Regeln  zurückführen  lässt,  also  nach 

mmten  Schablonen  geführt  werden  kann  und  muss; 

je  mehr  in  Consequenz  hiervon  der  Spielraum  des  specu- 

ld  Moments  eingeengt  wird;  endlich  je  mehr  wegen  der 

und  Ausdehnung  und  Grösse  der  Verkehrsanstalt  der  Betrieb 

A  eines  grossen  Beamten mechanismus  durchgeführt 

0  muss:  desto  gleichartiger  betreibt  der  Staat  und  be- 

1  Private  und  vollends  die  hier  unvermeidlichen  Gesell- 

ten natürlicher  Weise  eine  Verkehrsanstalt  und  desto  weniger 

kr  Staatsbetrieb  wegen  seiner  sonstigen,  ihm  etwa  anklebenden 

■\  hinter  dem  Privatbetrieb  technisch  und  ökonomisch  zurück. 

?n  kommen  der  Staatsverkehrsanstalt  die  allgemeinen  Vor- 

der Staatebeamtenschaft  gegenüber  der  Privatbeamtenschaft, 

aas  der  eigentümlichen  Organisation  des  Staatsdiensts  her- 

(§.  71  (f.),  zu  Gute.  Dieser  Fall  liegt  bei  der  Post, 

usenbahn-  und  Telegraphenbetrieb,  unter  Umständen, 

ueh  selten  und  in  geringerem  Maasse,  beim  Dampfs chif f- 

scarse  vor.  Daher  ist  die  Uebernahme  dieser  Verkebrsan- 

i  anf  den  Staat  auch  aus  solchen  Gründen  wieder  passend. 

Manche  Verkehrsanstalten  lassen  sich  zweckmässig  mit- 

tler verbinden,  weil  die  in  einem  einzelnen  Dienste 

i  vollständig  ausgenutzten  Arbeitskräfte  und  Kapitalien 

1  heil  Dienstthätigkeiten  ttlr  mehrere  solche  Anstalten  über- 

D  können.    Daraus  ergiebt  sich  eine  grössere  Oekonomie 

trieb*.  Auch  dieser  Umstand  spricht  ttlr  den  Staatsbetrieb, 

Vereinigung  mehrerer  Verkehrsanstalten  in  Privathänden  zu 

l*4eokliche  factisohe  Monopole  schafft.  Manchfach  bietet  sich  für 

ut  Gelegenheit,  gewisse  Post-,  Bahn-  und  Telegraphenämter 

lenznlegen,  wodurch  der  gesammten  Volkswirtschaft  Kosten 

n  ood  eventuell  niedrigere  Tarife  ermöglicht  werden.19) 

vl;krftch  ist  früher  bei  Dampferlinien  ein  Monopol  vorgekommen,  z.  B.  bei 

'  -r.  Donftodampfschitlfahrtsgeaclbch.  (in  Folge  der  spateren  Freigebung  der 
tjtdihrt  tob  d.  taterr.  Regiening  gegen  Entschädigung  in  Form  ron  Zins- 

kleiner  die  Post*  u.  Telegraphenämtor,  desto  noth wendiger  naturlich  die 

i"fcng ,  so  z.  B.  iu  d.  Schweiz.    Allerdings  hier  auch  öfters  Verbindung 
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f)  Wenn  Privatverkehrsanstalten  nur  mit  Httlfe  bedeut 

finanzieller  Subventionen  oder  wahrscheinlich  wu 

werdender  Zinsgar antieen  zu  Stande  kommen,  so  wir< 

mals  auch  die  directe  Staatsübernahme  besser  als  eine  i 

indirecte  sein,  im  Finanzinteresse  wie  im  volkswirthschai'tli 
häufiger  Fall  bei  Bahnen,  auch  wohl  bei  Canälen.  Wird 

so  vorgegangen,  so  gelangt  wieder  in  heilsamer  Weise  das  Pr 

der  Uebertragung  der  Ertragsergebnisse  von 

und  Passivcursen  zu  practischer  Wirksamkeit:  es  vermii 

sich  dann  das  finanzielle  Risico  für  den  Staat  und  es  ste 

sich  seine  finanzielle  Leistungsfähigkeit  in  Bezug 

Ausdehnung  der  betreffenden  Verkehrsanstalten. 

g)  Je  grösser  die  allgeme ine  Bedeutung  einer  Ver 

anstalt  für  das  gesammte  Cultur-  und  Wirtschaftsleben  eines 

ist  und  je  gleichmässiger  die  Vortheile  derselben  den  ein; 

Bevölkerungsciassen  zu  Gute  kommen,  desto  mehr  erscheint  wie< 

die  Uebernahme  auf  den  Staat  passend,  und  als  das  beste  ! 

die  Interessen  der  Gesellschaft  zu  wahren.  Zugleich  bietet  al 

die  mögliche  Auswahl  zwischen  den  verschiedenen  FinanzpriD 

den  Vortheil,  durch  die  differente  Normirung  der  Benutzung* 

(Tarife)  der  einzelnen  Verkehrsanstalten  und  der  verschie 

Leistungen  der  letzteren,  die  etwaige  Verschiedenheit  der  Iniei 

der  einzelnen  Gesellschaftskreise  unter  nothwendiger  Wahn, 

des  staatlichen  Finanzinteresses  richtig  zu  berücksichtigen. 

Aus  allen  diesen  Geäichtspuncten  empfiehlt  sich  die  I 

nähme  der  Post,  besonders  der  Briefpost  (nicht  so  unbedic 

Packetpost,  noch  weniger  der  Personenpost),  ferner  diejenig 

Telegraphen  und  zum  Theil  auch  der  Eisen  bahnen  undCi 

auf  den  Staat,  während  der  Sc  h  i  f  f  f  ahr  ts  •  und  auch  der  Dampi 

fahrtscurs  wohl  nur  ausnahmsweise  vom  Staate  zu  übernehme!] 

§.  241.  —  B.  Die  finanzielle  Behandlung  der 

kehrsanstalten  des  Staats  im  Allgemeinen.   Aul  > 

Strassen  und  auf  Staats  Verkehrsanstalten  lassen  sich  alle 

beider  Zweige  mit  Bahnämtern  der  Pri?atbahnen ,  oder  Uebertragung  de»  To- 
Telegraphendiensts  an  Priratbahnbeamte ,  was  aber  immer  grössere  Sch*r 

macht,  als  wenn  alle  drei  Verkehrsanstalten  dem  Staate  gehören.    Aach  in  I 

land  jetzt  immer  mehr  Zusammenlegung  ?on  Post-  u  Telegraphenämtern. 

*•)  Es  wird  hier  Manches  auf  die  geograph.  Lage  eines  Landes  ■*.■< 
und  ob  die  Pri?atbetriebsamkeit  ausreicht    England  wird  freilich  keinci 

dampferlinien  nach  dem  Continent  bedürfen,  aber  es  subventionirt  immerhin  die 

nach  Nordamerika  u.  s.  w.    Schweden,  Norwegen,  Dänemark  weideß 

srut  Staatsdanini'er  -  als  Staatsbahnlinien  einrichten. 

Digitized  by  Google 



Finanz.  Behandl.  d.  Staatsverkehrsanstalten  im  Allgemeinen.  545 

:principien  (§.  133)  anwenden  und  in  der  Geschichte  wie 

Gegenwart  finden  sich  Beispiele  der  Anwendung.  Schon 

mstand  spricht  dafür,  dass  sich  auch  hier  nicht  ein  einziges 

als  das  Überall  und  allzeit  und  für  alle  Verkehrsanstalten 

als  das  schlechtweg  „rationelle"  bezeichnen  lässt.  Nur 

gegebene  Zeit  und  für  gegebene  Länder  auf  einer 

;cn  Stufe  der  Cultur  und  Volks wirthschaft  kann  man  eine 

dang  unter  Erwägung  aller  einschlagenden  Verhältnisse 

Dieselbe  wird  für  unsere  Länder  in  der  Gegenwart 

^eodermassen  ausfallen: 

Die  Verwaltung  von  Staatsverkehrsanstalten  nach  dem 

Regalitäts-  oder  Besteuerungsprincip,  wo  durch 

ss  der  freien  Concurrenz  ein  grösserer  Reinertrag  erzielt 

toD,  ist  zu  verwerfen.  Denn  sie  widerspricht  dem  Haupt- 

dessentwegen  der  Staat  Verkehrsanstalten  Ubernimmt,  nem- 

allgenieinen  Verkehrsinteresse.  Sie  hemmt  die  Benutzung 

lehrsanstalten  statt  sie  zu  fördern.  Sie  führt  endlich  zu 

blechten,  ungleichmässigen  Form  der  Besteuerung.  Mit 

t  daher  dieses  Finanzprincip ,  wo  es  etwa  bestand,  wie 

lieb  bei  der  Post,  fast  allgemein  aufgegeben  worden.  Die 

ing  Ober  die  Porti  in  §.  242,  Nr.  1  steht  mit  dem  hier 

i  nicht  im  Widerspruch. 

Jie  Verwaltung  nach  dem  Princip  der  reinen  Staats- 

>e  wäre  im  Allgemeinen  ein  zu  grosses  Zugeständiss  für 

Mzer  der  betreffenden  Anstalten  gegenüber  der  ganzen 

rang,  welche  dann  die  vollen  Rosten  aus  den  allgemeinen 

H  decken  hätte.  Sie  ist  nicht  gerechtfertigt,  weil  die 

'  »ich  niemals  ganz  gleichmässig  vertheilen ;  nicht  nöthig, 

Benutzer  einen  Dienst  geleistet  erhalten  nnd  wenigstens 

eil  sich  leicht  in  der  Beanspruchung  dieser  Dienste  be- 

tn  können;  and  finanziell  bedenklich,  weil  nicht  bloss  die 

®*ten,  sondern  auch  nicht  einmal  die  laufenden  Betriebs- 

gedeckt werden,  während  diese  durch  die  unentgeltliche 

H  noch  steigen.  Durch  eine,  wenn  auch  mässige  Gebühr 

e  Benutzung  auf  das  wahre  Bedürfniss  eingeschränkt,  Uber 

'Monomischer  verfahren.  Die  Finanzlage  einer  Verkehrs- 

&*st  eich  auch  nur  bei  allgemeiner  Zahlung  aller  Benutzer 

«kennen.  Daher  ist  mit  Recht  die  Beseitigung  der  Porto- 

eo>  der  freien  Eisenbahnfahrt  u.  s.  w.  zu  verlangen,  und 

^  anch  meistens  in  der  Praxis  durchgeführt.  Unent- 
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546       2.  B.  2.  K.  15.  A.  Das  Verkehrswesen  im  Allgemeinen.  §.  241.242 

g  eltliche  Dienstleistung  der  Staats  Verkehrsanstalten  soll 

nach  nur  die  seltene  Ausnahme  bilden.  Sie  stellt  dai.i 

verhüllte  Staatsausgabe  dar,  wird  aber  besser  gao 

mieden,  im  Nothfall  sogar  gegen  Uebernahme  offener  Zahl 

der  Staatscasse  an  die  Benutzer,  damit  diese  alsdann  die  g< 

liehen  Gebühren  entrichten. 

3)  Die  Verkehrsanstalten  des  Staats  sind  < 

nach  dem  Gebtihrenprincip  und  nach  dem  privat? 

schaftlichen  Princip  zu  verwalten.  Welches  von 

gewählt,  wie  weit  bei  der  Anwendung  des  ersteren  auf  vollj 

bloss  auf  theilweise  Kostendeckung,  und  bei  der  Anwendul 

zweiten  auf  den  höchst  möglichen  erreichbaren  Gewinn  ab| 

werden  soll,  das  hängt  ab  a)  von  dem  Grade  der  Gemeinnttü 

der  einzelnen  Verkehrsanstalt  und  ihrer  verschiedenen  Trsu 

leistungen,  b)  von  der  Höhe  des  Kostenaufwands  für  die  i 

und  für  den  etwa  mit  ihr  verbundenen  Weg,  c)  von  der  A 

Weise,  wie  der  Staat  diese  Kosten  gedeckt  hat  (durch  Schi 

nähme  oder  Verwendung  ordentlicher  Einnahmen,  besonders  St| 

und  d)  von  dem  Umstände,  ob  und  wieweit  die  Kosten  (Seh 

bereits  amortisirt  sind. 

Hiernach  wird  im  Ganzen  die  Post,  mit  Ausnahme  ein 

Theile,  wie  des  Personen-  und  unter  Umständen  des  Packe| 

ports,  die  Telegraphie  unter  das  Gebührenprincip,  dl 

erbaute  Canal,  die  Eisenbahn  und  der  SchifffahrtJ 

sowie  die  Personen-  und  eventuell  die  Packetpost  ante 

privatwirth schaftliche  Princip  fallen.  Demgemäß  m 

Einnahmen  aus  diesen  Verkehrsanstalten  in  diesem  Werke 

in  die  Abschnitte  theils  von  den  privatwirthschaftlichen  Einna 

theils  von  den  Gebühren  gereiht  worden.  (§.  135.) M) 

§.  242.  Allgemeine  Grundsätze  der  finanzu 

Behandlung  der  Staats  Verkehrsanstalten.  Das  55 

Uber  die  einzelnen  Anstalten  s.  in  den  betreffenden  Atecra 

Die  allgemeinen  Grundsätze,  welche  bei  uns  passend  für  die 

zielle  Behandlung  der  einzelnen  Anstalten  maassgebend  sein  dffi 

müssen  aber  aus  einem  gemeinsamen  obersten  Prineif 

geleitet  werden.    Sie  lassen  sich  kurz  etwa  folgendermaass® 

jede  Anstalt  zusammenfassen:  i 

—~_ ~ ~ ~ — — — — — — — 

**)  Nur  dasa  des  sonstigen  Zusammenhangs  wegen  alle  Zweige  der  P«t  H 

schnitt  von  der  Postgebühr  behandelt  werden.  Ueber  St  ein 's  Polemifc  gwp*  J 
Behandlung  s.  o.  §.  135  Note  5. 
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Die  Briefpost  und  wohl  auch  die  etwa  mit  vom  Staate 

tue  Geldpost  ist  nach  dem  Gebührenprincip,  die  Per- 

post, unter  Umständen  auch  die  Packetpost  nach  dem 

rwirthschaftlichen  Princip  zu  verwalten.    Bei  letzterem 

iässt  sich  aber  die  Anwendung  des  Gebührenprincips  auch 

rtigen. 

Die  GebUhreneinnahme  bei  der  Brief-  und  Geldpost  soll 

sten  und  zwar  unbedingt  die  laufenden  Betriebs- 

a,  im  Aligemeinen  aber  auch  die  Zinsen  des  im  Postwesen 

iden  Anlage-  und  Betriebskapitals  decken,  aber 

l'eberschtisse  oder  nur  solche,  welche  zur  Tilgung  des 
kapitals  und  zur  Ausdehnung  und  Verbesserung  des  Post- 

dienen, geben.  Portoermässigungen,  welche  mit  erheblichen 

o^er  dauernden  Einnahmeausfällen  verbunden  sind,  können 

*ar  später  in  Folge  der  Verkehrssteigerung  wieder  völlig 

I  machen.  Immerhin  wird  bei  ihnen  zu  beachten  sein,  ob 

'ie  weit  sie  vornemlich  einer  Classe  der  Bevölkerung 

*rtheil  gereichen,  und  zwar  derjenigen,  welche  durch  directe 

d  schwer  entsprechend  zu  treffen  ist:  dem  Handels-  und 

eü  dem  Gewerbestande.  In  diesem  Falle  fehlt  das  Merk- 

er gleichmässigen  Gemeinnützigkeit,  so  das  mindestens 

ehr  sorgfältige  Prüfung  verlangt  werden  muss ,  ob  der  Ein- 

ao«fall  nicht  doch  auf  der  Staatscasse  wird  sitzen  bleiben. 

»um  möglichst  vermieden  werden. 

Die  Personen post  muss  bei  uns  wohl  unbedingt  nach 

»rivitwirthschaftlichen  Princip  verwaltet  werden.  Es  ist  da- 

i  ihr  der  höchst  mögliche  Reinertrag  zu  erzielen,  wie  er 

ien  bestehenden  Concurrenzen  erreichbar  ist.  Unsere  gel 

•  Personenposttarifsätze  möchten  vielfach  zu  niedrig  sein. 

I  Praxis  wird  der  Preis  freilich  nicht  so  hoch  steigen  dttrfen, 

he  Post  coneurrenzunfähig  würde,  aber  doch  so  hoch,  dass  der 

!'Mende  Verkehr  die  Mitausnutzung  des  Personals  und  Ma- 

1  der  übrigen  Postzweige,  und  damit  die  ganze  Postanstalt 

rentabel  macht.  Tarifreductionen  in  der  Personen  post 

'fi  daher  immer  einen  finanziellen  Zweck  haben,  solche  in 

*riefpost  können  auch  einem  volkswirtschaftlichen  Zwecke 

na$en,  also  gelbst  zu  einer  dauernden  Einbusse  am  bisherigen 

«mag  führen. 

*l  Ftr  die  Packetpost  liegt  die  Sache  ähnlich,  jedoch  nicht 

'•  *>,  wie  für  die  Personenpost,  weil  bei  ihr  wenigstens  zum 

35»
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Theil  dieselben  Erwägungen  wie  bei  der  Briefpost  in  Be 

kommen  können. 

Wenn  Personen-  und  Packetpost  dem  Staate  directen  I 

bringen,  so  muss  bei  uns  wobl  auf  ihre  Einstellung  hingea 

werden.  Alsdann  sind  die  vielleicht  früher  im  finanziell 

teresse  eingettlhrten  etwaigen  ausschliesslichen  Rechte  de 

auf  den  Betrieb  der  regelmässigen  Personen-  und  Packet!* 

rung  zu  beseitigen,  damit  die  Privatindustrie  die  erforde 

Verkehrsanstalten  schaffen  kann.  Nach  diesem  Gesichtepuiif 

man  mit  Recht  neuerdings  manche  im  Postregal  enthaltet 

rechte  aufgehoben,  so  auch  in  der  neuesten  Deutschen  Post 

gebung. 

2)  Die  Telegraphie  ist  zwar  im  Ganzen  wie  die  Pos 

dem  GebUhrenprincip  zu  verwalten,  aber  doch  schon  mii 

weiteren  Annäherung  an  das  privatwirthschaftliche  Princip. 

sie  dient  in  höherem  Maasse  einem  Classeninteresse  der  l 

und  Gewerbetreibenden,  sogar  vornemlich  dem  Grossband 

Grossgewerbe.  Daher  ist  soweit  als  möglieh  der  Ersatz  < 

triebsauslagen  und  der  Zinsen  und  Amortisationsquoten  des  1 

kapitals  zu  verlangen  und  ein  Ueberschuss  darüber  hinaus  I 

anfechtbar  als  im  Postwesen. 

3)  Canäle  sind,  so  lange  die  grossen  Anlagekosten, 

meistens  durch  Schuldaufnahme  bestritten  werden,  nicht  an 

sind,  nach  dem  privatwirthschaftlichen  Princip  zu  ver 

Der  rein  gewerbliche  Standpunct  einer  höchstmöglichen 

braucht  dabei  jedoch  selbst  während  der  Amortisationszei 

innegehalten  zu  werden,  wegen  der  grossen  Gemeinnützig^ 

hohen  volkswirtschaftlichen  Bedeutung  billigen  Trangpor 

Massenproducten  zur  Consumtion  wie  zur  Verwendung  in  d< 

duetion  der  Gewerke  und  der  Landwirtschaft.  Es  genügt, 

aus  dem  Reinertrag  das  Kapital  verzinst  und  getilgt  werdea 

Dies  ist  aber  auch  gewöhnlich  zu  verlangen  und  ein  Gewi 

rüber  hinaus,  der  bei  mässigen  Tarifen  erzielt  wird,  ist  im 

auch  statthaft.  Später,  nach  erfolgter  Amortisation  des  J 

kapitals  wird  bei  den  Canälen  das  GebUhrenprincip  um  m 

eintreten  dürfen,  je  ausschliesslicher  sie  dem  Massentransport  ii 

4)  Eisenbahnen  sind  zunächst  ebenfalls  nach  dem 

vatwirthschaftlichen  Princip  zu  verwalten,  solang« 

grosse  in  ihnen  steckende  Kapital  zu  verzinsen 

zu  amortisiren  ist.    Sie  dürfen  selbst  zu  einer  grösat 

Digitized  by  Google 



'inwHsitz*»  für  die  finanz.  Behandlern^  d.  Staatsrerkehrsanstahen.  549 

i  Rente  gebracht  werden,  wenn  diese  nicht  durch  monopo- 

e  Ausbeutung,  Ausschluss  berechtigter  Concurrenzlinien  u.  b.  w., 

i  durch  die  freie  Verkehrsgestaltung  erreicht  wird, 

nicht  Steuer,  sondern  wie  bei  den  PriFatbahnen  Gewerbs- 

i*t.  Der  Vortheil  beim  Staats  bahn wesen  besteht  jedoch 

<lass  eine  solche  Verwaltung  nach  dem  rein  gewerblichen 

atz  nicht  unbedingt  nöthig  ist  (§.  236).  Ist  dieser 

:irz  gleichwohl  der  die  Verwaltung  leitende,  so  wird  die 

M  aber  immer  noch  nicht  schlimmer,  wie  beim  Privatbahn- 

Dagegen  ergiebt  sich  der  Vortheil,  dass  die  grösseren 

*hüs$e  der  Staatscasse  zufliessen  und  dann  zur  Deckung 

r  Deficite  anderer  Bahnen  verwendet  werden  können.  Auf 

Veise  lasst  sich  am  Leichtesten  ein  gutes  Bahn  System  im 

Staatsgebiet  durchführen.  Das  Streben  nach  höchst  mög- 

Hente  ist  um  so  weniger  bedenklich,  wenn  es  durch  Tarif- 

cen,  besonders  im  Güterverkehr  verwirklicht  wird,  —  oft 

•te  Mittel  dafür.  Ein  absichtlicher  Verzicht  auf  einen  müg- 

teberschuss,  der  durch  übermässige  Tarifreductionen 

I  würde,  ist  dagegen  im  Allgemeinen  nicht  nothwendig,  und 

nt  zweckmässig  nach  vollendetem  Ausbau  wenigstens  der 

nten  des  Bahnnetzes.  Ein  solcher  Verzicht  sogar  auf  den 

Ersatz  der  Zinsen  —  also  die  Anwendung  des  Gebühren- 

i  —  ist  vor  erfolgter  Amortisation  des  Baukapitals  selbst 

ht.  Letzteres  um  so  mehr,  je  mehr  bloss  der  Personen  , 

.■•rs  der  Vergntigungsverkehr  profitirt,  je  weniger  wichtig  eine 

ftr  den  Güter-,  besonders  für  den  Massenproductenverkehr 

J  je  nngleichmässiger  die  Staatsbahnen  sich  über  das  Staats- 

strecken.    Denn  hier  nehmen  die  einzelnen  Landestbeile 

■ken  Antheil  an  dem  Nutzen  der  Bahnen.  Es  gilt  dann  von 

%en  Tarifen  etwas  Aehnliches  wie  im  Staatsforstwesen  von 

■igen  Holzabgabe  (§.  202). 

•MI  wenn  das  Baukapital  der  Bahnen  ganz  oder 

•«iitheiU  getilgt  ist,  die  Bahnen  sich  möglichst 

hmäggjg  über  das  Staatsgebiet  ausdehnen,  ist  das 

^renprincip  zulässig.  Von  den  einzelnen  Transport- 

en der  Bahnen  wird  es  dann  besonders  der  Massengüter- 

-to  und  der  Personenverkehr  in  den  niederen  Wageuclassen  sein, 

^ durch  starke,  selbst  dauernde  Einbusse  bringende  Tarifreduc- 

begünstigen  ist  (§.  268, 270, 271).  Bei  dem  sonstigen  Transport 
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wären  dagegen  Tarif redaetionen  nur  zulässig,  soweit  sie  den 

ertrag  der  Unternehmung  steigern.82) 

5)  Schifffahrts-,  insbesondere  Dampf schifffahrU« 

sind  nach  dem  privatwirthscbaftlichen  Princip  zu  verwalten, 

auf  sehr  wichtigen  Strecken,  für  gewisse  Transporte  darl 

dessen  das  Gebührenprincip  angewendet  werden.  Eine  S 

Stellung  kann  solche  Schifffahrt  ausserdem  als  Zweig  des 

wesens  einnehmen. 

Die  vorstehenden  Sätze  sind  das  Resultat  einer  zugaoij 

fassenden  Betrachtung  des  gesammten  Verkehrswesens, 

solche  Betrachtung  muss  der  Besprechung  der  einzelnen 

und  Anstalten  vorangehen.  Jene  Sätze  dürfen  als  Reg 

unsere  Staaten  gelten.  Sie  können  und  werden  mitunter! 

nahmen  erleiden,  alsdann  aber  mit  der  nicht  zu  übersei) 

Consequenz  fUr  die  Volkswirthschaftspolitik  und  die  Finanzei 

Staat  betrachtet  die  Uebernahme  von  Verkehrsanstalten  ■ 

so  wesentliche  Aufgabe,  dass  er  ihre  Kosten  wie  dieji 

der  meisten  Thätigkeiten  zur  Durchführung  wesentlicher  \ 

zwecke  ganz  oder  theilweise  aus  allgemeinen  Steuer 

streiten  zu  dürfen  glaubt.  Ob  diese  Consequenz  richtig  ist, 

im  einzelnen  Falle  entschieden  werden:  im  Allgemeine 

es  zu  bezweifeln. 

16.  Abschnitt. 

Eisenbahnen. 

1.  Die  Systemfrage:  Staatsbahnen  oder  Privatbahnen?') 

§.  243.  Einleitung.  Das  Urtheil  lautet  nach  dem  Erg 

der  Erörterungen  über  das  gesammte  Verkehrswesen  im  ii 

**)  Daher  Ümpfenbach's  Anwendung  des  Oebuhrenprincips  auf 
bahnen  yerfrüht ,  Fin.  §.  37  —  39.    Ganz  in  Uebereinstimin.  mit  Obige*  I 

Frage  d.  Tariferhöh.  Jena  1874  (aus  Hildebrands  Jahrb.  XXII)  S.  31  ff. 

*)  Die  eingehende  Behandlung  der  Eisenbahnfrage  ist  hier  ans  der« 

im  Ganzen  wenig  verändert  herüber  genommen  worden.  Vgl  6.  A.  §.  Ifc  * 

den  an  sich  richtigen  Einwand  vom  Standpuncte  strenger  Systematik  ans  £3 

genauere  Darlegung  dieser  Lehre  in  der  Finanz  Wissenschaft  habe  id 

mehrfach  schon  oben  geäussert  S.  u.  A.  die  Note  1  des  vor.  Abschnitts,  S  - 

Meine  jetzige  Behandlung  der  Frage  ist  nur  im  Ganzen  den  St*atsei>öJ 

principiell  noch  etwas  günstiger  als  in  d.  6.  A.,  wo  der  bezügliche  A 
bereits  ganz  von  mir  herrührte.  Es  erklärt  sich  dies  einmal  aus  den 

fahrungen  im  Eisenbahnwesen,  die  auch  in  der  Eisenbahn  Ii  teratur  der  w 

Zeit  eine  grosse  Bewegung  und  eine  bemerkenswerthe  Wandelung  zu  Gonstt 
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Allgemeinen  zu  Gunsten  der  Staatsbahnen, 

Erachtens  muthmasslich  die  Zukunft  gehören  wird. 

fciHü  hervorgerufen  haben ;  sodann  mehr  noch  aus  der  immer  mehr  gewonneneu 

uV  welche  ich  in  der  „Grundlegung"  darlegte,  von  der  Aufgabe  des  zwangst 
&»  .nha  chaf  1 1  ich  en  Systems  und  der  volkswirtschaftlich  und  social- 

nchtigen  Schoidung  zwischen  eigentlichem  Privateigentum 

itvirthschafien  und  „öffentlichem  Eigenthum"  in  den  Händen  des 
6L-J  der  Selbstverwaltungskörper  oder,  dies  in  meiner  ökonomischen 

kpt  in  der  Grundlcg.  ausgedrückt,  der  Z wangsgemein w irthschaf ten. 

t&t  speciell  in  dieser  Frage  für  mich  noch  massgebend  die  schärfere  Er« 

-n  der  nothwendigen  und  berechtigten  Function  der  „öffentlichen  Un- 

uif*  aach  in  der  materiell-wirthschaftlichen  Sphäre,  als  eines  hauptsächlichen 
«r  richtigen  Einengung  des  Gebiets  des  privatwirthschaftl.  Syst.  Uberhaupt 

Actiengesellschaftswesens  specioU.  Ich  beziehe  mich  hierfür  auf 

fall  aber  ActiengeseUschaften  auf  dem  Eisenacher  socialpolit  Gongr.  Ib73 

Vcrkandl  u  Hildebrand s  Jahrb.  XXI).  Die  priucipiellen  Anschauungen 

Fragen  der  „Organisation  der  Volkswirtschaft",  welche  in  der  Hauptsache 
ieiaer  Eisenbahnlehre  in  der  6.  Ausg.  iL  in  jonem  Keferate,  sowie  in  der 

-j-4i*f 1  entwickelt  u.  begründet  worden  sind,  wurden  früher  vielfach  angegriffen 
•  o&  den  Fachgenossen  verwandter  Richtung  bemängelt.  Ich  kann  mit  Genug- 

— --uören,  dass  sich  jene  Anschauungen  seitdem  immer  mehr  Bahn  gebrochen 
.^i,  wie  dies  in  volkswirthschaftl.  Fragen  öfters  so  geht,  schon  jetzt  beinahe 

--•.critändliehe-4  sogar  bei  ehemaligen  principieUen  Gegnern  gelten.  Nament- 
Schwenkung  in  der  öffenü.  Meinung  uud  bei  vielen  Stimmführern  der 

v ;  Freihandelsschulo"  zu  Gunsten  d.  Staatsbahnsystems  sehr  bemerkenswerth, 

•»■^lchtspuncte ,  welche  im  Text  in  der  Eisenbahnfrage  vertreten  werden, 
dem  Erscheinen  der  6.  Ausg.  immer  aUgemeinere  Zustimmung  gefunden, 

-imin  Erfahrungen  mit  dem  „Gründungswescn"  bei  den  jüngeren  deutschen 

>  iUhaen,  die  in  der  ganzen  Welt  gewonnene  Einsicht,  dass  die  „Concurrenz" 

..-*-<->eü  in  keiner  weise  dir  erwarteten  Früchte  trug  ,  der  Tarifwirrweii 

*.  iUnd,  die  Erprobung  des  Staatsbahnwesens  bei  uns  —  und  zwar  Bau  und 

nrch  den  Staat  —  erklären  di«;se  Wandelung  der  Meinungen  zur  Genüge, 

b  unn  eine  so  eingehende  Beweisführung,  wie  sie  im  Texte  in  der  Frage 

m-  o.  Privatbahnsystems  erfolgt,  in  nicht  zu  ferner  Zeit  als  ein  hors  d'oeuvre 

-  literarische  Bewegung  in  den  Eisenbahnfragen  war  in  den  letzten  Jahren 

L'Uft  Wir  haben  besonders  werthvolle  Untersuchungen  „induetiver  Art"  er- 
-t-rr  ..das  Problem  der  Concurrenz  unter  den  besonderen  Umständen  des  Eisen- 

*a*-\  wo  Cohn's  u.  gen.  Werk  hauptsächlich  hervorzuheben  ist.    Die  Be- 
.  — ■:  Arbeit  und  einzelner  kleinere!  ändert- r  tieft  rOTnemlich  dann,  mit  dem 

*  henmaterial  die  Sätze  zu  belegen,  welche  nach  der  deduetiven 

*os  dem  Wesen  der  Eisenbahnunternehmung  und  der  bei  ihr  bestehenden 

■~z  1er  Concurrenz  abgeleitet  werden  können  und  wurden.   „Einige  Lehrbuch- 

,.pkir  können  naturlich  die  Beweisführung  nicht  allseitig  liefern    aber  doch 

»  jpi eilen  Hauptpuncte  richtig  und  mit  genügender  Schärfe  darlegen, 

daut.e  kIi  in- ii,. t  RlffflWhwIfthw  In  d.  t,.   \.  dei  r  inanzwUsonschaft 

aeoeren  „induetiven"  Forschungen  gegenüber   vindiciren  zu  dürfen  (vgl. 
Streitfragen  d.  Eisenbahnpolitik,  Berl  1874,  S.  8). 

M  ganze  Broachürenfluth  hat  sich  in  Deutschland  au  zwei  jüngste  Vorgänge  in 

itiihn politik  angeknüpft,  an  die  preuss.  Untersuchungscommission 

Eisen  bahnconcessionsweson    ,1^74)   und    an  das  Project,  die 

cken  Hahnen  in  Keichseisen bahnen  zu  verwandeln.  Gross  ist  das 

■iandkheErgebniss  dieser  StreitschrifUiteratur  für  die  Ökonom.  Seite  der  Eisen- 

*<f«  aicht   Spreu  uberwiegt  den  Weizen  weitaus.  Ich  führe  sie  indessen  unteu 
lolkandig  an,  wenigstens  soweit  ich  sie  selbst  kennen  lernte,  weil  sie  immer- 

-  /rate*  Bild  von  dem  Principienkampf  giebt.  Der  Bericht  jener  Uutersuchungs- 
*wn  kommt  über  Halbheiten  leider  nicht  hinaus. 
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Dieses  Urtheil  ist  jetzt  noch  einer  Prüfung  bloss  na 

Verhältnissen  des  Eisenbahnwesens  an  und  fU 

Werthvoller  sind  die  vielfachen  Erörterungen  über  Tarifpolitik.  1 

auch  ihr  rein  wissenschaftliches  Interesse  für  die  Theorie  der  Preisbilthl 

(S.  u.  §.  264). 

Endlich  beginnt  die  immer  reichere  technische  Literatur  über  Eisen! 

allmälig  auch  ein  wenig  die  national  ökonomische  Seite  der  Bahnen  niM 

freilich  bisher  meist  ohne  genügende  Beherrschung  dieser  Seite  der  Fr« 

sonders  hervorzuheben  sind  hier  v.  Weber's  Schriften,  namentlich 
Hier  tritt  zwar  klar  die  rein  autodid actische  nationalökonomi>ch-  iii 

Verfassers  hervor.  In  der  von  ihm  sehr  richtig  behandelten  Fragr  der  Iii 

Secundärbahnen  hat  Weber  z.  B.  noch  keine  Ahnung  davon,  dass  hier  ii 

bedeutsamer  Specialfall  des  allgemeinen  Gesetzes  des  extensiven  u.  inten?  <A 

anbaus  gerade  in  Bezug  auf  das  We gewesen  vorliegt,  wie  ich  in  d,r  »■  ä 
schon  nachgewiesen  habe.  Aber  überall  kommt  Weber  doch  als  eminente« 

und  Kenner  des  Eisenbahnwesens  auf  die  richtige  Spur  des  National  m 

Ganz  isolirt  steht  die  sonderbare  Ansicht  von  L.  Stein,  der  —  im  A 

wesen,  dieser  Blüthe  des  speculativeu  Kapitalismus,  „eine  Erscheinung:  ieÄ 

der  Selbstverwaltung'4  (!)  sehen  will  und  „nicht  versteht,  wie  man  <fl 
allenthalben  befördern,  aber  in  diesem  wichtigen  Theile  der  Verwalt  :ru  .im 

ausschliessen  will"  (Handb.  d.  V.-rwaltungslehre,  2.  A.,  Stuttg.  187(5.  S.  I 
Princip  <ier  Selbstverwaltung  im  Eisenbahnwesen  kann  nur  zu  Bahnen  «I  rl 

«raltungskörper,  der  Provinzen,  Kreise,  Gemeinden,-  neben  den  Staatshalt 

Loc  albahnen),  aber  doch  wahrlich  nicht  zu  Bahnen  von  Actiengev  1!  '  fral 

Stein's  Ausführung  a.  a.  0.,  S.  408,  scheint  mir  zur  nemlichen  Conseqnen/l 
zu  müssen.    S.  u.  §.  252,  bes.  §.  255. 

Literatur.  Geschichte  u.  z.  Th.  Statistik  d.  Eisen  bahn  wes.:  SM 

Geschichte  d.  Eisenbahnen.  1.  Th.,  Bromb.  1872,  2.  Th.  1876.  SchmeHl 

schichte  d.  deutsch.  Eisenbahnwesens,  Lpz.  1S7J.  J.  Michaelis,  Deutschi 

bahnen,  3.  A.,  Lpz.  1863.  Behm,  d.  modern.  Verkehrsmittel,  Ergänzung 

Petermann's  geogr.  Mittheil.  Kr.  X.  v.  Neumann -Spallart  (Wien),  W 

über  Product.,  Welthandel  u.  Verkehrsmittel,  in  Behm's  Geograph.  Jahrb..  ds 
bis  2  Jahr  erscheint,  so  in  B.  VI  (1877)  S.  665  ff.  über  Eisenbahnen  feli*- 

sind  vorzüglich  u.  sehr  dankenswerth.  Ebenso  v.  dems.  Verf.  im  oflic,  fcs 

rieht  über  d.  Pariser  Ausstell.,  Wien  1867).  Dann  die  meistens  jahrlichen  » 
und  halbamtlichen  Statistiken  des  Eisenbahnwesens  der  einzelnen  Lini 

Deutschland  bes.  die  deutsche  Eisenbahnstatistik,  herausgeg.  von  der? 

führenden  Direction  des  Vereins  D.  Eisenbahn verwalt.,  XXV.  Jahrg.  f.  1 ST4 

1876.  Für  Preussen,  Statist.  Nachrichten  v.  d.  preuss.  Eisenbahnen,  hera 

Handelsministerium,  letzter  B.  f.  1875,  Berl.  1876  (die  beste  amtl.  Eiseobah 

Für  Oesterreich,  Nachrichten  v.  d.  österr.-ungar.  Bahnen,  Wien  1876.  - 

bahnjahrb.  v.  Oest.-Ung.  v.  Kohn,  jahrl.  —  Für  d.  Geschichte  des  enrj 

bahnrechts  u.  bes.  f.  d.  wichtig.  Enqueten  d.  f.  B.  d.  u.  gen.  Werks  r  G 

Der  Bericht  des  parlam.  Ausschusses  v.  1872  auch  bei  Dorn  a.  a.  0.  (s.  a. 

Volkswirthsch  aftl.  u.  volkswirthschaftspolitischc  (ver**l 

rechtliche)  Seite.  Knies,  d.  Eisenbahnen  u.  ihre  Wirkungen.  Braunol 

<noch  immer  beachtenswerth ,  richtige  Betonung  der  Relativität  der  Ai 

für  u.  wider  in  der  Staats-  u.  Privatbahnfrage,  S.  38  ff.).  0.  Michaelis.  4 

d.  Eisenbahnen,  1861,  ders.,  Haftpflicht  u.  natürl.  Monopol  der  Bahn,  volb 

Vierteljahrsschr.,  1863,  II,  ders.,  Differ.  Tarife  d.  Bahnen,  eb.  1864, 1,  ders 

bahnactionäre  u.  Interessenten,  eb.  1864,  II,  jetzt  z.  Th.  im  1.  B.  seiner  t> 

schaftlichen  Schriften  (Michaelis  damals  in  diesen  wie  in  seinen  and.  Art» 

typischer  Vertreter  der  „Deutschen  Freihandclsschule").  —  Schäffle,  in* 

schafü.  Syst.  menschl.  Wirthscb.,  2.  A.,  §.  262  fT„  3.  A.  H,  230  ff.  —  Jag«' 

v.  d.  Eisenbahnen,  München  1865.  —  Vogt,  Schweiz.  Studien  über  Eisenbii 

deutsche  Vierteljahrsschr.  1859;  ders.  über  die  Frage,  ob  Eisenbahnen  a.  % 

Staate  oder  v.  d.  Privatindustrie  zu  bauen  in  d.  Annales  de  1'associaL  iitern 
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rtmiehen.  Diese  Präfang  miiss,  wie  in  den  analogen  anderen 

n,  immer  von  dem  doppelten  Standpuncte  des  volkswirth- 

i  des  sdences  social.  4.  scss.  (Berne),  Par.  et  Brüx  1866.  p.  635—650  (mit 

tt  Debatte).  —  Perrot,  d.  deutschen  Eisenb.  Rost.  1870,  ders.,  die  Reform 

^bafcatarifs  im  Sinne  d.  Pennyporto,  Bremen  1S69  u.  viele  Aufs,  in  Zeitschr., 

»'iifiihrong  immer  sich  in  gleicher  Weise  wiederholend.  S.  Perrot's  Eisen- 
•frm.  Rost  (1871),  ders..  Dentsche  Eisenbahnpolit,  Berlin  1872,  ders.,  die 

'iiharife  der  Eisenbahnen,  Berl.  1874.  —  Mehrfache  Verhandlungen  anf  den 
hrn  foftswirthsch.  GongT.,  so  zu  Stuttgart  1861,  zu  Danzig  1872,  zu  Wien  1873. 

—  «teten  Bemühen,  durch  Aufstellung  irgend  einer  Formel  (Trennung  v.  Fahr« 
hrverkehr,  bestimmte  Tarifprincipien  u.  s.  w.)  das  unliebsame  Zugeständnis* 

>r>  ra  können,  dass  die  Grundsätze  des  privatwirthschaftl.  Conen rrenzsystems 

?  Eisenbahnwesen  unanwendbar  zeigen.  S.  auch  in  dieser  Richtung:  Dorn.  • 

>*  <L  Eisenbahnpolit.  Berl.  1874  („nicht  Concurrenzlinie .  sond.  Concurrenz 

■r  Linie".  „Beseitigung  des  Tractionsmonopols  der  Eisenbahnen"  u.  s.  w.). 
irMt  u.  dagegen  G.  Cohn,  Strcitfr.  d.  Eisenbahnpolit,  S.  8  fT.,  wo  alle  diese 

i>n  gerade  nach  den  engl.  Erfahrungen,  unter  Bezugnahme  auf  Cohn's  grosses 
i'-z* wiesen  werden.  „Freiheit  auf  der  Schiene  gilt  in  England  bei  allen  Theilen, 

~<i-h  der  AgilollHOB  f.  EbeDbohnreform,  als  in  der  Wirklichkeit  umk-nkbar". 

■i  Üe  nach  dem  prineip.  Standpuncte  wandelbaren  Verhandlungen  über  Eiscn- 
auf  d.  deutsch.  Handelstage,  z.  B.  1871  (D.  Handelsbl.  1871,  Nr.  20.  21), 

5  Vrbeiten  t.  Alex.  Mayer  u.  A.  m  ;  so  auch  später. 

"  Putsche  Hauptwerk  über  Eisenbahnpolitik  ist  jetzt  das  mehrfach  genannte 

'ihn.  Untersuchungen  über  engl.  Eisenbahnpolit.,  1.  B.  die  Eutwickl.  d.  Eisen- 
^  t7<reb.  in  England,  Lpz.  1*74,  mit  d.  Mitthcil.  aus  d.  engl.  Eisenbahnenquöten 

i  S.  316  ff.  321  ff.),  2.  B.  zur  Beurtheil.  d.  engl.  Eisenbahnpolit,  1875.  Die 

j  •  des  Verf.  stimmen  in  den  Hauptprincipien  durchaus  mit  meiner  Eisenbahn- 

er*«.  Ders.  in  der  obengen.  Broschüre  (Quintessenz  des  grossen  Werks); 

tHer  eine  akadem.  Vorbildung  zum  höheren  Eisenbahnrerwaltungsdienst.  Zürich 

fi-  Franqueville,  Eisenb.-Concurrenz  u.  Fusionen  in  England,  deutsch 

rrgime  des  travaux  publ.  en  Angleterre")  v.  Wilko  u.  t.  Nördling,  Wien 
S*i,  Uekonomik  der  Eisenbahnen.  Wien  1871  (unausgeführt).  —  Handbuch 

x^efctwesens  r.  Haushof  er  (B.  1,  Grundzüge  d.  Eisenbahn  wes.,  wirthschaftl. 

:»fi»endes  systemat  Werk),  v.  Paulus  (B.  2,  Bau  u.  Ausrüst  d.  Eisenbahn.), 

:aidt  <B.  3.  Verwalt  d.  Eisenb.  u.  Buchfuhr,  im  Eisenbahnbetrieb),  Stuttg. 

-L  Stein.  Finanzwiss.,  3.  Ä.,  S.  250.  Handb.  d.  Verwaltungslehre,  2.  A., 

!  I  c 

^.«eibahnrec ht  u.  Verwandtes  (Expropriation):  Reyscher,  d.  Recht  d. 
v  4  Bahnen.  Tab  1852.    Bessel  u.  Kuhlwettcr,  preuss.  Eisenbahnrecht. 

*>5-57.   Beschorner,  Deutsches  Eisenbahnrecht,  Erl.  1858.    Koch,  D/s 

Marb.  1860.    G.  Meyer,  Recht  d.  Expropr.,  Lpz.  1868.  Förstemann. 

'  Bienbahn recht.  BerL  1869.    H.  Rösler.  soc.  Verwaltungsrecht,  II.  B.,  Erl. 

.  4  419  ff.    Michel,  österr.  Eisenbahnrecht,  Wien  1*60.    L.  Stein,  z.  Eisen- 

•.-'»ü'lunjr.  Wien  1872.  Hodges,  law  affect  railwaya,  .'».  ed.,  London  is'^. 
n*ti.  law  of  railways,  4  ed.,  2.  vol ,  Lond.    Palaa,  dict  legisl.  et  reglem.  des 

ls  h  fer.  2.  ed.,  Paris  1 872.  S.  auch  meine  Grundleg.  Kap.  V.  A.  20  (Zwangsenteign.  i. 

^■  h nisch es,  Verwaltung  im  Allgem.  z.  Th.  schon  in  obiger  Literatur 
'A.»ncm.  Seite  '1-  Bohnen  u.  aber  Eisenbahnrecht  Sonst  besonders:  v.  Weber. 

'*  i  Dsenbahnwes.  (Abriss  d.  Gesch.,  Techn.,  Adminlst.,  Statistik),  2.  A.,  Lpz. 

I  I.  A.  ?.  Schmitt.  Lpz.  1873  (sehr  beachtenswerth  auch  für  die  National- 

en   Dann  zahlreiche  meist  kleinere  z.  Th.  populäre  Schriften  v.  r.  Weber: 

*-tiT i4oalitM  u.  Entwickelbarkeit  d.  Eisenb  ,  Lpz.  ls75  (gelangt  zu  sehr  beicuts. 

-Cü*.  fcnehtspuneten ,  die  die  Techniker  und  die  Staatsverwaltung  meist  bisher 

"'^ni,  Popol.  Erörterungen  ron  Eisenb.  Zeitfragen,  4  Hefte.  Wien  u.  s.  w.  Is76, 
Sortaahpnr  u.  Schmalspur,  Nr.  2.  Werth  u.  Kauf  der  Eisenb.,  Nr.  3,  Praxis 

d.  Eisenbahnbetriebs,  Nr.  4,  Priv.-.  Staats-  u.  Reichsbahnen,  alle  wichtig 

'•■nl.Mon   i,  Finannnann,  bei    Nr.  I;   National  ...  Eisenbahnpolitik,  Wied 
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schaftlichen  Pro ductionsintcresßes  einer-  und  des  alU 

m e i  n -volkswirthschaftlichen,  des  Vertheilungs-  und  des  soci 

politischen  Interesses  anderseits  erfolgen  (§.  156,  158). 

1)  Von  dem  erstgenannten  Standpuncte  aus  ist  die  Frage  n 

dem  Bahnsystem,  ob  Staats-,  Privat-,  oder  ob  etwa  ein  ansSti 

und  Privatbahnen  „gemischtes"  System  den  Vorzug  verdk 

u.  s.  w.  1876.  —  Schwabe,  über  die  engl.  Eisenbahnen,  Berlin  1S71.  —  H: 

wig,  Uber  das  Eisenbahnwesen  bes.  Londons,  Berl.  1874.  —  Wehrmani«,  Jl 

Studien  über  Anlagen  u.  s.  w.  der  engl.  Eisenbahn.,  Elberf.  1877.  —  Perdoi 

traite  element.  d.  chemins  de  fer,  Par.  (z.  B.  3.  ed.  1865).  Goschler,  eifk 

chemin  de  fer,  4.  vol.,  Par.  1S65— 68.  —  Jacqinin,  exploit.  d.  chemin  de 
Paris  1S67,  1868. 

E is e n  bahn re form,  Frage«  der  Staatsaufsicht  über  die  Priiatbati 

Deutsche  Keichseisen bahnfrage  u.  dgl.  in.  Bericht  der  Specialcommhäi 

Untersuch,  d.  Eisenbahnooncessionswesens.  Mit  Anlagen.  Berlin  1S74  (Nr.  11.  Pu 

des  Hauses  der  Abgeordn.,  12.  Legislaturperiode  l.  Sess.  1873—74).  —  FftM 

d.  allg.  Fragebogen  d.  Untersuchungscomm.  üb.  d.  Eisenbahnconcessionsvcs.  bei 

Berl.  1873.  —  Entwarf  eines  Reichs*isenbahngesetzes,  aufgestellt  im  Reicb»ebcal| 

amte,  Berl.  1874.  Vorläufiger  Entwurf  eines  Reichseisenbahngesetzes  (2.  amtl  Ö 

Berl.  1875.  —  Dieser  Vorlauf.  Entwurf,  Beurth.  v.  Ver.  d.  Privateisenb.  im  D.  B* 

Berl.  1875.  —  Entwurf  eines  Gesetzes,  betr.  d.  üebertragung  der  Eigenth-  u. » 
Rechte  des  Staats  an  Eisenb.  auf  d.  D.  Reich,  Berl.  1876.  Bemerk,  des  Ye«ii 

Privateisenb.  zu  diesem  Entwürfe,  Berl.  1S76.  Viel  u.  reichhaltigstes  legislat» 

Statist.  Material  zu  den  neueren  Fragen  üb  Eisenbahnpolit.,  bes.  auch  aber  d.  Ks 

eisen  bahn  frage  in  Hirth's  Annalen  d.  D.  Reichs,  bes.  im  Jahrg.  1876.  — E.  Ii 

schild,  Ideen  üb.  Umwandl.  d.  Bahnen  zu  Reichseisenbahnen,  Braunsens.  !>* 
V.  Böhmer t  (Gegner  d.  Reichsb.),  Enquete  üb.  die  Reichseisen  babnfra&e.  3 

Lpz.  1876.  —  Tariferhöhung  od.  Reichseisenbahnen  ?  Von  einem  Fachmann  (f.  E 

Berlin  1876.  —  Weizmann,  die  Deutsche  Reichsbahn,  Berlin  1876  (für).  tSL 

ders. ,  die  Eisenb.  als  öffentl.  Strasse.  Berl.  1875,  u.  zur  Eisen bahnrefonn.)  — 

Jahre  preuss.  deutscher  Eisenbahnpolitik,  Lpz  1876  (für  Reichsb.)  —  C.  f*al( 
z.  Orientir.  in  d.  Reichseisen  bahn  frage,  1876.  —  Die  Reichseisenbahnfrage,  Bei 

Lösung  derselben  von  einem  Fachmanne.  1.  Heft,  Erwerb  d.  deutschen  Bahne* 

d.  Reich,  Lpz.  1876  —  .Schaffte ,  Mater,  z.  Eisenbahnfrage,  Tüb.  Zeitschr. ! 

S.  352  fF.  —  A.  Wagner,  la  quistione  delle  strade  ferrate  deU  Impero  Gerei 

Rivista  Internationale,  Mtrzo  1876.  —  A.  Held,  d.  Uebcrgang  d.  deutsch.  Rj 

an  das  Reich  (für),  Landwirthsch.  Jahrb.  1876,  S.  1065—1128.  —  Runde 

Reichseisenbahnproj.,  Braunsen w.  1876.  —  Bodenheim,  Verkehrswege  Dental 

Hannov.  1876.  —  Unter  den  Gegnern  gegen  die  Centralisation  d.  Eisenbahnwe* 

gegen  die  Reichsbahnen:  Mor.  Mohl,  üb.  d.  Entw.  eines  Reichseisen bahn?e- 

gart  1874  u.  1875,  ders.,  die  Frage  v.  d.  Reichseisenb.  erörtert,  Stuttgart  ISTi 

v.  Weber  in  der  oben  gen.  Sehr,  über  die  Privatbahnen  u.  s.  w.  —  v.  Unrc 

der  „Gegenwart"  von  Lindau  1876  (altes  Manchesterthum).  —  v.  Varnbüler. 
d.  Reich  d.  deutsch.  Eisenbahnen  erwerben?  S.  auch  die  Verhandl.  über  di<?  fr 

eisenbahnfrage  auf  d.  Bremer  volkswirthsch.  Congr.  1876  (Verh.  Berl.  1876).  mi 

Referat  v.  Böhmert  gegen  (Standpunct:  mehr  Privatbahnsystem),  von  mir  fi 

Consequenz  des  Staatsbahnsystems);  in  der  Debatte  bes.  Nasse  gegen  (für  Ss 

bahn,  aber  gegen  Reichsbahn),  Stephan  gogen  (Furcht  vor  weiteren  Cöbs*^ 

—  Zu  dem  Bemerkenswerthesten  für  Privat-  u.  gegen  Staats  bahnen  geht« 

vielfachen  Stellen  in  St roussberg's  ,  Dr.  Strausberg  u.  sein  Wirken",  Berlin  ! 
Für  Oesterreich  vgl.  z.  B.  Denkschr.  der  Prager  Handelskammer  (Sek * 

Reform  d.  Eisenbahnwes.,  Prag  1874.  Bing,  Eisenbahnprogr.,  1875.  Denk*! 

Ausschusses  d.  nieder-österr.  Handelskammer,  Wien  1876. 

Die  Tarif  fragen  werden  in  den  meisten  dieser  Schriften  mit  berührt  uc<! 

auch  ftir  die  prineip.  Frage,  ob  Staats-  ob  Privatbahn?  mit  von  Bedeutung  l 

Schriften  aus  d.  Speciallit  unten  in  §.  264,  Note  2. 
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*tens  allein  betrachtet  worden.  Dasjenige  System  ist  hier  vor- 

leben, welches  das  unmittelbare  BedUriniss  der  Communication 

:  des  Transports,  dem  das  Eisenbahnwesen  dient,  am  Besten 

™ügt  Grade  in  dieser  Beziehung  muss  im  Voraus  die  Re la- 

ust aller  einzelnen  Argumente  für  und  wider  Staats  und  Privat- 

iven anerkannt  werden:  es  lässt  sieh  aus  diesen  Beweis 

inden  allein  ein  allgemeingültiges  Gesetz  oder 

i'ffl  nicht  einmal  für  ein  bestimmtes  Land  in  be~ 

mmter  Zeit  gewinnen.  Licht  und  Schatten  sind  im  Ein- 

sen manchfach  verschieden,  im  Ganzen  ziemlich  gleich  vertheilt, 

krlich  ist  es  ein  Irrthum  zu  meinen,  wie  es  von  einseitigen 

ftigangern  oft  geschieht,  gewisse  Uebelstände  würden  mit  dem 

*k>el  des  Systems  ohne  Weiteres  verschwinden.  Denn  dieselben 

oftmals  tiefer  und  hängen  mit  dem  Umstände,  ob  die  Bahnen 

h  Landes  Staats-  oder  Privatbahnen  sind,  oft  wenig  oder  gar 

it  zusammen. 

Die  Relativität  der  einzelnen  Argumente  hindert  aber  nicht, 

1«  wenn  die  Frage  zunächst  nur  von  diesem  ersten  Standpuncte 

'•  betrachtet  wird,  schon  zu  einem  festen  Ergebniss  für  die 

**en schalt  und  die  Praxis  zu  gelangen.  Dieses  Ergebniss 

ncr  wieder  kein  absolutes.  Zeit  und  Ort  sprechen  ein 

leidendes  Wort  mit.  Für  unsere  jetzige  Zeit  und  für  unsere 

flder,  d.  h.  in  erster  Linie  für  Deutschland,  dann  für  das  con- 

Mtale,  besonders  westliche  und  mittlere  Europa,  endlich  im 

>entlichen  für  die  gesammte  europäisch-amerikanische  Staaten- 

il folgt  die  Entscheidung  für  Staatsbahnen  aus  der  Stellung 

•  Bahnen  im  Verkehrswesen  und  wieder  aus  der  Stei- 

fe; des  Staats  zu  dem  letzteren.  Die  Durchsicht  der  ein- 

ten Beweisgründe  in  der  Controveree  im  Folgenden  wird  aber 

iftn,  dass  manche  triftige  Gründe  auch  für  Privatbahnen  an- 

führen sind  und  manche  andere  gegen  Staatsbahnen  sprechen. 

«  bisherige  geschichtliche  Entwicklung  und  der  gegenwärtige 

«»ad  des  Eisenbahnwesens,  wo  Staats-  und  Privatbahnen  bunt 

«foeln,  beweisen  zwar  in  der  principiellen  Frage  wenig,  weil 

fonich  nicht  feste  Principien,  sondern  zufällige  ge- 

richtliche Umstände  diese  Entwicklung  beherrscht  haben 

i&l).  Sie  zeigen  jedoch  erfahrungsmässig,  dass  alle  Beweis- 

ende nnr  einen  relativen  Werth  besitzen.  An  dem  früher 

Stoooea  Ergebniss  darf  man  vornemüch  deshalb  festhalten,  weil 

5»  mancherlei  einzelnen  Gründe  für  Privat-  und  gegen 
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Staatsbahnen  nicht  den  Ausschlag  geben  und  ihnen  SU 

andere  ebenso  gewichtige  gegenüber  gestellt  werd' 

können.  Auch  diese  entscheiden  nicht  allein,  obgleich  sie  I 

unter  sehr  beachtenswerth  sind,  jedenfalls  beleuchten  sie  die  fi 

aber  noch  von  manchen  andern  Seiten  in  erwünschtester  wei« 

2)  Den  Ausschlag  für  Staatsbahnen  geben  jedocb  1 

neralich  die  Erwägungen  aus  dem  zweiten  Gesichtspnncte. 

lässt  sich  nachweisen,  dass  die  Summe  der  materiellen 

tere8sen  und  daher  der  ökonomischen  und  socialen  Mac 

welche  das  Eisenbahnwesen  in  sich  vereinigt,  zu  gross  ist, 

dass  die  bürgerliche  Gesellschaft  diese  Institution  den  Privat* 

schaften  überlassen  kann.  Man  steht  daher  von  vorneherein 

dem  Dilemma:  ein  vom  Staate  beaufsichtigtes  und  geregeltes  P 

vatbahnwesen,  dem  im  Gesammtinteresse  wenig  Selbständig 

ein  ungemein  werthvolle6  Eigenthumsobject,  bei  dem  aber 

Eigenthtimer  wenig  „Rechte"  mehr  bleiben  dürfen ,  oder  - 

Staats  bahn  wesen,  bei  welchem  diese  Conflicte  zwischen  Pr 

und  öffentlichem  Interesse  fortfallen.  Das  Staats-Eisenbahnw 

bildet  den  wichtigsten  Fall  auf  dem  Gebiete  der  materiellen 

duetion,  wo  der  Staat  passend  und  erfolgreich  das  (ohnebin 

durch  die  Actiengesellschaft  vertretene,  §.  244)  privat* 

schaftliche  System  einengen  kann.  Alle  Vortheile  der  gro 

„öffentlichen"  Unternehmung  kommen  bei  ihm  zur  Geltnng:i 

tiger  Gross  betrieb ,  durch  den  Zweck  geboten ,  vom  Staat! 

gut  als  von  einem  anderen  Unternehmer  durchzuführen,  ohne 

volkswirtschaftlichen  und  socialpolitischen  Bedenken  des  prii 

wirtschaftlichen  Grossbetriebs;  Möglichkeit  einer  zeitlich  gle 

massigeren  Kapitalverwendung,  statt  der  unvermeidlich  nnglt 

mässigen,  weil  ganz  vom  Gange  der  Speculation  abhängigen 

dem  Privatbahnsystem;  geringere  Gefahr  des  factisc 

Monopols  oder  bei  einer  solchen  wenigstens  der  finanzi 

Nutzen  für  die  Gesammtheit;  hinlängliche  Sicherung  des  fiß 

ziellen  Interesses  der  Gesammtheit,  aber  dennoch  Möglich 

statt  des  reinen  Rentabilitätsstandpuncts  das  öffentliche  I 

esse  bei  Anlage  und  Betrieb  entsprechend  mit  zu  berticksichti| 

Ausgleichung  der  „guten  und  schlechten  Fälle"  d 

Vereinigung  der  guten  und  schlechten  Routen  in  einer  Hand 

dadurch  grössere  Fähigkeit,  mit  geringerem  Risico  das  B 

netz  auszudehnen.  Da  nun  anderseits  das  Ergebniss  der  H 

suchung  von  dem  erstgenannten  Standpuncte  ans  mindest 
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Einleitung.  —  Fragestellung. 

jt  gegen  Staatsbabnen  ausfüllt  uud  da  sieh  zeigen  lägst,  dass 

Mängel  der  Staatsbahnen  den  Privat  bahnen  ähnlich  an- 

U,  weil  es  sich  in  beiden  Fällen  um  riesige,  ähnlich  zu  orga- 

ende  Einrichtungen  handelt,  so  dar!  mit  Recht  das  Urtheil 

mein  bei  uns  zu  Gunsten  der  Staatsbahnen  lauten. 

im  Einzelnen  möglichst  objectiv  zu  begründen,  ist  die  Auf- 

des  Folgenden.1) 

L  —  §.  244.    Die  Fragstellung.    In  der  Controverse,  ob 

,  ob  Privatbahnen,  ist  Allem  zuvor  die  schiefe  Frag- 

lang zu  berichtigen.    Der  undeutliche  Ausdruck  „Privat- 

en' hat  den  Anhängern  der  letzteren  den  Anlass  gegeben,  mit 

üblichen  Gründen  vom  „natürlichen"  und  erfahrungsmässigen 

Ig  des  privaten  vor  dem  staatlichen  Gewerbebetrieb  auch  in 

r  Frage  zn  argumentiren.    Allein  diese  Gründe,  welche  ohoe- 

Mt  schon  zu  sehr  verallgemeinert  zu  werden  pflegen,  passen 

uds  hier  zum  grössten  Theile  gar  nicht,  weil  die  sog.  Privat- 

en eben  nicht  eigentliche  Privat  Unternehmungen  im  gewöhn- 

»  Sinne  sind  und  im  Eigenthum  und  in  der  Verwaltung  eines 

weniger  Privaten  stehen,  sondern  grossen  kapitalistischen 

louenschaf ten  und  Erwerbsgesellschaften,  insbeson- 

Actiengesellschaften,  gehören  und  von  diesen  verwaltet 

ien.  Die  Fragstellung  ist  also  nicht:  ob  Staats-,  ob  Privat- 

en, Bondern  ob  Staats-,  ob  Actiengesellschaftsbahnen. 

burch  diese  Berichtigung  fallen  sogleich  viele  Argumente  gegen 

and  für  die  sog.  Privatbahnen  ganz  fort.    Statt  dessen 

•>en  sich  viele  und  sehr  bedeutende  A eh n lieh kei ten  beider 

n  von  Bahnen,  welche  in  der  Wirklichkeit  jeden  Augenblick 

Heobachter  aufstossen  und  fast  absichtlich  übersehen  werden 

**n,  als  hothwendige  Consequenzen  unverkennbarer  Aehnlich- 

n  de»  Wirthschaftsbetriebs  des  Staats  und  der  Actiengesell- 

iten.   Aus  diesen  Aehnlichkeiten  erklärt  es  sich  zum  Theil, 

i  die  üblichen  Argumente  in  der  Controverse  Uber  Staats-  und 

•ubthnen  nur  relativ  richtig  sind.    Namentlich  zeigen  sich 

bei  beiden  Unternehmungen  die  dem  Staats-  und  dem 

;'*Qgesellschaftsbetrieb  gemeinsam  eigenen  Schwächen  ver- 

b'-t  Erörterung  der  Frage  ron  diesem  /.weiten  Standpuucte  der  Betrachtung 

f  Mie  io  d.  6.  A.  2war  nicht  in  der  Darstellung  der  „einzelnen  Beweisgründe" 

:v'  £),  aber  sie  uiuss  gleich  liier  in  ihrer  prineip.  Bedeutung  vorangestellt  werden. 

'  *t  tarifliche  Grundanschanupg  beziehe  ich  mich  hier  ein  für  allemal  auf  meine 
miefon*,  bes.  Kap.  3—5  u.  speciell  auf  mein  Referat  über  Actiengesellschaft*- 

,  :  ***  1.  Eisen,  socialpolit.  Congresse  1*73. 
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glichen  mit  dem  reinen  Privatgeschäft.  Endlich  treten  auch  spe 

fische  Schwächen  der  Privatbahnen,  neben  kaum  weaentüe! 

Vorzügen,  hervor,  weil  diese  Bahnen  eben  Erwerbs-  und  n< 

dazu  Actien gesell schaften  gehören.  Zum  Theil  hat  p 

die  E  i  s  e  n  b  a  h  n  actiengesellschaft  ihre  besonderen  Mängel 

anderen  Actiengesellschaften,  weniger  was  den  Betrieb  derfciü| 

Bahn,  als  was  die  Gründung  des  Unternehmens  anlangt  l 

Die  zahlreichen  aprioristischen  Argumente  gegen  Staats 

für  Privatbahnen,  welche  somit  hinfällig  werden,  sollen  dann  i 

oft  eine  Stütze  in  der  Erfahrung  finden.  Dabei  wird  aber  Ö 

sehen,  dass  in  der  Regel  ein  exacter  Vergleich  der  Erfahre! 

thatsachen  auf  diesem  Gebiete  unmöglich  ist  (s.  z.  B.  §.  i 

Soweit  jedoch  ein  solcher  allenfalls  zulässig  erscheint,  ergiebt  i 

wie  es  sich  richtiger  Weise  schon  von  vornherein  vermuthen  ü 

dass  die  Erfahrung  ebenso  oft  Vorzüge  des  einen  wie  des  aw 

Bahnsystems  hinsichtlich  der  Anlage  und  der  Verwaltung  der  B 

der  Technik  und  Oekonomik  herausstellt. 

II.  —  §.  245.  Uebersicht  der  einzelnen  BeweisgrQ] 

A)  Ausdehnung   des   Bahnnetzes   und  Wahl 

Bahnlinien.  i 

1)  In  beiderlei  Beziehung  pflegen  den  Staatsbahnen  folg» 

Vorwürfe8)  gemacht  zu  werden: 

a)  Das  Bahnnetz  wird  sich  nicht  nach  den  natflrlic 

Bedürfnissen  der  Volkswirtschaft,  wie  dasjenige 

Privatbahnen,  sondern  nach  der  Willkühr  der  Regierung  oden 

falls  dieser  und  der  Volksvertretung  ausdehnen.  Namentlich  dr 

zwei  Extreme: 

a)  entweder  wird  das  Bahnnetz  ganz  übermä 

ausgedehnt,  ohne  gehörige  Rücksicht  auf  die  verschiedene 

kehrsentwicklung  der  einzelnen  Landestheile ,  —  eine,  wie 

hauptet  wird,  nothwendige  Folge  des  Staatsbahnsystems.  I 

der  Staat  wird  sich  den  an  ihn  von  allen  Seiten  gestellten 

forderungen  nicht  entziehen,  keine  Bevorzugung  gewähren,  1 

Vernachlässigung  wagen  dürfen.  Dann  tritt  die  Rentabil 

frage  zurück,  grosse  Staatsschulden  häufen  sich  an  und  die  Fina 

werden  auf  das  Aeusserste  gefährdet,  an  Stelle  des  privat* 

schaftlichen  tritt  das  Princip  der  reinen  Staatsausgabe  im  S1 

B)  Vgl.  z.  B.  Bergius,  Fin.  2.  A.  §.  23,  S.  242  ff.,  der  mit  gewfthiü^ 
aeltigkeit  den  Standpunct  der  Pri?atbahnen  ?ertritt. 
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i,  das  bei  den  grossen  Anlagekosten  der  Bahnen  gar 

iarchftihrbar  ist.4) 

Oder  das  Bahnnetz  wird  gerade  mit  Rücksieht  auf  diese 

nur  wenig  entwickelt,  ein  bestimmter,  von  vornherein 

inen  Tisch  entworfener  Plan  wird  ausgeführt,  die  Herstellung 

Concurrenzlinie  wird  gescheut0),  —  kurz,  das  privatwirth- 

iehe  Princip  macht  sich  (als  Fiscalismus)  geltend.  Dann 

«ich  der  Verkehr  in  Betreff  seines  wichtigsten  modernen 

Ittels  beschränkt,  die  volkswirtschaftliche  Entwicklung  stockt 

as  Staatsbahnsystem  verfehlt  seinen  Zweck.6)  Günstigsten 

werden  dann  doch  Privatbahnen  concessionirt,  aber  kostbare 

st  darüber  verloren  gegangen7)  und  immer  wird  sich  die 

I,  die  Rente  der  Staatsbahnen  beeinträchtigt  zu  sehen,  von 

eiligem  Einflüsse  auf  die  Entwicklung  der  Privatbahnen 

m  Gegensatz  hierzu  wird  dann  hervorgehoben,  dass  bei  einer 

oissigen  und  besonders  bei  einer  sehr  raschen  Ausdehnung 

rnvatbahnnetzes  höchstens  die  Actionäre  und  Bahn- 

biger  etwas  riskirten,  die  Volkswirtschaft  immer 

itine  und  der  Staat  ganz  uninteressirt  urtheilen  könne, 

raüich  jede  Vennehrung  von  Concurrenzlinien  nur  zu  be- 

ugen habe. 

Gewiss  Hegt  dieser  aus  dem  Wesen  der  Sache  deducirenden 

ufilhrung  viel  Wahres  zu  Grunde:  d.  h.  was  hier  behauptet 

*  ist  theoretisch  recht  wohl  möglich.    Auch  lassen  sich  Belege 

Wirklichkeit  wohl  für  jeden  einzelnen  Satz  auffinden, 

hersehen  wird,  dass  diese  an  und  für  sich  mögliche  und 

Jr  thalsachlich  eintretende  Entwicklung   durchaus  nicht 

endig  ist    Bei  der  Ausdehnung  des  Staatsbahnsystems 

jene  beiden  Extreme  vermieden,  der  privatwirthschaftliche 

toct,  soweit  nöthig,  beachtet,  aber  gerade  dann  auch 

2Qm  Ausbau  weniger  guter  Linien  gewonnen  werden.  Ein 

Mj  hm  Hinweis  auf  Belgien,  deutsche  Mittelstaaten  wie  Baiern, 

|  lt:  hm         oder  fast  jranz  sossohttesslkhen  Staatsbahnsystem  begonnen, 
dwb  nicht  hätten  durchfahren  können,  wird  dies  wohl  zu  beweisen  ge- 

•  -v't<  T2    Auch  in  d.  deutsche!  Reich sbshnfrftf«  hört  nsn  jeW  w.»hi 

r'^ftafen,  rie  freilich  auch  umgekehrt  die  grade  entgegengesetzten. 
I**  )  Hinweis  auf  Verhaltnisse  in   Baiern,   Würtemberg,  Baden, 

"lr,Mch  aof  preussischc  Vorkommnisse,  z.  B.  mit  der  Schwierigkeit  der 

I  'lt  r;r>  ''oacurrenzlinien  «J»  r  Berlin-Sohles.  Btssühehnen. 

^^»wf  Belgien.  Baiern  (Ostbahnen),  0  est  er  re  i 
 c  h.  S.  die  geschichtl. 

"      Eiscnbahnwes.  in  Note  72. 
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560  2.  B.  2.  K.  16.  A.  Eisenb.  Staats-  od.  Priratbahnen  V  §.  24i 

gutes  Staatsbahnsystem  setzt  eben  wiederum  besonders  tat 

Finanzcontrole  der  Volksvertretung  voraus.  Beim  Privatbata^ 

drohen  gerade  mehr  Lücken.  Der  Staatsbahnbau  wird  nu: 

finanziellen  Rücksichten  auch  nicht  immer  ganz  gleicbmi&N 

Gang  bleiben,  aber  der  Privatbahnbau  thut  das  wegen  n 

grösseren  Abhängigkeit  vom  Geldmarkt  und  v  om  Gange  der 

speculation  noch  viel  weniger  (s.  sub.  b  u.  §.  246).  Endlich  ist  die  ku 

Vergeudung  bei  übermässiger  Concurrenz  der  Privatbank  i 

ein  volkswirthschaftlicher  Verlust,  der  dem  Staate  nicht  gkicu 

sein  kann,  zumal  das  Endergebniss  solcher  Concurrenz  of:  i 

ein  Compromiss  der  Concurrenten  ganz  über  die  Köpfe  de*  r 

cums  hinweg  ist. 

b)  In  der  Wahl  der  Bahnlinien  und  in  der  Zeit!« 

in  der  diese  gebaut  werden,  wird  der  Staat  oft  einseitig 

interessen  einer  Gegend,  eines  Orts  berücksichtigen,*)  die  k 

rung  selbst  politische  Parteizwecke  verfolgen,  so  dass  tob  i 

anderen  Bedenken  hiergegen  abgesehen  wieder  die  volkswirüssä 

liehen  Interessen  nicht  massgebend  sind. 

Auch  diese  Behauptung  kann  begründet  sein  und  titf 

durch  vorgekommene  Fälle  belegen. 9)   Aber  noth wendig  ist  i 

Gestaltung  der  Dinge  wieder  nicht,  eine  gute  Volkftversti 

bietet  in  dieser  wie  in  anderen  solchen  Fragen  genügende  I 

schaft  und  als  Regel  lässt  sich  ein  falsches  oder  gar  parkräl 

Vorgehen  der  Regierungen  nicht  nachweisen.    Meisten*  m 

dieselben  Routen,  welche  zuerst  und  welche  Überhaupt  £d| 

wurden,  die  auch  Gesellschatten  hergestellt  hätten:  eben  dk  *• 

Strecken,  oder  —  die  nothwendigen,  von  der  Privito&l 

aber  vermiedenen.    Unberechtigte  Nebeneinflttsse  bei  der  Besä 

ung  der  Kaimtrare  Seitens  der  Regierung  machen  sich  eod&ä 

Folge  des  Concessionssystems  auch  bei  Privatbahnen  gelte&d. 

weitere  Vergleichung  im  Folgenden  ergiebt  gerade  in  Betref 

Wahl  der  Bahnlinien  auch  besondere  Nachtheile  des  Priraß* 

Systems. 

•)  u.  •)  Vorwarfe  namentlich  gegen  kleinere  Staaten,  einseitig  Bertö&r^  I 

Residenzen  u.  s.  w. ,  künsüiche  Leitung  des  Verkehrt  von  alteä  Konten  i 

diese  Plätze.  Sicher  ist  dergleichen  vorgekommen,  z.  B.  in  Baiern.  HniaH 

Aber  es  wäre  hier  und  ist  anderswo  ebenso  gut  bei  Privatbahneu  passirt.  Wi 

kommt  durch  nachträglichen  Ausbau  von  Bahnen  auf  alten  Hauptroutca  4m 

wieder  in  alte  Gleise,  z.  B.  in  beiden  eben  gen.  Ländern.  Vielfach  rsta»*j» 

Grenzen  anch  specieUc  Landesinteressen ,  in  Deutschland  partkul  lateral  * 1 
Wahl  der  BahnÜiüen,  zumeist  in  den  Mittelstaaten,  besonders  in  S  cddeititii«» 
Hannover,  Braunschweig. 
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i)  Hinsichtlich  der  Ausdehnung  des  Babnnetzes  und  der  Wahl 

Bahnlinien  zeigen  sich  nemlieh  gerade  bei  Privat  bahnen 

,de  Missstände. 

II  Erwerbsgesellschaften  wählen  regelmässig  die  beste  n,  auch 

die  am  Leichtesten  zu  bauenden  Routen  zuerst  aus, 

nüicb  im  Beginn  einer  Bahnbauperiode  in  einem  Lande. 

ist  auch  nichts  einzuwenden,  weil  solche  Routen  oft  die 

wirthschaftlich  wichtigsten  sein  werden.10)   Allein  die  Folge 

I  Vorgehens  ist,  dass  sich  später  für  weniger  gute  Routen 

e  Privatunternehmer  finden,11)  dass  grosse  Lücken 

iahnnetz  bleiben12)  und  dem  letzteren  Plannlässigkeit 

Einheitlichkeit13)  fehlt.  Sollen  gleich  anfangs  grosse 

komplexe  von  Gesellschaften  übernommen  werden,  bevor  man 

die  Rentabilitätsergebnisse  aus  der  Erfahrung  kennt,  so  ent- 

q  Schwierigkeiten,  welche  oft  nur  durch  besondere  Be- 

rgungen (Subventionen,  Zinsgarantieen)  für  den  ganzen 

pkx  oder  wenigstens  itir  schlechtere  Routen,  Nebenlinien, 

1a  Deutschland  gehören  z.  B.  folgende  Privatbahnen  zu  den  ältesten 

:  überhaupt,  wobei  daran  zu  denken  ist,  dass  man  anfangs  bei  Eisenbahnen 

^"h  nur  auf  den  Personenverkehr  rechnete,  daher  Linien  zwischen 
. cü  Städten,  womöglich  nicht  sehr  weit  von  einander  entfernten,  und  mit 

einen  wohlfeilen  Bau  gestattenden  Terrainverhältnisscn  vorzog.  Nürnberg- 

.  .TLiid.  1  v'JS,  nfcflk  1835),  Leipzig-Dresden  (183 1-  SS  gegr.,  eiste  Strecke 

Magdeburg-Leipzig  (gegr.  1836,  erste  Str.  eröll'n.  183iJ),  Berlin-Potsdam 
: stt,  erölfn.  1838;  Potsd.-Magdeb.  erst  1843  gegründet),  Berlin-Stettin  (gegr. 

-l'J.  begonn.  1841),  Berlin  -  Anhalt  (für  d.  Anschluss  an  Leipz.  -  Dresd.  zuerst 

l;3o-37),  Berlin  Hamburg  (gegr.  1840—43,  begonn.  1844),  Berlin -Frankf.  a.  0. 

41  g«gr.,  1842  erötfu. ,  neue  Ges.  für  d.  Bau  nach  Bresl.  erst  1843—44), 

■»»  < Frankf.- Wiesb.,  1835 — 40  gegr.).  Rheinische  B.  (Cöln-Aachen-Belg.  Grenze 

»"W— 1838,  theilw.  erötin.  1839),  Bonn-Cöln  (1836—41  gegr.),  Coln-Minden 

1S43/44  gegr.  Aehnlichc  Beispiele  aus  England  (Mauehester-Liver- 

friakreich  (Paris  -  St.  GerniaüO,  Oesterreich  (Wien-GIoggnitz,  Wien-Brünn 

-^jalicien,  eine  der  ältesten  grösseren  Bahnanlagen,  —  K.  Ferd.-Nordb.  —  aber 
K/hichilds  Aegide)  beweisen  obige  Regel  ebenfalls.  Ein  charaktcrist.  Urtheil 
iÄ<übahaen  noch  aus  d.  Jahr  1843  in  d.  russischen  Finanzminist.  Kankrin 

JtektQ  (Braunschw.  1805,  11,  31):  in  Frankfurt  a.  M.  sei  auch  wenig  Glauben 

'••••♦-b-ihi.'-;;;  Baxon  Rothschild  meine,  die  Frequenz  der  Personen  verde  schon 
Ar*  geringer  mit  dem  Verschwinden  des  Reizes  der  Neuheit  u.  s.  w. ! 

t~  B.  Preuss.  Ostbahnen.  Stocken  des  Privatbahubaus ,  sowie  mehr  Kapital 

*±  Jem  Anschlag  gebraucht  oder  in  Zeiten  Ungunst.  Geldmarkts  u.  polit.  Unruhe 

II  «-  l*s73  ff.).   Daher  öfters  nothgedrungene  Cebernahme  der  begonnenen  Privat- 

•^h  d,i,  Staat,  l  B.  Sachs.  Beir.  B.  Leipz.-Hof  1845  47. 

'  1  B.  lange  u.  z,  Th.  noch  jetzt  in  Frankreich  (Mangel  der  Querbahnen 
»ckadung  der  von  Paris  auslaufenden  Radialbahneu),  was  sich  im  Kriege  1870 
£>  Fiaakreich  nachtheilig  erwies.     Li  Deutschland  freilich  bis  186C  auch 

*  Licka»  durch  die  particul.  Staatspolitik ,  z.  B.  in  Südweatdeutschl.  lange  Ver- 

^ron<  der  west-östl.  Verbindungen  vor  den  sud-nÖrdlichen. 

'jait  wvniKateiis  bis  jüngst  von  Deutschland,  aber  auch  mit  HU  den  tu 

1  At*a  erwihnten  Grunde,  dann  lange  bes.  von  England. 

•  '»«»fr,  Kinwiwisse^ch.    L  30 
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o62  2.  B.  2.  K.  10.  A.  Eisenb.  Staats-  od.  Privatbahnen?  §.  245. 

Seitens  des  Staats,  also  durch  eine  finanzielle  Belastung  tiberwn 

werden  können.14)  Sind  die  rentabelsten  Linien  von  Gesellet? 

bereits  gebaut,  ohne  dass  den  letzteren  noch  VerpflichhiDge] 

den  Bau  minder  guter  Linien  obliegen,  so  bleiben  solche  L 

ungebaut  oder  die  alten  Gesellschaften  oder  neue  dafür  besoi 

zu  gründende  übernehmen  sie  nur  gegen  eine  finanzielle  Bei 

oder  Zinsgarantie  des  Staats,15)  oder  der  Staat  muss  selbst 

die  Strecken  als  Staatsbahnen  bauen.16)  Dann  wird  natt 

leicht  das  Finanzinteresse  des  Staats  sehr  verletzt,  währenc 

alten  Gesellschaften  vortrefflich  gedeihen.17)  Mit  Rücksicht  at 

Finanzen  kann  der  Staat  mit  dem  völligen  Ausbau  des  Balms 

in  solchem  Falle,  wo  ihm  vornemlich  nur  die  schlechteren  1, 

bleiben,  auch  nur  langsam  vorgehen  und  muss  vielleicht 

   i 

u)  So  bes.  seit  d.  Eisenbabnges.  v.  14.  Sept.  1854  in  Oesterreich  k 

neuen  Bahnen,  meistens  5°/0  Kente  und  ,/6%  Amortisation  garantirt  für  ein  be« 
Maxim,  Baukapital,  wogegen  allerdings,  abgesehen  von  der  vorbehaltenen  RaHz 

der  als  (regelmässig  zu  4" ,,  verzinsl.)  Yorschuss  geleisteten  Zinszahlungen  i 
Garantie,  der  Grund  u.  Boden  und  die  Bauwerke  der  Bahn  ohne  Weiteres  an  I 

heimfallen,  meist  nach  90  Jahren.  Statt  d.  Garantie  in  Oesterreich  nca> 

auch  Steuerbefreiungen  (Ges.  v.  20.  Mai  1869).  Ganz  ähnliche  BestimmcM«: 
Garantiecn  (meist  in  ders.  Höhe)  bei  deu  meisten  russ.,  z.  Th.  bei  Italien.  B 

§.  251,  Kote  72.  —  S.  auch  o.  §.  12«,  Note  15. 

Bes.  characterist.  Entwicklung  in  Frankreich,  wo  die  älteren,  a 

durch  Fusion  zu  grossen  geograph.  Eisen bahngruppen  verbundenen  einzelner! 

bahngesellschaftcn  (6  an  der  Zahl),  welche  meistens  gut  rentirten,  zu  ihrem  dl 
in  ihrem  Bezirk  ein  neues  Netz  von  Nebenlinien  auszubauen  übernahmen. 

4  05%  Zinsgarantie  und  Verlängerung  der  Concession  von  40  auf  99  Jahr;  I 
u.  von  Neuem  1SÜ2.  Nach  einer  Convention  von  186S  sollte  eine  neue  stiri 

dchnung  (etwa  Verdopplung)  der  Eisenbahnen  erfolgen ,  mit  einem  angeschb* 

wand  von  101/*  Millarde  Fr.,  wovon  der  Staat  Uber  17  Milliarden  an  Subr* 
zu  Übernehmen  hat.  Von  den  bis  E.  1868  lert.  u.  concess.  Linien  gehören  fit 

den  6  grossen  Gesellschaften.  Auch  jetzt  (1876)  ist  das  Verhältnis«  dasselbe,  s 

72  unter  „Frankreich".  —  Aehnlich  in  Prcussen  z.  B.  Zinsgarantie  an  die  i 

Stett.  Ges  für  die  vor-  u.  hinterpomm.  (inel.  Oöslin-Danzig1  Bahnen  u.  mehrfn 

IÄ)  Z.  B.  in  Prcussen  Bau  der  Ostbahn  iBerlin-Küstrin,  früher  Frank f  n 

—  Kustrin  —  Danzig  —  Königsberg  —  russ.  Grenze;  Erweiterung  dieses  Bxb: 

seit  181h — 68  durch  Nebenlinien  in  Westpreussen  und  Ostpreussen ,  Linie  Sei 

mühl  —  Dirschau  —  Thorn  —  Insterburg);  Uebernahme  der  Niederschles.-M 

(Berlin  —  Breslau)  auf  den  Staat  1S52. 

")  Die  Entwicklung  in  Prcussen  gewährt  ein  typisches  Beispiel  in  ft-T 

Bahnen  im  mittleren  Thcil  des  Staats  (um  Berlin).  Die  Staatsbahnen  (Ost-.  ! 

schlcs.-Märk.,  Westphäl.,  Saarbr.,  Berl.  Bahnh.  Verbdbahn  in  d.  alten  Provinze 

Zinsen  seit  Jahren  ihr  Kapital  auch  ausreichend  (von  d.  vorübergehenden  unr ' 

Zeit  1874  abgesehen»  u.  geben  Ucberschüssc.  Aber  namentl.  die  Ostbahn  hat 

lang  schlecht  rentirt.  1852 — 57  z.  B.  1—  3°/0-  Die  in  Berlin  mündend«  1 
bahnen  gaben  auf  die  Stammactien  Jahre  lang  sehr  bedeutende  Dividenden.  ̂  

neuerdings  bei  einigen  davon,  besonders  Berl.-Magdeb. .  Berl.  Anhalt  wegen  * 
Vennehrung  des  Actienkapitals .  Erweiterungsbauten  reducirt  sind.  Die  rar^ 

des  Totalkapitals  (Actien  und  Obligat.)  war  z.  B.  resp.  1869  u.  1874  bei  Berl.-' 
11  9S  u.  4  52,  Berlin.-Anh.  13*9  u.  11*21.  Berl.-Hamb.  10*41  u.  9*61.  BerL  : 

7*27  u.  1007  (St*mmb.\  gegen  824  u.  350  Ostbahn,  8*52  u.  7  94  Nieder 
Mark.  Bahn. 
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m  verzichten.  Den  Bedürfnissen  der  Volkswirtbschaft  wird  ein 

m  Privatbahnwesen  auch  nicht  besonders  entsprechen.  Denn 

.twtrkelt  sieh  nach  zufälligen  Umständen,  oft  nach  den  Tages- 

ressen  der  Borsenspeculation ,  und  in  den  ärmeren  und 

ücher  bevölkerten  Gegenden  bleibt  es  vollends  zurück,  so  dass 

<  abermals  zurückkommen. 18) 

lebernimmt  dagegen  der  Staat  das  ganze  Bahnwesen,  so  kann 

id  einheitliches  und  planmässiges  Bahnsystem  ent- 

:en,  die  sch lechteren  Linien  mit  den  Uebersch Ussen 

besseren  tragen  und  das  Land  vollständiger  und  doch 

t  gleichmässiger  mit  Bahnen  versehen.  Selbst  wenn  das 

abahnwesen  sich  aber  rascher  und  bedeutender  in  einem  Lande 

lern  Privatbahn-,  statt  mit  dem  Staatsbabnsystem  entwickeln 

c  and,  wie  z.  B.  von  England,  Nordamerika,  auch  Deutschland 

i  behauptet  wird,  sich  wirklich  nur  Dank  der  Privatbahnen  in 

»  Zeit  so  grossartig  entwickelt  hätte,  so  wäre  dies  noch 

^unbedingter  Beweis  für  die  volks  wirthschaftliche  Vor- 

zeit des  Privatbahnsystems.  Denn  es  wird  dabei  ohne 

fcrts  stets  angenommen,  dass  in  gegebener  Zeit  und  im  ge- 

^n  Lande  die  Verwendung  eines  Theils  des  Nationalkapitals 

(de  im  Bahnbau  immer  nothwendig  die  volks w irth- 

iltlich  productivste  sei,  die  sich  denken  lässt.  Das  ist 

tt*er  Allgemeinheit  nicht  zu  behaupten,  um  so  weniger,  da 

u  das  Privatkapital  der  au  der  Bahn  Interessirten,  sondern 

hivatkapital  vieler  anderer  Personen  gewöhnlich  nur  aus 

cnlationsrticksichten  zum  Bahnbau  herangezogen  wird. 

wird  daher  grade  bei  dem  Privatbahnsystem  eine  volks- 

rtbiehaftlich  nachtheilige  Richtung  der  Verwen 

u  des  Nationalkapitals  erfolgen.19) 

Der  Privatbahnbau  hängt  viel  mehr  als  der  Staats- 

tobao  von  der  jeweiligen  Lage  des  Geldmarkts  ab 

"*  tot  aordösü.  Provinzen  Preussens,  Pommern,  West-  u.  Üstpreussen,  Posen 
■  o»  fcupidL   Es  ist  nicht  angerechtfertigt ,  dass  sie  weniger  Bahnen  und  diese 

»c  >-ioaim?n  haben,  als  d.  entwickelteren  u.  bovölkerteren  Mittel-  u.  Westprovinzen. 

*  4»  Abstand  hatte  nicht  so  gross  zu  sein  brauchen.    Die  Ostbahn  ist  erst  seit 

Wl  1S57  n.  1S00  fertig. 

*  &  werden  hier  die  alten  einfachen  u.  richtigen  Sätze  der  engl.  Nationalökon. 
v  i*  ii rerm eidliche  Begrenzung  der  gesammten  nation.  Production  durch 

!^  «fD  Zeitpuncte  vorhandene,  im  WesenÜ.  hier  eine  feste  Grösse  bildende 

Jjfapital  vergeben.  S.  Mi  11,  pol.  Ük.  B.I,  Kap.5,§.  1.  Auch  muss  wieder  National- 

st. Prirttkapital  unterschieden  werden,  s.  meine  Grundlcg.  I,  §.  2h,  2S7.  Es 

^unrichtige  Fiction,  Im  privatwirthsch.  System  immer  die  vol  ks  wi  rth  sch. 

f:J«tiT»te  Kapitalvcrwendung  als  durch  die  Spcculation  erfolgend  anzunehmen, 
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und  kommt  im  grösseren  Umfange  vornemlich  nur  period 

in  Speculationszeiten  in  Gang,  weil  hier  die  Agioto 

den  Actien  lebhafter  anlockt.  20j  Auch  dabei  wird  vorausge 

dass  die  Specnlation  nicht  gerade  andere  Unternehmungen 

bevorzugt.21)  Daher  entwickelt  sich  das  Privatbahnnetz  nur  spr 

weise,  bald  stockt  die  Entwicklung  selbst  hinsichtlich 

Strecken,  bald  werden  durch  den  Einfluss  von  Privatintere** 

unwichtigere  Routen  vor  der  Zeit  gebaut,  bald  zeigt 

eine  übertriebene  Bauwuth.  Dies  entspricht  den  volksv 

schaftlichen  Interessen  keineswegs,  die  Deplacirnng  der  I 

talien,  die  jeder  grössere  Bahnbau  bewirkt,82)  wird  nochst^ 

der.  Der  Staat  kann  den  Bahnbau  viel  gleic h massig« 

Gang  halten,  was  in  jeder  Beziehung  erwünschter  ist24) 

c)  Bei  dem  Mangel  eines  einheitlichen  Bahnsystems  iu> 

der  mehr  ruckweisen  Entwicklung  des  Bahnbaus  entsteht  im  P 

bahnwesen  regelmässig  leicht  eine  grosse  Anzahl  selbst! 

diger  Bahn  Unternehmungen.24)  Dadurch  wird  die  Ver 

tung  des  ganzen  Bahnnetzes  weitläufiger,  ungleichtuässi 

,0)  So  bes.  die  englische  railway-mania  1S43— 47,  bes.  IS46,  Tooi< 
of  prices,  V,  352,  A.  Wagner,  Beitr.  z.  L.  v.  d.  Banken,  S.  192.  G.  Coho 

Eisenbahnpoll t,  I,  231,  259.  Dem  engl.  Pari,  lagen  im  Jan.  1646  615  ntu 

bahnproiecte  vor.  Act.  f.  neue  Lin. ,  Erweiter,  u.  s.  w.  wurden  erthcilt  b44 

805  engl.  Miles  mit  20  5  M.  Pf.  St.  Kap.,  1845  120  für  27oO  M.  mit  59  5  3 

1846  270  f.  4536  M.  mit  132*5  M.  Pf,  1647  190  f.  1354  M.  mit  395  M.  Ff 

AehnUch  in  Frankreich  1652 — 50,  meine  Beitr.  S.  24S,  dsgl.  in  Oesters 

1854—56,  nach  d.  Erlass  des  Eisenbahnconcess.-Ges.  v.  1854  u.  der  BekaanüB* 

eines  Bahnnetzes,  das  ausgeführt  werden  sollte,  v.  10.  Nov.  1654,  a  CiÖi 

Neugestalt.  S.  370,  ebcndas.  wieder  nach  1666  (hier  auch  Zusammenhalt  a 

Papiergeldausgabe);  in  geringerem  Maasse  in  Deutschland  1843 — 44  ff.,  1  >54  ( 

41)  Wie  z.  B.  in  Deutschland  in  d.  Speculationsper.  von   1854— 1  bin  j 

Banken  u.  Crcdits-Mobiliers,  Berg-  u.  Hüttenwerke,  1671  z.  TL 

falls  Banken  u.  s.  w.,  z.  Th.  div.  industr.  Etabliss.  (Umwandlung  von  Priratzed 

in  Actienges),  Bergwerke  u.  dgL;  in  Oesterreich  1669,  1671  iil  Banken. 

**)  Schon  wegen  der  Umwandlung  grosser  Massen  Umlauf,  in  stehendes  Ki 

vgl.  z.  B.  die  engl.  Spec.  Per.  der  40er  Jahre,  A.  Wagner,  Beitr.  S.  191—1 

aa)  Beginn  des  Baus  der  neuen  Linien  der  preuss.  Ostbahn  in  l$6*fr schwier.  Zeit. 

u)  Im  Verein  Deutscher  Eisenbuhuverwaltungen  (incl.  Oesterr.  Ungarn)  beü 
sich  1871  78  selbständ.  Verwaltungen,  die  Staatsbahnverwaltungen  mbe£rifo 

denen  die  preuss.  nicht  zu  einer  einzigen  centralisirt  sind.  Davon  himet 

Deutschland  49  mit  2556  Meilen,  also  auf  1  Verw.  52  M.,  auf  Oesterr.  Uogfi 

mit  1303  M.,  auf  1  54  M.,  auf  Ausland  5  mit  293  M.  Die  Privat  bahnrerri^ 

haben  durchschnittlich  noch  kürzere  Strecken  zu  verwalten,  nemlich  30  ?erw*ira 

1036  Meilen,  also  auf  1  35  Meilen.  Im  J.  1874  gehörten  dem  Verein  ial 

waltungen  an,  neml.  15  Staatsbahnverw.  (wovon  8  preuss.)  mit  10,702  IÜ.  H 

thums-  u.  11,080  Kiloin.  Betriebslänge,  also  auf  1  Verw.  durchschnittl.  resp. 
738  KU.,  4  Staatsverwalr.  v.  Privatbahnen  mit  bez.  2,705  u.  2,720  KiL,  11 

1  Verw.  676  u.  6*0  KU.  :  36  Privatbahnverwaltungen  mit  10,849  u.  11.060 

auf  1  Verw.  301  u.  307  KiL  Ausserdem  38  österr.  Verw.  mit  16,166,  be 

d.  i.  auf  1  426  u.  427  KiL,  u.  6  ausländische  mit  3130  u.  3280  KU.  S. 
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mpie liger,  als  bei  einheitlichem  Staatsbahn System.  Diese 

*l«tlnde  lassen  sieh  zwar  durch  grosse  Bahngesellsc  haf- 

i,  welche  von  vornherein  gebildet  werden  oder  aus  der  notb- 

mngenen    Zasammenlegung   einzelner  Unternehmungen  (sog. 

iion)  hervorgehen,25)  zum  Theil  beseitigen.  Aber  dann  entstehen 

*o  eher    factische   Monopole    von  Erwerbsgesel  1- 

itten.  Beim  Staate  hat  ein  solches  Monopol  viel  weniger 

lenken,  weil  für  ihn  der  rein  gewerbliche  Standpunct  nicht 

t?n  ist  oder  schlimmsten  Falles  der  Monopolgewinn  der 

aramt bei t  zu  Gute  kommt  und  gerade  wieder  Mittel  zum 

teren  Ausbau  des  Netzes  bietet. 

Ü  246.  —  B.  Kapitalbeschaffung.  Diese  hat  äusserlich 

^taata-  und  Privatbahnen  grosse  Aehnlichkeit.  Denn  bei  dem 

»od  Aufwand  für  Eisenbahnen  kann  auch  der  Staat  das  Kapital 

cur  durch  S chu ld au fn a hm e  beschaffen,  wie  die  Gesell- 

en, welche  meistens  sog  Prioritätsobligationen  neben  den  Actien 

ml  Beide  fordern  das  Privatpublicum  zum  Zeichnen  auf  und 

ifcn  sich  sonst  an  die  Banquiers  und  die  Börse.  Die  Actien- 

inion  bewirkt  jedoch,  dass  die  Kapitalbeschaffung  einer  Privat- 

manche  bemerkenswerthe  und  nicht  günstige  Unterschiede 

'ierjenigen  der  Staatsbahn  zeigt  und  auch  in  der  Schuldauf- 

sm  treten  gewisse  Verschiedenheiten  hervor: 

1>  Wegen  der  A c t i e n ausgäbe  wird  eine  Privatbahn  viel 

>ngiger  von  der  jeweiligen  Lage  des  Geldmarkts  als 

Maatsbahn,  woraus  sich  der  vorerwähnte  Nachtheil  ergiebt. 

Actien  au  s  gäbe  für  ganz  neue  Unternehmungen  gelingt  oft 

oi  Speculationszeiten ,  wenn  nicht  eine  ungewöhnlich  gnte 

k  in  Aussicht  steht,  was  natürlich  mit  dem  weiteren  Aus- 

ies  Bahnnetzes  immer  seltener  wird.26)    Die  neue  Actien- 

"  Vi«  in  Frankreich,  wo  1  der  t>  grossen  Compagnieen  1870  im  D.  fast 
•  Jen  rerwaltete.    Eben  hier  denn  auch  factische  Monopole  schroffster  Art  u. 

tarke  Staatsabhängigkeit  in  Folge  dessen  noth wendig,  lieber  d.  engl.  Fusionen 

a.  enrL  Eisen bahnpolit  I,  K.  5,  de  Franqueville  a.  a.  ().,  mit  d.  Karte, 

-tirigt.'vie  die  grossen  Gesellschaften  das  Land  geographisch  in  „Eisonbahn- 
•  aa  unter  sich  Fertheilten,  nicht  ganz  so,  aber  ähnlich  wie  in  Frankreich. 

*  Die  neuerlich  auch  in  Deutschland,  z.  B.  bei  den  Stro uss berg'schen  Bahn- 
'fcanmj£en  (Berlin- Görlitz,  Halle-Sorau-Guben  u.  a.  m.)  erörterte  Frage  über  die 
•:teit  der  Ausgabe  ron  Actien  unter  Pari,  mit  oder  ohne  Verzinsung  aus  dem 

->«  vihrend  der  Bauzeit,  weist  auf  die  Schwierigkeit  der  Actienemission  für 

;'i:.viv..m.;hmaiigiMi  La  «icr  Gegenwart  tun.  Jene  Frag«  ist  n  Gunsten  der 
-'•  j:  •••■(.  rnt<T  -  l'ari  -  Af  ticn  n  beantworten,  inmal  renn  keine  Verzinsung 

i-  r  Bauzeit  statt  findet,    Denn  MBit  wird  «la-  Actienkapital  oftmals  Bichl 

:-*^a  m  bringen  sein    Diese  Ansicht  vertrat  ich  auch  1S73  in  Eisenach  in  der 
°  1*  Acöenwesens.    Auch  die  preuss.  Eisenbahnuntersuchungs-Commission  ge- 

Diqitized  by  Google  j 



566  2.  B.  2.  K.  1«.  A.  Eisenb.  Staats-  od.  Privatbahnen?  §.  246. 

emission  für  alte  Bahnen  hängt  vom  Cursstande  der  bisb<| 

Actien  und  sonst  ebenfalls  von  der  Aussicht  oder  dem  Urthei^ 

die  neue  Linie  und  von  einer  speculativen  Tendenz  des  Geldri 

wesentlich  mit  ab.  Die  Interessen  der  bisherigen  Actionärt 

öfters  einer  Vermehrung  der  Actien  entgegen,  nemlich  wen 

neuen  Actien  etwa  nach  dem  Curee  (über  Pari)  verkauft  w! 

und  es  fraglich  ist,  ob  der  auf  neue  Bauten  verwendete  Erlö! 

der  bisherigen  Dividende  der  alten  Actien  entsprechende  i 

abwerfen  wird;87)  mitunter,  wenn  die  neuen  Actien  al  Pari! 

zu  einem  billigeren  als  dem  Börsencurse  den  alten  Actionären 

lassen  werden,  bei  einer  hoch  stehenden  Actie  auch  sehr  dai 

Im  ersten  Fall  unterbleibt  vielleicht  aus  einem  solchen  Grun<| 

volkswirtschaftlich  erwünschter  Ausbau  des  Bahnnetzes, 

etwa  die  Ausgabe  einer  Anleihe  unstatthaft  ist,  von  der  ßegi 

nicht  erlaubt  wird  u.  s.  w.  Im  zweiten  Falle  wird  vielleicü 

blossen  Speculationsgrlinden  eine  unnütze  Linie  gebaut.  In  I 

Fällen  entscheiden  aber  nicht  oder  doch  nicht  allein  volk&i 

schaftliche  Erwägungen  über  den  Werth  einer  neuen  Bahn,  m 

blosse  Speculationsgründe  und  Gesichtspuncte  einer  Erwerb^ 

schaft.  In  der  Zeit  aufsteigender  (Hausse-)  Conjun 

liegt  bei  dem  Eisenbahnwesen  stets  die  Gefahr  vor,  daas  r 

auf  einmal  ein  enormer  Theil  des  Nationalkapita 

den  Eisenbahnbau  hineingezogen  wird,  worauf  dann  später  die 

stand  die  bedingte  Notwendigkeit  der  Ausgabe  von  Actien  unter  Pari  zu  n.  ■ 

Vorschläge  zur  Cautel  dabei,  s.  Nr.  IV,  8  ihrer  Vorschläge  u.  Bericht  S.  175 

sammenhang  der  Frage  mit  der  der  Znlässigkeit  der  Generalentreprise.  S.  Stn 

berg's  Wirken,  Kap.  4. 
*7)  Je  besser  eine  Bahn  rentirt ,  desto  günstiger  ist  natürlich  für  die  Ad 

ein  relativ  kleines  Acticnkapital  gegenüber  dem  Gesain mtkapital  (incl.  PrioritäöM 

und  umgekehrt.  Das  günstige  Verhältniss  zwischen  Actien-  u.  Prioritätskapital 

für  die  Dividende  wichtiger  sein ,  als  der  hohe  Nettoertrag  der  Bahn  per  M«i) 

der  billige  Kostenprois  der  Bahn. 

**)  Die  Emission  von  „jungen"  Actien  unter  solchen  Bedingungen  zum 
weiteren  Ausbaus  des  Netzes,  wozu  u.  A.  oft  die  Furcht  vor  Concurrenz  zw 

auch  bei  deutschen  Bahnen  neuerdings,  ähnlich  wie  bei  anderen  Acti 

(Banken  u.  s.  w.)  ein  beliebtes  Manoeuvre.  Dabei  wird  gew.  Maasen  ein 

bisher.  Dividendengewinns  kapitalisirt  u.  in  dieser  Form  realisirt  — 

welche  sich  dann  wieder  Börsenspeculationen  aller  Art  knüpfen.  Man  mos 

Massregeln  aber  als  nothwendige  Folge  des  Actienwesens  frft*11 

Die  Emission  neuer  Actien,  al  pari  zu  beziehen  von  den  alten  Actionären,  sichd 

letztern  vor  sonst  oft  unvermeidlichen  Verlusten  durch  das  spätere  Sinken  das 

der  vermehrten  Actien.  Eine  solche  Sicherung  ist  gerechtfertigt,  zumal  w 

sich  die  Sachlage  vergegenwärtigt,  dass  doch  keineswegs  die  ursprünglich 

oder  Zeichner  noch  immer  die  heutigen  Actionäre  sind,  sondern  viele  P«*** 

Lauf  der  Zeit  Actien  zur  Kapitalanlage  zu  einem  viel  höheren  als  den  P*^ 

kauften  und  daher  eine  viel  kleinere  Verzinsung  ihres  Kapitals  als  die  m*11 
Dividende  bezogen. 
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?rung  der  Kapital  Verwendung  um  so  stärker  ist.  Dies  bewirkt 

endig  eine  ungemeine  Störung  und  Verschiebung  aller  wirth- 

:icber  Verhältnisse,  mit  weiteren  schlimmen  sozialpolitischen 

d,  wie  es  in  der  „Grundlegung"  (§.  244  a)  näher  darge- 
vurde. 

'  An  das  Eisenbahn actienwesen  schliesst  sich  das  Agio- 

reiben besonders  leicht  an,  da  bis  zur  Vollendung  der 

.  also  immer  für  geraume  Zeit  jede  sichere  Grundlage  für 

ieotabilitätaberechnung  fehlt  und  später  die  Rente  von  so 

anfälligen  Umständen,  mehr  als  die  vieler  anderen  Actien- 

ehmungen,  abhängt.  Daher  die  Eisenbahnactien  so  vielfach 

ie  beliebtesten  Spielpapiere  der  Börse,29)  mehr  als  die  mit 

Rente  versehenen  Obligationen,  die  ein  solider  Staat  für 

bahnen  ausgab.    Auch  der  dauernde  Besitz  von  Eisenbahn- 

ftihrt  bei  dem  wechselnden  Geschick  einer  Bahn  bald  zu 

iß  Gewinnsten,  bald  zu  ebenso  grossen  Verlusten  an  Zins 

)lgeweise  an  Kapital,  woraus  grosse,  in  beiden  Fällen  aber 

*  htfertigte  Veränderungen  der  Privatvermögen  hervorgehen,30) 

&e  volkswirtschaftlich  und  sittlich  bedenkliebe  Sache,  die 

lern  Staat  nicht  gleichgültig  sein  kann. 

i)  Die  Ausgabe  von  Prioritätsobligationen  der  Privat- 

B  und  die  Schuldaufnahme  des  Staats  zu  Eisenbahn- 

en sind  ganz  gleichartige  Operationen,  auch  wenn 

taats  bahnen  nicht  ausdrücklich  als  specielles  Pfand  der 

♦eäenbahnscbulden  bestellt  werden.  In  beiden  Fällen  besteht 

geringere  Abhängigkeit  von  der  Lage  des  Geldmarkts  als  bei 

Utienausgabe,  jedoch  bei  der  Staatsbahn  zu  deren  Vortheil 

as  ganze  Baukapital,  bei  der  Privatbahn  bloss  für  den  oft 

ren,  mitunter  ganz  fehlenden  Theil  des  Baukapitals,  der 

Prioritätsobligationen  gedeckt  wird.    Sonst  ist  derjenige 

la  d.  Berlin.  Börse  z.  B.  neben  österr.  Staatsb.  („Franzosen' *) .  Südb.  (Lom- 

ki  Galiz.  u.  a.  m.  v.  inländ.  Pap.  namentl.  Berg.-Märk.,  Berl  -Görl ,  Cöln-MInd., 

Rhein..  Mainz- Ludwigsh.  Eisenbahnactien,  kein  inländ.  Staatspap.  rogel- 
Prämienschi  ttssen  u.  Diff. -Gesch.  verwandt. 

ujfni''turcnfr<'wünHi  uu<l  Verloste.  S.  Grundlegung  I.  7<>  ET.  —  Dm  be- 

'^f  Beisp.  des  Rentabilitätswechsels  einer  Bahn  ist  wohl  die  bekannte  Co  sei- 

»trger  (Wühelmsbahn).  deren  Dividende  von  4°/o  m  l&ÖU  auf  12  in  1S54  u. 
u  1*M  gestiegen,  dann  von  1*56  an  Jahre  lang  Null  war  u.  erst  in  den  letzten 

*  »löder  zum  Vorschein  kam.  Der  Curs.  1856  noch  227,  sank  bis  Ende  1857 

..it  4u°/0  und  war  J.  lang  ungef.  ao.    Jener  Umschwung  im  J.  1S">G  war  die 
Eröffnung  der  österr.  Coocurrenzlinie  Oderberg-Krakau  ganz  auf  Österreich, 

vihrend  dieser  Verkehr  bisher  über  die  Wilhelmsbahn  gegangen  war;  ferner 

iweier  unrentabler  Zweigbahnen.   Enormer  Curswechsel  auch  seit  1*71  bei 

-  deutschen  Bahnen,  Berl-Magdeb.,  Magdeb.-Halberet.  u,  a.  in. 
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von  beiden,  Staat  oder  Privatgesellschaft,  in  Betreff  der  K 

beschaffung  günstiger  gestellt,  der  die  Schulden  vortheil 

also  namentlich  billiger  aufnehmen  kann.  In  dieser  Minsk 

Folgendes : 

a)  Die  Möglichkeit  oder  Leichtigkeit,  eine  Anleihe  zn  be 

und  die  jeweilige  Höhe  des  Realzinsfusses  der  Bahnschnlden 

des  Emissionscurses  bei  einem  bestimmten  Noniinalzinsfnss) 

einmal  von  der  Lage  des  Geldmarkts  ab.  Hier  wir 

Gesellschaft  selten  vor  dem  Staate  im  Vortheil  sein.  Ist  de 

markt  durch  wirthschaftliche  Verhältnisse  gestört  (H 

und  Creditkrisen ,  stark  passive  Zahlungsbilanz  z.  B.  bei 

ernten  u.  dgl.  m.),  so  wird  der  Zinsfuss  höher  sein,  für  d 

vatpapier  aber  eher  mehr  als  für  das  Staatspapier  stei^ei 

der  Curs  sinken).  Auch  die  Begebung  einer  Eisenbahn: 

wird  dem  Staate  in  solcher  Zeit  immer  noch  leichter  werdei 

einer  Störung  des  Geldmarkts  durch  politische  Verl 

namentlich  wenn  diese  den  eignen  Staat  betreffen  — 

sonders  im  Kriegsfall  —  wird  dem  Staate  die  Begeb 

Eisenbahnanleihe  momentan  vielleicht  schwerer  werden 

zu  ungünstigeren  Bedingungen  gelingen  als  einer  Gesellschalt 

die  Erfahrung  zeigt,"  dass  sich  Cursstand  und  Anleihebedim 

doch  für  die  Obligationen  beider  Schuldner  in  solcher  Zeit  zi 

gleicbmässig  verschlechtern,  mitunter  selbst  für  die  Privatp 

noch  mehr,  —  wegen  der  geringeren  Ausdehnung  ihres  J 

Der  Fall  ist  indessen  wenig  praktisch,  denn  in  Kriegszeiten  i 

nicht  leicht  fltr  Eisenbahnen  neue  Anleihen  aufgelegt  wert 

b)  Sonst  kommt  noch  der  regelmässige  Durchschi 

Credit  der  Schuldner  in  Betracht.  Ein  Staat  in  guter r 

läge  erhält  für  Eisenbahnzwecke  zumal  das  Kapital  notoriscl 

noch  etwas  billiger  als  selbst  eine  gute  Privatbahn  auf  eine 

Priorität.38)  Ein  Staat  mit  schlechten  Finanzen,  etwa  mit« 

chronischen  Deficit,  muss  allgemein  zu  viel  höheren  Zinsen 

81)  Die  besten  deutschen  Eisen bahnprior.  standen  in  der  Zeit  niedriger  < 

den  letzten  Jahren  vor  dem  französ.  Kriege,  ferner  während  desselben  u.  st«' 

Frieder  bei  dem  hohen  Cursstande  nach  dem  Kriege  etwas  ungünstiger  ab  <fc« 

u.  mitteistaatl.  Staatspap.  gleichen  Zinsfusses.  Dabei  ist  der  Cnrs  der  alter* 

durch  die  Tilgung  oft  noch  etwas  erhöht.  Nur  die  erste  Panique  im  m  * 
die  preussisch.  Staatspapiercurse  etwas  mehr  als  die  der  Prioritäten  gewow; 

aber  die  letzteren  Curse  z.  Th.  nur  nominell  waren  und  eben  spater  die  iw'- erfolgte. 

*■)  Z.  B.  1877  4%  preuss.  Staatspap.  95—96,  4Vt0/0  consoüd. 
darüber,  beste  47//0  Prior.  100,  vielfach  96—98. 
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;erei)  Cnrscn  anleihen,  anch  für  Eisenbahn-  und  ähnlich  pro- 

e  Zwecke.   Aber  dies  beeinflusst  oft  auch  die  Bedingungen, 

üntfnss  ond  Curs,  unter  denen  eine  Eisenbahngesellschaft 

Landes  Credit  findet,  so  dass  der  Unterschied  zu  Gunsten 

riyatbahn  wenigstens  nicht  immer  gross  ist.53)  Papiergeld- 

"haft,  hohe  Couponsteuern  bedrohen  die  Sicherheit  beider 

-1er  Kapitalanlage,  auch  wenn  die  Papiere  auf  Metallwäh- 

iauten  und  ihnen  Steuerfreiheit  versprochen  ist.  Regelmassig 

rs  ferner  nur  gute  Prioritätsobligationen  von  Privatbahnen 

'aaupapieren  erfolgreich  coneurriren.    Bei  einer  späten  un- 

en  Priorität  und  bei  schlechten  Bahnen  verschlechtern  sich 

nleihebedingungen44)  oder  der  Staat  muss  die  Zinsen  garan- 

Wird  diese  Zinsgarantie  muthmasslich  praktisch,  so  wird 

?lr  das  Bahnpapier  anch  kein  besserer  Curs  als  für  das 

ripier  ergeben.     Prioritätsobligationen  stark  verschuldeter 

^blechter  Bahnen  werden  aber  noch  ungünstiger  als  neue 

lhnschulden  eines  bereits  mit  solchen  sehr  belasteten  Staats 

:<*ben  sein.    Denn  das  ganze  Staatsbahnwesen  stellt  doch 

inanzeinheit  dar,  die  guten  wie  die  schlechten  Abschlüsse 

die  eine  Staatscasse,  so  dass  die  letzteren  leichter  zu  tragen 

Bei  den  getrennten  Finanzen  der  Privatbahnen  hängt  Alles 

n  speciellen  Ergebnissen  der  einzelnen  Bahn  ab.  Ausserdem 

:  «lann  noch  die  allgemeine  Garantie  der  Staatscasse  den 

•ahnen  zu  Gute. 

•  wird  den  Privatbahnen  nur  selten  ein  Vorzug  vor  den 

kirnen  in  Betreff  der  Kapitalbeschaffung  einzuräumen  sein, 

ei  ansserordentlicher  Zerrüttung  der  Staatsfinanzen  kann  ein 

r  erheblicher  werden.    Dies  wird  dann  vielleicht  zur  Wahl 

I'i«  zahlreichen  österr.  Eisenbahnprior,  stehen  slmmtlich  erheblich  schlechter 
h  a.  abei  docli  >**it  Jahren  du-  besseren  oittei  ihnen  (Nordb.,  ffinzOfl 

«■"her  als  die  Staatspapiere  Dies  Verhaitniss  ist  jedoch  das  Product  der 
■-•«*.  0.  Fioanzge3chichte  der  letzten  20  Jahre.  In  den  50er  Jalircn  noch,  also 

'  r  grossen  Eisenbahn&ra  nach  1S'>4,  waren  die  Cursc  der  Staatspapierc  u. 
«t  wenig  verschieden,  z.  B.  im  DeC.  185S  (wo  Silber  fast  kein  Apio  hatte 

•aiW>  *55— sr».  selbst  Nordbahnprior.  5%  nur  90—91,  .3°/«  SUatsbahn- 

:  der  Vorzuglkhkeit  fa?t  aller  deutscher  Bahnprior,  ist  in  dem  Ours- 
*s?  rertchied.  Emissionen  einer  Bahn  u.  selbst  der  Priorit.  verschied.  Bahnen 

Tatm^hied  zu  bemerken,  der  auf  verschied.  Crcdirwürdigkeit  zurückzuführen 

"13  4er  kleine  öfters  zu  findende  Unterschied  —  etwas  höherer  Curs  d.  Prior. 

''.um.  und  der  Prior,  alter  Bahnen  —  erklärt  sich  meist  aus  der  bei  diesen 
)?e*rhrittencn  Tilgung  u.  aus  der  noch  nicht  vollständig  erfolgten  festen 

'•12  der  jüngeren  Papiere    Aber  bei  fremden  Bahnen  treten  die  Inter- 
na hervor,  z.  B.  Oestcrr.  Galiz.  Prior.  (1*77)  1.  Em.  S4-95,  2.  E.  82, 

'-*>.  4.  E.  78-79. 
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des  Privatbahnwesens  zwingen,  wie  es  auch  vorkomme  * 

Darin  zeigt  sich  jedoch  nur  eine  weitere  schlimme  Folge 

schlechten  Finanzlage  nnd  keinerlei  massgebender  und  ur  & 

ahmung  auffordernder  Vorgang  fiir  die  principielle  Entsend 

§.  247.  —  C.  Beschaffenheit  des  Bahn  bans  nnd  8 

kosten.  Hinsichtlich  dieses  nnd  des  folgenden  Puncte*  rit 

den  Gegnern  der  Staatsbahnen  noch  häufig  ein  „natfirhti 

und  „erfahrungsm ässiger"  Vorzug  der  PrivatUh 

hauptet,  weil  eben  in  solchen  Dingen  „immer*-  die  Prina 

nehmung  besser  wirtschafte.  Danach  sollen  denn  die  Prirnn 

regelmässig  zweckmässiger  und  wohlfeiler  gebaut  n 

als  die  Staatsbahnen,  weil  Staatsbeamte  weniger  praküseba 

ständniss  der  VerkchrsbedUrfnisse,  um  zweckmässig,  ond  m 

oder  gar  kein  eigenes  Interesse  hätten,  um  wohlfeil  zu  toe* 

Staatsgeld,  „auf  Regiments  Unkosten"  werde  notorisch  imns 

sch wenderischer  umgegangen. 

Diese  Behauptungen  sind  jedoch  nicht  nur  durch  die  I 

rung  in  keiner  Weise  zu  begründen:  es  lässt  sich  auch  kickt 

weisen,  dass  hier  gar  kein  innerer  „natürlicher"  4 

einen  Vorzug  der  Actiengesellschaft  bedingt,  welcher  letzteren  4 

in  diesen  Puncten  die  Vorzüge  der  Privatunternehmung  reo  i 

dichtet  werden.37)  Die  Actiengesellschaft  steht  auch  der  * 

Verwaltung  hier  nicht  unbedingt  nach.  Einzelne  Erfahrt! 

thatsachen  lassen  sich  aber  zur  Entscheidung  einer  «1 

Frage  schwer  verwerthen  und  am  Wenigsten  kann  man  *w  i 

eine  allgemein  gültige  Regel  ableiten.  Bald  ist  eine  PriroK 

eine  Staatsbahn  überlegen.  Land  und  Zeit  entscheiden  k 

wesentlich  mit.  Aus  dem  inneren  Wesen  beider  Verwita 

kann  man  aber  mindestens  ebensoviel,  ja  eigentlich  mekr  üf 

für  den  Vorzug  der  Staatsbahn  wie  der  Privatbahn  ableitet 

gute,  zweckmässige  und  wohlfeile  Bau  einer  Eisenbahn  hln*t  i 

Mj  Hauptbetsp. :  Oesterreich  seit  1S55,  auch  Italien.  Dennoch  ü  El 
Staatsbahn  bau  wieder  begonnen,  jetzt  aach  in  West-Oesterr.  u.  Ankauf  r.  Piw^ 
wieder  in  Italien.  S.  Note  72. 

Mi  Wie  im  Grunde  wieder  Stein  die  Sache  aufTasst,  Handb  d.  Vtrwata^ 

S.  210:  dem  Princip  nach  solle  der  Staat  sich  selber  seine  Bahnrn  baoea  «.  • 

verwalten.    Allein  er  könne  es  nicht .  theils  weil  die  Bahnen  ein  m  f^»®  S 

forderten,  theils  weil  sie  den  Charakter  v.  Unternehmungen  hatten ,  dir-  its 

gut  verwalte.    Wahr  zeitweise  in  Oesterreich,  unwahr  in  vielen  andafta 

*7)  Stroussberg  nimmt  die  Gen.-Entreprise  u.  Aehnliches  in  Sclao  bft« 
bahnen,  wegen  der  Schwerfälligkeit  der  Bauleitung  einer  Actiengctafliclrf 

der  Frage.36) 
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•d  drei  Umständen  ab:  vom  Können,  Wollen  und  Müssen 

*o  Bau  leitenden  und  ausführenden  Personen.  In  allen  drei 

:ungen  möchte  aus  inneren  Gründen  eher  noch  der  Staats- 

Itnng  vor  derjenigen  der  Actiengesellsehaft  der  Vorzug  ein- 

oeo  sein. 

Das  Können  hängt  vom  volkswirtschaftlichen  Verständ- 

en der  Vertrautheit  mit  den  Local-  und  mit  den  Verkehrs- 

flüssen und  von  der  technischen  Kenntniss  ab.  Vielleicht  ist 

ivatvcrwaltung  mitunter,  aber  auch  durchaus  nicht  nothwendig, 

a  zweiten,  in  der  Regel  dagegen  wahrscheinlich  die  Staats- 

irung:  in  dem  ersten  und  dritten  Puncte  eher  überlogen.  Be- 

s  nichtig  für  die  Beschaffenheit  und  Wohlfeilheit  des  Baus 

technische  Kenntniss  der  Beamten  der  Oberleitung  und  der 

>mng.  Wenigstens  bei  uns  (Deutschland)  in  der  Gegenwart 

I  das  technische  Personal,  das  den  Bau  leitet  und  besonders 

d  ausführt,  ebenso  wie  das  höhere  Betriebspersonal  bei  beiden 

Iiiingen  nur  unerhebliche  Unterschiede  zeigen,  weil  es  im 

l  meistens  denselben  guten  Bildungsgang  durchmacht.  Die 

*haft  entnimmt  oft  ihr  technisches  Personal  ans  dem  Staats- 

Sie  erhebt  indessen  erfahrungsgcmäss  nicht  immer  ebenso 

;  und  gleichmässige  Anforderungen  an  die  regelmässige 

che  und  Berufsbildung  ihres  Personals,  als  gewöhnlich  der 

Dies  hat  für  sie  den  Vortheil,  auch  unregelmässig  gebil- 

tfichtigen,  selbst  genialen  Elementen  (z.  B.  Autodidacten) 

i  einen  passenden  Platz  geben  zu  können.  Aber  es  bringt 

He  Gefahr  öfters  mit  sich,  Untüchtige  anzustellen.  Das  Per- 

le* Staats  wird  vielleicht  im  Ganzen  mehr  mittleren  Anfor- 

en  entsprechen.  Die  gute  socialpolitischc  und  culturliche 

der  tüchtigen  gleichmässigen  Berufsbildung  und  grösseren 

einen  Bildung  einer  wichtigen  und  zahlreichen  Beamtenclasse 

«i  auch  beacbtenswerth.8*) 

£>as  Wollen  hängt  vom  eigenen  Interesse  und  vom 

md  Pflichtgefühl  der  Betheiligten  ab.    Es  ist  nun 

'terdings  nicht  einzusehen,  warum  die  obere  Bauleitung  und 

führende  Personal  bei  einer  Actiengesellsehaft  mehr  In- 

*?  an  gutem  nnd  sparsamem  Bau  haben  soll,  als  beim  Staate. 

<enen  Vortheil  der  Näcbstbetheiligten  (z.  B.  durch  Gewäh- 

ren Panct  übersieht  z.  B.  Perrot,  der  sonst  einen  unbefangenen  Ver- 

■T"jthaa  Staats-  o.  Priratbahnbeamten ,  ihrem  Bildungsgang  u.  s.  w.  anstellt. r-*abaharefonn  S.  175  ff. 
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rung  eines  Antheils  an  dem  gegen  den  Anschlag  ersparte 

trage)  können  beide  Verwaltungen  berücksichtigen.  Der 

hat  bei  seinen  Eisenbahn beamten  die  allgemeinen  Vortheile 

Beamtenthums  (§.  71  ff).  Verwaltungsrath,  Direction  u.  s.  w. 

Actiengesellschaft  haben  aber  sogar  viel  weniger  Interesse  un 

fast  nur  nominelle  Verantwortlichkeit  gegenüber  den  Actio 

mit  einem  bestimmten  Baufonds  auszukommen,  als  die  streu 

antwortlichen  Staatsbeamten.  Ja,  oft  ist  es  gerade  das  Int 

der  Oberleitung,  mit  dem  anfangs  aufgenommenen  Kapital 

auszukommen.  Hier  ist  unmöglich  die  gewaltige  Verschied 

in  der  Stellung  einer  Actiengesellschaft  und  einer  eigen! 

Privatunternehmung  zu  verkennen.  An  neueActien-  oder  Ai 

Omissionen  und  an  die  dabei  so  leicht  abfallenden  „Nebengewi; 

der  Eingeweihten  knüpft  sich  das  pecuniäre  Interesse  einer  1 

bahnverwaltung  oftmals  bekanntlich  sehr,  ebenso  wie  an  da« 

liehst  lange  „Offenhalten  des  Baueonto's", a9)  wo  sich  so  Ma 
leichter  als  im  Betriebsconto  der  Controle  entzieht.  Nur 

Gründer,  Verwaltungsrath  und  erste  Actionäre  dauernd  m 

deutendem  eigenen  Kapital  an  der  Unternehmung  bet 

sein  mtissten,  würde  das  pecuniäre  Interesse  sich  anders  ges 

also  wenn  die  Dinge  ganz  anders  lägen  als  in  Wirklichkfl 

der  Gewinn  am  Agio  durch  Verkauf  der  Actien  oft  die  Haop 

ist.  Gewiss  wird  man  endlich  im  Pnncte  des  Pf  1  ichtge-. 

den  Beamten  der  Privatbahn  vor  denen  der  Staatsbahn  auch  ( 

Voraug  einräumen  wollen,  um  so  weniger  als  das  Pflichtgeföl 

ersteren  leicht  einer  stärkeren  Versuchung  unterliegt.  Ebenso 

ist  zu  behaupten,  dass  das  Publicum ,  aus  welchem  sich  k\ 

waltungsrath  u.  s.  w.  einer  Privatbahn  besonders  zn  mi 

pflegt,  das  Börsenpublicnm  u.  s.  w.,  durchschnittlich  in  Geldtr 

ein  zarteres  Gewissen  hat,  als  die  tüchtig  gebildete,  leidto 

stellte,  gut  controlirte  Staatsbeamtenschaft. 

3)  Das  gut  und  wohlfeil  bauen  Müssen  hängt  endliel 

nemlich  von  der  Controle  ab.  Die  vorausgehenden  Erörtert 

wiesen  darauf  hin ,  dass  auch  hier  sicher  die  Privatbahn 

überlegen  ist.    Eher  möchte  hier  wieder  ebenso  wie  im  1 

der  Integrität  die  Staatsverwaltung  den  Vorzug  verdienen, 

die  Controlinstanzen  können  hier  durch  unabhängiger  rmd 

ausserhalb   stehende  Behörden   und  Personen   gebildet  * 

M)  Namentlich  lange  Zeit  Missbrauch  bei  manchen  österr.  PriTilW* 
sammenhang  mit  den  staatlichen  Zinsgarantieen  z.  Th. 

Digitized  by  Google 



iiescliaiienlieit  u.  Kosten  des  B&hnbau*.  573 

werden  sie  nicht  so  leicht  aus  Personen  bestehen,  die,  selbst 

leisachen  etwas  lax  geworden,  mehr  Grund  haben,  auch 

i  —  und  seien  es  Untergebene  —  gegenüber  ein  Auge  zu- 

ken. 

unter  wird  in  der  Kostenfrage  selbst  der  Versuch  gemacht, 

Lauen  statistischen  Vergleichen  der  relativen  Bau- 

■n  (p.  Meile)  für  oder  gegen  das  eine  oder  andere  System 

zu  beweisen.  Allein  es  ist  klar,  dass  zwei  verschiedene 

o,  gelbst  in  sehr  ähnlichen  Terrainverhältnissen,  niemals  eine 

je  irgend  genaue  Vergleichung  gestatten.    Denn  die  Um- 

welche  nachweisbar  in  erster  Linie  immer  die  Kosten  be- 

■l\  sind  stets  mehr  oder  weniger  verschieden.  Ob  überhaupt 

und  wieviel  von  dem  Kostenunterschiede  ausserdem  auf  den 

nd  der  Verschiedenheit  der  Verwaltungssysteme  zu  setzen 

M  sich  schlechterdings  nicht  ermessen.  Genau  ein  und  die 

gleich  ausgestattete  Linie  müsste  zu  derselben  Zeit  von  einer 

- üaft  und  vom  Staate  gebaut  und  dieses  Experiment  so  und 

wiederholt  sein,  um  Beobachtungsfehler  und  zufällige  Eiu- 

zu  eliminiren,  wenn  ein  solcher  Vergleich  nur  einigermassen 

ifl  sein  sollte. 

*de  eingehendere  Kostenstatistik  von  Eisenbahnen  zeigt, 

Itt  Werth  des  Grund  und  Bodens,  die  Terrainbeschaffenheit, 

der  Umfang  der  eigentlichen  Erdarbeiten  (Bewegung  von 

u.  a.  in.  hauptsächlich  abhängt,  das  Vorkommen  vou 

D  Einschnitten,  Tunneln,  grossen  Dämmen,  Viaducten,  Brucken, 

u  der  Baunfrequenz  abhängige  Masse  des  Fahrmaterials, 

>rständlich  die  Ein-  oder  Doppelgleisigkeit  der  Bahn  n.  v.  a.  m. 

'  ̂»ten  Verschiedenheiten  der  Kosten  bedingen.    Ebenso  ist 

*  des  Bahnbaus  auch  in  derselben  Gegend  wegen  der  Ver- 
der  Preise  und  Löhne  von  wesentlichem  Einflüsse.  End- 

ß  doch  auch  schon  jetzt  der  „Rang"  einer  Bahn  im  Trans 

>:?m  —  ob  Haupt-,  ob  Secundärbahn  u.  s.  w.  —  von  Einfluss 

-  Haukosten,  so  wenig  leider  bisher  gewöhnlich  bei  Staats-  und 

atmen  diese  verschiedene  natürliche  Rangordnung  einer  Bahn 

i.'C,  Bau,  Ausstattung  genügend  berücksichtigt  wurde  (§.  253 ff,), 

uith  aus  statistischen  Durchschnittszahlen  für  eine  grössere 

M  oder  für  alle  Privat-  und  Staatsbahnen  eines  oder  mehrerer 

,?  ist  der  etwaige  Einfluss  des  Verwaltuugsmoments  auf  die 

^  nicht  zu  ermitteln.    Denn  auch  diese  Zahlen  werden  ganz, 

uea  Factoren  bestimmt. 
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Eine  Vergleichnng  von  ungefähr  gleichzeitig  gebaute:, 

in  Nachbarschaft  und  in  ungefähr  gleichen  Terrainv 

zeigt,  dass  alsdann  auch  die  Kosten  sich  nicht  so 

stellen.    Aber  ob  es  Staats-  oder  Privatbabnen  sind,  ist 

ganz  gleichgültig. 

Die  unmittelbare  Beobachtung  und  Prüfung  kann  im 

Falle  gewiss  oft  theueren,  verschwenderischen  oder  einfn 

samen  Bau  nachweisen  und  zeigen,  wie  dies  hier  mit  den 

oder  Privatbahnsystem  zusammenhängt.    Daraus  mag  m : 

ein  bestimmtes  Land  eine  Folgerung  in  der  St  muri 

gehen,  nicht  aber  für  die  principielle  Entscheidung  »1- 

Und  sicherlich  wird  sich  bei  der  nöthigen  zeitlichen  und  r 

Ausdehnung  solcher  directer  Beobachtungen  wieder  Ii 

Schatten  bei  beiden  Systemen  gleichmässig  vertheilt 

*")  Hier  einige  Beispiele  aus  d.  preuss.  Eisenbahnstatistik  für  186». 
6.  A.  herübergenommen  worden ,  da  es  zweckmässig  erscheint .  etwas  Iben 

vergleichen,  statt  der  neueren,  bei  denen  die  grosse  Umgestaltung  der 

liehen  Verhaltnisse  von  Einfluss  war.  Kosten  p.  Meile  in  lOOOen  Thlra.  a  m 

der  Gesammtkosten ,  wobei  hier  nur  die  Hauptposten  aufgeführt  sind.  La 

Statistik  speeificirt  noch  etwas  weiter  (zu  d.  Erdarb,  wurden  die  Ausg.  fti 

Einfriedigungen,  Wegeübergänge,  zu  Bahnhöfen  u.  Wärtern,  die  Signale,  m 
für  Verwalt.  u.  Zinsen  während  der  Bauzeit  auch  der  für  aus» 

gemein  gerechnet).  Die  Statistik  des  Vereins  D.  Eisenbahnverwaltuacrs 
liehe  Daten  auch  über  die  meisten  anderen  D.  Bahnen.  Die  Dateft 

stimmen  übrigens  nicht  immer  ganz  genau  überein.  Die  in  dem  2.  Werks 

Rubrik  „Ausgaben  für  Vorarbeiten4*  fehlt  in  d.  preuss.  amd.  Statistik,  l1 
sich  auch  darunter  Zinsen  während  der  Bauzeit.  In  Bezug  auf 

teren  besteht  übrigens  auch  manche  Verschiedenheit  Bei  dei 

sie  nicht  eingerechnet  zu  werden,  so  dass  die  Zahlen  für  diese 

niedrig  sind. 

Staats  bahnen 

Preuss.  Ostb  

Westfäl  

Saarbr  

Nass  

Privatbahnen 

Berg.-Murk  

Dsgl.  Ruhr-Sieg  .  . 
Berl.-Stett  Hauptb. 

Berl.-Hamb  

Bcrl.-Anb  

Berl.-Magd  

Magd.Halberst.  .  .  . 

Thüring  

Coln-Mind.  Hauptb. 
Rheinische  

(irutid-rworh 

32 

37 68 

103 

670 

7  09 

7  96 1354 

«2  1142 71 

52 
38 

42 

67 

41 61 

54 

IM 

7  59 9  "89 9*18 

1182 
SSO 

S-74 

1101 
5  99 

15  25 

Krd- 

»rb«itetn  etc. 1000.&  % 

64 

85 161 

113 

132 

135 84 

60 42 

54 

53 

109 87 

87 

13  33 

1623 

1893 
1492 

16-38 

144C 
15  99 

14  6 

11  76 712 

1130 
1974 

966 
11  59 

Rrurkon. 

Durchla**« 

1000ÄI  «U 

82 

60 

62 

102 

54 

84 

54 

41 

31 

88 

27 

69 74 

58 

1  UJUB-it 

1718 

11  45 

731 

13  51 

31 
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feaukosten.  —  Betrieb,  Betriebskosten.  575 

.248.  —  D.  Betrieb,  Betriebskosten. 

Betrieb.  Häufig  wird  den  Privatbabnen  vor  den  Staate- 

I  nachgerühmt:  grössere  Rücksicht  auf  Bedürfnisse  und 

che  des  Publicunis,  coulanterer  Betrieb,  mehr  nach  kauf- 

Bahnhof«, 
AuBsorord., 

B.'tri.'t.sinat.r. Instf.  Vrrwttlt. , 
Suminn 

WarterhüMor Ranzins,  etc. P.M.  IGOü # 

% 

1000  Jfc 1OO0.-3.  | 

itfbahnen 

75 15  56 
76 

1578 
26 

546 480 
73 

13-98 

85 
16  15 

40 
7.67 

525 

106 
12-41) 204 S4 2393 41 

108 
 1 

482 

851 

68 
S-96 

11  04 
1326 

759 itbihnen 
1 

liri.  c.  72 c.  8  92 
143 

1774 127 

1579 805 

•«J-Sieg  ....... 
67 

7- 19 

152 1624 
118 12  60 

938 

"  H.  b  

82 

1.V53 
68 

1 292 

S2 

19-30 
407 

66 
1614 

40 
970 

? ? 476 

*  
36 

1016 38 

10-6S 

4S 

1335 

359 

Ufi  81 
10-61 

156 
2041 

117 1531 

762 

m  60 1263 112 

22*19 

65 

1375 472 

&••%.«*••  *■• 42 
7- 70 

64 
11-68 

69 

1253 551 
HB  

89 
984 

311 

3444 
106 

11-71 

904 

•  ae  77 10  12 
116 

1558 
108 

1442 
747 

der  schiefen  Ebenen,  die  bei  d.  Berg.-Märk.  und  Rhein.  B.  vorkommen, 

i  m  letzten  Titel  (Ausserord.  u.  s.  w.)  gerechnet.  —  Verhaltnissimissig  die 
'üaehheit  des  absol.  nnd  rclat.  Aufwands  besteht  noch  beim  Oberbau 

•-.  Schwellen,  Drehscheiben  u.  s.  w.» ,  wo  die  grossere  oder  geringere  Aus- 
zweiten  Gleises,  der  Bahnhofschienen  u.  s.  w.  die  meiste  Verschiedenheit 

•-  wird.    Oer  stärkste  Unterschied  besteht  in  den  Kosten   des  Betriebs- 

tala,  wo  selbst  ähnlich  situirte  Bahnen  wie  die  drei  grossen  westlichen  Linien 

1  Ersieht  (Cöln-Mind.,  Berg -Mark,  und  Rhein.)  n.  wie  Berl.-Anh.  u.  Berl.- 

♦iter-,  Berl.-Magdeb.  anderers.  zeigen.    Kar  die  Abhängigkeit  der  Kosten  von 

int-  oder  Staatsverwaltung  wäre  es  nicht  ohne  Interesse,  zu  sehen,  wie  die 

M'-ntreprise  sich  herausstellt.  Aber  auch  hier  ist  der  Einfluss  der  einzelnen 
Jvrtorvu  naturlich  massgebend  u.  beim  Vergleich  weiss  man  nicht,  wie  die 

Stativ  ausgefaUen  ist    Tilsit-Insterburg  mit  440,000,  Berlin  -  Görlitz  mit 

1  Thlr  p  Meile  in  Generalentreprisc  gebaut  erscheinen  nicht  eben  wohlfeil 

Kl'  Klagen  verlauten  Uber  die  Baubeschalfenheit  der  letzteren.  Die  schleswig'- 
.-*)  ■*  in,.      ü-it  ]i  di»scm  System  auf  326,000  Thlr..  last  gOBM  dieselbe 

•!•'  für  Altona-Kiel  (329,000  Thlr  ),  welche  Linie  von  der  Privatverwaltung, 
-«  froher,  gebaut  wurde.  (Vgl.  über  Generalentreprisc  Stroussberg  a.  a.  0., 

2  uher  die  Mögliehk.  seiner  Gewinne  dabei,  wo  sich  allerdings  der  Vortheil 

*       handelnden  Privatunternehmers  zeigt.    S.  209  fT).  —  Bemerkenswerth 
iif  neuen  Bauten  immer  theurer  und  die  Durchschnittskosten  p.  Meile  in 

**«n  ßahnnetzen  immer  höher  ausfallen.    Zum  Theil  hängt  dies  wohl  mit 
■frJ  Preissteigerungen,  auch  des  Bodens,  (so  bes.  in  neuester  Zeit),  mehr  aber 

:  --h  mit  der  starken  Vermehrung  des  Betriebsmaterials  und  mit  den  grösseren 
Schwierigkeiten  der  neuen  Bahnen  zasammen.    Denn  in  der  Gegenwart 

-  »-»He  Schwierigkeiten  gerade  wegen  der  Portschritte  der  Technik  nicht  mehr 
fciwat  wie  früher  o.  deshalb  schwierigere  Linien  unternommen,  auch  in  bergigem 

■  it.  w.    Das  verwendete  Kapital  p.  Meile  ist  bei  den  preuss.  Bahnen  fast 

«*#  Unterbrechung  jährlieh  gestiegen,  aber  noch  stärker  vermehrte  sich  relativ 

rrnenpark,  ferner  auch  die  Locoinotivenzahl,  z.  B.  per  Meile 
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0?6  2.  ß-     K.  16.  A.  Eisenb.  Staats-  od.  Priratbahiicn  r  §.  24*. 

I' u acte  den  Vorzug  geben.  Es  ist  klar,  dass  sich  keine 
meinea  Urtheile  dieser  Art  iällea  lassen  uud  das 

LocomoL 
Personenwagen 

Stttck Stack 

Srici 

12 

60 
1 1  ̂ 

1-6 

32 
m 

2*0 
30 

in 23 

35 

IM  i 

22 3  6 

43-: 

24 

3  -6 

111 

»•2 
42 

6i? 

männischer  statt  aach  burea akratischer  Art,  besonders  im  6 

verkehr,  grössere  Höflichkeit ,  Gefälligkeit  des  Personal*  l 

Mitunter  hört  man  aber  auch  den  »Staatsbahnen  in  Betreff  » 

TJ 

dem  Wesen  der  Sache,  noch  aus  der  Erfahrung  ein  sokbi- 

zug  der  Staats-  oder  Privatbahnen  ergiebt.  Bezeichnend  p 

wechseln  selbst  in  kurzer  Zeit  die  Meinungen  im  Publica 

solchen  Dingen.  Die  Verhältnisse  der  Zeit  und  des 

eben  entscheidend.  Aber  für  die  principielle  Frage  folgt  inj 

Urtheilen  nichts. 

Eher  lässt  sich  schon  in  Ordnung  und  Ptinctlichkeh. 

heit  und  Schnelligkeit  des  Betriebs,  Unparteilichkeit  uu 

stechlichkeit  des  Dienstpersonals  im  Staats-  und  PrivatbabF 

eine  characteristische  Verschiedenheit  nachweisen,  obwohl  lui 

Kapital 

1844  296,190 

1855  413,771 

1863  52i,433 

1867  54^,565 

1866  540,795 

1869  552,072 

1874  630,660 

Die  Zahlen  v.  1 868  an  incl.  neue  Provinzen ;  daher  die  Veränderung  der 

grossen,  aber  schon  1869  die  alte  Richtung.  In  England  sind  dagegen 

Baukosten  seit  25  Jahren  nur  wenig  gestiegen.  S.  Note  72.  £»  i>t  ata 

Zufall,  dass  z.  B.  in  Preussen  die  Durchschnitte  für  Staats-  and  Pnn» 

gleich  sind,  wie  1»69  p.  M.  far  jeue  551,970,  für  diese  55J,*J05  Thlr.  9kt 
»»2,857  Thlr.  p.  Kil.  f.  d.  Staats-,  79,269  Thi.  f.  d.  Pri ratbahnen  m  tu 

(101,176  TU.  f.  d.  Privatb.  in  Staatsverwalt).  Innerhalb  der  Staatsbaioü 

beim  Vergleich  der  unter  einer  besoud.  Verwaltung  steheuden  Linie*  l 

wie  4  :  7  (Ostb.  u  Saarbrücker) ;  innerh.  der  Pri?atb.  wie  1  zu  fast  i  UktsA 

u.  Neisse  Brieger)  (in  li>69).  Vergleicht  man  die  einzelnen  Babaljuen  ^ 
Kostendurchschnitten,  so  stehen  in  lMi9  in  Preussen  die  westlicfcea&^ 

Ganzen  oben,  die  nördlichen  u.  östlichen  unten  in  der  Keine  der  MciieaLafl*4 

mit  beinerkenswerthen  Ausnahmen,  z.  B.  unter  d  theueren  die  uiflcrvtAH 

(Berl.-Bresl.,  von  einer  Prirat^es.  gebaut)  u.  d.  BerL-Magdeb.  Neben  ü>o 

Terrainverhaltnissen ,  grösserem  Verkehr,  also  Betriebe inaterial  sond  habere 

Löhne  im  Westen  daran  wohl  Schuld.  —  Uebrigeus  sind  alle  Schlüsse  *a*& 

kosten  der  einzelnen  Bahnunternehmuogen  mit  Vorsicht  zu  ziehen .  deaa  4ä 

Umstand,  ob  eine  Bahn  z.  B.  hier  auf  höit  oder  ein  paar  Meilen  weiter  päi 

oft,  dass  besonders  kostspielige  (z.  B.  Tunnels,  Brucken  u.  s.  w.  i  oder  bilfep 

(z.  B.  in  der  Ebene)  bald  bei  dieser,  bald  bei  jener  Bahn  eingerechnet 

durch  sich,  vollends  bei  kürzeren  Bahnen,  die  Durchschnitte  sehr  ? 

dies  auch  beim  Vergleich  zwischen  Staats-  u.  Privatbahnen  zn 

zwischen  grossen  Staatsbaunnetzen  u.  kleineren  Privatlinien.  Die 

der  errteren  sind  mehr  wirkliche  Mittelwerthe ,  weil  der  Einduss  tbeuef 

Strecken,  die  meistens  beide  vorkommen,  hier  schon  ausgeglichen  ist. 

z.  B.  in  dem  obeu  erwähnten  kleinereu  kosten  unterschied  der  eiaze 

Staatsbahnen  gegenüber  dem  gröaseren  der 
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Betrieb.  Betriebskosten. 
5?? 

rbäitnisse  in  verschiedenen  Ländern  sich  oft  wesentlich  unter- 

en. Die  allgemein  strengere  Ordnung  im  Staatsdienst  giebt 

*ohl  von  vornherein  eine  gewisse  Bürgschaft  auch  für  die 

bahnen.  Wenigstens  bei  uns  wird  diese  Krwartung  nicht 

die  Erfahrung  Ltigen  gestraft.41) 

Hinsichtlich  der  Betriebskosten  hört  man  mitunter  die- 

Lobsprüche  wie  hinsichtlich  der  Baukosten  den  Privatbahnen 

eo.  aber  ebenso  unrichtig.  Es  sind  hier  einzelne  Bahnen 

mie  Bahn  netze  zu  unterscheiden. 

Ein  innerer  Grund ,  dass  eine  einzelne  Staatsbahn  als 

tbeurer,  absolut  und  namentlich  relativ,  nemlich  zu  einem 

ren  Procent  der  Betriebskosten  von  der  Bruttoein- 

e  verwalte,  besteht  nicht.  Nach  der  Natur  der  Sache  muss 

d  ganzen  Mechanismus  der  Verwaltung,  der  Betriebsleitung 

MftriebstUhrung  zwischen  beiden  Arten  Bahnen  eine  grosse 

irtigkeit  bestehen,  was  auch  tbatsächlich  der  Fall  ist.  Der 

-iag  hier  und  da  etwas  schwenälliger,  bureaukratischer  ver- 

L  ein  paar  Beamte  mehr  haben.  Nothwendig  und  regelmässig 

rh  dies  nicht.41)  Es  gleicht  sich  oft  schon  dadurch  aus, 

■iie  Gehalte  der  höheren  Beamten  im  Staatsdienst  etwas 

rer  sind  und  es  bis  zu  einem  gewissen  Grade  sein  können.43) 
~~~~  — —  ■      —  * 

--•L.Jb  brauchen  gewisse  klagen  übel  einzelne  Staatsbahnen  nicht  bBIDei 
ciet  m  sein.  Aber  dass  z.  B.  das  Unheil  über  die  verschiedenen  preuss. 

tik*o  ungleich  ist,  zeigt,  dass  hier  keine  nothwendige  Inferiorität  des 

•neb*  gegen  den  Geaellschafts  betrieb  vorliegt.  Am  Rhein  wird  vielfach  Klage 

•:«xr  die  Stajtfsverwalt.  der  Berg. -Mark.  Bahn  verglichen  mit  der  Privatverwalt. 
Mtndener  o.  namentlich  der  trett  iich  administrirten  Rheinischen  Bahn.  Aber 

-  v  leidige;  ,,Assessorisinus" ,  die  einseitig  privat  rechtliche  Ausbildung  der 
Usst  sich  doch  auch  abstellen. 

vtsiJa  dies  ist  nicht  wohl  aus  dem  Vergleich  der  Statist.  Durchschnittszahlen, 

-w  durch   unmittelbare  Beobachtung  festzustellen.    Der  Bedarf  an  Beamten 

'.■ren  Arbeitskräften  hängt  natürlich  besonders  von  der  Grösse  des  Verkehrs. 

:  Stationen .  deren  Bedeutung  u.  s.  w.  ab .  selbst  in  Betreu"  der  allgemeinen 
-mtang.    In  Preussen  kamen  1869  bei  den  Staatsb.  Beamte  und  Hulfs- 

d.  t%6n.  Verwalt.  auf  100,000  Thlr.  Bruttoeinn.  :v.>.  bei  den  unter 

rw  «eh.  Privntbahnon  3  7.  bei  d.  and.  Privatbahnen  auch  3*7,  oder  p.  Meile 
aber  in  jeder  Gruppe  erhebl.  Verschiedenheiten  bei  d  einzelnen  Bahnen. 

•  *v#aen  kosteten  bei  d.  Staaten,  p.  Meile  1«4,  bei  d  selbst.  Privatb.  .H2*Thlr. 

•aast  Material  für  sonst  Vergleiche  s.  Preuss.  Eisenbahnstatistik  fiir  1809, 

itntsche  dagl  S.  12*. 
4>v:  mancherlei  kleinen  Verschiedenheiten  in  d.  Stellung  der  einzelnen  Beamten 

u  reaane  Vergleiche  von  Bahn  zu  Bahn.    Aus  den  Durchschnittszahlen  ist 

a  ««ig  Sicheres  zu  entnehmen.   Bei  d.  obersten  Leitung  (incl.  Verwaltungs- 

Hrtu  die  Einnahmen  der  Beamten  durch  Tantiemen  öfters  wesentlich  erhöht, 

manchen  österr.  Privatbahnen,  auch  boi  Berl-Anh.  u.  a.  m.  Die  höheren 

i ti  d.  Dilationen  d.  preuss.  Staatsb.  waren  um  1S70  meist  mit  1200  - 

•  ii-  .Min.  ebenso  bei  d.  preuss.  Privatb.  Datei  Staatsven  ;  bei  den  sä<  hs 

»wen  die  Sätze  1200— 2500,  der  wttrtemb  OSO  (Bur.*  -  22*»«,  derbaicr. 

1  •(!<(,  KiaA&*wi»teaacli.    L  
^" 



578  2.  B.  2.K.  10.  A.  Eisenb.  Staats-  od.  Privatbahnen?  §.  24S. 

Eine  Verschiedenheit  der  Betriebskosten  wird  sich  daher 

Ursachen  erklären  müssen.  Einen  Vorzug  hat  aber  sog; 

Staatsbahn  öfters  vor  der  Privatbahn  voraus.  Ein  Theil  d, 

triebskosten ,  nemlich  diejenigen  der  allgemeinen  and  Cent 

waltung,  stellt  sich  bei  grösserer  Länge  der  Linien  und  a 

höherer  Gesammtein nähme  relativ  günstiger.  Daraus  folgen 

liehe  Vorzüge  der  grossen  vor  den  kleinen  Bahnen  und  denig 

öfters  auch  schon  der  einzelnen,  eine  längere  Strecke  verwah 

Staatsbahn  vor  der  Privatbahn.44) 

Hiervon  abgesehen  hängt  die  Höhe  des  Procent«  de 

triebskosten  von  der  Roheinnahme  wieder  von  ganz  an» 

Factoren  ab:  vor  Allem  die  Grösse,  Art,  Richtung  des  Ve 

selbst,  das  davon  vornemlich  bedingte  Verhält oiss  des  todtci 

nützlichen  Gewicht,  die  Niveauverhältnisse  der  Bahn,  seil» 

Klima  der  Gegend ,  endlich  die  Höhe  der  Arbeitslöhne,  der  J 

des  Brennstoffs  u.  dgl.  m.  sind  hier  entscheidend.  **)    Aus  d 

915—1714  (ohne  Generaldirector) ,  der  bad.  686  (Bur.)  —  1371 — 22S5  TÜJ 

gegen  z.  B.  Berl.-Hamb.  2500— G000,  B.-Görlitz  1S00— 4000,  BerL-Magdeb.  MM»< 

B.-Stettin  500—5000,  Magdeb.-Leipz.  1000—4500.  Baier.  Ostb.  3429,  Pfä 

bis  4572  Thlr. ,  indessen  Thuring.,  Leipz.  -  Dresd.  doch  wieder  in  den  Ma*Ä 
Staatsbahneu.  In  den  letzten  Jahren  sind  meist  Erhöhungen  der  Gehalte 

So  bezogen  die  Mitglieder  der  obersten  Verwalt.  um  1874  bei  d.  preuss. 

900—3800  Thlr.,  gewöhnlich  1400-3100  Thlr.,  bei  d.  sächs.  Staatsb.  U 

wurt  1067—3000  Thlr.,  bei  Berl.-Hamb.  jetzt  2500— 7500,  B.-GörL  21« 

B.-Magd.  800—6000,  B.-Anhalt  2750—8000,  B.-Stettin  1000—5500,  Magdeb. 

200—8000,  bei  Magd.-Leipz.  bis  8500  Thlr.:  nach  deutschen  Staatsb« 

nissen  also  z.  Th.  übertriebene  Steigerungen  bei  den  Privatbahnca. 

**)  Die  Rechnungen  der  einzelnen  Bahnen  sind  bes.  im  Posten  der 
Ausgaben  nicht  immer  genau  vergleichbar,  weil  demselben  besondere 

für  Bahnpacht  (Hannov.  B.)  zugerechnet  werden.  Bei  kleinen,  selbständig  verw 

vollends  bei  wenig  frequenten  solchen  Privatbahnen  stellt  sich  das  Procent  dera 

Ausg.  v.  d.  Gesammtausgabe  sehr  hoch,  z.  B.  1869  Tiis.-Insterb.  20°/o  (prettft 
18  9  Deutsche  Stat.),  überh.  bei  mehreren  Privatb.  Preussens  über  10.  meist  fr 

Dagegen  bei  einzelnen  grossen  und  frequ.  Privatbahnen  auch  unter  5%,  *  % 

Mind.  4  7,  ebenso  B.-Stett.,  B.-Uamb.  nur  3  7,  bei  d.  älteren  preuss.  Staate! 

5 — 6°/0  (wo  *ber  Inspection  inbegriffen;  deutsche  Stat.  giebt  4*05 — 4  3!  aa) 

Ostb.  7  8  (5  65V  Bad.  3  28,  Baier.  1*78,  Sachs.  4  09,  Würt.  2-49%.  In  J 

hei  nach  d.  Vercinsstat  auf  d.  allg.  Verw.  bei  d.  deutschen  Staatsbahneu  4*§G 
Uesammtausg.  (Baier.  nur  188),  bei  d.  Privatb.  in  eigen.  Verwalt  548  iTik4l 

17  44,  auch  bei  and.  kleinen  Verwalt.  10—20%). 

**)  Auch  in  diesem  Puncte  sind  die  Berechnungen  nicht  immer  gleicoaro? 
amtl.  preuss.  u.  die  Statist,  des  D.  Eisen  bahn  Vereins  zeigen  Abweichungen  ifl 

Procenten  der  Betriebsausg.  von  d.  Betriebseinn.,  so  bei  d.  preuss.  Staatsb.  Ungta 

stellt  sich  das  Procent  besonders  bei  weniger  frequ.,  bei  neuen,  bei  kleinen  <■ 

Höhe  der  allgem.  Kosten  u.  geringerer  Ausnutzung  des  Materials^,  bei  älteres  Bt1 

denen  neue,  noch  wenig  frequente  Strecken  hinzutreten.  Nach  der  preuss  « 
bahnstat.  für  1869  S.  73  war  das  Procent  bei  d.  Staatsb.  467  (Min. 

Max.  Bebra-Hanau,  eben  eröffnet,  63  2 %)»  iin  d.  Des-  Ungunst  Jahre  187*1*1 

Vereinstatist.  S.  95  bei  allen  deutsch.  Staatsb.  7017,  Min.  oldenb.  48*62,  iMSia 

h  '68,  bad.  58*33,  baier.  60  25,  sächs.  62  26.  niederschles.  mark,  mit  Gebirrsb  • 
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Betriebskosten. 579 

aprocent  läset  sich  also  für  die  Staats-  oder  Privatbahnfrage 

Bei  einem  Vergleich  ganzer  Bahnnetze  kommt  dagegen 

<>rzag  des  Staatsbahnwesens  in  Betracht.  Die  einheitliche, 

( entralistische  Staatsverwaltung  aller  Bahnen  eines  Landes 

cht  immerhin  eine  nicht  unwichtige  Ersparung  an  Central- 

mogs kosten,  an  Abrechnungsarbeit  u.  dgl.  m.  verglichen  mit 

rsplitternng  der  Privatbahnen  in  zahlreiche  kleine  Verwal- 

.  *6)    Viele  unnütze  Kosten,  z.  B.  für  Verwaltungsräthe  in 

I  oder  halben  Sinecureposten,  Hessen  sich  dabei  ersparen. 

Die  Einheitlichkeit  des  Betriebs  bietet  auch  grosse 

rweite  Vortheile  für  Schnelligkeit,  Pttnctlich keit, 

icbheit   des  Verkehrs.    Eine  ähnliche  Concentration  der 

II  anter  einer  Privatverwaltung  ruft  dagegen  wieder  die 

u  Bedenken  wegen  des  factischen  Monopols  hervor.  Das 

tndswesen"  der  Privatbahnen,  wie  z.  B.  das  heutige  deutsche, 

üe  üebel  der  Zersplitterung  der  Verwaltungen  nur  wenig 

reu :  Verwirrung,  Ungleichmässigkeit  der  Tarife,  nachtheilige 

12,  Frmnkf.  Beb»  95  20%).  bei  d.  unter  Staatsverw.  steh.  Privatbahnen  42  6 

-^chlea».  Hauptbahn  35  4,  (in  1S74  44  5b  nach  d.  Vereinsstat.) ,  Max. 

»he  B  ,  schwacher  Verkehr  u.  theurer  Transportdienst,  61*7%)  (1874  100%), 

sdbstverwalt.  Privatb.  429  (1874  59  15),  (Min.  Rheinische  33*9,  ferner 

u  37  und  39  bei  Berl.-Anh.,  B.-Magd.,  Cöln-Miud.,  Magd.-Leipz. ,  Max.  die 

xra.  L  freqa.  Linien  v.  Vorpommern  81*2,  Hinterpomm.  79*4,  Tilav-Insterb. 

»1*74  Khein.  4611,  B.-Anhalt  5167,  B.-Magd.  5938,  vorpomm.  B.  72*18 

Vereinsstat.)    Eine  Abnahme  des  Procents  dieser*  Be  tri e b sausgaben  im  D. 

uja.  Bahren  bat  nach  u.  nach  stattgefunden;  1859  46*6,  1861  41*0,  1865 

»r>*  45' 1.  1869  44*0.  die  Steigerung  1868  erklart  sich  aus  der  Einrechn.  der 
•\tz  neuen  Prof,  Dagegen  ist  das  Procent  aller  Ausg.  von  der  Roheinuahine, 

ibergeh.  Abnahme,  in  25  Jahren  dasselbe  geblieben:  184  4  52,  Min.  1851 

1*5*  59-1,  neues  Min.  1862  u.  1865  489,  1867  544,  lbÜ9  621%, 
ichs.  Staatsbahnen  war  1869  d.  Procent  hämmtl.  Aus^.  v.  d.  Bruttoeinn. 

.»i  5105,  wurt.  60-11  (viel  neue  Routen),  baier.  63  08  (incl.  Pachtzahl.?), 
:hw.  4V13.  In  d.  letzteu  Jahren,  bes.  1872 — 74  ist  eine  enorme  Steiger. 

.-ims  o.  der  Proccnte  dere.  v.  d.  Einn.  eingetreten.   Die  Quote  d.  Be  trieb  s- 
;ca  d  Bruttoeinn.  war  bei  d.  preuss.  Bahnen  1*71  44i>,  1872  50.4,  1873 

-U*T-7.  d.  Steiger,  v.  1873  auf  1 874  bes.  stark  bei  d.  S  taats b.  S.  u.  §.259—263. 

l*»tV.*  sind  die  früher  getrennten  I ach s.  Staatsbahuen  unter  eine  Gentral- 

ixg  gestellt.    Kur  Aehnliches  in  Preussen,  wo  noch  8  Staatsbahnvorw.  bc- 
püdirt  perrot.    Da  hier  einige  wicht.  Privatbahnen  (Oberschle*.  mit  d  nun 

v'iObriiasb.,  Berg.-Märk.,  Rhein-Naheb.)  vom  Staate  verwaltet  werden,  wodurch 
2  zusammenhängende  Gruppen  bestehen,  eine  wcstl.  (Saarbr..  Khein-Nahe, 

Vti»-U  es. ,  Kannor. ,  Westf.,  Berg.-Märk.)  und  eine  östl.  (Ost,  Niederschles., 

- f~*  |^  so  Hessen  sich  wohl  2  Verwalt.  bilden.  Indessen  ist  es  fraglich,  ob 
:  aickx  eine  zu  grosse  Centralis,  entstände.  Weber  u.  A.  nehmen  an,  dass  das 

m*5r.  Staatsbahnnetz,  incl.  Ostbahnen,  jetzt  schon  über  3000  Kil ,  das  Maximum 

i^iäage  unter  einer  Centralverwalt.  darstellt.  Den  ries.  Aulwand  f .  d.  A  b  - 

»tagepers..  zur  M  agencontrole  u.  s.  w.  bei  der  Zersplitt  d.  Verwalt.  heben 

a*»n  u.  d.  Verf.  d.  „Tariferhöh,  od.  Reichseiseub?"  (S.  1*)  u.  v.  A.  m.  hervor. 
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58o 2,  B.  2.  K.  16.  A.  Eisenb.  Staate-  od.  Privatbahuen  V  §.  U\t. 

Concurrenzmacherei,  Uebertreibuugen  und  unrichtige  Regelt 

DirTerentialtarifsystenis  u.  8.  w.47)  Auch  die  Regierung*« 

der  Privatbahnen  wird  solchen  Uebelständen  nur  wenig  a 

können.48) 

§.  249.  —  E.  Tarifwesen.  Der  wichtigste  Punct  u 

wirthschaftiicher  Hinsicht  ist  die  Höhe  der  Tarifsätze  | 

Vergleichung  richtiger  Weise  combinirt  mit  der  Zeitdauer  de; 

ports)49)  und  die  Einrichtung  des  Tarifwesens.  Davi 

unten  in  §.  264  ff.  die  Rede  sein.  In  der  Frage  des  Eis 

System 8  handelt  es  sich  hier  um  die  grössere  oder  p 

Neigung  zu  Tarifermässigungen,  Tarif  refornien 

zweckmässigen  Einrichtung  des  gesammten  Tarifwesen 

haupt.  Hier  kann  unmöglich  von  einem  natürlichen  Vorz 

Privatbahn,  wohl  aber  muss  von  einem  solchen  der  Sia 

gesprochen  werden.  Denn  diese  ist  wenigstens  nicht  du 

ganzes  Wesen  genöthigt,  den  rein  gewerblichen  Standpm 

zunehmen.    Dass  auch  sie  dies  oft  thatsächlich  thut,  beweij 

samer  Grund  gegen  Staatsbahnen, ft0)  dieselben  würden 

durch  das  Drängen  des  Publicums  nach  Tariferinässignnge? 

um  die  nothwendige  privatwirthsehaftliche  Rente  gebracht,  \ 

Finanzen  übermässig  gefährde,  haltlos  ist. 

Eine  Privatbahn  wird  freiwillig  immer  nur  solche 

*7)  Der  Hauptpunct  dir  Klage  in  Deutschland!  Leber  1500  Tarife  1.1 
immer  weitere  Vermehr,  und  Verwirr.,  so  dass  im  Güterverkehr  Niemand  i 

noch  ein  weiss:  die  consequente  Folge  des  Privatbahnsystems ,  wenn  mafl 

..Fusionen"  das  Heil  sucht,  die  in  andrer  Bezieh,  wieder  bedenklich  P: 

Hauptgrund  für  das  deutsche  Reichseisenbahnproject.  S.  bes.  die  ia  >V< 

Broschüren,  nam  ..Tariferhöh,  od.  Reichsbahnen?*',  „zehn  Jahre  preusa.  dhcbi 

bahnpolit.".  Weizmann  u.  s.  w.,  früher  Perrot's  Schriften. 
*•)  Man  hat  das  Heil  in  einem  Staats -Eisenbahuamt  zur  Oberanfcicbi 

suchen  wollen.  S.  über  die  wenig  ermuthigenden  englischen  Vereocie 

engl.  Eiscnbahnpolit.  I.  Kap.  4,  auch  II.  Kap.  1  u.  4  pass.  Im  Deutschen 

drängte  d.  Handelsstand  lange  auf  ein  Keichseisenbahnamt  hin.  Im  J.  ls'S 
die  Errichtung  desselben  (s.  „zehn  Jahre4'  u.  s.  w.  S.  37  ff.,  Gesetz  v.  27.  Ju 
Aber  den  gehegten  Erwartungen  hat  die  neue  Behörde  in  keiner  Weise  eafc| 

weil  sie  zu  machtlos  ist,  ihren  Beschlüssen  Anerkennung  u.  Befolgung  zu  reu 

*9)  Nicht  mir,  wie  gewöhnlich,  mit  Unterscheidung  der  Schnei-»  P«fl 
mischten  Züge  beim  Personenverkehr ,  des  Eil-  und  Frachtguts  beim  Güter 

sondern  auch  noch  weiter  mit  Berücksichtigung  der  Zeitdauer  des  Traasporü 

halb  jeder  dieser  Kategorien.  Wenn  z.  B.  zwei  Bahnen  für  1  Meile  p.  Persoi 

im  Schnellzug  g  Gebühren  erheben,  die  erste  aber  p.  Stunde  t>  —  S  Meile* 

Norddeutschland),  die  letzte  nur  5— (i  II  (Baiern)  trausportirt,  so  ist  jeae  ofos 

billigere.  Ebeuso  wären  Bequemlichkeit ,  Sicherheit  bei  der  Vergleich»!  a  I 

sichtigen,  ferner  ob  die  Person  genöthigt  wird,  eine  höhere  Classe  zu  benuu 

:a))  Rasonnement  von  Kaudot,  das  Bergius  2.  A.  S.  244  beachten**  r 
Auch  die  Gegner  d.  d.  Reichsbahnen  haben  gelegentlich  so  gesprochen. 
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Tarifwesen.  581 

v>nen  vornehmen,  bei  welchen  sie  in  Folge  des  verhält- 

-Mg  stärker  steigenden  Verkehrs  doch  eine  höhere  Rente 

Lnter  diesen  Satz  herabzugehen,  kann  sie  nur  durch  den 

.  wie  die  Einen  verlangen,  oder  durch  die  freie  Con- 

ti z,  wie  die  Anderen  erwarten,  gezwungen  werden.  Beides 

utel  von  sehr  zweifelhaftem  Werthe. 

Oft  und  mit  Recht  pflegt  den  Privatbahnen  ein  Maximal- 

er den  Personen-  und   Güterverkehr  und  die  einzelnen 

lassen  beider  gesetzt  zu  sein.    Dadurch  wird  eine  Grenze 

ne  mögliche  monopolistische  Ausbeutung  nach  Oben  zu  ge- 

mehr  aber  auch  nicht.61)    Die  Vorbehalte  mancher  Eisen- 

de und  Concessionsurkunden ,  dass  bei  einer  gewissen, 

recht  hoch  gegriffenen  Maximalrente  eine  Tarifreduction  ein- 

"'lle,*2)  haben  sich  dagegen  fast  immer  als  werthlos  erwiesen. 

>"lche  Tarifermässigungen,  welche  nur  zeitweise  die  Rente 

-rro,  scheuen  Privatbahnen.    Sie  experimentiren  Uberhaupt 

.frn  in  den  Einrichtungen,  in  der  Tarifpolitik,  sobald  nur 

n  eine  Verringerung  der  Erträge  droht.53)    Dagegen  kann 

Naatgbahn   durch  die  Gesetzgebung  einfach  zu  einer 

io  Tarifpolitik  veranlasst  werden,  wenn  das  Gemeinwohl  es 

Bxperiraente  und  Reformen  in  den  Tarifen  und  in  den 

^lea  Fahreinrichtungen   sind  besonders  bei  Staatsbahnen 

H)  In  der  mit  dem  Tarifwesen  zusammenhängenden 

l-.es  hat  G.  Cohn  in  s.  Werke  öfters  gezeigt,  vgl.  II,  82  ff.  n.  überh.  bes.  II, 
kalbst.  Die  englischen  Maxima  sind  ohnedem  meist  so  hoch,  dass  d.  Bahnen 

t-*  Interesse  darunter  bleiben. 

B.  preass.  Eisen bahnges.  v.  3.  Nov.  1838,  §.  33:  wenn  der  Reinertrag 

der  Aasgaben  u.  des  Beitrags  z.  Reservefonds  1 0  %  des  in  dem  Unter- 

belegten Kap.  überschreitet,  müssen  die  Fahrpreise  in  dem  Maasse  hcrab- 

»Men.  dass  dies  nicht  geschieht.    Diese  Vorschrift  kann  zur  Ausdehnung 

'.rathmens  nöthigen,  was  immerhin  eine  gute  Folge  ist,,  aber  erreicht  ihren 
Zt«k  Schwerlich.  Dar<  h  eine  richtige  Vertheilung  des  Aulagekap.  auf  Actien 

"^rüiteu  lasst  sich  für  die  Actionäro  eine  viel  höhere  Dividende  als 

.riugeti,  Tic  so  viele  preuss.  Privatbahnen  zeigen,  ohne  dass  eine  Tarifreduction 

%r  Bestimmung  nöthig  wird.      Auch  im  österr.  Eisenbahnges.  v.  1854 

die  Staatsverwaltung  eine  billige  Herabsetzung  der  Tarife  vor,  wenn  die 

^Anlagekapitals  15%  übersteigt.    Practisch  sind  die  preuss.,  österr.  uud 
ntlich  in  d.  engl.  Eisenbahnacts  vorkommende  Bestimmungen  niemals 

f\  V*L  Cohn  II,  552. 

1  Sctolerigkciten  bei  d.  Einführung  einer  1.  Wagenclasse  für  d.  Personenver- 
»Pfeassen  bei  manchen  Privatbahnen,  z.  B.  der  Berl.- Anhalter ,  die  erst 

4wa  überging;  ebenso  früher  bei  der  Einführung  von  Nachtzügen. 

)  Bafhhning  der  4.  Wagenclasse  bei  allen  älteren  preuss.  Staatsb. ,  bald  nach 
*QcJ  in  Hannover.    Leider  haben  die  Staatsbahnen  der  D.  Mittelstaateu 

J**  «c«*eahrat.  Baden  hat  sogar  die  4.  Cl.  wieder  beseitigt.   Die  Einführung 

l"  oti  den  Privatb.  erfolgte  in  Preussen  meist  durch  Anregung  oder  Dringe« 
Freiwillig  i*t  sie  bisher  in  and.  D.  Landeu  von  keiner  Privatb.  rorge- 
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582  2.  B.  2.  K.  16.  A.  Eisenb.  Staats-  od.  Privatbahnen  ?  g  2V* 

Frage  der  Trennung  des  Fahr-  und  Frachtverkehre  oder 

nähme  des  sogen,  „natürlichen"  Tarifsystems  haben  sich  ̂  

bahuverwaltungen  entgegenkommender  gezeigt. **)  TbatO^ 

sind  endlich  die  Tarife  der  Staatsbahnen  in  den  Länden 

gemischten  Systems  allerdings  nicht  immer  niedriger  ai»  »^c 

Privatbahnen.  Berücksichtigt  man  aber  die  schwächere  iksa 

Staats-  gegenüber  den  guten  Privatbahnen,  so  ersehene* 

gleichhohen  oder  selbst  etwas  höheren  Tarife  Weier 

im  Grunde  wesentlich  höher.56) 

2)  Die  Anhänger  des  Privatbahnsystems  verlassen 

allen  gegenüber  stets  auf  die  günstigen  Folgen  der  „freies  i 

currenz/k  welche  letztere  im  Staatsbahnsystem,  wo  der  sc« 

nommen  (ausser  bei  d.  ehem.  mecklenb.).  In  Oesterreich  sind  ̂   *sc2  ä 

die  neuen  Bahnen,  d.  4.  CI.  haben,  nicht  die  grossen  alten  Ge&eltei,  i 

Süd-,  Staats-,  Westb.).  —  Belgische  Tarifrefonn  im  Personenrerkeiir  d-r  *u 
1865.  eine  principiell  wicht,  wenn  auch  verfehlte  Massregel,  s.  darüber  taaa* 

—  Tarifreductionen  im  Massenverkehr,  z.  B.  zur  Zeit  von  TT^c—ag 

wicht.  Nahrungsmittel  in  Preussen  zuerst  bei  d.  Staatsb.  (übrigens  t*m*  ■* 

von  zweifelhaftem  Werth). 

")  Xass.  Staatsb.,  Elsas s. -Lothr.  Keichsb.  —  Bereitwillig*, 

bahnen,  nicht  der  Privatbahnen,  auf  einen  bezügl.  in  Hamborg  aaf  ̂ -rfi 
•f.  5-  m 

versamml.  1860  gefassten  Beschluss  einzugehen,  Perrot.  Eisenl 

auch  die  Verhandl.  d.  Commiss.  d.  D.  Handelstags  für  Eisenbahnves.,  D.  H  SC 

S.  210  (Nr.  20).    Ueber  die  Frage  selbst  s.  u.  §.  269  u.  §.  270,  2T1. 

w)  Die  Frage  ist  wegen  der  in  Anm  40  angedeuteten  Umstände  nicht  *  t 
zu  entscheiden ,  als  es  scheint.  Es  kann  z.  B.  eine  Bahn  niedrigere  Pe«wä 

haben,  aber  sie  nöthigt  die  Leute  wegen  ihrer  nur  1  oder  2  CU&srjk  fcÄ 

Schnellzuge,  wegen  der  geringen  Zahl  und  der  unbequemen  Zeit,  d«  ia*# 

Fahrens  der  Personenzuge,  die  höhere  Classe  eines  theureren  Schnellzug-*  zi 
wie  nur  zu  sehr  auf  verschied.  Deutschen  u.  vollende  fremden  Staat»-  Kt%t 

bahnen  (bes.  z.  B.  in  Baiern  üblich,  auch  öfters  durch  die  Einöle  mg  tat!  ief 

geboten  ist.  (Cohn  theih  aus  Eugland  Chicanen  d.  Bahnen  in  Betr.  der  Rd&ci 

der  sogen.  PariamentszUge,  wenigstens  früher,  mit).  Bei  den  Durchichnimsil^ 

Rechenschaftsberichte  Uber  die  Erträge  einer  Person  u  eines  Centners  Guts  f  \ 

die  gleichwohl  zum  Vergleich  noch  die  geeignetsten,  ergiebt  sich  frroer  i  * 

Bahnen  mit  ausgedehnten  DilFereutialtarifen,  zu  denen  Massenguter  Cb«r 

gingen,  ein  niedrigerer  Satz  der  Frachten,  während  der  interne  Verkehr 

lastet  ist  Auch  beim  Personenverkehr  beginnt  das 

greifen,  z.  B.  für  die  verschied.  Routen  Berlin-Frankfurt,  über  Thuriüg^a 

Kreiensen- Cassel ,  für  Berlin-Cöln  dsgl.,  Magdeb.  u.  Lehrter-Haa^or  Rassr.  i 

Dresden  über  die  Anhalter  und  die  directe  Koute.  Dadurch  crscheiAea  Ör* 

Tarife  kleiner  u.  mittlerer  Privatbahnen,  die  zufällig  innerhalb  einer  Ratagp)? 
Concorrenzrouten  liegeu,  zu  günstig  gerade  im  Vergleich  mit  gTv^aea  Sfce* 

gruppen.  Eine  Verschiedenheit  der  Tarifsätze  ist  endlich  auch  darrh  «fcf£&i» 

kosten  und  ungleiche  Frequenz  gerechtfertigt :  hohe  Sätze  billiger  Rahi^-a  e£  p 
Verkehr  u.  hoher  Rente  sind  dann  aber  besonders  ubel.  Sie 

Privatbahnen.  Zum  Vergleich  für  unsere  Frage  inuss  man  m 

barliche  Staats-  u.  Privatbahnen  wählen,  wio  in  folgender  Zuaataau 
der  D.  Eisenbahnstatist  für  1869,  Pers.  u.  Centn,  p.  Meile.  Beim 

ist  zu  beachten,  dass  in  Norddeutsch!,  allgemein  50  Pfd.  Gepäck  frei 

in  Sad deutschend,  theoretisch  richtiger,  nicht,  woneben  die  O^päcltarife 
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Irhaltung  einer  guten  Rente  interessirt  sei,  sich  nie
mals  so 

A  machen  könne.67)   Die  freie  Concurrenz  wirkt  ab
er  that- 

Peraonen  p.  M.  Sgr.  GftUr  p.  Centn,  p.  M.  PL 

L        IL      OL  IT.       Eil-  Nonn.  EnniM.  Koh-  K°"ftn  Kente 

aasten  gll  gnt      gut      len  ̂ TMr.  °o 

••deutsche 

ST."             6-45    4-76    270  156     9*71  5*49    2*36    1*56     477  
7*20 

ac-*:hkfi. .  .  6*27    4  23    2  48  151    11*29  4  97    2  24    1*09     708  {^ij 

-rhks..  .  .  6-17  4-46  2*60  1  58  13  0  6'49  2  31  1*49  605  18
  28 

.  ...los         6-0  4'24  2-63  1*51  1H4  5*40  2*33  1*17  45
0  7-22 

tische  .  .  .  6*04  3  69  2  40  1*34  12  14  5  88  2  40  671  8  32 

r-L-Freib.  .  5  64  8  36  2  26  142  12  51  6  54  2  52 
 2'05  465  8'o6 

-'  -arL  .  -  5-73  3  86  2*66  152  12  *30  5*24  2*20  1*19  4
34  4'09 

; -Stettin         6*97  4*83  2*57  1*69  11  80  5*96  305  1*62  529  
842 

-Hwnb  '     .6  30  4*5«  3*35  160     9  61  3  41  2*42  1*41  372  10*99 

,Uh...'..6-68  4*67  282  159  1187  5*48  2*86  1*70  359  13  12 

-Mard.  .  .  .  6*75  4*84  2*84  1  83     9  60  4  10  2*28  1*52  76
2  IMW 

!*rd.-Lpi.  .  .  7*03  4  32  2*57  1  92  10  37  5  07  2  90  2  0
3  o37  15*54 

^-DreS: .  .  5*95  4  03  2*47     -  10  0  4*50  2*44  1*30  548  8*59 

i  w  c  •  t  - 

^fhC'  6*21  4*13  2*61  1*47     901  3*97  2  18  H5  504  7*53 

*rf*L  ....  6*40  4*20  2*80  1*51  10*0  5  0  2*30 
 1*30  455  3*93 

.T.-Mirk.  .  .  5*39  3*83  2*37  1*76  10  77  5*10  2
*22  1*95  814  7*39 

0-  Vmd  618  4*39  2*79  1*57  9*30  468  219  IM
  920  9*37 

^che*  !  '.  !  7  07  3  94  2*45  1*25  11  05  4*84  2*32  1  69  747 
 8*18 

  5*38    3*32    2*14     -     10*31    4  32    105     *47     759  2*9
5 

^Xxhe      .  6  28    4  06    2  61    137    10*74    5  09    1*
90    1  41    1024  1*75 

6  19    3*94    2*55    1  46    1202    5*74    202    2  19     851  557 

i.  '  .  .  .  !  .  .  6  62    3*90    2  16  9.80  i  folg.  Z.  2*74  Lvor.Z.    613     4  53 

.5  60    3*67    2  33     -        alle  Gnter:     2*75     —       596     3  4  < 

au   6.56    401    2*60    -         „     „       2*87     -  4  23 

cnus   6*33    4*01    2*16  12  0     6*10    2*30  i  v.  Z.    515     8  02 

^LR  .  .  .609    3*22    1  95  9*46    5  16    2  15  604  8*25 

*l  B   5*83    3  07    1  95  S.58    4*29    2  17    1*61     915     6  44 

vMJan. .  .  .  .  7*39    5  05    2  02  MI    6*41    3*  12  L    Z.    915     7  34 

«ä  Ostk  .  .  .  5*14    3  39    2  13  alle  Güter:      211  «93  »"» 

n  dieser  Vereinsstat  weichen  mitunter  von  den
en  der  amtl.  preuss.  Statist, 

»b.  Die  Bahnen  mit  der  Klammer  am  Anfang  s
ind  Privatb.  unter  Staatsverw. 

t  litenchiede  in  den  Tarifen  finden  sich  nic
ht.    Bei  gleichzeitiger  Ver- 

nas der  Tarife    Baukosten  und  Kenten  fallt  jedoch  da
s  Urtheil  fast  durchweg 

-j^a  der  Staatebahnen  aus  :  so  bei  den  preuss.  ös
ü.  Staatsbahnen  verglichen 

»rata  u  in  Berlin  mündenden  Privatbahnen ;  bei  den  sächs.  Staatsb.  gegen- 

K*d.-Leipz.  n.  Leipz.-Dresd. ;  ebenso  im  Ganzen  doch  auch  in  d.  nordwestd 

a  i  *<Wd.  (iruppe,  wo  die  Kenten  der  Staatsbahne
n  der  3  südd.  Staaten  durch 

*  -irsd-hnong  der  Netze  neuerdings  geschmälert  si
nd.    Die  neueste  Eisenbahn- 

tt  f  1174  zeigt  in  diesen  Verhaltnissen  keine  prineip. 
 Veränderung. 

*»S.d  \rbeiten  von  O.  Michaelis,  Dorn  und  an
d.  Mitgliedern  d.  I).  Frci- 

1- i&hxlr '  die  Vieles  von  der  Trennung  des  Fahr-  und  Frachtverkehrs  
erwarten, 

--rot  überhaupt,  so  erst  noch  zu  losendes  Problem.  Sch
olz,  d  preuss.  Lisen- 

m  in  Ruch,  auf  d.  Tarifwcs.  (1870,  ohne  Jahreszahl
).  Andererseits  die  Schriften 

>r>rrot  u  bes  G  Cohn,  der  die  Zuversicht  auf  d.  
„freie  Concurrenz  u.  die 

ttlät  d*r  Tr-  nnung  v.  Fahr-  u.  Frachtverkehr,  „Concur
renz  auf  d.  Linie"  u.  s  w. 

:;\   F.rfthrm.iren  abwefct    8   u.  |,  209. 
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584        2.  B.  2  K   !fi  A    Eisenb.  Staats-  od.  Privatbahnen  ?      240  1* 

sächlich  gerade  im  Eisenbahnwesen,  wie  in  so  vielen  tu 

Fällen,  nicht  immer  so,  wie  es  eine  einseitige  Theorie  inj 

a)  Eisenbahnen  gemessen  einmal  oft  lange  für  ihre 

Linie  und  selbst  in  einem  sehr  entwickelten  Bahnneu  beutiU 

llir  einen  grossen  Theil  ihrer  Linie  ein  f  actisch  es  Mol) 

wodurch  sie  ganz  oder  theilweise  ausserhalb  der  Concurreoi  d 

Bahnen  stehen.  Es  zeigt  sich  dies  gerade  in  dem  Di  ff  em 

taritsy  s  tem, 58)  der  viel  gerühmten  „Frucht  der  Concirrj 

wo  die  Tarife  zwar  für  grössere  Entfernungen  im  DurrtJ 

verkehr  ermässigt  werden,  aber  für  kleinere  Entfernungen 

im  Binnenverkehr  der  Bahn,  hoch  bleiben.    Denn  hier 

Concnrrenz  nicht  zu Ermässigungen, die  sich  sonst  vielkir! 

rentiren.    Das  Differentialtarifs vstem  in  seiner  jetzige n 

als  blosse  Frucht  der  Concurrenz  hat  aber  so  viel 

es  sich  durchaus  nur  nach  dem  zufälligen  Umstände  cd: 

ob  mehrere  Bahnen  nicht  allzu  ungleicher  Länge  zwUcto 

weiter  von  einander  entfernten  Orten  existiren  und  unter  u 

denen  Verwaltungen  stehen.  (§.  271).    Bei  einem  allgemeii 

heitlichen  Staatsbahnsystem  würde  der  Differentialtarif  aoej 

ganz  fehlen  müssen,  aber  er  würde  sich  rationell  und  gleici 

nach  einem  festen  Grundsatze  entwickeln.    Der  Tarifsatz | 

nemlich  auch  hier  bei  grösserer  Entfernung  relativ  kleii 

unter  Umständen  zwischen  zwei  von  einander  entfernteren 

selbst  absolut  kleiner  als  zwischen  zwei  einander  nabei 

können,  sobald  die  Selbstkosten  der  Transportleistang  der 

im  ersteren  Fall  niedriger  als  im  zweiten  stellten,  was 

kommen  kann.60)    Dies  ist  das  richtige  Differentialtan 

und  auch  gegen  dns  heutige  ist  nichts  einzuwenden,  soweit! 

diesem  Principe  beruht,  wo  es  dann  sehr  wohl  auch  im 

verkehr  eiuer  etwas  grösseren  Bahn  anwendbar  ist. 

schied  zwischen  dem  Staats-  und  Privatbahnsystem  wird| 

darin  liegen,  dass  dort  leichter  ein  niedriger  allgemeiner  Tj 

M)  Michaelis  a.  a.  0.,  bea.  Yierteljahrechr.  für  Yolisvirthacli 
Srhafflc,  Nationalök.  2.  A.  8-  26S.  S.  Perrot.  Eisenbahnref.  S.  56.  a 

5*)  Wenn  z.  B.  auf  einer  Linie,  die  von  A  über  B  nach  C  fuhrt,  dt 
von  A  nach  C  meistens  volle  Wagen  giebt  und  zugleich  Tolle  Rückfracht, 

die  Wagen  nach  B  halbleer  geheu  missen  und  keine  Ruckfracht  nndea 

der  That  oft  der  Transport  zwischen  A  und  C  relatir  und  mituLter 

billiger  ab  zwischen  A  und  B  geliefert  werden  können.    So  ungefähr 

haltniss  zwischen  Binnengegenden  mit  starker  Getreide-,  Bergwerkspindi 

Fabrikatenausfuhr  nach  Seeplatzen  und  letzteren  mit  grosser  Rückfracht 

waaren.  Baumwolle  u.  and.  Rohstoffen  nach  jenen  Gegenden. 
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Tarifwesen. 

fri  ein  noch  massigerer,  aber  rationeller  und  ökonomisch 

er  Differentialtarif,  hier  dagegen  ein  höherer  allgemeiner  und 

en  nnr  fllr  einige  Routen  nach  den  zufälligsten  Concurrenz- 

missen  ein  ermäsaigtcr  Differentialtarif  bestehen  wird. 

I  Aach  Letzteres  gilt  aber  nur  dann  und  so  lange,  als  es 

oDcurrenten  nicht  passender  erscheint,  sich  über  gleich- 

i?e  höhere  Tarife  zu  verständigen,  was  oft  das  Ende 

ncnrrenzkampfs  ist,  oder  bis  etwa  die  Concnrrenzlinien 

i  Fasion  in  eine  Hand  kommen.  Hier  wird  dann  vollends 

ic  tisch  es  Monopol,  mindestens  für  geraume  Zeit,  ge- 

rn, ein  neues  Concurrenzunternehmen  noch  schwerer  entstehen, 

*  mit  einer  noch  mächtigeren  Concurrentin  kämpfen  mttsste, 

ie  Tarife  werden  möglichst  beim  Alten  bleiben. 60) 

e  vorhergehenden  Sätze  sind  vornemlich  deductiv  ge- 

n,  d.  h.  aus  dem  inneren  Wesen  beider  Bahnarten  abgeleitet, 

len  aber  durch  die  im  Obigen  schon  berührten  Erfahrungs- 

ben aus  Geschichte  und  Statistik  des  Eisenbahnwesens  ihre 

Bestätigung 61)  und  werden  durch  die  vorgekommenen  Fälle 

in  einseitig  privatwirthschaftlich  oder  fiscalisch  geleiteten 

»ahoverwaltung  nicht  widerlegt.  Denn  diese  Verwaltungsart 

fbt  nothwendig  gewerbsmässig,  wie  sie  es  bei  einer  Privat- 

and  immerhin  kommen  doch  wenigstens  ihre  finanziellen 

iitt&e  dem  Gemeinwesen  zu  Gute. 

tbO.  —  F.  Politische,  socialpoli tische  und  ethische 

der  Frage.    Hier  sind  namentlich  folgende  Puncte  er- 
«vverth. 

Ein  häufig  zu  hörender  und  nicht  ganz  unrichtiger  Einwand 

>taatseigenbahnen  ist  der  folgende.  Durch  solche  Bahnen, 

1  nicht  nur  im  Eigenthum,  sondern  in  der  Regel  —  und 

*ht  (§.  257)  —  auch  in  der  eigenen  Verwaltung  des 

4  «eben,  werde  ein  neues  zahl  und  einflussreiches  Staats- 

rcontingent  und  auch  sonst  noch  eine  neue  grosse  Staats- 

"I  geschaffen.  Selbst  die  Gewerbtreibenden,  welche  für  die 

arbeiten,  die  Befrachter  sogar  geriethen  leicht  in  eine  gewisse 

,!)  Es  ist  das  Hauptverdienst  des  Cohn' sehen  Werks,  den  unumstösslichen 
tTVveis  aus  den  Thatsachen  des  engl.  Eisenbahnwesens  für  die  gar  nicht 

ii'*id«  Tendenz  der  Privat  bahnen  zum  Abschluss  von  Com  promissen,  Cartellen. 

T'nrtg«n.  zu  mehr  oder  weniger  vollständigen  Fusionen  geliefert  zu  haben. 

5  Debet  die  „Verschmelzungen".    Stein,  Handb.  d.  Verw.  L  2  A. 
<Üe  Anhinger  d.  Privatbahnen  hier  durchaus  Gründe  vorbringen .  welche 

'  Erfahren?  sind. 
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Abhängigkeit^  die  politisch  bedenklich  sei.    Es  ist  dies  aicta 

zu  leugnen  und  Spuren  davon  haben  sich  mitunter  schon 

Aber  auf  der  anderen  Seite  ruft  auch  das 

ähnliche  Bedenken  wacb.    Die  grossen  Eisenbahncompa^n 

Neuzeit,  die  doch  unvermeidlich  sind,  wenn  man  die  en 

splitterung  der  Verwaltung  vermeiden  will,  erlangen  leicht 

bedenkliche  Macht,  bilden  förmlich  Staaten   im  Staate. 

Verhältnis»  hat  sich  in  kleinen  Staaten  selbst 

ganzen  Staat  gefährlich,62)  und  sogar  in  grossen 

bei  Gesellschaften  auswärtiger  Kapitalisten  unter  der  Ob« 

von  Ausländern,63)  misslich  erwiesen.   Auch  entwickelt  ed| 

ein  Patronage-  und  Clientelwesen ,  eine  Verwal 

ein  „Eisenbahnköuigthum,"  lauter  Formen  der 

Oligarchie  und  alles  zusammen  Dinge,  welche 

und  doch  schwerer  Abhülfe  gestatten,  als  jene  politischen  ( 

des  Staatseisenbahnwesens  wenigstens   in  dem  consti 

Staate.    Die  grosse  Abhängigkeit  der  Privatbahn 

der  höheren,  von  der  obersten  Verwaltung  hat  mit 

Hinweis  auf  die  gesicherte  und  ehrenvolle  Stellung:  i 

schon  wiederholt  Anlass  zu  Klagen  gegeben,  z.  B.  in  Oea 

Auch  darf  Gewicht  darauf  gelegt  werden,  dass    der  » 

grosser  Arbeitgeber  für  die  Handarbeiter  dann  leichter  in 

ist,  auf  passende  Reformen  im  Arbeiterecht  und  anf  V 

der  ökonomischen  Lage  der  unteren  Arbeiterclasse 

sobald  er  seine  bezügliche  Mission  nur  richtig  auffasst  üi 

2)  In  Kriegen  sind  die  Staatsbahnen  mehr  aLs  die  2jj 

bahnen  dem  Feinde  preisgegeben.  Practisch  geht  daraas  ronrifl 

nur  in  Betreff  des  Fahrmaterials  eine  nicht  zu  leugnende  m 

hervor,  da  dasselbe  als  Staatseigenthum  im  Falle  einer  lend 

Erbeutung  auch  im  Friedensschluss  nicht  wie  doch  wohl  rsm 

dasjenige  der  Privatbahnen66)  ohne  Weiteres  wieder  heran>^a 

werden  wird.    liier  würden  völkerrechtliche  Abmachung] 

**)  Z.  B.  in  Luxemburg!  Aehnliche  Bedenken  in  Bei  pico 
w)  Oestorr.  Staats-  u.  Südb.,  Italien.  Bahnen.  Rückkauf  d 

ron  der  österr.  Südbahn  Seilschaft  in  Italien  im  J.  1S76  mit  aa* 

44 )  Mehrfach  Erörter.  in  d.  Ztschr.  d.  österr.  BeamtenTerein» 

66 )  S.  meine  Grund  leg.  I,      17b  a.  K. 
Im  Asterr.  Kriege  v.  lSbß  ist  fon  Preussen  keinerlei  RahtiO-aTcAl  Ü 

behalten,  das  sarhs..  worunter  Staatsei^enthum.  wohl  aus  be*ond  HucajacteniJj 
gegeben.  Auch  die  französ.  Ustbahn  erhielt  nach  den  Friede a»H±s^2jebb9BH 

Versailles  u.  Krankfurt  1*71  alles  Material  zurück.  Die  cl>ä*s.-lotknajc.  LmhS 
Bahn  mihI  ausdrücklich  ohne  Betriebsmaterial  an  Deutschland  at 
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Polit..  socialpolit..  eth.  Seite  der  Frage. 

ffiswertb  und  doch  wohl  kaum  unmöglich  sein.  Eine  Entschä- 

um für  die  Benutzung  der  Staatsbahnen  durch  den  siegreichen 

.  Iü?5l  sieh  freilich  wohl  nicht  erlangen.  Aber  auch  diejenige 

die  Benutzung  der  Privatbahnen  wird  doch  oft  nur  durch  den 

.tt.'D  heimischen  Staat  gewährt  werden. 

•V»  Bei  der  ungeheuren  Bedeutung  der  Eisenbahnen 

Kriege  selbst  bietet  das  Staatsbahnsystem  auch  den  Vortheil, 

>  die  Benutzung  der  Bahnen  für  militärische  Zwecke  sich  doch 

I  rascher  und  einfacher  wird  einrichten  lassen,  als  wenn  erst 

nele  einzelne  Privatverwaltungen  Ordres  ergehen  und  mitunter 

i  anch  erst  mit  ihnen  Vereinbarungen  getroffen  werden  müssen, 

.ich  der  geographischen  Lage  eines  Landes  und  den  politischen 

ihren,  die  sie  mit  sich  bringt,  kann  dies  ein  wichtiger  Grund 

r  für  Staatsbahnen  werden,  wie  wohl  in  Deutschland. 67) 

f)  Man  hat  anch  behauptet,  das  Staats bahnsystem  gefährde 

politische  Unabhängigkeit  der  Bevölkerung  gegen- 

1  «ler  Regierung,  weil  eine  Gegend  oder  ein  Ort,  um  eine  Eiscn- 

3  mi  erlangen,  politisch  gefügig  sein  mtissten  und  würden. 

I»  die  Integrität  der  Staatsbeamten  und  vollends  der  Volksver- 

»  werde  leicht  Versuchungen  Seitens  Derjenigen  unterliegen, 

«ine  Bahn  wünschten.  Auch  diese  Gefahren  sind  nicht  ganz 

«jnien  und  einzelne  vorgekommene  Fälle  können  als  Belege 

*a.  Eine  Abhülfe  liegt  in  möglichster  Oeffentlichkeit,  in  strenger 

injentarischer  Controle,  in  genügender  Höhe  der  Gehalte  u.  s.  w. 

i  falls  sind  aber  die  ähnlichen  Gefahren  im  Privatbahnsystem 

Weh  grösser  und  bereits  öfters  schlimm  hervorgetreten.  Auch 

einer  sehr  liberalen  Gestaltung  des  Eisen bahnrechts  möchte 

Concessionssystem  kaum  zu  beseitigen  sein.  Die  Auf- 

fefe'  blosser  Normativbedingungen,  bei  deren  Erfüllung  das 

w.  eine  bestimmte  Linie  zu  bauen,  einem  Privaten  oder  einer 

'"üschaft  ohne  Weiteres  gewährt  werden  müsste,  ist  unthunlich 

l  nirgends  in  der  Praxis  üblich.  Die  Nothwendigkeit  der  Expro- 

lt  nsbefagniss,  die  manchfachen  Interessen  hinsichtlich  der 

l;I|ng,  Bauart,  Tarife  u.  8.  w.  machen  eine  specielle  Ge- 

'miigung  jeder  einzelnen  Bahnunternehmung  und 

Woiite  unumgänglich.    Auch  in  England  hat  man  davon 

tot»  ist  ein  Hauptgrund  vieler  Anhänger  des  Reichscisenbahnprojecb, 

•-.rrbchkgeoder  übrigen»  auch  für  mich  nicht  Die  gute  Erfahrung  in  1870—71 

*yri  njrht  beweisend  genug  für  das  Ausreichen  mit  dein  bestehenden  Zustande. 

ta»ea  der  Gegner  des  gen.  Frojects  auf  Art.  47  der  Keichsverf.  ebensowenig. 
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nicht  absehen  können.6*)    Unliebsame  Folgen  hiervon  «ii>d 

zu  verkennen,  mag  die  Concession  durch  RegierungsveT 

nung  oder  durch  Gesetz,  durch  eine  Verwaltnngsbeb 

oder,  wie  in  England,  durch  das  Parlament  ertheilt  werden 

Beamten  der  entscheidenden  Instanzen,  im  zweiten  Falle 

die  Abgeordneten  in  den  Parlamenten  werden  dann  nnr  zur 

in  die  Interessen  der  Specnlation  hineingezogen  und  der  Be*t*i 

und  Corruption  ist  Thor  und  Thür  geöffnet.   Diese  Gefahr  a 

schieden  grösser  als  beim  Staatseisenbahnwesen  and  der 

verbundenen  Aufnahme  von  Staatsschulden.    Denn  namentß 

Zeiten  lebhafter  Börsenspeculation  locken  grosse  Gewina* 

der  Erlangung  einer  Concession.    Solche  Gewinnste  werten 

ab  für  „Bestechungsprämien"  und  die  um  eine  Conces*ivi 

bewerbenden  Speculanten  sind  wahrlich  nicht  immer  die 

die  vor  solchen  Mitteln  zurtlckscheuen.  Es  ist  ein  offenes  Ch 

niss,  dass  sich  an  das  Eisenbahnconcessionswesen  hie  und  d 

schlimme  Corruption  angeknöpft  hat.69) 

5)  In  socialpolitischer  und  allgemein- volkswirtschaftlich 

ziehung  muss  man  endlich  wieder  den  grossen  Vortheil  anerk 

den  die  gleichmässigere  Kapital verwendu n g  beim 

bau,  die  bewusste  Einengung  des  Gebiets  privat« 

schaftlich er,  hier  besonders  leicht  extravagantes 

culation  und  die  Hintibern ahme  eines  Grund-  nnd 

taleigenthumobjects,  das  so  leicht  zur  Ausbeutung  A 

gebraucht  und  doch  so  schwer  oder  gar  nicht  einer  Staatset 

unterzogen  werden  kann,  aus  dem  Privat-  in  das  öffent 

Eigenthum  mit  sich  bringt. 

So  spricht  auch  diese  Seite  der  Frage  mindestens  nicht 

Staatsbahnen,  eher  entschieden  ftir  sie. 

Aus  keinem  der  im  Vorhergehenden  vorgeführten  oinn 

Beweisgründe  ftlr  und  wider  Staats  und  Privatbahnen  Um 

ein  unbedingtes  Princip  fllr  das  eine  oder  andere  Svsten 

früher  schon  zugegeben  wurde,  ableiten.  Aber  irgend  durd 

gende  Grtinde  gegen  das  Staatsbahnsystem  haben  sich  l 

gefunden,  vielmehr  möchte  eher  noch  das  Gewicht  der  hi 

**)  Vgl.  das  ganze  Werk  v.  Cohn,  bes.  B.  I.  Die  engl.  E^eo  KaJL-if-»« 
entwickelte  sich  historisch  aus  d.  Wegegesetzgebang. 

ßf>)  Auch  in  Englnud  scheint  es  nicht  an  Beispielen  zn  fehlen.  S  Ol-i 

Die  preu^s  nnt'THfK  liun<rv*oinmission  hat  die  volle  Integrität  des  prram.  ] 
thuins  U;ir  herai^ges»teJJt.  Aber  es  ist  schon  der  Verdacht  übel  S  Cfee%s 

Stroossher^  Wirken.  S.  I5i>  ff,  221»  ff. 
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rttatsächi.  Entwicklung:  des  Eisenbahnwesen.^ 

:i;  Gründe,  namentlich  diese  in  ihrer  Gesamm theit  ge- 

k-d,  zu  Gunsten  dieses  Systems  den  Ausschlag  geben, 

falls  lägst  sich  das  Ergebniss  der  früheren  Erörterungen  über 

-esammte  Verkehrswesen  aufrecht  erhalten.  Danach  ge- 

rl  dem  Staatsbahnwesen  für  unsere  Länder  in 

Gegenwart  der  Vorzug.70) 

EIL  —  §.  251.  Die  bisherige  thatsächliche  Entwick- 

des  Eisenbahnwesens.    Sie  war  in  den  verschiedeneu 

Staaten  eine  manchfach  verschiedene.    Wie  schon  bemerkt 

nicht  feste  Principien  der  Verkehrspolitik  im 

meinen,  der  Eisen  bah npolitik  im  Besonderen  haben 

iierrscht,  sondern  zufällige  geschichtliche  Umstände 

eben  der  einzelnen  Staaten.    Beachtenswert  ist  aber 

rhin  fiir  unsere  Frage  auch  diese  rein  thatsächliche  Entwick- 

ln folgenden  Beziehungen. 

./  Wo  wie  z.  B.  in  Oesterreich  u.  a.  L.  einmal  das  Staats- 

ystem  allein  oder  neben  Privatbahnen  Platz  gegriffen  hatte, 

In  diesem  Ergebniss  waren  Manner  der  Wissenschaft  wie  R.  Mo  hl  und  im 

*o  h  Knies  schon  vor  längeren  Jahren  gelangt.  Solche  Stimmen  kamen  aber, 

\x  den  Vertretern  der  ausschliesslichen  Privatthätigkeit  auch  auf  diesem  Ge- 

ht zur  Geltung.    Erst  in  ueuerer  Zeit  begann  auch  bei  den  Practikern,  in 

;  rungskreison.  sogar  Großbritanniens,  der  Schweiz,  selbst  Kordamerikas,  und 

Thcile  der  öffentlichen  Presse ,  welcher  sich  von  den  Einseitigkeiten  der 

«trrpaitei  losgemacht  hat  u.  nicht  den  blossou  Interessen  der  Börsenspeculation 

Umschwung  einzutreten.    Dadurch  kommt  die  Ansicht  der  „Theoretiker' 

••a  Ehren.    Selbst  die  deutsche  Freihandelssrhule  zeigt  viele  „Bekehrte  ",  nur 

•  hier  in  der  alten  Liebe  zur  „freien  Coucurrenz''  vorläufig  noch  bloss  das 
inj.  »m  Eisen  woge  «lern  Staate  vindieirt,  nicht  die  Verwaltung,  und  dem 

*-  ..Concurrenz  auf  der  Linie"  nachjagt,  die  ganze  Eisenbahn  frage  in  d.  Tarif- 
lichen läsM  u.  s.  w.  üeber  die  Ansichten  in  England  belehrt  uns  G.  Cohn 

!•  L  vgl  bes.  den  Bericht  u.  die  Stimmen  im  Ausschuas  v.  1S72,  Colin,  I.  34f». 

I.  b>-i>.  HO4.».  Wenn  auch  unter  der  Aera  der  schwächlichen  gegenwärtigen 
<>r  Englands  wenig  Aussicht  zu  baldiger  Verwirklichung  des  Staatsbahn- 

*  -haelbst  besteht,  so  ist  doch  die  Neigung  für  dasselbe  schou  verbreitet  genug 

•  Tragenden  Mannern.  —  Zu  einem  durchaus  halben  Resultat  gelangt  der  Be« 
preuss.  Cntersuehungsconimission  (S.  155).    Er  nennt  den  ausschliesslichen 

•-ibahnbau  in  der  Gegenwart  unausführbar,  meint  aber  «loch,  dass  „volks- 

'h.  Kücksiehten  und  Grunde  auf  die  Vereinigung  aller  Eisenbahnen  in  den 

ii*  Staats  als  letztes  Ziel  hinfuhren."    Nur  zwingende  finanzielle 

Ui-n  den  Staudpunct  verruckt  u.  Bau  u.  Erhaltung  der  Bahnen  dem  Staate 

■]L»fl  i.i». j  dec  Spekulation  iind  der  Indostrio  übergeben.    Es  nttsse  Indessen 
•  üft  Bkht  mehr  die  Frage  zinsgewiuuender  Rentabilität .  sondern  unabhängig 

Bedürfnis«  des  oHentl.  Verkehrs  in  den  Vordergrund  treten.    Der  spccula- 

itanternehmung  solle  nur  das  Transport-  und  Befrachtungswesen  bleiben. 
V*  rot»  diesem  letzten  Puncto,  wo  ein  vielleicht  unlösbares  Problem  ohne 

far  richtig  erklärt  wird,  muss  man  fragen:  wie  denn  die  Finanzlage  noch 

'  ̂-'r.  u.-nn  diejenige  Preussen-Deutschlandl  um  1873  die  DnroJrfuhning  de« 
ht  erlaubt!   Auch  gegen  das  Reichsbahnproject  sind  die  finanziellen 

•«k  (bei  v.  Varnbülcr  u  A.)  die  schwächsten     Vgl.  die  Bromer  Debatte. 
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da  waren  es  meistens  wiederum  nur  fremdartige  Gr 

namentlich  die  ans  ganz  andereu  Ursachen  aW 

aus  der  Eisenbahnpolitik  entstandene  Finantnotk 

St  aats,  welche  zur  Veräusserung  der  bereits  vorhin 

Staatsbahnen  und  zum  rJebergang  zu  dem  Privatbahn 

führten.  Auch  mit  diesen  Thatsachen  lässt  sich  also  nicht  m 

reich  gegen  das  Priucip  der  Staatsbahnen  argumentiren. 

regelmässigen  Vorbehalt  des  Heimfalls  oder  Rückfalls  der 

in  einigen  Ländern  (Oesterreich,  Frankreich)  an  den  Staat,  in 

ähnlichen  Vorbehalt  eines  Wiedereinlösungsrechts  bei  veriaai 

Bahnen  (Oesterreich),  findet  sich  das  Princip  des  Staattitf 

wesens  auch  gewahrt:  nur  vorübergehende,  namentlich  hnuä 

Rücksichten  zwingen,  dasselbe  eine  Zeitlang  bei  Seite  n  «ö 

Die  sogen.  Veräusserung  von  Staatsbahnen  lässt  sich  nick j 

Fassung  der  Verträge  öfters  sogar  mehr  als  eine  langjaM 

Verpachtung  denn  als  wirklichen  Verkauf  betndl 

Dieser  Gesichtspunct  würde  noch  schärfer  hervortreten,  weis  4 

gerade  mehrfach  nur  die  Finanz noth  Bestimmungen  in  d*| 

träge  gebracht  hätte,  die  mehr  in  einen  Kauf-  als  in  einen 

contract  gehören,  z.  B.  in  Oesterreich. 

Der  principiellc  Grund,  welcher  auch  in 

wohlgeordnetem  Haushalt  in  neuerer  Zeit  so  ort  zur  V 

von  Fcldgütern,  Berg-  und  Hüttenwerken,  Fabriken  u.  *.  v. 

tührt  hat:  dass  der  Uebergang  dieses  werbenden  Vermöge» i 

dem  Staate-  in  das  Privateigenthum  und  aus  der 

in  die  Privatverwaltung  wüuschenswerth  oder  selbst 

im  volks-  und  staatewirthschaftlichen  Interesse  sei, 

Grund  hat  notorisch  bei  den  vorgekommenen  Veränsse 

Staatsbahnen  nicht  mitgewirkt.  Er  wurde  höchstens  von  euaw' 
doctrinären  Theoretikern  und  etwa  von  interessirten  Kapital! 

und  ihrer  Presse  aufgestellt :  von  den  Theoretikern  aaeh  nick  < 

speciellen  sachlichen  Gründen,  sondern  in  richtiger  Conseqi* 

eines  eben  durchaus  nicht  absolut  wahren  Dogma  s  von  der  >4 

wendigkeit  möglichster  Einschränkung  der  Staa 

Gebiete  der  Volkswirtschaft.71) 

M)  Dies  z.  B.  der  Standpunct  von  Berg  ins.    In  der  2.  Hälfte  iter 

als  die  Smith'schen  theoret.  Anschauungen  iu  dem  preossbeh. 
Herrschaft  gewonnen,  war  einmal  eine  Gefahr  einer  solchen  KiMrobianpoiini  äa  1 
verdankt  diesen  Ein  Hassen  «neben  dem  Mitwirken  finanzieller  Momente)  tfae 

Aufhebung  d.  §.  6  d   Ges.  f.  30.  Mai  1*53  Uber  die  Verwendung  a«er« 
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Ii  Wo  sich,  wie  in  Deutschland,  zufälliger  Weise  ein 

achtes  System  von  Staats-  und  Privatbahnen  entwickelt  hat, 

ift  auch  die  thatsächliche  Entwicklung  gerade  aus  princi- 

ita  und  aus  der  erfahrungsraässigen  Zweckmässig- 

geschöpften  Gründen  immer  mehr  dazu  hin: 

M  entweder  die  Privatbahnen  Seitens  des  Staats  zu 

rben, 

1 1  oder  sie   wenigstens  theilweise  unter  Staats  verwa  1 « 

zu  stellen,  welche  sich  in  solchen  Fällen  wiederholt  sehr 

«währt  hat,  —  sogar  im  Interesse  der  Eigenthlimer  der  Pri- 

un, 

oder  die  Privatbahnen  zu  grossen  Bahnunterneh- 

iren  zu  vereinigen,  sei  es  durch  Vereinigung  des 

uthums  mehrerer  Bahnen  in  einer  Gesellschaft  (Fusion) 

kreich,  England,  auch  Deutschland),  oder  durch  Betriebsttber- 

ifrsverträge  n.  dgl.  m.,  sei  es  durch  Uebernahme  der  Ver- 

eng kleinerer  Bahnen  Seitens  einer  Hauptgesellschaft,  sei  es 

o  wenigstens  durch  Einrichtung  von  grossen  Eisenbahn- 

inden  zwischen  den  getrennten  Verwaltungen,  wie  besonders 

ubchland,  (mit  manchen  glinstigen,  aber  durchaus  nicht  aus- 

nden  Erfolgen):  d.  h.  man  sucht  Eigenthum,  Verwaltung, 

k  mehr  zu  centralisi ren ,  wie  es  die  Natur  des  Eisen- 

de sens  fordert,  im  Staatsbahnsystem  aber  von  vorneherein 

bt  i*t,  und  ohne  die  bei  dem  anderen  System  dann  nicht  zu 

Jtieoden  Nachtheile. 

Ii  Endlich  aber  neigt  die  thatsächliche  Entwicklung  der  Dinge 

mlcrn  des  gemischten  oder  des  vorwaltenden  oder  ausschliess- 

j  Privatbahnsystems,  immer  mehr  dazu,  da  die  Durchführung 

ftneie  a,  b  und  c  schwierig  ist  und  im  letzteren  Falle  selbst 

b  die  thatsächlichen  Monopole  grosser  fusionirter  Privatbahn- 

isehaften  neue  Uebelstände  entstehen,  die  Abhülfe  in  einer 

gehenden  Sta  atscon  tr  ole  der  Privatbahnen  zu 

*a.  (Einrichtung  von  Staats -Eisenbalinämtern,  s.  Note  48.) 

*  Controle  ist  aber  nicht  so  erfolgreich  und  doch  wieder  in 

dler  anderen  Hinsicht  bedenklicher  und  schwieriger,  als  das 

t  Staatsbahnsystem.  Sie  führt,  wenn  sie  wirklich  wirksam 

<ta  »oll,  zu  einer  rechtlichen  Entwerthung  des  Privat- 

V»-  Ii)  d  Eisenbahngcs.  v,  8.  Novcrnb.  1S3S)  zum  Ankauf  von  Eisenbahn- 

fl  Vekaf«  doren  Amortisation  durch  das  Oesetz  v.  21.  Mai  1859,  —  gegen  den 

*»  t.  die  bessere  Einsicht  der  Regierung.    S.  „Zehn  Jahre"  S.  11. 
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eisen bahocigenthams,  welche  im  schlimmen  Sinne  commaan 

ist.    Dagegen  erscheint  die  Uebernahme  der 

Staat  gegen  genügende  Entschädigung,  selbst 

Rechtsform  der  Zwangsenteignung  (§.  252)  erfolgt,  als  gi 

socialpolitisch  unbedenklicher. 

3)  Wo  sich,  wie  in  Grossbritannien  and  Nordami 

das  Privatbahnwesen  am  Reinsten  und  Ausschliesslich bsten 

hat,  haben  sich  allmälig  so  grosse  Schädeu  gezeigt  m 

setzgebung  und  Staatscontrole  zu  deren  Abhülfe  so  od: 

erwiesen,  dass  selbst  hier  der  Gedanke  an  die  Ueberi 

des  gesammten  Eisenbahnwesens  auf  den  Sta; 

nur  auftaucht,  sondern  schon  mehr  und  mehr  Verbre 

und  Versuche  zu  seiner  Verwirklichung  beginnen. 

Eine  unbefangene  Würdigung  dieser  Thatsachen  führt 

eher  zu  einer  Bestätigung,  als  zu  einer  Verwerfung  d« 

bahnsystems.  Soviel  Werth  darf  man  auf  diese  thatsäcl 

staltung  der  Dinge  legen,  auch  wenn  zuzugeben  ist,  da 

Ganzen  principlose  geschichtliche  Entwicklang  da 

bahnwesens  nicht  für  sich  allein  eine  principielk  Eul 

Frage  gestattet.72) 

Ucbersicht  über  den  Stand  des  Eisenbahn' 

wicklung  der  Staats-  und  Pri  Fat  bahnen. 
Vgl.  bes.  Stürmer,  Gesch.  d.  Eisenbahnen  (neueste  Daten  danacjh 

Welt  II.  9,  f.  Deutschi.  II,  0  öl),  Neu  mann  a.  a.  O. .  Goth.  Jahrb. 

S.  1001 1  u.  uberh.  die  oben  Note  1  S.  552  gen.  bist,  statistisckfl 

Daten,  für  1S71  meist,  in  d.  0.  A.  §.  239,  Note  k.  In  den  neue, 

gewöhnlich  die  Berechnungen  auf  die  neuen  Maasse.  Wahrungen  uini  Mi 

stellt.  Die  „Intensität"  des  Eisenbahnnetzes  pflegt  durch  eine  Verglei«  haar 
der  Linien  mit  d.  Flächen-  u.  Berolkcrungsgrösse  zur  Anschauung  gvbradtat 

Engel  hat  -nach  Stürmer  II.  2-  eine  „mittlere  Proportionale-  au*  d. 
aus  dem  Produkte  der  Kilometerzahl,  welche  auf  1  geogr.  (Juj 

10,000  Einw.  kommt,  gebildet,  um  eine  ..EisenbahnausstattungizjtTer' 
doch  sehr  willkürlich,  als  ob  sich  1  QuadraUneile  und  10,000  Eiuv.  cM 

Wie  bei  allen  solchen  Vergleichen  erscheinen  ausserdem  au«h  hierWi 

bevölk.  SUaten  (z.  B.  Belgien.  Schweiz'  in  bes.  günstigem  Uchte,  wl 

Provinzen  grosser  Staaten  die  Verhältnisse  neileicht  ebenso 

Durchschnittszahl  für  den  grossen  Staat  verschwindet  Es 

Stürmer,  ganz  unbedeut.  Abweichungen  im  Goth.  Jahrb.^ 

Aaf  100 
Jaki 

Europa. 

Belgien   V,  76 
Gr.- Britann  

Niederl.  u.  Luxem!».  . 

Deutschland  ......  .. 

Schweiz  

Frankreich  

Hahnen 

im  Öanzfn 
in  Betrieb 

3.517 
26.S70 

1,895 
27,980 

2,060 21,5*7 

KU.  in. 

657 m 

294 

2S5 

275 
225 

KiL 

Digitized  by  Google 



Stand  u.  Entwicklung  d.  Eisenbahnwesens. 
593 

Bahnen A  ut  100 
Auf  LMOL F.  DL 

1000  Mark 
um  1874/75 

Jahr 
im  Ganzen 
in  KotriAl> 

g.  Qu-  M. 

Bewohner 

KU.  m. 
Kil.m. K.l.m. 

Vi  W 

1,260 
181 672 

100 
reich-  Ungarn  . 

•« 

17,368 153 473 262 
«• 

7,704 143 287 219 
M 

5,796 
64 

356 
296 «1 

1,033 
61 235 172 

Ii 
1,233 56 273 

270 M 
4,138 

56 953 
73 

M 
1,537 

23 183 
»» 

IM88 
19 251 196 

n 
555 

96 309 

75 

•• 
12 

13 
8 

-»  Europa  .... 

»» 

142,944 

*er  Europa: 

"tuten  .... 

;  1  MüL  Mensch 

IBl    •    .    .  . 

Mensch ■t  i  um 
:  ■  cka  .  , 

KU.  m.  KU.  m. 

119,352       Australien   3,079 

)                     Asien   12,302 

6,719      Africa   2,372 

Zus.  auss.  Europa   151,305 

Welt   294,249 

KU.  m.    KU.  in. 

7,481 
.  133,552 

Entwicklung  des  Eisenbahnnetzes  der  Erde  nach  Stürmer  in  KU. m.  zu  Ende 

hTO  abweichend  im  Goth.  Jahrb.,  sonst  meist  gleich): 

332  1850     38,022  1870  211,859 

8591  1860    106,886  1875  294,249 
Davon 

Europa  America 

1860  51,544  52,235 

1870        103,774  96,398 

1875        142,944  133,552 

Verhältnis*  der  Staats-  und  Privatbahnen  zu  einander  hat  in  einigen 

-hrfach  gewechselt,  indem  Staatsbahnen  an  Gesellschaften  verkauft  (bez.  auf 

He  zur  Ausbeutung  oder  Nutzniessung  überlassen),  oder  Privatbahnen  rom 

c  kauft,  mitunter  aber  später  selbst  wieder  verkauft  wurden.    Der  bunteste 

itift  sich  z.  B.  in  Oesterreich.    Oefters  ist  auch  zwischen  den  Verhält- 

3  Ligenthum«  und  der  Verwaltung  der  Bahnen  zu  unterscheiden  (s.  u.). 

-t:ches  Reich.    Anf.  1876  (nach  Stürmer). 
KU.  m.    KU.  m. 

12,515       Pivatbahnen  unter  Staats- 
4335  Verwaltung   2,913 

1 087  neml.  Berg.-märk.  (preuss.)    1 1 84 
271  Oberschles.     „  1404 

87  Rhein-Nahe    „  122 

1152  andre  (meist  in 

1270  Sachsen)   203 

863  Privatbahnen  unter  Privat- 

3435  Verwaltung   12,610 

15  Summa  28,142 

Lange  einiger  hier  doppelt  gerechneten  Strecken,  die  gleichzeitig  von  zwei 

^?<n  betrieben  werden,  abgezogen,  so  reducirt  sich  die  Gesammtlänge  auf 

aal    Daron  liegen  195  Kil.  nicht  im  Reichsgebiet,  während  91  KU.  andre 

l  Reichsgebiet  v.  ausländ  Verwaltungen  betrieben  werden,  so  dass  im  Reichsgebiete 

KU.,  ausserdem  857  Kil.  sog.  Industriebahnen,  wovon  582  f.  Locom.- 
preuss.  Staatsbahnen  stehen  bisher  unter  8  Verwalt,  also  hat  eine derselbeu 

^uui  unter  sich  :»42  KU.,  Max.  Ostb.  1495  KU.    Eine  Ausdehnung  erfolgte 

*"S  durch  den  Ankauf  der  Halle-Casscler  Privatbahn.   Bei  den  bai  er.  Staats- 
dA  305  KiL  Pachtbahnen,  ferner  die  im  J.  1875  angekauften  baier.  Ostb, 

•  •  • 

■>:hsische .  .  . 

ivieaburgische 

Mim-Keckar  . 

■  -rmbergische 
«-'*äs-lothr.  .  .  . 

u'rische  .  .  .  . 

.'irf.  

Digitized  by  Google 



594  '<*  B  2.  K.  16.  A.  Eisenb.  Staats-  od  Privatbaknea .'  §  IS! 

(bisher  Privatb.,  1874  769  KiL)  bereits  inbegriffen.    Die  ilcU 

sich  im  J.  1876  durch  Ankauf  v.  Privatbahnen  «bes.  die  Leipz.-Drc»i 
noch  weiter  ausgedehnt,  auf  1667  KU.  Auf.  1S77.    Bei  den  bad 

ebenfalls  103  KU.  Pachtb.  eingerechnet.  Die  Pri Tatbahnen  in  eigeaer  U 

zerfallen  in  52  selbständige  Gesellschaften,  durchschnitt!,  von  einer  LA&r  m 

242  KU.    Die  grössten  waren  An  f.  1876:  Cöln-Mind.  mit  1054.  RheuiMci* 

Magd.-HalbersL  mit  935,  Beri.-Stettin  mit  853,  Pfälzer  Bahnen  mit  Ml  id 

Seilschaften  mit  4—500,  5  mit  3—400,  9  mit  2—300,  7  mit  100- 200.  XI 

KU.    Einige  dieser  kleinen  Bahnen  werden  von  anderen  Gesellschaft!*  m  •* 

Aber  die  ungemein  grosse  Yerwaltungszersplitterung  vermin  dort  sich  dtdtrdi  * 

wenig.    Trotzdem  hat  sich  raeist  durch  Fusion  u.  dgl.  m.  schon  ou* 

geben.    Die  46  in  Preussen  von  1838—66  concession.  Gesellschaftern  hattt  «i 
bis  1867  schon  auf  23  reducirt 

In  Preussen  wurde  durch  d.  Ges.  v.  3.  Nov.  1838  die  Gründl**  t  *• 

fuhrung  des  Privatbahnsystems  geschaffen.    Durch  leistete»  §in4  «  \  si 
30er  u.  bis  Ende  der  40er  Jahre  eine  Reihe  der  besten  u  leicht  zu  Wo^a 

hergestellt  worden  (s.  o.  Note  10).  In  Betrieb  1844  114  3.  1*47  237^,  1">  - 

Im  J.  1 8*17  wurde  dann  zuerst  die  Anlage  der  Ost  bahn  u.  d.  Saarbr  Im 

Staatskosten  beschlossen,   1848  begonnen,    1849  v.  d«n  Kämmen 

Ebenso  sind  von  vornherein  auf  Staatskosten  gebaut  die  neuesten  Erweitert 

beiden  Bahnen,  ferner  die  Berliner  Verbindungsbahn  (alte  und  1** 
neue).    Dagegen  wurde  die  von  einer  Gesellschaft  gebaute  Riede rickl 

B.  (Berl.-BresL)  1850  in  Staatsverwaltung  übernommen  u.  1852  gekaaft  i  t 

verbundene  Schles.  Gebirgsb.  dann  später  auch  auf  Staatskosten  relswc 

wurde  die  Westfäl.  B.  von  einer  Gesellschaft  begonnen,  noch  vor  ihre*  " 
1850  v.  Staate  übernommen,  1854  die  Münster-Hammer  Bahn  daxa 

sie  auf  Staatskosten  erweitert    Die  genannten  Bahnen  bilden  die  Staat 

alten  Provinzen,  i.  G.  E.  1869  208  3  M.,  147  2  MU1.  Tblr.  verwendet« 

p.  M.  549,000  Thlr.    Ant.  1876  betrug  ihre  Lange  2753  KiL.  Anl  18T 

mit  721*8  MiU.  M.  verwendetem  Kapital,  p.  KiL  258,000  M.    In  ftki 
Annexionen  fielen  dem  preuss.  Staate  die  sämmüich  auf  Staatskosten  jtbir* 

(ausschliessl.  Staatsbahnsystem  in  d.  ehem.  Kon.  Hannover,  womit  1*41  ><f-i 

Linie  Braunschweig-Hannover- Minden,  dann  Harburg-Lehrte-Hildesheim  -  * 

gefahren,  Süd-  u.  Westb.\  die  churhess.  u.  Frankf.  Strecken  der  Mais-1 

bahn  (Cassel- Frankf.  als  Staatsbahn  der  3  betheiligten  Staaten  I84ö — »«  H 

1852  vollendet,  an  die  sich  dann  die  seitdem  gebaute  Bebra-H antue: 

anschloss,  ferner  die  nassau'schen  Staatsbahnen  zu.    Letztere  war-t  tu  a 

Seilschaft  begonnen,  1858  vom  nass.  Staate  übernommen  und  weiter  aasr-* 
sammüänge  der  Staatsb.  der  neuen  Prov.  1869  179  3  M  .  1»»2  7  SKI.  T> 

wendetes  Kap.,  p.  M.  573,000  Thlr.    A.  1S76  war  die  Länge  dieser  Staate 

neuen  Provinzen  1582  KU.,  Anf.  1877  (mit  Einrechn.  der  1876  angetais* 

Cass.  Bahn)  1802  KU.  mit  479i  MilL  M.  verwendetem  Kapital  od.  p  BL  >'J 
In  Schles w.- Holst,  bestanden  und  bestehen  nur  Privatbahnen.   Eine  Ts« 

von  Staatsbahnen  ist  bisher  in  Preussen  nicht  vorgekommen ;  ein  Vertrag  lt?  *~ 
über  d.  Verkauf  der  westfäl.  Staatsb.  an  die  Berg.-Märk.  Ges.  wurde  r  Itaa 

ajri*.  -J 

genehmigt.    Auch  eine  Verwalt.  v.  Staatsb.  durch  Privatges.  besteht 

schon  von  Anfang  an  nicht  durchaus  d.  Privatbahnsystem  für  immer 

zeigen  die  Vorbehalte  des  §.  42  d.  Eisenbahnges.  v.  1838.    Leider  fehft  te* 

immer  eine  diTecte  Verbindung  dos  östlichen  Staats-Bahntseoo  ö 

und  des  westlichen  der  neuen  Provinzen.   Durch  den  Erwerb  der  Bü~ 

Bahn  u.  durch  die  im  Bau  begriffene  sogen.  Berlin- Wetzlar  Bahn  wirf  <!a* 

endlich  ergänzt.    Andere  theUs  schon  bewerkstelligte    Beri   Nordb.  aadk  s* 

Pomm.  Centralb.t,  th.  beabsichtigte  Erworbungen  von  ganz  od«  halbfisöf«  * 

Berl.-Dresd.)  werden  binnen  wenigen  Jahren  das  Netz  der  preuss.  Staatotef 
ausdehnen  und  besser  arrondiren.  —  Dazu  kommt  Staatsbetrieb  vw 

bahnen.    Die  vom  Staate  verwalteten  Privatbahnen  werden  irf*6 

der  betreffenden  Gesellschaften  geführt,  u.  wenigstens  geraume  Zeit  mit  «fc?f* 

finanzieüen  Erfolg.    Es  sind  die  (jetzt  mit  der  Oberschi    fusionirte)  ¥10' 

(Cosel-Oderberg).  die  Oberschles.  (Hauptb.  v.  Cosel  nach 
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%.-<ilog.  o.  Pos.-Starg.  u.  a.  in.,  im  G.  An  f.  1877  mit  d.  Huttenrevierbahnen 

.  .  roaach  das  ganze  Bannnetz  östlich  von  Berlin  (ausser  in  der  Richtung 

laern,  wo  aber  jetzt  die  Nordb.  hinzutritt):  nach  Ostpreuss.,  KussL,  Polen, 

'iahciea  u.  Oest-Schlesien  unter  Staatsver  walt.  steht;  ferner  die  all- 

t£i  erweiterte  (Ant  1877  1290  HL)  Berg.-Märk.  B.,  welche  mit  der  früh. 

"   fusionirt  ist  u.  mit  der  Westfkl.  Staatsb.  zusammen  eine  mächtige  Con- 
•:r  Coln-Mind.  Privatb.  bildet.   Durch  die  hess.  Nord  bahn  ist  sie  mit  dem 
jiüm  in  d.  Provinz.  Hessen,  Hannover,  Sachsen  u.  in  Kassau  verbunden. 

-.-iht  die  Bhein-Naheb.  (122  KU.)  u.  die  Münster-Enscheder  B.  (56)  unter 
vilnrng.  Mit  Hülfe  der  ersteren  kann  die  Verbindung  mit  der  Nass.  Staats- 

Kiiiren-Rudesheim  hergestellt  werden.  Die  Nahebahn  schliesst  sich  an  die 

iarch  diese  an  die  Elsäss. -Lot h ring.  Reichsbahnen  (A.  1871  925  KU.) 

•  dis  D.  Reich  für  325  Mill.  Fr.  ohne  Fahrmaterial  Ubernahm.  (A.  1877 

iip.  schon  941*2  Mill  M.  od.  p.  Kilom.  397,000  M.)  So  bestehen  be- 
i  Osten  u.  Westen  des  preuss.  Staats  grosse  Netze  v.  Staatsb. 

iterYerwalt.  des  Staats  stehenden  Privatbahnen,  von  orsteren  A. 

'3  von  letzteren  3150  KU.,  zusamm.  7743  Kil.  Dies  ist  für  die  Concurrenz- 

a.  für  die  Reichseisenbahnfrage  besond.  zu  beachten.  Durch  d.  Vollendung 

.'W?tzL  Staatsbahn  wird  das  preuss.  Eisenbahnnetz  unter  Staatsverwalt.  noch 

Aach  durch  den  Uebergang  der  braunschw.  Staatsbahnen  an  eine  Ge- 

is der  namenü.  die  Berg. -Mark.  Bahn  participirt,  lässt  sich  das  preuss. 

-» ^urogssystem  von  Westen  noch  weiter  nach  Osten  vorschieben. 
a.  Sachsen  waren  seit  lange,  mit  Ausnahme  der  alten  Leipz.-Dresd.  Pri?.- 

-ifer  neueren  Verzweigungen,  ferner  einiger  neueren  kleinen ,  meist  unter 

stehenden  Strecken,  alle  Bahnen  eigen tl.  Staatsbahnen.  Die  Sächs.- 

(1^42 — 45  begonnen»,  die  neueren  Gebirgsb.  u.  and.  m.  sind  aufStaats- 

^-gt,  die  Sachs.-Baier.  B.  (Lcipz.-Hof )  ging  1847,  die  Chcinnitz- 
r,  ifie  Sachs.  «Sc  hl  es.  1851  von  Gesellschaften  verkaufsweise  an  den  Staat 

•  J  IST 6  ist  das  sächs.  Staatsbahnnetz  durch  den  rasch  bewerkstelligten  An- 

•  ••  ganzen  liest's  der  Privatbahnen,  bes.  der  Leipz.-Dresd.  (285  Kil.)  sehr 

~M  daa  Staatsbahnsystem  zum  so  gut  wie  ausschliesslich  herrschenden  ge- 

uritü.  Lange  Anf.  1877  1608  Kil.,  Kapitalaufwand  330*8  MilL  M.,  p.  KU. 
Bge  U.  neue  Strecken)  323,000  M.    Privatb.  in  Staatsverw.  126  KU. 

He  ekle  nb.  B.  hat  wechselnde  Schicksale  gehabt.  Die  Bahnen  der  ehem. 

Lüenbahngesellschaft  (1844—46  gegr.)  sind  eine  Zeit  lang  an  den  Gross- 

M  eklen b.-Schwcrin  übergegangen  gewesen  im  Wege  des  Kaufs,  konnten  also 

i  Staatsbahnen  gerechnet  werden.  Eine  Strecke  davon  hatte  schon  1844 

*>.a  gebaut  werden  aoUon.   Neuerdings  sind  diese  Bahnen  aber  an  eine 

v-Jkbift  übergegangen  (A.  1877  321  Kil.,  43  1  Mill.  M.  verwendetes  Kap , 

' :  WO  M.).  Diese  Rückverwandlung  in  eine  Privatbahn  hangt  mit  den  eigen- 
'*  btl  Verhältnissen  des  Landes  zusammen. 

iJenb.  Staatsb.  gehört  th.  dem  Staate  Oldenburg,  th.  Preussen  ( Wilhelm s - 

•*J>>.  u.  A  m.),  wird  v.  Oldenburg.  Staat  verwaltet,  der  den  Betrieb  auf  der 

***ie  gegen  einen  best.  Antheil  an  der  Bruttocinn.  führt,  u.  liegt  mit  auf 
i  *ttm.  Gebiete.    Sie  hat  neuerdings  Erweiterungen  erfahren,  Anf.  1877  294 

:• 

Briqnvchw.  Staatsbahneu,  die  schon  1837  als  solche  angelegt  u.  allmälig 

^  Ketz  ausgebaut  worden  waren,  sind  durch  Vertr.  v.  8.  März  1870  an  die 

^  a.  von  dieser  an  eine  Gesellschaft  übergegangen,  hinter  welcher  die 

■  a.  Berhn-Magdeb.  Gesellschaften  stehen,  die  den  ganzen  Actienbesitz  aus- 

•8    Hlnden  haben.    Kaufpreis  11  MilL  Thlr.  u.  v.  1.  Jan.  1869  an  64  J. 

■  Aainitit  von  875,000  Thlr.  (bei  bloss  13  4  MiU.  Thlr.  ursprüngl.  Kosten), 

*  Verwaltung  v.  diesem  Zeitraum  an  schon  auf  Rechnung  der  Gesellschaft 
'•a  Verkauf  der  trefft  situirten  Bahnen  führten  nicht  prineip.  Gründe,  sond. 

■  P'Ut.  Rücksichten  in  Betr.  der  Unsicherheit  der  Zukunft  des  Landes,  das 

**  reichen  Prorinzialfonds  sicherte.  Unter  braunschw.  Verwalt  steht  auch 

•m  Grenzstrecke.    Länge  A.  1877  331  KU.  (nach  Stürmer  A.  1876  344),  . 

Spital  03*6  Mill.  M.,  p.  KU.  283,000  M. 

Preussens  sind  auch  in  Norddeutschland  jetzt  nur  noch  kleine  Privat- 
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bahnen  vorhanden,  die  z.  B.  anch  noch  preuss.  Gebiet  berühren.  Die 

die  Werrabahn  in  Thüringen  (A.  1877  179  KÜ.),  verschiedene 

hier  n.  zwischen  Hambarg  u.  Lübeck. 

Die  baier.  Staatsbahnen  sind  grösstentheUs  gleich  auf 

worden.  Eine  1836  gebildete  Actiengesellsch.  für  d.  Bahn  Xurnb.-sach» 

langte  nicht  bis  zum  Beginn  der  Bauten  u.  wurde  1840  wieder  aufgeita. 

Staat  die  Linie  baute.  Die  Linie  München- Augsb.  war  bis  1 S40  dnrca 

gegründete  Ges.  gebaut  worden  u.  wurde  dieser  1844  abgekauft  Lange  Ml 

dann  im  östl.  Baiem  ausser  der  kL  B.  Nürnb.-Fttrth  nur  Staatsbalm ea.  » 

Ges.  d.  Baier.  Ostbahnen  gegründet  wurde,  die  ihr  Netz  allmahg  etati 

(E.  1869  82  5  MeiL  1875  769  KU.).  An  diesem  Abgehen  v.  Staatebahmni  4 

damals  theor.  Gründe  zu  Gunsten  der  Privatb.  einen  gewissen  Anthcü  geht*,  st 
Ausserdem  sind  v.  Gesellschaften  u.  v.  Gemeinden  eine  Anzahl  Zweirfeakat  | 

welche  die  Staatsbahn  gepachtet  hat  Nach  längerer  Pause  ist  d.  ba^r  ̂  

system  seit  Ende  der  60er  Jahre  wieder  in  grösserem  Umfang  ausr*i4r » 
Durch  den  Ankauf  sämmtl.  Linien  der  baier.  Ostbahn  jresellsch.  in  J  X^TS 

in  seinem  compacten  rechtsrhein.  Gebiet  sein  Staatsbahnsystem .  ähnlich  ts* 
das  seine,  neuerdings  sehr  arrondirt  u.  zum  allein  herrschenden  gern* 

d.  Lodwigbabn,  Nürnb.-Fttrth,  d.  ältesten  deutschen  Dampfb.  v.  6  KiU 
der  eigentl.  Staatsbahnen  (exci.  Pachtbahnen)  E.  1875  71 5  8  Mill  M 

231,000  M.  Nach  der  Beichsverf.  hat  Baiern  auch  im  Eisenbahn*  <s».  ̂   <brl 

sache  eine  exemte  Stellung,  was  für  die  Fragen  der  deutschen 

ist  Die  Pachtbahnen  gehören  mehrfach  Gemeinden.  In  der  Pfalz 

das  Privatbahnsyst  allein  beliebt  u.  bisher  erhalten.  Grund,  d.  Pfalz. 

1838—1844  (E.  1869  38  2  Meil.,  E.  1875  508  KiU  Vielleicht 

Gründe  in  der  getrennt  lieg.  Prov.  mit 
Die  würtemb.  Staatsbahnen  sind  alle  von  vorneherein  auf 

womit  man  1842 — 43  begann,  nachdem  eine  1836  gebild.  wart 

1838  wieder  aufgelöst  hatte.  Das  Netz  ist  in  den  letzten  Jahr,  sehr  riwer/- 
Die  einzige  Privatbahn  ist  die  kl.  Kirchheimer.  Kl.  Grenzstrecken  sind  rw.  1 

wechselweise  verpachtet.    Anf.  1877  war  die  Länge  d.  würt.  Staaten  15*4 

wendetes  Kap.  352  7  Mill.  M.,  p.  KU.  274.000  M.    S.  v.  Kie  c  ke.  Stat.  i  I 

1875,  S.  16—40. 

Auch  die  b  a  d.  Staatsbahnen  sind  gleich  au  fang*  als  solche  angelegt. 

1838  begonnen  wurde.    Später  traten  einige  kl.  Privatbahnen,  th~  von  Pri 

v.  Gemeinden  gebaut  hinzu,  werden  aber  v.  d.  Staatsbahn  mit  verwahr!. 

Weiterung  der  Staatsbahnbauten  neuerdings.    Ausserdem  ist  eine  baier. 

gepachtet.    Länge  der  bad.  Staatsbahnen  incl.  Pachtb.  Anf.  1S77  1 1 S 1  fcu 

Mill  M.  verwend.  Kap.,  p.  KU.  293,000  M. 

Die  grossenth.  in  Hessen  lieg.  Main-Neckarb.  Frankf. -Heidelb.  a 
soUte  ursprüngl.  von  einer  GeseUsch.  gebaut  werden,  die  aber  nicht  zt 

worauf  sie  1842  auf  Kosten  der  3  betheil.  Staaten  hergestellt  wurde 

Hessen  den  AntheU  an  d.  Main-Weserb.    Durch  Ankauf  ist  1*76  dk  Um 

Staate  erworben,  A.  1877  176  KU.,  48  7  MU1.  M.  verwend.  Kap.  277*» 

Das  Privatbahnsystem  (Hess.-Ludwigsb.)  wurde  1844 — 17  eingeführt  u.  t* 
geblieben  in  Südhessen.    Umf.  der  Hess.  Ludwigsb.  A.  1877  500  Eil 

Es  haben  sonach  vonAnfang  an  fast  all  e  D.  Mittelstaateadis 

bahnsystem  adoptirt  u.  sind  meistens  sogar  an ssch li<«»h 

doch  weit  überwiegend  dabei  geblieben.    Polit  Gr 

Se wirkt  haben.    In  neuester  Zeit  haben  sie  es  noch  weiter  autge^fki 

er  Hauptsache  zum  herrschenden  gemacht  (Baiern,  Sachsen*,  wen«« 

politische  Momente  (Beziehungen  zum  Reiche)  mitgewirkt  haben.  D» 

und  badischen  Verhältnisse  bieten  zugleich  schon  ein  Beispiel 

der  Selbstverwaltungskörper  in  d.  Anlage  der  Bahn,  mit  Ceberla&ung  l 

an  den  Staat.  S.  §.  255.  Dagegen  hat  Preussen  erst  spAter  u.  mehr  nur  a 

Fällen,  nicht  systematisch,  das  Staatsbahnsystem  angenommen,  adk 

aber  durch  Oebernahme  der  Verwaltung  grosser  u.  wichtig« 

bahnen  an  den  Staat  das  Versäumte,  so  möchte  man  sagen,  gut 

sucht,  von  den  Vorbehalten  des  §.  42  des  Eisenbahngesetz  \.  ls*» 

Ganzen  hat  schon  jetzt  das  Staatsbahnsystem  in  DeitfciWa* 
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ad  o.  hat  dn  rch  Einverleibung  von  Privat  bahnen  zugenommen. 

Alt  iwei  einzigen  Beispiele  eines  üebergangs  von  Staatsbahnen 

•llschaften,  das  braun  schw.  u.  mecklenb.,  sich  aus  den  eigenthüml. 
mltais&en  der  Länder  erklären.    Durch  die  erwähnten  Erwerbungen  von 

.v  n  Seitens  der  einzelnen  Staaten  in  den  letzten  Jahren  u.  durch  d.  rüstigen 

Staatsbahnnetzes  ist  es  dahin  gekommen,  dass  im  Deutschen  Reiche,  ohne 

1676  die  Lange  der  Staatsbahnen  (incl.  Pachtb)  schon  1 0,282  Kil.,  der 

i!jnen  in  Staatsr erw al L  3189,  d.  Privatbahnen  in  Privatverwalt.  nur 

kiL  war.  Immerhin  sind  aber  sehr  wichtige  Routen  zwischen  der 

'foze,  dem  Rhein  einer-,  der  Oder  u.  Ostsee  andererseits  auf 

•^i€te  im  Eigenth.  u.  der  Verwalt.  von  Gesellschaften  (namentlich 

'  6to-Mind.  B.,  Thüring.  u.  alle  Bahnen,  welche  ungefähr  von  der  Elbe  an, 
wa,  Mecklenb.,  Pommern  nach  Berlin  führen),  während  in  Süddeutsch!. 

1.  zwei  bedeutendere  Bahngesellschaften  existiren  (Hessische  und 

T.  u  j wie:* bahn).     Bei  einer  Beurtheilung  der  Leistungen  der  deutschen 
verglichen  mit  fremden  darf  man  gewiss  nicht  vergessen,  dass  die  Ver- 

■irf  Staatsbahnsystems  u.  die  durch  dieses  geschaff.  Concurrenz  wahrscheinlich 

«ittierswo  zu  findenden  Uebel  des  Privatbahnsystems  nicht  hat  aufkommen 

-  freilich  vielleicht  auch  vice  versa.  —  Die  Staatsschuld  ist  allerdings 

-  st3*tbahnwesen  sehr  vermehrt,  aber  sie  verzinst  u.  tilgt  sich  aus  Einnahm, 
n    Betrag  aller  D.  Eisenbahnschulden  1870,  nach  Herrn.  Wagner,  Goth. 

1  S.  314,  576  Mill.  Thlr.  neben  544*6  Mill.  Thlr.  sonst.  Schulden,  nemlich 

I  Preussen  192*7,  Baiern  93*4.  Sachsen  75,  Wttrt.  80,  Baden  71  7 
lr.;  f.  E.  1875  wird  das  verwendete  Anlagekapital  von  23,181  KU.  Bahn, 

.-rni  auf  5970  4  Mill.  M.  amtlich  angegeben,  wovon  f.  8974  Kil.  Staatsb. 

luL  M ,  269.000  M.  p.  Kil .  f.  2708  KiL  Privatb.  in  Staatsverwaltung  829*8 

mM\)  M.  p.  Kil.,  f.  11,499  Kil.  Privatb.  in  Privatverwalt  2727*2  Mill.  M., 
M.  p.  KiL  —  Für  alle  deutschen  Bahoen  veranschlagt  Stürmer,  II,  20, 

Länge  KiL  verwend.  Kap.  Mill.  M.    p.  Kil.  Mark 

L  1850  5,856  956*5  163,000 

L  1860  11,089  2138*8  193,000 
E.  IS70  18,667  4100  7  220.000 

L  1875  28,083  7048*8  251,000 

■t*  Phase  ist  die  Deutsche  Eisenbahnpolitik  durch  das  Reichs- 

»aaproject  getreten:  Uebergang  wenigstens  der  wichtigsten  Staats-  und 

•■v-a  in  das  Reich.  Durch  das  Ges  v.  4.  Juni  1876  ist  die  preuss.  Regierung 
.1  »erden,  die  sämmtL  in  Bau-  und  Betrieb  beflndL  Staatsbahnen  und  alle 

Mufuisse  u.  Verpflichtungen  in  Bezug  auf  Privatbahnen  gegen  angemessene 

mg  an  das  Reich  zu  übertragen.  Die  nähere  Würdigung  des  Plans  gehört 

't*r.  S.  darüber  oben  d.  Lit.  in  Note  1,  S.  554.  M.  E.  ist  der  Plan  die 
<ita  Staats  bah  nprineips  und  der  deutschen  polit.  Verhältnisse,  nach 

,1«  Reich  die  dem  Staate  gebührenden  Aufgaben  im  Verkehrswesen  in 

■>■'  i  a  übernehmen  hat.  S.  die  Debatten  auf  dem  Congr.  in  Bremen,  wo  eine 
-seit  gegnerische  von  Nasse  verfochten  wurde. 

•tTroich.  Hier  war  die  Entwicklung  unter  dem  Einflüsse  einer  wechselnden 

'Mer  in  Folge  der  Finanznoth,  die  zur  Anspannung  des  durch  die  Staats- 
rnuentirten  Realcredits  nöthigte,  eine  ganz  andere  als  in  Deutschland.  Im 

'  Eiswabahnära.  1837,  behielt  sich  der  Staat  das  Recht,  Eisen- 

'Q  bauen  u.  zu  betreiben,  vor,  ohne  davon  einstweilen  Ge- 

wichen zu  wollen.  Schon  1836  war  die  K.  Ferdin.-Nordbahnges.  (Wien- 

'-f'aie  n.  (iahe.,  mit  Abzweig,  nach  Brünn)  concess.  worden,  1838  wurde  die 
'«raiöer  Ges.  begründet,  anf.  zugleich  für  die  Linie  Wien-Raab  u.  Pressb. 

ging  der  Staat  1841 — 42  zum  Staatsbahnsystem  über,  durch  welches 

»'«iiai«  ausgeführt  werden  sollten  (Wien-Prag-sächs.  Grenze,  Wien-Triest. 
*  »»-Baiern,  Venedig-MaiL-Como),  Dies  geschah  auch  grossentheils.  Ferner 

»*e  Wien-Gloggnitzer  B.  gekauft.  1851  die  Krak.-Oberschl.  (1844  vom 

kf^*a  cooce».»,  1850  die  Ungar.  Central b.  übernommen,  sodass  im  Beginn 

"**  Jtkre  alle  Hauptbahnen  mit  Ausnahme  der  wicht.  Ferd.  - 

&  't-asr  alten  Budweis-Linz- Gmund.  Pferdebahn)  im  Eigenth.  u.  Betrieb 
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des  Staats  waren.   In  der  Mitte  der  5Üer  Jahre  wurden  die*;  Ose 

aber  rasch  nach  einander  meistens  an  grosse  zu  diesem  Zwecke  neu  r*r' 

Seilschaften  abgetreten,  —  in  der  Form  gewöhnlich  für  **0  Jahre 
beutung  überlassen,  nicht  gegen  ein  jährl.  Pachtgeld,  das  nur  bedingt  iwn 

des  Reinertrags  über  eine  gew.  jährl.  Rente  noch  hinzutritt  sondern  r/«rti 

wenigen  Raten  rasch  nacheinander  fallige  Zahlung:  eine»  gr 

Kapitals.   Dabei  wurden  die  meistens  sehr  theuren  (Süd bahn  Wiea-Tne 
noch  nicht  einmal  alle  ganz  vollendeten  und  erst  in  den  Beginn  ihrer  Bs, 

periode  getretenen  Bahnen  weit  unter  den  Kosten  weggegeben,  obse-, 
der  günstige  Stand  des  Geldmarkts  beim  Schluss  des  knmmkrieg*  die  Ye? 

Scrade  um  diese  Zeit  mit  empfohlen  haben  mag.    Nur  der  zafällxrt  La-t 

>  esterreich  die  italien.  Provinzen  bald  darauf  verlor,  lasst  das  VerUafar 

einen  Theil  der  Linien  nicht  so  ganz  ungünstig  erscheinen.    Ausserdem  c 

die  unkluge  u.  verfrühte  Bank])olitik  Bruck's,  in  Folge  deren  ohne  irreöfi  i 
Vorbereit,  die  ßaarzahlung  dem  Wiener  Münzvertrag  gemäss  am  1.  Jan  > 

Bommen  werden  sollte,  zu  einigen  dieser  raschen  Veräusserungen  der  Bei- 
tragen, ohne  Erfolg  für  den  Zweck.   Zuerst  worden  1854/55  auf  9U  J  t 

gerechnet  die  nördl.  (böhm.-mähr.)  u.  südöstl.   ungar.  Staatsmannes  *t 

grösseren  Bergw.-  u.  Forstcomplex  an  die  sog.  Staatsei senbabnre»* 

(österr.-französ.,  vulgo  im  Börsenjargon  „Franzosen4*)  für  200  MüL  Ft.  m  l 
zahlbar  in  86  Monatsraten  abgetreten.  Dann  folgten  1S56  die  Ion  b.~  vea* 
für  92  Jahre  (bis  1948)  abgetreten,  wofür  70  Mill.  Lire  binnen  5  Jahrs 

waren,  eventuell  HO  Mill.  mehr,  zu  zahlen  aus  d.  Hälfte  des  7%  Keii^rz 

Gewinns,  statt  welcher  Summe  auch  eine  Abfindung  des  Staats  mit  20  M. 
treten  konnte,  in  6  u.  7  J.  zur  Hälfte  zahlbar.    Rückkaufsrecht  des  Staae 

an,  gemäss  dem  wirkl.  Ertrag,  unter  Festhaltung  eines  Minimums  EVi 

wurden  begonn.  Staatsbahnstrecken  im  mittleren  Ungarn  der  Thei* 

Kapitalzahlung  Uberlassen.    Die  fert.  u.  im  Bau  begriffenen  gaiic  Fihnn 

Dembica  u.  Zweigb.,  Domb.-Rzescow-Przemysl)  wurden  1858  bis  z.  J.  1*02 
für  1319  Mill.  fl.  C.-M.,  aber  erst  v.  1863  an  in  10  Jahresraten  xb  zahlr^ 

den  Discont  niedriger  anzurechnen.    Kleine  andere  westgalic.  Strecken  ^ 

die  Ferd.-Nordb.  dem  Staate  ab.    Endlich  wurden  1858  noch  d.  th.  fert  s 

südl.  (Wien-Triest)  u.  Tiroler  Bahnen  an  die  mit  der  lombard.  Ge*-  t-j 
Sud  bah  tu      abgetreten,  gegen  100  M.  fl.  ö.  W.,  wovon  nur  10  VLÜ1.  »«fcr 

BO  Mill.  in  verschiedenen  Raten  von  18*»9— 66  n.  30  MilL  überhaupt  nur  Se 
weise  aus  der  Hälfte  des  etwaigen  Reinertrag  über  T%  ?on  1870  aa  rc 
waren ;  von  dieser  Zahlung  hätte  sich  d.  Ges.  eontractlich  auch  mit  20  MU 
sionalsumme,  v.  1871  an  in  4  Raten  zahlbar,  befreien  können;  aber  die»« 

Schuld  ist  in  dem  Vertrage  vom  13.  April  1867  Art  12  Neues  rezahrsc- 

neml.  Zahlung  von  Vi«  des  Bruttoertrags  über  107,000  fl.  p.  Meile  — 
venet.  Linien  —  u.  v.  V«  dsgl.  über  110.000  fl.,  oder  20  Mill  fl.  in  4  Kato 

fl.  1.  Nov.  1873—76.    Durch  die  Abtretung  v.  Lomb.  Venet  aa  Italien  i 
Verhältnisse  verwickelter  geworden.  Concess.  dauert  bis  1954.    Vorbehalt  v 

einlösung  d.  abgetr.  Bahnen  v.  1895  an.    Nach  lange  vergebl.  Bemahoar^ 

1876  eine  Trennung  des  österr.  Südbahnnetzes  von  den  derselben  GesrüicL 

Linien  im  K.  Italien  gelungen,  die  zu  neuen  Transartionen  zwischen  der  * 
gierung  u.  der  genannten  Gesellschaft  führte,  worüber  Anf.  1877  rerbaa*? 

—  Die  meisten  Gesellschaften  hatten  Verpflichtungen  zum  Ausbau  botittn 

übernehmen  müssen.    Für  fast  alle  diese  Bahnen  hat  der  Staat  aber  tagar  s 

Zinsgarantie  v.  5%  Zins  u.  »/»Vo  Amortis.  gewährt.    Die  Höhe  der  am  r. 
späteren  Zinsgarantien  zu  zahlenden  Vorschüsse  ist  sehr  bedeutend.  ^  dk  U 

in  §.  126,  Note  15,  S.  283.    Sämmtl.  abgetretene  Bahnen  hatten  bis  &  I* 

Mill.  fl.  C.-M.  gekostet  u.  waren  für  168'56  Mill  fl.  C.-M.  (i.  Th   in  Jsfiwr 
worden,  also  fast  genau  mit  50%  Verlust  wenn  man  tou  den  *fv»trr  aar 

fälligen  Zahlungen  absieht),  —  im  Grunde  noch  mit  einem  größeren,  <ia  & 
am  Agio  der  in  Metall  gezahlten  Kaufgelder  hinter  dem  Vertu«  aa  Indern  i 

fäll.  Summen  zurückblieb.  —  Seitdem  herrscht  in  West-oestermca  £> 

schliesslich  das  Privatbabn-  u.  Pri  vatverwaltungssystcn.  1 
sich  aber  wesentliche  Uebelstände  desselben  aueh  in  finnuz   Becennnt  1 
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^tfarigkeiten  bei  der  Regelung  der  Garantieverhältnisse ,  bei  d.  üebernahme 

..r  rorfeiommenen  Betrie bsdeficiten  auf  den  Staat,  und  bei  den  un- 

."»•e  Meeren  Privatbahnen  noch  grössere  Mängel,  indem  die  Bahnen  z.  Th. 

■-•fähig  sind  u.  dem  Bankerott  verfallen.   Deshalb  ist  in  neuester  Zeit  auch 
»'streich  der  Gedanke,  diese  Bahnen  Seitens  des  Staats  zu  übernehmen  u. 

-■/a  zu  bauen  wieder  emstlicher  ins  Auge  gefasst  worden,  u.  z.  Th.  in  der 

r  begriffen,  u.  zwar  gerade  mit  aus  finanz.  Rücksichten.  —  In  Ungarn 

■  >ald  nach  der  wiedererlangten  finanz.  Selbständigkeit  den  Staatsbahnbau 

ärmlich  erbebL  Umfange  in  Angriff  genommen,  wie  es  scheint  zu  schnell, 

i'eade  Berücksichtigung  der  möglichen  Rentabilität,  auch  ohne  richtige  Be- 
Phncips,  dass  bei  dünner  Bevölkerung  zunächst  die  Bahnen  nach  dem 

.  System  zu  bauen  sind  (s.  u.  §.  253).    Länge  der  ungar.  Staatsbahn 

'*>  1664  Kil    Ausserdem  Privatbahnen  mit  Zinsgarantien.    Anf.  1871  waren 
vk  ia  Cialeithan.  683,  in  Transleithan  489,  zus.  1372  googr.  M.,  Kostenaufw. 

M.  im  Betrieb  916*2  .Mi  11.  fl.  ö.  W.  (ob  hier  die  Ursprung  1.  Baukosten 
*yj.  roll  gerechnet  sind,  oder  nur  die  Kaufpreise,  welche  die  Gesellschaften 

üb«?)  Anf.  1876  in  Betrieb  incl.  Local-  u.  Montanbahnen  in  der  westlichen 

■ife  10.695,  in  d.  ösüichen  6673,  zus.  17,368  Kü.  —  Kapitalaufw.  bis  E.  1873 

rmer  4054*2  Mül.  M.  (wohl  fl.  zu  2  M.  gerechnet),  p.  Kü.  262,000  M. 
nriea.  Hier  wurde  durch  d.  Ges.  v.  1.  Mai  1834  ein  Staatsbahnsystem  für 

-  tan  Booten  des  Inlands  u.  die  hauptsächl.  Verbindungen  mit  dem  Ausland 

-'  u.  durch  Ges.  v.  27.  Mai  1837  erweitert,  —  ein  für  das  Staatsbahnsystem 
folgenreicher  und  zur  Nachahmung,  z.  B.  in  den  Deutschen  Mittelstaaten, 

Vorgang.   Bis  Mitte  der  40er  Jahre  war  dies  Netz  auf  Staatskosten  aus- 

I>um  trat  eine  Stockung  ein.   Es  erfolgten  Concessionen  an  Privatgesellsch., 

das  belg.  Bahnnetz  längere  Zeit  fast  allein  weiter  ausgebaut  worden  ist. 

Zeit  hat  der  Staat  den  Bau  selbst  wieder  in  die  Hand  genommen, 

■-  kleinem  Um  fange,  Mit  1870  wieder  stärker.   Auch  ist  nitdan  eine 

'iii;  l'jr.atbahiien,  thcils  in  das  Eigenthum,  theils  in  die  Verwaltung  des 

. -njöBuien  worden.    Im  Ganzen  stellt  Belgien  daher  jetzt  ein  Land  des  ge- 
<ti  Systems  dar,  wo  die  Staatsbahnen  aber  die  wichtigsten  Routen  umfassen. 

Jahnen  fast  ganz  und  ein  kleinerer  Theil  der  Privatbahnen  stehen  unter 

^iHun,  desgl.  viele  kleine  Bergwerks-  u.  dgl.  m.  Nebenbahnen,  die  Übrigen 
jtor  Privatverw,,  wobei  öfters  Pachtverhältnisse  vorkommen.    Auch  einzelne 

^bahnstrecken  sind,  wohl  der  Lage  wegen,  verpachtet    Anf.  1870  waren 

*  lW-5  MeiL  Staatsb.,  wofür  243  7  M.  Fr.,  u.  263  3  M.  Privatbahnen,  wof. 
W  515  U  MÜL  Fr.  verwendet  waren.    Anf.  1876  umfassten  die  Staatsb. 

**  Prifatbahnen  1475,  zus.  3499  KiL    Nach  Stürmer  (IL,  42)  kosteten  E. 

Ii  xaata-  u.  angekauften  Privatbahnen  307  Mill.  M.,  p.  Kil.  440,000  M. 

Herl  an  de.    Ein  ähnliches  gemischtes  System  besteht  hier.    Man  be- 

M«  <hr  30er  Jahre  mit  Privatb.  (Holland.  B.  Amsterd.-Haag-Rotterd. ,  erüilh. 

**  Ilatin.  B  .  Amst-Utrecht-preuss.  Grenze,  1843—56);  eine  v.  Staat  begonn. 
'•-^L-Arr.hviLU ,  wurde  185'J  der  Khein.  15.  überlasen.    Auch  iur  die  Vci- 

mit  Belgien  wurden  Gesellschaften  concessionirt    Nach  dem  Ges.  v. 

i>6u  wurde  dagegen  ein  grosses  Staatsbahn  netz,  das  sich  namentL  auch  auf 

''/"•'i-  abgeleg.  Theile  erstreckt,  begründet,  mit  einem  Kostenanschlag  von 
*  L  »ofüa  jährL  wenigstens  10  Mill.  11.  verwendet  worden  sollten.  Dies  Netz 

/Sendet,  ümfang  d.  Staatsb.  Anf.  1870  108'6  M. ,  Kosten  107'66  M.  fl., 

''«e  nicht  viel  mehr  als  im  D.  d.  deutschen  Bahneu,  E.  1875  war  d.  Staatsb. 

■  M,  Kapitalaufwand  bis  E.  lfc>74  155  2  M.  Mark,  p.  Kil.  nur  198,000  Mark. 
*•  anf  d.  Staatsb.  besorgt  die  „Gesellsch.  für  d.  Betrieb  d.  niederl.  Staats- 

^  Actienges.  mit  12  Mill.  fl  Kap.,  wovon  A.  1871  die  Hälfte  emittirt 

1*        Die  Privatbahnen  (excl.  Grossherz.  Luxemburg)  bilden  jetzt  3  Gesell- 

'■■■^.W.  |876)  551  Kü.  Lang,«.   Daher  Lang«  im  Königreich  1541  KU., 

*;r*  »tlfien  u.  Deutschland  hineinragend,  wogegen  umgekehrt  belg.  u.  deutsche 
*^i«a  ü\  Holland  liegen. 
^r-.  in.  Willi.  Luxemb.  Bahn  von  170  Kil.  Lange  ist  bil  1912 

•  ̂Betriebe  der  Verwaltung  der  clsäss.-lothr.  ßeichsbahnen  überlassen  (Vertr. 

v^  mit  d.  Loxemb.  Begier,  v.  U.  Juni  1872,  Beichsges.  v.  15.  Juli  1872 
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u.  18.  Juni  1873,  s.  mein  Reichsfinanzwes.  in  v.  Holtzendorffs  Jahrb.  d.  1^ 

III,  168).  Der  Betrieb  erfordert  bisher  Zubuase  (1874  37%  der  Brette 

Ausserdem  existirt  in  Lux.  die  v.  d.  bclg.  Staatsb.  verwalt  Prinz  -  Hein-, 
98  KU.  Länge. 

Schweiz.  Bisher  fast  ausschliessl.  Privatbahnen ,  wohl  unter  d.  Eindi 

Anschauungen.  Aber  auch  erst  spate  Entwicklung.  Noch  1853  war  die  kld 

Zürich-Baden  die  einzige  Schw.  B.  Das  Bundesges.  v.  1852  überliess  deo 

Privatindustrie,  die  Concessionirung  den  Kantonen,  mit  gew.  Oberaufs,  d 

Seitdem  gross.  Ausbau  des  Netzes,  sammtl.  Privatbahnen,  mit  Ausnahme  dei 

Staatsb.  v.  11*6  Meü.  Gesammtlänge  1.  Jan.  1870  1868  KiL,  wovon  576 

fremde  Bahnen  (38*8  auf  bad. ,  3*5  auf  els&ss.,  1 5*3  auf  franifts.)  kommen 

für  1821  KU.  428-9  Mill.  Fr.  Länge  Mitte  1876  2243  KU.,  ausser  64  Eft 
Bahnen  gehörig.  Mehrfach  kantonale  Beihilfen  zum  Bau,  so  insbes,  für  die  I 

Gotthardts  Bestrebungen,  das  Eisenbahnwesen  an  den  Bund  zu  tiberneliLi 

bei  Schweiz.  Politikern  schon  öfters  hervorgetreten.  Die  in  Bau  begriffene  Gotl 

bahn  wird  von  einer  Actiengesellschaft  mit  Hilfe  von  Beiträgen  einiger  -i 
Kantone,  dann  Italiens  u.  des  Deutschen  Reichs  (Reich  auf  s.  Kechn.  u.  Ii 

deutschen  Bahnverwaltungen)  gebaut  Die  in  Raten  zu  zahL  deutsche  Sob*ei 

20  Mill.  Fr.  (Ges.  v.  2.  Nov.  1871.)  Mit  dem  disponiblen  Baakapital  scj 

Bau  nicht  durchgeführt  werden  zu  können.  Der  Fall  der  dütthardtbahii 

princip.  Bedeutung  f.  d.  Eisenbahnpolitik:  er  zeigt  die  ungenügende  K 

Privatbahn wesens  (wenigstens  bei  so  zersplitterten  Linien  wie  in  d.  Schweif 

gewaltige  Unternehmungen  durchzuführen,  sowie  die  Unfähigkeit  so  kleiae 

körper,  wie  die  Schweiz,  u.  so  organisirter,  wie  der  dort.  Bondesstaat,  solche  i 

zu  bewältigen.  S.  Geigy,  Erört  üb.  d.  Schweiz.  Eisenbahnwes.  Bas.  1S74. 

Dänemark.    Gemischtes  System.    Staatsb.  in  Jütl.  und  Fühnen. 

819  KU.,  Privatb.  auf  Seel.,  Laal.,  "Falster  348  Kil.,  zus.  1260. 
Schwed en -Norwegen.  Mit  Privatbahnsystem  in  S c h w e d e n  1S52N 

aber  ohno  genüg.  Erfolg.  Daher  die  Hauptstrecken  vom  Staate  gebaut.  «I 

grösseres  Bahnnetz  1862  entworfen.  Die  Privatges.  haben,  z.  Th.  mit  Staats] 

meistens  nur  kleine  Zweigbahnen  gebaut,  neuerdings  sich  aber  stark  aus| 

Im  Betrieb  A.  1870  105*5  M.  Staatsbahn,  Kosten  911  Mill.  R.  D.  (zu  11  Sgrl 
preuss.),  88  8  M.  Privatb.,  ohne  kl.  Strecken  Pferdeb.  A.  1876  1926  KiL  Staad 

Kil.  Privatb.,  zus.  4138.  E.  1874  kosteten  die  Staatsb.  145*9  M.  Mark. 

101,000  M.  In  Norwegen  ebenso  Staats  bahnen,  davon  */g  schmalspurig 
E.  1873  87  4  M.  M.,  p.  KU.  breitspur.  98,000.  Schmalspur.  61,000  M. 

Frankreich.    Mit  kl.  Pferdeprivatb.  wird  schon  1926  begonnen  St  I 

Andrezieux).    Erste  eigen tl.  Dampf b.  1837  eröffnet,  Paris-St  Germain.  Die  P 
industrie  erwies  sich  aber  nicht  ausreichend.   Daher  durch  d  <J 

11.  Juni  1842  Eingreifen  des  Staats,  FeststeUung  eines  grösseren  V  > 

dessen  Ausführung  Staat,  nach  d.  ursprüngl.  Plan  auch  Depart.  u.  Gemeint! 

später  fortfiel,  u.  Gesellschaften  sich  betheUigten.    Der  Staat  stellt  den  Unkdi 

GeseUsch.  den  Oberbau  u.  s.  w.  her  u.  übernehmen  den  Betrieb  für  40  J..  »i 

die  Bahnen  an  den  Staat  zurückfallen.   Dieses  System  war  erfolg 

Bis  1848  waren  2222  KU.  fertig,  für  797  Mill.  Fr.,  wovon  der  Staat  110  Jl 

liefert  hatte.   Aber  die  Entwickl.  war  doch  gegen  die  Nachbarländer  zorückr« 

u.  gerieth  1848  ff.  wieder  ins  Stocken.   Grosser  Aufschwung  des  P 

bahnsystems  nach  dem  Staatsstreich,  Verlängerung  der  Conoeas.  u: 

von  der  Regierung  begünstigte  Fusionirung  der  kl.  Gesellschaften  u.  neuer  Lid 

alten  grossen  Gesellschaften,  Uebcrnalune  mancher  last.  Bedingungen  bins^ 

Baus  von  Nebenlinien  in  der  Zeit  des  günst  Geldmarkts  1S52  ff.  —  1851 

Stockung  durch  die  Geldkrisen  v.  1856  u.  57  u.  abermal.  St aatsinterv* 

Diese  bestand  in  dem  1859  gesetzl.  und  durch  Vertrag  mit  d.  Gesellschaften 

führten  System  von  Zinsgarant  (4*65  °/<^        den  Ausbau  eines  zweite»  Netn 

Zwischen  bahnen  durch  die  6  grossen,  meist  gut  rentir.  GeseUschaften  de«  theo. 

Netzes,  woran  sich  1863  ein  drittes  Netz  unter  ähnl.  Beding,  anschlo». 

garant.  bestanden  1863  für  4038  Mül.  Fr.   Durch  ein  Ges.  v.  12.  JoÜ  1§&  ! 

auch  den  Depart.  u.  Gemeinden  erlaubt,  Eisenb.  v.  loc.  Interesse  zu  bauen  « 

subventioniren.   Im  J.  1870  waren  (incl.  Els.-Lothr.)  2346*6  Meü.  Bahnen  iß® 
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I  Loeal-  u.  38*7  M.  Industrieb.,  3852  M.  im  Ganzen,  einschliessl.  d.  fertigen, 

:ant,  wovon  205*2  M.  Localb.  Ges.  Aufw.  bis  1867  6173,  bis  1870  7039  Mill. 
'r-sellsch.,  979  u.  bez.  1085  Mill.  Fr.  v.  Staate,  i.  G.  7152  u.  bez.  8024  Mill. 

t  1*71  war  die  Länge  der  eröffn.  Bahnen,  ohne  Eis.  n.  Lothr.,  2228*5  M. 
:r  wahrscheinlich,  dass  der  Staat  sich  finanziell  besser  gestanden  hätte,  wenn 

•  ■rraherein  alle  Bahnen  ganz  allein  gebant  und  betrieben  hätte  für  eigene 

Mr.  wahrend  jetzt  die  gut  rentirenden  Linien  den  Privaten  gehören.  —  Der 
iltene  Heimfall  sämmtl.  Bahnen  an  den  Staat  sichert  indessen  Frankreich 

vl)f:e  des  nächsten  Jahrhunderts  die  nnentgeltl.  Verfügung  über  ein 

•  -rthrolles  Object:  ein  Punct,  der  auch  f.  d.  deutsche  Eisen  bahn- 

■^'btenswerth  ist,  weil  Frankreich ,  ähnlich  wie  Oesterreich  und  alle  Staaten, 
Heimfall  der  Bahnen  vorbehielten,  so  später  in  den  Stand  gesetzt  werden, 

nfvirth schaft  ganz  nach  d.  Gesichtspuncten  d.  öffentlichen 

zu  betreiben.  —  In  d.  letzten  Jahren  ist  in  Folge  'des  Kriegs  u.  seinen 
•  n^ea  der  Eisenbahnbau  nicht  sehr  rasch  vorgerückt.    In  Betrieb  A.  1874 

20,005  u.  21,761  Kil.,  davon  Hauptbahnen  18,564  u.  19,784,  Localb. 

ISO),  Indostrieb.  163  u.  174.  Wirkl.  u.  noch  zu  machenden  Aufw.  f.  das 

seess.  Kelz  (ohne  Localb.)  81108  M.  Mark,  p.  Kil.  369,000  M.  Davon 

'^vention  13108  M.  M.,  wovon  bis  E.  1873  gezahlt  805*2  M.  M.  Die 
ti  Gesellschaften  umfassten  v.  d.  Hauptbahnen  E.  1875:  17,885  Kil.,  neml. 

:*'i2,  Südb.  20S1,  Ostb.  2255,  Westb.  2549,  Paris-Orleansb.  4186,  Par.  Lyon- 
•-:b.  5102  KiL,  also  letzere  mehr  als  sämmtl.  preuss.  Staatsbahnen.  Die  übrigen 
H  gehören  24  kleinen  Gesellschaften  (Stürmer  II,  36,  Franc  zu  80  Pfenn. 

;•  rechnet). 

ili ml  Kleine  Privatbahnen  in  Toscana.  Staatsbahnen  in  Sardinien  (Festland), 

erk  venige  Bahnen,  zumal  ausserhalb  Oberitalien  (ein  paar  kl.  Strecken  bei 

standen  vor  der  Bildung  des  ital.  Staats  1859,  im  Ganzen  äussern.  Venetiens 

^  Seitdem  ziemi  rascher  Aufschwung,  aber  Veräusser.  resp.  langjähr.  Ver- 

l  fast  aller  Staatsbahnen  und  Zinsgarantiesystem,  das  i.  A.  für  1871  37*085 
I  Ausgaben  macht  Im  Betrieb  E.  1868  759,  E.  1869  785  g.  M.,  dazu  röm. 

i"M>9  39  M.  Vereinigung  zu  5  grossen  Gesellschaften.  In  neuester  Zeit 
:«  d.  Staat  aber  begonnen  Privatbahnen  zu  erwerben  und  die  veräusserten. 
Töteten  Staatsbahnen  zurück  zu  erworben:  so  sämmtl.  Linien  der  österr. 

.'feilsch,  in  Ober-  u.  Mittel italicn .  dann  die  südital.  Bahnen.  Dazu  trugen 

'Müschen  (Emancipation  von  d.  ausländ.  Einflüssen)  auch  finanz.  Rück- 

*•*-!.  Im  Et.  f.  1876  sind  die  Zahlungen  auf  Zinsgarantieen  auf  47*5  M.  Fr. 
• --VX.  Doch  beabsichtigt  man ,  die  Linien  an  Gesellschaften  auf  kürzere  Zeit 

'»»chten.  Kapitalaufw.  bis  E.  1874  2302  Mill.  Fr. 
-*>ien.  Erste  B.  erst  1848,  stärkerer  Bau  in  den  50er  und  60er  Jahren, 

^ptem  u.  Privatbetrieb,  zahlreiche  zersplitt.  Unternehmungen,  aber  Staats- 

akten. Länge  fertig  A.  1870  733  M.,  im  Bau  273  M.  Kapitalaufw.  bis 

HÜ  Mill  Escudos  (zu  2  Fr.  70  c).  E.  1875  fertig  5796  Kil.,  Vermehr,  seit 

""'27  Kil.  Kosten  bis  1870  1673  8  M.  M.,  wovon  303*1  M.  M.  Staatssubv. 

*J«f*l  Privatb.,  (französ.  Ges.  v.  1860)  u.  kl.  Staatsb.  Neuerdings  Ausdehn, »hoea. 

•aiaien.  Privatb.,  mit  Staatsgarantie,  namentl.  die  bekannte  Stroussberg'sche 

"sMcrnchmung,  die  nach  Aufhebung  d.  früh.  Concession  in  eine  Actienges. 
^  tfwde.   Daneben  eine  Staatsbahnstrecke,  Bukarest- Giurgewo  67  Kil.,  dann 

*4  österr.  Lem.-Czernow.  Privatb.  Im  Ganzen  1875  1233  Kil. 

!^i-  Kleine  Strecken  Gesellschaftsbahnen  schon  älter.  Grosses  Eisen- 

;     „Gesellsch.  d.  türk.  Bahnen"  mit  Staatsgarantie  ist  jetzt  in  theil- 

'^sfQhrong  begriffen,  wofür  1870  eine  Prämienanl.  v.  nom.  792  Mill.  Fr 

'*Vfj  M  )  »nsgegeben  wurde.   Fertig  1530  KiL Ml*öd.   Grosse  u.  bedeut.  Ausdehnung  bald  nach  d.  Krimmkrieg,  bes.  in 

^  Jahren  a.  in  allerneuester  Zeit.    Fast  ausschliesslich  Privatbahn- 

ita  mit  Zinsgarant,  "und  starken  Vorschüssen  aus  d.  Staats- 

,J  ▼ekhem  Zwecke  Anleihen  aufgenommen  wurden.    Die  wichtigste  Staatsb., 
(Nicolaib.),  ist  aus  Finanzrücksichten  verkauft  worden.   Die  ehem. 

v»*vhaa-osterT.  Grenze  wurde  schon  1857  veräussert,  bez.  auf  75  J.  vor- 
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IV.  —  §.  252.  Grundsätze  der  Eisenbahnpolitik, 

unsere  Staaten,  insbesondere  für  Deutschland,  weiterhin  für 

ganzen  Continent  und  im  Wesentlichen  überhaupt  ftlr  unsere 

europäisch -amerikanische  Welt,  sind  demnach  gegenwärtig 

folgende  Grundsätze  der  Eisenbahnpolitik  aufzustellen. 

1)  Die  vorhandenen  Staatsbahnen  sind  im  Ei 

thum  (und  in  der  Verwaltung,  §.  257)  des  Staats  it 

halten.73)  Nur  besondere  Verhältnisse  einzelner  Linieo 

eine  Ausnahme  von  dieser  Regel,  aber  auch  dann  lieber 

Verpachtung  auf  nicht  zu  lange  Zeit,  keine  Yerio 

ung,  bedingen.74) 

2)  Neue  Eisenbahnen  sind  auf  Kosten  de«  St 

bauen  (und  zu  verwalten).  Namentlich  gilt  dies  von  sol 

wichtigen  Linien,  welche  eine  Hauptverbi n d  ang 

und  das  Bahnnetz  systematisch  erweitern; 7&)  fen 

Ländern  des  gemischten  Systems  von  solchen  Linien, 

pachtet.    Die  Vorschüsse  an  Eisenbahngesellschaften   betrugen  1*7$ 
Rubel  Papier  und  3975  Mill.  Rubel  Silber.    Die  finn lind.  Bahnen 
Staats  bahnen. 

Grossbritannien.  S.Cohn  a.a.O.  Reine*  Priratbah  n  systtt 

Bahn  1S30  eröffnet,  dann  langsame ,  zuerst  1S36  stärkere  Vermehrung:.  * 
nach  günst.  finanz.  Folgen  der  bisher.  Bahnen  grosse  Ausdehnung   IS43  £ 

Abnahme  der  Rente,  grosse  Fusionirangen.  Periodisch  sehr  schwank..  ab--r  a 
doch  stetig  fortschreit.  Au>bau ,  jedoch  nelfach  schlechte  Finanzlage  dcJ  iai= 

dem  Priratbahnsystein  Zusammenhang.  Uebelstande.    Allmälig  grössere 

Staats  auch  über  d.  Finanzwes.  der  Bahnen  versucht,  aber  wenig  in  R<-tr 

waltung,  Tarife,  erreicht.    Neuerdings  häuf.  Erörterung  der  Fra^e .  die  S 

(wie  bereits  die  Telegr.)  auf  den  Staat  zu  übernehmen,  was   näf  irl 

beginnen  soll.    Hier,  in  Irland,  sind  auch  Staatsunterstützu  n  £  e  s  a  . 

Darlehen  an  Eisenbahngesellschaften  erfolgt  (Cohn  I,  315).    Drei  Viertel  £ 

Bahnen  gehören  20  grossen  (ieseilschaften,  die  meist  aus  einer  Anzahl  Axaa!$*_ 
entstanden  sind,  s.  Cohn.  bes.  I,  K.  5.    So  hatten  1 S75  3  Gesellten  25V 

22S6   Kil.   Länge,   5   zwischen   1000-  2000.    (iesammtes   Anlagekapital  t 

«30  2  M.  Pf.  St.,  p.  KU.  1S74  461,000  M.,  -    seit  25  Jahren  im  Dan: 
gestiegen,  ls50  p.  KU.  442,000  M..  s.  Stürmer  II,  33.    Cohn  II,  27*. 

Vereinigte  Staaten   von  Nordamerika.    Fast  ganz  Pnn 

system,  aber  mit  oftmal.  erhebL  Unterstützungen  der  Staat-  ■  t-  « 

der  Bundesregierung  in  Land,  Geld  u.  s.  w.    Oft  sehr  unsolid--,  res  3 

Verwaltung.   Länge  A.  1S42  767,  ls.M  2364,  1S61  6644,  1S70  10.21*.  :*r. 

geogr.  Meilen,  E.  1S75  110,352  Kil.,  Kosten  2573-5  MilL  DolL  bb  !ST1 
1875  4674  MM.  D. 

Brit  Ostindien.    Länge  A.  1^76  10,153  KU.,  woron  fast  tftm  Staate 

7S)  Nach  der  L'cbersicht  in  Note  72  ist  dieser  Grundsatz  in  IVaticniaai 
nur  bei  den  braunschw.  u.  mecklenb.  Bahnen  rerletzt  worden. 

u)  So  namentl.  kleine  Grenz-  oder  Endstrecken  in  den  Landern  ceg-iyjga 

Systems,  wie  mehrfach  in  Deutschi..  Belgien. 

tft)  In  den  Deutschen  Mittelstaaten,  neuerdin**  auch  in  Preis* 

frlgt  (Berlin-Wetzlar). 
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nuten  Stücke  der  Staatsbahnen  verbinden.76)  Um 

achtheiligen  volkswirthschaftlichen  und  soeialpolitischen 

angen  einer  sehr  ungleichmässigen  Verwendung 

Nationalkapital  im  Eisenbahnbau  zu  verhüten,  muss  der 

einen  umfassenden  Bauplan  für  eine  Reihe  von  Jahren 

rfen  und  jährlich  einigem) assen  gleiche  Beträge  Kapital 

^rwendung  bringen. 

Der  Uebergang  der  vorhandenen  Privatbahnen  in 

taatseigenthum  ist  im  Princip  zu  erstreben.    Ob  und 

ii  dies  alsbald  verwirklicht  werden  kann,  hängt  von  den 

reten  Verhältnissen,  namentlich  von  der  Finanzlage  des 

ab.  Jedenfalls  ist  aber  Folgendes  zu  verlangen: 

dass  die  dem  Staate  nach  Gesetz,  Concessionsurkunde  oder 

Ig  zustehenden  Rechte  hinsichtlich  des  Heimfalls  oder 

nkaufs  der  Privatbahnen  unter  im  Voraus  bestimm- 

Bedingungen   und  die  sonstigen  Vorbehalte  zu 

'ten  des  Staats  sorgsam  erhalten,  eher  gemehrt  als 

iert  und  nicht  für  ablösbar  Seitens  der  Bahnen  erklärt 

Mit  Recht  wäre  daher  z.  B.  zu  wünschen  gewesen,  dass  die  neue  directe  Linie 

-Fjumorer  (Berlin-Lehrter  B.  E.  1871  eröffnet)  nicht  von  einer  Gesellsch.,  der 

".ulbem.,  sondern  vom  preuss.  Staate  gebaut  worden  wäre,  wodurch  schon 

Brüchen  den  westlichen  u.  östlichen  preuss.  Staats-  u.  unter  Staatsverwaltung 

f'nmbahnen  die  kürzeste  Verbindung  hergesteUt  worden  wäre. 
Hcimfallsrechte  regelmassig  in  der  österr.  (Ges.  v.  1S54>,  französ. 

i*L  aich  90,  bez.  99  (früher  40)  Jahren;  in  der  ersteren  so,  dass  das  Real- 
*o  den  Staat  kommt,  das  MobiL-Vermögen ,  Transportmater,  u.  s.  w.  der 

tit-  Aehnlich  auch  sonst,  aber  keineswegs  allgemein.   So  kann  nach  d.  Privil. 

Ferd.-Nordb.  v.  4.  März  1686,  das  nach  50  J.  abläuft,  die  Ges.  dann  mit 

Mobiliar? enn.  frei  schalten,  mit  d.  Staate  od.  Privaten  in  Unterhandl.  treten 

a  Verlängerung  nachsuchen.   Heimfallsrechte  nach  den  besonderen  Concessions- 

■zivihVit  auefc  W  Deutschen  Bahnen,  so  bei  des  Pfalz.  Lndwigsb.  nach 
^'Transportmittel,  Ges.-Gebäude,  Mobil  iarverin.i.  Das  preuss.  Ges.  v.  1888 

H'.iinfall»  rei  ht,  aber  ein  Ankaufsrecht  is.  u.);  bei  den  preuss. 

-''jihfteo  besteht  daher  als  Regel  beständiges  Eigenth.  der  Gesellsch. 
Gesetz  v.  1838,  §.  42.  Nr.  4,  Cb.  d,  —  abgesehen  vom  Ankaufvor- 

•t*Mo  aach  bei  der  sächs.  Leipz.-Dresd.  Privatb.    Doch  kommen  Aus- 

a?t>Tot  So  bestand  ein  eigenth Oml.  Verbältniss  des  preuss.  Staats  zur  Cöln- 
B ,  wonach  d.  Staat  aus  den  Zinsen  u.  Divid.  des  von  ihm  Ubernomm. 

394  &r  Actien  n.  aus  denjenigen  der  amortis.  Actio n  die  in  Privathänden  be- 

-  Actien  amoiüsirte,  indem  er  den  betreff.  Betrag  Actien  jährlich  ausloste  u. 

wi&laap  *1  pari  einrief.    Bei  d.  Erweiterung  jenes  Bahnunternehmens  (Cöln- 

•         «Jei  Staat  den  Verzicht  auf  diese*  Kerbt  für  15 X,  von  1855  10, 

k'  'r<we  q.  später  entsagte  er  diesem  Rechte  gegen  eine  besond.  Entschädigung 
1  M  TUr  (wovon  5,704,400  Thlr.  Baar,  der  Rest  in  Stammactien)  für  immer, 

'un  10.  August  1865,  wobei  zugleich  Seitens  der  Ges.  auf  die  alteren  Zins- 
^rzichtet  wurde.  Aehnlich  wie  zu  C.-M.  ist  das  Verhältniss  des  Staats  zur 

li^ka«firechte.   Hierhin  gehören  zunächst  die  vor behal tenen  Rück- 
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b)  dasg  in  geeigneten  Fällen,  wenn  eine  PrivatgeselLi 

kaufsrechte  bei  veränss.  Staatsbahnen  vor  Ablauf  der  Heimfallfrisi. 

hielt  sich  Oesterreich  ein  solches  Recht  bei  den  1856  verkauften  lomha 

von  1*89  an,  bei  den  1858  abgetretenen  Stidbahnen  von  1895  an  vor,  nvi 

gäbe  des  Reinertrags  der  letzten  7  Jahre,  excl.  die  2  schlechtesten,  iL  untd 

Setzung  eines  Minimalertrags  oder  einer  Minimalablösungsrente  von  5V§%  * 

lagekapitals.    Aehnlichcs  Recht  bei  d.  Staatsbahnges.  nach  30  J.  u.  in  i 

Fällen  mehr.  —  Ferner  Kau  fr  echte  bei  ursprünglichen  Privatbahnen.  Au 
Deutschen  Privatbahnen  kommen  solche  Vorbehalte  vor.   Die  hess.  Ludri 

kann  nach  Ablauf  v.  25  J.  nach  d.  Concessionirong  vom  Staate  gegen  Ersti 

der  Anlagekosten,  nach  Ablauf  der  Concessionsdauer  von  99  Jahrea 

Erstattung  des  Taxwerths  der  Bahn  und  des  Betriebsmaterials;  du 

Ostbahnen  konnten  vom  Ablauf  der  35jahr.  Zinsgarantiezeit,  d.  h.  w.  188$  ab 

Weise  vom  Staate  erworben  werden,  dass  das  Actienkapital  nach  dein  Fr » 

Börsencurs  der  letzten  10  Jahre  abgelöst,  im  Minimum  aber  der  Betr 

concess.  Bau-  u.  Einrichtungskapitals  sammt  dem  Reinertrag  des  Ah1 
jahrs  bezahlt  wird.  —  Ganz  allgemein  bestimmt  endlich  der  wichtige  §.  42  de»  r 

Eisenbahngesetz  von  183S:  dem  Staate  bleibt  der  Ankauf  des  Eigen thcl 

Bahn  sammt  allem  Zubehör  gegen  volle  Entschädig,  vorbehalten.  1>>< 

Werbung  kann  auch  zwangsweise  geschehen  nach  Ablauf  von  30  Jahren  ; 

Transporteröflhung  an  (ob  die  erste  Streckenerölfnung  hierfür  die  ganze  B\h 

nehmung  entscheidet?  Bei  einigen  Bahnen  ist  diese  Frist  v.  30  J.  abgebuä 

dem  Ablauf  nahe).    Ankündigung  der  Erwerbsabsicht  des  Staats  minderen* 

vorher.    Entschädigung:  25  fach  es  der  jäh  rl.  Divid.,  die  an  sämmtL  Aciic-i 

Durchschn.  d.  letzten  5  Jahre  gezahlt  ist;  Uebergang  der  Schulden  an  den  So 

sie  nach  den  contractl.  Beding,  zu  behandeln  hat;  Uebergang  alles  Eigenthnai 

des  Inventars,  Reservefonds,  der  Activford.  an  den  Staat.   Diese  gesetzl.  Best; 

ist  werthvoll  u.  kann  von  practischer  Bedeutung  auch  f.  die  Finanzen  wer^r 

freilich  ist  die  Ablösung  danach  sehr  t heu  er.  Die  4°/0ige  Kapitalisirung 

Divid.  enthalt  eine  starke  Berücksichtigung  v.  lucrum  cessans  mit.  —  Der  pr*i 

Staat  hat  neuerdings  bei  Betriebsüberlass.- Verträgen  mit  Privatbahnen  sich  m 

Erwerb  des  Eigenthums  in  späteren  Perioden  vorbehalten,  so  bei  Halle 

Guben,  bei  Berl.-Dresd.,  unter  im  Voraus  stipul.  Bedingungen. 

Sonstige  Vorbehalte  zu  Gunsten  des  Staats.  Unter  Vorbehalte. 

Art  werden  hier  nicht  volkswirthschaftspolitischc  in  Betr.  der  Tarife  u.  s.  \ 

finanzielle  in  Betr.  der  Uebemahme  von  Leistungen  für  den  Staat, — uneaq 

wie  oft  hinsichtlich  der  Beförderung  der  Post  u.  s.  w  (preuss.  Ges.  §.  36)  otki 

mäss.  Maximaltarif,  wie  auch  mitunter  bei  der  Post,  für  Militär  u.  s.  v 

Rechte  des  franz.  Staats  in  diesen  Puncten)  — ,  ferner  andere  finanzielle  ii 

der  Erleichterung  der  Erwerbung  der  Privatbahnen  durch  den  Staat  rers 

Hierhin  gehörten  die  wichtigen  Bestimmungen  der  preuss.  Gesetzgeb.  über  E 

bahn  abgaben  u.  über  deren  Verwendung.  §.  38  des  Ges.  v.  183&  Hell 

Einführung  einer  besond.  Abgabe  v.  d.  Bahnen  vor,  wogegen  die  Gesell  sch.  x. 

werbsteuer  frei  blieben.  Nach  §.  39  sollte  der  Ertrag  dieser  Abgabe  z.  Kotfj 
der  Staatscasse  für  die  ihr  durch  d.  Bahnen  entzogenen  Einnahmen  (wohl  an  1 

Chausseegeld  gedacht) u.  zur  Amortis.  des  in  dem  Unternehmen  angeli 

Kapitals  dienen.  Art  der  Verwendung  blieb  vorbehalten.  Nach  volleod.  A 

sollte  das  Unternehmen  so  eingerichtet  werden,  dass  der  Ertrag  des  Bahn 
die  Kosten  der  Unterhalt,  d.  Bahn  u.  der  Verwalt  nicht  über« 

(§.  40):  also  Anwendung  des  Gebührenprincips  schon  damals  in  Ausk 

nommen.  Die  durch  Gesetz  v.  30.  Mai  1853  eingericht.  progress,  Eisenbaiini 

(s.  §.  4)  sollte  dann  zur  Amortis.  der  in  d.  Eisenbahnunternebmen  angel  J 

kapitalien  in  der  Art  dienen,  dass  mit  ihrem  Ertrag  u.  unter  Zuwachs  der  ZiK 

Divid.  der  erworb.  Papiere  Stammactien  frei  angekauft  würden.  Dnrd> 

Gesetz,  welches  kein  Recht  schädigte,  —  die  Höhe  der  Abgabe  ist  keine  pi 

Frage  -,  war  also  der  allmälige  Uebergang  der  Privatbahaen  ins  Ei 

thum  des  Staats  vorbereitet.  Späterhin  hätte  diese  Ankaufs  weise  dorcbCtos 
bei  vermind.  Actienzahl  u.  stärkerer  Amortis.  theuer  werden  können.  AB«» 
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I  die  Abtretung  ihrer  Linien  unter  billigen  Bedingungen  an 

-taat  wünscht,  die  Erwerbung  erfolge;78) 

dass  au  Stelle  der  Fusionirung  von  Privatbahnen,  namentlich 

crbchmelzung  von  kleinen  mit  grossen  Unternehmungen,  inög- 

,  wenn  es  die  geographische  Lage  der  Linie,  ihr  bereits  be- 

ider oder  leicht  herzustellender  Zusammenhang  mit  anderen 

•bahnen  irgend  erlaubt,  die  Fusionirung  solcher  Privat- 

len  mit  Staatsbahnen  trete;79) 

Ij  dass,  solange  der  Uebergang  in  das  £igenthum  nicht  zu 

cd  ist,  wenigstens  die  wichtigsten  Privatbahnlinicn, 

e  leicht  factische  Monopole  erlangen,  ferner  solche  Privat- 

n bahnen,  welche  in  Staatsbahnen  münden,  in  die  Verwal- 

deg  Staats  übergehen.80) 

i  Wird  gleichwohl  die  Concession  zu  neuen  Privatbahnen 

rtheilt,  sei  es  an  alte  Gesellschaften  zur  Erweiterung  ihres 

i  oder  an  neue  Unternehmungen,  so  hat  sich  der  Staat  mög* 

21.  Mai  1*59  ist  leider  diese  Amortis.  beseitigt  u.  sogar  §.  39  u.  40 

srUes  r.  183S  aufgehoben  worden.  Eine  Massregcl  von  mindestens  zweifel- 

TüiVsvirthächaftspoliL  u.  finanz  Werth.  Seitdem  u.  auch  nach  d.  neuen  Eisen- 

arrfcs  v.  16.  März  1867  fliesst  der  Ertrag  der  Eisen bahnabgabe  in  die  Staats- 

i  i%emeineu  Staatsauagabon.  S.  o.  §.  251  Note  71  u.  „10  J.  preuss.  D.  Eisen- 
ö»lr.  S.  12. 

Mehrfache  Falle  in  Proussen,  Sachsen.  Langjähr.  Wunsch  der  Actionäre  der 

> ih« bahn,  aber  noch  zu  gTosse  Anforderungen.  Bei  den  neueren  Eisen  bahner- 

-f-n  Baieras  (Uat bahnen  ,  Sachsens  (Leipz.-Dresd.)  hat  es,  bei  etwaigen  solchen 

•i-s  Deutschen  Reichs  würde  es,  bei  halbwegs  leidl.  Bedingungen,  an  einer 
Hereitwilligkeit  der  Privatbahnen,  ihr  Eigenthum  an  den  Staat  abzutreten, 

rUen.  Die  Herabdrückung  der  Actienrente,  bes.  in  Folge  der  gestiegenen  Be- 

«•nraben  in  den  letzten  Jahren,  die  schärfere  Staatscontrole  und  Concurrenz  der 

■waea  erklären  dies  zur  denuge.  Finanziell  kommt  in  Betracht,  dass  unsere 

»  "ac  c.  t>°'0ige  Actienrente  (Voraussetzung  des  Paristands)  mit  einer  c.  41/* 

♦  '  ,i$eo  Staatsrentc  kaufen  können,  also  nicht  besonders  theuer  für  den  Staat 
j  b.yh  genug  für  die  Actionäre. 

*  -Ahr  naeh  Beschlüssen  v.  Herbst  lsTI  di«  TaonUlb,  mit  <1  hr»s.  Ltnlwi«rs- 

taooirt  werden.  Die  Vereinigung  der  ersteren  —  Wiesbaden-Frankfurt  —  mit 

*•  b.  der  ilain- Weser-Staats bM  die  sie  verbindet,  lag  wahrlich  näher  u.  erfolgte 

*a  spat  Vertrage  d.  preuss.  Regierung  mit  d.  hess.  Ludwigb.  Aehnlich  187Ö 

wrieibung  der  Halle  -  Casseler  Privat  bahn  in  die  im  Bau  befindliche  Staats- 
ftcrua-Wefclar. 

*l  Die  Uebernahme  der  Verwaltung  von  Privatbahnen  durch  den  Staat  beruht  in 
ii ea  auf  keinem  so  bestimmten  Princip,  als  den  beiden  im  Text  geuanr,(en 

rifiaanz  Gesichtspuncte  mit  massgebend  sind.    Bei  d.  Obcrschl.  ß.  hatte 

l»  Staat  die  Cebernahme  des  Betriebs  für  den  Fall  vorbehalten,  dass  er  aus  der 

•  ̂-ie  ein  bestimmtes  Maas  roo  Zahlungen  leisten  mus>e  Die  Berg.-Märk. 
luf  in  Zeit  schlechter  Finanzlage  1850  auf  10  J.,  1S53  auf  beständig  in  Staats- 

*»if  »her,  die  Cosel-Oderb.  B.  nach  der  Katastrophe  v.  1856  i.  J.  1857. 

Ä«lt-Naheb.  stand  von  Auf.  unter  Staatsverwaltung.  Die  Halle-Sor.-Gubener 

K«  wurde,  die  Berl.-Dresd.  B.  1877  soll  in  Staatsverwalt.  übernommen  werden, 

**«uag  zu  gewährender  Finanz-Hilfe.  In  Baiern  u.  Baden  die  Sclbstverwal- 

»'T^ra  u.  kL  Gesellschaften  gehörenden  Localbahneu  in  Staatsbetrieb. 
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liehst  weitgehende  und  unzweideutige  Rechte  bin&ic 

lieh  des  Heimfalls  und  des  Ankaufs  der  Bahn  vor  < 

Heinifallsfrist  vorzubehalten,  etwa  eine  regelmässige! 

nicht  zu  langsame  Amortisation  des  Kapitals  (d.  h.  der  Act 

neben  den  Prioritätsschulden)  einzurichten,  und  auch  hier,! 

forderlichen  Falls  (Nr.  3  ad  c),  die  Verwaltung  selbst  zu  tiberneM 

5)  Bei  der  Erwerbung  wie  bei  der  blossen  Verwahrt 

Übernahme  der  Privatbahnen  durch  den  Staat  sind  wob! 

worbene  Privatrechte  sorgfältig  zu  schonen,  mögen 

auf  dem  allgemeinen  Privatrecht  oder  auf  besonderem  Gesetx 

Privileg  beruhen.  Eine  Beseitigung  dieser  Rechte  zu  Gunsten 

Htaats  ist  aber  gleichwohl  möglich  und  statthaft: 

a)  Einmal  selbstverständlich  auf  dem  Wege  freier  Ver 

barung.  Letztere  wird  im  Ganzen  am  Wünschens wertheste* 

oft  auch  bei  Privatbahnen  in  schlechter  Finanzlage  und  ohne 

sieht  auf  eine  bessere  Zukunft  unter  nicht  zu  lästigen  finaniii 

Bedingungen,81)  bei  gut  rentirenden  und  zukunftsreichen  Bai 

wenigstens  unter  Anlegung  eines  angemessenen  Kauf-  oder  PI 

preises 82)  —  oder  der  Gewissheit  guter  Staatsverwaltung,  fall? 

diese  an  Stelle  der  Privatverwaltung  tritt88)  —  möglich  sein. 

w)  Die  Niedersehrs.«  M&rk.  B.  ging  im  Winter  1851—52  vertragsweise  ge£ 
feste  Actienrcnte  von  4%  Zins  u.  regelmäss.  Ainortis.  an  den  Staat  ober.  Cfl 

Actien  1850  ineist  c.  83,  Anf.  1851  dsgl.,  Ende  1851  c.  93%;  nach  Geneid 

des  Vertrags  durch  die  Regierung  97 — 98%.  —  Die  Sächs.-Baier.  B.  ging  1^ 
d.  sächs.  Staat  über  gegen  4%  Actienänsen  für  8  Jahr  (1847  — 54)  o.  gerei! 

tausch  mit  3  %  Staatspap.  alsdann.  Curs  um  die  Zeit  des  Vertragsabschlüsse*  1 

83,  nach  dems.  (i.  J.  1847)  84—90.  Die  jüngsten  Erwerbungen  des  Staats  in  Prt 
(die  bankerotten,  noch  unrollend.  Bahnen:  Berl.  Nordb.,  Pomm.  Central».),  &i 

(kleinere  Privatbahnen  in  halb  bankerottem  Zustande)  sind  dem  Staate  billig  reto 

(1876,  1877\ 

w)  Die  Wien-Gloggnitzer  B.  erwarb  der  österr.  Staat  1 858  in  der  Weise,  w 

Ges.  die  B.  Wien-Raab  verblieb  u.  er  fUr  jede  der  13,219  Actien  zu  5öu  i  4 

C.-M.  in  5%  Staatsoblig.  gab.  Cure  Anf.  1853  155—160%,  nach  dem  Tal 

abschluss  170%  u.  mehr,  nach  der  Umgestaltung  noch  92— 93°/o*  Die  bsiafc 
bahnen  gingen  durch  Vertr.  v.  f.  März  1875  u.  Ges.  v.  15.  April  1875  an  <fea| 

Staat  über.  Sie  hatten  1874  nur  41/9%  Divid.  geben  können.  Der  Staat 
eine  Actie  von  200  fl.  d.  1.  Emiss.  420,  der  2,  Emiss.  410  M.,  wovon  je  4M  1 

4%  baier.  Staatspapieren,  den  Rest  baar.  —  Die  Leipz.-Dresdn.  Bahn  ging  R 
relativ  hohen  Preise  von  1000  M.  in  3%igcn  sachs.  Staatsrenten  für  die  Acö 

100  Thlr.  im  J.  1876  an  den  Staat  über.  Zu  dem  hohen  Preise  (um  so  httä 

der  Staat  die  eben  eingestürzte  Ricsaer  Elbbrücke  erst  wieder  auf  seine  a"o& 
bauen  hatte)  trug  die  polit.  Situation  bei  (Oonsolidirung  des  sächs.  Staafchatej 
gegenüber  der  Reichseisenbahncontrole  u.  dem  Reichseisenbahnproject).  Der  w 

zwischen  dem  K.  Italien  u.  der  österr.  Sttdbahn  1876  ist  angesichts  derpw 

Finanzlage  der  Gesellschaft  Telativ  günstig  für  den  Staat  ausgefalle«.  Seiflo  Ii 

punete  lassen  sich  hier  nicht  in  Kürze  angeben  u.  sind  ohne  Eingehen  alf  <h> 
wickelte  Lage  der  Gesellsch.  nicht  verständlich. 

•*)  Diese  Aussicht  guter  Verwaltung  wirkte  wohl  für  die  Ueberlassnng  P 
Mark.  Bahn  an  die  Staatsverw.  mit. 

I 
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indessen  gewährt  der  Weg  der  freien  Vereinbarung  keine  ge- 

:de  Sicherheit,  die  Bahnen  Uberhaupt  oder  sie  zu  angemessenen 

■  zu  erwerben.    Es  bedarf  daher  noch  der  Anerkennung 

'rioeips : 

dasg  Privatbahnen  auch  zwangsweise  im  Wege  des 

l-riationsv  erfahren*  oder  eines  nach  dessen  Analogie 

bildenden  Rechtsverfahrens  gegen  volle  Entschädigung 

igeothümer  in  das  Eigenthum  (und  analog  in  die  Verwaltung) 

'  wUs  fibergehen  können.  Dieses  Princip  wird  den  Rechten 

'riratbabnen  gegenüber  nicht  nur  wie  im  Falle  mancher 

er  Privatrechte,  besonders  des  Grundeigentümers,  sanetionirt 

das  überwiegende  öffentliche  Interesse,  sondern 

rn  Bahnen  noch  speciell  durch  den  Umstand,  dass  sie  selbst 

I  der  Gewährung  des  Expropriationsrechts  ihre 

tehong  verdanken.  Dieses  Verfahren  ist  bei  alten  wie 

eoen  Bahnen,  mag  es  vorbehalten  sein  oder  nicht,  statthaft. 

Hangt  nur  folgende  Beschränkungen  in  seiner  Anwen- 

:.  damit  keine  Rechte  und  selbst  keine  berechtigten 

essen  der  ßahneigenthümer  verletzt  werden  und  das  Privat- 

iv wenn  es  einmal  noch  zur  Anlegung  in  Privatbahnen  in 

ueh  genommen  werden  soll,  sich  nicht  zurückschrecken  lasse: 

i)  Die  zwangsweise  Eigenthums-  oder  Verwaltungstiber- 

b  von  Privatbahnen  ist  vor  demjenigen  Zeitpuncte  absolut 

Jtthaft,  bis  zu  welchem  sie  etwa  ausdrücklich  im  Gesetz 

n  der  Concessionsurkunde   (Privileg)  ausgeschlossen  ist. 

müssen  etwaige  früher  festgesetzte  Bedingungen  für 

nwendung  des  Expropriationsverfahrens  genau  innegehalten 

a  In  Zukunft  sind  aber  andererseits  nur  die  nothwen- 

i  Beschränkungen  der  Rechte  des  Staats  vorzunehmen,  damit 

'tltendraachung  der  letzteren  zu  geeigneter  Zeit  immer 

'  b  »ei.M) 

I>as  Zwangsverfahren  gegen  eine  Privatbahn  ist  erst 

tiaem  Zeitpuncte  an  zulässig,  in  welchem  die  Betricbs- 

der  Bahn  ein  einiger rnassen  sicheres  Urtheil 

die  finanzielle  Lage  des  Unternehmens  gestatten. 

:otlich  muss  für  unrentable  Bahnen  eine  Minimalfrist 

(  nct  werden,  vor  welcher  sie  nicht  zwangsweise  an  den  »Staat 

1  l**  Fr iiten,  nach  deren  Ablauf  der  Staat  das  Eigenthum  erwerben  kann, 
Usteh^D<len  (^setzen  u.  Vertilgen  dodi  M&I  Lang«;  26,  30,  .'.C>  Jahn'  ii, 

■  ̂   *.  Oesterreich,  oder  gar  50,  90,  99,  nach  Ablauf  der  Concess.-Zeit. 
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übergehen  dürfen,  um  die  Actionäre  möglichst  vor  Kapitaler*  * 

zu  sichern;  z.  B.  eine  Frist  von  20  Jahren  bei  Bahnen,  wekia? 

einer  bestimmten  Reihe  (z.  B.  5—10)  der  letzt  verflossenen  idi 

anderfoigenden  Jahre  ihren  Actionären  eine  gewisse  Mim  in.  i 

(z.  B.  4°/0)  des  Actienkapitals  nicht  liefern  konnten.  Bei  M 

table  n  Bahnen  kann  diese  Frist  ohne  Gefährdung  de» 

der  Actionäre  verkürzt  werden,  z.  B.  auf  10 — 15 

den  letztverflo88enen  z.  B.  5  Jahren  die  Dividende 

einen  gewissen  Satz  (etwa  6%)  überschritten  hat. 

Y)  Die  Entschädigung  der  Actionäre  hat  naca  { 

vollen  Werthe  des  Eigenthumsrechts  zu  erfolgen, 

nach  dem  Taxwerthe86)  oder,  wenn  dies  fUr  die 

günstiger  ist,  auf  der  Basis  der  Kapitalisirung  der 

Actionären  binnen  einer  bestimmten  Reihe  (z.  B.  5)  der 

flossenen  Jahre  bezogenen  Rente  nach  einem  für  die  A 

günstigen,  also  vielleicht  etwas  niedrigeren  als  dem  üblicäes 

fusse  für  gute  Sicherheit;  ferner  eventuell  noch  weiter, 

lieh  bei  der  Uebernahme  nach  dem  Taxwerthe,  i 

in  dem  zweiten  Falle,  unter  Zuschlag  eines  bestimmten 

(z.  B.  10)  zu  dem  sich  nach  dieser  Rechnung  ergebenden  £ 

betrag.86)  Die  Abfindung  der  Actionäre  muss  in  Baaren 

nur  mit  ihrer  Einwilligung  in  Staatspapieren 

Die  Schulden  der  Bahn  (Prioritätsobl igati o nen  I 

unter  verbleibender  Verpfändung  der  Bahn  zu 

schulden  und  müssen  genau  nach  den  Anlei hecontridi 

verzinst  und  getilgt  werden.  Auch  hinsichtlich  der  | 

version,  etwaiger  Zinsreduction  u.  dgl.  m.  tritt  der  Staat  c*»\ 

das  Rechtsverhältniss  der  Gesellschaft  als  Schuldnerin  ein.*^ 

5)  Neben  dem  Staate  selbst  können  anch  die  anöff 

„räumlichen"  Zwangsgemein wirthschaft cdw  oder-' 

Selbstverwaltungskörper,  Provinzen,  Kreise  mrö  1 

meinden  das  Recht  erhalten,  auf  ihre  Rechnung  Eil 

■*)  So  namentl.  bei  Bahnen,  welche  ihren  Actionären  gar  kein«  Tvj—  leatn  Jj 
konnten,  wie  z.  B.  Rhein-Nahebahn. 

**)  Eine  Ablösung  nach  dem  zukünftigen  Börsencurs.  wi«  x_  IL  fc«  4jjj 
üstbahnen  stipulirt  war,  scheint  mir  unzulässig:.    Denn  hier  wird  d 

nur  durch  die  Aussicht  des  le bergan gs  der  Bahn  an  dea 

künstlich  hoher  Werth  gegeben,  wie  z.  B.  Rhein-N'ahebahn  <Cur&  im  Bmok 
zeigeu  möchte.  Ausserdem  würde  es  dann  nicht  so  schwer  sein,  durch 

den  Curs  in  die  Höhe  zu  treiben.    Drgl.  zeigte  sich  lb7b  schon,  ab 

Erwerbsabsichten  der  preuss.  Regierung  die  Rede  war  (i.  B.  bei  d<n 

flahna.tien).  m  % 

•7)  So  schon  die  besteh.  Bestimm,  im  preuss.  fctsei.bahngr*.  §   42  *,  &  < 
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en  zu  bauen,  wobei  jedoeh  der  Betrieb  öfters  passend  von 

iwaltung  der  Staatseisen babnen  und  nach  den  Grundsätzen 

eitere  (auch  in  der  Tarifpolitik)  geführt  wird.   Auf  diese 

wird  die  Einheitlichkeit  des  Eisenbahnwesens  gewahrt, 

id  Bahnen,  die  vielleicht  der  Staat  noch  nicht  ausführen 

doch  bereit«  gebaut  werden.  Die  Anlage  von  Eisenbahnen 

die  Selbetverwaltungskörper  wird  namentlich  in  Anknüpfung 

<•  richtige  Unterscheidung  der  Eisenbahnen  nach 

technischen  und  ökonomischen  „Rang"  (§.  253  ff.), 

kauft  immer  wichtiger  werden,  indem  jene  Körper  gewisse 

idir-  nnd  die  Loc albahnen,  mit  Normalspur  und  eventuell 

bialspur,  Dampf  bahnen  und  daneben  Pferdebahnen  über- 

n.  Auf  diese  Art  wird  das  Princip  der  Selbstverwal- 

aach bei  diesem  modernsten  Verkehrsmittel  richtig  ange- 

l  Je  nach  der  Bedeutung  und  Art  der  betreffenden  Bahnen, 

Jann  der  Betrieb  zwischen  dem  Staat  und  diesen  Körpern 

t  werden. M) 

17.  Abschnitt. 

Eisenbahnen.  Fortsetzung. 

2.   Anlage  der  Eisenbahnen.1) 

-  §.  253.  Die  Individualisirung  des  Eisenbahn- 

"der  extensiver   und   intensiver  Eisenbahn  bau. 

'•läge  von  Eisenbahnen  ist  von  Anfang  an,  seitdem  man  die 

Fähigkeit  dieses  Conan unicationsmittels  erkannt  hatte,  bei 

und  Privatbahnen  zu  einseitig  nach  rein  technischen 

«. hten  erfolgt,  unter  Hintansetzung  der  ökonomischen 

namentlich  in  Bezug  auf  den  erforderlichen  Kapitalauf- 

Unter  den  technischen  Monienten  wurden  wieder  ein- 

Preossen  sollen  die  den  Provinzen  zugewies.  Chaossee-Dotationen  (§.  46, 

ü''h  mit  für  den  Bau  von  Secundärbahnen  verwendet  werden  dürfen.  — 

«r  iw  Einführung  einer  rieht.  Selbstverwalt.  im  Verkehrswesen  vor,  nicht  in 

•  "*m  (Handb.  d.  Verw„  2.  AM  S.  400. 
1*  fatpnde  ist  in  der  Ausführung  neu  in  dieser  Ausg.    Einige  lnass- 

•'fh:>f.uiirte  3in<l  jedocli  -<  hou  In  g  146  «I   6.  A.  von  mii  sr*  i>  eben  worden. 

--saKbe  Seite  der  Frage  war  mir  damals  schon  klar,  aber  wesentlich  förderte 

*3po  bea.  t.  Weber  hinsichtl.  der  technischen  Seite  u   der  Folgerungen 
*  i  Ägnomische  Seite.  S.  o.  Note  1  d.  vor.  Abschn.  S.  553.  bes.  Weber  s 

^  i  Eisenbahnen  u.  seine  Secundärbahnen.  Die  Gestaltung  des  Staatsbahn- 

=  »a*ch  den  Gesichtspunkt ;ii  des  Teits  erfolgen.     Vgl.  auch  v.  Kübeck, 

4«  Eisenbahn baus.  Bcrl.  Vierteljahrschr.  f.  Volkswirthsch.  1S76. 

Digitized  by  Google 



610  2  B.  2.  K.  17.  A.  Eisenbahnen.  Anlage  derselben.  §.  253.254. 

seitig  diejenigen,  welche  die  Schnelligkeit  des  Transpo 

möglichen,  ins  Auge  gefasst  Dabei  hat  theils  eine  U 

Schätzung  der  ökonomischen  Bedeutung  der  Scbnel 

welche  die  Eisenbahnen  erlaubten,  theils  keine  genügende  l 

Scheidung  des  Bedürfnisses  der  Schnelligkeit,  nach  Kate* 

von  Transportobjeeten  —  Personen  und  Güter,  dann 

arten  —  und  nach  Zeit-  und  Ortsverhältnissen  stattgefnnde 

wurde  Ubersehen,  dass  vielfach  der  ökonomisch-technische 

nutzen  der  Eisenbahnen  nicht  in  erster  Linie  in  der  Sehne 

des  Transports,  sondern  in  der  Ermöglichung  eines  Masse 

ports  mit  einem  relativ  geringen  Kraftaufwand,  insofern  i 

ringen  Kosten  liegt.  Und  es  wurde  ebensowenig  beachte 

die  grosse  Schnelligkeit  (die  „normalmässige",  die  ,,e 

bahnmässige")  im  Allgemeinen  nur  für  den  Personen-, 

für  den  Güterverkehr,  Bedürfniss  ist,  ferner,  dass  seh 

erst ereni,  vollends  bei  dem  zweiten  je  nach  Personen-  und 

kategorieen,  nach  Landes-  und  Zeitverhältnissen  seh 

schiedene  Schnelligkeitsgrade  bedurft  werden,  bi 

reichen.  Ein  andrer  Vortheil  der  Eisenbahnen,  die  mös 

Pünctlichkeit  des  Transports,  daher  die  sichere  Vo 

berechenbar keit  seiner  Zeitdauer,  verglichen  mit  a 

Transportarten,  besonders  mit  der  Schifffahrt,  wurde  ebentai] 

immer  in  seiner  grossen  ökonomischen  Bedeutung  ge* 

oder,  wenn  er  erkannt  wurde,  zu  leicht  mit  dem  Sehn  eil  ig 

moment  in  Verbindung  gebracht.  Er  besteht  aber  unahb 

von  letzterem  und  kommt  auch  bei  verhältnissmässig  sehr 

samem  Transport  ganz  ähnlich  als  Glanzseite  der  Eisenbab 

Betracht.  i 

Die  ökonomisch  nachtheilige  Folge  war,  dass  unsere 

bahnen  bis  vor  Kurzem  fast  allenthalben  nach  einer  Seil 

mindestens  in  demselben  Lande  fast  ganz  gleichartig  in 

nischer  Beziehung,  namentlich  was  die  Besc h affenhei 

Bahnbaus  anbetrifft,  angelegt  worden  sind.  Man  legte  ei 

Werth  auf  die  Ermöglichung  schnellsten  Transport^ 

doch  nicht  einmal  aller  Personenverkehr  benöthigte.  Dieser  seh 

Transport  bedingte  dann  aus  Sicherheitsrücksichten,  zim 

dem  bevorzugten  und  früher  meist  überwiegend  beachtete! 

sonenverkehr,  eine  entsprechende  technische  Beschaffenhe1 

Bahnkörpers.  Daraus  ergab  sich  zwar  eine  technisch 

Vollendung,  aber  folgeweise  nothwendig  auch  eine  cn 
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ispieligkeit  des  gesammten  Eisenbahnwesens,  besonders 

gütlichen  Bahnbaus. 

Seben  den  nachtheiligen  Folgen  für  die  Volks  wirthscbaft,  die 

*o  unennesslichen  Theil  des  Nationalkapitals  dem  Eisen- 

bau «wenden  und  dadurch  doch  unvermeidlich  anderen  Pro- 

^zwecken  entziehen  musste,  ging  daraus  natürlich  auch  eine 

tamere  Entwicklung  des  Eisenbahnnetzes  hervor,  als  sie 

rringerer  Kostspieligkeit  des  Bahnbaus  möglich  gewesen  wäre, 

nc  jetzt  vorliegende  Aufgabe  ist  daher,  mit  Weber's  Wer- 

ne grössere  Individualisirung  des  Eisenbahnbaus",  wo- 

lle Entwickelbarkeit  des  Eisenbahnwesens  und  die  Grösse 

Tolkswirthschaftlichen  Nutzens  wesentlich  mit  abhängt.  Diese 

idaahsirung"  des  Eisenbahnbaus  ist  aber  nichts  Anderes  als 

nwendung  des  von  v.  Thttnen  gelehrten  Gesetzes  der 

ti?iUt  des  Werths  der  Ackerbausy steine  oder  des 

t£es  der  nothwendigen  Bedingtheit  des  Ackerbau- 

m8  durch  die  allgemeinen  volks wirthsc haftlichen 

ältnisse  des  Orts  und  der  Zeit,  auf  den  Wegebau, 

peciell  auf  den  Eisenbahnbau,  —  wie  denn  jenes  Thünen- 

'eaete  sich  überhaupt  zu  einem  allgemeinen  Gesetze  des 

nanbaus  erweitern  lässt*)    Es  muss  demnach  auch  im 

ahnbau  extensiver  und  intensiver  Bau  und  beide  in 

herlci  verschiedenen  Graden  stattfinden,  im  Interesse 

uiien  Volkswirtschaft,  namentlich  in  Betreff  der  möglichst 

tiven  und  möglichst  sparsamen  Verwendung  des  National- 

k,  wie  im  besonderen  Interesse  des  Eisenbahnwesens, 

weiteren  Entwicklung  und  seiner  richtigen  Stellung  und 

>"Q  im  Communications-  und  Transportwesen. 

254.  Die  hohe  volkswirthschaf tliche  Bedeutung 

richtigen  Individualisirung  des  Eisenbahnbaus  tritt 

ein«  nähere  Betrachtung  des  Einflusses  der  volkswirthschaft- 

Eatwicklung  eines  Landes  auf  die  ökonomischen  Bedin- 

&  des  Eisenbahn baus  und  der  Bückwirkung  des  letzteren 

®  Volkswirtschaft  in  folgender  Weise  hervor. s) 

**h  der  volkswirtschaftlichen  Entwicklung  eines  Lande* 

tiwr  Zeit  ist  nemlich  die  Höhe  der  Zinsfttsse  und  der 

fejtt  gelegentlich  schon  in  meiner  Grundlegung  angedeutet  worden.  Die 

A*fthrun*  u.  Begründung  wird  im  2.  B.  des  Lehrbuchs  erfolgen 

1  ̂  Folftadc  wörtl.  nach  §.  24«  d.  ü.  A.    Fttr  d.  t  e  c  h  n.  Momente  s.  bes. 

i  Scaole  d.  Eisenbahnwesens,  3.  A.  r.  Schmitt  und  die  in  Note  1  gen. 

Weber's,  die  sehr  reich  au  wicht,  nationalökon.  Gesichtspuncten  sind. 
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Arbeitslöhne  verschieden,  indem  in  der  bisher 

reichen  Volkswirtschaft  der  Zinsfuss  niedriger,  der 

ist  und  umgekehrt.  Zugleich  macht  dort  die  Beschaff  nur  «*a 

grossen  Kapitals  weniger  Schwierigkeit.  Dies  ausser,  J& 

seinen  wesentlichen  und  ganz  berechtigten  Einfluss  auf  dir  ü 

theilung  des  stehenden  und  umlaufenden  Kapital» 

einer  Unternehmung  und  fällt  vor  Allem  schwer  ins 

stets  so  ausserordentlich  kostspieligen  Anlagen  wie 

(und  mancbfach  analog  überhaupt  bei  Wegebauten  and  Verfe* 

anst alten).  Die  möglichst  vollkommene  Herstellung  einer  Sa 

die  Vermeidung  starker  Steigungen  —  also  mehr  Einschsgä 

Curven  —  also  längere  Bahnlinie  oder  bei  kürzerer  Link  tm& 

lichere  Erdarbeiten  oder  Bauten  — ,  der  Bau  von  Tunneln,  te 

ders  auch,  um  theuren  Grunderwerb,  um  Steigungen  zn  vermeid 

von  eisernen  oder  massiven  statt  Holzbrücken ,  die  L  eber  • 

Unterführung  der  Bahn  bei  Wegeübergängen,  statt  der  Pi 

Bahnniveau,  die  Anlage  des  Bahnkörpers  für  zwei 

fllhrung  des  Doppelgeleises,  die  Benutzung 

(breitbasiger  statt  Stuhlschienen)  oder  selbst  von  Stahlschieui? 

imprägnirten  statt  nicht  imprägnirten,  von  eichenen  statt  be4 

und  kiefernen  Schwellen,  die  Einführung  eisernen  Oberbau 

Legung  von  zahlreichen  Geleisen  auf  den  Bahnhöfen,  da*  1 

Scheiben-  statt  des  Weichensystems,  die  Einrichtung  grosser  i 

höfe  und  grosser,  massiver  Gebäude  u.  s.  w.  u.  s.  w.,  —  d& 

repräsentirt  einen  relativ  grösseren  Aufwan d  an  >teb«3 

Kapital  und  erfordert  daher  überhaupt  von  vorae bereu 

Ansetzung  eines  grösseren  Anlagekapitals 

mit  einer  möglichst  einfach  und  billig  gebauten 

wird  dann  aber  gerade  wegen  der  geringeren  technischen  ya 

der  Anlage  der  regelmässige  Aufwand  für  die  Bah» 

waltung  unter  den  Betriebskosten  (§.  260)  relativ  grösser  < 

d.h.  das  umlaufende  Kapital  wird  verhältnismässig  sU 

hervortreten.  Soll  dann  bei  einer  solchen  Bahn  die  Sieset 

einigermassen  gewährleistet  sein,  so  Med  an  es  —  wenigstes 

Voraussetzung  schnellen  Fahrens  —  vollends  eines 

seren  Aufsichtspersonals  (Bahnwärter  u.  s.  w.\. 

*)  Der  M.  Oenis-Tunnel ,  verglichen  mit  der  Feil  schen 
M.  Cenis.  ist  wohl  ein  grossartiges  Beispiel  des  Vonriegens  des 

in  der  Bahnanlage,  während  eigentlich  die  ganze  Fell 'sc  he 
Eröffnung  des  Tunnels  bestand,  Umlauf.  Capital  darstellt. 
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■  Grogsen  und  Ganzen  vertritt  das  nord amerikanische 

>ystems)  die  Kategorie  des  zweiten,  mit  verhältnissmässig 

er  glühendem  Kapital,  das  europäische,  besonders  das 

i<che  die  Kategorie  des  ersten,  mehr  mit  stehendem  Kapital 

nden  Eisenbahnwesens.  Auch  zwischen  England  einer-,  dem 

wnt  andererseits,  ebenso  zwischen  Westeuropa  und  Theilen 

><t-  ond  Nordeuropa  zeigt  sich  ein  solcher  Unterschied  in 

d  ̂richtigen  Puncten.  Die  Folge  ist  denn  der  gleich  an- 

lieh  höhere  Kostensatz  der  englischen  verglichen  mit 

nderen  Bahnen  und  der  äusserst  niedrige  der  nord- 

ikanischen  und  einiger  nach  deren  Muster  gebauten  euro- 

tt  Bahnen.6)  Es  würde  sich  ein  noch  stärkerer  Unterschied 

?ben  und  kundgeben  mflssen,  wenn  man  auf  dem  Continent, 

lere  im  Osten  und  auch  in  Theilen  von  Deutschland,  nicht 

Mi&sachtung  des  richtigen  volkswirtschaftlichen  Princips  die 

o  zo  allgemein  schon  anfänglich  mit  stärkerem  Aufwand  an 

dem  Kapital  angelegt  hätte. 

iTenbar  kann  man  nemlich  dem  „englischen"  und  dem  „ame- 

*then<4  Princip  keinen  unbedingten  Vorzug  vor  ein- 

r  geben.  Vielmehr  kann  hier  nur  von  einer  Relativität 

Vorzüge  der  Eisenbahnbausysteme  die  Rede  sein, 

mt  bei  den  Ackerbausystemen.  Das  amerikanische  System 

extensiven,  das  englische  intensiven  Eisenbahnbau  dar. 

*  ist  für  seine  Verhältnisse  berechtigt.  Bei  hohem 

■**e.  geringer  Frequenz,  also  auch  geringer  Abnutzung  der 

durch  den  Betrieb,  bei  geringerer  Bedeutung  des  Schnellig- 

Meats  im  Transport  empfiehlt  sich  das  amerikanische,  bei 

Zern  Zinsfusse  und  hoher  Frequenz,  also  starker  Abnutzung, 

bei  grosser  Werthlegung  auf  Zeitersparniss  das  englische 

das  erstere  um  so  mehr  da,  wo  auch  die  Löhne  niedrig 

Xu  dass  es  wegen  des  hohen  Arbeitslohns  und  geringerer  Rücksicht  auf 

'  die  letzt  erwähnte  Forderung:  fiel  Aufsichtspersonal,  nicht  erfüllt.  Einige 
des  nordamer.  Bahnwesens  erklären  sich  aus  dem  Zusammentreffen  schlechten 

'•üif  steh.  Kap.)  und  trotzdem  geringen  Aufsichtspersonals  und  geringer 

*  J«r  Unterhaltung  der  Bahn,  also  gleichzeitig  zu  wenig  omlauf.  Kapital. 

*  B  in  Schottland.  Scandinavien ,  Sudrussland.  —  Vgl.  die  TortrefTl.  Schilde- 
'baracters  der  Eisenbahnen  der  Hauptländer  von  Weber,  Schule  d  Eisen- 

"*  l  A. ,  fr.  32  u.  ff.,  z.  B.  Fr.  40,  8.  A.  Kap.  2,  S.  32  ff.    In  England 
-         Bahn  ilm  Terrain,  häufiger  Tunnels  u.  Kinschnitte  als  Brücken  und 

a^rekehrt  in  Deutschland.    In  England  tritt  eben  in  d.  ganzen  Anlage  und 

frttkriiL  der  Bahn  das  Vorwalten  dos  stehenden  Kap.  hervor.    Weber  hat 

4*  den  verschiedenen  Bahnsystemen  zu  Grunde  liegende  nationalök.  Princip 

*^>jjat,  d.  h.  er  war  noch  zu  sehr  Techniker,  nicht  Nationalökonom.    In  s. 

variften  trifft  man  grade  auch  die  richtige  volkswirth.  Auffassung. 
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sind,  das  letztere  da,  wo  sie  hoch  sind  and  wo  die  Co 

der  Bahn  für  grossen  Verkehr  und  rasches  Fahren  bei  wenic 

sichtspersonal  vollends  solid  sein  mnss.    In  den  wenig 

kehrsreichen   Gegenden  Deutschlands 

europäischen  Ostens  hätte  man  also  das 

(auch  trotz  relativ  höherer  Betriebskosten  für  die  Bahnvem 

(§.260)  bevorzugen  und  erst  nach  und  nach  bei  verwi 

Zinsfüssen,  Lohnsätzen,  grösserer  Frequenz,  höherem  Vi 

Zeitersparniss,  in.  a.  W.  bei  grösserer  Volksdichtigk 

entwickelterer  Volkswirtschaft  mehr  stehen 

pital  in  die  Bahnanlage  verwenden,  d.  b.  letztere  enUpr 

aus-  und  umbauen  sollen.7) 

Besonders  wichtig  in  ökonomischer  Hinsicht  ist  hie 

sammenhang  zwischen  der  Höhe  der  Bahnverwaltn 

gaben,  des  zweiten  Haupttheils  der  Betriebsausgaben  j|. 

und  der  Beschaffenheit  der  ganzen  Bahnanlage.  Ei 

ein  absolut  höherer  Betrag  an  solchen  Ausgaben  durch  m 

Beschaffenheit  der  Bahnanlage  und  daher  durch 

turausgaben  und  Beaufsichtigungskosten  verursacht 

ist  indessen  so  lange  ein  Vortheil,  als  das  Plus 

Uber  den  bei  technisch  vollkommenerer,  aber  Ökonomie 

nicht  nöthiger  Anlage  zu  verwendenden  Betrag  kleiner 

der  Zins  des  in  diesem  Falle  erforderlichen  Plus 

7)  Das  richtige  Princip  gelangt  jetzt  bei  der  Anlage  sog.  Secandär 
Geltung.  Aber  man  baut  offenbar  noch  immer  zu  viel  Bahnen  aL<  Primär  - 

bahnen  gleich  von  Anfang  an.  Bei  dem  jetzt  auch  bei  uns  erfolg- eod*ro  f  efee^ 
schwereren  Schienen,  Stahlschieuen ,  zu  Doppelgeleisen,  zu  einzelnen  Vcn»*| 
der  Bahntrace,  z.  B.  der  Beseitigung  von  Steigungen,  Curren.  ümwt^*7iB 

Ebenen,  Kopfstationen,  bei  der  Ersetzung  von  HoLzconstruction  durch  Euxa  b,  J 

wird  dasselbe  richtige  Princip  befolgt  Es  ergiebt  sich  dann  auch  tarn 

derung  der  Bahnverwaltungskosten,  aber  ein  höheres  Zinserforderniss 

Upitals.  Auch  mit  dieser  Veränderung  hingt  die  wahmehmi 

Meilenkotten  in  Deutschland  wohl  etwas  zusammen,  §.  21S  Note  40, 

Gleichbleiben  dieser  Kosten  in  England  (Note  72  a.  Schlusa».  vor. 

sich  wohl  mit  daraus  erklärt,  dass  die  Bahnen  von  vorneherein  dort 

baut  wurden.  Bei  uns  hat  im  Staats-  wie  —  allerdingt  zum  Tneu 

Verlangens  des  Staats  —  im  Privatbahnbau  zu  einseitig  der 
bei  d.  Bahnanlage  geherrscht  So  war  z.  B.  die  Anlage  von 

Concessionsurkunden  mitunter  von  vornherein  vorgeschriebene  Anlage 

der  Brucken  für  d.  Doppelspur  auch  in  Deutschland  Öfters  verfrüht,  — 

gegen  obige  Regel.  Nicht  aus  üeberlegung  und  ökonem.  Verständai». 

Unterschätzung  der  Verkehrsentwicklung,  also  aus  Zufall  ist  maa  ua 

u.  a.  L.  wenigstens  theilweise  bei  d.  ersten  Anlage  der  Bah 

man  hat  sie  anfangs  zu  klein  angelegt  und  baut  sie  jetzt  um.  sparte 

an  Kapital  u.  kann  jetzt  dem  Bedarf niss  gemäss  bauen,  —  kein  (Una. 
der  Regel,  wie  man  wohl  irrth unilich  mitunter  annahm.  Der  Fehler  m 

man  die  Bahnhöfe  gleich  zuerst  zu  kostspielig  baute  massiv). 
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•»mit  ist  auch  gleichzeitig  die  weitere  Regel  gegeben,  wann 

;  ai  Behüte  eine r  Red  u  etion  der  Bahn verwaltu ngs- 

li  eine  leichtere  Bahnanlage  in  eine  vollkommenere  ver- 

1:  werden  muss:  sobald  die  erwähnte  Zinsersparung  kleiner 

ih  die  von  der  Bahnbeschaffenheit  bewirkte  Steigerung  jener 

.  Also  bei  steigendem  Arbeitslohn,  vollends  wenn 

ein  Fallen  des  Zinses  verbunden  ist,  und  bei  grösserer 

lenz,  welche  die  Bahnverwaltungskosten  leicht  auf  der  un- 

ii melieren  Bahn  mehr  steigert  oder  aus  technischen  und 

beitsgrttnden  auf  ihr  etwa  gar  nicht  möglieh  ist 8) 

eben  dieser  Individualisirung  der  Eisenbahnen  nach  ganzen 

rn  und  Provinzen,  nach  Verhältnissen  der  Volksdichtigkeit 

ich  Stufen  der  volkswirtschaftlichen  Entwicklung  muss  aber 

hr  noch  eine  consequente  weitere  Individualisirung 

innen  nach  Local-  und  Zeit  Verhältnissen  erfolgen. 

—  §.  255.  Die  practische  Durchführung  des  In- 

l*lilir«ngspr incips.  Hier  liegt  nun  die  am  Schlüsse 

252  schon  berührte  wichtige  Aufgabe  des  Staats  vor,  eine 

ude  Combi nation  der  eigenen  Staatsthäigkeit  und 

tbitigkeit  der  Selbstverwaltungskörper  bei  der 

i  und  dem  Bau  der  Bahnen  eintreten  zu  lassen. 9) 

*  Die  Hauptbahnen  für  den  grossen  durchgehenden 

euverkehr  der  Personen  und  Güter  muss  der  Staat  selbst 

broen  und  sie  in  derjenigen  technischen  Vollkommenheit, 

auch  mit  demjenigen  ökonomischen  Kostenaufwand  herstellen 

-«rüsten,  welche  durch  die  ganze  volkswirtschaftliche  Entr 

'Bfsstufe  des  Landes  bedingt  werden.   Auch  hier  ist  nach 

•rentwickelten  Grundsätzen  nicht  von  einer  gleichen 

tischen  Vollkommenheit  in  allen  Ländern  die  Rede, 

L  B.  nicht  der  technisch  an  sich  mögliche  höchste  Grad  der 

iung  des  Bahnbaus  zu  erstreben,  wohl  aber  der  jeweilig 
-  _ 

tulog  ist  in  verwandten  Fällen  zu  entscheiden.  Z.  B.  die  Anlage  einer  Bahn 

*  Frequenz  koste  p.  Meile  600,000  Thlr.,  voraussichtlich  aber  habe  die  Bahn 

rr^oeaz  erst  nach  längerer  Zeit,  während  einstweilen  eine  leichtere  Anlage 

"*>  Thlr.  ausreicht ,  deren  Ausbau  später  noch  300,000  Thlr.  erfordert:  dann 
»eh  <he  spätere  Bahn  für  700,000  Thlr.  billiger,  wenn  bis  zum  Zeitpuncte  des 

*  h&  Zinsen  und  Zinsesziosen  der  anfangs  ersparten  200,000  Thlr.  mehr  als 

"  TUr.  betragen.  Gewiss  ein  oftmaliger  Fall  bei  hohem  Zinsfusse,  z.  B.  in 

^'ica  Thailen  Europas. 

weh  hierfür  bes.  d.  verschied.  Schriften  v.  Weber 's,  der  nur  zu  sehr 
vorüebe  f.  d.  Privatbahnen ,  mindestens  £  d.  gemischte  System  geleitet 
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nach  den  obwaltenden  Verhältnissen  des  Landes 

nende  Vollkommenheitsgrad.  Diese  Bahnen  können  Priei 

bahnen  genannt  werden.  Bei  ihnen  ist  gleiche  8p ar weite 

ganzen  Lande ,  womöglich  auch  mit  den  Hauptbahnen 

angrenzenden  Länder,  Hauptbedingung  auch  ihm 

mischen  Nutzens,  damit  das  Fahrmaterial  belieb 

Letzteres  muss  daher  mit  Rücksicht  auf  diese  V< 

thunlich  gleichartig,  beschaffen  sein.11) 

2)  An  die  Primärbahnen  schliessen  sich  die  Bahnen  wt 

Rangs,  die  See  und  är  bahnen  an.  Sie  zerfallen  nach 

deutung  für  den  Verkehr  wieder  in  manche  verschieden 

c  lassen."  Die  wichtigeren  unter  ihnen  —  bedeutendere  au 

bahnen,  Verbindungsbahnen  zwischen  mehreren  Bahnnetzen  s.ä 

—  wird  in  der  Regel  wieder  der  Staat  am  Besten  selbst  iau 

die  SecundHrbahnen  erster  Classe.  Aber  er  muss  sie  herein  es 

siver  bauen,  nur  mit  gewisser  Rücksicht  aut  ihre  etwaig«  sä 

Umgestaltung  zu  Primärbahnen.  Bei  den  weniger  wichtigen  at 

därbahnen  können  sich  die  Selbstve rwaltun gs körper  m 

dem  Staate  in  der  Anlage  betheiligen,  und  zwar  je  tut** 

Grade  der  Bedeutung  der  Linien  für  den  Verkehr  die  Pryi^ 

Bezirke  an  den  Secundärbabnen  2.  oder  3.  Classe,  dk  i 

und  Gemeinden  an  denen  3.,  4.  und  weiterer  Classe.  Die  EM 

sirität  des  Bahnbaus  kann  im  Allgemeinen,  von  besondere* 

weichungen,  welche  die  Terrainverhältnisse  nöthig  mmehes.l 

sehen,  entsprechend  immer  weiter  gehen,  d.  h, 

wand  für  die  Bahnanlage  relativ  immer  kleiner 

wichtige  Folge  wird  dann  sein,  dass  die  Dampf  bahne 

in  Pferdebahnen,  eventuell  die  Normalspur  in  Schmalspur 

und  der  Wagenpark  entsprechend  leichter  und  wohlfeiler  st 

wird.    Indessen  lässt  sich  bis  zu  einer  gewissen  Grenze 

10)  Auf  d.  Conanen!  gleiche  Spurweite,  mit  Ausnahme  KuÄlands    U  L4 
lange  2  Systeme  der  Spurweite  in  Kampf.  Seibat  in 

sehr  ängstlich  in  Betr  d.  Vorschrift  zu  nachträglicher  Aenderung  d.  Sporweat  C4 

200  ff.  Die  ehemals  breitere  Spur  d.  bad.  Staatsbahnen  im  umpeafider  rare« 

n)  Die  weitestgehende  Generalisirung  oder  Gleich  m&ssigkf2* 
Gebrauchsgegenstände  vieler  Linien,  also  bes.  der  Wagen  fwtss* 

Locomotiven)  verlangt  auch'  v.  Weber  neben  intensivster  Individialittf 
der  Bahnanlagen,  wobei  vielleicht  dem  Reladvititsprincip  auch  bei» 

etwas  zu  wenig  Rechnung  getragen  wird.  Individ.  d.  Bahnen  S.  4S.  S$  £  ** 
Signalsysteme  sind  ebenfalls  nicht  einseitig  nach  Sicherheitsnlekruiki  P 

massig  u.  technisch  möglichst  vollkommen  vorzuschreiben,  sondern  verea  4r 

Kost^nverschiedenheit  nach  dem  Character  der  Bahn  n  ihres  Verkenn  n  I****3 

niren.    Weber  eb. 
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^ecandä^bahnen  der  niederen  Classe  ein  etwas  grösserer 

alaciwand  für  die  Bahnanlage  rechtfertigen,  wenn  dadurch 

hinngsfähigere  Dampfbetrieb  und  die  Normalspur  erhalten 

k>  der  Uebergang  des  Wagenparks  von  einer  zur  anderen 

ermöglicht  wird.  Der  Dampfbetrieb  an  sich  setzt  nicht  noth- 

z  immer  eine  technisch  viel  vollkommenere,  daher  kost- 

*re  Bahnanlage  voraus,  sobald  sich  nur  mit  einem  mässigen 

malmaass  der  Schnelligkeit  begnügt  wird,  was 

rirthscbaftlich  oft  ganz  ausreicht.  Unter  dieser  Voraussetzung 

1  sich  auch  der  Kostenaufwand  der  Normalspur  gegen  die 

lUpor  nicht  so  erheblich,  dass  nicht  der  grosse  Vortheil  der 

*par  eine  hinlängliche  Compensation  dagegen  bildete.1*) 

Die  Secundär bahnen  tieferer  Classe  kann  man  Tertiär-, 

tärbahnen  u.  s.  w.  nennen.  Sie  dienen  wesentlich  rein 

en  Bedürfnissen  von  immer  geringer  werdender  Bedeutung, 

lb  sind  sie  vornemlich  von  den  Gemeinden  für  deren 

oen  Verkehr  in  der  Nachbarschaft  und  besonders  für  den 

nen  Verkehr  zn  bauen.  (§.  238).  Hier  wird  die  Dampf  bahn 

rcb  die  Pferdebahn  zu  ersetzen  sein.  Die  Normalspur  sollte 

en  auch  hier  nur  bei  wesentlichen  Vortheilen  in  ökonomischer 

ht  zu  Gunsten  der  Schmalspur  aufgegeben  werden.  Diese 

Localbahnen  würden  dann  das  extensivste  Bahnbausystem 

Hen.  Auf  ihnen  wird  die  Verwaltung  von  der  Gemeinde  zu 

i  sein,  während  die  Secundärbahnen  höheren  Rangs  vornem- 

1  der  Verwaltung  der  Staatsbahnen  mit  administrirt  werden, 

'iese  Durchführung  des  Individualisirungsprincips  im  Eisen- 

escn  entspricht  den  heutigen  Verkehrsbedürfnissen  und  der 

fm  Augbildung  des  Systems  öffentlicher  Unternehmungen  auch 

VjriL  auch  biezn  bes.  Weber,  nam.  in  d.  „Secundärbahnen4'  S.  8  ff.  Er 
dass  die  Vert  heuerung  der  Bahnen  hauptsächlich  durch  die  Be- 

ra,  welche  die  Durchführung  der  eise  nbah  nm&ss.  Schnelligkeit 

■iurrh  die  VoritahroDgea .  welch«  <lor  Personenrerkehr  an  Gonstrue- 

vberheitsmassrcgeln  erfordert,  bewirkt  wird.    Bei  d.  oft  genügenden  ge- 

>a  Schnelligkeit  können  die  Bahnanlagen  auch   bei  Normalspur  viel 

o.  doch  genügend  sicher  werden.   Hier  liegt  dann  ein  tech.  Problem 

•-*ractioD  t.  Locomotiven,  die  auf  solchen  Secundärbahnen  eine  massige 
»»Iichnelligkeit  haben,  z.  B.  12  Kil.  p.  Stunde.    S.  Weber  a.  a.  0. 

:  -  ..Gnmdzüge  f.  d.  Gestalt,  d.  secund.  Eisenbahnen"  (v.  d.  techn.  Commiss. 
h  Eisenbahnen),  1S70.    Weber  veranschlagt,  cb.  S.  22,  die  Ersparung  von 

*  »''s»  bei  Secundärbahnen  mit  Normalspur,  aber  langsamer  Geschwindigkeit, 

mit  Hauptbahnen  schneller  Geschwindigkeit  auf  25—  80°/,  im  Flachland, 

'  a  HttgeUande.  50—60  im  Gebirge.  —  S.  auch  Demarteau,  Gedankenlese 
f »irlie  srhe  Locomotivsystcm  u.  Schmalspur.  Schienenstrassen  in  Ücst.-Üng.. 
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in  der  materiell-wirthschaftlichen  Sphäre  statt  der  privatwntW 

liehen,  speculativen  Unternehmungen.  So  vorangehen  ist  ökmx 

technisch  möglich  nnd  in  dieser  wie  in  socialpolitiscber 

wttnschenswerth.    Die  Ueberweisung  der 

wichtigeren  Secundärbahnen  an  das  speculative  A< 

meist  allein  ftir  diese  Bahnen  bereit  steht,  ist  aus  den 

Gründen  zu  vermeiden.   Die  Secundärbahnen  niederer 

Tertiärbahnen  u.  s.  w.  durch  Erwerbsgeseilschaiten 

herstellen  zu  lassen,  hat  einmal  wegen  der  oft 

auf  Rentabilität  keinen  Erfolg,  oder  führt,  wie  bei 

sehen  Pferdebahnen,  vollends  zu  einem  luetischen  M«»nojwi 

entzieht  in  principiell  nachtheiliger  Weise  der  localen  Sd 

waltung  einen  für  diese  besonders  passenden  Wirkungskreis 

III.  —  §.  256.  Der  Eisenbahnbau  selbst.  Mit 

ftthrung  eines  richtigen  Eisenbabnsyatems  der 

in  folgender  Weise  vorzugehen. 

1)  Es  muss  zunächst  ein  allgemeiner  Eisenbahnbai 

(„geographischer"  oder  „Linienplan")   für  das  p 

Staatsgebiet  entworfen  werden,  unter  steter 

Anschlüsse  an  den  Staatsgrenzen.    Ist  dies,  wie 

versäumt  worden  und  demgemäss  schon  ein  grösseres  Eii 

netz  vorhanden,  so  muss  der  Plan  („Ergänzungsplan") 

nachträglich  entworfen  werden,  nach  dem  leit 

punete,  die  Lücken  in  dem  muthmasslich 

einheitlichen  Eisenbahnwesen  des  Landes 

Abänderungen  der  Pläne  sind  natürlich  für  die  Zukauft  ni 

geschlossen. u)  1 

2)  Ein  solcher  erster  oder  Ergänzungsbauplan  ist  bei  ytm 

Eisenbahnsystem ,  auch  bei  dem  reinen  Privat  bahn-  c4m 

dem  gemischten  System,  nothwendig,  ohne  dass  deswegen! 

vorneherein  genau  für  jede  Linie  bestimmt  wird,  ob  sie  der  m 

oder  eine  Gesellschaft  bauen  soll.  Bei  dem  ausschliesslich  „&(m 

liehen"  oder  Staatsbahnsystem  werden  die  Hauptli  nicai 

Staate  vorzubehalten  sein,  andere  können  gleich  de©  Seil 

Verwaltungskörpern  überwiesen  werden,  entweder 

,f)  Weber  ist  hier  der  Privatthätigkeit  zu  einseitig    g:a*ti£  St« 
Handb.  d.  Verwaltungslehrc  vertritt  in  diesen  Poncten  einen  unbAitbdLrrt 

Auch  in  England  schon  Stimmen  für  die  Cebcrnahme  der 
Communen.   Cohn  II,  821. 

'*)  Ein  Hauptmangel  im  deutschen .  engl.  Eisenbahn* 
solchen  Eisenbahnplans Seitens d.  preu*s  Eisenbahn-rnt*»rsn. hnngscomm.  S.  IXt 
u.  Bekanntin.  eine»  Bahnnetzplaus  in  Oesterreich  1>54.  C/örnig.  N 

i 
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>o,  das*  der  Staat  es  diesen  Körpern  Uberlässt,  eine  Linie 

über  zu  bauen,  als  er  dazu  kommen  würde ,  wobei  dann 

unteretützungen  besonders  zulässig  sind,  der  Staat  sieb  aber 

ätere  Uebernabme  der  Linie  vorzubehalten  bat. 

>  Der  Linienplan  ist  nach  dem  entwickelten  Princip  der 

idoalisirang  der  Bahnen  aufzustellen  und  demgemäss 

lie  Betheiliguug  des  Staats  und  der  Selbstverwaltungskörper 

liesen  „technischen  Rangelassen"  der  Bahnen  einzurichten, 

i  im  Staatsbai  mustern  ist  besonders  darauf  zu  achten,  dass 

wendong  von  Kapitalien  im  Eisenbahnbau  in  der  mehrfach 

aten  Weise  thunlichst  gleichmässig  erfolgt:  m.  a.  W. 

dem  geographischen  oder  Linienplan  ist  ein  Zeitplan 

n  Ausbau  der  Linien  aufzustellen  und  möglichst  inne  zn 

Dies  ist  grade  bei  dem  Staatsbabnbau  ausführbar  und, 

zeigt,  von  segensreichen  Folgen  für  die  Volkswirth- 

ft  alf  Organismus,  bisher  aber  auch  in  der  Praxis  des 

bahnsy stems  selten  gehörig  zur  Geltung  gekommen,  in  Ueber- 

imung  mit  der  allgemeinen  „Planlosigkeit",  welche  auf 

i  Gebiete  zu  beklagen  ist  (Preussen!).  Auch  in  finan- 

t  Beziehung  ist  eine  Ueberstürzung  des  Staatsbahnbaus 

^er  Zeit  zu  vermeiden.  Jede  Bahn  pflegt  eine  gewisse  Zeit 

wicklung  ihres  Verkehrs,  mithin  ihrer  Rentabilität  zu 

len.  Das  finanzielle  Risico  vermindert  sich  also  bei  einem 

jenen  Vorgehen  im  Eisenbahnbau.16) 

■  Die  Geldmittel  zum  Eisenbahnbau  haben  Staat  und  Sclbst- 

inmgskörper,  der  Praxis  gemäss,  in  der  Regel  durch  B  e  - 

äug  ihres  Credit s,  durch  Aufnahme  von  Anleihen  zu 

iffen.  Näheres  hierüber  im  2.  Bande  der  Finanzwissenschaft, 

«pitel  von  den  Staatsschulden.  Die  gelegentlich  vorgeschlagene 

mehr  oder  weniger  ausschliessliche  Verwendung  ordent- 

r  Einnahmen  (Steuern)  zum  Eisenbahnbau  selbst  ist  jeden- 

nur  ausnahmsweise  passend.  Die  grossen  Summen,  um 

e  es  sich  hier  stete  bandelt,  sind  in  der  immer  unvermeidlich 

drückenden  Form  von  Steuern  schwerer  richtig  aufzubringen, 

bleiben.   Und  während  solche  Steuern  einen  ungleichen  Druck 

n,  ?ertheilen  sich  die  Vortheile  des  Eisenbahnwesens  eben- 

it  Ungarn  zeigen  sich  jeut  die  Folgen  dieser  Nichtberücksichtigung  der 

™ä  des  Landes.  —  In  Preussen  hat  sich  die  so  einfache  Erkenn tniss  der 
*«kdt  des  Gangs  eines  grossen  TheUs  des  Erwerbslebens  vom  Eiaenbahnbaa 

^      wenig  Geltung  *  erschafft. 
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falls  ungleich,  nach  Gegenden  und  Volkse  lassen ,  ohne  da*s 

beiden  Ungleichheiten  sich  compensiren. l6)  Um  in  Znkun 

sichtlich  des  leitenden  Finanzprincips  bei  der  Bewirthschaftn 

Staatsbahnen  freie  Wahl  zu  erlangen,  ist  im  Princip 

regelmässige  Tilgung  der  Eisenbahnschulden  zu  befom 

(§.  242  sub4) — abweichend  von  dem  Grundsatze,  der  für  die  M 

allgemeine  Staatsschuld  aufzustellen  ist,  deren  regelmässige  T 

nicht  principiell  geboten  erscheint  Wie  diese  Tilgung 

nehmen  und  in  welcher  Form  die  betreffenden  Eisenbahna; 

aufzunehmen  sind,  das  ist  ebenfalls  erst  in  der  späteren  Lei] 

den  Staatsschulden  zu  behandeln.  Vorläufig  genügt  die  I 

kung,  dass  die  Tilgung  der  Eisenbahnschulden  die  Aufnah i 

letzteren  in  der  Form  sogen.  Rentenschulden  nicht  notbl 

ausschlie8st. 17) 

Einzelne  weitere  Puncte,  welche  Anlage  und  Bau  der  1 

betreffen,  werden  des  Zusammenhangs  halber  im  folgend« 

schnitte  mit  berührt. 

18.  Abschnitt. 

Eisenbahnen.  Fortsetzung. 

3.  Die  Verwaltung  der  Staatsbahnen.  *) 

I.  —  §.  257.  Das  Verwaltungssystem.  Die  Regel 

her  bei  den  Staatsbahnen: 

1)  Die  eigene  Administration  durch  Behörde 

Staats  selbst.  Nur  diese  Verwaltungsform  ermöglicht  < 

ständig,  die  allgemeinen  Vortheile,  welche  das  Staatsbahni 

haben  kann  und  derentwegen  es  gewählt  werden  soll,  zur  ( 

zu  bringen.  Nur  bei  ihr  kann  jederzeit  diejenige  Modificari 

Bewirthschaftungsprincips  erfolgen,  welche  im  volkswirthscbar 

Interesse  gegenüber  dem  finanziellen  etwa  geboten  ist.  Die 

Verwaltung  des  Staats  läset  sich  auch  technisch  und  ökoni 

mindestens  ebensogut  einrichten  als  diejenige  einer  Gesell 

ie)  Einen  bezügl.  Vorschlag  inachte  Perrot,  der  hier  wie  in  andere 
bahnfragen  sehr  zu  einseitiger  Auffass.  neigt 

17)  Ich  verweise  vorläuGg  auf  meinen  Art.  Staatsschulden  in  Blantschij 

wörterb.  X,  21  f.  diese  Formfragen,  auch  S.  19  für  die  Tilgungsfrage.  S.  a* 

§.  ßM  S.  128. 

*)  Nach  meiner  Bearbeitung  in  d.  6.  A„  §.  241  ff.  In  der  Kürze  R*o 
Ü  219f  u.  219g. 
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I  Hauptsache  muss  der  Hot  rieb  der  Eisenbahnen  nach  ge- 

d  gleichartigen  allgemeinen  Grundsätzen  besorgt  werden,  wer 

ihn  führe.    Auch  erfahruugsinässig  steht  die  Staatsver- 

ig  des  Betriebs  hinter  der  Gesellschaftsverwaltung,  wenigstens 

m,  durchaus  nicht  zurück.  So  muss  die  eigene  Administration 

taato  als  die  grundsätzlich  richtige  bezeichnet  werden. 

I  Verpachtungen  von  grossen  Strecken  Staatsbahnen  sind 

u  als  Finanzoperationen  einer  in  bedrängter  Finanz* 

»endlichen  Regierung  vorgekommen.    Ueber  den  Inhalt  der 

entscheiden  in  solchem  Falle  nicht  sachliche  Erwägungen 

htlich  der  im  volkswirtschaftlichen  Interesse  der  Gesammt- 

od  im  finanziellen  des  Staats  liegenden  Puncte,  sondern  eben 

oerete  Finanzlage,  die  Notwendigkeit,  unmittelbar  möglichst 

haare  Geldsummen  zu  erhalten  u.  s.  w.    Denn  meistens 

üier  der  Pachtschilling  auf  einmal  oder  in  wenigen  grossen 

im  Voraus  entrichtet,  also  kapitalisirt ,  und  nur  etwa  für 

1  Zeiten  dem  Staate  noch  ein  Antheil  an  demjenigen  Rein- 

weicher  eine  gewisse  Höhe  Uberschreitet,  vorbehalten.2) 

)  Für  den  Inhalt  der  Verträge  bei  der  Verpachtung 

ler  Neben-  und  namentlich  Grenz  strecken  zur  Verbindung 

Düeren  Bahnen  (etwa  fremder  Länder)  sind  auch  oft  nicht 

Monomische  Erwägungen  massgebend,  sondern  der  Wnnsch 

toats,  durch  günstige  Bedingungen  den  Anschlnss  zu  erraög- 

oder  selbst  Verpflichtungen,  welche  er  in  dieser  Hinsicht 

len  muss  u.  dgl.  m.8) 

•Soll  eine  allgemeine  Verpachtung  von  Staatsbahnen, 

also  die  Ueberlassung  des  Betriebs  der  Bahn  an  einen 

fc,  daher  wohl  meistens  wieder  an  eine  Erwerbs-,  speciell 

^Gesellschaft,  keine  wesentlichen  volkswirtschaftlichen  und 

»eilen  Interessen  des  Staats  beeinträchtigen,  so  müssen  wohl 

xie  sehr  schwer  zu  erfüllende  Bedingungen  gestellt  werden, 

s  «.  Kote  72  im  Abschn.  16  (Oesterr.,  Ital.) 

i'upwle  von  Pachtverhältnissen  bei  D.  Bahnen  in  §.  251,  Note  72,  z.  R  bei 
>  ab.  Bahn.   Ueber  die  Paehtrerh.  bei  d.  baicr.  B.  s.  D.  Eisenbahnstat.  1865 

>*<)  S  130.    Einn.  für  die  verpacht.  Strecken  1969  349,686  fl.,  A.  f.  1871 

4.  Ausg.  fax  d.  gepacht.  Strecken  1869  1,037,767  11.,  A.  1871  1,087,640  fl. 

'•^«wtfc  ist  die  Verpachtung  der  der  Oberschles.  B.  gehörenden  Bergwerks- 
■  Pmaomteraehmer  anf  knrze  Termine,  1871  wieder  auf  12  J.  ausgeschrieben. 

Beispiel  der  Bahnpacht  bietet  d.  Vertrag  des  D.  Reichs  mit  der  Willi  - 

1  Jirbahn.  siehe  §.  251.  Note  72.  —  Oeftere  Bahnpachten  in  Belgien,  mit 
Terschiedenen  Stipulationen,  z.  B.  einem  gcirissen  Prorcnt  der  Bruttoeinn. 

•  iUiaa  oder  einer  festen  Bahnmiethe  p.  Kilometer. 
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derentwegen  wiederum  die  Selbstverwaltung  vor  der  VerpaciJ 

den  Vorzug  verdient:*) 

a)  Verbleiben  einer  eingehenden  Controle  über  des 

trieb,  und  eines  Genehmigungsrechts  des  Staats,  namei 

für  das  Tarifwesen  (mit  Feststellung  von  Maximaltarü« 

Vertrage)  und  ftir  die  Transporteinrichtung. 

b)  Gute  Instandhaltung  des  Bahnbaus  und  der 

bände  u.  s.  w.  durch  den  Pachter;  Uebernahme  von  Neabi 

(Gebäude)  eventuell  durch  ihn  gegen  Entschädigung  bei  A 

der  Pachtzeit.  Stellung  des  Fahrmaterials  oder  mindestem 

während  der  Pachtzeit  neu  erforderlichen  womöglich  d» 

Pachter  und  ebenfalls  Ueberlassung  desselben  an  den  Staat  l 

Entschädigung  nach  Ablauf  der  Pachtzeit. 

c)  Nicht  zu  lange  Pachttermine  und  Möglichköj 

den  Staat,  unter  im  Voraus  grundsätzlich  festgestej 

Bedingungen  den  Contract  vor  Ablauf  des  Tem 

zu  lösen. 

d)  Bestimmung  des  Pachtgeldes  theils  in  einem  gewissen  | 

betrag  als  Minimum,  theils  in  einem  Antheil  des  Staate  aal 

Reingewinn,  welchen  der  Pachter  über  einen  Minimalprocei 

hinaus  (z.  B.  5  oder  6°/0)  erzielt 

IL  —  §.  258.  Die  eigene  Administration  der  St» 

bahnen6)  unterscheidet  sich  in  einigen  Puncten  von  derje 

4)  Das  wichtigste  Beispiel  der  Praxis  ist  bisher  die  aügcin.  Verpachte 
niederländ.  Staatsbahnen  an  eine  „Gesellsch.  f.  d.  Betrieb  der  nieder!  Su 

auf  50  Jahre,  s.  D.  Eisenbahnstat.  1867,  S.  204,  Jahrg.  1869,  S.  260.  Jährt. 

S.  280.  Ges.  v.  8.  Juli  1863  bestimmte  die  Bedingungen,  unter  denen  dt:  1 
der  Staatsbahnen  einem  Dritten  überlassen  werden  könne:  alle  Tarife  und  Fi! 

sind  zuvor  dem  Minist  d.  Innern  z.  Genehm,  vorzulegen ;  v.  allen  Einnahme 

Regierung  Rechnung  zu  legen  (s.  Erl.  v.  5.  Mai  1865)*,  keine  Beschlüsse  sind  ci 
zu  fassen  über  Verhältnisse  der  Betriebseinnahmen ;  die  Ges.  hat  alle  erfori.  R»: 

mittel,  Telegr.,  Werkzeuge  zu  liefern;  die  Ges.  bezieht  einen  Theil  der  Brsi 

als  Betriebskosten  nach  einer  Scala,  die  im  Yerh.  z.  Einn.  p.  Meile  steht,  lera 

der  verbleib.  Nettoeinn.  7Ä*  4/5  der  Staat.  Concessionsurk.  v.  3.  Juli,  Stat.  v  ' 
1863.  Unter  fast  gleichen  Beding,  übernahm  dies.  Ges.  die  Linie  Ähnelt^ 

v.  einer  and.  Ges.  Die  finanz.  Ergebnisse  ungünstig.  Der  Staat  erhielt  im  Dm; 

nur  1%  Zins  f.  s.  Kapital,  die  Gesellsch.  konnte  f.  d.  ihre  im  J.  1S75  gleich» 

41/«°/o  vertheilen.  Neuerlich  ist  das  Verhältniss  der  Veitheilung  des  Ertrags  r* 
Staat  u.  Gesellsch.  für  letztere  günstiger  stipulirt  worden.  Mit  der  ganzen  Eior 

ist  man  aber  unzufrieden  u.  giebt  dem  reinen  Staats-  oder  reinen  Prirattoih: 

den  Vorzug,  wie  dies  jüngst  eino  französ.  offic.  Untersuchung  des  niederünd.  M 

constatirte.  —  Mehr  aus  politischen  u.  doctrinären  Gründen  der  älteren  Wirth* 

pol.  beabsichtigt  Italien  seine  neu  erworbenen  grossen  Bahnstrecken  zu  rerj  a 

•)  Vgl.  darüber  Weber  a.  a.  0.,  Schule  d.  Eisenbahnwes.,  2.  A.,  196  fi- 

Kap.  12)»  danach  z.  Th.  Perrot,  D.  Eisenb.  u.  Eisenbahnref.  —  Im  Ter.t  i 

Darstellung  von  Weber  neben  d.  amtl.  Quellen  (Staatshand  büchern),  Rechensc^ 

d.  deutschen  u.  preuss.  Eisenbahnstatistik  benutzt  worden;  für  Prea^ 
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vatbahnen  und  ist  auch  bei  den  verschiedenen  Staatsbahnen 

ganz  gleichartig  eingerichtet.  Zu  Abweichungen  hat  mit- 

iiie  Vereinigung  des  Post-  und  Telegraphenwesens  mit  dem 

Eisenbahnwesen  den  Anlass  gegeben.6)  Die  Verwaltung  hat 

nch  nicht  nach  einem  festen  Plane  ausgebildet,  sondern  bei 

eubeit  der  ganzen  Einrichtung  ist  erst  durch  die  allmälig 

melten  Erfahrungen  die  anfangs  ziemlich  naturalistische  Ver- 

.Tfcorganisation  den  aufgetretenen  Bedürfnissen  gemäss  ent- 

b  worden.  In  gewissen  grossen  Grnndzügen  besteht  aber 

wesentliche  Uebereinstimmung. 

me  gute  und  wohlfeile  Verwaltungseinrichtung 

ihnen  ist  von  ebenso  grosser  volkswirthscbaft- 

r  als  finanzieller  Bedeutung.  Denn  von  der  guten 

htnng  der  Verwaltung  hängt  die  Leistungsfähigkeit  der 

für  den  Verkehr,  von  der  möglichst  sparsamen 

iitüDg  die  niedrige  flöhe  der  laufenden  sog.  Betriebs- 

aben  —  absolut  und  im  Verhältniss  zur  Bruttoeinnahme 

*en  —  ab.  Die  Höhe  dieser  Ausgaben  ist  der  eine  Factor, 

clchem  die  Grösse  des  Reinertrags  und  der  Rente  des 

ekapitals  bestimmt  wird.    Der  andere  Factor  ist  die  Höhe 

"«»einnähme  und  für  die  Rente  tritt  als  dritter  Factor  die 

i  des  Anlagekapitals  hinzu.  Die  Höhe  der  Betriebsausgaben 

ant  aber  auch  wieder  mit  die  Minimalhöhe  der  Tarif- 

und  insoferne  die  Leistungsfähigkeit  der  Bahn  für  den  Vcr- 

und  die  Grösse  der  Bruttoeinnahme.  Die  thunlichste  Ver- 

dräng jener  Ausgaben  und  die  dem  entsprechende  Ebi- 

ng der  Verwaltung  ist  daher,  —  selbstverständlich  neben 

billigem  ßahnbau  und  daher  einem  kleineren  Erfordcrniss 

M  and  Tilgungsquote,  soweit  die  technisch  erforderliche  Be- 

reit des  Bahnbaus  nach  den  im  vor.  Abschnitt  dargelegten 

tiponcten  einen  billigen  Bau  zulässt  —  die  Voraussetzung 

■  guten  Reinertrags  und  einer  genügenden  Rente 

•  bei  massigem  Verkehr  und  niedrigen  Tarifen, 

>ei  geringer  Bruttoeinnahme.  Sie  steigert  Reiner- 

*nd  Rente  leicht  erheblich  bei  starker  B ruttoeinn ahm c 

M  bildet  endlich  eine  der  wichtigsten  Bedingungen 

Staaübudget  S.  auch  vielfach  die  oben  §.  248  Note  1  citirte  allgemeine 

-i-i'liU  dann  „d.  Organisation  d.  preoss.  Eisenbahnwesens".  Essen  \S7S  (von 
itnetobeamten). 

s  frther  in  Baden,  jetzt  noch  in  Baiern.  ((ien.-Dircct.  d.  K.  VerkehrsansO 
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für  bedeutende  Tarifermässigu ngen  ohne  zu  grate  i 

selbst  ganz  ohne  Verminderung  des  Reinertrags.  Mit  Rfccsa 

daher  namentlich  die  möglichste  Verminderung  der  Selb^ü  - 

des  Transports  als  eine  hoch  wichtige  Volkswirts!«* 

liehe  und  finanzielle  Aufgabe  im  Eisenbahnwesen  m 

dings  immer  mehr  erkannt  worden.7)  Hauptpuncte  dabe*  n 

richtige  Arbeitstheilung  in  Betreff  der  verschiede 

Functionen  der  Verwaltung,  genügende  Beröcfcu 

tigung  des  Privatinteresses  der  Functionäre.  it;l 

und  leichte  Controle  der  letzteren,  günstiges  Verhli:i 

des  todten  zum  nützlichen  Gewicht  beim  Trauspt 

In  Bezug  auf  die  Verwaltung  des  Betriebs  der  *v 

bahnen  sind  nun  folgende  einzelne  Puncte  zu  erörtern: 

1)  Die  Organisation  der  Verwaltung  im 

die  Betriebskosten. 

2)  Das  Tarifwesen. 

3)  Die  Einnahmeverhältnisse. 

4)  Die  Reinerträge  und  die  Rente,  oder  N.  3  b  * 

sammengefa8st:  die  finanziellen  Ergebnisse.  Von  des  J 

drei  Gegenständen  handelt  der  folgende  Abschnitt  4 

III.  —  §.  259.  Die  Organisation  der  Verwaltung  cd 

Betriebskosten.  Die  Eisenbahn  Verwaltung  der  Staats-  ad 

Privatbahnen  pflegt  bei  uns  in  drei  grosse  Zweige  n 

fallen,  in  die  allgemeine  oder  Central  Verwaltung,  e»?<d 

lieh  der  Oberleitung,  in  die  Bahn-  und  die  Trans portTeri 

tung.  Diese  Eintheilung  entspricht  der  Natur  des  Euental 

triebs  und  findet  sich  daher  Uberall  einigermaßen  ahnlich  *•( 

A.  Die  allgemeine  Verwaltung. 

1)  Organisation.    Die  Staatseisenbahnen 

Passendsten  zu  dem  volkswirthschaft  liehen  Ministen  od 

sog.  Handelsministerium,8)  andernfalls  in  Ermanglung  eines* 

zu  dem  Ministerium  des  Inneren,  der  Finanzen/)  wo  d&i; 

eine  einseitig  fiscalische  Behandlung  vermiedet:  * 

muss,  selbst  des  Aeusseren.10)  Zweckmässig  wird  da,  wo  a: 

T)  Vgl.  z.  B.  Schäffle  a.  a.  0.,  Scholz,  S.  U  ff 

•)  Dadurch  wird,  wie  Weber  hervorhebt,  gleich  das  r olksv irü**- laifc.  ~r 
richtig  betont.    So  in  Preussen,  Baden,  früher  in  Baiern. 

*)  So  in  Sachsen. 

So  in  Wurtemberg  u.  jetzt,  seit  d.  E  1S71  erfolgen  Anßbnaf  t 
ininisterioms,  in  Baiern. 
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Die  allgemeine  Verwaltung. 62  5 

de.s  Staatsbahn  wegen  besteht,  entweder  eine  eigene  Mini 

ulabtheilung  mit  einem  Ministerialdireetor  und  der  erfor- 

Ko  Anzahl  von  Käthen  und  Hülfsarbeitern11)  für  die  Staats- 

i  gebildet,  oder  es  wird  unmittelbar  unter  dem  Ministerium 

teneraldirection  der  Staatsbahnen11)  als  besondere  Be- 

eiugerichtety  welche  zugleich  das  oberste  ausführende  Organ 

Gemeinen  Verwaltung  der  Staatsbabnen  ist  und  durch  ihren 

üd  oder  eines  ihrer  Mitglieder  im  Ministerium  vertreten  sein 

Die  Ministerialabtheilung  für  Staatsbahnen  sollte  dann  aber 

Jas  etwa  bestehende  Privatbahn wesen  unter  sich  haben,  um 

•sencolüsionen  zu  vermeiden.    Sie  oder  anderseits  das  Mini 

d  mit  der  Generaldirection  hat  die  Entscheidung  Uber  die 

ipien fragen  zu  fällen.  Die  Ministerialabtheilung  und  die 

ildirection  müssen  daher  aus  juristisch  und  technisch 

.ICD  Personen  zusammengesetzt  sein,  von  denen  namentlich 

«leren  aber  auch  eine  umfassende  administrative,  na 

tono mische  und  commercielle  Bildung  haben  sollten, 

e*  daran  bei  den  berufsmässigen  Staatsbeamten,  so  ist  wo- 

h  durch  Herbeiziehung  tüchtiger,  wissenschaftlich  gebildeter 

Ersatz  zu  schaffen. 1S) 

«  Generaldirection  leitet  dann  unmittelbar  die  allgemeine 

big  der  Staatsbabnen.  Wo  sie  fehlt,  bestehen  besondere 

«nen  der  einzelnen  Linien,14)  deren  Vorstände  am  Besten 

Iker,  deren  Mitglieder  theils  dies,  theils  Juristen  sind,  wobei 

*;eder  die  ntfthigen  Anforderungen  hinsichtlieh  der  volks- 

haftlichen  und  commerciellen  Bildung  zu  stellen  sind.  Unter 

•  eetion  steht  in  Preussen  ein  Centraibureau  für  die  all- 

Verwaltung,  ferner  Abtheilungen  für  das  Caasen-  und 

Klings,  und  Control  wesen  und  hier  auch  tlir  die  Betriebs- 

a  Preussen,  früher  in  Sachsen. 

in  den  4  grösseren  Deutschen   Mittelstädten,  in  Belgien,   früher  in 

'•t  In  Baiern,  Sachsen  und  Batten  mit  dem  Titel  Generaldirection. 

**•  'anzen  geschieht  dgl.  bei  dem  strengen  Abschluss  der  Bureaukratie  im 

^kp.  u.  in  verwandten  Fallen  (Finanzen,  Handelbaugelegenheiten  u.  a.  m.)  in 
i  zu  »elten;  öfters  und  nicht  zum  Schaden  in  Oesterreich  (Bruck,  Brentano 

l«idiire  Klage  über  den  „Assossorismus",  d.  h.  über  das  Vorwalten  den 
I  nratrechüich  ircbildeten  Juristenthums  in  Preussen  ,  ist  nur  zu  begründet. 

•  '-«at  Reform  an  Haupt  u.  Gliedern  Noth.  wenn  das  Staatshalt  nsys'cm  weiter 
-  .u  wuü. 

•  fah«r  i*or  I,  Juli  1869)  in  Sachsen,  noch  jetzt  in  l'reusscn,  wo  in 
-  Pror.  4  (Ostb.,  Niedewchlos.-Mark.,  zugleich  für  die  sehles.  Gebirgsbahn  u. 

JlLK-\>rtnndungsb.,  Wcstfiil.,  Saarbr.).  in  den  neuen  dsgl.  4  (Hannov.,  Main- 
'^akt-Bebra,  Nassau). 
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inspection.    Diese  Einrichtungen  weichen  aber  in  den 

Staaten  etwas  von  einander  ab.16) 

Je  umfassender  das  Staatsbahnnetz  wird,  desto  uothwew 

ist  nun  die  Vereinigung  der  Centralisation  und  Deccn 

lisation  in  der  obersten  und  allgemeinen  Verwaltung:  eincft 

aufgäbe  schon  jetzt  für  Preussens  Staatsbahnen,  einend 

deutsaniere  bei  der  Verwirklichung  des  Reichseisen bahnpl&ns.  \ 

der  obersten  Direction  (dem  „Generalbahnmeister")  müssen  I 

practische  Durchführung  der  festgestellten  Principien  „Eiseal 

Pro  vi  nzial- Direktionen"  mit  eioem  soweit,  als  es  die 

heitlichkeit  zulässt,  selbständigen  Wirkungskreise  best 

Hier  wird  sich  die  Organisation  der  Verwaltung  immerhin  in 

ähnlich  wie  diejenige  der  Post  gestalten  können.16) 

2)  Kosten.  Die  Gesammt ausgäbe  für  die  aügw 

Verwaltung  bildet  regelmässig  nur  einen  kleinen  BruchtheiL 

Ausgaben,  bei  grösseren  Staatsbahnen  2 — 4 — 5,  neuerdings 

6  Procent.17)  Ersparungen  auf  diesem  Gebiete  falle* 

finanziell  für  den  Reinertrag  und  für  die  Tarifrediu 

nicht  schwer  ins  Gewicht.  Sie  sind  auch,  da  hier  * 

sachliche  Ausgaben  vorkommen,18)  fast  nur  möglich  durch 

minderung  der  Beamten  und  Angestellten  (Bureau 

sonai),  also  Vereinfachung  des  Behördenorganü 

und  Verringerung  der  Arbeitslast,19)  ferner  durch  g 

*•)  Beispiel  der  Organis.  d.  all  gem.  Verwalt.:  Preuss.  Ostb.-Dirt 
1  Vorsitzender,  7  Mitglieder;  Centraibureau  79  EisenbahnsecreL,  17  Ott 

1  Eisenbahnbau-  u.  Betriebsinspector,  2  Zeichner,  5  Bahncontroleure,  4  Barotj 

Haupte asse  1  Rendant,  1  Cassirer,  7  Buchhalter,  1  Cassenassist.  2  C*öä 

Betriebsinspection  1  Oberbetricbsinspect,  12  Betriebsinspect.,  1  Bahn<*H 

2  Eisen bahnsecr.,  32  Betriebssecr.,  2  Bureaudiener,  Gesamm  taufwand  für  dies  t 

130,600  Thlr.,  A.  für  1871. 

**)  Vgl.  aus  d.  all Eisenbahnlit  u.  A.  d.  Schriften  v.  Weizmana. 

IT)  S.  o.  §.  248  Note  43, 44.  Die  Gehalto,  Tagegelder  u.  Emolumente  in  der«£ 
waltung  betrugen  1869  bei  den  preuss.  Staatsbahn.  p.  Meile  148S  (Max.  253* 

Weser  B.,  Min.  1191  Nass.)  oder  p.  100,000  Thlr.  Bruttoeinn.  2046  (Max.  55fl 

Han.,  eben  eröffnet,  Min.  1754  Saarb.),  bei  den  eigens  verwalt  Priratb.  bei 

1918  Thlr.,  also  kein  grosser  Unterschied.  Auch  diese  Ausgaben  sind,  wie  4 

sönlichcn,  in  den  letzten  Jahren  stark  gestiegen.  Sie  betrugen  p.  KU.  (also  f 

das  7*5  fache)  in  1874,  dem  in  Betreff  der  Betriebsausgabe  (und  Finanzüg 
ungunstigsten  der  neueren  Zeit  im  D.  Bahnwesen,  bei  d.  preuss.  Staatsb.  $ 

Privatb.  in  Staatsverw.  661,  den  Privatb.  in  eigen.  Verw.  356,  i.  D.  479  Tkfc 

nur  433,  1872  353  Thlr.,  also  Zunahme  von  1873  gegen  1872  um  22*66,  ra 

auf  1874  um  10  62%.  1875  dagegen  nur  460  Thlr.  oder  4'03%  we&igerii 
Eine  ganz  genaue  Vergleichung  ist  nicht  immer  zulässig,  da  diese  Anspb 
doch  nicht  immer  die  gleichen  Posten  umfasst 

18)  Bes.  nur  für  Drucksachen,  Schreibmater.,  Bureaubedurfh.,  Heizung.  h 
der  Localitäten. 

*•)  Z.  B.  Vereinfachung  im  Casscn-  u.  Rechnungswesen ,  in  d.  statsl  A 
(Scholz  a.  a.  O.,  Weizmann). 
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> Zahlung  dieser  Personen.    Das  Erstere  mag  mitunter 

iar  sein,  das  lässt  sich  aber  nur  nach  den  concreten  Ver- 

;n  benrtheilen.    Vieles  ist  auf  diese  Weise  gewiss  nicht  zu 

o  und   allgemeine  Vorwürfe   können   den  Staatsbahnen 

ch  mit  Recht  etwa  gegenüber  den  Privatbahnen  gemacht 

deren  Directionen  im  Gegentheil  stärker  besetzt  zu  sein 

»)  Im  Ganzen  zeigen  beide  Arten  Bahnen  in  der  Höhe 

twands  ziemliche  Gleichheit.    Ersparungen  durch  vermin- 

ehalte  sind  wenigstens  in  Deutschland  sicher  unthunlicb, 

r  müssen  die  Gehalte,  wie  in  anderen  Zweigen  des  Staats- 

erhöht werden,  was  gerade  in  der  Gegenwart  stark  ge- 

Die  Anwendung  des  Tantieme-  und  Prämiensystems 

höheren  Beamten  der  allgemeinen  Verwaltung  ist  nicht 

iift,  aber  da  sich  ein  Mass  dafür,  wie  die  Thätigkeit  des 

en  den  finanziellen  Erfolg  der  Unternehmung  beeinflusst, 

icdet,  so  ist  dieses  System  im  Gebiete  dieses  Verwaltungs- 

doch  von  zweifelhaftem  Werthe. 

Ganzen  lässt  sich  daher  in  der  allgemeinen  Verwaltung 

lieh  eine  erhebliche  Verminderung  der  Ausgaben  erzielen, 

lative  nur  durch  Vereinigung  bisher  getrennter  Verwaltungen 

TfeTösserung  des  Verkehrs.  Die  etwaigen  Reformen  tüchtiger 

■•reu  und  Techniker  können  dergleichen  aber  um  so  mehr 

beiden  anderen  Verwaltungszweigen  zu  Wege  bringen,  weil 

:>parungen  an  sachlichen  Ausgaben  möglich  sind. 

260.  —  B.  Die  Bahn  Verwaltung.  Sie  umfasst  diejenigen 

tongsthätigkeiten ,  durch  welche  für  die  Erhaltung  der 

selbst,  der  Gebäude,  der  Bahntelegraphen,  der 

ile  ond  anderer  fester  Anlagen  in  dem  für  den  regel- 

ten ordentlichen  und  gesicherten  Betrieb  erforder- 

iZustande  gesorgt  wird. 

Pi«  Organisation  dieses  Verwaltungszweigs  ist  auch 

ichland  besonders  in  Betreff  der  Oberleitung  manchfach 

Po.  Mitunter  steht  an  der  Spitze  der  Oberleitung  ein 

|er  als  Oberingenieur,  was  Vortheile  hinsichtlich  der  Ein- 

heit aller  Massregeln  bietet,  oder  es  fungiren  Ingenieure 

lebe  Bahnabtheilungen  unmittelbar  unter  der  Hauptverwal- 

|  vkr.  .i).  Organis.  d.  preass.  Staatsb  «•  klagt  ttW  die  üebe
rzahl  t.  Sccrct. 

W***  1  SUatsb.  »BetriebsinspectionV 

10  •
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628         2.B.  2.  K   is.  A.  Eisenb.  Verwaltung  der  Staatsbahoeu  $  m 

tung. 2l)   Dieser  Dienstzweig  wird  bisweilen  anch  znr  alk?:- 

Verwaltung  gerechnet  und  besteht  dann  gleichzeitig  mit 

Oberleitung  der  Transportverwaltuug. fÄ) 

Die  weiteren  Thätigkeiten  der  Bahnverwaltung  zerfallet 

beiden  Hauptzweige  der  speciellen  Beaufsichtige: 

Bahn,  welche  dem  sog.  Streckenpersonal  übertragen  .* 

der  Stationsverwaltung,  welche  dem  Statio nspers^r ; 

heimfällt.  Zur  Stationsverwaltung  gehört  auch  die  Bahnte!*.- 

Verwaltung  und  die  Verwaltung  der  Bahn  Unterhaltung?-  c 

triebsmagazine,  doch  stehen  diese  Zweige  mitunter  ao^t 

hängiger  neben  der  Stationsverwaltung. 

a)  Das  Streckenpersonal  besteht  aus  AbtbeUurr> 

zirks  )  Ingenieuren  (Bahninspectoren),  Baumeistern,  samm: 

gebildeten  Technikern,  mit  dem  nothwendigen   Hütts  -  h 

personal,  ferner  aus  Bahnmeistern  (Bahnaufsehern,  Oberhahr/ 

etwa  1  auf  die  Meile,  endlich  aus  den  unter  den  Baht-r 

stehenden  Bahnwärtern  (ßahnwäch tern ),  6  —  9  —  Ii 

mehrp.  Meile  in  Deutschland,  verschieden  nach  der  Fre^t 

Bahn,  auch  nach  der  Art  ihrer  Anlage,  dem  Signalsystem  : 

An  diese  Beamten  schliessen  sich  etwaige  weitere  Htüfewirv 

Tagelöhner  u.  s.  w.  an. 

b)  Das  Stationspersonal  begreift  die  Station^ 

(unter  verschiedenen  Namen,  wie  Bahnhof  inspector,  Bah 

walter),  deren  meistens  zwei  Classen,  für  grössere  und  tib  * 

Stationen,  unterschieden  werden.    An  sie  reihen  sich  A»* 

Stationsaufseher,  Portiers,  Nachtwächter,  ferner  die  Weicb-: 

die  mitunter  auch  zum  Streckeupersonal  gerechnet  werden:  r 

die  Telegraphisten  und  Material-  und  Magazinverwalmnp  - 

Letzterer  Zweig  wird  auch  bisweilen   zur  Transpom  :r 

gestellt.23) 
2)  Kosten.  Die  Ausgaben  der  Bahn  Verwaltung  sj 

bei  den  einzelnen  Bahnen  etwa«  verschieden,  je  nachdei 

")  S.  Wober,  Frage  369,  2.  A.  d.  Schule  d.  Etoenbahnwes  ,  3.  1 

*-)  So  bei  den  preuss.  Staatsbahnen. 

")  Beispiel  der  Organisation  der  Bahn  Verwaltung:  Preaü  <»ttl* 
Streckcnpersonal  7  Eisenbahnbanmeistcr,  8  Betricbssecr.,  1  ÜNtrbft  u 

(Weichsel-  u,  Nogatbnlcke),  SO  Bahnmeister  (vor  Erölfn.  einiger  i«utr  Se*  . 

79,  1  auf  15  Meil  .  1^74  120),  5  Krahnmeister,  773  Bahnwärter  o  :»S*«f  * 

Meile  6,  1S74  1  175  .  S  tatio  nspcrsonal  24  Stationsvorsteher  1    ll,  1*"« 
dsgl.  2.  Gl,  1*71  49.  14  Stationsaufseher,  1*74  36,  69  Statiorwas**.,*  S* 

meister,  1  Telegrapheninsp..  1  Betriebssecr..  S  Telcgraphenaufseher.  62  T^*f 

weiter  304  Weichensteller  (incl  9  Brückenwärter).  1S74  55%.  17  Partie»,  » 
wachter.    (Jesammtaufw.  A.  für  1*71  413.330  Thlr. 
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der  Oberleitung  zar  allgemeinen  Verwaltung  oder  untere 

wige  zur  Transportverwaltung  gestellt  werden,  sind  absolut 

elativ  viel  bedeutender  als  diejenigen  der  allge- 

D  Verwaltung,  stehen  aber  fast  immer  stark  hinter  den 

iben  der  Transportverwaltung  zurück.  Sie  betrugen 

<>en  Durchschnitt  der  preussischen  Bahnen  früher  etwa  30°/0 

artiber,  rund  (einschliesslich  der  Betriebsinspection)  ein 

1  sämmtlich er  Betriebsausgaben,  neuerdings  in  den 

ihren,  wegen  des  relativ  stärkeren  Steigens  der  Ausgaben 

Transportverwaltung,  etwas  weniger  (28— 29%),  also 

kaf  bis  sechsmal,  jetzt  vier  bis  fünfmal  soviel  als  die  allge- 

Verwaltung8kosten  und  fast  die  Hälfte  der  Ausgaben 

an 8 port Verwaltung.  Bei  den  einzelnen  Bahnen,  Staats- 

ratbahnen,  zeigen  sich  aber  wieder  erhebliche  Abweichungen 

Quoten,  w) 

: Ausgaben  der  Bahnverwaltung  sind  theils  persönliche, 

mg  der  Bahnbeamten  u.  s.  w.  (Kleidung,  Heizung  der  Bahn- 

äuser),  theils  sachliche,  Unterhaltung  des  Bahndamms, 

dienen,  Schwellen,  Brücken,  Durchlässe,  Tunnel,  anderen 

).  der  Gebäude,  Telegraphen,  Signale,  des  Inventars  und 

titsgeräthe,  Ausgaben  für  Reinigung  von  Schnee,  Feuerver- 

tf,  Stenern,  Bureaubedtirfnisse  u.  8.  w.  Die  sachlichen 

en  pflegen  erheblich  höher  als  die  persönlichen  zu 

xh  äussert  das  Verwaltungssystem  und  das  oben  in 

hervorgehobene  Moment,  der  Grad  der  Intensivität  des 

Hahnbaus,  namentlich  das  Verhältniss  des  stehenden  zum 

nden  Kapital,  auch  seinen  Einfluss  auf  die  Relation  beider 

*)  Unter  den  sachlichen  Ausgaben  befinden  sich  viele 

rrichtungen  gegen  Taglohn. 

i-  Note  50.    Abweichungen  auch  nach  d.  Berechnungsart .  z.  B.  in  den 

'»it.  o.  in  d.  deutschen  Vereins  Statist. 

*i»piel:  Preuss.  Ostb.  nach  d.  Berechnungsart  in  d.  deutschen  Eisen- 

^ammt,  Ausg.  in  Tausend,  Thlr.  im    (In  d.  Damm«!  IS74):  Iis« 

;  u  Besoldung  der  Bahnbeainten  incl.  Dienstkleidung  u.  s.  w.  462  (967), 

■  Wirterlocale  8*7  (37)  (bei  Niederschl.-Märk.  84,  bez.  127,  woraus  hcrvor- 

ijfh  solche  Posten  nach  den  Besoldungssystemen  abweichen),  Unterhaltung 

d.  Schienen,  Schwellen  453  (1132),  d.  Brücken,  Durchlasse  11*8  (M), 
^(250).  TelegT-  26  (51),  übrig.  Anlagen  71  (271),  Inventariuin,  Gcrathe 

Kcu.TY.iM'h.  „.  „.  w.  33  (78),  Schneereinig.  19  .v.K  Bureau- 

*'  Formulare  u.  s.  w.  A  4  (11),  Sonstiges  2  9  (198).    Im  Ganzen  persönl. 

vW  t;o°/0  (1874*.  3U'7  u.  69*3);  dsgl.  bei  d.  niederschlcs.-märk.  boz.  36  3 

^w.  37t*  u.  621.  sachs.  Staatsb.  42  7  u.  57*3,  baicr.  c.  28  u.  72,  wurt. 

W.  3ö  7  u.  63  3  %.    Auch  bei  Privatb.  ahnliche  Schwankungen,  2.") 
t4«ft  die  persönliche  Ausg.  ron  den  ges.  Bahnenverwaltungskost,  meisten* 
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630         2.  B.  2.  K.  IS.  A.  Eisenb.  Verwaltung  der  Staafcbahnen.  §.260. 

Die  Höhe  der  sachlichen,  indirect  aber  anch  die 

der  persönlichen  Ausgaben  hängt  vornemlich  von  fc 

Bestimmgrtinden  ab:  von  Klima,  Bodenbeschaffenheit  des 

durch  das  die  Bahn  führt;  —  von  der  mehr  oder  wenij 

fältigen  und  technisch  vollkommenen  ersten  Anlage  und  seit  n 

Erhaltung  der  Bahn  u.  s.  w.;  —  von  der  Frequenz,  wckl 

Abnutzung  durch  den  regelmässigen  Betrieb  bedingt;  —  <j 

von  der  Sorgfalt,  mit  der  die  Unterhaltung  und  Beaufgich 

der  Bahn  im  eigenen  Interesse  der  Verwaltung  oder  nach  L 

sitte  oder  in  Folge  von  Staatsgesetzen  geschieht  In  letzter 

ziehuog  werden  namentlich  in  Deutschland  und  z.  Th.  fibe 

auf  dem  Continente  mit  Recht  um  der  Ordnung  und  Sicherh 

Betriebs  und  der  dabei  beschäftigten  Personen  Willen  gros« 

forderungen  gemacht,  als  in  England  und  vollends  in  Nordac 

Das  bedingt  aber  auch  etwas  grössere  Ausgaben  für  diesei 

der  Bahnverwaltung,  besonders  für  ein  grösseres  Aufsicht^ 

(Bahnwärter  u.  8.  w.). 

Die  Höhe  der  Bahnverwaltungsausgaben,  besonders  d 

liehen,  aber  auch  der  persönlichen,  steht  nun,  wie  gesagt, 

sammenhang  mit  der  Beschaffenheit  der  ganzen  Ba 

läge.  Im  Allgemeinen  gilt  hier  die  Regel:  der  inten 

B ah  n  b au ,  mit  grösseren  Verwendungen  für  die  stehenden  K 

anlagen,  für  den  Bahnkörper  selbst  u.  s.  w.  ermöglicht 

geringeren  laufenden  Betriebsauf  wand  für  die  Bahnve 

tung,  und  umgekehrt  macht  der  technisch  unvollkommenen 

feilere  Bahnbau,  zumal  bei  einigermassen  gleichen  Anforde 

an  die  Leistung  der  Bahn  (Frequenz,  besondere  Sehn« 

keit  des  Fahrens)  relativ  grössere  Bahnverwaltung*! 

Vorzüglich  dem  eigenthümlichen  Umstände,  dass  bei  den  Bahn 

Sicherheitsmoment  so  wichtig  ist  und  eventuell  von 

der  Gesetzgebung  weitgehende  bezügliche  Vorschriften  6ft< 

lassen  worden  sind,  ist  es  zuzuschreiben,  dass  nicht  noch  gl 

Unterschiede  in  der  Beschaffenheit  der  ganzen  Bahnanlaj! 

Bahnen,  an  welche  etwa  gleiche  Ansprüche  in  Betreff  der  Fre 

zu  betragen.  Die  unter  die  sachL  Ausgaben  gerechneten  Taglöhne  f.  Wetfc 
im  Gebiet  d.  Bahnverw.  erheben  sich  öfters  zu  bedeutenden  Summen,  z.  B.  164 

167,  Niederschi.  206,  Hannov.  300,  Sachs.  Staatsb.  239,  Würt.  230  Tau*»  ' 

M)  Schneereinigung  z.  B.  bei  d.  öst.  Sud-  u  Tir.  B.  1S69  50,314  IU 

181  Hill.  Tblr.  Bahnrerwaltungsauslagen,  1874  165,000  Thlr.  unter  2*63  Hü 
Selbst  solche  Posten  stehen  mit  unter  dem  Einfluss  des  in  §.  254  besproca.  F 

Mehr  Tunnelbauten  im  Gebirge,  Schneeschutzwehren  (sogen.  Gallerte«)  «srkfl 

Yerwehung,  erfordern  aber  einen  viel  grösseren  Aufwand  t. 
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liigkeit  u.  8.  w.  gestellt  werden,  hervortreten,  was  national- 

misch  sehr  begreiflich  wäre.  Alsdann  würden  auch  nament- 

ic  Bahnverwaltungsausgaben  noch  stärkere  Verschiedenheiten 

L 

i  lässt  sich  nicht  allgemein  sagen,  was  ökonomisch 

rinanziell  den  Vorzug  verdient:  theurerer  Bahnbau, 

höheres  Anlagekapital  zu  verzinsen,  und  geringere 

Verwaltungskosten  oder  das  Umgekehrte.  Die  Wahl 

Q&ch  den  in  §.  254  dargelegten  Gesichtspuncten ,  besonders 

lekskht  auf  die  Höhe  der  Löhne,  des  Zinsfusses  u.  s.  w. 

o.  Im  Ganzen  wohl  Anfangs  mehr  extensiver  Bahnbau 

bere  Bahnverwaltungskosten,  später  Ersparung  an  letzteren 

ic!)  durch  technisch  vollkommenere  Ausstattung  der  Bahn.  ") 

gesehen  von  diesem  vielleicht  finanziell  rathsamen  Wechsel 

inzen  Bahnbausystem  ist  eine  selbständige  Ver- 

"rongdcr  Ausgaben  der  Bahnverwaltung  in  erheblicherem 

e  schwer  möglich.  Die  Verminderung  der  Zahl 

-earateji  und  Angestellten  würde  bei  Hauptbahnen  grosser 

und  Schnelligkeit  meist  nur  auf  Kosten  der  Sicher- 

reschehen,  was  im  Durchschnitt  wegen  öfterer,  Kosten  für 

lädigung  und  Material  hervorrufender  Unglücksfälle  nicht 

l  immer  eine  Ersparniss  wäre.  Mit  der  steigenden  Frequenz 

*$ar  die  Zahl  der  Beamten  wachsen  müssen.28)  Die  Gehalte 

*hne,  (in  Deutschland  in  der  neuesten  Zeit  seit  1871  ausser- 

lieh  gestiegen  —  eine  Hauptursache  der  Vertheuerung  des 

b»  — )  gehen  in  längeren  Zeiträumen  eher  einer  Erhöhung 

^n.  Durch  Aemtercumulirung  kann  nur  eine  unerheb- 

Enparung  entstehen,  meist  gegen  das  sachliche  Interesse, 

n  sachlichen  Ausgaben  lässt  sich  durch  technisch  völl- 

ig stark«  Lohnsteigerung  der  letzten  Jahre  seit  dem  franz.  Kriege  in  Deutsch- 

et sack  hier ,  verbunden  mit  einer  kleinen  Ermässigung  des  Zinsfasses ,  den 

tinren  Bahnbau  (z.  B.  bessere  Schienen,  Stahlschienen,  mehr  Eisenverwcnd. 

«riao.  Heber-  und  UnterbrUckungen  bei  Kreozungcn  mit  Strassen,  statt  der 

*?üi  Niveau,  Selbstschliosscn  der  Barrieren  mit  Schlagbäumen  u.  s.  w.)  manch- 

wazfefl  zweckmässiger  gemacht,  bes.  bei  gestiegener  Bahnfrequenz.  Die  Kosten 

-  'irralttingr  sind  in  den  letzten  Jahren  in  Deutschland  stark  gestiegen.  Sic 
■  1174  bei  d.  preuss.  Staatsb.  p.  KU.  2079,  preuss.  Privatbahnen  unter  Staats- 

1502,  Privatb.  unter  eigener  Verwalt  1815,  im  Durchschn.  2011  Thlr., 

*!  Ml.  ]s-,2  1711  Thlr.,"  also  mehr  1878  gegen  IS72  1290,  1874  gegen W/r  Im  J.  1S75  war  die  Ausg.  massiger:  im  Durchschn.  1850  Thlr,  od. 

W4  8D1  •/»  weniger. 

rurde  z.  B   18H9  jedo  Meile  der  Ostb.  110,  der  Niederschles.  21*7 
•H&ck  durchschn iül.  befahren,  das  Streckenpcrsonal  der  ersteren  war  p-  Meile 

mite«  15  5,  das  Stationspenonal  bez.  4*3  u.  9  6  Mann. 
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kommenere  Anlage  (z.  B.  bei  Schienen,  Brücken;  spar«  [ 

für  gelten  die  erörterten  Principien  ttber  extensiven  nnd  mwm 

Bahnbau.  Fttr  gewisse  kleinere  Reparatnrarbeii 

dabei  verwendete  Materialien  ist  endlich  aus  Ersparnissrt< 

ein  Prämien-  und  Tanttemesystem  fttr  Erspanm^en  aa 

anwendbar,  einmal  bei  den  leitenden  Bahningeniem 

auch  bei  dem  unteren  Personal.29) 

§.  261.  —  C.  Die  Transportverwaltnng.  Ihr 

ist  die  Ueberwachung  und  Besorgung  des 

Transportdienstes  der  Bahn,  welcher  in  den  Personell 

Güterverkehr  zerfällt.30)  i 

1)  Die  Organisation  der  Transportverwaltang  ist  wk4 

nicht  ganz  gleichmässig.  Gewisse  Grundzüge  ergeben  skif 

aus  dem  Wesen  der  Sache  und  kehren  daher  ziemlich  tis 

stimmend  wieder.  An  der  Spitze  der  Oberleitung  nnc 

tigung  des  Betriebs  steht  das  Betriebsdirectorin 

Betriebs  ins  pection,  deren  Functionen  mitunter  tiberdiel 

portverwaltung  hinausgehen;  Behörden,  welche  daher  bi-^ 

auch  zur  allgemeinen  Verwaltung  gestellt  werden. Sl)  In  der  Ii 

portverwaltung  wird  dann  der  executive  Bet rie bsdieni* 

die  Maschinen-,  Wagen-  und  Werkstätten verwilti 

daneben  auch  wohl  noch  die  Materialien  verwaltane  ß 

gazindienst)  unterschieden,  welche  mitunter  mit  der  < 

Stätten  Verwaltung  verbunden  ist.") 

a)  Der  executive  Betriebsdienst  zerfällt  in  dem  El 

ditionsdienst  und  den  Fahrdienst.    Der  erster 

die  Station  geknüpft  ist,  ist,  wenigstens  an  den  grösseren 

wieder  in  den  Dienst  für  den  Personenverkehr  (i 

")  Weber,  Schule,  2.  A.,  Fr.  370.  —  Detail  der 

preuss.  Bahnen  in  d.  preoss.  amtl.  Stat 

*■)  Kurze  prägnante  Characteristik  d.  Functionen  d.  einzelnen  Uralte 
portverwaltung;  bei  Weber,  Fr.  341  ff..  Schule  2.  A.  (3.  A.  S.  414  Ii 

31)  Preuss.  Staatsbahnen. 
)  Beispiel  der  Organisat.  u.  der  Zahl  u.  Vertheil.  des 

Personals:  Preuss.  Ostb.  Expeditionsdienst  (1870):   1  Ubergfcten 

Eiscnbahnsecr..  16  Stationscasseurend.  u.  Einnehmer.  9  Gepäciexpedieatea*  ü 

cxpedienten.  56  Bodenmeister  (an  12  Haltestellen  sind  Weichensteller  ^ 

43  r 

mit  dem  BiUetverkauf  betraut).  Fahrdienst  135  Loco motivenf ahrer.  43  &t 

44  Packmeister,  135  Heizer,  112  Schaffner,  2b  Schmierer.  Werkitittn»* 

1  Ubermaschinenmeister,  7  Maschinenmeister.  *>  Zeichner,  7  Eisenbahn«?-  - 

triebssecr.,  5  Werkstättenvorst.,  IS  Werkmeister,  22  Wagenmeistex :  —  IT  Äkw> 

heizer  (fehlen  bei  ander,  preuss.  Staats!».),  8  Portiers,  10  Nachtwächter:  H»w 

Verwaltung  auf  d.  Strecke,  9  Materialverwalter  1..  7  dsgi  2  Clw.  w«3  * 

pr.  Stnatsb.  norh  Aufseher.  Wächter  u.  dgl.  treten. 
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ond  in  die  6 Uterexpedition  getrennt.  Das  zum  Ex- 

msdienst  gehörende  Personal  besteht  aus  Einnehmern  (Billet- 

ifern,  Sutionscassenrendanten),  Gepäckexpedienten,  mitunter 

sonderen  Gepäckwiegern,  dann  Gepäckträgern,  und  etwaigem 

ersonal  (Assistenten)  für  den  Personentransportdienst.  Zur 

Spedition  gehört  das  Personal  der  GtUerexpedienten,  Boden-, 

and  Wiegemeister  und  das  nothwendige  Hilfspersonal  für 

Buchhaltung,  Rechnung  u.  s.  w.  Viele  gewöhnliche  Werk- 

itangen  im  Gilterdienst  (Auf-  und  Abladen,  Wagenran- 

cl  s.  w.)  erfolgen  im  Taglohn.  Das  gesammte  Gütertrans- 

•>cn  einer  Bahn  steht  mitunter  noch  unter  einem  besonderen 

Gütenerwalter.  Die  Ucberwachung  und  Oberleitung  des 

itionsdiensts  fällt  dem  Bahnhofvorsteber  zu,  welcher  durch 

meister  (Wagenmeister)  die  Zusammenstellung  der  Züge  be- 

l  lägst 

tal  Fahrdienstpersonal  höherer  Ordnung  sind  die  Lo- 

vitibrer,  Zugführer  (Oberschaffner)  und  Packmeister,  das- 

niederer  Ordnung  die  Heizer,  Schaffner,  Zugschirrmeister, 

er,  deren  Dienst  mit  dem  der  Schaffner  mitunter  vereinigt 

in  dieses  Personal  schliesst  sich  als  stehendes  Personal  auf 

Nationen  für  den  Fahrdienst  dasjenige  der  Wagenputzer, 

erer,  Wagenmeister  (Schirrmeister,  Wagenrevisoren)  u.  dgl.  m., 

>  n  auch  besonderer  Maschinenheizer  an.  Dieses  Personal 

i!  Theil  desselben  wird  mitunter  auch  zum  Stationspersonal 

Verwaltung)  oder  zur  Wagenverwaltung  gerechnet. 

An  der  Spitze  des  Werkstättendiens ts  (für  Repa- 

en  des  Fahrmaterials  u.  s.  w. ,  in  der  Regel  nicht  für  den 

wer  Maschinen  u.  s  w.)  stehen  Techniker,  sog.  Maschinen- 

'Hermaschinenmeister,  welche  Zeichner  zur  Seite  haben;  unter 

^erkstättenvorsteher,  Werkmeister,  Wagenmeister,  ausserdem 

«hwendige  Buchhaltungs-,  Rcchnnngs-,  Cassenpersonal  u.  s.  w. 

««Uten  Werkverrichtungen  geschehen  gegen  Tagelobn.  Auf 

tfen  Stationen  bestehen  besondere  Magazine  verschiedenen 

för  die  erforderlichen  Betriebsmaterialien  unter  Materialien- 

tfkrn,  unter  denen  Aufseher  u.  s.  w.  fingiren. 

^Organisation  einzelner  Zweige  der  Transportvcr- 

nnd  die  Zahl  des  Personals  in  denselben  hängt  be- 

iher Weise  von  der  Frequenz  der  Bahn,  besonders  was 

Ftbr-  and  Werkstättendienst,  und  von  der  Bedeutung 

«iaielnen  Stationen,  was  den  Expeditionsdienst  an- 
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langt,  wesentlich  mit  ab.33)  Auf  kleinen  Stationen  und  bei 
chem  Verkehr  können  z.  B.  manche  Arbeiten  von 

besorgt  werden,  die  sonst  getrennt  werden  müssen 

verkauf  und  Gepäckexpedition,  beides  und  Güterexpedition).  I 

Verschiedenheiten  in  der  Organisation  und  in  der  Zahl  de 

sonals  werden  aber  im  Personenverkehr  auch  durcl 

Billet-  und  Confrrolsy stein34),  im  Güterverkehr  dorc 

Verlad ungs  System30)  bedingt,  in  beiden  endlich  durc 

obwaltende  Rücksicht  auf  Betriebssicherheit  und 

den  Zustand  der  Bahn,  wo  wieder  das  im  §.  254  her 

33)  Beispiele.  P.  Meile  Bahn  kamen  1869  in  d.  Trans^ortverwaltmu 

der  prenss.  Ostb.  7*0  Beamte  u.  Hülfsarbeiter ,  19*6  Arbeiter,  bei  der  n 

scbles.  22*1  u.  43'3,  westfäl.  12*6  u.  249,  Saarbr.  202  u.  30  9,  hmn 

u.  231,  nass.  8*3  u.  13*2.  Dagegen  war  die  beförd.  Bruttolast  aof  1  Slfl 

reducirt  bei  diesen  Bahnen  bez.  25*9,  51*0,  29  0,  37'7,  32*8  u.  20*3  Mifl 
(sog.  Centnenneilen,  Gewicht  der  Pers.,  Güter,  Wagen,  Locomot.  n.  Tender  i 

die  Bruttoeinn.  p.  Meile  64,  101,  56,  104,  75  u.  43  Tausend  Thlr.  -  B 

Lange  von  122  M.  der  Ostb.  n.  von  72  M.  der  niederschles.  (incl.  schles.  G 

(bez.  v.  1399  n.  562  KU.  in  1S74)  hatte  die  erste  o.  zweite  bez.  130  n.  M 

227  u.  227)  Locomotivfuhrer ,  130  u.  194  Heizer  (1874  Feuerlente  436  u.  I 

u.  28  Zugführer  (1874  104  u.  49),  34  u.  54  Packmeister  (1874  76  xl  1051. 

223  (1874  241  n.  292)  Schaffner. 

M)  Wenn  die  Controle  und  Abnahme  der  Personenbillete  nur  in  den  Uj 
folgt,  wie  fast  allgemein  in  Deutschland,  bedarf  es  unvermeidlich  mehr  Schi! 

dann  wenigstens  in  den  Personenzügen  auch  nicht  so  umfassend  als  Bremser 

scbäftigt  sein  können,  zumal  sie  oft  im  Fahren  die  Billete  coupiren  müssen, 

im  Ausland,  bes.  in  Frankreich,  wo  die  Bahnhöfe  streng  abgesperrt  sind  u  dii 

controle  der  Billete  beim  Eintritt  in  u.  Austritt  aus  dem  Bahnhof  erfolgt 

Billetcxpedition  ergeben  sich  durch  das  jetzige  System  der  zahllosen  Einzeln 

Hunderte  von  Stationen,  für  verschiedene  Wagcnclassen,  Züge  u.  s.  w.  gros 

läufigkeiten,  an  allen  Hauptstat.  zumal,  für  Stempelung,  Verkauf  der  Billete. 

der  Einnehmer.    Das  Edmondson'sche  Billetsystem  ̂ dic  Kärtchen  mit  blosser 
von  Abgangs-  u.  Bestimmungsort,  Preis  u.  Fahrnummer  od.  Datum,  die  S 

werden  dann  von  den  Schaffnern  oder  Bahnhofportiers  gesammelt  u.  zur  y 

abgeliefert),  das  auch  in  Deutschland  allmälig  ganz  das  ältere  ZettelsysteiE  r 

hat  u.  den  Vortheil  rascher  Stempelung  (mit  Hülfe  bezügl.  Maschinen  in  I 

bis  5000  Stück)  bietet,  reicht  jetzt  immer  weniger  aus.    Eine  grosse  Verein! 

des  Billetwesens  gestattete  das  von  Perrot  vorgeschlag.  einfache  Tarifsyst*»- 

Durchführung  nur  problematisch  genug  ist.  Aber  auch  bei  wesentl.  FesthaluMJ 

auch  einiger  Vereinfachung  des  heutigen   Personentarifsystems  sind  Refrn 

dem  Billetwesen  möglich,  vgl.  z.  B.  den  Vorschlag  von  Scholtz  a.  a.  0.,  * 
Schule,  3.  A.,  S.  420. 

M)  Vgl.  hierüber  die  Schrift,  v.  Michaelis,  Perrot,  Scholtz,  Dorn, 

D.  a.  m.  Die  von  manchen  Seiten  gewünschte  Trennung  des  Fahr-  u.  FncbtTf 

(§.  269)  würde  den  Gütcrcxpeditionsdienst  der  Bahnen  fast  ganz  in  Wegfall  * 

da  hier  die  Befrachter  eintreten  wurden.  Es  ist  wohl  möglich,  dass  dadurri 

Arbeitskosten  im  Ganzen  einige  Ersparung  entsteht,  wenn  auch  keine  sehr  we«j 

Auch  die  Stellung  ganzer  Wagen  zur  Disposition  von  Befrachtern,  zum  bei  1 
Jaden,  die  Beförderung  von  Massengütern  in  Wagenladungen,  welche  die  Bd 

selbst  anfüllen,  haben  neben  anderen  Vortheilen  den.  der  Bahn  Arbeitstag 

Hparen.    Bei  der  Stellung  eigener  Wagen  durch  die  Befrachter  würden  äd  i 

Bahn  selbst  im  Werkstättcndicnst  Ersparungen  ergeben.  Fraglich  bleibt  vd.  *! 

■solche 
Hn  M 

i 

che  Reformen  nach  der  ganzen  Technik  des  Bahnbetriebs 

Meisten  Last  in  der  Expedition  macht  der  Stückgüterverkehr. 
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e  Moment  iu  Betracht  kommt M)  Die  Aufgabe  ist  hier  offen- 

liejeoigen  Systeme  zu  wählen,  welche  bei  aller  Sicherung  vor 

schleif  und  Verlust  in  volkswirtschaftlicher  Hinsicht  günstig, 

is  Publicum  möglichst  bequem  und  für  die  Verwaltung  durch 

ifichung  des  Diensts,  Ersparung  von  Arbeitskräften  u.  s.  w. 

rhst  wohlfeil  sind.  In  beiden  Beziehungen  bleibt  noch  viel 

inschen  übrig. 

•  Die  Kosten  der  Transportverwaltung  bilden  der  Kegel 

den  bei  Weitem  stärksten  Posten  der  Betri  ebsans- 

n,  in  Deutschland  nahezu  zwei  Drittel,  früher  etwas 

jetzt  etwas  über  60%,  mit  Schwankungen  nach  Bahnver- 

igen  von  c.  50— 75 %•  E*ne  Ersparung  an  ihnen  fällt 

fflr  den  Reinertrag  und  fiir  die  Möglichkeit  der 

treductionen  gewöhnlich  am  Schwersten  ins  Gewicht. 

I  aber  auch  in  grösserem  Umfange  möglich,  als  in  den  beiden 

en  Verwaltungszweigen. 

iuch  die  Ausgaben  der  Transportverwaltung  sind  t hei ls  per- 

lene, Besoldung  u.  8.  w.  der  Beamten,  theils  sachliche, 

titeren  einschliesslich  grosser  Summen  von  Taglohn  für 

t  \Y  erkvcrricl  ltungen.  Die  sachlichen  Ausgaben  Uberwiegen 

rr  Transportverwaltung  die  persönlichen  noch  stärker  als  bei 

»bn Verwaltung.87)  Sie  zerfallen  in  die  unmittelbaren  Kosten 

Aach  wegen  dieser  Umstände  in  Deutschland  mehr  Fahrpersonal  auf 

'-tth.  wie  mehr  Strockenpersonal  auf  der  Bahn.  Hier  rechnete  man  nach 
f  Tor  einigen  Jahren  2 — 3  Personenwagen  auf  1  Schaffner  oder  Bremser,  5 — 8 
Uta  aif  1  Begleiter;  in  England  und  Frankreich  dagegen  auf  1  Personenzug 

**hr  als  1  Obersch.  u.  1— 1  Sch.  oder  Bremser.  Landessitten  thun  hier  auch 

i.-jt-  L-  Publikum  rerbuigl  jetzt  auch  nein  Bebaffher  u  wurde  das  franz. 
MitnbjMcB  schwerlich  bevorzugen. 

»Beispiel.  Preuss  Ostb.  Ausg.  für  ges.  Transportvcrwalt.  1869  2131 

£95)  Tausend,  woron  auf  Besoldung  etc.  496  (1505),  sachl.  Ausgaben  1635 

Iiwnd,  mit  Ausschluss  der  Erganz.  d.  Betriebsmittel  1435  (4326)  von  i.  G. 

■Wl).  od.  pers.  A.  25'7°/e  (25  8)  u.  sachl.  Ausg.  74  3°/0  p4'2),  neml.  Feuerung 
«»«.315  (1171),  Schmieren  d.  Masch,  u.  Tender  24  (58),  Putzen  dsgl.  53 

Umieren  d.  Wagen  17  (136),  Reinigen  10  (25),  Beleuchtung  d.  Züge  17  (56). 

71  (195),  sonst.  Kosten  102  (249),  i.  G.  Kosten  der  Zugkraft  u.  der  Züge 

tWSl;  Beparaturkostcn  485  (1087),  Loc.  u.  Tender  282  (606),  Personenwag.  62 

L«w.  138  v»ll),  and.  2  (20);  Heiz.  u.  Reinig,  d.  Betriebsioc.  81  (122),  Wagen  - 

•  l«(27U  Entscbad.  im  Güterverk.  25  (35),  Drucksachen,  Boreaubed.  31  (88), 

12  (705)  Tausend  Thlr.    Bei  d.  nioderschl es.  ist  d.  Verhältnis»  d.  pers. 

«n-kuch  Ausg.  lexcl.  neue  Transportmittel)  in  1869  16  5  u.  89*6%,  bei  der 
217  o.  763,  sachs.  Staatsb.  18*4  u.  82*6,  baier.  305  u.  695,  wurt. 

•  "i>l.  bad   34'1  u.  65*9%.    Ganz  &leichml».  VoriMItng  der  Abgaben  BT- 
*  hier  m>ht     Nicht  uu« i-x-ntli«  h  versehieden  stellen  sich   unter  dem  Ein- 

»'  Fiftpeurcrhiltnisse  auch  die  Reparaturkosten  der  einzelnen  Arten  Fahrzeuge, 

,%W  (•.  1874^  bei  d.  niederschl.  B.  weniger  als  bei  d.  Ostbahn  für  Locom.  u. 
»       :  282  u.  428  :  606),  etwas  mehr  für  Personenwagen  <66  ;  62),  erheblirli 
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63R      2.  B.  2.  K.  18.  A.  Ei*;nb.  Verwaltung  der  Staatsbahuen.      2f.i.  ü! 

derZugkraft  (Feuerung  der  Loeomotiven,  Schmieren  und  l 

der  Maschinen  und  Tender),  der  Züge  (Schmieren  und  Re 

der  Wagen,  Beleuchtung  der  Züge,  Güterverladung);  in  die  I 

raturkosten  der  Fahrzeuge;  in  die  zu  einem  Theü  miiUL; 

den  laufenden  Betriebseinnahmen  erfolgende  Ergänzuu. 

Transportmittel,  also  Neubeschaffung  (nicht  nur  i 

solcher,  welche  indessen  richtiger  von  den  laufenden  A* 

ganz  ausgeschlossen  wird  j  ferner  in  die  Ausgaben  tfBr  H  ri 

und  Reinigung  der  Betriebst  ocalitäten ;  für  W 

miethe  an  fremde  Bahnen;  für  Entschädigungen  im  Pei 

und  Güterverkehr;  für  Drucksachen  und  BureaubedOr 

u.  a.  Diversa.  Diese  sachlichen  Ausgaben  lassen  sich  wici 

denjenigen  persönlichen  Ausgaben,  welche  sich  an  die  e:: 

Zweige  knüpfen,  zusammenfassen,  was  für  einzelne  Pur- 

richtigeres  Bild  gewährt. 

Besonders  wichtig  sind  die  so  gebildeten  Kosten  des 

liehen  Fahrdienstes  und  unter  diesen  wieder  diejenir 

Zugkraft.    Ein  Theil  dieser  Kosten,  besondere  fttr  die  Be^» 

des  Fahrpersonals  auf  den  Zügen  —  zahlreicheres  Aufsteht^ 

bei  unvollkommenerem  Bau  und  Fahrmaterial für  Reparativ 

der  Loeomotiven,  Tender,  Wagen  —  etwas  leichterer,  t« 

unvollkommenerer  Bau  der  Fahrzeuge  bei  leichtem  Rahnbaa 

gelegentlich  für  Miethe  fremder  Wagen  —   Ersparung  an  I 

für  Betriebsmittel,  also  an  stehendem  Kapital,  Seitens  einer  i 

und  einfacheren  Bahn58)  — ,  für  Entschädigungen  bei  L: 

hängt  wieder  mit  den  in  §.  254  besprochenen  Principien  in 

der  Bahnanlage  zusammen:  bei  dem  intensiven  System 

dieser  Kostenbetrag  kleiner  als  bei  dem  extensiven 

z.  B.  in  England  kleiner  als  in  Deutschland  sein.  Erspar; 

an  diesen  Kosten  hängen  also  unter  Umständen  von  dem  L 

gang  zu  vollkommenerem  Bahnbau  und  Fahrmi* 

ab,  wofür  das  oben  Entwickelte  gilt  Ein  weiterer  Theil  dex  i 

ergiebt  sich  aus  der  Zahl  des  Fahrdienstpersonals,  wofBr  % 

mehr  für  Lastwagen  (250  :  138  Tausend:  hohlen  verkehr  u.  s.  w.  saf  4er  t 

1874  bei  beiden  Wagenarten  476  :  461  \  Gegen  Tagelohn  erfolgten  Werkrcrr*. 
i.  d.  Transportverw.  bei  d.  Üstbahn  1869  für  472,  niedcrschl.  fur  32*.  kaa* 

Sachs.  215,  wart.  275  Tausend  Thlr. 

m)  Sonst  hängt  die  Benutzung  fremder  Wagen  weseutL  von  <i  f«fr»^ 
Durchfuhrverkehr  einer  Hahn,  Grösse  der  letzteren  ab;  daher  me^t  r*rkala» 

grössere  Benutzung  fremder  Wagen  bei  den  Privatbahnen    Bei  d.  Maats*  in 

d.  niederschl.,  haunov.,  westfäl.,  >ä«  hs.,  bad.  gross,  bei  d  and  bedevtrod  U*« 
d.  wart.,  baier.,  nass. 
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irtckiichten,  gesetzliche  Vorschriften  mit  massgebend  sind,  aus 

Hube  der  Besoldungen,  der  Preise  des  Brennstoffs  u.  s.  w., 

iher  allgemeine  Landes-  und  Zeitverhältnisse  entscheiden,  end- 

m  dem  mehr  oder  weniger  sparsamen  Verbrauch  von  Brenn- 

.öel,  Schmier-  und  Putzmaterial  u.  s.  w.,  wo  sich  ein  ratio- 

\u  System  von  Kokes-,  Oelprämien  u.  s.  w.  vortheilhaft 

öen  hat.59) 

j.  262.  —  3)  Die  Gewichtsmasse  des  Transports« 

les  und  nützliches  Gewicht. 

Im  Lebrigen  wird  die  Höhe  der  Fahrdienstkosten 

atlieh  mit  bestimmt  durch  die  Gewichtsmasse,  welche 

<ien  Eisenbahnen  bewegt  wird.  Namentlich  ist  diese 

tthtsmasse  für  die  Kosten  der  Zugkraft,  der  Züge,  der 

•aratur  und,  innerhalb  gewisser  Grenzen,  auch  für  die  Zahl 

Fahrüienstpersonals,  also  für  die  Besoldungssumme40) 
Heidend 

We  zu  bewegende  Gewichtsmasse  zerfällt  bei  der  Eisenbahn 

*i  jeder  Transportleistung  in  das  sog.  todte  und  nützliche 

«bt.  Letzteres  begreift  die  Gegenstände,  deren  Bewegung 

ick  der  ganzen  Transportleistung  ist,  welche  daher  der  Trans- 

fcternehmung  den  Ertrag  geben:  bei  den  Eisenbahnen  mithin 

Personen  (Passagiere)  und  die  Güter.  Das  todte  Ge- 

aamfasst  die  Transportmittel,  mittelst  deren  die  Beförderung 

utttilichen  Gewichts  bewerkstelligt  wird:  bei  den  Eisenbahnen 

/  Wc  Kosten  der  Zugkraft  (Bes.  u.  Löhne  d.  Maschinenmeist.,  Locoinotiven- 

Hem»r,  Prämien,  Reisegelder,  Arbeitslöhne,  Reparaturkosten  d.  Loc ,  Tender. 

»Ji'tfü betrieb,  Repar.  d.  Wasserst,  Brennst.,  Schmier-  u.  Putzmat.)  betrugen  in 
lifen  bei  allen  Bahnen  1S5S  29  6,  1S69  25*4%  sämmtl.  Betriebs-  ,  il  s  und 

'  -«--r  Transportausg. ;  bei  d.  Staatsb.  1SB9  27fi  von  allen,  45*8%  v.  letzterer 
I  Aof  Brennstoff  kam  ein  Drittel  der  Ausg.  der  Zugkraft.  Durch  die  ueuer- 

1  /  ̂Schiebungen  der  Preise  u.  Löhne  haben  Bich  diese  Quoten  verändert,  vor- 
b«.  stark  durch  das  abnorme  Steigen  der  Kohlenpreisc.  —  Auf  d.  preuss. 

kj  T»r  d.  Ausg.  f.  Transportvcrwalt.  im  Ganzen  p.  KU.  5241,  Privatb. 
«*<rw  32hT.  Privatb.  in  eigener  Verwalt.  3920,  im  Durcbichn.  1522  Thlr.. 

*'-'»!  Thlr.  in  1N73,  3704  Thlr.  in  1*72,  Zunahme  1871  sogen  ls70  1P38. 

:  ---^..ä  isTj  10-04,  I S7.'i  gegen  1^72  1 130,  I b74  gegen  1873  8*39%  Em  J, Ausgaben  absolut  u.  relativ  gefallen,  i.  Durcuschn.  3914  Thlr.,  ako 

**       13  45%  veniger.  —  Ueber  die  Vortheile  des  Priimiensystoms,  das  jetzt 

tratet  ist  fur  einen  unter  einem  gew.  Max.  bleibenden  Verbrauch  an  Brenn- 
ta  »  v  v  8-  Perrot,  Eisenbahnrel.,  S.  152  1F.,  157  11.  Ersparuug  bei  der 

»es.  au  durch  Schmierpramicn  in  2  Jahren  32,000  Thlr.  ( Verbrauch  bei 

♦*^  A.-hsmcüen  IS02  29,000,  bei  9%  Mill.  1S09  5723  Thlr.!).  S.  auch  unten 
*„  y-^er,  schale,  3.  A.,  S.  457.  Die  Locomotivführer  beziehen  iu  Deutsch- 

*  t^'m  Thlr.  fest,  ebensoviel  u.  mehr  an  Prämien,  die  Feuerleute  250—500 
.  l'räniea. 

*►!         ™d»**ten  fast  das  gleiche  Dienstpersonal ,  mögen  die  Wagen  voll 



638         2.  B.  2.  K.  18.  A.  Eisonb.  Verwaltung  der  Staatsbahnen.  §.  261 

also  das  Eigengewicht  der  Fahrzeuge,  wie  Locomotiven,  Tl 

Wagen,  deren  nothwendigen  Bedarf  an  Brennstoff,  Wasser,  dii 

Geräthe  und  Geschirr  u.  s.  w.,  ferner  das  Zugpersonal. 

Das  zu  erstrebende  Ziel  ist  nun  bei  jeder  Transport 

eine  günstige  Gestaltung  des  Verhältnisses  des  ti 

zum  nützlichen  Gewicht,  oder  wenn  diese  Forderung  1 

drei  einzelnen  Theile  zerlegt  wird:  erstens  ein  mögl 

geringer  absoluter  Betrag  des  todten  Gewichts 

namentlich  des  Eigengewichts  der  Wagen  u.  s.  w.;  zweiten 

möglichst  starke  Ladungsfähigkeit  der  Wagen,  i 

und  im  Verhältniss  zum  todten  Gewicht;  drittens  eine 

liehst  grosse  wirkliche  Belastung  der  Wagen  dun 

nützliche  Gewicht  oder  eine  dem  entsprechende  Ausnut 

der  Ladungsfähigkeit.  Je  günstiger  diese  drei  Punci 

stellen,  desto  höher  der  Reinertrag,  auch  bei  gle 

Bruttoeinnahme,  desto  grösser  ferner  der  Spielraa 

Tarifreductionen,  selbst  bei  gleichem  Frachtquai 

und  desto  leichter  möglich  eine  höhere  Bruttoeinu 

ganz  ohne  oder  ohne  entsprechende  Kostens teigera 

Bei  den  Eisenbahnen  ist  das  Streben  nach  jenem  Ziel  fa 

licher  Weise  ganz  besonders  wichtig,  aber  seiner  Erfüllung 

auch  eigentümliche  Schwierigkeiten  in  den  technischen  Bediu: 

des  Eisenbahnbetriebs,  namentlich  bei  „eisenbahnniässiger"  Seh 

keit  des  Transports,  entgegen.41) 

a)  Das  Eigengewicht  der  Wagen,  einschliesslic 

Locomotiven  und  Tender,  ist  aus  technischen  Gründt 

ganz  enormes:  nothwendig  vorwaltende  Verwendung  von  Ei 

grossen  Massen;  Nothwendigkeit  solidester  Constructioo,  wa, 

fach  wieder  starke  Eisenverwendung  bedingt;  Erforderniss 

erheblichen  Schwere,  um  einen  entsprechenden  Druck  aoe 

leeren  Wagen  auf  den  Schienen  auszuüben  und  eine  genü 

Tragfähigkeit  und  Widerstandsfähigkeit  bei  schneller  Be* 

beladener  Wagen  zu  bieten  u.  dgl.  m.  Es  lässt  sich  darin 

Fortschritte  der  Technik  eine  Verminderung  erzielen,  abe 

Grenzen  dieser  Fortschritte  scheinen  eng  gezogen  zu  sein.  J 

Anforderungen,  welche  bei  entwickelterem  Verkehr  in 

41)  S.  im  Allg.  Webers  Schule.  3.  A.,  Kap.  9—11,  u.  cL  gen.  Sc&rito 

Individualis.  d.  Bannen  u.  Secundärbahnen.  Das  Ges.  der  Extensivität  n.  b>tft 

gilt  in  gewissen  Fällen  auch  bei  dem  Fahrmaterial,  was  mir  W«b< 
seinem  Verlangen  nach  Generalisirung  in  demselben  nicht 

beachten  scheint. 
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iterials  stärker  hervortreten,  nemlich  grössere  Tragfähigkeit 

j^eo,  grössere  Dampfkraft  der  Locomotiven,  rascheres 

u,  seltenere  Reparaturen,  damit  das  Material  beständiger 

ast  sein  kann  u.  s.  w.,  lassen  sich  th  eil  weise  gerade  nur 

tlfe  gleichzeitiger  Erhöhung  des  Eigengewichts 

,  theilweise  verhindern  sie  wenigstens,  dass  das  Eigenge- 

n  demjenigen  Maasse  vermindert  wird,  wie  es  bei  gleich- 

en Anforderungen  obiger  Art  möglich  wäre.43) 

Die  Stärke  der  Ladungsfähigkeit  und  ihr  Verhält- 

am  Eigengewicht  der  Wagen  lassen  sich  zwar  auch 

ern,  aber  ebenfalls  in  nicht  sehr  weiten  Grenzen,  wie  sich 

3i  Ebengesagten  schon  ergiebt.  Auch  hierüber  entscheiden 

.he  Momente,  sowohl  in  Betreff  der  einzelnen  Personen-  und 

agen,  als  der  ganzen  Züge,  das  Locomotiven-  und  Tender- 

I  hier  zum  todten  Gewicht  geschlagen.43) 

^ispiele  aus  d.  preuss.  Eisen  bahnstatistik.  Durchschnittsgewicht  eines  preuss. 

-nvagens  p.  Achse  1869  596,  progress.  Zunahme,  1869  71  7,  1875  822, 
•Vi.  3  9  u.  4  24  Centn,  r ,  Kosten  der  Neubeschaflung  (also  zu  verzins.  Kap.) 

1*59  962,  1S69  1018,  1871  11«»:;  Thlr.,  p.  Platz  566,  547  u.  568  Thlr. 

r*n  Verminderung ,  welche  sich  aus  rerhältnissmäss.  stärkerer  Zunahme  der 

i  (1  erklärt».  Bei  Staats-  u.  Privatb.  gleiches  Gewicht,  bei  einzelnen  Bahnen 

bfenchied:  bei  neuen  Bahnen  grösseres  Gewicht  (l,  B.  1S69  Bebra -Han. 
;  Achse,  4  4  p.  Platz,  Ostb.  1875  bez.  90  1  u.  4  54  Centn.),  was  olfenbar 

kr«  erster  Bauart  u.  grösseren  Anforder.  an  die  Leistung  u.  Ausdauer  der 

ri^unmenhänft.  —  Durchschnittsgew.  eines  Gepäckwagens  p.  Achse  1S59 

f'l>  72*».  1875  79  8  Centner  (Min.  1869  nach  Bahndurchschn.  55,  Max.  85  C, 

l  621  u.  90*7),  eines  bedeckten  Güterw.  54  4,  616  u.  65  8  (Min.  1869 

u.  70  2,  Entw.  wie  bei  Personenw.,  1875  bez.  37  5  u.  74*8),  eines  offenen 

'  4M,  49  6  u.  534  (Min.  1869  36  8,  Max.  58  7,  1875  bez.  35  u.  63'5). 
J^rtskuaten  s  am  mtl.  Guterw.  p.  Achse  1859  486,  1865  496,  1869  (incl.  neue 

W2,  1875  500;  in  dieser  Stabilität  des  Preises  bei  grösserem  Eigengew.  und 

.tiligkeit  (Ann.  43)  zeigt  sich  der  Einfluss  d.  techn.  Fortschr.  u.  der  Concurr. 

.'Jbaaanstaken.  —  Die  Locomotiven  hatten  1859  im  D.  221,  1869  300, 

■  -  Pferdekraft,  da»  grösste  Eigengewicht  einer  Loc.  mit  Feuer  und  Wasser 
t»50.  1869  900,  1^75  856  Centner.  Das  Gewicht  ron  Wasser  und  Kohlen 

i<i — 100  Centner  u.  darüber;  bei  rascherem  Fahren  u.  seltenerem  Aufenthalt 

zage)  nuss  dies  Gewicht  natürlich  auch  steigen.  Die  Zahl  der  von  einer 

■iarchschnittl.  durchlaufenen  Nutzmeilen  war  1859  2395,  1865  28b2,  1873 

iotzkiL  (270»  MeiL),  1875  18,797  (2506  MeiL),  eine  Steigerung,  die  wieder 

•••••c::  voraussetzen  wild  (Di«  neuerl.  Abnahm,  wohl  v.  Zutritt  neuer, 
k  fraquent  Bahnen  zu  erklären. 

Ife  Ladungsfähigkit  der  Güterwagen  ist  erheblich  gestiegeu  u.  stärker  als 

■^*iti|ieit .  —  der  Hauptfortschritt  Die  folg.  Zahlen  stehen  etwas  unt  d. 

1  isr  Einrechn.  der  Bahnen  d.  neuen  Pro?. ,  die  wirklich  zu  vergleichenden 

•  lüich  <in  klein  wenig  ungünstiger.  Gepäckwagen  allerdings  LadnngB- 

e  a.  Achse  1859  45  6,  1869  53  3  Centn.,  Zunahme  16*9%»  «l»g[L  des  Eigengew. 
w  1*71  Ladungsfähigk.  p.  Achse  56*7,  1875  53  6,  also  Gluichbleiben  d.  Ladungs- 
h»  Zaaahme  d.  Gewichts;  —  aber  bedeckte  Güterw.  1859  u.  1869  Ladf, 

UM  Centn.  Zun.  45'6ü/0,  dsgL  des  cig.  Gew.  nur  13  6ü/0*  1875  Ladf.  90  2, 

st  \m  14*0 •/„.  während  d.  cig.  Gew.  sich  um  6'8°/o  erhöhetc;  —  off.  Guterw. 
m%  \m  64  6  u.  89.6  C,  Zun.  %  38  7,  dsgl.  d.  eig.  Gew.  14  8%;  1875 
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cj  Die  Ausnutzung  der  Ladungsfdhigkeit  hängt  6^ 

vornemlich  von  gesellschaftlichen  und  wirthscbtiti  I 

Umständen  ab.    Hier  bieten  sich  wegen  der  Verschied; 

der  Gesellschaftsclassen  der  Reisenden  und  df; 

schiedenen  Voluminosität  und  Schwere  ond  dt* 

schiedenen  Werths  der  Güter,44;  ferner  wegen  u 

schiedenen  natürlichen  Richtungen  des  Güterrok'  i 

Ganzen  und  in  seinen  Hauptarten,46)  wegen  der  rerschie  i 

Zeiten  im  Jahre,  in  denen  sich  Personen   und  Gtter  i 

gemäss  vornemlich  auf  den  Bahnen  bewegen  and  wegen  <i 

unvermeidlichen  längeren  Leerstehens  der  Wagen  rj 

Stationen,46)  eigenthümliche  Schwierigkeiten  weiche  die  En: i 

Ladf.  97  a,  Zun.  seit  1869  7'6°/0,  Zun.  d.  Eigengew.  5°/0.    Wahret  a  \ 

der  50er  Jahre  ein  olf.  Güterwagen  bloss  eine  lJuiungsfahigkeit  voa  c  1><* 

eig.  Gew.  hatte  (genau  1490/0)'  natto  er  1 669  fast  die  doppelte  «gen.  IM*, 

bedeckten  Güterw.  war  dasselbe  Verhältniss  damals  knapp  lOO0'^,  1>69  \:%  , 

hatte  d.  off.  Güterwagen  lS2°/0  seines  Gew.  Ladt,  d.  bedeckte  137%,  Jl 
wog  auch  um  18G9  noch  ein  Güterzug  von  2t)  Achsen  bedeckter.  $0  A.  I 

mit  1  Loc.  u.  Tender  dnrehschn.  c.  3900  Centner,  bei  einer  LadongsüL.  ! 

4300  C,  also  ein  Verh.  von  0  91  :  1  des  todten  zum  nützlichen  Gewicht  t  j 

Ladung,  die  kaum  vorkommt;  dagegen  von  2*21  :  1  bei  der  prenss.  IK~ :  l 
belastung  v.  41%.  —  Bei  den  Personenwagen  ist  natürlich  das  Verl  I 

Eigen-  zum  nützl.  Gew.  viel  ungünstiger  u.  wie  aus  Anm.  42  hervorgeht  : 

noch  ungünstiger  geworden.    Eine  Achse  trug  1^59  Personcngewichi  U1. 

Pers.)  25*5,  L869  27  75  (Kaumerspar,  bei  3.  u.  4.  Qsase),  d.  h   bez.  42~5  *. 

des  jeweil.  Eigengewichts.    Ein  Personenzug  von  30  Ach>en  wiegt  mit  L<- 
c  3200  Centner,  die  Personen  in  ihm  durchschu.  (>:J0  C„  also  todtea  tarn  i- 

wie  3'85  :  1,  bei  d.  preuss.  Durchschnittsbesetzung  von  bloss*  26  ,V  „  d<r  1 
gar  wie  14  7  :  1,  d.  h.  um  einen  Menschen  zu  befördern,  rnoss  man  i.  V 

10 fache  seines  Gewichts  mitschleppen!    Im  J.  1S69  beförderten  die  prrer 

ein  nützl.  Gewicht  von  fast  11  Milliarden  Centn.  1  Meile  weit,   zu  weira-t 

aber  30  Milliarden  Centn  todtes  Gewicht  mitgeschleppt  wurden. 

**)  Die  Hauptclassen  der  Guter,  die  Kohproducte  d*s  Acker-,  For*- 

die  Baumaterialien,  Düngstotfe,  die  fremden  Verzchrungs-  Geweitwu-f 

waaren,  Baumwolle,  Fabrikstoll'c  u.  s.  w.i.  die  Fabrikate  u.  s.  w.  verlange* 
Räume,  verschiedenen  Schutz,  also  th.  bedeckte,  th.  oÜene  u.  *vO»s  »  '  I 

Wagen,  verschieden*  Schnelligkeit  des  Transports,  was  Alles  nei«* 

nutzung  d«T  Wagen  erschwert  u.  bidirect  das  todto  Gewicht  venrrds^rL  -  1 
gilt  vom  Wagen  classODSystem  des  Personenverkehrs, 

46  Z.  B.  für  die  W  agen,  welche  Getreide  aus  dem  Binncalaad  ZU  £r 
den  Seehäfen .  Kohlen  aus  den  Bergwerksgegenden  nach  den  Industn  <x 

fehlt  die  Rückfracht  ganz  oder  theilweise,  oder  die  Colonialwaaren  c.  K*tr.u 

die  in  der  Gegenrichtung  gehen,  verlangen  wieder  andere  Uacvn.    I>aJ>'T  i* 

rückwärts  (..Ballastfahrt").    Aehnliche  Verhältnisse  oft  in  Seehafen .  Ka  r= 

Getreide-,  Flaehsexp.  u.  mit  schwachem  Import  (Ostseehafen,  au**  r  StrCr 

46 )  Z.  B.  im  Personenverkehr  die  Wagen  in  einer  Richtung  stark  i>«tt  - 

reise-,  u.  umgekehrt  später  im  Heimreiseverkehr;  in  d.  anderen  RKhüax  * 

zeitig  wenig  Frequenz.    (Berl.-Anh.  in  d.  Richtung  von  Berlin  im  So*»-' 
Berlin  im  Herbst).    Aehnliches  im  Güterverkehr.    Das  oftmalirr  Leern«*' 

Wagen  auf  den  Stationen,  das  mitunter  10 mal  so  lange  Zeit  währt,  an  **■ 

wegung  sein,  hängt  mit  diesen  u.  mit  den  in  vor.  Anm.  erwähnten  CsMtfs** 

der  zeitraubenden  Be-  u  Entladung  und  mit  dem  Vorhandensein  z*hlrrtritf>- 
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ieals,  d.  b.  der  vollständigen  Ausnutzung  der  Ladungs- 

eit  hindern.   In  dieser  Hinsicht  muss  man  sich  vor  Illusionen 

*  )  Aber  die  Weiterentwicklung  des  Verkehrs  selbst 

doch  zu  einer  Annäherung  an  das  Ziel.  Ferner  kann 

ttubahnverwaltung  dazu  selbst  mächtig  beitragen  durch 

ichtige  Tarifpolitik,  durch  welche  sie  einen  gar  nicht 

i  reu  den  Verkehr  erst  hervorruft  und  einen  ihr  sonst 

üenden  an  sich  zieht.48)  Sonst  wird  die  Ladungsfähigkeit 

igen  nur  zu  einem  geringen  Theile  ausgenutzt  bleiben,  was 

wrärtig  bei  uns  noch  sehr  zn  beklagen  und  wenigstens  doch 

*u  noch  zu  vermindern  möglich  ist.4y)    Das  Verhältniss 

*  fcrecMedenen  Transportbedurfnissen  zusammen  und  bewirkt  natürlich  ein 

■■±  grosser  Kapitalien.  Daher  die  Wichtigkeit  der  richtigen  Disposition 
?a  Wagenpark,  mittelst  telegraph.  Ordres,  Wagenstrafmiethe  für  Ueber- 

jt  der  Frist,  binnen  deren  Wagen  von  einer  fremden  Verwaltung  zurückge- 

ht müssen  u.  dgL  m.    Weber,  Sec.-B.,  S.  2$,  berechnet,  dass  die  Güter- 

10 °/t  der  Zeit  im  Jahre  wirklich  fahren,  in  Preussen  29,  in  Oester- 
Tifc.   Mitwirkend  in  Deutschland  die  Zersplitterung  d.  Verwaltung,  was 

»de  der  Staats  bahnen  u.  des  Reichseisenbahnplans  mit  betonen.    S.  Note  47. 

Per  rot  nicht  genügend  thnt  in  s.  Vorschlag  der  Personentarifreduction ; 

<r  auch  Scholtz  a.  a.  0.    Auch  die  Anhänger  der  Reichsbahnen  haben  mit- 

te natürlichen,  durch  kein  Verwaltungssystem  zu  beseitigenden  Gründe 

Lrti  noth wendig  unvollständigen  Ausnutzung  der  Ladungsfähigkeit  nicht 

Ttuüigt,  u.  darum  der  Zersplitterung  der  Verwaltung  zu  viel  Gewicht  bei- 

Lnes  widerlegt  Weber  durch  einen  Vergleich  mit  dem  centralisirten  Bahn- 

nakreichs,  Priv.-.  Staats-  u.  Reichsb.  S.  70. 

Ellies  mit  Erfolg  geschehen  in  d.  Einführung  der  4.  Wagenclasse  für  d. 

»"hr.  im  System  billiger  Retoutofflete,  In  -1er  Gewfthrang  defl  Pfennig- 
curife  für  Massenprodocte  u.  s.  w.    Aber  das  Geschehene  ist  noch  nicht 

Beispiele  der  Ausnutzung  der  Ladungsfähigkeit  nach  d.  preuss.  Statistik, 

s  Sitz-  bez.  Stehplätzen  (4.  Gl.)  der  preuss.  Personenwagen  auf  allen 

T^r-len  benutzt:  1859  31*2,  1865  29  1,  1869  (inei  Bahnen  d.  neuen  Prov.^ 

<h  »t%  also  sogar  Abnahme     1869  Staatsb.  27-2  (Min.  nass.  210,  Max 
*  %  Privatb.  unt  Staatsverw.  23  5,  and.  Privatb.  26  5  (Min.  Cosel-Oderb.  14  8, 

«'S  Beri.-Potsd.-Magd.h  1875  die  3  Kategor.  bez.  2 16  (Min.  Ostb.  19*  1, 

r-l  25  4),  26*0  jl  235%.  —  Die  wirkl.  Belastung  sämmtl.  Güterwagen 
m  tu  in  Procenten  der  Maximalbelastung  (Ladungsfähigk.)  1859  41  5,  1865 

>«'J  41    1875  41  2,  also  auch  kein  Fortschritt  (d.  kleine  Rückgang  rührt  von 

'b.  d\  neuen  Bahnen  her).  1869  Staatsb.  32'9  (Min.  Bebra -Han.,  eben 

«vl.  sonst  Ostb.  31*6,  Max.  Saarbr.  58  4  —  Kohlenverk.) ,  Privatb.  unter 

46,  and.  Privatb.  39*8%  (Min.  18  4  Tannusb.  (Frankf.-Wiesb  ),  Max.  54% 

•fafefV   1S75  die  9  Kat.  bez.  38  8  (Min.  Frankf.  -  Bebra  30  6,  Max.  Saarbr. 

-  i(r7  —  40  9%    ̂ acn      deutschen  Eisenbahnstat.  für  1869  u.  1874  waren 
Lavagen  der  baier.  Staatsb.  zu  c.  207  u.  21T,  d.  bad.  zu  27  8  u.  254. 

»*.  n  22i  u.  22*4,  d.  wart,  zu  27  6  u.  24  4%,  d.  preuss.  Staatsb.  1874  zu 
-U  (Ostb.-Saarbr.  B.)  besetzt;  ähnlich  bei  d.  au  sserpreuss.  Privatb.,  nur 

u  mig en  Fällen  über  30%.  Durchschn.  all.  D.  Privatb.  in  Staatsverw.  1874 

\  ..-rw.  23'9ß;    Btvai  stärker,   früher  bflfl  55— 36%,  \m  -1.  "M<ti. 
t.  aast  »uch  unter  30%,  Durchschn.  1874  22  67,  holl.  Staatsb.  2182,  Warsch.-. 

*«•/••   Die  Güterwagen  waren  belastet  1869,  bez.  1874:  bei  d.  baier. 
*m*.  4131,  bad.  29  u.  359.  sächs.  30  u.  413.  wart.  461  u.  427%. 

*f»»t.  TWwTm— rk   l  41 
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zwischen  todtem  und  nützlichem  Gewicht  ist  solange  uocb 

ungünstiger,  als  es  nach  der  Natur  der  Eisenbahnen  ohnehin 

mus8,  oder  m.  a.  W.  der  Betrieb  bleibt  zu  tbeuer.  die  Ri 

zu  klein,  wenigstens  theilweise  deshalb,  weil  der  T 

zu  hoch  ist.  Demgemäss  sind  vor  allen  an  die  Staatsbab 

wiohtige  Anforderungen  für  die  Tarifpolitik  zu  stellen, 

sehr  im  volkswirtschaftlichen  als  im  finanziellen  Interesse,  §. 

§.  263.  —  D.  Gesammte  Betriebsausgabe  und 

lichkeit  ihrer  absoluten  und  relativen  Verminder 

Fasst  man  die  einzelnen  Zweige  der  ELsenbahnverwaltnDg 

sammen,60)  so  ergiebt  sich  hinsichtlich  einer  Vermin  dem  ng 

laufenden  Betriebsausgaben  und  der  Herbeiführung  e; 

günstigeren  Verhältnisses  der  letzteren  zur  Bru 

einnähme  Folgendes:61)  
j 

bei  d.  ttbr.  deutschen  u.  österr.  Privatb.  zieml.  dieselben  Zählen  wie  bei  d.  f 

Max.  österr.  Südb.  4935  bez.  45  68,  südöstl.  Staatsb.  49-05  ,  Aussig -TepÖt 

bez.  4S'0%. 

M)  Die  gesammten  Betriebsausgaben  waren  nach  der  axutl.  preuss.  I&a 
Statistik  in  1874  p.  KU  bei  d.  Staatsb.  7924,  Privatb.  unter  Staatsverw.  S450.  P 

in  eig.  Verw.  6063,  im  Durschschn.  7012  ThlrM  nach  älterer  Berechnungsmethüde 

gegen  6584  Thlr.  in  1873,  575S  Thlr.  in  1872.  daher  Zunahme  1S73  gegen  H 

14-35,  1874  gegen  1873  um  5*91  %.  Im  J.  1875  ist  d.  Betriebsausgabe  di^e* 

wichen  auf  6224  Thlr.  (6184),  d.  h.  gegen  1874  11*2%  weniger.  —  Die  i}n 
der  Betriebsausgabe ,  welche  bei  allen  preuss.  Bahnen  auf  die  3  grossen  T 

tnnc-szureiire  fallt,  war  in  °/_ : 

1859J    von  der 

1865}  Gesammt- 
ausgabe 

von  der 

Betriebs- 
ausgabe 

Allg.  Verw. 62 
Bahnverw. 

31-9 

Transportverv 

61-9 

65 

30*9 

62*6 

83 

30*6 

611 

6'8 

3M 

62-1 

62 

29-9 

639  • 

61 
29  7 

641 

64'2 

66 

29'2 

6-8 285 

647 

74 

29*7 

629 

1869J 

1869' 

1871 
1872 
1S73 

1874 
1875) 

Die  ausserord.  Gehalts-,  Lohn-  u.  Preissteigerungen  seit  1871  haben  die  Befliß 

gaben  der  Eisenbahnen  sehr  erhöht.  Seit  1875  ist  aber  ein  allgemeiner  Ruck 

eingetreten,  bes.  wegen  sinkender  Preise  (Eisen  u.  s.  w.).  Das  Verhältnis*  d«r 

nahmen  zu  den  Ausgaben  hat  sich,  trotz  der  meist  erfolgten  absoluten  und  rd 

Steigerung  auch  dieser,  bei  dem  stärkeren  Steigen  der  Betriebskosten  ungtinsaf* 

stellt.    S.  u.  §.  272,  273.   Bei  allen  preuss.  Bahnen  war 
G«g.-Betr.-  p.  Kilom.  p.  Nute-  p. 
Ausg.  Bahnling«  Kil.  Wi 

Mill.  Marie  Mark  Mark  KiL 

1867  97'4  13,887  2*15  H 

1869  1340  13,044  2*03  5<Q  - 

1871  1767  14,946  2'27  S*Ö 

1873  268-2  19,752  2*58  6D 

1874  297*7  21,036  2*62  M 

1875  2948  18,673  2*51 

w)  Die  preuss.  amtl.  Eisenbahnstatistik  gestattet  noch  andere  G 
gesammten  eigentl.  Betriebsausgaben,  welche  für  die  Fragen  im  Texte 
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Bei  gleichbleibender  Beschaffenheit  der  ganzen 

anläge  (§.  254)  wird  nur  in  Ausnahmefällen^  bei  bisheriger 

lhafter  Verwaltungsorganisation,  durch  Verminderung  der 

tcn-  and  Arbeiterzahl  und  beider  Gehalte  und 

?eine  Ereparung  zu  erzielen  sein.  In  der  Regel  wird  dieser 

:e  Ansgabeposten  bei  steigendem  Verkehr  und  wegen  der 

endigkeit  der  Lohnsteigerungen  in  der  Gegenwart  absolut 

*en  and  wegen  des  letzteren  Uni  Stands  möglicher  Weise 

relativ,  d.  h.  von  der  grösseren  Bruttoeinnahme  eine 

e  Quote  beanspruchen,  eine  gerade  bei  uns  schon  Ende  der 

uhre  in  Aussicht  stehende  Möglichkeit,  die  sich  seitdem  in 

a  Umfange  verwirklicht  hat. 

Dagegen  wird  eine  absolnte  und  relative  Verminde- 

der  Betriebsausgaben  auf  folgende  Weise   zu  er 

sein: 

Dnrcb  Vervollkommnung  der  Bahn  anläge  und 

ahrmaterials  in  der  Weise,  dass  in  Folge  kost- 

.rerer,  aber  dauerhafterer  erster  Construction 

bende  Kapital  mehr  vorwaltet,  §.254.  Dann  werden 

r blichen  Bahnunterhaltungs-  und  die  Reparaturkosten  des 

iterials,  ferner  manche  Beaufsichtigungskosten  (also  persön- 

isgaben)  sinken.  Diesen  Erspar ungen  ist  zwar  der  grössere 

rf  an  Zinsen  f  ttr  das  er  h  öhte  A  n  läge  kapital  gegen- 

0  «teilen.  Allein  es  wird  dabei  doch  schliesslich  oft  eine 

Tiog  übrig  bleiben.  Diese  zu  erzielen,  ist  auch  der  eine 

•weck  einer  solchen  Umgestaltung  der  Bahnanlage.  Der 

Hauptzweck  dieser  Massregel,  die  Bahn  für  den  Ver- 

leistungsf  äbiger  zu  machen,  führt  aber  zu  erhöhter 

:>  einnähme  und  damit  zugleich  wieder  zu  einem  günsti- 

1  Verhältniss  der  Ausgaben  zur  Einnahme. M) 

:^Ji  den  Rubriken:  Besoldung,  —  Diäten.  Arbeitshilfe  etc..  —  Materielle  Ver- 

*wm.  —  Unterhaltung  d.  Bahnanlagen,  —  Kosten  d.  Bahntransports,  —  Unbe- 

A^abe.  —  Die  Quote  für  Besoldung  ist  nach  vorübergehendem  FaUen  1875 

»torfc  als  :  282 •/<>•  Die  sachl.  Anspben  können  durch  dauerhaftere  Con- 
■ lata  u.  Material  u.  durch  d.  Accord-  u.  Pramiensystem  etwas  eimässigt 

3  tb*ol.  Betrage.  Kelatir  ist  die  Ausg.  f.  Unterhalt,  d.  Bahnanlagen 

•  1*7  16,  1871  13*4,  1875  U'6*/0.  Die  Ausg.  f.  Bahntransp.  ist  zeit- 

*"1—  74  absolut  u.  relativ  am  Meisten  gestiegen,  jetzt  wieder  bes.  stark  ge- 
<W27,  1871  27«.  187,1  29*7,  1874  29  1,  1875  269%. 

iai  «atist  Vergleichungen  lässt  sich  der  Einfluss  der  vollkommeneren  Bahn- 

«f  flfe  absolute  u.  relative  Höhe  der  Bahnunterhalt.  u.  Reparaturkosten  nicht 

■  M*r  SU  h«  rh»-it  erkennen.   Hlet  können  nur  spedeUe  ÜntersuchungeD  In 
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644      2.  B.  2.  K.  18.  A.  Eisenb.  Verwaltung  der  Staatsbahnen  S  HS.!<  ; 

b)  Durch  ein  umfassendes,  rationelles  Accordverfiirt 

Arbeitsleistungen  und  Prämiensystem  fflr  spar- 

Materialverbrauch  können  viele  sachliche  AusgiU; 

in  der  Bahn-,  namentlich  aber  in  der  Tran  sportrer? 

annähernd  auf  den  unumgänglichen  M  i  n  i  m  al betra. 

gemindert  werden.    Es  gilt  dies  im  Allgemeinen  von  ailei 

Ausgaben,  bei  denen  durch  Controle  von  Oben  höcfet? 

Innehaltung  eines  gewissen,  nicht  zu  niedrig  ?»: 

nen  Maximalverbrauchs  an  Material  und  eine  bei:. 

Durchschnittsqualität  der  Arbeitsleistung  en< 

werden  kann.    Um  einen  geringeren  Materialverbrauch  t... 

höhere  Qualität  der  Arbeitsleistung  und  die  aus  Beidem  re-: 

Ersparung  zu  erzielen,  empfiehlt  sich  das  Accord-  und  Pri: 

system  auch  hier,  weil  es  das  eigene  Interesse  der  Art* 

Beamten,  besonders  der  Unterbeamten  erweckt.    Auch  na:: 

der  Prämien  bleibt  dann  doch  eine  Ersparung  für  die  Vc.i 

übrig.    Immer  neue  Gebiete  erweisen  sich  diesem  System  * 

lieh.    Durch  die  bessere  Qualität  der  Arbeitsleistung  "kam,  -i 
lieh  auch  an  Arbeitskraft,  daher  an  persönlichen  Ai 

für  Besoldung  u.  s.  w.  gespart  werden.  Uebrigens  darf* 

System,  wie  es  wohl  vorgekommen,  auch  nicht  zu  viel  • 

werden,  denn  die  Summe  der  auf  diese  Weise  mögliet*: 

rungen  ist  doch  keine  für  das  Ganze  so  sehr  bedeutende 

c)  Den  grössten  Vortheil  in  jeder  Hinsicht  muss  die  ; 

gere  Gestaltung  des  Verhältnisses  des  todteoic: 

liehen  Gewicht  im  Transport  und  die  absolute  Vermied 

des  ersteren  bieten,  weil  sie  die  Selbstkosten  de«  Tis 

und  die  Quote  der  Ausgaben  von  der  Bruttoeinnahme  Ttrc 

Diese  Frage  ist  wegen  ihres  Zusammenhangs  mit  der  Tat 

auch  volkswirtschaftlich,  nicht  nur  finanziell  mc 

einzelnen  Fall  ergeben,  wie  weit  obige  Sätze  in  Wirklichkeit  zutreffen.  Da« 

Bahn,  die  bisher.  Sorgfalt  iL  s.  w.  Üben  ebenfalls  einen  Einfluü  aas,  d*  kl' 
zelnen  zu  ermitteln  ist    S.  Note  51. 

**)  S.  Per  rot.  Eisen  bah  nref.  S.  157  ti.  u.  die  dortigen  int  eres*.  MkH 
fier.  d.  Rhein.  B.  (s.  o.  Note  39).  Hier  ist  d.  Primiirungssystem  für  fjsars  i 

eingefohrt  für  Locomotivenfuhrer  n.  Heizer  in  Betr.  d.  Brennstofi»  bea  L*  < 

hei/ung;  für  erstere  i.  Betr.  des  Oels  beim  Schmieren  der  Looom.  :  ftr  l 

Betr.  d.  Oels  beim  Schmieren  der  Wagen ;  für  ökon.  Ausführung  der  Ca» 

arbeiten  des  Oberbaus  f.  Wirter  -u.  Weichensteller,  Arbeitsrottenfuhm  *  *i 

endl.  Accordpräm.  verf.  beim  Betrieb  auf  d.  Centralgüterstat  Coln,  t  4  Var* 

getchäft  u.  d.  Ladegeschäft  Manche  Schwierigk.  bei  d.  Einfahr.,  bes.  in  V*s*^ 

Arbeiter  ;  mehrf.  t/9 — '/«  der  gegen  eine  Maximalsumme  erzielten  Erspar*,  «a  l 

u.  Arbeiter,  die  «ich  darein  nach  gew.  Quoten  theilen.    Sehr  gfcnst.  Efljtfe-- 
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Tarifwesen. 

haftlich  (für  die  ßahnunternehmung  oder  die  dabei  be- 

eil Beamten)  die  wichtigste.    Einer  befriedigenden  Lösung 

en  mnss  daher  doch  die  Aufmerksamkeit  in  erster  Linie 

et  sein. 

19.  Abschnitt. 

Eisenbahnen.  Fortsetzung, 

r&rifwesen  und  finanzielle  Ergebnisse  der  Staatsbahnen.1) 

-  §.  264.  Tarifwesen.*8)  A.  Uebliche  Grundlage 
iben.  Die  Feststellung  des  Preises  der  Transportleistungen 

bricht  d.  §.  251—258  der  6.  A. 
*rr  hochwichtige,  für  Theorie  und  Praxis  schwierige  Gegenstand  ist  noch 

:  -iend  vom  volkswirthschaftl.  Standpunctc  ans  untersucht  worden  und  kann 
ia  den  allgemeinsten  Umrissen  Aufnahme  finden,  muss  dies  aber  auch 

» i-.  mit  Rücksicht  auf  den  Character  dieses  Werks.  Bei  den  Domänen, 

»  privatwirthsch.  Einnahmezweigen  finden  sich  die  analogen  Abschnitte, 

km  Folgenden  bes.  <L  gen.  Arbeiten  von  0.  Michaelis,  Schäffle  (bes. 

ii  0,  239  ff.),  Perrot,  Scholtz  u.  die  meisten  Sehr,  in  Note  1,  Abschn. 

f  Garcke.  compar.  Berechnungen  d.  Kosten  d.  Pers.-  u.  Gütertransporte 

«>ciib.,  z.  Beurtheil.  d.  Frage  über  d.  zuläss.  od.  mögl.  Minimalsatze,  Berlin 

Scheffler,  d.  Transportkosten  u.  Tarife  d.  Eisenb.,  untersucht  auf  Grund 

sresulL,  Wiesb.  1860,  ders.,  Statist  Beitrage  z.  Eisenbahntaritfrage,  Braun- 

h73.  —  Westphalen,  üb.  Güterbeweg.  auf  Eisenb.  u.  ders.  Erläuter.  z. 

•äcL,  Beitrag  z.  Lös.  d.  Tariffrage,  1870,  72.  —  Schüller,  d.  natttrl.  Höhe 
ihutarife,  Wien  1872.  —  Mulvany,  Deutschi  Eisenbahntarittrage,  Düssel- 

4.  —  Kasse,  die  Frage  d.  Tariferhöh,  auf  d.  preuss.  Eisenb.,  Jena  1874 

i-hr  Jahrb.  XXII).  —  Gehe,  die  Tarifwirthsch.  auf  D.  Eisenb.,  BerL  1875 

:kU  —  Reitzenstein,  d.  Gütertar.  d.  Eisenb.,  Berl.  1873.  —  Barychar, 

-.^sr  d.  Selbstkosten  des  Betriebs  d.  österr.  Elisabeth-Westb. ,  in  der  Tüb. 

»73  ;W\  S.  102  ffM  mit  den  Zusätzen  ?.  Schaffle;  letzterer  in  s.  System 

—  v  Bilinski,  d.  Eisenbahntarife,  Wien  1875.  —  Krön  ig,  d.  Differ.- 

Eisenb.,  BerL  1877.  —  Th.  Petermann.  Sachs.  Eisenbahnfragen,  Differ.- 

Leipz.  1876.  ders.,  die  Schattenseiten  d.  neuen  Tarifsyst  f.  d.  Güterverk., 

Ml«  —  Vielzache  Erörterungen  d.  Tariffragen  in  "den  H  and  eis  kämm  er- 
c  i  letzten  Jahre,  bes.  bei  Gelegenheit  der  Frage  der  Tariferhöh.  1873, 

^aa  Verhandlungen  d.  Deutschen  Handelstags,  yolksw.  Congr., 

''t  d.  Beic hseisenbahnamts  u.  Tarifenqueten.    Aus  allen  diesen 

r  irho  Materialiensamml.  in  Hirth's  Annalen.  z.  Th.  mit  selbstand.  Verarb., 

'  hart.  1S74 — 76,  so  Tromm  er,  krit  Beitr.  z.  Verständn.  d.  Eisenbahnw., 

Tarife.  Jahr*.  1875,  S.  569,  1057.  Jahr«.  1876,  S.  121.    -  Gutachten 

i-tocummiss.  v.  Dec.  1875,  Jahr*.  1876,  S.  463,  596.  —  üeber  d.  engL 

**«  bes.  Cohn 's  Werk,  nam.  B.  II,  Kap.  3  pass.,  S.  318,  über  d.  Tarif wes., 
*S2  aber  die  Cnausführbarkeit  der  Zogrondelegung  des  Princips  der  Selbst- 

'Mi  die  relative  Berechtig,  des  Werthtarifprinc,  ebend.  in  Kap.  2  über  die 
Fraren  der  Trennung  des  Fahr-  u.  Frachtverkehrs,  S.  88,  über  Wagen- 

112,  aber  Besorg  der  An-  u.  Abfuhr  durch  die  Bahnverwalt.  selbst  S.  85, 

Hm%  powers"  S.  68.    Ich  habe  mich  z.  Th.  durch  C  o  h  n  's  Werk  u.  durch 
•wrooa  W  d.  deutsch.  Priv.-Bahnen  gegen  den  sogen,  „narürl."  (els.-lothr.) 
*"kr  «1s  da  ich  die  vor.  Ausgabe  bearbeitete,  davon  überzeugt,  dass  die  Be- 

-'i       Selbstkosten  all  Grundlage  d.-r  Tarif.-  u.rneml.  nur  rom  Staate- 

*Ttf»ffl  ro  erwarten  ist,  dasa  aber  eine  gewisse  Berücksichtig,  des  Werths 
dock  auch  hier  statthaft  bleibt  (bes.  Cohn  II,  455).    Mir  scheint  aber, 

das  Selbstkostenprincip  zu  sehr  zurückschiebt:  als  Ziel,  dem  man  sich 

IwTiünihern  kann,  halte  ich  es  fest 
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erfolgt  bei  den  Eisenbahnen  wie  bei  den  meisten  anderen  g 

Verkehrsanstalten  nicht  wie  im  gewöhnlichen  Verkehr  in 

einzelnen  Falle  nach  speciellem  Uebereinkommen  der  Bah 

der  Frachtgeber,  sondern  nach  Taxen,  welche  in  den  sog.  Ti 

zusaiiimeDgestellt  und  veröffentlicht  werden.  Die  eigenthil 

Natur  des  Eisenbahntransports,  wo  eine  Menge  Personen  m 

schiedenen  gehörende  Güter  für  eine  Transportgelegenheit 

zug)  zusamniengefasst  und  die  Reihenfolge  dieser  Trai 

streng  geregelt  werden,  rechtfertigt  und  bedingt  die* 

wesen.  Mit  Taxe  und  Tarif  steht  die  Eisenbahnunteroc 

aber  schon  wieder  anders  da,  als  eine  gewöhnliche  wirthsch 

Unternehmung  mit  ihrer  Preisbestimmung:  die  Einwirke 

Concurrenz  wird  nothwendig  von  vorneherein 

weniger  directe. 

Als  Grundlage  des  ßahntarifwesens  dient  bißb 

gegenwärtig  noch  fast  ausschliesslich  die  Messung  des  W 

der  Transportleistungen  für  den  Beanspruche 

letzteren,  wobei  folgende  Momente  als  massgebend  gelten: 

1)  Die  von  dem  Transportobject  mit  dem  Fahrmaterial  zi 

gelegte  Entfernung,  also  die  Weglänge.  Nur  aus 

weise  finden  hiervon  Abweichungen  statt:  a)  theils  in  gering 

Fällen  zum  Zweck  der  Abrundung  der  Tarifsätze;  b)  theils 

der  besonderen  Kostspieligkeit  einzelner  Wegstre 

indem  die  wirkliche  Weglänge  und  die  tarifmässige  Länge 

schieden  wird,  so  dass  z.  B.  eine  kleine  kostspielige  We£ 

im  Tarif  als  eine  längere  betrachtet  wird;  c)  theils  im  Dif 

ti altarif System,  wo  die  Taxe  Hör  die  Transportleistn 

Personen-,  namentlich  aber  im  Güterverkehr,  besonders  für  lä 

Strecken,  niedriger  angesetzt  wird,  als  es  der  Bemessw 

Werths  der  Transportleistung  nach  der  Weglänge  unter  Innel 

des  allgemeinen  Tarifsatzes  entspricht. 

2)  Auf  gleicher  Weglänge  die  Schnelligkeit  der  l 

derung,  also  die  beim  Transport  (bei  Gütern  einschii 

der  Einschiffung  und  Ausschiffung)  verbrauchte  Zeit. 

Massstab  ist  beim  Personen-  und  Güterverkehr  fast  allgemeü 

nicht  immer  ganz  consequent  in  Anwendung  (Schnellzug,  Fei 

zug,  Eilgut,  Frachtgut).  1 

3)  Bei  gleicher  Weglänge  und  gleichem  Zeüverbranc 

Sicherheit  des  Transportobjects  vor  Beschädigung  & 

(offene,  bedeckte  Güterwagen  etc.)i  und  die  Bequem 
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nnd  Annehmlichkeit  des  Reisenden  im  Personenverkehr 

»cn  System). 

I  Die  Art  and  Beschaffenheit  des  Transportobjects, 

amit  verbundene  Expeditions-  and  Manipulations- 

it  and  die  Fähigkeit  des  Transportobjects,  einen 

>$en  Tarifsatz  zu  ertragen:  Unterscheidung  von  Per- 

a-  and  Güterverkehr,  a)  Im  ersten  massgebender 

:  das  Individuum,  daneben  Berücksichtigung  des  Alters 

r.  Erwachsene),  mitunter,  aber  selten,  des  Berufs,  Standes 

er  ökonomischen  Lage  u.  a.  m.  (Auswanderer,  Schüler,  Mili- 

b>  Im  Güterverkehr  massgebender  Factor:  das  Gewicht, 

cü  aber  Berücksichtigung  des  Volumens  (Sperrgut),  der 

ohtionsarbeit,  dann  namentlich  des  ungefähren  Werths 

ats  and  der  davon  abhängigen  Transportabilität 

ier  Fähigkeit,  bei  einem  gewissen  Tarifsystem  mehr  oder 

er  weit  oder  eventuell  gar  nicht  versandt  werden  zu  können 

reaclassification  der  Tarife,  insbesondere  nach  dem 

i  der  Waaren;  Normalgut,  ermässigte  oder  billigere 

tür schwere  und  Waaren  niederen  Werths  —  d.  h.  „ge- 

rn spezifischen  Werths"  —  oder  für  sog.  Massen produete). 

er  principielle  Mangel  dieser  Grundlage  unserer  heutigen 

irile  liegt  darin,  dass  hier  das  eine  Element,  welches  bei 

terthhestioimung  eines  wirtschaftlichen  Guts  (daher  auch 

uspurtleistung)  in  Betracht  kommt,  zu  ausschliesslich  seine 

i*ichtigung  gefunden  hat:  dasjenige  Element,  welches  die 

des  Taasch wertbs  und  Preises  nach  Oben  bestimmt, 

b  der  Gebrauchswerth  für  den  Begehrer  und  die 

Haftfähigkeit  des  letzteren.  Diese  Gestaltung  des 

^hotarii" wesens  ist  sehr  characteristisch  und  verräth  wieder 

h  die  Monopolnatur  der  Eisenbahnunternehmung. 8 ) 

Iii  andere,  den  Tauschwerth  und  auf  die  Dauer  den 

uaeh  Unten  hin  begrenzende  Element  ist  der  vom  Anbieter 

'<oc  Prod  actionskostensatz  für  das  Gut.  Dieser  Satz 

'war  in  den  vier  Momenten,  welche  die  Grundlage  unserer 

'ti  Coha  II.  5S7  ff,  über  die  Motive  der  Tarif bestimmung  in  England,  nach 

-*ea  Eigennutz  als  der  vorherrschende  Factor  anerkannt  Im  Einzelnen  die 

i«  Beweisführung  für  das  im  Texte  gegebene  Unheil  Die  principielle  For- 
-:  U»t  die  wesentlichen  Momente  doch  scharfer  herrortreten.  Cohn  wül 

"  Kenctien  gegen  die  „Aufstellung  v.  Gesetzen"  nicht  dazu  gelangen,  womit 

'- I  mit  Unrecht  die  Ziehung  eines  (wenn  auch  nnr  vorläufigen)  „Facif 

■H«  .indoctiTem"  Dntenuchung  unterbleibt. 
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Tarife  bilden,  etwas  mit  berücksichtigt  aber  im  Ganten  nod 

ungenügend  und  im  Einzelnen  höchst  willkübrlieb ,  so  m 

bisherigen  Differentialsystem  und  in  der  bestehend* 

Classification  der  Gütertarife,  besonders  in  derjenigen 

Wert  he.  Dieses  zweite  preisbildende  Element  ist  aber 

unzureichenden  Wirksamkeit   des  Concurrenzprincips  im 

bahnwesen  nicht  ordentlich  zur  Geltung  gelangt.  Den 

soll  gerade  durch  das  Staatsbahnsystem  wieder 

werden. 

§.  265.  —  B.  Rationelle  Grundlage  des  Tarifwe 

Die  Aufgabe  einer  rationellen  Tarifpolitik  der  Staatsbahnen  # 

1)  im  Allgemeinen,  d.  b.  im  gesammten 

grössere  undconsequentere  Berücksichtigung  der 

ductionskostensätze  oder  der  Selbstkosten  der  Tt 

portleistungen  für  die  Tarifbildung.  Im  volkiw 

8chaftlichen  Interesse  ist  die  thunlichste  Annähe 

Tarife  an  diese  Selbstkostenbeträge,  d.  h.  an  gewisse  Mi 

sätze,  statt  wie  bisher  mehr  an  Maximalsätze  zu  verlang?; 

rein  gewerbliche  Standpunct  in  der  Verwaltung  der 

bahnen  spricht  für  eine  solche  Keduction  der  Tarife 

soweit,  als  daraus  eine  mehr  als  proportionale 

gerung  und  demgemäss  gerade  eine  höhere  Rente 

Dieser  Standpunct  ist  aber  nur  für  eine  Privatunternehmünr; 

für  den  Staat  ausschliesslich  massgebend,  was  eben  ein 

Grund  gegen  Privat-  und  fllr  Staatsbahnen  ist  Der  Stad 

vielmehr  eine  Tarifpolitik  annehmen ,  bei  welcher  das  voisij 

schaftliche  Interesse  selbst  dauernd  auf  Kosten  des  finißi 

gewinnt.  Ob  und  wieweit  dieser  Gesichtspunct  beim 

System  leiten  soll,  ist  im  concreten  Fall  und  entschied«4 

unter  Berücksichtigung  der  Finanzlage  zu  entscheiden.  Aocbl 

indessen  die  Tarife  aus  finanziellen  Rücksichten  nicht  -1 

noch  nicht  gleich  —  bis  auf  die  Selbstkosten  herabgesetxt 

so  kann  sie  der  Staat  denselben  wenigstens  mehr  nähert/ 

ihm  gewisse  Verkehrsvortheile  mit  einem   etwaigen  v* 

gehenden  Einnahme-  und  Reinertragsausfall  nicht 

kauft  sind,  was  bei  einer  Privatunternehmung  wegen  der  C 

heit  des  Ergebnisses  oft  der  Fall  sein  wird. 

2)  Die  Selbstkosten  der  einzelnen  Arten  von  lViä 

leistungen  sind  naturgemäss  manchfach  verschieden! 

Proportion  der  Selbstkosten  bildet,  wenn  auch  aieM 
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?e  Grundlage  der  Stufenbildung  im  Tarife,  so  doch 

ifii  ein  Moment,  das  neben  und  zum  Theil  statt  der 

'eil.  bisher  zur  Grundlage  der  Tarifstufen  dienenden  Mo- 

besonders  des  Werths  der  Transportobjecte  im  Gttterver- 

mehr  zur  Geltung  gebracht  werden  muss.  Dadurch  nähert 

?r  Bahntarif,  soweit  das  gegenwärtig  vor  einer  Amortisation 

hnkapitals  schon  zulässig  ist,  bereis  mehr  einem  Gebtthren- 

in  welchem  dieHfthe  der  Kostenprovocation  Seitens 

;natzers  einer  Verkehrsanstalt,  wie  bei  anderen  Gebtthren- 

n.  thunlichst  fllr  die  Höhe  der  Gebührensätze  mit  bestim- 

mt.*) 

266.  —  In  den  Selbstkosten  des  Transports  sind 

k  drei  Elemente  enthalten: 

Ein  Zinsbetrag  fllr  das  in  der  Unternehmung  steckende 

joch  nicht  amortisirte)  Kapital.  Dieser  muss  mit  Rücksicht 

l<  mit  der  Unternehmung  verbundene  Risico  den  üblichen 

«  für  beste  Sicherheit  tibersteigen,  aber,  wenigstens  bei 

)ahuen,  nicht  nothwendig  so  hoch  sein,  um  noch  einen  Unter- 

rgewinn  zu  enthalten.  Bei  uns  wird  der  Ansatz  von  5— 6°/0 

n.  Unter  Umständen  kann  indessen  auch  eine  höhere  Rente 

?1  gesteckt  werden. 6) 

;  Eventuell  ein  Amortisationsbetrag  für  dieses  Kapital. 

derjenigen  Privatbahn,  welche  nach  Ablauf  der  Concession 

Weiteres  an  den  Staat  heimfällt.  Bei  anderen  Privatbahnen 

i  Staatsbahnen  wäre  der  Betrag  unter  Umständen  entbehrlich, 

h  a)  wenn  die  Bahn  aus  den  laufenden  Einnahmen 

»mmen  im  Stande  erhalten  wird,  b)  wenn  eine  für 

zenügende  Ertragsfähigkeit  der  Eisenbahnen  für  immer 

r  ist  und  c)  wenn  die  Bahn  immer  so  verwaltet  wird, 

Im  für  sie  aufgenommene  Schuldkapital  hinrei- 

d  verzinst  wird.  Die  erste  dieser  drei  Bedingungen  lässt 

rftlllen,  *)  die  zweite  hängt  von  der  weiteren  Entwicklung  der 

'"«er  Gesichtspunct  scheint  mir  bei  Cohn  a.  a.  0.  zu  sehr  zurückzutreten, 
fc»  gelegentl.  Hinweisen  auf  einen  steuerartigen  Character  der  Tarifsätze 

ütibthnsystem  Vgl  II,  479,  bes.  430  (Vergleich  der  Tarifsätze  mit  Con- 

»Mwn).  In  Zukunft  überaus  nicht  unmöglich,  ebenso  wie  ehedem  bei 
*;.  i  142. 

1  B.  rar  Erziefong  grösserer  üeberschüsse  auf  guten  Strecken,  um  damit 

•  vhlerhter  Linien  zu  decken.  Auch  Nasse  a.  a.  0.  befürwortet  5°/0  «•  mit 

*i  t  Eraeoer.  6°/.. 

Mai  wird  bei  d.  preuss.  u.  andern  Pri?atbahnen  einsog.  Erneuerungg- 

*      reicher  bei  den  Staatsbahnen  (ausser  d.  sächs.)  fehlt.  *Auch  bei  dieeen 
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Technik  im  Communicationswesen  and  von  der  zukünftige 

tung  der  Volks wirthsc h all,  die  dritte  von  der  im  merwihre^ 

Aufrechthaltung  entsprechender  Tarife  ab.  Um  ■ 

Zukunft  das  in  den  Bahnen  steckende  Kapital  nicht  n  ml 

und  freiere  Hand  für  die  Tarifregelung  zu  gewu 

(Einführung  des  GebUhrenprincips  mit  massigen  H 

§.  242),  ist  daher  die  Einrechnung  einer  massiges  I 

tisationsquote  für  eine  nicht  zu  lange  Tilgeperiode  l| 

50  Jahre)  unter  die  Selbstkosten  auch  für  Ötaatebahnca  tc 

lenswerth. 

3)  Den  dritten  Bestandteil  der  Selbstkosten  bildet  äit 

fende  Betriebsausgabe,  einschliesslich  eines  geai 

den  Ersatzes  ITir  die  Abnutzung  und  Erneuere:; 

Bahn  und  des  Fahrmaterials,  wenn  letzterer  Posten  nietn 

unter  N.  2  besonders  eingesetzt  ist.  Dieses  Element  igt  du: 

bar  immer  nur  für  eine  bestimmte  Verke hrsgettiii 

auf  der  Bahn  (namentlich  u.  A.  auch  für  ein  besticJ 

Verhältniss  des  todten  zum  nützlichen  Gewieäi 

ermitteln  —  eine  an  sich  schon  recht  schwierige  and  mofc 

Aufgabe  der  Technik  und  Verwaltung.7)  Denn  die  Selbstk* 

erfolgen  in  Preussen  aber  nicht  unerhebliche  Verwendungen  für  tot»»»-«* 
Abnutzung  u.  dgL,  selbst  für  Neubeschaffungen  Ton  Fahnnaterial  au*  «i«  jd 
Einnahmen. 

')  VgL  darüber  bes.  d.  Schriften  v.  Garcke,  Scheffler.  Barychar  aj 
spec.  Berechnungen  enthalten.    Aus  d.  amtl.  preuss.  Eisenbahnatarist  i*  f- 

Theilo  der  Betriebsausgabe  der  Selbstkostenbetrag  des  Transports  ber-ecka* 

die  Kosten  der  Zugkraft,  1S69  1158  MilL  Thlr.,  auf  die  Cenacrao*  * 

last  010  Pf,  1S59  noch  021  Pf,  per  Centnenneile  Nettolast  0  3S.  fez  <* 
Letzterer  Betrag  wird  bei  einer  stärkeren  Durchschnittsbeladung,  welche 

nur  sehr  wenig,  die  Einnahme  bedeutend  steigert,  sofort  Fiel  guiwtigeL  Er  «ff 

z.  B.  bei  der  Ostb.  0  50,  Bebr.-Han.  0  S2,  dagegen  bei  niedere  hleÄ-niaV 

hannov.  0*44  Pf.,  wogegen  d.  Botrag  p.  Bruttocentnermeile  nur  rannt  rk  *  * 
012.  014.    Bei  Privatbahnen  mit  gunst.  Frequ.  u.  starker  Verlad  nag  nafc  H 

p.  Nettocentnenneilo  bis  auf  0  23  (Brutio  017,  Cöln-Mind.),  steigt  ab?r  iaxe  + 

Frequenz  bis  auf  132  (Brutto  0*2$  Pf.  Vorpomm.  B.).    Die  Selb-*kc*5*sn  " variiren  also  hier  fast  wie  1:6.    In  den  letzten  Jahren  seit  1871,  Sa***  * 

sind  die  Kosten  der  Zugkraft  bedeutend  gestiegen.    Sie  betrug  ̂  

preuss.  Bahnen  in  den  neuen  Maassen  u.  Gewichten: 
p.  Tons«  o.  K1L  tu  a  r, 

4 Summa 
MilL  M. p.  Kil. 

R»hnl. M. 

p.  Nutr- 

Kü. 
PW 

P-  »©- 

fönL 

Wagwn- »ca«-Kü 

P£ 
1S67 261 3714 5S 

13 
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ir: 
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td  sich  selbst  mit  dieser  Verkehr sgestaltung,  die 

seits  wieder  von  der  Tarifhöhe  abhängt,  während 

k  Nonnirung  der  letzteren  gerade  der  Selbstkostensatz  ein 

tlich  entscheidendes  Moment  sein  soll.  Diese  gegenseitige 

3-rigkeit,  in  welcher  die  Tarifhöhe,  der  Selbstkostensatz  und 

erkehrsgestaltung  stehen,  erschwert  die  Aufgabe  der  Tarif- 

ig sehr. 

lan  wird  sich  daher  darauf  beschränken  müssen,  zu  erforschen, 

ich  der  anter  bestimmten  Umständen  gefundene 

-tkostensatz  unter  hypothetischer  Annahme  so 

so  veränderter  Tarifsätze,  Bahnfreqnenzen  der 

•Inen  Tran  s  portobjecte,  todter  Gewichtsmengen 

Verhältnisse  des  todten  zum  nützlichen  Gewicht, 

u  diesen  Momenten  abhängige  Grösse  verändert 

reicher  Reinertrag  und  welche  Rentabiliät  alsdann 

lt  werden.  Nach  den  Ergebnissen  dieser  Untersuchung  sind 

solche  Tarifsätze  zunächst  versuchsweise  zu  wählen, 

oen  eine  gewisse,  hypothetisch  angenommene  Verkehrsent- 

iog  nnd  demgemäss  eine  in  Aussicht  genommene  Rente  wahr- 

lich eintreten  wird.    Von  der  Erprobung  des  Versuchs 

es  ab,  ob  man  die  einstweilen  angenommenen  Sätze 

'ad  festhalten  and  ob  nnd  wieweit  man  mit  Rücksicht  auf 

nanzinteresse  in  der  eingeschlagenen  Richtung  weitergehen 

umkehren  soll.  8)  Die  Grösse  der  jedesmaligen  einzelnen  Tarif- 

ienmg,  —  meistens,  aber  nicht  immer  nur,9)  einer  Tarifer- 

rang —  kann  auch  bei  den  Staatsbahnen  nicht  allein  von 

nrütschaftlichen  Erwägungen,  sondern  muss  zugleich  von  der 

-ies  dabei  gelaufenen  Risicos  der  Einbusse  ftir  die  Finanzen 

?her  von  der  ganzen  Finanzlage  abhängen. 

267.  Mangelnde  Ue bereinstimmung  des  bestehen- 

Tarifsy st ents  mit  dem  Selbstkostenprincip.  Die 

ic  der  Selbstkosten  zeigt  nun,  dass  diese  letzteren  durchaus 

immer  denjenigen  Momenten  proportional  sind,  welche  gegen- 

\  Jülich  jetzt  Cohn,  II,  540,  gegenüber  den  ausschweifenden  Reformproject. 

rrot  u.  Ähnlichen  in  England  (Galt,  Brandon),  womit  aber  die  BerUek- 

-  _*  des  Selbstkostenbetrags  nicht  ausgeschlossen  wird.    S.  o.  Note  2. 

Ii  der  Opposition  der  gewerblichen  Interessenten  in  Deutschland  getren  die 

-Unrn^en  der  Bahnen  1873  ff.  wird  die«  übersehen.    Es  ist  selbstverständlich 

it£  fjr^^i  ob  Staats-  od.  Privatbahnen  bestehen,  bei  einer  allgemeinen  l*reia- 

•.•  allein  gewisse  Leistungen  auf  dem  früheren  Stande  zu  halten,  wie  z.  B.  die 
1ü*t  stimme  ich  im  Frinc  Nasse  a.  a.  0.,  bes.  S  .  3  ff..  Sc  lief  Her  u.  A.  bei. 
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wärtig  zur  Messung  des  Werths  der  Transportleistnng  qbü 

Grundlage  unserer  Tarifsysteme  dienen  (§.  264). 

1)  Der  Weglänge,  über  welche  ein  Object 

ist  nicht  einmal  a)  der  unter  die  Selbstkosten  zn 

und  Amortisationsbetrag  proportional,  wegen  der 

gleichen  Kosten  der  einzelnen  Strecken, 

jetzigen  Strecken -Tarifsystem  —  statt  eines  etwaigen 

Systems  —  wäre  es  richtig,  diese  Ungleichheit  der  K 

Bildung  der  Tarifsätze  zn  berücksichtigen,    b)  Ebensowenig 

die  eigentlichen  Transportkosten  (einschliesslich 

Unterhaltung)  der  zurückgelegten  Weglänge  proportional 

Kosten  der  Expedition  sind  von  der  Länge  die» 

fast  ganz  unabhängig,  die  Kosten  des  Fahrdienst« ,  selb-: 

eigentlichen  Zugkosten,  sodann  diejenigen  der  Bahnver»! 

hängen  auch  nicht  immer  vorwiegend  von  der  zurückgelegtem 

länge,  sondern  oft  noch  mehr  von  den  Steigungsverhjütnissö 

Mitführung  todten  Gewichts  auf  bestimmten  Strecken  n.  dgl  ̂  

Die  rationelle  Tarifregelung  nach  den  Selbstkosten  führt  dabei 

einem  wohlbegrtindeten  Differential tarifsystem,  in  was 

die  Sätze  nicht  durchweg  den  Längen  der  zurückgelegten  >tra] 

proportional  sind.  J 

2)  Von  der  Schnelligkeit  hängt  wenigstens  ein  Theij 

Selbstkosten  des  Transports  (Zugkraft,  Sorgsamkeit  der  Ari« 

Abnutzung  des  Materials,  Zins  desselben,  verschieden  nick 

von  der  Schnelligkeit  mit  bedingten  Constrnction  u.  a.  m. 

Die  Tarifabstufung  danach  ist  also  berechtigt.    Sie  könnte  i 

wahrscheinlich  sowohl  den  wirklichen  Proportionen  der^ 

kosten,  als  in  diesem  Falle  auch  dem  Gebrauchswertbe  der  La£ 

gemäss  oftmals  richtiger  als  jetzt  durchgeführt  werden. 

schein  lieh:  nicht  gewiss,  weil  bei  einer  grösseren  PreiadJs 

zwischen  schneller  und  langsamer  Beförderung  die  Nachfrage  s 

ersterer  so  sehr  abnehmen  könnte,  dass  die  Bahn,  wenn  fiel 

schnelle  Beförderung  nicht  ganz  einzustellen  r«r 

was  rein  finanziell  oft  das  Vortheilhaftere  sein  kann,  sich  be 

geringeren  Differenz  und  niedrigerem  Tarif  für  diese 

leicht  besser  steht. 

3)  Im  Tarifcia 8 s en System  des  Personenverkehrs 

in  verschiedenartigen  Wagen  zu  versendenden 

die  Selbstkosten  des  Transports  (verschiedene  Kosten  und  S| 

gewichte  der  Wagen,  verschiedene  Ausnutzung  der  I^dnncÄ 
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Verschiedene  Manipulation  der  Guter  u.  s.  w.)  etwas  mit 

kichtigt7  aber  wiederum  nicht  durchgreifend  noch  auf  Grund 

pr  Berechnungen.  Die  Schwierigkeit  ist  nur  auch  hier  wieder 

«er  Nr.  2  angedeutete:  bei  einer  genau  den  bisherigen  er- 

Bgsmässigen  Selbstkosten  entsprechenden  Abstufung  der  Tarife 

m  demgemässen  genügend  hohen  Sätze  der  höheren 

pd  kann  die  Frequenz  in  letzteren  leicht  zu  sehr  abnehmen, 

Itnn  doch  wieder  niedrigere  Sätze  gerade  dieser  Classen  be- 

im Personenverkehr  lässt  sich  durch  Vereinfachung  der 

itttrng  de*  mittleren  Classe  (zweite)  vielleicht  einrich- 

i  Frequenz    und  Tarifverhältniss  der  einzelnen  Classen  zu 

ier  mit  herbeiführen.10)   Ein  grosser  Vortheil  läge  in  der 

ltigang  oder  wenigstens  in  der  Verminderung  der 

lassen  im  Personenverkehr  (ähnlich  selbst  im  Gtiterver- 

Denn  das  Classen  System  erhöht  unvermeidlich  die  Selbst- 

des  Transports,  weil  es  die  Durchschnittsmasse  des  todten 

bts  steigert,  die  Ausnutzung  der  Ladungsfähigkeit  verringert 

ag  Verhältniss  des  todten  zum  nützlichen  Gewicht  ungünstiger 

tet   Aber  unsere  Gesellschaftszustände  widerstreiten  dem 

ach  einer  einzigen  Wagenclasse.    Vielleicht  könnte  jedoch 

der  zweckmässigen  Einführung  der  4.  Classe  die  erste  fort- 

Im  Güterverkehr  kann  man  sich  wenigstens  auf  2  Haupt 

on  Wagen  (offene  uncTbedeckte)  beschränken;  daneben  etwa 

Hehwagen. 

)  Von  der  Art  und  Beschaffenheit  der  Transport- 

te  hängen  gewisse  Theile  der  Selbstkosten  des  Transports 

sbalb  die  Berücksichtigung  dieser  Momente  in  unseren  Tarif- 

en ganz  richtig  ist,  so  namentlich  die  durchgreifende  ünter- 

ang  von  Personen-  und  Güterverkehr.  Innerhalb  jeder  dieser 

Verkehrsarten  müsste  aber  das  Princip  der  Tarifregelung 

den  Selbstkosten  mehr  durchgeführt  werden.  Dies  erweist 

'»glich,  ohne  dass  die  in  Nr.  2  und  3  hervorgehobenen  Be- 

gebe r  tadelt  mehrfach  die  zu  gute  Ausstattung  der  deutschen  2.  Wagen- 

—shalb  die  erste  so  wenig  benutzt  sei.  In  der  That  ist  der  Unterschied  zwisch. 

k«*en  in  diesem  Puncte  wohl  zu  gering.  Um  so  mehr  spricht  für  eine  Auf- 
kt  1.  Cl.  Die  Zahl  der  Reisenden  1.  Gl.  sinkt  bei  einzelnen  deutschen  Hahnen 

.  der  Gesammtzahl,  ist  oft  nur  2 — 3,  im  D.  bei  d.  preuss.  Bahnen  1*6,  nach 

xeilen  3  1  o/0  (1869).    1875  kamen  in  Preussen  t.  der  Gesammtzahl  der  be- 
Personen  (excl.  Abonnenten)  bei  den  Zügen  mit  erhöht.  Fahrgeld  auf  die 

III  bez.  0-4,  19  u.  l  l°/0,  bei  den  Zügen  mit  ge  wo h  nl.  Fahrgeld  bez.  0'5, 

-  TV.  CL)  29-3,  mit  ermäss.  Fahrgeld  bez.  05,  7*6,  31  0  u.  13%,  Militärs 
Voa  3760-7  Mill  Personen-Kilometer  kamen  im  Ganzen  nur  113  3  MUI.  auf 
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denken  zu  störend  eingreifen,  in  Betreff  der  untern  Ciasse 

Personen-  und  Güterverkehrs,  also  der  vierten,  bedingt  der 

Wagendasse  bei  ersterem  und  der  Masse nprodn et e  (vorm 

geringeren  speeifischen  Werths)  bei  letzterem.  Demgemäss  vi 

hierfür  Minimaltarife,  die  den  Selbstkosten  möglichst  gena 

sprechen,  zu  verlangen  sein.  Durch  solche  Tarife  wird  auei 

die  stärkste  Frequenzzunahme  erzielt  werden  können,  indem  da 

ein  ganz  neuer  Verkehr  ins  Leben  gerufen  wird.  Dann 

auch  wieder  das  Verhältniss  des  todten  zum  nützlichen  Gi 

günstiger,  dadurch  der  Betrag  der  Selbstkoste»  niedrigei 

eventuell  eine  neue  Tarifermässigung  ohne  finanzielle  Eü 

möglich.  Bei  den  höheren  (lassen  des  Personen-  und 

wissen  Grenzen  auch  des  Güterverkehrs  muss  experime 

erprobt  werden,  wieweit  die  Erhöhung  der  Tarifsätze  derji 

der  Selbstkostensätze,  verglichen  mit  den  unteren  Classen,  d 

tional  sein  oder  aus  finanziellen  Gründen  davon  nach 

oder  nach  Unten  abgewichen  werden  kann  oder  muss. 

solche  Abweichung  lässt  sich  principiell  wohl  rechtfertigen 

z.  B.  einerseits  die  erforderliche  Deckung  der  Selbstkostet 

schliesslich  der  Verzinsung  u.  s.  w.  des  Kapitals)  für  den  g 

Betrieb  zu  erzielen,  anderseits  aber  im  allgemeinen  Interea 

untersten  Personen -Wagenclassen  und  die  Massengüter  de* 

meinen  Consums  und  der  Verarbeitung  billiger  zu  beto 

kann  eine  höhere  Tarifirung,  als  die  der  Steigerang  der  ' 

kosten  proportionale,  für  die  oberen  Wagenclassen  im  Pen 

verkehr  uud  für  die  werth volleren  Güter  wohl  statthaft 

Hieraus  ginge  eine  bedingte  Rechtfertigung  des  Waareni 

ficationssysteius  im  Gütertarif  (besonders  bei  Stückgütern 

vor,  aber  immer  unter  Festhaltung  des  Princips,  soweit  als  im 

den  Tarif  im  Ganzen  und  in  seinen  Stufen  den  Selbstkosten 

passen.  Uebrigens  würde  nur  unter  Umständen,  nicht 

wendig  allgemein  eine  absolute  Erhöhung  der  Durchschnitt! 

der  höheren  Personen-  und  Frachttarifciassen  aus  der  Ann 

dieser  Principien  folgen.  Im  Gegentheil  könnte  eventuell  m- 

ihnen  eine  Ermässigung  gegen  bisher  eintreten,  nur  dass  m 

nicht  leicht  ebenso  bedeutend  als  diejenige  der  unteren  Tarücli 

sein  würde.11) 

")  Vgl.  Cohn  II,  458  £,  479  ff.,  der  zu  einer  bedingen  Fusthaitung  de? 

princips  kommt.  —  Garcke,  a.  a,  0.,  S.  9  und  in  den  Tabellen  &  Sh  h| 
die  Kosten  der  Züge  nach  Achsmeilen  und  theilt  die  dabei  in  Betracht  komai 
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268.  —  C.  Auf  Grand  der  vorausgehenden  Erörterungen 

folgende  Principien    der  Tarifregelnng 

ld  3  ClasBcn  :  a)  solche,  welche  Ton  der  Länge  der  von  den  Zügen  zunick- 

en Touren  (d.  L  von  der  Fahrtlänge)  unabhängig  sind  und  sich  direct  nach 

«iscg  p.  Achsmeile  bestimmen  lassen  (oder  variabel  nach  den  Zuggattungen 

ml  Befeuerung  der  Locomotive,  Versorgung  derselben  mit  Wasser,  Putzen  u. 

•j  der  Locomotive  u.  Wagen  (Arbeit  u.  Material),  Reparaturkosten  der  Loco- 
:  Wa/ren,  einschliessl.  der  Unterhaltung  der  erforderlichen  Gebäude,  Beleucht. 

—  h)  Kosten,  d.  für  einen  bestimmt  begrenzten  Betrieb  v.  d.  Art  u.  Curs- 

l*n  unabhängig  sind,  neml.  Kosten  d.  Allg.  u.  d.  Bahnverwalt,  Verzins,  d. 

ip.  o.  Besteuer.  (im  Hauptbeispiel  Vi  HOL  Thlr.  excl.  Betriebsniat.  p.  Meile 

;  pffkaet);  —  c)  Kosten,  welche  von  der  Länge  der  Fahrt  abhängig  sind, 

nutz.  d.  Schienen  (vom  Verf.  aus  bes.  Grund  unt.  b  gestellt),  -  Zinsen  u.  Kr- 

fti-vtrten  d.  Locom.  u.  Tender,  dsgl.  der  Achsen  u.  Wagen,  Kosten  des  Zug- 
l  Die  Gesammtkosten  p.  Achsmeile  (für  wirkL  Wagenachsen,  excl.  Achsen 

L  n  Tender),  zu  denen  noch  ein  approzim.  Betrag  für  Kosten  des  Stations- 

rrvhlagea  wird,  stellen  sich  nach  der  Gattung  (Schnell-,  Pers.-,  Güterz.), 
Vhsenzahl i  des  einzelnen  Zugs  u.  nach  der  Bahnfrequenz  (dies  wegen 

i  c  genannten  Kosten)  wesentlich  verschieden.    Die  Kosten  (exl.  Stations- 

Ach  sm  eile  in  Thlr.  variiren  in  den  angestellten  Berechnungen  zwischen 

bei  V«  Mill.  Thlr.  bei  «/,  MilL  Thlr. 

Anlagecap.  p.  Meile  (excl.  Betriebsmittel' 
u.  5  %  Zins  u.  tag].  Frequenz  von  2  mal 

6  ZQgen  zu  50  Nutzachsen. 
Fahrtlänge 

Maxim.     Minim.        Maxim.  Minim. 

ix  t.  30  Pers.- Wag.- Achsen  .    .    0  2604       0  3119         0  8355  0*3870 
rl  Achsm   3000  300  3000  300 

>  Personenwagen-A  0  2923       0'8582  0*3674       0  4338 
ct.  Achim.   1800  180  1800  180 

L  r.  4s  Packwagen-A.  ....    0  2280       0  2753  0  3031       0  3504 
  3360  336  8360  336 

 03020       0*4168  0*3771  04914 
rL  Achsm.   840  84  640  84 

120  Güterwagen-A  01873       0*2574  0*2624       0  3325 
ti.  Achsm.   6000  600  6000  600 

1\  <iüterwagen-A.  0  2254       0  3563  0*3005       0  4314 
et  Arhsm   1200  120  1200  120 

m  Einnahme  preuss.  Personen!. 

»m.  1857    0  5733  —  — 

«  0*5183  —  - 

W   0*4433  —  —  — 

r^rzüge  1>57    0*2466  — 

R   0*2333  —  — 

*»  .   .    0*2233  —  — 

Jircke's  Berechnungen   den  Werth   von  Durchschnittszahlen  für  Preussen, 
»ich .  dass  die  Personentarife  damals  auch  bei  sehr  schwacher  Frequenz 

"  w  Bahn  einen  erklecklichen  Ueberschuss,  die  Gütertarife  aber  nur  bei 

•t-ii-nz  auf  billiger  Bahn  einen  massigen  Gewinn  gegeben  hätten.  Stärkere 

•  •f.-)  im  Güterverkehr  hingen  hÜM  ich  00  damtk  ron  der  Steigerung  der 
f  Tuiiembch  ab.    Die  Verminderung  der  Einn.  1865  und  1869  gegen  1857 

i  *fe  wohl  besonders  ans  der  allgemeineren  Verbreitung  der  4.  Cl.  im  Personen  - 

a-'t  ermäss.  Tarife  für  Massenproducte  u.  dgl.  m.  (für  1869  wirkt  auch  die 
i  i  Bahnen  d.  neuen  Prov.  ein).  —  Sehr  werthvoll  sind  die  Berechnungen 

ychar  a.  a.  0.  und  danach  die  Erörterungen  von  Schäfflc  im  Syst.  II, 

ki  r!    Die  d«.rt  -.>u"  \^n>-A  Daten  sind  für  einige  der  im  Text  besprochenen 
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wenigstens  für  S  taats  bahnen  12)  aufstellen.     Die  Annibis 

selben  würde  zu  einer  eingreifenden  rationellen  Tarifrtforn  fli 

(I.)  Personenverkehr. 

1)  Eine  niedrigste  Wagenclasse  (die  bisherige  viem  i 

einem  den  Selbstkosten  bei  einer  gewissen  Verkehregestatamrj 

liehst  nahekommenden  Tarifsatze  einzuführen.  Aach  diese  q 

sollte  jedoch  den  aus  humanen  und  sanitären  Rücksicht«  j 

wendigen  Grad  der  Annehmlichkeit  bieten  (so  namenükt 

statt  Stehplätze).  Die  Zahl  der  höheren  Gassen  ist 

möglichst  auf  zwei  zu  beschränken.  Der  Tarifsatz  derselbe*! 

zu  demjenigen  der  niedersten  Classe  mindestens  im  Verhitt 

der  relativen  Selbstkosten  stehen,  soweit  finanziell*  | 

sichten  dies  durchzuführen  erlauben.  Eine  Erhöhung  üteH 

Maass  hinaus  ist  statthaft,  wenn  dies  zur  Erzielung  der 

digen  Durchschnitts-Rentabilität  der  Bahn  nöthig,  anter 

auch,  wenn  es  zur  Ermöglichung  zweckmässiger  Tarifermi»^ 

für  die  unterste  Wagenclasse  oder  im  Güterverkehr  erwtwd 

2)  Die  Tarifregelung  nach  der  Distanz  bleibt  i*m 

leitende  Hauptprincip,  das  jedoch  nur  mit  wesentlichen  IM 

tionen  durchzuführen  ist.  Namentlich  sind  a)  niedrigere, 

statthaft  und  auch  finanziell  zweckmässig  a)  zwischen  nabex 

mit  sehr  lebhaftem  Localverkehr  (theilweise  erfüllt  im  Sjsai 

Retourbillete,  der  Abon nementskarten),  daher  r«at 

auch  im  Interesse  der  Decentralisation  des  Wohnangswe*© 

Grossstädte  und  zum  Zweck  eines  Bruchs  des  städtischen  Wotaj 

bodensmonopols; ,s)  ferner  ß)  für  grössere  Entfernung 

der  feste  Distanzensatz  per  Meile  verhäitnissmässig  eti 

nicht  zu  stark,  abnehmen  kann  (mässiger  Differential 

Retourbillete14);  Reisebillete ),  jedoch  nur,  wes* 

soweit  als  die  Selbstkosten  gleichfalls  abnehmen. 

Tarifproblcuio  unmittelbar  zu  benutzen.    VgL  z.  B.  die 

bestehenden  Tarif  der  Ost  Westbahn  und  einem  der  Leistung 
eb.  S.  589. 

")  Bei  Pri  rat  bahnen  wird  danach  durch  die  staatL  Tanfpoimk  te&$ 
sein.  Aber  die  Erwerbsnatur  derselben  wird  mehr  oder  weniger  oatl«4 

Schwierigkeiten  machen. 

lÄ)  Also  ein  wichtiger  soci apolitischer  Gesichtspun«:    S.  mmMt% 

legung  I,  §.  352  ff.  J 

**)  Bei  denen  jedoch  die  Beschränkung  auf  zu  kurze  ZeitJiwg  (•■^n 
oder  auf  d.  Personenzüge  oft  noch  die  Benutzoarkeit  ganz  vereitelt  Obvl 

Deutschland  noch  mehr!) 

**)  Viel  radicaler  aber  auch  phantastischer  sind  die  oft  ron  üui  Ajl 
holten  Vorschlage  Perrot  »,  s.  z.  B.  Eiseubahnref.  S.  191.    Nack  A*** 
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krt  b)  sind  höhere  Sätze  auf  ganzen  Linien  und  auf  einzelnen 

ken,  welche  theuer  zu  bauen  oder  zu  betreiben  sind,  auch 

>noreform  wird  hier  eine  Bahntarifreform  proponirt,  mit  Zugrundlegung  eines 

:*n  Zonensystems  oder  ganz  ohne  Rucks,  auf  die  Entfernung.  Für  den  Personon- 
^isf  P.  anfangs  2  Entfernungsstufen,  bis  10  und  Uber  10  Meilen  vor,  mit 

fai  die  3  verbleib.  Classen  von  1  u.  2  Thlr.  für  1.  Cl.,  5  gr.  u.  15  gr.  für 

2  i  10  gr.  für  3.  CL ;  neuerdings  geht  er  noch  weiter  u.  plädirt  für  3  Classen- 

fca  d.  preuss.  Staatsbahnen,  ohne  jede  Rucks,  auf  d.  Entfern.,  neml.  2  Thlr., 

t  i  gr.,  was  bei  gleicher  Frequenz  wie  1869  3,324,000  Thlr.  Einnahme  statt 

Thlr.  gäbe.    In  der  Motivirung  wird  richtig  betont,  dass  manche  Selbst- 

rar  nicht  von  der  zurückgelegten  W  erlange  abhangen,  bei  niedrigem  Tarif 

irr  ohne  entsprech.  Steigerung  der  Selbstkosten  viel  mehr  nützliches  Gewicht 

m.  also  eine  bessere  Ausnutzung  der  Ladefähigkeit  erzielt  werden  und  die 

■  Ausserord.  steigen  würde.    WahrscheinL  ist  Letzteres,  aber  P.  scheint  die 

-.:>■::  solchen  Tarifreform  gerade  im  Personenverkehr  zu  überschätzen. 
lotendes  Deficit  mochte  bleiben.  Denn  1)  die  Kosten  der  Bahnfahrt  bilden 

j  einen  —  u.  selbst  jetzt  schon  sehr  oft  nur  einen  geringen  —  Theil  der 

uc*ten  ron  Geschäfts-  u.  Vergnügungsreisen,  namentlich  bei  grösserer  Ent- 

v -.ahalb  die  Ermässigung  dieses  einen  Elements  der  Kosten  nicht  nothwendig 

«neu  sehr  zu  Tennehren  braucht;  u.  2)  die  rermehrte  Benutzung  der  Eisen- 

-heischt  doch  vor  Allem  mehr  freie  Zeit,  die  aber  für  Geschäfts-  und 
rr.^reisen  beschränkt  ist  Auch  hängt  immerhin  ein  wesentl.  Theil  der 

ron  der  zurückgelegten  Weglänge  ab,  weshalb  es  nicht  richtig  wäre, 

H-ment.,  ähnlich  wie  beim  Briefporto,  gar  nicht  mehr  im  Tarif  zu  berttck- 

i  Post  und  Eisenbahn  gestatten  hier  doch  nur  in  einigen  Puncten  einen 

-t  a.  unterscheiden  sich  in  anderen  sehr  wesentlich,  namentlich  aber  gilt  dies 

'vj&enverkehr.   Die  Durchführung  der  P.'schen  Vorschläge  würde  endlich  vor- 
i+m  weiterreisenden  wohlhabenderen  Publicum,  besond.  auch  den  Ver- 

reisenden zu  Starten  kommen,  was  von  zweifelhafter  Billigkeit  wäre.  — 

•r  ist  die  bedeutsame  Personentarifreform  auf  die  belg.  Staatsbahnen  vom 
die  allerdings  im  J.  1871  durch  das  gegnerische  Ministerium  (Ultramont.) 

.  ̂gängig  gemacht  wurde.  Sie  wirft  auf  Vorschläge  wie  die  eben  erwähnten 

wg«  Licht  Vgl.  den  cingeh.  Ministerialbericht  v.  10.  Dec.  1869  über  die 

Iii  1966  eingeführte  Tarifreform  in  d.  Sitzungsbcr.  d.  belg.  Repräsentanten- 

1*69—70,  p.  53 — 100,  ebendas.  d.  Debatte  einer  techn.  Gommission  darüber. 

iiraber  and  über  die  ganze  Frage  der  Personentarifermässigung  (gegen 

l Yoject)  in  meinen  bezQgl.  Aufs,  im  „Deutschen  Economist",  1S72,  Nr.  1 
■  ogegen  dann  Per  rot  polemisirte  in  s.  „Anwend.  d.  Pennyportosyst  auf  d. 

.atarif-,  Rost.  1873.  Ich  habe  es  nicht  für  nöthig  gefunden,  an  der  Dar- 

la  d.  6.  A.  (§.  255  Note  c)  etwas  zu  ändern.  —  Zu  d.  Tarifreform  wurde 

ti'Ntierung  durch  Ges.  v.  1.  Juli  1865  ermächtigt,  sie  erfolgte  durch  V.  v. 

1*566.  wurde  aber  vorerst  nur  theilweise  durchgeführt.  Die  Principien 
an  Stelle  des  festen  Distanzenpreises  v.  8,  6  und  4  cent  p.  Kilometer 

a  der  gewöhnt  Züge  trat  ein  Differentialtarif  mit  abnehm.  Sätzen 

t«re  Entfern.,  nemlich  für  d.  Linie  (zu  5  KU.)  bei  d.  ersten  10  Lieues  30, 

>  fcei  d.  zweiten  10  L.  15,  10  u.  7  5,  bei  d.  21.-  52.  L.  10,  7"/,  u.  5  Cent. 

'f  mit  20%  (bisher  25°/,)  Erhöh.,  aber  jetzt  versehen  mit  allen  3  01.  Für 
*raat  Verzehr  blieben  die  alten  Tarife  in  Kraft,  doch  war  nicht  zu  ver- 
dais  d.  Reisenden  vielfach  keine  durchgeh.  Billctc  mehr  nahmen,  sondern 

'■rtazen  d.  billigeren  Billete  des  inneren  Verkehrs  kauften.  Beispiele  der 

-  aacb  d.  3  Tar.  v.  a  1838,  b  1856  u.  c.  1866:  Brussel-Mecheln  die  3  Cl. 

><>.  60,  b  gewöhn!.  Z.  180,  130,  85,  c  dsgl.  180,  130,  85.  Brüssel- Ant> 

»  <>0,  200,  125,  b  gewöhnl.  Z.  350.  270,  185,  c  dsgl.  330,  225,  155. 

«ata  450,  300,  175,  b  470,  350.  230,  c  340,  235,  170.  Brussel-Oatende 
m.  350,  b  1000  ,  750  ,  500,  c  500,  336,  250  cent.    Die  einstweilen 

h  geltenden  Tarife  v.  1866  waren  indessen  etwas  anders  geregelt:  für 

7  Lieues  blieben  die  alten  Sätze,  f.  die  8.—  löte  L.  erfolgte  eine  wachsende 

.  aach  den  3  GL,  1.  CL  v.  0  3— 30  7,  2tc  v.  8'3-43'3,  3te  v.  9  4— 36  7  % ; 
»fttr.  FiMftiviMMtch.    L  42 
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volk8wirtb8cbaftlich  zfilässig  und  mitunter  finanziell  lneebn. 

z.  B.  bei  Brücken,  wo  auch  öfters  schon  höhere  Sätee  in  Knill 

3)  Der  Unterschied  der  Schnelligkeit  der  Beförderte 

in  der  Tariüruug  so  zu  berücksichtigen,  dass  nicht  nur  2k kg 

züge  th eurer,  sondern  auch  die  Pereonenbefördenrog  "m  m 

ziigen  (sog.  gemischte  Züge)  womöglich  etwas  wohlfeile 

die  Personenzüge  sind.16)  Eine  Beschränkung  der  ikhjttä 

auf  die  obersten  Classen  ist  thunlichst  zu  vermeiden,  mnu-i 

ist  eine  solche  nicht  bei  allen  Schnellzügen  anzuwenden. n) 

lends  aber  darf  ein  indirecter  Zwang  zur  Benutzung  höherer  (a 

nicht  durch  zu  grosse  Seltenheit  und  unbequeme  Fahrzeh  d> 

sonenzUge  stattfinden. 

d.  16  L.  an  trat  die  Reduction  nach  V.  r.  20.  März  1866  ein.  nasl  4 

bis  zur  52ten  L.,  1.  Cl.  u.  3.  GL  39—68,  2.  Cl.  45  S— €5  2  %;  eia^e  Av»* 

Schnellzuge.  Der  Erfolg  der  Massregel  konnte  nicht  unzweifelhaft  featgesci.  » 

die  Berechnungen  der  Regierung  wurden  z.  Th.  als  unrichtig  oder  doch  an-* 

stritten.  Aus  dem  Vergleich  von  186$  mit  1S65  scheint  sich  indessen  a  3 

dass  ein  Einnahmeausfall  t.  mindestens  600,000  Fr.  (Andere  schätzten  111  a 

bis  16  Mill.),  dagegen  eine  Zunahme  der  längeren  Reisen  (Vf  MilL  Pas  - 

merkbare  Kostenvermehrung  (?)  eingetreten  ist.  Dass  die  Reform  steh  aar  ' 
Reisenden  (Uber  10  Licues)  u.  in  erhebl.  Masse  nur  auf  Vi»  dersJbÄ  \* 

ersireckte,  ist  dabei  zu  beachten.  Darin  lag  wohl  der  Hauptmangel  IV  -4 
fahrung  möchte  immerhin  das  Obengesagte  bestätigen ,  dass  selbst  etat  «t 

mässigung  der  Tarife  für  längere  Strecken  nach  d.  Düferentialprincip  «1/  ff 

nicht  entsprechend  steigert    Durch  Minist.- Verordn.  t.  18  Sept  I ST i  wrf 
1.  Not.  1871  an  das  Ditterentialsystem  wieder  f erlassen,  für  aho  End« 

Ermässigung  an  den  Tarifen  von  1851—54  (die  bis  1866  bestanden  >. 

günstiges  Retour-  u.  Abonnementkartensystem  gewährt.  Die  Massretjei  » 

polit.  Parteistellung  des  cleric.  belg.  Ministeriums  zusammen.  Ais  Maß  -  1 

geltend  gemacht :  die  ungerechte  Begünstigung  des  weiten  vor  dem  aaär:  '  - 
der  reicheren  vor  den  kleinen  Leuten  im  bisher.  Differentialsystejn.  die  xwerti» 

günstigung  der  im  internst.  Verkehr  das  Land  durchreis.  Fremden,  der  EuaU 

fall,  die  Aussichtslosigkeit ,  dass  die  Privatbahnen  den  Staatsbahn urif  untff 

Erschwerung  des  —  sehr  allgemein  gewünschten  —  Ruckkaufs  der  Pr-v 

durch  den  Staat  bei  dem  unrentablen  Differentialtarifsystein.  Eriass  o.  Mc  - 
Monitear  beige,  20.  Sept.  1871.  Es  wird  kaum  zu  leugnen  sein,  da**  «hr  Wm 

von  1866  in  der  Befolgung  des  Ditterentialprinc.  zu  weit  ging.  Ueber  saiöäfl 

jecte  wie  die  Perrot'schen  in  England  (Galt,  Brandon  , 
aber  phantast.  Conscjuenzen,  urtheUt  Cohn  II,  526 — 541,  bes.  540 
wie  ich  hier. 

ie)  Auch  hier  besteht  nur  wieder  die  Schwierigkeit,  dass  durch 
der  Personenbeförderung  in  gemischten  Zügen  letztere  zum  Xachtfcni  im  I 

ubersetzt,  die  Personenzuge  zq  sehr  entleert  werden  könnten.  Eine  kiesa*  Pras^ 

erscheint  aber  doch  möglich. 

")  Engl.  u.  franz.  Princ.  lange  Zeit  nur  1.  Cl.    In  Deutschi,  fist 
2.  Cl.,  aber  nur  in  Ausnahmerallcn  ,  bes.  wieder  bei  nordd.  Staatsb  .  *ecs  1  i 

Belgien  seit  1866  alle  3  Cl.  Sicherlich  trägt  die  Menge  der  Pastap*?*  I  ä 

Zeitverlust  in  längs.  Zügen  oft  schwerer,  als  es  die  wohlhabend« 

2.  Cl.  thun.  —  Neuerdings  ist  in  England  v.  d.  grossen  Bahovn  t>a  ate*  & 

Schnellzügen,  d.  H  Cl..  mit  gutem  finanziellen  Erfolg  bei  starker  Zmkm& 

züglichen  Verkehrs,  also  im  eigenen  Interesse  der 
Cohn  IL  507  ff. 
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4)  Freigepäck  ist  nur  für  die  unterste  Wagenclasse  zu 

Üiren.    Für  die  Tarifirung  des  Gepäcks  der  höheren  Classen 

vornemlich  nur  finanzielle  Rücksichten,  nicht  volkswirthschaft- 

oiaasgebend,  mau  kann  also  unter  Umständen  bis  zum  Maxi 

der  Eilguttarife  gehen.18) 

5)  Das  Billetsystem  ist  für  den  Expeditions-  und  Controle- 

it  möglichst  zu  vereinfachen.  «*) 

Nach  diesen  Grundsätzen  hat  die  Gesetzgebung  den 

raentarif  der  Staatsbahnen  festzustellen.  Regelmässige 

isionen  auf  Grund  der  gemachten  Erfahrungen 

<n  in  nicht  zu  langen  Perioden  stattfinden.  Im  Ver- 

nungswege  dürfen  nur  provisorische  Veränderungen  ge- 

>o  werden,  die  dann  durch  die  Gesetzgebung  zu  genehmigen 

Bei  starken  Tarifreductionen  von  zweifelhafter  finanzieller 

r^eitc  empfiehlt  es  sich,  auch  durch  die  Gesetzgebung  erst  ein 

uorium  von  bestimmter  Länge  einzuführen. 

Insere  Personentarife  sind  hoch  und  von  Beginn  der  Eisen- 

ära an  fast  unverändert  geblieben,  abgesehen  von  Massregeln, 

die  Einführung  einer  4.  Classe  (Preussen),  während  die  Fracht- 

s  stark  ermässigt  wurden.  Eine  Reduction  der  ersteren  liegt 

rtach  im  volkswirtschaftlichen  Interesse  und  wird  durch  das 

aklle  Interesse  nicht  immer  ausgeschlossen.*0) 

«  Bekanntlich  in  Norddeutschland  allgomein  50  Pfd.  Freigepäck,  in  Suddeutsch- 
ieiaes.  Gegen  Aufhebung  der  üepäokfreiheit  Scheffler,  Transportkost,  S.  25, 

de*  Nachweise»,  dass  bei  den  braunschw.  Bahnen  die  Gepäckbeförderung  mehr 

*  als  Einnahme  bringt 

K  S.  o.  8.  261,  Anm.  34  u.  bes.  Scholtz,  S.  59  tf. 

*i  Auf  den  prenss.  Bahnen  —  u.  ähnlich  war  fast  überall  in  Deutschland  und 

l»o  die  EntwickL  —  war  d.  Ertrag  p.  Pen.  u.  Meile  1844  3  5,  1856  8*5,  1859 

!**5  tl  1867  2-9,  1869  2  7,  1875  2  7  Sgr.  (od.  1875  3  6  Mark-Pfenn.  p.  KU.  m.), 

l*s*n  zusammen  gerechnet;  eine  geringe  Abnahme,  die  noch  dazu  der  Ein- 

ü.  tarieren  Benutzung  der  l  Öl  bavptsichlicfc  zu  rerdanken  ist.  P.  Pen. 

de  ergab  sich  für  d.  1.  Ol.  1859  71,  1869  6  6,  1875  5  98,  2.  Cl.  4  6,  4*3  u. 

•  1      n\  u.  HOJ,  4.  GL  t-6,  1*6  u.  1  mi.  Militär  16,  I  I,  1*23  Sgr.  Heid, 

xka  t  1875  sind  hier  d.  Ertrage  bei  gewöhn  1.  Fahrgeld  mitgetheilt,  d.  Durch- 
rarde  etwas  höher  stehen  (Verander,  in  d.  Aufstell,  d.  amtl.  Statist).  Ganz 

l*  war  die  Reduction  der  Frachttarife:  1844  p.  Centn,  u.  Meile  für  alle 

rLD.  7i,  1856  34,  1859  34,  1861  32,  1865  26,  1867  u.  1869  23  Pfenn. 

K  la  den  10  J.  1859—1869:  Eilgut  10*8  u.  10  2  Pf.,  Frachtgut  d.  Normale!. 

45,  d.  ennäas.  CL  u  Kohlen  2*7  u.  2  Pf.    Neuerdings  ist  diese  Ermässigung 

'^»QT«n  Erträge  im  Güterverkehr  allerdings  nicht  weiter  fortgeschritten,  sondern 
»»gekehrte  Entwicklung  hat  auch  hier  Platz  gegriffen,  entsprechend  den  stark 

mim  Betriebsausgaben.    Es  war  in  den  neuen  Maassen  u.  Werthen  p.  Tonne 

' -oaeter  d. :  Ertrag  in  Markpfennigen  : 

42  • 
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§.  269.  —  (IL)  Güterverkehr.  (A.)  Vorschläge  zu  pr 

cipiellen  Umgestaltungen  im  ganzen  Güterverkelii 

system.  Mehrfach  sind  in  Kreisen  der  Theoretiker  und  den 

frachtenden  Gewerbetreibenden  (kaum  bei  den  technischen 

administrativen  Practikern  des  Eisenbahnwesens  selbst)  Pllne 

einer  völligen  Umgestaltung  des  Eisenbahnwesens,  in  der  R< 

mit  der  Beschränkung  auf  den  Güterverkehr,  aufgetaucht  und  oi 

ernstlich  verhandelt  worden.  Es  sind  dies:  der  Plan  der  Trenni 

des  Fahr-  und  Frachtverkehrs;  das  System  der  Wag 

leihe  oder  das  Recht  der  Einstellung  von  Eisenbahnwagen  Dr 

(Privaten)  in  die  Zöge  der  Bahn ;  das  Recht  einer  Eisenbahnge 

schaft,  auch  gegen  den  Willen  eines  anderen  Eisenbahn eigenthüi 

dessen  Schienenwege  zu  befahren,  das  englische  sogen.  Sys 

der  running  power s.  Die  beiden  ersten  Pläne  haben  die 

deutung  einer  allgemeinen  Reformmassregel,  auch,  und  | 

einzelnen  Stimmen  gerade  beim  Staatsbahnsystem.  Der  d 

Plan  bezieht  sich  auf  die  Verhältnisse  des  nach  Eigenthun \i 

heiten  zersplitterten  Privat-  oder  gemischten  Balinsystemi 

Eine  weitere  Frage  betrifft  die  lieb  er  nähme  der  An  \ 

Abfuhr  der  Güter  durch  die  Bahnverwaltung  selbst 

1)  Die  Frage  der  Trennung  des  Fahr-  und  Fracht 

Schafts  auf  den  Eisenbahnen,  in  der  Weise,  dass  die  Bahn 

waltung  nur  den  Weg,  die  Transportmittel  und  die  Lo 

motion  zu  liefern  hätte,  die  Verfrachtung  aber  der  Prii 

industrie  Uberlassen  würde,  muss  wenigstens  hinsichtlich  i 

Eilgut 

Stückgut 
N'ormalcl. 

Frachtgut  in 

ermass. 
Tarifcl. 

Wigenlad. 
in  Qq*bL 
t.  6  Tonn, 
u.  mehr 

in  rollen 

peschlog!?. 
WageaUd. 
r.  je  10  T. 

333 

316 329 

Verband  in 

ä 
ii 

y 

4 

t 
t 
it 

4'
 

s  ch«  ff: 

inet 

sperriges 

1867  2300  (  —  550 

1869  2250  (  —  483 

1871  21-66  {  —  450  — 
1873  21*33  11  10  8  16  466 
1874  2250  1150  900  483 

1875  24*77  12  79  966  4  95 
Vgl.  auch  die  TariftabeUen  über  d.  Norddeutschen  Eisenb. 

Statist  Beitr.  S.  38  ff.  (1848—73). 

**)  Vgl.  f.  alle  diese  Pläne,  bes.  den  ersten,  die  Erörterungen  r.  Mich»' 
Dorn,  AI.  Meyer  u.  and.  Mitgliedern  d.  Deutschen  Freihand ebpartei, 

Verhandlungen  der  unter  dem  Einflass  dieser  Partei  stehenden  Vereine:  Dort 

Handelstag,  Folkswirthsch.  Congress  (Wien,  1873).  Die  Behandlung  des  Geitau 

macht  den  Eindruck,  als  ob  eigentlich  alle  diese  problemat  Experimente  nur  rr 

werden .  um  das  „Freic-Concurrenz-Princip"  wenigstens  noch  einigennassen  hilw 
können.  S.  dagegen  bes.  Cohn  If,  Kap.  3,  auch  z.  Th.  Perrot, 
Statist  Beitr. 
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Projecte  der  Umgestaltung  im  Gütervertehrssystom.  661 

bkeit  nnd  Zweckmässigkeit  unbefangen  von  den  Staatsbahnen 

werden.  Diese  Trennung  hätte  das  Gute,  eine  neue  Arbeits- 

g  durchzuführen,  den  Bahnen  besonders  lästige  Geschäfte 

bmen  nnd  vielleicht  zu  einem  günstigeren  Verhältniss  des 

zum  nützlichen  Gewicht  zu  führen,  weil  die  Wagen  besser 

fltzt  würden.  Aber  es  fragt  sich,  ob  der  Verkehr  auf  diese 

besser  und  weniger  monopolistisch  bedient  würde, 

ndestens  nicht  gewiss  ist.  Ferner,  ob  nicht  grade  die  Natur 

anbahnen  die  Vereinigung  jener  Geschäfte  im  Interesse 

ekonomie  verlangt.")  Einstweilen  wird  man  für  weitere 

läge  über  das  Tarifwesen  des  Güterverkehrs  noch  von  der 

inigung  de«  Fahr-  und  Frachtgeschäfts  in  der  Hand  der 

■  ausgehen  müssen. 

)  Das  Recht  der  Privaten,  die  Beförderung  eigener 

»babnwagen  mit  Frachtgütern  durch  die  Bahn, 

iie  Einstellung  fremder  Wagen  in  die  Züge  der 

i  zu  verlangen,  welche  letztere  dann  nur  den  Weg  und 

"comotion  (Locomotiven,  Tender,  Zugkraft  und  einen 

1  des  Fahrdienstpersonals)  liefern  würde,  ist  nur  eine 

'lere  Formulirung  der  Forderung  der  Trennung  von  Fahr- 

Frachtverkehr.    Dies  hätte  ähnliche  Vortheile  und  Bedenken 

lieser  erste  Vorschlag,  ausserdem  aber  den  weiteren  Vortheil, 

Kapital  der  Eisenbahn  zu  verringern.    Dem  entgegen  steht 

h  das  schwerwiegende  Bedenken,  dass  mit  einer  Pflicht 

■>3hn,  fremde  Privatwagen  in  ihre  Züge  einzustellen,  die  andere, 

doch  im  Ganzen  einigermassen  anerkannte  Pflicht,  ihren 

icnpark  den  Verkebrsbed ürf nissen  anzupassen, 

uterdings  unvereinbar  ist.    Denn  eine  solche  Pflicht 

och  nur  bestehen,  wenn  eine  Bahn  dann  auch  das  Monopol 

l^merwendung  hat,  auch  droht  die  Gefahr  eines  doppelten 

Monopols,  desjenigen  der  Bahn  und  der  Wagenbesitzer, 

re  leicht  zu  fürchten,  dass  der  Verkehr  im  Ganzen  unter 

System  mehr  leiden  würde,  als  unter  dem  alten.  Auch 

rtieksichten  scheinen  gegen  letzteres  zu  sprechen.83) 

üU,  88  ff.,  kommt  nach  d.  engl.  Erfahrungen  zu  diesem  Ergebn
isa  u. 

4*n  treffend  die  in  Deutschland  verbreit.  Ansichten.    Schettler  btatist. 

1t,  —  Die  preuss.  Eisenhahnuntersuchuiigscommisa.  hat  die  „Veberlass
ung 

~*  *  Befrachtongsiresens  an  die  Privatuntemehmung;;  grade  beim  Sta^ts- 

f-  d.  Znkonft  auch  in  Aussicht  genommen,  Bcr.  S.  loh.    Eine
  solche 

■«  ist  bei  der  völligen  Unreife  des  Proiects  mindestens  v
ertraut. 

Nh herkommt  Cohn  II,  W'l  ff.  nach  d.  englischen  
Erfahrungen  m  einex 

N  des  Plana,  grade  aus  dem  Gesichtspuncte  ökon
.  Zweckmässigkeit. 
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3)  Von  zweifelhafter  Durchführbarkeit  und,  wenn  die«*  *v\ 

gewiesen  werden  sollte,  von  ungewisser  Nützlichkeit  ist  »eck  i 

dritte  System.  Jedenfalls  bietet  das  Staatsbahnwesen  den  York 

dass  man  auf  solche  problematische  Experimente  von  ToriH 

verzichten  kann.14) 

4)  Hinsichtlich  der  An-  und  Abfuhr  der  Güter  bo 

Stationen  lässt  sich  wohl  keine  allgemeine  Regel  aufstellet  { 

grossen  Stationen  und  bei  gewissen  Gütern  scheint  aber  die  i| 

fUhrung  dieser  Leistungen  durch  die  Bahn  Verwaltung  selbst*' 

misch  zweckmässig  und  die  Entwicklung  des  Eisenbahn«  J 

darauf  hinzudrängen : ,ö)  also  abermals  vermehrte  Concenmaj 

aller  Geschäfte,  welche  mit  dem  Eisenbahnwesen  in  V  erb 

stehen,  in  einer  Hand.  Daraus  geht  wiederum  eine  Verstirb 

des  monopolistischen  Characters  dieser  Anstalten  brl 

woraus  neue  Gründe  für  Staatsbahnen  folgen. 

§.  270.  ~  (B.)  Grundsätze  für  die  GütcrtarifbiUd 

Bleibt  demnach  die  Vereinigung  von  Fahr-  nnd  Fritl 

verkehr  wenigstens  vorläufig  in  der  Hauptsache  bestehen  1 

das  Wahrscheinlichste  ist,  so  werden  auch  einige  wesemliil 

Puncte  des  bisherigen  Tarifwesens  verbleiben  ! 

müssen  diese  Puncte  die  entsprechenden  Modifikationen  ^ 

dem  Princip,  bei  der  Regelung  der  Tarifsätze  mehr  die  Sclb^H 

zu  berücksichtigen,  erleiden. 

1)  Die  Unterscheidung  von  Eil  und  Frachtgut  ll  «rj 

für  rasche  und  langsamere  Beförderung  ist  ganz  richtig,  sr 

die  Proportion  der  Tarifsätze  eine  willkührliche ,  öfters  wohl ! 

Eilgut  zu  hoch  tarifirt ,  auch  wenn  man  auf  die  erheblich  h^i 

Selbstkosten  des  Transports  Rücksicht  nimmt  Eine  Erm*§*!?i 

des  Eilguttarifs,  der  aber  nicht  noth wendig  weiter  ciintfn* 

werden  braucht,  ist  daher  wohl  mitunter  zu  erwägen.2*) 

2)  Im  Fr aebtgut verkehr  sind  folgende  Grundsätze  n 

wenden. 

u)  Cohn  II,  t>b  ff.  Running  power  bedeutet  übrigens  nicht  nur  eia  feasi 

Zwangsrecht  zum  Befahren  einer  fremden  Bahn .  sondern  auch  ein  bertflksfi  ' 
tragsmäss.  Abkommen.    Eb.  S.  69. 

»)  Cohn  II,  S5  ff. 

:6  Eilgut  wird  in  Deutschland  L  D.  gut  2  mal  so  hoch  als  Normal-itad^ 

4 — 5 mal  so  hoch  als  ermäss.  Gut,  S — lOmal  so  hoch  als  Massengüter  wi#  £Jut 

tarifirt.    S.  Note  19.  Expedition,  Manipulation  sind  bei  Eilgut  mühsamer.  Al£f§ 
der  Wagen  geringer.  Bei  einem  massigeren  Satz  wurde  Letzteres  sich  voti 

mitunter  die  Einrichtung  besonderer  EilgUterzuge  rentabeL 
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;j  Einmal  sind  Stückgüter  (Frachtgut  i.  e.  S.)  und  Massen- 

!  oderWagenladungsgtiter  zu  unterscheiden,  was  in  unseren 

w  auch  geschieht,  nur  meistens  zu  wiilkührlich  und  zu  sehr 

iem  einseitigen  Ermessen  der  Babnverwaltung.  Statt  dessen  s 

die  Bestimmung,  in  welche  der  beiden  Classen  die  einzelnen 

zu  reihen  sind,  im  Allgemeinen  dem  Frachtgeber  überlassen 

•,  wenn  er  sich  den  Bedingungen  flir  die  Beförderung  der 

fügt  Als  Massengüter  gelten  dann  die,  welche  in  min- 

ds  einer  vollen  Wagenladung  (10  Tonnen)  aufge 

oder  für  die  der  Tarifsatz  ftir  eine  solche  volle  Ladung 

i  wird. 

Weiter  werden  die  Stückgüter  und  Massengüter  im  Tarife 

der  Gattung  der  Wagen,  die  zu  ihrer  Beförderung 

also  namentlich  bedeckte  und  offene  u.  s.  w.)  unter 

•n.   Auch  hier  aber  sollte  der  Frachtgeber  wählen  können, 

cherlei  Wagen  er  seine  Güter  befördert  haben  will. 

Sperriges  Gut,  welches  als  Stückgut  aufgegeben  wird, 

ach  einem  bestimmten  Verhältniss  höher  als  anderes  Stück- 

nlirt 

Bei  solchen  Gütern,  welche  bei  der  Verladung  u.  s.  w. 

ere  Manipulationsarbeit  machen,  erfolgen  bestimmte 

atzuschläge.  Bei  diesen  muss  aber  die  Willkühr  der 

erwaltung  auch  beschränkt  werden,  soweit  nicht  den  Fracht- 

i  die  Verladung  selbst  überlassen  werden  kann,  wenn  sie 

im  sehen. 

Eine  weitere  Classification  der  Güter  mit  Rücksicht 

in  Werth   und  eine  Abstufung  der  Tarife  danach 

der  technischen  Natur  der  Dienste  der  Eisenbahnen 

onbedingt  begründet.  Es  würde  daher  genügen,  alles  Stück- 

awengut  bloas  nach  dem  Gewicht  zu  tarifiren,  jedoch  auch 

a  zu  einem  nicht  zu  hohen  Maximum  für  eine  Gewichtsein- 

Fall  des  Verlusts,  der  Beschädigung  u.  s.  w.  Vergütung 

*ihren.  Höherer  Werth  müsste  durch  Tarifzuschläge 

-ert  werden. 27) 

Indessen  fragt  sich,  ob  bei  der  Anwendung  dieser  Grund- 

'He  genügende  Rentabilität  der  Bahn,  oder  die  voll- 

nb  a — e  an  geg.  Grundsätze  wörtL  aus  d.  6.  A.  §.  256.  Von  der  Noth- 

fc»t  des  folgenden  Zusatzes  N.  3  überzeugte  ich  mich  durch  Cohn's  Unter« 
i  &btr  d.  engl.  Bahnen  u.  durch  die  neueren  deutschen  Tarifenqueten  un<\ 
u 
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ständige  Deckung  der  die  Verzinsung  and  Amortisati 

Kapitals  (§.  266)  mit  enthaltenden  Selbstkosten  zu  erzielen 

ob  nicht  zu  diesem  Zwecke  dann  die  Tarife  aller 

so  viel  zu  erhöhen  wären,  dass  die  Massengüter 

t  h  e  u  e  r  tarifirt  sind  und  deshalb  wieder  weniger  den  Babi 

port  benutzen  können.  So  kann  die  Sache  öfters  recht  wohl 

Alsdann  wird  es  nothwendig,  doch  bei  den  Massen-  und  beä 

bei  den  Stückgütern  nach  grossen  Gruppen  der  W 

von  ungefährer  Werthgleichheit  einige  Wertbcli 

dem  Massengüter-  Wie  dem  Stückgtitertarif  einzufügen.  Di 

wird  die  D if leren tirung  der  Tarife  in  einer  von  dem 

digen  Finanzinteresse  der  Bahn  gebotenen  Umfange  auiE 

halten,  aber  doch  in  viel  engerem  Maasse  als  z.  B.  bisher  I 

Tarifwirthschaft  in  Deutschland.88)   Denn  immerbin  wird  ; 

die  unendliche  Verwirrung  und  Willkühr  unserer  heutigen 

vermieden :  sie  ist  die  nachtheilige  Folge  des  falschen  Grund 

den  Tarif  nur  nach  dem  Werthe  der  Transportleistung  Ii 

Frachtgeber,  und  diesen  Werth  meistens  bloss  nach  dem 

fischen  Werth  des  Transportobjects,  statt  wenigstens  mit  : 

Selbstkosten  der  Bahn  zu  bestimmen  und  daher  durch  di 

plicirteste  Classification  der  Güter  zahllos  verschiedene  Tai 

festzustellen. 

§.  271.  —  (C.)  Durchführung  eines  solchen  1 

8y  stems. 

1)  Als  unterste  Classe  des  Güterverkehrs  wird  die  Beför< 

von  Massengütern  in  offenen  Wagen  gerechnet Sv) 

Tarifsatz  („unterster  Normaltarif")  dafür  wird  zw 

möglichst  dem  bisherigen  Selbstkostensatze  des  Transports 

nähert.  Eine  weitere  Reduction  dieses  Tarifs  erweist  sieb 

öfters  thunlich,  weil  gerade  bei  diesen  Gütern  ein  niedriger 

die  Frequenz  sehr  steigert,  —  zumal  wenn  eine  unbeschrä 

Zulassung  der  Güter  zu  dieser  Beförderungsart  stattfindet  - 

weil  dann  das  Verhältniss  des  todten  zum  nützlichen  Gewich 

**)  Vgl.  mit  diesen  schon  1871  von  mir  aufgestellten  Grundsätzen  die 

mehrfach  Übereinstimmenden  Beschlüsse  der  Tarifcnqnete-Commission  r.  13.  D* 

Hirth's  Annalen  1876,  S.  463,  596:  Annahme  des  ein  weuig  modific 

sogen.  ..natürlichen"  („elsass-lothr.")  Tarifsystems. 

*•)  Für  gewisse  ordinäre  Massengüter  sehr  niedrigen  spec.  Werths,  w» 

Erze,  Steine  u.  «.  w.  dienen  wohl  bes.  eigene  einfache  Wagen  z.  Transport 

noch  niedrigere  Tarifsätze  erhoben  werden  können.    Daher  denn  auch  aenerdu 

noch  weiter  bes.  ermass.  Tarife  für  Kohlen  u.  Kokes  neben  d.  sog.  ̂ ermlss.  ̂  

preuss.  Staatsb.  1869  im.  D.  p.  Centn,  u.  Meile  1*3  gegen  2  2  Pt). 
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Durchführung  des  Gütertarifsystems. 

verbessert  Versuche  in  dieser  Richtung  sind  daher  namcnt- 

en  Staatsbabnen  zuzumuthen. so) 

Möglichst  in  der  Proportion  der  steigenden  Selbst- 

f n  des  Transports  werden  vier  höhere  Normaltarife  für 

engüter  in  bedeckten  Wagen,  für  Vieh  in  ganzen 

ngen  (eventuell  mit  weiterer  Unterscheidung  der  Wagenart), 

öckgüter  in  offenen  und  in  bedeckten  Wagen  fest- 

L  Mitunter  wird  der  Tarif  noch  etwas  höher  als  in  dieser 

rtion  steigen  können,  oftmals  dahinter  zurückbleiben  müssen, 

i*  Gut  nicht  in  die  unterste  Normaltarifclasse  zu  drängen. 

\m  experimentell  ermittelt  werden. 

I  Entsprechend  dem  unter  N.  3  des  vor.  §.  dargelegten  Puncte 

3ioe  kleine  Anzahl  Tarifclassen  nach  dem  Werthe 

aaren  bei  den  Stückgütern,  bedingt  auch  bei  den  Massen- 

gebildet. 

I  Der  Tarif  ist  in  der  Hauptsache  ein  Streckentarif, 

dem  Satz  für  die  Strecke  ist  die  Erhebung  einer  Expe- 

3  §  gebühr  dem  Princip  der  Selbstkosten  angemessen  und 

nfwesen  statthaft.81) 

•  Die  Regelung  des  Streckentarifs  nach  der  Distanz 

zwar  auch  im  Güterverkehr  als  allgemeines  Princip  be- 

das  aber  ebenfalls  zahlreiche  und  einschneidende  Modifica- 

erieidet 

Höhere  als  die  Normalsätze  dürfen  eintreten  bei  abnorm 

Bau-  und  Betriebskosten  einzelner  Strecken. 

)  Niedrigere  Sätze  und  dementsprechend  richtige  Diffe- 

altarife*2)  sind  statthaft  in  Fällen  einer  erheblichen  Ver- 

*  *ar  bei  d.  preuss.  Bahnen  die  auf  1  Meile  Bahnlange  beford.  Centner- 

*$_i$6$_i8«9  (in  diesem  J.  unter  Einrechn.  der  nenen  Ptot.)  verglichen 
Biegung  der  Tarifsätze: 

.  Frachtg.  der  Ermass.  Frachtg. 

^  Kormalcl.  n.  Kohl.  u.  Kokes 

Menge        Tarif         Menge        Tarif      Menge  Tarif 
100  100  100  100         100  100 

'HS       HO  97  96  98  242  c,  81 

171  94  87  90  268  74 

vfl  P.  VIII  d.  Beschlüsse  d.  Tarifcommiss.  v.  1875. 

▼eitergehende  Vorschläge  macht  auch  hier  Perrot  a.  a.  <>..  der  ein 

>»7*tem  ron  3  Zonen,  bis  20,  20-50,  über  50  Meilen  mit  Tarifsätzen  per 

T  5.  5  b.  12  Thlr.  befürwortet    Auch  dies  geht  wohl  zu  weit  n.  über  die 
des  (ranzen  Princips  lässt  sich  streiten.  Immerhin  hätte  eine  solche  Reform 

&  die  im  Personen  verk.  verlangte  (o.  Note  1 5)  eine  Aassicht  auf  günstigen  K r- 

Bw  far  die  Waare  ist  der  Frachtsatz  in  der  That  ein  Hanptmoment  der  Trans- 

'  t.r  -i-n  Manschen  nur  ein  secnnd.'tres. 
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minderung  der  Selbstkosten  des  Transports,  data 

sonders  | 

a)  zwischen  Puncten,  welche  günstige  Rfickfrac 

geben ; 

ß)  für  grössere  Entfernungen ,  durch  welche  die  W 

voll  laufen,  wobei  sich  ein  Theil  der  Kosten  günstiger  rej-M 

y)  überhaupt  stets  da,  wo  auf  ein  besseres  Vcrbail 

des  todten  zum  nützlichen  Gewicht  zu  rechnen  itf. 

z.  B.  auch  auf  Grundlage  allgemeiner,  veröffentl; 

Bedingungen  nach  besonderem  Uebereinkommen  im  erazebai 

mit  einem  Frachtgeber,  der  gleich  eine  bestimmte  Anzahl  | 

Wagen  auf  einmal  befördern  lässt,  oder  im  besonderen  Ab«! 

ment  mit  einzelnen  Frachtgebern,  welche  in  dieser  Hinsiebt  ct\ 

Bedingungen  zu  erfüllen,  namentlich  ein  gewisses  Frachn, sji 

in  regelmässigen  Perioden  zu  liefern  versprechen. 

c)  Differentialtarife  und  sog.  Partie  ulartar  > 

gttnstigende  niedrigere  Tarife  für  einzelne  Frachtgeber,  wem  d 

bestimmte  Bahn  benutzen)  sind  auch  als  Mittel  der  Co 

renz  für  Staatsbahnen  solange  unvermeidlich,  als  es  ski 

Ooncurrenz  mit  ausländischen  Bahnen,  mit   inländ  • 

Privatbahnen,  mit  der  Schifffahrt  etc.  ha 

Frachtquanta  an  sich  zu  ziehen.    Differentialtarife  diestr 

daher  die  meisten  jetzt  bestehenden,  —  das  Ergebnis*  i 

liger  Entwicklungen  im  Eisenbahnnetz  —  würden  aber  m:t 

wenigstens  im  Inlande  bei  der  Durchführung  dei 

grossentheils   verschwinden    und    nur   etwa  (wie  in 

wegen  der  Concurrenz  des  Seetransports  hie  und  da 

müssen.83) 

6)  Die  Normaltarife  sind  durch  die  Gesetzgeber 

zustellen,  die  Differentialtarife  durch  die  Regierst 

Verordnungs wege.  Alle  das  Tarifwesen  betreffende  Verbal 

sind  amtlich  zu  veröffentlichen  und  durchaus  keine  gefatd 

Begünstigungen  einzelner  Frachtgeber,  ausser  auf  Grund  allg«# 

Normen  (Nr.  5  unter  b,  bes.  y),  zu  gewähren.  Eine  Re 

der  Tarife  nach  den  gemachten  Erfahrungen  hat  in  k 

Perioden  (2 — 3  Jahre),  in  Fällen  bedeutender  Tarifr 

tionen  eventuell  zunächst  provisorisch  auf  eine 

kurze  Zeit  zu  erfolgen. 

')  Vgl.  Cohn  II,  455. 
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§.  272.  Finanzielle  Ergebnisse. 

Erträge.  Die  Erträgt  der  Eisenbahnen  zerfallen  in  die 

»wn  Grnppen  der  Einnahmen  aus  dem  Personenver- 

einschliesslich  Gepäck! rächt,  meist  auch  Equipagen,  Pferde, 

,  ans  dem  Güterverkehr  (einschliesslich  Vieh,  Eisen- 

rzeuge  rj.  dgl.  m.)  and  der  sonstigen  Einnahmen, 

r  namentlich  Wagenmiethe  (besonders  für  Güterwagen), 

lacht-  und  M ieth einnahm en ,  besondere  Transporte,  Lager- 

Visionen,  Telegraphie  n.  s.  w. 

-b  deutschen  Erfahrungen  —  und  wohl  im  Allgemeinen 

lern,  wo  die  Schifffahrt  dem  Güterverkehr  der  Eisenbahnen 

für  grosse  Concurrenz  macht,  und  die  Volksdichtigkeit  und 

histandsverhältnisse  ähnliche  wie  in  Deutschland  sind84)  — 

i  ganzen  Bahnsystemen  und  auch  bei  den  meisten  einzelnen 

anfangs  die  Einnahme  aus  dem  Personen  verkehr 

rwiegen,  später  tritt  sie  in  der  Regel  mehr  und  mehr 

rer  eigenen  Vermehrung  absolut  und  relativ  hinter  die 

bmc  aus  dem  Güterverkehr,  und  oft  sehr  beträchtlich, 

k,  während  auch  die  diversen  Einnahmen  selbst  relativ 

Der  Güterverkehr  ist  daher  in  späterer  Zeit,  wie  z.  B. 

're^nwart,  gewöhnlich  auch  der  finanziell  wichtigste 

Eisenbahntransports.86)   Die  Ursachen  dieser  Entwick- 

le kann  die  deutschen  Erfahrungen  nicht  unbedingt  für  typisch  halten,  wie 

4er  6.  A.  §.  257  gethan.  In  England  zeigt  sich  fortdauernd  eine  relativ 

Bedeutung  des  Personenverkehrs  für  die  Roheinn.  der  Bahn  als  in  Deutsch- 

f-  Coücwrenz  der  Schifffahrt  auf  Canalen  u.  bes.  auf  der  See  trägt  zu  der 

irreren  finanz.  Bedeutung  des  Güterverkehrs  der  Bahnen  wohl  bei.  Noch 

as  bei  d.  Hauptbahnen  30— 40— 50°/o,  im  Darchsch.  neuerdings  (1870-72) 
fcan.  i*f  den  Personenverkehr ;  aber  abgenommen  hat  die  Quote  doch  auch 

[■  ton  1S42— 72  von  66  auf  44°/0.  S.  Cohn  II,  187,  631. 
mm  amtlichen  Eisenbahnstatistiken  enthalten  reiches  Material  zum  Beleg 

z.  B.  die  preuss.  Statistik.    Es  war  bei  sämintl.  preuss.  Bahnen  die 

p.  Meile  in  100  Thlr.  aus  dem  in  %  d.  Gesammteinn. 

?mST    Gvert"       d*       Sxunme      Pere'         Güt  fc 
201  101  7         809         65*0         827  2*3 

174  186  17  876  463  49'3  4*4 

200  389  29  618  328  62*9  48 
190         405  87  683  30  1  64  0  59 

213         493  46  752  28*3  655  62 

211  523  55  788  267  66'4  69 
209         493  54  756  27  6  653  71 

241         615  58  914  26*4  673  68 

^1  tbersüeg  zuerst  die  Einn.  aus  dem  Güterverk.  diejen.  aus  dem  Pereonen- 

*  ̂9  hier  wieder  incl.  Bahnen  d.  neuen  Prov.  Nur  durch  die  Einrechnuag 

2&«i  rerindert  sich  die  Richtung  der  Bewegung  einen  Moment.    Bei  den 
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lang  sind  wohl  vornemlich:  die  Verknüpfung  volkreicher  ,v 

Gegenden  im  Beginn  der  Eisenbahnzeit  (§.  245);  die  Au»i 

der  Linien  in  weniger  bevölkerte,  in  Ackerbau-  und  Rerg+a- 

den  erst  später;  die  Nothwendigkeit  des  Vorhandener 

grösseren  Bahnnetzes  für  die  Ausbildung  mancher  Güter 

zweige;56)  die  nur  allmälige  Veränderung  der  Prodactk*: 

Absatzverhältnisse  der  Güter;  die  nach  und  nach  durch  d 

bahnen  bewirkte  grössere  locale  Concentration  der  Be* 

(Grossstädte), 8T)  welche  wieder  grössere  und  weitere  Znfw 

Consumptibilien  und  Rohstoffen  bedarf;  die  naturgemäß 

tere  Transportfähigkeit  der  Menschen  als  der  Gäter  (Note 

stärkere  Tarifermässigung  im  Güterverkehr  (Note  19),  d« 

mehr  Güter  niedrigen  specifischen  Werths  transportfabir 

u.  dgl.  m.   Bei  Staats-  und  Privatbahnen  ist  diese  El:«- 

begreiflicher  Weise  im  Ganzen  die  nemliche.   Das  relativ«  3 

bleiben  oder  Stillstehen  der  Einnahmen  aus  dem  Person 

und  die  günstige  Einwirkung  der  FrachttarifermässigungcD 

Steigerung  der  Einnahmen  aus  dem  Güterverkehr 

wieder  darauf  hin,  dass  die  Opportunität  von  Tarifrednc^  r 

Personen-  und  von  weiteren  Ermässigungen  im  Gttterverkei 

im  finanziellen  Interesse  ebenso  ernstlich  zu  prüfen  ist 

volkswirtschaftlichen. 

1)  Die  Einnahme  aus  dem  Personenverkehr 

Deutschland  bei  Staats-  und  Privatbahnen  mit  sehr  seiter 

nahmen  nur  zu  einem  ganz  kleinen  Theil  (6 — 8%)  vom 

in  der  ersten,  zu  etwa  einem  Drittel  von  demjenigen  in  der 

zur  vollen  Hälfte  bis  zu  Dreifltnfteln  von  dem  Verkeb* 

dritten  oder  in  dieser  und  der  vierten  Wagen classe  her. 

ien  Bahnen  ist  das  Verh&ltniss  verschieden,  aber  die 

u.  nur  in  den  seltensten  Fällen,  z.  B.  bei  kleinem  Priratb  zwisebe» 

die  Kinn,  ans  d.  Personenverkehr  jetzt  noch  grosser  (f.  B.  Tannusb .  Hä*"* 
n.  bez.  1874  war  bei  d.  prenss.  Ostb.  d.  Einn.  ans  <L  Personeartri 

aus  d.  GüterreTkehr  wie  c.  2  :  8,  bez.  wie  c  1  :  21.  bei  d  nieder**!  ' 

bez.  wie  c.  1  :  3  8,  westfälisch.  1  :  fast  4,  bez.  1  :  3  7,  Saarbr.  1  :  «.  W- ' 
hannor.  1  :  2,  bez.  1  :  2*3,  nass.  2  :  über  3,  bez.  1  :  etwas  über  I .  Betas-T 

1  ;  wenig  über  1.  bez.  1  :  1*2,  Main-Wes.  2  :  3,  bez.  1  :  etwas  aber  t 
Staatsbahn  1869  1  :  3,  baier.  1  :  über  2,  würt  2  :  über  3,  bad.  4  :  5i  I 

keit,  Durchreisererkehr ,  Massenproduetentransport  (Kohlen  u.  s  w.1 

*•)  So  ergiebt  sich  aus  d.  prenss.  Eisenbahnstat.,  wie  die  Euul  a»  4 

Güterverk.  mit  and.  Bahnen  starker  als  diej.  ans  dem  locaien  Gitencrt*!" 

(z.  B.  1859-65—69—75  jene  r.  10  auf  24— 40  3— 79  2.  diese  r.  10  a*f  Iw-*>" 
MilL  Thlr.  gestiegen). 

•n  8.  meine  Grundleg.,  §.  236-238. 
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Linien,  auch  der  Staatebahnen,  zeigen  indessen  manche 

cdenheiten.  Die  Quoten  der  Erträge  der  einzelnen  Classen 

I  sich  aber,  von  Neneinflihrung  ganzer  Classen  wie  der 

abgesehen,  im  Durchschnitt  aller  Bahnen  und  bei  den  ein- 

Linien  von  Jahr  zu  Jahr  ziemlich  gleich. 88) 

Von  der  Einnahme  aus  dem  Güterverkehr  rührt  nur 

skr  kleine ,  bei  den  hohen  Tarifen  mitunter  noch  etwas  ab- 

■B  Quote  aus  Post-  und  Eilgut  her  (3—5%  meistens).  Die 

mequoten  der  anderen  Tarifclassen  ändern  sich  von  Bahn 

i  und  von  Jahr  zu  Jahr  erbeblich  nach  den  wesentlich 

von  der  absoluten  und  relativen  Tarifhöhe  jeder  Classe 

sn  Tarit'systeu]  abhängigen  Frequenzen  und  nach  der  Natur 
tttehrsgebiete  der  einzelnen  Bahn.  Aus  ersterem  Grunde 

»nehmende  Quoten  der  ermässigten  Tarifclassen 

ki  geringen  specifischen  Werths. S9) 

271  —  B.  Reinertrag,  Rente  und  deren  Verwen- 

i  Der  entere  genügte  bei  denjenigen  Staatsbahnen,  welche 

üiug  im  Betriebe  stehen,  bisher  fast  immer,  um  das  aufge- 

lene  Schuldkapital  zu  verzinsen  und  eventuell  zu 

f>  Genaue  Vergleiche  für  längere  Zeiträume  sind  nur  für 

meinen  Linien,  nicht  für  die  ganzen  Staatsbahnsysteme  zu- 

teil in  letzteren  sich  oft  neue  Linien  mit  noch  unentwickel- 

te stitist  Material  hierüber  in  d.  amtl.  Statistiken.  Die  Durchschnitte  der 

l  a»4  des  Militärs  bei  aüen  preuss.  Bahnen  ergeben  Einuahmequoten  1859 

*-**J— 10  5— 4  3,  bei  Quoten  der  apecif.  Personenfrequenz  tPersonenmeilen) 

•ttr:  31—26-4 — 18*0— 225;  1809  (incl.  neue  Provinzen)  Einnahmequoten;: 

{M(T5-15  3— -3  2,  Frequenzquoten:  31— 22  9— 447— 29  3  %.  Erheblich 
~vbr..  ist  die  Einn.  aus  1.  GL  bei  d.  preuss.  Staabb.  nur  bei  nass.  Ii. 

*wk«ae  4.  CL),  u.  Ostb.  8*9  ;  bei  den  Pri?atb.  bei  der  Rhein.  (26  6),  homb., 
S.  o.  Note  10.  Im  J.  1874  kam  auf  die  4  CL  u.  Militär  eine  Quote 

■na  T2-32b— 400— 18*5— 1  5%.  (Die  preuss.  Statist,  specialis,  diese  Daten 
Ii  den  Zuwarten,  gegen  erhöht,  gewöhnl  ,  eriuäss  Fahrgeld.) 

A  Dtrctachn.  aller  preuss.  Bahnen  war  in  Procenten  der  gesammten  Gttter- 

J3        1865  u.  1869  (incl.  neue  Pror.)  die  Einn.  aus  Post-  u.  Eilgut  bez. 
Hl,  aus  Frachtgut  der  Normalcl.  34  7— 21  0—17  7,  Kohlen  u.  Frachtgut 

**CLais.  564— 695— 717,  aus  Viehtransport  2'9-34— 3*3,  aus  anderen 

»  Sebcoertr.  1*9 — 2  5—3  1  %.  In  1874,  bei  etwas  andrer  Classification,  kam 

Einn.  im  Güterverkehr  0  5%  auf  Post-,  40  auf  Eil-,  9  8  auf  Stück- 

^raiklasse,  incl.  d.  sperr.  Guts,  10*3  auf  Stückgut  der  ermass.  Class.,  34  4 
«SfTttin  Wagenlad.  in  Quantit.  r.  100  Centn,  u.  mehr,  329  auf  dsgl.  in  ge- 

P  *Hcnladungen  r.  200  Centn.,  3*3  auf  Vieh,  4*8  auf  Eisenbahnfahrzeuge, 

IJBmjm  o.  Nebenerträge.   Also  rund  •/•  &us  dem  Massengut,  78  au*  den 
^*«tr»as porten  (hier  incl  Vieh).  Die  einzelnen  Bahnen  zeigen  natürlich  hier 

z.  B.  in  1869  Einn.  aus  Kohlentransp.  preuss.  Ostb.  1*4,  nieder- 

»trtfiL  281,  Saarbr.  619,  hannov.  16  2,  nass.  9  7,  Bebra- Han.  0*2,  Main- 

Aber  wenn  nur  Stück-  u.  Frachtgut  unterschieden  wird,  so  sind  die  Ver- 

*Joch*  massiger,  z.  B.  in  1874  bei  den  Staatsbahn.  bez.  21  2  u.  68*8  •/«, 
bei  der  Saarbr.  B.  (Kohlen;  90  0,  Min.  FrankX-Bebra  50  6  % 
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tem  Verkehre  befinden ,  die  den  Durchschnittsertrag  bcnbt- 

Das  ist  besonders  bei  der  Vergleichung  mit  älteren,  stti-.i 

nur  wenig  sich  ausdehnenden  einzelnen  I'rivatbahnuntarneu 

zu  beachten.  Bei  einer  raschen  Ausdehnung  des  Staate&ai 

auf  weniger  frequente  Routen,  wie  sie  auch  in  Deutschland  r 

süddeutsche  Staaten)  in  neuerer  Zeit  vorgekommen ,  und  i 

Periode  stark  steigender  Betriebsausgaben  (1«71 — 74)  L*:| 

lieh  auch  ein  grösseres  Staatseisenbahnsystem  wohl  euai 

Deckung  der  auf  ihm  lastenden  Zinsen  und  Tilgeqaotes  *i 

nicht  amortisirten  und  vollends  der  ursprünglichen  BickjJ 

einen  Zuschuss  aus  der  Staatscasse  bedürfen.  Dies  mots  lv 

verhütet  werden  (§.  242).  Es  ist  aber  auch  mit  hin  in 

Sicherheit  zu  verhüten,  wenn  nur  nicht  die  besseren  L 

eines  Landes  der  Privatindustrie  verbleiben,  wenn  ita 

Staatsgebiet  entsprechend  gross  genug  ist,  um  i 

gleichung  schlechter  und  guter  Linien  leichter  h  er  beiz  Ulfa  m 

wenn  endlich  eine  richtige  Tarifpolitik  befolgt  wl-J 

dauernder  Steigerung  der  Betriebskosten  ist  bei  Staate^ 

wenig  als  bei  Privatbahnen  ohne  Tariferhöhung  eine  gtd 

Rente  sicher  zu  gewinnen.  I 

Aus  dem  Reinertrage  werden,  wenn  auch  nicht  immer  i 

so  doch  reell  zunächst  die  Zinsen  der  zur  Anlage  der  i 

aufgenommenen  Anleihen  und  die  für  diese  Anleihen  et*» 

lirten  Tilgequoten  bestritten.40)  Der  Rest,  welcher  bei  l 

tender  Tilgung  also  immer  grösser  wird,  bildet  einen 

Ueberschuss  und  eine  eigentliche  privatwirthsebas 

Einnahme.  Dieselbe  kann  ganz  oder  theilweise  zur  w 

Tilgung  der  Eisenbahnschulden  oder  als  üfllfs 

weiteren  Ausdehnung  des  Bahnnetzes  und  zur  Dec 

etwaiger  Deficite  ungünstiger  Linien41)  oder  «dir 

Staatseinnahme  zur  Deckung  eigentlicher  Sti*ü 

gaben  dienen.42)  Die  erste  Verwendung  ermöglicht  eine 

40 )  Einen  Erneuerungsfonds,  nach  Analogie  der  Prifat  bahnen,  ha:  est  t ' 

Staatsb.  Bei  den  and.  Bahnen  inuss  ein  entsprech.  Betrag  durchsekuoi.  a  * 
gaben  gerechnet  werden,  soweit  die  bezügl.  Verwendungen  nicht 
schon  enthalten  sind. 

")  Dies  im  Wesenü.  der  Gesichtspunct  in  d. 

**)  So  in  Preussen,  da  hier  bisher  Ton  einer  systemiL 

Staatsbahnnetzes  nicht  die  Rede  ist   Eigenü.  daher  hier  der  *a  Harn*  ■ 

Gesicbtspunct    Durch  Verwandlung  der  zuruckzuzahL  Schulden  in  fc&o^*9 
durch  Aufnahme  neuer  Eisenbahnschulden  in  der  Form  der  Kenteastitü  ö 

jetzt  noch  mehr  hervor. 
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herong  an  das  Gebü  hrenp  rinci  p  in  der  finanziellen 

dlang  der  Staatsbahnen;48)  die  zweite  einen  immer  um- 

nderen  Ausbau  des  Bahnnetzes,  worauf  es  bei  dem 

ahnsystcm  gerade  abgesehen  ist;  die  dritte  macht  St euer- 

bmen  überflüssig  oder  gestattet  die  Vornahme  passender 

Sraatsthätigkeiten  und  führt,  wie  die  Forsteinnahmen  (§.  193), 

Im  finanziellen  Nutzen  grosser  allgemeiner  Fortschritte  der 

rirthschaft  dem  Gemeinwesen  unmittelbar  zu,  statt,  wie  beim 

laimwesen,  in  die  Taschen  einzelner  Privaten:  der  Staat, 

ie  Gemeinschaft,  nimmt  an  der  Kapital-  und  Grundrente 

ition  in  erwünschter  Weise  Theil,  —  auch  eine  günstige  Wir- 

iür  die  Vertheilung  des  Volkseinkommens,  also  zugleich 

ialpolitischer  Hinsicht.  Welche  Verwendung  des  Erlöses 

■m  soll,  ist  mit  nach  den  concreten  Verhältnissen  des  ein- 

Staats zu  entscheiden.  Die  erste  und  zweite  Verwendungs- 

rdienen  aber  wohl  principiell  den  Vorzug,  bis  die  Schulden 

and  wenigstens  die  wichtigeren  Linien  ausgebaut  sind.44) 

in«  zeigt  sich  deutlich  z.  B.  bei  d.  preuss.  Bahnen,  wenn  man  bedenkt,  dass 

irsprungl.  Schuld  von  226  15  M.  Thlr.  schon  33  43  M.  Thlr.  bis  E.  1870 

-uiden  der  alten  Landesth.  u.  neue  Schulden  seit  1S66:  v.  159*36  auf  14217, 

f.  2S-2S  auf  15  6«,  churhess.  v.  16  73  auf  15,  nass.  v.  16'69  auf  16*37, 

;        auf  350  M.  Thlr.  herabgegangen)  getilgt  waren. 
finanzielle  Seite  der  Staatsbahnfrage  ist  in  Deutschland  angesichts  der 

-u  Rente  der  Bahnlapitalien  in  den  letzten  Jahren,  bes.  nach  den  ungunstigen 
de>  J.  1S74,  etwas  ängstlich  von  den  Anhängern,  etwas  triumphirend 

i  'regatro  der  Staats-  und  speciell  der  Reichsbahnen  behandelt  worden:  wohl 

j  luit  Unrecht.  Schon  das  Ergebniss  des  J.  1 875  ist  wieder  erheblich  besser 

namentlich  in  Folge  der  wieder  gesunkenen  Betriebskosten  (Preise),  was 

k  ̂»eist,  dass  man  es  nicht  mit  einer  nothwendig  dauernden  Entwerthung 

*i.'MJuibesitzes  zu  thuu  hat.  Die  eigentümliche  Ansicht,  als  ob  die  Bahn- 
wit  steigeu  dürften,  wenn  alles  Andere  sich  vertheuert,  muss  ausserdem  aul- 

•  *cwVd.    Die  zeitweise  schlechtere  Rentabilität  der  bad. ,  wdrtcmb.  Bahnen 

dass  man  dort  etwas  zu  rücksichtslos  rasch  in  fmanz.  Beziehung  vorging 

-tiese  Länder  —  im  heutigen  Verkehrswesen  nur  von  der  Bedeutung  mitt- 

rr^zen  —  noch  zu  klein  sind,  um  die  genügende  Ausgleichung  der  Chancen 
QQd  ungünstigen  Fälle  zu  verbürgen.  In  Prcussen  aber  muss  man  nicht 

'>■  d*a6  unter  den  heutigen  Staatsbahnen  daselbst  einige  grosse  Linien  mitt- 
'"iieaz  und  grosser  Kostspieligkeit  und  umgekehrt  unter  den  Privatbahnen 

olkh  die  Ilauptlinicn  grosser  Frequenz  u.  z.Th.auch  billigen  Baus  sich  befinden. 

«hlgt  noch  nicht  die  dem  alleinigen  oder  dem  sehr  ausgedehnten  Staatsbahn- 

-  ?tQÜiOmliche  Gewinnausgleichung  der  verschiedenen  Linien.  Auch  bei  dem 

-  -takuproject  ist  in  finanz.  Hinsicht  zu  bedenken,  dass  das  Reich  bei  den 

1  i*rimb»hnen  eine  6°/o*£e  Actienrente  mit  einer  41/» — 48/4°/o^en  Reichsrente 
^  (ein  ähnlich  wichtiger  Factor  wie  in  England  bei  einem  etwaigen  Erwerb 

•/■«Üben,  s.  Cohn  II,  617). 

'*  *»hre  Höhe  des  Reinertrags  und  der  Rentabilität  ist  bei  den 

•-''<■■»  hkh!  immer  leicht  ganz  genau  zu  berechnen.    Denn  ea  kommen  unter 

u.'  adca  Aufgaben  Verwendungen  t  d.  Vermehrung  u.  Verbesscr.  der  Betriebs- 
*  '  4  Melioration  der  Bahnanlago  vor,  die  nicht  immer  nur  Ersatz  der  Ab- 

wndern  z.  Th.  auch  Neubeschaffung,  also  neue  Kapitalanlage 

r 
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sind,  also  vom  Beinertrag  nicht  abgehen.    Aach  HinauszahJongea  as  1. 

waltungen  u.  dgL  sind  hie  und  da  abgerechnet.    Es  bleibt  indes*»*  axii 

Übrig,  als  sich  an  die  amtl.  Berechnungen  zu  halten.  —  Die  Steigerung  de:  :  i 
kosten  hat  in  den  letzten  Jahren  auch  bei  den  Staatsbahnen  staögeruad«.  1 

nicht  nur  eine  absolute  (s.  0.  in  den  Noten  17,27,39,50  des  vor.  Abscnn  \  it^4 

eine  relative:  d.  h.  die  Betriebskosten  beanspruchten  eine  grossere  ';*- 
Bruttoeinn. 

PrcuBsen.  Nach  der  preuss.  Eisenbahnstatist  war  diese  Qa«c  >. 

preuss.  Bahnen  1865  40'»,  1867  44,  1869  44,  1S71  45  4,  1S73  54-9.  K 
1875  585  %i  oder  umgekehrt,  der  Oeberschuss  sank  von  1871—74  tc 

42*3%.  Bei  den  preuss.  Staatsb.  war  er  1873—75  bez.  45*2,  38*3  a.  M  i 

dem  ungünstigen  Jahre  1874  war  er  noch  am  Höchsten  bei  d.  Xied«KL  ■ 

(incl.  schles.  Gebirgsb.)  mit  44  8%  der  Bruttoeinn.  (1875  43*9  u  am  Xiednr^ 

Frankt- Bebraer  u.  d.  Berl.  -  Verbindungsb.  mit  280%  (1875  bez.  39-4  aV 
verwendete  Anlagekapital  verzinste  sich  aus  dem  Uebetschoss  ifcr- : 

bahnen  ohne  Einrechn.  der  Zuschüsse  aus  d.  Titel  d.  Zinsgarantie)  mit  *, 
1867       1869       1871       1872       1S73  1*74 

Staatsb.  5*83        5*77       661        598        4*95  rs* 

Privatb.  in  Staatsverw.  5  05  5  81  5  31  5  01  4*18  4*: 

Privatb.  in  eig.  Verw.  5'79  5  76  6  04  5  48  4  63  4*ü 
Alle  Bahnen  5*54       5  67       6  07       5  54       4*04  4v 

Der  an  die  Staatscasse  (incl.  f.  d.  Main- Weser  Bahn  an  Hessen)  abge&i~ 

schuss  d.  preuss.  Staatsbahnen  war  für  1874  11*68,  f.  1875  17  03  MilL  Tnir  fi 

schwankt  bei  den  8  einzelnen  preuss.  Staatsbahnen  1874  zwischen  0*29  vi*» 

1875  1  83  und  7  70%,  (Niederschles.-mark.,  1875  7*46).  Die  Ostb.  gaa  l<> 

bez.  3*28  und  III  ,  die  hannoversche  411  und  6*52,  die  westfal  1"§7 

die  saarbrücker  2*92  und  4  91,  die  Main-Weser  3  61  und  4  90.  Frankl-5 

und  1*35.  Das  verwend.  Anlagekapital  der  preuss.  Staatsbahnen  war  !" 
MilL  Thlr,  p.  Kilometer  82,857  Thlr.  1875  bez.  366  3  und  87,193.  Max.  ! 

Verbindungsb.  136,306  Thlr.  p.  KiL,  Saarbr.  133,520,  Min.  Ostb.  66.6*7 

der  starken  Schuldentilgung,  die  in  Preussen  seit  dem  franz.  Kriege 

thbutionsgelder  u.  s.  w.  erfolgt  ist,  reichte  selbst  der  geringe  LeberschaÄ 

bahnen  im  J.  1874  fast  ganz  hin,  die  sämmtlichen  Zinsen  aller  Suatfri 

decken,  die  L  B.  im  J.  1876  38*8  Mill.  M.  betrugen.  Für  das  J.  1876  \a 

schlag  f.  d.  Ueberschuss  der  Staatsbahnen  im  Etat  incl.  Antheil  an  <L  Hu1 
auf  53  8  HOL  M.  berechnet  Dazu  kommen  Einn.  v.  Priratb.,  an  den«  lt 

betheiligt  ist,  u.  ein  kl.  Posten  and.  Eisenbahneinn.  mit  4*22  MilL  M  mim 

rben  f.  Privatb.  (incl.  Zinszuschusse  mit  7*23  M.  M.  für  7*73  MilL  K 

d.  Centrairerw.  d.  Eisenbahnwesens  u.  die  Eisen bahncommissariate  !*<?-  k 

Ausgabe.  Eine  ganz  genaue  Vergleich,  der  Rentabilität  der  Staat»-  e.  Pnni 

ist  Übrigens  misslich.  Bei  den  ersten  werden  z.  B.  in  Preussen  keine  Baru=> 

d.  Baukap.  berechnet  Während  d.  Etat  f.  1877  eine  Rente  v.  516%  des  iw 

veranschlagt,  schätzt  ein  Aufs,  in  d.  Zeitung  des  Ver.  d.  Eisen  bahn  rerraJrzaf^ 

Rente  nur  auf  nicht  ganz  4%,  wenn  ebenso  wie  bei  d.  Privatbanken  gtie 

(d.  h.  mit  Dotat  v.  Erneuer,  u.  Reservefonds  u.  mit  Steuern).  Selb* 

Rechn.  richtig  wäre,  erklärte  sich  das  Ungunst  Resolut  nur  aus  der 

der  guten  Renten  zw.  dem  Staate  u.  den  Gesellschaften. 
Sachsen.  Die  Staatsbahnen  haben  andauernd  eine  reichl.  Verna«!*/ 

gegen  die  Kosten  der  betr.  Staatsschulden  1 — 2%%  mehr.  Für  die  20  J 
wird  die  Durchschnittsrente  auf  6.48%  berechnet,  für  ein  Kapital,  das  rm 

M.  in  1856  auf  330*8  MilL  M.  zu  Ende  1875  gestiegen  ist  Nur  3  sU  (■ 

Rente  in  diesen  2u  J.  unter  5%,  1858  4*37,  1859  4*41,  18C6  459.  Max  ̂  

u.  wieder  1871  7  07,  1872—75  bez.  5*75,  5*54,  5  87,  6  02%.  Die  Aniäaf*  t 

bahnen  betreffen  die  theuere,  aber  auch  gut  rentirende  Leipz.  Drewi  BaJs  t- « 

kleine  schlechte,  aber  doch  z.  Th.  entwicklungsfähige  u.  billig  ervorteae  R»i** 
Baiern.    Hier  eine  von  der  allgemeinen  Staatsschuld  getrenn:? 

An£  1876  nomin.  728*4  Mill.  M.,  meist  zu  4  u.  4%%,  mit  einem  Znw  « 
«rfordemiss  v.  28  8  Mill.  M.    Der  üeberschuss  der  Eisenbahnen  wj 

29  8  Mül.  M.   Im  J.  1874  (noch  ohne  Ostbahnen)  berechnet  sich  naca  l 
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20.  Abschnitt. 

Staatscanäle  und  Schifffahrtsdienste. 

5.  274.  Hinsichtlich  etwaiger  Anlage  und  Verwaltung  von 

itäcanälen  und  Schifffahrtslinien,  insbesondere  Darapf- 

iftahrtscursen,  gentigt  es  im  Wesentlichen,  auf  die  früheren 

raeinen  Bemerkungen  zu  verweisen  (§.  242).  Die  Anlage 

neuen  Canalsystems  wird  in  der  Gegenwart,  wo  die  Con- 

ti mit  den  Eisenbahnen  so  schwer  selbst  für  eigentliche  Ca- 

tikel,  wie  Massenproducte,  ins  Gewicht  fällt,  kaum  anders  als 

:<rtchfl.  bei  Preussen  mehrfach  von  denen  der  preuss.  Eisen  bahnstatistik  ab- 

i"  eue  Rente  t.  4*24 °/0       ̂ em  Reinertrag  f.  d.  Anlagekap.  [fiiJKÜ  1 1*43  MU1. 
I  *epa<:ht.  inländ.  Bahnen)  von  153  MUL  Thlr.    Der  Ueberschuss  von  6  496 

lUr.  hat  über  die  Zinsen  der  Bahnschnlden  '4*755  Mill.  Thlr.)  a.  der  Tilgung 

•a  1*931  MiU.  Thlr.)  immerhin  in  diesem  ungünstigen  Jahre  noch  773,000 
'irijeo. 

•  »*:<;  Daberg.  Die  in  d.  allgein.  Staatsschuld  enthaltene  Eisenbahnschuld  betrug 
UTl  MUL  M.  Nach  d.  Etat  f.  1875-76  wurde  auf  eine  Nettoeinnahmo  der 

*bn  von  12  52  MilL  M.  gerechnet,  womit  die  Zinsen  jener  Schuld  wohl  ge- 
«1  Im  J.  1S74  verzinste  sich  nach  der  Vereinsstatistik  das  verwendete  An- 

*ni  ?«n  101-6  MiU.  Thlr.  durch  den  Ueberschuss  von  3  357  Mill.  Thlr.  nur 
r  S.  auch  v.  Hiecke  a.  a.  0. 

Hier  besteht  neben  der  allgein.  Staatsschuld  eine  besondere  Eisenbahn- 

•  Aul  1S76  von  275*2  MU1.  M.  oder  nach  Abzug  der  Activa  dor  Eisenbahn- 

.  nit  N  BfilL  M.  eine  reine  Schild  ron  270*8  MilL  M.  Der 

W  Eisenbahnbetriebsverwalt.  schliesst  f.  1876  mit  12*64  MiU.  M.  Reinertr. 

'<  such  der  Anthcil  am  Reinertrag  d.  Main-Neckarb.  mit  0*51  MiU.  M.  kommt. 
» ereinstatistik  ergab  sich  1874  auf  ein  verwend.  Anlagekap.  v.  103  4  Mill. 

r  Wrv  huss  v.  1  lri4  MiU.  Thlr.  oder  .'ine  Verzins  v.  4*03°  „. 

■"■  hsbahnen  in  Elsass- Lothringen.    Diese  auf  Rechnung  der  franzfls. 

-ttc-a  für  325  Mill.  Fr.  jedenfalls  zu  theuer  übernommenen  ehemal.  Linien  der 

**iea  Ostbabngesellschaft  sind  mit  bedeutenden  Kapitalverwendungen  erweitert 

Nach  der  Vereinsstatist,  ergab  sich  1874  ein  Betriebsüberschuss  von  2*086 

r   <1er  auf  d   l>i^  dahin  verwendete  Anlagekap.  lind«  jene Sname  \<>n  322 

fc-  'oa  1091  Mill.  Thlr.  (p.  KU.  12<s.387  ThhO  eine  Rente  von  nur  1*1)1  0/o. 

fr-in«  Ueberschuss  wurde  durch  die  Mehrausgabe  für  den  Betrieb  der  nber- 

va ̂   Wüh -Luxem  b.  Bahn  noch  um  584,000  Tldr.  vermindert.  Nach  d.  Reichs- 

wurde  auf  eine  Reineinn.  d.  Reiehsb.  v.  9*47  Mill.  M.  gerechnet. 

"loo.  S.  d.  Tab.  in  Mulvany,  Deutschlands  Eisenbahntaritfrage.  Nach 
b  f  1S75  u.  1876  wurde  auf  einen  üeberschnss  d.  Eisenbahnverwaltung  von 

274  MUL  Fr.  gerechnet.    Das  Resultat  f.  1S74  war  ein  Ueberschuss  von 

Fr.  noch  immer  eine  Verzinsung  von  fast  tt°/0. 
4er lande.    Die  verpachteten  Staatsb.  (s.  o.  §.  257,  Note  4)  repräsentirten 

b-n  Vereinsstatistik  1874  ein  rerwwad.  Anl.vjvka]'.  reu  51  TT  Mill.  Thlr., 

-  4«  Betriebsüberschuss  1*585  MiU.  Thlr.  war,  was  eine  Rente  v.  3*06%  er- 
Hinterlegung  in  d.  Erneuerungsfonds  u.  s.  w.  blieben  1  r,2  Mill.  Thlr. 

r*w*  der  vertragsmassige  Anthcil  des  niederländ.  Staats  !M4,136  Thlr.  war. 
et»  daher  erheblich  zuschiessen.  Im  Etat  für  187«  stehen  die  Staats- 

1  »a  1S78  MiU.  fl.  Einn.,  aber  mit  6*0  Mill.  fl.  Aus«?.  (Zinsen). 

:Cs.  Die  Erträge  der  Staatsbahnen  bisher  sehr  gering.  Nach  der  deutschen 
^twü  war  der  Ueberschuss  f.  d.  nördl.  Staatsbahnlininien  1^74  721,000  Thlr. 

;M\  f-  d.  verwend.  Kap.  v.  4.ri>  Mill.  Thlr.  Bei  den  südl.  Staatsbahnlinien 
Mill.  Thlr.i  ergab  sich  sogar  1874  ein  Betri ebsdef icit  v.  S8,383  Thlr., 

•  •/■amÄi«pur  Staatsb.  (verwend.  Kap.  6y6,<M>0  Thlr.),  dsgl.  v.  13,384  Thlr. 

r 
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durch  den  Staat,  in  einzelnen  Füllen  durch  Provinzen,  R 

und  Gemeinden,  oder  nur  mit  erheblichen  Subventio 

Zinsgarantieen  u.  8.  w.  Seitens  des  Staats  und  der  gen?. 

Sclbstvcrwaltuugskörper  durch  Privatunternehmungcn  erfolgen 

ncn.  Die  grossen  Anlagekosteu  machen  dies  gleichfalls  nothweo 

Wenn  ferner  die  Verwaltung  von  Canälen  und  SehifFtabrt- 

vor  erfolgter  Amortisation  des  Anlagekapitals  grnndsätzlicb 

dem  privatwirthschaftlichen  Princip  geschehen  muss  (§.  242 1, 

doch  nicht  zu  verkennen,  dass  diese  Forderung  in  der  P 

oft  nicht  durchzuführen  sein  wird.    Denn  häufig  wir 

den  entsprechend  norinirten  Tarifen  der  Verkehr  zu  klein,  bei 

rigen  Tarifen  (gemäss  dem  Gebiihrenprincip)  aber  die  Renk 

noch  zu  niedrig  bleiben.    Das  muss  wieder  zur  Vorsicht  im 

ziellen  Interesse  mahnen.    Eine  eigentliche  privatwirthseta: 

Einnahmequelle  werden  Canäie  und  SchifTfahrt  daher  nich: 

werden.2)  Ob  trotzdem  der  Staat  im  allgemeinen  Interesse  ck 

kehrs  Canäie  neu  bauen  oder  Gesellschaften  dafür  finanziell 

stützen  soll,  ist  an  diesem  Orte  nicht  näher  zu  untersuchen, 

teres  tlber  die  Frage  gehört  in  die  Politik  des  Verkehrsweg 

3.  Bande  des  Lehrbuchs.3) 

§.  275.  —  Das  Schluss-Ergebniss  der  vorausgeL- 

Untersuchungen  Uber  die  Staatseinnahmen,  welche  heotatag 

uns  noch  als  privatwirthschaftliche  zu  betrachten  sind  (£.  ü 

l)  Vgl.  den  Aufsatz  von  M «sitzen  Uber  Canalbau  in  Deutsch lami.  Preu*. 

Zeitschrift  ls70,  8.  93  11'.,  mit  Kostenberechnungen.    Das  hier  näher  unterer' 
v.  354*5  Meil.  Can&le  wird  schon  damals  auf  MI'  125  >lill.  Thlr.  Kosten.  252,000  Tbl:, 

angeschlagen.  —  S.  ferner  die  Petition  des  Deutsch.  Flussschili Tahrtsreteio» 

Reichskanzler,  vom  24.  Mar/  1*71,  Deutsch«*  Handels-Biatt  Nr.  13,  wo 

Canäie  wesentlich  der  Privatindustrio  zugewiesen  werden,  dennoch  aber  <i 

Stützung  mit  Zuschüssen.  Prämien  oder  Zinsgarantien  für  eine  Heihc  ron  J.»'n 
unuinlängli«  h  bezeichnet  wird ,  obgleich  liier  meist  strenge  (iogner  solch  ci 

hülfe  sprechen.    -  Ueber  den  schlechten  Erfolg  des  Donau-Main-Canals  in  I- 

o.  §.  121»,  Note  15. 

*)  Die  drei  süddeutschen  Staaten    unterhalten  eiue   Dampfschitffahrt  i« 
Roden sce,  die  jetzt  in  enger  Verbindung  mit  den  dortigeu  Staatshalt 

liohertrag  für  Haiern  1668  250,213,  rein  52.290  fl.,  A.  für  1S71  in  Einn.  - 

Reinertr.  15,231  tl„  A.  1S70  roh  302,000,  rein  33.400  M.   Wurteuib.  1*Tk 

327,000  M.,  rein  0500  M.   Baden  roh  497,000  M.,  Deficit  c.  70.000  11- 

hatte  früher  aucli  wenig  rentable  Staatsdampfschitffahrt  auf  der  Donau,  «leren  Ü 

später  der  (teterr.  DonaudainpfschiliTahrtges.  verkauft   wurde.  —  Auf  der  W 

früher  mehrfach  preuss.,  russ.,  schwed.  Staatsdampfschifff.  zwischen  Haapth.i?'- 
in  nciuster  Zeit  zwischen  Stralsund  und  Malmt»,  mit  erheblichem  Deficit,  J 

jetzt  Abgabe  an  Private,  mit  bedeutender  Postsubvention  Seitens  d.  betheiL  M 

n)  Vgl.  u.  A.  die  Verhandl.  d.  Deutschen  Fluss-  u.  <  'analseh itlfahrtvcreio-. 
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r  tilgendes.  Im  Allgemeinen  sind  von  den  besprochenen  flünf 

>ianen  privatwirthschaftlicher  Unternehmungen  nur  die  Wal- 

Mi  und  die  Eisenbahnen  in  das  Eigenthum  und  zu- 

i  in  die  Selbstverwaltung  des  Staats  zu  übernehmen, 

darin  zu  behalten.  Auch  dafür  sprechen  aber  nicht  in  erster 

finanzielle,  sondern  volks-  und  Staats  wirth  schat  t- 

end socialpolitischc  Gründe,  jedoch  spielt  das  finan- 

(e  Interesse  erheblich  dabei  mit.  Von  den  anderen 

rärthschaftlichen  Unternehmungen  sind  nur  einzelne  aus- 

w?i?e  vom  modernen  Staat  zu  behalten.  Die  Domanialein- 

*i*t  demnach  nicht  schlechtweg  für  die  Gegenwart  zu  ver- 

fo,  wie  mitunter  geschah,  sondern  sie  ist  nur  passend 

i^ötalteu.  Forsten  und  Eisenbahnen  sind  die  rteh- 

i Domänen  des  heutigen  Staats,  wie  Feldgüter,  Forsten, 

toi]  Hüttenwerke,  z.  Th.  auch  Fabriken  und  Banken  die- 

^  ies  trüberen  Staats  waren.  Die  Einnahmen  aus  jenem 

pßn  bilden  daher  auch  jetzt  noch  ein  passendes  »Staats- 

rate n  neben  den  Gebühren  und  Steuern,  welches 

kr  Weiterentwicklung  der  Volkswirtschaft  und  mit  fortschrei- 

1  Amortisation  der  Eisenbahnschulden  auch  von  immer  gros- 

tauieller  Wichtigkeit  wird. 
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S.  43  Note  15.    Hinzuzufügen:   v.  Scheel,  Erbschaftssteuern  und  Erbre-tai 

2.  Ausg.  Jena  1S77. 

S.  47.   Bei  „Preusscn4  hinzuzufügen:  G.  Schmoller,  d.  Epochen  d 

Finanzpolit.  Jahrb.  d.  D.  Reichs  1877  Heft  1. 

S.  49.    Bei  der  .,Schweiz4'  hinzuzufügen:  G.  Cohn,  die  Finanzlage  d  r  n 
Zürich,  1877. 

S.  154.    Zum  Abschn.  „Besoldungspolitik"  hinzuzufügen:  überdies 

Verhältnisse  im  preuss.  Staatsdienst  (Summe  der  Gehalte  und  GrüsseDU^ 

s.  Preuss.  Statist.  Jahrb.  IV,  2,  314,  dann  Statist.  Corrcspond.  1877  Nr 

d.  Ztschr.  d.  preoss.  stat.  Bureaus,  Schlussheft  1876,  steht  ein  Aufsatz  -.. 
über  die  Besoldungsfrage  in  Aussicht. 

168  Note  33.    Hinzuzufügen:  neues  Gehaltsregulativ  in  Baiern  von  l§7«, 

nach  erfolgen  für  die  Staatsdiener,  mit  Ausnahme  der  I.  Classe.  regelt* 

Quinqucnnial-Alterszulagen,  bis  zur  VIII.  GL  meistens  am  I 

insbes.  v.  5.  Quinquennium  (21.  J.)  an  um  180  M.     Von  der  IX.  Cl  * 

der  Gehalt  schon  nach  3  Dienstjahren,  alsdann  vom  6.  Jahr  an  auch  na 

quennien.    Beispiel:  I.  GL  Minister  10,800  M.  Gehalt,  dazu  5400  M.  h 

gehalt  und  5400  M.  Repräsentationsgelder.  —  II.  Cl.  z.  B.  Miiüstemi: 

Quinquennien :  B66O—7O20—73SO—7740  M.,  nach  20  J.  ISO  M.  Pta 

Max.  v.  7920  M.  —  III.  CL  z.  B.  Oberappellräthc :  5760— 6120— 63<«M 

dann  ISO  IL  Plus.  —  IV.  Cl.  z.  B.  Appellräthe :  4560—4920—52*^' 

dann  180  M.  Plus.     ü.  A.  auch  feste  Minimalgehalte  für  die  C 

sitätslehrer:  ord.  Prof.  4200—4560—4740-4920  —  dann  IS»  • 

ausserord.  Prof.  3180—3360-3540—3720  —  dann  ISO  M.  Plus 

S.  554  Note.   Hinzuzufügen:  Faucher  über  Reichseiscnbahnen  in  s.  Vierel; 

8.  656  Note  11.  Nach  neueren  amtl.  Berechnungen  über  die  Selbstkosten  d< 

bahnen  in  Preussen  soll  grade  der  Personenverkehr  bei  den  heutig 

diese  Kosten  kaum  decken. 

S.  73  Note  7  Z.  3  d.  Note  v.  o.  1.  (17*0)  st.  (7  0). 

S.  127  Note  43  Z.  19  d.  Note  v.  o.  L  Anschlag  f.  1870—71  st.  Ausg. 

S.  224  Note  20  Z.  7  d.  Note  v.  o.  1.  Canzlei  230,000  Fr.  st.  130,000  Fr. 

S.  352  Note  25  Z.  5  d.  Note  v.  o.  I.  Rönne,  Staatsrecht  st.  Römer,  Sta*e 

S.  3S3  Note  4  Z.  6  d.  Note  v.  u.  L  1010  pr.  M.  st.  161  pr.  M. 

S.  413  Z.  11  (Text)  v.  o.  L  vom  G  rossgrundbesitz  st.  v.  Grundbesitz. 

S.  420  Z.  11  (Text)  v.  o.  L  nach  d.  Taxe  st  nach  d.  Lage. 

S.  477  Ueberschr.  des  3.  Hauptabschn.  hinzuzufügen:  und  Wohngebände. 

S.  4S9  Ucberschrift  d.  Seite  1.  Aufgeben  st.  Aufgaben. 

S.  553  Note  Z.  6  v.  u.  1.  Individualisinmg  st.  Individualität. 

1S76. 
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Vorwort 

zweiten  Theile  der  Finanzwissenschaft. 

Umstände  haben  mich  genöthigt,  den  nunmehr  fertigen 

Tbeil  in  zwei  um  l*/4  Jahr  ausein anderüegenden  Zeitpuncten 

«n  zu  lassen. 

»Kapitel  von  den  Gebühren  (S.  1 — 138)  ist  bereits  im  Juni 

k«m  1.  Heft  dieses  2.  Theils  herausgegeben  worden.  Ihm 

« jetzt  das  2.  Heft  (von  S.  139  an)  folgen,  die  „allgemeine 

be-\  welche  diesen  Theil  des  Werks  abschliesst. 

langer  je  mehr  ergab  sich  mir  die  Nothwendigkeit  einer  im 

ichen  vollständigen  Neugestaltung  des  ursprünglichen  Rau- 

'erks,  nach  Plan,  Methode,  Form  und  Inhalt,  im  Ganzen 
fen  Einzelheiten. 

eil  der  Abschnitt  von  den  Gebühren  ist  von  Grund  aus  neu 

«  worden.  Er  gehört  m.  E.  insofern  zu  den  formell  schwie- 

Partieen,  weil  die  Gebührenzweige  eben  Verwaltungszweige 

)(1  der  finanzielle  Gesichtspunct  dabei  in  zweiter  Linie  steht, 

fcuss  daher  in  der  Volkswirthschaftspolitik,  der  Inneren  Ver- 

ehre u.  s.  w.  seine  tiefere  Begründung  finden. 

*h  der  Herausgabe  des  ersten  Hefts  dieses  Theils  wurde 

Arbeit  an  der  Finanz  Wissenschaft  im  Jahre  1878  und  1879 

1  fet  durch  die  Bearbeitung  der  zweiten  Auflage  der  „Grund- 

T  unterbrochen. 

für  literarische  Arbeiten  verfügbare  Zeit  war  nach  wie 

,Jr'h  meine  akademische  Lehrthätigkeit  eine  oft  nur  knapp 

'*IMr,  ViuinriMeoschafL   II.  * 
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VI  Vorwort. 

Mit  der  Fortführung  der  Finanz  Wissenschaft  häufteL 

Schwierigkeiten  in  der  Bewältigung  und  methodischen  V 

des  Stoffs  immer  mehr.    Ich  habe  nun  auch  hier  in  der  £ 

gegen  meinen  "Wunsch,  aber  von  meiner  innersten  U 

getrieben,  eine  völlige  Neuarbeit  von  Grund  aus  v 

und  mich  dadurch  gerade  in  diesem  zweiten  Theile  der  Finj 

schaft  jetzt  ebenfalls  von  Rau  ganz  emancipirt.    Zur  I 

dafür  beziehe  ich  mich  auf  das  Werk  selbst,  besonders 

manche  der  Vorbemerkungen  zu  den  Abschnitten,  so  wi 

Vorreden  zur  1.  und  2.  Auflage  der  „Grundlegung**. 

Die  „allgemeine  Steuerlehre44,  welche  ich  gegenwärtig  i 

liehe,  ist  bei  Rau  und  den  früheren  Finanzschriftstellera. 

nähme  Steins,  noch  fast  ganz  unentwickelt  gelassen.  D 

nicht  so  bleiben.  Wie  das  System  der  politischen  OekoM 

umfassenden  „Grundlegung4'  bedarf,  so  in  der  Finanzwi 

die  Steuerlehre  eines  eigenen  grundlegenden  Theih.j 

Erörterungen  über  die  einzelnen  Steuern  vorangehl 

Einen  solchen  grundlegenden  Theil  habe  ich  ifl 

Bande  in  der  „allgemeinen  Steuerlehre k%  zu 

sucht  Aehnlich  ist  Stein  in  seinem  grossartigen 

Finanzwissenschaft  —  dessen  hohe  Bedeutung  ich  bei 

die  ich  mir  erlaube,  vollauf  anerkenne,  s.  S.  142  —  v 

eine  höchst  werthvolle  Vorarbeit  für  mich,  von  welcher 

meine  eigene  Arbeit  nach  Anlage  und  Ausfüllung  doch 

liehen  Palleten  unterscheidet.  Ueber  die  Abweichungen 

bedeutendsten  Svstematiker  und  Theoretiker  der  Finanz* 

verbreiten  sich  die  Vorbemerkungen  der  Abschnitte  und 

vielfach. 

Eine  solche  „allgemeine  Steuerlehre"  lässt  sieb 

eine  „Theorie  der  Besteuerung*4  bezeichnen, 

„specielle  Steuerlehreu  dann   überwiegend  die  „Prax 

Besteuerung4'  ist  und  in  die  Finanzgesetzkunde  mit 

Wenn  ich  von   der  Notwendigkeit  und  Zweck 

solchen  theoretischen  Theils  der  Steuerlehre  nicht 
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Vorwort.  VII 

miien  und  durch  die  Erfahrungen  früherer  Zeit  und  anderer 

.borzeugt  worden  wäre,  so  hätten  mich  die  Wahrnehmungen 

em  deutschen  Yaterlande  in  der  jüngsten  Zeit  darüber  zur 

holehrt.  Jener  Verachtung  der  Theorie  von  Seiten  prac- 

itaatsmänner  stelle  ich  das  Wort  Royer-Collards  ent- 

tas  ein  so  ausgezeichneter,  freilich  ein  wissenschaft- 

Finanzprao tiker,  wie  Baron  von  Hock  als  Motto  seiner 

öffentliche  Abgaben  und  Schulden11  gewählt  hat: 

Theorie  als  überflüssig  erklären,  heisst  den  Hochmuth 

abon,  man  brauche  nicht  zu  wissen,  was  man  sagt,  wenn 

um  spricht,  und  was  man  thut,  wenn  man  handelt, 

hat  freilich  auch  bei  den  „Practikern"  seine  guten  Wege 

i  Auskommen  „ohne  Theorie".  Die  „Theorie"  fehlt  auch 

«kt,  nur  dass  es  vollends  eine  ganz  einseitige  und  schiefe 

toi  sein  pflegt,  auf  die  sich  solche  Practiker  stützen.  In 

fr  wichtigsten  practischen  Streitfragen  der  Besteuerung, 

I  über  Ertrag-,  Einkommen-  und  dergl.  Steuern  einer-, 

Steuern  anderseits  oder  über  sogenannte  „directe"  und 

Steuern,  darf  die  Notwendigkeit  und  Berechtigung 

r>rauehsteuern  durchaus  nicht  so  verkannt  werden,  wie  es 

illang  üblich  war.  Aber  die  gegenwärtige  Strömung  in 

i  Kreisen  unserer  „Practiker44,  möglichst  diese  Steuern 

bell,  ist  eine  handgreifliche  Einseitigkeit  nach  der  anderen 

Leider  zugleich  eine  verhängnissvolle,  vor  Allem  in 

ütischer  Hinsicht  in  Bezug  auf  die  richtige  und  gerechte 

toiff  der  Steuerlast  im  Volke. 

ihmehmungen  dieser  Art  waren  es  auch,  die  mir  zeigten, 

^  blosse  Behandlung  der  speciellen  Steuerlehre,  wie  im 

[te  Rau  und  den  Früheren,  den  an  die  Wissenschaft 

UTrale  Instanz  für  die  Beurtheilung  der  Praxis  zu  stellen- 

tf-nlerungen  nicht  entspreche.  Nur  die  scheinbar  so  ganz 

**hek  allgemeine  Steuerlehre  arbeitet  hier  auch  für  die 

1  *J  vor,  wie  es  sich  für  eine  einem  practischen  Gegenstand 

Wissenschaft  geziemt. 
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via Vorwort. 

In  der  folgenden  „allgemeinen  Steuerlehrea  sind  nun 

consequent  alle  hauptsächlichen  Principienfrij 

Besteuerung  im  systematischen  Zusammen] 

handelt  worden  (s.  S.  167).  Die  specielle  Steuerlehr*' 

vornemlich  nur  die  steuertechnischen  Seiten  der  eil 

Steuern  zu  erörtern. 

Die  eingeschlagene  Behandlung  hat  eine  er  heb  Ii 

Weiterung  des  Werks  nothwendig  gemacht  Die 

lehre  erreichte  mit  der  Gebührenlehre  den  Umfang  ein« 

weshalb  der  zweite  Theil  der  Finanz  wissen  Schaft  mit 

schlössen  wurde.    Die  specielle  Steuerlehre  und  die  Staat 

sind  für  einen  dritten  Theil  reservirt  worden.  Vielem 

und  die  Früheren,  theilweise  auch  noch  Stein  in 

Lehre  behandeln,  ist  aber  von  mir  in  die  allgemeine 

genommen  und  hier  unter  einheitlich  zusami 

puncte  erörtert  worden,  so  u.  A.  besonders  im  4.  Hai 

von  der  Steuerverwaltung  (S.  566  ff.). 

Ein  Anhang  „zur  Geschichte  und  Statistik  der 

in  einzelnen  Ländern",  auf  welchen  ich  S.  388  und  S.  40^ 

hat  nach  längerer  Erwägung  seinen  Platz  erst  im  drim 

angewiesen  erhalten,  wozu  mich  freilich  auch  der 

den  vorliegenden  Band  nicht  einen  noch  grösseren  Umfang 

zu  lassen,  mit  bestimmt  hat. 

In  Bezug  auf  die  Bearbeitung  des  ganzen  Lehrb 

tischen  Oekonomie  bemerke  ich,  dass  ich  mir  die 

Finanzwissenschaft  zur  nächsten  Aufgabe  gestellt  habe, 

mich  wieder  zu  den  anderen  Theilen  wende. 

Charlottenburg  bei  Berlin,  25.  März  1880. 

Dr.  Adolph  Wi 

Digitized  by  Google 



Inhaltsübersicht. 

ieh.    IMc  ordentlichen  Einnahmen  der  Finanzwirthsehift. 

Fortsetzung".    Insbesondere  Gebühren  und  Stenern  ...  1 

Imleituns   1 

fitel.   Die  Gebühren   3 

  3 

i  Princip,  Wesen  und  Entwicklung  der  Gebuhren  ...  5 

Einleitung   5 

L   Die  principielle  Berechtigung  der  Gebühren   6 

II.  Das  thatsachliche  Vorkommen  u.  die  Entwicklungsgeschichte  des 

Gebühren  Wesens   9 

Forts.    Finanzwirthschaftl.  Erscheinungen  dabei   10 

Von».   Die  Entwicklung  des  Gebühren wescns   11 

\nhang  in  d.  Note.    Zur  Geschichte  des  Gebühren  wescns  ....  13 

III.  Die  Uebert ragung  von  gebührenartigen  Einkommenzweigen  an 

den  Staat  u.  die  Selbstverwaltungskörper   17 

Forts.  Besond.  Lage  bei  d.  Cultur-  u.  Wohlfahrtszweck  ....  19 

Forts.   Die  nnanz.  Seite  bei  den  Einrichtungen  des  Cultur-  und 

Wohlfahrts  -  Gebuhrenwesens   21 

Forts.   Ueber  die  Behandlung  dieses  Gegenstands  im  Lehrbuch  .    .  23 

IV.  Der  Uebergang  von  Gebuhren  in  Steuern   25 

Vorta.  Die  2  Fälle  einer  Anknüpfung  von  Steuern  an  die  öffentl. 

Einrichtungen  des  Gebührenwesens   26 

Forts.   Die  Zugehörigkeit  solcher  Steuern  zu  den  Steuerkategorieen  .  28 

System  der  Gebühren.    1.   Rechts-  und  Verwaltungs- 

gebühren   29 

*  Gesetzgebung,  Statistik  u.  s.  w   29 

'  Einleitung   36 

i  Kechts-  u.  Verwaltungsgebühren.   L  Innere  Verwaltung    ....  37 

1  H  Gebühren  der  Rechtspflege   42 

1  fort».  Einzelne  Arten   45 

Digit^d  by  Google 



Inhaltsübersicht. 

§.  293.    Forts.   Insbes.  Gebühren  der  freiwill.  Gerichtsbarkeit  und 

gebühren1   
§.  294.    Forts.    Gesammte  Einnahme  aas  Gerichtsgebühren      .  . 

3.  Abschnitt.   System  der  Gebühren.   2.  Die  Caltar-  a.  Woilfii 

besonders  die  Gebühren  der  volks wirthschafi 

Verwaltung  

§.  295.    Einleitung.    I.  Innere  Verwaltung.  Gesundheitsi 

§.  296.    II.    Gebühren  d.  Unterrichts-  u.  Bildungswesens 

§.  297.   III.    Gebühren  der  (materiell-) volkswirtschaftlichen 

Allgemeine  Verhältnisse  

§.  298.    Forts.   System  dieser  Gebühren  

§.  299.   A.  Verkehrswesen  (inclus.  der  ausschliesslich  fori 

keiten  oder  Kegalicn).    1.  Münzwesen     .  . 

§.  300.    2.  Banknotenausgabe  u.  s.  w.    3.  Bankgeschäfte 

§.  301.   4.  Versicherungswesen  

§.  302.    5.  Verkehrswesen  im  engeren  Sinne  .... 

§.  303.    a.  Die  Wege  

§.  304.    Forts.   Aufgaben  bei  d.  Regelung  der  WegeUstei 

§.  305.    Forts.    Arten  des  Wegegebtthrenwcsens    .    .  . 

§.  306.    Forts.    Zugvieh-  u.  Wageustcuer.  Wegegeld 

307.  b— f.  Verschied,  andere  Verkehrseinrichtungen 

308.  g.   Die  Post.    Als  Staatsanstalt.    Postregal  . 

309.  Forts.   Postfinanzwesen.   Leitendes  Finanzprincip 

310.  Forts.   Posttaxwesen.  Srufentarif  

Sil.    Forts.  Einheitstarif  

§.  312.    Forts.    Einige  andere  Puncte  des  Postgebuhrenwesans 

§.  313.    b.  Das  Telegraphen wesen  

§.  314.    6.  Andere  Zweige  der  materiellen  Production. 

dieser  Art  

§.  315.    B.   Gebühren  der  sogen.  VolkswirthschaftspnVge.  B«^iac 

Aufsichtsgebühren  

Forts.    Erlaubniss-  und  andere  derartige  Gebuhren 

Höhe  und  Erhebungsform  der  Gebühren 

Allgemeine  Grundsätze  f.  d.  Höhe  

Forts.    Einzelne  Grundsätze  

Forts.  Gesammtertrag  

II.  Die  Erhebungsformen  der  Gebühren  .  . 

Forts.    Wahl  zwischen  directer  Einziehung  u.  Stempel 

Forts.    Die  directe  Einziehung  

Forts.  Die  Erhebung  mittelst  Stempels  .  . 

Forts.    Einzelne  Arten  des  Stempels    .    .  . 

Forts.  Beiträge  

Einnahme  aus  herrenlosem  Vermögen 

§.  326.    Im  Allgemeinen  

§.  327.    Einzelne  Fälle  

§.  328.   Insbes.  das  Heim  fallsrecht  

316. 

4.  Abschnitt» 

§.  317.  I 

§.  318. 

§.  319. 

§.  320. 

8.  321. 

§.  322. 

§.  323. 

§.  324. 

§.  325. 
Anhang. 

Digitized  by  Google 



XI 

Seite 

lapitel.   Die  Besteuerung   139 

e  Vorbemerkung  u.  Literaturnachweis  !   139 

|t  besonders  Terminologie   150 

L   Begriff  der  Steuer   150 

II.   Vorläufige  Feststellung  einiger  Hauptpnncte  der  Terminologie. 

A.  Steuerquelle  u.  Bemessungsgrundlage   153 

B.  Verschiedene  technische  Ausdrücke  des  Steuerwesens  .   .   .    .  154 

C.  Steuersystem  und  Steuerarten.     1.    Unterscheidung  nach  der 

Steuerquelle   156 

2.  Dsgl.  nach  der  Bemessungsgrundlage.  —  Vermögens-  und  Ein- 

iommenstenern   157 

Forts.   Erwerbs Besitz-  u.  Gebrauchssteuern   158 

Forts.   Personal-  u.  Realstenern   160 

Forts.   Schätzungen  u.  Verbrauchssteuern   161 

Forts.   Ertrags-,  Verkehrs-  u.  Einkommensteuern   162 

l  Unterscheidung  nach  der  Erhebungsart   164 

Jtoeilung.    Allgemeine  Steuerlehre   166 

  166 

luptabschnitt   Princip,  Wesen  und  Entwicklung  der  Be- 

steuerung   167 

imleitung   167 

£.  Die  Besteuerung  in  ihren  Beziehungen  zur  Organi- 

sation der  Volkswirtschaft  sowie  zur  Eigenthums- 

und Erwerbsordnung   169 

I    Das  Recht  der  Besteuerung   169 

H.  Die  wirkliche  Durchfuhrung  der  Besteuerung   170 

Hl.  Die  Entwicklung  der  Besteuerung.  A.  Primitive  Verhältnisse  172 

H   Weiterentwicklung.    Einfluss  von  Wehrverfass.  u.  von  natural- 

»irthsch.  Zustand    174 

C.  Einfluss  von  Centralisation  u.  Decentralisation  im  gemeinwirth- 

*hiftlichcn  System   176 

l>.  Einwirkung  des  vermehrten  Finanzbedarfs  auf  die  Art  der 

Mekong.    Nothwendigkeit  der  Besteuerung   179 

E  Auswege  statt  der  Besteuerung   180 

torts.  Ins  bes.  der  Ausweg  der  Finanzrcgalion   182 

Ports.  Finanz-  u.  wirthschaftsgeschichtl.  Bedoutung  der  Finanzrcgalien  184 

Forts.  Ausserord.  Hilfsmittel  statt  d.  Besteuerung.   Systcinat.  Aus- 

Lotung  der  Fremde   186 

torto.   Bestand.  Schuldenmachen  statt  der  Besteuerung   189 

Schliessliche  Nothwendigkeit  eigentlicher  Besteuerung  .    .    .    .  191 

•  Entwicklung  des  Steuersystems.    Wirthschaftliche  und  sociale 

Stierkampfe   192 

ttitl-  Die  Besteuerung  in  ihrer.  Bezieh ung  zur  inneren 

Verfassung  u.  zum  politischen  Standewesen     ...  195 

****  o-  Literatur   195 

*  1       Anordnung  der  Besteuerung   195 

1  Die  Auflegung  der  Besteuerung   196 



XII  Inhaltsübersicht, 

§.  355.    B.  Die  vertragsmassige  Regelung  der  Besteuerung 

§.  356.    Forts.  TJteuerwesen  in  den  deutschen  Territorien  . 

§.  357.   C.  Die  verfassungsmässige  Steuerbewilligung    .    .  . 

§.  358.    Forts.    Deutsches  landstiind.  Steuerbewilligungsrecht  . 

§.  359.   II.  Die  Besteuerung  u.  die  stindische  Gliederung  de: 

A—  C.  Arten  

§.  360.   D.  Verhältnisse  im  älteren  ständischen  Staat   .    .  . 

§.  361.    £.  Steuerfreiheiten  als  Folge  von  Standesrerhältnissen 

§.  362.    F.   Verschwinden  der  polit  und  Hervortreten  der 

socialen  Steuerkämpfe  

Zweiter  Hauptabschnitt    Oberste  Grundsätze  der  Best*-«? 

Vorbemerkung  u.  Literatur  

1.  Abschnitt.  Einleitung  

§.  363.   I.  Bedeutung  solcher  oberster  Grundsätze  der  Besteuerung 

§.  364.   II.  Die  Steuerprincipien  u.  das  Steuersystem  .... 

§.  365.   III.  üebersicht  der  Principien  

2.  Abschnitt  I.  Die  finanzpolitischen  Steuerprincipien  .  . 

Vorbemerkung  

§.  366.   I.  Stellung  dieser  Grundsätze  an  der  Spitze  

§.  367.    II.  Sinn  u.  Bedeutung  der  beiden  Principien  

§.  368.    III.  Anwendung  derselben  

3.  Abschnitt   II.    Die  volkswi rthschaftlichen  StenerprU 

A.  Wahl  der  Stcuerquelle  

Vorbemerkung  

§.  369.   I.  Einleitung  

§.  370.    II.  Die  volkswirtschaftlichen  Steuerquellen  

§.  371.    A.  Reelle  Besteuerung  des  Volksvermögens  .... 

§.  372.    B.   Nothwend.  Unterscheid,  zw.  reeller  Besteuer.  des  Xatiocui 

Einzelkapitals  

§.  373.    C.  Frage  der  reellen  Besteuerung  des  Einzelvennögrens 

§.  374.    D.  Ergebniss  in  Bezug  auf  die  Wahl  der  Steuerquellen 

§.  375.    III.   Weiteres  in  Bezug  auf  die  reelle  Besteuer.  d.  Einzel rerr  4 

§.  376.    A.  Die  Vermögensbesteuer.  u.  d.  Ursprung  des  \ 

§.  377.    B.  Die  Vermög.best  u.  d.  Zweck  des  Vermögens 

§.  378.    C.  Die  Vermög.best.  u.  d.  Verwendungszwecke  de»  Stea^rcitr*? 

§.  379.    IV.  Das  Einkommen  als  Steuerquelle  .  . 

§.  380.    A.  Das  Einzeleinkommen  als  Steuerquelle 

§.  3S1.   B.  Das  Volkseinkommen  als  Steuerquelle 

4.  Abschnitt     II.    Die  volkswirtschaftlichen   Steuern riac 

B.  Berücksichtigung  der  Wirkungen  der  Ben 

rung,  insbes.  der  verschiedenen  Steuerartfi 

die  Steuerzahler  und  allgemeine  Lehre  rot 

Steuerüberwälzung  

Vorbemerkung  und  Literatur  

§.  382.   I.  Einleitung  

§.  383.   II.  Wesen  der  Ueberwälzung  

§.  384.    DL  Theoretischer  Character  der 

3 

Digitized  by  Google 



Inhaltsübersicht  XIII 

Mit 

V.  Die  Ueberwälzung  als  Mittel  zur  Herstellung  der  Gleichmässigkeit 

ler  Besteuerung   265 

L  Hinwirken  d.  üeberwälz.  auf  Gleichmässigkeit  d.  Besteuerung  .  266 

i.  Hinwirken  d.  Ueberwälz.  auf  Ungleichmassigkeit  d.  Besteuerung  267 

Einteilung  der  Steuern  mit  Rücksicht  auf  die  Ueberwälzung. 

Hrecte  und  indireetc  Steuern   268 

FL  Arten  und  Formen  der  Ueberwälzung   269 

OL   Kegeln  für  die  üeberwälzung.   A.  Abwälzung   271 

•orts.    Abwälzungen  durch  allgemeine  Vorgänge  im  Verkehr     .    .  275 

L  Fortwälzung   276 

Rückwälzung   279 

J.  Weite rwälzungen   280 

VIII.  Ergebniss   281 

III.  Die  Principien  der  Gerechtigkeit  oder  der 

gerechten  Steuerrertheil ung.    A.    Ueber  gerechte 

Steuervertheilung  im  Allgemeinen   282 

i?  und  Literatur   282 

Einleitung.    I.  Historische  Relativität  der  Gerechtigkeit     ....  283 

H    Die   gerechte  Steuerrertheilung  im  Zusammenhang  mit  der 

Function  des  privatwirthschaftlkhen  Concurrenzsystems  betrachtet. 

L  Rein  finanz.  Standpunct   285 

B.  Kritische  Stellung  zum  Concurrenzsystem.  Socialpolit.  Standpunct  287 

Folgerungen  aus  d.  Unterscheid,  dieser  Standpuncte.  Berechtigung 

<i»  socialpolit  Standpuncte   290 

III.  Der  Einfluss  der  Entwickl.  der  privatwirthsch.  Arbeitsthcil.  u. 

der  Technik  auf  die  Anweod.  der  Principien  der  Allgemeinheit  u. 

likichmässigkeit  der  Besteuerung   292 

l  DL  Die  Principien  der  Gerechtigkeit.   B.  Die  All- 

gemeinheit der  Besteuerung   295 

Bf  und  Literatur   295 

L  Das  Problem   296 

U.  Schematismus  der  Durchführung  des  Princips   300 

HI.  Durchführung  des  Princips  der  Allgemeinheit   303 

A.  Staatabesteuer.  der  phys.  Personen  und  zwar  1.  der  im  Inland 

lohnenden  Staatsangehörigen,  bes.  für  ihr  hier  erworbenes  Einkommen  304 

Forts.   Insbes.  ron  d.  Steuerfreiheit  d.  sogen.  Existenzminimums     .  308 

1  Besteucr.  der  im  Inland  wohnenden  Staatsangehörigen  für  ihr  Ein- 

kommen aus  auslandischen  Quellen  311 

'  Besteuer.  der  im  Ausland  wohnenden  Staatsangehörigen  f.  ausländ. 

Enrerb.    4.  Dsgl.  f.  Einkommen  aus  d.  Inland  311 

Besteucr.  der  Ausländer,  welche  im  Inland  wohnen  und  6.  reisen  314 

"•  Bestcuer.  des  Einkommens  der  im  Ausland  wohnenden  Ausländer 

m  dem  Inlande  (Couponbesteuerung)  315 

B-  Die  Durchfuhr,  des  Princips  der  Allgemeinheit  der  Bestcuer.  der 

fbys.  Personen  in  der  Communalbesteuerung  320 

C  Die  Staatsbestcuer.  andrer  Wirtschaften,  jurist.  Personen  u.  s.  w. 

1-  Actiengesellschaften  323 



XLV Inhaltsübersicht 

§.  412.    2.  Selbstvcrwaltungskörpcr  1 

§.  413.  3.  Vereine.  4.  Stiftungen.  5.  Staatserwerbsanstalten  .  .  . 

§.  414.   D.  Die  Communalbesteuerung  gegenüber  dem  Staate  and  I 

Selbstverwaltungskörpern  

§.  415.  E.  Abschluss.  Notwendigkeit  von  Objectsteuem  .  .  . 

§.  416.    F.  Anhang.   Aufhebung  von  Grundsteuerfreiheiten  .  ,  . 

7.  Abschnitt.    III.    Die  Principien   der  Gerechtigkeit  G 

Gleichm&ssigkeit  der  Besteuerung  

Vorbemerkung  

§.  417.   I  Das  Problem  

§.  418.    II.  Principien  und  Theorieen  für  die  Verwirklichung  der  i 

mässigkeit  der  Besteuerung  

§.  419.   IIL  Beurtheilung  dieser  Theorieen  u.  Principien  u.  Wahl  n 

letzteren.   A.  Begründung  der  Besteuerung  

§.  420.   B.  Verkeilung  der  Besteuerung  

§.  421.    C.  Die  Besteuerung  nach  dem  Interesse.   Geschieht].  Wedaj 

Steuerprincipien  

§.  422.   Forts.    Das  Gebiet  der  Besteuer.  nach  dem  Interesse  im 

Steuerwesen,  bes.  des  Staats  

§.  423.    Forts.   Dsgl.  in  der  Communalbesteuerung  

§.  424.    Forts.  Durchführung  der  Besteuer.  nach  d.  Interesse  in  den  Gl 

§.  425.   D.  Die  Besteuerung  nach  der  Leistungsfähigkeit   .    .  . 

§.  426.   Forts.  Bedeutung  

§.  427.   Forts.   Rein  finanzielle  Besteuerong  nach  der  Leistungsfähig 

§.  428.   Forts.   Socialpolitische  dsgl  

§.  429.   Forts.   Rechtfertigung  und  Einwände  

Dritter  Hauptabschnitt.    Das  Steuersystem  und  die  Häuft»! 
der  Steuern  

Vorbemerkung  und  Literatur  

1.  Abschnitt    Die  Uebereinsti mmung  des  Steuersystems  mit 

Steuerprincipien  

§.  430.    L  Das  Problem  des  Steuersystems  

§.  431.   II.  Die  obersten  Steuerprincipien  als  leitende  Richtschnur 

Bildung  des  Steuersystems.    A.  üebereinstimmung  mit  den  ü 

politischen  Grundsätzen  

§.  432.   B.  üebereinstimmung  mit  den  volkswirthschaftl.  Grundsätzen.  Bic 

Belastung  der  wahren  Steuerquelle  

§.  433.    Forts.   Belastung  der  richtigen  Steuerträger.    Rücksicht  auf  l 

wälzung  

§.  434.  Forts.  Berücksichtigung  der  Productions-  u.  Vertheilungwnter1! 

§.  435.    C.   üebereinstimmung  mit  den  Gerech tigkeitspriueipien.  Notln 

diges  .Zurücktreten  derselben  

§.  436.    Forts.   Art  und  Weise  der  Befolgung  

§.  437.   D.  üebereinstimmung  mit  den  logischen  oder  Steuerrem^ 

principien  • 

Digitized  by  Google 



Inhaltsübersicht. 

XV 

Seite 

t   Uebersicht  über  die  Grundzüge  der  geschichtlichen 

Entwicklung  des  Steuersystems  und  der  Steuorarten  387 
uz   387 

L  Die  Aufgabe   388 

IL  Abhängigkeitsverhältnisse  der  Steuerentwicklung   389 

A.  Schätzungen.    Primitive  Verhältnisse.    Directc   Grund-  und 

Personalsteuern   391 

Forts.   Fortbildung.    Einkommen-,  Vermögenssteuern.    Census  .    .  393 

Forts.   Besond.  Steuern  auf  andere  Erwerbsarten  als  den  landwirt- 

schaftlichen Erwerb.    Ertragssteuersystem   394 

Forts.   Ergänzende  Steuern,  von  Bcsitzwechsel,  Erbschaften,  Ver- 

fchrssteuern    395 

Forts.   Moderne  Einkommen-  u.  Vermögensbesteuerung     ....  396 

B.  Yerbrauchsbesteuerung.    Primitive  Verhältnisse   398 

Forts.  Weiterentwicklung.    Städtische  Zölle.   Landesgrenzzölle  .    .  399 

Forts.   Erhebung  von  Verbrauchssteuern  beim  Producenten    .    .    .  402 

Forts.   Fortentwicklung  dieser  Steuern   408 

Forts.   Die  moderne  Gestaltung  der  Verbrauchsbesteuerung    .    .    .  405 

C  Vorläufige«  Ergebniss  der  Entwicklung  des  Steuersystems     .    .  407 

t   Die  finanzwissenschaftliche  Bildung  des  Steuer- 

systems. Einleitung.  Insbeso ndcre  I.  die  Erwerbs-, 

oam.  A.  die  Besteuerung  des  berufsmässigen  Er- 

werbs   409 

■I   409 

l  Die  drei  Wege  zur  Erfüllung  der  Aufgaben  des  Steuersystems  .  409 

n  Die  drei  grossen  Steuergruppen  des  Systems   411 

BL  Die  Erwerbsbesteuerung  und  ihre  Gliederung   413 

IV  Der  bcrufsmäss.  Erwerb  u.  seine  Besteuerung.  A.  Characteristik 

4*s«lben  u.  seiner  Verbind,  mit  den  zwei  andren  Erwerbsarten     .  413 

R  Gliederung  der  Besteuerung  d.  berufsmäss.  Erwerbs.  —  Subjcct- 

^tenerung.    Erster  Weg.    Reine  Person.-  u.  Classensteucr  u.  s.  w.  416 

Leiter  Weg.    Directe  Einkommensteuer   419 

hntter  Weg.    Einkommensteuer  als  System  der  Ertragsbesteuerung  .  420 

^rts.  Objectbesteuerung.    Aeltere   421 

ftlfc  Neuere  reformirte  u.  ausgebildete  Ertragsbestoucrung.  Katio- 

*Be  Reform  der  alten   423 

"Kto.  Systemat.  Ausdehnung  u.  Ergänzung  der  Ertragsbesteuerung. 

sP*ulisirang   424 

l  jrts.  Neu  hinzutretende  Ertragssteuern   425 

'^rts.  Begründung  dieser  neuen  Steuern   427 
rorts.  Allgemeine  Beurtheilung  des  Ertragsteuersystems.    Mängel  .  429 

Schwierigkeit  wegen  Schuldenwesens.    Ergebniss    ....  432 

r  Notwendige  Verbindung  der  Subject-  und  Objectbesteuerung  .  434 

k  ̂«gleichung  dieser  beiden  Bestcuerungsarten   436 

Dio  finanzwiss.  Bildung  des  Steuersystems.    I.  Die 

Erverbsbesteuerung.  B.  Die  Besteuerung  einzelner 

M.    Er*erbsacte  od.  Rcchtsgcschäfte(Verkeh rsbesteucrung)  439 
■   439 

Digitized 



XVI  Inhaltsübersicht. 

§.  467.   I.  Entwicklung  

§.  468.   II.  Unrichtige  Gestaltung  in  der  Praxis  

§.  469.   III.  Begründung  und  Begrenzung  der  Verkehrsbesteuenmg 

§.  470.    Forts.    Die  Verkehrsbesteuerung  als  Ergänzung  und  ab  En* 

sonstigen  Erwerbsbesteuerung  

§.  471.    IV.  Auswahl  und  Höhe  der  Verkehrssteuern   .    .  . 

§.  472.   V.  Die  Stellung  der  ersten  beiden  Hauptarten  der  Erwerbste** 

gegenüber  der  dritten  

5.  Abschnitt  Die  finanz Wissens chaftl.  Bildung  des  Steuersys 

I.  Die  Erwerbsbesteuerung.  C.  Die  Bestem 

des  Erwerbs  durch  Anfall  u.  durch  Werthzs* 

ohne  eigene  persönliche  wirthschaf tliche Lei« 

Vorbemerkung  und  Literatur  

§.  473.   I.  Characteristik  dieses  Erwerbs  

§.  474.   II.  Notwendigkeit  der  Besteuerung  dieses  Erwerbs  . 

§.  475.   III.  Beschränkung  dieser  Besteuerung  auf  den  Fall  des  sodij 

Steuersystems  

§.  476.   IV.   Besteuerung  der  Conjuncturengewinne.     Einwinde  A. 

enthalte  einen  Bruch  der  Rechtsordnung  

§.  477.   B.   Sie  stehe  in  Widerspruch  mit  der  Tragung  der  Verloste 

den  Eigenthümer  

§.  478.   C.   Einrichtung  u.  Durchfuhrung.    Vermittelst  der  Ertrags 

kommenbesteuerung  

§.  479.    Forts.   Vermittelst  der  Verkehrsbesteuerung  

§.  480.    Forts.    Vermittelst  der  Besteuer.  beim  Erbesübergang  u.  <irl. 

§.  481.    Forts.    Specialfalle  beim  Uebergang  einer  Bodenbcnu 

eine  andere  (Baustellen -Steuer)  

§.  482.   V.   Die  Erbschaftssteuer.    A.    Begründung    .    .  . 

§.  483.   B.   Einwände  I 

§.  484.    C.   Einrichtung  u.  Durchführung  

0.  Abschnitt.   Die    finanzwissenscha  ftliche   Bildung   des  Stel 

Systems.   H.    Die  Besitzbesteuerung     .   .  •  • 

Vorbemerkung  

§.  485.    I.    Nominelle  u.  reelle  Besitzbesteuerung   

§.  486.   IL   Formen  der  nominellen  Besitzbesteuerung  .  . 

§.  487.    A.    Die  Besitzbesteuerung  als  allgemeine  Vermögenssteuer 

§.  488.    B.    Dsgl.  als  partielle  Vermögenssteuer  • 

§.  489.   Dsgl.  als  Steuer  auf  einzelne  Objecto  des  Nutzrennögens,  b* 
directe  Luzusstcuer  

7.  Abschnitt.    Die  finanzwissenschaftlicheBildung  des8teoer^y,ts 

III.  Die  Gebrauchsbesteuerung.    A.  Ihre  Formen  o.  .» 

Vorbemerkung  u.  Literatur  

§.  490.   I.   Die  Stellung  dieser  Besteuerung  in  der  Gesanuntbestenena 

ihre  Formen   .  •  • 

§.  491.    II.    Allgemeine  Verbrauchsteuer 

§.  492.   III.   Eigenü.     Verbrauchsbesteuerung    einzelner  CoDsamp^ 

.    .     A.    Unterscheidung  nach  Art  der  Erhebung    .   .  • 

Digitized  by  Google 



Inhaltsübersicht.  XVII 

Seite 

Unterscheidung  nach  Art  der  besteuerten  Gegenstande     ...  499 

'.   Besteuerung  r.  Nutzungen  des  Nutzrennögens  u.  von  pereön- 
hen  Genüssen  503 

Bestimmung  der  Aufgabe  505 

Die  finanzwissenschaftlicheBildung  des  Steuersystems. 

1  Die  Gebrauchsbesteoerung.  B.  Kritische  Prüfung.  506 

Die  allgemeinen  Erklarungs- u.  Rechtfertigungsgründe    A.  Die 

h*ierigkeiten  der  Vermehrung  der  Erwerbsbesteuerung  ....  500 

Das  phycholog.  Moment  zu  Gunsten  d.  Verbrauchsbesteuer.  .  .  508 

<ieeignetheit  der  Gebrauchsbesteuerung,  sonst  un besteuert  blei- 
»de  Einkommentheile  zu  treffen   510 

.    Begünstig,  der  Verbr.besteuer.  durch  d.  ökon.  u.  techn.  Ent- 

K-klung    513 
.  Auf  lös.  d.  Steuerzahl,  in  kleine,  zu  belieb.  Zeit  zu  leistende 

heilzahlungen   514 

I    Specielle,  aber  falsche  Gründe  f.  <1.  Verbrauchsbesteuerung.    .  517 

l  Falscher  Verlass  auf  Ueberwälzung   517 

l  Selbstregelung  der  Besteuer.  durch  die  des  Consums  ....  520 

f«u   Sittenpolizeil.  Regelung  u.  s.  w.  schädlichen  Consums  durch 

i  Verbr.besteuerung   522 

Die  indirecte  Verbr.besteuer.  als  Mittel,  die  Steuerzahl,  zu  rer- 

kaüen   525 

iL  Die  prineip.  u.  pract.  Mängel  der  Verbrauchsbesteuer.    A.  Ver- 

■4fese  gegen  die  finanzpolit  Principien   526 

3  Verstösse  gegen  die  rolkswirthsch.  Steucrprincipien   527 

&•  Verstösse  gegen  die  Prineip.  der  Gerechtigkeit   529 

Porta.   Verletzung  des  Princips  der  Allgemeinheit   530 

f"rts.   Verletz,  d.  Princ.  d.  Gleichmässigk.  wegen  d.  Ungleichh.  d. 

Consums  d.  besteuerten  Objecte  selbst   531 

Forts.   Die  Verbr.besteuer.  als  umgekehrt  progress.  Einkommenbe- 

steoer  532 

Forts.   Keine  genüg.  Ausgleichung  der  Wirkungen  durch  Steuer- 

überwälzung   533 

Forts.   Directc  Begünstig,  d.  höheren  Classen  wegen  fehl.  Berück- 

^ntig.  der  Qualit  d.  Verbr.stobjecte   537 

Forts.   Verletz,  d.  Gleichmässigk.  wegen  d.  Ungleichh.  d.  auf  ein 

Umkommen  angewies.  Personenzahl   538 

Forts.   Dsgl.  gegenüber  den  d.  Steuer  auslegenden  Producenten  .    .  539 

^rts.   Weitere  Verstösse   541 

b-  Verstösse  gegen  d.  Prineip.  zweckmäss.  Steuerrerwaltung     .    .  542 

IV    Ergebnis*   544 

ütl  Die  finanzwissenschaftl.  Bildung  des  Steuersystems. 

Iv-  Abschliessende  Ergebnisse   545 

l-  Aufgaben,  welche  der  Aufstellung  des  Steuersystems  yoranzu- 
§4«  haben   545 

Regelung  des  Finanzbedarfs   546 

B   Di«  Decentralis.  d.  öffentl.  Verwalt  u.  des  Bedarfs   548 

Digitized  by  Google 



XVIII  Inhaltsübersicht. 

§.  521.  C.    Die  Vermehrung:  andrer  ordcntl.  Einnahmen 

§.  522.  II.    Voraussetzungen  f.  d.  Aufstellung  eines 

§.  523.  III.   Die  Aufstellung  des  Systems  selbst    A.  Schätzungen  u  * 

auf  d.  berufsmäss.  Erwerb  als  Grundlage     .  . 

§.  524.  Forts.    Subj.-  u.  Object-,  Einkommenbesteuerung 

§.  525.  Forts.  Ertragsbesteuerung  

§.  526.  Forts.    Verkehrs-,  Gewinn-,  Erbsch.-,  Besitzsteuern,  z.  ErriM 

§.  527.  B.    Gebrauch-,  bez.  Verbrauchsteuern 

§.  528.  Forts.   Auswahl  der  Artikel  .   .  . 

§.  529.  Forts.   Höhe  der  Steuersätze  .   .  . 

§.  530.    Forts.    Ausgleich. massregeln  im  Gebiet  d.  Erwerbs-   c.  B*?l 
Steuerung  j 

§.  531.    Forts.   Beschränkung  d.  Vcrbrauchsbesteuer.  wesentL  auf  <i  n| 

besteuerung.  —  Schluss  

Vierter  Hauptabschnitt.    Die  allgemeinen  Grundsätze  der 

Verwaltung  

Vorbemerkung   

1.  Abschnitt    Die  obersten  Principien  der  Steu  e  rv  e  rw  altes* 

§.  532.    I.    Abhängigkeitsverhältnisse  der  Steuerverwaltung    .    .  . 

§.  533.    II.  Die  drei  „obersten  Principien"  der  Steuerrerwaltung 

§.  534.    A.   Der  Grundsatz  der  Bestimmtheit  der  Besteuerung 

§.  535.    B.    Der  Grundsatz  der  Bequemlichkeit 

§.  530.    C.    Der  Grundsatz  des  Strebens  nach  möglichst  geringen  Er. 
kosten  

2.  Abschnitt.   Die  Aufgaben  derSteuerrcrwaltung.   I.  Feses 

der  Grundlagen  der  Besteuerung 

I.  Wesen  u.  Aufgaben  der  Steuerrerwaltung  .... 

II.  Uebersicht  der  einzelnen  Aufgaben  

III.  Feststellung  der  Grundlagen  der  Besteuerung    .    .  . 

A.  Die  Steuersubjecte  

B.  Die  Steuerobjecte  

C.  Die  Steuersätze  

1.  Bei  den  Ertrag-,  Einkommen-  u.  B.  w.  oder  bei  des  * 

directen  Steuern.    Rcpartit  u.  Quotitätssystem  

Forts.    Zusammenhang  des  Kepart  Systems  mit  Decentrmlis. 

Steuer,  u.  Vertheil.  der  Steuerlast  durch  d. 

Forts.    Weitere  Vorzüge  des  Repart.systems 

2.  Feststeil,  d.  Steuersätze  bei  d.  Verkehr-  n.  V« 
Steuertarife   

Forts.    Werth-  u.  speeifische  Steuersätze  .... 

Forts.    Weitere  Schwierigkeiten  u.  Mängel  d.  Besteaer  b*. 
Stenersätzen  

3.  Abschnitt   Die  Aufgaben  der  SteuerTerwaltung.    II  Die 

führung  der  Besteuerung.  A.  Ermittlmc  1*1  ' 
sachen  zur  FeststelL  u.  Bemess.  d.  Ste»ersck»ldifi 

§.  549.  Einleitung  

§.  550.    I.    Ermittlung  d.  Iwtretf.  Thatsachen  bei  d.  Stetten  asf  4-  * ' 
mass.  Erwerb  u.  d.  Besitz.    A.  F 

1 

g.
 

537. 

§. 

538. 

g.
 

539. 

§.
 

540. 

§. 

541. 

§. 

542. 

§.
 

543. 

§. 

544. 

§. 

545. 

§.
 

540. 

8-
 

547. 

§•
 

54*. 

Digitized  by  Google 



Inhaltsübersicht.  XIX 

Seit« 

B   Feststen  d.  Steuerobjecte.    1.   Bei  den  Personal-  u.  zwar  den 

i  I&ssensteuern   610 

Forts.   Dsgl.  bei  den  Einkommensteuern   611 

L  Bei  gewissen  Objectsteuern   614 

orts.   Katasterwerk  bei  den  Ertragsteuern   617 

»  Feststellung  der  Steuersätze.    1.   Bei  den  Einkommen-,  Ertrag- 

enem u.  s.  w   621 

Dsgl.  bei  den  indirecten  Verbrauchsteuern  im  Anschluss  an  Pro- 

ra cnonsbetriebe   622 

i  Ermittlung  der  Thatsachcn  u.  s.  w.  bei  den  Steuern  auf  ein- 

ige wechselnde  Thatsachen  u.  Handlungen   024 

A   Die  Ermittlung  der  Steuerobjecte.   Bei  den  Verkehrsteuern  .    .  626 

Forts.   Bei  den  Conjunctgewinn-,  Spielgewinn-,  Erbsch.steuern  .    .  628 

fcrtfc   Bei  den  Zöllen  u.  s.  w   630 

;ürts    Weitere  Einrichtungen  bei  den  Zöllen   631 

B-  Die  Ermittlung  der  Steucrsubjecte   634 

l  Die  Aufgaben  der  Steu errerwaltung.   II.    Die  Aus- 

fährang der  Besteuerung.    B.  Die  Erhebung  der  Steuern.  638 

Leitung.    I.    Die  Erhebungsorgane  der  Steuern   638 

l  Die  Steuerpacht  .639 

Fortsetzung   641 

B  Die  Erhebung  der  Staatssteuern  durch  die  Sclbstverwaltungskörper. 

*s.  die  Gemeinden   645 

1   Die  communale  Steuerhaftung   646 

l  Die  communale  Steuererhebung   648 

C  Die  Eigenerhebung  (Regie)  der  Staatssteuern   650 

tt  Die  Einricht.  d.  Steuererhebung.    A.    Die  Abfindung     ...  651 

B  Die  eigentliche  Erhebung  der  Steuern  u.  die  Organe  dafür    .    .  654 

l.  Erhebung  der  directen  Steuern   655 

l    Erbebung  der  indirecten  Steuern   657 

Erhebung  der  Verkehr-  und  Erbschaftsteuern   659 

L  Allgemeine  Grundsätze  hinsichtlich  des  Erhebungspersonals  .  .  660 

f.  Die  practische  Durchfuhrung  der  Steuererhebung  u.  die  dazu 

'luvenden  Anordnungen  u.  Massregeln   662 

l  Anordnungen  u.  Massregeln  vor  der  wirklichen  Erhebung  der 

^eaem   663 

Forts.   Insbesondere  über  Steuercredite   665 

l  Anordnungen  u.  Massregeln  in  Bez.  auf  die  Erhebung  der  Steuern 

*Hwt   667 

l  Anordnungen  und  Massregeln  bei  ausbleibender  Steuerzahlung  .  667 

Forts.   Insbes.  Behandlung  der  Steuerreste   669 

1   Anordnungen  u.  Massregeln  bei  irrthümlicher  oder  unrichtiger 

Erhebung  der  Steuern   671 

^rta.  Nothwendigk.  u.  prineip.  Berechtig,  eines  Klagerechts  in  Steuer- 

ten neben  d.  Beschwerderecht  im  Reclamationsrecht  i.  w.  S.     .  673 

Forts.  Veranlagungs-  und  Erhebungsreclamationen  .    .       ...  675 



XX Inhaltsübersicht. 

5.  Abschnitt.    Die  Aufgaben  der  Steuerverwaltung.    II.  D<fJ 

fuhrung  d er  Besteuerung.    C.   Die  Steu  ercontrok 

Vorbemerkung  

§.  585.   I.    Hegriff  u.  Wesen  der  Steuercontrolen  

§.  586.   II.    Steuerunterschleif  (Defraudation),  Schmuggel  .    .  . 

§.  587.    III.   Die  allgemeinen  Schemata  der  Steuercontrolen.  Bes. 

gemeine  u.  besondere  Controlen  

§.  588.   Forts.    Personal-,  Real-,  Cmlaufcontrolen  

§.  589.   IV.    Andere  Fragen  des  ControlweseM  

§.  590.    V.    Der  Controldienst  

6.  Abschnitt.   Die  Aufgaben  der  Steuerverwaltun  g.    II.  Die 

fuhrung  der  Besteuerung.    D.   Die  Ste  u  erstraf«n 

Vorbemerkung  

§.  591.   I.   Steuervergehen.    A.    Begriff  und  Wesen  

§.  592.   B.    Vorkommen  der  Steuervergehen  

§.  593.   C.   Strafrechtlicher  Character  derselben  

§.  594.    II.   Die  Steuerstrafe.   A.    Strafart   . 

§.  595.   B.    Bemessungsart.   C.  Höhe  

§.  596.    III.    Vcrhangung  der  Steuerstrafen  

§.  597.    Forts.   Einzelne  Kategorieen  von  Fallen  

§.  598.   Forts.  Strafabfindungen  

Nachtrage  

Digitized  by  Google 



Drittes  Buch. 

lautlichen  Einnahmen  der  FinaiiKwirthschaft. 

Fortsetzung. 

Insbesondere  (.ebübren  und  Steuern.1) 

76.  Einleitung.  Die  ordentlichen  Einnahmen  der 

irthschaft  zerfallen  in  finanzwissenschaftlicher  Hin 

h  den  Erörterungen  im  ersten  Bande  dieses  Werks2)  in 

oordinirte  Hauptarten,  nemlich:  die  privatwirth- 

ichen  oder  Dom  an  ial  einnahmen  oder  den  Privat- 

einer- und  die  staatswirthschaftlichen  Einnahmen 

Hagen,  oder  (im  weitesten  Sinne)  die  Abgaben  oder 

I  andrerseits.    Der  Privaterwerb  ist  im  ersten  Bande  voll- 

Folgendcn  werden  die  neuereu  Auflagen  des  1.  Bands  in  nachstehender 

t:  Die  5.  Auflage,  die  letzte  von  Rau  (1864),  als:  Kau,  Finanzwiss.  I; 

Sage,  die  erste  in  meiner  Neubearbeitung  (1872),  als:  Rau-Wagner, 

zweite  Auflage  dieser  Neubearbeitung  (zugleich  die  7.  des  ursprüng- 
rii  .  als;  Wagner,  Fin.  I.  Wegen  der  formellen  und  sachlichen 

«a,  welche  in  der  2.  Auflage  meiner  Neubearbeitung  gegen  die  erste  erfolgt 

ich  bei  Verweisungen  regelmassig  die  betreffenden  Stellen  dieser  beiden 

k*en ,  zu  denen  der  jetzige  Band  der  Finanzwissenschaft  den  gemein- 

» ■  iten  Band  bildet.  Die  Verweisungen  auf  den  zweiton  Band  der  Rau  - 

^Wissenschaft  beziehen  sich  regelmassig  auf  die  letzte  Auflage,  die  fünfte 

tltere  Auflagen  von  Rau  werden  vorkommenden  Falles  speciell  genannt, 

nvi-rea  Abtbeilungen  des  Rau  sehen  Werks  citire  ich  die  S.  fletzte)  Auflage 

i-itze  der  Voliawirthschaftslehre"  (2  B.  1868—69)  als  „Rau,  Volksw- 

r,\  II",  die  5.  (letzte)  Auflage  der  „Grundsätze  «1er  VoUBWirthlcliafts- 

l  B.  1862  —  63)  als  „Rau,  Volksw.sch.poUt.  I  und  IL"  Der  1.  Band 

r- Nasse  'sehen  vollständigen  Neubearbeitung  des  Rau'schen  Lehrbuchs 
'Ökonomie  wird  bei  Verweisungen  von  mir  als  „Wagner,  Grundlegung" 

"!  hnet  —  Die  Paragraphenzahl  im  1.  Bande  weicht  in  der  2.  Aufl.  etwas 

sr  l.  Neubearbeitung  ab,  indem  sie  dort  mit  §.  275.  hier  mit  §.  261  endet. 

2.  Bande  führe  ich  die  Zahl  der  2.  Auflage  fort,  beginne  also  mit  §.  276. 

^-Wagner,  Fin.  I  §.  84  fT„  Wagner,  Fin.  I,  §.  129  ff.  —  Vgl.  auch 
u  I,  §.  84  ff. 

Cmt.  Fi&*KwiM«a«:hafL    EL  1 
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2  3.  B.  Einleitung.  §.  276. 

ständig  abgehandelt  worden.3)  Das  dritte  Bach  in  die*e: 

Bande  hat  es  mit  den  Auflagen  zu  thun,  welche  thi^i  \ 

modernen  Staats-  und  Communalhaushalt  das  Uebergw  :| 

und  im  Ganzen  auch  mit  Recht.1) 

Die  Auflagen  theilen  sich  in  finanz  wissenschaftliche:  H 

wiederum  in  zwei  principiell  verschiedene  Arte: 

Gebühren  und  in  die  eigentlichen  Steuern  — 

speciellen  und  in  die  allgemeinen  Steuern.6) 

Scheidung  ist  schon  im  ersten  Bande  begründet  nnd  dar 

und  ebendaselbst  ist  bereits  eine  Begriffsbestimmung  mid  ü 

Characteristik  beider  Arten  der  Auflagen  gegeben  woru-: 

diese  Erörterungen  ist  jetzt  anzuknüpfen  und  wird  die  Leb- 

Gebühren  und  den  eigentlichen  allgemeinen  * 

in  den  folgenden  zwei  Kapiteln  dieses  dritten  Buchs 

gehandelt.7) 

3)  Rau-Wagner,  Fin.  I,  §.  117  —  261,  Wagner.  Fin.  I.  §.  In- 

formellen Abweichungen  von  Rau  sind  in  den  in  Note  2  citirten  Si*- 

und  begründet.     Sie   beziehen  sich  vornemlich   auf  die    Ausseht.  J 

eigenen  finanzwissenschaftlichen  Abtheilung  der  Einkunft*« 

aus  Hoheitsrechten"  (Rau,  Fin.  I,  §.  166—226)    Was  Rau  in  fr- 
giebt,  ist  von  mir  theils  beim  Privaterwcrb  im  1.  Bande  abgebandeit  >- 

Salzwerke,  Jagd  und  Fischerei,  Staatseiseubahnen),  theils  wird  es  in  4*e* 

bei  den  Gebühren  (Münze,  Post,  Tclegraphie,  Fähr-  und  Flossrecht).  " 
eigentlichen  Steuern  (Salzregal,  Tabakregal  u.  s.  w.,  Bergwerksteaere,  U: 

üeber  „Regalien"  in  der  heutigen  Finanzwissenschaft  s.  Rau-U»p* 

§.  101,  109-116,  Wagner,  Fin.  I,  §.  141,  145-147. 

«)  Ran-Wagner  I,  g.  117,  bes.  Wagner,  Fin.  I.  §.  149  ff,  IlM 

8)  Rau-Wagner  I,  §.  95,  106,  Wagner  I,  §.  136,  143. 

fl)  Rau- Wagner  I,  §.95—116.  Wagner  I,  §.  136—147.  Ia  > 
1.  Bands  ist  gesagt  worden  (so  von  Samt  er  in  der  Augsb  Alhr.  Zur) 

dieser  Abschnitte  im  System  sei  wohl  richtiger  im  2.  Bande,  vor  der 

Steuerlehre.     Wegen  der  Notwendigkeit ,  die  Classification  aller  onfc^ 

nahmen  im  Zusammenhang  vorzunehmen  und  meine  Abweichungen  u  wK 

und  Begrenzung  der  einzelnen  Arten  von  Rau,  Stein  und  den  Fnt"' gründen,  wurden  diese  Abschnitte  schon  in  den  1.  Band  gestellt. 

T)  Unmittelbarer  Anschluss  daher  an  Rau-Wagner,  Fin.  I.  §.  H<* 
Fin.  I,  §.  149. 
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Gebühren.  Literatur.  3 

Erstes  Kapitel 

Die  Gebühren.1) 

Ii,  Rn.  I,  §.  227—246,  „Einkünfte  ans  Gebühren",  als  3.  Abschnitt  nach 
:*rrerb  (I.A.),  den  Einkünften  aus  Hoheitsrechten  (2.  A.)  und  vor  den  Steuern 

s  2.  Bachs  „Staatseinkünfte".  Dieser  Abschnitt  Raus  über  die  Gebühren 

*Jit  mehr,  obwohl  Kau  mit  zuerst  das  Wesen  der  Gebühren  und  ihren  Untcr- 

i  den  Steuern  richtig  erkannt  hat  Es  fehlt  ihm  aber  die  scharfe  principielle 

nischen  Gebühr  und  Steuer  (Verkehrssteuer),  der  Stempel  wird  nicht 

«rag  bloss  als  Erhebungsform  von  Abgaben  aufgefasst,  in  der  Dar- 

erden Gebühren  und  Steuern  vermengt,  das  System  der  Gebühren  ist  mangel- 

JDroJlsUndig.  Die  einzelnen  Abgaben  werden  mehrfach  falsch  beurtheilt,  so 

tf-Abg»benwesen  (Enregistrement,  §.  236),  die  Erbschafts„gebühr4i,  §.  287. 
ffl  Abschnitt  Rau  s  konnten  daher  nur  einzelne  wenige  Bemerkungen, 

Diten  u.  dgl.  benutzt  werden.  Er  ist  von  Grund  aus  neu  bearbeitet 

Deitert  worden,  obgleich  die  von  Rau  hier  mit  behandelten  Steuern  (Ver- 

ra,  Erbschaftssteuer)  noch  für  die  spätere  Steuerlehre  zu  reserviren  waren. 

Rio  anter  den  Regalien  in  s.  2.  Abschn.  besprochenen  Einrichtungen  der 

mphie,  Münze  sind  im  Folgenden,  soweit  sie  Uberhaupt  in  die  Finanz- 

ft  gehören .  in  die  Gebührenlehre  einbezogen.  Für  die  principielle  Auf- 

-d  Scheidung  der  Gebühren  einer- ,  der  übrigen  ordentlichen  Einnahmen 

ist  der  1.  Band  der  Neubearbeitung  zu  vergleichen:  R.-W.  1.  Abschn.  d. 

W.  J.  Kap.  d.  2.  Buchs,  wo  auch  bereits  die  Auseinandersetzung  mit  den 

^einstimmenden,  theilweise  abweichenden  Auffassungen  und  Classificationen 

w,ren,  wie  ümpfenbach's,  v.  Hock's,  Bcsobraso  f  f's,  besonders "i  's. 

Aber  Gebühren  im  Allgemeinen  mit  weiteren  Literaturangaben :  R  a  u  - 

Fin.  I,  §.  95—105;  Wagner,  Fin.  I,  §.  137—142.—  Von  Früheren: 

afels,  Fin.  Abschn.  IV.  „von  zufäll.  Einkünften"  §.  111  ff.  (bes.  auch  über 

bei  Rechtsgeschäften,  Eigenthumswechsel  u.  s.  w.,  —  also  Steuern,  mit 

rvht.  Bemerk.).  —  v.  Jacob,  Fin.,  handelt  über  das  Gebtthrenwesen  noch 

Semitischem  Zusammenhang,  berührt  es  aber  an  rerschiedenen  Stellen  seines 

a  wie  Andern  präjudicirte  der  alte  RegalbegrifF.  Vgl.  I,  §.321 — 323  über 

nne  der  Justiz  und  Polizei  als  Finanzquelle ;  bes.  §.  6S7  ff. ,  wo  ein  Theil 
Mtten  Gebühren  und  mit  ihnen  etwa  verbundenen  Verkehrssteuern  als  eine 

^  ton  Consumtionsauflagen"  behandelt  wird,  mit  klarer  Hervor- 

*  tebtthrenbegriffa  und  des  Uebergangs  der  Gebühr  in  die  Steuer  in  §.  688. 

«  Eriiuter.  zu  §.  689  ff.,  S.  572  ff.  Danach  ist  Stein,  Fin.  3.  A.,  S.  269 

tat.  Den  Stempel  als  eine  Erhebungsform  erwähnt  Jacob  richtig, 

kurz  in  II,  §.  1209,  1254,  in  dem  3.  Buche  von  der  Finanzverwaltung.  — 

f 11  §.  132  ff.  (zu  fäll.  Eink.).  —  -Schön,  Fin.  S.  87,  Stempel  als  eine  der 

rennen  der  indirecten  Steuer.  —  v.  Malchus,  Fin.  I,  §.  31  (bei  den 

'hten),  bes.  aber  §.  62  ff.,  wo  wieder,  wie  von  v.  Jacob,  das,  was  wir 

"»»Ohren44  nennen,  als  eine  erste  Art  der  indirecten  Stenern  bezeichnet 

»He,  die  für  die  Benutzung  und  den  Genuss  allgemeiner  oder  besondrer 

Staken  o»j<  r  aus  Anlass  von  beiden  entrichtet  weiden"  (S.  299),  mit 

'■  Ulisirung  in  §  63,  S.  301,  dann  §.  61,  nur  ohne  genügend«  Scheidung 
>h  oad  Steuer.  Gleichwohl  ist  angesichts  dieser  Ausführungen  die  Bemerkung 

»  ».  0.:  „in  den  früheren  Werken  von  Jacob,  Malchus,  Lötz  u.  A. 

!«&  das  Wort  (Gebühr),  geschweige  die  Sache  vor44  ganz  unrichtig, 

•'minn,  Lehre  v.  d.  Steuern  S.  22;  bes.  S.  417  ff.  über  „Stempelsteuern44 

-'■uern  u.  Gebühren).  —  Von  Neueren:  Umpfenbach,  Fin.  I,  §.  22 — 44, 

■■  :h' -■i.unsr".  in  richtig  zusammen fuMondei  Behandlung  und  mit  richtige! 
■f  «fea.  Regalien,  wie  Münze,  Post,  Telegraph,  in  die  GebQhrenzweige ;  Uber 

r^  *bveich.  Behandlung  d.  Eisenbahnen  s.  meinen  1.  B.  u.  die  Bemerk,  im 

UP  -  E.  Pfeiffer,  Staatscinn.  I,  Theil  V,  S.  294—351,  aachlich  voll- 

'     die  meisten,  aber  ohne  genügendes  System  und  in  der  Gesammtauffassung 

1*
 



4 3.  B.  1.  Kap.  Gebühren.  Liter.  Princ.  u.  Wesen.  §.  277. 

einseitig,  Münze,  Post,  Telegraph,  auch  Eisenbahnen  im  vorausgebenden  4  1 

den  „Monopolen"  (!).  —  v.  Hock,  öffentl.  Abgaben  §.  4,  §.  33,  34  „Ei 

besondere  Dienste14,  (eine  von  Hock's  3  „Ursteuern") ,  unterschieden  rot 

sächlichen  Verkehrssteuern,  die  er  als  „Erwerbsgebühren"  (§.  31,  32)  l* 

Laspeyres,  Art  Staatswirthschaft  in  Bluntschli's  Staatswörterbacl, 
Bergius,  Fin.  2.  A.  §.  49  (Sporteln  und  Stempel),  §.  39  (Steuern  ver>et4: 

Post,  Münze  u.  s.  w.  unter  Kegalien,  —  keine  Spur  eines  Wissenschaft!  > 

Eisenhart,  Kunst  d.  Bcsteuer.  (BerL  1868)  S.  9  Ii',  (richtig  und  gut).  - 
Einkommensteuer,  Bonn  1S72,  S.  5  ff.  —  Maurus,  moderne  BcsteuerM  H 

5.  Kap.  „Besteuerung  auf  Grund  der  Benutzung  von  allgem.  StaatsansulttL 

(Gebühren  u.  Steuern,  auch  Erbsteuer  zusammen).  —  M.  Wirth,  Nat.-0^ 

519  11.,  über  Kegale  514.  —  Vgl.  auch  K.  Walcker,  Selbstverwalt  d.  ̂  

Berl.  1869,  S.  5,  u.  §.  2.  —  Dann  Fr.  J.  Neu  mann,  progress.  Einkorns 

1874,  Kap.  2  u.  3,  bes.  über  die  Besteuerung  nach  der  Leistungsfähigen 

die  sogenannten  „Beiträge"  (s.  u.  §.  325).  —  AI.  Meyer,  Uber  Stemel 

Fauch  er 's  volksw.  Vierteljahrschr.  1S64,  III,  (VII),  51— SO,  allgemein-. 
Kechtfertigung  der  Stempelsteuern  als  gerecht,  weil  der  Staat  für  eine  U 

Gegenleistung  gewähre,  also  Betonung  des  Ge  bührencharacters  dieser  & 

mit  einseitiger  Uebertreibung ;  characteristische  Auffassung  der  Freihandel 

Die  bedeutendste  Förderung  nnd  Klärung  der  Gebührenlehre  und  der 

den  Verkehrssteuern  ist  L.  v.  Stein  zu  verdanken,  bes.  die  scharfe  In 

Gebühren-  und  Steuerprincips,  die  Ausscheidung  der  „Verkehrsstenenr 

Gebühren,  die  Auffassung  des  Stempels  bloss  als  Erhebungsfonn 

bleibt  nur  seine  neue  Re ga Ii en lehre  und  die  Trennung  dieser  sogen. £ 

den  Gebühren.    (S.  dagegen  Kau- Wagner,  Fin.  I,  §.  S4  Note  b,  | 

§.  b6  Note  a  und  b,  §.  96  Note  a,  §.  1U0  Note  g,  §.101  Note  a;  Wa: 

§.  130  Note  3,  §.  131  Note  5,  6,  7,  §.  137  N.  5,  §.  141  N.  19,  §.  14J  I 

Ilauptdificrcnzpunct  unserer  finanzwiss.  Systematik.    Die  Bemerkungen  vw  ; 

kehrsmittel,  Wien  1878,  I,  85  Note,  gegen  mich  und  für  Stein  erkenne 

richtig  an,  nur  folgt  nicht,  wie  Sax  selbst  zugiebt,  dass  mau  Stein'sAL:: 
anschliessen  müsse;  die  „regalisirten"  Thätigkeiten  sind  Kategorieen  de? 
Rechts,  aber  die  Einnahmen  daraus  keine  selbständige  finanzwiss 

liehe  Kategorie  mehr.  Meistens  gehören  sie,  wie  ich  im  1.  B.  schon  b-c 
den  Gebühren,  sonst  zu  den,  in  besondrer  Form  erhobenen,  Steuern 

stimme  ich  Stein  bei  in  der  Scheidung  der  Gebühren  und  (Verkehrs-^ 
weise  auch  in  seiner  Theorie  der  Verkehrssteuern.    Aber  diese  Theorie 

seitig  absolut  aufgestellt  und  bedarf  auch  in  ihrem  an  sich   richtigen  S 

Correctur,  sowie  einer  weiteren  Ergänzung.   S.  darüber  u.  d.  Steuerleb:: 

folgende  1.  Kap.  von  den  Gebühren  sind  die  3  Abschnitte  Stein 's  zq  ' 
3.  A.  Regalien  S.  229—264,  Gebühren  265—296,  Verkehrssteuer  519 — 5 

Aus  der  fremden  Literatur  s.  A.  Smith,  wealth  of  nations,  5.  B  > 

2.  u.  3.  Abth.  pass.  u.  2.  Kap.  1.  Abth.  pass.  —  Mill,  polit.  Oekon.,  Beb 

—  Parieu,  traite  des  impöts,  III,  165.  —  Leroy-B cau lieu ,  traitr-  d 

des  fin.,  Par.  1877,  I,  bes.  ch.  11,  Enregigrem.,  Stempel  u.  s.  w.  (über  Fv 

ch.  12).  —  Garnier,  lin.  ch.  10  (Enregistrem.  u.  Stempel).    Scharfe  Tr  i 

Gebühr  und  Verkehrsteuer  und  richtige  Auffassung  der  ersten  bei  den  Fi 

nicht  erreicht.  —  L.  Cossa,  elem.  di  scienza  delle  finanze,  2.  ed.  Alii.  I*"' 
—  Eine  umfassende  werthvolle  Monographie,  mit  eingehender  Behandlung 

Statistik,  Gesetzgebung  und  Literatur  ist  W.  Besobrasoff,  impöts  sur  les 

den  Memoires  de  l'Acad.  de  St.  Petersb.,  bes.  N.  1,  1866;  N.  2,  1S67.  \t- 
die  russischen  einschlagenden  Steuern.  Richtige  Betonung,  dass  die  Entwioki 
Abgaben  mit  dem  Formalismus  des  Rechts  Hand  in  Hand  geht. 

Die  Gesetzgebung  s.  unten  in  den  Noten  der  folgenden  Abschnitte,  &<■ 
zu  Abschn.  2.  Sic  betrifft  vielfach  nach  der  gemeinsamen  oder  gleiche 

hebungsform  (Stempel  u.  s.  w.)  Gebühren  und  Verkehrssteuern  u.  dgL  dl  : 
was  auch  das  wissenschaftliche  Vcrständniss  sehr  erschwert  hat. 

Digitized  by  Google 



Betriff,  Princip,  Wesen  der  Gebühren. 5 

1.  Abschnitt. 

Princip,  Wesen  und  Entwicklang  der  Gebühren. 

!77.  Gebühren  sind  nach  der  früheren  Begriffsbestimmung 

;d,  welche  von  Einzelnen  oder  Gruppen  von  Einzelnen  als 

cieller  Entgelt  eines  ihnen  vom  Staate  (Selbstverwal- 

rper  u.  8.  w.  —  oder  allgemein :  von  einer  „Zwangsgcmein- 

aft"*))  geleisteten  Diensts,  oder  einer  durch  sie  verursachten 

.  Kostenprovocation)  bei  der  Ausübung  einer  Staatsthätigkeit 

von  der  Staatsgewalt  einseitig  bestimmten  Weise 

rmirten  Höhe  erhoben  werden."8) 

principielle  Berechtigung  von  Gebühren  liegt  im 

nnd  in  den  Wirkungen  vieler  Staatsthätigkeiten ,  das 

< bliche  Vorkommen  von  Gebühren,  die  geschieh  t- 

Cntwicklung  derselben   und  die  Einrichtung  des 

mwesens    hängen   eng  mit  den    herrschenden  An- 

angen  über  Recht,  Staat,  Gesellschaft  und  Volks- 

chaft nnd  mit  den  Zuständen  in  denselben  zusammen 

Achseln  daher  mit  diesen  Anschauungen  und  Zuständen, 

i  sind  die  Regeln,  welche  in  der  Lehre  von  den  Gebühren 

kllen  sind,  nicht  absolute,   sondern  zeitlich  und 

b,  historisch  relative. 

e  bereits  im  ersten  Bande  bemerkt  wurde,  ist  indessen  die 

von  den  Gebühren,4)  daher  auch  die  Geschichte  der- 

nur  in  nebensächlicher  Hinsicht  ein  Gegenstand  der 

zwissenschaft.  Geb üh ren  lehre  und  Gebühren- 

ichte  knüpfen  vielmehr  aufs  Engste  an  die  Lehre  und 

hte  derjenigen  öffentlichen  Einrichtungen,  Anstalten  und 

ieiten  des  Staats,  der  Gemeinde  u.  8.  w.  an,  welche  zur 

von  Gebühren  die  Möglichkeit  und  den  Anlass  gewähren, 

»ödere  ist  daher  die  genauere  Geschichte  des  Gebühren- 

»:?aer.  Grundleg.,  Kap.  3,  Abschn.  10. 

^-Wagner,  Fin.  I.  §.  95.    Wagner,  Fin.  I.  §.  137.  —  Ran,  Fin.  I, 
-Oebtireti  werdeu  bei  solchen  Gelegenheiten  gefordert,  wo  der  einzelne  Burger 

■  it>U  h-.r.i«  o  tef  wn.r  wesentlichen  Sta  itsanstall  (im  Gegensatz  /u  einem 
Vitts  ge w er be)  in  eine  gewisse  besondre  Berühmng  kommt.  Sie  kflnnen  als 

■  i  iftf  Vermutung  für  den  Aufwand  angesehen  werden ,  welchen  die  Staats- 
iTfcnd  einer  Veranstaltung  zu  machen  hat,  und  haben  insofern  mit  der 

'  fir  ̂ leistete  Privatdienste  Achnlichkeit."  —  Stein  3.  A.  S.  26«  (wo  «ich 

1  4«r  Begriffsbestimmung  dt*  Gebühr  die  I  nhalt  barkeit  uud  Willkühr  der 

"  'ft*  der  Regalien  ergiebt). 
I.  $.  Iiis.    W.  I.  §,  II?. 
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6  3.  B.I.K.  I.A.  Princ,  Wes.,  Entwickl.  d.  Gebühren.  §.  277— 27* 

vvesens  ein  Theil  der  Geschichte  des  Gerichtswesens,  de3  H 

thums  und  der  gesammten  Staats-  und  Communalverwaltim 

namentlich  im  Gebiete  der  Polizei,  des  Unterrichtswesens,  i 

kehrs wesens  und  der  Volkswirtschaft  überhaupt.  Der  Zna 

hang  zwischen  dem  Gebührenwesen  und  der  Einrichtung 

waltung  ist  dabei  so  eng,  dass  sich  die  Geschichte  des  er* 

einer  Geschichte  der  letzteren  erweitern  muss,  damit  aber  i 

Rahmen  dieses  Werks  hinausfällt.  Es  muss  daher  hier  a 

Darstellung  in  wenigen  Grundzügen  genügen. 

Auch  die  eigentlichen  Principienf ragen  des  G< 

wesens  sind  nur  zu  einem  kleinen  Theil  in  der  Finanzwiss^ 

zu  behandeln.  Sie  gehören  vielmehr  in  die  Politik  m 

Verwaltungslehre.  Denn  nach  den  Grundsätzen,  welch« 

Justiz  und  Verwaltung  herrschen  und  herrschen  sollen,  i*t 

scheiden,  ob  und  welche  Gebühren  erhoben  werden  sollen.| 

der  Systematik  dieses  Lehrbuchs  der  Politischen  Oekonoinij 

daher  die  Erörterung  an  dieser  Stelle  auf  die  ganz  aJÜ 

Frage  nach  der  principiellen  Berechtigung  von  Gebührt 

beschränken.  Die  Lehre  von  den  auch  finanziell  besonders 

tigen  RechtsgebUhren,  welche  freilich  geschichtlich  au 

sächlich  in  der  Praxis  und  bis  auf  die  neueste  Zeit  auch 

Theorie  mit  gewissen  Verkehrssteuern  vermengt  sind, 

in  die  Justizverwaltungslehre;  die  Lehre  von  den 

waltungs gebühren,  welche,  meist  in  der  Form  von  Sä 

bei  gewissen  Thätigkeiten  öffentlicher  Behörden  für  Einzelne  c 

werden,  in  die  Allgemeine  Verwaltungslehre,*  dk 

von  den  Cultur-  und  Wohlfahrtsgebühren  in  die  Ii 

und  in  die  Wirthschaftl ich e  Verwalt ungslefcrd 

letzterer  sind  namentlich  die  Gebühren  des  Verkehrs* 

in  principieller  Beziehung  näher  zu  behandeln.  ffierfarJ 

für  einige  andere  Gebühren  der  volkswirtschaftlichen  VerJ 

ist  auf  den  dritten  und  zum  Theil  auch  auf  den  vierten  Ba* 

Lehrbuchs  (in  der  Neubearbeitung)  zu  verweisen. 

I.  —  §.  278.  Die  principielle  Berechtigung  der 

btihren.  Alle  Thätigkeiten  des  Staats  und  der  Selbstverwait 

körper  sind  nur  gerechtfertigt,  soweit  sie  ein  „öffeotlicl 

Interesse  bilden.  Wenn  auch  im  historischen  Staat  gegen  <S 

Grundsatz  vielfach  Verstössen  worden  ist,  so  geht  doch  die  Teaj 

bei  unseren  modernen  Culturvölkecp  darauf  hinaus,  die  J 

liehen  Thätigkeiten"  auf  die  Fälle  eines  „öffentlichen  Intew 
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Princip.  Berechtigung  der  Gebuhren.  7 

Hinken  und  sie  anderseits  immer  mehr  auf  solche  auszu- 

pl.  b.  immer  mehr  das  Mitspielen  eines  öffentlichen 

I  anch  bei  bisherigen  Thätigkeiten  der  Privatwirthschaften 

nnen.  Viele  solche  Thätigkeiten  berühren  aber  zugleich 

meressen,  kommen  Privaten  in  besonderem  Maasse  zu 

a*  werden  einzeln  von  diesen  speciell  verursacht.  In- 

od  in  diesem  UmfaDg  sind  Gebühren  als  Entgelte 

U  gerechtfertigt  und  nach  den  Forderungen  der  vertbcilen- 

rhtigkeit  zu  verlangen.  Demgemäss  waltet  daher  hier 

itwirthschaftliche  Grundsatz,  dass  der  „Leistung"  eine 

„Gegenleistung"  entsprechen  soll,  statt  des  gemein- 

aftüchen  EntgelUichkeitsprincips  ob,6)  nur  dass  über  die 

I  Höhe  der  speciellen  Gegenleistung  einseitig  die  Staats- 

oucheidet. 

richtige  Entwicklung  der  Gebühren  muss  mithin 

i  Grundsatz  beherrscht  werden :  je  mehr  die  Thätigkeiten 

u.  s.  w.  sich  in  ihren  Wirkungen  als  diff erentiale 

p  von  ökonomischem  Werth  nachweisbar  zu  Gunsten  Ein- 

liederschlagen ,  desto  allgemeiner,  desto  mehr  und  desto 

Gebühren  müssen  sich  an  diese  Thätigkeiten  anknüpfen; 

icekehrt,  je  mehr  das  Moment  des  öffentlichen  Interesses 

kht  und  die  DifFerentiirung  der  Vortheile  (und  eventuell:  der 

rovocationen)  verschwindet,  desto  seltener,  'desto  weniger 

>to  niedrigere  Gebühren.  Im  ersten  Falle  daher  Ueber- 

ies  GebUhrenprincips  in  das  privatwirthschaftliche 

ewerb 8 princip,  eventuell  in  das  reine  Regalitäts- oder 

princip;  im  zweiten  Fall  in  das  Princip  der  reinen 

be  oder  wenigstens  Annäherung  an  dasselbe.0)  Anderseits 

ich  umgekehrt  Uebergang  des  Gewerbsprincips  und  des 

rineips  in  das  Gebührenprincip,  wenn  und  soweit  als  eine 

teit  im  öffentlichen  Interesse  den  Privatwirthschaften  entzogen 

den  Staat,  die  Gemeinde  u.  s.  w.  übertragen  wird. 

fortschreitenden  Volke,  dessen  Volkswirtschaft  regelmässig 

gerne inwirthschaftlicher  oder  „commun istischer" 

'»joer,  Grundieg.  §.  116. 

■fc  Scheidung  dieser  leitenden  Finanzprincipion  ist  für  die  Klarstellung  der 

besondere  wichtig.    S.  B.-W.  I,  §.  89—91  ;  W.  I,  §.  133.    S.  auch 

^ehrsmittel  I,  80,  84 ,  mit  einer  Berichtigung  meiner  Theorie  in  Bezug  auf 
die  ich  theilweise  aeeepüre. 
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8  3.  B.  1.  K.  1.  A.  Princ,  WesM  Entwickl.  d.  Gebühren.  §.  278-279 

wird,7)  nuiss  sich  daher  das  Gebühren wesen  in  Stau 

Gemeinde  ausdehnen,  die  Gebührentaxe  and  der 

blihrentarif  tritt  an  die  Stelle  des  Concurrenipri 

indem  auch  in  der  materiell  wirtschaftlichen  Sphäre  gerne* 

schriftliche  die  Stelle  der  privatwirthschaftlichen  Thätigkd 

nimmt,  z.  B.  im  Verkehrs-,  Versicherungs-,  Bankwesen,  in  Ai 

für  locale  Gemeinbedürfnisse  materieller  Art.  Zugleich  ata| 

mit  dem  immer  stärker  geraeinwirthschafüichen  Character  deij 

wirthschaft  die  Vertheilung  der  Vortheile  der  SiüK 

Communalthätigkeiten  immer  gleichmässiger  für  All! 

bei  den  Einzelnen  unmessbarer,  weshalb  das  Gebührenweseq 

mehr  auf  bestimmte  Kategorieen  von  Thätigkeitt 

schränkt  und  in  seinen  Sätzen  ermässigt  wird,  theils; 

fortfällt.  Das  Gebührenprincip  muss  also  dem  Princip dä| 

Ausgabe  weichen  und  die  Finanz  wirthschaft  insofern  eb^ 

halb  immer  mehr  reine  St  euer  wirthschaft  werdet 

finanz wir thschaftliche  Entwicklung,  welche  die  be$ 

Folge  der  mehr  gemeinwirthschaftlichen  statt  der  rei 

wirthschaftlichen  Organisation  der  Volkswirtschaft  ist  n 

durch  das  Zurücktreten  des  Grundsatzes  von  „speeielier U 

und  Gegenleistung"  im  Steuerwesen  offenbart.  i 

Mit  diesen  principiellen  Postulaten  für  die  richtige  En» 

des  Gebührenwesens  stimmt  die  thatsächliche  Entwicklungsgd 

des  letzteren  auch  überein:  d.  h.  bei  aller  Verschiedenheit  I 

wirkenden  Umstände  —  nicht  am  Wenigsten  auch  der  je« 

Finanzlage  -  ,  welche  in  einer  concreten  Zeit  und  bei  W 

stimmten  Volke  mit  entscheiden ,  dringt  schliesslich  doch  in 

Culturvölkern  eine  Gestaltung  der  Finanzwirthschaft  und  j 

des  GebUhrenwesens  durch,  welche  mit  obigen  Postulaten 

klang  steht.  Es  ist  dies  eine  Folge  der  modernen  Staa 

und  Auffassung  der  Staatsaufgabe,  sowie  neuerdio 

organischen  Staats-  und  Wirthschaf tslehre  im 

schied  von  mittelalterlichen  und  antiken  Anschatj 

und  von  Lehren  der  rein  individualistischen  Reche 

Staatsphilosophie  und  der  Smith'schen  Nationalökonomie. 

7)  Für  alle  diese  Finanzfragen  ist  an  die  principiellen  Hauptfragen. 

auf  die  Organisation  der  Volks  wirthschaft  beziehen,  anzuknüpfen  J 

meine  Grundleg.,  bes.  Kap.  3  n.  4,  z.  B.  §.  171.    Dann  meine  „Con*^ 

frage-  (Leipz.  u.  Heidelb.  bei  C.  F.  Winter,  1878),  bes.  Abschn.  II,  1  A.  I 
Auch  unten  §.  325. 
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D.  thatsächl.  Vorkommen  d.  Gebühren. 0 

-  §.  279.  Das  thatsächliche  Vorkommen  und 

twiekl  un  gsgesch  i  chte  des  Gebühren wesens.8) 

der  antiken  und  der  mittelalterlichen  Anschauung  fehlt  jene 

aniscbe  Verbindung  zwischen  dem  Staat  und  den  Individuen, 

iier  der  Staat  als  nothwendige  Existenz-  und  Gedeihens- 

lg  der  in  ihm  vereinigten  bürgerlichen  Gesellschaft  und 

nzelnen,  als  Theils  dieses  Ganzen,  erscheint,  daher  auch 

s  Gesellschaft  und  die  Einzelnen  Etwas  leisten  soll  und 

leistet.  In  der  alten  Welt  wird  der  Staat  zum  Selbst- 

m  porgeschraubt ,  das  Gedeihen  der  Individuen  ist  für  ihn 

rdnet  und  wird  die  Privatsache  eben  der  Individuen.  Im 

Älter  geht  umgekehrt  der  Staatsbegriff  selbst  verloren, 

t  sich  in  Einaelbeziehungen  und  bestimmt  unter  sich  und 

•Sphäre  des  Staatsoberhaupts  abgegrenzte  Rechtssphären 

ideo,  Corporationen  und  Individuen  auf.  Wo  überhaupt 

,  da  ist  zwar  auch,  wenn  auch  noch  so  unausgebildet,  ein 

od  Machtzweck  desselben  zu  constatiren.  Aber  im  antiken 

elalterlichen  Staat  leitet  man  daraus  noch  nicht  unmittelbar 

isproch  der  Individuen  auf  Schutz  und  Sicherheit,  welcher 

t  entsprechende  Staatstbätigkeit  zu  Gunsten  der  Individuen 

einen  Fall  ohne  Weiteres  mit  sich  brächte,  ab.  Selbst 

ßr-  und  Wohlfahrtszweck  wird  in  gewissen  Thätigkeiten 

unentwickeltsten  Staats  erkennbar  sein.  Aber  noch  weniger 

dem  Rechtszweck  wird  hier  im  Volksbewusstsein  ein  An- 

ies  Individuums  auf  Unterstützung  und  eine  bezügliche 

ra  einer  Einzelthätigkeit  des  Staats  dem  Individuum 

?r  gefolgert,  wenngleich  in  Griechenland  und  Rom  einzelne 

'he  Thätigkeiten",  wie  Schauspiele  und  Aehnliches,  vor- 

i  die  zwar  für  das  Volks-  und  Staatsganze  bestimmt,  doch 

oen  dieses  Ganzen,  den  Individuen  Genüsse  bieten.9)  Wo 

tfn  und  mittelalterlichen  Staat  eine  öffentliche  Thätigkeit 

ridaalinteresse  berührt,  da  ist  das  mehr  eine  zufällige  be- 

folge, nicht  der  eigentliche  Zweck  der  Thätigkeit.  Wenn 

tftigkeit  dann  aber  speciell  vom  Einzelnen  beansprucht  und 

gleistet  oder,  wie  bei  Vergehen,  durch  sein  Verhalten 

f'ir  das  Folgende  die  moderne  Staatsauffassung,  besonders  vom  volkswirth- 

Standpuncte  aus,  in  Wagner,  Grundleg.  Kap.  4.   Ueber  die  Staatszwecko* 
lifo  iL  Ich  mtiss  mich  hier  in  der  Finanzvrisscnschaft  vielfach  auf  die 

Erörterungen  in  der  Grundlegung  beziehen ,  meine  spccielle  Auffassung 

toter  Bezugnahme  auf  die  Grundlegung  als  bekannt  voraussetzen. 

»•ifi«  Grandleg.  §.11,  Note  7. 
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nothwendig  gemacht  wird ,  dann  erscheint  auch  eine  | 

Gegenleistung  des  Individuums  selbstverständlich  und  wfa 

massig  verlangt.10)  Erst  das  moderne  Bewusstsein  bat d 

und  nach  zu  der  principiellen  Forderung  von  solchen  m 

Thätigkeiten  auch  im  Gesellschafts-  und  im  Indii 

interesse  erhoben,  welche  ohne  speeielle  Vergütung  i 

zelnen  von  Diesem  frei  genossen  und  aus  den  all  gen 

Einnahmen  bestritten  werden. 

Diese  Verschiedenheit  der  Anschauungen  spiegelt  siel! 

Zuständen  des  antiken  und  mittelalterlichen  Staats  eil 

des  modernen  Staats  andrerseits  ab:  jenen  Staaten  fehlt 

ein  grosser  Theil  der  modernen  Staatsthätigkeit.  Entweder  j 

indem  die  bezüglichen  Bedürfnisse  —  namentlich  Gemei 

nisse11)  —  nach  dem  Stande  der  Cultur  und  der  T 

gar  nicht  vorhanden  waren;  oder  die  Bedürfnisse 

ganz  durch  Privatthätigkeit  befriedigt.  Nur  hat  der 

liehe  Gemeinschaftskreis,  die  Ortsgemeinde,  mitunter 

heutigen  Staats  intervenirt,  oder,  wenn  sie  im  Wesendi 

dem  „Staate"  zusammenfiel,  wie  im  Alterthum  und  Mittet 

vielfach,  so  bildete  sich  bei  ihr  die  bezügliche  öffentliche  1t 

zuerst  als  C  o  m  m  u  n  a  1  sache  aus ,  wodurch  dann  die  Am 

an  moderne  Gestaltungen,  z.  B.  im  Gebiete  des  Wege-. 

Schul-,  Sanitätswesens,  erfolgte. 

§.  280.  In  finanzieller  Hinsicht  erklärt  diese V 

heit  der  antiken  und  mittelalterlichen  von  den  mod 

schauungen  und  Zuständen  zweierlei: 

1)  Einmal  den  viel  geringeren  Umfang  der 

Finanz wirthschaft,  sowohl  des  Staats  als  aller  anderen 

Körper,  besonders  der  Gemeinde.  Da  gleichzeitig  die 

wirthsc haftlichen  Einnahmequellen  noch  relativ  be 

waren,  so  konnte  vollends  alles  Steuerwesen  wenig 

und  die  eigentliche  Steuer  für  Ausnahmefälle, 

vorbehalten  bleiben. 

,0)  Vergl.  z.  B.  über  Athen:  Böckh,  Staatshaush.,  Bach  3,  §. 

unten  in  Note  14.  —  Die  Verhältnisse  im  nonnann.  Staate  ü>  Engl»»» 

alter  waren  auf  dem  Gebiete  des  Gerichtswesens  mit  besonders  rielen 

verbunden.    Aber  die  ganze  Anschauung,  welche  in  den  von  Vocke  m 

spielen  sehr  prägnant  hervortritt,  ist  doch  typisch.   S.  dessen  GescL  i 
S.  201  ff.    Vgl.  u.  ebenfalls  Note  14. 

")  Grund  leg.  Kap.  3,  Abschn.  6. 
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odann  ergiebt  sich  für  alles  frühere  Steuerwesen,  — 

«»selbe  die  vollberechtigten  Bürger  und  freie  Fremde  betraf, 

t  einfach  auf  dem  Princip  der  Gewalt  über  und  der  ohne 

mog  bleibenden  Ausbeutung  von  unterworfenen  Landes- 

n  a.  dgl.  m.  beruhte  —  im  Ganzen  ein  gebührenartiger 

and  zwar  in  doppelter  Weise:  auch  die  eigent- 

teuern  vermischen  sich  mit  gebührenartigen  Elementen, 

a.  W.  die  Auflegung  der  Steuer  wird  mit  nach  dem 

OBCte  des  Gebührenprincips  motivirt,  ein  Characterzug,  der 

le  in  dem  sogen.  Zwecksteuersystem,  besonders  von 

n  and  Communalverbänden ,  sich  einigermassen  erhalten 

tr  ein  eigentliches  Gebühren wesen  bildet  sich  aus, 

aber  vielfach  zu  eigentlichen  und  dann  oft  recht 

inden  Steuern  (in  Form  von  Finanzregalien  und 

in  mehr). 

L  Die  Entwicklung  des  Gebühren wesens  ist  nun 

loppelter  Weise  vor  sich  gegangen: 

ie  allmälig  sich  vermehrende  öffentliche  Thätigkeit  des 

er  Gemeinde  u.  s.  w.  bringt  einmal  in  der  neueren  Zeit 

r  der  alten  ein  neues  Gebührenwesen  mit  sich, 

im  Theil  direct  und  indirect  erst  die  Mittel  bieten 

iese  vermehrten  Thätigkeiten  ökonomisch  und 

eil  zu  ermöglichen.  Es  ist  vornemlich  die  Ueber- 

eit  aus  dem  Mittelalter  zur  Neuzeit,  dann  die  Periode  des 

istaats",  wo  solches  neue  Geb  Uhren  wesen  sich  Bahn 

im  Theil  auch  noch  wie  in  der  früheren  Periode  die  Form 

vatbe zügen  der  Beamten  bewahrt  oder  erhält.  Auch 

'  erfolgt  dann  manchfach  eine  unrichtige  Anwendung  und 

Mg  des  Gebührenprincips,  wiederum  eine  Entartung  von 

a  w  eigentlichen  Steuern  und  damit  eine  Vermengung  der 

iedenen  Zwecke  des  Gebühren-  und  des  eigentlichen 

*ens.  In  der  neueren  und  neuesten  Zeit  und  vielfach  noch 

*r  Gegenwart  wird  daher  auch  dies  neuere  Gebührenwesen 

njrt,  d.  h.  richtig  begründet  und  begrenzt18) 
ich 

wird  es  von,  der  Erhebungsform  nach  verwandten, 

01  Wesen  nach  verschiedenen  Abgaben  reinen  Steuer- 

wie  besonders  den  sogen.  Verkehrssteuern,  abge- 

l»  indem  der  sogen.  Stempel  richtig  als  eine  blosse » 

UW>  Rn.  I,  §.  104.    W.  Fin.  I,  §.  142. 
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Erhebungsform  von  Gebühren  und  Steuern,  nicht  als  i 

sondere  Art  beider  erkannt  wird.18)  Das  Gebührenwe^ 

ferner  auf  manche  neue  Gebiete  ausgedehnt,  aber  andere 

in  seinen  Sätzen  (Taxen)  ermässigt  oder  selbst  jede* 

aufgehoben:  d.  h.  das  Gebührenprincip  weicht  theikd 

ganz  dem  Princip  der  reinen  Ausgabe.  Der  innere  Rechtiei 

grund  hierfür  liegt  in  der  Erkenntniss  (oder  wenigstens 

modernen  Anschauung),  dass  das  Moment  des  öffentL 

Interesses  bei  der  betreffenden  Thätigkeit  dasjenige  des  In 

interesses  überwiegt  und  dass  die  Differentiirung  der  V 

welche  die  Thätigkeit  für  die  Einzelnen  mit  sich  bringt, 

sehr  verringert,  um  wegen  ihrer  noch  Gebühren  zu  erheb 

nach  ihr  zu  bemessen. 

2)  Das  alte  gebührenartige  Steuerwesen  entwu) 

theils  zu  reinem  Steuerwesen,  theils  scheidet  sich  aas 

eigentliche  Gebtihrenwesen  scharfer  ab.  Dort  fällu 

mitspielende  Gesichtspunct  des  Gebührenprincips  fort,  dl 

Steuerwesen  aber  bürgert  sich  als  regelmäss ige  Eionahi 

ein,  je  mehr  sich  der  moderne  Staat  mit  seinen  umfassend 

kostspieligen  Einrichtungen  und  Thätigkeiten  und,  diese  Gfi 

begünstigend,  die  moderne  Staatsidee  entwickelt.  Das  verbi 

besondere  Gebührenwesen  der  älteren  Zeit  verbindet  sieb  i 

neuen  Gebührenwesen.  Es  wird  von  seinen  Missbildasf 

reinigt.  Es  hört  auch  mehr  und  mehr  auf,  direct  eine  ü 

des  Beamten  zu  sein:  sein  Ertrag  fliesst  in  die  Staat»: 

Geraeindecasse.  Schliesslich  bildet  es  sich  dann  geschieh 

ähnlicher  Weise  aus  und  um,  wie  diese  Gebühren  bei 

öffentlichen  Thätigkeiten. 

Dies  ist  in  grossen  Zügen  der  allgemeine  Entwick 

gang.    Er  findet  unten  in  der  Note  für  einige  charatter 

Seiten  seine  speciellen  geschichtlichen  Belege.  Einzelne 

Ausführungen  folgen  in  den  späteren .  Abschnitten ,  z.  ß.  ü 

Post  (§.  308  ff.).1*)  j 

,a)  Vgl.  bes.  L.  v.  Steins  Finanzwiss.  a.  a.  0.  über  Gebühren  und  1 

steuern,  3.  A.  S.  265  ff.,  519  ff,  übrigens  mit  manchen  Widersprüchen  mti  * 
lichkeiten  im  Einzelnen.    S.  unten  §.  320  ff. 

u)  Zur  Geschichte  des  Gebuhrenwesens.  VergL  Stein.  F* 

S.  201)  ff.  —  Wagner,  Fin.  I,  2  B.  I.  Kap.  5.  Ä.  §.  149  ff.  über  den  Chi» 

älteren  Finanzwesens,  wo  (S.  .H43)  schon  auf  die  ..eigenthümlicbe  Ge-talww  t 

hältnissmassig  grosse  Ausdehnung  des  Gebührenwesens  im  mittelalted  Sw* 

gewiesen  u.  der  gebührenartige  Ch.iracter  vieler  älteren  Absraben  henw 
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Zur  Geschichte  des  Gebührenwesens 

.  ferner  über  die  Gebühren  in  der  Rechtsfonn  des  „Regals41  und  die 

:.!irickL  der  Kegalien:  Rau-Wagner,  Fin.  I,  §.  101—104  nebst  109  bis 

-uer,  Fin.  I,  §.  141,  142  nebst  §.  145—147.    Auf  diese  Finanz- 

«.  inj  im  Folgenden  jetzt  nicht  mehr  eingegangen. 

'.immenfassende  Geschichte  des  Gebührenwesens  überhaupt  oder  auch 

^.lnen  Landes  fehlt,  was  sich  aus  der  engen  Verbindung  dieses  Zweigs 

icn  mit  der  ganzen  Verwaltung,  aus  der  Neuheit  der  Wissenschaft  des 

rvchts  und  aus  der  grossen  Ausdehnung  der  Gebührenerhebung  über  fast 

verschiedenen  Gebiete  der  Verwaltung  zur  Genüge  erklärt  (§.  277).  Zu 

nar,  dass  die  Geschichte  von  Kegalien,  wie  dem  Post-  und  Münz- 
•a  Theil  der  Geschichte  des  Gebühren wesens  bildet.  Stein 

•  »iilkuhrliche  Construction  vermieden,  wenn  er  hier  Zusammengehörendes 
at  hätte. 

Ut-Griec  henland ,  bes.  Athen  s.  Böckh,  Staatshaush.  d.  Athener, 

*!..  passim,  be».  461  Ü*.    Einige  wichtigere  Puncto  daraus  sollen  hier  Platz 
kh  unterscheidet  4  Hauptarten  der  ordentl.  athen.  Staatseinkünfte,  unter 

Tcsentl.  aus  Gebühren  besteht:  die  Strafgelder  nebst  Gerichts- 

L  Einkünften  v.  eingezogenen  Gütern).    Dieselbe  Art  Einnahmen  auch  in 

•a.  Staaten.    Auch  unter  den  anderen  Einnahmen  finden  sich  aber  solche 

n  Characters:  so  das  Schutzgeld,  welches  nach  kurzer  Anwesenheit 

i-  al*  S<  hu tz verwandter  oder  Ansässiger  in  Athen  zahlen  nrassts  (ebend, 

Arr  Idee  nach  in  der  That  eine  Gebühr,  gerade  nach  antiker  Auffassung, 

üh  bei  den  Hellenen  die  persönl.  Steuern  „vom  Körper"  so  perhorrescirte 
tit  Gerichts-  und  Strafgelder  sind  finanziell  bedeutend  gewesen,  in 
iarrh  die  Verpflichtung  der  Bundesgenossen,  dort  Kecht  zu  nehmen.  Zu 

fra  gehörten  die  Prytancien,  die  jede  Partei  vor  Anfang  des  Rechts- 
um Gerichtshof  zu  hinterlegen  hatte.    Die  verlierende  musste  sie  der 

:vi  erstatten  (S.  462,  Höhe  d.  Abgabe  cb.).    Verwandt  die  Parastasis 

at  bei  ö ffen tl.  Klagen  zu  zahlen).  Beide  dienen  als  Lohn  der  Richter, 

-a  nicht  direct  an  sie,  sondern  an  den  Staat,  der  daraus  besoldet 

Andere  Abgaben  und  Leistungen  (Parakatabole ,  Epobelie)  scheinen  meist 

Maat  zugefallen  zu  sein.     Dagegen  bezog  dieser  Geldbussen  (Time- 
•  An t heile  daran  (S.  488).    In  Privatsachen  erhält  der  Kläger,  in 

Streitigkeiten  der  Stall  die  Busse  des  Beklagten.    Auch  au  Tempel - 

i  Mrafen.    Beispiele  bei  Böckh  S.  494  ff.    Sehr  hohe  Geldbussen  z.  B. 

über  Gesetzwidrigkeit     „Die  Ulirechtlichkeit  der  Staatsmänner, 

-o'l  Lost  am  Klagen  musste  diese  Strafgelder  zu  einem  einträglichen  Zweige 

vn  Einkünfte  machen",  S.  503.  Wer  die  dem  Staate  verfallene  Geldbusse 

Wie,  wurde  „öffentlicher  Schuldner"  und  unterlag  nach  gewissen  Fristen 
:nfen  und  Erhöhung  der  Busse  (S.  506  ff.).    Endlich  werden  die  c  i  n  - 

and  öffentlich  verkauften  Güter,  in  Folge  der  Strafe  der 

r-atig,  eine  wichtige  Einnahmequelle  S.  516  St.).    Auch  in  den  Tributen 
Miossen  u.  s.  w. ,  „bei  Weitem  der  bedeutendsten  Einnahme  des  athen. 

•  '•-iü?t'-ns,  was  dk  Entstehung  anlangt ,  dei  mitspielende  Gebühren-« 

•r  nicht  zu  verkennen  (S.  520  ff.):  „man  führte  für  die  Bundesgenossen 

ticherte  sie  gegen  die  Barbaren"  (S.  524),  —  dafür  der  Tribut 
Kon  s.d.  Werke  über  röm.  Rechtsgeschichte,  Proccss,  die  einzelnes  Hicr- 

*- «.iitbalten ,  so  über  Gerichtsgebühren,  Strafen.    Jetzt  bes.  Marquardt, 

tt-nralt.  (bes.  Finanzverw.),  2.  B.  (Lpz.  1 87<V>  S.  76  11.  u.  Mommsen,  röm. 

i  B.  1  n.  2,  1.  Abth.,  Lpz.  1871  u.  74  Uch  benutzte  die  1.  Aufl.),  mit 

>^dheiten  aus  d.  Finanzwesen,  die  mit  Gebühren  zusammenhängen.  Auch 

riÄ  Ich  beschränke  mich  auf  die  Hervorhebung  einiger  characteristischer 

safcr Grundsatz  war  lange:  Unentgeltlichkeit  der  städt.  Aeinter,  Besol- 
•  J  <L  Subalternen  Der  Beamte  erhielt  aber  Ersatz  der  Kosten  seiner  Aus- 

Ta.  in  Form  von  Pauschsummen.    Später  entwickelt  sich  allgein.  Gehalts- 

iirqaardt  S.  98  ff.,  Mommsen  I,  238—249).  Aber  gesetzliche 

s  tiad  dem  älteren  Recht  völlig  fremd  und  den  höheren  Beamten  überhaupt 
fta&U  worden.    Erst  in  der  2.  Hälfte  des  5.  Jahrhunderts  scheinen  die 

•  (>L-richtsgebühren  zn  Gunsten  der  UnUcrbeamten  aufgekommen  zu 
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sein,  die  dann  rasch  eine  bedentende  Höhe  erreichten  and  den  Roekwidii'i 
schwere  Last  wurden.    (Mommsen  I,  249). 

Ein  förmliches  Gebührenwesen  findet  sich  namentlich  beü*f""l!t», 
in  Rom  Staatsinstitution.  Marquardt  S.  78  ff.,  Mommsen  II,  l.&ttl; 

Gebühren  bilden  hier  neben  dem  Eiukommen  aus  dem  Göttergut  und  cte  uia 

aus  dem  Aerar  der  Gemeinde  (dies  z.  B.  f.  d.  Gehalto  der  Priester)  ciae  iörj 
massige  Einnahme  zur  Deckung  der  Kosten  des  Cultus.  Diese  Gebairea  vhm 

die  besonderen  Cassen  der  einzelnen  Tempel  geflossen  zu  *ein.  so  dx-  Az£f| 

der  Priester  und  Abgaben  für  den  Eintritt  in  die  Tempel ,  Zutritt  nr 

Darbringnng  des  Opfers.  Die  Area  pontificum,  eine  Art  centrale  Sacraka«.| 

insbesond.  verschied.  Bussen,  nam.  die  Processbussen  (sacram*Lt»l  i 

üralters  bei  der  Eröffnung  eines  Civilproccsscs  nach  dem  Vk  :r&  4a! 

gegenstands  als  Strafgeld  von  beiden  Parteien  zu  erlegen  waren.  Der  >;cf«* 

erhielt  seine  Einlage  zurück.  Später  wird  die  verfallene  Summe  nach  Erteil 

Processes  eingezogen.  Sie  dient  für  die  öffentlichen  Opfer;  spater  fliesst  >k  r 

in  die  Hauptstaatscasse  (Marquardt  S.  282,  Note  2\ 

In  umfassendem  Maasse  bestanden  auch  in  Korn  noch  sonst  > triff 

(Bussen,  multae),  deren  Marquardt  6  Arten,  mit  den  gen.  Processbosw. 

scheidet,  S.  279  £:  als  Cocrcitionsmittel ,  um  Ungehorsam  und  Widersetzlich 

die  Obrigkeit  zu  strafen  (s.  d.  Einzelne  pass.  bei  Mommsen  IL  1 

Criminalstrafe  (Ertrag  verwendet  zu  Spielen ,  Bau  u.  Ausstatt  t.  Tempeb . 

Aerar  fliessend);  als  angedrohte  Geldstrafe  bei  Ueberschreitungen ;  als  dto  h 

Nichterfüllung  der  testam.  Bedingungen  angedrohte  Geldstrafe ;  als  SepulcraiaM^ 

als  Strafe,  welche  für  Verletzung  eines  Grabs  in  der  Inschrift  angedroht  ä - 
dem:  Einziehung  des  Vermögens  (bona  damnatorom )  b^i 

Marquardt  S.  278. 

Auch  an  Gebühren  u.  gebührenart.  Leistungen  in  der  volkswirtat:! 

fehlt  es  nicht.    Bei  den  Landstrassen,  die  zwar  auf  offen  Ü.  Koste»  (•* 

der  Provinzialcassen)  hergestellt,  wird  die  Unterhaltung  auf  die  Anlief 

schoben  (Mommsen  II,  1,  428;  Marquardt  S.  89).    Auch  Chaussee 

vorgekommen  sein.    In  den  Städten   Rom)  die  Instandhaltung  und  Cmp 

Pflasters  und  der  Trottoirs  auch  Sache  der  Anlieger.     Bei  Sta 

später  der  Aedil  die  Arbeit  auf  Rechnung  des  Pflichtigen  durch  Cnti 

Accord  ausführen  (Mommsen  II,  1,  475).  Das  Wasser  der  örTentl.  Was*» 

dient  zunächst  zur  Speisung  der  ötfentl.  Brunnen.  Seine  Benutzung  hier 

Daneben  scheint  eine  Bezahlung  für  die  Benutzung  des  die  Bassins  o 

Wassers  zu  Bädern  und  Gewcrbezwecken  (Walckereien)  stattgefunden  zu  haks 

S.  416,  478).    Vgl.  auch  II,  2  (2.  Ausg.i,  S.  1006,  1007.    Auch  ein  <» 
Standgeld  von  Budeninhabern  erwähnt  Marquardt  S.  270. 

Ausserordentlich  lückenhaft  ist  auch  trotz  der  neuesten  Forschungen .  dti 

des  Inschriften-Materials  u.  s.  w.  die  E in zel kenntniss  der  griech.  u.  rOe  I 

Verhältnisse  und  wohl  des  Gebühren wesens  ganz  besonders  Denn  harr  Ii 

finanz.  Seite  keine  selbständige  Bedeutung  und  zog  die  Aufmerksamkeit  vi 

sich.  Gewohnheitsrecht,  Verordnungen  untergeordneter  Organe  sind  oft  ci" 
lagen,  die  selbst  schon  wieder  weniger  allgemein  bekannt  und  nicht  nreis^ 

gezeichnet  werden.  Es  sind  daher  öfters  nur  rein  zufällig  Einzelheiten"  ■ kommen.  Wenn  in  den  antiken  Staaten  aber  so  Manches  unentgehhfc 

unentgeltlich  geliefert  wurde,  Spiele,  Bäder,  Wasser,  Strassen  bau,  so  liegt  s 

der  letzte  Erklärungsgrund  in  der  Basis  der  antiken  Volks-  uod  St 

wirthsebaft:  in  der  Unfreiheit  der  Massen,  neben  einer  U<-t*?i 

Freier,  und  in  der  Ausbeutung  der  Fremden  durch  Raab.  Kneg. 

vinzial- Verwaltung  u.  s.  w.  — 

Ueber  die  einschlagenden  Verhältnisse  bei  den  germanischen  Volk«  i 

germanisch- ro man.  Mittelalter  s.  die  Werke  Ober  deutsche  Ke-otor« 
von  denen  auch  die  Lehrbücher,  z.  B.  von  Zöpfl,  wenngleich  z.  Th~  nir  sd 

auf  die  Finanzen ,  früher  des  Deutschen  Reichs ,  später  auch  der  Temt&n«!  ei 

Die  älteren  Schriften  v.  Hüllmann,  Deutsche  Fin.-Geseh.  d.  Mittelalters, 

mit  dem  Nachtrag  dazu:  Gesch.  d.  Ursprungs  der  Regalien  in  Deutsch! .  Fracal 

Lang,  histor.  Entwickl.  der  teutschen  Steuerrerfass.  seit  d.  Karolingern  b&  arf 

Digitized  by  Goog 



Zur  Geschichte  des  Gebuhrenwesens 15 

L  Stettin  1793,  sind  formell  und  materiell  zwar  vielfach  veraltet  und  ent- 

ia  heot  Stand  der  histor.  Wissenschaft  und  der  Quellenkunde  nicht  mehr. 

:;i  doch  in  Ermangelung  neuerer  zusammenfassender  Arbeiten,  an  die 

n  ganz  andere  Ansprüche  gemacht  werden,  noch  immer  unentbehrlich. 

cL  <L  D.  Steuerwesens  (1.  Abth.,  Giessen  1844)  ist  in  der  karoling.  Zeit 

Mieben.  Reichhaltiges  Material  ist  kritisch  verarbeitet  in  0.  Waitz' 
^rf.-Gesch.,  mit  vielen  Angaben  über  gebührenartige  Einnahmen  in 
k  des  Mittelalters,  daher  für  diesen  Abschnitt  bes.  beachtenswert!].  S.  B.  I, 

1S65),  254  fZ,  306,  309  f.  d.  älteste  Periode;  B.  II,  2.  A.  (1870)  f.  d. 

tat  des  frank.  Reichs,  S.  137,  bes.  Kap.  7  S.  553 — 645  „Leistungen  des 

Einkünfte  des  Königs";  B.  IV  (1.  A.  1S61),  Kap.  6  „Verwalt.,  bes.  Finanzen*4 
■Im?.  Zeit  Auch  in  einzelnen  and.  Abschnitten  Hiehergehöriges ,  über 

r.« htsgefalle  u.  s.  w.    Leider  ist  die  Fortsetzung  des  Waitz  sehen  Werks 

re  Periode  des  Mittelalters  (9. — 11.  Jahrh.)  noch  nicht  bis  zu  der  Dar- 

■  Finanzen  gelangt.  Einzelnes  Einschlagende  passim  in  B.  6  u.  7.  —  lieber 
n.  Falke,  Gesch.  d.  Deutschen  Zollwcscns,  Lpz.  1864,  mit  dem  genaueren 

«s  gebühren  artigen  Wesens  der  älteren  Zölle  (Wegezölle  u.  s.  w.).  — 

d  sonst  die  ältere  englische  Fin.-Gesch.,  mit  ihren  vielen  gebuhrenart. 

l.'.d  grossen  Missbräuchen  dabei.  S.  nam.  Gneist,  engL  Verwaltungsrecht, 
pj6s.  und  Vocke,  Gesch.  d.  brit.  Steuern ,  bes.  „Gebühren  mit  Ausschluss 

lr,  Gerichtssporteln  u.  s.  w.,  S.  194  ff.  Im  üebrigen  bis  in  die  2.  Hälfte 

r*n  in  den  bierhergehörigen  Abgaben  viele  Verwandtschaft  in  d.  german.- 
iertt,  auch  in  Frankreich,  entsprechend  der  Feudalverfassung.    S.  über 

h  die  älteren  Schriften  von  de  Monthion,  Bresson,  Bailly,  dann 

r»n,  ferner  f.  d.  frühere  u.  d.  mittlero  Periode  des  Mittelalters:  Vuitry, 

k  regime  financier  de  la  France  avant  la  revolution,  Par.  1878,  bes.  p.  31  If. 

In  d.  Merovingern)  u.  2.  Studie,  5.  Kap..  Einkünfte  des  Königs  im  11.  bis 

fc».  p.  310.  409  ff.  —  Hier  kann  nur  Einzelnes  von  besond.  charact. 

^rrorgeboben  werden. 

'•fertiges  Einkommen  des  Königs  ist  schon  für  die  erste  historisch 
der  Germanen  bezeichnend.  Dem  König  als  oberstem  Richter  und 

fairer  fällt  ein  Theil  der  Bussen  zu  (Waitz  I,  306,  309).    Im  fränk. 

v?-rovinger  bezieht  er  Schutzgelder,  Friedensgeld,  andere  Bussen,  bes. 

fling  königL  Befehle  u.  in  ähnlichen  Fällen,  so  bei  unterlassener  Heerfolge 

"  ab  Harne  der  Strafe).   Dann  sind  die  Conf iscationen,  so  des  Guts 
and  gewisser  Verbrecher  (Landesverrath ,  Untreue)  eine  wichtige  Ein- 

die  in  dieser  Periode  vielfach  gemissbraucht  wird  (Lang  S.  21,  Hull- 

» -Gesch.  S.  152,  Waitz  II,  588—596).    In  Zöllen,  Wegegeldern,  Hafen- 

'«dlls  Gebühr  enthalten:  Gesichtspunct  einer  Vergeltung  von  Leistungen 
25,  Falke,  Gesch.  d.  Zölle,  S.  12,  15,  Waitz  II,  601  ff.).    Im  caroling. 

>•*«  diese  Verhältnisse.    Die  Gcrichtsgefällo  u.  dgl.  sind  nur  z.  Th.  schon 
l»nde ,  wie  des  Grafen,  übergegangen  (Waitz  IV,  87,  144,  378),  Con- 

"vhten  neues  Land,  was  freilich  vielfach  bald  wieder  vergeben  wurde 

Die  Wege-,  Brücken-,  Hafengelder  behielten  gesetzlich  den  alten  Ge- 
nfer, in  der  Praxis  immer  weniger.    Sie  gingen  auch  vielfach  an  Andere 

'4  Ii.    Für  die  ganze  Periode  des  früheren  Mittelalters  und  der  voraus- 
hattet der  Charactcr  des  Straf  rechts  auch  finanziell  wichtig:  Die 

>jnriegend  Geldbussen  oder  mit  solchen  verbunden.    In  den  sonst  vor- 

'  »nneU  und  materiell  mehr  steuerartigen  Abgaben,  z.  B  der  Kirche, 

-Khen  „Geschenken*4 ,  die  den  Character  der  Freiwilligkeit  im  caroling. 
verloren  haben,  liegt  der  Gesichtspunct  einer  Gegenleistung  für 

gttOMeiien  Schutz  deutlich  ausgeprägt,  also  wieder  zugleich  etwas 

's*  (Waitz  IV,  92).  Aehnlich  die  Schutzgelder  von  Juden.  —  Wesent- 
die  Gestaltung  und  Entwicklung  in  England  in  der  angelsächs. 

il^r  die  gebührenartigen  Einkünfte  des  Königs  aus  der  Kriegs-,  Gcrichts- 

rrikhkeit  bei  Verringerung  des  k.  Lands  früh  bedeutend  u.  missbräuchlich 

1  Aber  auch  davon ,  bes.  v.  d.  Gcrichtsgefällen  viel  an  die  Grundherren  als 

:  Pmttgerichte  übergegangen.    Im  Fremden  schutzrecht ,  in  der  Ein 

Friedens  an  Hafen-  und  Marktortc  und  dem  Bezug  von  Abgaben 
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dafür  überall  Gebührcn-Gesichtspütict.    (Gneist,  engL  VerwalmofsredH ,  I 
39  ff.;  Vocke  S.  197). 

In  der  Periode  des  Lehens  Staats  tritt  der  Gebührencharacter  der  «*5 

Abgaben,  zwar  ungleich  in  den  einzelnen  Staaten  nach  der  Machtstelluar 

aber  im  Ganzen  doch  überall  gleichartig  hervor.    Besonders  scharf  ut  £•* 
wicklung  im  normann.  Staate  Englands     „Es  steht  in  bester  Ueberau: 

mit  dem  wesentlich  privatrechtlichen  Character  des  Lehensstaats  i 

die  alten  Könige  für  Alles,  was  sie  einem  Unterthan  gewährten  and  erU 
bezahlen  Hessen.    Das  do  ut  des  und  facio  ut  des  ist  hierauf  vollkomrtri  ai 

und  es  giebt  keinen  anderen  Gesichtspunct  und  keinen  anderen  Grundsatz  fti 

klärung  der  Gebuhren."   Dispensationen  von  Ge-  und  Verboten,  Ertheüa&f  t* 
nissen,  Gnaden,  Gef iilligkeitcn  u.  dgl.  in..  Alles  muss  bezahlt  werden  tVo  :k? 

Der   Finanz  gesichtspunct   drängt   sich   so  in   den  Vordergrund,  z.  B 

Rechtspflege,  dass  darin  nur  eine  äusserst  schlimme  Entart&K 

sich  berechtigten  Gebührenwesens  erkannt  werden  kann.    Vgl.  Vocke  S.  IV 

über  Gerichtssporteln  und  Strafen.  Gneist  I,  1S2  ff,  191  ff.  „Die  Stelhac  d-  I 
ergab  eine  lange  Reihe  arbiträrer  Gewalten,  Verhältnisse,  in  denen  er  bmL  1 1 

versagen  konnte.    Dabei  erscheint  als  unveränderliche  Maxime,  dass  aict  . 

versagt  werden  kann,  ohne  Geldgcbuhr  gewährt  wird."    Gneist  L  i 
unterscheidet  fines  (Gebühren)  für  Liberties  und  Franchises;  in  Procesbäad  , 

Heinr.  II  unübersehbar" ;  für  Gnadenbewilligungen  von  Acmtern.  Gilden,  D^ja  * 

für  Lehenserneuer,  u.  Vertusse r.  Grosser  Umfang  der  Verwirk,  t.  Land  *.  *  * 

durch  Felonie;  Confiscationcn.  —  Achnlich  in  Frankreich  in  dieser  Periii  I 

13.  Jahrh  ),  nur  dass  hier  der  Bezug  der  Gerichts-  und  ähnlichen  Gefalle  i  f 
König  an  d.  Grundherrn  übergegangen.  Vuitry  p.  310  ff.  In  Deutscalai  Ä 

Missbrauch  dieses  Gebiihrenwesens  bei  dem  Niedergang  der  königL  Haiti  m 

währead  die  Territorialhorren  doch  nur  allmälig  die  Macht  zur  Au-d^ha^  C 

Abgaben  erringen  konnten.  Die  Schirm-  u.  Schutzrechte  führten  auch  a  • 

land  zu  halb  Steuer-,  halb  gebührenartigen  Abgaben  an  den  Kaiser,  die  Laal  4 
die  Gerichts-  uud  Gnindherrcn  u.  s.  w.  für  Fremde.  Kaufleute, 

geistl.  Stifter  u.  s.  w.    An  die  Wegegelder  schliessen  sich   die  Geler.< 

Hüllmann,  Fin.-Gesch.,  1*2  ff.,  Regalien  S.  42  lt.,   Waitz  VI.  45*)  f. 
496,  VII,  192,  253,  37 S,  383,  Falke,  Zollwes.,  S.  53  ff.,  63.  Einxelaa 

Z  cum  er,  deutsche  Städtesteuern  i.  12.  u.  13.  Jahrh.,  Lpz.  1%78-  Enw 

characteristische  Abgabe  ist  in  Deutschland  wie  in  Frankreich  u.  England  das .  i 

gefälle",  Juden -Schutzgeld  u.  dgl.  (kaiserl.  „Kammerknechte  ^    S,  Ht  ■ 

i 

Regal.,  S.  52,  Waitz  VI,  450  u.  a.  St.,  Vocke  S.  161  ff.  -Juden  „eine  Art ! 

Vuitry  p.  315  ff.  (Juifs  et  Lombards  und  fiscal.  Massregeln  gegen  sie» 

Zur  Erklärung  und  Entschuldigung  der  finanz.  Missbräuche  bei  geteh  * 

Abgaben  und  bei  den  ihnen  zu  Grunde  liegenden  Thätigkciten  der  Staats«"1  t 
vornemlich  die  Thatsache  des  Mangels  anderweiter  ordentl.  Einkünfte.  b?i  <  k 

fach  steigendem  königl.,  fürstl.  u.  nffentl.  Bedarf.    Das  eigentlich  donaat 

kommen  verringerte  sich  mit  der  Vergebung  des  Domänen  besitz«    Warcf  f 

152).  Ein  umfassendes  einträgliches  eigentliches  Steuerwesen  fehlte  a  i 

Steuern  dieser  Art  wurden  von  den  Pflichtigen  möglichst  an  einer  Stetre  f 

dio  herkömmliche  Höhe  und  an  einer  Ausdehnung  über  die  herkömmlichst  f 

gesetzten  Zwecke  und  Zeiten  hinaus  verhindert.    Bei  neuen  Steuern  f  wm  m 

Zwecke  u.  s.  w.  wurde  der  Standpunct:  Leistung  u.  Gegenleistung  möchri*  « 

In  der  zweiten  Hälfte  des  Mittelalters  und  in  der  sogen.  \**  * 

dem  16.  Jahrh.  wurden  diese  älteren  gebührenart.  Abgaben  allinalig  Ton  d.  ad  4 

Missbräuchen  gereinigt  und  wo  sie  an  Grundherren  u.  s.  w.  gekomm'-n.  mörikä  w 

an  den  Staat  als  solchen  u.  an  seinen  Repräsentanten,  den  König,  Lande&ietn  ai 

genommen.     Reste  seihst  der  ältesten,  der  Straf-  und  Gerichtsgelder,  der  1 

Geleitsgelder,  der  Schutzgelder  sind  bis  auf  unsere  Zeit  gelangt  und 

nutzbaren  Regalien  nach  allgemeinem  deutschen  Staatsrecht  einen  B^said  | 
sogen.  Kammerguts  (s.  Rau-Wagner,  Fin.  I,  §.  112  N&tc  a.  V»  4 

§.  145  Note  16).    Die  finanzwiss.  Aufgabe  diesen  Abgaben  gegenfibtf  i  ̂  

im  1.  Bande  schon  dargelegt  worden.    Vgl.  auch  für  diese  später«  R<  • 

gern  Schriften  von  Hüllmann  u.  Lang  mit  einzelnen  Notizen.  Gneiit,  • 
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i:jcfl  finanzhistor.  Arbeiten:  Falke,  Zollwesen,  S.  12S  ff.  (Wege- 

I»  r.  als  Entgelt  f.  Leistungen  in  d.  letzten  Jahrhund,  d.  Mittelalters  ; 

•Id,  f.  d.  Landesherren  den  zollfreien  Städten  gegenüber  ein  Mittel,  diese 

Form  doch  zu  treffen,  S.  136  ff.).   Oberleitner,  Fin.  Nied.-Oesterr.  im 

Wien,  1863,  pass.  (u.  A.  S.  41  ein  BrUckenmanthtarif).  Hoffmann, 

t.  Wurtemb.  im  16.  Jahrh.,  Tab.  1840,  S.  40  ff.  (Regalien),  76—82  (Ge- 

Einnahmen).  Für  Preussen:  Schmoller,  Epochen  d.  preoss.  Finaoz- 

rb.  f.  Gesetzgeb.  u.  s.  w.  im  D.  Reich,  1877,  S.  33  ff.),  S.  35,  66.  Isaak - 

L  dpreuss.  Beamtenthnms,  I  (1874),  55,  87,  108,  151,  198  (Antheile  des 

■s  in  den  Bussen,  d.  Gebühren  f.  einzelne  Gerichtsacte ,  durch  SporteJord- 

•  gelt,  so  unter  Joachim  I,  s.  auch  S.  207,  208),  auch  II  (1878)  passim, 
!T  a.  a.  m.    Riedel,  brand.-preuss.  Staatshaush.  pass.,  S.  6,  7,  die 

.  Beilagen  I  u.  II  u.  ff.,  mit  einzelnen  gebtihrenart  Einnahmen  aus  der 

17.  Jahrh.  u.  aus  der  Zeit  des  Gr.  Kurfürsten.  Die  verschied.  Strafgelder 

Gesammteink.  noch  bedeutend.  Ende  der  Regierung  des  Gr.  Kurfürsten 

ifltr  Stempelpapiercasso  1682  (eb.  S.  13,  32),  Erweit.  d.  Verpflicht., 

f  Papier  Gebrauch  zu  machen  1695  u.  1701,  auch  Spielkartenstempel  1701 

.^fuhrt  (S.  50). 

i:  in  d.  Neuzeit,  bes.  seit  d.  16.  Jahrh.  u.  dann  nach  dem  30jähr.  Kriege, 

^irthschaft  durch  die  Geldwirthschaft  vollends  verdrängt  wird,  stehende 

v^men,  der  öffentl.  Bedarf  wächst,  um  so  weniger  reichen  die  alten  Ein- 

.  Domänen,  Regalien,  Gebühren  mehr  aus  und  bes.  indirecte,  dann  auch 

aera  werden  vermehrt  und  erhöht.  Absolut  und  relativ  verliert  dadurch  das 

röJ-  oad  Gebührenwesen  seine  Bedeutung.  Neuere  Arten  Gebühren  kommen 

*H  mit  Steuern  (Verkehrssteuern),  mit  dem  Stempelwesen,  mit  verbessertem 

i  ait  andern  volkswirthsch.  Einrichtungen ,  wie  z.  B.  der  Post ,  auf.  So 

3 liimälig  das  grosse  Gebiet  des  modernen  Gebührenwesens  aus ,  in 

manche  uralte  Zweige,  wie  die  Gerichts-,  Straf-,  Wegegelder  u.  dgL  in., 

*  n  finden  und  nur  rationell  nach  den  neueren  Rechtsanschauungen  und 

•'        umgebildet  sind.    Das  Einzelne  wird  in  den  Abschnitten,  welch« 
a  der  Gebuhren  darlegen,  behandelt  Im  Grossen  und  Ganzen  tritt  freilich 

etliche  Steuerwesen  wie  gegen  die  Domänenwirthschaft,  so  auch  gegen 

*irthschait  in  allen  Culturstaaten  in  den  Vordergrund:  der  privat- 

<<>'tliche  Grundsatz  „Leistung  und  Gegenleistung'4,  der  dem 
Kmnzwcnen  so  characteristisch  ist,  weicht  den  gemein- 

iglichen Grundsätzen  „Besteuerung  nach  der  Leistungs- 

>t*  aad  „Ausfuhrung  der  öffentlichen  Gesamm tz wecke  mit 

:h  allgemeine  Steuern  beschafften  Gesammtmitteln."  Vgl. 
"-ef.  g.  158. 

—  §.  282.  Die  Uebertragung  von  gebühren- 

&  Einkorn  Dienzweigen  an  den  Staat  und  die 

Verwaltungskörper.  Wie  bei  den  privatwirthsebaft- 

inkommenzweigen 15)  handelt  es  sich  auch  bei  den  gebühren- 

romer  um  zwei  Fragen: 

11  b  solche  Zweige,  bez.  ob  die  ihnen  zu  Grunde  liegenden 

Qgen,  Anstalten  und  Thätigkeiten  überhaupt  in  den  Händen 

ut$,  der  Gemeinde  u.  8.  w.  sich  befinden  sollen,  also 

M  ob  sie  beizubehalten ,  neu  einzuführen ,  aufzugeben  sind ; 

Wie  sie,  im  Falle  der  Staatsübernahme,  verwaltet  und 

^  behandelt  werden  sollen.  Ist  hier  einmal  das  Gebühren- 

atatt  des  gewerblichen  und  des  Besteuerungsprincips  an- 

;»?ner,  Fin.  I,  §.  158. 
»iMr,  Fuuanri»Miuk:UAfl.   U.  2 
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genommen  worden,  worüber  wieder  mehr  allgemeine 

volkswirtschaftliche  und  ähnliche  Rücksichten  als  finaiL 

scheiden  müssen  (§.  277),  so  handelt  es  sich  um  das  Maa 

Anwendung  des  Gebührenprincips  oder  uro  die 

Höhe  der  Gebühren.   3.  darüber  unten  §.  317  ff.  I 

Die  erste  Frage  ist  hier  noch  näher  zu  erörtern.  Skr  | 

eminentem  Sinne  eine  Frage  der  Allgemeinen  Sil 

lehre,  der  Verwaltungs-,  Social-  und  Volk?*! 

Schaftspolitik,  und  zwar  in  noch  viel  höherem  MaaJ 

die  analoge  Frage  bei  den  Zweigen  des  Privaterwerbi  I 

finanzielle  Gesichtspunct  rauss  daher  hier  sehr  zr>?| 

treten.  Deswegen  ist  auch  diese  Frage  wieder  nichts 

Finanzwissenschaft  principiell  zu  entscheiden.  D>ss 

vornemlich  nur  von  der  Entscheidung,  welche  die  Gesenk  er 

gegenwärtige  Praxis  und  andere  Wissenschaften  oder  andenr 

der  Politischen  Oekonomie  (die  Wirthschaftlicbe  Verwohn 

gegeben  haben,  Act  zu  nehmen.  Alsdann  hat  sie  för  d* 

vom  Finanzbedarf  und ,  wenn  die  bezüglichen  EinrU 

inneren  sachlichen  Gründen  als  Gebührenzweige 

werden  sollen,  für  die  Lehre  von  den  Einnahmen 

finanziellen  Folgerungen  zu  ziehen. 

Damit  ist  die  Grenze  der  Aufgabe  der  Finj 

zunächst  für  das  ganze  Gebtihrenwesen  bezeichnet 

ist  das  letztere  alsdann  doch  auch  in  Betreff  der  ersten  F: 

Rücksicht  auf  die  regelmässige  geschichtliche  Entwickelnn* 

Staats-  und  Communallebens ,  in  die  beiden  grossen 

der  Rechts-  und  Verwaltungsgebühren  und  der 

und  Wohlfah  rtsgebühren  zu  trennen.16)  Wie  in  der 

finanzielle,  so  hat  in  der  Theorie  der  finanzwissenschatuVJ 

sichtspunct  bei  der  Frage  der  Uebernahme  von  Einrichten^* 

Cultur-  und  Wohlfahrtsinteresses  auf  den  Staat  und  die  Gemein&U ■ 

mit  Recht  eine  grössere  Mitberücksichtigung  zu  verlangen. 

a)  Die  Frage,  ob  und  welche  gebührenartige  Eink<Ä 

zweige,  mithin  diesen  zu  Grunde  liegende  Einrk htnn^ta j 

Staat,  die  Gemeinde  oder  eine  andere  „räumliche  Zwanssraj 

wirthschaft"  (Selbstverwaltungskörper)  besitzen  soll,  fällt 

,a)  Rau-Wagner,  Fin.  I,  §.  %  ff.,  99  ff.;  Wagner.  Fin_  I.  §-  Ii*  1 

solche,  in  Jen  Grenzgebieten  freilich  streitige,  Trennung  ist  ein  ̂ ö^I"'l 
Theorie  und  Praxis  des  (iebuhrenwesens,  worin  mich  Stein  s  abreidieaic 
nur  bestärkt  hat. 

1 
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juen  mit  der  Frage  nach  den  Zwecken  und  nach  dem  Be- 

1  der  Staats-  und  Communalthätigkeit. 17)  Diese  Frage  ist, 

iers  was  die  Feststellung  dieses  Bereichs  im  Einzelnen  * 

et,  immer  mehr  oder  weniger  eine  historisch-  und  ört- 

elative.  Sie  ist  aber  in  Betreff  des  Rechts-  und  Macht- 

ks  und  der  zu  seiner  Verwirklichung  dienenden  Einrichtungen 

$e  der  geschichtlichen  Entwicklung  der  modernen  Cultur- 

iür  uns  jetzt  dahin  entschieden,  dass  der  Staat  und 

.eil  nur  von  ihm  in  bestimmten  Fällen  delegirt  ein  Verwal- 

;ürper,  wie  die  Gemeinde,  diesen  Zweck  und  was  zu  ihm 

allein  durchführt.18)  Es  liegt  nicht  in  der  Aufgabe  derFinanz- 

i&eh&ft,  diese  Entscheidung  zu  erörtern.  Sie  muss  sie  hinnehmen 

aber  einfach  in  der  Lehre  vom  Finanzbedarf  die  Consequenz 

Ii  dass  die  Deckungsmittel  für  die  Realisirung  des  Rechts- 

lacbtzweekes  beschafft  werden  müssen;19)  und  in  der  Lehre 

b  Gebühren  die  weitere  Consequenz ,  dass  alle  solche  Ge- 

welche  sich  an  Einrichtungen  und  Einzelthätigkeiten 

s Zirotks  knüpfen,  ausschliesslich  dem  Staate  oder  der 

äftea  Commune  oder  anderen  ausdrücklich  vom  Staate  zum 

ermächtigten  Organen  zufliessen  müssen.  Es  handelt  sich 

ben  durchweg  um  Einrichtungen  und  Thätigkeiten,  welche 

öfla*s  der  „wesentlichen  Hoheitsrechte"  oder  der 

*lienu  (in  diesem  Sinne)  im  modernen  entwickelten  Cultur- 

.  2^3.  —  b).  Anders  liegt  die  Sache  jedoch  auf  dem  Ge- 

der  Einriebt  linken  zur  Verwirklichnng  des  Cultur-  und 

Kihrtszwecks.  Eine  so  allgemeine  Entscheidung  wie  auf 

tele  der  Einrichtungen  des  Rechts-  und  Machtzwecks  zu 

o  principiell  ausschliesslicher  Staats-  und  Communalthätig- 

*t  bisher  noch  nirgends  das  Ergebniss  der  geschichtlichen 

cklang  der  Praxis  gewesen  und  kann  auch  in  der  Theorie 

nicht  als  Postulat  aufgestellt  werden.  Dies  Postulat  lässt 

n  der  juristischen  Terminologie  nur  als  eine  allgemeine 

disirnng  der  privatwirthschaftlichcn  Thätigkeiten  und  in 

^nomigehen  Terminologie  nur  als  ausschliesslich  ge- 

iwirthBchaft liehe  Organisation  der  Volkswirtschaft 
— .  

»tock  hier  s.  daher  wieder  meine  Grundlcg.  bes.  Kap.  4,  z.  Tb.  Kap.  3. 

Ki^fle^ug  §.  167. 

Hm-Wagner,  Fin.  I,  Buch  1,  Abschn.  3,  §.  Vi  ff.;  Wagner,  Fin.  I, 

•      1,  Abschn.  3. 

2*
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bezeichnen.  Als  eine  Frage  der  Organisation  der  Volkswii 

inuss  das  Postulat  in  der  „ volkswirtschaftlichen  | 

legung"  erörtert  werden.  Aus  diesem  Theil  der  Pd 

Oekonomie  ist  hier  nur  in  Uebereinstimmung  mit  der  '-. 

und  gegenwärtigen  Praxis  unserer  Culturvölker  die  Thais 

entnehmen,  dass  die  Uebertragung  von  Cultur-  und  Wa 

einrichtungen ,  einschliesslich  der  Zweige  materiell 

duction,  auf  den  Staat  oder  auf  einen  Selbstverwaltniij 

(auf  eine  „Zwangsgemeinwirthschaft")  als  offe  ne  Frage  h 

werden  muss,  welche  wesentlich  nach  Rücksichten  sociä 

nomischer  und  technischer  Zweckmässigkeit  zu  enn 

ist.80)  Da  gerade  solche  Rücksichten  zeitlich  und 

verschieden  sind,  lassen  sich  keine  allgemeinen  absolut 

Regeln  aufstellen.  Principiell  kann  jede  hiehergehörige  Ein 

„öffentliche"  Angelegenheit  des  Staats,  der  Gemeinde  werde 

aber  auch  jede,  unter  Umständen,  Privatangelegenheit  blei 

Auch  darüber,  ob  der  Staat  oder  vom  ihm 

Selbstverwaltungskörper  eine  solche  Einrichtung  ausseblh 

an  sich  ziehen  (sie  „regalisiren")  oder  sie  nur  erwi 

den  Privatwirtschaften  tibernehmen  soll,  ist  nach  obig» 

mässigkeitsrücksichten  zu  entscheiden,  daher  doch  wiJ 

allgemeine  Regel  zu  geben.  Die  Heraushebung  b$ 

einzelner  Einrichtungen  des  Wohlfahrtsgebiets,  welche  it\ 

Zeit  und  in  unseren  Volkswirtschaften  passend  denn 

ausschliesslich  tibertragen  werden,  als  „moderne Reg? 

wie  nach  der  neueren  Lehre  L.  Stein 's  von  den  „Regif 

Communications-  und  des  Umlaufswesens",81)  erscheint  4 

auch  willkührlich  und  gezwungen.  I 

Im  Allgemeinen  lässt  sich  nur  nachweisen,  dass  Ii 

modernen  Culturvölkern  immer  mehrEinrichtungen* 

Gebiets  ökonomisch  und  technisch  für  die  %\ 

wirtschaftliche  Gestaltung  fähig  werden  und* 

»)  Meine  Grundleg.  Kap.  3,  über  die  Organisation  der  Volkswirtb*! 
Abschn.  1. 

")  Stein,  Fin.,  3.  A.,  S.  229  ff.  Im  Einzelnen  zot  ersten  Kategorie 

bahnen,  Telegraph,  zur  zweiten  Münze,  Papiergeld,  Lotterie.  S.  darüber  a.' 
die  oben  in  Note  1  gen.  Stellen  des  1.  Bands,  nebst  Sax,  a,  a.  0.  VomS^ 

der  neueren  Gemeinwirthschaftslehre  aus,  wie  sie  Schaffle  in  s.  System  si 

der  Grundlegung)  zu  vertreten  suchen,  leidet  die  St  eingehe  Regaliealehrc : 

einem  principiellen  Fehler:  sie  will  endgiltig  nui  gewisse  Einricbtncr^ 

dingungen  des  socialen  u.  wirthschaftl.  Zusammenlebens  dem  Staate  ttbertnj 

anderen  Abschnitten  seines  Werks,  so  schon  in  der  Gebührenlehre.  h*ß&* 

S.  21sj  kommt  Stein  denn  auch  mit  s.  Kegalienlehre  in  beständige  Wid«*^ 
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edengtcn  und  wichtigsten  Zweckmässigkeitsgründen  dann 

lern  Staate  und  der  Commune  tibertragen  werden  sollten, 

ch  gelbst  ausschliesslich,  so  dass  dann  nach  dem 

venRechte  eines  Landes  diese  Einrichtungen  „Regalien" 

,  ohne  allgemein  in  der  Politischen  Oekonomie  als  solche 

in  müssen.  Namentlich  auf  dem  Gebiete  des  Verkehrs- 

i.  w.  S.,  im  Münz-,  theilweise  im  Bank-,  Versicherungs-, 

imonications-  und  Transportwegen  ist  dies  die  Sachlage  bei 

>chon  im  ersten  Bande  ist  gezeigt  worden,  dass  eine  Ge- 

Einrichtung durch  solche  „Regalisirung"  sobald  letztere  nur 

reck  hat,  die  Einrichtung  besser  ausführen  zu  helfen  und 

ls  Mittel  zur  Erhebung  einer  eigentlichen  Steuer  dient,  nicht 

.  zum  Gebührenwesen  zu  zählen  und  dass  daher  eine  be- 

re  Einnahmeart  „aus  Regalien"  dieser  Regalisirung 

n  in  der  Finanz  Wissenschaft  nicht  zu  statuiren  ist") 

Entscheidung  darüber,  o  b  eine  Einrichtung  von  Staat, 

;fide  l  s.  w.  überhaupt  und  ob  sie  ausschliesslich 

mm  werden  soll,  muss  ftlr  jede  einzelne  Art  von  Ein- 

p  nach  den  Verhältnissen  derselben  erfolgen.  Auch  hier 

ter  wieder  die  Innere  und  die  Wirtschaftliche  Verwaltungs- 

fc  Frage  in  jedem  einzelnen  Falle  zu  erörtern  und  nach 

Gesichtspuncten  zu  entscheiden,  z.  B.  ob  und  welche  Schulen, 

Vcrkehrsanstalten,  Banken  u.  s.  w.  der  Staat  oder  ein  Selbst- 

nnjrskorper  zu  übernehmen  hat,  ob  ausschliesslich  oder  ob 

fcn  Privaten  u.  s.  w. 

&4.  Allgemein  ist  dabei  aber  auch  für  die  Theorie  an- 

toen,  dass  bei  jeder  solchen  Einzelfrage  auch  das  finan- 

Moment  als  eine  der  zu  beachtenden  Zweckmässigkeits- 

foen  mit  zu  sprechen  hat,  wie  denn  dieses  Moment  im 

es  Fall  der  Praxis  nothwendig  stets  mit  entscheiden  wird, 

o  ist  denn  auch  das  Gebiet  der  Cultur-  und  Woblfahrts- 

a  nud  der  bezüglichen  Einrichtungen  mehr  als  dasjenige 

thts-  und  Verwaltungsgebühren  zugleich  mit  ein  Gegen- 

derfinanzwis8enschaft liehen  Betrachtung,  wenn 

ä*re  auch  nicht  die  endgiltige  Entscheidung  liefern  kann, 

t  Sachlage  auf  den  beiden  Hauptgebieten  des  Gebühren- 

wt  eben  aus  zwei  Gründen  eine  wesentlich  verschiedene: 

w  gelten  die  Einrichtungen  zur  Verwirklichung  des  Rechts- 

Ww»gner,  Fin.  I,  §.  101,  116;  Wagner,  Fin.          III,  147. 
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nnd  Machtzwecks  nach  den  bei  ans  herrschenden  Anstbsaj 

an  sieb  —  abgesehen  von  der  Gestaltung,  die  der  einzeM 

richtung  gegeben  wird  —  für  absolute  Eiisteni-  ni^ 

deihensbedingungen  des  gesellschaftlichen  Zasamis^ 

und  der  wirtschaftlichen  Thätigkeit  im  Staate,  sie  müssen  l 

mit  absoluter  Gewissheit  geschaffen  werden,2*! 

keiner  Einrichtung  auf  dem  Cultur-  und  Wohlfahrtsgebiet  ■ 

licher  Weise  zu  sagen  ist.  Zweitens  müssen  diese  Einnd 

nach  unseren  Anschauungen  und  in  der  That  auch  pi 

sie  die  eben  erwähnte  Bedeutung  haben,  vom  Staate 

einem  durch  diesen  beauftragten  Körper  hergestellt  und 

also  (in  diesem  Sinne)  „regalisirt"  werden:  eine  Wahl 

dem  Staate  u.  s.  w.  einer  und  einer  Privatwirtschaft 

ist  grundsätzlich  ausgeschlossen.  Gerade  dieiti 

liegt  aber  stets  bei  den  Einrichtungen  des  zweiten 

Wegen  der  absoluten  Bedeutung  und  der  N< 

die  Einrichtungen  des  ersten  Gebiets  durch  den  Staat  n 

muss  also  hier  die  finanzielle  Erwägung  ganz  zurfiel 

Wegen  der  nur  relativen  Bedeutung  der 

zweiten  Gebiets  und  wegen  der  Möglich keit  der  Wal 

„öffentlicher"  und  Privatthätigkeit,  gewinnt  hier  die 

Erwägung  eine  selbständigere  Berechtigung. 

Für  die  finanzielle  Seite  der  Frage  kommt  nun 

in  Betracht:  die  Grösse  des  Capitals,  welches  die 

beansprucht;  ferner  die  Vertheilung  des  Capitals  auf 

und  umlaufendes;  endlich  die  Aussicht,  durch  wie 

regelte  Einnahmen  der  Einrichtung  —  nach  den  drei 

Principien:  dem  gewerblichen,  dem  Gebühren- 

Steuerprincip  — ,  soweit  dies  nach  den  Wirkungen 

richtung  geboten  oder  zulässig  erseheint,  die  laufendes  N 

kosten  ganz  oder  t  heil  weise  gedeckt  zu  sehen  und  für  di$* 

Einrichtung  steckende  Capital,  insbesondere  auch  für 

Capital,  die  übliche  Verzinsung  und  eventuell 

quote  zu  erhalten.84) 

**)  Dies  sagt  Stein  S.  233  von  seinen  Regalien,  — 
treibend  oder  ganz  verwandte  Falle  gleicher  Bedeutung  oder  selhit 

wesen!)  willkuhrlich  ausschließend.    Daher  der  Widerspruch  in 
merkungen  über  den  Bergbau  S.  216. 

34 j  Sehr  wiUktlhrlichc  „Regeln"  über  das  Maass ,  in  welche«  < 
Steuern  die  Kosten  decken  sollen,  stellt  Stein  S.  26$  aul  S. 
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ade  diese  Aussicht  ist  bei  der  Natur  und  der  nur  rela- 

Jedeutung  der  einzelnen  Einrichtungen  des  Cultur-  und 

rtsgebiets  und  bei  der  gewöhnlich  vorhandenen  Differen- 

ler  Vortheile  für  die  verschiedenen  Individuen  und  Classen 

a  and  für  die  verschiedenen  Landestheile  nicht  unbeachtet 

n.  Die  Anwendung  des  Princips  der  reinen  Ausgabe  ver- 

er  immer  eine  besondere  Begründung  in  jedem  einzelnen 

$  höher  nun  das  in  der  Einrichtung  steckende  Capital  und 

rösserer  Theil  davon  als  stehendes  Capital  fixirt  ist,  desto 

liger  kann  es  sein,  eine  Deckung  der  Betriebskosten  und 

ünsong  des  Capitata,  sowie  eine  Amortisation  des  stehenden 

gesichert  zu  haben.   Sonst  drohen  finanzielle  Gefahren 

hier  unrichtiger  „Communisnius"  reisst  ein  (§.  325),  indem 

Gerung  aus  den  allgemeinen  Staatseinnahmen,  bez.  den 

Einrichtungen  bezahlen  muss,  welche  überwiegend  nur 

a  ?on  Thailen  des  Volks  befriedigen.  Finanzielle 

ytomen  es  dann  immerhin  räthlich  machen,  gewisse  Ein- 

#b  nicht  auf  den  Staat  oder  die  Commune  zu  übertragen, 

ai  die  Möglichkeit  hin,  dass  sie  ganz  oder  mindestens 

I  unausgeführt  bleiben.    Oder  es  muss  wenigstens  eine 

0  der  nächsten  Interessenten  und  die  Freiheit  in 

hl  des  leitenden  Finanzprincips ,  z.  B.  die  Möglichkeit 

Döhren-  zum  gewerblichen  Princip  tiberzugehen,  gesichert 

«amentlich  bei  so  ausserordentlich  kostspieligen  Ein- 

*o  mit  doch  immer  erheblicher  Differentürung  der  Vortheile, 

» bei  modernen  Verkehr san  stalten  (Eisenbahnen !), 

the  finanzielle  Rücksichten  recht  wohl  am  Platze, 

inoch  sollen  diese  auch  hier  nicht  immer  den  Ausschlag 

Besondere  Interessen  der  Gemeinschaft,  z.  B.  politische, 

*he,  können  neben  den  Interessen  einzelner  privatwirth- 

her  Verkehrskreise  die  finanziellen  Bedenken  überwiegen. 

iaügen  ist  nur,  dass  alle  diese  verschiedenen  Seiten  einer 

^d  darunter  auch  die  finanzielle  Seite  unparteiisch  er- 

**erden. 

^5.  Die  zusammenfassende  wissenschaftliche 

'htang  der  Einrichtungen  des  Cultur-  und  Wohlfahrts- 

^weaens  wird  dann  unter  Mitberücksicbtigung  des  finan- 

Mymcnts  doch  am  Richtigsten  in  der  Inueren  und  in  der 

haftlichen  Verwaltungslehre  geschehen.  Demge- 

Men  auch  diejenigen  Einrichtungen  des  Gebührcnwesens, 
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welche  überhaupt  nach  dem  Plane  des  Lehrbnchg  im  Si 

Politischen  Oekonomie  behandelt  werden  sollen  ,**)  niete 

der  Finanz  Wissenschaft,  sondern  in  den  and< 

des  Werks,  besonders  im  dritten  Bande  (Verkehrswesen) 

Hier  wird  jetzt  nur  über  die  f  i  n  a  n  z  i  e  1 1  e  Seite  einzelner  * 

dieser  Einrichtungen  referirt  werden,  im  Wesentlichen 

facher  Bezugnahme  auf  ihr  tbatsäcblicbes  V 

modernen  Staat,  aber  ohne  näheres  Eingehen  anf  die  p 

Frage,  ob  die  betreffenden  Einrichtungen  Uberhaupt  des 

der  Gemeinde  u.  s.  w.,  ausschliesslich  oder  neben  den  Pri 

schatten,  zu  tibertragen  sind,  z.  B.  was  die  Post,  das 

wesen,  das  Wegewesen,  die  Münze  u.  a.  m.  anlangt.  E* 

dieser  Behandlung  theilweise  eine  Abweichung  von  Rai, 

einzelne  dieser  Gegenstände,  besonders  die  Post,  toefc 

Finanz  Wissenschaft  hineinzog;2«)  zum  Theil  auch 

von  der  Behandlung  der  privatwirthschaftlichen 

besonders  des  Communications-  und  Transportwesens, 

Bande  der  Neubearbeitung  der  Finanzwissenschaft. ^ 

diese  Abweichung  systematisch  richtig  und  verbötet, 

nicht  vollständig,  was  nicht  möglich  ist,  so  doch 

thige  Wiederholungen  oder  Doppelbearbeitungen  dessel 

Standes.    Bei  den  im  ersten  Bande  behandelten  privai 

liehen  Zweigen  ist  die  finanzielle  Seite  der  Frage  dock 

Ganzen  noch  von  grösserer  Bedeutung  als  im 

wodurch  die  dortige  eingehende  Erörterung,  ob 

Staat  die  betreffenden  Zweige  zu  Ubernehmen  habe, 

theilweise  geboten  wird.    Für  später  wird  eine  partielle 

tragung  von  Abschnitten  des  ersten  Bandes  der 

**)  Vgl  den  Plan  der  Neubearbeit.  des  Rauschen  Lehrbuchs  in  der  Ti 
meiner  Grundleg.  S.  XIII  ff. 

a<J)  Vgl.  den  in  vor.  Note  gen.  Plan.    Raus  Systematik  brachte 
wendig  Wiederholungen,  bes.  zwischen  der  Finanzwissenschaft  und  der  Vi 

schaftspolitik  mit  sich.  Diese  sind  nicht  wohl  ganz  zu  vermeiden,  aber  m 

vermindern,  wenn  man  die  finanzielle  Seite  in  der  Volkswirthschafbpoiioi  i 

wirthschaftspolitische  in  der  Finanzwissenschaft  mehr  zurücktreten  lasL 

die  eingehenden  Abschnitte  über  Münze  (§.  196  —  202)  und  vollends 

205—219)  in  der  Finanzwissenschaft  Raus  I  und  damit  unten  §. 

§.  30S — 312  (Post). 

27)  Rau-Wagner,  Fin.  I,  §.  213—259;  Wagner,  Fin  I,  1 
5.  Hauptabschnitt.    Die  Einwendungen  von  Stein  u.  A.  gegen  meine 

1.  B.  habe  ich  dort  in  der  2.  Aafl  und  in  d.  Vorrede  zur  Gnmdlef. 

sprochen.    Sie  treffen  nur  die  altere  Behandlung  der 

Rau's  in  gleichem  Maasse  u.  sind,  wenn  auch  principiell 
aasgescüt.    S.  z.  B.  Fin.  I,  §.  7  Note  2  (2.  Aul). 
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anderen  Bände  des  Lehrbuchs,  besonders  der  Hanpttheile 

re  vom  Eisenbahnwesen  in  den  dritten  Band  vom  Verkehrs- 

ais das  systematisch  Richtigere,  gleichfalls  beabsichtigt.28) 

-  §.  286.  Der  Uebergang  von  Gebühren  in 

d.*)  Eine  Gebühr  ist  eine  specielle  Gegenleistung  für 

ienst  des  Staats  u.  s.  w.  oder  für  eine  Kostenverursachung, 

leich  ein  Ersatz  von  Kosten.  Wo  diese  Merkmale  bei  einer 

ganz  fehlen  oder  wo  die  Höhe  der  Abgabe  augenscheinlich 

i  angünstigen  Missverhältniss  zu  der  Bedeutung  des  Diensts 

Höhe  der  verursachten  Kosten  steht,  da  hört  diese  Abgabe 

io  Falle  ganz  auf,  eine  Gebühr  zu  sein,  und  ist  sie  im 

Falle  nur  für  einen  Theil  ihres  Betrags  eine  Gebühr. 

I  dort  ganz  und  hier  für  den  anderen  Theil  ihres  Betrags 

rentliche  Steuer. 

Geschichte  und  die  gegenwärtige  Praxis  der  Finanz  wirth- 

hr  Calturstaaten  zeigen  nun,  wie  schon  mehrfach  erwähnt, 

Apben,  welche  fälschlich  oder  doch  nur  theilweise  mit 

4 Gebühren  gelten,  während  sie  ganz  oder  grösstenteils 

«nd,  im  letzteren  Falle  also  einen  gemischten  Character 

Inbewusst  und  mit  Absicht,  so  z.  B.  bei  älteren  Gebühren- 

in  der  Form  von  Finanzregalien  (Münze,  Post),  bei  den 

*ogen.  Registergebtihren,  sind  solche  Verhältnisse  entstanden, 

caliemus  der  früheren  Zeit,  Finanznöthen  der  Gegenwart 

immer  leicht  dazu. 

die  Finanzwissenschaft  und  für  die  rationelle  Finanzpraxis 

»n  die  wichtige,  in  manchen  Fällen  nicht  so  leichte  Auf- 

ii  jeder  Art  hierhergehöriger  Abgaben  festzustellen,  ob  und 

I  sie  Gebühren  oder  eigentliche  Steuern  sind.  Der  Character 

*ben,  welche  nur  das  eine  oder  das  andere  sind,  ist  ge- 

il nicht  schwer  zu  bestimmen,  wenn  es  auch  an  einem 

tan  ganz  objectiven  Kriterion  meistens  fehlt.80)  Schwieriger 

*»&ner,  Fin.  I,  S.  526  Note  1. 

dk*  Stein  a.  a.  0.  über  Gebuhren  und  Verkehrssteuern.  —  Die  Sätze 

*  <ta  Höhe  der  Gebühr  und  Uber  den  Character  der  Gebühr  als  Verkehrs- 

1  --'-üich  in  dieser  Fonnulirung  unrichtig  u.  in  Widerspruch  mit  deu  andern 
eb*ndas.  u.  a.  and.  Stellen.  —  Gegen  Rau  bezeichnet  Stein  aber  hier 

J  Schüfen  Fortschritt.   Rau  inengt  Gebühr  und  Steuer  noch  zu  sehr  unter 

•*iü  meint,  mit  Bezug  auf  die  häufige  Gebühren-  und  Steuererhebung  in 

"Empels,  „jeder  Stempel  sei  ein  Gebührenstempel,  wenn  er  ohne 

uf  den  Verth,  den  das  gestempelte  Document  für  den  Betheiligten 'hat, 

*  r'k  a.  daher  für  aUe  betreffenden  Documente  gleich  sei.    Jeder  Stempel 
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ist  es  bei  den  Abgaben  gemischten  Characters  zu 

welcher  Theii  davon  Gebühr,  welcher  Steuer  ist    Da  die 

Maximalhöhe  einer  „Gebühr"  immer  etwas  von 

messen  abhängen  wird,  jedenfalls  eine  feste  Zahlengi 

wo  die  Gebühr  in  die  Steuer  übergeht,  so  muss  man  sich 

in  Theorie  und  Praxis  mit  einer  annäherungswcu 

Stellung  der  beiden  heterogenen  Bestandteile  der  Abgabe 

was  aber  auch  ausreicht. 

Noch  schwieriger  ist  jedoch  dann  die  weitere  üiu 

schädliche  Aufgabe,  Uber  eine  solche  Abgabe  ein  princ r 

Urtheil,  hinsichtlich  ihrer  Berechtigung  zu  ist 

Abgabe,  welche  nachweisbar  überhaupt  nicht  oder  doch 

weise  Gebühr  ist,  ist  deshalb  als  Steuer  noch  nicht 

verwerflich,  sondern  mitunter  sogar  gerechtfertigt, 

und  selbst  geboten.  Die  Lehre  von  solchen  Abgaben,  ab 

Steuern,  gehört  erst  in  das  nächste  Capitel. 

Hier  ist  aber  schon  zum  Verständniss  des  Geböl 

kurz  anzugeben,  in  welchen  Fällen  Gebühren  io 

übergehen  oder  letztere  fälschlich  als  Gebühr^ 

und  zu  welcher  Hauptart  von  Steuern  diese 

dann  gehören. 

Oefters  ist  es  die  gleichartige  oder  ähnliche  ErW 

form,   besonders  die  Erhebung  mittelst  des  sogen.  Sl 

welche  den  Character  einer  Abgabe  als  Gebühr 

verwischt.31)   Durch  die  Erhebungsiorm  darf  man  sich 

täuschen  lassen.    Die  ältere  Finanztheorie  that  dies  öften 

langte  deshalb  weder  zu  einer  vollständig  klaren 

Gebühren,  noch  der  mit  diesen  verbundenen  Stenern.35) 

§.  287.  Die  öffentlichen  Einrichtungen,  an  welch« 

bühren  knüpfen,  sind  in  der  Praxis  namentlich  in  zwei  8 

dazu  benutzt  worden,  um  gleichzeitig  statt  oder  neben  dertö 

eine  Steuer  zu  erheben. 

sei  ein  Steuerstempel,  wenn  er  nach  dem  Werthe  des  Documenta 

Diese  Unterscheidung  sei  sehr  einfach  und  theoretisch  sehr  leicht 

S.  520.  Sie  trifft  in  der  That  oft  zu,  aber  nicht  immer.  Maii  Uitn  dr*  Sförf 

nicht  ron  der  directen  Einziehung  (s.  u  §.  321  fl'.)  trennen.  Eine  n*ck  fatfl 
abgestufte  Abgabe,  z.  B.  bei  grundbücherlichen  Eintragungen,  verirr.  Aem  « 

iharacter  nicht  durch  die  Abstufung  an  sich.  Denn  diese  letztere  kaai  m 

notwendiges  Mittel  sein,  die  Deckung  der  Gesammtkosten  der  Einnchma^  n  ̂ 
und  besser  auf  die  Interessenten  zu  Tertheilen. 

•M)  Kau- Wagner,  Fin.  I,  §.  97.    Wagner.  Fin.  I,  §.  139. 

**)  Dies  güt  doch  auch  noch  von  Bau,  Fin.  I,      227  ff. 
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Es  wird  die  Benutzung  einer  Staatseinrichtung  befohlen 

rar  in  Fällen,  wo  ein  sachlicher  Grund  dazu  nicht  vor- 

^ondera  wo  nur  im  Finanzinteresse  die  Gelegenheit 

Bommen  wird,  auf  diese  Art  eine  Abgabe  zu  erheben.  Hier 

jithiD  eine  Leistung  des  Staats  fingirt  oder  unnöthig 

zwangen  und  dadurch  der  Abgabe  nur  der  äussere 

d  der  Gebühr  verliehen.  Fälle  dieser  Art  liegen  im  System 

ff  entlichen  Bücher  und  in  dem  damit  verbundenen 

erwesen  mitunter  vor  (§.  293).  Auch  die  Vorschrift, 

kanden  oder  gewisse  Arten  davon,  geldwerthePapiere 

;  eine  Abgabe  in  Form  eines  Stempels  zahlen  müssen ,  ge- 

rkr,  wenn  sie  in  der  durchaus  nicht  allgemein  zutreffenden 

«rechtfertigt  wird,  dass  der  Staat  durch  den  Schutz,  eventuell 

ie  gerichtliche  Erzwingbarkeit ,  welche  er  den  betreffenden 

■chliessungen  in  Aussicht  stellt,  hier  stets  einen  speci eilen 

liste,  dem  jene  Abgabe  als  Gebühr  entspreche.38)  Meistens 

m Abgabe,  wenn  überhaupt,  so  nur  alsSteuer  gcrecht- 

ferden. 

&  wird  zwar  eine  wirkliche  Gebühr  erhoben,  aber  die 

de  Abgabe  wird  absichtlich  so  hoch  normirt,  dass  sie 

ine  Steuer  verwandelt.  Dieser  Fall  ist  in  der  Finanzpraxis 

vorgekommen,  und  leicht  begreiflich,  weil  die  Massregel 

durchzuführen  ist  und  der  Fiscalismus  hier  einer  starken 

ft?  ausgesetzt  wird.  Die  älteren  Finanzregalien,  die 

Sebübren,  manche  sogen.  Stempelabgaben  sind  die  wich- 

Beispiele. 

nun  in  diesem  und  im  ersten  Fall  die  Steuer  gerecht- 

t-  das  mus8  nach  den  Grundsätzen  der  Best euerung 

ieden  werden.  Es  kommt  namentlich  darauf  an,  wie 

pbe  als  Steuer  wirkt  und  zu  welcher  Kategorie 

lern  sie  daher  nach  ihrer  Wirkung  zu  rechnen  ist.  Alsdann 

Werth  dieser  ganzen  Steuerkategorie  und  der  Um- 

»  beachten,  ob  diese  letztere  durch  Hinzutritt  der  betreffenden 

nicht  selbst  eine  andere  Bedeutung  gewinnt.  Endlich 

*  sich  im  concreten  Fall,  bei  einer  Abgabe  in  einem  be- 

ten Lande  mit  dem  und  dem  bestehenden  Steuer- 

ß,  ob  nach  der  Beschaffenheit  dieses  letzteren  die  Abgabe 

der  Standpunkt  gewisser  extremer  Richtungen  der  nach-smithischen  Nat- 

1  B  einzelner  deutscher  Freihändler,  wie  AI.  Meyer  in  d.  Aufs.  Stempei- 

*  Fiebers  Vicrtcljahr&chr.  1S64. 
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als  Steuer  zu  billigen  ist.    Die  Erörterung  wird  also 

einem  relativen  Urtheil  abschliessen  müssen. 

§.  288.   Besehränken  wir  uns  hier  jetzt  auf  die 

Betrachtung  der  Steuerwirkungen  einer  solchen 

kann  die  letztere  zu  den  Verbrauchssteuern  und  zu  <ki 

tragssteuern,  speciell  zu  derjenigen  Unterart  derselben, 

man  neuerdings  den  Namen  „Verkehrssteuern" 

gehören. 

1)  Die  Verbrauchssteuern  schliessen  sich  an  die  A 

in  welchen  das  Einkommen  zum  Behuf  der  Befriedigung 

sönlichen  Bedürfnisse,  also  bei  der  Verausgabung, 

schein  kommt.   Mancherlei  Gebühren  können  bei  einer 

Höhe  zugleich  mit  als  solche  Verbrauchssteuern  fungiren,  t 

Wegegeld  (bei  Vergnügungsfahrten),  das  Briefporto,  die  Tei 

gebühr  (bei  der  Correspondenz  für  rein  persönliche  Zw 

Unterschied  von  Erwerbszwecken  — ),  Abgaben  für 

papiere  im  Reiseverkehr  ( für  Pässe)  u.  a.  m.,  möglic« 

selbst  Schulgeld.   Ueber  die  einzelnen  Fälle  ist  nach  dea 

puneten  der  Verbrauchsbesteuerung  zu  urtheilen. 

2)  Die  Ertragssteuern  schliessen  sich 

grossen  Ertragsquellen,  sodann  an  die  einzeln 

durch  welche  Erträge,  bez.  Einkommen  erworben  oder 

realisirt  werden,  an.    Im  letzteren  Fall  kann  man  sie  Ver 

steuern  nennen.84)   Sowohl  die  oben  genannten  sehe' 

„Gebühren"  als  auch  wirkliche  Gebühren  eines  höh 

maasses  sind  vielfach  als  solche  Steuern  zu 

Viele  Stempel-  und  ähnliche  Abgaben,  die  meisten  R, 

bühren"  in  dem  üblichen  hohen  Betrage,  die  Abgaben  tob 

gang  von  Eigenthum  und  Forderungen  unter  Lebenden, 

dahin.    Aber  auch  höhere  Abgaben  für  Verkeh 

Post,  Telegraphie,  Strassen  können  zu  Ertrags-  bez.  Verkeh 

werden,  indem  die  einzelnen  Fälle,  in  welchen  sie  zu  ena 

sind,  gewissermassen  als  Bedingung  der  Gewinnii| 

Ertrags  und  zugleich  als  Merkmale  gelten,  aus  denen  i 

•*)  Ich  schlicsse  mich  dieser  Terminologie  L.  t.  Stein  s  an,  trotz  -3i 

ergebenden,  etwas  abweichenden  Begründung  u.  Begrenzung  dieser  Art  sxa 
S.  Stein,  Fin.,  5.  A..  S.  519.    Der  Ausdruck  in  einem  dem  St  einsah« 

gleichen  oder  doch  ahnlichen  Sinn  hat  sich  auch  in  der  Theorie  l*  B.  km 
und  selbst  in  Actcnstücken  der  Practiker,  z.  B.  in  den  deutschen  b 

Commissionsberichtcn  Uber  Stempel  u.  s  w.  eingebürgert    Zu  den 

weiteren  Sinne  rechne  ich  diese  „Verkehrssteuern"  übrigen»  doch. 
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c  des  Ertrags  (Umsatzes  u.  s.  w.)  mit  geschlossen  werden 

*)  Ueber  das  Einzelne  ist  nach  den  Gesichtspuncten  des 

pteuerwesens ,  speciell  der  Verkehrsteuern  zu  urtheilen. 

res  daher  unten  in  der  Steuerlehre. 

2.  Abschnitt 

Das  System  der  Gebühren. 

1.  Die  Rechts-  und  Verwaltungsgebühren.1) 

Km,  Fin.  I,  §.  230  ff.  hat  ein  System  der  Gebühren  aufgestellt,  das  zwar 

mxl  unrichtig  ist ,  aber  materiell  an  der  Vermengung  von  Gebühr  u.  Steuer, 

topnügendcn  Auffassung  des  Stempels  u.  in  der  Durchführung  auch  an  grosser 

Indizien  leidet,  auch  abgesehen  von  der  Ausscheidung  regalisirtcr  Ge- 

freite. Bau  unterscheidet:  A)  in  allen  Zweigen  der  Staatsverwaltung  vor- 

ige Gebühren :  Stempelgefälle,  Taxen  v.  Amts-  u.  Würdenertheilungen ;  B)  ein- 

breijrea  der  Regierungsgeschäfte  angehörende:  1)  aus  der  Rechtspflege,  2)  aus 

ri,  3)  aus  d.  Staatsvertheid igung  (Gebühren  bei  d.  Entlassung  aus  dem 

.  4}  aus  d.  Volkswirthschaftspflege  (Strabseugeld,  Wassorzoll,  Abgaben  v. 

klingen,  v.  Erhndungypatenten,  Beförst.-Kosten,  Consulatsgeb.) ,  5)  aus  d. 

»rge  ikirchl.  Dispens.-Acte,  Schulgelder  u.  s.  w.). 

Ilii  tritt  t  der  Vorwurf  wegen  der  Regalien  auch.  Mit  Recht  hat  er  aber  dem 

*nTSfiL  daa  System  der  Verwaltung  zu  Gnuide  gelegt  'S.  274   u.  sich  dabei 

Jjtaerts  Werk  über  Verwaltungslehre  angeschlossen ,  auf  das  auch  ich  mich 

n  for  die  innere  Verwaltung  zumeist  beziehe.    S.  den  Abriss  in  Steins 

i  Yowaltungslehre,  2.  A..  Stuttg.  187t».    Er  trennt  5  Hauptgebiete  der  Ver- 

L  d«s  Gebühren wesens:  Aeusseres.  Krieg,  Finanzen,  Rechtspflege,  Inneres, 

■B  wieder  Verwalt  des  phys.,  geist.,  wirthsch.  u.  gescllsch.  Lebens;  hier 

Meinen  Manches  sehr  subjectiv  und  willkuhrlich.    Bei  Stein  wie  bisher 

Wi  feilt  die  Eintheilung  der  Gebühren  in  die  beiden  Hauptclassen :  Rechts- 

ttsnn-  o.  Cultur-  u.  Wohlf.-Gebühren,  s.  Rau-Wagncr,  Fin.  I,  8.  90,  bes. 

Vifner,  Fin.  I,  8   137,  bes.  Note  5.    Durch  diese  Eintheilung  erlangt  man 

> nchug?  Stellung  zum  Gebührenwesen  u.  zu  der  verschiedenen  finanz. 

iäae  desselben.    Der  Gedanke,  den  Stein  bei  seinen  „Regalien4*  verfolgt,  gilt 
pt  f Ur  meine  ganze  1.  Cl.  Gebühren.    Ein  anderer  Mangel  Steins  scheint 

ffc»,  dass  er  in  der  Gebühren  lehre  nicht  weiter  innerhalb  der  Verwaltungs- 

i«f  die  Art  der  Leistungen,  bez.  der  öHentl.  Thätigkeiten  eingeht.  Dadurch 

•  kh  den  eigentlich  ökonomischen  Gesichtspunct  für  die  finanz.  Regelung 

&Jrea  n.  ihrer  Höhe.    Die  Sätze  Steins  S.  267,  8.  A.,  über  die  Höhe  der 

m.  E.  freilich  unhaltbar  u.  die  Auffassung  der  Gebühr  als  Verkehrssteuer 

iVidenpruch  mit  der  sonstigen  Lehre  des  Verfassers.  S.  u.  Abschn  4,  Note  t. 

■'i  '>!  1'f-  iffVr,  Stsatseinn.  l.  ti..  dessen  System*4  i'Nh  nicht  m  cn 

■"»«u?.  wie  Stein  es  thut  Hock  a.  a.  0.  §.  31—34  (gute  pract.  Bemerk., 

»&t*nd.  System),  ümpfenbach  I,  §.  22—44.  M.  Block  in  Faucher's 
♦Tfcrteljahrschr.  1S7S,  L  AI.  Meyer  ebendas.  isii4»  III,  S.  51  fl.  Bes.  aber 
■ruofT  a.  a.  0. 

''MMzgebung  über  Gebühren  ist  natürlich  eine  ungemein  ausge- 

Ceber  Stempel,  Registergebühren  und  Verwandtes  bestehen  gc- 

Wsonderc  Gesetze,  öfters  ein  oder  wenige  Hauptgesetze  mit  späteren 

wird  nicht  wieder,  wie  Stein  es  thut  S.  267  \s.  u.  Abschn.  4  Note  1), 

[fctolir  als  solcher  der  Character  der  Verkehrssteuer  gefunden,  —  im  Wider- 
Stein  s  sonstiger  Auffassung. 

« 
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No  vollen  und  zahllosen  Vollzugsiustructionen,  authentischen  lAterpM»ik*s 

Dies  Rechtsgebiet  wird  dadurch  in  einzelnen  Staaten  fast  unübersehhi;.  i- 

Bestiinmungen  sind  eine  rudis  indigestaque  moles,  wie  nur  je  eine  ia  d?r 

vorgekommen,  so  bes.  iu  Frankreich,  wo  das  sogen.  En registremcnt  wf!.< 
Verfügungen  beruhen  und  seit  1790  an  2500  Instructionen  der  Veixilm: 

Agenten  darüber  ergangen  sein  sollen  (Leroy-Beaulieu.  I.  h 
auch  für  die  iinanzwis:,.  Theorie  zu  beachten,  weil  sich  darin  eine  sekr 

liehe  Seite  dieser  Abgaben  zeigt:  es  fehlt  an  Einfachheit,  Sieber 

Bestimmtheit  der  Besteuerung.    Auf  dem  Gebiete  des  Stempels  u  tr. 

gebühren  hat  mau  es  v  o  r  n  c  m  1  i  c  h  mit  (Verkehrs-)Steuern  zu  thaiu  i* 

liehe  Gebühren  laufen  mit  unter.    Dies  erschwert  die  Darstellung  u.  das  T 

wiederum.    Diese  Abgaben  knüpfen  sich  an  die  verschiedensten  pn.ate. 

geschäfte.    Daher  werden  oft  die  schwierigsten  u.  feinsten  Fragen  d« 

dabei  berührt,  —  was  dieser  Materie  z.  B.  in  Frankreich  die  Zuneürnnr  kl 

zugezogen  hat,  während  es  bei  uns  noch  an  eingehender  juristischer  hc\ 

Kau  citirte  schon  eine  oft  in  Frankreich  angeführte  Bemerkung  von  TropN 

de  l'adm.  franc.  v.  Block,  p.  TüO)  in  §.  230a:  „La  loi  sur  1  enrep-to&j: I 
nous  autres  legistes  la  plus  noble,  ou  pour  mieux  dire.  la  seule  noblr 

los  lois  tiscales.    Quand  le  fisc  veut  percevoir  un  droit  d  enregiatr.  .  . .  D 

se  fasse  docteur  es  lois.  atin  de  p«netrer  dans  l'infinie  variete  des  vts 
civile."    Achnliches  ersieht  man  aus  dem  u.  gen.  Bericht  der  bundesridi 
Steuercommission  v.  IST  7.  Fragen  des  Stempel  Wesens  u.  der  Registerpektaj 

so  leicht  zu  verwickelten  Privatrechtsfragen  u.  dadurch  auch  für  dir  Fi 

Finanzwissensch,  noch  schwieriger:  gewiss  kein  Vorzug  dieser  Ab*a.k*a, 
Kau  betonte,  u.  wieder  ein  Umstand,  der  zur  Vorsicht  bei  der  Ai 

Systems  riith ,  wie  man  sich  aus  den  Berathungen  der  deutschen 

missionen  v.  lS7i5  u.  1^77  überzeugen  kann. 

Das  althistorische  Ge  r i  c h  tskost  e n  wesen  ist  neuerdings  gewohnLc 

u.  das  bezugliche  Rechtsgebiet  codificirt  worden.    L>t  es  dadurch 

ubersehen  u.  verständlicher,  so  bereitet  es  durch  seine  nahe  Beziehung  zui 

doch  wieder  für  die  praktische  Anwendung  u.  für  die  Wissenschaft!.  ~ 
Schwierigkeiten.    Mehrfach  besteht  auch  wieder  eine  Verbindung  mit 

und  Registerwesen,  welche  die  Klarheit  stört     Man  hat  es  nur  bei  i'i 

mehr  mit  Gebuhren,  als  mit  Steuern  zu  thun.     Eine  Ausnahme  UMw 

freiwillige  Gerichtspflege ,  bes.  das  mit  ihr  gewöhnlich  verband^ 

wesen,  wo  in  der  Abgabe  der  Steuer  haracter  vor  dem  Gebührend 

überwiegen  pflegt  oder  auch  allein  vorhanden  ist. 

Die  Gebühren  der  einzelnen  Zweige  der  Inneren,  der  ClHI 

der  volksw irthsch.  Verwaltung  sind  nur  ausnahmsweise  in  beso&di 

festgestellt.    Gewöhnlich  bestimmen  die  bezüglichen  allgemeinen  V*rn£c^ 

und  eventuell  auch  nur  Verordnungen  das  Nähere  über  Art,  Erhebung,  Hti'* 
treffenden  Gebühren  zugleich  mit  der  Regelung  der  Sache  selbst- 

Grunde  kann  hier  in  der  Fiuanzwissenschaft  jiicht  in  das  legislative  Ihnii  M- 
werden.  Im  Ganzeu  ist  auf  die  Werke  über  Verwaltungslehre 

Uber  die  Gebühren  special)  wird  unten  bei  der  Uebersicht  der  ücbuhre&zv- 

aber  auch  mehr  nur  als  Beispiel.    Beachtenswerth,  auch  in  Lnanx. 

dass  in  den  modernen  sogen.  Verfassungsstaaten  die  Mitwirkung  d*r  Vi 

tretung  immer  mehr  auch  auf  die  Regelung  des  Gebuhrenwe»ea* 

genannten  Verwaltungszwcige  ausgedehnt  wird,  z.  B.  im  Tarifwesen  dr: 

anstalten  (Post,  Telegraph)  u.  s.  w.    In  den  einzelnen  Staaten  ist  dici 

noch  ungleich  durchgeführt. 

Bei  dem  engen  Zusammenhang  von  Rechts-  und  Verwaltung>gtfb.ikr  - 
kehrssteuern  in  der  Praxis  und  bei  der  für  beide  vielfach  gemeinsamen  Eßr 

im  Stempel  ist  die  bezügliche  Einnahme  daraus  ebenso  wie  die  Gts+turbs-i 

nicht  wohl  zu  trennen.  Die  Gesetze  betreffen  meist  beide  Abgabeart'  n  ia 

mengung.  Die  folgenden  Angaben  gehören  daher  zugleich  zu  dem  sjv*tcrt 

von  den  Verkchrssteuern,  finden  aber  dort  noch  eine  Ergänzung  ia  " 
Den  Versuch  einer  zusammenfassenden  Behandlang  b.  Vtfft* 

der  bezüglichen  Gesetzgebung  der  wichtigeren  Cultarstaatn 
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i.  0..  bes.  in  der  1.  Abth.  über  die  iinpots  sur  les  actes  gemacht  Die 

iilt  eine  Monographie  der  betr.  russ.  Abgaben.  Ueber  das  Finanz- 

ke  vgl.  sonst  v.  Czörnig,  österr.  Budget,  II,  470.  Ueber  die  Gesetz- 

er  einzelnen  Staaten,  mit  meist  dürftiger  Darstellung  der  geschieht!. 

:  lie  gewöhnlich  ihrer  Wissenschaft!.  Behandlung,  in  Verbindung  mit  der 

V  rwalrungsgescbichte  des  einzelnen  Staats  noch  harrt),  s.  die  Werke  über 

**esen  und  die  Besteuerung  der  einzelnen  Länder  (Rau- Wagner, 

3.  Noten,  Wagner,  Fin.  I,  §.  28,  Noten);  mitunter  auch  diejenigen  über 

iltangs recht  oder  überhaupt  über  das  öffentliche  Recht.  Einen 

Ikitrag  z.  vergleichenden  Finanzgesetzkunde  über  eine  Hauptart  v.  Abgaben 

zOrnig  (junior)  in:  „D.  Abgaben  v.  d.  Uebertragungen  unbewegl.  Eigen- 

s?t  1S69.  (Oesterr.,  Frankr.,  Preuss.,  Engl.,  Russl.,  Baiern.  Schweiz.  CantonC. 

Stempel  form  erhobenen  Abgaben,  die  Rechtsgebühren  u.  die  Verkohrs- 

ni  Tornemlich  mit  der  schriftlichen  Beurkundung  von  Rechts- 

^-.rbanden  u.  kommen  bei  lebhaftem  Geschäftsverkehr,  häufigem  speculativen 
v  hsel,  entwickeltem  Creditverkehr  u.  s.  w.  am  Meisten  vor.  Sie  sind 

itk her  Weise  in  hoch  entwickelten  Volkswirtschaften  von  grosser 

fkat.  intensivem  Verkehr,  ausgedehntester  Arbeitsteilung ,  stark  ausgebil- 

fe*o*n,  gewaltiger  Industrie  u.  grossem  in-  wie  ausländischen  Handel  be- 

s  entwickelt:  im  Westen  Europas  am  Meisten,  in  der  Mitte  weniger,  im 

irugtten.  Im  Einzelnen  freilich  mit  vielen  Unterschieden,  welche 

'  nüien  geschichtlichen  Gestaltung  des  Finanzwesens ,  der  verschiedenen 
ia^aben  (absol.  u.  relat.  Grösse  des  Aufwands  f.  d.  öfrentl.  Schuld ,  f.  d. 

■  Vorhandensein  oder  Fehlen  von  Privaterwerb,  der  Ausbildung  der  übrigen 

jlifchr  oder  weniger  fiscalischen  Tendenz  der  Verwaltung,  endlich  —  nicht 

Ifrte!  —  aas  dem  „Formalismus*4  des  Privatrechts  erklären,  d.  h.  aus 

tllf-n  Vorschriften  über  die  Form  und  Giltigkcit  der  Ver- 
I iber  gewisse  Rechtsvortheile,  welche  mit  einer  bestimmten  Form 

i«a  Beurkundung  verbunden  sind  (Schriftlichkeit,  öffentliche  Rcgistrirung, 

i*ös.  Recht  u.  dgL).  Diesen  Umständen  möchte  es  zuzuschreiben  sein, 

E&vsiiteQ  gebühren-  und  steuerartigen  Abgaben  finanziell  wichtiger  in 
:k  als  in  Grossbritannien,  in  Oesterreich  als  vielfach  in 

sind,  während  man  nach  der  volkswirthschaftlichen  Entwicklung  allein 

kte  erwarten  sollte.  Im  Umfang  und  in  der  Gestalt  der  bezüglichen 

'"inj  und  in  der  Gesammteinnahm  e  aus  diesen  Abgaben  spiegeln 
iidiiae  wieder. 

dauere  finanzstatistische  Vergleichung  ist  hier  nicht  möglich  u.  erforderte 

6  in  alks  Detail.  Aber  von  der  ungefähren  Bedeutung  und  Ent- 

**er  Einnahmequelle  im  Haushalt  der  einzelnen  Staaten  liefern  die 

it'-n  doch  ein  hinreichend  zuverlässiges  Bild.  Man  muss  nur  mit  weiteren 
uws  vorsichtig  sein ,  weil  sich  die  Summen  aus  zu  verschiedenen  Com- 

*anmensetzen  u.  weil  der  Steuer-  u.  der  Gebührencharacter  in  diesen  Ab- 

*  nixlneu  Ländern  zu  rerachtafoo  ausgebildet  i-t. 

Frankreich. Italien. Belgien. Holland. 

B.  f.  1877 

Mill.  Fr. 

B.  f.  1877 

Mill.  Fr. 

B.  f.  1S77 

Mill.  Fr. 

B.  f.  1877 

Mill.  Fl. 

1 

"irr  } 
fcnehtsgeb.  1 

•  •  .  . 

466.4 

154.2 

(51.6 

25.0 

U0.8 
37.4 

28.21 

16.81 

5.2
j' 

19.7 

L  Somina  . 620.6 124.8 50.2 
19.7 

»^D.  ä.  w.  . 

*5cra  (brutto ) 

423.9 

1307.6 • 

362.8 

429.1 

43.8 
49.8 

23.3 3H.9 

ü.  .Sqsuqa 2352.1 916.7 143.8 

81.9 

***u  ■  ■ 
26.4 13.6 34.9 

24.0 
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3.  B.  1.  K.  2.  A.  Syst  d.  Rechts-  u.  Verwaltgebuhn». 

Gr.-Britann. 

Abschl.  1876/77 

Miil.  Pf.  St 

Einregistrirung  u.  s.  w. 

(Geb.  v.  Rechtsgeschäften)  — 
Stempel   5.11 

Erbschaftssteuer   .    .  _.  6.02  
L  Summa   .  11.13 

Directe  Steuern  u.  s.  w.   .  7.89 

Indirecte  Steuern  u.  s.  wJ  AS  Ab  IL 

Hiervon  N.  I  in  % 

Westösterr. 

B.  I  1877 

Miü  FL 

32.7 
17.8 

oben  inbegT. 

Ungarn. 
B.  f.  1577 
MilL  Fl 

14.5 

S.O oben  iocL 
505 
87.8 

313.8 

22.5 

$6.6 
56.6 

67.47 

16.5 

452.1 

11.2 

Gerichtskosten    .    .  . 

Stempelsteuer    .    .  . 
Reichswechs.st.stc.  • 

Ger.schreib.  (Cöln)  .  . 
Erbschaftssteuer     .  . 

I.  Summa 

Directe  Steuern      .  . 

Preussen. 

B.  f.  1877 

MilL  M. 

41.1 

21.5 

4.24 

0.95 

4.8 

Baiern. 

B.  f.  1877 

MilL  M. 

(Tax)  14.48 
1.61 

165.7 

13.6 

Sachsen. 
B.  f.  1877 

MilL  M. 

[1875  3.64] 
1  58 

oben 

ii3 

20.3 

72.59 

151.0  20.3  13.2 

Indir.  Steuern  (ind.  i.  Reiche)  1 79.7  (ohneReich)  23.0  (ohn.Reich)  2.8  (oha.! 

Ii.  Summa  . 

Hiervon  N.  I  in  % 

403.3 

18.0 

Zur  Erläuterung  dieser  Tabelle.  Es  sind  hier  absichtlich m 

posten  der  bezüglichen  sonstigen  Steuerarten  zusammengestellt,  wa*K| 

genden  Zreck  genügt,  und  vorzuziehen  war,  weil  in  mancherlei 
noch  mehr  Verschiedenheit  besteht    Die  Etats  sind  lauter  Brutto 

Erhebungskosten  (s.  Wagner,  Fin.  I,  §.  91),  mit  Ausnahme  Sactu 

und  etwas  den  Vergleich  störend  war  die  Einsetzung  des  Tabakmono] 

brutto  in  Frankreich  und  Oesterreich,  netto  in  Italien,  bei  den 

Das  Lotto  (Italien,  Niederlande,  Oesterreich,  Ungarn,  Preussen).  die  P< 

graphie,  Punzirung  u.  dgl.  m.  ist  allgemein  fortgelassen.   —  B& 
ist  zu  den  4  grossen  directen  Steuern  die  Einkommensteuer  von 

nicht  die  den  directen  Steuern  assimil.  Spec-Taien  gesetzt,  zu  den  ii 

die  inländ.  u.  d.  Zölle.    Möglichst  ebenso  dem  Princip  nach  erfolgte  ** 

setzung  der  Kategorieen  bei  den  andern  Staaten.    Bei  Preussen  i*  *ri 

den  R e i c h s steuern  eingestellt;  bei  Oesterreich  und  Ungarn  ü« 

Zolleinnahme  verhältnissmässig  vertheilt.   Wegen  der  Ver»iuicknng  vaa  E 
Staatsfinanzen  ist  in  Preussen  und  bes.  in  den  anderen  deutsch«* 

Vergleichbarkeit  mit  anderen  Staaten  nicht  immer  herzustellen. 

Die  ausserordentlich  grossen  Einnahmen  (absolut  u.  relativ  aus 

abgaben  (von  gemischtem  Gebuhren-  u.  Steuercharacter,  aber  überwiegend 

in  Frankreich  u.  in  den  Ländern  gleichen  oder  ahnlichen  Recht» 

sofort.    Man  erkennt  aber  auch ,  dass  in  Frankreich  die  relativ  gering 

der  directen  Steuern  mit  der  übermässig  starken  Ausbildung  dieser  AI 

Stempels  zusammenhängt  und  dadurch  mit  gerechtfertigt  wird.  Hj 

Ergänzung  statt,  —  was  auch  die  Theorie  oft  übersehen  hat    Jeae  AI 

Stempel  müssen  in  mancher  Hinsicht  mehr  zu  den  directen  ab  —  wie  scM 

statistischen  Vergleichen  und  öfters  in  den  Budgets  geschieht.  —  xu 
Steuern  gerechnet  werden.    Aehnlichcs  wie  von  Frankreich  gilt  in 
hältnisse  von  Grossbritannien. 

In  Preussen  besteht  der  Unterschied  gegen  andere  Lander, 

kosten  nicht,  wie  sonst  meist  in  Stempelform,  sondern  direct  von  dci 
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enn  man  das  nicht  berücksichtigt,  erscheint  die  Einnahme  ans  den  bezüg- 
iben  sehr  klein  im  Vergleich  mit  andern  Staaten. 

Deutschland  liefert  der  unten  gen.  bandesräthlichc  Commissionsbericht 

?br  schätzbares  u.  nach  bestimmten  Grandsitzen  zergliedertes  u.  gruppirtes 

i  leidlich  vergleichbar  gemachtes  statistisches  Material  In  den  einzelnen 

.  Tb.  in  den  Provinzen  eines  u.  desselben  Staats  (Prenssen,  Baiern,  Gebiete 

Rechts)  bestehen  grosse  Verschiedenheiten.  Die  Gesammteinnahme  der 

1 1  e  n  e  r  artigen  Abgaben  wird  im  Durchschnitt  von  1874 — 76  berechnet  : 

Eigentl.  Stempel-  Sportein 

abg.  v.  Urkanden,  (gemischt  Ge-  Erb-  Spiel- 
Mutationen,  incl.  buhr  u.  Steuer  Schafts-  karten- 

Tax.  u.  Ein-  oder  reine  Steuer  BtempeL 

registr.-Gebuhrcn  Gebühren  > 
MU1.  M.  Mül.  M.  MULM.  Mi  11.  M. 

  fil.33  8.94  9.89  1.2J 

Reichswechselstempel  .        7.3)  —  — 

  27.0«  —  4.58  0.7« 
  15.04  O.04Ü  0.62  0.24 

.    .    .  1.69  —  —  0.13 
.    .    .  2.02  1.02  0.14  0.028 

...  2.13  2.50  0.42  — 

.    .    .  7.15  0.104  2.17  — 

....  1.26  0.018  0.33  0.010 

  3.14  0.76  0,009 

  0.75  0.24  0.007 

dieser  Ertrage  im  Vergleich  mit  den  oben  gen.  auswärtigen  Staaten 

■pnngt  in  die  Augen.  Dafür  ist  die  direetc  Staats besteuerung  bei 
in  den  roman.  Landern  und  als  in  Großbritannien  entwickelt 

letzgebung  über  Rechts-  und  Verwaltungsgebühren,  die 

iden  Verkehrssteuern,  das  gesainmte  Stempel wesen  u.  s.  w. 

ho.  dann  die  englische,  die  österreichische,  schliesslich 

»n  am  Wenigsten  ausgebildete  preussisch -deutsche  besonders 
Aufgaben  bemerkenswert]].    Die  allgemeinen  Gesetze  werden 

späteren  Abschnitt  von  den  Verkehrssteuern  mit  durt,  da  sie  sich 

und  auf  gewisse  Gebuhren  zusammen  beziehen, 

tiesefzgeb.  Ober  Enrcgist remc ut  u.  Stempel.  Aus  dem  ancien 

Ende  des  17.  Jahrh.)  ist  das  Enrcgistrement  in  d.  Kcvolutions- 

verändert,  dann  namentlich  erweitert  worden.    Ges.  v.  19.  Dec.  1790. 

r.  12.  Dec.  1798  (22.  Frimaire  au  VII)  (bei  Stein  S.  283  mehrere 

Ausbüd.  bes.  durch  d.  Gesetze  v.  25.  Mai  1799  (6.  Prair.  an  VII). 

Apr.  1816,  27.  Apr.  1831,  21.  Apr  1832,  IS.  Juni  18Ö0  lErleichter. 

Juni  1824,  später  z.  Th.  wieder  zurückgenommen).    Ferner  1 1.  Juli 

27.  Juli  1870,  23.  Aug.  1871,  28.  Febr.  1*72,  30.  Aug.  1872. 

I*  a.  m.     üeber  Stempel   liauptgesetz  v.  9.  Vendein.  an  VI 

asd  13.  Brom,  an  VII  (3.  Nov.  179s):   erstens  f.  d  Verbrauchs-. 

:rnpel.    Dann  zahlreiche  Nachträge  u.  Veränderungen  So 

u.  17.  Febr.  1852,  5.  Juni  1850,  18.  Mai  1S50,  23.  Juni  1857, 

1862,  13.  Mai  1863,  V  Juni  1864,  23.  Aug.  1871,  27.  Nov.  1871, 

>.  Apr.  1>72,  25.  Mai  1872.  24.  Juli  1872.  20.  Dec.  1872.  21.  Dec. 

1*73,  29.  Dec.  1873,  19.  Febr.  1*74,  18.  Juni  1*74  u.a.  m.  Die  (j  c  - 

tji  ̂droits  de  greife)  beruhen  auf  d.  Ges.  v.  21.  Vent.  au  VII  (11  März 

Sjchtrigen,  die  Grundbuchsgeb.  (Hypothr»jues)  auf  dems.  Ges.  u. 

1M0  a.  2h.  Apr.  1816.  Die  ganze  Gesetzgeb.  ein  ungeheuerer,  unuber- 

we  obigen  älteren  Angaben  meist  nach  v.  Hock,  die  ueuesteu  (nach 

i  l>ejean,  code  annote  des  nouv.  imp.  2.  ed.  Par.  1875.   So  weit, 

nistand.  habe  ich  verglichen  (bes.  d.  u.  gen.  Werk  v.  Hoger  u. 

•  wichtigeren  Gesetze  u.  Decreto  hervorgehoben ,  auch  die  Datums 

1  nehVn  falsch  angegeben  (so  /.  Th.  bei  Stein),  rectificirt.  Aber 

t*****lwta»rb»fl.    II.  3 
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.').  B.  I.K.  2.  A.  System  d.  Rechte-  u.  Verwaltgebühiv 

IrrthUmer  sind  zumal  dem  Fremden  kaum  rermeidlich.  VgL  L  d.  gv^. 

(bei  Kau.  Fin.  I,  in  d.  Noten  zu  §.  234,  236,  237  einzelne  Angv 

3.  A.,  S.  275,  283,  530.    Bes.  aber  7.  Hock,  Fin.  Frankr„  177  V 

troffen  klar  in  d.  schwier.  Materie,  wie  es  nur  ein  so  wissenschafÜK 

Practiker  erreichen  wird);  de  Parieu,  iinp.  III,  165  (1.  A.  1863 1  i 

actes;  Batbie,  precis  du  cours  de  droit  pnbl.  et  administr.  (4.  od.  Ps 

M.  Block,  dictionn.  de  l'administr.  franc,  2.  ed.  Par.  1877;  systc 
Enregistrement  (7.  Cuenot  et  Verpy  mit  umfass.  Bibliograph!«) 

Chardon).  Am  Vollständigsten  d.  geltenden  Gesetze  u.  s.  w.  in  Cod 

(bis  1875)  ?.  A.  Roger  u.  A.  Sorel,  Par.  1S75,  im  Supplement  di< 

Leroy-Beaulieu,  Fin.  I,  ch.  9,  S.  479  ff.  (neueste  Phase  u.  t<  : 

lieber  den  Stand  d.  Gesetzgeb.  im  Einzelnen,  bis  z.  Kriege,  unt 

gut  in  Elsass- Lothringen,  vgl.  dafür  d.  tabellar.  Zusammenstell 

d.  deutschen  Gesetze  in  d.  bundesräthl.  Commiss.-Ber.  v.  1S77,  S 

Kriege  bedeutende  Erhöhung  dieser  Abgaben  in  Frankreich,  durch  d 

Anschl.  im  Et.  7.  1870  (also  incl.  Elsass-Lothringen)  Enregistr.  30. 
zus.  446.5  Mill.  Fr.,  Et  7.  1877  bez.  466.4,  154.2,  zus.  620.6  M 

mehr  trotz  der  Verminder,  des  Gebiets!   Die  directen  Steuern  sind 

indirecten  Steuern  z.  Th.  noch  stärker  gesteigert 

Grossbritannien.    S.  bes.  Vocke,  brit  Steuern,  2.  Th 

Gebuhren  (bes.  Gerichtssporteln  u.  Strafen),  dann  Stempel,  S.  199 — 2 
Vcrw.recht  pass.,  bes.  II  (2.  A.),  812  über  Stempel,  1225  über  Ger 

1216,  1263  Uber  Sportein,  1352  Uber  Gehalte  der  Cirilbeamteru 

d.  stat.  Centr.-Arch.,  Nr.  2,  Lpz.  1858,  S.  24  ff.    Noble,  qneen's 

p.  91  ff.,  111  ff.  Tennant,  people's  blue  book,  4.  ed.,  Lond.  1572 
In  den  Berichten  der  Com  missioners  of  Inland  Revenue  neben  der 

gäbe  der  erfolgten  gesetzl.  Veränderungen.  Das  Detail  der  zahllosen 

Gesetze  entzieht  sich  hier  der  Darstellung.    Einzelnes  spater  in  de: 
bei  den  Verkehrsteuern  und  der  Erbschaftssteuer.    S.  die  kurze  l 

Stempelgesetze  bei  Gneist  II,  812  bes.   Wiederholte  Consolid 

(55.  Georg  III,  c.  184),  1S33  (2.  u.  3.  Will.  IV,  c,  120),  dann 

Ges.  v.  1870  (33  u.  34  Vict  c.  97).  Cebersicht  d.  wichtigsten  SAtz- 

lawyer.  24.  ed.,  Lond.  1877,  p.  555  ff.    Die  Gebuhren  bei  d.  Reich 

seit  1865  durch  adhäsive  Stempel  bezahlt  (Common  Law  Court  } 

28.  29.  Vict.  c.  45).    „Das  frühere  System  der  Remuneration  <i 

Sport  ein  ist  mit  geringen  Ausnahmen  im  Staatsdienst  beseitigt." 
S.  Übrigens  unten  §.  291.  Details,  auch  aus  d.  Statistik,  reich  o.  tot. 

Oesterreich.   Vgl.  Stein,  Fin.,  S.  531;  0.  Hubner,  Bei 

Arch.,  Lpz.  1860,  Nr.  6,  S.  73  ff.;  7.  Czörnig,  österr.  Nengest^ 

S.  143  ff.;  ders.,  d.  österr.  Budg.  II,  173—181;  Dessary,  österr.  Fi 

S.  55  u.  pass.;  Cysar,  Handb.  d.  österr.  Gebühren wes.  (1855).  A 

Taxges.  (excl.  Ungar.  Landr.)  7.  27.  Jan.  1840,  neue  Regelung,  b*^ 

meinen  BesitZ7eränd.- Abgabe  durch  die  Gesetze  7.  9.  Febr.  u.  2.  A 

ganze  damal.  Reich,  provis.  Ges.  v.  6.  Sept.  1 850  (Uber  Abg.  v.  Spiel 

ausländ.  Zeitungen,  Ankündig,  u.  Inseraten),  Verordn.  v.  23.  Oct. 

Zeitungsstempel).    Unterscheidung  v.  Stempel  u.  „unmittelbaren"  <i 
geschäfte  in  d.  Gesetzgeb.  v.  1850,  s.  unten  §.  321  Note  7a.    Ges.  v 

Gesetzl.  Bestimmungen  über  verschied,  andere  Taxen  s.  bei  t.  Ciör 

II,  179.    Erhöhung  der  Sätze  der  Stempel  u.  Gebühren  1S59%  Y«r 

Abänderungen  der  Gesetze  u.  Tarife  v.  9.  Febr.  o.  2.  Aug.  1SSO  da 

13.  Dec.  1862  (darüber  Verordn.  d.  Fin.-Min.  v.  20.  Dec  1862 

S.  347),  ferner  durch  Rcichsges.  v.  29.  Febr.  1864.    Alle  di 

ganze  Monarchie,  also  Ungarn  eingeschlossen.   Seitdem  ist 

Ausgleichs  mit  Cisleithanicn  auch  auf  diesem  Gebiete  selbständig 

bes.  f.  Wechsel  u.  s.  w.,  f.  West-Oesterr.  durch  Ges.  v.  8.  März  1S76 

Mallenau,  öst  Wechselstempel,  Wien,  1876.    Winterspergrer,  J 

üb.  d.  Stempel-  u.  Gebührentar.  (bis  Ende  Mai  1876),  Wien,  1876V 
Italien.    S.  Rizzari,  condiz.  delia  fin.  ital.  Pisa,  1S65.  »v 

economica  1873  (2.  A.,  Roma  1874),  p.  642.  Reichhalt 
Annuario  del  ministero  delle  hnanze.   Noch  umfassender  in  d. 

Google 
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t  («ich  kartograph.  Darstell.).  Unificirung  der  Gesetze  über  die  tasse 

Inrch  d.  itaL  Ges.  v.  21.  Apr.  1862.  Veränder.  mehrfach,  bes.  Decr.  v. 

8,  Ges.  v.  19.  Joli  186S,  11.  Aug.  1871. 

a.  S.  d.  sUtist  üebersicht  mit  Angabe  der  betr.  Gesetze  in  Statist,  gener. 

t  dcsdepenses  1840—70,  Brüx.  1874.  Grandlage  meist  noch  d.  französ. 

■  acs  d.  Revolutionszeit ,  aber  mit  vielen  Veränder. ,  nam.  beim  Stempel, 
jiotr.  Ges.  y.  22.  Frim.  VII,  Ges.  v.  29.  Dec.  1842,  5.  Juli  1860,  I.Juli 

Mftssteuer  des  ersten  Ges.  ersetzt  durch  Ges.  v.  27.  Dec.  1817,  17.  Dec.  1851). 

d.  Ges.  v.  9.  Vendem.  VI,  6.  Prair.  VII  u.  zahlreiche  spätere 
Ol). 

Ii,  s.  Besobrasoff,  2.  Abhandl.  in  d.  Mem.  de  l'Acad.  de  St  Pet. 
Sdbstverwalt,  S.  290  ff.  Stein,  Fin.,  3.  A.,  S.  533.  Statist  in  d. 

infcoaires  des  fin.  russes  v.  Vesselovsky  (französ.).  Neues  Stcmpelges. 
1S74. 

tiyte  Staaten  v.  Nordamerika.  S.  v.  Hock,  Fin.  d.  Ver.  St.  S.  279  IT. 

ef  of  the  Secretary  of  the  treasury,  so  f.  1876  (Washingt  1876)  S.  107  ff., 

-  Eigenthüml.  Ausdehnung  des  Stempelsystems  auf  die  Besteuerung  der 
its  Tabaks.   Näheres  in  d.  späteren  Kapitel  ?.  d.  Steuern. 

■«l  Reich.  Wiederholte  Anläufe  zur  Einfuhrung  eines  umfassenderen 

iflchsgebuhren  u.  Verkehrsstenern  in  Stempelform  zu  Gunsten  der  Reichs- 

iicht  gelungen.  Vgl.  die  bundcsräthl.  Commissionsberathungen  u.  Vor* 

473  in  d.  Anlagen  d.  4.  Sess.  d.  Reichstags  1873,  IV,  605  ff.,  auszugs- 

l'agner,  Beichsfin.wes.  im  Jahrb.  f.  Gcs.geb.  d.  D.  Keichs,  3.  Jg.  1873, 
|tes.  d.  Bericht  d.  Commiss.  z.  Erörter.  d.  Einfuhr,  einer  Reichsstempel- 

per.    Bundesrathspapiere  Nr.  98  Sess.  1877/78  (gr.  4°,  424  S.),  mit 
■  Material  über  d.  Ges.geb.  u.  d.  nnanz.  Erträge  in  d.  Einzelstaaten, 

wt  letzteren  hier  darauf  ganz  allgemein  zu  verweisen  ist.  Die  geringen 

■r  Berathangen  zeigen  die  enormen  Schwierigkeiten  der  Finanzordnung  im 

9d  —  der  gute  Wille  der  Einzelstaatcn  fehlt  Ein  Theil  der  Materialien 

Iptcten,  Beil.  Sess.  1878.  Auszüge  in  d.  Aufs,  von  v.  Scheel  im  Jahrb. 

'  1*78,  I  über  Ersatz  d.  Matric-Beiträge.  Im  Folgenden  dieser  Ber.  als 
Coffimiss.-Bcr.  v.  1877  citirt.  So  besteht  bisher  nur  die  Reichs- Wechsel- 

et 10.  Juni  1869  (s.  Wagnor,  Reichsfin.,  Jahrb.  d.  D.  Reichs  I,  1871, 

i  (einmal.)  Stempelabg.  f.  fremde  Prämienscheinc  ?.  8.  Juni  1871  (eb. 

13  S.  208).  Materialien  Uber  die  erstere  in  Hirth's  Annalen.  —  Von 
tys»  der  bundesrathl.  Commiss.  v.  1877  scheint  (März  1878)  kaum  einer 

(«setzeskraft  zu  erlangen,  nicht  einmal  sicher  der  Reichs-Spielkarten- 

üU  Entwurf  dem  Reichstag  1878  vorliegende  Gesetz  Uber  Gerichts- 

t  d.  cinzelstaatl.  Gerichte  u.  f.  d.  Oberste  Reichsgericht.  S.  uut  Note  1 7. 

iea.  Liter.  Uber  d.  bezügl.  Ges.geb.  s.  bei  Kletke,  Lit  Ub.  d.  Fin.wes. 

»^.Bundesstaaten,  II.  Abth.  Preussen,  3.  A.,  Berl.  1876,  S.  299  ff. 

'■  Sammhncren  u.  s.  w.  v.  Schimmelfennig  (1S58),  Hoyer  (2.  A. 
'  Im.    Hoffmann,  Lohre  v.  d.  Steuern,  S.  417  ff.  pass.  Bcrgius. 

A^S.  563.  v.  Könne,  preuss.  Staatsrecht,  3.  A.,  II,  2,  S.  6S4  ff.  Uber 

t  S.  610  über  d.  Gerichtskosten.  Grotcfend,  alJg.  Polizcilexicon,  1877, 

«w^er.  Hauptgesetz  Uber  die  sogen.  „Stempelsteuer"  v.  7.  März  1822, 

fltö*.  *bges.  v.  Abänderungen.  Di»;  zahlreichen  dazu  gehör.  Instructionen, 

£*•  s.  bei  Grotcfend,  Grandr.  d.  Verf.-  u.  Verwalt-Rcchts  im  Nordd. 

.^Staate,  Arnsb.  1870,  S.  232—246.  Ges.  v.  2.  Sept.  1862  über  Ge- 

* mpelnurken.   Mehrfache  Veränder.  im  Tarif  schon  vor  1S4S  durch  kgl. 

Die  alteren  Gesetze  über  Kalender-  u.  Zeitunpsstempcl  aufgehoben, 

^lateuer  v.  Spielkarten  v.  23.  Dec.  1867.    Die  Erbschaftssteuer  jetzt 

getrennt  u.  besonders  geregelt  durch  Ges.  v.  30.  Mai  1873.  —  In 

!  ̂  erworbenen  Landestheücn  ist  die  Stempelgesctzgebung  durch  Vcrord- 
hÜ  1S67  f.  Hannover,  Churhessen ,  Nassau,  u.  and.  Verordn.  f.  d. 

7.  Aug.  1867  f.  Schleswig- Holstein),  dann  durch  Ges.  v.  5.  März  1868 

möglichst  mit  der  altpreuss.  in  Ucbereinstimmung  gebracht.  Der 

larife  um  1867  ergiebt  sich  aus  dem  der  Verordn.  v.  19.  Juli  1867 

\wL   Fftr  Frankfurt  a.  M.  gilt  d.  bes.  preuss.  Ges.  v.  27.  Juni  1875, 

"  d.  Ges.  v.  22.  Juni  1875.  Seit  d.  günstigen  Finanzlage  nach  d.  französ. 

3*
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Kriege  sind  einige  Stempelabgaben  aufgehoben  worden,  so  f. 

21.  Febr.  18725,  f.  eine  Anzahl  verschiedener  Fälle  durch  Oes.  f.  2ü 

Bestimmungen  über  die  anzufertigenden  und  zu  verkaufenden  Stempel 

d.  (jes.  v.  18.  Febr.  1S77  dem  Finanzminister  zu  treffen.  Die  NeQgesul 

Privatrechtsverhältnisse  hat  in  den  letzten  Jahren  auch  zu  Umänderung 

u.  (iebuhrouwcsen  auf  den  betr.  Specialgebieten  geführt  S.  bes.  den 

<irund  buchsachen ,  der  der  Grundbuchordnung  v.  5.  Mai  1872 

d.  lies.  v.  5.  Mai  1872  betr.  die  Stempelabgaben  v.  gewissen  beim  Grand 

bringenden  Anträgen.  Ferner  d.  Ges.  betr.  Kosten,  Stempel  u.  Gebd: 

mu  ndse h af tssachen  v.  21.  Juli  1875.  —  Das  Gerichtskostenwe* 

den  grössten  Theil  des  Staats  (eicl.  Hohenzollern  u.  Cölner  AppelL-Ox 

dem  allgem.  Ges.  v.  10.  Mai  1 S51  (nebst  Tarif)  und  den  dies  Ges.  »bis 

v.  3.  Mai  1853  u.  v.  9.  Mai  1S54.  Andere  Abänderungen  in  Einreihe: 

Anzahl  weiterer  Gesetze,  s.  dieselben  bei  v.  Rönne,  Staatsrecht,  3.  A.,  IL 

Für  die  Ges.geb.  der  übrigen  Staaten  des  Deutschen  Reichs  s.  b 

räthl.  Commissiousber.  v.  1877,  mit  d.  tabell.  üebersicht  der  geltenden 

Uber  Stempel  u.  s.  w. 

Baiern.  S.  Pözl,  Verwaltrecht,  §.  240—245,  Stokar  S.  526  b., 

baier.  Stempelnormen,  Nördl.  1S55.  Ders.  in  d.  Ztsc.hr.  d.  baier.  staust 

S.174.  Hauptgesetze  über  Stempel  v.  18.  Dec  1812,  1 1.  Sept  1825. 

In  d.  Pfalz  gilt  f.  Stempel  u.  Enregistrement  im  WesentL  noch  d.  fn 

Für  die  streitige  Civil rechtspflege  gelten  noch  Taxordnungen  aus  d.  T»r. 
d.  frei  will.  Gerichtsbarkeit  d.  Taxregulativ  v.  28.  Mai  1852.  In  der 

1878  ist  in  Baiern  eine  Erhöhung  der  Taxen  u.  s.  w.  genehmigt  worden 

Neues  Ges.  über  Urkundenstempel  v.  13  Nov.  1876.  —  Würtembe 

Sporteltarif  v.  23.  Juni  1828,  Ges.  v.  18.  Juli  1824.  —  Baden.  Ges.T. 

y.  Dec  1^5,  Akzisordn.  v.  4.  Jan.  1812.  —  Die  Hauptgesetze  der 

s.  in  d.  Tabelle  des  gen.  Comm.-Berichts. 

Im  Folgenden  können  die  Noten  immer  nur  Beispiele  geben, 

wiegend  ans  der  deutscheu,  bes.  preuss.  Gesetzgebung  gewählt  wi 

einzelne  ältere  Notizen  vgl.  die  Noten  in  Raus  Abschn.  Uber  Gebühra, 

bis  236.  Alles,  was  von  Abgaben  in  Stempelform  u.  sogenannten 

uberwiegend  oder  ausschliesslich  den  (  baracter  eigentlicher  Steuer  'V 

hat,  gehört  erst  in  das  spätere  Kapitel  v.  d.  Steuern:  ein  üesichtspun  i 

die  Angabe  von  Daten  in  den  Noten  der  leitende  war. 

§.  289.    Einleitung.    Das  System  der  Gebühren,  n 

genauere  Classification  der  beiden  Hauptarten  der  9 

der  Rechts-  und  Ver waltungs-  und  derCultur-  no 

fahrtsgebühren,  wird  rationeller  Weise  durch  da* 

der  Verwaltung,  innerhalb  der  letzteren  durch  die 

gebührenpflichtigen  Leistungen,  bez.  die  Artderl 

keiten  der  Verwaltung  bestimmt.    Wie  die  allgenx 

gründung  des  Gebührensystems,  so  gehört  daher  auch 

nauere  Durchführung  desselben  in  die  Verwaltungslehre, 

einzelnen  Staaten  werden  die  Gebührensysteme  nach  den  beil 

Einrichtungen  der  Verwaltung  mehrfach  verschieden  sein 

Bei  einer  allgemeinen  Classification  für  die  Zwecke  der 

Wissenschaft  muss  die  Art  der  Leistung,  welche  der 

in  Anspruch  nimmt  oder  nöthig  macht,  immer  besonders 

trachtet  werden,  weil  von  ihr  die  principielle  Rechtfertig 

Gebühr  und  die  ungefähre  Höhe  der  letzteren  bedingt  wir 
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bangsform  der  Gebühren  wird  unten  noch  besonders  be- 

len  (§.  320  ff.).  Das  nach  ihr  aufzustellende  Gebührensystem 

I  formales,  neben  dem  materiellen,  nach  dem  System 

?rwaltnng.  Dieses  materielle  Gebührensystem  ist  doch  auch 

e  Finanzwissenschaft  das  wichtigere,  weil  es  mehr  in  das 

Wesen  der  Gebühren  und  in  ihre  Begründung  Einblick 

rt 

?Hen  dem  Gebührensystem  des  Staats  sind  auch  diejenigen 

dbstverwaltungskörper,  daher  besonders  der  Ge- 

le, zu  beachten.  Das  Gebührenwesen  des  Staats  ist  ge- 

viel  ausgedehnter  und  Rechts-  und  Verwaltungsgebühren 

*n  meistens  nnr  bei  ihm  oder  nur  im  delegirten  Wirkungs- 

bei  einem  dieser  Körper  vor.  Die  Cultur-  und  Wohlfahrts- 

rci  für  Provincial-,  Kreis-  und  Gemeindeeinrichtungen  sind 

leber  nnd  ebenfalls  finanziell  wichtig,  verlangen  jedoch  nur 

beweise  eine  besondere  Betrachtung,  da  diese  Einrichtungen 

M*hren  mit  denen  des  Staats  oft  ganz  übereinstimmen. 

•Is&ihme  bilden  z.  B.  einige  Anstalten  für  locale  Gemeinbe- 

*  materieller  Art  (§.  314).  Unter  den  Erhebungsformen 

J*oige  der  „Beiträge"  wohl  in  den  kleineren  Verbanden 

*r,  alg  im  Staatsverband  selbst  (§.  325).  In  der  folgenden 

lang  des  Gebtihrensystems  wird  auf  die  Gebühren  jener 

fc,  soweit  nöthig,  mit  Rücksicht  genommen.  Diese  Dar- 

|  selbst  muss  sich  aber  im  Ganzen  auf  eine  Ueb ersieht 

*te*orieen  beschränken,  wobei  nur  einige  finanzwissen- 

cbe  Bemerkungen  eingeschaltet  werden.  Bloss  einige  Ge- 

der  volkswirthschaftlichen  Verwaltung  werden  noch 

^her  behandelt. 

Die  Rechts-  und  Verwaltungsgebühren.2) 

»aieo  in  den  beiden  grossen  Gebieten  der  Verwaltung,  bei 

tieren  Verwaltung  und  bei  der  Rechtspflege  vor. 

Gebühren  der  Innern  Verwaltung. 

Gebühren  für  die  Mitwirkung  von  öffentlichen 

den  in  Angelegenheiten  des  persönlichen  Lebens 

^völkerung.    Von  dieser  Mitwirkung  ist  entweder  die 

*  4.  I,  Aal  meiner  Neubearbeitung  des  1.  B.  der  Fin.  war  in  g.  98  schon 

ht  di'^cr  Gebühren  pefreben.  Dieselbe  ffchflrt  aber  systematisch  richtiger 

*  in  die  spec.  Gebührenlchre.    Sic  ist  daher  in  der  2.  Aufl.  d.  1.  B.  weg- 
1  In  Folgenden  ist  sie  vielfach  verändert  u.  vervollstAndigt.  S.  auch  Stein, 

ff-  von  dem  ich  im  Einzelnen  oft  u.  wesentlich  abwekhe. 
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Rechtsgttltigkeit  von  gewissen  Thatsachen  and  Hui 

der  Personen  bedingt,  oder  es  werden  dadurch  Thatsachet 

lieh  constatirt  und  amtlich  beglaubigt  In 

fungirt  der  Staat,  oder  in  seinem  Auftrag  die 

als  oberstes  Organ  der  Rechtsordnung.  Die  wichtigstes 

gehörigen  Gebühren,  welche  freilich  mehrfach  in 

gehen,  sind: 

a)  Gebühren  für  die  rechtsgültige  Ehesebli 

vor  staatlichen  oder  als  solche  gleichzeitig  mit 

kirchlichen  Organen;  ferner  Gebühren  für  die  Gei 

Rechts  der  Ehescheidung.8) 

b)  Gebühren  für  Civilstandsämter  oder  der 

dienenden  kirchlichen  Organe:  eventuell  schon  Ob 

schriebenen  Eintragungen  über  Geburt,  Eheschliessung,  Eb 

und  Tod  in  die  Standesregister;  regelmässiger  fdr  die 

von  amtlichen  Auszügen  aus  diesen  Registern  und 

rung  der  Einsichtnahme.4)   Diese  Auszüge  dienen  dann 

gültige  Beglaubigungen  der  betreffenden  Thatsacbe.  Dm 

der  Gebühr,  und  zwar  der  Rechtsgebühr,  trifft  bei  n| 

fixen  Sätzen  hier  durchaus  zu,  da  auf  dem  System  d« ] 

Standesregister  eine  Menge  der  wichtigsten  pei 

Verhältnisse  beruht. 

c)  Gebühren  für  die  Mitwirkung  von  Behörden  bei  der. 

der  Rechtsverhältnisse,  welche  den  Erwerb  und  Vi 

Staats-  und  der  Gemeindeangehörigkeit 

sich  an  den  Wechsel  des  Wohnsitzes  (DomieiLs»  ond 

halts  knüpfen.    Gebühren  sind  die  betreffenden  AI 

sie  (direct  durch  Baarzahlung  oder  meistens  in  Stempeüora* 

für  die  beanspruchte  Thätigkeit  der  Behörden  eintreten, 

die  Urkunden  treffen,  welche  über  die  bezüglichen 

ausgestellt  werden,  in  mässigen  festen  oder  nach 

*\  Bezügliche  Gebuhren  f.  d.  Eheschliessunu  bilden  reirelmlfeif 

theil  der  kirchlichen  soj;en.  Stoljrebuhren.    Die  weltlichen 

haben  in  Deutschland  die  Register  und  die  ilarauf  bezürüchea 

kosten-  und  stempelfrei  zu  führen.    K e i c h s jresetz  v.  6.  Febr.  1S7J 

kundung-  d.  Personenstands  u.  s.  w.  §.  16,  preuss.  Ges.  i.  9.  Min  1**4 

*)  Nach  d.  Gebührentarif  des  fren.  Reich sires.  r.  1S75  sind  ftr  Vi 

Register  1  — M.,  f.  Auszüge  Vi  M.t  crent.  bis  2  M.  zu  erbeben,  öefc 

für  Unvermögende.    Nach  d.  preuss.  Ges.  v.  1S74  iiiessen  dies** 
Gerne  indecasse.    Die  bundesräthl.  Commission  von  1*77  senior  t 

Standesrctristern  einen  Rcichsstempel  (also  f.  d.  Roichsc  nsse   rot  M; 

In  England  1  p.  Stempel  f.  Geb.-,  Trau-,  Sterbescheine. 
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i  Mühewaltung  der  Behörden  abgestuften  Sätzen, 

le  Abgabe  als  Entschädigung  für  die  Vortheile  er- 

weiche der  Betreffende  durch  den  Erwerb  eines  Rechts  er- 

i.  B.  bei  der  Aufnahme  in  den  Staats-  und  namentlich  in 

Deinde?erband ,  so  treffen  die  Merkmale  der  Gebühr  nicht 

renaa  zu;  jedenfalls  wird  die  Abgabe,  besonders  bei  einer 

a  Höhe  des  Satzes,  öfters  zur  Steuer.  Eine  solche  Staat 8- 

kann  diejenige  für  Ertbeilung  der  Naturalisation  sein, 

anale  Abgaben  dieser  Art  sind  die  Bürgerrechts-,  die  Ein- 

ie  fleimathsgelder  u.  dgl.  m.  Schärfer,  obgleich  auch  nicht 

scheint  der  Gebührencbaracter  einer  Abgabe  für  die  Zu- 

g  zur  Theilnahme  an  Nutzungen,  z.  B.  des  Ge- 

Hrthams  der  Commune.6)  Wird  die  Abgabe  wesentlich  nur 

Wen,  dass  der  Staat  das  bezügliche  Recht,  z.  B.  der  Ein- 

wanderung, überhaupt  gewährt,  so  hat  sie  mehr  einen 

lüteuercbaracter,  so  das  alte  Abzugsgeld  bei  der 

mit*  Vermögens  des  Auswanderers.6) 

Stühren  (meistens  der  Polizeibehörden,  dann  der  Verwal- 

i  Auswärtigen,  der  Consulate,  in  Gemeinden  der  Behörden 

u  

iMxihrenwesen  auf  diesem  Gebiete,  —  ob  u.  welche  u.  zu  wessen  Gunsten 

slteii  werden,  —  hängt  eng  mit  der  Gestaltung  der  Rechtsordnung  für 

Wanderung,  Fremdenverkehr,  Heimathwesen  u.  Zugrecht  zusammen.  Daher 

<jft  Fortfall  oder  Ennasuigung  von  Gebuhren.  VgL  bes.  Stein,  Verw.I. 

*s  d.  tinanz.  Seite  kaum  berührt  wird),  II,  und  Handb.  d.  Verw.I.,  2.  A., 

IbriQ  Wagner,  Grundleg.,  4.  Kap.,  Abschn.  6 — 8.  —  Beispiele.  Natu- 

s<o-  S.  Comm.-Ber.  1S77,  S.  400.  Grosse  Verschiedenheit  in  d.  einzelnen 

Hüten:  Preussen  nur  d.  allg.  Stempel  f.  Ausfert.  v.  P/a  M.;  Sachsen 

M  aebst  Geb.  v.  3  —  10  M.  f.  d.  vorausgeh.  Verhandl.;  Hessen  84  M. 

irtemb.  20  M.  f.  1  Mann,  10  M.  f.  1  Frau,  6  M.  f.  1  Kind  unter  14  J.; 

M.  Stempel  n.  307  M.  SO  Pf.  Taxen  (!);  Baden  lü  M.  50  Pf.  Stempel 

100  M.  Taxe  f.  jede  Person  (d.  in  viiterl.  Gewalt  stehenden  Kinder  in  d. 

*•).  Hamburg  Taxe  u.  Geb.  90  M.,  aasserd.  f.  städt.  Bürgerbrief  MO  M. 

mm  schloß  eine  Reichs  gebühr  v.  100  M.  f.  d.  Urkunde  vor.    Viel  zu 

f->ber  Einzog s treider  u.  s.  w.  s.  z.  B.  d.  preuss.  Städteordn.  f.  d.  östl. 

I  Mii  1853,  §.  52:  Zulassigk.  v.  Einzogsgeldern  f.  Erlaubnis»  d.  Nicderlass., 

Eintritts-  q.  Hausstandsgeldern  ?on  Neuanziehenden  u.  Gemeindeangehoritrcn 

-  riaes  Hansstands  u.  zur  Theilnahme  am  Bürgerrecht;  dsgl.  von  Einkaufs- 

JikrL  Abgabe)  z.  Theilnahme  an  d.  Gemeindenutzungen.  Näheres  über  das 

Bürgerrechts-  u.  Einkaufsgeld  im  Ges.  v.  14.  Mai  1S60.  Maximum  des 

Ji«  in  Stadtgemeinden  nach  d.  Ortsgrösse  3—20  Thlr.    Auf  heb.  dieser 

Nicderlass.  (nicht  f.  Bürgerrecht  u.  f.  Theilnahme  an  d.  Gemeindenutz.) 

T  1  Hirz  1867.  Das  norddeutsche  Ges.  üb.  Freizügigk.  v.  1.  Nov.  18fi7 

Rietet  allgemein  die  Erhebung  v.  Gemeindeabgaben  der  neu  Anziehenden. 

«^mb  dieser  Gesetzgeb.  auf  die  linanz.  Lage  der  Gemeinden  auch  deswegen. 

•J'-^  dieser  n.  ähnL  Abgaben  früher  in  Süddeutschland.  —  Die  Ertheilung  der 

arkande  an  die  Angehörigen  eines  deutschen  Bundesstaats  in  einem 

«ad*«att  kostenfrei  nach  Reichsges.  v.  1.  Juni  1870,  §.  24. 

Grondleg.  §.  245. 
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der  letzteren)  för  die  Ausstellung  von  Legitimationspap 

alier  Art  (Pässe,  Wanderbücher,  Heimathscheine).  Geböhrt 

diese  Abgaben  unter  der  Voraussetzung,  dass  der  Private  da* 

hat,  die  Thatsache,  derentwegen  er  das  Papier  wünscht,  z. 

Reise,  den  Domicilwechsel,  frei  vorzunehmen  und  keinem  Z 

unterliegt,  ein  solches  Papier  zu  nehmen.  Anderenfalls,  all 

wenn  jenes  Recht  selbst  erst  durch  die  Abgabe  erworben 

muss,  wird  die  letztere  eine  Steuer.7) 

2.  Gebühren  für  die  Ertheilung  besonderer  Rai 

wodurch  zu  Gunsten  des  Einzelnen  eine  Ausnabs 

allgemeinen  Recht  gestattet  wird.  Auch  diese  Abgaid 

freilich  nur  theilweise  Gebühren,  anderen  Theils  eigentliches 

Ersteres,  soweit  sie  eine  Kostenvergütung  für  die  beaaifl 

Thätigkeit  von  Behörden  darstellen.  Darüber  hinaus  tri 

Steuercharacter  hervor.    Hierher  gehören  zwei  Fälle:  4 

a)  Gebühren  für  die  Ertheilung  besonderer  Rechte,] 

zu  t  h  u  n ,  was  das  gemeine  Recht  nicht  von  selbst  gestatte 

woran  es  die  Mitwirkung  von  Behörden  knüpft,  oder  iä 

Allgemeinen  verbietet.  Im  Einzelnen  daher:  Gebühren  ftrl 

legien,  Certificate,  Approbationen,  gewerblichen^ 

Concessionsgebühren,  Paten tgebübren  u.  8.  w.  ft» 

dieser  Gebühren  gehören  nach  den  ökonomischen  Wirkst 

Thätigkeiten,  an  welche  sie  sich  knüpfen,  zu  den  volkswii« 

liehen  Gebühren  (§.  315)  oder  gehen  in  diese  mit  über,  m 

unter  der  vorigen  Nr.  1  erwähnten  Fälle  von  meist  stenaq 

Gebühren  für  Aus-  und  Einwanderungserlaubniss  u.  s.  w.  ä 

hierher.  
j 

b)  Gebühren  für  die  Exemtion  von  bestimmten  $ 

meinenRechtssätzen  und  daraus  hervorgebenden  VerpC 

tun  gen  des  Einzelnen,  also  für  die  Erlaubniss,  etwas  zu  a 

lassen,  was  die  allgemeine  Rechtsordnung  vorschreibt. 

')  Auch  hier  enger  Zusammenhang  mit  der  Gestaltung  d.  Zug-,  ta"  B 

rechts  u.  s.  w.  S.  Stein  u.  meine  (irundleg.  a.  a.  0.  Hohe  Passsteaett. 

satninenhang  mit  dem  Zugrecht,  der  communalen  Steuerhaft  f.  die  Kopfe'*-.* 
bes.  noch  in  Russland.  S.  W aIcker,  Selbstrerw.  d.  Steuerwes.,  S.  27$  V 

brasoff,  imp.  s.  1.  actes  I,  21  u.  Tab.  am  Schluss.  Ann.  d.  tin.  russ.  ptf  L 

lovsky,  5.  Jahr,  Pet  1876,  p.  8.  Gcs.-Einn.  aus  Passen,  meist  d.  sor1 

passen,  jetzt  2.5-2.7  MM.  R.,  in  d.  20er  Jahren  Uber  4  Mill.  R!  TiniFf 

Walcker.  Auslandspass  5  R.  u.  f.  je  V*  J.  weitere  Abwesenb.  5  Pk,:3y 

Bauern  f.  Va  J.  S5  Kop.,  1  J.  1  R.  45*Kop.  —  In  Deutschland  M*x  : 
an  Ausfert.  u.  Stempelgeb.  nach  Reichsges.  v.  12.  OcL  1867  3  H.  Vorscil 

Reichsstempels  ?.  1  M.  f.  d.  Pass,  50  Pf.  f.  Passkarten  im  Ber.  d.Co«»*^ 
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j.  A.  anch  eine  Abgabe  für  die  Erlangung  der  Berechtigung 

örzcren  Militärdienst  (Institution  der  sogen.  Einjährig- 

iiiigen),  ferner  das  sogen.  Wehrgeld  oder  die  Abgabe 

e  Befreiung  vom  Militärdienst  und  Aehnliches  ge- 

werden,  welche  freilich  auch  nur  ein  gebührenartiges 

t  enthält,  soweit  nerolich  eine  besondere  Mühewaltung  der 

en  (in  Bezug  auf  Feststellung  der  Thatsachen  u.  s.  w.)  da- 

kergolten  werden  soll.8) 

Geböhren  für  eine  im  nothwendigen  allgemeinen  oder 

eciellen  Interesse  eines  Einzelnen  und  auf  dessen 

n»en  erfolgende  Thätigkeit  einer  Verwaltungsbehörde 

Angelegenheiten  dieses  Einzelnen,  bez.  Gebühren  für  die 

prachnahme  dieser  Thätigkeit.  Dahin  gehören  die  meist 

mpelform  erhobenen  Abgaben  für  Eingaben  an  und 

leide  von  öffentlichen  Behörden  in  Privatangelegenheiten, 

fcsigeo,  gleichen  oder  nach  ungefährer  Mühewaltung  abge- 

i&teen  trifft  das  Merkmal  der  Gebühr  hier  zu.*) 

Rubren  flir  Beglau bigungs-  und  ähnliche  Thätigkeiten, 

Zeitliche  Beschau,  für  Aufsichtsübung  u.  dgl.  m. 

fer  Staat,  der  hier  durch  seine  oder  im  übertragenen  Wir- 

tiie  durch  Communalorgane  als  Vertreter  der  Rechtsordnung 

*  oberste  Au  orität  diese  Functionen  ausüben  lässt.  Das 

i  der  Gebühr  liegt  vor,  wenn  im  nothwendigen  allge- 

Interesse  eine  solche  Thätigkeit  erfolgt,  die  aber  auch  dem 

*1  Ran- Wagner,  Fin.  I,  §.  74a  ober  Wehrgeld.  Znsatz  von  Rau.   In  der 

l  Xeobearbeit.  weggeblieben.    Die  bun»lesräthl.  Commission  ?.  1S77  schlägt 

k*r  d.  Befreiung  Militärpflichtiger  v.  d.  activen  Dienstpflicht  (Au^chlie-s^ungs-, 

r  rv.  Ersatzreserve-,  Seewehrscheine,  von  denen  i.  D.  von  1874 — 7fi  zus. 

y-  t  jibrL  ausgestellt  wurden)  eine  Kci c  hsstempelabgabc  von  20  M.  vor  ; 

k  r.-chtiguiigv>cheine  z.  freiwill.  Dienst  20  M.  In  Baiern  bestand  seit  1S2S 

'i-.'lus.-  u.  Freischeine  ein  Stempel  v.  H  JL,  seit  1*6$  v.  10  fl.  (Ertr.  1S71 
H 55.000  1):  in  Würtemb.  seit  1868  eine  Abgabe  t.  22  fl.  für  nicht  aus- 

•  «^dienstpflichtige.    Mit  d.  Einführ.  d.  Kcichsmilitärfresetzc  wurde  dies 

In  Frankreich  zahlen  die  Einjährig-Freiwilligen  1500  Fr.,  wogegen  sie 

J^ajc.  Kleidung.  Verpflcgong  u.  Wohnuntr  wie  jeder  ander«  Soldat  erhalten. 

*  ö«tr.  d.  Einzahl.  15  Mill.  Fr.  —  Beisp.  auf  and.  Gebieten  sind:  Ertheilung 
^oneo,  i.  B.  fcd  Ehehind.:ini-eii ,   bei  Gewährung   der  reitfl  letalis,  b.-i 

'^rilir.  (in  Prcussen  6  M.i. 
£  &»n,  Fm.  I  «5.  A.),  §.  231  sub  1  u.  2,  nebst  Beispielen  in  den  dazu 

wo  aber  die  Schreiben  n.  Bescheide  in  Verwaltung-  u.  in  goriohtL 

^Gebühren  u.  d.  Verkehrssteuern  nicht  unterschieden  werden.  —  Bei- 

"rcoasc a.  Eingaben,  Gesuche  u.  s.  w.  früher  5  S^r..  Bescheide,  Ausfer- 
1  v.  15  Sgr.  Stempel,  seit  Js73  beide  Stempel  aufgehoben.  Baiern 

^  Kttolarioneo  im  Allgem.  3  Kreuzer,  Oesterreich  xfA  u.  V«  n*.  Stempel. 
M  CUssen »tempcl  v.  20,  40,  70  Kop.,  1  K.  p.  Blatt  f.  Eingaben  u.  Be- 
8  Pnmsarhen. 
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Einzelnen  Betroffenen  Vortheile  gewährt  oder  ander«  ii 

erspart.    Der  Uebergang  in  die  Steuer  ist  leicht  und  gestbt 

nicht  unwichtig  gewesen  (Münze).    Viele  dieser  Geotthrei 

nach  den  Wirkungen  der  bezüglichen  Leistungen  die 

von  WohlfahrtsgebUhren  (s.  §.  298  ff.,  §.  315). 

5.  Gebühren  für  die  Ertheilung  von  Ehren  undW 

(Titel,  Ordens-,  Adelsverleihungstaxen  u.  dgL).10) 

6.  Gebühren  für  den  Aufenthalt  und  die  VerpfUi 

der  Sträflinge  und  Gefangenen  in  den  Mrafanrtal; 

Gefängnissen.    Natürlich  ist  die  Erhebung  von  den  Vi 

umständen  der  Einzelnen  abhängig. 

Bei  allen  diesen  Gebühren  der  Inneren  Verwaltung 

sich  um  Thätigkeiten,  welche  mit  dem  Rechts-  und  Miel 

zusammenhängen.  Das  schliesst  aber  nicht  aus,  dass 

dieser  Thätigkeiten  auch  Gebiete  des  Cultur-  und  W< 

und  speciell  privat wirthschaftliche  Interessen  der 

berühren.  Besonders  gilt  dies  von  manchen  Gebühren  (kr 

vierten  und  fünften  obiger  Kategorieen.  Bei  der  Wl 

Gebühren  und  bei  der  Bemessung  ihrer  Höhe  ist  das  tt 

Je  nachdem  bei  der  Classification  der  Gebühren 

Ausübung  allgemeiner,  dem  Staate  specifisch  eignender  ̂  

thätigkeiten  oder  das  Moment  der  Förderung  anch  i  nur 

Cultur-  und  Wirthschaftsinteressen  mehr  betont  wird, 

einzelne  Gebühren  mehr  zu  der  ersten  oder  zu  der 

zählen.  Hier  ist  das  erste  Moment  voran  gestellt.  Zar 

ständigung  s.  unten  §.  297  ff.,  wo  mehrere  dieser  Gel 

näher  behandelt  werden. 

II.  —  §.  291.    Gebühren  der  Rechtspflege 

diesem  Gebiete  ist  das  Gebührenwesen  seit  Alters 

10)  Rau,  Fin.  I,  §.  233,  verwarf  dies«  Abgaben,  soweit  sie  nkh: 
Vergütung  f.  d.  Aasfertig,  sind.  —  Mitunter  nur  die  allgem.  Gebühr  t  K 

u.  dgl.    Baiern:  Ciassenstempel,  f.  Verleih,  d.  (irafenutels  120.  Erfcrfe- 

stand  200  fl.  —  Bedeutung  dieser  Abgaben  in  Kussland, 

Kurstcnstanderhebung  1085  EL,  excl.  d.  Gebühren  f.  Wappen  o.  Kop;«a- 

Rang Steuer  (Tschin),  die  aber  z.  Th.  nar  eine  (anpass.)  Form  der  B*J 

Steuer:  Tsrhingebühr  ?.  90  Kop.— 60s/4  R.  bei  Militär,      1  R.  5  KefL— U 

GifÜ,  dazu  noch  Stempel,  bei  Ciril  5-36  R. ,  endlich  I  Monaten* 

S^lbstverw.  294.    Neuerdings  Veränder.  eingetreten.  —  Im  Princip 

f.  Ehren  u.  s.  w.  wohl  zu  rechtfertigen.  Anders  sind  die  Abgaben  bei  A**2 

v.  Beamten  (Stempel  f.  d.  Ausfertig,  d.  Patente  u.  s.  w.,  auch  üefcalmfc 

1.  Anstell,  u.  bei  Verbesser.)  aufzufassen,  welche  im  Allgem.  nicht  aars 

einerlei  ob  der  Ertrag  einfach  in  die  Staatscasse  oder  in  Pension*-,  W: 
kommt. 

")  Vgl.  Stein,  3.  A.,  S.  2VJ  II. 
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bürgert,  hat  aber  biß  in  die  Neuzeit  vielfache  formelle  und 

rielle  geschichtliche  Wandlangen  erfahren.  Missbräuchliehe 

ebonng  der  Gebühren  zu  unpassenden  Stenern  war  hier  von 

öfters  zu  rügen  und  fehlt  auch  gegenwärtig  noch  nicht.  In 

rer  Zeit,  besonders  im  Mittelalter  in  einzelnen  Ländern,  hat 

Rechtspflege  auf  diese  Weise  fast  mehr  den  Character  eines 

izregals  als  eines  wesentlichen  Hoheitsrechts  gehabt.12) 

[He  „Gebühren"  sind  ferner  nicht  immer  oder  nur  theilweise 

»e  Gasse  des  Geriehtsherrn ,  sondern  mit  in  diejenige  der 

iterondder  Verwaltungsbeamten  bei  demGerichte 

*en  (Sportein).  Diese  Personen  bezogen  in  diesen  Abgaben 

<egenleistang  für  ihre  von  einzelnen  Privaten  in  Anspruch  ge- 

lene  und  dann  kraft  ihres  Amtes  ausgeübte  Function.  Die 

liime  diente  ihnen  an  Stelle  oder  zur  Ergänzung  des  Gehalts 

fe  Unterhaltsmittel,  welche  sie  direct  vom  Gerichtsherrn  be- 

i  Diese  Abgaben  waren  auch  wegen  dieses  Privatbezugs 

Missbräuchen  ausgesetzt,  wenngleich  regelmässig  nach 

mmn  oder  später  nach  Gesetz  als  teste  Taxen  normirt. 

»der  neueren  Zeit,  wo  auch  die  Gerichte  immer  ausschliess- 

itfidesfürstliche  werden,  also  die  Patrimonialjustiz  be- 

wird, bürgert  sich  immer  mehr  der  Grundsatz  ein,  die  Ge- 

bühren aller  Art  ausschliesslich  der  Gasse  des  Ge- 

lherrn   zuzuführen    und   nur   in  einzelnen  Fällen  den 

tobeamten  noch  einen  kleinen  Antheil  davon  zu  belassen 

len  einzuräumen :  eine  Entwickelung,  welche  aber  noch  nicht 

1  und  in  den  einzelnen  Ländern  zu  verschiedener  Zeit  und 

in  verschiedenem  Umfange  zur  Geltung  kommt,  mehrfach 

i  der  Mitte  dieses  Jahrhunderts.13) 

VfL  Vocke,  brit.  Steuern,  197  ff. 

preuss.  Ges.  über  Gerichtskosten  vom  10.  Mai  1S51,  §.  1*:  Die  aus 

-  »der  anch  nur  theilweise  Anweis,  einzelner  Beamten  auf  selbst  verdiente  Ge- 

«ürt  Besold.  findet  mit  Ausnahme  der  Calculatoren  nicht  mehr  statt  Im  Budget 

«fhen  an  „Einnahmen,  dio  als  Emolumente  der  Beamten  z  Verwend.  kommen" 

2L  M.  beim  Justizmin.  (rhein.  Gerichtssprengcl).  —  Nach  der  neuen  Reichs- 

tohtner  trirt  d.  Institut  d.  Gerichtsvollzieher  ein,  f.  welche  dem  Reichstag 

[■»o  lS7s  der  Entwurf  einer  Gebührenordnung  vorgelegt  ist  (Acten  d.  Session 
*t  :m.  -  In  Prankreich  sind  di<:  sn^-n.  dreffiers  neben  dem  Qfthall 

Mkren  in  der  Form  von  Antheilen  an  den  droits  de  greffe,  den  Ge- 

hren, u.  A.  nam.  an  den  Eintragungsgebühren  (für  d.  Eintragung  der 

*  a.  ■.  w.  in  die  Gerichtsrollen )  u.  an  den  Ausfertigungsgebühren  ange- 

r  Aalheile  von  10%  an  ereteren,  30°/0  (ovent.  20  Ü  V  an  letzteren.  Diese  An- 

r<3dea  rom  Greftier  »rleich  einbehalten ,  der  aber  Commis  und  Canzleipersonal 

J1  1  10*/a  des  Betrags  (so  wenigstens  früher)  an  den  Staat  abführen  muss. 
Fin.  Frankreichs  S.  201  ff.  —  Nirgends  wo  war  das  Sportclwesen  zu  Gunsten 
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Umfassende  Tarife  fiir  die  „Geric htskoeten 

dann  aufgestellt.14)    Die  Einbürgerung  des  Stempel 

Ende  des  17.  Jahrhunderts  gab  den  Anlass,  manche 

Thätigkeiten  in  der  Form  von  Stempelabgaben 

lassen,  indem  für  die  Eingaben  nnd  Schriftstücke  nnd  für  d 

kenntnisse  der  Gebrauch  von  Stempelpapier  vorgeschriebe 

Auch  an  diese  Einrichtung  knüpfen  sich  aber  wieder  oft« 

bräuche:  Die  bezüglichen  Abgaben  wurden  aus  Gebühren 

stimmte  Mühewaltungen  zu   unpassenden  Steuern.  In 

Fällen  dagegen,  besonders  bei  der  freiwilligen  Geric 

nahmen  sie  theilweise  gleichzeitig  den  Character  von  V 

steuern  an,  welche  an  sich  nicht  immer  unrichtig  waren 

jetzt  ist  in  der  Praxis  der  Gebübrencharacter  nnd  der 

character  auf  diesem  Gebiete  oft  vermengt,  was  für  die 

sebaftliche  Beurtheilung  und  für  die  formelle  Darstellung 

keiten  macht. 

In  neuerer  Zeit  sind  die  Gerichte  (hie  nnd  da  auch 

Verwaltungsbehörden),  zum  Theil  in  Anknüpfung  an  nni 

bildung  von  einzelnen  älteren  ähnlichen  Einrichtungen 

freiwilligen  Gerichtsbarkeit,  öfters  mit  der  Fahrun  g  öff 

Bücher  oder  Register  beauftragt  worden,  in  welcÜ 

Rechtsgeschäfte  und   Rechtsverhältnisse  regelmässig 

werden  müssen  oder  können.   Entweder  hängt  die  G 

Rechtsgeschäfte  und  Verhältnisse  hiervon  ab  oder 

vortheile  knüpfen  sich  an  die  Eintragung  an.     Die  E 

dient  daher  hier  zur  Sicherung  und  Beglaubigung.    Sie  t 

allgemeinen  Interessen  der  Gesammtheit,  indem  sie 

an  die  Rechtssicherheit  und  an  die  formelle  Richtigkeif  äs 

schäfte  u.  8.  w.  erfüllt,  und  gleichzeitig  speciellen 

einzelnen  Personen,  um  deren  Rechtsverhältnisse  und 

der  Beamten  bei  den  öffentl.  Behörden  u.  insbea.  auch  bei  den 

dehnt,  so  mit  Missbrauchen  u.  Uberhohen  Sätzen  verbunden  u.  ist  »o  ep« 

noch  nicht  granz  voILtändi?e  Reform  eingetreten  wie  in  England.  Vcl  tVf  * 
verwickelten  Verhältnisse  nach  dem  Stande  um  1M55  Gneist.  eorl.  »rw  .redte.  $ 

II,  121«',,  1224.  1353,  Vocke,  brit.  Steuern  S.  205  tf.  209  ff.  Met*t  jeta  B^a* 
rixirt.  bes.  f.  d.  Bureau  personal  (clcrcs):  Zahlung  derselben  ans  Gebührr*.  Vr\ 
schüsse  der  Gebühren  an  d.  Staatscasse.  Im  J.  1876/77  sind  763.000  PI  £ 

verschiedener  Acmter  dem  consolidirten  Fonds  zugeflossen.  —  S. 

§.  235  sub  4. 

M)  Ein  wicht.  Beispiel:  das  in  vor.  Note  erwähnte  prens«.  Ire»,  v 
aber  f.  Hohen/ollem  u.  f.  den  Olner  Gerichtsspren^el  (f ranz&s.  Recht* 

Dazu  die  Novelle  v.  ».  Mai  1853  u.  9.  Mai  1^54.    Jetzt  der  Entwurf  mm** 

kosten^esetzes  für  das  Deutsche  Reich  (Reichstagssession  1>7S  . 
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Gebühren  der  Rechtspflege.  45 

im  concreten  Fall  handelt.  An  diese  Einrichtungen  knüpft 

iaber  mit  Recht  ein  umfassendes  Gebührenwesen ,  dasjenige 

o^en.  Register-  oder  Eintragungsgebühren.  Auch 

die  Eintragung  unabhängig  vom  Willen  des  oder  der  Be- 

ten auf  Grund  eines  allgemeinen  gesetzlichen  Gebots  erfolgen 

tertiert  die  Abgabe  den  Character  der  Gebühr  nicht,  falls 

wendige  sachliche,  nicht  finanzielle  Gesichtspuncte 

<Jebot  rechtfertigen  und  falls  die  Abgabe  nach  ihrer  Art 

Ifibe  im  richtigen  Verhältniss  zu  den  Kosten  der  Einrichtung 

am  Nutzen  des  betheiligten  Privaten  steht.  Das  System  der 

klien  Bücher  und  der  Registerabgaben  stimmt  indessen  mit 

Voraussetzungen  nicht  immer  Uberein.  Insoweit  sind  die 

enden  Abgaben  nur  theilweise  Gebühren,  in  manchen  Fällen 

Steuern  aus  der  Gattung  der  Verkehrssteuern.  (Haupt- 

ta»  Enregistrement  Frankreichs).  Ob  und  wie  weit 

i  solche  Steuern  zu  rechtfertigen  und  selbst  zu  verlangen 

it  ia  der  Steuerlehre  zu  erörtern. 

il».  Die  Gebühren  aus  der  Rechtspflege  lassen  sich  im 

an  die  Art  der  richterlichen  Thätigkeit  und  demnach 

Art  der  Leistungen  in  Privatangelegenheiten  in  vier  C lassen 

fco:  Gebühren  der  streitigen  Civilgerichtsbarkeit; 

iminalgerichtsbarkeit;  Vermögens-,  besonders  Gcld- 

en;  Gebühren  der  freiwilligen  Gerichtsbarkeit, 

widere  Registergebühren.16) 

Gebähren  der  streitigen  Civilgerichtsbarkeit. 

'  gehören  die  in  der  Regel  vom  unterliegenden  Tueile  oder 

fcr  näheren  Bestimmung  des  Richters  von  beiden  Parteien 

blenden  Gerichtskosten  (Sportein,  Taxen,  theil- 

ffl  Stempel  form  erhobene  Abgaben).  Sie  stufen  sich 

Wg  ganz  passend  nach  dem  ungefähren  Umfang,  der 

*igkeit  der  richterlichen  Thätigkeit,  daher  nach  den  Arten 

ty.  R*n,  Fia.  I  (5.  A.\  §.  234,  235.  —  Diese  Eintheilung  schliesst  sich  an 

Nach-deutsche  System  der  Gerichtskosten  an,  ist  aber  auch  sachlich  begründet. 
unLrong  gestaltet  sich  natürlich  nach  dem  im  einzelnen  Lande  geltenden 

»  weh  nach  dem  Proeessrecht,  inanchfacb  verschieden.  Das  Detail  ist  gross. 

Verden  nur  Einzelheiten  aus  dem  preuss.  u.  aus  dem  neuen  deutschen 

JfJ*tz  (bez.  Entwurf)  als  Beispiele  angeführt,    üeber  die  anderen  Länder 

J-  ̂ote  1  dieses  Abschnitts  angegeb.  Gesetze  u.  Literatur.    Die  Gerichts- 
bei  kleineren  Objecten  und  wenn  sie  sich,  wie  bei  gerichtl.  Vcr- 

'tB«iüwechselabgaben  u.  dgl.  m.  verbinden,  in  einzelnen  Ländern  uner- 
16 z.  B.  in  Frankreich,  s.  Note  17.   Ueber  Grossbritannieu  s.  bes. 

Raa  ältere  Angaben  über  Baden. 
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46  3.  B.  1.  K.  2.  A.  Syst  d.  Rechts-  a.  Verwaltgebuhren.  §.  292. 

der  Processe,  nach  dem  Rang  der  Gerichte  (Instanzen),  ab 

nach  dem  Werthe  des  Streitgegenstands  ab.  Auch  im  1 

Fall  sind  diese  Abgaben  Gebühren,  wenngleich  sie  hier 

lieh  öfters  zu  eigentlichen  Steuern  durch  ihre  Höhe  ausarfc 

Abstufung  der  Gebühr  nach  der  Höhe  des  Werths  des  Stre 

Stands  ist  zwar  gewöhnlich  nicht  der  Mühewaltung  des  1 

proportional,  wohl  aber  einigermassen  dem  Nutzen  der  geric 

Leistung  für  den  Processirenden.  Die  Degression  der 

(als  Quote  vom  Werth)  mit  steigendem  Werth  erscheint  n 

bedingt  geboten  (§.  324).  Von  diesen  wie  von  anderen  ( 

kosten  werden  unter  gewissen  Umständen  notorisch  Umven 

befreit.10)  Die  Bezahlung  der  Gerichtskosten  durch  i 

cessirenden  wird  auch  practisch  nothwendig,  um  der  Proe* 

vorzubeugen.  Die  volle  Deckung  der  Kosten  dieser  Gericht 

durch  die  Gebühren  ist  aber  nicht  geboten  und  nicht  ein 

bedingt  erwünscht,  weil  die  Institution  als  solche  der  ges 

Bevölkerung  zu  Gute  kommt.17) 

1Ä)  Vgl.  preuss.  Ges.  v.  1851  §.  5. 

")  Beispiel.  Preussen,  Ges.  v.  1851  u.  1854,  nebst  dazu  gehör.  1 
Allgem.  Bemessung  der  Gebühren  nach  d.  Kapitalwerth  des  Objecto;  II 

ständen,  die  keiner  Schätzung  nach  (ield  fähig,  in  der  Regel  wie  bei  M 

v.  400  Thlr.  Werth,  bei  wichtigeren  v.  1000—5000,  bei  unbedeutend*«] 
100  Thlr.  Werth.  Dann  Unterscheidung  nach  den  einzelnen  Momenten  » 

nach  dem  Verfahren  u.  den  Processarten ,  z.  Th.  nach  den  Instanzen.  V. 

zurückgewies.  Klagen,  Rechtsmittel,  Beschwerden  u.  s.  w.  bisn 

von  je  10  Thlr.  21/a  Sgr.,  aber  nicht  unter  5  Sgr.;  vom  Mehr  betrage  '. 

von  je  10  Thlr.  I1/*  Sgr.;  vom  Mehr  betrage  von  je  50  Thlr.  21/.  Sgr- ^ 

von  4  Thlr.  —  2)  Im  Mandats  verfahren :  vom  Betrage  bis  incl.  20  Thlr.' 

1  Sgr.  (3,/30  0),  i.  G.  nicht  unter  5  Sgr.;  vom  Mehrbetrage  bis  100U 

10  Thlr.  5  Sgr.  (la/3%);  vom  Mehrbetr.  bis  zu  200  Thlr.  von  ie  10 Thlr. 

(*/•*/•)  i  vom  Mehrbetr.  bis  zu  500  Thlr.  von  je  50  Thlr.  Vf%  Sgr.  (V 

Mehrbetr.  bis  zu  1000  Thlr.  von  je  100  Thlr.  10  Sgr.  (*/,•/©);  ™*  Mehrte 

100  Thlr.  21/3  Sgr.  p/M  %)•  —  3)  Processe  mit  Ausschluss  gewisser  besondrer 
arten:  z.  B.  bei  Beendig,  durch  Contumazialbescheid ,  Apnitioas 

Vergleich,  vom  Betr.  bis  50  Thlr.  incl.  von  je  1  Thlr.  l*/f  Sgr.  (o%).  w 

5  Sgr.;  vom  Mehrbetr.  bis  150  Thlr.  von  je  10  Thlr.  10  Sgr.  (3*/,%):  vorn* 

bis  500  Thlr.  von  je  50  Thlr.  1  Thlr.  (2%);  vom  Mehrbetr.  bis  ll)ÖÖ  Thli 

100  Thlr.  1  Thlr.  (l°/0);  vorstehende  Sätze  für  jede  Instanz.  Vom  Mehrte 

20,000  Thlr.  in  1.  Instanz  von  je  200,  in  höherer  Instanz  von  je  500  Thlr. 

(Vt,  bez.  75%)'<  vom  Mehrbetr.  in  1.  Instanz  von  je  1000  Thlr.,  in  höhen 

2000  Thlr.  1  Thlr.  (710,  bez.  7M%\  Mit  vielen  weiteren  Abänderung«!  bei 

processual.  Vorgängen  (s.  Ges.  v.  1854,  Art.  7  bis  9).  —  4)  In  Subh»»' 

Processen  für  das  ganze  Verfahren  einschliessl.  der  bei  dem  Hypodx 

zu  veranlassenden  Eintragungen  und  Ausfertigungen,  bis  zur  Abfassung  &r 

catoria,  diese  ausgeschlossen:  vom  Betr.  des  Werths  des  Grundstücks his I 

incl.  von  je  1  Thlr.  17a  Sgr.  (5%);  vom  Mehrbetr.  bis  500  Thlr.  toi  Je 

77,  Sgr.  (27* %);  ™m  Mehrbetr.  bis  2000  Thlr.  von  je  50  Thlr.  15 

vom  Mehrbetr.  bis  20,000  Thlr.  von  je  100  Thlr.  10  Sgr.  (7,%);  vom  Meh.1 

je  100  Thlr.  5  Sgr.  (%%).  Dann  fitr  die  Adjudicatoria  u.  alle  auf  Grand* 

zu  erlassenden  Verfügungen,  ausschliesslich  der  zur  Kaufgelderbelegunf  f» 
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Gebühren  der  Criminalgerichtsbarkeit.  Im  Falle 

nirtheilnng  hat  der  Verurtheilte  regelmässig  auch  Abgaben 

^ebflhrenartigen  Characters  zur  Deckung  der  Kosten  des 

aebungsverfahrens  zu  zahlen.  Die  Höhe  dieser  Abgaben 

sieh  nach  der  Art  der  Verbrechen  und  Vergehen,  der  Höhe 

.  nis  200  Thlr.  von  je  1  Thlr.  1  Sgr.  (3'/,%);  vom  Mchrbctr.  bis  1Ü00  Thlr. 
I  Thlr.  5  Sgr.  (17S%);  vom  Mehrbetr.  bis  20,000  Thlr.  von  je  1 00  Thlr. 

1V«%;  vom  Mehrbetrage  von  je  100  Thlr.  1  Thlr.  oder  1  %.  —  Die 

iieser  Sätze  und  dadurch  die  relative  Begünstigung  des  Grossbesitzes 

^kapitals  gegenüber  dem  Kleinbesitz  ist  erheblich.  Z.  B.  stellen  Bich  bei 

t'-Qsprocessen  incl.  Adjadicatorien  die  Gebühren  nach  diesem  Tarif: 

Werth  des  Objecto 
100  Thlr. 

Gebühr 
m 
0 5 

Thlr.  — 
500  „ 23 

„     10  Sgr. 
4.67 

2,000  „ 58 „     10  „ 2.916 

20,000  „ 328 „     10  ,. 1.0416 
30.000 43S 

H        10  „ 1.4611 

«k  Regel  der  Degression,  nur  mit  viel  stärkeren  Sätzen  überhaupt,  zeigt  sich 

M  angeheuren  Stempel  u.  s.  w.  in  Frankreich.  Nach  einem  amü.  Bericht 

^.miieu,  Fin.  I.  511)  stellten  sich  im  Jahre  1S73  bei  gerichtlichen 
in. 

nach 

Werth 

Zahl  der 

Verkäufe 

Mittlerer  Betrag 

des  Zuschlag- 

preises 

in  Fr. 
der 

Kosten 

7o  der 

Kosten  vom 

Preise 

1 500  Fr.    .  . 1307 286 353 123.29 

0-1ÖOO  Fr.  . 1814 
764 388 50.76 

Ol— 2000  Fr.  . 3326 1480 

417 
28.15 

Ol -5000  Fr.  . 
6479 3390 

477 14.08 

W-10,000  Fr. 
4768 7112 

564 

7.92 

**r  10,000  Fr. 6608 43,702 979 
2.24 

irchschnitt   .  . 14,457 609 
4.21. 

Uli  des  deutschen  Gcrichtskostengesetzes  werden  in  bürgerlichen  Rechts- 

ten die  Gebühren  nach  dem  Werth  des  Streitgegenstands  wie  foltrt  erhoben: 

Vrth  i  M.  Gebühr;  21—30  M.  W.  2.4  M.  Geb.;  61  —  120  M.  W.  5.2 M.  Geb.; 

>  M.  W.  9  M.  G.;  201—300  M.  W.  13  M.  G.;  301—450  M.  W.  18  M.  G.; 

I  M.  W.  24  M.  G.;  651—900  M.  W.  30  M.  G.:  901—1200  M.  W.  36  M.  G. 

^ter,  $201—10,000  M.  W.  98  M.  G.;  dann  für  je  2000  M.  W.  10  M.  Gebühr 

i\>  Die  volle  Gerichtsgebühr  wird  erhoben  für  die  contradictorische  inünd- 

rUidlung  (Verhandlungsgebühr) ,  für  die  Anordnung  einer  Beweisaufnahme 

***chr>,  1  eine  andere  Entscheidung  (Entscheidungsgebühr).  Ln  der  Berufungs- 

«Crben  sich  die  Gebuhrensätze  um  l/«<  in  der  Revisionsinstauz  um  */»■  Bei 

^'^rechtlichen  Ansprüchen  wird  der  W  erth  des  Streitgegenstands  zu  2000  M., 

'*<ae  zu  200,  600,  10,000  u.  50,000  M.  angenommen.  —  Statist.  Daten  über 
bei  den  einzelnen  Arten  der  Civilprocesse  in  Preussen  s.  in  den 

ßeichstagsacten,  Sess.  v.  1878,  S.  617  ff.  Im  Geltungsbereich  der  Verordn. 

1  i>49  war  d.  Solleinnahme  f.  d.  2.  Semester  1875  7.158,802  M.  In  Baiern 

Bkifis  1876  in  Civilproc.  2H9,467  M.  Stempcltaxen  u.  564,551  M.  Taxen. 

•  <ia  nicht  genau  zu  beziffernder  Betrag  von  Einnahmen  aus  Stempel - 

1  Markeni.    In  Sachsen  Solleinn.  an  allen  Gerichtsgeb.  .J.64  Mill.  M. 

rwon  nach  Massgabe  des  Dresd.  Sprengeis  41.4%  von  bürgerl.  Kcchts- 

4.2  von  Concursen,  8.5  von  Strafsachen,  45.9  0  0  von  Geschäften  der  frei- 

««nclitsbarkeit     Würtemb.  Gerichtssportelu  v.  Civilproc.  u.  Concursproc. 

*  Baden  dsgl.  c.  600,000  M.  und  ca.  100,000  M.  Stempel.  Hamburg 

£*.  u.  Concursen  1^76  an  Gerichtsgeb.,  Sportein,  Taxen,  Stempel  u.  s.  w. 
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48  3.  B.  1.  K.  2.  A.  Syst.  d.  Rechte-  u.  Verw.gebübren.  §.  W2,  »J. 

der  erkannten  Strafen ,  auch  mitunter  nach  der  Gattung  <k 

richte  und  nach  den  Instanzen,  vor  denen  darüber 

wurde.    Principiell  ist  die  Erzielung  voller  K< 

Criniinalgerichtsbarkeit  durch  die  Gebühren  statthaft,  pi 

aber  wegen  der  Armuth  der  meisten  Verurtheilten  nicht  zu  erreid 

3)  Vermögens-,  besonders  Geldstrafen  (eiMchh 

sogen.  Ordnungsstrafen  bei  Verstössen  gegen  gl 

Schriften),  welche  von  Gerichten  (mitunter  in  Folge 

Anordnung  von  anderen  Behörden,  besonders  der  Polizei)  « 

werden,  neben  oder  statt  anderer  Strafen  oder  direi 

solche,  lassen  sich  auch  unter  den  Gebühren  begriff  bring«, 

sich  auch  andere  Eigentümlichkeiten  mit  ihnen 

§.  293.  —  4)  Gebühren  der  freiwilligen  Gen 

barkeit,  besonders  Registergebühren. 

w)  Beispiel.    Preuss.  Ges.  v.  3.  Mai  1853  <an  SteUe  der 

Stimmungen  das  Ges.  v.  1851  getreten):  bei  einfachen  Holzdiefcstahl*- t 
gestellten  Sachen,  wenn  die  Strafe  in  contumaciam  oder  auf  sofort, 

erfolgte,  nach  dem  Strafmaasse  eine  Gebühr  von  l/g1  Vi»  V*.  r  * 
die  Anschuldigung  bestritten  worden :  das  Doppelte  dieser  Satze.  Ls 

waren  unterschieden:  die  gerichtl.  Untersuch.  vor  Linzelrichtern .  mir 

dem  Stralmaass  von  2,  5  u.  10  Thlr.,  vor  Drei-Richter-Collegien  in  I. 

vor  Schwurgerichten  nach  Strafmaass  von  50,  100,  200  Thlr..  in 
Instanzen  die  Hüllte  dieser  Sätze.  Nach  d.  Ges.  v.  1853  wird  zwischen  \ 

bei  der  Feststellung  der  Gebuhren  nicht  unterschieden.  Die  Sätze  variirei 

nach  dem  Strafmaass  von  1 — 100  Tlür.  —  Nach  dem  Entwurf  d.  deutsch 

kostengesctzes  bildet  die  rechtskraftig  erkannte  Strafe  den  Maassstab  fir  Jtl 

Gerichtsgebuhr  aller  Instanzen.    In  1.  Instanz  variiren  die  (^bahren  a  " 
zwischen  5  u.  300  M.  —  Preussen  1874  aufgewend.  baarc  Auaiana  » 
kosten  4.75  Mi  11.  M.,  an  Gerichtskosten  vereinnahmt  848,747  M.  inrt 

baaren  Auslagen  (c.  10  °/0  der  Kosten?).  —  Baiern  ans  Strafproc.  \* 
501,000  M.  und  ausserdem  Stempel.  —  In  Würtcmb.  bestehen  Sponcfc 
sachen  nicht.    In  Baden  1878  Einnahmen  dafür  c.  130,000. 

")  Geldstrafen,  Vermögensconßscationen  im  Alterthum  u.  Mittelalter! 

u.  öfters  eine  Haupteinnahmequelle  d.  Karsten.  So  in  d.  Antheilen  an  <L  8****^ 

Zusammenhang  mit  dem  älteren  Strafrecht  u.  seinem  Ersatz  v.  Leibes-  •  t ' 
durch  Yermögensstrafen,  Bussen.  S.  o.  Note  1 4.  Abschn.  1 .  In  der  Gegenwart 

Praxis  in  grosserer  Ausdehnung  begrillen,  in  Verbindung  mit  neuen  F« 

Finanzgesetzen  (Steuerwesen),  aber  aucli  mit  dem  all  gem.  Strafrecht  n.  <Jrf 

Freiheits-  in  Geldstrafen  zu  verwandeln  oder  auf  crstere  nur  im 

erkennen.  Die  zahlreichen  Einzelfalle  im  Strafgesetzbuch  und  in  V 

können  hier  nicht  einmal  berührt  werden.  —  Die  Gesammteinnahme  au*  5*1 

den  „verschiedenen  Einnahmen"  der  Etats,  auch  wohl  im  Justizetat  *pöciiil 
z.  B.  in  Frankreich  A.  1877  f.  8.4  Miü.  Fr.,  in  Preuisen  i.  Jostirtt-  A 

1.6T5  Mill.  M.  —  Die  Einnahmen  aus  Geld-  oder  Vermögensstrafea 

Systematikern  verschieden  aufgefasst  und  danach  rangirt.  Kau,  Fia  L  $ 

wannt  die  Geldstrafen  bei  den  Gebühren,  gleich  nach  d.  Erb*cbafts..rrbtar 

Hock  bei  d.  Gebühren,  Abg.,  S.  250.  Stein  rechnet  die  Geldstrafen  a 

seiner  Kategorie  der  „Gefälle-4  S.  228.  Laspeyres.  Art.  Staats' 

Bluntschh's  Staatswörterb.  X,  104.  stellt  die  Strafen  den  Steuern  reg« 
beiden  Arten  der  zwangsweise  erhobenen  Einnahmen  des  Staats.  Die 

der  Strafen  mit  der  Rechtspflege  rechtfertigt  wohl  die  Einreihung  hier  aa 

I 
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ie  geschichtlich  und  noch  nach  dem  gegenwärtigen  Recht 

eisten  Staaten  enge  Verbindung  dieser  Gebühren  mit  Ver- 

enern  erschwert  die  Darstellung  und  Beurtheilung  auch  in 

leorie  sehr.  Das  Merkmal  der  Gebühr  liegt  vor  —  unter 

remeinen,  hier  besondere  wichtigen  Voraussetzung  massiger, 

ihewaltung  des  Gerichts  und  dem  unterlaufenden  Interesse 

ivateo  entsprechender  Höhe  — ,  wenn  die  Thätigkeit  des 

&  ganz  freiwillig  beansprucht  wird  oder  wenn  es  sich 

rivatrechtsvcrhältnisse  handelt,  deren  amtliche 

tion  und  formale  Regelung  im  Interesse  der 

,  d.  h.  wegen  der  Sicherheit  und  Ordnung  der  bezüg- 

Verhältnisse  vorgeschrieben  ist.  Hier  hängt  nun  sehr  Vieles 

ormalismus  des  geltenden  Rechts  ab.  Die  einzelnen 

rcbt*8y8teme,  z.  B.  in  der  Gegenwart  das  gemeine  (römische) 

die  verschiedenen  codificirten  Rechte,  das  österreichische, 

>tfct,  französische  vertreten  hier  hinsichtlich  der  formellen 

itnu^en  für  gewisse  Rechtsverhältnisse  und  Rechtsgeschäfte 

■fae  Grundsätze,  z.  B.  in  Bezug  auf  Schriftiichkeit  oder 

bkkeit  der  Vertragsschliessung,  Eintragung  der  Verträge  in 

ck  Bücher,  amtliche  Authcnticirung  bestimmter  einzelner 

tken  im  sachlichen  Interesse,  Uebertragungsform  des 

«aas,  besonders  des  Grundeigenthums,  Form  der  hypotbeka- 

Belastung  des  letzteren,  Verwaltung  des  Mündelguts,  Ge- 

:  des  ehelichen  Güterrechts,  des  Erbrechts,  Regelung  des 

tswesens,  u.  s.  w.*°)  Je  nach  der  verschiedenen  Behandlung 

itter  Verhältnisse  im  formellen  Recht  ist  eine  Mitwirkung 

richtsbehörden  bald  geboten,  hald  frei  gestellt,  bald,  wenn 

ersteren  Fall  unterbleibt,  mit  Rechtsnachtheilen,  bald,  wenn 

ktzteren  Fall  erfolgt,  mit  Rechtsvortheilen  verbunden,  z.  B. 

»  Kegistrirungen  der  Verträge  im  französischen  Recht  be- 

tbenticirung  des  Datums,11)  und,  bald  im  grösseren,  bald  im 

&i  lehrreich  ist  in  dieser  Beziehung  der  Bericht  d.  bundesräthl.  Coinmissiou 

VgL  l  B.  die  Darlegung  der  Verschiedenheiten  im  Recht  S.  12  dieses 

»ich  bei  t.  Scheel,  Jahrb.  d.  D.  Reichs  1S7S,  S.  71),  woraus  sich  die 

Mteü  der  gemeinsamen  Gesetzgebung  Uber  Urkundenstempel  im  Reich  ergeben. 

«Je  äril  Art  1328.  Rechtsurkunden  erhalten  hier  Dritten  gegenüber  durch 

H  ierselben  in  gewissen  Ottentl.  Büchern  ein  sicheres  Datum.  Damit  ver- 

n  ein  Einregistrirungazwang  mit  civürechtlichen  und  Strafhachtheilen  für 

umng:  wesentlich  eine  Massregcl  fiscalischer  Politik,  in  Anknüpfung  an 

*<*t.  S.  den  bundesräthl.  Commissionsber.  t.  1877,  S.  41;  v.  Hock,  öflcntL 
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geringeren  Umfange,  üblich,  bald  auch  nicht  üblich.  Statt 

richte  selbst  können  mehrfach  auch  Notare  und  ähnliche  P 

mitwirken.    Das  Gebührensystem  der  freiwilligen  Gericht^ 

und  speciell  das  Registergebührensystem  lässt  sich  daher  d 

nur  in  Verbindung  mit  dem  PrivatrechtssystH 

La  mies  beurtheilen  und  darstellen.    Hier  muss  es  genite! 

unsere   gegenwärtigen   Culturstaaten   gewisse  gemei 

Privatrechtsverhältnisse  hervorzuheben,  bei 

der  wenigstens  im  Ganzen  gemeinsamen  Rechtsanscha 

nach  dem  zweckmässigen  Formalismus  des  heuti 

eine  gerichtliche  Mitwirkung,  bez.  Eintragung 

liehe  Bücher  nothwendig  oder  wenigstens  sehrp 

erscheint  und  immer  allgemeiner  üblich  wird.22)   Dies  ist 

a)  im  Allgemeinen  da  der  Fall,  wo  sich  an  die 

formale  Ordnung  und  Sicherheit  eines  Privatrechtsv 

ein  grösseres  allgemeines  Interesse  anschliesst,  welche« 

dass  die  betheiligten  Privaten  in  ihren  Rechten  möglichst 

seien,  dass  aber  auch  Uber  den  genauen  Umfang  und 

Rechte  möglichst  jeder  Zweifel  von 

sei;  und 

b)  im  Besonderen  sind 

a)  öffentliche  Bücher  (Register)  zu  führe* 

Grundeigenthum  und  für  alle  darin  vorgehenden  Eig 

Wechsel  (Grundstücke,  Gebäude, —  Grundbücher);  tör 

stituirung  dinglicher  Rechte,  wie  Reallasten, 

tuten  u.  s.  w.  am  Grundeigenthum  und  für  die  Verpf 

desselben  (Hypothecirung,  —  Hypothekenbö 

**)  Vgl.  Kau,  Fin.  I,  §.  234—237,  der  den  Steuercharacter  der 

Eintrags-  oder  Registergeb uhren  wohl  erkennt,  aber,  da  er  nur  rom  5 

Gebühr  aus  urtheilt,  diese  Abgabe  zu  allgemein  verwirft.  Die  sachlich 

gung,  wie  sie  im  Text  versucht  wird  (z.  B.  in  Betr.  der  Grundbücher)  feW* 

Umgekehrt  von  Rau  Stein,  der  von  seinem  an  sich  richtigeren  StandpuDO» 

die  Abgabe  zu  weit  bUligt.  Ueber  die  Unerträglichkeit  des  Enregiilreaetf 

heutigen  Einrichtung  u.  Höhe  in  Frankreich  s.  Lcroy-B  eaulieu,  Fin -l 

Näheres  erst  später  in  der  Steucrlehre,  bei  den  Verkehrssteuern.  D*  fc 

nach  der  Art  und  Höhe  der  betreff.  Abgaben  die  letzteren  überwiegend 

wenn  auch  etwa  mit  gebührenartigen  Elementen  verbunden,  sind,  » 

genauere  Darstellung  u.  Beurtheilung  auch  erst  in  die  Steuerlehre.  In 

einige  Beispiele  von  Abgaben  reinen  oder  überwiegenden  Gebülireacb) 

M)  Die  Eintragungen  in  die  Grund-  und  Hypotheken bücher  gpeschöi 

Deutschland  regelmassig  gegen  Gebühren.  Z.  B.  Preussen  Hypotke« 

(Ges.  v.  1851):  f.  d.  Berichtigung  des  Besitztitels,  dessen  Ei»trr- 
alle  dabei  vorkommenden  Nebengeschäfte  vom  Betrage  bis  zu  200  Thir.  r» 

10  Sgr.  (P/s  70);  vom  Mehrbetrage  bis  zu  1000  Thir.  von  je  100  »• 

(7a%>i  vom  Mehrbetr.  von  je  500  Thir.:  15  Sgr.  (VM%):  ̂   fide  d« 
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Register  für  die  Stellung  unter  besondere  Rechts- 

me,  wie  unter  das  Handelsrecht  (Handelsregister), 

das  GreDosgenschaftsrecht  (Genossenschaftsregister) 

m.;  für  die  Erwerbung  der  Rechte  eines  einzelnen  be- 

ren  Rechtsinstituts,  wie  das  Urheberrecht  und 

drei  Kategorieen,  des  literarischen  Autorrechts,  des  Patent- 

des  Masterschutzrechts  (Register  dafür)  u.  s.  w.  Auch  für 

ligatorischen  Eintragungen  in  diese  Register  sind  Ge 

gerechtfertigt,  ebenso  für  die  amtlichen  Auszüge  aus 

r^tern.*4)  Und  zwar  theils  feste  Gebühren,  welche  wesent- 

oa*  and  alle  dabei  vorkommenden  Nebengeschäfte  bis  zu  200  nnd  resp. 

»erthbetrag  a/4  der  ebengenannten  Sätze  (also  1  •/«,  n.  !/4  %)  j  vom  Mehr- 
W  lOUOThlr.  derselbe  Satz  wie  vorhin.  Für  jede  Löschung,  einschliessl. 

iüoo  des  Documents  und  aller  dabei  sonst  Torkommenden  Nebengeschäfte, 

it  der  Sätze  f.  d.  Eintragung.  Jetzt  gilt  die  preuss.  Grundbuchordnung 

1VT2  mit  ihrem  gesetzl.  Tarif.  Proben  des  letzteren:  nach  §.  1  dess.  für 

l^aahme  der  Auflassungserklärung  u.  für  die  auf  Grund  derselben 

fcitrag.  des  Eigentümers  u.  s.  w.  u.  s.  w.:  vom  Betr.  bis  200  Thlr. 

•  tUr. :  Vf%  Sgr.  (1°'0);  vom  Mehrbetr.  bis  1000  Thlr.  von  je  100  Thlr.: 
5V0);  vom  Mehrbetr.  von  je  500  Thlr.:  VL  Sgr.  (V40%):  nach  §.  2  des 

W  eadgiltige  Eintragung  in  d.  2.  od.  3.  Abtheil.  u.  s.  w.  für  die 

*a  3  Stufen  bez.  4,  5  und  71/,  Sgr.  oder  *'t5.  l/-  und  72o%.  —  üeber 
Ich  s.  Hock.  Tin.  Frankreichs,  S.  204  ff.  Die  grundlegenden  älteren  Gesetze 

•eher  u.  f.  die  Gebühren  bei  Eintragungen  sind  d.  Ges.  v.  21.  ventose  VII 

«ptlSlO.  Der  Grundbuchfuhrer  bezieht  für  sich  fixe  Gebühren,  Antheile 

bohren  des  Staats  u.  Taxen  f.  Nachsuchungen  in  den  Büchern.  Die  normale 

kr  iat  1  Promille  f.  d.  Eintragung  v.  Forderungen  u.  für  d.  lOjähr.  Erneue- 

rn, dazu  neuerdings  Zuschläge  (meist  20o/o).  Ein  gleichmässigcr  Pro- 
ö.  statt  des  degressiven  in  Preussen,  nähert  die  Abgabe  zwar  etwas  mehr 

vertheilt  aber  die  Kosten  des  Grundbuchwesens  doch  wohl  gerechter  mit 

hiitern  der  reicheren  Gassen.  —  Bei  den  Verpfändungen  beweglicher 

bei  Mieth-  und  Pachtverträgen  ist  die  Eintragung  in  öffentliche 

Allgemeinen  jedenfalls  nicht  sachlich  geboten.    Daher  nehmen  Abgaben 

c'-br  den  Character  der  reinen  Steuer  an.  (Franzüs.  Enregistreinent ;  Stempel 

u  Verträgen,  z.  B.  von  Lombarddarlehen).    Dasselbe  gilt  von  ähnlichen  Ein- 

'  n  und  Abgaben  für  andere  Verträge.    Den  Grundbüchern  ähnlich  sind 

Schiffsregister  (D.  Hand.gcs.b.  Art.  432  II.). 

'Spiele  solcher  Rcgistergebtthren  in  Deutschland.  Die  erstmal.  Ein- 
en* Waarenzeichens  sind  nach  d.  Keichsgcs.  v.  30.  Nov.  1874  mit 

ihr  v.  50  M.  f.  d.  Landcseasse  belegt.  Die  Bundesraths-Commiss.  v.  1877 

*fdem  einen  Reichastempel  v.  (0  M.  dafür  vor.  Für  gewisse  Eintragungen 

■  fheberrech t  an  Schriftwerken  hat  der  Stadtrath  in  Leipzig  eine 
ktoa  (Reichages.  v.  11.  Juni  1870).    Für  jede  Eintragung,  Eintragsschein 

bezieht  er  eine  Gebühr  vou  15  Sgr.  Aehnl.  nach  Ges.  v.  9.  Jan.  187t» 

fbeberrecht  an  Werken  der  bilden  den  Kunst  Die  gen.  Commission 
Eintrag,  in  d.  Leipziger  Rolle  eine  Reichsgebühr  v.  50  M.  vor.  Einen 

*if  (mit  Sätzen,  die  von  1  auf  2  u.  3  M.  steigen)  f.  d.  Eintragungen  u.  s.  w. 

«5 <iea  Berichten  zu  führenden  Musterregister  hat  das  Rcichsgc9.  vom 
«*76,  betr.  das  Urheberrecht  an  Mustern  und  Modellen.  Jene  (Kommission 

;*«toere  Bei rhs gebühren  v.  2  u.  5  M.  Die  Eintragungen  in  d.  Genossen- 

Hilter  (nach  Reichsges.  v.  4.  Juli  18«i3  kostenfrei)  sollen  nach  gleichem 

?  =«t  Gebühren  f.  d.  Reich,  v.  5  u.  1  M.,  diejen.  in  d.  Handelsregister 

'^Mifeb.  von  10  (Actien-  u.  Commandit-Actiengesj  u.  5  M.  (andere  Firmen). 
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lieh  als  ein  Beitrag  zur  Kostendeckung  der  Ehr 

scheinen;  theils  Gebühren,  welche  sich  nach  dem  Werthk 

richten,  so  bei  Wechsel  des  Grundeigenthums,  Yerpiaod 

selben,  anderweiter  dinglicher  Belastung.   £ine  dem  Wer 

proportionale  (Quoten  )  Gebühr  rechtfertigt  skh  d 

Rücksicht  auf  den  Nutzen  des  Privaten  und  auch  durch  die 

Vertheiluug  der  Kosten  auf  die  an  der  Einrichtung  Ii 

(§.  324).   Freilich  geht  gerade  hier  die  Gebühr  leicht  m 

oft  indessen  ganz  passende  —  Verkehrssteuer  über, 

bei  Progressivsätzen  der  Abgabe  vorliegen  würde. 

ß)  Ferner  sind  im  Besonderen  Gebühren 

bei  der  nothwendigen  Mitwirkung  der  Gerichte  in  Ni< 

regulirungen;  in  Vormundschaftssachen;  bei 

richtlichen  Eröffnung,  eventuell  auch  AufbewahrBflf 

unbedingt  bei  der  Errichtung)  von  Testamenten; 

Mortificirung   von  Schuldurkunden,    insbesondere  f 

Namen  oder  auf  Inhaber  lautenden)  Actien  und  Obligatio!» 

In  diesen  und  in  ähnlichen  Fällen  finden  sich  auch 

Gebühren  in  der  Praxis,  oft  nach  der  Höhe  der  Sätie 

der  Art  der  Berechnung  auch  übergehend  in  oder  vee 

Verkehrssteuern.  In  zahlreichen  anderen  Fällen,  z.  B.  \ 

und  ähnlichen  Abgaben  für  Urkunden,  namentlich  Schi 

andere  auf  Antrag  erfolgende  Eintragungen  mit  1  M.  belegt  werden;  Ai*| 

der  Leipz.  Rolle,  den  Handels-,  Genossenschafts-,  Musterregistern  mitjell 

Abgaben  von  wenigstens  theilweiser  Gebuhrennatur. 

■»)  Die  Regelung  der  betr.  Gebuhren  richtet  sich  natürlich  wied-r  nS 
dem  Formalismus  des  geltenden  Rechts.  —  Beispiel:  preuss.  Ge*.  t.  1*J!.1| 

Nachlassregulirungen  (§.  34  d.  Ges.  r.  1S51  u.  An.       d.  Ges.  t  .  1^ 

Erbtheilung) :  v.  Vermögen  bis  100  Thlr.  v.  jedem  Thlr.         S?T-  l$#Ji 

15  Sgr.;  r.  Mehrbetr.  bis  200  Thlr.  von  je  10  Thlr.  10  Sgr.   31,*,  1 

bis  1000  Thlr.  von  je  50  Thlr.  20  Sgr.  (1%*/«):  v.  Mehrbetr.  bis  »4 

100  Thlr.  20  Sgr.  (%•/,);  v.  Mehrbetr.  von  je  500  Thlr.  20  Sgr.  (*  „  V 
ErbtheUung  diese  Sätze  um  die  Hälfte  erhöht  —  Für  d.  Vormuadick 

gilt  jetzt  im  Allg.  d.  preuss.  Ges.  v.  21.  Juli  1875,  betr.  Kosten.  Stoapeit 

in  Yormundschaftasachen  (Novelle  z.  Ges.  v.  1*»51).    Danach  z.  R  ..bei  4m 

nehmang  einzelner  Geschäfte  eingeleiteten  Pflegschaften  und  im  Falk 

eines  Gegenvormunds  neben  d.  gesetzl.  Vormund'4  immer  1  ,  M.  voa  p  i* 

300  M.  (1  °/0),  v.  je  150  M.  v.  Mehrbetr.  bis  zu  600  M.  (V.T.),  r.  *  t 

Mehrbetr.  bis  zu  1500  M.  (76°/0),  v.  je  500  M.  v.  Mehrbetr.  bis  ziStfH* 
v.  je  1000  M.  v.  Mehrbetr.  bis  zu  15,0«0  M.  (7,070);  dann  je  %  M  «o 

bis  zu  30,000  und  bis  zu  60,000  M.  und  6  M.  vom  Mehrbeträge  Äa4m 

and.  Pfleg-  u.  Vormundschaften.    Ausserdem  v.  d.  Revenuen  dea>  V_ 

dessen  Verwaltung  dem  Gericht  Rechnung  gelegt  werden  muss:  20  Pf  m 

(1  %1  bis  zu  300  M.,  von  je  10  M.  des  Mehrbetr.  bis  zu  600  M.  l\\M 

des  Mehrbetr.  bis  zu  1500  M.  (7S%)  und  von  je  120  M.  des 

Ueberall  bedeutend  geringere  Sätze  des  grösseren  Vermögens. 
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wpt,  för  Wechsel,  Actien,  andere  Inhaberpapiere,  für  Lombard- 

en, ftir  kaufmännische  Bücher,  für  Quittungen  u.  dgl.  m. 

liegen  keine  gebührenartige  Abgabe,  sondern  eine  reine 

;r  vor.  Auch  wo  Urkunden,  deren  Ausstellung  ohne  Mit- 

\*  der  Gerichte  sachlich  betrachtet  recht  wohl  zulässig  ist 

s(  h  dem  geltenden  Recht  auch  zugelassen  wird,  nicht  an  sich 

,  bez.  stempelpflichtig  sind,  kann  die  Bestimmung  bestehen, 

ie  Urkunde  bei  Producirung  vor  Gericht,  also  nament- 

«  Beweismittel,  eventuell  nachträglich  zu  stempeln  ist.  Eine 

I  dieser  Art  füllt  dann  unter  die  Kategorie  der  Gerichtskosten 

sofern  unter  die  Gebühren,  vorausgesetzt,  dass  ihre  Höhe 

emessungsart  ihr  nicht  doch  auch  so  den  Character  der 

wenigstens  theilweise  verleiht86) 

iH.  Die  Einnahme  aus  der  Gesammtheit  der  Gebühren 

frbupflege  ist  begrenzt  durch  die  Höhe  der  bezüglichen 

.>.:ahen.  also  besonders  des  J  U  s  t  i  z  w  e  l  e  n  I.  Geht  sie 

er  Knaus,  so  nehmen  die  Gerichtsgebtihren  insoweit  den 

riuweter  an.  Richtiger  bleibt  jene  Einnahme  wegen  der 

keinen  Bedeutung  des  Gerichtswesens  hinter  den  Kosten 

teren  zurück.  Bei  der  Regelung  der  verschiedenen  Gattungen 

f  einzelnen  Sätze  der  Gericbtsgebühren  wird  Manches  mit 

&  tnf  das  Ziel,  einen  gewissen  Gesammtbetrag  der  Einnahme 

Q^en,  einzurichten  sein:  m.  a.  W.  die  einzelne  Gebühr 

Glied  in  einem  System  und  muss  daher  mitunter  etwas 

oormirt  werden,  als  wenn  sie  rein  für  sich  allein  zu  regeln 

i  319).  Eine  fiuanzstatistische  Vergleichung  zwischen  den 

der  Gerichte  und  den  Einnahmen  aus  den  Gebühren  der 

pflege  ist  nicht  einmal  annähernd  genau  durchzuführen, 

H»  jene  Kosten  nicht  sicher  auf  die  bestimmten  Leistungen 

sriehte,  an  weiche  sich  Gebühren  knüpfen,  zurückführen 

und  weil  die  Gerichtsabgaben  der  Praxis  mit  Verkehrssteuern 

i  Stempelform  erhobenen  reinen  Steuern  vielfach  ganz  un- 

ßae  Reihe  von  Verwaltung»-  u.  gerichtlichen  Functionen  ist  bei  den  Con- 

*  •  rt.üiet.    Für  die  mandifathen  Thätigkeiten  der  letzteren,  welche  eine 

^äkl  der  einzelnen  oben  aufgeführten  Thätigkeiten  der  „Inneren  Verwaltung" 

•fcchfcpfiege"  betreffen,  bestehen  mitunter  allgemeine  Geb  ührentarife. 
Deutsche  Reich  jetzt  der  dem  Ges  v.  1.  Juü  1872  angehängte  Tarif, 

■•Pillen,  wo  dieser  Tarif  keine  Bestimmung  hat,  für  die  mit  Gerichtsbarkeit 

*»  «-OüäQin  d.  preuss.  Tarif  v.  24.  Oct.  1865.  —  Stein  S.  277  (mit  etwas 

■*er  ClassiöcAtion  der  Gebuhrengebiete). 
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untergcheidbar  verbunden  sind.*7)  Ueber 

ftir  die  Höhe  der  Gerichtegebtihren  s.  u.  §.  317  —  31!». 

3.  Abschnitt. 

Das  System  der  Gebühren.  Fortsetzung. 

2.  Die  Cultur-  und  Wohlfahrt«-,  besonders  die  Gebühre' 

volkswirtschaftlichen  Verwaltung. ») 

§.  295.   Die  Cultur-  und  Wohlfahrt sgebtihrei 

aui  den  Gebieten  der  Innern  Verwaltung,  der  V< 

Unterrichts-  und  Bildungswesens  und   der  (i 

volkswi rthschaftlichen  Verwaltung  (i.  e. 

gliedern  sich  hier  wieder  nach  den  einzelnen  Abtheih 

Thätigkeit  auf  diesen  Gebieten  sowie  nach  der  Art  der 

Manche  dieser  Gebühren,  welche  hier  noch  etwas 

lisirt  werden,  gehören  hierher  nur,  weil  sie  voraa 

individuelle   Cultur-  und  Wirthschaftsinteressen 

anderer  Hinsicht  gehören  sie  zu  den  oben  schon 

gebühren  (§.  290).   Einige  sind  auch  zu  den 

*')  Bau,  Fin.  I,  §.  234,  mit  einigen  alteren,  aber  ans  den  an^egi 
zum  Vergleich  anzureichenden  statist  Daten  Uber  Einnahme  u.  Kosten  4tJ 

Ueber  die  letzteren  s.  Rau- Wagner,  Fin.  I,  §.69  u.  W  agner.  l 
Einzelne  interess.  Daten  in  d.  Statist.  Tabellen  des  Berichts  der  Stemj 

.für  1677.  So  z.  B.  in  Baiern  rechts  des  Rheins  Stempel  u.  Tax*, 

wiegend  Steuern,  in  einzelnen  Titeln  aber  zugleich  Gebühren  f.  obn^i*-:i 
sind,  in  1876:  in  d.  streitigen  Rechtspflege  1.30,  in  der  Dichtstreinrcs  * 

Yerwalt.  1.18,  zus.  11.87  Mill.  M.,  neben  „Erlös  f.  verkaufte  Steiuj  •  isaarjj 

1.45  M.  M.  In  d.  baier.  Pfalz:  Steinpelgebühren  0.259,  Einrej^nissiii 

1.91  M.  M.,  Inscript.geb.  f.  Hypoth.ämter  18,051  M\,  GerichtsschreiK-rcigtk.  ~ 

wovon  936S  IC.  als  Antheile  der  Gerichtsschreiber  abgehen.  Der  Et  <id ' 
ministerii  (ohne  Strafanstalten)  war  1S77  10.13  MiU.  M.  —  In  Wur« 

der  Ertrag  der  „Sportein"  1876:  1.0S1  M.  M..  woron  auf  solche,  wekke 
Steuer,  tlu»ils  als  Gebuhr  anzusetzen  (f.  Jagdkarten,  Tanzerlau  bniss.  Yenasisfl 

pung  u.  s.  w.)  90,391,  f.  reine  Gebuhren  der  Rest,  neml.  GcricbtssporÄfc  1 

Sp.  in  Ehesachen  18,295,  Notariatssp.  607,000,  VerwaiUp.  14S.000  M.  fx 

dep.  1877/78  3.44  M.  M.  —  Baden.  Ertrag  1876  an  GerichtAsporteln  6*4 

waltungssporteln  422,000,  Geb.  f.  d.  Rechtspoiizeirerwalt.  1.592,000  »  1 

Kosten  der  Gerichte  (auss.  d.  Minist,  selbst)  im  Et  r.  1877  3.35  M.  >L  Ii  9 

borg  wie  in  Baden  daneben  no<  Ii  „Liegen  schafisaccise*'  (Grundbesrtrrf^JiH 
Erbsch.-  u.  S  henlt-Steuer.  —  Weitere  Daten  in  d.  Beilagen  x.  Entwurf  A  m 

Gerichtskostengesetzes  1878.  S.  oben  Note  17  u.  Actenstücke  des  R«-ia**.if| 
1S78,  S.  636  rf. 

*)  Eine  kurze  üebersicht  gab  Rau -Wagner.  Fin.  I,  §.  in  i  &9 

Seubearbeif   fortgefallen    Rau,  Fin.  I  (5.  A),  §.230.  238—246  in  i<M 

wo  nur  Einzelnes  erwähnt  wird,  etwas  eingehender  nur  das  Strai^agcid 

Abschn.  ?.  d.  Regalien  über  Münze,  Post  S.  sonst  bes.  Stein.  Fin  3-  A-fa 

u.  d.  Abschn.  v.  d.  Regalien,  u.  v.  Hock,  Umpfenbach  u.  Pfeiff>r  a  M 

J 
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oder  stehen  mit  diesen  in  näherer  Verbindung,  wie  z.  B. 

?ntgebühren.  Ob  und  welche  Gebühren  sich  an  die  einzelnen 

hen  Einrichtungen  des  Staats  und  der  Gemeinde,  öfters 

ff  übrigen  Selbstverwaltungskörper  knüpfen  sollen,  ist  nach 

blichen  Verhältnissen  dieser  Einrichtungen  zu  beurtheilen, 

hier  nach  dem  früher  Bemerkten  nicht  näher  eingegangen 

277,  285).  Die  folgende  Uebersicht  hat  daher  theilweise 

nr  einen  statistischen  Cbaracter,  ohne  auch  in  dieser 

t  auf  absolute  Vollständigkeit  des  Details  Anspruch  zu 

.  Bei  einigen  geschichtlich  und  noch  gegenwärtig  finanziell 

fren  oder  strittigeren  Einrichtungen  werden  jedoch  auch 

principielle  Erörterungen  angestellt.  Für  das  Genauere 

die  Innere  Verwaltungslehre  und,  was  die  (materiell-)volks- 

taftlichen  Einrichtungen  anlangt,  auf  die  Wirtschaftliche 

»mgslehre  zu  verweisen  (§.  285). 

Gebühren  der  Innern  Verwaltung.1)  Hierhin  ge- 

ifriige  Gebühren  im  Gebiete  der  amtlichen  Statistik.3) 

* Gebühren  des  Gesundheitswesens,  welche  von  den 

«ölten  bei  der  Inanspruchnahme  von  Einrichtungen  und  An- 

ita Staats,  der  Gemeinde  u.  s.  w.  zu  entrichten  sind,  z.  B. 

ifong,  Desinficirung,  Untersuchung  Prostituirter ,  Revision 

otbeken,  Totenbeschau  u.  dgl.  m.  Endlich  Gebühren  für 

ontzung  öffentlicher  Kranken-,  Gebär-,  Irren-, 

sversorgu  n  gsanstalten,  (weltlicher)  Begräbniss- 

t  n.  g.  w.,  daher  oft  im  Communalfinanzwesen.  Das 

il  der  Gebühr  liegt  bei  Abgaben  dieser  Art  regelmässig  vor, 

»folgt  auch  allgemein  —  z.  B.  bei  der  Impfung,  wie  nach 

schs^esetzgebung  in  Deutschland,  —  oder  theilweise  —  bei 

*iesener  Armuth  —  unentgeltliche  Leistung:  also  Ersetzung 

bfihrenprincips  durch  das  Princip  der  reinen  Ausgabe;  öfters 

cht  Statt  und  neben  solchen  Gebühren  kommen  noch  Ge- 

tHr  die  mit  der  Ausübung  der  betreffenden  Leistungen  be- 

>>  h  der  Lehre  von  den  Ausgaben :  Rau-Wagner,  Fin.  I,  §.  78,  Wapner 

*  kleine  Declarationsgebuhr  im  auswärt.  Handel,  so  nach  Ges.  vorn 

»*"2  Art  3  in  Frankreich:  ».droit  de  statistique",  um  die  Kosten  der 
■^uk  zu  decken,  10  cent.  p.  KoUo,  oder  p.  1000  KiL  oder  p.  Stück  Vieh  n.  s.  w., 

'^Ausgang.  —  Jetzt  (1876)  auch  im  Deutschen  Reich  beabsichtigt, 

^rf  io  d.  Sess.  v.  187S  dem  Reichstag  vorgelegt,  mit  Sätzen  von  5  Pf.  für 

•  TiIPt  f*  1000  KU*r"  ?'  10  Pf*  f'  1  StüCk  *rös8eres'  y'  5  Pf*  f-  1  StUck 
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trauten  Personen  in  der  Form  von  Taxen,  deren  Höbe  dä 

waltnng  festsetzt,  vor. 

II.  —  §.  296.  Gebühren  in  der  Verwaltung  des  Ui 

richts-  und  Bildu ngs wesens  (eventuell  einschlicsslid 

öffentlichen  Cultus).4)   Hierhin  gehören:  4 

1)  Die  Schul-  und  Unterrichtsgelder  an  öffesj 

Schulen  jeder  Art  des  Staats,  der  Gemeinde  u.  s.  w.,  um 

die  etwaigen  Einschreibe-  und  Abgangsgebühren  beim  EiEaj 

Austritt  aus  der  Schule.  Das  Schulgeld,  welches  an  öttd 

Anstalten  kaum  je  in  einer  steuerartigen  oder  gewerbsgewi d 

Höhe  vorkommen  wird,  hat  durchaus  die  characteristischq 

male  der  Gebühr.  Es  ist  im  Princip  bei  allen  Sebuiesj 

bei  den  Volksschulen  und  hier  auch  im  System  der  allgq 

Schulpflicht,  gerechtfertigt  und  zu  verlangen  von  allen  Fi 

denen  es  nicht  ausdrücklich,  um  sie  zu  begünstigen,  im  F* 

weisbaren  geringen  Einkommens  erlassen  wird.  Nur  wird 

des  allgemeinen  Interesses,  das  sich  neben  dem  Special 

an  die  Schule  knüpft,  das  Schulgeld  bloss  so  hoch  anzuset* 

dass  es  einen  Beitrag  zu  den  Gesammtkosten  liefert  Oi 

letzteren  sind  die  Bemerkungen  im  1.  Bande  zu  verglei« 

Das  Schulgeld  stuft  sich  passend  nach  den  Gafflfi 

Schulen5)  ab  und  steigt  mit  dem  Rang  nnd  mit  den« 

welchen  die  Schule  für  das  practische  Erwerbsleben  verlola 

bei  dem  Berufsschulwesen  ist  für  die  Dürftigen  Unem^ei 

zu  gewähren,  aber  nur  (im  Unterschied  von  der  Volksschi 

gleichzeitig  nachgewiesenem  Fleisse  des  Besuchers. 

Das  Schulgeld  bildet  jedenfalls  eine  Einnahme  ̂  

oder  desjenigen  Selbstverwaltungskörpers,  welcher  die  M 

Schule  finanziell  trägt.   Auch  wenn,  wie  vielfach  üblich,  i 

4)  Rau-Wagner,  Fin.  I,  §.  50,  Wagner  I,  §.  127,  über  die  A=« 
diesem  Gebiete.  Ohne  Eingehen  auf  die  Einzelheiten  ist  Statist.  Material  bei 

Daher  muss  auf  die  Inn.  Verwaltungslehre  dafür  verwiesen  werden.  Ac«l 

die  Specialwerke  über  Unterrichtswesen  einzelner  Länder,  welche  hau*;! 
finanz.  Seite  mit  behandeln.  Vgl.  z.B.  Beer  u.  Hochegger,  Fortschr. *| 

wes.  in  d.  Culturstaaten  Europas,  1.  B.,  Wien  1S67  (Frankr..  Oesterr.l,  l 

(Russl.,  Belg.);  Wiese,  d.  höhere  Schulwes.  in  Preussen,  I  iBerL  1S64\  M 

009  (Schulgeld),  II  (1869),  12,  627  £,  640  (Schulgeld),  III  (1874),  23  ö  Ü 

8)  Ob  auch  i  n  der  Schule  nach  der  Classe  (z.  B.  höheres  Schulgeld  in  4 

als  in  d.  unteren  Classen  des  Gymnasiums^  wird  nicht  allgemein  zu  bean^l 

In  Deutschland,  wie  es  scheint  erst  neuerdings,  mehr  Tendenz  zu  V 

Sätzen  f.  alle  Classen,  worauf  vielleicht  die  Üeberfüllung  der  unteren  ut=i 

Classen  wegen  der  Erlangung  des  Rechts  zum  Einjährig-Freiwilligcn-Mihf^ 
von  Einfluss.   Beispiele  bei  Gymnasien,  Wiese  I,  611. 
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ecialeiunahnic  der  Schule,  neben  derjenigen  aus  dem 

ermögen,  aus  öffentlicher  Dotation  n.  s.  w.,  behandelt  und 

Ihr  die  Kosten  der  Schule  mit  verausgabt  wird,  sollte  es 

itzlich  als  Einnahme  und  Ausgabe  mit  durch  die  Rechnungen 

Ms  und  der  Gemeinde  laufen,  was  aber  nicht  allgemein  der 

I  ältere,  ehemals  bei  vielen  Behörden,  besonders  bei  den 

en  geltende  Princip,  dass  die  Gebühren  ganz  oder  theil- 

■  - ■ _* xi  den  Beamten  für  ihre  Mühewaltung  statt  oder 

iera  Gehalte  bezogen  werden,  hat  sich  auf  dem  Gebiete  des 

htewesens  länger  und  ausgedehnter  und  vielfach  bis  in  die 

art  erhalten.    Geschichtlich  leicht  erklärlich,  wie  bei  den 

corporativen  Characters  (Universitäten,  Collegiengeld, 

f)  ist  die  Fortdauer  dieses  Verhältnisses  nach  der  Eigen- 

heit des  Schulwesens  auch  wenigstens  nicht  allgemein  und 

(bedingt  principiell  abzulehnen.  Denn  wenngleich,  ähnlich 

tfierichten  und  Verwaltungsbehörden,  der  practische  Grund, 

iiten  eine  genügende  Sustentation  im  Schulgeldbezug  zu 

weh  bei  den  Lehrbeamten  mit  Recht  wegen  Gewährung 

den  Gehalts  immer  mehr  fortfällt,  so  ist  doch  die  speeifische 

sttnng  im  höheren  Grade  als  fast  jede  andere  Leistung 

latsdieners  eine  individuale,  um  so  mehr,  je  höher  die 

und  der  Rang  der  Schule  ist.  Dies  kann  wenigstens  den 

n  Schulgeldbezug  rechtfertigen.  Durchaus  nothwendig  ist  der- 

dereeits  nicht,  zumal  nicht  bei  den  unteren  und  mittleren 

wo  er  auch  immer  mehr  beschränkt  oder  abgeschafft 

bt.  Der  ausschliessliche  Bezug  des  Honorars  Seitens  der 

tätelehrer  hat  noch  mehr  für  sich,  erhält  sich  aber  gegen- 

ffohl  mehr  durch  die  Tradition  als  dass  er  sich,  namentlich 

r  heutigen  Gestaltung,  rationell  genügend  begründen  lässt. 

ü*  thäten  eingreifende  Reformen  des  Staats  noth,  deren 

Darlegung  und  Motivirung  hier  aber  nicht  erfolgen  kann.fi)  — 

igt  wäre  zu  verlangen,  dass  auch  das  vom  Lehrer  persön- 

ft^ene  Schulgeld,  Honorar  u.  s.  w.  als  Einnahme  und  Aus- 

ten die  Rechnungen  des  Staats,  der  Gemeinde  läuft.  Denn 

w  z.  B.  auch  der  Bezug  des  Collegiengelds  des  Universitäts- 

ttf  Grund  einer  öffentlichen  Amtstätigkeit  erfolgt. 

Forderung  wird,  scheint  es,  noch  nirgends  nachgekommen, 

|L<i»rtberd.  Bemerk,  in  Wagner,  Kin.  I,  §.  74,  Note  21,  z.  Th.  gegen 

1  Uhrfreifa.,  Wissenden,  u.  Colleg.geld,  Wien,  lb75. 
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obgleich  sie  eine  ganz  analoge  wie  bei  gerichtlichen  Betma 

deren  Gebühren  (Frankreich)  ist  und  hier 

erfüllt  wird.7) 

Alle  mit  den  Schulen,  besonders  den  Universitäten 

liehen  Anstalten  verbundenen  allgemeinen  Ein-  und 

gebühren  u.  dgl.  m.  lassen  sich  vollends,  wenn  überhaupt, 

als  öffentliche  Einnahme,  höchstens  mit 

Antheil  des  beschäftigten  Unterrichtsbeamten,  rechtfertka 

den  deutschen  Universitäten  bestehen  hier  noch  manche 

lieh  überkommene  Verhältnisse,  welche  bei 

Anstalten  mit  Recht  längst  als  Missstände  beseitigt 

2)  Prüfungtaxen  aller  Art,  besonders  an  Lei 

Vielfach  üblich,  sind  sie  auch  principiell  in  angeme4 

Sätzen  als  Gebühren  gerechtfertigt.    Der  1 

Schulgeld  bestehende  Privatbezug  ist  bei 

in  derselben  Weise  wie  dort  zu  billigen.   Die  Verrecl 

Staatsrechnungen  ist  auch  hier  zai  verlangen,  auch  mehrtach 

Die  Zeugnisse,  Diplome  u.  8.  w.,  welche  auf 

Prüfungen  über  Fähigkeit»-   und  Kenntnissnachweis 

werden,  unterliegen  häufig  noch  neben  der  PrUfongsta» 

gäbe,  z.  B.  in  Form  des  Stempels.   Diese  ist  Gebühr, 

eine  neue  Mühewaltung  einer  Behörde  oder  eines  Beami 

gehört  aber  dann  zugleich  in  die  Kategorie  der 

waltungsgebühren  für  Beglaubigungs-  und  dgL 

Sie  kann  aber  auch  einen  Steuere haracter  annehmen, 

nach  den  besonderen  Verhältnissen  des  einzelnen  FaH* 

scheiden  ist.8) 

3)  Gebühren  (Eintritts-,  Benutzungsgelder)  ffir  d 

und  die  Benutzung  öffentlicher  Kunst-  und  wisse 

Sammlungen,  Museen,  Bibliotheken  u.  s.  w.    Häufig  ist 

unentgeltliche  Besuch  zur  Regel  geworden, 

boten  und  nicht  einmal  immer  zweckmässig  erscheint') 

4)  Wenn  Staat  oder  Gemeinde  als  solche  die  Ki 

ihre  Diener  unterhalten,  sind  die  verschiedenen  „Kirche 

■)  Notizen  über  Bai  er  n  nach  d.  dort.  amtl.  Statist.  ^  agner. 
Note  22. 

*)  In  Prcussen  der  allgem.  Stempel  f.  ajntL  Atteste  von  !S  Sgl 
^  So  hat  ein  ganz  berechtigtes  neues  italien.  Gesetz  Ton  J£7i  1 

trittspreise  in  öffenü.  Sammlungen  u.  s.  w.  (mit  einzelnen  unentgtlti. 

fechtung  ron  Reisenden  erfahren,  aber  nur  die  Neigung  des 

publicum*  für  einen  ihm  zu  ü ute  kommenden  „< 
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Benutzung  kirchlicher  Anstalten  und  Einrichtungen  (Kirchen, 

irchhöfe)  und  für  die  (eventuell  selbst  gebotene)  ßean- 

ng  kirchlicher  Amtshandlungen  (Taufen,  Trauungen,  Be- 

j,  Confirmation,  Beichten,  Abendmahlreichung  u.  s.  w.)  hier 

»r  den  öffentlichen  Gebühren  zu  erwähnen.  Auch  bei  dem 

i  dirccten  Bezug  Seitens  der  einzelnen  kirchlichen  Organe 

,  wie  in  dem  obigen  Fall  des  Schulgelds,  als  öffentlicher 

eitrag  zum  Kirchen wesen  zu  betrachten.  Bei  voller  Selbst- 

eit  der  Kirche  und  finanzieller  Unabhängigkeit  derselben 

it  und  Gemeinde  fallen  jene  Gebühren  unter  einen  anderen 

pnnct.  Sie  werden  zu  frei  geregelten  Einnahmen  des  Ver- 

as. 

-§.297.  Gebühren  der  Volkswirtschaft  liehen 

Itung  i.  e.  S.,  d.  h.  in  der  materiellen  Wirthschaftssphäre. 

|  dieses  geschichtlich  und  gegenwärtig  besonders  wichtige 

t Gebührenwesens  gelten  vornemlich  die  Erörterungen  im 

hnitt  §.  277,  282  ff.,  bes.  §.  283,  284.  In  finanzgeschicht- 

biehung  ist  der  Uebergang  der  zu  Grunde  liegenden  Ein- 

en in  Finanzregalien  und  demnach  der  Gebühren  in 

8  gerade  hier  vorgekommen.  Die  grossen  Kategorieen  der 

Rnauzregalien  und  die  meisten  einzelnen  der  letzteren  ge- 

ierher,  wofür  auf  die  Darlegung  im  1.  Bande  zu  ver- 

st.10) 

beiden  Hauptfragen  allen  Gebührenwesens  (§.  282),  nemlich 

i  ob  der  Staat  oder  ein  Selbstverwaltungskörper,  insbesondere 

?inde,  die  bezüglichen  Thätigkeiten  überhaupt  Ubernehmen 

^itens,  im  Bejahungsfalle,  welches  Finanzpri neip 

mvaltung  zur  Anwendung  kommen  soll,  sind  hier  besonders 

und  strittig.  Die  erste  Frage  specialisirt  sich  dann  noch 

&  die  beiden  Unterfragen,  ob  die  „öffentliche"  Uebernahme 

»liesslic b  (insofern  als  ein  „Regal"  des  geltenden 

oder  in  Concurrenz  neben  den  Privat  wirtschaften  er- 

^H.  Und  in  diesen  beiden  Fällen  ferner:  ob  die  Ver- 

H'  der  öffentlichen  Einrichtung  alsdann  von  dem  betreffenden 

tan  Körper  (Staat,  Gemeinde)  selbst  zu  führen  („eigene 

*  Selbstbetrieb)  oder  einer  Privatwirtschaft  pacht- 

''fer  in  einer  anderen  Rechtsform  zu  übertragen  sei 

f^-^gner,  Pin.  I,  §.  101.  109—11«,    Wagner,  Fin.  I,  §.  141, 
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(„delegirter"  Betrieb).11)  Alle  diese  Fragen  hiiw 

analogen  auf  dem  Gebiet  der  privat  wirtschaftlichen 

des  Finanzwesens  viele  Aehnlichkeit  und  innere  V< 

In  manchen  Fällen,  wenn  das  Finanzprincip  in  der  V 

strittig  ist  und  das  privatwirthschaftliche  oder  gewerbliebe 

oder  thatsächlich  mit  in  Frage  steht,  wie  z.  B.  bei  den  \> 

anstalten ,  kann  die  einzelne  Einrichtung  in  der  Lehre  *<* 

erwerb  so  gut  als  in  der  Gebührenlehre  ihren  Platz 

Folgenden  wird  an  die  frühere  Scheidung  der 

geknüpft.12) 
Die  genauere  sachliche  Erledigung  der 

des  volkswirtschaftlichen  Gebübrenwesens  gehört  in 

4.  Band  des  Lehrbuchs  ( Wirtschaftliche  Verwaltm 

Hier  ist  nur  auf  einige  allgemeine  Seiten  dieiei 

richtungen  aufmerksam  zu  machen,  welche  für  die  fii 

Behandlung  wichtig  sind. 

Sowohl  bei  einzelnen  geschichtlich  unter  den  Cil 

überkommenen  „öffentlichen"  Anstalten  dieser  Aitfi 

Post,  Münze),  als  auch  bei  ganz  modernen  Zweigen  (1 

Eisenbahnen,  —  gewisse  städtische  Anstalten,  Gas-,  Wi 

sind  es  recht  eigentlich  Gründe  der  möglichst  zwecl 

Organisation  der  Volkswirtschaft,  welche  di 

hingen  ausschliesslich  oder  nebenbei  dem  Staate,  der 

übertragen  Hessen.  Einmal  bewährte  sich  das  prr 

System  in  der  Herstellung  der  betreffenden  Leistungea 

oder  fungirte  spontan  gar  nicht;  die  privatwirthscbaftJ 

currenz  war  mangelhaft,  factische  Monopole  drohten 

Rechtsmonopole  waren  nicht  zu  vermeiden  u.  dgl.  m. 

erprobte  sich  gerade  das  durch  den  Staat,  die  Genieind* 

gemeinwirthscbaftliche  System.  Der  erforderliche  grosie 

aufwand  war  dadurch  besser  als  durch  ErwerbsgeseiL*! 

beschaffen,  die  Gewinnchance  fiel  dem  öffentlichen  Körper 

Risico  war  massig.    In  ökonomisch -technischer 

M)  Vgl.  hierüber  die  auch  f.  d.  allgemeinen  Lehren  wichtiges  *» 
Erörterungen  *on  S  a  x ,  Verkehrsmittel  I,  62  ff.,  bes.  77  ff. 

,2)  Bau-Wagner  l  §.  93.  94.  Wagner  I.  §.  135. 

Rau's  Volksw.sch.politik  5.  Aufl.  kann  grade  in  diesen  Ptm<"&* 
abweichenden  Auffassung  und  Behandlung  nur  theüweise  ab  Ersatt 

gentlgt  die  Bchandl.  in  s.  Finanzwiss.,  soweit  diese  sich  mit  diese« 

nicht  mehr.  Gleiches  gilt  v.  R.  ?.  Mohl's  Polizei  wiss  VgL 
Handb.  d.  Verw.lehre  und  H.  Rösler's  Deutsches  V« 
II,  Buch  4. 
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Allgemeine  Verhältnisse. 

die  Gemein wirthschaft  hinter  der  Privatwirtschaft,  zumal 

r  meist  allein  möglichen  Actiengesellschaft,  nicht  zurück. 

die  moderne  Technik  und  die  Grossbetriebs- 

dz  brachten  das  zu  Wege  (Verkehrswesen,  städtische  An- 

.  Die  wirkliche  Beibehaltung  alter  oder  die  Uebertragung 

•rivatwirthschaftlicher  Zweige  der  Production  auf  den  »Staat 

i  Gemeinde  erfolgte  dann  mit  Rücksicht  auf  diese  Verhält- 

j  öffentlichen  Interesse.14) 

loreh  war  aber  auch  das  Ziel  für  die  finanzielle 

Itung  gesteckt:  das  S t e u e r princip  war  im  Allgemeinen 

Regel  ganz,  das  gewerbliche  grösstenteils  ausge- 

ben, jedenfalls  letzteres  nur  soweit,  als  noch  ein  grosses 

der  Einrichtung  zu  verzinsen  und  zu  amortisiren  war,  und 

ocli  meist  nur  etwas  raodificirt,  zugelassen,  wie  bis 

«i  den  Eisenbahnen.10)  Im  Uebrigen  musste  das  Ge- 

iprincip  leitende  Richtschnur  sein:  denn  nur  da- 

tdas  „öffentliche  Interesse"  zu  befriedigen  und  in  der 

Ikeit  der  Wahl  dieses  Verwaltungsprincips  lag  einer 

adsten  Gründe,  die  Einrichtung  überhaupt  zu  einer  „öffent- 

d  machen. 

tezug  auf  die  Normirung  und  Höhe  der  Gebühren 

8  öffentliche  Interesse  weitere,  nach  den  einzelnen  Gattungen 

alten  verschiedene  Anforderungen.  Selbst  der  Uebergang 

tcip  der  reinen  Ausgabe  war  öfters  ins  Auge  zu  fassen, 

wie  weit,  kann  wieder  in  der  Finanzwissenschaft  nicht 

ieden  werden.  Jedenfalls  muss  aber  diese  und  mit  ihr 

Belle  Finanzpraxis  für  das  ganze  grosse  Gebiet  der  volks- 

ittlichen Gebühren  beachten,  dass  die  Verwaltung  nach 

bührenprincip  hier  durch  den  inneren  Grund  der 

ichenUebernahme  der  bezüglichen  Einrichtungen  fest- 

ig and  Abweichungen  von  diesem  Princip  deswegen 

7  ̂le  diese  Pancte  und  für  die  hier  vertretene  Grundanschauung  über  die 

-usatiüü  der  Vottwirthsch.  muss  ich  midi  auf  Dein«  .  r u  n  <i  1  -  n  n  tz"' 

*v  Kip.  .{  u.  4.  Eine  massgebende  Bedeutung  gewinnt  die  Umgestal- 

f  Technik  u.  die  Ausbildung  von  Individual-  zu  Uemeinbediirfnissen  auch 

««riell-wirthschaftlichen  Sphäre.  S.  bes.  Kap.  3,  Abschn.  t>  in  d.  ürund- 

't  g.  15S  eb. 

»a-Wagner,  Fin.  I,  §.  227,  Wagner,  Fin.  I,  §.  242,  Sax,  Verkehrsmittel 

**6)t  welcher  die  Einnahme  ans  den  von  ihm  sogen,  „öffentlichen  Unter- 

r  *eder  als  rein  privatwirthschaftlicho ,  noch  als  (jobuhreneinnahmen  be- 
*wiern  sie  in  die  Mitte  zwischen  .beiden  stellt:  zwar  formell  ein  kleiner 

*  ••  meiner  Behandlung,  sachlich  kaum. 
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mehr  nach  unten  zn  (reine  Ausgabe  )  ab  nack  m 

(gewerbliches  oder  Steuerprincip) 

§.  298.    System   der  volkswirthscbaftlic 

btthren.    Unter  Ausschluss  der  bereits  im  1.  Bande  bes 

erwerb  behandelten  und  eventuell  auch  mit  unter  die  Gebe!: 

zu  stellenden  Einrichtungen  (daher  besonders  der 

lässt  sich  für  die  Culturvölker  unserer  Geschicbtsefwa 

folgende  Uebersicht  der  wichtigeren  einzelnen  voikäwirthsc 

Gebührenanstalten  des  Staats  und  der  Seibtfrerw 

besonders  der  Gemeinde,  geben.   In  diese  U 

einige  oben  schon  bei  den  Rechts-  und 

nannte  Zweige   mit  aufgenommen,    weil  dieselben  nui 

ökonomischen  Wirkungen  zugleich  in  die  zweite  Gebib 

gehören  (§.  290).    Vollständigkeit  im  Detail  würde  hier 

führen  und  ist  auch  für  die  Zwecke  der 

geboten.    Nur  bei  einigen  Zweigen  können  hier 

grösserer  finanzieller  Bedeutung  weitere  Erörterungen  p 

Art  eingefügt  werden.    Im  Lebrigen  ist  auch  für  die  F 

Normirungder  Gebühren  ebenso  wie  für  diejenige  der 

durch  den  öffentlichen  Körper  auf  die  Wirthschaftliche 

lehre  zu  verweisen. 

Die  volkswirtschaftlichen  Gebühren  t heilen  tkk 

Haupte  lassen,  die  erste  wieder  in  zwei  grös 

c lassen,  nemlich: 

A)  Gebühren  für  die  private  Benutz ung  fei 

Einrichtungen  und  Anstalten, 

1)  solcher,  welche  aussen  Hess  lieh  (als  „Regal** 

Rechts)  dem  Staate,  einem  Selbstverwaltungskörper 

diesen  delegirten  Privatwirtschaft  zustehen; 

2)  solcher,  welche  neben  den  gleichen  Ein  rieht aii^ec  S 

stalten  des  privatwirthschaftlichen  Systems  existireo,  *m 

thatsächlich  das  Gebiet  beherrschend  (§.  299  —  3Ui.J 

B)  Gebühren  für  die  Mitwirkung  des  Staats  c**s 

Selbstverwaltungskörpers  in  den  wirtschaftlichen  Angeles« 

von  Privaten,  besonders  in  den  Verhältnissen  ihres 

schaftlichen  Productionsbetriebs  (§.  315  u.  316). 

Die  erste  Kategorie  dieser  Gebühren  kann  nach 

Gebiete,  auf  welchem  sie  vornemlich  vorkommt,  als  Gebi^ 

Verkehrswesens  (i.  w.  S.),  die  zweite  als  Gebühren  «1 

Volks  wirthsc  ha  fts-Pf  lege  bezeichnet 
s 
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ame  genau  nur  für  das  Gros  dieser  Gebühren  und  wird 

ir  danach  (a  potiori)  und  mit  Rücksicht  auf  die  Kürze 

drucks  gewählt.  Das  Gebiet  der  bezüglichen  Einrichtungen 

1  sich  aus  technischen  und  socialpolitischen  Gründen  gerade 

]gs  immer  mehr,  besonders  in  der  Gemeinde  (§.  314).  Der 

Same  ist  im  Anschluss  an  die  gebräuchliche,  übrigens  auch 

irchaus  correcte  Terminologie  gewählt  worden  (§.  315). 

ii'H.  A.  Gebühren  des  Verkehrswesens, 

den  hierhergehörigen  ausschliesslich  vor  behaltenen 

engen  und  Anstalten  (Regalien  des  Rechts)  zählten  nach 

Itenden  Recht  der  früheren  Zeit  unserer  Culturvölker  alle 

Fioanzregaiien,  soweit  diese  nach  dem  Gebühren- 

Dicht  wie  freilich  meistens,  nach  dem  Besteuerungsprincip 

I  wurden.  In  der  Gegenwart  giebt  es  eine  Reihe  von 

»Egen,  welche  sich  der  Staat  aus  ökonomisch-tech- 

üGrtinden  im  öffentlichen  Interesse  ausschliess- 

lich alten  hat  und  weiche  er  gewöhnlich  auch  selbst 

<—  also  Verbindung  von  „öffentlichem"  Eigen- 

^„öffentlichem"  Selbstbetrieb.  In  der  Gemeinde 

den  anderen  Selbstverwaltungskörpern  ist  ein  Rechts- 

Qsschliesslichen  Vorbehalts  gewisser  wirtschaftlicher 

fegen  bis  jetzt  nur  ausnahmsweise  durchgedrungen,  aber 

tsäch liehe  Entwicklung  führt  auf  einzelnen  Gebieten 

tisch  ganz  oder  fast  ganz  ausschliesslichen  Communal- 

l") 

Einzelnen  ist  zu  nennen: 

hl  Mtinzwesen.17) 

leitende  Gesichtspunct  für  die  folgende  DarsteUung  ist,  dieselbe  so  viel 

aaf  die  rein  finanzielle  Seite  der  besprochenen  Gebührenzweigo  zu 
vlhrend  alles  Andre  auf  den  3.  u.  4.  B.  verschoben  wird.  Bei  dem 

Uiu-enhang  aller  Seiten  der  Sache  lässt  sich  dies  freüich  nicht  absolut 

bfuhren.  Auch  aus  der  Specialliteratur  u.  Gesetzgebung,  wie  aus 

ichte  werden  hier  jetzt  nur  einzelne  Angaben  gemacht. 

I  Kan,  Fin.  I  (5.  A.\  5.  Hauptstück  der  „Einkünfte  aus  Hoheitsrechten1'. 

A  %  196—200,  wo  gleichfalls  nur  untersucht  wird,  „in  wiefern  das  Münz- 

:a«  Quelle  von  Staatseinkünften  benutzt  werden  könne*'.  Dann  Rau,  Volks- 
foiit.  5.  A.  I,  §.  232—240  (Liter,  bis  Anf.  d.  COer  Jahre  daselbst  §.  232 

r  Srhlagschatz  daselbst,  §.  241.  —  Stein.  Fin.  H.  A.  S.  257  ff.,  Handb. 

'  A.  S.  437  tf.  H.  Kösler,  Verbrecht  II,  325  ff.  Pfeiffer,  Staatseinn. 
^unonopol".  -  Mein  Art.  Münzwesen  in  Bluntschli's  Staatsw.b.  VII.  — 

fea  über  Prägekosten  u.  s.  w.  in  Sfitbecr's  zahlreichen  edclmetail- 
z.  B.  in  d.  Beitr.  u.  Mater,  z.  Geld-  u.  Bankfragen,  Hamb.  1S55,  in 

Wims-  u.  Gewicbtsbüchern  v.  Noback,  Nelkenbrecher.  Bes.  interess. 
k  die  Kosten  einer  grossen  Münzreform  sowie  über  die  Gewinne  dabei 

Berichten  über  die  deutsche  Münzreform  in  d.  Beilagen  z.  d.  Reichs- 
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Es  besteht  seit  Alters  und  auch  jetzt  noch  mit  Becto  i 

massig  in  allen  Caltnrstaaten  als  Staats  an  stalt  und  m 

Regal  (MttDzregal).  Der  Staat  hat  danach  ausschlief 

das  Recht,  Münzen  zu  prägen.  Die  früher  vielfach  vorgf 

und  zu  grossen  Missbräuchen  führende  Verleihung 

Übung  dieses  Regals  an  Dritte  ist  jetzt  allgemein 

wnhii  Ii  eh  hat  der  Staat  auch  den  Fabrikationsproei 

Münzen  ausschliesslich  in  die  Hand  genommen.18)  j 
Die  Einnahme  aus  dem  Münzwesen  oder  aus  den 

Schlagschatz,  d.  h.  „dem  Unterschied,  um  ,welcheL  < 

einer  gewissen  Münzmenge  enthaltene  Metall  wohlfeiler  ( 

wird"  (Rau),  ist  bei  den  jetzt  allgemein  befolgten  nndi 

Mttnzgesetzen  (Mtinzordnungen)  festgestellten  rationellen  Gm 

der  MUnzpolitik  eine  sehr  beschränkte,  auf  deren  Höhe  <ki 

nur  in  geringem  Maasse  selbst  einzuwirken  vermag.  Es  f«i| 

aus  drei  leitenden  Grundsätzen  der  Mtinzpolitik:  i 

Erstens,  dass  der  Staat  möglichst  vollwichtige! 

prägt,  insbesondere  die  unbedingt  als  Währung  oderg 

Zahlmittel  geltenden  Münzen  vollwichtig  prägt,19)  soweit 

technisch  möglich  ist,  also  abgesehen  von  dem  sogen, 

oder  der  gesetzlich  vorbehaltenen  Fehlergrenze,  welck 

das  Product  des  Zufalls  sein,  d.  h.  nicht  absick 

Gunsten  des  Staats  herbeigeführt  werden  darf,  s 

Masse  der  Fälle  (wegen  der  kleinen  Abweichungen 

und  unten)  einigermaassen  ausgleicht;20) 

tagsverhandl.    Näheres  über  uns.  Mtinzreform  innss  auf  d.  Abschnitt  r. 

im  3.  Bande  verschoben  werden.    Die  deutschen  Haupt  gesetzt 

Zeit  sind:  Wiener  Münzvertr.  vom  24.  Jan.  1857,  danach  preuss. 

4.  Mai  1857;  Reichsgesetze  v.  4.  Dec.  1871  u,  9.  Juli  1873.  Dazi 

v.,Sötbeer,  Erl.  1874/76:  u.  d.  T.  „Deutsche  Münzverfass."  (aus  J. 

D.  Reichs",  herausgeg.  v.  Bezold). 

1H)  Das  Gegentheü  verbot  der  Wiener  Münzvertr.  der  deutschen  Sa 

Art.  IV  N.  1.   In  Frankreich  anders.   S.  Rau,  Fin.  I,  §.  202,  bes.  % 

1B)  Daher  vollwichtige  Münzstücke  möglichst  weit  herab,  sogen, 

möglichst  wenig  weit  hinauf:  ein  Grundsatz  bei  allen  MetallwährungeD,  dö 

bei  den  einzelnen  Währungen  durchgeführt.  Nach  dem  Wiener  Mühit* 

voUwichtifres  Silberstück  (..Courant")  1/6  Thlr.  u.  V*  Fl.  öst.,  grösstes  S; 

münzstück  gleich  7«  des  kleinsten  Courantstücks,  Vi«  Thlr.  u.  '/u  FL  fl* 

neuen  deutschen  Münzgesetzgeb.  noch  goldene  5  M.-Stttcke,  aber  auch  Bfl 

Stücke  als  Scheidemünze  (zu  hoch !),  Silberscheidemünze  bis  herab  auf 1  j 
Nickelstück  10,  grösstes  Kupferstück  2  Pf.  So  wird  die  Summe  der 

geprägten  Scheidemünze  im  Ganzen  relativ  gering. 

20)  Beispiele.  Wien.  Münzvertr.  Art.  10  Remed.  im  Feingel»»!' 

;{  Tausendstel,  im  Gewicht  bei  Thlr.  4,  Doppelthirn.  3  Nach  des 

Münzgesetzen  v.  1871  u.  1873  bei  den  Goldmünzen  Remeditun  höchstens - 
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eitens:  dass  die  unterhaltige  sogen.  Scheidemünze, 

gesetzlich  zu  einem  geringeren  als  dem  Münzfuss  ent- 

iden  Feingebalt  geprägt  wird,  daher  dem  Staate  einen  Ge- 

Betrage  dieser  Differenz  giebt,  nur  in  festbegrenz ter 

er,  d.  h.  dem  Verkehrsbedürfniss  möglichst  genau  ent- 

der  Menge  ausgegeben  wird21)  und  dass  die  Unterwerthig- 

Scheidemtinze  einen  massigen  Betrag  nicht  Ubersteigen 

bei  ausserdem  die  grösseren  Prägekosten  der  Scheidemünze 

ibten  Gewinn  noch  einschränken ;  ") 

ttens:  dass  die  Prägung  für  Rechnung  Privater 

esse  der  Volkswirthschaft  und  des  Geldumlaufs  erfolgt, 

enu  sie  stattfinden  soll,  nur  sehr  mässige  Mtinzge- 

erträgt,  und  um  sie  zu  begünstigen  selbst  noch  geringerer 

i,  als  sich  rechtfertigen  und  durchführen  Hessen,  zu  Theii 

mitunter  ganz  oder  so  gut  wie  ganz  unentgeltlich  ge- 

Der  Betrag  der  wirklichen  Prägekosten  wird  daher 

tMänzgebühren  wenig  oder  gar  nicht  überschritten. 

P  **°/oo'  *m  Gericht,  i04^  in  Feingehalt,  bei  d.  Silbermünzen  im  Fein- 

te 3,  im  Gewicht  (excl.  d.  20  Pf.-Stücke)  bis  lO00/^.  Auch  bei  den 
a  mass  in  d.  Masse  Normalgew.  u.  Normalgchalt  innegehalten  werden  (Ges. 
n 

*.  Munzvertr.  Sep.-Art.  bestimmt  f.  d.  Länder  der  Thir.-  u.  d.  öst.  FL- 

ciademunze  höchstens  6/e  Thlr-  °d-  l1/*  FL  p.  Kopf  z.  Prägung.  Deutsches 
roa  1S73  Art.  4  und  5  im  Maximuni  an  Silberscheidemtinze  neben  der 

!»  M.  p.  Kopf  der  Rcichsbevölkerunic  (Anf.  1878  mit  424  Mill.  M.  fast 

•f  ai  viel  5  M. -Stücke  dabei,  neml.  71.7  M.  IL),  21/«  M.  dsgl.  an  Nickel- 
i.üze,  was  zu  viel  veranschlagt  gewesen  zu  sein  scheint.    Denn  nachdem 

"5  16  M.  Nickel-  u.  f.  9.60  M.  Kupfermnnze  geprägt  gewesen,  zus.  fUr 

L  oder  wenig  über  1  M.  p.  Kopf,  sind  diese  Prägungen  vorläufig  ein- 

uiäQ  den  Bedarf  für  gedeckt  hält.  lu  den  Ländern  des  latcin.  Miinz- 

Koö  p.  Kopf  ö  Fr.  SUberscheidemunze  (2  Fr.  bis  '/s  Fr.  —  die  sübernen 
i  üöch  vollwichtig).  Da  diese  Scheidemünze  nur  in  begrenztem  Betrage 

«Mmittel  id.  i.  „Währung")  ist,  (in  England  bis  40  ShM  Frankreich  u.  s.  w. 
I1  Qbchi.  bis  20  M.,  Kupfer  u.  Nickel  bis  1  M.)  u.  da  der  Staat  sie  auf 

r-**n  vollwichtiges  üeld  einlösen  muss  (Wiener  MUnzvertr.  Art.  15  sub  c, 
v.  1873  Art.  9,  latein.  MUnzvertr.  Art.  8),  so  sind  weitere  Cautelen 

*fc>*abet  damit  aber  auch  weitere  Schranken  des  Gewinns  aus  der  Prägung 

njue  gegeben. 

Wiener  Mftnzvertr.  erlaubte  bei  Silberscheidemuuzc  höchstens  eine  Er- 

&  Münzfusscs  um  15°/„  (d.  h.  34V,  Thlr.  statt  30  Thlr.»,  bei  Kupfer 
la  112  Thlr.  p.  Centner  (Werth  c.  40  Thlr.);  das  deutsche  Gesetz  von 

£uat  eine  Ausprägung  der  Silbermunze  (auf  Grund  des  Werthverhältnisses 

j  Silber  wie  1  :  15.5  verglichen  ;  statt  zu  bloss  90  M.  zu  100  M.  p.  Pfund 

ob  Muiugübuhrt' n  arhoben  werden  sollen,  ist  erst  Lfl  «1.  VoIIbw«- 

0  erledigen.  Im  Deutschen  Munzgesetz  v.  1871  war  eine  Prägung  auf 

*n?»ter  nicht  vorgesehen,  in  d.  v.  1873  Art.  12  ist  dagegen  Privatpersonen 
anheilt,  auf  den  Münzstätten,  welche  sich  zur  Prägung  auf  Reirhsrechoung 

tt.  20  M.-Stucke  f.  ihre  Rechnung  sich  prägen  zu  lassen,  soweit  diese 

1  U'ht  für  das  Reich  beschäftigt  sind ,  —  gegen  eine  vom  Reiche  festzu- 

l*t.Fuuonru»eo>ehmft.   IL  5 



66  3.  B.  I.  K.  3.  A.  Syst  d.  volkswirthsch.  Gebühren.  § 

Während  diese  Verhältnisse  schon  die  Ro 

Verwaltung  sehr  beschränken,  wird  der  Reinertrag 

andere  Umstände  herabgedrückt.  In  technischer Hinsirrrj 

die  Münzen  immer  besser,  sorgfältiger  nnd  mit  gerügt* 

Remedinm  geprägt  werden.  Auch  Ersteres  ist  ohne  K< 

meist  nicht  zu  erreichen.    In  Consequenz  richtiger 

Grundsätze  muss  ferner  die  Münze  nicht  nur  möglichst  rifi 

gegeben,  sondern  auch  so  im  Umlauf  erhalten  werdet 

hat  der  Staat  bezügliche  Controlen  auszuüben  und,  mii  fi( 

wohnlich  auf  seine  Rechnung,  die  über  ein  geringe« 

abgenutzten  Münzen  wieder  einzuziehen, 

neue  Kosten  macht.*4)  Auf  die  Dauer  kann  so  der 

stellende  Gebühr  v.  höchstens  7  M.  p.  Pf.  f.  G.  tfast  »/,•/.!  Zu  toi!; 
zwischen  dieser  Gebühr  u.  der  Vergütung,  welche  die  Münzanstalt  t  i 

in  Anspruch  nimmt,  fliesst  in  d.  Reichscasse.    Darüber  eine  \  erorttsä 

Kanzlers  v.  8.  Juni  1875,  wonach  für  2  Proben  3  M.  zu  zahlen  m&1  i 

Bankgesetz  v.  1875  Art.  14  die  Reichsbank  verpflichtet,  für  Barrrcr^ 

Noten  zu  geben,  so  ist  thatsächlich  die  Differenz  dieser  Zahl  voa 

Zahl,  welche  nach  dem  Münzgesetz  aus  1  Pf.  f.  G.  zu  prägen  ist.  4* 

betrag  für  Private:  also  3  M.  p.  Pf.  f.  G.  oder  c  2.1 5°°  w.    Für  «1k  " 
Privaten  überhaupt  Prägekosten  zu  erheben  (jetzt  bei  uns  tatsächlich 

der  Reichsbank),  ist  auch  mit  zu  beachten,  ob  der  Staat  oder  die  Pn» 

an  den  abgenutzten  Münzen  tragen.  In  Deutschland  thut  dies  das 

Alles  Sötbeer,  Deutsche  Münzrerfass.  S.  89  ff„  432  ff.  —  Das  EU 

einem  die  früheren  Bestimmungen  etwas  abändernden  Beschlus*  dtf 

22.  Mai  1875  den  prägenden  Münzstätten  der  Einzelstaaten  für  ! 

Stücken  2.75  M.  (früher  4),  in  10  M.-Stücken  4.75  M.  < früher  6).  Ü 

ti.75  M.;  dann  für  Silber  ?om  Nennwerth  in  5  M.-Stücken  a4°„.  u- 

in  1  M.-St.  l»/4%,  in  Vt  M.-St.  2Vv  in  %  M.-St.  4° v    Für  Virte. 

3%,  in  5  Pf.-St.  6ö/0  v.  Nenn werth,  f.  Kupfer  in  2  Pf.-St   15  ■  ü  I 
Dsgl.  Sötbeer,  eb.  S.  431.  —  In  Grossbritannien  besteht  monad 

gebühr  f.  Private,  aber  diese  tragen  den  kleinen  Zinsverlust  wahr** 

Fac tisch  stellt  sich  auch  hier  der  Prägesatz  für  sie  auf  die  Itf 

„Münzpreis*4  und  „Bankpreis" :  die  Bank  von  England  muss  f.  die  latr 

("/„  fein)  3  Pf.  17  Sh.  9  P.  in  Noten  (also  in  Münze)  geben,  wttr-: 

austält  daraus  8  Pf.  17  Sh.  10%  P.  prägt.  In  Frankreich  ist  di-  ' 
Gold  f.  Private  6  Ft.  70  c.  p.  Kil.gr.  f/M  f.  Goldes,  woraus  31  ml  Fr 

also  c.  2.16°%0;  für  Silber  "4%.    Gegen  die  unentg« 
war  Rau,  Fin.  I,  $.  197. 

**)  Wiener  Mttnzvertr.  Art  13,  20,  15  (f.  alle  Sorten  Münz*  R<": 
§.  9 :  f.  Goldmünzen,  unter  Feststellung  eines  Maximalverlust» :  d.  L 

mehr  als  5  °°/^  vom  gesetzl.  Normalgewicht  verloren  haben  .  »ad  fi*  »*] 
rechnung  einzuziehen.    Diese  Abnutzungsverluste  dem  znWM&m  k 

der  Münze  zuzuwälzen,  bei  dem  sie  als  unter  das  sogen.  PassjrgerKk! 

Verlust)  gesunken  bei  der  Controle  vorgefunden  werden,  wie  in  <rree*>*^ 
scheint  unbillig.    Da  die  neuere  rationelle  Münzgesetzgebung  aofdraHür*  [ 

setzung  des  Nennwerths  behufs  der  Einziehung,  daher  bes.  bei  Sch<:*l«x  ̂  

(Art.  13,  15  d.  W  ien.  Münzvertr.),  so  ist  auch  der  früher  oft 

solchen  und  ähnlichen  Operationen  (Verrufung,  Dcvalradoni 

solche  Massregeln  und  über  geheime  MünzverschJechterungwi .  wä  ̂  

französ.  u.  deutschen  Munzgeschichte  Rau,  Fin.  I.  §.  199.  200 

kaum  mehr  einer  Widerlegung.    Im  Uebrigen  gehört  die  Sa^bt»  B#är  »| 
Wirtschaftspolitik. 
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Münzwesen 07 

rinns  an  der  Prägung  der  Scheidemünze  fast  verschwinden, 

I  ein  Deficit  eintreten:  d.  h.  das  Mtinzwesen  wird  aus  einer 

neqnelle  eine  einer  wichtigen  Staatsaufgabe  dienende,  den 

nanziell  belastende  Einrichtung.  Das  Princip  der 

Ausgabe  kommt  zur  Geltung:  eine  Entwicklung,  zu 

das  Münzwesen  der  modernen  Staaten  hinneigt.86) 

i  Kai,  Fin.  I,  §.  201,  Note  c,  wo  ältere  Statist.  Daten  aus  den  50er  Jahren; 

,  Mehrausgabe  oder  nur  kleiner  Gewinn.   Je  nach  dem  Umfang  der  neuen 

i?r  Yertheilung  derselben  auf  vollwichtige  und  Scheidemünze,  den  Ope- 

J  Einziehung  alter  Münzen  u.  s.  w.  schwanken  die  Roh-  und  Reinerträge 

fl  iMficite  der  Münzverwaitung  jährlich,  in  neuerer  Zeit  oft  recht  bedeutend, 

•ohied  besteht  auch  zwischen  Ländern  der  Gold-  und  der  Silber- 

Iq  letzteren  giebt  es  nur  kleine  Beträge  Scheidemünze;  in  ersteren,  weil  die 

ulaunzen  unter  der  Goldmünze  aus  Silber  u.  s.  w.  minderhaltig  geprägt 
m  betrachtlicher  Theil  des  Geldumlaufs  Scheidemünze,  also  mit  Gewinn 

Dies  ist  auch  finanziell  wichtig  für  die  seit  1872  in  Durchführung  be- 

rfc  onrollendete  deutsche  Münzreform.    Die  424  Mül.  M.  neuer  deutscher 

i  -rtthilten  nach  dem  jetzigen  Scheidemünzfuss  nur  4.24  Mül.  Pfund  Silber, 
weh  dem  früheren  Münzfuss  4.71  Mill.  Pfund,  also  470,000  Pfund  f.  S. 

Letzterer  Betrag  ist  also  (abzüglich  der  Prägekosten)  bei  der  Um- 

!en  in  die  neue  Silbermünze  gewonnen,  oder,  das  Pf.  jetzt  zu  SO  M. 

ein  Retrag  von  37.6  Mill.  M.  Gold,  um  welchen  sich  die  Verluste  aus 

tse  des  alten ,  nach  seinem  Nennwerth  eingezogenen  Gelds  und  aus  dem 

'  r<$en  Gold  stark  gesunkenen  Silbers  vermindern.  Freilich  kein  definitiver 

il  die  minderwerthige  Silbennunze  eventuell  nach  dem  Nennwerth  wieder 

>!kändigere  öebersicht  u.  Beurtheilung  der  Gewinne  u.  Kosten  der 

■  Münzreform  bleibt  auch  aus  dem  Grunde  passender  für  den  S.Band 

ks  (Verkehrswesen)  vorbehalten,  weil  bis  zu  dessen  Erscheinen  auch  die 

ärmlich  abgeschlossen  sein  wird.  Die  Daten  f.  eine  solche  Berechnung 

i  amtlichen  „Denkschriften  über  d.  Ausführung  der  Münzgesetzgebung" 
üssacten  (jetzt  N.  6  in  d.  Actenstücken  f.  1878,  N.  15,  S.  304  fll).  Die 

A  in  Hirtb's  Annalen.    Die  Goldbeschaffung  ist  in  d.  ersten  Jahren  bei 
^hselcureen  —  unter  dem  Einfluss  der  französ.  Contribution  —  wohl- 

■n.  In  neuerer  Zeit  hat  die  immer  rascher  vor  sich  gehende  Einziehung 

>rmüoze  wegen  deren  Abnutzung,  dann  der  Verkauf  des  Silbers  wegen 

1  **74  erfolgten  starken  Sinkens  des  Silbers  gegen  Gold  bedeutende  Kosten 

'  mdessen  bisher  durch  die  anderweiten  Gewinne,  bes.  aus  der  Prägung 

-'•'i  sonstigen  Scheidemünze  noch  mehr  als  wett  gemacht  sind.    Für  den 

•Htioo  stehen  noch  grössere  Ausgaben  bevor,  wenn  das  Silber  nicht  im 
W  gegen  Gold  stärker  steigen  und  der  Betrag  der  verloren  gegangenen, 

athr  mit  Verlust  einzuziehenden  V,  u.  %  Thlr.-Stücke  nicht  doch  noch 

*jlite,  als  jetzt  angenommen  wird.  Beides  trotz  der  americ.  „Silberbill'4 
ibftcheinlich. 

v  6.  Denkschrift  stellt  sich  vorläufig  folgendes  Ergebniss  der  Neu- 

I  für  die  ganze  Periode  der  Mttnzreform  (Dec.  1871)  bis  31.  März  1877 
lüJ.  M.i : 

'jffiOazen  . 
krmunzen 

Werthbetrag 

(Nennwerth) 

1264.122 

408.829 

35.160 
9.59Ü 

1717.707 

Anschaffen  gs 

werth 

1256.015 

369.005 

15.277 

5.490 

1045.787 

Demnach 

Brutto* 
münzgewinn. 

8.107 
39.825 

19.883 

4.105 

71.920 
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68  3.  B.  1.  K.  3.  A.  Syst.  d.  Tolkswirthsch.  Gebohren.  §.  2W.  W 

1 

Die  beim  MUnzwesen  vorkommenden  Einnahmen  aud  i:  ; 

wissenschaftlicher  Hinsicht  verschiedenen  Characters: 

a)  bei  der  Prägung  auf  Staatsrechnung  ist  der 

wesentlich  eine  privatwirthschaftlicbe  Einnahme,  so 

a)  wenn  der  Staat  das  rohe  Metall  (oder  die  fremden 

auf  dem  Markt  oder  durch  Lieferungsverträge  mit  Berg-  in: 

werken,  Edelmetallhändlern  etwas  billiger  kauft,  als  e; 

dem  Münzfuss  der  vollwichtigen  Münzen  prägt  und 

Bei  den  Goldmünzen  e  x  c  1.  Prägung  auf  Privatrechnung.  Der  Bnr  * 

hier  mit  dem  Nenn  Werth  berechnet,  deckt  sich  also  nur  bei  Gold  mn  äsl 

werth.  Bei  Silber  ist  er  in  Gold  umgerechnet  um  über  20  %  kleutf.  rd 

c.  10%  leichter  geprägt  wird  u.  gegen  Gold  jetzt  10%  u.  mehr  beia  V atf 
die  Norm  von  1  :  15.5)  verliert  Noch  grosser  ist  natürlich  die  Difer» 

und  Kupfer.  Von  dem  Gewinn  gehen  dann  die  Prägekosten  ab.  weir*-  * 
den  Münzstätten  der  Einzelstaaten  vergütet. 

Die  Einziehungen.  Affinirungen  und  Einschmelzan?? i H 

ülteren  Landes s il be  r münzen  lieferten  bis  Ende  1877  folgendes  Erp* 

arbeitung  verwandt  543.636  Mül.  M.  oder  zu  90  M.  p.  Pfund  f.  S.  gereck 

Pf.  f.  S.,  mit  einem  Schmelzergebniss  von  bloss  5.824  MilL  Pf.  f  S. 

an  f.  S.  218,486  Pfund  (~  6.55  MU1.  Thlr.  Silbergeld  des  früher« 

gegen  wurde  eine  Vergütung  für  das  in  den  alteren  SUbermunzen  eati*aftß 

der  Affinirung  gewonnene  Gold  im  Betr.  von  1,674,238  M.  erzielt.  » 

sich  nach  Abzug  von  Aftinir-  u.  Schmelzkosten  auf  1,215,165  M  rwiis 

Die  Rechnung  der  Reichsmünzverwalt.  f.  die  Zeit  v.  1.  Jan.  1876- 

erpiebt  einen  Bruttomünzgewinn   fast  gauz  f.  Scheidemünze  von  29.311 

eine  Gesammteinnahme     v  i.  den  rechnungsmussig  mit  einzustellenden 

r.  27.9  MiU.  M.  aus  1875)  von  30.5  Mül.  M.  (wovon  u.  A.  11,343  Miaj 

an  den  Präggebühren  für  das  auf  Privatrechnung  geprägte  GoIJl 

ausgäbe  belief  sich  auf  32.88  Mül.  M.  (wovon  5.18  MilL  M. 

an  d.  Münzstätten  der  Einzebtaaten,  dann  26.14  MiU.  M.  Verlust  ans  Aaci 

17.21  MiU.  M.]  u.  bos.  aus  Mindererlös  beim  Verkauf  v.  1,861.561*  PI  i  -j 
barren  aus  Silbermünzen  im  Nennwerth  v.  174.75  MilL  Mj.  Daher  ia  4^** 

bereits  ein  Deficit  von  2.38  MiU.  M.  Der  Munzüberschus»  aus  dea  fhh'Sft^ 

der  im  J.  1875  noch  um  13.4  MiU.  M.  gestiegen  war,  ist  um  diese» 

und  beträgt  noch  25.51  MiU.  M.    Da  die  Sübcr-,  Nickel-  und  Ku*^ 

Wesentl.  beendet  ist,  ist  für  1877/78  u.  ff.  ein  immer  grösseres  De*-  * 

m Unzverwaltung  aus  dem  Verkauf  u.  s.  w.  des  alten  Silbers  zu  erwarb*. 

Ende  1877  nach  dem  Nennwerthe  eingezogene  Silbergeld  steilt  sich  kr^ 

preis  p.  Pf.  f.  Silber  auf  93.37625052  M.  (über  90  M.  wegen  der  Abotfft^  » 
kosten  und  der  Minderhaltigkeit  der  alten  Scheidemünze  u.  s.  w 

dahin  verkaufte  SUber  der  Erlös  p.  Pf.  f.  S.  auf  80.91  M.    Auf  3.1-4*  * 
kauftes  SUber  ist  ein  Verlust  vou  63.51  Mül.  M.  erlitten,  wovon  auf  ir  £ 

bez.  nicht  vollwerthige  Prägung  17.23,  auf  d.  Entwerth.  des  Silben  4S-«:  ■ 

rechnen  ist.    Schätzt  man,  das*  noch  für  100—150  MilL  Thlr.  ihmr  s 

oder  f.  3%— 5  Mül.  Pf.  t  S.  einzuziehen  u.  zu  verkaufen  sein  wonie. 

bei  einem  Abnutzungs-  und  Verkaufsvcrlust  von  12—15  Mark  GoM  f> 

Verlast  von  40-  50,  resp.  von  60—75  MiU.  M.  u.  ein  Endverlast  ier 

reform  von  c  25—50  Mül.  M.    Nicht  unbedcatend  ist  seit  der  Mj-arrrf.' 

ertrag  der  Münzverwalt.  d.  Einzelstaaten,  z.  B.  Anschl.  f.  1S77  7«»  n 
1.087  Mül.  M.  Einn.  498,000  M. 

**)  Aeltere  Daten  bei  Rau,  Fin.  I,  §.  198  Note  b.    Nach  de« 

p reu ss.  Münze  für  1871  z.  B.  Beschaffung  des  Münzsübers  duret 

29  Thlr.  25%  Sgr.  u.  29  Thlr.  23  Sgr.  f.  d.  Pf.  f  S.    Jetzt  b«  * 

hangt  der  Gewinn  der  Münze  wesenü.  vom  Stande  der  Wechsekarv  i 
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der  Crewinn  aus  minder  haltigen,  aber  zu  einem  den 

?rth  übersteigenden  Nennwerth  ausgegebenen  und  um- 

n  Scheidemünzen  ist  weder  Gebühr  noch  eigentliche 

Niemand  bezahlt  diesen  Gewinn  aus  seinem  Einkommen. 

)  zur  privatwirthscbaftlichen  Einnahrae  gerechnet  werden, 

wesentlich  aus  dem  unverzinslichen  Credite  herrührt, 

grewissermassen  dem  ausgebenden  Staate  vom  gesammten 

in  der  Annahme  der  Scheidemünze  zum  vollen  Nennwerth 

wird. 

)er  Gewinn,  welcher  bei  der  mehrfach  vorgekommenen 

«ablieferung  von  Gold  und  Silber  aus  Privatwerken 

n  billigeren  Preise  an  den  Staat  gemacht  wird,  hat  die 

ner  Bergwerk  Steuer  besonderer  Art.87) 

>ur  die  Abgabe,  welche  der  Private  dem  Staat  für  die 

des  überreichten  Metalls  als  „Prägekosten"  („Münz- 

„Prägegeld",  „Mtinzgebtihr",  „Schlagschatz")  u.  s.  w.  zahlt, 

Satnr  der  Gebühr.  Diese  gehört  in  einer  Hinsicht  zu  den 

ieglaubigungsgebtihren  (§.  290,  315). 

00.  —  2.  Das  Banknotenwesen, 

die  Banknotenausgabe',  wie  mehrfach,  ausdrücklich  durch 

dem  Staate  ausschliesslich  vorbehalten  ist,  besteht  ein 

;al.  Dasselbe  kann  vom  Staate  selbst  mittelst  einer  eigent- 

einen)  Staatsbank  ausgeübt  oder  zur  Ausnutzung  Dritten, 

ch  Erwerbsgesellschaften,  übertragen  sein,  einer  einzigen 

Monopolbank")  oder  mehreren.  Die  Einnahme  ans  einer 

ettelbank  hat  überwiegend  den  Character  einer  privat- 

. haftlichen  Einnahme.  Der  Gewinn  der  Bank  aus  den 

ictivgeschäften  oder  Anlagen,  in  der  Form  von  Zinsen 

n.  dgl,  wird  unter  der  Concurrenz  anderer  Banken  und 

Kreditgeber  (Discontirer)  erlangt  und  hängt  in  seiner  Höhe 

b.  Die  finanzielle  Gegenleistung  von  Privatbanken,  welchen 

intzung  des  Notenregals  übertragen  ist,  hat  dagegen  den 

t  einer  Gebühr,  wenngleich  nicht  rein,  sondern  mit 

rthschaftlichen  Elementen  verbunden,  wie  es  schon  die  meist 

veise  Festsetzung  der  Gegenleistung  mit  sich  bringt.  Die 

'  'ies  Goldes  aus  dem  Aaslande  ab.  In  den  ersten  Jahren  der  Mflnzreform 

•'"»»  rer  Gewinn  als  jetzt.    S.  auch  vor.  Note. 

^ruber  Kau,  Fin.  I,  §.  183  (i.  Abschn.  v.  Bergwerksregal).  Sogen.  Vor- 

Ät  der  Regierung  bei  den  Privatbergwerken,  auch  mitunter  für  unedle 

lux)   In  Sachsen  noch  in  neuerer  Zeit  bei  den  Gold-  u.  Silberbergwerken. 
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70  3.  B.  1.  K.  S.  A.  Syst.  d.  volkswirthsch.  Gebühren.  §.  300,  »L 

ganze  Frage  des  Bankgeschäfts  in  finanzieller  Beziehung  \*\  i 

im  1.  Bande  behandelt  worden.18) 

Die  Ausgabe  von  einlösbarem  Staatspapiergcil 

der  Banknotenausgabe  nahe  verwandt.  Sie  ist,  ebenso  m 

Ausgabe  von  uneinlösbarem  Papiergeld  ohne  Zwangscsl 

von  solchem  mit  Zwangscurs  („eigentliches"  Papiergel 

später  in  der  Lehre  von  den  Staatsschulden  zu  behandeln 

ausdrückliches  Gesetz  steht  dem  Staat  nur  die  Aasgabe  des  e 

liehen,  nicht  der  beiden  anderen  Kategorieen  von  P 

schliesslich,  also  als  Regal  zu.29)  Die  (verhüllte) 

ersparte  Ausgabe),  welche  aus  dem  Zinsgewinn  des 

deckten  Theils  des  Papiergelds  hervorgeht,  hat  bei  dem  einl^ 

oder  zwangscurslosen  Papiergeld  den  Character  einer  privari 

schaftlichen  Einnahme  aus  CreditgeschäfteD.  Bei 

liehen  Papiergelde  ist  theils  dieser  Character,  theils  derjenij 

Art  indirecter  Besteuerung  vorhanden,  letzteres  nameui 

weit  die  Entwerthung  und  Werthverminderung  diese« 

den  Privaten  ökonomische  Opfer  auferlegt.30) 

3.  Ohne  ausschliessende  Vorrechte  wurden 

von  Staaten,  Gemeinden,  Communalverbänden  u.  s.  w 

Bankgeschäfte  verschiedener  Art  betrieben.31)  Unte 

dieser  Art  fallen  finanziell  meistens  allein  oder  ü 

den  Gesichtspunct  der  privatwirthschaftlichen  E 

Doch  kommen  dabei  wohl  einzelne  Geschäfte  gebührend 

Characters  vor.32)  In  banktechnischer  Hinsicht  steht  eint 

dehnung  besonders  des  communalen  Bankwesens  (Hypot 

Lombard-,  Wechsel-,  Depositen-,  Pfandbriefgesehäft)  nicht*  \ 

liches  entgegen.  In  socialpolitischer  Hinsicht  spricht  Viele! 

Dann  würde  der  Gebtihrencharacter  der  Zahlungen  llr  i 

Dienste  noch  mehr  hervortreten.  —  Der  Gewinnanteil  an  I 

liehen  Sparcassen  hat  mehr  privat wirthscbaftliche  Natnr 

Bau-Wagner,  Fin.  I,  §.  208 — 21 1 ,  Wagner,  Fin.  I     224-  -* 
hier  in  %.  227  Note  37  erwähnte  „Notensteuer44  (f.  d.  Ueberschreitung  d*  f 

„ungedeckten"  Notenbetrags)  ist  bisher  nur  in  einzelnen  wenigen  Faliea  i 
gewesen  u.  hat  im  Jahre  den  Ertrag  von  einigen  1000  M.  nicht  überschritt« 

")  A.  Wagner,  Zettelb.polit.,  2.  A.,  S.  1  A  £ 

30)  Vgl.  A.  Wagner,  Abh.  Papiergeld  in  Bluntschli's  Staatswörterb.  VI 
M)  Preuss.  Seehandlung,  s.  Wagner,  Fin.  I,  §.  224  Note  2.  1 

der  Stadt  Breslau  (auch  mit  Notenrecht,  Jahresgewinn  2— 300.000  M.V  G* 
stand.  Bank  der  preuss.  Oberlausitz  u.  a.  m. 

w)  Z.  B.  die  Gebühren  der  Keichsbank  f.  ollene  (im  Allg.  V«"/«  »•  * 
werth)  u.  verschlossene  Depositen. 

**)  Er  ist  eine  Art  Vergütung  f.  die  Uebernahme  der  Garantie.  Kcto^ 

dieser  Gewinn  wohl  direct  u.  iiuiirect  den  Interessenten  der  Sparta**  « 
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0Ü1.  —  4.   Das  Versicherungswesen, 

[einzelnen  Zweigen  ist  es  geschichtlich  dem  Staate  oder 

Seibstverwaltungskörper  (Provinz,  Landschaft,  Gemeinde) 

Ii  esslich  vorbehalten  gewesen,  besonders  die  Feuer- 

|Dg  and  hier  wieder  dielmmobiliar Versicherung.  Hier 

ist  dies  noch  so  geblieben.    Häufiger  ist  die  Concurrenz 

Taten  Gegenseitigkeit«-  oder  speculativen  Versicherungs- 

i  (besonders  Actiengesellschaften )  neben  den  etwa  noch 

tfen  „öffentlichen"  zugelassen  worden.  Mitunter  sind  auch 

#anz  aufgegeben.    Umgekehrt  hat  aber  auch  der  Staat 

(Iben  den  Privatversicherungsanstalten  eigene  neu  be- 

Ifx.  ß.  auf  dem  Gebiete  der  Lebens-  und  Rentenversicherung. 

Ähnlich  sind  vom  Staate  oder  dem  Selbstverwaltungskörper 

wre  Anstalten,  als  vom  Staatsfiscus  oder  Communalärar 

puristische  Personen,  für  das  öffentliche  Versicherungswesen 

Ldemgemäss  mit  eigenen  Einnahmen  und  Ausgaben, 

jkh  eventuell  mit  Garantieen,  Dotationen,  Zuschüssen  zur 

fron  Ausfällen  Seitens  des  Staats,  der  Gemeinde.  Die 

ftm^sprämien  („Brandsteuer"  des  öffentlichen  Immobiliar- 

pkherungswesens)  haben  auch  hier  wie  bei  directer  Leitung 

m  durch  den  Staat  regelmässig  den  Character  von  Ge- 

|  zur  Deckung  der  Kosten  der  vorgekommenen  Schäden, 

feinen  Verwaltungskosten  und  eventuell  zur  Ausstattung 

pefonds.    Wird  ein  Ueberschuss  erzielt,  welcher  in  die 

ler  Communalcasse  fliesst,  so  nimmt  die  Abgabe  pro  tanto 

facter  einer  Steuer  an,  soweit  der  Ueberschuss-Bezug  nicht 

Entschädigung  für  Beihilfen  und  Garantieen  mehr  einer 

ihschaftlichen  Einnahme  gleicht. 

Versicherungswesen  eignet  sieh  wenigstens  in  manchen 

(Feuer-,  Lebens-,  Rentenversicherung,  auch  Hagel-  und 

icherung)  ökonomisch -technisch  recht  wohl  zur  directen 

Lme  auf  den  Staat  und  die  Communalverbände  oder  zur 

durch  selbständige,  aber  öffentliche  Anstalten.  Das 

w  Versicherungswesen  hat  in  einzelnen  Zweigen  (Lebens- 

ung)  viele  üble  Seiten  offenbart.  Ein  grossartiges  öffent- 

böhrenwesen  würde  sich  dann  hier  ausbilden.  Die  etwaigen 

ahttsse  dabei  zu  Gunsten  des  Staats  und  der  Communen 

ich  in  einer  Hinsicht  wieder  als  eine  privatwirthschaftliche 

Aehnlich  Gewinne  ans  öffentl.  Leihämtern.  Vgl.  Uber  dies  Alles 

in  d.  Gutachten  z.  Commnn.stenerfragc,  Lpz.  1877,  8.  27—29. 
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Einnahme  auffassen,  so  im  Fall  einer  Garantie,  für 

eine  Entschädigung  bilden.    Sie  haben  aber  auch  etwa? 

Natur  einer  Steuer  an  sich,  wären  jedoch  auch  in 

ebenso  zu  rechtfertigen,  wie  der  jetzige  grosse  Gewinn  der 

Versicherungsanstalten.34) 

§.  302.  —  5.  Das  Verkehrswesen  i.  e.  S.  d.  h.  d« 

nications-  und  Transportwesen:  öffentliche  Wege 

und  Verkehrsanstalten.86) 

Dieses  grosse  und  wichtige  Gebiet  ist  bereits  im  II 

zusammenhängend  besprochen  worden,  hinsichtlich  der  bei 

scheidenden  Puncte,  der  (eventuell  ausschliesslichen)  Uebei 

auf  den  Staat  und  die  Selbstverwaltungskörper  und  der  lel 

Finanzprincipien  der  Verwaltung.86)  Dort  sind  auch  <L|| 

dargelegt  worden,  warum  ein  Theil  der  Wege  und  Verkehrs 

namentlich  die  Eisenbahnen,  mit  als  privatwirthschaftlif k 

zweige,  daher  in  der  im  1.  Band  enthaltenen  Lehre 

erwerb,  ein  anderer  Theil  dagegen  als  Gebühren 

daher  jetzt  an  dieser  Stelle  behandelt  werden.  Es  sind 

Rücksichten  auf  die  Höhe  des  in  den  verschiedenen  W< 

Anstalten  steckenden  Kapitals  und  auf  die  Nothwei 

die  V erzin  su  n  g  und  eventuell  die  Amor  tisationdi* 

sicher  zu  stellen,  welche  jene  Scheidung  veranlasst  hti 

Verweisung  auf  die  Ausführungen  im  1.  Bande,  besonder»! 

jenigen  in  dem  Abschnitt  Uber  „das  Verkehrswesen 

staatliche  und  finanzielle  Behandlung  im  Allgemeinen'  ̂  — — —  -mm  m       —  ■.     -  —  —      —  —  - 

u)  Die  Frage  ist  in  der  Volkswirthschaftspolitik  zu  erledigen.  Dw 

gunstigung  des  „speculativen"  Versicherungswesens  in  der  neueren  Tht*rc 
Schule)  und  in  der  Praxis  hat  gerade  in  Deutschland  in  neuester  fea 

richtigeren  W  ürdigung  des  „Öffentlichen"  Versicherungswesen»  Vhv  c« 
die  Berichte  uber  d.  preuss.  öflentl.  Feuerrersicherungsanstalten  in  Ei 
Stat  Ztschr.  (bes.  v.  Brämer),  die  Mittheil.  d.  Vereins  d.  öffentl  Kc 

anhalten  u.  A.  in.    Der  mehr  gegnerische  Standpunct  gut  bei  Maio» 

Versieh.wes.  in  Bluntschli's  Staatswörterb.  XL  Anregung  der  H*. 
Versicherungswesen  auf  das  Reich  zu  übertragen,  durch  den  Socialdeaokma 

hausen.  Grosse  Verschiedenheit  der  Gesetzgebung  u.  des  Zustand»  Vi 

Wesens,  bes.  gegen  Feuerschaden,  in  den  deutschen  Staaten. 

Ä)  Seit  dem  Erscheinen  des  1.  B.  meiner  Fin.wiss.  in  d.  2.  Auf 
vorzügliche  Werk  v.  E.  Sai,  d.  Verkehrsmittel.  B.  1.  Wien  Jhts,  lertfci! 

In  allen  Hauptpuncten  (mit  theilweiser  Ausnahme  der  „delegirtcn  öflcatL  Tat! 

von  Sax)  befinde  ich  mich  in  (Jebereinstimmung  mit  diesem  Werte.  *\ 

B.  1  der  Fin.wiss.  ergiebt.    Fur  die  principiellen  Erörterungen,  welch» 

Volksw.sch.politik  anzustellen  sind,  beziehe  ich  mich  hier  auf  <M 

finanz.  Fragen  (Wahl  der  Finanzprincipien.  Tarif wesen  bei  der  P<*.  1| 
stimmen  wir  meistens  uberein. 

*)  Kau- W  agner.  Fin.  I,  t^.  214 — 21»*,  dann  220 -223  u.  \ 

Fin.  I.      232— TM.  dann  §.  2'iK—  240  u.  241,  242. 

*')  Die  in  vor.  Note  gen.  £§.    U>schn.  1«  der  2.  Aufl.). 
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liehen  Gebühren-Hinrichtungen  schon  ihre  principiell  richtige 

ig  gegeben  und  die  allgemeinen  Grundsätze  fUr  deren 

ielle  Verwaltung  aufgestellt  worden  sind,  ist  hier  jetzt  nur 

eine  nähere  Behandlung  dieser  finanziellen  Seite  oder 

inrichtung  der  Gebühren  erforderlich,  und  zwar  für 

de  Zweige  des  Gebührenwesens: 

|  Die  öffentlichen  Wege,  namentlich  die  Kunststrassen 

nsseeen). 

i  Die  Brücken. 

|  Die  öffentlichen  natürlichen  Wasserstrassen, 

lere  die  Flüsse. 

|  Die  Einrichtungen,  welche  mit  den  Wasser-  und  Landstrassen 

e  Zwecke  des  Transports  n.  s.  w.  in  Verbindung  stehen: 

fffahrtszeichen,  Leuchtthürme,  Häfen,  Qngis, 

ne  d.  dgl.  m.  Dann 

)}äe  den  vorigen  nahe  verwandten  Einrichtungen  für  den 

d,flr  den  Mess-  und  Marktverkehr,  wie  Verkau  fsplätze, 

Ü,  Niederlagen,  Entrepots,  Waagen  u.  8.  w. 

ILocale  Verkehrsanstalten,  kleine  Dampfbahnen, 

lebahnen,  auch  Omnibus wesen. 

Die  Post. 

«Die  Telegraphie.58) 

i  den  fOnf  erstgenannten  Zweigen  erfolgt  vielfach  Staats-, 

ail-  und  Kreis-  und  Gemeindetbätigkeit  neben  einander. 

Staats-  und  C  o  m  m  u  n  a  1  gebühren.  Die  finanzielle 

tng,  die  Erhebung  von  Gebühren  überhaupt  und  die 

der  Gebühren  hängt  auf  diesen  Gebieten,  besonders  auf 

fr»  ersten  eng  mit  der  ganzen  geschichtlichen  Entwicklung 

?m  Verwaltungsrecht  des  Wegewesens  u.  s.  w.  zusammen. 

muss  auf  den  3.  und  4.  Band  des  Lehrbuchs  (Wirthschaft- 
Yen 

'«st  nur  die  l  i  nunziel  lc  Seite  behandelt,  aber  die  volle  und 

'erwaltungslehre)  verwiesen  werden.  Im  Folgenden  wird 

tat  nur  die  finanzielle  Seite  behandelt,  aber  die  volle  und 

ttde  Begründung  auch  für  die  dabei  vertretene  Auffassung 

fr«  Abtheiluüct.'M  sub  d  und  e  werdeu  gewöhnlich  nicht  hierher  gezahlt,  ge- 

*w  hierher.  Raa  behandelt  a  bis  d  kurz  bei  den  Gebühren  (§.  238  —  244. 

Htm  eingehender  nur  das  Stra<«sengeld  (§.  239  ff.) .  dann  unter  den  Regalien 

N*.  205 — 219  a  (z.  Th.  in  Verbind,  mit  der  Folksw.sch.polit.  Seite,  die  ich  im 

b  »glichst  gegen  die  finanzielle  zurücktreten  lasse),  den  Telegraphen 

8.  inch  Rau,  Volksw^ch.polit.  II  (5.  A.),  Uber  „Herstell,  d.  Strassen" 

jjjtt  s.  über  „Mittel  z.  Benutz,  d.  Strassen"  §.  268— 272a,  wo  aurh  die  Post 
toht.  S.  sonst  R.  v.  Mohl.  Polizeiwiss.,  Stein,  Handb.  d.  Verw.l.,  2.  A. 

'■Wf.  soc.  Verw .recht  II  a.  d.  in  Note  39  angeg.  Stellen. 
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kann  erst  in  den  genannten  Bänden  stattfinden.  Dasselbe  gii 

den  wieder  vielfach  anders  als  das  Wegewesen  stehenden  Yd 

anstalten  der  Post  und  der  Telegraphie.89) 

§.  303.  —  a)   Die  Wege. 

Seit  Alters  sind  die  für  die  allgemeine  Benutzung  besta 

Wege  öffentliche,  d.  h.  vom  Staat  oder  einem  autonomen! 

körper  hergestellte  und  verwaltete.  Es  handelte  sich  dato 

jeher  um  eine  mit  bedeutenden  finanziellen  Lasten  verh; 

Aufgabe,  deren  Durchführung  von  der  zweckmässigen  Aufbri 

dieser  Lasten  mit  abhängig  war.  Die  Erhebung  einer  beson 

Abgabe  von  den  Benutzern  für  diesen  Zweck  in  der 

eines  Wegegelds  hat  zwar  auch,  wie  in  andern  ähnlichen i 

zu  Missbräuchen  geführt,  so  in  der  Aufsteilung  eines  „Stri 

regals",  das  ein  Finanzregal  sein  sollte.  Aber  für  dk 

jener  Abgabe  war  gewöhnlich  durch  das  Vcrkehrsbedürföl 

Grenze  gezogen,  welche  nicht  leicht  Uberschritten  werden  k« 

Nur  ausnahmsweise  haben  daher  die  Einnahmen  aus  dem* 

geld  u.  dgl.  wenigstens  in  neuerer  Zeit  einen  wirkliche^ 

schuss  über  die  Kosten  ergeben  und  damit  dem  W< 

Character  einer  Wegesteuer  verliehen.  In  der  Jü 

das  Wegegeld  nur  einen  Beitrag  zur  Kostendeckung, 

den  Kosten  der  Erhaltung  des  Weges  und  hat  damit 

der  Gebühr  behalten.41) 

")  Rau's  Behandlung  entspricht  dem  heut.  Stande  der  Lehre  v.  Ve 
i.  e.  S.  nicht  mehr  ganz,  ebensowenig  R.  v.  Mo  hl  in  s.  Polizeiwiss.  U% 

bis  180.  Vgl.  dagegen  L.  Stein,  Handb.  d.  Verw.lehre,  2.  A. ,  S.  34v 

H.  Rösler.  D.  Verwalt.recht,  II,  §  405—442,  beide,  bes.  Rösler,  acch  U 

gebung.    Dann  Sax  a.  a.  0. 

4w)  Die  Zölle  im  früheren  Mittelalter  sind  überwiegend  gebullt 
Abgaben  für  die  Benutzung  u.  Abnutzung  der  Wege  u.  s.  w.  gewesen, 

als  Wiedererstattung  eines  gemachten  Kostenaufwands,  als  Bezahlung  eiw* 

Förderung  gedacht.  So  im  fränkischen  Reiche,  vgl.  Falke,  Gesell,  it 

Zollwesens  (Lpz.  1S69> ,  S.  15,  21.  Früh  aber  fand  eine  Entartung  ib  J 

eigentlichen  Steuern  statt:  th.  durch  Erhöhung  der  Sätze,  th.  u.  bes.  dureb  ̂  

der  Zollstätten,  Zwang  zur  Benutzung  von  Strassen,  Brücken,  th.  durch  Erta 

Abgaben ,  denen  gar  keine  Gegenleistung  mehr  entsprach ,  wie  bei  vielen  F 

Vergebens  kämpft  die  kais.  Macht  dagegen,  sie  hält  aber  an  dem  Gebühr^ 

Wege wesen  u.  s.  w.  noch  spät  fest,  z.  B.  unter  Sigismund.  Fried:)«"! 15.  Jahrb.,  Falke  S.  53,  56  tf. 

4I)  S.  über  die  Ausgaben  für  Wege  u.  s.  w.  R au- Wagner,  Rfl- 

bes.  Note  g,  Wagner  I,  §.  126.    Weitere  Statistik  s.  in  d.  Volksvjch-Pj 

Die  Einnahme  aus  den  Chausseegeldern  des  Staats  war  in  Preusseo  ia 

Jahren  vor  der  Aufhebung  (1&75)  c.  1.5  MU1.  Thlr.    Die  Unterbau™ 

Chausseen  (ohne  grössere  Umbauten,  die  mit  Neubauten  zusammenhä»! 

c  4.5  Mill.  Thlr.,  also  das  Dreifache.    Aeltere  Daten  bei  Rau,  Fin.  I*  ̂  

Ohne  genaue  Unterscheidung  der  Arten  der  Kosten  iNeubau,  gröawrtf 

Beides  gewöhnl.  in  einzelnen  Jahren  stärker  wechselnd  —  gewöhnl  UJ 
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«  Wegegeldwesen  steht  daher  auch  geschichtlich  und  im 

d  Verwaltungsrecht  in  enger  Verbindung  mit  der  Regelung 

egelasten,  d.  h.  mit  der  gesetzlichen  Regelung 

uibringung  der  Mittel  für  den  Bau  und  die  Er- 

ig  der  Wege  und  ist  nur  eine  der  Formen  neben  anderen 

m  Zwecke.  Von  besonderer  Bedeutung  wird  diese  Regelung 

mden  drei  Fällen:  bei  der  ersten  Herstellung  neuer 

f>ei  technisch  wegen  der  Bodenverhältnisse  schwierigen 

trecken  und  neuerdings  besonders  bei  den  technisch 

umeneren  Wegen,  also  bei  den  eigentlichen  Kunststrassen 

isecen),  welche  einen  viel  grösseren  Herstellungs-  und  Er- 

anfwand  machen. 

volle  Ue bernahme  dieses  Aufwands  auf  die  Gasse 

neinde  oder  des  Kreises  oder  vollends  der  Provinz  und 

üb  and  damit  der  unbedingte  Wegfall  jedes  Wege- 

*  Benutzer  ist  jedenfalls  nichtallgemeingrundsätz- 

uerlangen.4*)  Denn  wenn  auch  das  Wegeweseu  und  speciell 

tetraggennetz  im  allgemeinen  öffentlichen  Interesse  liegt  und 

lw  letzteren  mit  Recht  zu  einer  öffentlichen  Angelegenheit 

Üoden  des  Staats  oder  eines  Selbstverwaltungskörpers  ge- 

ird,  go  knüpfen  sich  an  die  Wege  und  Kunststrassen  doch 

m  gewöhnlich  nachweisbare  und  selbst  einigermassen 

ökonomische  Sonderinteressen  einzelner  Gruppen  oder 

a  der  Bevölkerung  an.  Dieses  Sonderinteresse  an  einer 

stellt  eine  Leistung  des  Wegewesens  für  bestimmte 

rieen  von  Personen  dar,  welche  anderen  Personen  nicht 

ht  in  demselben  Maasse  zu  Gute  kommt.    Deshalb  ist 

•  i e  1 1  eine  specielleGegenleistung  in  solchem  Falle 

ueForm  dieser  Gegenleistung  auch  das  Wegegeld  gerecht- 

Diese  Auffassung  wird  nicht  dadurch  widerlegt,  dass  man 

das  Wegegeld  in  Ansehung  seiner  volkswirtschaftlichen 

en  als  einen  Theil  der  Frachtkosten  ansieht,  welche  in  der 

m  Käufer  in  den  Waarenpreisen  vergütet  würden.  Denn 

?b  zuzugeben  ist,  dass  unter  freier  Concurrenz  eine  be- 

Tendenz vorliegt  und  beim  Wegfall  des  Wegegelds  alle 

r  des  Landes  durch  den  niedrigeren  Preis  vieler  Güter  Nutzen 

t'*Tgleichc  zwischen  Einnahme  und  Kosten  niiaeÜch.  Staatü-Mauthen  in 
'erreich  1S77  A.  2,657.000  11,  Belgien  1*77  A.  Brücken-,  Canal- und 

♦  IJ  MOL  Fr. 

to-ht  Sa  x,  I,  131. 
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haben  können,  so  besteht  hier  doch  ein  langsamer  and  Kh 

Ueberwälzungsprocess   und  jener  Nutzen  ist 

gleichmässig.43) 

§.304.  Die  Aufgabe  bei  der  Regelung  derWeg«! 

ist  nun,  zu  bestimmen: 

er)  einmal,  welcberKörper,  Staat,  Provinz,  Krei*, 

den  betreffenden  Weg  übernehmen,  und  eventuell  dafür  die 

tragen  oder  welches  gemeinsame  Zusammenwirken  von  i 

mehr  dieser  Körper  dabei  eintreten  soll; 

ß)  sodann,  ob  und  für  welc hen  Anth eil  die  Ca« 

Körper  die  Kosten  zu  tragen  habe,  daher  ob  und  wie  w 

Princip  der  reinen  Ausgabe  oder  das  Princip  von  „Lei 

und  Gegenleistung",  m.  a.  W.  das  Gebtthrenprifi 

zuwenden  sei; 

y)  endlich,  wenn  letzteres  bejaht  wird,  wie 

verwirklichen  sei,  daher  auch,  ob  und  wie  weil 

Erhebung  von  Wegegeld  statt  oder  neben  ui 

Formen  dafür  empfehle  und  wie  dies  Wegegeld  dann  zo  m 

Die  beiden  ersten  Aufgaben  betreffen  allgemeine 

fragen  der  Wegeordnung,  welche  hier  in  der  Finanr 

nur  soweit  zu  bebandeln  sind,  als  von  ihrer  Entscheid) 

ledigung  der  dritten  wesentlich  finanziellen  Aufgabe  ab! 

a)  Die  erste  Frage  ist  nur  historisch  und  örtli 

zu  beantworten.    Die  Grösse  des  Staats,  die  Entwickln^ 

sammten  Strassenwesens,  namentlich  einschliesslich  da 

bahnen,  die  Politik,  welche  der  Staat  in  Betreff  der 

verfolgt,  —  daher  ob  Staats-,  ob  Privatbahnsystem  — .  dk 

oder  geringere  allgemeine  Bedeutung  bestii 

und  bestimmter  technischer  Strassenarten  für  die  Bevölk« 

g  a  n  z  e  n  Staatsgebiets  oder  gewisser  Abtheilungen  desse&s^ 

für  das  eigene  Staatsinteresse  selbst,  z.  B.  für  da«  xnilil 

Interesse,  der  Wohlstand,  daher  die  ökonomische 

Leistungsfähigkeit  der  verschiedenen  Gebietsteile  u.  a.  dfl 

die  für  die  Entscheidung  massgebenden  Factoren.    In  Mi 

Kleinstaaten  wird  man  daher  etwa  Staats-,  Kreis-  und  " 
Strassen  unterscheiden,  in  Grossstaaten  kann  an  die 

Staats  die  Provinz  treten.    Wünschenswerth  ist  aber, 

*•]  Kau,  Fin.  I  §.  240,  auch  in  Bezug  auf  die  Frage  der  Zi 
Aufhebung  ohne  festes  Princip.    Sax  bringt  diese  Frage  mit 

mit  dem  Intensitätgrad  des  Wegenetzes.    S.  u.  §.  304.  d. 

i 
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i'uugder  Kosten,  ein  Zusammenwirken  der  verschiedenen 

herzustellen ,  etwa  so ,  dass  der  grössere  Körper  subsidiär 

,  wenn  die  Lasten  für  die  nächst  kleineren  in  einem  gewissen 

an  einen  bestimmten  absoluten  oder  relativen  Betrag  über- 

oder  so,  dass  gewisse  technische  Leistungen  von  dem  einen, 

von  dem  anderen  übernommen,  z.  B.  die  Lasten  der  ersten 

Jung,  Hauptreparatur  und  laufenden  Erhaltung  verschieden 

Ii  werden.44) 

Die  zweite  Frage  ist  dahin  zu  beantworten,  dass  die  Ver- 

£  Segen  vollständige  Uebernahme  der  Kosten  des  Wege- 

aul den  öffentlichen  Körper,  also  gegen  Wegfall  jeder 

eifttnog  der  Interessenten  spricht.  Im  concreten  Fall  muss 

»eis  für  diese  Forderung  erst  geführt  werden.  Er  ist  aber 

Daständen  zu  führen  und  zwar  unter  Berücksichtigung  der 

ier  vorigen  Chiffre  a  angegebenen  Momente.  Bei  hoher 

Irithmässiger  Ausbildung  des  Wegewesens  (incl.  der  Eiscn- 

D  im  ganzen  Staatsgebiet  auf  Staatskosten  lässt  sich  der 

I der  Gegenleistung,  auch  des  Wegegelds,  wohl  auf  Staats- 

I  billigen  und  analog  auf  den  Wegen  der  anderen  Körper. 

<1  dann  die  „  differentielle a  Wirkung  des  Wegewesens  an 

ing  so  zurücktreten,  dass  sie  unbeachtet  bleiben  kann.  — 

ieoselben  Gesichtspuncten  ist  die  verwandte  Frage  zu  be- 

taft,  welcher  Theil  der  Kosten  des  Wegewesens  auf  eine 

:ue  Casse  zu  tibernehmen  und  welcher  durch  Gegenleistung 

iressenten  zu  decken  ist.  Mit  der  allgemeinen  gleichmässigen 

üung  des  Wegenetzes,  der  Kunststrassen  und  (Staats  ) Eisen- 

wird es  sich  rechtfertigen  lassen,  den  öffentlichen  Beitrag 

mehr  zn  vergrössern. 

I  Geschichte  des  Wegewesens  und  der  Wegelasten,  specicll 

^egelds  auf  Kunststrassen  ist  natürlich  von  manchen  ver- 

oen  Umständen,  namentlich  von  der  Gestaltung  des  par- 

n  Verwaltungsrechts  und  von  der  Finanzlage  der  öffentlichen 

abhängig  gewesen.  Die  Entwicklung  geht  aber  vielfach 

» oben  angedeutete  Ziel  hin. 

Vi.  lB.  das  badische  Strassengesetz  v.  11.  Jan.  1S0S  (darüber  Rau- 

r.  Fin.  I.  $.  38d  Note  a,  Wagner,  Fin.  I,  §.  45  Note  33).    Das  preuss. 
Jttii  wodurch  u.  A.  den  Pronnzialrerbanden  u.  s.  w.  Dotationen  aus 

'  ft-ln  f.  d.  Neubau  v.  chaussirten  Wegen  u.  f.  Unterstützung  des  (i.ineinde- 
T^cbaus  4  d.  ües.i  gewährt  u.  durch  §.  IS  iL  die  Verwaltung  und  ünter- 

'  '  ̂Uatschaussccn  unter  weiterer  Dotirung  mit  19  Mill.  M.  aus  Staatsmitteln 
vnrde.    Eine  allgemeine  We£«;onlni)ng  ist  in  Preussen  noch  immer 

blande  gekommen. 

Digitized 



78  3.  B.  1.  K.  3.  A.  Syst  d.  volkswirthsch.  Gebühren.  §.  3ü:*. 

§.  305.  —  y)  Die  Annahme  des  Grundsatzes  von  „Lei 

und  Gegenleistung"  im  Wegewesen  ist  in  den 

hältnissen  des  Verkehrs  gewöhnlich  sehr  wohl  begründet 

schichtlich  nachweisbar  oft  eine  Voraussetzung  dafUr  gew 

Uberhaupt  erheblichere  Verwendungen  für  Herstellung 

besserung  der  Wege  möglich  waren  und  geschahen. 

Druck  eines  in  kurzer  Zeit  erfolgenden  grösseren  A 

bei  der  diflferentiellen  Wirkung  des  Nutzens  der  Wege 

gutem  ökonomischen  Grunde.  Diese  Verhältnisse  ändern 

der  allgemeinen  Entwicklung  des  Verkehre  und  des  W< 

Aber  auch  dann  gestattet  und  verlangt  oft  selbst  der  Grunde 

Leistung  und  Gegenleistung  noch  seine  Anwendung,  um 

last  möglichst  gerecht  und  ökonomisch  zweckmässig  zu 

uud  dadurch  auch  die  Ausdehnung  und  Verbesserung  de* 

zu  erleichtern. 

Je  nachdem  nun  verschiedene  Gruppen  von  Interesse 

diese  auf  verschiedene  Weise  zu  den  Lasten  herbeigezogen 

ergeben  sich  verschiedene  Arten  derVertheilung  der 

lasten  oder  des  Wegegebühren wesens,  denn 

Gebührenbegriff  fallen  alle  diese  Beisteuern  zur  Tragung 

lasten,  welche  auf  einer  Herbeiziehung  wegen  bespi 

Vortheils  und  wegen  besonderer  Kostenverursacho 

Abnutzung  des  Wegs)  beruhen,  wenn  diese  Momente 

allein  dabei  mitspielen.    Die  verschiedenen  Systeme  konn 

gleichzeitig  neben  einander  bestehen,  wie  in  Wirklichkeit 

und  jetzt  vielfach. 

(1)  Im  einen  Fall  hält  man  sich  an  diejenigen  PersoM 

kleineren  Local-Gemeinschaften,  welche  durch  ihren  WoW 

ein  näheres  Interesse  an  dem  Wege  haben,  ihn  auch  gew 

in  Folge  ihres  Berufs  am  Meisten  be-  und  abnutzen, 

diesen  heben  sich  wieder  die  Grundbesitzer,  mitanted 

andere  Gewerktreibende  mit  besonderen  grössere 

theilen  und  zum  Theil  Abnutzungen  des  Wegs  heraus.  Die  a 

erlangen  leicht  auch  noch  den  weiteren  Vortheil,  dass  ihr  G 

besitz  im  Werthe  steigt  in  Folge  des  besseren  Aw 

grösseren  Menschenzudrangs  u.  s.  w.  Neben  die  RücksicS 

den  Sondervortheil  tritt  aber  mehrfach  der  Gesichtepundj 

öffentlichen  Pflicht  des  Einzelnen,  für  die  Zwecke  N 

meinschaft,  zu  denen  das  Wegewesen  einmal  gehört,  mit  beiiü 
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Wegegebührenwesen. 

I)  haben  die  geforderten  Leistungen  zur  Tragung  der  Wege- 

den gemischten  Character  der  Gebühr  und  der  Steuer. 

e  einzelnen  wichtigen  Formen,  in  denen  sich  die  Betheiligung 

it,  sind  Wegefrohnden  der  Ortsbewohner,  speciell  der 

»esitzer;45)  unentgeltliche  Materiallieferungen  für 

<el  Kau,  Fin.  I,  §.  243.  Er  sagte  u.  A.  darüber:  „Die  Strassen fro linden 

■Ii 'weder  bloss  auf  die  Beifuhr  der  Materialien  für  den  Strassenbau  beschrankt 

Knittern  von  Zogvieh  allein  aufgelegt,  oder  sie  bestehen  auch  in  Hnnd- 

eigentlichen  Strasse n baus ,  sowohl  bei  der  ersten  Anlegung,  wie  bei  der 

i  Unterhaltung.  Der  oft  ausgesprochene  Grund,  dass  die  Landbewohner  Zeit 

■n?  hatten .  um  zu  dem  Baue  der  ihneu  vorzüglich  nützlichen  Strassen  mit 

*n.  ist  bei  einem  guten  Betriebe  der  l^andwirthschaft,  wo  es  für  jede  Jahres- 

ittteriog  Geschäfte  giebt,  nicht  richtig.  Die  Landwirthe  sollten  nicht  allein 

f  iiien,  denn  alle  Besitzer  von  Zugvieh,  alle  Erwerbsleute  u.  selbst  alle  Zehrer 

Li  hbarten  Ortschaften  empfinden  den  Vortheil  der  Strassen.  Die,  Befreiung 

*~*thschaftl.  Fuhren  vom  Strassengeld   ist  für  die  grosse  Beschwerde  der 

'ia  unzureichender  Ersatz  :  in  Baden  wurde  diese  Befreiung  auf  20,000  11., 

Bf  der  Frohndcn  auf  mindestens  200,000  11.  angeschlagen.  Die  Frohnden  ver- 

ri  durch  die  Verlegung  auf  die  Zeit,  wo  die  Feldarbeiten  grösstenteils  ruhen, 

tf»  raaz  ihr  Lästiges,  zumal  da  es  der  Willkühr  der  Beamten  überlassen  bleibt, 

«kmtere  Gemeinden  beiziehen  wollen  [was  sich  freilich  gesetzlich  u.  durch 

ör»o  regeln  liesse ,  W.],  auch  die  Leistung  in  einer  schwach  bevölkerten 
fcr  jeden  Einzelnen  weit  stärker  wird .  als  da ,  wo  längs  der  Strassen  viele 

»hegen.  (.VgL  bad.  Landtagsverhamll.  1 S2S,  III,  20 — 77).  (Wirklich  auf- 
nrden  die  Strassen  frohnden  in  Baden  1S31).  Könnte  eine  solche  Beihilfe 

i*«eo  des  Strassenbaus  nicht  entbehrt  werden,  so  wäre  es  angemessener,  allen 

a  in  der  Nähe  der  Strassen  eineu  Geldbeitrag  aufzulegen  (Zachariä, 

t  Verband!,  v.  1828,  III,  67),  etwa  mit  der  Unterscheidung  mehrerer  Olassen 

Entfernung  u.  mit  der  Erlaubniss,  die  Geldleistung  abzuverdienen."  —  Die 
A>hu<ien  sind  wie  andere  Frohnden  des  öffentlichen  Hechts  (Burgfrohndeu  und 

'irj  geschichtlich  aus  den  älteren  Verhältnissen  vorwaltender  NaturaU  irthschaft 
atri-kelten  Gcldsteuerwescns  zu  erklaren  und  waren  für  ihre  Zeit  ganz 

m  lebermässig  wurde  die  Last  vornemlich  mit  dem  Untergang  der  Gemein- 

er ländlichen  Bevölkerung  u.  später  hie  u.  da  im  Zeitalter  des  fürstlichen 

aas  (17.  u.  Ib.  Jahrb.).  Vgl.  im  Allg.  Sax,  S.  100,  bes.  201  fr.,  v.  Maurer. 

I  Frohnhöfe  u.  s.  w„  III,  527  (Zusammenhang  der  Frohnden  zum  Brücken- 

au mit  den  sogen.  Kriegsfrohneu ;  ursprünglich  die  Offen  tl.  W  ege  blosse  Heer- 

wesen u.  auch  so  genannt  i.  —  In  der  absolutist.  Periode  besondre  Aus- 

i  r  Wegefrohnden  mit  vielen  Missbriiuchen  in  Frankreich,  namentl.  im 

h-  em  HaupUngrifläpunct  der  Physiokraten.  S.  Sax,  S.  203.  De  Lavergne, 

•  <  franc  du  XVIII.  siecle  (Par.  1870),  p.  200  Ii.  über  Türgot's  Versuch, 
Ahnden  (Corveys)  aufzuheben  u.  dafür  eine  Steuer  auf  die  Grundeigentümer 

w,  1776.  Von  Neuem  1  T*s7  diese  Massregel  vorgenommen.  Die  beabsichtigte 

n-r  in  Geld  in  der  Revolutionsperiode  nicht  durchgeführt    Neue  Regelung 

nach  verschiedenen  Einrichtungen  wahrend  der  Revolution^-  und 

*  durch  Gea.  v.  28.  Juli  1824,  nebst  Ges.  t.  21.  Mai  ls3(i.  S.  die  gute  Dar- 

*«a  t  Braach,  d.  Gemeinde  u.  ihr  Finanzwesen  in  Frankreich,  Lpz.  1874, 

In  Allgem.  kann  von  jedem  Manne  zwischen  18  n.  60  Jahren  in  der  Ge- 

<uk  Stägige  Arbeitsleistung  gefordert  werden,  deren  Umwandlung  in  Gehl 

Tarif  aber  jederzeit  dem  Pflichtigen  erlaubt  ist.  Gleiche  Verpflichtung  für 

Karren  iL  Wagen,  Last-,  Zug-  u    I»Viühi<'ivn.    Guter  Erfolg  für  deo 

i  die  Erhaltung  der  Wege.  S.  auch  d.  Gutachten  in  d.  Oommunalsteuerfrage. 

t.  Metz,  S.  248  u.  von  v.  K e i t z ens t ei n ,  S.  137,  bes.  S.  149  ff.  — 

kfwi?  der  Einwohner  der  an  der  Strasse  liegenden  Gegend  zur  Arbeit  mit 

i  Spanndiensten  bei  d.  Unterhalt,  u.  Besserung  der  Wege  nach  prenss.  Land- 
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den    Strassen  bau,    Seitens    der    anliegenden  Gnmdbe^ei 

Ausführung  einzelner  Strassentheile  durch  die  itsi 

selbst  oder  ganz  auf  ihre  Kosten;47)  „pauschalirte  Grebtnni 

der  Form  von  Sonder-Beiträgen  Seitens  der  Grundbesitz- 

einzelner  andrer  Personen,  z.  B.  Wald-,  Bergwerk-,  Hflttenbd 

u.  dgl.  m.,  welche  von  der  Strasse  einen  ausnahmsweise  beötü^ 

Vortheil  haben  oder  sie  ungewöhnlich  stark  abnutzen,  —  ■ 

Beitrag  z.  B.  ortsstatutarisch,  eventuell  auch  durch  Veni»^ 

festgestellt  werden  kann;48)  endlich  ähnliche  Beiträge, 

solche  Geldsteuern  oder  Zuschläge,  welche  den  Grnai 

Hausbesitz,  den  G e werksbetrieb  u.  s.  w.  speciell 

in  höherem  Betrage,  als  die  allgemeine  Bevölkerung  lt4 

und  welche  dann  hier  mit  als  Gebühren,  d.  h.  als  Entin* 

specielle  Leistungen,  fungiren  (§.  325). 

Je  nach  Umständen,  nach  der  Gattung  der  W«t. 

administrativen  —  Staats-,  Provinz-,  Kreis-,  Gemeuw 

Strassen  ausserhalb  und  im  Orte  —  und  der  techuM 

GattUDg  —  gewöhnliche  Wege  und  Kunststrassen  (Chuam 

nach  der  Einrichtung  der  Communal-  und  StaatsbesteueiaJ 

bald  die  eine,  bald  die  andere  dieser  Formen  oder  *i* 

Combination  mehrerer  zu  wählen  sein  und  auch  in  M| 

gewählt. 

§.  306.  — -  (2)  Im  anderen  Fall  sucht  man  speciefl " 

nutzer  des  Wegs  zu  den  Lasten  herbeizuziehen,  ihren  f 

und  ihre  durch  die  Abnutzung  des  Wegs  bewirkte  Koite 

ursachung  zum  Massstab  der  Höhe  der  Gebühr  u 

Dies  kann  einmal  durch  die  besondere  Besteuerung  der 

von  Zugvieh  und  Wagen,  sodann  durch  das  Wegegell 

I 

recht  Th.  II,  Tit.  15,  §.  13.  —  Vgl.  über  Preussen  f.  Rönne, 
S.  444  fT.  u.  d.  grössere  Werk  ?on  v.  Könne,  Wegepolizei  u.  W 
Staats,  Bresl.  1852. 

**)  Solche  Bestimmungen  finden  sich  in  Bezog  auf  Feldsteine.  Sand.  k> 
Chausseebau  in  Preussen  nach  K.-O.  f.  11.  Juni  1 S25,  r.  Könne,  So* 

II,  2,  452,  I,  2,  112  (gilt  übrigens  nur  in  gewissen  Prorinzen). 

"}  Altes  deutsches  Recht  war ,  dass  für  Wege ,  Dämme ,  Brüden  t  a  1 

sorgen  mussten,  die  bei  ihrer  .Wage  oder  Unterhaltung  ein  unmiatlbtr»  Jgj 
oder  nach  alter  Gewohnheit  die  Verpflichtung  dazu  hatten.  S.  G.  Wut«,  m 

Verf.-Gesch.  IV,  25  ff.  —  Verpflichtungen  dieser  Art  in  den  modemea  Sc***| 
Hausbesitzer  und  Adjacenten. 

«■)  Z.  B.  badische  Wegeordn.  v.  14.  Jan.  IMiS,  Tit  2,      4  [\ 
Gemeindewegen). 

4B)  In  Aussicht  genommen  ganz  allgemein  bei 

anlagen"  in  Bezug  auf  Zuschläge  zur  Grund-  u.  (iebaudesteaer 
preuss.  Communalsteuergesetzes  v.  1*77,  §.  2. 
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Die  erste  Form,  welche  hier  durchaas  Gebühr  (abo 

wie  mehrfach,  Luxussteuer)  ist,  erscheint  principiell 

ngerecht  und  nicht  anzweckmässig,  aber  ihre  technische 

iinrog  bringt  wenigstens  bei  den  Landstrassen  viele 

tgkeiten ,  Belästigungen  und  kaum  ganz  zu  vermeidende 

.[Lässigkeiten  mit  sich,  —  Nachtheile,  welche  auch  nach 

uden  Erfahrungen  schwerer  wiegen,  als  die  wohl  angeführten 

I  dieser  Form  vor  dem  Wegegeld,  z.  B.  die  einfachere  und 

Erhebung.60)  Zu  erwägen  wäre  sie  dagegen  wegen  ihrer 

o  Ausführbarkeit  wohl  ernstlicher  für  die  Aufbringung 

leiis  der  Pflaster ungskosten  in  den  Städten  durch 

uer  ?on  Mieth-  und  besonders  von  Fuhrwerk  zum  eigenen 

die  Landstrassen  verdient  das  Wegegeld  den  Vor- 

h  dasselbe  spricht  im  Vergleich  mit  den  vorerwähnten 

(tBter  (1)],  dass  man  mit  ihm  mehr  die  wirklichen  Be- 

ttd  Abnutzer  des  Wegs  und  nach  Massgabe  der  Be- 

litz ung  treffen  kann:  also  dem  Wesen  der  Gebühr  ge~ 

ilwas  lästig  durch  Aufenthalt  tu  s.  w.  ist  die  übliche  Er- 

iq  Schlag  bäumen,  die  Controle  der  Benutzer  und  der 

krheber.  Aber  principiell  ist  das  Wegegeld  nicht  so  zu 

in,  wie  es  in  der  heutigen  Zeitströmung  geschieht,  die  in 

erung  seiner  unbedingten  Aufhebung  hier  einem  unrichtigen 

isiuus  huldigt,  damit  die  grossen  Lasten  des  Wegewesens 

gerecht  vertheilt  und  statt  historisch  und  örtlich  relativ  zu 

ien,  wieder  unrichtig  absolut  verfährt.62) 

i  »teilte  für  die  Regelung  des  Strassengelds  Folgendes  auf: M) 

Tarif  ist  nach  dem  Grade,  in  welchem  jede  Art  der  Be- 

'iüzeu  ebenfalls  ablehnend  Kau,  Fin.  I,  §.  291.    Kr  fuhrt  als  Beispiel 

Mensche  Zugviehsteuer  als   Weggeldsurrogat   ( Hauptverordnung  vom 

Aufgehoben  in  Folge  der  Landtagssitzung  von  1822 ,  wo  allgemein 

•^t,  bes.  wegen  zu  starker  Belastung  der  Ackerpferde  u.  Ochsen.  Ertrag 

4w.üOO  L  —  Neuerer  Vorschlag  v.  J.  Faucher,  v.  Wegezoll  u.  s.  Ersatz, 

^Ijahrschr.  B.  25.   Darüber  u.  dagegen,  Sax,  I,  138,  143. 

^  bezüglicher  Plan  wird  jetzt  (Anfang  1877)  in  Berlin  erwogen:  eine 

:**»  'w  M.  t  das  Pferd  und  f.  d.  Jahr,  um  die  bedeutenden  Kosten  einer 

•  'lateruog  mit  zu  decken.    Auf  Grund  von  Vergleichen  mit  anderen  Orten, 
^  den  Kosten,  der  Dauer,  der  Abnutzung  und  dem  Restwerth  der  Pferde 

oad  der  Pariser  Omnibusgesellschaft,  berechnet  man  die  Ersparnis*  der 

bei  durchweg  gutem  Pflaster  auf  115-120  M.  jährlich  auf  das 

■*  Fites  Beispiel  um  die  innere  Berechtigung  von  gebührenartigen  Abgaben 

•  bea  Sax  a.  a.  y.,  bes.  S.  131  ff.,  137  ff. 
i.  Fia.  1,  §.  242. 
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nutzung  die  Strassen  verschlechtert,  abzustufen,  aber  npni 

Ganzen  billig  anzusetzen."    Letzteres  hängt  aber  von 

Wicklung  des  Wegewesens,  der  technischen  Art  der  Stras* 

Verkehr,  dem  Zweck  der  Fuhre  (Luxus  und  gewerbliche  : 

u.  s.  w.  ab.  In  der  Regel  wird  in  unseren  Staaten  WegegtL 

haupt  nur  auf  Kunststrassen  (Chausseen)  erhoben,  —  Jt)  Fi 

fUr  welche  die  Gebühr  aus  einer  Staatscasse  bezahlt  werden  si 

werden  von  derselben  befreit,  z.  B.  Hof-,  Militair-,  Port- Fi 

Dienstreisen  der  Beamten,  mit  der  nöthigen  Vorsicht  gec^ 

brauch,  auch  gewöhnlich  Armen-,  Feuerlösch-,  Leichen  . 

fuhren."    Ueberhaupt  wohl  landwirthschallliche  Fuhren  ■ 

gewissen  Umkreise  des  Dorfs  oder  Hofs.  Je  nachdem  e» 

Staats-,  Communalstrassen  u.  s.  w.  handelt,  wird  etwas  renci 

in  Betreff  dieser  Befreiungen  zu  verfahren  sein.  —  „3.  i* 

nehmer  erhalten  eine  nach  der  Menge  ihrer  Verrichtnu^cs 

me8sene  Belohnung.  4}  Die  Quittungen  für  geschehene  EbltsI 

dienen  zur  Ueberwachung  der  Einnehmer.  Diese  Quittung« 

daher  entweder  regelmässig  abgeliefert  (z.  B.  von  den  F 

oder  wenigstens  den  Reisenden  häufig  abgefordert 

Die  Frage  der  A  u  f  h  e  b  u  n  g  des  Wegegelds  ist  nach 

und  administrativen  Gattungen  von  Wegen  verschied« 

theilen.    Es  ist  nicht  nothwendig,  dass  der  Staat  und 

Verwaltungskörper  hier  ganz  gleichmässig  vorgeben.  Vi 

immer  nach  dem W  e  g  e  r  e  c  h  t  und  nach  den  danach 

Formen  einer  Herbeiziehung  der  Interessenten  zur 

Wegelasten  zu  entscheiden  sein.66) 

M)  Sax,  I,  144.  Von  Wichtigkeit  sind  die 
die  Construction  u.  Belastung  der  W  agen,  über  die  M inimalb. 

womit  zur  Begünstigung  von  Fuhrwerk  u.  Rädern,  die  die  Strassen  waur*  *] 

eine  entsprechende  Abstufung  der  Wegegelder  verbunden  werde»  kau. 

Sax,  I,  159. 

")  Kau,  Fin.  I,  240  Note  c  giebt  folgende  Daten:  Frankreich  i 
des  Strassengclds,  nach  der  Wiedereinfuhr,  v.  1797,  i.  J.  1*06  anf 

langen  der  Departementsrathc ,  z.  Erleichter,  d.  Landwirthsch.  Ertrag  mkff 

Francs.  —  Baden.  Auf  heb.  durch  d.  pro  vis.  Verordn.  v.  22.  Apr.  I>Ä 

v.  d.  Kammern  1831.    Das  Strassengeld  hatte  2  Kr.  p.  Stande  «ad  Ptoi 

also  bei  einer  Ladung  v.  20  Centn,  p.  Pferd  auf  1  Centner  bei  10  Santo 

Der  Zollvertrag  zwischen  Baiern  u.  Wörtern berg  fon  1*2*  r^me  fc* 

Wegegeld  beim  inneren  Verkehr  aufhören  und  nur  noch  bei  der  Eia-  «ad 

durch  einen  Zollzuschlag,  ferner  von  Reisenden  beim  Eintritt  in  4a*  V. 

erhoben  werden  sollte.   Aufhebung  dieses  Zuschlags  in  Warte  ab.  UM 

baier.  Ges.  v.  1.  Juli  1834  wurde  das  Wegegeld  getrennt  v.  Zoll  Ua»  ta 

Land  erhoben,  und  zwar  f.  d.  geogr.  Stunde  von  Lastfuhren  bei  4  oder« 

thieren  l*L  Kr.  v.  jedem,  bei  5  u.  6  Thieren  3V,  Kr.  r.  jedes,  aa* 
3  fl.  f.  d.  Pferd,  doch  mit  Rückvergütung  v.  3  Kr.  f.  jede  Stunde,  oat  l 
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.Gebühren  bei  verschied,  anderen  Verkehrseinrichtungen.  83 

3Ö7.  Ueber  die  weiteren  oben  in  §.  302  unter  b-f  ge- 

il Einrichtungen  des  Verkehrswesens,  an  welche  sich  Gebühren 

ii,  kann  man  hier  kurz  sein.  Zur  öffentlichen  Uebernahme, 

Kföhrong  und  Erhaltung  eignen  sie  sich  alle  und  ist  dieselbe 

)  der  Praxig  seit  jeher  vielfach  üblich.  Doch  kommen  öfters 

'inrichtungen  dieser  Art  als  Erwerbsmittel  der  Privatwirth- 
i,  Gesellschaften  vor. 

Die  Brücken  sind  nach  analogen  Grundsätzen  im  Ge- 

ygtem  zu  behandeln,  wie  die  Wege.66) 

Bei  den  öffentlichen  natürlichen  Wasserstrassen67) 

)gaben  für  die  Benutzung  überhaupt  nur  soweit  zulässig, 

*ten  für  diese  Wasserwege  aufgewendet  werden  müssen, 

nn  and  nur  in  der  dem  entsprechenden  Höhe  sind  die  Ab- 

tbähren, sonst  Steuern,  welche  als  solche  selten  zu  billigen 

M  oder  neben  einer  unmittelbar  vor  der  Schiff  fahrt 

tfsserei)  erhobenen  Gebühr  (Flusszölle)  können  wieder 

ten,  bei  den  Wegen  in  §.  305  erwähnten  Methoden,  die 

Äten  zur  Kostentragung  herbeizuziehen,  Anwendung  finden.— 

I  ftir  den  Gebrauch  von  Wasser  öffentlicher  Flüsse  für 

bchaftliche  und  industrielle  Zwecke  sind  ebenfalls  nur  als 

ines  Kostenaufwands  (für  Kanäle  u.  dgl.)  Gebühren.  Das- 

t  von  den  Abgaben  für  Fähren,  welche  auf  Grund  eines 

„Fährregals"  mehrfach  noch  heute  bei  uns  fiscalische, 

in  Fiscus  verpachtete  Einrichtungen  sind, 

fte  verschiedenen  Einrichtungen  zur  Förderung  des  Trans- 

■8,  besonders  der  Schifffahrt,  eignen  sich  gut  zur  Aus- 

reitens der  nächst  betheiligten  Gemeinschaften,  so  der 

itädte.   Die  Erhebung  von  Gebühren  von  den  Benutzern 

stalten  in  der  Form  von  Tonnengeldern  (nach  Mass- 
■  - 

r  ritor  »iO  Stunden  betrüg.  Nach  BpAtOTOfl  EnnittigQDgeD  fiel  d;t,s  \\  eg- 

J-r  Einfuhr  weg  u.  betrag  bei  d.  Durchfuhr  121/»  Kr.  vom  Gentner.  Ertrag 
toi, WO,  1835/37  jährt.  73,70ü  fl.  Spätere  Aufhebung.  —  Nassau  Auf- 

06.  Hessen  -  D  armstadt  1965.  —  Preussen.  Nach  Chausseegeldtarif 

F  Meile  u.  Zugthier  bei  Fuhrwerken  zum  Fortschaffen  v.  Personen  1  Sgr.. 

'kfen  t.  Lasten  je  nach  Art  u.  Last  1  Sgr.,  B/a,  Vi  s8*m  f.  unangespannten 
» Aitern.  Vj  n.  V«  Sgr.  Aufhebung  auf  den  Staats  Chausseen  v.  I.  Jan.  1S75 

r**tt  r.  27.  Mai  1874.  —  Oesterreich,  seit  1821  im  Allgem.  auf  den 

*ß  »egegeld  v.  1  Kr.  K.  M.  p.  Meile  u.  Stuck  Zugvieh.  S.  Uber  Böhmen, 
151 

ft  Bao,  Fin.  I,  §.  243a.  —  Bedeutung  der  Fürsorge  für  Brückenbau  im 

«a«h.  l  Waitz,  Verf.-Gesch.  IV,  28,  30. 

»t.  Fin.  L,  §.  244,  mit  nicht  genügender  Unterscheidung  des  Gebühren-  u. 

rprineips  bei  den  sogen.  Flusszöllen.  S.  Beispiele  eigentlicher  Steuern  dieser 

«•Wigier,  Fin.  I,  §.  215.  Note  e,  Wagner,  Fin.  I,  §.  234,  Note  10. 
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gäbe  des  Rauminhalts  der  Schiffe)  u.  dgl.  ist 

Herbeiziehung  zur  Kostentragung  lässt  sich  aber  tach 

andere  Weise  bewerkstelligen,  z.  B.  in  der  Form  kleiner 

Ausfuhr- Werthzölle,  mitunter  wohl  ganz  passend.6*)  Wo  der 

selbst,  wie  vielfach,  die  bezüglichen  Einrichtungen  seh* 

er  natürlich  auch  die  Einnahme  aus  den  Gebühren 

e)  Die  Einrichtungen  für  den  Handel,  den  Mess-  nud 

verkehr  sind  mit  Recht  seit  Alters  regelmässig  eine  Com 

angelegenheit.   Nur  ausnahmsweise,  bei  einzelnen 

kostspieligen  Objecten  und  in  modernen  Grossstädten,  b: 

hier  die  Privatunternehmung,  aber  alsdann  gewöhnlich  mh 

halt  einer  Mitwirkung  der  öffentlichen  Behörden  bei  der  F 

der  Tarife  u.  s.  w.,  zugelassen,  z.  B.  bei  Anlagen  von 

Viehhöfen  u.  dgl.  m.  In  solchen  Fällen  sollte  wenigsten* 

fallsrecht  oder  ein  RUckkaufsrecht  zu  im  Voraus  generell 

Bedingungen  für  die  Commune  ausbedungen  werden.  Die 

hat  von  den  Benutzern  Gebühren  zu  verlangen,  durch 

Verwaltungskosten  sich  decken  und  sich  das  Kapital 

tungen  verzinst  und  amortisirt.   Je  nach  Umständen  er* 

Anstalten  von  wirklich  grosser  allgemeiner  Bedeutung 

nähme  eines  Beitrags  zur  Kostendeckung  auf  das  allgcm 

der  Gemeinde  aber  nicht  ausgeschlossen.   Doch  wird 

grosser  Vorsicht  vorzugehen  sein,  weil  die  Ermässigung  der 

leicht  nur  dem  Händler  oder  dem  einen  vor  dem  anderer 

(z.  B.  bei  Verkaufsständen  in  Markthallen)  im 

nicht  dem  Publicum  im  Preise  der  Waaren  zu  Gute 

Schüsse  über  die  Kosten  nehmen  den  Character  der 

der  Gewerbesteuer  an,  und  sind  wohl  nur  statthaft  als  F 

Theilnahme  der  Gemeinde  an  monopolistischen 

Gewerbtreibender. 

**)  So  deckte  früher  Hamb  arg  seine  grossen  Verwendungen  fu 

wasser  u.  s.  w.  durch  solche  niedrige  Zölle,  von  denen  aber  immer  o-i'  ' 

vegen  der  Concurrenz  andrer  Hafen  aasgenommen  wurden.    AufneöBBg  ̂  

gaben  in  Folge  der  neuen  Reichsgesetzgebung. 

")  Früher  vielfache,  noch  jetzt  theilweise  Benutzung  der  Tonneareütf  *  4 

Schutz  oder  zur  Begünstigung  der  nationalen  Rhederei  und  ScJuSJaln.  * 

heimische  Flagge  keine  oder  geringere  Gebühren  als  die  fremde  zakk.  —  *: 

reich  Anschl.  f.  Schiüfahrtsabgabcn  im  B.  f.  1877  4,715.000  Fr,;  Wtit-d* 

reich  Hafengebühren  d.  Staats  A.  f.  1S77  420,000  fL;  Preoisea  JL  1  *J 

Brucken-,  Fähr-,  Hafengelder,  Strom-  u.  CanalgefaUe  2  Mili  M..  J*it4sjn?t-  1 

u.  Waagegeld  190,000  M.;  Hamburg  1877  TonncnHd  432,000  iL  Brti 
Schitf.abg.  224,800  M. 
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Verschiedene  andere  Verkehrseinrichtungen. 

Locale  Verkehrsanstalten,  wie  kleine  Dampf  bahnen, 

bahnen  and  Omnibuswesen ,  eignen  sich  alle  für  die  Ueber- 

auf  die  Gemeinde,  besonders  auf  die  städtische,  znmal 

idtische,  oder  auf  den  Kreis.  Die  nähere  Begründung  hier- 

schon in  den  Erörterungen  des  1.  Bandes  über  das  Ver- 

legen gegeben.80)  Diese  Anstalten  schliessen  sich  an  die 

Hr-  und  Tertiärbahnen  an.61)  Das  wichtige  Princip  der 

ragnng  der  finanziellen  Verwaltungsergebnisse  der  günstigen 

igünstigen  Linien  und  Curse  kommt  bei  solcher  Uebernahme 

als  bei  der  Ausführung  durch  die  speculative  Erwerbsgesell- 

im  Interesse  des  Publicums  zur  Geltung  und  ermöglicht  die 

&e  Ausdehnung  des  Netzes.  Oekonomisch- technisch  ist  die 

ßde  und  der  Kreis  zum  Bau  und  Betrieb  solcher  Anstalten 

i  besonderer  Behörden  im  Allgemeinen  ebenso  fähig  als  die 

gesellscbaft.  Ein  allen  späteren  Anforderungen  entsprechendes 

Ksheft  der  letzteren  kann  man  aber  doch  im  Voraus  nur 

*hwer  richtig  aufstellen.  Das  finanzielle  Risico  lässt  sich 

Saken,  wird  durch  die  Gewinnchance  aufgewogen  und  ist 

WTon  der  Commune,  d.h.  der  Gemeinschaft  der  Interessenten, 

nn  einer  fremden  Gesellschaft  zu  laufen.  In  Grossstädten 

die  Uebernahme  und  der  zweckmässige  Ausbau  und  Betrieb 

wichen  Netzes  von  Verkehrsanstalten  ein  gutes  Mittel,  das 

Monopol  der  günstigen  Lagen  zu  beschränken. 

»s  Gebührenwesen  dieser  Anstalten  ist  ähnlich  wie  das 

fwen  der  Eisenbahnen  für  den  Personenverkehr  einzurichten, 

'»glichster  Begünstigung  der  unteren  Classen.  Ueberschüsse 

Üe  Verwaltungs-,  Zins-  und  Amortisationskosten  sollten  grund- 

i»  iur  Erweiterung  oder  Verbesserung  der  Anstalten  oder  zur 

»ignng  der  Tarife,  daneben  auch  etwa  zur  Verbesserung  der 

*inen  Wege  dienen.6*) 

I  bes.  Wagner,  Fin.  I,  §.  23S. 

tt.  §.  255. 

&  i*t  wohl  nicht  daran  zu  zweifeln,  dass  gerade  hier  in  nicht  ferner  Zukunft 

^jaufe  Erwerbsgesellschaft  allgemein  durch  die  gemeiuwirthschafUiche  Thltig- 

''«■«ÜKJe  selbst  ersetzt  werden  wird.  Mit  dem  Gelde  der  Steuerzahler  werden 

k  Artionire  der  Pferdebahnen  u.  s.  w.  mitunter  wieder  theuer  genug  zu  ent- 
P  (Berlinl  .  Hier  und  da,  wird  man  einwenden,  sind  diese  Bahnen 

WJocat  auch  billiger  zu  erwerben.  Aber  auch  dies  ist  nicht  das  Richtige  und 

FtJBttal  gewöhnlich  gewisse  Speculantenkreise  auch  hier  Gewinn  gemacht 

J^rtai  und  weniger  geriebene  Leute,  kleine  und  mittlere  Kapitalisten,  bez. 

<**  endgütig  beschädigten  sind. 
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§.  308.    g)  Die  Post65) 

Sie  hat  sich  in  den  modernen  Caltnrstaaten  greacbiehd 

nemlich  als  Staatsanstalt  und  zwar  als  Regal 

sonders  der  Hauptzweig,  die  Briefpost.  Der 

Regal  auch  meistens  selbst  ausgeübt.  Wo  dies  nicht  der 

und  wo  gewisse  Zweige  nicht  zum  Postregal  gehörten,  trifl 

Geschichte  regelmässig  die  Tendenz  hervor,   die  Vi 

Regals  an  Dritte  zur  Ausübung  zurückzunehmen  und  die 

auf  andere  passende  Zweige  auszudehnen.*4) 

6S)  Umfassendere  Behandlung  des  Postwesens  wird  für  den  3.  Ried 
buehs  (Verkehrswesen)  vorbohalteu.  Dort  auch  erst  nähere  Antraben 

und  die  Gesetzgebung  des  Gegenstands.  —  Bau,  Fin.  I.  §.  205—219» 

Volkswirtbsch.polit.  II,  §.  268,  268a,  —  nicht  mehr  genügend,  in 
noch  der  Periode  vor  den  Eisenbahnen  angehörig.    R.  v.  Mo  hl, 

II,  §.  17!).    Hier  wie  bei  Kau  ältere  Literatur.    H.  Kösler,  Vei 

§.  432  -439,  mit  vielem  Material  aus  d.  Reichsgesetzgebung.    L.  t  Suis 

der  Verwaltungslehre,  2.  AM  8.  388  —  402.   Jetzt  namentlich  v.  ToHnrris 

puncto  aus:  Saz,  Verkehrsmittel  I,  S.  211  ff.,  mit  Abriss  der  Entwidh 

der  Posten,  S.  313  ff.    Holzainer,  z.  Gesch.  d.  Briefportoret  a  i  w. 

Ztschr.  1878,  I.    üeber  Preussen  8.  bes.  Stephan,  Gesch-  d.  prtaa 

1859.  ~  Für  das  Deutsche  Reich  d.  Reichsverfa».  v.  1871,  Abscia.* 

über  d.  Postwesen  v.  28.  Ort.  1871,  über  d.  Posttaxwesen  v.  28  Oct-  1*71  l 

von  Dambach,  Berl.  1872.  Ges.  v.  17.  Mai  1873,  betr.  Abänder.  d.  4M 

taxwesen  v.  28.  Oct.  1871.    Ges.  v.  20.  Dec.  1875,  betr.  Ablud  des  | 

28.  Oct.  1871  über  Postwesen  (Bezieh,  z.  d.  Eisenbahnen).  Reiche» 

Gesetzgebung,  Statistik  u.  s.  w.  des  Reichspostwesens  in  Hirth's 
nationaler  (\Velt-> Postvertrag  zu  Bern  v.  9.  Oct  1874  (s. 

gesetz-BI.  1875,  S.  223;  Sax,  I,  368;  Hirth's  Annalen  1875,  S. 
M)  S.  d.  histor.  Notizen  bei  Rau,  Fin.  I,  §.  205  Note  b.  bei  B 

Note  1,  bes.  Sax  a.  a.  0.    Bes.  wichtig  war  bei  den  eigen  thu  ml  paaa 

haltnissen  Deutschlands  die  Entwicklung  der  Thum  u.  Taxi  s  «dien  Pm 

statt  der  Landesposteu ,  worüber  Näheres  im  3.  Bande.    Nach  den 

Kriegen  wurden  die  Gerechtsame  des  Hauses  Thum  u.  Taxis  dur*x  &1 
Bundcsacte  wieder  anerkannt,  doch  blieb  gegen  Entschädigung  auch  üb  4äl 

wo  es  das  Postrecht  besa&>,  die  Anlegung  von  Landesposten  vorbeluJtra.  T 

grosseren  Staaten  haben  letztere  gehabt  (vor  1866  15).    Das  Haus  Tbfl» 

hatte  zuletzt  noch  ein  Postgebiet  von  17  Lindem  mit  3.3  MiU.  Eww 

weise  für  sich  (s.  dieselben  bei  v.  Rönne,  preuss.  Staatsrecht,  n.  2.  11 

nicht  zu  verkennen,  dass  in  Ermangelung  einer  anderweiten  Einheil 

Post  diese  in  den  Kleinstaaten  ersetzte  und  so  gewisse  Vortheile  t  4- 

hatte.    Preussen  verwaltete  die  Post  in  Anhalt  u.  Waldeck.  K.  Sachsen  o  il 

In  Hamburg  bestanden  nicht  weniger  als  7  Postverwaltungen 

post,  hanuov.,  preuss.,  mecklenb. ,  taxis'scho,  dan. ,  schwed.)  Dea 
1  866  fl.  i>t  die  grössere  Einheitlichkeit  im  deutschen  Postwesen  zu  veniaa*» 

erwarb  durch  einen  Vertrag  mit  dem  Fürsten  von  Thum  u.  Tan*  r«i  1* 

(preuss.  Ges.  v   16.  Febr.  ls67)  die  Postgerechtsame  dieses  Hau*»  ia  ilka 
(Jebieten  f.  3  Mül.  Thlr.  v.  1.  Joli  1867  an.  Durch  die  norddeutsche 

wurde  die  Post  Bondesangelegenhcit  und  Bundesanstalt  an  Stelle  aiW 

Posten,  was  namentlich  in  den  Hansestädten  zu  erheblichen  Reformen  ratet 

und  Wurtemberg  haben  sich  bei  ihrem  Anschluss  an  das  Deutsche  WA 

eigenes  Postwesen  vorbehalten.     Doch  untersteht  auch  (fieses  in  df* 

Puncten  der  Reichsgesetzgebung  (Art.  52  der  Rcichsverfass.  v.  1*71  \  Ffr 

übrige  Reichsgebiet  besteht  die  Reichspost  als  einheitliche  Staatsrej 

die  Einnahmen  u.  Ausgaben  dieser  Post  wird  durch  den 

Stimmung  getroffen.  —  Die  deutschen  Staatsposten  haben  seit 
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gegenwärtige  Sachlage  in  den  Culturetaaten  ist  überall: 

verwaltetes  Postregal  des  Staats  und  Beziehung 

0  in  erster  Linie  auf  die  Briefpost  Daneben  kommt 

eh  vielfach  eine  Zeitungs-,  Geld-,  Packet-  und  Per- 

Staat s  p  o  s  t  vor.  Diese  Zweige  waren  jedoch  gewöhnlich 

rtiher  und  sind  vollends  jetzt  nicht  in  gleichem  Umfange 

Briefpost  dem  Regal  unterworfen.  Entweder  fehlt  letzteres 

mzlich  und  die  Staatspost  betreibt  diese  Zweige  in  Con- 

mit  Privaten,  wenngleich  vielleicht  thatsächlich  ganz  oder 

u  ausschliesslich,  oder  das  Regal  bezieht  sich  nur  auf 

Zweige,  z.  B.  die  Packerpost,  und  unterliegt  auch  hier  bc- 

d  gesetzlichen  Beschränkungen   zu  Gunsten   des  freien 

überhaupt  die  Post  Staatspost  sein  soll  und  welche  Ein- 

;  und  Ausdehnung  der  Staatspost  zweckmässig  ist,  das  ist 

der  Finanz  Wissenschaft  nicht  zu  erörtern.  Historisch  und 

alativ  zu  beantworten  ist  im  Einzelnen  natürlich  Vieles, 

tfals  selbstv erwaltete  Staatsanstalt  und  zwar  als 

mm  Umfang  regalisirte  Anstalt  hat  sich  im  Ganzen 

§  bewährt.  Die  inneren  Grtinde,  welche  fttr  die  Staatspost 

i,  sind  schon  im  1.  Bande  dargelegt  worden.66)  Nament- 

ßriefpost,  bedingt  auch  andere  Zweige  der  Post,  empfehlen 

1  Staatsanstalt.    Dies  ist  eine  heute  in  Theorie  und  Praxis 

*ld-.  Packet-  und  Personenpost  cultmrt    Ausserhalb  Deutschlands  ist  die 

fcÄrdenmg  nur  ausnahmsweise  ein  Zweig  der  Staatspost  (so  in  der  Schweiz, 

k  Scandinavien  u.  th.  w.  in  Rassland).   Die  Packetbeiorderung  bürgert  sich, 

seist,  jetzt  im  Ausland  auch  als  Staatspostzweig  mit  ein,  so  bes.  die  Bücher- 

i*oge  schon  die  Zeitungspost  u.  s.  w. 

gewöhnlichen  Vorrechte  der  Post  in  der  ersten  Hälfte  und  bis  über  die 

19  Jahrhundert s  hat  Rau,  Fin.  I,  §.  206  Nota  a  folgendermassen  zu- 

wellt: 1)  Briefe  u.  versiegelte  Packete  unter  einem  gewissen  Gewicht 

r  ron  der  Post  gewerbsmässig  bestellt  werden.    Dieses  Gewicht  (doch 

Strassen  o.  f.  Zeitungen,  Zeitschriften  u.  Papiere)  war  in  Frankreich  2  Pfd. 

j-*Jö  Fr.  Strafe);  in  Ketsch-Oesterreich  10,  Hannorer  15,  Sachsen,  Braun- 
Baden  und  vielen  anderen  Ländern  25,  Preussen  40  Pfd.  —  2)  Land- 

<•  Lohnkutscher  durften  sich  nicht  der  unterlegten  Pferde  bedienen  (Pferde- 

-  5^  Wer  mit  Extrapost  ankommt,  durfte  erst  nach  Verlauf  einer  gewissen 
«tacherpferden  Weiterreisen  (nach  bad.  Verordn.  v.  1812  nach  48  St,  in 

24  St).  —  4)  Verpflichtung  der  Lohnkutscher,  von  jeder  Fahrt  etwas  an 

zu  zahlen,  in  Hannover,  Churhessen.    In  Preussen  ehemals  1  Sgr. 

•  &tr.  60,000  Thlr.,  aufgehoben  durch  K.  O.  v.  10.  Dec.  1841.  Abgaben 

i  laan  auch  zu  einer  Steuer  erweitert,  wie  in  England  f.  d.  Stage  coaches 

L  §.  212,  Note  a),  in  Frankreich  (ebendasV  —  Die  Umgestaltungen 

«n,  besonders  seit  den  Eisenbahnen,  haben  manche  dieser  Vorrechte,  wenn 

vhoo  aufgehoben  waren ,  obsolet  werden  lassen  oder  undurchführbar  ge- 
aast ist  auch  das  fiscalische  Interesse  der  Post  selbst  daran  yerschwunden.  — 

"  'öi^n  Umfang  des  Postregals  s.  Note  69. 
,4«-Vagner,  Fin.  I,  §.  221—223,  Wagner,  Fin.  I,  §.  2S9,  240. 
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kaum  irgend  mehr  bestrittene  Ansicht.  Am  Ersten  i*t  is  9g 

Lande  mit  entwickeltem  Verkehr  die  Staats  -  Person«?*! 

entbehren.67)  i 

Die  genauere  Beantwortung  der  Frage,  ob  und  in  *w 

Umfang  ein  Postregal  beibehalten  werden  soll,  gehört  e^i 

nicht  hierher,  sondern  in  die  Volkswirthschaftspolitik.  Hier  *j 

nur  zu  eonstatiren,  dass  wenigstens  für  den  Hanptzwei*  dir| 

die  Briefpost,  das  Regal  nicht  ganz  entbehrlich  ist,  smi 

als  Finanzregal  aufgefasst  werden.  Es  soll  vielmehr  bit« 

bestehen,  als  dies  durch  die  Anforderungen  bestmöslw 

Technik  und  Oekonomik  der  Posteinricbtung  bediep  * 

Zur  ökonomischen  gehört  aber  auch  die  fi nanz i eile  Sese. 

Post,  znmal  die  Briefpost  muss  das  ganze  Land  möglich«:  a& 

mit  einem  Netz  von  Postämtern  und  Postcursen  äberzieh«.  I 

dies  geschehen  könne  und  nicht  zu  kostspielig  werde,  wm 

Staat  im  Wesentlichen  ohne  Concurrenz  die  Post  in  den  ids 

reichen  Theilen  seines  Gebiets  und  auf  den  guten  Linien  tag 

Nur  dann  ist  er  fähig,  auch  in  den  anderen  Theilen  totm 

richtung  —  im  Gesammtinteresse  —  ordentlich  zu 

Denn  die  geringen  Einnahmen  oder  Zuschüsse  hier  wrssfc 

durch  die  UeberschUsse  dort  ergänzt  Die  Regalisirnn^  oft 

durch  zweckmässige  Concentration  der  Geschäfte 

Oekonomie,  welche  ein  wichtiger  volkswirtschaftliche  fl(j; 

ist  und  im  privatwirthschaftlichen  System  nicht  in  gleich  Ij 

erreicht  werden  kann.68)  Die  Wahrnehmung  des  Finaai:^ 

in  diesem  Umfang  durch  das  Postregal  verfolgt  daker  I 

fiscalische,  sondern  nur  die  Tendenz,  die  Postanstalt  in  faJ 

raeinnützigkeit  zu  heben  und  die  Deckung  ihrer  Gesang 

sicherer  zu  stellen.  Im  Allgemeinen  wird  es  in  unser«:  H 

gegenwärtig  geniigen,  die  Staatspost  gegen  gewerbswe»* 

triebene  Briefbeförderung  von  Privaten  zwischen  veraM 

Orten  zn  schützen;  eventuell  in  der  Packetposft  die  PriviM 

der  gewerbsmässigen  Versendung  kleiner  Packete  ansxfls£* 

obgleich  ein  solches  Vorrecht  des  Staats  von  einer  tüchtig«.  * 

**)  Die  Beweisführung  Rau's  iu  d.  I'in.wiss.  L,  §.  JOS— 211,  » 
Briefpost,  zu  Gunsten  der  Staatspost  ist  jetzt  wohl  nicht  mehr 

Umschwung  zu  Gunsten  der  gcmeiuwirthschaftl.  Thatigkeit    Staaiifu«.  * 

privat wirthschaftlichen  ist  so  vollständig,  dass  die  Zuschiebung  der  Be«t^ 

geradezu  umgekehrt  hat  Ein  in  mehr  als  einer  Beziehung  v-hr  bejnerieüswtftktf  •* 

")  Vgl.  Sax,  I,  74,  225  ff. 

auch  aus  finanziellen  Gründen. 
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ärgerten  Staatepost  kaum  bedurft  wird,  wie  neueste  deutsche 

angen  beweisen.  Die  Aufhebung  von  Vorrechten  in  Betreff 

r*onenbeförderung  liegt  meist  ebenso  sehr  im  Verkehrs- 

«e  eines  entwickelten  Landes  als  im  Postinteresse  und  sogar 

ütaiisehen  Finanzinteresse  selbst,  weil  die  oft  Zuschüsse 

de  Staats- Personenpost  dann  leichter  und  ganz  Wünschens- 

durch  Privatanstalten  ersetzt  wird  und  eingeschränkt  oder 

»ben  werden  kann.69) 

309.  Die  weiteren  Verhältnisse  der  Post,  welche  hier  in 

lanzwissenschaft  zu  berühren  sind,  betreffen  die  Regelung 

ostfinanzen.  namentlich  das  Postgebührenwesen, 

nanere  Begründung  für  das  Folgende  gehört  wieder  in  die 

irthgcbaftspolitik. 

sind  zwei  Pnncte  hier  zu  unterscheiden:  die  Feststellung 

eitenden  Finanzprincips  in  der  Post  und  die  Durch- 

t|  des  angenommeneu  Princips  im  Einzelnen, 

?i»Regelung  des  Posttax-  oder  Portowesens. 

»AI«  das  leitende  Finanzprincip  der  Post  in  unseren 

I  Culturgtaaten  ist  bereits  im  1.  Bande  im  Allgemeinen  das 

irenprincip  festgestellt  worden.70)  Abweichungen  hiervon 

Iher  die  Regel  gewesen,  indem  das  Postregal  als  Finanz- 

en! damit  die  Post  gleichzeitig  mit  als  Besteuerungs- 

behandelt wurde.  Davon  ist  jetzt  gewöhnlich  mit  Recht 

ien,  wenn  auch  nicht  zu  läugnen  ist,  dass  durch  eine  Porto- 

K*  noch  bestehenden  Postvorrechte  in  Deutschland  siehe  bei  H.  E Osler, 

L  433,  t.  Rönne,  prss.  Staatsr.  II,  2,  §.  473.  —  Reichspostges.  v.  1 S7 1 
i^>senü.  ein  a  ussc  hli  essl.  Be  förderungsrecht  der  Post  für  alle 

ia.  zugenähten  oder  sonst  verschlossenen  Briefe,  dann  für  alle  pol  it. 

reu,  welche  öfter  als  1  mal  wöchentlich  erscheinen,  gegen  Bezahlung 

-  eidus.  unentgeltl.  PriratbcfÖrderuug  v.  Briefen,  Mitführen  v.  Empfehlungs- 

lf  1.  —  ein  Unterschied  gegen  früher)  von  Orten  mit  einer  Postanstalt 
i-rrra  Orten  mit  einer  Postanstalt  des  In-  und  Auslandes,  also  nicht 

j,».>clh..ti  i  »rts.  Pili  Packete  kein  Vorrecht  mehr.  dsgl  nlchl  nebt 

^•nhefördcning.  die  für  Private  nach  dem  norddeutschen  Gesetz  über 

r«*a  r.  2.  Sov.  1S67  §.  1,  wenn  sie  „gewerbsmässig  auf  Landstrassen  gegen 

f  mit  regelmäßig  festgesetzter  Abgangs-  oder  Ankunftszeit  u.  mit  unterwegs 

foo  Transportmitteln"  erfolgt,  noch  der  Genehmigung  der  Postverwaltung 

'^'is  zur  Zeit  der  Errichtung  der  Fahrgelegenheit  eilt  wenigstens  täglich 
-  Personenpost  bereits  bestand.  —  Dem  Vorrecht  der  Post  auf  die  gen. 

fl  entspricht  die  Verpflichtung  der  Post,  dieselben  anzunehmen  und  zu  be- 

lS7t  §.3).  —  Der  Versuch  ron  Privat-PacketbeförderungsanstaJten 

Brenz  mit  der  Post  scheint  in  Deutschland  misslungen  zu  sein.  Freilich 

l*r  Post  ihre  Rechte  gegenüber  den  Eisenbahnen  hier  sehr  zu  Gute. 

a  jrner,  Fin.  I,  §.  226.  Wagner,  Fin.  I.  §.  242.    Im  Ganzen  ist  auch 

213  dieser  Behandlung  der  Post  zugeneigt.  Vgl.  sonst  auch  hier  bes. 

v  0.  namentl.  I,  246  tf. 
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normirung  nach  Steuergrundflätzen  mitunter  die  handei- 

werbetreibenden  Classen,  besonders  die  Grossgeschäfte, 

anderen  Bestenernngsarten  leichter  entziehen,  mit  bestellen 

können  (also  Porto  zugleich  als  Form  einer  eigei 

fungirend).  Bezügliche  Erwägungen  werden  nicht 

sätzlich  abzuweisen  sein,  z.  B.  bei  Fragen  der  Reform  eis 

mit  als  Steuer  wirkenden  Portotarifs.  Ferner  sind  die  Z 

der  Post  zu  unterscheiden:  Die  Brief-  und  eventuell  die 

Geldpost,  fraglicher  schon  die  Packetpost  sind  nach 

b ührenprineip,  die  Personenpost,  eventuell  auch 

Packetpost  mehr  nach  dem  privatwirthschaftlichen 

zu  verwalten,  wie  dies  schon  im  1.  Bande  begründet 

schichtlich  hat  das  privatwirthschaftliche  Princip  (oder 

liehe  Unternehmungsprincip"  Sax'sj  früher  allgemeiner 

Postverwaltung  gegolten  und  auf  einer  Stufe  „extensiver4'  V 

entwicklung  z.  Th.  mit  gutem  Grunde.  Das  Geb 

erst  bei  „intensivem"  Verkehr  allgemeiner  berechtigt 

gedrungen. 

In  finanzieller  Beziehung  sind  dann  noch 

wichtig,  welche  die  Gesammteinnahme  der  Post 

Verhältnis s   zur  Ausgabe  betreffen.  Erstens 

welche  Höbe  der  Gesammteinnahme  soll  man  er 

Zweitens:  ist  die  Staatspost  mit  beständigem 

deficit  noch  zu  rechtfertigen? 

aa)  Hinsichtlich  des  ersten  Punctes  muss  die  volle  K 

deckung,  d.  h.  die  Deckung  der  laufenden  Betriebst 

der  Zinsen  und  Amortisation  des  Anlagekapitals  erstrebt 

nicht  nur,  wie  im  Schulwesen  und  bei  den  Gerichten, 

oder  weniger  hoher  Beitrag  zu  den  Kosten,  wobei  aber 

Leistungen  der  Post  für  die  Staatsverwaltung  selbst  mit  B 

zu  nehmen  ist.71)  Demgemäss  muss  namentlich  eine» 

fehlende,  Rechnung  über  das  Anlagekapital,  da* 

Gebäuden  und  Einrichtungen  des  Postwesens  steckt,  statte 

Vollends  in  dem  Falle,  dass  dieses  Kapital  nicht  frflberij 

n)  Es  kommt  daher  z.  B.  darauf  an,  ob  die  amtlichen  Postsendung 

gegen  Portoberechnong  befördert  werden.  Im  ersten  Fall  meinte  anch  B»Q« 

Zuschösse  der  Staatscasse  zur  Post  vertheidigen  Hessen,  §.  213.  Ricböftf  * 
amtl.  Verkehr  portopflichtig  zu  machen,  s.  u.  §.  812. 

n)  So  ist  es  mit  Recht  bei  der  Berathung  des  Etats  des  Deutschen  w 

1878—79  durch  eine  Resolution  des  Reichstags  für  die  Zukunft  Ttfäatf 

Anschlag  des  Gebäudekapitals  in  Bad  en  1861  237,700  iL,  der  Werkzeug Ga*| 
217,000  fl.  (Rau). 
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einnahmen  der  Post  bestritten  worden  ist,73)  gehört  eine 

essene  Summe  für  die  Verzinsung  und  Tilgung  in 

resabrechnung  der  Post. 

I  möglichst  volle  Deckung  alier  dieser  Kosten  ist  wegen 

mer  doch  stark  differentiellen  Nutzens  der  Post- 

en für  die  verschiedenen  Kreise  der  Bevölkerung  zu  ver- 

Bei  der  Normirung  der  Porti  u.  s.  w.,  besonders  bei  Porto- 

nnen darf  daher  dieses  Ziel  der  vollen  Kostendeckung  der 

in  dem  bezeichneten  Umfang  nicht  ausser  Acht  gelassen 

Jedenfalls  sind  an  sich  vermeidbare  dauernde 

fite  wirklich  zu  vermeiden,  daher  finanziell  nur 

Reformen  zu  billigen,  welche  einigermassen  sichere 

anf  baldigen  Ersatz  eines  vorübergehenden  Deficits  er- 

Diese  Gesichtspunkte  sind  neuerdings  in  Folge  einer  ein- 

Anffassung  der  Frage  in  der  öffentlichen  Meinung  und  in 

»den  Postverwaltungskreisen,  mitunter  wohl  etwas  zu  sehr 

»treten:  das  fUhrt  aber  leicht  zu  einem  falschen  Commu- 

ftter  dem  Vorwand  des  öffentlichen  Interesses, 

•ernde  Ueberschüsse  der  Postverwaltung  über  jene 

berechneten  Kosten  hinaus,  welche  nicht  nur  Ersatz  früherer 

«ind,  haben  finanziell  den  gemischten  Character  von 

bigewinn  und  Steuer.  Nach  dem  oben  Gesagten  ist 

tes  inneren  Grandes  der  Uebernahme  der  Anstalt  auf  den 

ohl  nur  ausnahmsweise  ein  solcher  Ueberschuss  zu 

wenn  nemlich  die  Post  alle  begründeten  Bedürfnisse  schon 

I  and  ein  mitspielender  Steuercharacter  des  Porto  sich  reobt 

läast,  oder  —  allerdings  ein  seltener  Fall  —  der  Ueber- 

los  Zweigen  herrührt,  welche  nach  dem  privatwirthschaft- 

nncip  verwaltet  werden  dürfen,  wie  Packet-  und  Personen- 

^nst  sind  gerade  Ueberschüsse  zu  weiterer  Aus- 

ig ond  Vervollkommnung  der  Einrichtung  und 

cb  zu  passenden  Tarifermässigungen  zu  benutzen. 

Ein  beständiges  Betriebsdeficit  ist  aber  nach  den 

ßtn  mancher  Länder  mitunter  nicht  zu  vermeiden,  einerlei 

I  daa  Porto wesen  einrichte.  Denn  bei  der  Abhängigkeit 

Verkehrs,  daher  der  Posteinnahme  von  der  Höhe  der  Ge- 

■  »<  allerdings  haotig  der  Fall,  bes.  bei  gewissen  kleineren  Kapitalanlagen. 

Buchführung»-  ond  Rechnnngsgrundsätzen  innss  aber  jede  solche  Ver- 

»*»       Betriebseinnahme  als  Melioration  betrachtet  und  nicht  vom 

«w»  Jahres  abgezogen  werden. 
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btihren,  führt  eine  Steigerung  der  letzteren  oft  nkfct  u 

grösseren  Einnahme,  sondern  selbst  zur  Verminderung  de*  Vi 

somit  leicht  zu  einem  ungünstigeren  Verhältniss 

nähme  und  Ausgabe.  Der  Spielraum  för  eine  experimcnt 

voller  Kostendeckung  strebende  Tarifpolitik  ist  daher  oft 

So  namentlich  in  Ländern  weiterer  Dimensionen, 

nication,  geringer  Volksdicbtigkeit  und  relativ 

kehrs,  besonders  wenn  alle  Kosten  der  Post  wirklieh  mi 

getragen  und  nicht,  wie  z.  Tb.  bei  uns,  durch  unentgeliij* 

gegen  geringen  Entgelt  zu  übernehmende  Leistungen  Drnar, 

der  Eisenbahnen,  auf  diese  mit  überwälzt  werden.74)  ±* 

solchem  Falle  wird  gleichwohl  die  Staatspost  wegen  ifcsr 

gemeinen  Bedeutung  für  Cultur  und  Volks  wirthscbifi  ■ 

den  Staat  als  solchen  selbst  zu  rechtfertigen  sein.  Die  ta* 

tritt  dann  pro  tanto,  für  den  Betrag  des  Deficite,  unter  die  hsi 

welche  finanziell  nach  dem  Princip  der  reinen  Ausgabe 

werden  und  zur  Erfüllung  wichtiger  Staatszwecke  dienet  1 

aber  nur  ein  unvermeidlicher  thatsäeblicher  Zustand,  bedfigfjj 

geschichtliche  und  örtliche  Verhältnisse,  keineswegs  ein  tm 

Ziel  der  finanziellen  Behandlung  der  Post.  Z*  i-chen  ätM 

fertigung  einer  Staatspost  mit  beständigem  IVtriebsdetiMj 

obigen  principiellen  Forderung  voller  Kostendeckung 

steht  daher  auch  nur  ein  scheinbarer  Widerspruch, 

auch  für  jetzt  nicht  zu  beseitigender  Lcbelstand  liegt  in 

Fall  namentlich  auch  darin,  dass  viele  einzelne  Piro 

theilweise  aus  öffentlichen  Mitteln  befriedigt  werden. '*) 

14)  Typische  Beispiele  sind  unter  den  Grossstaaten:  Russlaii  vi 

america.  Im  ersteren  Staat  i>t  neuerdings  ein  kleiner  Ueberschuss  ':?vS 

Nach  einer  amtl.  österr.  Zusammenstellung  bei  Sax  S.  257  war  t*»T4  «fr» 

der  Post  in  Kussland  16,093,000  f.,  der  Ueberschoss  251.000  fl.  St«fta> 

nähme,  so  1S70  S.9S,  1S74  10.45  MÜL  K.,  Bodg.  f.  1S77  10.:*  3  Hui  l 

Nord  am  er.  s.  Hock,  Fin.  d.  Ver.  Staaten  S.  389.  Vor  dem 

acti?.  Westen  und  Süden  passif.  Ergebniss  1875  —  76:  Einn.  ttJI 
Deficit  4.0*  MÜL  D. 

7&)  Ueber  die  Finanzresultate  der  Post  in  europ.  Staaten  altere  IHö 
Fin.  L  §.  205  Noten,  neuere  f.  1874  bei  Sax,  I.  257.    Für  die  nece* 

sich  für  einige  Hauptlander  Folgendes: 

Einnahme    Ausgabe  ReiDertnC- 

(irossbritannien  1S76/77   Mffl.  Pf.     6.021       |JJ**  ̂ } 
1§74                     .     1.^<M 

Frankreich  1877  .    .    .    MÜL  Fr.  116.1          71.3  A43 

1874  113.7          71.1  41-5 

Deutsch.  Reich  1677/78  .. 

(inclus.  Telegr.)     .    Mill.  M.  124.7        U3.0  11.7 
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310.  —  ß)  Die  Regelung  des  Posttax-  oder  Porto- 

«  rnufis  je  nach  der  Wahl  des  leitenden  Finanzprincips  etwas 

den  aasfallen.  Im  Folgenden  wird  das  Gebtihren- 

p,  mit  gewissen  Modificationen  in  einzelnen  Fällen ,  als 

mar  angenommen.  Der  wichtigste  Ponct  der  Gebllhren- 

betrifft  alsdann  die  Wahl  zwischen  den  zwei  Hauptsjstemen 

ifs,  dem  sogen.  Stufen  tarii*  mit  höheren  Sätzen  und 

lir  oder  weniger  consequenten  und  in  den  Sätzen  massigen 

tstarif  in  den  nach  den  Beförderungsgegenständen  unter- 

ien  Postdienstzweigen.  Die  anderen  Fragen  der  Gebtthren- 

|  beziehen  sich  auf  Nebenpuncte,  welche  an  dieser  Stelle 

enaoere  Erörterung  bedürfen.70) 

Der  Stufentarif  stuft  das  Porto  (die  Postgebühr)  nach 

aaptmomenten ,  der  Entfernung  des  Bestimmungsorts 

U unter  Berücksichtigung  der  Beschaffenheit  der  Koute) 

\ vier  Hauptobjecten  der  Post,  Briefen,  Geld,  Packeten, 

teo,  und  nach  dem  Gewicht  bei  den  drei  ersten,  bei 

Werdern  nach  dem  Werth,  bei  den  Personen  nach  der 

i  Dies  ist  an  und  für  sich  rationell. 

I  1ST7 

sieb.  1877/78 

•Uasterr.  1877 

1S75 

*  1*77   .  . 

■«1876.  . 
-Jen  1*>78  . 

1875  . 

1875  . 

Einnahme    Ausgabe  Reinertrag. 

<LBeich  1876    .    MilL  M.  1 1 7.0        109.4  7.55  Ergebn. 

„     „      8.60  8.05  0.55  Anschl. 

„  —  —  0.30  Anschl. 
.    MilL  FL    15.0  14.95         0.05  Anschl. 

H     „     14.66        14.95     —  0.29  Ergebu. 
.    MilL  Fr.   27.0  19.2  7.8  Anschl. 

.  MilL  Fr.  14.84  14.74  0.1  Ergebn. 

.  MilL  Krön.    4.8  4.8  0.0  Anschl. 

  4.02          4.56     —  0.53  Ergebn. 

.     „      „       1.36  1.46     —  0.1  Ergebn. 

■  Ausgabe post«  n  bei  Grossbritannien  betrifft  den  Postpacketdienst  (Schiii- 

D^Qtschen  Reich  ist  jetzt  Post-  und  Telegraphendienst  vereinigt.  Am 

ist  das  Verhältnias  der  Einnahmen  zu  den  Ausgaben  und  zugleich  am 

i  r  absolute  Reinertrag  wie  derj.  p.  Kopf  in  Gross britannien  u.  Frankreich: 

hier  c.  0.97,  im  Deutschen  Reich  (wo  man  den  Reinertrag  im  Wesent- 

a  froherer  Erfahrung,  auf  die  Post  rechnen  darf)  c.  0.32  Mark  p.  Kopf. 

■ -y  liieJ  ist  vornemlich  auf  die  Uebernahmc  der  kostspieligen  sogenannten 
Packete,  Personen)  in  Deutschland  zurückzuführen ,  die  in  den  beiden 

\m  Ganzen  fehlt.   Daraus  erklärt  sich  auch  der  ungUnsüge  Abschluss  mit 

B.  in  d.  Schweiz.  Im  Vergleich  mit  andern  Ländern  wirkt  in  Frankreich 

itannien  die  intensivste  Verkchrscntwickluug  günstig  ein.  In  Frankreich  ist 

"calische  Tendenz  der  Post  auch  noch  ausgeprägter  u.  nach  dem  letzten 

-  nirft:  bes.  im  Ges.  Uber  die  Postuxen  f.  24.  Aug.  1871. 

Ii.  Tin.  I,  §.  216—217,  mit  Unterscheid,  des  Brief-,  Packet-  u.  Geldtarifs, 

^»x,  I,  Abachn.  3  der  Abtheilung  vom  Postwesen  (S.  261  11.),  vergl.  mit 

*•  L  U.  A.  eine  vorzügliche  Verglcichung  von  Post  u.  Telegraphie  in  Betreü* 
iirugkeit  u.  ihres  Unterschieds.    Für  die  nähere  Begründung  der  einzelnen 

r  iia  hriu  h€  leb  mich  lofSax,  mit  dem  ich  fast  ganz,  loch  In  den 

*  a.  besonders  in  der  Auffassung  des  Posttax wesens  als  einer  historisch 
^rschieden  zu  ordnenden  Sache  übereinstimme. 
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Wie  bei  allen  Gebühren,  so  sind  auch  hier  zwei  sieb 

Gesichtspuncte  zu  beachten :  einmal  der  des  Wertheeder! 

für  den  Interessenten,  sodann  derjenige  der  Ko*i 

Leistung  für  die  Postverwaltung.77)  Beide 

bei  der  Regelung  des  Portowesens  mehr  oder  weniger 

Bei  beiden  besteht  die  Schwierigkeit  der  Messung  dt* 

und  bez.  der  Kosten  der  Leistung.    Diese  Schwierigken 

dem  Werth  gegenüber  grösser,  weil  die  i 

für  die  Verwaltung  meist  unbekannt,  auch  viel  verän< 

Die  Feststellung  des  Werths  wird  daher  besonders  leicta 

lieh  und  schablonenhaft,  z.  B.  bei  der  Annahme, 

Werth  der  Leistung  für  den  Interessenten  immer 

Entfernung  vom  Bestimmungsorte  richte.  Die 

auch  nur  schwer  ganz  genau  ermitteln,  besonders  weil 

auf  die  einzelne  Leistung  zurückgeführt,  selbst  wieder 

und  Umfang  des  Verkehrs  sehr  verschieden  ist  Aber 

für  die  Verwaltung  genügenden  Weise  ist  der  K< 

annähernd  zu  ermitteln. 

Man  fand  nun  in  der  E  ntfernung  and  im  G e wie! 

momente  für  die  Bestimmung  der  Höhe  der  Kosten 

neben  den  anderen  genannten,  unter  Zusehlag  eines 

Betrags  für  die  allgemeinen  und  die  Expeditii 

Manipulationskosten,  dem  Tarif  zu  Grande, 

letzterem  im  Ganzen  an  hohen  Sätzen  fest,  um  so  die ̂  

liehe  Gesammteinnahme  zu  erzielen.  Einigenna&sen 

auch  der  Werth  der  Leistung  für  den  Interessenten  nieb 

beiden  Merkmalen,  Entfernung  und  Gewicht,  bemessen, 

schien  denn  ein  Postgebühren-  oder  sogen.  Porto« 

die  vier  Hauptarten  der  Postobjecte  als  Entfernung*-! 

Gewichtsstufentarif  in  doppelter  Hinsicht  rationell 

Dieser  ehemals  allgemein  verbreitete  Stufentarif  mit 

Sätzen  ist  in  der  That  auch  geschichtlich  für  gewisse  Eint 

stufen  des  Verkehrs  im  Ganzen  der  richtige,  w; 

ständniss  der  Berechtigung  des  neuesten  Tarifsystem* 

werden  muss.    Bei  unvollkommenem  Communications- 

portwesen,  geringem  Postverkehr  überhaupt  und  eine: 

Beschränkung  desselben  auf  gewisse  Volkse  lassen,  be< 

wendigkeit,  in  Ermangelung  anderweiter  Verk« 

")  Vgl.  auch  die  bezugl.  Abschnitte  aus  d.  Eisenbahnleim 
Wagner,  Fin.  I,  §.  251  ff.  u.  Wagner,  Fin.  I,  §.  264  & 
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oder  ganz  allein  auf  deren  Kosten  den  Transport  dei 

natände  besorgen  zu  lassen,  mit  einem  Worte  bei  ex- 

•ii  Verkehr  ist  ein  solcher  Tarif  wohl  der  relativ  ange- 

e.   Der  Werth  der  Leistung  richtet  Bich  hier  wirklieb 

jh  mit  nach  Entfernung  und  Gewicht    Die  Kosten  der 

ng  werden  dadurch  erheblich  bestimmt.    Der  erwähnte 

für  allgemeine  Kosten  u.  s.  w.  muss  nur  verhältniss- 

bedeutend sein,  daher  im  Ganzen  hohe  Tarife, 

genannten  weiteren  Kostenbestandtheile  bei  geringem  Post- 

relativ stärker  sind  und  jedes  einzelne  Object  absolut 

'i eii .  Bei  einem  zweckmässigen,  natürlich  für  die  einzelnen 

angsobjecte  manchfach  verschieden  normirten  Stufentarife 

er  die  Gesammtleistung  der  Post  unter  diesen  Verhältnissen 

jiaiieh  am  Angemessensten  bezahlt  und  das  Finanzinteresse 

^en  Umfange  gewahrt. 

II—  bb)  Der  Einheitstarif  sieht  im  allgemeinen  innerhalb 

g&biete  —  und  bei  internationalen  Verträgen  selbst  darüber 

-  von  der  Entfernung  theil weise,  schliesslich  in  ge- 

fallen ganz,  vom  Gewicht  in  weiterem  Maasse  als  der 

if  ab.   Er  ist  also  öfters  doch  nur  ein  relativer,  kein 

Einheitstarif  verglichen  mit  dem  Stufentarif,  so  in  der 

igsform  zwischen  beiden,  dem  sogen.  Zonentarif.  Mehr 

oiger  erhebliche  Unterschiede  bestehen  dabei  nach  den 

cen  der  Beförderungsobjecte.  Bei  der  Personenpost  bleibt 

rntarif  meist  ganz  bestehen.  Bei  der  Packetpost  wird  er 

and  langsamer,  bei  der  Zeitungs-  und  Geldpost  mehr,  bei 

fpost  vollständig  was  die  Entfernung  und  immer  weiter 

Gewicht  betrifft,  in  den  Zonen-  und  schliesslich  in 

beitstarif  hinübergeleitet,  endlich  durch  diesen  ersetzt, 

tau,  die  ehemals  entscheidenden  Momente  für  die  Tarif- 

immer  weniger  zu  berücksichtigen,  tritt  in  der  neuesten 

der  Portoregelung  für  alle  Objecte,  mit  Ausnahme  der 

l,  immer  schärfer  hervor.  Zugleich  wird  das  Porto  all- 

i  ermässigt.  Eine  Entwicklung,  welche  sich  in  den 

■  Ländern  etwas  verschieden  gestaltet,  aber  bei  dem 

^litiscfaen  Character  der  Post  in  den  Culturstaaten  immer 

»«Mger  herausbildet,  z.  Tb.  in  Folge  oder  unter  dem  mit- 

co  Einfliiss  internationaler  Verträge. 

solcher  Einheitstarif  entspricht  nun  im  Ganzen  den  Ver- 

lQ  hochentwickelten  sogen,  intensiven  Verkehrs,  mit  dem 
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er  in  einer  gewissen  Wechselwirkung  steht.  Bei  grüsera  \4 

dichtigkeit,  allgemeiner  Verbreitong  der  Eiern enmbildofj 

fachstem  örtlichen  Wechsel  der  Bevölkerung,  aasgedehmm'J aosiändischen  Mandel  wird  das  Bedürfnisg  nach  den 

Post,  besonders  der  Brief-,  aber  anch  der  Packet-  und  wi 

grösser  und  gleichmässiger.  Die  Entwicklung  guter  C*J 

cationen,  die  Benutzung  der  Eisenbahnen,  Dampfcehife  J 

den  Postdienst,  vielleicht  nach  dem  geltenden  EisenbiaL:d| 

entgeltlich  oder  gegen  geringen  Entgelt  Seitens  der  Pas,  i 

die  Entfernung  zu  einem  die  Kosten  wenig  mehr  besriicdi 

Factor.  Die  Grösse  des  Verkehrs  vermindert  die  allgeaeaafi 

die  Expeditions-  und  Manipulationskosten  relativ,  iki 

einzelne  Leistung  absolut.  Die  Vereinfachung  dt»  Tirm 

die  Portoerhebung  in  der  Form  von  Stempeln  i.Min 

wirken  gerade  bei  grossem  Verkehr  in  derselben  Riebssf' 

rechtfertigt  sich  ein  ermässigter  E  in  h  eits  tarif,  wekfcä* 

wieder  die  Bedingungen  seiner  Berechtigung  durch  die  Estm 

des  Verkehrs,  die  er  begünstigt,  selbst  immer  menr 

Denn  man  kann  nun  von  der  Differentiirung  des  Vdl 

Leistungen  der  Post  für  die  Interessenten  mehr  abseheitfl 

wirklich  unbedeutender  wird,  und  die  Differentiirung 

der  einzelnen  Leistungen  wird  thatsächlich  auch  immer  riB 

Alles  dies  tritt  bei  der  Brief post  am  Meisten  her«! 

hier  auch  der  niedrige  Einheitstarif  am  Vollständigsten  4 

wird.  Das  Festhalten  an  einem  nicht  gar  zu  niedriges  ü 

gewicht  des  zur  Normaltaxe  zu  befördernden  Brie»  ̂  

aus  Gründen  der  Oekonomie  der  Post,  ohne  da&s  da*  Pn&^ 

runter  leidet.  Indem  für  schwerere  Briefe  der  Gewicht^ 

bedeutend  erweitert,  die  Taxe  aber,  wenn  auch  höher.  •* 

massig  gehalten  und  vom  Stufenporto  nach  dem  Gewieia  iß 

im  L'ebrigen  abgesehen  wird,  erfahren  alle  berechtigte« 

ihre  Befriedigung.  Die  Wahl  der  denkbar  einfachsten  End 

form  der  Briefpostgebühr  in  dem  Stempel  ( BrieiaarUrl 

couvert)  vermindert  gerade  hier  die  Expeditionsarbr-  « 

ordentlich.78) 

7S)  Von  epochemachender  Bedeutung  war  die  berühmte  toä  K*»laiz* 

geregte  Portoreform  bei  Briefen  (sogen.  Fennyporto  in  Grossbritaii -:* 

S.  darüber  Rau  §.  213,  bes.  Note  d,  §.  216a,  Sax,  I,  346  ff.,  aaca  2* l 

finanziellen  Staudpuncte  aus ,  so  lange  die  Post  erheblichere  Cebeadfctt* ' 

soll,  muss  die  englische  Reform  für  etwas  zu  abrupt  u.  zu  radical  boote*' 
Immerhin  bt  aber  zu  beachten ,  dass  der  Reinertrag  zw  «ehr  fiel .  akr  * 
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I>eücit  eintrat  In  Großbritannien  bestand  vor  1840  ein  sehr  hoher  Km- 

tnfeoportotarif,  das  mittlere  Briefporto  war  7 — 7l/t  P.  K.  H  i  1 1  schlug  nan 
S:hrift  1837  vor,  einen  massigen  Einheitstarif  einzuführen.  Die  Gründe 

»  das  bisherige  theuere  Porto  den  Verkehr  hemme  u.  auch  finanziell  nach- 

.  allerdings  war  der  Reinertrag  der  Post  von  1816 — 37  fast  nicht  gestiegen, 
1.422,154  Pf.,  Max.  1826  1.539,  Min.  1822  1.325  Mill.  Pf.;  dass  die 

d  Posteinrichtnngen  ohne  wesentl.  Kostensteigerung  die  Bewältigung  eines 

B0  Briefverkehrs  gestatteten  (das  27 fache  nach  Hill);  dass  das  Gewicht  der 

it  der  bezahlten  Briefe  klein  im  Verhältniss  zu  dem  Gewicht  aller  Sendungen 

bezahlte,  9°/,  unbezahlte  Briefe,  75%  Zeitungen);  dass  die  Kosten  nur 

iTheil  von  den  eigentlichen  Beförderungskosten  herrührten,  nur  zu  1/6, 
wlnen  Brief  weniger  als  V10  P.  davon  käme  ;  dass  die  Beförderungskosten 

t  der  Entfernung  proportional  stiegen,  sondern  von  anderen  Umständen. 

der  Route  und  des  Transportmittels  u.  s.  w.  abhingen,  bes.  bei  ausge- 

stiren  Communicationswesen  (Eisenbahnen,  Dampfschiffe!);  dass  die  Kosten 

ntn  q.  Manipulation  der  Briefe  die  Hauptsache  seien,  sich  aher  sehr  ver 

M,  wenn  der  Briefverkehr  stärker  u.  das  Briefmarkensystem  angewendet 

ü*i  Vorschlage  wurden  durch  das  Gesetz  v.  17.  Aug.  1839  (2.  u.  8.  Vict. 
%mmeo.  Am  10.  Jan.  1840  wurde  das  Porto  allgemein  auf  1  P.  für 

Briefe  ermässigt.  Der  Briefverkehr  stieg  sofort  stark  u.  steetig  weiter,  aber 

deutend ,  als  Hill  vermuthet  hatte :  er  war  nicht  in  Kurzem ,  sondern  erst 

kren  der  5 fache,  der  frühere  Rohertrag  wurde  erst  nach  10,  der  alte 

rat  nach  30  Jahren  erreicht.  Die  slarke  Vermehrung  der  Kosten  ist  nur 

Ziuabme  der  Briefe,  z.  Th.  anderen  Ursachen  (Bezahlung  der  Eisenbahnen, 

«zuschreiben.   Rau  hat  für  die  Zeit  bis  1862  folgende  Tabelle  zusammen- 

I,  Note  d). 
r i  

— 
Rohertr. Verh. Reinertr. Verh. 

Briefzahl Verh. 

MUL  Pf. MUL  Pf. 
Mül. 

i • 2.37 100 
1.60 100 75 

100 
• •  • 1.36 57 

.41 

25 
169 

225 

• • 1.58 66 
.48 

29 208 

278 

• •  • 1.71 71 .61 38 242 
322 

• •  • 1.98 83 
.72 45 300 

400 

2.50 
105 

1.06 
66 

347 
462 

■ 2.87 121 1.21 
75 

478 
687 

• • 3.78 159 1.24 
77 

605 

S06 
i • 4.93 208 

1.50 
90 865 1153 

6.02 254 1.95 122 1019 
1360 

£  letzten  Jahren  die  Briefzahl  ohne  die  Postkarten).    Die  allmäligere 

weh  für  England  ist  denn  auch  öfters  der  Hill'schen  gegenüber  befür- 

von  M'Culloch;  noch  neuester  Zeit  hat  G.  Cohn  in  s.  engl.  Eisenbahn- 
rliohes  gesagt 

nne  formlich  culturgeschichtliche  Bedeutung  der  HiHschen  Portorefonn 
lock  unbestreitbar.  In  allen  Culturstaaten  ist  man  nach  und  nach  diesem 

'< nrang  gefolgt,  nur  meist  mit  der  Zwischenperiode  eines  Zonentarifs, ich  1842  6  Kr.  bis  10  Meilen,  12  Kr.  darüber  hinaus,  1849  jener  Satz 

lieser  auf  6  Kr.  reducirt,  1S61  inländ.  Einheitssatz  v.  5  Kr.  ö.  W.  (Local- 

—  Preussen  hatte  für  den  einfachen  Brief  nach  dem  Regulativ  von 

i<  Sätze:  bis  2  Meilen  1  Sgr.,  2—4  M.  1%  Sgr.,  4-7  M.  2,  7-10  M. 

M.  y  15—20  M.  4,  20—30  M.  5  Sgr.  u.  für  je  10  weitere  Meilen  1  Sgr. 

'  1544  worden  bei  gleichbleibenden  Portis  die  Zonen  erweitert:  auf  5, 

50,  50,  100  Meilen.     1849  wurden  3  Zonen  gebildet  von  bis  10  M., 

Qber  20  M. ,  mit  resp.  1,  2,  3  Sgr.  Porto.    Diese  Satze  für  den  cin- 

■  »on  jetzt  bis  an  1  Loth  übernahm  der  deutsch -öste rr.  Postvereiii 

Vereinsverkehr,  woneben  in  mehreren  Staaten  andere,  niedrigere  inländ. 

Norddeutschen  Bunde  dann  durch  Ges.  v.  4.  Nor.  1S67  Einheits- 

-t.'  i.v.  nach  Ges.  v.  1^71  im  I>.  Reich.   Vertragsweise  gilt  dies  Porto 

Deutschland  u.  Oesterreich.  Nach  der  Ermässigung  von  1844  sank  der 

I  Preußen  von  1.4  auf  1  Mill.  Thlr  ,  1852  wurde  er  auf  sso.000  TMr. 

FiiuonrUiMin.cliiirt.    II.  7 
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veranschlagt,  1856  schon  wieder  auf  1.42  Mül.  Thlr.    Die  Portoreform  u 

Bunde  führte  vorübergehend  zu  einem  Betriebsdeficit.    Nach  dem  1 

für  1868  war  die  Einnahme  22.965,  die  Ausgabe  20.691.  der  Ueberschs* 

Thaler;  statt  dessen  nach  dem  Ergebniss  bez.  20.516,  20.655  nod  I  i 

138.621  Thlr.  Der  Ausfall  war  beim  Brief-  u.  s.  w.  Porto  1.69  MilL  TL: 

wurde  der  Ueberschuss  der  Post  für  die  norddeutschen  Staaten  auf  S* 
berechnet    Hirth,  Annalen  II,  220,  243.    In  1869  war  der  üebersek  i 

Anschlag  548,519,  nach  dem  Ergebniss  262,378  Thlr.,  1872—75  *v 
überschuss  der  Beichspostverwaltung  bez.  1 3.2,  8.2,  6.99,  8.23  MilL  M. 

5—6  Mül.  M.  aus  der  Aufhebung  der  amü.  Portofreiheiten  herrühren.  - 
Entwicklung  in  anderen  Ländern,  vgl.  ältere  Daten  bei  Kau,  auch  be 

Frankreich  war  das  Einheitsporto  für  den  freüich  nur  c.  halb  so  seb 

(bis  1%  Gr.)  als  in  England  u.  Deutschland,  seit  1848  20,  1*49  25,  IS 

nach  Ges.  v.  24.  Aug.  1871  (für  bis  10  Gramm)  wieder  25  cenL  B«8M 

1878.  —  Der  Weltpostverein  hat  dann  das  Porto  für  den  einfachen  Brd 

allgemein  auf  */4  Fr.  oder  20  Pf.  deutschen  Gelds  innerhalb  dieses  Ytam 
Das  Maximalgewicht  des  sogen,  einfachen  Briefs  hat  mehrfr. :.L  i 

eine  Erhöhung  und  zwischen  verschiedenen  Staaten  eine  Ausgleichonr 

war  früher  in  Preussen  */4  Loth,  in  England  V«  Ünze  (15.55  «jr 

Deutschland  u.  Oesterreich  bis  1  Loth  (168/»  Gr.),  ist  jetzt  (in  LH 
nach  dem  Keichsgesetz  von  1871 )  15  Gr.;  dies  auch  der  jetzige  Weh  l 

Längsten  verfuhr  Frankreich  hier  eng  liscalisch.  —  Für  höheres  Gel 

früher  das  Porto  meist  proportional  mit  dem  Gewicht,  also  für  2-,  3k 

auf  das  2-  u.  3  fache,  bis  zur  Grenze  des  erlaubten  Briefgewichts.  Ia 

land  jetzt  nur  das  2 fache  Porto  für  über  15—250  Gr.  (%  Pfund).  IsH 

verein  immer  f.  je  15  Gr.  mehr  der  einfache  Satz  mehr.    In  Frackr 

d.  Ges.  v.  1S71  bis  mit  10  Gr.  25  c,  über  10—20  40  c,  20—50  Gr.  ' 
50  Gr.  für  jede  weitere  50  Gr.  oder  einen  TheU  davon  ein  Zuschlag  rv& 

Bei  der  Geld-  und  Packetpost  kann  die  Entwki 

eine  analoge  wie  bei  der  Briefpost,  keine  identiR 

Denn  die  Werthhöhe  steigert  das  Risico  der  Post •  ddü 

wichtsmenge  sowie  die  Entfernung  bleiben  beide 

post  unvermeidlich  immer  in  höherem  Grade  Factoren,  w 

Kosten  steigern.  Vollständiges  Einheitsporto  wie  bei  der 

erscheint  daher  hier  nicht  rationell  und  bei  der  Packetp 

die  Abnormität  einer  fast  unentgeltlichen  Hilfsleistung  d 

bahnen  kaum  durchführbar.  Zonentarife  mit  Vermiode 

Gewichts-  und  der  Entfernuugsstufen,  selbst  der  Fortfall  der 

und  die  allgemeine  Ermässigung  der  Sätze  rechtfertigen 

dessen  auch  hier  durch  die  immerhin  geringere  Beden- 

Gewicht  und  Entfernung  für  die  Kosten  bei  gut  eottf 

Communications-  und  Transportwesen  und  durch  die  m 

Expedition  und  Manipulation  bei  grösserer  Einfachheit  df 

Systems  und  lebhafterem,  durch  niedriges  Porto  begünstig 

verkehr,  wo  sich  die  Kosten  für  die  Einheit  der  Leistuog 

stellen.79) 

*•)  Bau  §.  217  mit  älteren  Daten  über  Taxen  der  Packet-  u.  GeMp*1 

hielt  man  besonders  auf  ein  Minimalgewicht  briefartiger  Paciete  (3  n 
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>ie  BcnrtheiluDg  der  modernen  Portosysteme  darf  daher  im 

q  günstig  aasfallen,  wenn  man  auch  vielleicht  hie  und  da 

it  in  der  Ermässigung  und  Ausgleichung  der  Sätze  gegangen 

•er  Tarif  eines  einzelnen  Landes  muss  nach  den  angegebenen 

iten,  welche  die  Ermässigung  und  Einheit  des  Porto  recht- 

d,  geprüft  werden. 

i  finanziellen  Interesse  sind  aber  sehr  plötzliche  und 

ePortoreductionen  nicht  so  allgemein  zu  billigen,  wie 

rie  und  Praxis  neuerdings  gethan  haben.  Denn  sie  führen 

Bitanter,  wenn  nicht  zu  Betriebs  deficiten  so  zu  störenden 

einnahmen  von  längerer  Dauer.  Entwickelt  sich  auch  ein 

er  Verkehr,  so  doch  nicht  immer  ein  solcher,  welcher  den 

der  Tarifreduction  sofort  deckt.  Der  Einfluss  der  Reduction 

4  im  deutsch  -  österr.  Postverein)  der  Packetpost.  um  Umgehungen  des 

Bnefportos  mittelst  Benutzung  der  Fahrpost  zu  verhüten.  System  der  Taxirung 

pa.  Taxquadraten,  so  im  deutsch-österr.  Postvertrag  v.  1857:  das  Pfund 

Je  7.  Sgr.,  Minimum  bis  8  M.  2  Sgr.,  8—16  M.  3  Sgr.,  16—24  M. 

•it,  doch  mit  d.  Ermassig.,  dass  Stacke  bis  1  Pf.  u.  bis  4  M.  nur  l1/*  Sgr. 
&  zu  20  M .  Entfernung  Berechnung  der  Fracht  nach  dem  geraden  Abstand 

.  hi  weitere  Entfernung  Eintheilung  des  Vereinsgebiets  in  Taxiiuadrate  von 

öalinge.  Alle  In  einem  Quadrat  liegenden  Puncte  behandelt,  als  ob  sie  im 

Ob  lagen.  Sendung  dann  tarifirt  nach  der  Entfernung  dar  Mittelpuncte  der 

<inte.  Tabellen  zur  schnellen  Berechnung.  Beibehaltung  des  Systems  der 

«e  im  norddeutschen  Postges.  v.  4.  Nov.  1867,  Quadrate  von  2  M.  Seiten- 

*to  p.  1  Zollpfund  2  Pfennig  für  je  5  M.  bis  30  MM  für  je  10  M.  bis  100, 

X.  aber  100  M  .  Mi  nun.  2,  3,  4,  5,  6  Sgr.  nach  d.  Entfernung,  ümge- 

;  des  Packetportosystems  im  Ges.  v.  17.  Mai  1873:  für  kleinere 

>i»  5  Kilogr.  ein  zweistufiges  Porto  ohne  Bücksicht  auf  das  spoc.  Gewicht: 

cjchswähr.  bis  10  M.,  50  Pf.  darüber;  für  schwerere  Packete,  bis  5  KU. 

J*.  für  jedes  weitere  KilogT.  ein  Zuschlag  nach  einem  Entfernungsstufensatz, 

L  5  Pf.,  10—20  M.  10  Pf.,  20—50  M.  20  Pf.,  50—100  M.  30  Pf. 

1  M.  40  Pf.,  150  M.  50  Pf 

kdas  Porto  für  Geldsendungen  ist  in  den  neueren  Posttaxgesetzen  sehr 

aad  vereinfacht  worden.    Dsgl.  das  Porto  für  Packete  mit  Werth  angäbe, 

ibohen  Ges.  v  .  1^7::  f.  Briefe  mit  WortlianK-ibo  ohne  Rücksicht  auf  Gewicht 

0.  2  Sgr.,  ober  10  Ml.  4  Sgr.,  Versicherungsgebuhr  l/i  Sgr.  für  je  100  Thlr. 
uiie).  Die  neueren  Communicationsmittel  mit  ihren  regelmässigen  Postcursen 

£ea)  gestatten  auch  solche  massige  Tarife  wegen  Verringerung  des  Risicos, 

Leichtigkeit  der  Controle  u.  s.  w.  —  Durch  das  System  der  sogen.  Post- 

wagen (seit   183$  in  Grossbritannien)  wird  der  kleinere  Geldverkehr 

fTichiedenen  Orten  noch  mehr  erleichtert  und  wohlfeU  gemacht,  was  die 

iliang  wegen  des  geringen  Risicos  und  der  meist  möglichen  Vermeidung  der 

«3f  leisten  kann:  es  findet  im  Wesentl.  nur  ein  Abrechnungs-  u.  Aus- 

*c?s*ystem  statt.    Da  beliebig  viele  Anweisungen  desselben  Absenders  an 

6  Adressaten  gleichzeitig  erfolgen  können,  hat  die  Beschränkung  auf  ein 

*  kälte  andere  practische  Bedeutung ,  als  auf  die  für  grosse  Summen  wohl- 

^«seodung  hinzuleiten.    Jetzige  deutsche  Sätze:  bis  100  Mark  20  Pf.,  bis 

Pt,  bis  300  M.  40  Pf.    Im  J.  1875  bei  der  Reichspost  eingezahlt  auf 

1  Postanweis.  1118.67  MÜ1.  M.,  mit  4.038  Mül.  M.  Gebührenertrag,  p.  Stadl 

B  Mark  Zahlungsbetrag  und  0.36  M.  Gebühr.    In  Grossbritannien  1*76 

^  Postanweis.  im  Inlande  nur  27.4  Mill.  Pf.  (548  MM.  M.).  —  Durch  inter- 

*  Verträge  Ausdehnung  des  Anweisungsverkehrs  vielfach  aufs  Ausland. 

1*
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auf  die  Steigerung  des  Bedürfnisses  ist  hier  öfters  übe« 

worden ,  ähnlich  wie  in  verwandten  Fällen ,  bei  den  Eisenü 

Telegraphen,  bei  Zöllen  und  anderen  Verbrauchsteuern.  h\ 

sameres  Vorgehen  und  die  Beibehaltung  einzelner  Pancte  d 

älteren  Stutentarifsystem  empfiehlt  sich  daher  öfters  mehr,  j 

Note  78).  | 

§.  312.  Von  weiteren  Puncten  des  Po8tgebtthrenwe*tei 

noch  zu  erwähnen:80) 

(1)  Die  Erhebung  eines  Bestellgelds  vom  Einpfäm 

Sendung  ist  möglichst  zu  beschränken,  bei  Briefen  aufzuM 

auch  im  Interesse  der  Oekonomie  der  Postverwaltung  selb* 

(2)  Besondere  Begünstigungen  in  ermässigtemPa 

niessen  meistens  Zeitungen,  Drucksachen,  Circulare  u.  s.  w ,  I 

und  Muster,  jetzt  offene  Postkarten.  Ob  in  dem  bestehend« 

fang  ganz  mit  Recht,  wäre  mitunter  erst  näher  zu  nntea 

Doch  führt  solches  Porto  der  Post  öfters  erst  einen  Verb 

der  ohne  wesentliche  Kostensteigerung  mit  zu  bewältigen, 

eine  bessere  Ausnutzung  des  Personals  und  Materials  I 

Daher  auch  die  günstigen  Erfahrungen  mit  den  offenen  P< 

(3)  Ein  allgemeiner  Grundsatz  muss  bleiben,  dass 

Fällen,  welche  nach  der  Einrichtung  des  Dienste  die 

nöthig  steigern,  und  für  besondere  Leistungen,  we» 

falls  Extra-Kosten  machen,  Porto-Zuschuss  erhebt.  Je 

statt  bei  der  Unterlassung  der  F  ran  kirim  g,  wo  der 

übliche  Zuschlag  indirect  auf  die  im  Verwaltungsint* 

legene  Verallgemeinerung  der  Frankirung  einwirkt.  Di 

nannten  neueren  Stufen-  und  Einheitsporti  beziehen  siel 

grundsätzlich  nur  auf  vom  Absender  fr  an  kirte  Briefe 

Besondere  Leistungen  macht  die  Post  bei  der  E in  sehr i 

der  Briefe  und  bei  der  Wer thd eclari ru n g  der  Bri< 

Packete,  wo  auch  ihre  Garantie  erweitert  wird,  und  in 

anderen,  minder  wichtigen  Fällen. 

"°)  Beispiel«  anzugeben  ist  bei  der  Bekanntheit  dieser  Puucte  wohl  dH 
Aelteres  Material  bei  Hau,  neueres  bei  Sax. 

n)  Bei  Briefen  in  Deutschland  jetzt  beseitigt,  das  Landbrief  bestelle 
Ucichsges.  v.  1871  auf  Wunsch  des  Reichstags,  gegen  die  finanziellen  B> . : 

Regierung. 

"*)  Vgl.  Em.  Hermann,  Miniaturbilder  d.  Wirthsch.,  Halle  1*71  * 
Die  Priorität  gebührt  Oesterreich  1869  (nach  and.  Behauptung,  für 

Verkehr,  Belgien  1S67).  Zulassung  in  Deutschi.  1S70  zu  dem  Briefportc- 

1.  Juli  1S72  auf  Vi  Sgr.  herabgesetzt.    Zahl  im  internon  Verkehr  des  K* 

gebiet*  1S72—7«  bez.  7.73,  24.95,  42.56,  56.67,  96.69  Hill  Stück,  in  Gfws* 

1S76       Mill..  W.stflsterreich  1S76  21.4  MilL,  l'ngarn  S.3.*t  MilL 

f  0 
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Pöstweson.  —  Telegraphie. 

i  Um  richtige  Oekonomie  in  der  Benutzung  der 

a  bewirken  und  um  die  Finanzergebnisse  der  Post 

übersehen  zu  können,  ist  es  geboten,  im  Allgemeinen  alle 

1  reihe iten  gewisser  privilegirter  Privaten,  (z.  B.  Par- 

mitglieder)  und  selbst  der  öffentlichen  Behörden, 

beben.  Dies  ist  neuerdings  auch  mehrfach  geschehen.83) 

313.  —  h)  Die  Telegraphie.8*)  Auch  sie  eignet  sich 

meinen  gut  zur  Staatsanstalt,  aus  den  im  1.  Bande 

tfen  Gründen  **)  und  hat  sich  auch  in  vielen  Culturstaaten 

rneberein  als  solche  entwickelt.  Wo  dies  nicht  der  Fall 

»ben  sich  mancherlei  Uebelstände  ergeben,  welche  den  Ueber- 

n  den  Staat  räthlich  erscheinen  lassen.  Er  ist  auch  zur 

rang  gebracht  worden.  (England).86) 

Die  förmliche  Creirung  eines  Telegraphen regals,  analog 

«tregal,  kann  eventnell  zweckmässig  sein.  Unbedingt  noth- 

;  ist  sie  kaum.  Die  Natur  der  Sache,  die  Herstellung  der 

Anleitungen,  macht  die  Mitwirkung  des  Staats  doch  un- 

■fch.  Ein  Telegraphenregal  müsste  sich,  ebenso  wie  die 

fistalt  für  Telegraphie  überhaupt,  auf  die  Benutzung  von 

pfaen  fllr  den  öffentlichen  Verkehr  beschränken.  Da- 

mössen  Telegraphen  bloss  für  den  Dienst  einer 

Unternehmung  selbst,  z.  B.  der  Privateisenbahnen,  grosser 

I  England  ein  Princip  der  HiHschen  Postrefonn.  Früher  grosser  Miss- 

'  Portofreiheit  der  Parlamentsmitglieder.  Aufhebung  der  Portofreiheit  für 
k:  Oorrespoudenz  der  Einzelstaaten  u.  aller  anderen  Portofreiheiten,  mit 

drr  regierenden  Fürsten,  deren  Gemahlinnen  u.  Wittwen,  durch  d.  nord- 

e  <ks.  v.  5  Juni  18ßü.  Entschädigung  gewährt,  wenn  dies  landesgesetzlich 

r  iu  (irunde  liegenden  lästigen  Privatreehtstitel  nothwendig.  Die  Portofreiheit 

?{*>n<1enz  in  B  u  n  d  e  s  dienstangelegenhciten  blieb  erhalten. 

iB.Fin.  L  §.  219b.  K.  v.  M  o  h  1 ,  Polizeiwiss.  11(3.  A.),  §.  ISO.  II.  Rösler. 

*  II,  g.  41o.  141.    L.  v.  Stein,  Handb.  d.  Verw.rechts.  2.  A.,  S.  426  ff. 

ftr*  f.  Liter,  n.  Gesetzgebung.    Knies,  d.  Telegr.  als  Vorkehrsmittel,  Tüb. 

tit  bes.  Sax  I,  211  ff.  (Post  u.  Telegr.  zus.).    v.  Könne,  preuss.  Staatsr., 

2.  §.  477.    Telegr.-Ürdn.  f.  d.  Deutsche  Reich  vom  21.  Juni  1 S72. 

^"•rr.rdn.  v  2*2.  Dee.  1875.  betr.  Trennung  der  Verwalt.  des  Post-  u.  Tele- 

*^tw  t.  Reichskanzleramt  u.  deren  Vereinigung  unter  d.  Geueralpostmeister. 

Vtrordn.  betr.  Abänder.  u.  s.  w.  d.  Telegr.-Ordn  v.  1*>72  v.  24.  Jan.  1S76. 
Einfuhr  d.  sogen.  Worttarifs  r.  1.  Mar/.  1^76  an.  S.  darüber  Birth,  Ann. 

•M  ff.,  eb   1*77  S.  Um  ff.  Sax  a.a.O.  S.  »Ol  fl.  Ich  muss  beim  Telegr. 

ir  wie  bei  d.  Post  f.  alles  Nähere  auf  d.  „Verkehrswesen"  (B.  M)  verweisen. 
statirt.  Material  bei  Sax  sehr  instruetiv  verwerthet  -  Deutsche  Verordn 

Ateafriii»  BefÖrd.  r.  Telegr.  v.  2.  Juni  ls"7. 

»•«-Wagner,  Fin.  I,  §.  222-226;  Wagner.  Fin   l.  §.  240-242. 

gjjwiig  der  Privattelegraphcn  in  England  lSt.O.    S.  bes.  Sax.  I,  230  ff. 
pdt  bemerkt .  dass  die  vorläufig  unbefriedigenden  Ertragsverhältnisse  nicht 

■■.sondern  überstürztem  Vorgehen,  mancherlei  Fehlgriffen  in  der  Organ  i- 

*  iScrhaupt  dem  Cebergangsstadium  zuzuschreiben  fS.  2:*5). 
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Fabriken,  Bergwerke,  angelegt  auf  dem  eigenen  Boden  der  13 

nehmung,  ohne  Weiteres  und  nach  dem  Concessionsprino?  4 

auf  fremdem  Boden  zugelassen  werden.  Als  berechtigte  Awq 

kann  die  Einrichtung  privater  Telegraphen  für  den  Off  tili 

Verkehr  bei  grösseren  unterseeischen  internatioi 

Verbindungen  statthaft  sein,  bisheriger  Praxis 

freilich  manche  Uebelstände  aufweist87) 

ß)  Als  leitendesFinanzprincip  der  Telegraph» i*< 

im  1.  Bande  das  GebUhrenprincip,  aber  mit  einer 

Annäherung  an  das  pri vatwirthschaf tliche, 

worden.  Demgemäss  ist  voller  Kostene rsati, 

der  Kosten  für  Zinsen  und  Amortisation,  zu  erstreben,  dite 

die  Abstellung  der  Betriebsdeficite,  weiche  Mi 

wieder  manche  Staatstelegraphenverwaltungen  aurweis«.  i 

hinzuarbeiten.  Es  ist  dies  noch  notwendiger  als  bei  da* 

weil  letztere  viel  allgemeiner  benutzt  wird  als  die  Tek| 

welche  weit  mehr  einem  C lassen interesse  der 

Gewerbetreibenden,  zumal  des  Grosskapitals,  dient.**)  M\ 

vermeidlichen  Rückwirkung  der  Höhe  und  der 

Tarifs  auf  die  Benutzung,  mithin  wieder  auf  Einnahme 

und  deren  Verhältnis  zu  einander,  sind  zweckmässig 

experimente  gerade  hier  geboten,  um  die  finanzielle 

Telegraphenwesens  richtig  zu  behandeln.  Wenn  troti 

Betriebsdeficit  bleibt,  so  kann  freilich  deswegen  der 

Telegraphen  nicht  aufgeben,  weil  seine  eigenen  Interesses 

langen.  Aber  eine  Gestaltung  und  nötigenfalls  eine 

des  Betriebs  für  Private,  wodurch  sich  wenigstens  die 

mindern,  kann  nicht  mit  Hinweis  auf  ein  „öffentliches 

das  überwiegend  privates  Classeninteresse  ist,  abgelebt!  # 

Unter  den  Mitteln,  welche  die  Anstalt  allgemeiner  zugängÜ 

nützlich  machen  und  zugleich  die  Kosten  mindern  helfen, 

sich  die  Vereinigung  der  Post-  und  TelegrapheBÄ 

und  der  obersten  Verwaltung  beider  Zweige,  welche  auch  arft 

in  der  Praxis  besteht.89) 

")  Die  submarinen  Kabel,  bes.  die 
von  der  Priratindustrie  (Gesellschaften) 

i.  G.  63,989  Seemeilen  59,547.    Sax,  I,  238  ff. 

**)  Gut  nachgewiesen  von  Sax,  I.  250  ff. 

M)  Daten  Uber  den  Ertrag  bei  Sax  S.  258.  Das  Betrieb*} eJkit  4er  10 

im  Deutschen  Reich  war  mit  ein  Anlass  zur  Vereinigung  der  TcJecr.-Ttfig 
der  Post.  Jetzt  lasst  sich  die  Finanzlage  der  Telegr.  nicht  ganz 
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Das  Gebühren  wesen  oder  der  Telegraphentarif  bietet 

er  Entwicklung  und  gegenwärtigen  Einrichtung  sowie  in  den 

nenfragen  vielfache  Analogie  zum  Posttarif.  Auch  hier 

t  es  sich  um  die  Wahl  eines  höheren  Stufentarifs, 

rmäs 8 igten  Zonen tarifs  und  eines  wo hlf eilen  Ein- 

arifs.  Die  Stufen,  bez.  Zonen  werden  nach  der  Ent- 

ng,  sodann  —  entsprechend  dem  Gewicht  bei  den  Briefen 

teketen  —  nach  dem  Umfang  des  Telegramms  gebildet, 

es  bisher  gewöhnlich  unter  Zugrundelegung  einer  sogen. 

;itsdepesche  von  einer  massigen  Maximalzahl  Worte  (ge- 

rb 20),  mit  Steigerung  für  feste  Zuwüchse  von  so  und  so 

orten,  neuerdings  auch  (wie  schon  länger  bei  submarinen, 

eanischen  Kabeln)  ganz  nach  der  Zahl  der  Worte  eines  bc- 

d  Maximalumfangs  von  Sylben  oder  Buchstaben  unter  Bei- 

dner  festen  sogen.  Grundtaxe  für  jedes  Telegramm 

icotscher  sogen.  Worttarif).  Die  Entwicklung  war  auch 

cb  Einheitstarif  ohne  oder  dem  Zonentarif  mit  geringer 

ek  auf  die  Entfernung  günstig.  Dies  entspricht  theilweise 

fctkostenprincip,  weniger  dem  Princip,  in  der  Tarifnormirung 

ffth  der  Leistung  für  den  Interessenten  Rechnung  zu  tragen, 

ieaer  Werth  wächst  hier  mit  der  Entfernung  stark.90)  Die 

Entwicklung  hinsichtlich  des  Absehens  vom  Umfang  der 

len  wäre,  auch  entsprechend  der  Einrichtung  in  der  Brief- 

in Einheitstarif  für  eine  einfache  Depesche  eines  mässigen, 

ist  genügenden  Umfangs.  Der  strenge  Worttarif  stellt  in  seiner 

tong  des  Stufenportos  eine  entgegengesetzte  Entwicklung 

t  wird  mit  dem  Selbstkostenprincip  und  mit  dem  Grundsatz 

täglicher  Oekonomie  in  der  Beanspruchung  der  Leistung  ge- 

%t.  Ob  ganz  hinreichend,  ist  wenigstens  nicht  unzweifel- 

Hinsichtlich  dieser  Puncte  und  mehr  noch  hinsichtlich  der 

^bessert  haben,  z.  Th.,  nach  aintl.  Annahme,  unter  dem  Einfluss  des  Wort- 

•  tirossbritannien  Einn.  1S76/77  1.62,  Ausg.  1.12,  üeberschuss 
3L  Pt  —  Frankreich  Einn.  1876  17.46,  Anschl.  f.  1*77  16.6,  Anschl. 

Uebersch.  (MS  MU1.  Fr.  —  West-Oesterreich  1876  Einn.  2.94, 

*  348,  »osserord.  0.23,  Def  icit  rcsp.  0.554  oder  0.888  Mül.  Fl.  —  Ungarn 

a.1.18,  Ausg.  1.43,  Deficit  0.245  Mül.  Fl.  —  Kussland  1875  Einn. 

^  Mark.  Ausg.  f.  Betrieb  13.43  Mill.  M. .  üeberschuss  2.61  Mül.  M, 

sind  bca.  die  Einwände  von  Sax,  S.  301.  Beistimmend 

Ztschr.  1878,  S.  423  fT.    S.  die  günstige  ofticielle  Bcurtheilung  in 
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allgemeinen  Höhe  der  Tarifsätze  muss  sich  aber  Viek*  ua 

concreten  Verhältnissen  des  Landes,  der  Extensivität  cm 

sivität  des  Verkehrs  u.  s.  w.  richten,  und  zwar 

um  das  finanzielle  Interesse  im  richtigen  Umfange  in 

Höhere  Sätze  sind  durch  dies  Interesse  wohl  mitunter 

ohne  dass  man  immer  wegen  der  etwaigen  Abnahme 

kehrs  eine  noch  grössere  Einbusse  fürchten  mtisste.*1) 

§.  314.  —  6.  Andere  Zweige  der  materielle* 

duction.    Ausser  den  bisher  ̂ besprochenen  kommen  i- 
Staaten  und  Gemeinden  manche  ältere  Productionsxwn&j 

welche  vornemlich  oder  bisher*  ausschliesslich 

behandelt  werden,  aber  doch  unter  Umständen 

Berücksichtigung  der  Interessen  von  Gruppen  von  Privat 

liegt  eine  Annäherung  an  das  Gebtihrenprincip,  z.  B.  bei 

Verwaltung,  wenn  an  bestimmte  Consumentenkreise,  eti 

städtische  Bevölkerung  aus  dem  Stadtwald,  Holz  zu  eine 

Taxe  geliefert  wird. 

Wichtiger  ist  aber  eine  andere  Reihe  von  Fällen 

moderner  Art,  besonders  in  den  Städten, 

Grossstädten,  hier  und  da  auch  in  Abt  hei  hingen 

gebiets.93)  Hier  entwickelt  sich  für  gewisse  locale  mi 

Hirth,  Ann.  1877  S.  1088  ff.    Die  durchschnitt!  Einnahme  für 

gebührenpflichtiges  Telegr.  im  internen  Verkehr  war  1876  nach   der»  Ws 

1875  nach  d.  Zonentarif  0.82  Mark,  die  durchschnittl.  Wortahl  resp  1 

Worte  (nach  d.  aratL  Her.  f.  1876). 

w)  Es  erklärt  sich  dies  aus  dem  Vorwalten  der  Gesch  if  t  s  depesca^a. 

«rrösserc  Gewinne  u.  Verloste  auf  dem  Spiele  stehen,  als  dass  die  Hdke  da 

innerhalb  gewisser  Grenzen  —  die  Zahl  so  beeinflussen  sollte.  —  Bei*»;ei 

Wicklung  des  Tarifwesens:  Preussen-DeutschL  (Sax,  L,  365 
Tar.  v.  1849  20  Pf.  f.  d.  Depesche  Ton  20  Worten  p.  Meile,  Beste 

f.  10  Worte  74  d.  Gebuhr  mehr.    Dresd.  Vortr.  v.  1850:  Zoneosystem .  L 

10  Meilen  20  Sgr.,  2.  bis  25  M.  40,  3.  bis  45  M.  60.  4."  bis  70  M.  80.  kis 
100  Sgr.,  f.  die  Depesche  v.  20  Worten.    Im  J.  1857  in  1.  Zone  12  S«r,  t«ö* 
10  Sgr.  u.  in  jeder  weiteren  Zone  10  Sgr.  mehr.    1861  ff. 

schlief.  3  Zonen,  bis  10,  bis  45,  über  45  M.  mit  8,  10  u.  16  Sgr.  1*T 

and  15  Sgr.  reducirt  und  Berechnung  nach  einem  System  der  Taxwert 

1.  Marz  1876  an  Einhcits -Worttarif :  Grundtaxe  von  20  Pf.  Beic 

Wort  5  Pf.  —  Einheitstarif  in  kleinen  Landern,  in  Frankr.. 

Oesterr.-Cngarn  (Sax,  367). 

"\  Hier  benlliren  sich  die  Finanzprobleme  wieder  mit  den 
sationsfragen  der  Volks wirthschaft  und  Principien fragen  der 

Ordnung.    Ohne  Erkenntniss  dieses  Zusammenhangs  kann  auch  die 

nicht  weiter  schreiten.    Es  zeigt  sich  liier  wieder  die  RercchtixTme  drs 

den  ich  in  d.  Fin.  I,  §.  26,  27  als  f.  d.  neueste  Entwicklungsph*«*~  -ier 
schaft  massgebend  bezeichnete.  Die  Unfähigkeit,  eine  solche  principteüe  «, 

Formulirung  der  volkswirthsch.  u.  finanz.  Probleme  auch  nur  zu  beträte»  itfc 

noch  weit  rerbreitet  (?gl.  z.  B.  Prof.  ?.  Treitschke, 

..Phantastereien  doctriuärer  Selbstüberhebung^    An  solchen 
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jedflrraisse"  eine  Reihe  von  „öffentlichen  Unternehmungen" 

meinde.**)  Zahlreiche  gleiche  Individualbedttrfhisse  fliessen 

:en  in  ein  solches  Gemeinbedürfniss  zusammen.  Es  wird 

enswerth,  für  die  Befriedigung  desselben  von  der  privat- 

bftlichen  Speculation  unabhängig  zu  sein.  Die  Entwicklung 

tdactionstechnik  und  -Ökonomik  gestattet  die  Uebernahme 

rwaltung  der  betreffenden  Productionszweige  auf  die  Ge- 

welche mittelst  der  „öffentlichen  Unternehmung"  die  Sache 

t.  Es  walten  dann  hier  ganz  ähnliche  Gesichtspuncte  ob 

den  oben  betrachteten  Gebührenzweigen ,  z.  B.  dem  Commu- 

«•  und  Transportwesen.  Das  Gcbtihrenprincip  selbst  wird, 

ständen  mit  einer  Annäherung  an  das  privatwirthschaft- 

id  auch  an  das  Steuerprincip,  das  leitende  für  diese  Unter- 

sren, wobei  sich  alle  betheiligten  Interessen  richtig  befriedigen 

loch  die  finanziellen  der  Gemeinde, 

fentliche  Unternehmungen  dieser  Art  von  wesentlich  localem 

möchten  aus  mancherlei  Gründen  eine  grosse  Zukunft 

und  sich  immer  mehr  ausdehnen,  worauf  schon  jetzt  die 

long  bei  den  Culturvölkem  sichtbar  hinausgeht.  Die  Con- 

m  der  Bevölkerung  in  grösseren  Städten,  technische, 

«che  und  socialpolitische  Gründe,  ungenügende  Leistungen 

atwirthschaftlichen  Systems,  wirken  zusammen  in  dieser 

wenn  auch  im  Einzelnen  das  Ob  und  Wie  nach  Local- 

issen  verschieden  beurtheilt  werden  muss.  Das  Resultat 

Ausdehnung  des  gemein  wirtschaftlichen  auf  Kosten  des 

rthgehaftlichen  Systems  der  Production  und  der  Bedürfniss- 

und  hiermit  verbunden  die  Regelung  zwischen  Leistung 

?enleistung  nach  dem  Gebühren-  statt  nach  dem  Princip 

atwirthschaftlichen  Preis -Concurrenz:  eine  grossartige  und 

send  segensreiche  nationalökonomische  und  socialpolitische 

rtang,  durch  welche  Privateigenthum  der  Privaten  in  „öffent- 

Eigenthum  verwandelt  und  Renteneinkommen  aus  Besitz 

ivaten  entzogen  wird.94») 

MB  besprochenen  wrd  ein  etwa*  besseres  Verständnis  vielleicht  leichter 

-  vgL  far  die  ganze  Frage  des  Texts  Schäffle's  Schriften  und  meine 
^  Kap.  3  (bes.  Abschn.  tf  6,  9,  10)  n.  Kap.  4  (u.  A.  §.  17H  S.  auch 

*  Ztorhr.'j  „Zukunft",  Uber  d.  Gewerbebetrieb  d.  Commuueu,  H.  9  u.  12. 

^dlegung      1M9,  141,  142. 

A*ch  dieser  Zusammenhang  dor  genannten  Probleme  mit  den  höchsten  Fragen 

«saisordoung  ist  bisher  selten  genug  verstanden  worden.  S  meine  Gm nd leg. 
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Die  wichtigsten  bisherigen  Fälle  betreffen  die  Wass 

sorgung  durch  Wasserleitungen,  die  Lichtrerso 

durch  Gasfabriken  und  Gasleitungen,  die  Beseitig 

Ausscheidungs-  und  Abfallproducte  durch  C 

sationen;  auch  das  Feuerlöschwesen  ist  hier  mit  iun< 

Andere  verwandte,  aber  auch  den  früher  aufgezählten 

Fälle  sind :  städtische  Viehhöfe,  Markthallen  u.  dgl. i 

weitere  Fälle  beginnen  wenigstens  bereits  Gegenstand  dertheor 

Discussion  zu  werden,  wie  die  Uebernahme  grosser  Gewi 

die  Commune,  um  bessere,  unverfälschte  Producte  zu  angeo; 

Preise  dem  Publicum  zu  bieten.  Hier  würden  sich  gro» 

Gebuhrenzweige  entwickeln,  denn  der  Preis  würde  vornemii 

Gebührenprincipien  festgesetzt  werden  müssen ,  gerade  in 

liehen  Interesse.96) 

Näher  auf  das  Für  und  Wider  dieser  Entwicklung  eiw 

ist  hier  nicht  der  Ort.  In  f  i  n  a  n  z  i  e  1 1  e  r  Hinsicht  steht  bei  t 

recht  wohl  möglicher  Organisation  und  Verwaltung  prineip« 

entgegen,  während  auch  in  dieser  Beziehung  Manches  dafür 

Für  jede  Art  der  Unternehmungen  wird  eine  besondere 

und  im  Allgemeinen  eine  genügende  Verzinsung  und  An« 

des  Kapitals  zu  verlangen  sein.  Ueberschüsse  darüber  iias) 

aber  nicht  unbedingt  auszuschliessen,97)  zumal  wenn  sie  1 

vollkommnung  der  Einrichtung  dienen.  Auch  Uebertragncgt 

Ausgleichungen  der  finanziellen  Ergebnisse  zwischen  verefe 

Unternehmungen  können  in  Betracht  kommen.    Der  Cefa 

•*)  Vgl.  Bruch,  in  d.  Communalsteuergutachten  (Lpz.  1877),  S.  21  t 
Wasserversorg,  d.  Städte,  Tüb.  Ztschr.  1878. 

*)  Mehrfach  ganz  richtige  Anregungen  Seitens  deutscher  Socialisten.  >s 

demokraten,  so  in  d.  in  Kote  93  gen.  Aufs,  in  d.  „Zukunft".  Es  wird  r. 
Discussion  auf  dieser  Seite  leicht  vergessen,  dass  alle  solche  Dinge  sich  nur  i 

geschichtlich  entwickeln  können,  und  die  richtige  Entscheidung  vom  i 

(»ekonomik  u.  Technik  abhängt  Die  ungemeine  sociale  Bedeutung  i 

die  verkennen ,  welche  in  Fragen  der  Gewerbeordnung  noch  Alles  von  K  vr 
Arbeitsvertrags,  Gewerkvereinen  u.  dgl.  m.  erwarten,  wie  die  Katheder*^ 

histor.  Richtung  (Schmoll er  u.  a.  m.).  Diese  Seite  der  Frage  suchte  l>-- 
dement  zur  Gewerbcordnungs-Reform  auf  d.  soc.-polit.  Congress  zq  Berlin  l 

vorzuhaben:  „Die  gewerbl.  Verhältnisse  verlangen  ausser  einer  Reform  d«: 

gesetzgebung  auch  eine  anderweito  planvolle  Regelung  der  materielle  ; 
dadurch ,  dass  auch  auf  diesem  Gebiete  die  privatwirtbsch.  Speculatioji 

technisch  möglich  durch  eine  zweckmäss.  Ausdehnung  der  Staats-  u.  Cornau 

eingeengt  wird.44  Oder,  wie  es  im  Programm  der  christl.-soc.  Arbeiter^ 

„Arbeiterfreundlicher  Betrieb  des  vorhandenen  Staats-  und  Commonaleijoiii1 

Ausdehnung  desselben,  soweit  es  ökonomisch  rathsam  u.  technisch  zulisof 

meine  Communalsteucrfrage  (Lpz.  1878),  S.  63. 

Mit  Recht  vou  Bruch  d.  Verbot  der  Erzieluug  v.  UeberschOflea  U 

Zins  n.  1  %  Amort.)  der  öffentl.  Schlachthäuser  ( 1 8.  März  1865)  getadelt  k  » 
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lerseite  die  Natur  einer  Gewerbsrente,  wie  bei  einem  Privat- 

hmen,  anderseits  unter  Umständen  Steuercharacter ,  wie 

4cbe  Anstalten  mitunter  als  Hilfsmittel  der  Vertheilung  von 

>e-,  Luxussteuern  wohl  mit  dienen  können.98)  Das  Commu- 

izwesen  wird  durch  solche  Entwicklung  ähnliche  Umge- 

:en  erfahren,  wie  das  Staatsfinanzwesen  durch  die  Staats- 

hnen:  Die  Rückwirkung  einer  mehr  gemeinwirthschafttichen 

iation  der  Volkswirtschaft  auf  die  Finanzwirthschaft  und 

entferntes  Ziel"®9)  mehr  für  den  Tieferblickenden,  wenn 

h  noch  im  Beginn  dieser  Entwicklung  uns  befinden. 

315.  —  B.  Gebühren  der  sogen.  Volkswirthschaf ts- 

Die  richtigere  Bezeichnung  dieser  Gebühren  wäre:  Ge- 

für  die  fördernde  Pflege,  welche  einzelnen  Angelegen- 

der Privatwirtschaften  (§.  298)  Seitens  des  Staats  oder  eines 

erwaltungskörpers  zu  Theil  wird.  Es  gehören  hierhin,  nach 

te  ihrer  ökonomischenWirkungen  betrachtet  (§.  290), 

enge  Gebtihrenzweige,  welche  in  anderer  Hinsicht  oben 

ra  den  allgemeinen  Verwaltungs-  und  Rechtsgebühren  gestellt 

t  Das  System  dieser  Gebühren  der  Volkswirthschaftspflege 

lieh  nach  der  Art  der  Dienste  und  nach  den  Zweigen 

xiuetion,  denen  diese  Dienste  zu  Gute  kommen.  Unter 

long  des  unwichtigeren  Details  und  unter  Hinweis  auf  die 

haftliche  Verwaltungslehre  für  das  Nähere  in  Bezug  auf 

'  hier  aufgeführte  Gebiete,  ergiebt  sich  folgende  Uebersicht:l<H)) 

Beglaubigungsgebühren: 

Eichgebühren,  für  die  amtliche  Beglaubigung  der  von 

atfabrik  gelieferten  M a a s 8 e  und  Gewichte  durch  Staats- 

Solche  Beglaubigung  ist  im  öffentlichen  Interesse  geboten, 

gich  rechtfertigen,  sie  unentgeltlich  zu  leisten.  Doch  sind 

?e  und  zweckmässig  abgestufte  Gebühren,  welche 

Regel  der  Benutzer  (Geschäftsmann)  tragen  wird,  zulässig, 

ien  wie  eine  Art  Gewerbesteuer  und  tragen  überhaupt  nicht 

den  reinen  Gebtthrencharacter.101) 

-'visrung,  eine  Steuer  auf  den  Gasconsum  der  Priraten  einzuführen,  in  Berlin v. 

l  Held,  Socialismus  u.  s.  w.  (Lpz.  1878),  S.  155. 

R»V  Fin.  I,  §.  238,  245,  24G  nur  einzelne  wenige  Falle.  Auch  sonst 

i^nrebiet  in  d.  systemat.  Fin.wiss.  u.  monographisch  noch  wenig  bearbeitet. 

Ii.  Fin.,  S.  A-,  S.  295  n". 
tu,  Volks w^rh.polit. ,  über  Maasswesen,  §.  230  ff.    Deutsche  Eich- 

****  t.  12.  Dcc  1869,  mit  mehreren  Nachträgen.    Die  Eichgebuhren  fliessen 

der  Einzelstaaten,  da  die  Eichungsämter  diesen  angehören.    Auf  dem 
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b)  Gebühren  ftir  die  amtliche  Beglaubigung  des  Feintti 

der  Gegenstände  aus  edlen  Metallen  (Panxirag;.! 

principielle  Frage  des  Zwangs  zu  einer  solchen  Beglaubigt! 

streitig.  Besteht  der  Zwang  oder  werden  Objecte  auf  WimJ 

prüft  und  der  Feingehalt  beglaubigt,  so  sind  massige 

gerechtfertigt.108) 

c)  Gebühren  für  die  amtliche  Beglaubigung  der  g 

von  Producten,  speciell  von  Fabrikaten  („Linnenlegstt* 

freihändlerische  Doctrin  ist  solchen  „Einmischungen"  der  fm 

abhold,  die  Praxis  hat  sie  meistens  aufgegeben. ,w)  Die  Erfib^ 

neuerer  Zeit  mit  der  Verschlechterung,  Verfälschung  und  ge 

widrigen  Beschaffenheit  vieler  Nahrungs-  und  Genosfirha 

anderer  Artikel  (z.  B.  Gewebe)  sind  der  obligatorischen  o4d 

tativen  Einführung  einer  Controle  der  Verwaltung  wieder  t« 

Die  obrigkeitliche  Beschau  von  Nahrungsmitteln,  in 

Wesenheit  von  zufälligen  (natürlichen)  Schädlichkeit« 

statiren,  schliesst  sieh  an.    Eine  Erhebung  von  Gebühr« 

amtlichen  Leistungen  ist  dann  billig.    Diese  werden 

eine  Gewerbesteuer  mit  wirken.    Manche  der  betreffende 

k ei ten  werden  passend  von  Communalbehtfrden  anggeübt, 

bühren  dann  auch  Communalgebühren  werden.  Einige 

bühren  gehen  in  die  folgende  Kategorie  mit  Uber. 

2.  Aufsichtsgebtihren.  Sie  haben  ihren  Platz 

öffentlichen  Interesse  über  Privatwirthschaftsbetriebe 

Aufsicht  geführt  wird,  um  Fährlicbkeiten  zu  verhüten,  dx* 

personal  vor  Nachtheilen  zu  schützen,  die  technisch  nci 

ökonomisch  sparsame  Ausnutzung  von  Naturschätzen  Seitro 

Eigenthllmer  und  Bewirthschafter  zu  verbürgen  n.  dsi 

Ob  und  Wie  dieser  staatlichen  „Einmischung**  ist  öfter 

aber  mehr  im  Einzelnen,  als  im  Princip.  Das 

Etat  des  Reichs  daher  d.  \<  i  □  ial  ei hungscommisMi  n  nur  out  Aäit»** 

71,738  M.  im  Ording.    Die  Reform  des  Maass-  u.  Gewichtswe><*ija  La:  i- 

Einnahme  aus  d.  Eichgebühren  in  Deutsch!,  ziemlich  erhöht,  z.  B.  in  P:*t 

angcschloss.  Theilen)   1870  41.811,   1871   320.803,   1872  378JH,  Kl 

1S74  145,734  Thlr.  {amtl.,  Prs*.  H.-Arch.  1876  I,  620).  —  r.  Hock..C 
(Cimentirungstaxen). 

,0*)  Vgl.  A.  v.  Studnitz,  gesetzt.  Regel,  d.  Feingehalts  t.  <jM-  a.  SAJ 
Pforzh.  1 S72,  2.  A.,  mit  reichem  l-gislat.  Material.  Ertrag  der  ̂ P^nnnsC 

Ocsterreirh  Anschl.  f.  1S77  Brutto  186,700  PL,  Netto  117.200  H  fn§ 
für  Verific.  d.  Gew.,  Maasse,  Punz.  u.  s.  w.  1S77  A.  3.44  >IilL  Fr 

zus.  1S77  1.75  Mill.  Kr.    Berath.  eines  bezügl.  Gesetzentwurfe  übri 

Feingehalts  im  D.  Reich,  Sess.  1878. 

10S)  In  Westfalen  bestehen  no«  b  Linneideggcu. 
im  Preuss.  H.-Arch. 
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eueren  Erfahrungen  wieder  an  Ausdehnung.   Die  unentgelt- 

^istung  der  Aufsicht  kommt  vor  (z.  B.  bei  den  Fabriken), 

en  sind  aber  allgemein  zur  Kostendeckung  der  Einrichtung 

tfertigt  Wichtigere  Beispiele  sind: 

Apothekenrevisionen  und  Gebühren  dafür.  Aehnliche 

0  von  Privatheilanstalten  n.  dgl.104) 

Dampfkessel -Proben  und- Revisionen  und  Gebühren 

Aach  weiter  Controlen  besonders  gefährlicher  Betriebe 

ionsstoffe  u.  dgl.  m.) ,  Eisenbahn  - Besichtigungen  u.  s.  w. 

Fabrikaufsicht,  um  zu  sehen,  ob  und  wie  die  sogen. 

;e$etze  durchgeführt  werden.  Gebühren  zur  Kostendeckung 

Aufsicht  Seitens  der  Fabrikanten  sind  nicht  üblich,  aber 

1  billigen. 

Gebühren  für  die  Aufsicht  von  Privat-Bergwerken 

ffig  der  „Berghoheit"  in  diesem  Sinne).  Im  Interesse 

berheit  des  Betriebs  und  dauernderer  Betriebsfähigkeit  des 

k  solche  Aufsicht  geschichtlich  vielfach  vorgekommen,  hat 

«üticirt  meist  bis  in  die  Gegenwart  erhalten,  ist  auch 

tli  gerechtfertigt  und  war  dann  und  ist  zum  Theil  noch 

t  Gebühren  verbunden.106) 

Sebühren  für  die  Aufsicht  von  Privat-,  Corporations-, 

ielorsten  durch  den  Staat  (Ausübung  der  „Forsthoheit" 

m  Sinne).  Von  dieser  Aufsicht  gilt  Aehnliches  wie  von 

eo  für  Bergwerke.  Besonders  kommt  die  Gefahr  leicht- 

und  gewinnsüchtiger  Abholzung  oder  zu  grosser  Ausholzung 

der  Privateigentümer  in  Betracht.  Gebühren  für  diese 

«ind  zulässig.106) 

reböhren  für  die  Aufsicht  über  die  Ausübung  derJagd 

i  eher  ei,  um  die  Innehaltung  der  Schonzeiten  sicher  zu 

i.  s.  w.  Die  „Jagdscheingebühren"  können  gleichzeitig 

tut  dienen. 

16.  —  3.  ErlaubnissgebUhren:  für  die  Gewährung 

rdlichen  Erlaubniss,  privatwirthschaftliche  Unternehmungen 

tr  Visitation  d.  Apotheken  im  französ.  Etat  235,000  Fr. 

ut;-:i h.iti_-  mit  eisend-  Kofgwei kttOUeift,  B.  im  folg.  Kapitel  K  a  u .  I  in.  I. 

*ra  preuss.  Ges.  v.  12.  Mai  1851  eine  Aufsichtssteuer  von  1%  des 

^rea  im  4.  Bande  «Agrar-  u.  s.  w.-Politik).  Hieher  aach  die  „Beförste- 

>uhr"  für  die  Mit  be  w  i  rt  h  sch  a f  t  n  n  g  der  Gemeinde-  und  Stiftungs- 
iurrh  Staats forstbeamte.    Raa,  Fin.  I,  §.245:  Nach  d.  franzOs.  Code 

%  MM  jahrl.  durch  d.  Fin.-Ges.  bestimmt  u.  nach  d.  Grundsteuer  aufgelegt 
§.  M6  sub  4. 



110  3.  B.  I.  K.  5.  A.  Syst  d.  volksirirthsch.  Gebühren.  §  Ml 

herzustellen  und  zu  betreiben,  einzelne  Tb ät irrkeiten  von 

gewisse  Berufe  auszuüben  u.  s.  w.,  —  (auch  Concesiioi 

bühren"  zu  nennen),  —  unter  zwei  Voraussetzungen: 

das  gemeine  Recht  hier  allgemeine  Freiheit  der  Bewegung 

(§.  290  sub  2,  a)  und  dass  die  Abgabe  nach  Massstab  ul 

nur  den  Zweck  verfolgt,  für  die  nothwendige  Mühew 

Kosten  der  Behörde  Ersatz  oder  Beitrag  zum  Ersatz  n 

Je  nach  der  Gestaltung  des  Gewerberechts,  der  Kn 

Rechts,  einen  Beruf  auszuüben,  an  den  Nachweis  der  F 

keit  —  wo  dann  auch  liberale  Berufe  in  Betracht 

hat  dies  Gebtihrengebiet  einen  verschiedenen  Character 

verschiedene  Ausdehnung.  Principiell  ist  es  berechtigt107)  Vi 

Beispiele  aus  der  Gegenwart  sind: 

a)  Gebühren  für  die  Ablegung  des  Fähigkeit! 

weises  vor  öffentlichen  Behörden.108) 

b)  Specielle  Concessionsgebühren  für  das  Recht,  die 

Unternehmung  einzurichten  oder  so  und  so  zu  betreiben 

wo  die  Behörde  begutachtend  und  beaufsichtigend  mitwirkflj 

z.  B.  Gebühren  für  Concessionen  von  Eisenbahnen,  Canllec 

Schifffahrtsbetrieb,  von  Fabriken  hinsichtlich  der 

Gewerbsanlage  u.  dgl.  m. 

c)  Gebühren   für  das  Recht  der  Ausübung  dt* 

(Jagdscheine).109) 

d)  Licenzgebühren  für  die  Errichtung  und  des 

von  Gast-  und  Schankgewerben,  Lotterien  «. 

Diese  Gebühren  haben  mit  den  unter  b  (Concessionsgebfihf* 

unter  2  (Aufsichtsgebühren)  Verwandtschaft,  indem  sie  ik 

zur  Kostendeckung  besonderer  Ueberwachung  u.  dgL  * 

nemlich  stellen  sie  aber,  zumal  in  hohen  Sätzen  Enr 

eine  Art  speciell  er  Gewerbesteuer  und  mehr  nochiodt 

Verbrauchssteuer  dar  und  sind  daher  nach  anderen  RSci 

zu  beurtheilen.110) 

,07)  Ueber  d.  Zusammenhang  mit  d.  Gewerbe  recht  s.  Näheres  ts  t 

108)  Z.  B.  Prüfungsgebühren  der  Seeschiffer  f.  d.  Schiffer-  m. 
prüfong  (5,  bez.  f.  d.  Prüf.  z.  grossen  Fahrt  10  Thlr.).  nach  reichte*. 

30.  Mai  1870  in  Deutschland.  Der  Ertrag  fliesst  in  d.  Landescas&ea-  Du* 

Commiss.  v.  1877  beantragte  eine  Keichsgebuhr  daneben  v.  10  M.  ferasr  £ 

Scheine  der  Aerzte  u.  Apotheker  v.  20  M. 

t0»)  Rau-Wagner  I,  §.  189,  Wagner  I,  §.  208. 

no)  S.  folg.  Kap.   Ertr.  d.  Licenzen  t.  Verkauf  t.  Consumptiklka  ü 

1876/77  1.953  MOL  Pf.  St.    Aehnlich  die  Licenzsteuer  im  ruÄ- 
Tabak-Fabrikatsteucr. 
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Erlaubnissgebühren. 

Paten  tge  b  Uhren.  Hier  sind  genau  genommen  zweierlei 

von  Abgaben  zu  unterscheiden:  einmal  eigentliche, 

D8  fixe  Geb  Uhren,  als  Beitrag  zur  Kostendeckung  des 

u  hen  Patentwesens  oder  als  Ersatz  für  die  Mübewaltung  der 

le  bei  der  Erledigung  der  Patentgesuche;  sodann  Abgaben 

«  mit  der  Dauer  des  Patents  st  eigenden  Sätzen,  welche 

lieh  eine  Vergütung  für  die  Verleihung  des  Patentrechts  als 

i  bilden  sollen  und  nicht  den  Character  der  reinen  Gebühr, 

q  den  einer  Steuer  haben.  Die  erste  Art  der  Abgabe  ist 

ibühr  durchaus  gerechtfertigt.  Die  zweite  empfiehlt  sich 

itzlich,  und  zwar  auch  in  den  üblichen  progressiven  Sätzen, 

cm  Wesen  des  ganzen  Patentrechts,  was  indessen  hier  nicht 

begründet  werden  kann.111)  —  Unter  der  erstgenannten  Ab- 

uin  auch  noch  eine  besondere  Registergebühr  vorkommen, 

wie  Gebühren  für  die  Eintragungen  in  die  (literarischen) 

)er-,  in  die  Musterschutz-  und  die  Markenschutz- 

l  Ihrem  Wesen  nach  sind  diese  Registergebtihren  von  der 

Kien  Patentgebühr  verschieden.112) 

fiebühren  für  die  Mitwirkung  des  Staate  oder  anderer 

sher  Körper  bei  der  Durchführung  von  Schutzmassregeln 

Wassersgefahr,  von  landwirtschaftlichen  Reformen, 

denmeiiorationen  u.  dgl.  m.,  beim  Betrieb  der  Forst- 

schaft, des  Bergbaus,  derGewerke  der  Privaten  u.s.w. 

Wirkung  kann  in  der  Einrichtung  von  Behörden  zur  Leitung 

sfflhrung  der  Massregel  oder  in  der  Bereitstellung  von  Staats- 

n  für  die  Zwecke  der  Privatbetriebe  bestehen.  Die  bezüg- 

Fälle  können  auch  in  solche  Ubergehen,  wo  der  Staat,  der 

erwaltungskörper  eine  Schutz-  oder  Nutzmassregel  für  sich 

bez.  im  allgemeinen  öffentlichen  Interesse  ausführt,  aber 

der  Bewirkung  eines  gleichzeitigen  separaten  Privatnutzens 

^Privatinteresse nten  zu  Beiträgen  mit  herangezogen  werden 

erbaubeiträge,  Meliorationsbeiträge  von  Grund-  und 

Ätzern,  ganzen  Gemeinden,  Kreisen,  Provinzen  zu  Staat s- 

5.  Band  4  (ticwerbepolit).  Die  Frage  dor  Patentgebühren  hangt  eng  mit  der 

^wicktung  des  Patentwesens  u.  mit  gewissen  principieUen  wirthschaftlichen  u. 

Punctcn  desselben  zusammen.    Vgl.  z.  B.  die  Gebührensätze  in  einigen 

bei  Klostcrmann,  Pat.ges.geb.,  2.  A.,  Berl.  1876,  S.  175  ff.  Nach 

Richen  Ueichsges.  üb.  Patente  v.  25.  Mai  1 S77  sind  bei  der  Anmeldung 

c«ntfesu<.hs  „für  d.  Kosten  des  Verfahrens"  20  M.,  dann  für  d.  Er- 
des  Patents  30  MM  im  2.  und  jedem  folgenden  Jahre  bis  zum  Ablauf  des 

Üix.  15  J.)  50  M.  zu  zahlen. 

>  oben  Abschn.  2,  Note  24. 

Digitized  by  Goögle 



112       5.  B.  I.  K.  4.  A.  Höhe  u.  Erhebnugsform  d.  Gebuhren.  *.  Ii* .r.T 

Unternehmungen  dieser  Art).    Die  Noth wendigkeit  and  pro 

Berechtigung  solcher  Mitwirkungen  kann  im  Allge 

schichtlichen  Erfahrung  gegenüber,  nicht  wohl 

Im  einzelnen  Fall  wird  aber  vorsichtige  Erwägung  aller  \ 

nisse  geboten  sein,  wie  dies  in  der  Wirtschaftlichen  Venn 

lehre  näher  zu  erörtern  ist.    Wo  sich  aber  irgendwie  d* 

einrichten  lässt,  sind  Gebühren  und  Beiträge  der 

zu  erheben,  im  Einzelnen  nach  der  Art  der  Falle 

Form  und  Höhe  verschieden.113)   S.  auch  §.  325. 

5.  Gebühren  für  die  Benutzung  von  öffentlichen 

und  Einrichtungen,  welche  für  einzelne  Zweige  der  nttd 

Production  dienen,  Seitens  der  Privaten,  z.  B.  Gebühren  a  $ 

gestüten,  Productensammlungen,  Baumschulen  u.  dgL  m.1"* 

gerechtfertigt,  könneu  diese  Gebühren  doch  mitunter  abnefe 

niedrig  angesetzt  oder  ganz  erlassen  werden,  um  im  alke^ 

volkswirtschaftlichen  Interesse  die  bessere  Entwickln^ 

Productionszweige  zu  begünstigen.116) 

4.  Abschnitt 

Höhe  und  Erhebun^rsform  der  Gebühren. 

I.  —  §.317.  Allgemeine  Grundsätze  fflr  die 

Gebühren  ergeben  sich  für  die  einzelnen  Kategorie*! 

bühren  aus  der  Betrachtung  des  Verhältnisses,  in  welches 

betreffenden  öffentlichen  Thätigkeit  das  all  gern  ei  ne  öffe 

und  das  Privatinteresse  Einzelner  steht.  Natürbefe 

man  sich  hier  in  der  Regel  mit  ungefähren  Y>rglekbnard 

Abwägungen  begnügen,  welche  aber  für  den  Zweck 

reichen.    Die  Durchführung  der  allgemeinen 

der  einzelnen  Kategorieen  des  Gebtthrensystems  würde 

"*)  Wasserbaubeitrage  in  Baden.  Deichabgaben 
der  besonderen  Deichverbände. 

m)  Näheres  im  4.  B.  (Agrarpolitik  n.  s.  w.).  S.  oben  Raa-?  *p 
§.  79a  Note  e  und  Wagner  I,  g.  126  Note  18. 

Stein,  3.  A.  S.  278  hat  noch  eine  bes.  Kategorie  „Gebühr«*  fc* 

Verwaltung",  in  3  Formen:  Depositengeb.,  Zustellungs  geb.  >s 
Steuereinzahl.) ,  Verwaltung*  geb.,  nam.  bei  Zöllen  als  Aus  fei 

Die  letzteren,  wichtigsten,  sind  aber  eigentlich  nur  Zollznschläge. 

hängen  mit  d.  ganzen  Steuerwesen  eng  zusammen.    Beide  Kategonee* 

eigentl.  Gebuhrencharacter.    Sie  werden  im  folg.  Kapitel  mit  berührt 

gebühr  (Auf bewahrungngebühr  f.  Gelder  Einzelner)  ist  mehr  «.«in 
nähme.   Sie  kommt  bei  d.  Gerichten  mit  vor  u.  gehört  dann  zu  4m 

So  entfallt  diese  Gcbührenabtheilung  hier. 
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i Uhren.    Diese  Grundsätze  selbst  geben  dafür  hinlängliche 

ispuncte  an.   Manche  Fingerzeige  enthalten  auch  bereits  die 

irungen  in  den  vorhergehenden  Abschnitten, 

baolute  Grundsätze  ftir  die  richtige  Höhe  der  Gebühren 

sich  wieder  nicht  autstellen.  Denn  nach  den  Zeit-  und 

$  Verhältnissen,  nach  den  herrschenden  Anschauungen  vom 

and  von  der  Nothwendigkeit  der  Förderung  der  Cultur  und 

arthschaft  durch  die  directe  Mitwirkung  des  Staats  und  der 

eben  Körper  ist  das  massgebende  Verhältniss  zwischen  öffent- 

and  Privatinteresse  bei  einer  öffentlichen  Thätigkeit  selbst 

ieden  oder  —  was  auf  dasselbe  hinauskommt  —  wird  es 

eden  beurtheilt.  Man  muss  sich  daher  hier  darauf  beschränken, 

I  heutigen  Culturvölker  solche  Grundsätze  aufzustellen, 

eberall  in  der  Praxis  spricht  aber  gerade  in  der  Frage  der 

der  Gebühren  auch  die  gesc hic htliche  Entwicklung 

«bestehende  Finanzlage  mit  und  berechtigtermassen, 

teer  ein  Spielraum  für  die  Höhe  der  Sätze  zugegeben 

lUnn.  Man  wird  daher  auf  eine  richtige  Höhe  der  Gebühren 

ten,  aber  für  die  Umgestaltungen,  besonders  für  solche, 

mit  einer  Verminderung  der  öffentlichen  Einnahmen  ver- 

bind, Zeit  gewähren  und  passende  Gelegenheit 

lehmen  müssen.  Die  zu  starke  Hintansetzung  vorhandener 

nteressen  im  Gebühienweseu  Seitens  der  Theorie  wird  nur 

ht  Reformen  in  der  Praxis  hemmen. 

*  in  manchen  Fällen  der  Uebergang  der  Gebühr  in  einen 

wirtschaftlichen  Preis  und  Gewinn  und  in  eine 

r  principiell  zulässig  ist,  so  wird  auch  eine  dementsprechende 

dieser  Abgaben  nicht  unbedingt  abgewiesen  werden  dürfen, 

osa  die  Wissenschaft  den  verschiedenartigen  Character  einer 

imen  „Gebühr"  führenden  Abgabe  hervorheben  und  in  der 

d.  h.  in  den  Finanzrechnungen  und  in  der  Finanzstatistik, 

nach  Möglichkeit  eine  Trennung  der  verschiedenen  Bestand- 

erfolgen.   Welche  Schwierigkeiten  hier  vorliegen  und  bei 

n  sogen.  Gebühren  solche  Versältnisse  vorkommen  und 

berechtigt  sind,  ist  in  den  vorausgehenden  Abschnitten 

ich  berührt  worden.1) 

^  Stein,  Fin.  3.  A.  S.  267  tF.,  mit  viel  Willkuh  rlichem  and  —  trotz  der 

äÜjen  Versicherung  der  „Klarheit"  —  mit  viel  Unklarem  in  der  Beantwortung. 

*  üt  Gebühr  solle  weder  nach  dem  Werth  der  Leistung  f.  d.  Gebühren- 

P*.  loch  nach  den  Kosten  derselben  f.  d.  Regierung  bemessen  werden,  theils 

beides  nicht  berechnen  könne,  theils  weil  die  Kosten  mit  dem  Werth  für  den 
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§.  318.  Die  einzelnen  Grundsätze  sind  die  totgaättj 

1)  Am  Niedrigsten  sollen  im  Ganzen  die  Rechte  ess| 

allgemeinen  Verwaltungsgebühren  sein.  Denn  hier fea^i 

es  sich  immer  um  die  Verwirklichung  der  —  namcnu>d| 

modernen  Rechtsbewusstsein  —  als  die  wesentlichstes  i 

kannten  Aufgaben  des  Staats:  um  die  praktische  DurchnlkmJ 

Autrechterhaltung  der  ganzen  Rechtsordnung.  Das  Gesammn™ 

steht  hier  voran,  auch  wenn  dem  Einzelnen  ein  speci«Ü3f 

theil,  z.  B.  in  einer  Anerkennung  eines  bestrittenen  Rechts»  n  I 

wird.  Nur  wo  Jemand  durch  seine  Schuld  eine  SuaiÄßjQa 

nöthig  macht  (z.  B.  in  der  Criminaljustiz,  bei  leichtsinnig«  0 

Processen)  oder  wo  die  öffentliche  Thätigkeit  für  den  Xrxsi 

schon  einen  genauer  bestimmbaren  ökonomischen  Werth 

auf  manchen  Gebieten  der  allgemeinen  Verwaltungsgebühr^  \ 

höhere  Gebühren,  eventuell  bis  zum  Betrage  der  Kosten« 

statthaft,  mitunter  selbst  geboten.    (§.  290 — 294). 

2)  Nächst  dem  sind  die  Gebühren  im  Ges u  n  dheitiftt 

soweit  sie  Uberhaupt  zulässig  erscheinen,  möglichst  *A 

anzusetzen.    (§.  295).  2 

3)  Auch  die  Gebühren  im  Unterrichts-  und  Bildoogtii 

sind  thunlich  niedrig  zu  halten,  und  zwar  am  so  ni«Ld| 

niedriger  der  Rang  der  betreflenden  Schule  und  je  efllB 

die  Verbreitung  eines  Bildungsmittels.  Daher  hie  and  am 

geltlichkeit  statt  Gebühr.    (§.  296).  1 

4)  Höher  dürfen  im  Allgemeinen  und  müssen  measas 

Gebühren  der  volkswirtschaftlichen  Verwahas; 

(§.  297  ff.).  Denn  hier  handelt  es  sich  grossentheüs  um  nu  .eH 

Leistungen  des  Staats  und  der  anderen  öffentlichen  Körper,  4 

heblichen  Kostenbetrags,  —  Leistungen,  deren  ökonomisch  1 

vielfach  ein  mehr  individueller,  für  den  Einzelnen  eher  zu  b«<= 

ist,  während  die  Leistung  für  das  Ganze  nicht  immer  «kt 

lieh  allgemeine  Bedeutung  hat.  Auf  diesem  Gebiet  liegt  tu; 

Einzelnen  nicht  in  Verhältnis  stünden.  Die  Gebuhr  habe  vielmehr  4ea  d~"T  1 

Verkehrs  Steuer  (!  während  Stein  gerade  sonst  streng  Ge bahr  a.  diese  2*y-  " 
scheidet),  di«-  Höhe  der  Gebahr  sei  ein  Steuerfuss,  was  entweder  nickst 

oder  etwas  ganz  Falsches  sagt.  Dabei  die  unerfüllbare  Forderung,  im  fc?  ' 
durch  ihre  Höhe  den  Einzelnen  nicht  von  dem  mit  Gebahr  belecaen  1a 

abhalte.  Ganz  wiilkuhrlich  ist  die  Forderung,  das*  bei  „örtlichen  Aüia#tfi-  «  * 
und  Amortisation  des  Anlagekapitals  aus  den  GebOhren,  die  Kosten  4er 

aus  den  Steuern  gedeckt  werden  sollen. 

*)  Theilweise  schon  in  Kau- Wagner,  Fin.  I,  §.  10.*»,  in  d.  1  ±b*  » 
fortgelassen,  auch  richtiger  an  die  jetzige  Stelle  gehörend. 
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ipielJ  nothwendige  und  so  bestimmt  begrenzte  Aufgabe 

its  u-  8.  w.  vor.  Der  Wechsel  zwischen  Privat-  und  öffent- 

hätigkeit  ist  geschichtlich  häutig.  Im  Fall  der  Privatfür- 

r  die  Leistung  hat  der  Einzelne  dann  ohnehin  den  privat- 

aftlicheii  Preis  zu  entrichten.  Unter  den  verschiedenen 

thschaftlichen  Gebühren  müssen  diejenigen  am  Niedrigsten 

eiche  sich  an  Thätigkeiten  von  erheblichem  allgemeinen 

t  und  an  dem  Staate  als  solchem  besonders  oder  ausschliess- 

jende  Functionen  knüpfen;  diejenigen  am  Höchsten,  wo 

lividuelle  Interesse  ganz  Uberwiegt  und  die  Uebernahme 

tigkeit  durch  den  Staat  oder  durch  einen  Selbstverwaltungs- 

weniger nothwendig  ist.  Daher  in  Betreff  der  einzelnen 

teen,  unter  Bezugnahme  auf  manche  Bemerkungen  in  den 

itten  über  das  System  der  Gebühren,  etwa  folgendermassen : 

B ehr  niedrig,  mit  eventuellem  Uebergang  des  Gebühren- 

1  in  oder  Annäherung  an  das  Princip  der  reinen  Ausgabe: 

öten  Beglaubigungs-  (einschliesslich  der  unter  denselben 

öponet  fallenden  Münzprägegebühr),  Beschau-, 

etkU-,  Erlaubnissgebtihren.    (§.  315,  316,  299); 

Auch  niedrig,  aber  unter  Umständen  etwas  höher  als 

Torigen  Kategorie:  die  Wegegelder  auf  gewöhnlichen 

mststrassen  bei  intensiverer  Verkehrsentwicklung,  Fort- 

1  Wegegelds  unter  Umständen  vorbehalten.    (§.  303—306); 

Höher,  nach  dem  Zielpuncte  völliger  oder  fast  völliger 

ieckung,  im  Allgemeinen  unter  die  Kosten  auch  die  Zinsen 

Ugungsquoten  des  Anlagekapitals  gerechnet,  indessen 

iflsse  nicht  unbedingt  ausgeschlossen:  Versicherungs- 

to,  Gebühren  für  die  öffentlichen  Verkehrsanstalten , 

Ih  die  Post.   (§.  301,  307  -  312): 

0  hoch,  dass  Zuschüsse  aus  anderen  Mitteln,  also  in 

»nie  aus  allgemeinen  Steuern,  möglichst  verniiedeu, 

cberschüsse  erzielt  werden :  Bank-,  Telegraphen-, 

o  für  locale  Verkehrs-  und  sonstige  Communal- 

fen,  für  Beihilfen  an  einzelne  Productiouszweige 

*btungen,  weiche  E  i  u  z  e  1  n  c  n  vomeralich  
zu  Gute  kommen. 

307,  313,  314). 

<a  Höchsten,  mit  Uebergang  iu  ei
ne  eigentliche 

1  Gebühren   für   die   Ertheilung    von 
   Ehren  und 
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Diese  Grundsätze  sind  in  der  Praxis  bei  den  unter  Kr.  i 

nannten  Gebühren  auch  immer  mehr  zur  Geltung  geianrL 

auch  in  einigen  Fällen  nur  sehr  allmälig  und  nach 

Fiscalismus  bewirkten  Abwegen,  z.  B.  bei  der  Post, 

den  Hechts-  und  den  allgemeinen  Verwaltung*^ 

herrscht  das  tiscalische  Princip  noch  öfters  mehr  vor 

rechtfertigen  lässt.   Die  Verbindung  der  bezüglichen  Gel 

an  sich  mitunter  zu  billigenden  Verkehrsstenern  bei 

öffentlichen  Leistungen  fUr  Einzelne  gestattet  indessen  ni 

ein  sicheres  Urtheil. 

§.  319.  Für  den  Staat  oder  den  sonstigen,  Gebühren  eri 

öffentlichen  Körper  handelt  es  sich  in  finanzieller 

schliesslich  um  den  Gesammtertrag  einer 

und  des  ganzen  Gebührenwesens.    Die  Höhe  der  etu 

Sätze  niuss  daher  mit  Rücksicht  auf  den  zu  enii 

Gesammtertrag  festgestellt  werden.  E 

diesem  Zwecke  zuvörderst  nach  den  einschlagenden  pd 

socialen,  volkswirthschaftlichen  Erwägungsgründen  c 

uiss  bestimmt  werden,  in  welchem  die  Einnahme 

bührengattung  zu  den  Kosten  der  betreffenden  Einricl 

soll.  Hierbei  sprechen  dann  wieder  finanzielle 

namentlich  die  Höhe  der  geschichtlich  überkommenen 

einnähme,  die  Schwierigkeit,  diese  Einnahme  ariden* < 

setzen  u.  dgl.  m.    Nur  sollen  solche  finanzielle 

auf  die  Dauer  womöglich  nicht  entscheiden, 

der  erstmaligen  Einführung  einer  Gebührenart  oder  bei  i 

Veränderungen  in  der  Einrichtung,  Erhebungsform  a 

Gebühren  und  in  den  Verwaltungsthätigkeiten,  an  weicht 

bühren  knüpfen,  das  finanzielle  Endergebnis«  nki 

genau  oder  auch  nur  annähernd  vorausberechnen  lässt. 

dann  Experimente  in  der  Form  von  zunächst  p r o v i s o r 

GebUhrentarifen  geboten,  um  in  der  Wirklichkeit  eil 

Verhältniss  der  Einnahme  zur  Ausgabe  zu  erreichen. 

Schwierigkeit  macht  hier  öfters  die  Rückwirkung  der  H*l 

Gebührensätze  auf  die  Inanspruchnahme  Öffentlicher, 

Pflichtiger  Thätigkeiten  und  Anstalten,  daher  wieder  Wk 

und  Reinertrag  der  letzteren.    Hier  bestehen  natürlich 

schiedenheiten  zwischen  den  einzelnen  Zweigen.  Mit 

..Kegel",  dass  eine  Ermässigung  der  Sätze  nnanueli 

vorteilhaft  sei,  ist  nicht  nur  in  dem  Gebiete  des  V 
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brauch  getrieben  worden.  Oftmals  kann  hier  mir  die  Er- 

jet  entscheiden.8) 

ler  gestattet  der  enge  Zusammenhang  verschiedener  Zweige 

iihrenwesens  nicht  immer  eine  genaue  finanzstatistische 

g  der  Ausgaben  und  der  Erträge  einer  einzelnen  Kategorie. 

Erbebung  verschiedenartiger  Gebühren  in  der  Form  des 

D  Stempels  und  bei  der  Verbindung  mancher  Gebühren 

;ehrssteuern  steigert  sich  die  Schwierigkeit  noch.  Ohne 

ehen  bis  in  das  kleinste  Detail  ist  vielfach  vollends  kein 

statistisches  Ergebniss  zu  erlangen.  Das  muss  man  nament- 

ergleichungen  verschiedener  Perioden  und  Länderbeachten.4) 

-  §.  320.  Die  Erhebungsform  der  Gebühren.  Die 

len  Fragen  sind  zum  Theil  die  nemlichen  wie  bei  der  Er- 

ler eigentlichen  Steuern.  Dafür  ist  auf  Früheres6)  und  auf 

teren  Abschnitt  der  Steuerlehre  zu  verweisen.  Zum  Theil 

K  Fragen  dem  Gebtihrenwesen  eigenthtimlich  oder  kehren 

bestimmten  Steuerarten,  besonders  bei  der  sogen.  Verkehrs- 

veil  diese  auch  vielfach  in  Stempelform  erhoben  wird, 

*ieder.Ä)    Der  Zusammenhang,  welcher  durch  die  gemein- 

i'T  Praxis  daher  z.B.  bei  Abänderung  des  Gerichtsverfahrens  und 

ihrnng  nener  Gerichtskosten tarife  mehrfach  der  Grundsatz  befolgt, 

la^ri  provisorischen  Kostentarif  aufzustellen,  dessen  etwaige  Abänderung 

nn«  Rücksicht  auf  die  finanziellen  Ergebnisse  vorbehalten  wird.  So  in 

ft.  wo  der  Tarif  von  1851  im  J.  1854  Abänderungen  erfuhr.  Ebenso  ist 

'^ostentarif  des  Deutschen  Reichs  v.  J.  1878  ausdrücklich  als  proviso- 

^usehen.    Anschläge  der  mnthmassl.  Ergebnisse  nach  dem  Vergleich  mit 

Erfahrungen  in  den  Beilagen  zu  den  Motiven  des  Gerichtskostengesetzes 

U  d.  Reichst.,  Sess.  1878,  S.  613  ff.). 

i>t  nicht  möglich ,  hier  in  einem  Lehrbuch  der  Finanzwissenschaft  auf 

1<  Untersuchungen  näher  einzugehen.  Sie  würden  bei  der  erforderlichen 

j<tr  »och  zu  viel  Raum  beanspruchen.  Rau  hat  einige  bezügliche  Versuche 

z  B.  bei  den  Gerichten,  aber  die  Schwierigkeiten  der  Vergleichung  wohl 

^nd  gewürdigt.  Soweit  als  möglich  und  in  diesem  Werke  zulässig,  ist  im 

den  Ausgaben  u.  in  den  vorausgehenden  Abschnitten  bei  den  einzelnen 

l  izen  statiat.  Material  gegeben  worden.    Ueber  d.  Gerichtskosten  vgl. 
•&?en  l  Entwurf  d.  deutschen  neuen  Gesetzes  a.  a.  ().  —  Die  finanzstatist. 

>*•  Reden,  v.  C zornig  bieten  hier  auch  wenig  Genügendes  oder  Veraltetes. 

'»atsbehörden  selbst  wären  im  Stande,  diesen  Mangel  grAssten- 
^ben  vollttendig  bei  der  untrennbaren  Verbindung  vieler  ve reoMeden- 

'•■"Hen  d.  B.  für  die  leitenden  oberen  Behörden^  u.  bei  der  in  der  Praxis 

'^i'.vi-n  ("onfandiruiig  ron  Gebühren  and  (Verkehrs-  n.  s.  w.l  Stenern, 
*  r  Benützung  des  Stempels  f.  d.  Erhebung  verschiedenartiger  Gebühren 

*  tinmal,  wie  d.  amtlichen  Berechnungen  der  Gerichtskosten  a.  a.  0.  zeigen. 

:  ̂s.  den,  in  d«T  I.  Ausg.  der  Neubearbeitung  des  Lehrburhn  fehlenden, 

'  foi  Bach  1,  Kap.  4  im  1.  B.  von  Wagner,  Fin.,  nam.  8,  94,  95. 

k,5-**Rner,  Fin.  1,  §.97,  Wagner  I,  §.  139,  Stein,  Fi...  3.  A.  S.  27.1, 

'Y  Abschnitt  1  dieses  Kapitels,  worin  wiederholt  betont  wurde,  dass  der 
l*ta<!  Steaerart,  sondern  nur  eine  Steuer-  u.  Gebühren erhebun gsform. 

H(,<"k.  off.  Abgaben,  S.  298  ft.  —  Rau  hatte  nur  einige  hierhergehörige 
1fta  "»  §.  231. 



118  B.  1.  K.  4.  A.  Erhebungsfonn  d.  Gebühren.      5M.  3::. 

same  Erhebungsform  des  Stempels  zwischen  gewissen  c«tm 

und  Steuern  herbeigeführt  wird  und  die  Quelle  vieler  Mi**rN| 

nisse  in  der  Theorie  und  vieler  Missgriffe  in  der  Prax»  wir  m 

es  noth wendig,  im  Folgenden  diese  Erhebungsform  all  *>a| 

besprechen.  In  der  Steuerlehre  ist  dann  darauf  znrflekii^| 

und  sind  nur  einzelne  Ergänzungen  hinzuzufügen.  I 

Für  die  Erhebung  von  Gebühren  wie  von  Steuern  *T3¥§ 

Reihe  von  Forderungen  zu  stellen,  welche  sich  aus  We*ea  m 

und  Wirkung  dieser  Abgaben  ableiten  lassen.  Diese  fettem 

kreuzen  sich  zum  Theil  und  haben  nicht  alle  dieselbe  rVJ« 

so  dass  ein  Compromiss  zwischen  ihnen  oft  unvermeidla» 

Diejenige  Erhebungsform,  welche  den  verschiedenen  Fönten! 

am  Meisten  entspricht,  ist  ceteris  paribus  die  voraü^liffcrtl 

erstrebenswertheste.  Im  finanziellen  Interesse  sind  um 

möglichst  geringe  Erhebungskosten  und  einivte» 

sichere  Co  ntrole  der  Erhebung,  im  Interesse  der  Gebühr  etil 

Einfachheit  und  Bequemlichkeit  der  Erhebung«'« 

leichte  und  sichere  Feststellung  des  schuldige 

trags  zu  fordern.  1 

Zu  unterscheiden  ist  nun  für  die  Erhebung  der  Geb«! 

1)  die  Anknüpfung  der  Gebühren  an  die  eiu/c.  :,l 

der  privaten  Inanspruchnahme  oder  der  Benutzung  öffenti^ 

richtungen  und  Anstalten.    Die  Form  der  Erhebung  ist  hrl 

a)  entweder  die  directe  Einziehung  des  nach  Hm 

des  Gebührensatzes  von  der  Behörde  berechnete?« 

be  trags,  also  die  entsprechende  B  aar  Zahlung  des 

Pflichtigen  an  die  mit  der  Einnahme  betraute  Casse,  1 

„unmittelbaren  Gebühren"  von  Rechtsgeschäften  in 

reich)  oder 

b)  die  Benutzung  vorgeschriebener  öffentlicher  Werths! 

Seitens  des  Gebührenpflichtigen.  j 

2)  Die  Erhebung  der  Gebühren  in  Form  von  „HeitN» 

welche  zu  den  Kosten  der  Einrichtung  von  den  InteresserssH 

gezogen  werden. 

Es  ist  üblich,  bloss  bei  den  unter  Nr.  1  genannten  Fißaj 

„Gebühren"  zu  sprechen.    Doch  fügen  sich  auch  die 

unter  diesen  Begriff  und  erscheinen  als  eine  besondere 

Berechnung»-  und  Erhebungsform.')  J 

7)  Wagner,  I  in.  I  §.  140. 

L 

.1 
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321.  —  1)  In  finanzieller  Beziehung  hat  die  directe 

ehung  vor  der  Erhebung  mittelst  Stempels  den  Vorzug 

st  absoluten  Sicherung  des  Eingangs  der  Gebühr. 

:h  werden  alle  Gebührenpflichtigen  auch  dem  Gesetze  ge- 

reich behandelt  Der  Finanzetat  jedes  Verwaltungszweigs 

eh  genan  herstellen.  Es  braucht  deshalb  nicht  jeder  Zweig 

sondere  Cassenverwaltung  zu  haben,  sondern  die  Einziehung 

btihren  (und  der  verwandten  Verkehrssteuern)  kann  für 

e  Zweige  durch  eine  gemeinsame  Casse  geschehen.  Die 

e  dem  Publicum  gegenüber  vereinfacht  sich  wesentlich  oder 

inz  fort. 

esem  Vorzug  der  directen  Einziehung  steht  der  finanzielle 

iheil  eines  im  Ganzen  fast  unvermeidlich  grösseren 

altangsper  s  u  n  a  1  s  und  weitläufigeren  Cassen- 

chnungswesens,  verglichen  mit  dem  Stempel  wesen,  gegen* 

Denn  die  Arbeit  der  Berechnung  der  Gebühr  und  der 

itkung  fallt  der  Verwaltung,  beim  Stempel  die  erstere 

0  der  zweiten  analoge  Arbeit  und  Mühe  der  Zahlungsleistung 

nblicum  zur  Last.  Die  Buchführung  muss  —  wenigstens 

tinlich,  Ausnahmen  z.  B.  bei  Barzahlungen  an  die  Post- 

elegraphenämter  —jeden  einzelnen  Act  einer  Zahlung  des 

Inen  Gebührenpflichtigen  registriren,  während  sie  sich  beim 

?1  auf  die  Eintragung  der  Acte  von  Stempelablieferungen  der 

n  Stempelverwaltung  an  Behörden  und  an  Stempelverkäufer 

Anken  kann.  Die  Verringerung  behördlicher  Mani- 

ion,  die  Vereinfachung  desCassen-,  Rechnungs-, 

ungswesens  und  die  daraus  hervorgehende  Verminderung 

rhebung8kosten  war  finanziell  der  Hauptgrund  der 

rang  und  Verbreitung  des  Stempels  wie  der  heutigen  Bei- 

ing  dieser  Erhebungform  statt  der  directen  Einziehung. 

Vortheil  gilt  finanziell  für  wichtiger  als  die  öfters  zuzugebende 

rc  Gefahr  der  Hinterziehung  der  Gebühr  bei  dem  Stempel 

die  dadurch  gebotene  Specialcontrole  über  den  wirklichen 

ohtigen  Gebrauch  des  vorgeschriebenen  Stempels. 

'*»  Publicum  oder  die  Gebührenpflichtigen  sind  bei  manchen 

tren  im  Fall  der  directen  Einziehung  vor  Irrthümern  und 

Rechtsfolgen  gesichert.  Hie  und  da,  besonders  bei 

iren  Zahlungen,  ist  diese  Erhebungsform  für  sie  auch  be- 

ner  als  der  Gebrauch  des  Stempels.  Meistens  ist  der  Stempel 

tör  den  Zahlungspflichtigen  eine  sehr  einfache  und 
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bequeme  Gebühren-  (und  Steuer^Erhebungsfonn, 

Verwaltungszweigen   (Post)  für  das  Publicum  ka 

zweckmässig  und  unentbehrlich  erscheint,  als  für  die  Y< 

Im  Einzelnen  ist  dann  etwa  folgen dermassen  zu 

§.  322.  —  a)  Die  directe  Einziehung  der 

träge  statt  der  Erhebung  der  Gebühr  in  Stempelform 

sich  im  Interesse  beider  Betheiligten  der  Fi 

des  Publicums,  überall  da,  wo 

«)  die  zu  vergeltende  Leistung  sich  aus  ein*r  Rci 

einzelnen  gebührenpflichtigen  Acten  zusammen 

für  welche  eine  schwierigere  Berechnung  der  G 

dem  Tarife  erfolgen  muss.  Hier  ist  die  Berechnung 

der  Behörde  selbst  zu  tibertragen,  weil  das  Publicum  u 

Irrthümer  begehen  würde  und  weil  eine  amtlich 

Nachrechnung  doch  stattfinden  müsste.  Auch  ist  es  zwec 

und  ökonomischer,  sowie  für  die  Bevölkerung  bequemer, 

Erhebung  der  Gebühren  auf  einmal  in  einer  grösseren 

als  wirklich  für  jeden  einzelnen  Act  erfolgt  Die  directe 

ist  daher  besonders  bei  den  Gerichtskosten,  zumal  to 

und  Criminalprocessen,  auch  bei  vielen  Thätigkeiten  der  f 

Gerichtsbarkeit  und  bei  Verkehrssteuern, 

Vermögensübertragungen  u.  dgl  anknüpfen 

in  der  Praxis  mitunter  allein  oder  überwiegend  ab  bei 

der  Gebrauch  von  Stempeln  ausdrücklich  au 

*•)  Am  Consequentesten  und  Klarsten  sind  die  beiden  Formen  4*r 
erhebung  in  d.  asterreich.  Ges.geb.  ausgebildet.  VgL  v.  CzOrnig. 

II,  174  ff.,  Dessary.  österr.  Finanzges.kunde  (Wien.  1855)  S.  55. 

das  ältere  Gesetz  v.  27.  Jan.  1S40  (f.  sämmtl.  österr.  Lande.  ejtcL  CDgare  1 

bürgend,  dann  d.  Gesetze  v.  9.  Febr.  u.  2.  Aug.  1850.  Die  üebafcrea  v» 

geschäften  u.  s.  w.  zerfallen  hier  in  Stempel  u.  unmittelbare  <*?biirs 

..sind  ihrem  Wesen  nach  gleichartig  u.  nur  der  Form  na  h  di' 
schieden,  dass  beim  Stempel  sich  die  Partei  unter  ihrer  V erantv 

Steuer  selbst  bemisst  u.  sie  mittelbar  durch  Verwendung  v. 

(seit  1.  Nov.  IS 54  in  Oesterreich  ausschliesslich,  statt  St«»mjHrIpar<«* 
brauch,  höchste  Marke  20  Fl.)  entrichtet,  wahrend  bei  den  ..od  mittelbar 

bühren  die  Bemessung  amtlich  und  die  Bezahlung  unmittelbar 

Czörnig  II,  175.  Et.  f.  1^77  in  West-Oesterr.  Stempelertr.  brutto  IT» 

Erhebungbkosten  358,700  Fl.  oder  2.01  Ä/0,  Gebühren  ron  Kerl» tsewhife» 

32.7  Hill.  Fl.,  Erhebungskosten  429,500  Fl.  oder  Ol  °/r  Also  erw; 
Erhebungskosten  hier,  was  mit  der  Erhebung  durchschnittlich  höherer 

in  Einem  Acte  zusammenhängen  wird.  In  der  Form  der  unmitt?lk*rt 

werden  namentl.  erhoben  die  Gebühren  von  UebertragunKen  de:-  Eitfru'in» 

genusses  oder  Gebrauchsrechtes  unbewegl.  Sachen,  von  onenureltL 

(Schenkungen,  Erbschaften),  von  büeherl.  Eintragungen  anderer  Art  n. 

Erkenntnissen  über  einen  höheren  Werth  (über  200  FL),  durch  welch'  etat ~ 
Übertragung  entschieden  wird.  Auch  Stempelgebuhren  über  mehr  ab  21  & 
unmittelbar  entrichtet  werden. 
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bei  ähnlichen  aussergerichtlichen  Fällen  vorgeschrieben 

auf  bestimmte  einzelne  Acte  beschränkt.8) 

Uch  wo  die  in  der  Gebühr  zu  bezahlende  öffentliche 

wirklich  oder  der  Annahme  nach  ein  mehr  individuelles, 

II  zn  Fall  verschiedenes  Gepräge  hat  und  der 

itarif  sich  demgemäss  abstuft,  ist  die  directe  Erhebung 

en.  Auch  hier  bietet  die  Berechnung  mehr  Schwierigkeiten 

r  Anlass  zu  Irrthtimern  und  erfolgt  deshalb  passend  durch 

rde.  Die  Controle  ist  bei  Stern pclgebranch  ebenfalls  zu 

?hwert.    Von  den  Gebühren  der  Inneren  Verwaltung 

Rechtspflege  gehören  manche  hierher,  besonders 

reiche  in  Steuern  (Verkehrssteuern)  übergehen 

ht  in  festen  Sätzen  oder  in  wenigen,  einfach  zu 

heidenden  Stufen  Sätzen,  sondern  in  Sätzen,  welche 

ler  Werth  höhe  des  in  Frage  kommenden  Objects 

In  (proportional,  progressiv  oder  degressiv  dazu)  oder 

öd  sehr  complicirten  Stufentarif  erhoben  werden, 

nnzelnen  Beglaubigungs-,  Aufsichts-,  Erlaubnissgebtihren, 

der  bei  Gebühren  der  frei  willigen  Gerichtsbarkeit 

collarische  gerichtliche  Erklärungen  u.  dgl.  m.,  bei  Register- 

i  (und  damit  verbundenen  Verkehrssteuern)  des  Grundbuch- 

^tbeken  wesens.9) 

mehr  aber  hier  bei  einer  Abgabe  der  reine  Gebtihren- 

r  bewahrt  oder  wieder  hergestellt  wird,  je  mehr  der  Ge- 

act  Geltung  erlangt,  die  Gebührensätze  nach  dem  Kosten- 

der Verwaltung,  nicht  nach  dem  Werth  der  Leistung  für 

Kenten  zu  bemessen,  je  mehr  die  Leistungen  schablo- 

*erden,  desto  mehr  fallen  die  Gründe  für  directe  Berechnung 

ttbong  der  Gebühren  fort  und  wird  die  Erhebung  in 

lorm  für  beide  Betheiligte  zweckmässiger.  Die  moderne 

tong  neigt  dahin  und  hat  sich  deshalb  auch  diese  zweite 

*  die  zweckmässige  Einrichtung  in  Preussen  bei  Gerichts  kosten, 

'les  Gerichtskostengesetzes  vom  10.  Mai  1S51  „hört  der  Gebrauch  des 

r!*ft  bei  den  Gerichten  auf.    Die  Stempelbeträge,  deren  Erhebuug  der  Tarif 
»erden  in«  Gerichtskosten  verrechnet,  auch  in  allen  übrigen  Re- 

.  ab  Gerichtskosten  behandelt.    Wo  der  T:»rif  nicht  ausdrücklich  die 

T°n  Stempel  beträfen  anordnet,  findet  eine  solche  nirht  m«'hr  statt."  In 

»>i<ra,  Frankreich,  L  Tb.  Oesterreich  u.  s.  w.  werden  die  gericht- 

•^•Mticke  anders  behandelt,  d.  h.  sie  müssen  gestempelt  sein,  weshalb 
der  Gerichtskostcnertrige  in  den  StempeJertragen  steckt.    Auch  dies 

'"innere  Vergletchung  der  betr.  Eitrige  zwischen  Staaten,  welche  nicht 

""^a  Erbe  bungs  formen  haben.    lieber  Oesterreich  s.  vor.  Note. 

*  oben  in  den  Noten  zu  §.  293. 
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Erhebungsiorm  immer  mehr  verbreitet.   Wäre  nicht  die 

mit  Verkehrssteuern,  so  würde  das  wohl  noch  mehr  der  Fiii 

Von  den  Gebühren  der  Cultnr-  und  Wohlfahrtsij 

besonders  der  (materiell  ) volkswirtschaftlichen  Va 

haben  manche  und  hatten  früher  noch  mehrere  den  CharacH 

Abgabe  für  eine  mehr  individuell  gestaltete 

Kostenprovocation.   Daher  insoweit  auch  hier  die  directe  Erts 

so  im  Versicherungswesen,  bei  den  Wegegelder 

Local  an  stalten  für  materielle  Bedürfnisse  (§.  125 ), 

Gebühren  der  sogen.  Volks  wirthschaftspf  lege 

bei  der  Post  und  der  Telegraphie  unter  der 

Stuf entarifs.    Mit  dem  Eintritt  der  oben  (§.  311) 

Bedingungen  eines  einfachen  Zonen-  oder  eines 

heitstarifs  ist  dagegen  die  Erhebungsform  des  Stenp« 

hier  eingebürgert  worden.   Sie  hat  sich  in  der  Post 

lieh  bewährt  und  kann  hier  fast  als  conditio  sine* 

für  die  moderne  Postentwicklung  gelten.  Die 

der  Post,  besonders  der  Briefpost  —  nach  der  Seite 

für  die  Interessenten  und  ihres  Kostenaufwands  für  des 

trachtet  —  haben  aber  auch  immer  mehr  das  individuell 

verloren  und  lassen  sich  schablonisiren.10)  Beim  Teiegrs 

in  gleichem  Maasse:  daher  hier  auch  directe  Zahlung  11 

Umfange  bleibend.11) 

y)  Die  directe  Zahlung  ist  ferner  am  Platze  bei 

welche  in  einer  verhältnissmässig  doch  nur  kleineren^ 

Einzelfällen  und  etwa  zugleich  in  relativ  grösserei 

erhoben  werden.  Hierher  gehören  wieder  manche  Falk  d< 

und  Verwaltung»-  und  der  volkswirtschaftlichen  Gebfite 

Einzelnen  besonders  Steuern  von  der  Uebertragung  n  n  bewer J 

Vermögens,  dann  Taxen  für  Ehren  und  Wflrdei, 

strafen,  Schulgelder.    Früher  auch  z.  Th.  die 

jetzt  noch  z.  Th.  die  Telegra  p  h  e  n  gebühren. 

,0)  Mit  der  Hill'schen  Postreform  in  England      310.  Sil]  war 
des  Stempels,  d.  i.  der  sogen.  Briefmarken,  als  Portoerbcbötcif«» 

eine  Einrichtung,  welche  dann  auch  die  Tuur  um  die  Welt  gemaefe  Ii-  ™ 
gestempelte  Briefcou  verts.    Seit  der  Vereinfachung   des  PacktcatiO 

hier  das  Markensystem  mit  in  Anwendung.  H 

u)  Telegraphenmarken  neuerdings  auch  allgemeiner:  EiafafrtMjf j| 
Deutschland  durch  (ies.  vom  16.  Mai  1*69.    Schon  die  rdatjr  genaft 

des  allgemeinen  Puhlicums  an  der  telegr.  Corres pondenz  mxcht  dm  AM 

hier  weniger  nothwendig. 
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Endlich  häugt  die  Wahl  zwischen  directer  Zahlung  und 

I  auch  von  der  Einrichtung  des  Cassen-,  Rechnungs- 

ontrolwesens  ab.  Wo  auf  getrenntes  Cassen-  und 

Deswegen  einzelner  Verwaltungszweige  Werth  zu  legen  ist, 

in  allgemeiner  Staatsstempel  vermieden  werden,  während 

»ci eller  Stempel  für  den  einzelnen  Zweig  nur  ausnahms- 

-  auch  aas  ökonomischen  Gründen  —  zweckmässig  ist, 

bei  sehr  ausgedehntem  Gebrauch  und  niedrigem 

des  einzelnen  Stempels,  wie  in  der  Post  Verwaltung,  tbeil- 

U  Steuererhebungsform  bei  den  Spielkarten,  bei  der 

Fabrikatsteuer.12)  Die  Controle  über  die  wirklich  er- 

Intricbtung  der  Gebühr  lässt  sich  beim  Stempel  mit  völliger 

beit  nur  führen,  wenn  jeder  stempelpflichtige  Act,  bez. 

tügliche  Urkunde,  jeder  Gegenstand  u.  s.  w.  einer  Behörde 

em  Lauf  des  Geschäftsgangs  vor  Augen  kommen  muss, 

•  bei  Eingaben  an  Behörden ,  bei  allen  Papieren ,  welche 

*bt  producirt  werden,  bei  der  Post.  Werden  in  anderen 

Gebühren  (oder  Yerkehrssteuern )  erhoben,  so  kann  man 

ior  in  der  Form  der  directen  Zahlung  Defraudationen  ver- 

!twa  mit  der  Ausnahme  solcher  Fälle,  wo  die  Gebühr  sehr 

die  Defraudationsstrafe  und  sonstige  Rechtsnachtheile  sehr 

»d  nnd  die  Gefahr  einer  Entdeckung  der  Unterlassung  des 

tiriebeneu  Sterapelgebrauchs  leicht  unabhängig  vom  Thun 

*en  des  Defraudanten  eintreten  kann.13)  So  erklärt  sich 

rüehkeit,  mit  Stempeln  bei  Wechseln  und  ähnlichen 

Iverschreibnngen  leidlich  auszukommen,  namentlich 

af  die  Unterlassung  des  Gebrauchs  des  Stempels  etwa  gar 

!nst  des  Klagerechts  oder  der  Benutzung  einer  Urkunde 

eismittel  im  Process  vor  Gericht  gesetzt  ist.14)  Unbestreit- 

i »Msch-am  erieanisches  Tabaksteuersystem  (Bau  de  rollend,  wo  der 

•i'M  die  Controle  in  Betr.  der  erfolgten  Steuerentrichtuug  mit  ausüben  muss, 
gestempelte  Packete  u.  s.  w.  in  den  Verkehr  treteu  dürfen.  Die  Sache 

etwas  anders  als  bei  den  sonstigen  Stempeln.    Eine  Würdigung  kann 

iü  d.  Steuerlehre.  Vgl.  über  Russlaud:  Walcker,  Selbstverwalt.  S.  315. 

■  Deutsches  Keich  und  Tabakmonop.  (Stuttg.  1S7S>  S.  79  fT.,  Deutsches 

IS7&,  Nr.  8,  5;  über  America  bes.  Felser  in  Hirths  A analen  1S7* 

**indig  erschienen;. 

•  hegt  die  Sache  bei  der  russ.-americ.  Tabaksteuer,  wo  aber  auch,  b>-s.  in 

«in  drakonisches  Strafsystem  hinzukommt  und  trotzdem  Defrau- 

grossen  Umfang  vorkommen  sollen.    Aehnliche  Saclilage  bei  unserem 
■  •'-mj"  1. 

«aglisch-f  ranzös.  Gesetzgebung  ist  hier  mit  Jie^ht  mit  der  Verhängung 

Kechtsnachtheile  energischer  vorgegangen  als  die  deutsche,  welche  gewöhn- 
^Sifeo  eintreten  lksst. 
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bar  kommen  trotzdem  in  solchen  Fällen  oft  Defraudation 

Nichtgebrauch  des  Stempels  vor. 

f)  In  denjenigen  Verwaltungszweigen,  welche  nicht  £p 

Stempel  für  sich  führen  (bisher  gewöhnlich  nur  Post  und  Telep 

war  früher  die  directe  Einziehung  der  Gebühren  auch  we«r 

Mangels  der  fiscalischen  Casseneinheit  der  einieb?s 

waltungen  vielfach  geboten.  Jeder  Zweig  hatte  seine  agaeq 

nahmen  und  Ausgaben,  oft  waren  letztere  direct  ans  c 

bestreiten  oder  die  Gebührencinnahmen  kamen  nnmitteft 

Beamten  zu  Gute  (Sportein  für  Gerichte).    Die  Abstemme 

Verhältnisse  ist  der  Einführung  der  Stempel  günstig 

Stempelwesen  und  fiscalische  Casseneinheit  haben  sich  n 

gewissen  Zusammenhang  seit  Ende  des  17.  Jahrhunderts  cur 

§.  323.  —  b)  Die  Erhebung  der  Gebühren  in  F 

Stempels. 

Wohl  allgemein  ist  bisher  die  Anwendung  des  Stc 

die  Erhebung  von  Gebühren  und  Steuern  auf  Staats 

schränkt.    Im  Princip  stände  gegen  Commnnal Stempel 

nichts  im  Wege.    Aber  die  falsche  Auffassung  der 

einer  eigenen  Steuerart  („Stempelsteuern")  lies#£ 

auch  zum  Gebrauch  dieser  blossen  Steuer  er  he  bnng«! 

berechtigt  erscheinen.    Gegenwärtig  fürchtet  man  wohl 

lungen.   Wichtiger  sind  aber  die  sachlichen  Gründe, 

Stempel  auf  den  Staat  beschränken  und  nur  die  dir 

ziehung  bei  der  Commune  vorkommen  lassen :  diejesk 

btthren,  bei  welchen  der  Stempel  passend  als  ErhebungsiV»ro 

wird,  fehlen  der  Commune  meistens  und  die  Gründe  der 

lichkeit  und  Verwohlfeilerung  dieser  Erhebungsfonn  fallen 

ausserhalb  des  Staatsfinanzwesens  fort. 

In  Bundesstaaten  kommen  in  entsprechenden  Fähen  R* 

oder  Bundesstaats-  und  Einzelstaatsstempel  für 

und  Verkehrssteuern  wohl,  wie  in  Deutschland,  neben 

aber  in  verschiedenen  Verwaltungszweigen  vor.  Selbst  die  £ 

von  Reichs-  und  Staatsstempeln  bei  ein  und  derselben 

wäre  nicht  ausgeschlossen.    Es  ist  nicht  unmöglich,  daM  * 

wicklung  dieser  Dinge  in  Deutschland  dazu  führt.  Der 

dass  Irrthümer  und  Verwechslungen  leicht  möglich  sei«, 

doppelte  Stempel  benutzt  werden  müssen,  wiegt  nicht  #o 

tt)  Die  Vorschläge  der  bundesräthliehen  Stempelstenercottmi^ka  t.  tfR 

anf  Einführung  von  Kci  ehsstempeln  neben  LandesstempeJn  ior.  jrr*N«n* I 

hinan».    Poch  wurden  die  Bedenken  in  den  Berathanpen  mehrfarfe  feerraf** 
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w  Gebiet,  wo  die  Gebührenerhebung  in  Steinpelforin  zweck- 

irt,  ergiebt  sich  aus  den  vorausgehenden  Erörterungen  über 

acte  Einziehung.    Hier  sind  daraus  jetzt  nur  die  positiven 

mgen  zu  ziehen. 

r  Zweck  der  Stempel  als  Gebühren-  und  Öteuererhebungs- 

alt  der  directen  Einziehung  ist,  beiden  Betheiligten 

3rechnung  und  Zahlung  der  Abgabe  möglichst 

Ii  und  bequem  und  der  Finanzverwaltung  zu- 

möglichst  wohlfeil  und  sicher  zu  machen  und 

Jere  Controlen  zu  ersparen. 

Allgemeinen  ist  daher  der  Stempel  besonders  zweck- 

wo  von  speciellerer  Berechnung  des  Werths  der  Leistung 

Interessenten  und  der  Kostenprovocation  für  die  Verwaltung 

eben  Falle  abgesehen  werden  kann  und  die  Abgabe  den 

er  einer  gleichmässigen  oder  nach  einfachen  Merk- 

abgestuften16) Vergütung  für  eine  öffentliche  Leistung 

Ks  Kostenbeitrags  annimmt.  Wenn  hier  zahlreiche,  ungefähr 

a  erachtende  Gebührenfälle  vorliegen ,  so  wäre  die  directe 

mg  des  Gebuhrenbetrags  für  beide  Beteiligten  unbequem 

die  Verwaltung  kostspielig.    Vielfach  ist  est  erst  im  ent- 

in Staate-  und  Wirtschaftsleben  so.  Kann  dann  eine  einiger- 

ausreichende  Controle  über  den  wirklich  erfolgten  Ge- 

lies Stempels  stattfinden,  oder  ist  die  Abgabe  so  niedrig, 

uur  wenig  Reiz  zur  Umgehung  mit  sich  führt,  so  empfiehlt 

«e  Erhebungsform. 

124.  Im  Einzelnen  sind  etwa  folgende  Fälle  zu  nennen: lÖÄ) 

Einfache  sogen.  Fix-Stempel,  als  Gebühren-  uud  als 

bebungsform.  Sie  treten  mit  einem  festen  Geldbeträge 

i  ist  bezeichnend,  dass  man  bei  dem  russisch-americ.  Tabaksteucrsystem  die 

-.«rang  des  Werths  der  Waaro  wieder  fallen  lassen  uiussto.  weil  sich  die 

>bcr  die  richtige  Stempelung  nach  Werthstufen  nicht  durchfuhren  Hess.  So 

?h  d.  russ.  Ge».  ?.  li./l*.  Juni  1  >77  r.  Anf.  Ib7*>  an  nur  eine  gleich  - 

Stempelung  i^on  einer  ordin.  Sorte  abgesehen)  u.  in  America  besteht  jetzt 

hts-Satz  für  Rauchtabak  u.  für  Cigarren  ̂ resp.  hier  ein  Einheitssatz  für 

il  Ein  Punct,  der  bei  der  Vergleichung  zwischen  Monopol  und  Fabrikaf- 

f  «rsteres  spricht,  weil  dabei  eine  Abstufung  der  Steuer  nach  dem  Werth 

•  möglich  und  üblich  ist:  zugleich  ein  Beweis,  dass  diese  Kragen  der  Er- 
ra  im  Steaerwesen  eine  sehr  grosse  practische  Bedeutung  haben. 

*hr  einfache  Grundsätze  wieder  in  d.  in  Note  7a  geu.  Österreich.  Gesetz- 

Hz  Stempel  f.  Eingaben  an  Behörden  u.  s.  w.,  f.  Zeugnisse,  f.  Handels-  u. 

icher.  f.  gew.  amtl.  Frotok.  u.  Ausfertig.,  f.  Rechtsurkunden,  die  ein  nicht 

i  Recht  betreffen:  Stufen  Stempel  uach  d.  Werth  bei  Uebertrag.  d.  Eigen- 

'»egl.  Sachen  und  den  betr   V\ künden  (Wechsel  —  and.  stempclpflicht. 
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für  die  einzelne  in  Ansprach  genommene  öffentliche  Leisnrt^  sd 

massig  in  der  Form  des  diesen  Geldbetrag  bezeichnenden  ̂  

papiers  oder  der  jetzt  allein  oder  überwiegend  üblich« 

marke  ein.    Beispiele  aus  der  allgemeinen  Verwaltung 

Stempel  für  Eingaben  der  Privaten  an  und  Bescheide  von  B 

in  Privatsachen,  ohne  Rücksicht  auf  den  Inhalt.  Ferner  die  Majj 

des  Po  st  Verkehrs,  der  Telegraphie.    Im  Yerkehrssteic 

kommen  solche,  regelmässig  uiedrige,  Fixstempel  ebenüll* 

Frachtscheinen,  Rechnungen,  Schlusszetteln,  Quittungen. 

ß)  Eine  weitere  Ausbildung  erfährt  der  Fixstempel  in  & 

der  sogen.  Ciassenstempel.  Hier  treten  nach  gew^M 

bietenden  Merkmalen,  wie  der  ungefähren  Bedeutung  de-1 

der  ungefähren  Kostenprovocation  —  nicht  nach  dem  Godl 

eines  Documents,  sondern  in  Fällen,  welche  sich  nicht  t*£ 

in  Geld  schätzen  lassen  —  Fixstempel  verschiedener! 

ein,  es  besteht  also  ein  Classentarif.  Der  Stempel 

directen  Einziehung  kommt  hier  wohl  noch  hie  und  da  bs 

keiten  der  freiwilligen  Gerichtsbarkeit  vor,  also  iu  einem 

gebiete.  Ein  Analogon  solchen  Classentarifs  ist  der  Sti 

der  Post  und  Telegraphie.  Eine  wichtigere  Rolle  spielt 

im  Verkehrssteuersystem,  wo  er  sich  an  die  Art  der 

Rechtsgeschäfte  anschliesst.17) 

y)  Der  sogen.  Dimensionsstempel  iässt  den 

oder  —  der  häufigere  Fall  —  den  Steuerstempel 

Ausdehnung  der  Acten  im  Process,  um  danach  die 

berechnen ,  ferner  nach  der  Ausdehnung  der  besteuertet  '1 

wie  z.  B.  der  Zeitungen,  der  kaufmännischen  Bücher.  I 

complicirte  Berechnung  und  die  Notwendigkeit  der  Cowrrte 

die  Möglichkeit,  von  einem  einzigen  Pflichtigen  die  Abel 

viele  Einzelfälle  in  einer  einzigen  grösseren  Summe  eit» 

(Zeitungen  u.  dgL),  giebt  der  directen  Einziehung  hier  a 

meistens  den  Vorzug  vor  dem  Stempel  oder  die  Bebonif 

sich  die  Stempelung  selbst  vor  (ebenfalls  Zeitungen, 

Bücher  u.  s.  w.). 18) 

l")  Fix-  bez.  einfache!  C  l  a  s  s  e  n  Stempel  ist  auch  d«r 
Fabrikabtempel. 

So  bei  letzteren  Beispielen  in  Oesterreich.  Bes.  auagedehoi  i 

s  i  o  n  s  steinpel  nach  der  drösse  des  für  eine  Urkunde  gebrauchtes 

Frankreich,  wohl  das  ausserlichste  Merkmal,  an  da*  um  sc 

r.  Hock.  Fin.  Frankr.  S.  194;   Leroy-Beaulieu.  I.  iuO .  Kaa 
Nute  f.    Die  alteren  Sätze  sin.J  nach  der  Grosse  des  Papiere  (die 
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Der  eigentliche  Werthstempel  (Gradation«-,  Pro- 

alstempel19)) —  im  engeren  Sinne,  denn  im  weiteren 

Stempel  Werthstempel  —  richtet  sich  nach  dem  Geld- 

e trage  eines  mit  einer  Abgabe  belegten  Documents, 

ihtsgeschäfts  oder  eines  Gegenstands,  über  den  ein 

üchäft  abgeschlossen,  eine  gerichtliche  Eintragung  vor- 

in  oder  im  Streitfalle  gerichtlich  entschieden  wird.  Die 

de,  im  Stempel  erhobene  Abgabe  stellt  nur  ausnahmsweise 

e  Gebühr  dar,  meistens  eine  reine  oder  doch  tiberwiegend 

er  (Verkehrssteuer).  Kosten  der  freiwilligen  und  streitigen 

»arkeit,  welche  nach  dem  Werthbetrage  des  Objects  ab- 

erden,  —  Abgaben  für  die  Eintragungen  in  die  Register, 

*J-  und  Hypothekenbticher,  für  die  Entscheidung  von  Civil- 

3  hören  allerdings  nicht  dadurch  auf,  reine  Gebuhren 

das«  sie  sich  so  abstufen.*0)  Sie  werden  Steuern  nur  bei 

e  LTebersteigung  der  Kostendeckung  bezwecken.- 

j  der  Gesammteinnahme  daraus.  Aber  die  Erhebungs- 

ler  Gebühren  ist  selten  der  Stempel,  sondern  mit  Recht, 

s  bei  Rechtsgeschäften,  die  sich  auf  Eigenthums  Ubergang, 

lang  unbeweglichen  Vermögens  beziehen,  die  directe 

log  und  Einziehung.  Stempel  von  Vertrügen  (Kauf, 

Miethe,  Pacht  u.  s.w.),  Documenten  des  Creditverkehrs 

I,  Schuldverschreibungen   aller   Art,    Inhaber -Papieren, 

8.  w.)  stufen  sich  gewöhnlich  nach  dem  Werthe  ab  und 

stens,  wenn  nicht  eine  behördliche  Mitwirkung  im  sach- 

Interesse  von  vorneherein  geboten  ist,  reine  Verkehrs- 

Werthstempel  kann  ein  genauer  sein,  welcher  sich 

"«nten  des  Betrags  richtet.  Die  Erhebung  der  Abgabe 

ui  aber,  schon  weil  der  Satz  nicht  immer  auf  runde  Summen 

nrd,  meistens  nicht  mittelst  Stempels  geschehen  könneu, 

m  an)  fixirt  auf  35,  70.  125,  150,  200  cent.    Erhöhung  durch  Ges. 

&  1S«2  o.  nach  dem  letzten  Kriege,  Ges.  ?.  23.  Aug.  1S71:  jetzt  60,  120. 

"»  cent.  Affich.  ii  früher  5,  10,  15,  20,  jetzt  6,  12,  IS,  24  cent.  Der 

*^  de  dimension  ist  in  Frankreich  officiell,  während  der  eigeutl.  Werth- 

obre  proportion nel  heisst. 

«Ter  Name  besser  vermieden,  weil  er  lieber  auf  eine  bestimmte  Art 

foaemng  beschränkt  bleibt.    S.  u. 

*ö  deshalb,  wie  schon  oben  einmal  bemerkt  (Abschn.  1  Note  30),  Stein 's, 
K  loterscbeidung  zwischen  Gebuhren-  u.  Steaerstempel  nicht  genau  haltbar, 

spiele  a.b.  w.  gehören  erst  in  die  Steuerlehre.  S.  ältere  bei  Kau.  Fiu.  1, 

^  £•  Für  Deutschland  reiches  Material  aus  der  Gesetzgeb.  aller  Linzel- 

1  bondearathl.  Commissionsbcr.  v.  Ib77,  S.  46-109. 
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Vit  i  !•-  -  J"f 

sondern  es  erfolgt  („unter  amtlicher  Cassirung  des 

Vidirung  der  Urkunde")  bei  einer  Behörde  baare 

Werthstempel  kann  aber  auch  unter  Abrundung  a 

in  bestimmten  festen  Beträgen  für  gewisse  t,Cli 

des  Werths  eintreten,  —  „C  lassen-  oder  classificirter  Wt 

Stempel"  —  und  dann  von  den  Parteien  selbst  angebracht 

wie  z.  B.  beim  Wechsel.") 

Je  nachdem  der  Werthstempel  einigermassen  gleich 

Werth  des  Objects  oder  stärker  oder  schwächer  steigt 

er  als  Proportional-  (im  engere  n  Sinne,  s.o.),  Pro] 

oder  Degressiv-Werthstempel  bezeichnet  werden.  DerSi«! 

Stempel  ist  bisher,  gemäss  dem  leitenden  GesichtspuDcte  a» 

modernen  Besteuerung,  ein  Proportional-,  wenn  niete  sl 

Degressivstempel.  Der  Gebührenstempel  (bez.  der  4 

eingezogene  Gebührenbetrag)  ist  meistens  degressiv, 

stände  entsprechend,  dass  die  Kosten  der 

mit  dem  Werthe  des  Objects  proportional,  sondern  sehi 

Uberhaupt,  wachsen,  so  bei  den  Eintragungsge  btt  h  reo  — 1 

diese  eben  Gebühren  und  nicht  Steuern  — ,  bei  anderen  A*§ 

freiwilligen  Gerichtsbarkeit  und  in  der  streitigen 

bei  den  Gerichtskosten.  Dem  Character  dieser  Abgal 

b Uhren  widerspricht  in  mancher  Hinsicht  der  Werthstei 

haupt  und  erscheinen  Fix-,  C lassen-  und  etwa  passend 

Dimensionsstempel  richtiger,  wenn  man  auf  das  Moment  de 

provocation  als  den  Grund  der  Gebührenerhebung  siebt, 

dient  der  Werthstempel  doch  zu  zweckmässigerer  und 

Verhältnisse  der  Interessenten  gerechter  berücksichtig« 

theilung  der  Gesammtkosten  der  bezüglichen 

namentlich  der  Gerichte.  Es  ist  sogar  fraglich,  ob  di< 

der  Abgabe  bei  den  höheren  Werthbeträgen  der  Objec» 1 

passend  der  proportionalen  Abgabe  Platz  machte.  Im  *» 

da  diese  „Gebühren"  doch  leicht  mit  als  Steuern 

mitunter  nicht  mit  Unrecht,  weil  sie  vornemlich  die  be; 

Classen  und  unter  diesen  sogar  solche  (in  den  Gerichi 

sonders  treffen,  welche,  wie  Gewerbe-  und  Handelt«  ib©£% 

den  anderen  Steuern  nicht  immer  genügend  getroffen  *M 

u\  Beispiel:  Deutsches  WechseLternpelges.  t.  Im.  Jqiü  »  JH 

Satz  v.  Vi mit  d*  Durchführung,  dass  Wechsel  bis  u.  unter  5«»  Tht  I$p«' 
50— 100  Thlr.  lJ/i  Sgr.  und  für  jede  weiteren  vollen  oder  u,c*i*xkF*m  g 

l»/4  Sgr.  mehr  an  Stempel  zahlen.    Also  ein  genauer  eicenti.  Pr^srfB' 
*)  S.  schon  oben  g.  292  u.  Note  17  dazu. 

1 
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unter  kommt  statt  der  directen  Einziehung  von  Gebühren 

.uern) u)  bei  jedem  einzelnen  Falle  oder  statt  des  Stempels 

e  Abfindung  zwischen  der  Finanzverwaltung  und  einzelnen 

Nichtigen  über  eine  ganze  Reihe  von  Acten  in  der  Form 

amaligen  oder  periodischen  Gesammtzahlung  vor,  z.  B.  mit 

fUr  deren  sonst  im  Anschluss  an  die  einzelnen  Geschäfte 

unden  zu  zahlenden  Stempel.25)  Auch  bei  der  Post  fehlen 

;tzt  noch  analoge  Gestaltungen  nicht  ganz.26)  Fälle  dieser 

ern  sich  schon  dem  sogleich  zu  besprechenden  System  von 

;en".  Kann  man  die  Höhe  des  Abfindungsbetrags  richtig 

en,  namentlich  eine  —  ungerechte  und  andere  Concurrenteu 

ide  —  Begünstigung  verhüten,  so  ist  im  Interesse  beider 

oiche  Abfindung  wohl  zu  empfehlen. 

125.  —  2)  Beiträge.»7) 

Zwecke  der  Gebührenerhebung,  nemlich  die  Interessenten 

i&em,  ihrem  Interesse  einigermassen  entsprechenden  Ver- 

zur  Kostendeckung  öffentlicher  Einrichtungen  und  Anstalten 

ziehen  und  diese  Kostendeckung  —  ganz  oder  bis  zu  einer 

itigten  Quote  — sicher  zu  stellen,  werden  bei  der  Anknüpfung 

öbren  an  die  einzelneu  Acte  der  privaten  Inanspruchnahme 

nutzung  dieser  Einrichtungen  zwar  gewöhnlich,  aber  doch 

rvühnt  mag  noch  werden,  dass  mitunter  Zwischenpersonen,  bes. 

ü.  ähnliche,  die  Gebuhren  u.  s.  w.  einzuziehen  haben,  wie  auch  umgekehrt 

'  ihren  (Notariatstaxen  u.  s.  w.)  auch  mit  den  öflentl.  Gebühren  von  der 

ir<ie  (Gericht)  bisweilen  erhoben  werden  u.  dann  eine  gegenseitige  Abrech- 

cberweisung  erfolgt.  So  haben  in  Bai  ern  die  Notare  die  Taxen,  welche 

b  Ton  den  bei  ihnen  behandelten  Geschäften  gebühren,  unter  Aufsicht  der 

"Hen  zu  erheben  und  abzoliefern,  etwaige  Kückstanäe  aber  zur  Zwangs- 

I  dem  Rentamt  zu  überweisen.  Bair.  Ges.  v.  10.  Nov.  1*01.  Pözl,  Verw.- 

13.  A.). 

o  zahlt  die  Bank  von  England  ein  Stempelpauschale  von  60,000  Pf.  St. 

jetzt  erhöht?).  Etwas  Anderes  sind  die  sogen.  Gebühren  äquivalente 

r,eich,  welche  bei  dem  Besitz  der  todten  Hand  als  Ersatz  der  hier  fort- 

Kesitz  Wechsel  gebühren  eintreten.    Darüber  in  der  Steuerlehre. 

wenn  das  Porto  gewisser  Sendungen  (z.  B.  von  Stadtpostbriefen,  Circularen) 

^ügt,  wenn  eine  bestimmte  grössere  Anzahl  Stücke  auf  einmal  aufgegeben 

"■uus  zweifelhaft  berechtigte  Begünstigung  der  Grossgeschäftsleute  und  der 
•tkrtn  überhaupt 

i- Variier,  Fin.  I,  §.  140  und  bes.  Neumaun,  progr.  Einkommensteuer, 

Auch  Einzelnes  in  d.  Communalsteuergutachten  des  Vereins  f.  Sozialpolitik 

&/.i»,S.  20  fT.,  mit  den  Gebühren  zusammen,  Nasse  S.  272);  v.  Bilinski, 

Steuer.,  Lpz.  1S7S,  S.  19  tf. ,  der  die  Beiträge  mit  verwandten  Abgaben 

i^r  bei  der  eigenü.  Gebühr  auf  d.  Moment  der  Freiwilligkeit  zu  viel 

'-tt>  Eine  „besondere''  Einkommenquelle  im  Coinin.> Budget  sind  die 

-"  o.E.  nicht,  sondern  eine  besondre  Form  der  Gebuhren,  die  vor- 
i  der  Gemeinde  u.  ähnlichen  Körpern,  weniger  im  Staate  vorkommt. 

%t*'t,  UmMtwiMWiniin.  II.  9 
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130 B.  1.  K.  4.  A.  Erhebungsform  d.  Gebühren.  §.  523. 

nicht  immer  in  genügender  Weise  und  Genauigkeit  errekk  '4 
hierhergehörigen  Ausnahmen  umfassen  manche 

welche  sich  in  der  Hauptsache  unter  folgende  drei 

bringen  lassen. 

a)  Durch  die  gewöhnlichen  Benutzungsgebühren 

nach  allgemeinen  Massstäben  in  generellen  Tarifen  i 

festgestellt  werden,  sind  die  einzelnen  Benutzer  doch  mete 

in  dem  zur  Kostendeckung  erforderlichen  und  namentikt 

ihrem  Vortheil  entsprechenden  Umfange  zu  treffen.  Beispiele 

die  Wegegelder,  wo  recht  wohl  ein  einzelner  Intcrei 

welcher  eine  Strasse  ausnahmsweise  stark  be-  und  *b 

z.  B.  der  Besitzer  eines  Forsts,  eines  Berg-,  Hüttenwerks 

durch  die  Gebühr  weder  seinem  Sondervortheil  noch  d* 

ihn  bewirkten  Abnutzung  der  Strasse  gemäss  getroffen  w 

(§.  305,  306). 

b)  In  anderen  Fällen  ferner  kann  neben  dem  di 

aus  der  Benutzung  einer  öffentlichen  Einrichtung  he 

und  in  der  üblichen  Gebühr  richtig  bezahlten  Vortheil 

desselben  Interessenten  ein  i  n  d  i  r  e  c  t  e  r  Vortheil  für 

der,  weil  auf  diese  Einrichtung  zurückzufahren, 

angemessene  Vergütung   als  Kostenbeitrag   dazu  einig 

compensirt  werden  sollte.    So  zieht  namentlich  der 

stimmter  Arten  des  Grund  und  Bodens  und  der 

der  Betreiber  eines  bestimmten  Gewerbes  u.  Jl 

sein  Eigen thum  solchen  indirecten,  in  Werthsteiger 

Produktionskosten- Verminderungen    hervortretenden  Vo 

mancherlei  öffentlichen  Einrichtungen,  besonders,  abe 

allein,  aus  solchen  des  Wege-  und  Transportwesens. 

c)  Endlich  kommen  solche  Fälle  indirecten  Nutze: 

aber  auch  noch  bei  solchen  Personen  vor,  welche  direet 

richtung  gar  nicht  benutzen  und  durch  die  übliche 

bühren  gar  nicht  getroffen  werden  können.  K 

es  der  Grundbesitz  an  sich,  besonders  der  hestinssj 

legene,  welchem  so  durch  die  „öko nomisc he  n  Zosisi 

hänge"  d.  i.  durch  die  C onj unetur  nicht  speciell  verdiee»! 

nicht  in  Abgaben  vergoltene  Gewinne  in  Form  von  Wo&J 

Rentensteigerungen  zuwachsen.  Dies  trifft  besonders  in  stiltifjl 

Verhältnissen  zu,  wo  die  Gesammtheit  der  gebührenpf' 

Einrichtungen  (Strassenreinigung,  Sanitätswesen ,  W 

Beleuchtung,  Schulen  u.  a.  m.)  und  wieder  speciell 
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Qgen,  z.  B.  des  Verkehrswesens  Werth  steigernd  auf  den 

and  Gebändebesitz  wirken.18) 

af  diese  und  ähnliche  Verhältnisse,  wie  sie  gerade  die 

rne  Volkswirthschaft  characterisiren ,  hat  auch  die  all- 

ine eigentliche  Besteuerung  Rücksicht  zu  nehmen 

Aar  viel  mehr,  als  sie  es  gewöhnlich  bisher  that.  Besonders 

Communalbesteuerung  liegen  hier  wichtige  Aufgaben  vor.29) 

lies  Erforderliche  in  dieser  Beziehung  kann  aber  auch  die 

erung  nicht  leisten.  Vielmehr  bedarf  es  dazu  noch  neben 

tatt  der  gewöhnlichen  Gebühren  öfters  besonderer  Beiträge, 

suchen  Vortheilen,  welche  Einzelne  von  öffentlichen 

ten  ziehen,  und  Kosten  dieser  letzteren  Uberall  ein  möglichst 

ige»  Verhältniss  nach  dem  Grundsatz  von  „Leistung 

iegenleistung"  herbeizuführen. 

Q  wichtigeres  Finanzinteresse  wohnt  diesen  Beiträgen 

üich  dann  bei,  wenn  sonst  die  Beschaffung  des  Anlagekapitals 

Etlichen  Einrichtung  sowie  die  Deckung  der  Zinsen  u.  s.  w. 

und  der  laufenden  Betriebskosten  weder  durch  die  anderen 

ren,  noch,  soweit  dies  zulässig  ist,  durch  allgemeine  oder 

lere  eigentliche  Steuern,  noch  (was  die  Kapitalbeschaffung 

t)  durch  den  Credit  gesichert  sind.  Durch  die  Beiträge 

ie  Interessenten  aller  Art  zu  diesen  Zwecken  herbeizuziehen. 

>■  aber  d.  Conjunctur  Wagner,  Gruudleg.  §.  7t> — 81. 
Näheres  erst  in  der  Steuerlehre.    Ich  verweise  einstweile«  auf  mein  Referat 

Comm a nalsteue  rfrage  auf  d.  soeialpolit.  Congress  in  Berlin  1877.  in  d.  amtl. 

L  S.  5  ff.  und  ausgearbeitet  selbständig  erschienen,  Lpz.  bei  Winter.  S.  auch 

dberg,  Besteuer.  d  Gemeinden,  bes.  S.  87  ff.    Dann  d.  interess.  Frage  der 

Vstraerung  des  in  Baustellen  ubergehenden  Landes  in  der  Cmgegend  von 

I;  t.  darüber  Hanssen's  formell  richtiges,  aber  rein  negatives,  die  be- 
Seite des  Bremer  Versuchs  abersehendes  Gutachten  (als  Manuscr.  gedruckt 

1877)  nebst  den  Superarbitrien  verschiedener  deutscher  Practiker  u.  Theore- 

b.  1877.    Ich  habe  dabei  auf  die  Richtigkeit  des  Princips  einer  Höher- 

:nbesteuerung  der  Baustellen  werdenden  Aecker  hingewiesen.   S.  auch  meine 

fr.  S.  39.    Der  Gang  der  Verhandlungen  auf  d.  gen.  Congress,  die  Auffass. 

Hrld  daselbst  u.  in  8.  „Socialismus  u.  s.  w."  haben  freilich  gezeigt,  dass  der 
utaedersocialismus  auch  diese  nahe  liegenden  Dinge  noch  zu  den  „fernen 

r-tennet  oder  wie  Herr  Prof.  v.  Treitschke  sagt  zu  den  „Phantastereien 

'  *  Stltat  iborhebiiBf**,  denen  diese  Herten  tY- •  i h  aoi  den  ausgetretenen 
der  alteren  Wirthschafts-  und  Finanztbeorie  oder  der  leichten  Abart  »lieser 

.  welche  der  Verein  für  Sozialpolitik  darstellt,  sorgfältig  aus  dem  Wege  gehen, 

kirfe  Logik  und  das  wissenschaftliche  Abstraktionsvermögen  (die 

»  der  „histor.  Richtung  der  Nationalökonomie"  etwas  vernachlässigt  und  bei 

a  Anhängern  dieser  Richtung  fast  in  Misscredit  gcrathen  sind.  —  ein  Fehler, 

a  jetzt  selbst  einzusehen  beginnt,  s.  Roscher,  im  Lit.  Centr.-BI.  187R  Jan. 

^wdo)  der  deutschen  „Manchestermänner",  bes.  eines  J.  Faucher,  haben  auf 

Wrtete  der  Besteuerung  seit  länger  ungleich  besser  und  folgerichtiger  das 

^  entwickeln  gewnsst. 
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Es  lassen  sich  dadurch  die  Kosten  der  Anlage  ganz  oder 

soweit  nicht  andere  passende  Mittel  und  Wege,  eventuell 

der  Credit,  zu  diesem  Zwecke  zur  Verfügung  stehen,  ode: 

Theile  der  Betriebskosten  und  Zinsen  aufbringen.  In  ltt 

Falle  brauchen  die  Beiträge  mitunter  auch  nnr  subsid;- 

sein,  welche  in  Ermangelung  anderer  genügender  Einnahme 

werden,  so  dass  sich  die  Herbeizieh ung  der  weiteren  oder  ibc 

Interessenten  auf  die  Ucbernahme  einer  Garantie 

Es  liegt  in  der  Natur  der  Sache,  dass  solche  Behrä: 

im  Finanzwesen  kleinerer  Localgem cinschaften,  be* 

der  Kreise  und  Gemeinden,  als  im  Staats-  und  selb* 

Provincialfinanzwesen  vorkommen,  ohne  hier  übrigens  n 

Ebenso  können  Kirchen  und  andere  Körper  zu  solchen 

greifen.    Im  Einzelnen  wird  sich  mancherlei  nach  den  e  r 

Fällen,  um  die  es  sich  handelt  und  nach  der  Organia*^ 

Selbstverwaltungskörper  richten  müssen.   Aber  das  Prior: 

und  seine  Berechtigung  sind  wohl  klar. 

Näher  auf  diese  Beiträge  einzugehen,  würde  hier  " 

führen.80)    In  den  früheren  Bemerkungen  über  die 

AVegelasten  (§.  303  ff.)  sind  solche  Beiträge  als  eine 

Aufbringung  dieser  Lasten  erwähnt  worden.    Das  Wege 

auch  wohl  eines  der  practisch  wichtigsten  Beispiele  des  Vor? 

von  Beiträgen.  Verwandte  Fälle  sind:  Deichbauten,  W 

überhaupt,  Localanstalten  wie  Canalisirung,  Waase 

öffentliche  Bauten   für  kirchliche  und  Schulzwecke, 

laufenden  Kosten  des  Kirchen-  und  Schulwesen?  U? 

unter  Umständen  passend  mit  durch  Beiträge  decken.  Je 

die  Kirche  aufhört  „Z wangsgemein wirthscharV 1  in  ser 

mehr  daher  eigentliche  Kirchensteuern  schon  begriffnen, 

in  der  Praxis  fortfallen,  desto  mehr,  wie  uns  England  o 

america  zeigen.31)  Die  Bestimmung,  dass  einzelne  Intere^ 

lntcresscntcngruppen,  eventuell  die  Gemeinde  als  solche, 

localcn  Kosten  gewisser  öffentlicher  Einrichtungen  des**  ̂  

des  Post-,  Telegrapheu  ,  Bank-,  Schulwesens  u   a  m. 

maligcn  oder  periodischen  Znschuss  liefern  oder  gewisse  r-* 

theile  dieser  Einrichtungen,  z.  B.  die  Geschäftsräume,  von  • 

*°)  Das  Beste  in  Kürze  darüber  bei  Neomann  a.  a.  O. 

3,(  Wapner,  «irundleg.,  §.  155  sub  S;  Fin.  I,  §.  127  Nr.  5,  tef.  V  ' 
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Kosten  herstellen  müssen,  beruht  auf  dem  Beitrags-Principc 

ftere  ganz  zweckmässig  und  gerecht.82) 

rhaupt  ist  ein  gut  eingerichtetes  und  passend  alls- 

tes B eitragssy stem  eine  richtige  Ergänzung 

es  gewöhnlichcnGebührenwesensalsder  eigent- 

Besteuerung  und  damit  ein  geeignetes  Mittel,  den 

i  i  st  i  sehen  Character  des  Staats  und  der  Selbstver- 

törper  zu  beschränken.  Wo  dies  principiell  zulässig 

tisch  durchführbar  ist,  muss  es  geschehen.  Das  ist  eine 

5  der  vertheilenden  Gerechtigkeit  im  „zwangsgemeinwirth- 

en  System"  (§.  284).M)  Sie  muss  hier  um  so  mehr  zu- 

werden,  je  weniger  der  unvermeidliche  und  berechtigte 

unismus"  dieses  Systems  gerade  in  der  modernen 

and  wirthschaftlichen  Entwicklung  theoretisch  abzuweisen 

tisch  abzulehnen  ist.84) 

Anhang. 

Einnahme  aus  herrenlosem  Vermögen. 

26.  Nach  den  Erörterungen  über  die  „Einkünfte  aus  Hoheits- 

im  1.  Bande  bilden  diese  keine  besondere  iinanz- 

schaftlicbc  Kategorie  von  Einnahmen,  bis  auf  einen 

n  Erwerb  aus  dem  Hoheitsrecht  an  herrenlosem 

kö  *h  nicht  immer!  Wenn  z.  Ii.  aus  Gemeindemitteln  Localitäteu  für 

\  Telegr.-Aemter  o.  s.  w.  beschallt  oder  Beitrage  dazu  geleistet  werden,  so 

hiur  ein  enges  Classcninteresse  mit  den  Mitteln  der  grösseren  Gemein- 

Ift'o,  —  eine  der  bei  ans  gar  nicht  seltenen  Formen  eines  schlechten 

p.  Dagegen  würde  z.  B.  der  Beitrag  ron  Handelskammern  für  solchen 

ta|  auf  die  einzelnen  Mitglieder  repartirt  —  sich  wohl  billigen  lassen. 

der  richtige  Gesichtspunct  —  bei  vielen  Uebertreibuugen  in  der  Folgerung 

Jen  Xteuertheorien  der  deutschen  freibändlerischcn  Volkswirthe .  bes. 

^Staats-  o.  Comm.-Budgets.  Volksw.  Viertcljahrschr.  1SK3,  II.\  K.  Braun'» 
^Stenern,  eb.  1M>6,  II.)  n.  A.  m.  Vgl.  Friedberg,  Best.  d.  Gem.,  S.  4fi  ff. 

•on  der  liberalen  \Virths<  haftsschule  mit  Unrecht  bekämpfte  Kntwicklon^. 

Vdhandl.  über  die  Communalst.fr.  auf  d.  Berl.  Congress  u.  mein  Referat, 

w  i*par.-Ausg.)  betr.  die  Rechtfertigung  des  Ausdrucks  Kommunis
mus" 

«U»  meine  Grundlegung  §.  171.    Ich  halte  es,  im  lintersc
hied  von 

M-«ocialisten-,  nicht  für  richtig,  den  Vorurtheilen  der  grossen  Monge, 

tow  zq  machen,  einen  richtigen  u.  bestimmten  Ausdruck,  der  die    a  ch  e 

frmeiden,  unter  dem  falschen  Vorgeben,  mau  solle  nicht 
 „provocirendc^ "Helten. 
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Vermögen.1)  Darüber  sind  hier  im  Anhang  zur  Lehre  vi 

Gebühren  noch  einige  Bemerkungen  erforderlich.1) 

Ein  bezügliches  Hoheitsrecht,  wonach  herrenlose  Gatt 

schliesslich  an  den  Staat  oder  an  seinen  finanziellen  Repriser 

das  Aerar,  bez.  an  den  Fürsten  und  seinen  Fiscus  fallen 

nach  wenigstens  dem  Staate  ein  Antheil  am  Werth  solch-: 

gebührt,  findet  sich  sehr  allgemein  in  verschiedenen  Rechte 

vom  Alterthum,  durch  das  Mittelalter  bis  in  die  Ge^: 

Ein  solches  Vorrecht  ist  auch  sachlich  gut  begründet, 

näheren  Beweises  bedarf.    Die  finanzielle  Bedeutung 

hängt  wesentlich  von  dem  Umfang  ab,  welchen  die  Reckt« 

dem  Begriff  „herrenloses  Vermögen"  giebt;  ferner  von  des 

ansprächen,  welche  sie  dritten  betheiligten  Personen,  i 

Findern,  ersten  Occupanten,  den  Grundeigenthümern,  u 

Gute  gewährt;4)  endlich  von  der  Theilnahme  an  diese- 

welche  Anderen,  insbesondere  öffentlichen  Körpern,  wie  Ge 

milden  Stiftungen,  neben  oder  statt  des  Staats  eiliger 

Die  practische  Bedeutung  des  Rechts  wird  auch  von 

Zeit-  und  Landesverhältnissen  mit  bedingt,  z.  B.  in  Betrtf 

trags  vom  Schatzfinden/) 

')  Bau-Wagner,  Fin.  I.  §.  116;  Wagner  I.  §.  147  am 

•)  Eao  erwähnte  die  Einnahme  kurz  in  Fin.  I,  §.  M,  auch  237 

Malchus  I,  §.  31,  S.  145.  ümpfenbach,  Fin.  II,  §.  155— 159  pa* 

8.  A.  S.  223:  „Erwerb  durch  Anfall44. 

*)  Aus  dem  röm.  Recht  gehören  hieber  die  Bestimmungen  aber  t«* 

farblose  Güter,  die  nach  d.  L.  Julia  an  d.  Aerar,  spater  an  d.  Fiscus  iefei 

Instit.  §.  327)  ;  über  Antheil  des  Fiscus  an  dem  gefundenen  Schatz 

§.  291).    Im  älteren  deutschen  Recht  das  ursprüngl.  königl , 
Recht  auf  erblose  Güter,  der  Antheil  des  Gerichtsherro  an  refuud 

schrillten  über  den  Schatz  (s.  Beselcr,  D.  Priratrecht,  #.  150,  §.  W  A» 

Rechten  z.  B.  die  sehr  eingehenden  Bestimmungen  d«s  preusa.  L»b4: 

erblose  Verlassenschaften,  Th.  II,  Tit.  16,  Abschn.  2,  über  pefandeae 

Tit.  9,  Abschn.  2,  über  den  Schatz,  Th.  I,  Tit.  9,  Abschn.  3  §.       **.  <* 

4)  Genaue  Bestimmungen  darüber  bes.  beim  Schatze,  so  im  rfaß  E" 

fiscalische  Tendenz  zeitweise  sehr  zur  Geltung  kam.     rntcrscnetfrofif  *j 
gefunden  oder  absichtlich  gesucht  wird ;  in  letzterem  Fall  Verwirtuar 

Finders  ;  dann  Unterscheidung,  ob  auf  eigenem  oder  fremdem  Bodes 

Antheil  des  Fiscus  wechselnd,  zeitweise  alle  Schätze  dem   Fi*ca»  ras 

Bestimmung  Hadrian's  erhielt  der  Eigenthumer  de«  fremden  Rödern,  aef  • 
gefunden,  —  Princeps  od.  Staat,  Stadt  od.  Prir.pers.  —  die  Hälfte:  aww 
ein  Viertel.    Puchta,  Instit.  II,  688  ff. 

*)  Gewährung  von  Antheilen  am  Fundgewinn  bei  Funden  1 
Armencasse  des  Orts  im  Prcuss.  Landrecht,  Th.  I,  Tit  9.  §.  45.  4*. 

lassenschaften  nach  deutschem  Partie ularrerht  öfters  allgemein  oder 

die  Stadtgemeinden. 

•)  Grosse  Bedeutung  in  der  späteren  Zeit  des  röm.  Weltreich*. 

Digitized  by  Google 



Erblose  Verlassensehaften. 
135 

327.  Die  wichtigsten  hierher  gehörigen  Fälle  sind: 

Erblose  Verlassenschaften.  Sie  fielen  und  fallen 

ässig  dem  Staate  oder  seinem  Vertreter  (Fürsten)  zu,  aus- 

weise Dach  Gewohnheitsrecht  oder  Privileg  anderen,  wie  dem 

sberrn,  der  Gemeinde,  welcher  der  frühere  Eigentümer  an- 

oder  wo  er  wohnte,  der  Armencasse  u.  dgl.  m.  Die  Höhe 

trags  hängt  hier  ganz  besonders  von  der  Gestaltung 

brechts  ab.  Wo  namentlich  die  gesetzliche  Intestaterb- 

ine  auf  einen  gewissen  Kreis  näherer  Blutsverwandten  be- 

te ist,  wie  z.  B.  im  älteren  deutschen  Erbrecht,  steigert  sich 

etitung  dieses  Rechts  des  Staats  wesentlich.7)  Eine  solche 

nknug  kann  sozialpolitisch  und  nationalökonomisch  recht 

billigt  und  selbst  gefordert  werden,  wie  dies  neuerdings  auch 

h  geschehen  ist  Die  ganze  Frage  hängt  aber  mit  der 

ier  Gestaltung  des  Erbrechts  zusammen,  welche  in  der 

irthschaft  liehen  Grundlegung"  principiell  zu  erörtern  ist. 

nwissenschaftlicher  Hinsicht  ist  die  Frage  auch  mit  dem 

der  Erbschaftssteuern,  das  freilich  selbst  wieder  in  Ver- 

mit  der  Regelung  des  Erbrechts  gebracht  werden  muss, 

mng  zu  setzen  und  wird  daher  besser  im  folgenden  Kapitel 

taitt  von  der  Erbschaftssteuer  erledigt.8)  Finanziell  kann 

ahme  aus  erblosen  Verlassenschaften  bei  der  vollends  in 

?rnen  Welt  zulässigen  engeren  Beschränkung  des  Intestat- 

recht  wichtig  werden,  während  sie  jetzt  meist  sehr  un- 

1  ist9)  Der  Anfall  an  den  Staat,  statt  an  die  Ge- 

meneasse  u.  s.  w.,  erscheint  gerade  in  der  Gegenwart 

rincipieil  Richtigste.  Die  grundsätzliche  Verwendung  der 

!  zu  gesetzlich  bestimmten  Zwecken  ist  wenigstens  bei 

iem  Vermögen  (inci.  Forderungen  u.  s.  w.)  nicht  passend. 

Be seier,  D.  Prfratrecht.  §.  150. 

tes.  t.  Scheel,  Erbrechtsref.  u.  Erbschaftssteuern,  2.  A. .  Jena,  1S77. 

nbacb,  d.  Volkes  Erbe,  Berl.  187-1. 

r^uss,  Etat  für  1877—7»  ist  eine  Einnahme  f.  116,620  M.  ans  herren- 

uften  veranschlagt.    Die  Stadt  Berlin  bezog  ans  herrenlos.  Erbsch.  1S75 

mit  3566  M.  Aasgabe,  1876  2962  M.  sogar  mit  9210  M.  Aasgabe,  also 

&  Jahrb.  v.  Berl.,  4.  Jahrg.  1*78,  S.  226).    In  Frankreich  nach  Bau 

•  Fr.  (grösserer  ümfang  dieses  Erbrechts  des  Staats),  in  Belgien  1853 — 57 
Froher  bestanden  mitunter  Einrichtungen,  die  die  Einnahme  f.  d.  Staat 

machten,  so  das  HagestoUenrecht,  wonach  gewisse  gesetzliche  Erben  der 

zu  Gunsten  des  Staats  ausgeschlossen  waren  ;  das  Erbrecht  des  Fiscus  an 

*  des  im  Lande  verstorbenen  Fremden  (das  später  sogen.  Albannsrecht, 

o»),  iL  an  Stelle  der  unehel.  Kinder  („Bastard fall").  S.  Zöpfl,  Rechtsgesch. 
i.  —  Von  Tiel  grösserer  Wichtigkeit  war  in  der  Zeit  der  Lehensverfassung 

l*r  Lehen  an  den  König  u.  s.  w.,  bei  beschränkter  Succession  in  die  Lehen. 
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Vielmehr  hat  die  Einnahme  zur  ordentlichen  za  zählen  sti  J 

die  Deckung  der  laufenden  allgemeinen  Ausgaben  ?er»J 

Bei  Anfall  von  Grundvermögen  Hessen  sich  gesetzlich  be*  4( 

Verwendungszwecke  eher  ventiliren. ,0) 

2)  Gefundene  bewegliche  Sachen,  (inclos. 

Papiergeld,  Banknoten,  auf  den  Ueberbringer  huitendc  I 

papiere  u.  dgl.),  deren  Eigenthümer  nicht  wieder  zu  em:a 

Vielfach,  und  mit  Recht,  besteht  hier  eine  Pflicht  für  <fc: : 

den  Fund  bei  einer  Behörde  anzuzeigen.  Der  Fund  pti<f 

dem  Finder  zuzufallen,  aber  öfters  hat  der  Staat  den 

auf  einen  Antheil  am  Werth  oder  der  Staat  gewährte  der 

einer  Stiftung  u.  s.  w.  einen  solchen  Antheil:  im  Princip  ■ 

dies  rechtfertigen  lassen.  Aber  von  grosser  practischer  bc 

ist  die  Sache  nicht  und  kann  sie  nicht  wühl  sein,  da  du* 

des  Finders  nicht  sehr  verringert  werden  darf, 

lichung  des  Funds  nicht  zur  Regel  zu  machen.11) 

Aehnliches  gilt  von  dem  zeitweise  practiscb  wichtig» 

3)  dem  Schatz  finden.     In  rechtsansicheren 

Ländern  wird  oft  in  grossem  Umfange  „thesaurirt'1,  l 

hohen  speeifischen  Werths,  besonders  Metallgeld, 

aus  edlem  Metall  wird  vergraben  u.  s.  w.    Das  Wied 

solcher  „Schätze"  durch  Dritte  erfolgt  dann  durch  Zufall 

durch  planmässige8  Nachforschen  später  vielfach.  Nicht 

hier  vom  Rechte,  wie  dem  Eigenthümer,  auf  < 

Schatz  von  Dritten  gefunden  wurde,  so  auch  dem  Sut» 

theil  zugesprochen  worden:  im  Princip  ebenfalls  wohl  n 

meist  auch  eher  durchzuführen,  da  sich  das  Schatzfiniki 

leicht  verheimlichen  lässt.12) 

4)  Endlich  könnte  noch  ein  speeifisch  moderner  Fa-; 

zählen:  der  Gewinn  aus  Papiergeld  aud  Bia* 

welche  bei  derEiurufuug  nicht  zurück  kommen 

einem  Präclusivtenuine  werthlos  werden.  DU 

auf  den  Ueberbringer  und  dienen  an  Stelle  der  Mödk  ̂  

laufsinittel.  Regelmässig  geht  davon  ein  Betrag  verloren,  ̂  

von  den  kleineren  Wertbgrössen.  Diesem  Betraf 

Activum  des  Emittenten,  das  dadurch  disponibel  wird,  i 

,0)  VgL  die  weitgreifenden  Pläne  von  Umpfeobach  ibrr 

Ertrags  an  Erbse  ha  ftsabsaben  in  „des  Volkes  Erbe'*. 

u)  S.  die  sehr  caauiit.  Bestimmungen  des  preuss.  Laadrechb  i 

lt)  S.  die  Bestimm,  d.  roin.  Rechts  D.  des  preuss.  Undrechto 
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link.  Es  liesse  sieb,  zumal  bei  dem  System  der  Verleihung 

bts  der  Notenausgabe  an  Banken  Seitens  des  Staats  —  im 

bied  vom  System  der  Bankfreiheit  —  nach  der  Function 

t  mlaufsmittels  im  öffentlichen  Verkehr  recht  wohl  billigen, 

ieser  Gewinn  gesetzlich  dem  Staate,  nicht  dem  privaten 

teu  (der  Actienbank  u.  8.  w.)  zufiele :  das  Activum,  welches 

e  zur  Deckung  diente,  ist  durch  Verlorengehen  der  Note 

rinassen  „herrenloses"  Gut  geworden.  Unter  Umständen 

er  Gewinn  bedeutender  sein.18) 

eh  hier,  wie  in  den  anderen  Fällen,  zeigt  sich  daher  der 

ienhang  der  „Einnahme  aus  herrenlosem  Vermögen"  mit  be- 

D  Normen  des  Privatrechts  Uber  die  Eigenthumsordnung  u.  s.w. 

328.  Abweichend  von  diesen  Fällen,  aber  doch  verwandter 

schliesslich  noch 

Das  Heimfallsrecht  (richtiger  gerade  hier:  das  Anfalls- 

j  des  Staats  und  anderer  öffentlicher  Körper,  wie  der  Ge- 

,  in  Bezug  auf  Anstalten  und  Unternehmungen,  welche  aus 

ipitalien  hergestellt  worden  sind,  nach  Ablauf  einer  bestimmten 

f  —  ohne  Entschädigung  oder  gegen  eine  im  Voraus  be- 

i  hinter  dem  Werth  zurückbleibende  Entschädigung.  Es 

sich  hier  um  Anstalten,  welche  zweckmässig  in  den  Händen 

ite  u.  s.  w.  sich  befinden,  aber  aus  technischen,  ökonomischen, 

llen  Gründen  von  der  Privatwirthschaft  (Gesellschaft)  er- 

und  eine  Zeit  lang  betrieben  werden,  —  etwa  so  lange,  um 

Angesteckte  Kapital  mit  einiger  Sicherheit  aus  den  Betriebs- 

tteaen  amortisiren  zu  können.  Dergleichen  Fälle  sind  auch 

wohl  schon  vorgekommen,  z.  B.  bei  Brücken.  Eine  grosse 

he  Bedeutung  hat  ein  solches  Recht  bei  Verkehrsanstalten, 

Ol  bei  Eisenbahnen,  in  den  nächsten  Menschenaltern, 

les  bezüglichen  Vorbehalts  in  den  Concessionsurkunden  der 

^hngesellschaften.  Von  der  Zweckmässigkeit  dieses  Vorbe- 

»t  schon  im  1.  Bande  geredet  worden.10)  Aehnliche  Be- 

ugen lassen  sich  in  gleichfalls  passender  Weise  in  Bezug 

eale  Anstalten  für  gewisse  Gemeinbedürfnisse  treffen :  auf 

Bahnen,  Wasserversorgung,  Gasfabriken,  auch  ganz  allgemein 

I  A.Wagner,  Syst.  d.  Zettelb.polit.  S.  59,  593,  670.  Bei  d.  preuss.  Privat- 

iv dieser  Gewinn  für  inildüiätige  Zwecke  zu  verwenden. 

Stein  in  Bezug  auf  d.  Eisenbahnen  erwähnt  S.  224  ,  ohne  das*  weitere 

*uuea  daran»  gezogen  werden. 

>•  Bin. Wagner,  Fin.  I,  §.  240  u.  Note  e,  W  agner,  Fin.  I,  §.  252  u.  Note  77. 

•»l»tt.  naaan»UM>tMrl»ft   II.  U* 



138 
3.  B.  I.K.  Anhang.  Einn.  aus  herrenlos.  Vennöfen    i.  '12*. 

auf  gewisse  grössere  Gebäude.  Es  darf  wohl  angenommen  * 

dass  gerade  solche  Verhältnisse  in  nicht  ferner  Zukunft 

häufiger  werden.    Neben  der  grossen  finanziellen  Bedec:; 

den  Staat,  die  Gemeinde  u.  s.  w.  hat  dies  auch  eine  nicht 

socialpolitische  und  volkswirtschaftliche  Wichtigkeit,  iu<: 

mals  das  privatwirthschaftliche  Gebiet  durch  das  gemeinwir. 

liehe  und  das  Privatkapital  und  damit  verbundene«  Prua: 

eigenthum  durch  „öffentliches  Eigenthum"  in  grösserem 

ersetzt  wird.16) 

,ö)  Auch  hier  daher  wieder  der  enge  Zusammenhang  zwischen  Fitai 
den  allgemeinsten  Fragen  der  volkswirthschaftlicnen  Organisation  und 

Vgl.  Wagner,  Urundleg.  3.  Kap.  Abschn.  I,  4.  Kap.  Absehn.  3.  5.  Kap.  t 

Im  Verkehrswesen  lässt  sich  der  L'ebergang  ron  der  Priratunterneha^az  . 
Unternehmung  u.  von  dieser  zur  Ötfentl.  Anstalt,  nach  der  Terininolozi^  \.: 

dieser  Einrichtung  eines  Anfallsrechts  in  Verbindung  bringen.     Vgl  Sai 

mittel,  I,  SO  tf. 

J 
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Zweites  Kapitel. 

Die  Besteuerung. 

Orientirende  Vorbemerkung  und  Literaturnachweis. 

Steuerung  ist  der  wichtigste  und  schwierigste  Theü  des  neueren  Finanz- 

jrden.  Dem  entspricht  ihre  Stellung  in  der  Finanzwissenschaft  und  in  der 

Da  sie  «ich  mit  den  verschiedensten  Verhältnissen  des  Volks-  und  Staats- 

rakft,  so  bietet  sie  auch  die  verschiedensten  Seiten  der  Betrachtung.  Die 

.vr  sie  ist  daher  nicht  nur  eine  ausserordentlich  grosse,  sondern  auch  eine 

Eigenartige,  in  eine  Reihe  von  Wissenschaften  hinübergreifende  oder  aus 

mhrende.  Zur  finanz wissenschaftlichen ,  bez.  nationalökonomi- 

:2  die  rechtsphilosophische  und  theoretisch-politische  Literatur 

Gerung.  Daran  reiht  sich  die  geschichtliche,  statistische,  finanz- 

te  in  Bezug  auf  das  Steuerwesen  einzelner  Zeiträume  und  Länder.  Die 

ae  Literatur  Uber  die  gesammte  Besteuerung  als  Theü  des  Finanzwesens 

n  die  monographische  ergänzt.  Die  Specialliteratur  Uber  einzelne 

i«  hinzu,  in  welcher  bei  dem  engen  Zusammenhang  der  Dinge  ein  Eingehen 

Lf«-meineren  und  principiellen  Fragen  meist  nicht  zu  vermeiden  ist.  Reichstes 

-behalten  die  neueren  Regierungsvorlagen  über  Steuern,  mit  ihren 
die  Commissionsberichte  und  die  Verhandlungen  der  parlamentarischen 

n  Summa:  eine  unüberwältigbare,  kaum  überschaubare  Literatur,  die  nur 

^fassende  Bibliographieen  einigennassen  vollständiger  zusammenstellen 

•tes*  f.-hlen  aber  bisher. 

nur  als  solche  bibliographische  Hilfsmittel  empfehlen  sich  die  in 

Km.  I.  S.  44,  45  genannten  Werke.    S.  bes.  d.  Katal.  d.  Biblioth.  d. 

Elar.  zu  Berlin,  Abth.  I,  BcrL  1S74,  S.  334  ff.,  343  ff.  u.  die  jetzt  erschienene 

B  rl.  1S79,  „nach  Staaten  geordnet",  wo  bei  den  eiuzelnen  Staaten  u.  d. 

Wiensen."  die  betreff.  Finanz-  u.  Steuerlitcr.  angeführt  ist,  aus  der  neuesten 
nemlich  vollständig.    Ein  brauchbares  bibliogr.  Werk  ist  auch  für  die 

•  Steaerlitcr.  Kletkc,  Lit.  üb.  d.  Fin  wes.  d.  preuss.  Staats,  3.  A..  Berl. 

n»t  ist  für  die  Bibliogr.  d.  Besteuerung  auf  die  meisten  Lehr-  u.  lland- 

■•r  Finanzen  und  Steuern,  älterer  wie  neuerer  Zeit,  zu  verweisen,  welche 

die  Haoptschriften,  dann  etwas  vollständiger  ihre  zeitgenössische  Literatur 

f  znoss  sich  nothwendig  auch  dieses  Werk  beschränken,  wobei  an  dieser 

.uen  grossen  Tb  eil  der  Literatur  auf  die  „Bibliographie  der  Finanz- 

f.aft"  im  1.  B.  verwiesen  werden  kann.  Vgl.  den  1.  B.  der  Wagner'- 
; Bearbeitung  von  Raus  Fin.wiss.  S.  25  ff.  u.  bes.  die  2.,  als  selbst&nd.  Werk 

tafL  S.  45  ff.  Seitdem  die  dortige  Zusammenstellung  gemacht  wurde  ( Anfang 

:;ur  wenig  Neuerschienenes  hinzuzufügen.  Doch  ist  hier  der  Ort,  auch  über 

•  dort  genannten  Schriften  einige  orientirende  Bemerkungen  in  Bezug  auf 
jtunfc  fax  die  Steuerlehre  zn  geben.    Sonst  handelt  es  sich  hier  darum,  die 

Anstellung  nach  der  Seite  speciell  der  Steuerliteratur  zu  ergänzen; 

r  die  m.  E.  richtige  Behandlungsweise  der  Stcuerlchro  zu  orientiren. 

.3  letzterer  Hinsicht  zu  sa^en  ist,  fügt  riet  n  dfe  einzelnen  Zweige  d.-r 
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I.  Die  Steueriehre  in  den  allgemeinen  Werken  über  P».. 

Oekonomie  überhaupt. 

S.  Rau,  5.  Aufl.,  I,  21,  Rau- Wagner  I,  25,  Wagner  L  45.  B>i  *s 

die  Gegenwart  hinein  vorhandenen  Mangel  einer  selbständigen  AtisViliair 

Behandlung  der  Finanzwissenschaft  in  der  fremden  Literatur  ist  aatutir- 
Steuerlehre  zu  kurz  gekommen.    Der  einseitig  individualistische,  it: 

freundliehe  Standpunct  der  physiokrat-Smith'schen  Nat-Oekon.  hiad*-- 
die  rolle  u.  richtige  principielle  Würdigung  der  Besteuerung.    Do*  h  sind  ö 

wirthschaftl.  Wirkungen  der  Steuern,  die  Fragen  betr.  Wahl  der  S- 

Ueberwälzung  gut  behandelt  worden  (Ricardo)  und  die  Aufstellung  «f«i 

Steuerprincipien  bei  A.  Smith,  —  obwohl  eigentlich  nur  theils  thecrv"> 

verständliche,  bloss  practisch  schwierig  zu  verwirklichende  Klugheitsreg*!* 
auf  die  Steuerverwaltung,  theils  Gerechtigkeitspostulate  nach  den  Aztv 

und  dem  sich  bildenden  Steuerrecht  der  „staatsbürgerlichen"  Periode  ;s.  c.  - 

zum  2.  Hauptabschn.),  —  haben  einen  nachhaltigen  Einfluss  auf  die  SiesfT.* 

geübt.    So  ist  doch  auch  hier  an  Smith  (wealth  of  nat,  bes.  B.  V.  Kxp.  1 

Asher's  üebersetz.  IL  346  fF.)  und  an  Ricardo  (princ.  c.  8 —  1*5.  2*»)  u* 
Darüber  ist  aber  die  fremde  und,  wenigstens  bis  auf  die  jüngste  Zea.  ■■• 

Theil  auch  der  deutschen  natökon.  u.  finanzwiss.  Liter,  (im  Wesend.  ti-  - 

diesen  noch  eingeschlossen)  nicht  hinausgekommen.    Den  gerade  hier. 

wo  er  den  Zusammenhang  von  Staat  u.  Volkswirthscb.  berührt,  viel  zu  cur.  : 

puneten  u.  öfters  falschen  Grundanschauungen  von  Smith  ist  die  engl  c  ' 
Liter,  sogar  fast  sclavisch,  selbst  in  Betr.  der  formellen  Behandlung.  H 

genügt  die  Steuerlehre  des  Auslands  u.  der  älteren  deutschen  Theoretikrr  ' 

allgemeinen  Principien puneten  („allgemeine  Steuerlehre",  nicht 

Aus  der  älteren  allgem.  nat.ökon.  Liter,  ist  auch  für  gewisse  Pua«r  ■ 
lehre  Hermann  durch  seine  Lehre  v.  Einkommen  u.  s.  w..  die  da«  <* 

vorzüglicher  Weise  für  die  Steuertheorie  von  Schmoller  weiter  aasre'x« 
wichtig.  Hermann,  staatsw.  Untersuch.,  2.  A.,  bes.  S.  5S2  tf. :  Scba«.4 

Eink.  in  ihrem  Zus.hang  mit  d.  Grundprinc.  d.  Steueriehre.  Tüb.  Ztschr.  Iv 

hier  auch  Dogmengeschichtliches.  Er  knüpft  zugleich  an  eine  vortrefflich-  & 
Schäfflc  in  d.  Deutschen  Viertelj.schr.  1861  H.  4  an:  „Mens«  h  u.  Gm  A 

wirthsch.",  worin  ebenfalls  d.  Grundprincipien  d.  Besteuer.  revidirt  werdet  I 

Schäffle's  Note  in  Schmoller's  Aufs.  S.  61. 
Die  mangelhafte  Behandlung  der  Besteuerung  bei  den  früher«!  uj 

Theoretikern,  noch  Rau  und  seine  meisten  (auch  jüngeren)  Zeitgenossen  nr» 

war  die  nothwendige  Folge  der  einseitig  pri  vat wirtschaftlichen  As:'-* 
Volkswirtschaft :  im  Grunde  genommen  eine  Identiticirang  der  VoUstt-^* 

dem  privatwirthschaftlichen  System.  Erst  durch  die  neuere  Staats-  und  - 
und  durch  die  Verwaltungslehre,  daher  bes.  durch  L.  Stein,  ist  hie:  >- 

Steuerlehre  eine  andere  tiefere  und  richtigere  Betrachtung  eingedroof« 

durch  die  Lehre  von  der  Organisation  der  Volkswirtschaft  n 

Gemeinwirthschaft,  namentlich  der  Zwangsgemeinwirthschaft.  wie  sie  • 

und  mehrfach  im  Anschluss  an  ihn  von  mir  in  der  „Grundlegung-*  «rv  -* 
erhält  m.  E.  mit  der  ganzen  Finanzlehre  auch  die  Steuerlehre  ihre  f?*: 

Dadurch  wird  der  Ausgangspunct  für  die  Ableitung  der  Stenerprindnw*  *-» 
Aufstellung  des  Steuersystems  und  der  Schlüssel  für  das  tiefer«  Vetv^ 

Steuergeschichte  gewonnen.  In  der  1.  Abtheil,  dieses  Kapitels,  in  d?r  .jtüra 

lehre"  sind  daher  vielfach  auch  nur  Consequenzen  aus  den  bezogt,  princra  lr* 

in  der  „Grundlegung"  zu  ziehen,  auf  welche  ich  mich  für  die  ganze  BthxJ 
Steuerlehre  ausdrücklich  berufe.  S.  meine  Grundleg.  1.  Aufl.  Kap.  •  ■ 

§.  IIS,  150,  154  ff..  15S,  2.  Aufl.  Abth.  I,  Kap.  3  u.  4.  spec.  d  -* 
Schiffle,  gesellsch.  Syst.  2.  Aufl.  §.  176  ff..  198  ff.,  274  ff.:  3.  Ati 

n.  397,  403  ff. ;  passim  auch  im  Soc.  Körper,  so  IV,  224  ff. 

Gerade  die  Beschäftigung  mit  der  Steuerlehre  hatte  mich .  wie  i<k  - 

zur  1.  Aufl.  meiner  Grundleg.  schon  ausgesprochen  habe  (S.  VI  .  zu  der  l 

geführt,  dass  sich  diese  Lehre  „ohne  tieferes  Eingehen  auf  die  allf* 

Principien  der  Polit.  Oekonomie"  nicht  genügend  behandeln  km. 

Ueberzeugung  bin  ich  jetzt  während  der  Ausarbeitung  der  Steueriehre  »r  ̂  

und  Tritt  bestärkt  worden.  Die  „Grundlegung44  wnrde  von  mir  mn  od 
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iQ^eschiclt.   In  ihr  liegt  daher  auch  die  Begründung  für  die  principicllen 

1  Auffassungen  im  folgenden  Kapitel,  bes.  in  dessen  1.  Abtheil.,  in  der 

remeinen  Steuerlehrc.    Nur  in  diesem  Zusammenhang  der  Steuer- 

ta  Polit.  Oekon.  ist  es  m.  E.  möglich,  zur  Klarheit  auch  in  den  principiellen 

u  der  Besteuerung  zu  gelangen  und  dieselben  zu  schlichten.    Aber  es  ist 

üe  Gemein wirthschaftslehre ,  nicht  die  Lehre  vom  privatwirthsch. 

reiche  man  anknüpfen  muss.    Jene  fehlte  der  Smith 'sehen  Nationalökon.. 
tzte  es  ihr  auch  nicht  soviel,  als  sonst  zu  erwarten  gewesen  wäre,  dass  sie 

inen  zugleich  als  nationalökonomische  Fragen  behandelte. 

»ie  Steuerlehre  in  den  selbständigen  Werken  über  Finanz- 
haft. 

sind  bis  auf  einige  neuerdings  erst  sich  mehrende  Ausnahmen  bisher 
mir  in  der  deutschen  Fachliter,  vorhanden.    S.  dieselben  an  den  oben 

Stellen  der  verschied.  Auflagen  des  B.  1.    Ueber  die  Früheren  s.  Rau. 

.  R.-W.  Neubearb.  I,  23,  bes.  in  d.  2.  Aufl.  S.  34  fT. 

rnorznhcbcn  sind  aus  der  cameralist.  Liter.per.  d.  vor.  Jahrhund.  v.  Justi 

L,  36)  u.  v.  Sonnenfels  (eb.).    Letzterer  hat  in  dem  1.  Kap.  s.  Werks 

-fem),  S.  42  11*.  d.  6.  Aufl.,  mancherlei  noch  heute  Beacbtenswerthcs  über 
i!I?em.  Steuerlehre  u.  über  die  Controversen  am  Beginn  der  Staatsbürger!, 

ip.  V  S.  260  ff.  dann  über  d.  einzelnen  Steuern.    Aus  der  deutschen 

üter.  der  neueren  Zeit,  vor  Kau,  sind  die  beiden  wichtigsten  Werke  auch 

ehre  v.  Jacobs  u.  v.  Malchus'  Fin.wiss.  Der  erstero  bewährt  sich 

is  tüchtiger  Systematiker,  nach  dem  wissenschaftl.  Standpunct  seiner  Zeit- 
kino allgemeine  Steuerlehrc  ist  aber  diesem  Standpunct  gemäss  dürftig 

IL  305  11.  (1.  A.).  v.  Malchus  ist  hier  wie  immer  der  tüchtige  wissen- 

irchgebildete  Practiker,  dessen  Stärke  aber  mehr  in  d.  spec.  als  allgemeinen 

•irheblichen   Fortschritt  gegen  alle  seine   Vorgänger  und  Zeitgenossen 

Adi  in  der  Steuerlehre  Rau,  in  Bezug  auf  Systematik,  in  der  Betrachtung 

im  Zusammenhang  der  volkswirtschaftlichen  Verhältnisse  und  an  Reich- 

iterials  obertrifft  er  alle  weit    Die  eigenthümlichen  Vorzüge  Rau's  treten 
'hl  in  seiner  Finanzwissenschaft  noch  mehr  wie  in  den  anderen  Theilen 

en  Lehrbuchs  hervor  und  die  Steuerlehrc  macht  davon  keine  Ausnahme, 

ccraiwissensrhaftlichc  Tradition  wirkt  auch  hier  nach,  in  den  spcciellen 

it  zum  Schaden  des  Werks.    Ueberall  klare  Disposition,  einfache  Ein- 

er Steuern,  welche  bei  aller  Rücksicht  auf  die  Praxis  und  deren  Termi- 

mit  Recht  an  die  tieferen  Unterschiede  anknüpfen  —  so  in  der  Haupt- 

iller  Steuern  in  „Schätzungen"  und  „ Auf w  a  n  d  s  steuern  " ,  statt  in 

und  „indircete",  worin  unten  im  Text  Rau  im  Wesentlichen  beige- 

— ;  überall  nüchtern  verständige  Auflassung.    In  formeller  Hinsicht  ist 
Steuerlehre  hier  noch  heute  ein  Muster  und  im  speciellen  Theil  bietet 

sachlicher  Hinsicht  noch  immer  viel  Werthvolles. 

c  Mangel  können  doch  anderseits  jetzt  nicht  mehr  verkannt  werden.  Es 

a  wie  in  Rau's  ganzem  Lehrbuch  und  wie  in  der  Nationalökonomie  seiner 
a  den  !S20er  bis  50er  Jahren.  Uberhaupt.    Die  historisch- relative 

»eise,  die  Einsicht,  dass  auch  die  Besteuerung  etwas  geschichtlich 
ist,  dass  man  sie  nicht  überall  und  allezeit  nach  demselben  Massstab 

tod  einrichten  kann  und  darf,    fehlt  bei  Rau  noch  fast  ganz.  Diese 

▼eise  ist  aber  auch  hier  geboten,  sie  darf  nur  nicht  dazu  führen,  Steuer- 
rad finanzwissenschaftliche  Steuerlehre  zu  verwechseln.    Sie  steht  auch 

lerspruch  mit  der  Forderung  an  die  Theorie,  ein  eigenes  Steuersystem 

nur  muss  der  historisch-  und  örtlich  relative  Character  desselben  ancr- 

*>  Obgleich  nun  die  unhistorische ,  rein  rationalistische  Behandlung  des 

xad  andere  Fachgenossen  seiner  Zeit  gerade  zur  Aufstellung  eines  eigenen 

i  folgerichtig  hatte  führen  müssen,  fehlt  doch  im  Grunde  ein  solches. 

*  in  der  Theorie  wie  in  der  Praxis:  von  einem  wirklichen  „System" 
Rede.  Statt  dessen  bringt  auch  die  Theorie  nur  eine  Kritik  der  bestehen- 

»tisch  „System"  genannten  Besteuerung,  mit  einzelnen  Verbesserungsvor« 

'i  Erklärung  hierfür  liegt  vor  Allein  In  der  DngeuQcendea  „allgemeinen" 
«1«  Mangel  der  letzteren  folgt  aber  wieder  aus  dem  Fehlen  einer  Gemein- 

begt.    Bes.  I,  14*  ff. 
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wirthschaftslehre  und  der  einseitig  privatwirthschaftlichcn  Auffassung,  foefui 

principiellen  Streitfragen  über  die  richtige  Steuerquelle.  Ober  die  AünxsM] 

Gleichmässigkeit.der  Besteuerung,  über  den  Steuerfuss  u.  dgL  Tente»  ni  s  d 

sächlich  behandelt.    Wenn  auch  die  Notwendigkeit  empfunden  nrd.  psai-  ti 
wissenschaftlichen  Lehre  von  der  Besteuerung  den  Zusammenhaut  fc:  W 

das  Verhältniss  gegenseitiger  Ergänzung  und  des  Ersatzes  zu  heacotra  «.  1 

daraus  doch  keine  wesentlichen  practischen  Folgerungen  in  Beznr  arf 

system ,  die  Wahl  und  Einrichtung  der  einzelnen  Steuern  gezogen.   Hier  > 
mehr  Alles  kritische  Paraphrase  der  Praxis,  deren  Mangel  wohl  erkaaat. 

nicht  genügend  aus  den  massgebenden  Verhältnissen  erklärt  werden,  in* 

Steuerlehre,  welche  in  ihrer  zu  knappen  Beschrankung  auf  die  RuKrburi 

strittiger  Sätze,  mit  Umgehung  mancher  eigentlichen  Streitpunkte,  anca 

einem  gewissen  Missverhältniss  zu  der  speciellen  Lehre  stehen  mochte  n  -  k 

l,  3*3  —  446,  letztere  II,  1—316),  genügt  daher  wohl  in  keiner  %n*  *« 

habe  daraus  fast  nichts  in  mein  Werk  herüber  genommcu  und  meiber  l-s-i 
nach  ni rht  anders  verfahren  können.    Auch  in  der  speciellen  Steaerliflv  i 

nicht  die  principiellen  Erörterungen,  sondern  die  steuertechni»cfcei  Ii 

heiten  und  das  fleissig  und  sorgsam  gesammelte  Material,  in  dea^o  a  L< 

wärtig  noch  der  Uauptwerth  des  KauVhen  Werks  li«-gt 

Unter  den  früher  im  l.B.  angeführten  deutschen  allgemeinen  naan/r-ra 

liehen  Werken  der  50er  und  60er  Jahre  sind  neben  Kau  noch  Ub pfeift^ 

v.  Hock  hervorzuheben  und  Bergius  und  Pfeiffer  zu  nennen  l  a»frti 

Lehrbuch  ist  auch  in  den  Abschnitten  von  der  Besteuerung  ein  braocfevi 

geschriebenes  Compendium,  das  zwar  im  (»an/  \  in  den  Grundanschiaaafc  i 

ubereinstimmt,  dessen  stofflichen  Keichthum  es  gar  nicht  erstrebt,  io  eu^a  f 

aber  doch  schon  zu  mehr  principieller  Behandlung  fortzuschreiten  stKfc:.  ort 

in  d.  Abschn.  I.  102—171,  von  den  „allgemeinen  Grundsätzen-.  —  r.  HjuJ 

Abgaben  und  Schulden"  sind  mehr  als  eine  Monographie  der  allgemeine  .»s« 
sie  bringen  die  Besteuerung,  wie  die  finanzwissenschaftlichen  Werke,  la  -m 

hang  mit  dem  ganzen  Einnahmeweseu.  Ueberall  verräth  sich  der  rr*i*-J 
schaftlich  durchgebildete  und  deshalb  die  Theorie  achtende  Prarüker.  m 

man  Hock's  Steuersystem  nicht  für  richtig  hält,  kann  man  nicht  leurast  1 
wenigstens  ein  beaehtenswerther  Versuch  zur  Aufstellung  eines 

Steuersystems  vorliegt,  der  vor  Stoin  eigentlich  bei  allen  Finanztbfor^jffl 

Viel  Vorzügliches  bieten  die  Erörterungen  über  die  Stcuerprincipien.  daa  4 

Verhältnisse  der  Steuerverwaltung.  In  letzterer  Hinsicht  verdanke  iii  -kl 

Belehrung  und  kenne  kein  vorzuglicheres  wissenschafü.  Finanzwerk  ulw  **r»' 

In  Bergius*  Fin.wiss.  ist.  wie  überhaupt,  so  auch  in  der  Steaeriear-  * 
..System"  keine  Rede.    Die  allgemeinen  Erörterungen  im  An>chlu?s  aa 
Mill  (2.  Aufl.  S.  404)  sind  höchst  dürftig,  die  einzelnen  Stenern  gehsa 

einander,  der  Standpunkt  ist  der  des  extremen  nergelnden  Mani:n"StrTtSiS* 

die  Hineinflechtung   der  Kritik  preuss.  Steuerverhältnisae ,   mit  maarfc-s  3 
Bemerkungen  neben  viel  Einseitigkeit  des  Urtheils,  giebt  dem  Buch  doch  «x  - 1 

Werth.  —   Pfeiffer's  „Staatseinnahmen"  behandeln  im  B.  2  in  < 

!K)pulären  Weise  nach  dem  Standpunct  des  ökonomischen  u.  politisch*«  Ls* 
vulgaris  die  Besteuerung,   wie   im  1.  B.   die  anderen  Einnahm?«.   &  8 

manches  Brauchbare,  auch  im  Material,  im  Ganzen  aber  ohne  eigens.  *' 
schaftliche  Selbständigkeit. 

Der  weitaus  bedeutendste  wissenschaftliche  Fortschritt  der  gamea 

schaft  und  speeieil  der  Steucrlehro  über  Rau  hinaus  knüpft  sich  an  L  i 

dessen  „Lehrbuch  der  Finanzwissensch,  für  Staats-  und  Selbstrerwahsnt  1 

gleich  der  Liter.-  und  Finanzges.geb.  v.  Engl.,  Frau  kr. .  l>eutschi»  ' 

Italien"  nunmehr  bereits  in  4.  Aufl.  (jetzt  in  2  Bänden.  Lpz.  IST*  (C^- 
kann  nicht  umhin,  in  sehr  vielen  einzelnen  und  manchen  Haoptpuctrt  »  3« 

weichen  und  gegen  viele  seiner  willkürlichen  Constructiooen .  l*imtm* 

theilungen  u.  s.  w.  zu  polemisiren,  in  der  Steoerlehre  wie  in  öra  ne%s0 

Abschnitten  der  Finanzwissenschaft.  Um  so  mehr  möchte  ich  hier  aw*-x±e 

vorheben,  dass  ich  Stein 's  „Finanz  Wissenschaft' ' .  diese  als  Ganges  bes*& 
voller  Ueberzeugung  den  weitaus  höchsten  Rang  in  der  ire-sammb-fi  niö*31 

Finanzliteratur  bereitwillig  einräume.    Stein  hat  hier  die  Finanzwi-seerÄa*  I 
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und  in  Folge  derselben  Methode  und  Auffassung  über  Kau  hinaus 

wie  die  Innere  Verwaltungslehre  über  K.  v.  Mo  hl.   Sein  Lehrbuch  der 

H-Qschaft  reiht  sich  würdig  seinem  bedeutendsten  Werke',  der  Verwaltungs- 

In  beiden  tritt  nicht  wie  in  anderen  dogmatischen  Werken  Stein's  die 
Dialectik  störend  hervor.  In  die  Steuerlehre  hat  Stein  richtig  die  historische 

:  angeführt,  wenngleich  er  hier,  wie  sonsl  M  vielfach,  im  Einzelnes  will- 

liitruirt  und  über  seine  staatsbürgerliche"  Periode  hinaus  keinen  rechten 
sieht,  so  dass  seine  gauz  richtigen  Bemerkungen  Uber  das  auftauchende 

I  iment  in  der  Besteuerung  zu  keinem  Abschluss  kommen.    Er  macht  nicht 

Versuch,  sondern  ihm  gelingt  es  auch  zuerst,  ein  vollständiges,  aus  dem 

'kleben  abgeleitetes  Steuersystem  aufzustellen,  das  er  geistvoll  nach  alh'u 
^rundet.    Dies  System  enthält  wohl  wesentliche  Irrthümer  und,  wie  so  oft 

ijbjective  WiilkUrlichkeiten.  Es  beruht  auf  seiner  vielfach  der  Berich- 

dürftigen  Auffassung  der  Volkswirtschaft.  Seine  schiefe  Lehre  vom  Ein- 

ad  den  Factoren  seiner  Bildung,  bes.  vom  Kapital  fahrt  hier  zu  unhaltbaren 

!.  Aber  das  Steuersystem  Steins  ist  aus  einem  Gusse  und  als  Ganzes 

trotz  dieser  Fehler  höchst  bedeutsam.  Einzelne  Puncte,  wie  die  Verkehrs- 

ie, die  von  Stein  willkuhrlich  als  „indirecte"  bezeichnete  Besteuerung  der 
ii  glänzende  wissenschaftliche  Leistungen,  so  sehr  auch  hier  die  Aus- 

neder  der  Berichtigung,  Ergänzung.  Ausdehnung  bedürfen.    Bei  Stein 

Folge  der  ganzen  Auflassung  die  „allgemeine"  Steuerlehre  zu  ibrcui 
wmmen  und  der  Schwcrpunct  aus  der  speciellen  Lehre  dahin  verlegt  worden. 

Üc  Kichtung  Stein's  brachte  es  dann  mit  sich,  dass  er  das  Finanz-  und 
ii  als  Thcil  des  Verfassungs-  und  Ve rwaltun gsrechts  viel  mehr 

fergrund  schiebt  M.  E.  führt  dies  leicht  zu  einer  zu  grossen  Verdrängung 

riasenschaftlichen  und  politisch-ökonomischen  Behandlung  der 
Aber  in  hohem  Maas?e  dankenswerth  sind  auch  diese  Partieen,  mit  denen 

atm  eigenen  Werke  am  Wenigsten  wetteifern  konnte  und  wollte.  Endlich 

zumal  in  der  letzten  Aufl. ,  das  Finanz-  und  Steuerwesen  der  Selbstver- 

aehr  und  mehr  zu  einem  integrirenden  Glied  der  Finanzwissenschaft  neben 

ÜLanzen  zu  machen  verstanden ,  was  ebenfalls  wieder  einen  wesentlichen 

j^en  die  frühere  Behandlung  bezeichnet,  dessen  principielle  Berechtigung 

^zweifelhaft  ist  (s.  Wagner  I,  §  13).  Lauter  hoch  bedeutende  Verdienste, 

ä  die  zahlreichen  kleinen  Fehler  im  Detail,  die  der  Spccialist  so  gern  und 

■•frieden  an  Stein  rügt,  doch  nicht  so  schwer  ins  Gewicht  fallen.  Meine 
«1  faltigsten  Abweichungen  von  Stein  werden  oft  genug  im  weiteren 

^vortreten.    Die  Weiterführung  der  Fin.wiss.  auch  über  Stein  hinaus  und 

.'j  ron  Stein's  Auflassung  sind  m.  E.  in  mehr  als  einer  Hinsicht  noth- 
■tein  selbst  zeigt  durch  seine  vielfachen  Aenderungen  in  neuen  Auflagen, 

eigene  Systematik  nicht  als  endgiltigc  erklärt  werden  kann.    Seine  häufige 

T-Ji  mich,  bes.  in  d.  4.  Aufl.,  kann  ich  mit  bestem  Willen  selten  zutreffend 

zeigt  in  diesem  wie  in  anderen  Werken  geringe  Fähigkeit,  —  oder 

i  der  Neigung  und  Aufmerksamkeit?  —  sich  in  den  Gedankengang  Anderer 

versetzen.  „Unklar"  ist  sein  beliebtestes  Stichwort  wider  Andersmeinende 

£coe  Meinung  bezeichnet  er  mit  Vorliebe  als  „klar4*,  während  gerade  fielen 
Herongen  dies  Epitheton  von  Anderen  gern  und  nicht  selten  mit  Recht 

wird.  Aber  auch  solche  Eigentümlichkeiten  dürfen  einem  Manne  wie 

^m  Gute  gehalten  werden.  Mich  wenigstens  kann  das  Alles  nicht  hindern, 

»  Verdienste  um  die  eigentliche  „Verwissenschaftlichung"  der  Disciplin 
"^i^anen.  Stein  fordert  sehr  oft  zur  Kritik  heraus,  aber  er  regt  auch  über- 

tthdeoken  an.  Er  neigt  leicht  dazu,  alles  Wirkliche  für  vernünftig  zu  halten, 

erfüll  nicht  in  den  Fehler  unserer  historischen  Nationalökonomen.  Er  zeigt 

Scalen  Doctrinären,  dass  das  Wirkliche  meist  einen  vernünftigen  Kern  und 

btorisch  erklärliche  Gründe  hat,  mit  denen  allein  oft  es  sich  verändern  kann. 

■er  fremden  tinanzwissensch.  Literatur  (s.  1,  45  2.  Aufl.)  ist  namentlich 

tos  und  umfassendes  französisches  Werk  in  neuester  Zeit  hinzu  gekommen: 

T-Beaulieu,  traite  de  la  science  des  finances,  2  starke  Bände  (740  und 
h77.  2.  vermehrte  Aufl.  1S79.    Zugleich  eine  Art  krit.  Corninentar  des 

p&oiwescns,  mit  Excursen  in  handelspolit.  Fragen  u.  dgl.  m.   In  die  Stcuer- 
der  Haupttheil  d.  1.  Bands,  p.  108  If.    Allgemeine  prineip.  Erörterungen 
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über  Steuern  gehen  voran  und  leiten  auch  die  Abschnitte  über  die  dm£ 

ein.    Sie  enthalten  viel  Treffendes,  aber  im  Ganzen  erheben  sie  sich  d*i  *  - 

das  Niveau  der  alteren  ahnlichen  Betrachtungen  von  Smith,  S  a  y  uad  w*t 

folgern.    Von  der  „socialen"  Auffassung  der  Besteuerung  ist  keia*  Ret- 
der  Erbsehaftssteuer,  I,  48V),  die  Beweisführung  in  den  natioualöioa.  - 

sich  ganz  im  Gleis  der  engen  privatwirthscbaftl.  Betrachtung  der  V^r: 

Hier  und  sonst  zeigt  sich  doch  deutlich  der  Mangel  einer  priacipitlle&Il 

und  eines  umfassenden  systemat.  Aufbaus,  wonach  die  neuere  dea*« 

schaft  strebt.    Die  reichhaltigsten  Materialsauimlungen   und  Speailw 

verlieren  sonst  einen  grossen  Theil  ihres  Werths.  —  In  grösster  Karte, 

scharf  behandelt  die  Stcuerlehre  Gossa,  primi  elementi  di  s>«ieaza  delk  u- 

Mil.  1876  p.  52  ff. 

UL  Die  monographische  finanzwissenschaftliche  Liter»:i* 
Besteuerung  im  Ganzen  und  über  die  allgemeine  Steuertet:« 

principicllc    Hauptpuncte    derselben.      Mancherlei    theoreü*::  - 

Erörterungen  enthält  auch  die  Speciallitcr.  über  d.  Finanzwesen  tizi-^- 
bes.  über  die  sogen.  Steuerreform  fragen  in  denselben.     S.  Bau,  5.1 

K.-W.  I,  27  ff.,  2.  A.  I,  47  ff.,  u.  unten  unter  Nr.  C,  5,  S.  147. 

A.  A eitere  Literatur  bis  auf  Rau  (meist  nach  Kau 's  Zus.scli.  ' 

mit  einigen  verwandten  Schriften).    Ueber  manche  der  älteren  AuivM  ' 
aller  Kürze  trefflich  Koscher  in  s.  Gesch.  d.  Nat.ök.  Mehrfach  voüstii**iir- 
in  älteren  huanz wisse nsch.  Werken.   Vergl.  bes.  über  d.  ältere  Liter.  4.  *a 

Pfeffingen  Vitriarii  institut.  jur.  p.  illustr.  III,  383.  —  ZincU.  im 

biblioth.  S.  838—868.  —  Bergius,  Camer.bibüoth.  S. 564  ( 1 762  >.  —  H  ar! .  La 
C.  Klock,  tract.  de  contributionibus,  Francof.  1655,  Fol  (mehr  z.  des** 

recht  als  z.  Fin.wiss.  gehörig,  so  wie  die  vielen  Dissertationen  aus 

(J.  D.  Eulner),  pract.  Vorschläge,  welchergestalt  Steuer  u.  ConthtKZj* 

zurichten  seien.  1721.  2.  A.  mit  Benenn,  d.  Verf.  Marli.  1741.  4*  -1 

suchungen).  —  C.  A.  Broggia,  trattato  de'  tribati ,  Nap.  1743  =  CU* i 
antica  IV  (älteste  geordnete  Steuertheorie).  —  J.  W.  v.  d.  Lith.  polit 

über  d.  verschied.  Arten  d.  Steuern,  Berl.  1751;  dess.  neue  AbhandL  »j 

Ulm  1766.  —  (Strelin)  Einleit.  in  d.  Lehre  v.  d.  Auflagen,  Nördk&r .*i  1 

Revision  der  Lehre  v.  Auflagen,  Erl.  1821  (mit  d.  Namen  d.  Verf.).  —  F.  1  *4 
stein.  Versuch  einer  .  .  .  Einleit.  in  d.  Lehre  d.  deutschen  Staatsrat 

u.  Abgaben,  Erlangen  1794.  —  C.  G.  Prätori us.  Versuch  über  d  R*>i 

Königsb.  1802.  —  K.  Kröncke,  d.  Steuerwesen  nach  s.  Natur  ul 

Darinst.  1804;  ders.  AusführL  Anleit.  z.  Regulirung  d.  Steuern.  G:e*=i  ' 
ders.  über  d.  Grundsätze  einer  gerechten  Besteuerung,  Heidelb.  I 

gehört  noch  heute  zu  den  beachtenswertheren  der  älteren  Steuertfc-or*:» 

ihn  Koscher,  Gesch.  S.  662.  — -  de  Monthion,  quelle  influence  oo:  * 

esp.'-ccs  d'imputs  sur  la  inoralite,  l'actirite  et  l  industrie  des  peupi^ '  ft 
Deutsch  v.  Zimmermann,  Giessen  1814.  —  (Ilofer)  Ideen  z.  einer  * 

baren  Steuerperäquatiou  in  einem  Staate  wie  das  Grossherz.  Baden.  kiHsr— * 
I).  C.  H.  Eschen  maier,  Vorschlag  z.  einem  einfachen  Steuersystem,  Uäi- 

—  Seeger,  Versuch  über  d.  vorzuglichste  Abgabesystem.  Heid.  1SI0.  2  *- 

j.  P.  Harl,  Ilandb.  d.  Steuerregulir.  Erlangen  1S14,  1816.  IL  2.  Aul  Hr.-  ! 

—  Christian,  des  impositions  et  de  leur  influence  sur  Findustrie  arn^i-  i 

et  commerc.  et  sur  la  prosperitö  publ.  Par.  1814.  —  A.  Krehl,  d. 
d.  Grundsätzen  d.  Staatsrechts  u.  der  Staatswirthsch.  Erl.  1816.  —  H  » 

d.  Steuerwes.  nach  rechtl.  Gcsichtspunct  betrachtet.  Hildesh.  1817  —Kl 

Abgabenkunde,  Tüb.  1818.  —  A.  S.  v.  Kremer,  DarstelL  d.  Steuerw». 

2.  unverand.  A.  1S25.  —  A.  L.  v.  Seutter,  d.  Besteuer.  d.  Völl-r.  Sfcr- 

V.  Delecourt,  disput.  oecon.  polit.  de  tributis  ac  vectigalibus .  hsn&  • 

G.  K.  van  Hogendorp,  lettres  sur  la  prosper.  pubL   Amsterd.  183«.  II  ( 

B.  Literatur  der  neueren  Zeit,  während  Rau's  haapn*-^ 
sainkeit.  S.  auch  Wagner,  Fin.  I  (2.  A)  S.  46.  E.  Ph.  v.  £eft»U4 

Uber  einige  Probleme  im  Steuerwesen,  Heid.  1831.  —  K.  Murhard. 

d.  Besteuer.,  Göttingen  1834.  „Ein  Handb.  f.  Staatsgelehrte,  VoU*vfftraWi« 

inänner  ^seichter  Smithianismus,  über  ihn  treffend  Roscher.  Ock*.  *  1 

Ueber  verhältnissmäss.  Besteuerung,  oder  wie  jeder  StaatsangehSnr  s*-**  a 
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umziehen  Kraft  zu  den  Allgemeinlasten  beitragen  würde.    Leipzig  1834.  — 

Fulda,  aber  d.  Wirkung  d.  verschied.  Arten  d.  Steuern  auf  d.  Moralität, 

.  u.  <L  Industrie  d.  Volks.  Stuttg.  1837.  —  J.  G.  Hoffmann,  d.  Lehre  v. 
rn.  als  Anleit.  z.  gründl.  Urtheilen  über  d.  Steuerwesen,  mit  bes.  Bezieh,  auf 

j.  Statt,  Berl.  1840.  Der  ausgezeichnete  preuss.  Practiker  tritt  in  den  Einzel- 

ner Schrift  auch  hier  hervor,  aber  die  wissenschaftliche  Bedeutung  derselben 

beschrankt,  die  Schrift  auch  in  ihrer  grossen  Formlosigkeit  weit  entfernt  ?on 

Kern,  was  bei  Hoffmann  selbst  u.  bei  seinen  Anhängern  vielleicht  als  Vorzug 

r  mit  Unrecht  So  ist  das  Buch  doch  eigentlich  nur  eine  theoretische  Glosse 

ö.  Praxis,  oder,  wie  Roscher  treffend  urtheilt:  „Hoffmann's  Finanztheorie 

itrn  wie  im  Bösen  fast  nur  ein  Abbild  der  gleichzeitigen  preuss.  Staatspraxis." 
i  740).    Die  eigentümliche  Auffassung  der  directen  und  iudirecteu 

•  Steuern  auf  den  Beslti  und  auf  Handlungen  ist  gezwungen  u.  schief 
Mit  der  Abneigung  gegen  die  Einkommensteuer  und  der  Vorliebe  für  eine 

Uea  n.  s.  w.  Momenten  aufgelegte  Classensteuer  (S.  140  ff.)  verkennt  H.  die 

**  seines  eigenen  Zeitalters  durchaus.  Die  Verurteilung  der  Grundsteuer 

Richtiges,  ist  aber  zu  pessimistisch  und  übersieht  wesentliche  Puncte 

Ich  kann  mich  nur  dem  Unheil  Roscher 's  über  Hoffmann  a.  a.  0. 
»en.  —  M.  v.  Prittwitz,  Theor.  d.  Steuern  u.  Zölle,  mit  bes.  Bezieh,  auf 

j.  d.  D.  Zollverein.  Stuttg.  1842.  —  H.  L.  Biersack,  üb.  Besteller.,  ihre 

e  o.  Ausführ.,  Frankf.  a.  ML  1850.  —  K.  Arnd,  d.  naturgemässe  Steuer, 
M.  1854. 

der  fremden  Lit  bes.  J.  R.  M'Culloch,  treatise  on  the  princ.  a.  pract. 
taxat.  a.  the  fund.  syst.   Lond.  1845,  3.  A.  Ediub.  1863.  —  E.  de 

Je  l'impot,  Par.  1852,  6.  ed.  —  Bes.  Esquirou  de  Parieu,  traite  des 
hL  1862  ff..  2.  ed.  1866—67,  4  vol.    Reich  au  Stoff,  Rücksicht  auch  auf 
Liter,  u.  Verhaltnisse,  aber  in  wissenschaftl.  Hinsicht  noch  mehr  als  das 

Werk  v.  Leroy-Beaulieu  zu  bemängeln:  mehr  iu  den  speciellen  als  in  den 
ai  Lehren  gellügend. 

.iteratur  der  neueren  und  neuesten  Zeit,  bes.  seit  der  beginnenden 

\  kritischen  Stellung  der  deutschen  nat.ök.  Wissenschaft  gegen  den  Smithia- 

*cit  dem  Hervortreten  socialer  Gcsichtspuncte. 

fortgesetzte  wissenschaftliche  Arbeit  im  Gebiet  der  Nationalökonomie  hat  in 

'i'J  Lu  Verbindung  mit  den  Ereignissen  von  1848  und  den  neuen  Strömungen 
liehen  Lebens  auch  in  Betreif  der  Besteuerung  zu  einer  schärferen  Auffassung 

olirung  der  principiellcn  Fragen  geführt.    Diese  Fragen  beziehen  sich 

i  auf  den  leitenden  volkswirthschaftlicheu  Gesichtspuuct,  nach 

iie  Besteuerung  eingerichtet  werden  soll:  Besteuerung  nach  dem  Princip 

<tung  und  Gegenleistung  oder,  wie  man  es  neuerdings  wohl  genannt 

h  Um    Interesse,  oder  Besteuerung  nach   der  wi rthschaf tl ich e n 

:  i  f  ah  i  g  k  e  i  t?    Das  erste  Princip  hat,  getreu  ihrer  ökonomischen  Grund- 

g.  namentlich  die  Smith'sche  Schule  der  Doctriu  der  freien 
•enz.  in  Deutschland  z.Th.die  sogen,  d  eutsche  Freihandelsschule,  mit 

weniger  Aus^hliesslichkeit  in  der  Staats  -  und  vollends  in  der  Cominunal- 
tf  rertreten.    Das  zweite  fand  bei  einem  Theil  der  Gegner  dieser  Schule. 

Ökonomen  der  neuerdings  sogen,  socialpolitischcn  Richtung  (Neu- 

pogen u.  A.  m.)  Billigung,  wenn  es  auch  nicht  zur  alleinigen  Richtschnur, 

i  in  der  Communalbcsteuerung,  gemacht  wurde.    Dazwischen  stehen  dann 

aelnden  Ansichten  (A.  Held,  Nasse).    Weitcro  solche  neuerdings  erst 

i»te  mit  der  eben  genannten  in  Zusammenhang  stehende  Principieuf ragen 

the  Auslegung  der  ̂ Gerechtigkcitsprincipien4*,  d.  h.  der  Grundsätze 
«•oieinheit  u.  der  Gleich inässigkeit  iu  der  Besteuerung,  im  Einzelnen 

Fragen  der  „Freiheit  des  Existenzminimums",  des  proportio- 

Sleichqu  otigen  oder  des  progressiven  Steuerfusses,  des  ver- 

öen  Steuerfusses  für  das  Arbeits-  und  das  Bositzeinkommen  u.  dgl.  Alle 

»$en  hängen  mit  Grundfragen  der  Volkswirtschaftslehre  und  der 

baftllcheu  Rechtsordnung  zusammen.    Die  Entscheidung,  welche  sie 

ixna  nicht  nur  nach  fi nauz wissenschaftlichen  Gesichtspuncten  erfolgen, 

miu  die   richtige  Consequenz  aus  allgemeinen  volkswirth- 

I»««r.  FiD»uxwi«,»en«.i'hafL    II.  10 
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schaftlichen  uud  sozialökonomischen  Principien  sein.  . 

konnung  dieser  Thatsache  sind  die  gegnerischen  Ansichten  meisten,  rir  s  . 

zugleichen  gewesen,  da  die  Streitenden  sich  auf  einem  ganz  verschi?*-:  * 
bewegen.  Ein  gegenseitiges  Verstehen  ist  erst  möglich,  wenn  eben  die  Mir  J 

zweier  verschiedener  princ ipieller  Standpuncte,  desjemzca  > 

der  freien  Concurrenz  uud  des  entgegengesetzten  einer  Regelung  der  frär* 

nach  Gemeinschaftsinteressen  zugegeben,  die  Gründe  für  und  widtr 

Standpuncte  verglichen  und  alsdann  untersucht  wird,  welche  Conane 

finanziellen  Gebiete  aus  beiden  abzuleiten  sind.    Danach  wird  die  En*- 

die  genannten  principiellcn  Streitfragen  aber  aus  der  Finanz  Wissenschaft  i^. 

grundlegenden  Theil  der  Allgemeinen  Volkswirtschaftslehre  zu  verleset 

Fragen  selbst  werden  zurückgeführt  auf  den  Gegensatz  des  i  ndividQil:«;« 

Und  des  socialen  oder  Gemeinschaf tspriucir*  in  der  VuiksvirtLsCv 

die  Steuertheoretiker  der  neueren  socialpolitischen  Richtung,  wie  S <«■»:: 

haben  das  m.  £.  nicht  richtig  erfasst.   Ich  beziehe  mich  ausser  auf  <1k  ov  \ 

„allgemeine  Steuerlehre",  bes.  die  Abschnitte  über  die  rolkswirthsciofü'i  •  3 

Gerechtigkeitsprincipien  der  Besteuerung,  namentlich  wieder  auf  di«»  J 

der  „Grundlegung",  speciell  über  die  Organisation  der  Volks  wirtlishAT 
und  das  wirtschaftliche  Verkehrsrecht. 

Aus  der  Literatur  kommen  mehrfach  die  Verhandlungen  Ober  r.  a 

u.  dgl.  in  den  Versammlungen  volkswirthschaftl.  Vereinigungen  in  Betrai- 

1.  Liberal-individualist.  Richtung.  S.  d.  Aufsitze  t  1 

und  einzelne  Steuern  in  Rentzsch'  Handwörterb.  d.  Volks  wirth*tik_'  i 

v.  Emininghaus.  Am  Schärfsten  u.  Characteristischsten  J.  Fau'a?' 
Communalbudgets  in  s.  volkswirthsch,  Viertelj.schrift  1S63,  IL  1*4; 

Uber  Stempelsteuern,  eb.  IStU,  III,  51  ff.;  —  C.Braun.  Staats 

im  Zus.hang  mit  Staats-,  Heeres-,  Communal-  u.  Agrarverfass. .  eb  * 
Verhandl.  d.  volkswirthsch.  Congresses  zu  Hamburg  Uber  d.  Comonau 

1*67,  in  d.  gen.  Ztschr.  1S07,  III. 

2.  Socialpolitische  u.  verwandte  Richtungen.   Die  *«cuin 

grösseren  Schriften  sind  A.Held,  die  Einkommensteuer,  haanzwisNenvh 

Reform  d.  direeten  Steuern  in  Deutschland,  Bonn,  1S72  u.  Fr.  J.  > I  e  u  m  aj>  - 

die  progressive  Einkommensteuer  im  Staats-  u.  Gemeindehaus» halt,  Lpz.  1 
B.  VIII  d.  Schriften  d.  Vereins  f.  Social politik). 

Die  Held  scho  Schrift  giebt  wesentlich  mehr  als  der  Titel  foo£i 

eine  werthvolle  umfassende  kritische  Revision  der  allgemeinen  Steuerlehrc 

literarisch  -  kritischen  Ausführungen.    Auf  letztere  sei  hier  bes.  für  1* 
nam.  d.  ältere,  verwiesen.    Der  Verf.  hat  u.  A.  nam.  das  Verdienst,  i 

die  neuere  organische  Staats-  u.  Rechtslehre  die  Auffassung  der  Steocr  *~* 
des  Einzelnen,  dann  folgerichtig  das  Princip  von  „Leistung  Q 

bekämpfen.   Er  fasst  auch  ganz  richtig  jedes  Einzeleinkommen  al»  Aa:: 

durch  gesellschaftl.  Cooperation  entstehenden  Gesammtc-ink.>iiK*> 

socialpolit.  Rücksichten  in  Bezug  auf  d.  Besteuerung  der  Aermeree  R.-:a:ria 

er  gehl  m.  E.  nicht  immer  scharf  genug  auf  die  Principienfragea  cu  c  *-uS 
zu  Compromissen  nach  Rechts  u.  Links,  was  mindestens  in  der  Tae«>n«  i 

sollte.    Mit  seinen  Resultaten  nimmt  Held  eine  Art  rcrmirtdfj-ic: 

womit  man  für  die  Praxis  sich  vielfach  einverstanden  erklären  Laaa.  l"v 

pielle  Notwendigkeit  von  Ertragssteuern  neben  Einkommensteuern  -r.ri 

zu  wenig  beachtet  und  das  Streben  nach  einem  „rationellen  Steuer>y>:  a* 
verworfen  (i.  Held,  Socialism.,  Lpz.  187$,  S.  127).    Von  Held  ist  uck 

z.  Lehre  v.  d.  Ceberwälzuug  d.  Steuern,  Tüb.  Ztschr.  JStib  S.  421  t.  ika^ 

u.  dgl.  in  Hildebr.  u.  Conrads  Jahrbüchern  f.  Nat.ök.,  *o  l*7v  U.  2** 
Literatur  über  die  Communalsteuerfrage. 

Neumann's  auch  an  legislat.  u.  Statist  Material  bes.  reich-:  Scint 
mit  Recht  noch  mehr  als  Held  nach  princip.  Behandlung.  Sw? 

für  die  Klarstellung  des  Gegensatzes  der  beiden  Principien  der  B 

dem  Interesse41  u.  nach  d.  Leistungsfähigkeit  u.  für  die  Feststellung  A 
eines  von  beiden  augemessen  ist.   Sie  hat  m.  E.  in  den  Ausführung«  rop* 

meistens  Recht.   In  ihrer  Befürwortung  der  Progressiv besteuerunjr 

Aber  es  mnss  doch  wohl  auch  hier  noch  weiter  auf  dio  Kernt«? 
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jts virthschaft  überhaupt  zurückgegangen  werden,  um  eine  feste 

<  für  die  Progressiv  besteuern  ng  zu  erlangen;  ferner  müssen  noch  weitere 

«en  hinsichtlich  der  Behandlung  der  Besteuerung  als  eines  berechtigten 

u  Beeinflussung  der  Einkommenvertheilung  gezogen  werden,  was  Neumann 

weist    Von  ihm  ist  noch  zu  nennen :  das  kritische  Heferat  über  die  unten 

hten  Uber  d.  Communalst.fr.  in  v.  Holtzendorff-Brentano's  Jahrb.  d. 

I *>77,  H.  3,  S.  132  ff.;  dann  n£rtragssteuern  oder  persönL  Steuern  von 

ü  u.  Vermögen?*4  (mit  bes.  Bezieh,  auf  Baden),  Freib.  i.  Br.  1876. 
r:  Gutachten  über  Personalbesteuerung  (Schriften  d.  Vereins  f.  SocpoL  III, 

i  alle  beachtenswerth.  bes.  d.  von  Na9se,  mit  d.  richtigen  Zurückdrängung 

gerechter  Steuervertheilung.    Im  Anscbluss  daran:  VerhandL  über  Ein- 

u<  r  in  d.  3.  Versamml.  d.  Ver.  f.  Soc.pol.  zu  Eisenach  1875,  B.  XI  der 

en,  mit  d.  Referaten  v.  Gensei  u.  Held.  —  Sodann  „Die  Communal- 

10  Gutachten,  Schriften  d.  gen.  Vereins,  B.  XII,  1877,  ebenfalls  alle 

n  rth,  bes.  d.  v.  E.  Meier,  v.  Keitzenstein,  Nasse,  letzterer  scharf  den 

j  Nachweis  führend,  dass  in  der  Communalbesteuerung  auch  Ertrags- 

ihwendig  seien,  eine  Förderung  des  Problems  auch  über  Neumann's  letzte 
us.    Daran  ankuüpfend  die  Verhandl.  auf  d.  Vereinsversamml.  in  Berlin 

d.  Referaten  von  mir  u.  Wegner  über  Communalbesteuer. ,  Schriften  des 

XIV.    Mein  Referat  überarbeitet  u.  weiter  ausgeführt ,  auch  mit  Noten, 

lig  u.  d.  T.  „Die  CommunaUteuerfrage",  Leipz.  u.  Heidelb.  1878.  — 
I.  progress.  Besteuer.,  Tüb.  Ztschr.  1875,  B.  31,273;  ders.,  d.  Erbschafts- 

Erbrechtsreform,  2.  A.  Jena  1877,  beide  principiell  scharf.  —  J.  Baron, 

-teuer,  Hildebr.  Jahrb.  B.  26,  275.  —  v.  Bilinski,  Luxussteuer  als  Correctiv 

.uer,  Lpz.  1875.  —  S.  Glattstern.  Steuer  v.  Einkommen,  Lpz.  1876  (Diss.). 

fcmidt,  Steuerfreih.  d.  Exist.min.,  Lpz.  1877  (Diss.).  —  0.  Pe ucker,  über 
big  einer  gew.  Classe  v.  Staatsbürgern  v.  d.  persönl.  Besteuer.  (Diss.),  Gött. 

K.  Friedberg,  Börsensteuer,  Berl.  1876.  —  Gutachtliche  Aeusserungen  (26) 

»suchten  Hanssen's  betr.  d.  Brem.  Grundsteuerverhältnisse,  Bremen  1877, 

se*  Frage  socialpolit.  Besteuerung,  der  „Baustellen"  u.  dgl.,  betr.  —  J.  Lehr, 
*bt.  d.  Gründe  für  u.  wider  d.  progress.  Steuerfuss,  Hildebr.  Jahrb.  2«, 

D r s. ,  Kapitalist.,  Zinsrentenst.  u.  Doppclbestcuer.,  Tüb.  Ztschr.  1*77,  193. 

*a  Schriften  über  Communalbesteuerung,  zu  welchen  ein  Theil  der  ge- 

rhoh  mit  gehört,  sind  bes.  neuerdings  die  Principienfragen,  welche  sich  auf 

vhied  von  Staats-  u.  Coiumunal-.  Einkommen-  u.  Ertragssteuern 
^handelt  worden.    So:  R.  Fried berg,  d.  Besteuerung  d.  Gemeinden,  Berl. 

hilf  u.  klar,  in  den  Resultaten  im  Ganzen  viel  Richtiges,    v.  Bilinski,  die 

Steuerung  tu  deren  Reform,  Lpz.  187S,  sehr  reichhaltig,  aber  in  der  Ver- 

(jrundsatzes  d.  Besteuerung  nach  d.  Leistungsfähigkeit  in  d.  Commune  zu 

ii  i  q.  in  ihrer  bes.  Empfehlung  der  Miethsteuer  als  Comm.steuer  m.  E.  verfehlt 

viiJere  neuere  Schriften  u.  Abhandl.  über  Stcuerwesen,  die  in 

Birten  genannten  Richtungen  genau  mit  einzureihen  sind:  E.  Laspeyres. 

•  *irthsch.  in  Bluntschli's  Staatswörterb.  B.  10  (aus  1S66).  —  Const.  Rössler, 

'wte  d.  Steuerpolitik,  Berl.  1868.  —  Eisenhart,  Kunst  d.  Besteuer.,  Berl. 
•  C  W aIcker,  d.  Selbstverwalt.  d.  Steuerwesens  u.  d.  russ.  Steuerreform, 

i  < übertriebener  Gneist'scher  Standpunct).  —  H.  Maurus,  moderne  Besteuer. 
^r.reform  v.  Stand p.  d.  gemeinen  Rechts,  Heid.  1870.  (Viel  Originelles,  aber 

Alem  Doctrinarismus  und  willkührl.  Construction  eines  „gemeinen  Rechts" 
•% 

Aus  der  fremden  Liter,  u.  A.  noch  Proudhou,  theorie  de  Timpöt,  Brüx. 

HHcuschling,  l'inipöt  sur  le  revenu,  Par.  et  Brüx.  1S73.  —  Menier, 

*pplic.  de  l'imp.  sur  le  capital,  Par.  1874.  —  Cliffc  Leslie,  financ. 
«1.  Cobden  Club  Essays  1871—72,  I).  v.  Brömel,  Berl.  1872  (gute  krit. 

<v»?r  die  wirtbsch.  Störungen  durch  die  Verbrauchsbesteuening). 

Literatur  der  Steuerreform  fragen.    Manches  Bcachteuswerthe  findet 

i  uljer  allgemeinere  steuertheoret.  Puncte  in  (ielegenheits-  u.  ähnlichen 

»•■Ich»'  schwebende  Stcuerftigeo  ainzcinei  Linder  de  lege  ferenda  behandeln 
^teuergesetze ,  mit  Rücksicht  auf  die  darüber  geführten  pariamcuUr.  Ver- 

kritisch  beleuchten.    Hierher  gehören  aus  neuerer  Zeit  u.  A.  folgende, 

»uhu  gewordene,  aber  die  bezügl.  Liter,  nicht  erschöpfende  Schriften  (mit 

lo  + 
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Beschränk.  auf  Deutschi.  u.  UestcrrA    In  Betreff'  der  Einkomm-»* 
Deutschland  und  allgem.  Deutscher  Steuerreformfragen  vers^l»- 

Aufsätze  u.  Matcrialsammlungen  in  Ii  i  r  t  h  's  Annalen  d.  D.  Reich«,  bt* 
Jg.  1876,  1S77.  —  Geffcken,  Reform  d.  Deutschen  Reichssteoem,  Hfi 

—  Mein  Aufs,  über  d.  schwebenden  D.  Finanzfragen,  Tub.  Ztscfcr.  IM* 

(G.  Mayr)  d.  D.  Reich  u.  d.  Tab.inonopol.  Stuttg.  1878,  1.  Studie.  —  Urbtsi 
spec. :  Kries,  üb.  d.  preuss.  Einkommensteuer  u.  s.  w.,  Tüb.  Ztschr.  tv: 

Nasse,  Bemerk,  über  d.  preuss.  Steuersystem,  Bonn  IS6I.  —  Boss* 

des  Systems  d.  directen  Steuern  in  Preussen  n.  Deutschi.,  Hannof.  1*7: 

werth).  —  v.  Czudnochowski.  Steuerreform  u.  s.  w.  in  Preußen.  Br: 

gemeint,  aber  ganz  unklar).  —  Held,  ub.  d.  neuen  preuss  Steuerresec 

Jahrb.  B.  20.  —  R.  Gneist,  Steuerreform  in  Pr.,  Berl.  1S78.  —  Ce^.r  ! 

Helfcrich,  Ref.  d.  dir.  Steuern  in  Baiern,  Tüb.  Ztschr.  1S73.  2  An.  - 

Artikel  v.  Vocke  über  d.  hauptsächl.  dir.  Steuern  Baierns  in  d.  Tub.  Zr- 

65,  08,  73,  74,  75.  —  Krit.  Beleucht.  d.  baier.  Steuerreformfrage,  Lan«fe>  : 

(ganz  unbrauchbar).  —  Ueber  K.  Sachsen  u.  seine  neue,  prin<ipt«- 

wichtige  Reform  der  directen  Steuern:  Aufsatze  r.  J.  Geuse  1  m  ILrs • 
1S74,  75,  70,  krit.  Revuen  darüber  v.  Conrad  in  HUdebr.  Jahrb.  B.  Kl 

Ueber  Baden:  schon  die  ältere,  noch  heute  sehr  beachtenswerth-  Afetar 

Helfe  rieh  üb.  d.  Einfuhr,  einer  Kapitalsteuer  in  Baden.  Tüb.  Zt*-kr.  >■ 

Uber  d.  wichtige  neueste  Beweg,  z.  Reform  d.  directen  Steuern :  urb^L  * 

oben  gen.  Sehr.  üb.  Ertragssteuern  bes.  Hecht,  d.  bad.  Steuerref.  u.  *  ▼ 
1874,  ders.  in  Hildebr.  Jahrb.  B.  27,  ders.  in  Hirths  AnnaJen 

and.  Mater,  darüber).  —  Ueber  Würtcinb.  Gemeindesteaerrefonn  Hacl  . 

Ztschr.  1872.  —  Ueber  Grossh.  Hessen  Vortrag  r.  Steuerrath  Kai  . 

d.  dir.  Steuern,  Dannst  1877.  —  Ueber  Oesterreich:  GL  Hofkea  li 

in  Gest.,  Wien  18H4;  ders..  Princ.  d.  Steuerreform,  Referat  (Schhftct 

österr.  Volkswirthe).  Wien  1S75.  Debatten  darüber  auf  d.  1.  Gongr.  Osten 

in  Wien  1875,  Verhandl.  S.  5  ff.  —  M.  Talir.  üb.  d.  Reform  d.  dir.  *  * 

nach  d.  Antragen  d.  Regier.,  Prag  1874.    Ders.,  einige  Gedanken  oi 

Regelung  d.  dir.  Besteuer.  in  Oest..  Prag  1877. 

IV.  Rechtsphilosophische  und  theoretisch-politisch«  .« 
über  Besteuerung. 

S.  Rau,  5.  A.  I,  22;  Rau- Wagner,  1,  27 ;  Wagne  r,  L  46  ssM 

Rechtsphilosophicen  für  die  Begründung  der  Besteuerung.  *«; 

pflicht  des  Einzelnen  geltend  machen,  folgt  aus  ihrer  Auffassung  dr-  ■ 

Staats  u.  seines  Verhältnisses  zur  Bevölkerung.  Die  neuere  organische*« 
im  Unterschied  von  der  Theorie  des  ehcmal.  Naturrechts  über  Jen  Scaai?» 

hat  hier  das  Richtige  gefunden.    Die  Ausführungen  der  Kechtsphita*;**» 

Besteuerung  und  bes.  über  die  Steuervertheilung  sind  aber  sehr  durftx  -. 

wie  so  oft,  der  schärferen  nationalökon.  Begründung.    Vgl.  z.  B.  Ahr*»» 

6.  A.  II,  4M  (Princ.  d.  Besteuerung:  alle  Bürger  nach  dem  Verhalt**- 

kommen* :  massig  progressive  Besteuer.  gerechtfertigt,  da  die  Steuerfibr-  ' 

als  d.  Einkommen  wächst  r,  —  Trendelenburg,  Nat.recht  S.A.  S.  Jf»  ̂  

Aufgabe  d.  distribut  Gerechtigk.,  Maass:  zuerst  d.  Leistungsiahigi.  d-' 
mit  einigen  weiteren  sehr  allgemein  gehaltenen  Ausführungen).  —  Stak! 

2.  A.  II,  2,  S.  419  u".  (noch  am  Besten:  Rechtsgrund  d.  Steuern.  scU-'cLtL 

thanensc  haft;  doppeltes  Princ.  d.  Besteuer.  :  sie  sei  bestimmt  durch  iar  •  * 

der  vermögcnerzeugeiideii  Societat  als  eines  organischen  Ganzen  u.  darrt  c  ' 
des  Einzelnen  als  berechtigter  Persönlichkeit,  die  überall  selbst  Zweci 

Unklares  über  d.  Maas;>stab  d.  Besteuer.,  S.  422;  Polemik  gegen  die  v  i 

Staatslehre"  als  die  vernunfrgeinässe  aufgestellte  Vermögens-  u.  rr-a-.  : 

S.  425).   Vgl.  auch  d.  sporad..  aber  geistvollen  u.  m.  E.  richtigen  Rc*r»- 
Besteueruug  nach  socialen  Gesichtspuncten  in  v.  Ihering.  Zweck  ra  B 

Auch  die  Schriften  über  Theorie  der  Politik,  allgemeines Stajj» 

dgl.  beschäftigen  sich  mit  der  Begründung  der  Besteuerung  u.  mit  AbSc  - 
meiner  Grundsätze  dafür,  bleiben  aber  gewöhnlich  ebenfalls  zu  sehr  vi 

iremeineu.  wenig  sagenden,  verschiedenster  Auslegung  fähigen  Sitzt*  s*ek* 

Bluntschli,  allg.  Staatsrecht  5.  A.  S.  518  ff.  (Anerkenn,  d.  Grun-U^a  i 

rechü.  Steuerpflicht;  über  Allgemeinh.,  Gleichmässigk  :  prorress.  B*si?or  t 
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zoiehot,  wenn  man  vom  Rechte  des  Staats  ausgehe,  S.  527).  In  den  „pract." 
cn  wird  mehr  vom  Steuerbcwilligongsrecht  gehandelt,  so  z.  B  von  Escher, 

womit  dann  der  Uebergang  zur  folgenden  Kategorie  von  Schriften  gebildet 

*r  Mangel  einer  Lehre  ?.  Staat  u.  s.  w.  als  eines  Hauptorgans  gern  ein  - 

Functionen  macht  sich  m.  E.  in  allen  bisherigen  Schriften  der  Politiker, 

ilosophen  u.  s.  w.  deutlich  fühlbar. 

tna tsrechtliche  Literatur  Uber  Besteuerung.   Das  Staatsrecht  kommt 

aaozwissenschaft  vornemlich  in  zweierlei  Beziehungen  in  Betracht:  einmal 

positive  Steuerrecht  ein  Bostandtheil  des  öffentlichen  Rechts 

.  les  ist;  sodann  weil  die  concreto  Gestaltung  der  Besteuerung  mit  der  poli- 

Landesverfassung,  dem  Ständewesen,  dem  Steuerte willigungs- 

rs  Volkes  oder  seiner  Vertreter  eng  zusammenhängt.    Auch  in  allen  stener- 

b  Erörterungen  de  lege  ferenda  muss  die  Finanzwissenschaft  regelmässig  an 

iiende  Steuerrecht  anknüpfen  (Vgl.  u.  §.  353  fF.).    Für  uns  handelt  es  sich 

i  um  das  deutsche  Staatsrecht,  filr  welches  auf  die  betreffenden  Lehr- 

ad  Systeme  zu  verweisen  ist.    Von  diesen  werden  hier  nur  einige  von  mir 

-rs  angeführten  genannt:   H.  A.  Zachariä,  das  Staats-  und  Bundesrecht, 

(in  d.  von  mir  gebrauchten  2.  A.  Gött.  1S53),  mit  reichhalt,  liter.  Noten 

-iter.  d.  Steuerrechts.  —  v.  Könne,  Staatsr.  d.  D.  Reichs,  2.  A.  Lpz.  1877, 

Laband.  d.  Finanzrecht  d.  D.  Reichs,  in  Hirth's  Ann.  VI,  405  (von  s. 
.  Staatsrecht  fehlt  der  3.  Band  noch,  der  d.  Fin.wesen  mit  behandeln  soll).  — 

Bezügliche  auch  in  meinen  Aufs.  d.  Reichs- Finanzwesen .  in  v.  Holtzcn- 

Krb.  d.  D.  Reichs  I,  581,  III,  60).   -  Ueber  Preussen  v.  Rönne,  Staats- 

k.  I.  1.  Abth.  S.  438  ff.  II,  2.  A.  S  617  ff.  —  Ueber  Baiern,  Pözl,  baicr. 

rht,  3.  A.  S.  544  ff.  —  Ueber  d.  heutige  englische  Budgetrecht,  Gneist, 

mitrecht,  2.  A.  II,  §.  68  S.  832.  —  Vgl.  auch  Fricker,  Natur  d.  Steucr- 
a*.  Tüb.  Ztschr.  1861  S.  636. 

Literatur  aber  Geschichte  der  Besteuerung  u.  des  Steuerrechts, 

ikhdiche  Entwicklung  der  Besteuerung  hängt  von  einer  Reihe  verschiedener 

i*>.  wie  dies  in  der  Stouerlehre  unten,  bes.  in  d.  1.  Ahtheil.  näher  darge- 
l*n  wird.   Unter  diesen  Factoren  stehen  die  wirthschaf tlich-tcchnischen 

i.  was  aber  die  bisherige  allgemeine  Geschichtsschreibung  ebenso  wie  die 

der  Finanzen  u.  Steuern  gewöhnlich  kaum  beachtot  hat.    In  der  Aufdeckung 

Hhammenhangs  hat  sich  wieder  Rodbertusein  besondres  Verdienst  erworben, 

in  diesem  Puncto  classischen  u.  noch  viel  zu  weniir  gewürdigten  Aufsätze 

•tru  Tributsteuern  in  Hildebr.  Jahrbüchern  IV.  341,  V,  135.  241,  VIII,  81, 

d  rr.n  Auffassung  ich  in  d.  Steuerlehre  vielfach  Bezug  nehme.   S.  bes.  unten 
-  Note  34  dazu. 

nichtigsten  hierher  gehörigen  Schriften  sind  sonst  die  im  1.  Bande  genannten 

Finanzgeschichte  u.  das  Finanzwesen  einzelner  Länder.    S.  Rau  5.  A.  I, 

iu- Wagner  I,  27  ff.  u.  bes.  2.  A.  I,  46  ff.    Hinzuzufügen  sind  noch: 

•r  das  alte  Rom:  Vocke,  d.  directen  Steuern  d.  Römer,  Tüb.  Ztschr.  1859 
i  grosseren  hist.  u.  Fachwerken). 

Fl  d.  eorop.  Mittelalter  u.  d.  Uehergangszoit  v.  16.— 18.  Jahrhundert: 

»Viitz*  Deutscher  Verfass.gesch.  bringt  der  inzwischen  erschienene  Band 
*  eine  ausserordentlich  reichhaltige  Zusammenstellung  u.  kritische  Ver- 
:  'les  Materials  über  d.  Deutsche  Finanz-  u.  Stcucrwesen  f.  d.  Periode  von 

'»■>  S.  216  ff.  —  K.  H.  Lang,  hist.  Entwickl.  d.  deutschen  Steuerverfass.  seit 
2?-ra.  Berl.  u.  Stettin  1793,  worüber  noch  ein  neuester  Historiker,  d.  u.  gon. 

r.  urtheilt:  „d.  Werk  enthält  neben  vielem  Verkehrtem  manches  Treffliche."  — 
Ue  Gesch.  d.  Deutschen  Steuerwesens.  S,  Abth.  1.  Per.  Giessen  1844.  — 

3*.  Reichszollrecht  z.  Zeit  d.  Sachs.spiegels,  Hildebr.  Jahrb.  XII,  26.  —  Aus 
n.  rechtsge schicht  1.  Handbüchern  ist  immer  noch  auch  für  diese 

>»e  das  Eichhorn'schc  das  reichhaltigste;  s.  im  Index  s.  v.  „Steuern". 
ri  Zöpfl  sind  sehr  dürftig.  —  Eingehender  über  d.  geschichtl.  Entwickl. 

fcnwgsrechts  in  Deutschi.  H.  A.  Zachariä,  d.  Staatsr.  II,  479.   K.  Zeuiner, 

fcn  Stidtesteuern,  Loabe*.  <).  städt  Reichssteuern  im  12.  D.  13.  Jahrb.  In 

Forsch  I,  2),  Lpz.  1878;  behandelt  vornemlich  die  v.  d.  Städten  dem 

ft<kr  einem  anderen  Herrn  entrichteten  directen  Steuern,  geht  aber  auf  manche 

•wr«  Fragen  der  alteren  Steuergeschichtc  ein  und  revidirt  die  bisherigen  An- 
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siebten  darüber,  so  diej.  über  den  Ursprung  der  Steuern,  S.  36  ff.  Weite» 

Stadt.  Steuerverhältnisse  in  Arnold 's  Verf.ges«  h.  d.  deutschen  Freistidt«.  0<r=i  H 

v.  Maurer's  Gesch.  d.  Städteverfass.  Erlangen  1S70,  71.  Scharfe  prii-::  -fe 
theilung  der  geschichtl.  Entwicklung  des  Steuerwesens  in  d.  Städtea  rca 

s.  deutschen  Genossensch.rccht  II,  §.  27,  29  pass.  (Berl.  1S73\  —  E 

Steuerverhältnisse  einer  wichtigen  mittelaltcrl.  Stadt  behandelnde  sehr  g*x-i: 

arbeit  ist  G.  Schönberg 's  Finanzverbältnisse  d.  Stadt  Basel  im  14.  * 
Tüb.  1879,  bes.  Uber  d.  Vermögens-  u.  Personalsteuern,  so  eingebend,  rh 
keine  andere  Schrift  über  dgl.  besitzen  u.  von  allgemeiner  Bedcumaf  f 

ständniss  des  mittelalterL  Stadt  Steuerwesens.  —  Vgl.  auch  Roscher. 

Nationalökonomie  §.  39  und  über  das  Regalienwesen  Ran- W agaer,  1 

Wagner  I,  §.  141. 

Zur  Geschichte  des  älteren  preuss.  Steuerwesens  (ausser  den  in  Vtr 

gen.  Schriften):  G.  Schmoller,  d.  Epochen  d.  preuss.- Fin.polit  in  ?.  HukL£*4 

tano's  Jahrb.  d.  D.  Reichs,  1877,  S.  33  If.  Bes.  über  d.  17.  Jahrb.  £  C^l-  I 
4  Epochen,  von  denen  die  erste  u.  zweite  wohl  auch  zus.  gefasst  wenK  ̂  

Werthvoll  auch  für  die  allgemeine  Theorie  der  SteuerentwickJung.  —  v.  Iii 
Sternegg,  d.  Accisestreit  Deutscher  Fin.theoretiker  im  17.  u.  IS.  JahrL 

Tüb.  Ztschr.  1865,  S.  515.  —  Gliemann,  Einfuhr,  d.  Aoise  in  Pr«£iM 

S.  177.  —  Kries,  bist.  Entwickl.  d.  Steuerverfass.  in  Schlesien.  Br-aL 

instruetiv  in  Bezug  auf  d.  Entsteh,  neuer  Steuern  u.  der  »tiind.  Mitwirkt* 

(Br.  Hildebrand)  Vermögenssteuer  u.  Steuerverfass.  v.  Alt- Hessen  ix  \1 

Jahrb.,  in  Hild.  Jahrb.  XXV,  297.  —  Carnap,  üb.  d.  Ursprung  d.  St-rai* 
Berg  u.  s.  w.,  Tüb.  Ztschr.  1S58,  S.  348  (unselbständig). 

Ueber  Sachsen:  Steuerbewill.  d.  Landstände  in  Kur-Sachsen  bis  Aal  <L  üj 

Tüb.  Ztschr.  1874  S.  395,  1875  S.  114.  (Sehr  breit,  aber  auch  lehr-  & 

—  Ueber  ältere  Steuerverhältnisse  in  Würtemberg,  Baiern,  Oestcrr 

Wagner  I,  46,  47,  48  gen.  Schriften.  —  Ueber  Würtemb.  noch:  d.  dirc: 
v.  Ertr.  u.  Eiuk.  v.  Rieckc,  Wttrt.  Jahrb.  1S79  S.  77  ff.    Ueber  die  ü 

steuern  in  Oesterreich  sehr  kurz  Einiges  in  d.  Einlei t  S.  XI  rL  der  Taf^ia 

des  Steuerwesens  im  österr.  Kaiserstaat  Wien,  1858. 

Ueber  England  s.  auch  Gueist,  engl.  Verwaltrecht,  u.  bes.  4» 

Werk  von  Vocke,  Gesch.  d.  Steuern  d.  brit  Reichs,  Lpz.  1*67.  —  C;>? 

reich  u.  A.  noch  Vuitry,  etudes  sur  le  regime  financ.  de  la  Fnr- 
r6vol.  Par.  1878. 

Hieran  würde  sich  nun  noch  eine  Uebersicht  über  die  Literatur  i  ; 

wärt  igen  Steuerwesens  der  Culturstaatcn  und  über  die  Steuere  ein- 
reihen können.    Diese  Uebersicht  wird  aber  verschoben  auf  die  V 

speci eilen  Steuerlehre,  für  welche  sie  von  besonderer  Wichtigkeit  ist 

kann  aber  auch  schon  auf  die  allgemeine  bibliographische  üebersici:  xs 
a.  a.  0.  verwiesen  werden. 

■
i
 

i 

Einleitung,  besonders  Trrminoloeio.  * 

I.  —  §.  329.    Begriff  der  Steuer.1)    Die  Stenern  4 

nach  dem  Früheren  die  zweite  Haupt  an   der  Aufli^  i 

wurden  im  ersten  Bande,  mit  Rücksicht  auf  die  beiden 

welchen  sie  dienen  können,  den  rein  finanziellen  und  den  ̂  

politischen  Zweck,  als  Zwangsbeiträge  der  Einz< 

theils  zur  Deckung  der  allgemeinen  Staats-,  bez.  der.^ 

liehen"  Ausgaben  (wenn  die  anderen  Zwangsgemeim 

')  Vgl.  Kau,  Fin.  I.  §.  247,  5.  Aufl. 

i 
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m  Staate  gleich  hier  bei  der  Begriffsbestimmung  mit  berück- 

rerden),  theüs  zur  Herbeiführung  einer  veränderten  Ver- 

l  des  Volkseinkommens  bezeichnet.2) 

st  wenn  der  socialpolitische  Zweck  nicht  ausdrücklich 

igt  oder  nicht  klar  erkannt  wird,  so  haben  die  Steuern 

thatsächlich  sehr  oft  eine  solche  socialpolitische  Wirkung 

Ttheilung  des  Volkseinkommens.  Mit  Rücksicht  darauf  ist 

lessen,  von  vornherein  bei  der  Besteuerung  die  rein  finan- 

1  die  socialpolitische  Seite  zu  unterscheiden.  Die  grund- 

Berechtigung  einer  Einwirkung  der  Besteuerung  auf  die 

ng  des  Volkseinkommens,  bez.  des  Volksvermögens  ist 

Bande  bereits  hervorgehoben  worden  und  wird  im  weiteren 

loch  mehrfach  berührt  werden.  Auch  wenn  diese  Berech- 

insbesondere  in  der  zu  befürwortenden  Richtung  einer 

en  Vertheilung  des  Volkseinkommens  und  Volksvermögens 

aten  zu,  aber  bestritten  wird,  muss  man  sich  über  die 

le  Wirkung  vieler  Steuern  nicht  täuschen,  wie  namentlich 

Erbschafts-  und  Verkehrssteuern,  eines  gewissen  Steuerrasses 

ommen  -  und  Vermögensteuern.  Solche  Steuern  sind  daher 

gleich  mit  nach  diesen  Wirkungen  zu  beurtheilen  und 

J  eben  wegen  derselben  folgerichtig  zu  verwerfen.  Geschieht 

Theorie  und  Praxis  gleichwohl  nicht,  so  bewegt  man  sich 

en  Widersprüchen  oder  gesteht  implicite  doch  die  Berech- 

ner solchen  socialpolitischen  Wirkung  der  Steuern  mit  zu. 

1  richtige  Auffassung  der  Besteuerung  hängt  ferner  von  der 

l  grundsätzlichen  Unterscheidung  zwischen  Steuern 

ebtibren  ab.  Hierfür  ist  jetzt  ganz  auf  Früheres  zu  ver- 

tueils  auf  die  kurze  allgemeine  Characteristik  dieser  beiden 

on  Auflagen  im  1.  Bande8),  theils  auf  das  vorausgehende 

von  den  Gebühren.  Als  Ausgangspunkt  und  Richtschnur 

i  Weitere  kann  folgender  Hauptsatz  in  der  früheren  Fassung 

„das  Unterscheidungsmerkmal  zwischen  Gebühren  und 

l  Hegt  in  dem  Moment  der  speci eilen  Entgeltlichkeit  und 

deckung  besonderer  Staats  -  (bez.  „öffentlicher")  Leistungen 

■  v*ner,  Fin.  L,  §.  143;  Erweiterung  der  Begriffsbestimmung  gegen  Uau- 

t.  Fin.  I,  §.  106,  mit  Rücksicht  auf  den  socialpolit.  Zweck,  den  die  Besteuerung 

verfolgen  kann,  s.  Wagner,  Fin.  I,  §.  2ti.  Vgl.  v.  Ihering,  Zweck  im 
U2ö. 

hl-Wftgiar,  Fin.  I,  |.  95  ff.  und  10Ö  ff.;  Wagner,  Fin.  I,  §.  137  ff., 
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und  der  generellen  Entgeltlichkeit  und  Kostendeckung  ösr 

gemeinen  sonstigen  Staateleistungen." l) 
Die  Lehre  von  den  Steuern  zerfällt  nach  einem 

keiner  näheren  Begründung  bedürftigen  Princip  in 

gemeinen  und  einen  speciellen  Theil.  Im  e 

einzelnen  Steuern  wesentlich  gemeinsamen  Poncte  tu  bei 

Dieselben  lassen  sich  in  folgende  vier  Gruppen  bringet 

die  vier  Hauptabschnitte  der  ersten  Abtheilung 

gewidmet  sind: 

1)  Princip,  Wesen  und  Entwicklung  der  Bes^rsi 

überhaupt; 

2)  Die  obersten  Grundsätze  der  Besteuerung; 

3)  Das  Steuersystem  und  die  Hauptarten  der 

so  wie  die  Entwicklung  dieser  Steuerarten; 

4)  Die  allgemeinen  Grundsätze  der  Stenerverwu 

Daran  reiht  sich  in  der  zweiten  Abtheilung  dieses 

specielle  Steuerlehre,  d.  h.  die  Lehre  von  der 

Besteuerung  im  Einzelnen  und  von  den  einzelnen 

4)  In  den  beiden  gen.  Auflagen  bez.  §.  106  u.  §.  143. 

6)  Diese  Systematik  weicht  von  Kau  (dessen  fünfte  Aufl.  im  Fok' 
massig  gemeint  ist)  wesentlich  ab.  Doch  hat  auch  er  die  Lehre  voa 

nach  demselben  (iesichtspunet.  wie  ich  hier,  in  zwei  Abtbeflvagoi 

ganze  Lehre  bildet  bei  ihm  den  4.  Abschnitt  des  2.  Buchs  von  den  ..Staat*^ 

und  zerfallt  in  die  l.Abth.  „das  Steuerwesen  im  Allgemeinen".  §.  247-!^ 
Schluss  des  1.  Bands  der  Finanzwiss.  — ,  und  in  die  2.  Abth.  ..die  eia»^ 

von  Steuern",  §.  297  —  462,  die  erste  grössere  Hälfte  des  2.  Band;  de*  • 
der  I.  Abth.  behandelt  Rau  nach  einer  sehr  kurzen  Einleitung  die  aUc«?»'- 

lehre  in  4  Hauptstücken:  Entwicklung  der  obersten  Besteuere  nfrs*ro&3 

bis  267,  die  volkswirthschaftl.  Wirkungen  der  Steuern  (namentlich  von  <L 

§.  268 — 275,  Einrichtung  des  Steuerwesens  (Zusammenhang  u.  Ausführte/  i 

§  276—290,  endlich  Einteilung  der  Steuern  §.  291—296.  Bei  Raa  w 

Aclteren  treten,  wie  in  d.  Vorbem.  oben  S.  141  fF.  naher  ausgeführt  imrd%  ■» 

ineinen  Lehren"  hinter  die  speciellen  sehr  zurück,  weil  der  priratwinh^U*-  * 
technische,  hier  besonders  der  steuertechnische  Standpunct  die  Erörreror  & 

herrscht.  Der  Zusammenhang  mit  den  Fragen  der  volkswirthschaftl » Kp*z 

mit  dem  ganzen  Volks-  und  Staatslebcn  wird  dabei  zu  wenig,  oft  übcriir" 

verfolgt  Von  meinem  in  der  „Grundlegung"  und  im  1.  Bande  der  Fvl  « 
Standpuncte  aus  ist  dies  ein  Fehler.  Auch  für  die  Besteuerung  slad  u  Ge- 

meinen Lehre"  eine  Reihe  von  principicllen  Puncten  höchster  BediW 
zu  erörtern.  In  der  spec.  Lehre  handelt  es  sich  dann  mehr  nur  um  die 

fuhrung  der  Untersuchung,  wie  die  festgestellten  Principien  im  Eiaz« 

wirklichen  sind.  Hier  ist  das  steuertechnische  Detail  die  Hauptsache.  Is  Ti 

von  Rau 's  Werk  wird  daher  die  allgemeine  Stcuerlehre  im  Folgeades  na 
reicher  und  behandelt  eine  Menge  Pnnete.  welche  Rau  noch  kaum  berlar* 

nicht  im  Zusammenhang  mit  den  volkswirtschaftlichen,  politischen, 

nissen  und  mit  der  ganzen  geschichtl.  Entwicklung  des  Volks- 

Namcntlich  die  Untersuchungen  des  folgenden  1.  Hauptabschn.  der  )•  Afcfc 

daher  bei  Rau  fast  ganz,  bis  auf  ein  paar  einschlagende 

Einleitung  §.  247-249. 
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-  §.  330.  Vorläufige  Feststellung  einiger  Haupt- 

der  Terminologie.  Diese  steht  in  Theorie  und  Praxis 

idgiltig  fest  und  bietet  manche  Schwierigkeit,  weil  sie  mit 

leipien  der  Besteuerung  selbst  zusammenhängt.  In  späteren 

rten,  besonders  in  demjenigen  vom  Steuersystem  und  den 

•ten,  wird  daher  auch  genauer  auf  einige  der  Controversen 

rainologie  und  der  Classification  der  Steuern  einzugehen 

s  ist  jedoch  unvermeidlich,  schon  hier  einige  Hauptpunkte 

minologie  vorläufig  festzustellen,  um  im  weiteren  Verlauf 

stimmten  technischen  Ausdrücken  Gebrauch  machen  zu 

Zn  diesem  Zwecke  werden  hier  die  Begriffe  Steuer- 

nnd  Bemessungsgrundlage;  dann  verschiedene 

che  Ausdrücke  des  Steuerwesens  wie  Steuersubject, 

-Einheit  oder -Fuss  und  damit  zusammenhängende;  endlich 

iff  „Steuersystem"  erläutert  und  werden  die  wichtigeren 

Hangen  der  Steuern  vorgeführt  und  characterisirt. 6) 

Steuerquelle  und  Bemessungs-  (Umlegungs-,  Ver« 

gs-,  auch  Veranlagungs  )  Grundlage  oder  Steuer- 

fin  diesem  Sinne)  s.  unten  §.  370  ff. 

lerquelle  ist  derjenige  Güter-  bez.  Werthbetrag,  aus  dem 

ler  reell  entrichtet  (gezahlt,  getragen),  Bemessungs* 

$  dagegen  die  Thatsache  bez.  das  Object,  nach  welchem 

er  umgelegt  wird.  Steuerquelle  und  Bemessungsgrund- 

onen  identisch  sein,  sind  dies  aber  nicht  nothwendig. 

ist  z.  B.  der  Fall  bei  der  gewöhnlichen  Einkommensteuer, 

i  bei  den  üblichen  Vermögenssteuern  zwar  das  Vermögen, 

Verbrauchssteuern  der  Verbrauch  die  Bemessungsgrundlage, 

i  Einkommen  die  Steuerquelle  ist. 

Ausdrücke  wie  „Vermögenssteuer",  „Kapitalsteuer"  haben 

wohl  zu  unterscheidende  Doppel  bedeutung :  sie  können 

AI  Steuern  bezeichnen,   bei  denen  das  Vermögen,  das 

<Üe  Steuerquelle,  als  die  Bemessungsgrundlage  ist.  Meistens 

sie  letzteres,   d.  h.  es  handelt  sich  um  nominelle 

are)  Vermögens  -  und  Kapitalsteuern ,  die  nur  nach  dem 

Rau,  I,  §.  254.  2Sl  ff..  291  ff.,  mit  dem  ich  in  terminologischen  Puncten 

■'  principiellen  übereinstimme.  Stein,  4.  Aufl.  I,  433  ff.,  der  gerade  in 

'•"^e  oft  sehr  wülkührlich  ist  und  unnölhig  von  der  bisherigen  abweicht 
s,^h  »uch  Hock,  Abgaben,  §.  14  u.  passim.  Eine  Auseinandersetzung 

'  t  0  A.  über  einzelne  technische  Bezeichnungen  wird  absichtlich  auf  die 
*  vhnitte  verschoben.  In  diesen  erfolgt  auch  die  Begründung  derjenigen 

^  heaPoncte,  welche  mit  der  Aufstellung  des  Steuersystems  in  Verbindung 
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Vermögen  aufgelegt,  aber  in  Wirklichkeit  Eink 

Im  Unterschied  davon  lässt  sich  eine  Vermögens-  oder 

Steuer  der  ersten  Art  als  eine  eigentliche  (wahre, 

bezeichnen,  die  wirklich  aus  dem  Vermögen  einer  Perwt 

entrichtet  wird,  dasselbe  vermindert.  Ob  eine 

mögenssteuer  zu  einer  reellen  oder  eine  Eink 

eigentlichen  Vermögenssteuer  wird,  hängt  öfter»  von  der  spe 

Art  der  Steuer  und  von  der  Er  hebungsa  rt  (z.  B.  bei  Lr 

steuern,  ßesitzwechselabgaben) ,  ferner  namentlich  tob 

des  Steuersatzes  ab.  Für  die  richtige  endgiltige  Ru 

solchen  Steuer  ist  die  thatsäch liehe  Wirkung:, 

Voraussicht  oder  Absicht  des  Gesetzgebers  massgebend. 

2)  Mehrfach  ist  hier  auch  wieder  die  strenge  Sc 

volks-,  und  des  einzel-,  bez.  privatwirthscharllictei 

punets  zur  richtigen  Beurtheilung  des  Wesens  von  Steuere 

Namens  geboten,  so  besonders  bei  den  Vermögens  aitd 

steuern.  Eine  solche  Steuer  kann  einzel-  oder  priv 

vielleicht  eine  reelle  Vermögenssteuer  sein,  welche  aus 

mögen  einer  Person  entrichtet  wird:  so  die  meisten 

steuern,  manche,  besonders  sehr  hohe  Besitz wechselabr 

bei  Verkäufen  von  Grundeigenthum.    Damit  igt 

noch  nicht  nothwendig  eine  eigentliche 

wirtschaftlichen  Sinne,  welche  zugleich  das 

mögen  vermindert.    Sie  tiberträgt  vielmehr  möglicher 

Vermögen  von  einer  Wirthschaft  an  andere,  direct  oder 

So  kann  die  Wirkung  von  Erbschaftssteuern 

dem  Staat  oder  der  Gemeinde  zu  Kapitalanlagen  di 

gemein,  wenn  eine  solche  oder  ähnliche  Steuer  nur  zur 

der  Steuerlast  Dritter,  z.  B.  Aermerer,  flihrt  und  von 

hältnissmässig  mehr  eigenes  Kapital  erspart  wird. 

B.  —  §.  331.  Verschiedene  technische  Au 

des  Steuerwesens.   S.  bes.  unten  Hauptabschn.  4  d. L 

1)  Steuersubject  oder  Steuerpflichtiger 

Person,  von  welcher  rechtlich  die  Steuer 

Gegensatz  dazu  ist  Steuerobj ec t,  in  einem  dem  in 

erwähnten  ähnlichen ,  aber  nicht  gleichen  Sinne ,  der  l 

dessentwegen  und  insbesondere  die  Sache,  flr 

(wegen  des  Besitzes,  Verbrauchs  derselben  u.  s.  w.)  & 

zu  zahlen  ist,  z.  B.  der  „Einkommenbezug",  der  „V 

das  Haus,  das  Grundstück,  der  Hund,  die  und  die 
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eaerzahler  ist  der,  welcher  als  Steuersubject  die  Steuer 

ntrichtet  oder  auslegt,  also  im  Normalfall  der  Geld- 

aus seiner  Kasse  bestreitet;  Steuerträger  der,  welcher 

iltig  aus  seinem  Eink  ommeu  oder  Vermögen  deckt, 

ler  und  Steuerträger  können  identisch  sein  und  sollen 

iter  nach  der  Absicht  oder  wenigstens  nach  der  Voraus- 

Gesetzgcbers,  wie  bei  den  unten  zu  erwähnenden  sogen. 

3nu  Steuern  (§.  338,  388)  auch  sein.  Sie  können  und 

entuell  aber  auch  verschieden  sein,  wie  bei  den  sogen- 

eten"  Steuern.  Verkehrsprocesse ,  welche  man  als 

wälzung"  zusammenfaßt  (§.  382  ff.)  bewirken,  dass 

der  Steuerträger  ein  anderer  als  der  Steuerzahler  wird, 

teaereinheit  ist  das  einzelne  Steuerobject  nach  Zahl, 

Gewicht  u.  s.  w.  bestimmt,  nach  welchem  die  Steuer  be- 

ird,  z.  B.  der  „Kopf',  oder  der  „männliche  Kopf",  oder 

f  des  und  des  Alters",  oder  die  „Familie",  wonach  Kopf- 

iiensteuern;  „ein"  Gewerbebetrieb,  „ein  Hundert"  Ertrag 

idstücken,  Häusern,  Gewerben,  vom  Einkommen,  vom 

wwerth,  nach  welchen  Ertrags-,  Einkommen-,  Vermögens- 

,ein  Eimer"  Maische,  nach  dem  Branntweinsteuern;  „ein 

Gewicht,  nach  dem  Zölle  und  Accisen;  „ein"  Contract, 

t,  Urkunde,  wonach  Verkehrssteuern  in  Stempelform  be- 

rerden. 

ersatz  ist  dann  der  Betrag,  weicher  von  der  Steuereinheit 

r  erhoben  wird,  z.  B.  2  Rubel  vom  Kopf,  4  vom  Hundert 

Ertrags,  3  vom  Hundert  des  Einkommens,  1  Thaler  von 

Ilmacht,  20  Mark  vom  Centner  Kaffee  u.  s.  w.  Mit  dem 

«»Steuersatzes  ist  eigentlich  der  des  Steuer fusses  gleich- 

d-  Doch  wird  letzterer  Ausdruck  auch  wohl  auf  die  Fälle 

ta>  wo  die  Steuereinheit  in  einem  Geldwerthbetrag, 

Ankommen-,  allgemeinen  Vermögens-,  den  meisten  Ertrags- 

anch  vielen  Verkehrssteuern  besteht,  im  Unterschied  von 

kn,  wo  die  Steuereinheit  eine  Person  selbst  oder  ein 

betrieb  oder  eine  Sache  ist  und  wo  man  dann  nur  vom 

spricht. 

^«nerkataster  nennt  man  insbesondere  bei  den  sogen. 

des  Ertragssteuersyslems  die  amtlichen  Sammlungen 

lt^chen  zur  Feststellung  der  Steuersubjecte  und  -objecte 

^  Ermittlung  der  individuellen  Steuerschuldigkeiten  der 

^nerpfliebtigen.  So  spricht  man  namentlich  von  Grund-, 
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Gebäude-,  Gewerbesteuer -Kataster.  Analog  iässt  sich  a! 

bei  anderen  directen  Steuern,  z.  B.  den  Leihzins-,  Yen 

den  Luxussteuern,  selbst  bei  gewissen  indirecten  Verbrauch 

nemlich  bei  denjenigen,  welche  sich  an  den  Betrieb  eines  iri 

Unternehmens  knüpfen,  von  Steuerkatastern  reden. 

5)  Steuerrollen  oder  Steuerli sten  sind  dienamen* 

amtlichen  Verzeichnisse  der  Steuersubjecte  mit  Angabe  d 

digen  Steuerbetrags  eines  Jeden.  Sie  kommen  speciell 

sogen,  directen  Steuern  vor,  ergeben  sich  bei  manchen 

Auszüge  aus  den  Katastern,  werden  aber  auch  wohl  sei 

z.  B.  für  Kopf-,  Einkommensteuern  aufgestellt.  j 

6)  Steuertarife  sind  die  amtlichen  Verzeichnisse  dt 

einheiten  und  Steuersätze  immer  je  für  eine  Reihe  einzelc 

objecte,  welche  zu  einer  bestimmten  Steuergattung  geh-1 

finden  sich  speciell  bei  den  sogen,  indirecten  Verbrane! 

So  die  Zolltarife,  mit  der  Gliederung  in  Ein-,  Aus-nij 

fuhrtarif;  die  städtischen  Thor  Steuer  tarife,  die  Verkeil' 

tarife,  die  Stempeltarife,  wie  anderseits  die  verschied! 

bührentarife,  z.  B.  für  Leistungen  der  Post,  Telegraj 

Gerichts-  und  Verwaltungsbehörden  u.  s.  w. 

Zahlreiche  weitere  technische  Ausdrücke  des  Stu 

beziehen  sich  mehr  auf  Einzelheiten  der  Steuervenu'r 

können  hier  noch  tibergangen  werden.    Darüber  wie  i 

Fragen,  welche  sich  an  die  erläuterten  Begriffe  ar 

Näheres  im  4.  Hauptabschnitte  der  1.  Abtheilung  diese- 

C.  —  §.  332.  Steuersystem  und  Steuerarten. 

Ersteres  bezeichnet  den  Inbegriff  der  verschiedenes 

durch  welche  die  Besteuerung  im  erforderlichen  UmfanJ 

mit  dem  gebotenen  Gesammtertrage ,  unter  Berückt 

der  obersten  Besteuerungsgrundsätze  durchgeführt  *i 

werden  soll. 

Die  einzelnen  Steuern  bilden  nach  gewissen  gen 

Merkmalen  Steuer  arten  oder  -Gattungen  oder  Ski 

gorieen.  Man  kann  hierbei  drei  Eintheilungsprincipien  N 

nach  der  verschiedenen  Steuerquelle,  der  verschiedet 

messungsgrundlage  und  der  verschiedenen  Erhebe 

1)  Nach  der  (einzelwirthschaftlichen)  Steuerqne-1 

Vermögens-,  bez.  Kapital-  und  Einkommensteuern* 

scheiden.  Zu  letzteren  gehören  hier,  wenigstens  nach  ikrers 

beabsichtigten  und  gewöhnlich  auch  allein  eintretenden 
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en  den  Namen  Einkommensteuern  führenden  Steuern  die 

wähnten  sogen.  Ertrags-,  Verbrauchs-  und  die  meisten 

Beuern. 

im  Folgenden  dargelegte  Eintheilung  der  Vermögens  - 

talsteuern  nach  dem  Ursprung  und  Umfang  der  besteuerten 

rage  lässt  sich  auch  auf  die  eigentlichen  Vermögens 

)ei  denen  das  Vermögen  die  Steuerquelle  ist,  anwenden. 

—  2)  Nach  der  Bemessungsgrundlage  sind  ver- 

Eintheilungen  der  Steuern  möglich,  insbesondere:  a)  Ver- 

(Kapital-)  und  Einkommensteuern;  b)  Erwerbs-, 

und  Gebrauch 8 steuern;   c)  Personal-  und  Real- 

d)  Schätzungen  und  Verbrauchssteuern;  e)  all- 

i  oder  eigentliche  Ertrags-,  specielle  Ertrags- 

kehrs-  und  Einkommensteuern.  Mehrfach  sind  diese 

.-en  mit  einander  zu  combiniren  oder  gehen  selbst  in 

aber,  wie  die  unter  Chiffre  b  und  d  genannten  Steuerarten, 

frmögens-  und  Einkommensteuern. 

ierher  gehörigen  Vermögenssteuern  sind  die  nominellen, 

dient  der  Besitz  einer  Person  an  Werth objecten  als 

Grundlage  der  Besteuerung:  insofern  gehören  sie  auch 

334  genannten  Besitzsteuern.  Einkommensteuern  im 

leben  Sinne  zu  Vermögenssteuern  sind  dann  solche 

bei  denen  da§  irgend  wie  ermittelte  Einkommen  (der 

der  Thatsachen,  aus  welchen  auf  das  Einkommen  rück- 

n  wird,  die  Bemessungsgrundlage  bilden.  Hier  handelt 

iber  wesentlich  um  die  in  334  besprochenen  Erwerbs - 

tuchssteuern. 

ich  dem  Ursprung  der  bezüglichen  Werthbeträge  und 

Umfang  der  Besteuerung  ergiebt  sich  für  die  (nomi- 

reelien)  Vermögenssteuern  weiter  folgende  Eintheilung: 

e  Steuer  kann,  was  den  Ursprung  des  Besitzes  anlangt, 

n,  einmal  nach  dem  „normalen"  Werthbetrag,  den  eine 

*  ihrem  selbst  erworbenen  Einkommen  in  ihrem  Ver- 

l>ez.  Kapitalbesitz    anlegte";  oder  zweitens  allein 

nach  demjenigen  Werthbetrag,  der  zu  diesem  Besitz 

e  persönliche  Leistung  „zufällig"  hinzugewachseu 
tzteren  Fall  entstehen  Steuern 

ii  den  Werthzuwachs  aus  „Conjuncturengewinnsten"  (Grund- 

!),  sowie  aus  reinen  Spielgewinnsten  (Lotterie)  (§.  462  ff.). 

Bf  den  Anfall  aus  Erbschaft,  Legat,  Geschenk  (§.  468). 

Digiti 



158 
8.  B.  2.  K.  Besteuerung.  Terminologie.  §.  Stt,  5.U 

ß)  Nach  dem  Umfang  sind  zu  unterscheiden: 

aa)  Allgemeine  Vermögenssteuern,  welche  das  gt-i 

wie  immer  beschaffene  Vermögen  einer  Person  (Gebraicb 3 

insbesondere  Nutzvermögen,  wie  Kapital,  Immobil-  w*  V 

mögen)  treffen  (§.  473),  und 

bb)  partielle  Vermögenssteuern,  welche  eine  besnia 

gorie  des  Vermögens  einer  Person  oder  selbst  nur  Tia 

solchen  Kategorie,  z.  B.  nur  das  Kapital  oder  nur  da-  3 

mögen,  nur  das  Immobil-  oder  nur  das  Mobilvermögen  «x-* 

Bestandteile  jeder  dieser  Gattungen  belasten.  Einzelne  l 

Luxussteuern,  z.  B.  auf  den  Besitz  von  Wagen ,  Gold-  ci 

geschirr  u.  dgl.  sind  Beispiele  von  ganz  speciellen  par. 

mögenssteuern  (§.  474  ff.). 

§.  334.  —  b)  Erwerbs-,  Besitz-  und  Gebrauch'* 

Diese  Eintheilung  der  gesammten  Steuern  wird  in  der  ' 

Untersuchung  über  die  finanzwissenschaftliche  Bildon^ 

Systems  genauer  erörtert  werden  (§.  438  ff.).  Sie  ist  in  da* 

ungewöhnlich,  möchte  aber  für  die  Fragen  des  Steuer?* 

sonders  passend  sein. 

Auch  diese  Unterscheidung  ist  eine  solche 

messungsgrundlage  (§.330).  Erwerbssteuern 

gemeinsten  Sinne  (im  engern  Sinne  kommt  der 

fach  in  Theorie  und  Praxis  vor,  z.  B.  für  ferallgemeinert  4 

steuern,  Einkommensteuern)  sind  Steuern ,  welche  da*  IM 

und  Vermögen  eines  zu  Besteuernden  im  Erwerb.  <L  * 

technisch -ökonomischen  und  rechtlichen  Entstehung  " 

als  „sein"  Einkommen  oder  Vermögen,  aufsuchen.  B«?'J 

sind  diejenigen,  welche  das  Einkommen  oder  Vermögen  <** 

nen  in  dessen  Besitz  verfolgen.    Gebrauchsrteoen ' 

sind  Steuern,  welche  sich  an  den  Gebrauch  von 

oder  Vermögen  oder  Theilen  davon  anknüpfen,  daher  :n 

bei  der  Verausgabung  von  Einkommen   (im  arbe^J 

Verkehr),  bez.  beim  „Verbrauch"  und  bei  derBeDBt:d 

Vermögensobjecten  Seitens  einer  Person  vorkomroei. 

und  theoretisch  am  Wichtigsten  ist  die  erste  und  zw««  * 

a)  Die  Erwerbssteuern   zerlallen  in  diejenirea 

berufsmässigen  Erwerb,  auf  den  Erwerb  durch  eii 

oder  Rechtsgeschäfte  und   auf  den  Erwerb  dort 

(wie  Erbschaft,    Geschenk)  und  dnreh  WertbxQwatf 

eigene  wirtschaftliche  Leistung  des  Erwerbers  (§.  441  i 
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Die  Steuern  auf  den  berufsmässigen  Erwerb  sind  wieder 

Subjeet-  oder  0 bj ect steuern.    Jene  knüpfen  sich  an 

son  des  Erwerbers,  welche  Einkommen,  Erträge,  Vermögen 

als  in  der  Rechtspersönlichkeit  zusammenfasst.  Dahin 

namentlich  Kopf-,  Familien-,  allgemeine  Vermögens-, 

B  die  nominellen  sogen.  „Einkommensteuern".  Die  Object- 

alten  sich  an  die  Erträge  gebenden  oder  doch  Ertrags- 

eit  besitzenden  Objecte  als  solche,  ohne  nähere  Rück- 

die  die  Erträge  mit  bewirkende  und  sie  beziehende  Person. 

:euern  sind  die  unten  genannten  „Ertrags steuern."  Diese 

und  Objectsteuern  bilden  einen  Haupttheil  der  in  §.  336 

enen  sog.  „Schätzungen",  und,  wegen  ihrer  üblichen, 

nicht  allein  vorkommenden  Erhebungsform,  der  sogen, 

en"  Steuern  (§.  338,  442  ff.). 

Die  Steuern  auf  den  Erwerb  durch  einzelne  Acte 

ch  die  bezüglichen  Rechtsgeschäfte  im  Verkehr  kann 

'Stein  (übrigens  nicht  ganz  in  demselben  Umfang  und 

r  ganz  derselben  Begründung  wie  er)  Verke hrs steuern 

Sie  werden  vielfach,  wie  gewisse  Gebühren,  in  Stempel- 

hoben, denn  der  Stempel  ist  keine  Steuer art,  sondern 

aer-  und  Gebühren erhebungs form  (§.  320),  verbinden 

ü  öfters,  im  einzelnen  Fall  untrennbar,  mit  Gebühren.  Sie 

gewöhnlich  zu  den  „indirecten"  Steuern  gerechnet, 

mit  Unrecht,  da  sie  vielmehr  in  der  Regel  „directe" 

b.  den  Steuerzahler  auch  als  Steuerträger  treffen  oder 

rfen  sollen.  Sie  haben  nur  auf  der  anderen  Seite  mit  den 

brauchssteuern  darin  eine  Aehnlichkeit,  dass  sie  nur  in 

tstimmter,  mehr  oder  weniger  vom  Willen  einer  Person 

5er  Handlungen  oder  Vorgänge  im  Verkehr  eintreten.  S.  u. 

453  ff.  \ 

Die  Steuern  auf  den  Erwerb  durch  Anfall  und  durch 

>m  Betreffenden  ökonomisch  nicht  „verdienten"  Werth  - 

ha  sind  Steuern  auf  Spiel  gewin  nste,  auf  Erbschaften 

^cbenke  und  auf  den  speculativ  erstrebten  oder  ganz 

n  Conjuncturenge  winn.  Die  betreffenden  Steuern  ge- 

I*  »eibständige  Steuern  zu  den  directcn  und  meist 

Schätzungen.    S.  u.  §.  459  ff. 

üie  Besitz  steuern  können  auch  als  Formen  der  vorher- 

*  Steuergattung  vorkommen.  Es  gehören  von  selbständigen 

Min:  allgemeine  Vermögenssteuern,  partielle 
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Vermögenssteuern  von  Kategorieen  von  Vermögta*i 

und  Steuern  von  einzelnen  Objecten  des  Nutz  verm&f** 

die  sogen,  directen  Luxussteuern,  die  anderseits  wi« 

b  r  a  u  c  h  s  steuern  sind.  Alle  diese  Steuern  sind  gewöhnlich 

Steuern  und  zum  Theil  Schätzungen.   8.  u.  §.  471  ff. 

y)  Die  Gebrauchssteuern  zerfallen  in  die  Yerbri 

steuern  von  einzelnen  sachlichen  Con sumptibilit 

in  die  Steuern  von  Nutzungen  des  N u t z Vermögens,  bei.e 

Objecto  desselben,  sowie  von  gewissen  persönlichen  Gest 

Die  Verbrauchssteuern  sind  meistens  die  practiseh  wichtigst* 

gattung  der  modernen  Staatsbesteuerung  geworden.  Sie  * 

welche  man  häufig  schlechtweg  als  „indirecte"  Steuern 

(§.  338),  weil  sie  im  heutigen  Verkehr  gewöhnlich,  aber  i< 

schliesslich,  indirect  erhoben  werden.  Sie  sind  den  Schttn 

gegenüber  zu  stellen.  Die  Nutzungssteuern  sind  auch  Gebra 

steuern,  werden  aber  regelmässig  direct  erhoben  und  er* 

zugleich  als  Besitz  steuern  und  als  Schätzungen.  S.if 

Einige  weitere  Bemerkungen  Uber  die  Erwerbs-,  Be& 

Gebrauchssteuern  schon  in  §.336,337,  eingehend  darüber  »j 

§.  335.  —  c)  Personal-  und  Realsteuern.  i 

a)  Ganz  allgemein  genommen  bezeichnen  beide  m 

ziemlich  dasselbe  wie  die  im  vor.  §.  erwähnten  Sobj^ 

Objectsteuern:  Personal  steuern  sind  solche,  welche  d 

persönlichen  Verhältnissen  des  Steuerpflichtigen  oder  afl 

kommen-  und  Vermögens  Verhältnissen,  welche  in  ihc 

jectiv")  zusammengefasst  werden,  richten;  Rcilft^* 

gegen  solche,  welche  sich  an  die  vom  berechtigten  b£ 

getrennt  betrachteten  („objectivirten")  Vermöge** 

nisse  knüpfen.  Personalsteuern  sind  daher  die  Köpfst« 

Familiensteuern  (auch  wobl  reine  Personalsteuern  genuu: 

auf  Vermögenslage,  Art,  Grösse  des  Einkommens  dabei  gai 

Rücksicht  genommen  wird).  Personalsteuern  in  diesem 

aber  auch  die  allgemeinen  Einkommen-  und  Vermores« 

welche  nach  einer  auf  genereller  Abschätzung  oder  >eibfi 

beruhenden  Bemessung  des  gesammten  Einkommens  oder  Yen 

einer  Person  aufgelegt  werden.  Realsteuern  dagegen  sad* 

welche,  ohne  Rücksicht  auf  die  sonstigen  persönlichen  Verfci 

des  Eigentümers,  auf  Vermögensobjecte  als  solche  £ek£t  t 

z.  B.  auf  den  Grund  und  Boden,  die  Gebäude,  auf  Urf 

beweglichen  Productionsmittel  (des  Kapitals),  des  Xitt"* 
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ich  Anzahl,  Umfang,  Werth  n.  8.  w.  dieser  Objecte  bemessen 

i. 

In  verwandtem,  aber  etwas  speciellerem  and  noch  mehr 

•liebem  Sinne  nennt  man  auch  einige  besondere  Steuern, 

i  die  Grund-  und  Haussteuer,  mitunter  auch  die  Gewerbe- 

Reahteuern,  zum  Unterschied  von  Lohn-,  Besoldungs- 

nnd  den  verschiedenen  Formen  der  Einkommensteuern, 

Personal  steuern.    Diese,  übrigens  nicht  feststehende  und 

Gewerbesteuer  auch  nicht  ganz  zutreffende  Terminologie 

A.  bei  den  einzelnen  Steuern  des  hernach  zu  erwähnenden 

Jen)  Ertragssteuersystems  gebraucht. 

336.  —  d)  Schätzungen  und  Verbrauchssteuern. 

>ehon  in  §.  334  nach  einer  Seite  behandelten  Steuern  ver- 

noch  eine  andere  vorläufige  Erörterung  zur  Characteristik 

esens  und  ihrer  Erscheinungsformen. 

L'nter  dem  etwas  alterthümlichen ,  im  heutigen  Sprachge- 

wlten  gewordenen,  aber  ganz  guten  Namen  „Schätzungen" 

lan  mit  R au  (I,  §.  292)  diejenigen  Steuern  zusammenfassen, 

bestimmten  einzelnen  Personen  aufgelegt  werden  auf 

)estimmter  Thatsachen  ihrer  individuellen  Lebens-, 

and  Erwerbs  Verhältnisse  und  der  in  diesen  That- 

«ich  äussernden  S teuer fähigkeit.    Nach  Thatsachen 

»ensverhältnisse  ergeben  sich  allgemeine  oder  partielle  Kopf- 

iz.  B.  bloss  fttr  die  männliche  oder  für  die  Bevölkerung 

iem  gewissen  Alter),  Familien-,  Herdsteuern,  reine  Personal- 

Nach  Thatsachen  des  Besitzes  oder  Erwerbs,  Einkommens 

werden  Schätzungen  unter  dem  besonderen  Namen  von 

inen  und  partiellen  Vermögens-,  Kapital-,  Grund-,  Haus-, 

e  ,  Ertrags-,  Einkommen-,  Erbschaftssteuern  aufgelegt.  In 

der  letzten  Fälle  knüpft  die  Besteuerung  an  den  Process 

werbs  oder  der  Gewinnung  des  Einkommens,  der 

ction  des  einzelwirthschaftlichen  Reinertrags  an.  Mit  Rttck- 

irauf  lassen  sich  Schätzungen  dieser  Art  auch  wohl  wie  in 

Erwerbs-  (allenfalls  auch Productions) Steuern  nennen, 

;ensatz  zu  der  folgenden  Kategorie. 

Verbrauchssteuern  (auch  Verzehrun gs-,  Consum- 

,  Aufwands-,  Verwendungssteuern  genannt),  richtiger 

zunächst  noch  genereller  als  Gebrauchssteuern  zu  be- 

,  sind  nemlich  umgekehrt  Steuern,  welche  sich  an  den 

der  Verwendung  oder  Benutzung  des  Vermögens 

»l«»r.  FinanzwiM#.|j*<-h:ift.    IL  11 
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für  Zwecke  der  Bedürfnissbefriedigong  und  namentlich  *a  | 

Verausgabung  des  Einkommens  knüpfen.  Sie  treffet  djj 

nicht  im  Voraus  bestimmte  einzelne  Personen,  sondern  jede  m 

liebigen  dann  ,  aber  auch  nur  dann,  wenn  er  eine  ta« 

Verwendung  oder  Benutzung  des  Vermögens  oder  eine  be*a| 

Ausgabe  macht,  an  welche  das  Gesetz  eine  Steuer  tu« 

Wichtigere  Beispiele  sind:  die  Wohnungs-  (Mieth -)  rtetrl 

Hausbewohners,  die  sogen.  Luxussteuern  für  einen  Belitz  <<m 

eine  Ein  kommen  Verwendung,  welche  einen  gewissen  grösser«« 

aparten  Aufwand  darstellen  (Wagen-,  Schmuck-,  Hände-.  Be*-* 

steuern  u.  dgl.  m.);  besonders  aber  die  im  engeren  Sinne  parf 

allein  sogenannten  Verbrauchssteuern  auf  Nahrnngs-  und 

mittel,  wie  Mebl,  Brot,  Fleisch,  Salz,  Getränke,  Tabak,  Zaecdl 

andere  Colonialwaaren ,  sowie  auf  einige  andere  Artikel  am 

Roh-  und  Hilfsstoffe  zur  Verarbeitung,  wie  Brenn-  und  BakujO* 

auf  Artikel  für  höhere,  selbst  für  geistige  Bedürfnisse,  vne 

Kalender  u.  v.  a.  m. 

In  einem  theils  gleichen,  theils  sehr  ähnlichen  gegensiöÄ 

Sinne  werden  öfters  in  der  Praxis,  im  populären  Sprache« 

und  auch  von  einzelnen  Theoretikern  statt  der  Ausdrücke 

gen"  und  „Verbrauchssteuern"  die  Ausdrücke  „directe  n 

directe"  Steuern  gebraucht  Das  unterbleibt  aber  besser  i| 

und  wird  auch  nicht  genügend  dadurch  gerechtfertigt,  w 

Schätzungen  zumeist  (aber  nicht  ausschliesslich}  nach  W 

hebungsart  directe,  die  Verbrauchssteuern  gleichfalls  cor  sm 

indirecte  sind.  i 

§.  337.  —  e)  Ertrags-,  Verkehrs-  und  Einkcal 

steuern.  Auch  diese  schon  in  §.  334  berührte  Untersc*K>::s( 

hier  noch  etwas  weiter  zu  characterisiren.  i 

Die  Eintheilung  beruht  auf  der  Verschiedenheit  de*  I 

fahrens,  welches  man  einschlägt,  um  die  Steaerscbifc'?i4 

richtig  zu  ermitteln,  d.  h.  verhältnissmässig  oder  den 

hältnissen  entsprechend. 

a)  Bei  den  (allgemeinen)  Ertragsstenem  ^rent  bui 

die  Hauptquellen  der  einzelwirthschaftlichen  Reine rtr&xt  im 

und  sucht  im  Anschluss  an  diese  Quellen,  als  die  Objecto.« 

Rücksicht  auf  das  wirtschaftende  Subject  und  dessen  »proi 

Thätigkeit,  jedesmal  den  Total  betrag  des  Reinertrags  eiaeyö» 

Quelle  in  einer  einzelnen  Wirthschaft  zu  ermitteln,  auf  oa*£b 

verschiedene,  in  der  modernen  Besteuerung  oft  auf  aas**x«£rJ 
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irte  Weise.    Wegen  dieses  Anschlusses  an  die  Objeete, 

den  Ertrag  geben,  kann  man  diese  Steuern  auch  Object- 

nennen.   In  der  älteren  wie  in  der  modernen  Besteuerung 

i  namentlich  drei  solche  Steuern  hierher:  die  Grundsteuer 

er»,  aber  nicht  ausschliesslich,  von  landwirtschaftlich  be- 

Boden, als  Theil  von  ihr  oder  auch  als  besondere  Steuer 

ald-,  eine  Hausflachen-,  auch  eine  Gefällsteuer  von  den 

und  ähnlichen  Gefällen  des  Grundherrn),  die  Gebäude- 

aussteuer des  Eigenthümers  (im  Unterschied  von  der 

►der  Wohnungssteuer  des  Bewohners),  die  Gewerbe- 

woneben auch  eine  besondere  Bergwerk-,  Actienge- 

iafts-,  E  i  ̂en bah  n Steuer  vorkommt).   Ihnen  reiht  sich 

vierte  allgemeine  Ertragssteuer  die  Leihzinssteuer  (von 

ate  verliehener  Kapitalien,  auch  im  engsten  Sinn  „Kapi- 

zil  genannt),  ferner  mitunter  auch  eine  A rb ei ts Steuer  auf 

tiertrag  der  Arbeit  schlechtweg  (directe  Lohn-,  auch 

längs  Steuer)  an.    Doch  liegt  hier  der  Uebergang  zur  Ein- 

wteuer  nahe  und  ist  die  Lohn-  und  Besoldungssteuer,  wie 

s  Steuer  vom  Ertrage  der  Arbeit  in  selbständigen  liberalen 

and  wie  die  Leihzinssteuer  öfters  nur  als  ein  Glied  der 

uensteuer  vorhanden. 

Die  Verkehrssteuern  (L.  Stein)  sind  den  eben  be- 

len  Ertragssteuern  verwandt  und  können  neben  ihnen 

pecielle  Ertragssteuern  genannt  werden.  Sie  suchen 

ebenfalls  ohne  Rücksicht  auf  die  sonstige  Lage  des  wirth- 

den  Subjects  nach  dem  „Reinertrag"  und  fuhren  ihn  auf 

zelnen  Acte  des  Verkehrs  oder  Erwerbs  zurück,  durch 

er  entsteht  Sie  treffen  daher,  in  dieser  Hinsicht  ähnlich 

Verbrauchssteuern,  jeden  Beliebigen  alsdann,  aber 

r  dann,  wenn  er  einen  bestimmten  solchen  einzelnen  Act  zu 

zwecken  und  dabei  dann  muthmasslich  entweder  unmittelbar, 

ttelbar  einen  Gewinn  macht,  der  einem  Ertrag  analog  ist. 

■iehrssteuern  knüpfen  sich  deshalb  namentlich  an  die  ein- 

Geschäfte des  Verkehrs,  besonders  an  die  Verträge 

damit  in  Verbindung  stehenden  Urkunden,  an  Kauf 

lauf,  Creditgeschäfte  u.  s.  w.  an.  Man  hat  sie  auch  als 

irn  für  den  Erwerb  von  Rechten"  (v.  Hock)  be- 

,  ein  in  der  Regel  zutreffender  Name. 

Die  Einkommensteuern  endlich  suchen,  dem  ökonomischen 

nnd  Wesen  des  Einkommens  gemäss,  die  Besteuerung  un- 

n  *
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mittelbar  an  das  (gesammte)  „Einkommen"  eines  Subjecu  * 

knüpfen,  das  Reinerträge  u.  s.  w.  als  sein  Einkommen  mm 

fasst.  Sie  sind  insofern  recht  eigentlich  Personal- und  Sikjj 

steuern.  Die  allgemeinen  Einkommensteuern  treffen  gewiäi 

jede  Art  Einkommen,  einerlei  welches  sein  Ursprung.  ;*< 

Einkommensteuern  im  strengeren  Sinne,  wenn  das  Einkorn« 

seinem  Betrage  wenigstens  ungefähr  beziffert  wird  (in  Geld  l  i| 

um  die  Steuer  nach  der  Höhe  des  Einkommens  umzule^ 

weiteren  Sinne,  wenn  die  ökonomischen  Verhältnisse  der  Fers 

nach  gewissen  allgemeinen  Merkmalen,  der  gesammten  Lebefc 

des  Berufs,  Stands  u.  8.  w.  festgestellt  und  danach  abgestufte  % 

betrage  aufgelegt  werden  (sogen.  Klassen  steuern). 

§.  338.  —  3)  Nach  der  Erhebungsart  oder  nach  dem 

fahren,  welches  man  anwendet,  um  von  den  zu  besteca 

Personen  die  Steuer  wirklich  zu  erlangen,  unterscheide: 

directe  und  indirecte  Steuern. 

a)  „Richtet  sich  die  Forderung  geradezu  an  die  Pen 

welche  man  beiasten  will,  so  sind  solche  Steuern  unmitti 

erhobene,  directe.  Hier  ist  der  Steuerzahlende  zugtai 

Belastete."  1 

b)  „Werden  Steuern  von  Personen  gefordert,  die  sie 

Absicht  (oder  der  Voraussicht)  der  Staatsgewalt  nicht  selbst 

sondern  von  den  zu  Besteuernden  sich  ersetzen  lassen  wüi|| 

sind    es  mittelbar   erhobene,   vorgeschossene  oder 

directe  Steuern.  Man  setzt  hierbei  voraus,  dass  derjenige,  m 

die  Zahlung  an  die  Staatscasse  leisten  muss,  im  Stande  sein 

die  wie  einen  Vorschuss  entrichtete  Summe  auf  diejenigen  *J> 

wälzen,  welche  man  zu  besteuern  beabsichtigt.    Wenn  <ier 

käufer  einer  Waare  eine  Steuer  vorschiesst  und  den  VorKirn 

dem  um  die  Steuer  erhöheten  Preis  wieder  einzieht,  so  rrj 

zwischen  die  zu  besteuernden  Einzelnen  und  die  Staatsca&e  I 

Mitte  und  erscheint  als  Werkzeug  der  Steuererhebung."  (Rao,d 

Die  Schätzungen  werden  meistens  direct  erhoben,  die 

brauchssteuern  dagegen  grösstenteils  indirect,  weil  es  skfc 

um  eine  Besteuerung  von  Waaren  zu  handeln  pflegt  und  es  «I 

„gewöhnlich  leichter  ist,  die  Steuer  von  den  Verkäufern  (b«  I 

ducenten)  als  von  den  viel  zahlreicheren  Käufern  entricbteij 

lassen.  Es  ist  daher  üblich  geworden,  die  Verbrauchssteuer 

directe,  die  Schätzungen  directe  zu  nennen.  Die«  top 

nicht  richtig,  denn  es  giebt  Fälle,  in  denen  diese  Namec  i 
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end  sind.  Man  kann  Schätzungen  nachweisen,  welche  indirect 

n  werden,  z.  B.  wenn  der  Pachter  und  Miether  die  Grund- 

anssteuer für  den  Eigenthtimer  auslegt  und  sie  bei  der  Zins- 

g  abrechnet,  und  es  können  bei  einer  und  derselben  Schätzung 

Erhebungsarten  vorkommen,  z.  B.  bei  der  Gefäll-  und  Zins- 

•  oder  Leihzinssteuer,  die  bald  beim  Gläubiger,  bald  beim 

ner  erhoben  werden  kann.  Noch  häufiger  sind  Beispiele 

erhobener  Verbrauchssteuern,  z.  B.  die  Wohn-  oder  Mieth- 

des  Hausbewohners  (die  man  umgekehrt  auch  indirect,  nem- 

]rch  Vermittlung  des  Hanseigentbümers  erheben  kann),  ge- 

Lnxussteuern ,  Steuern  auf  Hunde,  Pferde,  Wagen,  Abgaben 

einkaufe,  beim  Schlachten,  beim  Einbringen  zoll-  oder  accise- 

irer  Waaren  für  den  eigenen  Hausgebrauch  u.  s.  w."  (z.  Th. 

lau  §.  294). 

e  wichtigsten  Arten  indirecter  Verbrauchssteuern  sind  die 

z<»lle  (besonders  die  Einfuhrzölle);  die  in  Form  von 

ägaben  u.  dgl.  beim  Eingang  in  die  Gemeinden  (Städte) 

uts-  wie  auf  Communalrechnung  erhobenen  Steuern  von 

tk\  Artikeln  (Octrois,  Aufschläge,  Accisen, 

hen");  die  meistens  beim  inländischen  Producenten 

len  Steuern  („inländische  oder  innere  Verbrauchs- 

im  Unterschied  von  den  Einfuhrzöllen,  ebenfalls  Accisen, 

bläge,  genannt)  von  Getränken  (Wein,  Bier,  Branntwein, 

«im  Wirth  erhoben),  von  Mehl,  Fleisch,  Salz,  von 

r,  Tabak  und  Tabakfabrikaten,  früher  von  vielen 

3  Artikeln;  die  in  Form  von  Monopolien  erhobenen 

i  (Salz,  Tabak,  Pulver).    S.  unten  §.  478  ff. 



Erste  Abtheilung. 

Allgemeine  Stenerlelire. 

Vgl.  Rau,  Fin.  I,  §.  247—296.  —  Wesentlich  von  derselben  Grande 
aus  wie  ich  hier,  wenn  auch  mit  manchfach  abweichender  Behandlung  u>i  4 

denen  Resultaten,  hat  nur  L.  v.  Stein  in  seiner  Fin.wiss.  die  allgemein 

lehre  ebenfalls  stark  in  den  Vordergrund  geschoben,  in  d.  3.  Aufl.  bes.  >.  2 

(„allgemeiner  Theil",  dem  dann  auch  der  „besondre"  Ton  den  einzeln 
handelnde  Theil  folgt),  4.  A.  I,  396,  431,  d.  spec.  Steueriehre  jetzt  m  B. 

vermochte  mich  Steins  Schematismen  und  Kategorieen,  sowie  seiner  gerade tes 
künstlichen  und  m.  E.  oft  willkührlichen  und  irreführenden  TerminoLa?::  « 

anzuschliessen.  Dabei  verkenne  ich  jedoch  auch  hier  nicht  die  grosse  Al 

weiche  Stein  in  s.  allgem.  Steuerlehre  für  eine  tiefere  Auffassang  der  Btij 

gegeben  hat,  und  die  vielfachen  geistvollen  Bemerkungen  über  die  Zo^sj^ 

der  Besteuerung  mit  den  geschichtlichen,  politischen,  gesellschaftlichen  Vtrtf 

Unsere  Hauptdiirerenz  liegt  wohl  in  der  Auffassung  der  Volkswirthschaft 

zu  Grunde  liegenden  Rechts.  Mir  scheint,  dass  der  bahnbrechende  Ydi 

„Social,  u.  Communism.  im  heut  Frankreich"  hier  in  seiner  Theorie  der  V  JJ 
noch  nicht  die  gerade  seiner  eigenen  Lehre  in.  £.  mit  Notwendigkeit  efl 

Auffassung  der  heutigen  Volkswirthschaft  u.  ihres  Privatrech  tssystems  genB 

Auch  ihm  geht  die  Volkswirthsch.  noch  zu  sehr  im  privatwirthsch.  Syst«  j 

die  Privateigenthums-  und  die  gesellschaftl.  Classenordnung  noch  etwas  zs  9 

i  vgL  Fin.  3.  Aufl.  S.  314  ff.,  321  ff.).  Sein  Kapitalbegriff  ist  m.  E.  ebenfiiL*  4 

Ich  beziehe  mich  für  alle  solche  DifTerenzpuncte  auf  die  ErörterangeB  iii 

„Grundlegung". 
Die  übrigen  Systematiker  der  Fin.wiss.  stehen  in  de/  formellen  Beb^^s 

Gegenstands  Rau  nahe.  Hervorzuheben  wegen  guter  Bemerkungen  in  der  4 

Steuerlehre  sind  v.  Malchus,  Fin.  L  §.  32  —  38  (auch  f.  ältere  Liter..  H 

bach,  Fin.  I,  §.  45—74,  v.  Hock,  öflentl.  Abgaben,  §.  1  —  IS,  dem  ich  m;  -  * 
angeschlossen  habe.  Von  Aeltercn  sonst  z.B.  v.  Jacob,  Staatsfin.wiss.  L  § .  ̂  

Fulda,  Fin.  §.  136—152;  Schön,  Grunds,  d.  Fin.  Kap.  5  u.  6;  Pfeiffer.^ 
II,  Thl.  6;  Bergius,  Fin.  2.  A.  §.  36;  Garnier,  Fin.  eh.  4  u.  fc:  U 

Beaulieu,  Fin.  I,  livre  2,  ch.  2  u.  fi*.  —  Aus  der  Liter.  Uber  Besteuerung:  Mal 
Besteuer.,  t.  Abth.  J.  G.  Hoffmann,  Lehre  v.  d.  Steuern,  Abschn.  L  | 

Maurus,  mod.  Besteuer.,  bes.  Kap.  1,  pass.  auch  7  u.  8.  Parieu,  udj  :< 

Jetzt  bes.  A.  Held ,  EinLsteuer,  Kap.  2,  4 — 6 ;  Fr.  J.  N e u  m  a n  n ,  progress.  Ei»U 

passim.  Auch  die  Gutachten  des  Vereins  f.  Soc.polit.  über  Personalbesteacr.  Sa 

Nr.  3,  1S73),  bes.  dasj.  v.  Nasse,  passim.  —  S.  ferner  den  Abriss  in  Sckm 
gesellsch.  System,  2.  A.  S.  531  fr.,  3.  A.  II,  S.  403  ff. 

In  allen  Arbeiten  über  Besteuerung  im  Allgem.  spielen  die  sogen.  Grcndrt 

für  die  (moderne)  Besteuerung  eine  grosse  Rolle.  Gern  hat  sich  die  EnJntra 

die  Formulirung  dieser  Regeln  durch  Ad.  Smith  (wealth  of  nations.  o.  V. ! 

Sect.  2)  angeschlossen.  Die  fremde  nat.ökon.  u.  finanz.  theoret.  Literatur  ist  t*j 
bemerkt  wurde,  bes.  in  ihrer  allgemeinen  Steuerlehre  über  eine  Pinjifci»*J 

Sinith'schen  Sätze  kaum  hinausgekommen.  Vgl.  z.  B.  selbst  J.  St. 

B.  V,  ch.  2.  —  Dass  die  Regeln  theilweise  auch  nicht  absolute  sind,  w** 

historisch -relativen  Verhältnissen  abhängen,  wurde  nicht  i11^,**] 

beachtet.  Ein  einseitiger  Rationalismus  hat  hier  oft  das  Räsonncment  derTb^a 
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»herrscht.    Ebenso  wurde  öfters  übersehen,  dass  mit  der  einfachen  axiouia- 

m«>felJuug  der  Regeln,  namentlich  der  üerechtigkcitspostulate  der  Allgemeinheit 

hinissigkeit  der  Steuern,  wenig  gewonnen  ist.    Die  theoretische  Schwie- 
xinnt  erst  bei  der  Feststellung  des  Begriffs  eines  solchen  Ausdrucks,  wie 

ii-  jt"  und  „Gtaichmfesigkcit"  and  die  in  der  Theorie  zu  untersuchende 

<'he  Schwierigkeit  beginnt  erst  bei  der  Verwirklichung  des  bezüglichen 
in  der  Steuerpraxis.    Deswegen  verlangen  gerade  solche  Kegeln  eine  sehr 

••  Erörterung.    Dabei  ist  wieder  der  Zusammenhang  mit  anderen  Puncten 
Deinen  Stcuerlehre  festzuhalten,  was  auch  meist  nicht  genügend  geschehen  ist. 

iiesen  Theil  der  Steuerlehre  ist  im  Uebrigen  entscheidend  dio  Auf- 
ron der  Volks wirthschaft,  ihrer  Organisation,  ihrer  Bildung  erst 

privat-  und  gemeinwirthschaftliche  System  zusammen,  die  Auffassung 
haftlichen  Verkehrsrechts,  namentlich  des  Eigenthumsrechts  u.  s.  w.  Ich 

uch  daher  auch  hier  vorneinlich  auf  die  Schriften  desjenigen  Autors,  mit 

uich  in  Betreff  dieser  entscheidenden  Puncte  am  Meisten,  und  überhaupt  fast 

,  in  Einklang  befinde,  Schäffle's,  namentlich  sein  gesellschaftl  System 
.  2.  Aufl.  §.  200—220),  u.  nunmehr  auch  auf  manche  Partieen  seines  neuen 

•ris  ..Bau  u.  Leben  des  socialen  Körpers",  spcciell  z.  B.  IV.  224  If.  Meine 
ffm«p|Pj^  der  einschlagenden  Puncte  aus  der  allgemeinen  Volksw.sch. lehre 

meiner  „Grundlegung^  namentl.  Kap.  3  u.  1 ,  auch  .">  passim.    Ich  muss 
fi^img  gerade  für  die  allgem.  Steuerlehre  hier  als  bekannt  voraussetzen, 

*h  nur  (Konsequenzen  daraus  für  das  Steuerwesen  zu  ziehen  sind. 

IT  folgenden  ersten  Abtheilung  sind  nun  möglichst  consequent  alle  haupt- 
t?n    Principienf  ragen    im    systematischen  Zusammenhang 

»orden.     Dadurch  wird  auch  Manches  vorweggenommen ,  was  Andere, 

w-:h  Rau.  erst  in  der  speciellen  Lehre  erörtern.  Der  von  mir  eingeschla- 
Ljt  m.  E.  auch  in  formeller  Hinsicht  den  Vorzug.  Er  ist  aber  nach  meiner 

:  der  Sache  aus  inneren  Gründen  nothwendig  geboten.    Denn  nur 

ui'glich,  die  Entscheidung  der  Streitfragen  tiefer  zu  begründen,  indem 
Kragen  eben  selbst  in  Zusammenhang  mit  den  Grundverhältnissen  der  Volks- 
t  and  der  Rechtsordnung  bringt  und  die  verschiedene  Entscheidung  als  eine 

Verschiedenheit  dieser  Verhältnisse  nachweist.    Wie  wenig  Rau  noch  eine 

•kht  gewonnen  hatte,  ergiebt  sich  z.  B.  aus  der  Bemerk,  in  §.  259,  Noted: 

tr -  itfragc  über  progressive  Steuer  u.  s.  w.  „bei  der  allgem.  Einkommensteuer 

Theil)  abgehandelt  werde,  weil  man  gerade  bei  dieser  Schätzung  jene 

:  bes.  empfohlen  habe". 

Erster  Hauptabschnitt, 

neip,  We«en  und  Entwicklung  der  BeateuenuiK. 

tf39.  Einleitung.  Die  hierhergehörigen  Gegenstände  sind 

t  vier: 

Die  Beziehungen  der  Besteuerung  zur  ganzen  Organisation 

lks  wirthschaft,  daher  auch  zur  Eigenthumsordnung, 

n  soweit  diese  die  sachlichen  Productionsmittel,  den  Boden 

I  Kapital,  betrifft,  sowie  zur  Erwerbsordnung. 

Die  Beziehungen  der  Besteuerung  zur  politischen  Ver- 

ig,  zur  Rechtsordnung  zwischen  Staatsoberhaupt  oder  Rc- 

:  und  Volk,  und  zum  politischen  Ständewesen. 

Die  Beziehungen  der  Besteuerung  zu  den  wirthschaft - 

a  Interessengruppen,  und 
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4)  diejenigen  zu  den  gesellschaftlichen  oder  socu 

Klassen,  insbesondere  zu  den  besitzenden  und  nies: 

sitzenden. 

Diese  vier  verschiedenen  Beziehungen  umfassen  alle  Ki 

der  Praxis  um  die  Besteuerung,  alle  geschichtlichen  Enrwkta 

und  gesetzlichen  Veränderungen  der  letzteren  und  alle  theorf^a 

Controvcrsen  über  sie.  Aus  jenen  vier  Beziehungen  errr^ 

dann  viererlei  Einflüsse  auf  die  Besteuerung  und  deren  Entwui 

Sowohl  diese  Einflüsse  wie  jene  Beziehungen  häng«  n 

unter  sich  zusammen.  Veränderungen  auf  der  einen  Seite  * 

regelmässig  bewirkt  durch  solche  auf  einer  anderen  Sea 

wirken  ihrerseits  wieder  auf  letztere  zurück.  Die  allgemein 

eingreifendste  Bedeutung  für  die  Gestaltung  der  Be Steuer: 

wohl  die  Organisation  der  Volkswirtschaft  und  die  Eigti 

und  Erwerbsordnung.  Dadurch  wird  wesentlich  die  $k«><c 

sociale  und  politische  Structur  des  Volkslebens  selbst  iried 

dingt.  Veränderungen  in  dieser  Organisation  führen  oedi 

zu  entsprechenden  Veränderungen  der  inneren  politisch 

und  der  socialen  Verhältnisse.  Aber  auch  hier  besteht  ein«  * 

Wirkung:  die  innere  politische  Verfassung,  die  Gruppirang cd 

schaftlicben  Interessen,  die  sich  daraus  entwickelnde  Parte*] 

der  Interessengegensatz  der  besitzenden  und  nicht  -btd 

Klassen,  d.  b.  der  eigentlich  sociale  Gegensatz,  wirken  - 

wieder  auf  die  volkswirtschaftliche  Organisation  und  i 

Eigenthums-  und  Erwerbsordnung  zurück.  Das  Verstaue: 

Geschichte  der  Besteuerung  und  die  Aufs tellun^  ' 

Entwicklungsziele  der  letzteren  in  bestimmten  Geschieht: 

hängen  von  der  Erkenntniss  dieser  Zusammenhänge  ab. 

Die  Besteuerung  ist  hiernach  auch  keine  blosse  Fux 

legenheit,  am  Wenigsten  bloss  eine  Sache  der  Finanitecrx 

ist  vielmehr  zugleich  stets  eine  socialpolitische,  politische  zv- 

wirtschaftliche  Angelegenheit  höchster  Bedeutung  und  hfc 

der  öffentlichen  und  mit  der  Privatrechtsordnung  enge  iz* 

Das  darf  auch  die  Finanz  wissenschalt  niemals  ausser  Acta 

In  den  folgenden  beiden  Abschnitten  werden  von  dieffis 

punete  der  Auffassung  aus  die  beiden  ersten  der  genau 

Ziehungen  und  Einflüsse  behandelt  Die  Beziehungen  der? 

rung  zu  den  wirthschaftlichen  Interessengruppen  —  wn 

')  S.  Wagner,  Tin.  I,  §.  26. 
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lb  der  besitzenden  Klassen  selbst  —  und  zu  den  socialen 

treten  besonders  in  den  einzelnen  Arten  der  Besteuerung 

Sie  werden  deshalb  besser  erst  im  zweiten  und  dritten 

»schnitt  näher  mit  verfolgt  werden. 

1.  Abschnitt. 

Steuerung  in  ihren  Beziehungen  znr  Organisation  der 

tirthschaft,  sowie  zur  Eigenthunis-  und  Erwerbsordnung. 

sprechender  Abschnitt  fehlt  bei  Rau  u.  den  bisher.  Finanzschriftstellern. 

Stein  kaum  einzelne  hierher  gehörige  sporadische  Bemerkungen.  Der 

ttkbe  Socialismus  hat  dagegen  diesen  Zusammenhang  zwischen  Besteuerung 

bation  der  Volkswirtschaft  wohl  erkannt,  so  u.  A.  Rodbertus.  S.  u.  S.  192 

Desgl.  Schiff le,  der  ?on  der  Steuerwirthschaft  mit  Recht  sa^t,  sie  wiegt  in 

ilen  Periode  vor,  während  die  „unmittelbare  Vorwegnähme  des  finanzgesetzlich 

'  Staatsbedarfs  aus  dem  Ertrage  gesellschaftlicher  Collectivproduction  den  Hans- 

;iiendeten  Sodalistenstaates  characterisiren  miisste" ;  Socialer  Körper  IV,  224. 

*40.  Für  diese  Beziehungen  ist  das  Recht,  Steuern  zu 

,  die  wirkliche  Durchführung  der  Besteuerung  und 

wicklung  der  letzteren  zu  unterscheiden.1) 

Das  Recht  der  Besteuerung  an  sich,  d.  h.  das  Recht, 

tauern  Z  w  a  n  g  8  beitrage  für  all g  emeine  „öffentliche" 

und  Aufgaben  des  Staats  und  der  Selbstverwaltungs- 

—  oder,  in  der  volkswirtschaftlichen  Terminologie,  der 

gsgemein wirtschaften  "  —  von  den  untergebenen 

irthschaften  zu  erheben,  findet  seine  principielle  Be- 

log in  der  absoluten  Nothwendigkeit  und  damit 

i^tenzrecht  des  Staats  und  des  zwangsgemein- 

i  haftlichen  Systems.  Daraus  folgt,  dass  die  Begrün- 

eses  Rechts  gar  nicht  in  die  Finanzwissenschaft,  sondern 

a  ökonomischen  Seite  und  nach  dem  Zusammenhang  mit 

i  nthums-  und  Erwerbsordnung  in  die  volkswirtschaftliche 

sQng,1)  nach  der  politischen  und  öffentlich  rechtlichen 

i  die  allgemeine  Staatslehre  und  Politik8)  und  nach  der 

'bischen  Seite  in  die  Rechtsphilosophie4)  gehört.    Hier  im 

der  politischen  Oekonomie  ist  der  Zusammenhang  des 

"  (kr  erste  Punct  wird  gewöhnlich  in  den  Finanzwerken  berührt. 
:i.  Grundlegung  §.  158. 

i~  B.  Bluntschli,  allgem.  Staatsrecht  an  d.  in  d.  Vorbem.  S.  148  gen. 

ft.A.Zacharii,  D.  Staats-  u.  Bundesrecht,  2.  Aufl.  Gott.  1854,  II,  §.218. 

II  §.  27,  29. 

ö-iB.  Stahl.  Trendelenburg,  Ahrens  an  den  in  der  Vorbemerkung 
-  Stellen. 
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Besteuerungsreehts  und  der  Durchführung  und  Entwickkac  f 

Besteuerung  mit  der  Organisation  der  Volkswirthscbsft  wk< 

sonders  mit  der  Ausbildung  und  Function  des  zwange 

schaftlichen  Systems  am  Wichtigsten.    Auf  die  ErörteniDcnj 

über  im  1.  Bande  des  ganzen  Lehrbuchs,  in  der  „Grnuv 

ist  daher  hier  Bezug  zu  nehmen.    Was  dort  entwickelt 

aber  hier  als  bekannt  vorauszusetzen.5) 

II.  _  §.  341.  Die  wirkliche  Durchführung  der 

rung.    Sie  wird  zunächst  und  zumeist  von  der  jeweilig 

stehenden  Organisation  der  Volkswirtschaft,  nam< 

der  jedesmaligen  Combination  des  privat-  und  tiesc? 

wirtschaftlichen  Systems  bestimmt.    Mit  einer  jeden 

der  Volkswirtschaft  und  mit  einer  jeden  solchen  Co« 

dieser  beiden  Hauptsysteme  —  neben  welchen  übrigens 

Function  des  sogen,  „earitativen"  Systems  gerade  hier 

deutung  ist6)  —  hängt  eine  bestimmte  Gestaltung  der 

Ordnung,  insbesondere  der  Eigenthumsordnnns 

sachlichen  Productionsmittel  —  Boden  und  Kipil 

und  eine  bestimmte  Vertheilung  der  letzteren  ab  ciraj 

Privateigenthum  an  die  Pri vat wirtschaften  und  als 

liches"  Eigentum  an  die  Z  wangsgemei  n  wirthschafi 

Gemeinde  u.  s.  w.)  zusammen.    Daraus  ergiebt  sich,  ©k' 

welchem  Umfange  eine  Besteuerung  überhaupt 

m.  a.  W.:  ob  die  Kosten  der  eigenartigen  Prodnctioti* 

schaft,  welche  der  Staat  und  jede  andere  Zwangagemeur 

als  Hersteller  von  Leistungen  u.  s.  w.  repräsentirt ,  fll 

der  Rechtsform  von  Steuern  erscheinen. 

Solche  Productionskosten   des  Staats,  der 

selbstverständlich  bei  jeder  früheren  und  künftigen,  bei  jed<r< 

a)  Vornemi.  auf  Kap.  3  u.  den  dort  Abschnitt  10  v.  z 

auf  Kap.  4  der  (irundleg.  1.  Aufl.  u.  dieselben  Partieen  in  AbtL  ' 
ist  zu  verweisen.  —  Vgl.  Stein,  Fin.  S.  Aufl.  S.  297  ff.    Die  eomsUars 

der  Steuer  p  flicht  des  Einzelnen  hat  auch  die  Knanztheoretiker  fc^at» 

haben  gewöhnlich  die  herrschende  Lehre  vom  Staat  dabei  r< 

bliese  Pflicht  auf  die  Vorth'  ile  im  Staatsverband,  Dam.  auf  da.  SctititM 

für  (Person  und)  Eigenthum  zurückgeführt,  das  „AssecuranzpriLnp-.  «aal 

wandter  Anschauung,  die  Auffassung  der  Steuer  als  „Tausch**  «i-  * 
Diese  Auffass.  ist  mit  Recht  auch  in  der  Finauzwiss.  jetzt 

unten  im  Abschn.  v.  d.  „(ileichmässigkeit  der  Besteuerung**  4li 
Eink.>L  Kap.  11,  nebst  d.  literargeschichtl.  Nachweisen  S.  :w  n. 

6)  Ueber  dies  System  s.  Grundleg.  §.  119,  147  tf.    Die  caritaL  I 

der  Kirche  können  ..öUentliche"  Unterstützung  mit  „öffentlichen**,  d.  a- 
beschafften  Mitteln  in  grossem  Umfang  cntbehrUcu  machen,  wie 

Kirche  des  Mittelalters  und  selbst  der  Neuzeit  beweist,    S.  unien  §,  HL 
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Organisation  der  Volkswirtschaft  vorhanden.  Sie  sind  inso- 

natflrliche" oder  „ Volkswirt h schaftliche"  Kosten,  — 

ihsolnto ,  rein  ökonomische  Kategorie  des  Wirthscbafts- 

i nid  speciell  der  Finanz wirthschaft.  Bloss  als  Steuern 

en  diese  Kosten  aber  nnr  in  bestimmten  geschieht  liehen 

en  der  Organisation  der  Volkswirtschaft,  der  Rechtsordnung 

ie  sachlichen  Productionsmittel  und  der  Vertheilung  der 

cn  vor.  Nemlich  nur:  wenn  der  Grund  und  Boden  und  die 

alkapitalien  ausschliesslich  im  Privateigenthum  der  Pri  vat- 

ischaften  stehen  und  demnach  die  Organisation  der  Volks- 

chaft  in  der  materiellen  Wirthschaftssphäre,  bei  der  Production 

chgflter,  eine  rein  pri vat wirtschaftliche  ist.  Je  nachdem 

stimmte  Volkswirthschaft  mehr  oder  weniger  diesen  Be- 

igen entspricht,  also  z.  B.  in  grösserem  oder  geringerem 

ige  öffentliches  Grund-  und  Kapitaleigenthum  (älteres  und 

»  Domanium,  Privaterwerbsaustalten  und  Gebührenzweige 

tote)  vorhanden  ist,  erscheinen  jene  Kosten  der  staatlichen 

etions wirthschaft  auch  in  anderen  Rechtsformen,  nemlich  als 

!rwerb  aus  Renten  u.  s.  w. ,  als  Gebühren.  Danach  richtet 

inn  der  relative  Umfang  der  Besteuerung,  im  Verhältniss 

'esammteinkommen  des  Staats. 

ic  Besteuerung  ist  daher  keine  absolute,  keine  rein 

>mische  Kategorie  des  Wirtschaftslebens  und  der  Finanz- 

•haft,  so n dem  eine  historisch-rechtliche  Kategorie.  Die 

Itzling  wirklicher  Besteuerung  oder  das  Princip  des 

:e  von  Stenern  Seitens  der  Zwangsgemeinwirtschaften 

s  Rechtsinstitut  des  Privateigenthums  an  sach- 

o  Produc tionsmitteln ,  besonders  am  Boden,  und  der 

ach  lieh  ganz  oder  doch  überwiegend  erfolgte  Uebergang 

odens  und  des  Materialkapitals  an  die  Privatwirth- 

ten.  Die  Erkenntniss  dieses  Zusammenhangs  der  Besteuerung 

50  Organisationsfragen  der  Volkswirthschaft  und  den  Eigen - 

erhältnissen  ist  zur  Klarstellung  der  einschlagenden  ökono- 

finanziellen  und  socialen  Probleme  entscheidend.7)  Es 

Udurch  auch  der  Schlüssel  zum  Verständniss  einer  wichtigen 

<kr  Entwicklungsgeschichte  der  Besteuerung  geliefert. 

k«e  Aaffassung  ist  dem  wissenschaftl.  Sozialismus  zu  verdanken  u.  findet  sich 

»  Hei  Kodbertus  u.  Schäffle.  Bei  Stein,  Fin.  3.  A.  S.  310  IT.  tritt  sie 

Abschnitten  Uber  die  geschieht!.  Epochen  der  Besteuerung  nicht  hervor,  woraus 

zu  enge  Fassung  der  „socialen  Gestalt  der  Steuerfragc"  in  der  jetzijeu 
-  $.  Itl  ff.  mit  erklärt.    Ebenso  noch  in  der  4.  A.  I,  4M  ff. 
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III.  —  §.  342.     Die  Entwicklung  der  Besteatn 

Auch  sie  wird  in  den  grossen  Grundzttgen  vorherrschend 

Entwicklung  der  Organisation  der  Volkswirtschaft,  der 

des  gemein-  und  privatwirthschaftlichen  Systems  und  des 

zusammenhängenden  Puncten,  der  Eigenthumsordnnng  xza 

Vertheilung  des  Grund-  und  Kapitaleigenthums  an  Privat 

Zwangsgemein  wirtschaften ,   bestimmt.  Die 

Verhältnisse,  die  Landesverfassung  und  das  Ständewe*« 

Kämpfe  der  wirtschaftlichen  Interessengruppen  des  pri 

schaftlichen  Systems  und  die  socialen  Klassenkämpfe  der 

den  und  Nichtbesitzenden,  beherrschen  die  Entwicklung 

im  Einzelnen,  in  den  Phasen,  und  begünstigen  oder 

diejenige  Entwicklung  der  Besteuerung,  welche  von  den 

lungstendenzen  der  Organisation  der  Volkswirthsehaft  genä? 

langt  wird.  Aber  auf  die  Dauer  machen  sich  doch 

Tendenzen  stets  geltend,  wenn  überhaupt  ein  Fortschritt 

A.  In  primitiven  Volkszuständen ,  im  „unentwick 

Staate  und  in  der  überwiegend  naturalwirt  hschaiti 

Phase  der  Volkswirthsehaft  fehlen  Steuern  ganz  oder 

Sie  erscheinen  nur  etwa,  wie  in  der  älteren  germanischen 

als  „freiwillige",  wenngleich  vielleicht  durch  die  Sit^ 

mehr  oder  weniger  gebotene  „Beiträge"  an  das  Oberkaa 

Fürsten  u.  s.  w.,  anfangs  meist  nur  bei  besonderen  Gele^ts&l 

als  Ehrengaben  hei  Festen  u.  dgL  m.,  als  Beihilfen  in  $*bm 

Ausserdem  kommen  bei  schon  etwas  entwickelteren  VerhikJ 

Steuern,  und  zwar  auch  Schätzungen  der  Bürger  nur  eml 

ausserordentliche  Einnahme,  für  besondere  Bedürfnis  um 

lieh  Krieg,  vor,  wie  das  Tributum  in  Rom.  Das  FebUtl 

gemeiner  und  erheblicher  Steuern  als  einer  regelmä**ä 

Einnahmequelle  erklärt  sich  in  dieser  früheren  Periode  der  V« 

geschiente  aus  den  obwaltenden  Verhältnissen  und  BedSrni 

und  wird  nicht  als  Mangel  empfunden.  Die  Volkswinfcar&sfij 

in  dieser  natural  wirtschaftlichen  Phase  ganz  überwiegend 

wirtschaftlich ,  die  Staats-  und  sonstige  „öffentliche  Tl 

wie  die  „öffentlichen"  und  die  Gemein bedttrfnisse,  und 

der  Finanzbedarf  sind  äusserst  geringfügig.  Soweit 

vorliegt,  kann  er  leicht  ohne  Steuern  bestritten 

hebung  ohnehin  bei  vorherrschender  Natu ral wirthsc haft  l^MI 

besonders  schwierig  ist.  Noch  ist,  wenn  auch  vielieack  Pnj 

eigenthum  an  Boden  sich  schon  eingebürgert  bat,  ein  esfafeSi 

Digitized  by  Google 



Entwicklung  der  Besteuerung.    Primitive  Verhältnisse.  173 

de«  Bodens  „öffentliches"  Eigenthum,  zur  Verfügung  des 

eo,  der  Stammes-,  Siedelungs-  Gemeinschaft,  der  Stadt  und 

tadtstaats  u.  s.  w.,  oder  der  Fürst  hat  selbst  grösseres  Grund- 

bum.  Theils  aus  der  Eigenbewirthschaftung  dieses  Bodens, 

aus  der  Vergebung  desselben  an  Private  zur  Nutzung  gegen 

:e  und  Naturalabgaben,  später  auch  schon  gegen  Geldabgaben, 

ein  für  gewöhnlich  ausreichendes  Einkommen  zur  Bestreitung 

ffentlichen"  Aufwands  gewonnen.  Der  Rest  des  Finanzbedarfs 

lurch  mancherlei  gebührenartige  Einnahmen,  für  die  richterliche, 

iliche  Thätigkeit,  durch  Vermögensstrafen  u.  s.  w.  gedeckt.  Die 

lässig  besonders  wichtige  Finanzlast  des  entwickelteren  Staats, 

ige,  welche  aus  dem  Wehr  wesen  hervorgeht,  fehlt  ursprüng- 

i  Friedenszeit  oder  wird  von  den  einzelnen  Dienenden  grösten- 

selbst  direct  getragen.  Man  kann  diese  älteste  Finanzepoche 

wohl  als  die  vorherrschend  domaniale  bezeichnen.8) 

tiber  die  ursprünglichen  Finanzverhältnissc  der  antiken  Staaten  ist  fast  nichts 

,  feil  die  geschichtlichen  Aufzeichnungen  erst  von  Perioden  berichten,  in 

bereits  eine  grössere  Entwicklung  eingetreten  ist.  Die  „domaniale"  Periode, 
kt  Öffentliche  Ländereieu  des  Staats,  der  Gemeinden  und  Tempel,  Viehweiden, 

»och  Ackerland,  Häuser,  Salzwerke,  Gewässer,  Bergwerke  durch  Verpachtung 

gm&cht  werden,  ragt  in  den  g riech.  Staaten,  spec.  in  Athen,  in  die  spätere 

dich  heiaunte  Zeit  hinein.  S.  Böckh,  Staatshaush.  d.  Ath.,  2.  A.  S.  414  ff.; 

a  Character  der  Staatseinkünfte  der  griech.  Freistaaten  im  Allgem.  ob.  S.  40$  H. 

ig*  Ton  Colonieen  u.  bei  Eroberungen  fremden  Gebiets  wurde  wohl  ein  Theil 

cm  für  den  Staat  zurückbehalten  und  dann  verpachtet.  S.  Buchsen  schütz, 

Erwerb  im  griech.  Alterth.,  S.  (>3  11*.  —  In  Rom  waren  zur  republikan.  Zeit 
a.  fectigalia,  d.  h.  die  Abgaben  von  dem  in  Staatseigenthum  belindlichen 

Ite  Haupteinnahme  des  aerarium,  auf  welche  der  regelmässige  Etat  basirt  war. 

Eroberungen  wurde  die  Domäne  immer  wieder  vermehrt,  indem  ein  bedeu- 

Tkü  <  meist  ,,8.  auch  'j,,  s/3  und  selbst  Alles)  des  eingezogenen  Lands  zu  ihr 
tu  wurde.     Hiervon  wurde  wieder  ein  Theil  für  den  Staat  reservirt  und  von 

verwaltet  oder  verpachtet.   In  Italien  ist  indessen  beim  Schluss  der  republ. 

tui.  Domäne,  soweit  sie  in  cultiv.  Ackerland  bestand,  in  Privatbesitz  über- 
a,  da  die  Einkünfte  aus  den  Provinzen  die  ältere  Einnahme  aus  dieser  ital. 

•otbehrlich  machten.  Eine  dircete  Steuer  für  die  regelmäss.  Bedürfnisse 

der  republ.  Zeit  Nach  Marquardt,  röm.  Staatsverwal'  .  II,  156,  157,  145. 
Leber  den  älteren  Character  des  tributum  als  ausscrordentl.  Vermögenssteuer 

a.  B  irger  f.  ausserord.  Bedürfnisse ,  wie  Kriegskosten  u.  Truppensold ,  s.  eb. 

—  Bei  den  Germanen  in  d.  ältesten  uns  bekannten  Zeit  bezieht  der  König 

ehrliche  „Gaben"  des  Volks.  Diese  haben  sich  dann  für  die  freien  Volks- 

a  la  die  spatere  Zeit  hinein  erhalten.    Im  fränk.  Reich  der  Merovinger  und 

(he  caroling.  Zeit  hinein  bringen  die  Gaue,  die  Grossen,  die  kirchl.  Immuni- 

t  bestimmten  Zeiten  im  Jahre  dem  Könige  Ehreugaben,  dotta,  über  welche  in 

Zeit  schon  Vereinbarungen  mit  dem  König  erfolgen,  so  dass  der  Character 

isr  mehr  hervortritt.  Leber  diese  im  Einzelnen  u.  in  d.  Entwicklung  vielfach 

reu  Verhältnisse  s.  bes.  G.  Waitz,  D.  Verf.gesch.  II,  2.  Aufl.,  S.  553  ff.,  über- 

1»  Kap.  7.  Danach  ist  Einzelnes,  was  in  deu  Lehrbüchern  der  Rechtsgeschichtc, 

ba  Eichhorn,  aufgestellt  wird,  zu  berichtigen.  Auch  Waitz  vermag  aber 

i  jmk  nachzuweisen ,  dass  die  bisher.  Annahmen  unsicher  oder  gewisse  Thesen 

verallgemeinert  sind.  Zu  festen  Resultaten  kommt  er  nicht  immer.  Für  die 

*>L  Zeit  w.  9.— 12.  Jahrh.  s.  W  aitz,  VIII,  223  ffM  377  ff.    Vgl.  sonst  Eich- 
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Ii.  —  §.  343.  Die  Weiterentwicklung  ist  aber  bei 

wirklich  fortschreitenden,  daher  zu  höherem  Staatsieben 

Völkern,  zumal  bei  eigentlichen  Culturvölkern,  wie 

antiken,  mittelalterlichen  und  modernen  Europas  —  und  mit 

und  ihren  Abkömmlingen  in  anderen  Weht  heilen,  Amenea 

haben  wir  es  hier  im  Weiteren  allein  zu  thun  —  dieselbe: 

mehr  „Genieinbedürfnisse"9)  treten  hervor,  werden  als 

anerkannt;  immer  complicirtere  Verhältnisse  des  privi 

liehen  Verkehrs  entfalten  sich  und  verlangen  nicht  nur  eine  C 

und  Regelung,  sondern  immer  mehr  eine  Unterstützung  de* 

der  Gemeinde  und  ähnlicher  Körper;  immer  höhere  und 

schwieriger  zu  erfüllende  Anforderungen  werden 

Rechtsschutz  von  Person,  Eigenthum,  Verkehr,  auf  national 

staatliche  Sicherheit  und  Selbständigkeit  und  selbst  in  Baifi 

das  Gefühl  dieses  Rechtsschutzes  und  dieser  Sicherheit 

ein  neues  und  wahres  „Culturbedürfniss".  Alles  diese 

einer  sich  regelmässig  auch  verwirklichenden  Tendenz  m 

dehnung  und  intensiverer,  feinerer  Gestaltung  der 

Thätigkeit  des  Staats,  der  Gemeinde  u.  8.  w.,  m.  a.  W. 

meinwirth schalt,  durch  diese  wichtigsten  Glieder 

ringt  sich  zu  immer  grösserer,  vielfältigerer  und  reiferer  Ti 

durch,  indem  sie  ganz  neue  Aufgaben  ausführt  oder  alte 

der  Privatwirtschaft  an  sich  nimmt.  Darin  vollzieht 

Veränderung  in  der  Organisation  der  Volks  wirtki 

und  in  der  Combination  des  privat- und  (zwangg-'jt: 

f.  IT!.  4 

1 

hörn,  D.  Staats-  und  Rechtsgesch.,  5.  A. ,  I,  075  ff*.,  uberh. 
D.  Rechtsgesch.,  2.  Aufl.,  I,  132.  Zöpfl,  D.  Rechtsgesch.,  4.  A., 

Reich,  unter  d.  Carolingern  u.  später  im  D.  Reich  ist  die  domanial* 

vorherrschend.    Das  königl.  Douianialgut  liefert  den  grössten  The-ü  tkr 
(Eichhorn  a.  a.  0.  f.  d.  Ende  d.  9.  Jahrhund.).     Im  chemaL   rix  & 

erhalten  sich  aber  die  röm.  Steuern  auch  unter  den  german.  Herrscher»,  S* 

Grundsteuer.    Sie  scheint  ineisteus  zu  einer  Reallast  geworden  tu         cai  — i 

auch  den  Boden,  der  von  Romanen  an  Deutsche  gelangte.   Audi  hirr  :sj  a?tf  1 

sehr  unsicher.    Vgl.  Wait/.,  II,  5G4  II.,  571)  ff.,  bes.  über  die  rerwi«ac*r 

Fortdauer  der  röm.  Steuern.   Die  Kopfsteuer  traf  nur  die  Romanen.   Vew-^a-  * 

Franken  auszudehnen,  fehlen  nicht,  scheinen  aber  vereitelt  zq  werden.      *  «.J 

Steuerart.  u.  grundherrl.  Abgaben  verschmelzen  vielfach,  so  das»  der  nirvtff^ 

Grundzinse  u.  s.  w.  oft  nicht  genau  zu  bestimmen  ist.  —  In  den  <je  Bci*4ea.l 

den  Städten  hängt  die  Entwicklung  der  Steuern  mit  der  En  t»te  Lsi{ 

meiude  oder  Stadt  zusammen.  Alte  deutsche  Dorfgemeinden  haben  rrcrifi*ffiij^ 

eigenthum  an  einem  grösseren  oder  geringeren  Theil  des  Bodens  u.  5assfes  ß| 
auch  für  die  Gumeindezwecke  selbst.    Daher  bedarf  es  hier  keiner  «.«a«r  *H 

der  Steuern.    Anders  in  solchen  Städten,  die  sich  nicht  aas  der  boru 

wickelten.    Ein  interess.  Beispiel  ist  Basel,  dessen  Gemeinde* 
an  wesentlich  auf  Steuereinnahmen  basirt  war.  Schönberg.Ba 

9>  Ueber  diesen  Begriff  s.  Grundlegung  §.  13t*  ff. 
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Etlichen  Systems,  absolut  und  relativ  zu  Gunsten  des 

lö)  Die  finanzielle  Folge  dieser  Veränderung  ist 

i  Steigerung  des  Finanzbedarfs  und  die  Deckung 

wird  die  Voraussetzung  für  die  Verwirklichung 

jstaltnngen.  (§.  345) 

uders  wichtig  auch  für  die  finanzielle  Seite  dieser  Verhält- 

1  zwei  Momente:  Die  Wehrverfassung  und  der  mehr 

liger  natural-  oder  geld wirthschaf tliche  Zustand 

swirthschaft 

on  erster  er  hängt  nicht  nur  die  Höhe  des  Finanzbedarfs, 

mch  der  Umstand  ab,  ob  und  wie  weit  das  Wehrwesen 

t  den  Finanzbedarf  und  speciell  den  regelmässigen 

darf  berührt.    Letzteres  geschieht  im  Wesentlichen  nur 

[liehen  Soldherren  oder  in  Zeiten  der  Sold  Zahlung  (im 

elbst  u.  s.  w.),  also  nicht,  wenn  die  Mannschaft  sich 

n  muss  oder  wenn  Dritte  (Lehensträger  ihre  Leute, 

itssteller  ihr  Contingcnt  u.  dgl.  m.)  flir  die  Unterhaltung 

Staats  eintreten.   Auch  speciell  der  Stand  der  militari- 

rechnik  —  selbst  wieder  ein  wichtiges  Moment  für  die 

ag  der  Wehnerfassung  —  in  Betreff  des  Personals  und 

i  iat  von  Einfluss:  nur  bei  besonderer  längerer  Schulung 

c  und  bei  der  Ausstattung  der  Heere  u.  s.  w.  mit  ktlnst- 

Angriffs-  und  Verteidigungswaffen  und  Mitteln  (maschi- 

chntk  u.  dgl.  auch  hier)  führt  das  Wehrwesen  zu  einem 

grösseren  regelmässigen  Finanzbedarf,  auch  schon 

en.  Bekannte  Verhältnisse  im  entwickelteren  altrömischen 

wler  Erfindung  des  Schiesspulvers  im  modernen  Heerwesen 

p  Belege  hierfür.     Der  finanzielle  Einfluss  grade  des 

^•ten  Heerwesens,  das  selbst  wieder  zugleich  ein  Product 

l Technik  ist,  wurde  schon  im  1.  Bande  dargelegt:  Er- 

|i.  welche  auch  für  die  Entwicklung  des  Finanzbedarfs 

esteuerung  wichtig  sind.11) 

g.  120,  §.  154  L,  bes.  Kap.  4,  Absrbn.  3  vom  „
Gesetz  der 

,w,i,,hi).  d.-r  SteatBthiägkeiten".    Auch  dtd  eb,  im  Abs«  hn.  I  erörterte 

'*  PriFenüvprincips  ira  entwickelten  Staat  wirkt  in  der  Kichtunp,  den 

Ttgclmässiger  zu  machen  und  ihn  zu  steigern,  wodurch 
 wieder  die 

tat  entsteht,  das«  die  Besteuerung  aus  einer  unro.Kelinässifjcn,  z.  H.  nur 

|o  eröffneten,  zu  einer  rcj;elrn  Essigen  Einnahme  wird. 

L*er,  Fio.  I,  g.  111-120  über  MilitärOkonomik.  -  Den  tinf
lu»  d^r 

M5  »üf  das  Finanz-  uud  Steuerwesen  hat  namentlich  Lang  m
  s.  üistor. 

<i<r  teutschen  Steuer-Verfassung  seit  den  Carolinen  bis  aul  uns
ere  /,eit 

»weben  gesucht.    Er  stellt  den  Satz  auf:  ..jede  Veränderung;  im
  Byvtetn 

-  m
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2)  Im  natural  wirtschaftlichen  Znstande  d» 

wirthschaft  ist  eine  umfassendere  Thätigkeit  der 

communalen  Gemeinwirthschaft  weder  Bedürfnis  t  noch 

angemessen  durchzuführen.  Erst  die  Geldwirthsclu 

wie  innerhalb  des  privatwirthschaftlichen  Systems,  *o 

diesem  und  dem  gemeinwirthschaftlichen  die  ök< 

Grundlage  der  Arbeitsteilung.  Denn  unter 

punct  der  letzteren  muss  auch  jede  Combination  zwiseks 

beiden  Systemen  aufgefasst  werden,  wenn  die  Arbeil 

hier  auch  nicht  „frei",  sondern  „zwangsweise'* 
Mit  der  Geldwirthschaft  treten  immer  mehr 

und  wird  die  Nothwendigkeit  wie  andrerseits  die  Mögikfci^ 

Dazwischenkunft  der  Gemeinwirthschaft  in  das  privarwirj^ 

liehe  System  und  die  theilweise  Verdrängung  des  letzfcreM 

jene  immer  allgemeiner.  Damit  wird  die  Geldwirthschaft  m, 

die  Voraussetzung  jener  dargelegten  Veränderung  in  der  £ 

volkswirtschaftlichen  Organisation. 

C.  —  g.  344.  Einfluss  von  Centralisation  nni 

tralisation  im  gemeinwirthschaftlichen  Sylt« 

typischen  Grundzüge  der  Entwicklung  lassen  sich  io 

aller  fortschreitenden,  aller  Culturvölker  nachweisen,  in*J 

in  der  Geschichte  der  Volkswirtschaft  und  der  ̂ esammwdi 

liehen  Verwaltung.  Sie  treten  natürlich  nur  nicht  imael 

massig  deutlich  hervor  und  die  einzelnen  Vorgänge  geas» 

nach  Zeitaltern  und  Völkern  manchfach  verschieden.  Eitel 

liehen  Hauptunterschied,  welcher  auch  für  das  Finaciwes^| 

speciell  für  die  Besteuerung  wichtig  ist,  macht  die  Qi-era^j 

centralistische  oder  decentralistische  Richtung  et 

meinwesen. 

1)  Wo  die  erstere  vorwaltet,  lassen  sich  jene  typisch«  « 

züge  der  Entwicklung  leichter  erkennen,  so  im  alträmittk?  I 

der  späteren  Zeit  der  Republik  und  unter  den  Kaisem.  a&t  * 

der  Auflagen  oder  dem  Steuerwesen  ist  zuerst  in  einer  vorausgemagrts  t  .dtA 

des  Kriegswesens  ganz  sicher  zu  suchen",  S.  4,  und  unterscheidet  daat  4»  Ii 

des  Heerbanns,  der  Lehenmiliz,  der  besoldeten  Haustruppen.  d«-x  ̂ ^^xtem  I 

armeo,  der  beständigen  Kreis-  und  Executionssoldaten.  Die  Erküren*  ftr  ̂  

sammenhang  findet  er  in  dem  gemeinsamen  Hauptzweck  von  SokU»  ^  ̂  

Sicherheit.  Schon  a  priori  ist  ein  solcher  Zusammenhaug  im  Alforxusxa 

geben.  Der  Militäraufwand  ist  immer  eine  der  wichtigsten  Staatsac&c&fc«.  ̂  

die  wichtigste  vor  der  höheren  Entfaltung  des  Cultur-  und  *  LjAir**^1 
Einzelnen  wird  aber  die  Entwicklung  doch  noch  von  anderen  Fj 

bei  Lang  um  seiner  These  Willen  zu  sehr  zurücktritt. 

")  Grundlegung  §.  162. 
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?n  europäischen  Staaten  seit  dem  Ausgang  des  Mittelalters, 

en  die  deutschen  Territorien.  Hier  ist  es  namentlich  die 

thätigkeit,  welche  von  allen  „öffentlichen"  Thätigkeiten 

and  intensiv  am  Meisten  wächst,  und  der  Staatstinanz- 

limmt  daher  auch  am  Meisten  zu. 

Wo  eine  grössere  Staatsbildung  unterbleibt,  oder  wo  im 

lie  Centralisation  nicht  so  stark  zur  Ausbildung  kommt, 

in  jene  Grundzüge  der  Entwicklung  weniger  scharf  und 

hervor,  sie  fehlen  aber  doch  auch  hier  nicht.  So  bei  den 

i,  wo  diese  Entwicklung  auf  die  Einzelstaaten  im  Wesent- 

eschränkt  bleibt  und  auch  hier  nicht  Uberall  weit  gedeiht 

hanpt  im  ganzen  Mittelalter,  in  welchem  man  das  Vor- 

ein einer  solchen  Entwicklung  und  schon  einer  solchen 

langstendenz ,  bekannten  geschichtlichen  Erscheinungen 

er,  wohl  selbst  bestreiten  möchte.  Dennoch  wäre  das  ein 

Allerdings  lösen  sich  die  grossen  Reiche,  voran  das 

he  und  in  einem  tausendjährigen  geschichtlichen  Process 

tsche  Reich,  das  characteristischste  Beispiel  hierfür,  in  eine 

bindnng  fast  selbständiger  autonomer  grösserer  und  kleinerer 

ialherrschaften  auf.  Diese  übernehmen  für  länger,  wie  bei 

1  in  Italien,  für  kürzer,  wie  in  Britannien,  Frankreich, 

,  die  „öffentlichen"  Functionen  des  „Staats".  Dem  „Reiche" 

bitweise  davon  wenig  oder  nichts,  daher  auch  wie  im  alten 

en  Reich  eigentlich  gar  kein  Finanzbedarf  des  Reichs  als 

mehr.  Aber  innerhalb  der  einzelnen  Territorien,  auch  in 

land  immer  mehr  seit  dem  Ausgang  des  Mittelalters,  dann 

Städten  vielfach  schon  von  noch  früherer  Zeit  an,  macht 

selbe  Entwicklungstendenz  vermehrter  und  reicherer  öffent- 

-eroeinwirtbschaftlicher"  Thätigkeit  geltend, 

würde  dies  schon  im  Mittelalter  noch  mehr  der  Fall  gewesen 

?enn  nicht  damals  die  eigenthümlich  grossartige  Stellung 

Jnetion  der  Kirche  und  der  kirchlichen  Anstalten 

f,  Stiftungen  u.  s.  w.)  dem  „caritativen  System"  eine  unge- 

be  Ausdehnung  verschafft  hätte  und  dadurch  ein  erheblicher 

le*  nationalen  Bodens  und  Kapitals  gewissen  öffentlichen 

;a  nnd  GemeinbedUrfnissen  in  der  Rechtsform  des  kirchlichen 

:eng  zur  Verfügung  gestellt  worden  wäre.  Mit  der  Sprengung 

ttelalterlichen  katholischen  Kirche  durch  die  Reformation 

?  sie  begleitenden  Ereignisse  musste  denn  auch  im  16.  und 

abändert  gleich  auf  einmal  eine  förmlich  sprungweise  grosse 

*r>-r,  FiMn/wi«*ii«.-li»a.   IL  12 
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Ausdehnung  der  „öffentlichen"  Thätigkeiten  der  Staaten,  T 

Gemeinden  erfolgen  (Polizei ,  Armenwesen ,  Schulwesen  t 

am  Meisten  natürlich  zunächst  in  den  protesta 

Die  allmälige  Vergrösserung  der  Territorien,  ihre  Aa 

zu  eigentlichen  Staaten,  die  Unterdrückung  der  localen 

Körper,  die  neue  Wehrverfassung  u.  A.  m.  haben  dann 

die  Centralisation  mehr  hervortreten  lassen.  Der 

öffentliche  Zwecke  nahm  die  Form  des  Staats tinanzbedsr 

Durch  die  Bildung  neuer  Staatsformen  wie  des  einheitliches 

des  Deutschen  Reichs  hat  diese  Entwicklung  in 

auch  hier  dieselben  Erscheinungen  politischer  und 

wie  schon  länger  in  den  anderen  Staatsgebieten  Ebp.-j 

vorgerufen. 

3)  Noch  jetzt  bestehen  aber  nach  der  verschiede» 

sehen  Organisation  der  Reiche  und  Staaten,  besonder* 

Maasse  der  Entwicklung  der  Selbstverwaltung  der  klei 

liehen  Körper  bemerkenswerthe  Verschiedenheiten  im  Wi 

kreise  der  einzelnen  Glieder  des  zwangagemein 

Systems,  woraus  sich  dann  entsprechende  V 

Finanzbedarfs  und  der  Besteuerung  ergeben.  Die  Verna 

Reichs-,  Landes-  oder  Staats-,  Provinzial-,  Kreis-,  Gemein 

u.  s.  w.  und  die  darauf,  besonders  die  auf  das  he 

wesen  sich  beziehenden  Streitfragen  finden  dadurch  ihre 

Bei  strafferer  Centralisation  im  ganzen  Staatswesen  and 

Entwicklung  der  Selbstverwaltung,  daher  beschränkterer 

der  Selbstverwaltungskörper  betrifft  die  extensive  und  issi 

Entfaltung  der  öffentlichen  Thätigkeit  und  folgeweise  die  4 

rung  des  Finanzbedarfs  mehr  den  Staat  als  die  ander«  *A 

daher  der  characteristische  Unterschied  zwischen  Einhei&*£*£ 

Bundesstaat,  zwischen  Frankreich  und  den  meisten  conti*«* 

Staaten  einer-,  Grossbritannien  andrerseits,  zwischen  der  insM 

Lage  in  den  deutschen  Staaten,  besonders  in  Preussejj. 

dem  nächstigen  nach  erfolgreich  durchgeführter  Decentrada^** 

Verwaltung  und  nach  Herstellung  vermehrter  Selbstverwatae 

nachdem  kann  hier  bei  einem  einzelnen  Gliede  der  Rak  ' 

wohl  in  Folge  von  Uebertragung  gewisser  Function«! 

andres  Glied  statt  der  üblichen  Ausdehnung  eine  L*DJtfa&£ 

der  öffentlichen  Thätigkeit  und  des  daraus  entstehende 

bedarfs  eintreten,  z.  B.  für  die  Einzelstaaten  bei 

und  allraäligeu  Erweiterung  eines  Bundesstaats,  so 
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(eich, li)  oder  für  den  Staat  bei  der  Organisation  der  Selbst- 

ung.  Aber  die  Functionen  des  ganzen  zwangsgemeinwirth- 

Lben  Systems  und  damit  der  Finanzbedarf  für  dasselbe 

rn  sich  dennoch.   Und  das  ist  hier  das  Entscheidende. 

§.  345.  Einwirkung  des  vermehrten  Finanzbe- 

auf  die  Art  der  finanziellen  Deckung.  Die  somit 

viesene  Entwicklung  ist  an  die  Voraussetzung  gebunden, 

er  vermehrte  Finanzbedarf  seine  richtige  finan- 

Deckung  finde  (§.  343).  Diese  Voraussetzung  ist  eine  um 

dingtere,  je  mehr  der  zwangsgemeinwirthschaftliche  Bedarf 

na nz  bedarf  wird,  d.  h.  nicht  oder  nicht  mehr  durch  unent- 

!  oder  von  Dritten  unentgeltlich  gestellte  (Natura l)-Dienste 

wird,  wie  in  älteren  Wehrverfassungen,  im  Ehrenamts- 

u.  dgl.  m.  Die  Entwicklung  der  Volkswirtschaft,  die  An- 

isen an  die  Beschaffenheit  der  Leistungen  des  gemein- 

dlichen Systems  (berufsmässige  Ausbildung,  technische 

ig  der  Arbeitskräfte  u.  s.  w.)  machen  diese  directen  Dienst- 

en für  den  Staat,  die  Gemeinde  unzulänglich.  Es  ver- 

;  sich  daher  der  „öffentliche  Bedarf"  immer  vollständiger 

in  z  bedarf. 

eh  die  Deckung  des  letzteren  hängt  dann  wieder  eng  mit 

anisation  der  Volkswirtschaft,  der  Eigenthumsordnung  und 

Sachlichen  Vertheilung  des  nationalen  Bodens  und  Kapitals 

n  den  Privatwirtschaften  und  den  Zwangsgemeinwirth- 

i  zusammen.  Die  allgemeine  Entwicklung  besteht  darin, 

r  den  gesteigerten  Bedarf  die  alten  Einnahmequellen  nicht 

usreichen,  um  so  weniger,  als  diese  Quellen  sich  selbst 

s  sehr  vermindert  haben,  weil  der  Boden  immer  mehr  in 

lle  Privateigenthum  der  Privatwirtschaften  übergegangen 

diesen  die  Erwerbsthätigkeiten  in  der  materiellen  Wirth- 

pbäre  fast  allein  Uberlassen  sind,  ihnen  daher  dann  auch 

iterialkapitai  der  Nation  immer  ausschliesslicher  gehört. 

Entwicklung  zeigt  sich  im  Altertum,  im  Mittelalter  und  in 

ueit  Sie  tritt  im  Finanzwesen  des  Staats  und  der  kleineren 

L'ies  lisst  sich  auch  finanzstatistisch  verfolgen  an  dem  Wachsthum  des  Etat* 

^-hcii  Bund«  and  des  Deutschen  Reichs  einer-,  der  Einzelstaaten  anderer« 

stetere  sind  von  grossen  Aufgabezweigen  entbürdet  worden ,  namentlich  vom 

Ü  o.  haben  gleichzeitig  einen  Theil  ihrer  alten  ßedcckungsmittel,  bes.  Zolle 

■  Verbrauchsteuern,  an  das  Reich  abgetreten :  nur  der  finanzielle  Ausdruck  für 

'rt  politische  Centralisation.  Aehnlich ,  nur  in  geringerem  Grade ,  die  Ent- 
in der  Schweiz  und  ihren  Kantonen. 

12*
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Körper  in  der  absoluten  und  relativen  Abnahme  des  älter« 

erwerbe  deutlich  hervor,  trotz  steigender  Ausgaben,  ww 

1.  Bande  bereits  dargelegt  worden  ist.14) 

Die   anderweite  finanzielle  Deckung  wird  dann  > 

wiegend  oder  selbst  ausschliesslich  in  der  Besteuerung 

diese  ist  das  Hauptmittel  zur  Ausfuhrung  der  sich 

erweiternden  Zwecke  des  zwangsgemeinwirthschaffclicheB 

bei    vorwaltend    rein   privatwirthschaftlicber  U 

sation  der  materiellen  Production  und  bei  derb 

verbundenen  Vorherrschaft  des  Private igutkii 

Privatwirtschaften  an  Productionsmittelo.  ihr 

hing  der  Besteuerung  wird  daher  regelmässig  durch  twc 

schaftliche  und  rechtliche  Momente  bestimmt: 

faltung  des  zwangsgemeinwirthschaftlichen  Sy* 

zeitig  die  Verdrängung  der  Öffentlichen  Körper, 

Staats,  aus  dem  Eigenthum  an  Produktionsmitteln,  vur 

Boden,  und  aus  dem  Gebiet  der  Sachgüterproduction. 

letztere  Verhältniss  besteht,  da  ist  es  wenigstens  au! 

stets  unvermeidlich,  dass  die  Ausdehnung  des 

liehen  Systems  mit  vermehrter  Besteuerung  verb 

Die  Finanzepoche  vorherrschender  oder  fast  alleiniger 

wirthschaft,  welche  für  die  moderne  Staatsbörgerliebe 

rale  Periode  characteristisch  ist  und  an  die  Steile  der 

Epoche  rückte,  hängt  daher  auch  mit  dem  Ueberganr 

Bodens  ins  volle  Eigenthum  der  Privaten  und  mit  dem 

schliesslich  privaten  Gewerbebetrieb  eng  zusammen.  I 

heure  Vermehrung  der  Besteuerung  ist  in  dieser  Hinsicht 

sequenz  des  individualistischen  Wirtschaftssystem*  m 

Rechtsbasis. 

E.  —  §.  346.  Auswege  statt  der  Besteuerone 

Besteuerung  aus  anderen,  besonders  politischen, 

liehen  Gründen  aber  nicht  oder  nicht  entsprechend 

kann,  und  dennoch  der  Drang  nach  Entfaltung  der 

schalt  vorhanden  ist,  da  zeigt  die  Finanzgeschichte  x*< 

wege:  entweder  verschafft  man  dem  Staate  u.  • 

mehr  Eigenthum  an  Productionsmittelo ,  dauiitGeta 

zu  neuem  Privaterwerb  oder  zur  Einrichtung  gebflbrtl 

Zweige;  oder  man  sucht  ausserordentliche 

u)  Wagner,  Fin.  I,  Buch  2.  Kap.  1,  Absehn.  '*  S.  51»  ff.  4 
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0  and  behandelt  deren  Ertrag  als  regelmässige  (ordent- 

unnahme. 

Der  erste  Weg  ist  in  einem  besonders  wichtigen  und 

anten  Falle  im  Regalienwesen  des  späteren  Mittelalters 

r  l'ebergangszeit  des  16.  bis  18.  Jahrhunderts  beschritten 
,  besonders  in  der  Form  der  gewerblichen  Monopole 

ultahrts-  und  Polizeistaat  dieser  letzten  Periode.  Aehnliehe 

reo  kehren  neuerdings  hier  und  da  wieder  unter  dem 

steigenden  Finanzbedarfs  und  bei  besonderen  Schwierig- 

letzteren durch  gewöhnliche  Steuern  zu  decken  (deutsches 

aonopol-Project).    Die  Ausbildung  grosser  moderner 

Schaftsanstalten  im  Gebiete  des  Verkehrswesens 

nst,  welche  dann  nach  dem  privatwirthschaftlichen  oder 

em  GebUhrenprincip  verwaltet  werden,  gehört  ebenfalls  mit 

wenn  sie  auch  zunächst  und  zumeist  allgemeine  volkswirth- 

ehe,  nur  nebenbei  finanzielle  Zwecke  verfolgt.    Die  syste- 

1  Entwicklung  des  ganzen  Geb tihren wesens  endlich  geht 

üt  aus  dem  finanziellen  Streben  hervor,  die  einmal  als 

odig  erkannten  gemeinwirthschaftlichen  Zwecke  ohne  oder 

r  theilweiser  Zuhilfenahme  der  Besteuerung  ausfuhren  zu 

.  Die  Ausdehnung  des  modernen  Gebührenwesens  und  die 

lang  neuer  Wirthscbaftsanstalten  der  gedachten  Art  (Staats- 

ihnen !)  ist  mit  einer  Ucbertragung  von  Grund-  und  Kapital- 

nm  in  bedeutendem  Maasse  an  den  Staat  und  an  die  Selbst- 

ungskörper verbunden.  Die  wichtigen  socialpolitischen  und 

Ilen  Folgen  davon  sind  klar.  Alle  bezüglichen  Seiten  der 

sind  in  früheren  Abschnitten  dieses  Werks  aber  bereits 

elt  worden. 15)  Ueber  das  ebenfalls  schon  früher  berührte 

nwesen  ist  dagegen  hier  noch  Einiges  hinzuzufügen  (§.  347). 

Der  zweite  Weg,  die  Eröffnung  ausserordentlicher 

eilen,  erscheint  in  der  Finanzgeschichte  wieder  als  ein 

Iter:  man  wälzt  einmal  die  Last  des  heimischen  Staats- 

möglich8t  auf  Fremde,  entweder  in  der  Form  von  Con 

nen,  Tributen,  Beiträgen  u.  dgl.  auf  sonst  wenigstens  nominell 

mgige  Völker,  auf  „Bundesgenossen"  u.  s.  w.,  oder  mittelst 

tender  Provinzialverwaltung  auf  die  dem  eigenen  Staate 

äderten  Provinzen :  Beides  besonders  im  Alterthum  mehrfach 

m  förmlichen  „System"  ausgebildet,  namentlich  im  römischen 

S  du  vorige  Kapitel  von  den  Gebühren  in  diesem  Bande  und  die  Lehre  vom 

'erb,  bes.  vom  Communications-  und  Transportwesen  im  1.  Bande. 
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Reiche.    Sodann:  man  hilft  sich  solange  als  möglich  mh S? 

schulden  Vermehrung  statt  der  erforderlichen 

—  die  moderne  Methode,  welche  dann  im  Fall  von 

Zinsreduction  u.  8.  w.  bei  auswärtigen  Schulden  anf  <i* 

Methode  einer  Abwälzung  der  heimischen  Fin 

Fremde,  bei  einheimischen  Schulden  auf  die  A 

Theils  der  besitzenden  Gassen  zu  Gunsten  des  Statt» 

kommt.16)   S.  §.  349. 

§.  347.  —  1)  Das  Finan zregalien wesen  ist 

1.  Bande  und  in  der  Gebührenlehre  berührt  worden. 17 )  Di« 

sirung  dient  nach  den  früheren  Erörterungen  vielfach 

steuerungsform  und  ist  in  dieser  Hinsicht  später  noch be 

zu  untersuchen.  Auch  wenn  man  sich  früher  in  der 

Theorie  nicht  über  diese  Wirkung  eines  Regals  als 

war,  so  ist  dieselbe  implicite  in  der  Verwaltung  der 

besonders  der  sogen,  gewerblichen  (Finanzmonopole)  r« 

beabsichtigt  gewesen  und  auch  wirklich  eingetreten 

der  Selbstverwaltung  wie  bei  der  Verpachtung  di 

Monopole  war  die  leitende  Richtschnur,  die  Preise  der 

in  der  Art  der  Monopolpreise  höchstmöglich  anzusetzen, 

hoch,  dass  die  Verwaltung  den  grössten  Gesammtgcwim 

Der  Zweck  der  Regalisirung  oder  Monopolisirnn 

richtet,  durch  Ausschluss  der  Concurrenz  andren 

zu  ermöglichen.  Der  Gewinn  sollte  so  über  die  Höhe  de*  re 

liehen,  freien  Gewerbsgewinns  gesteigert  werden.  Die» 

auch  regelmässig  erreicht,  und  dieses  Plus,  dieser  dem  V 

oder  Ausschluss  recht  zu  verdenkende  Extra  gewinn  es  f 

Selbst  wenn  beim  Ansatz  der  Preise  der  Monopolartikd 

gewisse  Schonung  der  Consumenten  Rücksicht  ^enosiD^ 

die  Preise,  welche  ohne  eigenen  Nachtheil  des  Fisens  ff« 

hätten  gesteigert  werden  können ,  absichtlich  unterhalb  d* 

l8)  Man  könnte  etwa  noch  als  an  einen  dritten  Aoswe*  at  d* 
Liturgie en,  die  römischen  Aufwendungen  der  höheren  Beamte 

Zwecke,  wie  Spiele,  Bauten  u.  s.  w.  denken.    Indessen  Call«!  die  ers»» 

den  St  uerbegriff.    Sie  steUen  eine  Art  Eitrabesteuerung  der  Hochtre*  et 

sich  der  (Jesichtspunct  einer  zugleich  ehrenvollen  Leistung  far  das 

verträgt.  Vgl.  Böckh,  Staatshaushalt  Athens,  I,  593  ff.;  eb.  S.  :«><• 

ordentliche  Liturgie,  die  Tri  erarc  h  ie,  d.h.  die  Kustung  und  R<**rpaf  **j 
schiffe  auf  Privatkosten,  aber  meist  mit  Betheiligung  des  Staats.   Die  i 

ahnliche  Verwendungen  in  Born  hängen  mit  dem  Ehren  am  tschan*cw 
thums  zusammen. 

1T)  Rau-Wagner,  Fin.  I,  §.  101  ff.,  109  ff.;  Wagner,  Fin.  L  J.  M. tiH 

Dann  oben  Kap.  1,  §.  282,  283.  Eb.  Uber  Münze  §.  299  ff.,  Post  §.      £-  Tri»  V 
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.  Maximums  gehalten  wurden,  wie  allerdings  vielfach  beim 

,  so  sollte  doch  der  Monopolpreis  hoch  genug  bleiben,  um 

Extragewinn  erzielen  zu  können,  welcher  immer  noch 

teuer  erscheint.  Insofern  kann  die  Finanzregalisirung  nicht 

ü  Ausweg  bezeichnet  werden,  den  man  zur  Vermeid ung 

Besteuerung  beschritt.  Bei  allen  Regalien  mit  wirklicher 

Erwirkung  —  also  mit  Ausschluss  der  Regalien  im  Ge- 

engebiete, wo  die  Regalisirung  nur  dazu  dient,  die  Vor- 

l  der  Leistungen  durch  den  Staat  zu  erleichtern  und  die 

Beschaffenheit  dieser  Leistungen  zu  verbürgen,  —  ist  diese 

Wirkung  so  sehr  das  die  Sache  Characterisirende  und  regel- 

:  auch  das  practisch  Wesentliche,  dass  die  Auffassung  der 

enden  Einnahmen  als  Steuern  wohl  richtig  ist  und  dem- 

I,  nach  den  früheren  genaueren  Erörterungen  im  1.  Bande, 

bandlung  dieser  Einnahmen  im  finanzwissenschaftlichen  System 

Steuerlebre  gehört.18) 

krmit  steht  es  aber  nicht  in  Widerspruch,  einen  gemischten 

ansehen  und  rechtlichen  Character  der  Gesammt einnähme 

Dem  gebührenartigen  und  steuerartigen  Regal  anzuerkennen: 

be i  1  des  Reinertrags  ist  pri vatwirthschaftliche s  Ein- 

*n  für  den  Staat  als  Rechtssubject  der  betreffenden  Unter- 

agen,  vornemlich  Zins  und  Rente  aus  Kapitalien  und  Grund- 

aueh  Gewerbsgewinn.  Auch  ist  es  bei  der  Einrichtung  und 

hruog  eines  Finanzregals  der  mehr  oder  weniger  klar  be- 

Zweck,  vermittelst  der  Regalisirung  zugleich  solches  privat- 

chaftliche  Einkommen  dem  Staate  zu  übertragen.  Es  ist 

ntlich  selbst  die  Idee  vertreten  worden,  dass  dies  die  Haupt- 

oder sogar  die  alleinige  Wirkung  des  Regals,  bez.  Monopols 

B.  beim  Tabakmonopol,  wobei  also  die  Steuerwirkung  ganz 

ant  oder  nur  als  geringfügig  erachtet  wird.19)  öo  einseitig 

leistens  unrichtig  dies  ist,  so  sind  es  doch  solche  Auffassungen, 

e  geschichtlich  in  der  Entwicklung  der  Finanzregalien  mit- 

tu  and  selbst  heute  noch  bei  ihrer  Empfehlung  mitspielen. 

Bau-Wagner,  Fin.  I.  §.  IIb;  Wagner,  Fin.  I,  §.  147.  Anders  Kau,  der 

^Uafte  aus  Hoheitsrechten"  inclus.  der  gcwerbl.  Finanzregalien,  wie  Salz, 
»fc  ielbständigc  Einnahmeart  neben  den  Privaterwerb,  die  (iebubren  und 

stellte.  Die  eingehende  Begründung  der  Abweichung  von  Rau  gab  ich 

Baude,  bea.  in  d.  2.  Aufl.  Buch  2,  Kap.  1,  Absehn.  1. 

\mmt  Auffassung  deutlich  bei  Fürst  Bismarck  in  den  Keichstagsdcbatten  von 

****  die  Tabakbesteucrung :  die  socialistische  Identificirung  von  Steuer  u.  Kapital- 
«ntthmergewintt. 
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Für  das  richtige  Verständniss  des  Zusammenhang 

Finanzfragen  und  speciell  der  Entwicklungsgeschichte  4 

nahmen  mit  der  Organisation  der  Volkswirtschaft,  mit  de 

thums-  und  Erwerbsordnung  und  mit  der  Yertheilung  detl 

thums  an  Productionsmitteln  unter  Privat-  und  öffentliehea 

schaften  sind  selbst  solche  einseitige  Auffassungen 

Der  richtige  Kern  darin  ist  aber  von  allgemeiner 

das  Verständniss  der  Finanz-  und  Steuergeschichte  und 

schichte  der  Volkswirtschaft. 

§.  348.  Soweit  jene  älteren  Finanzregalien  wirklich 

oder  allein  finanziellen  Zwecken  dienten,  bildet  ihre 

den  Uebergang  von  der  älteren  vorherrschend 

nialen  zu  der  neueren  Periode  vorherrsch  ender  Su 

wirthschaft  des  Staatsfinanzwesens.    Die  grundi 

schaftlichen  Regale  entwickeln  sich  zuerst,  in  V« 

gewissen  Anschauungen   des   Patrimonial-   und  Feudi 

Betreff  des  ganzen  Bodens  des  Landes.    Die  Regalien, 

sich  auf  die  Benutzung  der  Gewässer  beziehen, 

sich  au.    Die  gewerblichen  Regalien  und  Finanzi 

folgen  besonders  seit  dem  16.  und  17.  Jahrhundert,  naci 

derer  Entwicklung  des  Gewerbewesens,  des  Volks - 

daraus,  überhaupt  des  Verkehrs,  und  in  Zusammenfa 

Ideen,  Rechtsansprüchen  und  bald  auch  Rechten  der 

in  der  absolutistischen  Uebergangsperiode  vom  Feudale 

modernen  Staate.20) 

Die  treibende  Potenz  war  die  Entwicklang  der  C»l 

Thätigkeit  des  Staats,  —  m.  a.  W.  das  Hervordrängen  der 

wirthschaft.  Der  Weg  der  Finanzregalien  wurde 

Umstand  gewiesen,  dass  Boden,  Kapital  und  Gewerbetkääi 

gro8sentheils  private  geworden  waren.  Der  Weg  der  eift&äl 

Besteuerung,  welcher  allerdings  ungefähr  gleichzeitig  mi  m 

Entwicklung  der  Regale  auch  immer  mehr  und  immer  con*ej« 

beschritten  wurde,  bot  für  die  Deckung  des  ganzen  enonkraj 

Mehrbedarfs  noch  zu  viel  Schwierigkeiten.  Die  be*ood*n| 
  ä 

io)  Den  Einfluss  auch  der  wirtschaftlichen,  finanzieUen  u.  poliL  T!«fffiteJ 
der  Romanisten  auf  diese  Entwicklung  weist  Roscher  in  s.  Gesch.  d.  D.  S*A M 

nach.  Kap.  8,  v.  Eindrangen  des  wälschen  Regalisnius,  bes.  §.  *9  S.  2S9  *  £fl 

aus  Roscher  in  Wagner.  Fin.  L,  §.  141  Note  19).  „In  die  degtseta  fwm » 

der  Regalismus  viel  später  und  im  Ganzen  auch  weniger  tief  einre<inLi£«~*fc^| 
fremden).  Eb.  S.  164.  Es  hängt  dies  auch  mit  der  z.  Tb.  dem 

dankenden  grösseren  Erhaltung  des  territorialen  Domaniums 
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neuem  erforderliche  Mitwirkung  der  Stände,  die  Opposition 

orrcehteten  Stände  und  die  Privilegien  der  letzteren  in 

aaf  Steuerfreiheit  ,  die  Autonomie  der  Städte  und  deren 

id  ähnliche  Privilegien  mehr;  namentlich  aber  auch  die 

b  steuertechnischen   Schwierigkeiten   bei  der  Anlegung 

nnd  indirecter  Steuern,  welche  man  aus  Mangel  an  Er- 

!D,  an  tüchtigen  Beamten  und  bei  der  allgemeinen  Unvoll- 

beit  des  Behördenwesens  noch  nicht  zu  überwinden  wusste; 

e  Consumtionsverhältnisse  der  Bevölkerung,  besonders  der 

Gassen,  welche  die  Erhebung  allgemeiner  Verbrauchs- 

reichlichen Ertrags  nur  erst  theilweise  gestatteten,  dies 

tnmte  vom  16.  bis  18.  Jahrhundert,  hier  mehr,  dort  weniger, 

gende  Entwicklung  der  eigentlichen  Besteuerung. 

so  mehr  half  man  sich  durch  das  Finanzregalsystem, 

isonders  durch  die  gewerblichen  Regale  und  Finanzmono- 

jstaltnngen,  welche  ohnehin  der  bevormundenden  Wirth- 

ksonders  der  Gewerbepolitik  und  der  allgemeinen  inneren 

fes  sich  emporringenden  absolutistischen  Staats  und  des 

rts-  und  Polizeistaats  entsprachen.  Durch  Ueberlassung 

intzung  der  Regale  an  Dritte  gegen  Abgaben  oder  durch 

ong  der  Finanzmonopole  überwand  man  die  Schwierig- 

reiche sich  aus  der  Unvollkommenheit  der  Staatsverwaltung 

Mehr  und  mehr  bildeten  sich  aber  dann  diese  Regalien 

Jen  der  Besteuerung  aus,  z.  B.  die  Abgaben  beim 

J  zq  Bergwerksteuern,  die  Finanzmonopole,  z.  B.  das  Tabak- 

zn  Formen  der  indirecten  Verbrauchsbesteuerung  u.  s.  w. 

*  Hinsicht  werden  wir  den  Regalien  später  in  verschiedenen 

ten  der  Steuerlehre  wieder  begegnen. 

genügt  es,  die  wichtige  Stellung  characterisirt  zu  haben, 

die  Finanzregalien  in  der  Entwicklungsgeschichte  des 

esens  der  neueren  Völker  einnehmen.  Indem  sie  sich 

1  die  domaniale  und  die  reine  Steuerperiode  schieben, 

n  sie  Elemente  beider,  daher  des  Privaterwerbs  und  der 

letzteres  später  immer  mehr,  in  sich.    Sie  sind  aber  stets 

wenn  auch  zunächst  finanziellen  Zwecken  dienend,  von 

^enswerthem  Einfluss  auf  die  Organisation  der 

nrthschaft  und  auf  die  Rechtsordnung  und  die 

'long  des  Eigenthums  an  Productionsmitteln, 

Qf  das  private  Erwerbsleben.    Denn  in  ihnen  liegt 

zugleich  der  Versuch,  theils  hemmend,  theils  rück- 
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bildend  in  die  Entwicklung  rein  privat wirtbsc  baulicher 

sation  der  Sacbgtlterproduction  und  in  den  damit  lusamni 

den  Uebergang  alles  Bodens  und  alles  Materialkiphak 

volle  Privateigenthum  einzugreifen.  Insofern 

jedes  Regal  und  Finanzmonopol ,  neben  seinen 

ders  seinen  Steuerwirkungen,  „ein  gutes  Stück  Prittcip 

für  die  volkswirtbschaftliche  Organisation  und  für  die 

wirtschaftliche  Rechtsordnung,  besonders  für  die 

Ordnung:  ein  selten  genügend  beachteter  Zusammenhan 

die  Regalisirung  ist  bei  ihrer  ersten  Einführung 

der  Entziehung  von  Privateigenthum  an  Prod 

von  dem  damit  verbundenen  Einkommen  aus  Renten  und 

gewinn  zu  Gunsten  gemeinwirthschaftlicher  Entwicklung 

Fortdauer  wird  die  Regalisirung  ein  rechtlicher  Vor 

von  Eigenthum  an  Productionsmitteln  und  von  daraus 

Einkommen  für  den  Staat  zu  Ungunsten  der 

liehen  Entwicklung,  daher  auch  des  Privatkapitals, 

die   Feindschaft  der  Smithischen  Nationalökonomie 

Regalien,  denn  diese  stemmen  sich  den  „wirthschaftsire 

Forderungen  der  Schule  und  der  „liberalen  Periodr 

entgegen. 

§.  349.  —  2)  (S.  o.  §.  346.):  Ausserordentlic 

mittel  zur  Deckung  ordentlicher  Ausgaben.     Die  1 

grosser  öffentlicher  Ausgaben  des  Staats  ohne 

hilfenahme  der  Besteuerung  ist  eine  so 

liehe  Thatsache,  dass  der  zweite  der  oben  erwähn  lern 

die  Benutzung  ausserordentlicher  Hilfsmittel,  hier  noch 

dere  Betrachtung  verdient. 

a)  Die  erste  Form,  im  Wesentlichen  also  das  Sj 

Ueberwälzung  der  einheimischen  Staatslastcn 

Fremde,  erscheint  nach  unseren  heutigen  politischen 

und  rechtlichen  Anschauungen  freilich  vielfach  fast 

werfiieh  wie  etwa  das  Institut  der  Unfreiheit.  Die 

socialen  und  finanziellen  Folgen  solcher  Verhältnisse 

aber  doch  unbefangen  geprüft  werden.    Sie  sind  in  » 

weltgeschichtlichen   Beispielen,    wie  etwa  im  Trib«H! 

athenischen  Staats")  oder  vollends  in  der 

a,)S.  Pierstorff  über  die  Tabaksteuerliter,  in  HUdebrand  »Jiki 

«)  Böckh,  Staatshausb.  d.  Ath.  I,  520,  Tribute  .die  bd  *<*i 

Einnahme  des  ath.  Staats".    S.  oben  S.  13. 
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des  römischen  Staats  bedeutsam  genug.23)  Konnte 

nk  diesem  System  und  trotz  der  ungeheuren  Staatsthätig- 

der  förmlichen  Ernährung  und  Unterhaltung  des  ärmeren 

les  römischen  Volks  durch  den  Staat,  der  römische  Bürger 

d  ganz  Italien  von  directen  Steuern  im  Wesentlichen  Jahr- 

I  lang  befreit  bleiben.84)  Auch  im  Mittelalter  und  in  der 

haben  aber  wenigstens  zu  Zeiten  solche  Verhältnisse  nicht 

ind  Tribute  besiegter  Völker,  Abgaben  unterworfener  Neben- 

1.  dgl.  immer  wieder  die  practisch- finanzielle  Bedeutung 

victis  bewiesen.25)  Am  Meisten  System  gebracht  wurde 

le  Beziehungen  zwischen  dem  leitenden  Hauptvolke  eines 

nd  den  abhängigen  Völkern  durch  ausbeutende  Colo- 

•waltung,  wie  sie  im  modernen  Coloniaiwesen  selten 

fehlt  hat.    Wenn  auch  gewöhnlich  nicht  directe  Steuer- 

der  Colonieen  bezogen  wurden,  so  fand  doch  auch  eine 

teile  Ausbeutung  durch  Handels-  und  Zollpolitik  des 

iads  statt  oder  die  Colonie  ward  wie  ein  grosses  Doma- 

wirthsebaftet,  wobei  es  ohne  solche  Ausbeutung  auch  nicht 

Ein  wichtiges  Beispiel  liefern  noch  jetzt  die  indischen 

n  der  Niederlande.26)  Endlich  bieten  auch  solche  Ver- 

>  Aehnlichkeit ,  wo  die  Vertheilung  der  Staatslasten  in 

roggeren  Staatsgebiete,  z.  B.  provinzenweise,  sehr  ungleich 

überbürdeten  Provinzen  erscheinen  hier  für  den  Betrag 

erlastung  auch  ökonomisch  und  finanziell  zu  Gunsten  der 

ausgebeutet.  Daran  ändert  sich  nichts,  wenn  eine  solche 

denheit  der  Belastung  auch  nicht  bewusste  Absicht  ist, 

injaardt.  röm.  Staatsverwalt  II,  175  ff. 

k  S.  171  ff.  Nichterhebung  des  Bürger  -Tributum  seit  167  vor  Christus, 

•uerfreiheit  ftir  ganz  Italien  seit  89  v.  Chr.  So  Marquardt  mit  Savigny, 
i,  Rudorf  f,  Mommsco  u.  A.  m.  Anderer  Ansicht  Walter  u.  nain. 

I  o  s  in  Hildebr.  Jahrb.,  der  zu  wesentlich  andren  Resultaten  gelangt.  Nach 

«s  Burgertribut,  nach  allerdings  länger  bestandener  gänzl.  Steuerfreiheit  der 

J.  711  d.  St  (48  v.  Chr.)  wieder  eingeführt  worden.  Z.  (iesch.  d.  Tribut- 
es. Jahrb.  IV,  408  ff.  Am  Ende  d.  3.  Jahrhund,  nach  Christus  wurde  das 

tnbotum  in  ganz  Italien  eingeführt  Uober  die  Getreidevertheilung  u.  deren 

s-A.  Marquardt.  II.  106  ff.  Die  Ansichten  von  Kodbertus  über  den  Zu- 

•3;  zwischen  ital.  Landbau,  Entstehung  des  Colonats,  Getreideeinfuhr  u.  s.  w. 

fön  denen  der  philolog.  Historiker  vielfach  ab.    Endgiltig  entschieden  sind 

Prägen  wohl  noch  nicht    Vgl.  Grundlegung  2.  Aufl..  §.  211,  Note  12. 

tokung  der  französ.  Kriegskosten  unter  Napoleon  L  regelmässig  durch 

^en  u.  s.  w.    S.  z.  B.  über  die  Leistungen  des  besiegten  Preussen  an 

»  Daacker,  Ztschr.  f.  Preuss.  Gesch.  1871,  auch  in  der  Preuss.  Statist. 
*71  S.  574. 

*  fiiederland.  Budget  für  1876  sind  an  „Zuschüssen  der  Colon.verwah  " 

W  1Ö-S5,  1877  9-97  M.  fl. 
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sondern  mir  aus  den  thatsUeblichen ,  geschichtlich  überte 

Steuerverhältnissen  hervorgeht. 27) 

Dem  Grade  nach  sind  natürlich  die  ökonomischen  ntd 

ziellen  Folgen  in  diesen  verschiedenen  Fällen  verschieb 

Princip  sind  sie  gleichartig.  Die  wirtschaftlichen  Güter,  die  i 

producle,  welche  alle  solche  „Beiträge"  u.  s.  w.  schlier] 

stellen,  nehmen  für  das  empfangende  Gemeinwesen  und  Wj 

oder  theilweise  —  letzteres  unter  Abrechnung  der  staatlichen  i 

ieistungen,  welche  die  tributären  Länder  von  dem  hcrrtt 

doch  meistens  in  mancherlei  Form,  vor  Allem  in  der  Gew^ 

Rechtsordnung,  erhalten  —  die  Natur  von  „freien"  Gitai 

Die  Vertheilung  des  Volkseinkommens  und  Volks  vermeid 

ganzen  betreffenden  Gebiets  wird  sich  dabei  gewöhnlieb  4 

Gunsten  des  empfangenden  und  zum  Nachtheil  des  gebenden  1 

gestalten.  Zugleich  wird  die  gesammte  wirtschaftliche  Am 

in  derselben  Weise  verschoben.  Die  Folge  ist  ein  wenigste» 

tives  Zurückbleiben  der  Wirthschafts-  und  CulturentwicklnDg, 

eine  Verkümmerung  hier,  eine  raschere  und  bedeutende« 

wicklung  dort,  namentlich  ein  grösserer  Aufschwung  der  i 

liehen  feineren  Cultur,  freilich  aber  auch  eine  bedenkli«  1^1 

geilung  und  Verüppigung  des  öffentlichen  und  des  Prrifia 

vor  Allem  unter  den  Gassen,  welche  an  der  Spitze  des! 

stehen,  überhaupt  aber  unter  den  besitzenden  und  bisweilea* 

bis  herab  zu  den  unteren  Classen  des  herrschenden  Volks,  j 

und  Rom  sind  für  die  Glanz-  und  Schattenseiten  solcher  Z« 

die  ewig  typischen  Beispiele.  Unverkennbare  Analoga  find« 

in  den  Mutterländern  grosser  Colonialreiche  (Grossbritanuiw! 

in  Staaten  mit  systematischer  Ausbeutung  der  Provinzen  «ÜS 

auch  in  der  modernen  Welt.  Die  Folgen  selbst  solcher  vi 

gehender,  aber  wegen  ihrer  Grossartigkeit  gewaltig  einwirfc 

Ereignisse,  wie  der  „Fünf  Milliarden  -  Contribution"  Fraukreiij 

Deutschland,  bieten  ebenfalls  einige  Aehnlichkeit.2*)  1 

27)  Mindestens  Spuren  solcher  Verhältnisse  in  den  meisten,  allmalif  ̂  

bindung  verschiedener  Gebiete  entstandenen  Grossstaaten,  selbst  wenn  später 

Steuerreformen  durchgeführt  worden  sind.  So  sind  z.  B.  mehrfach  die  Jj* 

alten  Grundsteuerschuldigkeiten  noch  in  den  neuen  Katastersystemen  mit  b«;v« 

worden,  selbst  in  Frankreich.  Provinzielle  Ausgleichung-  der  Gruß^^i 
l'reussen  erst  IS61. 

28)  Wie  mit  Kacksicht  auf  solche  Verhältnisse  der  Begriff  ..freies' 

schaftliches"  Gut  überhaupt  ein  relativer  ist,  s.  Grundleg.  §.  V)  („social- " 

29)  Darlegung  u.  Kritik  dieser  Folgen  in  Wagner,  Reichstiü.Tesefl.  $  •** 

dorff's  Jahrb.  d.  D.  Reichs,  III,  236  ff.  (1874).  S.  auch  mein  Referat 
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die  Dauer  möchte  es  kaum  zweifelhaft  sein,  dass  die 

sehen,  socialen  und  finanziellen  Folgen  solcher  Verschiebung 

ten  oder  Lasten  des  heimischen  Gemeinwesens  auf  die 

auch  für  das  empfangende  Land  und  Volk  überwiegend 

ig  sind,  die  Besteuerung  daher  doch  den  Vorzug  verdient, 

ist  die  Grundlage  solcher  Verhältnisse,  die  überlegene 

aturgemäss  eine  unsichere  und  nicht  allzu  dauerhafte.  Mit 

usammenbruch  fehlen  die  Deckungsraittel  des  Bedarfs, 

die  Bedürfnisse  zunächst  meistens  geblieben  sind.  Die 

Steuerung  im  erforderlichen  Umfange  ist  selten  möglich, 

nehrung  der  Besteuerung  schon  höchst  drückend.  Nur  zu 

rd  daher  das  ganze  Staatswesen  zusammenstürzen. 

50.  —  b)  Die  zweite  Form  der  ausserordentlichen  Hilfs- 

ir  Deckung  ordentlicher  Ausgaben  ohne  Besteuerung,  das 

lige  Schuldenmachen  für  „chronische  Deficite" 

der  „ordentlichen  Gebabrung"  verbietet  sich  mit  der  Zeit 

von  selbst,  weil  es  nicht  mehr  durchzuführen  ist.  Vom 

icte  der  Finanzwissenschaft  und  rationeller  Finanzpolitik 

nach  den  Erörterungen  im  1.  Bande  unbedingt  verworfen 

Dennoch  spielt  es  leider  in  der  Praxis  der  modernen 

mal  der  neuesten  Zeit,  eine  nur  zu  grosse  und  zu  verhäng- 

Koile,  selbstverständlich  nicht  im  eigentlichen  Sinne  „be 

aber  doch  verhältnissmässig  längere  Perioden  hindurch, 

-■entlassen  solider  Finanzverwaltung  wird  wenigstens  die 

lüg  der  Besteuerung  zum  Behufe  der  Zinszahlung  möglichst 

iem  Schritte  gehen.  Aber  selbst  dies  ist  nicht  immer  leicht 

'hen  und  öfters  in  der  Finanzgeschichte  neuerer  Staaten 

rit  hindurch  unterblieben  oder  doch  nicht  genügend  ge- 

Mitunter  aber  hat  es  selbst  an  ernstlichen  Versuchen  in 

achtung  gefehlt,  so  dass  sich  bis  zu  dem  unvermeidlichen 

eubrnch  die  öffentliche  Schuld,  zumal  die  Papiergeldschuld, 

ich  lawinenartig  vermehrte,  allerdings  meistens  in  Kriegs- 

"'lationszeiten,  aber  nicht  ausschliesslich,  sondern  wirklich 

Deckung  ordentlicher  Ausgaben,  wie  1848  ff.  in  Oesterreich, 

i»  Italien,  in  der  Türkei.*0)    Längere  Zeit  Hess  sich  dies 

taßzto.  kriegskostenentschadigung  (Bamberger,  Sötbeer  u.  A.  in.)  in 

J-  Conrad's  Jahrb.  f.  Nat.okou.  1874. 
'Kktigei*  Beispiele  aus  der  neueren  Finanzgeschichte  sind:  Frankreich  in 

3  Zeit  der  Revolution  wahrend  der  Assignatenwirthschaft ;  die  Vereinigten 

*  Sordamerie a  während  def  Burgerkriegs  1801—05  (s.  v.  Hock,  amer. 

eb.  S.  501  II",  über  das  schliesslich  ganz  zusammenbrechend«  Finanz- 
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wohl  durchführeu ,  einmal  einfach  durch  Vermehrung  <to  ta 

oder  Bankpapiergelds,  das  uneinlüsbar  geworden  und  deslq 

curs  führte,  bis  zur  rettungslosen  Entwerthang  desselben.**  Ii 

aber  auch  unter  leidiger  speculativer  Vermittlung  de»  » 

Uankthums  durch  die  Vermehrung  der  verzinslichen  zchidl 

Aussicht  auf  grossen  Provisionsgewinn  und  auf  andere  ifj 

und  „ideelle"  Vortheile  war  für  dieses  Bankthum  lockend  pand 

die  Möglichkeit,  in  geeigneten  Zeitpuncten  die  neuen  Stm*^ 

trotz  alles  Misscredits  im  Publicum,  selbst  mit  Gewinn  ztrt 

Uebernahmscur8,  abzusetzen,  stellte  sich  lange  genug  i 

ein  oder  ward  durch  künstliche  Manoeuvres  henrorgtrüü 

Geschichte  der  türkischen,  ägyptischen,  mancher  süd*  cci 

araericanischen  Anleihe-Emissionen  auf  dem  europüsebs  i 

liefert  eine  Fülle  interessanter  Thatsachen,  wie  solche  Sma 

„öffentlichen  Aufgaben"  auch  ohne  Besteuerung  Jahre  ling  a 

zu  bestreiten  wussten.32) 

Man  muss  in  solchen  Fällen  freilich  die  eigenthümbtt* 

berücksichtigen ,  in  welche  gerade  in  unserer  Zeit  die  NU 

kleineren  und  ärmeren  Völker  versetzt  sind.  Sie  macbal 

selbst  ähnliche  Ansprüche,  wie  die  Staaten  grosser  cal 

Völker  und  werden  durch  die  internationale  Concurreaffl 

tischen,  militärischen  Dingen  und  in  Culturbestrebunpa ^ 

nöthigt,  möglichst  gleichen  Schritt  in  den  „öffentliches  9 

düngen"  zu  halten.    Ihre  eigene  volkswirtschaftliche 

wesen  der  sUdstaatl.  Conföderation);  Oesterreich  in  d.  französ.  Rm<ü  « 

und  wieder  1813 — 1816  (s.  Wagner,  z.  Gesch.  u.  Kritik  d.  Osten.  Baan*^ 

Tub.  Ztechr.  1861  a.  1S63,  o.  A.  Beer,  Fin.  Oesterr.s.  Pra$  1877.  a>  H 

wieder  1848—  18<>s  (s.  Wagner,  Art.  Oesterreichs  Staatshaoakah  u  5- 

Staatswörterb.  VII,  ders.  Oesterr.  Fin.  seit  d.  Frieden  f.  Villafranca  b  -  1 

lst»3,  Beer  a.  a.  0.  Kap.  6—9);  Ungarns  Fin.  seit  IS6*  is.  Hori.  Tiäi 

Wien  1874»;  Italiens  Fin.  seit  1859  bis  in  die  letzten  Jahre  UiÄ»«' 
Kussland  bes.  im  Krimkriege  (s.  Gold  mann,  d.  rosa.  Papiere«*!. 

Wagner,  d.  russ.  Pap.währ.,  Riga  I8ti8,  bes.  Kap.  8)  und  wieder  iß  ̂  

Kriege    für  denselben  an  500  Mill.  Rubel  neues  Papiergeld  .jeinroae*  ̂  
730  Mill.  K.  altem,  meist  noch  aus  dem  Krimkriege  herruhrerfeka 

Spanien  seit  langer  Zeit;  die  Türkei  seit  dem  Pariser  Frieda  ua  1<~  ■ 
letzten  Kriege  (darub<r:  d.  tttrk.  Fin.  bis  1873,  Berl.  1873.  —  aicht  m  M 

31)  Der  Werth  des  C/onfoderationspapiergeldes  in  America  sdk*»*/1 

t^iinzlich  dahin.  Aber  auch  in  weniger  extremen  Fällen  erweist  sich  <4*  *'  4 

Ausgaben  mit  Papiergeld  schliesslich  unthunlich,  wenn  der  für*-  ieä^t  9-" 
Tharact.  Beispiel:  österr.  Bancozettel  1808—11.    Die  Mengte  rtiec      *  * 

Mill.  fl.,  der  Curs  von  224  auf  800-960  fl.  B.  Z.  f.  100  £.  S.!  " 
"J  S.  G.  Cohn  in  d.  Tüb.  Ztschr.  1876  u.  1877  über  d.  »w****? 

d.  Londoner  Börse,  „ein  Beitrag  z.  Lehre  v.  ÖBternchmergewLnn  *\  k«e* 
bes.  über  sttdameric.  Emissionen,    üeber  Aegypten:  bist  na.  4e  ffßP 

Said  Pascha  1854—76,  Par.  1878. 
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it  ist  dazu  aber  zu  gering.  Die  unvermeidliche  Folge  ist 

w  Schuldenmachen  fast  um  jeden  Preis,  so  lange  es  geht, 

ich  die  Aufnahme  auswärtiger  Schulden.  Die  neuere  Finanz 

tte  mancher  ost-  und  südeuropäischen  und  süd-  und  mittel- 

nischen  Staaten  findet  hierin  theilweise  ihre  Erklärung  und 

d  einige  Entschuldigung. 

finanzielle  und  volkswirtschaftliche  Beurtheilung  dieser 

huldenpolitik  gehört  erst  in  die  spätere  Lehre  von  den 

beiden.  In  dem  practisch  besonders  wichtigen  Falle  der 

tigen  Anleihe  sind  die  Folgen  für  das  abborgende  Land 

wie  bei  der  obigen  Ausbeutung  des  Auslands  durch  Tribute, 

ig  wird  eine  künstliche  Blüthe  erreicht,  die  aber  gewöhnlich 

colimme  Seiten  genug  zeigt,  Verschwendung  öffentlicher 

L  L  w.  Mit  der  Stockung  der  Zinszahlung,  welche  letztere 

aus  neuen  Anleihen  bestritten  wurde,  erfolgt  der  Zusammen- 

velcher  dem  weiteren  Schuldenmacben  freilich  zunächst  ein 

wie  macht.  Das  Ausland  hat  dann  das  Nachsehen,  einen 

ra  Kapitalverlust,  der  leider  zumeist  die  Mittelclassen  trifft, 

sich  die  fremden  Papiere  haben  aufhängen  lassen  oder 

ie  Reclame  veranlasst  wurden,  sie  zu  kaufen.33)  Die  Folge 

inn  gleichzeitig  eine  ungünstigere  Vertheilung  des  Volks- 

es unter  den  ökonomischen  Bevölkern ngsclassen  des  aus- 

B  Landes.  Ein  besonders  characteristisches  Beispiel  liefert 

Idenwesen  der  Türkei  seit  dem  Pariser  Frieden  von  1856. 

§.351.  Die  schliessliche  Nothwendigkeit  eigent- 

Besteuerung.  Alle  diese  Auswege  zur  Vermeidung  der 

ung  bei  einer  Vermehrung  der  öffentlichen  Bedürfnisse 

ach  dem  Vorausgehenden  nur  Ausnahmen  in  der  finanz- 

tlichen  Entwicklung.    Sie  können  nur  zeitweise  unter  be- 

Umständen  beschritten  werden  oder  gehen,  wie  im  Fall 

nzregalien,  in  Besteuerung  über.  Insofern  tritt  schliesslich 

ts  die  Nothwendigkeit  eigentlicher  Besteuerung,  bez.  einer 

ung  der  letzteren,  ein,  soweit  nicht  etwa  grosse  neue  privat- 

aftliche  und  Gebührenzweige  gegründet  werden  können, 

lern  Staate,  der  Gemeinde  u.  s.  w.  direct  Einkommen  aus 

and  Kapitaleigenthum  und  aus«  gewerblichen  Thätigkeiten 

Entwicklung  der  Besteuerung,  namentlich  die  That- 

lass  überhaupt  und  in  immer  grösserem  Umfange  Steuern 

«  ohn  a.  a.  U. 
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eintreten  müssen,  ist  demnach  in  der  That  ursächlich 

zuführen  auf  die  Entwicklungstendenz  des 

gemeinwirthschaftlichen  Systems  bei  ausschlief 

oder  stark  vorwaltendem  Privateigentum  derPrin 

schatten  an  den  sachlichen  Productionsmitteln  «4 

G.  —  §.  352.    Die  Art  und  Weise  der 

Besteuerung  oder   die  Ausbildung  des   practi sehen 

Systems  und  der  Steuer  arten.  Sie  hängt  zunächst  aa« 

von  der  Gestaltung  der  Volkswirtschaft  und  zwar 

speciell  von  derjenigen  des  privatwirthschaftlichen  Sj 

ab.  Diese  Gestaltung  aber  wird  wieder  durch  rechtliche 

die  Einrichtung  der  Privateigenthums-  and  Erwei 

nung  und  der  ganzen  wirtschaftlichen  Rechtsordai 

jenes  System  bedingt  und  steht  mit  der  Verteilung  de# 

thums  an  sachlichen  Productionsmitteln, 

Kapital,  unter  den  Privatwirtschaften  selbst  in  enger  V 

Davon  hängt  dann  wieder  die  Vertheilung  des  Vol 

unter  den  Privatwirtschaften  wesentlich  mit  ab. 

In  Folge  dieser  Zusammenhänge  und  Causah 

auf  eine  Veränderung  in  der  Gestaltung  des  pri«| 

schaftlichen  Systems  regelmässig  eine  \  *  ränderafl 

Art  der  Besteuerung  folgen.  Bezügliche  Tendenzen  m 

Steuergeschichte  auch  allgemein.  Dies  kann  aber  erst  m 

3.  Hauptabschnitt  (§.  438  ff.)  näher  nachgewiesen  wenki1 

•*)  Den  inneren  Zusammenhang  zwischen  den  Veränderungen  la  """^ 
System  und  den  Arten  der  Besteuerung  hat  besonders  Rodbcrtsi  J  -  J 

zur  Geschieht«  der  röm.  Tributsteuern  dargelegt.  —  ein  sonst  kaca 

von  den  Historikern  gewöhnlich  übersehener  Gesichtspunct.     Kod  b<?::t*  ̂ | 

die  Auflösung  der  alten  Wirtschaftseinheit  des  Oikos  durch  »{wi'» 

theilung  bei  eintretender  freier  Concurrenz  und  beginnender  ̂ chirferrr  Tr-öl 

Stadt,  u.  ländl.  Arbeit  ursachlich  auf  Veränderungen  in  den  :>teueri  c2'i^| 
fuhrt  deu  Unterschied  zwischen  antiken  u.  modernen  Steuerprincii>»-a  **f  ±« 

schied  in  den  privatwirthschaftlichen  Verhältnissen  zurück.     S.  b«s-  HÖ£ 

IV.  342  ti.— ;{.')0,  403  fl.  (wegen  der  Verbindung  v.  Fabrikation  mit  »kr  £4 
in  derselben  Wirthschaft  ist  das  pro?inz.  Bodentribut   keine  rtise 

sondern  zugleich  eine  Besteuerung  des  gewerbl.  Kapitalgewinns .  S.  IfT 

(..Verfall  des  Oikos,  Auflösung  des  einen  sich  selbst  genügenden 

eine  mehr  qualitative  Vertheilung  des  Nationalvermögens'*,  unter  im 

Freihandels  bei  voller  „Kuhe  u.  Ordnung"  in  d.  bürgert.  Geseilsck.  i* 

hunderten  der  Kaiserzeit,  S.  139),  268 £,  2S0  fl.,  291,  297,  S^JgJ? 
Hinzutritt  andrer  Steuern  zum  Burgertribut,  als  sich  die  ..prüdocäonswrf*^- 

des  Hauses"  auflöste  und  das  eine  Bürgertribut  nicht  mehr  .jüe  rödWj 

Vermögcnsbestandtheile  u.  Erwerbszweige"  traf,  S.  311).  VlIL  ?a  f.  ÄJ 
förderung  der  localen  Scheidung  der  Rohproductions-  u.  Fabrii-Ariieita  w 

Blüthe  kommende  Colonatsystem :  Einwirk,  auf  d.  Besteuer.  S.  3*$:  ftflMfc 

Besteuerung  des  Fabrikationskapitals  durch  ein  höheres  tnbatuna  capo» 

S.  393,  395.  als  für  gewöhnliche  Haus-  und  Feldsclaren\ 
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ht  nur  in  die  Entwicklung  der  Besteuerung  Uberhaupt, 

auch  in  diejenige  der  Steuerarten  greifen  ferner  die 

c ha ft liehen  und  die  socialen  Parteiungen  mehr  oder 

entscheidend  ein.    Es  entstehen  dadurch  in  der  Praxis 

isse  Steuerarten  wirthschaftlic he  und  sociale  Steuer- 

e,  deren  jeweiliges  Ergebniss  dem  ganzen  Steuersystem 

characteristische  Gepräge  aufdruckt.    Näher  wird  auch 

erst  später  einzugehen  sein.    Zur  vorläufigen  Orientirung 

V.lgende  Bemerkungen  gentigen. 

I  uter  dem  Einfluss  der  Entwicklung  des  privat  wirthschaft- 

\vstems  und  der  Erwerbs-  und  Besitztheilung  desselben 

sich  wirtschaftliche  Interessengegensätze  der 

iedenen  Erwerbs-  und  Besitzkre ise  der  besitzen- 

assen aus.  Dahin  gehören  namentlich  die  Gegensätze 

)  Grundbesitz  und  beweglichem  Kapitalbesitz  und  zwischen 

k!  Stadt;  zwischen  Gross-  und  Kleinbesitz  dort,  Hausbesitz 

•erbebetrieb  hier;  zwischen  Rentenbezug  aus  Verpachtung, 

bung  und  Verleihung  von  Kapital  und  selbst  erworbenem 

Jgewinn;  zwischen  Gross-  und  Klcinindustrie,  Fabrik  und 

rk;  zwischen  Handel  und  Gewerbe;  zwischen  materieller 

ion  und  liberalem  Beruf  (Beamte  u.  s.  w.)  und  ähnliche 

ehr.  Es  ist  hier  immer  die  Veränderu ng  der  Arbeits- 

ig  und  der  damit  stets  zusammenhängenden,  theils  zu  ihr 

in,  theils  wieder  durch  sie  hervorgerufenen  Th eilung 

sitz  kategorieen  und  Einkommenarten  mitbestimmend 

Arten  der  Besteuerung  und  fllr  die  Veränderungen  darin, 

konomische  Erwerbs-,  Berufs-  und  Besitzstand  und  jeder 

hervorgehende  politische  „Stand"  sucht  die  Steuerlast  dem 

Stande  zuzuwälzen,  indem  er  solche  Steuerarten  begünstigt, 

nicht  ihn,  sondern  diesen  anderen  Stand  vorzugsweise  tretfen : 

dter  ist  der  ländlichen  Grundsteuer,  der  Landmann  den 

ben  Steuern,  der  Gewerbe-,  Kapitalrenten-,  Einkommen-, 

teuer  u.  s.  w.  günstig.  So  ergeben  sich  zwischen  diesen 

in"  die  wirtschaftlichen  Steuerkämpfe,  welche  einen 

Theilder  Steuergeschichte  der  Völker  bilden.  Diese  Kämpfe 

n  sich  vielfach  mit  den  eigentlich  politischen,  zwischen  den 

^enen  politischen  Ständen  geführten  (§.  359  ff.)  und  mit 

cialen  Steuerkämpfen,  decken  sich  aber  mit  beiden  nicht 

Aach  in  Betreff  ihrer  ist  der  enge  Zusammenhang  mit  der 

;«»T.  FinanzwiM?ns<-hnfl.   II.  13 
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Gestaltung  des  privatwirtbschaftlichen  Systems,  seiner  R« 

für  Erwerb  und  Besitz  und  seiner  Einkommen  -  und  V 

vertheilung  nicht  zu  übersehen. 

2)  Vielfach  noch  schärfer  treten  sich  die  Intert* 

besitzenden  und  der  nicht- besitzenden  C lassen 

Jene  Classen  suchen  auf  diese  die  Steuerlast  besonder* 

Form   der  sogen,   indirecten  Verbrauchsbesteuerong  rw 

ständen  eines  allgemeineren  Verbrauchs  in  der  ganzen  Bn 

und  in  den  unteren  Ständen  zu  wälzen,  sobald  dies« 

etwas  verbesserter  Lebensweise,  namentlich  im  Consnm  i 

Luxusnahrungsmitteln  und  Getränken,  einigermassen  eise 

wirtschaftliche  Leistungsfähigkeit  zeigen.    Und  umgti 

mit  der  Emancipation  der  unteren  Classen  bei  diesen  da* 

hervor,  diese  Verbrauchsteuern  zu  vermindern,  weil  sie  die 

Leute  relativ  schwerer  als  die  wohlhabenden  Classen 

sowie  durch   stärkere  Besteuerung  des  Besitzes,  dnrtk 

Steuern,  progressive  Einkommensteuern,  Erbschaftssteuer! 

der  grösseren  Steuerlahigkeit  der  besitzenden   nnd  der 

höheren   Einkommens  die  Steuerlast  zuzuwälzen.  Um 

und  um  so  bewusster  tritt  dies  Streben  hervor,  je 

Privatreichthum  ausbildet  und  bei  Einzelnen  concen 

mächtiger,  neben  oder  statt  eigenen  ökonomischen 

„Conjunctur"  und  „Glück"  hierbei  eingreifen.  Diese 

gegensätze  führen  dann  zu  den  eigentlich  socialen  St* 

welche  begreiflicher  Weise  in  unseren  Tagen  schärfer 

je  in  der  Geschichte  hervortreten.  3\)  Auch  hier  ist  jetzt 

zu  erinnern,  dass  diese  Kämpfe  in  volk s w  i rthscbi 

Beziehung  eben  das  Product  der  Entwicklung  de* 

wirtschaftlichen  Systems,  seiner  Rechtsordir 

der  auf  dieser  Grundlage  sich  vollziehenden  Einkorns«» 

Vermögensvertheilung  sind.36) 

tsTT,  s.  in 
36)  Vgl.  Sc  h  in  oller  in  Holtzend.-Bn  ntano's  Jahrb 

IL,  4M  II..  4.  A. 

™  Die  geschichtliche  Entwicklung  der  Besteuerung  überhaupt  wi  & 
Steuerartcu  lost  sich  nicht  wohl  weiter  trennen,  als  es  hi«T  e e*"hcko 

-Iahet  erst  im  3.  Hauptabschnitt,  Abscbn.  2  ij.  iXS  tf. 
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2.  Abschnitt. 

<ieueriiiis  in  ihrer  Beziehung:  zur  inneren  Verfttssunic  und 

zum  politischen  Stündewesen. 

Uzüglicher  Abschnitt  fehlt  bei  Kau.  Blinzeine  Bemerkungen  passim.  z.  B. 

ote  a.    Bei  dem  engen  Zusammenhang  der  Entwicklung  der  Besteuerung  mit 

Verfassung  ist  ein  solcher  Abschnitt  aber  auch  in  der  Finanzwissenschaft 

lieh.    Vgl.  Stein,  Fin.  3.  A.  „Recht  d.  Steuer  u.  Gesch.  d.  Steuerwesens" 
4.  A.  I.  402  IT.,  500  £  Vornemlich  gehört  die  Literatur  der  Ue schichte 

•  n  tl.  Rechts  u.  diejenige  des  positiven  Staatsrechts  hierher,  nament- 
leatsche  (s.  oben  S.  149  die  Citate  in  Rubrik  V  u.  VI  ;  aus  jener  Geschichte 

Kritricklung  der  Parlamente  in  den  eigentl.  Staaten ,  der  Laudstände  in  den 

Territorien,  des  parlam.  n.  stand.  Steuerbewilligungsrechts  speciell.  Im 

tseben  Reich  sind  auch  die  Wahlcapitulationen  zu  erwähnen.  S.  z.  B.  Uber 

•«  ben  Verhältnisse:  Eichhorn,  D.  Staats-  u.  Rechtsgesch.  5.  Aufl.  u.  A. 

'•.  III,  §.  423  ff.  (üb.  d.  Entsteh,  der  landständ.  Verfass.,  Lit.  darüber  S.  227), 
SS  IV,  §.  477  (Wahlcapit.  Karl  V.,  Reichssteuern  nicht  ohne  Bewilligung 

rieten  ausschreiben),  §.  537;  546,  547  (landständ.  Steuerbewill.  in  den 

im  16.  u.  17.  Jahrh.);  §.  ,VJ5,  3!»6  (landständ.  Steuerbewill.  wird  nach  d. 

:<  durch  die  steigende  Macht  der  Landeshoheit  herabgedruckt);  §.  616  (Ver- 

-r  D.  Lande  nach  Auflös.  d.  Reichs).  —  Walter,  D.  Rechtsgesch..  2.  Auh\, 

ti.  §.  127.  269  ff.,  304  II.,  359,  366,  370—372.  —  Zöpfl,  D.  Rechtsgesch.. 

1172.  II.  §.  40  (bes.  Nr.  III,  S.  220),  §.  50,  §.  54  (d.  Landtage  in  d.  Territ 

hhrh.;  über  Steuerbewill.  S.  288),  §.  75.  —  G.  Waitz  pass.  in  den  Ab- 

.ber  Finanzwesen  in  s.  D.  Verf.gesch.,  bes.  II  (2.  A.  1870)  Kap.  7  (merov. 

(I.A.  1861)  Kap.  6  -carol.  Zeit),  VIII  U878)  Kap.  15  <9.— 12.  Jahrh.).  — 

thariä,  D.  Staats-  u.  Bundesrecht,  2.  A.,  bes.  v.  d.  landständ.  Verfassung 
boü  Bundesstaaten  I.  536  Ii.  (Lit.  daselbst);  dann  II,  474  ff.  von  d.  Steuern 

tcoerungsrecht  in  d.  D.  Staaten,  bes.  über  d.  geschichtl.  Entwicklung  dieses 

47'J  IF.  —  Aus  d.  Speciallit.,  welche  die  Entwicklung  der  Steuern  in  Verbind. 
«iL  Recht  genauer  behandelt,  s.  die  oben  S.  149  IF.  genannten  Monographieen 

tatze  r.  Krics  (Schlesien),  Hoffmann  (Fin.wes.  v.  Wurtemb.  /..  Anf.  d. 

I».  Tüb.  1840),  Falke  (Kur-Sachsen),  Zeumer  i Städtesteuern);  auch  die 

<  Hüll  mann.  Lang,  die  Aufs.  ?.  Vocke,  G.  Sc  hm  oll  er  (d.  Epochen 

Fin.polit.) ;  dsgl.  die  Werke  über  d.  Gesch.  d.  Landstände,  so  Unger,  Gesch. 

Stande.  2  B.,  Hann.  1844,  u.  a.  m.  (SpecJit  darüber  f.  d.  einzelnen  D.  Staaten 

urii  a.  a.  O.,  537  Ii.).  I  eber  Preussen's  jetz.  ölF.  Recht  der  Steuerbewillig. 
i'-l  auf  d.  alten  landständ.  Verfassungen)  r.  Rönne,  prss.  Staatsrecht,  3.  A. 

I.  §.  6S — 70.  Ueber  d.  geltende  Reichs  fin.recht  v.  Rönne,  Staatsrecht 

chs,  2.  A.,  II,  I.  Abth.  S.  65  ff.  u.  in  d.  zu  erwartenden  3.  B.  r.  Laband  's 

l>.  Reichs  ders.  darüber  in  Hirth's  Ann.  d.  1).  Reichs,  VI,  405>.  Dogmat. 
I -11  üb.  d.  Natur  der  Steuerverwillig.  u.  des  Finanzgesetzes  Fricker,  Tub. 

<\.  XVII.  636  fl„  ub.  d.  posit.  D.  Recht  daselbst  S.  681  ff.  —  Leber  Eng- 

•tieist,  engl.  Verw.recht  2.  A.  I,  §.  12  (normann.  Zeit),  S.  277,  287  (magna 

\  280,  326  ff.  (reichsständ.  Zustimmung  z.  d.  Steuern);  heut.  Recht  II,  §.  62, 

Im  Text  handelt  es  sich  nicht  um  die  Darstellung  des  Steuerbcwilligungs- 

vmer  geschieht!.  Entwicklung  an  u.  für  sich,  sondern  nur  um  die  Darlegung 

mmeahangs  dieses  Rechts  mit  der  Entwicklung  der  Beteuerung. 

-  §.  353.  Die  Anordnung  der  Besteuerung.  Die 

rang  als  eine  Zwangsleistung  von  Sackgütern  oder  Geld 

der  Bevölkerung  an  den  Staat,  an  die  übrigen  öffentlichen 

oder  deren  Repräsentanten  (Fürst,  Regierung,  Obrigkeit) 

ihre  formelle  Regelung  durch  die  innere  politische 

*sung.    Unter  letzterer  wird  hier  zunächst  das  anerkannte 

13* 
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Rechtsverbältniss  zwischen  der  Staatsgewalt  and  der  B 

des   Landes  verstanden,  weiter  auch  die  rechtlich 

(politisch  )  ständische  Gliederung  der  Bevölkerung.  Xs 

Verfassung  richtet  sich  die  Rechtsform,  in  welcher  fil 

Besteuerung   für  „öffentliche   Bedürfnisse"  angeordne 

aber  von  der  Verfassung  hängt  auch  der  Begriff 

Bedürfnisse  ab.    Die  Verfassung  ist  daher,  nach  der 

der  Volkswirtschaft ,  ein  weiteres  entscheidendes  Momei: 

Entwicklung  der  Besteuerung  und  für  die  Gestaltung  der  k 

daher  auch  für  die  Ausdehnung  der  Besteuerung  unter 

völkerung,  für  das  Steuersystem  und  die  Steuerarten,  b 

Beziehungen  ist   die    verfassungsmässige  ständische 

besonders  wichtig. 

Sucht  mau   zunächst  die  ausserordentliche  Mannig: 

der  geschichtlichen  Verhältnisse  in  Bezug  auf  die  An- 

der Besteuerung  auf  typische  Grundzüge  zurückzuführen,  *■ 

sich  deren  nach  den  massgebenden  politischen  Verfas>ta 

drei  Haupt  formen  unterscheiden.    Nur  kommen  die»! 

natürlich  selten  ganz  rein  zur  Erscheinung,  sie  gehen  l 

Menge  von  Varietäten  in  einander  über.    Immerhin  tricj 

den  zu  einer  jeden  dieser  Hauptformen  gehörigen 

leitendes  Princip  hinreichend  deutlich  hervor, 

solche  Eintheilung  zu  machen  gestattet.    In  Kürze 

diese  drei  Rechtsformen  der  Anordnung  der  Besteuerung 

als  „Auflegung"  der  Besteuerung  Seitens  der 

als  „vertragsmässige  Regelung"  und  als  „verfu? 

raässige  Bewilligung"  der  Besteuerung. 

A.  —  §.  354.  Die  Auflegung  der  Besteuerung  M 

fassungen  sind  einmal  solche  mit  politischer  Recht! o? 

der  Bevölkerung.    Hier  erfolgt  die  Anordnung  der  ße>- 

einseitig  durch  Auflegung  Seitens  der  Staatsgewalt  de*  Fl 

Die  Steuern  können  hier  in  einem  engeren  Sinne  des  Wo:* 

lagen  genannt  werden.  Hierhin  gehört  die  Besteue 

liehen  Despotieen,  wie  besonders  denen  des  Alterte* 

asiatischer  Reiche  von  Altersher  bis  in  die  Gegenwart  (TB 

Ferner  die  Besteuerung  in  absoluten  Monarchieen,  *M 

des  modernen  Europas  nach  der  Besiegung  der  Stände  s*T 

Beseitigung  der  ständischen  Mitwirkung  bei  der  Bestf»o@g' 

dem  17.  Jahrhundert  bis  in  unsere  Tage  hinein.  Pirti*^ 

denselben  Character  die  Besteuerung  politisch  -  recbtWfer  fr#* 
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völkerung,  wie  z.  B.  im  altrömischen  Reiche,  oder  der 

albevölkerung  Seitens  des  Mutterlands.  Dasselbe  gilt  von 

teuerung  politisch- rechtloser  Volkse  lassen,  neben  solchen 

.  welche  etwa  rechtlich  steuerfrei  sind,  oder  nach  einem 

len  andern  Systeme  der  Anordnung  besteuert  werden,  z.  B. 

Besteuerung  der  unteren  Landbevölkerung  im  Unterschied 

el,  Geistlichkeit  und  Städten  im  europäischen  Mittelalter 

der  Uebergangszeit  seit  dem  16.  Jahrhundert,  wenn  auch 

ig  bestehende  Abhängigkeit  dieser  Landbevölkerung  (Hinter- 

von  den  bevorrechteten  Ständen  etwa  für  die  letzteren 

zn  einer  Mitwirkung  bei  der  Staatsbesteuerung  ihrer  Unter- 

i  geführt  hat. J) 

»je  einseitig  „aufgelegte"  Besteuerung  bringt  natürlich  leicht 

re  Gefahren,  der  Härte,  des  Uebermaasses,  der  Ungerechtig- 

:  sich.  Die  schlimmsten  Missbräuche  solcher  Art  zeigt  die 

(schichte  auch  bei  diesen  „Auflagen".  Indessen  sind  solche 

iche  doch  nicht  unbedingt  die  nothwendige  Folge  dieses 

I  der  Anordnung  der  Besteuerung.  Wo  sie  besonders 

id  gewesen  sind,  wie  in  Despotieen,  in  ausgebeuteten  Pro- 

ist weniger  diese  Art  der  Anordnung,  als  der  allgemein 

hafte ̂ lechtszustand  daran  schuld, 

geordneten  Staaten,  wie  sie  die  neuere  absolute 

chie  darstellt,  verdankt  man  dieser  „Auflegung"  der  Bc- 

ng  sogar  grosse  Fortschritte.  Diese  Staatsform  war  es 

lieb,  welche  in  den  letzten  Jahrhunderten  die  beiden  grossen 

ätze  der  Gerechtigkeit  in  der  Besteuerung  (365,  396  ff.),  die 

Feinheit  und  die  Gleichmässigkeit,  mehr  und  mehr 

blicht  bat,  wenn  auch  die  geschichtlich  überkommene  Steuer- 

ung des  ständischen  Staats  und  das  herkömmlich  Bestehende 

*ch  vielfach  Schwierigkeiten  in  Bezug  auf  Steuerfreiheiten 

Plegien  machte,  welche  die  absolute  Monarchie  noch  nicht 

^«lig  überwinden  konnte.  *)  Die  letztere  hat  sich  auch  hier 

grosse  Verdienste  um  die  unteren  Classen  durch  die  Durch- 

g  des  Grundsatzes  der  staatsbürgerlichen  Gleichheit  erworben. 

lr  oft,  wenn  auch  nicht  selten  mit  Uebertreibungen ,  nach- 

ßte  Vorzug,  dass  sie  kein  Interesse  habe,  eine  Volksclassc 

Ktchhorn  II.  S.  460. 

WL  Schmolle r  a.  a.  0.  S.  56  ffM  namentlich  S.  59  Uber  den  Generalhufen- 

'fcf  unter  Friedr.  Wilh.  L  in  Ostpreussen  an  d.  Stelle  der  bisherigen  v.  platten 
«ahitea  Stenern  trat  und  schon  damals  zu  „einer  relatir  gerechten  gleich- 

:  *<oerbelegung  der  ländlichen  Wirtschaften"  führte. 
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vor  der  anderen  zu  begünstigen,  bewährte  sich  hier  Ii* 

eine  gewisse  Schonung  der  allgemeinen  Steuerkraft  ist  m  s 

Interesse  der  Monarchie  wohl  erfolgt. 

Anderseits  sind  wieder  in  Despotieen  bei  der  „Aufa 

der  Besteuerung  die  Grundsätze  der  Allgemeinheit  uac 

mässigkeit  nicht  immer  massgebend  geworden.    Auch  be 

politischer  Rechtlosigkeit  des  ganzen  Volks  und  demnach 

Classen  fehlendem  Recht  der  Mitwirkung  bei  der  Bestens 

doch  gewöhnlich,  wenn  auch  nicht  dem  Despoten  selbst  ge. 

so  doch  in  der  Bevölkerung  eine  ständische  Gliederung  du:  : 

und  Sitte  anerkannt  gewesen  und  hier  auch  vom  Herrscher  c 

Die  höheren  Stände  wurden  bevorrechtete  und  haben  mt: 

Steuerverfassung  der  Despotie  Befreiungen   und  Begfin.^ 

erfahren,  die  eben  nur,  zum  Unterschied  von  dem  folgendes 

der  Anordnung  der  Besteuerung,  kein  „Recht"  dem  Despota 

über  bildeten.    Bei  der  grossen  Macht  der  „Sitte*4  auch  12 « 

Ländern  und  bei  der  vielfachen  Interessengemeinschaft  d* 

und  der  bevorrechteten  Stände  bedeutete  der  Mangel  eint?  i 

„Rechts"  indessen  nicht  so  viel.  Die  Steuerbegünstigung 

von  nachhaltigem  Werth. 

Unter  den  geschichtlichen  Beispielen  dieser 

Besteuerung  in  der  Form  der  „Auflegung"  Seitens  der 

allein  nimmt  neben  der  Steuerverfassung  der  modernen  MJ 

diejenige  des  altrömischen  Reichs  in  der  Kaiseric 

Aufmerksamkeit  auch  für  die  Finanzwissenschaft  besot* 

Anspruch.  Diese  Steuerverfassung  nähert  sich  durch  die  i3& 

Ausdehnung  der  directen  Personal-  und  Grundsteuer  mi 

die  Art  ihrer  Anordnung  immer  mehr  den  Steueixerfasioiri 

orientalischen  Despotieen.   Aber  sie  verwirklichte  doch  i* 

Grundsätze  der  Allgemeinheit  und  Gleichmässigkeit 

mehr  und  erinnert  mit  ihren  Katastrirungen , 

Erhebungsarten  an  die  Steuerreformen  des  modernen 

Despotismus"  seit  dem  17.  und  18.  Jahrhundert,  wo 

möglichst  „rationell"  gestaltet  wird.    Hier  wie  in  so  Mair& 

das  altrömische  Kaiserreich  ein  Vorbild  der  modernen  Grossen 

8)  S.  Marquardt  II.  19S  fl.  üb.  d.  Steuerreformen  unter  Au*»>:a%  \ 
Diocletian  uM  auch  hier  rielfach  abweichend.  Rodbertus  cber  d.  rte.  Tj*J 

in  Hild.  Jahrb.  a.  a.  0.    Das  Ströhen  nach  gleichmassigerer  Venheijua^  Ar* 
unter  die  einzelnen  Grandbesitzer  und  Bewohner  ist  leitendes  Pn&ä*. 

Vieles  unsicher,  auch  von  Rodbertus  wohl  nicht  immer  das 
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§.  355.  Die  vertragsniässige  Regelung  der  Be- 

ug. So  lässt  sich  wohl  richtig  die  Anordnung  der  Besteuerung 

assungszuständen  bezeichnen,  wie  sie  dem  ständischen  Staate 

manisch  -  romanischen  Mittelalters  eigen  waren.  Ein  öffentlich  - 

lies  Moment  in  der  Besteuerung,  eine  Verpflichtung  des  Volks, 

zu  leisten,  fehlt  zwar  auch  hier  niemals  völlig.  Aber  es 

s  Alles  zurück  gegen  die  gewissermasseu  privatrechtliche 

iiiig  und  Behandlung  der  Beziehungen  zwischen  der  Staats- 

(dem  Fürsten)  und  dem  Volke.  Die  Vermischung  des 

uud  Hof- Haushaltes,  die  Verpflichtung  des  Landesherrn, 

ciderlei  Ausgaben  zunächst  aus  seinem  Domanium  und  aus 

bühreoartigen  Einnahmen  bei  der  Ausübung  der  Hoheits- 

iu  bestreiten,  Hessen  eine  klare  Pflicht  zur  Steuerzahlung 

eicht  aufkommen.  Reichen  die  gewöhnlichen  Einnahmen 

uen  Quellen  nicht  aus  oder  treten  besondere  Nothfälle  u.  dgl., 

ieg,  Gefangenschaft  des  Landesherrn,  ein,  so  wird  zwar 

erprtichtung  des  Volks,  Steuern  zu  gewähren,  von  der  Staats- 

geltend gemacht  und  vom  Volke,  bez.  von  den  Ständen 

1  gewissem  Umfange  anerkannt  Darin  liegt  das  auch  hier 

lende  öffentlich  -  rechtliche  Moment,  welches  dann  in  weiterer 

klung  zu  der  dritten  Anordnungsform,  der  verfassungsmässigen 

gung,  geführt  hat.  Aber  sogar  in  Zeiten  der  Kriegsnoth, 

deutlich  mit  vorhandenem  Interesse  des  Volks,  bez.  der 

selbst  noch  am  Ersten  dieser  öffentlich- rechtliche  Character 

Neuerung  hervortritt,  erfolgt  doch  die  Anordnung  der  letzteren 

en  der  Staatsgewalt  einer-  und  den  Ständen,  dem  Adel,  der 

bkeit,  den  Städten  andrerseits  wie  in  einem  freien  Vertrage, 

»llends  in  anderen  Fällen,  wo  es  sich  mehr  um  die  Deckung 

ler  Ausgaben  oder  unbestritten  um  fürstliche  Angelegenheiten, 

m  Tilgung  und  Verzinsung  von  Schulden  handelt  deren 

lrue  im  oder  mit  im  Landesinteresse  etwa  nur  ein  Motiv 

teuerfordening  abgiebt  —  wird  wie  zwischen  zwei  freien 

gscbliessenden  über  die  Gewährung  der  Steuer  zwischen  dem 

«herrn  und  den  Ständen  verhandelt.  So  wird  ausdrücklich 

Verpflichtung  der  Stände  abgewiesen,  die  Steuer  nur  als 

ju  des  guten  Willens  hingestellt,  dies  Rechtsverhältniss  und 

Auffassung  auch  vom  Landesherrn  anerkannt  und  für  die 

r  gedankt.  Die  Steuer  wird  nach  Umfang,  Art,  Zeitdauer 

1  bestimmt  und  als  vorübergehende  Massregel  bezeichnet, 

'jungen,  wie  Bestätigung  von  Rechten,  Gewährung  von  Privi- 
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legien  und  Freiheiten,  werden  gestellt  und  zugesagt,  Verspreea 

ausbedungen.  Der  Zweck  wird  festgesetzt,  wenigstens  im 

meinen,  wenn  auch  der  Ertrag  der  einmal  bewilligten  Stec* 

dem  für  die  Ausgabenverwaltung  bestehenden 

Zeit  dem  Fürsten  mitunter  ohne  weitere  Controle  zu 

tiberlassen  wird.  In  Allem  der  Vertragsgesichtepunct  tta 

des,  keine  Identität  zwischen  Staats-  und  Volksinteresse  cs<i 

eigentlich  rechtliche  Verpflichtung  zur  Steuerleistun- 

Deckung  des  ganzen  Finanzbedarfs.4) 

Die  politische  Voraussetzung  einer  solchen  Anordnung  I 

Steuerung  war  ein  noch  wenig  entwickeltes  Staatsleben,  dafl 

geringer  Finanzbedarf.  Die  ökonomisch-finanzielle  Voran*» 

war  das  Vorhandensein  andrer  Einnahmen,  aus  Domänen  c. 

Gebühren,  welche  wenigstens  für  gewöhnlich  in  der  Hacf 

ausreichten.  An  einzelnen  Einnahmen  eigentlichen  Steuercbac 

welche  von  dieser  vertragsmässigen  Gewährung  unabhängig 

hat  es  dabei  auch  nicht  immer  gefehlt:  ältere  feste 

Grund  und  Boden,  vom  Hause,  welche  ein  für  allemal  n 

waren  und  als  eine  Verpflichtung  von  Altersher  anerkannt 

über  welche  hinaus  dann  aber  um  so  weniger  eine 

bestand. 

Im  Einzelnen  sind  die  Verhältnisse  manchfacb  verci 

der  ganze  mittelalterliche  Reichthum  an  individuellen  Gestala 

tritt  auch  hier  hervor.   Je  nach  der  Stellung  des  Königin 

Land  und  Volk,  nach  der  Entwicklung  des  Lebenswegen* 

Ausbildung  mehr  oder  weniger  selbständiger  TerritoriaJne 

aus  dem   ursprünglichen  Patrimonialgebiet  und  dem  da 

wachsenden  Lehensgebiet  treten  weitere  Unterschiede  nach 

und  Zeit  hervor.    Der  Uebergang  zur  dritten  Anordnung 

Besteuerung ,  zur  verfassungsmässigen  Steuerbewilligung,  g 

4)  S.  einzelne  Beispiele  aus  Brandenb.  1342,  Salzb.  1327,  Oberbaiern  1 

bei  Rau,  Fin.  I,  Note  a  zu  §.  249.  —  Eichhorn  II,  §.  30«  (bes.  aber  i 

III,  §.  426,  IV,  547.   ücber  d.  Begriff  „Bede"  oder  „Bitte"  s.  bes.  Zenme^ 

S.  36  tf.;  von  „bitten"  herrührend,  früh  mit  Steuer  identisch,  auf  den  Vrv 

Besteuerung  in  d.  Territorien  hinweisend  (die  Ableitung  des  Worts  r.  bi«tw. 

bei  Lang,  oder  von  Bäte,  gleich  Hülfe,  bei  Möser,  ist  aufzugeben),  & 

precatio,  precatura,  petitio,  s.  Waitz,  Verf.gesch.  VIII,  894  ff.  Nach 

die  Beden  u.  Steuern  überh.  nicht  wesentlich  zu  unterscheiden,  sie  waren  mW 

meist  private  Unterstützungen  der  Herren  gewesen,  später  durch  Vertoapfw^ 

Gerichtsbarkeit  u.  Landeshoheit  öffentlich-rechtlicher  Natur  geworden.  «DC  J" 
die  Waitz  VIII,  398  nicht  allgemein  billigt.  —  Bes.  lehrreich  sind  die  Vera 

in  Sachsen,  bei  Falke  a.  a.  0.,  und  in  Schlesien,  bei  Kries  *» 1 1  ' 

Krics  S.  5,  23  ff.  (die  Biersteuer  v.  1546  soU  nach  Ablauf  d.  bestim»»  * 

fodt  u.  alle  sein"),  wo  die  Belege  für  die  leitenden  Grundzüge  der  Gesülnng  ■ 
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iacb  verschieden.  Die  Reichs-  und  Landessteuern  erhalten 

ind  deutlicher  den  öffentlich  rechtlichen  Character  aufge- 

ils  die  Territorialsteuern.  Jene  werden  aber  auch  nament- 

Jeotschland  mit  dem  Verfall  der  Reichsgewalt  unwichtiger, 

mit  der  Ausbildung  und  Verselbständigung  der  Territorial- 

ften  immer  wichtiger  und  häufiger,  so  dass  bei  ihnen  jenes 

nässige  Feilschen  um  die  Gewährung  der  Steuern  practisch 

]  wird. 

56.  Besonders  characteristisch  erscheint  diese  zweite  Form 

doung  der  Besteuerung  im  Steuerwesen  der  deutschen 

rien.  Hier  entwickelt  sich  im  engen  Zusammenhang  mit 

ttrfnissen  und  fürstlichen  Gesuchen  nach  Steuern  und  mit 

Handlungen  darüber  die  landständische  Verfassung.  An- 

und  in  manchen  einzelnen  Fällen  noch  bis  ins  17.  und 

tmndert  hinein  zeigt  sich  hier  deutlich  das  geschilderte 

n  der  vertragsmässigen  Regelung  der  Steuern,  zu  deren 

nig,  wenn  überhaupt,  so  nur  sehr  unbestimmt  eine  Art 

-rechtlicher  Verpflichtung  anerkannt  wird.  Nur  soweit  es 

len  Territorien  um  reichs-  und  kreisverfassungsmässige  oder 

Reichstagen  bewilligte  Steuern  handelt,  wird  im  Allge- 

wenn  auch  mit  manchen  Weiterungen,  eine  solche  Ver- 

;  Seitens  der  Landstände  zugegeben  und  besteht  sie  auch 

II  formell  nach  dem  Reichsrecht.5)  [Der  Haupttheil  der 

othwendigen  Steuern  des  älteren  Reichsrechts.6)]  Bei 

•  äche  der  Reichsgewalt,  der  Verwickeltheit  und  Strittigkeit 

usreebts,  der  oftmaligen  Renitenz  der  Landesfürsten  und 

?n  Obrigkeiten  selbst7)  hatte  diese  öffentlich-rechtliche  Ver- 

|  auch  in  diesen  Fällen  nicht  immer  die  erforderliche 

B  Bedeutung.  Um  so  weniger  -aber  wurde  darüber  hinaus 

eigentlichen  Territorial-  und  für  die  landesherrlichen  Be- 

eine Verpflichtung  zur  Steuerbewilligung  eingeräumt, 

auch  nach  der  Landesverfassung  gewöhnlich  einige  sogen, 

ndige  Steuern,  wie  z.  B.  die  Fräulein-  oder  Prinzessin- 

ir  die  Ausstattung  sich  vermählender  fürstlicher  Töchter, 

e  übrigen  Steuern  für  die  Landesbedttrfnisse  waren  daher 

hhorn  IV,  §.  537,  547;  Zachariä  II,  §.  219,  S.  4S2.  4S.S. 

baria,  §.  221. 

L  B.  machen  in  Sachsen  die  Stände  Schwierigkeiten,  selbst  die  Turken- 

Fon»  des  „gemeinen  Pfennigs"  zu  zahlen,  weil  ihr  Kurfürst  diese  Hilfe 
aitbewiUigt  habe.    Falke,  Tüb.  Ztschr.  B.  31  S.  117. 
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sogen,  „freiwillige4*.8)    Für  sie  hat  sich 

Regelung  zwischen  Fürst  und  Ständen  länger 

Erst  mit  dem  immer  weiteren  Verfall  des  Reicl?  ̂  

Uebergang  von  Staatsfunctionen  von  ihm  auf  die  Terh: 

noch  mit  der  unvermeidlichen  Ausdehnung  der  öfteotlki 

keit,  welche  die  Folge  der  Entwicklungen  vom  15.  L- 

hundert  war  und  den  Finanzbedarf  ungemein  steigert  : 

öffentlich-rechtliche  Moment  in  der  Besteuerung  vor  - 

rechtlichen  Moment  immer  mehr  hervor.  Damit  konai  u 

Form  der  Anordnung  der  Besteuerung  zum  Dnrcbbroek  •! 

die  deutschen  Territorien  überhaupt  doch  bis  zum  Vi\c.\ 

Reichs  noch  immer  nicht  ganz  volle  Staaten  geword«  ̂  

auch  der  landständischen  Steuerverfassung,  wo  dieseik -i 

fürstlichen  Omnipotenz  gewichen  war,  etwas  von  dem  M 

racter  gewahrt.  Die  Besteuerung  war  in  der  Theorie  üV  A 

Cameralisten  des  18.  Jahrhunderts  immer  noch  eine  il  ej! 

Ausnahme  bildende  Einnahmeart10;  und  in  der 

Praxis  nicht  minder,  obwohl  sie  meistens  schon 

und  die  Bewilligung  auf  Zeit  immer  mehr  zu 

herabsank. 

Auch  in  manchen,  übrigens  in  den  verschiedenen 

öfters  verschiedenen  und  im  Laufe  der  Zeit  sich 

Einzelheiten  der  älteren  landständischen  Verfassung  tri: 

racter  einer  quasiprivatvertragsmässigen  Regelung  der 

öfters  besonders  prägnant  hervor.    So  wenn  jeder  Sur: 

eine  Steuersumme  bewilligt,  keine  Majorität  von 

die  dritte  entscheidet,  die  Stände  vielmehr  durch 

einander  sich  bewegen,  die  Last  in  bestimmtem  Verhiko' 

")  Zachariä  II,  499.  —  In  England  nach  d.  magna  charo  lusLnz 

Kronvasallen  zum  „Lehenhilfsgeld**,  auxilium,  mit  Ausnahme  d-?r  3  fcfvsll 
u.  Nothfalle  (Kitterrsrhlag  des  Sohns.  Ausstatt,  d.  Tochter,  Aaslfa  i* 
(ineist  I, 

9)  Noch  nach  dem  MOjähr.  Kriege  war  das  Streben  nach 
kennung  eines  unbeschrankten  Bestcuerungsrechts  der 

die  Landstiinde  u.  Unterthanen  auch  die  Mittel  zur  Bestreitiinir  der 

ausgaben  in  grösstem  Cm  fang  auf  Begehr  darzubringen  scboMvg  *£3  **-* 
durchzusetzen.     Der  Kaiser  verweigerte  einer  bezüglichen  Au*d<ia"*f 

absehieds  v.  1(m4  §.  ISO  in  einer  Kesolution  v.  1671  seine  Zas^**** 

Eichhorn  IV.  §.  547,  ZacharU  II.  §.  219  S.  4*5. 

,ü)  So  sagt  z.  B.  Justi.  Syst.  d.  Fin.wes..  Halle  176fc.  S.  U%  &* 
wesentl.  aus  einem  pol  it.  Standpuncte  artheilend :   Abgaben  Slr«ai 

sollten  d»rm  Fürsten  nicht  auf  beständig,  sondern  nur  jährlich  bewiflj0 

seien  deshalb  ,4m  eigentl.  u.  ursprUngl.  Verstände"  uicht  zu  tka 
de»  Staats  zu  rechnen. 
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en;  wenn,  wie  gewöhnlich,  ohne  landesherrliche  Organe 

wog  der  Steuer  erfolgt,  und  dann  jeder  Stand  seine  tiber- 

'  Schuldigkeit  selbst  repartirt  und  den  Gesammtbetrag 

"hnlich  sind   es  Schätzungen  oder  sogen,  direetc 

Personal-,  Einkommen-,  Vermögen-,  Grundsteuern,  bei 

die  ständische  Mitwirkung  unentbehrlich  ist.  Bei  manchen 

directen  Verbrauchsteuern,  im  heutigen  finanzwissenschaft- 

nue  des  Worts,  namentlich  bei  den  verschiedenen  Arten 

velche  bald  mehr  Gebühr,  bald  mehr  Steuer,  bald  Beides 

ind,  gingen  die  selbständigen  Befugnisse  des  Landesherrn 

nd  wurde  das  Recht,  solche  Abgaben  aufzulegen,  auf 

)c  Ermächtigung  zurückgeführt  oder  aus  den  allgemeinen 

achten  des  Landesherrn  abgeleitet.  n)    Doch  findet  wenig- 

i  allgemeinen,   auch   im  Territorium  selbst  erhobenen 

I  Verbrauchsteuern,  wie  bei  den  seit  dem  15.  und  16.  Jahr- 

häufigeren  allgemeinen  Tranksteuern  und  „Ziescn"  (Acci- 

tuf  verschiedene  Lebensmittel,  Gegenstände  des  gewöhn- 

irktverkehrs  und  Kaufmannswaaren,  besonders  in  früherer 

ständische  Bewilligung  statt. 13)    Die  Territorialherrschaft 

aber  hier  mehrfach  früher  und  vollständiger  als  bei  den 

Steuern,  besonders  nach  dem  30jährigen  Kriege,  bei  diesen 

von  dieser  ständischen  Mitwirkung  frei  gemacht;  mit  ein 

&  Zöllrecht  wird  in  der  älteren  Auffassung,  wie  sie  im  deutschen  Keichs- 

r  ohtliche  Anerkennung  gefunden,  nicht  zum  Besteuerungsrecht  gerechnet 

bis  1S(>6  ein  kais.  Reservat  recht,  das  nur  kraft  kaiserl.  Verleihung  oder 

hen  Herkommens  von  Kcichsständen  und  anderen  Berechtigton  ausgeübt 

ait<.    Zachariä  II,  §.  229  S.  547.     Vergl.  indessen  die  Streitigkeiten 

rm  Landesherrn  u.  den  Ständen  Schlesiens  über  d.  Einfuhr,  des  GrenzzoIIs 

ifi  Schlesien,  Kries  S.  72  H.   Genaueres  bei  Falke,  Gesch.  d.  Deutschen 

S.  auch  7.  Thuna,  Keichszollrecht  zur  Zeit  u.  nach  d.  Grundsätzen  des 

pek  Hildebr.  Jahrb.  XII.  1S69,  S.  26.    Der  Ertrag  der  Zölle  u.  des  Geleits 

■  landesherrl.  Kammergut.    Zachariä  II,  §.  209  S.  421. 

r  Name  stammt  von  ineisio,  incisura  ab  u.  deutet  auf  die  uralte  Verrech- 

*  „Kerbens".  Ineisio.  auch  tallia,  früher  für  Bede  gebraucht,  also  für  eine 

aer.  später  für  eine  Consumtionsabgabe.  Vergl.  Näheres  bei  Hullmann, 

±  im  Mittelalter.  S.  134  ff.    Auch  Waitz.  VIII,  395. 

B.  stand.  Bewilligung  einer  Biersteuer  in  Schlesien  an  den  König  im 

aber  bei  der  Verwaltung  von  vornherein  die  stand.  Mitwirkung  beschränkter 

1  sogen.  Schatzungssteuern.    Kries  a.  a.  0.  S.  63  ff.,  mit  näherer  Ausführ. 

Mvickl.  u.  d.  Verlust  des  ständ.  Einflusses  bei  dieser  Steuer.  —  Bewillig. 

»Wfedehßten  Ziesc  (Getränke.  Getreide,  Feld-  u.  Gartenfrüchte,  Marktvieh, 

■v--  uikI  Arbeitastoff«  dei  Handwerke)  Seitens  der  Stände  io  Sachsen, 

•b.ZtKhr.  3<».  400  fL\  in  143b  u.  später  mehrfach,  bes.  Tranksteuer  (Wein. 

•  16.  Jahrh.  desgleichen. 
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Grand  für  die  nunmehrige  grössere  Entwicklung  der 

Verbrauchsteuern. u) 

C.  —  §.  357.  Die  verfassungsmässige  Steuer 

gung.  So  wird  hier  die  Anordnung  der  Besteoeraic 

wenn  die  Bevölkerung  persönlich  und  politisch  frei  anc 

rechtigt  ist,  das  Steuerwesen  selbständig  oder  in  Verbirg 

der  Staatsgewalt  zu  regeln,  aber  wenn  anderseits  auch  iz  \ 

fall  eine  öffentlich-rechtliche  Verpflichtung 

bewilligung  anerkannt  ist  und  eigentlich  für  selbstverstär 

nur  dass  auch  das  Vorhandensein  des  Bedarfsfalls  selbst  tü 

Entscheidung  der  Bevölkerung  unterliegt.  Die  Vorausscn-: 

Art  der  Anordnung  der  Besteuerung  ist  die  im  Volksen 

anerkannte,  im  öffentlichen  Recht  zur  Geltung  gelangt 

tität  des  Staats-  und  Volksinteresses  und  darao? 

einer  Steuer p flicht.  Die  Besteuerung  erscheint  hier  i 

wendige  Bedingung  der  Erfüllung  der  Staatszwecke  und 

Lebensaufgaben  des  Volks  selbst.  In  der  Besteuerung 

gewährt  sich  das  Volk  also  seine  eigenen  Lebens-  und 

bedingungen.  Eben  hierin  liegt  auch  der  Grund  zu  i 

lich-rechtlichen  Verpflichtung,  die  einmal  erforderlichen 

bewilligen,  und  die  Unzulässigkeit  eines  eigentlichen 

weigern ngs rechts  in  einem  anderen  als  formellen 

Die  verfassungsmässige  Steuerbewilligung  ist  die 

Anordnung  der  Besteuerung  bei  freien  Culturvölkern  mit  t 

tem  oder  doch  sich  entwickelndem  öffentlichen,  insbesomi?: 

leben.    Ihre  specielle  Form  ist  nach  der  Form  der 

fassung  verschieden.    Aber  der  Gedanke,   dass  die 

frei  anerkannte  Bedingung,  nicht  des  Staatslebens  an  sc: 

des  letzteren  um  des  Volkslebens  willen   und  des wer 

öffentlich-rechtliche  Verpflichtung  des  Volkes  gegenüber  J  - 

sei,  geht  tiberall  erkennbar  hindurch.    Die  Städte-Repct».^ 

Alterthums,  besonders  die  Demokratieen,  die  modernen  Jsua 

republikanischer  und  constitutionell-monarchischer  VaCufljj 

die  wichtigsten  Beispiele  von  verfassungsmässiger  Steuert**^ 

'*)  Vgl.  v.  I nam a- Stcmegg,  Aceisestreit  im  17.  o.  In  Jiirm.. 

XXI.  515  ff.,  527.  —  Gliemann.  Einfahr.  d.  Arcise  in  Pu— .  * ' 
In  Branden  b.  1641  all  crem.  Accise  noch  nach  Landtagsbeschlos.  *i 

zeitweil.  Aufhebung  Wiedereinfuhr,  u.  Neuordnung  165*,  1667,  1**4  i» 

immer  weiterer  Zurückdrängung  der  stand.  Mitwirkung  dabei,  accl  a  " waltung.  die  in  den  Städten  aus  der  stadtischen  mehr  rar 

GHemann  S.  20S. 
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mittelalterlichen  selbständigen  städtischen  Gemeinwesen 

erwandte  Erscheinungen.  Der  reichsständische  Staat  des 

ers  und  das  Territorium  mit  landständischer  Verfassung 

relmäßsig  auf  dem  Uebergang  von  jener  älteren  mehr  pri- 

üchen  Regelung  zu  dieser  neueren  verfassungsmässigen  Be- 

l  der  Besteuerung  begriffen.  Die  Entwicklungsgeschichte 

dischen  Mitwirkung  an  der  Besteuerung,  namentlich  auch 

(eutschen  Territorien,  bildet  daher  einen  besonders  belehren- 

!  der  hier  mitspielenden  Factoren. 

Princip  macht  es  keinen  Unterschied,  ob  das  ganze  Volk 

>ar  die  Steuer  bewilligt,  wie  mitunter  in  reinen  Democra- 

ier  ob  dieses  verfassungsmassige  Recht,  wie  die  sonstige 

uj£  an  der  Gesetzgebung,  durch  Vertreter  ausgeübt  wird; 

venig,  ob  Volkssouveränetät  im  vollen  Sinne  anerkannt  ist 

Staatsgewalt  als  ein  selbständiger  Factor  neben  dem  Volk 

Volksvertretung  steht;  auch  nicht,  ob  die  Verfassung  eine 

mische  oder  constitutionell-monarchische;  noch  ob  sie  eine 

ist  und  der  Beschluss  von  Volkstheilen ,  z.  B.  politisch 

bteten  Ständen  oder  von  Volksvertretungen ,  welche  auf 

ines  Wablcensus  (Vermögen,  Steuer)  gebildet  sind,  das 

olk  bindet.    In  allen  diesen  Fällen,  von  der  alten  land- 

Jen  Verfassung  mit  ihrer  späteren  Entwicklung  des  Steuer- 

ingsrechts  an  bis  zu  den  modernen  Verfassungen  mit  all- 

i  directen  Volkswahlen  und  bis  zum  schweizerischen  Refe- 

ist der  obige  Gedanke,  dass  die  Besteuerung  Staats-,  weil 

eresse  und  deshalb  eine  allgemeine  Pflicht  sei,  der  leitende. 

sich  z.  B.  in  der  älteren  deutschen  landständischen  Ver- 

trotz  aller  Schwierigkeiten,  welche  die  eigentümliche  Ver- 

eit  der  politischen  Verhältnisse  bietet,  und  aller  Cautelen, 

hen  die  Stände  den  älteren  Standpunct  der  „freiwilligen" 

der  Steuer  festzuhalten  suchen,  dennoch  hindurch.  Das 

teuerverweigerungsrecht  wird  practisch  obsolet  und  eine 

ormalität. 

r  Durchbruch  des  Gedankens  der  Steuerpflicht  ist  ein 

rer  sittlicher  und  geistiger  Fortschritt.  Welche  Abstraction, 

mpersönlichen  Wesen  ohne  jede  genaue  Abrechnung  im 

n  einen  freiwilligen  (?)  Antheil  an  allem  Einkommen  der 

irger  zu  gönnen!  Weich  sittliches  Vertrauen,  welche  com- 

Organisation  setzt  das  voraus.  Kein  Wunder,  dass  die 

Jahrhunderte  lang  gegen  diesen  Gedanken  sich  gesträubt, 
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das8  sie  ihn  jetzt  noch  entfernt  nicht  ganz  begriffen 

daher  so  vielfach  noch  mit  den  finanziellen  Mitteln  un<: 

älterer  Zeiten  wirtschaften  müssen"  (G.  Schmollerj.^ 

§.  358.  Die  Entwicklung  des  landständi sehen  4 

bewilligu ngsrech ts  in  Deutschland  zeigt  sieb  i 

mancherlei  thatsächlichen  Verhältnissen,  nach  und  nae'r  j 
der  Gestaltung  des  öffentlichen  Rechts  selbst.  Die  H 

Steuern  bürgern  sich  immer  mehr  als  bleibende  Einrickra 

Eine  eigene  Verwaltung  und  ein  besonderes  Cassenwe*eL  T 

sie  geschaffen  und  wird  eine  bleibende  Institution:  i*. 

ständische  Steuerverwaltung,  bei  gewissen  Steuern  aneh  da 

sehe  Erhebung,  ständische  Ausschüsse  zur  Controle.  au 

Schatzcollegien ,  eine  besondere  Landessteuercasse,  n  1 

unter  ständischer  Verwaltung  die  Steuererträge  fliegt  a 

welcher  die  bestimmten  Ausgaben  bestritten  werden, 

Kammercasse,  welche  die  Domanial-  und  Regaleinuia 

zieht. 16)  Die  speciellen  Bedingungen  bei  der  Steuert^ 

werden  zwar  lange  nach  Möglichkeit  von  den  Stinics  j 

früheren  Weise  beibehalten,  aber  nicht  nur  wegen  der.N-^j 

der  ständischen  Macht  gegenüber  der  Regierung,  sondert« 

Natur  der  neuen  Staatsverhältnisse  werden  sie  practiscb  *4l 

loser  und  von  der  Regierung  mit  Erfolg  bei  einer  innrer  A 

Reihe  von  Ausgaben,  welche  eben  öffentliche  Zweck*  4 

bekämpft.  Sie  werden  eine  Formalität  und  verschwind:  i 

Es  bildet  sich  schliesslich  die  Anschauung  einer  VerpÖK 

Steuerbewilligung  aus  und  findet  auch  im  Öffentlichen  ;H 

Anerkennung.  So  wird  namentlich  seit  dem  17.  Jthrt  A 

den  deutschen  Territorien  den  Ständen  ein  Reeht,  die  is^ 

lung  andrer  Einkünfte  zur  Deckung  der  Landesbedfirtniüel 

wendigen  Steuern  zu  verweigern,  mehr  und  mehr  abe^' 

1Ä)  Schmolle r  im  Jahrb.  d.  I).  Keich.  Ib77  S.  112.    \>L  ubekK*  ' 

Schlau  dieser  Abhandl.  S.  101 — III.  —  Ceber  d.  EntviokJ.  d  Bot?>" 
Mittelalter!.,  bes.  deutschen  Stadt.  Genie inweseu,  als  einer  »*hri»ft 

rcchtl.  Abgrabeart  s.  Gierke.  a.  a.  0.  II  69s  u.  11.,  bes.  in  d.  CiXMl  *i>  »  1 

Bas.  Flu.  S.  11.    VgL  Uberhaupt  Gierke's  ganzem  Kap.  4  in  B.  II  tf*  ■ 

persönlichkeit,  bes.  §.  27.  2b,  29.     Bei  dem  engeren  InttfresseakrH?"  *  * 

naturlieh  die  Anerkennung  eines  „öffentlichen"  Bedürfnisses  und         '*'  ; 
rechtlichen  St«uerp  f  1  i  cht  hier  Fiel  leichter  und  ist  frch<?r  rtTeirfc 

Itf)  Davon  ist  schon  im  1.  Bande  bei  der  Domanenlchre  g?baaä*i.  *•* 

5$.  92,  93,  Käu -Wagner  §.  120.  121.  Wagner  g.  154.  S.  mä 
II,  §.  210,  220,  bes.  S.  495,  g.  227.    Eichhorn  1U,  255. 

im  Staate. 
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chsgerichte  sollten  in  solchem  Fall  die  Einwilligung  er- 

i  vorläufigen  Abschluss  bat  die  Entwicklung  des  Steuer- 

jngsreebts  in  Deutschland  in  den  neuen  landstündi- 

Verfassungen  dieses  Jahrhunderts  erhalten.  Im 

l  mit  der  hier  dargelegten  Auffassung  gehen  „alle  neueren 

n£3urkunden  von  dem  Grundsatze  aus,  dass  die  Unter- 

und  resp.  die  Stände  die  Mittel  zur  Deckung  der  Staats- 

*se  zu  gewähren  verpflichtet  seien,  insoweit  sie  nicht 

)  vorhandenen  dazu  bestimmten  Mitteln  (Staatsgütern, 

i)  zu  bestreiten  sind.  Sie  erkennen  daher  kein  Steuer- 

ingsrecht  in  dem  Sinne  an,  dass  die  für  den  Staatsbedarf 

iigen  Steuern  auch   willkürlich  verweigert  werden 

und  sprechen  dies  meistens  indircet  auch  dadurch  aus, 

den  Ständen  verbieten,  die  Bewilligung  der  Steuern  mit 

dingung  zu  verbinden,  welche  nicht  den  Zweck  und  die 

ling  derselben  selbst  betrifft."  (H.  A.  Zachariä.) 18)  Die 

tzung  für  die  Steuerbewilligung  ist  dann  aber,  in  Ueber- 

Qog  mit  dem  jetzigen  deutschen  Staatsrecht,  dass  zuvor 

dürfni88  anerkannt  sein  niuss,  d.  h.  dass  die  Aus- 

\  uothwendig  und  andere  Deckungsmittel  als  nicht  vor« 

oder  als  nicht  ausreichend  nachgewiesen  werden.  Das 

ivilligungsrecht  steht  daher  hier  mit  der  Vorlage  des  Aus- 

d  des  gesammten  Einnahmeetats  an  die  Volksvertretung 

Qtlung.    Namentlich  haben  die  deutschen  Ständekammern 

auch  bei  der  Feststellung  der  Domanialcin- 

i  aller  Art  mitzuwirken  und  verschwindet  in  der  Conse- 

r  modernen  Staatseinheit  und  Finanzeinheit  die  ehemalige 

5  zwischen  Kammer-  und  Landessteuercasse,  wie  dies  im 

schon  erörtert  worden  ist.,y) 

i  richtigen  tinanzwissenschaftlichen  Begriff  der  Steuer  ent- 

!  auch,  dass  sich  das  Steuerbewilligungs-  und  Mitregulirungs- 

i  Volks,  bez.  seiner  Vertreter  auf  alle  unterdiesenBe- 

steuer"  fallenden  Arten   von  Abgaben  bezieht, 

cbina  II.  g.  222  8.  502,  freilich  in  einem  gewissen  Widerspruch  mit 

Resolution  v.  1671,  s.  o.  Note  !». 

'baria  II,      222  S.  505. 

-1.  in  Note  10  gen.  Stellen.    Heber  die  Besteuerung:  nach  neuerem  und 

'Stschen  Staatsrecht  u.  Uber  den  Umfang  des  Steucrbcwilligungsrechts  der 
4.  Zacharia  II,  §.  222  u.  123.     Üeber  das  (i.  Th.  etwas  abweichende) 

'hss.mass.  «echt  v.  Könne,  preuss.  Staatsr.  I,  1.  Ahth.  §.  f/J.  70. 

^^^^ 
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daher  namentlich  nicht  nur,  wie  früher  öfters,  auf  die  i 

directen  Steuern,  sondern  auch  auf  alle  die  verschiede» 

directen  Steuern,  darunter  solche,  welche,  wie  das  Zolin 

nach  dem  älteren  RechtsbegrifT  nicht  zum  Steuerrecht,  a 

zum  sogen.  Kammergut  gehörten.  Das  ist  im  neueren  des 

Staatsrecht  auch  anerkannt.20)  Am  Langsamsten  uod  wem 

in  derPraxis  noch  heute  nicht  immer  vollständig  ist  dieser  < 

satz  bei  den  Gebühren  und  Regalien  zur  Geltung  z 

Es  erklärt  sich  dies  auch  aus  dem  rechtsgeschichtlichen  Zcsi 

hang  des  Gebührenwesens  und  der  Regalien  mit  dem  Kam 

und  mit  der  Ausübung  von  Hoheitsrechten  und  heute  noch  i 

Verbindung  dieser  Einkünfte  mit  der  allgemeinen  StaateTerw 

Im  Princip  ist  aber  auch  hier  stets  die  Bewilligung  der  Vt 

tretung  zu  verlangen  und  in  allen  wichtigeren  Fällen, 

Gerichts-,  Verkehrsgebühren  (Posttaxen,  Eisenbahntarife, 11 

graphentaxen),  bei  den  Regalien,  welche  nur  Steuerform  sin« 

Tabak)  erfolgt  auch  die  Mitwirkung  dieser  Vertretung  I 

Regelung  der  Taxen.  In  allen  anderen,  auch  den  uH 

untergeordneten  Fällen  bei  einzelnen  Verwaltungszweigen  a| 

Recht  zur  alleinigen  Regelung  der  Taxen  im  Verordoa 

durch  die  Staatsgewalt  auf  Ermächtigung  der  VolksverM 

rückgeführt  werden.  I 

Es  bedarf  keiner  weiteren  Ausführung,  dass  die  Terfci 

raässige  Steuerbewilligung  für  unsere  Rechts-  und  Cultur^ 

einzige  zulässige  Form  der  Anordnung  der  Besteuerung  i>t 

die  Finanzwissenschaft  hat  zu  betonen,  dass  diese  For 

relativ  grösste  Bürgschaft  für  die  gute  Ordnung  des  Sta 

haltes  und  für  die  richtige  Durchführung  der  Besteueroo^ 

mehr  wie  auch  in  der  besten  absoluten  Monarchie  die  Fi> 

„Auflegung".    (§.  354.)«) 

Die  Handhabung  der  verfassungsmässigen  Steuerbeiri 

hängt  von  der  speciellen  Verfassungsform  ab.  Sie  ist  dai* 

letzterer  sehr  verschieden  und  von  verschiedener  practisd 

deutung  für  die  Finanzen.  Darauf  näher  einzugehen,  ist  k 

dessen  nicht  die  Aufgabe. 

*)  Zachariä,  II,  512. 

**)  Es  sind  hier  mehr  verwaltungstechnische  Verhältnisse ,  hes.  im  GaW 

welche  in  der  Praxis  öfters  noch  die  Regelung  der  Taxen  im  Verordnutf»; 

(iesetzeswege  beibehalten  Hessen.    Ueber  Post  u.  Telegraphie  s.  d.  wngt 

")  S.  Wagner,  Fin.  I,  §.  9,  11. 
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,  —  §.  359.  Die  Besteuerung  und  die  ständische 

erang  der  Bevölkerung.  Der  Ausdruck  „ständische 

rang"  wird  hier  im  weiteren  Sinne  genommen  und  umfasst 

sowohl  die  Personalstandsverhältnisse,  die  Unfrei- 

st ihren  verschiedenen  Abstufungen  und  die  Freiheit,  als  auch 

itiechen  Standesverhältnisse  unter  den  Freien.  Nament- 

nd  die  verschiedenen  bevorrechteten  Stände  von  der 

in  Bevölkerung,  sowie  besonders  die  Stände,  welchen  allein 

twirkung  bei  der  Besteuerung  zusteht,  von  den  anderen 

assen  zu  unterscheiden. 

Unfreie  im  vollen  Sinne,  Sclaven,  sind  als  unpersön- 

id  ohne  vermögensrechtliche  Fähigkeit  nicht  unmittelbar 

dichtig.  Wohl  aber  kann  ihr  Herr  für  sie  besondere  Steuern, 

irer  Zahl  und  Gattung,  zu  entrichten  haben,  wie  dies  vor- 

nen  ist.88) 

Unfreie  minderen  Grads,  Leibeigene,  Hörige,  Schollen- 

je  u.  8.  w.,  können  doch  der  Staatsgewalt  gegenüber  zugleich 

rthanen  gelten  und  dann  auch  direct  gegen  sie  steuer- 

|  sein.  Sind  sie  auf  dem  Boden  des  Grundherrn  angesiedelt 

:sem  zu  Diensten  und  zu  Grundabgaben  von  dem  ihnen 

Jenen  Boden  verpflichtet,  so  unterliegen  sie  gewöhnlich  nur 

ir  der  öffentlichen  Besteuerung.  Die  letztere  trifft  zunächst 

indherrn  als  solchen  und  dieser  vertheilt  die  Last  weiter 

ie  Hörigen  oder  erhöht  deren  sonstige  Abgaben  zu  diesem 

*  Athen  „scheint  eine  Besteuerung  der  Sclaven  selbst  stattgefunden  zu 

wäre  dann  die  einzige  unmittelbare  u.  regelmässige  Besteuerung  von 

üe  des  Vermögens  der  Barger  ausser  den  Liturgien'4.    Böckh  I,  448.  — . 
K  o  m  hat  der  Herr  für  den  Sclaven  zu  zahlen  u.  zwar  —  wenigstens  in  der 

'eit  —  keine  gleiche  Kopfabgabe,  sondern  eiuo  nach  dem  Werth  der  Sclaven 
Marquardt,  röm.  StaatsvcrwalL  H,  229 ;  K o d b e r t u s  in  Hildebr.  Jahrb. 

-  In  Nordamerica  sind  Steuern  auf  die  Sclaven  auch  durch  die  Union 

(I  gewesen  1789,  s.  Adams,  Tub.  Ztschr.  1879,  S.  72S. 

etzteres  VerhAltniss  scheint  in  der  späteren  Kaiserzeit  in  Korn  bestanden  zu 

»  die  Colonen  den  wichtigsten  Theil  der  Kopfsteuerpflichtigen  bildeten. 

Steuer  vom  Herrn  des  Guts  zugleich  mit  der  Grundsteuer  eingezahlt,  aber 

&  ihnen  eingetrieben  wurde.  Marquardt  11,  236.  -  Im  mittelalterl.  ständ. 
if  n  die  Unfreien  (ein  damals  ohnehin  so  achwankender  BegrifT.  mit  manchen 

>n!)  wie  andre  „Unterthanen"  mitbesteuert.  Der  B  e  i  c  h  s  besteuerung,  z.  B. 

irh  dem  „gemeinen  Pfennig*4  unterliegen  auch  die  Unterthanen  der  Reichs- 
nuttelbar  (Eichhorn  III,  168.  320).  Mit  der  steigenden  Entwicklung  der 

.:•  walt  werden  aber  nur  die  Reichsunmittelbaren  besteuert.  Ihr  sogen.  Sub- 

rürecht  jplt  dann  gegenüber  allen  ihren  Untergebenen.  Zachariä  II,  4*2. 

allgemeiner  Vermögens-  u.  Person alstcuern  (mit  Abstufung  nach  Ständen) 

^lchssteuer  des  „gemeinen  Pfennigs"  von  1431  (15jähr.  Leute  1  Blaghart 
;o*t.  Kii>an/.wisf»«n»oh»ft.   IL  14 
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C.  Unter  den  Freien  scheiden  sich  innäci« 

Einheimischen,  die  Bürger  oder  Unterthanen,  voodaFrtti 

Die  Stenerpflicht  betrifft  als  staatsbürgerliche  Pfick  :| 

ersteren.  Die  Besteuerung  wird  aber  in  der  Form  tob  %  « 

^eldern  u.  dgl.  auch  gern  auf  die  Fremden  aasgedckn;  * 

dies  nach  den  thatsächlichen  Verhältnissen,  daher  tot  Alle. 

der  Zahl  und  dem  Wohlstand  der  Fremden  practiick  x  I 

griech.  Alterthum  Im  Laufe  der  modernen  SteoerearH 

bat  sich  eine  immer  allgemeinere  und  vollständigere  Be*"-~J 

der  Fremden  ausgebildet,  wie  unten  bei  der  Erörterung  öo  h 

satzes  der  Allgemeinheit  der  Besteuerung  näher  natbri 

werden  wird  (§.  408).  *6) 

D.  —  §.  360.    Am  Wichtigsten  ist  für  uns  wieder  a 

trachtung  des  mittelalterlichen  ständischen  Stil 

.seiner  Fortsetzung  in  den  Uebergangstaatsformen  bi§  «r 

wart,  speciell  in  den  deutschen  Territorien. *) 

namentlich  der  Gegensatz  der  mit  dem  Steuerbewük 

ausgestatteten  Stände,  —  gewöhnlich*,  aber  nicht  m 

kannten  drei,  Prälaten,  Ritterschaft,  Städte*8)  —  zu  da 

Batten"  dieser  Stände,  vor  Allem  ihren  Bauern ,  dm: 

„Kammerbauern"   auf  den   landesherrlichen  Domänen 

etwaigen  sonstigen,  meistens  in  den  Land  ständen  nicht 

„freien  Leuten",  Bauerschaften29)  u.  8.  w.  auch  für  <i» 

wesen  als  praktisch  wichtig  hervor.   Einige  Analogie 

in  dem  Steuerbewilligungsrecht  eines  Volks  nicht  na 

sondern  auch  für  unterworfene  Länder  (antike  Staaten), 

Kopfgeld,  v.  200  fl.  u.  darüber  */,  fl.,  v.  1000  fl.  u.  darüber  1  1 

die  „Türkensteuern"  d.  16.  Jahrb.    Vgl.  Lang,  180;  Falke.  Ten 

408,  430  (Sachsen,  1481,  1542);  Oberleitner,  österr.  Fm.  o.  a>^"4 
Ferdin.  L,  Wien  1859,  S.  16  (Türkenst  t.  1523).    In  den  Stadtra:  i.  > 

Hase l's  Fio*,  ganz  generelle,  alle  Stände  umfassende  FefMBtkMO*  H 
mit  Vermögenssteuern,  z.  B.  1446,  S.  202,  207.   I 

*»>  So  das  athenische  und  auch  wohl  sonst  in  griech.  Stad»  «>1 
Metoikion  oder  Schutzgeld  der  ansässigen  Fremden,  das  jeder  Fl««* 
bestimmten  Zeit  des  Aufenthalts  zahlen  musstc;   in  Athen  12 

Befreiungen  kamen  ror.    Böckh  1,  445 — 44S. 

•*)  Wichtiger  als  für  die  Staatsbesteuerung  ist  die  Frage  der 

..Fremden"  („Forensen")  noch  für  die  Gemeinden.    S.  §.  410. 
srhrankung  der  Steuerpflicht  in  den  Städten  auf  die  städti* 

eine  Folge  des  Bürgerrechts.    Gierke  IL,  698. 

*')  Vgl.  bes.  Eichhorn  und  Zachariä  an  den  in  der  VcrVs. 

*)  Vgl.  Ei.  hhorn  III,  247.    Zachariä  I,  548.    In  Tirol  z.  *| 

")  Solche  freie  Leute,  bes.  ganz  freie  Bauerschaftea . 
besteuert  werden,  z.  B.  in  Holstein.  Für  sie  hatte«  die 

l.ewilligungtrechi   Zachariä  I,  549,  II,  495. 
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u.  dgl.  m.  (z.  B.  ehemalige  schweizerische  „geraeine 

haften"). 

ach  die  älteren  politischen  Standesverhältnisse 80)  haben  regel- 

eine ökonomische  Basis:  wirtschaftliche  Verhältnisse, 

lieh  Besitz-  und  Erwerbsverschiedenheiten  der  Bevölkerung 

»zügliche  Satzungen  der  wirtschaftlichen  Rechtsordnung, 

:<  ntbums  und  Erwerbsordnung  liegen  ihnen  mit  zu  Grunde, 

n gekehrt  diese  politischen  Standesverhältnisse  führen  wieder 

sebiedenen  wirtschaftlichen  Berufen  und  demgemäss  zur 

;nz  der  wirthschaftlichen  Interessen. 

e  bevorrechteten  Stände  speciell,  zunächst  der  erste  und 

Stand,  höhere  Geistlichkeit  und  Adel  im  älteren  ständischen 

esen,  sind  in  ökonomischer  Hinsicht  vorwiegend  die  Eigen- 

des  nationalen  Grund  und  Bodens,  besonders  der  ländlichen 

Iter,  die  Bezieher  der  Grund-  und  Kapitalrente.  Die  Gründ- 

et ihnen  auch  vermittelst  des  Zehnten  und  anderer  Grund- 

b  von  dem  ihnen  nicht  rein  privateigenthttmlich  gehörenden 

mit  zu.  Die  Kapitalrente  beziehen  sie  aus  Leihkapitalien, 

sie  ans  ihrem  Renteneinkommen  bildeten  und,  wie  die 

hkeit,  dnreh  Schenkungen,  Stiftungen  u.  s.  w.  erhielten, 

itte  Stand,  die  Städte  des  Mittelalters  und  der  folgenden 

iderte  bis  auf  unsere  Zeit,  nehmen  wenigstens  in  ihren 

ebteten  Classen  (Patriciat,  Geschlechter)  und  in  ihrem 

gerthum  (zünftlerische  Handwerksmeister  u.  s.  w.)  ebenfalls 

i  Bezug  der  Grund-  und  Kapitalrente  Theil,  als  städtische 

nnd  auch  als  ländliche  Grundbesitzer,  als  Kapitalverleiher, 

haben  sie  ein  mehr  oder  weniger  umfangreiches  Rechts- 

l  und  mindestens  ein  factisches  Monopol  des  Gewerbs- 

},  des  Handels,  des  Geldgeschäfts  und  beziehen  daraus,  im 

liehen  ausschliesslich,  den  durch  die  monopolistische  Stellung 

teigerten  Gewerbsgewinn  nebst  der  durch  die  eigene  Ver- 

ig  des  Kapitals  im  Geschäft  erworbenen  Kapitalrente.  Die 

ände  des  älteren  ständischen  Staats,  welche  gewöhnlich 

das  Steuerbewilligungsrecht  haben,  sind  daher  die  Haupt- 

otanten  der  „besitzenden  Classen"  jenes  Zeitalters, 

Heb  der  reichere  und  in  jeder  Hinsicht  unabhängigere 

»gL  Schäffle,  Socialer  Körper  I,  299  ff.,  III,  90  ff.    Er  fasst  das  Stände- 

*  Schichtung  nach  Berufsunters*  In  'In,  das  Classenwesen  als  Schichtung  nach 

Niebtbesitz,  innerhalb  des  Besitzes  »ach  Besitzgrösse  u.  Besitzart  auf.  Die 

im  Text  steht  damit  nicht  in  Widerspruch 

14* 
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Theil  dieser  Classen.    Die  beiden  ersten  Stände  vertmeL 

wieder  vornemlich  das  Interesse  des  ländlichen,  besonder» 

Grossgrundbesitzes  und  der  ländlichen  Rohproduction,  der 

Stand  dasjenige  des  mobilen  Kapitals,  der  StoffVeredki: 

des  Handels. 

Den  drei  Ständen  stehen  die  Bauern,  die  Hinterste 

den  Gütern  der  bevorrechteten  Stände,  die  Kammerbaoern1- 

die  eigentlichen  unteren  „arbeitenden  Classen",  welche  kern«: 

besitz  in  Land  und  Stadt  und  keinen  selbständigen  gtädfc:. 

werbebetrieb  haben,  die  Masse  der  Taglöhner  o.  s.  w.,  gt.-r: 

Die  Bauern  auf  eigenem  und  selbst  die  gegen  Dienste  and  AU 

auf  fremdem  Boden  angesiedelten  Bauern  lassen  sich  zw*;  i 

den  „besitzenden  Classen"  der  Periode  des  ständischen  Staats:? 

Aber  ihre  Grundrente  theilen  sie  im  Zehnten  und  den  mi: 

Abgaben  mit  dem  Grundherrn  und  der  Kirche  and  die  in 

Bauern  sind  überwiegend  nur  noch  Bezieher  von  selbst 

Arbeitseinkommen.  Letzteres  ist  in  der  Form  des  vertrape^ 

Arbeitslohns  die  alleinige  ökonomische  Basis  des  TaglOh&c* 

und  der  Gewerbsgesellen  u.  8.  w.    Die  nicht  mit  dem  s4 

wiliigungsrecht  ausgestatteten  Stände  sind  daher  doch  d*l 

Vertreter  der  „nicht-besitzenden"  Classe  oder  des  m 

und  abhängigeren  Theils  der  besitzenden  Classe  des  2m 

Der  Gegensatz  zwischen  „besitzenden"  und  „nicht  -beso^ 

oder  zwischen  vornemlich  Renteneinkommen  und  Arbefc^ 

ziehenden  Classen  ist  die  eigentliche  Grundlage  des  »•  4 

Ciassenge  gensatz  es.    Dieser  letztere  tritt  aber  im  titui 

ständischen  Staatswesen  überhaupt  und  auch  auf  dem  Bestem, 

gebiet  nur  ausnahmsweise  als  solcher  hervor.    Man  mu«  zv 

Ubersehen,  dass  sowohl  dieser  sociale  Gegensatz  wie  dajnp 

wirthschaftlichen  Berufs-  und  Erwerbsinteressen ,  des  Uiu 

Grundbesitzes  und  des  städtischen  Kapitals  hinter  dem  c. 

noch  fast  allein  beherrschenden  politischen  Ciassear^ 

schon  verborgen  liegt.    Die  Steuerkämpfe  haben  daher  r*v  I 

kaum  einen  socialen  Anstrich  und  auch  noch  niebr  » 

ausgeprägt  den  Character  des  wirthschaftlichen  Interesse^ 

zwischen  Stadt  und  Land,  Grundbesitz  und  mobilem  Kapitil : 

Sl)  In  den  älteren  deutschen  landständ.  Verfassungen  kommt  den  Lu^'^ 

StouerbewUligungsr^cht  für  diese  Insassen  der  landesheni.  Acmter  »Kit  wl  *J 

hängt  aber  auch  hier  die  Rechtmässigkeit  der  Besteuerung  daroc  ab,  * J 
allgemein  die  Notwendigkeit  der  Steuer  anerkannt  hatten.  Zarhariilf» 
ScWuss,  S.  550. 
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tion  und  Stoffveredlung,  sondern  sie  tragen  vorwiegend  einen 

sehen  Character.  Sie  drehen  sich  um  die  von  der  Regie- 

'  tigern  uthete  Uebernahme  von  Steuern  Uberhaupt  und  um 

^ertheilung  unter  die  bevorrechteten  Stände.  Diese  suchen 

mn  die  Last  gegenseitig  zuzuschieben,  wobei  jene  wirth- 

cben  Interessengegensätze  doch  schon  mehr  hervortreten, 

rigen  gilt  es  allen  drei  Ständen,  namentlich  den  zwei  ersten, 

q  and  Ritterschaft,  als  selbstverständlich,  dass  die  vom  Stande 

nmene  Steuer  alsdann  möglichst  mit  auf  die  eigenen  Unter- 

Hintersassen,  die  Bauern  u.  s.  w.  gewälzt  wird.  Dies 

ich  im  öffentlichen  Recht  anerkannt:  nachdem  in  Deutsch- 

e  rechtsgeschichtliche  Entwicklung  dahin  geführt  hatte,  die 

teuern  nur  auf  die  Reichsunmittelbaren  zu  legen,  erhielten 

ie  Befugniss,  ihre  Unterthanen  entsprechend  herbeizuziehen 

rflectationsrecht"  der  Reichsstände),  und  wesentlich  ebenso 

i  bei  den  Landständen  in  Betreff  der  bewilligten  Landes- 

h 

e  Besteuerung  des  ständischen  Staats  hat  dadurch  doch 

eine  wichtige  socialpolitische  Wirkung,  indem  sie 

ihts  oder  wenig  besitzenden  Classen  besonders  be- 

,  die  besitzenden  Classen  verhältnissmässig  schont, 

it  diese  Periode  diese  Wirkung  theils  nicht  voll  erkannt, 

als  nothwendig  und  berechtigt  hingenommen.  Erst  die 

e  Periode  des  modernen  Staats,  in  welcher  wir  noch  mitten 

?hen,  hat  die  volle  Erkenntniss  dieses  Sachverhalts  gewonnen 

der  Theorie  schon  vielfach,  wenn  auch  noch  nicht  allgemein, 

Praxis  wenigstens  hie  und  da  begonnen,  daran  Anstoss  zu 

i  und  nach  Verbesserungen  zu  suchen. 

der  älteren  ständischen  Periode  des  Steuerwesens  geht  das 

l  dann  auch  vornemlich  nur  etwa  darauf,  zwischen  den 

rechteten  Ständen  die  Grundsätze  der  Allgemeinheit 

er  Gleichmässigkeit  der  Besteuerung  mehr  zu  verwirk- 

wenn  der  eine  Stand  mitsteuert,  soll  es  auch  der  andere, 

möglichst  in  richtigem  Verhältniss,  wobei  aber  immer  das 

fumen  eine  Richtschnur  mit  abgiebt.33)   In  der  späteren  Zeit  . 

Zftcktrii  II,  g.  219,  S.  492,  483,  Eichhorn  IV,  3üG.  Die  Ritterschaft 

^  Steuerfreiheit  um  so  leichter,  je  bereitwilliger  sie  das  ihr  zugemuthete 

-wtum  Ton  ihren  Unterthanen  einhebt.  S.  Zachariä,  II,  520. 

Aliftfdiags  bezieht  sich  das  Verlangen  der  Reichsgesetze,  dass  bei  der  Ver- 

1  der  Steuer  auf  die  Unterthanen  „Gleichheit  gehalten"  werde  (z.  B.  R.  A.  %t 

"'  4 •  Turkenstcuer,  bei  Eichhorn  IV,  AOii)  nicht  nur  auf  die  Vertheilung 
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der  absoluten  Monarchie  werden  beide  Grundsätze  tckot  \ 

individualistisch,  nemlich  in  Bezug  auf  die  einzelnen* 

Pflichtigen,  zu  verwirklichen  gesucht34)  In  der  neuere 

neuesten  Zeit,  in  der  socialen  Epoche  der  Beeteuerunf ,  w*| 

sie  nennen  kann,  bestrebt  man  sich,  die  richtige  Verhältoissnüss 

der  Besteuerung  mit  Rücksicht  auf  die  individuelle  Lemti 

fähigkeit,  welche  vom  Besitze  und  von  der  Art  de*  En 

mit  abhängt,  herbeizuführen  (§.  425  ff.).  Mit  nach  diesem  Ga 

punet  erfolgt  jetzt  die  Prüfung  der  bestehenden  Stetten  ir 

Wirkungen  und  die  Forderung  von  Reformen  im  Steuern«: 

Gesichtepunct,  der  dem  ständischen  Staate  noch  fehlt 

E.  —  §.  361.   Steuerfreiheiten  —  als  Folge  von 

Verhältnissen. 

Die  ständischen  Verhältnisse  der  Bevölkerung  sind  §ekr  i 

auch  die  Ursache  von  Steuerfreiheiten  gewisser  Stände,  dito 

Mitglieder,  von  der  Besteuerung  überhaupt  oder  von  tea 

Arten  von  Steuern  gewesen.  j 

1)  Hierhergehört  schon  der  Fall,  dass  der  vollfreie 

wenigstens  von  directen  persönlichen,  d.  h.  auf  der 

als  solcher  haftenden  Abgaben 

der  Auffassung  von  der  persönlichen  Freiheit  in  vielen 

so  im  classischen  Alterthum,  bei  den  Grieehen  und  Bö 

im  Mittelalter,  besonders  bei  den  Deutschen.  **)    Die  P 

unter  den  drei  Ständen,  sondern  auch  auf  diejenige  unter  den  L'ntertha2& 
Aber  in  der  Praxis  hing  die  Ausfuhrung  doch  gaoz  von  den  Standes  «*S« 

bei  den  Landessteuem  war  es  ebenso.  Eine  unmittelbare  Besteuerung  <kf 

der  Stande  durch  die  Landesregierung  Hess  sich  kaum  darc 

II,  524,  bes.  die  Noten.  —  üeber  die  Entwicklung  der  „SU< 
Städte  dem  König  zu  leisten  hatten,  in  Deutschland  s.  Gierk 

a.  a.  0.  S.  59  ff.    Die  Stadt  als  Körperschaft  wird 

Steuer  auf  ihre  Burger  ist  ihre  innere  Angelegenheit. 

**)  So  bei  d.  Grundsteuerreformen  des  18.  Jahrb.,   .  B.  in  Oesaerrai 

xy)  „Unter  allen  Abgaben  widerstreiten  nicht  nur  im  Allerem.,  ̂ a-isi 
den  Grundsätzen  der  Alten  keine  mehr  dem  Gefahl  der  Freiheit  als  penäk*  * 

in  Athen  war  es  anerkannt,  dass  nicht  vom  Körper,  sondern  vom  Vernich I* 

werden  müsse :  aber  auch  das  Vermögen  der  Burger  wurde  nur  im  Nod2£  ] 

oder  unter  einer  ehrenvollen  Form.*4    Böckh,  I,  407.   —  Aehah-rl  n } 
pcrsönl.  Abgabe  ein  Zeichen  der  (poliO  Unfreiheit,  am  SdnmpfiKiaa 

Kopfsteuer  der  asiat  Despotieen.  Alle  Provinzialen  zahlen  im  röm.  £eui  < 

capitis,  das  als  Zeichen  ihrer  Unfreiheit  gilt    Marquardt.  D,  791.  — 

Deutschen  erschien  die  Verpflichtung  zur  Kopfsteuer  als  eine  Mindere*  1 

Freiheit44.  „Es  gehört  zum  Wesen  der  wahren  Freiheit,  dass  eiaar  aeefc » - 
Steuerrollen  steht;  es  wird  ausdrücklich  als  eine  Aufhebung  drrvft*»  ■ 

wenn  er  dem  öffentl.  Tribut  unterworfen  wird.44    So  in  d. 

Reichs.  Waitz.  II,  577.   Auch  im  carol.  Reich  galt  „der 

weder  von  seinem  Lande ,  noch  von 

habe,  als  Regel".    Waitz,  IV.  96. 

I 
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Merkmal  der  Unfreiheit  oder  doch  des  fehlenden  vollen 

iirgerrechts,  wie  im  Fall  der  Besteuerung  der  Provinzialen 

lisehen  Reiche,  der  Romanen  in  den  älteren  germanischen 

auf  ehemals  römischem  Reichsgebiet.  Das  Streben,  auch 

von  Grundabgaben  für  den  in  vollem  Eigenthum  des 

itirgers  stehenden  Boden  zu  erlangen  oder  zu  erhalten,  ist 

tunter  gezogene  weitere  Consequenz  dieser  Auffassung  der 

eben  Freiheit. 3Ü) 

Eine  zweite  Art  Steuerfreiheiten  bezieht  sich  auf  die  be- 

bteten  Stände  unter  der  freien  Bevölkerung.  Diese  Steuer- 

n  spielen  wiederum  im  ständischen  mittelalterlichen  Staat 

len  aus  ihm  hervorgegangenen  Staatswesen  der  üebergangs- 

bis  zur  Gegenwart  eine  wichtige  Rolle.87)  Es  ist  dabei 

ich  dem  rechtlichen  Ursprung  und  der  ökonomischen  Be- 

dieser  Freiheiten  ein  Unterschied  zu  beachten. 

Die  Steuerfreiheit  kann  eine  solche  des  Standes  als 

0  und  eine  wahre  (reelle)  Steuerfreiheit  von  Anfang  an 

r  keine  andere  ökonomisch  messbare  Leistung  des  Standes 

im  diesem  gehörigen  Person  entspricht :  auch  im  ständischen 

ehr  ein  Ausnahmefall.  Beispiele  sind  die  Personalfreiheit 

rtlichen  von  allen  öffentlichen  Lasten  schon  seit  der  christ- 

Seit  des  altrömischen  Reichs ; s8)  die  Zollfreiheit  von  Rittern, 

and  deren  Gesinde  im  deutschen  Reich  im  Mittelalter 

uspiegel). 

Die  Steuerfreiheit  kann  sodann  zunächst  nur  eine  schein- 

nominelle") sein,  indem  sie  als  Compensation  für  ander- 

Q  leistende  öffentliche  Dienste  gewährt  ist.  Dahin 

der  practisch  wichtigste  Fall:  die  Steuerfreiheit  der 

schaft  auch  für  ihr  Vermögen,  besonders  für  ihren 

besitz  im  ständischen  Staat,  weil  die  Ritterschaft  persön- 

1  mit  ihren  Knechten  den  militärischen  Dienst  selbst  leisten 

Diese  Steuerfreiheit  war  an  sich  berechtigt,  solange  der 

Auch  eine  Steuer  ?.  eigenen  Grund  u.  Boden  ist  den  Deutschen  ursprünglich 

Daher  fraglich ,  ob  d.  röm.  Grundsteuer  im  frank.  Reich  auf  deutsche 

>w  angewandt  worden.  S.  darüber  Näheres  bei  Waitz  II,  579  ff.,  Eich- 

as, Zöpfin,  220.  Walterl,  131.  —  üeber  die  „Allgemeinheit" 
tßODalsteuern  in  Basel  s.  Schön berg  a.  a.  0. 

'|L  Eichhorn  I,  §.  95,  114,  II,  §.  329,  in,  426,  IV,  547;  Zachariä 
22Ä.  Er  unterscheidet  Steuerfreiheiten  unter  Berufung  auf  gewisse ,  dem 

1  Bischt  entnommene  Exemtionsprmlegien ,  ferner  solche,  welche  sich  auf 

^hoa  begründete  als  Aequiyalent  geltende  Verpflichtungen  stutzen,  endlich 

reiche  auf  specieller  Zusicherung  oder  Verleihung  der  Freiheit  beruhen. 

l&  Tenchiedenem  Umfang  zur  Geltung  gelangt.   S.  Eichhorn  a.  a.  0. 
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Ritterdienst  wirklich  geleistet  wurde39)  und 

desselben  ungefähr  der  Steuerlast  der  anderen 

nicht  persönlich  dienenden  Unterthanen,  gleich  kam.  Sie 

nur  öfters  schon  nicht  aus  diesem  Rechtsgrunde,  sondern  &kj 

Vorrecht  möglichst  weit  und  übertrieben  ausgedehnt**) 

massen  analoge  Fälle  fehlen  übrigens  auch  in  der 

so  die  Steuerfreiheit  oder  die  Vergünstigungen  öffentlicher 

bei  gewissen  Steuern,  namentlich  Personalstenern  j 

Steuer41)];  gewisse  Steuerfreiheiten  des  activen  Militärs. 

c)  Eine  Steuerfreiheit  der  vorausgehenden  Art  kann  <4 

ganz  oder  theilweise  eine  wahre  werden,  wenn  die  ihr 

lat  und  innerer  Berechtigungsgrund  dienende  anderweite  öfl^ 

Leistung  ganz  oder  theilweise  aufgehoben  oder  obsolet  wrriJ 

ist  es  in  Folge  der  Umgestaltung  der  Wehrverfassung  ai| 

alten  ritterschaftlichen  Steuerfreiheit  gegangen:  die  Rißfföj 

hörten  auf,  die  Steuerfreiheit  blieb  trotzdem  bestehen  oder  ä 

wenigstens  nicht  die  volle  sonstige  Besteuerung  ein.  Eins 

wurde  die  Rechtsgleichheit,  der  Grundsatz  der 

Gleichmässigkeit  der  Besteuerung  verletzt,  jene 

wahres  Privileg.  Daher  die  lebhafte  Opposition  gegen  die 

Steuerfreiheit  der  Rittergüter  besonders  in  der  neueres 

Periode  der  staatsbürgerlichen  Gleichheit:  Steuerkämpfe, 

in  Deutschland  bis  in  die  unmittelbare  Gegenwart 

gewöhnlich  mit  der  gesetzlichen  Aufbebung  dieser  aliet 

freiheiten  endeten.  Ein  Hauptbeispiel  noch  ans  jüngst 

Zeit  ist  die  preussische  Grundsteuerregelung  von  1861. 41 ;  i 

Uebrigens  kann  eine  solche  ehemals  scheinbare  Stevai 

auch  wenn  die  ihr  entsprechende  anderweite  Leistung  » 

bleibt,  unter  Umständen  wenigstens  theilweise  zu  einer 

werden,  nemlich  in  dem  Falle,  dass  diese  Leistung  düt< 

3r>  Und  nicht  eine  privatrechtl.  Verpflichtung  ans  dem 
Zachariä  II,  527. 

*°)  Auch  die  Ritterschaft  hat  sich  nicht  immer  von  Si 
bes.  von  ausserord.  Steuern ,  die  aber  dann  vollende  den  Charactcr  der  Fl 

als  donum.  behalten  sollten.    Beispiele  bei  Falke  a.  a.  0..  Ei-ki<>ra. 

IV,  358.    Personalbesteucrung  auch  der  Edlen  in  Städten  s.  Sch&ftb«rf  a 

41)  So  in  Preussen  im  Allg.  nur  Belegung  der  öffentL  Beaatt 
Communalsteuer. 

**)  Nach  d.  Deutschen  Reichsmiiitges.  v.  2.  Mai  1S74  ist  «las 

der  Personen  des  Unterofficier-  u.  Gemeinenstands  (im  activen  ileer  *> 

Mobilmachung  das  Militäreinkommen  aller  Angehörigen  des  aci  UeesMi^ 

lajrnnjr.  bez.  Erhebung  von  Staatssteuern  ausser  Betracht  zu  lasse*.  9k 

Näheres  u.  in  Abschn.  v.  d.  Allgemeinheit  der  Bc*tenerin#,  £ 
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hrend  die  ihr  ursprünglich  entsprechende  sonstige  Besteue- 

imer  grösser  wird.  Diese  Entwicklung  trat  schon  im  16.  und 

rhundert  ziemlich  allgemein  ein  und  bewirkte,  dass  die  wegen 

erdienste  gewährte  Steuerfreiheit  schon  damals  zu  einer  par- 

rklichen  Steuerfreiheit  wurde. 

modernen  Staat  sind  die  älteren  persönlichen  Standes- 

ien im  Steuerwesen  und  die  sonstigen  wahren  Steuertrei- 

mmer  allgemeiner  beseitigt  worden  und  grundsätz- 

erden  keine  neuen  gewährt:44)  eine  Consequenz  des 

en  Princips  der  staatsbürgerlichen  Gleichheit,  das 

Besteuerung  in  den  beiden  „Postulaten  der  Gerechtigkeit", 

Grundsätzen  der  Allgemeinheit  und  Gleichmässigkeit  der 

-nng  zur  Geltung  gelangt.  Bei  der  Erörterung  namentlich 
en  dieser  Grundsätze  wird  von  den  Steuerfreiheiten  noch 

a  handeln  sein  (§.  404).  Auch  den  scheinbaren  oder  nomi- 

üeuerfreiheiten ,  welche  an  sich  nicht  mit  der  Forderung 

jemeinheit  der  Besteuerung  in  Widerspruch  stehen,  ist  die 

irt  aus  politischen,  steuertechnischen  und  ökonomischen 

i  meistens  abgeneigt,  so  dass  auch  sie  immer  mehr  ver- 

en  (Beseitigung  von  persönlichen  Portofreiheiten,  Aufhebung 

schränkung  der  Steuerfreiheiten  der  Beamten  u.  s.  w.). 

-  §.  362.  Verschwinden  der  politischen  und  Her- 

ten der  wirthschaftlichen  und  socialen  Steuer- 

Ei  Auch  in  allen  anderen  Beziehungen  sind  im  heutigen 

ier  modernen  Culturvölker  absichtliche  directe  Begünsti- 

obnehin  ja  meist  verschwundener  persönlich  und  politisch 

hteter  Stände,  aber  auch  etwa  noch  vorhandener  Reste  von 

im  Steuerrechte  weggefallen.  In  dieser  Hinsicht  ist  der 

tz  der  Allgemeinheit  und  Gleichmässigkeit  im  Wesentlichen 

Mut   Damit  ist  der  ehemalige  grosse  Einfluss  der  Per- 

uVres  über  d.  Aufhebung  der  Steuerfreiheiten  in  Deutschland  hei  Zachariä, 

Auch  über  d.  Verfahren  dabei  u.  über  d.  Entschädigungsfrage  s.  u.  §.416. 

orrechte  blieben  nach  der  Deutschen  Bundesacte  den  Mediatisirten  (auch 

noch).  Partic.rechtl.  sind  frei  die  Mitglieder  d.  regierenden  Familie  v.  d. 

!uem  (so  in  Preussen  v.  d.  Einkommensteuer).  —  Die  Steuerfreiheit  des  für 

»ohlthät  Zwecke  dienenden  Vermögens,  der  Kirchen.  Schulen  etc.  ist  anders 

Um.  Auch  sie  besteht  nicht  allgemein  mehr.  z.  B.  nicht  immer  für  die 

a.  Ihre  Gewährung  ist  eigentlich  ein  (verhüllter)  Staatsbeitrag  f.  d.  Zwecke 

üten.  S.  §.413.  —  Die  Besteuerung  der  werbenden,  Ertrag  gebenden  Staatsgüter 

£ewöhn Urb ,  ist  aber  aus  Gründen  des  Rechnungswesens  zu  billigen,  s.  iL. 

'hwierigkeiten  macht  bei  diesen  Gutem  u.  bei  denen  der  anderen  ähnlichen 

^mwnde  u.  s.  w.)  die  Auseinandersetzung  zwischen  Staat  und  Communen 
Steuersystemen.    S.  u.  §.  412.  414. 
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218  ».B.  2.  K.  I.A.  Allg.  Steuert.   1.1I.-A.  2.  A.  Bezieh,  z.  Staad** 

sonalstands-  und  der  politischen  St andes Verhältnisse  a\  q 

Steuerung  und  besonders  auf  die  Vertheilang  der  Stnerj 

seitigt  und  das  politische  Princip  der  staatsbürgerlichen  G«i 

aller  Angehörigen  des  Volkes  hier  wie  in  den  meisten  \>  i 

Verhältnissen  zum  Siege  gelangt.  Eine  wichtige  Ep*4 

Steuergescbichte  ist  abgeschlossen. 

Um  so  mehr  treten  aber  jetzt  erst  die  w  i  rthschti:.) 

und  die  socialen  Steuerkämpfe  in  den  Vordergrund,  h; 

gisch  und  politisch  begreiflich :  denn  nach  der  HersteUuu'  j 

sönlichen  und   politischen  Gleichheit  der  Bev« 

vollends  jede  Ungleichheit  der  Besteuerung  als  Unrecht 

dieselbe  früher  mit  der  Ungleichheit  der  ständischen 

in  einer  gewissen  Uebereinstimmung  gestanden  hatte.* 

stehende  Besteuerung  wie  jedes  neue  Steuerproject  wenis 

jetzt  eifrig  von  den  wirtschaftlichen  Interessengruppe! 

den  socialen  Parteien  darauf  hin  geprüft,  ob  sie  nicht  f,:i| 

lieh  dem  Hechtsgrundsatz  der  Allgemeinheit  und  Gleiclmi 

der  Besteuerung  widersprechen.    In  den  theoretischen  C-:? 

wie  in  den  practischen  Steuerkämpfen  tritt  der  Streit  ob 

arten,  directe  und  indirecte,  Einkommen-  und  V 

rung,  einzelne  Arten  der  Ertragssteuern  u.  s.  w.  ünm 

hervor.   Denn  diese  verschiedenen  Steuerarten  verwir* 

erst  die  Besteuerung.   In  ihnen  alsdann  Verstösse  gegen 

meinheit  und  Gleichmäßigkeit  zu  vermeiden,  ist  die 

gäbe,  deren  richtige  Lösung  auch  bei  voller  Anerkennm.  1 

rechtigkeitspostulate  so  schwierig  und  so  strittig  ist  (§.  tfi 

Wir  stehen  gegenwärtig  in  Theorie  und  Praii*  J 

Kämpfen  noch  mitten  inne.  Ueberwiegend  sind  e*  b*u 

die  Streitigkeiten  unter  den  wirtschaftlichen  liut 

gruppen  der  besitzenden  Classen  selbst  —  eine  Art 

Streits  der  letzteren  — ,  welche  dem  Kampf  ihr  Gep 

drücken:  Interessengegensätze  von  Stadt  und  Land, 

und  mobilem  Kapital  u.  s.  w.,  wie  sie  oben  (§.  352 )  skinr 

Die  ländliche  Grundsteuer  einer-,  die  Besteuerung  des  mm 

städti8chen  Erwerbs  andrerseits,  die  Ertragsbesteoerra 

Einkommenbesteuerung  stehen   hier   im  Vordertrefo 

**)  Auch  hier  ist  der  Einfluss  der  errungenen  politisches 
Forderung  grösserer  wirtschaftlicher  u.  socialer  Gleichheit 

der  soc.  Trage,  die  namentlich  v.  Scheel  in  s.  Soc.  Flape, 

1 
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Wirthschaftluhe  und  ökonomische  Steuerkäuiple. 

*)  Schon  jetzt  aber  fehlt  es  nicht  an  Anzeichen,  dass 

agen  bald  hinter  jene  eigentlich  socialen  Steuer- 

te mehr  zurück  treten  werden,  welche  mit  der  Wahl 

directer  Einkommen-  und  indirecter  Verbrauchsbesteue- 

;ammenhängen  und  Proportionalität  oder  Progression  des 

ses,  Gleich-  oder  Höherbesteuerung  des  fundirten  Ein- 

I,  Vermögens-  und  Erbschafltsbesteuerung  neben  der  Ein- 

)esteuerung  betreffen:  die  „sociale  Frage"  will  auch 

Steuergebiet  zum  Austrag  gebracht  werden.  Eine  eigent- 

iale  Epoche  der  Besteuerung  beginnt.*7) 

alle  diese  Puncte  wird  im  zweiten  und  dritten  Haupt- 

mit  einzugehen  sein. 

Umgestaltung  im  privatwirthsch.  System  ist  für  dies  Alles  entscheidend. 

352  and  daselbst  in  Note  34  Uber  die  Auffassung  v.  Rodbertns.  Diese 

in  der  neueren  europ.,  auch  speciell  der  deutschen  Geschichte  der  directen 

^5  rolle  Bestätigung:  mehr  u.  mehr  tritt  neben  d.  alten  Grundsteuern  eine 

iHaus-,  Gewerbe-,  Kapitalrenten-.  Einkommensteuer  u.  s.  wM  weil  sich  eben 
l  rorwaltende  Wirtschaftseinheit  des  ländL  Grundbesitzers  auflöst  oder 

mdere  Wirthschafts-  u.  Erwerbseinhoiten  entstehen.  Aehnliche  Entwicklung 

jetzt  in  Russland,  wo  die  haupteächl.  directe  Steuer,  die  Kopfsteuer. 

ie?end  eine  bauerliche  Grundeinkommen-Besteuerung  ist.  Näheres  §.  438  ff. 
Krjrebniss  ebenso  Stein  3.  A.  S.  821  ff.,  4.  A.  I,  414  ff.  und  Schmoller, 

preuss.  Fin.pol.  S.  113. 



Zweiter  Hauptabschnitt. 

Oberste  Grnndgfttze  der  Besteuerung. 

Vgl.  Rau  I,  §.  250—266:  „Entwickelung  der  obersten  Besteuerung^ 

Ableitung  der  Regel  der  Allgemeinheit  und  Gleichförmigkeit,  dann  des  Büj 

Steuerfahigkeit,  Erörterungen  über  die  Steuerquelle.  Die  fehlende  Unterr:^ 

rein  finanziellen  und  des  socialpolitischen  Standpuncts,  dann  des  einzel-  ss 

wirtschaftlichen  präjudicirt  den  Resultaten  der  Erörterung.  Darauf  unt-*-:i 

die  „volkswirthsch.  Wirkungen  der  Steuern",  §.  267  —  275,  darunter  bes.  «| 

wälzung,  d.  h.  Lehren,  die  unten  bei  den  „volkswirthsch.  Steuerprinripi*:* t 
behandelt  werden.  Einzelnes,  was  ich  in  die  Untersuchung  über  die  Stet^ 

ziehe,  findet  sich  bei  Rau  auch  in  dem  Abschn.  von  der  „Einriebt,  d.  Strwf 

und  im  2.  Bande  in  den  Einleitungen  zu  den  Steuergattungen. 

Die  Hauptrolle  in  den  finanzwiss.  Erörterungen  über  die  Steuerprinc^a 

seit  lange  die  vier  sogen.  Steuerregeln  oder  Grundsätze  (maxims)  r.  A.  >*i| 

lauten  im  Original  <B.  V  eh.  2  part  2  im  Anfang):  \ 

1.  The  subjects  of  every  State  ought  to  contribute  towards  the  ̂ 4 

government  as  nearly  as  possible,  in  proportion  of  their  respectU^*« 

that  is,  in  proportion  to  the  revenue  which  they  rcspectively  euif1^ 

protection  of  the  State.  Also  Besteuerung  der  Unterthanen  im  Verhilcs«| 
Leistungsfähigkeit  (wie  Asher  II,  346  wohl  nicht  unrichtig  über**.! 

ihrem  Einkommen,  das  sie  unter  dem  Schutze  des  Staats  gwu« 

(irundsatz  für  die  gerechte  Steuervertheilung  oder  die  sogen.  Regel 

mässigkeit.  Letztere  wird  hier  ohne  Weiteres  in  der  verhältnissmä&tf '  S 

mng  des  Einkommens  gefunden,  auch  der  Grund  dafür  sogleich  in  d*2  J 

des  Staats  für  das  Einkommen  angegeben.  Mit  diesem  sogen.  Grundsatz  »  ̂ 

die  Schwierigkeiten  nur  theils  umgangen,  theils  durchhauen,  nicht  gelt«,  c! 

ausserdem  in  seiner  Erläuterung  eine  blosse  petitio  prineipii.  Dennoei  i*J 

zahllosen  Nachfolgern  immer  einfach  angenommen  und  paraphrasirt  wonles! 

2.  The  tax  which  each  individual  is  bound  to  pay  ought  to  be  oerx*  i 
arbitrary.  The  time  of  payinent,  the  manner  of  payment,  the  q  u  an  tity  *| 

ought  all  to  be  clear  and  piain  to  the  contributor  and  to  erery  other  f -M 

sogen.  Grundsatz  der  „Bestimmtheit"  der  Besteuerung. 
3.  Erery  tax  ought  to  be  levied  at  the  time  or  in  the  manner,  in 

most  likely  to  be  convenient  for  the  contributor  to  pay  it:  der  ü'rtr  J 
„Bequemlichkeit". 

4.  Every  tax  ought  to  be  so  contrived  as  both  to  take  out  and  to  i^f 

the  pockets  of  the  poeple  as  little  as  possible,  over  and  above  what  it  t-* 
the  public  treasury  of  the  State:  der  Grundsatz  der  „billigen  Erhebung 

unter  letzteren  die  unmittelbaren  und  mittelbaren,  die  eigentlichen  und  owv* 
Kosten  (s.  Wagner,  Fin.  I,  §.  94,  95)  verstanden. 

Die  drei  letzten  Grundsätze  sind  solche  der  rationellen  Stcuerrer»*!'--« 

wie  man  sie,  eine  treffende  Bezeichnung  v.  Hock's  etwas  verallgemeinere 

Abgaben  S.  27)  nennen  kann:  es  sind  Grundsätze  der  Logik  im  Steuer»"*-] 

Vgl.  Uber  diese  Sätze  z.  B.  Mill.  pol.  Oek.,  B.  5,  K.  2;  Leroy-M 

I,  131  II. ;  Bergius  S.  404  tf.  (er  nennt  die  Regeln  mit  Mill  „claascs")-'  '■ 
I,  423,  4.  Aufl.,  der  vollkommen  richtig  sagt:  die  4  Regeln  seien  nkii  ■  I 

System  des  Steuerwesens  begründet ,  ab  eben  die  erste  Formulirunf  d« 
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Yorbein.  u.  Literatur  betr.  oberste  Steuerprineipien. 

u  »Systems;  auch  „durfte  es  kaum  etwas  Unklareres  geben,  als  was  Smith 

tntm  Sau  sage'*;  am  Eingehendsten  noch  neuerdings  A.  Held,  Einkommen- 

6  Sm  der  mit  Recht  nur  bei  der  ersten  Smith'schen  Regel  theoret.  Schwierig- 
rieiuit  u.  dann  die  in  dieser  Regel  geforderte  „proportionale  Besteuerung  des 

amens"  kritisirt  u.  berichtigt,  den  (Grundsatz  der  „Allgemeinheit4*  der 

it:  aus  Smith 's  Satz  ableitet,  aber  das  Verlangen,  dass  die  Steuer  des  Einzelnen 
r  Proportion  zu  der  Grosse  seines  Einkommens  stehen  müsse,  nicht  gerecht- 

et. Bei  Held  S.  121  ff.  auch  eine  gute  üebersicht  über  die  Literatur  der 

ijien,  mit  dem  Nachweis,  dass  Smith  auch  hier  Vorläufer  in  der  Auf- 

I  her  Regeln  hatte  (Justi,  Bergius,  Vau b an)  und  speciell  Uber  die 

lg,  die  Smiths  Regeln  in  d.  Liter,  gefunden.  Vgl.  ferner  noch  Neumann, 
Steuer,  S.  75  ff. 

uere  deutsche  Wissenschaft  ist  dann  auch  Uber  A.  Smith  hinaus  geschritten, 

du  Problem  der  Steuere rth eilung  tiefer  erfasste  u.  gründlicher  behan- 

a  ersten  Smith'schen  Grundsatz  als  viel  zu  vag  u.  zweideutig  erkannte.  Denn 
A.  Smith  hier  ohue  Weiteres  als  selbstverständlich  annimmt,  ist  so 

Bes.  wichtig  sind  Held  u.  Neumann  a.  a.  0.  Ersterer  S.  95  Iii,  136  ff. 

ir  i  Regeln  der  Steuervertheilung  (S.  121):  I.  „Allgemeinheit  der  Steuern, 

r.  der  ein  Einkommen  hat,  soll  Steuer  zahlen",  mit  richtigen,  aber  noch 
iahenden  Ausführungen  über  die  Schwierigkeiten  der  Verwirklichung  dieser 

sf  einfachen  Regel  u.  mit  richtiger  Unterscheidung  der  Staats-  u.  Communal- 

t*L  —  II.  „Gleichheit  der  Steuern,  d.  h.  das  Einkommen,  das  in  verschie- 

iu'.tionszweigen  erworben  wird,  soll  ohne  Rücksicht  auf  die  Art  seiner 

ohmässig  besteuert  werden",  —  ein  viel  zu  vager  u.  in  dieser  Form  kaum 
latz.  IIL  „Möglichste  Schonung  des  Nationalwohlstands  und  seines  Auf- 

Jurch  beständige  Rücksicht  auf  die  emporstrebenden  ärmeren  Gassen  und 

pitakermehrenden  reicheren  Stände",  welche  Regel  mit  der  „socialen  Frage" 
ktt  S.  143  ff.:  gewiss  eine  richtige  Auffassung,  die  aber  Held  in  seiner 

i  Compromissen  auch  in  der  Theorie  nicht  zu  den  richtigen  (Jonsequenzen 
bei  manchen  treffenden  Ausführungen  im  Einzelnen.  Für  ineine  vielfachen 

■gen  von  Held  muss  ich  mich  auf  den  Text  selbst  beziehen.  Ich  kann 

Hcld's  Abstinenz  in  Bezug  auf  das  Streben  nach  „gerechter"  Besteuerung 

•ichtig  halten.  S.  darüber  auch  noch  s.  Gutachten  über  Personen besteuerung 
.  i.  Ver.  f.  Soc.pol.  IU).  Das  ist  nur  eine  Einseitigkeit  in  entgegengesetzter 

wü  der  bisherigen,  wo  fast  nur  die  „Gerechtigkeit"  erstrebt  wurde. 
I  principiellen  Erörterung  m.  E.  schärfer  und  klarer  als  Held  und  in  der 

zth  denselben  meistens  im  Recht  hat  Neumann  das  Problem  der  Steuer- 

ng  auch  im  Ganzen  wohl  erheblicher  gefördert  als  Held.  S.  nam.  Kap. 

rwss.  EinLsteucr,  eine  sachlich  vielfach  vortreffliche  Erörterung  bei 

Kormlosigk«  it  und  grossem  Mangel  der  Systematik,  was  auf  die  Klarheit  der 

"fters  nachtheilig  eingewirkt  hat.   Bes.  wichtig  u.  im  Wesentlichen  gewiss 
dass  Neumann  die  Priucipien  der  „Besteuerung  nach  den  Vorth  eilen" 

rtsse'  )  und  „nach  der  Leistungsfähigkeit"  beide  als  relativ  berechtigt 
L'ia  zweite  Princip  ist  das  massgebende  für  die  eigentliche  Besteuerung, 

;r  du  Gebührenwesen  u.  Verwandtes.  Neu  mann  vertheidigt  jenes  geschickt 

i moller .  Nasse,  Held  u.  A.  und  beweist,  dass  dies  Princip  nicht,  wie 

M,  m  der  Besteuerung  nach  dem  Einkommen  aufgehe  u.  dass  in  der  Praxis 

und  Commuualbesteuerung  andere  die  Leistungsfähigkeit  beeinflussende 

•  hon  vielfach  berücksichtigt  würden.  Er  zieht  dann  aus  dem  Princip  der 
ihurkeit  den  Schluss  zu  Gunsten  der  Progression  des  Steuerfusses 

»eitere  Consequenzcn.  In  den  Resultaten  stimme  ich  grossentheils  mit 

j berein,  in  der  Motivirung  nur  theilweise.  Auch  bei  Neumann  fehlt  die 

•Jung  des  einzel-  u.  v ol ks wirthsch.  Standpuncts  (die  Polemik  in  dieser 

gfcfen  Held  ist  verfehlt.  S.  102)  u.  des  rein  finanziellen,  der  „staatsbürger- 

thschafts-  und  Recbtspcriodc  entsprechenden  einer-,  des  sozialpolitischen 

!  anderseits,  eine  Unterscheidung,  ohne  welche  man  nicht  zur  Klarheit 

■-  hangt  aber  mit  den  Grundfragen  der  Hechtsordnung  in  der  Volks wirthschaft 

über  die  auch  Neamann  hinweg  sieht.    Vgl.  über  Neumann's  Buch  auch 
Pension  in  Hildebr.  Jahrb.  B.  24  S.  62  ff.,  deren  Ausführungen  gegen  N. 

Ueintten  Thcil  für  richtig  halten  kann. 



•222  K.  I.A.  Allg.  Steuert.  2.  H.-A.  Oberste  Steutrpmmpi--. 

Unter  der  sonstigen  bieher  gehörigen  neneren  Literatur,  die  sieh,  m  et-  m 
der  Principienf ragen  Verdienste  erworben,  ist  bes.  noch  Nasse  ia  i  Gc&feil 

Personalbesteuer,  zu  nennen,  dem  ich  in  der  Zurückstellung  desFnr^n« 

Steuervertheilung  (S.  2)  beistimme,  worin  kein  Widerspruch  mit  der  otnpn  Vadj 

gegen  Held  liegt. 

Am  Selbständigsten,  aber  gerade  hier  oft  nicht  glucklich  hat 

bezuglichen  Fragen  behandelt,  s.  4.  A.  I,  346  ff.,  442  tf.   Richtig  Wert* 

historisch-relative  Auffassung  der  Steuerprincipien  u.  Postnlate.  .Wr 

an  sich  ganz  berechtigten  Neigung,  die  Praxis  zu  rechtfertigen,  geia&r 

der  doch  immer  nach  principieller  Erfassung  strebt,  hier  durch« 

Principien.    Was  er  z.  B.  Qber  sociale  Besteuerung  sagt  (S.  44*»  £  .  tr  i 
(trotz  der  ängstlichen  Verwahrung  gegen  einen  Mißbrauch  mit  dra 

Steuerfuss  S.  452\  aber  die  Formulirung  S.  450  bleibt  mir 

rung  dieser  Formel  schief:  die  „höchst  Tage  Vorstellung 

müsse  nemlich  in  die  ganz  bestimmte  (?!)  Formel  aufgelöst  werde?:  **• 

gression  des  Steuerfusses  identisch  sein  soll  mit  derjenigen  Pro^Tes^e  v 

bildungskraft  jeder  Kapitalseinheit,  welche  durch  die  Yervielfjdtif'Jif 

erzeugt  wird." Natürlich  hat  sich  fast  jede  theoret.  Arbeit  über 

den  obersten  Grundsätzen  beschäftigt.    Die  genannten  enthalten  wohl  <fa  * 

darüber.    Zu  nennen  sind  ausserdem  etwa  noch:  v.  Jacob,  Flu.  tf.  Um- 

sätze d.  üerechtigk. ,  —  u.  A.  Gleichh.  oder  Ebenmaass  in  d.  Yentatar 

Jeder  in  dem  Maasse  mit  Abgaben  belegt  wird,  als  er  an  dem  <ienazvt& 

Staat  dadurch  hervorbringt,  Theil  nimmt  — ;  ferner  der  Nationalökonomie 

lieh  nur  reine  Einkommenbesteuerung  — ;  endl.  der  Fin. Wissenschaft«  -  r 
I,  §.  33  tf.  (Postulate  der  austheilenden  Gerechtigkeit :  Allgemein!»...  Gkicai. 

Murhard,  Besteuer.  07  ff. ,  87  ff,  —  J.  G.  Hoffmann.  Steuere  ps 

37  ff.  —  Umpfenbach,  Lehrb.  I,  105  ff.  (Grundgesetz:  Jeder  aach  «* 

fähigkeit,  was  die  Anforderungen  der  Allgemeinh.,  GleicbmässirrL.  VertÄ 

nach  d.  reinen  Einkommen  enthalte).  —  Laspeyres,  Art. 

Wörtern.  X,  106  ff.  —  v.  Hock,  öff.  Abgaben  §.  1  ff.  (viel  Treffendes» 

hart,  Kunst  d.  Best.  S.  5  fl.  —  Maurus,  Best  Kap.  7.  —  Ferner  S 

d.  Abh.  über  Einkommen  in  d.  Tüb.  Ztschr.  186.V,  eine  bes.  für  d.  %%'it 
Principien  der  Besteuerung  wichtige  Arbeit,   die  anderen  Grundsätze 

gelegentlich  berührt.    Endlich  die  verschiedenen  Gutachten  über  P 

rung  (1*73). 

Die  Abweichungen  in  meiner  eigenen  folgenden  Darstellung  res  l 

Aelteren  u.  auch  von  Stein,  Neumann,  Nasse,  Held  u.  andern 

treffen  zum  Theil  die  Steuerprincipien  selbst  u.  die  daraus  —  bes.  :V 

System  —  abzuleitenden  Folgerungen,  zum  Theil  u.  im  Gamet  »-kr 

auch  gegenüber  den  genannten  neueren  Theoretikern,  die  Motivirnpi 

gestellten  Grundsätze  u.  Postulate.    Der  Grund  der  Abweichung  Her  ß  - 

für  nothwendig  gefundenen  Zurückführung  der  Steuerprincir;^ 

Principien  der  wirtschaftlichen  Rechtsordnung  and  zt  <~ 
Verbindung  stehenden  Unterscheidung  des  einzel-  und  dei 

schaftlichen  sowie  des  Standpuncts  des  Systems  der  freiei  •>■ 

einer-,  einer  „socialpolitischen"  Regelung  der  freies  C 
der  Vermögens-  u.  Einkorn mensvertheilung  anderseits, 

holt  hervorgehobenen  Auffassung  gemäss  ist  ein  solches  Vorgehen  »ici  « 

wissensch.  und  speciell  in  der  Steuerlehre  geboten.    Die  Begrttndua*  < 

hin  für  Vieles  im  folgenden  Hauptabschnitt  liegt  daher  auch  wieder  n 

wirthsch.  Grundlegung4* ,  auf  die  ich  mich  hier  von  Neuem 
d.  1.  Abth.  d.  2.  Ausg.). 

Die  einseitige  Betonung  gerechter  Steuervertheilung 

Held  u.  A.  mit  Recht  der  bisherigen  Lehre  von  den  Steuerpriacrfta  * 

gemacht.    Die  von  mir  sogenannten  finanzpolitischen.  iSer  txk 

wirthsc haftlichen  Steuerprincipien  müssen  vielmehr  den 

Steuervertheilung  vorangehen.  Denn  bei  jenen  handelt  es  sich  a 
für  die  Existenz  u.  für  das  Gedeihen  der  Gemeinschaft,  bei  der 

vor  Allen  um  das  Interesse  der  Einzelnen.  Die 

Digitized  by  Google 



Vorbein.  u.  Literatur.  Einleitung. 228 

i'i  auch  nicht  üblich,  in  der  Weise,  wie  ich  es  thue,  von  finanzpolitischen" 

voIlisTirthschaftlichen4'  Steuer  „ pr  i  n  c  i  p  i  e  n  "  zu  sprechen,  welche  neben  die- 

i>r  Gerechtigkeit  u.  der  Verwaltung  treten.  Aber  hier  hat  wohl,  wie  öfters, 

ah  A.  Smith  anknüpfende  Tradition  nachgewirkt  ü.  eine  andere  formelle  Be- 

;  T.:ranlasst.  Es  liegt  kein  (jrund  vor,  die  Lehren  über  die  richtige  volks- 
rirthschaftl.  Steuerquelle,  über  die  Wahl  der  Steuerarten  u.  die  Ueberwälzung 

<h  zu  Steuerprincipien  zu  fonnuliren.  Erst  dadurch,  dass  das  geschieht  u. 

i' Mails  die  zwingenden  Anforderungen  der  Finanzwirthschaft  an  das  Steuer- 

lich als  „Principien"  gefasst  werden ,  welche  für  die  Einrichtung  der  Be- 
mit  bestimmend  sein  müssen,  rücken  auch  die  Gerechtigkeits-  u.  die  Ver- 

)rüicipien  in  die  richtige  zweite  Stelle. 

kreff  der  „Gerechtigkeit"  in  der  Besteuerung  befinde  ich  mich,  was  die 
hatrong  u.  die  Motivirung  anlangt,   mit  allen  bisherigen  Theoretikern  in 

ach,  auch  mit  Stein,  Neuinann.    Hier  gilt  es  eben  m.  E.  die  historische 

imr  in  die  Beweisführung  hinein  zu  tragen  u.  demgem&ss  zu  zeigen,  dass 

:hte  Steuervertheilung4'  sich  nothwendig  ändert  mit  den  Recht sgrund- 
ti  Volks wirthschaft  u.  der  Gesellschaft  u.  mit  der  Beurtheilung  dieser 

a  imVolksbewusstsein.   Die  „Gleichinässigkeit"  der  Besteuening 

halb  anders  verstanden  in  der  ., standischen'4,  anders  in  der  „ Staat s - 

):hen",   anders  in  der  beginnenden  „socialen"  Epoche  des  Steuer- 
nnz  folgerichtig.    Nur  bei  dieser  Auffassung  lassen  sich  die  end- 

üfkeiten  über  proportionale  u.  progressive  Besteuerung,  gleiche  oder  ver- 
Besteuerung des  fundirten  u.  nicht  fundirten  Einkommens ,  Steuerfreiheit 

ittnzminimums" ,  indirecte  Verbrauchs-,  Kapital-,  Erbschaftssteuern  u.  s.  w. 
I  i'hlichten ;  weil  nur  so  die  getroffene  Entscheidung  auf  die  Principien 

»rdnung  zurückgeführt  wird.    Bei  dem  bisherigen  Verfahren  der  Beweis- 

ftberzeugt  ja  auch  Niemand  den  andern  und  Behauptung  steht  gegen  Be- 

,  l  B.  dass  nur  die  proportionale  oder  nur  die  progressive  Besteuerung 

:hmas>ige"  sei.  die  Alle  wollen.    Gerade  Stein  lag  es  besonders  nahe,  zu 
iHxssung  zu  gelangen,  aber  er  bleibt  eben  überhaupt  (trotz  der  Ausfuhr.  I. 

»ch  zu  sehr  in  der  Idee  stecken  ,  als  sei  die  „staatsbürgerliche"  Periode 
ghed  der  socialen  u.  ökonomischen  Entwicklung  der  civilisirten  Völker. 

ld  u.  selbst  Neu  mann,  sogar  v.  Scheel  (progress.  Besteuer.  Tüb.  Ztschr. 

273),  welcher  letztere  dieser  meiner  Auflassung  am  Nächsten  steht  und 

■■   inem  „socialpoli tischen"  Maassstabe  der  Besteuerung  spricht,  deui 

nrrische"  weichen  müsse  (S.  292),  wären  zu  festeren  Ergebnissen  gelangt, 

diese  „historische"  Anschauung  gehabt  hätten.    S.  nam.  unten  §.  .'{96  ff. 

1.  Abschnitt. 

Einleitung:. 

—  §.  363.  Bedeutung  solcher  oberster  Grundsätze 

Steuerung.  Als  Richtschnur  ftlr  die  Einrichtung  der  Be- 

ug hat  die  Finanz  Wissenschaft  eine  Reihe  von  obersten 

sätzen  aufzustellen,  welche  dann  zu  practischen 

aten  der  Steuerpolitik  werden.  Sie  muss  dabei  eine 

Ite  Rücksicht  nehmen,  einmal  auf  die  Bedürfnisse 

aanzwirthschaft,  des  Staats  wie  der  übrigen  öffentlichen 

(Gemeinden  u.  s.  w.),  sodann  auf  die  zu  besteuernde  Be- 

urig. Jene  obersten  Grundsätze  hat  die  Wissenschaft  da 

I  aus  dem  Wesen  der  Finanzwirthschaft  und  aus  den 

ngen  der  Besteuerung  auf  die  Bevölkerung  abzuleiten. 
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Solche  Grundsätze  lassen  sich  aber  schon  fttr  dk  Ii 

nicht  immer  als  absolute  hinstellen.    Mehrere  von  ihnen  n. 

mehr  wesentlich  zeitlich-  und  örtlich-relativer  An- 

hängen mit  den  gegebenen  Cultur-  und  Wirtbschateverhiud 

mit  den  jeweiligen  Volksanschauungen  und  mit  dem  Lm 

des  Rechtsbewusstseins  und  des  öffentlichen  Rechts  tiaa 

verändern  sich  daher  auch  mit  diesen  Momenten:  «od  t  \ 

Worte  zum  Theil  nicht  rein  logische,  sondern  hiiU'. 

Kategorieen. l)  Das  ist  von  der  Wissenschaft  nicht  i 

beachtet  worden.    Nicht  jeder  einzelne  Grundsatz  fere 

immer  fttr  sich  allein,  getrennt  von  den  anderen  m 

sondern  verschiedene  derselben  sind  oft  neben  einuxlc: 

folgen.  Daraus  ergiebt  sich  aber  dann  gewöhnlich  die  X< 

keit  einer  Modifikation  des  einzelnen  Princips  bei  seiner  Ae* 

Auch  darauf  hat  schon  die  Theorie  Rücksicht  zu  nehmen  do 

von  vornherein  die  Zulässigkeit  solcher  Modificati 

Es  folgt  daraus  abermals,  dass  die  obersten 

meist  nur  eine  relative  Bedeutung  besitzen.    Auch  hier 

die  Finanzwissenschaft  nicht  immer  vor  einem  zn  w 

Absolutismus  ihrer  Forderungen  gehütet. 

Einzelne  Grundsätze  ergeben  sich  so  sehr  aus  dem 

►Sache  und  aus  den  notorischen  Steuerwirkungen,  dass 

Steuerpraxis  niemals  ganz  unbeachtet  bleiben  konnten, 

jeder  theoretischen  Formulirung.  Der  Fortschritt  hat  d*: 

der  Ableitung  dieser  Grundsätze  als  ausdrückliche 

die  Praxis  und  in  dem  Bemühen  dieser  letzteren  um 

Befolgung  dieser  Richtschnur  bestanden.  Mit  der  Ebi 

der  Finanztheorie  sind  die  Grundsätze  zur  genaueren  Fo- • 

tieferen  Begründung  und  schärferen  Bestimmtheit  gebrafb.  s 

dieser  Beziehung  immer  weiter  zu  gelangen ,  ist  die  Ans* 

fortschreitenden  Wissenschaft.  Dadurch  wurden 

Principien  immer  geeigneter,  der  Praxis  zur  Leitung  i 

Die  bestehende  Praxis,  daher  namentlich  die  geltende  Swo  3 

gebung  und  deren  Wirkung  auf  die  Bevölkerung  ist  sz  d 

prüfen.  Die  Grundsätze  selbst  sind  aber  auch  ihrerseitf 

Neuem  auf  ihre  Bewährung  und  —  auf  ihre  Durchfuhr 

')  Hier  wie  so  oft  verdanke  ich  den  Anregungen  der  Bodsertu^ 
trachtungsweise  des  Wirthschafts-  u.  Gesellschaftslebens  die  m.  £  ndbap 

einer  der  wahrhaft  „historischen"  Nationalökonomen,  der  nicht  a 
seitiger  Specialisten  den  Wald  vor  Lauter  Baumen  Ubersieht 
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Praxis  zu  prüfen.  So  allein  erfolgt  die  erspriessliche 

Wirkung  zwischen  Wissenschaft  und  Praxis  und  wird  das 

er  gerade  hier  bei  der  Aufstellung  oberster  Besteuerungs- 

tze  für  die  Praxis  arbeitenden  Wissenschaft,  wie  der 

issenschaft,  soweit  als  möglich  erreicht.  Angesichts  der 

'raxis  sich  oft  kreuzenden  Anforderungen,  welche  aus  den 

i  Grundsätzen  hervorgehen,  und  der  Grösse  der  im  Leben 

Endenden  Widerstände  muss  die  Wissenschaft  sich  nur 

i  in  ihren  Ansprüchen  auf  Verwirklichung  ihrer  Postulate 

Mi:  sie  kann  jene  Grundsätze  nur  als  Ziel  hinstellen,  dem 

h  in  der  Praxis  möglichst  nähern  soll.  Wie  weit 

-dingt,  das  hängt  oft  gar  nicht  von  finanziellen  Momenten, 

der  Einrichtung  des  Steuerwesens,  der  Steuerarten,  dem 

«modus  n.  8.  w.  ab,  sondern  wieder  von  den  gegebenen 

chafts-,  Cultur-  und  Rechtsverhältnissen.  Nur 

meist  von  ganz  anderen  Factoren  bedingten  Veränderung 

fhältnisse  lassen  sich  dann  gewisse  Steuerprincipien,  z.  B. 

Allgemeinheit,  der  Gleichmässigkeit,  der  geringen  Er- 

lösten, überhaupt  oder  besser  verwirklichen.  Jene  ge- 

Verhäitnisse  des  Lebens  sind  sogar  nicht  selten  so  mächtig, 

zn  Einrichtungen  der  Besteuerung  nöthigen,  welche  an  sich 

dlich  einen  grösseren  Verstoss  gegen  bestimmte  Steuer- 

a  mit  sich  bringen,  als  andere  Einrichtungen,  die  aber 

granz  andere,  höhere  Culturstufe  des  Volks  oder  Entwick- 

Rechtsbewus8tsein8  voraussetzen.  Man  muss  z.  B.  viel- 

ie  Steuerart  wählen,  welche  höhere  Erhebungskosten  macht 

eichmässiger  die  Volksclassen  und  Einzelnen  belastet,  weil 

^gebenen  Lage  nur  so  der  erforderliche  Steuerbetrag  auf- 

i  ist  (Fall  der  indirecten  Verbrauchsteuer  statt  directer 

lengteuer)  oder  weil  andre  Schwierigkeiten  bei  andren 

nicht  za  tiberwinden  sind,  z.  B.  die  richtige  Ermittelung 

mmens  bei  der  Einkommensteuer. 

solchen  Zugeständnissen  verlieren  die  obersten  Steuer- 

I  der  Finanzwissenschaft  nicht  ihren  Werth  und  wird 

auch  nicht  ein  „Princip"  sanetionirt,  dass  die  Abweichung 

)  obersten  Sätzen,  weil  oft  unvermeidlich,  auch  unschädlich 

wird  vielmehr  nur  den  gegebenen  Lebensverhältnissen  als 

iumal  immer  mitsprechenden ,  mitunter  entscheidenden 

Dehnung  getragen.  Die  Finanzwissenschaft,  speciell  die 

<re  hat  auch  dies  nicht  immer  genügend  gethan.    Das  ist 

Finanxiriii«fii<»«*bafl.   II.  15 

Digitized  b; 



226  8.B.  2.  K.  I.A.  Allg.  Steuert.  2.H.-A.  Steuerprinc.  I.A.  Till 

ihr  mit  Kecht  nicht  selten  von  der  Praxis  vorgeworf«  * 

sie  erschien  dieser  zn  doctrinär.    Anderseits  darf  aber  dk 

auch  verlangen,  dass  man  in  der  Praxis  die  Abwekrr 

obersten  Steuergrundsätzen,  deren  Richtigkeit  allgemein  ti 

wird,  nicht  so  leicht  nehme,  wie  es  oft  geschieht 

spricht  die  Praxis,  wenn  sie  gewisse  Postulate,  z.  B\ 

Gleichmässigkeit,  verwirklichen  soll,  oft  ohne  gen 

von  „unüberwindlichen  Schwierigkeiten",  während 

deren  Beseitigung  gar  kein  ernstlicher  Versuch  gemieb 

ist  oder  aus  andren,  nicht  oder  nicht  ausreichend  gerettet 

Rücksichten  ein  solcher  unterbleibt.    Im  modernen  Rfth> 

Culturstaat  sollte  und  in  der  bereits  beginnenden  „socialer 

des  Steuerwesens  wird  auch  ein  derartiger  Vorwand 

abgewiesen  werden.8) 

So  hat  sich  die  Theorie  allerdings  vor  dem 

absoluter  Principien  und  Postulate  der  Praxis  gegenüber 

Sonst  verliert  sie  ihren  Einfluss  auf  die  Praxis,  F 

Routine  grassiren  um  so  mehr.    Die  Praxis  aber, 

Noth  die  obersten  Steuergrundsätze  vernachlässigt, 

eigenen  Aufgaben  und  sinkt  zu  gemeiner  Routine  herab 

EL  —  §.  364.   Die  Steuerprincipien  und  da* 

System.  —  Die  obersten  Steuerprincipien  haben  dk 

Steuerpolitik  namentlich  bei  der  Wahl  der  einzelne 

und  bei  der  Aufstellung  des  ganzen  Stenerfj*' 

leiten.    Jede  Steuer  ist  an  diesen  Principien  zn  prtfes 

liehst  diejenige  zu  wählen,  welche  unter  den  gegebenes  l 

die  meiste  Aussicht  bietet,  den  hiernach  zu  stellend«  ' 

rungen  am  Besten  zu  entsprechen  oder  —  womit  man 

*)  Ein  Beispiel  liefert  oft  die  Ein koinmeus teuer,  deren  ricai^ 

überhaupt  oder  deren  progressiver  Steuerfnss  wenigstens  für  ..undtTri*.  " 
Völlige  Genauigkeit  wird  man  freilich  nicht  erreichen.    Aber  vint  hiwf  ' 

sobald  man  eben  nicht  Anstand  nimmt,  bes.  den  wohlhabendes  '^a*^  -J 

mit  ;dem  Zweck  auch  die  Mittel  zu  wollen  u.  die  sich  Mete«4*i  V- 

strenge  Controle,  auch  beim  Erbgang,  Declar.  zwang,  Strafen,  O-jaeiihcU*  f 

anzuwenden.  Widersprüche,  wie  z.  B.  in  der  preuss.  Steuerpraiix  - 
das  Einkommen  schätzen  zu  sollen,  aber  „nicht  in  die  persönL  Wffcalww 

zu  dürfen  —  wasch*  mir  den  Pelz,  aber  mach'  mich  nicht  na*  —  %f 
unhaltbar.    Aber  Steuerergebnisse  einer  solchen  Praxis  sind  an:*  i<-*  A 
die  Undurchftthrbarkeit  eines  Steuerprincips  oder  einer  Steaeran. 

•)  Kein  Geringerer  als  Hock  hat  seinem  Werk  über  die  &ir*L  *** 

Motto  vorgesetzt,  das  gerade  in  der  Gegenwart  auf  diesem  Gebiet*  • 

practischen  Verächter  der  Theorie  unter  den  Staatsmännern  efltf^'^■#*s^l, 

kann,  das  Wort  Roy er-Collard's:  „Die  Theorie  als  uberiuasif  arffis"  " 
Hochmuth  haben,  man  brauche  nicht  zu  wisseu,  was  mau  sa£t. 

ünd  was  man  thnt.  wenn  man  handelt." 
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tilgen  muss  —  am  Wenigsten  zu  widersprechen.  Wegen 

erschiedenheit  dieser  Anforderungen  und  wegen 

ractisehen  Schwierigkeit,  dieselben  mit  einander 

reinen,  erweist  sich  auch  eine  einzige  Steuer  zur 

ingung  des  ganzen  Steuerbedarfs  von  vorneher- 

ein geeignet,  vielmehr  erscheint  eine  zweckmässige 

odung  mehrerer  verschiedenartiger  Steuern  oder 

entliches  Steuersystem  hier  richtiger,  mit  dem  leiten- 

siebtspunet,  dadurch  dem  Ziel  einer  möglichsten  Verwirk- 

aller massgebenden  Postulate  nahe  zu  kommen. 

}8se  Schwierigkeiten  liegen  hier  stets  vor.  Die  geschicht- 

»erkommene  Besteuerung  unserer  Culturstaaten  setzt  sich 

«8 ig  aus  einer  grosseren  Anzahl  einzelner  Steuern  zu- 

Von  der  Verwirklichung  aller  obersten  Steuerprincipien 

n  gewöhnlich  keine  Rede,  wenn  auch  öfters  einzelne  Ver- 

igen oder  „Reformen"  vorgenommen  worden  sind,  um  eines 

i»  andere  Postulat  zu  verwirklichen,  z.  H.  um  die  Allge- 

l  oder  Gleichmäßigkeit  besser  herzustellen ,  gewisse  volks- 

laftlich  nachtheilige  Wirkungen  einzelner  Steuern,  z.  ß. 

Störungen,  Hemmungen  technischer  Fortachritte,  zu  be- 

\  Erhebungskosten  zu  vermindern  u.  dgl.  m.    Ein  Steuer- 

stellt  diese  Besteuerung  trotzdem  nicht  dar,  wenn  man 

esem  Ausdruck  eine  richtige  Combination  von  verschiedenen 

zur  Verwirklichung  der  obersten  Besteuerungsprincipien 

in  der  Regel  begnügt  sich  die  Praxis  damit,  dass  ihre 

ung  da»  wichtigste  Postulat  erfüllt,  den  Bedarf  zu 

,  und  nicht  gar  zu  arg  gegen  die  andren  Postulate  ver- 

aindestens  nicht  so,  dass  in  dieser  Hinsicht  zu  laute  Klagen 

Ikerung,  z.  B.  wegen  verletzter  Gleichmässigkeit,  ertönen. 

Theorie  wird  dann  zwar  mit  Recht  weitere  Verbesserungen 

und  verlangen  müssen  und  die  rationelle  Praxis  wird  die 

gang  dazu  nicht  läugnen.  Jedoch  hat  die  Theorie  hierbei 

i  Einwände  zu  beachten,  welche  die  Praxis  oftmals  erhebt. 

Einmal  kann  die  Besteuerung  in  ihrer  ursprünglichen  An- 

br  mangelhaft  sein  und  richtigen  und  wichtigen  Postulaten 

rechen.  Aber  der  lange  Bestand  hat  hier  doch  vielleicht 

ingel  ausgeglichen.  Man  hat  sich  an  die  Besteuerung  ge- 

ind  das  thut  hier  viel.  Es  kann  auch  wirklich,  nemlich 

der  sogen.  Ueberwillzung,  eine  genügende  Ausgleichung 

prünglichen  Uugleichmässigkcit  eingetreten  sein.    Oder  es 
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ist  dies  vermeintlich  geschehen,  in  den  Anwender 

ten,  was  die  öffentliche  Meinung  auch  beruhigt  Man 

deswegen  in  der  Praxis  öfters  mit  Recht  bedenken,  tu 

bestehenden  Steuerwesen  viel  zu  rütteln. 

2)  Anderseits  bringen  auch  die  besten  nenen 

selbst  wenn  sie  nicht  den  Gesammtbetrag  der  Stenern 

sondern  nur  anders  vertheilen  sollen,  unvenneidi 

Störungen,  einen  neuen  Druck  mit  sich.  Dies  seit* 

Falle,  dass  sie  in  der  That  gewisse  Postulate,  x.  B.  d 

mässigkeit,  genauer  verwirklichen.  Um  so  mehr  aber  ia 

häufigeren  Falle,  dass  die  entgegenstehenden  Seh 

Eigennutz,  die  Unbildung  der  Besteuerten,  die  beschrankte 

fähigkeit  der  Steuerbehörden  u.  s.  w.,  doch  wieder  nicht  s 

Uberwunden  werden  können.  So  ist  abermals  die  Theorie 

sieht  bei  ihren  Reformfordeningen  ,,behufs  besserer  V< 

der  obersten  Steuerprincipien"  zu  ermahnen. 

Es  ergiebt  sich  hieraus  die  freilich  auch  wieder  nnrr 

Richtigkeit  des  oft  angeführten  Satzes:  „jede  alte  Sti 

gut,  jede  neue  schlecht."4)   Ein  Satz,  welcher  I 

einer  zu  grossen  Werthlegung  auf  die  Ueberwälzung  in 

öfters  missbraucht  worden  ist  (§.  383  ff.),  aber  doch  einen 

werthen  Kern  enthält 

Für  die  Finanzwissenschaft  folgt  aus  dem  Von 

von  Neuem  die  Lehre,  die  practische  Bedeutung  man<-k 

durchaus  richtigen  obersten  Besteuerungsgrundsätze  nichr 

zu  überschätzen,  weil  eben  die  Verwirklichung  dieser 

im  Steuerwesen  zu  schwierig  ist. 

III.  —  §.  365.    Uebersicht  der  Principien.  — 

sten  Grundsätze  der  Besteuerung  und  pn 

Steuerpolitik,  welche  in  den  nächsten  Abschnitten  erörtert 

sind  neun  an  der  Zahl  und  bilden  nach  den  für 

den  Gesichtspuncten  vier  Gruppen.  Die 

nischen  Ausdrücke,  welche  im  Folgenden  flör  die 

eipien  gewählt  sind,  findet  in  den  betreffenden  J 

[.  Finanzpolitische  Principien: 

1)  Ausreichendheit  der  Besteuerung. 

2)  Beweglichkeit  der  Besteuerung. 

4i  So  nainentl.  zuerst  formulirt  von  Canard.  Grunds,  d.  poik  ' <*fcß 
Kranzes,  t.  Völk,  Augsb.  1824,  S.  174,  in  Verbindung  mit  einer  nd 

Theorie  der  Steuerüberwälzung,  wie  ähnlich  v.  Prittwitz,  Theon?  »i 

Weiteres  Uber  Canard's  Lehre  bei  Rau  in  d.  Noten  zu  Fin.  I.  §  V*t 
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Volkswirtschaftliche  Principien: 

Wahl  richtiger  Steuerquellen,  d.  h.  insbesondere  Er- 

f  der  Frage,  ob  die  Besteuerung  nur  aus  dem  Einzel-  und 

inkommen  oder  auch  aus  dem  Einzel-  und  Volks v e r- 

i,  bez.  -  Kapital  schöpfen  darf  und  ob  und  wie  hier  volks- 

Qzelwirthschaftlicher  Standpunct  zu  unterscheiden  sind. 

Berücksichtigung  der  Wirkungen  der  Besteuerung,  ins- 

re  der  verschiedenen  Steuerarten  auf  die  Steuer- 

und  generelle  Untersuchung  der  sogen.  Ueberwälzung 

aern. 

Principien  der  Gerechtigkeit  oder  der  gerechten 

vertheilung. 

Allgemeinheit  und 

Gleicbmässigkeit  der  Besteuerung. 

Steuer verwaltungs principien   (oder  Principien  der 

im  Besteuerungs wesen). 

Bequemlichkeit  derselben. 

Streben  nach  möglichst  geringen  Erbcbungs- 

der  Steuern. 

finanzpolitischen  Principien  folgen  aus  den  Bedürfnissen 

tnzwirthschaft.  Es  ist  nicht  üblich,  sie  unter  die  obersten 

angsgrundsätze  zu  stellen,  aber  es  ist  dies  durchaus  notb- 

und  sie  gehören  sogar  an  die  Spitze,  namentlich  auch 

Principien  der  Gerechtigkeit.  Gewöhnlich  hat  sich  die 

insenschaft  in  dieser  Lehre  nur  mit  diesen  letzteren  und 

Steuerverwaltungsprincipien  befasst.  Dieselben  entsprechen 

entlichen  den  von  Adam  Smith  aufgestellten  Steuer 

L  o.  S.  220).  Die  Principien  der  Gerechtigkeit  sind  Grund 

r  die  gerechte  Vertheilung  der  Steuerlast  im  Volke, 

i  volkswirtschaftlichen  Steuerprincipien  beziehen  sich  mit 

Problem  richtiger  Stenervertheilung  den  einzelnen  Besteucr- 

nüber.    Sie  betreifen  ausserdem  aber,  was  noch  wichtiger 

es  »ich  dabei  um  Interessen  der  Gemeinschaft,  nicht 

Einzelnen  handelt,  Grundfragen  des  Verhältnisses  der  Bc 

|  zur  Volkswirtschaft.  Die  Steuerverwaltungsprincipien 

as  Begriff  und  Zweck  der  Besteuerung  und  geben  fttr 

der  Einrichtung  und  Ausführung  derselben  mit  die  Richt- 
n. 

Besteuerung. 
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Die  aufgeführten  Principien  haben  zum  Theil  dk  fear 

Axiomen,  wie  besondere  die  drei  Grundsätze  der 

Bequemlichkeit  und  des  Strebens  nach  möglichst  gtrii 

hebungskosten ,  d.  h.  sie  sind  eigentlich  mit  Begriff  mc 

der  Besteuerung  gegeben ,  ohne  weitere  Begründung  in 

Von  den  beiden  Principien  der  Allgemeinheit  und 

gilt  dies  zwar  nicht  unbedingt,  weil  die  Ansichten 

hier  „gerecht"  ist,  nicht  absolute,  allgemein  -  mensebfif* 

sondern  zeitlich  und  örtlich  veränderliche, 

den  Cultur-  und  Rechtsverhältnissen  des  Volks.    Für  da* 

Zeitalter  persönlicher  Freiheit  und  „staatsbürgerlicher"  <p 

Gleichheit  und  für  das  in  demselben  waltende  Volk&be« 

nehmen  aber  auch  diese  beiden  Principien  die  Natur  tot 

an ,  die  mit  dem  Begriff  der  persönlichen  und  politisch«  i 

und  Gleichheit  gegeben  sind.  Sie  kamen  daher  auch  zä 

Durchbruch  der  „liberalen"  staatsbürgerlichen  Periode  ̂  

Theorie  sofort  (A.  Smith),  in  der  Praxis  allmählich  insaaj 

meiner  und  schärfer  zur  Geltung.5) 

Die  Aufstellung  und  Formulirung  dieser 

eipien  und  practischen  Postulate  ist  deshalb  auch  leicte 

weniger  darf  sich  die  Theorie,  vollends  wenn  sie  der 

Weg  weisen  will,  damit  begnügen.    Die  Schwierig? 

erst  an,  wenn  das  einfache  Princip  und  Postuli 

Theorie  seinen  genauen  und  klaren  Inhalt  und 

erhalten  und  in  der  Praxis  durchgeführt  wrrl 

Hier  muss  die  Finanzwissenschaft  viel  mehr  specialis 

casnistisch  verfahren,  als  sie  bisher  gewöhnlich 

ihre  Lehre  von  den  obersten  Steuerprincipien 

practisch  werthvoll  werden  soll.    Sie  setzt  sich  sonst  den 

der  Aufstellung  blosser  Trivialitäten  oder  Selbstveml!*? 

nicht  mit  Unrecht  aus.    Kommt  sie  aber  dieser 

dann  zum  Theil  ziemlich  schwierigen  Aufgabe  nach, 

Lehre  von  den  Steuerprincipien  als  ein  sehr  wicht  irrt 

der  ganzen  Steuerlehre  zu  gelten  den  Anspruch  mach« 

dieser  unserer  Auffassung  von  der  hier  vorliegender 

liehen  Aufgabe  nehmen  freilich  die  folgenden 

sonders  über  die  Principien  der  Volkswirtschaft  der 

und  der  Steuerverwalrung,  eine  viel  grössere  Ansdefamr 

*)  Vgl.  Stein  I.  107  (I..  411. 
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d  meist cu  theoretischen  Behandlungen  dieser  Puncte,  Kau's 

ach  inbegriffen. 

ie  drei  ersten  der  obigen  Kategorieen  und  die  sechs  ersten 

)ien  werden  in  den  folgenden  Abschnitten  dieses  Hauptab- 

l  erörtert.   Aas  den  genannten  drei  Steuerverwaltungsprin- 

tolgen  für  einen  wesentlichen  Theil  der  gesammten  Steuer- 

tang die  Normen.  Bei  dem  engen  Zusammenhang  aller 

toisse  and  Einrichtungen  der  Steuerverwaltung  erscheint  es 

uässig,  die  nähere  Erörterung  der  Grundsätze  7—9,  insbe- 

e  der  aus  ihnen  hervorgehenden  Consequenzen,  mit  der  Be- 

ug der  allgemeinen  Grundsätze  für  die  Steuerverwaltung  im 

Hauptabschnitt  zu  verbinden. 

2.  Abschnitt. 

1.  Die  finanzpolitischen  Steuerprincipien. 

n.  htige  Würdigung  dieser  Principien  ist  von  der  richtigen  Auffassung  des 

it  des  Hauptorgans  der  Gemein wirthschaft  abhängig.  Auch  hier  hat  die 

u»eoschaft  an  die  grundlegenden  Lehren  der  Nationalökonomie  anzuknüpfen, 

«iroodleg.,  1.  Abth.  Kap.  3,  bes.  §.  IIS,  140  IFM  150,  154—160  ft.  u.  Kap.  4. 
in  der  neueren  organischen  Staatslehre,  im  Gegensatz  zu  der  früheren 

ualistischen  und  zur  Theorie  vom  Staatsvertrag  ist  es  möglich,  wie  da> 

Iii  aelbet,  so  auch  die  Bedeutung  der  finanzpolitischen  Principien  und  deren 

K  ror  allen  anderen  richtig  zu  begründen.  Vgl  die  zutreffenden  Ausführungen 

l'Id,  Eink.st.  Kap.  2,  bes.  S.  25  ff",  und  Nasse  in  dem  Gutachten  über 
(«Steuerung  im  Anfang.    Auch  unten  §.  416,  419. 

folgenden  Erörterungen   sind  zugleich  eine  richtige  Consequenz  der  im 

der  Fm.wiss.  gegebenen  Theorie  der  Deckung  des  Finanzbedarfs, 

»jraer,  S.  198  t  u.  bes.  2.  Aufl.  §.  50  II.    Die  Begründung  für  das  Folgende 

aach  z.  Th.  an  diesen  Stellen  schon  gegeben. 

—  §.  366.  Stellung  dieser  Grundsätze  an  der 

5.  Die  finanzpolitischen  Steuerprincipien  der  Ausreichend 

ad  Beweglichkeit  der  Besteuerung  folgen  aus  dem  Wesen 

lanzwirthschaft  und  aus  dem  obersten  Postulat,  welches  fiir 

ibe  Haushalte,  insbesondere  für  den  Staatshaushalt,  aufzu- 

ist:  dass  nemlich  die  Einnahme  durch  die  Höhe  des  Bedarfs 

nt  und  letzterer  durch  jene  gedeckt  werden  muss. l)  Sie 

ich  an  die  Spitze  aller  theoretischen  Steuerprincipien  und 

eaerpostulate  der  Praxis  zu  stellen.  Denn  nicht,  wie  die 

(che  nationalökonomische  Schule  ihrem  individualistischen 

flflct  gemäss  lehrt,  „Gerechtigkeit  gegen  den  Einzelnen", 

der  Grundsatz  der  Allgemeinheit  und  der  Gleichmässigkeit 

Baad  l,  1.  Aufl.  §.  82,  2.  A.  §.  51. 
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der  Besteuerung,  sondern  Erfüllung  der  Bedingung«! 

im  Staate  und  den  übrigen  öffentlichen  Körperi 

folgenden  Gemeinschaftslebens  ist  die  oberste 

„Beschaffung  der  Mittel  für  die  Erhaltung  des  Staat»  so* 

Erfüllung  seiner  Zwecke  — "  (Nasse).*)   Die  Begründe 

Auffassung  liegt  in  der  Lebre  von  den  Zwangsgemeinwi 

und  speciell  von  der  höchsten  Form  derselben,  vom  Staue, 

hier  auf  die  Erörterungen  in  der  „Grundlegung"  Bezog  u 

ist.    Die  Auffassung  von  „höheren  Recht  der  Gemein 

ist  in  letzter  Linie  eine  Consequenz  der  socialrechtlicheo,  S 

individualrecbtlichen  Behandlung  der  Wissenschaften  v« 

Staat  und  Wirtschaft. 

Es  handelt  sich  aber  hier  keineswegs  um  einen 

Putict  von  bloss  theoretischer  Bedeutung,  sondern  am 

von  grosser  Tragweite  auch   für  die  Praxis,    wie  »ich 

ans  der  näheren  Erörterung  der  beiden  finanzpolitisches 

sätze  ergiebt. 

IL  —  §.  367.     Sinn    und  Bedeutung  der 

Principien. 

1)  Unter  dem  Grundsatz  der  „ Ausreich e ndheit" 

Steuerung  ist  zu  verstehen,  dass  die  letztere  den  in  einer 

periode  gegebenen  Finanzbedarf  rauss  decken 

soweit  anderweite  Deckungsmittel  dafür  tehlei 

unzulässig  sind.    Die  Besteuerung  hat  ihre  Aulgabe 

der  ordentlichen  Ausgabe  erst  nach  dem  Privaterwerb 

Ueberschüssen  der  Gebtihrenzweige :  sie  muss  den  Rest 

gäbe,  welcher  nach  der  Benutzung  dieser  beiden  anderes 

liehen  Einnahmen  noch  übrig  bleibt,  decken.     Die  erwi  i 

Betracht  kommenden  Mittel,  nemlich  die  Eingänge  aus  V 

von  öffentlichem  Vermögen  und  aus  der  Benutzung  de* 

sind  nach  der  im  1.  Bande  entwickelten  Theorie  der 

principiell  zur  Bestreitung  ordentlicher  Ausgaben  ausge&ftl 

Bei   ausserordentlichen  Ausgaben  sind   diese  beides 

zwar  bedingt  zulässig,  soweit  dies  von  der  Natur  and  &a 

kungen  der  Ausgaben  abhängt. 4)   Aber  die  wirkliche 

")  Gutachten  üb.  Pers.besL  S.  2.  zugleich  mit  der  richtigen  BcxL-i* 

Aehülich,  aber  zu  weitgehend  iu  d.  Zurückschieb,  des  Ger>-chtigieisp«a6^ 
eb.  S.  24,  wogegen  wieder  Neumann,  progr.  Steuer  S.  106,  zu  »taii  **p3 

stens  wenn  seine  Ausdrücke  wörtlich  genommen  werden.  Die  richtift 

*)  B.  I  1.  A.  §.  S2  f..  2.  A.  §.  59. 
4  Ebendaselbst. 
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lieh  des  Credits  ist  doch  auf  bestimmte,  practisch  nicht 

vorliegende  Fälle  zu  beschränken.  Dann  muss  auch  die 

ehendbeit"  der  Besteuerung  mit  zur  Deckung  der  au ss er- 

tlichen Ausgabe  einer  Finanzperiode  verlangt  werden.5) 

ist  auch  hier  der  im  1.  Bande  behandelte  Fall  in  Betracht 

eu,  dass  der  Staatscredit  gegenüber  Ausgaben,  für  welche 

tuell  benutzt  werden  darf,  nicht  willfährig  genug  ist  oder 

er  kommt.  Hier  hat  nach  dem  Früheren  einmal  der  Staats- 

eine berechtigte  Function,  sodann  aber  muss  auf  „  Extra - 

,  wohl  besonders  auf  gewisse  Einkommensteuern  und  Ver- 

teuern (allenfalls  in  Form  von  Zwangsanleihen),  namentlich 

he,  welche  die  vermögenderen  Classen  treffen,  zurück- 

a  werden  können.  Die  Besteuerung  muss  daher  so  einge- 

ben, dass  sie  eventuell  auch  für  diesen  practisch  wichtigen 

riegszeiten I)  „ausreichend"  ist.«) 

Der  Grundsatz  der  „Beweglichkeit"  der  Besteuerung 

t,  dass  die  letztere  mindestens  solche  Bestand th eile  oder 

rathalten  muss,  welche  sich  dem  Wechsel  des  Finanz- 

»  bez.  dem  Wechsel  der  von  diesem  durch  Steuern  zu 

aden  Quote  anpassen  und  die  etwaigen  Ausfälle 

fl Ste uer n  und  anderer  Deckungsmittel  (wie  nament- 

privat  wirthsch af tl ichen  Einnahmen)  ersetzen  können, 

»er  dem  „Gesetz  der  wachsenden  Ausdehnung  der  Staats-, 

öffentlichen  Tbätigkeiten" 7)  muss  nach  diesem  Grundsatz 

ch  die  Fähigkeit  der  Besteuerung,  steigende  Erträge 

n,  verlangt  werden.8)  Gegenüber  den  Schwankungen 

inzbedarfs,  des  Reinertrags  der  privatwirthschaftlichen  und 

ührenzweige  und  des  Ertrags  einzelner  Steuerarten,  sowie 

er  dem  vorher  erwähnten  Falle,  dass  die  Benutzung  des 

diu  unmöglich  oder  zu  theuer  ist,  muss  die  Besteuerung 

He  Fähigkeit  der  Anpassung  an  diese  Verhältnisse  bc- 

Fehlt  ihr  die  erforderliche  Beweglichkeit,  so  kann  ent- 

—  Beirründ.  in  d.  folg.  §{;. 
I.A.  §.  83,  83  c,  2.  A.  §.  64.  66. 

.  1.  A.  §.  1  Note  a,  2.  A.  §.  36  u.  bes.  (irundleg.  I.  u.  2.  A.  Kap.  4  Abschn. :i 

Kap.  4  in  d.  1.  Abth.). 

«tziieh  ganz  stabile  Steuern,   z.  B.  Grundsteuern  nach  dem  System  des 

itasters  i Frankreich,  Oesterreich)  oder  für  unbegrenzte  Dauer  im  üesain inl- 

ine Steuern  (preuss.  Grundsteuer  von  10  Mill.  ThJr.  für  die  alten  Provinzen, 

afcntirte"  Classensteuer  von  42  Mill.  M.)  sind  daher  im  Widerspruch  mit 

s  neueste  Finanzgeschichte  der  deutschen  Staaten  mit  ihrem  grossen  alten 

i  Domanium  liefert  in  Folge  des  Einflusses  der  politischen  u.  wirthschaftl. 
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weder  der  Finanzbedarf  nicht  die  vom  Staatsleben  verlangte  \4 

annehmen  oder  er  wird  auf  eine  schädliche  Weise, 

durch  Schuldaufnahme  gedeckt.10)    Rasch  wachsend« 

Deficite  sind  dann  die  unvermeidliche  Folge.11)  Der 

rott,  d.  h.  die  Abschüttelung  der  Zinsen  der  Schuld  <*<ri 

Theils  davon,  lässt  sich  schliesslich  nicht  immer  vermeid«^ 

III.  —  §.  368.    Anwendung  der  finanipolit 

Principien.    Die  Grundsätze  der  Ausreichendheit 

keit  der  Besteuerung  müssen  daher  bei  der  Einriehtiae  m 

Saramtbesteuerung  besonders  beachtet  werden.  Die  Anformen 

welche  in  dieser  Hinsicht  aus  ihnen  abzuleiten  sind,  &mm 

nach  den  gegebenen  Verhältnissen  eines  öffentlichen  Ha 

verschieden;  so  nach  der  Höhe  des  Bedarfs  überhaupt,  uä 

Vorhandensein  und  der  Beschaffenheit  anderer  Einnabraes 

der  Sicherheit,  den  öffentlichen  Credit  benutzen  zu  könscsi 

Die  Deckung  des  ganzen  Steuerbedarfs  durch  eine  einiigtl 

mehrfach  als  theoretisches  Postulat  aufgestellt,  wi< 

anderen  Besteuerungsgrundsätzen,  namentlich  denen  der 

keit:  sie  steht  aber  ebenso  mit  den  beiden  finu 

sehen  Grundsätzen  in  Widerspruch.  Die 

die  Anordnung  des  Steuersystems  und  die  Wahl 

arten  und  selbst  für  die  Erhebung 8 forme n  und  da] 

lagungsmodus  bei  einer  einzelnen  Stenerart  besond^ 

Dabei  werden  sich  leicht  Conflicte  mit  anderen 

so  mit  denen  der  Allgemeinheit  und  Gleichmäßigkeit. 

Vorgänge  seit  1  s70  auf  deu  Ertrag  einzeluer  Steuerarten  u.  Zweig e  im 

(Berg-  o.  Huttenwerke.  Forsten,  Eisenbahnen)  reiche  Belege  for  Scs. 

unserem  grossen  staatlichen  Privaterwerb  gegenüber  ist  uns^r  Stew-nw»  | 
unbeweglich.  So  war  z.  B.  im  preuss.  Haushalt  nach  4ts*  Ai*  t 

immer  mit  Rücksicht  auf  die  Ergebnisse  des  oder  der  Toran>srebenJ*£.  te"  1 

wird,  der  Ertrag  der  „Stempelsteuer"  (incl.  ErbschaftssU  die  früher  Ja»«  n 

1S70— 7G  u.  |.  Apr.  1877—80:  MiH.  M.  20\H3,  210.  210.  Sun.  ^ 

27  0,  27-0,  26*3,  26'5,  25  0,  wovon  in  den  letzten  Jahren  noch  ein  ****** 

auf  d.  Erbschaftssteuer  kam.  Der  Voranschlag  f.  d.  Reinertr.  •i«?  rVrr*  - 
u.  Salinenwesens  Preussens  war  1S70  —  7«:  13  4,  13  2.  UW».  21-  27v  : 

I.  Apr.  1 S77  —  SO  l.VS,  13'4,  11'9  Müh  M.:  ganz  die  (  mire  ,s*& 
betr.  Industrie!  Die  wirklichen  Ertrage  schwankten  sogar  iv.h 
1H7H  57,  IS79  9  Mill.  M.! 

10j  Selbst  in  Preusscn  trat  diese  Nothwendigkeit  >eit  l        9o£er.  «e 

tinanz.  Hemmnisse  für  diu  Entwicklung  des  Staatlichen*  ( V* er*fJwet*af 
der  ,, Verstaatlichung'4  von  Priratbahnen .  Unterrichtsgeseti  Bit  enatf 
bedeutender  Staat&zuschussel  machten  sich  wenigstens  zeitweise  ebesAß* 

M)  Das  lehrt  die  Finanzgeschichte  Oesterreichs  roa  IM*  m.  » 

Steuern  dem  Bedarf  nicht  folgen  lassen  konnte,  z.  Th.  we?en  der  aäl»« 
des  directeu  Steuersystems. 

")  Mittel-  u.  südameric.  Staaten  u.  die  Türkei 
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atz  niedriger  Erhebungskosten  und  mit  den  volkswirth- 

chen  Po8tulaten  ergeben,  In  solchen  Fällen  sind  nach 

ikeit  die  erforderlichen  Rücksichten  zu  nehmen,  Compromisse 

Einrichtung  des  Steuerwesens  und  der  Wahl  der  Steuer- 

nd Erhebungsformen  einzugehen.  Die  Nothwendigkeit  der 

g  des  Bedarfs  wird  indessen  den  finanzpolitischen  Princi- 

ch  die  entscheidende  Bedeutung  verschaffen. 

der  Betrachtung  der  einzelnen  Steuerarten  und  Erhebungs- 

n.  s.  w.  ist  später  näher  darzulegen,  wie  weit  dieselben 

andsätzen  der  Ausreichendheit  und  Beweglichkeit  der  Be- 

lg entsprechen.  Einige  Bemerkungen  darüber  sind  zur 

nng  schon  hier  am  Platze.  Sie  beschränken  sich  aber 

Hauptkategorieen  der  Besteuerung.13) 

Die  sogen,  indirecten  Verbrauchssteuern  auf  Gegen- 

deg  Massenconsums  wachsen  im  Ertrage  im  Ganzen  mit 

rmehrung  der  Bevölkerung,  dem  steigenden  Wohlstande 

r  Verbreitung  der  betreffenden  Consumtionssitte.  Sie  eignen 

ofern  für  die  Finanzwirthscbaft  fortschreitender  Culturvölker, 

inanzbedarf  stetig  wächst.  Aber  sie  schwanken  im  Ertrage 

eo  Verhältnissen  des  Volks-  und  Staatslebens  und  nach 

haftlichen  Conjuncturen , u)  entsprechen  daher  in  einzelnen 

he  folgenden  Sätze  sind  deduetiv  und  induetiv  gewonnen.    In  letzterer  Hin- 
iiiiDentlich  die  Finanzstatistik  Dienste  zu  leisten.  Nur  kann  man  auch 

:  ihr  allein  nicht  zu  brauchbaren  Resultaten  kommen  u.  muss  sich  hüten, 

.rangen  eines  Landes  oder  einer  Periode  zu  sehr  zu  verallgemeinern.  Die 

Sätze,  z.  B.  über  die  indirecten  Verbrauchssteuern,  sind  ferner  noch  weiter 

feinen  Arten  der  Steuern  u.  nach  Stcuerobjecten  zu  specialisiren.  So  muss 

trung  der  Zolleinnahmen  natürlich  etwas  verschieden  sein,  je  nachdem  es  sich 

auf  vichtige  Nahrungsmittel .  auf  Colonialwaaren ,  auf  feinere  Luxusartikel 

f-  mer  je  nachdem  in-  und  ausländ.  Producte  (Tabak,  Zucker)  neben  u.  statt 

onsumirt  u.  versteuert  werden.   Zur  genaueren  Prüfung  der  folgenden  Sätze 

~>  eines  grossen  Statist.  Apparats,  den  zusammenzubringen  die  Aufgabe 
uueu  finanzstatist.  Monographie  wäre.  Bis  jetzt  fehlen  systematische  statistische 

düiiRen  dieser  Art,  deren  Ausfuhrung  namentlich  jüngeren  Privatstatistikern 

^pfohleu  werden  mag.  Bei  der  Verschiedenheit  der  Productions-  und  Con- 

>rhkltnisse  der  einzelnen  Länder  sowio  der  Besteuerung,  der  Höhe  der  Steucr- 

-  w.  selbst  dürfen  nur  die  für  ein  Land  gefundenen  Thatsacheu  u.  statistischen 

gleiten  („Gesetze")  nicht  ohne  Weiteres  auf  ein  andres  Land  übertragen 
(»evisse  allgemeine  Ergebnisse  vermag  die  vergleichende  Statistik  aber 

'  Totzustellen.    Im  Folgenden  handelt  es  sich  nur  um  Beispiele. 

einer  genauen  Statist.  Untersuchung  muss  natürlich  den  Veränderungen  in 

Tarifen,  z.  B.  im  Zolltarif  Rechnung  getragen  werden.    AmtL  Statist. 

'ütter  Art  e.tistiren  z.  B.  fUr  England,  altere  Daten  daraus  u.  A.  in 

J  progr.  0f  the  nation  (Ausg.  v.  1S47,  S.  4!>3  flT.\  Neuere  in  d.  Statist,  ab- 

i-  B.  in  d.  Zus.stell.  C  1  SGI  —  73,  Lond.  1  S7<>,  p.  15  1H     Die  rohe  Zölleinn. 

t-n.  Irlands  schwankte  zw.  1S61— 75  zw.  24*08  Mill.  Pf.  St.  in  ISM  u.  10:i 

bei  grösseren  Tarifänder.  um  mehr  als  5°;Q  jährlich.   In  dieser  Periode 

U'STMin.  Pf.  Zöllo  aufgehoben  oder  ermässigt,  nur  für  26,000  Pf.  neu  auf- 
vi<:I  stärkere  Schwankung  im  Deutschen  Zollverein.    Hier  hängt  die 
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Zeitpuncten  dem  Grundsatz  der  Ausreiehendheit  nicht  ut  i 

auch  nicht  beweglich  genug,  plötzliche  Ausfälle  in  andres I 

nahmen  und  plötzliche  stärkere  Steigeningen  de* 

decken.1»)  Gerade  für  solche  Fälle  bedürfen 

gänzung  durch  andere  Steuern,  besonders  durch 

und  eventuell  durch  Vermögenssteuern.16) 

2)  Die  sogen,  allgemeinen  Ertragsteuern  lieic r.  i 

den  Quellen,  die  sie  treffen,  und  nach  der  Art  ihrer  Venu 

bei  massiger  Höhe  eine  besonders  sichere  Kinnahme  und  i 

insoweit  gut  zu  Fundirung  eines  Theils  der  öffentlichen  k*t 

Aber  sie  sind  ihrer  Natur  nach  sehr  schwer 

tragen  nach  ihrer  Veranlagung  häufig  keine  einfache 

Erhöhung,  weil  sie  dann  zu  einer  reellen  Kapitalbestewra 

führen  drohen,  und  eignen  sich  daher  nicht  als  Haupte* 

von  Finanzwirthschaften  mit  rasch  wachsendem  Bedarf,  i 

wenig  zur  Deckung  plötzlicher  Ausfälle  an  andren 

oder  plötzlichen  Mehrbedarfs.  Sie  müssen  deswegen 

andere  Steuerarten  ergänzt  werden.17) 

Bewegung  der  Rübcnzuckerproduction  und  Steuer  mit  der  Zolkinnahs 

etwas  zusammen.  Die  Bruttoeinnahme  an  Zöllen  war  1^9 — TT  ia 

S5-5,  9.V7,  1225,  134*9,  1153.  120  8.  1211.  107  (kleine  Abwnd 
provis.  u.  defin.  Abrechn.).  Auch  hier  deutlich  «1er  Einfluss  der  auf-tt 

junetur  u.  der  Krise.  Dabei  seit  1*>71  der  Beitritt  v.  Ela.-Lothr.  Da  «1 

kosten  u.  s.  w.  ziemlich  stabil  bleiben  (<•.  11*5  Mill.  M.).  so  schwankes  firl 

ertrage  natürlich  noch  mehr.  Vergleiche  zw.  directen  iL  indirektes  >:  * 

auf  die  Elasticitat  u.  w.  der  Einnahmen  daraus  stellt  Leror-Kf^ 

I,  ch.  4,  bes.  p.  220  ff.  Die  Schlüsse  S.  227.  dass  die  Ertrag  d-r  iai»^ 

in  kritischen  Zeiten  abnehmen,  aber  nicht  so  viel  als  man  meint,  entheb--" 

zu  grosse  Generalisation  u.  werden  durch  die  Daten  nicht  genügend  brfcr-  - 

Oesterr.  Daten  in  de  Mulinen.  lin.  de  l'Autr.  f.  1S6S— 71.  —  Süir  i 

unter  d.  Einfluss  des  Wechsels  der  Kubeuernte  u.  der  HandeiscoDjii tzt-z 

der  Kübenzuckersteuer.  S.  d.  reichhalt.  stat.  Daten  und  Tabellen  n  *  a.-J 

die  Zuckerind..  Borl.  lS7s.  Im  D.  Zollverein  war  z.  B.  na.  h  den  M  it  ' 

Keichsstatistik  der  Bruttoertrag  1S72-7C»  37*9,  44'9.  577.  51  C.  SM;  !  Ü 

bis  7S  57  1,  05*5  Mill.  M.,  wogegen  begreifl.  Weise  der  Ertrag  der  ii!*i  * 

des  Reichs  nur  um  wenige  Procente  schwankte  in  1ST2— T6  zw   £v?  i  J^'J 

**)  Einmal  nemlich  sind  aus  mancherlei  Gründen  Sofortige  TanfiaJp~ 
Zöllen,  Accisen  u.  s.  w.  misslich  u.  sodann  nützen  sie  auch  nicht  ian»xc? 

sofort.  Denn  die  Spcculation  antieipirt  z.  B.  Erhöhungen  und  fühn  z*cb  r» 

dem  alten  Tarif  Waaren  ein  (wie  im  grossen  Umfang  im  J.  1*T'J  lü  iVesi 
in  der  Schweiz)  u.  da  der  höhere  Finanzbedarf  oft  in  kritische  Zciirn  141,  »■ 

und  Consum  abnehmen,  nützt  die  Erhöhung  auch  sonst  nicht  ect^rt-^od 

**)  Das  hat  z.  B.  Kussland  in  den  letzten  Jahren  zu   sein?«  Seisla 

genommen ,  als  der  Orient.  Krieg  u.  der  schlechte  Curs  des  PafäerrtW*  Ä- 

und  die  Zolleinnahme  zeitweise  sehr  verminderte,  gerade  in  der  P«-ha&  ' 

Bedarfs.    Bei  d»;n  deutschen  Steuerreformplanen  des  Fürsten  B;*e*rti  * 
ebenfalls  viel  zu  sehr  übersehen. 

,T)  Belege  liefert  die  Finauzstatistik  in  der  grosseu  Stabilität  Äff 
aus  den  Ertragsteuern  in  unseren  Staaten,  bei  gleich  Weihen« 
Frankreich,  Oesterreich  und  den  deutscheu  Staaten.  Zwischen 
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Die  eigentlichen  Einkommensteuern  (und  ähnlich  all- 

ne  Vermögenssteuern)  bieten  besondere  Schwierigkeiten 

I  gleichmässige  Feststellung  der  Steuerschuldigkeiten 

izelnen  Steuerpflichtigen.  Absolut  sehr  grosse  Beträge 

hen  Bedarfs  lassen  sich  daher  mit  diesen  Steuern  schwer 

,  weil  die  Ungleichmässigkeit  in  der  Belastung  der  Einzel 

dem  dann  erforderlichen  hohen  Steuerfuss  bald  unerträglich 

Anco  wird  der  Steuerdruck  bei  solchen  Sätzen  leicht  zu 

iich.  Hiernach  eignen  sich  diese  Steuern  finanzpolitisch, 

ens  für  den  gegenwärtigen  sittlichen  Zustand  unserer  Cultur- 

mehr  nur  zu  Ergänzungssteuern,  bleibend  neben 

Steuern,  welche  den  Haupttheil  des  Bedarfs  decken,  zeit- 

,  wenn  andere  Hilfsmittel  versiegen,  als  Ersatz  letzterer, 

sprechen  dann  recht  wohl  den  beiden  finanzpolitischen 

;n,  namentlich  dem  Grundsatz  der  Beweglichkeit  und 

►assend  das  mobile  Element  im  Steuersystem  mit  einem 

»,  welcher  nach  dem  Bedarf  wechselt. 18)  So  können  mit 

lötz liehe  Bedarfssteigerungen  gut  gedeckt  werden,  wo 

aigen  üngleichmässigkeiten  und  das  Gefühl  des  Steuer- 

weniger  Bedenken  erregen,  weil  die  Höhe  des  Satzes  selbst 

Tändert  werden  kann  und  etwa  nur  ein  vorübergehender 

larf  vorliegt.  Diese  Steuern,  besonders  allgemeine  Ver- 

teuern der  wohlhabenderen  Theile  der  besitzenden  Gasse, 

er  namentlich  auch  in  Staatsn othlagen,  Kriegszeiten 

passend,  um  hier  als  „Extrasteuern"  die  mangelnde 

zu  theure  Hilfe  des  Staatscredits  zu  ersetzen,  die  Deckung 

arfs  sicher  zu  stellen  und  die  Last  auf  die  kräftigsten 

i  zu  legen.19)    Eventuell  dürfen  sie  in  solchen  Fällen  die 

'i  bestehen  aber  wieder  kleine  Unterschiede  in  dieser  Hinsicht.  Die  agrarische 
r  reiner  Agriculturstaaten  u.  der  Exportländer  von  Agrarprodncten  schwankt 

Ergebnissen  ferner  mehr,  unter  dein  Einfluss  der  Ernte,  der  Handels- 

zumal  wenn  die  Steuer  hoch  ist.  Da  bleiben  dann  grössere  Rückstand«-. 
tl  liefert  etwa  Ungarn. 

•  *ird  es  mit  der  Einkommensteuer  prinzipiell  mit  Recht  in  England  ge- 

sehen 1^61—75  sind  fast  jährlich  Veränderungen  des  Steuerfusses  erfolgt. 

das  voll  besteuerte  Einkommen  1  St"»l  — 63  9  d.,  sputer  6,  4,  5,  zuletzt  3 

r.  PC  St..  also  resp.  zwischen  3  75  und  c.  0'S3°/o.  der  Ertrag  schwankte 

Wl  u.  411  MU1.  Pf.  Auch  in  der  preuss.  Einkommen-  u.  t'lassensteuer 
rtere  bleibt)  ist  wohl  nach  einem  solchen  wechselnden,  im  jedesmaligen 

stellten  Steuerfuss  zu  streben.  Schon  jetzt  sollte  doch  wenigstens  das  klein«' 
Mrdinarium  durch  Zuschläge  zur  Einkommensteuer  u.  bes.  zu  deren 

tafeu  gedeckt  werden,  statt  dass  man  auch  dafür  Schulden  aufnimmt  und 
\t  Finanzen  mit  deren  Zinsen  belastet. 

n.-vr  Motirirung  der  Kiukommenatetern  D.  i,  w,  auf  .Ii.  Besitzenden 

'h  Held.  Eink.^t.  Kap.  G  u.  7.    Dsgl.  Neu  mann  passim. 

Digitized  by  Google 



238  3.  B.  2.K.  I.A.  Allg.  Steuer!.  2.  H.-A.  2.  A.  Fin.poL  Steuern*  is«  > 

Form  von  Zwangsanleihen  annehmen.    Als  iester  heau 

des  Steuersystems  geben  sie  bei  fortschreitenden  Völken 

Erträge,  weil  Bevölkerung,  Volks-  und 

mögen  wachsen  und  der  Steuermechanismos  sich 

bessert. ao)  Gleiches  lässt  sich  im  Allgemeinen  von  der  Erhn 

Steuer  sagen. 

4)  Die  sogen.  Verkehrssteuern,  vom 

öfters  in  Stempelform  erhoben,  steigen  im  Ertrage 

der  Entwicklung  der  Volkswirthschaft.  Sie  schwanken 

mitunter  noch  mehr  als  die  Verbrauchssteuern,  nach  wira 

liehen,  politischen  Conjuncturen. ")  Es  fehlt  ihnen  dibe-  i 

nügende  Beweglichkeit ,  sich  dem  Wechsel  des  Fiaic* 

anzupassen. 

Auch  je  nachdem  es  sich  um  Staats  Stenern  und  ts 

in  ii  nal steuern  handelt,  ergeben  sich  bei  den  erwähnten 

Steuerkategorieen  einige  Unterschiede  in  Bezug  auf  die 

beiden  finanzpolitischen   Principien  zu  fordernde 

den  Bedarf.    Steuern,  deren  Ertrag  stark  von  wirths 

Conjuncturen  beeinflusst  wird,  sind  z.  B.  als  Haupt 

für  Communen  noch  weniger  geeignet  als  für 

Denn  in  letzterem  wird  der  störende  Einfluss  einer 

Conjunctur  gewöhnlich  mehr  als  in  einer  Commune.  L 

Industriestadt  (Besteuerung  der  Actiengesellsehaften*  >  a< 

derweite  günstige  Verhältnisse  ausgeglichen  werden. 

Der  grosse  Einfluss  der  Erhebungsform  auf  <he 

Ertrags  und  daher  auf  das  Maass,  in  welchem  die 

heit"  der  Steuer  erreicht  wird,  zeigt  sich  namentlich  be 

Verbrauchssteuern,  z.  B.  bei  der  Zucker-  und 

je  nachdem  Rohstoff-  oder  Fabricatbesteuerung 

Tabakbesteuerung,  je  uach  der  Besteuerung  in 

Dafür  Ii.  fem  die  Ergebnisse  der  preuss. 

über  3000  yv  auch  in  den  letzten  Jahren  den  Beleg:.  Im 

nach  der  Steaerref.  r.  1 S73  in  Bez.  auf  Mahl-  u.  Schlachtstcaer  t  * 

rlus.  Eink.st.  mit  2$  05,  in  d.  t.  1.  Apr.  1S7S-T9  mit 
rtl-35  MiU.  M. 

n)  S.  die  Daten  uHcr  Preußen  in  Note  i*  oben     Au-h  ier 

W  •  h*  ̂ Stempelsteuer  ist  in  den  letzten  Jahren  gesunlen. 

**    Das  hat  sich  z.  B.  in  den  rheinischen  Sttdzea  tm 

gezeigt,  wo  die  schlechte  Lage  der  Gesellschan 

was  dann  mitunter  um  so  mehr  die  directe  Besteuerung  der 

zwang.     Vgl.  d.  statin  Daten  bei  Wegner.  Verh.  d.  V«r.  t 
Witten  S.  72 
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andrer  Steuer  formen.")  Aehnlich  ist  die  Veranlagung 

?cten  Einkommen-  und  Vermögenssteuern  auf  den  Ertrag 

ifluss,  z.  B.  ob  Schätzung  durch  Dritte  oder  Selbstscbützung 

sprechenden  Controlen  und  Strafbestimmungen  (sogen, 

tionszwang).  Alle  diese  Momente  verlangen  bei  der  Ein- 

der  Besteuerung  aufmerksamste  Beachtung,  was  soviel 

als  dass  die  beiden  finanzpolitischen  Principien  stets  mit 

itscbnur  dienen  müssen. 

II.  Die  volkswirtschaftlichen  Principien. 

A.   Wahl  der  Steuerquelle. 

toigt  sich  vor  Allein  der  Mangel  einer  streng  folgerichtigen  Unterscheidung 

1-  u.  des  r  o  1  k  s  wirthsch.  Standpuncts  in  Bezug  auf  die  Erörterungen  Uber 

der  Steuer  quelle,  Eink.-  u.  Vermögensbesteuer.  r.  Einfluss,  auch  noch 
aesten  u.  besten  Autoren  wie  Stein,  Neu  mann,  Held,  die  im  Ganzen 

ig*te  hierhergehörige  Arbeit,  diejen.  von  Schmoll  er  in  der  Tüb.  Ztschr. 

:  ausgenommen.  Neumann  weist  hier  sogar  den  Begriff  National- 

.  Nation al kapital  als  etwas  Sei  (»ständiges  ab,  progr.  Eink.st.  102  II., 

irung  der  einschlagenden  Fragen  der  Volkswirtschaftslehre  u.  hier  speciell 

ekre  nicht  fördert  Ich  sc  h  Ii  esse  mich  auch  hier  wieder  der  Bctrachtungs- 

Rodbcrtus  an.  nhne  a b st ractes  Denken  ist  gerade  in  diesen  Puncten 

lehre  nicht  zur  Klarheit  zu  kommen.  Für  die  Grundbegriffe  „Ertrag",  „Ein- 

,\  ermögen",  Volks-,  Einzel-,  Prifateink.  u.  Venn.  u.  s.  w.  beziehe  ich  mich 

..Grundlegung",  §.  23—31,  V2— 8S. 
JiHDengcschiehtliches  u.  Prinzipielles  s.  namentl.  Schmoller  a.  a.  0.,  bes. 

*us  d.  allgero.  natök.  Liter,  sind  bes.  Hermann  u.  Ricardo  für  die  Km 

re,  Preis-  u.  Kostentheorie,  die  damit  zusammenhängende  Ucberwälzungs- 

hng.  S.  sonst  die  literar.  Nachweise  an  der  Spitze  dieses  Hauptabschnitts 

^peci«ll  handelt  vom  Gegenstand  des  folgenden  Abschnitts  Rau.  I,  §.  254  ff., 
.9,  Stein,  I,  3%  ff.,  43*  ff..  4SI  ff.,  bes.  A.  Held,  Eink.st.  Kap.  4,  passim 

landen  Kapitel;  ebenfalls  passim  Neu  mann,  progr.  Einkommensteuer. 

-  §.  369.  Einleitung.  Steuerquelle  ist  nach  der 

Begriffsbestimmung  (§.  330)  derjenige  Güter-,  bez.  Werth- 

aus  dem  die  Steuer  reell  entrichtet  (getragen,  gezahlt) 

<1  genau  zu  unterscheiden  von  der  Bemessungsgrundlage 

ai  Steuerobject. 

rlicher  Steuerquellen  giebt  es  drei:  das  Einkommen, 

Ertrag  (Reinertrag);  das  als  Productionsmittel  dienende, 

Uente  gebende  Vermögen,  d.  h.  das  Kapital;  endlich 

i  <i*?r  Tabak besteuerung  hängt  die  Ergiebigkeit  fast  in  erster  Linie  von  der 

l  ib.  Mit  dem  Monopol  wetteifert  nur  die  americ.  Stempel -Steuerform, 

r  Tikmon.;  M.  Muhl.  Kciehfitab.rcjrie.  1S7V,  Felser  in  Hirth's  Ann  1S78. 

3.  Abschnitt. 
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das  Gebrauchs  vermögen:  aus  den  zu  jeder  dieser  &e  ss 

gorieen  gehörigen  Sackgütern,  bez.  den  beim  Absatz  Orr* 

vertretenden  Geldsummen  kann  möglicher  Weise  ein 

der  Art  entrichtet  werden,  dass  sich  der  bezügliche 

Werthbetrag  um  die  Steuer  vermindert. 

Für  die  richtige  Wahl  zwischen  diesen  drei  Stenern 

es  nun  von  principaler  und  trotzdem  meistens 

deutuug,  auch   hier  streng  zu  unterscheiden  den  einul 

privatwirth schaftlichen  und  den  volkswirtschaftlich:  i 

punct  der  Beurtheilung,  besonders  in  Bezug  auf  die 

rung;  ferner  den  rein  finanziellen  und  den  socii: 

sehen  Gesichtspunct  in  der  Besteuerung;  endlich  ist  tntb 

Zweck  der  Verwendung  des  Steuerertrags  Rücksicht  it 

Manche  Irrthllmer  und  einseitige  Urtheile  und  Forderte 

Theorie  wären  vermieden  worden,  wenn  man  diese  Unf 

beachtet  hätte.    Manche  Streitfragen  lösen  sich  einfach, 

in  der  hier  näher  dargelegten  Weise  unterscheidet  ud 

Steuerquelle  und  Steuer object  oder  Bemessung: 

auseinander  hält. 

IL  —  §.  370.  Die  volkswirtschaftlichen 

quellen.  Die  normale  volkswirtschaftliche 

das  Volks-  oder  Nationaleinkommen,  d.  h. .  6s£\ 

meinen,  auch  hier  anwendbaren  Begriff  des  Einkommet* 

der  einem  Volke  in  einer  Periode  (Jahr)  zur  Vertagung 

Güter-  bez.  Werthbetrag,  welcher  allenfalls  in  dieser 

ständig  verzehrt  werden  könnte,  ohne  dass  das  frühere  >"i 
vermögen  vermindert  wird.  Auf  die  Dan  er  kann 

Besteuerung  nur  aus  dieser  Quelle  des  Volkseink« 

Ein  öfteres  oder  vollends  ein  beständiges  Zurttckgreifrc 

Volksvermögen  oder  das  Nationalkapital 

wegen  der  eintretenden  Verminderung  des  letzteren  baM  •  z 

verbieten.  Mit  den  betroffenen  Einzel-  oder  PrivatwirtM 

würde  auch  die  ganze  Volkswirtschaft  zurückkommen  tnx!  d 

lieh  ruinirt  werden,  die  Volkszahl  abnehmen.  ^ 

Eine  Besteuerung  des  Nationalkapitals,  d  • 

(werbenden)  Vorraths  an  sachlichen  Productionsmittele 

Kapitals  im  rein  ökonomischen  Sinn  im 

besitz  im  historisch-rechtlichen  Sinne, l)  führt 

S.  d.  Unterscheid,  in  d.  (irundleg.  2.  A.  S.  30  u.  §.  2>. 

i 

Digitized  by  Google 



Volkswirthsch.  Steuenjuellc.  241 

änkung  der  Production  und  zu  einer  harten  Reduction  der 

lissbeiriedigung  des  Volks.  Solange  solche  Folgen  nicht 

i  eintreten,  wird  auch  der  hier  angenommene  Fall  nicht 

d,  ü.  h.  die  Besteuerung  wird  eben  noch  nicht  das  National- 

1  reell  treffen,  sondern  aus  dem  Volkseinkommen  gedeckt 

Regelmässig  werden  die  unteren  arbeitenden  ( 'lassen  den 

ten  Druck  empfinden,  in  unvermeidlicher  Lohnverkürzung, 

nur  etwa  dadurch  etwas  wettgemacht  wird,  dass  die  Ver- 

;  des  Steuerertrags  z.  B.  für  Kriegszwecke,  Truppenunter- 

aach  diesen  Classen  wieder  zu  Gute  kommt.  Dann  wird 

r  hinterher  um  so  mehr  die  Lage  derselben  verschlimmern, 

e  Ergänzung  und  Neubeschaffung  stehenden  Kapitals  muss 

:ken  gerathen,  was  dann  weiter  die  Production  lähmt 

b  wird  eine  solche  Besteuerung  zunächst  nur  das  um- 

de  Kapital  treffen.    Würde  sie  gar  auf  das  stehende 

einschliesslich  des  im  Boden  steckenden,  fallen,  so 

uselbe  von  seinen  Eigentümern  zu  Schleuderpreisen  zu 

rn,  um  Zahlungsmittel  zu  erlangen.    In  irgend  grosserem 

Hesse  sich  dies  nicht  einmal  erreichen,  es  mttsste  denn 

lAusländer  verkauft  werden,  was  in  solcher  Sachlage 

i  in  Ausnahmefällen  zu  erwarten  ist.  Die  Flucht  der 

ten,  das  einfache  Verlassen  von  Grund  und  Boden,  Haus 

I  und  Werkstatt,  die  Verödung  von  Land  und  Stadt 

e  unausbleibliche  Folge  (Colonenflucht  im  späteren  Alter- 

dieser  Weise  würde  eine  Besteuerung  wirken,  welche  an- 

id  das  National  kapital  mehr  oder  weniger  mit  träfe, 

uelle  Einrichtung  und  Veranlagung  dieser  Besteuerung  ist 

ehgttltig.  Es  wird  sich  dabei  nicht  sowohl  um  eine  nomi- 

ermögens-  oder  Kapitalbesteuerung  handeln,  obwohl  die- 

eileicht  auch  vorliegt,  als  vielmehr  um  die  Gesammtbe- 

ang  in  ihrer  schliesslichen  Wirkung  nach  der  Höhe,  die 

ranzen  erreicht,  vielleicht  in  der  Form  hoher  Einkommen-, 

,  Verkehrs-,  Verbrauchsbesteuerung. 

„Schonung  des  Vermögens  und  Kapitals 44 ,  das 

I  gegen  (eigentliche)  Vermögens-  und  Kapital 

3  ist  denn  auch  ein  allgemeiner  richtiger  und  hochwichtiger 

r  neuern  Steuertheorie  —  und  ein  Postulat  der  rationellen 

seit  der  Entwicklung  der  Wissenschaft  der  Politischen 
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Oekonomie  und  der  Erkenntniss  der  Function  de*  Kaf>iu* 

Volkswirtschaft,  speciell  im  J  i  (liutionsprocess. *) 

Aber  zweierlei  darf  doch  nicht  übersehen  werdei 

meistens  geschehen .  ist.    Einmal  hat  auch  schon  die 

Berechtigung  von  wirklichen  Ausnahmefällen 

Regel,  dass  das  Nationalvermögen  und  Kapital  nichts: 

steuern  sei,  anzuerkennen.    Und  zweitens  darf  nicht,  w* 

lieh  geschieht,  eine  reelle  Besteuerung  des  Einzel-  <xkr 

kapitals,  —  in  der  Form  nomineller  Vermögens- 

steuern oder  in  der  Form  anderer,  aber  in  der  Wirkung  u 

Vermögensbesteuerung  hinauskommenden  Steuern  —  oh« 

mit  einer  reellen  Besteuerung  des  National  kapital*  i 

cirt  und  mit  den  Gründen,  welche  gegen  diese  letztere 

abgewiesen  werden. 

A.  —  §.  371.    Reelle  Besteuerung  des  Voj 

mögen s.   Ausnahmefälle,  wo  auch  die  wirkliche 

des  Volksvermögens  und  Kapitals  gerechtfertigt,  weil 

lieh  sein  kann,  liegen  in  grossen  Staatsnothlagca 

z.  B.  in  gewissen,  für  das  Volks-  und  Staatsleben  gebotene 

(„Befreiungskriege",  „Einigungskriege",  —  die  concreto« 

der  Geschichte  sind  bekannt).    Wie  hier  „ein  Volk 

an  seine  Ehre"  und  den  letzten  Mann  stellt,  so  wahrlicii 

letzten  Groschen.    Die  Rücksicht  auf  die  Schonung  de  * 

mögens  muss  hier  ebenso  wie  diejenige  auf  die  Sekt 

Bodens  der  einzelnen  Volksangehörigen  selbst  den  böb«! 

sichten  auf  die  Erhaltung  der  Existenz,  der 

der  Ehre  des  Volks  und  Staats  weichen       und  ist  be. 

und  Staaten,  welche  des  Erhaltens  wert  Ii  waren,  aoeh 

wichen:    „Gut  und  Blut"  wurde  rücksichtslos  geopfert 

bereitwillig  dargebracht. 

Nur  kann  und  darf  eben  ein  solcher  Zustand 

nicht  andauern,  nicht  normal  werden,  so  weeif 

Kriegszustand.    Vermag  ein  Staat  auf  die  Dauer  a»?i  j 

eine  Besteuerung  der  geschilderten  Wirkung 

weist  er  dadurch  die  Unmöglichkeit  seines 

-)  So  auch  Kau  I.  §.  255:  „Schonung  des  Kapitals  eine*  TJfa  * 

nothweudige  Anforderung  an  jedes  Steuersystem."    Freilich  übertrat 
Ausnahmefalle  u.  identificirt  wie  fast  alle  bisher.  Schriftsteller  Pmat-  t 
S.  u.  Note  V 
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)»t  »eine  Lebensunfähigkeit,  mindestens  aber  die  Un- 

keit  seiner  Finanzlage.  Die  finanzielle  Radicalcur  ist 

etzteren  Fall  unvermeidlich  ein  wenigstens  partieller  Staats- 

)tt,  von  dem  es  freilich  auch  zweifelhaft  bleibt,  ob  er  noch 

i  hilft  Leider  ist  nicht  zu  läugnen,  dass  die  beständige 

uvermehrung  für  Zwecke,  durch  welche  nicht  wieder 

neinkommen  des  Staats  beschafft  oder  wenigstens  die  Pro- 

der  nationalen  Arbeit  wirklich  gesteigert  wird,  in  vielen 

Q  einer  bereits  ausserordentlichen,  sich  immer  noch  steigeru- 

;  der  Gesammtbesteuerung  geführt  hat,  um  jene  Schulden 

isen.  30,  40,  50  Procent  der  ordentlichen  Einnahmen  sind 

[leicht  hierfür  zu  verwenden,  während  die  eigentlich  pro- 

Staatsthätigkeiten  gleichzeitig  etwa  nur  kümmerlich  erfüllt 

Tünnen.  Eine  Besteuerung  solchen  Umfangs  für  solche 

droht  allerdings  auch  zur  Besteuerung  des  Nationalkapi- 

erden, wenn  etwa  die  Staatsgläubiger  noch  grossentheils 

r  sind  und  in  der  Fremde  die  Rente  beziehen.  Symptome 

erhältnisse  zeigen  sich  wohl  mitunter  in  Nothzuständen 

deigenthums  in  Land  und  Stadt,  bei  enormer  Höhe  der 

and  Verkehrssteuern.8) 

§.  372.  Nothwendige  Unterscheidung  zwischen 

Besteuerung  des  National-  und  des  Einzel- 

8.  Die  Verwerfung  der  Besteuerung  des  National- 

s  schliesst  nicht  ohne  Weiteres  diejenige  der 

'rang  des  Einzel-  oder  Privatkapitals  in  sich, 

n  verhängni88voiler  Fehler  der  meisten  Finanztheoretiker, 

^ier  nicht  genügend,  oft  gar  nicht  unterscheiden.  Dieser 

ar  aber  freilich  die  nothwendige  Folge  davon,  dass  der 

»egriff  von  Vermögen  und  Kapital ,  der  rein  ökonomische 

üstorisch-rechtliche,  verkannt  oder  allgemeiner  ausgedrückt, 

*  und  einzelwirthschaftliche  Standpunct  hier,  wie  auch 

ermengt  wurde.    Die  Folgen  dieses  Fehlers  wurden  noch 

schon  die  Ausführung  im  I.  Bande,  Rau- Wagner  1.  Aufl.  I,  §.  36— 37a 

'  §•  64  Uber  das  Verhaltniss  des  Finanzbedarfs  zum  Volkseinkommen.  — 

r*r  *u  sagen,  ob  die  Klagen,  welche  bes.  in  ungünstigen  Zeiten,  bei  ge- 

Muctenpreisen  u.  dgl.,  in  Theilen  von  Oesterreich,  Italien  über  die  „Uner- 

Je*  Steuerdrucks  wohl  ertönt  sind  ,  roUe  Begründung  haben.  Die  ernst- 
^uug  rerdienen  sie  jedenfalls,  zumal  wenn  die  Steuern  in  so  hohem  Betrage 

aasen  des  Staats  verwendet  werden  müssen.    In  Westösterreich  absorbirt 

•  iialdctat  (ohne  die  Zinasubveutionen  der  Eisenbahnen  u.  s.  w.)  jetzt  wieder 

'  rammten  ordentl.  Nettoeinnahme,  in  Italien  desgl.  c.  44w/0. 

16*
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dadurch  verschlimmert,  dass  zugleich  hei  Ausdruckte  ««, 

mögenssteuer" ,  „Kapitalsteuer"  die  Steuer  q  u  e  1 1  e  and  (Ui 

object  öfters  verwechselt,  also  die  D o p p e  1  bedeutnug ad 

drücke  Ubersehen  wurde;  ferner  weiter  noch  dadurch,  sa 

der  wenigstens  mögliche  Doppelzweck  der  BesteccrJ 

rein  finanzielle  und  der  socialpolitische ,  übersehen  od«-  q 

nauere  Begründung  nur  der  erste  für  zulässig  befandei  ̂  

lieh  der  Zweck  der  Verwendung  des  Steuer  er  trip. 

unbeachtet  gelassen  wurde.  Nur  diese  logischen  Verstw:  1 

es,  dass  mitunter  ohne  Weiteres  die  Vermögens-  im:  i 

bestenerung  mit  solchen  Gründen  verworfen  worden  ist,  *J 

gegen  die  reelle  Besteuerung  des  volk  8  wirthsc haftliche:  i 

gelten,  z.  B.  die  Erbschafts-  und  gewisse  Verkehret*  :-3 

dass  sich  Uberhaupt  in  der  Behandlung  dieser  Punctc  i 

wirrung  in  der  Theorie  und  unsicheres  Schwanken  in 

einstellte.  
] 

1)  lieber  die  Verwechslung  von  Steuerquelle  uci 

beraesstingsobject  braucht  nach  dem  Früheren 

Weiteres  gesagt  zu  werden.  Die  meisten  in  der  Praxi?  m 

normalen  Zeiten,  vorgekommenen  Vermögens-  oder  Kail 

dieses  oder  eines  ähnlichen  Namens  sind  nur  nomine  m 

reelle  Steuern  dieser  Art  und  sollen  jenes  in  der  Regti  m 

lieh  nach  der  Absicht  des  Gesetzgebers  auch  nur  »eia  I 

meistens  nur  Formen  der  Ein  kommen  besteuenuu  * 

als  solche  zu  würdigen.  Es  kann  sich  also  bei  ihnei  :x 

handeln ,  festzustellen ,  ob  sie  nicht  doch  unter  Umfii>4 

ihrer  Veranlagung,  Erhebung,  Höhe  und  schliesslich^  t 

in  eigentliche  Vermögens-  und  Kapitalsteuern  flber^^ 

wird  bei  allgemeinen  nominellen  Vermögenssteuern  *t-: 

der  üblichen  Niedrigkeit  des  Satzes  selten  der  Faü  <: 

wirken  vielmehr  in  der  Regel  als  Einkommensteuern.  e**s5 

etwas  höhere  für  Renteneinkommen  u.  dgl.  m.  Diger^ 

Erbschaftssteuern,  gewisse  in  Stempel-  und  ähnlicher  H 

hobene  Besitzwechselabgaben  und  einzelne  andere  Veriefa* 

nach  ihrer  Veranlagungs-,  Erhebungsart  und  oftmals  ̂ >m 

den  Höhe  (Erbschaftssteuer  für  die  entfernteren  Venr»äa 

Steuer  von  Uebergängen  des  Grundeigenthums  im  Kiaf' 

häufig,  vielleicht  sogar  regelmässig  als  Besteuerung  de* 

privatwirthscbaftlichen  Vermögens,  bez.  des  Raphafc  ̂  

Wirthschaff .  welche  diese  Steuern  zahlt.    Ob  and  * 
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zu  billigen  sind,  das  hängt  dann  von  den  folgenden  Er- 

d  ab,  welche  zugleich  ergeben,  dass  die  Verwertung  solcher 

noch  keineswegs  in  derjenigen  der  oben  besprochenen 

^steuern  nothwendig  enthalten  ist.  Für  die  Entscheidung 

reten  Fall  der  Praxis  kommt  auch  der  Character  des 

Steuersystems  (Anerkennung  socialpolitischer  Gesiehts- 

iler  nicht)  und  die  Stellung  dieser  Steuern  in  diesem  System 

■tracht.  Soweit  endlich  nach  dem  Früheren  in  Ausnahme 

jerbaupt  reelle  Steuern  auf  das  Nationalvermögen  ge- 

gt  sind,  können  Vermögens-  und  Kapitalsteuern  der  genann- 

weiche eventuell  solche  Wirkung  haben,  sogar  eben  des- 

ne  passende  Steuerform  sein. 

Jas  allgemeine  Verdict  gegen  Vermögens-  und  Kapital- 

z.  B.  gegen  Erbschaftssteuern,  weil  sie  „das  Vermögen, 

ital  angriffen",  ist,  auf  Steuern  dieser  Art  bezogen,  welche 

das  einzelwirthschaftliche  Vermögen  u.  s.  w.  treffen,  des- 

it  richtig,  weil  eine  solche  Steuer  noch  nicht  nothwendig 

Einzelkapital  auch  das  Nationalkapital  vermindert,  sondern 

nur,  direct  oder  indirect,  ein  (Privat -Eigenthums-)  Recht 

teln  des  Nationalvermögens  von  einem  auf  andere  Wirth- 

and Rechtssubjecte  überträgt.  Ob  und  wieweit  dies 

*  blich  geschieht,  hängt  einmal  von  der  Verwendung 

erertrags  ab,  zweitens  von  den  directen  und  indirecten 

rkungen  der  betreffenden  Besteuerung,  namentlich  für  die 

ilung  des  Volkseinkommens  auf  die  Einzelnen  und  für 

mg  von  Privatvermögen  oder  Privatkapital,  welche  diese 

i  vornehmen.  Ob  und  wieweit  durch  Steuern  eine  solche 

^Übertragung  bewirkt  oder  selbst  als  Ziel  der  Steuer- 

ingestellt  werden  darf,  das  hängt  von  der  Beurtheilung 

tehenden  Vertheilung  des  Volkseinkommens  und  Ver- 

daher  besonders  von  der  Beurtheilung  der  Reehtsord- 

\  auf  welcher  sich  diese  Vertheilung  vollzieht,  —  für  die 

irt:  das  moderne  System  der  freien  Concurrenz.  —  Da 

htet  sich  auch  wieder  das  Urtheil  darüber,  ob  und  wie 

zulässig  oder  selbst  geboten  ist,  durch  die  Beste  ue- 

i  die  Einkommen-  und  Vermögensvertheilung  einzugreifen, 

>•  ob  neben  dem  rein  finanziellen  (fiscalischen)  auch 

Haipolitischer  Zweck  der  Besteuerung  anzuerkennen 

e  diese  zuletzt  berührten  Fragen  sind  nicht  in  der  Finanz- 

Qaft,  sondern  im  grundlegenden  Theil  des  Systems  der 
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Politischen  Oekonomie  zn  entscheiden.4)    Die  Fin 

oder  die  Steuerlehre  hat  nur  die  bezüglichen 

zu  nehmen,  und  zwar  nur  zum  Theii  hierher  in  die 

Uber  die  volkswirtschaftlichen  Principien,  zum  gT5#*em 

die  Erörterung  über  die  Grundsätze  der  Gerechtigkeit  m 

wesen  (§.  397  ff.).  Die  Frage  einer  Besteuerung  mit 

Wirkungen  oder  selbst  mit  solchen  Zwecken  ist  zwar 

wirtschaftliche, ,  auch  das  Productionsinteresse  berühre 

von  grosser  Bedeutung.   Aber  noch  mehr  ist  sie 

der  Besteuerungs-Gerechtigkeit. 

C.  —  §.  373.    Frage  der  reellen  Bestener 

Einzelvermögens.    Eine  eigentliche  Vermögens-  end 

Steuer,  welche  reell  das  private  Vermögen  des  Besteae 

also,  wenigstens  zeitweilig,  es  vermindert  —  einerlei 

zugleich  eine  nominelle  Vermögenssteuer  ist  oder  ob 

Art  Steuern  einzeln  oder  im  Ganzen  diese  Wirkung  hat 

nun  in  der  That  unter  Umständen  wohl  das  Natiooi 

in  seinem  Betrage  unverändert  zu  lassen  und  nur 

theilung  umzugestalten. 

1)  So  wenn  der  Steuerertrag,  nach  der  im  1 

Lehre  vom  öffentlichen  Bedarf  festgestellten  Tenni» 

privatwirthBch ältliche,  aber  auch  für  Staat swirt 

1  i c  h e  Kapitalanlagen  verwendet  wird.6)    Ankäufe  von 

Forsten,  Bergwerken,  Eisenbahnen,  Neuanlagen 

von  einzelnen  Anstalten  des  Gebührenwesens,  Landesm^ 

Wegebauten,  Hafenbauten,  Flusscorrectionen  n.  s.  w.  n. «  w 

aus  Steuer fonds  bewerkstelligt  werden;  Reformen .  ' 

tionen  im  Gebiete  der  verschiedenen  Zweige  der 

waltung  (Neubewaffnung  des  Heeres,  Schiffsbauten, 

ment"  nach  Kriegen,  Bauten  aller  Art  u.  A.  m.).  welch 

aus  Steuern  bestritten  werden,  sind  bekannte  Beispiele  im  s«4 

Staate.    Wenn  wir  Staatseisenbahnen  in  gleicher  Wew*  w 

liehen  Einnahmen  oder  Steuererträgen  herstellten . 

Land  Strassen  grossem  hei  ls  geschehen  ist,  so  würde 

greiflich  zeigen,  dass  eine  pri vat wirtschaftlich  ab 

*)  Das  habe  ich  auch  in  meiner  Grundlegung  zu  thun  rersscis.  » 

1.  Aufl.  §.  94  —  104,  und  noch  schärfer  und  principieller  u  dd* 

5.  Hauptahschn.  S.  134  ff.    ..Der  Bedarf  oder  die  Einkomo»r&J«rferr 

itandpunet  betrachtet."    Im  Text  oben  wird  an  di 
selben  können  aber  hier  nicht  wiederholt  werden. 

■)  B.  I  1.  Aufl.  §.  41  b  S.  72.  2.  Aufl.  §.  55. 
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sende  Besteuerung  volkswirtschaftlich  diesen  Character 

inwendig  an  sich  trüge.  Die  neuen  Staatsbahnen  repräsen- 

•en  nur  eine  andere  A n  1  a g e  des  Nationalkapitals,  eben- 

neue  Privatbahnen,  welche  mit  Privatkapital  gebaut  sind, 

i. 

)ie  gleiche  Wirkung  einer  blossen  Ueb ertragung  von 

mögen  oder  Privatkapital  zwischen  den  Einzelwirtschaften 

kswirthsehaft  kann  nun  wenigstens  auch  die  Besteuerung 

itvermögens  u.  s.  w.  haben,  wenn  daraus  eine  entsprechende 

iiug  der  Höhe  der  Privateinkommen,  speciell  nach  der 

r  darin  enthaltenen  freien  Einkommen6)  und  der  Stärke 

fahigkeit,  welche  wieder  von  der  Höhe  des  freien  Ein- 

l  abhängt,  hervorgeht.    Eine  solche  Wirkung  wird  um  so 

?nnöglicht,  wenn  etwa  gleichzeitig  mit  dem  Ertrage  dieser 

Leistungen  hergestellt  werden,  welche  Uberwiegend  den 

ärmeren  Classen  zu  Gute  kommen,  deren  wirtschaftliche 

»fahigkeit  erhöhen  u.  s.  vv.  (Schulwesen!).    Würde  z.  B. 

e  und  schwer  empfundene  Lohnbesteuerung  (in  der  Form 

Arbeitslohnsteuern  oder  indirecter  Verbrauchssteuern  auf 

>nsumptibilien)   durch    eine    Vermögensbesteuerung  des 

i  Theils  der  besitzenden ,  überwiegend  Grund-  und  Kapi- 

und  Conjuncturengewinne  beziehenden  Classen  ersetzt, 

sehr  wohl  möglich  und  sogar  wahrscheinlich ,  in  einigem 

selbst  gewiss,  dass  durch  die  hier  eintretende  Verände- 

•  freien  Einkommen  und  der  wesentlich  durch  diese  be- 

Sparfähigkeit  trotz  dieser  Vermögensbesteuerung 

e  wenigsten«  keine  proportionale,  vielleicht  über- 

keine    Verminderung    des  Nationalvermögens, 

nur  eine  veränderte  Vertheilung  desselben  mehr 

weniger  grosse  Privatvermögen  —  sich  ergeben  würde, 

parcassen  würde  etwa  fliessen,  was  sonst  an  die  Effectcn- 

r  Anlage  oder  zur  Speculation  gelangte. 

Beurtheilung  eines  solchen,  wenigstens  möglichen, 

is  einer  Vermögenssteuer  hängt  nun  freilich  ausser  von 

»gen,  welche  vom  Standpuncte  der  Gerechtigkeit  aus  an- 

sind, auch  noch  von  weiteren  volkswirthschaftlichen 

i^en  ab.    Allgemein  in  der  Theorie,  wie  im  concreten 

der  Praxis  genügt  die  blosse  Möglichkeit  eines  solchen 

*r  diesen  Betritt:  Grundlegung  §.  *»5;  Koscher,  Syst.  I.  §.  145. 
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Ergebnisses  nicht,  es  muss  vielmehr  auch  der  Grad  der 

scheinlichkeit  zu  ermitteln  gesucht  und  mit  danaea 

oder  Wider  entschieden  werden.    Ferner  ist  auch  vom 

schaftlichen  Standpunct  aus  der  weitere  Einfluss  einer 

Besteuerung  auf  die  allgemeine  Vermögens-  und  Kap' 

und  -Vertheilung  zu  beachten,  die  Rückwirkung  aof  dk 

reicheren  Classen  und  wiederum  die  Rückwirkung  «ii« 

auf  das  wirthschaftliche  und  persönliche  Verhalten  dies«: 

Es  können  Bedenken  auftauchen,  ob  eine  solche 

sie  in  die  einmal  bestehende  Vermögensvertheilung 

rechtlich  und  socialpolitisch  nachtheilige  Conaequen 

bringe,  welche  auch  im  Gesa  mm  tinteresse  des  Volks  ■ 

Volkswirthschaft  zu  scheuen  sind.  Alle  solche  Erwägrmres 

vielleicht  mit  Recht  von  solchen  Steuern  ab.  Aber,  was  fb 

jetzige  Betrachtung  das  Entscheidende  ist,  aus  solches 

Gründen,  nicht  aus  dem  gewöhnlich  allein  betonten  §»: 

„rein  volkswirtschaftlichen"  Grunde,  dass  die  V 

Steuer  verwerflich  sei,  weil  sie  „das  National  renn  nee* 

angriffe."    Denn  das  ist  wie  gesagt  nicht  immer  ihre 

dige  Wirkung. 

Auch  abgesehen  von  der  Frage,  ob  sich  principieu 

griff  in  die  Vertheilung  des  Vermögens  durch 

fertigen  lasse,  darf  endlich  doch  nicht  übersehen  werden, 

gewöhnliche  Ursprung  des  Privatvermögens  und  Kapita« 

früheren  Einkommen  des  Eigentümers  liegt  und  di» 

Grunde  genommen  die  Besteuerung  des  privaten  Eink* 

ebenso  in  die  Bildung  und  Vertheilung  dea  Privat  r er* 

eingreift  wie  die  Vermögensbestenening.  Wenn  x.  R. 

stimmte  Person  oder  Kategorie  von  Personen  nach  dem 

Steuersystem  rechtlich  oder  nach  der  mangelhaften  Aas 

der  Besteuerung  factisch  keine  oder  keine  geif 

Steuern  zahlt,  oder  wenn  überhaupt  die 

rechtlich  und  factisch  ungleich  die  Einzelnen  tri* 

wo  und  wann  that  sie  es  nicht!  —  so  wird  dadurch  aatffc 

Höhe  der  freien  Einkommen  der  Einzelnen,  folge  weise 

Sparfähigkeit  und  schliesslich  die  Grösse  der  neu  gebildefeB 

vermögen  und  Privatkapitalien  beeinflusst.  Im  einen  Fal 

ein  Minus,  im  anderen  ein  Plus  ergeben,  weicht  >  jmif 

das  Einkommen  als  Steuerquelle  treffende  Koste  Gerau* 

führen  ist.    Auch  darnach  erscheint,  von  allen  anderem. 
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i  der  privatwirthschaftlichen  Einkommen-  und  Vcrmbgens- 

ilung  entnommenen  Rechtfertigungsgrttnden  abgesehen,  die 

lögensbesteuernng,  welche  nun  in  dieses  Plus  und  Minus 

girend  eingreift,  rein  ans  dem  Besteuerungsgesichtspuncte 

btet,  sehr  wohl  zulässig.7) 

.  —  §.  374.  Ergebniss  in  Bezug  auf  die  Wahl  der 

frqnelle.    Aus  den  bisherigen  Erörterungen  folgt:  die  nor- 

volks  wirtschaftliche  Steuerquelle  bildet  das  Nation  al- 

pinen, vorbehaltlich  gewisser  Ausnahmefälle,  in  welchen 

uif  das  Nationalvermögen  bez.  Nationalkapital  zurück- 

en  werden  muss  und  darf,  welches  sonst  möglichst  zu  schonen 

us  letzterem  Satz  folgt  aber  noch  nicht,  dass  auch  die 

?rung  des  Einzel-,  bez.  Privat  Vermögens  oder  Kapitals 

jenen  Ausnahmefällen  zulässig,  mithin  im  Uebrigen  auch 

as  Einzeleinkommen  die  richtige  Steuerquelle  sei.  Viel- 

stzwar  das  Einzel  ein  kommen  allerdings  auch  die  haupt- 

che,  aber  selbst  vom  bloss  volkswirtschaftlichen ,  gc- 

:e,  wie  sich  zeigen  wird,  vom  socialpolitischen  und  Ge- 

keitsstandpuncte  nicht  die  allein  normale  Steuerquelle, 

es  wohl  vom  Nationaleinkommen  gesagt  werden  kann. 

dem  Einzeleinkommen  darf  auch  das  Einzel  vermögen 

rivatkapital  als  eine  normal  berechtigte  Steuerquellc 

iö  practiscbes  Beispiel,  welches  dem  im  Text  hypothetisch  angenommenen 

tspricht,  liefert  die  neuere  Geschichte  der  preuss.  directen  Einkommen- 

or.  Bis  zur  Einführung  der  elassificirten  Einkommensteuer  im  J.  ls"»l  bestand 
•  n  als  directe  Personalsteuer  des  Staats  nur  die  Classensteuer,  deren  höchste 
te  in  der  obersten  Classe  48,  90  u.  144  Thlr.  für  den  Haushalt  waren.  Die 

vmiiie  zahlte  nur  ein  solches  niedriges  Maximum.  Durch  die  Reform  vom 

'ies.  v.  1.  Mai)  trat  die  Einkummensteuer  hinzu,  die  aUes  Einkommen  über 

:.  mit  annähernd  3°/0  belegte.  Angenommen,  eine  Familie  hatte  von  jetzt 
Hilr.  mehr  an  Einkommensteuer  zu  zahlen ,  als  in  den  vorausgegangenen 

i  an  Classensteuer  u.  weiter  angenommen,  sie  hatte  diese  bisher  jährlich  an 

parten  100  Thlr.  regelmässig  kapital isirt,  so  ist  es  klar,  dass  sie  das  der- 

r<rj.arte  „Kapital"  nur  dem  Mangel  in  der  bisherigen  Gesetzgebung  zu 
hatte.     Von  1851  an  hätte  man  dann  vom  Standpunct  dieser  Familie  aus 

•  Einkorn  mensteuer  auch  den  Vorwurf  machen  können,  dass  sie  im  Grunde 

Kapital  der  Familie  falle,  weil  sie  dessen  bisherige  regelmässige  Zunahme 

fnlr.  verhindere.  —  Im  Gesetz  v.  1851  blieb  noch  ein  festes  absolutes  Stener- 

fOr  alles  Einkommen  über  240,000  Thlr.  hinaus  mit  7200  Thlr.  bestehen, 

h  die  Novelle  von  1873  wurde  bestimmt,  dass  für  jede  weitere  20,000  Thlr. 

<m  hierüber  hinaus  je  ßOO  Thlr.  Stenerplus  zuwachsen.  Im  J.  1876  sind 

■••n  hiervon  betroffen  worden,  die  507.000  M.  Steuern  zu  zahlen  hatten,  gegen 
M.  nach  dem  Ges.  v.  1851.  Dieses  Plus  von  307,800  M.  wäre  vermuthÜch 

i  ..Kapital"  dieser  Personen  hinzugewachsen,  jetzt  wurde  die  Summe  auf  den 

tragen.  Könnte  man  hier  nicht  auch  von  dem  ..Nachtheil"  der  Kapital- 
ira! 
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bezeichnet  werden,  für  deren  zulässige 

die  Fälle  genauer  nachzuweisen  sind.8) 

ML  —  §.  375.  Weiteres  in  Bezug  au!  reell 

Steuerung  des  Einzelvermögens.  Auf  die  Frage, 

Fällen  das  Einzelvermögen  als  Steuerquelle 

und  werden  sollte,  geben  die  vorausgehenden 

weise  schon  eine  Antwort.  Diese  Antwort  wird  im  wei:cra 

laute,  besonders  in  den  Abschnitten  von  den  Grundsän-i 

Gerechtigkeit  und  vom  Steuersystem,  vervollständigt 

reelle  Vermögensbesteuernng  ist  in  einer 

mit  der  sogenannten  Progressivbesteuerung,  d.  h.  der  re 

•)  Dies  Ergebnis*  widerspricht  der  bisher  üblichen  Lehre  aJlerd^s  »- 
und  ganz  begreiflich,  da  diese  Lehre  Privat-  n.  Nationalkapital  gern 
So  sagt  z.  B.  Jacob  l,  §.  4fi2 :  „die  Nationalökonomie  verlange»  da 

Summe  der  zu  fordernden  Abgaben  das  Summ-  oder  werbende  Wrifft:  **! 

noch   die  jedem  Einzelnen   aufgelegte  Abgabe    dessen  Sias*»1 
werbendes  Vermögen  antaste,  sondern  dass  sie  ron  dem  reinen  t.i 

bezahlt  werden  können."  —  Breite  Ausführung  gegen  die  ße^teuenar  4 
Vermögens  mit  Herbeiziehung  einer  Menge  anderer  Autoren  bei  Mcrhari 

S.  196  ff.    Ebenso  abweichend  Kau  L      255  ff.  aber  mit  einer  B***-*' 
eben  nur  in  Bezug  auf  das  Nationalkapital  richtig  ist    Bock.  otf.  A^t 

kennt  nicht  die  bedingte  Zulässigkeit,  auf  das  National r  e r m ü g e  n  in  der 

zurückzugreifen .  aber  hält  dem  Einzelnen  gegenüber  daran  fest.  Jaä5 

einen  Theil  seines  freien  Einkommens  betragen  dürfe.  S.  33    t'mpfe^Sa«  " 
111  ff.  unbedingt  gegen  Steuer  auf  das  Staminvennögen.    Held.  Eiai>L  > 

giebt  auch  eine  reelle  Besteuerung  des  EinzelkapitaU  zu,  geht  afc*-r  ad 

nicht  genauer  ein.    Neu  mann,  progr.  Eink^t.  weist  bei  seiner  Eap?!* 
Vermögenssteuer  zum  Zweck  stärkerer  Besteuerung  des  fundirten 

oberflächlichen  Tiraden  von  Murhard.  Lötz,  M.  Wirth  ab.  aber  der* 

er  sagt,  eine  nach  dem  Vermögen  bemessene  Steuer  brauche 

Vermögens  stocke  entnommen  zu  werden  (S.  IM)  ff.).  Mit  dieser  Rer<ät 

aber  noch  nicht  Genüge  geschehen,  was  freilich  auch  nicht  möglich  st 

Scheidungen  zwischen  National-  und  Privatkapita]  u.  s.  w.  für  massig  er 

Sehr  richtig  weist  dagegen  Schmoller.  Tub.  Ztschr.  XIX.  32  ff_  44  s*£ 

tiebot  der  unversehrten  Kapitalerhaltnng  keine  Regel  für  die  Vertheii^ar  4s: 

gebe"  und  dass  man  überhaupt  ̂ wie  auch  Mi  11  bemerkt,  der  B,  5.  Kar-  2.  f 
Steuern,  welche  auf  das  Kapital  fallen,  an  sich  nicht  notmi 

seien),  gar  nicht  bestimmen  könne,  ob  eine  Steuer  ganz  auf  da»  EiaLoeAe-  «i 

nicht  auf  das  Kapital  falle.  Auch  Schmoller  hält  aber,  im  Aasc-k-a»  i 

Untersuchung  Aber  das  Einkommen,  daran  fest,  dass  „die  <i< 

Einzelne  an  verschiedenen  Steuern  zahlt,  ungefähr  seinem 

nicht  die  einzelne  Steuer,  sondern  das  Steuersystem  solle  seit  Mull 

kommen  haben44,  S.  54.  Wird  dies  wörtlich  genommen,  so  ist  im  Pnaa?  sst  st 
Besteuerung  des  Privatvermögens  ausgeschlossen,  wenn  man  ja  u  l  >üi^ 

Schäffle  u.  A.  ganz  darin  beistimmen  kann,  wie  flüssig  Einkviaifee-.  a  J&A 

im  Vcrhältniss  zu  einander  seien.  —  Stein  s  Stellung  zu  diesen  Frarra  m  <ae  i 

klar  geworden.  Seine  willkürlich  abweichende  Terminologie  oad 

Auffassung  des  Kapitals  hindern  ihn  jedenfalls,  zu  der  klare«  Ci 

National-  und  Privatkapital  zu  kommen  und  die  Besteuerung  als  eao  J*aa 

mögliches  (wenn  auch  vielleicht  zu  verwerfendes)  Mittel  der  R<  aj  ii^  4g * 

theilung  des  Nationalkapitals  an  die  Einzelnen  scharf  mit  ^  Aift  m  & 
S.  I,  438  ff..  45S  Ii. 
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n  Besteuerung  des  grösseren  Einkommens  und  mit  der 

ren  Besteuerung  des  sogen,  fundirten,  aus  Besitzrenten  her- 

den  Einkommens  und  bildet  namentlich  in  einem  „social- 

ischen"  Steuersystem  ein  drittes  coordinirtes  Glied 

beiden  Steuerarten.  Sie  findet  dann  ihre  Rechtfertigung 

ehtige  Anwendung  im  Rahmen  eiues  solchen  Systems  nach 

r  dasselbe  massgebenden  Gesichtspuncten.  Darauf  wird  in 

rgenannten  Abschnitten  mit  eingegangen  werden,  besonders 

a  Abschnitt  vom  zweiten  Grundsatz  der  Gerechtigkeit,  von 

eichmässigkeit  (§.  417  ff.).  An  dieser  Stelle  gentigt  es  vor- 

Folgendes  hervorzuheben. 

ir  die  Frage  der  reellen  Vermögensbesteuerung  —  Letzteres 

jetzt  und  im  Weiteren  regelmässig  die  Besteuerung  des 

1-  oder  Privatvermögens,  im  Unterschied  von  derjenigen 

olks Vermögens  und  umfasst  begrifflich  die  Kapital- 

rting  mit  —  ist  nun  öfters  der  Ursprung  des  Vermögens, 

der  Zweck  desselben,  endlich  auch  wohl  wieder  die  Ver- 

ang  des  Steuerertrags  zu  unterscheiden.  Danach  gestaltet 

ch  vom  Standpuncte des  volkswirtschaftlichen  Productions- 

ies  das  Urtheil  Uber  die  Vermögensbesteuerung  verschieden. 

\t  und  Forderungen,  welche  vom  Standpuncte  des  volks- 

haftlichen  Vertheilungs-  und  socialpolitischen  Inte- 

ans  gezogen  werden,  werden  dadurch  theils  unterstützt, 

>erichtigt. 

—  §.  376.  Die  Vermögens be Steuerung  und  der 

ang  des  Vermögens.  In  Hinsicht  des  Ursprungs 

ivatvermögen8  erweist  sich  gerade  auch  flir  Steuerfragen, 

für  solche  der  Vermögensbesteuerung,  die  früher  schon 

:chobene  Unterscheidung  zwischen  dem  im  eigentlichen 

„Ökonom isch  verdienten",  aus  eigener  Arbeit  und 

mg  herrührenden  und  dem  ohne  eigene  persönliche  Leistung 

II  ig"  erlangten  Vermögen  oder  Vermögenswerth  so  wichtig 

>.).•)  Besonders  ist  bei  der  zweiten  Kategorie  der  Con- 

I  ren  gewinn,  der  Spielgewinn  und  die  Erbschaft 

Sr  die  Steuerfragen  hervorzuheben. 

Oerade  im  Werthe  des  Privat  Vermögens  (Grund- 

mseigen  thum,  stehen  de  Kapitale  der  Produc tio n, 

■  genauere  Begründung  dieser  Unterscheidung  in  meiner  Grundleg.,  bes. 

\Ql.  §.  tili—  Sl.  oder  2.  Hauptabschn.  Uber  ,.d.  Leben  der  Einzelvirthsch.  in 

nurtbw;h.".  8.  SO  C 
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Werthpapiere)  kommt  die  Conjanctar  eminent  xar  't4« 

häufig  und  andauernd  auch  Werth  erhöhend.  Der  ihr  nmt 

dankende  Werthzuwachs,  ebenso  wie  der  Spieigcw  iji  9 

Erbschaft,  sind  an  sich  und  ihren  Beträgen  nach  oft 

geeignete  Steuerquellen.  Ob  und  wieweit  sie  als  solche 

werden  sollen,  wird  sich  mit  Recht-  in  erster  Linie  naci  teM 

urtheilung  der  socialökonomischen  Bedeutung  jener  drei  vs« 

nisse  richten.  Nach  der  in  der  „Grundlegung"  näher  besriiÄ 

Theorie  bildet  namentlich  der  Conjuncturengewinn 

welches  durchaus  nicht  als  Steuerquelle  unbenutzt 

darf. 10)  Auch  das  volkswirtschaftliche  Productionsintereste 

nicht  gegen  eine  Besteuerung  dieser  Quelle.  Bei  dem  C 

turengewinn  macht  allerdings  häufig  die  Ausscheidung 

von  dem  „normalen",  der  hinein  verwandten  eigenen 

dem  hineingesteckten  eigenen  Kapital  entsprechenden  Werth 

sammtwerth  eines  Werthobjects  (Grundstücke,  Gebäude  )  >ci 

keiten.  Diese  lassen  sich  aber  mit  der  für  alle  solche  V 

genügenden  Genauigkeit,  einzeln  für  jedes  Object  oder 

maten  kategorieen weise,  lösen,  um  den  ungefähren 

Conjuncturen werths,  welcher  als  Steuerquelle  (und  eventoell 

als  Bemessungsgrundlage)  gelten  muss,  festzustellen. 

2)  Beim  Spielgewinn  (Lotterie)  gelegentlich,  bei  cfr 

schalt  allgemeiner  hat  die  Praxis  diese  Quellen 

besteuert.  Die  Theorie  kann  dies  nur  rechtfertigen.  Sie  I 

Aufgabe,  die  Erbschaftssteuer  noch  principieller  social&r«^ 

zu  begründen,  indem  sie  sie  in  organische  Verbindung 

ganzen  Erbrecht  bringt  und  in  ihr  eigentlich  nur 

des  Staats,  als  höchsten  Vertreters  der  Volksgemeinscht 

wie  dies  in  neueren  wissenschaftliehen  Arbeiten  mit  Er  ̂  

schieht. 11  j  Die  Einwendungen,  welche  vom  Staodpnnct 

duetionsintcresses  häufig  gegen  die  Erbschaftssteuer  cd 

werden,  weil  dieselbe  vermeintlich  die  Bildung  des 

gefährde,  sind  wenigstens  einer  solchen  Steuer  gegenüber  ksl 

welche  sich  bei  der  gerechtfertigten  principiellen  Fe*thaßng 

Erbrechts  selbstverständlich  in  vernünftigen 

angemessen  geordnet  sein  muss.    Sie  beruhen 

,M)  Für  die  Conjun.  tureugerinne  habe  ich  das  in  der 
§.  76  Note  S  in  beiden  Auflagen.    S.  unten  §.  473  ff. 

n)  VortreÜl.  bes.  in  v.  Scheel's  Erbschaftssteuern  u.  Ertorecfcfei 
Jena  1S7S;  s.  au« h  dess.  volkswirtbsch.  Bemerk,  z.  Reform  des 

Annalen  1*77  S.  97. 

il 
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auf  der  unrichtigen  Idcnfificirung  von  National-  und  Privat- 

1.  Von  massigen  Erbschaftssteuern,  auch  bei  Erbschaften 

nächsten  Verwandten,  und  zum  Theil  gerade  bei  ihnen, 

ich  sogar  annehmen,  dass  sie  die  Sparsamkeit  eher  befördern. 

—  §.  377.  Die  Vermögensbesteuerung  und  der 

k  des  Vermögens.  Nach  dem  Zweck  des  Vermögens 

r  Allem  wieder  Gebrauchs  vermögen  und  Kapital,  in 

m  eventuell  weiter  Verbrauchs-  und  N u t z vermögen ,  in 

?m  umlaufendes  und  stehendes  Kapital  auch  für  die 

tragen  zu  unterscheiden. 

ach  dem  richtig  erweiterten  Einkommenbegriff  muss  Uber- 

der  „Genuss"  bez.  selbst  die  blosse  „Genussmöglichkeit", 

1  aus  dem  Nutzvermögen  gezogen  werden  können,  mit  im 

Jaunen"  angeschlagen  werden.18)  Das  führt  folgerichtig 

)ei  blosser  Einkommenbesteuerung  zu  einer  entsprechenden 

isichtigung  dieses  „Einkommentheils"  in  der  Steuer. 

Eine  Vermögensbesteuerung  des  Gebrauchs  Vermögens  ist 

gewöhnlich  nur  eine  Form  der  Einkommen-  (eventuell  der 

ssiven  Einkommen-)  Besteuerung,  wobei  das  Vermögen 

chtigtermassen  und  thatsäcblich  nicht  Steuerquelle,  sondern 

object  (Beniessungsgrundlage)  ist.    Ausnahmefälle,  wo  eine 

Steuer  eine  eigentliche  Vermögenssteuer,  das  Vermögen 

[uelle  wird,  sind  indessen  nicht  unmöglich  und  z.  B.  in 

steuern  auf  oder  aus  Silbergeräth  vorgekommen.  Auch  kann 

Besteuerung  des  Gebrauchsvermögens,  speciell  z.  B.  wieder 

itzvermögens,  wie  etwa  des  Bodens  von  Parks,  Jagdgründen, 

lie  Tendenz  verfolgen,  als  eigentliche  Vermögenssteuer  oder 

•iteos,  was  ja  annähernd  dasselbe  ist,  als  besonders  hohe 

tumensteuer  mit  zu  wirken,  um  eine  im  allgemeinen  Interesse 

ne  nutzbarere  Verwendung  des  Vermögens  (Bodens)  herbei 

en.    Die  Berechtigung  und  Zweckmässigkeit  einer  solchen 

ist  wieder  nach  allgemeinen  socialökonomischen  Gesichts- 

5Q  zu  prüfen. 

|  Für  eigentliche  allgemeine  Kapital  steuern,  welche  einen 

des  Privatkapitais  und  zwar  des  wirklich  „eigens  erwor- 

•  Kapitals  einer  besteuerten  Person  auf  den  Staat  übertragen, 

'  <>nindleg.  §.  b4.  Nam.  Schmoller,  Lehre  v.  Eink.,  Tüb.  Ztschr.  18M  S.  53. 

w  diesen  Eink.begrifT  fest,  so  ist  Neumann's  Motivirung  besonderer  Ver- 
steuern zur  Besteuerung  von  Vermögensanlagen  in  Luxussachen  u.  dgl.  keine 

k»de  princip.  Begründung,  progr.  Eink.st.  S  l&tf.  230.  Man  kann  sich  dafür 

■  <lir  steuertechnische  Opportunität  berufen. 
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ist  auf  die  früheren  Bemerkungen  über  die  bedingte  IkfttGa 

auch  solcher  Steuern  Bezug  zu  nehmen.  Die  im  nietetet  * 1 

gende  Ausführung  Uber  eigentliche  Besteuerung  de«  Privatven* 

bei  gewissen  Zwecken  der  Verwendung  des  Steuerertrap 

vornemlich  diese  „Kapitalsteuern". 

3)  „Partielle"  Vermögenssteuern  (§.  488  ff.)?  welet* 

einzelne  Theile  des  Gebrauchs  Vermögens  (Laxusartikd  t 

des  Kapitals  einer  Wirthscbaft  gelegt  werden,  sind  son*t  w** 

regelmässig  nur  nominelle  Vermögens-,  reelle  Eki<a 

(Ertrags-  u.  s.  w.)  Steuern.  Auch  sie  können  eveotuell  dk  T« 

verfolgen,  die  Einkommenverwendung  und  die  Verau-gcn?*; 

von  gewissen  Richtungen  abzulenken. 

C.  —  §.  378.  Die  Vermögensbesteuerung  isa 

Verwendungszwecke  des  Steuerertrags.  Nach  * 

Zwecken  sind  für  die  volkswirtschaftliche  Beurtheilunr 

lässigkeit  der  eigentlichen  Vermögensbesteuerung  wohl  in 

drei  zu  unterscheiden:  die  Verwendung  zur  Deckung  der  u 

den  öffentlichen  Ausgaben,  besonders  des  sogen.  v:i 

ri  ums;  die  Verwendung  zur  Deckung  von  Ausgaben  für  m 

ordentliche  Staatskatastrophen,  besonders  für  Krj 

und  Wirthschaftswesen ,  besonders  für  solche  zur  Hebarf 

unteren  Classen  des  Volks.13) 

1)  Für  den  ersten  Zweck  wird  stets  zuerst  und  inw 

Einkommenbesteuerung  dienen  müssen.  Die  Mitbenutze 

eigentlichen  Vermögenssteuern  hierfür  wird  sich  nach  dem  Cw 

und  der  Zusammensetzung  des  ganzen  Steuersystems  n  " 

haben,  namentlich  wieder  danach,  ob  und  wie  weit  social;- v' 

Gesichtspuncte  in  der  Besteuerung  anerkannt  werden. 

2)  Für  Kriegs-  und  ähnliche  Zwecke  dar!  dagegen 

mögensbesteuerung,  besonders  der  reicheren  Classen.  hu* 

Vordergrund  geschoben  werden.   Durch  sie  kann  hier,  wv.  o 

regelmässig  um  schwere  materielle  Opfer  des  Volks  haao^ 

Last  derselben  sehr  passend  auf  die  kräftigsten  Schuhen  j 

werden.    Diese  Kreise  vermögen  auch  den  wirklichen 

ihres  Vermögens  noch  leichter  zu  verschmerzen  und  iki 

n)  Die  ganze  Frage  hat  einige  Aehnlichkeit  mit  der.  ob  *tan  " 
Staatsschulden  zur  Deckung  des  Finanzbedarfs  benutzt  werden  didr\  JUdi  J 

nach  der  Verwendung  der  Ausgabe  zu  specialis  iren  Die  drin«-  im  I«  & 

Verwendung  kann  unter  den  Begriff  einer  staatawirthseh.  KapitaUnlafr*        >  * 

I.  I.  A.  §.  4 1 »      §.  Vi«*  tf.,  2.  A.  §.  55.  ob  Ü. 
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Einkommen  und  ihrer  günstigeren  ökonomischen  Lage 

ermehrte  Sparsamkeit  und  grössere  Productivität  noch  am 

wieder  auszugleichen.  Namentlich  kann  hier  die  Ver- 

steuerung, ebenso  wie  eine  hohe  Einkommenbesteuerung, 

wönschenswerther  Weise  die  Aufnahme  von  Staatsschulden 

eher  machen.14) 

Ebenso  würde  der  dritte  Verwendungszweck,  wenn  er 

prechendem  Erfolge  begleitet  sein  soll,  gerade  reelle  Ver- 

steuern auf  die  Besitzenden  rechtfertigen.    Es  würde 

öfters  nur  ein  Theil  dessen,  was  diese  Classen  für  sich 

ruck  auf  die  Löhne,  durch  Ausnutzung  von  Conjuncturen, 

in  gewöhnlich  allein  möglich  ist,  an  Vermögen  (Kapital) 

1  haben,  auch  häufig  nur  ein  Theil  dessen,  was  aus  Zeiten 

iechteordnung  (der  Unfreiheit  des  unteren  Volks,  der  Privi- 

ler  Beschränkung  der  freien  Concurrenz  zu  Ungunsten  der 

u.  s.  w.)  herrührt,  den  unteren  Classen  in  solcher  Form 

sgeben. lf>)    Eine  reelle  Verminderung  des  National  ver- 

brauchte bei  richtiger  Verwendung  solchen  Steuerertrags 

men,  welche  die  Productionskralt  und  Productionslust  jener 

heben  und  ihnen  durch  veränderte  Vertbeilung  des  Ein- 

a  grössere  freie  Einkommen  und  damit  vermehrte  Spar- 

t  zuführen,  durchaus  nicht  die  Folge  einer  solchen  Ver- 

steuerung zu  sein.16) 

§.379.  Das  Einkommen  als  Steuerquelle.  Die 

äc bliche  normale  einzel wirtschaftliche  Steuerquelle 

idessen  doch  immer  das  Einzel  ein  kommen.17)  In  der 

Besteuerung  desselben  verwirklicht  sich  auch  meistens  zu- 

ie  richtige  Benutzung  der  normalen  volks  wirtschaftlichen 

•eile ,  des  Nationaleinkommens.    Wie  zu  diesem  Zweck 

L.  .  . 

•Vi 's  Beweisfuhr.  f.  höhere  Bcsteuer.  der  reicheren  Classen  statt  der  Auf- 

ifctnatsschulden  gilt  hier  speciell  auch  für  den  im  Text  besprochen«'!!  Fall. S.  150  ff. 

jfr  hängt  die  Frage  mit  den  Verhältnissen  der  geschichtlichen  Bildung  d
os 

p  und  des  privaten  (irundeigenthnms  zusammen.     S.  meine  Grundle
g. 

p  ff.  _ 

|ln'»  (I,  399)  Betonung  der  notwendigen  Rcprodu ctirit Ii  aller  Steuern 

"mjren  des  Staats,  -  eine  Lehre,  welche  für  uns  keiner  besondern  Aus- 

da  sie  eine  blosse  Oonsequenz  unserer  Auffassung  der 
 Volkswirt hschaft 

»nischen  Verbindung  der  Gemein-  u.  Privatwirtschaft 
 i<t.  —  lasst 

"icll  anf  den  im  Text  besprochenen  Fall  anwenden.  ..... 

»ch  Rau,  I,  §.  257.    „Die  Steuerfähigkeit  d.  Bü
rger  beruht  hauptsächlich 

iakommen  o.  d.  Steuern  sollen  soviel  als  niögli«  h 
 nach  d.  NernaJtn.  des 

fertheilt  werden"  — :  Rau's  dritter  Hauptgruudsatz  des  Steuerwesena
 

Reinheit"  und  „Gleichförmigkeit". 
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der  Einkommcubegrift*  zu  fassen  ist,  das  hat  die  Finainriswtia 

aus  der  theoretischen  Nationalökonomie  zu  entnehmen.1' 

Sequenzen  für  die  Einrichtung  derjenigen  Besteuerung 

Benutzung  des  Einzel-  und  Nationaleinkommens  al> 

durchführen  will,  sind  alsdann  in  dem  späteren  Hupt 

vom  Steuersystem  und  von  den  Hauptarten  der 

in  der  speciellen  Steuerlehre  zu  ziehen. 

An  dieser  Stelle  ist  aber  noch  auf  einen 

Irrthum  hinzuweisen,  welcher  in  der  Steuertheorie  in 

das  „Einkommen",  insbesondere  auf  das  Nationaleinkoct'i 

Steuerquelle  wieder  namentlich  in  Folge  der  unklaren  Yen«^ 

des  einzel-  und  volks wirtschaftlichen  Standpuncte  tz:4 

ist.  Auch  Rau  ist  davon  nicht  frei  geblieben.  Die  Berv^ 

dieses  Irrthums  ist  bereits  in  der  „Grundlegung"  fcrrp«* 

worden,  auf  deren  nähere  Ausführungen  über  Ertrag.  K 

Einkommen  und  über  die  Anwendung  dieser  Kategorien 

Einzel-  und  die  Volkswirtschaft ,  den  Einzelnen  und 

hier  Bezug  zu  nehmen  ist.11*) 

A.  —  §.  380.  Das  Einzeleinkommen  all 

quelle.  Zunächst  hat  man  ein  „reines 

Einzelnen  construirt,  welches  wenigstens  da,  wo  da* 

aus  Lohn  und  Gewerbsverdienst,  im  Unterschied  a 

und  Kapitalrente,  herrühre,  sich  erst  nach  Abzu^ 

wendigen  („körperlichen")  und  sogar  des  , 

haltsbedarfs  ergebe  (Rau).  Auch  dieser  Abzogsj 

den  „Erwerbskosten"  gerechnet  und  erst  dies  „reine4,  1?-** 

sollte  die  Steuerquelle  sein:*0)  eine  Theorie  der  sogtn  1 

schussbesteuerung",  wie  sie  Neuere  dagegen  polenu*^ 

nannt  haben.  Jenes  „reine"  Einkommen  würde  beim  Lo^i 

und  kleineren  Gewerbsmann  oft  Null  oder  fast  Null  bärir* 

dem  Renteneinkommen  wird  von  Rau  und  Anderen  dx 

keit  eines  solchen  Abzugspostens  dagegen  bestritten,  to»* 

gegen  diesen  Abzug  auch  bei  dem  Einkommen  an*  Lobi 

werbsverdienst  einzuwenden,  dass  an  und  für  sich  * 

Steuerzahlung,  die  Bedingung  für  die  Leistungen  de? 

gemeinwirthschaften ,  vor  Allem  des  Staats, 

i 

,8,i  S.  Note  12. 

19 >  Auch  hierüber  bes.  Schmoller  s  gen.  Abhandl.,  mow  'irseö*  * 

*•)  S.  Rau,  Fin.  I,  §.  25U  ff.  und  die  Replik  gegen  Schifft  ***** 
eh.  S.  447.    Auch  Rhu.  Volksw.^hl,  b.  Aufl..  §  245  ff. 

§.  Sil.        Srhuioller  a.  a.  O.  S.  38. 
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ebetrag  gehört  und  diese  Leistungen  mit  in  den  „noth- 

en  Unterhaltungsbedarf"  jeder  Person  eingerechnet  werden 

Ob  den  Personen  mit  blossem,  zumal  niedrigem  Arbeits- 

uen,  speciell  den  blossen  Lohnempfängern  (Arbeitern)  trotz- 

euerfreiheit  oder  eine  Erleichterung  in  der  Besteuerung  zu 

so  ist,  muss  nach  anderen  Rücksichten  entschieden  werden: 

piell  aus  dem  Wesen  der  reellen  „E  in  kommen  "besteue- 

lgt  es  nicht.21)  Es  hat  sich  wohl  namentlich  danach  zu 

ob  neben  dem  rein  finanziellen  ein  socialpolitischer  Gesichts- 

i  berechtigt  anerkannt  wird.  Als  Frage  vom  „steuerfreien 

minimum"  und  von  der  richtigen  Gleichmässigkeit  der 

ung  wird  darauf  in  den  Abschnitten  von  den  Postulaten 

eebtigkeit  mit  eingegangen  werden  (§.  405). 

r,  wo  es  sich  um  Feststellung  der  Steuerquelle, 

tbt  um  die  Regeln  für  die  Steuerverth  ei  lung  handelt, 

w  ganze  Einkommen  einer  Person  als  die  richtige 

l  wirtschaftliche)  Steuerquclle  bezeichnet  werden.  Dies 

beim  Arbeiter  und  Gewerbsniann  bereits  „reines"  Ein- 

feine beim  „Einkommen"  überhaupt  besser  zu  vermeidende, 

„Ertrag"  als  Gegensatz  zum  Rohertrag  zu  beschränkende 

eidung).  Dies  Einkommen  besteht  vornemlich  in  dem 

trag  der  bezüglichen  Ertragsquelle  (Arbeit,  Unternehmung, 

<L  h.  in  dem  Werthrest  des  Rohertrags,  welcher  nach 

ler  Gewinnungskosten  bleibt.  Diese  „Kosten"  umfassen 

Urlichen"  oder  „volkswirthschaftlichen",  welche  für  Nie- 

ein Einkommen  bilden,  und  die  das  Einkommen  solcher 

welche  mit  ihrer  Arbeit  oder  ihren  Productionsmitteln 

Ertragsgewinnung  betheiligt  sind,  bildenden  „Kosten", 

tzteren  „Kosten"  sind  aber  dann  wieder  die  Steuerquelle, 

q  das  „Einkommen"  dieser  dritten  Personen  und  in  der 

(einzelwirthschaftlich)  „Kosten"  für  Jenen,  welcher  sie 

Ertrage  seiner  Unternehmung  u.  s.  w.  bestreiten  muss, 

m  volkswirthschaftlichen  Sinne  „Kosten"  für  das  Volk 

:es.w) 

-  §.  381.  Das  Volkseinkommen  als  Steuerquelle. 

Langels  dieser  Unterscheidungen  sind  nun  noch  grössere 

auch  Schmoller  a.  a.  0. 

■►er  die  „Kosten"  nach  diesen  verschied.  Gesichtspuncten  (irundleg.  §.  vi, 
d-r  2.  Auflage. 

•»•r,  Fin»uxwi«"«-ii*<-li»ft.    II.  \" 
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lrrthüraer  hinsichtlich  der  Steuerquelle  enstanden,  wtk 

Volkseinkommen  liegt.  Die  wahre  Steuerquelle  ist  hier  i 

Volkseinkommen  bildende  Reinertrag  der  Volkswim 

welcher  sich  nach  Abzug  bloss  der  natürlichen  oder  i 

wirtschaftlichen  Kosten  vom  Rohertrage  ergiebt.  Man  bt 

in  Consequenz  der  soeben  berichtigten  Auffassung  des  j 

Einkommens  als  einzelwirthscbaftlicher  Steuerquelle,  auch  i 

„reine 8"  Volkseinkommen  construiren  und  dies  ab 

quelle  bezeichnen  wollen,  welches  sich  erst  nach  Abu 

Lebensbedarfs  (körperlichen  und  standesgemässen  Um 

bedarfs)  der  Arbeiter  und  Unternehmer  ergebe. 

So  entsteht  implicite  wieder  die  Lehre  von  jener  ,,l 

schussbesteueruug",  wo  die  volkswirthscbaftliche  Steci 

wesentlich  nur  in  Zins,  Rente  und  (höherem)  Unternehmet 

der  Einzelwirtbschaften  bestände.  Die  Consequenz  dieser 

wäre  z.  B.,  dass  bei  einem  sehr  allgemeinen  und  erba 

Steigen  der  Arbeitslöhne  und  der  ähnlichen  Einkommen  der 

Unternehmer  auf  Kosten  des  Kapital-  und  sonstigen  l'ntcq 

gewinns  jene  volkswirthscbaftliche  Steuerquelle  immer.] 

würde.  Und  ein  solches  Steigen  ist  doch  als  möglich  ii4 

es  handelt  sich  ja  bei  „Lohn"  und  „Kapitalgewinn"  t:* 

nur  um  die  Formen,  in  welchen  sich  der  volkswirtb  - 

Reinertrag  als  Einzeleinkommen  unter  die  bei  der  h< 

betheiligten  Persouen  und  Eigentümer  der  Productionsnr 

theilt.  In  jener  hier  angegriffenen  Lehre  wird  aber  - 

„standesgemässe"  Lntcrhaltsbedarf  des  Arbeiters  und  Gewer  * 

als  Abzugsposten  augesehen.  Die  hier  gezogene  Gonseqm^ 

practisch  die  Unhaltbarkeit  der  „Ueberschussbeateueruiig' 

Auch  wissenschaftlich  ist  die  ihr  zu  Grunde  lieger/, 

fassung  aber  nach  dem  Entwickelten  unrichtig.    Gerade  üj 

hier  als  Abzugsposten  zur  Gewinnung  eines  fälschlich 

nannten  „reinen"  Volkseinkommens  betrachtet  wird,  ist  Bora 

Hauptposten  des  Volkseinkommens  selbst:  eine  um  > 

Quote  desselben,  je  weniger  ungleichmässig  sich  das  V 

kommen   und  Volksvermögen  (Grundbesitz,    Kapital!;  im 

vertheilt.    Die  practische  Unmöglichkeit,  diesen  Hauptpo^ 

Volkseinkommens  ganz  steuerfrei  zu  lassen,  zeigt  sich  n 

der  bei  den  modernen  Völkern  allgemein  verbreiteten  bok' 

brauchsbesteuerung  wichtiger  Lebens-  und  Genussniittel 

r  eine  Incousequeni  der  Vertreter  der  UeberscbossbtsteB 
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sie  solche  Steuern  von  ihrem  Standpuncte  aus  nicht  unbe- 

rerwerfen,  was  sie  meistens  nicht  thun,  aber  eigentlich 

üssten. ») 

4.  Abschnitt. 

II.  Volks  wirthschaftlk  he  Prhicipien. 

ksichtigung  der  Wirkungen  der  Besteuerung-,  insbesondere 

schiedenen  Steuerarten,  auf  die  Steuerzahler  und  allgemeine 

Lehre  von  der  Steuerüberwälzung. 

im  Text  gezeigt  wird,  bat  man  es  hier  voraemlich  mit  Problemen  zu  thun, 

-  itlfälJe  der  allgemeinen  nationalökonomischen  Lehren  von  der  Verthei- 

s  Nationaleinkommens  als  Einzeleinkommen  an  die  Subjecte  der 

^haften  nnd  von  der  Bildung  der  Kosten  und  Preise  der  Sach- 

Dienstleistungen  betreffen.  Es  ist  daher  zunächst  auf  die  bezügliche 

xu  verweisen.  Dio  bedeutendsten  hierhergehörigen  Arbeiten  Uber  Einkominen- 

sr.  Kosten-  u.  Preistheorie  rubren  von  Ricardo  u.  Hermann  her,  deren 

s  Lehren  ein  bleibender  Gewinn  der  nat.ök.  Wissenschaft  geworden  sind, 

icardo,  Princ.,  Kap.  1  u.  2;  Hermann,  staatswirthsch.  Untersuch.,  2.  A. 

f.  Wenn  auch  mit  einzelnen  Modificationen.  so  doch  im  Gauzen  nberein- 

mit  diesen  Autoren  haben  die  neueren  Theoretiker  diese  Lehren  dargelegt. 

Mi  11,  Grunds.  B.  2,  Kap.  3,  4,  9—16,  Buch  3,  Kap.  1—5.  —  Kau,  Volks- 

fe  lehre,  8.  Aufl.  I.  S.  191  ff.  oder  3,  Buch:  „Vertheilung".  —  Koscher. 
14.  Aufl.  B.  2.  Kap.  2  u.  B.  3.  —  Schäffle,  geseilsch.  Syst.,  3.  Aufl.  I, 

U.  §.  2Sti  ii  —  v.  Mangoldt,  Grundr.,  2.  Aufl.  v.  Klein  Wächter,  §.  62 

Iii— 139.  —  Ausserdem  auch  passitn  Schäffle,  Theor.  d.  ausschließenden 

iüJtnisse,  Tüb.  Ztschr.  1S67  u.  selbständig.  —  Leber  das  ganze  Verthei- 

'oblcm  mit  Rücksicht  auf  die  Kechtsbasis,  auf  der  es  sich  realisirt,  und 
»eialpolit  Seite  s.  ebenfalls  Schäffle.  passim  auch  im  Soc.  u.  Kapitalism. 

t  Körper,  dann  Kodbertus.  z.  Erkenntn.  uns.  staatswirthsch.  Zustände  u. 

ftSfl*"  1S75,  u.  meine  Grundleg.,  bea.  Kap.  2  u.  3  (in  der  2.  Aufl.  in  der 
u  Kap.  5  «eb.  Abth.  2).  Man  muss  sich  für  die  Ueberwälzungslehre  die 

ba a i *»  des  Verkehrs,  bei  uns  heutzutage  also  die  „freie"  Eigen thums-  und 
Mütjog,  beständig  ebenso  vergegenwärtigen,  wie  die  technischen  und  ökono- 

H'-iingungen  der  Production. 
Anwendung  der  Lehrsätze  der  theoret.  Nationalökonomie  über  Venheilung. 

l'reis  auf  die  einschlagenden  Puncte  der  Steuerlehre,  d.  h.  vor  Allem  auf 
>?th«ul  der  Ueberwälzungslehre  ist  in  der  Literatur  theils  wieder  in  den  allge- 
üiöL  Werken,  theils  in  den  besonderen  Schriften  über  Finanzwissenschaft 

eceroag  erfolgt  Aus  dem  ersten  Zweige  sind  bes.  zu  nennen:  A.  Smith, 

I  aaüons,  b.  V,  ch.  2,  part  2.  —  Ricardo,  Princ,  ch.  <>  — IS  u.  29  (das 

and  Bedeutendste  in  Bezug  auf  Ueberwälzuugsverhältnisse).  —  Mill,  b.  V, 

Uiese  wie  viele  andere  englische,  französ.  u.  italien.  Autoren  behandeln  in 

Sau  war  eiu  Hauptvertreter  der  liier  berichtigten  Steuertheorie.  Er  hat  die 

■V  ron  Schäffle  u.  Sehn»  oller,  welcher  letztere  sich  namentlich  an  den 

Richen  EinkommenbegriM  auschloss  u.  dessen  Conse'juenzeu  für  die  Stcuer- 

:  Schärfsten  zog,  in  d.  Bemerk.  S.  447  der  S.  Aufl.  nicht  widerlegt.  S.  auch 

^Streitfrage  noch  Held,  Eink.st.  Kap.  4.  —  Das  volle  Verständnis»  für 

"  l*uncte  erhält  man  erst,  wenn  man  mit  Kodbertus  vom  Begriff  des 
^iiikommens  ausgeht  und  in  Lohn.  Zins.  Reute  nur  die  durch  das  Recht 

•rfi  Antheile  an  diesem  Einkommen  erkennt  Vgl.  Kodbertus.  zur 

'»*  Öfterer  staatswirthsch.  Zustände.  1842. 

17*
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ihren  Untersuchungen  über  Besteuerung  und  bes.  über  die 

Vorliebe,  mitunter  fast  ausschliesslich  die  üet 

Canard  a.  a.  0.  S.  145. 

Die  finanzwiss.  Schriften  berühren  nattlrl.  die  üeberwälzung  alle,  lse  mbj 

weniger  scharf  u.  eingehend.    Hervorzuheben  sind:  Bau.  I.  §.  2*>T  -274 

u.  in  den  Resultaten  wohl  richtig.  —  Pfeiffer,  Staatseinnahmen,  IL  7v4 

<iar  zu  dürftig:  Umpfenbach  I,  §.  6<>.  —  Eine  gute  Terminologie,  die 

theils  angenommen  habe,  u.  treffende  Bemerkungen  bei  Hock,  Abg..  i  !>  : 

J.  G,  Ho  ff  mann,  L.  v.  d.  Steuern.  S.  57  ff.  —  Parieu,  impOt,  L  OlC 

Le roy-Beaulieu,  Fin.  I,  190,  722  (sogen,  incidence.  r«-pexcanäo& . 

Die  umfassendste,  mir  bekannt  gewordene  neuere  Arbeit,  eine  kritisch-  I>r 

ganzen  Lehre,  ist  A.  Held 's  Aufs.  „z.  Lehre  v.  d.  Ueberwalz.  d.  Ueac 
Ztschr.  1S68  i,XXIV),  S.  421—495.    Held  beginnt  nur  mit  einer  m.  E.  xcö 

den  Polemik  gegen  die  Lehre  von  den  Productionskosten  als  der  Grundhf  : 

und  Ueberwälzungstheorie  (wie  ähnl.  sonst,  z.  Ii.  in  seinem  Grandris*  1  JL. 

trachtet  auch  nur  die  eine  Seite  der  Frage :  die  üeberwälzung  in  dtr  IL 

Herstellung  grösserer  Gleichmässigkeit  der  Besteuerung.  Sie  kann  acch  m  otr 

Weise  wirken  (§.  387).     Darin,  dass  Stein  doch  im  Grande  nicht* 

ferner,  dass  die  Lohnbesteuerung  meist  nicht  Uberwälzbar  sei,  sünn-  * i 
uberein.  Vgl.  darüber  auch  Held,  Eink.st,  S.  145.  Das  Resultat  Heid»  u 

ist  wesentlich  negativ,  wie  er  selbst  sagt,  S.  495  (auch  455):  wena  du 

man  könne  eine  bestimmte  Antwort  nicht  geben,  einer  bestimmten,  aber 

wort  nicht  vorzuziehen  wäre.  Diese  Resignation  geht  doch  etwas  zu  weit, 

den  Verhältnissen  der  Praxis  angepasste  hypothetische  Fälle  lassen  aci 

gewisse  allgemeine  Regeln  aufstellen,  für  deren  Modifikationen  man  i 

wichtigeren  Voraussetzungen  formuliren  kann.  —  Einzelne  BerüJircarc 
wülzungsprobleme  vielfach  in  den  Schriften  über  Steuern,  auch  bei  Sc  ha 

in  dem  vorzüglichen  Aufsatz  von  Helferich  über  die  bad.  Kapitaire 

Ztschr.  1*46. 

Eine  besondere  Stellung  nimmt  endlich  wieder  Stein  in  «lies** 

I,  493  ff.    Nach  ihm  ist  „die  Lehre  von  der  sogenannten  Ueberwälxnnj 

eine  der  wunderlichsten  Begriffsverwirrungen,  die  es  wohl  je  in  der  Wi 

geben  hat",  S.  497.    Man  könnte  geneigt  sein .  mit  diesem  uemürhe* 
eigene  Lehre  zu  characterisiren.    Stein  rechnet  die  Steuern  zu  den  Ers 

jeder  Production ;  jeder  Einzelne  zahle  daher  im  Kaufobject  die  Stenern 
selbe  dem  anderen  kostete.    So  trete  an  die  Stelle  der  unklaren  C< 

Steuern  der  klare  Begriff  der  Production  derselben.  Vgl.  unten       3V4.  : 

sieht  hier  nur  ganz  das  eigentliche  Problem  bei  der  CeberwaLruai' 
Satz,  dass  die  Gesammtsumme  aller  Steuern  alljährlich  al>  Mehrwert! 

wirklich  producirt  werden  muss  und  der  an  sich  richtige  and  baäm 

gar  nicht  hierhergehörige  Satz,  dass  der  Werth  der  Venrrndunsr  der  »&* 

waltung)  wieder  gleich  sein  muss  dem  Betrage  der  Steuer.  di< 

mit  der  Ueberwälzungsfrage  gar  nichts  zu  thun.    Die  ganze  Theor-r  Sit 

sich  hier  im  Kreise  herum  u.  nimmt  Möglichkeiten,  dass  «ine 

auf  den  Anderen  überwälzt  wird,  sofort  für  Wirklichkeiten  (S.  4*1.  **%J 

womit  das  eigentliche  Problem  umgangen  wird.  Dies  besteht  darin,  d»  Beinf^ 

festzustellen,  unter  denen  überhaupt  u.  in  dem  u.  dem  Maasse  eine  l< 

Steuern  zwischen  verschiedenen  Steuer-,  Wirtschafte-  u.  Kechtssn b  ect^a  asw 

Dabei  halt  sich  Stein  nicht  auf.  Auch  die  Kritik  S.  497 — i*>  atrr»i^lf 
flächlich.    Er  wirft  z.  B.  dem  auch  hier  sehr  klaren  Hock  ConfW&»  »* 

was  man  sich  bei  seineu  Begriffen  von  Fortwälzung.  Abwälzung      v  w 

denken  könne.    Doch  gewiss  mehr  als  bei  dem  „grosseu  i<i>-    Kr-sai'jfc"  j 
Steuer  von  Jedem  auf  Jeden  überwälzt  werdek\  S.  494 ! 

So  leicht,  wie  Stein  es  thut,  darf  die  Ueberwälzungsfrage  niVai  ttMantl 

Darin  liegt  auch  eiu  gefährliches  Präcedens  der  Theorie  gegenüber  ierPsÖjl 

Optimismus  der  besitzenden  Classen.    In  unseren  neueren  Stcncrre 

die  Ausdehnung  der  indirecten  Verbrauchssteuern  auf 

wichtige  Rolle.    Die  Ueberwälzungsfrage  ist  hier  von  größter 

Leider  ist  si<>  in  weiten  und  massgebenden  Kreisen  ausse 

gefasst  worden,  in  einer  Weis«-,  wie  jedenfalls  die  obiectiw 
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«onderu  mit  ihren  wohl  begründeten  Sätzen  leicht  widerlegen  kann.  Der 

rh^ü  der  sachlichen  Ausführungen  Lassa  11  c's  in  s.  Verthcidigungsrcde 

irecte  Steuer  u.  die  Lage  der  arbeitenden  Gassen'  (Zürich,  1863)  ist  nur  zu 

!t,  als  dass  man  ihnen  mit  solchen  „Beweisführungen'4,  wie  denen  Stein 's, 
t  den  blossen  „Annahmen"  der  alle  Theorie  verachtenden  „Practiker"  etwas 
könnte. 

icte  statistische  Untersuchungen  auf  diesem  Gebiete  fehlen  fast  ganz, 

iber  auch  sehr  schwierig  u.  bei  der  Fülle  der  einwirkenden  u.  sich  kreuzen- 

isse,  die  eliuiinirt  u.  isolirt  werden  müssen,  kaum  in  dem  (irade  der  Voll- 

st möglich,  der  in  methodischer  Hinsicht  für  einen  wirklichen 

.»i£sbeweis  gefordert  werden  müsste.  Die  Aufgabe  ist  auch  hier  dieselbe 

zug  auf  die  statistische  Verfolgung  des  Zusammenhangs  zwischen  Preis 

ten.  Doch  ist  jetzt,  wo  man  Seitens  der  Statistiker  diesen  Problemen  mehr 

amioit  zu  widmen  beginnt,  vielleicht  einiger  Erfolg  zu  hoffen,  so  bes.  was 

?ctung  des  wirklich  im  concreten  Fall  eingetretenen  Einflusses 

Oeningen  im  Steuersatze  von  Verbrauchssteuern  auf  die  Waarenpreise  an- 

i  nennen  ist  schon  jetzt  die  sorgfaltige  u.  methodisch  feine  Arbeit  des  auf 

»biete  so  verdienten  Et.  Laspeyres  über  den  Eiufluss,  welchen  die  Auf- 

er  preuss.  Mahl-  und  Schlachtsteuer  in  schlesischen  Städten  gehabt,  in  der 

iahst.  Monatschr.  1S77,  wo  ein  günstiger  Einfluss  dieser  viel  besprochenen 

auf  die  Preisbewegung  ermittelt  wurde. 

lailich  ist  es  übrigens,  aus  dein  Mangel  exaeter  Erfahrungsbeweise  in  der 

uofrslehre  überhaupt  einen  Schluss  gegen  die  Beweiskraft  der  deduetiv 

th  Sitze  dieser  Lehre  abzuleiten,  z.  B.  in  der  Frage  der  Lohnbesteuerung  u.  dgl. 

k  statist.  Untersuchung  kann  vielleicht  zeigen,  dass  in  einem  gegebenen 

Erscheinungen  andere  als  nach  der  Uebcrwälzungsthcorie  sind  und  dadurch 

dass  man  in  den  Hypothesen,  unter  welchen  man  deducirte,  oder  in  den 

,  »eiche  man  zog,  in  diesem  Falle  Fehler  gemacht  hat,  woraus  dann 

andere  Fälle  die  Notwendigkeit  einer  Berichtigung  des  Verfahrens 

•er  das  richtige  methodische  Verfahren  der  Deduction  lässt  sich  auch  unab- 

i  solcher  Controle  recht  wohl  feststellen  u.  ausführen  u.  die  dabei  gewonnenen 

en  auf  Anerkennung  Anspruch  machen.   Jedenfalls  muss  derjenige,  der  sie 

oder  der  ihre  Giltigkeit  im  concreten  Falle  bestreitet,  die  Beweislast 

a  u.  sich  nicht  auf  ganz  unmethodische  „Beobachtungen"  oder  auf 

nmtische  „Annahmen"  berufen,  die  beide  hier  gar  keinen  Werth  haben. 

§.  382.  Einleitung.  Nur  die  Bestimmung  der  Be- 

igsgrundlage  oder  des  Steuerobjects  (in  diesem 

md  demgemäs8  die  Bestimmung  der  Person,  welche  zu- 

3ie  Steuer  auslegt  (zahlt),  des  Steuerzahlers,  liegt  in 

iht  der  das  Steuerrecht  ausübenden  öffentlichen  Gewalt; 

ht  —  bei  ganz  freiem  Verkehr  —  und  auch  nur  in  bc- 

i  Manage  —  bei  gewissen  rechtlichen  Beschränkungen  des 

s  —  die  Bestimmung  der  Steuerqnelle  oder  der  Person, 

die  Steuer  schliesslich  aus  ihrem  Einkommen  oder  Ver- 

trägt, des  Steuerträgers.1)  In  Betreff  dieses  letzteren 

ie  öffentliche  Gewalt  nur  Wünsche  hegen  oder  Voraus- 

'n  machen  und  durch  die  Einrichtung  der  Besteuerung, 

rs  durch  die  Wahl  der  Steuerarten  und  Steuerobjecte  darauf 

u  dass  sich  diese  Wünsche  und  Voraussetzungen  mit  mehr 

<  ff  mann.  Steuern.  159  ff. 
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oder   weniger  Wahrscheinlichkeit   erfüllen.     Wekbes  Kurf 

das**« kommen  oder  Vermögen  nnd  in  welchem  Ma: 

schliesslich  *lk4  eigentliche  Steuerqoelle  einer  be^trami:?«  WM 

oder  m.  a.  W.  welche  bestimmte  Person  und  in 

dieselbe  schliesslich  Steuerträger  wird,  das 

Verkehrsprocesse.  welche  man  unter  dem  Namen 

Überwälzung"  zusammenfasst.  — 

IL  —  §.  383.  Wesen  der  Steuerüberwälzung 

ist  die  Wirkung  einer  Reaction  der  erfolgten  oder 

»Steuerzahlung  auf  den  Steuerzahler.    Dieser  wird 

die  Steuerlast  wegzuwälzen,  indem  er  sein  Eink*>mrofs 

regelmässig  seine  Productionsthätigkeit  erhöht  '»icr 

gelegte  Steuer  auf  Andere  schiebt.    Dies  Streben  t?i 

sich  dann  im  Verkehr  als  Steuerüberwälzung  und 

sich  in  gewissen  Veränderungen  der  Production  ui 

in  der  ganzen  Volkswirtschaft.    Die  Besteuerung  s< 

theilt  sich  alsdann  schliesslich  nach  SteuerqneUen  xn*i 

trägem  vielfach  ganz  anders  als  ursprünglich  nach 

und   Steuerzahlern.    Diese   schliessliche  Vertuet! 

das  Wesen tli che.    Sie  eben  soll  den  richtigen  volks1 

liehen  und  den  Grundsätzen  der  Gerechtigkeit,  hier  ! 

Gleichmässigkeit    entsprechen.     Die   wichtige  Aufgabe 

Theorie  und  Praxis  der  Besteuerung  besteht  daher  darin, 

sicher  zu  ermitteln,  welche  Wirkungen  ein  Steuersystem 

zelne  Steuerarten  in  Bezug  auf  diese  durch  die  Uebei 

folgende  Vertheilung  der  Steuerlast  ausüben.    Mit  nach 

gebniss  dieser  Ermittlung  muss  dann  wieder  die 

Steuersystems,  die  Wahl  der  Steuerarten  und 

troffen  werden,  —  immer  innerhalb  der   früher  b< 

Grenzen  (§.  363),  in  welchen  überhaupt  auf  diesem  Gefeil 

stimmte  Principien  nur  zur  Richtschnur  genommen 

Denn  andere  Principien,  wie  namentlich  die  tina 

solche  der  Steuerverwaltung  und  sonstige  L'mstände 
vielleicht  nothwendig,  sich  Uber  die  Bedenken  auch  in 

Ueberwälzung  bei  bestimmten  Steuerarten  hinweg 

dies  geschieht,  muss  man  sich  aber  wenigstens 

und  ihrer  Folgen  bewusst  werden,*)  und  um  die«  zi 

Ergebnisse  der  Steuerüberwälzung  kennen. 

■)  Das  ist  doch  auch  das  Mindeste,  *as  in  Bezug  auf  di?  oöir*cia 
steuern  zu  fordern  ist.  was  aber  leider  ein  bequemer  Optimi&ni 
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.  —  §.  384.  Theoretischer  Character  derUeber- 

ngsprobleme.  In  den  wichtigsten  Fällen  der  Ueber- 

l  bandelt  es  sich  nun  um  einige  Grundprobleme  der 

neinen  Lehre  von  der  Vertheilung  und  vom 

.  Preise  von  Sachgütern,  Dienstleistungen,  Ertrags-  und 

nienbeträge  erfahren  gewisse  Veränderungen  durch  Ver- 

igen, welche  die  Besteuerung  unmittelbar  oder  mittelbar  in 

züglicben  Verhältnissen  von  Angebot,  Nachfrage  und  Pro- 

Josten  hervorruft.  Die  Theorie  der  Ueberwälzung  der 

wird  hier  zur  Einkommen-  und  Preistheorie  in  bestimmtem 

iter  den  durch  die  Veranlagung  der  Besteuerung  gegebenen 

Setzungen.  Die  betreffenden  Puncte  der  Theorie  sind  hier 

r  allgemeinen  Volkswirtschaftslehre  in  die  Finanzwissen- 

heröber  zu  nehmen.  Auch  die  allgemeinen  Voraus- 

igen in  Bezug  auf  die  wirtschaftliche  Rechtsordnung  sind 

i  Ueberwälzungstheorie  zunächst  dieselben  wie  für  die 

!  der  Einkommenvertheilung  und  Preisbildung:  es  wird 

leigenthum  auch  an  den  Productionsmitteln  (Boden 

apital),  Vertragsfreiheit  und  freie  wirthschaft- 

Joncurrenz  vorausgesetzt  Die  vielfachen  Abweichungen 

«cbiehtlichen  wirtschaftlichen  Rechtsordnung  von  diesen 

nen  sind  nur  auch  bei  den  Fragen  der  Ueberwälzung  nicht 

Jessen.  Um  den  Einfluss  einer  Steuer,  welche  in  eine  be- 

5  Gestaltung  der  Production  und  Vertheilung  in  der  Volks- 

haft neu  eintritt,  zu  verfolgen,  wird  ferner  zunächst  von  der 

ssetzung  eines  erreichten  Glei chge  wichtszu- 

*  der  Gewinne,  Löhne,  Preise  u.  s.  w.  auszugehen, 

a.  A.  öfters  auch  anzunehmen  sein,  dass  die  frühere 

;rung  durch  Ueberwälzung  bereits  gleichmässig  ge- 

»ei.»j 

der  Ueberwälzungslehre  sind  dann  zunächst  Gestaltuugs« 

üzen  nach  der  Methode  der  Deduction  abzuleiten.  Wie 

Q  der  Einkommen-  und  Preislehre  müssen  darauf  zur  Er- 

lüg, Controle  und  Berichtigung  Beobachtungen 

sllt  werden:  einmal  in  Bezug  auf  die  Voraussetzungen, 

wen  man  bei  der  Deduction  ausging,  ob  und  wie  weit  sie 

>  oben  d.  Vorbem.  S.  260.  Die  Einwände  Held 's  Tüb.  Ztschr.  XXIV.  123 

■  ̂richtig,  wahrend  Uinpfcnbach  l,  ISS,  Note.  ?on  der  Finanzwissenschaft 
Parität  verlangt. 
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zutreffen,  sich  modificiren  u.  s.  w.,  z.  B.  was  die  Beetee 

anlangt;  sodann  in  Bezug  auf  die  abgeleiteten  Wirkung: 

auf  die  Ueberwälzungstendenzen,  ob  und  wie  weit  diese  m 

sächlich  realisirt  haben. 

Gerade  in  den  Ueberwälzungsfragen  begegnet  min  >j\ 

ganz  besonderen  Schwierigkeiten.  Auf  die  wirkliche  Vri 

der  Steuerlast ,  daher  auf  die  wirkliche  Ueberwilinnr  a 

zahlreiche  verschiedenartige  und  compiicirte  Verhaltn**  v 

Sachen  oder  Bedingungen  ihren  Einfluss.  Diese  Verhältnis I 

sich  nicht  alle  genügend  ermitteln  noch  ihr  Einflnss  m 

feststellen,  so  dass  die  Grundlage  des  deductiven  Verfahio 

eine  mehr  oder  weniger  mangelhafte  bleibt.  Die  betreff« 

sächliche  Verkehrsgestaltung  in  Bezug  auf  Preise.  Eil« 

beträge  u.  8.  w.,  welche  als  Wirkung  aufzufindender  3 

beobachtet  werden  muss,  ist  das  Product  aller  der  mttm 

Momente,  von  welchen  die  Steuer  nur  eines  ist.  AucA 

fassendsten  und  sorgfaltigsten  Beobachtungen  gestatten  U 

mangelhatte  Isolirung  der  einzelnen  Ursachen  und  roM 

unsichere  Messung  des  Einflusses  einer  jeden,  auch  io 

Die  Grundlage  des  inductiven  Verfahrens  bleibt  daher 

sehr  mangelhaft.  Wie  so  oft  machen  sich  aber  die  kv*4 

Deduction  und  Induction  diese  inhärenten  Mängel  ihre«  *4 

nicht  immer  unbefangen  klar.  Die  Notwendigkeit  d 

gänzung  beider  Operationen  bei  allen  Problemen  H 

tischen  Steuerwesens  und  der  Steuerpolitik,  bei  wekln 

um  muthmasslich  eingetretene  oder  eintretende  Ueber^ 

handelt,  ergiebt  sich  eben  aus  diesen  Mängeln.  Net  i 

sich  nicht  darüber  täuschen,  dass  auch  eine  Vereint 

deductiven  und  inductiven  Verfahrens  die  Schwierig 

theilweise  löst.  Vielfach  muss  man  sich,  wie  in  der  NiH 

nomie  überhaupt,  in  der  Praxis  und  vollends  in  der 

theoretischen  Untersuchung  mit  der  Deduction  notbgt<iH 

gnügen,  d.  h.  gewisse  Gestaltungstendenzen  unter  de: 

Voraussetzungen  ableiten:  nicht,  weil  dies  an  und  f"  \ 

reichte,  sondern  weil  man  bei  diesem  Verfahren  dtxi  : 

universellsten  psychologischen  Factor,  der 

schaftlichen  Selbstinteresse,  rechnet  und  weil  die  %| 

keiten,  zu  sichereren  „positiven"  Ergebnissen  zn  ̂  

gross  sind.    „Exacte  Forschung"  im  strengen  Sics* 
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iier  die  Aufgabe,  aber  —  nur  soweit  sie  möglich  ist  und 

nur  annähernd,  in  begrenztem  Umfange,  in  einzelnen  Fällen 

h.  <) 

—  §.  385.    Die  Ueberwälzung  als  Mittel  zur  Hor- 

rig  der  Gleichmässigkeit  der  Besteuerung.  In 

auf  die  Ueberwälzung  macht  sich  ziemlich  allgemein  eine 

iiiliche  optimistische  Illusion  geltend,  wenn  diese 

>nen,  welche  sich  übrigens  vollkommen  bona  fide  verfahrend 

en  schuldig  machen,  gewöhnlich  nicht  klar  wird.   Sie  zeigt 

;sondere  in  dem  Satz,  der  ja  einen  richtigen  Kern  enthält, 

jede  alte  Steuer  gut,  jede  neue  schlecht  sei"6)  und  in  der 

Hing,  welche  man  in  Bezug  auf  ein  mangelhaftes,  ungleich- 

s  Besteuerungssystem  in  der  Annahme  findet,  dass  sich 

ngel    und  Ungleichmässigkeiten   desselben    schon  durch 

älzung  ausgleichen  würden.  Man  nimmt  nemlich  als  sicher 

;h  Ueberwälzung  werde  eine  „gleichmässige",  insofern 

er  echte"  Besteuerung  hergestellt,  setzt  daher  überhaupt 

ungleichmäßiger  Besteuerung  (nach  der  ersten  Anlage) 

ifassende  Function  der  Ueberwälzung  voraus  und  sieht 

inetion   nach  muthmasslich  hergestellter  Gleichmässigkeit 

euernng  für  beendet  an.    Eine  solche  Auffassung  hängt 

issen  optimistischen  Annahmen  der  Theorie  der  freien 

dz  in  Bezug  auf  die  Vertheilung  des  Einkommens  und 

bildung  zusammen:  als  ob  die  freie  Concurrenz,  und  nur 

r  »ie  in  der  That  ausreichend,  eine  richtige  und  gerechte 

ng  u.  s.  w. ,  eine  den  ökonomischen  Leistungen  der  Be- 

entsprechende Vertheilung  verbürge.6)    In  den  wichtig- 

en der  Ueberwälzung  handelt  es  sich  gleichfalls  um  eine 

ispleichungsfunction  der  freien  Concurrenz  im  Process  der 

ag  der  Steuerlast,  und  die  Annahme  ist  nun,  das  die 

iz  hier  nur  in  der  Richtung  auf  gleichmässige 

'*  iüng  dieser  Last  hinwirke, 
o  man  muss  hier  doch  scharf  unterscheiden.    In  einer 

\  Kategorie  von  Fällen  hat  die  Ueberwälzung  allerdings 

'  anz,  unter  den  im  privatwirthschaftlichen  System  wirk- >  -  

ich  oben  Vorbei«.  S.  261.  Auf  diese  Kragen  komme  ich  erst  im  2.  Bande 

..  em.  Volkswirtschaftslehre,  in  dein  Kapitel  von  der  Methode,  naher  zu 

ch  bezitha  mich  vorläufig  auf  meine  Abh.  „Statistik"  im  Bluntschli 'sehen 
>*peh  B.  10. 
m  §.  3M.  Kau  I,  §.  274.  Canard  &  174. 

-Hdleg.  §.  126  ff. 
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samen  Impulsen  auf  eine  gleichmäßige  oder  doch 

Vertheilung  ungleichmäßiger  Steuern  hin  zu 

Kategorie  umfasst  keineswegs  alle  vorkommenden  Falk 

giebt  es  eine  andere  Kategorie,  wo  die  Ueberwälzuw: 

Weise  gerade  nach  den  Verhältnissen  des  privatwii 

freien  Verkehrs  vorhandene  Ungleichmässigkeit  der 

noch  steigert  oder  vorhandene  Gleich  mässigkeit  aufhebt r 

A.  —  §.  386.     Hinwirken   der  Ueberwili«:: 

Gleichmässigkeit  der  Besteuerung.    Die  erste 

Fällen,  die  von  der  Finanztheorie  in  der  U< 

allein  beachtete,  begreift  alle  diejenigen,  in  welchen 

Sicherheit  eine  Einwirkung  des  ökonomischen  G< 

winnausgleichung  vorausgesetzt  werden  kann.  Unter 

freier  Concurrenz  besteht  das  Streben  nach 

gleichung  in  den  verschiedenen,  frei  zugänglichen  Ui 

in  der  That.    Es  verwirklicht  sich  durch  Ab-  und  Zsia 

Kapitalien  aus  und  in  die  Unternehmungen ,  eventuell 

mittlung  des  Credits,  durch  entsprechende 

Ausdehnung  der  Production  und  Consumtion,  des 

der  Nachfrage  und  durch  die  daraus  resultirenden  Rea< 

die  Preise.    Eine  ungleichmässige  Besteuerung  tritt  nm 

neues  Element  in  diesen  Process  der  GewinnausgleicbssJ 

die  bereits  erfolgte  Ausgleichung  und  fordert  gewissem** 

Ausstossung  dieses  Elements  durch  jene  Reihe  von 

gängen,  durch  welche  schliesslich  wieder  eine  Gewinniws« 

herbeigeführt  wird. 

Bei  den  allgemeinen  Ertragssteuern,  regelmässiger  *s 

üblichen  Verkehrs-  und  Verbrauchssteuern  und  eink«  » 

welche  einzelne  Steuerobjecte  aus  einer  grösseren  Aniik  * 

heben,  tragen  sich  solche  Verkehrsvorgänge  zu.  Die 

Verbrauchssteuern  auf  einzelne  Consumptibilien ,  wie  s.  a 

inländischen,  beim  Producenten  erhobenen  Stenern  ad  W 

Salz,  Mehl,  Fleisch,  Tabak,  Zucker  u.  s.  w.,  ferner  die  l  «* 

besonders  wichtige  Beispiele.  Hier  wird  denn  aoeb  der  l 

wälzungsprocess  in  der  Regel  nur  bis  dahin  andauere  <i** 

entsprechende  Preissteigerung  der  besteuerten  Artikel  o.  *  • 

')  Das  ist  auch  in  der  Literatur  der  Frage,  soweit  ich  seh* 
geblieben.    In  der  Nationalökonomie  der  Theorie  der  freien 
zu  verwundern. 
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isätze  besteuerter  und  nicht  besteuerter  oder  ungleich  be- 

?r  Gewerbe  sich  ausgeglichen  haben. 

lein  selbst  bei  dieser  ersten  Reihe  von  Fällen  wird  die  Ans- 

og der  Steuerlast  durch  den  Process  der  Ueberwälzung  und 

lausgleichung  nur  unter  e  i  n  e  r  Voraussetzung  eintreten :  dass 

die  in  Betracht  kommenden  Concurrenten  sich  einiger- 

n  wirth schaftlich  an  Kräften  gleich  stehen  und 

ilicher  Lage  sind  namentlich  in  Bezug  auf  die  prac- 

Möglichkeit  und  Leichtigkeit,  die  Unternehmung 

hränken,   aufzugeben,  Kapital  und  Arbeitskraft  herauszu- 

Diese  Voraussetzung  trifft  n iera als  genau  zu:  eben  des- 

wird  die  Ueberwälzung  nicht  immer  zu  wirklich  gleich- 

V  Stenervertheilung  führen.  Namentlich  sind  es  oft  die 

oberen  Elemente,  welche  im  Concurrenzkampf  die  Steuer 

n  werden,  die  die  stärkeren  zu  überwälzen  vermögen.  Mit- 

ird  sich  ferner  nur  dadurch  eine  Ausgleichung  der  Gewinne 

t  Besteuerung  vollziehen,  dass  der  betreffende  Verkehrs- 

zn  definitiven  Wertheinbussen  oder  Werthherabsetzungen 

;re  der  stehenden  Kapitale  um  den  Betrag  der  kapitalisirten 

führt  und  alsdann  diese  reducirten  Kapital werthe  der  Be- 

lg zu  Grunde  gelegt  werden.  So  kann  es  besonders  bei 

gemeinen  Ertragssteuern,  der  Grund-,  Gebäude-,  Gewerbe-, 

i  gewissen  Fällen  der  Leihzinssteuer  (Couponsteuer)  kommen, 

in  Bezug  auf  Ungleichmässigkeiten  dieser  Steuern  unter 

r,  als  auf  solche  bei  den  einzelnen  Steuerobjecten  und 

ahlern  innerhalb  jeder  dieser  Steuern.  Der  neue  Erwerber 

•,  Erbe)  ist  dann  nicht  mehr  übersteuert,  weil  beim  Kauf 

rbgang  eine  solche  Neuregelung  der  Kapitalwerthe  erfolgt 

ber  desto  bedenklicher  ist  die  Wirkung  der  Besteuerung 

!  Rechtsvorgänger:  es  vollzieht  sich  hier  eben  eine,  meist 

ngleichmässige  reelle  Vermögens besteuerung. 

—  §.  387.  Hinwirken  der  Ueberwälzung  auf  Un- 

umässigkeit  der  Besteuerung.  In  einer  zweiten 

rie  von  Fällen  fehlen  aber  überhaupt  die  bei  der  ersten 

ehr  oder  weniger  zutreffenden  Voraussetzungen  für  eine  wirk- 

f  Gleichmässigkeit  hinwirkende  Steuerüberwälzung  grössten- 

xler  gänzlich.  Die  unter  dem  Druck  der  Concurrenz  sich 

l  machende  Ueberwälzung  führt  entweder  nur  durch  höchst 

lkliche  Vorgänge,  ähnlich  wie  bei  dem  eben  erwähnten 

i  der  Ertragssteuern,  welche  zu  Vermögenssteuern  werdeu, 
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zu  einer  Glcichmässigkeit  der  Besteuerung;  oder  statt  de* 

mässigkeit  crgiebt  sich  nur  eine  verstärkteUngleicbiü 

keit  aus  einem  niemals  endenden  Ueberwälzungsproceat  \ 

Eventualitäten  drohen  besonders  bei  einer  Besteoer::: 

unteren  arbeitenden  Classen  durch  directe  Lob 

kommen  )  und  durch  indirecte  Verbrauchssteuern  am  Mi** 

8umptibilien.  Die  Fälle  werden  dann  den  vorhin  schon  er* 

ähnlich  und  es  ist  auch  dasselbe  Regulirungsprincip .  di?  - 

bei  geltend  macht:  die  im  Concurrenzkampf  schwäekerc 

mcnte  vermögen  die  Steuern,  durch  welche  sie  zunächst  ̂  

werden,  nicht  zu  Uberwälzen  und  erhalten  eher  von  des  * 

Andrer,  der  Stärkeren,  noch  etwas  auf  sich  überwih: 

Wirkungen  aber  können  sich  durch  die  gewöhnlichen  T? 

processe ,  welche  bei  freier  Concurrenz  die  Vertbeilung  zi 

bildung,  daher  hier  speciell  die  Lohn-  und  Gewinnsthobf  : 

Preise  der  besteuerten  Artikel  regeln,  recht  wohl  vollzieht 

hat  die  Theorie  viel  zu  wenig  beachtet  und  das  eben  is  s 

gertigte  optimistische  Illusion.  An  dem  wichtigsten  im 

hörigen  Falle,  an  der  hohen  Besteuerung  des  gewöhnlich«*! 

lohns,  wird  später  dargelegt  werden,  wie  grausam  hiei  J 

mismus  ist,  sich  auf  „gerecht  ausgleichende"  Wirkung  d«1 

wälzung  zu  verlassen:  entweder  erfolgt  die  letztere  hier  tm 

trotz  der  darauf  hindrängenden  Verkehrsgestaltungen  vi 

sie  erfolgt  unter  Vorgängen,  welche  schlimmer  als  da»  i  * 

ungleichen  Besteuerung  selbst  sind.  S.  §.  510  ff. 

V.  —  §.  388.    Eintheilung  der  Steuern  mit  Rü<i 

auf  die  Lebe rwäl zun g.   Eine  solche  Eintheilung  ist  di 

Einleitung  über  die  Terminologie  (§.  338)  schon  besprt** 

directe  und  indirecte  Steuern.8) 

*)  Ich  halte  an  dieser  üblichen,  auch  von  Kau  vertretenem 

griffe  „directe"  und  „indirecte"  Steuern  fest.    Anders  Hoffmann, 
und  wieder  ganz  verschieden  L.  Stein.  I,  453  ff.    Ersterer  nemat 

Besitz  directe.  auf  Handlungen  indirecte:  gezwungen  und 

brauch,  auch,  wie  Hoffinann's  Darleirung  zeigt,  nur  mittelst  rer*~ai< 
durchführbar.    Sein  Einwand  gegen  die  übliche  Auffassang .  'im«» 

sogen,  indirecte  Steuern  direct  getragen  worden,  /..  B  die  \om  G 

gezahlte  Verbrauchssteuer,   beruht   auf  der  eben  unj 

indirecten  und  Verbrauchssteuern:  —  es  giebt  nur  „vorwiege  ad  :i4 

hoben  e  Verbrauchssteuern".    Stein  nennt  völlig  wilUuriich  «iireoar  Sa** 

deren  Subject  der  Besitzer  eines  bestimmten  Kapitals,  derra  i^p8  ö 

Kapital  getrennt  und  selbständig  dastehende  u.  berechnete  Einloxamea  *■ 

oder  die  selbständig  gesetzte  SteuerqueUc  ist,  die  hier  als  tuanndUr  fc**9 

Kapitals  erscheint  (S.  45**)  ;  indirecte  Steuern  sind  ihm  dage^a  <4k  *d  &  * 
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Directe  Steuern  sind  solche,  wo  nach  der  Voraussicht, 

ch  der  Absicht  des  Gesetzgebers  der  Steuerzahler  auch 

uer träger  ist,  wo  also  eine  Ueberwälzung  auf  Andere 

oransgesetzt  oder  gar  gewünscht,  mitunter  selbst  gesetzlich 

l  und  mit  Straten  bedroht  wird. 

Indirecte  Steuern  sind  umgekehrt  solche,  wo  der  Steuer- 

oraossetzungs  weise  nicht  der  Steuerträger  ist  oder  selbst 

(h  es  nicht  sein  soll,  sondern  wo  eine  Ueberwälzung  auf 

vorausgesetzt  und  gewünscht,  ja  ebenfalls  wohl  selbst 

ebot  zu  erreichen  gesucht  wird.- 

beiden  Fällen  frägt  es  sich,  ob  und  inwieweit  diese  Voraus- 

u,  dort  die  wirkliche  Belastung  des  Steuerzahlers  und 

itliberwälzung,  hier  die  Nichtbelastung  des  Steuerzahlers, 

rwälzung  und  damit  die  reelle  Besteuerung  Dritter  erreicht 

Wenn  auch  die  indirecten  Steuern  Uberwiegend  und  öfters 

lig  tiberwälzt,  die  directen  häufiger  nicht  tiberwälzt  werden, 

iien  doch  in  Folge  der  Vielgestaltigkeit  der  Wirkungen 

suerung  auf  den  Verkehr  mancherlei  Ausnahmen  vor.  Der 

iber  darf  sich  daher  nicht  dabei  beruhigen,  dass  die  directen 

irecten  Steuern  schon  von  denjenigen  getragen  werden 

welche  er  besteuern  will.  Er  muss  vielmehr  auch  hier 

meine  Theorie  der  Ueberwälzung  berücksichtigen  und  die 

ieser  Theorie  an  der  Erfahrung  im  concreten  Fall  zu 

nehen.  Er  darf  aber  auch  ebensowenig  die  Wechselfälle 

erwälzungsprocesses  ganz  ignoriren  und  es  dem  Verkehr 

tiberlassen,  die  Steuerträger  zu  bestimmen:  eine  ganz 

*e  Routine. 

—  §.  389.  Arten  und  Formen  der  Ueberwälzung. 

rwälzung  umfasst  zwei  Hauptarten,  von  denen  die 

ieder  in  zwei  besondere  Fprmen  zerfällt.  Dieselben 

ich  mit  technischen  Namen,  welche  von  Hock9)  herrühren, 

en  als  Abwälzung  einer-,  Fort-  und  Rückwälzung 

it«.  In  beiden  letzteren  Fällen  kann  auch  noch  von 

wälzung  gesprochen  werden,  d.  h.  von  einer  Fort-  oder 

zuug  Seitens  dessen,  auf  weichen  eine  Steuer  zunächst 

?r  rtickgewälzt  worden  ist,  auf  Dritte,  Vierte  n.  s.  w. 

GMumtion  (S.  464).  —  wo  er  dann  gleich  selbst  mit  sich  in  Widerspruch 

*wi  er  die  „ Genosssteuem "  als  die  wahren  indirecten  Steuern  auf  die 

»"  auftrat  (S.  468). 
k.  flff.  Abgaben  S.  9«  ff.    Mein.-  Ausführung  z.  Th.  etwas  abweichend. 
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A.  Abwälzung  ist  der  wirtschaftliche  Process,  darct* 

ein  bestimmter  Steuerbetrag  auf  eine  grössere  Anzahl  Steaes 

einen  grösseren  Ertrag ,  ein  grösseres  Einkommen  c»der  »a 

vertheilt  und  dadurch  wenigstens  relativ,  im  Verhaltr* 

Einkommen  u.  s.  w.  verringert  wird.10)  Sie  geht  da^? 

Einzelnen  und  im  ganzen  Volke  aus  grösserer  Prodf 

thätigkeit,  welche  durch  die  Besteuerung  selbst  an£«r?- 

hervor,  kann  aber  auch,  unabhängig  von  solcher  Anreciü 

die  begleitende  Folge  allgemeiner  technisch  -Ökonom*' 

ductionsfortschrittc,  mitunter  selbst  von  blossen  PreisveriK' 

der  besteuerten  Objecte  bei  stabilen  Steuersätzen  sein. 

Abwälzung  werden  also  die  Steuerzahler  und  Steuert 

leichtert  und  zwar  nicht,  wie  in  den  folgenden  Fa.* 

Kosten  andrer  Steuerträger. 

B.  Fort-  und  Rückwälzung  sind  dagegen  Uebervi- 

durch  welche  Steuerzahler  und  eventuell  bisherige  Ste: 

ihre  Steuer  ganz  oder  theilweise  auf  Dritte  schiebe! 

wird  dann  der  Unterschied  zwischen  Steuerzahler  nnd  Sto* 

Steuerquelle  und  Steuerobject  practisch  wichtig. 

1)  Die  Fortwälzung  ist  nun  die  Ueberwälzung  in  ̂ 

tung  vom  ersten  Steuerzahler  und  eventuell  ersten  Swi 

zu  einem  anderen  Steuerträger.  Sie  geht  daher  regeln* 

sich  vom  Angebot  zur  Nachfrage,  vom  Producenten  eine*  J 

ten  Artikels  zum  Consumenten,  bez.  überhaupt  dem  Kn 

selben,  vom  Unternehmer  einer  be&teuerten  l  nteroekmc 

Kunden  der  letzteren  oder  zum  beschäftigten  Arbeiter,  *  * 

besteuerten  Arbeiter  zu  seinem  Arbeitgeber  oder  zum  X*. 

Arbeitsproducte.  Fortwälzung  wird  demnach  vorn«, 

bei  den  indirecten  Steuern,  z.  B.  bei  den  Einfahre 

inneren ,  beim  Producenten  erhobenen  Verbrauchssteuer!.  < 

sich  wieder,  wie  weit  diese  Annahme  richtig  ist.  Ft«T< 

erfolgt  eventuell  aber  auch  gegen  die  Vormasten; 

directen  Steuern,  so  bei  gewissen  Ertrags-,  anch  bei  h 

und  Einkommensteuern. 

Die  Fortwälzung  wird  zur  Weite  rwälzung,  wcde  «* 

von  denjenigen,  auf  welche  sie  fortgewälzt  worden  war.  ms 

'"i  Hock  bezeichnet  als  die  eine  Form  der  Abwälzung  dex 
tlie  zweite  Form,  d.  Abw.  im  engeren  Sinne,  die,  wo  ..die  Cleves  sä  * 

unpersönliches  Element  ubertragen  wird .  so  da*»  sie  in  ihren  %  niso§^ 

Volkseinkommen  ganz  verschwindet".    Sie  sei  bei  allen  Stenern  1«sb 
Einkommensteuer  durchzufahren.    S.  9S. 
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?sen  Vierten  a.  s.  w.  zugeschoben  wird,  z.  B.  der  Zoll  wird 

rosskaufmann,  welcher  die  Waare  einfuhrt,  gezahlt  und  im 

auf  den  Zwischenhändler,  von  diesem  ebenso  auf  den  Klein- 

\  von  diesem  auf  den  Gastwirth,  von  diesem  auf  den 

ewälzt. 

Die  Rückwälzung  erfolgt  umgekehrt  in  der  Richtung  von 

ch  fortgewälzte  Steuer  erst  zum  Steuerträger  gewordenen 

zurück  auf  den  ersten  Fortwälzenden  (und  eventuell  durch 

i  und  wegen  dieser  Rückwälzung  auf  Andre).  Sie  geht 

ot  sich  von  der  Nachfrage  zum  Angebot,  vom  Consumenten 

Preise  entsprechend  gestiegenen  Artikels  zu  dessen  Produ- 

vom  Kunden  und  Arbeiter,  auf  welche  Steuern  fortgewälzt 

waren,  zum  Unternehmer,  vom  Miether,  dem  eine  Haus- 

les  Vermiethers  zugewälzt  war,  auf  den  Vermiether  u.  s.  w. 

hen  zwischen  dem  ersten  Fortwälzenden  und  dem  Rück- 

ten mehrere  Zwischenglieder,  wie  z.  B,  zwischen  dem 

ulmann  und  dem  Consumenten  eines  bezollten  Artikels, 

n  die  Rückwälzung,  welche  sich  vom  Rückwälzenden  zu 

ersten  Vordermann,  von  diesem  zum  nächsten  u.  s.  w.  voll- 

rieder  als  Weite rwälzung  bezeichnet  werden, 

r  alle  diese  Arten  der  Ueberwälzung  lassen  sich  nüu  eiuige 

ine  Regeln  deduetiv  aus  der  Untersuchung  der  Wirksamkeit 

Verkehr  einwirkenden  Umstände  ableiten  und  durch  die 

ng  bestätigen.  Diese  Regeln  specialisiren  und  modificiren 

un  für  die  einzelnen  Arten  der  Steuern,  z.  Th.  auch  der 

bjecte,  der  Erhebungsformen  u.  dgl.  m.  Hier  handelt  es 

r  um  die  Aufstellung  der  allgemeinen  Regeln.  Die  Ver- 

e  der  Ueberwälzung  bei  einzelnen  Steuern  werden  dabei 

Beleg  und  Beispiel  angeführt.  Weiteres  darüber  gehört 

>pecielle  Steuerlehre. 

L  —  §.  3M.    Regeln  tür  die  Ueberwälzung.") 

Abwälzung.  In  Bezug  auf  sie  gilt,  dass  die  Besteuerten, 

und  soweit  es  ihnen  gelingt,  ihre  Einkünfte  durch  ver- 

Leistungen im  Gebiet  der  Erwerbsthätigkeit  um  den  Steuer- 

oder um  einen  Theil  davon  zu  vergrössern,  keinen  anderen 

eil  von  der  Steuer  haben,  als  dass  sie  mehr  Zeit  und  Kraft 

den  müssen." u)    Führt  die  Besteuerung  selbst  zu  einem 

Streben  nach  Abwälzung,  so  kann  sie  einzel-  und  volks- 

'5i.  ausser  Rau  §.  2fi7  ff.  u.  Hoc  k  bes.  Paria H  I.  <>«.>. 
:iu  1.  §  26$. 
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wirtschaftlich  sogar  Vortheile  mit  sich  bringen,  voraosgeaetz; 

Zeit  und  Kraft  der  Besteuerten  nicht  übermässig  angespaD; 

anderen  berechtigten  nicht-wirthschaftlichen  Interessen  nichi  c 

entzogen  werden.  Gewisse  Steuern  haben  nun  in  der  TL, 

Wirkung,  zu  ökonomisch-technischen  Productionsfortschrin: 

Besteuerten  (Steuerzahler)  anzuspornen.  Wenn  dann  Pröda c. 

einem  geringeren  Aufwand  von  Arbeit,  worein  sich  schlief; 

Kosten  auflösen,  besonders  mit  kleineren  „natürlichen"  K- 

gewonnen  werden,  so  kann  die  Abwälzung  einzel-  und  volb 

schaftlich  ein  erheblicher  Gewinn  werden,  der  bei  dem  ( 

über  eine  Steuerart  und  Erhebungsform  sehr  wohl  mit  j 

sichtigt  werden  muss. 

Die  Abwälzung  kann  vor  sich  gehen  durch  Vergrös?; 

und  Verbesserung  des  Products  bei  gleichem  Arbeit 

Kapitalaufwand  oder  bei  einem  solchen,  welcher  in  gering 

Grade  steigt  als  sich  das  Product  vergrössert  und  verbessen; 

bei  gleicher  Menge  und  Güte  des  Products  durch  Ersp 

am  Arbeits-  und  Kapitalaufwand,  mithin  an  den 

duc tionskosten  oder  durch  grössere  Ersparung  hieran ai 

etwaigen  Verminderung  der  Menge  und  Güte  des  Pröda; 

spricht.    Es  hängt  dabei  von  dem  Verhältniss  ab,  in  welc'a 

Kosten  und  Preise  der  Producte  proportional  verändern  od-:: 

wie  sich  alsdann  die  Vortheile  der  Productionsfortschritte  r 

dem  Besteuerten  einerseits  und  der  als  Käufer,  Arbeiter c 

an  der  Production  und  an  der  Consumtion  der  Prodotu 

und   indirect  mitbeteiligten  Bevölkerung  anderseits  vertij 

jedenfalls  hat  die  Vo lks wirthschaft  als  Ganzes  htm 

einen  Gewinn.   Der  Besteuerte  aber  vermindert  relativ 

und  für  die  Gesammtheit  des  Volks  die  Steuerlast. 

Hierher  gehörige  Fälle  können  sein: 

1)  Hinwirkungen  der  Gesammtbesteuerung  der  Ein 

wie  des  ganzen  Volks  auf  gesteigerte  Thätigkeit  nach  den 

vorhin  genannten  Richtungen,  besonders,  wenn  solche  Bestu 

hoch  und  etwa  auch  drückend  veranlagt  ist  (Vermögend 

Bei  der  Verwickeltheit  der  einschlagenden  Verhältnisse  ist 

ein  genauer  Beweis  für  eine  solche  Wirkung  der  Besteuere 

mals  möglich,  aber  es  lassen  sich  doch  Thatsaehen  fe#1 

welche  diese  Wirkung  mehr  oder  weniger  wahrscheinlich  na 

IS>  firandleg.  §,  83. 
♦ 
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l«  Von  vorneherein  ist  dieselbe  auch  nicht  unwahrschein- 

tter  gewissen  Umständen  und  ihr  thatsächliches  Vorhanden- 

t  hie  und  da  behauptet  worden. ,4) 

Wichtiger  sind  solche  Fälle,  wo  eine  bestimmte  einzelne 

r  oder  Steuererhebu  ngsart  notorisch  zu  gewissen  Pro- 

sfortscbritten  antreiben,  durch  welche  die  Last  vermindert 

kann.  Hier  lässt  sich  das  Ob,  Wie  und  Wie  viel  der 

etcnen  Abwälzung  auch  öfters  ziemlich  sicher  controliren 

it  ganz  bestimmte  ökonomisch-technische  Fort- 

te,  sei  es  bei  der  Gewinnung  eines  grösseren  und  besseren 

ls,  sei  es  bei  der  Ersparung  an  Kosten,  zurückführen. 

&  Fälle  liegen  vor  Allem  bei  solchen  indirecten  Verbrauchs- 

vor,  welche  beim  Producenten  nach  der  Menge  des  Roh - 

oder  nach  Betriebsmerkmalen,  aus  denen  auf  die 

fraenge  geschlossen  werden  kann  und  im  Steuerrecht  ge- 

:n  wird,  erhoben  werden.  Die  wichtigsten  Beispiele  der 

i  Steuertechnik  liefern  gewisse  Formen  der  Branntwein-, 

Zuckerbesteuerung. Verwandt  sind  ähnliche  Erscbei- 

bei  Ertragssteuern,  besonders  bei  solchen  mit  fest- 

nden  (stabilen)  und  hohen  Steuersätzen,  welche  ebenfalls 

ireizen  können,  die  Steuerlast  durch  Steigerung  der  Er- 

:rhältnissmässig  zu  vermindern. ,ß) 

and  für  sich  kann  eine  solche  Wirkung  der  Besteuerung 

ate  nur  erwünscht  sein,  denn  auch  der  eigentlich  volks- 

Culloch.  taxation,  p.  6  ff.:  ohne  den  französ.  Krieg  und  die  erhöhete 

ig  würde  das  Kapital  der  Briten  nicht  grösser  geworden  sein,  als  es  unter 

ständen  geworden  (?,  Handelssuprematic ,  Fortschritte  der  maschinellen 

.  s.  w.  haben  doch  wohl  mehr  geleistet). 

ihem  in  d.  spec.  Stenerlehre.  S.  Hock  S.  100.    üeber  Zucker,  v.  Kauf- 

"kL-rindastrie.    Nach  Hock  nahm  man  in  Oesterreich  1836  an,  dass  aus 

Der  Maische  mehliger  Stoffe  (Getreide,  Kartoffeln)  21/,0  Alkohol,  1649  4°, 

1*62  in  grossen  gut  geleiteten  Brennereien  7 — 71/,0  erzeugt  werden.  Bei 
zuckerproduetion  ging  man  um  1840  in  Deutschland  von  der  Annahme  aus: 

entner  frischer  Kuben  1  Centn.  Rohzucker.    Durch  Bau  zuckerhaltigerer 
durch  technische  Fortschritte  in  der  Fabrication  sank  der  erforderliche 

Rohstoff  immer  mehr,  jetzt  braucht  man  11  — 12  Centn,  u.  noch  weniger, 

ier  sind  freilich  andere  Umstände,  (s.  §.  391)  die  mit  der  Besteuerung 

unmen  hängen ,  wie  allgemeine  Veränderungen  der  Preise ,  Absatzverhält- 
arsysteme,  dann  speciellc  techn.  Fortschritte  noch  wichtiger,  so  in  den  auch 

i  angeführten  Beispielen:  engl.  Landtaxe  v.  10*.H>  war  anfangs  20°/9.  Mitte 

ahrh.  1 ,— 3°/0  vom  Reinertrag  (M'Cnlloch  S.  58);  die  französ.  Grund- 
)k  reell  in  diesem  Jahrh.  v.  20  auf  S°/0  (Hock,  Fin.  Frankr.  S.  142);  die 

mdsteuer,  im  Normalsatz  v.  t»i°/0  (1824)  wurde  um  1860  durchschnittlich 

•  a  ,  angenommen  ;  die  neue  preussische  von  1861  ff.  von  nominell  über  9W,W 
rohl  nur  höchstens  halb  so  hoch  im  Durchschnitt    In  solchen  Fällen  spielt 

die  gleich  anfänglich  zu  niedrige  Einschätzung  mit. 

;<«»T.  Fint»n7wi«nen«rhaft.    II.  JS 
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wirth8chaftliche  Reinertrag  steigt  dadurch.  Aber  in  ei:r 

sieht  hat  die  Sache  auch  ihre  Bedenken.  Dam  m  i 

eine  solche  Abwälzung  zu  bewerkstelligen,  sind  die  >ub& 

z.  B.  die  Prodncenten  jener  indirect  besteuerten  Artikel,  est 

nicht  in  gleichem  Maasse.  Sie  gelingt  allein  oder  *m 

vorzüglich  nur  den  „befähigteren  Elementen",  namerött 

den  wirklich  ökonomisch  und  technisch  geschickteren  und  tic 

Steuerzahlern  denjenigen  von  ihnen,  welche  Aber  grösser?  t 

talien  verfügen  und  alle  erforderlichen  technisches  " 

rungen  des  Betriebs  leichter  durchführen  können.  Im  Gsr 

daher  der  Grossbetrieb  besonders  im  Stande,  solche  Abvia 

zu  bewirken.  Ja,  ein  gewisser  grösserer  Umfang  de«  Betr 

mitunter  die  Voraussetzung  des  Erfolgs  der  BetnebUavf 

in  dieser  Richtung  und  die  Besteuerung  begünstigt  id 

ohnehin  vielfach  bestehende  Tendenz  zum  Grossbetr 

Dies  hat  nun  aber  nicht  nur  manche  andere  Nachtheüe:  f 

auch  zu  einer  reellen  Ungleichheit  der  Besteuert^ 

Kleinbetriebe  werden  verdrängt  oder  müssen  einen  Theü  äeH 

die  sie  vielleicht  nur  auslegen  und  fortwälzen  softe*. f 

auf  sich  nehmen. ,8)  Eine  solche  Wirkung  in  Bezog  ffl 

Steuerung  kann  nur  durch  eine  beständige  Nenrege« 

Grundlagen  der  Steuer,  wobei  jedem  betreffenden  Prod«* 

schritt  sorgfältig  und  casuistisch  nachgegangen  wird.  * 

sirt  werden.  Allein  ein  solches  Verfahren  hat  wie<»  * 

andere  Bedenken  und  thatsächlich  meist  unliberwindbek  < 

technische  Schwierigkeiten.  Wie  so  oft  im  Steuerwesen  fcreä* 

auch  die  Abwälzung  wieder  manches  neue  Dilemma  mi  äi 

3)  In  zahlreichen  Fällen  endlich  kann  der  £tM*i 

Abwälzungen  gar  nicht  führen,  so  wenn  Zeit  und  \M 

schon  hinlänglich  angespannt  sind  —  wobei  man  es  ̂  

ausserordentlich  elastischen  Verhältnissen  zu  thun  hxt 

wenn  es  an  Kapital  für  eine  vergrösserte  Producta on  o*rl 

satz  für  mehr  Producte  fehlt;  oder  wenn,  wohl  oder  öd 

Mehrzahl  der  Besteuerten  einmal  nicht  zu  den  ertorderSeid 

"J  Urundieg.  §.  187.  Bei  der  Spiritus-  u.  ZackerindoÄnf  ***m 
gewisse  Stcuerformen  den  Grossbetrieb  entschieden.  1 

1H)  Die  hier  sich  ergebenden  Mißverhältnisse  hat  man  mirtiürf  «sMflg 

recht  berücksichtigen  müssen.  So  zahlen  nach  d.  norddeutsche  *BBI?jj 

Gesetzgebung  kleine  ländliche  Brennereien  onter  gerann  Rcttufof»  ̂  
Normaisatzes  der  Steuer. 

19)  Da«>  wird  v.  Hock  u.  A.  nicht  genügend  berüclachtxct. 
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i  befähigt  ist.  Man  wird  sich  namentlich  in  Ländern  mit 

Anspannung  der  Steuerschraube,  vollends  wenn  die  Steuer- 

grosscntheils  zur  Verzinsung  von  Staatsschulden  (etwa  gar 

ind  befindlicher)  und  zur  Bestreitung  des  Militäraufwands 

hüten  müssen,  sich  hier,  wie  es  wohl  geschieht,  auf  den 

"  der  Besteuerung  zur  Abwälzung  zu  verlassen.  Die 

;ann  hier  auch  umgekehrt  bei  den  kleinen  Leuten  (länd- 

»randbesitzern   u.  s.  w.)  vollends  jeden  Schaffensmutb 

den  Stumpfsinn  noch  steigern  und  somit  die  Production 

:h  vermindern.  „Uebersteuertc"  Länder  und  Volksclassen 

ohl  solche  Symptome  der  Wirkungen  der  Besteuerung. 

§1.  Mit  der  vorausgehend  erörterten  Abwälzung  ist  eine 

Art  derselben  nicht  zu  verwechseln,  wenn  dieselbe  auch 

e  das  gleiche  Resultat  für  den  Besteuerten  mit  sich  fähren 

imlich  die  thatsächliche  Abwälzung  stab iler  Steuern 

allgemeiner  reeller  Vermehrung  der  dergestalt  besteuerten 

(Einkommen  u.  s.  w.)  oder  in  Folge  gewisser  Preis 

•n  der  für  den  Geldwerth  der  Erträge  und  Einkommen 

lüden  Producte.  Hieher  gehören  namentlich  gewisse  Vor- 

ei  rechtlich  oder  thatsächlich  stabilen  Ertrags  steuern, 

"8  bei  der  Grund-  und  Gebäude-,  auch  bei  der  Ge- 

&uer,  wenn  feste  Steuersummen  auf  die  Ertragsquellen 

ind.  Die  Ertragssteigerung  mit  oder  ohne  Mitwirken  des 

en  Rechtsinhabers  der  Steuerquelle  (Steigen  des  land- 

iftlichen  Bodenertrags,  der  Grundrente,  der  Miethrente), 

iäteigerung  der  Bodenproducte  (Getreide,  Vieh)  fuhren  hier 

Besteuerten  zu  einer  reellen  relativen  Verminderung  seiner 

t,  d.  h.  zu  einer  theilweisen  Abwälzung  der  Steuer.  Bei 

rundsteucin  und  selbst  bei  neueren  nach  stabilem  Kataster 

Wirkung  öfters  in  grossem  Umfange  eingetreten,  was  bei 

rtbeilung  solcher  Steuern  ins  Gewicht  fällt.  Im  ganzen 

Uem  entstehen  alsdann  gerade  durch  diese  Art  der  Ueber- 

Ungleichmässigkeiten,  welche  ihre  Abstellung  in 

a  der  betreffenden  Steuern  oder  in  anderweiten  Ergänzungen 

-estaltungen  des  Steuersystems  finden  müssen.*0) 

fa,  Beispiele  in  Note  IG.  Stärkere  Veränderungen ,  bez.  Ermässigungen 

•  a  Steuersätze  treten  in  relativ  kurzer  Zeit  noch  bei  (iebäudesteuern  mit 

^»gangsart  wie  z.  B.  die  preussische  in  rasch  fortschreitenden  Städten  ein. 

fird  dann  diese  Steuer  als  Staatsstouer  sehr  ungleich  massig:  niedriger 

die  im  Aufschwung  begriffen  sind,  als  in  stagnirenden  Orten  oder  als  auf 

»  Unde,  wie  man  in  Preusea  sieht. 
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B.  —  §.  392.    Fortwälzung.*1)    Hierfür  gilt  die  Kl 

die  Steuer  wird  vom  Steuerzahler  oder  erstem  Steuertrift: 

und  in  dem  Maasse  und  um  so  leichter  fortgewälzt,  » 

selbe  bei  dem  in  Betracht  kommenden  Angebot  eine  . 

schränk u ng  vornehmen  kann,   in  Folge  deren  ein 

kleineres  Angebot  der  gleichen  Nachfrage  gegenüber 

Steuern,  welche  vom  Vorstand  einer  Unternehmung  gezahlt»: 

handelt  es  sich  daher  um  eine  entsprechende  Prodi«  , 

schränkung,  die  voraussichtlich  nicht  sofort  von  ander* 

durch  grössere  Production  oder  Zufuhr  wieder  aufgewor: 

Bei  Personalsteuern,  wie  z.  B.  auf  den  Arbeitslohn  er- 

sieh die  Fortwälzung  danach,  wie  das  Arbeitsangebot  * 

mindert  wird. 

Massgebend  sind  nun  hier  dreierlei  Reihen  von  Ua*- 

ökonomisch-technische  Verhältnisse  der  betheiligtt. 

nehmungen,  Gewerbe,  Ertragsquellen  u.  s.  w.;  persöah:: 

persönlich  bko  nomische  Verhältnisse  der  betbeiligxcsi 

zahler ;  endlich  die  Verhältnisse  der  wirthschaftlicbeiiii 

Ordnung  in  ihrem  Einfluss  auf  die  Möglichkeit  einer  im 

gebotsverminderung.  
j 

1)  Nach  ihrer  ökonomisch-technischen  Einricfl^l 

diejenigen  Unternehmungen  u.  s.  w.  begünstigt,  welche  *csl 

mit  umlaufenden,  diejenigen  in  erschwerter  Lage,  1 

nemlich  mit  stehenden  Kapitalien  (wozu  hier  aaet 

stücke  und  Häuser  zu  rechnen  sind)  prodneirm  i- 

die  Fortwälzung  leichter  und  sicherer  —  von  vorla- 

den Conjuncturen-Rückschlägen  abgesehen  —  im  Hano- 

wenigstens  soweit  dieser  Punct  entscheidet,  noch  im  Hu»1 

schwerer  in  der  Fabrikation,  vollends  in  der  ß«dii 

duetion,  beim  Grund-  und  Hausbesitz.  Wichtig 

auch  noch  die  speeifisch  technische  Natur  der 

Pr od uc t io n sm ittel  (Kapitalien)  und  die  Ökonomik** " 
Natur  der  Producte  selbst  werden.   Die  Fortwüiaac  ^ 

schwerer,  je  mehr  ein  Producrionsmittel  nur  zu  einer  ok' n 

bestimmten  Productionen  dienlich',  daher  je  fester  e§  ix  - 

herige  Production  gebunden  ist,  z.  B.  im  Falle  van  M**' 

von  Gebäuden  für  bestimmte  Betriebe  (Fabriken.  Mfcte 

Grundstücken  für  bestimmte  Einzelzwecke  (Bergwerkste«! 

«)  Zwo  TheU  im  Anschluß  an  Partei  ».  a.  0.    Bao.  I.  *  1»* 
S.  91  Ü. 
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iehrt.  Die  Fortwälzung  ist  ferner  um  so  schwerer,  je  weniger 

gebunden  die  Production  ist,  je  leichter  sich  der  Bedarf 

l  woher,  eventuell  zum  alten  Preise,  versorgen  kann,  je  mehr 

treffende  Bedürfniss  eine  Einschränkung  verträgt,  aufschieb- 

t.  sich  durch  Surrogate  befriedigen  lässt,  je  transportfähiger 

ihrer  Beschaffenheit  und  ihrem  Werthe  die  Producte,  je 

die  Communication8mittel  sind,  und  umgekehrt.  Eine  Fort- 

g  von  Steuern  wird  daher  z.  B.  dem  Landwirth,  Bergmann, 

irth  besonders  schwierig,  zumal  bei  technisch  hoch  ent- 

ern Communicationswesen  (Dampf!).28)  Die  Fortwälzung 

südlich  noch  ab  von  der  nach  den  einzelnen  Betrieben  sehr 

t denen  Schwierigkeit  oder  Leichtigkeit,  unter  den  Produ- 

ein  gemeinsames  gleichartiges  Vorgehen  in  Bezug 

Regelung  der  Production  und  des  Angebots  zu  bewirken.  *3) 

Landwirtbschaft  kann  davon  bei  der  gewöhnlichen  Lage 

ätz-  und  Betriebsverhältnisse  kaum  jemals  die  Rede  sein, 

Biso  wenig  im  Handwerk,  eher  in  einzelnen  in  grossen 

thmungen  concentrirten  Fabrikations-  und  Handelszweigen, 

werden  aber  auch  hier  die  wirtschaftlich  kräftig- 

Qternehmer,  welche  am  Leichtesten  die  fUr  eine  umfassende 

rang  erforderlichen  Massregeln  durchfuhren  könnten,  gerade 

Dderstellung  einzunehmen  fUr  das  ihnen  Vortheilhafteste 

Die  etwaige  Productionseinschränkung,  zu  der  Andere 

oder  genöthigt  werden,  kommt  ihnen  dann  noch  zu  Gute, 

enerten  Arbeiter  vermögen  vollends  selten  der  Besteuerung 

er  ein  gleichartiges  Verfahren,  das  die  Fortwälzung  der 

estattet,  einzuschlagen  (§.  511).  Da  nun  immer  alle  diese 

ienen  Momente  zusammen  wirken,  in  derselben  Richtung 

h  kreuzend,  so  ist  ein  bestimmtes  Ergebniss  der 

ungstendenz  a  priori  kaum  festzustellen,  a  posteriori  aus 

hrung  bei  der  grossen  Verwickeltheit  solcher  Processc 

her  zu  constatiren.  Um  so  weniger,  da  die  zweite  und 

Uegorie  von  Umständen  gleichzeitig  mitwirkt, 

lach  die  persönlichen  Verhältnisse  der  Steuerzahler 

bedeutendem  Einflüsse,  weil  sich  danach  grossentheils  die 

praktischen  Verächter  der  Theorie  in  unseren  gegenwärtigen  Steuer- 
iben trotzdem  die  eigene  Theorie  aufgestellt,  dass  bei  uns  der  Preis  der 

>  te  durch  —  die  Grundsteuer  gesteigert  werde!  Das  „Bodenlose"  dieser 
L>t  Conrad  im  Vorwort  zu.  Kremp,  Einfl.  d.  Ernteausfalls,  Jena  1S79 
Kecht  scharf  ab. 

u  L,  §.  269  hebt  dies  bes.  hervor.  * 
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Ausführbarkeit  einer  Einschränkung  des  Angebot»,  einer  As 

des  Gewerbes,  Berufs,  der  Kapitalanlage  u.  s.  w.  richte.  * 

der  allgemeine  ßildungsstand  als  die  specielle  Berufs  edH 

fähigkeit  der  Betheiligten  kommt  in  Betracht,  ermöglicht 

erschwert  den  Wechsel  des  Berufs  u.  s.  w.  oder  miri  : 

möglich.  Auch  die  persönlich-ökonomische  La^t  : 

keit,  länger  oder  kürzer  oder  gar  nicht  den  laufende:' 
(Einkommen,  Lohn)  zu  entbehren,  u.  a.  dgl.  m.  «piek  du 

Die  Arbeiter,  die  „kleinen  Leute",  die  kleinen  Gewerber- 

sind  auch  in  dieser  Beziehung  für  den  Conen rrenriiT: 

dieser  wie  jeder  Ueberwälzungsprocess  darstellt,  mek 

ausgerüstet  (§.  511). 

3)  Endlich  ist  die  wirtschaftliche  Recbtsordr: 

wesentlich  mit  entscheidender  BedeutiiDg :  so  z.  B.  im  Ge* 

und  wie  weit  Gewerbe  fr  ei  hei  t  oder  ein  beschränkendes  - 

recht,  Zunftwesen,  Realgerechtigkeiten,  Conceasionswe-*: 

besteht;  wie  es  sich  mit  dem  Zug  recht  nnd  den  > 

lassungsrecht  verhält,  auch  mit  Aus    und  Einwarf 

recht;  wie  das  Vertragsrecht,  Zinsrecht  u.  s.  w.  ̂ ea 

Denn  danach  richtet  sich  grossentheils  wieder  die  \d 

diejenigen  Massregeln  vorzunehmen,  von  denen  die  F*^ 

abhängt.  Das  f  rei  er e  Gewerberecht  erleichtert,  das  be« c i 

dere  erschwert  diese  Massregeln. 

Man  muss  sich  alle  diese  Umstände  vergeben wärtir  * 

sich  im  prac tischen  Leben  ja  noch  tausendfach  compfe" 

das  sichere  Vertrauen  auf  die  Fo  rt  wälz  nngvor' 

in  der  in  Aussicht  genommenen  Weise,  f.  R 

indirecten  Verbrauchssteuern  schliesslich  auf  den  Con^mr. 

destens  als  ein  oft  wenig  begründetes  bezeichnen  zu  köa&n 

das  Vertrauen  darauf,  dass  so  eine  „gerechte", 

Besteuerung  hergestellt  werde.   Man  wird  nur  rugesteker 

dass  wenigstens  nach  den  ökonomisch -technischen  nndir. 

Verhältnissen  in  der  modernen  Volkswirtschaft  die  riefet: 

vollständige  Fortwälzung  von  indirecten  Verbranek** 

der  üblichen  Art,  Einfuhrzöllen,  inneren  Stenern,  Acasn 

immer  noch  leichter,  daher  wahrscheinlicher  ^ 

Fortwälzung  von  Steuern ,  welche  den  Arbeitslohn  titf^ 

Ertrags-,  Einkommensteuern.     Die  Grundsteuer  wird 

ganz  ausnahmsweise  durch  Steigerung  des  ProductMjr* 

den  Consumenten  fortgewälzt  werden  können. 
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.-§.393.  Rückwälzung.24)  Im  Allgemeinen  erscheinen 

r  diejenigen  Umstände  als  günstig,  welche  sich  für  die  Fort- 

ig als  ungünstig  erwiesen,  und  umgekehrt.  In  Ueberein- 

log  hiermit  ist  die  Regel  aufzustellen:  die  Rückwälzung 

;  dann  und  in  dem  Maasse  und  um  so  leichter,  als 

bei  in  Betracht  kommende  Nachfrage  eine  Verminderung 

und  verträgt,  so  dass  nunmehr  eine  kleinere  Nachfrage 

gleichen  Angebot  gegenüber  steht.  Im  Einzelnen  zeigt 

ier  wieder  Alles  von  Einfluss,  was  vorher  bei  der  Fort- 

g  dargelegt  wurde.  Speciell  mag  noch  hervorgehoben 

i,  dass  bei  den  für  etwaige  Rückwälzung  typischen  Fällen 

Steuerung  einzelner  Verbrauchsgegenstände,  durch  Zölle, 

Steuern,  directe  sogen.  Luxussteuern  u.  dgl.  m.,  von  Seite 

osumenten,  daher  der  Nachfrage,  wesentlich  die  Natur 

treffenden  Bedürfnisses,  die  Ersetzbarkeit  des  einen, 

rten  Befriedigungsmittels  durch  andere  nicht  besteuerte 

(Surrogate)  mit  entscheidet.  Die  Steuer  auf  nothwendige 

icht  ersetzbare  Consumptibilien  wird  schwerer,  die- 

lufentbehrliche  und  ersetzbare  leichter  rtickgewälzt. 

Ii  B.  öfters  eine  leichte  Rückwälzung  gewisser  Luxussteuern 

•  Producenten  der  betreffenden  Objecte.  Ob  und  wie  weit 

er  betreffende  durch  die  Rückwälzung  getroffene  Producent 

ner  endgilt  ig  tragen  muss  und  welches  überhaupt  die 

r Wirkungen  solcher  rückgewälzten  Steuer  sein  werden, 

sind  wieder  alle  die  Umstände  mitbestimmend,  welche  die 

Illing  mit  reguliren.  Eigentümlich  kann  sich  bei  Häuser- 

,  die  auf  den  Miether  fortgewälzt  werden,  der  Rtickwälzungs- 

1  gestalten.  Besonders  schwierig  wird  gewöhnlich  die 

älzang  von  Steuern  Seitens  der  Arbeiter  und  der  „kleinen 

überhaupt  sein  (§.  511):  die  Bedingungen  dafür,  also 

r  die  Rückwälzung  von  indirecten  Verbrauchssteuern,  welche 

*e  Classen  fortgewälzt  sind  (Salz-,  Tabak-,  Biersteuern, 

2  Zölle),  sind  die  nemlichen  wie  für  die  Fortwälzung  directer 

und  dgl.  Steuern.  Auch  hier  schätzt  man  die  Schwierig- 

er die  Rückwälzung  der  Besteuerung  des  Arbeiters  auf 

,'eber  und  auf  (wohlhabendere)  Consumenten  der  Arbeits- 

oft  viel  zu  gering  und  bewegt  sich  in  einem  bequemen, 

loztüässigen  Optimismus,  oder  —  will  sich  darin  bewegen, 

Hock  S.  96  fT.    Paricu  a.  a,  0.    Kau  dgl. 
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obgleich  gerade  hier  die  Theorie  recht  wohl  im  Stande  i 

Umstände  anzugeben,  welche  vorliegen  mttssten,  wenn  eJ 

hauptete  Rückwälzung  erfolgen  sollte,  und  sich  leicht  naczi 

lässt,  wie  wenig  wahrscheinlich  oder  wie  bedenklich  der  E 

dieser  Umstände  ist.   Dartiber  Näheres  unten  in  §.  511 

D.  —  §.  394.  Auch  für  die  Weiterwälzungen  endln 

welchen  sich  die  Fort-  wie  die  Rückwälzung  gestalte 

lässt  sich  eine  allgemeine  Regel  aufstellen:  je  mehr  i 

die  ganze  Lage  desjenigen,  auf  welchen  eine  Steuer  fon 

rttckgewälzt  worden  ist,  der  Lage  des  ersten  Fort-  und 

wälzenden  gleicht,  desto  wahrscheinlicher  und  gleicba 

ist  die  betreffende  Weiterwälzung  und  so  fort.  In  dieser  Wey 

also  z.  B.  die  Weiter-  Fortwälzung  von  Einfuhrzöllen  i 

verschiedenen  Nachmänner  des  einführenden,  zollbeiaä 

Grosskaufmanns  bis  schliesslich  zum  Consumenten  des  w 

Artikels  ziemlich  gleiehmässig  zu  erwarten  sein.  Im  U 

gestalten  sich  diese  Weiterwälzungen  ganz  nach  Maassd 

Umstände,  welche  bei  der  Fort-  und  Rückwälzung  zur  S 

gebracht  worden  sind.  Sie  führen  dazu,  dass  die  Wirkung 

Steuer  in  immer  weiteren  Kreisen  von  Personen ,  welche  irtf 

im  Verkehr  mit  dem  ersten  Steuerzahler,  als  Consumenii 

Producte,  Leistungen  desselben  u.  8.  w.,  stehen,  sich  in  er 

Preisen  dieser  Producte  geltend  machen.  Der  urspr^a 

Steuerbetrag  eines  Steuerzahlers  kann  sich  auf  diese  Weis 

unter  in  immer  kleinere  Theile  auflösen,  die  sich  wie  Pro: 

kostenpartikel  auf  die  Preise  der  Sachgüter  und  Leistung 

die  Sätze  der  Zins-,  Mieth-,  Pachtrenten  u.  s.  w.  zu  legen  ̂  

Ob  und  wie  weit  dies  freilich  in  Wirkli chkeit  m 

lässt  sich  nicht  allgemein  angeben.  Die  Verhältnisse  der 

currenz  und  alle  die  manchfachen  Umstände ,  welche  ini  V 

gehenden  berührt  worden  sind,  bestimmen  dies  mit.  Mac 

die  Möglichkeit  einer  solchen  allgemeinen  Weiterwälznn: 

Menge  von  Steuern  im  freien  Verkehr  und  die  Tendenz  <to 

den  meisten  einzelnen  von  einer  Steuer  betroffenen  Persone; 

bestreiten.  Es  lässt  sich  hieraus  auch  ein  gewisses  Hin^ 

des  Verkehrs  auf  gleichmässige  Vertheilung  der  Steuerlast  im 

Aber  viel  zuweit  geht  eine  neuere  Doctrin,  dass,  weilj^ 

steuerte  ein  solches  Streben  verfolge  und  seine  Steuern  ai« 

ductionskosten  seiner  Güter  und  Leistungen  auffasse,  dce 

daraus  das  sichere  Resultat  hervorgehe:  „ j  ede  Steuer  ̂ 
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edem  auf  jeden  Uberwälzt,  indem  jeder  die  Steuern, 

zahlt,  nur  für  den  anderen,  der  sein  Product  braucht,  aus- 

u  sie  ihm  in  irgend  einer  Weise  aufzurechnen."  (L.  Stein). Äft) 

wird  einfach  die  Unsumme  von  practischen,  aber  in  der 

s  wenigstens  kategorieenweise  grossentheils  leicht  aufzu- 

en  Schwierigkeiten  übersehen,  die  sich  einer  solchen  „all- 

en Ueberwälzung"  entgegenstellen.  Durch  die  „gesammte 

haftliche  Thätigkeit  einer  Nation"  muss  selbstverständlich 

esammtsumme  aller  Steuern  wirklich  producirt"  werden. 

;Ik  oder  die  Volkswirtbschaft  als  Ganzes  ist  unter  allen 

tden  (von  Besteuerung  des  Auslands  abgesehen)  die  Trägerin 

Steuerlast  und,  wie  immer  die  erste  Anlegung  der  Steuer 

,  wer  immer  erster  Steuerzahler  sei:  durch  den  Verkehr 

U  die  endgiltige  „Steuervertheilung"  unter  die  einzelnen 

agehörigen  ein.  Aber  dieser  „steuervertheilende  Verkehrs- 

*  ist  nichts  Anderes  als  die  von  jener  Doctrin  seltsamer 

selbst  „begrifflich  abgethane"  Steuerüberwälzung.  Von 

nun  gilt  das  früher  Gesagte.  Wäre  es  anders,  warum 

sich  Theorie  und  Praxis  auch  um  die  Wahl  der  Steuer- 

ind  Steuerobjecte  sonst  so  abmühen? 

11.  —  §.  395.  Das  Ergebniss  der  Erörterungen  über 

Überwälzung  ist  demgemäss  das  folgende:  dieselbe  erfolgt 

That  im  Verkehr  vielfach,  aber  doch  häufig  nur  unter 

i  Schwierigkeiten,  welche  mitunter  gar  nicht  zu  Uberwinden 

Aach  ist  es  nicht  möglich,  die  Wirkungen  im  Voraus  all- 

sicher festzustellen  oder  nachträglich  zu  ermitteln.  Eine 

chaft  dafür,  dass  durch  Ueberwälzung  eine  nachtheilige 

q  gleich  massige  Besteuerung  sich  richtig  vertheile, 

auch  erst  nach  und  nach,  lässt  sich  daher  nicht 

L  Eine  Rechtfertigung  alter  Steuern  gegenüber  neuen  mit 

inweis  auf  die  günstigen  Folgen  eingetretener  Ueberwälzung 

lit  nicht  allgemein  möglich  und  auch  im  speciellen  Fall 

der  Verwickeltheit  des  Causalnexus  auf  diesem  Gebiete 

owierig  und  unsicher.  Man  darf  desshalb  in  Bezug  auf 

tfhte,  gemuthmasste  und  selbst  auf  wahrscheinliche  Ueber- 

gen  nicht  zu  optimistisch  sein.  Vielmehr  hat  man  die 

►e,  die  Besteuerung  von  vorneherein  möglichst  so  einzu- 

,  dass  sie  den  Grundsätzen  der  Volkswirtschaft  und  der 

tigkeit  entspricht. 

oben  Vorbcm.k.  S.  260  über  Stein'*  Lohre. 
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Dies  Ergebniss  ist  besonders  für  die  Bildung  deix-^ 

Systems,  die  Wahl  der  einzelnen  Steuern ,  Stenertfcr* 

und  Steuererhebungsarten  wicl 

5.  Abschnitt. 

III.  IMe  Principien  der  Gerechtigkeit 

Pii(kri  <kH Ii  01  Iii  im* 

A.  Ueber  gerechte  Steuervertheilung  im 

S.  oben  die  Vorbemerkungen  zu  diesem  ganzen  HauptaJbncnn.  *2c  2i  j 
in  Bezug  auf  d.  Literatur,  auf  deren  Kritik  u.  auf  die  Abweichungen  ik^ 

Standpuncts  u.  der  Behandlungsweise  der  Streitfragen,  welche 

In  der  ausdrücklichen  Einräumung  des  Vorrangs  der  finanzpobi 

volkswirthsehaftlichen  Steuerprincipien  vor  denjenigen  der  Gerecfcti.ri'r'. 
mit  Nasse,  Held  u.  A.  Uberein.  Daraus  folgt  aber  nicht,  wie  H- 1«  is 

scheint,  dass  die  „Gerechtigkeit*  in  der  Besteuerung  überhaupt  ein  ut"r< 

Moment  sei.  Das  wird  auch  nicht  dadurch  begründet,  dxss  es  „eis  *ä'ss 
gemein  anerkanntes  u.  allgemein  anwendbares  Princip  der  Gerecktirkeit  r*| 

wie  schon  der  nie  zu  schlichtende  Streit  darüber  beweise,  ob  dem  Sten**?^ 

Ganzen  die  Proportion  oder  die  Progression  zu  (Jruude  liegen  mfkmtT  t"E*  i\ 

achten  über  Pers.  besten  er.  S.  24,  vgl.  auch  der«,  in  Conrad  's  Jahrs  *4| 

236  ff.,  u.  über  „Gerechtigkeit4*  in  d.  Volkswirthsch.  überhaupt  in  *.  «ai 
Vöries,  üb.  Nat.ök.  2.  A.  S.  71).  Ganz  richtig  sagt  dagegen  Nasse 

S.  2):    ..Daraus  (dass  neml.  die  gerechte  Steuervertheilnng  nickt 

Andere  beherrschende  Gesichtspunct  sei)  darf  man  aber  freilich  nicht  aa-4?Jtf8 
es  auch  in  neuerer  Zeit  nicht  selten  geschehen  ist,  die  Folgerung  I2<ks  ■ 

Gesetzgeber  der  Rücksicht  auf  gleichmassige  Steuervertheilung  sich  «aorisar* 

u.  dass  die  Frage,  was  ist  glcichmässige  Steuerrertheüung ,  eine  »ufeig* 

mehr  sind  wir  durchaus  der  Ansicht,  dass  überall,  wo  nicht  die  Erna':  s| 
die  Zwecke  des  Staats  bestimmte  Forderungen  stellen  —  fauch  hier  rarrfc 

Gutacht.  S.  24,  zu  viel  ein,  wenn  er  sagt,  die  Frage  nach  d-z.  wink*^ 
Interessen  der  Gesammtheit  der  Unterthanen.  der  einzelnen  Stande      *  8*1 

müsse  immer  in  den  Vordergrund  geschoben  werden**.)   —  Gleich»**^ 
in  der  Steuervertheilnng  herrschen  muss  u.  weisen  daher  fr  f^r 

dem  Princip  gleichmassiger  Steuervertheilung  keineswegs  von  uns  afc  tez 

einen  solchen  festen  Richtungspun c t  würde  nicht  abxuseben  mm  w 

eine   bodenlose   Willkür   vermeiden   wollte.**      S.    auch  Neiai:: 

Eink.st.  S.  100,  wo  mit  vollstem  Recht  in  Bezug  auf  das  GerecfcägiÄÄ*"*  * 
Heids  Einwände  gesagt  wird:  „was  der  Gesetzgeber  von  uns  x^rix^s 

dass  wir  uns  aus  principiellen  Gründen  für  bestimmte  principif-Ic  2 

sprechen.    Die  Ausführung  bleibt  natürlich  Sache  derjenigen.  d>?  4a» 

Ausfuhrungi>roöglichkeit  nach  den  betreffenden    Verhältnissen    iesrtä^us  «• 

Aber  in  der  Idee  das  Ziel  suchen,  das  Ideal  construireo.  4s*  ai  c= 

der  Theorie)  überlassen  u.  daran  haben  wir  fort  u.  fort  zu  nrb-dtea.** 

Was  Held's  weiteren  Einwand  mit  dem  Mangel  eines 
und  anwendbaren  Princips  der  Gerechtigkeit  anlangt.  ̂   ist  es 

die  den  „historischen4*  Nationalökonomen  bes.  nahe  li< 
der  gerechten  Steuervertheilung  aus  dem  historischen  Standpuart* 

ferner  das  Problem  gerechter  Steuervertheilung  in  Zusammenbiß  m£  Asa,* 

gerechter  Vertheilung  des  Nationaleinkommens  in  knng+z  Iri  Im*  *M 

für  den  ersten  Punct  anf  die  Vorbein,  oben  S.  223,  für  den"  tiiiwi 
für  die  Steuerlehre  grundlegenden  Erörterungen  in  meiner  „Mrcadjcftsf*  *Ä 

1  Kap.  (d.  I.  Ausg.,  Kap.  2  d.  1.  Abth.  d.  2.  Ausg.)  über  „dea  B*J*f*f*J 

kommenlehre  vom  Vertheilungsstandpuncte"  g.  94  ff.,  über  die 
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Eigenthumsordnung  u.  Uber  Kapital-  u.  Grundeigentum  im  5.  Kap.  (oder 

..  der  2.  Ausg.).  Durch  diese  Auffassung  ergiebt  sich  eine  theilweise  ver- 

ie  Motivirung  z.  B.  der  Steuorprogression,  der  höheren  Besteuerung  des 

n  Einkommens,  der  eventuellen  Freilassung  des  „Existenzminimums",  abweichend 
tt  Autoren,  wie  Neu  mann,  sogar  v.  Scheel,  mit  denen  ich  sonst  vielfach 

tnume.  Nur  diese  Auffassuug  ermöglicht  es  aber  m.  E.  auch  zu  einer  tieferen 

Ii  Begründung  gewisser  (ierechtigkeitspostulate  u.  deren  Consequenzen  in  der 

mag  zu  gelangen  u.  Held 's  u.  A.  Vorwurf  der  Willkür  abzuweisen.  Kur  den 
i<  t  der  folgenden  Abschnitte  beziehe  ich  inirh  daher  auch  auf  die  genannten 

meiner  „Grundlegung",  was  ich  u.  A.  gegenüber  der  Kritik,  welche  diese 

tt>'  linden  mögen,  ausdrücklich  hervorhebe. 

Kechtsphilosophen,  die  gerade  die  (Jerechtigkeitsprincipien  in  der  B<- 

jr  vor  Allem  hätten  klären  müssen,  kommen  auch  hier  über  vage  Allgemein- 

licht  hinaus  und  verrathen  überall  den  Mangel  nationalükon.  Verständnisses. 

;tt;r.  Angaben  oben  S.  148.  Die  Vertreter  der  theor.  Politik  haben  die 

gleichfalls  nicht  erheblich  gefördert,  diejenigen  des  positiven  öffeutl. 

>,  dann  die  Historiker  berühren  höchstens  einmal  eine  solche  Principienfrage. 

enaoere  Erörterung  ja  auch  ausserhalb  ihrer  Aufgabe  liegt. 
Nationalökonomen  und  Finanz-  oder  Steuertheoretiker  haben  sich 

.'•-lmassig  mehr  oder  weniger  eingehend  und  scharf  mit  diesen  Fragen  ausein- 
setzt, aber  bei  der,  ihnen  (mit  wenigen  neuesten  Ausnahmen,  wie  zum  Theil 

Schmoller.  v.  Scheel)  mangelnden  histor.  Auffassung  u.  bei  der  gleich- 

enden Behandlung  dieser  principiellen  Fragen  der  Steuerlchre  im  Zusammen- 

:  der  Lehre  von  der  Einkommen vertheilung  und  der  wirthschaftl. 

»rdaung  sind  sie  nicht  zu  festen  Ergebnissen  gelangt.  Gewöhnlich  steht 

uns  gegen  Behauptung,  z.  B.  in  der  Controvcrse  in  Bezug  auf  die  „Gleichheit 

r*  Aus  d.  natök.  Liter,  kann  ich  daher  fast  nur  auf  Schmoller's  Grundfr. 
t  n.  Volkswirthsch. ,  bes.  Abschn.  IV,  auch  V  (S.  94)  verweisen ,  wo  freilich 

rterung  zu  aphoristisch  bleibt.  Vgl.  sonst  noch  Mill,  B.  5,  K.  2. 

s  der  finanz.  Lit.  s.  die  Citate  in  d.  Vorbem.  zu  den  früheren  Abschnitten, 

bes.  Ran  I,  §.  250  ff.  (mit  liter.  Daten  über  einige  Autoren  in  den  Noten); 

abach  I,  104,  118  ff.;  Pfeiffer,  Staatseinn.  II,  16,  dann  Kap.  3  —  7; 
l  402  ff.,  414  ff.  447  ff..  4SI  ff.;  Held,  Eink.st.  Kap.  5  u.  bes.  d.  Liter.revnc 

S.  121  ff.;  Neu  manu,  progr.  Eink.st.  Kap.  4;  Nasse  u.  z.  Th.  die  anderen 

u  über  Personenbesteuerung  passim;  v.  Scheel,  progress.  Best,  Tüb.  Ztschr. 

273;  Schmoller,  preuss.  Fin.pol.  im  Jahrb.  d.  D.  Reichs  1877  S.  110, 

der  eonsequente  Standpunet  der  Theoretiker  des  Systems  d.  freien  Concurrenz 

ä  Faucher  u.  anderen  deutschen  Freihändlern,  s.  o.  S.  146.    Auch  neueste 

Autoren,  wie  Lcroy-Beaulieu  I,  151  ff.,  wissen  d.  Theorie  d.  Progressiv- 

nr  als  eine  „sentimentale  et  non  pas  rationelle4'  zu  tharacterisiren. 

396.  Einleitung.  „Was  ist  das  Gerechte?"  Diese 

?c  des  denkenden  Menschen  könnte  auch  an  die  Spitze  der 

:rungen  über  die  Principien  der  Gerechtigkeit  in  der  Be- 

urig gestellt  werden.  Sie  eingehend  philosophisch  zu  beant- 

n,  dazu  ist  natürlich  hier  nicht  der  Ort.  Es  ist  nur  daran 

innern,  dass  alle  Schwierigkeiten  der  Beantwortung  jener 

ocinen  Frage  hier  in  der  Erörterung  der  speciellen  Frage 

rkehren.  Merkwürdiger  Weise  ist  dies  selbst  in  der  Wissen- 

I  nicht  immer  empfunden  worden.  Es  wären  sonst  nicht 

be  sehr  bestreitbare,  mindestens  nur  sehr  relativ  wahre  Sätze 

die  „gerechte"  Besteuerung  ohne  Beweis  aufgestellt  und  dann 

iesen  Sätzen  wie  mit  Axiomen  und  unmittelbar  in  der  Praxis 

wlbaren  Lehren  operirt  worden.    Man  hätte  in  Streitfragen 
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auch  öfters  eingesehen,  dass  man  sich  nicht  verstäixiirea 

weil  man  schon  im  Ausgangspunct,  in  der  Gnradarechisafl 

ztiglich  der  „Gerechtigkeit"  in  der  Besteuerung  differm? 

halb  nothwendig  in  den  Consequenzen,  in  der  Aufstellung 

„Gerechtigkeitsforderungen"  für  die  Besteuerung  sleicbfii 

einander  gehen  müsse.  Für  unsere  Zwecke  in  der  Finaniwis 

und  in  der  Steuerlehre  ist  es  nun  vor  Allem  nothwendir 

es  aber  auch,  sich  über  folgende  drei  Puncte  klar  n 

nemlich  einmal  über  die  historische  Relativität  der 

Gerechtigkeit",  ferner  über  die  Ab hängigke it  de?  U: 

bezüglich  der  letzteren  von  dem  Urtheil  über 

privatwirthschaftliches  Co neurrenzsy stem  (§.397 

und  endlich  über  den  Einfluss  von  Arbeitsteilung  und  Te 

auf  die  Anwendung  der  Gerechtigkeitspostulate  (§.  4C|V- 

I.  Relativität  der  Steuer-Gerechtigkeit. 

Auch  das  „Gerechte",  wie  alles  „Sittliche" 

ist  nichts  Absolutes,  sondern  etwas  zeitlich  (bis 

und  örtlich  Relatives,  durch  die  Cultur  des  Volks 

Von  der  „Gerechtigkeit"  in  der  Besteuerung  gilt  das  in  bei 
Maasse.  Wir  dürfen  daher  auch  nicht  unsere  moderne  Am 

zum  allgemein  giltigen  Maassstab  anderer  Zeiten  and  Völker 

Die  ehemaligen  ständischen  Steuerfreiheiten  und  Privileri 

stehen  im  Einklang  mit  den  gesammten  Rechtsverhältnis 

Zeit,  mit  der  eigenthümlichen  ständischen  Gliederung  är 

vöikerung.  Sie  sind  für  jene  Periode  nicht  kurzweg 

zu  nennen,  selbst  in  dem  Falle,  wo  es  sich  um  wahre 

freiheiten  (§.  361)  handelte.  Wir  fassen  jetzt  die  Fräst  t 

rechten"  Besteuerung  nur  für  unsere  moderne  Cultur  nnd 

periode  ins  Auge.  Hier  können  wir  in  der  That  die 

der  Allgemeinheit  und  Gleichmässigkeit  der  Besteuerung  il* 

der  Gerechtigkeit  in  unserem,  modernen  Sinne 

welche  mit  unserem  Begriff  der  persönlichen  und  p*£ 

(staatsbürgerlichen)  Freiheit  und  Gleichheit  gegeben  saL  *ä 

nicht  nur  bleiben  auch  hier  grosse  Schwierigkeiten  bei  i 

wendung  dieser  einfachen  Axiome  auf  die  praotwefeec  ̂  

Probleme  bestehen:  es  ist  öfters  auch  in  der  blosses 

')  Für  die  Begründung  dieser  „These",  die  mit  der 
in  direktem  Widerspruch  steht,  erlaube  ich  mir  auf  den  in  . 

v.  Ihering's  „Zweck  im  Recht"  zu  verweisen.    Diese  „h  i  s  t  o  r ;  >  c  \  tm 
ist  m.  £.  auch  eine,  freilich  von  AI.  v.  Ottingen  nicht  gews* 

„Social-Etbik1*  statt  der  blossen  Individual-Ethil. 
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rig,  die  richtige  und  consequente  Anwendung  zu  bezeichnen, 

ch  mehr,  auch  wenn  die  Gerechtigkeit"  der  beiden  Axiome 

ti  für  unsere  Periode  feststeht,  kann  sich  doch  noch  häufig 

eit  darüber  erheben,  welche  Anwendung  der  Sätze  nun 

erechte"  sei.  So  bei  dem  immerhin  noch  einfacheren  und 

r  anwendbaren  Princip  der  Allgemeinheit,  vollends  aber  bei 

i^en  der  Gleichmässigkeit.  Bei  diesem  fragt  sich  eben 

was  ist  die  „gerechte"  Gleichmässigkeit?  Worin  die 

ten  in  mehr  als  einer  Hinsicht  auseinandergehen  und  nicht 

ieferen  Grund.  Von  besondrer  Bedeutung  ist  auch  hierbei 

lieh  der  folgende  Punct. 

—  §.  397.  Die  gerechte  Steuer vertheiiung  im  Zu- 

enhang  mit  der  Function  des  pri  vatwirthschaft- 

i  Concurrenzsystems  betrachtet.  Das  Urtheil  über 

ras  „gerechte"  Besteuerung  oder  Steuervertheilung  sei  und 

-se  dann  verlange,  daher  auch  über  die  richtige  Anwendung 

mndsätze  der  Allgemeinheit  und  Gleichmässigkeit  der  Be- 

wird  nemlich  wesentlich  bedingt  von  der  Beurtheilung 

stehenden  Einkommen-  und  Vermögensvertheilung, 

sich  unter  dem  geltenden  Rechte  der  freien  Con- 

II    im  privatwirthschaftlichen  System  bildet:  daher 

heutigen  persönlichen  Freiheit,  bei  dem  nicht  ausschliesslich, 

reit   Uberwiegend  vorhandenen  Privateigenthum  der  Privat- 

haften an  den  sachlichen  Productionsmitteln,  an  Boden  und 

l,  und  bei  der  Vertragsfreiheit. 

Wer  dieses  System  als  das  unbedingt  richtige  und 

gerechte  betrachtet,  wie  die  liberale  Oekonomik  der 

:ratisch-Smith'schen  Schule  es  thut,  der  muss  folgerichtig 

ie  bestehende  Einkommen-  und  Vermügensvertheilung,  das 

t  dieses  Systems,  als  ganz  allein  richtig  und  gerecht  an- 

—  eine  Consequenz,  welche  die  schärferen  Denker  der 

auch  gezogen  und  bestimmt  formulirt  haben.*)    Für  den, 

io  urtheilt,  ist  aber  dann  auch  die  bestehende  Einkommen 

irmfigensvertheilung  eine  nicht  weiter  zu  discutirende  That- 

,  welche  an  sich  und  mit  allen  ihren  ökonomischen  und 

d  Consequenzen  hingenommen  werden  muss.  Eine  dieser 

Itienzen  ist  nun,  dass  ein  und  derselbe  Ausgabebetrag  den 

eu  mit  verschiedener  Höhe  und  verschiedenen  Quellen  des 

rruAdleg.  §.  117,  121  ff.,  126,  129,  134,  mit  d.  liter.  Noten,  bes.  in  d.  2.  Aufl. 

240. 
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Einkommens  und  Uberhaupt  in  verschiedener  ökonumiK» 

einen  verschiedenen  Druck  verursacht  oder  umgekehrt,  m 

Leistungsfähigkeit  dieser  Personen  nach  diesen 

menten  dem  gleichen  Ausgabebetrag  gegenüber  vei 

Für  die  Besteuerung  ergiebt  sich  dann  die  Conseqi 

sie  an  der  als  richtig  und  gerecht  geltenden 

Vermögen8vertheilung  an  sich  möglichst  nichts 

Besteuerung  wird  daher  hier  folgerichtig  auf  den  Zwei 

Deckung  des  Finanzbedarfs  streng  beschränk: 

früher  hervorgehobene  und  in  diesem  Werk  gerechtfertigte 

politische"  Zweck  der  Besteuerung  wird  abgewiesen 

Die  Consequenzen  dieses  Standpuncts  für  die  Aofi 

„Gerechtigkeit"  in  der  Besteuerung  und  für  die  Posa 

Allgemeinheit   und  Gleichmässigkeit   sind   dann  in 

folgenden 8): 

1)  Die  Allgemeinheit  wird  wörtlich 

ist  insbesondere  jeder  Staatsangehörige,  einerlei  ob 

kommen  gross  oder  klein,  ob  Renten-  oder  Arbeitseinkomnet 

im  Princip  steuerpflichtig.  Keine  Steuerfreiheit  des 

minimum8  (§.  405). 

2)  Die  Gleich  mässigkeit  wird  als  „gleiche  Verhi 

mässigkeit  der  Steuer  zum  Einkommen"  ai 

im  Princip  soll  ein  Jeder  die  gleiche  Quote 

seinem  Einkommen  entrichten :  „Proportional M  - 

oder  der  gleiche  Procentsatz  von  allem 

Abweisung  der  „Progressiv "-Besteuerung  d.  h.  des  § 

als  das  Einkommen  steigenden  Steuerbusses  für  gro 

Einkommen.  Auch  gleiche  Besteuerung  des  Arl 

Kenteneinkommens  und  Schonung  des  ein 

Vermögens-  und  Kapitalbesitzes ,  daher  Beschränkung 

*)  Am  Charakteristischsten  u.  am  Meisten  pointirt  treten  diese  <;«£««t^l 

bei  einzelnen  Rednern  auf  den  Volkswirtschaft!.  Congresser.  kmtz.  aj 

Faucher,  Michaelis,  Wolff  u.  A.  m.  Vgl.  die  Deharten  im  7  Goscr  s| 

Hamburg  Uber  Staats-  u.  Gemeindesteuern,  in  d.  volkaw.  Vierte4>*rir.  IHT  E  m 

Danziger  Congr.  1872  Uber  Schulgeld,  eb.  1S72,  B.  S.  Die  blasse  tseifcc  jad| 
nale.  nicht  progressive)  Einkommensteuer  wird  hier  gelegentlich.  « 

letzung  des  Principe  von  Leistung  und  Gegenleistung  sei,  als  „c«ao  1 1 sfädlj 

oder  als  „dicht  an  die  Grenze  des  Coinmunismus"  streifend  txzcKiäet  A^fll 

Frankreich  selbst  nach  1ST1  noch!)  Thiers.  S.  die  gm  »ci^wik'ssa  «fl 
Neumann  S.  66  ff.,  212  II*.  Neumann  übersieht  nur,  dass 
streng  consequente  auf  dem  Boden  der  Rechtsordnung  der 

Periode  u.  nach  der  Theorie  der  freien  Concurrenz  sind.  —  Die  ti> 

im  Text  linden  ihre  Erläuterung  und  Kritik  in  den 
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mg  auf  die  Quelle  des  Einzel-Einkommens.  Vermögens- 

apital steuern  (wenigstens  als  Regel,  also  von  abnormen 

rhältnissen  abgesehen)  daher  nicht  als  eigentliche  (reelle) 

Steuern,  welche  das  Vermögen  bez.  Kapital  des  Einzelnen 

dem,  sondern  nur  eventuell  als  nominelle  Vermögens- 

i,  welche  bloss  Formen  der  Einkommensteuer  sind. 

folgerichtig  auch  die  Ablehnung  jener  Begründung  der 

cssivbesteuerung  des  grösseren  Einkommens  und  der 

en  Besteuerung  des  Renten einkommens  mit  dem  Hinweise 

e  ..grössere  Leistungsfähigkeit"  der  Bezieher  dieses  Ein- 

ins  oder  auf  den  „geringeren  Druck",  das  „kleinere 

\  des  gleichen  Steuerbetrags  für  diesen  Einkommenbezieber 

rgleich  zum  ärmeren:  denn  diese  allerdings  unbestreitbaren 

eben  der  grösseren  Leistungsfähigkeit  und  des  geringeren 

Inicks  sind  wieder  nur  Conseq Uenzen  der  bestehenden 

amen-  und  Vermögensvertheilung ,  an  welcher  nichts  ver- 

werden  soll  und  darf,  eben  solche  Consequenzen  wie  die 

ahnte,  das s  der  gleiche  Ausgabebetrag  Personen  ungleichen 

amens  verschieden  trifft.4)  Die  Progressivbesteuerung  und 

here  Besteuerung  des  Renteueinkommens  ist  vielmehr  hier 

principiell  an  sich,  sondern  nur  zur  Ausgleichung 

er  umgekehrt  progressiv  wirkender  Besteuerung  des 

i  and  des    blossen  Arbeitseinkommens  (z.  B.  in  Folge 

Verbrauchsbesteuerung)  zu  rechtfertigen,  —  freilich  hier 

omStandpunct  „gerechter",  d.  h.  hier  wahrer  Prop ortio- 

iteuerung  zu  verlangen. 

n  mit  diesen  Ausführungen  vorläufig  wohl  genügend  er 

l  Gesichtepunct  bei  der  Besteuerung  mag,  zum  Unterschied 

5tn  folgenden,  der  rein  finanzielle  oder  fiscalische 

it  werden.  Die  Gerechtigkeit  der  gezogenen  Folgerungen 

e  Allgemeinheit  und  Gleichmässigkeit  der  Besteuerung  ist 

inzafechten,  wenn  man  die  Prämisse  zugiebt:  die  Richtig 

ad  Gerechtigkeit  der  Einkommen-  und  Vermögensvertheilung 

ivatwirthschaitlichen  System  der  freien  Concurrenz.  Die 

ioenzen  stehen  und  fallen  mit  der  Prämisse. 

—  §.  398.  Wiederum  bloss  unter  Bezugnahme  auf  die 

enden  Erörterungen  Aber  dieses  System  der  freien  Con 

Ebcn  deshalb  erscheint  auch  mir  ron  diesem  Standpuncte  au»  Neu  mann 's, 
•  u.  A.  „Begründung41  der  Progressirbestenening ,  so  richtig  sie  an  sich  ist, 
feveisfcriftig  und  der  Einwand  der  Gegner  nic  ht  unrichtig. 
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currenz  in  der  „Grundlegung",  Erörterungen,  welch«  *mm 

wiederholt  werden  können,  ist  jedoch  diese  Prämisse, 

wenigstens  in  dieser  Allgemeinheit,  wie  die  liberale 

aufstellt,  nicht  als  richtig  anzuerkennen.    Die  ßeh&i&sd 

Schule,  dass  die  bestehende  Einkommen  -  und  Vermögendem 

richtig  und  gerecht  und  allein  richtig  und  gerecht  sei,  ** 

das  Product  der  freien  Concurrenz ,  ist  eines  Tbeils  eine  **t 

principii,  anderen  Theils  ignorirt  sie  völlig  den  Einflt" 

geschichtlich  überkommenen,  in  das  System  <ir 

Concurrenz  als  „wohlerworbene  Rechte"  herüber  gct  cJ 

aber  auf  ganz  anderer  Rechtsbasis  entstandenen  Prir*:  i 

Verhältnisse.5)   Die  Consequenz,  welche  für  die  Besteora 

zogen  wird,  dass  jene  Einkommen-  und  Vermögensverth*: es 

Noli  me  tangere  sein  müsse,  ist  daher  in  dieser  pria  d 

Allgemeinheit  unrichtig.    Es  darf  vielmehr  noch  ein  x« 

Ge8ichtspunct  neben  dem  rein  finanziellen  für  die  B*eJ 

aufgestellt  werden:  der  socialpolitische,   kraft  de*d 

Steuer  nicht  nur  Mittel  zur  Deckung  des  Finanz  bedarf*  J 

zugleich  ein  solches  Mittel  dazu  ist,  welches  in  die  tej 

Concurrenz  entstandene  Einkommen-  und  VennögenswJ 

corrigirend  mit  eingreift.6)    Es  hat  dies  namentlich  f 

Weise  zu  geschehen,  dass  zwischen  ökonomischem  „Verc  i 

und  „Gewinnen  aus  Conj uncturen"  möglichst  unter»: 

wird  —  ein  practisch  schwieriges  Problem  bei  der  Fitten  H 

Grenzen  dieser  zwei  Erwerbe,  aber  ein  in  dem  practiscfc  r 

den  Maasse  nicht  unlösbares  Problem  (§.  473  ff.).  Es  ist  ier.<m 

im  gewöhnlichen  ökonomischen  Erwerbsprocess  der  Em* 

Arbeit  und  der  Rentenbezug  (Grund-  und  Kapitalret:.' 

zu  unterscheiden  und  die  Thatsache  zu  berücksichtige*.  c> 

grössere  Erwerb  und  die  Vermögensbildung,  welche  er  err  : 

regelmässig  neben  der  persönlichen  Leistung  das  MifcfKr*: 

Factors  „Glück"  im  grösseren  oder  geringeren  Maas»  < 

Weiter  kann  erst  von  diesem  socialpolitischen  StandpiiBf* 

schon  von  dem  finanziellen  aus,  jene  an  sich  unbestrenia^ 

sache  der  grösseren  Leistungsfähigkeit  des  höberei  rr 

geringeren  ebenso  wie  des  Renten-  vor  dem  Arbt  * 

kommen   in  der  Besteuerung  gerechte  Beachtung  find» 

endlich  rechtfertigt  sich  von  diesem  Standpnncte  aa? 

a)  (irundleg.  §.  124,  125,  299  ff.,  313  ff.,  3C9  ff. 

•>  (irundleg.  §.  99,  105,  bes.  in  d.  2.  Aufl. 
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picllc  Begünstigung  der  Classen  mit  kleinem  und 

herem  und  blossem  Arbeitseinkommen  in  der  Be- 

D£,  z.  B.  mittelst  gewisser  Steuerbefreiungen;  Massregeln, 

dann  nothwendig  auf  eine  höhere  Besteuerung  der  wohl 

eren  Classen  hinauslaufen,  aber  socialpolitisch  ebenso  ge- 

ligt sind,  wie  die  bereits  so  vielfach  erfolgende  Herstellung 

:her  Einrichtungen  für  die  unteren  Classen  (z.  B.  im  Schul- 

ohne  deren  entsprechende  Belastung,  nur  aus  allgemeinen 

:hen  Mitteln. 

e  Conseqnenzen  dieses  socialpolitischen  Standpuncts  für  die 

te  der  Allgemeinheit  und  Gleichmässigkeit  sind  im  Einzelnen 

ie  folgenden. 

Die  Allgemeinheit  wird  nicht  wörtlich  genommen,  auch 

ilir  die  Staatsangehörigen.  Es  kann  vielmehr  die  Befreiung 

sonen  mit  kleinem,  namentlich  Arbeitseinkommen  von  Steuern 

spt  oder  von  gewissen  Steuern  (z.  B.  directen  Einkorn men- 

i  eintreten  (sociale  Forderung  der  Steuerfreiheit  des 

tminimums).  Und  zwar  wird  eine  Steuerfreiheit  hier  nicht 

e  selbstverständlich  ist,  zur  Ausgleichung  anderer  höherer 

p  sondern  an  sich  gerechtfertigt,  um  die  „kleinen  Leute" 

lisch  reell  zu  entlasten. 

Die  Gleichmässigkeit  wird  hier  verstanden  als  „Be 

ung  möglichst  im  Verhäitniss  zu  der  in  stärkerer 

ission  al s  das  absolute  Einkommen  (und  Vermögen) 

ii d e  11  wirtschaftlichen  Leistungsfähigkeit."  Da- 

er  die  principielle  Forderung  der  Progressivbesteue- 

es  höheren  Einkommens,  d.  h.  der  stärker  als  dies  Ein- 

n  steigenden  Besteuerung  und  Abweisung  der  blossen 

r  t  i  o  n  a  1  besteuerung.  Ferner  höhere  Besteuerung  des 

rten  oder  Renteneinkommens  (oder  kurzweg  des  Besitz - 

mens)  als  des  Arbeitseinkommens.  Zu  diesem  Zweck 

Ii  abermals  eventuell  Progression  mit  Unterscheidung  der 

imenquelle,  oder  neben  der  sonstigen,  insbesondere  auch 

ewöhnlichen  Einkommenbesteuerung  noch  ergänzende 

che  Luxus-  oder  allgemeine  Vermögens  -  bez.  Kapital 

,  diese  zunächst  als  Formen  höherer  Einkommensteuer. 

Streben  nach  solchen  Stenern  oder  nach  solcher  Einrichtung 

siner  Steuern,  mittelst  deren  die  Extrabesteuerung  des  zu- 

l,  persönlich  ökonomisch  „unverdienten",  aus  „Conjunc- 

gewinnen"  u.  s.  w.  herrührenden  Erwerbs  getroffen  wird 

»iU-r.  Kio*«zwi8Hi.ii8<-ti»ft    If.  19 
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l  gewisse  Besitz wechselsteucrn,  Börsensteuern  u.  dgl.  §.4731. :  ■ 

genommen  erscheint  auch  die  Erbschaftssteuer  nur  vad  p 

zweiten,  socialpolitischen  Standpuncte  aas  genügend  gerecü  | 

Denn  die  ganze  Eigenthums-  und  Erbordnung  wird  h*;  es  I 

etwas  Selbstverständliches,  vom  Staate  im  Grande  Limas 

angesehen,  wie  in  der  Grundanschauung  der  liberalen  «*e**«  i 

sondern  wesentlich  als  Product  der  rechtsbildenden  Thäiuk  \ 

im  Staate  repräsentirten  Volksgemeinschaft.    Endlich  kOn  | 

auch  eigentliche   (reelle)  Vermögens-   und   Kapiau  l 

welche  nicht  bloss  das  Einkommen  treffen,  ernstlich  o  | 

kommen,  wie  denn  die  Erbschaftssteuer  schon  eine  solche  I 

Die  grundsätzliche  Rechtfertigung  dieses  socialpti  I 

Besteuerungsgesichtspuncts  und  seiner  practischeo  Co  aas  I 

für  die  von  ihm  aus  „gerechte"  Einrichtung  der  Bestes«*  I 

hört  nicht  in  die  Finanz  Wissenschaft,  sondern  in  dtss|  I 

legenden  Theil  der  National-  oder  Socialökono*  E 

§.  399.    Für  die  hier  behandelte  Frage  von  der  Jjh  1 

keit"  der  Besteuerung  oder  genauer  gesagt  der  Steuerten 

ist  nun  besonders  zu  beachten,  dass  es  von  jedem  der  < 

Gesichtspuncte  aus,   dem  rein  finanziellen  ■&  I 

socialpolitischen,  eine  „gerechte"  Besteuerung  I 

die  sich  freilich  wesentlich  verschieden  gestaltet.    Viele  1  I 

Streitfragen  würden  sich  sehr  vereinfacht  haben,  wenn  *  1 

darüber  klar  gewesen  wäre.    Von  jedem  dieser  Gcsiehtspc:  I 

gelangt  man  daher  auch  zu  einem  zwar  ver.se hiedenei  i 

einheitlichen,  streng  logisch  folgerichtigen  cm  i 

nellen,  der  Gerechtigkeit  entsprechenden  Steuer*»]  I 

Unser  bestehendes  Steuerwesen  in  den  Cuknii&ndfi  J 

uusere   bisherige  Steuertheorie   stehen,   dem   Character  f 

„staatsbürgerlichen"  Periode  gemäss,  im  Wesendahl  1 

dem  rein  finanziellen  Standpuncte,  aber  —  doch  schon  aict  4 

ausschliesslich.    Vielmehr  tinden  sich  bereits  in  der  Prasn  I 

Einrichtungen,  welche  eigentlich  in  Widerspruch  mit  diese»  I 

punete  sind,  z.  B.  gewisse  Rücksichten  auf  ungleiche  La  j 

fähigkeit  auch  bei  gleichem  Einkommen,  Progressivst**»  1 

wie  sie  neuerdings,  aus  Scheu  vor  dem  Princip,  woU  $  I 

werden:  Degressivscalen)  bei  Einkommensteuern,  .^p*eig** 

steuern  und  Aehnliches ,  sehr  allgemein ,  aber  einzeln  an  I 

verschieden  Erbschaftssteuern.  Auch  in  der  FinannräM  i 

sind  solche  Einrichtungen  gebilligt  und  öftere  verlauft  ■ 

■ 
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i  die  consequenteren  Practiker  und  Theoretiker,  welche 

stem  der  freien  Concurrenz  einmal  anhängen,  haben  sich 

verwahrt  und  z.  B.  gewisse  Folgerungen  aus  dem  Princip 

teaerung  nach  der  Leistungsfähigkeit  als  ungerecht  und 

appen  zum  Socialismus  und  Communismus"  verworfen, 

rotzdem  Praxis  und  Theorie  solche  „socialistische  Vellei- 

mmer  mehr  begehen,  so  liegt  darin  implicite  die  Aner- 

dass  der  rein  finanzielle  Steuergesichtspunct  allein  für 

bt  mehr  haltbar  ist,  sondern  einer  Berichtigung  durch  den 

litischen  bedarf.  Diejenigen,  welche  dies  bestreiten  und 

•Progressivbesteuerung,  Erbschaftssteuern  u.  dgi.  m.  prin- 

—  also  nicht  nur  zum  Ausgleich  umgekehrter  Progressiv- 

aug  der  unteren  Classen  durch  Verbrauchssteuern  u.  s.  w.  — 

i,  möchten  sich  der  Consequenzen  dieser  ihrer  Forderungen 

nz  klar  geworden  sein.7)  So  reicht  z.  B.  die  Begründung 

rressivbesteuerung  des  höheren  Einkommens  als  eine  Forde- 

r  Gerechtigkeit  nicht  aus,  wenn  sie  nur  mit  dem  Hinweis 

grössere  wirtschaftliche  Leistungsfähigkeit  dieses  Ein- 

s,  auf  den  höheren  Betrag  des  „freien"  Einkommens,  auf 

itsachc  geführt  wird,  dass  bei  höherem  Einkommen  eine 

,  bei  niedrigerem  eine  grössere  Quote  auf  den  nothwendigen 

des  Einzelnen  oder  der  Familie  verwendet  werden  muss: 

>nz  richtige  und  wichtige  Facta,  aber  für  die  Besteuerungs 

icht  entscheidend,  weil  sie  blosse  Consequenzen  der  be- 

m  Einkommen-  und  Vermögensvertheilung  und  des  privat 

ältlichen  Verkehrssystems  sind. 

Iitiger  ist  das  offene  Zugeständniss,  dass  dersocial- 

(■he  Standpunct  auch  hier  in  der  Besteuerung 

> i e  1 1  berechtigt  ist.  Er  ringt  sich  aber  auch  unabhängig 

•  Stellung  der  Theorie  im  Volksbewusstsein  und  daher  in 

tenerung  zur  Geltung  empor,  wie  sich  aus  manchen  An- 

erzieht. Es  bestätigt  sich  dadurch  nur  wieder  der  Eintritt 

?uen,  der  „socialen  Phase"  der  Besteuerung,  welche 

lie  ganze  moderne  Entwicklung  der  Culturvölker  bedingt 

ivermeidlich  erlangt  dadurch  die  Frage,  was  in  der  Be 

ig  „das  Gerechte"  sei,  eine  andere  Antwort,  als  in  der 

•  — 

doch  auch  selbst  Neu  mann,  wenn  er  auf  der  anderen  Seite  gegen  He  1.1 

u  laUerdings  mit  dessen  sonatiger  Stcuertheorio  kaum  vereinbaren)  Th
ea«? 

daas  durch  die  Besteuerung  der  Gegensatz  zwischen  den  socialen  Stände
n 

•rt  werden  sollo.    Progr.  St.  S.  «9  (womit  S.  104  nicht  in  Einklang). 
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bisherigen  „Periode  der  staatsbürgerlichen  Freiheit  und 

in  welcher  die  Antwort  auf  jene  Frage  selbst  wicdei 

in  der  vorhergehenden  „ständischen  Periode"  lautete 

Begriff  der  „Gerechtigkeit"  verändert  sich  dbi 

hart  sich  damit  überhaupt  wieder  als  ein  his:>H 

Begriff.  Je  mehr  es  geschieht  und  im  VolksbewuisÄBt  I 

im  Rechtsgefühl  der  Nation  zur  Geltung  kommt,  de*t  r 

Veränderungen  in  der  Besteuerung,  bez.  in  der  Stenerns 

werden  eintreten,  um  die  Postulate  der  Allgemeinheit  m\ 

mässigkeit  in  der  neuen  Weise  zu  verwirklichen.*) 

In  den  folgenden  Abschnitten  Uber  Allgemeinheit 

mässigkeit  der  Besteuerung  wird  wie  schon  in  den 

örterungen  über  Einkommen-  und  (eigentliche)  Kapitale 

der  Abschnitte  von    den  volkswirtschaftlichen  Stci 

stets  der  rein  finanzielle  und  der  socialpolitiscbe^ 

punet  für  die  Verwirklichung  der  Gerechtigkeit  in  der 

unterschieden  werden. 

III.  -  §.  400.    Der  Einfluss  der  Entwickle 

privatwirthschaftlichen  Arbeit  st  heil 

nik  auf  die  Anwendung  der  Princip 

heil  und  Gleichmässigkeit  der  Bes 

Bei  der  practischen  Verwirklichung  der  beiden  Po^rJ 

Gerechtigkeit  muss  endlich  auf  die  eintretenden  Veranda 

»r  r-  nt wickln 

eilung  nndifij 

pien  der  Al:d 

tenernnr.*^  I 

8)  S.  Stein  I.  414  IL  Schraoller,  preusi  Finanzepochen  &  111*1 
die  Frage  in.  £.  noch  etwas  zu  klein  und  nur  in  Beziehung  auf  e;aie.- 

fragen  (Steuerfreiheit  des  Existenzminimums.  Kampf  gegen  indir  fW  *r*" 

Steuerfuss),  nicht  im  Zus. hang  mit  dem  ganzen  Process  der  JuiAcviBr. 

und  der  historischen  Veränderung  der  Kechfebasi:»  dafür  auff*ssei.  - 

u.  unwissenschaftlich  ist  es  naturlich,  mit  dem  grosvn  Haufen  kha^r  A.- 

die  „bedenklichen"  Stcuerforderungeu  in  Bezug  auf  lndirecte  Tcrtw- 

Steuerprogn  ssion ,  Vermögenssteuer  u.  s.  w.  dem  .,S  oc  i  a  I  i  »o  u  ? "  r.:  * 

schieben,  etwa  gar  einzelnen  .,Socialisten"  u.  deren  ..Ariuüo«**.  Viak  s 
es  sich  eben  auch  hier  wie  im  Socialismus  Uberhaupt  um  gewts&e 

Forderungen,  die  mit  der  geschichtlichen  Entwicklua 
Erwerbs  Verhältnisse  und  nicht  minder  mit  der  wa. 

Zusammenhang  der  Ökonomischen  Dinge,  nam.  auch  in  denjeaigvc  • 

..Wirthsehaft"  nothwendig  entstehen.   In  letzterer  Hinsicht  ;-i:id  >i,t  äiar*  1 

..Doctrinarismus"  derjenigen,  welche  den  ..unbedeutende»  I^tta"  i+r  9&r* 
hrauchssteuern  Nachtheile  zuschreiben  und  Abhilfe  in  gewisse»  $*tf*7**e 

langen ,  gerade  so  berec  htigt .  wie  etwa  die  Klagen  es  wärm .  ai*  Ar  r 
Einsieht  der  modernen  Xaturforseher  über  die  tiefahren  der  ..im 

wirkenden"  elementaren  Lebensbedingungen  der  Bevölkerung  Lu£ 
Nahrungsmittel -Qualität    immer  wieder  von  Neuem  die  Inner?  V 

die  Sanitatspolizei,  zn  ..unbequemen"  ReformmassregeJn  n'.thiren 
•)  Ein  bisher  noch  sehr  wenig  beachteter  Punet. 

(ieistvollsten  wieder  Kodbertus  in  s.  Aufsätzen  Uber 

S.  o.  §.  3.V2  Kote  84.  Näheres  erst  im  Ä.  Hauptabschnitt  von 

a 
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beitstheilung  und,  vielfach  im  Zusammenhang  damit, 

Technik  der  Production  Rücksicht  genommen  werden, 

teuerung  hat  sich  demgemäss  immer  zu  verändern,  um 

zu  werden  oder  zu  bleiben:  eine  besonders  schwierige 

!.    Wie  zu  diesem  Zweck  zu  verfahren  ist,  muss  in  der 

on  der  Bildung  und  Entwicklung  des  Steuersystems  und 

uerarten  näher  erörtert  werden.   Hier  genügt  es,  einige 

inete  mehr  beispielsweise  hervorzuheben.    Es  ist  dabei  an 

z  in  §.  352  anzuknüpfen,  dass  das  Steuersystem  mit  der 

ng  des  privatwirthschaftlichen  Systems  zusammenhängt, 

einfacher  die  Wirthschaftsverhältnisse,  je  weniger  ent- 

die  Arbeitstheilung,  je  mehr  eine  einzige  oder  wenige  wirth 

he  Beschäftigungen  von  allen  Familien  betrieben  werden 

;leichmässiger  dabei  die  Technik  ist,  desto  einfacher  kann 

;  Besteuerung  sein,  ohne  gegen  die  beiden  Grundsätze  der 

gkeit  wesentlich  zu  Verstössen.    Gleiche  Personalsteuern, 

Grundsteuern  für  gewisse  agrarische  Einheiten  entsprechen 

igermassen  diesen  Grundsätzen.    Die  Einkommen-  und  Ver- 

erschiedenbeit  ist  nicht  so  bedeutend  bei  der  Masse  der 

gten  Volksgenossen.    Ausser  dem  Ackerbau  werden  kaum 

Gewerbe   selbständig   berufsmässig    betrieben ;  Rohstoff- 

Qg  und  Verarbeitung  („Fabrikation")  sind  in  Einer  Wirth 

inheit  verbunden  (antike  Oikenwirthschaft,  mittelalterliche 

h  neuere  Bauernwirthschaft,  ehemalige  Frohnhofwirthschaft). 

•dnetionstechnik  ist  im  Ganzen  bei  Allen  die  gleiche,  z.  B. 

erbau,  daher  eine  wesentliche  Verschiedenheit  des  Verhält- 

von  Roh-  und  Reinertrag  in  den  einzelnen  Wirtbschaften ; 

h  Bodengüte,  was  leichter  annähernd  berücksichtigt  werden 

Das  Nationaleinkommen  vertheilt  sich  noch  in  verhältniss- 

einfacher Weise  als  Einzeleinkommen.    Namentlich  kann 

he  allgemeine  Grundsteuer  diese  Einkommen  relativ  leicht, 

und  genügend  gleichmässig  treffen.    Die  weite  Verbreitung 

Stenern  (neben  etwaigen  Personalsteuern,  die  sich  bei  ge- 

Classenabstufungen  mit  der  Grundsteuer  verbinden  können) 

ren  Zeiten  und  in  Ländern  auf  der  Stufe  des  „Agricultur- 

die  lange  Dauer  dieser  Steuern  ohne  wesentliche  Ver- 

ng  und  das  Fehlen  anderer  directer  Steuern  erklärt  sich 

auch  mit  daraus,  dass  eine  derartige  Besteuerung  nicht  all 

r  den  Grundsätzen  der  Gerechtigkeit  widerspricht. 
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Mit  der  Auflösung  der  alten  Wirthschaftsverhältms*?  * 

der  Entwicklung  der  Productionsteebnik  wird  das  an  den.  i 

Alterthum  mit  der  Auflösung  der  agrarisch-industriellen  ixi 

-mereantilcn  Wirtschaftseinheit  des  Oikos  (mit  Solaren 

damals,  im  Mittelalter  und  vollends  in  der  Neuzeit  mit  der  7*i 

ländlicher  und  städtischer  Arbeit,  mit  der  Trennung  voe  Li 

gewinnung,  Stoffverarbeitung  und  Handel  und  mit  der  A:- 

selbständiger  Berufe  dafür  sowie  mit  der  weiteren  Ben: : 

theilung  innerhalb  der  Gewerbe,  des  Handels,  mit  der 

kommen  selbständiger  liberaler  (Erwerbs  )  Berufe,  anei  * 

Scheidung  von  „Kapital  und  Arbeit".    Hier  wird  nehe: 

fachen  alten  Grundsteuer  eine  weitere  Reihe  von  directet  : 

und  Personal-  oder  Einkommensteuern  und  selbst  von  zi 

Verbrauchssteuern  nothwendig,  um  das  Einkommen  ändert* 

als  der  Grundeigentümer  und  Bauern  zu  treffen.    Das  \t 

auch  die  Gerechtigkeit,   denn  jetzt    zersplittert  *t 

Nationaleinkommen  in  immer  mehr  verschiedenartigere  £ 

kommen,  es  differenzirt  sich  qualitativ  und  quantitatrr  \ 

Die  Geschichte  der  Steuerarten,  z.  B.  im  altrömiscben  tu 

wie  in  der  Neuzeit,  liefert  auch  den  Beleg  für  diese  Tet  ̂  

Specialisirung  der  Besteuerung  in  Folge  der  >i 

sirung  der  Erwerbsberufe.    Die  Entwicklung  der  1 

und  die  verschiedene  Technik  in  ein  und  demselben 

namentlich    auch  beim  Ackerbau  (Ackerbausysteme ».  * 

schiedenen  Wirthschaftern  macht  aber  ferner  die  eh*  t 

Steuer,  z.  B.  die  alte  Hufensteucr,  oder  die  Flächen^- 

unzulässig,  gerade  auch  vom  Standpuncte  der  vertbefr: 

rechtigkeit  aus.    Daher  hier  die  Steuerreformen,  z,  B.  *Ik 

Katastersysteme  der  Grundsteuer,  der  Classenschenux>t 

Gewerbesteuer. 

Je  weiter  diese  ökonomische  und  technische  Entmci^ 

desto  weniger  reicht  daher  eine  einfache  Besteuerung.  'n 

durch  eine  „einzige  Steuer"  aus,  um  die  beiden  P^tdai- 

rechtigkeit  zu  erfüllen ;  desto  mannigfaltiger  und  weehscü?:* 

vielmehr  die  Besteuerung  werden.  Die  Steuergeschenk  v 

diesen  Satz  auch  durch  ihre  Thatsachen.  Derselbe  ist  in  1 

Sinne  des  Worts  „realistisch"  begründet.  Er  siebt  frrJ 

Widerspruch  mit  manchen  modernen  Anschauungen  0*  I 

rungcn  in  Bezug  auf  möglichste  „Einfachheit**  der  tes* 
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>lche  Einfachheit  scheitert  ohnehin  an  den  steuertechnischen 

rigkeiten  und  am  Finanzbedarf  des  entwickelten  Geraein- 

.  Sie  würde  aber  vollends  in  unserer  heutigen  Gestaltung 

ivatwirthschaftlichen  Systems  auch  der  Gerechtigkeit 

entsprechen. 

6.  Abschnitt. 

.  Die  Principien  der  Gerechtigkeit  oder  der  gerechten 

Steuervertheilting. 

B.  Die  Allgemeinheit  der  Besteuerung. 

.. Allgemeinheit"  der  Besteuerung  ist  von  den  neueren  Finanztheoretikern 

:h  ausdrücklich  neben  der  „Gleichmässigkeit"  als  Princip  und  Postulat  der 
ieit  aufgestellt  worden,  z.  B.  von  Kau  I,  §.  250,  von  Uinpfenbach  I,  105. 

i^ens  hat  man  sich  bisher  damit  begnügt,  die  nächst  liegenden  Conse«jUcnzen 

i  Neuerung  aller  Staatsbürger  aus  dem  Princip  zu  ziehen,  ohne  sich  der 

grossen  Schwierigkeiten  einer  consequeuten  Durchfuhrung  desselben  schon  in 

rie,  geschweige  in  der  Praxis,  auch  nur  klar  bewusst  zu  werden.  So  wird 

etwa  die  gesetzliche  Steuerfreiheit  bevorrechteter  Stände  verworfen  u.  deren 

i'  Beseitigung  verlangt.  Auch  dabei  wird  aber  Ubersehen,  dass  man  es  hier 

;r  mit  einer  Rechtsforderung  in  der  „staatsbürgcrl.  Periode14  beim  Uebcrgang 

.ständischen"  zu  thun  hat  Ebenso  wird  etwa  die  Frage  der  Freiheit  der 

•  "Lü&en  von  gewissen,  namentlich  von  directen  Personalsteuern  aus  dem 
loci  der  Billigkeit  u.  der  steuertechn.  Zweckmässigkeit  erörtert.  Eine  tiefere 

:ig  dieser  Frage  vom  historischen  u.  socialpolitischen  Standpuncte  aus  untcr- 

;i  h£alls.  In  der  „allgemeinen"  Steuerlehre  fehlt  somit  bisher  eine  genügende 
.utis  des  Princips  der  Allgemeinheit  grösstenteils ,  selbst  bei  den  neuesten 

en  Autoren,  wie  bei  Stein.  Das  ist  aber  ein  Mangel,  welcher  durch  das 

;  h.'  Eingehen  auf  die  Frage  bei  einzelnen  Steuern  in  der  „speciellen- 
iTe  nicht  gehörig  ersetzt  wird. 

r-.iflich  wird  dieser  Mangel  in  der  Theorie  allerdings  durch  die  Sachlage, 

•is  vor  Kurzem  in  der  Praxis  bestand,  wie  dies  im  Text  des  §.  401  näher 

I  wird.  Erst  in  speeifisch  m o d e r n e n  Verhältnissen  wurde  die  rationelle 

juente  Durchführung  des  Princips  so  schwierig  u.  strittig.  Erst  jetzt  liegt 

*:r  ein  eigentliches  Problem  auch  für  die  Theorie  vor.  Namentlich  der 

-öak  Personenverkehr,  das  Erwerbsgesellschaftswesen,  der  locale  Personen- 

<iie  Auflösung  der  alten  Gemeindeordnungen,  die  cigenthumliche  Stellung 

•-*nsen*\  der  juristischen  Personen  in  der  Commune  u.  A.  in.  führten  hier 
i  I  richtigen  Besteuerung  mit  sich,  welche  auch  in  der  Theorie  oft  schwierig 
i  entscheiden  waren.  Ohne  Zweifel  kann  nun  Manches  nur  im  concroten  Fall, 

B  eteuerung  eines  bestimmten  Landes,  u.  nur  für  bestimmte  einzelne  Steuern 

;  richtig  entschieden  werden.  Es  hat  deshalb  auch  seine  guten  Grunde,  dass 

«nwartig  bezugliche  Erörterungen  meistens  nur  in  der  speciellen  Steuer- 

namentlich  für  gewisse  besondere  Verhältnisse,  wie  für  das  Coromunal- 

*esen  und  in  Bezug  auf  die  Gesellschafton,  angestellt  werden.  Ein  Ver- 

>  r  eingehenderen  zusammenfassenden,  principicllcn  Behandlung 

schlagenden  Fragen  in  der  allgemeinen  Steuerhhre,  wie  ich  ihn  in  diesem 

f  unternehme,  ist  m.  W.  bisher  in  d.  finanzwiss.  Systemen  noch  nicht 

h  worden.  Im  jetzigen  Stadium  der  Entwicklung  der  Wissenschaft  u.  der 

ruis  darf  er  aber  m.  E.  nicht  inohr  unterbleiben.  Ei  handelt  sah  dabei 

in  der  That  um  die  folgerichtige  Durchführung  des  Princips  der  ..All- 

*it'\  unter  das  alle  jene  Einzelfragen  zu  subsumiren  sind, 

f»  diesem  Gesichtspunct  aus  ist  mit  Hecht  A.  Held  in  s.  Eiak.st.  S. 

H  Fragen  herangetreten,  indem  er  dabei  die  Staats-  u.  die  Cotnuiunalbesteue- 
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rung  uud  verschiedene  Kategorieen  von  Stcuersubjecten  in  jeder  fsr. 

scheidet.    Der  Zweck   seines  Werks  brachte   eine  eingehendere  Lr\-\~* 
Puncto  nicht  mit  sich. 

Sonst  ist  bes.  auf  die  Communalsteuer literatur .  nam.  auf  die  St 

das  Communalsteuerwesen  einzelner  Länder  u.  über  die  Einrichtung  '•^r-' 

Steuern,  wie  der  Ertrags-  und  Einkommensteuern  für  die  Commut«: . 

Erörterungen  über  die  Besteuerung  der  Erwerbs-,  nam.  der  Actiearef-- 

in  d.  Literatur  zu  verweisen.  In  der  Commune  (der  Mrtsgemeinde  r.-  i: 

Selbstverwalt.körpem,  Kreis,  Bezirk,  Provinz)  ergeben  bich  bei  der  In -j 
Ertrags-  u.  der  Einkommensteuern  Conflicte  mit  anderen  Commmkes  i 

steuerten  droht  Doppelbesteuerung.  Bei  der  Actiengesellscbit:  * 

schiedenheit  des  Domicils  der  Gesellschaft  u.  des  Wohnsitzes  der  \*sxl 

das  Vorhandensein  von  Zweigniederlassungen  Ursache  schwieriger  i 

Besteuerung.  Stein  behandelt  auffallender  Weise  diese  Fragen  m  s.  ii: 

„Steuerwesen  der  Selbstverwaltung"  (I,  547— 56S)  nirht.  nur  kurz . 
Frage  der  Besteuer,  der  Gesellschaften  u.  Vereine  in  s.  Lehre  t.  Scea*>; 

I,  434  ff.  Bes.  lehrreich  sind  manche  Ausfuhrungen  in  den  Zehn  <io?aci' 

eins  f.  Soc.polit.  über  d.  „Communalsteucrfrage" ,  \r.  XII,  Lpz. 
näherer  Anknüpf.  an  d.  preuss.  Verhältnisse,  wo  nach  der  «iestaltnw  i* 

Communalsteuerrechts  die  Streitfragen  über  Besteuer.  d.  Forensen .  ir^ 

einschliesslich  d.  Gesellschaften  u.  s.  w.  bes.  verwickelt  sind.  Am  Werti'  _ 

principielle  Seite  der  Controversen  ist  das  vortreffl.  Gutachten  v.  N  »sa- 
uber d.  preuss.  Verhältnisse  auch  das  v.  Ernst  Meier,  bes.  S.  l«w  £. 

den  Thesen  meines  Referats  über  d.  Comm.st.frage  Stellung  zu  den  Friert 

s.  d.  Verhandl.  d.  Ver.  f.  Soc.polit.  in  1877,  (Nr.  XIV)  These  12  S  *4  i 

im  Referat  S.  17,  eingehender  in  d.  selbständ.  Ausgabe  nu-ine*  xc^r- 

..Die  Comm.st.frage*4  (Lpz.  1878)  S.  35  unter  Nr.  VIII.  S.  aarh  <ix> 
damal  Corref.  Bürgermeister  W egn er,  VerhandL.  bes.  S.  50.  reber  yz 

auch  in  Betr.  des  hiehergehör.  Puncts,  Neumano,  im  Jährt»,  d.  D.  K 
S.  589  ff.,  bes.  über  Nasse  S.  597.  Aus  d.  Liter.  Ob. 

principiell  scharfe  Sehr.  v.  R.  Fried  berg,  d.  Besteuer.  d. 

v.  Bilinski's  Gem. besteuer.  Lpz.  1878,  den  preuss.  Coinni 
v.  1877,  nebst  begleitender  Denkschr.  (darüber  u.  A.  Friedberr.  a.  a> 

z.  B.  in  d.  Ausgabe  v.  0.  Kotze,  Bert.  1877.  Auch  d.  anonym-  Set 

eines  Ges.  üb.  Comm.steu.  u.  s.  w.",  Lpz.  187»».  -  l'eber  ..die  Besteuer.  . 
gesellschaften  in  Verbind,  mit  d.  Gcm.besteuer." .  s.  K.  Dietzel«  Sr 
diesem  Titel,  Köln,  1859. 

Im  folgenden  Abschnitt  kommt  nur  der  Standpunkt  der  allerer.-' 

lehre  zur  Geltung,  daher  handelt  es  sich  wieder  nur  um   di<*  prisr 

örterung  der  Fragen,  nicht  um  die  Entscheidung  derselben  in  der  b*»bmr 

gebung.    Darauf  wird  auch  hier  nur  gelegentlich  u.  beispiels^«*  : 

Weiteres  darüber  gehört  nach  der  Systematik  dieses  W>-rks  er«  ■  i 

Steuerlehre.    In  principieller  Hinsicht  ist  dann  wieder  die  LnteT-scaeniitx 

finanziellen  u.  des  socialpolitischeu  Standpunkts  von  After»  *t~ - 
Bedeutung ,  so  in  der  Frage  von  der  Steuerfreiheit  des  „Existeazi»:uc~ 

fach  ist  im  Folgenden  auch  an  Abschn.  3  über  d.  Steuerquelle  »arsirtj*- 

L  —  §.  401.  Das  Problem.  Der  Grandgau  der.Url 

heit  der  Besteuerung  wird  jetzt  fttr  die  g 

modernen  Culturvölker  in  Betrachtung  gezogen,  also  ffir  die  -« 

bürgerliche"  Periode  der  persönlichen  und  polinfcbee  F 

und  Gleichheit  der  ganzen  Bevölkerung,  im  Unterschied  r 

früheren  „ständischen"  Periode.  Es  ist  dabei  ater  **j 

Bezug  auf  die  Consequenzen  des  socialpolitischen  Bcarc^l 

Standpuncts  und  auf  die  „sociale"  Epoche  der  Beit«*^ 

nehmen,  in  die  wir  eintreten. 
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r  Grundsatz  der  Allgemeinheit  erscheint  in  der  Staatsbürger- 

Periode  für  die  Staatsangehörigen  (Staatsbürger)  selbst  als 

nes  weiteren  Beweises  bedürftiges  Axiom.  Bei  der  An- 

ig  des  Princips  kann  daher  der  Ausgangspnnct  in  dem 

■onommen  werden,  dass  die  Besteuerung  eine  allgemeine 

bürgerliche  Pflicht  sei  und  als  solche  zunächst  die 

ndigen)  physischen  Personen,  welche  Staatsbürger 

effen  müsse.  Dieser  Satz  ist  auch  der  Kern  des  modernen 

rungsrecbts.  Bei  der  Durchführung  des  Princips  der  All- 

ieit  mu8s  die  Besteuerung  aber  gerade  um  „gerecht"  zu 
d  um  sich  den  verwickelten  Verhältnissen  des  Lebens  an 

n,  u.  A.  namentlich  auch,  um  die  Bedingungen  wirthschaft- 

Joncurrenz  möglichst  gleich  zu  stellen,  vielfach  Uber  jenen 

on  Personen  hinausgreifen.  Mehr  und  mehr,  theils  aus 

her  Tendenz,  theils  in  der  Consequenz  des  Princips,  ist  das 

rnngsrecht  auch  so  vorgegangen.  Anderseits  verlangt  das 

toe  Leben  hie  und  da  auch  Einschränkungen  der  Be- 

lg innerhalb  des  Kreises  der  Staatsangehörigen  physischen 

tn,  also  insofern  einen  mehr  oder  weniger  weiten  Verzicht 

!  Durchführung  des  Grundsatzes  der  Allgemeinheit,  theils 

Qertechnischen  Rücksichten,  theils  aus  politischen  und  wirtli- 

chen Gründen,  mitunter  auch  um  der  Gerechtigkeit  willen, 

(lerne  Besteuerungsrecht  ist  auch  solchen  Forderungen  raehr- 

achgekommen.  Insbesondere  kann  der  socialpol itische 

;esichtspunet  zu  gewissen  Einschränkungen  der  All 

nheit  der  Besteuerung  führen,  namentlich  zu  einer  Steuer- 

i  wenigstens  von  gewissen  Steuern,  für  die  unteren  nicht 

nden  (arbeitenden)  Classen,  im  Interesse  der  ökonomischen 

ng  derselben.  Anforderungen  dieser  Art  haben  sich  in  der 

schaft  schon  mehrfach  gezeigt  und  hie  und  da  auch  im 

echt  bereits  Geltung  erlangt.  Sie  werden  in  der  Zukunft 

mehr  hervortreten,  wenn  die  Berechtigung  des  socialpoliti 

Standpunets  im  Volksbewusstsein  mehr  zum  Durchbruch 

und  die  „sociale"  Epoche  der  Besteuerung  neben  der  „Staats 

lieben"  Platz  greift. 

m  dem  Gesägten  ergiebt  sich  von  Neuem ,  dass  die  wissen- 

iche  und  practische  Schwierigkeit  in  der  richtigen  und 

ten  Anwendung  des  Grandsatzes  der  Allgemeinheit  liegt 

•it  der  blossen  Auf-  oder  Hinstellung  desselben  noch  wenig 

wen  ist.   (§.  363.)    Unvermeidlich  muss  bei  der  Anwendung 
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casuistisch  verfahren  werden.    Da«  Princip  der 

ist  auf  die  einzelnen  Kategorieen  von  Fällen,  welche 

gegebenen  Wirthschafts-  und  nach  den  allgemeinen 

nissen  unserer  heutigen  Culturvölker  gebildet  werden  n! 

logischer  Consequenz  anzuwenden.  Dabei  muss  anf  die  p 

Schwierigkeiten  und  anderweiten  Bedenken  und  anf  die 

erscheinenden  socialpolitischen  Forderungen  bei  der 

gebührend  Rücksicht  genommen  werden.    Jede  Abweictr. 

der  an  sich  logisch  richtigen  Consequenz  des  Principe 

gemäss  genügend  zu  begründen. 

Die  Theorie  und  die  Praxis  haben  sich  bisher  d^H 

schwierigen  Aufgaben  zu  leicht  gemacht.   Die  erstere  ku:  ̂  

lieh  nur  den  Grundsatz  der  Allgemeinheit  hingestellt  c: 

der  nächst  liegenden  Consequenzen  daraus  gezogen,  *»■ 

auch  wohl  diese  oder  jene  in  Frage  kommende 

Einschränkung  der  Anwendung  des  Princips  erörtert 

Mangel  einer  scharfen  Unterscheidung  des  rein  fioanzk*. 

des  socialpolitischen  Standpuncts  hat  hier  meistens  gehb 

Klarheit  zu  kommen.    Geschichtlich  erklärt  und  entsc 

die  ungenügende  Behandlung  des  Problems  in  der  Theorie 

einigermassen  aus  den  Verhältnissen  des  Lebens.   Vor  de- 

modernen  Personenbewegung,  wesentlich  mit  der  Folge  i 

Communicationen,  bei  der  ehemaligen  weit  grösseren 

Menschen,  vor  der  Entwicklung  des  internationalen 

Kapitalien  Verkehrs,  vor  der  neueren  Entfaltung  der 

Bildung  der  Erwerbsgesellscharten,  vor  der  Umgestaltung 

festen  bürgerlichen  Ortsgemeinde  in  eine  blosse  Einwohner: 

von  lose  oder  gar  nicht  mit  dem  Wohnort  näher 

sonen  u.  8.  w.  handelte  es  sich  eben  vorneralieh  bei  dr 

fuhrung  des  Princips  der  Allgemeinheit  in  Staat  und  t< 

um  die  Besteuerung  der  im  Inland  und  in  der  Heimaite^ 

lebenden  physischen  Personen,   bez.  Staats-  und 

gehörigen. 

Die  Praxis  zeigt  ein  buntes  Chaos  von 

ohne  festes  und  richtig  durchgeführtes  Pni*  ■ 

Staatssteuer-  wie  im  Communalsteuerrecht.  Neuerdicc* 

sprechend  der  grösseren   Verwickeltheit  des  Wunfasräsr^ 

namentlich  in  Staaten  mit  starkem  Finanzbedarf  cod  d?*i| 

Deficit  offenbart  sich  die  deutliche  Tendenz,  die  Maatt  k 

munaUteuerpflicht   möglichst  weit  auszudehnen 
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tbaren  physischen  Personen,  Wirthschaftsarten ,  Einkommen. 

H.  die  immer  energischere  Besteuerung  der  Ausländer  im 

.  der  Fremden  (Forensen)  in  der  Gemeinde,  des  aus  dem 

de  kommenden  und  mehr  noch,  weil  leichter  zu  ermitteln, 

das  Ausland  gehenden  Einkommens  (Couponsteuer!),  der 

^Gesellschaften  neben  den  physischen  Personen  u.  s.  w. 

»ei  dieser  Ausdehnung  leitet  oft  mehr  der  blosse  Fiscalismus, 

l  Gerechtigkeitspostulat  der  Allgemeinheit  und  als  die  strenge 

inenz  in  der  Durchführung  der  einmal  bestehenden  Stenern. 

Praxis  fehlt  es  denn  auch  nicht  an  schwierigen  Contro- 

auf  diesem  Gebiete,  selbst  bei  der  Anwendung  der  öfters 

erschiedenen  Auslegung  fähigen,  weil  zu  allgemein  gehaltenen 

nmngen  der  Steuergesetze,  vollends  bei  Fragen  de  lege  ferenda, 

über  die  Einrichtung  der  Communalbesteuerung ,  «her  die 

dang  sogen.  Doppelbesteuerung  der  Ausländer  und  Forensen, 

esteuerung  der  Erwerbsgesellschaften  u.  A.  m.  *)  Der  Mangel 

mder  theoretischer  Vorbereitung  dieser  auf  die  Anwendung 

ondsatzes  der  Allgemeinheit  sich  beziehenden  Fragen  macht 

fühlbar. 

o^esichts  dieser  Sachlage  und  der  fehlenden  Wissenschaft- 

Vorarbeiten  ist  die  Aufgabe  in  diesem  Abschnitt  materiell 

rmell  eine  besonders  schwierige,  zumal  eine  monographische, 

ins  Einzelne  gehende  Behandlung,  welche  eigentlich  nöthig 

an  diesem  Ort  ausgeschlossen  ist.  Manches  kann  auch  erst 

speciellen  Steuerlehre  erörtert  werden.  An  dieser  Stelle 

I  es  sich  um  einen  Versuch,  die  hauptsächlichen 

orangen  aus  dem  Grundsatz  der  Allgemeinheit 

matisch,  ohne  zu  grosses  Detail,  zu  entwickeln  und 

Iben  zu  möglichst  bestimmter  pri neipi eller  For- 

nng  zu  bringen.  Dabei  wird  derjenige  Zustand  zum 

ngspunet  genommen,  welcher  sich  im  persönlichen  Leben 

D  der  Volkswirtschaft  unserer  heutigen  Culturvölker  im 

wirtbschaftlichen  System  der  freien  Concurrenz,  daher  unter 

Rinfluss  der  modernen  liberalen  Social-  und  Wirthschafts- 

pebung  gebildet  hat.  Mehrfach  ist  bei  der  Erörterung  der 

rungen  aus  dem  Grundsatz  der  Allgemeinheit  die  Staats- 

Vfl.  o  A.  die  Controyer*en  in  Preusscn.  in  vielen  Erörterungen  der  in  der 

rw.ilmuMi  Literat™  bes.  Im  An- hin-  u  d.  dort  genannten  Entwurf  eine* 

'^Qerjesetzes. 
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und  die  C  omni unal besteuern ng  zu  unterscheiden.  In 

werden  die  betreffenden  Fragen  vor  nein  lieb,  aber  nicht  u 

lieh,  für  die  erstere  untersucht.   Manches  Einzelne  in 

Communalsteuer  muss  für  spätere  Abschnitte,  besond< 

specielle  Steuerlehre  zurückgestellt  werden. 

II.  —  §.  402.    Schematismus  der  Durc hf fibriif 

Erörterungen  über  die  Anwendung  des  Grundsatzes  der 

heit  lässt  sich  folgendes  Schema  zu  Grunde  legen: 

A.  Die  Staatsbesteuerung  der  physischen  Person 

ihrer  Wirtschaften:  der  Individual-  und  Familie: 

Schäften,  bez.  der  selbständigen  Wirth sc haf ItkK 

d.  i.  der  Familienhäupter  und  der  für  sich  lebend« 

z einen.    Hier  sind  zu  unterscheiden: 

1)  Staatsangehörige. 

a)  Im  Inlande  lebende,  bez.  regelmässig  wo) 

b)  Im  Auslande  wohnende. 

2)  Ausländer,  welche  im  Inlande 

a)  wohnen,  d.  h.  sich  dauernd,  oder 

b)  reisen,  d.  h.  sich  vorübergehend  aufhalten. 

Ein  analoges  Schema,  mit  Unterscheidung  der  „Ei 

sehen"  („Ortsangehörigen",  „Domicilirten")  und  der  Ori 

lässt  sich  für  die  Com munal besteucrung  aufstellen.  Drf 

dung  der  Kategorieen  wird  aber  durch  die  Gestaltung  des 

liehen  OrtsbUrger-,  Heimaths-  und  Niederlassungs  recht* 

daher  etwas  veränderlich. 

B.  Die  Besteuerung  anderer  Wirthsc  haften 

juristischen  Personen,  gewissen  Erwerbsgesellschut^J 

sonders  Actiengesellschaften ,  Corporationen ,  gewissen  \'tm 
auch  der  Zwangsgemein  wirtschaften  selbst  nemto^ 

Staats  in  der  Conimunal-,  der  Gemeinde  in  der  >:*4 

Provinzial-,  Kreisbesteuerung  und  in  derjenigen  der 

Gemeinde  u.  s.  w. 

Für  die  Staatsbesteuerung  sind  auch  hier  mitunter  n  | 

ausländische  solche  Wirtschaften  (z.  B.  ActiengeselLrfhzfc^ 

unterscheiden.   Ebenso  für  die  Co  mm  unal  beste  uerans  iL 

orts-,  bez.  kreis-,  provinzialan gehörige  und  fremde 

solche,  welche  anderswo  ihr  Domicil  haben.  i 

C.  Die  Besteuerung  des  Einkommens  der  Per»ooe&f^l 

weg,  mit  folgender  genauerer  Casuistik:  1 
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Das  Einkommen  der  im  Inlande  wohnenden  (bez. 

irten)  Staatsangehörigen  aus  dem  Inlande,  —  der 

fall. 

Das  Einkommen  derselben  Personen  aus  dem  Aus 

—  z.  B.  Zinsbezug   aus   der  Fremde  (internationale 

apiere !). 

Das  Einkommen  der  im  Ausland  wohnenden  Staats- 

ürigen  ans  dem  Inlande,  z.  B.  Rentenbezug  des 

ischen,  aber  „absentiistischen"  Grundbesitzers  (Irland, 

d,  Russland!). 

Das  Einkommen  der  im  Ausland  wohnenden  Staats 

«'•rigen  aus  dem  Auslande,  —  z.  B.  des  deutschen 

mos,  der  in  America  etablirt  ist,  aber  Reichsangehöriger 

Das  Einkommen  der  im  Inlande  wohnenden  Auslän der 

n  Inlande  —  z.  B.  der  eben  erwähnte  Fall,  vom  america- 

Standpunete  aus. 

Das  Einkommen  derselben  Personen  aus  dem  Aus- 

i  —   z.   B.  der  Fall  englischer  und  russischer  „Absen- 

bei  uns. 

Das  Einkommen  der  im  Auslande  wohnenden  Aus 

raus  dem  Inlande,  —  z.  B.  der  inländische  Zinsbezug 

Fremden  aus  unseren  Staatspapieren, 

e  diese  Fälle  spielen  im  neueren  Besteuerungsrecht  eine 

Mehrfach  hat  man  nach  allen  diesen  Seiten  die  Besteuerung 

khnen  gesucht.    Es  bleibt  nur  der  Fall  übrig:  Besteuerung 
ikommens  der  im  Ausland  wohnenden  Ausländer  aus 

Unlande,  —   ein  Einkommen,  das   die  heimische  Be- 

n£  gewöhnlich  nicht  treffen  kann,  aber  doch  mitunter  zu 

^ucht  und  gelegentlich  wirklich  trifft,  z.  B.  wenn  Einfuhr- 

en ausländischen  Waaren  theilweise  vom  fremden  Produ 

oder  Verfrachter  (Eisenbahn,  Schiffer)  getragen  werden.*) 

r  einzelne  Steuern  ist  diese  Casuistik  mitunter  noch  weiter 

en,  z.  B.  in  Bezug  auf  „Reisende". 

i  den  neuesten  deutschen  Zollreforinen  spielte  eine  solehe  Möglichkeit, 

-rvjridichung  unter  gewissen  Umständen  nicht  unbedingt  zu  bestreiten  ist. 

J'-MSv  Kuli.-  i(i  d-r  Beweisführung,  M  bei  dei   Krage  des  Getreide-,  beä 

»•nzolls,  Seitens  der  Regierungsvertret.  r  in  d.  parlam^nt.  Debatten  v.  1>7*— 7«*, 

mtl  Actenstuclen.  So  heisst  es  in  dem  Bisroarck'schen  Finanzprogr.  v.  15.  Dec 
r/wissen  Fidlen  werde  der  ausländische  Pruducent  den  Zoll  ganz  oder  theil- 

f  -ich  nehmen  müssen. 
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Ein  analoges  Schema  lässt  sich  wieder  für  die  Co 

besteuerung  aufstellen.  Es  ist  practisch  oft  noch  wichtig  *| 

der  Personen-  und  Kapitalienverkchr  innerhalb  de»  hexas 

Staats,  zwischen  den  Provinzen,  Kreisen,  Gemeinden  st^-m 

noch  lebhafter  als  der  betreffende  internationale  Yeti 

Einige  der  schwierigeren  Controversen,  z.  B.  tlber  die 

der  „Forensen",  liegen  gerade  hier. 

D.  Besteuerung  der  inländischen  Ertragsqael!« 

die  Erträge,  welche  wirklich  oder  vermeintlich  aus  ihnet 

oder  fliessen  können.    Hier  hat  man  es  mit  den  sogen.  Er* 

steuern  zu  thun,  wo  die  Rücksicht  auf  die  den  Ertrag  b«' 

Person  ganz  oder  grossentheils  zurückzutreten  vermag.  ?- 

beiden  reinen  Real  steuern  dieses  Systems,   der  Grnsi 

Gebäudesteuer,  ist  die  Allgemeinheit  der  Steuer  in  der 

besteuerung,  einerlei  ob  es  sich  um  In-  oder  Ausländer 

und  gewöhnlich  auch  in  der  Co mmunal besteuerung,  n 

Eigentümer  Ortsangehörige  oder  Ortsfremde  sein,  kam 

Zur  Frage  kann  die  Steuerfreiheit  kleiner  Ertragsquelle 

bei  Grundbesitz,  namentlich  bei  Häusern)  kommen.  Für 

werbesteuer  gestalten   sich  die  Verhältnisse  zwar  ci-fjl 

gleich,  aber  doch   ähnlich  wie  bei  den  genannten  Rti^ 

Schwierigkeiten  entstehen  für  die  Communal 

bei  einem  Gewerbebetriebe,  welcher  sich  über  mehrere 

erstreckt,    dann    bei    dem    Gewerbebetrieb    durch  Act 

schatten  u.  dgl.  m.  Bei  der  Kapitalrentensteoer  ist  t> 

anzugeben,  welche  Anwendung  der  Grundsatz  der 

principiell  finden  sollte,  als  diese  Anwendung  nun  d 

Bei  der  Staats-  wie  der  Communalbesteuerung  ergeben 

dem  „fremden"  Eigenthümer  der  Renten  -Ertragsquelle 

manche  Schwierigkeiten. 

Statt  oder  neben  diesen  Ertragssteuern  kann 

noch  eine  Einkommensteuer  bestehen,  weiche  die 

den   diese  als   Einkommen   beziehenden  Personen 

Dann  kommt  wieder  das  unter  C  aufgestellte  Schema  ™t 

zur  Anwendung. 

E.  Endlich  ist  noch  die  (nominelle  wie  reellei  V 

besteuerung  hervorzuheben.    Soweit  das  Vermöge» 

Ertrags  qu eilen  besteht,   jedenfalls  die  practisch 

Fälle,  trifft   das  unter  der  vorigen  Rubrik 
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rang  des  blossen  Gebrauchsvermögens  ist  zu  untergeordnet, 

s  sie  hier  noch  besonders  berücksichtigt  werden  mttsste.8) 

Folgenden  werden  nun  der  Reihe  nach  die  Fälle  der 

md  damit  gleich  in  Verbindung  diejenigen  der  dritten,  da- 

;  Fälle  der  zweiten  Kategorie  erörtert.    Die  Fälle  der 

bez.  fünften  Kategorie  kommen  nur  nebenbei  mit  zur 

,  was  für  unsere  Zwecke  an  dieser  Stelle  genügt. 

—  §.  403.  Die  Durchführung  des  Princips  der 

teinheit  der  Besteuerung. 

vorausgehende  Schema  deutet  bereits  an,  wie  das  Princip 

emeinheit  nicht  durchgeführt  werden  kann,  nemlich  nicht 

Igt  einer  einzigen,  wie  immer  denkbaren  Steuer,  mag  es 

die  Staats-  oder  um  die  Communalbesteuerung  handeln 

Eine  solche  „einzige  Steuer"  kann  sich  vollends  nicht 

igen  Personenbeweguug,  dem  Landes-  und  Ortswechsel  der 

n,  den  modernen  wirtschaftlichen  Verhältnissen,  der  Ver- 

|  der  Eigenthumsvertheilung  und  der  mauchfachen  obliga- 

t  Verbindungen  unter  den  einzelnen  Bewohnern  eines 

und  dieser  wieder  mit  Ausländern  anpassen.  Sie  würde 

tjenso  sehr  den  Forderungen  der  Gerechtigkeit  wie  den- 

der  Volkswirtschaft  widersprechen.  Es  ist  wichtig,  dies 

ir,  wo  es  sich  um  die  Verwirklichung  eines  Postulats  der 

.keit  handelt,  zu  constatiren. 

der  Staats-  wie  in  der  Communalbesteuerung  kann  viel- 

ie  auch  nur  annähernde  Verwirklichung  der  „Allgemein- 

und  damit  muss  man  sich  in  der  Praxis  stets  begnügen  - 

rch  eine  Combination  verschiedenartiger  Steuern 

in  einheitlichen  Steuersystem  erreicht  werden, 

i  muss  sich  der  grossen  Beweglichkeit  des  Personen-  und 

;nverkehrs  im  heutigen  „privatwirthschaftlichen"  System 

kswirthschaft  anpassen,  sich  demgemäss  auch  immer 

nteprechend  verändern.  Zu  dem  Zweck  hat  es  namentlich 

lern  zu  bestehen,  welche  sich  einerseits  mehr  an  das 

t,  an  die  Einkommen  beziehende  und  Ausgaben 

ide  Person,  anderseits  mehr  an  das  Object,  an  die  Er- 

eile, daher  namentlich  an  die  verschiedenen  Besitz- 

welche  Renten  geben  —  Boden,  Häuser,  Gewerbe,  Leih 

n  —  anknüpfen.  Eine  Combination  von  sogen.  Er- 

folg. lUapUbschn.  t.  Steuersystem  kommt  sie  zur  Sprache.  §.  4h8,  4S9,  494. 
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t  rag  s  - ,  namentlich  Real  Stenern  mit  Personal-,  Eint 

und  Verbrauchssteuern  ist  daher  auch  zur  Dnrc 

des  Postulats  der  Allgemeinheit  (wie  nicht 

Gleichmässigkeit)  der  Besteuerung  geboten.    Eid  *ck 

plicirtes  Steuersystem  hat  freilich  viele  Mängel,  weiche 

t'aches  und  vollends  eine  einzige  Steuer  nicht  besäst*, 

es  allein  geeignet  ist,  den  ganzen  wachsenden  Staats-  und 

bedarf  zu  decken ,  so  ist  es  auch  durch  die  GesUfcs 

Volks wirtbschaft,  unserer  Besitzverhältnisse  nnd  unsere» 

Verkehrs  unvermeidlich  geworden  und  immer  noch  da*  \s$m 

rechteste.    Darüber  muss  man  sich  auch  in    der  TbtöjT 

werden.  I 

A.  —  §.  404.  Die  Staatsbesteuerung  der  p hy»d 

Personen.     1)  Insbesondere    der  im  Inland  wol« 

Staatsangehörigen,  und  zwar  unter  Voraussetzung  den 

Falls  der  dritten  Kategorie  des  Schemas:  die  Besteasfl 

im  Inland  erworbenen  Einkommens  dieser  Per^-ao.  \ 

Die  Besteuerung  aller  Staatsangehörigen  ist  für  an«a?J| 

bürgerliche"  Periode  im  Princip  und  in  der 

die  Besteuerung  ist  anerkannte  und  möglichst  befolgte 

Theorie  hat  die  Besteuerung  hier  gegenüber  den  gescht 

kommenen  Steuerfreiheiten  gewisser  bevorrechteter  ( 

Personen  der  ständischen  Periode  gefordert  und  be^rön^ 

Praxis,  d.  h.  das  öffentliche  Steuerrecht  hat  das 

lieben  durchgeführt  und  die  alten  Steuerfreiheiten 

*)  So  implicite  in  Smith 's  erster  Steuerregel.  Schoo  Bod  ta:-  * 
|>  ,  sagte  von  solchen  Befreiungen:  quid  enini  ab>urdius  /  B~-  w> 

Note  d).  Charaetcristisch  für  Zeit  u.  Land  Sonnend- U*  scharfer  kir* 

Steuerfreiheiten  des  Adels  u.  bes.  der  „Klerisei",  Grunds.  III.  \i 

Sehltiss  aus  Allem  ist.  dass  es  v«»n  Seite  des  Klerus  eine  Lagere-:  ii^t. 
Staat  u.  die  Bürger  s.  würde,  die  Steuerfreiheit  zu  fordern :  von 

eine  Verletzung  des  allen  Bürgern  gleichschuldigen  Schutze*, 

(iehür  zu  geben."    &  auch  Biersack,  Besteuer.  Anh..n?  S.  24!  IS* 

ß>  (  eher  die  Mißverhältnisse  und  Schwierigkeiten  im  »*hene. 
Putter.  histor.  Entwickl.  d.  heut.  Staatsverfass.  d.  t.  Kci  b>  II.  :**  - 

neueren  Aufliebungen  v.  Steuerfreiheiten,  eine  Folge  de->  jStrt  bea»  w  ti 
allgemein   anerkannten   staatsrechtlichen  Grundsatz    einer   cl«.n<-  V 

Staatslasten  auch  zur  prac tischen  Anerkennung  zuführe©*-,  a>  k.  i 
D.  Staats-  und  Bundesrecht,  2.  A.  II,  331  ff.    In  verschied.  Rtr:t»»* 

erfolgte  d.  Auf  heb.  der  Steuerfreiheiten  durch  landeshent  YAicx  t  ate*  5 

1       II.    In  Preussen  wurde  durch  d.  Edict  v.  27.  Oct   IM«  ia*  Fmw 

Besteuer.  u.  d»r  l'nzulässigk.  von  Exemtionen  ausgesprochen.  Van 
dann  ,.d.  neueren  Verfassungen  den  Grunds,  gleicher 

anerkannt  u.   in  Folge  davon  d.  Aufheb.  d.  früher 

heilen,  sowie  die  l  nzulässigk.  neuer  (selbst  gesetzlic  h  er) 

«der  die  schon  früher  geschehen»-  Aufhebung  bestätig*    Zacnarti  l^8  ' 

a-
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i  unterscheiden  sind  wieder,  wie  oben  in  §.  361,  wahre 

))  Steuerfreiheiten,  denen  keine  andere  einigermaßen  der 

ökonomisch  gleich  werthige  öffentliche  Leistung  entspricht 

heinbare  (formelle),  bei  welchen  dies  der  Fall  und  wo 

eine  anderweite  öffentliche  Ausgabe  erspart  werden  kann. 

Bei  den  wahren  Steuerfreiheiten  ist  die  Notwendigkeit 

fhebung  nach  unserem  heutigen  Rechtsbewusstsein  nicht 

Es  kann  sich  nur  fragen,  ob  und  wie  weit  eine  wahre 

reibeit  vorliegt  und  wie  bei  deren  Beseitigung  vorzugehen 

i  der  ersten  Frage  handelt  es  sich  um  objective  Feststellung 

itbestandes,  was  kaum  Schwierigkeiten  bietet,  da  die  That- 

iner  der  fehlenden  Steuer  gleichwerthigen  anderweiten  öffent- 

Leistung  offenkundig  sein  muss.    Nicht  principiell,  aber 

u  Betreff  der  Durchführung  bieten   nur  die  Fälle  mehr 

rigkeit,   wo  eine  einstens  scheinbare  Steuerfreiheit  durch 

!  der  Compensations- Leistung  oder  durch  Verminderung  des 

der  letzteren  oder  durch  allgemeine  anderweite  Steuerer- 

ganz oder  theilweise  zu  einer  wahren  Steuerfreiheit  ge- 

ist.    liier  kann  die  lange  Dauer  des  Verhältnisses  aus 

hen  und  sonstigen  Gründen  etwa  eine  gewisse  Berück- 

iD£  verlangen,  freilich  nur  nach  Grundsätzen  der  Billigkeit, 

es  strengen  Rechts. 

actisch  wichtig  ist  meistens  nur  die  alte  Steuerfreiheit  des 

ehrdienstpflichtigen  ritte rschaftlic hen  u.s.w.  Grundbesitzes 

"rtfall  der  Wehrdienstleistung.  Hier  handelt  es  sich  wesent- 

ü  eine  Frage  der  vierten  der  obigen  Kategorieen,  der 

£8  ,  bez.  Realbesteuerung  und  um  die  Allgemeinheit  der 

Isteaer,  denn  die  Steuerfreiheit  ist  eine  reale  geworden, 

auf  dem  Boden  ruht,  keine  personale  mehr,  welche  sich 

tMu  Eigentbümcr  richtet.    Davon  unten  in  §.  410. 

zu  verlangende  Beseitigung  wahrer  Steuerfreiheiten  hat 

iell  im  Wege  des  gesetzlichen  Zwangs,  nicht  des 

;»  zu  geschehen,  da  es  sich  um  unzweifelhaft  öffentlich 

she  Verhältnisse  handelt.    Die  Entschädigungsfrage  ist 

Partikel  citirt  »ind.    lieber  l'reussao  s.  Yerf.urk.  Art.  IUI,  ?.  Könne. 

'&*tsr.  3.  A.  I,  1.  Abth.  S.  444,  2.  Abth.  S.  231»  h".    Gänzlich  befreit  von 

!"u<:ni  u.  Abgaben  sind  d.  Mitglieder  d.  K.  Hauses  u.  d.  bobenz.  Kurstenfatnilie, 

«.  Eiok.st.  die  Mitglieder  der  1M56  entthronten  Dynastiecn.    Kerner  bestanden 

l>eut*:heii  Bundesacte  v.  u.  nach  partic.  tieset/en  im  Anschluss  daran 

f.  d.  ehemal.  Mediatisi  rten .  worin  später  aber  Veränderungen  em- 

•'imI.   S.  Könne  a.  a.  ü.  S.  24U  it.  Zachuria  II.  53Ü  Ü. 
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meist  auch  nur  bei  der  Ertragsbesteuerung  pracü*ch  m 

Aut  hebung  etwaiger  Personalsteuer  und  Verbrauchssteuer  « 

wird  auch  aus  blossen  Billigkeitsgrtinden  nur  ausnahm*««*  | 

die  Rede  sein,  z.  B.  öffentlichen  Beamten  gegenüber,  i 

munalsteuerfreiheit  gemessen,  wo  Gehaltserhöhung  c  I 

kommen  kann.6) 

b)  Scheinbare  Steuerfreiheiten,  welchen  eine  der 

Steuer  äquivalente  Leistung  entspricht,  sind  auch  in  an* 

bürgerlichen  Periode  principiell  nicht  verwerflich,  i 

als  Belohnung8form  für  öffentliche  Verdienste,  als  Bei i- 

oder  Gehaltsform  für  öffentliche  Beamte,  als  Beitrag*  i 

Zweck  der  Unterstützung.  Sie  finden  sich  auch  noch  w 

neueste  Zeit  hie  und  da,  besonders  bei  einzelnen  Arten  w*j 

und  Abgaben,  z.  B.  Einkommensteuerfreibeit  der 

Taxfreiheit  oder  Taxermässigung  bei  der  Benutzung  :<a 

Anstalten  (Post,  Eisenbahnen)  für  gewisse  Kategorieen  tu«  ft 

(Beamte,  Abgeordnete  zu  den  Volksvertretungen). 

Indessen  sind  solche  Privilegien  gewöhnlich  nicbi 

massig.  Sie  bilden  eine,  wenn  auch  nur 

brechung  des  Grundsatzes  der  Allgemeinheit  der  1>: 

welche  mitunter  in  den  Kreisen  der  Besteuerten  mi>? 

wird  und  Anstoss  erregt.  Finanziell  erscheint 

Einnahme  noch  der  Finauzbedarf  im  wahren 

Täuschungen  Anlass  giebt.  Die  Oekonomie  der  Benams 

lieber  Anstalten  u.  8.  w.  leidet  leicht  unter  der  Tax  t  reiben  -  ' 

der  Steuerfreiheit  und  der  Compensationsleistung,  x.  B.  de?  w 

ist  auch  die  richtige  Verhältnissmässigkeit  schwer  benix^ 

noch  schwerer,  wegen  der  eintretenden  Veränderung 

Seiten,  zu  erhalten.  Daher  sind  auch  die  scheinbare!» 

freiheiten  mit  Rechtimm  er  mehr  beseitigt  word«; 

die  Portofreiheiten  gewisser  Classen  und  Personen,  die  Ei^ 

Steuer -Freiheiten  der  Beamten.7) 

Die  Staat sbesteuerung  der  Staatsbeamten  dar: 

Stellung  der  letzteren  unter  die  allgemeinen 

Bildung  besondrer  Steuern,  bez.  Abtheilungen 

•)  In  Staatsrecht!.  Beziehung  ist  eine  allgem.  Steuerfrei^  e 
weil  hier  nicht  vom  Begritf  eines  wohlerworbenen  Hechts  tu  rok*  & 

schädig,  gerechtfertigt,  anders  bei  einem  speciali  titalo  Tor  eu 

begründeten  wirkl.  Privileg.    Zachariä  Ü,  535. 

7)  In  Deutschland  hat  die  Bewegung  v.  Iö4b  un  ürü  h  Jxrw 
so  in  Betr.  der  Beschrankungen  der  Freiheit  von  d.  CksaciMeaer  m 
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ingssteuer)  findet  nichts  desto  weniger  mitunter  noch  jetzt 

»portunitätsgründen  und  selbst  principiell  ihre 

mg:  es  sei  zwecklos  und  vermehre  nur  die  Geschäfte 

mit  der  anderen  Hand  wieder  zu  nehmen ,  was  man  mit 

n  gegeben,  ja  es  sei  rechtswidrig,  den  stipulirten  Gehalt 

lie  Steuer  zu  kürzen.     Der  erste  Einwand  kann  eine 

Berechtigung  haben,  aber  durch  Abzug  der  Steuer  gleich 

Gehaltsrate  bei  deren  Auszahlung  liisst  sich  die  Sache 

einfachen.  Auch  kann  eben  doch  die  Steuer  nicht  immer 

eiben ,  was  bei  der  Gewährung  der  Freiheit  in  richtigem 

ingenommen  werden  müsste.  Der  zweite  Einwand  beruht 

f  einem  völligen  Missverständniss:  die  Gehaltszahlung  und 

teuerung  erfolgen  auf  Grund  ganz  verschiedener 

titel,  dort  handelt  der  Staat  als  Arbeitgeber  nach  dem 

»er-  Vertrag,  hier  als  Finanzgewalt  gegenüber  dem  Staats- 

An  diesem  Verhältniss  ändert  sich  dadurch,  dass  hier  der 

her  und  die  Finanzgewalt  in  der  Staatspersönlichkeit 

tnenfallen,  nichts.8)  Zu  bemerken  ist  übrigens  noch,  dass 

(Instigung  des  Staatsbeamten  durch  niedrigere  Besteue 

B.  im  Steneranschlag  für  die  Einkommensteuer,  nicht  noth- 

ein  Steuerprivileg  enthält,  sondern  oft  sogar  principiell 

werden  muss,  weil  das  Einkommen  des  Beamten  offeu 

Dzen  Betrage  noch  vorliegt,  das  der  anderen  Bürger  nicht, 

teres  daher  gewöhnlich  nicht  zum  vollen  gesetzlichen  Satze 

i  wird. 

*h  die  Aufhebung  formeller  Steuerfreiheiten  hat  in  der 

n  Wege  des  gesetzlichen  Zwangs  zu  geschehen,  je- 

ne unbedingt  Verträge  darüber  auszuschliessen.  Eventuell 

<He  Grundsätze  des  Enteignungsrechts  dabei  befolgt 

Namentlich  kann  eine  Entschädigung  geboten  sein,  z.  B. 

Aufhebung  von  Steuerfreiheiten  der  Beamten,  wenn  die 

be  der  Steuerfreiheit  als  eine  (wenigstens  stillschweigende) 

Klausel  gelten  muss.    Besondere  Schwierigkeit  würde  in 

Staaten  wohl  nur  die  Aufhebung  vertragsmässiger 

iheiten  für  Staatsschuldzinsen  machen,  da  sich  hier  der 

im  Anleihecontract  auch  als  Finanzgewalt  gebuuden  hat. 

^hwohl  hat  —  Fürst  Bismarck  im  Parlament  die  Staatsbesteuerung  der 

to.h  neuerdings  angegriffen  u.  sie  sogar  mit  der  Couponsteuer  der  Staats- 

'  ̂nrlichen.  —  die  übrigens  auch  principiell  zu  rechtfertigen  ist  (§.  409). 

20*
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§.  405.   Insbesondere  von  der  Steuerfreiheit  d« 

Existenzminimums.    Eine  Durchbrechung  des  Grund«* 

Allgemeinheit  der  Besteuerung  kommt  bei  uns  sonst  ncr  : 

Personen,  bez.  Familienhäupter  mit  einem  Einkommen,  d 

gewissen  niedrigen  Betrag  nicht  überschreitet 

wägung:  die  Frage  der  sogen.  Steuerfreiheit  des  E: 

Minimums.    An  ihr  lässt  sich  gut  die  Nothwendisrk 

Unterscheidung  der  beiden  Steuer-Gesich Upnt 

rein  finanziellen  und  des  socialpol itischen ,  reise 

man  zur  Klarheit  kommen  will.9) 

9\  Diese  Frage  hat  seit  länger  u.  bis  in  d.  neueste  Zeit  in  der  T 

Staub  aufgewirbelt,  —  vielleicht  mehr,  als  sie  werth  war.    Sie  wird  i 
neueren  Arbeiten  Uber  Steuerprincipien  von  S  c  h  ui  o  1 1  e  r  ,  Heid.  Net. 

u.  A.  iii    berührt.    Eine  eigene  kleine  Monographie  darober  ist  d  l»; 
v.  H.  Schmidt  aus  Livland :  „die  Steuerfreiheit  d.  Exislenzmiruxiire. 

z.  Theorie  d.  Eiuk.steuern",  Lpz.  1*77.    S.  in  dieser  fleiss.  ArWi:  c  > 
der  Frage.    Das  Ergebniss  ist  S.  73:  „das  steuerfreie  Exist^nzmmiaic 

die  nothweudige  Consequenz  des  in  einem  höheren ,  wahrhaft  ethiscr-i  ' 
begründeten  Princips   der  Besteuerung   nach   d.  wirk!  LeL<onrsfii_r» 
materielle  Ausdruck  für  diesen  höheren  ethischen  Massstab.  »L>  d.  Mir>i 

der  Erreichung  einer  wahrhaft  gerechten,  „opferreichen"  He&teoerau * 
pract.  Anwend.  eb.  S.  74 ,  wo  denn  u.  A.  die  indirecten  Steuer*  a~ 

ünterhaltsinittcl  ganz  folgerichtig  verworfen  werden.    Speciell  ist  d.  Frx 

bes.  bei  d.  Reformen  der  Einkommensteuer  in  Preussen  u.  S»r  h>-. 

auf  eine  Freiheit  gewisser  kleiner  Einkommen  von  dieser  Steuer  i^f* 

Classenst.)  erörtert.    Darüber  z.  B.  die  früher  gen.  Gött.  Diss.  von  Pcwel** 
Resultat  der*.:    „Die  Steuerfreiheit  gewisser  Staatsburger   bei  d*r  r  ets-- 

höchst  wünschenswert!]  u.  nothwendig.'*  S.  42.    InPreussen  *^d 
d.  Ges.  v.  25.  Mai  1878  die  Personen  mit  einem  Einkommen   v    M'  T 

Clasaensteuer  befreit  worden.  —  In  diesen  wie  in  den  anderm  ArVi 

wieder,  wie  so  oft.  Behauptung  gegen  Behauptung,  ohne  dass  der  : 

uberzeugt,  weil  man  die  Frage  nicht,  wie  es  doch  den  histor.  X*c*^ 

(Schmoller.  auch  Stein,  Neu  mann ,  He  1  d)  nahe  gelegen  hättr.  et**  : 

auffasst  u.  sie  demgemäss  verschieden  vom  verschiedenen  Ke- 

und  nach  der  diesem  letzteren  zu  Grunde  liegenden  Gesammtanx-bacccc 
schaftsieben  entscheidet.    In  der  ständischen  Periode  war  ireradf  J: 

rung  der  „kleinen  Leute",  als  eines  Theils  der  misera  coiitriboetj  f*:fe* 

gent  corveable  et  taillable  nach  den  Anschauungen  u.  dem  R-»ch:   i*r  : 

In  der  staatsbürgerlichen  Periode  war  diese  Besteuerung  - 

Consequenz  der  staatsbürgerl.  Freiheit  u.  Gleichheit  u.  zugleich  d-r  ̂   - 

Auffassung  des  Staats.    In  der  socialen  Periode  bleibt  dies-?  Aafb=»T-j 

aber  die  nicht  bloss  proportional  verschiedene  wirthvhafixi- 

fähigkeit  der  rerschieden  hohen  Einkommen  wird  erkannt  und  iara>*  r_- 
die  Besteuerung  die  Consequenz  gezogen,  gewisse  kleine  Einkoa»-* 

lassen  oder  sie  niedriger  und  die  grösseren  Einkommen  pro*r>*:r  n 

Die  Freunde  und  die  Gegner  der  Steuerfreiheit  des  Eti>tenzcin..s»a?  •' 

wenn  auch  in  der  Regel  ohne  sich  dessen  klar  bewusst  zu  sein,  ac:'  * 
Standpuncten  der  Rechtsnnschauung,  treffen  sich  aber  rera»ie  c— >w^c 

Einwürfen  nicht.    Sie  versäumen  es,  ihre  principielle  EuLyrhr-iduir  «xr  h 

nur  als  eine  Consequenz  dieses  verschiedenen  Standpun- 1*  hiiu?<*--jss. 
diesem  Vorwurf  selbst  Stein  u.  Schmoller  nur  theilweisv  »u^aek»«L  I 

>.  Fin.wiss.  I,  IIS,  Letzterer  in  d.  Aufs.  üIkt  d.  Epochen  d  prrs* 

Schlusi  (noch  nicht  in  d.  Aufs,  in  d.  Tab.  Ztschr.  über  Einkout  f*1 
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unseren  geschichtlich  überkommenen  complicirten  Steuer- 

n,  wo  eine  Reihe  ganz  verschiedener  Stenern  verbunden 

it  die  Frage  für  gewisse  Steuern  überhaupt  in  der  Praxis 

nemlich  für  die  indirecten  Verbrauchssteuern, 

urichtung  und  Technik  derselben  lässt  persönliche  Be- 

in jener  Art  nicht  zu.  Soweit  die  betreffenden  Personen, 

Je  ärmsten,  überhaupt  die  besteuerten  Artikel  consumiren 

werden  sie  mit  besteuert,  müssen  nur  eventuell  in  Almosen 

im  die  Entschädigung  dafür  mit  enthalten.  Die  principiellen 

er  der  Steuerfreiheit  des  Existenzminimums  in  der  Theorie 

vor  Allem  dann  die  das  kleine  Einkommen  treffenden 

eu  Verbrauchsstenern  verwerfen,  wozu  sie  aber  nur  selten 

th  gefasst  haben. 

den  anderen  Steuern  sind  die  Personal-,  besonders  die 

rumen-  und  anderseits  die  Ertrags  steuern  zu  nnter- 

1.  Letztere,  als  zunächst  auf  dem  Object  haftend,  gestatten 

ir  schwierig  Befreiungen,  doch  kommen  dieselben  wohl 

risse  Minimalerträge,  bez.  Werthe,  z.  B.  der  Häuser,  des 

>ezugs,  vor.  Practisch  wichtig  und  Uberhaupt  ernstlich 

r  ist  die  Frage  nur  bei  den  Personal  steuern,  besonders 

,  welche  nach  ihrer  Anlage  das  kleine  persönliche  Ein 

3  mittreffen  können  und  hier  meistens  mit  als  directe 

obnsteuern  fungiren.  An  dieser  Stelle  handelt  es  sich 

ui  die  steuertechnische  Zweckmässigkeit  solcher  Steuern, 

oder  statt  deren  iudirecte  Verbrauchssteuern  in  Frage 

I  aud  in  der  Praxis  meistens  bestehen),  sondern  um  die 

i  p  i  e  1 1  e  Beurtheilung  aus  dem  Gesichtspunct  der  Ge- 

leit 

wenn  die  Frage  nur  vom  rein  finanziellen  Gesichtspunct 

tet  wird,  kann  sie  bloss  mit  Rücksicht  auf  das 

ir.  <progr.  Eink.st.  Kap.  3i  ist  hier  wie  sonst  durchaas  zutreffend,  aber  den 

:  B  dir  folgerichtigen  Denker  der  Deutschen  Freihandelssehule,  die  Faucher, 

Iis  nicht  überzeugend,  weil  diese,  von  ihrem  Standpnnet  aus  mit  Kocht,  in 

rocuieu"  Kucksichten  einen  Widerspruch  mit  Priucipien  der  Eigcnthuins- 

-T^recht-ordnung  der  Staatsbürger!.  Periode  finden.  —  Bei  dieser  Tnklarheit 
ranker  hat  auch  die  spoeielle  Erklärung  des  Einzelneu  jrefcen  oder  für  die 

1  Exist.min.  keine  besond.  Wichtigkeit.    Ich  verweise  auf  Schmidt  a.a.O. 

rke  nur.  da>s  Kau  I,  25*.  25!»,  wenn  auch  in  Conseijuen/  einer  falschen 

Wiehre,  implicite  für  die  Freiheit  bei  Lohn-  u.  (iewerbsverdienst  ist;  auch 

ibach,  l  121  ff.  für  Freih.  des  Existminim.,  Mill  B.  V,  K.  2  §.  2  ff.  dgt. 

die*  Freiheit  Schmollet,  Tub.  Ztsehr.  B  19  a.  a.  ü.  pass..  bes.  S.  Ab  ff.. 

Fink.st  S.  101  ff..  Nasse,  (jutacht.  S.  5.  Bei  N  e  u  m  a  n  n  S.  h3  fl.  manch- 

«  Material  über  die  Entscheidung  der  Frage  in  der  Praxis. 
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ganze  b estchende  Steuersystem  beantwortet  wertta 

die  „kleinen  Leute"  schon  durch  Verbrauchssteuern 

was  von  der  Art  der  letzteren ,  von  ihren  Wirkungen  der 

wälzung  u.  s.  w.  abhängt ,  so  kann  eine  Freilassung  rot 

Personalsteuern   vielleicht  deswegen  nothwendig 

Gleichmässigkeit  in  der  Gesammtbesteuerung 

den  wohlhabenderen  Personen  herzustellen. 

Entscheidung  der  Frage  ist  daher  auch  die  Höhe  der 

denen  Steuern.    In  Steuersystemen,  welche  nothwendig  ( 

tibilien  der  unteren  Classen  (Salz!)  und  verbreitete 

derselben  (Getränke,  Kaffee,  Tabak  u.  s.  w.) 

daher  die  Personal  Steuerfreiheit  dieser  Classen  meisten* 

sein,  gerade  auch  nach  dem  Verhältniss  blosser  Proporti 

besteuerung,  wie  sie  vom  rein  finanziellen  Standptne 

fordern  ist  (§.  397).    Oder  aber,  wenn  ausserdem  dk 

Classen  dirccte  Personalsteuern  zahlen,  so  mos«  um  so 

p  rogressive  Personal-,  bez.  Einkommen  besteuern  n£  tej 

habenderen  Classen  verlangt  werden,  wiederum  nur,  um  ic 

wenigstens  die  Proportionalbesteuerung  zu  verwirklichen 

Rein  abstract,  ohne  Beziehung  zur  sonstigen 

beurtheilt,  ist  dagegen  vom  rein  finanziellen  St&i 

principielle  Steuerfreiheit  des  kleinen  Einkommen 

lehnen.  Auch  die  Steuer  gehört  nach  richtiger 

des  Staats  und  der  öffentlichen  Thätigkeiten  zu  den  „ 

digen  Ausgaben",  oder  zum  „ not h wendigen  Prodr 

aufwand",  die  der  „kleine  Mann"  so  gut  als  indae 

Ausgaben  zu  bestreiten  hat.  Es  ist  dann  nur  die 

der  eigentlich  Armen,  d.  h.  der  öffentlichen 

zu  gewähren. 

Wesentlich  anders  muss  dagegen  die 

Frage  von  dem  zweiten  Steuergesichtspunct ,  vom  «oe: 

tischen  aus  lauten.    Hier  darf  aus  Rücksicht  auf  che 

ökonomische  Leistungsfähigkeit  u.  s.  w.  das  kleine 

personalsteuerfrei  sein,  um  die  Leute  zu  schonea 

wäre  selbst  eine  weitere  Freiheit  von  anderen  Stenern, 

nur  durchführbar  wäre,  zu  rechtfertigen.  Je 

rechtigung  des  sozialpolitischen  Standpuncts 

Hahn  bricht,  also  die  „sociale"  wirklich  an  Sielie  de  ̂  

bürgerlichen"  Periode  tritt,  desto  mehr  wird  die  FrÄ 

kleinen    Leute  wenigstens   von    directen  Pei 
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and  das  Vcrbrauchssteuersys tem  nach  solchen 

iten  verändert  (Aufhebung  von  Steuern  auf  nothwendige 

ittel!)  und  durch  andere  Steuern  auf  die  besitzenden 

ergänzt  werden:  gerade  weil  dies  jetzt  als  ge- 

rscheint (§.  528—530). 

Specialfall  der  allgemeinen  Frage  ist  die  Freiheit  gewisser 

1  „wegen  Armuth"  von  gewissen  Gebühren.  Sie  besteht 

eh   für  Gerichtskosten    und   lässt    sich  hier  allgemein 

igen. 

06.  —  2)  Besteuerung  der  im  Inland  wohnenden  Staats- 

»rigen  für  ihr  Einkommen  aus  ausländischen  Quellen 

ler  Kategorie  C.  in  §.  402).  Dieser  Fall  ist  das  Correlat 

lach  unter  Nr.  4.  zu  betrachtenden.  Es  handelt  sich  regel- 

um  Renten  -  Einkommen  aus  Kapitalanlagen  in  der 

in  Grundbesitz,  Gewerbebetrieben,  Werthpapieren,  u.  s.  w. 

nde  ist  dies  Einkommen  möglichst  durch  die  heimische 

sn  erfassen  und  zwar  für  den  Betrag  nach  Abzug  der 

1  fremden  Steuern.10)  Der  heimische  Staat  hat  gewöhnlich 

BDI  kein  besondres  Interesse,  diese  Kapitalanlagen  seiner 

igen  im  Ausland  zu  begünstigen.  Nur  ist  die  Aufgabe 

hnisch  schwierig,  weil  schon  die  Thatsache,  vollends  der 

solches  Einkoramens  schwer  zu  ermitteln  sind.  Verbraucbs- 

sind  zur  Erfassung  mit  geeignet.  Wenn  hier  eine  Doppel 

ung  erfolgt,  so  ist  es  eher  Sache  des  Auslands,  als  des 

,  im  Interesse  des  Besteuerten  und  des  Hereinziehens  von 

en  die  Steuer  zu  erlassen:  auch  nur  eine  Klugheits-,  keine 

i^keitsforderung.  In  Betreff  von  Verträgen  über  Vermeidung 

ppelbesteuerung  gilt  das  unter  Nr.  4  Gesagte. 

107.  —  3)  Besteuerung  der  im  Ausland  wohnenden 

angehörigen,  —  mit  Voraussetzung  des  gewöhnlichen 

'Nr.  4  der  Kategorie  C.  in  §.  402),  dass  sie  dort,  also 

»ländischcn  Quellen,  ihr  Einkommen  erwerben. 

2  Frage  ist  wesentlich  nur  für  eine  Art  Steuern  practisch:  ftlr 

rsonal-,  bez.  Einkorn  nie nbesteucrung  solcher  Personen. 

El  wdt  jr-ht  daher  üi  der  Freilass.  z.  B.  d.  preuss.  Eink.st.gcs.  v.  I.  Mai  1S.M 

onsch  das  Eink.  preuss.  Staatsangehöriger  aas  ihrem  im  Ausland  gelegenen 

büwm  von  d.  claisif.  Eink.steuer  ganz  frei  ist,  wenn  d.  Nachweis  gefuhrt 

**>  sie  wegen  jenes  (trundeigenthums  im  Ausland  einer  gleichartigen 

-rlk'Kt-i,     Abhattet  gehl  zu  P8l<  du  bftd   Kip.rcnt t/ .  wenn  -*s  tl 
besteuert«;  Einkommen  aus  Kapitalien  (also  z.  B.  durch  d.  österr.  Coupon- 
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Eine  solche  Besteuerung  lässt  sich  principiell  rechnen^ 

und  besteht  hie  und  da  auch.    Denn  die  betreffend«  ^ 

gehörigen,  welche  unter  dieser  Bedingung  der 

freiwillig  ihr  altes  Staatsbfirgerrecht  beibehalten ,  werdea  t 

Vortheil  oder  aus  Patriotismus  thun  und  können 

Steuerpflicht  unterliegen. n) 

Aber  unbedingt  zu  fordern  ist  die  Besteaeruaf 

nicht.    Eher  möchte  in  der  Regel  der  Verzicht  *«f  *■ 

heimischen  Staate  zu  empfehlen  sein.    Denn  einmal  wri 

Doppelbesteuerung  derselben  Person  meist  nicht 

leicht  besonders  hart,  wenn  der  fremde  Staat 

erhebt  und  den  Ausländer  hierbei  mit  Recht  nicht  frei  114 

sodann  fehlen  dem  heimischen  Staat  gewöhnlich  die  M 

seine  steuerpflichtigen  Angehörigen  im  Auslände 

vollends,  sie  gleichmässig  zu  besteuern.  Die 

daher  auf  diese  Personen    sehr    ungleich  ausgedehot 

Völkerrechtliche  Verträge  zwischen  den  beteiligten 

die  Besteuerung  solcher  Personen  könnten  in  Frage 

beide  Staaten  vielleicht  daran  interessirt  sind,  di 

ihrem  Aufenthalt  und  Erwerb  nicht  durch  die  Stener 

zu  stören. 

4)  Besteuerung  der  im  Ausland  wohnenden  St 

hörigen  in  Bezog  auf  ihr  Einkommen  aus  inländisch*! 

(Fall  3  der  Kategorie  C.  in  §.  402.):  das  Correlat  von 

(§.406).  Dies  Einkommen  ist  regelmässig  Rente  aus  ein 

Grund-  und  Kapitalbesitz,  eventuell  auch  Gewerbsgewm  al 

Betheiligung  von  inländischen  Unternehmungen,  incl.  ErwrrtJ 

schatten,  ferner  Ruhegehalt  u.  dgl.  von  pensiooirteo 

Wittwen.    Der  seltene  und  practisch  schwer  greifbare  Fd» 

dies  Einkommen  gewöhnliches  Arbeitseinkommen  i*t  't 

schriftstellerischer  Thätigkeit),  kann  hier  unbeachtet 

Die  Besteuerung  Seitens  des  heimischen  Staats  ist 

und  practisch  leichter  zu  verwirklichen  als  im  vorauf 

Sie  besteht  auch  vielfach  und  hat  in  der  Neuzeit  bei  dff^ 

des  internationalen  Personenverkehrs  und  bei  vermehrte» 

tiismus"  von  Grundbesitzern,  Kapitalisten,  Actionären, 

M)  So  ist  die  Steuerpflicht  normirt  in  §.  Iti  de»  preusa.  <»e»eese»  »  t 
für  die  Eink.st. :  u.  zwar  einerlei,  ob  d.  Eink.  aus  in-  oder  aoiii*4 

S.  die  Fin.min.rescripte  bei  Meitzer»,  Vorschriften  über  di*  &  * 
1970,  S.  41  IT 
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land  öfters  za  Erörterungen  und  schon  zu  einer  eigenen 

ehen,  bez.  völkerrechtlichen  Regelung  geführt.  Denn  gerade 

it  leicht  Doppelbesteuerung  seitens  der  beiden  bc- 

n  Staaten  ein,  daher  Interessenconflicte  zwischen  ihnen 

sch werden  des  Besteuerten.    Ein  einfaches  Princip 

ich  aber  nicht  aufstellen.    Zwischen  den  betreffenden 

erscheinen  auch   nicht  einmal  immer  unbedingt, 

nur  unter  gewissen  Umstünden  Compromisse, 

ertrage  über  die  Besteuerung  solcher  Personen  erwünscht, 

zelne  Staat  wird  sich  nemlich  zu  dieser  Frage  verschieden 

je  nach  seiner  Auffassung  des  „Absentiismus"  und  sich 

on  der  einheimischen  Besteuerung  durch  die  Beschwerde 

Doppelbesteuerung  seines  Angehörigen  auch  nicht  immer 

i  lassen  dürfen.  Im  Uebrigen  wird,  wenn  Doppelbesteuerung 

en  werden  soll,  nach  Steuerarten  zu  unterscheiden  sein. 

I  Abwesenheit  der  Absentiisten  hat  für  das  Inland  öko- 

le  und  sociale  Nachtheile.  **)    Eine  besondere  Rücksicht 

ae  Personen  durch  Gewährung  von  Steuerfreiheit  ist  schon 

en  nicht  geboten,  auch  nicht,  wenn  denselben  dann  wegen 

wältigen  Steuer  Doppelbesteuerung  droht.    Umgekehrt  kann 

ine  specielle  Besteuerung  wegen  des  Abscntiismus  ernst- 

Frage  kommen.    Dies  um  so  mehr,  weil  der  heimische 

mmer  einen  Steuerentgang  erleidet,  nemlich  an  Verbrauchs- 

,  auch  an  manchen  Verkehrssteuern  und  Gebühren.  Rück- 

auf  die  Besteuerten  zu  nehmen   hat  weniger  der  ein 

sehe  Staat,  welcher  einen  Theil  seines  Volkseinkommens 

n  besser  situirten  Classen  seiner  Angehörigen  im  Ausland 

t  werden  sieht,  als  der  fremde  Staat  zu  nehmen,  welcher 

ifenthalt  solcher  Personen  in  seinem  Gebiet  ökonomisch 

iirt  sein  kann. 

latsverträge  über  die  Besteuerung  dieser  Personen  werden 

auch  eigentlich  nur  in  zweiter  Linie  aus  Rücksicht  auf 

Resteuernden,  in  erster  Linie  aus  einem  allgemeinen 

sc  der  betheiligten  Staaten  hervorgehen.  Sie  sind  deshalb 

allgemein  zu  erwarten,  sondern  nur  zwischen  Staaten,  welche 

s  eine  Gemeinschaft  betrachten  oder  welche  Grund  haben, 

inander  besondre  Rücksichten  zu  nehmen.    So  liegt  die 

in  Bundesstaaten  und  hier  sind   daher  Verträge  der 

l  Ober  die  Frage  ineiue  (.rundleg.  g.  2.VJ. 
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Einzelstaaten,  bez.  Bundesgesetze  über  die  Doppelbetten*^  i 

gebracht.  Ein  Beispiel  haben  wir  aus  Deutschland  in  daH 

des  Norddeutschen  Bundes  vom  13.  Mai  1870.  Es  ist  m  l 

erwarten,  dass  sich  die  Grundsätze  dieses  Gesetzes,  w&a  | 

Deutschland  wohl  die  richtigen  sind  und  bei  Vertrirs  I 

Doppelbesteuerung  angesichts  unserer  Steuersysteme  kao  i 

gefasst  werden  können,  allgemeiner  zwischen  ganz  f?e 

Staaten  einbürgern.  Ein  Land  ohne  entwickeltes  Ertrag  i 

System  und  mit  vielen  reichen  Absentiisten  würde  sich  *  l 

einer  üblen  Lage  befinden. 

Nach  dem  leitenden  Princip  des  genannten  deutsches 

ist  bei  einer  vertragsmäßigen  Regelung  der  Besteueran^  n 

zwei  Staaten  die  persönliche  und  die  Realbesteran 

unterscheiden.  Jene  richtet  sich  im  Wesentlichen  ba/i 

Wohnort  —  also  Besteuerung  nur  seitens  des  „Anria* 

diese  nach  der  Lage  der  betreffenden  Ertragsquelle,  - 

Grund-,  Kapitalbesitz  und  Gewerbebetrieb  nur  im  luaa 

steuert.  Gewisse  weitere  Modifikationen,  bei  Einkommen*» 

neben  der  Ertragsbesteuerung,  bei  der  Besteuerung  von  Zri 

aus  Staatscassen  (Pensionen  u.  s.  w.),  werden  sich  wie  hvi 

land  nach  den  concreten  Verhältnissen  richten  müssen. 13 

§.  408.  —  5)  Besteuerung  der  Ausländer,  welche  I 

lande  wohnen. 

a)  Halten  sich  dieselben  des  Erwerbs  wegen  in  Inlir 

(zugleich  der  Fall  5  der  Kategorie  C.  in  §.  402),  als  Aibn 

werbetreibende  (Unternehmer)  u.  s.  w.,  so  ist  hier  ihre  B«*  i 

und  zwar  speciell  auch  ihre  directe  Einkommen-  und  •  I 

besteuerung,  wesentlich  ganz  in  gleicher  Weise  als  w«:  i 

länder  wären  geboten:  eine  Forderung  der  Gerechtigkeit  :  i 

Gleichstellung  in  der  Concurrenz  halber.    Eine  etwairt  Iv 

besteuerung  hätte  höchstens  ihr  Heimath  Staat  durch  S*r  : 

zu  vermeiden.    Die  Regelung  solcher  Doppeibesteoerm:  I 

'*)  Das  gen.  Gesetz  gilt  nach  späteren  Bestimm,  jetzt  im  ir^a/nx.  IV  Eä 

§.  1  darf  ein  Deutscher  nur  in  dem  Bundesstaate  zu  den  «iirectfa  bti*'  i 
herangezogen  werden,  in  welchem  er  seinen  Wohnsitz  hat.     AW  ♦ 

Grundbesitz  u.  (je werb»- betrie b  sowie  das  aus  diesen  Kintlltx  1 

Einkommen  nur  von  dem  Bundesstaat  besteuert,  wo  jene  Ln^eec    »ack  §►  * 

Pension,  Wartegeld  nur  in  dem  Staat,  der  die  Zahlung  leistet  Z:a»»rxä* 

Sachsen  wohnenden  l'reussen  aus  preuss.  Staatspapieren  oder  aes  r  n*fc  ß>?  ' 
ist  danach  in  Sachsen  steuerpflichtig.    Bei  der  blossen  Einkorn«»»!^ 

dieses  Einkommens  wnhl  richtig,  hei  einer  Kapitalrent^n*teoer  bsa  SM* 
verschied.  MinisLerlassen  bei  Meitzes  a.  a.  0.  S.  10S  fl. 
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ertrüge  kann  in  Frage  kommen,  wenn  das  Inland  und  das 

i  beide  an  dem  Aufenthalt  dieser  Personen  in  der  „Fremde" 
eresse  haben. 

Andere  im  Inland  wohnenden  Ausländer,  also  regelmässig 

welche  ihre  Renten  hier  verzehren  (Fall  6  der  Kateg.  C.  in 

,  werden  selbstverständlich  und  unvermeidlich  von  der  Ver- 

ibesteuerung  getroffen.  Wie  weit  auch  von  der  inländischen 

i  Einkommen-  und  Ertragsbesteuerung  (z.  B.  der  Kapital 

teoer),  hängt  von  den  Erwägungen  ab,  welche  unter  Nr.  4 

gen  §.  berührt  worden  sind.  Das  Inland  hat  meistens  ein 

e  am  Aufenthalt  solcher  Personen  und  kann  sie  durch 

rlass  begünstigen.  Nothwendig  vom  Standpunct  der  Ge- 

leit ist  dies  indessen  nicht.  Ueber  Verträge  in  Bezug  auf 

Steuerung  gilt  das  im  vorigen  §.  Gesagte. 

Besteuerung  der  Ausländer,  welche  im  Inlande  reisen, 

iiu  fragliche  directe,  namentlich  Personal-  und  Einkommen 

rung  und  Gewerbebesteuerung  wird  die  Reisenden  zu  ge- 

chen  Zwecken  („Handelsreisende")  treffen  dürfen 

issen.  Doch  sind  hier  Staatsverträge  zur  Regelung  dieser 

rang,  eventuell  zum  Erlass  gewisser  Steuern  nach  dem 

itz  der  Reciprocität  in  den  heutigen  Verkehrsverhältnissen 

amer  unangemessen.  Bei  den  übrigen  ausländischen  Reisen 

rd  eine  Zeitfrist  des  Aufenthalts  zu  bestimmen  sein,  von 

sie  zur  „Wohnbevölkerung"  zählen  und  eventuell  nach  den 

fr.  5  angegebenen  Gesichtspuncten  der  Staatsbesteuerung 

ohnstaats"  unterliegen. u) 

109.  —  7)  Besteuerung  des  Einkommens  der  im  Ausland 

nden  Ausländer  aus  dem  Inlande.  Dieser  siebente 

r  dritten  Kategorie  des  §.  402,  welcher  sich  mit  den  Fällen 

ten  Kategorie  nicht  wie  die  anderen  deckt,  soll  gleich 

ledigt  werden.  Er  ist  z.  Tb.  identisch  mit  der  Frage  der 

rang  der  Ertragsquellen  (Kateg.  D.  des  §.  402),  wenn 

rag  an  den  auswärtigen  Eigenthümer  u.  s.  w.  geht, 

eser  Fall  ist  in  der  Neuzeit  mit  der  grossen  Entwicklung 

ernationalen  Kapitalien  verkehre  practisch  besonders  wichtig 

'>■  B.  in  Preussen  werden  Auslander  nach  .  in  jähr.  Aufenthalt,  aussei, 
sich  des  Erwerbs  wegen  im  Inlande  aufhalten,  von  d.  Classenst.  u.  classif. 

•etroffen.  $$.  5  u.  18  d.  Ges.  v.  I.  Mai  Ibol  bez.  25.  Mai  lsT.i.  —  VfcL  auch 

f.  266,  wo  wegen  eine«  iu  engen  Begriffs  der  Steuer  (Abgaben  der  Staats- 

»  in  der  Besteuer.  der  Ausländer  eigentlich  etwas  Anomales  gesehen  wird. 

iKh  Verkchrsverhaltnisse  bind  hier  auch  /u  wenig  berücksichtigt. 
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geworden.  Die  Entscheidung  wird  von  der  ökonomisch. , 

der  Hechtsform  der  Betheiligung  des  fremden  tapix^J 

inländischen  Kapitalanlagen,  —  namentlich  ob  als  L'ntera:jJ 

Eigenthümer  u.  8.  w.  oder  anderseits  als  Gläubiger -J 

dann  von  der  Art  der  inländischen  Besteuerung:  ob  sie  .-! 

trags-  oder  nur  Einkommenbesteuerung  oder  ob  ikfoi 

und  in  welcher  Verbindung  —  mit  abhängen.  Die  Rneli-. 

das  inländische  Interesse  an  der  Hereinziehung  ittt 

Kapitals  und  an  einer  etwaigen  Vermeidung  der  Dopj* 

rung  des  fremden  Kapitalisten  —  hier  und  in  seiner  He 

kann  eine  Steuerbefreiung,  welche  von  der  Gerecfei 

nicht  nothwendig  verlangt  würde,  aus  Gründen  der 

wirthschaftspolitik  räthlich  machen.  Doch  kann 

die  Besteuerung  auch  gerade  aus  Gerech tigkeitsg: 

geboten  sein. 

a)  Bei  einer  Betheiligung  des  fremden  Kapitalisten  - 

ländischen  Gewerben  als  verpachtender  oder  sich 

lassender  Unternehmer,  Socius,  als  stiller  GeselU 

Actio när,  als  Grundeigen thümer  muss  derselbe  die . 

Er  trags  steuern  wie  der  Inländer  entrichten,  schou  dem 

der  Ertragssteuer  als  Obje  et  Steuer  gemäss,  aber  auch 

cipiellcn  volkswirtschaftlichen  Gründen:  weil  hier  T: 

Volkseinkommens  vorliegen,  die  nicht  unbesteuert  bleibt: 

wenn  die  richtige  Steuerquelle  getroffen  werden  soU  u 

minder  aus  principiellen  Gründen  der  gerechten  ".  '] 
theilung,  weil  sonst  die  Inländer  nur  um  so  höher 

werden  müssten.  Erfolgt  die  Besteuerung  de«  Ertrags  die**: 

zugleich  in  der  Form  einer  Einkommensteuer,  so  wc 

letztere  vom  Ausländer  ebenso  wie  vom  Inläuder  zu  tri 

Eine  entgegengesetzte  Entscheidung  führte  in  andern  F*x 

unhaltbaren  volkswirtschaftlichen  Consequenzen  und  a 

ungerechten  Ueberlastung  der  Inländer,  wie  sieh  to 

giebt,  wenn  man  sich  einen  etwas  extremen  Fall  vurstefc  i 

dass  heimische  Ertragsquellen  (Grundbesitz,  Gebäude.  Be;:- 

in  grossem  U m fange  Ausländern  gehören.    Da  da> 

Einkommen  mit  Recht  auch  der  Besteuerung  in  der  HeiaJ^ 

Ausländers  unterliegt  (§.  406  Nr.  2)>  so  erfolgt  Dtpp*'* 

rung,  die  hier  nicht  wohl  zu  vermeiden  ist    Die  Steuer: 

So  u  B.  m  Preu&bCü  nach  d.  geu.  <io».  §.  Ib, 
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Binders  im  Inlande,  im  Interesse  der  Hereinziehung  fremden 

s,  würde  öfters  auch  die  Coneurrenzbedingungen  der  ver- 

nen  Unternehmungen  ungleich  stellen,  zu  Ungunsten  des 

trs.  ausserdem  aber,  wie  gesagt,  auch  eine  bedenkliche  Ent- 

r  der  heimischen  Steuerquellen  für  die  inländische  Besteue- 

rrundsteuer beim  Uebergang  von  Grundbesitz  an  Ausländer!) 

h  fahren,  wie  sich  im  Mittelalter  so  vielfach  gezeigt  hat, 

steuerpflichtiger  Grundbesitz  durch  Eigenthumstlbergang  an 

eie  Exemte  (Stifter  u.  s.  w.)  steuerfrei  wurde.  Die  in- 

le  Besteuerung  des  Ausländern  gehörigen  Besitzes  und  des 

Messenden  Ertrags  und  Einkommens  besteht  auch  wohl  als 

in  den  Culturstaaten.  Das  Gegentheil  würde  eine  grosse 

be  des  Staats  oder  eine  ausserordentliche  Abhängigkeit  vom 

i  Kapital  anzeigen. 

Der  heute  practisch  wichtigere  und  schwierigere  Fall  ist 

p  der  Betheilignng  des  ausländischen  Kapitalisten  als 

i ger 8  aus  D arlehensgesc haften,  daher  die  Frage  der 

mng  von  Zinsen,  welche  an  Ausländer  hinausgehen. 

*ge  wird  sich  im  Anschlnss  an  die  Art  der  bestehenden 

rang,  die  Formen  der  Feststellung  der  Steuerschuldig- 

bei  Einkommen-,  Zinsrentensteuer)  u.  s.  w.  öfters  wieder 

n  A rten  der  Darlehensgeschäfte  specialisiren,  nament- 

i  es  sich  um  „unversicherte"  und  „versicherte" 

besonders  hypothekarische  Darlehen,  um  Darleben 

.  für  welche  ein  börsengängiges  „Werthpapier"  (auf 

aber  oder  auf  Namen  lautend)  ausgestellt  ist,  ob  in  diesem 

er  besteuernde  Staat  (Staatsschuldenobligation)  oder  ein 

r  (besonders  eine  inländische  Gesellschaft,  z.  B.  bei  den 

ionen  der  Eisenbahngesellschaften)  der  verpflichtete  Schuldner 

*.  w.  Der  practisch  wichtigste  Fall  ist  gerade  diese  Be 

ng  der  Zinsen  von  Werth  papieren,  welche  sich  im 

ode  in  ausländischem  Besitz  befinden  und  hier  dann 

der  Staatsschuld  zinsen,  die  sogenannte  „Coupon- 

ierung",  wie  sie  nach  der  Form  der  Besteuerung  mittelst 

des  Steuerbetrags  an  dem  fälligen  Coupon  bei  der  Aus- 

;  genannt  wird.!ti) 

N  Hock,  MF.  Abg.  S.  1>,  220;  meine  „Ordn.  d.  österr.  Staatshaushaltes", 
M»  8»  1*7  —  203.   mit  bes.  Beziehung  auf  Oesterreich,  aber  auch  principiell 

»uf  die  im  Vorhergehenden  besprocheneu  Kalle  eingehend. 
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Einerlei  ob  eine  besondere  Kapitalrentensteoer  ak  e»| 

der  Ertragssteuer  oder  ob  neben  oder  statt  ihr 

Steuer  besteht,  welche  dieses  Zinseinkommen  treffen  toll:  n 

cip  ist  die  Besteuerung  der  ins  Ausland  gehenden  Zime 

wie  diejenige  der  im  Inland  bleibenden  zu  verlange! 

hier  führt  die  entgegengesetzte  Entscheidung,  wie  mao  «r. 

derum  an   extremen  Fällen  leicht  klar  macht,  in  roik 

schaftlich  unhaltbaren  Consequenzen  und  zu  U 

die  Inländer.    Ist  nicht  etwa  ein  aus  drück  Ii  ches  Vcr>p 

seitens  des  Staats  ertheilt  worden,  jene  Zinsen 

lassen,  so  kann  auch  bei  der  erstmaligen  Einführung  eüw 

Besteuerung  nicht  von  eiuer  Rechts  Verletzung  des 

Gläubigers  .die  Rede  sein.    Das  Besteuerungsrecht  des  S 

steht  ihm  gegenüber  in  derselben  Ausdehnung  wie  deis 

gegenüber.    Nicht  Uber  die  Besteuerung,  sondern  nnr 

höhere  Besteuerung  könnte  sich  der  Ausländer 

Auch  eine  Steuer  auf  die  vom  Staate  selbst  gezahltet 

schuldenzinsen  ist  nicht  ungerecht,  kein  Recbtsbn 

bald    nicht   gegentheilige  ausdrückliche  Zusagen 

Gegen  eine  solche  hie  und   da  vorgekommene  A 

Couponsteuer  ist  derselbe  Einwand  wie  gegen  eine 

sieht  in  Bezug  auf  die  Besteuerung  der  StaatsdienerG 

erheben  ( §.  404) :  es  handelt  sich  bei  der  Zi 

Besteuerung  derselben  durch  den  Staat   um  zwei  gtM 

schiedene  Rechtstitel.     Der  Anleihevertrag 

stillschweigende  Zusage  einer  Beschränkung  des 

rechts  in  Bezug  auf  die  Zinsen  der  Staatsschuld. 

Zu  einer  Rechtsfrage  wird  die  Besteuerung 

anderen  vorgekommenen  Fällen,  z.  B.  bei  der 

Zinsen  von  Obligationen  u.  8.  w.  der  Eisen  bahn  gesellte  hiftei 

wenn  der  einheimische  Staat  ein  ausdrückliches  Yen? 

der  Steuerfreiheit  ertheilt  hat,  das  einen  Theil  des 

Vertrags  bildet.  Hier  hat  er  sich  rechtlich  in 

Ausübung  seines  Besteuerungsrechts  gebantiet 

Steuerfreiheit  bildet  ein  wohlerworbenes  Recht  m 

der  Regel  nicht  einseitig,  sondern  nur  vert  ragt  mit* 

gehoben  werden;  ausnahmsweise  einseitig 

Rechtsregeln  der  Enteignung,  dann  gegen 

solche  zugesagte  Steuerfreiheit  bezieht  sich  an  sich  *f 

Gläubiger,  In-  wie  Ausländer. 
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t  der  Ertheilung  solcher  Zusagen  sollte  der  Staat  um  seiner 

llen  Zukunft  Willen  sehr  zurückhaltend  sein.  Wenn  die- 

trotzdem  in  neuerer  Zeit  in  stark  verschuldeten  Staaten, 

eine  ßetheiligung  des  Kapitals,  besonders  des  fremden, 

en,  fast  die  Regel  geworden  sind,17)  so  ist  dies  eben  nur 

limrues  Zeichen  der  finanziellen  Lage  und  der  dadurch 

en  Abhängigkeit  vom  Privatkapital.  Die  hier  angerufenen 

tunität  s  rücksiebten  —  neralich  auf  den  Staatscredit  und 

Notwendigkeit,  neue  Anleihen  aufzunehmen  —  sind  kaum 

ebtigt,  als  es  meistens  dargestellt  wird.18)  Denn  es  wird 

zu  einseitig  die  Lage  des  Moments,  zu  wenig  die  Zukunft 

t.1*)  Verlangt  die  Entwicklung  des  Finanzwesens  wie  ge- 

ll später  immer  grössere  Einnahmen,  daher  höhere  Ge- 

esteuerung, so  ist  eines  der  steuerfähigsten  Objecte, 

jsrentc,  in  grossem  Umfang  der  Besteuerung  entzogen, 

ige  Besteuerung  muss  also  um  so  stärker  wachsen.  Daraus 

mit  der  Zeit  wahrhaft  unerträgliche  volkswirtschaftliche 

iale  Zustände  hervorzugeben,  wovon  sich  schon  jetzt,  be- 

lli den  Verhältnissen  von  stark  ans  Ausland  verschuldeten 

und  Volkswirtschaften  zum  ausländischen  „mobilen  Kapi- 

otliche  Symptome  zeigen. 

ch  ohne  sich  in  dieser  Hinsicht  vertragsmässig  zu  binden, 

er  einheimische  Staat  aus  Op portunitäts-  und  Billig 

ücksichten  die  ins  Ausland  gehenden  Zinsen  wohl  steuer- 

en. Dies  mag  unter  Umständen  eher  statthaft  sein,  obgleich 

ucipiell  vom  Standpunct   der  Gerechtigkeit  nicht 

imenti.  ist  Oesterreich -Ungarn  so  vorgegangen,  nachdem  allerdings*  die 

Überhöhung  in  Folge  des  Staatsrecht!.  Ausgleichs  mit  Ungarn  sehr  stark  (bis 

durch  d.  Ges.  v.  20.  Juni  geworden,  auch  viel  bös»-s  Blut  gemacht  hatte. 
•  i.  iirt  Hoc!  a.  :i.  Q, 

-  ist  u.  A.  auch  unrichtig,  anzunehmen,  dass  eine  Couponsteuer  überhaupt 
iid>  im  Verhultniss  ihres  ganzen  Betrags  zu  einer  Kapital  Steuer  für  den 

a  Besitzer  eines  Werthpapiers  werden  müsse,  weil  der  Kurs  entsprechend 

r>ic.  Einmal  kommt  es  hierbei  darauf  an,  ob  andere  analoge  Kapitalanlagen 
Hypotheken,  auch  in  Grundstücken,  Häusern)  ebenso  besteuert  werden, 

ein  allgemeiner  Einfluss  auf  den  Kurs  sich  nicht  so  stark,  mitunter  gar  nicht 

lachen  kann.  Die  einschlagigen  feinen  Fragen  der  Ueberwälzung  behandelt 

h  Helferich  in  d.  Aufs,  über  d.  Kapitalst,  in  Baden,  Tüb.  Ztschr.  \$U\, 

1  ff  Sodann  hängt  gerade  der  Kurs  der  Werthpapiere,  bes.  der  Staats- 

»OD  einer  Menge  verschiedener  Factoren  ab,  unter  diesen  aber  kann  die 

Steuer  s^gar  selbst  wieder  ein  nach  einer  Seite  gunstiger  sein,  weil  si<- 

lulage  verbessert.  Einigermassen  war  es  wohl  1VJ>  fr.  so  in  Oesterreich, 

><J»  der  Ausgleich  mit  Ungarn  als  politisch  günstiges  Moment  gut  auf  den 

lit  wirkte.  Daher  die  Erscheiuung,  dass  die  österr.  Slaatspapiere  nach  der 

Erhöhung  der  Couponsteuer  oft  besser  als  vorher  standen. 
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geboten  ist.  Der  fremde  Gläubiger  erlangt  aber  hier  km 

erworbenes  Recht"  für  sich  und  muss  gewärtigen,  sogar  w*= 

Gesetz  etwa  selbst  die  Besteuerung  auf  im  Inland  V.-i 

Zinsen  beschränkt  hat,  eventuell  durch  ein  neues  Getc. 

Besteuerung  doch  mit  unterzogen  zu  werden.  Die  Unter*  :h 

von  in-  und  ausländischen  Gläubigern,  Werthpapier  Inhiberc  :l 

bei  der  Besteuerung  führt  ohnedem  leicht  zur  Umgehung  fr« 

setzes.  Auch  deswegen  empfiehlt  sich  möglichst  dieallftrl 

Besteuerung  alles  Zinseinkommens,  einerlei  ob  der  Bexi->* 

oder  Inländer  sei,  im  In-  oder  Auslande  wohne.  (VgLlfti 

B.  —  §.  410.    Die  Durchführung  des  Priiei;- 

Allgemeinheit  der  Besteuerung  der  physische! 

sonen  im  Steuerwesen  der  Selbst  ve  rwaltnngski 

besonders  der  Gemeinde,  oder  in  der  Commonalb 

rung  i.  w.  S. f0) 

Alle   die  zahlreichen  Fragen,   welche   im  Vorauf 

(§.  403—409)  in  Bezug  auf  die  Staats  besteue rung  erörter^ 

spielen  nun  auch  zwischen  den  verschiedenen  Selbst  ver*i2j 

körpern  eines  Staats.    Ja,  sie  werden  hier  practiscb 

noch  viel  umfassenderen  und  innigeren  Personen-  und  k*jj 

Verkehrs  innerhalb  des  Staatsgebiets  noch  viel  wichtige: 

wickeltcr.  Gleichwohl  sind  sie  leichter  zu  lösen,  denn  die 

Macht  des  Staats  kann  die  Conflicte  zwischen  den  einzelne: 

und  in  Betreff  etwaiger  Doppelbesteuerung  gesetzlich  *:> 

Auch  lösen  sich  die  Interessenconflicte  der  verschiede*-:  *■ 

wieder  mehr  in  dem  einen  Staats  Interesse  anf,  während 

flicte  zwischen  verschiedenen  Staaten,  von  Bundesstaate  :-' 

liehen  Verhältnissen  abgesehen,  bestehen  bleiben  nnd  er 

Compromisse  beigelegt,  nicht  eigentlich  ausgeglichen  werdest 

Auch  für  die  Communalbesteuerung,  ja  zum  Tbeil  rtr  • 

mehr  gilt  das  im  §.  403  Gesagte:  sie  lässt  sich  weif  1 

recht,  noch  wi  rth  sc  haftlich  richtig  durch  eine  d 

Steuer   oder  durch  ein  ganz  einfaches  Steuert 

durchführen.    Vielmehr   ist  gerade   auch    bei  ihr  c& 

bination  verschiedenartiger  Steuern  geboten. 

von   Ertragssteuern,  welche   an  das  Object,  die  £rt? 

quelle,  und  von  Personal-  und  Einkorn mensteaers  r 

-°)  Im  weiteren  Sinn  heisst  roinm.best.  Besteuer.  aller  S»-lb*Tr^-i** 

be&  d.  zehr»  (iutaehten.  naui.  Nasse.    Meine  Lomm.sLfr&gv    Au- 1 

u.  unten  Hauptabschn.  3  vom  Steuersystem. 
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Subject  und  sein  Einkommen  anknüpfen.  An  Stelle  der 

io  Steuern  oder  neben  ihnen  können,  soweit  nicht  andere 

thnische  u.  dgl.  Gründe  gegen  diese  Steuerart  sprechen, 

n  der  Commune,  ebenso  gut  wenigstens  als  in  Staate,  — 

reilich  nur  relative  Rechtfertigung!  —  Verbrauehs- 

fangiren. 

ae  solche  Combination  von  „Objectsteuern"  und  „Subject- 

M  ist  in  den  Communen  nothwendig,  weil  vielfach  durch  die 

vlung  des  Creditwesens,  des  Pacht-  und  Miethwesens, 

werbsgesellschaften ,  Actiengesellschaften  u.  s.  w.  der 

ort  der  Personen  und  der  Sitz  der  ihnen  gehörigen 

^quellen  verschiedene  werden.  Wo  das  nicht  der  Fall 

ante  man  an  und  für  sich  je  mit  Object-  oder  Subject- 

alleiu  in  der  Commune  auskommen,  soweit  dies  steuer- 

;ii  überhaupt  möglich  ist.  Solange  jene  Entwicklung  des 

eseus  und  der  gewerblichen  Unternehmungsformen  noch 

iteud  war,  lagen  die  Dinge  gleichfalls  noch  anders.  Jetzt 

i  es  häufig  so  —  besonders  in  Fällen,  wo  es  sich  um 

e  r  e  Ertragsquellen  und  wohlhabendere  Personen 

,  —  dass  ein  Eigenthümer  von  Ertragsquellen,  ein  Grund- 

herr, Kapitalverleiher,  Commanditist,  Actionär  u.  s.  w. 

m  anderen  Orte  wohnt  und  sein  Einkommen  aus  jenen 

verzehrt  als  da  wo  der  Sitz  dieser  letzteren  ist.  Die 

Subjectbesteuerung,  z.  B.  durch  Einkommensteuer,  würde 

ur  im  Wohnort  der  Person,  die  blosse  Objectbesteuerung, 

iie  üblichen  Ertragssteuern,  nur  im  Sitz  der  Ertragsquellen 

i  Das  führte  zu  volkswirtschaftlich  und  finanziell  unhalt- 

iiid  der  Gerechtigkeit  widersprechenden  Verhältnissen,  wie 

fort  ergiebt,  wenn  man  sich  etwas  extreme,  aber  schon 

nniihernd  wirklich  vorkommende  Fälle  vorstellt, 

bandle  sich  z.  B.  um  zwei  Gemeinden.  In  der  einen, 

„Fabrikdort",  befindet  sich  verpachteter  Grossgrundbesitz 

^chuldeter  Kleingrundbesitz,  die  Wohnhäuser  gehören  eben- 

apitalisten  oder  sind  an  diese  verschuldet,  die  grösseren 

lieben  Unternehmungen,  Fabriken,  Hüttenwerke  bestehen 

Form  von  Actiengesellschaften.  In  der  andren  Gemeinde, 

<  hünen  „Bade-  und  Villenorte",  wohnen  die  wohlhabenderen 

'tenden  und  vermiethenden  Grund-  und  Hausbesitzer,  die 

«'kengläubiger  der  ersten  Gemeinde,  die  Actionäre  der  in 

betriebenen  Gesellschaften,  und  zwar  sollen  diese  der  An 

'fr.  Kioftuzwi.iHfiifl.  halt.    II.  IM 
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nähme  nach  als  Rentenbezieher  in  der  zweiten 

zur  Miethe  wohnen.    Die  blosse  Subjectbesteuerung  wfinfe 

ersten,  der  „armen"  Gemeinde,  die  Steuerlast  fast  gani 

„kleinen  Leute",  die  verschuldeten  Haus-  und 

Arbeiter  legen,  was  ebenso  ungerecht  als  wirthschaitlicb 

wäre,  zumal  wenn  mit  den  Steuern  wichtige,  gerade  jene* 

sitzenden"  nützende  Ausgaben,  z.  B.  für  Wegewesen 

würden.    Die  blosse  Objectbesteuerung,  vollends  die 

besteuerung  wäre  ähnlich  unrichtig  in  der  zweiten,  der 

Gemeinde,  wenn  sie  auch  kaum  ebensolche  Bedenken 

Subjectbesteuerung  in  dem  Fabrikdorf  hätte.    Denn  die  lw 

besitzer  des  Badeorts  würden  doch  eine  Menge  Vortheile 

Aufenthalt  der  Rentner  ziehen. 

Hier  liegen  also  wichtige  Interessencontiicte  zwi« 

bethciligten  Communen  vor.    Dieselben  lassen  sich  nur 

leidlich  lösen,  dass  die  obige  Forderung  einer  Combi: 

von  Ertrags-  und  Personalsteuer n  erfüllt  und 

auch  gewisse  Steuern   mit  gewissen  Verwen 

zwecken  in  der  Commune  combinirt  werdet 

Regel  wird  man  dann  verlangen,  dass  die  Personen  <ii 

Einkommen  (oder  ihren.  Verbrauch)  besteuert  werden, 

wohnen,  die  Erträge  da,  wo  die  Quellen  derselbec 

Handelt  es  sich  um  ein  und  denselben  Ort,  so  erledig! 

Weitere.  Andernfalls  aber  sind  noch  specielle  Bestimm  Hart* 

wendig,  am  Besten  wohl  so,  dass  das  Einkommen, 

Besitz  herrührt  oder  Rentenbezug  ist,  einer  iorx* 

Doppelbesteuerung  unterliegt,  mittelst  Ertrags-  and 

steuern  und  dass  in  den  angedeuteten  Fällen  einer  Bei 

mehrerer  Gemeinden  u.  s.w.  die  Gemeinde  der  Ertrags 

auch  an  der  Einkommensteuer  der  Person,  welche 

wohnt  und  an  ihrem  Wohnort  für  das  aus  jener  Quelle 

Einkommen  steuert,  in  einem  gesetzlich  oder  zwischen  *s*i 

theiligten  Gemeinden  vertragsmäßig  festzusetzenden  Vera« 

partioipüt    Hierin  liegt  eine  gewisse  Begünstigung  der 

der  Ertragsquelle  (der  „Objectgemeinde")  vor  derjenigec  4e»j 

sönlichen  Wohnorts  (der  „Subjectgemeinde"):  in  unseren 

ai)  S.  darüber  die  Vorschlage  in  meinem  Referat  über  die  C 
gelbständ.  Ausgabe  S.  2  ff.  (Thesen  ) ,  S.  30  ff.  Nichts  Andres  kau 

ineinen.  Was  er  hier  andeutet,  habe  ich  nur  schon  vorher  a  a.  ü. 

halb  Stein's  Abweisung  S.  öt>&  vielleicht  bitte  uiiterbleil^u  kOtn^n 

Meli  %J 
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nissen  immer  noch  der  relativ  richtigste  und  gerechteste 

der  auch  eine  sozialpolitische  Bedeutung  hat.  Eventuell 

ibei  der  Rentner  auch  im  Ganzen  effectiv  höher  besteuert 

.  was  sich  aber  einmal  hier  wie  stets  socialpolitisch  recht- 

lässt  und  ferner  eben  die  Folge  des  von  seinem  Willen 

igen,  meist  durch  seine  besonderen  Vortheile  veranlassten 

m  Steuerorts  ist. 

rd  die  Sache  volkswirtschaftlich,  statt  bloss  einzel-  und 

irthschaftlich  betrachtet,  so  wird  es  vollends  klar,  dass  die 

nnalbesteuerung  zu r  Verwirklichung  des  Postulats 

Igemeinheit  eventuell  neben  oder  statt  der  Personal- 

ung  eine  Ert rags besteuerung  verlangt.  Auch  in  der 

oe,  wie  im  Staate,  liegt  die  normale  volks wirtschaftliche 

lelle  im  Reinertrag  der  Volkswirtschaft  und  zwar 

r  Commune  in  demjenigen  Theile  dieses  Reinertrags, 

in  ihr  gewonnen  wird.  Dieser  Ertrag  wird  direct  und 

mit  Hilfe  der  Leistungen,  welche  diese  Besteuerung  er- 

te ,  producirt.  Die  Besteuerung  gehört  zu  seinen  („gesell- 

ben'4)  Productionskosten  und  letztere  sind  billiger  Weise 

uen  ganzen  Betrag  zu  repartiren.  Erst  der  dann  ver- 

le  Rest  kann  als  ein  wahrer  Reinertrag  betrachtet  werden, 

Ii  alsdann  privatwirthsc haftlich  als  Einzel-  oder  Privatein- 

j  an  die  mit  Arbeit  und  mit  ihren  eigenen  Productionsmitteln 

Production  betheiligteu  Personen  vertheilt,  d.  h.  Lohn  oder 

rird. 

—  §.  411.  Die  Staatsbesteuerung  andrer  Wirth- 

on, von  juristischen  Personen,  Erwerbsgesell- 

2u  u.  s.  w.  (zweite  Kategorie  des  Schemas  in  §.  402).") 

che  andere  Einzelwirthschaften  können  nicht  kurzweg 

;cd  der  physischen  Personen  (Individual-  oder  Familien- 

mften)  in  der  Besteuerung  gleich  gestellt  werden.  Das 

der  Allgemeinheit  lässt  sich  daher  nicht  ohne  Weitres  nach 

btschnur  der  vorausgehenden  Erörterungen  (§.  403  ff.)  hier 

en.  Auch  nur  etwas  allgemeinere  Regeln  kann  man  ohne 

L  nterscheidung  der  Hauptarten  solcher  Wirthschaften  nicht 

in.     Innerhalb  einer  Hauptart  wird  mitunter  eine  weitere 

Held,  EinLst.S.  137  ff.  (n ic ht  ausreichend);  Stein  I.  435  ff.  (in  Verbind. 

*hre  Tom  Vereinswesen)  (zu  apodictisch  u.  zu  wenig  kasuistisch).  Kau  I, 

(viel  zu  dürftig  .  Dietzel'*  oben  gen  Schrift.   Für  die  Verhältnisse  d. 
ii  d.  Gutachten  D.  mein  Referat. 

21  •
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Unterscheidung  nothwendig  werden.     Die   folgende  Lr 

beschränkt  sich  auf  einige  der  practisch  wichtigsten  nml 

schwierigeren  Fälle. 

Auch  hier  ist  zunächst  wieder,  wie  bei  der  Besteneran^ 

sischen  Personen  (§.  403,  410),  die  Unmöglichkeit 

durch  eine  einzige  Steuer  oder  durch  ein  ganz  einfache! 

System  die  Allgemeinheit  der  Besteuerung  richtig  dnrchznr 

Verhältnisse  des  wirtschaftlichen  Lebens  sind  dafür  *k 

wickelt.    Neuerdings  hat  besonders  die  Entwicklang  dr 

und  andrer  Erwerbsgesellschaften  diese  Verwickeltbeit  ir 

die  Staats-  wie  für  die  Communalbesteuerung  sehr  lästig 

noch  erheblich  vergrössert.     Die  Aufgabe  wird  dadarr. 

schwieriger.   Sie  lässt  sich  wiederum  nur  ganz  an  nahen 

unbedingt  aber  nur  durch  ein  System  mann  igfaltiger w 

1)  Die  Actien  gesell  sc  h  af  t,  mit  der  Abart  der  0 

gesellschaft  auf  Aetien,  ist  die  wichtigste  der  hier  zn 

Erwerbsgesellschaften.    Falls  dieselbe  nicht  gerade  ai? 

unternehmen,  wie  das  schon  in  der  Gesetzgebung  vo 

und  öfters  empfohlen  worden  ist,  einer  besonderen  l 

unterliegen  soll,   welche  die  Tendenz  verfolgt,  diese 

Gesellschaften  als  solche  ungünstiger  zn  behandeln 

Art  „8ocialpolitischer"  Gesichtspunct,   über  den  sich 

bei  Actienunternehmungen  für  gewisse  Zwecke  diseutirefl 

sondern  falls  die  Actiengesellschaft  wie  jedes  andre  Er*? 

nehmen  angesehen  wird,  was  wir  hier  voraussetzen,  s*« 

Gesellschaft  nicht  ohne  Weiteres  als  eine  „selbständige  irt 

liehe  Persönlichkeit"  der  Besteuerung  unterliegen.  24  V 

auch  die  Besteuerung  das  ökonomische  Wesen  der  A 

schalt  beachten,  welches  darin  liegt,  dass  dieselbe  nur  *t 

zu  Erwerbszwecken  für  ihre  Actionäre  ist.  Die 

Actiengesellschaft  muss  daher  mit  derjenigen  der  Acts 

d.  h.  der  Regel  nach  physischer  Personen,  welche  ihren«* 

Besteuerung  unterliegen,  i  n  Zusam  men  hang  gebraet: 

Bei  einem  System  der  Ein ko  mmen  beste neronr 

die  Wahl,  entweder  die  Actiengesellschaft  als  solch* 

zu  lassen  und  nur  das  Einkommen,  welches  sie  an  ' 

*»)  Z.  Ii.  In  Preussen  nach  Ges.  r.    1*.  Nof.   I>57.  .-.afr'Ute* 
v.  19.  Sept.  IHM. 

**)  Dies  verlangt  Stein.  I.  Aull.  S.  173  a.  norh  4.  And-  I 

sekaften  sind  als  wirtschaftliche  Einheiten  unbedingt  Steuer?o^c«f' 

in  allen  ihren  Arten."    Anders  u   richtiger  Dietzel. 
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reri  (und  an  Zinsen  ihren  Obligationären)  gewährt,  bei 

i  zn  besteuern  oder  aber  das  aus  der  Gesellschaft  hor- 

te Einkommen  bei  diesen  Personen  steuerfrei  zu  lassen 

im  Ganzen  gleich  bei  der  Gesellschaft  zu  besteuern. 

?r  Weg  ist  der  einfachere  und  sicherere,  setzt  aber,  wenn 

■lit  ein  sehr  weitläufiges  Steuerrestitutionsverfahren  anwenden 

icn  gesetzlich  gleich  hohen  Steuersatz  für  alle  Einkommen 

da  hier  die  Dividende  bez.  der  Zins  aller  Actionäre  bez. 

k>näre  um  den  gleichen  Betrag  durch  die  Steuer  der  Ge- 

ilt verkürzt  würde.  In  der  Praxis  besteht  mitunter  die 

raenhesteuerung  gleich  bei  der  Gesellschaft,  bei  den  Obli- 

n nähern  nimmt  sie  die  Form  der  Couponsteuer  an.25) 

racle  bei  der  Actiengesel  lschaft  würde  aber  die 

mmen besteuerung  selten  ausreichen ,  weil  der  Ort  der 

amkeit  dieser  Gesellschaft  (und  ihrer  etwaigen  Filialen) 

t  Wohnorte  der  Actionäre  meistens  verschiedene  sind. 

Mch  für  die  Regelung  der  Communalbesteuerung  der 

esellschaften  ist  diese  Thatsache  wieder  sehr  wichtig.  Hier 

»halb  das  im  §.  410  Gesagte:  man  müsste,  wenn  sie  nicht 

i  vielfach  schon  bestände,  mit  Rücksicht  auf  die  eigenthtim 

rerhältnisse  der  Actiengesellschaftcn  eine  Ertragsbesteuerung 

:eu.  Hier  muss  die  Actiengesellschaft  dann  nach  der  Art 

nternebmung  und  ihrer  Eigenthurasobjectc  getroffen  werden, 

von  den  bezüglichen  Grund-,  Häuser-,  Gewerbe-,  Bergwerks 

n.  s.  w.  principiell,  wenn  sie  anderen  Unternehmungsformen 

estellt  sein  soll,  mit  den  allgemein  giltigen  Steuersätzen.  Dem 

ter  unserer  Ertragssteuern  als  Objectsteuern  gemäss  ist  dies 

ie  Kegel. 

•steht  neben  der  Ertragssteiler  noch  eine  Einkommen 

welche  die  bereits  an  den  Quellen  besteuerten  Erträge  als 

nmen  einer  Person  noch  einmal  bei  dieser,  formell  also 

It  besteuert,  so  ist  es  nur  folgert  cht  ig,  auch  die  Di  vi- 

t  dieser  Actionäre,  die  doch  schon  um  den  Betrag  der 

r  Gesellschaft  gezahlten  E r  trag s steuern  gekürzt  ist,  noch 

Einkommensteuer  zu  unterwerfen,  —  entweder 

einzelnen  Actionär  oder  gleich  in  der  vorhin  angegebenen 

in  Summa  bei  der  Gesellschaft,  welche  dann  abermals 

»ividende   verhältnissrnässig   kürzen   müsste.     Der  Actionär 

iiteiructiv  i»t  bea.  d.  öbterr.  ümetzgeb.,  worüber  in  d.  *pec.  Lehre. 
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befindet  sich  hier  nicht  in  ungünstigerer  Lage  als  der  Grand 

Hausbesitzer  und  Gewerbetreibende,  welcher  nach  Entrichte 

betreffenden  Ertragssteuern  noch  einmal  für  diese  Reinertru-: 

sein  Einkommen,  die  Einkommensteuer  zahlen  muss  (Preu* 

§.  412.  —  2)  Die  Selbstverwaltungskörper  (rrän 

Z  wangsgemein  wirtschaften")  vollführen  wie  der  Staat, 

Auftrage  desselben,  theils  selbständig,  öffentliche, 

schaftliche  Aufgaben.    Die  sachlichen  Mittel  dazu  en 

ihrem  Finanzhaushalt.    Es  Hesse  sich  so  die  Staatssteue 

für  ihr  ganzes  Einkommen  wohl  rechtfertigen,  selbst 

Ertrag  ihrer  privatwirth9chaftlichen  Anstalten,  welcher  ja  p 

eine  Communalbesteuerung  entbehrlich  macht.  Indessen 

zweier  Umstände  ist  die  Steuerfreiheit  des  communalen 

erwerbs  doch  misslich  und  besteht  sie  daher  auch  in  der 

meistens  nur  für  das  Steue reinkommen  und  itlr  die  unm 

im  öffentlichen  Dienst  gebrauchten  Gebäude  u.  s.  w. 

langen  die  Concurrenzverhältnisse  nemlich  eine  G 

communaler  und  privater  Unternehmungen,  so  dass  namenili 

Exemtion  der  Commune  von  den  Staats -Ertragssteuern  leid: 

convenienzen  führte.  Theils  ist  der  Privaterwerb  und  der 

Besitz  (Grundbesitz,  Gebäude,  Gewerbe,  Geldkapitalien  u.  & 

einzelnen  Communen  zu  ungleich,  absolut  und  im  V 

zum  Steuereinkoramen ,  so  dass  die  Befreiung  von  Staate 

sehr  ungleich  wirken  würde.    Folgerichtig  unterliegt  der 

Ertrag  der  Communen  auch  den  Ertragssteuern  des 

müsste  wohl  auch  solchen  Einkommensteuern  unterliegen  i 

diesen  Ertrag  noch  ausserdem  treffen.     Sonst  wird  inm*a 

gesammte  Steuerlast  im  Staate  sich  ungleichmässiger 

theilen:  die  Bewohner  der  an  eigenem  Besitze  „reichen" 

munen  würden  im  Ganzen  niedriger  besteuert  als  <W 

„ärmeren". 27) 

Auch  hier  führen  daher  die  Consequenzen  gerechter 

vertheilung  wieder  zur  Forderung  eines  Obj  ectstenersystenj- 

es  die  Ertrags  steuern  darstellen,  und  zwar  in  diesem  Falle 

für  die  S taatsbesteuerung. 

§.  413.  —  3)  Vereine  als  solche  sind  in  der  Beste- 1 

nicht  ohne  Weitres  als  selbständige  wirtschaftliche  Persönlich 

u)  S.  über  d.  schwierigen  Verhältnisse  in  Preussen  d  VorschÜf 
Coinmunalsteuer-Gesetzentwurfs  r.  1877  u  des  neuen  v.  1>79,  daan  d. 

Ver.  f.  Soc.pol. 

ir)  AehnJich  Held  S.  13s. 
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andeln.  **)  Wenn  sie  nur  ein  Einkommen  aus  Beiträgen 

itglieder  beziehen,  so  wird  dies  in  der  Regel  nicht  besonders 

eues"  Einkommen  zu  besteuern  sein.  Einkommen  aus 

em  Vermögen  (Renten  aus  Grund-,  Hausbesitz,  Kapitalien) 

egen  allgemein  der  etwa  bestehenden  Ei  tra gsbesteuerung 

rziehen ,  welche  wieder  für  solche  Fälle  zu  verlangen  ist, 

r  mit  ihr  in  Verbindung  stehenden  Einkommenbesteuerung, 

»rigen  können  die  Zwecke  des  Vereins,  so  ob  derselbe 

len  persönlichen  Zwecken  seiner  Mitglieder  oder, 

i  Wohlthätigkeits-  und  dergl.  Vereinen  den  Zwecken 

r  Personen  dient,  in  Betracht  kommen.  Im  ersten  Fall 

le  Sachlage  ähnlich  wie  bei  den  Actiengesellschalten,  auch 

iie  Vereinszwecke  nicht  Erwerbs-,  sondern  Genusszwecke 

Glieder  sind.  Im  zweiten  Fall  handelt  es  sich  vielfach  um 

liehe  oder  quasi  -  öffentliche  Zwecke,  ähnlich  wie  bei  den 

erwaltungskörpern.  Dann  kann  eine  Befreiung  von  der 

esteuerung  wie  für  das  Steuereinkommen  jener  Körper 

fertigt  nnd  zweckmässig  sein,  selbst  von  gewissen  Ertrags 

,  z.  B.  von  der  Gebäudesteuer  für  die  den  Vereinszwecken 

ien  Gebäude.  Das  Stenerrecht  hat  solche  Befreiungen  bei 

;hen,  Humanitäts-,  Armenanstalten  u.  B.  w.  öfters  gewährt. 

Stiftungen,  für  kirchliche,  Unterrichts-,  Armenzweckc 

id.,  sind  theils  wie  die  Selbstverwaltungskörper,  theils  wie 

D  zu  behandeln.  Da  ihre  Zwecke  vielfach  den  Character 

t  lieh  er  Zwecke,  nach  ihrem  Wesen  oder  doch  nach  dem 

srecht,  haben,  und  ihr  Einkommen  aus  dem  Stiftungsver- 

dann  dem  Staat,  der  Gemeinde  oder  dem  Communalverband 

Ausgaben  erspart,  so  lässt  sich  eine  weit  gehende  Steuer- 

et rechtfertigen.  Doch  kann  auch  hier  aus  den  bei  den 

^  erwaltungskörpern  angeführten  Gründen  die  Steuerzahlung 

w  Einkommen  aus  dem  eigenen  Vermögen ,  besonders  die 

der  Ertragssteuern,  und  aus  den  bei  den  Staats-Erwerbs 

cbmungen  angeführten  Gründen  wenigstens  die  rechnungs- 

i?e  Durchführung  der  Steuerzahlung  und  die  Wiedererstattung 

ben  räthlich  werden. 2y) 

Au<h  Stein  I,  135  scheidet  die  ..Vcrwaltungsvereinc"  f.  diese  Fragen  in 
/.u  Controvcrsen  in  Theorie  u.  Praxis  hat  neuerdings  d.  Besteuerung  der 

■-ö  Knrerbs-  u.  Wirthsch. Genossenschaften  geführt,  i  B.  in  Oesterreich, 
"^oaomist  1S71*  Nr.  42,  43. 

R*Q  I.  §  264.    Er  verlangt  im  AUgeui.  eine  Befreiung  der  Stiftungen  v. 

^oem.  welche  geradezu  auf  Personen  nach  Massgahe  ihre^  ausgcrnittolten 
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5)    Staats  -  Er werbsunternehmu  ngen    (  Ah*u&f* 

Privaterwerbs,  auch  mitunter  Gebühren- Anstalten  ).    Da  der 

fiscus  und  der  Domänenfiscus  u.  s.  w.  schliesslich  die  eme 

des  Staatsfiscus  darstellen,  so  hat  natürlich  eine  wii 

Staats  besteuerung  solcher  Unternehmungen  und  AMtaitetj 

Feldgtiter,  Forsten,  Bergwerke  des  Staats  u.  s.  w.  fintu 

keine  Bedeutung.    Dennoch  sollte  die  Besteuerung  die 

bilden : 

a)  Einmal  wenigstens  die  rechnungsmässige 

ttihrung  der  Besteuerung,  weil  sonst  die  wahre  fimu 

Lage  dieses  Staatsbesitzes  u.  s.  w.  nicht  richtig 

Frage  der  Beibehaltung  oder  Veräusserung  dieses 

sie  eine  rein  finanzielle,  nach  Rentabilitätsverhältnisseo 

theilende  ist,  nicht  sicher  entschieden  werden  kann.  *i 

b)  Mitunter  aber  ist  auch  die  wirkliche  Durchfoi 

Besteuerung  geboten,  uemlich  in  Fällen,  wo  die 

sonst  durch  den  Steuererlass  einseitig  in  der  Concui 

steuerte  Privatanstalten    begünstigt  werden  könnten  ") 

Fälle  können  in  der  Verbrauchsbesteuerung,  (auch  in  G 

zweigen,  z.  B.  bei  Wegegeld)  vorkommen,  namentlich  , 

welche  sich  genau  nach  der  Menge  von  Erzeugnissen 

den  Kostensatz  derselben  in  einem  feststehenden  Vi 

höhen"  (Rau).    Wenn  der  Staat  auch  durch  Sich-begiit5 

kleiner  Rente  oder  durch  dirccte  Zuschüsse  aus  andern 

mittein  die  Privatconcurrenz  dennoch  überwinden  kann. 

Unterbleiben  der  Besteuerung  doch  bisweilen  grössere 

Es  tritt  auch  bei  erfolgter  Besteuerung  das  wahre  Saebren 

besser  hervor. 

D.  —  §.  414.  DieCommunalbesteuerung  geresl 

dem  Staate  und  anderen  Selbstver walt  ungskör??i 

Einkommen»  gelegt  werden.    Bei  Anstalten,  welche  ein  örtlich  oder  >oE;tiv  • 
Bedtirfniss  haben,  solle  aber  in  jedem  einzelnen  Fall  der  Nachweis  rriur 

dass  die  Einkünfte  ans  eigenem  Vermögen  den  zur  Erreich m*c  di<s*r 

forderl.  Bedarf  nicht  ubersteigen.    Da  Letzteres  schwer  zu  ent>cb-*id^.  *-skr 

allgemein  Steuerfreih.  für  solche  Stiftungen,  S.  139.    In  A.  G«*-?tiei  wrf 
die  Steuerfreiheit  vom  Nachweis  des  Bedürfnisse*  oder  vom  Nachweis  da»  £ 

rung  die  Erfüllung  der  Zwecke  hindere ,  abhängig  gemacht    >•••  *  '* 
Baiern  (Kapitalrentensteuer). 

*°)  S.  über  Bergwerke  Wagner,  Fin  I,  S.  494. 

M)  So  mit  Recht  Kau  1.  §  265.    Anders  Held  S.  13V  crwfe 

dass  bei  einer  Trennung  der  Kammer-  u.  Steuercasse  ts.  B.  L  !  i-  ̂   ' 
wirkl.  Besteuerung    der  Domaneneinkünfte  zu  Gunsten  der 
sein  kann. 

S.  d.  gen.  Schriften  u.  s.  w.  über  <  um  in unal besteuern  »f 
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Besteuerung  des  Staats  u.  s.  w.  in  der  Commune. 

ie  Frage,  ob  und  wieweit  hier  der  Grundsatz  der  Allgemein- 

ircbzufübren  sei,  ist  ähnlich  zu  beantworten,  wie  die  analoge, 

^handelte  Frage  nach  der  Staatsbesteuerung  der  Selbstver- 

gskörper.   Ginge  man  nur  nach  den  Zwecken,  welchen 

einer  Commune  erlangte  Einkommen  des  Staats  und  andrer 

men  dient,  so  Hesse  sich  principiell  und  allgemein  die 

Vciheit  alles  dieses  Einkommens,  auch  desjenigen,  welches 

?sitz  und  aus  Erwerbsanstalten  herrührt,  rechtfertigen. 

;uch  hier  ist  auf  die  ungleichmässige  Verth  eil  u  ng  be- 

s  des  zumeist  hier  in  Betracht  kommenden  staatlichen  Grund- 

•Misbesitzes  und  der  Erwerbsanstalten  (Bergwerke,  Fabriken, 

ahnen,  hie  und  da  Gebührenzweige)  über  die  Communen  des 

rebiets  Rücksicht  zu  nehmen.    Würde  z.  B.  eine  Domäne, 

rgwerk  des  Staats  in   einer  Gemeinde  gar  nicht  steuer- 

st sein,  so  stiege  die  Steuerlast  für  die  Privaten  leicht  sehr 

inr  wegen  dieses  Umstand s,  der  vielleicht  in  der  Nach- 

feinde fehlt.    Dazu  kommt,  dass  gerade  solcher  Besitz  und 

Anstalten  (Forsten!  Bergwerke!)  manche  Communalausgaben, 

fär  Wegewesen ,  Armenwesen,  herbeiführen  können,  deren 

ning  im  Interesse  des  betreffenden  Besitzes  und  seines  Er- 

liegt und  eigentlich  zu  den  auf  letzteren  mit  anzurechnen- 

oduetionskosten  gehört.    Man  wird  deshalb  im  Ganzen  die 

innalsteuerpflicht  des  Staats-   und  fremd-com- 

len  Besitzes,  besonders  soweit  derselbe  zu  Erwerbs - 

;n  dient,  als  Regel  aussprechen  müssen,  so  dass  also 

nnr  die  Gebäude  für  den  öffentlichen  Dienst  steuerfrei 

(und  anch  diese  nicht  immer  unbedingt).    Object-  oder 

steuern   erweisen    sich  daher  auch   hier  wieder  noth- 

:  (§.  465). 

—  §.  415.    Abschluss.    Notwendigkeit  von  Ob- 

teuer  n.    Hiermit  sind  die  Fälle  des  Schemas  in  §.  402, 

sie  sich  auf  die  Besteuerung  der  physischen  Personen  und 

Wirtbschafteu ,  dann  der  sonstigen  Wirtschaften  und  des 

nmens  beziehen,  erledigt.    Zugleich   wurde  dabei  auf  die 

ernng  der  inländischen  Ertragsquellen  für  die  aus  ihnen 

iden  Erträge  wiederholt  Rücksicht  genommen.    Und  was 

ieser  Besteuerung  gilt,  das  gilt  wesentlich  auch  von  einer 

»figen  s  besteuerung,    welche  jene  Ertragsquellen   als  die 

£*ten  Vermögensobjecte  treffen  wollte.    Von  besonderer  Be 

ig  für  die  Steuerlchre  ist  dabei  das  mehrfach  im  Voraus 
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gehenden  gewonnene  Resultat,  dass  eine  objective  Ertri 

bez.  Ertragsquellenbesteuernng  (einerlei,  ob  dies* 

Einkommen-  oder  als  reelle  Vermögensbesteuerung  f angin » g? 

auch  vom  Standpuncte  der  Gerechtigkeit  oder  dr 

gemeinheit  der  Steuer  betrachtet  zu  fordern  i& 

Postulat  ist  zugleich  eine  Consequenz.  der  früheren  Lehre  w 

Wahl  der  richtigen  volks wirtschaftlichen  Steuerquelle  n^i 

von  grosser  practischer  Bedeutung  in  der  Entwicklung  des  m 

Wirthschafts-  und  persönlichen  Lebens,  wo  sich  Besitz  and 

productive  Verwendung  von  sachlichen  Productionsmitteli 

und  Kapital),  Wohnsitz  der  Eigenthümer-Person  und  Siü 

tragsquelle  so  vielfach  trennen.    Man  kann  den  Gmodsü 

Allgemeinheit  gegenüber  den  Staatsangehörigen   und  des 

bewohnern  gar  nicht  richtig  durchführen  und  kommt 

haltbaren  volks  wirtschaftlichen  Consequenzen  in  der 

Communalbesteuerung,  wenn  man  nicht  die  ausländis 

ortsfremden  Besitzer  von  Ertragsquellen  durch  ein  l»C 

und  R  e  a  1  Steuersystem  für  ihr  dem  Inland  und  der  ^ 

Ortegemeinde  entspringendes  Einkommen  mit  belaste:  \ 

Resultat  ist  daher  vorläufig  auch  für  die  Fragen  «:•>  '"4 

Systems  und  der  Wahl  der  Steuerarten  Act  zn  neü^B 

ist  selbstverständlich  für  die  Bildung  des  Steuersystems  sebr«^ 

F.  -§.416.  Anhang.  Aufhebung  von  Grondstesal 

heiten.83)  Es  erübrigt  dann  nur  noch  die  Erledigung  eir«l 

noch  zurückgestellten  Punctes ,  eine  Aufgabe,  welche  n*cb  « 

Vorausgehenden  gewonnenen  Ergebnissen  nunmehr  aber  isrij 

fach  ist:  Wie  sollen  Grundsteuerfreiheiten  bebandeis  *m 

insbesondere  solche,  welche  aus  nominellen  durch  F«>rral 

Compensationsleistung  wahre  geworden  sind? 

Die  Antwort  kann  nicht  zweifelhaft  sein :  sie  mfo<* 1 

Gründen  der  gerechten  und  der  volkswirthschittl 

richtigen  Steuervertheilling  fortfallen,  ebenso  wie  id 

persönliche  und  reale  wahre  Steuerfreiheiten  (§.  404 

ist  nur  die  Entscheidung  darüber,  wie  bei  der  an  sich  den  d 

unzweifelhaft  rechtlich  zustehenden  Aufhebung  solcher  swd 

heiten  vorzugehen  ist.  Denn  hier  sind  besonders  für  die 

frage,  ob  und  welche  Entschädigung  an  die  bish 

ten  zu  gewähren  sei,  die  nicht  immer  genau  und  fkkr 

,s)  S.  Hoffmana  L.  \.  d.  Steuern  S.  112  ff..  Rau  Fin.  O.  $  StC  * 

J 
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iden  Rechtstitel  der  Steuerfreiheit  und  die  wirthschaft 

Folgen  der  bisherigen  Freiheit  und  der  Aufhebung  der 

für  den  Werth  des  Grundbesitzes  zu  berücksichtigen. 

j  der  Verschiedenheit  der  Rechtstitel  ist  die  Frage  nicht  all 

i  auf  die  gleiche  Art  zu  entscheiden  und  eben  deswegen  so 

egen  der  genannten  wirtschaftlichen  Folgen  können  die 

strengem  Rechte  begründeten  Massregeln  aus  Billigkeits 

:uten  und  damit  aus  socialpolitischen  Gründen  eine 

rang  erfahren. 

iessen  sich  die  Rechtstitel  der  wahren  Steuerfreiheiten 

upt  und  speciell  der  Grundsteuerfreiheiten  genau  feststellen, 

den  wohl  diejenigen,  welche  privatrechtlicher  Art  sind 

n  wohl  erworbenes  Recht  darstellen,  gegen  volle  Ent- 

igung,  alle  anderen,  also  namentlich  die  offen tl ich- 

lichen, ohne  solche  aufzuheben  sein.  Nun  sind  die 

titel  aber  nicht  immer  genau  zu  ermitteln  und  in  dem  prac- 

richtigsteu  Falle,  wo  es  sich  um  eine  allerdings  auf  öffent- 

Rechtstitel  beruhende  Steuerfreiheit  handelt,  welche  ursprting- 

3  Correlat  andrer  Leistungen  war  und  erst  durch  deren  Fort- 

ie wahre  Steuerfreiheit  wurde,  wie  bei  der  Grundstcuerfrei- 

emals  zu  Ritterdiensten  verpflichteten  Grundbesitzes,  kommen 

ene  ökonomischen  Folgen  der  Steuerfreiheit  und  der 

nng  der  letzteren  für  den  Werth  des  Grundbesitzes 

acht.  Bestand  die  wahre  Steuerfreiheit  einmal  lange,  so 

ies  gewöhnlich  in  einem  entsprechend  —  also  ungefähr  um 

>trag  der  kapitalisirten,  sonst  muthmasslich  zu  tragenden 

teuer  — -  höheren  Kapitalwerth  verglichen  mit  besteuertem 

esitz  zum  Ausdruck  gelangen:  bei  Verkäufen,  Verpfändungen, 

egnlirungen  u.  s.  w.  Wie  überhaupt  jede  wahre  oder  schein- 

teuerfreiheit  rechtlich  der  Aufhebung  unterliegen  kann, 

ends  eine  solche,  wie  die  hier  besprochene.  Wenn  dann 

lsserdem  noch  die  Rechtsbeständigkeit  der  Steuerfreiheit 

früher  zweifelhaft,  vielleicht  die  Aufhebung  der  Freiheit 

in  Aussicht  gestellt  war,  so  wird  zwar  ein  Recht  auf 

idigung  nicht  zuzugestehen  sein,  l  ud  auch  aus  ökono- 

en  Billigkeitsgründen  ist  hier  mitunter  wenigstens  eine 

Entschädigung  nicht  in  Frage,  weil  bei  solcher  Sachlage 

lieh  eine  Wertherhöhung  um  den  ganzen  Betrag  der  kapi- 

n  Grundsteuer  eingetreten  sein  wird.  Indessen  sind  das 

'»nes  facti.    Eine  gewisse  Wertherhöhung  des  steuerfreien 
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Besitzes  ist  bei  längerem  Bestände  der  Freiheit  und  he 

Ungewissheit  darüber,  ob,  wann  und  wie  dieselbe  etwa  re* 

beseitigt  wird,  wahrscheinlich.    Der  jeweilige  Besitzer.  Er» 

Käufer,  wird  dann  mutmasslich  bei  einer  Besteuerung  eice 1 

Verminderung  seines  Besitzthums  um  einen  freilich  nick 

genau  der  vollen  kapitalisirten  Grundsteuer  entsprechend« 

erleiden;  die  Grundsteuer  wirkt  vollends  hier  wie  eine  Km 

Die  neue  Grundsteuer,  für  die  bisher  steuerfreien  Grumtes 

ein  Fall,  der  in  seinen  Wirkungen  nebenbei  bemerkt  übrige: 

mit  den  Wirkungen  der  allgemeinen  Einführung  einer 

Grundsteuer  identisch  ist  —  wirkt  dann  mehr  oder  wea* 

ihn  als  reelle  Vermögenssteuer.  Daraus  ergeben  sich  En**.' 

welche  es  billig  erscheinen  lassen ,  eine  Entschädi 

zu  gewähren. 

Die  letztere  wird  am  Besten  allgemein  gesetzlich  r 

Wegen  des  fehlenden  oder  zweifelhaften  Rechtsanspm: 

Entschädigung  und  wegen  des  Interesses,  das  auch  der 

besitzer  an  der  Bereinigung  solcher  immer  etwas  mischt* 

hältnisse  wenigstens  in  der  modernen  „staatsbürgerlicher 

periode  hat,  empfiehlt  es  sich,  den  Entschädignngscoetl«^ 

die  aufzulegende  Grundsteuer  nicht  zu  hoch,  namenti 

niedriger,  als  dem  landesüblichen  Zinsfuss  entspricht,  arfi 

z.  B.  höchstens  mit  dem  15  — 20  fachen  zu  kapitaüsira 

dieser  Zinsfuss  4— 4*/8  Procent  ist.  Dabei  wird  dann  »* 

weiter  nach  den  Rechtstiteln  zu  unterscheiden  « 

nachweislich  privatrechtlichen  Titeln  ist  eine  hr.be 

zu  dem  eben  genannten  Maximum,  bei  anderen  Tut 

niedrigere  als  diese  Entschädigung  zu  geben. 

So  ist  denn  auch  mehrfach  in  der  Neuzeit  unter  dem 

der  Gesichtspunete  der  „Gleichheit"  in  der  ,,staatsbürrt 

Periode  verfahren  worden:  auch  die  Grundsteuerfretbe* 

gefallen,  ohne  oder  mit  geringfügiger  Entschädigung  in 

nären  oder  politisch  wenigstens  erregteren ,  mit  grössere 

doch  gewöhnlich  nur  partieller  Entschädigung  in  ruiiures 

doch  auch  hier,   wie  namentlich  in  dem  wichtigsten 

demjenigen   Preussens,    mit    verschiedener  Ent*rfea 

nach  den  Rechtstiteln.34) 

u)  Die  Yerjrutmifr  war  (Rau,  §.  .Hl»>  Note  a^  in  ßmuixrJtv  J*2t  ■ 

in  W  eimar  1*21  '/,,  in  Hannover  IS'Jfi  \4,  in  Sachsen  1S.H4  *  s.  in  M^tsy* 
reber  P  reusaen:  Ma&cher,  <nundst.regel.  in  Pr.  aufgrund  d.  «rr?  »  ~  1 
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tat  ist  die  Durchführung  des  grossen  Princips  der  Allge- 

der  Besteuerung  zum  Abschluss  gelangt  und  ein  Markstein 

beschichte  der  Besteuerung  gesetzt  worden. 

7.  Abschnitt. 

Die  Pi ■iiicipien  der  «ere^htijrkeit  oder  der  gerechten 

Stenervertheiluim*. 

C.   Die  Gleichmassigkeit  der  Besteuerung. 

r  Wie  principielle  Behandlung  unii  für  die  Literatur  dieser  Frage  die  Vor- 

.•n  zu  diesen»  ganzen  Hauptabschu.  S.  220  11.  u.  zu  den  beiden  letzten  Ab- 
i  282  □.  2**5. 

u  der  neuesten  deutschen  Literatur  sind  die  einschlagenden  Fragen  prin- 

M-härfer  behandelt  worden,  indem  man  sie  mit  der  Lehre  vom  Staate 

•r  Frage  nach  dem  tieferen  Kechtsgrund  der  Besteuerung  uber- 

Vcrbindung  gebracht  hat.    Dadurch  ist  es  namentlich  gelungen ,  die  An- 

r  <lie  Steuer  als  einer  Art  „Tausches"  des  Einzelnen  gegen  die  ihm 

u.  s.  w.  zuiiiessenden  „Genüsse"  und  über  die  vermeintlich  als  allein 
fordernde  Vertheilung  der  Steuern  nach  dem  privatwirthsch.  Prinrip  von 

g  und  Gegenleistung"  gründlicher  zu  widerlegen.  Iiier  hat  besonders 

Üfl  l'ntersuchung  zu  einem  gewissen  Abschluss  gebracht.    S.  dess.  Eink.st. 
Liter,  a.  Kap.  5  u.  Lit.  dazu.  Neu  mann  hat  dann  scharf  und  in  der 

wohl  richtig  jedem  der  beiden  Hauptprincipien  der  Besteuerung,  nach 

we  u.  nach  der  Leistungsfähigkeit,  die  richtige  Begründung  n.  Begrenzung 

ihre  Anerkennung  in  der  bisher.  Praxis  der  Staats-  u.  Communalbesteue- 

rewiesen.  Auch  hat  er  (S.  61  ff.)  richtig  gezeigt,  dass  die  Opfertheorie  u. 

|»  der  Leistungsfähigkeit  sich  wesentlich  decken  und  „erst  durch  BerUck- 

der  auferlegten  Opfer  der  Massstab  der  Leistungsfähigkeit  bestimmte 

Hl  u.  für  das  Steuerwesen  brauchbar  wird."  S.  progress.  Eink.st  ,  bes. 

">.  auch  4,  mit  d.  liter.  Noten  im  Anhang.    Mehr  oder  weniger  beschäftigen 
die  Gutachten  d.  Vereins  f.  Soc.polit.  auch  mit  diesen  Fragen  gerechter 
uiung. 

-rincipielle  Gegensatz  der  Ansichten  zeigt  sich  namentl.  in  der  Auffassung 

nhanger  der  deutschen  F  r  e  i  h  a  n  d  e  1  ssc  h  u  le  u.  der  neueren  social- 

iitung  der  Nat.ökon.    S.  darüber  die  oben  S.  146  gen.  Congressverhand- 

1.  über  Communalsteuen»,  in  Hamburg  1MJ7  ivolksw.  (,'ongr.),  in  Berlin  1^77 
*\polit.).  I)urch  die  Erörterung  des  rominunalsteucrwesens.  das  Iiier  wie 

der  früheren  deutschen  Liter,  bei  solchen  Principienfragen  der  allgem. 

2,  S.  132  B*.  1  IS  Hl  (auch  über  Königr.  Sachsen  daselbst  S.  154),  v.  Könne, 
-itsr.  3.  A.  II,  2.  Abth.  S.  631  IL.  636.    Gerade  in  Preussen  lag  die  Sache 

Text  angenommen,   es  war  wiederholt,  so  in  d.  Edicten  v.  27.  Ort.  1MO 

-  11*1 1 ,  im  Eingang  z.  Gesetz  f.  30.  Mai  1S20.  in  der  Vcrfass.  v.  In.'iO 

im  Ges.  v.  24.  Febr.  1S'>U  die  Aufhebung  der  Grundsteuerfreiheiten  in  Aus- 

Bf  worden.  Nach  vergeblichen  Versuchen  (so  ls">3,  wo  die  Kcgiening  vor- 
hatte.  *  t  des  Stcuerbetrages .  den  die  bisher  beireiten  Grundstucke  zu 

»Ii  wurden,  mit  dem  20  fachen  Kapital  zu  vergüten,  was  die  Stände  nicht 

kam  es  zu  einer  Einigung  im  Gesetz  v.  21.  Mai  ls61      Hiernach  er- 

EntschÄdigung  im  20  fachen  Betrage  der  mehr  zu  zahlenden  Steuersumme 

iger  Befreiung,  bez  Bevorzugung  auf  Grund  lästigen  Vertrags,  specielleo 

•  It  anderen  privatreehtl.  Titels,  im  13\8  fachen  Betrag,  wo  kein  specieller 
zeltend  gemacht  werden  konnte. 
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Steuerlchre  kaum  berührt  worden  war,  sind  manche  neue  Oeskh&fcta:  v. 

die  Fragen  des  folg.  Abschnitts  gewonnen  worden.    Ich  bin  mthrfaci  v* 

§.  419.  422—424,  42S.  z.  Tb.  wörtlich,  meinem  Referat  über  4*  •est  I 
(Leipz.  IS7S,  in  d.  selbstand.  Ausg.)  gefolgt,  da  ich  irgend  we^ntlict«  I 

nicht  für  geboten  hielt. 

Die  Behandl.  in  den  älteren  Lehrbüchern  u.  Systemen  genurt  «*chL  ;  % 

u.  nam.  nach  der  Motivirung  nicht  mehr,  aach  bei  Raa  nicht,  der  aber  z.  i 

des  Rahmens  der  rein  finanz.  Besteuerung  das  Richtige  getrorTea  bis  t.  > 
(ienusstheorie  schon  abweist.    S.  die  liter.  üeber*icht  u.  Kritik  bei  H«l.  i 

S.  121  —  135,  Rau  I.  §.  251—254.  Jacob  §.  401.  v.  Malchus  L  §  M.Ii  4 

Besten.  S.  87  fl". ,  Impfenbach.  I,  §.  46,  52  ff.  (sehr  einseitig  *r*r£c&  r*r  -  4 
v.  Hock,  ölt.  Abg.  §.  3 — 5,  13,  14  (immer  beachtenswerth  ,  P  fei  f  f ?  r  II 

Maurus,  Bestcuer.  K.  S  passim,  Stein  I,  414  fT..  44"  tf.,  4SI  tf.  pa»    -  I 
imp.  I,  ch.  4.  Garnier,  Fin.  ch.  7  §.  2.  ch.  13  §.  1,  Lero v- Be  aali*e  L  i 

ch.  2.  —  A.  Smith  in  d.  ersten  Steuerregel  s.  o.  S.  220.  Hill,  R  5.  k  2,  a  .  - 

Cossa.  Fin.  p.  53  ff. 

Sachlich  stimme  ich  im  Folgenden  in  Bezug  auf  die  Begründung  4-  >".*  ■ 
Held,  in  Bez.  auf  die  Vertheilung  ders.  mit  Neumann  grossen tb eil?  Cr:  - 

in  der  Motivirung  weiche  ich  auch  von  letzterem  mehrfach  ab.    L»  Ex>  4 

zwischen  den  zwei  Steuerprincipien  muss  einmal  wohl  in  Zusammenhat  3  *  i 
histor.  Entwicklung  der  Ueineiuwirthsch.  gebracht  werden  (s.  u.  §.  MX  i  I 

scheidung  über  die  Art  der  Durchführ,  des  Princips  der  Leistua^f.^hitfcJ  I 

über  Proportionalit.  u.  Progressiv^,  des  Steuerfusses  u.  s.  w.  hingt  m,  E.  r\  I 

zusammen  mit  der  ganzen  principicllen  Auffassung  der  Volks wirth>cL.  a  $ 

wirthsch.  Systems  u.  seiner  Rechtsordnung.    Hier  wie  auch  zur  tief  r  j  art  4 

der  Besteuerung  selbst  —  eine  mit  der  Frage  der  (ileichmässigi.   setr  '~  I 

Frage  —  ist  es  in.  E.  wieder  unvermeidlich,  auf  die  allgemeinen  Fraret 

sation  der  Volkswirthsch.   zurückzugehen.    Ich  beziehe  mi<  h  «iahrr  i^ri 

wieder  auf  meine  (irundleg.,  bes.  Kap.  3  v.  d.  Organis.  d.  V.w.seh.  u.  da^I^J 

über  d.  Zwangsgemeinwirthschaften ,  wo  in  §.  15S  auch  schon   di^  F  »Ira^ 

die  Steuerprincipien  gezogen  wurden. 

Ein  Punet  der  im  Folgenden  erörterten  Fragen,  nemlich  die  ?r«is  i 

gemeinerung  des  Uebührenprincips  auch  für  die  eigentliche  Be^teoerurur,  mi  I 

I.  Bande  behandelt  worden.  Die  Forderung  wurde  dort  abgewiesen,  l**-  i 

jetzt  weiter  anzuknüpfen.    S.  Rau- Wagner  I,      107,  10h  u.  2.  Act  i 

L  —  §.  417.    Das  Problem.    Auch  dieser  Grnmi&t:  « 

hier  flir  die  gegenwärtige  Entwicklungsperiode  unserer  Cnkcr  i 

tilr  die  „staatsbürgerliche"  erörtert,  aber  wiedeno  \ 

Mitberücksichtigung  des  socialpolitischen   Standpouct?  ft 

beginnende  „sociale"  Steuerepoche. 

Die  Gleichmässigkeit  der  Besteuerung  im  Sinne  einer  i 

massigen  Vertheilung  der  Steuerlast  unter  den  einzelnen  I 

Pflichtigen  ist  ein  Axiom  unserer  Zeit  und  folgt  als  Rechter:  i 

aus  dem  Princip  der  staatsbürgerlichen  Freiheit  und  GieiefcL  i 

Staatsaugehörigen  und,  was  Fremde  anlangt,  am*  der  * 

lieh  üblich  gewordenen  Gleichstellung  derselben  mit  de»  i  « 

mischen.  Für  die  practische  Steuerpolitik  lä>*i  ?*  \ 

gleichmässige  Besteuerung  aber  wieder  nur  als  ideale»  1 

hinstellen,  dem  man  sich  soviel  als  möglich  nähern  5k4J.  &  i 

aber  wegen  der  practischen  Schwierigkeiten  niemals  i 

erreichen  kann. 
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it  der  blossen  Aufstellung  des  theoretischen  Princips  und 

oben  Postulats  der  Gleichmässigkeit  ist  aber  zunächst  wieder 

liebt  viel  gewonnen.  Denn  die  weitere  Frage  lautet  sofort: 

st  oder  worin  besteht  diese  Gleichmässigkeit?  Darauf 

ich  keine  ganz  einfache  Antwort  geben.  Die  Beantwortung 

bietet  auch  für  die  Theorie  erhebliche  Schwierigkeiten.  Es 

ermeidlich,  die  ganze  Frage  tiefer  zu  erfassen,  indem  sie  in 

hing  mit  anderen  Fragen  der  wirtschaftlichen  Rechtsordnung 

s  Wesens  der  Besteuerung  Uberhaupt  gebracht  wird.  Die 

denen  Steuerprincipien ,  durch  welche  man  die  Gleich- 

heit hat  verwirklichen  wollen,  sind,  richtig  aufgefasst, 

lenzen  bestimmter  Theorieen  von  Volkswirtschaft,  Staat 

euer  Uberhaupt.  Man  kann  sich  Uber  sie  nicht  einigen, 

in  in  diesen  Theorieen  auseinander  geht.  Nothwendig  ist 

er  wieder,  die  Wahl  der  beiden  hauptsächlich  in  Betracht 

iden  Prineipien,  die  Besteuerung  nach  dem  Interesse  und 

x  Leistungsfähigkeit  nicht  nur  rationell  zu  erörtern,  sondern 

orische  Verbindung  mit  der  Entwicklung  des  Gemein 

und  der  Volkswirtschaft  zu  bringen;  ferner  bei  der  An 

^  des  zweiten  Princips  den  rein  finanziellen,  und  den 

politischen  Standpunct  zu  unterscheiden.  Sonst  kann 

ht  zur  Klarheit  kommen. 

§.  418.    Principieu  und  Theorieen  fUr  die  V  er- 

bung   der  Gleichmässigkeit   der  Besteuerung, 

ung  dieses  Problems  hat  man  zwei  Prineipien  aufge 

eiche  mit  zwei  allgemeinen  Theorieen  der  Besteue- 

Verbindung  stehen  und  durch  dieselben  ihre  Begründung 

ieich  ihr  Maass  finden. 

Das  Princip  der  Besteuerung  „nach  dem  Interesse" 

iach  Leistung  und  Gegenleistung",  welches  man 

er  HerUbernahme  dieses  hauptsächlichen  Grundsatzes  des 

rtbschaftlichen  Verkehrssystems  auch  das  „privat wirth- 

iebe"  Besteuerungsprincip  nennen  kann.    Hier  hält  man 

die  Beziehungen  zwischen  dem  Besteuerten  und  dem 

pfangenden  Staate  (bez.  der  betreffenden  Zwangsgemein- 

ift  Uberhaupt)  und  sucht  die  Besteuerung  so  zu  vertheileu, 

Leistung  der  Steuerzahlung  sich  in  ihrer  Höhe  bemisst 

m  Gegenwerth,  den  der  Besteuerte  in  den  öffentlichen 

en  des  Staats  u.  s.  w.  geniesst.  Dieses  Steuerprincip 

ii f  der  Annahme,  dass  der  tiefere  Rechtsgrand  der  Be- 
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Steuerung  überhaupt  in  den  „Genüssen",  Vortheilec  i  ii 

liegt,  welche  der  Besteuerte  in  der  Staatsverbindung  n.  s.  w.  egd 

und  dass  es  die  Aufgabe  gleichraässiger  Besteuerung  sei,  „htam 

Grade  des  Mitgenusses  an  diesen  Vortheilen"  (Rao  )  die  MesJ 

unter  die  diese  Vortheile  Geniessenden  zu  vertheüen.  t?  ism 

sich  dann  darum,  diese  Genüsse  für  die  einzelnen  Besteuerte  I 

zustellen  und  zu  messen,  um  letztere  nach  diesem  MasanaJ 

besteuern.  Man  denkt  dabei  namentlich  an  den  Schuti  «s( 

auch  an  die  allgemeine  Förderung ,  welche  der  Einzelne  rar  4 

Person,  sein  Eigenthum,  seinen  Erwerb  u.  s.  w.  durch  dei 

und  dessen  Anstalten  und  Leistungen  geniesst.  Man  tiiaj 

bezügliche  Theorie  zur  Begründung  der  Besteuerung 

Stellung  ihrer  Gleichmässigkeit  als  „Genusstheorie",  weaii 

sich,  wie  es  Öfters  geschehen  ist,  vornemlich  an  das  M« 

Schutzes  für  Person  und  Eigenthum  hält,  auch  xfe  -JU 

curanztheorie"  bezeichnen  und  in  Bezug  auf  die  V< 

der  Gleichmässigkeit  von  einem  „Geuussprincip". 

curanzprincip"  sprechen.  Practisch  niüsste  sich 

vertheilung  hier  so  gestalten,  als  wenn  das  Gebühren» 

ganz  verallgemeinert  würde.1) 

')  Diese  Auffassung  vertreten  im  Allgem.  die  S  ■  i  t  h  srn»-  S<  huir  _  k9 

stehenden  Rechtsphilosophien  und  Politiker.   So  A.  Smith  selbst  il  >.  -föw 

rcgel  wenigstens  implicite:  Steuern  in  proportion  of  the  revenue.  *b:i  • 

siibjects)  enjoy  under  the  protection  of  the  State.     Jacob,  Fi*.  L  1 

muss  möglichst  nach  dem  Maasse  mit  Abgaben  belegt  werden  .  *h>  -r  « 

meiuwohl,  das  der  Staat  dadurch  hervorbringt.  Theil  nimmt,  d.  L  na*  h  Jrm 

Kräfte  u.  Güter,  welche  denS< hutz  u.  die  wohlthätigen  Einrichtungen  d-s 

Krehl.  Steuersyst.  §.  13,  Kröncke,  Grunds.  S.  4,  ».Kremer  I,  7«, 

III.  §.  131.  v.  Hotteck,  Staatsr.  d.  constit.  Mon.  II,  324.  der»..  & 

Garnier,  Fin.  p.  10:  Unterscheid,  zwischen  der  wirU.  Steuer  o.  der  „rim* 

wie  sie  bestände,  wenn  die  Staatsthätigkeit  richtig  reducirt  m -*rc : 

Steuer  sein:  le  prix  des  Services  rendus ,  bes.  le.  prix  du  servier 

priine  dassurance  payee  pour  la  garantie  de  la  securitc.      Ekn  aso  d* 

französ.  Autoren  Du  Puynode.  de  Girardin.    Auch  in  M  o  n  t**  j»ici  ♦  i 

im  Grunde  der  ucmliche  Gedanke,  esprit  des  lois.  liv.  XIII.  eh.  I    k§  Bf 

lV-tat  sont  une  portion  que  chaijue  citoyen  donne  pour  aroir  La  s.rete  im  J«s^ 
pour  en  jouir  agreablement.    S.  die  Zus.stell.  weiterer  Auffass.  dc-r  v^ae  edw 

der  Forderungen  in  Bez.  auf  Gleichmässigkeit  bei  Held,  Einigt.  >.  4*  C  fT. 
(iegen  diese  Ansichten  u.  A.  Schön.  Grands.  S.  61  K  (mit  Wtfit»M 

Zachariä  K.  S..  Staatswiss.  S.  411,  auch  Mill  B.  5,  K.  2.  §    2.  0 

[,       252  u.  die  von  mir  schon  im  1.  B.  2.  A.  S.  32**  Note  7  sta- 

ll cid  a.  a.  0.    An  dieser  Stelle  des  1.  ß.  wird  zwischen  der  Verailg«« 

(iebuhrenprineips  u.  dem  Princip  von  Leistung  u.  Gegenleistung  eiaer-.  AeB  1 

priueip  anderseits  noch  etwas  unterschieden.     Es  lasst  sieli  das  v«U  «Äd 

indem  dort  mehr  an  den  Maassstab  für  die  Vertheilung   der  Sceocff.  Ü» ' 

tieferen  Rechtsgrund  der  Besteuerung  gedacht  wird.  Indern 

eng  zusammen,  so  dass  es  mir  richtiger  erschienen  ist. 

hier  nur  als  eine  einheitliche  einzige  hinzustellen.     Die  radv-ales 
Bastiatianer  der  l)eut*chen  Kreihand»*lssrhiile  haben  /war 
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>as  zweite  Princip  ist  die  gleichmässige  Besteuerung  nach 

bäitniss  der  wirtschaftlichen  Leistungsfähig- 

r  Besteuerten,  eine  gewisse  Steuer  zu  tragen,  oder  nach 

2n.  Steuerfähigkeit  (Beitragsfähigkeit,  Rau).  Hier 

an  also  das  Maass  der  Besteuerung  nach  Beziehungen 

der  Steuersumme  des  Besteuerten  und  seiner  ökono- 

j  Lage  festzustellen.    Die  Begründung  der  Besteuerung 

in  der  Natur  des  Staats  und  der  übrigen  Zwangsgemein- 

tften  und  in  dem  Verhält niss  der  Besteuerten  zu  diesen 

woraus  sieh   die  Besteuerung  nicht  als  eine  specielle 

ttung  für  Genüsse  oder  Vortheile  in  der  Staatsverbindung, 

als    eine  Pflicht  des  Glieds,  zu  der  Erfüllung  der 

uud  Gedeihensbedingungen  des  Ganzen,  dem  es  an 

md  dadurch  implicite  seiner  selbst  beizutragen,  ergiebt. 

n  das  zweite  Princip  mit  Rücksicht  hierauf  das  gemein 

'haftliche  (staatswirthschaftliche)  Steuerprincip 

Die  Steuer  wird  hier  ferner  für  den  Betroffenen  als  ein 

>der  als  eine  Entbehrung  aufgefasst,  die  sich  als  ein 

tlir  ihn  fühlbar  machen.  Die  Gleichmässigkeit  soll  dann 

hergestellt  werden,  dass  die  Steuern  nach  Verhältniss  der 

ertheilt  werden,  welche  sie  für  die  Besteuerten  im  einzelneu 

sich  bringen.    Die  bezügliche  Theorie  kann  man  kurz 

heorie",  das  Princip  zur  Verwirklichung  der  Gleich 

- i t  das  „Opferprincip"  nennen.    Die  Aufgabe  besteht 

darin,  die  Opfer,  welche  in  der  Steuertragung  für  die  Be 

liegen,  für  die  Einzelnen  festzustellen  und  zu  messen 

3  diesem  Massstabe  die  Besteuerung  zu  vcrtheilen.  *) 

auf  Begrunduug  u.  Vertheilung  der  Steuer  vertretet! .  aber  wenig- 
11  der  Staats  besteuer.  nicht  mehr  durchaus.  Auf  d.  Congr.  in  Hamburg 

Braun  eine  These  vorgeschlagen,  die  aber  nicht  angenommen  wurde: 

[bringung  der  für  den  Staat  notwendigen  Mittel  müsse  die  Leistungs- 
M  der  Beschattung  der  für  (jemeindezwecke  erforderlichen  das  Verhältnis 

Ibtung  und  Gegenleistung  massgebend  sein. 

•«■nn  auch  in  anderer  Formulirung  u.  gleich  mit  einem  speciellen  Schluss 
pr  An.  wie  die  Leistungsfähigkeit  bemessen  werden  soll,  auch  Kau,  1, 

L  Er  bezeichnet  die  Abstufung  der  Steuer  nach  deu  Vermögensumständen 

jf^-r  als  die  gleichförmigste  und  gcrechtest»-  Belastung.  Die  ,,in  dem 

blande  einer  Person  begründete  Möglichkeit,  ohne  Nachtheil  für  die  Be- 

tt dringendsten  Bedurfnisse  Steuern  zu  geben",  nennt  er  S teuer fähig- 

litragsfahigkeit.  Schon  früher  ist  das  Princip  der  Leistungsfähigkeit 

l«wger  klar  u.  scharf  vertreteu  worden,  so  von  Bodinus  de  rcp.  P  y"1: 
Mb  Ucultatibus,  ebenso  Besold,  de  aerano  p.  10,  bes.  Boxhorn,  instit. 

j  1 0  §.  \H  N.  IX:  in  tributis  aequalitatis  maxima  habenda  ratio,  quae  in 

^rsatur.  ut  pai  »it  eorum  ratio,  m  paria  hi<  onera  sentiant,  luoruiu 

w  positac  sitaeque  sunt  opes.  —  Bestimmt  für  die  Opfertheorie  von 
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III.  —  §.  419.  Beurtbeilung  dieser  TbforieeiJ 

Principien  und  Wahl  zwischen  letzteren.  Für  die ■ 

ist  es  wesentlich  zu  beachten,  dass  hier  theiis  rechuphüotofll 

Begründungen  der  Besteuerung  und  Steuerptiicht 

theiis  Massstäbe  für  die  Vertheilung  der  Steuert» 

werden.  Die  Genusstheorie  und  die  Opfertheorie  *iix 

Hinsicht  nicht  genaue  Correlate.  Die  erstere  will 

Begründung  der  Besteuerung,  dann  auch,  freilich  in  Zi 

damit  und  in  Consequenz  davon,  ein  Massstab  ilr  die  I 

lichung  der  Gleichmässigkeit  sein,  die  zweite 

Correlate  erscheinen  dagegen  das  prn 

princip  „nach  dem  Interesse u  und  das  gemein wn 

„nach  der  Leistungsfähigkeit",  die  beide  zugleich  Priaq 

die  Begründung  und  für  die  Vertheilung  der 

Bei  dem  Zusammenhang  zwischen  den  Fragen 

theilung  und  der  Begründung  der  Besteuerung  ist 

genannte  Theorie  und  die  beiden  Principien  hier  a«± 

zweiten  Beziehung  zu  kritisiren,  wodurch  eine  oben 

behaltene  Ergänzung  früherer  Bemerkungen  erfolgt,  bmm 

der  Kritik  ist  aber  auch  fllr  die  Beurtheilung 

Princips  als  Massstab  der  Besteuerung  wichtig. 

A.  Begründung  der  Besteuerung.3) 

1)  Die  Genusstheorie  und  das  Princip  der 

dem  Interesse  begründen  die  Besteuerung 

dem  privatwirthschaftlichen  Entgeltlichkeitsprincip 

Ausdehnung  auf  die  Verhältnisse  des  Staatslebens  <*ter  ai 

meinwirthschaft  geben.    Hier  liegt  nur  wieder  die 

Neuem  Mill  a.  a.  0.  §.  2.  3  und  eine  grössere  Anzahl  deutsch*? 

z.  B.  Umpfenbach  I,  105:  jeder  Staatsangehörige  sei   mit  ri-n.-fc-r 

treffen.  Jedem  ein  solches  Opfer  aufzuerlegen,  dass  Keiner  eine  stärier* 
empfinde  als  der  Andere.    Es  ist  nur  nicht  zu  begreifen .  wie  von 

liehen  Sätzen  aus  Rau,  Umpfenbach  u.  A.  m.  zur  proporti  on  n'*a 
besteuerung  gelangen  wollen.    Rau  kommt  in  §.  253  mit  sich  seite:  ta 

s.  u.  §.  427  H.   Anders  Neumann,  progr.  St  S.  61  ff". .  der  aa*  de: 
Progression  u.  s.  w.  richtig  ableitet.    Gegen  die  Opfertheorie  H<14.  Est* 

130,  der  nur  mit  Recht  bestreitet,  dass  sich  aus  derselben  die  l^r.^s^aäM 

Steuer  nicht  ableiten  lasse.  Auch  Leroy-Beau lieu  I,  L  2.  et  2  r^Eg&^ 
ab,  um  die  Progressivsteuer  abweisen  zu  können. 

■)  S.  die  in  d.  Vorbem.  gen.  Stellen  meiner  Grundleg.  u.  Heid  a  a  I 

der  nur  nicht  scharf  genug  unterscheidet,  dass  die  Genussthecn-  natfä  sa  jfc^fi 

der  Steuer  als  „Tausch"  nur  fttr  die  Beziehungen  zwischen  d?n  E:  »rel»** 
Staat  unzulässig  ist,  während  zwischen  der  Gesammtheit  der  Si 
der  Gesammtheit  der  Steuern  auch  in  ökonomischer 

^Gebrauchs-*  Werthcorrespondenz  erzielt  werden  muss.  Gl 

u   unten  §.  420     Durchaus  richtig  Neumann,  progr.  St.. 
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irung  der  Volkswirtbschaft  mit  dem  privatwirthschaftlichen 

nnd  die  Verkennung  des  Wesens  gemein  ,  besonders  auch 

;emeinwirthschaftlicner  Organisation  vor.    Es  ist  zwar  ganz 

dass  die  Besteuerten  aus  der  Staatsverbindung  Genüsse 

theile  ziehen,  von  einer  Art  und  in  einem  Grade,  wie  es 

keine  andere  Weise  möglich  wäre.    Aber  in  diesem  Saeh- 

liegt  nicht  die  tiefere  Begründung  der  allgemeinen  Steuer- 

wenn gleich  man  auf  denselben   auch  dem  einzelnen 

ten  gegenüber  zur  Rechtfertigung  seiner  Steuerlast  mit 

;n  kann.    Es  ist  sogar  richtig  und  nothwendig,  wo  die 

isse  so  liegen,  wie  es  hernach  bei  der  Erörterung  über 

Vortheil  oder  Interesse  an  und  durch  öffentliche  Leistungen 

ermassstab  dargelegt  wird,  die  Besteuerung  in  den  ge- 

FäUen  in  Gemässheit  der  Genusstheorie  und  des  privat- 

aftlichen  Steuerprincips  mit  zu  vertheilen.    Aber  auch  hier 

werden  diese  Theorie  und  dieses  Princip  uicbt  geeignet  zu 

lgemeinen  Begründung  der  Besteuerung. 

Diese  Begründung  liegt  vielmehr  in  den  Gesichtspuncten, 

in  dem  gern  ein  wirtschaftlichen  Steuerprincip  „nach  der 

agsiähigkeit"  enthalten  sind.    Hier  geht  man  mit  Recht 

r  ökonomischen  Natur  der  Zwangsgemein wi rth 

aus.    In  der  letzteren  handelt  es  sich  zwar  auch  um 

in,  Vortheile  und  Genüsse  des  einzelnen  theilnehmenden 

,  aber  zuvörderst  und  stets  Uberwiegend  um  Existenz- 

ungen  der  Gattung,  um  Gedeihensbedingungen  der 

d schaft  und  des  Einzelnen  nur  als  Glieds  derselben, 

seine  wird  regelmässig  in  diese  Gemeinschaft  hineingeboren 

lört  ihr  ohne  seine  Einwilligung  an:  von  einem  „Vertrag" 
e  Rede.    Auch  wo  er  durch  Wahl  des  Wohnorts  u.  s.  w. 

bandeln  scheint:  er  muss  nach  solcher  Wahl  der  einmal 

iden  Rechts-  und  Wirthschaftsgemeinschaft  angehören  und, 

lach  ohne  seinen  Willen  an  den  Vortheilen,  so  ohne  seine 

gung  an  dgi  Lasten  derselben  theilnehmen.    Die  Steuer- 

des  Einzelnen  ist  danach  auch  nicht  als  eine  Gege ti- 

lg für  oder  als  eine  Art  Tausch  mit  öffentlichen  Leistungen 

achten,  nicht  in  dieser  privatwirthschaftlichen  Auffassung 

Ii  rechtsphilosophisch  begründet,  sondern  sie  ist  eine  aus 

urgegebenen  Beziehungen  zwischen  dem  Einzelnen  und  der 

gemeinwirtbschaft,  der  er  angehört,  nothwendig  folgende 

t 
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B.  —  §.  420.    Die  Vertheilung  der  Besteueruiu. 

Kann   die  Besteuerung  nicht  allgemein  nach  den  Cr  4 

puncten  der  Genusstheorie  und  des  Princips  von  Lei>tti  l 

Gegenleistung  begründet,  so  auch  nicht  allgemein  danach  i  I 

werden.    Auch  hier  folgt  vielmehr  aus  dem  Wesen  de*  I 

Commune  u.  s.  w.  als  Zwangsgemeinwirthsc hatten  i  I 

der  Beschaffenheit  der  meisten  öffentlichen  Leistungen  die«  I 

dass   eine   allgemeine  Vertheilung  der  Besteuerung  cä  1 

individuellen  Genuss  oder  Interesse  ebenso  principiell  ui  I 

practisch  undurchführbar  wäre.    Kann   und   muss  dal 

ökonomischer  und  finanzieller  Hinsicht  verlangen,  da**  i  I 

der  Summe  der  Besteuerung  des  ganzen  Volks  und  der  I 

der  öffentlichen  Leistungen  eine  möglichst   richtige  W«  I 

spondenz  bestehe  —  ein  in  unseren  Staaten  besonders  c  I 

constitutionelle  Budgetwirthschaft  zu  lösendes  Problem 

ein  solches   Postulat   in   Bezug   auf  die  gesammte  £Ws  I 

schlechterdings  falsch  und  ohnehin  undurchführbir 

Verhältniss  zwischen  den  öffentlichen  Leistungen .  an  <* 

Einzelne  geniessend  theilnimmt,  und  der  Besteuerung  i  I 

Vielmehr    macht   es  der  tief  begründete   ,,commoni*  I 

Character  des  Staats  und  der  Selbstverwaltungskörper  e<4  I 

von  einer  solchen  speciellen  Verrechnung  zwischen  de  I 

wirthschaft  und  dem  Einzelnen  wenigstens  in  der  grosse  I 

der  Fälle,  bei  den  eigentlich  typischen  öffentlichen  U  I 

grundsätzlich   und  practisch  ganz  abzusehen.    In  da  I 

gemeinwirthschaften  wird  nach  ihrem  Wesen  mit  den  M;oe  I 

mit  vereinten  Kräften  für  die  Zwecke  Aller,  des  Ganz«  I 

Einzelnen  als  seiner  Glieder,  gewirthschaftet ,  werden  J\  m 

Leistungen  producirt",  aber  gerade  ohne  die  hier  verlang  i 

Verrechnung.    Auch  wo  der  Einzelne  aus  diesen  Lenste  n 

theile  zieht,  geschieht  dies  in  der  Hegel  in  ganz  an  na«?  4 

Grade,  wie  bei  der  grossen  Masse  der  Leistungen  igt  1  4 

lichung  des  Rechts-   und  Machtzwecks  und  .auch  bei  *  4 

Leistungen  im  Gebiet  des  Cultur-  und  Wohlfahrtszweck*.  Jb  4 

„Genuss",  „Vortheil"  des  Einzelnen  sind  also  nick  n  4 

Kechtsgrund  seiner  Besteuerung,  sondern  auch  kein  allrtJ  l 

Massstab  für  seiuen  An t heil  an  der  gesammten  Steörri*  i 

sie  theils  fehlen  und  nur  von  einer  Pflicht  de*  Laisd  1 

reden  ist,  theils  unmessbar  sind  und  sich  somit,  auch  wo 

wollte,  gar  nicht  als  Massstab  brauchen  Hessen.    Demiadi  « 
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nem  anderen  Massstab  gesucht  werden  und  dieser  kann 

Besteuerung  im  Allgemeinen  nur  in  der  „ Leistu ngs- 

eit"  der  Einzelnen  liegen:  ein  Steuerprincip,  das  mit  Noth- 

;eit  aus  der  ökonomisch  -  technischen ,  „communistischen" 

urual  der  modernen,  entwickelten  Zwangsgemeinwirth 

Agt:  hier  wird  „mit  vereinten  Kräften"  für  Gemeinschafts- 

gewirthachaftet  und  muss  billiger  Weise  Jeder  nach  dem 

;  seiner  Kräfte  in  Anspruch  genommen  werden. 

—  §.  421.  Die  Besteuerung  nach  dem  Interesse 

ich  Leistung  und  Gegenleistung.  Mit  dem  Gesagten 

Steuerprincip  und  die  ihm  zu  Grunde  liegende  Genuss- 

ledoch  keineswegs  völlig  verworfen,  sondern  nur  in 

itigen  Grenzen  gewiesen.  Ein  absolutes,  ausschliesslich 

idendes  Steuerprincip  zur  Herbeiführung  der  Gleichmässig- 

aneb  die  Besteuerung  nach  der  Leistungstätigkeit  nicht 

I  in  der  Praxis  niemals  gewesen.  Vielmehr  handelt  es 

der  Theorie  darum,  zunächst  den  geschichtlichen 

Ii,  welcher  erst  mit  der  Entwicklung  der  Volkswirtschaft 

I  Staats  in  der  Combination  und  in  der  relativen  Be- 

ug beider  Principien  eingetreten  ist,  richtig  zu  verstehen, 

dann  weiter  auch  für  die  Gegenwart  dem  anderen 

seine  ihm  noch  jetzt  gebührende  Stellung  anzuweisen. 

>er  geschichtliche  Wechsel  der  beiden  Steuer- 

pien. 4)  In  geschichtlicher  Hinsicht  entspricht  die  Be- 

g  nach  Leistung  und  Gegenleistung  mehr  den  früheren  Ent- 

esperioden der  Volkswirtschaft  und  der  noch  schwachen 

wirtschaftlichen  Organisation,  des  in  seinen  Zwecken  und 

en  noch  „unentwickelten"  Staats.  Das  Princip  der 

ung  nach  der  Leistungsfähigkeit  ist  der  richtige  Haupt- 

>  der  Steuervertheilung  im  „entwickelten",  in  seinen 

en  immer  reicher  werdenden  Gerne  in  wirthschafts  und 

ch  Staatslebens.  Die  relativ  grosse  Bedeutung  des  Ge- 

esens  und  verwandter  Abgaben  im  mittelalterlichen  und 

i  späteren  ständischen  Staat,  der  etwas  gebührenartige 

jr,  welcher  im  älteren  Staatssteuerwesen  und  noch  heute 

ommunalbcsteuerung  (§.  423)  hervortritt,  sind  Belege  für 

ich  die  ..notorischen"  NationaloUnouien  haben  <lie>  noch  nicht  genügend 

\t.  E.  «-.preist  *»ch  gerade  für  solche  Haaptpancte  der  geschieht!.  Rut- 

he zusammenfassende,  auf  die  Priiicipien  der  Entwicklung  zurück- 

ichandlung  noth wendig  Sonst  droht  immer  wieder  die  (iefahr.  vor  laut>  r 

3-s  Specialstudium»1  deu  Wald  nicht  zu  sehen. 
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das  Gesagte.  Solange  nicht  gewisse  Functionen  de*  >xm 

der  Commune  auf  dem  Gebiete  des  Rechtsschutzes,  der  0 

Wohlfahrtsförderung  als  selbstverständliche 

öffentlichen  Interesse"  gelten,  unterbleibt 

Thätigkeit  entweder  ganz  oder  grossentheils,  oder  aber  ■ 

nur,  wenn  diejenigen,  welche  sie  wünschen  oder  daran 

sind,  zu  den  Kosten  beitragen  oder  selbst 

durch  Gaben  u.  dgl.  zum  Eingreifen  willig 

Gewährung  des  gewöhnlichen  privaten  Rechtsschutzes  ril 

nicht  ohne  Weiteres  als  Pflicht  der  Gemeinschaft  und  ifer^i 

tivorgane  und  als  Recht,  das  der  Einzelne  sogleich 

kann,  sondern  sie  muss  erst  erkauft  werden  durch 

träge  und  Steuern.  Aehnliche  Gesichtspuncte  walten 

bei  jener  Anordnung  der  Besteuerung  ob,  welche  obec  <: 

„vertragsmässige  Regelung",  besonders  im  älteren 

bezeichnet  wurde.  In  der  dort  gegebenen 

einschlägigen  Verhältnisse  trat  überall  das  Princip  t<* 

und  Gegenleistung,  das  do  ut  des  wenigstens  z wischet 

gewalt  und  den  steuerbewilligenden  Ständen  deutlich 

wenn  sich  im  Volksbewusstsein  Staat  und  Gemeinde  als 

Wirthschafts-  und  Rechtspersönlichkeiten,  denen  der 

seinem  ganzen  Sein  und  seiner  ganzen  Habe  angebt 

gebildet,  wenn  zugleich  diese  Gemeinschaften  allst 

gaben  und  Leistungen  im  Interesse  ihrer  selbst ,  als 

schaften,  und  damit  der  Einzelnen,  als  ihrer  Glieder,  a 

gezogen  haben,  wenn  m.  e.  W.  das  „öffentliche 

tieferer  Grund  und  treibende  Kraft  in  „öffentlicher 

keiten"  wird:  alsdann  reicht  die  privatwirtbsc ha ftliefee 

der  Beziehungen  zwischen  der  Gemeinschaft  nnd  dem 

nicht  mehr  aus;  alsdann  tritt  nothwendig  anch  das  Sie**! 

von  Leistung  und  Gegenleistung  zurück  und  das  wahrhan  £ 

wirtschaftliche  der  Leistungsfähigkeit  bricht  sich  allreia«»?r 

Es  ist  das  practisch  nothwendig  und  principiell  richtig.  « 

die  meisten  nunmehrigen  öffentlichen  Leistungen  rar  ee£ 

als  Vortheile  des  Einzelnen  auffassen  nnd  noc* 

messen  lassen.  Es  entspricht  aber  auch  der  erreicteea 

hing  des  öffentlichen  Lebens  und  der  gemein' 

Organisation:  jene  Leistungen  tibernimmt  die 

eigene  Angelegenheit,  zu  der  sie  ihrer 

jetzigen  Wesen  nach   verpflichtet  ist.  Mau 

Digitized 

* 



Gescbichl.  Wechsel  der  beiden  Steuerprincipien.  343 

icn,  dem  diese  Leistungen  als  einem  Gliede  der  Gemein- 

eventuell mit  zu  Gute  kommen,  auch  nicht  mehr  zu,  dass 

ür  besonders  zahlen,1  d.  h.  nach  dem  Princip  von  Leistung 

egenleistung  steuern  soll.  So  in  Betreff  des  allgemeinen 

Schutzes  von  Person  und  Eigenthum  (selbst  was  „Fremde" 

t),  des  Genusses  zahlreicher  öffentlicher  Anstalten,  z.  ß.  des 

^8 ,  Unterrichts-,  Verkehrswesens,  wo  freilich  etwa  Gebühren- 

ig  und  in  dieser  das  Princip  der  Besteuerung  nach  Leistung 

»genleistung  bleibt,  aber  ein  immer  grösserer  Theil  der  be- 

en  Kosten  auf  den  allgemeinen  Staats-  oder  Communal 

genommen  und  dann  eventuell  durch  Steuern  bestritten  wird, 

wesentlich  nach  dem  Princip  der  Leistungsfähigkeit  um- 

sind: weil  es  sich  eben  um  „öffentliche  Angelegenheiton" 

entlichen  Interesse"  handelt  und  dies  Moment  der  eigentliche 

der  Uebernahme  dieser  Leistungen  auf  das  Gemeinwesen 

l  ist  daher,  historisch  betrachtet,  auch  der  wachsend 

aunistische"  Character  der  Volks vvirthschaft  und  in  ihr 

iptsächlichen  Gemeinwirtbschaftsorgane,  des  Staats  und  der 

jrwaltungskörper,  welcher,  —  bedingt  durch  die  ganze  Ent- 

ig der  Technik,  Oekonomik  und  Cultur  der  fortschreitenden 

bezeugt  durch  die  wachsende  Ausdehnung  der  öffentlichen 

;eilen  und  die  immer  allgemeinere  Anerkennung  von  ge- 

Interessen als  „öffentlicher"  —  auch  die  Besteuerung  nach 

istnngst Uhigkeit  immer  mehr  in  den  Vordergrund  schiebt, 

ies  Princip  lässt  sich,  zumal  im  Staate,  in  der  grossen 

hl  der  Fälle  practisch  anwenden  und  nur  dieses  entspricht 

esen  entwickelter  Gemein wirthschaft. 6) 

fehlt  auch  nicht  an  Seitenstücken  zu  dieser  Gestaltung  der 

Ganz  analog  ist  es,  wenn  in  der  entwickelten  Gemeinwirth 

dem  Einzelnen  nicht  mehr  zugemuthet  wird,  Leistungen, 

Motirirong  neuester  Vorgänge  liefert  eine  abermalige  deutliehe  Bestätigung 

jtlassuog,  z.  B.  bei  Gelegenheit  der  ..Verstaatlichung"  der  Privatbahncn  in 
Die  Begründung  (Nov.  1 S79)  wird  vornemlich  im  öffentl.  Interesse 

i.  die  finanziellen  Bedenken  werden  mit  dem  Hinweis  auf  dieses  zuruck- 

Aoch  beim  Betrieb  der  Bahnen  soll  das  öffentliche  Interesse,  nicht  die 

hischnur  und  Zielpunct  sein ,  nacli  den  Keden  der  Kegierungs?ertreter  im 

.»üdtag.    Damit  wird  also  selbst  auf  diesem  Gebiete  schon  das  Princip  von 

eller  Leistung  u.  Gegenleistung  zurückgedrängt.    Denn  wenn  z.  B.  Bahnen 

nte  Losten  und  nur  3  5  "/0  tragen,  so  muss  1  M;ft  auf  den  allgemeinen 
genommen  werden.  Es  bleibe  dahin  gestellt,  ob  dies  in  diesem  Kalle  richtig 

tioo  richtig)  ist:  das  Anerkenntniss  des  „communistischen"  Characters  moderner 

•r  Leistungen  kann  nicht  deutlicher  gegeben  werden.     Wer  das  bestreitet, 

ücht  oder  wagt  nicht,  eine  concreto  Massregel  d*-r  WirthschaftApolitik  auf 
■  Grunde  liegende  socialökonomische  Princip  zurückzuführen. 
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welche  in  erster  Linie  im  „öffentlichen  Interesse" 

zu  übernehmen  oder  die  Opfer  dafür  allein  zu  tragen 

Leistungen  und  Opfer  erfolgt  vielmehr  nun  auch  eine  E 

digung  aus  den  Mitteln  der  Gemeinschaft  oder  die  U 

der  gesaramten  Leistungen  auf  diese.    Ho  ist  es  i.  B. 

practisch  so  wichtigen  Falle  des  Wehrwesens  geganrfi 

Heerbann  mit  Selbstausrüstung  und  Selbstverpflegunj. 

Militärwesen);  ähnlich  bei  der  Casernirung  der  Truppet 

Einquartierung,    bei    der  Entschädigung    fltr  naturale 

leistungen"  u.  s.  w. 

§.  422.  —  2)  Das  Gebiet  der  Besteuerung  st 

Interesse  im  modernen  Steuerwesen.6)    Aucb  btfr 

Princip  in  gewissen  Fällen  noch  richtig  und  practisch 

und  zwar  im  Wesentlichen  Uberall  da,  „wo  öffentliche 

wirklich  für  gewisse  Personen  oder  für  gewissen  Besii 

vort heile  bewirken  und  wo  sich  zugleich  die  Grösse 

theile  ungefähr  messen  lässt.    Nur  ein  solches  „Ungefähr* 

haupt  möglich,  aber  auch  für  den  Zweck  genügend." 

a)  Nach  diesem  leitenden  Gesichtspunct  erfolgt  die 

dieses  Steuerprincips  vollkommen  richtig  und  noch  heute 

sogar  wieder  vielfach  wachsendem  Umfang  in  dem  Sj. 

Gebühren  und  Beiträgen,  über  welches  im  erst« 

dieses  Bands  gehandelt  wurde. 

b)  Weiter  hat  man  für  die  Frage  die  S  t  a  a  t  * 

Communalbesteuerung  (i.  w.  S.)  zu  unterscheiden. 

a)  In  ersterer  ist  eine  Mitberücksichtigung  de? 

immerhin  auch  noch  in  einigen  anderen  Fällen  statihar 

der  Hauptsache  die  Besteuerung  nach  der  Leistungsfiliiffc 

greift.  Es  kann  sich  nemlich  auch  hier  ergeben,  da* 

sammte  Entwicklung  des  staatlichen  Gemeinwesen*  - 

gewisse  Verwendungen  desselben,  welche  aus  allgemein! 

nahmen,  auch  aus  Steuern  bestritten  werden,  bestimmter  A 

theilen,  Volksclassen,  Personen  und  namentlich  Resitxka:^ 

in  besonders  hohem  Maasse  zu  Gute  kommen.  Die* 

•)  S.  bes.  Neu  mann.  Kap.  2.  auch  f.  Gesetzten.  Braun  5  R^t 
volksw.  Congr.  lsr»7  u.  s.  Aufs.  üb.  Staats-  o.  Gemeindest,  m  d  t  «i?»  7 

W»6,  II:  auch  d,  Debatten  auf  jenem  Congress.    Fauch  er.  Stut?- 

in  d.  gen.  Viertelj.schr.  lsH3.  II.    Mein«-  Comm  hteuertra^.  Tb-^ß  *: 

das  vorausgehende  1.  Kapitel  v.  d  Gebühren  u.  Beitragen        SJ.V  is-i  r* 

Manches  in  diesem       und  den  folgenden  nach  meinem  -ren  J 

Stein,  Fin.  I,  5.*>S  ti.  fmrhrtach  abweichend,  aber  in  einigen  Puik rn  ■ 
dieselben  Vorschläge^. 
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meinen  vom  Grundbesitz,  mitunter,  z.  ß.  bei  gewissen 

hrsanlagen,  Landesmeliorationen,  Wasserbauten  u.  dgl. ,  von 

da  nnd  da  gelegenen  Besitz,  Gewerbebetrieb  u.  s.  w.  Hier 

es  ein  Gebot  der  Gerechtigkeit  sein,  solche  Umstände  auch 

ismaass  allgemeiner,  sonst  nach  dem  Princip  der  Leistungs- 

;eit  umgelegter  Steuern,  namentlich  gewisser  Ertrags-,  Ver- 

ls-, Verkehrs-,  unter  Umständen  selbst  im  Steuerfuss  von  Ein- 

ensteuem  zu  berücksichtigen.  Ein  höherer  Steuerfuss  der 

steuern,  namentlich  der  Grund-  und  Gebäudesteuer,  als  der 

lalsteuern,  ebenso  des  fundirtcn  Einkommens  als  des  Arbeits- 

nraens  lässt  sich  auch  mit  nach  dem  dargelegten  Gesichts- 

öfters  rechtfertigen.  Der  vielfach  in  der  Praxis  bestehende 

Fnss  der  genannten  beiden  Realsteuern  erklärt  sich  zwar 

niich  aus  der  historischen  Entwicklung,  er  ist  aber  auch  nach 

esagten  häufig  principiell  berechtigt,  was  die  Gesetzgebung, 

n'ch  dessen  klar  bewusst  sein  zu  müssen,  durch  die  neue 
mung  oder  Beibehaltung  des  höheren  Steuerfusses  auch  selbst 

lerkannt  hat.  In  modernen  Verhältnissen  mit  ihrer  raschen 

klung  kann  namentlich  die  Forderung  einer  Besteuerung  des 

neturengewinns  am  Grund  und  Gebäudeeigenthum  auch 

diesen  Hinweis  auf  das  Princip  von  Leistung  und  Gegen- 

g  nicht  selten  mit  unterstützt  werden,  —  auch  für  die  Staats- 

mng  (§.  462  ff.). 

423.  —  ß)  Im  Steuerwesen  der  Selbstverwaltungs- 

r,  und  zwar  um  so  mehr,  je  räumlich  kleiner  der  betreffende 

ist,  daher  in  steigender  Richtung  in  der  Provincial-,  Bezirks-, 

nnd  am  Meisten  in  der  Besteuerung  der  Ortsgemeinde 

las  Gebiet  der  Anwendung  des  Princips  von  Leistung  und 

cistung  viel  umfangreicher  als  in  der  Staatsbesteuerung, 

lie  Gemeinde,  geschweige  die  räumlich  grösseren  genannten 

.  ist  zwar  kein  „reiner  Wi rthschaftskörpe r"  im 

'ines  privat  wirtschaftlichen  Intcresscnkreiscs,  in  welchem 

naturgemäß"  nach  dem  Princip  der  speciellen  Entgcltlichkeit 

istung  und  Gegenleistung  geregelt  werden  mltsste,  oder,  bei 

Entwicklung  jener  Körper,  auch  nur  so  geregelt  werden 

e.7)    Auf  einem  grossen  und  wachsenden  Thätigkcitsgcbiete 

unriiht.  Auffasü.  I>e.-.  in  der  deutschen  Freibandelaschule.  b«-i  Fan<  her. 

j  *v  v.  S.  Note  f».  Abweis-  dieser  Ansicht  in  meiner  < !omm.st.fr.  S.  10  IT.. 

urh  hier  tpieieo  wieder  die  allgemeinen  Fragen  der  volk*wirth>chafUi«hen 
h>u  hinein. 
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besteht  zwischen  dem  Staat  und  diesen  Körpern,  auch  der 

kein  specifiseher,  qualitativer,  sondern  nur  ein  gradweiser,  m& 

tativer  Unterschied.  Je  grösser  die  Aehnlichkeit  wird  mxi  ssS 

Art  der  Leistungen  sich  zeigt,  je  mehr  nach  den  Fordennfs» 

Volksbewusstseins  z.  B.  auch  diese  kleineren  Körper  wakre  Om 

aufgaben  im  „öffentlichen  Interesse "  (Schulwesen!)  überara| 

desto  mehr  ist  auch  hier  die  Besteuerung  nach  der 

geboten :  schon  jetzt  bei  uns  wohl  meistens  Überwiegend- 

grossem Umfange  kommen  gleichwohl  hier  Leistungen  tot, 

auch  materiell  -  wirtschaftlicher  Art,  deren  Wirkungen  skk 

That  für  einzelne  Personenkreise  und  Besitzkategorieen  difi 

ziren  und  sich  nachweisbar  und  einigermaßen  messbar&i 

zuwüchse  im  Eigenthum ,  besonders  im  Grundeigenib 

ProductionsfÖrderungen  und  Lastenverminderungen  in  des  pi 

wirtschaftlichen  Betrieben,  als  persönliche  Genüsse  und 

sparungen  auch  im  Privatleben  und  im  Privathanshalt 

Deshalb  ist  es  nothwendig  und  hier  auch  im  grösseren 

möglich,  bei  der  Deckung  der  Kosten  der  Communaki 

mithin  bei  der  Besteuerung  diesen  Einfluss  des  Besteben 

und  Wirkens  der  Commune  auf  die  ökonomische  Lage  des 

zu  berücksichtigen.  Dies  hat  wiederum  durch  M 

Einrichtung  und  besonders  des  Ausmaasses  oder  Stenerfearfl 

jenigen  Steuern  zu  geschehen,  welche  auch  die  Comow 

Uebrigen  nach  dem  Princip  der  Leistungsfähigkeit  vertfcsk' 

sonders  bei  Ertrags-  und  etwaigen  Vermögenssteuern, 

Ort  steine  in  de,  zumal  in  der  Stadt,  ist  namentlich  die  «s^ 

Belastung  des  Grundbesitzes,  in  der  Stadt  vor  Ak&j 

Hausbesitzes,  dem  direct  und  indirect  so  viele 

leistungen  Sondervortheile  gewähren  und  als  Werth 

zum  Zweck  einer  solchen  Besteuerung  mit  nach  dea  Im 

angemessen. 

§.  424.  Zur  Durchführung  dieses  Steuerpnncips  a 

gesammten  Communalbesteuerung,  d,  h.  in  derjenigen  allere 

Verwaltungskörper  (Provinzen,  Kreise  u.  s.  w.)  namentlich  &>* 

der  Besteuerung  der  Ort  sg  em  ein  de  erscheint  alsdann  im  Azart 

an  verbreitete  Verhältnisse  der  geschichtlichen  Entwickln^  sai 

bestehenden  Einrichtung  dieser  Besteuerung  eine  raetboaas 

Scheidung  der  Ausgaben  der  Commune  nach  gewisser  S 

malen  zweckmässig,  ja  fast  nothwendig.  Es  empfiehlt  wkti 

wenigstens  für  unsere  deutschen  Verhältnisse,  eine  gesell 
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bination  zwischen  gewissen  Ausgabekategorieen 

ienjenigen  Steuerarten  eintreten  zu  lassen,  welche  zur 

irklichung  der  beiden  Steuerprincipien  dienen.  Auf  diese 

B  lässt  sich  das  Gebiet  jedes  der  letzteren  für  die  Communal- 

lerung  richtig  und  practisch  brauchbar  bestimmen.8) 

)iese  Scheidung  der  Ausgaben  wird  passend  etwa  in  folgen- 

de vorgenommen: 

1)  Allgemeine  Ausgaben,  wohin  zu  rechnen  sind  die  Aus- 

i  für  ganz  allgemeine  Communalangelegenheiten ,  so  für  die 

in  der  vom  Staate  der  Gemeinde  u.  s.  w.  speciell  übertragenen 

iben,  ftlr  allgemeine  Verwaltungsthätigkeit,  für  viele  Theile  des 

:iwesens  (auch  Sanitätswesen  u.  s.  w.),  in  der  Regel  für  das 

iwesen.  Ferner  werden  hierher  die  Reste  der  Son der- 

ben und  die  Ausgaben  zweifelhaften  Characters  zu 

i  sein. 

I)  Besondere  Ausgaben,  bei  denen  gleichzeitig  deutlicher 

nessbar  ein  S p e c i a  1  interesse  Einzelner  unterläuft,  mit 

reckmässigen  weiteren  Unterscheidung  in 

i)  Cul  tu  rausgaben,  wesentlich  für  Cultur-  und  verwandte 

;e,  Schulwesen  u.  dgl.; 

))  (materiell)  wirthschaftlicbe  Ausgaben,  namentlich 

egewesen  und  überhaupt  für  Alles,  was  die  Bewohn bar- 

od  die  Benutzbarkeit  einer  Gegend,  besonders  eines  Orts 

werblichen  Zwecken  verbessert  (Be-  und  Entwässerung, 

Heining,  Canalisirung,  Strassenreinigung,  Beleuchtung  u.s.w.). 

e  diese  Ausgaben,  wenngleich  auch  sie  nicht  ganz  allein  (auch 

vesen,  Kunstsammlungen  können  so  wirken)9),  schlagen  sich 

r  Regel  als  specifische  Vortheile  des  Gewerbebetriebs  und 

lers  des  Grundbesitzes,  Werth  erhöhend,  Kosten  vermindernd, 

Diese  Wirkung  ist  in  der  Besteuerung  zu  berücksichtigen, 

it  diesen  Ausgabekategorieen  sind  nun  die  Steuerprincipien 

zu  combiniren.    Im  Wesentlichen  so,  dasn  für  die  allge- 

S.  These  5.  0  —  11  in  meinem  gen.  Referat  u.  d.  Ausführ,  da/u  S.  22.  M)  ff. 

1.  B.  der  Fin.  gegebene  Scheidung  der  Ausgaben  der  Sclbstverwalt.körper 

;.  I5i  in  speciell  überwiesene,  generell  überwiesene  U.  facultative  ist  anderer 

'och  werden  die  speciell  überwiesenen  meist  zu  den  ..allgemeinen"  Ausgaben 
•  des  Texte  gehören. 

Man  denke  an  die  ökonomische  Bedeutung  von  Universitäten  für  kleinere 

für  den  Werth  des  (irund-  und  Hauseigenthums  daselbst:  oder  an  das,  was 

:«    Dresden  den  Kunstsammlungen  u.  s.  w.  jetzt  ökonomisch  verdanken. 

»  sich  freilich  meistens  um  Verwendungen  aus  Mitteln  d.s  Staats  oder  der 
handelt. 

Digitized  by  Google 



I 

348  3.  B.  2.  K.  I.A.  AUg.  Steuer!.  2.  H.-A.  7.  A.  Gleichmasw^ker.  M:i  *- 

meinen  Ausgaben  die  Besteuerung  nach  der  Leist oD^sfiki 

keit,  für  die  besonderen  Ausgaben  zunächst 

Besteuerung  nach  dem  Interesse  eintritt.  Hierbei  m 

Standpnnct  gerechter  Steuervertheilung  aus  möglich« 

werden,  dass  für  die  allgemeinen  Zwecke  die  wirthscl 

Kräfte  einzelner  Kategorieen  von  Personen  zu  stark  in 

genommen  und  umgekehrt  für  Sonderzwecke,  w< 

ein  MomeDt  öffentlichen  Interesse's  enthalten,  die 

als  gerechtfertigt  belastet  wird.10)  Um  gerade  hier  leicht  dj 

Classenkämpfe  oder  den  übermächtigen  Einfloss  einzelner  (1 

der  Bevölkerung  zu  vermeiden,  empfiehlt  es  sich,  ge  setz  Ii 

allgemeine  Regel  aufzustellen,  welche  Steuerarten  für  die 

Aii8gabekategorie  in  erster  Linie  zu  verwenden  nod  bis  zo  m 

Maximalquote  diese  Ausgaben  eventuell  durch  andere  >: 

zu  decken  seien.  Die  Cultur-  und  die  wirtschaftlichen 

werden  dann  zunächst  durch  Gebühren  und  Beiträge,  die 

crsteren,  weil  hier  immer  auch  in  höherem  Maas  sc  ein  a  1 1  jei 

Interesse  berührt  wird,  wie  die  allgemeinen  Ausgaben  durch  $ 

welche  nach  der  Leistungsfähigkeit  auf  die  ganze  Berä^ 

umgelegt  sind,  daher  besonders  durch  Einkommen-,  V. 

allgemeine  Vermögenssteuern  bestritten  werden  müssen: 

ausnahmsweise  in  einer  mässigen  Maximalquote  dnreb 

ähnliche  Stenern  auf  Grundbesitz.  Die  Reste  der  wirth* 

Ausgaben  dagegen,  welche  vornemlich  dem  Imi 

allenfalls  auch  dem  Gewerbebetrieb  direct  und  indirect  nui 

kommen,  sind  hauptsächlich  durch  die  betreffenden  Ertrarsäl 

und  durch  Steuern  auf  das  immobile  Vermögen  in  decket^ 

ausnahmsweise  bis  zu  einer  gleichfalls  massigen  Maxisa«! 

durch  allgemeine  Einkommensteuern  u.  dgl.  i 

Auf  diese  Weise  wird  auch  in  den  Gemeinden  ein  til*m 

„Communismns"  am  Besten  vermieden. 

D.  —  §.  425.    Die  Besteuerung  nach  der  Lei§:t«J 

fähigkeit.11)    Sie  ist  nach  dem  Vorausgehenden  die  his*J 

liehe,  namentlich  im  modernen  Steuerwesen  und  hier  *m 
  i 

10  S.  darubei  die  Bestimmungen  in  §.2  des  Entwurfs  t   d   ;.  r  a?« 
b»!Steuening  (1S77). 

")  S.  bes.  Neuuiann.  Kap.  X  u.  4.  wo  nur  ganz  die  Zu rt c  i f-uh 4* 
fragen  auf  die  zwei  verschiedenen  Kechtsprincipien  fehlt.    Stia*  A 

nur  beweisend,  wenn  man  den  von  ihm  abgewiesenen  Schritt   N  tfc**4 

so»  ialpolitische  Function  der  Besteuerung  gegenüber  der 

vertheilung  anerkennt.    Sachlich  stimme  ich  ihm  sonst 
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Jers  in  demjenigen  des  Staats.  Als  Massstab  für  die 

ite  Vertheilung  der  Steuerlast  oder  für  die  Durchführung  des 

satzes  der  Gleichniässigkeit  betrachtet  ist  indessen  das  Princip 

cstenerung  nach  der  Leistungsfähigkeit  wieder  erst  einer 

eren  Erläuterung  bedürftig.  Darüber  enthebt  auch  die  Zu- 

ihrae  der  „ 0 p f e r theorie "  nicht.  Die  Antwort,  dass  die 

Massigkeit  der  Besteuerung  diejenige  nach  Massgabe  der 

r  sei,  welche  eine  Steuer  dem  Besteuerten  auferlege,  ersetzt 

lieh  nur  die  eine  Frage  durch  eine  andere  Frage,  gerade 

e  die  „Genusstheorie",  wenn  sie,  von  ihrer  principiellen 

ltigkeit  abgesehen,  die  Gleichmässigkeit  in  der  Besteuerung 

Massgabe  oder  Verhältniss  der  „Genüsse"  findet.  Denn  wie 

lt"  man  hier  die  Genüsse  und  dort  die  Opfer,  welches  sind 

be"  Genüsse  und  Opfer,  das  ist  die  sofort  auftauchende  Frage, 

blichen  Beweisführungen  drehen  sich  hier  nur  zu  oft  im 

herum  und  laufen  auf  blosse  Behauptungen  hinaus, 

as  lässt  sich  nur  vermeiden,  wenn  auch  hier  wieder  bei  der 

erung  nach  der  Leistungsfähigkeit  der  rein  finanzielle 

er  socialpolitische  Standpunct  unterschieden  und  offen 

tnnt  wird,  dass  die  „Opfer theorie"  folgerichtig  zu  den- 

d  Conseq uenzen  führe,  welche  auch  als  solche  der  social- 

chen  Besteuerung  zu  ziehen  seien.  Hier  dient  diese  Theorie 

genauer  den  Weg  zu  weisen,  wie  die  Gleichmässigkeit  der 

lerung  durchzuführen  ist.  Im  rein  finanziellen  Steuerwesen 

man  dagegen  mit  der  Opfertheorie  gar  nicht  argumentiren. 

der  ist  man  hier  logisch  inconsequent  in  der  Anwendung 

Theorie,  um  nicht  zu  Folgerungen  zu  gelangen,  welche 

er  Einrichtung  dieses  Steuerwesens  in  Widerspruch  stehen, 

man  zieht  zwar  die  richtigen  Folgerungen  in  Bezug  auf 

m'wt  Steuer,  höhere  Steuer  des  fundirten  Einkommens  u.  s.  w., 

aan  vergisst,  dass  damit  hier  noch  nichts  bewiesen  wird,  weil 

Herdings  unbestreitbare  auch  relativ  grössere  Leistungs- 

zeit des  höheren  Einkommens  u.  s.  w.  gegenüber  der  Steuer 

ig  wie  allen  anderen  Zahlungsleistungen  der  betreffenden 

luen  eine  Consequenz  ist,  welche  mit  dem  einmal  rechtlich 

lenden  Eigenthums  -  und  Erwerbssystem  hingenommen  werden 

(§.  397  ff.). 

demnach  wird  im  Folgenden  zunächst  entwickelt,  was  „Be- 

erung nach  der  Leistungsfähigkeit",  richtiger  nach 

wirtschaftlichen"  Leistungsfähigkeit  überhaupt  be- 
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deutet;  sodann,  wie  eine  solche  Besteuerung  zum  Zwecks 

Gleichmässigkeit  durchzuführen  ist  oder  wie  bierte 

Leistungsfähigkeit  einen  Mass  st  ab  abzugeben  hat  und  zwar 

mal  vom  rein  finanziellen,  sodann  vom  socialpolitis  : 

Standpuncte  aus. 

§.  426.  —  1)    Bedeutung  der  Besteuerung  naeb 

wirthschaftlichen  Leistungsfähigkeit    Hier  ist  the  i 

Lehren  der  theoretischen  Nationalökonomie,  welche  hier  als  bekj 

vorauszusetzen  sind,  theils  an  die  Erörterungen  im  3.  Ab- 1 

Uber  die  Wahl  der  Steuerquellen  anzuknüpfen  (§.  375.  ff.). 

Die  wirtschaftliche  Leistungsfähigkeit  einer  Person  lie: 

mal  in  ihrer  Arbeitsfähigkeit,  ihrer  Gelegenheit 

Arbeit  ökonomisch  zu  verwerthen,  in  der  Art  and  B 

des  aus  der  Arbeit  fliessenden  Einkommens,  sodam 

Vermögensbesitz  der  Person,  in  dessen  Art  und  Höh. 

in  der  Höhe  des  daraus  fliessenden  Einkommens.  1 

sich  bei  der  Besteuerung  nur  ausnahmsweise  nm  die  Leii 

unmittelbar  persönlicher  Arbeit  oder  Dienste  handelt  — 

bei  öffentlichen  Bauten (Wegefrohnden)  vorkommen  kann,—*« 

in  der  Kegel  um  Entrichtung  von  Sachgütern  oder  Qä 

ist  bei  der  Besteuerung  nach  der  wirthschaftlichen  Leistung) 

keit  die  hauptsächliche  Steuerquelle  das  Sach-  oder  Geisj 

kommen  einer  Person,  das  wieder  als  Arbeits-  oder  als  K e  i 

oder  als  gemischtes  Arbeits-  u n d  Renteneinkommen  ben» 

Das  („reine")  Arbeitseinkommen  erscheint  vornemii' 

denjenigen  Personen,  welche  in  einem  D ienst  Verhältnis 

Arbeit  verwerthen,  wo  daher  das  Einkommen  die  Form  des  imd 

vertragsniässig  ausbedungenen,  allenfalls  auch  des  taxmäs^ 

lirten)  Lohns  annimmt.    Wenn  auch  bei  aller  sogen,  „qnalitkil 

Arbeit  und  dem  ihr  gewöhnlich  zufallenden  höheren  L-oü 

dem  Arbeitseinkommen  Bestandtheile  eines  Renteneinkommt 

funden  werden  könnten,  welche  sich  auf  die  zur  Ausbilde 

Arbeitsfähigkeit  verwandten  Kapitalien  zurückführen  liessei 

inu88  doch  bei  der  Unausscheidbarkeit  dieser  Bestandtheile 

Arbeitseinkommen  als  ein  Ganzes  betrachtet  werden.  Nor! 

sich  diese  Rentenbestandtheile  bei  verschiedenartigem  und  rersch 

hohem  Arbeitseinkommen  immerhin  als  Elemente  berücksich; 

welche  die  in  dem  Einkommen  zu  Tage  tretende  wirthseta 

Leistungsfähigkeit  beeinflussen.  Das  („reine ")  RenteneüuVu 

fliesst  aus  dem  Privateigentum  solcher  sachlichen  Prodnctioor: 
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il  und  Boden,  welche  durch  Creditverträge  an  Andere 

usnutzung  gegen  Entgelt  überlassen  sind:  daher  vornemlich 

erliehenen  Kapitalien,  aus  vermietheten  Gebäuden  und 

erpachteten  Grundstücken.  Das  „gemischte"  Arbeits- 

m ten ein kom in eu  endlich  ist  Einkommen  der  mit  eigenen 

;ben  Productionsmitteln  selbst  mit  arbeitenden  oder  sich  in 

beit  persönlich  vertreten  lassenden  Unternehmer:  das 

er  sogenannte  „gewerbliche"  Einkommen, 

ie  Besteuerung  nach  der  wirtschaftlichen  Leistungsfähigkeit 

iaher  zunächst  reelle  Einkommenbesteuerung  sein, 

im  Einkommen  der  Personen  die  Steuerquelle  finden 

i  (§.  380.).  Soweit  aber  reelle  Vermbgensbesteueruug 

lern  Früheren  Uberhaupt  in  Frage  kommen  kann  (§.  375.  ff.), 

e  Besteuerung  nach  der  wirtschaftlichen  Leistungsfähigkeit 

im  Vermögensbesitz  der  Besteuerten  ihre  zulässige 

quelle. 

427.  —  2)  Rein  finanzielle  gleichmässige  Be- 

erung nach  der  wirtschaftlichen  Leistungs- 

zeit.11) 

as  Princip  der  Gleichmässigkeit  führt  hier  zu  einer  gleich 

I,  aber  ganz  niedrigen  Besteuerung  der  erwerbenden 

>nen  und  vornemlich  zu  proportionaler  reeller  Ein 

lenbesteuerung. 

)  Die  erste  Forderung  lässt  sich  zugleich  mit  nach  einem 

en  Gesichtspunct  der  Genusstheorie  begründen,  ebenso  wie 

lgemeinheit  der  Besteuerung :  eine  absolut  gleich  hohe 

aller  wirthschaftlich  Leistungsfähigen  und  wirklich 

e  eigene  Leistung  oder  aus  Renten  ein  Ein  kommen  be- 

den  Personen,  ohne  Rücksicht  auf  Art  und  Höhe  des 

rumens  und  auf  Vermögensbesitz,  aber  in  einem  absolut  so 

igen  Betrage,  wie  er  der  Leistungsfähigkeit  der  ärmsten 

von  Personen  mit  selbständigem  Erwerb  noch  entspricht, 

'iese  Forderung  kann  auf  zweierlei  Weise  verwirklicht  werden: 

niedrige  directe  allgemeine  Personalsteuern  (Kopf- 

amilien  -,  besser  durch  solche  Steuern  bloss  auf  die  Erwerbs- 

■  und  Selbsterwerbenden);  ferner  durch  gewisse  indirecte 

lücr  hat  Hock.  off.  Abg.,  ein  Steuersystem  entworfen,  das  beachteuswerthe 

'tauchkeiten  u.  Moti?irungen  enthält,  bes.  §.  3.  13,  14.  Er  stellt  als  die  ..drei 

Bf  auf  eine  Personal-,  eine  Einkommensteuer  u.  einen  Complex  von 

tü  far  besondre  Dienste.  Er  kommt  dazu  allerdings  von  der  (ienusstheorie 

»*>«r  seinen  Ausführungen  den  Werth  nicht  nimmt. 
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Verbrauchssteuern,   besonders  auf  Artikel  des  nothw«e  s 

Bedarfs,  welche  von  allen  Classen  und  Einzelnen  zienükb  a 

mässig  verzehrt  werden.    Die  geeignetste  Steuer  für  eineii 

gestalt  beschränkten  Zweck  ist  vielleicht  die  Sali« 

ihr  zunächst  die  Brotsteuer.  Solche  directe  wie  indirecte  ?fc  I 

sind  gleichmässig,  soweit  es  sich  eben  n  u  r  um  die  Person,  i  1 

um  ihre  ökonomische  Lage  handelt.    Das  Hauptbedenk«  i  i 

sie  ist  die  meistens  fehlende  Beschränkung  auf  die  erw.  i 

fähigen  Personen,  was  am  Deutlichsten  bei  reinen  Kopi*  i 

uud  bei  Verbrauchssteuern  wie  den  genannten  hervortritt,  »  4 

die  Familie  nach  der  Kopfzahl  belasten. 1S)    Der  hierin  \ 

Verstoss  gegen  die  Gleichmässigkeit  der  Besteuerung  m 

wirthschaftlichen  Leistungsfähigkeit  verlangt  dann  auch  Sc 

rein  finanziellen  Besteuerung  eine  Correctur  in  den  aoil 

Theilen  des  Steuersystems.  Aber  soweit  Uberhaupt  ein  selb*tiz  \ 

wenn  auch  kleines  Einkommen  einer  Person  vorliegt,  u>s»  i 

darf  dies  von  diesem  ersten  Steuerstandpuncte  aus  besteuert  n  I 

Die  Person  trägt  dadurch  ihren  schuldigen  Antheil  zu  des  £  I 

ihrer  eigenen  Existenz-  und  Gedeihensbedingungen,  *t>* 

der  Staat  mit  schafft,  bei  (§.  405.). 

b)  Nach  den  Personen  für  sich  ist  es  die  Okonosi 

Lage  derselben,  welche  die  rein  finanzielle  gleichmäßige la 

rung  zu  berücksichtigen  hat.  Hier  gilt  nun  das  früher  Ennrd  | 

die  gegebene,  bez.  geschichtlich  gewordene  Einkommen-  t*  I 

mögensvertheilung  im  Volke  muss  an  und  für  sich  von  4*'  I 

Steuerung  als  eine  Thatsache  hingenommen  werden,  weifc  1 

ihr  nicht  absichtlich  verändert  wird.  Die  Consequeaz  f  l 

die  früher  gezogene:  die  Besteuerung  muss  möglichst  nnr^s 

Einkommen-,  n icht  Vermögensbesteuerung  und  darf  er  ' 

portionale  Einkommenbesteueruug  sein.  Denn  wenn  airi  j 

und  Art  des  Einkommens,  Gewinn  durch  Conjunctnr  und  l-  i 

durch  persönliche  Arbeit,  Besitz  und  Nicht-Besitz  u.  *.  * 

Steuerfähigkeit  der  Einzelnen  beeinflussen,  die  „Opfer*  der  **  i 

verschieden  schwer  machen,  so  sind  diese  Thatsachen  tbn  > 

Consequenzen  der  Einkommen  und  Vermögenden  i 

lung  und  der  Rechtsordnung,  auf  welcher  diese  Verarw  1 

sich  bildet  und  beruht.  Ganz  folgerichtig  gelangt  man  voe  i 

finanziellen  Standpuncte  aus  dann  zu  der  Forderung,  to 

,at  Die  neuerdings  beliebte  Fe t  ro  1  e u m  Steuer  hat  in  di^-er  RisssM  ■* 
Bedenken. 
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■haftliche  Leistungsfähigkeit  ausschliesslich  an  der  abso 

Grösse  des  Einkommens,  welches  der  Einzelne  im 

erband  zu  erwerben  und  zu  gemessen  vermag,  gemessen 

Die  Gleichmässigkeit  der  Besteuerung  nach  dieser 

igsfUhigkeit  aber  wird  in  der  gleichen  Proportion  der 

r  zum  Einkommen,  also  eben  in  der  proportionalen 

jrensatz  zur  progressiven)  oder  in  der  „gleich quotigen" 

imenbesteuerung  gefunden.    Indem  einem  Jeden  die  gleiche 

s  seines  Einkommens  durch  die  Steuer  abgenommen  wird, 

ir,  (auch  der  Idee  der  Genusstheorie  entsprechend  wie  bei 

tsgecuranz,  was  hier  trotz  der  principiellen  Unrichtigkeit 

Theorie  keinen  Grund  zur  Abweisung  der  Forderung  ab- 

wirklich die  verhältnissmässig  gleiche  Steuer  und  die 

amen-  und  Vermögensvertheilung  bleibt  relativ  unverändert, 

e  herrschende  Steuerlehre  der  „Theorie  der  freien  Concur- 

oder  des  Smithianismus  und  das  moderne  Steuerrecht  nach 

leitenden  Gesichtspunct  verlangen  in  der  That  diese  Pro- 

albesteuerung.14) Die  vielfachen  Abweichungen  in  der  Praxis, 

ss  Smith,  Ran  u.  die  meisten  Neueren.  S.d.  Lit.revue  bei  Held  S.  121  ff. 

iic  theoret  Politiker.  In  der  Praxis  kommen  zwar  bei  einzelnen  Staatssteuern 

reuüs.  Classenst.)  u.  vollends  bei  Communal-Einkoinmeusteuern  Progressionen 
Neumann  a.  a.  O.  mit  reichem  Material),  aber  hier  erfolgt  doch  vornemlich 

Compensatio!!  gegen  die  umgekehrt  progressive  Wirkung  andrer  Steuern.  Die 

ion  errricht  auch  regelmässig  nur  ein  massiges  Maximum ,  so  dass  der  be- 

Steuersatz dann  erst  als  der  normale  erscheint,  den  die  Personen  mit  klei- 

: u kommen  nicht  voll  zu  zahlen  haben.    Daher  dio  insofern  berechtigte  Auf- 

Irr  Sc.ila  des  Steuerbusses  als  einer  Degressi  vscala  (Sachsen,  Gen  sei). 

Wt  kleiner  Einkommen  von  d.  Einkommcn9t.  (England,  Preussen)  u.  der 

iaes  steuerfreien  Betrags  auch  von  etwas  höheren  Einkommen  (England, 

MO  pf.  St.  mit  Abzug  von  120  Pf.)  ist  auch  kein  bewusster  Bruch  mit  der 
Steuer.,  sondern  nur  eine  Concession  an  den  Gedanken,  dass  erst  bei  einer 

11  ohe  des  Einkommens  theils  diese  Form  der  (nominellen»  Einkommensteuer 

theils  erst  bei  einer  noch  grösseren  Hohe  des  Einkommens  der  volle  Steuer- 

et werden  solle.  Mehr,  wie  Stein  mit  Recht  hervorhebt,  zeigt  sich  in  der 

I  f  h  s  beit  Pliening  schon  länger  eine  bewusste  Tendenz,  die  reicheren  Classen 

i  besteuern ,  indem  deren  Consumtibilien  einem  höheren  Steuersatz  unter- 

b  die  Masscnconsumtibilien  der  unteren  Classen.  Achnliehe  Tendenz  in  den 

sogen.  Luxnssteuera.    Aber  zum  Theil  schon  wegen  der  steuortechnischeu 

.'leiten  sind  diese  Tendenzen  doch  nur  in  schwachem  Grade  wirklieh  zur 

relangt,  auch  fuhren  sie  gewöhnlich  nur  dazu,  dass  bloss  die  I  n tersteuerung 

r-n  Classen  durch  die  wichtigsten  Verbrauchssteuern  wieder  etwas  ausge- 

J.  h.  immer  erst,  besten  Falls,  die  Proportional-Besteuerung  für  diese  Classen 

aber  noch  keineswegs  in  die  Progressiv-Bcsteuerung  hinubergefuhrt  wird, 

'hnlich  höhere  Besteuerung  des  Einkommens  aus  Grund  u.  Boden,  Häusern, 
r«rben,  mittelst  bezüglicher  Ertragssteuern,  im  Vergleich  mit  der  directen 

u»g  des  unfundirten  Einkommens  wirkt  zwar  zum  Theil  in  der  Kiehtung  einur 

liest«' u-jpjng   de*  Bcsitzeinkommens,     Abel  lliell   diel   Wird  gerade  neuei 

•Ifach  beanstandet,  ferner  ist  es  meistens  die  Folg.-  der  zufälligen  geschieht!. 
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welche  gleichwohl  bestehen,  erklären  sich  aas  der  vervj 

artigen  geschichtlichen  Entwicklung  und  der  nicht  geofi^ 

dem  Princip  veränderten  Einrichtung  der  Besteuerung,  -T 

grossen  Schwierigkeiten,  (auch  rein  finanzieller  Art.  wl 

dabei  den  erforderlichen  Bedarf"  zu  decken),   die  Pr:-- 

besteuerung  durchzuführen  und  endlich  auch  aus  mit  i 

bewussten  und  absichtlichen  Abweichungen  vom  rein  fiir 

und  ebenso  viel  Annäherungen  an  den  socialpoLitiscben  Mi* 

Am  Stärksten  steht  diejenige  Besteuerung,  welche  an* 

finanziellen  Gründen  gewöhnlich  im  modernen  Staat«hin* : 

ausgedehnteste  und  wichtigste  ist,  mit  der  Proportional- Uu 

besteuerung  in  Widerspruch:  die  indirecte  Verbrauch 

auf  verbreitete  Nahrungs-  und  GenussmitteL  l» 

Consum  der  letzteren  steigt  nicht  genau  mit  dem  Einko*:- 

Steuer  unterscheidet  in  der  Regel  Qualitäten  der  Artikel  : 

dass  sie  auch  deswegen  die  Vermögenderen  nicht  entsi«rr: 

lastet,  sie  trifft  die  Familienvorstände  nicht,  auch  nict 

nach  ihrer  wirtschaftlichen  Leistungsfähigkeit,  sondert  i* 

Kopfzahl  der  Familie,  und  auf  Ausgleichung  dieser  UngkyJ 

keiten  ist  nicht  genügend  zu  rechnen.    Daher  ist  diese  fcni 

folgerichtig  angefochten  und  ist  zu  Gunsten  der  direkt 

nellen)  Einkommensteuer  vielfach  auch  von  den  Anhält 

rein   finanziellen  Steuersystems  ebenso  wie   von  denjet* 

socialpolitischen   und  Progressivsystems  plaidirt  word« 

ersteren  konnten  nur  durch  das  Verlangen  von  directen  Sc::" 

als  Ausgleich  ungs-  und  Ergänzungssteuern  nebei  r 

brauchssteuern  leichter  die  Möglichkeit  nachweisen,  der  F  - 

der  Proportional-Einkommenbesteuerung  doch  einigermxv^" 

zukommen,  und  dadurch  den  Widerspruch  dieser  Steuer  - 

Theorie  der  Verwirklichung  des  Gleicbmässigkeitsprincu* 

wenn  auch  in  der  Praxis  nicht  genügend  beseitigen. 

Absolut  gleich  hohe,  aber  im  Betrage  sehr  c 

allgemeine  Personal-  oder  als  solche  wirker;- 

Entwic  klung  der  Besteuerung,  namentlich  des  Umstände*,  dass  u\xz  ~ 
Steuern  höheren  Kusses  zn  thun  hat  und  endlich  machen  sich  die- 

für  den  jetzigen  Grund  -  und  Hausbesitzer  gar  ni>  ht  immt*:  iL»  >:*i<'* 

weil  sie  bei  Erbesubernahme,  Kauf  u.  s.  w.  im  Werthe  des  Objecto  seiw»  r  5- 

sind.  So  darf  man  in  der  That  sagen,  dass  der  leitende  <r>*i  ht>?<ntf  *  * 

Steuorrceht  noch  die  Proportiooal-Besteaenuig  ist. 

,r,>  S.  die  Zus.stell.  von  Citaten  in  La.salle  d.  indir.  Si^r  aiUj" 
tenden  flas>.-n,  Züri.-h  Im;:;.  S.  N  Ii. 
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hsstcuern  und  eine  oder  mehrere  andere  Steuern, 

i  den  übrigen  Haupttheil  des  Steuerbedarfs  nach  dem 

)  proportionaler  reeller  Einkommenbesteuerung 

l,  sind  bemerken8werther  Weise  die  richtige  Consequenz 

Jer  Genusstheorie,  wenn  letztere  nicht  ganz  fallen  ge- 

sondern das  in  ihr  mit  enthaltene  richtige  Moment  den 

Zahlern  gegenüber  geltend  gemacht  wird, 

nn  hat  wohl  auch  die  proportionale  Einkommenbesteuerung 

I  richtige  Consequenz  des  leitenden  Gcsichtspuncts  in  der 

theorie  hinstellen  wollen:  wie  Ran  (I,  §.  252)  im  Wesent- 

für  diesen  Fall  sagt:  „es  werden  Alle  einen  gleichvielsten 

Quote)  der  zu  ihrer  Verfügung  stehenden  Gütermenge  un- 

gleich leicht  oder  schwer  abgeben  können."    Hier  waltet 

ein   entschiedener  Irrthum  ob.    Gerade  die  Opfertheorie 

merkennen,  wie  dies  Kau  einige  Zeilen  vor  diesem  Satze, 

iderspruchs  sich  nicht  bewusst  werdend,  selbst  thut,  dass 

hg  eine  gewisse  Geldsumme  für  den  Besitzer  einen  desto 

i  Werth  hat,  einen  je  grösseren  Theil  seines  ganzen  ver- 

iren  Gütervorraths  sie  ausmacht  und  einem  je  grösseren 

des  ganzen,  ihm  zu  Gebote  stehenden  Gütergenusses  sie 

1  entspricht".    M.  a.  W.  das  Opfer  des  absolut  gleichen 

rbetrags  und  der  nemlichen  Steuerquote  vom  Ein 

?n  wird  um  so  schwerer,  je  kleiner  letzteres  ist  und  um 

t    Die  Opfer  theorie  führt  daher  folgerichtig  zur  Ver- 

ng  der  proportionalen  und  zur  Stützung  der  progressiven 

omenbesteuerung.    Aber  mit  der  Opfertheorie  lässt  sich  eben 

rein  finanziellen  Besteuerung  doch  eine  solche  Forderung 

angeführten  Gründen  nicht  genügend  rechtfertigen.  Die 

lende  Theorie,   Praxis  und  Gesetzgebung  sind  hier  ganz 

chtig  in  der  Verwerfung  jeder  anderen  als  der  proportionalen 

omenbesteuerung. 

428.   —  3)  Socialpolitische  gleichmässige  Be- 

rung  nach  der  wirtschaftlichen  Leistungsfähig- •) 

>.  bes.  Neumann,  progress.  St.  Kap.  3  u.  4.  dem  ich  in  den  Ausführungen 

leid  meistens  beistimme.  Held  verzichtet  auf  die  Aufstellung  eines,  wie  er 

..rechnerischen"  Maassstabes  für  die  gerechte  oder  gleichmässige  Steuer- 
ing,  womit  aber  auf  die  Aufstellung  fester  principieller  Ziele  überhaupt  ver- 

*srd,  sobald  der  Ausdruck  „rechnerischer  Maassstab  '  eben  in  dem  hier  allein 

•n  Sinne  einer  bestimmten  principiellen  Richtschnur  für  die  Steuer* 

verstanden  wird.     Ich  vermag  daher  auch  den  positiven  Forderungen 

23  *
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Hier  erleiden  die  vorausgehenden  Sätze  Modific»: 

in  Gemässheit  der  hier,  aber  auch  nur  hier  anwendbaren  1 

theorie,  weil  der  bei  der  Anwendung  der  letzteren  unvenL? 

Eingriff  in  die  bestehende  Einkommen-  und  Vermögender 

hier  nicht  von  vorneherein  principiell  abgelehnt  wird.  E 

daher  hier  davon  Act  genommen,  dass  die  absolut  gleiche  £ 

rung  der  Personen  als  solche,  wenn  auch  durch  noch  ao  i 

Steuern,  und  die  proportionale  Einkommenbesteuerung  ab* 

relativ  ungleiche  Opfer  für  die  Personen  verschieden 

Einkommens  (nach  den  Quellen  und  Erwerbsarten  de*  ! 

und  verschiedener  Einkommen  höhe  mit  sich  bringen,  in**: 

Besteuerten  also  auch  nicht  gleichmässig  nach  ihrt: 

schaftlichen  Leistungsfähigkeit  treffen.    Die  letztere  und  dx  I 

das  die  Steuer  auferlegt,  verändert  sich  nicht  propo: 

der  blossen  Höhe  des  Einkommens.    Hieraus  erge:- 

folgende  Postulate. 

a)  Es  darf  hier  und  vom  socialpolitischen  Gesichtern  i 

trachtet  muss  hier  der  Grundsatz  der  Allgemeinheit  der  f 

rung,  welcher  in  diesem  Fall  zugleich  denjenigen  der  Glci  r 

keit  in  sich  schliesst,  zu  Gunsten  gewisser  Mini  malein  kM 

besonders  (aber  nicht  unbedingt  nur)  ans  Arbeit,  i 

b rochen  werden  gerade  um  der  Gleichmässigkeit  willer 

b)  Ferner  sind  bei  der  wirklich  erfolgenden  Besteacr: 

weitere  Umstände  grundsätzlich  zu  berücksichtigen :  die ; 

des  Einkommens,  die  absolute  Höhe  desselben  und  an  de 7 

ceteris  paribus  die  Leistungsfähigkei t  beeintlc* 

Momente.  ! 

«)  Nach  der  Quelle  ist  vor  Allem  „unfnndirt<* 

„fundirtes",   Arbeits-  und  zum  Theil  auch  g  e  • 

(gewerbliches)  einer-  und  Besitz-  oder  Ken tenei&i 

anderseits  zu  unterscheiden.    Letztres  ist  unter  übrigem«  r  i 

Umständen  „leistungsfähiger".,  also  stärker  zu  bestenern 

das  Renteneinkommen  lässt,  in  der  Regel  wenigstem,  i 

ganze  Arbeitskraft  frei  für  den  Erwerb,  während  dieser'«: 

Arbeits-  und  gewerblichen  Einkommen  ganz  oder  gr,«* 

schon  absorbirt  ist.    Nothwendige  Auslagen,  bez.  Rück  hur« 

ferner  beim  Arbeitseinkommen,  nicht  durchaus  beim  Re: 

Heids  in  Bezug  auf  Steuervertheilunpr  (s.  seine  Kap.  5—7).  *oweu  sr  •« 

Text  g:ezogein;n  Oouse«|Ucnzen  abweichen,  —  was  aJlcrdiur*  u«r  itt-d****  i 
Ut  —  nicht  beizutreten.    JS.  auch  meine  Coniui.st.fr.  S.  20  C 
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n  erfolgen,  jedenfalls  bei  ihm  grösser  als  bei  diesem  und 

!s  beim  gewerblichen  Einkommen  sein,  um  sich  für  die  Zu- 

ttir  Krankheit,  Alter  u.  8.  w.  zu  sichern.  So  erscheint  ein 

t  Betrag  von  jenem  als  wirklich  freies,  streng  genommen 

ipt  erst  als  „Einkommen".  Aehnlich  kann  auch  wieder 

verb  aus  Conjuncturen,  ohne  oder  ohne  entsprechende 

che  Leistungen,  unterschieden  und  als  st  euer  fähiger  selbst 

gleich  mit  dem  Renteneinkommen  aus  eigens  ersparten 

en  bezeichnet  werden.  Auch  von  diesem  Gesichtspunct  aus 

h  eine  besondre  Besteuerung  solchen  Erwerbs,  wie  endlich 

linder  diejenige  aus  „Anfall",  durch  Erbschaft,  Geschenk 

tigen  (§.  459  ff.).  In  allen  diesen  Fällen  stellt  dieselbe 

om  Einkommen,  Erwerb  nicht  ein  gleiches,  sondern  ein 

beite-,  beim  gewerblichen  Einkommen  und  bei  der  Rente 

»arten  Kapitals  schwereres  „Opfer"  dar,  als  bei  dem 

q  Einkommen  und  beim  Conjuncturengewinn. 

e  diese  Forderung  auszuführen  ist,  ob  durch  einen  höheren 

88  der  (nominellen)  Einkommensteuer  für  fundirtes  als  für 

rtes  Einkommen,  ob  durch  Verbindung  einer  Ertrags-  oder 

rmögensbesteuerung  für  die  Ertragsquellen  oder  Vermögens- 

aus denen  das  fundirte  Einkommen  fliesst,  mit  der  nomi- 

linkommen-  und  Verbrauchsbesteuerung,  also  mittelst  einer 

ichen  Doppelbesteuerung,  das  ist  erst  in  der  Lehre  von  der 

n  Bildung  des  Steuersystems  zu  untersuchen  (3.  Haupt- 

Dasselbe  wie  von  fundirtem  gegenüber  unfundirtem  Ein- 

i  gilt  ceteris  paribus  bei  verschiedener  Höhe  des  Ein- 

is.  Denn,  selbst  statistisch  einigerraassen  nachweisbar, 

ie  Leistungsfähigkeit  stärker  als  das  Einkommen,  weil  von 

ii  eine  immer  grössere  Quote  als  „freies"  Einkommen 

leibt,  welches  nicht  durch  Bestreitung  des  noth wendigen, 

lualitativ  viel  schlechter  befriedigten  Subsistenzbedarfs  ge- 

ist.  So  wird  für  Nahrung  und  Wohnung  bei  kleinerem 

men  regelmässig  eine  steigende,  bei  grösserem  eine  sinkende 

•erwendet  (sogen.  „Gesetz  der  Normalconsumtion"). 18)  Da- 

>••■  Frage  der  (nominellen^  Vermögenssteuer,  auf  die  bes.  Neu  mann  viel 

kgt,  ist  daher  keine  Principieu-,  sondern  eine  stcuertechnische  Zweck- 

Mnge.   §.  495  ff. 

-Wt  d.  Terminologie  „freies",  „gebundenes"  Einkommen  s.  Grundleg.  §.  S5. 

»  rmalconsumtion"  s.  Engel,  sächs.  stat.  Ztschr.  \Sbl  S.  170.  über  d.  relative 
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her  wächst  das  „freie"  Einkommen  progressiv  mit  der 

and  sinkt  es  degressiv  mit  der  fallenden  Hohe  des  gizi- 

kommens.    Mit  dem  freien  Einkommen  steigt  und  fallt  wk- 

meist  die  Ansammlungsfähigkeit  oder  Kapitalisirbarkeit  c 

kommens  und  umgekehrt  bewegt  sich  die  Schwere  de* 

welches  diese  Operation  dem  Betreffenden  in  der  Bescl- 

seines  Consums  auferlegt.    Das  freie  Einkommen,  nicht  1* 

gesammte  ist  überhaupt  regelmässig  der  Fonds,  auf  dem 

lastet,  aus  dem  sie  bestritten  wird.    Die  proportionale  Bev 

des  ganzen  Einkommens  ist  eine  Degressivbesteucmng  de- 

Einkommens :  eine  bedenkliche  Seite  unsres  bestehender 

wesens  der  „staatsbürgerlichen"  Periode,  weil  so  onvermc 

besonderer  Druck  auf  die  kleineren  Einkommen  im  Wh! 

mit  der  Theorie  der  Gleichheit  der  Opfer  erfolgt. 

y)  Anderweite  Umstände,  welche  auch  unter  snn# 

Verhältnissen,  also  namentlich  bei  gleicher  Quelle  und  9 

Einkommens  die  Leistungsfähigkeit  beeinfluß' 

z.  B.  der  Gesundheitszustand,  die  Kinderzahl,  das  Vorb: 

sonstiger   civilrechtlicher    Unterstützungspflichten ,  Yerv 

aussergewöhnliche  Unglücksfälle  u.  s.  w.    Solche  Umstieß 

hie  und  da  schon  in  der  Gesetzgebung  bei  gewissen  l* 

Einkommensteuern  berücksichtigt19)  und  die  neuere  Stf-* 

hat  das  mitunter  principiell  gerechtfertigt.10)  Letztert* 

hier  nur  wieder  richtig  in  der  Consequenz  des  sociii;* 

Standpuncts.    Es  muss  dann  aber  als  a  llgeme  i  nern)  G" 

aufgestellt  werden,  welcher  in  verschiedener  Weise  bei 

denen  Arten  von  Steuern  zur  Anwendung  zu  kommen  Li 

nur  in  der  angedeuteten  Weise  bei  den  Personal-  und  Ein 

steuern,  soudern  auch,  soweit  als  möglich,  bei  Verbrauch* 

z.  B.  mittelst  einer  geeigneten  Wahl  der  steuerp fliehtet 

und  eines  höheren  Steuerfusses  der  Genussmittel  der  m! 

deren  Classen:  Ausschluss  derjenigen  Artikel,  welche  * 

Familien  köpfen  ungefähr  gleich  stark,  Wahl  solcher. 

Einzelnlebenden  und  Familien  etwa  in  gleichem  Betraf 

(irösse  des  \YohnungsauiVands  nach  der  Höhe  des  absol.  EiokoniBi-ü» 

Bruch  im  Berl.  Stadt.  Jahrb.  1868  und  JS69,  Laspcyrea  aehrfi  i.  *  - 
Ztechr.  1876. 

,f)  P reu ss.  Ges.  v.  25.  Mai  1S73,  §.  7,  23. 

*)  Neumann  S.  176. 

*')  So  mit  Recht  Stein  fegen  Neu  mann,  I.  452. 
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irden.    Danach  sind  Salz-,  Brot-,  Kaftestcucrn  unpasseuder 

ranke-  (Wein-,  Bier-,  Branntwein  ),  Tabaksteuern. 

!e  diese  Gesichtspunetc  gelten  im  Wesentlichen  in  gleicher 

lür  die  Staats-  und  die  Commu nalbesteucrung. 

429.    Rechtfertigung  und  Einwände.     Die  letzte 

nnd  tiefere  Rechtfertigung  eines  solchen  Vorgehens  zur 

itirnng  der  Gleichinässigkeit  in  der  Besteuerung  liegt  im 

der  Einkommen-  und  Vermügcnsverthcilung  auf  der  be- 

eil Rechtsgrundlage  des  privatwirthschaftlichcn  Systems  der 

oneurrenz.  Nach  den  in  der  „Grundlegung"  entwickelten 

-puueten  darf  und  muss  in  diese  Vcrthcilung  auch  aus 

en  der  Gerechtigkeit  eingegriffen  werden.8-)  Dadurch 

e  Wirkungen  von  Glück  und  UnglUck,  günstiger  und  un- 

?r  Conjunctur  und  auch  von  wirklich  persönlicher 

hheit  der  Leistung,  welche  eben  dann  eine  ungleiche  wirtli- 

che Leistungsfähigkeit  in  Bezug  auf  die  Besteuerung  bedingt, 

zugleichen. 

s  ganze  System  soc  ial  politisch  er  Besteuerung  ist  bisher 

ü  aufgestellt,  daher  auch  nicht  specicll  kritisirt  worden, 

lasselbe  wird  man  die  nemlichen  Einwände  geltend  raachen, 

her  schon  gegen  die  Steuerprogression.23)  Man  wird  ein 

System  ebenfalls  „ungerecht"  „unökonomisch"  und 

gisch"  oder  „will kührlich"  nennen.  Diese  Einwände 

er  weder  dort  noch  hier  durchschlagend. 

Der  Vorwurf  der  Ungerechtigkeit  läuft  wieder  nur  auf 

)  petitio  prineipii  hinaus,  dass  allein  die  proportionale 

•  rhanpl  die  rein  finanzielle  Besteuerung  „gerecht" 

ier  wird  die  Einkommen-  und  Vcrmögensverthcilung  unter 

mtlut*«  der  freien  Concurrenz  einfach  hingenommen,  nicht 

•  Entstehung  noch  an  ihren  Wirkungen  geprüft.  Und  über 

re  Thatsachen,  wie  die  Ungleichheit  der  Opfer  bei  dieser 

rung,  wird  sich  einfach  hinweg  gesetzt. 

Der  Vorwurf  des  Unökonomischen  (oder  des  Anti- 

genen ),  die  Behauptung,  dass  eine  solche  Besteuerung  eine 

Bc*.  2.  Aufl.  §.  99-107. 

\  i.  B.  ümpfenharh.  I,  Mill,  B.  5,  K.  2,  §.     n.  1;  Pfeiffer, 

.  Leroy- Bcauli»'U,  I,  1.  1.  eh.  2  ;  Nasse,  (tauchten  S.  U:  gejjen  l'ro- 

UQ(J  Frincip  der  Leistungsfähigkeit,  aber  t'ur  höhere  Steuerpflieht  d<39  aus 
T;«nutzongen  als  <le>  aus  Arbeitsleistungen  fliessentlen  Einkommens.  Eingehender 

u.  Wider  d.  pro^ess.  Steuerfuss  Lehr,  Bildebr.  Jahrb.  ls77,  \l  S.  1  IL.  190  II. 

DigitizoiÄy  Google 



360     B.  B.  2.  K.  I.A.  Allg.  Steuert.  2.H.-A.  7.A.  «ileubui^^k-r.  : 

„Strafe  für  den  Flciss  und  die  Sparsamkeit"  sei,  tibenäekt  . 

falls,  dass  der  Erwerb  und  die  Sparfähigkeit,  zumal  od  b~; 

Wirtschaftssystem ,  durchaus  nicht  nur  auf  persönliche  Lri 

beruhen;  ferner,  dass  die  socialpolitische  Besteuerung  viehi 

die  Sparfähigkeit  vom  Einen  auf  den  Anderen,  im  Gxi 

erwünschter  Richtung  gleichmässigerer  Vermögens vertheikn: 

trägt,  volkswirtschaftlich  gar  nicht  unbedingt  vermint 

c)  Der  Vorwurf  des  Unlogischen  und  der  Willkör 

sich  auf  zweierlei. 

a)  Einmal  auf  die  zu  treffenden  Zahl     and  Ma- 

st immungen.    Dieser  Vorwurf  ist  in  Etwas  begründet.  l< 

aber  nichts  in  der  Sache.    Selbstverständlich   leiden  Zu- 

stimmungen für  Verhältnisse,  welche  sich  ihrer  Natur  : 

genau  in  Zahl  und  Maass  fassen  lassen,  stete  an  einer  : 

Willkür,  z.  B.  wenn  der  Steuerfuss  für  Kcnte  nein  kommen  • 

so   viel   höher   als   für  Arbeitseinkommen   oder  für 

Einkommen  die  und  die  Progressivscala  des  Steuerfn^ 

gesetzt  wird.    Für  Theorie  und  Gesetzgebung  kann  es  *i 

natürlich  immer  nur  um  die  Gewinnung  von  Nähern ngs«  ; 

handeln,  von  Scalen,  welche  ungefähr  angeben,  in  ̂  

Maasse  nach  Quelle,  Erwerbsart,  Höhe  des  Einkommens  t:  i 

den  genannten  anderweiten  Umständen  die  „Opfer"  de? 

gleichen  oder  proportionalen  Steuerbetrags  und  die  wahrer  ■ 

duellen  wirtschaftlichen  Leistungsfähigkeiten    ungleich  T 

Bei  der  Feststellung  solcher  Näherungswerthe  ist  das  Mol 

Willkührlichen  von  ganz  untergeordneter  Bedeutung. 

Menge  analoger  Fälle  des  practischen  Lebens,   wo  « 

Zahlenbestimmungen  handelt,  ist  derselbe  Ue beistand  vors, 

und  muss  als  einmal  unvermeidlich  mit  hingenommen  * 

Auch  in  der  rein  finanziellen  Besteuerung  liegen  dieselben  S : 

keiten  bei  der  Bestimmung  der  Steuerftlsse  u.  dgL  (z.  R  rr 

kommen-,  Ertrags-,  Verkehrs-,  Verbrauchssteuern)  vor. 

sondere  „Willkühr"  bei  Zahlenbestimmungen  in  der  sociiir-vi-* 

Besteuerung  ist  endlich  auch  immer  noch  kleiner  al*  <fc*.* 

Willkühr,  welche  die  Proportionalbesteuerung  mit  ihrem 

von  allen  Unterschieden  im  Druck  der  Steuer  und  mithin 

wahren  wirtschaftlichen  Leistungsfähigkeit  mit  sich  fährt 

ß)  Sodann  wird  etwa  auf  extreme  Fälle  hingewiese»  ' 

fortgesetzter  Progression  der  weitere  Zuwachs  des  Eir  - 

und Vermögens  durch  die  beständig  steigende  Steuer  «rü~ 
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iungen  würde.  Das  ist  aber  bei  langsamer  und  massiger 

rang  des  Steucrfusses  eine  ganz  entfernte,  practiscb  ge- 

en  unwesentlicbe  Gefahr,  deren  Eintritt  niebt  einmal  ent- 

ende  Bedenken  hätte.  Diese  Gefahr  lässt  sich  indessen  auch 

eine  kleine  Modifikation  des  Principe  für  wenige  extreme 

vermeiden. 

ie  Verwirklichung  der  gleichmässigen  Besteuerung  nach 

istungsfähigkeit  im  Einzelnen  vom  rein  finanziellen  und  vom 

irischen  Standpuncte  aus  ist  im  folgenden  Hauptabschnitt 

tenersystem  mit  zu  behandeln. 
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Dritter  Hauptabschnitt 

Da«  SI<Mierw.y*teiii  und  «lie  Hauptarten  der  Sie«*-* 

„So  umfassend  auch  die  Bewegung  u.  Literatur  über  die  Steorri'  kr. 

dennoch  gerade  iu  Bezieh,  auf  das  „System"'  der  Steuern,  dc^-.a  &  - 

nicht  erkannte,  nur  wenig  geleistet",  sagt  Stein  mit  Reckt  (L  479.  kaaz 
als  für  das  Chaos  von  Steuern  in  der  Praxis,  kein  einziges  I^and  Ulfii  i 

auch  im  (irunde  in  der  Theorie  der  Ausdruck  ..Steuersystem"  c-in  *ehr  —  i 
der  Euphemismus.  Denn  was  die  Theorie  hier  gegeben  hat.  ist  seil-  4 

eine  mehr  oder  weniger  gluckliche  kritische  Glosse  zu  der  gcschichtiK  t  '.v 
u.  zu  Rechte  bestehenden  Besteuerung  der  Praxis.  Hier  werden  wvhL 

rungen  in  Bezug  auf  Beseitigung,  Abänderung.  Ergänzung  dic^-r  Reat?»-n  . 

theils  allgemein  u.  principiell,  indem  man  die  Erörterung  an  dw.  alU  -- 
bältnisse  der  modernen  Besteuerung  in  den  Culturstaaten  anknjj.it,  theii?  fr  * 

einzelne  Länder  u.  /Seiten,  wie  natürlich  vor  Allem  das  Vaterland  a. 

einzelnen  Autors.  Diese  Forderungen  werden  auch  als  (.Voaeqaeazr  &  s  * 

handelten  obersten  Steuerprincipien  abgeleitet  und  letztere  dien-a  v-ta^ 

Kritik  zur  Richtschnur.  Aber  Ernst  wird  eigentlich  auch  in  der  T>-  • 
wenig  mit  der  Verwirklichung  dieser  Principicn  gemacht  wie  in  d<s  Ptit. 

ein  um- so  grösserer  Fehler  der  Theorie,  weil  dieselbe  doch  die  B>1?3" 
rechtigkeits-  und  der  volkswirtschaftlichen  Principicn  so  hoch  stellt  a. 

berechtigten  Vorrang  der  von  uns  sogen,  „finanzpolitischen**  I*rin  cipea  *• 
ausgegangen  ist. 

Man  kann  auch  nicht  einwenden,  die  Theorie  sei  sich  mit  einer  »  1 

l»escheidung  nur  ihrer  wahren  Aufgabe  richtig  bewusst  o.  aber*, 

nicht.    Sie  habe  auf  diesem  Gebiete  so  wenig  als  auf  anderen  des  t  r*  o  i 

eine  tabula  rasa  vor  sich,  auf  der  sie  kühn  ein  grosses  systemati-cle*  •- 

fuhren  könne,  das  aber  ohne  Zusammenhang  mit  der  geschichtli-  hra  Est« 

Besteuerung  in  der  Luft  schwebe  und  nur  eine  Gedankenspielerei  de?  I>  ~ 
sei.  So  liegt  indessen  die  Sache  nicht  und  so  bescheiden  *uf  kntä-^ly*  i 

Bestehenden  beschrankt  ist  die  Aufgabe  der  Theorie  mit  Nichten. 

(iewiss  soll  die  bestehende  Besteuerung  in  ihrer  geschü  hüi  hrii  L.r«  I 

ii  - 

griffen  und  als  das  einmal  Bestehende  geachtet  und  zum  Ausgange«  2 

Reformen  genommen  werden.   Gerade  die  streng  systematbch-pnnrij  \--ik  "  l 
der  Steuerlehre  liefert  erst  zu  einer  richtigen  Würdigung  d-r  <re«*L:a 

geltenden  Rechts  der  Besteuerung  die  nöthigen  Anhaltspun«  l<\    N  ur      f-  " 
tieferen  Verstand niss  der  Praxis  u.  ihrer  Einrichtungen  u.  d^:i:  j-^i  i- 
Bestehenden.  indem  sie  es  erklärt  u.  auf  seine  ursächlichen  Vrrhii^^ 

das  wenigstens  nach  gewissen  Seiten  Berechtigte  auf.     Dadurch  wiri 

leichte  n.  an  sich  auch  nicht  unrichtige  Kritik  einzelner  Pun<  te,  crw-^r  " 
Erhebungsformen  u.  s.  w.,  erst  auf  die  wahre  Bedeutung  fledteift. 

Aber  die  Theorie  hat  doch  noch  eine  weitere,  höhere,  v.at  r^ii"»  " 

zugleich  practisch  wichtigere  Aufgabe,   nemlich  durch   die  A  ef»if  ilui 

Steuersystems  ein  bestimmtes  principielles  Ziel  der  Ste«-reirr.  -\ 

wenn  auch  immer  nur  für  gegebene  Eutwicklungsperioden  de:  V.  L»y*r**fc-_- 

Rechtsordnung  u.  des  Volkslebens  überhaupt,  aufzurichten.    Daiir  uf  ä?  «  * 
der  obersten  Steuerprincipien  eine  unvermeidliche  wertbvtlie  V 

nur  eine  Vorarbeit.    Nicht  ohne  Weiteres  an  diesen  Prinript? c . 

diesen  letzteren  möglichst  entsprechenden  theoretischen  Stecer»y*t'« 



Steuersystem  und  Hauptarten. 

i  der  Praxis  gemessen  worden ,  wenn  man  in  ihr  zu  durchgreifenderen 

»  gelangen  und  dafür  die  Richtschnur  und  das  Ziel  erhalten  will.  Alles, 

l  ehre  von  den  einzelnen  Steuerprincipien  hervorfördern  kann,  sind  doch  erst 

meinhra,  ein  „Lied"  wird  auch  in  der  Theorie  daraus  erst  durch  Zusammen- 

: ■  ;■  zewunuenen  Grandsttn  in  einen  streng systematischen  Auf-  nnd  Ausbau 
euerung.    Bei  einem  solchen  wird  überall  wieder  an  die  geschichtliche  Ent- 
und  an  den  practischen  Bestand  des  Steuerwesens  anzuknüpfen  sein,  aber 

dabei,  auf  (irund  der  Erörterungen  Uber  die  Steuerprincipien ,  nun  gezeigt 

wo  die  bestehende  Besteuerung  Lücken,  Müngel  und  Unrichtigkeiten  enthält, 

•:en  sie  kein  oder  nur  ein  sehr  unvollkommenes  Steuersystem  darstellt, 
rdiagv  wäre  es  eine  ücberhebung  der  Theorie  u.  ein  falscher  Doctrinarismus, 

mit  Recht  abweisen  müsstc,  wenn  nun  ein  solches  theoretisches  Steuersystem 

eis  ohne  Weiteres,  ohne  Rücksicht  auf  die  geschichtlich  überkommenen  Vcr- 

.  auf  die  einer  Verwirklichung  entgegenstehenden  Schwierigkeiten,  aufge- 

rarden  sollte.  Davon  ist  aber  keine  Rede.  „Comproinissc"  zwischen 
Anforderungen  u.  practischen  Lebensverhältnissen  werden  in  der  Praxis  immer 

lig  und  deshalb  immer  zulässig  sein.  Das  kann  auch  die  Theorie  von  vornc- 

m  anerkennen,  nur  soll  sie  nicht  selbst  das  Compromiss  und  die  Principien- 
iMin  Princip  erheben.  Das  von  ihr  aufzustellende  Steuersystem  soll  für  die 

II**  Praxis,  und  mit  dieser  allein  hat  man  es  hier  zu  thun,  Wegweiser, 
hnur,  Ziel  sein,  um  in  Bezug  auf  Reformen,  mit  denen  die  Praxis  gerade 

ru  eigenen  Bedürfhissen  und  nach  denen  des  ganzen  Lebens  beständig  be- 

bt, nicht  im  Blinden  umher  zu  tappen,  nicht  Alles  noch  viel  willkürlicher, 

ter.  unökonomischer  zu  machen,  als  es  gewöhnlich  schon  ist:  um  mit  einem 

us  der  gemeinen  Routine  herauszukommen.    Das  vermag  sie  nur 

Führung  der  Wissenschaft,  —  einer  Wissenschaft,  von  welcher  freilich  die 

ndirt,  die  in  dieser  liegende  Erfahrung  verwerthet  werden  muss.  welche  aber 

der  Darstellung,  Erläuterung  und  Kritik  der  Praxis  den  Abschluss  ihrer  Auf- 

r  vollends  ihre  alleinige  Aufgabe  zu  finden  hat. 

allen  Systematikern  der  Finanzwissenschaft,  wie  auch  der  Steuerlehre  spcciell, 

n  fehlt  nun  ein  solcher  systematischer  Aufbau  der  ganzen  Besteuerung  völlig 

»erden  wenigstens  kaum  mehr  als  einige  ungenügende  Ansätze  zur  Lösung 

'jfsrabe  gemacht.    Auch  Rau  kann  davon  nicht  ausgenommen  werden.  (S.  o. 
Er  stellt  sich  diese  Aufgabe  gar  nicht  u.  was  er  in  s.  allgem.  Stcuerlehre 

vorwandten  Fragen  vom  „Zusammenhang"  u.  v.  d.  „Eintheilung"  der  Steuern 

.,  291  ft".  giebt,  genügt  in  keiner  Weise  mehr.    Manches  Bezügliche  kommt 
ihm  wie  bei  andren  Theoretikern  in  der  spec.  Stcuerlehre  (B.  2)  vor,  aber 

»e  richtigen  Zusammenhang  und  nur  in  Verbindung  mit  Specialfragen  der 

arig.    Es  ist  durchaus  nothwendig,  in  der  allgemeinen  Steuerlchrc  einen 

'ysstematischen  Aufbau  der  Besteuerung  der  Lehre  von  den  einzelnen  Steuern 

iMj'.'nfassendcr  Darstellung  vorangehen  zu  lassen,  um  auch  für  die  specielle 

ire  erst  den  richtigen  Standpunct  zu  gewinnen.     Rau 's  Vorgänger,  Zeit- 
ond  Nachfolger  haben  aber  die  Sache  nicht  anders  gemacht  als  er,  z.  B. 

I.  §.  514.  vgl.  mit  §.  465  ff.,  v.  Malchus,  I.  $.  38,  Murhard.  Besteuer. 

Umpfenbacb,  I,  §  65.  Pfeiffer,  Staatseinn.  I,  64  ff.,  70  ff..  Leroy- 

"0,  I,  1.  2  in  den  ersten  Kapiteln.    Ceberall  nur  ein  paar  Worte  über  die 

i:it?  der  Steuern  und  eine  Vergleiehnng  d<  r  Hauptarten ,  so  nam.  auch  bei 

Beaulieu.  aber  keine  eonse«|Uentc  Bildung  eines  Steuersystems,  nach  der 

.'iur  der  aufgestellten  Steuerprincipien.  Auch  II  off  mann  giebt  nur  Materialien, 

'Bi  selbst,  in  Betr.  der  Ausführung  der  ..directen"  u.  ..indirecten"  Steuern, 

ii  ihm  diesen  Ausdrücken  beigelegten  Bedeutung.  S.  auch  Stein 's  (übrigens 

*uf  Rau 's  richtige  Unterscheidung  ron  Schätzungen  u.  Aufwandstcuern  nicht 
«to  Bemerk.  I,  47«)  ff. 

"•o  Stein  verdient  m.  E.  nur  Hock  für  sein  Streben  nach  Bildung  eines 

Mcucrsystems  Anerkennung;  off.  Abg.  §.  4.  14.  Er  stellt  die  oben  §.  127 

^o.  3  l'rsteuern  u.  dann  als  deren  Surrogate  auf:   die  Verbrauchsabgaben, 

<•»  Erwerbs-  u.  Uebertragungsabg.  u.  s.  w. ,  Zölle,  besond.  Einkommensteuern. 

die  sich  mit  einander  zu  einem  die  Ursteuern  vertretenden  Steuersystem 

f>  lassen.  S.  «*5.    Hier  bleibt  manche  Lücke  und  Manches  auch  in  der  Aus- 
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führuug  u.  Begründung  zu  bemängeln,  aber  es  wird  doch  die  iiiu/nv  ^ 

Aufgabe  richtig  erfasst. 

lieber  alle  seine  Vorgänger  erhebt  sich  dann  aber  Stein  getan*  §ar:  «1 

handlung  dieser  Aufgabe  weit:  eines  seiner  Fielen  grossen  Verdienste  ti  '  J 
bildung  einer  wirklichen  Finanz  Wissenschaft  (s.  o.  S.  143),  wie  ick  ak*?t- 

hervorhebe,  trotz  meiner  vielfachen  Abweichung  von  Stein  gerade  aaca  a"  a 
sein  Steuersystem  und  auf  einzelne  Glieder  desselben.  Alles,  was  die  Ti  - 

in  der  allgemeinen  Steuerlehre  an  vereinzelten  Gesichtspuncten  und  ta  £r.  i 

fUr  die  Bildung  eines  Systems  der  ganzen  Besteuerung  hie  and  da  reh*  .  . 

durch  Stein 's  Leistung  jedenfalls  weit  uberholt,  so  dass  es  genagt.  m.:  - allein  zu  halten. 

„Das,  worauf  es  ankommt,  ist  doch,  —  so  sagt  Stein  mit  Koii  1 

dass  man  irgend  eine  Anschauung  des  ganzen  Systems  eines  Steaerwexr- 

legt,  ehe  man  zur  einzelnen  Steuer  ubergeht,  und  dann,  dass  maa  da  f.  ■ 
Kapital ,  Arbeit  und  Einkommen  als  organische  Theile  Eines  wirthscasfi  * 

genusses  (?)  ansehe  und  sie  nicht  aus  ihrer  lebendigen  Verbindung  hencn 

In  letztrer  Hinsicht  verweist  er  auf  seine  „Volkswirtschaftslehre  ~  tl  . 
Gerade  in  der  Zurückführung  seines  Steuersystems  auf  seine  eigentfcc*-  v 
unklare  und  falsche  Theorie  der  Volkswirtschaft  kann  ich  Stein  mrfc 

Aber  sein  Ausgangspunct  bleibt  richtig.    Giebt  man  Stein  sodann,  wi* 
theilweise  thun  kann,  seine  wirtschaftlichen  Theorieen  über  die  ..FsctK«-  i 

kommens"  zu,  so  erhebt  sich  sein  Steuersystem  auf  dieser  Basis  streif  n 
Er  bezeichnet  als  die  3  Factoren  des  Einkommens  das  Kapital,  i 

n.  die  wirthschaftl.  Individualität  (I,  457).    „Aus  dem  erstes  Facsr 

die  directen,  aus  dem  zweiten  die  indirecten .  aus  dem  dritten  die  Ei: • 

steuern.    Zum  organischen  System  werden  diese  (Steuer- )  Arten,  indem  y*  4 
Arten  innerhalb  des  Steuerwesens  wieder  ihre  besondere  Function  em^M 

directen  Steuern  geben  dem  Steuerwesen  seine  Sicherheit,  die  indirecau  4 

gemeinheit,  u.  die  Einkommensteuer  bildet  das  Gebiet,  in  welchem  die  Kaj 

zwischen  dem  „finanziellen"  u.  dem  „wirklichen"  Einkommen  hergestellt  »4 
Hier  ist  leider  nur  die  Terminologie,  willkürlich  u.  so  abwdch.a.  < 

üblichen,  dass  Irrthümer  u.  Missverständnisse  kaum  zu  vermeiden  sind  ffc. 

Note  8  zu  §.  3S8).  Dieser  Vorwurf  trifft  aber  das  S  t ein  "sehe  Steuersysun  r  i 
Die  willkürliche  u.  m.  E.  auch  gezwungene  u.  unpassende  Anweadaag  der  u 

„directe"  u.  „indirecte"  Steuern  für  diejenigen  Steuerarten ,  welche  Sau  J 
Sinne  hat,  kann  man  fallen  lassen  und  verändern,  womit  in  der  Sscar 

ändert  wird.    Der  sachliche  Mangel  liegt  in  der  Auffassung  des  „K»j-  - 

der  Annahme  einer  ganz  selbständigen  „Productivität"  desselben  n.  ia  St»J» 

vom  Verhältniss  der  Arbeit  u.  des  Kapitals  zu  einander.    Auch  ist  ia  *Ta-- 

sicht  wohl  nicht  zu  läugnen,  dass  ein  oft  gegen  Stein  erhobener  Vorwarf  r~J 
(bes.  in  den  Erörter.  über  die  „eigcntl.  Einkommensteuer  n.  ihr  Sjsua  s-  • 

zutreffe :  er  complicirc  nemlich  durch  eine  neue  Terminologie  n.  F«rr**'J 
fache  Dinge  ganz  unnöthig  u.  komme  auf  Umwegen  zu  altbekannten  Sitte- 

wieder  zu  einer  zu  weit  gehenden  Rechtfertigung  der  geschichtlich  tkrv  ■ 
bestehenden  Besteuerung,  woran  es  ja  bei  dem  Hegelianer  nicht  aa  Aaaiir 

Eine  genauere  Kritik  des  ganzen  Stein'schen  Systems  würde  «weit  f-S 
liegt  implicite  in  meinem  unten  aufgestellten  eigenen  Steuersystem  a  a  *^ 

grundung.    Wo  ich  dabei  von  Stein  abweiche,  geschieht  es  in  bewaaaer  1"« 

Eine  kurze  Uebersicht  Uber  Stein's  System  ist  die  folgende  (Lü^  1 
directen  Steuern  (oder  die  , »Besteuerung  des  Kapitals  n.  seiner  P: 

müssen  selbst  wieder  ein  System  bilden,  das  drei  Gebiete  mnmsc 

tragssteuern  »Grund-Häuser-,  Rente  n  Steuer),  für  „vom  Besitzer  nfi* 

geschiedene"  Kapitalien;  2)  die  persönlichen  Erwerbssteaera  «B 
Berufs-,  Gehaltssteuern),  durch  welche  das  „als  Kenntniss  oder  üaaaan 

erworbene,  sein  Einkommen  «Gehalt.  Lohn,  Honorar )  erzeugende  p^s4afcaii 

getroffen  wird:  endlich  :\)  die  gewerbliche  oder  Gewerbesteuer,  aatfcaft^ 

Steuer  geuannt ,  für  die  Besteuerung  des  gewerblichen  Kapitals .  mit  Batrn^^ 

der  Kapitals  an  läge  oder  dem  Kapitrt!  r  rrV  e  h  r .  wo  dann  wieder  SAH*- * 

G  ew  e  rbe  st.,  Untern  ehmungs  st.  n  (bei  einzelnen  Acten  deia^*^ 
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rbszwecken)  die  VorkehrssL  —  II.  Die  indirecten  Steuern  (oder  „die 

Mg  der  Arbeit  und  ihrer  Conaumtion"),  deren  Steuerobject  die 
ic  der  Verzehrungsgcgenstande  der  arbeitenden  (sie!)  Persönlich- 

Eintheilung  in  1)  „ Ve  rze  hrungsst. "  u.  2)  „Genussst." ;  Object  jener 
UMttheit  aller  derjenigen  Gegenstande,  welche  zur  Erhaltung  jedes  (7) 

Letal  u.  damit  der  persönl.  Arbeitskraft  überhaupt  nothwendig  sind" ;  Object 
iten:  die  besonderen  Genüsse  der  Besitzenden  (worin  ein  unverkennbarer 

rach  mit  der  Auffassung  der  indirecten  Steuer  überhaupt  bei  Stein  liegt).  — 

'  n:entL  Einkommensteuer,  welche  den  Unterschied  des  finanziellen 

-  (cm  unklar  bleibender  Begriff)  u.  des  wirklichen  Einkommens  principiell 
]tü  einzelnen  Fall  einer  der  directen  u.  indirecten  möglichst  gleichartigen 

jng  unterziehen  soll  (?);  mit  Einteilung  1)  in  Gesammteink.-  oder  Per- 

ui.3L  u.  2)  in  eigentl.  (individuelle)  Einkomm  enst. ,  worüber  Steins 

ujen  mir  wenigstens  sehr  unklar  zu  sein  scheinen  u.  Einfaches  in  unleidlicher 

mplicirt  wird.  — 
i  Stein  sind  noch  Held  u.  Neumaun  hier  kurz  zu  erwähnen.  Held  ver- 

roh! absichtlich,  aber  mit  Unrecht,  die  Aufstellung  eines  Steuersystems, 

iber  die  Elemente  eines  solchen  in  s.  Kap.  7,  freilich  zu  aphoristisch.  Er 

labei  auch  für  die  Staatsbesteuerung  zu  einer  zu  einseitigen  Hervorhebung 

m\-  u.  Einkommensteuer  vor  den  Ertragssteuern  u.  will  ausser  jener  nur 
t  entbehrliche  Gegenstände  allgemeinen  Verbrauchs  gelegte  indirecto  Steuern, 

ita  Steuersystem  wäre  zu  einfach,  um  den  richtigen  u.  durchführbaren 

*n  der  Volkswirtschaft  u.  der  Gerechtigkeit  zu  entsprechen  ;  beispielsweise 

r  für  die  wichtige  u.  nothwendige  Function  der  Yerkehrssteuer  kein  Platz 

II -Ii  Ts  Eink.sL  das  ganze  Kap.  7  bes.  am  Schluss  S.  19S.  —  Neu  mann 

£  doch  auch  in  seine  wichtigen  u.  richtigen  Erörterungen  über  die  Prin- 

Tistung  u.  Gegenleistung"  u.  „Leistungsfähigkeit"  u.  über  Ertrags-  u.  Ern- 
euern —  wesentliche  Vorarbeiten  für  die  Aufstellung  eines  Systems  der 

oder  Erwerbs-  u.  Besitzsteuern  —  die  Fragen  der  Verbrauchssteuern 

ein  ziehen  müssen.    Manche  Streitpuncte  der  directen  oder  Erwerbsbesteue- 

I  nur  im  Zusammenhang  des  ganzen  Steuersystems  u.  mit  steter  Rücksicht 

erbrauchssteuem  zn  lösen ,  so  die  Puncte  betr.  Steuerfreiheit  des  Existcnz- 

t,  proportionalen  u.  progressiven  Steuerfuss,  höhere  Besteuerung  des  fundirten 

tat  u.  s.  w.  Es  zeigt  sich  auch  hier  Stein 's  Auffassung  richtig,  dass  man 
er system  aus  zu  den  Fragen  der  einzelnen  Steuern  übergehen  muss.  — 

eueren  sonst  noch  Laspcy res,  Art  Staatswirthsch.  in  Bluntschli's  Staats- 
X,  12$  ff.;  Eisenhart,  Kunst  d.  Bestcuer. 

>tx  bemerkt,  dass  dieser  Hauptabschnitt  schliesslich  nach  genauer  Erwägung 
üden  vierten  von  der  Steuerverwaltung  vorangestellt  worden  ist.    Auch  für 

••hrte,  in  einer  Hinsicht  systematisch  richtigere  Reihenfolge  beider  Haupt- 
frechen  Gründe.    Aber  in  beiden  Fällen  sind  wechselseitige  Bezugnahmen 

II  u.  in  d.  jetz.  Anordnung  doch  noch  etwas  weniger.  Das  gab  den  Ausschlag« 

h  zu  diesem  Hauptabschnitt,  aber  nicht  allein  zu  ihm,  gehört  auch  der 

hr  Anhang  am  Sclüuss  dieses  Bandes. 

1.  Abschnitt, 

ereinstimmung  des  Steuersystems  mit  den  Steiierprhicipien. 

-  §.  430.  Das  Problem  des  Steuersystems.  Die 

en  Erörterungen  haben  wiederholt  von  verschiedenen  Ge- 

rieten der  Betrachtung  aus  zu  dem  Ergebniss  geftlhrt,  dass 

nzige,  wie  immer  geartete  Steuer  nicht  dazu  geeignet 

grossen  Bedarf  eines  entwickelteren  Gemeinwesens,  nament- 

Staats  selbst  in  den  verwickelten  Besitz  -  und  Erwerbsver- 
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hältnissen  der  modernen,  überwiegend  privatwirthschaftli^ 

sirten  Volkswirtbschaften  zu  decken,  wo  sich  das  Volk^in  i 

in  den  Einzeleinkommen  so  ausserordentlich  nicht  nur  fj-jm 

sondern  auch  qualitativ  d if lere nzi rt ■)    Es  folgt  dit- 

wendig  aus  der  Erwägung  der  Aufgaben ,  welche  die  Be^  i 

zu  erfüllen  hat.    Sie  soll  nach*  den  zuvörderst  maw- 

finanzpolitischen  Grundsätzen  den  öffentlichen  Bedarf,  sowi 

nicht  andere  Mittel  vorhanden  und  zulässig  sind,  mit  äidrH 

decken  gestatten,  aber  unter  möglichster  Berücksichtig 

volkswirtschaftlichen,  der  Gerechtigkeits  und  der  Granti* 

Steuerverwaltung.    Das  vermag  eine  einzige  Steuer 

überhaupt  je  zu  fluni,  jedenfalls  nicht  in  der  entwickele 

wirthschaft  auf  der  Grundlage  unserer  Rechtsordnung 

scheinlich  Hesse  sieb,  auch  wenn  alle  andren  Rück^ieoie 

träten,   ein  irgend  grösserer  Bedarf  durch  eine  eroit: 

*)  Das  Streben  der  Physiok  raten  nach  dem  im  put  ui»i«}ae.  der  - 
ineinen  Grundsteuer,  war  die  Consequcnz  ihrer  einseitigen  Lehre  vom  \ 

in  der  Bodenarbeit.    S.  Hau,  Volksw.sch.l.  S.  Aufl.  I,  §.  41.    Leber  dt* 

Verwirklichung  der  physiokr.  einzigen  (irunds  teuer  in  einigen  badi? 
s.  r.  Drais,  Baden  unter  Karl  Friedr..  I,  315;  Schlettwein.  Archii 

264,  V,  34  und  neuerdings  Emminghaus  in  Hildebr.  Jahrb.  XIX. 

haben  die  Physiokratcn  selbst  nicht  allgemein  diese  Steuer  vertret-ra 

pero  verlangt  z.B.  in  s.  th.-orie  de  Timput.  1760  für  Frankreich  2  4 
eine  Grundsteuer,  die  \a,  eiue  Einkommensteuer  nach  Personen  u. 

2/3  des  Bedarfs  aufbringen  solle,  v.  Scheel  in  s.  Artikel  über  Türe  ' 

1S6S  S.  255,  bemerkt  auch  nicht  unrichtig,  die  physiokr.  einige  Snt' 

von  ihrer  Sonderbarkeit,  wenn  man  sich  die  physiokr.  Ordnung  über  &■ 

verbreitet  denke.    Beleucht.  des  physiokr.  Satzes  durch  Lanard's  pro 
und  Jacob,  Fin.wiss.  H,  5$.  502  ff.  —  Des  Planes  einer  einzugen  Vi 
einem  spanischen  Finanzmann  erwähnt  Hau  §.  278  nach  Delccoin 

rectig.  p.  CO.  —  In  neuerer  Zeit  ist  eine  „einzige  allgemein-  £ 

Steuer44  von  Einzelnen  u.  von  ganzen  politischen  Parteien  wohl  be/^r» 
.um  mit  dem  geschichtlichen  überkommenen  Chaos  von  Steuern 

eine  solche  „einfache44  Steuer  an  Verwaltungs-  und  Erh 
weil  man  specieil  nur  so  eine  gerechte  Steuerrerthcilung  bew 

glaubte.    Indessen  konnte  nur  der  hnanztheoretisehe  Dilettantism 

derung  stellen.    Näheres  darüber  in  d.  spec.  Lehre,  bei  d.  Eink^-t. 

keiten  der  richtigen  Festsetzung  der  individuellen  Einkommen  wervj^ja  i:  : 

schätzt.    Sie  sind  aber  noch  viel  grösser  als  jetzt,  wo  besten  Fall«,  w 

etwa  ein  Fünftel  des  gesammten  Steuerertrags  durch  diese  Steuer  •  .ab- 

gedeckt wird,  weil  die  Fehler  der  Verthcilung  dann  unerträglich  »an- 
noch  ist  der  Einwand,  dass  sich  das  Nationaleinkommen  vor  Allem  »  i 

mit  der  Entwicklung  der  Volks  wirthschaft  so  ausserordentlich  di'fnrnzut 
Eine  einzige  allgemeine  Einkommensteuer,  selbst  auf  (irund  richtig  i 

Höhe  der  Einkommen,  würde  deshalb  ganz  unzureichend  sein.  Äa-k 
demoeratie  hat  dies  völlig  ubersehen,  wenn  sie  für  die  ̂ lebeixa*^ 

stehenden  wirthschaftl.  Hechtsordnung44,  bevor  man  im  „reinen  n>- 
Arbeits  einkommen  habe,  für  eine  solche  Steuer  mit  progressive» 

Eine  nach  ihren  ..socialistischen  Grundsätzen"  gerechte  Beste  o<r 

nicht  erzielt  werden.  —  Ueber  den  Plan  einer  allg.-m.  Vertrat  •< 

Stell.»  zahlreiehur  einzelner  Steuern  bei  Pfeiffer  s.  u.  $$-  49!. 
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inpt  nicht  bestreiten,  keine  irgend  denkbare  Steuer  sich  da- 

itsprechend  ergiebig  machen.  Jene  genannten  anderen  Rlick- 

1  dürfen  aber  immer  nur  so  weit  zurücktreten,  als  es  zur 

mg  des  Bedarfs  unvermeidlich  ist.  Die  Verbindung  mehrerer 

ti  zn  diesem  letzteren  Zweck  ist  geboten,  weil  dann  jene 

iebten  leichter  zu  nehmen  sind  und  doch  zugleich,  ja  gerade 

sren,  der  finanzielle  Zweck  der  Besteuerung  leichter  und 

•r  erreicht  wird. 

•  muss  denn  die  Theorie  grundsätzlich  das  fordern,  was 

schichtliche  Entwicklung,  wenn  schon  den  für  die  Bildung 

»uerrechts  massgebenden  Factoren  vielfach  nur  halb  bewusst, 

iberall  bei  steigendem,  anderweit  nicht  gedecktem  öffentlichen 

und  in  complicirteren  Wirthscbaftsverhältnissen  mit  sich  zu 

i  strebt:  d  ie  Verbindung  einer  Anzahl  verschieden- 

er Steuern  zu  einem  Steuersystem,  d.  h.  einer 

en  Combination  von  Steuern,  welche  dieDeckung 

Bedarfs  unter  gleichzeitiger  Berücksichtigung 

obersten  Besten  er  ungsgrnndsätze  sichert  (§.  332). 

e  rationelle  Praxis  der  Steuerrechtsbildung  und  der  Aus- 

c  der  Besteuerung  in  der  modernen  „staatsbürgerlichen" 

I  hat  dieses  niemals  ganz  fehlende  Ziel  nur  mit  immer 

m  Bewussteein  und  immer  grösserer  Folgerichtigkeit  auf- 

Die  Theorie  muss  ihr  in  der  Lösung  dieser  Aufgabe  zu 

oramen.  Sie  muss  aber  zugleich  diejenigen  Forderungen  in 

auf  das  Steuersystem  vertreten,  welche  aus  der  Anerkennung 

ialpolitischen  neben  der  rein  finanziellen  Besteuerung  folgen 

ich  in  der  Praxis  oder  im  Steuerrecht  in  der  beginnenden 

:n"  Epoche  der  Besteuerung  bereits  mehrfach  zn  einer,  wenn 

-»eh  schüchternen,  Anerkennung  gelangen. 

»Streben  nach  einem  Steuersystem  in  Theorie  und  Praxis 

iit  nicht  Etwas,  das  nur  in  der  „willkürlichen",  „fehler 

geschichtlichen  Entwicklung  und  jetzigen  Gestaltung  der 

•rung  begründet  wäre  und  mit  der  Verwirklichung  einer 

en  Steuer"  seinen  Zweck  verlöre.  Gerade  eine  Mehrheit 

elbst  Vielheit  und  eine  Verschiedenartigkeit  der 

i  ist  eine  nothwendige  Folge  der  Entwicklung  des  öflent- 

Bedarfs  und  des  (wenigstens  relativ)  steigenden  Mangels  an 

j  Einnahmen  einer-  und  der  Entwicklung  der  Volkswirth- 

anderseits.  Und  das  Streben,  eine  solche  Reihe  von  Steuern 

in  Steuersystem  richtig  zu  verbinden,  ist  wieder  die  noth- 



368  S.B.  2.K.  I.A.  All*.  Steuert.  3.  H.-A.  I.A.  Stcu.sysL  u.  S»eip»u  t ♦ 

wendige  Folge  der  wachsenden  Einsicht  in  den  Zosaitac 

der  wirtschaftlichen  Dinge,  der  steigenden  Fähigkeit 

technische  Schwierigkeiten  zu  lösen  und  des  Einflösse*  s 

rechtigkeitsideen  und  Rechtsanschauungen  über  Steomr- 

Nach  diesen  Momenten,  namentlich  nach  den  letzte 

wechsein  denn  auch  wieder  die  Anforderungen  an  das  Steur- 

Dieses  ist  etwas  Organisches,  sich  stetig  Fortbildendes,  tt 

der  öffentliche  Bedarf  und  das  Wirthschaftsleben  seil« 

auch  niemals  einen  endgiltigen  Abschluss  seiner  Entwkt  - 

reichen  kann. 

II.  —  §.  431.  Die  obersten  Steuer  principe: 

leitende  Richtschnur  für  die  Bildung  des  Steuer*** 

A.  Das  Steuersystem  muss  zunächst  den  früher  anij* 

beiden  finanzpolitischen  Grundsätzen  and  pn  i 

Postulaten  entsprechen :  es  muss  im  Gesammtertrage  der  -i 

aus  denen  es  besteht,  ausreichend  and  es  muss  bewf. 

genug  sein  (§.  367).  Diese  Anforderungen  an  das  Suit* 

sind  allen  andern  voran  zu  stellen  und  sind  von  wckt- 

Einfluss  auf  die  Wahl  der  Steuergattungen,  der  einzelnes^ 

der  Erhebungssysteme  und  Veranlagangsformen.  \ 

1)  Der  Vorrang  der  beiden  finanzpolitischen 

auch  vor  den  volkswirtschaftlichen  und  selbst  vor  den  i** 

der  gerechten  Steuervertheilung  ist  früher  schon  begründe:  * 

(§.  366).    Die  practische  Nothwendigkeit  dieses  Vorraac 

bestreitbar  und  wird  überall  von  der  Geschichte  der  Be- 

bestätigt.   Sie  lässt  sich  aber  auch  wissenschaftlich  ruu 

rechtfertigen,  —  freilich  unter  einer  Voraussetzung,  welcb- 

für  alle  wissenschaftlichen  Erörterungen  über  Finanzwesen  . 

werden  muss,  speciell  für  die  hier  mitspielende,  bereits  im  i  i 

entwickelte  Theorie  der  Deckung  des  Finanzbedarfs.  *)  k  * 

lieh  nothwendig  von  der  Annahme  auszugeben,  da>s  die*' 

nach  seiner  Höhe  und  nach  der  Zeit  seines  Ilm*  ̂  

„richtig"  festgesetzt  und  dass  andere  Deck un^m ine 

verfügbar  oder  principiell  nicht  zulässig  seien, 

bildet  die  Deckung  dieses  Bedarfs  oder  der  betreffendem 

desselben  ein  erstes  Bedürfniss  der  Staats-  and  Recbt*>rdx^ 

der   gemeinwirth8chaftlichen  Organisation    der  Volkswirt* 

welches  in  der  That  allen  anderen  Rücksichten  voran  pe* 

■)  1.  Aufl.  §.  vi  (f.,  2.  A.  §.  50  tf. 

zed  by  Google 
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llständig  klar  ist  dies  nur  zu  erkennen,  bedarf  dann  aber 

ar  keines  weiteren  Beweises,  wenn  das  Wesen  und  die 

n  des  gemeinwirthschaftlichen  und  insbesondere  des  zwangs- 

virthschaftlichen  Systems  in  der  Volkswirtschaft  richtig  er- 

ird.  Hier  hängt  diese  Lehre  fundamentalster  Bedeutung,  die 

wirthschaftslehre ,  mit  der  Steuerlehre  eng  zusammen.  An 

Stelle  muss  es  genügen,  auf  die  Darstellung  jener  Lehre 

rer  „Grundlegung"  und  auf  die  Bezugnahme  darauf  noch 

?en  Abschnitt  (besonders  §.  410)  zu  verweisen.  „Das  Ganze 

und  ti  b  e  r  dem  Theil",  das  ist  ein  Satz,  welcher  hier  seine 

enzen  zeigt.  Es  handelt  sich  bei  der  Besteuerung  um  die 

g  einer  der  wesentlichen  Existenzbedingungen  des  Ganzen 

nit  freilich  auch  des  Einzelnen,  als  Glieds  dieses  Ganzen, 

edingangen  sind  nur  zu  erfüllen,  wenn  der  Vorrang  der 

! irischen  Steuerprincipien  vor  allen  anderen  anerkannt 

>avon  ist  eben  deswegen  bei  der  Bildung  des  Steuersystems 

ben  und  deragemäss  sind  solche  einzelne  Steuern  zu  wählen, 

ror  Allem  diesen  finanzpolitischen  Grundsätzen  entsprechen, 

selbe  Auffassung  des  Zusammenhangs  schwebt  eigentlich 

r  scheinbar  ganz  anderen  Forderung  vor,  nemlich  dass  die 

erung  in  der  richtigen  Verwendung  ihres  Ertrags 

inere  principielle  Rechtfertigung  und  zugleich 

egrenzung  finde  oder  m.  a.  W.  dass  die  Productivi- 

r  Besteuerung  zu  verlangen  sei,  diese  hänge  aber  von 

luctivität  der  Verwendung  ihres  Ertrags  ab.3)  Werden  die 

ke  „richtige  Verwendung"  und  „Productivität"  hier  im 

i  Sinne  genommen,  so  kann  es  sich  um  nichts  Andres 

als  um  die  Anerkennung  der  Thatsache,  dass  derSteuer- 

die  unbedingt  erforderliche  ökonomische  Grund- 

er vom  Gesammtinteresse  verlangten  gemein- 

ehaftlichen  Functionen,  namentlich  des  Staats, 

Indem  diese  Functionen  auch  die  Voraussetzung  und  das 

le  Hilfsmittel  aller  einzelwirthschaftlichen  produetiven  Thätig- 

ri  betont  ron  Stein,  so  I,  390,  470  (hier  mit  zweifelhaft  richtiger  An- 

»uf  die  Verzehrungssteuer  der  arbeit  ('lasse,  indem  der  Staat,  wenigstens 
ur  Entsprechendes  durch  die  Verwaltung  für  die  Arbeiter  thue,  —  womit 

rineiD  Umwege  zur  „(lenusstheorie"  u.  zum  Princip  von  „Leistung  u.  (iegeo- 
niruckkäme,  obwohl  Stein  S.  469  Letzteres  bestreitet).  Betrachtet  man 

/olka  wirthschaft  als  eine  Combination  des  privat-  u.  gemein-,  bes.  auch 

ueinwirthsch.  Systems  (Gmndleg.  §.  116,  120),  so  folgt  der  im  Text  ent- 

.♦nUnke  «Js  Consrquenz.   Im  Kern  ist  Stein  s  Auffassung  hiermit  identisch, 

;a«r.  nmuumUmrmm  halt  II.  -J4 
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keit  sind ,  schafft  sich  dann  auch  der  Einzelne  in  senvr  1 

gleichzeitig  die  Bedingungen  seiner  Productivität.  DerFri* 

nur,  dass,  wenn  von  der  Productivität  der  Besteuerung  d«( 

ist,  diese  öfters  in  einem  zu  engen,  auch  zu  materieUen  StJ 

nommen  wird. 

Es  verschlägt  nichts,  dass  in  der  Wirklichkeit  fraH 

Verwendung  des  Steuerertrags  oder  die  Feststeilung  de«  vi 

bedarfs  nicht  immer  die  „richtigen",  in  dem  dargelerv 

„productiven"  sind.    Gegen  das  Vorkommen  unpassend 

licher  Thätigkeiten ,  zu  grosser  Kostspieligkeit  derselbe!  :j 

sind  die  Garantieen  anderswo  zu  suchen,  im  öffentlich-:- 1 

Budgetrecht.    Der  grundsätzliche  Vorrang  der  titH 

sehen  Principien  wird  durch  Mängel  auf  diesem  Gebif* 

aufgehoben.   Selbst  im  concreten  Falle  der  Praxis  w*r> 

noch  schlimmer,  wenn  neben  einer  unrichtigen  Regelung  ** 

liehen  Ausgaben  zugleich  eine  unzureichende  Besteuern: 

ginge  und  in  Folge  davon  die  Finanzlage  sich  verschlecsi 

2)  Die  Geeignetheit  u.  s.  w.,  den  beiden  finann  ̂  

Grundsätzen  zu  entsprechen,  ist  oben  (§.  368)  schon  H 

Hauptarten  der  Steuern  characterisirt  worden.    Weitere  tsä 

Ausführungen  erfolgen  später  in  Verbindung  mit  der  \m 

des  Steuersystems  selbst  (§.  438  ff.).    In  Bezug  auf  <fi-  ̂  

des  letzteren  ist  hier  nur  hervorzuheben,  dass  die  Vertioted 

schieden  artiger  Steuergattungen   und  Erhebung  - 

anlagungssysteme  u.  s.  w.  gerade  auch  wieder  zur  siebr? 

zweckmässigen  Deckung  des  Finanzbedarfs  gebotea  * 

die  einzelnen  Steuern  und  die  genannten  Systeme  aoeb 

Puncten  verschiedene  Vorzüge  und  Mängel  besitzen,  rcI 

verschiedenem  Maasse  der  dauernden  Richtung  und  er 

liehen  Schwankung  des  Finanzbedarfs  anpassen.  ^  2 

auch  bei  der  Bildung  des  Steuersystems  eines  concreieu  v. 

btihrend  berücksichtigt  werden.    Die  Theorie  hat  dafür  die 

liehen  Fingerzeige  zu  geben,  indem  sie  zeigt,  wie  Scbirr  1 

und  Verbrauchssteuern,  Ertrags-  und  Ei nkom oef r* 

Personal-  und  Realsteuern,  directe  und  indirekte  H 

rang  u.  s.  w.  der  gegenseitigen  Ergänzung  und  der  Akt  "-I 

ihrer  Mängel  bedürfen,  was  auf  die  Nothwendigkeit  einer  tM- 

Combination  dieser  Steuern  im  Steuersystem  hinweist 

B.  —  §.  432.    In  zweiter  Linie  kommen  die  vo!i*T 

Schaft  Ii  eben  Grundsätze  für  die  Bildung  des  >Mtnj<  *~ 
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it.  letzteres  muss  danach  so  eingerichtet  werden,  dass  die 

rung  die  richtige  volks-  und  e i n z e  1  wirtschaftliche 

r quelle  trifft  und  die  Umstände  berücksichtigt,  welche  für 

Überwälzung  massgebend  sind;  dass  ferner  die  Pro- 

fi nicht  mehr,  als  es  durch  die  Besteuerung  einmal  un- 

ilich ist,  beeinträchtigt  und  die  Vertheilung  des  Pro- 

sertrags nicht  in  volkswirtschaftlich  na  cht  heiliger  Weise 

sst  wird. 

Das  richtige  Steuersystem  zur  Belastung  der 

n  Steuerquelle. 

B  normale  volkswirtschaftliche  Steuerquelle  ist  nach  den 

n  Erörterungen  (§.  370  ff.)  der  Reinertrag  der  Volks- 

ichaft  oder  das  Volkseinkommen  für  die  Staats- 

rang,  die  betreffende  Quote  jenes  Reinertrags  im  einzelnen 

iheil  ftir  die  C o  m m  u n al  besteuerung.  Nur  ausnahmsweise 

rübergehend  kann  das  Nationalvermögen  daneben  mit 

uerquelle  in  Betracht  kommen.  Das  richtige,  den  volks- 

laftlichen  Steuerprincipien  entsprechende  Steuersystem  muss 

;or  Allem  der  zu  treffenden  volkswirtschaftlichen  Steuer- 

regelmässig  also  dem  Reinertrag  der  Volks-  (oder  Volksteil  ) 

'.hart  nachgehen. 

ch  zu  diesem  Zwecke  ist  wieder  die  Verbindung  mehrerer 

erschiedenartiger  Steuern  im  Steuersystem  notwendig, 

er  Reinertrag  der  Volkswirtschaft  oder  das  Volkseinkommen 

ir  ein  ökonomisches  Ganzes  oder  eine  ökonomische 

it  (nicht  bloss  eine  begriffliche  Abstraction ) ,  aber  bei  uns 

rechtlich  Ganzes  oder  Eines,  sondern  er  zerfällt  in 

endliche  Anzahl  von  qualitativ  und  quantitativ  verschiedenen 

iisrechten  Einzelner.  Diese  Antheilsrechte  beruhen  auf 

rbeitsantheil  der  Einzelnen,  welche  das  Volkseinkommen 

rten,  als  Arbeiter  jeder  Art,  als  Unternehmer  u.  s.  w. ;  ferner 

m  (Privat-)  Recht  der  Einzelnen  an  den  sachlichen  Pro- 

smitteln (Boden  und  Kapital),  welche  bei  der  Production 

tionaleinkommens  mitwirkten.4) 

ir  die  Aufgabe  eines  volkswirtschaftlich  richtigen  Steuer- 

s  zeigt  sich  daher  hier  wieder  die  Rechtsgrundlage  der 

Vach  hier  sind  bes.  Rodbertus'  historische  Auffassungen  und  principielle neen  zu  beachten.    S.  oVn  S.  192  Note  34  und  unten  Abschn.  2.  Auch 

tas,  Normalarbeitstag ,  Tub.  Ztsehr.  1S7S  S.  331.     (Iclegentlich  ähnliche 

a  in  Schäffle'a  neueren  Schriften. 

24*
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einer  streng  socialistischen  oder  —  ein  hierin  beafl 

werth  ähnlicher  Fall  —  in  einer  rein  despotistiseket  % 

Wirtschaft,  mit  voller  Unfreiheit  der  gesammten  Bevölkere 

ausschliesslichem  Grund-  und  Kapitaleigenthnm  des  H« 

würde  der  volkswirtschaftliche  Reinertrag  auch  ein  rrcca:.- 

Ganzes"  sein.  Der  Aufwand  für  öffentliche  Zwecke ,  cat 

was  unter  solchen  Verhältnissen  denselben  darstellte,  wtr- 

sofort  durch  einen  Abzug  an  diesem  Totalertrag  befind 

dieser  Abzugsposten  wäre  das  Analogon  unserer  Besteaerti. 

Volkswirthscbaften  mit  einer  freien  grund besitzenden  ud 

treibenden  Volksschicht ,  neben  einer  unfreien,  fremdes  BuJ 

bauenden  Volksmasse,  theilt  sich  das  Volkseinkommen  xwiri 

in  eine  grosse  Anzahl  verschiedenartiger  Einzeleinko&aai 

Freien ,  Besitzenden  und  Herren.  Es  lässt  sich  aber  be.  | 

verhältnissmä8sig  leichter  fassen,  weil  vielfach  Grand-  m>i 

rente  noch  nicht  getrennt  sind,  grosse  Grund  her  rechaitti 

höfe)  vorwalten,  Creditgeschäfte  noch  wenig  vorkomt 

Einkommen  (richtiger:  der  zugewiesene  oder  als  Erv 

lassene  Consumtionsbetrag)  der  Unfreien,  wenn  überha 

Herren  besteuert  wird,  da  es  rechtlich  zu  dessen  Eink 

hört.  So  ist  denn  auch  eine  volkswirtschaftlich 

Steuerung  in  der  antiken  Welt  wie  im  mittelalterlich 

sehen  Staat  einfacher  nnd  leichter  zu  verwirklich« 

Die  Schwierigkeit  wächst  dagegen  ansserofdo^ 

der  weiter  entwickelten,  der  modernen  VoJksvr-4 

mit  ihrer  ganz  veränderten  Rechtsgrundlage  o-i 

ausgebildeten  Arbeits-,  Besitz-  and  Erwerbstce 

ein  ökonomisch-technisches  und  ein  Rechtsmo 

sich  gegenseitig  bedingen.    Denn  die  persönliche 

ganzen  Bevölkerung,  das  Privateigenthum  an  den 

ductionsmitteln  oder  das  private  Grund-  und  Kapi 

Creditgeschäfte,  Darlehen,  Pacht,  Miethe,  die  ArbeiUtheilng  m 

Stadt  und  Land,  die  Trennung  der  agrarischen,  ind 

mercantilen  Thätigkeit,  die  Theilung  jedes  dieser 

lose  einzelne  Unternehmungen,  kurz  alle  die  bek 

Hechts-  und  Wirth&cbaft&rerhältuisse  unserer  übe 

wirtschaftlich  organisirten  Volkswirthscbaften  zerlegen 

Nationaleinkommen,  die  wahre  und  haupul 

wirtschaftliche  Steuerquelle,  in  eine  nnend  liehe  An*" 
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-elbständiger  Einzeleinkommen,  oder  den  Einen 

irthscbaftlichen  Reinertrag  in  eine  Masse  verschieden 

er  nnd  auf  verschiedenen  Privatrechtstiteln  be- 

er, insofern  auch  qualitativ  verschiedener  Antheils- 

Einzelner  daran.  Eben  deshalb  wird  auch  die  Durchführung 

undsatzes  der  Allgemeinheit  der  Besteuerung  gerade  in  der 

cd  Volkswirtbschaft  so  schwierig  (§.  403  ff.), 

r  die  Bildung  des  volkswirtschaftlich  richtigen  Steuer- 

f  ist  nun  die  ökonomische  Einheit  des  Volksein- 

ens zum  Ausgangspunct  zu  nehmen.  Daher  mttssen 

iem  System  solche  Steuern  vereinigt  werden,  welche  die 

inkommen  oder  die  einzelwirthschaftlichen  Erträge,  als  An- 

im  Volkseinkommen,  so  treffen,  dass  dies  letztere  wirklich 

dig  als  Stenerquelle  in  volkswirthschaftlich  berechtigter  Art 

ifang  fungirt. 

So  zunächst  im  Staats  Steuersystem.  Da  die  Volkswirth- 

eines Landes  oder  besser  gesagt  eines  Staates  kein  ab- 

ssenes  Ganzes  ist,  sondern  durch  eine  Menge  von  Besitz- 

lissen,  Creditgeschäften  und  Arbeitsverbindungen  herüber 

itiber  mit  den  Angehörigen  anderer  Volkswirtschaften  eng 

)ft  ist,  so  muss  eben  zur  Erfüllung  jeher  Forderung  auch 

aats Steuersystem  vor  Allem  eine  zweifache  Art  von 

verbunden  sein:  0 bj  ectsteuern,  welche  die  Quellen  der 

je,  bez.  diese  letzteren  selbst,  ohne  Rücksicht  auf 

chtssubject,  dem  der  Ertrag  als  Einkommen  zufällt,  und 

et  steuern,  welche  das  Einkommen  bei  dem  dasselbe  bc- 

en  Rechts-  und  Wirthschaftssubject  treffen.  Als 

der  ersten  Art  erscheinen  die  Real-,  die  Ertrags-  und 

rkehrssteuern  (letztere  zum  Theil  in  Anschluss  an  oder 

pft  mit  Gebühren  oder  halb  gebühren-  halb  steuerartigen 

ii,  §.  286,  289  ff.);  als  Steuern  der  zweiten  Art  die  Per- 

,  die  eigentlichen  nominellen  Einko mmen-  und  etwaigen 

falls  nominellen)  Vermögenssteuern  und  die  Verbra uchs- 

Je  mehr  sich  die  Volkswirtschaften  wirklich  durch  immer 

l  Personen-  und  Wirthschaftsverkehr,  besonders  auch  durch 

tionale  Creditverhältnisse  zu  einer  neuen  Wirthschafts- 

it  in  der  Weltwirtschaft  entwickeln,  desto  zwingender 

•I  volkswirtschaftlichen  Gründen,  um  die  wahre  volks- 

batlliche  Steuerquelle  richtig  zu  benutzen  (und  zugleich  aus 

*n  der  Gerechtigkeit,  um  die  Steuer  nach  den  Principien 
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der  Allgemeinheit  und  Gleichmässigkeit  richtig  zu  vertht?. 

solches  aus  Object-  und  Subjecteteuern  combinirtes  Ste^-- 

das  dann  in  seiner  speciellen  Gestaltung  nur  wieder  de*1! 

der  berührten  Verhältnisse  folgen  muss. 

b)  So  aber  in  noch  höherem  Maasse  im  Commo: 

System,  weil  hier  vollends  die  Verkettung  der  Besitz ,  Cr*: 

Arbeitsverhältnisse  eine  so  innige  zwischen   den  verKl* 

Landestheilen  und  Gemeinden  ist  und  in  der  modert- 

wirthschaft  bei  steigender  Arbeitsteilung,  industrieller  En:- 

Ausdehnung  des  Pachtbetriebs  auf  dem  Lande,  des  Mietfc* 

wesens  in  den  Städten,  des  Creditwesens ,  bei  Freizfipj  u 

Wanderung   der  Bevölkerung   immer   inniger  wird, 

rationelle  Verbindung  von  Subject-   und  Objcd 

führt  hier  zu  einer  volkswirtschaftlich  haltbaren  und 

Besteuerung,  wie  dies  früher  in  der  Lehre  von  der  Alb  : 

der  Besteuerung  an  Beispielen  ausgeführt  worden  ist  (§.  tl1 

Nach  ähnlichen  Gesichtspuncten  ist  das  Steuersy*:- 

richten,  wenn  es  sich  ausnahmsweise  einmal  um  ein*  -d 

Steuerung  des  Volksvermögens  als  Steuerquelle  haue -; 

solche  Besteuerung  muss  mit  aus  Object  steuern  bes«j 

ihre  Aufgabe  zu  lösen. 

§.433.  —  2)Das  volkswirtschaftlich  ri  c  h  tigt  ̂ 

System  zur  Besteuerung  der  richtigen  Steae:*3 

d.  h.  der  Personen,  welche  nach  den  volk>\virthschaft>> 

den  Gerechtigkeitsprincipicn  die  wahren  Steuerträger 

Hier  treffen  Anforderungen,  welche  aus  diesen  beiderlei  t 

für  die  Bildung  des  Steuersystems  abzuleiten  sind,  znwzrt 

Das  Steuersystem  muss  hier  nach  Möglichkeit  der  - 

Überwälzung  Rechnung  tragen:  d.  h.  den  allgemein*: 

(§.  390  ff.),  welche  sich  für  die  hier  vorhandenen  Teodet-* 

stellen  lassen,  und  den  speciellen  Umständen,  welche  im 

Fall  nach  den  Verhältnissen  der  Zeit,  der  Volkswntbfi?' 

der  Rechtsordnung  mit  darüber  entscheiden,  ob  und  wie 

Tendenzen  sich  nun  auch  verwirklichen.    Soweit  es  £?  i 

vorangehende  Rücksicht  auf  die  Deckung  des  Finanibe- 

lässt,  muss  daher  bei  der  Bildung  des  Steuersystems  naek  * 

Steuer-  und  Steuererhebungs-  u nd  Veranlagen.:- 

gestrebt  werden,  welche  mit  thunlichster  Skht 

denjenigen  auch  wirklich  treffen,  der  in  Ge»**»J 

der  volkswirtschaftlichen  und  G er ec btigkeitn*  : 
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getroffen  werden  Boll,  und  in  dem  Verhältniss, 

I  hiernach  richtig  ist. 

enn  demnach  im  Steuersystem  aus  Rücksicht  auf  die  not  Ii- 

c  Deckung  des  Bedarfs  sich  Steuern  finden,  welche  gewisse 

and  Einzelne  von  vorneherein  oder  mittels  Ueberwälzungs- 

;en  stärker  belasten,  als  der  Gleichmässigkeit  oder  der  Höhe 

t  heils  entspricht,  welchen  dieselben  vom  Volkseinkommen 

n,  so  müssen  nothwendig  andere  Steuern  in  das  System 

i innen  werden,  welche  eine  Ausgleichung  herbeiführen, 

hält  es  sich  namentlich  in  dem  practisch  wichtigsten  Falle 

directen  Verbranchssteuern  auf  verbreitetere  Gegen- 

des  Consums.  Diese  Steuern  fallen  durch  Ueberwälzung 

.s  auf  den  Consumenten  und  werden  nur  sehr  schwer  und 

r  von  ihm  weiter  fort-  oder  rückgewälzt.  Sie  beanspruchen 

eine  grössere  Quote  vom  Einkommen  des  „kleinen 

>iC  y  als  von  demjenigen  des  wohlhabenderen.  Können 

z  dieser  und  ihrer  sonstigen  Mängel  nicht  entbehrt  werden,  — 

i    liegt  die  Sachlage  in  Wirklichkeit  regelmässig  —  so  ver- 

sie  auch  bei  der  Proportionalbesteuerung  eine  Er- 

ng  im  Steuersystem  durch  Aufnahme  von  anderen,  nament- 

r  e  c  ten  (nominellen)  Einkommensteuern  mit  steigenden 

ilir  das  grössere  Einkommen.  Wird  das  socialpoli- 

i  Princip  anerkannt,  so  muss  die  Ergänzung  finanziell  unent- 

her  Verbrauchssteuern  der  genannten  Art  durch  Einkommen- 

Unliebe  Steuern  mit  noch  entsprechend  höheren  Sätzen 

n. 

?roer  sind  für  die  Bildung  des  richtigen  Steuersystems  nanient- 

e  d  i  r  e  c  t  e  und  i  n  d  i  r  e c  t  e  Besteuerung  sorgfältig  zu  prüfen  : 

bei  jener  die  nicht  beabsichtigte  oder  wenigstens  die 

vorausgesehene  Ueberwälzung  nicht  doch  vorkommt 

b  die  gewollte  und  gemuthmasste  Ueberwälzung  bei 

r  anch  wirklich  eintritt,  und  in  beiden  Fällen,  in 

hem  Maasse;  wie  es  sich  mit  der  Weitcrwälzung  verhält 

w.  und  wer  daher  und  in  welchem  Maasse  Jemand 

esslich  wirklich  Steuerträger  bleibt  oder  wird.  Da- 

sind dann  wieder  Modificationen,  oder  wenn  diese  nicht 

cb  oder  nicht  ausreichend,  entsprechende  Ergänzungen 

teuersystems  durch  andere  Steuern  erforderlich, 

m  Ganzen  wäre  immer  möglichst  nach  einem  solchen  Steuer- 

u  zu  streben,  welches  nicht  erst  durch  eine  verwickelte, 
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in  ihren  Wirkungen  stets  unsichere  Ueberwälzong  Volkswirt^ 

lieh  richtig  und  gleichmässig  werden  muss.  Leider  erlaube 

finanziellen  Rücksichten  nur  nicht  den  Ausschluss  der  gro&H 

directen  Verbrauchssteuern  mit  ihrem  complicirten  Ueberwäui 

process.  Darum  muss  wieder  das  ganze  Steuersystem 

viel  verwickelter  werden,  weil  nun  gerade  ausgleichen 

ergänzende  Bestandteile  aufzunehmen  sind.  Aber  je  sorgii 

die  Wahl  der  letzteren  ausfällt,  desto  mehr  wird  doch  da* 

Steuersystem  auch  den  volkswirtschaftlichen  Anforderung 

sprechen. 

§.  434.  —  3)  Die  Bildung  des  Steuer syste ms  mitL 

sieht  auf  die  Productions- und  Vertheilungsinterei 

in  der  Volks wirthschaft. 

a)  Das  einzel-  und  das  volkswirtschaftliche  Product 

interesse  fällt  freilich  nicht  immer  zusammen.  Daberg 

jeder  Einwand  gegen  eine  Steuer  wegen  der  Verletzung 

einzel  wirtschaftlichen  Productionsinteresses,  z.  B.  gegen  vk 

den  Zoll  oder  die  und  die  vom  Producenten  vorzuschiesse^ 

brauchssteuer  oder  gegen  die  specielle  Einrichtung  einer ! 

beweiskräftig.    Auch  muss  selbst  ein  triftiger  Einwand 

stummen,  weil  eben  keine  andere  Steuer  den  finanziellen 

erfüllt.   Aber  in  vielen  Fällen  deckt  sich  doch  auch  da>  d 

und  das  volkswirtschaftliche  Productionsinteresse  und  stei: 

entscheidendes  finanzielles  Bedenken  in  Bezug  auf  die  geirä 

Aufhebung,  Ersetzung  oder  Abänderung  einer  Steuer  im  T| 

Hier  wird  mit  vollem  Rechte  eine  entsprechende  Umgestali 

im  Steuersystem  hinsichtlich  der  Wahl  oder  der  Erhebe 

und  Veranlagungsart  u.  s.  w.  einer  Steuer  als  voftp 

schaftlich  begründet  erscheinen.   Nach  diesem  Gesicbtspom; 

namentlich   oft  bei  Zöllen   und  inländischen  indirt 

Steuern  Reformen  geboten,  sowohl  in  der  Wahl  der  beste 

ten  Artikel,  wie  im  Verfahren  bei  der  Feststellong. 

hebung  u.  s.  w.,  z.  B.  um  die  Entwicklung  der  Technik  der 

duetion  nicht  unnötig  zu  hemmen ;  ähnlich  mitunter  auch  bei 

Ertrags-  und  Verkehrssteuern.   Endlich  haben  auch  die 

nächst  bloss  einzel  wirtschaftlichen  Productionsinteressen  ei 

begründeten  Anspruch,  soweit  beachtet  zu  werden,  als  es 

Widerspruch  mit  den  leitenden  Grundsätzen  der  Besteuerung  mk 

ist :  so  wiederum  öfters  bei  den  eben  erwähnten  Stenerarten  deü 

manchen  einzelnen  Puncten  der  inneren  technischen  Einritten 
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i  f  die  thunlichste  Berücksichtigung  der  Productionsinteresscu 

zum  Theil  auch  die  Anforderungen  hinaus,  welche  nach 

ineipien  richtiger  Stcnerverwaltung  an  die  Besteuerung  zu 

sind  (§.  365,  532  ff.).  Der  Grundsatz  der  Bestimmtheit 

?hr  noch  der  der  Bequemlichkeit  der  Besteuerung  führt 

ehrfach  zu  Folgerungen  und  Forderungen,  wie  die  vorhin 

Dass  die  Besteuerung  endlich  nicht  in  einer  den  Prin- 

der  Gerechtigkeit  widersprechenden  Weise  in  die 

silnng  des  Volkseinkommens  (und  implicite  des  Volks- 

ens) eingreife,  ist  immer  zugleich  auch  ein  wichtiges 

firthschaftliches  Interesse.  Denn  der  hierbei  etwa 

nde  Druck  der  Steuer  hemmt  die  richtige  Befriedigung  der 

isse,  damit  die  gesummte  Entwicklung  der  also  getroffenen 

-teil,  lähmt  die  Erwerbs-  und  Sparthätigkeit ,  verletzt  das 

eftlhl  und  übt  dadurch  direct  und  indirect  nachtheilige 

ren  auf  die  Volkswirtschaft  aus.  So  wird  es  sich  nur  zu 

uit  schweren  Verbrauchssteuern  auf  Massenartikel  ver 

§.  428.).  Nur  darf  wieder  nicht  Ubersehen  werden,  dass 

itigkeit  in  Steuersachen4 1  eben  etwas  Relatives  (§.  396.)  ist 

a  namentlich  verschieden  gestaltet,  je  nachdem  der  social- 

ic  Gresichtspunct  anerkannt  wird  oder  nicht.  Der  übliche 

]  gegen  diesen  letzteren,  dass  ein  Eingriff  der  Besteuerung 

^stehende  Einkommenvertheilung  volkswirtschaftlich  noth 

nachtheilig  wirke,  überschiesst  das  Ziel.  Es  wird  dabei 

iresse  der  Volks-  und  der  etwa  betroffenen  Einzelwirth- 

obne  Weiteres  identificirt  und  das  Interesse  der  absichtlich 

igten  Einzelwirtschaften  hintangesetzt,  das  hier  voraus- 

weise gerade  das  volkswirtschaftliche  Interesse  darstellt. 

—  §.  435.    Die  Gerechtigkei ts prineipien ,  welche 

Bildung  des  Steuersystems  mit  als  Richtschnur  dienen 

hängen  mit  den  richtigen  volk s wi rthschaf tlich e n 

.tzen  der  Besteuerung  vielfach  zusammen  und  können  dann 

itig  mit  denselben  berücksichtigt  werden,  wie  dies  in  den 

henden  Erörterungen  geschah.  Namentlich  ist  das  Princip 

stolat  der  Allgemeinheit  der  Besteuerung  in  seinen 

taftlich cn  Consequenzen  wesentlich  identisch  mit  dem  Grund- 

-  vollständigen  Besteuerung  der  richtigen  volkswirthscbaft- 

;tenerqnelle,  des  Volkseinkommens,  wo  dann  die  Aufgabe 

esteht,  das  letztere  in  allen  Kanälen,  in  welche  es  sich  im 
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Verkehr  vertheilt,  zu  verfolgen,  d.  h.  es  in  der  Form  <k*  Ij 

einkommens  aufzusuchen.  Der  Grundsatz  der  Gleichmifjj 

ferner  lässt  sich  nach  der  einen  und  der  wichtigsten  Seik  a 

Auknüpfung  an  den  Begriff  der  wirtschaftlichen  Lei*" i 

fähigkeit  verstehen  und  durchführen  (§.  425  ff.>. 

Behufe  rauss  dieser  Begriff  analysirt  und  gezeigt  werden,  ; 

der  Art  und  Höhe  des  Einkommens  und  nach  der  ganiciLi 

art  u.  s.  w.  diese  Leistungsfähigkeit  verschieden  ist  V-j 

es  daher  bei  den  beiden  Principien  der  gerechten  Stenernr.: 

immer  auch  mit  ökonomischen  Postulatcu  und  Problemei  . 

Soweit  jene  Principien  aber  eine  selbständige  tai 

beanspruchen  dürfen,  kann  ihnen  doch  nur  eine  Stelle  ii  c 

Uuie,  nach  den  finanzpolitischen  und  den  volkswirthseLt 

Steucrprincipicn,  für  die  Bildung  des  Steuersystems  neo 

werden.     Ein  Satz,  der  wiederum  wegen  seiner  innere 

wendigkeit  die  Praxis  wohl  auch  immer  anerkannt,  dec 

Theorie ,  gerade  auch  in  der  neueren  Wissenschaft  seit  1 

öfters  Ubersehen  hat.    Zuerst  hat  das  Steuersystem  mit  i 

Nothwendigkeit  seinen  Zweck  zu  erfüllen:  den  Finani 

decken,  und  zwar  möglichst  nach  richtigen  vo 

Grundsätzen,  wovon  die  sichere  Erreichung  jenes 

Zwecks  und  die  hierfür  erforderliche  Nachhai  t  igkeit 

nalen  Steuerkraft  mit  abhängt.    Hier  liegt  ein  primäre> 

des  Ganzen  vor.    Erst  danach  kommen  die  Einzel 

in  Betracht,  welche  gerechte  Steuervertheilnng 

mit  Recht  nur  soweit,  als  sich  dies  mit  der  finanz* 

reichendheit  und  der  volkswirtschaftlichen  Richtigkeit  de«  ' 

Systems  verbinden  lässt  (§.  366). 

Für  die  Bildung  dieses  letzteren  folgt  hieraus, 

unrichtige  theoretische  Forderung  ist,  allem  voran.  ,ge: 

Steuervertheilung  zu  verlangen  und  auf  den  Grundsatz« 

gemeinheit  und  Gleichmässigkeit  das  Steuersystem  ac: 

nach  diesen  Grundsätzen  in  erster  Linie  die  Steueret t" 
und  die  einzelnen  Steuern  wählen  und  deren  tetks 

Einrichtung  bestimmen  zu  wollen.    Vielmehr  moss,  * 

Ausweis  der  Steuergeschichte  es  auch  die  Praxis  stets  p*- '•- 
und  unvermeidlich  thut,  der  Aufbau  des  Steuersystem» 

finanzpolitischen  und  volkswirtschaftlichen  Fra 

erfolgen  und  kann  erst  —  und  muss  freilich  auch      der  M 

dann  nach  der  Richtschnur  vor  sich  gehen,  welche  die  Gttta 
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principicn  angeben.  Dcragemäss  sind  die  Hauptsteuern 

stems,  die  eigentlichen  Grundpfeiler  desselben,  zu 

in  und  sind  dieselben  technisch  einzurichten  nach 

esicbtspuncten ,  welche  sich  aus  den  finanzpolitischen  und 

irtbschaftlichen  Grundsätzen  ergeben.  Alle  weiteren  An- 

tngen,  welche  vom  Standpunct  der  Gerechtigkeit  aus  zu 

sind  und  nicht  schon  durch  die  Erfüllung  der  volkswirth- 

chen  Postulate  von  selbst  mit  befriedigt  werden,  müssen 

irauf  beschränken,  in  dem  dergestalt  aufgebauten  Steuer- 

Mo  dificatio  nen  in  den  Steuern  und  Steuereinrichtungen 

en  und  abermals  Ergänzungen  durch  weitere  einzelne 

1  u.  dgl.  m.  eintreten  zu  lassen. 

e  geschichtliche  Entwicklung  der  Besteuerung  zeigt  auch, 

ics  der  Gang  der  Dinge  bei  Cnlturvülkern  war,  welche  wirth- 

eb, politisch  und  socialpolitisch ,  daher  auch  in  den  Rechts- 

anngen vorwärts  schritten. 

e  älteren  roheren  Steuersysteme  sehen  wesentlich  nur 

;  Gewinnung  des  Steuerertrags,  mit  oberflächlicher  Rücksicht 

voikswirthsebaftlicben  Wirkungen  und  Voraussetzungen  der 

?rung,  auf  gerechte  Steuervertheilung  und  auf  Steuer-  oder 

tungstechnisch  zweckmässige  Einrichtung  der  Steuern.  Dann 

i  allmählich  mit  der  Erkenntniss  der  volkswirtschaftlichen 

mit  der  Aenderung  der  politischen  Lage  und  Classenordnung 

vülkernng  und  mit  dem  Fortschritt  des  Rechtsgefübls  jene 

n  Rücksichten  mehr  genommen  und  treten,  auch  unabhängig 

?m  Zwang,  für  einen  erhöheten  Finanzbedarf  zu  sorgen, 

icn  des  Steuersystems  oder  eben  ein  „Ausbau"  desselben  ein, 

der  leitende  Gedanke  ist:  keine  oder  nur  nebenbei 

Erhöhung,  sondern  eine  volkswirtschaftlich  rich- 

»  und  gerechtere  Vertheilung  und  technisch  zweck- 

igere Einrichtung  der  Besteuerung, 

ie  diese  tbatsächliche  Entwicklung  aber  es  auch  belegt  — 

tlich  die  überall  auf  der  Tagesordnung  befindlichen  „Steuer- 

en" unseres  Jahrhunderts  bezeugen  es,  —  so  schafft  dann 

auch  die  Steigerung  des  Volkseinkommens,  die 

der  verbesserten  Productionstechnik,  die  ökonomische 

ichkeit  einer  gerechteren,  d.  h.  dem  veränderten  und 

kelteren  RechtsgefUhl  der  civilisirten  Welt  entsprechenderen 

vertheilung.  Hier  gilt  für  letztere  etwas  Aehnliches,  wie  auf 

?n  Wirthschafts-  und  Bildungsstufen,  bei  grösserem  Volks- 
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reichthum  für  die  Vcrtbeilung  des  Volkseinkommen*  fiV:. 

Die  tiefere  ökonomische  Begründung  und  Rechtfertigung  era  J 

ungleichen  Vertheilung  und  derjenigen  Gestaltung  der  Re-s- 

nung,  welche  mit  ihren  Rechtsinstituten,  wie  der  Selavere  j 

eigenschaft,  der  Grundherrschaft,  den  gewerblichen  und  mt< 

Privilegien  und  Monopolen  u.  s.  w.,  die  Grundlage  dieser  Usr* 

der  Vertheilung  ist,  liegt  eben  in  der  Kleinheit  de«  V.» 

kommens  und  in  der  geringen  Ausbildung  der  Technk 

kann  ökonomisch  erst  ein  Wandel  eintreten  mit  entsprr* 

Fortschritten  und  darf  auch  ein  solcher  erst  dann 

werden.5)  Ebenso  verhält  es  sich  mit  der  „gereebt' 

St  euervertheilung  im  Steu  ersystem:  eine  Verbes*r 

ökonomischen  Lage  der  Massen  des  Volks  gestattet  es  bei  ri 

Volkszahl  und  Volksdichtigkeit,  auch  durch  klei  n  e  Steaer*- 

des  Einzelnen  (z.  B.  in  einem  System  passender  Verbrauchs 

in  Verbindung  mit  anderen  Steuern  für  die  Sicherung  der  !»• 

des  Finanzbedarfs  genügend  zu  sorgen  und  nunmehr  pnM 

Steuersystem  so  „auszubauen",  dass  es  die  Steuerlast  rM 

vertheilt.  Auf  solchen  höheren  wirtschaftlichen  Entwickln?^ 

ist  dann  auch  die  ökonomische  Möglichkeit  und  damit  die  4 

Zeit  und  Rechtfertigung  einer  socialpolitischen  Be*"i 

gekommen:  jetzt  erst,  aber  jetzt  auch  wirklich  oi ' 

denken  für  die  Entwicklung  der  Volkswirtschaft  und  Culr. 

führt  dann,  wie  unsere  Zeit  auch  lehrt,  zu  verändertet 

anschauungen  über  gerechte,  gleichmässige  Besteuerung  na^  H 

in  der  „Volksseele"  den  Eintritt  der  socialen  Steuere^« 

§.  436.    Soweit  nun  die  beiden  Grundsätze  der  AUrcr 

und  Gleichmässigkeit  im  Steuersystem  zur  Geltung  kono  c"< 

und  sollen,  werden  im  Einzelnen  die  Anforderungen  zo  steT^ 

im  concreten  Fall  zu  prüfen  sein,  welche  in  den  früherer 

Principien  gewidmeten  Abschnitten  erörtert  worden  sind.  Be* 

wichtig  ist  dann  wieder  die  theoretische  und  practische  Unter*:  I 

der  Ueb erwälz ung.  Je  nach  dem  Ergebniss  dieser  Unter»-: 

sind  Reformen  des  bestehenden,  wenn  auch  finanzpolitisch  erH 

und  sonst  volkswirtschaftlich  richtigen  Steuersystems  vcrxsr 

und  zwar  in  verschiedenem  Umfange  und  in  verschiede 

R)  S.  die  bezugl.  Ausführungen .  Dam.  Uber  den  EinÄus>  der  lecket  - 
zweiten  Aufl.  meiner  (irundleg.  §.  104  (F.,  und  überhaupt  d«  p*** 

5.  Hauptabschnitt  S.  134  n". 

zed  by  Google 
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ein  finanziellen  und,  wenn  er  überhaupt  schon  für  zulässig 

darf,  vom  sozialpolitischen  Standpuncte  aus. 

t  es  nach  gebührender  Rücksicht  auf  die  finanzpolitischen 

sätze  und  im  concreten  Fall  auf  die  specielle  Finanzlage 

t,  so  kann  bei  bisher  thatsächUch  relativ  stärkerer  Belastung 

;  leren  Volkse  lassen  auch  in  der  rein  finanziellen  Be- 

lüg eine  Erleichterung  derselben  in  der  Steuerlast  vor- 

men  werden,  wenn  gleichzeitig  die  besitzenden  oder  die 

hten  höherer  Einkommenbezüge  den  etwaigen  Aus- 

d  Gesammtertrage  der  Steuer  zu  decken  vermögen,  —  denn 

ner  absoluten  Verminderung  des  letzteren  kann  bei 

;elmäs8igen  Entwicklung  des  Finanzbedarfs  und  der  sonstigen 

liehen  Einnahmen  nur  ausnahmsweise  die  Rede  sein.  Jene 

iterung  lässt  sich  erzielen  durch  eingeschränktere  An 

ug  des  Princips  der  Allgemeinheit  und  der  Gleichmässig- 

ndem  z.  B.  die  unteren  Classen  von  gewissen  directen 

zungen  befreit  oder  darin  ermässigt  oder  die  Ver- 

as steuern  für  gewisse  Massenartikel  beseitigt  oder 

(gesetzt,  dagegen  die  höheren  Classen,  um  wenigstens  die 

>  rt  i  o  n  a  1  e  Einkommenbesteuerung  wirklich  herzustellen, 

strengere  Durchführung  und  angemessene  Pro- 

ivsätze  der  (nominellen)  Einkommensteuern,  Einfügung 

rtrags-  und  Verkehrssteuern,  Ausdehnung  der  Ver- 

hssteuern  und  Erhöhung  ihrer  Sätze  für  Genussmittel 

r  Classen  u.  a.  m.  stärker  belastet  werden, 

ird  die  socialpo  litis  che  Besteuerung  bereits  für  gerecht- 

und  durchführbar  gehalten,  so  ist  in  der  eben  angedeuteten 

ng  der  Erleichterung  nach  unten  zu  und  der  stär- 

i  Belastung  nach  oben  zu  nur  noch  consequenter 

Q  gehen,  wie  es  früher  dargelegt  wurde,  um  im  Ganzen 

»gressivbesteucrung  herzustellen.  Daher  wohl  namentlich 

och  grössere  Einschränkung  der  Allgemeinheit 

Steuerung  durch  Freiheit  aller  Personen  unter  einem  gewissen 

e  des  Einkommens,  speciell  des  Arbeitseinkommens  von 

ten  nominellen  Einkommensteuern;  Verminderung, 

nicht  Ausschluss  der  Verb  rauch  sbesteuerung  noth- 

iger  Lebensmittel;  ferner  nur  leichtere  Belastung 

»'olks-Genussmitteln,  in  solcher  Auswahl  und  mit 

ien  Sätzen,  wie  es  z.  B.  auch  nach  Rücksichten  auf  das 

iehe  Gesundheitswesen,  die  Sittlichkeit  u.  8.  w.  zweckmässig 
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erscheint.    Dagegen  für  die  höheren  Classen  verstärk: 

bildung  und  stärker  steigende  Sätze  der  Einkons 

Steuer;  grössere  Entwicklung  solcher  Ertraf*  n: 

ke  hrssteuern,  welche  überwiegend  den  Besitz  t: 

den  grösseren  Besitz  treffen  (Kapitalrentensteoer,  t 

steuern  u.  dgl);  Umgestaltung  der  Verbrauchst 

Steuern  vorneralich  für  Genussmittel  der  Wohlhabe: 

oder  Verbindung  solcher  Steuern  mit  Luids*:- 

Erhöhung   oder   Einführung   allgemeiner  Vers 

steuern  und  Erbschaftssteuern,  besonders  für  das  g: 

Vermögen  u.  s.  w. 

Auch  hier  ergiebt  sich,  dass  es  sich  bei  der  Befrei 

Grundsätze  der  Allgemeinheit  und  Gleichmäßigkeit  in 

System  —  vollends ,  aber  durchaus  nicht  allein ,  in  einer 

politischen  —  keineswegs  bloss,  und  gewöhnlich  nicht  tz 

erster  Linie,  um  die  Wahl  der  Steuergattungen  und  n 

H a u p t steuern ,  sondern  nur  um  die  speciellere  Einr  i 

einer  Steuer,  um  die  Wahl  der  Artikel  und  Steuer*  i 

der  Verbrauchsbesteuerung,  der  einzelnen  Steuern  im 

oder  Ertrags-  und  Verkehrssteuersystem  und  um  die  H<*  J 
Steuerfusses  in  diesen  und  in  nominellen  Einkorn^ 

Vermögenssteuern    handelt.     Das  Verlangen,    ganze  *i 

gattungen  aus  „Gründen  der  Gerechtigkeit"  prineir  I 

dem  Steuersystem  auszuschliessen,  selbst  wenn  etwa  s 

nische  oder  Gründe  der  Steuerverwaltung,  wie  es  lekrb: 

sein  kann,  ebenfalls  dafür  sprechen,  z.  B.  die  Fordenuv  - 

fachen  Aufhebung  der  Verbrauchssteuern  oder  Hauptarten  <i 

ferner  der  Ertragssteuern,  der  Verkeb  «steuern  oder  wr. 

gewisser  Hauptbestandtheile  derselben  (Gewerbe-,  Gniixi 

Immobilien  -  Besitzwechselsteuer  n.  s.  w.),  —  ein  solches  > 

scheitert  meistens  schon  an  der  unerbittlichen  Xotbwendir* 

Bedarf  zu  decken  und  an  der  Unmöglichkeit,  ihn  wenir>- v 

ständig  durch  andere  Steuern  decken  zu  können;  ferne:  .i 

Umstände,  dass  man  nur  so  die  v  o  1  k  s  wirthsc haftliebe  i*:  1 

richtig,  d.  h.  vollständig  in  Contribution  setzt,  t.  B. 

Ertrags-  und  Verkehrssteuern  als  Objectsteuern.  Jene* 

entspricht  aber  auch  gar  nicht  einmal  imncrH 

rechtigkeit,  die  im  Gegentheil  z.  B.  bei  einfacher  oaeÄr- 

Aufhebung  lange  bestehender  Ertragssteuern  von  Immtir* 

radezn  verletzt  würde.  Was  dagegen  unter  den  gemarkte 
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ücn  allerdings  zulässig  und  dann  im  Interesse  gerechter 

Tertheilung  zu  verlangen  ist,  das  ist  die  Modification 

halb  einer  Steuergattung,  in  der  Einrichtung  einer 

Inen  Steuer,  in  den  Steuerobj ecten,  Sätzen  und  Fussen 

iminirung  eines,  die  Einfügung  eines  anderen  Glieds, 

im  Ganzen  das  gestellte  Ziel  der  rein  finanziellen  oder 

(Apolitischen  Allgemeinheit  und  Gleichmassigkeit  der  Steuer 

ichen.  Dass,  nebenbei  bemerkt,  eine  solche  Beschränkung 

eis  auch  in  der  Praxis  richtiger  ist  als  die  radicale  Um- 

ig  eines  ganzen  Steuersystems  und  zugleich,  dass  nur  sie 

gesunden  geschichtlichen  Entwicklung  entspricht,  bedarf 

Beweises. 6) 

ig  dem  Vorausgehenden  folgt  auch,  dass  die  bislang  meistens 

ftbliche  Erörterung  Uber  proportionale  und  progressive  Be- 

ng  bloss  als  Uber  eine  Specialfrage  der  (nominellen)  Ein- 

nsteuer  den  Standpunct  der  Betrachtung  viel  zu  eng  und  zu 

nimmt.  Man  hat  es  bei  dieser  Frage  vielmehr  mit  einer 

allgemeinen  Grundfrage  des  Steuersystems  zu  thun.7) 

—  §.  437.  Die  „logischen"  Principien  der  Steuer- 

iltung,  speciell  die  Postulate,  dass  die  Besteuerung  mög- 

hestimmt,  bequem  und  mit  möglichst  kleinen  Er- 

i tr s k osten  verbunden  sei,  sind  fUr  die  Bildung  eines 

echnisch  richtigen  Steuersystems  natürlich  ebenfalls  sehr 

r.  Aber  sie  stehen  im  Rang  der  leitenden  Principien  auch 

•ch  wohl  erst  in  letzter  Stelle,  soweit  sie  eine  selbständige 

ong  verlangen  und  nicht  schon  ohnehin  im  finanziellen, 

irthschaftlichen  und  im  Interesse  gerechter  Steuervertheilung 

folgt  werden.    Sie  ergeben  sich  so  nothwendig  aus  dem 

nnd  den  Wirkungen  aller  Besteuerung,  dass  ihre  Befolgung 

Jit  als  möglich"  selbstverständlich  ist,  weil  sie  die  Zwecke 

Steuerung  sicherer  und  leichter  zu  erreichen  gestattet.  Aber 

Worten:  „soweit  als  möglich"  liegt  eine  starke  Schranke 

ifolgung  dieser  Grundsätze  in  der  Praxis,  eine  Schranke, 

auch  die  Theorie  beachten  rauss,  indem  sie  in  den  Steuer- 

mngsprineipien ,  namentlich  in  Betreff  des  Verlangens  nach 

'  Ausfuhrunireii  im  Text  stimmen  im  Wesentlichen  mit  denjenigen  Steins 
hre  Tom  Steuersystem  überein,  behandeln  aber  absichtli«  h ,  wie  es  m.  E. 

niverth  ist,  an  sich  «ranz  einfarh»'  u.  leicht  verständliche  Poncte  des  Steuer- 

buch einfacher,  als  es  Stein  hier  thut  Vgl.  bei  ihm  bes.  I,  147  II.,  4ü4  II*, 
ilierin  stimme  ich  Stein  a.  a.  <  >.  /..  B.  S.  4.V2  gegen  Neu  mann  und  alle 

*n  Autoren  ganz  bei.    S.  o.  Vorbem.  S.  364. 
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möglichster  Bequemlichkeit  und  nach  Niedrigkeit  der  ErM 

kosten,  zwar  selbstverständliche  Klugheitsregeln  anerkenne  i 

ihnen  doch  nur  eine  untergeordnete  selbständige  Bedera 

die  Bildung  des  Steuersystems  einräumen  wird.  ] 

Denn  die  vorangehenden  finanzpolitischen,  volfcnrrd 

liehen  und  Gerechtigkeitspostulate  lassen  sich  eben  viehV:  1 

genügend  erfüllen,  ohne  Hintansetzung  von   Steuer*  er 

technischen  Forderungen,  wenn  auch  eine  Harmonie 

jenen  ohne  Zweifel  das  Steuersystem  vollkommener 

seine  Leistungsfähigkeit  steigert.  j 

Je  einfacher  das  Steuersystem  und  die  Einrichn* 

Gesammtbesteuerung  und  der  einzelnen  Steuern,  desto  glmi 

im  Allgemeinen  die  Lage  der  Steuerverwal tnng;  Cf4 

quem  er,  wenigstens  in  manchen  Puncten,  das  Steuert 

das  Volk;  desto  leichter  die  scharfe  Bestimmtet) 

einzelnen  gesetzlichen  und  Ausführungs-VorscH 

desto  niedriger  mitunter  auch  die  Erhebnngs koste 

die  finanzielle  Rücksicht  auf  die  Deckung  des 

volkswirtschaftliche  auf  richtige  vollständige 

wahren  Steuerquelle,  die  Rücksicht  auf  gerechte  Str 

theilung  bedingen  gerade  ein  aus  mehreren, 

aus  vielen  und  verschiedenartigen  Steuern  zu* 

gesetztes  Steuersystem.  Diese  Stenern  i 

selben  Rücksichten  oft  wieder  eine  complicirte  Einm 

in  Bezug  auf  Veranlagung,  Erhebung  u.  a.  m.  Ih  i 

denn  die  Rücksichten  auf  die  vorteilhafteste  verwaltun^s^ 

Seite  der  Steuern  zurücktreten. 

Diese  Schwierigkeiten  wachsen,  weil  die  einzelnes  U 

rangen  steuertechnischer  Art  öfters  selbst  mit  einander  ir  I 

spruch  stehen,  ja  sich  wohl  direct  ausschliessen.  Besonders  -Ml 

ist  z.  B.  nach  einer  Seite  wenigstens,  eine  Steuer,  wekrbf  ä 

steuerte  nicht  unmittelbar  fühlt,  wie  etwa  die  Verbrurfc* 

ber  eöxi 
die  er  im  Preise  eines  Artikels  mit  bezahlt  Aber 

Steuer  entbehrt  eben  deshalb  des  Merkmals  der  festen  Bt4 

heit  und  ihre  Erbebung  macht  oft  besonders  hohe  Kastei 

lästigungen.    In  diesen  Beziehungen  hat  eine  fe 

z.  B.  eine  Ertragssteuer,  Vorzüge,  aber  sie  wird  oft  flfr 

nnbequem  gelten. 

An  den  Hauptarten  der  Steuern  und  der  Systeme 

hebung  und  Einrichtung  (Veranlagung  u.  s.  w.) 

ized  by  Google 
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,  wie  die  und  die  Forderung,  welche  aus  finanziellen,  Volks- 

en baftlichen  und  Gerechtigkeitsgründen  an  das  Steuersystem 

t  wird,  mit  einer  oder  mehreren  verwaltungstechnischen 

nngen  in  Widerspruch  geräth.  Die  indirecten  Ver- 

hssteuern  auf  verbreitete  Consumptibilien  bedürfen  wir  um 

unersetzlichen  Ergiebigkeit  Willen,  auch  weil  sie  gewisse 

ahige  und  mit  Hecht  noch  steuerpflichtige  Theile  des 

inkommens  allein  oder  am  Besten  besteuern.  Aber  solche 

u  erheischen  unvermeidlich  einen  grossen,  kostspieligen 

ir  den  Verkehr  wie  für  die  Besteuerten  oft  ausser- 

tlich  lästigen  Erhebungs-  und  Controlapparat,  so 

lie  Regel  der  Bequemlichkeit  und  der  niedrigen  Erhebungs- 

gewöhnlich sehr  verletzt  wird.  Jene  Steuern  Verstössen 

stark  gegen  den  Grundsatz  der  Gleichmässigkeit. 

gen  mnss  das  Steuersystem  wieder  durch  andere,  entgegen- 

wirkende Steuern,  wie  z.  B.  directe  Einkommensteuern,  er- 

werden.  Dadurch  wird  es  aber  für  die  Verwaltung  wieder 

iicirter  und  kostspieliger.  Obj ect steuern,  wie  die 

gs-  nnd  die  V erk eh rs steuern,  sind  nothwendig,  um  die 

irthschaftliche  Steuerquelle  richtig  zu  treffen.  Sie  machen 

rieder  manche  Schwierigkeiten,  die  Ertragssteuern  besondere 

l,  die  Verkehrsteuern  besondere  Belästigungen,  und  zwar 

mehr,  zumal  die  ersteren,  wenn  sie  „gerecht"  vertheilt 

3  sollen,  was  umfassendste  Aufnahmen,  Katasterarbeiten  u.  s.  w. 

»setzt. 

an  wiriLdaber  bei  der  Bildung  des  Steuersystems  die  Postulate 

teuerverwaltung  nach  Möglichkeit  berücksichtigen 

o,  aber  sich  keiner  Täuschung  darüber  hingeben  dürfen,  dass 

erade  hierbei  ziemlich  in  den  Hintergrund  treten, 

mlich  werden  sie  nur  unter  übrigens  gleichen  Um- 

ien  für  oder  gegen  eine  Steuer  oder  Steuereinrichtung,  Er- 

g  o.  8.  w.  den  Ausschlag  geben  können,  besonders  wohl  öfters 

ewicht  sonstiger  Gründe  für  oder  gegen  steigern  oder  ver- 

rn.  Darüber  hat  sich  die  Praxis  begreiflicher  Weise  auch 

viel  weniger  getäuscht,  als  die  nach  der  „besten"  Steuer 

ade  Theorie. 

n  zweierlei  Hinsicht  ist  die  Frage  nach  der  Berück- 

;ung  der  Postulate  der  Steuerverwaltung  aber  auch  wieder 

'Jarchaus  historisch-relative.  Einmal  nemlich  ermög- 

i  oft  erst  die  Fortschritte  der  Volkswirtschaft,  besonders  der 

Uf «er.  FteaaswItMMtlmft.  IL  25 
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Productionstechnik ,  des  öffentlichen  Wohlstands,  dum  t<* 

wissenschaftliche  und  sonstige  Fortschritte  solche  steuerte« 

Verbesserungen  in  den  Steuerarten  und  Steuereinrichtungen  4 

früher  etwa  andere  Bedenken,  wie  die  Gefahr  vermindertet  Ii 

unrichtiger  Vertheilung  der  Steuerlast  u.  s.  w.  entgegn 

In  solchen  Fällen  müssen  gerade  im  Interesse  bessere: 

technik  die  betreffenden  Reformen  verlangt  werden.  Der; 

kommt,  wie  sich  in  der  speciellen  Steuerlehre  zeigen  wir- 

selten  vor  und  auf  verschiedenen  Gebieten  des  Steuerwe?<-. 

macht  z.  B.  Fortschritte  im  Vermessungs-  und  Ahse  hin 

fahren  und  kann  dann  die  Grundsteuern  reform  iren  oder 

Grundsteuern  erst  einfuhren,  oder  man  erfreut  sich  eine*  r  - 

ten  Rechtsgefühls  und  einer  höheren  Bildung  der  Revolkt-r 

kann  daher  zu  einfacheren  und  wohlfeileren  Steuern,  1.  l  j 

kommensteuern  greifen  oder  diese  im  Steuersystem  a>  1 

Am  Bemerkenswerthesten  sind  wohl  gewisse  technische  F ■•r» 

im  Steuerverfahren  selbst  bei  gewissen  indirecten,  im  Atf» 

an  die  Production  aufgelegten  V erbrauchssteaeni.  f 

aus  rein  steuertec hnischen  Gründen  Aenderungei  3 

oder  selbst  im  Interesse  der  Production  und  der  glekbtf 

Steuervertheilung  geboten  werden,  so  bei  der  Besteicrd 

Branntweins,  Zuckers  u.  a.  m. 

Sodann  bringt  es  umgekehrt  die  Entwicklung  a: 

wirthschaft,  des  Communicationswesens,  des  Verkehrs,  et- 

lichen Lebens  u.  8.  w.  auch  wohl  mit  sich,  dass  gewiss  \ 

oder  Steuereinrichtungen,  Erhebungsformen  u.  dgL  ausser 

lieh  lästig  werden,  besonders  zur  Defrande  anr«tv: 

auch  steigende  Kosten  machen,  unergiebiger  und  at: 

massiger  werden.    So  kann  es  z.  B.  mit  directen  Persocx 

auf  die  unteren  Classen,  mit  gewissen  Arten  von  Zollen,  « 

sehen  Thorsteuern  (Octrois),  mit  gewissen  Verkebrsäteoer- 

Da  bei  einer  solchen  Entwicklung  der  Dinge  Ersatz  dilti  1 

passende  Steuern  gewöhnlich  nicht  sehr  schwer  sein  wird.  J 

hier  wohl  die  steuertechnischen  Rücksichten  für  sich  L: 

schlag  gegen  solche  Steuern  geben:  ein  Gesichtspunkt. 

bei  neueren  Steuerreformen  nicht  selten  massgebend  war.' 

8)  80  sprechen  z.  B.  die  Schwierigkeiten  der  Erhebung  der  pr«*v  t**" 

in  den  unteren  Stufen,  die  Legion  der  Mahnungen«  Execuäonto.  d»t  kam"  - 

erregte  Odium  heute,  bei  Freizügigkeit  u.  s.  w.,  wesentlich  nut  fll  IwA** 
dieser  Steuer  für  kleinere  Einkoinincu. 

zed  by  Google 
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2.  Abschnitt. 

ht  fiber  die  Grundzflge  der  geschichtlichen  Entwicklung 

des  Steuersystems  und  der  Steuentrteii. 

•  züglicher  Abschnitt  fehlt  bei  Kau,  einzelne  hierher  gehörige  Notizen  in 

.  Steuerlehre.  Auch  Stein  gicbt  I,  402  ff.  in  s.  „Elementen  der  Geschichte 

Ersens"  nur  eine  Lebersicht  Uber  die  Entwicklung  der  Gesainint-Bestcucrung 
■rbebung  der  leitenden  Principien  in  den  Hauptperioden,  welche  er  unter- 

!rst  in  der  spec.  Steucrlehre  finden  sich  dann  bei  jeder  einzelnen  grösseren 

Skizzen  ihrer  geschieht!.  Entwicklung.  Die  Aufgabe  dieses  Abschnitts 

Jere:  es  soll  gezeigt  werden,  wie  die  fortschreitende  quantitative 

ntlich  qualitative  Diffcrenzirung  des  Nationaleinkommens 

;ens  bei  den  Einzel  wirtschaften ,  wesentlich  die  Folge  wachsen- 

mer  feinerer  Arbeitsteilung,  mit  Noth wendigkeit  zu  einer 

.irkeren  u.  rationelleren  Specialisirung  der  Besteuerung  u.  zur 

r  eines  complicirten  Steuersystems  führen  muss.  wofür  eben  die 

tlichen  Thatsachcn  die  Belege  bilden.  Wie  stets,  so  hat  auch  hier 

:  hichte"  vor  Allem  die  Aufgabe,  für  die  nach  der  Methode  der 

irreleiteten  „allgemeinen  Sätze"  oder  „Gesetze"  als  Controlm  ittel  und 
I  ionsverfahren  zu  dienen  und  sodann  im  Einzelnen,  namentlich 

:  Deduction  wegen  der  Coinplicirtheit  der  Verhältnisse  schwieriger  anzu- 

d,  das  Material  zu  Inductionsschlüssen  zu  liefern,  durch  welche  aus 

machen  selbst,  als  den  Wirkungen  von  hypothetisch  angenommenen 

annten  Ursachen,  das  „allgemeine  Princip"  der  Entwicklung  der 
□  •!  '■:  '  r  f  wird.  Es  liegt  aber  nicht  allein  an  der  UnvoUkommenheit 

gen  geschichtlichen  Untersuchungen,  bei  denen  kaum  auch  nur  auf  ein 

romeines  ökonomisches  und  sociales  Entwicklungsprincip  das  Augenmerk 

rde  .  sondern  im  Wesen  dieses,  wie  alles  nationalökonomischen  „Stoffs", 
»duclion  dauernd  auch  hier  den  Vorrang  behält.  Die  Gefahr  falscher 
<>nen  ist  dabei  hier  wie  sonst  auf  dem  Gebiete  der  Volkswirtschaftslehre 

ajrnen.  Man  vermeidet  sie  freilich,  wenn  man  sich  bloss  auf  die  Stott- 

ernd Zusammenstellung  beschränkt,  aber  mit  jener  „Gefahr"  fällt  auch  die 
fort,  zu  allgemeineren  Ergebnissen  zu  gelangen,  auf  die  es  schliesslich 

,senschaft  allein  ankommt 

uzige,  aber  freilich  höchst  bedeutende  Vorarbeit  für  die  Lösung  der  be- 

\afgabe  sind  Rod  bertus  classische  Arbeiten  über  altröm.  Steuergeschichte, 

n  S.  102  Note  .H4.  Dieser  gedankenreiche  „historische"  National- 

en für  das  röm.  Kaiserreich  den  Beweis  im  Einzelnen,  den  ich  im  Folgcn- 
Besteuerung  fortschreitender  Culturvölkcr  überhaupt  zu 

che.     I>ie  erste  Anregung  verdankt  dieser  Versuch  somit  Kod  bertus. 

die  ganze  Aufgabe  wohl  nur  an  sich  vorbeigehen  lassen,  weil  er  diese 

und  zugleich  pri  neipi  eile  Auffassung  des  Wirtschaftslebens,  wie 

ns  Tertritt,  überhaupt  nicht  gewonnen  hat.  Auch  bei  Seh  moller  indem 

ifa.  über  die  Epochen  der  preuss.  Finanzpolitik  fehlt  doch  zu  sehr,  neben 

ijjtorischen ,  die  national  ökonomische  Behandlung  der  einschlagenden 

►  dass  nur-  einzelne  Bemerkungen  von  ihm  in  den  Kähmen  der  folgenden 
fallen. 

Allgemeine  Steuergeschichtc .  in  vergleichender  Weise  gearbeitet, 

ganz.  Die  spec  i eile  Steuergeschichtc  einzelner  Staaten  und  Zeiten  ist 

zu  wenig  ausgebildet,  um  vollständiges  Material  zum  Beleg  u.  zur  Controle 

Lt-rsachung  in  diesem  Abschnitt  zu  bieten.  Sie  liefert  aber  immerhin  schon 

raachbaren  Stolf.  S.  die  betreffenden  Schriften  zur  Kinanzgeschichte  über- 

□r  Steuergeschichtc  spccicll  im  1.  ß.  1.  Aull.  S.  27,  2.  Aufl.  S.  4H  u.  oben 

ie  Belege  für  die  einzelnen  Ausfuhrungen  u.  Sätze  im  Text  lassen  sich  aus 

rei*chichte  der  in  Betracht  kommenden  antiken,  mittelalterlichen  n.  modernen 

schwer  zusammenstellen,  liefern  aber  doch  den  förmlichen  Beweis  dafür 

gend ,  weil  man  sich  dabei  unvermeidlich  auf  die  mehr  notizen artige 

ong  einzelner,  wenn  auch  characteristischer,  Thatsachen  beschränken  muss. 

25*
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Ich  habe  cä  Torgezogen,  in  einem  Anhang  am  Schluss  diese» 

Steuerwesen  einiger  wichtigeren  Länder  und  Perioden  in  einem  kurzen  1 

Leberbück,  aber  doch  im  Zusammenhang,  vorzuführen.    Dadurch  werden L- 

das  im  Text  Entwickelte  geliefert  u.  zugleich  andere  finanzwissenschafüi* 

statistische  Interessen  besser  befriedigt,  als  durch  das  Herausreissen  einz-; 

geschichtlicher  und  steuerstatistischcr  Thatsachen  aus  dem  Zusammenbiß 

Anhang  gehört  daher  auch  zu  der  ganzen  „allgemeinen  Steuerlehre",  ft:  It 
sr  hiedene  Abschnitte  er  manches  historische  Material  zum  Beleg  und  rv  l 

liefert.    Speeieilc  Belege  in  Noten  sind  deshalb  im  folg.  Abschnitt  unten 

Wiederholungen  zu  vermeiden.    Weiteres  in  der  speciellen  Steuerlehre. 

L  —  §.  438.  Die  Aulgabe.  Bevor  vom  nächsten 

schnitt  an  die  Aufgaben  untersucht  werden,  welche  für  die. 

Wissenschaft  in  Bezug  auf  die  Bildung  des  Steuersystem 

vorliegen,  soll  in  diesem  Abschnitt  die  geschichtlich- 

wicklung  des  Steuersystems  in  den  Grundztig« 

geführt  werden.  Es  handelt  sich  dabei  um  die  Gewinn 

wisser  allgemeiner  Sätze  (oder  „Gesetze")  der  Em*i 

wie  sie  aus  dem  Wesen  der  Volkswirtschaft  und  der  wirtia 

den  Menschen  einer-,  aus  den  geschichtlichen  Thatsachen 

von  fortschreitenden  Culturvölkern  andrerseits  zu 

Ein  solches  Verfahren  der  „Generalisation"  und  der  „AI 

ist  auch  hier  geboten,  und  zwar  zunächst  im  Interesse  der 

schaftlichen  Erkenntniss  und  des  Verständnisses  der  einzrtl 

schichtlichen  Vorgänge,  die  in  der  Wissenschaft  der  H 

Oekonomie,  daher  auch  in  der  Finanzwissenschaft  nicht  ̂  

solche,  sondern  nur  als  Symptome  und  Belege  der  gesetzt 

Entwicklung  und  des  Typischen  der  Erscheinungen  in  fc 

kommen ;  sodann  im  Interesse  der  besseren  Lösung  der 

sehen  und  practischen  Aufgaben  für  die  Bildung  eines 

Steuersystems  selbst,  weil  dabei  immer  möglichst  an  die 

liehe  Entwicklung  anzuknüpfen,  die  bestehende  Besteuert 

nicht  umzustossen,  sondern  eventuell  nur  zu  reformiren  ist. 

Wiederholungen  von  Puncten,  welche  in  diesem  Abscbnir. ; 

werden,  lassen  sich  bei  dieser  Behandlungsweise  in  den  Ml 

Abschnitten  nicht  ganz  vermeiden.  Die  Betrachtungswei>t 

bei  aber  eine  verschiedene :  jetzt  ist  vornemlich  nur  die  £a 

hing  selbst  in  ihren  Grundztigen  darzulegen,  um  festig 

„was  ist"  und  „was  und  wie  es  geworden  ist11,  *j 

Beurtheilung  der  Zweckmässigkeit  zwar  zum  Behuf  der  Er» 

nicht  immer  ganz  zu  vermeiden  ist,  aber  in  zweite  Linie  tnt 

den  Abschnitten  von  der  tinanzwissenschaftlichen  Bildung  fa* 

Systems  handelt  es  sich  dagegen  um  die  Beantwortung  der  F| 

„was  sein  soll"  und  „warum  es  sein  soll'S  tw' 
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*tem  theoretisch  richtig  und  practisch  branchbar 

nöglichsterUebere  instimm  im  g  mit  den  obersten 

irincipien  sei.    Der  Hinweis  auf  die  geschichtliche  Ent 

r   und  auf  die  bestehende  Einrichtung  des  Steuerwesens 

i  aber  öfter  mit  zu  Zwecken  der  Beweisführung  zu  dienen. 

hier  eingeschlagene  Behandlungsweise  ermöglicht  dann 

hl   in  formeller  Beziehung  eine  bessere  Uebersicht  sowohl 

vickJung  der  Besteuerung  als  der  zu  lösenden  Steuer- 

Bei  dem  grossen  Umfang  der  Aufgaben  in  Bezug  auf 

iz wissenschaftliche  Bildung  des  Steuersystems  würde  es 

ht  leicht  sein,  den  Faden  der  geschichtlichen  Entwicklung 

ersystems  immer  im  Auge  zu  behalten. 

§.  439.  Abhängigkeitsverhältnisse  der  Steuer- 

klang.  Die  geschichtliche  Entwicklung  des  Steuersystems 

a.  W.  der  einzelnen  Steuerarten,  welche  practisch  als  ein 

System  —  wenngleich  vielleicht  nur:  wohl  oder  Übel  — 

hängt  regelmässig  mit  den  früher  besprochenen  inneren 

eben  und  mit  den  socialen  Verhältnissen  zusammen. 

?gend  ist  sie  aber  stets  durch  die  Entwicklung  der 

irthschaft  selbst  bedingt:  direct  und  indirect,  daher 

Kall*  wieder  durch  das  Medium  der  inneren  politischen 

lalen  Verhältnisse,  die  sich  ihrerseits  unter  dem  Einfluss 

swirthschaftlichen  Entwicklung  umändern.  Namentlich  die 

Princip  vermehrt  er  und  feinerer  Arbeitstheilung 

le  Entwicklung  des  privatwirthschaftlichen  Systems 

olkswirthschaft  und  seiner  Rechtsordnung  für  Besitz 

thoni)  und  Erwerb  ist  der  entscheidende  Factor  auch 

Entwicklung  des  Steuersystems  und  der  Steuerarten. 

M  sich  hier  eine  immer  grössere  und  mannigfaltigere 

tative  und  auch  qualitative  Differenzirung  des 

Einkommens  und  Volksvermögens,  der  sich  die  Be- 

ung  durch  ihre  Specialisirung  und  systematische 

dang  anpassen  muss  und  factisch  anpasst. 

visse  gemeinsame  Grundzüge  in  der  Steuerentwick- 

rtschreitender  Culturvölker ,  bei  aller  Verschiedenheit  im 

en,  sind  daher  von  vornherein  wahrscheinlich  und  werden 

lie  Erfahrung  bestätigt.  Denn  sie  gehen  aus  der  relativen 

rtigkeit  der  volkswirtschaftlichen  und  der  damit  zusammen 

den  rechtlichen  und  technischen  Verhältnisse,  der  Arbeits  , 

bs-  und  Besitztheilung  hervor.    Die  öffentlichen  Ge- 
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nie inwirths chatten  entwickeln  sich  und  steigern  lübtu 

bedarf,  zugleich  um  so  mehr,  je  mehr  die  Natural' 

im  Verkehr  durch  die  G e  1  d wirthschaft  verdrängt 

nach   auch    unmittelbar   verlangte   und  geleistete  hi 

(Wehrwesen!)  durch  solche  Dienste  ersetzt  werden,  ibe 

erst  mit  Hilfe  von  Geld  oder  wenigstens  von  nt: 

Sachgütern,  die  zur  Zahlungsleistung  dienen,  Tofcr  * 

Erst  hier  wird  der  öffentliche,  besonders  der  Su»m 

immer  mehr  F  i  n  a  n  z  bedarf.   Zur  Deckung  desselben  ran* 

oft  sogar  absolut  sich  vermindernden  Domanial-  nnd 

artigen  Einnahmen  nicht  aus:  die  Steue 

entwickeln.    Diese  kann  aber  ihre  Zwecke  nur 

sie  wenigstens  einigermassen  der  quantitativen  und 

Differenzirung  des  Volksvermögens  und  Volkse  in  körnst 

Daher  muss   sich   die  Besteuerung   selbst  entsp 

differenziren:  ein  Process,  den  man  das  „Gesetz  ifffl 

renzirung  des  Steuersystems"  nennen  kann. 
Nur  scheinbar  steht  damit  eine  bekannte  andere  Waas 

die  besonders  im  europäischen  Mittelalter  und  von  da 

Neuzeit  hinein  hervortritt,  in  Widerspruch:  nemlieh 

handensein  zahlreicher,  ja  fast  zahlloser  verse: 

artiger  Abgaben  verschiedensten  Namens1! 

früheren  Zeiten  unter  unentwickelteren  Staats-  und  Wr>3 

Verhältnissen  und  die  allmähliche  Aufhebung  oder  Zi<i?i 

Ziehung  dieser  Abgaben  in  einige  wenige 

oder  die  Ersetzung  jener  durch  letztere:  also  gerade  e. 

einfachung  des  Steuersystems  als  Product  der  gefcta 

Entwicklung.  So  weichen  z.  B.  die  unzähligen  Grondi 

verschiedenen  Ursprungs,  Art  und  Namens  der  einen 

G  rund 8 teuer,  die  mancherlei  Abgaben  der  Ge werke« 

allgemeinen  Gewerbesteuer,  die  verschiedenen  Berx** 

abgaben  der  einen  allgemeinen  Bergwerksteoer.  es 

lachen  Personal-,  Kopf-  und  ähnlichen  Stenern  & ! 

allgemeinen  Einkommen  Steuer.  Allein  dies  sind  eben  er  * 

technische  Vereinfachungen  in  der  Steuerverwaltnncn  J 

Scheidungen  von  Abgaben ,  welche  keinen  oder  keia^ * 

Stcuercharacter  besitzen.    In  den  älteren 

■)  Lang  hist.  Entw.  spricht  im  Vorwort  ron  750  Arten  A'nVi' zahlreiche  in  seinem  Werke  auf. 
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werbeabgabcn  waren  neben  steuerrechtlichen  grundherr- 

nnd  gebührenartige  Elemente  verschiedenster  Art  ent- 

wie  sie  früheren  politischen  und  wirtschaftlichen  Rechts- 

jen entsprachen.  Diese  Elemente  werden  grossentheils 

t  und  dadurch  entsteht  schon  eine  grössere  Einfachheit. 

übrigen  verschiedenen  Abgaben  wird  aber  das  Gleich  - 

erkannt  und  sie  werden  demgemäss  zu  einer  Hauptsteuer, 

er  Grundsteuer,  zweckmässig  vereinigt.  Aber  gerade  da- 

d  es  dann  um  so  ersichtlicher,  dass  gewisse  Einkommen, 

,  Vermögensobjecte  u.  s.  w.  wegen  der  eingetretenen 

cklung  des  pri  vatwi  rthschaftlichen  Systems 

lie  bisherigen  Steuern  und  deren  neuere  Stellvertreter  nicht 

cht  genügend  getroffen  werden:  daraus  entspringt  dann 

um  go  mehr  die  zwingende  Nothwendigkeit  einer  Diffe- 

nng  der  Besteuerung  und  der  Ausbildung  eines 

liehen  Steuersystems.  Diese  Erscheinung  kann  also 

ohl  gleichzeitig  mit  einer  Vereinfachung  der  historisch  über- 

len,  aus  zahlreichen  Spielarten  einer  Steuergattung  be- 

en  einzelnen  Steuern  hervortreten,  wie  dies  in  der  neueren 

eschichte  der  europäischen  Völker  auch  der  Fall  war.  — 

)  folgende  Skizze  schliesst  sich  an  die  früher  gegebenen 

ongen  in  Erwerbs-,  Besitz-  und  Gebrauchssteuern 

wesentlich  direct  erhobene  Schätzungen  und  meist 

et  erhobene  Verbrauchsteuern  an  (§.  334 ff.  u.  u.  §.  452 ff.). 

—  §.  440.  Schätzungen.  Primitive  Verhältnisse, 

e  Grund-  und  Personalsteuern. 

5  directe  Schätzung  entspricht  den  einfachen  Verhältnissen 

entwickelten  Volkswirthschaft  bei  geringer  Arbeitstheilung. 

riet  daher  auch  regelmässig  einen  der  Ausgan gspunetc  der 

nmg,  nur  dass  gewisse  theils  gebührenartige,  theils  steuer- 

indirecte  Abgaben,  wie  namentlich  Zölle  und  Marktgelder, 

ff  )  bei  einzelnen  Völkern  wohl  öfters  vorangehen. 

In  primitiven  Zuständen  des  Volkslebens,  jedoch  die 

aftigkeit  und  den  Uebergang  zu  regelmässigem  Acker- 

ereits  als  erfolgt  vorausgesetzt,  finden  sich  namentlich  ge- 

>bject-  und  Real  steuern  (wenn  auch  nicht  immer  gleich 

des  rein  realen  Characters),  besonders  Grund  steuern, 

retenaber  nicht  selten  früh  Personalsteuern,  kopfsteucr- 

Ji  wie  Heerd-,  Familiensteuern,  oder  eigentliche  Kopf- 
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a)  Die  Grundsteuern  sind  nicht  immer  reine  Stenern  %ir 

öfters  verbunden  mit  oder  hervorgegangen  aus  grundbet: m 

und  ähnlichen  Abgaben,  welche  an  die  Gerne i nschaftoar« 

Vertreter  (König,  Fürst)  als  Entgelt  für  die  Uebr* 

von  öffentlichem,  Gemein-,  fürstlichem  u.  s.  w.  Boden  wr  >ta 

entrichtet  werden  (mittelalterliches  Grund  z  i  n  s  wesen).  Ou;  i 

gemein  sind  Abgaben  vorwaltend  letzteren  Characters  it  rti 

worfenen  Ländern  für  die  ursprünglichen  L an desbewa 

die  im  Grundbesitz  belassen  wurden,  und  auf  eroberten^  ; 

(wie  im  deutschen  Mittelalter,  in  der  zweiten  Hälfte  des*.'' 

sonders  auf  dem  slawischen  Boden  östlich  der  Elbe)  flrdi.«  *i 

Ansiedler,  denen  Grundstücke  zum  Anbau  überlasset 

(„Königszins"  u.  dgl.).  Dem  Freiheitsbegriff  in  den  ihen| 

manischen  Verhältnissen  widersprach  aber  auch  eine  Grit 4 

vom  eigenen  Boden  des  Freien.  Bei  der  wesentlichen  G«dl 

der  ökonomischen  Lage  und  Landvertheilung,  der  landwrarf 

liehen  Guts-  und  Bewirthscbaftungseinheiten  (Hufen)  uudd«*l 

bausystems  unter  ganz  extensiver  Landwirtschaft  «uvi 

den  einzelnen  selbständigen  Besitzern  zu  zahlenden 

und  Grundsteuern  meistens  gleich  hoch.  Sie  pflegen  * 

auch  als  feste  Lasten  oder  Renten  zu  fixiren  und  stelle  - 

bleibenden  Antheil  des  Staats  u.  s.  w.  am  Grundertrage  er 

in  den  Wohnplätzen  selbst  (Dörfern,  Höfen,  dann  späri 

Städten)  finden  sich  solche  Grundabgaben  ähnlicher  Art 

wicklung.  Aus  ihnen  entsteht  wohl  mitunter,  aber  ge 

spät,  eine  besondere  Haussteuer,  welche  an  die 

Grundsteuer  oder  selbst  neben  sie  tritt.  Der  ökonomisch 

sache,  dass  das  Grundeigenthum  und  seine  Bewirthieb  i 

wesentlichste  Erwerbsquelle  des  Volks  in  diesen  Zeitalter? 

spricht  diese  vorherrschende  oder  alleinige  Grnndbestt 

kommen. 

b)  Persona  labgaben  als  solche  sind  bei  frei 

überall  besonders  missliebig.  Sie  finden  sich 

gewöhnlich  nur  in  ausserordentlichen  Nothfällen ,  f.  &  * 

wältigung  einer  Kriegsnoth,  zur  Abzahlung  eines  Krie*sr-: 

Staats  oder  Volks  an  die  Fremde,  nicht  als  bleibende 

Als  letztere  kommen  sie  am  Meisten  bei  unterworfen« 

oder  bei  Volksclassen  vor,  denen  die  volle  YoikfM 

fehlt.    Die  Form  einer  gleichen  Heerd-  oder  Ytmikt'* 

oder  einer  wirklich  allgemeinen   oder  auf  *twi*** 
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i  —  männliche,  erwachsene  —  beschränkten  Kopfsteuer  ist  in 

nglichen  Verhältnissen  (z.  B.  den  älteren  asiatischen  Des- 

1  der  antiken  Welt)  vielfach  zu  finden  und  durch  die  relativ 

;  ökonomische  Lage  auch  bedingt  und  gerechtfertigt. 

441.  —  2)  Fortbildung,  Einkommen-,  Vermögens- 

rn,  Census.  Eine  Fortbildung  der  Grund-  und  nament- 

ir  Personalabgaben  zu  mehr  einkommensteuer artigen, 

i  abgestuften  Personalsteuern,  speciell  der  Grundsteuern  zu 

icben  Vermögenssteuern  ist  mit  der  weiteren  Entwicklung 

lkslebens  und  der  Volkswirtschaft  öfters  eingetreten.  Oder 

mmen  auch  solche  Steuern  als  neue  neben  den  festen 

Steuern  auf,  zunächst  etwa  als  Mittel  zur  Deckung  ausser- 

ltlicher  Bedürfnisse,  dann,  bei  der  geringen  Ergiebigkeit 

ii  der  rechtlichen  und  ökonomischen  Schwierigkeit  einer  Er- 

;  der  alten  Grund-  und  Personalabgaben,  auch  als  bleibende 

it liehe  Einnahme. 

nf  solche  Entwicklung  drängt  theils  die  wachsende  Di f fe- 

rn ng  der  Ökonomischen  Lage  der  Einzelnen  und  der  Familien, 

in  Wechselwirkung  hiermit,  die  vermehrte  Arbeitsthei- 

hin,  welche  schon  in  die  Bodenbestellung  eindringt  und 

dieser  andere  Erwerbsberufe  hervorruft.  Sind  die  bevor- 

en  Stände  nicht  rechtlich  von  der  directen  Besteuerung 

mpt  befreit,  so  muss  auch  deren  regelmässig  günstigere 

mische  Lage  bei  der  Bemessung  der  Steuern  berücksichtigt 

o  bilden  sich  Steuern  auf  Grund  eines  Census  des  Vermögens, 

mmens,  des  Standes  u.  s.  w.  Begreiflicher  Weise  gern  und 

zuerst  in  Städten  oder  Stadtstaaten,  wo  die  volks- 

chaftliche  Entwicklung,  die  Arbeitstheilung  und  die  Diffe- 

lng  der  ökonomischen  Lage  immer  am  Frühesten  und  am 

iudigsten  Platz  greift  (antike  Republiken,  besonders  Demo- 

;n,  mittelalterliche  Städte).  Daraus  erklären  sich  die  Vorgänge 

idtischen  Steuerwesen  und  die  Abweichungen  auch  in  der 

tsbesteuerung  von  Stadt  und  Land,  wenn  der  Staat  (Fürst) 

iirect  landesherrliche  Steuern  erhebt.  Dies  ist  nicht  immer 

all,  sondern  die  Stadt  findet  sich  mit  dem  Herrn  auch  wohl 

einen  Gesammtsteuerbetra^,  als  ihre  „Schuldigkeit",  ab  und 

itet  ihn  aus  ihren  eigenen  Einnahmen  (deutsche  mittelalterliche 

steuern).  Eventuell  erhebt  sie  die  Steuern  daftir  nach  ihrem 

aen  System.    Also  eine  Art  Matricularu mlage. 

Digitized  by^^^^^ 
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§.  442.  —  3)  Des ondere  Steuern  auf  andere  Er«*, 

arten  neben  dem  land wirtschaftlichen  Erwerb  1 

tragsstcuersystem.  Neben  solchen  al Ige m eineren  ctj 

Steuern  auf  Vermögen,  Einkommen  u.  8.  w.   im'  entwki« 

Gemeinwesen  führt  die  fortschreitende  Arbeitsteilung  xwj 

Bodenbestellung  und  Rohstoffgewinnung  einer-,  Stoffrcn-- 

anderseits,  —  wie  sie  (im  Gegensatz  zum  Alterthum»  der  ) 

alter  und  der  Neuzeit  und  deren  Besitz-  und  Erwerb*- 

eigen  ist,  und  wie  sie  sich  sonst  auch  innerhalb  der  Stidv 

entwickelt,  —  zu  neuen  besonderen  directen  Steuern  tk  % 

stück  zur  landwirtschaftlichen  Grundsteuer.  Die  Verselbsüi. 

und  wachsende  Bedeutung  der  Gcwerksarbeit  (Industrie 

werk,  später  Fabrikation)  und  ihres  Ertrags  bedingt  dk*.  1 

neuen  steuerfähigen  Zweige  werden  besondere  Abgaben  ix: 

Anfangs  gebtihrenartige,  welche  gleichzeitig  oder  tiberr 

specieller  Entgelt  für  specielle  öffentliche  Leistungen  i 

Gewerktreiben  den  sind,  aber  doch  schon  etwas  von  eirr. 

Steuer  an  sich  haben;  ferner  verwandte  Abgaben,  welche 

Währung  von  Rechten,  „Freiheiten",  Privilegien,  Vergün>rr 

Exemtionen,  Concessionirung  u.  s.  w.  zu  entrichten  sind;  #a  - 

faltig  im  Mittelalter.    Schliesslich  aber  gehen  aus  solches  1" 

gemischten  Characters  reine  Steuern  hervor   oder  tr>~ 

wichtigere  besondere  Abgaben  hinzu:  eigen tli  c  he  G<  * 

steuern,  für  kleinere  und  grössere  Gruppen  von  Gewe- 

der Tendenz,  allmählich  alle  die  letzteren  zn  umfassen.  In  H 

Weise  entwickeln  sich  Abgaben  und  schliesslich  eigentlich 

dere  Steuern  für  die  Handeltreibenden,  zuletzt  auei  * 

Angehörigen  der  liberalen  Professionen,  oder  die  JV 

Steuer"  wird  auf  sie  als  „Erwerbsteuer"  oder  dgl.  m.  mit 

In  den  städtischen  Steuern  kommt  diese  Entwicklet 

zum  Durchbrach.    Das  Staatssteuersystem  folgt  nach. 

alte  Welt  zeigt  in  ihren  Stadtstaaten,  das  spatere  Mitlr. 

seinen  Städten,  nach  grösserem  Aufschwung  von  Gew?« 

Handel,  deutliche  Sparen  einer  solchen  Gestaltung,  imwr 

richtiger  und  bewusster  tritt  sie  im  Staatsstenerwesec  der 

zumal  seit   der  Beschränkung   der  finanziellen  Anton»** 

Städte,  hervor. 

Die  Ausbildung  des  modernen  „rationellen"  „Ertrar*1 

Systems"  ist  der  einstweilen  letzte  Ausläufer  dieser  B*** 

Das  „System"  ist  hier  vervollständigt  durch  Kapiulrr 
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ern  für  die  neue  ökonomische  Classe  von  Zinsrenten  lebender 

tiers";  hie  und  da  auch  durch  „specielle  Einkommen- 

ern" von  Beamten  und  Lohnarbeitern.  Auch  die  Grund- 

er wird  reformirt,  weil  die  alte  Veranlagung  bei  der  einge- 

en  Veränderung  der  Bodenvertheilung  und  der  nunmehrigen 

hiedenheit  in  der  Ackerbautechnik  oder  im  Bewirthschaftungs- 

n  nicht  mehr  genügt  und  einfache  Erhöhung  der  alten  Sätze 

gleich  trifft.  Daher  die  neueren  „rationellen"  Grundsteuern 

er  Basis  umfassender  Bodenkatastrirnng,  —  ein  Hauptglicd 

•tragssteuersystera. 

)ie  wirtschaftliche  Grundlage,  auf  welcher  sich  diese  ganze 

oklung  vollzieht,  ist  aber  doch  die  Verselbständigung, 

•  weitere  Differenzirung  und  immer  grösser  werdende 

u  t  u  n  g  derjenigen  Zweige  des  Volkseinkommens  (oder  des 

p  der  Volkswirtschaft),  welche  nicht  aus  landwirtschaftlicher 

benutzung  herrühren.  Die  ausgebildete  Berufs- Arbeitsteilung 

zur  Bildung  ökonomischer  Besitz-,  Erwerbs-  und  Arbeits- 

q,  an  welche  sich  das  Volkseinkommen  vertheilt  und  welchen 

euerkategorieen  entsprechen. 

.  443.  —  4)  Ergänzende  Steuern,  von  Besitzwechsel, 

cbaften,  Verkehrs s teuern.  Eine  zum  Theil  schon  ältere 

znng,  welche  in  neuester  Zeit-  nur  systematischer  durchgeführt 

finden  diese  verschiedenen  directen  Steuern  in  mancherlei 

ien  oft  sehr  verschiedenen  Ursprungs  bei  Gelegenheit  des 

fczwechsels,  von  ganzen  Vermögen,  wie  bei  Erb- 

ften,  oder  von  einzelnen  Vermögensobjecten,  besonders 

mmobilien,  beim  Verkauf  und  dgl.  m.  Mitunter  liegt  der 

mg  solcher  Abgaben  in  grundherrlichen  und  ähnlichen  Ver- 

men  (Obereigenthum).  Die  Abgabe  erscheint  hier  als  eine 

ebühr  für  die  Zulassung  des  betreffenden  Rechtsgeschäfts, 

.humsübergangs,  Erbübergangs  u.  s.  w.,  oder  sie  ist  ein  Zeichen 

nerkennung  des  Obereigenthums  Seitens  der  Pflichtigen.  Mit- 

hat die  Abgabe  in  anderer  Beziehung  einen  Gebtibrencbaracter, 

sie  ftir  die  Mitwirkung  eines  öffentlichen  Organs  (so  z.  B. 

in  merovingischer  und  carolingischer  Zeit  ein  Zehntel  der 

baft  an  den  König  für  die  Schlichtung  von  Erbstreitigkeiten), 

e  Gewährung  des  Rechtsschutzes  erfolgt.  Mit  der  Veränderung 

i  Grunde  liegenden  Rechte  und  Anschauungen  schwindet  dies 

trenelement,  aber  die  Abgabe  bleibt,  wird  mehr  reine  Steuer 

rird  umfassender  ausgebildet,  besonders  durch  Ausdehnung 
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auf  analoge  Fälle.  So  geschieht  es  in  der  Neuzeit  seit  dem  17.  k 

hundert  im  Gebiete  des  „Stempelwesens",  dessen  mannto 

Kategoriecn   gebtihrenartige    und   verkehrssteuerartige  Ei 

vereinen. 

Auch  hier  zeigt  sich  nun  die  Fortentwicklung  derV 

wirthschaft  und  des  Verkehrs  von  Einfluss.  Neue  Gestah z 

darin,  im  Handelsbetrieb,  in  den  Creditgeschäften,  geben  die  a 

Möglichkeit  und  öfters  den  Anlass  zu  solchen  „  V  e  r  k  e : 

steuern".    Hier  lassen  sich  aber  auch  Erträge  und  Gt 

voraussetzen,  welche  einem  neuen  Stadium  der  Arbc; 

theilung  entsprechen  und  durch  die  bisherigen  Steuere  3 

genügend  getroffen  werden.    Bei  aller  gerade  auf  dem  Gebs 

Stempels,  der  Verkehrssteuern,  Besitzwechselsteuern  yorgeknu;. 

superfiscalischen  Tendenz  und  rohen  Durchführung  der  Beste;1: 

konnte  diesen  Abgabeformen  daher  auch  eine  gewisse  innt; 

rechtigung  nicht  abgesprochen  werden.    Erst  die  neueste  i 

der  Finanzwissensehaft  hat  dies  freilich  erkannt  und  wr:- 

näher  zu  begründen  und  zu  begrenzen  (§.  469  ff.).  Dan: 

aber  auch  diese  Steuern  in  den  Zusammenhang  mit  der  20 

Entwicklung  des  volkswirtschaftlichen  Verkehrs   und  b 

Systems  gebracht.    Gerade  diese  Entwicklung  machte  die  ü 

Besteuerung  lückenhaft,  ungleichmässig  und  ergänzungsbei- 

und  rechtfertigt  und  verlangt  eine  Ergänzung  derselben  dura 

Verkehrsteuer  System. 

§.  444.  —  5)  Moderne  Einkommen-  und  Vermö.* 

besteuerung.    In  gleicher  Weise  steht  auch  die  neueste T 

denz  in  der  directen  Besteuerung  mit  abermaligen  Veränderung 

privatwirthsebaftlichen  System  der  Volkswirtschaft,  seiner  M 

seiner  Eigenthnms-  und  Erwerbsordnung  und  seiner  Vertheik 1 

Grund-  und  Kapitaleigenthums  unter  die  verschiedenen  Kater 

der  Privatwirtschaften  in  ursächlichem  Zusammenhang.  Fr 

machen  sich  gerade  hierbei  neuere  sociale  Ideen  in  fa* 

Richtung  besonders  mit  geltend:  es  tritt  das  Streben  nach  »i: 

raeinen  Einkommensteuern  in  Theorie  und  Praxis,  tbeilf 

auch  nach  allgemeinen  Vermögensteuem  hervor.  I 

Steuern  sollen  ergänzend  neben  die  älteren  Ertragssteoen 

Theil  auch  als  Ersatz  statt  derselben  eintreten,  also  ei  r 

staltung,  welche  insofern  auf  frühere,  dem  ausgebildeten  Er: 

Steuersystem  vorangehende  Steuerformen  zurückgreift  D& 
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uti'allende  dieser  Tendenz  findet  aber  in  der  Tbat  in  neueren 

derungen  des  Erwerbslebens  seine  vollständige  Erklärung 

Begründung. 

>as  moderne  Ertragsteuersystem  hat  seine  „rationelle"  Aas- 

urchbilduDg  eigentlich  erst  zu  einer  Zeit  erfahren,  wo  es  der 

wirtschaftlichen  Organisation  und  Erwerbsordnung  schon 

mehr  recht  entsprach:  seit  dem  vorigen,  vielfach  erst  im 

des  jetzigen  Jahrhunderts,  wo  die  neue  Technik  und  die 

politischen  und  volkswirtschaftlichen  Ideen  die  ohnehin 

eise  schon  überlebte  alte  Erwerbsordnung  sprengten  und  das 

m  der  freien  Concurrenz"  in  allen  Productionszweigen  durch- 

Jenes  Ertragsteuersystera  beruht  auf  zwei  Voraussetzungen, 

wirtschaftlichen  und  wirthschaftspolitischen,  und  einer  tech- 

n,  welche  beide  schon  zur  Zeit  der  Ausbildung  des  Systems 

>ch  theilweise  bestanden:  es  setzte  einmal  eine  gewisse  feste, 

haftlich  begründete  und  selbst  im  Erwerbs-  und  Berufsrecht 

massen  fixirte  A  rbeitstheilung  zwischen  den  grossen 

m  der  Production,  besonders  zwischen  ländlicher  und  städti- 

Arbeit,  Landwirtbschaft,  Industrie,  Handel,  liberalen  Berufen 

n  einzelnen  Unternehmungsgruppen  jeder  dieser  Abtheilungen 

I  setzte  sodann  eine  relativ  stabile  Technik  in  den  ein- 

Productionsgebietcn  voraus.    Alsdann  Hess  sich  mit  ihm 

ck,  die  einzelnen  productiven  Gassen,  die  zu  einer  jeden 

?cd  Unternehmungen  und  Personen  leidlich  gleichmässig  zu 

ern,  einigermassen  erreichen.    Aber  diese  Voraussetzungen 

;n  mit  dem  Untergang  der  alten  Wirtschaftsordnungen,  der 

Gewerbeverfassung  (Zunftwesen)  u.  s.  w.  und  mit  der 

landwirtschaftlichen  und  ge werklichen  Technik,  dem  neuen 

micationswesen  immer  mehr.  Das  Ertragsteuersystem,  welches 

e  relative  Festigkeit  und  Dauer  dieser  Verhältnisse  berechnet 

»urde  daher  schon  bei  gleichbleibender  Höhe  der  Besteuerung 

mangelhafter.    Denn  die  wirtschaftliche  und  technische 

klung  der  Productionszweige  war  sehr  verschieden  und  auch 

mselben  Zweige  örtlich  sehr  ungleich.    Der  Finanzbedarf  für 

aat  und  die  Selbstverwaltungskörper  wuchs  aber  immer  mehr, 

»iufache  Erhöhung  der  Sätze  erwies  sich  nunmehr  doppelt 

ührbar,  ohne  die  grössten  Härten.    Für  eine  anderweite  Ver- 

ig  des  Steuerbedarfs  fehlte  aber  in  dem  Ertragsteuersystem 

Müssei  und  auch  Reformen  dieses  Systems  führten  unmöglich 

iele. 
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So  drängte  Alles  nach  einem  andren  System  dirertr  1p 

Steuerung,  einem  beweglicheren,  welches  sich  den  *uw 

Verschiebungen  zwischen  den  Productionszweigen, 

Gross-  und  Kleinbetrieb,  und  den  ewigen  Verä nderange:  * 

Technik  mehr  anpasste  oder,  in.  a.  W.,  von  den  obigen Vrtl 

Setzungen  mehr  absah:  das  ist  die  moderne  Einkommeid 

Vermögensbesteuerung,  auf  die  sie  wirtschaftlich  m'A 

nisch  bedingenden  Momente  zurückgeführt. 

B.  —  §.  445.   Die  Verbrauebsbesteuerung.  j 

1)  Primitive  Verhältnisse.  Eine  Besteuerung,  *  j 

einzelne  Verbrauchsgegenstände  trifft  oder  sich  an  Verbrief 

anschliesst,  fehlt  in  primitiven  Verhältnissen  regelmäßig  *  J 

als  nicht  ein  gewisser  Handels-  und  Marktverkebr  i-l 

ihn  bedingende  Arbeitstheilung  eingetreten  ist. 

mangeln  dafür  auch  die  noth wendigen  stenertechniscfcr.l 

dingungen,  nemlich  ein  geeigneter  Erhebungs-  undO:* 

apparat.  Namentlich  aber  ist  mit  der  vorherrschenden 

wirthschaft,  d.  h.  hier  der  fast  ausschliesslichen  EigenpnfiH 

für  den  eigenen  Consum,  eine  solche  Besteuerung  sogat  y^im 

einbar.  Machen  sich  doch  auch  später  bei  solcher  Natural wi«^ 

fast  unüberwindliche  Schwierigkeiten  der  Verbranchsbeß^ 

noch  geltend  (bei  der  Wein-,  Bier-,  Tabaksteuer  n.  s.  w. 

2)  Die  erste  Entstehung  der  Verbrauehsbestetcn:- 

daher  regelmässig  an  die  Voraussetzung  einer  ge 

der  Arbeitstheilung  und  des  Marktverkehrs 

wo  sich  Producent  und  Consument  trennen  ntA 

Ortsveränderung  der  Sachgüter,  zunächst  der  land 

liehen  Erzeugnisse  und  gewisser  Handelswaaren  (Fabrikate.  P* 

fremder  Zonen),  eintritt,  auch  jene  ersteren  Güter  eben  -w 

werden ,  die  auf  einen  „Markt"  gebracht  werden ,  sehen  *"  < 

allgemein  Abgaben  entstehen,  aus  welchen  sich  mit  der  Ze* 

reiner  eigentliche  Verbrauchssteuern  entpuppen.  Denn 

haben  diese  Abgaben  letzteren  Character  nicht  oder  er 

Theil  und  sollen  ihn  wohl  auch  absichtlich  nicht  haben  !■ 

vielmehr  sehr  verschiedenartig.    So  finden  sich  Absrabea 

Form  von  Passage-  (Transit-)  und  Wege  zollen,  wtkfe 

für  die  Erlaubniss  des  Transports,  der  Fortführung  an? 

duetionsort,  und  des  Keohts  zum  Handelsbetrieb,  theil*  ftr  er 

Währung  von  Rechtsschutz,  theils  für  die  Benutzung  des 

entrichtet  werden  und  somit  überwiegend  geböbrecarofs 

jd  by  Google 
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der  wenigstens  sein  sollen.  Oder  die  Abgaben  werden  als 

tabgaben  bei  der  Zuführung  zum  Marktort,  bei  der  Ein- 

ig in  die  Stadt  (Thorabgaben),  bei  der  Benutzung  des 

latzes  und  der  Marktstünde  entrichtet  und  sind  theilweise 

ollen  sein  Entgelte  fttr  die  Gewährung  des  Rechts,  in  ein 

» Marktgebiet  Waaren  einzuführen,  Marktschutz  zu  gemessen, 

tungen  des  Markts  zu  benutzen  u.  s.  w.:  also  auch  wieder 

ren".  Die  wenngleich  schon  nicht  immer  mehr  zutreffende 

ictznng  bei  der  Auflegung  solcher  Abgaben  ist  auch  oftmals, 

B  von  den  Personen,  welche  sie  zunächst  zahlen,  endgiltig 

d  werden,  dass  sie  also  deren  Erwerb  und  Gewinn,  nicht 

isnmenten  treffen. 

Wesentlichen  beruht,  bei  manchen  sonstigen  Abweichungen, 

c  Entwicklung  von  Zollabgaben  für  Waaren  im  Verkehr 

Fremde,  bei  der  Ein-  und  Ausfuhr,  auf  denselben  Grund- 

Hier  kommen  dann  nur  zugleich  auch  allgemeine  Grund- 

es älteren  Fremdenrechts  zur  Geltung,  indem  die  Fremden 

he  wohl  schon  für  das  Recht  des  ungestörten  Handels- 

Abgaben  erlegen  müssen,  directe  Steuern,  welche  mehr 

I  Schutzgeld  sind,  Abgaben  von  den  ein-  und  ausgeführten 

welche  sich  den  indirecten  Verbrauchssteuern  nähern.  Da 

wärtige  Handel  noch  roher,  „barbarischer"  Völker  anfangs 

>rzug8weise  von  Angehörigen  wirtbschaftlich  höher  stehender 

besorgt  wird,  so  bietet  sich  hier  auch  schon  früh  die  selten 

te  Gelegenheit  zu  einer  Besteuerung  dieses  Verkehrs  in  der 

»n  Zöllen.  Um  so  mehr,  weil  dieser  Handel  häufig  feinere 

Fabrikate,  Luxusconsumptibilien  dem  noch  unentwickelten 

nfitthrt 

vollständige  Durchführung  der  Geld wirthschaft 

ir  grossen  Erleichterung  und  Begünstigung  der  Erhebung 

brauchs-  und  ähnlichen  Abgaben.  Aber  die  Voraus- 

g  dafür  ist  sie  nicht.  Denn  diese  Abgaben  können  und 

batsächlich  auch  in  gewissen  Geschichtsperioden  in  natura 

d.  h.  gewisse  Quoten  (Stücke  u.  s.  w.)  der  naturalen  Pro- 

erden als  Abgabe,  als  Marktgeld,  Zoll  u.  s.  w.  entrichtet, 

lügt  in  Zeiten  der  Naturalw  irtschaft  auch  für  die  Deckung 

inzbedarfs,  ebenso  gut  wie  die  Naturaleinnahme  von  Do- 

i.  s.  w. 

46.  —  3)  Weiterentwicklung.  Städtische  Zölle, 

-Grenz zolle.   Neben  dem  Durchdringen  der  Geldwirth- 

s 
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V 
tl.  KatT 

So  drängte  Alles  nach  einem  andren 

Steuerung,  einem  beweglicheren,  welche^ 

Verschiebungen  zwischen  den  Produo^ 

Gross-  und  Kleinbetrieb,  und  denewigerv  %  ̂ 1 

Technik  mehr  anpasste  oder,  m.  a.  V  %^<*%r 

setzungen  mehr  absah :  das  ist  die  m  c 

Vermögensbesteuerung,  auf  di^  *%  ^- . 

nisch  bedingenden  Momente  zurtic|  %  y /^jL  ^ - 

B.  -  §.  445.    Die  Verbrai,  %  ̂   ̂   \>  ' V 
1)  Primitive  Verhältni %  % 

einzelne  Verbrauchsgegenständ  ^ .  ̂  %  ̂  

anschliesst,  fehlt  in  primitiv  %  ̂   ̂  
als  nicht  ein  gewisser  Haj 

ihn    bedingende   Arbeit! % 

mangeln  dafür  auch  die  ̂   ̂  ̂  

dingungen,  nemlich  *\\ 

v 

a  p  p  a  r a t.  Namentlich  jl  %  % 

wirthschaft,  d.  h.  "\\%% 

für  den  eigenen  Coo*|     ̂   ̂   ̂* 

einbar.  Machen  sie' 
fast  unüberwindli 

noch  geltend  (bf^ 

2)  Die  er,  ̂  

daher  regelm'ä;  | 
der  A  rbeitft  ? 

wo  sich  P^ " 
Ort  sv  e  ii; 

liehen  Er 

fremder 

werde 

allge 

icuerung  de 

städtischen  Zölle  und 

*  der  ihnen  wenigstens  bei; 

lüheren  Entwicklungsstadiuui.  ( 

ach s steuern  und  selbst  nicht  imi 

*nalten  auch  jetzt  noch  gebührenan 

als  Entgelt  für  Leistungen,  für  Benutze 

jtung,  für  Schutzgewährung  (Zusammenhan; 

„Geleitsgeld"),  für  die  Gewährung  gewisser  Rf 

^  u.  s.  w.    Soweit  sie  aber  Steuern  sind,  so 

rein     ̂ ännischen  Gewinn,  eventuell  den  Erwerb 

ha    jeenten  treffen.  Aber  mehr  und  mehr  treten  dann  di< 

T  jes  Verhältnisses  zurück  und  nach  Tendenz  und  thafc 

Wirkung  werden  diese  Zölle  immer  mehr  eigentiiel 

brauch 8 steuern,  die  schliesslich  den  städtischen  Con 

ten  und  bei  den  Grenzzonen  den  Landesbewohner 

aufschlag  belasten.    Dazu  trägt  auch  ihre  Erhnbuu:; 

einerseits  hierauf  hinwirkt,  anderseits  dadurch  ere; 

Es  ist  in  den  Städten  die  Entwicklung  h 
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^andel,  Bildung  von  Kapital  u.  s.  w., 

/%     \  ^tft  bewirkt  und  darauf  hinführt, 

\>  ^uern  in  Contribution  zu  setzen. 

%  •        '\  einer  solchen  Besteuerung 

^  ichfaltig  und  zahl- 

%  °  0%>/%  %  S  alle  Arten  land- 

^  ̂ °^%A  ?es  Marktverkebrs 

SJ^S   V%
\  platten  Lands, 

«                   V  4  ̂   "'hrt  werden 

v  <?>   4i.       V  •    S        '  '  alle 

V*>>/\  *  ,\  *  ausgehen, 

^^^^^^^ 
 °  zum  ̂ °n8um 

^  %*4>'*Sx  *  sowohl  Nahrungs- 

,%»    '  als  Halb-  und  Ganz- 

*  /*\o  »f«  der  städtischen  Thor- 

Q^ej*'  jgr eich,  oder  sie  schreiben 

^       *  .er  von  ganzen  grossen  Kate- 

,*<Z  o  Werthquote)  vor. 

^  ,teht  regelmässig  in  einer  grossen 

j  der  Verminderung  der  Zahl  der 

Auch  dieses  hängt  mit  allgemeinen  volks- 

jältnissen  zusammen.   Der  Consum  einzelner 

^delswaaren  ist  in  früheren  Perioden  nach  der 

tl  Verniögensvertheilung  der  Bevölkerung  gewöhn- 

genug,  um  durch  die  Bezollung  weniger  Haupt- 

d  genügendes  finanzielles  Ergebniss  zu  erzielen.  Ein 

0D8um  von   Quasi -Luxusartikeln  (Colonialwaarenl)  fehlt 

Nur  etwa  der  Wein-,  Bier-  und  Branntweinconsum  ist  in 

Ü  Gegenden  (Weinbau!)  schon  erheblicher,  erträgt  aber, 

wie  der  Consum  anderer  Waaren,  nach  Volkssitte  und 

liudsverhültnissen  noch  keine  hoben  Steuersätze.    So  muss 

&  Besteuerung  auf  eine  grosse  Anzahl  Artikel  erstrecken, 

weit  aber  die  besteuerten  Gegenstände  wirklich  Luxusartikel 

iwums  der  reicheren  Classe   betreffen  (feinere  Fabrikate, 

und  ähnliche  Genussmittel),  werden  auch  die  Steuer- 

gero  hoch  gehalten.   Luxuspolizeiliche  und  Gesichtspuncte 

ereantilistischen  Handelspolitik  wirken  dabei  zumeist  mit. 
»•t,  rinMrwi.^n^haft.    II.  26 
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Schaft  und  der  Benutzung  besserer  Communicationgmittei  ts 

solche  Abgaben  auf  höheren  Stufen  der  volkswinbcLsäa 

Entwicklung  besonders  durch  die  Bildung  eigentlich  stidt h 

Gemeinwesen  und  politisch  zu  strengerer  Einheit  abge*c~* 

Staatsgebiete  begünstigt.  Dort  bildet  sich  ein 

städtischer  Zölle,  welche  bei  der  Einfuhr  „fremder  * a 

in  die  Stadt  zum  Consum  erhoben  werden,  namentüci  ; 

Form  der  Thorsteuern  (Octrois,  Accisen).  Im  Stü>. 

entsteht  ein  förmliches  Grenzzollsystem  in  der  dr--< 

Form  von  Ein-,  Aus-  und  Durchfuhrzöllen.  lvf 

hebungs-  und  Controleinrichtungen  sind  hier  in  er 

geschlossenen  Stadt  und  in  der  oft  ohnehin  beauuic: 

Grenzlinie  des  Staats  leicht  anzubringen.  Die  genannt*:  i 

sehen  Abgaben  sind  für  die  städtischen  Finanzen  bestiiL: 

sich  aber  die  Stadt  zum  Stadtstaat  und  zum  eigentlich 

entwickelt  (Alterthum,  zweite  Hälfte  des  Mittelalters;,  oder  « 

ihre  autonome  Stellung  mehr  oder  weniger  verliert  und  unser  j 

herrliche  Gewalt  kommt,  wie  seit  dem  16.  und  17.  Jii** 

immer  mehr  bei  uns,  da  werden  diese  städtischen  Abgv4 

mit  zu  Staats  abgaben  und  namentlich  in  der  letztet 

Periode  mehrfach  ein  Mittel  der  Staatsbesteuerung  der  *dt 

Bevölkerung  („ Accise System "). 

Uebrigens  sind  auch  diese  städtischen  Zölle  und  c>° 

zölie  nach  ihrer  Tendenz  und  der  ihnen  wenigstens  beißet  - 

Wirkung,  besonders  im  früheren  Entwicklungsstadiam.  i< 

immer  reine  Verbrauchssteuern  und  selbst  nicht  imz* 

Steuern.    Sie  enthalten  auch  jetzt  noch  gebii  hrenarti: 

mente  in  sich,  als  Entgelt  für  Leistungen,  für  Benntm- 

licher  Einrichtung,  für  Schutzgewährung  (Zusammenhaar 

mit  dem  „Geleitsgeld"),  für  die  Gewährung  gewisser  Re 

Handels  u.  s.  w.    Soweit  sie  aber  Steuern  sind,  soüer 

kaufmännischen  Gewinn,  eventuell  den  Erwerb  ir> 

ducenten  treffen.  Aber  mehr  und  mehr  treten  dann  die*' 

des  Verhältnisses  zurück  und  nach  Tendenz  und  iktm" 

Wirkung  werden  diese  Zölle  immer  mehr  eigentlich 

b r au chs steuern,  die  schliesslich  den  städtischen  Coi*J 

ten  und  bei  den  Grenzzöllen  den  Lande  *  bewohner  m 

aufschlag  belasten.    Dazu  trägt  auch  ihre  Erhabnes 

einerseits  hierauf  hinwirkt,  anderseits  dadurch  erst  en»3$fe* 

Es  ist  in  den  Städten  die  Entwicklung  hoher«  1 

zed  by  Google 
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s  durch  Gewerbe  und  Handel,  Bildung  von  Kapital  u.  8.  w., 

*  eine  grössere  Steuerfähigkeit  bewirkt  und  darauf  hinfuhrt, 

ztrc  gerade  durch  Verbrauchssteuern  in  Contribution  zu  setzen, 

ie  einzelnen  Artikel,  welche  einer  solchen  Besteuerung 

egen,  siud  anfänglich  sehr  mannichfaltig  und  zahl- 

Die  Stadtabgaben  betreffen  vornemlich  alle  Arten  land- 

schaftlicher roher  Erzeugnisse  des  Marktverkehrs 

rwandtes,  z.  B.  ordinäre  Gewerksproducte  des  platten  Lands, 

diese  Uberhaupt  hier  producirt  und  dort  eingeführt  werden 

.  ferner  Wein,  und,  soweit  die  Bereitung  nicht  auf  die 

?hen  Gewerke  beschränkt  ist,  Bier.  Die  Grenzzölle  umfassen 

e  älteren  Passage-  und  Wegezölle  im  Allgemeinen  alle 

Hs waaren,  welche  über  die  Grenzen  ein-  und  ausgehen, 

ten  Falle  einerlei,  ob  zum  inländischen  Consum  oder  zur 

ihr  in  andere  Länder,  ferner  sowohl  die  zum  Consum 

zur  Verarbeitung  dienenden  Waaren,  und  sowohl  Nahrungs- 

Roh-  und  Hilfsstoffe  der  Gewerke,  als  Halb-  und  Ganz- 

te.  Daher  sind  die  älteren  Tarife  der  städtischen  Thor- 

und  der  Grenzzölle  sehr  umfangreich,  oder  sie  schreiben 

eil  von   allen  Waaren  oder  von  ganzen  grossen  Kate- 

einen Zollsatz  (z.  B.  eine  Werthquote)  vor. 

e  Fortentwicklung  besteht  regelmässig  in  einer  grossen 

ifachung,  d.  b.  in  der  Verminderung  der  Zahl  der 

solcher  Tarife.    Auch  dieses  hängt  mit  allgemeinen  volks- 

Ijaftlicben  Verhältnissen  zusammen.    Der  Consum  einzelner 

c  oder  Handelswaaren  ist  in  früheren  Perioden  nach  der 

rnen-  und  Vermögensvertheilung  der  Bevölkerung  gewöhn- 

et gross  genug,  um  durch  die  Bezollung  weniger  Haupt- 

ein  genügendes  finanzielles  Ergebniss  zu  erzielen.  Ein 

onsuni  von   Quasi -Luxusartikeln  (Colonialwaaren!)  fehlt 

Nur  etwa  der  Weiu-,  Bier-  und  Branntweinconsum  ist  in 

>.n  Gegenden  (Weinbau!)  schon  erheblicher,  erträgt  aber, 

wie    der  Consum  anderer  Waaren,  nach  Volkssitte  und 

indsverhältnisseu  noch  keine  hohen  Steuersätze.    So  muss 

Besteuerung  auf  eine  grosse  Anzahl  Artikel  erstrecken, 

»veit  aber  die  besteuerten  Gegenstände  wirklich  Luxusartikel 

QsumB  der  reicheren  Classe  betreffen  (feinere  Fabrikate, 

ie  and  ähnliche  Genussmittel),  werden  auch  die  Steuer- 

gern  hoch  gehalten.  Luxuspolizeiliche  und  Gesichtspuncte 

ireantilistischen  Handelspolitik  wirkeu  dabei  zumeist  mit. 

«r*»r,  KinflnrwiM*n«.-haft.    II.  2t» 
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Aber  auch  das  Finanzinteresse  wird  so  am  Besten  gewikr.. 

die  Verthenerang  des  Artikels  den  Consum  in  dem  klönen 

reicherer  Leute  nicht  vermindert  und  bei  dem  an  sich  geriLpi 

Consum  doch  nur  solche  Sätze  etwas  eintragen.   Auch  dfc 

und  Accisetarifwesen  ändert  sich  daher  nach  der  Anxit. 

Höhe  der  einzelnen  Steuersätze  wieder  mit  der 

wirthschaftlichen  Lage. 

§.  447.  —  4)  Erhebung  von  Verbrauchssteuer! ;i 

Producenten.    Bei   einem    gewissen  Stadium  der  Ar! 

theilung  und  der  technischen  Entwicklung  kommen  dm] 

fach  auch  noch  andere  Formen  der  Verbrauchs  besten«! 

besonders  die  Besteuerung  beim  Producenten  selbst  t 

Rücksicht  auf  oder  auch  genau  nach  der  Menge  des 

Products  oder  Fabrikats.    Steuern  dieser  Art  knüpfen 

Mehl  an  die  Mühlen  der  Berufs-Müller,  für  Bier  an  c* 

brauereien,  für  Wein  an  die  Weingewinnung  der  Weich***) 

Salz  an  die  Salinen  und  Salzbergwerke,  um  hier  nur  die 

sten  Fälle  zu  nennen.    Die  Voraussetzung  einer 

Steuerung  beim  Producenten  ist  eine  gewerbliche  und 

Entwicklung,  bei  welcher  die  Herstellung  solcher  Artfe 

mehr  bloss  naturalwirthschaftlich  in  der  eigenen  Wirtbc^ 

Consumenten  für  seinen  eigenen  Bedarf,  sondern  schon 

weniger  überwiegend  oder  selbst  ausschliesslich  ven* 

bez.  geld wirthschaftlich  in  demnach  auch 

grösseren  Productionsbetrieben  für  den  Absatz  an  Ändert  < 

Hier  kann  dann  auch  der  zu  dieser  Besteuerung  erfordere 

hebungs-  und  Controlap parat  leichter  eingerichie:  « 

Die  Entwicklung  dieser  Steuern  ist  im  Mittelalter  nti  ; 

ersten  Jahrhunderten  der  Neuzeit  durch  eigenthümiici: 

hältnisse  der  wirthschaftlichen  Rechtsordnung!^ 

das  System  der  Finanzregalien  befördert  worden. 

In  ersterer  Hinsicht  führten  die  Principien  des  fiacirt 

(Bannmühlen,  Bannbäckereien,  Bannkeltern,  Bannbrauerejej  t 

und  der  Realgerechtigkeit  u.  dgl.  m. —  Verhältnis 

mit  dem  ganzen  System  der  mittelalterlichen 

Rechtsordnung  in  Verbindung  stehen,  sich 

auch  aus  der  Gestaltung  der  damaligen  Volkswirthschaix  as 

nik  erklären  und  vielfach  rechtfertigen  lassen  —  ohnehi* 

hauswirthschaftlichen  mehr  in  die  verkehrswirthschAßäcfc 

duction  und  zugleich  zu  einer  stärkeren  Concentraiion  ikff 

zed  by  Google 
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ie  kleinere  Anzahl  Betriebe.  In  den  Städten  wirkte  die 

iscue  Gewerbeordnung  bei  einzelnen  etwa  für  solche  Steuer- 

in  Betracht  kommenden  Gewerben  in  derselben  Richtung, 

n  der  Personen,  welche  ein  Bannrecht  u.  dgl.  für  ihren  Be- 

niessen  oder  eine  bezügliche  öffentliche  Einrichtung  benutzen, 

]  oft  vor. 

Regalisir ung  hat  wesentlich  dieselben  Folgen  gehabt 

.celmässig  den  Anlass  zu  Abgaben  von  denjenigen  privaten 

hmern  gegeben,  welchen  die  Ausnutzung  eines  Regals  tiber- 

uirde  (Bergwerkregal,  Erlaubniss  zur  Anlegung  von  Mühlen 

Hieben  Flüssen,  gelegentlich  förmliches  Mühlenregal). 

eigentlichen  Verbrauchssteuern  wurden  solche  oft 

e  Abgaben  auch  erst  allmählich,  aber  doch  häufig.  Eine 

:,  die  Abgabe  im  Preisaufschlag  auf  den  Consuraenten  zu 

/.en,  bestand  von  vorneherein.  Bei  den  Ausschlussrechten 

erbetreibenden  war  sie  auch  nicht  schwer  zu  verwirklichen, 

i  Abgaben  in  festen  und  meistens  doch  nur  kleinen  Be- 

ar dies  practisch  unwichtig.  Erst  wenn  die  Abgabe  nach 

igefähren  Umfang  des  Geschäfts  und  schliesslich 

r  genauen  Grösse  der  Production  und  des  Absatzes, 

jesonders    wenn   sie  nach  Mengen-Einheiten  dieser 

beiden  bemessen  wurde  (Gewicht-  oder  Volumeneinheiten 

I,  wurde  sie  ihrem  Zweck  und  ihrer  Wirkung  nach  eine 

he  Verbrauchssteuer. 

ist  die  Entwicklung  in  Hauptfallen,  wie  den  angeführten, 

,  bei  Mehl-,  Bier-,  Wein-,  Branntwein-,  Salzsteuern  u.  a.  m. 

er  Staat  selbst  ein  Finanzregal  betrieb,  wie  besonders  das 

1  (Gewinnung  und  Verkauf  des  Salzes),  war  der  Ueber- 

n  Verbrauchssteuer  mittelst  Regelung  des  Verkaufpreiscs 

s  leicht  zu  machen.  Die  neueren  Finanzmonopole,  welche 

a  17.  Jahrhundert  entstanden,  namentlich  das  Tabak- 

Di,  sind  dann  auch  gewöhnlich  gleich  zum  Zweck  eigent- 

rbrauchsbestcuerung  eingeführt  und  demgemäss  eingerichtet 

148.  —  5)  Die  Fortentwicklung  solcher  „beim  Pro- 

<jn  erhobener"  (bez.  „von  ihm  vorgeschossener") 

luchssteuern  hing  wieder  mit  der  Entwicklung  des  Ge- 

uts,  der  gewerblichen  Technik  und  der  Gestaltung  des 

ich  Thorsteuer-  und  des  Grenzzollwcscns  zusammen. 

2G* 
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Mit  der  Beseitigung  von  Finanzregalen  nnd  Finamm>  & 

wurden  die  in  dieser  Form  besteuerten  Artikel  entweder 

(kleinere,  finanziell  unwichtigere  Regale)  oder  einer  ne*y:  I 

brauch8steuerform  unterzogen  (Rohstoff-,  Fabrikatbe steuere  I 

Salz,  Tabak).    Die  Aufhebung  von  Bannrechten,  Realre-  | 

keiten  und  anderen  Beschränkungen  des  älteren  Gewer-  I 

hatte  dieselben  beiden  Folgen.   Blieb  die  Besteuerung  m  j 

so  traten  nur  grössere  Schwierigkeiten  der  Erhebung  und*.!  j 

ein :  es  waren  mehr  und  an  verschiedenen  Orten  geleztt  I 

ductionsstätten   zu   überwachen  (Aufhebung   der  rechtliri?  I 

schränkung  gewisser  Gewerbe  auf  die  Städte,  facti  sc  be  Verl 

derselben  über  das  platte  Land,  Vermehrung  der  Ansah* 

dem  Einfluss  der  Gewerbefreiheit),  was  dann  wieder  rr 

bestimmter  Steuerformen  nöthigen  konnte. 

Die  Veränderungen  der  gewerblichen  Technik  hitai 

letztere  Wirkung  gleichfalls  öfters.    Namentlich  die  R<  i 

und  Fabrikatbesteuerung  wechselten  und  innerhalb  je&r 

Veränderungen  mit  aus  technischen  Gründen  ein  (Bier 

wein-,  Zucker-,  Tabakbesteuerung  u.  s.  w.). 

Da  endlich  derselbe  Gegenstand  vielfach  direct  be;:  j 

vaten  Producenten,  dann  in  Form  von  städtische! 

accisen  und  von  Grenzzöllen  besteuert  wurde  und  u 

Productions-  und  Bezugsverhältnissen  besteuert  werden  Eß- 

waren diese  verschiedenen  Steuern  in  ein  gewisses  Sv*?: 

bringen.    Namentlich  galt  es,  eine  relative  Gleiches**» 

in  der  Besteuerung  herbeizuführen ,  um  für  die  Finanzen  i 

einzelne  Producenten  und  Productionsorte  nachtheilige 

der  Verschiedenheit  der  Besteuerung,  besonders  des  St«  I 

auf  die  Bedingungen,  welche  für  Production,  Absatz.        zz  I 

fuhr,  Preis  massgebend  sind,  zu  beseitigen.  (Beziehung  der _x  ( 

Verbrauchssteuern  zu  den  Einfuhrzöllen  und  zur  Ausfuhr,  Sc  i 

Spiritus  und  Branntwein,  Zucker,  Tabak,  Salz;   Bexiefcr  j 

städtischen  Thoraccisen  für  eingeführte  Artikel  zu  den  i 

ducenten  in  der  Stadt  erhobenen  Steuern ,  bei  Wein.  Bier.  !  i 

wein,  Mehl,  Brot,  Fleisch).  j 

Auf  diese  Weise  wurde  die  Weiterentwicklung  der  säfc  i 

Thorabgaben,  der  Grenzzölle  und  der  beim  Producect^i  erb*  A 

Steuern  nothwendig  in  einen  engen  Zusammenhang  i 

Gewissen  Veränderungen  in  einer  dieser  drei  tvpiscfea  &  < 

der  Verbrauchssteuer  mussten  aus  Rücksicht  auf  dm  ! 
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interesse  and  auf  die  Verbältnisse  der  wirtschaftlichen 

renz  angemessene  Veränderungen  in  den  anderen  Formen 

'chen.  Die  neuere  Steuergeschichte  zeigt  immer  mehr,  dass 

setzgebung  solche  Rücksichten  nimmt,  weil  sie  die  Wechsel- 

gen erkannte.  Auch  unterblieb  wohl  eine  Besteuerung  in 

wen  Form,  weil  sie  solche  in  den  anderen  nothwendig  ge- 

hätte  und  dagegen  technische  oder  ökonomische  Grtinde 

in.  Dadurch  wuchsen  die  steuertechnischen  Schwierigkeiten 

Her  Verbrauchsbesteuerung  erheblich. 

149.  6)  Die  moderne  Gestaltung  der  Verbrauchs- 

lerung.  Die  Verbrauchsbesteuerung  in  diesen  drei  typi- 

Hauptformen,  einschliesslich  der  Kegalisirung  oder  Mono- 

Dg  als  einer  Abart  der  Besteuerung  beim  Producenteu, 

rt  nun  unvermeidlich  viele  Controlen  und  ist  meistens 

iUtig  und  kostspielig  zu  erheben,  wodurch  sie  den 

llichen  und  den  Güterverkehr  stört  und  nicht  selten 

chnik  des  Betriebs  des  Producenten  hemmt.  Daraus 

bich  eine  volkswirthschaftspolitische  Reaction 

liese  Besteuerung,  welche  in  der  Neuzeit  wieder  zu  manchen 

altungen  im  Umfang  und  in  der  Einrichtung  derselben  ge- 

it.  Diese  Bewegung  wurde  durch  volkswirthschaftliche 

mge  und  durch  Fortschritte  der  Technik  in  der 

tion  und  im  Communications wesen  unterstützt,  welche  ins- 

at  Veränderungen  im  Consum  der  besteuerten  oder  für  be- 

zur  Verbrauchsbesteuerung  geeignet  geltenden  Artikel  in 

ölkerung  bewirkt  haben.  Dazu  kamen  endlich  Rücksichten 

i  ungleiche  Belastung  der  verschiedenen  Consumenten- 

durch  manche  gerade  der  wichtigsten  Verbrauchssteuern, 

eutalls  zu  Reformen  in  der  Praxis  und  mehr  noch  zu  einer 

Reaction  gegen  diese  Steuern  in  der  Theorie  geführt  hat. 

Die  speciellen  städtischen,  besonders  in  der  Form  der 

e eisen  erhobenen  staatlichen  und  communalen  Verbrauchs- 

zerrissen das  einheitliche  inländische  Marktgebiet,  hemmten 

erkehr  zwischen  Stadt  und  Land  und  widersprachen  auch 

rundsatz  der  Allgemeinheit  und  Gleichmässigkeit  der  Be- 

ug. Sie  trafen  ausserdem  besonders  wichtige  Lebensmittel, 

Steuerfreiheit  als  nothwendig  im  Interesse  der  ärmeren 

<  und  der  Arbeitgeber  selbst  erkannt  wurde.  Sie  sind  daher 

h  dem  Streben  nach  freier  wirtschaftlicher  Bewegung, 

tens  im  inländischen  Verkehr,  gewichen. 
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b)  Die  Ausdehnung  des  Welthandels,  die  Vermeh 

des  Wohlstands  und  neue  Consumtionssitten,  zum 

in  Verbindung  mit  neuen  besseren  Productionsmethoden .  • 

einzelne  Genussmittel  wohlfeiler  herzustellen  gestatteten,  füll 

einem  weit  verbreiteten  Consum  von  „Colonialwaarec 

denen  man  zwei  besonders  wichtige,  Tabak  und  Zucke- 

im  Inland  zu  gewinnen  lernte.    Man  konnte  so  ohne  VerU 

des  Finanzinteresses  die  Verbrauehsbesteuerung  in  Form  w 

fuhrzölle  und  der  inneren  beim  Producenten  erhobenen  St- 

eine kleinere  Anzahl  wichtigerer  Artikel,  besondere 

eines  relativen  Luxusbedürfnisses  und  doch  gleichieij 

Massenconsumtion,  beschränken:  auf  die  Artikel  der  Coli 

waarenbranche  und  einige  verwandte  („Südfrüchte44  u.  d 

auf  die  Getränke,  Wein,  Bier,  Branntwein.    Durch  eb" 

Vereinfachung  des  Steuersystems  fielen  manche  Controlen  n 

kehrshemmungen  fort  und  vereinfachte  sich  auch  wieder  <H 

gäbe  der  Ausgleichung  zwischen  Grenzzoll   und  innert- 1 

Die  Vermehrung  des  Consums  erlaubte  gleichzeitig  eine  Erm^ 

der  Steuersätze  und  wurde  durch  eine  solche  öfters  selbs? 

begünstigt  und  daher  absichtlich  auch  wohl  im  Finanz 

mit  vorgenommen  (England).     Die   neueren    liberalen  a 

politischen  Tendenzen  wirkten  in  derselben  Richtung  de; 

fachung  der  Tarife  und  der  Ermässigung  der  Zollsätze 

namentlich  Schutzzölle  fortfielen  oder  verringert  wurde* 

die  Monopolisirung   als  Steuerform   wich   vielfach  * 

liberalen  Verkehrspolitik  oder  wurde  durch  andere  Steotf 

ersetzt  (Salz).    Die  Besteuerung  beim  privaten  ProdueecK 

erfuhr  unter  dem  Einfluss  veränderter  Productionstechoik 

wieder  von  Neuem  Aenderungen  (Zucker-,  Branntwein-,  Bier 

Speciell  die  Grenzzölle  wurden  mehr  und  mehr  m 

fuhrzölle  beschränkt,  da  die  volkswirtschaftlichen  Intere^ 

die  Ansichten  darüber  die  Durchfuhr-  und  Ausfuhrzölle  nur 

erscheinen  liessen  und  die  Finanzinteressen  bei  deren  Forlen 

nicht  mehr  erheblich  betheiligt  waren ,  vollends  nach  der 

eingetretenen  geschichtlichen  Entwicklung,  in  Folge  derer, 

diese  Zölle  sehr  vereinfacht  und  ermässigt  worden  waren, 

die  Einfuhrzölle  den  Ausfall  ersetzten. 

c)  Die  Berücksichtigung  der  Sten erfähigke 

einzelnen  Volkselassen  und  der  gerechten  St  cuervertbe; 

kam  in  der  Verbrauchsbesteuerung  einigermaßen  zur  Gel:: 
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usscheidung  der  nothwendigen  Lebensmittel,  dann 

entsprechenden  Auswahl  der  einzelnen  besteuerten 

1  und  in  der  Höhe  ihrer  Steuersätze.  Aber  das  finanzielle 

*se   hat  hier  eingreifendere  Reformen  meistens  verhindert, 

r f  orderlichen  Ertrags  wegen  besteuerte  man  doch  vor  Allem 

•tikel  weit  verbreiteten  Consums.    Eine  dem  Grandsatz  der 

mässigkeit  angemessene  Vertheilung  der  Steuerlast  wurde 

nicht  erreicht/  auch  wenn  man  die  nothwendigen  Lebens- 

(Brot,  Fleisch)  wenigstens  grossentheils  ausschied  —  eine 

:e  Ausnahme  bildet  Salz  —  und  mehr  gewisse  Luxus-Massen- 

(„Genussmittel")  zu  treffen  suchte,  dabei  Branntwein  und 

auch  trotz  der  vom  Standpunct  der  „Gleichmässigkeit"  sich 

Len.  Bedenken  aus  consum-  und  sittenpolizeilichen  Rttck- 

i  mit  hohen  Sätzen  (England,  Frankreich,  Russland).  Auch 

i wohnlich  die  Berücksichtigung  der  Qualität  bei  ein  und 

ben    Artikel  fiir  die  Besteuerung  steuertechnisch  zu  viel 

rigkeiten,  so  dass  meistens  ein  einziger  Steuersatz  von  allen 

iten  und  Sorten  erhoben  wurde,  was  abermals  die  Gleich- 

keit verletzte  (Einfuhr-Finanzzölle,  innere  Steuern  auf  Ge- 

Zucker, Tabak).    Durch  eine  entsprechende  Gestaltung  der 

D  Einkommen-  und  Ertragssteuern  hat  man  diese  Wirkungen 

rbrauchsbesteuerung  nur  hie  und  da  und  in  sehr  beschränktem 

>  auszugleichen  gesucht.    Auch  durch  die  sogen,  directen 

s  steuern  auf  einige  specielle  Verwendungen  der  reicheren 

n  ist  eine  solche  Ausgleichung  nur  in  einzelnen  Fällen  und 

n  genügendem  Grade  erfolgt 

—  §.  450.  Vorläufiges  Ergebniss  der  Entwicklung 

feuersystems.  Der  überall  steigende  Finanzbedarf,  speciell 

ige  für  die  Verzinsung  der  öffentlichen  Schuld,  die  Vermehrung 

esammten  Volkswohlstands,  die  Ausdehnung  des  Consums 

er  Genussmittel  in  allen  Schichten  des  Volks,  die  Entwicklung 

oduetionsteehnik,  des  Communicationswesens,  des  auswärtigen 

ls,  die  politischen  Rücksichten  und  der  Wunsch,  den  Druck 

niern  nicht  unmittelbar  so  deutlich  empfinden  zu  lassen,  nicht 

enigsten  auch  die  wachsenden  steuertechnischen  Schwierig- 

,  welche  die  qualitativ  und  quantitativ  immer  stärkere  Diffe- 

mg  des  Nationaleinkommens  und  Nationalvermögens  für  die 

:e  Auflegung  directer  Einkommen-  und  Ertragssteuern  bei 

inzelnen  Einkommen-  und  Ertragsbeziehern  und  Vermögens- 

?rn  schuf  —  dies  Alles  führte  dann  zu  dem  Ergebniss,  dass 
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die  meist  indirect  erhobene  Verbrauchs  besteuerung  ;? 

über  der  meist  direct  erhobenen  Einkommen-,  Ertrag 

sonstiger  ähnlicher  Besteuerung  wenigstens  im  Statt** 

System  unserer  Geschichtsperiode  stark  vorwiegt    in  <ir. 

schiedenen  Staaten  freilich  wieder  in  ungleichem  Maasse.  *■* 

weniger  aus  der  Befolgung  verschiedener  steuerpolitisck- 

als  aus  der  ganzen  geschichtlichen  Entwicklung  des  Stau- 

sowie  aus  der  Höhe  und  den  Verwendungszwecken  des  ges^ 

Finanzbedarfs  und  aus  der  Ergiebigkeit  sonstiger  Einnahm 

erklärt.     Die  finanzstatistischen  Vergleichungen   leiden  t: 

häufig  an  der  ungenauen  und  ungleichartigen  Begriffsbe«:: 

der  einzelnen  Steuerarten.    So  besonders  bei  der  übliches 

Uberstellung  der  „directen"  und  „indirecten"  Bestenertc; 

bei  der  verschiedenen  Auffassung  des  Ertrags  der  Staaten. 

(Salz,  Tabak),  als  Steuer-  oder  als  gewerbliche  Einnahm* 

bei  der  verschiedenen  Behandlung  der  „  Verkehre 

(Stempel  u.  s.  w.,  Besitzwechsel-  und  Registern 

sogar  Erbschaftssteuern),  deren  streng  genommen  lf«' 

nicht  unbedingt  zulässige  Einreihung  unter  die  „directen" 

„indirecten"  Steuern  oder    die  hiermit    talschlich  ideit. 

„Schätzungen"  und  „Verbrauchssteuern  dann  volk; 

Vergleichbarkeit  verschiedener  Staatshaushalte  beeinträcntii- 

kann  daher  nur  im  Grossen  und  Ganzen  von  dem 

wiegen  der  Verbrauchs besteuerung  sprechen. 

Im  Co mmunal Steuersystem  ist  das  Ergebnis«  eia  ; 

Hier  sind  die  Verbrauchssteuern  —  selbständige  sowie  cchj 

Zuschläge  zu  den  Staatssteuern  —  vielfach  verschwunden  ocz 

seltener  geworden,  was  zum  Theil  mit  der  steuertet  hn  1*0 

gestaltung  der  inneren  Verbrauchsbesteuerung  (Wegfall  6r 

accisen)  zusammenhängt.  Die  directe  Ertrags-  und  Ehü 

besteuerung,  durch  selbständige  Communalstenern  oder 

Zuschläge  zu  den  Staatssteuern,  tiberwiegt. 

Ein  Blick  in  die  concrete  Gestaltung  des  Steuersystem 

grösseren  Staaten  wird  am  Schluss  des  historischen  Askt?- 

Ende  dieses  Bandes  geworfen  werden. 

Die  Beurtheilung  dieses  vorläufigen  Ergebnisses  der  *t* 

liehen  Entwicklung  und  die  finanzwissenschaftliche  Aess? 

weiterer  Zielpuncte  für  das  moderne  Steuersystem  finde!  a 

folgenden  Abschnitten  mit  statt 
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3.  Abschnitt. 

lanzwissenschaftlicke  Bildung  des  Steuersystems.  Einleitung, 

ondere  I.  die  Erwerbs-,  namentlich  A.  die  Besteuerung  des 

berufsmässigen  Erwerbs. 

diesem  Abschnitt  beginnt  die  eingehende  Entwicklung  des  Steuersystems : 

ch  eine  principielle  Untersuchung,  die  der  specicllen  Steuerlehre  voran - 

;iuss,  um,  wenigstens  zunächst  in  der  Theorie,  zu  einem  wirklichen  Steuer- 
zu  gelangen,  das  als  Richtschnur  und  Massstab  für  die  Praxis  dienen  kann, 

dt n  dabei  uberall  die  wirtschaftlichen  und  socialen  Verhaltnisse  unserer 

n  Culturvölker,  insbes.  der  mittel-  u.  westeuropäischen  in  der  Gegenwart  zum 

:-punct  genommen:  also  eine  Periode,  wo  das  „staatsbürgerliche"  Steuer- 

■  Wesentlichen  durchgedrungen  ist  und  eine  „sociale"  Epoche  beginut. 
ictischen  Einzelheiten  des  positiven  Steuerrechts  sind  dabei  im 

■  strenger  und  consequenter  Systematik  möglichst  ausgeschieden,  sie  gehören 
üe  spccielle  Steuerlehre.  In  letzterer  vereinfacht  sich  aber  dafür  auch  die 

.  weil  alle  Hauptpuncte.  welche  Principien  fragen  und  den  richtigen  A  u  f - 
öau  des  Steuersystems  betreffen,  jetzt  hier  in  zusammenhängender  Behandlung 
.Taommen  werden. 

Literatur  bietet  für  die  im  Folgenden  gestellte  Aufgabe,  mit  Ausnahme 

in,  nur  in  Bezug  anf  die  einzelnen  Steuergattungen,  nicht  in  Bezug 

panze  System  die  wunschenswerthe  Hilfe.  Ich  verweise  in  dieser  Hinsicht 

bezüglichen  Bemerkungen  an  der  Spitze  dieses  ganzen  Kapitels  S.  l.'J9  ff.  und 

lanptabschnitts  S.  362  ff".  An  letzterer  Stelle  sind  auch  die  sonst  in  Betracht 
Jon  Schriften  genannt.  Bei  dieser  Lücke  in  der  Fachliteratur  können  die  nur 

hen  Bezugnahmen  auf  fachmännische  Ansichten,  von  Theoretikern  wie  Prac- 
u  den  folgenden  Abschnitten  nicht  auffallen. 

ii  Aufbau  des  Steuersystems  wird  an  die  oben  in  §.  334  aufgestellte  Eintheilung 

lern  in  Erwerbs-,  Besitz-  u.  (iebrauchssteuern  angeknüpft,  welche  im 

umebr  näher  erläutert  u.  begründet  wird.    Die  Zugrundelegung  dieser  Ein- 

empfiehlt sich  m.  E.  mehr  als  die  Benutzung  der  Eintheilung  in  Schätzungen 

rbrau chssteuern  für  diesen  Zweck.   Beide  Eintbeilungen  berühren  sich  aber 

wie  sich  im  Text  genauer  zeigen  wird, 

ine  Abweichungen  von  dem  bedeutendsten  Steuersystematiker,  von  Stein,  sind 

ch  anf  Abweichungen  in  der  Auffassung  volkswirtschaftlicher  Ver- 
th Begriffe  zurückzuführen.   In  dieser  Hinsicht  beziehe  ich  mich  wieder  auf 

•  randlegung,  bes.  Kap.  1—3  der  1.  Abth.  (2.  A.),  und  auf  die  dortigen 
Liren  Uber  Grundbegriffe:  Erwerb  durch  eigene  wirtschaftliche  Thätigkeit. 

chte,  durch  Conjunctur  u.  s.  w. 

icll  für  die  im  folg.  Abschnitt  mit  berührte  Frage  von  den  Einkommen-  und 
ragsteoern  s.  auch  die  gen.  Schriften  von  Held,  Neumann,  die  socialpolit. 

•n  und  Verhandlungen  von  1 S75. 

—  §.  451.  Die  drei  Wege  zur  Erfüllung  der  Auf- 

n  des  Steuersystems.  Das  Steuersystem  kann  die  Auf 

,  welche  ihm  nach  den  Erörterungen  im  1.  Abschnitt  obliegen, 

Uirch  annähernd  richtig  lösen,  dass  es  das  Nationaleinkommen 

ationalvermögen,  die  eigentlichen  letzten  Steuerquellen,  Uberall 

nzeleinkommen  und  Einzclverniögen  aufsucht  und  erfasst. 

rreichung  dieses  Ziels  bieten  sich  regelmässig  drei  Wege, 

c  jeder  allein  für  sich  oder  alle  zugleich  nebeu 

»der  beschritten  werden  können.    In  der  Steuergeschichte 
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und  im  positiven  Steuerrecht  sind  sie,  wie  sich  aas  den: 

gehenden  Abschnitt  ergiebt,  im  Laufe  der  Entwicklung 

bei  steigendem  Steuerbedarf  die  vier  Reihen  oberster  Ster 

sätze  zur  Anerkennung  gelangten,  immer  conseqnenter  ek> 

mit  einander  beschritten  worden.    Gerade  dadurch  hi 

modernen  Steuersysteme  der  Praxis  ihr  characteristische*  • 

erhalten  und  sich  immer  mehr  im  eigentlichen  Wort: 

„Svstemen"  entwickelt. 

Auf  dem  ersten  Wege  verfolgt  man  das  Einkomr 

Vermögen  des  Einzelnen  in  dem  Erwerb,  der  Gewinn:! 

der  technisch -ökonomischen  und  rechtlichen  Entstehe: 

ihm;  auf  dem  zweiten  Wege  in  seinem  Besitz;  t 

dritten  Wege  in  seinem  Gebrauch,  daher  in  der  V 

gabung  für  Einkäufe  von  Sachen  und  für  Vornahme  von 

(im  arbeitsteiligen  Tauschverkehr!)  und  in  der  Benutz: 

Vermögensobjecten.    Im  ersten  Fall  wird  Einkommen  c 

mögen  also  in  der  auf  ihre  Bildung  (beim  Einzelnen1  i: 

den  Bewegung;  im  zweiten  Fall  im  Kuhcpunet  wxi 

Bezug  auf  die  in  ihnen  liegende  F ähi gkeit,  zu  wirthsiii 

Zwecken  der  Production  und  des  Consums  zu  dienen:  ■ 

Fall  endlich  wieder  in  der  auf  ihre  wirkliche  Bennti: 

Bedürfnissbefriedigung  hinzielenden  Bewegung  ins  Aar? 

Zwischen  den  beiden  ersten  Fällen  besteht  eine  nähere  E> 

darin,  dass  der  Besitz  desjenigen  Vermögens,  welche* 

duetionszwecken  dient,  d.  h.  des  (privaten)  Kapit: 

Boden 8,  im  zweiten  Fall  schon  nach  seiner  Fähigkeit.  : 

quelle  zu  sein,  im  ersten  Fall  nach  seinem  (wirklich 

mutmasslichen)  Ertrage  selbst  für  das  Einkorns^ 

Person  und  nach  der  Bewegung  seines  Werths  rConje 

für  da«  Vermögen  derselben  in  Betracht  kommt.  Aehnbcz 

eine  besondere  Beziehung  zwischen  den  beiden  letzten  Fl 

Schemas  darin,  dass  der  Besitz  von  Gebrauc bsvenn-c 

nussmöglichkeiten  constatirt,  welche  dann   bei  des 

brauch  des  Verbrauchs  Vermögens  und  bei  der  Bes 

des  N  u  t  z  Vermögens   thatsächlich  verwirklicht  werd«. 

eigentümlichen  Beziehungen  zwischen  dem  ersten  odä  r 

und  wieder  dem  zweiten  und  dritten  Fall  sind  auch  flr  : 

Steuerung,  wie  sich  zeigen  wird,  wichtig.    Sie  bewirket, 

sich  an  den  Besitz  anlehnende  Besteuerung  nur  est  r 

selbständige  Ausbildung  erfährt. 
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[J.  —  §.  452.    Die  drei  grossen  Steuergruppen  des 

ersystems.  An  diese  drei  Wege  knüpft  sich  nun  eine  drei 

c  Gruppirung  von  Steuern  oder  Hauptarten  der  Steuern 

ine  Unterscheidung  nach  der  Beraessungsgrundlage  (oder 

Steuerobjecten"  in  diesem  Sinne),  nicht,  was  damit 

verwechselt  wird,  nach  der  Steuerquelle.  Diese  ist  vielmehr 

cn  drei  Gruppen  regelmässig  das  Einkommen  des  Einzelnen, 

heil  des  Nationaleinkommens,  ausnahmsweise  das  Vermögen 

inzelnen.  Leider  fehlen  passende  und  unzweideutige  tech- 

s  Namen  für  jede  dieser  Gruppen.  Diejenigen,  welche  man 

brauchen  kann,  haben  in  der  Theorie  und  Praxis  gewöhnlich 

eine  andere,  engere  Bedeutung.  Da  es  indessen  unver- 

eh  ist,  die  betreffenden  Steuern  kurz  in  einem  Namen  zu- 

en  zu  fassen ,  so  muss  man  wohl  oder  übel  solche  sonst  in 

anderen  Sinne  gebräuchlichen  Namen  herübernehmen  und 

hier  die  entsprechende  Bedeutung  geben, 

ie  Steuern,  welche  Einzeleinkommen  und  Vermögen  in  der 

ichnng  beim  Einzelnen  aufsuchen,  können  Erwerbe- 

rn diejenigen,  welche  sie  im  Besitz  aufsuchen,  können 

z  steuern;  diejenigen,  welche  sie  im  Gebrauch  verfolgen, 

auchsteuern  genannt  werden.    Die  einzelnen  Steuern  der 

ersten  Gattungen  gehören  grossentheils  (aber  nicht  immer) 

i  Schätzungen"  und  stehen  als  solche  der  Hauptart  der 

i  Gattung,  den  Verbrauchssteuern,  auch  in  manchen 

liehen  oder  formellen  Puncten  der  Einrichtung  und  Erhebung 

iber.  Die  drei  Gruppen  sind  die  ITauptglieder  wenigstens 

entwickelten  Steuersystems  und  müssen  darin  m  die  richtige 

idung  mit  und  Stellung  zu  einander  gebracht  werden,  damit 

teuersystem  den  obersten  Steuerprincipien  entspreche  und 

tisch  richtig  und  practisch  brauchbar  sei. 

Uerdings  ist  die  Beschränkung  des  Steuersystems  auf  bloss 

dieser  Glieder,  namentlich  auf  die  Erwerbs-  oder  die  Ge 

tsbestcuernng,  wenn  die  zu  einer  jeden  Gruppe  gehörigen 

n  passend  eingerichtet  werden,  nicht  undenkbar  und  practisch 

nnrnttgüch.  Die  Geschichte  zeigt  auch,  dass  bei  geringem 

bedarf  und  einfacheren  Wirthschafts-  und  Rechtsverhältnissen, 

im  Aligemeinen  in  früheren  Perioden  das  Steuersystem", 

hier  von  einem  solchen  überhaupt  schon  gesprochen  werden 

wirklich  sich  derartig  beschrankt  hat.    Aber  je  mehr  der 

wuchs  und  Arbeits-  und  Eigenthumstheilung  sich  ent-  und 
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verwickelten,  ferner  je  mehr  eben  die  Volkswirtschaften 

Gerechtigkeits-  und  die  Verwaltungsgrundsätze  in  der  Rer»t.f 

als  Richtschnur  mit  anerkannt  wurden,  desto  mehr  bildete  - 

Steuersystem  thatsächlich  nach  jenen  drei  Seiten  conseq^;:  i 

und  mit  Recht:  die  steigende  Complicirtheit  und  L  i 

lichkeit   des  Steuersystems    ist   eine    uothw«.  j 

durch  die  Entwicklung  der  Volks wirthschaft.  die  I 

dehnung  des  gemeinwirthschaftlichen  und  die  re: 

Entfaltung  des  privat wirthschaftl ichen  Systes- 

sofern  selbst  „entwicklungsgesetzlich"  begrti 

Con sequenz,  wie  wir  im  vorigen  Abschnitt  gesehen  habe 

Dies  zeigt  sich  denn  auch  besonders  wieder  innerhil* 

der  drei  grossen  Steuergruppen.  Hier  giebt  sich  der  EinnV-  »  | 

kund,  dass  eine  Menge  ökonomisch-technischer  und  -  | 

lieber  Specialisirungen  im  Erwerb,  Besitz  und  Gcbra: 

Einkommens,  bez.  des  Vermögens  sich  ausbilden,  in  immer  r« 

Zahl  und  Manniehfaltigkeit,  je  mehr  sich  Arbeitetheiluns  l 

thumstheilnng,  Creditverkehr  u.  s.  w.,  Uberhaupt  je  mehr* 

Volkswirthschaft  entwickelt.    Dadurch  werden  für  die  LT« 

Aufgaben,  welche  einer  jeden  der  drei  grossen  Stenergn?^ 

liegen,  wieder  vielfach  besondere  einzelne  »Steuert  sr 

Gruppe  und  ebenso  verschiedenartige  Einrichtung«: 

Steuer  nothwendig.  Oder,  m.  a.  W. :  die  Erwerbs-,  Be*i:: 

Gebrauchsbesteuerung  muss  jede  in  sich  wied' 

besondres  Steuersystem  bilden.1)    Auch  dies  bertii.  : 

auf  Willkühr,  Zufall,  „Fiscalismus"  oder  technischer  Lnvollk« 

heit  der  Steuerverwaltung,  sondern  auf  denselben  entw>iJ  | 

gesetzlichen  Bedingungen,  wie  die  Ausbildung  des  ganze*  *^ 

Systems  nach  den  drei  genannten  Seiten.    Es  dürfte  ub4  i- 

nur  anders  sein,  wenn  man  sich  mehr  auf  den  l'ebenri- 

process  und  auf  die  sichere  Herbeiführung  einer  volkswirttect^ 

richtigen  und  einer  gerechten  Steuervertheilung  durch  to?  i 

verlassen  könnte,  als  es  nach  dem  Früheren  (§.  383  f.  02 

ist.    Entwickelt  man  das  Steuersystem  im  Ganzen  und  a  * 

drei  Hauptgruppen  nicht  angemessen,  so  bleiben  nnwE*- 

Lücken  und  Härten  bestehen,  welche  Verstösse  gerea  <fe  •  ' 

wirthschaftlichen  und  Gerechtigkeitsprincipien  bilden.  FreürJ  * 

l)  Stein  hebt  das  I,  461  nur  für  seine  sogen,  directe  heatm^saf  ter*1' 

..durch  die  Natur  ihres  Objects  selbst*'  wieder  zu  einem  Systes  wrÄa 
^ilt  aber  ebeuso  für  die  indirecte  Verbrau chsbesteoerong. 
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Gliederung  der  Erwerbsbestcuerung. 

las  ideale  Ziel  der  Besteuerung  auch  mit  dem  vollkommensten 

ch  möglichen  Steuersystem  nicht  erreichen,  sondern  muss 

ich  stets  mit  einer  Annäherung  an  dasselbe  begnügen,  wie 

t  Erörterung  der  Steuerprincipien  schon  zugegeben  wurde 

J),  Aber  die  möglichste  Annäherung  an  dieses  Ziel  darf 

leorie  von  der  Praxis,  also  vom  Steuerrecht  verlangen  und 

deshalb  hat  sie  auf  die  Nothwendigkeit  immer  weiterer 

ialisiruug  der  Steucrarten,  einzelner  Steuern  und  Steuer- 

tuugen  im  Steuersystem  hin-  und  die  Ursachen  dieser 

•klung  in  den  genannten  Wirthschafts-  und  Rechtsverhält- 

naebzuweisen. 

I.  —  §.  453.  Die  Erwerbsbesteuerung  gliedert  sich 

in  drei  grössere  Abtheilungen  nach  den  drei  Arten, 

rlche  sich  der  Erwerb  von  Einkommen  und  Vermögen  Seitens 

'erson  im  Verkehr  zurückführen  lässt:  der  berufsmässige 

>;  der  Erwerb  durch  einzelne  Acte  oder  einzelne 

sgeschäfte;  schliesslich  der  Erwerb  durch  Anfall  und 

Werth  zu  wach  s  ohne  eigene  persönliche  wirtschaftliche 

iese  drei  Erwerbsarten  bilden  ök onoraische  Kategoriecu 

tswirthschaften,  welche  wesentlich  privatwirtbsebaft- 

rganisirt  sind,  wie  die  unsrigen,  wo  daher  Privateigenthum 

dnctioosmitteln,  freies  Vertragsrecht,  Erbrecht  und  Recht  des 

htimere  auf  den  ganzen,  wie  immer  sich  bildenden  Werth 

Eigenthumsobjecte  und  wo  in  Wechselwirkung  mit  dieser 

basis  Arbeitstheilung  besteht.  Die  Unterscheidung  dieser  Er- 

sten hat  aber  eine  sehr  verschiedene  geschichtliche  oder 

che  Bedeutung  je  nach  dem  Grade  der  Ausbild  ung  des 

rirthscbaftlichen  Systems  und  seiner  Rechtsbasis.  Erst  in 

odernen  Volkswirtbschaft  mit  ihrem  ökonomisch  und  recht 

ark  individualistischen  Gepräge  und  ihrer  hochentwickelten 

»-  und  Eigenthumstheilung,  ihrem  regen  Creditverkehr,  ihrem 

en  Wirthschafts-  und  Rechtsprincip  der  freien  Concurrenz, 

llen  Berufs-,  Verkehrs-,  Eigenthums-,  Vertragsfreiheit  treten 

irwerbsarten  auch  thatsächlich  voll  in  den  ihnen  prin 

inne  wohnenden  characteristischen  Gegensatz.    Sie  lassen 

ann  auch  erst  hier  äusserlich  leichter  unterscheiden, 

ir  die  Anknüpfung  der  Besteuerung  an  sie  wichtig  ist. 

—  §.  454.    Erste  Hauptart  der  E rwe rbs besteue- 

der  berufsmässige  Erwerb  und  seine  Beste ne- 
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rung.    A.    Characteristik  dieses  Erwerbs  and  sc 

Verbindung  mit  den  zwei  andren  Er  w  erb  sarteL. 

berufsmässige  Erwerb  berubt  auf  der  ökonomischen  cnü 

liehen  Stellung,  welche  der  Erwerber  oder  Bezieher  durrL 

regelmässige  wirtschaftliche  Thätigkeit  im  Or^s: 

der  volkswirtschaftlichen  Arbeitsgliederung  und  durch 

(materiellen)  Besitz  in  der  Vermögensvertheilung  der  Voll- 

schalt  einnimmt.    Diese  Besitzverhältnisse  des  Einzelnen  k 

dann   in  der  B e sitz besteuerung  noch  zu   besonderer  L 

sichtigung  kommen,  sie  greifen  aber  auch  immer  in  den  Er 

und  speciell  in  den  berufsmässigen  Erwerb  ein,  weshalb 

vornemlich  in  der  Erwerbsbesteuerung  selbst  ihre  richtige  *>* 
erheischen. 

1)  Für  die  Besteuerung  ist  nun  die  Thatsache  wichtig 

nicht  nur  der  weitaus  grösste  Theil  des  Volkseinkommci 

Volksvermögens  von  den  Einzelnen  „berufs massig *;  erw 

producirt  wird,  sondern  dass  sich  auch  die  Vert heile: 

Volkseinkommen  und,  davon  meist  abhängend,  des  Voiksu-r- 

zunächst  und  practisch  in  der  Regel  überwiegend  auch  2 

Dauer  in  Gemässheit  des  berufsmässigen  Erwerb* 

(„ursprüngliche"  Vertheilung).    Daraus  folgt,  dass  die  I 

rung  doch  immer  vor  Allem  diesen  Erwerb  zu  tref. 

m.  a.  W.  die  Steuervertheilung  nach  demselben  einzurichtcL 

muss.    Dies  geschieht  auch  durch  gewisse  Arten  der  Lr 

Besitz-  und  Verbrauchsbesteuerung  in  erster  Linie. 

2)  Die  Vcrtheilung  des  Volkseinkommens  und  Volksven 

wie  sie  sich  durch  den  berufsmässigen  Erwerb  bildet,  wir. 

dann  mehr  oder  weniger  umgestaltet  durch  die  beideii  1: 

Haupterwerbsarten.  Theils,  aber  im  Ganzen  in  geringeren  j 

so,  dass  gleichzeitig  die  Grösse  des  Volkseinkommen?  ai. 

mögens  selbst  oder  wenigstens  des  davon  dem  Volke  11 

fügung  bleibenden  Theils  eine  Veränderung  erleidet:  :bt~ 

überwiegend  so,  dass  jene  Grösse  gleich  bleibt,  aber  cie  »■ 

der  Antheile  der  Einzelnen  daran,  mithin  die  absuint*  • 

der  einzelnen  Einkommen  und  Vermögen  sich  veränden.  I 

ist  im  Steuersystem  zu  beachten. 

a)  Fälle  der  ersten  Art  und  zwar  des  Erwerbs  4i 

einzelne  Acte  liegen  vor,  wenn  Volksangehörige  durch ein; 

gewöhnlich  nicht  zu  ihrer  Beruisthätigkeit  zählende  Aei< 

und  dadurch  der  Volks wirthschaft  einen  „Werth*4  erwerfees.  '* 
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Berufsmässiger  Erwerb  und  andere  Erwerbsart<'n.  415 

laffindung  unbekannter  Naturschätze,  wie  Lager  von  Mineral- 

oder einst  vergrabener  Metallschätze  u.  dgl.    Spielt  hier, 

mala,  rein  der  Zufall,  so  würde  der  betreffende  Erwerb 

ie  dritte  Haupterwerbsart,  zum  Erwerb  durch  Anfall  u.  s.  w. 

u*)   Practisch  und  deshalb  auch  für  die  Besteuerung  un- 

wichtiger sind  aber  die  Fälle,  wo  es  sich  um  Vermögens- 

agungen    zwischen  verschiedenen  Volkswirth- 

en  oder  „Steuergebieten"  durch  die  zweite  und  dritte 

Erwerbsarten  haudelt.    So  greifen  namentlich  gegenwärtig 

i  regen  internationalen  Personen-,  Geschäfts-  und  Kapitalien- 

einzelne  Acte  im  internationalen  Werthpapiergeschäft,  der 

;  und  die  werthbestimmende  Conjunctur  öfters  bedeutsam 

ertheilung  des  „  Welteinkominens"  und  „  Weltvermögens" 
□  verschiedenen  Ländern  und  Völkern  und  den  zu  diesen 

m  Einzelnen  ein.    Darauf  hat  die  Besteuerung  thunlich 

ht  zu  nehmen,  indem  sie  besonders  die  Verkehrs-,  Erb- 

Ertrags-  und  Einkommensteuern  zweckentsprechend  cin- 

I 

Noch  weit  mehr  kann  aber  und  wird  tatsächlich  auch 

en  obwaltenden  Verkehrs-  und  Rechtsverhältnissen  in  der 

n  Volkswirtschaft  die  ursprüngliche  Vcrtheilung  des  in 

isse  unverändert  bleibenden  Volkseinkommens  und  Ver- 

nach  dem  berufsmässigen  Erwerb  rein  innerhalb  der 

len  Volkswirthschaft  durch  die  zweite  und  dritte  einzel- 

laltliche  Erwerbsart  verändert.  Einzelne  Verkehrsgeschäfte 

ativer  Art,  wo  auf  voraussichtliche  und  gehoffle  Werth- 

agsdifferenzen absichtlich  „speculirt"  und  derentwegen  das 

t  vorgenommen  wird,  aber  auch  nicht-speculativer 

solche  Werthveränderungen  eintreten,  Spiel,  dann  Erbgang, 

tar,  welche  hier  Werthzuwachs,  dort  Werthverminderung 

zelvermögens  bewirken,  greifen  nach  allen  Seiten  in  die 

:liche  Vertheilung  ein.  Diesen  Veränderungen  zu  folgen, 

^technisch  schwierig,  kann  auch  solange  allenfalls  auf  die 

Abgaben  beim  Bergregal,  beim  Schatzfinden  ('s.  o.  §.  326  ff.)  sind 
rt  u.  haben  eine  andere  historische  Begründung  als  entsprechende  Steuern 

solchen  ..zufälligen"  Erwerb.    Sie  lassen  sich  aber  mit  aus  dem  Gesichts- 
r  solchen  Besteuerung  begründen. 

e  Börsenoperati         in  internationalen  „Spielpapieren"  übertragen  Öfters 
rthsummen  zwischen  verschiedenen  Volkswirtschaften,  bald  als  Gewinn,  bald 

U  Die  Börsenblätter  wissen  davon  zu  reden.   Hier  liegen  Lücken  im  Steuer- 
dio  zu  beachten  sind. 
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leichter  zu  berücksichtigenden  Fälle  beschränkt  oder  *efo< 

lieh  unterbleiben ,   (wenn  auch  stets  mit  entsprechende  9 

setzung  oberster  Steuerprincipien),  als  thatsächlkb  eime* 

kehrsgeschäfte  und  Conjunctur  noch  einen  geringeren  Einte  l 

Aber  gerade  mit  der  Entwicklung  der  Verkehriie.i 

(Communicationswesen !),  der  Verkehrsökonomik  kzi 

von  Handel,  Bankgeschäft,  Betheiligung  der  Privatkrei*  : 

Speculation  auf  Werth-  und  Ertragsdifferenzen  de«  Gnxo-i 

eigenthums,  vollends  der  börsengängigen  Werthpapiere  t 

und  des  Verkehrsrechts  („freies"  Eigentums,  intet 

immer  einfacheres,  inhaltlich  immer  „freieres"  Vertragfrec: 

culativer  Besitzwechsel  auch  in  Folge  dessen ! )  —  mit  u 

wicklung  dieser  drei  massgebenden  Factoren  wird  es 

zulässiger,  bei  der  Besteuerung  sich  nur  an  den  berate 

Erwerb  und  an  den  aus  „eigener  Arbeit"  und  ans  ̂ Er-s 

herrührenden  „angelegten"  Werth  des  Besitzes  zn  hah>. 

die  rationellste  Verbrauchsbesteuerung ,  selbst  diejenige 

höhere  Leistungsfähigkeit  durch  höhere  Besteuerung  der  - 

Genussmittel,  durch  Luxussteuern  u.  dgl.  m.  zu  treffen  wciv 

für  die  hier  vorliegende  Aufgabe  volkswirtschaftlich  rien 

gerechter  Besteuerung  durchaus  nicht  aus.    Hier  ca 

mehr  theils  schon  innerhalb  der  Besteuerung  des  berr>i 

Erwerbs  und  des  Besitzes  selbst  durch  besondre  einzelne 

Steuereinrichtungen  und  Regelung   des  Steierl 

theils  durch  richtige  Ausbildung  der  Verkehrs-,  (B  * 

Erbschafts-  und  der  Besteuerung  der  Spiel-,  Specilil 

und  Conj  unc  tur  engewinne  das  Steuersystem  in  richtig 

einstimmung  mit  den  Steuerprincipien  gebracht  werden 

B.  —  §.  455.  Die  Besteuerung  des  „berofsmiv 

Erwerbs  gliedert  sich  im  Anschluss  an  eine  doppe* 

„subjective"  und  eine  „objective"  Auffassang  des^,> 

eine  Subject-  und  eine  Objectbesteuernng.  Jeac  * 

an  die  erwerbende,  Einkommen  beziehende,  Erträge  in 

und  dann  in  sich,  ebenso  Vermögen  in  sich  zusammorj 

Person  als  das  steuerpflichtige  Rechts-  und  Wirt  kiel 

subject;  die  zweite  an  die  Objecte,  welche  als  Ertrar*«1 

fähig  sind,  der  rechtlich  über  sie  verfügenden  PersvB,  ̂  

wohnlich  dem  Eigenthümer,  Erträge,  d.  i.  einzelwirtfec^ 

Reinerträge,  mithin  Einkommen  zu  gewähren  und  *tkk 

massig  auch  wirklich  einen  Ertrag  liefern. 
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i  Bei  der  Subjectbesteuerung  des  berufsmässigen  Er- 

wird letztrer  als  ein  Ganzes,  eine  ökonomische  (und  zwar 

wirthschaftüche)  und  rechtliche  Einheit  betrachtet  und  so 

mittein  und  zu  erfassen  gesucht.  Hierfür  bieten  sich  wieder 

Wege,  welche  das  Steuerrecht  auch  nach  Ausweis  der  Ge- 

te  theüs  nach  theils  neben  einander  zu  beschreiten  pflegt, 

ihren:  der  erste  zur  reinen  (directen)  Personal-  (auch 

,  Familien-,  Heerd-)  und  C 1  a s s e n Steuer,  auch  wohl  zu 

;en  Formen  allgemeiner  Vermögens-,  Grund-,  Haus- 

2;  der  zweite  zur  nominellen  (directen)  (Gesammt-)  Ein- 

uensteuer,  auf  Grund  einer  dies  Einkommen  als  Ganzes 

senden  generellen  Schätzung  oder  Declaration  des 

Pflichtigen;  der  dritte  zu  einer  solchen  Einkommensteuer 

und  einer  S ummiru ng  der  einzelnen  geschützten  oder 

;r,  besonders  durch  die  Formen  der  Ertragsbesteuerung 

teilten  Erträge. 

Auf  dem  ersten  Wege  hält  man  sich  an  gewisse  That- 

und  Merkmale,  besonders  solche,  welche  augenfällig  oder 

zu  ermitteln  sind,  und  schliesst  aus  ihnen  auf  einen  gewissen 

liehen  Erwerb  oder  wenigstens  auf  persönliche  Erwerbs- 

eit  überhaupt  und  mitunter  zugleich  auf  einen  Erwerb  in  un- 

der  und  der  Grösse  und  Art.  Für  die  Auswahl  solcher 

ichen  hat  man  einen  gewissen  Spielraum,  entscheidende 

mässigkeitsgründe  verengen  aber  die  Anzahl  der  ernstlich  in 

bt  kommenden.  Die  richtige  Wahl  selbst  hängt  wieder  eng 

,r  ganzen  geschichtlichen  Entwicklung  der  Volkswirthschatt, 

beitstheilung,  der  Besitzverhältnisse  u.  s.  w.  zusammen. 

Die  vielfach  geschichtlich  älteste,  im  Ganzen  roheste  Form 

iine,  nicht  weiter  abgestufte  allgemeine  Kopf-,  Familien-, 

Stands-,  Heerd  steuern  oder  ähnliche  Steuern,  welche  sich 

e  männlichen  oder  auf  die  erwachsenen  Köpfe  der 

1  steuerpflichtigen  Bevölkerung  beziehen.  Steuertechnisch 

1  umlegbar  sind  sie  auch  nicht  volkswirtschaftlich  und  vom 

,unct  der  Gerechtigkeit  aus  betrachtet  so  mangelhaft,  solange 

-,chäftigung  und  daher  die  ökonomische  Lage  der  Einzelneu 

dieselben  sind,  oder  das  Nationaleinkommen  sich  quantitativ 

ualitativ  im  Einzeleinkommen  noch  wenig  difterenzirt  (§.  440). 

,  Auch  allgemeine  Grundsteuern  gehören,  besonders  in 

Perioden  der  Volkswirthschatt  hierher,  fungiren  zugleich  als 

and  Hofsteuer  oder  haben  eine  solche  noch  neben  sich.  Bei 

„#-r.  Kinaii/iri*!»fri8«-haft.    II.  27 
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noch  last  ausschliesslich  agrarischer  Thätigkeit,  ungefährer  i<s 

heit  der  Landloose  oder  der  Quoten  derselben,  wie  sie  prs 

Anbauverhältnissen  und  Besiedelungen  entspricht,  bei  weri 

gleicher  Technik  des  Betriebs  und  bei  fast  fehlender  VcrseLc 

gung  von  Stoffverarbeitung  und  geringem  Handel  sind  sokkf  " 

steuern  relativ  genügend  (§.  440). 

y)  Eine  Ausbildung  erfolgt  durch  Abstufung  i? 

treffenden  Steuern  und  durch  Classenbildung,  indem  c~ 

an  Merkmale  hält,  aus  welchen  sich  die  Differenzirn: 

Art  und  der  Grösse  des  Erwerbs  ergiebt.    Solche  Mr. 

finden  sich  im  Stand,  Beruf,  in  der  Besitzgattung,  ht 

grosse,  wo  dann  implicite  auch  schon #die  Art  des  Eink  ,i 

Arbeits-  oder  Renteneinkommen,  unterschieden  wir! 

solche  Ausbildung  ist  geboten  und  tritt  denn  auch  mer^ 

mit  der  vermehrten  Arbeits-  und  Besitztheilung,  der  "H 
agrarischer  und  stoffveredelnder  Arbeit  zu  selbständigen 

woraus  dann  in  Stadt  und  Land  auch  eine  locale  Trenne-* 

und  mit  der  Folge  dieser  Verhältnisse  für  die  Verthci^ 

Nationaleinkommens,  der  generischen  und  quantitativen  -r 

zirung  desselben  (§.  441,  442).  Solange  das  bewegliche  Ki 

und  der  Creditverkehr  dabei  nicht  sehr  ausgebt 

bieten  sich  im  sichtbaren  oder  leicht  nachweisbaren  Ver- 

lier Einzelnen  wohl  genügende  Anhaltspuncte  für  die  XtA 

allgemeiner  Vermögenssteuern,  welche  wesentlich  - 

Steuern  des  berufsmässigen  Erwerbs  fungiren  können:  n 

auf  Grund  von  Selbstschätzungen,  welche  unter  dieser  ! 

Setzungen  noch  leidlich  genau  sein  werden,   da  sie  nki 

schwer  zu  controliren  sind.    In  der  Bestimmung  des  * 

als  Quote  vom  Vermögen,  wobei  die  Art  des  letzteres,  dr 

und  Beruf  und  die  davon  mit  abhängige  gesammte  ok.;**s 

Lage  einer  Person  sich  ebenfalls  berücksichtigen  lassen, 

dann  das  Mittel  einer  ausreichenden  Abstufung  der  Stecer 

Sonst  aber  bietet  die  Ausbildung  von  Classe  nstener: 

Combination  ökonomischer  und  socialer  Momente,  das  erfoo. 

Hilfsmittel.   Hier  werden  nach  dem  ökonomischen  Berti  tx 

ungefähren  Durchschnittslage  in  Bezug  auf  Einkommen  er 

mögen,  nach  dem  socialen  und  politischen  Stand  Chg&T- 

annähernd  gleicher  Steuerfähigkeit  gebildet,  mit  bcstiMiE 

steigenden  Steuersätzen.    In    diese  Classen    werden  fe* 

Einzelnen,  namentlich  etwa  die  Selbstthätigen  oder  die  «ffctf^" 
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en  nach  den  betreffenden  Anhaltspuncten  eingeschätzt.  Unter 

leren  Erwerbsverhältnissen,  wie  sie  übrigens  in  dem  wichtig- 

queren  Beispiel,  der  prenssischen  Classensteuer,  bereits  nicht 

r banden  waren,  kann  eine  solche  Steuer  für  leidlich  ge- 

1  znr  Besteuerung  des  berufsmässigen  Erwerbs  gelten.  Sie 

schon  einen  Uebergang  in  die  folgende  Kategorie. 

456.  —  b)  Diese,  die  nominelle  directe  (Gesammt-) 

m mensteuer,  einerlei  zunächst,  welche  Mittel  und  Wege 

^tstellung  dieses  Einkommens  ergriffen  werden,  wird  offen- 

tt  jener  roheren  Steuerformen,  einschliesslich  selbst  die  eben 

erisirte  Classensteuer,  immer  nothwendiger  unter  drei 

ssetznngen:  wenn  einmal  das  Nationaleinkommen  sich 

.schreitender  Entwicklung  des  privatwirthschaftlichen  Systems 

mehr  qualitativ  und  quantitativ  differenzirt ;  wenn  zweitens 

etliche  Bedarf  und  besonders  der  durch  diese  Steuer  zu 

le  Theil  desselben  immer  mehr  wächst,  so  dass  Ungleich- 

der  Steuer  für  die  Einzelnen  empfindlicher  werden;  und 

[ritten  s  die  volkswirthschaftlichen  und  die  Gerechtigkeits- 

en  mehr  erkannt  werden  und  im  Volksbewnsstsein ,  daher 

gesetzgebenden  Gewalt  mehr  zur  Geltung  gelangen.  Die 

.schichte ,  zumal  der  modernen  Zeit,  zeigt  auch,  wie  mit 

n treten  dieser  Voraussetzungen  das  Bedürfniss  nach  einer 

eben  Einkommensteuer  anstelle  der  früheren  Formen 

rat  (§.  444).  Die  Anerkennung  der  persönlichen  Freiheit 

atsbürgerlichen  Gleichheit  im  Volksbewnsstsein  und  im  Recht 

latsbtirgerlichen"  Periode  hat  zur  Consequenz  die  Beseitigung 

Hierprivilegien  und  die  Anerkennung  gleicher  Steuerpflicht 

Einzeleinkommens,  aus  welcher  Erwerbsart  es  auch  her- 

wer  immer  es  auch  beziehe:  daraus  musste  sich  wiederum 

rderung  auch  der  formlichen  Einkommensteuer 

er  Hauptart  der  Besteuerung  berufsmässigen  Erwerbs  er 

362,  404). 

bald  man  soweit  gelangt  ist,  tritt  dann  nothwendig  die 

nach  der  Ermittelung  dieses  Einzeleinkommens  in  den 

rrand.  So  entstehen  dann  die  beiden  Arten  förmlicher 

rnt~)  Einkommenbesteuerung. 

2  erste  Art  ist  an  sich  die  einfachste  und  nächstliegende: 

e  hätzt  durch  Organe  der  Steuerverwaltung  oder  durch 

•sionen  der  Besteuerten  selbst  das  Einkommen  eines  Jeden 

man   nöthigt  ihn  (direct  oder  indirect)  zu  einer  Selbst- 

27*
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Schätzung  oder  Declaration  seines  Einkommen» ,  an 

Recht  der  Controle  für  die  Steuerverwaltung  oder  ili  i 

eommissionen.  Zu  jener  amtlichen  Schätzung  wie  zu  diese  > . 

bedarf  es  der  Anbaltspuncte,  welche  sich  wiederum  in  Tk* 

und  Merkmalen,  wie  den  bei  dem  ersten  Verfahren  erd- 

ferner unter  Umständen  auch  bereits  in  den  Grundlagen  >.- 

der  andrer  Steuern,  wie  namentlich  der  ErtragMteuern . 

Im  letzteren  Falle  nähert  sich  diese  Art  der  Einkorns 

schon  der  folgenden.  Bei  der  unvermeidlichen  Unsicher, 

amtlichen  Schätzung  und  bei  dem  Mangel  an  sicheren 

zur  Controle  der  Declarationen,  ferner  bei  der  häufigen  Am 

vor  schärferen  sich  etwa  bietenden  Controlmitteln  Sese 

Gesetzgebung  und  der  Steuerverwaituog  selbst  führt  tfo 

Art  der  Einkommensteuer  aber  auch  heute  noch  wie  rr- 

wegen  der  viel  stärkeren  Individualisirung  der  Einkonm*: 

nisse  heute  mehr  als  jemals  früher,  nur  zu  wenig  geni.; 

Ergebnissen,  wenigstens  für  grosse  Länder  mit 

schiedenen  Wirthschafts-,  Social-  und  C ultuner  hälini^ 

Unterschied  von  einzelnen  Städten  und  kleineren  J 

die  mitunter  ein  günstigeres  Bild  zeigen.*)  Diese  ErfaLi 

es,  neben  anderen  Umständen,  nahe,  bei  der  Einkommens^ 

dritten  der  obigen  Wege  einzuschlagen: 

§.  457.  —  c)  Man  bildet  nemlich  durch  ein  SomiL 

v  e  r  f a  h  r  e  n  eine  Einkommensteuer ,  indem  man  möglieb: 

einzelnen  unterscheidbaren  Ertragsquellen  des  Eiti 

zurückgreift,   deren  wirkliche  Erträge  durch  ein  o 

gehendes  amtliches  Schätzungs-  und  Berechnet, 

fahren,  unter  etwaiger  Zuhilfenahme  von  Sei  bs tschat: 

oder  Declarationen  des  Steuerpflichtigen    für  emie^i 

kommenposten  oder  Ertragsarten,  zu  ermitteln  sucht  c 

eventuell  die  einzelnen  Posten  addirt  oder  vom  Steaait 

selbst  (mitunter  in  dessen  Interesse)  addiren  lässt:  die  Eks 

Steuer  als  ein  „System  der  Ert ragsbeste uernnr" 

4)  Bes.  lehrreich  sind  die  neueren  Erfahrungen  mit  der  Fink««»**-  - 

(  lassen-)  Steuer  einmal  in  Preussen,  sodann  im  K.  Sachsen,  u  Hu^:" 

hat  man  allerdings  zu  viel  Rücksicht  auf  die  Scheu  der  Stett-L-rpfiitiara  i" 
ihre  Einkommeuverhältnisse  darzulegen  oder  den  Schätzujig.-coa.sa***«*«  f 

Hinblicke  zu  gewähren.     Mit  daher,  aber  nicht  allein  deshalb,  dir  H  »• 

und  zu  ungleichen  Gesammt-Einschätzungen  in  Preussen,  i ejfüafeü  * 

S.  u.  A.  A.  Set  beer.  Umfang  u.  Vertheil.  d.  Volkaeink.  in  Preoüaefi  IfTl-^ 
1  ̂7^,  dessen  Schiasse  in  Betr.  Preussens  aber  anfechtbar  find.  &  *fi 
Abschnitt  von  der  Einkommensteuer. 
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ind  allgemein5)  und  wie  th  eil  weise  auch  in  den  con- 

Ien  Einkommensteuern,  soweit  sich  dabei  wenigstens  mit 

;  Daten  der  Ertragsbesteuerung  gestützt  wird. 

ier  erfolgt  daher  eine  nähere  Verbindung  der  Subj ect- 

uerung  mit  der  Objectbesteuerung.  Gewisse  Mängel 

beiden  Besteuerungsarten  lassen  sich  auf  diese  Weise  be- 

1  oder  wenigstens  vermindern.  Aber  andre  dieser  Object- 

rung  inhärente  Mängel  bleiben  bestehen  und  werden  durch 

rerbindung  nun  auch  in  die  Subjectbesteuerung  hinüber  ge- 

Was  die  Einkommensteuer  daher  durch  dies  „objectivere" 

en  zur  Feststellung  der  steuerpflichtigen  Einkommen  ge- 

geht ihr  leicht  auf  der  andren  Seite  gerade  durch  die  Aus- 

ng  des  „subjectiven"  Moments  wieder  mehr  verloren.  Dies 

sich  schon  aus  der  folgenden  vorläufigen  und  nothwendig 

anz  allgemein  gehaltenen  Betrachtung  der  Objectbesteuerung; 

r  noch  aus  der  Untersuchung  der  einzelnen  Ertragssteuern 

speciellen  Steuerlehre. 

458.  —  2)  Die  zweite  Hauptart  der  Besteuerung  des 

massigen  Erwerbs  im  Erwerbsteuersystem  ist  die  eben 

te  Objectbesteuerung  oder  die  Besteuerung  der  vom 

haftenden,  bez.  Rechtssubject  losgelösten,  verselbständigten 

?g  quellen,  aus  denen  jener  Erwerb  ganz  oder  in  Theilen 

Als  Besteuerung  der  Ertragsquellen  führt  sie  passend  den 

Ertragsbesteuerung. 

Die    ältere    Ertragsbesteuerung.    Die  wichtigste 

2  hierher  gehörige  Steuer,  die  Grundsteuer,  vornemlich 

m  landwirtschaftlich  benutzten  Boden,  ist  eine  der  ältesten 

rbreitetsten  Steuern.  Sie  stellte  sich,  wie  im  vorigen  Ab- 

schon gezeigt  wurde  (§.  440),  leicht  begreiflich  überall  da 

in,  wo  das  Volk  bereits  sesshaft  geworden  war  und  regel- 

in Ackerbau  trieb,  aber  noch  wenig  weitere  Arbeitstheilung 

I,  vielmehr  die  grosse  Mehrzahl  nur  die  eigenen  landwirth- 

chen  Producte  verarbeitete  und  selbst  verzehrte.  Sie  blieb 

Iber  in  der  alten  Gestalt  oder  mit  gewissen  Veränderungen 

n.  nahm  mehr  oder  weniger  den  Character  einer  Reallast 

wurde  etwa  nur  mit  der  Weiterentwicklung  der  Volkswirth- 

(ler  Entstehung  städtischer  Wohnsitze  und  Berufe  und  selb- 

er gtoffveredelnder  Gewerbe  durch  andere  ähnliche  Ertrags- 

v  Uber  diese  Auffass.  d.  engl.  Einkommensteuer  bes.  Vocke,  brit.  Steuern 

M  in  der  specieUen  Lehre. 
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steuern,  wie  Haus  steuern,  Gewerbesteuern  ergämi,  ̂  

welche  dann  ebenfalls  wieder  den  Cbaracter  von  Object-  a 

tragsqueilensteuern  an  sieb  trugen,  das  Haus,  den  Hof,  de ' 

den  einzelnen  Gewerbebetrieb  als  solchen,  ohne  jede 

ohne  nähere  Rücksicht  auf  den  wirklichen  Ertrag  und 

innehabende  und  wirtschaftende  Person  belasteten.  Die  Be* 

verwandter  Urproductions-Quellen,  des  Waldes,  der  Fi§-: 

gründe,  war  mit  der  ursprünglichen  agrarischen  Gnr. 

gleich  verbunden  oder  trat  auch  wohl  noch  besonders  kirr 

Besteuerung  der  Bergwerke  konnte  zwar  ebenfalls  d 

Grundsteuer  hervorgehen,  hat  sich  aber  wohl  meistens  *eiM 

in  Verbindung  mit  dem  Bergrecht,  besonders  mit  der. 

regal  entwickelt.    Die  Besteuerung  der  Handelsgewe* 

aus  einer  Ausdehnung  der  Gewerbesteuern  hervor,  wenn  dt  i 

sich  von  der  Gewerksarbeit  trennte.    Die  Schank-,  Gi«i 

ähnliche  Gewerbe  für  persönliche  Dienstleistungen  i 

mit  ihrer  Verselbständigung  ebenfalls  der  Ge  werbest«  r : 

worfen,  aber  auch  wohl  schon  früh  und  häufig,  besonders  •:- 1 

apart  mit  Steuern  belegt,  welche  als  Gegenleistung  fttr  die  C  :i 

zum  Betrieb,  für  Privilegien  und  Rechte  etwas  Gebührau~4 

sich  haben  (wie  ähnlich  z.  B.  speciell  die  Mühlenbek ■■  a 
oder  auch  wohl  Keime  indirecter  Verbrauchsbesteuerunr  äs>I 

Solche  Ertragssteuern  finden  sich  in  den  älteren  und  '  1 

Wirthschaftsperioden   der  Völker   tiberall  mit  bervorsr^ 

Character  der  Objectsteuer  und  demgemäss  etwa  nur  n:i 

Classenstufen  nach  der  ungefähren  Grösse  und  Enr» 

keit  des  Bodens ,  des  Gewerbes ,  unter  Veraacblässigrn*:  H 

jectiven  Momente,  welche  vom  leitenden  Rechts-  und  Wir^i 

subject  ausgehend  den  wirklichen  Ertrag  der  Quelle  i 

und  quantitativ  so  stark  beeinflussen.  Nicht  selten  steber 

Grund-,  Haus-  und  einzelne  Gewerbesteuern  in  Verbner 

ähnlichen  grundherrlichen  Abgaben,  die  einen  tm« 

anderen  hinzu,  vermischten  sich  auch  wohl  später.  » 

Einzelnen  der  Ursprung  oft  nicht  sicher  nachzuweisen  nt  -v 

Princip,  nicht  immer  im  concreten  Fall  blieb  die  stea*f*^-~ 

gäbe  veränderlich  nach  einfacher  Anordnung  der  Stuar 

neben  der  unveränderlichen  grundherrlichen  Abfifc* 

dies  Moment  kein  unbedingt  sicheres  Kriterien  ist  A«t  H 

rein  privatrechtliche  Lasten,  wie  Zinsen  und  GülteBi»LH 

geschäften  (Rentenkauf),  gebührenartige  Abgaben ,  riefen 



Objeci-,  bes.  Ertragsbcsu-ucrung, 

ogteigelder,  kommen  neben  den  genannten  Steuern  und 

lerrlichen  Abgaben  bei  Hof,  Haus  und  Grund  vor  und  bilden 

nen  eine  oft  sehr  alte  und  nicht  selten  ziemlich  hohe  Gc- 

belastung  des  Grundbesitzes,  welche  trotz  ihres  verschiedenen 

btlichen  Ursprungs  späteren  Geschlechtern  als  „Besteuerung" 

Besitzes  erschien  und  in  die  moderne  Besteuerung  mit  Uber- 

elbst  bei  Steuerreformen. 

459.  —  b)  Die  neuere  reformirte  und  ausgebildete 

^sbesteuerung.  Rationelle  Reform  der  alten  Er- 

neuern. Die  Fortentwicklung  der  alten  Ertragsbesteuerung 

Culturstaaten  war  dann  wieder  die  Folge  der  Entwicklung 

kswirthsebaft  und  der  Erkenntniss  der  richtigen  Besteuerungs- 

ätze.  Sie  ist  daher  Uberall  ziemlich  gleiehmässig  in  der 

;  des  aufgeklärten  Despotismus  begonnen  und  in  der  staate- 

ichen Periode  durchgeführt  worden,  und  zwar  in  doppelter 

tg.  Einmal  suchte  man  die  geschichtlich  überkommene 

»bestenerung  gleichmässiger  zu  machen,  selbst  wenn  es 

cht  am  Erhöhung  des  Gesammtertrags  der  Steuern  bandelte, 

I  wenn,  wie  gewöhnlich,  diese  Nothwendigkeit  vorlag; 

n  dehnte  man  jene  Besteuerung  systematisch  aus  und 

zte  sie  durch  Steuern  auf  einzelne  bisher  nicht  oder  nicht 

nd  besteuerte  Erträge  anderer  Ertragsquellen. 

Gerade  die  öfters  absolute  und  stets  relativ  sehr  grosse 

ität  der  älteren  Ertragssteuern  musste  eine  grosse  Ungleich- 

r  letzteren  mit  der  Zeit  herbeiführen ,  sowohl  zwischen  den 

en  Steuerkategorieen,  der  Grund-,  Haus-,  Gewerbesteuer  u.  s.  w., 

fischen  den  Steuern  der  einzelnen  Steuerobjecte  einer  Kate- 

Vorkommende,  in  gleichen  oder  in  willkührlich  gegriffenen 

erfolgende  Erhöhungen  der  Steuern  raussten  diese  Ungleich- 

en steigern  und  noch  drückender  machen.  Mit  dem  Nieder- 

les  ständischen  Patrimouialstaats,  mit  dem  Zurücktreten  der 

Grunde  liegenden  Ideen  von  der  Berechtigung  der  scharfen 

ehen  Gliederung  der  Bevölkerung,  mit  der  gleichzeitigen 

ung  des  Steuerbedarfs  mussten  jene  Ungleichheiten  immer 

iw' lieber  werden.  Die  verschiedene  Entwicklung  des  Verkehrs, 

ühnik,  die  Betriebsänderungen  in  der  Landwirtschaft  wirkten 

selben  Richtung.  So  musste  die  der  ständischen  Macht  sich 

:ende  Staatsgewalt  in  ihrem  eigenen  und  des  Staats  wie  im 

ise  der  Bevölkerung  auf  eine  grössere  Gleichmässigkeit 

tragsbcHteuerung  hinzielen,  wie  es  besonders  im  fongcn 
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Jahrhundert  hervortritt  und  unvermeidlich  war,  wenn  au 

haupt  den  steigenden  Bedarf  decken  wollte.    In  der  • 

schliessenden  modernen  staatsbürgerlichen  Periode  wüte: 

nur  dieselben  Umstände  in  verstärktem  Maasse  weiter,  es  n-; 

sich  nun  auch  die  neuen  politischen  und  volkswirthsehi- 

Ideen  über  richtige  Steuervertheilung  geltend. 

So  entstand  jene  Bewegung,  die  namentlich  in  6r 

Hälfte  unseres  Jahrhunderts  und  darüber  hinaus  auf  eine  J. 

der  alten  Ertragssteuern"  mittelst  „rationeller"  Kit* 

Systeme  für  die  Grund-,  Haus-  und  Gewerbesteuer  abxi* 

bei  letzterer,  nach  der  ökonomischen  Natur  des  Gewerbe v 

sehr  begreiflich,  selbst  die  mehr  individuellen,  snbje« 

dieHöhe  des  wirklichen  Ertrags  (nicht  nur  die  „objen 

Ertragsfähigkeit)  bedingenden  Momente  öfters  mit  n 

sichtigen  suchte.    Das  Resultat  war  die  Bildung  des  c  * 

Realsteuersysteras,  das  aus  drei  grossen  Gliedern,  der. 

n  eilen"  Grund-,  Haus-  und  Gewerbesteuer  besteht    Es  w~- 

sonders  in  Deutschland,  Oesterreich,  wie  zum  Tbeil  scbo: 

in  Frankreich  entwickelt,  als  Grundlage  und  Haupt::* 

directen  S taats besteuerung  und  begegnet  uns  ähnliei  « 

anderen  continentalen  Staaten,  besonders  in  Folge  de?  t 

und  indirecten  Einflusses  der  französischen  Gesetzgebung.  J 

Communal besteuerung  seit  Alters  ebenfalls  vornemÜce  i 

Steuern  sich  anlehnte,  so  wurde  das  Bedürfniss  nach  einer  r  * 

Gleichmässigkeit  der  Ertragssteuern  nur  noch  dringender. 

§.  460.  —  ff)  Systematische  Ausdehnung  tili 

gänzung  der  Ertragsbesteuerung.   Die  vermehrte  & 

und  Besitztheilung,  die  schärfere  qualitative  und  quantitatr 

renzirung  des  Nationaleinkommens  bei  der  Trennung  r: 

und  Land,  Urproduction  und  Gewerk,  materiellen  und  K 

Berufen,  Kapital  und  Arbeit,  Hand  in  Hand  hiermit  die  tr 

lung  des  Creditverkehrs  —  das  Alles  bewirkte  aber  nun. 

die  alten  und  selbst  die  reformirten  neueren  Grund-.  H*:* 

Gewerbesteuern  überhaupt  nicht  mehr  ein  ausreichende*  i  " 

Steuersystem  bildeten.  So  musste  sich  denn  eine  zweite  j~ 

Reformbewegung  auf  diesem  Gebiete  entwickeln:  äst  - 

matische  Ausdehnung  und  Ergänzung  jener  dreirr 

Hauptstenern  und  zwar  wieder  in  doppelter  Weise,  e3t^ 

den  obwaltenden  Verhältnissen,  wie  dies  die  Steuergerät  • 

mal8  ziemlich  gleichmässig  in  verschiedenen  Cnltnrlindert  ̂  
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die  älteren  Hanptsteueru  werden  nemlich  für  gewisse 

ige,  welche  sie  zwar  im  Princip  bereits  belasten,  aber  für 

e  in  ihrer  allgemeinen  Form  nicht  mehr  recht  passen,  specia- 

und  nene  Ertragssteuern  treten  für  gewisse  andere  Erträge, 

Ertragsquellen,  welche  bisher  von  den  alten  Steuern  nicht 

Ten  wurden,  hinzu. 

a)  Die  erste  Entwicklung  ist  eigentlich  nur  eine  Fortsetzung 

älteren,  welche  aus  der  ursprünglich  allgemeinen  alleinigen 

Steuer  zu  besondern  Haus-  und  Gewerbesteuern  geführt  hatte, 

öilige  Trennung  der  Grund-  und  Haussteuer  ist  selbst  in 

;n  Staaten  noch  nicht  überall  oder  erst  jüngst  vollzogen 

n.  Sie  ist  eine  richtige  Consequenz  der  specifischen  Diffe- 

ang  der  Grundstücke  nach  Zwecken  der  Benutzung  (agrarische 

lauplatz-Benutzung),  weshalb  namentlich  in  den  Städten  be- 

•e  Haussteuern.  Dasselbe  Princip  der  Differenzirung  der 

lerung  nach  derjenigen  der  Bodenbenutzungsarten  zeigt  sich 

Beschränkung  der  eigentlichen  Grundsteuer  auf  den  land- 

cbaftlich  benutzten  oder  so  benutzbaren  und  nur  aus  Neben 

en  nicht  wirklich  so  benutzten  Boden  und,  —  das  Correlat 

-  in  der  Ausbildung  aparter  Grundsteuernormen  für  den 

1  und  sogar  ganz  selbständiger  Waldsteuern,  ferner  in  der 

cklung  der  Bergwe rk steuern ,  und  —  der  neueste  Fall  — 

-  en  bahnsteuern,  für  den  Ertrag  der  Eisenbahn,  neben 

freilich  noch  Grundsteuern  für  den  Boden  der  Bahn  vor- 

cn  können.    Bei  den  Haus  steuern  besteht  die  analoge  Ent- 

ing  in  der  Verschiedenheit  der  Steuernormen,  nach  der 

(Grösse  der  Orte),  der  Beschaffenheit  und  dem  Zweck  der 

ide,  wo  sich  dann  auch  wohl  formlich  verschiedene  selbstän- 

Haussteuern  ausbilden  (Hauszinssteuer,  Hause  lassen  Steuer, 

Teich ;  ähnlich,  aber  im  Rahmen  einer  Steuer,  in  Preussen). 

ich  in  der  Gewerbesteuer  eine  immer  grössere  Speciali- 

5  nach  Arten,  Technik,  Umfang,  Standort  der  Gewerbe  und 

osbildung  aparter  Gewerbesteuern  für  gewisse  Gewerbe,  von 

auch  hierher  der  Eisenbahnbetrieb,  Bergwerksbetrieb,  sodann 

^tiengesellscbaftswesen  mit  ihren  vorkommenden  Sonderstenern 

-bnen  sind. 

461.  —  bb)  Die  zweite  Entwicklung  des  Ertragsteuersystems, 

ntstehung  eigener  neuer  Steuern  für  bisher  nicht  be- 

erte Erträge  oder  Ertragsquellen,  tritt  deutlich  erst  in  der 

tu  und  neuesten  Zeit  der  modernen  Culturvölker  hervor,  was 
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sich  auch  aus  den  Social-  und  Wirthschafts Verhältnisses  lf  * 

klären  lässt.   Von  Nebensächlichem  abgesehen  sind  es  tmm 

drei  neue  Ertragssteuern,  mit  denen  man  es  hier  in  \hm  i: 

Steuer  auf  den  Ertrag  der  Arbeit  der  liberalen  Berufe  ̂  

der  selbständig  als  der  in  einem  Dienstverhältnis»  asc 

(im  letzteren  Falle:  Besoldungssteuer  des  „Beamten**  - 

die  Steuer  auf  den  Ertrag  der  gemeinen  Handarbeit  & 

sonstigen  niederen  Arbeit  (materielle,  „illiberale"  Art* 

Art,  Gesindearbeit)  oder  die  directe  Lohnsteuer;  etc 

Leihzins-  (Kapitalrenten-,  „Kapital"  )  Steuer  auf  d?: 

des  verliehenen  umlaufenden,  besonders  des  Geldkap iU-i 

aa)  Die  beiden  ersten  Steuern  auf  den  Ertrag  der  .ju 

bilden  das  Personal  Steuer-Element  des  modernen  Ertm:-3 

Systems  neben  dem  Real  Steuer-Element,  der  Grund-  c 

Steuer.   Sie  führen  leicht  in  die  förmliche  Subjectbes 

die  Einkommensteuer  hinüber,  da  die  Lostrenmrag  da  L 

der  „blossen  Ertragsquelle",  hier  der  „Arbeit  als  soic:- 

arbeitenden  Subject  natürlich  noch  misslicher  ist  and  : 

sicherere  Fictionen  bedingt,  als  dies  Verfahren  bei  dea  j 

Ertragssteuern,  wo  Ertragsquelle  und  wirthschaftende  PerKü 

hin  nicht  so  eng  verbunden  sind.    Daraus  erklärt  es  ir.\ 

dass  mitunter  auch  jetzt  noch  in  Ländern  mit  einem  L 

wickelten  Ertragssteuersystem  die  Besteuerung  des  Arbe>* 

nicht  durch  besondere  Ertragssteuern,  sondern  nur  mit  er. 

Einkommensteuer  (bez.  Classensteuer)  erfolgt.    Die  selbst 

zu  Erwerbsz wecken  ausgeübten  liberalen  Berufe  (Arzt, 

Privatlehrer,  Schriftsteller,  Künstler,  Techniker  n.  s.  w.)  Kti 

Uebrigen  ökonomisch  den  gewöhnlichen  Gewerben  näher  mü 

daher  auch  wohl  durch  eine  Ausdehnung  der  Gewerben 

sie  mit  besteuert  werden.  Die  Besoldungen  u.  s.  w.  liberriff  K 

„diener"  sind  ökonomisch  eine  Art  Dienstloho.  we  \ 

Dauer,  Sicherheit,  Zahlungstermin,  Höhe  vom  gewfthniicl)« 

lohn  unterschieden.  Sie  können  mit  diesem  durch  eine  p^- 

„Lohnsteuer"  oder  „Arbeitssteuer"  (dann  eewi 

Gliedern,  für  „Gehalt"  und  „Lohn"  i.  e.  S.)  getroffen 

ßß)  Die  Leihzinssteuer  reiht  sich  der  Grund  -  m  ■ 

Steuer  am  Nächsten  an,  soweit  auch  diese  den  Ertrag  u 

„aus  Besitz"  treffen.  Wie  beide  genannte  und  die  Ge«*** 

aber  in  noch  höherem  Maasse  als  diese ,  selbst  als  d*  £ 

Meisten  ähnliche  Haussteuer,  kann  sie,  weil  hei  dm  ̂  

d  by  VjOOQlc 
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der  Einfluss  des  subjectiven  Momente,  des  Wirthschafts- 

ts  noch  geringer  ist  als  bei  einer  der  anderen  Ertragsarten, 

n  der  Form  einer  Besitzstener,  z.  B.  einer  Vermögenssteuer 

lern  Kapitalwerth  des  verliehenen  Betrags  erhoben  werden, 

esondere  Leihzinssteuer  ist  so  ziemlich  das  geschichtlich 

e  Glied  des  neueren  rationellen  Ertragssteuersystems  und 

loch  heute  vielfach,  indem  der  Leihzinsertrag  entweder  als 

rt  „  Personaleinkommen "  nur  der  allgemeinen  Einkommen- 

unterworfen oder  selbst  gar  nicht  besonders  als  solcher 

auch  etwa  nebenbei  mit  durch  gewisse  Verkehrssteuern) 

;rt  wird.    Diese  unzulängliche  Besteuerung  der  Leihzinsen 

ausser  mit  den  gleich  zu  erwähnenden  historischen  Gründen 

vesentlich  mit  den  grossen  steuertechnischen  Schwierigkeiten, 

»rhandensein  und  die  Höhe  des  Ertrags  verliehener  Kapitalien 

zu  Besteuerungszwecken  zu  ermitteln,  in  Zusammenhang. 

462.    Das  Fehlen  dieser  wie  der  beiden  anderen  neuen 

steuern  erklärt  sich  im  Uebrigen  geschichtlich  einfach  aus 

•üheren  Verhältnissen  der  Volkswirtschaft  und  der  Rechte- 

ig,   speeiell   der  älteren  Personalstands-  und  politischen 

».sordnung. 

ie   liberalen  Berufe  wurden  noch  wenig  zu  Erwerbs- 

en  und  tiberwiegend  von  Angehörigen  der  privilegirten,  ohne- 

cuerfreien  Stände  sowie  als  Ehrenamtsdienst  ausgeübt.  Das 

enthum  war  viel  geringer  entwickelt  und  für  sein  Dienstein- 

?n  steuerfrei.    Erst  die  moderne  Auffassung  der  Allgemein- 

er Steuer  führte  daher  zu  dem  Verlangen,  dass  auch  der 

der  Arbeit  in  solchen  Berufen  zu  besteuern  sei.    Die  Idee 

llgemeinen  Einkommensteuer,  eine  Folge  dieser  Auffassung, 

in  derselben  Richtung.    Wo  aber  eine  solche  Einkommen- 

fehlte, war  es  nur  eonserjuent,  wenigstens  eine  neue  Ertrags- 

gerade für  den  Ertrag  dieser  Arbeit  einzuführen  oder  eine 

Iten  Ertragssteuern  entsprechend  auszudehnen,  z.  B.  die  Ge- 

steuer  zu  einer  umfassenderen  „Erwerbssteuer"  zu  machen, 

iractische  Nothwendigkeit  einer  Besteuerung  des  Ertrags- 

ler  Arbeit  aber  wuchs  mit  der  allgemeinen  Steigerung  des 

bedarfs  und  der  grösseren  Anzahl  und  wirtschaftlichen  Be- 

lg der  Angehörigen  dieser  Berufe. 

>ie  untere  arbeite ndc  C lasse  hat  in  den  häufigen  K o p f - 

ihnJichen  Steuern  für  den  Ertrag  ihrer  Arbeit  gesteuert  Im 

nd   der  Unfreiheit  oder  ähnlicher  Abhängigkeit  zahlte  der 
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Herr  für  sie.  Mit  dem  Weglall  allgemeiner  Kopfsteuern  nnc  z 

Entwicklung  des  Taglöhnerwesens  auf  dem  Lande,  des  Ranc^ 

gesellenthums  und  vollends  des  gewerblichen  Grossbetrieb- 

Städten  trat  dann  erst  die  Nothwendigkeit  einer  besonder 

Steuerung  dieser  Classen  mehr  hervor.    Die  indirecten  Yen- 

steuern haben  auch  dazu  mit  gedient,  bewus8termassen  ir 

den  Städten,  später  auch  in  den  Territorien  und  Staate* 

der  völligen  politischen  Eraancipation  des  Arbeiterstand*  * 

dann  unter  dem  Einfluss  der  Idee  der  staatsbürgerlich«: 

heit  wieder  nur  consequent,  jetzt  auch  den  Ertrag  der  gew«"fci 

Handarbeit  direct  zu  besteuern,  wiederum  entweder  mü  di* 

allgemeine  Einkommensteuer  (Classensteuer)  oder  dnrch  t 

sondere  neue  Arbeitssteuer,  bez.  mittelst  einer  Ausdehnt 

Gewerbe-  oder  Erwerbssteuer.     In  den  «kutschen  LäiK'- 

stärker  entwickeltem  directen  und  Ertragssteuersystem  and  nr 

gebliebenem  Verbrauchssteuerwesen  ist  man  auch  so  vorp^ 

Der  Ertrag  verliehener  Geld kapita Ii en  ist  scbor 

so  in  Städten,  in  Nothzeiten  bei  Eitrasteuern ,  wohl  dn 

gemeine  Vermögenssteuern   grundsätzlich  mit  besteuert  * 

Eine  besondere  Ertragsbesteuerung  dafür  war  vor  der  erhe 

Entwicklung  des  Creditwesens  kein  so  grosses  Bedürfnis«  z 

immer  steuertechnisch  besondere  Schwierigkeiten.    Als  in  ig 

zeit  aber  überhaupt  das  Ertragssteuersystem  rationell  ac*: 

wurde,  war  es  nur  consequent,  einen  so  eminent  steuerfifcir 

trag  wie  den  Zinsertrag  auch  besonders  zu  besteuern.  »« 

nun  Rücksichten  auf  „Schonung  des  Kapitals",  Beflbrta 

„das  Kapital  nicht  durch  Steuern  aus  dem  Lande  zu  tr«V. 

und  da  auch  die  Idee,  dass  dieser  Zinsertrag  durch  Ueber*- 

anderer  Ertragssteuern  auf  ihn  wenigstens  in  einem  alten  Er 

Steuersystem  von  Grund-,  Haus-  und  Gewerbesteuern  sth 

mit  besteuert  sein  könnte/)  vor  Allem  aber  die  handr 

steuertechnische  Schwierigkeit,  gerade  diesen  Ertrag  rickür 

fassen,  ein  zaghaftes  Vorgehen  erklärlich  machen,  so  hat  «r 

doch  mit  Recht  mehrfach  (so  in  deutschen  Staaten)  eotoeti' 

eine  besondere  „Kapital"-  oder  „Kapitalrent enstecr 

tUr  einzuführen.    Erst  dadurch  ist  die  noth wendige  V** 

ständigung  des  Ertragssteuersystems  erfolgt  und  vrenir*^ 

Princip  das  „mobi  le  Kapital"  (abgesehen  vom  Stenerns*  r 

ti)  S.  über  dies  Alles  Helferieh  in  dem  Aufsatz  übfr  dir  ExfJB» 
Kapitalrentensteuer  in  Baden,  Tüb.  Ztechr.  1S46. 
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i  worden ,  als  das  längst  besteuerte  „immobile",  Grund 

oden  und  Gebäude.   Die  einfache  Unterstellung  des  Zins- 

unter  die  allgemeine  Einkommensteuer  (Preussen)  reicht 

:rbeiflihrung  dieser  Gleichstellung  nicht  aus,  wenn  das  Ein- 

•n  aus  Grund,  Gebäuden  und  Gewerben  doppelt,  durch  die 

•»besteuerung  und  die  Einkommensteuer,  getroffen  wird.  Für 

dung  des  ganzen  Steuersystems  ist  nur  von  der  unbestreit- 

Thatsache  Act  zu  nehmen,  dass  der  Leih  Zinsertrag  auch 

die  rationellste  directe  Ertrags-  und  Einkommensteuer  regel 

nur  viel  unsicherer  und  wohl  fast  immer  unvoll- 

iger  getroffen  wird,  als  der  durch  andere  Ertrags-  und 

die  Einkommensteuer  besteuerte  sonstige  berufsmässige  Er 

Daraus  folgt,  dass  es  sich  gerade  jenem  Ertrag  gegenüber 

handelt,  ihn  noch  durch  ganz  andere  Steuerarten, 

va  bloss  die  Verbrauchsbesteuerung,  zur  genügenden  Be- 

ug   heran  zu  ziehen.    Dazu  dienen  namentlich  die  Ver- 

steuern.  Es  liegt  hier  eine  Aehnlichkeit  mit  dem  Erwerb 

einzelne  Acte  und  durch  Anfall  vor,  die  schon  hier  hervor- 

D  werden  mag. 

463.  —  c)  Allgemeine  Beurtheilung  des  Ertrag- 

rsystems.7)  Die  dargelegte  Entwicklung  der  Object-  oder 

besteuerung  ist  eine  durchaus  consequente  und  rationelle, 

r  annähernden  Erreichung  des  Ziels  volkswirtschaftlich 

ir  und  vollständiger,  sowie  leidlich  gleichmässiger  Besteue- 

ller  Theile  des  berufsmässigen  Erwerbs  unvermeidlich  war. 

tragsbesteuerung  mit  den  genannten  sechs  Gliedern  (Grund-, 

Gewerbe-,  dann  liberale  Berufs-,  Lohn-,  Leihzinssteuer)  und 

Unterarten  und  Specialisirungen  verdient,  als  zusammen 

;e  Steuergruppe  betrachtet,  auch  mehr  als  irgend  eine  andere 

den  Namen  eines  „Systems", 

»er  noch  abgesehen  von  den*  diesen  Steuern  allen  gerade 

ectsteuem  anklebenden  Mängeln  hat  dies  Ertragssteuersystem 

esentliche  Schwächen:  es  besteht  aus  sehr  ungleichen 

;nten  von  sehr  verschiedener  E rfassbarkeit  Dies 

L  u.  A.  Naumann  in  d.  Sehr.  Ertragsst.  oder  persönl.  Steuern  u.  überhaupt 

ate  Liter-,  wie  Held,  die  «jutaehten  d.  Ver.  f.  Socialpolit.  u.  die  Verhandl. 

ersamml.  ?.  1S75  u.  1877.  Auf  der  Versammlung  v.  1S75  wurde  liensels 

ugenommeii  (Bericht  S.  68):  „Die  bisher  loch  in  einer  Mehrzahl  deutscher 

bestehenden  sogen.  Ertragssteuern  erweisen  sich  bei  gesteigertem  Bedarf  als 

heod"  In  der  spec.  Steuerlehre  die  genaueren  thatsachlirhen  Bel'-ge  für  die 
•  hatze  im  Text 



430  3.  B.  2.  K.  t.A.  Allg.  Steueri.  3.H.-A.  3.A.  Berufcmäss.  Er*  i 

bindert  schon,  grosse  Quoten  eines  grossen  und  wie« 

den  (Staats-  und  Communal-)  Steuerbedarfs  dadurch  n  «m 

was  sich  überall  bald  als  unmöglich  erwiesen  hat,  so  n  • 

reich,  Frankreich  und  in  den  deutschen  Staaten  in  newr  i 

Namentlich  bringt  dieser  innere  Fehler  des  ErtragssteacT'  3 

grosse  Ungleichmässigkeiten  der  Belastung  mit  fiel  * 

aller  entgegengesetzten  Bemühungen,  sowohl  zwischen  dar  -1 

(bez.  den  dafür  Steuerpflichtigen)  der  verschiedene: 

zwischen  denjenigen  einer  und  derselben  Ertragssteuer 

a)  Die  reinen  Real  steuern  des  Systems,  die  Grr. 

mehr  noch  die  Gebäudesteuer  bieten  den  Vortheil,  das?  * 

Vorhandensein  und,  wenn  auch  bei  der  Grundsteuer  4. 

complicirte  Weise,  wenigstens  innerhalb  gewisser  Grenr; 

auch  die  ungefähre  Höhe  der  Ertragsfähigkeit  und 

ertrags  selbst  leidlich  sicher  ermitteln  lassen.    Bei  der  G«?  * 

Steuer  einschliesslich  der  Steuer  der  selbständig  ausgeübter: 

Berufe  liegt  die  Sache  wesentlich  ungünstiger.  Vorhanden 

Höhe  des  Ertrags  von  Leihzinsen  entziehen  sich  kk- 

der  Controle,  während  wieder  der  Ertrag  der  liberalen  I 

arbeiten  (Beamte)  und  der  niederen  Arbeits  arten  in  «3 

in  seiner  Höhe  leichter  zu  ermitteln  ist.    Daraus  droht.  * 

die  Erfahrung  bestätigt,  eine  Ueberlastung  des  imo  : 

Besitzes  und  seines  Ertrags  hervorzugehen,  zumal  ̂  

wöhnlich  eine  hohe  alte  Besteuerung,  die  freilich  von  je! 

Besitzer  nicht  mehr  immer  als  Steuer  angesehen  werö.: 

geschichtlich  Uberkommen  ist.  Und  auch  der  A  r  be  itiermj 

schwerer  sogar  durch  diese  directe  Besteuerung  getroffen  n  ̂  

als  der  gewerbliche  Unternehmergewinn  und  wüd 

der  Leihzinsertrag.    Der  Ertrag  von  Gebäuden. 

von  städtischen,  regelmässig  im  Wege  der  Vennieai? 

nutzten,  ist  besonders  leicht  richtig  zu  ermitteln,  der 

wandte  Ertrag  von  Leihkapitalien  oftmals  gar 

schwer  (Werthpapiere !). 

ß)    Innerhalb  des  Gebiets  einzelner 

sich  nicht  geringere  Schwierigkeiten,  besonders  bei  der  0; 

der  Gewerbe-  und  der  Steuer  der  selbständigen 

Berufe,  auch  bei  der  Leihzinssteuer.    Nach  den 

schaftlichen  Betriebssystemen,  den  Verkehrs-  und 

nissen  u.  s.  w.  ist  der  steuerbare  landwirthschaiüicbe 
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und  und  Bodens  ausserordentlich  verschieden  und 

dem  steten  Wechsel  der  zahlreichen  einwirkenden  Ursachen 

Ort  und  Zeit  sehr  veränderlich:  mit  der  höheren  Entwick- 

der  Volkswirtschaft  (intensiver  Anbau,  Communicationen!) 

mer  höherem  Maasse.  Dies  macht  die  umfassendsten  zeit- 

eidraubenden  Operationen  zur  Feststellung  des  Reinertrags 

endig,  die  gleichwohl  nicht  einmal  für  den  Moment,  ge- 

ige für  längere  Zeit  den  Zweck  erreichen,  dass  man  nun  die 

Steuer  wenigstens  unter  den  einzelnen  Grundbesitzern 

massig  aufzulegen  vermöchte.  Bei  den  einzelnen  Ge- 

en,  deren  Ertrag  die  Gewerbesteuer  belasten  will,  ist  wieder 

iassbarkeit  nicht  nur  nach  der  hier  besonders  massgebenden 

lichkeit  des  leitenden  Rechts-  und  Wirthschaftssubjects  — 

e  bei  allen  Objectsteuern  auch  hier  gar  nicht  oder  nur  wenig 

sichtigtes  Moment  — ,  sondern  auch  nach  den  Gattungen, 

"mfang,  der  technischen  Natur  der  verschiedenen  Gewerbe 

ungleich:  bei  den  Handels-,  vollends  den  Bank-  und  Uhn- 

Gewerben  meist  viel  schwieriger  fals  bei  den  Gewerken, 

i rossbetrieb  schwerer  als  beim  Kleinbetrieb,  bei  der  Fabrik 

im  Handwerk.  Und  in  welchem  Grade  differirt  wieder  die 

jarkeit  des  Ertrags  und  seiner  Höhe  bei  den  einzelnen 

dienen  Unternehmungen  auch  des  nem liehen  Zweiges! 

i  hes  gilt  von  den  verschiedenen  liberalen  Berufsarten.  Nicht 

aber  ist  der  Leihzinsertrag  je  nach  der  Kapitalanlage 

erschieden  erfassbar:  bei  Hypotheken  in  Grundbüchern,  un- 

erten  Privatschulden,  Werthpapieren,  in-  und  ausländischen 

»n  u.  8.  w.  Die  immer  grössere  Künstlichkeit  und 

pieligkeit  des  Ertragssteuersystems  ist  die  noth- 

ige  Folge  dieser,  gerade  in  der  modernen  Welt  aus  wirth- 

chen,  technischen  und  socialrechtlichen  Gründen  steigenden 

rigkeiten,  die  einzelnen  Erträge  einigermassen  richtig  zu 

n  :  daher  jene  staunenerregenden  Werke  der  „rationellen" 

tcuerkataster,  jener  riesige  Classenschematismus  neuerer  Ge- 

teuern.  Aber  man  kann  sich  nicht  verhehlen,  dass  das  Pro- 

>lks  wirtschaftlich  richtiger,  vollständiger  und  gleichmässiger 

rang  durch  das  Ertragssteuersystem  auch  in  dieser  relativ 

linensten  Ausbildung  doch  nur  sehr  unvollkommen  und 

der  immer  grösseren  Individualisirung  und  Beweglichkeit  aller 

enden  Momente   sogar  wachsend  unvollkommener 
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§.  464.  —  y)  Eine  besondere  Schwierigkeit  macht  im  Ls 

Steuersystem  das  Sehuldenwesen,  namentlich  die  Bell« 

der  Realitäten  mit  Schulden.    Diese  Schwierigkeit  wk^ 

practischer  Bedeutung  mit  der  Vermehrung  dieser  Ycrau. 

welche  in  der  neueren  und  neuesten  Zeit  sichtbar  ist  and  a 

ganz  modernen  Verhältnissen ,  namentlich  mit  der  neuerer 

individualistischen  Rechtsordnung,  der  freien  VeränsserücU- 

beliebigen  Verschuldbarkeit  des  Grundbesitzes  and  der  Ertc 

unter  den  Geschwistern  zusammenhängt.    Dadurch  entac 

Masse,  vielleicht  die  Hauptmasse  aller  Grundschulden  a 

der  BelastUDg  des  Bodens  mit  Restkaufgeldern,  mit  Darlehen 

ein  Käufer  nur  zum  Zweck  des  Ankaufs  eines  Grund-  odc 

besitzes  aufgenommen  und  mit  Erbantheilen. s)    Die  Bela^ 

Zinsen  lür  solche  Schulden  mit  dem  aliquoten  Theil  de: 

und  Haussteuer  ist  gewöhnlich  nicht  durchzuführen ,  *eü* 

das  Gesetz  sie  vorschreibt  oder  begünstigt9)    Der  Besc- 

vielmehr  genöthigt,  damit  ihm  das  fremde  Kapital  gelitfci 

das  einmal  eingetragene  Kapital  (das  bei  Restkaufgeldem  n. 

antbeilen  nach  Rodbertus'  richtiger  Auffassung  allenk.4 

nicht  „ Kapital "  ist,  sondern  durch  die  Rechtsfonn  der  ̂  

dung  nur  als  Kapital  erscheint  und  vielmehr  einen  Gouu 

repräsentirt)  —  nicht  gekündigt  wird,  die  ganze  betreffen* 

auf  sich,  mithin  auf  den  Rest  des  Reinertrags  zi  v- 

welcher  ihm  nach  Abzug  der  Schuldzinsen  bleibt.  Lbide/ 

der  verschuldete  Besitzer  besonders  schwer  gedrückt  und  &d 

wieder   eine    grosse   Ungieichmässigkeit    in  der  ! 

belastung  zwischen  schuldenfreien  und  verschuldet« 

unter  letzteren  zwischen  den  in  verschiedenem  Mai*>* 

schuldeten  Besitzern  heraus.   Das  Steuerrecht  pflegt  ta 

drücklich  bei  der  Grund-,  Haus-  und  ähnlichen  Stenern,  ate (<* 

steuern,   welche   die  Ertragsfähigkeit   des  Objects  afc  - 

•)  Für  die  ganze  Frage  s.  Rodbertus,  „Zur  Erklär,  u.  Abhilfe  i  i*. 

uoth  des  Grundbesitzes",  der  in  Restkau fgeldern  n.  Erbantheilen  b-i  uls  äcr 
Verschuldungsursache  sieht.    Vgl  auch  Grundleg.  §.  322. 

*)  Das  kommt  vor,  z.  B.  in  dem  System  der  Ertragsbesteuertsx  -* 

Eink.st. ,  aber  auch  auf  dem  Continent  bei  eigentlichen  Ertrag^st^*^  >  1 
Oesterreich  das  Einkommen  aus  Grundstücken  u.  Gebaudca  utc*  i£«  l* 

v.  29.  Oct.  1S4H  in  der  Form  des  Zuschlags  von  einem  Drittel  i»  '-T~"-J 

(16°/0)  der  Grund-  iL  Gcbäudest.  erhoben,  doch  hat  dafür  der  limai-  i 

das  Recht ,  5  °/0  von  den  hypothek.  Zinsen  u.  s.  w.  seinem  Gl^antrer  ■  <** 

bringen,  —  was  factu>ch  wohl  sehr  selten  geschiehL     R«:U         b«?  s*. 

nur  die  entsprechende  Erhöhung  der  Grund-  und  Gebäudesteuer  ror.   Tft  •* 
dir.  Steu.  Oesterr.  6.  Aufl.  S.  181. 
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Schwierigkeiten  bei  Verschuldung  der  Realitäten. 

«  t  u  sollen ,  auf  den  Umstand  der  Verschuldung  gar  keine 

icht  zu  nehmen,  es  dem  Verkehr  Uberlassend,  ob  und  in  wie 

ler  Eigenthümer  des  Objects  die  Steuer  auf  den  Gläubiger 

Uzen  kann:  in  der  That  die  Consequenz  der  reinen  „Ob- 

-  Besteuerung. 10)  Gegenüber  den  Verhältnissen  des  wirth- 

ichen  Lebens  rächt  sich  aber  diese  Ignoriruug  der  Verschul- 

indem  namentlich  eine  hohe  Besteuerung  des  Realbesitzes 

ollends  eine  weitere  Steigerung  derselben  wegen  der 

ii  Härte  und  Ungleichmässigkeit  der  wirklichen  Belastung 

mbaltbar  wird. 

rotz  aller  dieser  inhärenten  Mängel  sind  die  Ertragssteuern 

Staats-  und  vollends  in  der  Communalbesteuerung  nicht 

rlich.    Man  wird  sie  nur  immer  wieder  von  Neuem,  u.  A. 

ureh  Spec ial isirung,  zu  verbessern  suchen  müssen.  Aber 

eile  wird  wohl  namentlich  in  der  Staatsbesteuerung  eine 

v    beschränktere  werden,  indem  andere  Steuern,  be- 

i  für  die  Deckung  eines  vermehrte  n  Finanz bedari's,  neben 

eu.    Eine  einfache  Aufhebung  lange  bestehender  Real - 

,  besonders  der  Grund-  und  Gebäudesteuern,  zum  Theil  aber 

gewisser  Gewerbesteuern,  wäre  anderseits  durchaus  nie  hl 

acht,   selbst  wenn  die  betreffenden  Steuerpflichtigen  dann 

:ssene  Einkommensteuern  statt  der  erlassenen  Realsteuern 

Eine  solche  Massregel  wäre  ein  ungerechtfertigtes 

icnk  auf  Staats-  und  Gemeinschaftskosten  an  die  bisherigen 

tenbesitzer,  nicht  nur  im  Betrage  der  Steuer,  sondern  im 

b  des  Kapitalwerths  der  Steuer.11)    Eher  empfiehlt  sich 

berweisung  der  Staats-Realsteuern  oder  eines  Theils  davon 

Selbstverwaltungskörper,  besonders  die  Ortsgemeinden,  wie 

eueren  preussischen  Plänen.12) 

ir  innerhalb  der  im  Vorausgehenden  gezogenen  Grenzen 

ian  demnach  auch  die  allgemeine  directe  Einkommen  - 

l«  den  Grundstcuergesetzen  wird  es  wohl  besonders  ausgesprochen,  dass  die 

.   auch  die  auf  den  Grundstücken  hypothekarisch  haftenden,  unberücksichtigt 

Hiermit  übereinstimmend  der  Bcschluss  des  Vereins  f.  Soc.polit.  auf  Antrag 

'■  and  Nasse 's  in  Bez.  auf  Steuern  auf  unbewegliches  Vermögen,  die  seit 
cit   in  einer  die  Übrigen  Ertragssteuern  wesentlich  ubersteigenden  Höhe  be- 
baben-     S.  auch    daselbst   die   feinere   Nuancirung  dieser   These  durch 

n  il.    Ber.  S.  69. 

YgL»  auch  Gneist,  Steuerref.  in  Preussen,  Berl.  1S7*.  S.  25,  wo  die  Postulate  . 

&  1  steuern  der  Gemeinde,  die  Personal  steuern  dem  Staate,  die  Ve  r  b  r  a  u  c  h  s  - 

loca  Reiche'*  nur  etwas  zu  sehr  zugespitzt  werden. 
.  sr  n  •  r  ,  KinueuwiH^rnH.  liuM.    II.  2b 
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Steuer  als  die  passende  hauptsächlicheSchatzung  and:  « 

Staatssteuer  der  Zukunft  ins  Auge  fassen  dürfen. a) 

Dies  Ergebniss  der  allgemeinen  Beurtheilung  de»  Eroir» 

Systems  findet  durch  die  vergleichende  Gegen öbersteHun?  a 

ject-  und  Subjectbesteuerung  des  berufsmässigen  Erwerbs  c  F 

dem  seine  Bestätigung. 

C.  —  §.  465.    Nothwendige  Verbindung  der>: 

und  Objectbesteuerung.    Eine  vollständige  Bestec*ru 

berufsmässigen  Erwerbs  würde  sich  unter  zwei  Voraus*::, 

einer  practischen  und  einer  principiellen ,  sowohl  durch 

ject-  und  Einkommenbesteuerung  allein  als  durch  die  Ob* 

Ertragsbesteuerung  allein  erreichen  lassen:  einmal,  weai 

länge,  die  Schwierigkeiten  zu  Uberwinden,  welche  sich  einer  • 

consequenten  Durchführung  einer  jeden  dieser  beides  Fit 

rungsarten  entgegenstellen;  sodann,  wenn  die  dorch  dk  i 

und  Besitztheilung,  den  Creditverkehr  und  die  locale  natres 

internationale  Personenbewegung  bewirkte  Complicatioc  1 

werbsverhältnisse  eben  nicht  grundsätzlich  eine  Ob;- 

Subjectbesteuerung  neben  einander  für  den  Staat  und  Der 

für  die  Commune  verlangte. 

1)  Die  Ueberwindung  jener  Schwierigkeiten  ist,  wie  hi  t 

gehenden  schon  mehrfach  angedeutet  wurde,  criahrnngsgeai* 

möglich.  Deshalb  erscheint  von  vorneherein  wieder  eint 

nation  von  Subject-  und  Objec  tbesteu  er  q  ng  iws 

beider  mit  der  Verkehrs-  und  Anfallbesteuerung ,  der  B*>* 

Gebrauchsbesteuerung)  zweckmässig,  um  auf  verschied«*:  ' 

von  verschiedenen  Ausgangspuncten  aus  das  Ziel  zo  enw.« 

2)  Auf  die  principielle  Notwendigkeit  eitr 

bindung  von  Object-  und  Subjectbesteuerung  hat  die  Tmo- 

,3)  Auf  dies  Postulat  lauft  im  WesenÜ.  Held 's  Sehr,  über  <L  L**s 

s.  bes.  Kap.  7,  nam.  am  Schluss.    In  d.  VersammL  v.  1 $75  nahe  d.  V«.  t  v 

die  These  in  Held's  Fassung  an:  „es  empfiehlt  sich  daher  Ii.  L  * 
zureichendheit  der  Ertragssteuern,  s.  Note  7  oben)  eine  in  den  nnte-r* 
gressive  allgemeine  Einkommenst  in  Verbindung  mit  einer  aliges»e:i£i 

zur  hauptsächlichsten  directen  Steuer  (sc.  des  Staats)  zu  "  -  1 
Ertragssteueru  u.  s.  w.  in  der  Com  inunalbesteuerung  s.  die  These»  a  < 

in  der  Vers.  d.  Ver.  f.  Soc.polit.  v.  1877  u.  über  z.  Th.  abveitkroft?  ±mZx* 

Nasse's,  Heids  u.  A.  die  dortige  Debatte.    In  den  abge*  h^ici» . 
promissen  hervorgegangenen  Resolutionen  wurden  in  Stadtea  aa4  Laar* 

Kealsteuera ,  nam.  von  Grund  u.  Boden  u.  Gebäuden",  o.  zw  jajM*^ 

ähnlichen  Staatssteuern11,  ferner  „Personalsteueni  ron  allen  in  d.  <f<«*» 

ökonomisch  selbständigen  physischen  Personen",  und  zwar  dies*.  i*a  S*** 
steuern  im  Anschluss  an  die  entsprechenden  Staatssteuern     fjr  r-»*« 
Bericht,  S.  105. 
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r  bei  der  Erörterung  der  volkswirtschaftlichen  und  der  Ge- 

gkeitsgrundsätze  in  der  Besteuerung  wiederholt  hingeführt 

».  §.  411,  414,  415). 

1)  Die  Staatsbesteuerung  vermöchte  mit  jeder  der  beiden 

nerungsarten  allein  nur  unter  einer  nicht  zutreffenden  und 

e  im  modernen  Wirtschaftsleben  immer  weniger  zutreffenden 

88etzung  auszukommen:  wenn  nemlich  die  heimische  Volks- 

;chaft  als  eine  ganz  abgeschlossene  angesehen  werden 

e,  die  Bewohner  des  Inlands  kein  Eigenthum  und  Erträge 

1  in  der  Fremde,  die  Fremden  keines  im  Inland  besässen, 

berhaupt  die  internationale  Personen-  und  Kapitalienbewegung, 

veltwirthscbaftliche"  Verbindung  fehlte.  Früher,  vor  der  gross- 

n  modernen  Entwicklung  dieser  Verhältnisse,  blieb  zwar  bei 

blossen  Einkommen-  oder  Ertragssteuersystem  die  Lücke 

r>iell  dieselbe,  aber  practisch  hatte  sie  viel  geringere  Be- 

lg. Jetzt  würde  bei  einer  reinen  Subjectbesteuerung  ein 

r  Theil  des  Reinertrags  der  Volkswirtbschaft ,  welcher  in 

von  Eigenthums  und  obligatorischen  Rechten  an  fremde  Be- 

nnaus geht,  nicht  getroffen  werden.  Dies  führte  namentlich 

ark  an  das  Ausland  verschuldeten  Volkswirth- 

ten  und  in  solchen,  deren  Grund  und  Bo d en  (Grossgüter!) 

ewerk8anlagen  (Bergwerke,  Fabriken)  in  grösserem  Um 

ausländischen  Eigentümern  (eventuell  Actionären)  ge- 

zu  einer  grossen  Einbusse  der  Steuercasse  und  indirect 

indig  zu  einer  um  so  stärkeren  Belastung  der  heimischen 

;erung.  Umgekehrt  würde  in  einem  Lande,  dessen  Bewohner 

ende  Kapitajanlagen  in  der  Fremde  haben  und  daraus  Renten 

en,  die  reine  inländische  Object-  oder  Ertragsbesteuerung 

„Einkommen"  nicht  genügend  treffen.  Die  Verbindung 

r  Besteuerungsarten  muss  daher  verlangt  werden, 

cht  noch  nicht  einmal  zur  richtigen  Gestaltung  der  Gesammt- 

irung  ans.  Vielmehr  sind  gerade  wegen  der  erwähnten 

Itnisse  noch  ganz  andere  Steuern,  besonders  Verkebrs- 

erbrauchssteuern,  principiell  nothwendig,  um  mbg- 

jeden  Theil  des  heimischen  Volkseinkommens  irgendwie  zu 

ern. 

1  Alles  Gesagte  gilt  in  verstärktem  Maasse  noch  von  der 

lunalbesteuerung.    Denn  die  einzelne  Commune  (Gemeinde, 

Provinz)  ist  noch  viel  mehr  mit  anderen  Oommunen  durch 

lienverkehr,  obligatorische  Verhältnisse,  Personenbewegung  etc. 

2S*
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verkettet.  Man  gelangt,  nach  den  früheren  AusfUhnn-' 

ganz  unhaltbaren  Zuständen,  wenn  man  hier  nicht  n 

und  Objectbesteuerung  rationell  verbindet.  Von  solchen  Zr- 

kann  man  sich  gerade  in  Deutschland  (Preussen!)  im  geget* 

Communalsteuerwesen  ein  Bild  machen,  obgleich  hier  na 

der  beiden  Seiten  die  volle  Consequenz  gezogen  werda ; 

Sonst  würde  die  Sachlage  einen  noch  deutlicheren  Bewf> 

D.  —  §.  466.    Vergleichung  der  Subject  e: 

jeetbesteuerung.    Einen  weiteren  Einblick  in  die  Noti* 

keit  einer  Combination  von  Subject-  und  Objectbesteoerrr. 

Anbaltspuncten  für  die  Art  und  Weise  der  DnrchfBbnr. 

Verbindung,  ergiebt  eine  vergleichende  Betrachtung  beider: 

rungsarten  nach  ihren  Vorzügen  und  Mängeln.    Diese  Be- 

nnos sich  aber  hier  in  der  allgemeinen  Steuerlehre  auf  r. 

meinsame  Hauptpuncte  beschränken.  ,  Weiteres  Einzelne  r 

in  die  specielle  Steuerlehre. 

Die  Subjec  tb  es  teuer  uu  g  hat  den  Vorzug,  da**  • 

jenige  Moment  in  den  Vordergrund  schiebt,  welches  c 

besteuerung  meistens  ganz  unbeachtet  lässt:  die  Persel! 

des  leitenden  Rechts-  und  Wirthschaftssubjeci» 

ist  in  der  Regel  von  wesentlichem  Einfluss  auf  die  Art  n 

des  Einkommens  oder  der  dasselbe  bildenden  einzelwirth<<i: 

Reinerträge.    Je  mehr  dies  der  Fall  ist,  desto  richtiger  vr. 

Princip  die  Subject-,  desto  unrichtiger  die  Objectbestece.T  - 

aus  diesem  Satze  die  Folgerungen  für  Theorie  und  Praxi- 1 

Steuerung  zu  ziehen,  muss  man  dann  unterscheiden:  i 

die  zeitliche  oder  geschichtliche  und  örtliche  E:' 

lung  des  Wir th schaftslebens,  zweiten  s  die  Kate: 

des  Erwerbs. 

1)  Bei  grösserer  Individualisirung  der  Einzelwirti- 

wie  sie  die  geschichtliche  Entwicklung  der  Volkswirtb<i- 

haupt  und  besonders  in  der  modernen  Zeit  und  in  vorre^r 

Ländern  mit  sich  zu  führen  pflegt,  wird  die  Object  und  t" 

besteuerung  nothwendig  mangelhafter,  die  Stt 

und  Einkoramen  besteuerung  passender.  Die  ersier*  H 

muss  mehr  nach  D u rc h  sehn it  ts Verhältnissen  gehen, 

schablonenhaft  gestalten.  Das  ist  zulässig,  soluf; 

im  Wirthschaftsbetrieb  Gleichmässigkeit  der  Teeani.  & 

schicklichkeit,  der  Bezugs-  und  Absatzverhältnisse  voriens** 

etwa  vollends  noch  von  der  Rechtsordnung  vnrge>rbw*e 
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t  es  in  dem  geschichtlich  wichtigsten  Falle,  bei  der  Bestcuc- 

iler  Landwirthe.  Bei  extensivem  Betriebe  und  unter  den 

n  Agrarverfassungen  (Flurzwang!),  bei  bäuerlicher  Wirth- 

i  und  fast  ausschliesslicher  Selbstbewirthschal'tung,  also  Iden- 

sen Eigenthümer  und  Landwirth,  bei  fehlender  Verschuldung 

die  Object-  und  Ertragsbesteuerung  in  der  Form  einfacher 

Steuer  ziemlich  aus.  Aehnliches  gilt  von  einer  Gewerbe- 

des  Handwerks  unter  Z u n ftordnun gen.    Die  indivi- 

ükonomische  Lage  der  einzelnen  Steuerpflichtigen  ist  hier 

verschieden  genug,  richtet  sich  vornemlich  nach  Grösse,  Güte, 

der  Grundstücke,  nach  der  Art  des  Gewerbes,  —  lauter 

Die,  welche  auch  eine  einfache  Grund-  und  Gewerbesteuer 

lufen  und  Classen  unschwer  berücksichtigen  kann,  —  so  ge- 

iie  Ertragssteuer.  Das  ändert  sich  mit  der  Umgestai- 

und  Individualisirung  der  Technik,  der  Betriebs- 

und  —  Wirkung  und  wieder  Ursache  davon  —  mit  der 

nderung  der  bezüglichen  wirths  c  ha  ftlichen  Rechts  - 

ung,  in  der  modernen  Welt  daher  mit  dem  Zeitalter  der 

Concurrenz.  Hier  drängt  Alles  darauf  hin,  die  Erträge 

^inzelwirthschaften  zu  differenziren.  Dem  vermag 

bjectbesteuerung  nicht  genügend  zu  folgen,  weshalb  nun 

gstens  zur  Ergänzung  die  Su bjectbesteuerung  noth- 

g  wird.  Diese  Entwicklung  ist  mit  ganz  allgemeinen  Vor- 

ü  and  Erscheinungen  des  socialen  Lebens  in  Einklang:  das 

iduum  gelangt  zu  selbständigerer  Geltung,  was  nirgends 

icksichtigt  bleiben  kann. 

jj  Ganzen  lässt  sich  daher,  in  Uebereinstimmung  mit  der 

ung,  resumiren:  die  Objectbesteuer ung  passt  mehr 

Uhere,  einfachere,  schablonenhaftere  Verhältnisse 

Fechnik  und  mehr  unter  den  älteren  wirthschaft- 

n  Ree htsordn ungeu ,  die  Subj  eetbesteuerung  mehr 

ie  moderne  Technik  und  für  die  Gestaltungen  des 

itwirthschaftlicheu  Systems    unter  dem  Rechts- 

ip  freier  individueller  Concurrenz. 

l  Andrerseits  lässt  sich  eine  Subj  eetbesteuerung  in  der  Form 

Personen-,  Classen   oder  directen  Einkommen-  und 

uiei neu  Vermögensteuer  doch  auch  in  der  modernen  Zeit 

chwieriger  leidlich  richtig  gestalten,  als  unter  jenen  ein- 

eu  Verhältnissen  der  Wirthschatt  und  Technik  und  unter  den 

b  Rechtsordnungen.    Die  Entwicklung  des  Creditverkehrs, 
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uamentlich   die  Belastung   des  Realbesitzes  mit 

Trennung  von  Eigenthumssubject  und  Wirthschaftssnbjwi  '? 

Mieth Verhältnisse),  die  Vereinigung  verschiedenartiger  L-T=k 
Einkommen  einer  Person  u.  A.  m.  rufen  immer  nete 

schiedenartigere    Erwerbskategorieen    kern*  c= 

schweren  dadurch  jetzt  die  Aufgaben  der  Subjectbestecem. 

So  muss  man  aus  steuertechnischen  Gründen  ru:  j 

Subjectbesteuerung  gleichwohl  auch  jetzt  eineObjee^ 

rung  haben  oder  behalten,  ja  für  die  Durchführung  de  *  ] 

fast  unvermeidlich  mit  auf  Thatsachen  zurückgreifen,  toj  i 

cinigermassen  zuverlässig  nur  durch  die  Objecii  | 

rung  ermitteln  lassen,  z.  ß.  ftir  die  Einkommen bestenes 

Landwirths  und  ländlichen  Grundbesitzers  braucht  mn 

Daten  aus  dem  Katasterwerk  der  Grundsteuer.    Es  zei^t  ̂  

auf  den  beiden  Wegen,  auf  welchen  man,  wie  ob«  u 

wurde,  die  directe  (allgemeine)  Einkommensteuer  hersselk  ;  I 

Auf  dem  zweiten  der  genannten  Wege  (§.  457)  tritt  es  m  f 

offener  hervor. 

Um  aber  wieder  die  Objectbesteuerung  auch  den  aoi 

Betriebs-  und  Rechtsverhältnissen  der  Neuzeit  einigen* 

zupassen,  müssen  die  Ertrags  steuern  eben  jene  gesohlt 

Wicklung   nach   der  Richtung  grösserer  Speei»':*  j 
nehmen.    Dadurch  wird  auch,  wenigstens  etwas  und  merr: 

„individualistischen"  Moment  Rechnung  getragen  "i 
plicirte  Katasterwesen  der  modernen  Grundsteuern  is:  cz 

beispiel  hierfür.    Wenn  es  auch  entfernt  nicht  die 

der  richtigen  und  gleichmässigen  Besteuerung  der 

bei  stark  intensivem  und  immer  individualistischerem  Beert 

stets  complicirter  und  variabler  werdendem  Zusammenwirt 

Natur,  Arbeit,  Kapital  und  Unternehmerthätigkeit  Tdlh$  r  l 

vermag,  so  fasst  es  doch  die  schwere  Aufgabe  richtiger  n 

Aus  allem  Gesagten  folgt  auch,  dass  Ertragstenem  de»  * 

unvermeidlich  mangelhafter  als  solche  der  Comnmt^  \ 

K  n  ise  u.  s.  w.  sind.  Denn  hier  wird  immer  den  indiridie  i 

Gestaltungen  noch  leichter  zu  folgen  und  werden 

nicht  so  verschieden  als  im  Staate  sein.  Man  kann 

dann  freilich  auch  nicht  unterbleiben  sollte,  die  Grondlap 

Ertragssteuern,  besonders  auch  der  Grund-  und  G^bis^ 

leichter  und  öfter  revidiren  und  durch  ein  Repartiti©***  > 

system  sogar  den  persönlichen  Momenten  etwas  Rfckeaer  < 
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iate  ist  schon  der  ungeheuere  Umfang,  die  Kostspieligkeit 

ic  Zeitdauer,  z.  B.  eines  ordentlichen  Grundsteuer-Kataster- 

zu  gross,  als  dass  man  durch  Revisionen  den  vor  sich  gehen- 

tragsänderungen  irgend  genügend  folgen  könnte.  Hiernach 

nch  die  Selbständigkeit  communaler  Realstenern,  nicht 

bedingte  Anlehnung  an  die  betreffenden  Staatssteuern  in 

von  Zuschlägen,  als  das  Richtige  erscheinen. 

4.  Abschnitt. 

lanzwissensehaftliehe  Bildung:  des  Steuersystems.    I.  Die 

sbesteuerung,    B.  Die  Besteuerung  einzelner  Erwerbsacte 

oder  Rechtsgeschäfte  (Verkehrsbesteueniny). 

er  früheren  Literatur,  im  Wesentl.  bis  auf  Stein,  fehlt  das  Verständniss  für 

n<  ipiell  berechtigte  und  in  gewissem  Umfang  nothwendige  und  practisch 

Besten erungsart  fast  ganz.    Theils  hat  man  dieselbe  mit  gewissen  Gebühren 

geworfen,  mit  denen  sie  in  der  geschichtlichen  Entwicklung  und  in  der 

xis  allerdings  im  sogen.  Stempel-  und  Regist  er  abgaben  wesen  in  enger 

ag  stand  u.  steht,  theils  hat  man  zwar  eine  theoretische  Scheidung  erstrebt, 

i  diese  Besteuerung  in  ihrem  Wesen  richtig  zu  erfassen.    Als  GeMhr  Hess 

:icht  oder  nur  gezwungen  in  einzelnen  Fällen  rechtfertigen.  Aber  auch  wenn 

sehen  wurde,  vermochte  man  sich,  gegenüber  der  Verbreitung  in  der  Praxis, 

iiner  vom  Standpunct  des  Gebühreuwesens  folgerichtigen  Verwerfung  zu  ent- 
.  Zu  dieser  hätte  man  jedoch  gelangen  müssen,  wenn  man  diese  Besteuerung 

andrer  Weise  durch  Zurückführung  auf  ein  allgemeines  Princip  und  durch 

ig  einer  richtigen  Stellung  im  Steuersystem  zu  begründen  vermochte.  Dazu 

mangels  richtiger  principieller  u.  systematischer  Behandlung  der  allgemeinen 

e  meistens  sogar  an  Versuchen,  jedenfalls  an  gelungenen  Versuchen.  Auch 

on  diesem  Vorwurf  im  Grunde  genommen  uicht  auszunehmen.  S.  s.  Lehre 

ff.     Umpfenbach  erkennt  das  Wesen  der  Gebühren  richtig,  aber  ver- 
Stempelabgaben  zu  einseitig,  indem  er  sie  zwar  mit  Hecht  nicht  unter  den 

Hjgritf  reiht,  aber  eine  andre  Auffassung  nicht  findet,  I,  §.  23  ff. 

durch  Stein's  Lehre  von  den  „Verkehrssteuern"  (s.  bes.  d.  I.  Aufl. 
2.  A.  S.  289,  466  ff,  3.  A.  S.  39$,  519  ff,  eine  seltsame  Preisgebuug  seiner 

nur  im  Kern  richtigen  Theorie  dagegen  in  der  neuesten  4.  Aufl.,  I,  463, 

*0  ff.  s.  uj  ist  der  richtige  Weg  zur  Beseitigung  dieses  Mangels  und  zur 

f  dieser  Lücke  im  theoretischen  Steuersystem  eingeschlagen  worden.  Seine 

g  bildet  den  Ausgangspunct  für  die  neue,  tiefere  und  klarere  Behandlung 

uen  Gattung  von  Steuern,  für  ihre  Abtrenuung  von  den  Rechts-  und  Ver- 
Gebühren und  für  den  damit  zusammenhängenden  Punct,  die  Betrachtung 

pels  als  Erhebungsform  von  Gebühren  und  Steuern,  nicht  als  selb- 
iteoerart   Alle  diese  Verhältnisse  sind  aber  schon  früher  in  diesem  Werke 

worden,  auch  mit  Rücksicht  auf  die  Literatur,  s.  bes.  Fin.  I,  1.  Aufl.  §.  95  ff. 

§.  137,  139,  dann  nam.  oben  Kap.  I,  S.  3  ff,  27,  29  ff,  42,  49  ff,  117  ff. 

r  Begründung  u.  Begrenzung  des  ganzen  Gebiets  dieser  Besteuerung  weiche 

on  Stein  ab,  in  Folge  dessen  auch  in  Bezug  auf  die  Ausführung  oder  auf 

aen  hierhergehörigen  Steuern  u.  deren  Einrichtung.    Dass  Stein  in  s.  bis- 
beorie  selbst  nicht  ganz  richtig  vorgegangen  ist,  u.  zwar,  weil  seine  Theorie 

actoren  des  Einkommens  schief  ist  u.  ihm  eine  allgemeine  Erwerbstheorie, 

eorie  der  Eingänge"  in  eine  Wirthsch.)  fehlt,  beweist  wohl  die  merkwürdige 
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u.  m.  E.  wieder  viel  zu  weitgehende  Preisgebung  in  d.  4.  Aufl..  d»e  ij-V  m : 
solche  von  Stein  bes.  hervorgehoben  wird.    In  d.  1.  Aufl.  (S.  41 1\  sesa&rf 

die  Verk.steuern  oder  „indirecten  Einkommensteuern"  als  „die  Abgata.  • 

den  einzelnen,  den  Uebergang  der  Kapitalien  in  irgend  einer  Wei*  «<*r- 

Acten  erhoben  werdeu".    Ein  „Uebergang  eines  Kapitals  oder  eines  K*rcat>  > 
denkbar,  ohne  dass  dabei  von  der  einen  oder  anderen  Seite  ein  virkii  b-rY 

gewonnen  wird.    Dieser  Mehrwerth  ist  mithin  ein  selbständiger  R*i*e:mz- 

mehr  auf  der  Production,  sondern  blo>s  auf  dem  Uebergang  des  Kanoais 

der  durch  die  Acte  dieses  Uebergangs  vermittelt  wird.    Der  Gewinn.  <:«:  -iv 

ist  die  Stcuerquelle  der  Verkehrssteuer  .  .  ."    In  der  2.  Aufl.  S.  467  virJ  i-- 
dann  in  der  Ausfuhrung  des  früheren  Gedankengangs  richtig  folgendem**»  >: 

„Da  die  Erwerbsteucr  bereits  alle  Producte  einer  Unternehmung  nart  iL*»: 

besteuert  f?  unklar],  so  kann  es  nur  noch  Ein  Stcuerobj.ct  geben,  das  iiri 

als  nicht  besteuert  erscheint.    Das  sind  diejenigen  Yerkeh  rsge*ct*f-. 
nicht  durch  die  Natur  der  Production  des  betreffenden  Unternehmen*  rf 

sondern  als  selbständig  neben  derselben  stehend  betrachtet  wrr** 

und  dadurch  einen  selbständigen  Reinertrag  neben  dem  regelmx«^- 
darbieten.    Dies  nun  ist  nur  da  der  Fall,  wo  der  Werthverkehr  eintritt  4  - 

bestimmter  Werth  in  Umlauf  gesetzt  und  an  demselben  ein  Gewii: 

wird.  Es  ergiebt  sich  daraus,  dass  die  Verkehrssteuer  zu  ihrem  objecto  tr 

erwerbungen  im  weitesten  Sinne  haben  kann  u.  dass  die  Steaerquelit 

stets  der  Werth  gewinn  ist,  der  bei  jedem  WTerthgeschäft  vorhandea  >*x: 
sei  es  bei  Geber  oder  Nehmer,  da  sonst  das  Ge>cbäft  nicht  gemacht  wiri . 

Dies  r  im  Kern  richtigen  Begründung  fehlt  nur  die  allgemeine  tfc-xrTrv 

einer  richtigen  Erwerbstheorie  und  mit  in  Folge  dessen  eine  richte*  Dt 

der  Verkehrssteuer.     War  es  dies  Gefühl,  das  Stein  bestimmte,  m      !  ■ 

Motivirung  u.  allgemeiuc  Umzeichnung  des  Gebiets  fortzulassen?  In  d.  4  i 

Stein  aber  sogar,  wenn  ich  ihn  richtig  verstehe,  seine  frühere  Reemri/ic*: 

zugeben  jind  schliefst  eine  Erörterung,  in  der  er  den  engen  Zu»aä^_-- 
einzelnen  Verkelirsacts  mit  dem  gesammten  Erwerbsprocess  betont,  mr 

.,Es  ist  daher  geradezu  unmöglich,  die  Verkehrssteuer  jes^a*»^ 

zu  begründen,  möge  sie  nun  erscheinen,  wie  sie  will!"    ..Die  Verkj*  • 
durch  die  Wissensch.,  sondern  nur  durch  das  Bedürfnis»  des  Staats  ertä*.- 

..Alle  Behandlung  der  Verkehrssteuern  muss  daher  mit  dem  Satze  b*^rxa-?- 

selben  an  und  für  sich  falsch  sind.*'   II,  152.    Das  heisst.  die  Tl-t-  r 

Flinte  ins  Korn.    Eine  ganz  unhaltbare  Stellung,  zu  der  man  auch,  mtrrfs 

des  Kerns  von  Stein's  älterer  Theorie,  gar  nicht  genöthigt  ist.    Von  x.-_ 
Standpuncte  aus  müsste  man  eigentlich  in  der  Theorie  die  ganze  Vcr*2iJ>-  - 
verwerfen.    Das  ist  abor  theoretisch  falsch  wie  es  practica  ixi 

ist.    Die  Praxis  hat  sich  in  der  Ausbildung  dieser  Besteuerung,  xcci 

über  die  principielle  Begründung  u.  Begrenzung  derselben,  von  eines,  c*^ 

..Gefühl"  leiten  lassen. 
Die  Vcrkohisbesteuerung  ist  begründet,  wo  nach  der  Natur  u.  gaaxer  t 

der  sonstigen  Erwerbsbesteuerung  (Ertrags-  und  Einkummenstectr  ztvj- 
einzelne  Vcrkehrsacte  oder  Rechtsgeschäfte  realisirter  Erwerb  (Gewiaa 

troffen  werden  kann  oder  thatsächlich  nicht  oder  nur  ganz  uaa«  b^r  v  =. 

getroffen  wird.    Es  ist  also  einmal  darauf  zu  sehen,  ob  und  w^cfc*  Li 

sonstige  Besteuerung  hat,  zweitens,  wo  ein  solcher  nicht  oder  nicht 

steuert  er  Erwerb  oder  Gewinn  vorkommt.    Hier,  wie  so  oft  im  Sc.-c-.r 

es  sich  dabei  freilich  um  die  Ermittlung  von  Durchsch mttsTcrLait-j 

sehnitilichen  Wahrscheinlichkeiten.     Damit   wird    zugleich  cx- 

Besteuerung  richtig  begrenzt,  was  auch  in  Stein's  früherer 
war.    Denn  es  ist  unhaltbar,  bei  jedem  Verkehrsact  einen  *o  ->s 

eine  Lücke  in  der  sonstigen  Besteuerung  anzunehmen.    S.  t 

Ausser  Stein  s.  noch  v.  Hock,  öff.  Abg.  §.  31.  32,  Besvbr*##?  & 

les  actes,  1.  partie,  Petersb.  1 8«»6  (Mein,  de  l'Acad.  X,  Nr.  11     c-~  ̂  
noch  zu  sehr  als  eine  gebührenartige  Abgabekategorie,  Vergiitucr  *-  i  -  & 

präventiven  Rechtsschutz  u.  s.  w.,  ansieht.   Auf  diesem  StandpcncTe  äö:  •  J 

Freihandelsschule  (Faucher,  AI.  Meyer,  s.  dessen  Aufs.  M:ftr^<  *  *• 



Entwicklnng  der  Vrrkchrsbesteuerunp. 441 

.^hr.  1660,  R.  3,  S.  51  ff.).  Hier  wird  der  alte  „Assecuranz'-Standpuuct  und 
uerprineip  von  Leistung  und  Gegenleistung  wieder  hervorgeholt,  um  zu  einer 

^ineren  principiellen  Rechtfertigung  der  „Stempelsteuern"  zu  gelangen. 
Vasjrangspuuct  ist  aber  falsch  (s.  o.  §.  419)  u.  die  Anwendung  des  gen.  Princips 

Stempelstenern  ist  höchst  willkührlich  u.  gezwungen,  wofür  der  Aufs.  Mcyer's 
leg  liefert.    Aehnliche  Gesichtspuncte  bei  Leroy-Beaulieu,  I,  1.  2,  ch.  11. 

noch  Vocke,  brit  Steuern  S.  217,  223,  der  die  „Gebuhren  in  Stempelform41 

..Verkehrssteuern  in  Stempeltbnn"  hier  für  England  scharf  trennt.  Dann 

iski,  Vermög.-  u.  Verkehrest,  im  Steu.syst.,  Hirth's  Annalen  1876,  S.  719  ff. 
;  einzige  beachtenswerthe  die  Wissenschaft  fördernde  deutsche  Arbeit  zur 

dieser  Steuergattung  ist  ausser  Stoiu's  Lehrbuch  der  Aufs,  „zur  Theorie  der 

Beuern"  von  Dr.  Rob.  Fried  borg,  in  Hildebrands  Jahrb.  187b  B.  31  S.  6S  ff, 

a  vergleichen  dess.  Verf.  „die  Börsensteuer",  Berl.  1875.  Fried  berg  polemisirt 
Adis.  ganz  richtig  gegen  die  frühere  Theorie  Steins  (S.  76  ff.)  u.  wirft  es 

toteren  vor.  dass  er  gerade  von  seinem  Standpuncte  aus  nicht  zu  einer  Ver- 
rieler  Verkehrsteuern  der  Praxis  gelangt  sei.  Er  bezeichnet  dann  ebenfalls 

ielung  eines  Gewinns  bei  jedem  Geschäft  als  eine  Fiction  und  verlaugt  die 

Besteuerung  als  selbständige  Steuerart  neben  den  (eigentlichen  oder  all- 

ni  Ertrags-  u.  den  Einkommensteuern.  Fried  berg  leitet  darauf,  im  Anschluss 

;ö  Lehre  v.  Einkommen  u.  von  den  „Eingängen"  u.  s.  w.  in  d.  Grundleg.,  die 
steuern  als  die  Steuern  von  einem  ausserhalb  des  gewöhnlichen  Erwerbs 

den  Erwerbe  ab,  S.  81.  Er  kommt  dann  dabei  zur  Besteuerung  realisirter 

turengewinne ,  ferner  der  Erbschaft  u.  Schenkung.  Davon  handle  ich  erst  im 

l/onden  Abschnitt,  ohne  den  Zusammenhang  zwischen  dieser  u.  der  Verkehrs- 

linie zu  verkennen.  In  diesen  Erörterungen  stimme  ich  Fried  berg  bei.  aber 

iire  auch  noch  für  die  Auffassung  der  Verkehr-  oder  Stempelsteuern  als  ein 

ur  Ergänzung  der  bestehenden  Einkommen-  und  Ertragssteuern  für  Theile 
relmässigen  Erwerbs,  die  man  durch  letztere  Steuern  nicht  sicher  trifft 

•  die  theoretische  Unterscheidung  der  Erwerbsarten  u.  s.  w.  beziehe  ich  mich 

Grundlegung,  bes.  §.  63—65.  Die  von  Einzelnen,  z.  B.  von  Held,  bezweifelte 

Bedeutung  der  hier  gegebenen  Unterscheidung  der  „Eingänge"  u.  s.  w.  bewährt 
diesem  und  dem  nächsten  Abschnitte  doch  wohl. 

—  §.  467.    Entwicklung.    Das  Eingreifen  des  Erwerbs 

einzelne  Acte  in  die  Vertheilung  des  Volkseinkommens  und 

gens  unter  die  Einzelnen,  wie  sie  sich  durch  den  berufs- 

;en  Erwerb  ursprünglich  vollzieht,  ist  oben  dargelegt  worden 

>4).   Für  die  Frage  der  Besteuerung  jenes  Erwerbs  durch 

ne  Acte  ist  die  Thatsache  wieder  besonders  wichtig,  dass 

Krwerb  nach  der  geschichtlichen  Entwicklung  der  Volks- 

chaft und  des  Verkehrs,  daher  auch  in  verschiedenen  Ländern 

'olkskreisen ,  eine  sehr  verschiedene  Ausdehnung  und 
utung  hat.    Seine  Besteuerung  ist  grundsätzlich  immer 

rlangen,  um  die  reelle  Besteuerung  alles  Volkseinkommens 

inzeleinkommen  durchzusetzen  und  die  Besteuerung  gerecht 

rtheilen.    Aber  sie  ist  gewöhnlich,  oft  sogar  ausserordentlich 

rig.   »Sie  wird  ferner  prac tisch  immer  noth wendiger 

je  mehr  mit  der  Entwicklung  des  Verkehrs  dieser  Erwerb 

einzelne  Acte  an  Bedeutung  gewinnt,  aber  gleichzeitig  wird 

tnn  auch  steuertechnisch  gerade  wieder  schwieriger.    So  ist 

^reiflich,  dass  sich  diese  Besteuerung  erst  spät  entwickelt. 
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Ihr  früheres  Fehlen  ist  auch  p  rar  tisch  nach  der  Lagt  der  L» 

nicht  sehr  bedenklich  gewesen,  während  es  später  eine  eaj 

liehe  Lücke  im  Steuersystem  darstellt. 

In  der  Gesetzgebung  und  Praxis  waren  besondere  rftecr« 

einzelne  Verkehrsacte  oft  in  Verbindung  mit  bezüglichen  Gefc 

gelegt  worden  (§.  286  flf.)  oder  sind  nach  der  Art  der  Venia: 

der  Gelegenheit  der  Erhebung  und  der  Höhe  der  Satze  cm 

bühren  thatsächlich  in  Steuern  Ubergegangen.    Durch  (her. 

misebung  von  Abgaben  verschiedenen  Characters  ist  manr* 

wirrung  entstanden,  welche  auch  für  die  Theorie  verhäng 

werden  sollte.   Entweder  zwängte  man  die  betreffenden  Xu 

unzulässig  unter  den  Gebührenbegriff,  um  sie  vermeintlki 

rechtfertigen,  was  aber  gerade  auf  diese  Weise  nicht 

Oder  man  sah  Letzteres  ein  und  verwarf  sie  principieU,  * 

gar  nicht  Gebühren  wären,  indem  man  tibersah,  dass  sie 

nicht  allgemein  und  nicht  immer  in  der  in  der  Praxis  besfce 

Art  und  Höhe,  aber  doch  öfters  in  andrer  Weise  ab  * 

Steuern  rechtfertigen  und  selbst  verlangen  liefet 

genügt,  für  diese  beiden  Irrthttmer  auf  die  Erörterung«  : 

früheren  Gcbührenlehre  zu  verweisen. 

In  den  älteren  einfacheren  Verhältnissen  der  Volkswirt 

und  bei  festen  berufsständischen  Ordnungen,  wie  sie  früher 

Agrar    und  Gewerbeverfassung  für  die  ländliche  und 

Arbeit  vorlagen,  war  ein  Erwerb  durch  einzelne  Acte  de*  \*r> 

welche  nicht  zu  denjenigen  des  berufsmässigen  Erwerb*,  sfr 

zu  den  hierbei  regelmässig  vorkommenden  Käufen  und  Vcn 

gehörten,  selten.    Hier  konnte  daher  das  Einkommen  eine  * 

durch  eine  richtige  Einkommen-  oder  Ertragsbesten ernnr 

besteuert  werden.    Wenn  sich  trotzdem  auch  hier  in  be>« 

Besitzwechselabgaben,  z.  B.  bei  dem  Verkauf  von  Grandel 

Abgaben  finden,  welche  den  neueren  (Verkehre-)  Steaen 

Art  zu  vergleichen  und  mehrfach  auch  wohl  deren  hi*u>rä£* 

gänger  sind,  so  war  doch  Ursprung  und  innere  BegrSndsB** 

Abgaben  gewöhnlich  auf  einem  anderen  Gebiete  als  dcM 

der  Besteuerung  zu  suchen.    Die  betreffenden  Abgaben  na 

bäuerlichem  und  ähnlichem  Grundbesitz  grundherrlicber  N*^ 

standen  bei  diesem  und  anderem  Besitz  mit  gerif höben 

Rechten  des  Landesherrn  oder  allgemeinen  Hoheiten«*** 

Staatsgewalt  in  Verbindung,  hatten  daher  auch  wohl 

bühren  artiges  an  sich  (für  die  Gewährung  der  Erlaubnis 
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Stimmung  zur  Veräusserung  u.  dgl.  m.).  Die  betreffenden 

jn  gehörten  deshalb  auch  staatsrechtlich  zu  den  Einnahmen 

r  Grundherrlichkeit  (zum  sogen.  „Kammergut"),  oder  aus 

rechten,  nicht  zu  den  Steuern,  die  der  ständischen  Mit- 

5  unterlagen,  und  finanzwirthscbaftlich  wurden  sie  ebenfalls 

Is  Steuern  angesehen. 

erst  war  es  dann  die  Entwicklung  des  Creditver k ehrs 

8  speculativen  kaufmännischen  Geschäfts,  welche 

■>werb  anzeigten,  der  sich  mit  dem  berufsmässigen  Erwerb 

<>llig  deckte  oder  doch  durch  die  Steuern  auf  denselben 

enügend  getroffen  wurde,  schon,  weil  er  sich  zu  sehr  in 

Existenz  und  vollends  in  seiner  Höhe  der  Controle  entzog, 

nsste  darauf  fuhren,  entweder  die  Einkommen-  und  Ertrags- 

rung  des  berufsmässigen  Erwerbs  entsprechend  zu  reformiren, 

er  eben  wegen  der  Schwierigkeit  des  Nachweises  des  Er- 

aus  Creditgesc hätten  oder  aus  Speculation  sehr  schwierig 

od  deshalb  selten  genügend  geschehen  konnte;  oder  man 

die  Verbrauchs-,  die  Luxusbesteuernng  aus,  um  den  Erwerb 

diger  zu  treffen:  kein  unrichtiger,  aber  ein  ebenfalls  noch 

Richer  Weg;  oder  man  griff  endlich  zu  besonderen 

n,  um  jenen  besonderen  Erwerb  noch  apart  zu  treffen. 

?scbah  durch  die  Anknüpfung  der  Steuer  an  die  Re ents- 

afte und  besonders  an  die  sie  formulirenden  schriftlichen 

den,  welche  meistens  zur  Beurkundung  von  Creditgeschäften 

3n  Kauf-  und  ähnlichen  Geschäften  in  Bezug  auf  Grund 

um  dienen  oder  im  kaufmännischen  Verkehr  vorkommen, 

tatsächliche,  einfache,  beliebte  und  in  der  That  vielfach 

ractische  Form  hierfür  war  die  Vorschrift,  jene  Urkunden 

em  Steuerstempel  zu  versehen,  oder  auf  gestern  peltes 

r  zu  schreiben  oder  die  betreffenden  Rechtsgeschäfte 

Mitwirkung  öffentlicher  Organe  (Gerichte,  Notare) 

messen  und  auch  wohl  sie  in  öffentliche,  von  den  Ge- 

oder  anderen  Behörden  ohnedies  aus  rechts-  und  verwal- 

ehnischeu  Gründen  geführte  Bücher  (wie  die  Grund-  und 

ekenhücher)  oder  in  erst  neu  nur  für  Finanzzwecke  zu 

Behuf  eingeführte  Bücher  eintragen  zu  lassen:  Register- 

ntragung8„abgaben",  theils  gebührenartiger,  theils 

artiger  Natur  (§.  293).  Das  Unterbleiben  der  Stempelung 

i;  tragung  wurde  dann,  ausser  mit  fiscalischen  Strafen,  auch 

ehtsnachtheilen  für  die  Contrahenten  oder  wenigstens  die 
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erfolgte  Eintragung  mit  Rechtsvortheilen  in  Betreff  der  Giis 

des  Geschäfts  u.  s.  w.  verbunden. 

Dieses  Abgabewesen  wurde  nun  freilich  wegen  *si*°k 

niischung  mit  Gebühren  und  wegen  seiner  Erhebongsfora.  M 

tisch  bis  in  die  Gegenwart  hinein  vielfach  falsch  aufgeüa  i 

practisch  unrichtig  behandelt.  Das  kann  aber  nicht  hindert  :J 

ein  an  sich  ganz  richtiges  und  bedeutsames  Glied  eines  a  & 

Steuersystems  zu  erkennen.  Seit  dem  17.  Jahrhundert,  bes^rs 

werther  Weise  mit  zuerst  und  am  Umfassendsten  in  Hollau  i 

bis  in  die  Neuzeit  hinein  überhaupt  am  Meisten  in  Lia>r?l 

grossem  kaufmännischen  und  Creditverkehr  ( England  i  dc~j 

diese  Besteuerung  immer  mehr  aus.1) 

IL  —  §.  468.    Unrichtige  Gestaltung  in  der  J 

Gerade  diese  Besteuerung  war  indessen  nach  ihrer  einmal 

quemen  Erhebungsform  und  nach  den  Gelegenheiten,  ix  4 

sie  sich  knüpfte,  besonders  geeignet,  einseitig  fiscal!?:; 

gefasst,  auf  unrichtige  Fälle  ausgedehnt  und  in  zu 

Höhe  aufgelegt  zu  werden.     Die  gewöhnlichen  Cr«! 

geschäfte,  das  Darlehen  ohne  Pfand  oder  aal  Ui 

liehe  Pfänder,  dann  die  Kaufgeschäfte  des  Haud 

Bezug  auf  bewegliche  Sachen  hätten  zwar  von  solche*  n 

grundsätzlich  besonders  getroffen  werden  müssen,  weil  sk  u 

kommen  oder  Erträge  hinwiesen,  welche  sich  der  sonstige*  i" 

Besteuerung  besonders  leicht  entziehen.    Sie  wurden  d*> 

vom  Steuergesetz  wohl  mit  aufs  Korn  genommen.  Abc 

Geschäfte  vermögen  sich  nach  ihren  Rechtsfonnen  ami 

einer  solchen  besonderen  Steuer  in  Form  des  Stempel*  ̂  

Registerabgabe  zu  entziehen,  trotz  der  etwa  drohender  ̂  

nachtheile.  Andrerseits  ist  der  Besit z Wechsel  von  Ima 

der  Verkauf,  die  Vermiethung,  Verpachtung  od  st- 

hypothekarischen  Creditgeschäfte  der  Natur  der 

dem  betreffenden  formellen  Rechte  nach  viel  leichter  zn  ioC« 

So  erklärt  es  sich,  dass  gerade  die  Rechtsgeschäfte. 

auf  Immobilien  beziehen,  vorzugsweise  von  solchen 

und  Eintragungssteuern  getroffen  wurden.     Einmal  knlf^l 

hier  öfters  an  ältere  Abgaben  an  und  lag  die  Versuch«!  *' 

Staatsgewalt  zu  nahe,  bei  der  Ausbildung  solcher  Slw« 

■)  S.  oben  in  der  Vorbein.  S.  459  die  Stellen  im  1.  B.  u  in  j<  Wkr^ 
Leber  die  Einführung  dieser  Abgaben  in  Holland.  Fin   L  1-  A  S. 

in  England:  Vocke,  brit.  Steuern  S.  215  ff. 
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Geschäfte  in  Bezug  auf  Immobilien  wegen  der  dabei  be 

rs  in  Aussicht  stehenden  Ergiebigkeit  der  Besteuerung  dem- 

38  im  Steuerrecht  ins  Auge  zu  fassen.  Sodann  aber  wurden 

enerpflichtigen  Rechtsgeschäfte,  bez.  die  darüber  abgefassten 

uden  hier  auch  in  Wirklichkeit  viel  sicherer  erfasst,  als 

echtsgeschäfte  des  sonstigen  Creditverkehrs  und  in  Bezug  auf 

u.  s.  w.  von  Mobilien,  welche  ohnehin  regelmässig  formloser 

in  einfacheren  Formen,  unbeschadet  ihrer  rechtlichen  Giltig- 

und  tbatsächlichen  Sicherheit,  sich  vollziehen.  Da  bei  den 

sgeschäften  in  Bezug  auf  Immobilien  ausserdem  der  Natur 

ache  und  dem  geltenden  Rechte  nach  eine  Mitwirkung,  wenig- 

eine Notiznahme  öffentlicher  Behörden,  Gerichte  erfolgen,  für 

Geschäfte  öffentliche  Bücher  (Grund-  und  Hypothekenbücher 

I.)  geführt  werden  raussten,  wo  dann  Gebührenhebung 

am  Platze  und  auch  in  der  Regel  vorgeschrieben  war,  so 

kelte  sich  durch  die  Verbindung  der  Steuer  mit  der  Gebühr 

da  leicht  das  neue  Abgabewesen  gerade  hier, 

o  Folge  hiervon  ist  die  Besteuerung  der  Acte  oder 

tsgeschäfte  oder  die  sogen.  Verkehrsbesteuerung  aber 

ch  in  ganz  falsche  Bahnen  gerathen,  schon  rechtlich, 

mehr  nach  ihrer  factiseben  Wirksamkeit:  es  ist  über- 

nd  das  Immobiliarvermögen,  der  Grund-  und  Maus- 

ts,  welcher  auch  diese  Steuern  trägt,  weit  weniger  das 

liarvermögen,  das  bewegliche  Kapital.  Nach  der  ge- 

glichen Entwicklung  der  Besteuerung  und  nach  deren  neuerer 

ildung  in  den  Realsteuern  des  Ertragssteuersystems  war  aber 

iimobiliarvermögen  ohnehin  schon  stärker  belastet  und  konnten 

Krträge  thatsächlich  von  den  bestehenden  Steuern  auch  leichter 

t  werden,  als  das  bewegliche  Vermögen,  der  gewerbliche 

nehmergewinn,  der  Arbeitsertrag  u.  s.  w.  So  wurde  vielfach 

die  an  sich  durchaus  richtige  Verkehrsbesteueruug  die  ge 

ute  Erwerbsbesteueruug  nur  noch  ungleichmässiger 

tiicht  selten  wirklich  auch  vom  volkswirtschaftlichen  Stand- 

es aus  schädlich,  statt  die  ihr  zukommende  Ausgleichungs- 

on  zu  erfüllen,  namentlich  in  den  hohen  Steuern  vom  Eigen 

•Wechsel  des  Grundeigenthums  unter  Lebenden,  von  Ver 

lungen,  Vermiethungen,  Verpachtungen  desselben  (französisches 

,'istrement).  Besonders  der  ländliche  Grundbesitz, 

1er  gleichzeitig  hohe  Staats-  uud  Communal-G rundsteuern  trug, 

c  in  Wahrheit  oftmals  überlastet,  die  Städte,  als  Hauptsitz 

Digitized  by  Google 
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des  mobilen  Kapitals,  der  Ge werke,  der  liberalen  Berufe, 

relativ  begünstigt  Die  Verkehrsteuern  worden  bei 

in  Bezug  auf  Immobiliarvermögen  nicht  selten  in 

Weise  zu  reellen  Vermögenssteuern. 

Die  Schuld  hiervon  lag  aber  nicht  in  einem  an 

la  1  s  c  h  e  n  P  r  i  n  c  i  p  dieser  Besteuerung,  sondern  in  der  fa.f 

einseitig  fiscalischen  Durchführung  eine»  ri  . 

Prineips.  Auch  darf  man  nicht  übersehen,  dass  die  Wirkte: . 

Besteuerung,  wenigstens  in  fortschreitenden  Volkswirtes 

sogar  neben  hohen  Realsteuern,  in  der  Wirklichkeit  doct 

Grundbesitz,  diesen  als  Ganzes  aufgef'asst,  dnreb  eines  u 
günstigen  Umstand  gegenüber  dem  mobilen  Kapital,  den  &4 

und  den  Berufen  mit  Arbeitseinkommen  einigennassen  ansri 

wurde,  vollends  wenn  jene  Realsteuern,  wie  so  häufig,  od 

stabil  waren:  dem  Grund-  und  Uausbesitz  wuchs  in  aofebcl 

wirtschaften  auch  in  der  steigenden  Rente  immer  wi- 

oder  ohne  entsprechende  neue  persönliche  Leistungen  ode:  ü 

Verwendungen  seiner  Eigenthümer  ein  grösserer  Ertrag  o-  s 

bei  sinkendem  Zinsfuss,  höherer  Kapitalwerth 

der  Staat  gewissermassen  in  der  Besitz  Wechselabgabe  n. 

seinen  „gesellschaftlichen  Antheil"  nahm. *) 

III.  —  §.  469.     Begründung  und  Begrenxc:. 

Verkehrsbesteuer ung.    Soll  nun  die  Besteuerauf; 

ein  richtiges  Glied  im  ganzen  Steuersystem  werden,  so  et.» 

sie  richtig  begründen  und  begrenzen,  letztere»  s  < 

pelter  Weise,  nach  den  Kategorieen  von  Fället.1 

eintritt,  und  nach  der  Höhe  der  Steuersätze.   Mit  äx*' 

gäbe  hat  sich  denn  auch  die  neuere  finanzwisse  nachaltiicbc  Ti 

zu  beschäftigen  begonnen ,  weniger  bisher  noch  die  Pia». ' 

auch  die  Klagen  und  Agitationen  der  überlasteten  Inttre* 

besonders  der  ländlichen  Grundbesitzer,  immer  dringlicher  k 

verlangen. 

A.  Auch  noch  neuerdings  hat  man  gelegentlich  rar 

Steuerung  der  Acte,  bez.  der  Rechtsgeschäfte  eine  falsche 

dung  versucht,  neinlich  die  alte  nach  dem  Grundii: 

Leistung  und  Gegenleistung.3)   Die  Abgabe 

*)  Grundleg.  §.  7S,  S\. 

s)  S.  die  in  d.  Vorbem.  gen.  Arbeiten  v.  Faucher.  Ue=.  A 
Leroy-Beaulieu  o.  uberh.  die  Franzosen,  Rcsobrasof.    Darem  ff 

a.  a.  0.  S.  73.  —  Meyer  will  hier  2  Functionen  staatlicher  Ttätf* 

Kei  htsgebiete  unterscheiden,  einmal  Ordnung  u.  Nonn  zu  geben,  ■ 

uigmzea  i ay  Google 
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egeuleistung  Iii r  den  Rechtsschutz,  den  der  Staat  dem 

»geschäft  gewährt  und  wird  daher  nach  Analogie  einer  Gebühr 

itlertigt.  Allein  diese  Begründung  ist  unhaltbar,  soweit  die 

>e  eben  nicht  wirklich  Gebühr,  sondern  Steuer  ist,  also  nicht 

II  Kosten  ersetzt  oder  Dienste  vergütet.  Oefters,  z.  B.  bei 

bücherlichen  Eintragungen,  hat  eine  an  ein  Rechtsgeschäft 

pfte  Abgabe  diesen  Character,  aber  eben  nur  in  bestimmten 

and  namentlich  auch  nur  bis  zu  einer  gewissen,  mit  dem 

des  Diensts  oder  der  Grösse  der  Kostenverursachung  in 

mg  stehenden  Höhe.  Darüber  hinaus  ist  sie  nicht  Gebühr, 

n  Steuer,  welche  dann  eventuell  verworfen  oder  auf  eine 

;  Weise  begründet  werden  muss.  Bei  jedem  Rechtsgeschäft 

gewissermasscu  latenten  „Dienst"  des  Staats,  wegen  des 

tticht  stehenden  Rechtsschutzes  vorauszusetzen,  das  ist  eine 

effende  Fiction.  Auch  kann  bei  den  durch  die  Verkehrs- 

?rnng  meistens  getroffenen  Rechtsgeschäften,  z.  B.  den  Credit- 

ften,  den  sonstigen  Geschäften  iu  Bezug  auf  Immobilien, 

ohne  Weiteres  von  besonderen  „Kostenverursachungen", 

nem  besonderen  andersartigen  Rechtsschutz  die  Rede  sein, 

bei  Specialrechten,  z.  B.  beim  Wechselrecht,  nach  welchem 

schält  abgeschlossen  wird,  ist  diese  Auffassung  unzulässig, 

adelt  sich  zunächst  immer  nur  um  ein  Vorgehen  der  Contra- 

auf dem  Boden  des  Eigenthums-  und  Vertragsrechts  bei 

echtegeschäften.  Die  allgemeinen  Kosten  der  gesammten 

Ordnung  sind  durch  die  aligemeinen  Steuern  zu  decken,  zu 

n  letzteren  eventuell  auch  die  auf  andere  Weise  zu  begrün- 

i  Verkehrssteuern  gehören  können.  Und  für  die  specielle 

hilfe,  welche  der  Staat  z.  B.  bei  Rechtsstreiten  durch  die 

te  gewährt,  sind  dann  erst  nach  dem  Gebührenprincip  iu 

erichtssporteln  u.  s.  w.  specielle  Gegenleistungen  am  Platze. 

Die  allgemeine  Begründung  der  Verkehrssteuern 

arin,  dass  man  die  letzteren  als  richtige  Consequenzeu 

en  obersten  volkswirtschaftlichen  und  Gerech 

itsprineipien  für  die  Einrichtung  und  Vertheilung 

haft  in  Recht  zu  verwandeln:  dafür  die  Stempelsteuern;  sodann  den  in 

tea  Function  angedrohten  Zwang  wirklich  auszuführen:  dafür  die 

>r  ̂ kosten.  ..Der  rohe  Barren  thatsächlicher  Gewalt"  wird  so  „in  die  ge- 

lunze  anerkannten  Rechts"  verwandelt.  Das  sei  eine  wirtschaftliche  Leistung 

ib.  die  durch  die  Stempelsteuer  bezaldt  werde.  8.  57—59.  Um  das  Princip 

i  das  nach  diesem  spätesten  Ausläufer  der  Smith 'sehen  Schule  in  der  Volks- 
Alt  das  allein  richtige  ist  und  uberall  herrschen  muss,  ist  diese  Begründung 

S.  oben  über  das  Princip  von  Leist,  u.  Gegenleist,  in  d.  Besteuerung  §.  419. 
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der  Steuern  nachweist  und  sie  aus  der  Beschafft^ 

des  gesamniten  Steuersystems  als  dessen  nothwei 

Ergänzungen  und  Ersatzmittel  ableitet. 

Jene  Principien  verlangen  die  gleichmässige  Besteuern, 

einzelwirthscbaftlichen  Erwerbs.  Wenn  dieser  nun  durch  die 

und  Subjectbesteuerung  des  berufsmässigen  Erwerbs  Diel 

ständig  oder  nicht  immer  im  richtigen  Maasse  getroffen 

dann  muss  unvermeidlich  eine  Lücke  im  Steuersystem  tun 

werden. 

Eine  solche  liegt  in  zwei  Fällen  vor:  einmal  wen; 

berufsmässige  Erwerb  durch  die  für  ihn  bestimmte  Beste: 

nicht  ausreichend  getroffen  wird,  und  wir  haben 

dass  weder  durch  die  Einkommen-  noch  durch  die  Ertrag^ 

rung  dies  Ziel  richtig  erreicht  wird;  sodann,  wenn  eben 

dem  berufsmässigen  Erwerb  ein  Erwerb  durch  einzeln 

vorkommt,  auf  den  sich  jene  andere  Besteuerung  auch  prinei 

gar  nicht  bezieht.    Im  ersten  Falle  tritt  die  Verkehr?  ̂  

rung  ergänzend  hinzu,  um  mit  der  Einkommen-  und  lr 

besteuerung  vereint  möglichst  die  volkswirtschaftlich  n 

und  die  gleichmässige  Besteuerung  alles  berufsmässigen  h; 

zu  bewirken,  d.  h.  hier  auch  denjenigen  Theil  des  lexrr 

treffen,  welcher  sich  thatsächlich  wegen  der  (vermeidlia 

unvermeidlichen)  Mängel  der  für  diesen  Erwerb  zunächst  be.<:- 

Steuern  dieser  dennoch  entzieht.  Im  zweiten  Falle  sacht in 

kehrsbesteuerung  speciell  denjenigen  Erwerb  durch  einzeir 

auf,  welcher  im  berufsmässigen  Erwerb  gar  nicht  enthai; 

daher  überhaupt  von  dessen  Besteuerung  p  r  i  n  c  i  p  i  e  i i 

rechtlich  gar  nicht  getroffen  werden  soll.    Hier  tritt 

kehrsbesteuerung  als  Ersatz  der  Einkommen-  und  & 

besteuerung  ein.4) 

§.  470.  Die  Verkehrsbesteuerung  als  Ergänzte, 

als  Ersatz  der  sonstigen  Erwerbsbesteuerung. 

1)  Den  ersten  Fall  anlangend,  so  ist  hier  auf  das  Be- 

nehmen, was  früher  über  die  in  den  einzelnen  Berufen  & 

schälten  so  verschiedenen  Schwierigkeiten  gesagt  wurde, 

4)  Friedberg  a.  a.  0.  erkennt  nur  die  zweite,  nicht  die  «sie  In 

Verkehrsbesteuerung  an.    Seine  Einwendungen  gegen  Bilinski  S.  90  iCo- 

gegen  diese  erste  Function  angeführt  werden.    Indessen  gehen  dieselbet  : 

weit  u.  berücksichtigen  nicht  die  inhärenten ,  schwer  oder  gar  nicht  iu  k* 

Mängel  der  Ertrags-  und  Einkoinmenbesteuerung  u.  die  Möglichkeit,  hier 

geeignete,  nicht  unmögliche  Verkehrsbesteuerung  passend  eiozugreifc 
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heo  Einkommen  im  Beruf  oder  die  Erträge  bestimmter  Er- 

qaellen  richtig  zu  ermitteln.  •  Besonders  der  Ertrag  von 

Geschäften,  schon  das  Vorhandensein  solchen  Ertrags  bei 

Geschäften  des  Mobiliarcredits,  dann  der  Ertrag  der  Handels- 

ifte  des  Kaufmanns  sind  nur  sehr  unsicher  zu  controliren, 

iussere  Anhaltspunkt  dafür  grossentheils  fehlen.  80  kommt 

ss  die  Einkommenbesteuerung  der  Rentiers,  Banquiers,  Kauf- 

ind ähnlicher  Classen,  die  Ertragsbesteuerung  der  Leihzinsen 

Uer  Gewerbe  mercantiler  Natur  so  wenig  zutreffend  zu  sein 

Bei  diesen  Classen  und  Ertragsquellen  kommen 

tber  jene  Rechtsgeschäfte,  welche  zu  einem  Er- 

8  durch  einzelne  Acte  führen,  wieder  besonders 

g  vor.  Sie  werden  hier  selbst  wieder  „berufsmässig" 

ommen  und  ihr  Gesammtertrag  soll  allerdings,  wenigstens 

incip,  schon  durch  die  Einkommen-  und  Ertragsbesteuerung 

;n  werden.  Da  dieses  Ziel  aber  nicht  genügend  erreicht 

ist  es  ein  zwar  immer  ziemlich  rohes,  aber  gründ- 

en richtiges  und  practisch  angemessenes  Verfahren, 

%  deshalb  wieder  den  finanzpolitischen  Steuerprincipien  ent- 

,  mittelst  der  Verkehrsbesteuerung  den  wirklichen 

luthmasslichen  Erwerb  des  einzelnen  Rechtsgeschäfts 

erkehrsacts  zu  besteuern.  Das  geschieht  mit  Erfolg  durch 

)en  von  den  Urkunden  der  einzelnen  Credit-  und 

elsgeschäfte  in  Stempelform,  durch  Besteuerung  der 

iiiunischen  Bücher,  der  Noten  u.  s.  w.,  in  denen  diese 

t'te  schriftlich  verzeichnet  werden  u.  dgl.  m. 
Indem  solche  Geschäfte  dann  allgemein  besteuert  werden, 

eilich  Jedermann,  welcher  ein  solches  schliesst,  nicht  bloss 

ufmann,  Banquier  u.  s.  w.  die  Steuer.    Hier  trifft  dann  die 

gegebene  Motivirung  nicht  mehr  zu,  aber  um  so  mehr  die- 

welche  für  die  Verkehrsbesteuerung  als  Ersatz  der  Ein- 

n-  und  Ertragsbesteuerung  gilt:  es  werden  eben  hier  öfters 

e  vorkommen,  welche  durch  die  sonstige  Erwerbsbesteue- 

es  Beziehers  rechtlich  gar  nicht  mit  getroffen  zu  werden 

und  ohne  solche  besondere  Verkehrsbesteuerung  daher  mit 

t  steuerfrei  blieben. 

[gemeiner  finden  sich  solche  Erwerbe  oder  „Gewinne"  sowohl 

1  Handels-  und  gewissen  Bankgeschäften,  als  bei 

inen  Geschäften  der  verschiedensten  Berufskreise  uun  be- 

i  beim  speculativen  oder  mehr  zufälligen  und  ge-> 

.#B«r,  Finanz wn',*«« «-hat!    II.  29 
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legentlichen  Besitzwechsel  von  wirthschaftlichen  Güten  k 

Art,  wo  in  Folge  von  Werthdifferenzen  gegen  den  Au 

beim  Verkauf  ein  Gewinn  realisirt  wird.   Der  Ertrag  des  Hai« 

mit  Waaren  (bewegliehen  Sachgütern)  besteht  wesentlich  in  *  j 

Gewinnsten.   Er  wird  im  Princip  durch  die  betreffende  dir*  ? 

tragssteuer  oder  durch  die  Einkommensteuer  des  Kauimaii 

troffen.   Die  besondere  Verkehrsbesteuernng  tritt  hier  i  - 

nur  ergänzend  hinzu  und  lässt  sich  dem  Handel  gtr . 

grundsätzlich  auch  nur  rechtfertigen,  wenn  und  soweit  i 

mit  der  Ertrags-  oder  Einkommensteuer  zusammen  eir-  1 

ständige  und  gleichmässige  Besteuerung  des  Handels  vers  i 

mit  andren  Gewerben  herbeiführt  Auch  diejenigen  Unternehn  i 

welche  das  Bank  -  und  Börsengesch  äft  in  Fonds,  Wet  I 

u.  s.  w.  (Arbitrage)  berufsmässig  betreiben,  bezieben.  «  J 

Handel,  ihre  Erträge  wesentlich  mit  aus  solchen  Werthdüfc  I 

Die  Verkehrsbesteuerung,  welche  die  einzelnen,  tob  j  l 

Unternehmungen  geschlossenen  Geschäfte  u.  s.  w.  bestenen  :i 

unter  derselben  Beschränkung,  wie  sie  soeben  beim  Waars  * 

aufgestellt  wurde,   richtig.    Dagegen  wird,  wenn  Per*a  < 

anderen  wirthschaftlichen  Berufen  durch  solche  einzelne  G«  I 

welche  nicht  zu  ihrem  gewöhnlichen  Berufskreise  gehören,  *  f 

machen,  hier  die  Verkehrsbesteuernng  unbedingt  zu  % 

sein.    Es  ist  daher  wieder  die  steuertechnische  1 

kommenheit  der  Ertragsbesteuerung  für  Handels  .  Ek:  j 

verwandte  Geschäfte  und  der  Einkommenbesteuerung  dti 

subjecte  dieser  Geschäfte  einerseits,  das  Vorkommen  tob  §• 

einzelnen,  aus  der  Realisirung  von  Werthdifse? 

Gewinn  bringenden  Geschäften  in  allen  Kreisen  de- 

andrerseits,  welche  Umstände  auf  die  Entwicklung  einer  be* 

Besteuerung  gewisser  Rechtsgeschäfte  eben  wegen  de* 

gemachten  und  durch  die  sonstige  Erwerbsbeste 

nicht  oder  nicht  genügend  getroffenen  Gewinne  fest 

Wesentlich  sind  es  hier  nun  wieder  ganz  moderet  ' 

tungen  des  Verkehrs,  denen  das  Steuersystem  Keck; 

tragen  hat:  der  häufige,  oftmals  rein  spekulative  Eirer 

Wechsel  des  Grund-  und  Gebäudeeigenthums  nnfc* 

Verkauf  und  das  Differenzgeschäft  in  Werth©*: 

an  den  Fondsbörsen.    In  diesen  beiden  Fällen  geht  4a? 

erfolgreiche,  Streben  auf  Realisirung  von  GewiiK 

Werthdifferenzen.    Diese  Gewinne  werden  duivb  d*  * 
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Besteuerung  nicht  oder  nicht  genügend  besteuert.  Die  be- 

en  Geschäfte  kommen  auch  immer  mehr  oder  immer  häufiger 

len  „nicht-geschäftlichen"  Classen  vor,  je  mehr  sich 

3rsen spiel  u.  s.  w.  ausdehnt.  Hier  ist  daher  eine  be- 

re  Besteuerung,  welche  gerade  diese  Gewinne  zu 

1  sucht,  in  Gemässheit  der  Volkswirt  lisch  ältlichen  und  der 

igkeitsprineipien  der  Besteuerung  durchaus  geboten, 

rags-  und  Einkommenbesteuerung  kann  dies  bei  den  Be- 

sen, welche  solche  Geschäfte  „berufsmässig"  betreiben  — 

tan  dergleichen  überhaupt  für  zulässig  hält,  was  beim  ( i rund 

rkebr  selbst  nach  der  heutigen  liberal -individualistischen 

rdnnng  mindestens  noch  zweifelhaft  ist6)  —  nicht  hin- 

ch,  bei  den  Angehörigen  anderer  Berufe  gar  nicht  er- 

Die  Gebrauchsbesteuerung  ist  zu  diesem  Zwecke 

s  unzulänglich:  nur  die  Verkehrsbesteuerung,  als 

rang  der  einzelnen  bezüglichen  Rechtsgeschäfte  möglichst 

assgabe  der  dabei  realisirten  Gewinne,  vermag  wenigstens 

*nd  die  dem  Steuersystem  hier  vorliegende  Aufgabe  zu  lösen. 

■ —  §.  471.    Auswahl  und  Höhe  der  Verkehrs 

□.    Hiermit  ist  das  Gebiet  bezeichnet ,  auf  welchem  die 

'sbesteuerung  principiell  am  Platze  ist.   Die  Einrichtung 

•n  bietet  auch  dann  immer  noch  besondere  Schwierigkeiten, 

was  die  richtige  Auswahl  der  einzelnen  Kategorieen 

len  als  was  die  richtigen  N ormen  für  die  Bemessung 

Höhe  der  Steuer  anlangt.  Die  Gesetzgebung  ist  auch  hier 

4  noch  zu  fiscalisch  und  zu  schablonenhaft,  ohne 

ende  Unterscheidung  der  Fälle,  vorgegangen.  Die 

bat  sich  entweder  auf  rein  negativen  Standpunct  gestellt, 

2  Bestimmungen  des  Steuerrechts  ohne  genauere  Kritik  hin- 

ten, oder  sie  wieder  in  viel  zu  weitem  Umfang  allgemein 

■fertigen  gesucht.6) 

eh  dem  Vorausgehenden  hat  die  Verkehrsbesteuerung  eine 

Ite  Aufgabe:  sie  soll  ergänzend  eintreten,  wo  that- 

eb  durch  die  sonstige  Erwerbsbesteuerung  der  Erwerb  nicht 

id  getroffen  wird  und  sie  soll  solchen  Erwerb  durch 

;  Rechtsgeschäfte  oder  Verkehrsacte  treffen,  welcher  steu er- 

den „Handelsgeschäften"  im  rechtl.  Sinn  gehört  der  speculative  An-  und 

on  Grundstücken  jedenfalls  bei  uns  noch  nicht  D.  Handelsges.b.  Art  271.  '272. 
o«er  Vorwurf  triflt  doch  auch  Stein  ,  jetzt  wie  früher  (s.  Vorbein.).  Mit  Recht 

t  Friedberg  S.  76  a.  a.  0.  die  Systemisirung  der  Verkehrssteuern  bei 

i  eine  „Copirung  der  fehlerhaften  Praxis". 

29» 
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rechtlich  unter  die  Einkommen-  und  Ertragsbesteuermii  i,& 

fallt  und  gewöhnlich  auch  nicht  wohl  fallen  kann.1;  Cht  tm 

und  die  sich  ihr  einfach  anschliessende  Theorie  begeben 

mals  den  Fehler,  jene  factische  Lücke  in  der 

besteuerung  und  diesen  Erwerb  oder  Gewinn  bei 

einzelnen  Geschäften  immer  gleich  ohne  Weiteres  tilgt*  I 

vorhanden  anzunehmen.  Damit  wird  der  Knoten  der  fee 4 

liegenden  Schwierigkeit  durchhauen,  aber  nicht  gelöst  and  6  < 

kehrsbesteuerung  zu  weit  ausgedehnt.  Alsdann  drob:  ̂  

gerade  wieder  die  Gleichmässigkeit  der  Steue  rvertheilung  m  9 

System  zu  stören,  statt  sie  zu  verbessern.  Die  rationelle  Vr 

besteuerung  muss  also  solche  Lücken  und  solche  Extri  I 

winne  aufsuchen  und  nachweisen  und  alsdann  ii  A 

entsprechender  Weise  eintreten,  indem  sie  die  einzelner.  I 

richtig  auswählt  und  dem  Steuersatz  eine  richtig  1 

giebt.  Die  Auswahl  sowie  diese  Bestimmung  de:  :l 

hängen  daher  von  der  Gestaltung  der  übrigen  Beil 

und  von  der  Höhe  der  realisirten  Gewinne  ab. 

A.  So  wird  der  Erwerb  aus  manchen  Arbeits  arten. 

Unte rn ehm erthätigkeit  im  Gewerbe,  ans  der  B< 

des  mobilen  Vermögens  (Kapitals)  schwer  dnrct 

trags-  und  Einkommensteuern  richtig  und  genügend  getn^i  \ 

Erwerb  aus  der  Benutzung  von  lmmobiliar vermögt!  m 

und  Gebäudebesitz)  immerhin  leichter.  Daher  müssen  *tt  i 

kehrssteuern,  gerade  umgekehrt  wie  i n  der  PraxiV  *4 

gemeinen  mehr  an  einzelne  Rechtsgeschäfte  oder  Yerie» 

die  bei  dem  erstgenannten  Erwerb  vorkommen,  wenigem« 

bei  dem  zweiten  Fall  anschliessen.  Dies  führt  z.  B.  zu  niedr.r« 

Steuern  für  Geschäfte  des  Immo  biliarcredits  und  de*  ̂  

liehen  Besitz  wechseis  des  Gr  undeigenthums  mal 

gemeineren  (wenn  auch  in  den  Sätzen  niedrigen)  «ä" 
Geschäfte  des  Mobiliar  credit»  und  des  Verkaufs  t  i  * 

Werth  papieren,  („Börsen  steuern"),  bewegliches  $irl 

B.  Ein  Gewinn  ferner  ist  nicht  ohne  Weiterf  hu  d 

Besitzwechsel  von  Grund-  und  anderem  Eigenthum  im  Wer 

Kaufs  u.  8.  w.  zu  muthmassen,  sondern  nacbfRwe' 

')  Es  lässt  sich  diea  auch,  wie  von  Friedberg  ges-chielit. 
als  von  mir  iin  Vorausgehenden  geschah,  ableiten,  ueuüich  indem 

Ausdrücken  Einkommen"  und  „Ertrag"  ausgeht  und  zei^t,  d»  i 

..sonstige"  Erwerb  nicht  fällt,  nam.  auch  nicht  nach  d. 

Ausdrucke  in  den  Einkommen-  und  Ertragsteuergesetzen. 
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solchen  Nachweis  wäre  eine  allgemeine  Besitzwechselabgabe 

lieh  zu  beanstanden ,  principiell  und  practisch  jedoch  auch 

wohl  in   geringer  Höhe  zuzulassen  für  die  zahlreichen 

wo  sich  die  Bemessung  der  Höhe  des  Gewinns  der  Steuer- 

te entzieht,  z.  B.  im  Fonds-Börsengeschäft,  wo  aber  auf  einer 

eiden  Seiten  ein  Gewinn  zu  muthmassen  sein  wird.  Das 

kann  hier  bestimmen,  wer  der  Steuerzahler  sein  soll;  wer 

enerträger  von  den  beiden  Parteien,  das  richtet  sich  doch 

den  für  die  Ueberwälzung  massgebenden  Factoren.  Jeden 

itlrfte  aber  eine  Besitzwechselabgabe  nicht  von  vornherein 

rtfssere  Höhe  bei  Immobilien  als  bei  Mobilien  haben,  — 

ms  den  wiederholt  berührten  Gründen,  umgekehrt.  Dagegen 

ich  in  denjenigen  Fällen,  wo  die  Höhe  des  realisirten  Ge- 

•v enigste ns  einigermassen  sicher  zu  ermitteln  ist,  principiell 

löhere  Verkehrssteuer  (Besitz Wechselabgabe)  rechtfertigen, 

eine  Quote  dieses  Gewinns  in  Anspruch  nimmt.  So 

ers  beim  Besitzwechsel  des  Grund-  und  Gebäudeeigen- 

Das  positive  Steuerrecht  begeht  hier  nur  den  Fehler,  eine, 

azu  meistens  absolut  und  im  Verhält niss  zu  ähnlichen  Steuern 

ksitzwechsel  von  beweglichen  Gütern  und  Werthpapieren 

ich  hohe  Steuer  vom  ganzen  (Kapital  )  Werth  des 

igenthums,  auf  das  sich  das  Rechtsgeschäft  bezieht,  zu  er- 

nicht  nur  von  der  Differenz  des  Werths,  welche  den 

in  gegen  den  Ankaufspreis  u.  s.  w.  darstellt.  Eine  solche 

rang  artet  zur  reellen  Vermögen 8 besteuerung  aus, 

s  wenn ,  wie  nicht  selten ,  von  einem  besonderen  „Gewinn" 

u  Geschäft  gar  nicht  die  Rede  ist.    Denn  die  stete  Voraus- 

cines  solchen  Gewinns  bei  jedem  solchen  Verkehrsgeschäft 

vechsel)  (L.  Stein)  beruht  auf  einer  Fiction  und  steht  mit 

eitsachen  des  wirtschaftlichen  Lebens  in  Widerspruch. 8)  — 

Ergebniss  führt  diese  Untersuchung  der  Verkehrsbesteue- 

aber  zu  der  Forderung  von  Steuern  auf  die  einzelnen 

geschäfte,  Handelsgeschäfte  und  vielfach  auf  den 

Wechsel  von  Eigenthum  unter  Lebenden  Uberhaupt, 

dienen  Urkundenstempel  und  Register-  oder  Hin 

igsabgaben  verschiedener  Art,  wie  sie  nach  dem  modernen 

cber  die  Durchfuhnuig  einer  Verkehrsbesteuerung  nach  dem  Gewinn  aus 

Mtzwechscl  tod  Grundeigenthum,  nicht  nach  dem  ganzen  Werth  des 

unten  §.  470.    Auch  meine  „Com m. st. frage"  S.  39  ff.  und  beistimmend 
^rg  S  84,  93. 
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Steuerrecht  vielfach,  aber  oft  zu  ausgedehnt,  in  unricfcj 

Fällen,  nach  falschen  Massstäben  und  in  zu  hohen** 

erhoben  werden.  Für  die  richtige  Gestaltung  des  Verkeil 

Systems  im  Einzelnen  und  für  die  Kritik  des  Steaen«i 

Detail  ist  auf  die  specielle  Steuerlehre  zu  verweisen. 

V.  —  §.  472.  Die  Stellung  der  ersten  beidear» 

arten  der  Erwerbsbesteuerung  gegenüber  der  4: 

Die  im  Vorausgehenden  erörterten  beiden  Hauptarten  der  Li 

besteuerung,  die  Besteuerung  des  berufsmässigen  Erwtr> 

die  Subject-  und  Object-,  d.  h.  im  Wesentlichen  te 

Einkommen-  und  Ertragsbesteuerung,  und  die  Be*as 

des  Erwerbs  durch  einzelne  Acte  oder  Recbtsgejä 

durch  die  Verkehrsbesteuerung  müsste  in  der  anrd 

Richtung  wenigstens  in  der  entwickelten  modernen  Volkiwra 

ausgebildet  werden ,  einerlei  ob  man  sich  principieil  am  de 

finanziellen  Standpunct  in  der  Besteuerung  beseariü. 

den  socialpolitischen  mit  berücksichtigt.  Geschieh  Li 

so  kann,  nach  den  früheren  Untersuchungen  über  die  jss 

cipien,  die  Freiheit  gewisser  kleiner  Einkommen,  ein  rtrsc^ 

Steuerfuss  von  Arbeits-  und  von  Renteneinkommen,  aoci  < 

rufsmässigem  und  von  Erwerb  durch  einzelne  Acte,  endis 

grösserem  und  kleinerem  Einkommen  (proportionale  oder  pr>: 

Besteuerung)  in  Frage  kommen.  Danach  gestaltet  sich  ä 

Einrichtung  dieser  beiden  ersten  Hauptarten  der  Erwerbsb«?* 

im  Einzelnen  verschieden.  Aber  die  Grundlagen  der  * 

bleiben  die  nem liehen. 

Anders  verhält  es  sich  mit  der  dritten  Hauptart  der  Er 

besteuerung  (§.  453) :  diese  gehört  folgerichtig  n  ■  r  in  m 

System,  welches  den  socialpolitischen  neben  dem  res 

ziellen  Standpunct  in  der  Besteuerung  anerkennt    Eise  1 

und  Praxis,  welche  den  ersten  Standpunct  verwerfen,  $fe» 

aber  doch  Steuern,  wie  die  Erbschaftssteuern,  Spielgewnasi 

u.  dgl.  m.,  wenigstens  in  gewissen  Fällen  und  in  freinsa 

fang,  billigen,  kommen  mit  sich  selbst  in  Widerspruch :  st  s 

nun  auch  solche  Steuern  verwerfen.   Wenn  sie  im 

mit  Recht,  nicht  thun,  so  liegt  in  der  zugestandenen  B*r*& 

dieser  Steuern  implicite  auch  die  wenigstens  bedingte  Aiaais 

der  Berechtigung  des  socialpolitischen  Standpuncts  ia  öer 

rung  enthalten.    Darüber  sollte  man  sich  nicht  tle*c£a  ̂  

nicht  täuschen  wollen.   Die  Verbreitung  von  Erb6chan$-  » 
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[insteteuern  in  der  Praxis  oder  im  Steuerrecht  und  die  wachsende 

aganda,  welche  für  solche  Steuern  in  der  Theorie  gemacht 

sind,  richtig  ausgelegt  und  auf  den  grundlegenden  Gedanken 

kgeftihrt,  nur  Symptome  der  „socialen  Epoche"  der  Be- 

ding, in  welche  wir  aus  der  „staa  tsbürgerlichen"  Epoche 
ertreten. 

5.  Abschnitt. 

iuanzwissenschaftliclie  Bildung  de«  Steuersystems.    I.  Die 

bsfeesteuerung.     C.   Die  Besteuerung  des  Erwerbs  durch 

und  durch  Werthzuwachs  ohne  eijrene  persönliche  wirth- 

t  fliehe  Leistung  (Coiijuneturenjrewinns-  und  Erbschafts - 

besteuernng). 

14  h  in  den  theoretischen  Steuersystemen  findet  sich  eine  rationelle  folgerichtige 

abrang  dieser  Besteuerung  bisher  noch  nicht.  Die  Praxis  tappt  mit  ihren 

auf  Lotteriege winnste,  ihren  Erbschafts-  u.  Sohenkungssteuern  u.  dgL  m.  noch 

i  planlos  ohne  festes  principielles  Ziel  umher.  Der  einzige,  wegen  seiner 

e  n  Einrichtung  mit  Recht  wieder  aufgegebene  Versuch  einer  Art  Besteuerung 

Djuncroxengewinns  au  städtischen  „Baustellen"  ist  meines  Wissens  in 
n  erfolgt.  In  anderen  grossen  Städten  (Berlin,  Wien)  war  wohl  von  einer 

Steuerung  der  unbebaut  liegen  bleibenden  Baustellen  die  Rede,  doch  hat  man 
.Q  noch  nicht  entschliessen  können. 

unterscheiden  sind  namentlich  die  Steuern  auf  Conjunctureu gewinne 
Erbschaften. 

:  Begründung  für  die  ersteren  liegt  in  der  ganzen  Lehre  von  der  Con- 
f,  einer  Frucht  des  wissenschaftlichen  Socialismus  (bes.  Lassalle),  welche 

allgemeine  Nationalökonomie  aufzunehmen  ist.    Dies  ist  in  meiner  „Grund- 

ceschehen  und  dort  auch  ein  solches  Vorgehen  naher  erläutert  und  motivirt 

Was  daselbst  dargelegt  wurde,  muss  ich  hier  als  bekannt  voraussetzen. 

— 91.  Die  Forderung  einer  rationellen  Besteuerung  der  Conjuncturengewinnste 

x>nsequenz  der  Auffassung  der  Conjunctur  im  Wirtschaftsleben,  nam.  innerhalb 

htoordnung  des  privatwirthsch.  Systems  der  freien  Concurrenz.  Sie  lasst  sich 

technisch  aus  0 pportunitätsgrunden,  wegen  der  Schwierigkeit  oder,  wie 

gewöhnlich  Uber  derartige  Plane  geurtheilt  worden  ist,  wegen  der  Unmög- 

einer  genugenden  Ausscheidung  des  Conjuncturengcwinns  angreifen:  nach 

Ansicht  aber  nicht  mit  durchschlagenden  Gründen.  Die  Einrichtung  und 

hrbarkeit  wird  unten  (§.  478  ff.)  zu  zeigen  versucht,  etwas  eingehender,  als  es 

xenoiamen  in  die  allgemeine  Steuerlehre  gehört  Da  es  sich  aber  hier,  im 

üed  von  der  übrigen  Besteuerung,  wo  die  bezüglichen  Fragen  in  die  specielle 

.»•rwiesen  sind,  um  eine  erstmalige  Begründung  dieser  ganzen  Steuergattung 

,  war  ein  solches  genaueres  Eingehen  schon  in  diesem  Abschnitte  wohl  noth- 
Principiell  lässt  sich  über  diese  Besteuerung  nur  urtheilen,  wenn  sie  im 

euhang  mit  der  Lehre  von  der  Conjunctur  und  vom  „Leben  der  Einzelwirth- 

in der  Volkswirtschaft"  (Grundleg.  zweite  Auf.  S.  80  11.)  aufgefasst  und 
wird.  Die  Kritik  wird  sich  daher  gegen  diese  ganze  Lehre,  nicht  gegen  ihre 

•nsequenz,  wenden  müssen,  wenn  sie  irgend  zutreffend  sein  soll.  In  der 

<ung  (bes.  §.  76  u.  Note  10  u.  §.  80  d.  2.  A.)  habe  ich  auch  bereits  die 

v  einer  Besteuerung  der  Conjuncturengewinne  festgestellt  Die  dort  für  den 

l  der  Finanz  versprochene  genauere  Erörterung  erfobjt  nunmehr  in  diesem 
i  tte. 

i*  Befürwortung  solcher  Besteuerung,  nebst  kurzer  Ausfuhrung  Uber  die  Ein- 

;  in  dem  practisch  wichtigsten  Falle,  bei  der  Realisirung  von  Gewinnen  aus 
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Verkauf  ron  Grundstücken  und  Gebäuden ,  erfolgte  bereits  andentnn$nr*»r  t  et 

Rede  zur  Wohnungsfrage  auf  der  1.  Eisenacher  socialpoliu  Versamml  1*1  'ms 
S.  241),  dann  nam  in  meinem  Referat  über  die  CommunalsLfrag?  acf  läs 

VersammL  d.  Ver.  f.  Socpolit.  im  J.  1877;  s.  Ber.  These  9  sub  c  jl  S.  \\  r% 

in  d.  selbständ.  Ausg.  jenes  Referats  S.  39,  40.  Gegen  die  Fordere  « 

Steuern  auf  d.  Bert.  VersammL  1877  Held,  Ber.  S.  SS,  dagegen  mei*c  £e.-  f 

S.  auch  Held  in  d.  krit.  Referat  über  neuere  Communalsteuerüttr.  c » • 

Jahrb.  1878  II,  236.  Held  ubersieht  den  wosentl.  Unterschied  zwäcfes  -i 

und  bewegl.  Eigenth.  in  dieser  Frage.  S.  dagegen  die  treffende*  A*'_'J 

v.  Friedberg,  z.  Theorie  d.  Stempelst.,  Conr.  Jahrb.  31,  S3.  Fn«db<:;  - 
diesem  Aufs,  auch  meiner  Theorie  d.  Besteuer.  d.  Conjonctgewinne  ba 

die  ganze  Frage  in  beachtenswerther  Weise. 

In  Bremen  war  durch  ein  Gesetz  v.  13.  Marz  1S73  (in  der  E=r- 

grossstädt  Baustellen-  und  Baugeschäfts)  eine  eigentümliche  höhere  Uli 

Steuerung  von  gewissen  Grundstücken  eingeführt  worden,  welche  aas  ik: 

(agrarischen)  Benutzung  in  diejenige  zu  städtischen  Baustellen  in 

übergingen  (s.  u.  §.  481).   Sic  unterlagen  dieser  Steuer,  selbst  wenn  fit * 
noch  landwirtschaftlich  fortwährend  benutzt  wurden.  Dar 

schwere  Missstände  u.  begreifliche  Klagen  der  Besitzer  ergeben .  zui 

junetur  rückschlug  u.  die  bisher  in  Aussicht  stehende  Verwendung  jener  6rs 
zu  Baustellen  vorerst  für  absehbare  Zeit  nicht  eintrat,  sondern  die 

wirtschaftliche  Benutzung  andauerte.    Ein  in  dieser  Angelegenheit 

achten  Haussen 's  verurtheilte  denn  auch  aus  dem  Gesichtspan cte  der  Irr- 
heraus  diese  höhere  Besteuerung  durchaus.  Die  darüber  eingeholtes  26  ^ 

andrer  theoret.  u.  pract.  Fachmänner  traten  Haussen  bei.   Das  meinire 

gen.  Sehr.)  allein  hat  geltend  gemacht,  dass  dem  betreff-  brennst 

richtiger  Gedanke  zu  Grunde  liege,  der  nur  in  ganz  falscher  Weise  di 

eben  der  Gedanke  einer  Extra bestcuerung  des  grossen  Gewinns.  4sr 

Uebergang  von  agrarischen  Grundstücken  in  Baustellen  in  der  Nabe  sich 

Städte  ohne  irgend  eine  persönliche  Leistung  des  Eigentümer«  » 
letzteren  erzielt  werde.    Ich  plädirte  daher,  wie  Hanssen  und  die  übriger 

für  die  Aufhebung  des  Gesetzes  in  Bezug  auf  wirklich  noch  In  ' 
schaftlich  benutzte  Grundstucke,  die  nur  von  der  gewöhnliches 

getroffen  werden  sollten,  aber  ich  befürwortete  zugleich  eine  lau  fei i- 
Besteuerung  der  unbenutzt  liegen  bleibenden,  bloss  auf  die 

conjuncrur  wartenden  Baustellen  und  eine  hohe  Besitzwechselabgabe  <« 

Steuer)  auf  den  Gewinn,  welcher  am  Kapitalwerth  solcher  Gran dsrs ^.f 

später  wegen  ihres  (Jebergangs  zur  Benutzung  für  Bauten  erzielt  wurde.  £ 

den  übrigen  Gutachtern  wird  der  tiefere  Grund  jenes  Gesetzes  nur  %i 

berührt,  so  nam.  von  Helferich  S.  23,  der  diese  Besteuerung,  die  de?  >d| 

communistischen  Anschauung**  entsprungen  sei,  ablehnt,  ans  mich  nacht  1 
Gründen.    Jenes  brem.  Gesetz  wurde  in  diesem  anstössigen  Punct*  be*5LT  1 

Ges.  v.  11.  Oct  1878  (GesetzbL  Bremens  1878  Nr.  19).    S.  über  die  ici:  - 

Frage  das  vortreffliche,  eingehende,  aber  eben  ganz  einseitig  auf  de»  Suac 

gewöhnlichen  Ertragsbesteuerung  stehende  Gutachten  Hanssen 's  t.  F>o  "•' 
Msc  gedruckt)  an  d.  Landwirthsch.kammer  in  Bremen  (in  &  Anlagen  Abdrc  i 

Gesetze).   Dann  die  „Gutachtlichen  Aeusserungen  über  das  Gu 

d.  brem.  Grundst  Verhältnisse",  Bremen  1877.  — 

Auch  die  seit  lange  weit  verbreitete  u.  practisch  in  einigen  Land*?: 
in  Grossbritannien,  Frankreich  sehr  wichtige  Erbschaftsees] 

in  jüngster  Zeit  von  deutschen  Theoretikern  unter  dem  richtigen 

trachtet  worden,  nemlich  im  principiellen  Zusammenhast  er 

Erbrechtsordnung.   Das  Intestat-Familienerbrecht  wird  dabei  \idi  rc- 
als  Gorrelat  gewisser  Verpflichtungen  der  Unterstützter  x 

wandte  auf  Grund  des  Verwandtschaftsverhältnisses  aufgefasst.  Mi: 

dieser  Verpflichtungen  und  deren  Uebergang  an  Staat  und  Gemein** 
folgerichtig  auch  jenes  Erbrecht  ändern.    Diese  und  ähnlich« 

namentlich  die  wichtigste  hierhergehörige  Arbeit:  H.  v.  Scheel'« 
und  Erbrechtsreform",  2.  Aufl.  1878  (s.  daselbst  auch  Liter,  n. 

v.  Scheel's  Auls,  in  Hirth's  Annalen  1877,  S.  97:  vollswuth.'in 
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i  d.  Erbrechts  u.  J.  Baron  in  Hildebr.  Jahrb.  B.  26  S.  275  u.  der».  Angrifle 

Erbrecht,  Berl.  1877.  Die  Conseqnenz  des  angedeuteten  rechtlichen  Gesichtb- 
ist, dass  die  Erbschaftssteuer  eigentlich  den  Character  einer  Steuer  verliert 

Ii  ein  gesetzlicher  Erbantheil  des  Staats  u.  s.  w.  erscheint    Auf  der 

!i  Seite  führt  aber  die  Betrachtung  des  Erbanfalls  als  ein  Erwerb  ohne  per- 

he  Leistung,  der  die  Leistungsfähigkeit  erhöht,  nicht  minder  zu  einer  rich- 

irincipiellen  Begründung  der  Erbschaftssteuer,  zumal  vom  Gesichtspunct  des 

naeips  der  Leistungsfähigkeit  aus  u.  in  unserer  modernen  Zeit  bei  der  geringen 

■h<sa  Bedeutung  des  Familienverbands  u.  !  •  •  Familienvermögens  im  Unter- 
rum Individual  vermögen.     Von  ganz  verschiedeneu  Seiten  gelangt  man 

rar  Forderung  eines  umfassenden  Systems  der  E rbsc haftssteuern. 

^el  eines  solchen  ist  eine  der  empfindlichsten,  wiederum  vornemlich  den 

änderen  besitzenden  Classen  zu  Gute  kommenden  Lücken  de9  deutschen  Be- 

isrsrechts.    S.  das  bezügl.  Material  darüber  in  d.  oben  S.  35  gen.  bundesräthl. 
sionsbericht  Nr.  98  von  1877.    Auch  die  deutsche  Finanztheorie  ist  aber  in 

mf  die  Erbschaftssteuern  ausserordentlich  dürftig,  sogar  Stein  eingeschlossen, 

gar  nicht  genauer  behandelt,  wohl  weil  sie  in  sein  Steuersystem  nicht  recht 

vergl.  I,  475.    Rau  handelt  von  ihnen  noch  als  von  „Erbschaftsgebühren". 
37,  womit  II,  §.  405  zu  vergleichen,  wo  er  bei  d.  allgem.  Vermögenst  von 

ch.abgabe  spricht):  ein  ganz  unhaltbarer  Standpunct,  man  müsste  denn  die 

*:oz  ziehen  wollen,  dass  die  Erbschaftssteuer  eine  Art  specieller  Entgelt  für 
Ehrung  des  Erbrechts  selbst  sei. 

der  geschichtlichen  Entwicklung  u.  im  geltenden  Recht  stehen  die  Erbschafts- 
mit  den  Besitzwechselabgaben,  den  in  Form  von  Stempel  u.  dgl. 

t  ri  Steuern  in  engem  Zusammenhang,  so  dass  die  betr.  gesetzlichen  Bestimmungen 

ar  nicht  in  eigenen  Gesetzen,  sondern  in  denen  über  Stempel-  u.  Register- 

enthalten sind.  S.  oben  S.  29,  33  ff.  u.  spec.  Steuerlehre.  Aus  der  Gesetz- 
e  ist  die  englische  u.  französische  bes.  wichtig.  S.  über  jene  Vocke , 

isaern  S.  223  ff.,  über  diese  Leroy-Beaulieu  I,  489  tf.  (kritisch,  ohne 
log  des  richtigen  Standpuncts  zu  der  Frage).  Kurze  Uebers.  d.  Gesetzgeb.  bei 
;el  a.  a.  0. 

—  §.473.  Characteristik  des  hierher  gehörigen  Er- 

i  Das  Verständniss  dieser  Besteuerung  und  ihrer  Berechtigung 

von  der  richtigen  ökonomischen  Würdigung  des  Erwerbs  ab, 

m  sie  treffen  soll.  Dieser  Erwerb  lässt  sich  aber  nur  im  X u 

enhang  des  ganzen  volkswirthschaftlichen  Getriebes 

der  Stellung,  welche  die  Einzelwirthschaft  darin  einnimmt, 

würdigen  und  überhaupt  nur  so  verstehen.  Es  muss  daher 

nf  die  betreffenden  Erörterungen  in  der  allgemeinen  Volks- 

ihaftslehre,  namentlich  in  der  „Grundlegung"  Bezug  ge- 

3n  werden,  wie  hiermit  ausdrücklich  geschieht.  An  dieser 

muss  es  genügen,  aus  jenen  Erörterungen  einige  für  die 

erungstrage  besonders  wichtige  Puncte  in  kurzer  Recapi- 

n  hervorzuheben.1) 

Jede  Einzelwirtschaft  führt  ein  zweiseitiges  Leben,  d.  h.  sie 

zweckbewusst  auf  die  Aussenwelt  ein  und  sie  unterliegt 

ingig  von  ihrem  Willen,  Thun  und  Lassen  den  Einwirkungen 

jssenwelt."    Dies  gilt  speciell  auch  für  den  Erwerb  der 

.  die  in  d.  Vorbem.  gen.  Stellen  der  ürundleg.,  nam.  in  d.  2.  Ausg.  S.  80  tl« 
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Einzelwirthschaft  im  Arbeitstheilungsprocess  und  im  Verkthzi« 

der  Volkswirthschaft,  an  sich  stets,  in  sehr  verschiedeLa  «i 

aber  nach  der  geschichtlichen  Entwicklung  der  Volkswrai 

d.  h.  nach  dem  Stande  der  Verkehrstech  oik,  Verkehr*3koiMud 

des  Verkehrsrechts.  Die  vollen  Consequenzen  des  doppe*3 

Lebens  der  Einzelwirthschaft  im  Erwerbssystem  treten  es  1 1 

modernen  Volkswirthschaft  mit  ihrer  fein  ausgebildeten  m 

und  Eigenthumstheilung,  ihrer  wesentlich  privatwirthscki 

Organisation  und  ihrer  liberal  -  individualistischen  Recht*- 

hervor.  Erst  hier  ist  daher  gerade  auch  für  den  Zwtä  < 

wirthschaftlich  richtiger,  vollständiger  und  gerechter 

besteuerung  immer  schärfer  zu  unterscheiden  zwischen  daüd 

Erwerb  einer  Einzelwirthschaft  (bez.  ihres  Rechte-  m>i  q 

schaftssubject8),  welcher  auf  bestimmte  Thätigkeitct  I 

Wirthschaft  mit  einem  bewusst  erstrebten  wirthscbafrl 

Ergebniss  zurückzuführen  ist,  und  demjenigen  Erwerb,  ̂  

ihr  ganz  oder  jedenfalls  grösstenteils  unabhängig  hier*:* 

allgemeine  Ursachen  oder  Vorgänge  nach  der  Gestaku 

allgemeinen  wirtschaftlichen  Rechtsordnung,  namentlich  der  i4 

thums-  und  Erbrechtsordnung  zufällt.  Der  Erwerb  ik 

Art  gliedert  sich  in  einer,  wie  sich  zeigte,  auch  für  die  Boü* 

wichtigen  Weise,  in  den  berufsmässigen  und  in  den  > 

durch  einzelne  Verkehrsacte  oder  Rechtsgeschäft? 

Erwerb  der  zweiten  Art  lässt  sich  ökonomisch  näher  ab  ~' 

durch  Anfall  und  durch  Werthzuwachs  ohne  eifert 

sönliche  wirthschaftliche  Leistung  des  Erwerie- 
zeichnen. 

II.  —  §.  474.    Nothwendigkeit  der  Bestei- 

dieses  Erwerbs.    Dieser  Erwerb  ist  nun  ein  Object. 

zum  Zweck  der  volks wirthschaftlich  richtigen  nnd  der  re~ 

Steuervertheilung  bei  dem  Erwerber  —  zumal  in  eilt* 

individualistischen  Erwerbsrechtsordnung,  wo  das  Indific. 

nicht  die  Familie  als  „Ganzes"  oder  der  Stamm,  dem  der  L~ 

angehört,  das  unterste  selbständige  cinzelwirthschainjcte 

ist,  —  besteuert  werden  muss. 

Die  Besteuerung  des  berufsmässigen  Erwerbs  lus 

so  eingerichtet  werden,  dass  sie  jenen  Erwerb  unter 

mit  trifft,  aber  sie  thut  es  gewöhnlich  nicht,  niemals  c**" 

was  auch  seine  guten  theoretischen  und  prac tischen,  z.  IL  # 

Einkommensteuer  mit  Begriff  und  Wesen  des  ̂ Einkus«* 
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□anhängenden  Gründe  hat.  Die  Besteuerung  des  Erwerbs 

h  einzelne  Acte  oder  Rechtsgeschäfte,  die  Verkehrs- 

ncrung  trifft  jenen  Erwerb  durch  Anfall  oder  durch  ökonomisch 

rdienten  Werthzuwachs  leichter  und  principiell  und  practisch 

Recht  mit,  nemlich  wenn  derselbe  mit  dem  Erwerb  durch 

ulation  auf  Werthdifferenzen  in  Verbindung  steht  und  durch 

n  letzteren  Erwerb  realisirt  wird,  was  nicht  selten  der  Fall 

\ber  sie  nimmt  sodann  eigentlich  schon  einen  anderen  Character 

:nd  muss  auf  besondere  Weise  begründet  und  mehrfach  ab- 

send eingerichtet  werden.    Es  liegt  daher  in  diesem  Fall  die- 

Aufgabe  wie  bei  einer  aparten  Besteuerung  dieser  dritten 

»terwerbsart  vor,  d.  h.  es  gilt,  die  Verkehrsbesteuerung  hier 

nur,  wie  es  oben  geschehen  ist,  fiir  die  Besteuerung  des 

:rbs  durch  einzelne  Acte,  sondern  zugleich  als  eine  Form 

Besteuerung  des  Erwerbs  durch  Anfall  und  durch 

thzuwachs  zu  behandeln  und  sie  als  solche  zu  begrün- 

Es  bleiben  aber  immer  noch  Fälle  übrig,  wo  diese  letztere 

uerung  nicht  mit  der  gewöhnlichen  Verkehrsbesteuerung 

nmentrifft,  sondern  noch  besonders  neben  ihr  ausgebildet 

ea  muss. 

Die  tiefere  Begründung  einer  Besteuerung  des  Erwerbs 

i  Anfall  oder  durch  Werthzuwachs,  mag  sie  nun  mit  in  der 

i  der  Einkommen-,  der  Ertrags-,  der  Verkehrsbesteuerung  oder 

i  besondere  neue  Steuerarten  geschehen,  liegt  in  dem  schon 

deuteten  Verhältnis.*  des  Individuums  uad  der  Einzei- 

thschaft zur  Volkswirtschaft  Es  ist  eine  unbestreitbare 

sache,  dass  der  Einzelerwerb  im  berufsmässigen  und  im  Erwerb 

i  einzelne  Rechtsgeschäfte  oder  Acte  mit  bewusst  bezwecktem 

halt  lieh  cn  Ergebniss  nicht  aufgeht,  zumal  nicht  in  der  ent- 

elten  Volkswirtschaft.  Auch  ohne  eigene  Arbeitsleistung  oder 

Kapitalbildung  wächst  dem  Einzelnen  durch  Conjunctur, 

il  und  Erb  gang  Vermögen  hinzu.  Der  ökonomische  Cha- 

r  des  „Conjuneturengewinns"  ändert  sich  auch  nicht  irgend 

otlich  dadurch,  dass  dieser  Gewinn  öfters  absichtlich  („spe- 

it iv")  erstrebt  und  durch  eine  besondere  Handlung, 

Verkeh rsgeschäft,  z.  B.  den  Verkauf  eines  im  Preise 

h  die  Conjunctur  gestiegenen  Objects  realisirt  wird,  ebenso 

g,  wie  der  Character  des  Spielgewinns  dadurch,  dass  es  zu 

letzteren  Erlangung  des  bewussten  Eingehens  auf  das  Spiel 

»eine  Chancen  bedarf,  oder  der  Character  des  Erwerbs  aus 
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Erbschaft  und  Legat  dadurch,  dass  der  Erbe  n.  s.  w.  ,mfh 

also  einen  Willensact  oder  eine  Handlung  ausüben  man, 

einzelnen  Fall  selbst  dadurch,  dass  der  testamentarische  Erv  i 

Legatar  sich  beim  Erblasser  etwa  gerade  zum  Zweck  der  fcr 

sichtigung  im  Testament  hat  zu  insinuiren  gewnsst.  De. 

eigene  Wollen  und  Thun  des  Erwerbers  ist  a  i 

diesen  Fällen,  im  Unterschied  vom  berufsmässigen  und  y<m  r 

durch  einzelne  Acte,  meistens  gar  nicht,  jedenfalls  s 

secundärer  Hinsicht  das  causale  Moment  des  Erwerb*  : 

stens,  und  auch  nicht  nothwendig  und  nur  selten,  das  beglti 

Das  bedingt  den  durchaus  verschiedenen  ökonomischen  CLa 

und  auch  die  verschiedene  Stellung  dieses  Erwerbs  gegeaf** 

Besteuerung. 

III.   -  §.  475.    Beschränkung  dieser  Bestem 

auf  den  Fall  des  socialpolitischen  Steuersystem 

letztrer  Hinsicht  ist  nun  ein  Punct  wesentlich:  der  Beit: 

Co njuneturen gewinn,  wie  umgekehrt  die  Tragac: 

Conj unetur en ve rlusts,  und  der  Erwerb  aas  Erb*  I 

sind  integrirende  Bestandtheile,  im  einzelnen  Falk  « 

Sequenzen  der  geltenden  Eigenthums-  nnd  Erbrf4 

Ordnung.  Selbst  mit  dem  Spielgewinn  verhält  es  sieb *m 

wenn  einmal  das  Spiel  rechtlich  überhaupt  gestattet  m.  1 

man  sich  nun  auf  den  rein  finanziellen  Standpunci 

Besteuerung,  nach  welchem,  gemäss  den  früheren  Erörtrd 

(  §.  397),  in  die  auf  Grund  der  Rechtsordnung  einmal  „ge^^j 

Vertheilung  des  Volkseinkommens  und  Volks  Vermögens  ak  m 

einkommen  und  Vermögen  nicht  eingegriffen,  sondern» 

möglichst  intact  belassen  werden  soll ,  so  ist  es  u  ie  % 

wieder  nur  folgerichtig,  diesen  Erwerb  unbesteaert  n i< 

und  sich  mit  der  Besteuerung  der  beiden  andren  Haiptifls 

Erwerbs  zu  begnügen.    So  ist  die  Praxis  auch  bisher 

verfahren.    Die  grundsätzliche  Besteuerung  der  Conjaic^" 

gewinne  ist  kaum  auch  nur  noch  versucht  worden  m»ö  i 

allein  wegen  der  steuertechnischen  Schwierigkeiten  ntfarfc?^ 

Die  Spielgewinnstbesteuerung  ist  gleichfalls  erst  m  M 

ihrer  Entwicklung.    Erbschaftssteuern  sind  zwar  euueo  m 

früher  vorgekommen  und  in  der  neueren  Zeit  aU§is«**< 

worden.    Aber  schüchtern  und  zaghaft  ist  man  dock  s**  J 

ihnen  bisher  nur  vorgegangen,  besonders  in  den  pracflBi^ 

tigßten  Fällen,  in  denen  es  sich  aber  eben  auch  an  Dsrf»* 

Google 
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:ine  Veränderung  der  individuellen  Vermögensvertheilung  bloss 

der  Erbrechtsordnung  handelt,  nemlich  bei  Erbschaften  unter 

nächsten  Verwandten.  Und  nicht  minder  hat  die  bisherige 

ualökonomischc  und  finanzielle  Theorie,  wohl  nicht  ohne  Beein- 

mg  durch  die  Ansichten  in  juristischen  Kreisen,  jene  Besteue- 

noch  nicht  allgemeiner  empfohlen,  selbst  die  Erbschaftssteuer 

recht  in  den  Vordergrund  zu  schieben  gewagt.  Auch  die 

nalökonomen  und  Finanzmänner  sahen  vielmehr  in  solchen 

rn  einen  leicht  verhängnissvollen  „ersten  Schritt  zum 

alismus  und  Communisnius",  einen  „Angriff  auf 

nthum  und  Erbrecht",  die  „Grundpfeiler  der  socialen 

virthschaftlichen  Ordnung",  wo  es  mit  Recht  heisse :  principiis 

Sie  scheuten  solche  Steuern  ausserdem  aus  wirthschaft- 

i  Gründen  als  reelle  Vermögens-  oder  Kapitalsteuern,  in  der 

mlichen  Identificirung  des  einzel-  und  des  volkswirthschaft- 

t  Standpuncts  in  dieser  Frage  (§.  372). 

)er  letztere  Einwand  bedarf  nach  dem  Früheren  keiner  Wider- 

5  mehr.  Denn  eine  Steuer  auf  das  einzelwirthschaftliche  Ver- 

d  oder  Kapital,  nicht  bloss  auf  den  Erwerb  oder  das  Ein- 

len,  lässt  sich  unter  Umständen  rechtfertigen  und  selbst  ver- 

0  und  ist  keineswegs  nothwendig  immer  eine  Steuer  auf  das 

s vermögen.    Aber  der  principielle  Einwand  gegen  die 

1  und  Werthzuwachs-Besteuerung  möchte  nur  dann  für  unzu- 

ch  zu  erklären  sein,  wenn  man  die  bestehende  Privatrechts- 

og  und  die  auf  ihrer  Grundlage  sich  vollziehende  Vermögens- 

Sinkommenvertheilung  Uberhaupt  nicht  als  Noli  me  tangere 

-htet,  d.  h.  wenn  man  sich  in  Volkswirtschaft,  Recht  und 

uerung  auf  den  socialpolitischen  Standpunct  stellt.  Hier 

t  man  dann  Act  davon,  dass  der  Erwerb  von  Einkommen 

ermögen  so  vielfach  nicht  auf  persönlicher  wirthschaftlicher 

mg  beruht  und  zieht  die  Consequenz  daraus  auch  für  die 

aerung,  indem  man  gerade  den  Erwerb  ohne  solche  Leistung 

w  des  Einzelnen  als  ein  bei  ihm  besonders  stenerfähiges  und 

volkswirth8chaftlichen  sowie  nach  den  Principien  gerechter 

rvertheilung,  namentlich  nach  der  richtigen  Auslegung  des 

ips  der  Besteuerung  „nach  der  Leistungsfähigkeit"  not L 

ig  besonders  zu  besteuerndes  Object  ansieht.  Man  recht- 

gt  und  verlangt  aber  ein  solches  Vorgehen  vollends  in  der 

ernen  Volkswirtschaft  mit  ihrer  liberal-individnalisti- 

ü  Verkehrsrechtsbasis.    Denn  hier  erst  spielt  die 

^^^^^ 
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Conjunctur  eine  so  entscheidende  Bedeutung  tör  «j 

theilung  des  Volksvermögens !  Hier  erst  sind  es  so  sehn* 

meine  gesellschaftliche  Entwicklungen  und  ZcsimaeLui 

welche  Einzelnen  Gewinne  kraft  des  blossen  EigenUi* 

rechts  zuführen,  namentlich  den  Werth  gewissen  pr \m 

Grundbesitzes  und  gewisser  Gebäude  so  regelmi&i* 

schreitenden  Gemeinwesen  steigern.   Hier  erst  verbind«* 

systematisch  die  Speculation  mit  der  Ausbeutung  der  C*t 

turen,  ohne  dass  der  betreifende  Erwerb  dadurch  seinen  Qbt.4 

des  ökonomisch  nicht  durch  eigene  Leistung:  t 

Beziehers  verdienten  irgend  wesentlich  verändert  4 

auch  erst  ist  die  bürgerliche  Gesellschaft  so  durchaus  vor 

des  Individualismus  durchsogen  und  die  persönliche,  wir. 

liehe  und  rechtliche  Bedeutung  des  Familien  Verbands  *> 

fUgig  geworden,  dass  das  Privatvermögen  in  allen 

als  Individual-,  nicht  als  Familienvermögen  auch  «"•£■•: 

erscheint,  wie  es  lange  schon  rechtlich  diesen 

Damit  aber  entfällt  auch  ein  früher  viel 

gegen  Erbschaftssteuern. 

Während   demnach   Spielgewinnst-   und  Erb* 

steuern  in  einem  rein  finanziellen  Steuersystem  iL* 

Abnormes  erscheinen,  weist  ihr  Vorbandensein  ebe 

daraufhin,  dass  ein  solches  Steuersystem  nach  dea 

bewusstsein  der  Zeit  nicht  mehr  streng  aufreek:; 

halten  ist.    Mit  der  offenen  Anerkennung  des  soeii:; 

sehen  Gesichtspuncts  in  der  Volkswirtschaft  und  nt 

namentlich  auch  im  Privatrecht,  ist  es  dagegen  nur 

auch  ein  socialpolitisches  Steuersystem  zu  pos^ 

In  diesem  muss  dann  eine  rationelle  Ausbildung  der 

den  Erwerb  aus  Anfall  und  aus  Werthzuwachs  ohne 

wirtschaftliche  Leistungen  erfolgen.   Das  führt  in  derHsn* 

zu  drei  Steuern:  nemlich  auf  den  eigentlichen  Spiele«* 

auf  den  Conjuncturengewinn  und  auf  den  ErweM 

Erbschaft. 

In  welcher  Weise  alsdann  diese  Steuern  im  Einzefct* 

richten  sind,  das  ist  erst  in  der  speziellen  Steuerlehre  dm: 

Schon  an  dieser  Stelle  erscheinen  aber  bei  der  bisherigen  3 

auch  der  Theorie  zu  diesen  Fragen  noch  einige  besä**" 

fuhrungen  Uber  die  Besteuerung  der  Conjunctnrenf** 

und  Uber  die  Erbschaftssteuern  am  Platze, 
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en  Begründung  und  zur  Widerlegung  von  Einwänden,  tbeils 

izzirung  der  steuertechnischen  Grundlagen  für  diese  Steuern, 

auch  vom  steuertechnischen  Opportunitätsstandpuncte 

an  gerade  die  Besteuerung  der  Conjunctu ren gewinne 

•iffeo  und  selbst  für  ganz  unmöglich  erklärt. 

\  —  §.  476.  Die  Besteuerung  der  Conj uneturen- 

tin  e. 

ie  Einwände  gegen  diese  Besteuerung  sind  prineipiel ler 

euerteebnischer  Art:  eine  solche  Besteuerung,  heisst  es, 

i  Bruch  in  die  bestehende  und  nothwendig  auch  im  Ge- 

nteresse  des  Volks  und  seiner  Wirtbschaft  streng  aufrecht 

tende  Rechtsordnung;  sie  komme  auch  in  Widerspruch  mit 

erhältnissen ,  wenn  sie  nicht  von  einer  Entschädigung  bei 

cturenverlusten  begleitet  sei;  sie  lasse  sich  endlich,  selbst 

man  sie  principiell  zu  rechtfertigen  vermöchte,  nicht  irgend 

nd  steuertechnisch  einrichten  und  durchführen,  woraus  sich 

vieder  grosse  Ungleichmässigkeiten  ergeben  müssten. 

ese  Einwände  sind  gewiss  beachtenswerth ,  aber  doch  nicht 

.-hlagend,  wenigstens  nicht  in  den  Verhältnissen  der  modernen 

irt  lisch  aft  und  wirtschaftlichen  Rechtsordnung.2) 

Ein  Eingriff  in  die  Rechtsordnung,  speciell  in  die 

bomsordnung  liegt,  wie  schon  zugegeben  wurde,  allerdings 

»r.  Nach  dieser  Ordnung  sind  es  die  Eigenthtimer,  welche 

rthsebwankungen  ihrer  Eigen  thunisobjecte  nach  der  günstigen 

ich  der  ungünstigen  Richtung,  als  Gewinne  und  Verluste 

Ein  socialökonomischer  Vortheil  hiervon  auf  für  das  ge- 

i  Wirtschaftsleben  soll  auch  gar  nicht  bestritten  werden. 

wegen  dieses  Tragens  der  Chancen  der  Werthschwankungen 

er  Eigenthümer  nicht  bloss  in  seinem  eigenen,  sondern  mehr 

reuiger  auch  im  G esammtinteresse  sein  Eigenthum  richtig 

audeln,  zu  verwalten  suchen.  Viele  der  practischen  Zweck- 

keitsgründe, welche  für  die  Institution  des  Privateigenthums 

upt  mit  grösserem  oder  geringerem  Recht  angeführt  werden, 

auch  für  die  Verknüpfung  des  Rechtssatzes  mit  diesem 

uim,  dass  der  Eigenthümer  die  Wertbschwankungen  des 

mmsobjects  trägt.  Aber  es  ist  doch  nicht  zu  Ubersehen, 

iese  Begründung  principiell  und  vornemlich  auch  prac- 

nor  zutrifft,  wenn  das  eigene  Thun  und  Lassen 

gl.  Grondleg.  §.  7f>— Sl.  !»!»— 107,  dann  d.  ganze  AbtheÜ.  v.  V.ilksw.soh.  u. 

t*.  Vermögensrecht  (1.  Aul!.  Kap.  5>,  nam.  in  d.  2.  Aufl.  S.  IWA  Ii. 
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des  Eigcnthlimers  das  causale  Moment  jener  *t 

Schwankungen  ist. 

In  Betreff  der  durch  die  Conjunctur  bewirktest 

Schwankungen  liegt  die  Sache  wesentlich  anders.    Dafür  kni 

wieder  nur  auf  die  Lehre  von  der  Conjunctur  im  grundier  j 

Theil  der  Allgemeinen  Volkswirtschaftslehre  verwiesen 

In  der  werthbestimmenden  Conjunctur  verschwindet  der  per- 

Einflu88  des  Eigenthümers  oder  tritt  er  doch  ganz  zurück 

deshalb  fehlt  für  den  Privatbezug  des  Conjuncturenge»^ 

Moment  des  individuellen  ökonomischen  Verdi 

Nun  steigt  aber  der  massgebende  Einfluss  der  Conjunctur  : 

in  der  modernen  Volkswirtschaft  nach  der  Technik,  w 

nomik  und  dem  Recht  des  Verkehrs.   Die  Vertheilang  de» 

Vermögens  und  Einkommens  richtet  sich  weniger  als  frük* 

der  persönlichen  wirtschaftlichen  Leistung,  nach  Fleis*.  T. 

keit,  Sparsamkeit.    Ein  neuer  Uebelstand  tritt  hinzu, 

Ausbeutung  der  Conjunctur  zum  Gegenstand  der  £1 

lation  wird.   Dadurch  nimmt  der  wirtschaftliche  Veri- 

immer  mehr  den  Cbaracter  des  Spiels  an  und  wird  riet- 

unlauteren  Geschäftspractiken  verquickt.  Von  einer 

nomischen  Verdienen"  des  Conjuncturengewinns,  welch* 

Speculationen  erzielt  wird,  kann  daher  auch'  doch  boebs* 
nahmsweise  und  nur  in  geringem  Maasse  gesprochen 

Eine  Menge  tiefer  wirtschaftlicher,  sittlicher  und  socialer  sc 

sind  die  Folge  dieser  Verhältnisse,  namentlich  der  Aek 

des  Speculationsmoments.   Man  braucht  nur  auf  das  Ger  - 

den Fondsbörsen  (Differenzgeschäft),  auf  viele  Vorgange  im 

handel  und  auf  den  speculativen  Besitzwechsel  im  Grund-  a 

bäudeeigentbum  hinzuweisen.   Nach  den  vorliegenden  Ezinr 

erscheint  dann  eine  Besteuerung  der  Conjuncturengewinae  ■ 

auch  als  ein  Mittel  zur  Beschränkung  der  Speer 

erwünscht,  der  Eingriff  in  die  Rechtsordnu ng  aber, 

eine  solche  Besteuerung  enthält,  durch  die  mangelhalt«  - 

tion  dieser  Rechtsordnung  in  unserer  Zeit  sogar  c«: 

Die  Rechtsordnung  ist  eben  nichts  Unveränderliches,  sonder,  j 

sich  der  Umgestaltung  der  Technik  und  Oekonomü  air-< 

Auf  dieses  durchaus  gerechtfertigte  Verlangen  läuft  die  jw- 

Forderung   einer  Besteuerung  der  Conjuncturengewinae  ~ 

Durch  eine  solche  erreicht  man  auch  andere  wiener?  * 

ökonomische  Vortheile:  einmal  den,  dass  alsdann  sehr  ok- 
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tüde  gegen  das  ganze  privatwirthschaftliclie  System  und  seine 

legenden  Rechtsinstitute,  besonders  gegen  das  Privateigenthum 

ipital  und  mehr  noch  an  Boden,  hinweg  fallen  oder  doch 

ermindert  werden;  sodann  den  weiteren  Vortheil,  dass  nun 

ebergang  zum  gemeinwirthschaftlichen  System  nicht  auch 

aus  Gründen,  welche  in  den  Schäden  der  privatwirthschaft- 

Speculation  und  der  Conjuncturen Verhältnisse  liegen,  so 

eh  wird.  Gerade  die  Anhänger  der  privatwirthschaftlichen 

isation  der  Volkswirtschaft  hätten  daher  Grund  genug,  die 

lalität  der  Einführung  einer  solchen  Besteuerung  ernstlich 

ägen. 

—  §.  477.  Das  Tragen  der  Conjuncturenverluste 

den  Eigenthümer  oder  durch  das  Wirthschaftssubject 

ie  Zweifel  bei  der  steigenden  Bedeutung  des  werthbestimmen- 

influsses  der  Conjunctur  in  der  modernen  Volkswirtschaft 

Iis  eine  misslich e  Folge  des  erwähnten  Rechtssatzes.  Die 

endigkeit,  diese  Folge  für  den  einzelnen  Betroffenen  nach 

ikeit  gut  zu  machen,  wird  aber  auch  anerkannt  und  durch 

che  Institutionen,  wie  das  Versicherungswesen,  wird  dem 

len  IJilfe  in  einigen  Fällen  gewährt.  Die  Unfall- Versicherung 

testen  Umfang  beruht  auf  demselben  Princip  wie  die  hier 

rte  Besteuerung.  In  beiden  Fällen  sind  es  „Gemein 

enu,  welche  hier  gewisse,  vom  Thun  und  Lassen  des 

en  unabhängige  Werthschwankungen  für  diesen  letzteren 

iren  und  auf  sich  selbst  nehmen.  Solche  Unfälle  sind  et 

er  ungünstigen  Conjunctur  Aehnliches.  Ein  weiteres  Ein 

von  Gemeinschaften  bei  Verlusten  aus  der  Conjunctur  ist 

)rincipiell  unzulässig,  sondern  nur  bisher  nicht  practisch 

lirbar.  Auch  bei  der  Besteuerung  der  Conjuncturcngewiune 

lieser  letztere  Umstand,  nicht  die  Fraglichkeit  des  Prineips, 

eine  umfassendere  Ausdehnung  und  damit  ein  weiteres 

m  der  staatlichen  Gemeinschaft  hindert. 

Einwand,  dass  eine  allgemeine  Besteuerung  der  Con 

Zugewinne  ohne  eine  allgemeine  Uebernahme  der  Conjunc 

rluste  auf  das  Gemeinwesen  selbst  ein  Widerspruch  in  sich 

De  Ungerechtigkeit  gegen  den  Besteuerten  sei,  trifft  aber 

ach  Lage  der  practischen  Verhältnisse  häufig  gar  nicht  zu, 

lieh  nicht  in  den  Fällen ,  wo  es  sich  um  diese  Besteuerung 

lieh  handelt.  Die  Steuer  hat  regelmässig  für  den  bereits 

irten  Gewinn,  also  z.  B.  nach  dem  Verkauf  eines  im 

iütt.  KiuÄiuwH>eu -Chart.   II.  30 
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Preise  gestiegenen  Objects,  ferner  für  den  in  gewissen  Zfltj^a 

(z.  B.  beim  Erbesübergang)  in  einem  Object  höher  st&dl 

Werths  steckenden,  noch  nicht  realisirteu ,  aber  jeden  kisnd 

realisirbaren  Gewinn  einzutreten:  so  in  dem  principe. 4 

practisch  wichtigsten  Fall,  bei  Grund-  und  Gebäuden:^ 

das  durch  die  Conjunctur,  namentlich  durch  den  FortKt*  I 

Gemeinwesens  an  Volkszahl,  Reichthum  u.  s.  w.  im  Wen  : 

die  entsprechende  Mitwirkung  des  Eigentümers  gesties . 

Hier  hat  im  ersten  Falle  eine  bestimmte  private  Kipi*^— 

Dank  der  Conjunctur  mit  einem  Gewinne  fttr  den  intern 

abgeschlossen  und  kann  sie  dies  im  zweiten  Falle 

Ein  Conjuncturenyerlust  würde  hinterher  bei  demselben* 

senten  ein  andres  Object  oder  bei  demselben  Obje:i 

anderen  Interessenten  treffen,  was  kein  Grund  ist,  die  Bes^ 

für  den  früheren  Gewinn,  zumal  im  letztgenannten  F*. 

unterlassen.3)  Namentlich  bei  Grund-  und  gewissem.  « 

städtischem  Gebäudeeigenthum  geht  aber  die  C«*a 

trotz  gelegentlicher  Rückschläge,  regelmässig  in  werthöte:.* ?i 

Richtung.  Die  Gesellschaft  nimmt  hier  durch  die  ra 

Besteuerung  nur  gerechtfertigt  Antheil  an  der  ihren  Le>^ 

ihrer  Entwicklung  zumeist  allein  zu  verdankenden  WerJ 

Rentensteigerung  des  Bodens.  Es  ist  namentlich  wieder  <h>  ' 

rententheorie,  welche  dieser  Besteuerung  allgemeiner  nr*-  - 

pieller  zur  Rechtfertigung  dient. 

C.  —  §.478.  Die  practische  Einrichtung  mM 

Hihrung  der  Besteuerung  der  Conjuncturcngewinne  marn:  i 

liehe  Schwierigkeiten,  besonders  auch  um  die  AU: * 

heit  und  Gleichmässigkeit  dieser  Besteuerung  in  niaJ 

sie  gehörenden  Fällen  zu  erreichen,  sobald  sie  einmal  it  • 

angenommen  ist.  Dieser  Schwierigkeiten  wegen  sind  in  *' 

wieder  Compromisse  in  Betreff  der  strengen  i'i 

fuhrung  mit  dem  Princip  nothwendig,  was  aber  soweit 

diese  als  gegen  andere  Steuern,  wo  die  Sache  meist  ebc» 

ein  durchschlagender  Einwand  ist  Unter  Voraussetzung  ei»  • 

Zugeständnisses  sind  die  Schwierigkeiten  schon  zu  öberw»k:  ■ 

es  nur  an  dem  energischen  Willen  dazu  nicht  fehlt 

*)  S.  Fried  berg  in  den  Jahrbüchern  B.  31  S.       M.  w<.<  ru  *c  * 
s<hied  zwischen  den  (Jonjunctu  rengewinnen  im  Handel  u.  I»  i  jc;  \ 

•  •rundstucken  hingewiesen  u.  bei  d.  letzteren  gezeigt  wird,  wir  die  rrar"*'  1 
und  Verlust*  verschiedene  Personen  sind. 
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s  bieten  sich  zu  diesem  Zweck  vier  Wege,  welche  gleich- 

neben einander  eingeschlagen  werden  müssen:  einmal  ist 

inkommen-  nnd  besonders  die  Ertrags besteuernng  des 

^massigen  Erwerbs  so  einzurichten,  dass  sie  Conjuncturen- 

le,  welche  sich  mit  dem  Einkommen  oder  den  Erträgen  ver- 

,  möglichst  mit  trifft;  zweitens  hat  die  Verkehrsbesteuerung 

einen  Acte  oder  Rechtsgeschäfte  in  den  geeigneten  Fällen 

I  diese  Gewinne  mit  zu  treffen;  und  drittens  müssen  letztere 

ir  noch  auf  besondere  Weise  erfasst  werden,  zu  welchem 

B  namentlich  der  Besitz  Wechsel  beim  Erbesübergang  zu 

en  und  eventuell  die  Erbschaftssteuer  angemessen  ein- 

2x1  ist;  endlich  ist  in  einem  wichtigen  Special  fall  eine 

5  Besteuerung  einzuleiten,  nemlich  bei  dem  Gewinn,  welcher 

den  Uebergang  des  in  Privateigenthum  stehenden  Bodens 

iiier  ökonomischen  Benutzungskategorie  in  eine 

iscb  andere,  rentablere,  ohne  eigene  Leistung  des 

lUmers  für  diesen  abfällt. 

Die  Ertragsbesteuerung  hat  nach  ihrer  ganzen  Ver- 

ig   unvermeidlich  einen  etwas  stabileren  Character  und 

nicht  wohl  jeder  kleinen  Veränderung  des  Ertrags  einer 

311   Ertragsquelle  zu  folgen.    Besonders  gilt  dies  von  der 

-  und  Gewerbesteuer,  weniger  von  der  Gebäude  ,  der 

ns-  und  der  Arbeitssteuer.  Die  Ertragsbesteuerung  kann 

rewöhnlich  nur  solchen  Conjuncturengewinnen  einigermassen 

welche  sich  als  etwas  dauerndere  Ertragserhöhungen 

Magen,  so  namentlich  als  Erhöhungen  der  Grund-  und 

erente.  Gerade  diese  Gewinne  aber  sind  von  der  Steuer 

zn  erfassen,  denn  eben  sie  sind  regelmässig  überwiegend 

inen  gesellschaftlichen  und  volkswirtschaftlichen  Fort- 

n  mit  zu  verdanken.  Daher  muss,  wie  aus  anderen,  in  der 

en   Steuerlehre  nachzuweisenden  Gründen,  so  auch  zum 

einer  Besteuerung  der  Conjuncturengewinne  eine  regel- 

te Erneuerung  der  Ertragsermittlungen,  nach 

die  Grund-,  Gebäude-  und  Gewerbesteuer  umgelegt  wird, 

it  zu  langen  Perioden  erfolgen.  Diese  Perioden  müssen 

Rörzer  sein,  je  rascher  die  Erträge  unter  dem  Einfluss  der 

•tur  steigen  und  je  mehr  es  gerade  die  letztere,  nicht  die 

ehe  wirtschaftliche  Leistung  des  Ertragsbeziehers  ist,  welche 

:  rag  steigert:  daher  sind  namentlich  in  rasch  sich  ent 

<leo  Städten  Revisionen  der  Grundlagen  der  Gebäude 
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Steuer,  selbst  in  jährlichen  Perioden,  zu  verlangen,  um  die  *tec*s 

Nutzungen,  bez.  die  Mietherträge  sofort  zu  treffen.  Die  Grcs^ 

kann  immerhin  länger  unverändert  bleiben.  Im  Emiebez  i 

sich  hier  Vieles  nach  dem  Tempo  des  Fortschritts  und  Im 

steigens,  nach  den  Localverhältnissen  und  der  Verschiedest^ 

Entwicklung  bei  den  verschiedenen  Ertragsquellen  < auch  k 

verschiedenen  Bodennutzungen,  z.  B.  bei  Acker-  und  Wifcsx 

richten  müssen.  Aber  das  Princip  selbst  und  das  Ziel  L«  1 

klar  und  gerade  in  dem  wichtigsten  Fall,  bei  der  Gebindet 

sind  die  stenertechnischen  Schwierigkeiten,  das  Ziel  der  Beste* 

der  in  der  Rente  steckenden  Conjuncturengewinne  zu  err* 

gar  nicht  so  gross. 

Die  Einkommenbesteuerung  ist  ihrer  Natur  nach  bM 

lieber,  als  die  Ertragsbesteuerung  und  kann  sich  daher 

flüssen  der  Schwankungen  der  Conjunctur  auf  die  Höbe 

kommens  leichter  anpassen.  Das  ist  nun  auch  wieder  prtic  i 

zu  verlangen.  Bei  günstiger  Conjunctur  (bei  steigende* h 

der  Bodenproducte  im  Fortschritt  der  volkswirthschanbcbi 

wicklung,  daher  meist  andauernd;  in  SpeculationsxcsK 

der  Fabrikate,  daher  mehr  vorübergehend)  müssen  detiaä 

Einkommen  der  Personen,  welche  notorisch  hier  besond^ 

theile  ziehen,  möglichst  rasch  entsprechend  für  die  Stectr» 

angesetzt  werden,  so  bei  den  Hausbesitzern,  den  ländliche::  i 

besitzern,  in  gewissen  Zeiten  bei  den  Bergwerksbesitzen 

Fabrikanten ,  auch  bei  den  Angehörigen  solcher  liberaler  i 

denen  eine  Hausse-  und  Speculationsperiode  (oder  hier  121 

gekehrt  eine  Krise)  zu  Gute  kommt  (Advocaten,  Notare'  . 

auch  bei  den  Vertretern  der  gewöhnlichen  Handarbeit  it  l 

steigender  Löhne.  Die  revidirten  Grundlagen  der  Ertrags 

können  mitunter  zum  Zweck  der  Einkommenbesteuenmr  a 

nutzt  werden.    Bei  Rückschlägen  der  Conjunctur  bei  £f 

liehen,  Credit-,  Baukrisen,  steigender  Concurrenx  fremier  > 

produete  nach  Verbesserung  der  CommunicationsmittcL  bei  fa- 

dem Erwerb  und  sinkenden  Löhnen)  wird  dann  billiger  W«se 

gerade  in  den  Anschlägen  des  Einkommens  für  die  Eisi** 

besteuerung  eine  Ermässigung  eintreten.    Das  entspneat  &s 

der  allgemeinen  Forderung,  dass  die  Besteuerung  den  Eafe 

Conjuncturen  berücksichtigen  müsse. 

§.  479.  —  2)  Die  Verkehrs  besteuerung  ersebeist  9& 

besonders  geeignet,  mit  zu  einer  rationellen  Beste nertar  { 
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urengewinne  za  dienen.  Das  ergiebt  sich  schon  aus  der  früheren 

indung  und  Begrenzung  dieser  Steuergattung  (§.  469  ff.).  Gerade 

i  Rechtsgeschäfte  des  Verkehrs,  besonders  durch  den 

sauf  zu  einem  höheren  Preise,  aber  auch  durch  die  Credit- 

ahme  in  höherem  Betrage  mittelst  Verpfändung,  durch 

iermiethung,  Verpachtung  zu  einer  höheren  Rente, 

?n  Conjuncturengewinne  von  dem  Berechtigten  voraemlich 

isirt.  An  diese  Geschäfte  knUpfen  sich  die  Verkehrssteuern, 

bietet  sieh  die  Möglichkeit  am  Ersten ,  nicht  nur  die  Tbat- 

des  Bezugs  eines  Conjuncturengewinns,  sondern  auch  in  den 

isch  wichtigsten  Fällen,  nemlich  bei  Geschäften  in  Bezug  auf 

obilien,  die  Höhe  dieses  Gewinns  festzustellen.  Nachdem 

;ren  (§.  471)  soll  hier,  namentlich  bei  Besitzwechselsteuern, 

bgabe  nicht  nach  dem  ganzen  Kapitalwerth,  sondern  nach 

Gewinn  an  letzterem  bemessen  werden.  Wo  nun  z.  B.  dieser 

'rkauf  realisirte  Gewinn  nicht  auf  nachweisbare  neue  Arbeits- 

agen und  Kapitalverwendungen  (bei  Gebäuden,  bei  Meliorationen 

r  Landwirt h sc h alt  u.  s.  w.)  zurückzuführen  ist,  erscheint  er 

Hüch  als  Frucht  der  Conjunctur,  wenn  auch  eventuell  einer 

5n,  welche  durch  eine  Specnlation  absichtlich  mit  auszubeuten 

bt  wurde.  Gerade  dieser  Gewinn  muss  das  Object  der- 

?n  Verkehrssteuer  werden,  welche  als  Besteuerung  der  Con 

irengewinne  fungiren  soll.  Die  Formalien  der  Vertrag- 

ssung  bei  Immobiliargeschäften  und  die  theils  bestehenden  — 

1   nnd  Hypothekenbücher  für  den  Verkauf  und  die  Verpfän- 

von  Immobilien  -  ,  theils  leicht  einzurichtenden  öffentlichen 

er  oder  Register  —  so  etwa  für  Pacht-  und  Miethgeschäfte  — 

i  auch  die  steuertechnischen  Grundlagen,  eine  solche  Verkehrs- 

uerung  der  Conjuncturengewinne  ebenso  gut  einzurichten  und 

her  durchzuführen,  wie  die  meist  schon  bestehende  Verkehrs 

uerung  auf  ihrer  viel  irrationelleren  Grundlage  und  mit  ihrem 

härteren  Druck  (Steuerbemessung  nach  dem  ganzen  Kapital- 

i  des  Grundstücks  u.  s.  w.  beim  Besitz  Wechsel!). 

Auch  ein  grosser  Theil  der  sonstigen  Verkehrs besteuc- 

welche  namentlich  Handels-  und  Mobiliarcreditgeschäftc 

r  Form  von  Urkundenstcmpel  u.  dgl.  m.,  dann  Fonds- 

*en geschälte  trifft,  kann  mit  als  Besteuerung  von  Conjuncturen- 

nnen  dienen.  Allerdings  steuertechnisch  unvollkommener  als 

vorausgehenden  Fällen,  aber  kaum  unvollkommener  als 

!  Besteuerung  überhaupt  auch  ihrer  unmittelbaren  Aufgabe 
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dient.    Der  Mangel  ist  hier,  dass  gewöhnlich  das  Voriaati« 

von  Erträgen  und  Gewinnen  für  den  Durchschnitt  solcher  Gt*4 

nur  gcmuthmasst,  nicht  genau  nachgewiesen  und  noch  wernH 

Höhe  der  Erträge  und  Gewinne  festgestellt  werden  kann  * 

man  nicht  zu  einem  sehr  weitgreifenden  und  unvennekuV;  < 

lästigen  Zwang  der  öffentlichen  Registrirung  u.  dgl.  greife  i 

8o  fehlt  es  an  festen  rechnerischen  Grundlagen  für  die  V«%*. 

besteuerung.    Man  hat  sich  aber  gleichwohl  in  der  Pni> 

Theorie  dadurch  nicht  von  dieser  Besteuerung  abspansde  * 

lassen,  und  mit  Recht  nicht,  wenn  dabei  nur  den  offeskt- 

Schwierigkeiten  durch  zweckmässige  Normirung  der  Steuer; 

tigen  Objecte  (d.  h.  hier  der  betreffenden  Acte  oder  Rechtste? : 

und  der  Steuersätze  thunlich  Rechnung  getragen  wird.  Derj 

darf  sich  immer  sagen,  es  müssen  hier  Erträge  vorkomme 

würden  die  Geschäfte  nicht  regelmässig  gemacht  werden,  a 

sind  dies  Erträge,  welche  durch  die  Ertrags-  und  Emk« 

besteuerung  nicht  genügend  erfasst  werden.    Ein  grosse:  ' 

dieser  Geschäfte,  so  im  Handel,  bei  Creditaufnahmen ,  n  l*> 

geschäft,  zumal  beim  Differenzen -Spiel,  bezweckt  nun  aber  t 

die  Speculation  auf  die  Conjunctur:   im  Einleite 

unsicherem,  jedenfalls  wechselndem,  im  Ganzen  aber  doch  zi 

thatsächlichen  Erfolge,  dass  auf  diese  Weise  vielfach  nur 

weniger  erhebliche  Gewinne  realisirt  werden.  An  diese  TV. 

hält  sich  die  Besteuerung  und  knüpft  sich  daher  vornemlkt 

speculativen  Handels-  und  Börsengeschäfte  und 

Credit-  und  Kaufgeschäfte  (von  Werthpapieren  u.  dgL)  sz  ! 

welche  eine,  meistens  verzinsliche,  zugleich  aber  den  Geinr 

Conjuncturen  mit  ins  Auge  fassende  Kapitalanlage  bewerte 

wird.    Diese  Auffassung  liegt  Urkundenstempeln  für  Kit 

Mobiliarcreditgeschäfte ,  „Börsensteuern"  auf  Schlusszecel 

nungen  und  auf  Werthpapiere,  allgemeinen  Quittungsstemp^r.  r 

zu  Grunde,  soweit  diese  Abgaben  mit  als  Steuern  auf  Coo?w  * 

gewinne  in  Betracht  kommen. 

§.  480.  —  3)  Die  Verfolgung  der  Conj uneturenee* 

beim  Erbes  Übergang  u.  dgl.  In  den  vorausgeheiwfcs  - 

Fällen  wird  der  Conjuncturengewinn  getroffen  entweder  i»E  ~ 
und  Einkommen  für  den  ihm  zu  verdankenden  (laufcbce 

wachs  dieses  Ertrags  und  Einkommens,  daher  namectbrl  * 

er  als  Rentenerhöhung  erscheint;  oder  zweiten«  in  &aF: 

wo  er  durch  ein  Verkehrsgeschäft,  hauptsächlich  *ii*a 
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apitalwerth-Zuwachs  einer  Sache,  besonder»  eines  Rente 

den  Objects  (Grand-  und  Hausbesitz,  Werthpapier)  speciell 

sirt  worden  ist  Nun  bleiben  aber  noch  Fälle  Übrig,  wo 

lurch  die  Conjunctur  ermöglichte  Treis-  und  Rentensteigerung, 

die  betreffende  Pacht-  oder  Mieterhöhung  ganz  oder  theil- 

unterbUeb,  so  dass  die  laufende  Ertrags-  und  Einkommen- 

erang nicht  erhöht  wurde;  ferner  Fülle,  wo  wenigstens  der 

retene  Kapitalwerthzuwachs  nicht  durch  ein  Verkehrsgeschäft 

rt  wurde,  indem  kein  Besitzwechsel,  Verkauf  u.  s.  w.  eintrat. 

S  Fälle  sind  bei  der  speculativen  Mobilisirang  fast  allen  Be- 

leihst des  ländlichen  Grundbesitzes,  heute  seltener  als  früher, 

de  fehlen  doch  glücklicher  Weise  durchaus  nicht  und  nehmen 

lere  beim  Grundbesitz  noch  immer  einen  grossen  Raum  ein. 

treten  dann  gewisse  Fälle,  wo  es  sich  um  Nutzvermögen 

Sammlungen  von  Kunstwerken)  handelt,  das  vom  Besitzer 

lässig  dauernd  besessen  wird;  endlich  Fälle  einer  recht- 

11  Gebundenheit  des  Besitzes,  z.  B.  bei  Fideicommissen, 

Eiesitz  der  todten  Hand.  Conjuncturengewinne  wachsen  nun 

tiier  Uberall  hinzu,  ohne  in  höherem  Ertrag  oder  in  realisirten 

nen  beim  Verkauf  u.  8.  w.  zum  Vorschein  zu  kommen.  In 

?stiegenen  Ertragsfähigkeit  und  im  höheren  Verkaufs werth 

<ic  latent  enthalten.  Eine  Besteuerung  ist  daher  auch  hier 

n,  nur  muss  dieselbe  auf  andere  Weise  eingerichtet  werden, 

i  den  meisten  Fällen  wird  sie  an  den  Erbesübergang  der 

enden  Eigenthumsobjecte  geknüpft  werden  können.  Die 

in  grundsätzlich  zu  fordernde  Erbschaftssteuer  wäre  dann  nur 

8  auch  zu  diesem  Zweck  der  Besteuerung  der  Conjuncturen- 

ue  entsprechend  einzurichten.  Dies  bietet  hier  geringere 

erigkeiten  als  die  Besteuerung  dieser  Gewinne  bei  Verkehrs- 

•  i  teil  unter  Lebenden.  Zum  Zweck  der  Erbschaftssteuer  muss 

em  eine  Feststellung  des  Werths  aller  Objecte  stattfinden, 

dann  aus  einem  Vergleich  mit  dem  Werth  bei  früheren 

n,  Erbesubergängen  und,  soweit  dergleichen  nicht  mehr  fest- 

len  ist,  aus  der  Schätzung  der  während  der  constatirten  oder 

lasslicben  Besitzzeit  eingetretenen  Werthsteigerung  die  Höhe 

i  besteuernden,  der  Conjunctur  zu  verdankenden  Zuwachses 

Kapitalwerth  zu  ermitteln  ist.  Der  Steuersatz  würde  nicht 

le  Fälle  der  gleiche  sein  können,  sondern  sich  nach  Perioden 

esitzzeit  abstufen  müssen.  Der  Erbesübergang  der  Nutzungen 

ideicommissen  pflegt  schon  durch  die  bisherigen  Erbschafts- 
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steuern  getroffen  zu  werden.  Er  lässt  sich  für  den  hier  Wierrai 

Fall  ganz  analog  wie  der  Erbestibergang  des  EigeBthms 

behandeln.  Beim  Vermögen  der  todten  Hand  aber 

Ersatzsteuer  auch  in  Bezug  auf  die  Besteuerung  des 

tnrengewinns  an  diesem  Vermögen  zu  verlangen ,  wie  ■ 

sätzlich  für  die  sonstigen  Besitzwechselabgaben,  die  bei  c^l 

Vermögen  wegfallen,  zu  fordern  ist  und  mehrfach  bestek  "dl 

reich,  Frankreich).  
j 

§.  481.  —  4)  Es  ist  endlich  noch  der  besondre 

ins  Auge  zu  fassen,  welcher  bei  privatem  Grandeige 

durch  den  Uebergang  des  Bodens  aus  einer  Bena 

kategorie  in  eine  andere  speeifisch  verschiede: 

rentablere,  öfters  in  ungewöhnlich  hohem  Maasse,  3| 

Eigenthlimer  ohne  irgendwie  nennenswerthe  eigene 

Leistung  des  letzteren  hervorgeht.    Der  practisch 

ist,  besonders  in  den  Verhältnissen  der  Gegenwart,  die  Vc^ 

lung  bisherigen  „agrarischen",  bez.  Gartenbodens  ii  ,1 

stellen",  welche  theils  einstweilen  als  solche  ohne  Wed- 

Eigenthllmer8  liegen  bleiben,  um  die  aus  der  Entwkkii- 

Stadt  hervorgehende  Werthsteigerung  „auf zusangen l\  ük- 

gros8em  Gewinne  sofort  zum  Zweck  der  Speculation  in  Ki>  j 

oder  der  Bebauung  veräussert  oder  vom  Eigenthümer  >e^fc 

Bauten  besetzt  werden.    Andere  mehr  oder  minder  wkhar  : 

sind  der  Uebergang  von  bisher  anderweit  benutztem  oder  rsi 

benutztem  Boden  in  Bergwerksboden  in  Folge  der  Xzfm 

von  Mineralien  oder  in  Boden  für  öffentliche  Wege  a  ̂  

neuer  Wegeanlagen. 

Alle  diese  Fälle  sind  besonders  characteristisebe  und  pnfl 

wegen  der  Höhe  der  Gewinne  oft  besonders  wichtige 

Conjuncturengewinnen,  welche  dem  Eigenthümer  nur  kraft  #H 

Eigenthumsrechts  zufallen  als  Folge  einer  be*tit*< 

Entwicklung  des  gesellschaftlichen  und  wirtki*» 

liehen  Lebens  und,  wie  bei  Bergwerksboden,  in  Folgt 

oft  auch  nur  zufälligen  oder  von  Dritten  geschehen  - 

Aufßndens  von  Naturschätzen,  welche  der  Boden  zvfiEfc  * 

Die  Behandlung  dieser  Fälle  im  Recht  tiberhanpt  uri 

dann  im  Steuerrecht  wird  sich  folgerichtig  wieder  mit  s**-  * 

principiellen  socialökonomischen  Auffassung  des  print» 

eigenthums  richten  müssen.    Dafür  ist  hier   a  beraub  * 
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•rangen  in  der  „Grundlegung"  Bezug  zu  nehmen.4)  Nach 

ort  begründeten  Auffassung  rechtfertigt  es  sich  und  ist  es 

zu  verlangen,  auch  (ja  gerade!)  bei  der  nothwendigen  Fest 

g  der  Institution  des  privaten  Grundeigenthums  solche  be- 

e  Gewinne,  welche  dem  Eigenthtimer  nur  durch  Zufall  oder 

die  gesellschaftliche  Entwicklung  zu  Theil  werden, 

hst  für  die  Gesellschaft,  bez.  den  Staat  in  Anspruch 

hmen.    Das  setzt  freilich  wieder  eine  Modification  des 

h enden  Rechts  voraus,  für  welche  es  indessen  schon  im 

1  Recht  nicht  an  bemerkenswerthen  Analogieen  fehlt:  eine 

cation,  welche  nach  den  ökonomisch-technischen  und  socialen 

Itnissen  der  Neuzeit  practisch  viel  notwendiger  geworden 

d  über  welche  man  nur  umhin  käme,  wenn  der  Grund  und 

überhaupt  nicht  im  Privateigenthum,  sondern  ausschliess- 

m„öffentlichen"  Eigenthum  stände.  Unter  Voraussetzung 

Iiigang  des  „socialpolitischcn"  Gesichtspuncts  im  Finanz-  und 

wesen  erscheint  es  alsdann  insbesondere  geboten,  durch 

Besteuerung   den  gesellschaftlichen  Antheil  an  diesem 

icturengewinn  zu  realisiren. 

)  Aeltere  Analogieen  hierfür  liegen  in  fiscalischen 

eilen  an  dem  Gewinn  aus  der  Auffindung  von  „Schätzen" 

us  derjenigen  von  Mineralstofflagern  und  der  Anlage 

Bergwerken  zum  Zweck  der  Forderung  dieser  „Natur- 

e".  Die  specielle  Rechtsbildung,  z.  B.  im  römischen  Recht 

'.ug  anf  Schatzfinden,  (z.  Th.  von  da  in  neuere  Rechte  über- 

?en,  s.  o.  §.  326,  327)  oder  in  der  Entwicklung  des  mittel 

?hen  und  neueren  europäischen,  besonders  des  deutschen 

H'bts,  kann  dabei  ja  sehr  wohl  ganz  oder  theilweise  von 

;n  Gesichtspuncten  ausgegangen  sein.  Sie  war  etwa  die 

quenz  bestimmter  allgemeiner,  im  Begriff  gewisser  Hobeits- 

enthaltener  Rechtsprincipien.  Die  tiefere,  wenn  auch  nicht 

klar  zum  Bewusstsein  kommende  Begründung  solcher  Rechts- 

Iche  der  Staatsgewalt  lag  jedoch  auch  hier  in  dem  ökono- 

hen  Character  des  privaten  Erwerbs,  in  dem 

;el  oder  der  Geringfügigkeit  eigener  wirthschaft- 

S.  (irondleg.  §.  30M— 3S6  (Kap.  4  n.  5  d.  2.  Abth.  d.  2.  Aufl.)  über  das  private 

iirenth.  u.  d.  Zwangsenteignung,  womit  /.u  vergleichen  d.  Abschnitte  über  die 

•>n  z.  Begründung  des  Eigenthnms  cb.  §.  254  —  2*2.  Bes.  wichtig  für  die 

im  Text  sind  die  Verhaltnisse  des  städt  (irund-  u.  llauseigenthums  (3'oh- 
<:-ienM),  weil  bei  ihm  die  Entwicklung  von  „Conjuncturcn-Springwcrthen"  am 
♦en  hervortritt.    S.  darüber  cb.  §.  3:>2  ff.  mit  d.  mancherlei  Statist.  Daten. 
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lichcr  Leistung  des  Interessenten,  im  Mitspielen  dc^ i 

falls  u.  dgl.  m.  Eben  deswegen  erschien  es  billig,  an  dem  h% 

dem  Vertreter  der  Gemeinschaft  einen  Antheil  zu  gewikrea  I 

dem  Zeitalter  des  reinen  ökonomischen  Individualismus  in  «ta 

selbst  das  Grundeigenthum  sich  immer  absoluter  in  6on 

Privateigners  entwickelte,  sind  solche  Gesichtspuncte  ncr  r. i 

verloren  gegangen.  Sie  sind  aber  an  sich  richtig,  wenn  ssa 

mals  zu  einseitige  fiscalische  Folgerungen  aus  ihnen  i&f* 

wurden.  In  den  oben  genannten  Fällen  des  Ueberpi^ 

ökonomisch  minderwerthigen  in  die  höherwert hige  BodcnUi 

müssen  sie  mit  Recht  wieder  zur  Anerkennung  gelangen. 

b)  Die  Besteuerung  dieser  Gewinne  lässt  sich  nra  s 

wieder  durch  die  Ertrags-  und  Einkommen  besteuerons  m 

durch  die  Verkehrsbesteuerung  und  die  Erb s c ha f taste:-; 

bewirken.  Ersteres,  wenn  der  Conjuncturengewinn  bei  bor 

Eigenthlimer  wesentlich  im  höheren  Ertrag  realisirt  itü 

z.  ß.  beim  Betrieb  eines  Bergwerks  auf  bisher  landwinh* « 

benutztem  Boden  oder  bei  der  Anlage  von  Wohngebi»^ 

letzterem.  Die  Verkehrsbesteuerung  trifft  in  der  Form  de- i 

wechseiabgabe  den  Gewinn  auch  an  Kapitalwerth,  wei-a 

der  Veräusserung  des  betreffenden  Grundstücks  gemach:  i 

die  Erbschaftssteuer  den  Gewinn,  welcher  zur  Zeit  de*  l 

Ubergangs  noch  in  dem  unveräussert  gebliebenen  Objec*  * 

Hier  würde  es  dann  nur  die  Aufgabe  sein,  etwa  durch  abwt. 

Normirung  des  Steuerfusses  gerade  den  hier  besprocbtMi  14 

turengewinn  besonders  stark  zu  besteuern. 

c)  Aber  durch  diese  Steuerarten  lässt  sich  die  hier  votiä 

Aufgabe  nicht  in  allen  Fällen  genügend  lösen,  so  dal-; 

nicht,  wenn  Boden  als  „Baustelle"  länger  unbenutzt.* 

bleibt,  um  „Werth  aufzusaugen und  wenn  Boden  zi  l< 

liehen  Zwecken,  besonders  zu  Wegeanlagen 

Strassen,  Eisenbahnen)  erworben  werden  muss. 

«)  Die  „Baustelle"  trägt  hier  vorläufig  keine  h-here,  ry 

gar  keine  Rente.  Sie  würde  also  ohne  besondere  Be>umis£i~- 

stärker  zur  Ertragsbesteuerung  herangezogen  werden,  als  er« 

ihrer  bisherigen  landwirtschaftlichen  Benutzung,  —  ein  >a 

den  die  bisherige  Gesetzgebung  auch  meistens  gezogen  hsL  < 

dadurch  aber  wird  es  nur  um  so  leichter  möglich,  le  ose 

das  Gemeinwesen  sogar  nachtheiligen  Weise  dm  * 

„aus  dem  Markt  zu  halten"  und  unbenutzt  liebes  a  * 
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ird  daher  von  demselben  nur  noch  mehr  Werth  aufgesogen 

i  können.    Bei  einer  endlichen  späteren  Veräusserung  oder 

Erbesttbergang  würde  dieser  gestiegene  Werth  dann  zwar 

er  Steuer  getroffen  und  bei  endlicher  Bebauung  durch  den 

hümer  selbst  auch  der  Ertrag  oder  die  höhere  Bodenrente, 

es  wird  sich  vielfach  nothwendig  erweisen,  auch  in  der 

henzeit  bis  dahin,  den  —  einstweilen  latenten  —  Renten- 

ipitalwerth-Zuwachs  zu  besteuern,  sowohl  aus  finanziellen 

sn,  um  vollständiger  und  sicherer  als  durch  die  später  ein- 

en Steuern  den  Staat  (eventuell  gerade  in  diesem  Fall  die 

Hie)  an  dem  Gewinn  theilnebmen  zu  lassen,  als  auch  aus 

politischen  und  ökonomischen  Gründen,  um  eine 

e  Speculation  zu  erschweren  und  den  Boden  der  ge- 

■haftlich  notwendigen  Verwendung  früher  zuzu 

d.  Zu  diesem  Zweck  empfiehlt  sich  eine  laufende  Extra- 

lerung  solchen  Bodens  durch  ein  starkes  Multiplum 

irrarischen  oder  sonstigen  gewöhnlichen  Grund- 

,  eventuell  nach  einem  Anschlag,  in  welchem  der  Ertrag 

ler  Höhe  des  Zinses  aus  dem  jeweilig  beim  Verkauf  zu 

iden  Kapitalwerth  geschätzt  wird.6) 

In  dem  Falle,  wo  Privat boden  zu  öffentlichen  Zwecken 

ben  werden  muss,  liegt  regelmässig  eine  besonders 

e  „Conjunctur"  für  den  Eigentümer  vor,  um  einen  hohen 

?ewinn  am  Kapitalwerth  solchen  Bodens  zu  erzielen.  Dieser 

i  trägt  in  eminentem  Maasse  den  Character,  welcher  im 

gehenden  als  dem  Conjuncturengewinn  eigenthümlieh  nach- 

jn  worden  ist  und  dem  Privatinteressenten  möglichst  ent 

werden  muss.  Das  wird  hier  aber  nicht  allein  und  nament 

cht  anmittelbar  durch  die  Besteuerung,  sondern  durch 

.'btige  Gestaltung  des  Expropriationsrechts,  besonders 

ig  auf  die  Entschädigung,  zu  erreichen  sein.  Die  letztere 

r  so  mässig  zu  normiren,  dass  sie  möglichst  den  Con- 

lrengewinn   überhaupt   ausschliesst.     Eine  solche 

i  dem  in  d.  Vorbemerk.  S.  45«  besprochenen  Bremischen  Gesetz  v.  lsy.'l 
höhere  laufende  Ertragsbesteuerung  der  «  ventuell  in  Baustellen  Übergehenden 

ii  Grundstücke  (im  sogen,  „Geltungsgebiet*4  um  Bremen  herum)  dadurch  erzielt 
dass  bei  der  Schätzung  behufs  der  Besteuerung  «ler  V e rkau f s w erth 

. -Knicke  zu  Grunde  gelegt  wurde  (§.  2  d.  Ges.).  S.  darüber,  bez.  dagegen 

•n's  gen.  Gutachten.  S.  10  fl*.  Dadurch  wurde  vom  gegenwärtigen  Kr- 
»•*er  Grundstücke  als  Ackerland  abgesehen,  was  für  das  noch  ferner 
txsig  1  and  wirtschaftlich  benutzte  Land  zu  Härten  führte,  bei 

rh  mussig  liegendem  Baustellen-Land  aber  nicht  ungerechtfertigt  war. 
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Einrichtung  des  Zwangsenteignungsrechts  ist  finanziell  r«2a 

ein  Correlat  der  besprochenen  Besteuerung:  letztere  tltei 

Staat  eine  Einnahme  zu ,  jene  Einrichtung  erspart  ihm  m  l 

gäbe,  in  beiden  Fällen  ohne  dass  der  private  Interessen!  <i% 

„Verletzung"  beklagen  kann,  da  er  dort  nur  erntet,  fe^i 

geerntet  haben  würde,  wo  er  nicht  gesät  hat.  *)  — 

In  dieser  Weise  ist  die  Einrichtung  der  Besteuere^  ir 

juneturengewinne  in  den  Grundzügen  zu  denken.    Ite  l 

technischen  Aufgaben  dabei  sind  nicht  gering,  aber 

grösser  als  bei  manchen  anderen  lange  bestehenden  Ste«r 

den  Ertragssteuern.    Ein  hochwichtiges  social  politische*  2>- 

aber  durch  eine  solche  Besteuerung  erreicht,  welche  roei-  a 

meisten  anderen  Steuern  die  richtige  Gleichmässigkeit  » 

„socialen  Epoche"  des  Steuerwesens  zu  verwirklichen  helfe:  i 

V.  —  §.  482.   Die  Erbschaftssteuer. 

A.  Die  tiefere  Begründung  derselben  kann  : 

sammenhang  mit  der  principiellen  socialökonomischen  Umr* 

des  Erbrechts  und  seiner  Ordnung  geliefert  werden,  dal* 

haupt  nicht  hier  in  der  Finanzwissenschaft,  sondern  nr 

Allgemeinen  Volkswirtschaftslehre  und  zwar  in  deren  grcJ 

dem  Theil. 7)  Die  Erbschaftssteuer  erscheint  dann,  nach  ei- 

betrachtet, als  nothwendiges  Glied  der  ganzen  Erbo: 

gar  nicht  unmittelbar  als  eigentliche  Steuer.    Ihr  Ertrae  * 

Antheil  am  Volksvermögen  dar,  den  der  Staat  als  \tnrr 

Volks  (oder  delegirt  vom  Staate  etwaige  beantheiiigte  >■ 

waltungskörper)  kraft  seines  Erbrechts  aus  den  ir 

tibergang  begriffenen  Einzelvermögen  bezieht    Diese  An 

ist  auch  der  Betrachtung  der  Erbschaftssteuer  in  der  Finazr 

schalt  mit  zu  Grunde  zu  legen.    Vom  Gesichtspuncte  > 

Steuerung  aus,  und  speciell  in  Gemassheit  des  „Pm 

Leistungsfähigkeit"  ist  aber  dann  noch  hinxaznftr : 

die  Erbschaft  für  den  Erben  (bez.  das  Legat  für  den  L?. 

einen  Erwerb  oder  Vermögensanfall  darstellt,  welcher  d*r 

ohne  Gegenleistung   zufällt   und   die  wirth>efci 

Leistungsfähigkeit  des  neuen  Besitzers  steigert  1: 

Zeitalter  des  Individualismus,  wie  dem  nnshgea, 

6)  S.  Grundlegung  §.  385. 

7)  In  d.  Fortselz,  der  grundlegenden  Erörterungen  um  1.  Baaj~  ae»" 

Volksw^ch.lehre"  wird  dies  geschehen.    S.  bes.  die  Arbeiten  r.  ,.$r±«»c 
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mf  diese  Weise  die  Forderung  von  Erbschaftssteuern  mit 

den. 

Im  Einzelnen  sei  nur  auch  hier  noch  aus  der  „Grundlegung" 

gehoben  (bez.  anticipirt),  dass  privates  Erbrecht,  wenn  auch 

im  rechtsgeschichtlichen  und  positiv-rechtlichen  Zusammen- 

uit  dem  Privateigenthum,  das  durch  das  Erbrecht  übertragen 

och  nicht  als  nothwendiger  Bestandteil  des  Privateigenthums, 

fl  „Gebrauchs"-,  das  „Vertrags"-,  das  „Schenkungs"- Recht 

nt.  Es  ist  vielmehr  ein  „selbständiges  (absolutes) 

trechtsinstitut  neben  dem  Eigenthum."8)  Auch 

•hes  und  nach  Ausweis  der  Rechtsgeschichte  kann  es  vollends, 

i  noch  höherem  Maasse,  wenigstens  noch  offenbarer  und 

r  als  das  Privateigenthum  selbst,  als  Product  des  Staats- 

bezeichnet und  den  Bedürfnissen  des  Volkslebens  gemäss 

?t  werden.9) 

e  Entwicklung  der  Familie  ,und  ihres  Vermögensrechts  ist 

,  welche  in  der  neueren  Zeit  bei  unseren  Culturvölkern  eine 

iränkung  des  Familienerbrechts  und  eine  Aus- 

mg  des  Staatserbrechts  in  der  Form  der  Erbschaftssteuer 

;er:  der  „öffentlichen"  Erbbetheiligung  neben  der  „privaten" 

Familie")  grundsätzlich  und  practisch  in  immer  weiterem 

:  rechtfertigt  So  lange,  wie  in  früheren  Geschichtsperioden 

insrer  Völker,  die  „Familie"  im  engeren  oder  im  weiteren 

das  Geschlecht,  grössere,  privatrechtliche  Verpflichtungen 

re  Angehörigen  trägt  und  der  Einzelne  Uberhaupt  wesent- 

tiur  als  Glied  solchen  Verbands  auch  im  öffent- 

n  Leben  erscheint,  ist  es  folgerichtig  und  auch  erfahrungs- 

:  der  Rechtsordnung  entsprechend,  das  Erbrecht  strenger  auf 

Verband  zu  beschränken.  Das  Privatvermögen  fungirt  hier 

mpt  Uberwiegend  als  „Familienvermögen",  nicht  als  Einzel- 

nen, was  auch  im  Rechte  selbst  anerkannt  sein  kann,  so 

eigentlich  das  einzelne  Geschlechts-  oder  Familienhaupt  nur 

utzung  des  Vermögens  hat  und  innerhalb  gewisser  Grenzen 

die  Regelung  dieser  Nutzung  frei  bestimmen  kann.  Einer 

n  ökonomischen  sei  es  factischen,  sei  es  rechtlichen  Stellung 

rivatvermögens  widerspricht  im  Ganzen  ein  „öffentliches" 

ht  mehr.  Je  geringer  dagegen  die  rechtliche  und  practische 

tüng  und  namentlich  die  privatrechtlicheu  Verpflichtungen 

Onadleg.  §.  280. 

'imodleg.  §.  277—279. 
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des  Familien  Verbands  gegen  den  einzelnen  FamüknAD^t 

werden,  je  mehr  letzterer  sieh  von  der  Familie  „emaiiripir 

reiner  das  Privatvermögen  rechtlich  als  IndividnalTerm^-: 

und  ökonomisch  factisch  als  solches  fungirt,  je  mehr  gewis?- 

pflichtungen,  der  Hilfeleistung,  Armenunterstützung  xl  ».  ♦ 

Gunsten  des  Einzelnen  an  öffentliche  Verbände,  an  Gemeis- 

Staat  Ubergehen,  m.  a.  W.  je  mehr  statt  der  strengen 

und  Geschlechterordnung  der  Individualismus  im  Vc Ii- 

Platz  greift:  desto  begründeter  im  Princip,  desto  not's 
diger  und  gerechter  in  der  Praxis  wird  eine  Bethcii. 

der  öffentlichen  Körper,  besonders  des  Staats,  it 

Erbschaft,  daher  desto  gerechtfertigter  ein  System  aas^ 

Erbschaftssteuern. 10) 

2)  Wie  vom  Standpuncte  der  Erbordnung  aus  las«  f 

auch  gerade  in  einer  solchen  Entwicklung  der  Verhakt  - 

Erbschaftssteuer   billigen   und   sogar  fordern 

Consequenz   der   früher   dargelegten  Auffasiiir 

„Erwerbs  durch  Anfall  oder  ohne  eigene  wirtkf.J 

liehe  Leistung"  des  Erwerbers.    Das  Individoa: 

hier  nunmehr  das  hauptsächliche  selbständige  unterste  öfcet  - 

und  sociale  Glied  statt  der  Familie  geworden  ist,  erwirbt  ir 

Weise  das,  was  ihm  durch  Erbschaft  oder  Legat,  ab  .r: 

nach  der  allgemeinen  Erbordnung  oder  nach  den  te^tamecn 

Bestimmungen  des  Erblassers  zufallt.   Für  diese  Zulassen  - 

in  der  Erbschaftssteuer  dem  Gemeinwesen  einen  Antheü  atar 

was  dem  Grundsatz  der  Besteuerung  nach  der  wirthsdu.^ 

Leistungsfähigkeit  und  der  Forderung  gerechter  Steuerrer^ 

entspricht. 

B.  —  §.  483.    Einwände.    Nach  dem  Voraus-ebei* 

1)  der  eine  der  beiden  hauptsächlichen  Einwände  gc^c 

schaftssteuern,  der  rechtliche  (oder  „rechtspolitiscb«**- 

diese  Steuern  ein  „Eingriff  in  das  Erbrecht"  seien,  cnkii  ' 

Die  Erbschaftssteuer  hat  diesen  Character,  aber  das  bewo*  . 

gegen  sie,  sondern  für  die  Nothwendigkeit  einer  richtig« 

ökonomischen  Gestaltung  des  Erbrechts.     Und  die  Emrlr 

dieser  Steuer  ist  wieder  eine  Consequenz  des  sociafpofa-* 

Gesichtspuncts  im  Steuer-  und  Finanzwesen  überhaupt. 

,0)  S.  Baron  in  Hildebr.  Jahrb.  B.  20.  S.  2S2  tL:  „Verit^ta.  <£  I*** 

zum  Erbrecht",  S.  25>9  ;  v.  Scheel,  Erbseh.steuer  2.  Aufl.,  S.  51.  Z'  L 
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)  Der  zweite  Haupteinwand  ist  ökonomischer  Art:  man 

in  der  Erbschaftssteuer  eine  „Vermögens  ",  eine  „Kapital- 

Das  ist  sie  allerdings  nominell  immer  und  reell  für 

etroffenen  Einzelnen  gewöhnlich  ebenfalls.  Jedoch 

dies  beweist  noch  nichts  gegen  die  Zulässigkeit  der  Steuer, 

e  Kapitalsteuer  im  einzel  wirtschaftlichen  Sinne  nicht  noth 

:  eine  solche  im  v  o  1  k  s  wirtschaftlichen  ist  und  sich  der 

BP  in  die  private  Kapitalvertheilung  socialpolitisch  rechtfertigen 

Hierfür  ist  auf  die  früheren  Erörterungen  über  die  obersten 

irthschaftlichen  Principien  der  Besteuerung  Bezug  zu  nehmen 

1  —  378). 

—  §.484.  Auch  die  Einrichtung  und  Durchführung 

r bschaftssteuern  im  Einzelnen  steht  mit  der  prin- 

n  socialökonomischen  Auffassung  des  Erbrechts  in  enger 

lung.  Wird,  wie  es  nothwendig  ist,  an  dem  privaten  Erb 

merhalb  einer  gewissen  Verwandtschafts-  und  Familiengruppe 

rsonen  und  am  testamentarischen  Erbrecht  mit  gewissen 

inkungen  auch  im  Gesammtinteresse  festgehalten, 

^reinstimmung  mit  dem  Uberall  bestehenden  Recht  und  mit 

•ialökonomischen  Rechtfertigung  des  privaten  Kapital-  und 

igenthums  neben  dem  Privateigenthum  an  Gebrauchsver- 

80  ergeben  sich  für  das  „öffentliche"  Erbrecht  des 

u.  s.  w.  oder  für  das  System  der  Erbschaftssteuer  folgende 

Ltze,  deren  principielle  Begründung  in  der  „Grundlegung" 

ren  weitere  finanz-  bez.  steuertechnische  Durchführung  in 

ciellen  Steucrlehre  zu  erfolgen  hat. 

Das  Intestaterbrecht  ist  mit  einem  nicht  allzu  fernen 

n  dtschaftsgrade   abzuschliessen,    über  welchen 

die  Erbschaft  unter  den  Begriff  der  „erblosen  Ver- 

schaft"  oder  besser  direct  des  „öffentlichen"  Erb- 

les  Staats  fallt.11) 

Einerlei,  ob  ab  intestato  nach  der  gesetzlichen  Erbfolge 

Folge  testamentarischer  Bestimmung  Vermögen  übergeht, 

treten  im  Princip  Erbschaftssteuern  ein,  auch  für 

hst  verwandten  Erben.   Nur  für  ganz  kleine  Erb- 

v.  Scheel  a.  a.  U.  S.  H2.     Von  modernen  Codificationen  des  Erbrechts 

Ii.  der  Code  Napoleon  Art.  "o'>  mit  d.  12.  (irad,  d.  österr.  bürgerl.  (ieaetz- 

"» 1  mit  d.  5.  Parcntel  das  gcsetzl.  Erbrecht  ab  intestato  unter  Verwandte 
!t/«ren  deutschen  Hechte  schliessen  d.  ge.setzl.  Erbrecht  der  ehelichen  Sipp- 

«o  die  canonischen  Eheverbot«;  wegen  Blutsverwandtschaft  nicht  mehr  l'latz 
t  *L  Beseler,  D.  Priv.recht  §.  150. 
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Schäften,  Erbantheile  oder  Legate  ist  es  aus  socialpofeaeLa d 

aus  practischen  steuertechnischen  Gründen  statthaft,  dk  5nrj 

erlassen. ") 

3)  Die  Hühe  der  Erbschaftssteuer  richtet  sich  eiatia  i 

dem  Verwandtschaftsgrade,  sodann  nach  der  ab*  j 

Höhe  des  Erbantheils  oder  Legats.    Die  Erbschaft  : 

den  nächsten  Verwandten  und  Familiengenossen  ^  Astenden*: 

Descendenten,  Ehegatten)  werden  daher  zwar  auch  >s- 

aber  mit  niedrigen  Sätzen,  die  entfernteren  hober,  ' 

gesetzlich  erbberechtigten  entferntesten  abermals  hoher  r 

testamentarisch  eingesetzten  Nicht -Erbberechtigten  am  B*a 

der  üblichen  gesetzlichen  Einrichtung  entsprechend.   Die  r  i 

Erbschaften,  bez.  (und  richtiger)  die  Erbportionen  ferne*, 

als  die  kleinen,  eine  Einrichtung,  die  in  der  Praxis  z*.  i 

mehr  immer  gänzlich,  aber  grösstenteils  noch  fehlt,  jcd-«*. 

Wesen  des  socialpolitischen  Steuersystems,  dessen  Glied  ±* 

schaftssteuer  bildet,  entspricht.18) 

6.  Abschnitt. 

Die  fmanz  wissenschaftliche  Bildung  des  Steuers} stf 

II.  Die  Besitzbesteuernng. 

Die  in  der  neueren  Theorie  ziemlich  yernachlässigten  und.  wo  & 

wurden,  eher  abgelehnten  „allgemeinen  Vermögenssteuern**  ?.  Ei: 

bis  404,  im  Ganzen  abweisend,  ältere  Vorschläge  v.  Kröncke.  Aalii  s  - 

Leber  Grunds,  einer  gerechten  Bcsteuer.  Abh.  1:  Mathy,  Yorechiige  -t-n  :  °A 
einer  gerechten  Venn.st.  in  Baden.  Harter.  1>31)  sind  in  neuester  Z^i:  ll  c-:  4 

Theorie  wieder  mehr  und  sympathisch  besprochen  worden.    So  Ufuvr 

Neumann  in  d.  progr.  Eink.st.  und  z.  Th.  wohl  in  Folge  der  Ton  ihr  ' 

Anregungen  auch  Andere,  so  Gutachter  d.  Ver.  f.  SocpoBt.  u.  ub*ri.  i.  ~ 

in  d.  Eisen.  Versamml.  1ST6  iu  d.  VerbandL  Qber  u.  Einkommt:£~~*r-~tr: 

Gensel's  Gutachten  ^„Pers.besteuer.",  Schriften  d.  Ver.  f.  SocpoL  Nr.  0,  * 
(„sobald  d.  Eink.st.  ein  gewisses  Maass  erreicht  hat,  werde  man  r-^U^r 

uiit  einer  Vermögenst  zu  combiniren*').   Ders.  in  s.  Thesen  iz  v  Jkl-s 

ui  Der  practische  Hauptmangel,  der  die  geringe  Euuräj-li. L*rc  et 
s«  haftssteuern  wesentlich  mit  erklärt,  ist  die  in  den  deutschen 

dein  preussischen  vom  30.  Mai  1S73)  übliche  Erbse haftsste oerfrexk^t  - 

deuten  und  Asrendenten,  während  in  England,  Frankreich.  Oesterre*.*  c» 

Ausland  gewöhnlich  auch  die  nächsten  Verwandten  steuerprlicktsr  -a*«i  * 
mit  dem  kleinsten  Satze,  meist  1  V  Vgl.  die  legislat.  Materialien  fcej  >ca. 

In  England  sind  Erbschaften  unter  20,  bez.  bei  unbewegliche»  «r-_:  :*>  ; 
Preussen  Beträge  unter  50  Thlr.  frei. 

1S)  In  England  bestehen  ziemlich  willkuhrl.  Steuersatze ,  im  Alär-aav  f- 
Erbschaften  sogar  niedrigere  als  für  kleinere.    In  Preiwr>en  ar»^  Beffar 

300  Thlr.  steuerfrei  l>ei  HausstAndsgenossen  in  einem  Dietorrrr^*iaj*  9 
zahlen  1  °/0. 
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tloog  rou  1873  Nr.  2,  c  und  in  d.  Referat  selbst  S.  21,  26  d.  betr.  Berichts 

l  f.  1675,  Nr.  11  d.  Schriften,  Lpz.  1875).  Aehnlich  Held,  als  Corref., 

■  These  2  u.  S.  32.  Ebendaselbst,  etwas  abweichend  Neuinann,  S.  4ti  fi'., 
>.  52.  Beschlossen  wurde:  „eine  in  d.  unteren  Stufen  progressive  allgemeine 

in  Verbindung  mit  einer  allgemeinen  Vermögcnsst.  als  hauptsäch- 

lich (Staats-)  Steuer"  zu  empfehlen.  S.  69. 
diese  Strömung  zu  Gunsten  der  Vermögenssteuer  hat  wohl  eingewirkt:  in 

erhnischer  Hinsicht  das  ungünstige,  allerdings  theilweise  begründete  Urtheil 

Krtragssteuern  u.  die  Misslichkeit,  anderswie,  z.  B.  durch  höheren  Steuerfuss 

rieinkommens  oder  durch  Luxussteuern  den  Besitz  passend  in  Gemässheit 

Miseren  Leistungsfähigkeit  zu  treffen;  in  principieller  Hinsicht  die  Hin- 
zur  höheren  (progressiven)  Besteuerung  des  grösseren  und  nam.  des 

l  Besitzeinkommens.  Ich  stimme  in  beiden  Beziehungen  dem,  was  man  zu 

i^rade  der  V ermögen sbesteuerung  ausgeführt  hat,  im  Ganzen  bei.  Nur 

i  die  steuertechnischen  Vorzuge  nicht  ganz  so  hoch  schätzen  u.  meine,  dass 

jpielle  Rechtfertigung  einer  höheren  Besteuerung  des  Besitzeinkommens 

Vrbeitseinkouiinens  mittelst  der  Vermögenssteuer  eben  von  der  Annahme  des 

uli tischen  Besteuerungsstandpuncts  überhaupt  abhängt.  Vom  Staudpunct 

nr orter  der  Vermögensst.  aus  (Neu mann  u.  d.  Andren)  scheint  mir  die  ganze 

^richtig  zu  einer  Frage  der  steuertechnischen  Zweckmässigkeit  zusammen- 
ka  zu  müssen,  was  aber  nicht  immer  deutlich  hervortritt.  Ausser  den  Ge- 

H  auch  Maurus,  Freih.  in  d.  Volksw^ch.,  Heidelb.  1S73,  S.  179  ff.  un* 

^tuuer.  S.  115  \L 

ler  Praxis  hat  die  Vermögensst.  im  Alterthum,  im  Mittelalter,  bes.  in  Städten 

tress.  Beispiele  aus  Basel  in  Schönberg's  Bas.  Fin.),  hie  u.  da  auch  in 
/.dt  als  Extrasteuer,  z.  B.  in  Finanznöthen  eine  Rolle  gespielt  (s.  die  Noten 

II,  402;  Weiteres  in  meiner  spec.  Steuerl.).  Nicht  unwichtige  Beispiele  der 
Beil  liefern  die  Cantone  der  Schweiz  u.  die  Einzelstaaten  der  nordameric. 

Vorbilder,  welche  auch  auf  die  neueste  Bewegung  in  der  deutschen  Theorie 

it  von  Einfiuss  waren.  S.  Patten,  Fin.wescn  auier.  Staaten  u.  Städte  in 

's  Samml.  v.  Abhandl.  1S7S. 
owerenssteuern  auf  spec i eile  einzelne  Vermögensobjecte,  bes. sogen,  directe 
teuern  sind  in  der  neueren  Theorie  ebenfalls  wohl  mitunter,  aber  seltener 

überhaupt  sehr  wenig  genauer  behandelt  worden.  S.  Rau  II,  §.  425,  427 

q  d.  Noten).  Eine  allgemeinere  Befürwortung  linden  Luxussteuern  als  Con- 

, -abgaben,  jedoch  nur  ausnahmsweise  als  directe  Aufwandsteuern  in 
rijren  und  umsichtigen  Monographie  von  v.  Bilinski,  die  Luxussteuer  als 

der  Einkommensteuer,  „hnanzwisscnschaftl.  Beitrag  zur  Lösung  der  socialen 

Lpz.  1*75;  s.  das.  S.  141  Ii.,  wo  nur  4  dir.  Luxusst  i,auf  Wohnung,  Bedienten, 

en  u.  Pferde,  Hunde)  verlangt  werden,  üeber  Bilinski 's  sonstige  Auffass.  u. 
iten  s.  d.  Noten  zu  den  späteren  Abschnitten  v.  d.  Gebrauchsbesteuerung, 

te  und  reichhaltige  Uebersicht  über  die  bisherige  literar.  Erörterung  giebt  B. 

.  im  Anfange  s.  Werks  auch  Uber  d.  Luxusst.  in  d.  Praxis.    Für  umfassende 

•ies  Verbrauchs  der  Artikel  des  Genusses  u.  Luxus  auch  Maurus,  Besteuer. 

L  Eisenhart,  Besteuer.  S.  169,  181  H.  Hier  geht  dann  die  Frage  wie  bei 

*i  in  diejenige  der  Gebrauchsbesteuerung  Uber.  Darüber  uuten  §.  494.  Ich 

ruicipiel]  die  Luxussteuern  (auch  die  directen)  ebenso  wie  die  Vermögens - 
Ulligen,  steuertechnisch  sind  mir  directe  Luxussteuern  von  zweifelhaftem 

jedenfalls  von  massiger  practischer  Bedeutung.    S.  §.  489. 

-§.485.  Nominelle  und  reelle  Besitzbesteuerung, 

esitzbesteuerung  kommt 

..  einmal  als  ein  Mittel  zur  reellen  Besteuerung  des  Ein 

cos  in  Betracht ,  ist  also  dann  eine  nominelle  oder  dient 

emessungsgrundlage  der  Besteuerung:  als  steuertech- 

ties  Hilfsmittel  der  Erwerbsbesteuerung  zur  Lösung  der 

ben  derselben  mittelst  eines  anderen  Verfahrens,  indem 

'•      aar .  tiaaju«  tasvust'Uatt.    11.  31 
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vom  Besitz  auf  den  Erwerb,  die  Erwerbsfähigkeit  und  die  > 

fähigkeit  zurückgeschossen  wird.    Mit  Ausnahme  de«  Ftl» 

Erbschaftssteuer,  welche  auch  zu  den  nominellen  BaaMmr:  j 

hört,  ist  die  Besitzbesteuerung  in  der  Regel  nur  eine  fokfc  j 

nelle  und  soll  das  gewöhnlich  auch  nur  sein.    Mit  ihr  h*v-. 

uns  im  Folgenden  vornemlich  zu  beschäftigen. 

B.   Doch  kann  sie  absichtlich  oder  unabsichtlich  eise 

werden,  wo  der  Besitz  die  eigentliche  SteuerqaelU 

So  die  Erbschaftssteuer,  in  gewissen  Fällen  die  Verktbr*-- 

(Besitz Wechselabgabe),  die  Steuer  auf  den  Conjuncturetp 

so  aber  auch  allgemeine  Vermögenssteuern  in  der 

dings  sehr  seltenen  Fall,  dass  eine  solche  Steuer  nach  1 

deutenden  Höhe  und  auch  wohl  nach  ihrer  Veranlagunr 

Erhebungsart  nicht  aus  dem  Einkommen  entrichtet  wenit:  j 

Auch  eine  Besitzsteuer  als  reelle  Vermögenssteuer  ist  l* 

Früheren  nicht  schon  an  sich  immer  unzulässig 

eine  reelle  Besteuerung  des  einzel wirtschaftlichen  Vermiß 

nicht  unbedingt  eine  solche  des  v  olks  wirth  sc  haftlieben  Ven 

und  lässt  sich  in  Staatsnothlagen  und  auc  h  sonst  anter  L"c--- 

(§.  373—376)  vom  socialpolitischen ,  wenn  auch  nieht  tcj 

finanziellen  Besteuerungs-Standpuncte  (§.  398)  aus  billigem.  1 

kann  ausnahmsweise  auch  eine  reelle  Besteuernmr  de> 

Vermögens  vorkommen  (§.  371).    Nothwendig  wird  abe: 

sorgfältig  zu  prüfen  sein,  ob  die  stets  seltene  Eventualis 

reellen  Vermögenssteuer  wirklich  vorliegt,  was  im  AllgemtL 

in  Betreff  der  schon  betrachteten  Fälle  der  Erbschartsstc- 

der  Besteuerung  von  Spiel-  und  von  gewissen  Conjuncrureiif^  - 

welche  dem  angelegten  Vermögenswerth  hinzu  wachsen,  i 

ist;  sodann,  ob  die  nominelle  Besitzsteuer  nicht  wider  dk 

des  Gesetzgebers  zu  einer  reellen  wird,  was  natürlich  r: . 

verhütet  werden  muss. 

Die  nominelle  Besitz besteuerung  ist  als  Bteuertecbnisdbe*  i 

mittel  der  Erwerbsbesteuerung  schon  in  den  voran^ehe^: 

schnitten  ausdrücklich  oder  implicite  mehrfach  mit  bertkrt 

Es  sind  aber  noch  einige  weitere  Ausführungen  über  &e  : 

gänzung  an  dieser  Stelle  nothwendig,  welche  namentlich  er- 

sollen,  ob  und  welche  steuerpolitischen  Zielpuncte 

sie  sich  etwa  zweckmässig  erreichen  lassen. 

Die  Untersuchung  über  die  reelle  Besitzbesteuenin£  yc 

früheren  Erörterungen  über  die  Wahl  der  Steuerqoeüe      *' ' 
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ie  Auffassung  der  Gerechtigkeitsgrundsätze  der  Besteuerung 

i. -ilpoU tischen  Standpuncte  aus  (§.  398  ff.)>  dann  in  den 

Abschnitten   in  den  Betrachtungen  über  die  Verkehrs- 

ff.),  die  Conjuncturengewinns-  (§.  473  ff.)  und  die  Erb- 

etenem (§.  482  ff.)  im  Wesentlichen  schon  geführt  worden. 

—  §.  486.    Formen  der  nominellen  Besitzb esteue- 

Die .selbe  kann  in  vier  Formen  vorkommen. 

Einmal,  indem  sie  die  Gesammtheit  des  Besitzes  einer 

(Wirthschaft)  ins  Auge  fasst:  dann  erscheint  sie  als  all- 

ne  Vermögenssteuer. 

Zweitens  kann  sie  den  ererbten  Besitz  im  Augenblick 

)esübergangs,  bez.  der  Erbesantretung  treffen:  dann  nimmt 

Gestalt  der  Erbschaftssteuer  an. 

Oder  sie  knüpft  sich  drittens  an  gewisse  Kategorieen 

sitzes,  nemiich 

an  das  Productiv vermögen  (Kapital)  oder  an  das  Ge- 

bs vermögen  einer  Person  je  in  seiner  Gesammtheit  oder 

an  die  einzelnen  Ertragsquellen,  welche  das  Pro- 

>rmögen  umfasst,  insbesondere  an  den  Boden,  die  Ge- 

,  das  bewegliche  oder  das  Geldkapital,  und  von  den 

Abtbeilungen  des  Gebrauchsvermögens  speciell  an  das  Nutz- 

en: dann  fungirt  sie  als  partielle  Vermögenssteuer  immer 

eine  dieser  Kategorieen  oder  deren  Unterarten. 

Endlich  viertens:  sie  trifft  ganz  specielle  einzelne 

te  des  Nutzvermögens:  so  namentlich  als  sogen,  directe 

Steuer,  aber  gelegentlich  auch  in  dem  einen  oder  anderen 

?n  Falle. 

—  §.  487.  Die  Besitzbesteuerung  als  allgemeine  Ver- 

ls Steuer.  Hier  wird  die  Steuer  nach  dem  Wert  he  des 

,rens  bemessen  und  dieser  Werth  durch  Anschläge  oder 

ind  von  Declarationen  festgestellt.  Steuern  dieser  Art 

:bon  früher,  z.  B.  in  Städten,  vorgekommen,  finden  sich 

neuerdings  wieder  in  der  Praxis  (Nordamerica)  und  sind 

x  in  der  Theorie  gerade  für  moderne  Verhältnisse  empfohlen 

t  (Neumann). 

Durch  eine  solche  Steuer  iässt  sich  im  rein  finanziellen 

rsystem   die  allgemeine  (nominelle)  Einkommen- 

r  in  Bezug  auf  die  besitzenden  Ciassen  mit  durchführen, 

man  aus  dem  Vermögen  auf  das  Einkommen  zurückschliesst 

len,  wo  das  Einkommen  schwer  zu  ermitteln  ist,  kann  eine 

31» 
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allgemeine  Vermögenssteuer,  für  welche  man  wenigsten*  Hl 

Anhaltspuncte  öfters  leichter  gewinnt,  z.  B.  in  der  Art  sie 

des  Nutzvermögens,  wohl  erwünscht  Hilfe  gewähren.  Mxi 

einzelnen  Vermögensobjecte  sind  doch  in  sehr  ungleichet  4 

schwer  oder  leicht  zu  ermitteln  und  der  Rückschluss  anf  it\ 

kommen  bleibt  ebenfalls  oftmals  misslich.    Eine  allgeme* 

mögenssteuer  als  allgemeine  Einkommensteuer  der  Ben-' 
möchte  daher  doch  nur  ausnahmsweise  räthlich  sein.  Nebe: 

solchen  macht  sie  doppelte  Mühe  und  empfiehlt  sich  woUiri 

Umständen  im  folgenden  Falle. 

2)  Sie  kann  nenilich  im  so cial politischen  >te*^ 

neben  einer  allgemeinen  Einkommensteuer  zum  Zweck  der  a"* 

Besteuerung  der  besitzenden  Classen   in  Betracht 

Hier  erfüllt  sie  dieselbe  Aufgabe  wie  diedirectenLoxi*« 

und  wie  Verbrauchssteuern  (eventuell  mit  entsprechend  : 

Steuerfusse)  auf  Genussmittel  der  Wohlhabenderen  und  r 

piell  besser,  weil   sie  gleichmässiger  als  diese  * 

wirkt.    Auch  dieselbe  Aufgabe  wie  ein  System  der  Ert* 

besteuerung,  mit  dem  die  Renteneinkommen  etwa  noch  S-J 

besteuert  werden;  im  Ganzen  zwar  wohl,  trotz  der  Miu* 

Ertragssteuern,  kaum  besser,  aber  doch  so,  dass  diese  tibi 

Vermögenssteuer   mitunter  vor  solchen  Steuern  Vorzür 

könnte.    Ein  Vorzug  ist  es  z.  B.,  dass  sie  das  sonst  kr. 

besteuert  bleibende  Nutz  vermögen  mit  trifft,  welches 

höheren  Wohlstands  öfters  auch  in  relativ  grösser«: 

besitzen.    Namentlich  muss  dieser  Weg  der  höheren  Be4;3 

der  Besitzenden  aber  mit  dem  anderen  sich  bietenden  *er? 

werden,  diese  Personen  durch  einen  höheren  Stenerfr- 

allgemeinen   Einkommensteuer  flir  das  „Einkornes 

Besitz"   stärker  zu  belasten.    Wenn  mau  bei  letztere*  * 

dem  richtigen  Einkoramenbegriff  gemäss,  eine  „fictiTeK 

des  Nutzvermögens  zum  steuerpflichtigen  Einkommen  «*V 

hat  der  erste  Weg  der  Vermögenssteuer  keinen  prineipii 

Vorzug  vor  dem  anderen.    Aber  in  der  Praxis  kann  er 

theile  bieten  und  gerade  der  Schwierigkeit,  eine  sokrk  3i 

siehtigung  des  Nutzvermögens  bei  der  Einkommensieoer  es 

bar  eintreten  zu  lassen,  wird  man  dabei  überhoben.  Wirf* 

das   socialpolitisch  richtige  Princip  angenommen,  Res** 

Besitzeinkommen   höher  als  Arbeitseinkommen  in  he?«* 

darf  daher  wohl  die  Verbindung  einer  allgemeinen  V»* 
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zu  diesem  Zweck  mit  der  Einkommensteuer  ernstlich  erwogen 

•n. 

\)  Eine  allgemeine  Vermögenssteuer  lässt  sich  theilweise  mit 

)bjectbesteuerung  wie  die  Ertrags-  oder  Ertragsquellen- 

lerung  behandeln.  Sie  vermag  dann  Aufgaben  zu  lösen,  für 

e  die  Einkommensteuer  als  Subjectbesteuerung  nicht  aus- 

und  sonst  Ertragssteuern  nothwendig  würden  (§.  410,  415). 

kann  es  dann,  namentlich  wenn  diese  letzteren  fehlen,  in 

kommen,  ob  man  nicht  statt  ihrer  auf  eine  solche  Ver- 

issteuer  recurrirt,  da  diese  steuertechnisch  vielleicht  einfacher 

teilen  und  bei  ihrer  Ausdehnung  auf  alle  Vermögensbestand 

auch  im  Nutzvermögen,  mitunter  noch  geeigneter  ist,  als 

besteuerung  zu  dienen.  Besässen  wir  in  unseren  Staaten 

meistens  ausgebildete  Ertragssteuern,  so  würden  gewisse  ße- 

*se  der  Staats-  und  mehr  noch  der  Communalbesteuerung 

alche  Vermögenssteuern  hindrängen,  so  in  den  practisch 

en  und  wichtigen  Fällen,  dass  der  Ort,  wo  ein  Vermögens- 

(namentlich  eine  Realität)  liegt  und  wo  der  Eigenthümer 

,  verschiedene  sind  (§.  410).  — 

1  Bezug  auf  die  zweite  Form  der  ßesitzsteuer ,  die  Er  fa- 

lls Steuer  kann  auf  das  Frühere  verwiesen  werden  (§.  482  bis 

so  dass  wir  uns  gleich  zur  dritten  Form  wenden: 

.  —  §.  488.  Die  Besitzbesteuerung  als  partielle  Ver- 

tssteuer.  Auch  hier  wird  die  Steuer  nach  dem  ermittelten 

h  der  Kategorieen  von  Vermögensobjecten ,  auf  welche  sich 

Steuerung  beziehen  soll,  bemessen. 

)  Bei  dem  Pro duetiv vermögen  einer  Person  oder  Wirth- 

welches  durch  die  Steuer  in  seiner  Gesammtheit  oder  in 

auf  die  einzelne n  Ertragsquellen  umfasst  werden  soll, 

dann  wieder  von  dem  Werth  auf  den  Ertrag  geschlossen, 

esitzsteuer  erscheint  hier  als  das  indirecte  Verfahren  der 

Ermittlung  im  Gegensatz  zu  dem  directen  Verfahren  in  der 

mlichen  Ertragsbesteuerung.    Bei  der  Grund-,  der  Gebäude- 

cr  Zinsrenten-  oder  der  i.  e.  S.  sogenannten  „Kapitalsteuer", 

bei   der  Gewerbesteuer  kommt  jenes  indirecte  Verfahren 

ter  vor,  theils  selbständig,  theils  zur  Ergänzung  des  directen 

irens,  wie  dies  in  der  speciellen  Steuerlehre  näher  angegeben 

in  wird.    Die  Besitzsteuer  kann  hier  vor  der  directen  Ertrags 

lung  Vorzüge  haben,  so  z.  B.  beim  Grund  und  Boden  den 

infacheren  und  sichereren  Feststellung  des  Werths  („Verkehrs 
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werthg1')  als  des  Reinertrags,  zum  Theil  deshalb,  weü 

dort  an  objective  Momente,  an  Thatsaehen  de«  Verkehr»  *i 

welche  nicht  so  schwer  zu  ermitteln  sind  (Kaufpreise  >,  kik  I 

das  Missliche  bleibt  immer  der  Schluss  vom  Werth  aif 

trag,  wie  sich  gerade  beim  Grundstück,  auch  bei  GeMfc*5 

(Werthpapieren  u.  dgl.)  am  Deutlichsten  zeigt    Im  G*bx*j 

die  Besitzsteuer  hier  doch  wohl  nur  allgemeiner  empfohta  ~> 

können,  wenn  es  an  einer  sorgfältigen  Ertragssteuer  fehk.  ■ 

eben  als  Hilfsverfahren  (eventuell  als  HauptveruL •.. 

Einrichtung  der  Ertragssteuer. 

2)  Bei  dem  Nutz  vermögen  einer  Pereon  oder  Wir  ■ 

hat  die  Besitzsteuer  dagegen  eine  grössere  Bedeutung,  i 

oben  schon  angedeuteten  Gründen  (§.  487  sub  2).  IVr 

kommt  kein  reeller  Ertrag  im  gewöhnlichen  Sinne  vor.  -4 

nur  jene  „fictivc  Rente",  welche  allerdings  in  den  Gens?* 

Gen  Unmöglichkeiten  des  Nutzvermögens  liegt  ,  aber  sich  rr 

risch  nur  ziemlich  willkührlich  bestimmen   lässt.    Der  * 

dieses  Nutzvermögens  ist  dagegen  etwas  Concretes  und  iks 

schwierig  zu  ermitteln.    Auch  im  rein  finanzielles  4 

System  ist  nun  die  Mitbesteuerung  des  Einkommenstbeü*.  n 

die  Genüsse  u.  s.  w.  des  Nutz  Vermögens  darstellen ,  in  de: « 

politischen  Besteuerung  sogar  die  Höh  er  besteuern  ng  dies^ 

als  eines  aus  Besitz  herrührenden  Einkommens  gebofc: 

kann  daher  eine  Besitzsteuer  auf  das  Nutzvermögen  ein  u:i 

nissmässig  einfaches  und  zweckmässiges  Min/  *\ 

der  Einkommensteuer  zur  Erreichung  dieses  Ziels  sein.  )L:i 

dadurch  mitunter  die  reicheren  und  reichsten  C lassen  rt:  d 

ihrem    grossen    und    verschiedenartigen  Nntxir-J 

liegende  Steuerfähigkeit  recht  passend  zur  Bestenerorr  * 

ziehen.    Nicht  zu  übersehen  ist  übrigens,  dass  die  Be&L* 

vom  Nutzvermögen,  von  dem  gesammten,  wie  hier,  **' 

einzelnen  Objecten,  wie  in  der  folgenden  Form,  eigentlich  r~ 

eine  Gebrauchs besteuerung  ist,  welche  eventneil  auchte-i 

andere  Form  dieser  letzteren  verwirklicht  werden  kann.  I*- 

sitzsteuer  erscheint  aber  auch  von  diesem  Gesiehtspaua 

trachtet  nicht  ungeeignet 

C.  —  §.  489.   Die  Besitzbesteuerung  als  Steuer  lafeii:* 

Objecte  des  Nutz  Vermögens,  besonders  als  directeLt^ 

Steuer.    Hier  werden  diese  Objecte  beim  Besitzer  mit  perd 

(jährlich)  wiederkehrenden  Steuersätzen  belegt    Gera*  te* 
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nt  die  Steuer  als  Gebrauchs  Steuer.  Die  Erörterungen  in 

genden  Abschnitten  beziehen  sich  daher  auf  sie  mit.  Prin- 

!  lässt  sie  sich  sowohl  vom  rein  finanziellen  als  vom 

politischen  St  and  puncto  aus  billigen ,  soweit  überhaupt 

?brauchs besteuerung  einzelner  Gegenstände  zu  vertreten 

ractisch  und  steuertechnisch  möchte  sie  nur  aus- 

weise räthlich  sein. 

Der  Besitz  von  einzelnen  solchen  Objecten  weist  auf  Ein- 

q,  daher  auf  Steuerfähigkeit  bin,  derjenige  bestimmter  Arten 

Gegenstände  („Luxussachen")  auf  höheres  Einkommen, 

beiden  Fällen  liegt  Besitzeinkommen  vor.  An  und  für  sich 

ian  daher  die  rein  finanzielle,  proportionale  und  die  social- 

tie ,  progressive  und  das  Besitzeinkommen  höher  belastende 

men besteuerung  durch  eine  solche  Besitzsteucr  verwirklichen. 

wie  weit  genügend,  das  hängt  von  der  richtigen  Aus- 

ler Objecte  und  der  richtigen  Höhe  der  Steuersätze 

beiden  Hinsichten  ist  eine  ziemlich  weitgehende  Willkühr 

eidlich.  Deshalb  scheint  uns  eine  andere  Besteuerung, 

demselben  Ziel  der  Einkommenbesteuerung  zustrebt,  zweck- 

r,  mindestens  die  vorerwähnte  Form  der  Besitzsteuer  des 

n  Nutzvermögen8. 

Stellertechnische  Gründe  führen  zu  demselben  Ergeb- 

fene  Willkühr  in  der  Auswahl  der  Steuerobjecte  und  in  der 

ler  Steuersätze  ist  steuertechnisch  ein  grosser  Uebelstand. 

Steuerung  verlangt  ein  leicht  besonders  lästiges  Eindringen 

Privatverhältnisse,  das  nicht  einmal  durch  ein  günstiges 

lies  Resultat  beschönigt  wird.    Denn  wegen  der  Willkühr 

Wahl  der  Objecte  und  wegen  der  leicht  drohenden  Ein- 

vung  des  betreffenden  Besitzes  sind  hohe  Steuersätze,  des- 

und  wegen  der  meist  geringen  Verbreitung  solchen  Luxus- 

ts  ist  wieder  ein  hoher  Steuerertrag  ausgeschlossen, 

i  steht  an  und  für  sich  nichts  im  Wege,  auch  einzelne  Gegen- 

des  Productiv Vermögens,  z.  B.  gewisse  Bestandteile  der 

seinrieh  tunken ,  Maschinen  u.  dgl.  mit  Steuersätzen  zu  be- 

Auch  dies  ist  eine  Form  der  Besitzsteuer,  welche  gelcgent- 

rgekommen  ist  und  auch  wohl  noch  vorkommt.    Eine  solche 

erscheint  dann  aber  wieder  nur  als  ein,  meist  ziemlich 

Verfahren  zurindirecten  Ermittlung  des  Ertrags 

Unternehmung,  indem  aus  dem  Besitz  solcher  Objecte 

■  Umfang  des  Geschäfts  u.  s.  w.  zurückgeschlossen  wird. 
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Die  weitere  Beurtheilung  kann  auf  die  Darstellung  der  !.i 

besteuerung  in  der  speciellen  Steuerlehre  verschoben  wert- 

Es  ergiebt  sich  aus  dem  Vorausgehenden,  das*  di* 

ständige  Bedeutung  der  nominellen  Besitzbeste 

doch  im  Ganzen  nur  gering  ist.    Bloss  ab  allr 

Vermögenssteuer,  welche  in  Nothzeiten  als  ExtrasteB' 

dann  im  socialpolitischen  Steuersystem  und  ab  pi 

Vermögenssteuer  des  gesammten  Nutz  vermöge*!  i 

rein  finanziellen  Steuersystem  würde  sie  gröasre  WVn 

erlangen. 

IMe  tinanz  Wissenschaft  liehe  Bildung;  de*  SW>iiersT$s*r 

Die  Finanztheorie  hat  bisher  in  ihrer  Beurtheilung  der  Verbrat  . 

des  Haupttheils  der  von  mir  sogen.  Gebrauchsbesteuerung ,  gewöhnu:!  - 
liegende  Fehler  nicht  genügend  vermieden.    Diese  Steuern  sind  cüi 

unentbehrlich,  wenigstens  da,  wo  es  sich,  wie  in  unseren  moderafi  - 
die  Deckung  eines  grossen  Staatsbedarfs  handelt,  nachzuweisen  aai  .. 

lassen  sich  bei  ihnen  schwere  Verstösse  gegen  die  oberitti 

principien,  besonders  gegen  die  gerechte  Steuervertheilun*  aa*cfcw%:  i 
namentlich,  wenn  man  sich  an  die  üblichsten,  und  aus  praktischen  Grii»K 

in  gewissem  Umfang  notwendigsten  Arten  dieser  Steuern  hAk  Der 

Theorie  liegt  nun  darin,  dass  man  sich  mit  der  Praxis  wegen  der 

dieser  Steuern  Uber  jene  Verstösse  hinwegsetzt  oder  sich  dureh  opex-r. 

nahmen  in  Betreff  der  ausgleichenden  Wirkung  der  Ueberwälrung  Aar. 

oder  —  täuschen  will  und  so  namentlich  das  Ziel  gerechter  SteoerrenkflSc:  ' 
theils  und  jedenfalls  viel  mehr,  als  es  nöthig  ist,  aus  den  Augen  terLer.. 

Fehler  besteht  in  der  Hinwegsetzung  über  die  Cnentbebriichkeit  od  *>  i 

wicklungsgesetzmässige  Begründung  dieser  Steuergattung  in  der  modern«  • 
aus  jenen  Verstössen  gegen  die  Steuerprincipien ,  bes.  gegen  die  rtrr- 

vertheilung  ein  unbedingtes  Verdict  gegen  die  ganze  Gattung  abeek»-  r 

Neigung  zu  dem  erstgenannten  Fehler  findet  man  in  der  soit-disaii:  jra- 
mancher  neueren  eclectischen  Finanztheoretiker,  in  Deutschland  aach  &<a  Ej 

implicitc  wenigstens,  bei  den  .,Socialpolitikern",  bes.  bei  Held.  aber  is  -ät 
selbst  noch  bei  Stein,  trotz  der  scheinbar  sehr  abweichenden  Acr*=- 

letzteren.    Der  zweite  Fehler  tritt  bei  jenen  theoretischen  Naticmai Mc*^ 

welche  die  Verbrauchsteuern  allein  für  sich,  ohne  ZusammenhAag  ar  & 

Besteuerung  u.  ohne  Rücksicht  auf  die  geschichtlichen  Bedingung?*  l 

dieser  Steuergattung  beurtheilen :  er  findet  sich  schon  vor  den  Pby*si±»i-*i2i 
bei  einzelnen  Theoretikern,  dann  bei  vielen  n.  bedeutenden  NatipLalöidET»^ 

Schriftstellern  der  Smith 'sehen  Schule,  ausserdem  bei  radicalen  Poh^itra  * 
daher  besonders  bei  den  Socialisten.    Ein  Hauptvertreter  i-tn-rr^r 

Las sallc.  Seine  Auffassung  ist  bei  aller  ihrer  Einseitigkeit  nei  zdei  i  c  ■'' 

als  diejenige  der  sonstigen  Gegner  der  Verbrauchsteuern-   Sie  >;eh:  -«a  lx~  1 

mit  einer  bedeutsamen  gcschichtsphilosophischen  Betrachtunjr  d'*s  gaaj:* 

die  zwar  auch  sehr  einseitig,  aber  keineswegs  schlechtweg  cnr.-*tr  >- 

wird  es  gerechtfertigt.  Lassalle  als  den  bedeutendsten  neuere  <Wa*' 

branchsteueiD  anzusehen  u.  auf  ihn  mehr  Gewicht  als  auf  inrend  avt"- 

dieser  Steuergattung  zu  legen.  Er  fasst  dabei  auch  so  zi^mbrfc  r=*=" 

7.  Abschnitt. 
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monalökonomen  u.  Politiker  vom  Standpunct  der  Gerechtigkeit  aus  gegen  diese 

erung  einwenden.  Warum  hat  Stein  Lassalle  gar  nicht  berücksichtigt? 

I  handelt  sich  hier  namentlich  um  zwei  literar.  Auslassungen  Las  sali  c's.  Er 
ferst  in  einem  Vortrag  im  Berl.  Handwerkerverein ,  der  u.  d.  T.  „ Arbeit er- 
;\mm.  Ueber  den  besond.  Zus.hang  der  gegenwärt.  Geschichtsperiode  mit  der 

les  Arbeiterstands"  in  Zürich  1863  erschienen  ist,  die  Frage  der  indirecten 
ts  karz  berührt  (S.  26  ff.).  Wegen  dieser  Ausführungen,  als  geeignet,  „die 

öcn  Gassen  zum  Hass  u.  z.  Veracht.  gegen  d.  Besitzenden  öffentl.  angereizt  zu 

\  gerichtlich  augeklagt  u.  in  i.  Instanz  verurtheilt,  hielt  er  dann  in  der  Appell.- 
vor  dem  K.  Kammergericht  in  Berlin  eine  Vertheid.rede ,  die  u.  d.  T.  „Die 

te  Steuer  und  die  Lage  der  arbeitenden  Classen"  ebenfalls  in  Zürich  1863  er- 
n  ist  (136  S.).  Diese  Schrift  ist  bei  aller  tendenziösen  u.  gutgläubigen  Ueber- 
g,  die  ihr  den  Character  einer  Parteischrift  giebt,  doch  von  erheblichem 

Sie  ist  zugleich  mit  einem  umfassenden  geschichtlichen  u.  namentlich  literar- 
htl.  Material  ausgestattet,  so  dass  sie  in  lotztrcr  Hinsicht  wohl  das  vollständigste 

L'rium  von  Ausführungen  hervorragender  Nationalökonomen  u.  Finanztheoretiker 

uker  von  Bodin,  Boisguilbert,  Forbonnais  an  bis  auf  die  neueste  Zeit 

i  die  Verbrauchsteuern  bildet  (S.  14  ff'.). 
issalle  bringt,  ungleich  tiefer  als  irgend  ein  anderer  Gegner  oder  Anhänger 

rbrauchsteuern ,  die  Entwicklung  der  letzteren  in  Zusammenhang  mit  der  Ent- 
»g  der  Geschichte  der  modernen  Gesellschaft  u.  ihrer  Classen.  Einzeln 

-chon  früh  vorkommend,  bes.  in  den  Städten,  in  den  letzten  Jahrhunderten  sich 

lend,  im  17.  u.  18.  Jahrhund,  von  d.  absoluten  Staatsgewalt  des  unaufgeklärten 

i  geklärten  Despotismus  weiter  entwickelt,  sind  sie  in  der  „staatsbürgcrl. 

5"  oder  in  der  ökonomischen  Periode  der  „Vorherrschaft  des  beweg- 

i  Kapitals"  (der  „Bourgeoisie")  zu  einem  Haupttheil  der  practischen  Staats- 

rung  ausgebildet  worden.  Oder  wie  Lassalle,  allerdings  bereits  über- 

nd~  wörtlich  in  s.  1.  Hede  (S.  27,  2te  Bede  S.  6)  sagt:  „.  .  .  der  Betrag  aller seten  Steuern  [wie  er  mit  vielen  Anderen  die  Verbrauchst,  nennt],  statt  die 

ueri  nach  Verhältniss  ihres  Kapitals  und  Einkommens  zu  treffen,  (wird)  seinem 

item  grössten  Theile  nach  von  den  Unbemittelten ,  von  den  ärmeren  Classen 

..*n  gezahlt.  Nun  hat  zwar  die  Bourgeoisie  die  indirecten  Steuern  nicht  eigent- 
fnnden ;  sie  existirton  schon  früher.  Aber  die  Bourgeoisie  hat  sie  erst  zu  einem 

:<-'n  Systeme  entwickelt  u.  ihnen  beinahe  den  gesaminten  Betrag  der  Staats- 

ibse  aufgebürdet."  Letztere  Uebertreibung  erklärt  sich  z.  Th.  daraus,  dass 
>  in  unzulässiger  Weise  (bei  der  Grundsteuer  unter  Hinweis  auf  eine  hier  irrige 

Ricardos)  auch  dieGrundst.  als  eine  „auf  den  Getreidepreis  abgewälzte  und 

iehnitiv  von  den  Getreideconsumenten  bezahlte"  [die  oben  S.  277  Nute  22  er- 
rn  offiziellen  Kreisen  bei  uns  vertretene  Theorie !],  femer  die  Ge werbest., 

»animten  Justizkosten  (unter  Absehen  vom  Gebuhrenelemente  darin)  zu  den 

recten"  Steuern  rechnet  (Gcrichtsrede  S.  7,  97),  was  dann  an  der  preuss. 
t.itistik  ausgeführt  wird. 

r  richtige  Kern  in  Lassalle's  Auffassung,  für  den  ihm  der  „ Autoritäten- 
a*4  auch  vollständig  gelingt,  ist,  dass  durch  die  wichtigsten  der  üblichen  Ver- 

teuern eine  relative  Steuer- U  e  ber  lastung  der  unteren  Classen  herbeigeführt 

r. lebe  sich  durch  Ueberwälzung  in  keiner  Weise  genügend  aus- 
it  Ger.rede  S.  36  ff.).  Darin  liegt  eine  unbestreitbare  Verletzung  der 

b  mlssigkeit  der  Besteuerung.  Von  diesem  Gesichtspunct  aus  haben 

o  zahlreiche  Nationalökonomen  gegen  diese  Steuern  Bedenken  geäussert  und 

r  die  Beseitigung  dieser  Abgaben,  bez.  die  Ersetzung  derselben  durch  directe 

n^en  u.  dgl.  verlangt.    Bei  Lassalle  a.  a.  0.  finden  sich  hier,  allerdings»  mit 

Auswahl  der  polemischen,  seinem  Zweck  dienenden  Kraftstellen  der  Autoren. 

-  literar.  Ausweise  als  sonst  irgendwo,  S.  11  lf.  S.  auch  Rau  II,  406, 
;  Stein  U,  200  ff.  Die  Natioualökonomen  heben  dabei  gewöhnlich  auch  die 

9  Nachtheile  der  Verbr.steuern ,  ihre  Verstösse  gegen  die  volkswirthschaftl. 

■-»Ii  un4  gegen  die  Grundsätze  richtiger  Steuerverwaltung  hervor.    Die  Pbysio- 
wie  Quesnay  selbst,  mussteu  schon  von  ihrem  prineip.  Standpuncte  au> 

3  die  Verbr.-  oder  indir.  Steuern  verwerfen.  A.  Smith,  b.  V.  ch.  2,  sect.  2. 

m  Abschn.  d.  4.  Artikels  („laxe*  upon  consumable  cominodities")  (Asher 

Cj  urtheilt  streng  über  diese  Steuern,  wenn  er  ihren  Einfluss  anf  die  noth- 
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wendigsten  Lebensmittel  mit  dem  Einflass  eines  unfruchtbaren  Bode»  »tri 

schlechten  Klimas  vergleicht  und  über  die  Ueberwälzung  denkt  ei  il 

wichtigsten  Falle  nicht  optimistisch.   Von  einer  Steuer  auf  die  von  ia&  k«.  tf 

saries  of  life  nimmt  er  an,  dass  sie,  wie  directe  Lohnsteuern,  wenigst-as  zaA  4 

Zeit  zu  einer  Lohnerhöhung  u.  schliesslich  zu  höheren  Waarenpreisei  Ml 

sumenten  führe.    Steuern  auf  andere,  von  Smith  luxuries  of  ihr  pc-or*  m  | 
bewirken  nach  ihm  aber  nicht  nothwendig  eine  Erhöhung  des  Arbeitslofta*.  laum 

Gitate  aus  Smith,  Indir.  St.  S.  21  fr.,  nach  d.  französ.  lebersetzmg  t.  Gart" 

etwas  tendenziös  herausgesucht).    J.  B.  Say  hebt  den  stark  umgekehrt  :*  - 

Character  der  Verbrauchst,  scharf  hervor  (cours  compl.  d'econ-  poiiL  VIII  pari  ' 
ähnlich  Sismondi  in  s.  nouv.  princ.  II,  L  6,  ch.  6  (2.  ed.  p.  210  ff  .J«  z.±-  *■ 
ä  presque  tous  les  impöts  sur  sa  consommation ;  reduire  tous  les  im>!&  » 

la  consommation  c'est  ramener  le  Systeme  feodal.  oü  le  noble  et  le  n-be  *  i 
.   den",  aus  d.  Table  analyt.  II,  485).  Aehnlich  auch  Deutsche    So  be?.  -zra- 

Handb.  III,  175  (Kraftstellen  bei  Lassalle,  Ind.  St  S.  25  ff.K    Von  ähsr~ 

Schriftstellern  Eschen mai er,  üb.  d.  Consumtionsst  Heidelb.  JS13.  Kr&nrk* 

N.  3,  v.  Licchtenstern,  Aphorism.  u.  Notizen  über  wichtige  Zweig»  *  : 

Altenb.  1821  S.  31,  v.  Almenstein,  üb.  d.  Vorzüge  u.  Mangel  d  iä±r  ; 

Düsseid.  1831.    Von  Neueren  s.  Pfeiffer,  Staatseinn.  II,  342— S67.  w  !- 
liberalen  Oekonomik  in  dieser  Frage:  bes.  gegen  die  Verbr.steeera  - 

Belastung  des  Einzelnen,  die  theure  Erhebung,  die  R  eizunjr  zur  L  !Bf^^.' 

gemacht  u.  im  Schlussurtheil  „aufs  Entschiedenste  die  Aufhebung  der  T— 

u.  bes.  der  indirecten  unter  ihnen"  verlangt  (S.  364^ ,  —  freilich  nur  aL*  l 
nicht  sofort  zu  erreichen  sei. 

Jener  anderen  Richtung  in  der  Literatur  u.  in  der  Praxis .  wdebe  sn  i 

Verbrauchsteuern  mehr  oder  weniger  gut  abfindet  oder  sich  selbst  mit  üuki  v  : 
u.  dieselben  bes.  befürwortet,  muss  man  den  Vorwurf  machen,  dass  üf  t- 

gehobene  Schattenseite  dieser  Steuern  zu  leicht  nimmt  und  nicht  rennrs^  - 

gleichungsmittol,  bes.  im  Gebiet  der  directen  Erwerbsbesteuenm^.  sinnt.  Iv  i 

liegt  auch  hier  in  der  Mitte  zwischen  den  Ansichten  u.  Forderanpen  d?r  zl  * 

Gegner  und  der  zu  willfährigen  und  zu  optimistischen  Anhänger  dieser  San? 

Man  wird  nemlich  Lassalle 's  und  der  Social isten  Auff&feusg  im  * 
Verbrauchsteuern,  als  derjenigen  Steuerform,  durch  welche  die  be&itzesif  i 

Zeitalter  der  Vorherrschaft  des  mobilen  Kapitals  die  formell  aufyerebea*  t  p 

aufgehobeno  Steuerfreiheit  reell  im  Wesentlichen  wieder  herstelle,  dock  zr 

schränktem  Maasse  als  richtig  zugeben  können ,  auch  wenn  m&n  a ; : : 

Anhängern  der  Optimist.  Ueberwälzungstheorie  der  indirecten  Lokast?«r- 

Lassalle  selbst  imputirt  der  „Bourgeoisie"  nicht  den  bewnssten  nacätrji  Er 
diesen  Dingen.    Er  macht  nur  mit  Recht  geltend,  dass  jede  auf  Sa* 

gebung  EinJluss  gewinnende  Classe  gleichsam  instinetiv  ihr  Classeaiaisw-. 

und  deshalb  den  Besitzeoden  heutzutage  die  Verbrauchsteuern  viel  srmjaci.* 

directe  Einkommen-  u.  ähnliche  Steuern  sind.    In  diesem  T'mfanjr  ist  1»  Ar 

wohl  richtig  und  psychologisch  begründet,  auch  durch  manche  TkateartÄ  ■ 
(Frankreichs  Steuerpolitik,  bes.  auch  seit  1S71!    Günstige  Beurtheihüsc  * 

brauchsteuern  in  Deutschland  seit  1878).    Es  ist  dieselbe  Erscheinnar.  *k  « 

nicht-besitzenden  Gassen  progress.  Einkommensteuern  n.  dgl.  wansciea  \ 

über  „sociale"  Steuerkämpfe). 

Aber  Lassalle's  geschichtliche  Begründung  der  Entwicihas  • 
brauchsteuern  ist  eine  einseitige  und  seine  ganze  Theorie  enthält  diL~  - 

wesentliche  Lücke.    Der  Erklärungs-  und  Rechtferügungsgrund  der  Z*t' 
Gesammtbcsteuerung  u.  der  absoluten  u.  relativen  Vermehrung  der  Terin*^ 

liegt  in  der  Steigerung  des  Öffentlichen  Bedarfs  u.  des  NationalemloiLSras 

einer  derartigen  Diffcrenzirung  des  letzteren,  dass  auch  den  untere«  an 

den  Classen  ein  Betrag  davon  zufallt,  welcher  bei  der  erforder&ka  fr 

Gesammtbestfuerung  nicht  unbedingt  unbesteuert  bleiben  kann     Da*  Daten* 

einzelnen  „Arbeiters"  ist  für  die  Besteuerung  unwesentlirh .  d*-  IstJumsr 
Gesammtheit  der  unteren  Classen  bildet  aber  eine  so  grosse  *m 

einkommen,  dass  es  in  der  Regel  mit  besteuert  werden  muss.  V  il  — 1 
Crossen  Zahl  von  Personen  u.  Familien  der  unteren  Classe  enthält  »er*  ear 

wenngleich  kleinen  Betrag  „freien"  Einkommens,  wie  sich  gerade  m  #■ 
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•nsrerhältnisscn  mit  ergiebt.  Dieser  Betrag  kann  nach  dem  Princip  der 

^fahigkeit  mit  besteuert  werden.  Ohne  dass  ferner  hier  die  früher  abgewiesene 

Anwendung  des  Princips  von  Leistung  u.  Gegenleistung  stattfände  (s.  §.  419), 

h  in  der  Frage  der  Verbrauchsbesteuerung,  als  eines  Hauptmittels  zur  Be- 
u?  der  unteren  CUssen,  auf  den  inneren  Grund  der  Zunahme  des  Finanz- 

hinzuveisen,  aus  der  wieder  die  Notwendigkeit  höherer  Besteuerung  hcrvor- 

.!'•  Gemein wirthschaft  Ubernimmt  immer  m  e  h  r  Thätigkeiten  u.  führt  sie 
besser  aus  u.  zwar  wesentlich  auch  mit  im  Interesse  der  unteren 

n.  Ein  Punct,  der  von  Las s alle  ganz  bei  Seite  gesetzt,  dagegen  namentlich 

iß,  nur  in  etwas  abweichender  Formulirung,  sachlich  aber  übereinstimmend, 

ht  für  die  Frage  der  Verbrauchsbesteuerung  als  wichtig,  ja  als  entscheidend 

hoben  wird:  Stein  (II,  172  u.  a.  a.  Stellen)  verlangt  mit  Recht  als  Ersatz 

lerzahlung  die  Reproducti  vität  der  Steuer  in  den  Leistungen  der 

Itang.  Hier  ist  nun  auch  für  die  unteren  Olassen  an  alles  das  zu 

.  was  gerade  der  moderne  Staat  u.  seine  Communen  direct  u.  indirect 

tranze  Bevölkerung  u.  vielfach  speciell  für  die  unteren  Classen  leisten :  Unter- 

initits-,  Armen-,  Verkehrswesen  u.  s.  w.,  aber  auch  „Sicherheits wesen'* 
ü  Betracht,  wenn  man  nur  bedenkt,  in  welchem  Maassc  die  innere  u.  Äussere 

it  im  Staate  gegenüber  den  Gewaltthaten  und  Kriegszügen  früherer  Perioden 

em  „Arbeiter"  zu  Gute  kommen.  Der  moderne.  Staat  hat  diese  Aufgaben 
.  genommen,  er  braucht  dafür  Mittel  zur  Kostendeckung  und  wenn  er  selbst 

ine  manches  Unbillige  enthaltende  Verbrauchsbesteuerung  diese  Mittel  auch 
;ren  Classen  mit  abnimmt,  so  verbessern  diese  durch  eine  solche  rechtlich 

e  regelmässige  Contribution  ihre  Lage  immer  noch  wesentlich  gegen  früher, 
f  nicht  übersehen,  dass  hier  vielfach  nur  ein  Theil  der  Älteren  Frohnden  und 

raben,  Schutzgelder  u.  dgl.  für  die  Schutzgewährung  an  den  Gruud- 
utzherrn  in  die  neue  Form  der  Staatssteuer  verwandelt  wird.  Zur  Berich- 

nd  zur  Ergänzung  von  Lassalle's  Auffassung  ist  es  noth wendig,  dies  sehr teru 

dem  hier  gegen  Lassalle  vertretenen  Gesichtspunct  aus  möchte  die  Ver- 

steuerung und  zwar  gerade  eine  solche  von  notwendigen  Arbeiter- 

tibilien  (Salz,  Petroleum!)  sogar  noch  ein  besonderes  Hilfsmittel  bieten, 

tige  ökonomische  Probleme  der  Arbeiterfrage  leichter  ihrer  Lösung  entgegen 

n.  So  erscheint  z.  B.  selbst  die  Salzsteuer  (ähnlich  die  Branntwein  -  und 

uer)  sofort  in  andrem  Lichte,  wenn  man  etwa  aus  ihrem  Ertrage  die  Mittel 

ütie  und  Dotation  eines  umfassenden  Arbeitorversicherungswcsens  zur  Ver- 

teilte, ein  Plan,  den  ich  mir  anderswo  weiter  zu  verfolgen  vorbehalte.  Der 

mische  Vorzug  der  ,,indirecten'k  vor  TÄr  „directen  Erhebung"4  liesse  sich 
linal  unmittelbar  in  einer  Angelegenheit  fundamentalsten  Arbeiterinteresses 

aber    in    der   obigen  oder  in   ähnlicher   Weise    die    entwicklu ngs - 

lässige  Begründung  der  Verbrauchsteuern  zu  liefern,  haben  die  Anhänger 

:ren  die  gar  nicht  zu  bestreitenden  Mängel  dieser  Steuerart  beschönigt  oder 

tnd  es  so  versäumt,  die  richtigen  Forderungen  zur  Ergänzung  des  ganzen 

t'-ms  u.  zor  Ausgleichung  jener  Mängel  zu  stellen.    Der  blosse  Hinweis 

..practische  Unentbehrlichkeit"  ist  keine  genügende  wissenschaftliche 
ng.    Die  Beweisführung  der  mehr  oder  weniger  bedingten  oder  unbedingten 

der  Verbrauchsteuern  bedarf  deswegen  ebensowohl  eine  Einschränkung  als 

<ler  Gegner.    Von  Früheren  s.  z.  B.  Sonnenfels,  Fin.  §.  165  ff.,  Jacob, 

6**3  ff.  (geht  v.  d.  pract  Unmöglichkeit  ans.  mit  d.  Einkommcnst.  allein  bei 
tlentL  Bedürfnissen  auszureichen),  Fulda  §.  202  11.;  v.  Malchus,  Fin.  I. 

.  S.  2S3 — 299  (Vorführung  der  Gegengründe  gegen  Verbr.stcuern  u.  Versuch 

rl.gung,  aber  bei  manchem  Richtigen  gewiss  nicht  mit  dem  von  Stein 

rühmten  Erfolg,  dass  „seit  dieser  Zeit  kein  ernstlicher  Zweifel  gegen  diese 

uehr  erhoben  worden  sei";  der  alte  bequeme,  aber  grossentheils  unrichtige 

if  l'eberwälzung  auf  die  Reichen  (s.  u.  §.511)  ist  auch  Malchus'  Einwand 
n  Vonrurf  einer  Ueberlastung  der  unteren  Classen  durch  die  Vcrbr.steuern, 

Hoffinann,  Steu.  S.  245  fl.  (sehr  kurz  und  ohne  princip.  Begründung): 

ch.  taxation  p.  HS;  Mill,  princ.  b.  V,  ch.  4  u.  6. 
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Auch  die  Beweisführung  Ton  Rau  n.  anderen  neueren  FinanrhearTCic-i  ti 
nicht.    Rau  (n,  §.  406—424)  sieht  in  den  von  ihm  mit  Vorlieb*        A  A 

steuern  nur  einen  anderen  Weg  zur  Besteuerung  des  Einkommen,  ab  tn 

Schätzungen  (§.  406).    In  der  Erörterung  über  d.  Verhält»,  d.  Ste&?  -  \ 

kauften  (§.  407)  tritt  ein  klares  Urtheil  nicht  hervor,  doch  bt  Kut 

Zurückhaltung  in  der  günst  Beurtheilung  dieser  Steuern  nicht  zu  t'iu. . 

sehliesst:  es  ist  nicht  zu  erwarten,  dass  auch  die  sorgfältig  W'im  t 

über  die  Aufwandsteuern  eine  vollkommen  gleichförmige  Bekstonj  xL*r  r t: 

ihrer  Steuerfähigkeit  bewirken.'"  Nach  verschiedenen  Erörterungeo  ul<r  i  T 
u.  finanz.  Wirkungen  d.  Verbrauchsteuern,  wobei  kaum  haltbare  Mc^tir 

Zusammenhang  zwischen  der  Verbr.besteuer.  u.  dem  Sparen  u.  Kapitali.: 

unterlaufen,  kommt  in  §.415  gleichwohl  das  Ergebnis*:  JDie  I^tsl.  - 

Unschädlichkeit  der  nach  geläuterten  Grundsätzen  angelegten  Anf^ö^r. 

Verträglichkeit  mit  den  Fortschritten  des  Wohlstands  u.  ihre  Zwecke^»- 

meisten  Staaten  dargethan."    Nicht  selten  von  den  practi?cheii  AaU..- 
Steuern  geäusserte  Ansichten,  aber  schlechterdings  so  gar  nicht  n  V:»** 

Kau  meint  dann  in  §.416:  „bei  den  gegenwärtigen  Zuständen  im  Steiß* - 
nützlich ,  die  Aufwandsteuern  neben  den  Schätzungen  bestehen  zu  h»x 

eine  Verbindung  beider  Gattungen  die  unvermeidlichen  Fehlt  r  tnd  N»:i- 

jeden  zu  verringern".    Darauf  kommen  §.  417  ff.  einige,  im  Ganzes  n\ 

nicht  ausreichende  Grundsätze  f.  d.  Einrichtung  der  Aufwand^teo-ira 

Uebcrwälzung  urtheilt  auch  ßau  §.  421,  422  skeptisch,  selbst  in  Bei.  l  : 

auf  die  nöthigen  Lebensmittel  u.  meint,  dass  auch  da,  wo  die  l'cb^rwib 

sie  nicht  ohne  bcdenkl.  Folgen  sei.     Diese  ganze  Behandlung  dir  **.::* 

ist,  wie  Stein  II,  201,  richtig  bemerkt,  bei  allem  Zutreffenden  u.  Brai*--* 
das  sie  enthält,  doch  durchaus  ohne  festes  Princip  über  daa  Weses  lj 

Steuerquelle  dieser  Steuerart.    Aehnliches  gilt  von  der  auch  son*t  tuca:> 

werthes  bietenden  Behandlung  von  Umpfenbach.  I,  §.  99  ff.,  worin 

denken  in  Betr.  der  ungleichen  Belastung  hinweg  gegangen  wird.  —  He  »  < 

die  Verbr.steuern  nur  vom  Standpunct  der  steuertechn.  Zweck mis^igke;:  »- 

Ersatz  der  Personalsteuer  der  unbemittelteren  u.  als  eine  Erganzunz  i<*  i 

Steuer  der  wohlhabenderen  Classen  (S.  S2,  152  ,  ganz  richtig,  aber  cAie  c" 
principielle  Begründang  u.  anders.  Begrenzung  des  VerbraucÄsteurrsy^::- 

U  Hinsicht  auf  die  principielle  Begründung  liegt  nun  wi-i-r 

kennbarer  Fortschritt  in  dem  Kern  der  Stein 'sehen  Ansicht    bes  IL 
„die  indircete  (worunter  er  hier  trotz  seiner  abweichenden  TenxuLci< 

die  Verbr.st.  versteht)  Steuer  die  Besteuerung  der  Arbeit  sei."  Na:  L* 
eigentlich  ziemlich  einfache  Auffassung,  die  von  keinem  anderen  Anw 

ganz  verkannt  werden  konnte,  in  unnöthig  weitläufiger  Weise  mit  er- 

schwer verständlicher  u.  doch  ganz  entbehrlicher  Dialectik  entwirld:  ** 

sachlich  vielfach  richtigen  Partieen  in  formeller  Hinsicht  zu  den  sciTt>" . 

des  ganzen  Werks  gehören.    Hier  wird  wirklich  Einfaches  hc<b^  cu~* 

(s.  o.  'S.  143).    Für  sachlich  falsch  u.  bedenklich  halte  ich  f-rt'iS- 
falls  noch  zu  weitgehende  Hinwegsetzung  über  den  Einwand  der  nC&$k.t;- 
und  der  Feberlastung  der  unteren  Classen.    Die  an  sich  rickor^ 

„Genusssteuer",  die  Auswahl  der  Steuerobjecte  und  die  rationelle 
Steuerfusse  helfen  nicht  allein  ab,  zumal  Stein  selbst  wiederhnlt  dv:  » 

zugestehen  muss,  durchgreifend  zwischen  den  Artikeln  zu  unterv-b*ki  ' 

„ Verzehrungssteuer"  auf  Nahrungsmittel  u.  der  „Genusssteuer-  anrti«^ 

anders.  1 7i*).    Vielmehr  muss  gerade,  soweit  Verbrauchsteuern  für  da«  !•  - 

Finanzbedarfs  unentbehrlich  sind  u.  eine  Ueberlastung  gewisser  Ca*-^ 
Familien!)  durch  sie  anzunehmen  ist.  ohne  dass  mau  sieh  auf  rekarwite 

kann,  eine  Ausgleichung  durch  Massregeln  in  der  Errerbs-  u  B-£^ 
im  Steuerfuss  der  Einkommensteuer  u.  s.  w.  erfolgen  is.  u.  §.  19».  F. 

technisch  unrichtig  und  auch  principiell  nicht  geboten  halte   *i  **" 

wiederum  dialectisch  abgeleitete  Consequenz,  dass  die  VerzeJiraars^"-'^ 
directe  Classensteuer  (die  „dircete  Form  der  iudirecten  Beste  u<rciz  ̂   j 

Steuer"  — !  wie  sie  Stein  in  der  Consequenz  seiner  ab*ond<rL<-M  • 

nennt \)  ersetzt  werden  müsse,  wo  denn  der  preuss.  Vorran*  br>-f" 
»  ird   II,  1S9  IT..  207.  23\  ff.).    Die  preuss.  Erfahrung  spricht  aicli  ̂  
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rtzt  S.  233  ff.  die  steuertechn.  Schwierigk.  einer  solchen  directen  Steuer  der 

heblicii.    S.  unten  §.  500,  bes.  Note  3. 

r  den  neuesten  Schriften  über  Steuerwesen,  welche  sich  näher  mit  der  Ver- 

?steaerung  beschäftigen,  verdient  auch  wegen  einer  eigentümlichen  prin- 

Jer  hohen  Branntwein-  u.  Tabaksteuer,  die  vorzügliche  vergleichend- 

s tische  Arbeit  von  Ph.  (ierstfeldt,  Beiträge  z.  Reichssteuerfrage,  Lpz.  197» 

*  vorne  mlich  practischen  Inhalts  hier  in  der  allgem.  Stcuerlehre  bes.  hervor- 
zu    werden.    Gerstfeldt  stellt  keine  neue  Ansicht  auf,  sondern  eine  bes.  in 

Branntweinsteuer  öfters  von  der  Gesetzgebung  angenommene,  aber  er  fuhrt 

tens Werth  aus.    Er  sucht  die  Verbrauchsteuerobjecte  nach  ihror  grösseren 

reu  Schädlichkeit  u.  Unschädlichkeit  zu  classinciren  u.  verlangt  eine 

9  Freig-ebung  unentbehrlicher  Objecte  (Salz),  eine  nur  niedrige  Besteuerung 
n schädlicher  Geuussmittel  (Zucker,  Kaffee,  Thee).  eine  höhere  der  relativ 

hen    (Bier,  Wein)  und  eine  sehr  hohe  der  „relativ  schädlichen" 
in   u.   Tabak).   Bei  einer  Vorgleichung  der  Besteuerung  Deutschlands  u.  des 

Trird   dann  namentlich  die  bisher  so  überaus  niedrige  deutsche  Tabak-  und 

u  beste  ucrung  beklagt.    Indessen  beruht  jene  Classification  doch  etwas  auf 

r  Auffassung  und  behandelt  auch  den  Branntweinconsuin  zu  unbedingt  als 

wie   won  Conrad  (Jahrb.  1879,  II,  307)  mit  Hecht  entgegnet  wird.  Naineut- 
wird   der  sittenpolizeiliche  Gesichtspunct  hierbei  zu  einseitig  betont  u. 

.   dass .  selbst  wenn  er  ganz  richtig  u.  das  dabei  erstrebte  Ziel  ganz  aicher 

r  wäre,   hier  immer  doch  eine  bedenkliche  Verletzung  der  Gleich- 

eit  der  Besteuerung  bei  der  hohen  Tabak-  u.  Branntweinsteuer  bleibt: 

<?rstfeldt  mit  Unrecht  ganz  bei  Seite  gesetzter  Gesichtspunct.  Möglich  sogar, 
Jer   sehr  hohen  Branntweinsteuer  der  Säufer  sich  nicht  nur  physisch  und 

,    sondern  zugleich  auch  ökonomisch  ruinirt,  gerade  wegen  der  Steuer, 

itige  Hervorhebung  des  sittenpolizeil.  Gesichtspuncts  in  diesen  Dingen  hat 

t  ihre  Bedenken,  bei  aller  partiellen  Richtigkeit.    S.  u.  §.  503  a. 

:r   sonstigen  neueren  u.  neuesten  deutschen  Finanzliter,  ist  die  Verbrauchs- 

->£  meistens  nur  in  Betr.  steuertechnischer  Einzelheiten  genauer  be- 

iden.   Ein  Mangel  bleibt  in  den  Untersuchungen  über  Einkommenst.,  Ver- 
Steuerfuss.   dass  dabei  auf  das  Nebenhergehen  (und  in  welchem 

!)  der    Ve  r br.steuern  wenig  oder  gar  keine  Rücksicht  genommen  wird, 

rorin  ich  Stein  ganz  beistimme  (II,  175,  202),  auch  den  Schriften  von  Neu  - 
Held  vorzuwerfen:  Was  Lctztrer  in  dieser  Hinsicht  im  7.  Kap.  s.  Eink.st. 

ht  bei  Weitem  nicht,  auch  von  dem  Standpuncte  seines  speciellen  Themas 

um  die  wichtige  Frage  der  Verbr.steuern  u.  die  connexe  der  angemessenen 

jg  der  (iesammtbesteoerung  dadurch  zu  erledigen  :  jene  Steuern  störteu  und 

*en   zwar   die   Production .  seien  aber  den  Oonsumentcn  aus  den  niederen 

/eerenüber    die  einzig  mögliche  Art  der  Besteuerung.    Damit  ihre  Vortheile 

i.  müssten    sie  auf  entbehrliche,  aber  allgemein  consumirte  Artikel  gelegt 

larften   nicht  auf  Kosten  der  directen  Steuern  unnöthig  ausgedehnt  werden, 

wo  die  Frage  der  gerechten  Steuervertheilung  aber  ganz  zurücktritt  und 

•thige**  Ausdehnung  der  directen  Steuern  sei,  fraglieh  bleibt.  — 

Standpunct    unserer  neuesten  .   der  Entwicklung  der  Verbrau«  listen«! rn  so 

deutschen  Praxis  wird  am  Deutlichsten  von  Fürst  Bismarck  selbst  ver- 

s.  in  s.  Beden  im  Reichstage,  1S7S,  IST«),  z.  B.  in  d.  Sitz,  am  2S.  Febr.  187*. 

«rerhandl.  stenogr.  Ber.  S.  11 2.    Was  andere  Practiker  u.  Theoretiker  neuer- 

dml.  Kichtung  geleistet  haben  .  liiuft  auf  eine  Paraphrase  dieser  BismarcV- 

uerpolitik   hinaus.    Vgl.  darüber,  in  einer  Hinsicht  beistimmend,  in  andrer 
i.  berichtigend  u.  ablehnend,  meinen  Aufs.  Uber  d.  schwebenden  deutschen 

i  in   d.    Tüb.   Ztschr.  1S79,  S.  92  ff.,  auch  Conrads  gen.  Anzeige  von 
ldt  und  ebendaselbst  von  Geffcken. 

der  fremden  Liter,  verweise  ich  auf  die  vielfach  /utreilende  Kritik  von 

•  eslie  in  s.  financ.  reform.,  nam.  aber  auf  die  zwar  wieder  der  principiellen 

;  der  Probleme  entbehrende,  aber  vom  Standpunct  der  pract.  Zweckmassigkeit 

rte<  hink  aus  gut  die  Frage  behandelnde  eingehende  ESrOfttfOBfl  roo  Lero] 
n,  ch.  4.  II,  210  tf.  über  d.  dir.  u.  indir.  Steuern.   Die  „induetiven"  Beweis- 
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fuhrungen  sind  freilich  auch  hier,  wie  gewöhnlich,  nur  mehr 

im  Ganzen  für  sich  nicht  riel  beweisende  statistische  Belege 

In  den  folgenden  Abschnitten  werden  die  Verbrauchsteuern  rornenüLi  u  41 

mehr  nur  nebenbei  als  indirecte  untersucht  Ergänzungen  ia  \ewx  sm 

Hauptabschnitt  4. 

Die  verwandte  Frage  der  Nutz  Vermögens  -  u.  Luxussteuer  s.  ofc*j  s, . 
unten  in  §.  494,  nebst  der  Note  5  in  §.  493  Uber  Bilinski  s  Thecr* 

Mit  Kucksicht  auf  die  vorausgehende  längre  literar.  Note  sind  d*  Oae 

Noten  der  folgenden  Abschnitte  möglichst  knapp  gehalten  worden.  Di 
einzelner  Ansichten  hat  auch  nur  relativen  Werth,  da  dieselben  t 

der  ganzen  Auffassung  eines  Autors  beurtheilt  werden  müssen. 

I.  —  §.  490.  Die  Stellung  der  Gebraucht  ^ 

rung  in  der  Gesam mtbesteuerung  und  ihre  F 

Die  Gebrauchs-,  namentlich  die  im  engeren  Sinn  söge  Lira, 

brauchsbesteuerung  ist  nach  der  geschichtlichen 

zweite  grosse  practisch  wichtige  Hauptgruppe  der 

neben  der  Erwerbsbesteuerung,  da  die  Besitzbesteuenin£. 

zeigte,  nur  eine  untergeordnete  Bedeutung  erlangt  bat 

Grösse  ihres  Antheils  vom  Ertrage  der  Gesammt 

wenigstens  der  staatlichen,  nimmt  die  Gebi 

gar  die  erste  Stelle  ein  (§.  450).  Die  eigentliche 

i»r Steuerung  ist  zugleich  fast  ganz  sogen,  indirecte 

werbsbesteuerung,  dieser  Haupttheil  der  Schätzungen 

grossentheils  directe.  Es  handelt  sich  hier  jetzt  <k*-> 

Geeignetheit  der  Gebrauchsbesteuerung  int* 

unter  möglichster  Berücksichtigung  der 

Ste uerprineipien  statt  und  neben  der  Erwerb*!^1 

rung  zu  einer  richtigen  reellen  Best e u crons 

kommens  der  steuerpflichtigen  Personen  si  M 

Denn  davon  hängt  das  Urtheil  über  die  Stellang  dies:» 

gattung  im  Steuersystem  ab  und  sind  dann  entepmae** 

forderungen  an  die  Einrichtung  des  Systems  zu  stellen. 

Die  Gebrauchsbesteuerung  kann  nun  möglicher  We« 

drei  Formen  annehmen: 

A.  Erstens  kann  sie  eine  allgemeine  YerbraK** 

sein,  ein  Seitenstück  zur  allgemeinen  Einkommensteuer,  ^* 

den  Gesammtverb  rauch  einer  Person  an  wirthsehaftlkbß^ 

bez.  an  Geld  in  einer  Wirthschaftsperiode  (Jahr)  in  eiiff^ 

summe  (Geld)  veranschlagt  und  besteuert,  wobei  folctfkfei 

Quote  für  die  Abnutzung  des  Nutzvermögens  einzurechner  «a  * 

B.  Zweitens  kann  sie  eigentliche  oder  Verbrüh 

im  engeren  Sinne  sein,  indem  sie  gewisse  eiaieli**8 

güter  (Artikel)  des  Consums,  welche  vor 
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an  wenigstens,  wesentlich  znm  Verbrauchs  vermögen  ge- 

belastet: der  weitaus  wichtigste  Hanptfall  der  Gebrauchs- 

ung. 

Drittens  endlich  kann  sie  sich  an  das  N u t z vermögen 

und  dessen  Nutzungen,  sowie  gewisse  persönliche 

se  treffen.  Hier  wird  sie  dann  meistens  wieder  eine 

lle  Vermögenssteuer  oder  eine  Luxussteuer,  mithin 

t  früheren  Terminologie  eine  nominelle  Besitzsteuer. 

—  §.  491.  Eine  allgemeine  Verbrauchssteuer  ist 

r  Einkommensteuer  principiell  gefordert  worden,  weil  sie 

8  diese  der  Gerechtigkeit  und  richtigen  wirtschaftlichen 

tzen  entspreche  und  steuertechnisch  leichter  und  sicherer 

en  sei.1)  Diese  Begründung  kann  aber  nicht  für  zu- 

gelten. Die  ausdrücklich  beabsichtigte  Consequenz  wäre, 

s  Einkommen  einer  Person  nicht  vollständig,  sondern  ver- 

nach  seiner  Verwendung  besteuert  würde:  nur  der  ver- 

ite,  nicht  der  „ersparte"  Theil  würde  zum  Maassstab 

Steuervertheilung.  Abgesehen  von  der  Schwierigkeit  der 

len  Durchführung  einer  solchen  Trennung,  welche  bei 

□  „Verbrauch",  z.  B.  für  Erziehung  und  Unterricht  der 

in  der  Familie,  überhaupt  kaum  möglich  ist,  da  dieser 

ich"  hier  eigentlich  eine  Kapitalanlage  darstellt,  —  so  ist 

g  Princip  selbst  unhaltbar.  Unter  dem  Anschein  einer  ge- 

wesen Vorschlag  bei  P feiff er .  Staatseinnahmen  II,  538 — 554.  Er  gelangt 
>  seiner  Erörterungen  über  Besteuerung  dazu ,  indem  er  den  Vortheil  einer 

Steuer  gegenüber  der  üblichen  Vielheit  der  Abgaben  auf  diese  Weise 

will.  Die  Steuer  soll  „nach  der  Gesammtsummc  der  Ausgaben  eines 

.•ssen  werden,  nicht  nach  seineu  Einnahmen"  (S.  540).  Pfeiffer  rühmt 
ine.  der  so  einfach  sei,  dass  man  sich  wundern  werde,  wie  man  erst  so 

f  komme,  lauter  Vorzüge  nach  u.  widerlegt,  in  wenig  genügender  Weise, 

u  zu  machenden  Einwände.  Schon  die  Prämisse,  dass  „allein  durch  eine 

Steuer  die  Gleichmassigkeit  der  Belastung  auf  die  Dauer  denkbar  sei" 
nach  unseren  früheren  Erörterungen  unhaltbar.  Die  historische,  ent- 
sgesetzliche  Noth wendigkeit  der  Differenzirang  des  Stcuerwesens 

l  «ranz  rerkannt  Die  einzige  allgemeine  Verbrauchs-  oder  richtiger 
Steuer  würde  aber  noch  besondere  Bedenken  haben  u.  am  Wenigsten,  wie 

..  54'*  meint,  dem  Princip  der  Gleichheit  der  Opfer  entsprechen.  Der  Vor- 
i  in  einer  Hinsicht  als  eine  Consequenz  der  einseitigen  Theorie  der  neueren 

notnic  in  Bezug  auf  die  Bildung  des  „Kapitals"  durch  „Ersparung"  gelten, 

auch  auf  der  Annahme  einer  „sittlichen"  Leistung  des  Einzelnen  hierbei, 

meine  Grundleg.  §.  287  ff.,  auch  —  Aehnlicher  Vorschlag  übrigens 

„Ueber  d.  billigste  Vcrtheil.regel  d.  Steuern",  Berl.  1850  (nach  Kau  II, 
:e  a):  die  Steuer  soll  nur  nach  den  Ausgaben  der  Bürger  angelegt  u.  die 

sollen  in  Steuereinheiten  ausgedrückt  werden,  welche  in  dem  geringsten 

i  einer  Fanujie,  auf  den  Kopf  ausgeschlagen,  bestehen.  Aehnlich  der  Vor« 
J.  Bevans,  a  percentagc  tax  on  domestic  expenditure  to  supply  the  whole 

lic  rerenue.  1847,  bei  Mi  11,  B.  5,  K.  3,  §.  5. 
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rechten  und  wirtschaftlich  richtigen  Begünstigung  des  „Sptf 

und  „Kapitalbildens"  führte  es  nur  zu  einer  Begünstigt^ 

Personen  mit  höherem  und  mit  Besitzeinkommen,  derec  s 

tahigkeit  absolut  und  meist  auch  relativ  viel  grösser  als  <fe 

der  „kleinen  Leute"  ist.  Auch  die  Ermittlung  des  wirkliche: 

sammtverbrauchs  einer  Person  oder  Familie  möchte  nur  s&m 

weise  leichter  als  diejenige  des  Einkommens  sein.  Wo  mai 

Verbrauch  oder  Haupttheile  desselben  (z.  B.  den  Wohnungsamt 

erforschen  kann,  lassen  sich  die  Daten  auch  für  die  Einki c 

Steuer  verwerthen.  Wo  Einkommen  und  Verbrauch,  wie  bei 

Masse  der  Bevölkerung  ziemlich  identisch  sind,  verändert  drr 

schlag  an  der  Sachlage  nichts.  In  vielen  Fällen  wird  die  h 

lung  des  Einkommens  gerade  das  leichtere  sein,  man  deu 

au  die  grosse  Schwierigkeit  der  Aufstellung  der  Statistik  de:* 

haltausgaben!2)  So  darf  wohl  von  der  allgemeinen  Verb;« 

besteuerung  abgesehen  werden.  Einige  Vorzüge  hätte  >it 

dings  vor  den  gewöhnlichen  Consumtionssteuern :  sie  tri:- 

Einzelnen  nicht  so  willkührlich  und  ungleichmässi: 

der  zufälligen  Art  des  Consums,  und  dem  Vorwurf, 

sich  durch  Regulirung,  bez.  Einschränkung  seines  Consta 

Besteuerung  mehr  oder  weniger  entziehen  könne,  wäre«* 

in  gleichem  Grade  ausgesetzt.  Aber  diese  Vorzüge  hätte  x 

weil  sie  eben  in  der  Hauptsache  doch  wie  eine  allgemein 

kommensteuer  fungirte. 

III.  —  §.  492.    Die  eigentliche  Verb rauchsbo 

rung  einzelner  Cons umptibilien.    Zur  besseren  Iti- 

lässt  sich  für  diese  Steuern  folgendes  Schema  bilden ,  das  r 

zeitig  die  Erhebungsformen  veranschaulicht,  daher  auch  fr 

Frage  der  directen  und  indirecten  Besteuerung  und  für  die  ki* 

Steuerverwaltungsfragen  wichtig  ist.8) 

*)  Erst  in  so  speziellen  Arbeiten  wie  den  in  d.  Tub.  Ztschr.  1571  5 

(Ausgaben  einer  Familie  von  6  Personen  auf  einer  schlesw. -holst-  Hallig;  n  •* 

S.  133  AVirthschaft  einer  schwarzwälder  Uhrmacher  -  Familie ,  von  G.  Seil»; 

veröffentlichten  ersieht  man  die  voüe  Schwierigkeit. 

s)  Vgl  Kau  II,  §.  -124.  Er  unterscheidet  nur:  unmittelbar  erhobene  L*te~ 
Auf wandsteuern ;  mittelbar  erhobene  oder  indirecte,  nemlich  von  W*ires 

Inneren  des  Landes  im  Verkehr  sind,  Accise  oder  Aufschlag  und  n*  • 

welche  die  Grenze  des  Staatsgebiets  Uberschreiten,  Grenz /Olle  oder  iT- 
eigcnU.  Siune.    Eine  feinere  Casuistik  ist  auch  hier  in  der  allgem.  Steuert 

noth wendig.    Die  Erhebungsarten  erörtert  Rau  dann  nur  je  bei  den  e.a 
Accisen.  Sie  lassen  sich  aber  bei  den  verschiedenen  Accisen  wieder  auf 

Typen  zurückfuhren,  die  sich  dann  nur  wieder  bei  den  einzelnen  Swa^r  • 
lisiren.  —  Solche  generelle  Betracht,  der  Erhebungsarten  in  vornijrL  * 
Hock,  öff.  Abg.  S.  153  ff.    S.  sonst  auch  hier  Stein,  II,  170  fi..  21U 
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.    Unterscheidung  der  Verbrauchssteuern  nach  der  Art  der 

j  nng. 

I  Steuern   auf  die  in  der  eigenen  Wirthschaft  des  Con 

ten  .selbst  erzeugten  Güter.    Hier  ist  die  Erhebung  noth- 

r  regelmässig  eine  directe,  indem  der  Consument  selbst 

uer  zahlt,  so  z.  B.  wenn  der  Weinbauer,  Bierbrauer  für 

eigenen  Wein-  und  Bierconsum  besteuert  wird. 

Stenern  auf  die  in  einer  anderen  Wirthschaft  erzeugten, 

-hsmnenteu  zum  Zweck  des  Consums  erst  eingekauften 

oder  m.  a.  W.  auf  solche  Güter,  welche  als  Waaren  zum 

luf  an  Dritte  bestimmt  sind.    In  diesem  schon  nach  der 

n  geschichtlichen  Entwicklung  und  nach  dem  heutigen  Steuer- 

ter  Culturvolker  practisch  weitaus  wichtigsten  Fall  wird  die 

uc Iisbesteuerung  regelmässig  indirecte  Besteuerung.  Ihre 

i  sind  mehrfach  verschieden,  fügen  sich  aber  in  der  Haupt- 

ämter folgende  fünf  Rubriken. 

Steuern  auf  Artikel,  welche  im  Inland  von  privaten  Pro 

ten   erzeugt  werden  uud  wo  die  Steuer  gleich  bei  dem 

centen  erhoben  wird.    Letzterer  schiesst  sie  also  vor, 

ler  Voraussetzung,  sie  durch  Fortwälzuug  vom  Käufer,  bez. 

lenten  wieder  ersetzt  zu  erhalten.   Diese  Steuern  bilden  regel 

einen  Haupttheil  der  sogen,  „inneren"  Verbrauchssteuern, 

um  bei  ihnen  wieder  zwei  Formen  unterscheiden,  in  denen 

icsseu  und  erhoben  werden:  Formen,  welche  nicht  nur  für 

u ertechnische  und  administrative  Seite,  sondern  auch  für  die 

ielle  Beurtheilung  der  Verbrauchsbesteuerung  zu  beachten  sind: 

Bemessung  der  Steuer  nach  dem  Rohstoff,  aus  welchem 

uerptiiehtige  Artikel  hergestellt  wird,  wobei  wieder  ent- 

r  die  Menge  des  Rohstoffs  direct  genau  bestimmt 

iacb  Betriebsmerk  malen  des  technischen  Produc- 

pparats  ermittelt  wird.  Ersteres  z.  B.  bei  der  Rüben 

»teuer,  wenn  sie  nach  der  Menge  der  rohen  Rüben,  letzteres 

r  Branntweinsteuer,  wenn  sie  nach  der  Grösse  der  Maisch 

bemessen  wird. 

Bemessung  der  Steuer  möglichst  nach  dem  steuerpflichtigen 

en    Product  (Fabrikat)  selbst:  „Fabrikatsteuer",  ent- 

r  genau  nach  der  Menge  und  Güte  des  Products  oder 

nach    Merkmalen  während  des  Verarbeitungs- 

sse s,    ans    denen    mit    annähernder   Sicherheit   auf  die 

tfa«r.  FinooiwU-fiisrliaft.    IL  32 
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Quantität  und  Qualität  des  Products  geschlossen  werdes  i 

So  bei  gewissen  Formen  der  Getränke-,  Zuckersteuera. 

b)  Verbrauchssteuern   in  Form  eines  heimischen 

monopols,  wo  die  Verwaltung  des  letzteren  zu  den  Pr-jO^t 

kosten  einen  Steuerzuschlag  im  Verkaufspreise  macht.   S-  i 

beiden  heute  wichtigsten  Fällen  des  Salz-  und  Tabaia  i 

Das  Monopol  (Regal)  hat  gerade  wesentlich  den  Zweck 

solchen  Steuerzuschiag  zu  ermöglichen  und  ist  tot  All  et 

steuerungsform,  wenn  auch  im  Reinertrag  des  Monopol  L; 

zins,  gewerblicher  Gewinn  und  Steuer  zusammen  enthebt. 

(§.  347,  348). 4)     Der  Consument,  welcher  unmittelbar 

Monopolverwaltung  kauft,  zahlt  die  Steuer  hier  eigenüka 

In  dem  regelmässigen  Falle,  dass  der  Verkehr  zwischen 

waltung  und  den  Consumenten  durch  besondere  Personen.  • 

freilich  eine  Art  halbamtlicher  Stellung  einnehmen  kCntc 

mittelt  wird  (Tabakverschleisser  u.  s.  w.),  tritt  wie  bei  der 

liehen  Verbrauchsbesteuerung  der  Character  der  indirecicr: 

auch  bei  der  „Monopolsteuer"  hervor,  indem  diese  Zwischen 

den  Steuerzuschlag  im  Uebernahmspreise  (Taxe)  voreebe*: 

beim  Verkauf  wieder  ersetzt  erhalten. 

c)  Verbrauchssteuern,  welche  beim  (  in  laut  der  stnö 

tigen  Artikel  auf  dem  Wege  derselben  vom  Prodacenten  nn  j 

und  Consumenten  erhoben  werden.    Hierhin  gehören  drei  F* 

a)  Erstens:  Die  Einfuhr-Grenzzölle  für  au*lii- 

Waaren,  welche  zum  Consum  im  Inland  bestimmt  sind. 

Art  der  Bemessung  sind  sie 

aa)  speeifische,  insbesondere  Gewichtszölle,  weki- 

Maass-  und  Gewichtseinheiten  der  Waaren, 

bb)  Werthzölle,  welche  nach  dem  Werth  der  Wav 

messen  werden. 

Nach  dem  Hauptzweck,  flir  den  sie  aufgelegt  « 
sind  sie 

aa)  Fi nanz-(S teuer- ) Zölle,  welche  eine  Verbring 

in  Zollform  darstellen, 

bb)  Schutzzölle,  welche  in  erster  Linie  die  Conctr  - 

ausländischen  Production  auf  dem  heimischen  Markte  ersr-1 

sollen,  sonst  aber  auch  eine  Verbrauchssteuer  bilden. 

«)  S.  auch  I,  1.  Aufl.  §.  bö  Note  a  und  2.  Aufl.  §.  130.  13  J  X«.«  t 

Stein  scharfe  Auffassung  des  Monopols  als  Besteuerung sfonn    »=a*  v- 
zuerst  bei  ihm.    S.  auch  Hock,  Abg.  S.  155  ff. 
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Zweitens:  Die  bei  der  Einführung  von  Waaren  in  ab- 

»ssene  kleinere  Gebietstheile,  insbesondere  für  Staats-  und 

malzwecke  beim  Eingang  in  die  Städte  erhobenen  Ver- 

ratenem: „Thorsteuern*',  „Thoraccisen",  Octrois 

gleichen. 

Drittens:  Die  sonst  beim  Transport  der  Waaren  er- 

u  Verbrauchssteuern,  wie  sie  hie  und  da,  z.  B.  beim  Weiu- 

n  d  vom  Producenten  und  Händler  an  den  Wurth  und 

lenten,  vorkommen. 

Verbrauchssteuern,  welche  unmittelbar  an  den  eigent- 

i  Consumtionsact  angeknüpft  werden,  namentlich  in  der 

«lass  der  private  Consument  in  Betretf  seiner  Vorriithe 

•uerpflichtigen  Artikels  controlirt  und  für  die  zu  seinem 

eu  Consum  bestimmten  Mengen  besteuert  wird  (z.  B.  bei 

und  dass  der  gewerbsmässige  Klein  Verkäufer 

nt,  Wirth)  ähnlich  für  die  durch  seine  Vermittlung 

ouBUin  gelangenden  Mengen  die  Steuer  zu  entrichten 

Capfgebühr"  bei  Wein  u.  s.  w.).  Diese  Form  kann  mit 

her  unter  y  erwähnten  verbunden  werden  oder  letztere  ganz 

übergehen.  Auch  steht  sie  wohl  mit  der  folgenden  in 

Long. 

Verbrauchssteuern  in  der  Form  von  L  i  c  e  n  z  -  A  b  g  a  b  e  n , 

liejenigen  Personen,  welche  gewisse  Gegenstände  produciren, 

i landet  treiben  und  namentlich  sie  im  Kleinverkehr  an  die 

ieuten  absetzen  (Wirthe)  für  das  Recht,  diese  Geschäfte 

reiben,  eine  Abgabe  entrichten  müssen.  Diese  kann  zwar 

h   als  eine  S p e c i a  1 -Gewerbesteuer  gelten,  aber  auch  in 

l  all  und  bei  ihrer  häutig  bedeutenden  Höhe  fungirt  sie  doch 

^entliehen  als  eine  indirecte  Verbrauchssteuer. 

§.  493.    Unterscheidung  der  Verbrauchssteuern  nach 

rt  der  Gegenstände,  welche  sie  treffen.5)    Hier  nieten 

-rgl.  Stein  I,  464  fl.,  II,  211  ff.,  236  II.  Seine  Nohen einander»tellung  von 

;uDfrs-,  Genusssteuer  und  Zoll  ist  insofern  unlogisch,  als  dies  nicht 
ne  Glieder  sind  und  hier  verschiedene  EintheUungsprineiiuen  benutzt  werden. 

i  Art  o.  Webe,  wie  Stein  II,  211  M.  zwischen  Verzehrung>-  u.  Genusv>teiiern 

ulet,    lädst  sich  bei  der  vou  ihm  selbst  zugegebenen  flüssigen  Grenze 

Nabrungs-  u.  Genussmitteln  bemängeln.  Die  Verzehrungsst.  theilt  Stein  in 

I'rlanzeiJ-.  Fleisch-  und  mineral.  Nahrung,  die  Genusssteuern  sind  ihm  die 

(Wein.  Branntwein,  Bier;,  die  Zucker-,  die  Tabak-,  die  Zeitungw.,  letztere 

u  erring  des  geistigen  Consums.  Mehr  wie  auf  die  physiologische  Unter- 

r  Ut  zu«»  Theil  wohl  auf  die  ..sociale",  durch  die  Volkssitte  u.  dgl.  be- 

(vewicht  zu  legen.    S.  au«  h  Gers»tfcMt's  in  der  Vorhem.  gen.  Schrift. 

•rdem  v.  ßilin'ki'*  Schritt  iber  I.uxuW»-uer  <  ..ben  Vorhem  /u  Abs.  hn.  0 
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ich  mehrere  Unterschcidungs-  oder  Classification*! 

male,  nach  denen  sich  aber  die  einzelnen  besteuerte*  As 

bei  dem  engen  Zusammenhang  der  wirtschaftlichen  Zw«i 

Verwendungen,  nicht  immer  absolut  genau,  sondere  u 

Grossen  und  Ganzen  rubriciren  lassen. 

1)  Unterscheidung  nach  dem  nächsten  Zweck  <k 

wcndung  der  Güter: 

a)  Verbrauchssteuern  auf  Artikel,  welche  regelmk»*- 

mittelbar  zum  Zweck  der  Bedürfnissbefriedigour  * 

erworben,  besessen  und  verzehrt  werden:  „fertige4*  Artikel  r 

das  letzte  Stadium  der  Verarbeitung,  nur  mit  etwaiger  A>. 

der  Zubereitnng  im  Haushalt  selbst,  zurückgelegt 

„Genussmittel"  in  diesem  (von  dem  unten  zu 

unterschiedenen)  Sinne.   Die  betreffenden  Stenern  kann  mar! 

wohl  als  Verbrauchssteuern  im  engsten  oder  würth  : 

Sinne  bezeichnen.   Hierhin  zählt  die  grosse  Mehrzahl 

namentlich  der  modernen  Verbrauchssteuern.  Die 

folgenden  Kategorie  gehörigen  Ausnahmen  von 

landen  sich  früher  und  finden  sich  theilweise  noch  bei  den  • 

sehen  Thor  steuern  und  besonders  bei  den  Hinfuhr  lott- 

b)  Verbrauchssteuern  auf  Artikel,  welche  sich  noch  z. 

Vcrai  beitun gs Stadium  im  Verkehr  befinden, 

auch  noch  nicht  „fertig"  für  den  unmittelbaren 

Diese  Artikel  sind  also  eigentlich  noch  Bestandtheile  <kr  h 

tionsraittelvorräthe  oder  des  Kapitals,  nicht  de* 

Vermögens.  Bilden  sie  den  einen  Hauptstoff  ('Yerwaai'i 
stoff)  der  Production,  wie  z.  B.  die  Rübe  für  den 

S.  4bl).    Er  nimmt  das  Wort  „Luxussteuer  '  in  einem  wesentlich  weiter*.  " 
üblichen  Sinn,  indem  er  diese  Steuer  als  d  ritt  es  Glied  eines  ali  gt  m  ei  aei  r 

der  Co n su mtio ns  steuern  De beu  die  Steuern  von  „unentbehrlich  l*  £ 

..entbehrlichen"  Gegenständen  stellt  (S.  107).    Die  Luxoset.  bt  1 
nothwendig  zur  natürl.  u.  logischen  Vervollständigung  des  System*  <fcr  C%jc 

steuern  u.  zugleich  zur  Correctur  der  Einkommensteuer  S.  II*,  12or»  :* 
betrachtet  er  sie  als  logisch  unentbehrliche  Voraussetzung  eines  ntU  a?.*-»  I*- 

S.  124.    Diese  Auffassung,  welche  durch  eine  eingehende  alirtro^i:  et-  * 
Erörterung  Uber  das  Steuersystem  zu  begründen  gesucht  wird,  enthih  aaz  i»  - 

Aber  die  vom  Verf.  befürworteten  (iesichtspunete  der  Loiüj  bc?lec-nj_r  fiü" 
schon  bisher  in  den  Positionen  u.  Steuerfussen  der  Zölle  u.  Accbes.  =~  ̂   & 

mir  wenigsten*  nicht  nothwendig,  die  Luxusst  so  besonder»  hrnt-rr^s»  ~ 
Auch  wird  bei  der  immer  unvermeidlich  willkübrlichen  Au>waJi]  r^.  ?< 

doch  der  alte  Mangel  gegenüber  einem  progressiven  Sieuerfu»  ti-  st*« 

Steuerfuss  des  fundirten  Einkommens  oder  gegenüber  der  Verioii^c  « 

mögen  Steuer  mit  der  Einkommenst.  bestehen  bleiben:  nemlich  der.  ix*  «**s 

rationellste  Verbrauchs-  und  Luxusbestcuerung  einzelner  H 

ungleich  massige  Besteuerung  bewirkt. 
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mitunter  nur  ein  bestimmtes  Verfahren,  das  oben  er- 

te,  für  die  Besteuerung  desjenigen  fertigen  Artikels,  welcher 

lert  werden  soll,  vor.  In  anderen  Fällen,  wo  noch  weitere 

beitangsstadien  zn  durchlaufen  sind,  der  besteuerte  Artikel 

iner  der  Hauptstoffe  oder  bloss  ein  Hilfsstoff  ist,  gestaltet  sich 

erhältni8s  aber  doch  anders,  z.  B.  bei  dem  Octroi  auf  Bau- 

rennmaterial, bei  den  Zöllen  auf  Rohstoffe  und  Halbfabrikate, 

etreffenden  Steuern  werden  zu  Verbrauchssteuern  für  den 

menten  durch  ihre  eventuelle  Vertheilung  auf  die  Preise  aller 

rtigen  Producte,  zu  deren  Herstellung  die  besteuerten  Artikel 

ulet  werden  mussten.  Hier  entstehen  daher  auch  viel  ver- 

eitere Verhältnisse  der  Ueberwälzung  u.  s.  w.  Die 

]  sind  zunächst  eigentlich    I' roduetions  "steuern. 

Unterscheidung  der  Verbrauchssteuern  nach  der  nattir- 

D  („physiologischen")  und  socialen,  d.  h.  durch  die 

bestimmten  Stellung  der  besteuerten  Artikel  in  der  Con- 

u    Hier  handelt  es  sich  um  die  vorher  erwähnten,  „zum 

im  fertigen"  Güter.    Die  Rubricirung,  welche  bei  der 

erlichkeit  der  Consumtionssitten  gerade  hier  nur  eine  rela- 

htigkeit  erreichen,  deshalb  genauer  nur  für  bestimmte 

i  und  Völker  erfolgen  kann,  muss  sich  an  die  ökono- 

e  Rangordnung  der  Bedürfnisse  anknüpfen,  denen 

reffenden  Güter  dienen.    Sie  wird  alsdann  doch  für  die- 

lonouiische  Beurtheilung  der  einzelnen  Verbrauchssteuern 

Hält  man  sich  an  die  Verhältnisse  unserer  heutigen  Cultur- 

Kuropas  und  theilweise  Americas  und  beschränkt  man  sich 

wichtigeren,  bis  in  die  neueste  Zeit  noch  vorkommenden 

;jectc  (daher  mit  Auslassung  der  zahlreichen  früheren  Accise- 

so  ergiebt  sich  etwa  folgende  Eintheiiung. 6) 

Artikel  zur  Befriedigung  der  Existenzbedürfnisse 

Grads:  Salz,  Brot  (Mehl,  Getreide),  meist  auch  Fleisch; 

eimische  ordinäre  Agrarproducte  zur  Ernährung  (Gemüse); 

jffe;  Beleuchtungsstoffe  (Petroleum);  Reinigungsstoffe  (Seife); 

Vrohnung,  welche  sachlich  hieher,  aus  formellen  steuer- 

hen    Gründen    zur  dritten   Hauptform  der  Gebrauchs- 

aog  (§.  494)  gehört. 

Artikel  zur  Befriedigung  der  Ex i Stenz bedürfnisse 

n  G  r  a  d  8 :  mitunter  ist  Fleisch ,  ferner  feineres  Brot 

—  ■  i 

aber  die  Eintheil.  d.  Bedürfnis  (irundle?.  §.  96. 
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(Weizen)  erst  hieher  zu  stellen;  meist  Bier  in  Nicht -Weinläd 

Wein  in  Weinländern;  Kaffee  oder  je  nachdem  Thee;  Zncker-! 

ziemlich  allgemein ;  auch  bisweilen  einzelne  ordinärere  ar 

Colonialwaaren  (grobe  Gewürze),  gewisse  Südfrüchte  u.  <L: 

Fraglich  bleibt,  ob  Tabak  hieher  oder  zur  nächsten  Abthefe 

rechnen  sei. 

c)  Artikel  zur  Befriedigung  von  relativ  entbehrlichen  Bd 

nissen  eines  höheren  und  feineren  materiellen  LeH 

genusses  oder  von  gewissen  Luxusbedürfnissen :  Wein  \i ) 

Weinländern,  Branntwein;  Tabak,  eventuell  hieher  zustellen; 

Colonialwaaren  oderProducte  südlicher  Länder;  verschiedene n 

Esswaaren  („Delicatessen")  u.  dgl.  m. 

d)  Artikel  zur  Befriedigung  gewisser  geistiger,  geit>" 

Bedürfnisse:  Zeitungen,  Kalender,  auch  Papier,  Inserate  in  i- 

angelegenheiten  u.  s.  w. 

Hieran  würden  sich  dann  Steuern  auf  die  Befriedig 

wisser  persönlicher,  nicht  oder  nur  indirect  durch  Sachgw- 

mittelter  Genüsse  reihen,  wie  die  in  §.  494  unter  der  dritten  ffo 

form  der  Gebrauchsbesteuerung  aufgeführten. 

Uebersieht  man  nicht  das  durchaus  Relative  und  FIe« 

der  Unterscheidung  und  das  Schwankende  im  Sprachgenie' 

kann  man  wohl  auch  um  eine  kurze  Bezeichnung  zu  erlang 

Verbrauchssteuern  auf  relativ  noth we ndige  Consumptibik 

samraenfassend  (mit  L.  Stein)  Verzehrungssteuern  und  dieid 

auf  relativ  entbehrliche,  mehr  nur  zum  Genuss 

Artikel  G  e  n  u  s  s  steuern  nennen.  Sieht  man  von  den  wenk?1 

tigen  einzelnen  Artikeln,  welche  früher  und  vollends  jetr ^ 

nur  ausnahmsweise  in  die  Verbrauchsbesteuerune:  eingereiht  ■ 

ab,  so  kann  man  unter  den  übrigen,  den  Hau ptarti kein,  die:* 

auf  nothwendige  Lebensmittel,  besonders  für  die  F: 

rung  (namentlich  nach  der  durch  die  Volkssitte  gejtf* 

Weise),  denjenigen  auf  Luxus-Nahrungs-  und  Reitmitft 

auf  Getränke  gegenüber  stellen.    Die  ersteren  sind  v 

meistens  inländischen  Ursprungs,  die  Luxusnahrung?- 

mittel  gewöhnlich  Producte  fremder  Zonen  und  Klimate  (rC«* 

waaren  und  Südfrüchte") ,  wenn  auch  hie  und  da  ihre  Pp'tf 

ins  Inland  verpflanzt  worden  ist  (Zucker,  Tabak).    Unter  de*, 

tränken  kommt  der  Wein  als  solches  fremde  Prodnct  in  Li-'- 

ohne  oder  mit  wenig  Weinbau  in  Betracht ,  wogegen  Btf7  ■ 

Branntwein  Uberwiegend  heimisches  Product  zu  sein  pdestf 
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Jeurtheilung  der  betreffenden  Verbrauchssteuern  sind  diese 

schiede  nicht  unwichtig. 

)ie  kritische  Prüfung  der  hiermit  schematisch  vorgeführten 

n  Hauptform  der  Gebrauchsbesteuerung,  der  Verbrauchssteuer 

inzelnen  Sachgütern  des  Consums,  kann  sich  passend  zugleich 

ic  dritte  Hauptform  mit  erstrecken,  weshalb  hier  zunächst 

iron  den  zu  dieser  gehörigen  einzelnen  Steuern  eine  Uebersicht 

m  wird. 

'.  —  §.  494.  Die  Besteuerung  von  Nutzungen  des 

Vermögens  und  von  persönlichen  Genüssen.  Im 

Fall  liegt  augenscheinlich  auch  eine  Gebrauchsbesteuerung 

m  zweiten  Falle  ist  von  einer  solchen  zu  sprechen,  weil  die 

ime  solcher  Genüsse  einen  speci fischen  Gebrauch  des  Ein- 

;ns  (bez.  Vermögens)  einer  Person  in  sich  schliesst,  wegen 

es  Gebrauchs  eben  die  Steuer  aufgelegt  und  nach  welchem 

messen  wird.  Sachlich  ist  die  Einreihung  der  Steuern  auf 

iche  Genüsse  an  dieser  Stelle  daher  wohl  zu  rechtfertigen, 

tuch  dem  Sprachbrauch  nicht  ganz  entsprechend.  Die  hieher- 

:en  Nutzungs-  und  persönlichen  Genusssteuern  werden  regel- 

von  demjenigen,  der  sie  tragen  soll  und  muthmasslich  trägt, 

leich  gezahlt,  sind  daher  directe,  worin  ein  weiterer  Unter- 

von  den  meisten  eigentlichen  Verbrauchssteuern  liegt.  Doch 

auch  indirecte  Erhebung  durch  Vermittlung  Dritter  vor, 

'•.  mitunter  bei  der  Wohnungssteuer  des  Bewohners. 

Die  Besteuerung  der  Nutzungen  von  Nutzvermögen  ist 

ilich  identisch  mit  einer  betreffenden  Besitzbestenerung  in 

auf  dies  Vermögen.  Hier  wird  auf  die  durch  das  Besitzen, 

if  die  durch  das  Benutzen  documentirte  Steuerfähigkeit 

i.   Die  Identität  tritt  völlig  hervor,  wenn  man  beachtet,  dass 

häufig  practisch  filr  Jemanden  nur  darum  handelt,  Etwas 

len  Besitz  für  etwaige  Benutzung  blos  zur  Verfügung 

•  en.  Es  kommt  dabei  gerade  in  dem  wichtigsten  Fall,  bei 

hnung,  auch  gar  nicht  nothwendig  der  Besitz  des  Eigen - 

rs  allein,  sondern  des  Bewohners  als  solchen,  speciell 

ethers  in  Betracht.  Die  hauptsächlichen  hiehergehörigen 

ind  nun: 

Die  eben  genannte  Besteuerung  der  Wohnung  ftir  das 

i  oder  Nutzen  derselben,  als  Beweis  und  zugleich  als 

stab  für  eine  entsprechende  Steuerfähigkeit,  welche  in 

Nutzung  oder  in  der  dafür  zu  leistenden  Ausgabe  liegt. 
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Hier  tritt  die  sachliche  Gleichartigkeit  mit 

Verbrauchssteuern  hervor.  Die  formelle  Verschied  ! 

erklärt  sich  aus  der  ökonomisch  -  technischen  EigenartL-M 

Befriedigung  des  Wohnungsbedlirfnisses.  Eine  solche  W«  .1 

Steuer  trifft  daher  den  Eigenthtimer,  weil  er  und  fit 

Umfang,  in  welchem  er  einen  Wohnungsgen uss  hix.  a 

Miether  in  derselben  Weise.  Sie  ist  principiell  versehe 

der  Gebäudesteuer,  welche  der  Eigenthtimer  für  den  Em 

dem  Hause  zahlt.  Streng  genommen  ferner  gehört  hierher  I 

Steuer  auf  die  Privatwohnung.  Wo  sie  gewerblich*! 

Di  dergl.  mit  trifft,  ist  sie  pro  tanto  eigentlich  eine  Erwerb*  I 

eine  Gewerbesteuer.  Bei  der  häufigen  practischen  Yen! 

oder  Verbindung  von  Räumen  beiderlei  Art  hat  die  Wodb*^| 

oft  einen  gemischten  Character. 

2)  Gewisse,  meistens  unter  dem  Namen  „Lnxu>«r 

sammeugefasste  Steuern  auf  einzelne  Objecte  des  bewe;. 

Nntz Vermögens ,  bez.  für  die  daraus  fliessenden  Notzing; 

wo  dieselbe  Motivirung  wie  im  vorigen  Falle  zutrifft 

liegt  eine  Gebrauchs  Steuer  eigentlich  nur  bei  Objecten  r.- 

ausschliesslich  dem  persönlichen  Genuss  dienen  1 

dieselben  zu  Erwerbszwecken  mit  benutzt,  so  geht  die  ̂  

eine  Erwerbs-,  Gewerbe-  u.  dgl.  Steuer  über.  Beispiele 

Zeiten  der  persönlichen  Unfreiheit  Steuern  auf  H aussei, 

persönliche  Dienste  (analog  den  unter  B  erwähnten  V- 

steuern).  Ferner  in  unseren  Zeiten:  Steuern  auf  Hunde. 

Wagen;  gelegentlich  auf  andere  „Luxussachen"  wk* 

Silbersachen,  Pianos,  Billards  u.  dgl.  m.,  wo  die  Steuer  rer- 

vom  Eigenthlimer  zu  zahlen  ist. 

Hieran  reiht  sich  nun  noch 

B.  Die  Besteuerung  persönlicher  Genösse,  * 

oder  nur  secundär  durch  Mitwirkung  von  Sachgötern  v 

werden.    Der  innere  Grund  der  Steuer  ist  hier  das  „A: 

machen"  oder  das  „Sich  einen  äusserl ic hen  fti 

lauben"  oder  das  „Sich  einem  Genuas  oder  R< 

geben",  was  durch  eine  Steuer  getroffen  werden  ttXL 

dem  Gesichtspunct  der  Besteuerung  eines  specifWbeu 

den  man  von  seinem  Einkommen  macht,   spielen  te  *i 

andere  Momente  mit,  socialpolitische,  sittenpolizciÜeto* 

politische  (bei  ausländischen  Waaren)  und  gelegentlica 
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er  auch  wohl  etwas  Geb  Uhrenartiges  mit  an:  sie  wird 

ihlung  für  eine  im  gemeinen  Recht  vorenthaltene  speciellc  Er- 

niss  zn  einer  persönlichen  Thätigkeit  u.  dgi.  Die  einzelnen 

1er  zu  zählenden  Steuern  sind  daher  trotz  der  inneren  Ver- 

itschaft  unter  einander  und  mit  den  vorerwähnten  Luxussteueru 

nicht  ganz  homogen.  Zu  den  Luxussteuern  pflegt  man 

ere  von  ihnen  übrigens  ebenfalls  zu  rechnen.  Beispiele  sind: 

irn  auf  Dienstboten,  besonders  Bedien ten  (genauer:  auf 

im  Halten  von  Dienstboten  sich  zeigende  Gebrauchen  des  Ein- 

nens),  auf  Führung  von  Wappen,  auf  Brauchen  von  Haar- 

;r  (Alles  drei  in  England);  auf  Spielkarten  (genauer:  auf 

im  Spiel  mit  Karten  liegenden  Genuss);  auf  Betheiligung  an 

igen  Glücksspielen  (Stempel-  und  ähnliche  Besteuerung  von 

rielooseu,  Promessen  u.  s.  w.);  Steuern  für  Jagdkarten,  für 

s  und  ähnliche  gesellschaftliche  Vereine  u.  dgl.  m. 

f.  —  §.  495.  Bestimmung  der  Aufgabe.  Mit  dieser 

ich  vollständigen  Uebersicht  der  eigentlichen  Verbrauchs- 

n  und  der  Steuern  auf  Nutzungen  des  Nutzvermögens  und 

»ersönliche  Genüsse  könnte  der  speciellen  Steuerlehre  schon 

griffen  zu  sein  scheinen.  Indessen  ist  diese  grössere  Specia- 

3g  des  Gegenstands  für  die  Erörterungen  über  die  Gebrauchs- 

r  auch  hier,  in  der  allgemeinen  Steuerlehre  geboten,  weil 

unvermeidlich  neben  der  Gesammtheit  dieser  Steuern  auch 

richtigeren  einzelnen  Kategorieen  und  deren  Unterarten  zu 

wichen  sind,  um  zu  einem  begründeten  Urtheil  Uber  diese 

Steuergattung  zu  gelangen.  Man  würde  sonst  zu  sehr  in 

neinheiten  stecken  bleiben,  was  gerade  hier  bei  der  durch 

Erfahrung  gelehrten  finanziellen  Unentbehrlichkeit  der  Gc- 

hsbesteuerung  vollends  vermieden  werden  muss.  Wie  die 

idc  kritische  Prüfung  ergeben  wird,  unterliegt  diese  Bestcuc 

im  Ganzen  wie  in  Bezug  auf  viele  ihrer  üblichen,  im  obigen 

na  vorgeführten  Glieder  manchen  schweren  Bedenken,  für 

elbst  betrachtet  und  im  Vergleich  mit  der  Erwcrbsbestenerung. 

erstösst  mehr  oder  weniger  gegen  die  Principien  der  Allge- 

icit  und  Gleichmässigkeit ,  gegen  die  volkswirtschaftlichen 

Grundsätze  und  gegen  diejenigen  rationeller  Steuerverwaltung. 

—  sie  erreicht  notorisch  den  ersten  Zweck  aller  Besteuerung, 

eckung  des  Finanzbedarfs,  ohne  dass  ihr  Druck  so  empfindlich 

rjenige  der  hauptsächlichen  Steuern  der  Erwerbsbesteuerung 

lt  wird. 
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Bei  dieser  practischen  Unentbehrlichkeit  der  Verbraoctist*^ 

rung  gilt  es,  die  bedenklichsten  Glieder  an*  ibr  i> 

zuscheiden   und   die  verbleibenden   so  auszowi: 

und  einzurichten,  dass  die  Bedenken  gegen  sie.  *• 

nicht  ganz  wegfallen,  was  kaum  möglich  ist.  *t 

erheblich  vermindert  werden.    Die  hier  vorliefeofc 

gäbe  lässt  sich  dahin  zusammenfassen:  die  Geb  rauch»  bei;1 

rung  muss  in  sich  ein  rationelles  System  bilde: 

wieder  mit  der  Erwerbs-  (und  eventuell  der  selbst»:- 

Besitz  )  Besteuerung  zusammen  zu  einem  rati«*<* 

Gesammt-Steuersystem  combinirt  werden.    Zir  1*2 

dieser  positiven,  wie  der  ihr  vorangehenden  kritischen  An?p>» 

es  aber  erforderlich,  auch  in  der  allgemeinen  Steneridnt  4 

mehr   ins    Detail   der  Verbrauchsbesteuerung    einin^eV:  i 

grösserem  Maasse  als  dies  bei  der  Untersuchung  der  R-^ 

besteuerung  nothwendig  war. 

Die  Aufgabe  des  Folgenden  ist  dann  zunächst  eine  k rite 

x    Prüfung  der  gesammten  Gebrauchsbesteuerung  als  Gi:* 

dann  einzelner  wichtigerer  Glieder  derselben.    A:  " 
Character  dieser  Steuern  als  indirecter  wird  dabei  nur 

gegangen,  als  es  der  Zusammenhang  mit  sich  bringt.  Dm** 

gleichung  zwischen  Gebrauchs-  und  Erwerbsbe^  • 

rung,   welche   gleichzeitig   noch  zur  Ergänzung  der  tjt 

kritischen  Betrachtung  der  letzteren  Anlass  giebt,  wird  ■ 

der  Prüfung,  der  Verbrauchsbesteuerung  verbinden.    Aö  t* 

Vergleichung  ergeben  sich  dann  die  positiven  Sc  biß«*' 

Forderungen  für  die  Bildung  des  ganzen  Steaertjf:-* 

mit  deren  Formulirung  der  vorliegende  Hauptabschnitt  «eit* 

schluss  findet. 

8.  Abschnitt. 

Die  finanzwissenschaftliche  Bildung  des  St*afr\w» 

III.    Die  (iebrouchsbesteueninjr.    B.    Kritische  PrtoK 

§.  496.   Eine  so  allgemeine  geschichtliche  ErscheiDuir *~ f 

Entwicklung,  die  grosse  Ausdehnung  und  der  alkc  A* ' 

trotzende  Bestand  der  Verbrauchsbesteuerung  bei  den  Cehrr  v 

muss  tiefe  innere  im  Volksleben  ruhende  Gründe  h**v?  *~ 

durch  eine  bloss  negative,  die  Bedenken  gegen  dies*?  te*.*sr- 
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schon  ganz  richtig,  autdeckende  Kritik  noch  nicht  widerlegt 

ort  eigentlich  kaum  berührt  werden.  Denn  man  kann  die 

igkeit  der  Kritik  zugeben  und  doch  an  der  Verbraucbsbesteue- 

fcsthalten  -  aus  dem  Ausschlag  gebenden  praetischen  Grunde, 

sie  das  Ziel  aller  Besteuerung,  die  Deckung  des  Finanz- 

fs,  am  Sichersten  und  doch  immer  noch  verhältnissmässig 

.eichtesten  erreicht.  An  dieser  Behauptung  der  Anhänger  der 

aucbsbesteuerung  ist  aber,  bei  aller  unterlaufenden  Ucber- 

ng,  theils  wirklich,  theils  nach  dem  Stande  der  Volksmeinung, 

iese  nun  einmal  empfindet  und  urtheilt,  etwas  Wahres. 

)ie  folgende  Erörterung  soll  zuerst  (I)  die  relativ  richtigen 

imeinen  Erklärungs-  und  Rechtfertigungsgründe, 

(U)  die  speciellen,  aber  überwiegend  falschen  derartigen 

le  (§.  501  ff.),  endlich  (III)  die  principielle n  und  practi- 

n  Mängel  der  Verbrauchsbesteuerung  (§.  505  ff.)  behandeln. 

Die  allgemeinen  Erklärungs  -  und  Rechtfertigungs- 

de  liegen  wohl  einmal  (A)  in  den  besonderen  Schwierig- 

n  der  Vermehrung  der  directen  Er  wer  bsbesteue- 

;  sodann  (B)  in  dem  zu  Gunsten  der  Verbrauchs-,  zu 

isten  der  Erwerbsbesteuerung  mit  spielenden  psychologi- 

3  Moment;  ferner  (C)  in  der  Noth wendigkeit  oder  doch  dem 

ch  massgebender  Kreise,  gewisse  Theile  des  National- 

immens,  welche  sich  der  directen  Erwerbsbesteuerung  leicht 

hen,  aber  nicht  unbesteuert  bleiben  können  und  dürfen 

wenigstens  —  nicht  so  bleiben  sollen,  doch  U.berhaupt  zu 

uern  und  in  der  specifischen  steuertechnischen  Ge- 

? tbeit  der  Verbrauchsbesteuerung  hierzu;  weiter  (D)  in  ge- 

i  volks-  und  einzel  wirtschaftlichen  und  technischen 

icklungs  Verhältnissen,  welche  die  Einrichtung  und  Durch- 

ig  der  Verbrauchsbesteuerung  erleichterten,  während  sie 

ter  gerade  diejenige  der  Erwerbsbesteuerung  erschwerten; 

h  (E)  in  einem  practisch  in  der  That  nicht  unwichtigen 

schied  zu  Gunsten  der  Verbrauchsbesteuerung,  dass  nemlieh 

ieser  die  eff ective  Steuerzahlung  einer  consumirenden 

n  in  zahlreiche  kleine  Theilzahlungen  zerlegt  werden 

und  vielfach  auch  zerlegt  wird,  wozu  noch  eine  gewisse 

tieit  in  der  Wahl  der  Zeitpuncte  der  Zahlung  kommt. 

i.   Die  Schwierigkeiten  der  Vermehrung  der  Er 

%  Besteuerung.    Ueberblickt  man  die  geschichtliche  Ent 

mg  der  Verbrauchsbesteuerung,  wie  sie  oben  in  den  Grund 
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ztigen  skizzirt  wurde  (§.  438  ff.),  so  lassen  sieh  ja  die  Unra 

und  Verhältnisse,  welche  hier  ursächlich  ein-  oder  doch  mitwrn 

unschwer  feststellen.  Der  steigende  Finanzbedarf  musste 

werden.  Die  directe  Erwerbs-,  besonders  die  Ertrag*  n*  i 

kommen-  und  Vermögensbesteuerung  Hess  sich  aber  ia>  ?  i 

sehen  Gründen  und  bei  dem  nntcr  allen  Staate  formen  mdr  « 

weniger  massgebenden  Einfluss  der  besitzenden  Classen  sr*  < 

lieh  nicht  einmal  soweit  in  der  Praxis,  bez.  im  Steueireci  : 

dehnen,  als  es  ökonomisch  und  steuertech  nisefe  o-: 

gewesen  wäre.  Die  wachsende  qualitative  und  quantitativ*  > 

renzining  des  Nationaleinkommens  und  Vermögens  im  Y«ii 

leitete  jedoch  auch  wirklich  immer  mehr  steuertet^ -4 

Schwierigkeiten,  die  doch  meistens  noch  stärker  wncfc*: 

die  steuertechnischen  Hilfsmittel,  sie  zu  überwinden.  Bei  dr  < 

wendigen  grösseren  Höhe  der  gesammten  Besteuerung  m&$»  < 

jede  doch  so  unvermeidliche  Ungleichmässigkcit  der  ̂ sf^ 

theilung  härter  empfunden  werden.  Die  unteren,  nicht  *ter* 

besitzenden,  meist  nur  auf  Arbeits-  und  kleines  gewerbliche? i 

kommen  angewiesenen  Classen  boten  nach  ihrer  okoxK** 

Lage  und  ihrer  Stimmung  noch  besondere  steuertechnische  Scsaq 

keiten  für  die  directe  Erwerbsbesteuerung,  mehr  noch  iite 

auf  die  Erhebung  als  auf  die  Veranlagung  derselben,  fr* 

man  immer  bald  an  die  Grenze  dessen,  was  bei  den  hohem ; 

niederen  Classen  an  directen  Erwerbssteuern  auf  zulegen  »: 

war  oder  —  für  möglich   galt.    Denn  gewiss  ist  dien 

meistens  nicht  wirklich  erreicht  worden,  wie  schon  die  best- 

und rasche  Zunahme  auch  dieser  Steuern  in  kurzer  Zeit  ir  mx; 

characteristischen  Beispielen  gezeigt  hat 

B.  —  §.  497.    Mitspielendes  psychologisc  hes 

Aber  man  hatte  hier  in  der  Praxis  eben  auch  mit  einem 

psychologischen  Moment  zu  rechnen,  das  uament&t  ~ 

Staatsmänner,  welche  für  die  Erfüllung  der  Staateaufgafca  ~ 

Geld"  brauchten,  begreiflich  immer  besonders  beachte*  \is*i 

dem  psychologischen  Moment,  wie  die  Leute  sieb  nnmin«eü*] 

meist  directen   Erwerbs-   und  zur  meist  indirecten  VerHd 

besteuernng  in  ihrem  Gemüt  he  verhalten.    Da  ist  ̂  

zu  leugnen,  dass  fast  allgemein  und  tiberall  die  erstere  Bertes** 

unangenehmer  empfunden  wird  als  die  zweite,  denn  .4*«* 

sieht  man,  die  zweite  sieht  man  nicht",  auch  wenn  sie  r^to* 

und  im  Grunde  viel  höher  als  die  andere  ist.    Bei  de 

Digitized  by  Google 



Mitspielendes  psycholog.  Moment.  509 

man  unmittelbar,  den  und  den  ziffermässig  bestimmten  Geld- 

Ij  an  den  und  den  Terminen,  wie  irgend  eine  andere  Aus- 

aber  mit  dem  Unterschied,  nicht  wie  bei  dieser  eine  specielle 

lleistung  zu  empfangen,  höchstens  mit  dem,  den  Meisten  ohne- 

nbekannten,  Bewusstsein ,  eine  wichtige  sittliche  und  Rechts- 

t  gegen  das  Gemeinwesen  erfüllt  zu  haben,  und  höchstens  in 

<1cd  Meisten  wiederum  unbekannten,  oft  auch  unerfüllbaren, 

unsicheren  Hoffnung,  die  gezahlte  Steuer  auf  Andere  fort- 

11  zu  können.  Die  Verbrauchssteuer  verschmilzt  mit  dem 

,  sie  hat  ihn  vielleicht  stark  gesteigert,  aber  Preisschwankungen 

der  Con8ument  ohnedem.  Die  Ausgabe  für  den  Kauf  einer 

erten  Waare  hängt  in  gewissen  Grenzen  vom  Willen  des 

menten  ab,  er  kann  sie  eventuell  unterlassen,  zu  einer  anderen 

D  anderem  Betrage  vornehmen.  Macht  er  sie,  so  erlangt  er 

sitz  oder  Genuss  der  Waare  unmittelbar  eine  Gegenleistung, 

ie  es  ihm  ja  bei  seiner  Handlung  Uberhaupt  nur  ankommt. 

Gegenleistung  ist  um  den  Betrag  der  Steuer  verkleinert, 

in  vielen  Fällen  weiss  der  Käufer  das  gar  nicht,  und  „was 

lit  weiss,  macht  ihn  nicht  heiss",  in  den  meisten  entzieht  es 

'iiier  genauen  Berechnung  und  immer  wird  ihm  die  Pein  der 

ig  versüsst  durch  den  Genuss,  den  gewünschten  Consuni  vor- 

n  zu  können.  So  ist  dieses  psychologische  Moment  sicher- 

n  Haupterklärungsgrund  für  die  relativ  geringe  Unpopularität, 

cht  zu  sagen  für  die  förmliche  Popularität  der  Verbrauchs- 

L*rung  und  für  die  Vorliebe  der  „practischen  Politiker"  für 

Steuerforra,  selbst  solcher,  welche  die  Einwände  dagegen 

1  und  zu  würdigen  suchen,  geschweige  derer,  welche  sich 

r  ohne  Weiteres  als  über  „doctrinäre  Bedenken "  hin- 
zen. 

?wiss  ist  es  nun  hier  wie  Uberall  und  allezeit  die  Aufgabe  der 

e,  der  Wissenschaft,  nach  der  Parole  „was  man  sieht  und 

an  nicht  sieht"  —  aber  sehen  sollte,  deu  Causalzusammen- 

der  Dinge  nachzuweisen  und  die  Bedenken  der  Verbrauchs- 

;rung  zu  zeigen,  welche  die  letztere  zum  Theil  sogar  ge 

deswegen  hat,  weil  jenes  psychologische  Moment  zu  ihren 

n  spricht.  Die  Reactiou  gegen  die  Verbrauchsbesteuerung 

Finanzwissenschaft  und  Staatslehre  sowie  in  der  practisch 

hen  Agitation  derjenigen  politischen  Parteien,  welche  das 

>e  der  unteren  Gassen  und  gewisse  Ideale  der  Volksfrciheit 

her   der  Regierung  schärfer  vertreten  („Fortschrittspartei", 
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„Socialdemocratie"),  ist  aus  dieser  Erkennt niss  des  Causalzi»^ 

hangs  denn  auch  hervorgegangen.   Aber  dass  der  Erfolg  j> 

Reaction  in  der  Praxis  des  Steuerrechts  so  geringfügig  ir 

wie  aus  anderen  practischen  Gründen ,  so  auch  namentlich  *• 

der  Macht  eines  solchen  psychologischen  Moments  nicht  2 

nehmen. 

Nimmt  man    hinzu,    dass   die   direete  Erwerbsbea*--  | 

namentlich  in  einzelnen  ihrer  Glieder,  wie  der  Einkomme  I 

unvermeidlich  ein  Eindringen  in  die  persönlichen  od  n 

schaftlichen  Verhältnisse  des  Privaten,  eine  gewisse  Conti*- 

ihn   verlangt,  dass  bei  ihr  das  der  Besteuerung  innew«i  i 

Moment  des  Zwangs  schärfer  hervortritt,  so  wird  die  Ab; 

aller  Völker  und  Zeiten  gegen  diese  Besteuerung  wic4e=« 

greif  lieh.    Das  Alterthum  und  Mittelalter  sah  in  ihr  oder.l 

Hauptformen  derselben  eine  Minderung  der  Freiheit ,  die 

mit  ihrem  stark  ausgeprägten  Individualismus  und  Freite*-, 

sieht  sich  durch  sie  in  diesen  ihren  Gefühlen  verletzt  [*• 

brauchsbesteuerung  hat  ja  zwar  gewöhnlich  einen  vk! 

cirteren,  lästigeren  Controlapparat  nötbig,  aber  ihre  Cn 

vollends  bei  der  modernen  ökonomischen  und  technisch 

wicklung  der  Production  und  des  Verkehrs,  beschränken  - 

gewisse  Gegenden  (wie  bei  deu  Grenzzöllen  und  Tbor-- 

üfters  auf  gewisse  Zeiten  im  Jahre  (wie  bei  gewissen,  üc 

ducenten  auferlegten  Steuern  auf  die  Zeit  des  Betriebs >  ubg  - 

lieh  auf  gewisse  Personen-  oder  Geschäftskreise,   die  Kix 

gewisse  Fabrikanten  u.  s.  w. ,  die  sich  nicht  wohl  so  kW 

können,  da  sie  freiwillig  das  Geschäft  unter  den  ihnen  teu 

durch  die  Besteuerung  geschaffenen  rechtlichen  BediBf«^ 

treiben. 

C.  —  §.  498.    Geeignetheit  der  Gebrauchs* 

rung,  sonst  unbesteuert  bleibende  Einkommen* 

zu  treffen.    Mit  der  Entwicklung  der  Voikswirthscban  - 

sie  bedingenden  Entwicklung  der  Arbeits-,  Erwerbs  üeiJ 

theilung,  mit  jenem  öfters  erwähnten  Process  der  quantiu^ 

qualitativen  Differenzirung  des  Nationaleinkommens  und  Ytr»* 

gelangen  nun  auch  immer  mehr  Theile  der  letzteren  s  * c 

Weise  in  Privathände,  dass  sie  durch  die  Erwerb>b<* 

rung  schwer  oder  gar  nicht  mehr  zu  erfassen 

Erwerbsbesteuerung  musste  durch  ihre  eigene  entsprert«^ 

reuzirung  dem  zu  begegneu  suchen  und  sie  hat  sieb  iu  t- 

Digitized  by  Google 



Besteuerung  sonst  unbesteuert  bleibender  Einkominentheile.  511 

chte  regelmässig,  wie  die  frühere  Darstellung  zeigte  (§.  441  ff., 

}.  der  Lösung  dieses  Problems  gewidmet.  Aber  sie  vermochte 

gends  genügend  zu  lösen,  weder  durch  die  Specialisirung 

Steuerung  des  berufsmässigen  Erwerbs,  die  Verbindung  der 

iven  Einkommen-  mit  der  objectiven  Ertragsbesteuerung, 

Inrch  die  Combination  beider  mit  der  Verkehrs-,  der  Anfall- 

ewinnbesteuerung.  Hier  bot  sich  nun  der  in  der  Steuer 

'hte  denn  auch  regelmässig  beschrittene  Weg  der  Ge- 

bs-, besonders  der  Verbrauchsbesteuerung,  wenn  nicht  als 

Abhilfe,  so  doch  als  erwünschte,  ja  in  gewissem  Umfange 

ndige  Aushilfe. 

id  zwar  in  den  beiden  hier  vornemiich  in  Betracht  kommen 

^htungen :  für  die  Besteuerung  desjenigen  Einkommens  der 

enden  und  namentlich  der  wohlhabenderen  Classen, 

sich  der  Erwerbsbesteuerung  am  Ehesten  entzog,  und  ander- 

m  entlich  der  nicht-besitzenden  und  ärmeren,  wesent- 

t  den  Ertrag  ihrer  Arbeit  angewiesenen  Classen,  wo  die 

»bestenerung  theils  steuertechnisch  ebenfalls  nicht  ausreichte, 

;□  drückend  empfunden  wurde.  Indem  die  Verbrauchs- 

ung  diese  beiden  ökonomischen  und  socialen  Classen  unter 

er  Auswahl  der  zu  ihren  Consumtionen  gehöri- 

teaerobjecte  und  zweckmässiger  Normirung  der 

sätze  dafür  besteuerte,  half  sie  in  der  Tbat,  eine  Lücke 

en  Steuersystem  auszufüllen  und  dies  zu  verbessern.  Darin 

e  principielle  Berechtigung  vom  Standpunct  des  Steuer 

aus  beurtheilt,  welche  auch  durch  weitere  Verbesserungen 

verbsbesteueruug  und  durch  unvermeidlich  verbleibende 

der  Verbrauchssteuern  nicht  beseitigt  wird:  das  Einkommen 

beren"  Classen,  welches  man  bei  der  Verwickeltheit  der 

Verhältnisse  durch  die  Erwerbsbesteuerung  nicht  erfassen 

traf  die  richtig  gestaltete  Verbrauchsbesteuerung  in  dem 

b,  welcher  davon  gemacht  wurde  und  welcher  gerade  eine 

e  Steuerfähigkeit  verrieth.  Und  das  Einkommen  der 

"  Classen,  der  „kleinen  Leute",  welches  im  einzelnen  Fall 

end  und  daher  auch  für  die  Besteuerung  gleichgültig,  doch 

a  einen  sehr  grossen  Theil  des  Nationaleinkommens,  jener 

;tenerquelle,  ausmachte,  der  meistens  nicht  unbesteuert 

werden  konnte,  dies  Einkommen  traf  wiederum  statt  der 

lenden  oder  unzweckmässigen  Erwerbsbesteuerung  die 

iifcstcuer  auf  die  Consumtion  dieser  Classen.    In  der  Tbat, 
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„Socialdemocratie"),  ist  aus  dieser  Erkenntnis 

hangs  denn  auch  hervorgegangen.    Aberv^  & 

J  ̂ ^^^  ̂  

Keaction  in  der  Praxis  des  Steuerrechts 

wie  aus  anderen  practischen  Gründen,^ 

'4^ 

der  Macht  eines  solchen  psychologi%  3^ " nehmen. 

Nimmt  man 

namentlich  in 

unvermeidlich  ein  Ein  dring:* 

hinzu,    dass  / 

einzelnen  ihrer  £  ̂  

4  ̂   ̂   ̂  

unvermeidlich  ein  Li  n  Urin  £  ̂   £  ^  V 

schaftlichen  Verhältnisse  de*.  \  ̂   <r  ̂  

ihn   verlangt,  dass  bei  '  ̂   £^  i9L 
,     r,  •    ̂   3P      *    ̂   > 

Moment  des  Zwangs  s<$    %%"  * 

aller  Völker  und  Zeiter  <t     *  \  <  ' 
greit  lieh.    Das  Altert^  a 

ilauptformen  derselb 

mit  ihrem  stark  ar ,      i  \ 

sieht  sich  durch  £  \  J  ̂   ? 

brauebsbesteueru J  i  O 

cirteren,   lästifjj  i  % 

vollends  bei 

wicklung  dp1 

gewisse  G  S 

öfters  au*! 

ducenter 

lieh  ar 

gewis 

>6 

4  c  Einrichten.' 
5atz  der  Erwerbsbesti 

Oouannten  Richtungen  anzuerk- 

u.    Daraus  folgt,  dass  sie  nicht 

au  Zusammenhang  mit  der  Übrigen 

and  practiscil  zu  ordnen  ist.    Die  ven 

ug   und   Hinrichtung  der  directeu  I 

könr       -rung  involvirt  auch   eine  enf  sprechet 

(lur       denheit  der  Verbrauchsbesteuerung,  um 

t,.    iirt.    Die  einfache  Uebertragung  des  Verbrauchssteuer 

juen  Landes  auf  ein  anderes  ist  schon  deswegen 

Dauer  und  Umfang  der  Berechtigung  der  Verbn 

wird  ferner  wesentlich  vom  Stande  der  Steuertet 

Erwerbsbesteuerung  mit  bedingt.     Mit  der 

Technik  kann  und  muss  auch  oft  eine  Veränderung 

schränkung   der  Verbrauchssteuern  eintreten, 

diese  Überhaupt  zur  Besteuerung  der  „kleinen  Leute" . 

')  Daher  die  neuerdings  bei  uns  beliebten  BeweUfuhrtuirtl 
land  durchaus  mehr  Verbrauchssteuern  bedürften,  mit  «Nmu  Lünwaa 

England ,  Oesterreich  (selbst  in  den  auitl.  Actenstucken  aus  ̂  
weisen. 

ra  n. 

Die 
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wirklich  benutzt  werden  sollen,  bangt 

ab,  ob  das  Steuersystem  ein  rein 

"♦isches  sein  soll  (Frage  von  der  Frei 

\      *e>         *  nicht  zu  übersehen ,  dass  die 

s  \  volkswirtschaftlichen 

%,    %  "  gerade  iu  der  Neuzeit 

^\\WV*
  -ren  (Ertrags-,  Eiu- 

■c     S :\\\\        \  'en,  machen  mehr- 

•  «. '%?  %  ̂ \>\V
  kataster !)  uud 

■v.  V  v    ■  u '  <\ 
 ;dlich  S'eicü- 

^    ̂   ̂    *V  ̂ fcr^  *  einem  zum 

.^r  Erwerb.  Da- 

»  uie  sie  sonst  gerade 

^
 
 :' 

.oiierung  dagegen  knüpft  sich 

Einfuhrzöllen  und  bei  den  inneren 

a  Steuern,  auch  in  der  Monopolform, 

jinässig  kleinen  Fersonenkreis  und 

ciiil  Productionsstätten:  um  so  mehr,  je 

oe  Geschäfte  concentriren.   Sind  hier  auch  scharfe 

oiwendig,  so  stören  dieselben  doch  nicht  so  allgemein, 

and  demselben  Erhcbuugs-  und  Controlapparat  werden 

•Summen  auf  einmal  erhoben.   Auch  hier  kommt  in  den 

ngen  zwischen  der  steuerzahlenden  Bevölkerung  und  der 

rwaltung  eine  Art  Arbeitstheilungsprincip  zur  Gel- 

estimmte  Geschäftskreise  der  Kaufleate  und  Fabrikanten 

rnen  so  zu  sagen  mit  ihrem  regelmässigen  wirtschaftlichen 

tuch  gleichzeitig  die  Function  von  Steuererhebern  unter 

undenkreisen,  so  dass  diese  letzteren  in  weitem  Umfange 

Steuerverwaltung  nicht  in  directe  Berührung  kommen. 

-vn  Vortheilen  stehen  zwar  auch  speciell  steuertech- 

N  acht  heile  gegenüber.    Eine  „rationelle"  Verbrauchs 

mg  wird  bei  hoher  technischer  und  wirtschaftlicher  Eut- 

i'üüich  Stein  a.  a.  u.  betont  mit  Kecht,  aber  fiel  zu  einseitig,  die  Aof- 

Ufl  die  indirecte  Verbrauchsbeüteuerung  die  Function  der  Besteuerung  der 
liabe. 
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von  der  Frage  der  speciellen  Ausführung  dieser  Steuer  l 

gesehen,  auch  theoretisch  betrachtet  eine  ganz  ratiuoei 

wicklung  und  im  Zusammenhang  der  WirthscbatYs-  md  * 

schaftsgescbicbte   betrachtet   auch    eine  gescbichtlicL  . 

folgerichtige  Entwicklung,  welche  mit  der  Emaneipi 

unteren  von  den  höheren  Classen,  mit  dem  steigenden 

Consumtion  von   besseren  und  von  Luxus  Xabrungsmits* 

Genuss-  und  Reizmitteln  hervortretenden  Wohlstand  <k:  i 

massen  sich  hervorringen  musste.    Dass  dabei  die  Staate 

und  die  besitzenden  und  höheren  Classen  einer  solchen  Ii 

lung  mit  Uebereifer  durch  eine  zu  weite  und  oft  nnriciu  < 

dehnung  der  Verbrauchsbesteuerung  Vorschub  leisteten,  ci 

alte  Hätz  von  der  misera  contribuens  plebs   auch  dbu 

socialen,  wirthschaftlichen  und  Rechtsverhältnissen  nicht  u 

werde ,  lässt  sich  wieder  nicht  principiell  gegen  eine  tue  3 

Classen  belastende  Verbrauchsbesteuerung,  sondern  nur  pec 

etwaige  concreto  Gestaltung  als  Beweisgrund  anrühren. 

Aus  dem  Gesagten  ergeben  sich  die  richtige  theor? 

Auffassung  der  V erbrau chsbesteuerung  Uberhaq-:  • 

die  positiven  Zielpuncte  für  ihre  Einrichtung 

als  Ergänzung   und  als  Ersatz  der  Erwerbs  besten*  r. 

Allem  nach  den  beiden  genannten  Richtungen  anzuerket. 

demgemäss  einzurichten.    Daraus  folgt,  dass  sie  niehi  u 

sich,  sondern  nur  im  Zusammenhang  mit  der  übrigen  Be-/ 

zu  beurtheilen  und  practisch  zu  ordnen  ist    Die  versc: 

Ausbildung  und   Einrichtung  der  directen  L- ■ 

besteuerung  involvirt  auch  eine  enf sp rec heue 

schiedenheit  der  Verbrauchsbesteuerung,  ond 

kehrt.    Die  einfache  Uebertragung  des  Verbrauchssteuerre. 

einen  Landes  auf  ein  anderes  ist  schon  deswegen  mu«* 

Dauer  und  Umfang  der  Berechtigung  der  Verbraachibe*: 

wird  ferner  wesentlich  vom  Stande  der  Steuert echtu 

Erwerbsbesteuerung  mit  bedingt.     Mit  der  Verbesserjx 

Technik  kann  und  muss  auch  oft  eine  Veränderunr  * 

schränkung   der  Verbrauchssteuern  eintreten.    Ob  edü  * 

diese  Uberhaupt  zur  Besteuerung  der  „kleinen  Leute1  * 

V)  Daher  die  neuerdings  bei  uns  beliebten  Beweisführungen.  4b»  rr  - 

laml  durchaus  mehr  Verbrauchssteuern  bedürften,  mit  dem  ii^.»-*  *d  ' 

England ,  Oesterreich  (selbst  in  den  amtl.  Aktenstücken  au-  !  >T>  -  "*  ■ beweisen. 

Digitized  by  Google 



Steuertechnische  Vortheüe  der  Verbrauchsbesteuerung-. 

)>iell  geeignet  siud,  wirklich  benutzt  werden  sollen,  häu»t 

h  wieder  mit  davon  ab,  ob  das  Steuersystem  ein  rein 

ielles  oder  ein  socialpolitisches  sein  soll  (Frage  von  der  Frei- 

es Existenzminimums  u.  s.  w.,  §.  405). 2) 

».  —  §.  499.  Es  ist  ferner  nicht  zu  übersehen,  dass  die. 

altnisse  der  einzel-  und  volkswirtschaftlichen 

er  technischen  Entwicklung  gerade  in  der  Neuzeit 

e r brauch s besteuerung  steuertechnisch  begünstigen,  die 

r b s besteuerung  erschweren. 

ie  Grundlagen  für  Hauptarten  der  letzteren  (Ertrags-,  Ein- 

.>nsteuern!)  sind  immer  schwieriger  herzustellen,  machen  mehr- 

selbst  immer  grössere  Kosten  (Grundsteuerkataster!)  und 

ichen  trotz  aller  Mühe  oft  keine  auch  nur  leidlich  gleich- 

e  Besteuerung  von  Beruf  zu  Beruf  und  von  einem  zum 

n  Steuerpflichtigen  im  neinlichen  Beruf  oder  Erwerb.  Da- 

verliert  diese  Besteueruug  Vorzüge,  die  sie  sonst  gerade 

r  anderen  zu  haben  pflegt. 

ie  letztere,  die  Verbrauchsbesteuerung  dagegen  knüpft  sich 

ü  Hauptformen,  bei  den  Einfuhrzöllen  und  bei  den  inneren 

l'roducenten  erhobenen  Steuern,  auch  in  der  Monopolform, 

ien  ve rhältnissmässig  kleinen  Personenkreis  und 

ie  kleine  Zahl  Pr oduetionsstätten:  um  so  mehr,  je 

*ich  gewisse  Geschäfte  concentriren.  Sind  hier  auch  scharfe 

Ien  nothwendig,  so  stören  dieselben  doch  nicht  so  allgemein, 

n    und  demselben  Erhebungs-  und  Controlapparat  werden 

Summen  auf  einmal  erhoben.   Auch  hier  kommt  in  den 

ungen  zwischen  der  steuerzahlenden  Bevölkerung  und  der 

Verwaltung  eine  Art  Arbeitstheilungsprincip  zur  Gel 

bestimmte  Geschäftskreise  der  Kaufleute  und  Fabrikanten 

imieii  so  zu  sagen  mit  ihrem  regelmässigen  wirthschaftlichen 

auch  gleichzeitig  die  Function  von  Steuererheberu  unter 

Kundenkreisen,  so  dass  diese  letzteren  in  weitem  Umfange 

r  Steuerverwaltung  nicht  in  directe  Berührung  kommen, 

iesen  Vortheilen  stehen  zwar  auch  speciell  steuertech- 

e  Nachtheile  gegenüber.  Eine  „rationelle"  Verbrauchs- 

erang  wird  bei  hoher  technischer  und  wirthschaftlicher  Ent 

\Ainentlich  Stein  a.  a.  O.  betont  mit  Kecht,  aber  viel  zu  einseitig,  die  Auf- 
.  dass  die  indirecte  Verbrauchsbesteuerung  die  Function  der  Besteuerung  der 

tt"  habe. 
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wicklung   in   wachsendem  Maasse   erschwert  durch  die  j 

nothwendiger  werdende  Rücksichtnahme  auf  die  Concurrcnr  - 

nisse  zwischen  in-  und  ausländischen ,  städtischen  und  lin: 

Gross-  und  Klein-Producenten  eines  steuerpflichtigen  Artikel 

Verbrauchsbesteuerung  in  der  Form  von  EinfnbrzöUen  ir 

ländische  Waaren  bleibt  nur  bequem,  wenn  dieselbe  Wjul^ 

auch  im  Inland  hergestellt  wird.    Die  Uebertragung  treu*/ 

ductionszweige  ins  Inland  wird  aber  ökonomisch  und  \c< 

vielfach  leichter  (Zucker,  Tabak,  Bier).    Dann  treten 

lösende  Conflicte  zwischen  dem  Interesse  der  Finanzen 

heimischen  Production  ein.    Erst  eres  kann  nur  gewählt  Is 

wenn  der  heimische  Artikel  auch  und  meistens  nur.  *: 

gleich  hoch  besteuert  wird.    Dies  steuertecbnisch  durchs 

ist  schwierig,  zumal  da  die  innere  Verbrauchssteuer  in  gami  ~ 

Weise  als  der  Zoll  eingerichtet  und  erhoben  werden  muss.  * 

innere  Steuern  noch  in  der  Form  der  städtischen  Thon, 

erhoben,  so  ergeben  sich  analoge  Conflicte  zwischen  s&o 

und   ländlichen  Producenten   (Fleisch-,    Mo  hl  besteuern*: 

Modalitäten  mancher  Verbrauchssteuern  sind  auch  ötter>  2 

meidlich  in  ungleichem  Maasse  günstig  oder  ungünstk  - 

einzelnen  betroffenen  Producenten  eines  Steuerartikels,  je  t=i< 

Stande  der  ßetriebstechnik  und'  -Oekonomik  der  einzebr'- 

schäfte,  am  Meisten  wohl  je  nachdem  dasselbe  mehr  Grc«- 

mehr  Kleinbetrieb  ist.    Dadurch  wirkt  die  Steuer  ungleich 

was   abermals  Bedenken   erregt  (Rohstoff- Besteuerung  * 

Zucker-,  Brennerei-Industrie).   Bei  dem  steten  Wechsel  de 

nik  ist  dem  auch  schwer  zu  begegnen. 

Aber  die  Erfahrung  zeigt  doch,  dass  alle  diese  Mii*«i 

schliesslich  nicht  für  entscheidend  und  immer  n*-. 

geringer  gelten,  als  die  Schwierigkeiten,  welche  diec< 

ökonomische  und  technische  Entwicklung  der  Ausdehn  m^r  o? 

werbsbesteuerung  entgegenstellt.  Die  grosse  Vermehr  auf 

Consumtionen  in  allen  Volkskreisen,  der  Verzehrung  der  tV-J 

des  Tabak 8 ,  der  übrigen  Colonial waaren,  steigert  die  Erz* 

der  Verbrauchssteuern  so  sehr ,  dass  sogar  gewisse  den  1 a 

interesse  an  sich  nachtheilige  Mängel  der  Steuertechnik  be  * 

Steuern  mit  in  den  Kauf  genommen  werden  und  werden  koti^ 

E.  —  §.  500.  Die  Auflösung  der  SteuerzabJu." 

der  Verbrauchsbesteuerung  in  kle ine  und  z n  bei«» 'r 

Zeit  zu  leistende  Theilzahlungen. 
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Die  grosse  Masse  der  Bevölkerung  lebt  bei  ihrer  ökonomi- 

Lage  „von  der  Hand  in  den  Mund"  oder  hat  wenigstens 

leicht  die  Einsicht  und  die  Willensstärke,  aus  ihrem  Ein 

en    auch  nur  ein  wenig  grössere  Beträge  für  bestimmte 

e  Zeitpuncte  aufzusammeln.     Die  Folge  ist,  dass  diesen 

i  regelmässig  eine  einmalige  etwas  grössere,  vollends 

solche  an  einen  bestimmten  Termin  gebundene  Zah- 

chwerer  zu  leisten  wird,  als  die  im  Betrage  gleiche  Zahlung, 

sie  in  kleine  Theilzahlungen  aufgelöst  wird.    Dies  zeigt 

iei  den  gewöhnlichen  hauswirthschaftlichen  Ausgaben,  die 

i  in  kleinen  Summen  bestritten  werden,  verglichen  mit  den 

ren  Terminzahlungen  z.  B.  für  Miethe  der  Wohnung  u.  dgl. 

be  Wahrnehmung  hat  man  vielfach  bei  der  directen  Be 

ing  der  „kleinen  Leute"  und  der  ihnen  zunächst  stehenden 

chichten  gemacht,  wobei  dann  jenes  erwähnte  psychologische 

\t  auch  noch  einwirkt   Die  Folge  ist  eine  geringe  Er- 

g  k  e  i  t   solcher  Steuern  ,   die  Noth wendigkeit  niedriger 

r sätze,   der  Gestattung    mehrerer  Zahltermine  im 

selbst  monatlicher,  was  das  Zahlen  zwar  erleichtert,  aber  die 

ingakosten  vertheuert  und  trotzdem  zahlreiche,  ja  unter  Um- 

n  zahllose  Mahnungen  und  Steuerexecutionen ,  wodurch  die 

.eit  nur  gesteigert  und  der  Zweck  doch  nicht  immer  erreicht 

Die  örtliche  Bewegung  der  arbeitenden  Classcn  erschwert 

die  Controle  und  die  Erhebung  noch  ausserordentlich.  80 

.nientlich  die  Ausdehnung  der  directen  Einkommensteuer  auf 

iteren  Classen  oder  die  Erhebung  specieller  Ertragssteuern 

rbeitslohn  mit  grossen  steuertechnischen  und  socialpolitischen 

rigkeiten  zu  kämpfen. 

iese  fallen  bei  der  Einrichtung  einer  Verbrauchsbesteuerung 

asaenconsumptibilien  grossentheils  fort.  Viel  Odium  wird 

t  und  der  finanzielle  Zweck  wird  vollständiger  und  für  die 

Verwaltung  wie  fUr  die  Steuerzahler  bequemer  erreicht.  Denn 

That  ist  die  reelle  Steuerfähigkeit  der  kleinen  Leute  und 

Zahlreiche  Belege  bei  der  preuss.  Classens  teuer,  bes.  vor  d.  NoveUe  v.  l£>73. 

,  j^anz  klein»?  Einkommen  steuerpflichtig  waren.  Nach  einer  Jamal,  amtl. 

r.  d.  preuss.  Fin.min.  waren  im  J.  1871  für  je  100  Thlr.  Classensteu er 

.  lassenst.-pflicht.  Städten  erforderlich:  kostenpflicht.  Mahnungen  des 

-rs  In  Cl.  la  (frühere  niederste  ('lassenstufe,  c.  bis  100  Thlr.  Eink.)  TIS,  ver- 
v emotionen  95,  vollstreckte  dsgl.  40,  fruchüos  vollstreckte  dsgl.  37;  in  allen 

n  CUssen  zusammen  an  Mahnungen  31,  verlugten  Exe» .  U,  vollstreckten  4. 

.oilstre.kl  n  ].  Veranla£.U>t.-n  f.  100  Thlr.  Steuer  in  lU.  la  vä,  in  allen 
.  ..issR-ii   107  Thlr. 
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selbst  der  Schichten  bis  in  die  ökonomischen  Mittelstand? 

bei  der  Auflösung  der  Steuerzahlung  in  kleine  Beträft  r< 

die  Empfindung  des  Drucks  der  Steuer  in  Wirklichkeit  tlar: 

2)  Mit  diesem  Argument  dltrien  die  Anhänger  der  Yer-j 

besteuernng  ihre  Sache  führen.  Aber  die  begrenzte  Gil'J 
und  Beweiskraft  desselben  ist  anderseits  doch  auch  t~: 

Ubersehen. 

a)  Einmal  trifft  das  Argument  streng  genommen  c> 

nur  beim  Baarkauf  genau  zu.  Wo  statt  desselben  die  be«: 

Waare,  also  namentlich  nach  unseren  Verhältnissen  die  La 

waare  vom  Consumenten  auf  Borg  gekauft  und  in  gr*7**  • 

trägen  bezahlt  wird,  fällt  der  Vortheil  grossentheils  fort.  »  I 

Mahnungen  und  Executionen  des  Privatgläubigers  treten  i 

Stelle  derjenigen  des  Fiscus.  Durch  eine  starke  Besteueraiu  : 

Vertheuerung  gewisser  nothwendiger  oder  nach  der  Coa^r 

sitte  einmal  beliebter  Consuraptibilien  wird  aber  der  Bain 

Gunsten  des  Kaufs  auf  Borg  erschwert. 

b)  Sodann  hört  eine  Steuer  dadurch,  dass  sie  „mur- 

und  „minder  druckend"  durch  die  Art  ihrer  Erhebung  wr*  l 

lieh  nicht  auf,  eventuell  doch  sehr  ungleich  massig  rj 

Gerade  wegen  der  besprochenen  Eigenschaften  droht  zV 

besonders  starke  Ausdehnung  der  Verbrauchssteuern  hl<  • 

sicher  wohl  deswegen  so  allgemein  mit  eingetreten.  Es  -un- 

richtig, dass  z.  B.  eine  Salzsteuer,  wie  die  deutsche,  troti  o  - 

hohen  Steuersatzes  von  6  Mark  für  den  Centner,  vom  Colt: 

der  pfundweise  seinen  Bedarf  bezieht,  kaum  empfunden  wr 

ira  ganzen  Jahre  belastet  sie  doch  die  Arbeiterfamilie  fcx  i 

schnitt  wohl  mit  4—5  Mark,  d.  h.  im  Verhältnis*  zum  Eci  a 

mit  vielleicht  nahezu  1  Procent:  relativ  viel  stärker,  als  ds-  • 

und  eine  ganze  Anzahl  anderer  Verbrauchs-  und  sonsn^tr  -i 

zusammen  genommen  mitunter  eine  reiche  RentierfaniiJ'  • 

Einkommen  schwer  zu  erfassen  ist,  getroffen  wird.   l>  * 

4  oder  5  Mark,  wenn  auch  pfennigweise  ausgegeben,  leb  * 

nothwendig  der  Arbeiterfamilie  irgendwo  sonst,  entweder  rV-* 

Ausgaben  und  Gentisse  oder  auch  für  die  Zurücklcgnni:  *  ̂ 

])fennig.    Dies  bleibt  bei  der  an  und  für  sieh  gzm  *  * 

psychologischen  und  practischen  Rechtfertigung  der  V*r/* 

steuern  zu  leicht  unbeachtet.  — 

Das  sind  die  allgemeinen  Erklärung«-  und  Rerkife^ 

grtlnde  der  starken  Ausdehnung  und  des  meistens  ie**"" 
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gewichte  der  Verbrauchssteuern  im  Staatssteuersysteni.  Der 

Ine  Grund  hat  sicherlich  meistens  nur  eine  relative  He- 

ng, aber  die  Gesammtheit  der  Gründe  wiegt  practisch  schwer 

lart'  auch  theoretisch  nicht  so  leicht  genommen  werden,  wie 
t  von  einseitigen  doctrinären  Gegnern  dieser  Besteuerung 

ehen  ist. 

inige  weitere  specielle  Gründe,  welche  von  Anhängern  der 

mcbsbesteuerung  geltend  gemacht  werden,  können  dagegen 

solchen  auch  nur  relativen  Werth  schwerlich  beanspruchen, 

n  müssen  im  Wesentlichen  als  falsch  bezeichnet  werden: 

L  —  §.  501.  Specielle,  aber  falsche  Gründe  für  die 

rauchsbesteuerung.  Dieselben  sind  theils  selbständige, 

?n  vorher  besprochenen  verschiedene,  theils  laufen  sie  auf 

ebertreibung  der  relativen  Wahrheit  hinaus,  welche 

en  Gründen  enthalten  ist,  wobei  dann  falsche  weitere  Motivi- 

i  etwa  noch  hinzutreten.    Die  wichtigsten  derartigen  Gründe 

ohl:  einmal  (A)  die  einfache  Berufung  auf  und  Beruhigung 

r  Steuerüberwälzung,  welche  die  Hauptbedenken  gegen 

Heuerform  beseitige;  sodann  (B)  die  Betouung  des  Umstands 

les  unbedingten  Vorzugs,  dass  bei  der  Verbrauchsbestcuc- 

heils  das  Steuerzahlen  Uberhaupt,  theils  wenigstens  die 

der  Steuer  für  den  Einzelnen  „frei  stehe"  oder  von 

m  Willen  abhänge,  je  nachdem  er  selbst  seinen  Consum 

e",  eventuell  mit  der  weiteren  Motivirung,  dass  sich  durch 

ationelle  Verbrauchsbesteuerung  der  Consum  der  Bo- 

ing in  deren  eigenem  Interesse  richtig  regeln  lasse 

twein-,  Tabaksteuer!);  endlich  (C)  die  ausschliesslich  günstige 

eilung  der  Form  indirecter  Verbrauchssteuer  vom  finan 

n  und  vom  politischen  Standpunctc  aus,  weil  dadurch 

oment  der  Steuerzahlung  meistens  überhaupt  ganz 

11t  werde.  Es  lässt  sich  leicht  zeigen,  dass  diese  Gründe, 

lien  von  dem  Korn  Wahrheit,  das  sie  enthalten  und  das 

in  den  vorausgehenden  Erörterungen  anerkannt  wurde,  mehr 

?  gegen  als  für  die  Verbrauchsbesteuerung  sind. 

—  §.  502.  Vielleicht  am  Schwächsten  und  eben  deshalb 

fährlichsten  ist  der  Hinweis  auf  die  Uebcrwälzung,  welche 

Alles  gut  machen  werde".  Es  genügt  an  dieser  Stelle,  auf 

here  Darstellung  der  Ueberwälzungstheorie  Bezug  zu  nehmen 

i  ff.). 
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1)  Das  Günstigste,  was  sich  sagen  lässt,  ist,  das*  ntci  - 

langen  Ueberwälzungsprocess  und  durch  denselben  eine  ̂  

Gleichmässigkeit  der  Besteuerung  unter  besondere  gunsrirv 

ständen  hergestellt  werden  kann.   Ob  und  wie  weit  sie  w  . 

endlich  eintritt,  bleibt  durchaus  die  Frage.    In  der  Zwi* 

zeit  aber  können  die  grössten  Härten  vorkommen.   Unter r- 

wirtschaftlichen ,  technischen,  socialen  und  rechtlichen  V* 

nissen  muss  die  Hoffnung  auf  die  günstige  ausglei 

Wirkung  der  Ueberwälzung  aber  als  Täuschung  und  0: 

mus  bezeichnet  werden.    In  dem  theoretisch  und  praetL*. 

tigsten  Falle,  bei  der  Besteuerung  der  unteren  C lassen  oder  ̂  

Leute"  durch  hohe  Steuern  auf  deren  noth wendige  Yerc<? 

und  auf  deren  Genussmittel  lässt  endlich  die  Ueberwälznnr  : 

theils  im  Stich  oder  vollzieht  sich  nur  mittels  eines  hoch  * 

liehen  Drucks  auf  diese  Personen  (§.  511).  Darüber  k&ns  r 

der  oberflächlichste  Optimismus  täuschen  oder  die  frmte 

sichtslosigkeit  hinwegsetzen.  Sind  die  betreffenden  Steuern  «b 

wirklich  oder  vermeintlich      nicht  entbehrlich,  dann  ? 

stens  offen  und  ehrlich  und  muthig  anerkannt  werden.  ^ 

Verlass  auf  die  günstige  Function  der  Ueberwälzung  ans  zu 

baren  Gründen  ein  trügerischer  ist.    Daraus  wird  ti 

Gute  hervorgehen,  dass  man  sich  bei  ihr  nicht  berai/ 

Reformen  der  Besteuerung,  auf  Ersatz  der  bedenklirs 

Verbrauchssteuern  und  auf  die  Einfügung  von  Compcnei 

steuern  in  das  Steuersystem  sinnt,  durch  welche  weni^s-- 

durch  die  Verbrauchsbesteuerung  tin  verh  ä  1 1  n  issmäsi:: 

schonten  Classen  und  Personen  zur  verhält nissm*?* 

Betheiligung  an  der  Tragung  der  Gesammtstenerb* 

gezogen  werden. 

Das  sind  die  Schlüsse,  zu  welchen  die  unbefangene.  »• 

Parteiinteresse  dienende  wissenschaftliche  Theorie  nach  ibr 

erlangten  Kenntniss  der  Causalzusammenhänge  im  Ueberw* 

process  kommen  muss.    Von  den  Anhängern  der  anderes  U 

darf  sie  daher  den  Gegenbeweis  verlangen,  der  aber 

führt  werden  kann  und  kaum  auch  nur  versucht  worder  i< 

hat  es  bei  Behauptungen,  Hoffnungen  und  Achselzucken  bf** 
lassen. 

Man  darf  auch  repliciren:  nun,  wenn  wirklich  die  aospe  - 

Function  der  Ueberwälzung  so  sicher  anzunehmen  ist.  •* 

lassen  sich  dann  z.  B.  nicht  die  besitzenden  und  hoher«  Or 
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cbst  mit  directen  Erwerbssteuern  stärker  belasten,  in  der  Voraus- 

,  diese  schon  auf  die  unteren  und  ärmeren  Gassen  durch  die 

iregelung  u.  s.  w.  fortzuwälzen  ?  Unter  allen  Umständen  müsste 

derartige  Üeberwälzung  sicherer  und  leichter  sein,  als  die 

rwälzung  in  der  entgegengesetzten  Richtung,  „von  Unten  nach 

wie  sie  im  Fall  der  Beruhigung  bei  hohen  indirecten  Ver- 

•hssteuern  auf  den  Consum  der  Massen  vorausgesetzt  wird, 

höheren  Classen  haben  von  ihrem  Interessenstandpuncte  aus 

recht  mit  ihrer  Ablehnung  eines  solchen  Vorgehens,  weil  sie 

Voraussicht  der  Fortwälzung  als  eine  trügerische  kennen. 

nicht  minder  haben  doch  die  unteren  Classen  recht,  aus  dem- 

a  Grunde  den  Trost  abzulehnen,  sie  könnten  sich  durch  Rück- 

mg  der  auf  sie  in  den  Preisen  der  gekauften  Waaren  fort- 

lzten  indirecten  Verbrauchssteuern  leicht  helfen.  Wie  die 

3  hier  in  Wirklichkeit  liegen,  wird  unten  bei  der  Darstellung 

»rincipiellen  und  practischen  Mängel  der  Verbrauchsbesteuerung 

gewiesen  werden  (§.  511). 

I)  In  einem  Puncte  gehen  aber  die  unbedingten  Gegner  von 

auchssteuern  auf  Massenconsumptibilien  freilich  auch  wieder 

eit  und  verfallen  sie  eigentlich  in  denselben  Fehler  wie  die 

liegten  Anhänger,  neinlich  volle  Üeberwälzung  in  zu  weitem 

sc  anzunehmen.  Nach  ihnen  ist  es  immer  der  ganze  Betrag 

teuer,  welcher  (noch  verbunden  mit  Nebenspesen,  Zinsen  u.  s.  w.) 

len  Preis  des  Artikels  fällt  und  um  welchen  sie  daher  „den 

imenten"  voll  belastet  ansehen.  Hier  wird  der  Uebcrwälzungs- 

nz  bis  zum  Consumenten  hin  ebenso  eine  zu  grosse 

sehe  Stärke  und  eine  zu  unbedingte  allgemeine  Verwirklichung 

chrieben,  wie  Seitens  der  anderen  Partei  derjenigen  vom 

(imenten  weiter  oder,  in  der  früheren  Terminologie:  wie 

die  Rück  wälzungsfäbigkeit,  wird  dort  die  Fähigkeit  der 

wälzung  tiberschätzt  und  ohne  genügende  Rücksicht  auf 

erhältnisse  des  practischen  Lebens  beurtheilt.  Es  ist 

ehr  ein  weiterer  Uebelstand,  dass  sich  die  Fortwälzung  prac- 

nicht  so  einfach  zuträgt,  wie  hier  angenommen  wird.  Würde 

und  voll  der  Consument  getroffen,  so  Hesse  sich  dies  leichter 

ensiren.  Aber  ein  Theil  der  Steuer  bleibt  in  verschiedener 

B  oft  auf  dem  Wege  vom  ersten  Steuerzahler  zum  Consumenten 

nzelnen  Zwischenpersonen  oder  auch  an  einzelnen  Pro  du* 

en  selbst  hängen,  mindert  deren  Einkommen,  Gewinne  etc., 

aruentlich  wohl  bei  denjenigen  indirecten  Verbrauchssteuern, 
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welche  beim  inländischen  Producenten  oder  in  der  Form  von  Zoll 

erhoben  werden.  Diese  Sachlage  bildet  sogar  von  einem  anüf.i 

Gesichtspuncte  aus  unter  Umständen  eine  relative  Rechtfertig 

solcher  Steuern,  indem  dieselben  nemlich,  ähnlich  wie  Verkeij 

steuern,  als  eine  Art  Gewerbesteuer  und  Einkonimensteot  I 

Kanfleute,  Fabrikanten,  also  solcher  Classen  und  Pereonei 

angesehen  werden  können ,  deren  Gewinne  und  Einkommen  i 

der  sonstigen  directen  Erwerbsbesteuerung  leichter  entziehen. 

Anhänger  der  Verbrauchssteuern  machen  das  nicht  selten  gt'j 

principiell  nicht  mit  Unrecht  ,  wenn  auch  gewöhnlich  mit  rid 

Uebertreibungen.  Sie  tibersehen  nur  als  Vertreter  dieser  Anita* 

wieder  zweierlei. 

a)  Einmal,  dass  sie  damit  in  Widerspruch  mit  ihrer  opti- 

schen Ansicht  von  der  Rück  -  und  Weiterwälzung  der  Verbr* 

steuern  Seitens  der  Consumenten  kommen :  wenn  die  gleicoml? 

Fortwälzung  bis  zum  Consumenten  schon  so  unsichere: 

sehr  vollends  diese  Rückwälzung!    Für  letztere  liegen  die  > 

hältnisse  doch  viel  uugünstiger,  weil  es  sich  eben  um  „Consumc 

ohne  Organisation  zu  gemeinsamem  Handeln,  ohne  ökonor 

Machtmittel  (untere  Classen!)  zur  Durchsetzung  der  Rtickw, : 

handelt,  während  in  dem  anderen  Fall  „Producenten"  in  B< 

kommen,  welche  doch  für  den  Concurrenzkampf  besser  orp. 

sind,  ihr  Kapital  nöthigenfalls  eher  aus  dem  Geschäft  u 

können  u.  s.  w. 

b)  Sodann  der  zweite  Mangel  der  Beweisführung:  gerac 

ungieichmässige  Fortwälzung  der  zunächst  vom  Prodoed 

Fabrikanten,  Kaufmann  u.  s.  w.  ausgelegten  Steuer  ist  ein  :•■ 

Argument  dafür,  dass  man  mit  der  Rechtfertigung  der  Verh: 

besteuerung  durch  den  Hinweis  auf  die  Ausgleichungsfuc. 

der  Ueberwälzung  sehr  vorsichtig  sein  muss.    Die  einzr^ 

Producenten  sind  nach  einer  Menge  persönlicher,  wirthsebai' 

und  technischer  Verhältnisse,  im  Gross-  und  Kleinbetrieb,  na* 

Vertheilung  des  Kapitals  auf  Anlage-  und  Betriebskapital,  nar 

örtlichen  Lage  ihrer  Anstalten  u.  8.  w.  in   ganz  unglei 

Maasse  zur  Fortwälzung  der  von  ihnen  ausgelegten 

befähigt.    Oefters  bleiben  Theile  dieser  Steuern  auf  ihnen 

aber  da  dies  einzeln  in  durchaus  verschiedenem  Maasse  geseh- 

sind  diese  Steuern  auch  wieder  keine  richtige  und  «rert 

Gewerbe-  oder  Einkommensteuer  der  Betroffenen.  £ai 
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11  von  dem  Umstände,  dass  nur  gewisse  Gewerbe  indirect 

?rt  würden.4) 

>  darl'  man  behaupten,  dass  der  Verlass  auf  die  Uebcr- 

ng  in  jeder  Hinsicht  ein  schwaches  Argument  zu  Gunsten 

rbrauchsbesteuerung  des  Consumenten  selbst  und  anderer, 

r  Herstellung  und  dem  Vertrieb  der  steuerpflichtigen  Waaren 

bindung  stehenden  Personen  ist. 

§.  503.  Die  Selbstregelung  der  Besteuerung  des 

Inen  durch  die  Regelung  seines  gebrauchssteuer- 

tigen  Consunis.  Auch  durch  die  Berufung  hierauf  wird 

ichtige  Begründung  der  Verbrauchs-  und  Nutzungsbesteuerung 

nen.  Einmal  ist  in  vielen,  practisch  wichtigen  Fällen  eine 

Macht  des  Einzelnen  nur  scheinbar  vorhanden;  sodann 

steht  dieselbe  überhaupt  mit  dem  wahren  Wesen  der 

erung  in  Widerspruch. 

Bei  einer  Besteuerung  von  noth wendigen  Leben 8- 

ln  (Salz!  Volksbrot  [Roggenbrot  bei  uns],  Fleisch)  ist  von 

solchen  Macht  theils  gar  nicht  die  Rede,  theils  würde  sie  nur 

).sten  der  Gesundheit  und  Arbeitskraft  des  Consumenten  aus- 

aiso  auch  gegen  das  Gemeinschaftsinteresse.  Bei  anderen 

bjeeten  stemmt  sich  wenigstens  die  Consumtionssitte  der 

rän kang  des  Consums  entgegen.  Die  letztere  kann  ebenfalls 

anitären  und  sonstigen  Bedenken  bieten.  Auch  trifft  der 

eine  Einwand  gegen  die  Gebrauchsbesteuerung  zu,  dass  die- 

sen einzelne  Artikel  des  Consums  ziemlich  willkühr- 

h e rans greift.  Die  Gleichmässigkeit  wird  so  von  Neuem 

t,  indem  dem  Consumenten  eines  besteuerten  Artikels,  gegen- 

lem  Consumenten  eines  unbesteuerten ,  entweder  zugemuthet 

die  Steuer  im  höheren  Preise  der  Waare  zu  entrichten  oder 

Consum  zu  verzichten.    So  liegt  die  Sache  selbst  bei  den 

Luxussteuern. 

Gewichtiger  und  principieller  ist  aber  noch  der 

e  Einwand  gegen  diese  Begründung  der  Gebrauchsbestcue- 

es  sollte  dem  Einzelnen  eben  gar  nicht  „frei  stehen" 

eine  Handlung,  welche  wie  die  Regelung  des  Consums  mit 

idividuellen  Steuerpflicht  absolut  keinen  Zusammenhang  hat, 

Auch  diese  Begründung  liegt  irnplicitc  einem  grossen  Theii  der  Argumente 

\>  tischen  Befürworter  ivon  dem  leitenden  Staatsmanne  an  bis  weit  herab)  der 

ichssteuern  bei  den  neuesten  deutschen  Steuerreformplänen  zu  (irunde:  ein 

dafür,  dass  es  „ohne  Theorie"  unter  denkenden  Menschen  einmal  nicht 

dass  sber  auch  hier  die  „Theorie"  ihren  Haien  hat. 
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sich  dieser  Pflicht  zu  entziehen  oder  das  Maass,  in 

füllt,  zu  bestimmen.  Wie  man  die  Besteuerung  de* 

immer  auffasse  und  begründe:  ob  man  sie  als  einen  Ei*j 

Dienste  des  Staats,  der  Vortheile  der  Staatsverbindimg  tä- 

tiger als  eine  Pflicht  ansieht,  welche  aus  der  natural 

gliedlichen  Angehörigkeit  des  Einzelnen  zur  Staatsgesehsch 

die  Steuerzahlung  an  sich  und  das  Maass  ihrer  Hob« 

richtiger  Weise  von  der  Art  und  der  Grösse  des  C 

einzelner  Güter  unabhängig  sein.  Practische 

jenes  besprochene  psychologische  Moment  u.  A.  m.  mügei 

für  eine  solche  Verbindung  sprechen.  Aber  ein  Vorth« 

das  Individuum  alsdann  durch  Regelung  seines 

Steuer  regeln  könne,  ist  dies  nicht:  die  Gebrauch»b>^ 

lässt  sich  mit  solchem  Argument  nicht  begründen  und  re»  i  :4 

sondern  gerade  angreifen.  1 

§.  503  a.  Auch  die  weitere  Motivirung  verwandter }~  \ 

sich  durch  eine  rationelle  Verbrauchsbesteuerung  der  Cor 

Bevölkerung  in  deren  eigenem  wahren  In'  * 

richtig  regeln  lasse,  begegnet  doch  erheblichen 

und  practischen  Bedenken.  Man  argumentirt  hier 

berührenden  Gesichtspuncten  derSanitäts-,  Sitten 

und  allgemeinen  Wohlfahrtspolizei.*)   Es  ma^  iv 

■)  Dies  ist  implicite  der  Standpunct  der  in  der  Vorbemerkung  S.  I*1* 
Haanzstatistischen  Schrift  von  G  erst  fei  dt    Da  ähnliche  Auflauert:  j 

Kreisen  verbreitet  sind,  scheint  es  kein  hors  d'oeuvre  auf  die  Pr^fat»  i 
punets  etwas  näher  einzugehen,  weshalb  ich  diesen  §  noch  zusätzlich  lr 

Uabe.    Die  finanzstatistischen  Thatsachen  sind  allerdings  beruckend,  *i*r  = 

wendiger  ist  eine  unbefangene  Beurtheilung.    Nach  Gerstfeidt.  Hes. 

ergiebt  sich  für  die  neueste  Zeit: 

Rranntwftin  Deutsches      Gros«-  Frank- Branntwein.  RÄich       britannien  rtieh  --«uerr 
Einnahme  Mill.  M   45  21  422  05  65  00  |$# 

oder  %  aller  Steuern     ....  7*00  30-S4  3*3> 

per  Kopf  M   106  12  42  1*76 

Durchschn.satz  d.  Steuer  p.  100  °/0 
Alkohol  p.  Hectol. 

an  Zoll  M   30*0  400*0  90  0  21** 

an  Steuer  M.   17*0  300  0  60  0  2<*'> 

Abgabebelast.  Verbrauchsmenge 

p.  Kopf  Liter   6'14  3*87  2  S6 
Tabak. 

Einnahme  Mül.  M   14*2S  16200  257  1*  TS* 

oder  °/0  aller  Steuern     ....  2  25  11  $5  I3*3t» 

per  Kopf  M   0*34  4*77  6i»5 
Durchschn.satz  an  Steuern  (incl. 

Monop.)  p.  Centner 

an  Zoll  M   15*00  350  0 

an  Steuer  (Monop.)  M.    .    .  2*30  —  3$O0  *l*tt 

Bclast.  Verbr.menge  p.  Kopf  Pfund  336  1*36  1*SS  ill 
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m,  dass  solche  Gesichtspuncte  etwas  mitsprechen  dttrfen, 

«lers  bei  der  Branntwein-  und  auch  noch  bei  der  Tabak - 

icrung.  Aber  man  überzeugt  sich  leicht,  dass  man  hier  zu 

niisslichen  Conscquenzen  gelangt,  sobald  man  einen  dieser 

htspuncte  ernstlich  zur  Begründung  einer  hohen  Verbrauchs- 

erung  auf  welche  Gegenstände  immer  benutzt. 

I  Von  einer  auch  nur  einigermassen  berechtigten  sanitäts- 

i  1 1  e  n  polizeilichen  Regelung  kann  hier  doch  bloss  gegenüber 

wirklich  physisch  und  psychisch  schädlichen  Uebcrmaass 

onsums  die  Rede  sein,  wenn  man  selbst  von  allen  princi- 

1  Einwänden  gegen  solche  Einmischung  absehen  wollte.  Nun 

aber  hier,  wenn  sie  überhaupt  richtig  und  erfolgreich  sein 

eine  ganz  individuelle  Controle  des  Consums  des  cin- 

jn  Trinkers  und  Rauchers  nothwendig.  Eine  solche  erfolgt 

die  Verbrauchsbesteuerung  und  durch  einen  hohen  Steuerfuss 

ranntwein  und  Tabaksteuer  natürlich  gar  nicht  Aus  den 

h  schnittssätzen  des  Consums  für  den  Kopf,  wie  sie  die 

e  Statistik  allein  berechnen  kann,  lässt  sich  nicht  ohne  Weiteres 

n  Uebermaass  des  individuellen  Consums  schliessen, 

wenn  sich,  wie  z.  B.  bei  uns  in  Deutschland,  viel  höhere 

uoten  als  in  anderen  Staaten  mit  hoher  Besteuerung  ergeben, 

ob  und  wie  weit  ein  solches  Uebermaass  vorliegt,  das  hängt 

scheidender  Weise  von  der  zeitlichen  Vertheilung  des 

ras  einer  jeden  Person  ab.  Der  Durchschnittsconsum  kann 

loch  sein  und  doch  wegen  einer  günstigen  zeitlichen  Ver- 

i£  dieses  Einzelconsums  eine  wirklich  schädliche  über- 

ige  Consumtion  fehlen,  und  umgekehrt. b)  Die  entgegen- 

te  Auffassung  beruht  auf  der  unhaltbaren  Annahme  der 

uten  Schädlichkeit  des  Branntweins  und  Tabaks.  Diese 

renn  der  hier  (ob  bei  Branntwein  ganz  richtig?»  berechnete  enorm  hohe  Durch- 
onsum  an  Branntwein  u.  Tabak  in  Deutschland  durch  eine  der  ausländischen 

:  hohe  Besteuerung  auf  die  Hälfte  reducirt  würde,  an  sich  vielleicht  wünschens- 

-vi  wurde  die  Ausgabe  einer  Person  für  diesen  halben  Consum  wegen  der 

steaer  doch  noch  viel  grösser  sein  als  jetzt,  was  demnach  klarlich  auf  eine 

Überlastung  der  betreffenden  Consumenten  mit  Steuern  oder  m.  a.  W.  auf  eine 

Um  gleichinässigkeit  der  Besteuerung  hinausliefe.    Das  lässt  sich  do<  h 

■*h  in  dieser  Frage  so  leicht  nehmen. 

S.  Conrad  in  d.  Kecens.  v.  (ierstfeldt's  Sehr.,  Jahrb.  1579  II,  der  gewiss aus  führt .  dass  das  Zu  viel  trinken  von  Branntwein  durch  die  hohe  Steuer  nur 

remindert  wird,  während  der  tägliche  Genuss  einer  geringen  Menge  zur  Mahl- 
aa  im  Jahre  ein  bedeutendes  Quantum  ausmacht,  für  den  Arbeiter  durchaus 

rh  ist  u.  ihm  dieser  Genuss  durch  die  Forderung  des  Verf.  mehr  als  gerecht- 
pnwrbwcrt  wird.  Ebenso  kann  man  bei  den  Arbeitern  u.  s.  w.  doch  auch  an 

rechtigte  des  Tabakgenusses.  denken. 
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j 

Annahme  mtisste  folgerichtig  dazu  führen,  den  Con«un  ur 

Artikel  nicht  durch  Steuern  bloss  zu  erschweren,  sondern  &j 

setzlich  zu  verbieten,  mindestens  wie  in  den  Staaten  der  Tccn<-jsJ 

Gesetze  den  offenen  Verkauf  zu  untersagen.  j 

2)  Gegen  den  luxus-  und  wohlfahrtspolizeüieneii 

punct  erheben  sich  von  vorneherein  principielle  Bedenken  » J 

stens  innerhalb  der  heutigen  Gesellschaft  und  ihrer  sonstig«  L*  *| 

Ordnung.    Selbst  wenn  man  davon  absieht  nnd  zugiebt,  *k*  m 

grosser  Tbeü  der  „kleinen  Leute"  durch  den  Aufwand  fr  « 

Branntwein-  und  Tabakconsum,  zumal  für  den  übermässigen. .  4 

Unwirthschaftlichkeitzu  ihrem  eigenen  Nachtbeil  bewt^J 

ist  es  zu  rechtfertigen,  sie  dafür  mit  hohen  Stenern  in 

und  gewissermassen  zu  bestrafen?    Die  Bedürfnisse  de*  -» 

grossentheils  auf  Kosten  der  Unwirthschaf t licbkei:  « 

Volkstheils  zu  bestreiten?  Folgerichtig  müsste  man  dm  J 

haupt  den  Leuten  die  freie  Verwendung  ihres  Einkorns^  s 

ziehen,  mindestens  den  Betrag,  der  über  den  nothwendigei 

hinausgeht,  in  Beschlag  nehmen,  alsdann  ihn  aber  auch  in  Z*« 

im  speciellen  Interesse  dieser  unter  Curatel  gestellten  Lei»  m 

zur  Deckung  der  allgemeinen  Staatsbedürfnisse  verwende  fll 

der  besonders  hohen  Branntwein-  und  Tabakbesteuern  ii£  f», 

doch  jetzt  im  Grunde  der  Staat  nur  für  seine  fi scalischen 

von  Lastern  und  Unsitten  der  Bevölkerung,  und  zwar  von 

die  er  nicht  wohl  sonst  unter  Strafe  steilen  kann.   Gent  d 

polizeiliche  Bevormundungsprincip  würde  eine  ganz  andere 

lung  unwirtschaftlicher  Consumtionen  bedingen,  als  diejtxr  * 

mittelst  hoher  Verbrauchsbesteuerung.    Wenn  man  durch 

selbst  eine  Verminderung  anstössiger  Consumtionen  erre«  • 

wird  doch  in  der  Regel  der  gesammte  Aufwand  einer  Per>i* 

die  betreffenden  Objecte  bei  hoher  im  Vergleich  mit  niedrer* 

Steuerung  noch  grösser,  daher  die  wirtschaftliche  Verwende* 

ganzen  Einkommens  noch  schlechter  ausfallen.    D.  h.  bi:  $ 

durch  solche  Besteuerung  noch  die  Gefahr  rascheren  und  si^* 

wirtschaftlichen  Ruins  zu  allen  anderen  üblen  Folgen  becoi** 

Consumtion  hinzu.    Viel  heilsamer,  aber  freilich  anch  *ie** 

gegen  das  doch  zumeist  einseitig  sich  geltend  machende  ws^ 

Interesse  wären  z.  B.  gegenüber  dem  Tabak-  nnd  Bnutf* 

consum  Vorkehrungen,  die  Gelegenheit  zu  diesen  Conan** 

zu  erschweren,  wie  in  Betreff  des  Branntweins  (und  lndirat** 

Tabaks)  durch  eine  richtige  SchankstättengeseUf*^ 
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•treff  des  Tabaks  durch  umfassendere  Rauchverbote  in  öffeut- 

a  Localitäten  u.  8.  w.  (zugleich  eine  wahre  Wohlthat  für  die 

rauchende  Menschheit!). 

1  — §.504.  Die  (indirecte)  Verbrauchsbesteuerung 

Uttel,  das  Moment  der  Steuerzahlung  zu  verhüllen, 

psychologische  Vortheil,  welcher  hierin  liegt,  wurde  oben 

:eben.  Aber  mit  diesem  Vortheil  sind  gewichtige  Nach- 

e  verbundea,  sowohl  in  Bezug  auf  den  Besteuerten  als 

en  Staat. 

)  Jener  verkennt  eben  deshalb  so  leicht  den  nothwendigen 

imenhang  zwischen  Besteuerung  und  öffentlicher  Leistung, 

ben  Steuerzahlung  und  Steuerpflicht.  Sein  eigener  Verbrauch, 

Aasgaben  erscheinen  ihm  nicht  im  wahren  Licht.  Darin  nur 

2ile  zu  sehen,  nur  zu  rühmen,  dass  dieser  mangelnde  Ein- 

in  die  wirklichen  Verhältnisse  über  manches  Unliebsame  und 

;e  hinweg  helfe,  heisst  doch  sehr  kurzsichtig  urtheilen,  etwa 

s  ob  Uberhaupt  die  genaue  Rechnungsführung  in  der  Privat- 

chaft  besser  unterbleibe,  damit  man  sich  in  Betreff  seiner 

ben  in  „angenehmer"  Unwissenheit  befinde. 

)  Für  das  ganze  Gemeinwesen  oder  den  Staat  selbst 

•n  sich  aber  nicht  geringere  Bedenken.  Zugestanden,  dass 

eckung  eines  grossen  Finanzbedarfs  durch  Verbrauchssteuern 

r,  weil  wenig  unpopulär  als  durch  Schätzungen  sei  und  dass 

<*en  Staatsmänner  politische  Gründe  für  ein  solches  Vor- 

geltend machen  können:  nicht  minder  sind  politische  und 

izielle  Gegengründe  anzuführen.  Die  Controle  des 

shaushalts,  die  Prüfung  der  Noth wendigkeit  und 

kmässigkeit  einer  Ausgabe  wird  fast  unvermeidlich 

?er  ernst  genommen.  Die  parlamentarischen  Körper  be- 

ll begreiflich  genug,  auch  wenn  sie  dabei  gar  nicht  specielle 

<sen  der  Besitzenden  vertreten,  indirecte  Verbrauchssteuern 

r  als  directe  Erwerbssteuern,  weil  sie  sich  durch  letztere 

Volk  eher  unpopulär  zu  machen  fürchten.  Eine  absolute 

Gewalt,  der  keine  Volksvertretung  zur  Seite  steht,  greift  eben- 

eichter  zu  der  „unfühlbaren"  Verbrauchsbesteuerung.  Der 

'.bedarf  droht  aber  dann  um  so  rascher  und  stärker  zu  steigen, 

olle  Macht  der  Parlamente  um  so  kümmerlicher  zu  werden: 

28  desto  mehr,  je  mehr  schon  die  ganze  steuertechnische  Ein- 

ig der  Verbrauchssteuern  mechanisch  weiter  fungirt  und  aus 

eilen  Gründen  in  Function  erhalten  werden  muss,  wenn  der 
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Steuerapparat  einmal  gebildet  worden  ist.5)  Gerade  je  kisj 

die  Steuer  vom  Einzelnen  und  im  Volke  als  Steuer  easym 

wird,  desto  vorsichtiger  wird  man  an  ihre  Ausdehnung,  de*  4 

faltiger  an  die  Prüfung  des  Bedarfs  gehen.  Gewiss  venn««  i 

hier  die  Interessen  zu  kreuzen  und  kann  eine  nothwendir  i 

erwünschte  Entwicklung  der  „öffentlichen  Thätigkeiten*  dr-s 

knappe  Bemessung  des  Bedarfs  und  zu  grosse  Abneigung  « 

eine  Vermehrung  der  Steuern  gehemmt  werden.  Aber  die  b 

auf  der  anderen  Seite  ist  auch  nicht  zu  tibersehen:  die  G« 

einer  Schädigung  der  „Freih eitsint ere sse  nu  des 

und  einer  zu  willfährigen  Vermehrung  der  äffest!:* 

Ausgaben,  damit  einer  Allmacht  der  Staatsgewalt 

Diese  Betrachtung  führt  schon  zu  der  folgenden  Eri-J 

hinüber:  ' 

III.  —  §.  505.  Die  principiellen  und  praetin 

Mängel  der  Gebrauchsbesteuerung.  Dieselben  wra 

Vorausgehenden  schon  mehrfach  zu  berühren.  Sie  lassen  *i 

sammenfassen  und  übersehen  als  Verstösse  gegen  d  ?* 

Reihen  oberster  Steuerprincipien.  Die  Gebrauchs* 

rung  als  Ganzes  betrachtet  zeigt  hier  grosse  Mängel,  welr^tf 

bei  einer  einzelnen  hierhergehörigen  Steuer  und  Einrichte*!' 

Erhebungsform  ganz  fehlen,  wenn  auch  hier  in  grösseres  » 

geringerem  Grade  hervortreten. 

A.  Verstösse  gegen  die  finanzpolitischen  Prir<? 

der  Ausreichendheit  und  Beweglichkeit.  Die  Haas 

der  Besteuerung  sind  schon  oben  bei  der  Erörterung  diaei 

eipien  kurz  in  ihrer  Beziehung  zu  diesen  letzteren  fcci 

worden  (§.  368).  Gerade  wegen  der  engen  Verknüpfung  1 

brauchssteuer  an  gewisse  Waaren  hängt  der  Steuerertrar  Mi 

lieh  von  den  Productions-  und  Consumti on sveriä^ 

den  Conjuncturen  dieser  Waaren,  vom  Gang  des  gani«^ 

schaftslebens,  von  der  ungestörten  Function  des  Erhebt* 

und  Controlapparats  mit  ab.  Der  Steuerertrag  *iafc  * 

leicht  in  „ungünstigen"  Zeiten,  wo  man  ihn  am  Xothwtaäsl 

6)  Als  „politische  Garantie"  haben  daher  z.  B.   Rewülijrcnr-*  «■•J 
monopols  auf  eine  bestimmte  Reihe  von  Jahren,  wie  greaetzhcii  iu 

wie  <-S  bei  dem  deutschen  Tabakmonopolproject  mitunter  ror^t^iuL^i 

kaum  irgend  einen  Werth.    Wenn  man  nach  einem  langen  unJ  ka-sa^s*  u 
priationsverfahren  bei  uns  ein  Bolcbes  Monopol  einmal  eingefüin  kaaa 

man  doch  eine  Wiederaufhebung  des  Monopols  in  unabsehbarer  Lax  axs  €sc 
ins  Auge  fassen  können. 
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ond  steigt  leicht  in  „günstigen"  Zeiten ,  wo  man  das  eher 

ren  könnte.  Dort  daher  eine  Störung  des  Gleichgewichts 

uitehaushaltc,  die  schwer  sofort  gut  zu  machen  ist.  Steuer- 

te lassen  sich  dabei  auch  nicht,  wie  theilweise  wenigstens  bei 

n  Erwerbssteuern,  nachträglich  wieder  einbringen.  In  den 

:en  Zeiten  aber  entsteht  eine  Versuchung  zu  neuen  öffent- 

Ausgaben ,  weil  die  Mittel  dazu  vorhanden  sind.  Manches 

\r  Nothwendige  wird  dann  leicht  unternommen,  für  das  hinter- 

e  Mittel  fehlen,  wenn  die  allgemeinen  Verhältnisse  wieder 

iter  werden.  Eine  rasche  Vermehrung  des  Ertrags 

in  mal  im  Bedarfsfall  lässt  sich  aber  gerade  durch  die  Ver- 

sbesteuerung auch  nicht  leicht  bewirken,  um  so  weniger,  je 

die  bevorstehende  Steuer  Vermehrung  (Ausdehnung  oder  Er- 

;  )  von  der  Speculation  ausgebeutet  wird,  wie  jetzt  regelmässig 

eren  Verkehrsverhältnissen.  Durch  eine  gewisse  Mann  ig- 

le eit  dieser  Besteuerung,  durch  richtige  Auswahl  der 

nen  Steuerobjccte    und  durch  passende  Steuer  form 

die  Monopolisirung)  sind  diese  Mängel  wohl  zu  ver- 

n,  aber  nicht  zu  beseitigen. 

e  Schlüsse  für  die  richtigen  Zielpuncte  des  Steuersystems 

ti  sich  von  selbst.  Hervorgehoben  sei  hier  bloss,  wie  ver- 

1  sein  würde,  die  Staatsbesteuerung  nur  oder  fast  nur  auf 

iichssteuern  zu  begründen. 

—  §.  506.  Verstösse  gegen  die  volkswirth- 

tlichen  Steuerprincipien.  Eine  Steuer  muss  hier  der 

gen  Wahl    der  Stcuerquelle   entsprechen  und  den 

wälzungsverhältnissen  gehörig  Rechnung  tragen. 

In  erster  Hinsicht  möchten  die  Verbrauchsbesteuerung  im 

i  and  die  einzelnen  Steuern,  auch  die  üblichen  Steuern  auf 

_ren  des  Nutzvermögens  u.  s.  w.  keine  allgemeinen  Bedenken 

Sie  werden  meistens  als  reelle  Einkommensteuern,  prin- 

richtig,  fungiren.  Aber  sie  belasten  die  Stenerquelle 

tikommens  bei  den  Einzelnen  zu  ungleich,  was  nicht  nur 

uudsätzen  der  Gerechtigkeit,  sondern  auch  volkswirthschaft- 

Interessen  widerspricht.  Aus  der  folgenden  Darlegung 

7  ff.)  der  Verstösse  gegen  die  Allgemeinheit  und  Gleich- 

keit wird  sich  dies  näher  ergeben. 

Die  Ueberwälzungsverhältnisse  werden  in  der  Ver- 

*be8teuernng  und  besonders  bei  wichtigeren  einzelnen  Steuern 

issig  nicht  gehörig  berücksichtigt.    Daraus  entsteht  eine 
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neue  grosse  U ngleichm iissigkeit  der  Belastung,  wclck- 

derum  auch  volkswirtschaftlich  bedenklich  ist.   Auch  4» 

schon  aus  dem  Früheren  (§.  383  ff.)  und  wird  unten  im  i 

einen  Hauptfall  noch  näher  begründet 

3)  Zu  den  volkswirtschaftlichen  Nachtheilen  der  Ver*~. 

steuern ,  aller  zusammen  in  gewissem  Maasse,  der  einiebt: 

oder  weniger,  gehören  ferner  diejenigen,  welche  anch  tcc  < 

punct  der  Steuerverwaltung  hervorzuheben  sind  ar. 

(§.  516)  besprochen  werden,  sowie  andere  verwandter  An 

Controlen  und  Erhebungsformen  belästigen  und  hemm«  c 

kehr,  die  richtige  locale  und  internationale  Arbeitsteilung,  « 

die  Entwicklung  der  Technik  nicht  selten,  begünstigen  de< 

betrieb  mitunter  einseitig,  reizen  zu  besonders  schlimm«  i 

der  Defraude,  des  Schmuggels,  der  Bestechung,  wirken  i 

auch  verderblich  auf  die  Concurrenzverhäitnisse,  comm* 

das  Geschäftsleben  u.  s.  w.  Auch  die  meist  höheren  L-~- 

kosten,  die  Herbeiführung  von  Nebenspesen  für  den  Ne^r 

von  besonderem  Zeit-  und  Arbeitsaufwand  sind  nnrert: 

Uebelstände,  welche  bei  einem  Vergleich  mit  der  directen  L" 

besteuerung  nicht  unbedeutend  zu  Ungunsten  der  Verbrauch 

ins  Gewicht  fallen,  wenn  sie  auch  meistens  nicht  den  Ab- 

geben können. 

C.  —  §.  507.    Verstösse  gegen  die  Principe 

gerechten  Steuervertheilung  oder  gegen  dieAlir 

heit  und  Gleichmässigkeit  der  Besteuerung.  Dr- 

stösse  sind  wohl  die  wichtigsten.    Ihretwegen  wird  vor  AI 

die  Beseitigung  wenigstens  gewisser  Verbranchssw- 

auf  deren  Ersatz  zu  sinnen  und  im  Falle  der  un\tmt 

Beibehaltung  solcher  Steuern  wird  eine  Ausg  leic  hunj  ii" 

gerechten  (und  meist  zugleich  auch  volkswirthschaitiirt 

theiligen)  Wirkungen  durch  andere  Verbrauchs-  und  Sc 

und  namentlich  durch  directe  Erwerbssteuern  zu 

sein.   Nur  so  kann  ein  Steuersystem,  in  welchem  sieh  ™* 

schwere  Verbrauchssteuern  befinden,  wenigstens  die  G&& 

der  Besteuerung  leidlich  allgemein  und  gleichmä»H 

theilen.  Die  Forderung  einer  solchen  Ausgleichung  der  WsÜ 

der  Verbrauchsbesteuerung  beschränkt  sich  auch  nicht 

ö)  Sehr  gut,  an  Beispielen  u.  s.  w.  dargelegt  von  Cliffc  L?s!i*-  * 
reform,  D.  v.  Broincl. 

Digitized  by  Google 



Verstösse  gegen  die  Principien  der  Gerechtigkeit. 

politische  Steuersystem:  sie  gilt  auch  tür  das  reiii  finau- 

e.  In  diesem  wird  das  leitende  Princip  einer  wenigstens 

hernd  gleichen  proportionalen  Höhe  der  Besteuerung  des 

namens,  einerlei ,  welches  die  Quelle  und  die  Grösse  des 

en  ist7  gerade  durch  die  Verbrauchsbesteuerung  verletzt  zu 

nsten  der  Bezieher  von  Arbeits  und  von  kleinem  Ein- 

en. Das  muss  durch  die  Gestaltung  des  Steuersystems  wenig- 

nöglichst  gut  gemacht  werden, 

ie  Haupt  bedenken  sind  folgende: 

i  Die  Allgemeinheit  der  Besteuerung  wird  verletzt ,  weil 

e  einzelne  Consumptibilien  und  Nutzungen,  welche  nicht 

dennann  genossen  werden,  der  Steuer  unterliegen. 

Die  Gleichmässigkeit  wird  verletzt,  weil 

auch  die  besteuerten  Objecte  u.  s.  w.  von  den  Con- 

en nicht  in  gleicher  Menge,  Güte,  noch  in  einem  z um 

1 1 1  in  c  11  in  gleichem  Verhältni 88  stehenden  Betrage 

cht  werden  ;  ferner 

weil  die"  Verbrauchsbesteuerung  sich  in  dem  Gesa  mm  t- 

ig,  welchen  sie  für  den  Besteuerten  erreicht,  zunächst  nach 

Oese  des  Verbrauchs,  nicht  des  Einkommens  richtet, 

üsse  des  Verbrauchs  aber  mehr  oder  weniger  von  der  Per- 

zahl abhängt,  welche  auf  das  Einkommen  eines  Besteuerten 

lesen  ist. 

Endlich  wird  die  Gleichmässigkeit  der  Besteuerung  auch  in 

auf  diejenigen  Personen  und  Wirtschaften  ver- 

weiche als  „Producenten"  (Fabrikanten,  Kaufleute)  zu 

die  Steuer  auszulegen  haben,  wegen  der  unvermeidlichen 

el  der  complicirten  Steuertechnik  der  meisten  Ver- 

steuern. 

Lese  Bedenken  treffen  principiell  alle  Gebrauehsbesteue- 

iucb  diejenige  auf  Nutzungen  des  Nutzvermögens,  die  Luxus- 

i  u.  dgl.  Dem  Grade  nach  haben  sie  aber  bei  den  einzelnen 

•gehörigen  Steuern  und  Steuerformen  (z.  B.  bei  der  Mono- 

mg,  bei  der  Besteuerung  durch  Vermittlung  des  privaten 

enten,  im  Falle  etwaiger  Berücksichtigung  der  Qualität 

Um  Werths  im  Steuersatz  der  Zölle  und  iuueren  Verbrauchs- 

i)  ein  verschiedenes  Gewicht.  Daraus  ergeben  sich 

zeige  für  die  richtige  Ausbildung  des  Gebrauchssteuersystems, 

dasselbe  einmal  unentbehrlich  ist.  Ferner  lassen  sich  durch 

•che im le  Regelung  der  directen  Erwerbsbesteuerung  jeue  Be- 
iflK,  Kiuanzwisstnacliaft.  IL  34 
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denken  vermindern.    Für  die  Art  und  Weise,  wie  die*  w 

hat,  ergeben  sich  gleichfalls  aus  einer  Prüfung  der  Yertru 

besteuerung  selbst,  im  Ganzen  wie  in  ihren  einzelnen  Rie.j 

und  Formen,  werthvolle  Winke.    So  erlangt  die  folget^ 

suchung  eine  allgemeinere  Bedeutung  für  die  Fragen  fr 

richtung  des  ganzen  Steuersystems. 

§.  508.  —  1)  Die  Verletzung  des  Principe  de 

gemeinheit.    Die  Thatsache  einer  solchen  Verletzung 

der  notorischen  Gestaltung  der  Consumtionen  und  der  dies*  D 

den  Gebrauchsbesteuerung  keines  weiteren  Beweises.   Mau  * 

sich  deswegen,  möglichst  allgemeine  Verbrauche  in \k§ 

und  fügt  etwa  noch  gewisse  Steuern  auf  Nutzungen,  sogen  I: 

steuern  u.  dgl.  hinzu,  um  den  Lücken  in  der  Allgemein 

Consums  von  Massenartikeln  Rechnung  zu  tragen.    M.  a.  f 

bildet  ein  Gebrauchssteuersystem  aus.    Principiell  *t 

Recht,   aber  practisch  doch  niemals  mit  genüge; 

Erfolg,  denn  im  Ausgangspuncte,  in  der  Beste oenu^  _r 

einzelner  Waaren  und  Nutzungen  liegt  der  Mangel. 

der  Besteuerung  von  Artikeln  wie  Tabak,  Branntwe;: 

wenn  einmal  die  Verbrauchssteuer  gut  geheiste: 

gewiss  mit  die  geeignetsten  Objecte  für  eine  sokbe  *: 

eine  Ansicht,  welche  mit  der  Erörterung  in  §.  503  a  nicht  z 

Spruch  steht  —  bildet  die  betreffende  Steuer  bei  der  m 

Allgemeinheit  des  Consums  einen  Verstos«  gegen  die  Grz: 

gerechter  Steuervertheilung.    Die  Verallgemeinerung  *i" 

cips  der  Steuerpflichtigkeit  einzelner  Genüsse  lässt  sich  ic*  • 

technischen  und  volkswirtschaftlichen  Rücksiebten  nicht 

durchführen.    Sie  würde  aber  immer  jenen  Verstos*  - 

Grade  nach  verringern,  nicht  ihn  beseitigen. 

Am  Ungenügendsten  bleibt  das  Hilfsmittel  der  directarLi 

steuern",  denn  diese  können  vollends  aus  steaenoex 

Gründen  nur  ganz  einzelne  Nutzungen  oder  Genfest  " 

wo  von  „Allgemeinheit"  der  Consumtion  auch  nur  innert 

kleinen  Gesellschaftsschicht  noch  weniger  die  Rede  Mtri 

*)  Der  neueste  und  überhaupt  bedeutendste  theoret.  Vertreter  ier  i«** 
v.  Bilinski,  verkennt  das  nicht.  Er  weist  scharf  eine  »eitcr  Assisi** 

directon  Luxusst.  über  die  4  von  ihm  befürworteten  u.  pn»cti»ch  t^ircaeer 

will  nur  den  Luxussteucrgesichtspunct  überhaupt  mehr  und  fJrrnt^örw  »  1 
System  der  indirecten  Verbrauchssteuern  durchgeführt  wissen.  Ä  iaiJ* 

hier  bieten  sich  nur  zu  viele  Schwierigkeiten!  Erreicht  nvan  da  sat  ms*  *• 

Vermögensteuer  oder  einer  progress.  Einkommensteuer  nicht  <ia*  clsd?  &s  <^  * 
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509.  —  2)  Die  Verletzung  des  Principe  der  Gleich 

gkeit  wegen  der  Ungleichheit  des  Consuins  der' 
nerten  Objecto  selbst.  Auch  hier  liegt  eine  notorische 

che  vor.  Nach  der  von  Naturverhältnissen  abhängigen 

?ndigkeit  der  Consumtion  (Nahrungsbedarf,  Qualität  der 

igsmittel),  nach  der  Cousumtionssitte  und  vor  Allem 

er  Grösse  des  Ein kom mens  ist  der  Consuin  der  steuer- 

ten Objecte  in  Bezug  auf  die  Menge  und  Güte  derselben 

duell  und  familienweise  und  namentlich  nach  den 

mischen  und  socialen  Cl assenschichten  der  Be- 

ing  ausserordentlich  verschieden,  demgemäss  dann 

er  Steuerbetrag.  Auch  hiergegen  lässt  sich  durch  das  vor- 

wähnte Mittel  einer  systematischen  Ausdehnung  der  Ver- 

ibesteuerung  keine  genügende  Abhilfe  schaffen,  auch  nicht 

die  verschiedene  Höhe  der  Steuersätze  für  verschiedene 

oder  Qualitäten  desselben  Objects,  selbst  wenn  ein  solches 

ftlr  sich  ganz  richtiges  Vorgehen  in  grösserem  Umfange 

i  wäre,  als  es  thatsächlich  steuertechnisch  der  Fall  ist.8) 

ter  den  verschiedenen  Nachtheilen,  welche  auf  diese  Weise 

brauchsbesteuerung  mehr  oder  weniger  ankleben,  sind  wohl 

den  wichtigsten  die  regelmässige,  wenigstens  rela- 

eberl  astung  de  munteren  C  lassen,  welche  ohne  er- 

en  Besitz  eigener  sachlicher  Productionsmittel  meist  nur  von 

kleinen  Arbeitseinkommen  leben,  durch  die  hauptsäch- 

/erbrauchssteuern ,  und  die  directe  Begünstigung  der 

en  Classen  durch  die  fehlende  oder  ungenügende  Bertick- 

ng  der  Qualität  der  Steucrobjeete  in  der  Verbrauchs- 

rnng,  speciell  in  deren  Steuersätzen  (§.  512).  Diese  Nach 

muss  man  um  so  schärfer  erkennen  und  unbefangen  ins 

issen,  weil  nur  dann  die  Wege  zu  ihrer  Bekämpfung  (wenn 

icht  zu  ihrer  unmöglichen  völligen  Beseitigung)  richtig  er 

ind  beschritten  werden  können. 

Üie  wichtigsten,  finanziell  meist  allein  sehr  ergiebigen  und 

en  beliebten  Verbrauchssteuern  betreffen  unentbehrliche 

smittel,  wie  Salz  und  Brot,  oder  verbreitete  Vo lks- 

amittel,  wie  die  Getränke,  Bier,  Branntwein,  Wein, 

'  abak,  Colonial waaren,  besonders  Zucker,  dann 

e  oder  Thec,  nach  den  Consumtionsverhältnissen  unserer 

t  ein  übersieht  dies  bei  seinen  ganz  rieht,  (iesichtsponeten  für  seine  „(tenu.ss- 

su  «ehr  oder  träft  »l»>in  Umstände  wenigstens  nicht  genügend  Kechnnng. 

31  * 
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heutigen  Culturvölker. 9)   Diese  Steuern  fangiren  bei  der  wti^ 

*  verhältnissmässigen ,  obgleich  doch  immer  nur  gam  mk: 

Allgemeinheit  der  betreffenden  Consumtionen  wie  eine  k 

gemeiuer  Einkommensteuer  und  speciell  auch  wie  eine  aks 

Steuer  auf  das  Einkommen,  daher  namentlich  auf  den  Arbe 

der  „kleinen  Leute".    Wegen  dieser  Function  hat  man  sie  . 

fertigt  und  selbst  vom  Standpunct  der  Besteuerung  des  - 

Nationaleinkommens  sowie  von  demjenigen  der  Allgemeix- 

Gleichmässigkeit  aus  gefordert,  sie  auch  Steuertechnik 

fach  der  directen  Erwerbsbesteuerung  vorgezogen.  Diese  A 

soll  hier  auch  nicht  bestritten  wTerden:  ihre  relative  RicbL.. 

im  Früheren  wiederholt  eingeräumt  worden.10)    Aber  gen; 

brauchssteuern  wie  die  genannten  Verstössen   in  hohen 

gegen  die  Gleichmässigkeit,  indem  sie  umgekehrt  pr- : 

das  kleine  gegenüber  dem  grossen  und  drückender  di*  A 

ein  kommen  gegenüber  dem  Besitzeinkommen  belasten,  c  :: 

auf  eine  Ausgleichung  durch  Ueberwälzu ng,  Sex 

betroffenen  Classen  und  Personen  irgend  ausreichen- 

lass  ist. 

§.  510.  —  «)  Je  kleiner  das  Einkommen,  desto 

Quote,  welche  davon  auf  die  Befriedigung  des  nothwendige:  J 

bedarfs,  namentlich  der  Nahrung  verwendet  werden  mu** 

Verbrauchssteuer  auf  hierher  gehörige  Consumtionen,  to2^ 

solche,  welche  den  gleichen  Steuersatz  für  alle  Qualität*: 

eines  und  desselben  Nabrungs-  und  Genussmittels  bat, 

deswegen  das  kleine  Einkommen  relativ  stärker  * 

grosse,  d.  h.  „umgekehrt  progressi v":  sie  steig: 
mit  der  Abnahme  des  Einkommens.    So  schon  in  dr. 

mässigen  Falle,  wo  die  Leute  (Familien)  mit  kleinem  Et- 

absolut  viel  weniger  von  einem  steuerpflichtigen  Amir 

von  Fleisch,  Colonialwaaren ,  verzehren  als  die  wohihi* 

So  aber  natürlich  noch  viel  mehr  in  dem  anderen,  nicht? 

')  Statistisches  darüber  erst  in  der  spec.  Steuerlehre.    Ygi  a.  A.  » 

Zusammenstellungen  und  Berechnungen  von  Pfc»  X.  Neumann- Spall*;:  * 

„Uebersichten  Uber  Production  u.  s.  w.*'  Uber  Consum  gewisser  ̂   uibl  * 
(ierstfeldt  a.  a.  0.  mit  den  Daten  u.  s.  w.  über  die  Steucrs-*:zc  trr- 

wichtiger  Verbr.bt.    S.  oben  §.  503a  Note  a  in  Betr.  Branntwoia  t  Ti^* 

loj  Hauptvertreter  der  Auffassung  der  gen.  YerbrauchsstetKni  i»?  ~>mi 
der  Arbeit"  ist  Stein  a.  a.  0.  (s.  oben  Vorbem.  S.  492).  nar  ±*s-  L-r  * 
bei  ihm  die  nothwendige  Begrenzung  der  Triftigkeit  des  Arr-a\?*a 

oben  S.  200  erwähnte  Ansicht  von  der  Ueberwälzung  zeigt  hirr  ihr- 

liehen  Folgen  für  die  Theorie  u.  Praxis  der  Verbraachsbestco^röx. 

n)  S.  oben  S.  357  Note  lb  die  Literatur  über  diesen  Sau. 
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lass  gerade  gewisse  steuerpflichtige  Artikel  die  Haupt- 

ung  der  ärmeren  Leute  bilden  und  davon  mitunter  selbst 

t  mehr  von  ihnen  als  von  den  Reichern  verzehrt  wird: 

)rot  (Roggenbrot  in  Deutschland),  dann  Salz,  etwa  auch 

4  rannt  wein,  einzelne  zollbare  Artikel  wie  z.  B.  Häringe 

sich  als  Beispiele  anführen.    Eine  solche  Steuer  wird  die 

proportionale  Gleichmässigkeit  der  Einkommen- 

ung  gewöhnlich  sehr  erheblich  verletzen.18)  Das 

lerkennen  und  fordert  Ausgleichung,  selbst  bei  Brannt- 

lern,  so  sehr  diese  auch  den  unteren  Classen  gegenüber 

erechtfertigt  erscheinen  mögen  (§.  503a),  geschweige  bei 

uern  auf  die  genannten  anderen  Artikel.  Die  Folge  einer 

relativen  Ueberlastung  der  unteren  Classen  ist  nothwendig 

ic  für  diese  Classen  ungünstigere  Vertheilung  des 

inkommenR  und  Vermögens,  als  sie  bei  einer  wenigstens 

proportionalen  Einkommenbesteuerung  bestehen  würde: 

>er lastung  dieser  Classen  hemmt  doch  auch  wieder  deren 

>ildung  und  ist  von  einer  relativen  Unter  lastung  der  höheren 

hegleitet,  was  auf  eine  vermehrte  Fähigkeit  zur  Kapital- 

bei  denselben  hinauskommt,  —  meist  übersehene,  aber 

lieh  vorhandene  Zusammenhänge  zwischen  Besteuerung  und 

ung  des  Einkommens  und  Besitzes. 

mit  man  hinzu,  dass  das  übersteuerte  kleine  Einkommen 

ach  Arbeitseinkommen  ist,  in  welchem  ceteris  paribus 

ngerer  Betrag  „freien4'  Einkommens  und  eine  kleinere 

higkeit  steckt,  als  in  dem  Renteneinkommen  gleicher  Höhe, 

die  Verletzung  der  Gleichmässigkeit  noch  schärfer  hervor. 

Sil«  —  ß)  Diese  Wirkungen  der  Verbrauchsbestcuerung 

nun  nicht  sicher  und  genügend,  öfters  gar  nicht 

ir  um  den  Preis  schwerer  anderer  Uebelstände 

ie  Ueberwälzung  ausgeglichen,  wie  eine  oberflächliche 

uf  Grund  genauer  hausbaltstatist.  Daten  lasst  sich  das  wohl  berechnen, 

immen  schliesslich  doch  auch  „kleine  Leute"  auf  ihre  üblichen  Consuin- 
Steuern  entrichten,  zeigt  z.  B.  folgende  Berechnung.  Die  in  d.  Tüb.  Ztschr. 

hrem  Haushalt  vorgeführte  Familie  v.  r»  Personen  auf  einer  schlcsw.  Hallig 

irr  Zugrundelegung  der  bisherigen  Zollsätze  (voll,  aber  auch  ohne  Zu- 
r  Nebenspesen  u.  s.  w.),  an  Verbrauchssteuern  auf  ihren  Consum  an  Salz, 

icker.  Kosinen,  Katice.  Thce.  Reis  c.  18  2  M.  aus.  d.  h.  c.  16  °„  des  Ein- 

r.  1147  M.  Hier  ist  der  Thceconsum  allerdings  ungewöhnlich  gross  (1H1/,  Pf.) 
..mdessittc.  dafür  der  Kaflceconsuin  nur  klein  (4  ft)  (S.  loJO.  Mit  Zuschlag 

rwaadter  Abgaben  mag  an  20  M.  oder  c.  1*75  °/0  des  Einkommens  heraus- 
Die  directen  Steuern  an  den  Staat  (Ciassenst.  6,  Üebäudest.  06  M.)  sind 
I.,  also  ein  Drittel  so  hoch. 
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optimistische  Auffassung  es  annimmt .  Die  letztere  ist  aber  *  4 

breitet,  spielt  in  den  Steuerdebatten  der  Praxis  eine  wlcV  4 

und  ist  so  gefährlich,  dass  sie  trotz  der  sichtlichen  Sctortol 

ihr  zu  Grunde  liegenden  Beweisführung  an  dieser  Stelle  &«•  1 

besondere  Widerlegung  erfordert.  Damit  wird  zugleich  tn^  4 

punet  der  Ueberwälzungslehre,  dessen  Behandlung  früher 

absichtlich  verschoben  wurde,  erledigt:  die  Frage  von  de  *  i 

wälzung  von  (directen,  wie  in  Verbrauchssteuerfonn  er,  m 

indirecten)  Steuern  auf  den  Ertrag  der  gewtki.4 

(Hand-) Arbeit  oder  von  sogen.  „Lohnsteuern". 

Die  Vertheidiger  dieser  Steuern,  welche  überhaupt  mh:  j 

wände  wie  den  der  verletzten  Gleichmässigkeit  bertcksrd 

machen  geltend,  von  einer  Uebersteuerung  des  Arbeiters  *.  i 

Rede,  weil  die  Steuer  in  solchen  Fällen  zu  einer  Erhöbt:: 

Lohns  oder  zu  einer  Weiterwälzung  der  Steuer  auf  de  *i 

geber  und  eventuell  noch  weiter  auf  den  Käufer  der  von  m  i 

steuerten  Arbeitern  hergestellten  Producte  mittelst  eiir  1 

Steigerung  der  letzteren  führen  werde.  Es  würden  ab*»  *M 

die  Gewinne  der  Unternehmer  oder  die  Einkommen  -*J 

sumenten  reell  belastet,  nicht  die  Einkommen  der  ArüB 

deren  Einnahmen  und  Ausgaben  die  Steuer  nur  ein  dnre:w 

der  Posten  sei. 

Diese  Lehre  übersieht  die  ausserordentliches  pi 

sehen  Schwierigkeiten,  welche  unter  allen  üm£i?- 

einer  solchen  Entwicklung  der  Dinge  überwunden  werde  & 

namentlich  diejenigen,  welche  schon  in  der  ganzen  ökoc  H 

Lage,  socialen  Stellung  und  in  der  Untre  nn  barkeit  de*  H 

von  der  von  ihm  zu  Markte  gebrachten  „Waare"  Arber  i 

Gar  nicht  beachtet  werden  dabei  ferner  die  Ueber:^ 

Verhältnisse  bis  zu  der  Zeit,  wo  auch  günstigsten  Fi* 

eine  solche  Ueberwälzung  durchgesetzt  sein  könnte.  EdüL-  s 

der  entscheidende  Umstand,  jene  Lehre  beachtet  ntet  < 

Factoren,  von  denen  nach  der  wissenschaftlich  fes»** 

und  von  der  Erfahrung  allgemein  bestätigten  Theorie 

stimmgründe  des  Arbeitslohns,  die  Regelung 

teren  abhängt,  —  überhaupt  und  vollends  auf  der 

heutigen,  durch  das  Princip  des  freien  Eigenthums-  und  T*^ 

rechts  und  der  freien  Concurrenz  characterisirten  wirtksob^ 

oder  Verkehrs-  und  Erwerbsrecbtsordnung.  Aus  dieser  1*4^ 

folgt,  wie  es  früher  schon  formulirt  wurde  (§.  3£7  utf 
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•e wiesen  werden  soll,  dass  „entweder  eine  Ueberwälzung 

er  darauf  hindrängenden  Verkehrsgestaltungen  nicht  ein- 

oder  nur  unter  Vorgängen  sich  vollzieht,  welche 

iimer  als  das  Uebel  der  ungleichen  Besteuerung 

t  sind." 

iter  übrigens  gleichen  Umständen, —  eine  Voraussetzung, 

Icher  hier  ausgegangen  werden  muss,  aber  auch  ausgegangen 

i  darf,  da  in  der  That  die  Verbrauchsbesteuerung  an  sich 

Bedingungen  der  Lohngestaltung  unmittelbar  nichts  ändert 

te  etwaigen  sonstigen  Veränderungen  dieser  Bedingungen 

vie  vor  dieselbe  Wirkung  ausüben  würden;  etwas  anders 

lie  Sache  bei  rationellen  Schutzzöllen  liegen  —  kann  eine 

välzung  der  Steuer  in  der  Form  der  Lohnsteigerung  sich 

rch  eine  Verminderung  des  Ausgebots  vonArbeits- 

2 d  behufs  Erlangung  von  Beschäftigung  voll 

Eine  solche  ist  auf  viererlei  Weise  möglich:  einmal 

freiwilliges  Aus-dem-Markt-Halten  eines  Theils 

.rbeit;  sodann  durch  Auswanderung  von  Arbeitern; 

durch  grössere  Sterblichkeit  unter  den  arbeitenden 

i;  endlich  durch  schwächere  Vermehrung,  bez.  ge- 

re  Geburtsfrequenz. 

)  Die  Beschreitung  des  ersten  Wegs  setzt  entsprechende 

t,  Standesbewusstsein ,  Verfügung  über  Unterhaltsmittel 

d  der  Arbeitspause,  daher  vor  Allem  eine  angemessene 

iisation  der  Arbeiter  zu  Gewerk-  und  ähnlichen  Vereinen 

e  Gewährung  des  erforderlichen  Coalitions-  und 

is rechts  an  die  Arbeiter  voraus.  Selbst  wenn  diese  letzte 

he  Bedingung  erfüllt  ist  und  die  Arbeiter  auch  gar  nicht 

vie  in  der  practischen  Verwirklichung  des  Coalitionsrechts 

*rt  werden,  genügt  es,  auf  die  ausserordentlichen  Schwierig- 

hinzuweisen, welche  für  die  practisch  wirksame  Organisation 

heiter  aus  ihrer  ganzen  socialen  und  ökonomischen  Lage, 

rer  Vielköpfigkeit  und  aus  ihren  Fehlern  selbst  in  Fällen 

;ehcn,  wo  noch  viel  stärkere  ökonomische  Schädigungen 

ch  eine  Steuerüberlastung,  in  Lohnreductionen,  Verweigerung 

hnerhöhungen,  Verlängerung  der  Arbeitszeit  in  Frage  stehen, 

tisch  kann  man  zugeben,  dass  die  richtig  organisirten  Arbeiter 

nde  sind,  auf  ihren  Lohn  in  gewissen  Fällen  und  in  be- 

nen  Grenzen  einen  günstigen  Einfluss  auszuüben,  practisch 

as  überhaupt  selten  viel,  in  der  „fallenden  Conjunctur"  oft 
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gar  nichts  bedeuten,  weil  eben  die  compiicirten  Bedinztir^: 

die  Arbeiterorganisation  und  fUr  die  Durchsetzung  der  W'j 

der  Arbeiter  zu  schwer,  zu  selten  zu  erfüllen  sind. u)  Indr ;i 

der  Weiterwälzung  von  Steuern  mittelst  Lohn  Steigerung  fc*.  i 

Hilfsmittel  eine  ganz  untergeordnete,  practiscb  wohl tu 

gar  keine  Bedeutung. 

bb)  Schwächere  Volksvermehrung  oder  gefi:: 

Geburtenfrequenz  kann  auch  aus  anderen  Gründen  im 

der  unteren  Classen  liegen  und  wäre  nicht  unbedingt  rlr  r: 

sprochenen  Zweck  von  der  Hand  zu  weisen.  Aber  da*  ücr 

günstigsten  Falles  nur  sehr  langsam,  practiscb  aefc.*! 

halb  und  noch  aus  anderen  Gründen  meist  so  gut  wi»| 

nicht  wirken.    Auch  läge  dabei  wiederum  nur  eine  Zart 

vor,  die  speciell  in  Folge  der  Besteuerung  Mo*  s 

unteren  Classen  gestellt  würde,   was  gleichfalls  nkr 

erscheint. 

cc)  Grössere  Auswanderung  und  grössere 

lieh k ei t  aber  sind  selbstverständlich  Mittel,  die  schlimiK. 

den  Arbeiter  tragischer  als  die  Ueberlastung  mitStene-4 

sind  und  deshalb  als  Wege,  um  die  Ueberwäkong  durchs* 

principiell  verworfen  werden  müssen,  im  Arbeiter-,  wie  ©si 

im  ganzen  Volksinteresse.  Dass  sie  aber  auch  nur  an- 

weise, im  Falle  sehr  grossen  Umfangs,  eine  er  he  bück  » 

wälzung  ermöglichen  würden,  ist  klar. 

So  kommt  man  zu  dem  Resultate,  dass  die 

sehr  leicht  auf  dem  „kleinen  Mann",  dem  Ar 

sitzen  bleiben  wird.    Denn  wenn  auch  etwa  au?  tm 

Gründen,  wegen  erhöheter  Productivthätigkeit  und  gru*eeJ 

frage  nach  Arbeitskräften,  eine  Lohnsteigerung  eintritt.  : 

deren  der  Arbeiter  die  Steuer  leichter  tragen  kann  wai  r- 

auch  wirklich  eine  kleinere  Quote  von  seinem  Einkorn:  - 

,s)  Der  eifrigste  deutsche  theoret.  Vertreter  der  GewerkTem»*:**-" 
Zwecken  der  Verbesserang  der  Lohnbedingungen  der  Arbeiter,  L  Brevi 

„Arbeitergilden  d.  Gegenwart"  u.  in  d.  spateren  Wiederholunsren  u.  A&rfit 

Gedanken  dieses  Werks  in  dem  „Arbeitsvertrag  gemäss  d.  heut,  Eecir  ' 

Versicherung*'  u.  s.  w.)  formulirt  Uberhaupt  die  Bedingungen,  unter  i-z.  *- 

Organisation  der  Lohn  günstig  beeinflusst  werden  kann,  schon  in  &*iTk**~{ 

correct  und  trägt  dabei  nicht  allen  zu  beachtenden  Momenten  Kmlu^t  l  ' 

sich  aber  vollends  über  die  prac tische  Tragweite  des  Einfiu**»  Air  ***** 

auf  das  Lohnwesen  u.  s.  w.  und  unterscheidet  nicht  genügend  die  » *  (-  oe  - 
steigende  Bewegung  der  ganzen  Conjunctur  des  Markts  für  d«j)  A^«*= 

produete  und  folgeweise  für  die  Verkaufsbedingungen  der  Arb  r  ̂  
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,  so  würde  dadurch  doch  die  Steuer  nicht  vom  Arbeiter 

;enommeD,  wie  es  bei  der  Ueberwälzung  angenommen 

Nur  wenn  der  Lohn  in  Folge  der  Reduction,  welche  er 

eine  solche  Steuer  erfährt,  unter  das  zum  Leben  und  zur 

lerhaltung  und  Erneuerung  unentbehrliche  Minimum 

ken  wäre  —  eine  glücklicher  Weise  doch  wohl  nur  seltene 

der  Verbrauchssteuer  —  würde  eine  neue  Steigerung  bis  auf 

[inimum  allerdings  nach  den  Sätzen  der  Lohntheorie  eintreten 

n.  Aber  auch  sie  würde  sich  nur  mittelst  jener  bedenklichen 

oge,  der  Vergrösserung  der  Sterblichkeit,  der  Auswanderung, 

hnahme  der  Geburten,  vollziehen  können.  Ein  Trost  liegt  also 

in  diesem  Hinweis  auf  das  unerlässliche  Lohnminimum  nicht. 

.  512.  —  b)  Aus  dem  Vorausgehenden  ergab  sich  schon,  dass 

bliche  Verbrauchsbesteuerung  eine  indirecte  Begtinsti- 

der  höheren,  reicheren,  besitzenden  Classen  in  sich  schliesst : 

werden  relativ  nicht  so  hoch  als  die  unteren  Classen 

diese  Besteuerung  getroffen.  Dazu  kommt  aber  auch  noch 

lirecte  Begünstigung,  weil  die  Qualität  (Sorte)  oder 

T  erth  eines  und  desselben  Steuerobjects  gewöhnlich  nicht 

i  n  r  wenig  bei  der  Feststellung  der  Steuersätze  berücksichtigt 

So  pflegen  die  Einfuhrzölle  auf  Colonialwaaren  u.  dgl. 

i  fische  zu  sein,  insbesondere  Gewichtszölle,  welche  für 

nmte  Gewichtseinheiten  einer  Waare,  ohne  Rücksicht  auf  deren 

tät  oder  Sorte  erhoben  werden.  Aehnlich  ist  es  bei  städti- 

n  Thorsteuern  und  bei  den  meisten  der  üblichen  Formen 

inneren,  beim  Producenten  erhobenen  Verbrauchs- 

rn.  Hierin  liegt  eine  neue  Verletzung  der  Gleichmässigkeit 

esteuerung.  Denn  der  Consum  der  besseren  Sorten  der  Artikel 

i  die  Wohlhabenden  wird  so  nicht  so  hoch  besteuert,  als  der- 

e  der  schlechteren  Sorten,  welche  die  ärmeren  Schichten  gc- 

en.     Dies  wird  auch  aligemein  anerkannt.    Der  Forderung 

angemessenen  Abstufung  der  Zoll-  und  Steuersätze  nach 

jualitäten  stehen  aber  steuertechnische  Schwierigkeiten 

gen,  welche  sich  nur  ausnahmsweise  tiberwinden  lassen.  Eine 

e  Ausnahme  bildet  die  Monopolisi  rung,  z.  B.  bei  Tabak,  — 

der  Vorzüge  dieser  Verbrauchssteuerform.  Soweit  Schutz- 

e  auf  Fabrikate  als  Verbrauchssteuern  mit  in  Betracht 

uen ,  hat  eine  Wcrthbezollung  oder  ein  rationeil  abgestufter 

fiseber  Zolltarif,  der  immerhin  leichter  anzuwenden  ist,  den 

ug,  dem  genannten  Einwand  nicht  ausgesetzt  zu  sein. 
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Solange  die  üblichen  Steuerformen  benatzt  werden,  en^nJ 

sich  wieder  zur  Herbeiführung  wenigstens  einer  gewinei  Km 

gleichung  dieser  directen  Unter  lastung  der  wohlkakal^ 

Classen  durch  die  Verbrauchsbesteuerang  einige  Anfordenacs 

Bezug  auf  die  Gestaltung  des  Steuersystems.    Davon  wvt 

nächsten  Abschnitt  9  mit  gehandelt  werden. 

§.  513.  —  3)  Die  Verletzung  des  Princips  derGi« 

mässigkeit  wegen  der  Ungleichheit  der  aafeti* 

kommen  angewiesenen  Personenzahl.  Aach  hier 

die  Wirkungen  der  Verbrauchsbesteuerung,  verglichen 

der  directen  Erwerbsbesteuerung,  z.  B.  der  (nominellen) 

Steuer  ungerecht.  Es  ist  zunächst  klar,  dass  cetera 

Summe  von  Verbrauchssteuern  einer  Haushaitang  sich 

Grösse  der  zu  ihr  gehörigen  Personenzahl  (unter 

rischer  Berücksichtigung  der  für  gewisse  Consumtionen  n 

gebenden  Verhältnisse  des  Geschlechts  und  des  Alten) 

daher  namentlich  in  der  Familien haushaltung  grösser  m 

der  E i n z e  1  haushaltung ,  in  der  stärkeren  grösser  aa  z 

schwächeren  Familie  ist.  Die  Dienstbotenhaitang 

doch  da,  wo  Uberhaupt  solche  erfolgt,  auch  eini 

der  Familiengrö8se.  Die  Verbrauchsbesteuerung  bewirkt 

eine  relative  Ueberla9tung  der  Familien wirthschaft,  im  §te: 

den  Maassc  mit  der  Vergrösseru ng  der  Familie. 

Darin  liegt  nun  eine  Verletzung  der  Gleichmäs&igkeQ 

welcher  man  nicht  sagen  kann,  dass  sie  eben  die 

Folge  rein  privater  Verhältnisse,  z.  B.  der  Grösse  der 

zahl  sei,  wie  es  allerdings  die  verschiedene  hiervon 

Grösse  der  Ausgaben  für  den  Consum  selbst  ist.  V 

schwert  der  Staat  die  Lage  der  Familie  gegenüber  z.  R 

des  Junggesellen  hier  direct  durch  die  specifischcE 

thümlichkeit  der  Steuerform.    Bei  der  directen 

Steuer  wird  zwar  das  Einkommen  auch  gewöhnlich  ohne 

auf  die  Personenzahl  besteuert,  welche  darauf  angewiesen  i 

hier  zahlt  wenigstens  die  Familie  doch  nur  bei  gleiten 

kommen  die  gleiche  Steuer  wie  der  Junggeselle,  bei 

b r au c h 8 Steuer  dagegen  die  höhere  und  bei  gewissen 

Steuern  eine  sehr  bedeutend  höhere.   Bei  der  directen 

Steuer  hat  man  gleichwohl  schon  begonnen,  die  die 

keit  der  gleichen  Einkommen  verschiedener  Personen 

Umstände  mit  zu  berücksichtigen  und  z.  B.  das 
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ssen  Familie  mit  einem  kleineren  Steuersatz  zu  belegen.  Darin 

wieder  eine  Anerkennung  sozialpolitischer  Momente  in  der 

enerung,  welche  an  sich  richtig,  wenn  auch  mit  dem  rein 

izieilen  Besteuerungsgesichtspuncte  in  Widerspruch  ist  (§.  397). 

nfalls  erkennt  man  aber  hier  eine  Verletzung  der  wahren 

hmässigkeit  der  Besteuerung  an,  welche  bei  der  Verbrauchs- 

;r  viel  schärfer  hervortritt. 

Auch  aus  diesen  Verhältnissen  sind  wieder  gewisse,  im  nächsten 

hnitt  (bes.  §.  523  ff.)  aufzustellende  Forderungen  in  Bezug  auf 

Gestaltung  des  ganzen  Steuersystems  bei  verbleibender  Ver- 

cbsbesteuerung  abzuleiten. 

§.  514.  —  4)  Nicht  gering  sind  endlich  die  Verletzungen 

Gleichmässigkeit  gegenüber  den  „Producenten" 

w.,  welche  bei  den  Hauptformen  der  Verbrauchssteuern  die 

sr  „auszulegen"  haben.  Vieles  Einzelne  kann  hier  erst  im 

nden  Hauptabschnitt  von  der  Steuerverwaltung  und  mehr  noch 

;r  speciellen  Steuerlehre  hervorgehoben  werden.  Hier  genügt 

einige  Puncte  zu  erwähnen,  die  zum  Theil  schon  in  früheren 

bnitten,  so  bei  der  Beurtheilung  der  Ueberwälzung  (§.  385  ff., 

F.)  berührt  wurden. 

%)  Die  Fähigkeit  der  einzelnen  Producenten  (Kaufleute, 

[kanten  u.  8.  w.)  zur  Ueberwälzung  der  Steuer  selbst  und  der 

hr  verbundenen  Nebenspesen  (für  zollamtliche  Manipulationen, 

las  Geschäftspersonal  zur  Besorgung  der  Zollgeschäfte  u.  dgl.) 

msserordentlich  ungleich,  nach  persönlichen,  tech- 

en,  wirtbschaftlichen  Verhältnissen,  nach  den  Conjuncturcn 

Markts,  nach  der  t  hat  sächlichen  Bewältigung  von  Schmuggel 

3efraude  Seitens  der  Steuerverwaltung.  Grössere  und  geringere 

£e  der  Steuern  und  Nebenspesen  bleiben  daher  auf  einzelnen 

jcenten  sitzen,  werden  zu  Steuern  auf  deren  Erwerb  (Gewinn), 

zu  Consumtionssteuern  Dritter.  Mit  der  steigenden  Compli- 

fi  der  Betriebstechnik  und  -Oekonomik  nur  immer  öfter.  Wo 

Schmuggel  und  Defraude  und  Bestechlichkeit  der  Steuer- 

ten einreisst,  wird  der  Geschäftsmann  gezwungen,  entweder 

daran  zu  betheiligen  oder,  wenn  er  ehrlich  bleibt,  das  Feld 

turnen  oder  nun  vollends  einen  Theil  der  Steuern  —  z.  B.  die 

renz  zwischen  dem  Zollsatz  und  der  Schmuggelprämie  —  auf 

zu  nehmen. 

b)  Werden  verbrauchssteuerpflichtige  Waaren  aus  dem  Aus- 

t  in  den  freien  Verkehr  gebracht  und  zugleich  im  Inland  von  , 
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heimischen  Producenten  für  den  Verkauf  erzeugt,  so  ist  e*  - 

ineidlich,  die  Einfuhrzölle  und  die  inneren  Verbra* 

steuern  in  völliges  oder  mindestens  in  ein  gewisses  Gleich^ - 

zu  bringen,  so  unter  unseren  Verhältnissen  namentlich  bei  Z  2 

Tabak,  Spiritus,  Salz,  eventuell  auch  bei  Wein  ua<i 

Eine  Begünstigung  im  Zoll  schädigt  die  heimische  Producta 

solche  in  der  inneren  Steuer  das  Finanz interessf  1 

oder  weniger.    Ein  solcher  Gleichgewichtszustand  lässt  gi-.  1 

schon  wegen  der  steuertechnischen  Verschiedenheit  des  Zol: 

des  Verbrauchsteuerverfahrens  auch  beim  besten  V 

'  vielfach  nur  annähernd  erreichen,  so  dass  zwischen  ganze 

ducentengr uppen  und  einzelnen  Producenten  wieder  vir 

gleichmässigkeiten  in  der  wirklichen  Steuerlast  bleiben.  r 

durch  Ueberwälzung  durchaus  nicht  immer  ausgeglichen  *•« 

Aehnlich  verhält  es  sich  bei  steuerpflichtigen  Waaren,  wtK 

einer  Stadt  hergestellt  und  vom  Lande  in  dieselbe  eirr ' 

werden  und  hier  einer  Thorsteuer  unterliegen  (Bier,  v 

Brot,  Fleisch). 

c)  Bei  einzelnen  Verbrauchssteuern  wird  das  Prodoct  ii 

schiedenen  Verarbeitungsstufen  besteuert,  z.  B.  hl 

stoflf,  als  Halbfabrikat,  als  Ganzfabrikat  (Zucker,  auch  T 

und  Fabrikate  daraus).  Hier  ergeben  sich  grosse  ScbwterL- 

für  die  richtige  Abstufung  des  Steuersatzes,  was  k> 

neuen  Ungleichmässigkeiten  der  reellen  Besteuerung  unter  e> 

theiligten  Producentengmppen  und  den  einzelnen  Producentr - 

d)  Gewisse  Besteuerungsformen,  wie  die 

Menge  des  Rohstoffs,  belasten  die  einzelnen  Prodaeer 

nach  der  Qualität  der  ihnen  zur  Verfügung  stehend« 

(Rüben,  Materialien  für  Spiritusbrennerei)  und  nach  der  Betr 

technik  und  -Oekonomik  oft  wesentlich  ungleich. 

ein  und  derselben  Steuer  möglichen  verschiedenen  Sccmr" 

(Rohstoff-,  Fabrikatsteuer  bei  Zucker,  Spiritus.  *f 

scher  Zoll,  Werth  zoll)  wirken  vielfach   in  derselbe!  *i 

günstiger  für  den  einen  als  den  anderen  Producenten.1*^ 

e)  Gewisse  im  Inland  erzengte  steuerpflichtige  Waaren  y 

in  das  Ausland  abgesetzt  werden  sollen,  müssen  aus  Rfci-- 

auf  die  internationale  Concurrenz  steuerfrei  hinan*: 

(Zucker,  Tabak,  Spiritus,  Salz,  u.  a.  m.).    Die  Stecerteeku 

u)  Vgl.  die  Ausführungen  Uber  die  Methoden  der  Z  u  c  i  e  r  b^rssm  ' 

vorzuglichen,  inhaltreichen  Sehr.  ß.  v.  Kauf  man  n's,  Zocierinda«ni-  Bk*  :r 
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efahr  der  Defraudation  bedingen  es  aber  meistens,  dass  auch 

Waaren  ebenso  wie  die  für  den  heimischen  Consum  be- 

teu  zunächst  der  Besteuerung  unterliegen.    Dann  wird  beim 

t  ein  Steuerrestitutionsverfahren  oder  die  Gewährung 

sogen.  Exportbonification  nothwendig.    Die  richtige 

;sang   derselben  bietet  in  einigen  Fällen  grosse  Schwierig- 

,  namentlich  da,  wo  eine  Rohstoff besteuerung  vorliegt,  aus 

Betrag  auf  den  Steuersatz  erst  geschlossen  werden  muss, 

auf  das  Product  selbst  in  einem  späteren  Verarbeitungs- 

m,  eventuell  auf  das  fertige  Fabrikat  eigentlich  entfällt.  Da 

nvermeidlich  eine  Bestimmung  nach  D  urch  Schnitts  verhalt- 

_  et  lullen  werden  muss,  so  ist  es  klar,  dass  die  einzelnen 

eenten  wieder  in  verschiedenem  Maasse  die  Steuer,  welche 

siegten,  rückvergütet  erhalten,  also  verschieden  coneurrenz 

sind,  weil  oft  ein  Tlieil  der  Steuer  und  ein  einzeln  wieder 

eher  Theil  auf  ihnen  sitzen  bleibt.    Selbst  wenn  die  Steuer, 

:is  vorkommt,  mehr  als  vollständig  rückvergütet  wird, 

;iebt  sich  nach  den  Betriebsverhältnissen  der  Einzelnen  eine 

ichmäösigkeit  in  Bezug  auf  die  „Exportprämie",  in  welche 

ückvergütung  hier  übergeht.15)  — 

.  515.  —  5)  Es  zeigt  sich  danach  die  vielseitigste  und 

i  heil  bedenklichste  Verletzung  der  Grundsätze  ge- 

er  Steuervertheilung  durch  die  Gebrauchsbesteuerung. 

noch  weitere  Verstösse  verwandter  Art  kommen  vor. 

B.  der  Grundsatz  anerkannt  worden,  dass  ein  Einkommen 

einem  gewissen  Betrage  steuerfrei  bleiben  müsse,  so  ist 

derspruchsvoll ,  diesen  Satz  auf  die  Befreiung  von  gewissen 

an  Steuern,  wie  die  allgemeine  (nominelle)  Einkommensteuer 

■schränken,  während  die  regelmässig  viel  höhere  Belastung 

Verbrauchssteuern  bleibt.  Auch  bei  der  Anknüpfung  von 

ischen  Wahlrechten  an  die  Steuerverhältnisse  erscheint 

billig,  diese  letztere  Belastung  unbeachtet  zu  lassen  und  sich 

n  gewisse  directe  Steuern  der  Steuerzahler  zu  halten.  Ein 

lcensusu  nach  Steuerverhältnissen  wird  daher  mit  der  Ent 

ung  der  Verbrauchssteuern  bedenklicher  als  in  Perioden, 

ian  wesentlich  nur  directe  Erwerbs-  oder  Besitzsteuern  hat 

S.  auch  darüber  Kaufmann'*  gen.  Sehr.,  bes.  über  Oesterreich,  wo  man 

.•inmal  (1875—76)  mehr  rückvergütet  bat,  als  die  ganze  Einnahme  aus  der 

teuer  betrug,  so  dass  die  inländ.  Consumtion  reell  steuerfrei  war,  wahrscheinlirh 

r  zu  Gnnsten  der  Fabrikanten,  u.  auch  dieser  nicht  einmal  in  gleichem  Maass«
-, 

ff.    Eb.  S.  171  über  die  internat.  Zuckerconvention. 
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D.  —  §.  516.  Verstösse  gegen  die  Principieo  iwea 

massiger  Steuer  Verwaltung.  Auch  in  dieser  Beziehung  r 

endlich  sehr  erhebliche  Bedenken  gegen  die  Verbrauchsbestentr. 

geltend  zu  machen  und  vielfach  in  stärkerem  Maasse  als  r-~ 

die  directe  Erwerbsbesteuerung.  Dieselben  waren  oben  im  f. 

schon  kurz  zu  berühren,  weil  sie  meist  zugleich  volkswirtK-. 

liehe  Nachtheile  in  sich  schliessen.  Auch  an  dieser  Stelle  k<  ~ 

sie  nur  angedeutet  werden.  Genauer  im  Einzelnen  ergeben 

sich  aus  den  Erörterungen  von  der  Steuerverwaltung  im  fofe 

Hauptabschnitt  und  in  der  speciellen  Steuerlehre. 

Vom  Standpunct  der  Steuerverwaltung  aus  ist  zu  fordern. 

die  Besteuerung  möglichst  bequem,  bestimmt,  und  cr 

ringen  Erhebungskosten  verbunden  sei. 

1)  Diesen  Grundsätzen,  bez.  Forderungen  entspricht  di; 

brauchsbesteuerung  nur  insofern,  als  sie  für  den  Consumei: 

steuerpflichtiger  Artikel  allerdings  „bequem"  ist,  aber  üe 

Preis  grosser  Unbequemlichkeit  für  den  ganzen  Verb- 

und zumal  für  die  nächstbetroffenen  Producenten,  Fabrik^ 

Kaufleute,  welche  die  Steuer  auszulegen  haben.    Man  denkt 

an  die  Absperrung  und  Bewachung  des  Grenzzollgei 

der  städtischen  Gebiete  innerhalb  der  „ Verzehrungssteuerb * 

(wo  denn  auch  fUr  den  Consumenten  selbst  die  „Bequemlkb: 

aufhört!),  an  das  Zollverfahren,  an  die  Controlen  Ober 

verbrauchs8teuerpflichtigeu  Productions zweige  undeinze 

Betriebe  (Tabakbau,  eventuell  Tabakfabriken,  Salzberp»- 

und  Salinen,  Bierbrauereien,  Spiritusbrennereien,   Rübenzt  ■  > 

fabriken  u.  s.  w.),  wo  fast  tiberall  die  Belästigungen  und  Placke- 

sprichwörtlich und  doch  mit  der  gauzen  Besteuerungsform  im  Wo 

liehen  nothwendig  verbunden  sind.   Kaum  eine  der  verseh 

artigsten  Erwerbssteuern  zeigt  etwas  nur  entfernt  Aehnliches. 

„Unbequemlichkeit"  an  und  flir  sich  ist  mitunter  so  bedect 

dass  Defrauden  erfolgen,  nur  um  ihr,  nicht  um  der  Steuer  m 

zu  entgehen,  wie  im  gewöhnlichen  Reiseverkehr  bei  der 

zollung  von  Waaren. 

2)  Auch  in  Bezug  auf  die  Bestimmtheit  der  Steuer  I* 

die  Verbrauchssteuern  viel  und  wiederum  im  Ganzen  mehr 

wenigstens  die  meisten  Erwerbssteuern  zu  wünschen  übrig. 

a)  Dem  Consumenten  selbst  gegenüber  ist  von  en 

solchen  Bestimmtheit  von  vornherein  nicht  die  Rede,  was  ja  gtr- 

auf  der  anderen  Seite  als  ein  relativer,  mit  der  VerhüJIna^ 
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lts  der  Steuerzahlung  verbundener  Vorzug  gilt.  Der  Con- 

t  erhält  eben  soviel  von  der  Steuer  und  den  mit  dieser  ver- 

aen  weitereu  Spesen  überwälzt,  als  es  die  Verhältnisse  ge- 

,  jedenfalls  nicht  immer  einen  gleichen,  fest  bestimmten  Betrag, 

i  Die  Zwischenpersonen,  welche  in  der  Stellung  der 

eute  und  Fabrikanten  bei  der  Hauptform  der  Verbrauchs- 

i,  der  indirecten,  die  Steuer  vorschiessen ,  leiden  aber  bei 

liehen  und  in  gewissem  Umfang  unvermeidlichen  Einrichtung 

Steuern  vielfach  unter  dem  Mangel  an  Bestimmtheit 

Steuerung.  So  schon  oftmals,  was  die  wirklichen  Steuer- 

selbst anlangt,  so  aber  vollends  in  Bezug  auf  die  Nebe n- 

l,  welche  mit  dieser  Besteuerung  verbunden  sind  und  sich 

<lich  in  Zuschläge  zu  den  Steuersätzen  auflösen.  Beider 

llung  bringt  der  Qualitätsfuss  des  Zolls  oder  der  Wertb- 

io richtig  beide  im  Princip  gegenüber  einem  einheitlichen 

itszoll  für  eine  ganze  Waarenart  sind,  welche  viele  Quali- 

der  Sorten  umfasst,  viel  Unsicherheit  mit  sich,  beim  Gewichts- 

mnen  dies  die  Bestimmungen  über  die  Abstufung  der  Zoll 

lach   der  Qualität  des  Artikels  (Fabrikate!)  u.  dgl.  thun. 

sich  bei  inneren  Verbrauchssteuern  die  Steuer  nach 

ohstoff  oder  nach  Betriebseinrichtu ngen,  so  ergeben 

ich  für  den  Produccnten  grosse  Unsicherheiten  und  Schwan- 

i  in  Bezug  auf  den  wirklich  zu  zahlenden  Steuerbetrag  und 

ssen  Verhältniss  zum  Product.  Das  Zollverfahren  hat 

litunter  für  den  Besteuerten  wichtiger  als  die  Zollzahlung 

genannt,  weil  von  ihm  die  Höhe  der  Nebenlasten  wieder 

;t,  natürlich  ein  in  Geld  nicht  leicht  genau  anzuschlagender 

Von  dem  Verfahren  bei  den  inneren  Verbraucbs- 

n  gilt  dies  wohl  noch  in  höherem  Grade,  weil  davon  die 

k  und  Oekonomik  des  ganzen  Betriebs  oft  eingreifend  beein- 

vird;  lauter  in  Geld  wieder  schwer  oder  gar  nicht  zu  ver- 

wende Momente,  welche  aber  wesentliche,  nur  im  Betrage 

l  n  b  est  immte  Steuerposten  bilden.  Diese  „Unbestimmtheit" 

uer  wächst  endlich  auch  für  den  einzelnen  Producenten  noch, 

Ir  ihn  die  Verhältnisse  des  Sc  hmuggels  und  der  Defraude 

ues  störendes  Moment  in  die  Aufstellung  einer  richtigen 

mg  über  die  Besteuerung  bringen,  auch  wenn  er  sich  selbst 

•leben  Rechtswidrigkeiten  frei  hält.  Denn  die  Bedingungen 

rtbscbaftlichen  Concurrenz  hängen  für  jeden  Einzelnen  hier- 
it  ab. 
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3)    Die  Erhebungskosten  endlich  sind  gewwhnln 

den  indirecten  Verbrauchssteuern  ziemlich  hoch  and 

meist  höher  als  bei  den  directen  Erwerbssteuern.  Freüks 

sich  zwischen  den  einzelnen  Arten  beider  Kategorieeu  n 

Hinsicht  manche  Verschiedenheiten  und  in  verschiedene» 

und  Zeiten  ist  das  Verhältniss  ebenfalls  ungleich.    Die  c 

finanzstatistischen  Vergleiche  sind  auch  nicht  immer  riefen«: 

die  „Erhebungskosten"  vollständiger  bei  den  indirecten  Vor 
als  bei  den  directen  Erwerbssteaern  zusa 

Bei  letzteren  schiebt  z.  B.  der  Staat  manche  Kosten  auf  d> 

Verwaltungskörper  (Gemeinden)  ab,  und  die  oft  bedeutende! 

für  die  Herstellung  der  Grundlagen  der  Besteuerung  (Ks: 

wesen  der  Ertrags-,  besonders  der  Grundsteuer)  w< 

der  Berechnung  der  laufenden  Kosten  nicht 

auch  wenn  die  Berechnungen  möglichst  berichtigt 

den  einzelnen  Kategorieen  vergleichbar  gemacht  werden 

absolut  und  relativ,  d.  h.  im  Verhältniss  zum  Rohertrag, 

Betrag  der  Erhebungskosten  bei  den  Verbrauchssteuer»  aa* 

eine  Thatsache,  welche  zur  vollständigen  Würdigung  dieser 

doch  nicht  unwichtig  ist.16) 

IV.  —  §.  517.    Ergebnis 8.     Viele  und  schwere 

kleben  nach  der  vorausgehenden  kritischen  Untersuche»* 

sammten  Gebrauchs-,  wie  namentlich  der  Verbrauchst 

und  ihren  einzelnen  Arten  und  Formen  an.    Es  ist  aickai 

wundern  und  ganz  berechtigt,  dass  diese  Steuerkategorie  > 

schiedenen  Standpuncten  aus  und  in  steuertechnischer 

politischer  Hinsicht  Angriffe  erfahren  hat,  deren  Abwe>- 

theilweise  gelungen  ist.   Wie  die  Dinge  aber  einmal  lieg;-  J 

man  trotzdem  diese  Steuergattung   nicht  eotb<;i 

sondern  muss  ihr  nur  so  viel  als  möglich  eine  ri 

Stellung  und  Gestaltung  im  Steuersjiw: 

geben  suchen. 

Unentbehrlich  sind  diese  Steuern  vor  Allem  vs  5 

scheidenden  finanzpolitischen  Gründen:  gestclte i 

grossen  und  wachsenden  Finanzbedarf  des  Staats  and  de:  ̂  

Verwaltungskörper  bei  den  modernen  Culturvölkem.  ei  ̂  

welcher  sich  auf  keine  andere  Weise,  weder  durch  pnr^ 

schaftliche  öffentliche  Einnahmen  und  Gebuhren, 

i« 

)  S.  Flu.  I,  2.  Aufl.,  §.  95. 
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?rn  überhaupt  vollständig  decken  lässt.  Unentbehrlich 

sie  ferner  im  Steuersystem,  weil  auch  die  anderen, 

mtlich  die  directen  Erwerbssteuern  aller  Art,  an 

?eren  Mängeln  leiden,  welche  nicht  genügend  beseitigt 

en  können  und  sich  mit  steigendem,  grössere  Steuererträge 

ngenden  Bedarf  und  unter  modernen  ökonomischen,  technischen 

{echtsverhältnissen  des  Verkehrs  noch  vermehren.  Wie  durch 

Sachlage  schon  absolut  und  relativ,  so  sind  sie  endlich  auch 

durch  ihre  eigene  steuertechnische  Beschaffenheit 

ihre  Verbesserungsfähigkeit  noch  relativ  gerecht- 

gt.  Sie  werden  unmittelbar  meist  weniger  lästig  empfunden, 

esteuern  gewisse  Einkommen  oder  Einkommentheile,  deren 

aerung  principiell  zu  fordern  ist,  besser  als  dies  andere 

rn  errreichen,  öfters  überhaupt  erst.  Sie  gestatten  durch 

ge  Auswahl  der  steuerpflichtigen  Consumtionen,  richtige 

nmung  der  verschiedenen  Steuersätze,  passende  Einrichtung 

rhebungsart  u.  dgl.  eine  mehr  oder  weniger  erhebliche 

ingerung  der  Bedenken,  welchen  sie  an  und  für  sich 

setzt  sind.   Nicht  als  etwas  wirklich  Gutes,  sondern  als 

relativ  nicht  immer  Schlechteres,  mitunter  selbst 

tiv  Besseres  im  Vergleich  mit  den  directen  Erwerbssteuern 

sie  daher  in  dem  modernen  Steuersystem  anzuerkennen,  auch 

sie  eben  nicht  aus  den  angedeuteten  Rücksichten,  in  ge- 

rn Umfang  wenigstens,  unentbehrlich  wären. 

9.  Abschnitt. 

Iii«-  finaiizwissensehaftliche  Bildung:  des  Steuersystems. 

IV.  Abschliessende  Ergebnisse. 

.  —  §.  518.  Aufgaben,  welche  der  Aufstellung  des 

ersystems  voran  zu  gehen  haben.  Alle  vorausge- 

hen Erörterungen  haben  den  Beweis  geliefert,  dass  die  Bildung 

rationellen,  theoretisch  richtigen,  practisch  brauchbaren  Stener- 

ns eine  in  jeder  Hinsicht  ausserordentlich  schwierige  und 

r  nur  mehr  oder  weniger,  meistens  sehr,  unvollkommen  zu 

le  Aufgabe  ist.  Diese  Schwierigkeiten  steigen  immer  noch 

ler  Vermehrung  des  durch  Steuern  zu  deckenden  Finanzbedarfs 

nit  der  wachsenden  Complication  aller  Verhältnisse  des  privat- 

scbaftlichen  Systems  in  der  Volkswirtschaft,  namentlich  mit 
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der  zunehmenden  qualitativen  und  quantitativen  Differeioiru. 

Volkseinkommens  und  Volksvermögens  im  Einkommen  sl*. 

mögen  der  Einzelnen. 

Aus  dieser  Erkenntniss  entspringen  einige  Aufgab«,  4 

der  Bildung  des  Steuersystems  selbst  vorangehen  uiü»c- 

sind  in  früheren  Abschnitten  dieses  Werks  schon  berührt  z 

Theil  näher  behandelt  worden,  so  dass  jetzt  nur  kurz  auf  ? 

zuweisen  ist.    Das  geschieht  aber  gerade  hier  an  svaj:. 

richtiger  Stelle,  weil  erst  die  gewonnene  Einsicht  in  die  xisj 

keiten  richtiger  Besteuerung  —  die  specielle  Steuerlehre 

nur  noch  mehr  im  Einzelnen  zu  zeigen  —  die  wahre  anai:* 

schaftliche   Bedeutung  dieser  Aufgaben  vollauf  verste 

Werden  die  letzteren  nur  einigermassen  gelöst,  was  ireü .1 

in  begrenztem  Umfang  möglich  erscheint,  so  wird  dadrj 

Lösung  der  schwierigen.  Hauptaufgabe  der  Besteuern^  i 

vorgearbeitet. 

Solcher  vorangehender  Aufgaben  sind  wesentlich  d: 

richtige  Regelung  des  gesammten  öffentlichen  : 

bedarfs;  die  D ecentralisation  desselben  durch  Vers:: 

der  „öffentlichen"  Aufgaben  und  demgemäss  der  Ansga.*: 

den  Staat  und  die  Selbstverwaltungskörper  und  damit  *«tji 

eine  gewisse  Decen tralisation  der  Besteuerung  » 

endlich  die  Beibehaltung  und  Vermehrung  anderer  Eo-j 

quellen  zur  Deckung  des  Finanzbedarfs:  desPrivaterwe-« 
des  Gebührenwesens. 

A.  —  §.  519.   Die  Regelung  des  Finan  z  bedam 

Verminderung  des  Finanzbedarfs  ist  in  fons<L- 

Culturstaaten  kaum  möglich,  umgekehrt  eine  Vermehr: 

selben  die  regelmässige  Erscheinung  und  innerlich  berrä. 

entwicklungsgesetzlich  die  Wirkung  und  wieder  die  Vorair- 

der  mehr  gemeinwirthschaftlichen,  specieil  zwangsgemein^r: 

liehen  Organisation  der  Volkswirtschaft. 1 )     Diese  Est» 

und  die  Erhöhung  des  Finanzbedarfs  einer-,  die  VenatiV-- 

Besteuerung  andrerseits  verhalten  sich  wie  Ursache  vbd  « 

zu  einander.    Erwägt  man  nun  die  unvermeidlichen  lUar 

Besteuerung,  so  tritt  hier  eine  der  Kehrseiten  jener  Eaard 

der  Volkswirtschaft  und  des  Bedarfs  hervor.    8o  notava.. 

beilsam  diese  Entwicklung  im  Ganzen  ist,  sie  wird  jl  JL  u 

')  &  Ürundleg.  §.  120,  154  11.,  MOL  171  IT..  17<J  iL  u.  im.  :  Ai  f 
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theueren  Preis  errungen,  welchen  diese  Mängel  darstellen: 

herlei  volkswirtschaftliche  Nachtheile,  Ungerechtigkeiten, 

ier  „Communismu8",  indem  Specialvortheile  Einzelner  aus 

liehen,  mit  Steuern  der  Gesammtheit  hergestellten  Thätigkeiten 

rgehen,  Ruin  mancher,  Schädigung  von  noch  mehr  Einzel- 

uzen u.  s.  w.  auch  in  Folge  der  Mängel  der  Be- 

?rong. 

lus  diesen  Verhältnissen  hat  man  Einwände  gegen  jene  ganze 

cklung  abgeleitet.  Mit  Unrecht,  da  es  sich  wenigstens  im 

en  und  Ganzen  hier  nicht  um  etwas  Willktihrliches  handelt, 

uch  unterbleiben  könnte.  Wohl  aber  wird  man  mit  Recht 

gerade  wegen  dieser  Verhältnisse  wieder  daran  gemahnt,  wie 

•neidend  wichtig  die  Prüfung  des  reellen  Bedürf- 

s  in  Bezug  auf  den  Finanzbedarf  in  jedem  ein 

;n  Fall  ist,  wie  sorgfältige  Cautelen  in  dieser  Hinsicht 

en  werden  müssen,  wie  nothwendig  sparsam  vorgegangen 

11  muss.  Hier  erlangen  die  verfassungsrechtlichen 

chtungen  hinsichtlich  der  Prüfung  und  Bewilligung  des 

beetats  und  der  Steuerbewilligungen  durch  Volksvertretungen 

ihre  eminente  Bedeutung.  Wenn  dann  auch  selten  eine 

e  Verminderung  des  laufenden  Bedarfs  (Ordinariums)  erreicht 

n  kann,  obwohl  dergleichen  durch  Massregeln  im  Staats- 

enwesen  und  Militärwesen  immerhin  vorkommen  mögen,  so 

ich  doch  wenigstens  die  allzu  rasche  Vermehrung  dieses 

ts  hindern.  Das  kommt  aber  indirect  auch  den  Aufgaben  der 

politik  zu  Gute.  Je  weniger  dringend  eine  Ver- 

ung  der  Steuereinnahmen  ist,  desto  geeigneter 

ie  Zeit  für  solche  Reformen,  durch  welche  die 

el  der  Besteuerung  verbessert  werden.    Im  harten 

um  die  Deckung  des  Bedarfs,  um  die  Herstellung  des 

gewichts  im  Hausbalte  kennt  wie  gewöhnlich  Noth  kein 

und  müssen  vor  den  finanziellen  Rücksichten  alle  anderen 

;  treten. 

ine  Beseitigung  wenn  auch  nur  eines  Theils  bedenklicher 

ter  Verbrauchssteuern  würde  durch  eine  starke  Verminderung 

inanzbedarfs  ausserordentlich  erleichtert,  wahrscheinlich  da- 

ullein  ermöglicht.  Radicale  und  folgerichtig  denkende  Gegner 

Steuern,  Theoretiker  wie  ganze  politische  Parteien,  haben 

Zusammenhang  richtig  erkannt  und  deshalb  eine  Verminde 

ks  Bedarfs,  in  der  Regel  besonders  durch  Verminderung  des 
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Militäretats,  verlangt.2)  Ihr  Fehler  war  nur,  eine  i 

minderung  für  so  leicht  zu  halten  und  sieh  Uber  die  allgca'  s 

geschichtliche  Bedingtheit  von  Verhältnissen.  iH 

moderne  „Militarismus"  u.  a.  m.,  hinwegzusetzen.  In  ea**  • 

liehen  „Friedensära"  von  Dauer  würde  es  freilieb  vidHi 

als  jetzt  sein,  ein  weniger  mangelhaftes  Steuersystem  h?m- 

weil  der  Bedarf  kleiner  wäre. 

B.  —  §.  520.    Die  Deeentralisatio n  der  öfter 

Verwaltung  und  folgeweise  des  Finanzbedarfs  kir 

nach  der  finanziellen  Seite  grosse  und  vielfach  segensr: 

deutung  erlangen.3)   Allerdings  verfolgt  sie  selten  denZ^t 

hat  sie  noch  seltener  den  Erfolg,  den  Gesammtbedan i* 

mindern.    Sie  will  ihn  nur  besser  regeln,  zweckmisd 

gerechter  vertheilen  und  ihn  produetiver  machen  und  er  *i 

auch  wohl  häufig.    In  der  Regel  wird  sie  ihn  aber  sogar  «Iii 

Denn  wenn  auch  vielleicht  die  einzelnen  öffentlichen  jus 

jetzt  sorgsamer  geprüft   und  sparsamer  ausgeführt  wc/ 

wachsen  anderseits  gerade  nach  richtiger  Decentral  baue: 

waltuug  dem  Staate  selbst  und  den  SelbstverwaltungskGrp:' 

Aufgaben  hinzu  und  die  alten  werden  besser  ausgrofc: 

Beides  den  Bedarf  steigert. 

Dennoch  können  auch  die  Aufgaben  der  Besteuerte 

durch  eine  solche  Decentralisalion  erleichtert  werden.  Ir 

eines  kleineren  Wirtschaftsgebiets,  Geschäfts-  und  Per^ir 

wie  sie  jeder  Selbstverwaltungskörper,  Gemeinde,  Kreis 

verglichen  mit  dem  Staate  darstellt,  ist  z.  B.  die  Herstell:- 

leidlichen  Ertragsbesteuerung,  selbst  einer  Grund-,  Geirr 

Leihzinssteuer  —  die  drei  schwierigsten  Steuern  des  Ertri.- 

systems,  —  ferner  einer  (nominellen)  directen  Einkomi 

erheblich  leichter  als  in  einem  ganzen,  zumal  grossen  >ua 

Dort  pflegen  doch,  je  kleiner  der  Körper  ist  natürlich  in  c-' 

um  so  mehr,  die  technischen,  wirthschaftlichen ,  sociatet 

nisse  noch  relativ  gleichartiger  zu  sein,  man  kennt  die  per* 

Verhältnisse  der  Einzelnen  mehr,  das  Alles  ermöglich!  aar.  - 

Steuerarten  und  Erhebungsformen  als  bei  der  Staatebes**: 

*)  So  argumentirt  u.  A.  Maurus  in  s.  verschied.  Schriften  jau  i*r~ 

der  „Preih.  in  d.  Volksw.sch.",  „Besteuor."  Ähnlich  pol  it.  Partei**,  wit  d 
Purist  hrittspartei  und  natürlich  vollends  die  Sorialdeniocratie. 

5)  S.  Pin.  I,  2.  Aufl.,  §.  44  ff. 

4)  Daraus  folgt,  das9  man  diV  Coinmunalbesteucrung  nirht  fn;i«Ii 
das  System  vuii  Zuschlägen  zu  den  (ohnehin  oft  so  urjvullkaa^w?  >•»•■ 
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ml  daher  z.  B.  bei  einem  Uberwiegend  im  Staate  ccutrali- 

Bedarf  auch  wegen  der  besonderen  steuerteebnischen 

rigkeiten  die  Ertrags-  und  Einkommensteuern  zu  Gunsten 

er  leichter  durchzuführenden  Verbrauchssteuern  wohl  be- 

Kt  bleiben,  kann  bei  decentralisirtem  Bedarf  eher  eine 

ere  Quote  des  gesammten  öffentlichen  Bedarfs  durch 

irecten  Steuern  auf  den  berufsmässigen  Erwerb  gedeckt 

:^man  decentralisi rt  dan n  die  Besteuerung  selbst, 

esem  Wege  ist  manche  Reform  zu  ermöglichen,  die  der 

n  seiuer  Besteuerung  allein  nicht  durchzuführen  vermag, 

tlich  möchte  so  im  Commuualfinanzwesen  im  w.  S. 

tr agsbesteuerung,  die  ohnehin  hier  aus  anderen  Gründen 

eboten  ist,  auch  aus  steuertechnischen  Gründen  noch  eine 

ndere  Zukunft  haben,  welche  ihr  im  S t a a t s finanzwesen 

^zusprechen  ist.  Auch  die  bisherige  Entwicklung  im  Staats- 

»oimunalhaushalt,  welche  freilich  von  vielen  anderen  Um- 

mit  bedingt  war,  stimmt  hiermit  Uberein:  Vorwalten  der 

ichssteuern  im  Staate,  der  Ertragssteuern  und  einzelner 

directen  in  der  Commune.  Nicht  minder  möchte  in  der 

mg  des  deutschen  particulären  Steuerrechts,  welches 

ecten  Steuern  besonders  und  ganz  gut  ausgebildet  hat, 

.veiß  liegen,  dass  manche  steuertechnische  Aufgaben  sich 

sen  Steuern  leichter  in  kleineren  Gebieten  bewältigen 

Aach  einige  Specialaufgaben  moderner  Besteuerung,  z.  B.  die 

tung  einer  solchen  auf  gewisse  Conjuncturengewinne^§.476ff.\ 

üttelbare  Mitwirkung  der  Bevölkerung  bei  der  Durchführung 

rags-  und  Einkommensteuern  (§.  544)  sind  wobl  bei  einer 

?n  Dccentralisation  der  Besteuerung  leichter  zu  lösen, 

lr  Bedeutendes  für  die  Bildung  vollkommenerer  Steuersysteme 

eilich  gleichwohl  auf  diesem  Wege  kaum  erreicht  werden, 

sionen  darüber  muss  man  sich  hüten.  Aber  gerade  in  der 

rung  darf  man  keinen  sich  bietenden  Weg  zu  einer  Ver- 

ng  unbeachtet  lassen  und  ein  solcher  ist  hier  immerhin 

itet. 

—  §.  521.  Die  Vermehrung  anderer  ordentlicher 

hmen  statt  und  neben  der  Steuer.  Mit  der  Nöth- 

en soU.  Namentlich  die  beiden  für  die  Cc-inmunen  bes.  geeigneten  Ertrags- 

(irond-  u.  (iebäudest.  müssen  von  den  etwaigen  Staatssteaern  dieser  Art 

icn  dtlrfen.    S.  Fin.  I,  2.  A.  §.47,  dann  meine  „Communalst.frage"  u.  die 
auf  der  socialpolit.  Versamml.  in  Berlin  1877;  auch  die  beiden  preuss. 

fe  eines  CommunaJsteucrgesctzes  von  1877  und  von  1879. 
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wendigkeit  regelmässiger  Vermehrung  des  ordentlichen  F:a 

bedarfs  im  Staats-  nnd  in  den  Communalhanshalten  wnst  i 

dem  Gesagten  jede  theoretische  und  practische  Betrachtung 

Die  nächste  Aufgabe  ist  alsdann,  für  die  richtige  und  voUsä 

Deckung  dieses  Bedarfs  zu  sorgen.  Die  allgemeine  Beö-a 

dieser  Aufgabe,  auch  nach  der  theoretischen  Seite,  ist  früsr 

gethan  und  die  Grundsätze  für  die  Deckung  des  Gemmen- 

(ordentlichen  und  ausserordentlichen  sind  bereits  entwickelt  w  *. 

Unter  den  ordentlichen  Deckungsmitteln  steht  nun  neic 

.  Steuern  nach  der  geschichtlichen  Entwicklung  der  Cnfcr 

der  Privater  wer  b  und  das  Gebtl  hren  wesen.  Wenn  iz- 

mancherlei  Gründen  die  Steuerwirthschaft  in  den  m< 

öffentlichen  Haushalten  immer  mehr  in  den  Vordergrund  r 

ist  und  diese  Entwicklung  im  Ganzen  gebilligt  werden  Da- 

ist doch  die  Beibehaltung  und  selbst  eine  gewisse  E* 

terung  des  Privaterwerbs  (der  „DomanialwirthK: 

und  die  Aus bildung  eines  rationellen  Gebühren weset* 

falls  principiell  richtig,  selbst  nothwendig  und  gewährt  nur. 

Vortheile.  Gegenüber  einer,  im  Geiste  der  Smith'schen  Wirde 

theorie  erfolgten  theoretischen  Polemik  wider  den  Pnvs» 

öffentlicher  Körper,  einer  Polemik,  welche  auch  auf  die  Pr*i> 

ohne  Einfluss  geblieben  ist,  wurde  dies  schon  früher  herrorr 

und  begründet.6)  Ebenso  wurde  die  Berechtigung  und  c 

die  hohe  finanzielle  Bedeutung  des  Gebührenwesens  aars 

das  neben  der  eigentlichen  Besteuerung  seinen  richtigen  Plic 

wenn  es  auch  weder  möglich  noch  richtig  wäre,  die  Bes^ 

ganz  durch  Gebühren  zu  ersetzen  oder  sie  rein  nach  Gts 

grundsätzen  einzurichten. 

Erst  nachdem  man  volle  Einsicht  in  die  ausserorfc: 

Schwierigkeiten  der  Besteuerung,  specieil  der  Bildung  e«** 

tigen  Steuersystems  gewonnen  hat,  ist  man  jedoch  im  Sir 

Bedeutung  des  Privaterwerbs  und  des  Gebührenwesen*  ' 

öffentlichen  Haushalten  vollständig  zu  würdigen.  Deü. 

erst  ergiebt  sich,  wie  wünschenswerth  es  ist,  ftlr  die  '4m 

Zwecke  auch  noch  auf  andere  Quellen  als  die  Besteueren^  ̂  

greifen  zu  können.  Die  Sachlage  wäre  wieder  eine  ̂ an  13 

wenn  die  Besteuerung  ein  einfacheres  Problem  wäre  Gz»* 

ß)  Fin.  I,  I.A.  §.  82  ff.,  2.  A.  §.  50  ff. 
a)  Fin.  I,  2.  A.  §.  156  ff. 

')  S.  d.  1 .  Kap.  in  diesem  2.  Bande. 
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r  Schwierigkeit  dieses  Problems  liegt  ein  triftiges  Argument 

Itir  den  Privaterwerb  des  Staats,  was  die  doctrinären  nnd 

*chen  Gegner  dieses  Erwerbs  wieder  nicht  genügend  beachtet 

Geraeinwesen,   welche   solche  Erwerbsquellen  besitzen, 

ceteris  paribus  leichteres  Spiel  im  Steuerwesen.  Daflir 

der  Vergleich  zwischen  deutschen  und  anderen  europäischen 

D  den  Beleg.    Wir  verdanken  es  z.  B.  bei  uns  auch  wieder 

»m  reichen  alten  Domanium,  dass  wir  die  Verbrauchsbestene- 

licht  so  stark  ausbilden  mussten,  als  unsere  meisten  Nach- 

)    Wie  viel  schwerer  wäre  ferner  nicht  nur  der  Druck, 

n  auch  die  ganze  Aufgabe  der  Einrichtung  der  directen 

besteuern  bei  uns,  wenn  diese  einen  erheblichen  Theil  der 

n  privatwirthsc haftlichen   Einnahmen  unserer  Staaten  mit 

ngen  müssten!9) 

uch  vom  Standpunct  der  Steuerpolitik  aus,  um 

iie  unendlichen  Schwierigkeiten  der  Besteuerung  zu  er- 

tern,  ist  daher  die  Entwicklung  passenden  Privat- 

rbs  und  Gebtl hrenwesens  zu  fordern:  ein  Satz,  der 

für  die  moderne  Zeit,  und  zum  Theil  gerade  für 

ilt. 

.  —  §.  522.  Voraussetzungen  für  die  Aufstellung 

Steuersystems. 

)  Die  Aufstellung  eines  bestimmten  Steuersystems  kann 

in  der  Theorie  immer  nur  für  gegebene  Völker  und 

n  erfolgen,  da  sich,  wie  früher  gezeigt  wurde,  das  Steuer- 

i  im  Ganzen  und  in  seinen  Einzelheiten  nothwendig  mit  der 

omik,  Technik  und  dem  Rechte  der  Volkswirtschaft  selbst 

lert.  Im  Folgenden  beschränken  wir  die  Aufgabe  auf  die 

rne  Zeit  und  auf  die  Verhältnisse  unserer  Cultur- 

5r,  die  in  der  Hauptsache  doch  so  gleichartig  sind,  dass  das 

[fl  den  neuesten  deutschen  Bestrebungen  um  Vermehrung  der  Verbrauchssteuern, 

i  den  amtlichen  Actcnstucken,  tritt  dieser  wichtige  Punet  ganz  mit  Unrecht  in 

itergrund,  so  in  den  beliebten,  auch  sonst  wenig  beweisenden  Vergleichen  mit 

"^artigen"  Ausbildung  der  Verbrauchssteuern  im  Ausland  und  der  „kümmer- 
bei  nos.    Dagegen  wendet  sich  mein  Aufs,  über  schweb.  I).  Finanzfragen  in 
Ztschr.  1^71»,  S.  95  E 

Man  berechne  nur!  In  Preussen  sind  die  Reinerträge  der  Domänen  u.  Forsten 

er  darauf  lastenden  Rente  der  Krone)  im  Etat  für  1H7S-  79  49*9  Mill.  M.,  die 

1  <'lass.st.  getan  br.  72  3  Mill.  M.,  die  (irundst.,  von  der  jene  Objecte  jetzt 
2  Mill.  M.  Die  beiden  erstgenannten  Stenern  müssten  bei  fehlendem  Domanial- 

Ben.  wenn  dann,  was  mehr  als  zweifelhaft  ist,  nicht  die  Ausgaben  im  gleichen 

KTinger  wären,  um  <>Ü°/0  u.  mehr  gesteigert  werden.  Aehnliche  Lage  in  den 
andren  deutschen  Staaten,  i.  B.  in  Baieru  mit  seinen  reichen  Staatsforsten 
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Steuersystem  nicht  nur  in  seinen  Grundzügen,  sondern  uni 

seiner  Ausführung  wesentlich  übereinstimmen  kann  und  u&  *| 

lichkeit  auch  Ubereinstimmt. 

2)  Einen  Unterschied  bedingt  auch  hier  ftr  die  Gestalte^ 

Steuersystems  der  Umstand,  ob  und  wie  weit  man  nebe  st 

rein  finanziellen  den  socialpolitischen  Standptux:  : 

Besteuerung  anerkennt,  —  neben  der  „Staatsbürgerin 

die  „sociale"  Epoche  der  Besteuerung.    Je  nachdem  wr. 

Steuersystem  zwar  nicht  ganz  verschieden  aufmu: 

aber  doch  mehr  oder  weniger  verschieden  auszubaott  < 

Im  Folgenden  wird  der  rein  finanzielle  Standpunct  irr 

gang,  aber  zugleich  wird  auf  den  socialpolitischen  t  • 

denjenigen  Fällen  Rücksicht  genommen,  in  welchen  sich  n*i 

früheren  Erörterungen  über  die  Entwicklung  der  Steuer,  die  >s 

prineipien    und  das  Steuersystem   in  der  Praxis  die 

Epoche  bereits  ankündigt  und  principiell  nach  den  VerbÜa 

der  modernen  Culturwelt  der  socialpolitische  Gesichtepnur:  * 

stens  schon  eine  gewisse  Berücksichtigung  verdient. 

3)  Weiter  muss  mehrfach  die  Aufgabe  in  der  btaaM 

Communalbesteuerung  unterschieden  werden.     Die  Ama^ 

des  Steuersystems  erfolgt  hier  für  die  erste,  jedoch  wird 

die  Communalbesteuerung  nebenbei  Rücksicht  genommen 

Im  Folgenden  handelt  es  sich  dann  um  ein  Refar 

Hauptpuncte  der  vorausgehenden  Untersuchungen  über  dai  >3 

System,  wesentlich  zum  Zweck  der  Uebersicht  und  3 

Uebergang  in  die  spätere  specielle  Steuerlehre  zu  gewinnet 

vorläufigen  Orientirung  und  des  nahen  Zusammenhang  v 

schliessen  sich  aber  hier  schon  einige  Bemerkungen  £ber  2 

Einzelheiten  in  der  Ausführung  der  Steuern  an.    Für  die  vsm 

Motivirung  des  Folgenden  ist  theils  auf  die  vorausgehest 

schnitte,  theils  auf  die  specielle  Steuerlehre  Bezug  xt  «c 

U.  A.  ist  namentlich  an  die  Begründung  der  Nothwendi^iec  * 

schiedenartige  Steuern  zur  Lösung  der  Aufgaben  de*  » 

Systems  in  diesem  zu  verbinden,  speciell  auch  an  die 

gebotene  Verbindung  von  Subject-  und  Object 

kommen-  und  Ert rag s steuern  in  der  Besteuerung 

massigen  Erwerbs  zu  erinnern. 

III.  —  §.  523.   Die  Aufstellung  des  Systemi  mö^ 

A.  Die  Grundlage  des  ganzen  Systems  müsse*,  fr 

schichtlichen  Entwicklung  und  dem  Steuerrecht  der 
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rechend,  in  erster  Linie  die  Schätzungen,  namentlich  die 

ibnlich  directen)  Steuern  auf  den  berufsmässigen  Er- 

b  bilden.  Denn  dieser  Erwerb  ist  für  die  Production  des 

nal-  und  Einzeleinkommens  und  für  die  Vertheilung  des 

en  an  die  Einzelnen  doch  immer  am  Meisten  massgebend 

M).  Neben  diesen  Steuern,  aber  doch  erst  in  zweiter  Linie, 

gewisse  Ver kehrssteueru  auf  den  Erwerb  durch  einzelne 

sgeschäfte  oder  Acte;  dann  im  soc  i  a  1  politischen  Steuer- 

11  auch  Steuern  auf  den  Spiel-,  den  Conjuncturen- 

inn  und  auf  Erwerb  aus  Erbschaft  u.  s.  w.;  endlich 

Umständen  noch  Besitzsteuern  zu  verlangen. 

Ule  diese,  meistens  direct  erhobenen  Steuern  haben  vor  den 

eh. ss teuerii,  neben  manchen  anderen,  zwei  entscheidende 

:üge,  welche  durch  ihre  eigenen  Mängel  und  durch  die  Vor- 

der Verbrauchssteuern  nicht  aufgewogen  werden:  sie  ver- 

q  nicht  so  weitgehende  Rücksicht  auf  die  Ueber- 

ung,  als  die  anderen  und  sie  treffen  die  wohlhabenderen 

chten  der  Bevölkerung  mit  höherem  und  mit  Besitz  ein 

len  sicherer.  Die  Schätzungen,  namentlich  die  directen 

rn  auf  den  berufsmässigen  Erwerb  allgemein  oder  auch  nur 

heblichem  Maasse  durch  Verbrauchssteuern  zu  ersetzen, 

nicht  nur  wegen  der  schweren  Mängel  der  letzteren  sehr  be- 

ich,  sondern  auch  ein  ungerechtfertigter  Bruch  mit 

eschichtlicben  Entwicklung  und  dem  bestehenden  Steuerrecht 

meisten  Culturvölker.  Dieser  Bruch  erschiene  um  so  unzu- 

er,  wenn  er  etwa  mit  einer  einfachen  Aufhebung  gewisser 

Steuern  wie  der  Ertrags-,  namentlich  der  Realsteuern  ver- 

n  würde,  da  hier  in  Folge  des  Zusammenhangs  zwischen 

r  trnd  Kapitalwerth  ein  Theil  der  besitzenden  Classen  ein 

rdientes  Geschenk  auf  Kosten  des  anderen  Theils 

war  zum  grossen  Theil  sogar  auf  Kosten  der  nichtbesitzen- 

von  Arbeitseinkommen  lebenden  Classen  empfinge.10) 

iber  auch  jede  allgemeine  (im  Unterschied  von  einer  etwa 

mteren  Classen  allein  zu  gewährenden)  Beschränkung 

rwerbsbesteuerung  mit  Hilfe  einer  an  deren  Stelle  tretenden 

chnung  der  Verbrauchssteuern  und  jedes  stärkere 

ckbleiben  in  der  Entwicklung  jener  ersten  hinter  derjenigen 

'weiten  Kategorie  muss  vermieden  werden:  schon  im 

I  S.  oben  §.  433  a.  Note  1 1  daselbst ;  nam.  die  Beschlüsse  des  socpol.  Ver.  in 

h  1S75,  Bcr.  S.  61*. 
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rein  finanziellen  Steuersystem,  weil  dann  die  bestehende [ 

glcichheit  der  Belastung  zu  Gunsten  der  besitzenden  und 

Classen  grösseren  Einkommens  noch  zu  steigen  droht,  voÖ 

im  socialpolitischen  Steuersystem.  Für  die  Praxis  folgt dr 

dass  eine  Steuerreform  sich  nicht  auf  eine,  wenn  auch  vieLi 

an  sich  berechtigte  und  zweckmässige,  Ausdehnung  de: 

brauehssteuern  beschränken,  sondern  zugleich  eine  passei 

Ausdehnung  von  Erwerbs  steuern  mit  in  Angriff  nehmen  mm 

§.  524.  —  1)  In  der  Besteuerung  des  beruf smässigei I 

werbs  ist,  wiederum  der  geschichtlichen  Entwicklung  entspreu 

principiell  eine  Subject-  und  Objectbesteuerung,  die  i 

vornemiich  in  der  Form  der  (nominellen)  Einkorn mensteue- 

letztere  in  derjenigen  eines  Systems  von  Ertragssteuer 

verbinden.  Die  Subject-  und  Einkommensteuer  mnss  vorwi -..i 

aber  nicht  ausschliesslich,  die  hauptsächliche  directeSt«* 

des  berufsmässigen  Erwerbs  im  S taat s Steuer- ,  die  ObjefS-i 

Ertragssteuer  umgekehrt  die  ebenfalls  nicht  alleinige,  ik- 

H au pt Steuer  dieses  Erwerbs  im  Com mu na  1  Steuersystem  >?-* 

Für  die  innere  Einrichtung  der  Einkommen-  * 

Ertrags  steuern  muss  der  Zusammenhang  zwischen 

mit  den  übrigen  Steuern,  namentlich  den  Verkehrs-  und  de' 

brauchs-   und  Nutzungssteuern  beachtet  werden.     Keine  ö 

Steuern  ist  daher  allein  aus  sich  selbst,  sondern  nur  in  Verb  : 

mit  dem  ganzen  Steuersystem  zu  entwickeln.    Näheres  dr- 

gehört  erst  in  die  spccielle  Steuerlehre.    Hier  müssen  einire 

tirende  Bemerkungen  genügen. 

a)  Die  Staats -Einkorn  mensteuer  beschränkt  sich  s** 

rein  finanziellen  System  aus  steuertechnischen  Grt: 

passend  auf  die  Einkommen  über  einem  gewissen  Minis" 

dessen  ziffermässige  Höhe  nach  Zeit-  und  Landesverhältni>> 

")  In  dieser  Unterlassung  liegt  ein  wesentlicher  Fehler  der  Steuem/on- 
Deutschen  Reich  in  der  Gegenwart  (1879).    Dieser  Fehler  hängt  xwr 

Scheidung  der  Reichs-  und  Eiozelstaatsfinanzen  zusammen,  aber  wird  dadar.  • 

genügend  entschuldigt.  Es  wäre  Sache  des  Reichs  selbst,  wenigstens  die  Vr. 

(Stempel-   u.  Erbschafts besteueruug  entsprechend  als  Reich ssache  in 

neben  der  uud  gleichzeitig  mit  der  Vermehrung  der  Reichs  -Verbrau  chsstc*-" 
auch  der  Plan  einer  Reichsein  kommen-  und  damit  verbunden  einer  K 

mögen  Steuer  könnte  wohl  ins  Ango  gefasst  werden.    Die  Einzclstaaten  w?r 
ihre  directen  Schätzungen,  ihre  Verkehrssteuern  u.  a.  m.  wohl  auch  reftre: 

Baiern  schon  mit  umfassenden  Plänen  dazu  aufgetreten  ist  (Nov.  1*TV».  3l 
reichendes  und,  was  auch  bei  einem  einheiUichen  Wirthschaflsgehi-i  w 

kommt,  (ile  ichmässiges  wird  auf  diese  Weise  nicht  erreicht.    \  zl  s*— 
Aufs,  in  d.  Tub.  Ztschr.  1*79,  S.  94,  103,  109—114. 

Digitized  by  Goc 



Einkommensteuer. 555 

imen  ist,  wohl  etwa  so,  dass  der  gewöhnliche  Arbeitslohn 

gewerbliches  Einkommen  wirklichen  Kleinbetriebs  (z.  B. 

oder  nur  mit  einem  fremden  Gehilfen)  in  Industrie  und 

rirthscbaft  frei  bleibt.  Diese  kleinen  Einkommen  werden 

lessen  durch  Verbrauchssteuern  belastet,  die  sich  hier  als 

istcuern"  steuertechnisch  mehr  empfehlen.  Es  kann  aber 

auch  mit  der  Befreiung  noch  etwas  höher  hinauf  ge- 

n  werden.12) 

»er  Steuerfuss  oder  Steuersatz  der  Staats -Einkommen- 

muss  sich  auch  im  rein  finanziellen  System  mit  danach 

i,  ob  und  welche  Ertrags-,  Verkehrs-  und  Verbrauchssteuern 

en  bestehen.  Er  muss  namentlich  auch  hier  ein  pro- 

iver  sein,  um  die  regelmässige  umgekehrt  progressive 

ung  der  Personen  mit  kleinem  Einkommen  durch  die  ttb- 

Verbrauchssteuern  auszugleichen  und  so  wenigstens  im 

en  eine  proportionale  (reelle)  Einkommenbesteuerung  her- 

en.  Im  socialpolitischen  Steuersystem,  welches  bei 

n  heutigen  Cnlturvölkern  auch  in  diesem  Puncte  angenommen 

n  darf,  hat  insbesondere  der  Ersatz  der  fehlenden  directen 

ramensteuer  der  kleinen  Leute"  nur  in  beschränkterem 

e  durch  Verbrauchssteuern  zu  erfolgen  und  der  St eu er- 

ler Einkommensteuer  ist  für  das  höhere  Einkommen  stärker 

essiv  zu  machen,  um  auch  im  Ganzen  eine  progressive 

)  Einkommenbesteuerung  zu  erhalten;  ferner  ist  er  für  das 

zeinkommen  zu  erhöhen,  um  dieses  stärker  als  das  Arbeits- 

nmen  zu  belasten,  wenn  nicht  etwa  aus  steuertechnischen 

cn  zu  diesem  Zweck  die  Verbindung  einer  Vermögensteuer 

?r  Einkommensteuer  vorgezogen  wird. 

ie  Communal- Einkommensteuer  kann  die  kleinen  Ein- 

en nicht  unbedingt  bis  zu  derselben  Höhe  freilassen,  da  hier 

Toter  den  preußischen  u.  deutschen  Verhältnissen  möchte  ich  eine  Befreiung 

:cten  Personalsteuern,  wie  die  preuss.  Classcnstouer  eine  ist.  unbedingt  bis  auf 
1200  M.,  eventuell  bis  auf  c.  1500  M.  befürworten.  Von  Einfluss  wurde  m.  E. 

•in  müssen,  ob  Steuern  wie  die  Salzsteuer  bleiben  oder  verändert  oder  be- 

iden. Im  Falle  einer  Befreiung  bis  1200  M.  würden  in  Preusseu  c.  4'S  Mill. 
»hier  befreit,  mit  c.  2 13  Mill.  M.  Steuer;  bei  der  Befreiung  bis  1500  M. 

Mill.  Pers.  mit  c.  2fi'^  Mill.  M.  Steuer,  von  im  Ganzen  c.  72  Mill.  M.  Classen- 

/ik^t.  Mit  der  Befreiung  bis  auf  6000  M.  Eiukommen,  wie  nach  Bismarck'- 
leen,  hinauf  zu  g«*hen,  womit  nach  d.  bisher.  Schätzungen  der  ganze  Ke&t  der 

*t.  u.  von  d.  Einkoromenst.  c.  12  —  13  Mill.  M.  entfielen,  also  im  (ianzeu  nur 

20  Mill.  M.  Steuer  blieben,  ist  unter  den  preuss.  EiukommenverhältnUsen  nicht 

Sind  doch  selbst  in  Gr.- Britannien  bis  vor  Kurzem  nur  die  Einkommen 

•  Pf.  St.  oder  2000  M.  einkommensteuerfrei. 
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tler  Ersatz  durch  Verbrauchssteuern  meistens  fehlen  wird  und  r 

Sie  ißt  zulässig  als  selbständige  Steuer  der  Commune  uii 

Form  von  Zuschlägen  zur  Staatseinkommensteuer:  Letztres  - 

als  Regel,  wenn  der  Staat  einmal  eine  solche  Steuer  besitzt- 

Die  gerade  in  der  modernen  Volkswirtschaft  wachst! 

Schwierigkeiten  der  Einkommensteuer  nöthigen  dazu,  um  die  St« 

sätze  nicht  gar  zu  hoch  und  mit  diesen  vollends  die  Schw 

keiten  nicht  unliberwältigbar  werden  zu  lassen,  mit  durch  die  i 

schiedenen  anderen  Steuergattuugen  den  Bedarf  zu  decken.  M 

aber  mit  Recht  die  Einkommensteuer  fungirt,  muss  man  im  - 

liehen  Interesse  die  sich  bietenden  praktischen  Mittel  auei 

greifen,  um  die  steuerpflichtigen  Einkommen  möglichst  richtig  i 

zustellen.    Es  sind  wesentlich  vier:  Declarationszwat. 

Steuerpflichtigen,  gerade  bei  Freiheit  der  kleineren  Einkommen 

lässig  und  durchführbar;  strenge  Controle  von  Steueren 

mit  weiten  Befugnissen  der  Einsichtnahme  der  Bücher  u.  s.  i  i 

strengen  Strafbestimmungen;  Oeffentlichkeit  derSteil 

listen;  endlich  Controle  beim  Erbgang  mit  eventueller 

träglicher  schwerer  Defraudationsstraf e.14) 

In  Staat  und  Commune  ist  die  directe  Einkommensteuer  v- 

das  besonders  mobile  Element  im  Haushalt,  indem  der  Ste?  i 

nach  dem  Bedarf  beweglich  gehalten  wird,  wie  in  Ei 

land.15)  Namentlich  empfiehlt  es  sich,  vorübe  rg eh  enden  Ei 

bedarf  (in  Nothlagen  u.  s.  w.)  mit  durch  diese  Steuer  zud-^ 

im   socialpolitischen  System  eventuell  mittelst  Erhöhung 

Steuerprogression,  um  gerade  in  solchen  Lagen  die  Be>.:.' 

den  und  „grossen  Leute"  stärker  für  das  Gemeinwesen  hera 

ziehen.16) 

13)  So  nach  d.  preuss.  Comin.st.gesetzent würfen  unbedingt.   S.  meine  Coj&ä-*  ' 
S.  42  u.  S.  5  sub  e.    Wie  Abweichungen  im  Umfang,  so  sollten  aber  auch  mc: 
Steuerfuss  für  die  Commune  erlaubt  sein.    Namentlich  kann  die  Cornau: 

bes.  bei  ungenügender  Ertragsbesteuerung,  aber  nicht  aUein  in  solchem  Faß.-, 
progressiven  Steuerfuss  für  die  höheren  Einkommen  nicht  auslangen,  wie  - - 

Anwendung  desselben  auch  in  der  preuss.  Comniunalsteuerpraxis  häufig  L<  ' 

Tabellen  v.  Wegner  in  d.  Ber.  d.  soc.pol.  Yersamml.  v.  1*77  S.  53  ff.  u.  \'<t£ 
progr.  Einigt.  S.  1 1 2  ff. 

14)  Näheres  unten  in  §.  552  und  in  d.  spec.  Lehre.    Ganz  ungenügend 

preuss.  Vorschriften  bei  d.  Ciassen-  u.  Eink.steuer,  auch  noch  in  der  Novelle  « 
besser,  aber  auch  noch  nicht  ausreichend  die  k.  sächs.  Vorschriften  v.  !87r 

Hamburger  v.  1S66  u.  a.  m. 

•*)  S.  über  England  oben  S.  237  Note  18. 

1Ä)  Die  richtige  Consequenz  auch  aus  Heids  und  Neumann's  Thei»n?% 
Einkommensteuer  und  Steuerverthcilung. 

Digitized  by  Goc 



Einkommen  - ,  Ertragsteuern. 

557 

}.  525.  —  b)  Die  Ertragssteuern  kann  der  Staat  auch 

n  einer  directen  Einkommensteuer  und  Verbrauchssteuer  nicht 

ganz  entbehren  wegen  des  internationalen  Personen- 

vapitalicnverkehrs.  Bei  der  Einrichtung  muss  zwischen  den 

rn  von  realen  und  persönlichen  Ertragsquellen  unter- 

Icn  werden.  Zu  jenen  gehört  die  Grund-,  die  Gebäude-, 

rewerbe-,  die  Leihzinssteuer,  welche  reinen  oder  mit 

vertrag  gemischten  Besitzertrag  oder  „Rente"  in  diesem 

,  zu  diesen  die  directe  Arbeitslohn-  und  die  liberale 

fs*  und  Gehaltssteuer,  welche  reinen  Arbeitsertrag 

i. 1T)  Hier  hat  die  Steuereinrichtung  nun  den  geschichtlichen 

nd  zu  berücksichtigen.  Die  vier  Steuern  der  ersten  Art 

lussen  nach  etwas  längerem  Bestände  den  Kapitalwerth  des 

psobjccts.  Daraus  folgt  die  Misslichkeit  einer  Aenderung  ihres 

es  —  nicht  zu  verwechseln  mit  der  statthaften,  ja  noth- 

gen  Veränderung  des  Ertragsanschlags,  nach  dem  be- 

t  wird  — ,  mithin  zugleich  die  Unzulässigkeit,  sie  etwa 

jeben  oder  herabzusetzen  auch  neben  einer  directen  Ein- 

en8teuer. I8)  Anders  liegt  die  Sache  bei  den  Ertragssteuern 

einen  Arbeits  ertrag.  Das  1  linstreben  auf  die  Ersetzung 

tzteren  durch  die  allgemeine  Einkommensteuer,  dagegen  die 

laltung  der  einmal  bestehenden  und  selbst  die  systematische 

znng  der  erstgenannten  Art  realer  Ertragssteuern,  falls  sie 

.ticke  zeigen,  z.  B.  durch  Einfügung  einer  vielfach  fehlenden 

nderen  Leihzinssteuer,  wird  deshalb  auch  im  rein  finan- 

i  System  richtig  erscheinen.  Im  socialpolitischen  System 

sich  durch  die  Realsteuern  die  hier  vorliegende  Aufgabe  der 

ren  Besteuerung  des  Besitzeinkommens  mit  lösen, 

[i  denCommunen,  wo  die  Aufgaben  der  Ertragsbesteueruug 

mpt  leichter  zu  erfüllen  sind  und  das  Princip  der  „Besteue- 

nach  dem  Interesse"  eine  grössere  Berechtigung  hat 

23,  424),  kann  auch  deswegen  diese  Besteuerung  einen 

leren  Platz  einnehmen,  sie  muss  nur  eventuell  dann  den 

tinsertrag  mit  treffen,  und,  wenn  eine  Einkommensteuer  ganz 

auch  den  reinen  Arbeitsertrag  der  vorgenannten  Classen. 

5>o,  wenn  man  mit  Knies  (Geld,  Kap.  I),  aber  gegen  Stein,  das  in  ein.« 
lin  Bildung  D.  s.  w.)  hineingesteckte  Kapital  nicht  mehr  als  etwas  Selbständige 
tat 

8.  d.  Verhandl.  v.  des  soe.pol.  Ver.  in  Kisenach  Uber  Kink.st.,  auch 

uit»'s  These»  daselbst  S.  69. 
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Bei  der  Complication  des  persönlichen  und  des 

zwischen  den  Communen  und  dem  Auseinanderfailen  de» 

liehen  Wohnorts  und  des  Sitzes  der  Ertragsquelle  empäekb 

aber  doch  auch  hier  meistens  die  Verbindung  von  Einkorn 

und  Ertrags b es  teuerling.    Dabei  kann  namentlich  ter 

Princip  passend  Platz  greifen,  verschiedene  Steuern  je  ixi 

Verwendungszwecken  des  Steuerertrags  zu  bemmei 

Ertrag  von  Grund-,  Gebäude-,  auch  Gewerbesteuern  und  etwi 

von  Zinssteuern  auf  die  Zinsbezüge  aus  den  örtlichen  Hyp^a 

für  solche  wesentlich  locale,    Verkehrs-   und  dh: 

Zwecke,  welche  dem  Realitäten  besitz  in  der  Commune  r 

kommen  (§.  424).   Gerade  in  Bezug  auf  die  Ertrags 

kann  die  Commune  ferner  öfters  passend  selbständig  mite: 

Steuern  vorgehen,  wenn  auch  das  System  der  Zuschläge 

betreffenden  Staatssteuern  nicht  auszuschliessen  ist  **) 

§.  526.  —  2)  Die  Verkehrssteuern  sind  als  selbsti: 

Steuern  auf  die  S  t  a  a  t  s  besteuerung  zu  beschränken.   Zu  Kl 

zu  einzelnen  (z.  B.  bei  Abgaben  vom  Besitzwechsel  m 

eigenthum)  für  Communalzwecke  brauchen  aber  nicht  el  O 

ausgeschlossen  zu  sein.    Die  Verkehrsteuern  haben  nic<  i 

mit  zur  Ergänzung  und  zum  Ersatz  für  die  sonstige  E:H 

besteuerung  zu  dienen:  Ersteres  gegenüber  auch  beruissU-  : 

Erwerb,  welcher  durch  die  Einkommen-  und  Ertragssteaert  : 

genügend  getroffen  wird;  Letzteres  gegenüber  dem  ir^ 

Erwerb  durch  einzelne  Acte  oder  Rechtsgeschäfte.  In 

Hinsicht  haben  sie  eine  nicht  unwichtige  Function  besonder? ; 

über  den  Handels-,  den  Creditgeschäften  und  dein  B< 

Wechsel  von  Eigenthum.    Der  Steuerfuss  muss  sieb  c 

Höhe  aber  nach  der  Höhe  der  anderen  Steuern  richten.  *><  -  - 

zusammen  sie  denselben  Erwerb  oder  dieselben  Ei»-" 

objecte  treffen.    Als  hauptsächliche  Form  der  Verkehren- 

der Stempel  und  die  unmittelbar  erhobene,  nanau^ 

öffentliche  Register  sich  anknüpfende  Abgabe  zu 

(§.  467-471,  auch  §.  293,  320—324). 

3)  Die  öfters  besonders  passende  und  relativ  leichte  B«^ 

der  Verkehrssteuer  zur  Besteuerung  von  Couj unc  turen^e*  ̂  

ist  auf  das  socialpoiitische  Steuersystem  zu  beschränk« 

bis  481).  Dies  System  erscheint  aber  gerade  in  den  V 

")  S.  oben  Note  4. 
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nodernen  Volkswirtschaft  berechtigt  und  wird  dies  hier 

r  mehr.  Erkennt  man  dies  an,  so  muss  auch  sonst  durch 

lete  Einrichtungen  der  Einkommen-  und  Ertragsbesteuerung, 

Erbesübergang  und  selbständig  bei  einer  wesentlichen  Ver- 

jag der  Bodenbenutzung  der  Conjuncturengewinn  besteuert 

D.  Und  zwar  durch  die  S  t  a  a  t  s  besteuerung,  aber  unter 

nng  von  selbständigen  bezüglichen  Steuern  oder  von 

ilägen  zu  Staatssteuern  auch  in  der  Commune  in  gewissen 

,  so  namentlich  gegenüber  den  Gewinnen  aus  der  steigenden 

und  dem  steigenden  Werthe  des  in  der  Commune  gelegenen 

d  und  Gebäudeeigentbums,  der  Baustellen  u.  s.  w. 

i  In  gleicher  Weise  ist  unter  der  hier  vollends  gebotenen 

me  des  socialpolitischen  Steucr-Gesichtspunctes  der  Ver- 

serwerb aus  Spiel  und  Erbschaft  durch  entsprechende 

s  steuern  zu  treffen. 

Von  den  Besitz  steuern  (§.  485  —  489)  erscheint  die  Ein- 

ig  einer  allgemeinen  Vermögenssteuer  geboten  als 

i  Steuer  zur  Deckung  ausserordentlichen  Bedarfs  oder  der 

e  an  anderen  Steuern  in  „ Nothzeiten".  Als  regel- 

te Steuer  empfiehlt  sich  eine  partielle  Vermögens- 

des  gesammten  N u t z Vermögens  auch  im  rein  finan- 

n  Steuersystem  unter  Umständen  als  ein  steuertechnisch 

< massiges  Mittel  neben  der  allgemeinen  directen  Ein- 

nsteuer,  um  die  Aufgabe  der  letzteren,  die  Nutzungen  des 

rrnögen8  mit  zu  besteuern,  einfacher  zu  lösen;  dann  um, 

wie  durch  den  höheren  (progressiven)  Steuerfuss 

ecten  Einkommensteuer,  die  umgekehrt  progressive  Besteue- 

er  „kleinen  Leute"  durch  die  üblichen  Verbrauchssteuern 

eichen.  Fehlt  eine  ausgebildete  Ertragsbesteuerung  oder 

ie  an  zu  grossen  Mängeln,  so  kann  in  Staat  und  Commune 

lgemeine  Vermögens  Steuer  (vom  Nutz-  und  Productiv- 

en)  als  Hilfsmittel  zur  Besteuerung  des  Besitzeinkommens 

1s  im  rein  finanziellen  Steuersystem  mit  zur  Erwägung 

iL  Im  socialpolitischen  Steuersystem  endlich  kann 

ehe  a  1 1  g e  m e  i  n  e  (nominelle)  Vermögenssteuer  auch  passend 

r  höheren  Besteuerung  des  ßesitzeinkommens  dienen, 

wie,  aber  steuertechnisch  wohl  öfters  zweckmässiger  als 

erer  Steuerfuss  der  Einkommensteuer  speciell  für  das  Besitz- 

men.  Die  Besitzsteuern  brauchen  sich  nicht  auf  die  Staats - 

rung  zu  beschränken.  Sie  können  auch  in  der  Communal- 
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besteuerung  zur  Ergänzung  der  Aufgaben  der  comninmit 

kommensteuer  Verwendung  finden. 

B.  —  §.  527.    Aus  dem  Gebiete  der  Gebrauchst^ 

(§.  490 — 517)  bilden  die  Verbrauchssteuern  ein  unei*  - 

liches  Glied  eines  modernen  Staat 8- Steuersystems,  da? - 

die  Erwerbsbesteuerung  überall  ergänzend  anzuschhe^ =. 

Die  Verbrauchssteuern  sollen  daher  die  Aufgabe  lösen  he  - 

Einzeleinkommen  reell  proportional   —   im  rein 

ziellen  —  und  in  bestimmter  Weise  progressiv 

socialpolitischcn  Steuersystem  —  zu  besteuern.  Wie  k  j 

Zwecke  durch  angemessene  Einrichtung  der  Erwerbsbes 

allein  auszukommen  wäre,  ist  wohl  theoretisch  anzagtU:  J 

die  Schwierigkeiten,  nach  solcher  Richtschnur  in  der  Pri^ 

verfahren,  sind  notorisch  zu  gross.  Sie  lassen  sich  nur  n  i:S 

einer  rationellen  Verbrauchs besteuerung  leidlich  .i 

winden.    In  diesen  Verhältnissen  liegt  die  Berechtiget;  J 

Besteuerung;  nur  muss  das  für  die  Erwerbsbesteuem:  ä 

stellende,  aber  durch  sie  allein  nicht  erreichbare  Ziel  wz-* 

als  Richtschnur  für  die  Einrichtung  der  Verbrauchssteuer.  * 

Die  Schätzungen,  speciell  die  Erwerbssteuern  bilden  ab*»* 

diese  Steuern  die  Grundlage,  auf  welcher  sich  das  ratest 

brauchssteuersystem  aufbaut. 

Die  besondere  Schwierigkeit  liegt  bei  vielen  Verbrauch 

darin,  dass  sie  das  kleine  Einkommen  umgekehrt  pr»r 

besteuern.    Dadurch  verletzen  sie  das  Princip  selbst  de: 

tionalen  reellen  Einkommenbesteuerung,  um  so  mehr  m*^  1 

jenige  der  direct  progressiven.  Die  Abhilfe  bietet  sieh  ixzi 

einer  angemessenen  Auswahl  der  steuerpflichtigen  Consta* 

bez.  Artikel,  dann  in  verschiedener  Xormirung  der  Hf*  1 

Steuersätze  dafür,  endlich   in  correspondirendea  v 

regein  im  Gebiete  der  Erwerbs-  und  Besitzbesr- 

Diese  drei  Mittel  sind  möglichst  gleichzeitig  neben  K"*'2 

anzuwenden;  das  letzte  wird  um  so  dringender,  je 

anderen  beiden  sich  aus  finanziellen  oder  steuert  echuisc  bei 

benutzen  lassen  oder  zum  Ziele  führen.  Dieselben  Mine) 

gleichzeitig  zu  dem  Zwecke  anzuwenden,  dass  die  Verbnac*** 

in  Verbindung  mit  den  anderen  die  ins  Auge 

mässige,  entweder  proportionale  oder  so  und H?" 

gressive,  reelle  E i n k o m m e n besteuerung  herbeifeke. 
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?.  528.  —  1)  Die  Auswahl  der  Consuiiitionen,  bez. 

keL 

i)  Besonders  wlinschenswerth  ist  der  Ausschluss  solcher 

el,  welche  wirklich  von  der  Masse  des  Volks  zur  Befriedigung 

xistenzbedürfnisse  ersten  Grads  gebraucht  werden:  der  „noth- 

digsten  Lebensbedürfnisse",  wie  vor  Allem  Salz, 

lesbrot.  Denn  hier  droht  am  Meisten  jene  umgekehrt  pro- 

ive  Besteuerung  und  auch  sonst  eine  zu  schwere  Belastung, 

ein  finanziellen  Steuersystem  wird  gleichwohl  nicht 

r  auf  solche  Artikel  verzichtet  werden  können,  sowohl  im 

zinteresse,  als  um  die  hier  gebotene  M  i  t  besteuerung  der 

len  Leute",  bez.  des  Ertrags  der  niederen  Arbeit  zu  erreichen. 

1c  eine  solche  Steuer  dient  hier  statt  der  directen  Einkommen- 

,  von  der  diese  Classen  aus  steuertechnischen  Gründen  frei 

>en  werden.  Alsdann  muss  aber  um  so  mehr  eine  Aus- 

hang mittelst  besonderer  Besteuerung  des  höheren 

les  Besitzeinkommens  verlangt  werden.  Mit  der  Annahme 

ocialpolitischen  Standpuncts  in  der  Besteuerung  durch- 

it  man  hier  den  Grundsatz  der  Allgemeinheit  der  Steuer 

unsten  der  unteren  Classen.  Dann  ist  der  principielle 

chluss  von  Verbrauchssteuern  auf  die  notwendigsten  Lebens- 

toisse die  richtige  Consequenz  (§.  404,  405). 

I  Relativ  am  Besten  ist  die  Verbrauchssteuer  auf  Artikel 

„  Luxus  - Massenconsums",  namentlich  auf  gewisse  Luxus- 

ungs-  und  Reizmittel.  Dieselben  gehören  zwar  heutzutage 

der  Volkssitte  vielfach  schon  zu  den  Mitteln  für  die  Befrie- 

g  von  ExistenzbedUrfnissen  zweiten  Grads.  Aber  das  Ein 

ien  der  Volksclassen  und  Einzelner,  welches  fUr  solche  Con- 

Jiien  verwandt  wird,  kann  aus  finanziellen  Gründen  nicht 

mehr  steuerfrei  bleiben,  auch  nicht  im  socialpolitischeu 

B.  Es  darf  nur  nicht  zu  hoch  (weder  absolut  noch  relativ 

eh)  besteuert  werden.    Dafür  ist  durch  die  richtige  Aus 

der  einzelnen  Artikel  und  wieder  durch  die  Höhe  der 

ersätze  und  durch  Ergänzungssteuern  zu  sorgen.  So 

■lilt  sich  die  Besteuerung  der  Getränke,  Branntwein, 

i,  Bier,  der  Colonial-  und  verwandter  Waaren,  den 

iks,  Zuckers,  Kaffees,  Thees,  der  Gewürze,  Süd 

bte.  Die  Steuern  auf  diese  Artikel  bilden  auch  regelmässig 

n  heutigen  Verbrauchssteuersystemen,  bei  den  Einfuhrzöllen 

nneren  Verbrauchssteuern,  die  hauptsächlichen,  im  Ertrage 

IftglVr.  Kin»tiJ!wi<»«#'tt*<-haf1.    II.  MG 
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ergiebigsten.    Möglichst  die  Steuerlast  auf  einen  *kr  -u 

wenige  Artikel  zu  wälzen,  wie  z.  B.  auf  Branntwüi^ 

Tabak,  erscheint  trotz  der  dafür  mit  angeführten  pol» 

und  „volkspädagogischen u  Gründe  (§.  503  a)  bedenkHtt 

führt  zu  einer  sehr  ungleichen  Vertheilung  der 

Vielmehr  ist  die  Auswahl  einer  grösseren  Anzahl 

Pflichtiger  Artikel  mit  nicht  allzu  hohen  Steuersatz 

gemessener.    Die  Ergänzung  zum  Zweck  der  entsprec^ 

Belastung  der  höheren  Classen  erfolgt  durch  Herbe  izieki. 

Artikeln,  welche  diese  Classen  vorwiegend  allein 

und  durch  Belegung  dieser  Artikel  (und  Sorten  der  lügtai 

Consumartikel)  mit  höheren  Steuersätzen.     Manche«  bä 

muss  sich  nach  den  concreten  Verhältnissen  de*  Conans.»  si 

verschiedenen  Ländern  richten,  z.  B.  der  Steuersatz  von  kifai 

Thee,  Wein  und  Bier  danach,  ob  der  eine  oder  der  andre  ̂  

Volk s- Genussmittel  ist. 

c)  Die  Masse  der  sonstigen  gewöhnlichen  laue*- 

schaftlichen  und  gewerklichen  Erzeugnisse  ist 

steue  rtechnischen    Gründen    möglichst  steuert« 

lassen,  wodurch  die  Complicationen  zwischen  Zolltarif 

tarif,  zwischen  städtischer  und  ländlicher  Besteuerun 

Nicht  minder  ist  die  Besteuerung  von  Artikeln  für  geietic 

Bedürfnisse  zu  vermeiden. 

d)  Steuern  auf  Nutzungen  des  Nutz ver mögen*  * 

nungs-,  sogen,  directe  Luxussteuern  u.  dgl.  sind  iw  v 

cipiell  nicht  unrichtig,  wennschon  die  Wohnung 

bei  ihrer  üblichen,  aber  vermeidlichen,  Einrichtung,  nemlir-* 

sie  in  einem  gleichen  Steuerfuss  normirt  ist,  meist  ic  yfc* 

Grade  eine  umgekehrt  progressive  ist»0)  Aberd*! 

einer  Mehrbelastung  der  reicheren  Classen  wird  besser,  wdri 

massiger  auf  andere  Weise,  durch  Progression  de*  & 

fusses  bei  der  directen  Einkommensteuer  oder  dnrcb  eine  ti| 

meine  Vermögenssteuer  oder  durch  eine  partielle  Ventff* 

Steuer  vom  gesammten  Nutz  vermögen  erreicht 

*°)  S.  darüber  die  lehrreichen  Berechnungen  für  Berlin  v-.a  >d 
Berl.  Stadt.  Jahrb.  1  StiS  S.  2»i9  ff.,  eb.  1*6«  v.  Bruch  S.  2  H.  AlU*»**»1 

lung  der  Statist  Frage  v.  E.  Laspeyres,  in  d.  ,.Concor\iia"  1*71.  S. 
der  umgekehrt  progress.  Wirkung  eines  gleichen  Steu erfasse  ik  *< 

Mietli>teu.-r  liegt  darin,  dass  die  Ausgabe  für  Wohnung  regeimisaa^  elf 
Quote  des  fallenden  Einkommens  ausmacht. 
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.  529.  —  2)  Die  Höhe  der  Steuersätze. 

)  Sie  wird  natürlich  im  Allgemeinen  mit  von  der  Höhe 

Bedarfs,  vom  Wohlstand,  von  den  Consumtions  ver- 

issen  abhängen  müssen.  Zum  Zweck  der  Besteuerung 

Luxus-Massenconsumptibilien"  kann  sich  auch  im 

nzinteresse  zur  Begünstigung  des  Consums  eine 

ige  Höhe  empfehlen,  eine  Regel,  mit  welcher  aber  in  dei- 

chen Anwendung  massgehalten  werden  rauss. 

I  In  Bezug  auf  die  Festsetzung  der  Höhe  der  Steuersätze  der 

Inen  Artikel  ist  zu  beachten,  dass  auch  bei  einer  Beschrän- 

auf  die  Artikel  des  Luxus  -  Massenconsums  doch  wieder  eine 

ehrt  progressive  Belastung  droht.  Daher  müssen  zur  Aus- 

liung  die  Artikel  des  Consums  der  höheren  Classen  möglichst 

essen  höher  belegt  werden.  Da  es  sich  aber  vielfach  hier 

n  Consum  desselben  Artikels,  nur  in  verschiedenen 

täten  oder  Sorten  handelt,  so  ist  noch  wichtiger 

die  Feststellung  von  Qualitäts-  oder  Sorten-Steuer- 

z.  B.  bei  Wein,  Tabak,  Kaffee.  Dieselben  sind  leider  bei 

uptsächlichcn  Erhebungsformen,  dem  Zoll,  der  inneren,  vom 

d  Producenten  ausgelegten  Steuer,  steuertechnisch  zu  schwierig, 

ch  meist  gar  nicht  anzuwenden.  Dagegen  gestattet  das  Mono- 

ese  Anwendung,  —  einer  der  Gründe,  welche  für  diese 

form  sprechen,  deren  Wahl  natürlich  aber  noch  von  vielen 

D  Erwägungen  abhängt")  (§.  547). 

530.  —  3)  Ausgleichungs-Massregeln  im  Gebiete 

rwerbs-  und  Besitzbesteuerung.  Je  weniger  es  gelingt, 

swahl  der  steuerpflichtigen  Artikel  und  die  Höhe  der  Steuer- 

et den  vorausgehenden  Forderungen  in  Einklang  zu  bringen, 

nothwendiger  sind  solche  Ausgleichungs-Massregeln :  in 

axis  daher  regelmässig  in  grossem  Umfange.  Denn 

Mancherlei  Bemerk,  u.  Vorschläge  über  diese  Puncto  in  meinem  Art.  Zölle 

s«  hli's  Staatswörterb.  B.  11.     Unser  bisher,  deutscher  Zolltarif  litt  auch  in 
iu  an  zzoll  Positionen  an  einer  Vernachlässigung  der  im  Text  behandelten 

eunete.  zum  Theil  in  Folge  falscher  Auslegung  englischer  Erfahrungen  in 

üf  den  finanziellen  Vortheil  niedriger  Steuersätze.    Die  Zollreform  von  1879 

'  inige  zweckmässige  Verbesserungen  durchgeführt.  Die  rationell  abgestuften 
:  Zölle  von  Fabrikaten  „nach  dem  in  ihnen  enthaltenen  Arbeits-,  daher  Werth- 

"  entsprechen  den  gestellten  Forderungen  mehr  als  die  FinanzzöUe  auf  Wein, 
t.  and.  Colonialwaaren,  wo  eiu  Werth  zoll  u.  ein  Sorten-  u.  Qualitätszoll 

ist  unüberwindliche  Schwierigkeiten  machen.  Im  französ.  Monopol  lasten 

if  der  Cigarre  von  4  Pf.  257,  auf  derj.  von  20  Pf.  1 215  Pf.  Steuer,  iu 

?n  freilieh  also  doch  dort  noch  etwas  mehr:  G4'2j  gegen  6(J  0^°io  iSchäffle, 
r  Enquete,  Tüb.  Ztsehr.  1*S0  S.  87). 
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5f4  3.B.  2.K.  I.A.  AUg.  Steuert.  3.H.-A.  9.  A.  Steueret.  Er*-*^  i  : 

die  Finanzinteressen  und  die  steuertechnisehen  Schwvenfki 

zwingen  gewöhnlich,  selbst  beim  besten  Willen,  sieh  tb*- 1 

Forderungen  niehr  oder  weniger,  meistens  in  hohem  5Ua«  j 

weg  zu  setzen.  Dann  muss  aber  wenigstens  die  Folge  ia«rs| 

werden:  dass  die  Verbrauchssteuern  sehr  ungleichmäßig 

besonders  die  unteren  und  mittleren  Gassen  und  die  ai 

halte  mit  grösserer  Personenzahl  relativ  ttberltv. 

Das  widerspricht  der  proportionalen  Einkommenbesteuenuir.  t«< 

der  progressiven.  Daher  ist,  wie  dies  vorhin  bei  der  L-* 

besteuerung  schon  zum  Theil  berührt  wurde,  geboten: 

a)  Ein  progressiver  Steuerfuss  bei  der  directen  Eiük»  - 

Steuer  für  die  mittleren  und  höheren  Einkommen,  um 

rein  finanziellen  System  wenigstens  jene  umgekekv 

gression  der  Steuer  auszugleichen;  ein  noch  stärker  pr*j 

siver  Fuss  im  socialpolitischen  Steuersystem,  um  is- 

Ganzen  eine  progressive  Besteuerung  herbeizuführen. 

b)  Die  Festsetzung  verschiedener  Steuerfüsse  bei  d* r C3 

Einkommensteuer  für  das  gleiche  Einkommen  von Steuerpt  1 

nach  der  verschiedenen  Grösse  der  Personenzahl  i 

sie  zu  sorgen  haben;  daher  vornemlich  Steuerfüsse,  die  * 

Zunahme  der  Familienangehörigen  abnehme: 

Höchsten  bei  Einzelnlebenden,  am  Niedrigftfi 

Familienvätern  mit  grosser  Kinderzahl  sind,  —  r-d 

mit  weiteren  Moditicationen  uach  demselben  Gesicbtspaoa 

c)  Das  Ziel,  welches  der  progressive  Steuerfuss  itir  dr*  * 

Einkommen  verfolgt,  lässt  sich,  soweit  dies  Einkommen  r4 

Hesitzeinkommen  oder  „Rente"  ist,  auch  durch  die  Yer:^ 

einer  allgemeinen  Vermögenssteuer  oder  einer  partieÜ?: 

mögenssteuer  auf  das  gesammte  Nutzvermögen  erreichen  1** 

beiden  Wegen  kann  nach  Umständen  gewählt  werden.   Ate'  - 

Vermögenssteuern  reichen  nicht  immer  aus,  weil  eben 

höhere  Arbeitseinkommen  (liberale  Berufe,  Beamte!)  er 

gleichung  progressiv  zu  besteuern  ist. 

d)  Die  sogen.  Luxusbesteuerung  auf  einzelne 

Nutzvermögens  und  auf  gewisse  persönliche  Genü*^  ^*  * 

principiell  ebenfalls  als  ein  Mittel  zu  einer  solchen  Az-ypa* 

zu  betrachten.  Aber  sie  genügt  bei  der  ganz  un^Idoia*^ 

Verbreitung  solcher  Genüsse  und  Luxusconsumtioneo  pnu-san  * 

nicht.  Jedenfalls  verdienen  die  anderen  genaocrei  * 

den  Vorzug. 
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Schluss. 565 

j}.  531.  Wichtige  steuertechnische  und  volkswirtb- 

l f 1 1  i c h e  Gründe  sprechen  dafür,  selbständige  Verbrauchs- 

m  wenigstens  in  der  Regel  nur  im  8 1  a  a  1 8  Steuersystem  Zil- 

ien, die  Communen  aber  mitunter  durch  Zuschläge  zu 

iligen.  Die  geschichtliche  Entwicklung  hat  auch  vielfach  zur 

figung  besonderer  localer  (städtischer)  Verbrauchssteuern 

rt.  Der  Wiedereinführung  städtischer  Octrois  oder  Thorsteuern 

len  sich  wichtige  und  berechtigte  Interessen  des  Verkehrs 

jnlich  entgegen,  obgleich  solche  Abgaben  einem  Haupteinwand 

die  Verbrauchssteuern  nicht  so  sehr  wie  die  betreffenden 

[steuern  unterliegen :  sie  werden  bei  voller  Freizügigkeit 

nteren  arbeitenden  Classen  nicht  so  leicht  auf  dem  städtischen 

:er  sitzen  bleiben,  sondern  hier  wirklich  eher  durch  Ueber- 

ng  und  Lohnerhöhung  auf  Andere  geschoben  werden.") 

>ies  sind  die  Ergebnisse,  zu  welchen  eine  eingehende  Unter- 

ig der  Fragen  in  Bezug  auf  die  Bildung  eines  theoretisch  rich- 

imd  practisch  brauchbaren  Steuersystems  für  unsere  modernen 

Völker  führt.  Hier  handelte  es  sich  nur  um  die  Feststellung 

rund züge  eines  solchen  Systems.    Die  weitere  Ausführung 

in  die  zweite  Abtheilung  dieses  Kapitels,  in  die  specielle 

lehre.  Dort  werden  die  Steuergattungen  und  einzelnen  Steuern, 

mzen  in  der  Reihenfolge,  wie  wir  sie  hier  systematisch  vor- 

t  haben,  mit  einer  oder  der  anderen,  durch  Zweckmässigkeits- 

ehten  gebotenen  Umänderung,  behandelt  werden.  Auch  die 

cre  Bezugnahme  auf  die  positive  Steuergesetzgebung 

soweit  sie  überhaupt  in  diesem  Werke  wünschenswerth  und 

:h  ist,  erst  dort  erfolgen.    Sic  hätte  hier  im  allgemeinen 

den  Gang  der  principiellen  Erörterung  zu  oft  unterbrochen 

lehr  verwirrt  als  geklärt. 

VebcT  d.  Frage  d.  Verbrauchst,  in  d.  Communen  s.  d.  10  Gutachten  d.  Vor. 

«L  Ob.  Comm.steuern ;  mein  Kcfer.  {ich  habe  mich  darin  S.  5.  41  nicht 

£t  gegen  alt  bestehende  städt.  Octrois,  aber  gegen  neu  einzuführende 

u.  d.  Debatte  in  d.  Berl.  Vers.  v.  1V77.  wo  u.  A.  Nasse  gegen  solche 

sprach. 



Vierter  Hauptabschnitt. 

Die  allgemeinen  Urundaatze  der 

Die  Theorie  hat  bisher  auch  in  der  reichen  deutschen  änan 

Literatur  die  Fragen  der  Steuerverwaltung  sehr  unzureichend  und 

handelt.    Die  neueste  Theorie  ist  darüber  vielfach  ganz  hinweg 

einschlagenden  Erörterungen  in  der  allgemeinen  Steueriehre  ro 

nicht  viel  mehr  als  die  Aufstellung  einer  Reihe  einfarher  Z 

etwa  im  Anschluss  an  A.  Smith 's  bekannte  Steuerregeln,     leber  <tK  w. 

Puncte  wird  meistens  ganz  geschwiegen  oder  dieselben  werden  mit  "ii_r*s 

die  Sache  eindringenden  Bemerkungen  erledigt.  In  der  speciell- 
dann  wohl  bei  jeder  einzelnen  Steuergattung  und  besonderen  Ste* 

die  bezüglichen  Verhältnisse  der  Steuerverwaltung  eingegangen.     AV-  u 
nicht,  namentlich  erlangt  man  auf  diese  Weise  keine  ordentliche  l>berc± 

Aufgaben  der  Steuerverwaltung  und  übersieht  vor  der  Unmasse  des  LV*&i* 
dass  es  sich  eben  doch  immer  um  dieselben  Probleme  nur  in  e;aer  inni 

jeder  Steuer  modificirten  Gestalt  handelt.    In  der  allgemeinen 
und  hier  allein  können  diese  Probleme  unter  einem  einheitliches 

zusaminengefasst  und  nach  der  Methode  der  Vergleichen*  erörter:  *r 

«lurch  gewinnt  man  erst  den  richtigen  Standpunct  der  steuertch-ifrl 
zu  den  einzelnen  Steuerarten  u.  Steuern.   Diese  Kritik  hat  sich  an  di? 

principielle  Kritik  anzuschliessen  und  bringt  erst  die  Beurtheüunr  d-r 
Steuern  zum  Abschluss.   Ein  Abschnitt  wie  der  folgende  HanptaUofcxn: 

nothwendig  noch  in  die  allgemeine  Steuerlehre  und  moss  d 

Steuerverwaltungsfragen  in  der  speciellen  Steuerlehre  roriBpka. 
letzteren  sind  dann  nur  die  einzelnen  betreffenden  Puncte  bei  ve*kr  Sa 

auszuführen. 

Die  Dürftigkeit  der  finanzwissenschaftlichen  Behandlung  drr 

erklärt  sich  indessen  sehr  einfach.    Man  hat  es  hier  mit  deo^ur^  ̂  

Besteuerung  zu  thun,  welches  als  das  eigentlich  practi-sche  er»L**Ä 
der  Bestimmungen  ist  hier  geradezu  überwältigend  in  jedem  etwa* 

Steuersystem.    Schon  dem  Practiker  ist  es  kaum  möglich,  es  ranz  r% 

wird  meistens  auch  nur  Specialist  in  einem  oder  einigen  Zweirrt 

Theoretiker  ist  es  noch  schwieriger,  sich  eine  auch  nur  einigen***« 

Kenntniss  des  Materials  zu  verschaffen  und  gar  erst,  die  einzelnen 

gemäss  zu  kritisiren.    Mir  selbst  sind  diese  Schwierigkeiten  kann  V: 

stände  der  Finanzwissenschaft  so  deutlich  geworden,  als  bei  diesem 

folgenden  Hauptabschnitt  möchte  daher  nur  als  ein  Versuch  gehei.  fsr 

die  ersten  Vorarbeiten  in  der  allgemeinen  Steuerliteratur  noch  f-tbi* 

reine  Practiker  noch  der  reine  Theoretiker  wird  dieses  wichtige  cad  »■  iw 

in  ganz  genügender  Weise  behaudeln.    Dem  ersten  fehlt  meistens  Y 

zur  Zurückführung  der  einzelnen  Einrichtungen  und  Bestimmuarei 

Schemata  und  zu  der  hier  wie  in  jeder  wissenschaftlichen  Art« 

<j eneralisirung.    Der  reine  Theoretiker  wird  umgekehrt  roik&d* 

leicht  generalisiren  und  wegen  ungenügender  Beherrschung  des 

i 
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Vorbemerkung  zum  4.  Hauptabschnitt.  5f>7 

-cignetste  Bearbeiter  dieses  Gebiets  ist  der  theoretisch,  namentlich  national- 

isch, juristisch,  mehrfach  auch  naturwissenschaftlich  -  technisch  ̂ innere  Ver- 

teuern !)  durchgebildete ,  aber  berufsmassig  von  unten  auf  mit  der  steuertech- 
Praxis  vertraute,  schliesslich  zu  hohen  Verwaltungsäintero  im  Finanzdepartement 

Practiker:  der  „wissenschaftlich  durchgebildete  pensiouirte  Finanzminister", 
^teu  Einzelarbeiten  über  die  betreuenden  Verhaltiiisse  einzelner  Lander  rühren 

>n  solchen  Männern  her,  nur  dass  denselben  vielfach  wieder  jene  wissenschaft- 

orbedingung  fehlt.  Aber  die  Schriften  der  Sully,  Neck  er,  d'Audiffret, 
Malchu»,  J.  G.  Hoffmanu.  Lenzen,  Regenauer,  v.  Hock  euthalten 

ens  viele  einzelne  Fingerzeige.  Das  Beste,  namentlich  auch  bereits  in  einer 

incipieller  Behandlung  der  stellertechnischen  Verwaltungsfragen,  hat  wohl 

k  in  seinen  Werken  über  die  Finanzen  Nordamericas  und  bes.  Frankreichs  ge- 

Ihm  verdanken  wir  auch  eine  zusammenfassende  Behandlung  dieser  Fragen  in  der 

wie  sie  in  der  allgemeinen  Stenerlehre  zu  verlangen  ist.  nemlich  in  s.  „öffentl. 

n  und  Schulden".  Die  betreff.  Abschnitte  dieser  Schrift  über  die  verwaltungs- 
hen  Verhältnisse  der  einzelnen  Steuern  sind  ganz  vorzüglich  und  für  die 

n  Abschnitte  mehrfach  benutzt  worden.  Auf  dem  Wege,  den  Hock  hier 

,  muss  m.  K.  fortgeschritten  werden.  Leider  hat  er  anf  diesem  Gebiete  noch 

neu  Nachfolger. 

q  der  Grösse  der  Schwierigkeiten  der  Steuerverwaltung  erhält  man  durch  die 

•rseu  Uber  die  zweckmäßigste  Methode  der  Besteuerung  einzelner  Verbrauch- 
jeete,  z.  B.  des  Weins,  des  Zuckers,  des  Tabaks  am  Leichtsten  einen  Begriff, 

»eise  z.  B.  auf  v.  Kaufmann's  Schrift  über  die  Zuckerbestcuerung,  welche  i 

erhafter  Klarheit  die  verschiedenen  Besteuerungsmethoden  darstellt  und  beur- 
lanu  namentlich  auf  die  «bändige  deutsche  Tabaken<|Ue te  fs.  die  gut  das 

irhste  zusammenfassende  Bearbeitung  von  Schaf fle  in  3  Artikeln  d.  Tub. 

1*79  u.  1SS0),  durch  welche  man  einen  guten  Einblick  in  die  Summe  und 

ler  Stcuerverwaltungs  -Aufgaben  auf  einem  einzigen  solchen  Gebiete  bekommt 

.e  spätere  allgemeine  Steuerverwaltungslehre,  an  deren  Aus-  und  Durch- 

vieie  Kräfte  vereint  arbeiten  müssen,  liefern  solche  Specialschriften  vortreff- 
•rarbeiten. 

:  Gegenstand  hängt  anderseits  mit  der  gesammten  Öffentlichen  Verwaltung 

:n,  viele  allgemeine  verwaltungstechnischen  u.  verwaltungsrechtlichen  Fragen 

in  der  Steuerverwaltung  wieder.    Hier  hat  von  den  Finanztheoretikern  bes. 

seinem  ganzen  Standpuncte  u.  seinen  speciellen  Studien  gemäss,  die  verwal- 
chtliche  Seite  stärker  hervortreten  lassen.   Die  Finanzwissenschaft  geht  dabei 

r.  wie  mehrfach  im  Stein'schen  Werke,  etwas  zu  sehr  im  Finanzrecht  auf. 
:h  sind  auch  in  diesem  Gebiete  die  Aufgaben  verschieden.    Die  Finanzwissen- 
!iat  auch  die  Fragen  der  Steuerverwaltuug  mehr  vom  technischen  als  vom 

len  Standpuncte  aus  zu  behandeln  u.  vor  Allem  nach  der  höchsten  ökonomisch- 

en Zweckmässigkeit,  die  unter  gegebenen  Verhältnissen  erreichbar  er- 

m  forschen.    Stein 's  Behandlung  weicht  daher  wieder  von  der  meinigeu 
ir  in  der  Ausführung,  sondern  schon  in  der  Stellung  der  Aufgabe  ab.  Hier 

aer  ist  ferner  wieder  viel  ganz  Subjectives  bei  Stein  zu  finden.  Daraus  erklärt 

wohl,  wenn  er  in  der  4.  Aufl.  I.  521  sagt:  „Wir  haben  unsere  eigene  frühere 

ung  der  Steuerverwaltungslehrc  in  unseren  bisherigen  Auflagen  fast  gänzlich 

:o.  Sie  war  fast  in  jeder  Beziehung  ungenügend."   Für  die  verwaltungsrecht- 

lte  bieten  aber  immerhin  Stein 's  Ausführungen  I.  500  ff.  (,.da.s  verCassungs- 
Recht  des  Steuerwesens"),  Vorzügliches  u.  für  die  verwaltungstechnische  Seite 
Erörterungen  I,  433  IT.  (über  Steueren bject.  Steuerobject  u.  Besteuerung),  dann 

*  Einzelne  im  2.  Bande  doch  im  Ganzen  das  Wichtigste,  was  in  der  systemat. 

a.  Steuerlehre  über  Steuerverwaltung  zu  finden  ist.    Meine  Abweichungen 

in  auch  auf  diesem  Gebiete  ergeben  sich  ans  dem  Text. 

'.  Früheren  erörtern  noch  am  Meisten  einige  Puncto  aus  der  Lehre  von  der 
rhebung.  mit  Unterscheidung  der  directen  und  indirecten  Steuern,  uud,  der 

>n  am  Anfang  des  Jahrhunderts  gemäss,  eingehender  als  es  heute  für  uns 

erscheint  die  Frage  der  Wahl  zwischen  eigener  Verwaltung  und  Steuerpacht. 

•  •*>!?♦•  rebertragunu  der  Steuererhebung  wenigsten*  fül  cywisse  direkte  Maat-  • 
wk  die  Selbstverwaltungskörper  tritt  erst  neuerding«  mehr  in  den  Vordergrund 
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568  B.B.  2.K.  I.A.  Allg. Steuerl.  4.H.-A.  Steuerverwalt  I.A.  Pr.anir.-a  i 

der  Betrachtung.  Speciell  zu  nennen  sind  v.  Jacob.  Fin.  II,  §.  1191 1  'S  .'• 
v.  Malchus,  Fin.  I,  §.  76 — 79.    Für  vieles  Einzelne  Hoff  mann  s  Lt.i»^ 

Kau  behandelt  das  Gebiet  in  d.  allgem.  Lehre  sehr  kurz  im  Ab»rkr  t 

filhrung  d.  Steuern,  I,  §.  281—290,  8.  u.  Note  3  zu      53S.    AUes  «'esic 
er  im  2.  B.  in  d.  spec.  Lehre.    Auch  in  d.  fremden  Literatur  fehlt  di«  t'.lr  - 
Steuerverwaltungslehre.    Viel  Treffliches  bei  den  Erörterungen  aber  <he  eir.  j 

Steuern  in  Leroy-Beaulieu.    Auch  in  den  einschlagenden  Artikrb  de  i 

l'administr.  franc.  v.  Block. 
Das  Verwaltungs  recht  der  Besteuerung  findet  in  den  Werken  dbrr 

Verfassungs-  u.  Verwaltungsrecht  der  einzelnen  Staaten  eine  mehr  oder  %^ 
gehende,  zum  Theil  auch  für  die  finanzwissenschaftliche  Behandlung 

Verwaltungslehre  beachtenswerthe  Darlegung,    (ineist  für  England,  v.  Et- 
Preussen,  Pözl  für  Baiern  seien  bes.  hervorgehoben. 

Die  speciellen  Einrichtungen  der  einzelnen  Länder  sind  reerha**-- 
Literatur  Uber  das  Finanzwesen  derselben  geschildert. 

Auch  im  Folgenden  wird,  wie  in  der  ganzen  allgemeinen  Straeriehr»  u 
Bande,  auf  das  Detail  der  Einrichtungen  und  Bestimmungen  einzelner  Li*> 

eingegangen.   Soweit  das  Uberhaupt  in  einem  Werke  Uber  Finaozwis&cAscfcaf  ^ 

ist,  wird  auch  darüber  erst  die  specielle  Steuerlehre  Materialien  zosaex  -ta 
Hier  an  dieser  Stelle  kommt  es  gerade  darauf  au.  in  dem  Detail  und  u 

schiedenheiten  der  einzelnen  Länder  das  Allgemeine  aufzufinden,  die*  hzs-i 
und  der  kritischen  Beurtheilung  auf  seine  Zweckentsprechendhen  n 

Aber  zu  übersehen  ist  nicht,  dass  das  „Allgemeine'*  sich  gerade  auch  in  ir** 
Verwaltung  nach  Zeit  und  Ort  modificiren  muss.    Absolute  Sätze  für  ru.zr... 

lassen  sich  daher  nicht  immer  aufstellen,  sondern  dem  Princip  der  kis^Sk-zs  % 

Ertlichen  Relativität  ist  gebührend  Rücksicht  zu  gewähren.    Namentlich  - 

der  Zusammenhang  der  Steuerverwaltung  mit  der  allgemeinen  Staats-  av  ** 
Verwaltung  wieder  manche  Abweichungen  in  den  Einrichtungen  der  eiäutl»^  -+ 

Das  Alles  kann  aber  nicht  hindern,  allgemeine  Grundzuge  und  GrundsAUt  c 

Verwaltung  zu  ermitteln  zu  suchen,  so  wenig  als  eine  „allgemeine"  ä* 
Theorie  der  Besteuerung  durch  die  unvermeidlichen  Abweichungen  de» 

Steuerrechts  der  verschiedenen  Staaten  unmöglich  gemacht  wird. 

1.  Abschnitt. 

Die  obersten  Principien  der  Stcuerverwaltani. 

L  —  §.  532.  Abhängigkeitsverhältnisse  derSatf 

Verwaltung. 

Die  Steuerverwaltung  steht  mit  zweierlei  Vertätet 

Zusammenhang  und  in  Abhängigkeit:    mit   der  Beste *c:* 

ihrem  Recht  und  ihrer  Gestaltung  einer-,  mit  dem  öffenii  * 

Recht  des  Staats  und  der  Selbstver waltu  n  gsk<'»rpr  * 

dem  Organismus  der  ganzen  öffentlichen  Vcrwi-^ 

andrerseits.   In  ersterer  Hinsicht  äussert  namentlich  die  Ar  * 

Besteuerung  oder  die  „Steuertechnik",  in  zweiter  Hibse** 

ganze  Einrichtung  des  Staats  und  seiner  Verwaltung  ?3i^rf 

diejenige  der  Communalverwaltung)  einen  wesentlichen 

auf  die  Steuerverwaltung.   Die  letztere  kann  sich  nicht  wu&P* 

anders  als  die  allgemeine  Verwaltung  entwickeln  ned 

zu  welcher  sie  als  Glied  ja  selbst  gehört.    Die  Steoertecisä  ** 
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dann  bestimmte  Anforderungen  an  die  Steuerverwaltung,  von 

n  Erfüllung  mitunter  die  Ausführbarkeit,  regelmässig  die 

ungsfäbigkeit  oder  Güte  einer  Steuerart  und  einer  Einrichtung 

•  Steuer  bedingt  ist.  Ob  die  Steuerverwaltung  diesen  Anforde- 

en  nachkommen  kann,  das  bangt  dann  eben  vielfach  wieder 

der  ganzen  Entwicklung  und  Gestaltung  des  Staatslebens  und 

allgemeinen  Staatsverwaltung  ab.  Bieten  sich  hier  zu  grosse 

ierigkeiten,  fehlt  z.  B.  überhaupt  noch,  wie  im  unentwickelten 

(Mittelalter  und  Uebergangszeit),  der  ganze  staatliche  Be- 

in- und  Beamtenapparat,  an  den  sich  ein  Steuerbehördenwesen 

edern  müsste,  oder  verlangt  eine  Steuer  einen  besonders  zu- 

S9igen,  unbestechlichen  Beamtenstand  für  ihre  Veranlagung 

Erhebung,  welcher  unter  den  gegebenen  Verhältnissen  nicht 

eschaffen  ist,  so  kann  dadurch  eine  Steuerart  oder  eine  Ver- 

enge- und  Erhebungsart  einer  Steuer  unmöglich  werden  oder 

rosse  Mängel  zeigen,  dass  es  räthlicher  ist,  darauf  zu  ver- 

en.  Insofern  besteht  auch  hier,  wie  gewöhnlich  in  solchen 

en,  ein  Verhältniss  der  Wechselwirkung:  die  Besteuerung 

ihre  Entwicklung  beeinflusst  die  Steuerverwaltung  und  wird 

jkehrt  von  dieser  und  von  dem  Stand  der  allgemeinen  Ver- 

mg  beeinflusst. 

So  handgreiflich  dies  ist  und  so  sehr  die  Steuergeschichte  und 

•  ergleichung  des  Steuerwesens  in  Ländern  mit  verschiedener 

sentwicklung  und  Verwaltungsorganisation  es  belegt,  so  wird 

doch  oftmals  übersehen,  bei  der  Beurtheilung  des  Steuer- 

ns  verschiedener  Länder  und  Zeiten  und  bei  steuerpolitischen 

terungen  und  Vorschlägen  in  Bezug  auf  Reformen,  auf  die 

ihrung  anders  wo  bestehender  Steuern  und  Steuereinrichtungen 

^1.  m.  Auch  hier  sind  Theoretiker  und  Practiker  leicht  ge- 

absolute  statt  relativer  Urtheile  Uber  directe  und  indircete 

Mierang,  diese  als  Erhebungsarten  betrachtet,  über  Monopoli- 

g  als  Steuerform  bei  Verbrauchsteuern,  Uber  Selbstschätzung 

amtliche  Einschätzung  bei  Einkommen-  und  Vermögenssteuern, 

eigene  Staatsverwaltung,  Verwaltung  durch  die  Selbstverwal- 

>körper  (Gemeinden)  oder  Steuerpacht  und  in  vielen  ähnlichen 

ialfragen  der  Steuerverwaltung  zu  fällen  und  danach  positive 

erangen  an  das  Steuerwesen  zu  stellen.  Die  Wahl  solcher 

waltungsarten  und  Einrichtungen  ist  aber  keine  so 

t dingt  freie,  wie  bei  solchen  Urtheilen  und  Vorschlägen  an- 

»nimen  werden  muss.    Vieles  ist  hier  nicht  beliebig  mechanisch 
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zu  machen,  nicht  einfach  von  anderen  Zeiten  und  Orten  n  :■ 

tragen,  sondern  hängt  von  den  geschichtlich  gegebea 

Verhältnissen  des  ganzen  Volks-  und  Staattier, 

ab.  Wie  sich  die  Besteuerung  in  ihren  Arten  nur  m*  äJ 

Verhältnissen,  namentlich  mit  der  Entwicklung  der  Volkswirte 

verändert  und  verändern  kann ,  so  auch  in  vielen  Porte  i 

Steuerverwaltung.  Auch  letztere  zeigt  historische  Em* 

lungsphasen,  die  sich  nicht  durch  ein  einfaches 

der  Theorie  und  nicht  einmal  durch  den  Willen  der 

überspringen  oder  vorweg  nehmen,  sondern  höchstens 

durch  rationelles  Vorgehen  um-  und  weiterbilden  lassen. 

Auch  die  deutsche  Finanzwissenschaft  hat  in  Urtheür 

Vorschlägen   über  Steuerverwaltnngsverhälrnisse  gewötauV- 

zu  sehr  dem  „Absolutismus"  der  Lösungen  gehuldigt, 

lieh  sind  Einrichtungen  der  Verwaltung,  z.  B.  Steuerparfc 

der  Eigenverwaltung  (Regie),  oft  nur  abstract  rationaüstnr: 

theilt,  nicht  concret  historisch  in  den  Verhältnissen ,  in  d 

sich  bildeten  und  bestanden,  aufgefasst  und  begriffen  und  i 

Zusammenhang  kritisirt  worden.     Auch  dabei 

etwaigen  Mängel  der  Einrichtung  nicht  verkannt  zn 

sie  lassen  sich  nur  so  richtig  würdigen  und  erklären, 

einem  unbedingten  Verdiet  wird  man  auf  diese  Wein 

leicht  gelangen.    Was  nützt  es  z.  B.  Uber  die  antike 

den  Stab  zu  brechen,  wenn  man  sofort  zugestehen  m 

gewissen  Perioden  des  Staatslebens,  welche  die  gl 

kaum,  Rom  wenigstens  grossentheils  erst  nach  der  rej 

Zeit  in  ihrer  Entwicklung  überschritten  haben,  der 

allgemeinen  Verwaltungsorganisation,  selbst  wieder  die  ] 

wickeiteren  Staatslebens,  eben  kaum  einen  anderen  A\ 

als  das  System  der  Steuerpacht V    Oder  wie  kann  man 

über  die  Steuerpacht  in  den  Zeiten  der  Uebei 

dem  mittelalterlich -ständischen  zum  modernen  Staat 

man  vom  Gesichtspuncte  des  heutigen  Staats  mit 

trefflich  entwickelten  Verwaltungsorganisation.  seil 

und  im  Ganzen  zuverlässigen  Beamtenthum  ans 

Regie  vergleichend  kritisirt,   während   eben  in 

Einrichtungen  theils  noch  fehlten,  theils  erst  in  der 

begriffen  und  oft  noch  sehr  mangelhaft  waren  r 

historische  Schule  der  Nationalökonomie  ganz  recht 

Urtheil  für  oder  wider  zu  warnen. 
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I.  —  §.  533.  Die  drei  obersten  Principien  der  Steuer- 

altnng. ») 

:ben  wegen  dieser  durch  die  gesammte  Entwicklung  der  öffent- 

Zustände  historisch  und  örtlich  bedingten  Gestaltung  der 

•Verwaltung  haben  auch  die  früher  angeführten  „obersten 

•ipien"  dieser  Verwaltung,  der  Grundsatz  der  Bestimmtheit, 

Bequemlichkeit  und  des  Strebens  nach  möglichst 

igen  Er hebungs kosten  (§.  365,516)  doch  nur  eine  geringe 

indige  wissenschaftliche  und  practische  Bedeutung  (§.  437). 

Principien  sind  ja  an  und  für  sich  ganz  richtig,  in  Wahrheit 

ie,  die  keiner  weiteren  Begründung  bedürfen.  Sie  konnten 

ro  die  Entwicklung  der  Staats-  oder  Gemeindeverhältnisse 

mpt  schon  einmal  zu  Steuern  geführt  hat,  niemals  ganz  ausser 

bleiben  und  sollen  natürlich  immer  möglichst  für  die  Ein- 

ig und  Ausführung  der  Besteuerung  mit  die  Richtschnur  ab- 

Aber  das  Maass,  in  welchem  sie  befolgt  werden  und 

u  können,  hängt  weit  mehr  von  den  gegebenen  Ver- 

issen  des  Volks-,  des  Wirthsc hafts- und  desStaats- 

is  und  von  der  hierdurch  wieder  so  massgebend  mit  be- 

ten Wahl  der  Steuerarten  und  Gestaltung  des  ganzen 

!rsy8tem8ab,  als  von  bestimmten,  frei  nach  dem  Zielpuncte 

Principien  zu  treffenden  Einrichtungen  der  Stenerverwaltung. 

aben  die  Nationalökonomen  und  Finanzmänner,  welche  diese 

pien  in  Ad.  Smith'  Formulirung  als  eine  grosse  Wissenschaft- 

Errungenschaft  bis  heutigen  Tages  preisen,  viel  zu  wenig 

et.  Sie  würden  sonst  aus  solchen  einfachen  Sätzen  nicht 

l  Wesens  gemacht  haben.  Damit  wird  nicht  im  Geringsten 

ten,  dass  möglichste  Bestimmtheit,  Bequemlichkeit  und  Niedrig- 

er Erhebungskosten  hochwichtig  seien,  dass  z.  B.  von  diesen 

iten  der  Steuerdruck  auf  den  Einzelnen  und  auf  die  gesammte 

ernng  wesentlich  mit  abhänge;  dass  erfreuliche  Fortschritte 

Iber  früheren  Missbräuchen  und  Mängeln  in  Betreff  der 

nnitbeit"  der  Besteuerung  und  zum  Theil  auch  in  Betreff 

rbebungskosten  erreicht  seien.  Aber  man  darf  nur  nicht 

hen,  dass  die  früheren  Mängel  ebenso  sehr  das  Product  der 

m ten  damaligen  öffentlichen  Zustände,  wie  die  jetzigen  Ver- 

ungen  das  Product  der  heutigen  Zustände  sind,  woneben  die 

Verwaltungstechnik  doch  vielfach  nur  ein  Moment  ist,  das 

§ >  oben  A.  Smith's  Kegeln,  S.  221  a.  §.  365.  Raa  I,     281  ff.,  bes.  §.  285. 
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einen  untergeordneten  selbständigen  Einfluss  ausübt  und  di*  * 

viel  mehr  wieder  von  diesen  Zuständen  abhängt.  — 

Im  Folgenden  wird  sich  Gelegenheit  geben,  bei  eis» 

Befolgung  jener  drei  Grundsätze  specielle  Rücksieht  zt  z^i 

ist,  wie  weit  aber  auch  einzelne  Einrichtungen  dagegen  n>er  * 

weniger  unvermeidlich,  öfters  ganz  unvermeidlich  versto»$ei 

ist  dann  freilich  bei  der  Kritik  einer  Steuereinrichtung  ein  *  : 

Schlussurtheil  ebenso  mit  zu  beachtender  Umstand,  wie  d-- 

stoss  einer  im  Steuersystem  enthaltenen  Steuerart  gegen  je*« 

eipien,  wovon  früher  schon  die  Rede  war  (§.  437,516).  k>\ 

dargelegten  Gründen  kann  aber  deswegen  allein  doch  an-  -i 

Steuerart,  z.  B.  die  Verbrauchssteuer  nur  wegen  solcher  Verd 

unbedingt  zu  verurtheilen  ist. 

Ueber  die  einzelnen  genannten  Steuerverwaltungs^n: : 

selbst  gentigen  hier  im  Uebrigen  einige  Bemerkungen. 

A.  —  §.  534.  Der  Grundsatz  der  Bestimmtheit 

Besteuerung. 

1)  Die  Bestimmtheit  gegenüber  den  Steuerpflichtig^ 

um  so  besser  erreicht  werden,  je  geschäftlich  und  morali*:- 

tiger  das  Verwaltungspersonal  ist,  welches  Steuern  unr- 

und zu  erheben  hat;  ferner  hängt  sie  wesentlich  mit  von  der- 

gattung  und  deren  specieller  Ausführung  ab.    In  erstem  E: 

treten  bei  mangelhafter  öffentlicher  Rechtsordnung ,  ungtt:. 

Controle  und  Bezahlung  des  Personals  begreiflich  leirbt  r 

Uebelstände  hervor,  bei  directen  Steuern  besonders  fux  dk 

des  Rechtsschutzes  haaren  Classen,  bei  indirecten  för  die  Ge  - 

teilte, deren  Waaren  bezollt  oder  besteuert  werden.    Die  hiz: 

liehe  Verbesserung  liegt  wieder  weniger  in  Reformen  dar  ̂  

Verwaltung,  wenn  dieselben  auch  nicht  unwichtig  sind,  wie  Ein- 

schärfe Controle  des  Personals  von  Oben  und  ausreichend 

dung,  —  als  abermals  in  allgemeiner  Hebung  der  •f'fl 

liehen  Zustände,  der  gesammten  Verwaltung  ti 

Beamtenthums.    Dem  verdanken  wir  in  Mittel-  nai  f* 

europa  neben  anderen  Steuerverbesserungen  auch  die  izJ 

„Bestimmtheit"  der  Besteuerung  gegen  früher  und  in  Verderb 
anderen  Ländern. 

2)  Einfachheit  des  Steuersystems  und  der  Einricirss, 

einzelnen  Steuern  ermöglicht  auch  eine  strengere  DnrchfliknB: 
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dgatzes  der  Bestimmtheit.  Eine  einzige  allgemeine  Einkommen 

r  z.  B.  würde,  wenn  es  möglich  wäre,  den  Einkoinmenbegriff 

verständlich  für  den  practischen  Zweck  der  Besteuerung  zu 

ihren,  vielleicht  in  fast  idealem  Maasse  die  „Bestimmtheit" 

teuer  für  jeden  Einzelnen  erreichen  lassen.  Aber  jene  Ein- 

eit  ist  eben  selbst  nur  in  primitivsten  wirtschaftlichen  Ver- 

den möglich  und  weicht  immer  mehr  einem  complicirten 

rsj stein,  in  welchem  jede  einzelne  Steuer  dann  oft  selbst 

r  complicirt  wird.  Insofern  steigen  die  Schwierigkeiten,  jenen 

isatz  durchzuführen,  unvermeidlich  mit  der  Entwicklung  des 

rwesens. 

\)  Immerhin  verstösst  man  mitunter  in  der  Praxis  mehr  als 

;  ist  gegen  den  Grundsatz.  Es  ist  namentlich  zu  verlangen 

doch  auch  meistens  unschwer  zu  erreichen,  dass  die  Zeit 

Steuerzahlung,  der  Ort  derselben,  die  Höhe  der  fälligen 

le,  die  Währung  dem  Steuerpflichtigen  rechtzeitig  und 

iu  bekannt  werde.  Bei  directen  Steuern  mit  wechselndem 

rfuss,  wie  etwa  Einkommensteuern,  ist  namentlich  rechtzeitige 

ndigung  vorher  geboten;  beisteuern,  welche  nach  einer  Ei n- 

tzung  aufgelegt  werden,  muss  das  Ergebniss  dem  Interessen- 

echtzeitig  mitgetheilt  werden,  um  eventuell  reclamiren  zu 

en.  Grosse  Interessen  der  geschäftstreibenden  Classen,  Kauf 

,  Fabrikanten  knüpfen  sich  an  Aenderungen  im  Zolltarif 

im  Steuersatz  innerer  Verbrauchsteuern.  Die  Ungewissheit 

jer,  namentlich  auch  Über  die  Zeit  des  Eintritts  solcher  Aeu- 

igen,  hat  zwar  das  Gute,  Speculationen  gegen  das  fisealische 

esse  zu  erschweren,  weshalb  sich  öfters  eine  lange  Vorher- 

indigung  verbietet.  Aber  jene  Ungewissheit  verletzt  doch  auch 

ige  und  berechtigte  Privatinteressen,  so  dass  sie  jedenfalls 

bis  zum  letzten  Augenblick  dauern  darf,  wie  dergleichen 

lern  bis  heute  vorkommt.1) 

i)  Eine  klare,  einfache,  gemeinverständliche 

iche  der  Gesetze  und  Ausführungsverordnungen  ist  eine 

erung  in  der  Consequenz  des  Grundsatzes  der  Bestimmtheit. 

zu  läugnen,  dass  unsere  neueren  Gesetze  dagegen  oft  mehr 

jssen,  als  unvermeidlich  ist  (England!),  so  muss  man  sich 

auch  hier  nicht  darüber  täuschen,  dass  diese  Forderung  wegen 

Z.  B.  Dach  jilogst  in  Deutschland  bei  der  mitunter  bis  zum  letzten  Augenblick 

tan  Knbcheidung  Uber  die  Prolongation  von  Handelsverträgen  mit  Conven- 
irifen. 
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der  complicirten  neueren  Steuerverhältnisse  (Ertrag-, 

brauch-,  in  Stempel  tonn  und  als  Registerabgaben 

kehrsteuern!)  nothgedrungen  nicht  genttgend  erfüllt  werös 

Es  ist  dieselbe  Erscheinung,  wie  in  Bezug  am  andere 

Verhältnisse.  Namentlich  Steuern,  welche  sich  an  verwkiu 

vatrechtsgeschäfte ,  an  das  Obligationen-,  Pfand-,  Erbracs  m 

schliessen,  also  vor  Allem  die  Verkehrsteuern,  müssen  btr  ts 

um  die  steuerpflichtigen  und  steuerfreien  Rechtsgeschäfte  ̂   ' 

verschiedenen  Steuerfuss  bei  erstem;  richtig  zu  bestitDia« 

gehungen  des  Gesetzes  möglichst  zu  verhüten  und 

machen,  sehr  genau  ius  Einzelne  gehende  Vorschriften 

deren  Anwendung  mitunter  nur  der  Rechts-  und 

sicher  handhaben  kann:  ein  grosser  Ue beistand  des 

Registerabgabenwesens  (§.  467  ff.),  der  aber  mit  diesen  aß 

Gründen  unentbehrlichen  Steuern  oder  Steuerformen  in  teil 

genommen  werden  muss. 

5)  Juristische  Schärfe  und  Unzweideutig '  1 

Sprache  in  Gesetzen  und  Verordnungen,  so  dass  Controverv:  * 

liehst  ausgeschlossen  werden,  ist  eben  deswegen  im 

Bestimmtheit  der  Besteuerung  dringend  geboten,  aber 

gerade  bei  dem  Character  moderner,  den  verwickelten  Verfeia 

des  Verkehrs  angepasster  Steuerverhältnisse  schwierig.  Ite  - 

parlamentarische  Gesetzgebung  hat  hier  noch  Micc>? 

schlimmert,  weil  dabei  eine  ein heitliche  Redac tion  n*i  ̂  

weniger  ausgeschlossen  ist.  Dem  öfters  geäusserten  Wnn**.  < 

setze  nach  den  vereinbarten  Beschlüssen  einer  correcten  Recdf 

durch  Sachverständige  unterzogen  zu  sehen,  kann  man  tri  d 

in  Bezug  auf  Steuergesetze  anschliessen. 

ö)  Neben  den  Gesetzen  selbst  sind  tHr  das  stenexjc- 

Publicum  nicht  minder  als  für  das  Verwaltungspersonal  dk 

zugs Verordnungen  u.  dgl.  von  grösster  Bedeutung.  Hk 

die  knappe  Sprache  des  Gesetzes  passend  durch  Erl  ante 

und  Beispiele  verdeutlicht  und  dem  Verständnis*  d 

näher  gebracht  werden. 

7)  Um  das  grosse  Publicum  mit  den  Hauptgrund«** 

Strafbestimmungen  u.  s.  w.  der  Besteuerung  bekannt  n 

empfiehlt  sich  bei  einzelnen  Steuern,  wie  den  direkten  Eäkmt 

Luxussteuern ,  auch  bei  einzelnen  inneren  Verbrauch««« 

bei  der  Flächen   und  Gewicbtsteuer  des  Tabak pflanters. 
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k  einiger  der  wesentlichsten  gesetzlichen  Puncte  auf  den 

er  zetteln  (Ausschreibezetteln,  Quittungen  u.  dgl.). 

Q  Bei  neuen  Gesetzen  ist  fUr  populäre  Erläuterung 

die  Presse,  Zeitungen,  Kalender,  zu  sorgen, 

i.  —  §.  535.  Die  möglichste  Bequemlichkeit  der  Be- 

ung  liegt  nicht  nur  im  Interesse  der  besteuerten  Bevölkerung, 

ru  auch  im  Finanzinteresse,  weil  dadurch  der  Eingang  der 

in  gesicherter  wird.  Innerhalb  gewisser  Grenzen  kann  es 

deshalb  sogar  empfehlen,  kleine  Steigerungen  der  unmittel- 

Erbebungskosten,  welche  leicht  aus  Massregeln  zur  bequemen 

:litung  der  Steuerzahlung  im  Interesse  des  Publicums  hervor- 

werden (z.  B.  bei  zahlreicheren  Erhebungsterminen  directer 

rn),  auf  die  Staatscasse  zu  Ubernehmen.  Weitergehende 

rungen  müssen  freilich  meistens  wieder  abgewiesen  werden, 

bre  Erfüllung  die  Erhebungskosten  zu  stark  erhöhen  oder  den 

en  Eingang  der  Steuern  wieder  nach  anderen  Seiten  ge- 

rn würde. 

tu  Einzelnen  handelt  es  sich  zur  möglichsten  Berücksichtigung 

enannten  Grundsatzes  wohl  vornemlich  um  angemessene  Be- 

lingen über  die  Steuer  Währung,  den  Steuer  ort,  den  Steuer 

unct,  die  Steuerzahlung  im  Ganzen,  z.B.  für  die  Jahres- 

ligkeit  eines  Besteuerten  auf  Einmal,  oder  in  T heilen,  das 

er-  (und  Zoll-)  verfahren,  die  Steuercontrolen.  Auch 

rage  über  die  Wahl  zwischen  directer  Besteuerung  und  in- 

Nr  Verbraucbsbesteuerung  des  Consumenten  berührt  sich  mit 

igen  nach  möglichst  bequemer  Einrichtung  des  Steuerwesens 

•7,  500),  und  auch  bei  der  Gestaltung  der  indirecten  Ver- 

msbesteuerung  für  die  Producenten  (Kaufleute,  Fabrikanten, 

>U,  innere  Verbrauchsteuern)  kommen  Rücksichten  auf  die 

:re  oder  geringere  Bequemlichkeit  für  diese  Personen  mit  zur 

,rung  (Zollverfahren,  Controle  der  Fabrikation).  Endlich  ist 

'honung  religiöser,  sittlicher  Anschauungen,  der  Sitte  und  des 

nimens,  der  Gesundheit  u.  s.  w.  auch  hier  mit  zu  erwähnen: 

vermeidbare  Verstoss  verletzt  unnöthig  die  Steuerpflichtigen 

chadet  so  auch  meistens  dem  Finanzinteresse. 

Vie  weit  in  allen  diesen  Puncten  dem  Grundsatz  der  Bequem 

it  Rechnung  getragen  werden  kann,  wird  aus  den  Erörte 

a  über  die  Steuerverwaltung  mit  hervorgehen.  Da  andere 

lichten  regelmässig  wichtiger  sind,  so  darf  freilich  nicht  allzu 

nvartet  werden. 
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Zur  Uebersieht  der  einzelnen  Puncte  genügt  das  Folgende 

1)  Als  Steuerwährung  empfiehlt  sich  in  der  eniwiek  > 

Volkswirtbschaft  mit  ausgebildeter  Geldwirthschaft  meist  m:  I 

Interesse  der  Steuerpflichtigen  die  gesetzliche  Zahlung  der  Sa 

in  Geld  und  zwar  in  der  Landeswährung,  also  x.  i>  < 

Papiergeldwirthschaft  in  Papiergeld.  Dabei  allein  kann  r 

die  Steuerzahlung  eine  fest  bestimmte  sein. 

2)  Als  Steuerort,  wo  die  Steuer  einer  Person  von  ihr  zu  ml 

oder  von  dem  Beauftragten  der  Steuerverwaltung  zu  erbebe:  I 

ist  bei  directen  Steuern  und  bei  den  vom  Producenten  zu  u:- 

den  indirecten  Steuern  der  Wohnort,  daher  meist  diegemeiu 

weise  Erhebung  erwünscht.    Bei  den  Zöllen  bedarf  es  eisrc 

nügenden  Anzahl  Grenzzollämter,  dann  bei   ihnen  & 

gewissen  inneren  Verbrauchsteuern  (z.  B.  Salz)  einer  hinrei cz  I 

Zahl  zweckmässig  Uber  das  Staatsgebiet  vertheilter  Binne:. 

und  Steuerämter,  nach  denen  die  Zoll-  oder  verbrancLr 

Pflichtigen  Waaren  mit  dem  sogen.  Begleitscheinverfai* 

unter  steueramtlicher  Controle  vorläufig  unversteuert  versandt  m 

können  (§.  561). 

3)  Als  Steuer z ei tpun et,  an  welchem  die  Steuer  ge*- 

zu  entrichten  ist,  soll  möglichst  ein  solcher  gewählt  werde: 

die  Pflichtigen  voraussichtlich  gerade  im  Besitz  der  Zahlmine. » 

und  diese  mutmasslich  am  Leichtsten  hergeben  können  Ti 

liehst  gilt  es  eventuell  zu  diesem  Zweck  auch  die  Zahltermiifc 

Auszahlungen  des  Staats  oder  der  Gemeinde  zu  bestimmen,  s 

für  die  Verzinsung  der  Schuld,  für  grössere  Lieferungen  der  M 

Verwaltung  u.  s.  w.,  indem  man  diese  Termine  kurz  nach-' 

jenigen  für  den  Eingang  der  Steuern  legt.    Dabei  wird  dann  a 

der  Vortheil  erreicht,  dass  grössere  Geldsummen  nicht  uns  < 

lange  dem  Verkehr  entzogen  werden.3)    Bei  den  directen  Sit >* 

Ertrags-,  Einkommensteuern ,  schliesst  sich  die  Erhebung 

an  die  Termine  an,  zu  welchen  die  Besteuerten  einen  gr^ 

Theil  ihrer  wirtschaftlichen  Leistungen  in  Geld  umgeseöt  * 

auch  sonst  grössere  Geldempfänge  haben.  So  wird  die 

Grundsteuer  vom  Landwirth,  besonders  bei  den  älteren  AÄ* 

Verhältnissen,  nach  der  Ernte  und  im  Winter,  die  tffc"-- 

Haussteuer  nach  den  Miethterminen,  die  Gewerbesteuer  des»*»' 

kaufmanns,  Handwerkers  nach  den  grösseren  Abrechnungstag 

a)  Andernfalls  inuss  man  die  disponiblen  Steuersuinincn  in  den  Suat?<'v 
Banken  hinterlegen.    S.  Fin.  I,  2.  A.  §.227. 
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?r  Kundschaft,  die  Leihzinssteuer  Dach  den  Zinsteruiinen,  die 

lungssteuer  nach  den  Gehaltsterminen  leichter  gezahlt  werden, 

iiaa  rkauf  des  Consumenten  verbrauchsteuerpflichtiger  Artikel 

sieh  die  Zahlung  so  wie  so  nach  dem  Besitz  von  Zahlmitteln, 

er  wesentlich  einen  Steuervorschuss  darstellenden  Steuer- 

g  des  mercantilen  Beziehers  oder  Producenten  eines  zoll- 

.erbrauchsteuerpflichtigen  Artikels  ist  der  Steuertermin  beim 

1  der  Production  oder  gleich  unmittelbar  beim  Bezug  der 

e ritigen  Waare  nicht  nur  unbequem,  sondern  auch  wirth- 

ich  nachtheilig,  weil  dann  sofort  das  Betriebskapital  um  den 

von  Steuer  oder  Zoll  verkürzt  und  dieser  Betrag  um  den 

Ur  diesen  Vorschuss  bis  zur  Zeit  des  Wiederempfangs  der 

D  vom  Käufer  vertheuert  wird.  Deswegen  ist  hier  ein 

lies  System  von  Zoll-  und  Steuercrediten  principiell 

tdet,  mit  dem  Ziel,  dass  auf  diese  Weise  vom  Kaufmann 

roducenten  die  reelle  Steuerzahlung  erst  erfolgt  nach  dem 

tz  der  Producte  und  dem  Empfang  des  Erlöses. 

Ein  einziger  oder  ganz  wenige  Zahltermine  für  den 

betrag  einer  directeu  Steuer  sind  für  die  Finanzverwaltung 

im  Bequemsten  und  Wohlfeilsten,  aber  auch  für  sie  nicht 

irlich,  weil  auch  ihr  Bedarf  sich  so  wie  so  über  das  gauze 

vertheilt  oder  mit  Hilfe  einfacher  Massregeln  sich  so  ver- 

läast.  Es  würde  dadurch  nur  wieder  eine  unwirthschaft- 

Vnhäufung  von  Geld  in  den  Cassen  eintreten.  Der  ökono- 

n  Lage  der  Steuerpflichtigen  widerspricht  eine  solche 

igsweise  aber  meistens  und  für  viele  „kleinere  Leute"  würde 

lr  drückend.  Daher  ist  für  directe  Steuern  die  Einrichtung 

cweckmässigen ,  übrigens  wieder  wegen  der  steigenden  Er- 

bosten nicht  zu  grossen  Anzahl  von  Zahlterminen  zu  fordern, 

;ni  Recht  der  Vorausbezahlung  der  weiteren  Termine  im  Jahre, 

eil,  wenn  die  Casse  das  begünstigen  will,  gegen  Discont4) 

olle  und  Verbrauchsteuern,  welche  Kaufmann  und 

Lant  auslegen,  kann  durch  Gewährung  von  Theilzahlungen 

?ditirte  Beträge  allenfalls  Erleichterung  gewährt  werden.  Für 

lar zahlenden  Consumenten  —  also  freilich  vom  so  verbreiteten 

In  Preossen  kann  man  z.  B.  die  späteren  Theilzahlungen  im  laufenden 

Jirc  bei  der  Einkommensteuer  auf  einmal  voraus  bezahlen,  aber  ohne  Diarönt, 

rland  ebenso  bei  d.  EinLsteuer.  aber  mit  4%  DitCOSt  f.  d.  spateren  Termine, 

tos  Verwaltungsjahr  hinauszugehen  ist  wegen  der  notwendigen  Kechnungs- 

*  Jer  einzelnen  Jahre  meist  nicht  zulassig. 

Ifl'r,  HmbxwUni>ii4,  liaft.    IL  37 
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Zur  Uebersicht  der  einzelnen  Puncte 

1)  Als  Steuerwährung  empfiehlt 

Volkswirtbschaft  mit  ausgebildeter  Geld 

Interesse  der  Steuerpflichtigen  die  ges 

in  Geld  und  zwar  in  der  Landes 

Papiergeld wirthschaft  in  Papiergeld 

die  Steuerzahlung  eine  lest  bestim 

2)  Als  Steuerort,  wo  die  Steue 

oder  von  dem  Beauftragten  der  i- 

ist  bei  directen  Steuern  und  bei 

den  indirecten  Steuern  der  Wof  \ 

weise  Erhebung  erwünscht. 

uUgenden  Anzahl  Grenz zr 

gewissen  inneren  Verbrauch 

unter  steueramtlicher  C^^O^ 

Zahl  zweckmässig  Uber  0 

und  Steue rämt er,  n?^  ̂  

Pflichtigen  Waaren  mit 

können  (§.  5(31). 

3)  Als  Steuer z 

zu  entrichten  ist, 

die  Pflichtigen  vo 

und  diese  mutb 

liehst  gilt  es  e 

Auszahlungen 
\ 

> ,  oami 
uigesehen  wei 

oren  Verbrauchs! 

»w  hängt  auch  hier 

»peciell  der  Geschäftacl 

für  die  Verz1'  ai  Stande  der  öffentlichen  M< 

Verwaltung  ortschritten  hier  können  dahej 

jenigen  t Ii  en  oder  vermindert  werden.  Die 

der  Vort'         »en  hier  am  Wenigsten  allein  entsd 

lange  d        endlich  die  Schonung  von  Anschauai 

Ertrag        \  w.  anlangt,  so  hat  hier  einmal  di< 

an  dJ       >lk  eben  gewöhnt  ist,  selbst  vor  der 

was  mitunter  bei  Steuerreformen  zu  b 

-randsgeftihl  und  die  Volksaiix  . 

acersuchung  an  der  Zollgrenze,  am   1  hoi 

arwohuung)  verlangen  ferner  thunlich  Hüc 

u.  welche  direct  oder  indirect  die  Gesi 

SUtssteuern  in  Form  von  Thür-  und  Kens 

uaehtheilig  auf  die  Gestaltung  des  I*am 

cu  vermeiden.    Bei  der  Wahl  der  t  >l>i, 

Thei 

auc 

G ■ 



>  - 

in 

Erhcbungsiosten.  579 

^steuern  haben  sitten-  und  ge- 

-«■>.,  auch  nicht  zu  entscheiden, 

•<**Xf^N.      '  1  80  ̂e88e  8*cn  nocn 

^>  <yr, r  °der  entfernterer 

Vj  ,  V.N,  ^  der  ihm  zu 

•  , 

'  .  inschaft. 

?  '<V,  tuschaftlicben 
'  gewonnen  wird. 

*  i  *•  i  b'  ist  daher  w  i  r  t  h 

%    /%ffu  '  1  ^ne  ist  aber  principiell 

fy/*  1 1  ud  speciell  wie  in  der 

*H  i-  inanzverwaltung.  Wegen 

%  >oi  der  Besteuerung  mit  der 

tri*  für  die  Bestreitung  der  Er 
aen  ist  davon  schon  im  1.  Buche 

cü.b)   Alles,  was  zusammenhängend 

n  die  Abhängigkeitsverhältnisse  der  Er- 

n  und  Uber  die  Massregeln  zur  Vermin 

a  sagen  ist,  ist  dort  bereits  erledigt  worden, 

.olt,  dass  die  Höhe  dieser  Kosten  wesentlich 

>n   Verhältnissen  des  Staats-,  Volks-  und 

as  und  von  der  dadurch  mit  bedingten  Wahl 

attungen  (Schätzungen,  Ertrags-,  Einkommensteuern 

Aehrs-,  indirecte  Verbrauchsteuern  anderseits)  abhängt, 

gkeit  der  Steuerverwaltung  ist  dadurch  im  Ganzen  vor- 

R  nur  innerhalb  nicht  zu  weiter  Schranken  lässt  sich  rein 

wwaltungstechnische  Massregeln  in  Bezug  auf  die 

*was  verbessern.    Das  wird  in  der  Frage  der  Erhebungs 

»|t  übersehen.    Aus  den  Erörterungen  Uber  die  Steuerver- 

Ä  den  folgenden  Abschnitten  ergiebt  sich  auch  für  diese 

■•  Weitere.   Sonst  gestalten  sich  gerade  in  diesem  Puncte 

zweite  Aufl.,  §.  94,  95. 

37*
 

Digitized  by  Google 



578  'LB.  2.K.  I.A.  Allg.Steoerl.  4.H.-A.  Steuervenrah.  I.A.  Pröin^  i  . 

Rechnungs-  oder  Borgkauf  abgesehen!  —  löst  sich  die  Stenerns 

von  selbst  in  eine  grosse  Reihe  kleiner  Theüzahlungen  u. 

zum  bequemen  Zeitpunct  erfolgen,  und  wird  dadurch  iete 

fast  unmerklich:  der  oft  angeführte,  in  der  That  vorhanda 

eben  nicht  allein  in  Betracht  kommende  Vortheil  der  uk; 

Verbrauchsbesteuerung  (§.  500). 

5)  Das  Steuer-,  besonders  auch  das  Zoll- Verfahre 

stösst  durch  Übermässige,  vom  Finanzinteresse  nicht  verlier 

demselben  widerstreitende  Umständlichkeit  und  S  c  h  wer:  i 

keit,  woraus  für  den  Steuerpflichtigen  vermehrter  Zeit 

aufwand  hervorgeht,  oft  besonders  gegen  den  Grund saa  m 

quemlichkeit.  Die  indirecten  Verbrauchsteuern  des  Pnc-J 

die  Stempel-  und  Registerabgaben  zeigen  hier  grosse  aa 

Verbesserungen  sind  immer  wünschenswerth ,  aber  schwiert 

die  Uebelstände  theils  mit  dem  ganzen  Verwaltungen)«*^' 

theils  mit  dem  unvermeidlichen  Controlwesen  zosammo^ 

6)  Die  Steuercontrolen  sind  für  die  Verwaltung 

Pflichtigen  gleich  lästig.   Die  letzteren  leiden  nicht  nur  c;- 

für  sie  bestimmten  Controlen,  sondern  auch  unter  denjeni^o. 

welche  die  Beamten  controlirt  werden.    Aber  meistens  mfi«e. 

Einrichtungen  eben  als  durch  den  Zweck,  namentlich  dr: 

Natur  bestimmter  Steuern  geboten  angesehen  werden,  in  * 

Hinsicht  wieder  die  Zölle  und  inneren  Verbrauchsteuern  m  1 1 

stigsten  erscheinen.    Anderseits  hängt  auch  hier  Viele*  a. 

Moralität  der  Bevölkerung,  speciell  der  Gescbäftaclassen,  de 

tigkeit  der  Beamten,  dem  Stande  der  öffentlichen  Meines*:  r 

mit  entsprechenden  Fortschritten  hier  können  daher  zewim  * 

Controlen  aufgegeben  oder  vermindert  werden.  Die  Beqnembr- 

rücksichten  dürfen  hier  am  Wenigsten  allein  entscheide* 

7)  Was  endlich  die  Schonung  von  Anschauungen.  N3c* 

sundheit  u.  s.  w.  anlangt,  so  hat  hier  einmal  die  alte  Sx* 

die  das  Volk  eben  gewöhnt  ist,  selbst  vor  der  besserer  : 

Vorzüge,  was  mitunter  bei  Steuerreformen  zu  berückskfcs? 

Das  Anstandsgefühl  und  die  Volk sanschauo ngei  & 

liehe  Untersuchung  an  der  Zollgrenze,  am  Thore,  Eindne« 

die  Privatwohnung)  verlangen  ferner  thanlich  Rücksichtet  & 

einrichtungen,  welche  direct  oder  indirect  die  Gesundheit 

z.  B.  Haussteuern  in  Form  von  Thür-  und  Fenster>:ectrx  ^ 

dieselben  nachtheilig  auf  die  Gestaltung  des  Baus  einwiH«  • 

möglichst  zu  vermeiden.    Bei  der  Wahl  der  Objecte  oai  * 
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der  Steuersätze  für  Verbrauchsteuern  haben  sitten-  und  ge- 

ntspolitische Gesichtspuncte,  wenn  auch  nicht  zu  entscheiden, 

h  mit  zu  sprechen  (§.  503  a).  Und  so  Hesse  sich  noch 

es  Einzelne  hervorheben,  was  in  näherer  oder  entfernterer 

düng  mit  dem  besprochenen  Grundsatz  und  der  ihm  zu 

leo  Rücksicht  steht. 

—  §.  536.  Das  Streben  nach  möglichst  geringen 

>ungskosten  der  Steuern,  (unter  diesen  Kosten  die 

ntlichen"  verstanden,  im  Unterschied  von  den  volks- 

haftlich  und  für  den  Steuerpflichtigen  ebenfalls  in 

bt  kommenden  „ uneigentlichen "  Erhebungskosten)  ist 

Andres  als  die  Anwendung  des  ökonomischen  Prin- 

mf  die  Finanzwirthschaft  als  Einzelwirtschaft, 

rhebangskosten  sind  für  letztere  die  einzelwirthschaftlichen 

•tionskosten ,  mit  denen  der  Steuerertrag  gewonnen  wird, 

itte  oberste  Grundsatz  der  Steuerverwaltung  ist  daher  wir th- 

1 1  ic h  der  bedeutungsvollste.  Die  Aufgabe  ist  aber  principiell 

e  wie  in  jeder  Einzelwirtschaft  und  speciell  wie  in  der 

lial-  und  Gebührenwirthschaft  der  Finanzverwaltung.  Wegen 

Zusammenhangs  der  Frage  bei  der  Besteuerung  mit  der 

einen  Frage  vom  Finanzbedarf  für  die  Bestreitung  der  Er- 

lösten der  Staatseinnahmen  ist  davon  schon  im  1.  Buche 

Bands  gehandelt  worden.5)  Alles,  was  zusammenhängend 

u  Allgemeinen  Uber  die  Abhängigkeitsverhältnisse  der  Er- 

lösten der  Steuern  und  über  die  Massregeln  zur  Vermin- 

;  dieser  Kosten  zu  sagen  ist,  ist  dort  bereits  erledigt  worden, 

ei  nur  wiederholt,  dass  die  Höhe  dieser  Kosten  wesentlich 

llgemeinen  Verhältnissen  des  Staats-,  Volks-  und 

chaftslebens  und  von  der  dadurch  mit  bedingten  Wahl 

teuergattungen  (Schätzungen,  Ertrags -,  Einkommensteuern 

,  Verkehrs-,  indirecte  Verbrauchsteuern  anderseits)  abhängt, 

hätigkeit  der  Steuerverwaltung  ist  dadurch  im  Ganzen  vor- 

hnet,  nur  innerhalb  nicht  zu  weiter  Schranken  lässt  sich  rein 

verwaltungstechnische  Massregeln  in  Bezug  auf  die 

a  etwas  verbessern.  Das  wird  in  der  Frage  der  Erhebungs- 

i  oft  übersehen.  Aus  den  Erörterungen  über  die  Steuerver- 

ig  in  den  folgenden  Abschnitten  ergiebt  sich  auch  für  diese 

das  Weitere.    Sonst  gestalten  sich  gerade  in  diesem  Puncte 

K.  Kin.  I.  zweite  Aufl.,  §.  94,  95. 
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die  Verhältnisse  bei  den  einzelnen  Steuern  verschieden, 

die  specielle  Steuerlehre  zu  verweisen  ist. 

2.  Abschnitt. 

Die  Aufgaben  der  Stenerverwaltiuif. 

I.  Feststellung  der  Grundlagen  der  Besteuerung 

L  —  §.  537.  Wesen  und  Aufgaben  der  5 

Verwaltung. 

Die  Steuerverwaltung  begreift  zunächst  die  Ge>ai: 

der  Massregeln,  durch  welche  die  Besteuerung  du 

geltenden  Steuerrecht  zur  Ausführung,  daher  n: 

Steuerpflichtigen  gegenüber  zur  Anwendung  r 

Sie  hat  es  also  mit  dem  bestehenden  Recht  (der  i«: 

und  dessen  Vollziehung  zu  thun  und  ihre  unrai:- 

Aufgabe  beschränkt  sich  darauf.  Die  obersten  Organe  c*r 

Verwaltung  haben  aber  anderseits,  wie  diejenigen  dt* 

Verwaltung,  an  der  Vorbereitung  der  St euergese::- 

an  der  Ermittlung  der  richtigen  Grundlagen  dt 

und  umzubildenden  Besteuerung  mitzuwirken,  und 

erster  Linie,  indem  von  ihnen  vorzugsweise  die  Inicir 

ausgehen  und  der  Weg  in  der  Praxis  gezeigt  werden  a- 

w eiteren  Aufgabe  der  Steuerverwaltung  gehört  daher  u 

jeuige,  de  lege  ferenda  thätig  zu  sein.1) 

A.  Zur  Losung  ihrer  unmittelbaren  Aufgabe  I>edan  i 

Verwaltung  eines  jene  Massregeln  zur  Vollziehung  de? 

veranlassenden,  ausführenden    und    controlirenden  Kc: 

Organismus  und  Beamtenapparates.    Ferner  mu^  * 

halb  der  durch  das  Steuerrecht,  d.  h.  im  moderst 

wesentlich  durch  das  Gesetz  gezogenen  Grenzen  und  ii* 

heit  dieses  Rechts  die  Verordnungsgewalt  besitz-  ! 

wird  ihre  Competenz  nach  einer  Seite  mitunter  zweckmi*^ 

anders,  namentlich  weiter  gezogen  werden,  als  auf  anders! 

V)  Stein,  4.  A.  I,  41)1)  IL  5 IS  fT.  unterscheidet  in  seiutm  T-rüs«^ 

Recht  des  Steuerwesens"  die  Steuergesetzgebung  u.  die  Steuerie: » 
letztrer  versteht  er:  „Die  Gesainnitheit  der  Thätigkeiten .  ordncsx-ia 

vermöge  deren  die  gesetzlich  festgestellten  Steuern  in  Subject,  <Ä]~r-  - 

gegenüber  dem  Einzelnen  zur  Vollziehung  gelangen"  (S.  51 V.  t*a.: 
punete  des  Verwaltungsrechts  die  Aufgabe  der  Steuer* enralrav  r>  ic£  * 

und  begrenzt.     Vom  fmanzwissenschaftlichen  Staudpunct  lotfs-  *.»••  •      •** ' 
im  Text  bezeichnete  Aufgabe  mit  ausgedehnt  werden. 
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erwaltungsgebietcn ,  um  die  saebgemässe  Anwendung  des 

im  wahren  Geiste  des  letzteren  auf  die  einzelnen  Fälle 

tern,  nemlich  in  Bezug  auf  die  Ausführungs-  oder  Voll- 

erordnungen ftir  das  Publicum  und  das  Verwaltungspersonal. 

Irer  Hinsicht  ist  aber  gerade  in  der  Besteuerung  wesentlich, 

lie  Verordnung  sich  streng  auf  den  Vollzug  der  Gesetze 

ünke,  dass  das  Gesetz  allein  (oder  früher  das  Gewohnheits- 

ind Herkommen)  das  „Recht"  auch  für  den  Steuerpflichtigen 

auf  das  er  sich  berufen  kann.*)  Verordnungen  gegen  das 

,  durch  Suspension  von  Bestimmungen  über  gesetzlich 

jebende  Steuern  oder  Verordnungen  ohne  gesetzliche 

htigung  zur  Einführung  neuer  Stenern  sind  daher  zwar 

inf  dem  Gebiete  der  Besteuerung  wohl  in  denselben  engen 

511  im  modernen  „constitutionellen"  Rechtsstaat  principiell 

lässig  zu  erklären,  wie  auf  anderen  Verwaltungsgebieten, 

der  Verpflichtung  zur  Einholung  späterer  Indemnität  durch 

rantwortliche  Regierung  bei  der  Volksvertretung.  Aber  von 

•  Verordnungsgewalt  wird  noch  vorsichtiger  und  prac- 

noch  seltener  wirklich  Gebrauch  zu  machen  sein,  da 

•h  in  die  Vermögensrechte  der  Steuerpflichtigen  oft  ohne  die 

hkeit,  das  wieder  völlig  gut  zu  machen,  eingegriffen  und 

einzelnen  Fällen  Gefahr  im  Verzug  sein  wird.  Solche  Fälle 

n  eher  noch  in  Bezug  auf  Sus  pension  bestehender  steucr- 

chcr  Bestimmungen  vorkommen,  so  in  Betreff  der  directen 

:s-,  Einkommensteuern  besonders  bei  „Notbständcn" ,  in  Be- 

er Zölle  u.  dgl.,  wenn  der  zollfreie  Bezug  von  Artikeln  im 

iehen  Interesse  liegt,  z.  B.  zur  Versorgung  des  Lands  mit 

ngsmitteln  bei  Missernten.  Die  selbständige  Auflegung 

teuern  im  Verordnungswege  ohne  gesetzliche  Autorisation, 

lagegen  noch  viel  seltener  statthaft  erscheinen,  obgleich  das 

sehe  Leben  bei  den  verwickelten  Verhältnissen  des  Zollwesens 

ler  indirecten  Verbrauchsteuern  immerhin  einmal  in  einem 

ein  solches  Vorgehen  nothwendig  machen  kann,  da  hier 

doch  mitunter  Gefahr  im  Verzug  ist.  Anders  liegt  die  Sache 

?n  directen  Steuern. 

5.  Bei  der  Mitwirkung  der  Steuerverwaltung  an  der  Fort 

mg  der  Steuergesetzgebung  sind  namentlich  die  Erfahrungen 

hi  Betr.  dieser  verwaJtungsrcchtlichcn  Verhältnisse,  nam.  des  Unterschieds 

cn  „Gesetz"  und  „Verordnung"  beziehe  ich  mich  aufStein'a  bekannte  Auf- 
ren in  s.  „Inneren  Venralüehrc",  die  hier  wohl  Abschliessendes  gebracht  haben. 
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der  Verwaltung  in  Bezug  auf  das  bestehende  Steuerreehi  u  i 

werthen  und  die  verwaltungstechnischen  Gesichtspun: ' 

Betreff  der  Gestaltung  des  Steuersystems  und  der  einzelnen  v 

arten  zur  Geltung  zu  bringen.    Hier  werden  die  im  vorigen  L  i 

abschnitt  erörterten  principiellen  Fragen  vom  Steuer?; 

und  den  Steuerarten  und  von  der  üebereinstimmung  dieses  Sj>' 

mit  den  finanzpolitischen,  volkswirtschaftlichen  und  Gerechti^ 

grundsätzen  zu  verwaltungstechnischen  und  insofei 

Zweckmässigkeitsfragen.    Ob  und  wieweit  gewissen  pr- 

ellen Forderungen  entsprochen  werden  kann,  ist  dann  vom  wi 

punet  der  Verwaltung  aus  mit  zu  entscheiden.  Die 

der  Erwerbs-  und  Verbrauc hsbesteuerung  verwandet  * 

hier  wesentlich  in  diejenige  von  der  directen  und  indm 

Besteuerung.   Die  Verkehrs besteuerung  erscheint  hier  nq 

lieh  als  Stempel-  und  Register  abgäbe  wes  e  n.  Bei. 

engen  Zusammenhang  der  principiellen  und  technischen  Sei: 

Steuertragen  war  es  unvermeidlich,  in  den  früheren  AbscL. 

auch  manchen  verwaltungstechnischen  Punct  schon  vor- 

nehmen.   Einiges  ist  aber  jetzt  noch  nachzutragen.  Dahe 

jedoch  die  Beschränkung  auf  die  allgemeineren  verwa \:l 

technischen  Fragen  hier  in  der  allgemeinen  Steuerlehre  fest^e 

Was  sich  auf  die  einzelnen  Steuerarten  und  Steuern  tea 

gehört  in  die  specieile  Steuerlehre.  , 

IL  —  §.  538.    Die  einzelnen  Aufgaben   der  n-' 

Verwaltung,  theils  zur  Ermittlung  des  verwaltungstechnisch  r- 

niässigsten  Wegs  für  die  Bildung  des  Steuerrechts,  theii* 

Ausführung   der  rechtlich   bestehenden  Besteuerung  lassen 

folgendermassen  zusammenfassen : 8) 

s)  Kau  I,  §.  2*1  unterscheidet  drei  bei  jeder  Steuer  vorkommende  V cA 

I.  Festsetzung  der  Steuerschuldigkeit,  IL  Entrichtung  durch  die  Steueret^ 
III.  Erhebung  (Einzug)  f.  d.  Staatscasse.    Zu  I  gehört  die  Bezeichnung  <te  fcH 

Stands  oder  Steuerobjects,  die  Festsetzung  des  Steuersatzes,  die  Sr-<  J 

der  Quantität  des  Steuergegenstands,  welche  von  jedem  Einzelnen  zu  reise. ' 
Bei  II  erörtert  er  den  Vorzug  der  Geld-  ror  d.  Naturalsteuern  u.  die  Mf& V 

lichkcitsregeln  (s.  o.  §.  535).    Bei  III  werden  billige  Erhebungskosten  lä.  t  > s 

pünctl.  u.  rollständ.  Eingang  gefordert,  in  §.  2S7  wird  über  Ausstände  u.  le^ 

/.u  vermeiden,  gehandelt,  die  Steuerpacht  in  §.  2SS  besprochen  u.  dieEinn  i'": 
Erhebung  auf  Rechnung  des  Staats  in  §.  2S9  dargelegt  Einzelnes  im  Folr?-** 

mir  Behandelte,  z.  B.  die  Repartit.  u.  Quotit.besteuerung.  erörtert  Raa  bei  '• 
theilung  d.  Steuern  (so  in  §.  2115).  —  Stein  I,  520  ff.  unterscheidet  f.  A 

d.  Steuern  zwei  grosse  Gebiete:  die  Steuerumlegung,  d.h.  „denj.  Proc«?  - 

welchen  der  nach  dem  Steuergesetz  für  jedes  Subject  und  Object  der  Stefi  'S 

schriebene  Steuerbetrag  für  den  Einzelnen  bestimmt  wird'  •.  und  die 

erhob uug,  d.  h.  „das  Verfahren,  durch  welches  der  vermöge  dieser  L"nJer-?f 

Digitized  by  Goc 



Die  einzelnen  Aufgaben  der  Steuerverwaltung-. 

A.  Feststellung  der  Grundlagen  der  Besteuerung. 

B.  Ermittlung  der  Thatsachen  zur  Feststellung  und 

i  essung  der  Steuerschuldigkeiten. 

C.  Erhebung  der  Steuern. 

D.  Einrichtung  der  Steuercontrolen. 

E.  Verhängung  der  Steuerstrafen. 

Die  vier  letzteren  Aufgaben  beziehen  sich  wesentlich  auf  die 

ührung  der  Besteuerung  auf  den  gesetzlich  festgestellten 

dlagen.  Jede  einzelne  Aufgabe,  die  erste  inbegriffen,  löst  sich 

2r  in  eine  grössere  oder  kleinere  Anzahl  specieller  Aufgaben 

von  denen  nur  die  wichtigeren  hier  erörtert  werden  können, 

anzen  liegt  hier  ein  ausserordentlich  grosses,  verwickeltes  und 

llirtes  Gebiet  der  Thätigkeit  vor,  dessen  theoretische  Behand- 

auch  in  vielen  Puncten  noch  sehr  dllrftig  ist.  Die  blosse 

ne  herrscht  hier  noch  im  weiten  Umfange.  Da  es  sich  wesent- 

nm  practische  Einzelheiten  handelt,  bereitet  die  Darstellung 

in  formeller  Hinsicht  manche  Schwierigkeiten. 

£um  Theil  sind  hier  auch  wieder  terminologische  Er- 

ingen  einzustreuen,  durch  welche  die  in  der  Einleitung  zu 

m  Kapitel  vorausgeschickten  (§.  330  ff.,  bes.  §.  331)  erläutert 

ergänzt  werden.  Wie  aber  schon  die  wissenschaftliche  und 

ische  Terminologie  in  Hauptpuncten,  so  in  Betreff  der  techni- 

i  Namen  der  Steuergattungen  und  einzelnen  Steuern,  vielfach 

heute  auseinander  geht  und  ein  allgemeiner  fester  Sprach- 

luch  sich  nur  ftlr  Weniges  gebildet  hat,  so  weicht  vollends 

rerminologie  in  den  Einzelheiten  der  Steuerverwaltung  ab. 

die  meisten  Einzelheiten  hat  nur  die  Praxis  einigermassen  feste 

tische  Ausdrücke,  die  aber  wieder  von  Land  zu  Land,  auch 

imselben  Sprachgebiet,  wie  in  dem  deutschen  —  hier  natürlich 

dem  Einflu8s  der  politischen  Entwicklung  —  oftmals  Ver- 

den sind.  Da  man  es  wesentlich  mit  modernen  Verhält 

n  zu  thun  hat,  so  haben  sich  hier  weniger  Ausdrücke  antiken 

rungs  eingebürgert,  weshalb  ein  wichtiges  Moment  der  Gleich 

r  sich  ergebende  Steuerbetrag,  der  damit  zur  Pflicht  der  Steuerzahlung  wird, 

ihr  von  den  betreff.  Subjecten  u.  Objecten  auch  wirklich  f.  d.  Cassen  des  Staats 

»rächt  wird".  2  Seiten  darauf  wird  dann  der  Ausdruck  Steuer  um  legung  schou 
r  durch  den  der  Steuervertheilu  ng  in  der  Ueberschrift  ersetzt,  S.  522.  Nach 

u.  der  Steuererhebung  behandelt  Stein  die  Stenerrechtspflege.  —  Die  erste  u. 
Aufgabe,  welche  ich  hier  unterscheide,  hängen  sehr  nahe  zusammen,  müssen 

•loch  getrennt  werden.  Die  erste  betrifft  die  Vorbereitungen,  die  auch  die  Ver- 
ng  ftlr  die  Steuergesetzgebung  zu  leisten  hat,  die  zweite  dann  die  Vollziehung 

(-•oerrechts  dem  Steuersubjcct  uud  Steuerobject  gegenüber. 
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inässigkeit  der  technischen  Terminologie  unter  den  Culturvr.lb 

hier  fehlt.    Die  wissenschaftliche  Terminologie  ist  mehrfach 

jedem  einzelnen  Theoretiker  wieder  anders.    Da  viele  Punr 

der  Theorie  bisher  gar  nicht  näher  behandelt  worden  sind 

fehlen  manche  technische  Bezeichnungen  hier  noch  ganz, 

dass  man  dieselben  immer  aus  der  schwankenden  und  et: 

genauen  Terminologie  der  Praxis  passend  ergänzen  konnte.  >:p 

ist  hier  wie  sonst  zwar  originell  in  neuen  Ausdrücken,  aber 

sehr  willkührlich  und  in  seinen  unnöthigen  Abweichungen 

Sprachgebrauch  selbst  irreleitend.   Das  Beste  möchte  wie  ii 

waltungstechnischen  Fragen  so  auch  in  technischen  Bezeichne 

v.  Hock  geleistet  haben.    Ihm  wird  hier  mehrfach  gefolgt,  o 

aber  diejenige  Terminologie  gebraucht,  welche  in  den  te-j 

deutschen  Hauptstaaten,  Preussen  und  Oesterreich  (in  letr^ 

mitunter  etwas  abweichend  und  hie  und  da  in  ein  wenig  verah 

aber  ganz  passenden  Ausdrücken)  üblich  ist  oder  doch  eh^r 

massen  als  allgemeiner  in  Deutschland  gebräuchlich  beiekh 

werden  kann. 

III.  —  §.  539.  Die  Feststellung  der  Gründl»* 

der  Besteuerung. 

Die  Grundlagen  jeder  Besteuerung  sind  das  Steuersob; 

d.  h.  die  Person,  von  welcher  rechtlich  die  Steuer  zu  zahle 

das  Steuerobject  oder  der  Umstand,  die  Sache  u.  s.  w.  ! 

welche  die  Steuer  zu  zahlen  ist,  und  der  Steuersatz,  &  i 

Betrag,  welcher  von  der  Steuereinheit  als  Steuer  erhoben  n 

(§.  331).*) 
Die  Feststellung  dieser  drei  Momente  gestaltet  sich  versehe 

nach  den  grossen  Steuergattungen  und  zum  Theil  weiten- 

den speciellen  Verhältnissen  jeder  einzelnen  Steuer.  Derlc* 

schied  der  Steuern  von  einander  besteht  für  die  Verwalten. 

Allem  in  den  Unterschieden  in  Bezug  auf  die  Methode  der  h 

Stellung  jener  drei  Momente.    Vom  steuertechnischen  Stan<h 

der  Verwaltung  aus  sind  die  einzelnen  Steuern  und  Steuersatz 

daher  auch  wesentlich  mit  nach  den  grösseren  oder  gerin: 

Schwierigkeiten  zu  beurtheilen,  welche  die  Feststeilung  die* 

Steuerungsgrundlagen  und  im  Anschluss  daran  die  ErfÖllra: 

weiteren  oben  genannten  Aufgaben  (§.  538)  mit  sich  bringen 

den  Steuergattungen  sind  hier  nun  namentlich  zu  untersek 

4)  Vgl.  Stein  I,  43S  ff. 
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Ertrags-,  die  Eink ommen-,  die  allgemeinen  und  partiellen 

mögens-,  die  Erbschafts-  und  ähnlichen,  die  Verkehrs  , 

ich  die  Verbrauchssteuern.  Diese  Einthcilung  und  die 

?ren  früher  erwähnten  sowie  die  Specialisirung  jeder  dieser 

ungen  beruht  zunächst  auf  dem  Unterschied  der  Steuerobj  ecte, 

it  sich  dann  aber  auch  Verschiedenheiten  in  Betreff  der  Fest- 

ang der  Steuersubjecte  und  der  Steuersätze  verbinden. 

Die  Aufgabe  für  die  Steuerverwaltung  besteht  nun  darin, 

ckmässige  Einrichtungen  zu  treffen,  durch  welche 

Feststellung  der  genannten  drei  Momente  für  sie, 

Verwaltung  selbst,  wie  für  das  steuerzahlcnde 

lienm  möglichst  sicher  und  einfach,  daher  auch 

der  möglichst  bequem  und  mit  den  geringsten 

ten  erreicht  wird. 

Gerade  zu  diesem  Zweck  dient  statt  des  nächstliegenden 

es  der  directen  Besteuerung,  wo  der  vom  Steuerrecht  in 

ticht  genommene  Steuerträger  auch  der  Steuerzahler  und 

Stenersubject  ist,  unter  Umständen  die  indirecte  Besteue- 

.  Dieselbe  ist  als  ein  steuertechnisches  Hilfsmittel  und 

directen  Besteuerung  gegenüber  als  ein  Ersatzmittel  aufzu- 

m,  um  die  Schwierigkeiten  bei  der  durch  das  Wesen  einer 

er  sonst  geforderten  Feststellung  der  Steuersubjecte,  Objectc 

Sätze  zu  vermindern.  Aus  diesem  Gesichtspunct  ist  zwischen 

und  der  directen  Besteuerung  von  Fall  zu  Fall  zu  wählen. 

Erklärung  dafür,  dass  vorzugsweise  nur  die  Verbrauch- 

ern, diese  aber  auch  in  der  modernen  Volkswirtschaft  fast 

tändig,  indirecte  Steuern  sind  und  dass  diese  Steuern  einen 

er  grösseren  Raum  in  der  Gesaramtbesteuerung  gewonnen 

•n,  liegt  eben  in  der  Thatsache,  dass  sich  jene  Schwierigkeiten 

diese  Weise  vermindern  Hessen,  während  dieselben  bei  den 

ten  übrigen  Steuern  mit  der  Entwicklung  der  Arbeits-  und  Be- 

hl eilang  und  der  Productionstechnik  erheblich  gestiegen  und 

nur  ausnahmsweise  durch  indirecte  Besteuerung  zu  über- 

len  sind. 

A.  —  §.  540.    Die  Steuersubjecte. 

Die  Feststellung  der  Steuersubjecte  und  die  Vorschriften  über 

auf  dieselben  sich  beziehenden  Steuerrechtsverhältnisse  speciali- 

1  sich  unvermeidlich  nach  den  Steuerarten,  so  dass  die  a  1 1 - 

i  einen  Bestimmungen  über  die  Steuersubjecte  nur  einige 

*relle  Hauptpuncte  regeln  können. 
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Das  Recht  muss  für  alle  Stenern  festsetzen ,  wer  cad  : 

welchen  Bedingungen  Jemand  für  eine  Steuer  zurZahliur. 

pflichtetes   Steuersubject  oder   unmittelbarer  St« 

Pflichtiger  ist;  ob  und  wie  neben  oder  statt  sebr: 

Anderer,  gesetzlich  oder,  soweit  dies  zulässig,  nach  tüt. 

massigem  Uebereinkommen ,  für  die  Steuer  haftet:  der  rSte: 

haftende";  ob  und  wer  das  Steuersubject,  z.  B.  in  Abwete/ 

in  Verhinderung  des  letzteren ,  vor  der  Steuerbehörde  zu  nr 

hat:  der  „Stellvertreter".    Auch  in  Betreff  dieser  dr-. 

sonenkategorieen  ergeben  sich  manche  Verschiedenheiten  i-- 

Wesen  der  verschiedenen  Steuergattungen. 

1)  Die  indirecte  Besteuerung  leistet  hier  nun  in  Be:: 

die  Aufgabe  der  Verwaltung  in  der  Feststellung  der  Steuer« 

einen  wesentlichen  Dienst:  sie  ermöglicht  es,  eventuell 

geringere  Anzahl  und  meistens  zugleich  passende 

sonen  zu  Steuersubj  ecten  zu  machen.    Dieser  Vortbe. 

sich  am  Meisten  bei  einer  Verbrauchsbesteuerung  üi 

wirthschaften  mit  ausgebildeter  Arbeitstheilung,  wo  die  Sa-- 

im  grössten  Maasse  von  bestimmten  Einzel  wirthschaften  r 

massig  für  den  Absatz  erzeugt,  also  zunächst  Waaren  f* 

und  erst  durch  den  Umlauf  an  die  Verbraucher  gelange: 

Producenten ,  Kaufleute  und  ähnliche  Personen  bilden  hier . 

Zahl  ungleich  geringeren  und  zugleich  die  geeignetere«  s 

subjecte.    Die  Feststellung  dieser  Personen  und  die  Ennirii:- 

durch  ihre  Hände  gehenden  Steuerobjecte  ist  viel  leichter  n-  I 

facher,  als  die  Feststellung  aller  wegen  eines  gewissen  Vert%  I 

steuerpflichtigen  Consumenten  und  der  Steuerobjecte  bei  Cr- 

Bei  den  übrigen  Steuern  liegen  die  Verhältnisse  meisten 

als  bei  den  Verbrauchsteuern ,  weshalb  hier  die  indüt**  rV 

rung  nur  eine,  übrigens  mitunter  ganz  zweckmässige  Ak- 

bildet.    Mit  der  Ausdehnung  des  Mieth-  und  Pachtwes«? 

es  z.  B.  räthlich  und  ausführbar  werden ,  je  nachdem  4ft  «" 
oder  den  anderen  Theil  förmlich  zum  rechtlichen  Stenern^ 

Steuern,  mindestens  zum  unmittelbaren  Steuererheb unpusp* 

Steuern  zu  machen ,  mit  denen  man  einen  Anderen  als  da 

Steuerzahler  belasten  will.    So  lassen  sich  bei  allgeadas* 

liehen  Pachtsystem  die  Grundsteuern  des  Eigentümers 

den  Pachter,  hie  und  da  auch  umgekehrt  die  Gewert*  * 

lieben  Steuern  des  Pachters  durch  den  Grundeigefitfaüa*  - 

Wohnungssteuern  des  Miethers  in  Städten  durch  des  Eiäk- 
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mer,  d.  h.  eben  „indirect"  erheben.  Die  Einkommensteuern 

Arbeiters  können  so  beim  Arbeitgeber,  die  Stenern  auf  die 

srente  des  Gläubigers  beim  Schuldner  eingezogen  werden,  wie 

z.  B.  in  grossem  Umfang  mitunter  für  die  Steuern  der  Obliga- 

iäre  bei  der  Actiengesellschaft  geschieht  („Couponsteuer",  §.  409, 

terreich).  Auch  diese  Formen  indirecter  Besteuerung  werden 

er  mit  der  Entwicklung  gewisser  ökonomischer  und  Rechts- 

lältnisse  der  ausgebildeten  Volkswirtschaft  leicht  häufiger,  weil 

sender  werden. 

2)  Haben  die  Verbrauchssteuern  demnach  hier,  weil  sie  die 

irecte  Erhebung  besonders  gut  zulassen,  einen  Vorzug  vor 

Schätzungen,  daher  namentlich  vor  Ertrags-,  Einkommen-, 

mögens-,  Erbschaftssteuern,  so  macht  doch  anderseits  die  Fest 

lung  der  Steuersubjecte  bei  allen  Gebrauchs-  und  bei  den  Ver- 

i  r88tenern  wieder  grössere  Schwierigkeiten  (§.  330",  337). 
a)  Bei  den  Schätzungen  richtet  sich  die  Steuerpflicht  nach 

torischen  oder  doch  verhältnissmässig  leicht  und 

her  zu  vermittelnden  Thatsachen  der  individuellen 

bens-,  Besitz  -  und  (insbesondere  der  „ b e r u f B m ä s s i g e n ") 

werbsverhältnisse  eines  Personenkreises,  aus  welchem  als- 

m  unschwer  die  Steuersubjecte  nach  Feststellung  dieser 

iteachen  selbst  festgestellt  werden  können.  Auch  die  Vorschriften 

r  etwaige  Steuerhaftende  und  Stellvertreter  machen  hier  ge- 

rn lieh  kerne  grosse  Schwierigkeit. 

b)  Anders  in  der  Regel  bei  den  Gebrauchs  -  und  Verkehrs- 

lern.  Hier  hängt  die  Steuerpflicht  einer  Person  von  bestimm- 

i  einzelnen  Thatsachen  oder  Ereignissen  ab,  welche 

einer  bestimmten  Vermögensverwendung  (Besitz  ge- 

sser  Ob  jede,  wie  bei  den  sogen,  direeten  Luxussteuern),  im 

r  brauch  oder  der  Erzeugung  und  dem  Absatz  bestimm  - 

Sachgüter,  in  gewissen  Verkehrsgeschäften  bestehen, 

n tig  sind  es  daher,  wie  bei  den  Verkehrs-  und  den  meisten  Ver- 

uchssteuern,  gewisse  Handlungen  einer  Person,  —  der  Ab- 

lings eines  Rechtsgeschäfts,  die  Ausstellung  oder  Unter- 

lreibung  einer  Urkunde,  der  Verbrauch  oder  die  Erzeugung 

t  die  örtliche  Bewegung  (z.  B.  über  die  Zollgrenze,  durch 

Stadtthore)  eines  bestimmten  Sachguts,  sind  es  solche  Hand- 

lgen,  von  deren  Vornahme  die  Steuerpflicht  jener  Person,  mithin 

en  rechtlicher  Character  als  Steuersubject  abhängt.  Hier  kommt 

auf  die  oft  schwierige  und  so  leicht  der  Beobachtung  sich  ent- 
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ziehende  sichere  Consta ti mng  dieser  einzelnen  Thitei 

und  Handlungen  an,  um  Uberhaupt  erst  die  Steuersubjeetr 

zustellen.  Daraus  ergiebt  sich  die  Notwendigkeit  eines  tot: 

ten  Steuercontrol-  und  Steuers  traf  wesens  in  unmittelbare 

bindung  mit  den  Massregeln  zur  Ermittlung  der  Steuerst 

Die  Frage  nach  Steuerhaftenden  und  nach  Stellvertretern  fr  i 

Steuersubject  wird  damit  zugleich  wichtiger  und  schwierig: 

Zur  Bekämpfung  dieser  Schwierigkeiten,  die  bei  direre 

Steuerung  der  Consumenten  selbst  fast  unüberwindlich  äi 

jedenfalls  unerträgliche  Belästigungen  für  die  Verwaltung  n< 

Publicum  in  den  erforderlichen  Controlmassregeln  mit  skk  te: 

würden,  dient  dann  wieder  die  i  n  d  i  r  e  c  t  e  Bestenerungsfon 

erwähnte  grosse  Vortheil  derselben  bei  einer  Vermindere 

Steuersubjecte  und  der  Heraushebung  geeigneterer  Steuervr 

in  den  Producenten,  Kaufleuten,  Frachtführern  u.  s.  w.  wr. 

deutlich,  wenn  man  sich  die  sonstigen  Schwierigkeiten  eis** 

Stellung  der  Steuersubjecte  unter  den  Consumenten  selbst  Ter- 

wärtigt.    Bei  den  in  steuertechnischer  Hinsicht  in  dem  gessr 

Puncte  den  Verbrauchssteuern  verwandten  Verkehrsteuer!  . 

man  sich  solcher  Steuersubjecte,  welche  als  Substitute  e-' 

mittler  für  die  ins  Auge  gefassten  Steuerträger  fnngiren  k 

nicht  so  leicht  bedienen.    Doch  lässt  sich  bei  gewissen 

steuern  (Einziehung  von  Abgaben  für  den  Umsatz  von  Foxl> 

Schlusszettel  u.  dgl.  durch  die  vermittelnden  und  selbst  ha* 

Makler),  bei  einzelnen  Steuern  auf  Creditgeschäfte  (Evsn 

durch  Vermittlung  des  Gläubigers,  z.  B.  bei  Lombardge^' 

auf  Quittungen  u.  a.  m.  wohl  eine  ähnliche  Einrichtung  un- 

wesentliche Schwierigkeiten  für  die  Bestimmungen  tt-r 

Steuersubjecte  bei  den  Verbrauchs-  und  Verkehrsteuern  tif 

freilich  immer  übrig :  einer  der  steuertechnischen  Xachtbeär  £ 

Steuerarten  neben  manchen  anderen,  die  neben  den  YortfeeV 

indirecten  Erhebung  bei  den  Verbrauchssteuern  nicht  t1^ 

werden  dürfen.    Das  Einzelne  richtet  sich  nach  den  ht&z" 

Verhältnissen  der  einzelnen  Steuergattung  und  Steuer,  bei  de 

brauch 88 teuem  namentlich  nach  den  in  §.  492  dargele» 

schiedenheiten  der  Erhebungsart:  der  Landesgrenzzoll.  Enäs?- 

die  städtische  Thoraccise ,  die  beim  heimischen  Pröda«*  * 

hobene  innere  Verbrauchssteuer,  die  einzelnen  Arten  der  fles*^- 

hierbei  (Rohstoff-,  Fabrikatsteuer)  u.  s.  w.  bedingen  bier  ixsssr 

Verschiedenheiten  in  den  Vorschriften  über  Steuersubjekte 
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1  Steil  Vertreter.    Bei  den  Verkehrsteuern  auf  Rechtsgeschäfte 

das  Gesetz  auch  die  nicht  unbedenkliche  Entscheidung  zu 

fen,  wer  von  zwei  Contrahenten  u.  s.  w.  das  gesetzliche  Steuer- 

ject  sein  soll,  von  dem  die  Zahlung  zu  verlangen  und  beizu- 

ben  ist    Auch  wenn  dadurch  eine  vertragsmässige  Regelung 

Steuerpflicht  unter  den  Betheiligten  natürlich  nicht  ausge- 

los8en  wird,  so  wird  derselben  doch  unter  Umständen  zu  Un- 

lsten  des  in  seiner  ganzen  ökonomischen  und  socialen  Position 

wacheren  Theils  leicht  bedenklich  präjudicirt6;  (§.  5G2). 

B.  —  §.  541.   Die  Steuerobjecte. 

Die  Feststellung  derselben  macht  regelmässig  bei  etwas  ent- 

kelterer  Erwerbs-,  Besitz-  und  Gebrauchsbesteuerung  grössere 

wierigkeiten  als  die  Feststellung  der  Steuersubjecte  und  diese 

wierigkeiten  wachsen  immer  mehr  mit  der  grösseren  Künst- 

ikeit  der  Besteuerung.  Die  bezüglichen  gesetzlichen  Vorschriften 

cialisiren  sich  dabei  nothwendig  noch  stärker  als  bei  den  Steuer- 

jecten  nach  den  Steuerarten  und  den  Verhältnissen  der  ein- 

nen  Steuern. 

In  den  immer  zahlreicher  werdenden  Fällen,  wo  das  Steuer- 

et, bez.  auch  die  Steuereinheit  (§.  331  sub  3)  nicht  eine  pby- 

he  Person  selbst  oder  ein  einfaches  Sachgut  ohne  wesentliche 

alitätsunterschiedc,  sondern  eine  complicirte  Werthgrösse, 

Ertrags-,  Einkommens-,  Besitzbetrag,  eine  Erwerbseinrichtung 

B.  ein  Gewerbebetrieb),  ein  technischer  Productionsprocess,  eine 

L&re  mit  zahlreichen  Sorten  und  Qualitätsunterschieden,  ein  Rechts- 

kraft oder  eine  Urkunde  darüber  ist,  —  da  muss  das  Recht 

ner  genau  die  Merkmale  für  das  betreffende  Steuerobject,  für 

(Ben  Einheit,  Begriff,  Umfang,  Inhalt  angeben.  Das  ist  oft  sehr 

iwer  und  bei  der  Anwendung  des  Gesetzes  treten  leicht  neue 

Ii  wierigkeiten  hervor.  Hier  muss  dann  eine  authentische  lnter- 

itation  erfolgen  und  in  weitem  Maasse  sind  durch  Vollzugs- 

>ordnungen,  Instructionen  u.  s.  w.  die  mitunter  recht  schwierigen 

eitel  eben  doch  oft  nur  ziemlich  willkührlich  zu  lösen.  Nanient- 

ü  die  Gesetzgebung  und  das  Verordnungsrecht  auf  dem  Gebiete 

Ertrags-,  indirecteu  Verbrauchs-  und  Verkehrs- 

■rteuerung  wird  auf  diese  Weise  in  hohem  Maasse  schwierig  und 

■)  Ein  Beispiel  liefert  der  Stempel  bei  Alietheontracten.  Wenn  da  das  sogen, 
uptexemplar  vom  Miether  mit  dem  Stempel  zu  versehen  ist.  so  sehen  leicht  beide 

ilc  darin  ein  gesetzlich  geordnetes  Kerhtsverh.Ütniss  und  die  Steuer  wird  einseitig 

"  Miether  zugeschoben. 
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weitläufig,  bis  zur  Unübersehbarkeit  (Zollrecht,  bei  compk/ 

Tarife,  französische  Weinbesteuerung,  französisches  Stempel 

Enregistrementsystem !). 

In  rechtlicher  Hinsicht  sind  auch  bei  den  Realsteoe; 

besonders  der  Grund-  und  Gebäudesteuer,  und  bei  oc. 

Immobilien-Geschäfte,  Besitzwechsel  von  Grundeigenthinc  l 

sich  beziehenden  Verkehrs  steuern,  dann  bei  einzelnen  iaa/ 

Verbrauchssteuern  auf  bestimmte  Sachgüter  (Tabak-Gewkhv 

Vorschriften  nothwendig,  ob  und  wie  weit  die  Sache  >- 

unabhängig  von  ihrem  jeweiligen  Besitzer  oder  Eigentums 

von  den  Rechten  Dritter  an  ihr,  für  die  rückständige  Steter 

Das  bedingt  dann  wieder  besondere  Controlen. 

Es  ist  daher  sehr  erklärlich,  dass  der  Wunsch  naa 

fachheit  der  Steuerobjecte  und  Einheiten  rege  wird.  I 

aber  in  der  entwickelten  Besteuerung  meist  nur  mittelst  Pm?r 

wichtiger  Steuerprincipien ,  namentlich  um  den  Preis  eiser 

oder  weniger  starken  Verletzung  des  Grundsatzes  der  G 

mässigkeit  erfüllt  werden. 

Denn  in  letzter  Linie  ist  es  wieder  der  früher  drr 

Differenzirungsprocess  des  Steuersystems  (s.  bes. 

und  sind  es  die  mächtigen  diesen  Process  bewirkenden  Crst? 

die  Entwicklung  der  Technik,  der  Arbeits-,  Erwerl« 

Besitztheilung  oder  m.  a.  W.  die  qualitative  und  qtr 

tative  Differenzirung  des  Nationaleinkommen 

Nationalvermögens  bei  deren  Vertheilung  an  die  Ein: 

welche  auch  diese  wachsenden  Schwierigkeiten  in  Bezcf  ̂  

Feststellung  der  Steuerobjecte  hervorrufen. 

In  den  einfacheren  Verhältnissen  früherer  Wirthschafcpe* 

ist  diese  Aufgabe  bei  den  rohen  Erwerbs-  und  Besiufte»«^ 

Zöllen  solcher  Zeitalter  nicht  besonders  mühsam.  Man 

an  die  leicht  und  einfach  zu  constatirende  Kopf-  oder 

zahl,  allenfalls  an  die  ebenfalls  unschwer  zu  ermittelnd« 

notorisch  feststehenden  Personal-  und  politischen  Stande?^ 

nisse  der  Personen,  an  die  üblichen  agrarischen  Besitz  itd  * 

Schaftseinheiten  bei  Grund-  und  ähnlichen  Stenern,  b'Vfe** 

die  durch  einfache  und  rohe  Methoden  noch  ziemlich  leicc 

für  den  Zweck  hinlänglich  genau  zu  ermittelnde  Grösse. 

ungefähre  Güte  der  Grundstücke.    Man  unterscheidet  w* 

fein  die  Art  und  Qualität  der  zollpflichtigen  Artikel.  Fec- 

und Vermögensteilen!  verlangen  zwar  schon  etwas  mritf^ 
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schwierigere  Proceduren  zur  Feststellung  der  Steuerobjecte  und 

leiten.  Aber  unter  den  stabileren  Rechts-,  Wirthschafts-  und 

tischen  Verhältnissen,  bei  der  geringeren  örtlichen  Bewegung 

Personen  und  Kapitalien  und  dem  wenig  entwickelten  Credit- 

ehr  sind  doch  auch  hier  die  Schwierigkeiten  viel  geringer  als 

irhin,  zumal  bei  niedrigen  Steuersätzen,  mit  welchen  Ungleich- 

igkeiten  in  der  Umlegung  der  Steuern  leichter  verträglich  sind. 

Iu  der  höher  entwickelten  Volkswirthschaft  differenziren  sich 

Erwerbs-,  Besitz-  und  Gebrauchsarten  so  ausserordentlich,  dass 

auch  eine  viel  sorgfältigere  Berücksichtigung  der 

ichiedenheiten  der  einzelnen  Steuerobjecte  unvermeidlich 

Namentlich  müssen  die  Werthgrössen  der  einzelnen 

rpflichtigen  Erträge,  Einkommen,  Vermögensbestandtheile  und 

imntvermögen,  die  Arten  und  Qualitäten  (Sorten)  der  ver- 

:hssteuerpflichtigen  SachgUter,  die  Arten  der  einzelnen  ver- 

>steuerpflichtigcn  Rechtsgeschäfte  nun  möglichst  genau 

estellt  und  in  der  Besteuerung,  zumal  bei  höheren  Steuersätzen, 

schieden  werden.  Die  umfassendsten  und  doch  trotz  allen 

ri'sinns  und  aller  Mühe  nur  von  zweifelhaftem  Erfolg  belohnten 
regeln  zur  richtigen  Ermittlung  der  Erträge  und  Einkommen 

berufsmässigen  Erwerbs  (§.  454  ff.)  in  der  modernen  Besteue- 

erklären  sich  so  aus  den  Schwierigkeiten,  welche  die  richtige 

tellung  der  Steuerobjecte  für  die  genannten  Steuern  bieten. 

Neben  den  anderen,  früher  dargelegten  Umständen  war  es 

aber  auch  die  Einsicht,  dass  sich  mit  allen  zu  Gebote  stehen- 

Mittelu  die  Objecte  der  Ertrags-  und  Einkommensteuern  doch 

genügend  feststellen  Hessen,  welche  auf  die  stärkere  Ent- 

Uung  der  Verbrauchs-  und  Verkehrs  steuern  hindrängte, 

ich  war  nun  auch  hier  eine  immer  grössere  Speciali- 

ng  der  Steuerobjecte  geboten,  welche  öfters,  so  nament- 

bei  gewissen  Zöllen  und  bei  den  meisten  inneren,  an  die  Pro- 

on  sich  anschliessenden  Verbrauchssteuern,  (Getränke-,  Zucker-, 

^steuern)  ebenfalls  wieder  sehr  grosse  Schwierigkeiten  für 

ichtige  Feststellung  des  Steuerobjects  und  des  ihm  aufzulegen- 

Steuersatzes  machen  musste.  Wollte  man  z.  B.  mit  der  an 

für  sich  nothwendigen  und  vom  Grundsatz  der  Gleichmässig- 

verlangten  Forderung  der  genaueren  Berücksichtigung  der 

m  und  Qualitäten  der  verbrauchssteuerpflichtigen  Artikel  vollen 

t  machen,  so  war  die  Aufgabe  für  die  Steuerverwaltung  nicht 

-er  als  bei  den  Ertragssteuern.    Man  glaubte  sich  aber  hier 
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mehr  Uber  eine  solche  Forderung  hinwegsetzen  za  körn* 

dem  bereitet  auch  bei  den  üblichen  steuertet* tonisch  ziemh 

kommenen,  aber  meist  allein  möglichen  Formen  der 

directen  Besteuerung  von  Getränken,  Zucker,  Tabak  il  i  . . 

einigermassen  zuverlässige  Feststellung  der  Stenerobj»  d 

Schwierigkeiten  genug.  Die  hier  wie  bei  den  specifisdnü 

züllen  übliche  blosse  Quantität 8 besteuerung  oder  i 

des  Qualitätssteuerfusses  bleibt  aber  eben  ein  schwere 

dieser  Besteuerung.  Die  Anlegung  des  Qnalitätssteatrfva 

sich  gewöhnlich  unmöglich  erwiesen,  weil  man  die  Fest* 

Qualität  der  Steuerobjecte  nicht  nach  einfachen, 

statirenden  Merkmalen  genügend  sicher  stellen  könnt, 

wichtigen  Finanzzollartikeln  der  Colonialwaarenbranche 

tirtem  Wein,  bei  Tabak  u.  s.  w.  (§.  547). 

Die  wesentlichsten  Fortschritte  in  der  Technik  uc 

Verwaltung  betreffen  daher  Mittel  und  Wege,  um  izi 

besseren  Feststellung  der  Steuerobjecte  and  Eim- 

zu  gelangen.    Bei  den  Ertrag-,  Einkommen-,  Yer 

steuern  kommen  in  Betracht  die  Methoden  der  amtlichen  i 

stigen  Schätzungen  und  Berechnungen  der  steuerpfliehtixti 

betrage,  die   etwaigen  Declarationen  der  StenerpflickfL I 

Controlmittel  dafür,  die  Uerbeiziehung  der  Besteuerte! 

Theiinahme  an  den  Massregeln  für  die  Feststellung  der 

die  Bildung  bezüglicher  Steuercommissionen,  eventuell  die 

des  Repartitionssystems  (§.  543)  dabei.    Bei  den  1 

steuern  handelt  es  sich  um  Einrichtungen,  welche  der  \ 

möglichst  sicher  von  der  Vornahme,  Art  und  Werthhöhe 

Pflichtigen  Rechtsgeschäfte  Kenntniss  verschaffen.    Bei  tß 

brauch  steuern  in  Form  von  Zöllen  sind  Verbotene 

Zollverfahren,  durch  welche  eine  Werthbezollung  oder 

den  Qualitäten  einer  Waare  abgestufter  Zoll  ermöglicht  wtn 

Bei  den  inneren  Verbrauchsteuern  bildet  der  Uebergai. 

KohstorT-  zur  Fabrikatbesteuerung  auch  zugleich  ein  kd 

nicht  ausreichendes  Mittel  zur  besseren  Feststellung 

objects.    Die  Besteuerung  in  Mono  pol  form  besitzt, 

sonst  Uber  sie  urtheile,  vor  den  übrigen  steuert 

baren  und  üblichen  Formen  den  Vorzug,  dass  sie  die  F 

Stcucrobjects  vereinfacht,  unmittelbar  den  verbrauchst»] 

sumenten,  nicht  nothwendig  Zwischeupersonen  tnfl 

tone  Heu  Qualitätssteucrfuss  am  Leichtesten  uud  Bcäb 
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\  —  §.  542.    Die  Steuersätze. 

>ie  Feststellung  der  Steuersätze  erfolgt  in  der  Praxis  regel- 

:  auf  eine  ziemlich  wiilktthrliche  Weise.    Man  hält  sich  bei 

Steuern  etwa  an  die  zufällig  geschichtlich  überkommenen 

und  verändert  diese  in  der  Richtung  gleichmässigerer  Ver- 

ig  der  Besteuerung  sowie  nach  der  Höhe  des  zu  deckenden 

Es  uicht  viel  anders  als  nach  einem  gewissen,  meist  ganz 

tiven  „Dafürhalten".  Bei  neuen  Steuern  verfährt  man  nach 

)en  principlosen  Art.  Theoretisch  ist  jedenfalls  ein  richtigeres 

ieu  zu  verlangen  und  es  lässt  sich  ein  solches  auch  angeben, 

raxis  wird  die  sich  hier  bietenden  Schwierigkeiten  allerdings 

eicht  ganz  correct  lösen,  sondern  oft  nur  durchhauen  können. 

als  möglich  aber  sollte  sie  doch  nach  Principien  verfahren 

ich  namentlich  bei  grösseren  Reformen  von  der  blossen 

e  lossagen.6) 

ie  richtige  Höhe  der  Steuersätze  ergiebt  sich  noth wendig  aus 

erhältniss  der  Steuerobjecte  und  Steuerarten  zu  dem  durch 

u  überhaupt  zu  deckenden  Theil  des  Finanzbedarfs.  Der 

-Illing  der  Steuersätze  müsste  daher  die  Entscheidung 

•er  vorangehen,  in  welchem  Verhältniss  der  Ge- 

t ertrag  jeder  Steuergattung  und  einzelner  Steuern 

eckung  des  ganzen  Steuerbedarfs  ungefähr  bei- 

n  soll.  Vornemlich  handelt  es  sich  hier  darum,  die  Quote 

"  Ertrag-,  der  Einkommen-  und  Vermögen-,  der 

•  haft-,  der  Verkehr-  und  der  Verbrauchsteuern,  dann 

bei  den  Ertragsteuern  die  Quote  jeder  einzelnen  der- 

,  bei  den  Einkommensteuern  die  Quote  der  Steuer  des 

"-  nrürfe  dieser  Art  sind  auch  der  neuesten  Steuerreform  im  Deutschen  Reiche 
ersparen.   Die  Verquickung  der  Reichs-  u.  Partu  ularstaatsfinanzen  erschwert 

die  Aufgabe,  aber  macht  sie  eigentlich  nur  noch  notwendiger.    Bevor  man 

fuhrung  des  Programms:  „mehr  indirecte  Steuern"  schritt,  wäre  doch  eine 
«ri»r  des  richtigen  Verhältnisses  zwischen  directen  u.  indirecteu  Steuern,  das 

treuen  will,  geboten.    Der  beliebte  Hinweis  auf  das  Ausland,  wo  man  auch 

Ttthewohl  die  einzelnen  Steuern  ausgebildet  bat  oder  wo  in  dieser  Hinsicht 

Juct  zufdliger  geschichtlicher  Entwicklung  vorliegt,  hat  zunächst  gar  keinen 

weil  die  Verhältnisse  ganz  verschieden  liegen.    S.  meinen  Aufsatz  über  die 

•leutschen  Finanzfragen.  Tüb.  Ztschr.  1S71»  S.  U5  tf.   Auch  das  Vorgehen  bei 

düng  der  Finanzzollsätze  und  der  landwirthschaftl.  Zölle  in  der  Tarifreform 

S79  war  noch  ein  sehr  routinemässiges.  wie  die  Begründung  einzelner  Posi- 

t.  B.  KalTee,  Thee,  Petroleum,  Wein,  in  d.  amtlichen  „Motiven"  bezeugt.  Von 
eeaadlung  solcher  Fragen  im  Zusammenhang  des  ganzen  Steuersystems, 

*mentlich  uuter  notwendiger  Berücksichtigung  der  übrigen  Verbrauchs-  und 
Steuern,  welche  das  Einkommen  ein  und  derselben  Person  mutmasslich 

,  keine  Spur.    Statt  das  Moment  der  Willkühr  im  Steuersystem  zu  be- 

ut, giebt  man  ihm  so  nur  einen  immer  grosseren  Spielraum. 

»Kirnr.  Kinan/wiMon«  hilft.   II.  3S 
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Arbeits-,  des  Renten-  nnd  des  gemischten  Einkorn: 

bei  den  Vermögen  steuern  die  Quote  der  Steuer  de«  ao  r 

und  immobilen  Vermögens  vom  Steuerertrag  festzusteHa. 

dies  darf  nicht  ganz  willkührlich  geschehen,  sondern, 

gerade  hier  wohl  angemessenen  Berücksichtigung  des  gesch^- 

überkommenen  Verhältnisses  der  Steuern  zu  einander,  in  der ~ 

dass  man  namentlich  die  Feststellung  der  Quoten  jeder  ir. 

Einkommen-  und  Vermögensteuer  auf  Grund  u m  f  a  s  s e  n  d  e  r  Ii i 

statistischer  Aufnahmen  über  die  ungefähre  EU: 

jeder  Steuer  unterliegenden  Erträge,  Einkommen  und  Vn 

vornimmt.    Diese  Aufnahmen  sind  von  Zeit  zu  Zeit  zu  m 

Auch  ist  ferner  zu  beachten,  wie  gewisse  Steuern  schliefe» 

dasselbe  einzelne  Einkommen  oder  Vermögen  fallen,  undss 

die  Regelung  der  Steuersätze  mit  vor  zunehmen.    Die  Qwa 

der  Einkommen  steuern,  insbesondere  der  davon  auf  die  - 

Classen  treffenden,  wird  daher  niedriger  in  einem  SteÄ> 

ausfallen  müssen,  in  welchem  hohe  indirecte  Verbrauch 

auf  nothwendige  Verzehrungsartikel  und  auf  Genussmiar 

Classen  enthalten  sind.    Die  Quote  der  Vermögen-,  En* 

steuern  ist  unter  derselben  Voraussetzung  höher  anzusetzen 

tisch  würde  es  namentlich  wichtig  sein,  die  Quote  der  Verbn- 

besteuerung,  eventuell  auch  dieser  und  der  Verkehrs best*-: 

einer-,  der  sämmtlichen  übrigen  Steuern  andereres* 

stellen,  so  besonders  bei  eingreifenden  Steuerreformen.  z= 

ganz  aufs  Gerathewohl  die  eine  Gattung  übermässig  zd  earr 

und   die  andere  einseitig  zurückzudrängen,    nur  wtk  < 

tivem  Belieben. 

§.  543.  —  1)  Feststellung  der  Steuersätze  V* 

Ertrag-,  Einkommen-  und  ähnlichen  oder  beider 

zugsweise  direct  erhobenen  Steuern.  Reparti: 

und  Quotitätssteuersy stem. 

Nachdem  man  auf  diese  Weise  zunächst  die  Steuer?nni!se. * 

durch  eine  Steuergattung  oder  eine  einzelne  Steuer  erzieh  we*3 

festgestellt  hat,  kann  man  nun  bei  gewissen  Steuern  zur 

Feststellung  der  Steuersätze  selbst  einen  doppelten  Wejä^ 

gen,  den  einesRepartitions-  und  den  eines  Quo  titätsstenea^ 

Diese  Unterscheidung  wird  gewöhnlich  nur  bei  den  ao#^ 

directen  Ertrag-  und  Einkommen-,  allenfalls  aoen  i*d 

gemeinen  Vermögen  steuern  gemacht.  Sie  lässt  sie***** 

auf  andere  directe  Steuern,  z.  B.  die  Erbsch  aussteuern  o*^ 
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einem  Puncte  kann  man  sogar  bei  den  Verkehr-  und  Ver- 

nch8teuern  den  Gedanken  des  Repartitionssteuereystems  ver- 

hen,  indem  man  mit  dem  Ertrag  dieser  Steuern  gewisse 

cte  Steuerzahlungen  in  Verbindung  bringt  oder  wenigstens  für 

Folgezeit  die  Steuersätze  auf  einer  oder  beiden  Seiten  ent- 

chend  regulirt.7) 

)  S.  Rau  I,  §.  295.  Er  hebt  die  Unterscheidung  als  eine  „bes.  im  französ. 

zvesen  gangbare"  hervor,  bemerkt  aber,  dass  sie  hie  und  da  auch  in  anderen 
tm  rorkomme.  So  in  Würtemberg,  wo  seit  1821  ein  festes  Verhältniss  zwischen 

'  «üteren  Schätzungen  festgehalten  wurde,  die  Grundst.  sollte  "/M,  die  Hausst  4/M, 

ewerbest.  8/14  des  zeitweilig  auf  3  Mill.  fl.  nxirten  Uesammtertrags  abwerfen, 

die  Grundst  ergab  sich  so  21/,  MilL  fl.  und  ein  Steuerfuss  von  1 1*729  °/_0  des 
rtrags,  bei  der  Gebäudest.  v.  2*538  Permille  (nach  Rau,  — Procent  V).  Mit  der 

hiedenen  Entwicklung  der  betreffenden  Erträge  müssen  sich  solche  Quoten  noth- 
ig  verändern,  um  die  einzelnen  Ertragsqu eilen  gleichmässig  zu  besteuern.  Das 

-i'--r  auch  in  WQrt.  geschehen.  —  Rau  erklärt  sich  gegen  die  Repartition:  „Die 
jrung,  dass  es  gerecht  ist,  wenn  der  Steaerfuss  im  ganzen  Lande  gleichbleibt  (?), 

daas  es  für  den  Steuerpflichtigen  eine  Erleichterung  ist,  wenn  der  Steuerfuss 

oft  verändert  wird  [aber  wenn  der  Finanzbedarf  es  fordert?],  führt  dahin,  dass 

den  Quotitäts-  („gleich  angelegten")  Steuern  im  Allgemeinen  den  Vorzug  geben 
Bei  den  meisten  Aufwandsteuern  ist  die  Vertheilong  einer  im  Ganzen  fest- 

en Summe  gar  nicht  ausführbar."  Diese  Beweisführung  ist  nicht  überzeugend, 
übersieht  auch  den  Zusammenhang  beider  Besteuerungsmethoden  mit  allgemeineren 

^missen  der  Steuerverwaltung,  nam.  den  in  §.  544  erwähnten.  —  In  Frank - 

h  sind  von  den  4  grossen  directen  Steuern  3,  die  Grundst.,  die  Personal-  und 

uugssteuer  (impot  personel  et  mobilier)  u.  die  Thür-  u.  Fensterst  Rcpartitions-, 

:inc,  die  Gewerbe-  oder  Patcntst  eine  Quotitätssteuer.  S.  darüber  Hock,  Fin. 

r.  S.  140  tf.  Er  erkennt  mit  Recht  die  Vorzüge  des  Repartsystems  an,  S.  152. 

•ntsteht  dadurch,  sagt  er,  eine  gegenseitige  Ueberwachung  und  ein  moralischer 
!  für  Steuerpflichtige,  Schätzlcute,  Gemeindevertreter,  welcher  wohlthätiger  wirkt, 

i-  gehäuftesten  fiscalischen  Massregeln,  und  anderseits  ist  durch  die  genaue  Er- 
Luog  der  Elemente,  auf  denen  die  Steuerpflicht  des  Einzelnen  beruht,  jeder 

uhr  u.  jeder  Einmengung  eines  der  allgemeinen  Gesetzgebung  fremden  Princips 

Steuerbemessung  vorgebeugt."  —  Bei  der  „Contingentirung"  von  Steuern  in 
issen  ist  dem  Repartitionsprincip  nur  zugleich  in  schärferer  Weise  eine  staats- 
tliche  Bedeutung  gegeben  worden.  Die  Grundst  wurde  durch  das  Gesetz  vom 

dai  1861  auf  10  Mill.  Thlr.  Gesammtertrag  für  die  Monarchie  im  vor-6Ger 

festgestellt.  Dann  wurde  der  Boden  katastrirt,  um  den  Reinertrag  in  „ver- 

L^inässiger  Gleichheit"  zu  ermitteln  und  danach  jene  Summen  von  Oben  nach 
i  auf  die  Provinzen,  Kreise,  Gemeinden  u.  schliesslich  auf  die  einzelnen  Liegen- 
ten  zu  vertlieilen.  Als  nomineller  Steuerfuss  der  Grundsteuer  ergab  sich  so 

1%,  Die  Gebäudesteuer  ist  Quotitätsst  geblieben.  Durch  das  Ges.  v.  25.  Mai  1873 

ie  CUssensteuer  ähnlich  auf  11  und  mit  Einbeziehung  der  bisher  mahl-  und 

■htstpflicht  Städte  auf  14  Mill.  Thlr.  contingentirt  worden.  Die  classificirte 

vminenst.  bt  nach  wie  vor  Quotitatsst  —  Mit  der  Zollreform  von  1871)  ist  auch 

Putschen  Reiche  eine  Einrichtung  eingeführt  worden,  die  auf  einem  verwandten 

nken  beruht    Das  Reichsgcs.  v.  15.  Juli  1879  §.  8  sichert  dem  Reiche  aus  dem 

der  Zolle  und  der  Tabaksteuer  ein  „Voraus"  von  130  Mill.  M.  \Va.i  darüber 
ägeht,  wird  den  Einzelstaaten  nach  Massgabe  der  Bevölkerung,  mit  der  sie  zu 

Matricularbeiträgen  herangezogen  werden,  überwiesen.  In  Preussen  ist  nun 

besetz  in  Vorbereitung,  nach  welchem  bei  solchen  üeberweisungen  eventuell 

Erlässe  an  der  Classen-  und  Einkommensteuer,  weiterhin  eventuell  Ueber- 
mifcn  von  Theilen  der  Staats-Grund-  und  Gebäudest  an  die  Gemeinden  stattfinden 

a:  die  im  Text  angedeutete  Beziehung  zwischen  directen  u.  indirecten  Steuern 

einem  Gedanken  des  Repartitionssystems. 

38»
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a)  Das  Repartitions-  (Vertheilungs-,  Auftheih: 

system  beruht  auf  dem  Princip,  wie  es  schon  im  obigen  Vors 

geschehen  ist,  zunächst  die  ganze  Steuersumme,  wekb 

durch  eine  Steuer  aufbringen  will,  festzustellen  und  dann  c 

von  Oben  nach  Unten  auf  die  Steuero  bjeete  zu  ver- 

Die  gesetzliche  Festsetzung  einer  solchen  Steuersumme  Bei- 

technische Sprache  einzelner  Länder  (Preusseni  die  „Coitiz 

tirung"  einer  Steuer.    Der  Steuersatz  für  ein  Steuerobjev 

für  das  danach  besteuerte  Steuersubject,  oder  der  Steierfi» 

die  Steuereinheit  ergiebt  sich  hier  erst  am  Schluss  <krp 

Operation.    Er  wechselt  daher  bei  gleicher  SteuersnmE 

der  Zahl  (Werthgrösse  u.  s.w.)  der  Steuereinheiten,  b: 

Weise  kann  man  die  Steuersumme  für  einzelne  Ertrags 

auch  für  E  i  n  k  o  m  m  e  n  steuern  oder  für  die  ganzen  „directer  *  • 

gesetzlich  feststellen,  wie  mehrfach  geschehen  ist, 

kann  bestimmte  gesetzliche  Vorschriften  treffen,  um,  nnai- 

vom  Steuersatz  für  das  einzelne  Object,  nach  gewissen  stati** 

Anhaltspuncten  u.  s.  w.  zunächst  die  Steuersumme  für  tm  - 

festzusetzen,  wie  es  ebenfalls  vorkommt.8) 

b)  Den  umgekehrten  Weg  schlägt  man  im  Qnot* 

Steuersystem  ein:  man  setzt  zuerst  den  Steuersatz  für  dki 

einheit  fest,  bei  den  üblichen  directen  Steuern  in  Form  einer  <i 

oder  eines  Procentsatzes  der  betreffenden  Geldwerte - 

der  Steuerobjecte.  Die  Steuersumme  bildet  sich  dann  voiTi 

nachOben  zu  und  ergiebt  sich  erst  amSchluss  derC^r-* 

Sie  wechselt  bei  gleichem  Steuersatz  nach  der  Zahl  : 

der  Steuereinheiten.  In  der  Regel  hat  man  bei  den  Ertrar  ■ 

kommen-,  Vermögen-,  Erbschaftssteuern  diesen  Weg  ein£«*c-= 

Bei  den  Steuersätzen  der  Verkehr-  und  Verbrauchstenart  Lt: 

Grunde  dasselbe  Verfahren  vor. 

In  zwei  wesentlichen  Puncten  muss  man  bei  dies«  « 

sonst  so  verschiedenen  Systemen  der  Besteuerung  aJlerdins  • 

auf  gleiche  Weise  Seitens  der  Verwaltung  vorgehen.  Ar: 

der  Quotitätsbesteuerung  muss  die  Steuersumme,  die  man  e& 

will,  von  vorneherein  wenigstens  ungefähr  feststehen .  oi 

Steuersätze  annähernd  richtig,  d.  h.  so  bestimmen  zu  können  * 

auf  die  Deckung  des  Bedarfs  gerechnet  werden  kann.  l>  * 

der  Repartitionsbesteuerung  sind  gewisse  Normalste neraiae 

8)  S.  vor.  Note,  bes.  Hock  a.  a.  0.  über  die  Methode  bei  der  •xra^»^19 
reich,  die  zu  repartirende  Summe  für  den  ganzen  Staat  fesuosteflr* 
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*  als  provisorische  der  Veranlagung  und  Erhebung  zu  Grunde 

gen,  dieselben  unterliegen  aber  dann  später  einer  Verminderung 

Erhöhung,  je  nachdem  das  Ergebniss  die  feste  Steuersumme 

steigt  oder  nicht  erreicht.9)  Gerade  in  Betreff  der  endgiltigen 

Stellung  der  Steuersätze  ergeben  sich  hier  indessen  schon  einige 

leile  des  Repartitionssystems. 

§.  544.    Bei  den  gewöhnlichen  directen  Steuern,  den  Ertrag-, 

ommen-,  Vermögensteuern,  hängt  die  Wahl  zwischen  Repar- 

is-  und  Quotitätsbesteuerung  noch  mit  anderen  Verhältnissen 

>teuerverwaltung  zusammen.    Die  Repartitionsbesteuerung  lässt 

hier  passend  einmal  mit  einer  gewissen,  öfters  erwünschten 

e nt ralisatio n  der  Steuerverwaltung,  sodann  mit  einer 

theilung  der  Steuerlast  durch  die  Steuerpflichtigen 

st  unter  sich  in  Verbindung  bringen, 

a)   Jene  Decentralisation  besteht  darin,  dass  man  die 

bstverwaltungskörper  auch  für  die  directe  Staatsbe- 

jrung  mit  in  Thätigkeit  setzt.    Man  repartirt  die  ganze  Summe 

•  Staatssteuer  zunächst  auf  die  Provinzen,  dann  die  Provincial- 

e  auf  die  Kreise  und  kreisexemten  Gemeinden  (Städte),  die 

squote  auf  die  Gemeinden.  Die  weitere  Vertheilung  der  Pro- 

ial-  und  Kreisquoten  auf  die  nächst  kleineren  Körper  kann 

;h  durch  Gesetz  oder  durch  die  staatliche  Steuerverwaltung  auf 

id  von  Katasteroperationen  u.s.  w.  selbst  erfolgen,  aber  auch  nach 

tzlichen  Vorschriften  und  unter  Vorbehalt  etwaigen  Recurses 

Staatsbehörden  oder  an  gewisse  Organe  des  höheren  Selbst- 

raitun gskörpers  durch  die  Verwaltung  der  letzteren.  Es  lässt  sich 

ei  allenfalls  das  Princip  einer  Steuerhaftung  jedes  solchen 

pere  für  seine  Steuerquote  festsetzen  (§.  567).   Besonders  wird 

hier  aber  die  —  übrigens  auch  bei  gewissen  directen  Quoti- 

steuern  des  Staats  vielfach  empfehlenswerthe  und  übliche  — 

lebung  der  Staatssteuern  durch  die  Steuererhebungsorgane 

Communalbesteuerung  (§.  568)  zweckmässig  anschliessen. 

Eine  solche  Decentralisation  hat  den  grossen  Vortheil,  die 

Ucksicbtigung  der  localen  Verhältnisse  zu  erleichtern,  ohne 

h  den  Staat  in  seinem  Finanzinteresse  zu  gefährden.    Sie  ist 

*'  So  geschieht  es  nach  dt-m  gen.  Gesetz  von  1873  regelmässig:  bei  der  preoss. 
•^nsteuer.  Die  Bevölkerung,  d.  h.  die  Steuerpflichtigen  unter  1000  Thir.  Ein- 

igen, wird  nach  den  gesetzlichen  Steuersätzen  zur  Steuer  veranlagt.    Ergiebt  sich 

i    wie  gegenwärtig  regelmässig,  ein  Plus  der  Steuersumme  über  42  Mill.  M. 

so  erfolgt  eine  entsprechende  Ermässigung  der  Steuersätze  pro  rata,  die  z.  B. 

'i'-u  letzten  Monatsterminen  gutgerechnet  wird. 
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auch  wohl  eine  richtige  Consequenz  der  neueren  Organisation  fr 

Selbstverwaltung  überhaupt.   Zur  richtigen  Vertheilung  der  Str- 

summen,  z.  B.  fllr  die  Grundsteuer,  auf  die  Provinzen,  Kreise  :: 

Gemeinden  bedarf  es  freilich  umfassender  landesstatistischer  .k 

nahmen,  Katasteroperationen  und  Veranlagungen  Seitens  des  Star 

Da  es  sich  dabei  aber  wesentlich  nur  darum  handelt,  einen  VH 

theilung8schlü8sel  diesen  ganzen  Gebietsteilen  gegenüber- 

erlangen,  nicht  unmittelbar  den  Steuersatz  der  einzelnen  frevj 

Pflichtigen  zu  bestimmen,  so  schaden  die  ohnehin  nie  garn 

vermeidenden  kleinen  Fehler  bei  jenen  Aufnahmen  nicht  so  vie 

Man  kann  sich  daher  mit  einer  weniger  sorgfältigen,  mh 

auch  weniger  zeitraubenden  und  kostspieligen  Open 

begnügen.    So  gewinnt  man  den  weiteren,  sehr  wesentlichen 

theil,  diese  Operation  öfters  erneuern  oder  Einzelnes  revidi:* 

zu  können,  um  die  Hauptvertheilung  der  betreffenden  Stenc 

Uebereinstimmung  mit  den  locai  so  verschiedenen  Verändennr^ 

der  Productionstechnik,  Ertrags-  und  Einkommenhöhe  u.  *.  i 

zu  erhalten. 

b)  Die  letzte  Vertheilung  der  Steuersumme  aaH. 

einzelnen  Steuerpflichtigen  durch  diese  selbst  / 

wenigstens  unter  deren  unmittelbarer  Mitwirkung  mittelst 

sprechend  gebildeter  Steuerveranlagungs-Commissionen  führt  ii: 

erst  zur  Feststellung  des  Steuersatzes  für  jedes  Steuersubjekt 

Steuerobject.   Dabei  ergiebt  sich  öfters  die  Möglichkeit,  die  iat 

vi  du  eilen  Verhältnisse  der  Steuerpflichtigen  angemessen  mii  s 

berücksichtigen,  was  bei  Personalsteuern,  wie  den  Einkorns 

und  Vermögensteuern  in  hohem  Maasse  erwünscht  und  selbst 

Ertragssteuern,  wie  namentlich  der  Grund-  und  Gewerbes^ 

mitunter  das  einzige- Mittel  ist,  um  gewisse  denselben  anhafte: 

Mängel  zu  mildern  und  dadurch  diese  ganze  Steuergattung  t\t: 

technisch  minder  unvollkommen  zu  machen:  allerdings  dk  ̂' 

bindung  eines  Subjectsteuermoments  mit  der  Objectbesteoer* 

z.  B.  bei  der  Feststellung  der  Steuerschuldigkeiten  der  ehu*: 

Grund8teuersubjecte,  aber  eine  wohl  zu  rechtfertigende  Massig 

10)  Es  ist  derselbe  Gedanke,  der  den  grossen  Grondsteuerkatasteropä*.  • 

speciell  der  doch  mehr  cursorischen,  als  wirklich  genauen  preussischen .  xa  fo* 

liegt  Man  sollte  nur  nicht,  wie  gerade  in  Frankreich,  nach  dem  doch  nsr  im  fc* 

und  Grossen  einige rmassen  brauchbaren  Kataster  die  Grundsteuer  auf  die  uif& 

Liegenschaften  vertheilen,  sondern,  nach  den  richtigen  Vorschlagen  roaLfc' 

u.  A.,  diese  letzte  Vertheilung  auch  in  gewisser  Abweichung  vom  H&ti&rte- 
Gemeindecommissionen,  d.  h.  nach  dem  unter  b  empfohlenen  System  vornebcea.  £  M 
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Dter  lässt  sich  hier  auch  bei  gewissen  Stenern  eine  Gesammt- 

terschuldigkeit  eines  Kreises  von  Berufsgenossen 

;n,  die  dann  nach  gewissen  gesetzlichen  Vorschriften  von  einem 

chuss  der  Betheiligten  auf  die  Einzelnen  vertheilt  wird:  ein 

ädere  zweckmässiges  Mittel,  um  den  Steuersatz  des  Einzelnen 

:r  jeweiligen  wirklichen  wirtschaftlichen  Leistungsfähigkeit 

möglichst  richtig  festzustellen  (preussische  Gewerbesteuer, 

jergesellschaften"  n). 

§.  545.  Der  Vorzug  des  Repartitionssystems  vor  der  Quoti- 

esteuerung  ergiebt  sich  aus  dem  Vorausgehenden  bereits  zur 

ige.  Er  tritt  auch  noch  aus  folgenden  weiteren  Erwä- 

hn hervor. 

a)  Das  Repartitionssystem  entspricht  von  vorneherein  mehr 

Wesen  des  öffentlichen,  besonders  des  Staatshaushalts:  der 

arf  Uberhaupt,  bei  Finanz  wirtschaften  mit  bedeutenderem 

iterwerb  und  Gebührenwesen  auch  gerade  der  gesammte  Steuer- 

rf  ist  schwankend.  Nach  diesem  Wechsel  des  Bedarfs  muss 

uothwendig  die  Ertragssumme  auch  der  einzelnen  Steuern  mit 

en  und  demgemäss  hat  der  Steuerfuss  zu  wechseln.  Das 

bei  den  Quotitätssteuern  leicht  vergessen,  durch  das  Repar- 

issystem  immer  in  Erinnerung  erhalten:  ein  nicht  unwichtiger 

tzpoliti8cher  Gewinn. 

b)  Die  Finanzverwaltung  kann  mit  Recht  feste  Steuersummen 

einzelnen  Steuern  verlangen,  um  die  möglichst  gesicherte  Ord- 

.  in  der  Finanzwirthschaft  zu  erhalten.  Das  Repartitionssystem 

i  dafür  die  beste  Garantie.  Anderseits  verlangt  das  Interesse 

r  wirksamen,  namentlich  parlamentarischen  Finanzcontrole  eben- 

feste, nicht  ins  Beliebige  durch  den  Druck  der  Steuerschraube 

durch  die  wirtschaftliche  Entwicklung  des  Landes,  die  Ver- 

rung  der  Bevölkerung  höher  anwachsende  Steuersummen.  Da- 

wird  die  Regierung  leicht  gegen  das  wahre  politische  und 

izielle  Interesse  zu  unabhängig  und  droht  die  Prüfung  der 

;aben,  namentlich  neuer  und  vermehrter,  für  welche  die 

kung8mittel  nun  schon  im  Zuwachs  der  bestehenden  Steuern 

landen  sind,  an  Ernst  und  Gründlichkeit  zu  verlieren.  Die 

•  utingentirung"  namentlich  gewisser  Einkommen-,  Vermögen- 

Ertragsteuern,  dieselbe  oder  eine  ähnliche  Einrichtung  bei  den 

brauch-  und  Verkehrsteuern,  z.  B.  in  der  Weise,  dass  bei  dem 

")  S.  d  preuss.  Ges.  aber  Gewerbesteuer  v.  30.  Mai  1820  u.  19.  Juli  1861. 
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auf  Grund  bestimmter  fester  Steuersätze  wachsenden  Ertn, 

Falle  der  Ueberschreitung  einer  gewissen  Summe  entweder 

neue  gesetzliche  Regelung  der  Steuersätze  oder  eine  im  ̂  

bestimmte  Reduction  derselben  oder  eine  angemessene  Erm**-^ 

gewisser  directer  Steuern  erfolgen  muss  — ,  eine  solche  Lr 

tung  ist  daher  dem  Wesen  des  constitutioneil-monarchiscbei  v 

ganz  angemessen  und  finanzpolitisch  gewiss  empfehlen«»** 

c)  Das  Repartitionssystem  ruft  in  viel  höherem,  ihr  . 

berechtigtem  Maasse  das  Interesse  der  Steuerpflichtigen  *ö 

.  einer  richtigen,  gleichmässigen  Vertheilung  der  Steneibr  * 
und  bietet  auch  dadurch  wieder  eine  Garantie  mehr  für  die  ?s 

Feststellung  der  Steuersätze.    Denn  da  es  sich  hier  am  Veras 

einer  festen  Steuersumme  auf  gesetzlich  bestimmte  Stenern« 

bez.  Objecte  handelt,  so  hat  jeder  einzelne  Steuerpulte 

directes  Interesse  für  sich  selbst  daran,  dass  alle  Stenern: 

objecte  vollständig  und  richtig  ermittelt  und  mit  den  r*- 

Sätzen  getroffen  werden.   Jede  Auslassung,  jede  zu  niedr: 

legnng  eines  Einzelnen  führt  nothwendig  zu  einer  höheren  Bei- 

der Uebrigen.   Eine  gegenseitige  Controle,  eine  Hilfskte:- 

Steuerpflichtigen  bei  der  Steuerumlegung  u.  s.  w.  wird  so  fr  * 

räthlicb,  wie  sich  namentlich  bei  der  RepartitioD  von  Ge-z 

Steuerschuldigkeiten  kleiner  Kreise,  der  Gemeinden,  der  :r 

genössischen  Steuergesellschaften  zeigt.    Bei  der  Quotitisx 

rung  hat  der  Einzelne  an  der  richtigen  Besteuerung  desJL: 

gar  kein  unmittelbares  Interesse.    Man  könnte  vielleicht  h> 

da  sittliche  Bedenken  gegen  diese  Folgen  der  Repartmoas*-?- 

rung  hegen,  weil  Missgunst,  Neid,  Concurrenz,  Bosheit  i 

hier  leicht  eine  Rolle  spielen.   Aber  gegenüber  einer 

rechtlichen  und  sittlichen  Pflicht,  wie  der  Stenerpflicht .  der 

ordnete  Erfüllung  Seitens  aller  Glieder  der  Staatsgemein*k. 

Voraussetzung  des  Gedeihens  der  letzteren  ist,  kann  &  r- 

seitige  Wachsamkeit  darüber,  dass  Jedermann  dieser  Pliicif  ~ 

nachkomme,  doch  an  sich  nur  als  durchaus  berechtigt  ba?'- 

werden. 13) 

§.  546.  —  2)  Feststellung  der  Steuersätze  bfH 

Verkehr-  und  Verbrauchsteuern. 

,2)  S.  Kote  7  über  die  neuesten  deutschen  ü.  preusa,  Eißri:i^i«Ä  -1 

Einkommenst  in  Prcusseu  erscheint  das  Verlangen  nach  einer  ">A;i^ 

diesem  Standpuncte  aus  gerechtfertigt.    Practisch  wichtiger  wir?  fr?:L.-i  »  - 

gentirung  der  Verbrauchsteuererträge  auch  in  Deutschland. 

Ji)  S.  Hock'a  ürtheil  in  Note  7. 
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Bei  diesen  Stenern,  von  welchen  die  letzteren  ja  auch  die 

rugsweise  indirect  erhobenen  sind,  hat  man  es  unmittel 

nur  mit  Q uotitätssteuern  zn  thun.  Darin  liegt  verglichen 

den  erwähnten  anderen  Steuern  wieder  ein  Mangel  dieser 

?n  Steuergattungen.  Einer  „Contingentirung"  der  Steuererträge, 

;iss  bei  höherem  Ertrage  Ermässigungen  der  Steuersätze  dieser 

anderer  Steuern,  bei  geringerem  Ertrage  entsprechende  Er- 

ngen  dieser  Sätze  eintreten  müssen,  steht  aber  an  sich  nichts 

■Vege.  Ja,  dieselbe  hat  ihre  Vortheile,  ebenso  wie  bei  den 

ten  Stenern. 

Der  Gesetzgeber  muss  hier  die  Steuersätze  nun  für  jedes  Ob- 

hez.  jede  Steuereinheit  selbst  nach  seinem  Ermessen  testsetzen, 

oeller  Weise  in  Gemässheit  der  Grundsätze,  welche  für  die 

chtung  der  Verkehr-  und  Verbrauchsteuern  massgebend  sein 

D  (§.  471 ,  526  ff.)  und  mit  steter  Rücksicht  auf  die  Gestal- 

des  ganzen  Steuersystems.  Denn  von  diesem,  besonders  von 

Arten  der  Ertrag-,  Einkommen-  und  Vermögensteuern,  von  der 

der  Stenerfüsse  derselben  u.  s.  w.  hängt  es  mit  ab,  ob  und 

be  und  wie  hohe  Verkehr-  und  Verbrauchsteuern  zulässig  sind, 

man  hier  bei  ganz  neuen  Steuern  und  bei  Reformen  in  den 

,  namentlich  bei  Veränderungen  der  Steuersätze  mit  vielen 

kannten  oder  unsicheren  Factoren  rechnet,  in  Bezug  auf  den 

esslichen  Ertrag  der  Steuern  so  wie  auf  ihre  Einwirkung  auf 

steuerpflichtigen  Subjecte  und  Objecte,  so  werden  öfters  Tarif- 

erimente  und  Provisorien  in  den  Tarifen  empfehlenswerth 

um  nach  dem  Erfolge  auch  in  kürzeren  Perioden  Aende- 

en  vorzunehmen  (§.  319). 

Die  weiteren  Fragen  der  Steuerverwaltungstechnik  beziehen 

auf  die  Steuertarife  und  auf  die  Feststellung  der 

uersätze  als  Werth-  oder  als  speeifische  Sätze.14) 

a)  Förmliche  Tarife  oder  amtliche  Verzeichnisse  der  Stcuer- 

eiten  und  Steuersätze  immer  je  flir  eine  Reihe  einzelner  Steuer- 

te, welche  zu  einer  bestimmten  Steuergattung  gehören,  sind 

den  Verbrauchsteuern,  namentlich  bei  den  Zöllen,  mitunter 

i  bei  den  inneren  Accisen,  dann  bei  den  Verkehrsteuern 

tempelform  (Stempeltarife)  und  in  Form  von  Register- 

Eintragungsabgaben  u.  dgl.  meistens  wegen  der  Zahl 

Verschiedenheit  der  Steuereinheiten  und  Steuersätze  zu  bilden. 

u>  S.  bes.  Hock,  öif.  Abg.,  S.  131  ff! 
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602  3-  B.  2.  K.  1 .  A.  Allg.  Steuert.  4.  H.-A.  Steu.venralL  2.  A.  Gni^ßir^  %  *  . 

Je  complicirter  namentlich  die  Bezollung  ist,  je  mekr?» 

zölle  für  verschiedene  Sorten  und  Qualitäten  einer  War*  a 

gerichtet  werden ,  eine  desto  schwierigere ,  aber  auch  mta  i 

wichtige  Sache  ist  alsdann  schon  die  formelle  Anordnu: < 

Tarifs  für  den  practischen  Gebrauch.  Grosse  „amtliche  Wir 

Verzeichnisse"  müssen  dann  hinzu  kommen,  um  die 

Hubricirung  jeder  Waare  unter  die  gesetzliche  Tarifposarc 

den  betreffenden  Tarifsatz  sicher  zu  stellen.    Leichte  uudU 

Uebersicht  bleibt  immer  für  das  Publicum  und  für  dk  *y 

•  Verwaltung  ein  wichtiges  Desiderat  in  Betreff  des  Taria.  i 

complicirte  Zolltarife  mit  zahlreichen  Schutzzöllen  and  Nea 

und  ähnliche  Tarife  bieten  hier  viele  Schwierigkeiten. 

Man  unterscheidet  bei  diesen  Tarifen  den  alphabe;  - 

und  den  systematischen.  Jener  empfiehlt  sich  wohl  na=^ 

bei  einer  kleineren  Zahl  nicht  allzu  zahlreich  abgestufter 

sätze,  so  bei  einem  reinen  Finanzzollsystem.  Der  syrtetü 

eignet  sich  mehr  flir  ein  verwickelteres  Zoll-  und  Stempel 

z.  B.  bei  zahlreichen,  vielfach  abgestuften  Schutzzöllen,  bei  in 

Unterscheidung  der  Rechtsgeschäfte,  welche  verkehrsteuert 

sind,  bei  mannigfaltigen  Stempeln  (§.  324). 15) 

§.  547.  —  b)  Werth-  und  speeifische  Stenern 

Der  streng  rationelle  Steuersatz  für  Waare n ,  weicht  ~ 

Form  von  Zöllen  oder  inneren  Steuern  einer  Verbrauehsbetr  ? 

unterliegen,  ist  der  Werth  Steuersatz,  also  beim  Zoll  der  W 

zoll:  eine  Quote  (Procentsatz)  von  dem  nach  gesettEr^ 

schrift  ermittelten  Werth.    Der  Werthsteuersatz  alleia  «sr 

bei  den  Finanzzöllen  und  den  inneren  Verbraucher 

dem  Princip  der  Gleichmässigkeit  und  bei  Schau: 

dem  Zweck,  welchen  man  bei  diesen  in  wirthschaftej^r* 

Hinsicht  verfolgt.   Aber  die  practischen  Schwierigkeit:  * 

sicheren  Durchführung  dieser  Werthbesteuerung  sind  in  de-  > 

sehr  gross,  so  dass  man  meistens  besser  daran  thut,  Ü^1 

nöthigt  ist,  sich  mit  sogen,  speci fischen  Steuer-  und 

zu  begnügen. 

a)  So  namentlich  bei  den  inneren  Verbrauchsteoen.  *  * 

nur  ganz  ausnahmsweise  bei  Steuerformen  im  An^chle*  £J 

,6)  Der  heutige  deutsche  Zolltarif  vom  15.  Juli  1S79  ist  ab  alpiuK.  T*f 

mehr  zweckmässig,    lieber  die  ungeheuerliche  Rubrik  Nr.  25  „Mansa.-  a 

auch  Conditorwaaren  und  andere  ConsumtibUieu  Weif  urthcxlt  Hi-cl  i  ' richti 
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Werth-  und  speeifische  Steuersätze. 

!  Produetion  eine  Werthbesteuerung  möglich  erwiesen  hat 

>sische  Weinbesteuerang,  sogen.  Detailgebühr,  wieder  auf- 

ne  Werthstufen  bei  der  Tabakfabrikatbesteuernng  in  Nord- 

a  und  Russland).  Die  Ermittlung  der  richtigen  Werthe,  die 

mg  vor  Hintergehungen  ist  zu  schwierig,  die  Controle  zu 

für  alle  Betheiligten.  Bei  Thoraccisen  u.  dgl.  mit  Werth- 

ätzen würden  die  Schwierigkeiten,  Unsicherheiten  und  Ver- 

elästignngen  nach  der  Natur  der  meisten  hier  besteuerten 

noch  grösser  sein  als  bei  den  Zöllen.  Nur  die  Mono- 

rung  gestattet  bei  der  inneren  Verbrauchsbesteuerung  die 

llere  Werth  besteuerung,  wie  schon  früher  mehrfach  hervor- 

n  war. 

Bei  den  Zöllen  ist  in  grösserem  Umfang  von  dem  Werth- 

■  brauch  gemacht  worden,  namentlich  bei  Schutzzöllen  (Nord- 

a).  Aber  auch  hier  ergeben  sich  doch  bei  den  meisten 

□  Uberwiegende  Bedenken  und  in  manchen  Ländern  gestatten 

rkehrsvcrhältnisse  den  Werthzoll  vollends  nicht  wohl.  Man 

gewöhnlich  die  eigenen  Angaben  des  Steuerpflichtigen  mit 

sn  Cautelen  gegen  zu  niedrige  Bewerthung  zu  Grunde  legen, 

teresse  des  Pflichtigen  ruft  hier  grosse  Versuchungen  wach. 

-t liehen  Beglaubigungen  des  Werths  durch  Atteste  der 

bsbehörden  des  Productionsorts,  die  consularischen  Certificate 

q  grosse  Belästigungen  und  doch  keine  ausreichende  Sicher- 

r  richtige  Werthangaben.  Die  Zollbeamten  bedürfen  einer 

1  Waaren-  und  Marktkenntniss ,  um  nicht  getäuscht  zu 

l  Eine  Gleichmässigkeit  der  Bezollung  in  verschiedenen 

tern  ist  schwer  zu  verbürgen.   Bestechungen  des  Zollper- 

drohen  leicht.  Eidesstattliche  Versicherungen  der  Steuer- 

ten sind  vollends  in  diesen  Dingen  sehr  misslich.  Be- 

ie  Vorschriften  führen  leicht  zum  förmlichen  Ueberwuchern 

r  Eide.  Auch  die  ehrlichen  Geschäftsleute  unterliegen 

i  Nachtheilen  bei  der  Unsicherheit  der  Bewerthung,  den 

ikungen  der  Preise,  bei  dem  etwaigen  Vorkaufsrecht  der 

*n  in  Bezug  auf  die  vermeintlich  zu  niedrig  taxirten  Waaren. 

,r  sich  der  Verkehr  decentralistisch  auf  eine  grosse  Reihe 

Uärntern  zersplittert,  (Deutschland  im  Vergleich  mit  England, 

eieb),  desto  misslichcr  und  desto  ungleichmässiger  wird  die 

jezollnng.  Kommt  ein  unzuverlässiges  Beamtenpersonal,  eine 

n  laxe  geschäftliche  Moral  in  den  Geschäftskreisen  hinzu,  so 

die  schlimmsten  Uebeistände  einzureissen. 
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Man   muss  deshalb  nothgedrun gen  in  der  Re:*  t 

inneren  Verbrauchsteuersätze  und  die  Zollsätze  als  sog«.  «*» 

sehe  feststellen,  d.  h.  nach  gewissen  Einheiten  des  Mit» 

Gewichtssystems,  nach  dem  Volumen,  dem  FlächenmaaK.  vr 

nach  dem  Gewicht,  als  Gewichtzölle  u.  s.  w.,  na^ei* 

hoch  als  der  richtige  Werthzoll  sein  würde.    Leichtere  ar. 

Anwendung  dieser  Zölle  für  den  Verkehr  und  Seitens  der^ 

ist  hierbei  der  steuertechnisch  bedeutungsvolle  Gewinn.  l>.  r 

neue  Schwierigkeit  liegt  hier  nur  in  der  Bei 

Sorten  und  Qualitäten  jedes  Artikels.    Eine  Ab*ai'~ 

Sätze  danach  ist  principiell  wieder  geboten,  practisch  in 

aber  bei  eigentlichen  Finanzzöllen  und  inneren  Verb 

höchstens  in  einzelnen  Fällen  und  in  geringem 

meistens  gar  nicht  möglich.    Denn  die  Merkmale  der 

dung  sind  nicht  einfach,  die  Beamten  zur  Anlegung  der 

sätze  nicht  sachkundig  genug,  Betrügereien  drohen  wiedt:  ~  < 

überhaupt  stellen  sich  viele  ähnliche  Schwierigkeiten  wv  i 

Werthbesteuerung  ein.    Etwas  besser  kann  man  bei  da 

Zöllen  auf  Fabrikate  und  Halbfabrikate  eine  ratio 

der  speci tischen  Zölle  vornehmen,  weil  sich  sicherere  E 

dungsmerkmale  der  Qualitäten  u.  s.  w.  angeben  und  in  x 

leichter  verfolgen  lassen.   Aber  auch  hier  muss  man  sich  c 

gewissen  Maasse  der  Abstufung  begnügen  und  selbst  d*& 

wieder  manche  Schwierigkeiten  und  Uebelstände  mm  I 

Namentlich  wird  die  ganz  gleichmässige  Behandlung  de  ' 

an  verschiedenen  Aemtern  nicht  so  leicht  sicher  gesteJ 

können  oder  man  muss  in  verkehrstörender  Weise  die  V«a 

nur  in  gewissen  Aemtern  mit  einem  speeifisch 

geübten  Personal  zulassen.17) 

§.  548.  —  c)  Von  weiteren  Schwierigkeiten  und  ¥ 

bei  der  Besteuerung  nach  speci  fischen  Steuersatzes 

folgende  beiden  hervorzuheben  (vgl.  §.  514,  516): 

m\  Bei  ein  und  derselben  Waare  im  Zustand  des 

dos  Halb-  und  des  Ganzfabrikats  (Tabak,  Zucker.-* 

serielle,  beschutzzollte  Producte)  ergeben  sich  wieder 

kciien,  die  betreffenden  speeifischen  Steuer-  and 

r.o4  die  etwaigen  Rückvergütungen  bezahlter  Atata** 

!*»  Pas  wurde  gleich  bei  den  neuen  erhöheten  o.  , 
t.f  u.  Leinengarn  im  deutschen  Zolltarif  r.  IST*,  r. 

$   .'.  vwnwtthen. 
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and  ausgeführte  Erzeugnisse,  in  richtiges  Verhältuiss 

in  ander  zn  bringen.  Schon  weil  man  sich  dabei  an  technisch 

omische  Durchschnitts  Verhältnisse  halten  inuss,  kann  man 

ie  genaue  Richtigkeit  der  Sätze  erzielen.  Daraus  entstehen 

nachtheilige  Folgen  für  die  Finanzen  und  für  die  betheiligten 

uctionszweige.  Die  Einfuhr  einer  Waare  (Zucker)  wird  z.  B.  in 

nigen  Verarbeitungsstufe  begünstigt,  wo  sie  den  geringsten 

atz  zahlt:  alles  Consequenzen  des  ganzen  Systems  der  Ver- 

steuern, der  Besteuerung  beim  Producenten  und  im  Transport 

lzpassage),  der  specifischen  Zoll-  und  Steuersätze.  Man 

hier  nach  den  Fortschritten  der  Technik  und  nach  den  ge- 

ten  Erfahrungen  wohl  allmählich  Manches  verbessern.  Das 

ilne  wird  sich  ganz  nach  den  Productions-  und  Absatzverhält- 

B  jedes  einzelnen  Artikels  richten.  Aber  die  meisten  der  an- 

lteten  Mängel  möchten  sich  besten  Falls  nur  etwas  vermindern, 

beseitigen  lassen. 

1)  Ganz  besondere  Schwierigkeiten  macht  .endlich  noch  eine 

tige  Feststellung  der  Steuersätze  bei  solchen  inneren 

rauchsteuern,  welche,  statt  nach  dem  fertigen  Fabrikat,  nach 

Rohstoff  oder  nach  Betriebs  Verhältnissen  der  Production 

ssen  werden :  Steuerformen,  welche  namentlich  bei  einigen  der 

igsten  dieser  Steuern,  auf  Bier,  Spiritus  und  Branntwein, 

er,  Tabak  vielfach  üblich  sind  und  nicht  selten  gewisse  steuer- 

ische und  productionstechnische  Vorzüge  bieten.  Die  ver- 

dienen Qualitäten  des  Rohstoffs,  nach  Ort  und  Zeit,  die  ungleiche 

bstechnische  Entwicklung  der  einzelnen  Unternehmungen  und 

hes  Andre  bewirken,  dass  der  nemliche  Steuersatz  des  Roh- 

u.  8.  w.  das  fertige  Product  bei  den  verschiedenen  Fabri- 

u  ganz  verschieden  trifft  und  überhaupt  nach  den  technischen 

chritten  in  der  Gewinnung  der  geeignetsten  Rohstoffe  und  in 

Fabrikation  niemals  ein  ganz  feststehendes,  z.  B.  das  vom 

zgeber  in  Aussicht  genommene  Verhältniss  zu  demjenigen 

rsatz  hat,  mit  dem  man  eigentlich  das  Fabrikat  zu  treffen 

»ichtigt.  Nicht  einmal  die  Besteuerung  des  Rohstoffs  nach 

»  Qualitätssteuerfuss  (Tabak!  Zuckerhaltigkeit  der  Rüben) 

I  wegen  der  oben  angedeuteten  Schwierigkeiten  statt  zu  fm 

Als  Ziel  muss  daher  bei  diesen  Steuern  die  Fabrikatsteuer 

stellt  werden,  womöglich,  wenn  nicht  in  Verbindung  mit  einer, 

tderg  schwierigen  Werth  beste uerung,  so  doch  mit  einem  Qua- 

tfenerfuss,  namentlich  für  Zucker,  Tabakfabrikate. 



006  3.B.  2.K.  I.A.  Allg.Steüerl.  4.H.-A.  Stea.venr.  3.  A.Tb*t$*chLErm^-  : 

3.  Abschnitt 

Die  Antoben  der  StenenrerwaltuDr. 

II.    Die  Ausführung  der  Besteuerung. 

A.  Die  Ermittlung  der  Thatsachen  zur  Feststellt!: 

Bemessung  der  Steuerschuldigkeiten. 

§.549.  Einleitung.  Die  weiteren  Aufgaben  der 

waltung  (§.  539)  sind  nun  allesammt  dazu  bestimmt,  die  Bel  - 

auf Grund  der  gesetzlichen  Vorschriften  über  die  Steuer-r 

die  Steuerobjecte  und  die  Steuersätze  zur  richtigen  DurrL- 

zu  bringen  und  dafür  die  erforderlichen  Bürgschaften  n 

Das  zweckmässige  Vorgehen  zur  Erreichung  dieses  Ziel- 1 

sich  und  specialisirt  sich  demgemäss  eventuell  einmal  wie*-* 

dem  Wesen  der  grossen  Steuergattnngen  und  jede* 

zelnen  Steuer,  sodann  nach  der  directen  und  ine  - 

Besteuerungsform.  Hier  in  der  allgemeinen  Steuerten*  ri 

möglichst  das  den  Steuergattungen  und  den  beiden  lerere 

Besteuerungsformen  Eigenthümliche  und  das  allen  sa* 

Wesentlichen  Gemeinsame  in  den  betreffenden  Einn^ 

hervorzuheben,  sich  aber  auch  auf  dessen  Erörterung  in  bevsS 

Die  speeifisch  eigenthümlichen  Verhältnisse  der  einzeln«^ 

sind  in  der  speciellen  Steuerlehre  zu  behandeln. 

Die  erste  Aufgabe,  die  Ermittlung  der  Thi^ 

zur  Feststellung  und  Bemessung  der  Steuer-f* 

keiten  gliedert  sich  noth wendig  wieder  in  eine  drei!»1 

Bezug  auf  die  Steuersubjecte,  die  Steuerobjecte  und 

Gerade  dabei  sind  die  directe  und  induecte 

sonders  zu  unterscheiden,  aber  auch  hier  nicht  so,  di» 

recte  völlig  mit  der  Verbrauchs-  (und  allenfalls  der  Verkekv 

rung  confundirt  nnd  ihr  die  sämmtlichen  übrigen  Steuert  *? " 

Besteuerung  gegenüber  gestellt  werden.   Vielmehr  ist  i»  ̂  

brauchsbesteuerung  eine  Hauptkategorie,  diejenige. 

sich  unmittelbar  an  die  inländische  Prodoeb^1 

deren  einzelne  Unternehmungen  anschliesst.  insatf* 

und  mit  der  gewöhnlich  sogenannten  directen,  nameüdrf^ 

Ertragsbesteueruug,  mit  welcher  diese  Kategorie  der  Vass*8 

besteuerung  manche  Aehnlichkeit  hat,  zusammen  i 

die  Steuerform  des  Monopols  steht  vielfach  anders  als 

Verbraucbsbesteucrung,  nemlich  die  Grenzzölle  und  die 
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Wo  z.  B.  beim  Tabakmonopol  wie  üblich  der  Tabakbau  Pri- 

;d  überlassen  ist,  da  ergeben  sich  für  die  Verwaltung  diesen 

ikproducenten  gegenüber  wieder  in  einigen  wesentlichen  Punc- 

besonders  in  Bezug  auf  die  Ermittlung  der  Steuersubjecte, 

che  Aufgaben  wie  bei  den  Ertragsteuern.  Dagegen  haben 

Jrenzzölle,  die  städtischen  Thoraccisen  und  die  meisten  Ver- 

steuern, auch  die  Steuern  auf  Spiel  -  und  Conjuncturengewinne 

aaf  Erbschaften,  das  Gemeinsame,  dass  hier  mehr  oder  weniger 

llige  und  wechselnde,  daher  nicht  im  Voraus  allge- 

i  zu  ermittelnde  Thatsachen  in  Bezug  auf  nicht  im  Voraus 

^stimmende  wechselnde  Personen  und  namentlich  auf  Hand- 

m  von  solchen  eine  Steuerpflichtigkeit  bedingen.    Es  ergiebt 

daraus,  dass  die  Methoden  zur  Ermittlung  der  Thatsachen 

fs  Feststellung  der  Steuerschuldigkeiten,  —  wie  auch  zum  Theil 

Einrichtungen  für  die  Erhebung  der  Steuern,  für  die  Controlen 

Strafen  —  bei  diesen  Steuern  mehrfach  andere  als  bei  den 

;en  Steuern  sein  müssen. 

Geeignete  zusammenfassende  technische  Namen  für  die  nach 

angegebenen  Moment  sich  unterscheidenden  Steuern  fehlen. 

2r  der  Name  „directe"  und  „indirecte"  Steuern,  in  der 

iren,  und  in  der  wissenschaftlichen  Bedeutung  (§.  338,388), 

die  Bezeichnung  „Steuern  auf  den  Besitz"  und  „Steuern 

Handlungen"  giebt  den  fraglichen  Gegensatz  richtig  und 

eideutig  wieder.    Im  Folgenden  werden  die  freilich  etwas 

erfälligeu  Ausdrücke:  „Steuern  auf  den  berufsmässigen 

erb  und  auf  den  Besitz"  und  „Steuern  auf  einzelne 

bselnde  Thatsachen  und  Handlungen"  nach  der  Regel, 

technische  Bezeichnung  nach  einem  Hauptmoment  zu  wählen, 

wandt,  ohne  dass  damit  der  Wahl  besserer  Ausdrücke  präju- 

t  werden  soll.1) 

L  —  §.  550.  Die  Ermittlung  der  Thatsachen  zur 

tstellung  der  Steuerschuldigkeiten  bei  den  Steuern 

den  berufsmässigen  Erwerb  und  auf  den  Besitz. 

A.  Feststellung  der  Steuersubjecte. 

Hier  stehen  zwei  Methoden,  die  amtliche  Nachforschung 

i  den  Steuereubjecten  der  einzelnen  Steuern  und  die  Ver- 

']  S.  oben  S.  26S  Note  8,  bes.  über  J.  G.  Hoffmann's  Definition  der  „directen" 
„indirecten"  Stenern  als  Stenern  auf  den  Besitz  und  auf  Handlungen. 
k  für  die  Hauptkategorie  der  inneren  Verbrauchssteuern,  welche  sich  an  einen 

Ktionsbetrieb  anachliessen ,  passt  diese  Unterscheidung  nach  dem  im  Text  üe- 
I  nicht 
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pflichtung  dieser  Steuers u bj ecte  selbst  zur  Anas? 

behufs  Veranlagung  tllr  die  Steuer,  zur  Verfügung.   Bad*  « 

regelmässig  passend  neben  einander  angewandt    Die  «ß  i 

aber  bei  einigen  Steuern,  den  Personalsteuern,  auch 

nutzt  werden,  namentlich  wenn  ein  Meld e  wesen  lur  d»*^ 

der  inneren  Verwaltung  schon  besteht,  dessen  Ergeboiae  fettig- 

zuverlässig  erscheinen,    auch  wohl,  wodurch  häufigere» 

Zählungen  in  kürzeren  Perioden  eine  genügende  Fel- 

des Personalbestands  der  Bevölkerung  erfolgt.    Wo  eine  Axt-i 

pflicht  in  Steuersachen  vorgeschrieben  ist,  muss  nattirheb  :r 

trole  stets  eine  amtliche  Nachforschung  nebenher  gehen  oder  •  %| 

Zu  unterscheiden  sind  hier  wieder  die  Personal  ~- 

wisse  „ 0 bje et " steuern. 

1)  Für  Personal  steuern  wie  die  allgemeinen  Ein  i 

(einschliesslich  der  Classen-),  Vermögensteaern  mus*  a-  i 

diesen  Methoden  vor  jeder  Thätigkeit  in  Bezug  auf  die  Emj 

der  Steuer o bj ecte,  die  Materialien  sammeln,  um  ftllft: 

Steuerlisten  oder  Steuer  rollen,  d.  h.  namenswei«  ^ 

Verzeichnisse  aller  Steuersubjecte  herzustellen.3)  Ausdruck 

flir  diesen  Zweck  kann  der  polizeiliche  Meldezwan^  w 

für  alle  Ab-  und  Zugänge  von  Individuen  in  der  Ortsber»1» 

Da  sich  aber  hier  wie  auch  bei  dem  für  sonstige  \  er^- 

zwecke  bestehenden  Meldezwang,  gerade  um  sich  der 

entziehen  und  aus  mancherlei  anderen  Gründen,  viele  r  • 

nicht  an-  und  abmelden  werden,  so  müssen  die  Lückei 

thümer  (bei  unterlassenen  Abmeldungen)  durch  amükk  • 

ergänzt  und  Strafen  für  unterbliebene  An-  und  AbraeÜ-"-  ! 

gedroht  werden.  Bei  voller  Freizügigkeit,  Wegfall  de*  Ftsr- 

bei  heutigen  Communicationsmitteln  ergeben  sich  hier  i* 

viele  Schwierigkeiten  für  die  Verwaltung  in  Betreff  der 

Stellung  der  Listen,  auch  nicht  unbedeutende  Kosten  aai 

Publicum  manche  wirkliche  oder  nach  den   Ansichten  k 

einmal  unangenehme  Belästigungen.4)  Das  spricht,  neba  -U*" 

dafür,  die  „kleinen  Leute",  bei  denen  es  sich  doch  ̂  

nur  um  niedrige  Personalsteuersätze  handelt,  von  softer;* 

ten  Besteuerung  auch  aus  steuertechnischen  Gründen  xa  bef* 

*)  Vgl.  meine  (irundleg.,  Absehn,  f.  Zagrecht,  bes.  2.  A.  >. 

3)  Ein  gutes  Beispiel  liefern  die  Einrichtungen  zur  XtnaiMms  * 
i  Uassensteuer.  _ 

4)  Vgl.  (irundleg.  §.  237  u.  über  d.  preuss.  Schwierigktitea  i<&  *  ü*** eb.  2.  AuÜ.  S.  45S,  Note  10. 
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i  Steuer  halt  ung  der  Gemeinde  für  eine  bestimmte  Steuer- 

ime  (§.  544,  568)  kann  zwar  den  Staat  sieber  stellen,  aber  hat 

ade  bei  einer  directen  Besteuerung  der  unteren  Gassen  andre 

lenken  und  führt  fast  nothwendig  zu  einem  buchst  lästigen 

stem  des  Passzwangs  selbst  für  „Inlandspässe"  (russi- 

e  Bauernpasse),6)  um  die  Abwesenden  mit  zur  Tragung  der 

injunalen  Steuerlast  heran  zu  ziehen.    Beginnt  man  mit  Per 

alsteuern  erst  bei  einer  etwas  grösseren  Höhe  des  Einkommens 

des  Vermögensbesitzes,  was  bei  verbreiteten  hohen  Verbrauch- 

ern auch  principiell  richtig  ist,  so  entfallen  viele  Schwierig- 

en.  Denn  die  Zahl  der  Steuerpflichtigen  wird  dann  sofort  viel 

oer  und  man  hat  es  mit  Personen  zu  thun,  deren  Einkommen- 

Vermögensverhältnisse  schon  wegen  der  grösseren  Höhe  des 

kommens  und  vielfach  auch  wegen  der  Natur  des  Besitzes 

ukundiger  sind  und  leichter,  wenigstens  in  Betreff  der  Existenz 

st  (im  Unterschied  von  der  Höhe)  ermittelt  werden  können.6) 

2)  Bei  den  directen  Steuern  auf  bestimmte  einzelne  üb- 

te, bez.  auf  den  Besitz  von  solchen  oder  auf  den  Ertrag 

timmter  einzelner  Ertragsquellen  oder  auf  den  Be- 

ib  gewisser  Gewerbe,  die  Ausübung  gewisser  Berufe 

den  Einkommenbezug  daraus,  daher  bei  den  eigentlichen 

ragsteuern,  den  directen  Luxus-  und  ähnlichen  Steuern, 

n  auch  den  zum  Zweck  der  Verbrauchsbesteuerung  dienen- 

Steuern,  welche  sich  an  inländische  Gewerbebetriebe 

Productionen  anschliessen  —  man  kann  sie  in  einem  ähn- 

en,  nur  etwas  weiteren  Sinne  als  in  dem  früher  (§.  455)  ge- 

achten  als  „Objectsteuern"  (allenfalls  ähnlich  als  ,,Real-"steuern) 

immenfassen  und  dann  den  Personalsteuern  gegenüber  stellen  — 

nndet  sich  die  Ermittlung  der  Thatsachen  zur  Feststellung  der 

lersubjecte  von  vorneherein  unmittelbar  mit  derjenigen  zur 

Stellung  der  Steuer  objecte.  Denn  der  betreffende  Besitz  u.  s.  w. 

ingt  ja  hier  erst  die  subjective  Steuerpflichtigkeit.   Die  Ermitt- 

'')  Darober  K.  W aIcker,  SelbstverwalL  d.  Steuerwesens,  S.  275. 

ti)  Ein  Beispiel  aus  Preusscn:  im  J.  187«  Zakl  der  zur  Classensteuer  veranlagten «Ol  (Einzelnsteuerndo  und  HaushaltungsForstände)  4,998,228;  davon  in  d.  1.  Stufe 

buiasal.  Einkommen  ?.  420— 660  M ..  zu  3  M.  Jahressteoersatzi  2,507,853,  in  der 

;ufe  (660  —  900  M.,  Steuersatz  6  M.)  1,136,109,  in  d.  3.  Stufe  (900  —  1050  M., 

Steuersau)  344,840,  in  d.  4.  Stufe  (1050—1200  M.,  12  M.  Steuersatz)  320,980*, 5.  Stufe  (1200-1350  M. ,  18  M.  Steuersatz)  182,573,  in  d.  6.  Stufe  (1350  bis 
•  M.,  24  IL  Steuersatz)  131,420  Personen  u.  s.  w.  Also  in  diesen  6  Stufen  bis 

'  M.  Einkommen  4,623,775  Censiten,  in  allen  Übrigen  nur  374,453. 

L  W»g8er,  Finaniwissensrhaft.   IL  39 
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lung  der  Steuerobj ecte  wird  hier  in  der  Regel  der  vor»;* 

gehende  administrative  Act.   Darüber  im  §.  553. 

B.  —  §.  551.   Feststellung  der  Steuerobj  ecte. 

1)  Bei  den  Personalsteuern  handelt  es  sich  hier  jen 

meistens  um  die  Ermittlung  der  ungefähren  Steuerfähin 

und  um  die  Auflegung  danach  abgestufter  Steueret 

auf  die  betreffenden  Steuersubjecte  („Classen steuern")  Ui 

um  die  genauere  (wenn  auch  nicht  noth wendig  völlig  gea*:* 

ziffermässige  Ermittlung  der  Höhe  und  eventuell  aacb  ia 

Art  des  Einkommens  (Arbeits-,  Renten-,  gemischtes  Einkorn*:,- 

und  bei  Vermögensteuern  der  Höhe  und  eventuell  ebenfalls 

Art  des  Vermögens  (eigentliche  —  nominelle  —  Eä 

kommen-  und  Vermögen  steuern).    In  beiden  Fället 

man  wieder  die  Methode  der  amtlichen  Nachf  orschuD. 

der  Verpflichtung  der  Steuersubjecte  zu  den  bezügliche: 

meidungen  und  Angaben  anwenden. 

a)  Bei  den  Classen  steuern,  —  und  zwar  um  so  mehr,  je:- 

dieselben  bis  in  die  ärmere  Bevölkerung  herabgehen  und  je 

nach  Recht  und  Sitte  noch  berufs-  und  gesellschaftständisck 

nungen  im  Volk  bestehen,  desto  mehr  —  kann  man  sich  t&> 

an  offenkundige  oder  an  einfach  zu  Consta tirende  1* 

sachen  halten,  welche  sich  zugleich  mit  der  Aufnahme  des  Per^ 

Stands ,  also  der  Steuersubjecte  ermitteln  lassen. 8)    Geht  mas  • 

diesen  Steuern  überhaupt,  wie  es  unter  unseren  heutigen  Yen.- 

nissen  zweckmässig  ist,  nicht  über  eine  gewisse  Bevölkerungssd 

mit  einem  mässigen  Einkommen  (c.  1500  —  2000  M.  in  Da*' 

land?)  hinaus,  sondern  verwandelt  diese  Steuern  bei  den 

habenderen  in  eine  eigentliche  Einkommensteuer ,   so  bedtf 

kaum  eines  besonderen  Zwangs  der  Steuerpflichtigen  zn  Xnpfc 

über  die  Einkommen-  und  Vermögensverhäitnisse  oder  sog.  „Deel* 

r  a  t  i  o  n  e  n  ".  Es  gentigt  eventuell  an  dem  persönlichen  MeJdex* 

Die  amtlichen  Steuerorgane  und  namentlich  passend  aus  ortskoBdi.^ 

Mitgliedern  der  Communalverwaltung  und  der  Communalverfrefc 

sowie  aus  Vertretern  der  Steuerpflichtigen  selbst  zusammen^ 

„(  Veran lagung8-)  Steuercommissionen"  können  die  n** 

tige  Feststellung  der  Stcuerobjecte ,  bez.  der  „Einschätzt  • 

7)  Bei  den  reinen  Kopf-  und  Familiensteuern  fallt  Steuersubject  und  Ste*& 
zusammen,  die  Aufnahme  des  Personenstands  dient  daher  gleichzeitig  m  de 
Stellung  der  Steuerobjecte. 

8)  Auch  hier  liefert  bes.  die  preuss.  Classensteuer,  nam.  in  den  Eianca»- 
bis  1851,  bez.  1873  ein  Beispiel.    Vgl.  darüber  Hoff  mann,  L.  v.  d.  Steuern  S. 
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euersubjecte  in  die  „('lassen"  auf  Grund  des  gesammelten 
achenmaterials  wohl  zu  Wege  bringen.  Ein  Hillsmittel  der 

roie  gegen  ungleichmässige  und  zu  niedrige  Ein- 

gingen liegt  in  der  Oeffentli  chkeit  der  Steuerlisten  und 

i  zu  gewährenden  Rechte  jedes  Steuerpflichtigen,  vermeintlich 

adrige  Einschätzungen  Dritter  zur  Sprache  zu  bringen.  Gegen 

be  Einschätzung  sind  den  Betroffenen  Reclamationsrechte 

here  Instanzen  zu  gewähren. 

.  552.  —  b)  Bei  den  Einkommen-  (und  ähnlich  bei  den 

lögen)  Steuern  —  je  höher  Einkommen  und  Vermögen 

d  und  je  mehr  sie  sich  qualitativ  differenziren,  je  beweglicher 

anze  Wirthschaftsleben ,  je  veränderlicher  die  Productions 

k  wird  und  je  mehr  das  Princip  des  Individualismus  in  der 

chaftlichen  Rechtsordnung  durchdringt,  desto  mehr,  daher 

igendem  Maasse  im  modernen  Leben  —  bietet  die  ziffer- 

ge  Ermittlung  der  Höhe  des  Einkommens  und  Vermögens 

iie  Feststellung  der  Art  beider  (bewegliches  Kapital!  Zins- 

aimen!)  grössere  Schwierigkeiten.  Diese  lassen  sich  auch 

der  Voraussetzung  eines  entwickelten  Ertragsteuersystems 

die  Benutzung  der  Daten  desselben,  ferner  durch  das  mit- 

niögiiche  Zurückgreifen  auf  amtliche  (gerichtliche)  Register 

wisse  Vermögensobjecte  und  Rechtsgeschäfte  (Grund-  und 

hekenbücher)  nicht  genügend  Uberwinden.  Aus  den  Ertrag 

katastern  gewinnt  man  wohl  einige  brauchbare  Anhaltspuncte, 

bei  der  üblichen  und  in  gewissem  Umfang  unvermeidlichen 

htung  dieser  Kataster  keine  ausreichenden  Daten  für  die 

nmung  der  Höhe  des  wirklichen  Ertrags,  welcher  einem 

8-  und  Wirthschaftssubject  in  einer  bestimmten  Zeit  (der 

iwart)  als  Einkommen  zufliesst.  Gewisse  offenkundige  That 

n ,  aus  denen  auf  Höhe  und  Art  von  Einkommen  und  Ver- 

li  zu  schliessen  ist  —  Lebensstellung,  Beruf,  Grund-  und 

>esitz,  Gewerbebetrieb  und  in  manchen  Fällen  Umfang  des- 

i  —  liegen  zwar  auch  hier  vor  oder  lassen  sich  leicht  er- 

n.  Aber  die  unbekannte  und  besten  Falls  nur  innerhalb  sehr 

r  Grenzen  richtig  zu  schätzende  und  doch  bei  dieser  Besteue- 

wesentlichste  Grösse  bleibt  die  Höbe  des  Einkommens. 

Diese  Erwägungen  führen  zu  dem  Schluss,  dass  bei  der  Ein- 

neu-  und  Vermögensteuer  die  Methode  der  amtlichen  Nach- 

chung  allein  zur  sicheren  Ermittlung  der  Thatsachen, 

ic  sich  auf  die  Steuerobjecte  beziehen,  nicht  ausreicht,— 
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weder  die  Nachforschung  durch  Steu er organe  allein  wd  rr 

wie  immer  sonst  zweckmässig,  namentlich  wieder  aas  Vet» 

der  Bevölkerung  und  der  Steuerpflichtigen  selbst  zusammts^s: 

Steuercommissionen.  Vielmehr  muas  hier  eine  wie*  4 

sich  allerdings  auch  unentbehrliche  amtliche  Nachforsche  :  * 

zweite  Linie  treten  und  sich  wesentlich  auf  eine  Reviiieii 

Controle  der  in  erster  Linie  obligatorisch  zu  m*r~ 

eigenen  Angaben  der  Steuerpflichtigen  über  die  H'u-  - 

die  Art  ihres  Einkommens  und  Vermögens  beschränken.  Iu 

ist  im  Princip  „Declarationszwang"  zu  verlangen  « 

directer,  bei  welchem  die  Angaben  positiv  vorgeschriebes 

und  auch  Jedermann  ohne  Weiteres,  d.  h.  ohne  voraasca* 

Aufforderung,  wenn  sein  Einkommen  und  Vermögen  in  d*e  sss 

Pflichtige  Grenze  fällt,  die  Declaration  einreichen  muss.  a*^ 

ein  indirecter  Declarationsz  wang,  wo  die  Unterlasse  * 

mit  gewissen  Rechtsnachtheilen,  z.  B.  dem  Verlust  des  Retiacxj 

rechts,  verbunden  ist.9)  Es  ist  dabei  auch  die  Angabe  k:*-i 

zeinen  Kategorieen  des  Einkommens  und  Vermögen*  n * 

Werthhöhe  jeder  Kategorie  zu  fordern. 10) 

Mit  dem  Declarationszwang  mttssen  dann  verschiedest  * 

Grundsätze  verbunden  werden  (§.  524),  welche  mit  Ausaias® 

zwei  ersten  auch  bei  den  Classensteuern  anwendbaren  kie  * 

haupt  allein  in  Frage  kommen  können :  weitgebende  tsc  « 

same  Oeffentlichkeit  der  Steuerlisten,  Recht  jedes« 

Pflichtigen,  gegen  vermeintlich  zu  niedrige  Angtbcc  s 

Andern  Einspruch  zu  erheben,  strenge  und  hohe  Stn' 

bei  zu  niedrigen  Angaben,  ernstliche  Controle  beim  Ertr»* 

selbst  unabhängig  von  den  etwaigen  Erbschaftssteuern,  mni  x*a 

trägliche  hohe  D efraudationsstrafe.  Ob  am  «** 

stattliche  Versicherungen  verlangen  soll,  möchte  ein  mtfsfl 

Punct  bleiben,  der  mit  nach  Landesverhältnissen  zq  estetf^ 

wäre.  Es  erscheint  für  die  Erreichung  des  Zweck*  dc*  * 

dingt  nothwendig  und  in  sittlicher  Hinsicht  nicht  cnWe& 

°)  Nur  ein  solcher  besteht  in  d.  neuen  königl.  sacht.  Einkomm  eDssra . i 

,0)  Der  grosse  Mangel  des  preuss.  Einkommen  steoerrecht  *  ks  & 

Declarationszwang.  In  Folge  dessen  werden  die  Einkommen  «kr  r.  Jirf*11 

Clausen  nicht  richtig  nach  den  gesetzlichen  Sätzen  (bis  3  *  .1  (tzxSa  ** 
Sötbeer  u.  A.  m.  aufgestellten  Statistiken  des  preuss.  VolkseiftiL»&erfe 

Vertheilung  sind  deswegen  auch  nicht  brauchbar,  um  einen  ndbüf-sa  LihM** 
Höhe,  Anzahl  und  Vertheilung  gerade  der  grösseres  Lnz^iesto** 8 
gewahren. 

i 
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sofort,  so  in  Bezug  auf  die  ersten  Angaben,  zu  diesem  Mittel 

eifen. 

edeutend  erleichtert  wird  die  Aufgabe,  wenn  solche  Steuern 

epartitions-,  nicht  als  Quotitätssteuern  aufgelegt  werden, 

besteht  für  jeden  Steuerpflichtigen  das  unmittelbare  Interesse, 

keine  zu  niedrige  Angaben  der  Anderen  vorkommen  und  in 

chtigen  Consequenz  dieser  Sachlage  liegt  wieder  der  Decla 

szwang  mit  den  genannten  weiteren  Grundsätzen.  Die  wesent- 

Schwierigkeit  der  Repartitionsbesteuerung  ist  hier  freilich 

zu   verkennen:  man  muss  richtige  Gesammtsteuerschuldig- 

bilden,  wofür  die  erforderlichen  Anbaltspuncte  zunächst 

oder  die  vorhandenen  nicht  genügen.  Nach  allgemeinen 

:ungen  lässt  sich  wohl  feststellen,  welche  Summe  solcher 

n  das  ganze  Land  aufbringen  soll.  Aber  für  die  erste 

iilung  oder  für  die  Bildung  von  Provincial-,  Kreis-  und  Ge- 

equoten  fehlt  der  richtige  Vertheilungsschlüssel.  Jedenfalls 

man  sich  dafür  nicht  allein  an  die  Ergebnisse  der  Quotitäts- 

erung  halten,  die  eben  mit  vielen  Fehlern  behaftet  sind.  Bei 

figen  Einschätzungen,  durch  welche  man  Daten  für  die  Re- 

on  erzielen  will,  kämpft  man  nicht  nur  mit  der  Tendenz 

inzelnen,  das  Einkommen  zu  niedrig  anzuschlagen,  sondern 

er  gleichen  Tendenz  ganzer  Districte,  was  dann  den  Werth 

itwirknng  localer  Steuercommissionen  beeinträchtigt.  Vielleicht 

sich  durch  eine  Art  Vergleichsverfahren  je  zwischen  den 

:verwaltungsorganen  und  Vertretungskörpern  der  Provinzen, 

reise  und  Gemeinden  (ähnlich  wie  es  bei  den  Katasteropera- 

i  der  Ertragsteuern,  besonders  der  Grundsteuer,  §.  554,  bc- 

eine  Abhilfe  gewinnen,  indem  man  neben  den  Ergebnissen 

lgemeinen  Quotitätsbesteuerung  noch  andere  statistische  Anhalts- 

e  zu  ermitteln  sucht,  um  den  relativen  localen  Wohlstand 

stellen,  auf  diese  Weise  dann  Gesammtsteuerschuldigkeiten 

und  darauf  die  Reparation  bis  auf  die  einzelnen  Steuer- 

ten herab  eintreten  lässt.    Von  Zeit  zu  Zeit,  namentlich 

bei  einer  Veränderung,  bez.  Erhöhung  des  Steuerbedarfs, 

en  dann  diese  Grundlagen  der  Reparation  zu  revidiren  sein, 

ler  ernstlichen  Durchführung  des  Declarationszwangs  und  der 

inten  ergänzenden  Grundsätze  erreicht  man  wohl  allmälig 

r  bessere  Daten  über  das  Einzelein  kommen  und  Vermögen 

so  auf  diese  Weise  wieder  die  Möglichkeit,  die  Gesammt- 

rsummen  der  Landesdistricte  in  ein  richtiges  Verhältniss  zu 
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cinander  zu  bringen,  daher  auf  diesem  Wege  den  Stoaerti*« 

tfg  zu  normiren.    Nach  dem  Früheren  (§.  368)  würde  gt» 

solchen  allgemeinen  Einkommensteuern  der  Steuerrn^  dem 

den  Finanzbedarf  gemäss  beweglich  zu  halten  sein,  ecr 

richtung,  welche  sich  auch  wieder  mit  dem  Repartition^jsrr 

Besten  verbinden  lässt. 

§.  553.  —  2)  Bei  den  Objectsteuern  (im  J^inne  de* 

unter  b)  muss  man  die  auch  hier  in  Betracht  kommendes  ~ 

Methoden  der  amtlichen  Nachforschung  und  der  eigenen  As** 

der  Pflichtigen  zur  Ermittlung  der  Steuerobjecte  nnd  neu**: 

gleich  der  Steuersubjecte  mehrfach  speciell  nach  der  Nur 

betreffenden  Steuern  gestalten.    Aber  in  wichtigen 

stimmen  die  Aufgaben  bei  den  einzelnen  Steuern  doch  aoei  ̂  

überein,  was  in  der  Finanzwissenschaft  nicht  immer 

beachtet  worden  ist.   Namentlich  bedarf  man  in  der  E«t  l 

licher  oder  gleichartiger  umfassender  Einrichtungen  und  Mier- 

schon  zur  Constatirung  der  Steuerobjecte  selbst  m^i  *^ 

besonders  zur  Ermittlung  derjenigen  Thatsacbeii 

denen  unmittelbar  oder  mittelbar  auf  die  Höhe  des  WertwÄ 

des  Ertrags  eines  Steuerobjecte  geschlossen  werden  kia* 

nach  dieser  Höhe  dann  die  individuelle  Steuerschuldigkeff 

mässheit  des  Steuersatzes  zu  bestimmen. 

Die  bezüglichen  Einrichtungen  sind  die  sogen.  „Nf»« 

katastrirungen",  aus  denen  man  die  „St euerkitsfir* 1 

(„Steueranschläge")  oder  die  amtlichen  Sammlung«  der  Ta 

sachen  zur  Feststellung  der  Steuersubjecte  nnd  -  objeete  st ' 

Ermittlung  der  individuellen  Steuerschuldigkeiten  der  cn^s 

Steuerpflichtigen  bildet  (§.  331).  Diese  Operationen  euc  Kä* 

kommen  vorzugsweise  bei  den  Real  steuern  des  Ertraflss 

Systems  vor,  ähnlich  aber  auch  bei  den  meisten  anderer  J1*» 

steuern,  von  denen  an  dieser  Stelle  zu  reden  ist  (§.  55K  *csb& 

lieh  bei  den  an  gewisse  Productionsbetriebe  sich  an*<hü€*aö 

indirecten  Verbrauchsteuern. 

Unter  den  steuerpflichtigen  Objecten  sind  hier  die  Im* 

lien  und  die  Mobilien  zu  unterscheiden.    Die  Meib^des 

mittlung   des  Vorhandenseins  steuerpflichtiger  Objeete 

")  Der  Ursprung  des  Worts  Kataster  wird  ron  Jae.  Gothofreda«  »^H** 
wohl  richtig  erklart  aus  einer  Zusammen  Ziehung  von  capitationi*  rcrr«r^s 

registrum,  was  durch  die  altfranzös.  Schreibweise  capdastre  bestlöft  wai  ti^** 
du  Cange,  glossar.  s.  v.  capdastrum  u.  catastrum  (Rau,  II,      2***  .V*  * 
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rths,  Ertrags  a.  s.  w.  derselben  werden  hiernach  mehrfach  vcr- 

eden  aasfallen  mtissen:  so  einerseits  bei  der  Grand-  und  Häuser- 

er ,  dann  bei  der  nach  Merkmalen  fester  Betriebseinrichtungen 

Gehören  des  stehenden  Kapitals,  z.  B.  Zahl  und  Grösse  gewisser 

ehinen,  Geräthe)12)  aufgelegten  Gewerbe-  und  indirecten  Ver- 

ichsteuern,  auch  bei  der  Wohnungssteuer  und  anderseits  bei 

lern  auf  bewegliche  Kapitalien  (Leibzinssteuer),  bei  Gewerbe- 

indirecten  Verbrauchsteuern,  welche  nach  Bestandteilen  des 

aufenden  Kapitals  (Rohstofifmenge,  Arbeitslohn  betrag,  eventuell 

er  Arbeiterzahl  u.  s.  w.)ls)  aufgelegt  werden,  bei  directen 

usstenern  und  in  ähnlichen  Fällen.  Die  Umstände,  nach 

ihen  sich  die  Steuerpflichtigkeit  richtet,  lassen  sich  bei  Mobi- 

leichter  als  bei  Immobilien  verbergen  oder  falsch  darlegen, 

halb  auch  die  Vorschriften  über  Anmeldung  u.  8.  w.  und  die 

trolen  verschieden  sein  müssen. 

a)  Bei  Immobiliar-Objecten  reicht  die  amtliche  Nach- 

chung  zur  Constatirung  der  steuerpflichtigen  Objecte  selbst  aus, 

so  mehr,  als  ohnehin  für  andere  Verwaltungszwecke  Ueber- 

ten  dieser  Objecte  vorhanden  zu  sein  pflegen.  Die  Person  des 

das  Objeet  steuerpflichtigen  Subjects  ist  regelmässig  eine  offen- 

dige Thatsache  und  ergiebt  sich  für  die  Steuerverwaltung  aus 

Grund-  und  Hausbüchern  u.  s.  w.   Die  Aufgabe  besteht  hier 

etwa  in  der  genaueren  Beschreibung  des  Objects  speciell 

die  Besteuerungszwecke,  so  namentlich  in  der  Feststellung  der 

<sse  des  Grundstücks,  des  Hauses,  wofür  eventuell  besondere 

lerliche  Vermessungsoperationen  nöthig  werden  können,  wenn 

ae  genügenden  Maassbestimmungen  vorhanden  sind.  Daran 

len  sich  dann  die  Massregeln  zur  Ermittlung  des  ungefähren 

r  genauen  Werths  oder  Ertrags  oder  der  Ertragsfähigkeit ,  des 

dnetionsumfangs  eines  steuerpflichtigen  Objects,  Massregeln, 

che  sich  im  Einzelnen  nach  der  ökonomisch  -technischen  Natur 

«es  Objecto  und  auch  nach  der  Art  der  bezweckten  Steuer  (Ertrag-, 

irecte  Verbrauchsteuer  beim  Productionsbetrieb)  specialisiren. 

J  bezüglichen  hier  festzustellenden  Thatsachen  lassen  sich  meistens 

ch  amtliche  Nachforschung  ermitteln,  theils  von  Steuerverwal- 

gsorganen,  theils,  und  in  der  Regel  besonders  passend,  von 

i  Specielle  Beispiele:  Zahl  \\<r  Mahl-MM^-  der  Muhl-n.  Sptadelühl  ferSpioM- 
ß,  Zahl  u.  Art  der  Oefen  u.  s.  w.  in  den  Metall  verarbeitenden  Gewerben. 

*•)  Specielle  Beispiele  ;  Quantität  de«  verarbeiteten  Tabaks,  der  Rtlbcn,  des  fertigen »nkab. 
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localen  und  sonstigen  Steuercommissionen,  in  denen  die  Stezr 

Pflichtigen  ihre  Interessen  mit  vertreten   finden.    Der  einte: 

Steuerpflichtige  mass  aber  gesetzlich  gezwungen  werden  kör: 

eine  solche  amtliche  Nachforschung,  z.  B.  mittelst  Gewährung^ 

Zutritts  zu  seinen  Grundstücken,  Gebäuden,  Fabrikräumen  u.  * « 

zu  gestatten,  und  in  manchen  Fällen  doch  auch,  Aussagen  inb 

zug  auf  die  Steuerobjecte  zu  machen,  Rede  und  Antwort  dirt*. 

zu  stehen.   Zur  Wahrung  seiner  eigenen  Interessen  ist  ihm  fern 

das  Recht  einzuräumen,  bei  der  amtlichen  Nachforschung  seI*H 

zugegen  zu  sein  oder  sich  durch  Bevollmächtigte  vertretet  . 

lassen,  sofortige  Erinnerungen  in  Bezug  auf  die  Feststellung  *i 

Thatsachen,  die  für  seine  Besteuerung  in  Betracht  kommen 

machen  und  schliesslich  ist  ihm  ein  Reclamationsrecht  binnei . 

wisser  Fristen  gegen  die  Ergebnisse  der  amtlichen  Nachforeci 

an  höhere  Instanzen  (Behörden,  auch  ReclamadonscommisBku 

zu  gewähren. 

b)  Bei  Mobiliarobjecten  wird  gewöhnlich  die  Verpflidn: 

der  dafür  steuerpflichtigen  Subjecte,  bezügliche  Anmeldungen  : 

Aussagen  über  den  Besitz  und  die  Beschaffenheit  solcher  Ob? 

zu  machen,  voran  zu  stellen  sein.   Die  amtliche  Nachforeer- 

dient  dann  mehr  zur  Ergänzung  und  zur  Controle. 

Wo  es  sich  um  die  Anknüpfung  der  Besteuerung  an  den  & 

nischen  Productionsprocess  gewisser  Artikel,  wie  im  Falle  der 

directen  inneren  Verbrauchsteuern  handelt,  und  demgemäss  mi~ 

bar  (bei  der  Robstoffsteuer)  oder  unmittelbar  (bei  der  Fabrikate»* 

die  Menge  des  steuerpflichtigen  Products,  welche  hier  das  Sie; 

object  ist,  ermittelt  werden  soll,  da  muss  regelmässig  der  ga: 

Productionsbetrieb  unter  fortlaufende  oder  zeitweilige,  d. 

während  der  jedesmaligen  Dauer  der  Production  stattfinde 

steueramtliche  Controle  gestellt  werden.14)  Zu  diesem  Zw* 

ist  das  steuerpflichtige  Subject  wiederum  zu  gewissen  Anmeldnr: 

und  zu  gewissen  Einräumungen  von  Rechten  an  die  Organe 

Steuerverwaltung  zu  verpflichten.   So  hat  es  z.  B.  den  Zehpc 

des  Beginns  eines  Productionsbetriebs  rechtzeitig  der  Behörde ; 

zumeiden  („Steueransage"),  darf  den  Betrieb  nur  in  Ge:r 

wart  der  Beamten  vornehmen,  muss  über  den  Umfang  derPrc 

tion,  über  die  Objecte  derselben  wahrheitsgetreue  Aussagen  roifctf 

die  Geschäftsbücher  in  bestimmter  Weise  darüber  führen  n.  i 1 

14)  So  nam.  bei  der  Besteuerung  der  Branntweinbrennerei .  Bierbiwra. 
zuckerfabrikatiou,  des  Tabakbaus,  der  Tabakfabrikation,  der  Salzgetrimiunf. 
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sge  technische  Apparate,  welche  bei  der  Production  verwendet 

en,  stehen  zum  Behufe  der  Steuercontrole  unter  Aufsicht  und 

e  der  Steuerverwaltung.  Die  Steuerbeamten  erhalten  das 

t,  jederzeit  die  Grundstücke  und  Räume  des  Productions- 

tbs  zu  betreten,  um  die  Controle  auszuüben.  Wo  die  Steuer 

en  zu  verarbeitenden  Rohstoff  (Form  der  Rübenzuckersteuer, 

Jteuer)  oder  an  den  gewonnenen  Rohstoff  (Tabakbau,  Gewicht- 

r,  Zwangsablieferung  an  die  Monopolverwaltung)  oder  an  das 

e  Fabrikat  (Form  der  Rübenzuckersteuer,  der  Branntwein-, 

>alzsteuer,  Tabakfabrikatsteuer)  sich  anknüpft,  unterliegt  der 

rpflichtige  entsprechenden  Verpflichtungen,  nicht  unversteuer- 

vohstoff  zu  verarbeiten,  kein  unversteuertes  Product  aus  der 

ik  u.  g.  w.  heraus  in  den  Verkehr  zu  bringen.  Zu  diesem 

k  sind  wieder  die  erforderlichen  Anmeldungen  des  Steuer- 

cts  an  die  Behörde  vorgeschrieben  und  dieser  weitgehende 

olrechte  gegeben,  um  die  steuerpflichtigen  Objecte  richtig  fest- 

n  zu  können.  Die  Anordnung  des  Gebrauchs  von  Stempeln 

akfabrikate) ,  das  steuerbehördliche  Recht  der  Einsichtnahme 

Geschäftsbücher,  selbst  der  Zwang  zur  periodischen  Abliefe- 

der  letzteren  an  die  Verwaltung  (americanische  Tabaksteuer) 

als  Controlhilfsmittel  hinzukommen. 

§.  554.    Bei  den  Ertragsteuern  gestalten  sich  die  steuer- 

lichen Massregeln  zur  richtigen  Feststellung  der  Steuerobjecte 

das  bezügliche  „Katasterwerk"  nach  dem  Wesen  jeder 

Inen  Steuer  in  den  Einzelheiten  besonders  verschieden.  Aber 

issc  Grundzüge  dieser  Massregeln  sind  wenigstens  je  bei 

ssen  Ertragsteuern  doch  auch  noch  in  weiteren  Puncten  als 

bereits  erwähnten  übereinstimmend.15) 

Einmal  trennen  sich  in  dieser  Hinsicht  die  Realsteuern,  die 

id-,  Gebäude-  und  Gewerbesteuer  (einschliesslich  ihrer  Abarten, 

der  Bergwerksteuer)  von  den  mehr  per sonalsteuerartigen 

igsteuern,  der  Lohn-  und  Besoldungs-,  auch  der  liberalen  Be- 

und  der  Leihzinssteuer,  welche  letztere  trotz  ihres  Steuer- 

rte  hier  mehr  zu  dieser  Gruppe  zu  stellen  ist.  Bei  den  Steuern 

1  Auch  hier  vortreffliche  Erörterungen  bei  Hock.  öff.  Abg.  S.  179  ff.  S.  au* 

pec.  Steuerlehre  vorläufig  Kau  B.  2  Ober  die  Einrichtung  der  < •  rund-,  Gebinde-  u. 

rbesteuer;  auch  Stein  B.  2.  Die  Uebereinstimmung  der  Einrichtung  bei  der 

I-.  Gewerbe-  und  ländlichen  Gebäudesteuer  in  manchen  grundsätzlichen  Puncten 

>enachema.  Claasirung  u.  a.  in.)  scheint  mir  zu  wenig  beachtet  worden  zn  sein, 

<lie  ausschliessliche  Behandlung  solcher  Puncto  in  der  den  Leberblick  des  Gleich- 

•ö  benehmenden  speciellen  Steuerlehre  wohl  beigetragen  bat. 
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auf  den  gewöhnlichen  Arbeitslohn  als  solchen  geht  mu 

massig  in  ähnlicher  Weise  wie  bei  den  Classensteuoi  \  - 

bei  den  Besoldungs-,  liberalen  Berufs-  und  LeihziiiMifiifi  Hu 

wie  bei  den  Einkommensteuern  (§.  552)  zur  Ermittlang  der 

objecte  vor.   Daneben  bieten  sich  besondere  Hilfsmittel  k 

füllung  dieser  Aufgabe  und  eventuell  auch  zur  Erhebung  der  m 

indem  man  bei  Lohn  und  Besoldung  auf  den  Arbeitgeber 

Leihzins   auf  den  Schuldner  zurückgreift  (Frage  der  C«c: 

be8teuerung  §.  409). 

Bei  den  Real  steuern  ist  die  Ermittelung  des  Steuer 

seines  Werths,  Ertrags  u.  s.  w.  zwar  in  einer  Hinsich:  £ 

weil  gewisse  wichtige  darauf  bezügliche  Thatsachen  oßeu.J 

sind  oder  sich  unschwer  feststellen  lassen.    Aber  in  andere-  - 

sieht  ist  die  Aufgabe  schwerer:  die  individuelle  Verseile:» 

heit  des  Werths  und  Ertrags  der  Steuerobjecte  ist  «h: 

Der  individuelle  Werth  oder  Ertrag  lässt  sich  ateoir  r* 

wenigstens  bei  den  steuerpflichtigen  Grundstücken  und  Ge* " 

überhaupt  kaum ,  und  selbst  annähernd  bloss  mit  einen»  r* 

Arbeitsaufwand,  trotzdem  aber  nur  ungenügend  ernüttek  * 

zeitlichen  Veränderungen  des  Werths  und  Ertrags  * 

vollends  nur  selten  ausreichend  verfolgt  werden.   Ans  die*:  •' 

hältnissen  erklärt  sich  eine  gewisse  Seibstbescheidnx* 

Steuerverwaltung  diesen  Realsteuern  gegenüber:  man  *ki 

fach  ganz  von  der  Ermittlung  des  individuellen  Wer»* 

Ertrags  ab  und  begnügt  sich  mit  der  Feststellung  von  W«» « 

Ertrags  c  1  a  s  s  e  n ,  in  welche  dann  die  einzelnen  Steuerobjee*  > 

ihrem  ungefähren  Werth  oder  Ertrag  eingeschätzt  werte 

Verfahren  läuft  darauf  hinaus,  flir  das  einzelne  Steoeroüjeß  E 

gewissen  allgemeinen  Voraussetzungen  in  BflBf fc 

Productionstechnik ,  Absatzverhältnisse,  Waarenpreise.  kr- 

u.  s.  w. ,  Voraussetzungen,  die  allerdings  für  Werth  - 

mitbestimmend  sind,  diese  letzteren  festzustellen.  Aber 

dingungen,  welche  in  der  Wirklichkeit  und  im  coi<'f- 

Fall  massgebend  sind,  weichen  von  jenen  allgemeine« 

Setzungen  von  vorneherein  mehr  oder  weniger  und  in  der 

entwicklung  gewöhnlich  immer  mehr  ab.    Mittelst  Be^i*;:: 

lässt  sich  das  wohl  etwas  berücksichtigen,  aber  die*  «*B 

gemein  schwierig  und  kostspielig,  müssten  öfters  fctefi** 

neue  Operation  werden  und  unterbleiben  daher  leicht.  P^/ 

klärt  sich  wieder  mit  die  Unfähigkeit  dieser  Stenern, 
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□z  bedarf  im  Ertrag  zu  wechseln,  insbesondere  zu  steigen:  die 

?rn  werden  unvermeidlich  einigermassen  stabile,  so  nament- 

die  Grundsteuer.16) 

Unter  den  Realsteuern  bieten  gerade  die  wichtigsten,  mit  einer 

gen  Ausnahme,  solche  Schwierigkeiten  in  Betreff  der  Ermitte- 

des  Steuerobjects :  die  Grundsteuer  in  dem  Hauptfall  (Steuer 

landwirtschaftlich  oder  ähnlich  benutzten,  von  forstwirth- 

ftlichen  Grundstücken),  die  Gewerbesteuer,  die  Gebäude- 

r  von  gewöhnlichen,  vom  Eigenthümer  selbst  bewohnten  Wohn- 

ern auf  dem  platten  Lande,  in  den  kleineren  Städten.  Nur 

len  im  Wege  der  Vermiethung  ausgenutzten  Häusern,  da- 

namentlich  in  den  grösseren  Städten,  wo  man  die  Steuer- 

te der  nicht  vermietheten  Häuser  dann  nach  der  Vergleichung 

vermietheten  behandeln  kann,  ist  die  individuelle  Werth- 

hier  besonders  die  individuelle  Ertragsermittelung  leichter, 

r  auch  hier  üblich.  Bei  den  genannten  anderen  Steuern  da 

o  nimmt  man  eine  allgemeine  Classification  der  be- 

nden  Steuerobjectc  vor:  man  bildet  nach  gewissen  äusseren 

malen  (Gewerbe,  Gebäude)  oder  nach  gewissen  Werthab- 

ngen  (Grundstücke)  Werth-  oder  Ertrag sclassen  (sogen, 

tssi  fication"  i.  e.  S.)  nnd  schätzt  die  einzelnen  Steuer- 

te in  diese  ein  (sogen.  „Classirung");  eventuell,  wie  be- 

er« bei  der  Grundsteuer,  indem  man  zunächst  gewisse 

sehe,  einer  Gasse  entsprechende  Steuerobjectc  ermittelt  (auch 

.  nach  diesen  Typen  die  Gassen  bildet)  und  dann  die  anderen 

cte  durch  Vergleich  mit  dieser  Type  classirt,  wobei  von 

ieren  Verschiedenheiten  der  einzelnen  Objecte  abgesehen  wird. 

;rgeben  sich  die  „Classenkataster"  bei  den  Grund-,  Ge- 

be- und  ländlichen  Ge bäude steuern. ") 

b)  Mau  hat  dies  gerade  bei  dieser  Steuer  mitunter  von  vorneherein  bei  neueren 
eilen  Reformen  wohl  in  Aussicht  ausgenommen,  ausdrücklich  oder  implicite, 

in  der  österr.  Grundsteuergesetzgebung  von  IS  17  trotz  der  vorbehaltenen,  aber 

Ii  ausgeführten  Revision,  in  der  preussischen  von  1861.  Daran  hatten  falsche 

hten  über  die  Stabilität  des  Finanzbedarfs  und  der  von  einer  einzelnen  Ertrags- 
zu  erzielenden  Steuersumme  schuld.  Es  ergiebt  sich  daraus,  wie  nothwendig 

:,  auf  das  entwicklungsgesetzmässig  begründete  Wachsthum  des  Finanzbedarfs 

l'T  Besteuerung,  dem  Standpuncte  dieses  Werks  gemäss,  hinzuweisen,  um  auch 

'actisrfien  Specialpuncten  richtige  Stellung  zu  nehmen.  Im  Text  ist  freilich 
ler  Stabilität  solcher  Steuern  aus  steuerte  eh  n  ischen  Gründen  die  Rede. 

*)  Die  neuere  continental  -  europäische  Grundsteuer  beruht  fast  durchweg  auf 

n  „Classen- Katastern**  mit  „Einschätzung"  (statt  individueUcr  „Abschätzung"), 

iei  ob  im  üebrigen  Guts-  oder,  wie  üblich,  Parcellarkataster,  Wrerth-  oder,  wie 
«mis,  Ertragskataster  besteht.   Die  Gewerbesteuer  hat  sich  wenigstens  überwiegend 

Hngs  nach  dem  System  von  Gewerbegattungs-,  Orts-.  Betriebsumfangs- Gassen 
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Das  Hauptziel  ist,  nicht  sowohl,  die  Erträge  in  ihrer 

Höbe  wirklich  richtig  zu  ermitteln ,  als  auf  diese  Weiie  m  » 

wisse  Gleich miissigkeit  der  Behandlung  der  einzelnen  Ster 

objecte  jeder  Steuerart  zu  verbürgen.18)  Das  wird  auch 

massen  erreicht,  wenigstens  liegen  die  Fehler  in  ein  und 

Richtung,  wenn  z.  B.  die  Type  nicht  richtig  gewählt  oderni 

falsche  Ciasse  gesetzt  ist.  Die  Mitwirkung  der  Steuerpflichtig«« 

bei  der  Classification,  der  Typenbestimmung,  der  Claasiroag  1 1 

dient  dazu,  das  Operat  möglichst  richtig  zu  gestalten, 

eommissionen  aus  sachverständigen  und  ortskundigen  P 

sonders  aus  den  Behörden  und  Vertretungskörpern  der  Prora* 

Kreise  und  Gemeinden  und  aus  den  Kreisen  der  Interessenten  r> 

werden  bei  der  Herstellung  des  Katasterwerks  als  mit  benafcr 

und  auch,  vorbehaltlich  gewisser  Abänderungsrechte  bfikrv  V 

hörden  (und  Commissionen)  als  mit  entscheidende  Inftfanvr  a 

gerichtet.    Jeder  einzelne  Interessent  erhält  das  Recht,  ke  ■ 

betreffenden  Aufnahmen  gegenwärtig  zu  sein  und  seine 

vorzubringen,  und  Reclamationsrechte,  falls  er  sich  für 

theiligt  hält.  Interessentengruppen,  z.  B.  die  Ortsgemeinde, 

ähnliche  Rechte.    Das  Princip  der  Oeffentlichkeit  der  Kintl 

arbeiten  und  der  vorläufigen  Feststellungen  dient  weiter  irfc 

trole.  Steuercommissionen  fUr  eine  Anzahl  Districte  (i.  B. 

Provinzen  gegenüber,  den  Kreisen  und  für  mehrere  Profinas» 

sammen)  und  höhere  Revisions-  und  Recursbehörden  Mqa* 

die  Erhaltung  oder  Herstellung  der  Gleicbmässigkeit  der 

arbeiten  im  ganzen  Staatsgebiete. 

Die  Praxis  hat  hier,  besonders  in  den  modernen 

katastern  und  zum  Theil  auch  in  den  Gewerbestenerk.il Min  • 

Lösung  ihrer  Aufgaben  eine  grosse  Summe  von  Arbeit  wi  • 

Scharfsinn  aufgewandt.    Wenn  trotzdem  namentlich  bei  isf 

LüJ9& 

entwickelt  (französ.  Patentsteucr ,  süddeutsche  Gewerbesteuern,  in 

die  preussische).    Als  Beispiele  der  ländlichen  Gebäudeclassensteser 

reichische  von  1820  und  die  zweite  Form  der  preuss.  Geb&adesteuex  L  1 

'*)  Wie  dies  die  Gesetze  wohl  ausdrücklich  aussprechen, 
«ler  „Auweis.  f.  d.  Verfahren  bei  Ermittlung  des  Reinertrags  der  Lii 

im  Anschluss  an  das  preuss.  Ges.  v.  21.  Mai  1S61  betr. 

Grundsteuer:  „Zweck  des  Verfahrens  ist  die  Ermittlung  des 

Pflichtigen  Grundeigenthums:  ...  in  verhältnissmässige  r  Gleickl«!  9 

nach  die  Grundsteuerhauptsummen  für  die  Provinzen  .  .  .  n.  inneckafc  & 

die  von  den  einzelnen  Kreisen  im  Ganzen  sowohl,  wie  die  roa  des  mm\  ■ 

bezirken  und  Gemeinden  zu  Ubernehmenden  Grundsteuerbetrige  ' 
nächst  aber  deren  Untervertheilung  auf  die  einzelnen  Li< 

>)cwirken  zu  können" :  die  folgerichtige  Anwendung  des  Re 
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oten  beiden  Steuern  auch  selbst  in  Betreff  des  speciell  ins  Auge 

ssten  Ziels,  der  wenigstens  relativ  gieichmässigen  Be- 

log der  einzelnen  Steuerobjecte  jeder  Steuer,  kaum  auch  nur 

die  Zeit  der  Katasterarbeit  selbst,  geschweige  für  die  spätere 

etwas  leidlich  Vollkommenes  erreicht  ist,  so  liegt  die  Schuld 

t  an  der  falschen  Methode  oder  der  ungenügenden  Ausführung, 

lern  an  der  ausserordentlichen  Schwierigkeit  der  Aufgabe. 

Diese  Schwierigkeit  lässt  sich  indessen  gerade  bei  der  Grund- 

Gewerbesteuer,  wo  sie  sich  am  Meisten  fühlbar  macht,  durch 

Benutzung  des  Repartitionsprincips  den  steuerpflichti- 

Individuen  gegenüber  etwas  überwinden,  wie  im  folgenden  § 

igt  wird. 

C.  —  §.  555.    Feststellung  der  Steuersätze. 

1)  Für  diese  Aufgabe  genügt  es  im  Allgemeinen,  soweit  es 

um  Einkommen-,  allgemeine  Vermögen  -  und  Ertrag- 

en bandelt,  auf  die  Erörterungen  in  §.  543—545  zu  verweisen. 

a)  Besteht  Quotitätsbesteuerung,  so  werden  die  gesetzlichen 

ereätze  derselben,  bez.  diejenigen  gewisser  Steuerstufen  oder 

erclassen,  einfach  nach  den  ermittelten  Thatsachen  auf  die 

erobjecte  gelegt  und  den  Steuersubjecten  zur  Zahlung  vor- 

hrieben. 

b)  Bei  Repartition8besteuerung  complicirt  sich  diese  Am 

weil  nun  erst  die  individuellen  Steuersätze  für  jedes 

erobject  und  Steuersubject  mittelst  der  Repartition  der  Steuer 

ne  auf  die  zu  belastenden  Steuerobjecte  festzustellen  sind.  Aber 

de  bei  dieser  Methode  ergiebt  sich  die  Möglichkeit,  jene  im 

:en  §  nachgewiesenen  Mängel  der  Ertragsteuern,  besonders  der 

id-  und  Gewerbe-,  dann  der  ländlichen  und  kleinstädtischen 

iude-(Classen-)  Steuer,  auch  etwa  der  Steuer  auf  den  Ertrag 

selbständigen  liberalen  Berufs  Unternehmungen  (im  Unter- 

d  von  solchen  Berufsdiensten,  §.  461)  einigermassen  zu 

itigen.  Dies  kann  dadurch  geschehen,  das»  man  nach  dem 

aster  im  Allgemeinen  nur  die  Quoten  der  von  jedem  Ge- 

itbeile,  bis  herab  zur  Ortsgemeinde,  aufzubringenden  Summe 

r  jeden  Steuer  feststellt,  hei  der  individuellen  Vertheilung 

Ortsquote  auf  die  einzelnen  Steuerobjecte,  bez.  Steuersubjecte 

;gen  Abweichungen  von  derjenigen  Vertheilung  und  von 

cnigen  Steuersätzen  gestattet,  welche  sich  bei  der  genauen 

rundelegung  des  Katasters  ergeben  würden.  So  wird  es  möglich, 

rwünschter  Weise  in  die  Objectbesteuerung  auch  ein  s u b - 
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jectives  Moment  einzufügen  und  dadurch  manche  Hirst:  ? 

ersteren  zu  mildern.  Es  lässt  sich  hierbei  nameatlich  au  iu 

duelle  ökonomische  Verhältnisse,  wie  die  oben  in  §.  42fcbertr- 

HUcksicht  nehmen.  Bei  den  Grund-  und  Gewerbesteuern  kx:  . 

tur  den  Ertrag  so  massgebende,  oft  geradezu  entscheidend«  II  :•: 

die  Persönlichkeit  des  leitenden  Wirthschaftssubjects. 

können  concrete  Verhältnisse,  wie  in  der  Landwirthsda 

Lage  der  Grundstücke  (Parcellen)  eines  Wirths  zu  einiß* 

zum  Hof,  von  dem  aus  sie  bewirtschaftet  werden  (Thütt: 

Regeln!)  oder  wie  im  Gewerbe  die  concreten  Bezug  .  AW_ 

technischen  Productionsbedingungen  u.  s.  w.  eines  einzeäx:  - 

werbebetriebs  einige  Berücksichtigung  finden.    Auch  der  ~* 

duellen  Verschiedenheit  der  Verschuldungsverhältnisse  de?  * 

besitzes  lässt  sich  wohl  etwas  mit  Rechnung  tragen  und  da-~ 

einer  der  schwersten  Uebelstände  der  Realbesteuerung  * 

vermindern. 

Zur  Durchführung  dieser  individuellen  Venheilung  einer  r;-- 

summe  und  zur  Feststellung  der  sich  so  ergebenden  Steor»J 

haben  wieder  locale  Steuercommissionen,  wie  die  früher  ;  4 

erwähnten,  eventuell  Ausschüsse  von  Berufsgenossen  rs  dksr 

§.  556.  —  2)  Bei  den  an  einen  Productionsbetrieb  m* 

knüpfenden  indirecten  Verbrauchsteuern  handelt  es  sä  v 

mässig  um  feste  (Quotitäts)  Steuersätze,  zn  deren  rieifflftr 9 

legung  auf  die  Steuerobjecte ,   in  Gemässheit  der  geser  ; 

Besteuerungsmethode  nach  dem  Rohstoff,  Fabrikat 

die  Thatsachen  des  einzelnen  Betriebs   in  Bei«  ■ 

diese  Objecte  genau  zu  ermitteln  sind.    Mit  der  Löror 

Aufgabe' ist  die  Aufgabe  der  Feststellung  der  Steuersätze  a: 

Ermittlung  der  individuellen  Steuerschuldigkeiten  eines  Ptv^scc2 

daher  im  Wesentlichen  zugleich  erledigt.  Das  Einzelne  ntm  * 

hier  aber  in  solchem  Maasse  nach  der  Natur  des  Stenern**©  * 

des  Productionsbetriebs,  in  welchem  das  Object  hergesxelb  wei  * 

sich  darüber  hier  an  dieser  Steile  nichts  Allgemeinere?  *irs  * 

Die  speciellen  technischen  Productionsprocesse  der  einieiDS 

ir)  In  einigen  Puncten  ähnliche  Vorschläge  ron  Stein,  bes.  i  t 
z.  B.  IL  4>.   Es  handelt  sich  aber  auch  hier  wieder  am  eine  ali§r*< 

bindung  mit  der  Repartiüonsbesteuerung  anwendbare  Methode,    lie  SmJ*  *  * 
umgekehrt  wie  in  Frankreich  bei  der  Grundsteuer  zn  m**:ber-  w.  aa 

nicht  oder  nur  wenig  im  Anhalt  an  das  Kataster  bestimmt,  dar-^a  -3-  JB^^ 
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mitspielenden  chemischen  Processe  z.  B.  bei  der  Wein-,  Bier-, 

nntwein-,  Zackerbereitung,  bedingen  auch  verschiedene  Methoden 

Ermittlung  der  Steuerobjeete. 

Bei  der  notorischen  Ungleichmässigkeit,  mit  welcher  gewisse 

lern  dieser  Art,  namentlich  die  Rohstoffbesteuerung,  nach  der 

Jität  der  verarbeiteten  Stoffe  (Rüben  bei  Zucker!),  nach  der 

mischen  Einrichtung  und  nach  dem  Umfang  des  Betriebs  (Gross- 

KJeinbetricb !)  auch  hier  die  einzelnen  Producenten  treffen 

514,  516),  liegt  aber  bei  diesen  Steuern  die  Sache  ähnlich  wie 

den  besprochenen  Ertragsteuern:  die  Vernachlässigung  des 

jectiven  Moments  rächt  sich  wieder  durch  die  Ungleichmässig- 

der  Steuerbelastung.   Dies  führt  zu  der  Erwägung,  ob  sich 

bt  auch  hier  das  Princip  der  Repartition  aushilfsweise 

utzen  Hesse,  um  solche  Ungleichmässigkeit  zu  ver- 

de rn.    Es  könnte  allenfalls  auf  die  Weise  geschehen,  dass 

i  nach  den  gesetzlichen  Bestimmungen  über  die  Steuerobjeete 

die  Steuersätze  Gesammt-SteuerBchuldigkeiten  für  eine 

ze    verbrauchsteuerpflichtige   Productionsbran  che 

ete,  z.  B.  für  die  Rtibenzuckerproduction,  Bierbrauerei,  Brannt- 

ibrennerei,  und  alsdann  unter  Controle  der  Steuerbehörde  durch 

misaionen  oder  Ausschüsse  der  Steuerpflichtigen  diese  Summe 

die  einzelnen  Betriebe  unter  Zulassung  genau  zu 

rundender,  aber  innerhalb  gewisser  Grenzen  sich 

tender  Abweichungen  von  der  ersten  Veranlagung 

beilte. 

Die  grösseren  Schwierigkeiten  und  Bedenken  gegen  ein  solches 

ahren  bei  diesen  Steuern  im  Vergleich  mit  demselben  Verfahren 

den  Realsteuern  des  Ertragsteuersystems  sind  nicht  zu  ver- 

ien.    Sie  liegen  namentlich  darin,  dass  bei  den  Gewerben  der 

i Uten  inneren  Verbrauchsteuern  nur  etwa  bei  der  Bierbrauerei, 

auch  hier  bloss  theilweise  und  neuerdings  immer  weniger,  bei 

anderen  in  der  Regel  gar  nicht  von  einem  local  beschränk 

Productionsgebiet  und  Absatzmarkt  die  Rede  ist. 

kann  daher  nur  in  geringem  Maasse  neben  der  Gesammt- 

■r Schuldigkeit  des  ganzen  Staatsgebiets  provincielle  und  noch 

iger  locale  Gesammtsteuerquoten  bilden,  sondern  müsste  die 

ptsumme  gleich  auf  die  individuellen  Betriebe  direct  ver- 

len.    Das  ist  misslicher  und  schwieriger,  besonders  da,  wo  es 

um  eine  sehr  grosse  Anzahl  sehr  weit  Uber  das  ganze  Gebiet 

trenter  Betriebe  handelt,  wie  bei  der  Bierbrauerei  meist,  bei 
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der  Branntweinbrennerei  wenigstens  nach  den  deutschen  na  . 

schied  z.  B.  von  den  englischen)  Productionsverhältniäsen.  D^r 

würde  bei  der  Rübenzackerproduction  nnd  Besteuerung  en  vm 

Vorgehen  schon  eher  ausführbar  sein. 

Die  Vortheile  eines  derartigen  Repartitionsverfahreic? 

auch  hier  die  nemlichen  wie  überhaupt  bei  der  Stenerrtf*- 

(§.  544,  545).    Namentlich  würde  hier  wohl,  wenn  «reu.  - 

bestimmte  Summe  aufgebracht  werden  muss,  die  Concs- 

der  Producenten  zu  einer  gleichmäßigeren  Belastung 

zelnen  hinfuhren.    Gerade  in  diesen  Gewerben  verfolgt  rl 

Lage  nnd  Leistungen  jeder  einzelnen  Unternehmung  sektr 

der  Concurrenz  willen  und  würde  im  Besitz  mancher  Tta^ 

sein  oder  leicht  kommen,  auf  Grund  deren  man  eine  mk>. 

gleichung  vornehmen  kann.   Wesentliche  Bedenken  dieser  Bc* 

rung  (§.  514)  Hessen  sich  so  vermindern.    Der  EinwiK  - 

dadurch  dem  einzelnen  Producenten  die  besonderen  Yortbak  -  - 

besseren  technischen  Leistung  und  der  daraus  herrorgt^ 

theilweisen  „Abwälzung"  der  Steuer,  auch  zum  Schaden  ot>  * 

nischen,  auf  diese  Weise  prämiirten  Fortschritts,  entzogt! 

ist  nicht  durchschlagend.   Denn  dieser  Vortheil  wird  nnr  it 

eines  an  sich  mangelhaften,  ungleichmässigen  Ste  nervet» 

erzielt  und  ist  nicht  so  unbedingt  als  ein  wirklich  per$3ii34 

ökonomisches  Verdienst  des  Producenten  anzuerkennen  i  j 

II.  —  §.  557.    Die  Ermittlung  der  Thatsacfceid 

Feststellung  der  Steuerschuldigkeiten  bei  den 

auf  einzelne  wechselnde  Thatsachen  und  HibCji:. 

(im  Sinne  des  §.  549),  daher  namentlich  bei  den  meisten  Ve:i 

steuern,  bei  den  Steuern  auf  Conjunctur-,  Spielgcwm 

Erbschaft  und  besonders  bei  denjenigen  VerbrancbsuiE' 

welche  sich  wie  Zölle  und  Th orsteuern,  an  den  Ualai.'«) 

Waaren  anknüpfen  (§.  492,  bes.  S.  498  sub  c).  j 

Bei  diesen  Steuern  allen  gestaltet  sich  die  Aufgabe  äcrrt^ 

Verwaltung  schon  deshalb  wesentlich  anders  und  in  d*a*a 

Puncte  schwieriger,  als  bei  den  im  Vorausgehenden  he^ws* 

„Steuern  auf  den  berufsmässigen  Erwerb  und  den  Beasr.  • 

zuvörderst  schon  die  Ermittlung  der  Thatsachen,  toe  daß* 

Steuerpflicht  eines  Subjects  überhaupt  erst  ab£*£ 

andere  und  umfassendere  Vorkehrungen  erheischt  Dir 

tirung  der  Steuerpflicht  an  und  für  sich  macht  bei  den  beipnd** 

Steuern  nicht  so  grosse  Mühe,  weil  diese  Pflicht  von  mam& 
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digen  oder  verhältnissmässig  leicht  zu  ermittelnden,  fest  stehen- 

oder  jedenfalls  längere  Zeit  gleichbleibenden  Thatsachen  des 

erbs  und  Besitzes  abhängt.  Diese  Thatsachen  lassen  sich  auch 

t  leicht  der  Beobachtung  entziehen.  Die  schwierigere  Aufgabe 

>ei  diesen  Steuern,  nach  erfolgter  Constatirung  steuerpflichtiger 

ecte  und  Objecte  den  Umfang  der  Steuerpflicht  und  demnach 

Grösjse  der  individuellen  Steuerschuldigkeit  festzu- 

en.  Die  darauf  bezüglichen  Thatsachen  sind  hier  zu  ermitteln 

das  eben  ist  das  schwierige  Problem,  so  z.  B.  auch  bei 

vorhin  besprochenen,  an  den  Productionsbetrieb  sich  anknüpfen 

Verbrauchsteuern. 

Bei  den  Steuern,  von  welchen  jetzt  zu  handeln  ist,  bietet 

ekehrt  die  Ermittlung  des  Umfangs  der  Steuerpflicht,  wenn 

lal  die  letztere  selbst  constatirt  ist,  geringere  Mühe,  beson- 

bei  den  Verkehrsteuern,  Zöllen,  Thorsteuern.  Hier  handelt 

ich  meistens  nur  um  einfache  Messungs-  und  ähnliche,  dann 

Hechnungs Operationen ,  um  die  individuellen  Steuerschuldig- 

ju  nach  Massgabe  der  ermittelten  Thatsachen  in  Bezug  auf 

Umfang  der  Steuerobjecte  und  nach  den  gesetzlichen  Steuer- 

in festzustellen.  Dagegen  dreht  sich  Alles  darum,  diejenigen 

?rpflichtigen  Thatsachen  und  Handlungen  selbst  sicher  zu  er- 

iln ,  die  hier  das  Steuerobject  bilden  und  von  deren  Eintritt 

Vornahme  Uberhaupt  die  Steuerpflichtigkeit,  daher  auch  der 

acter  einer  bestimmten  Person  als  Steuersubject  in  diesem 

timmten  Fall,  erst  abhängt.  In  Betreff  des  Umfangs  der 

erpflicht  muss  nur  zugleich  bei  der  Constatirung  der  letz- 

j  selbst  die  nöthige  Vorkehrung  getroffen  werden,  um  einzelne 

erobjecte  (z.  B.  bei  der  Verzollung  von  Waaren)  nicht  zu 

sehen  oder  sich  Über  ihre  Menge  und  Art  nicht  zu  täuschen 

so  Hinterziehungen  von  Steuer  zu  verhüten.  Auch  hierbei 

int  aber  doch  zunächst  Alles  darauf  an,  den  Fall  der  Steuer- 

bt  an  und  für  sich  zu  constatiren.  Das  ist  das  Primäre, 

i  Weitere  steht  in  zweiter  Linie. 

So  erklärt  sich,  dass  das  Verfahren  zur  Ermittlung  der 

ettenden  Thatsachen,  deren  Eintritt  die  Steuerpflicht  erst  be 

;t,  bei  dieser  zweiten  Kategorie  von  Steuern  ein  wesentlich 

schiedencs,  verglichen  mit  dem  Verfahren  bei  der  ersten 

egoric,  sein  muss;  ferner,  dass  der  Schwerpunct  der  administra 

n  Aufgabe  hier  in  der  Constatirung  der  Steuerobjecte 

t,  wovon  daher  auch  zuerst,  vor  den  Steuersubjecten ,  zu 
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handeln  ist.    Das  Einzelne  specialisirt  sich  wieder  mancht*: 

den  Arten  der  hierher  gehörigen  Steuern  und  den  einzelnen  5e 

So  sind  auch  hier  in  der  allgemeinen  Steuerlehre  schoo  u 

Eingang  dieses  §.  genannten  Kategorieen  zu  unterscheide!  ■ 

den  vielen  speciellen  Einrichtungen  liegt  doch  bei  manchen  h. 

auch  wieder  ein  gemeinsames  Princip,  ein  Schema  zn  «>- 

das  zum  richtigen  Verständniss  der  Aufgabe  der  Steuerrem 

erkannt  und  hier  mit  aufgedeckt  werden  muss. 

A.  —  §.  558.  Die  Ermittlung  der  Stenerobjer 

1)  Bei  den  Verkehrsteuern  bietet  meistens  das  Bibc 

zu  diesem  Zwecke:  theils  das  öffentliche  (gerichtliche)  E  i  n  tri- :. 

Registerwesen,  theils  die  Mitwirkung  der  Gerichte  * 

Regelung  von  Privatrechtsverhältnissen,  theils  die. ~ 

liehe  Vorschrift  der  Stempelp flichtigkeit  der  schriftlich 

künden  Uber  steuerpflichtige  Rechtsgeschäfte. 2l) 

Die  Gerichte  oder  Registerbehörden  u.  s.  w.  werden  k*r 

Amtswegen  verpflichtet,  fUr  die  zu  ihrer  Kenntnis«  komm- 

oder unter  ihrer  Mitwirkung  geordneten  Rechtsgeschäfte  dir 

mit  den  Finanzgeschäften  betrauten  Orgaue  die  betreffende  * 

erheben  oder  die  Benutzung  der  vorgeschriebenen  Wertij* 

vornehmen  zu  lassen  oder,  bei  vollständiger  Trennung  ja: 

hörden  von  den  fiscalischen  Aufgaben,  die  Geschälte  einer  f- 

behörde  zum  Zweck  der  Berechnung  und  Erhebung  der  ̂  

anzumelden.  Gewöhnlich  findet  hier  ohnehin  schon  eine  Gei  l: 

pflichtigkeit  fUr  die  Mitwirkung  von  Behörden  statt,  woran  w*  : 

gleich  die  Verkehrsteuerp  flichtigkeit  anschlieast.    Oder.  6s 

häufigere  Fall,  die  eine  gesetzliche  Abgabe  stellt  eben  mek  * 

wie  fälschlich  angenommen  zu  werden  pflegt,  eine  Geblar. 

zugleich  und  meist  hauptsächlich  eine  Verkehrsteuer  du  * 

erfolgt  dann  gleichzeitig  die  Ermittlung  des  Steuerobieo 

Feststellung  des  dafür  rechtlich  in  Anspruch  zu  nehmendes  » 

subjects  und  die  Berechnung,  Vorschreibung  und  Erbeban* 

betrags.  Die  Voraussetzung  dafür,  wann  und  wieweit  en*  6s& 

Abgabe  Gebühr  und  Steuer  sei,  ist  im  1.  Kapitel  dieses  Bo* 

der  Gebührenlehre  schon  angegeben  worden  (§.  2*6  ff,  tSk 

*°)  Auch  für  diese  Aufgabe  giebt  bes.  Hock 
Oed.  Abg.  §.  32,  33,  20,  25. 

S1)  Bei  dem  engen  Zusammenhang  zwischen  Gebühren  u.  Vt^ 
der  hier  Forliegenden  Aufgabe  schon  im  1.  Kap.  dieses  Bands  in  «i» 

mehrfach  zu  handeln.    S.  bes.  §.  256  ff..  291  —  293,  320  —  324-    I»  itfß^ 
ist  die  Frage  dort  zugleich  für  die  Verkehrsteuer  mit 

i 
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Die  Cautelen  für  die  DnrchfUhrung  der  Steuerpflichtigkeit 

die   Formen  der  Erhebung  (directe  Einziehung, 

mpel)  sind  dieselben  wie  bei  den  Gebühren  und  ebenfalls 

sr  schon  dargestellt  worden  (§.  293,  320  ff.).    Zur  möglichst 

?ren  Ermittlung  der  Steuerobjecte,  d.  h.  der  steuerpflichtigen 

oder  Rechtsgeschäfte  dient  die  gesetzliche  Vorschrift,  diese 

hafte  registriren  zu  lassen,  oder  sie  behördlich  (gerichtlich) 

neiden,  oder  sie  schriftlich  abzufassen  und  die  Urkunden  mit 

erforderlichen  Stempel  zu  versehen.     Die  Androhung  fisca- 

er  Strafen,  die  Bedrohung  mit  Rechtsnachtheilen ,  eventuell 

rt  mit  Rechtsungiltigkeit  des  Geschäfts,  die  Verpflichtung  der 

itlichen  Behörden,  Notare  u.  8.  w.,  die  Einziehung  der  gesetz- 

n  Abgaben  oder  die  Anbringung  der  Stempel  selbst  vorzu- 

□en,  oder  ihnen  vor  Augen  kommende  stempelpflichtige  Schrift 

*e  auf  die  Verwendung  des  Stempels  Uberhaupt  und  des  richtigen 

tpels  zu  prüfen,  nur  richtig  gestempelte  Urkunden  anzunehmen 

Process  u.  s.  w.),  eventuell  die  Stempelung  nachzuholen  oder 

Strafverfolgung  der  schuldigen  Steuersubjecte  zu  veranlassen 

anderes  Aehnliche  mehr:  das  sind  die  zwar  nicht  immer 

g,  aber  doch  im  Ganzen  einigermassen  ausreichenden  Hilfs- 

sl  der  Steuerverwaltung  zur  Ermittlung  der  Steuerobjecte 

Verkehrsteuern  und  zur  Sicherung  des  Finanzinteresses  in 

eff  der  Besteuerung  der  Steuersubjecte  nach  den  gesetzlichen 

ersätzen.    Abweichendes  Einzelne  richtet  sich  nach  der  Art 

einzelnen  Verkehrsteuern. 

Die  enge  Verbindung  vieler  dieser  Steuern  mit  juristischen 

malien  (§.  293)  erleichtert  demnach  die  Aufgabe  der  Steuer- 

•  altung  hier  wesentlich.  Das  leitende  Princip  für  die  administra- 

Ermittlung  der  Steuerobjecte  wird  aber  dadurch  etwas  ver- 

Es  ist  doch  im  Grunde  das  gleiche  wie  bei  dieser  ganzen 

tung  von  Steuern,  von  der  wir  hier  handeln  (§.  557),  nemlich 

directer  oder  indirecter  Zwang  zurAnmeldung  der Steuer- 

te  für  das  Steuereubject  behufs  Veranlagung  zur  Steuer,  nur 

s  dieser  Zwang  hier  eventuell  implicite  in  den  schon  aus  sach- 

hen  Gründen  gegebenen  Vorschriften  über  das  Registerwesen 

Uber  die  Mitwirkung  von  Behörden  erfolgt.  Bei  der  Stempel 

ichtigkeit  macht  man  das  Steuersubject  zugleich  zum  Organ 

Ermittlung  des  Steuerobjects  und  der  Steuererhebung,  worin 

ufalls  implicite  ein  Anmeldezwang  zur  Versteuerung  der  Steuer 

ecte  liegt:  hier  freilich  mit  schwächeren  Garantieen  der  Con- 
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trole,  die,  ausser  in  den  Bedrohungen  mit  Strafen  cnd  em, 

Rechtsnachtheilen ,  nur  in  ungenügendem  Maasse  in  der 

lichkeit  und  in  der  mehr  nur  zufälligen  Kenntnissnahme  > 

der  öffentlichen  Behörden  liegen.    Nur  das  unbedingte  Ver- 

des Registrirungsz wangs  und  womöglich  zugleich  der  Schrift: 

steuerpflichtiger  Rechtsgeschäfte  unter  gleichzeitiger  Versarn- 

Rechtsgiltigkeit  der  nicht  registrirten  und  mündlichen  betre*. 

Rechtsgeschäfte  möchte  hier  für  die  sichere  Ermittlung  der  & 

objecte  grössere,  wenn  auch  niemals  ganz  ausreichende  G--. 

gewähren. 2i)    Es  würde  dabei  auch  eine  rationelle  Besct^-: 

der  Steuerpflichtigkeit  auf  gewisse  leichter  eontrolirbare, 

auch  auf  Rechtsgeschäfte  Uber  einen  gewissen  nicht  10 

Werthbetrag  wohl  von  vorneherein  geboten  sein  oder  man  z 

wenigstens  den  Verkehrsteuersatz,  wie  z.  B.  bei  eioe»  r 

massigen  kleinen  Quittungsstempel,  sehr  niedrig  ansetze 

dadurch  den  Anreiz  zur  Hinterziehung  von  8teuerob)er- 

vermindern. 

§.  559.  —  2)    Bei  der  Besteuerung  von  Conj n Beu- 

ge winnen  richtet  sich  das  Verfahren  zur  Ermittlung  der  * 

objecte  nach  der  Art  des  betreffenden  Gewinns  und  dr  ̂  

gemäss  zu  wählenden  Steuer  (§.  478 — 481). 

a)  Dient  die  Ertrag-  und  Einkommenbesteuenmg  m  - 

diese  Gewinne  zu  treffen,  so  sind  amtliche  Nac bforsei: 

neben  Declarationen  der  Steuerpflichtigen  vorzuschreiben. 

b)  Bei  der  Benutzung  der  Verkehrsbesteuenmg  he*' 

dem  practisch  wichtigsten  Falle,  wenn  es  sich  nemlicn  n 

beim  entgeltlichen  Besitz  Wechsel  von  Grundeigentum  (vai*x< 

den  u.  s.  w.)  erzielten  Gewinn  handelt,  wieder  die  ent>prr 

einzurichtenden  Register  oder  Grundbücher  die  genfigendeo  U^- 

punete.    Es  müssen  zu  dem  Zweck  namentlich  die  Erwerb  ' 

Verkaufspreise  eingetragen  werden,  nach  deren  DHU" 

dann  die  Behörde  (Grundbuchamt)  wieder  von  Amtsweps 

Steuer  zu  berechnen  hat.    Dabei  ist  dem  Steuerpflictefl 

der  Nachweis  einer  Werthsteigerung  in  Folge  neuer  L*?sa~ 

w)  Man  hat  öfters  als  ein  Mittel  zur  Bekämpfung  des  Differem  {ticI*''* 
den  Fondsbörsen  die  Versagung  der  Klagbarkeit  der  betreffenden  Vtrcif*  &  * 

vertrage  u.  dgl.)  befürwortet  u.  mitunter  besteht  diese  KUfbarteit  an-a  ' 

irgend  ausreichende  Hilfe  bietet  dies  Verfahren  erfabrungsgemiie  ni  -i: 
codex  '  unter  den  Börsenspielern  ist  in  diesem  Punete  eine  nickt  wesÜ*s 

schaft  dafür,  dass  auch  nicht  -  klagbare  Verträge  doch  erfüllt  wrnk*a  E»*9" 
dass  man  die  practische  Bedeutung  des  im  Text  erwähnten 

schätzen  darf. 
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langen  zu  gestatten,  um  eventuell  ganz  oder  theilweisc  steuer- 

zu  bleiben.  Im  Uebrigen  fungirt  die  Verkehrsbesteuerung  (ein- 

esslicb  der  „Börsensteuern"),  wie  früher  gezeigt  wurde,  ohnehin 

ich   gleich  als  Besteuerung  von  Conjuncturenge Winnen  mit. 

c)  Bei  der  Berücksichtigung  dieser  Gewinne  in  Erbfällen 

nen  dieselben  Einrichtungen  in  Betracht,  wie  bei  der  Erbschafts- 

r,  nur  dass  ausserdem  noch  die  Erben  zu  Aussagen  nach  bestem 

en  Uber  die  etwaige  Conjuncturen -Werthsteigerung  von  Erb- 

ftsobjecten  (besonders  Immobilien)  zu  verpflichten  und  geeig- 

amtliche  Nachforschungen  nach  solchen  Werthsteigerungen 

stellen  sind.  Bei  Immobilien  liefern  hier  die  Grundbücher 

er  die  Daten  über  die  Erwerbspreise,  neue  Taxationen  haben 

Jetztwerth  zur  Zeit  des  Erbgangs  festzustellen. 

d)  Bei  der  Baustellenbestenerung  und  in  ähnlichen  Fällen 

81)  muss  ein  mit  scharfen  Strafandrohungen  beim  Unterlassen 

undener  Anmeldezwang  vorgeschrieben  werden:  für  den 

tzer  der  Bausteile  und  für  denjenigen,  welcher  eine  speci- 

h  e  Aenderung  in  der  Benutzung  seiner  Grundstücke  vornimmt, 

liehe  Nachforschungen  haben  zur  Ergänzung  daneben  zu  treten, 

b  dem  Muster  der  Grundsteuer  und  etwa  der  an  den  Tabak- 

anknüpfenden  Formen  der  Tabakbesteuerung  wird  Einzelnes 

eingerichtet  werden  können. 

3)  Die  Steucrobjecte  bei  Spielgewinn  en  ermittelt  und  trifft 

am  Einfachsten,  —  unter  der  statthaften  Voraussetzung,  dass 

s  Spiel  einer  öffentlichen  Controle  und  Concession  unterliegt, 

l(  verboten  ist,  —  in  der  Art,  dass  der  Spielh alter  („Schuld- 

*)  zur  Anmeldung  der  betreffenden  Steuerobjecte  verpflichtet 

gleich  bei  ihm,  also  an  der  Ertragsquelle,  die  Steuer 

>ben  wird. 

4)  Zur  Ermittlung  der  Steuerobjecte  der  Erbschaftssteuern 

it  zunächst  der  (übliche)  An  melde  zwang  für  alle  Erben  oder 

;atare;  ferner  in  Ergänzung  dazu  die  Verpflichtung  der  Standes- 

ter, der  Erbschaftssteuerbehörde  regelmässige  Nachricht  von 

Todesfällen  zu  geben.  Die  auch  sonst  in  mancher  Hinsicht 

pfeblenswerthe  Vorschrift,  dass  über  alle  Erbschaften  ein  amt- 

ies  (gerichtliches)  Erbe slegitimations verfahren  ex  officio 

ttfinden  muss,  hilft  weitere  Schwierigkeiten  in  der  Ermittlung 

•  Steuerobjecte  zu  beseitigen.  Wenn,  wie  es  principiell  und  steuer- 

hnisch  passend  erscheint,  die  kleinen  Erbschaften,  bez.  Erb- 

rtionen  und  Legate  unter  einer  gewissen  Höhe  steuerfrei  sind, 
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vermindert  sieb  auch  die  Zahl  der  zu  controlirenden  Eükh 

wesentlich.  In  Verbindung  mit  der  Constatirang  der  dm.ii 

muss  hier  sodann  der  Umfang  oder  Werth  derselben  sc 

werden,  in  welcher  Hinsiebt  neben  den  zn  fordernde!  Ac 

der  Steuersubjecte  (bez.  der  Verwalter  der  ErbschatomM*  : 

liehe  Taxationen  stattfinden  müssen. 

§.  560.  —  5)  Von  den  Verbrauchsteuern,  wekhe  ackci 

Umlanf  von  Waaren  anknüpfen,  sind  die  Gren z lölle  <fc  i 

tigsten  und  hier  vornemlich  ins  Auge  zu  fassen.    Die  Eance 

zur  Ermittlung  der  Steuerobjecte  bei  den  st äd tischet  ~ 
steuern  sind  mutatis  mutandis  dieselben  wie  bei  den  Zfiftz. 

Abweichungen,  welche  theils  dnreb  die  verschiedenen  Verfcj 

der  zu  controlirenden  Oertlichkeiten ,  theils  durch  die  versul 

Art  (meist  landwirthschaftliche  und  gewisse  gewerblich«  Ed 

nisse  des  gewöhnlichen  Marktverkehre,  eventuell  Brenn  -  o< 

materialien,  dann  Getränke,  Wein,  Branntwein,  Bier 

durch  die  verschiedene  Transport-  und  Verpacknngswei«  mc 

der  Artikel  veranlasst  werden.   Die  sonstigen  Stenern  in  Veite 

mit  dem  Umlauf  der  Waaren  (§.  492)  sind  zn  selten,  ■ 

besonders  berücksichtigt  werden  zu  müssen.     Gen mt  L~ 

tungen  bei  ihnen  sind  aber  ähnlich  wie  beim  Versand  i*x 

tiger  Waaren. 

Zur  Ermittlung  der  Steuerobjecte  bei  Zöllen  u.  s.  w.  fcl 

nächst  und  hauptsächlich  ein  Anmeldezwang  für  die  Wul 

fübrer,  in  Folge  dessen  die  letzteren  mit  dem  Eintritt  de»  I 

baren  Moments",  d.  h.  der  Ueberschreitnng  der  Gremfcl 

(der  „ Verzebrung88teuerlinie"  bei  stadtischen  Thoraocisenjm^  I 

sind ,  sich  selbst  und  die  von  ihnen  geführten  Waaren  hei  *z 

treffenden  Steuerbehörde  behufs  Vornahme  des  „fteicr:. 

Acts",  d.h.  der  Verzollung  (eventuell  behufs  Einleitaag  ie  - 

regeln,  welche  zur  Sichernng  der  Verzollung  dienen)  a  a^ 

Diesem  Zwang  entspricht  das  Recht  der  Steuerorgane,  die  ear 

liehen  Controlen  zur  Sicherstellung  dieser  Anmeldungen  n  f 

und  Jedermann  zu  nöthigen,  sich  den  getroffenen  AnordtfK* 

unterwerfen.    Zu  diesem  Behufe  erfolgt  die  Bildnng  e< 

**)  In  der  Praxis  modificirt  sich  der  Eintritt  des  steuerbare«  Ära.  i ,p 
Zollämter  auf  inländischem  Freihafengebiet  oder  in  Voigt  rm 

(Deutschland  und  Oesterreichs  auf  fremdem  Gebiete  liefen,  wo  daaa  tfM*' 

bringung  in  die  zollamtlichen  Räume  behufs  Verladung  in  die  inslBlMiäp** 

Fahrzeuge  (Eisenbahnwagen)  jenen  Act  bildet  n.  zu  diesem  Rtbcf  ä*  hm** 

erfolgen  müssen.  —  Im  Text  mehrfach  Anlehnung  an  Hock.  Afcf-f>*  *** 
Kau  II.  §.  453—460. 
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achong  einer  „Grenzzol llinie"  und  eines  Grenzgebiet- 

es (ähnlich  bei  den  Thoraccisen:  einer  Verzehrungssteuer- 

,    woran  sich  die  Vorschrift  knüpft,  nur  die  öffentlichen 

e  oder  selbst  nur  gewisse  Wege  darunter  oder  letztere 

estens  nur  für  gewisse  Waaren  zum  Transport  zu  benutzen. 

die  Zeit  (Tageszeit)  des  Transports  wird  wohl  beschränkt. 

Die  Waarenführer  haben  in  bestimmter  Weise  „Steuer- 

Lgen"  oder  „Waaren erklärungen"  über  die  Objecto  (Art, 

e,  eventuell  Herkunft,  Bestimmungsort  u.  s.  w.)  ihres  Trans- 

zü  machen.  Diese  Ansagen  umfassen  im  Princip  auch  die 

t  -  steuerpflichtigen  Objecte,  um  eine  Controle  zu  ermöglichen, 

iteuerbeamten  haben  das  Recht,  bez.  die  Pflicht,  die  gemachten 

ben  Uber  Art  und  Menge  der  Waaren  auf  ihre  Richtigkeit  zu 

ben  mittelst  eigener  Untersuchung  des  Transports  („Revi- 

**)  und  über  die  weiteren,  für  die  Besteuerung  eventuell  in 

cht  kommenden  Thatsachen  (Herkunft,  directe,  indirecte  Ein 

Benutzung  heimischer,  fremder  Fahrzeuge,  SchifFe  u.  s.  w., 

,  Differentialtarifen",  wo  sich  der  Zollsatz  nach  solchen 

enten  verschieden  gestaltet,  —  auch  über  den  „steuerpflichtigen 

h"  der  Waaren  bei  Werthzöllen)  die  urkundlichen  Belege 

Ist  bestimmter  Atteste  u.  s.  w.  zu  verlangen. 

561.  Dies  sind  die  ziemlich  allgemein  und  gleichmässig 

U enden  Haupteinrichtungen  zur  Ermittlung  der  Steuer 

*te.  Im  Anschluss  daran  finden  sich  theils  zur  Erleichte- 

*  des  Verkehrs  und  zur  Vereinfachung  des  „Zollver- 

rens" zugleich  auch  im  Interesse  der  Steuerverwaltung,  theils 

noch  grösseren  Sicherung  der  gesetzlichen  Be- 

lerung  einige  weitere  hier  kurz  zu  erwähnende  Einrichtungen. 

Lenselben  bestehen  öfters  grössere  zeitliche  und  örtliche  Ver- 

:denheiten  als  in  den  geschilderten  nach  der  ganzen  Gestal- 

des  Zollwesens,  namentlich  nach  der  grösseren  oder  kleineren 

nnd  Höhe  der  Zollsätze,  nach  der  Beschaffenheit  der  Zoll- 

ze  und  der  davon  mit  abhängigen  Gefahr  des  Schmuggels,  nach 

Zweck  des  Zolls  (Finanz-  oder  Schutzzoll),  nach  der  Integrität 

Bevölkerung,  der  Geschäftskreise,  des  Beamtenthums,  endlich 

ich  auch  nach  der  mehr  bureankratischen  Weitläufigkeit  und 

werfälligkeit  oder  der  den  Verkehrsbedürfnissen  sich  mehr  an- 

wenden („kaufmännischen")  Gestaltung  der  ganzen  Steuer-  und 

Verwaltung.    Es  ist  klar,  dass  hier  zwischen  den  Bedürfnissen 

Wünschen  des  Verkehrs  und  der  Zollverwaltung  selbst  einer 
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seit»  und  den  Anforderungen,  welche  im  Interesse  I 

sicherer  Ermittlung  der  Steuerobjecte  zu  stellen  sind,  anc-J 

Conflicte  bestehen,  welche  nur  durch  Compromisse  ao^tr-J 

werden  können.  I 

a)  Zur  Erleichterung  des  Verkehrs  und  zur  Vereinfache  1 

Zollverfahrens  dient  ausser  der  früher  schon  besprochen:  1 

Stellung  speeifisch er,  namentlich  Ge w ic htszo llsirit  ■ 

der  Werthzollsätze  und  gleichmässige r  Sätze  statt  der^iJ 

täts Zollsätze  (§.  547): 

a)  die  Anwendung  der  Gewichtssätze  in  der  Fan.  | 

sogen.  Brutto  Verzollung  oder  der  N  e  1 1  o  Verzollung  ibJ 

gewisser  meist  im  Verordnungswege  zu  bestimmenden  Tan^i 

welche  vom  Bruttogewicht  zur  Ermittlung  des  zollpflichtig  'II 

gewicht»  abgehen.    Man  hält  sich  hier  an  die  übliches  j| 

packungsarten  der  Waaren  und  bestimmt  bei  der  Brr.  I™ 
zollung  danach  mit  die  Zollsätze,  bei  der  genannten  Nettovercd 

die  Tara.    Dabei  ist  es  natürlich  im th wendig,  geeignete  ̂  

rungen  gegen  die  Benutzung  einer  dem  Steuerpflichtigen  n 

Bemessung  des  Gewichts  der  Verpackung  zu  treffen  mvi 

rungen  in  letzterer  durch  Aenderung  der  Bruttozollsätxe  <4ri 

Tara   zu   begegnen.     Die    zeitraubende   und    kostspielig  -» 

packung  und  Wiederverpackung  der  Waaren  wird  so  totrs 

Ein  Controlrecht  der  Verwaltung ,  sich  vom  wirkliehen  hfi**  c 

Colli's  u.  s.  w.  im  Falle  von  Misstrauen  in  die  WaartMrU-a 

zu  tiberzeugen,  muss  freilich  gewahrt  bleiben. 

ß)  Die  unbedingte  Verpflichtung,  die  Waaren  gleich  c  « 

Grenze  zu  verzollen,  widerspricht  vielfach  dem  bereehnrfcs  ' 

kehrsinteresse,  verthenert  direct  und  indirect  dem  Watrtsar 

bez.  Eigenthümer  den  Bezug  und  ist  auch  durch  du  Tue 

interesse  nicht  geboten.  Daher  ist  ein  Verfahren  errt» 

mittelst  dessen  die  Waaren  vorläufig  unverzollt  bi*  i*  & 

reiebung  ihres  Bestimmungsorts  bleiben,  an  welchem  aböö* 

die  letzten  zollamtlichen  Manipulationen  zur  Ermittlung  der» 

objecte  und  der  Steuerechuldigkeit  erfolgen.  Dies  setz:  b«* 

dere  Zollämter  auch  im  Binneniande,  namentlich  in  s& 

Städten,  woraus:  sogen,  innere  oder  Binnen  Zollämter  »e»* 

Grenz-  oder  A  u  s  s  e  n  Zollämtern.  Das  betreffende  VenaiM* 

das  sogen.  „Begleitschein verfahren",  durch  wdckf^ 

Identität  der  unter  Zollverschluss  gestellten  Steuerobjecfc  nrf  * 

Sicherung  der  Zollzahlung  verbürgt  wird.    Es  besteht  na** 
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einfuhrzollpflichtige  Importartikel»  dann  für  ausländische,  bloss 

Durchfuhr  kommende.  Auch  bei  inneren  Verbrauchsteuern 

mt  es  zur  Controle  transportirter  Steuerobjecte  vor,  z.  B.  bei 

I  auf  dem  Wege  von  der  Mühle  in  die  Stadt  oder  bei  Malz, 

hes  aus  der  Mühle  in  die  Brauerei  geht  oder  bei  Wein,  der 

Händler  an  den  Wirth  und  Privaten  versandt  wird. 

y)  Zur  Erleichterung  des  Zwischenhandels,  eventuell  zur 

Schiebung  der  Verzollung  dienen  amtliche  oder  mit  unter 

ichem  Verschluss  stehende  Niederlagen,  („Entrepöts"), 
enen  einstweilen  bis  zur  Einfuhr  für  den  inländischen  Consum 

bis  zur  Wiederausfuhr  zollpflichtige  Waaren  gelagert  und  den 

rderlichen  technischen  Manipulationen  unterzogen  werden  können, 

liehe  Controlen  stellen  die  Ermittlung  der  Steuerobjecte  dabei 

igend  sicher. 

b)  Zur  Verschärfung  der  Massregeln  für  die  Ermittlung 

tüchtiger  Waaren  namentlich  bei  hohen  Zöllen  (eventuell  bei 

libitionen)  und  grosser  Schmuggelgefahr  dienen  besonders  fol- 

le  Einrichtungen  (wörtlich  nach  Hock)**):  „man  errichtet  eine 

ite,  die  erste  controlirende  Zolllinie  dort  ,  wo  der  Grenzbezirk 

inneren  Lande  sich  scheidet  (innere  Zolllinie);  man  versieht 

hoch  belegten  fremden  Waaren  zum  Zeichen  der  geschehenen 

Vollung  und  die  entsprechenden  inländischen  zum  Zeichen  der 

odischen  Erzeugung  mit  besonderen  Stempeln,  unterwirft  sie 

Transport-  und  Aufbewahrungscontrolen  auch  im  Inneren,  lässt 

ii  Eintritt  in  die  grossen  Handelsstädte  die  Waaren  einer  Revi- 

unterziehen,  ob  sich  nicht  fremde,  unverzollte  darunter  be- 

en;  die  Grenze  wird  mit  Wall  und  Graben  umgeben,  die  nur 

den  Puncten,  wo  sich  ein  Amt  befindet,  sich  öffnen;  mau  ent- 

t  den  Grenzbezirk  von  Einwohnern."  Begreiflicher  Weise  sind 

ausgedehnte  und  lästige  Controlen  nur  ausnahmsweise  zu  recht- 

igen und  vollends  heute  bei  der  durch  die  Dampflocomotion 

irkten  Massenconcentration  eines  leichter  und  schneller  Be 

;ung  bedürftigen  Waarenverkehrs  meist  gar  nicht  mehr  aus- 

rbar,  bei  diesem  leichter  zu  controlirenden  Verkehr  aber  auch 

liger  nothwendig  als  früher. 

Von  besonderer  Bedeutung  für  die  sichere  Ermittlung  der 

nerobjeetc  bei  den  Zöllen  und  Thoraccisen  sind  nur  noch,  wie 

allen  indirecten  Verbrauchsteuern,  Controlen  über  die 

^uerbeamten,  um  Bestechlichkeit  und  Schmuggelbegünstigung 

"i  »Jeff.  Abg.  S.        Weiteres  über  Controlen  unten  im  5.  Abachnitt,  be*,g.5S7,5r>i>. 
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durch  dieselben ,  sowohl  in  Betreff  der  Menge  als  dar  ir 

Waaren,  zu  verhüten.  Dazu  dient  (nach  Hock)*5)  „die  V  - 

tung  der  Steuerorgane,  jeden  amtlichen  Act  schriftlich  fear:, 

und  wichtigere  Amtshandlungen  nur  mehrere  vereint  oör  i 

Leitung  eines  höheren  Beamten  vorzunehmen;  dann  dk  : 

seitige  Uebereinstimmung  der  Scripturen,  die  öfteren  Natt*:: 

Ueberprüfungen,  Vergleichung  der  ausgestellten  Ur  kündet  c 

Waaren,  für  welche  sie  ausgestellt  sind". 

Die  ausserordentliche  Schwierigkeit  der  Auf  gäbet  cer 

Verwaltung  zur  Ermittlung  der  Steuerobjecte  ist  somit  02m*. 

bar.   Bei  den  Thoraccisen  steigert  sie  sich  für  die 

Aufgabe  vielfach  noch,  weil  der  Verkehr  im  Ganzen  ma«^ 

und  doch  weniger  centralisirt  ist  und  die  Sperr-  und  Bewa 

massregeln  wegen  ihrer  verkehrstörenden,  auch  die  Persc: 

lästigenden  Wirkungen  unvermeidlich  mehr  beschränkt 

müssen.    Mit  aus  steuertechnischen  Rücksichten  sind  desi 

die  Thoraccisen  vielfach  gefallen ,  wie  anderseits  die  Zoib^ 

gemildert  worden  (§.  449). 

B.  —  §.  562.   Die  Ermittlung  der  Steuersubjekt 

Nach  dem  Wesen  der  ganzen  hier  besprochenen  Katers' 

Steuern  „auf  einzelne  wechselnde  Thatsachen  and  Haida- 

liegt,  wie  oben  (§.  587)  hervorgehoben  wurde  und  wohl  dsr: 

Vorausgehende  bestätigt  wird,  die  Hauptaufgabe  der?« 

Verwaltung  in  der  Ermittlung  der  Steuerobjecte.    Ist  dies*  <r 

so  ergiebt  sich,  welche  Personen  überhanpt  eveatu!  1 

Steuerpflichtige  in  Frage  kommen  können.  Di 

Personen  aber  in  einigen  der  hierher  gehörigen  Falle  mtr 

sind,  so  muss  das  Steuerrecht  genauer  bestimmen,  wer  ee#« 

lieh  das  Steuersubject  oder  m.  a.  W.  wer  derStcir 

waltung  für  die  Zahlung  der  Steuer  verantwortli?ä« 

haftbar  sein  soll.    Mitunter  kann  gerade  hier  wohl  i*>- 

den  eigentlichen  Steuer  subject  en  und  anderen,  neben  itae 

kommenden  Steuerhaftenden  unterschieden  werden. 

Für  die  Bestimmung  dieser  Personen  sind  theib  pruci^ 

Erwägungen  hinsichtlich  der  richtigen  Vertheünng  der  nbk* 

theils  steuertechnische  Rücksichten  bezüglich  der 

der  Steuer  und  der  leichteren  Erhebung  in  Betracht  ts  m*» 

1)  In  ersterer  Hinsicht  handelt  es  sich  namentM  tat* 

Verkehrsteuern  darum,  diejenigen  Personen,  daher 

»)  Uetf.  Abg.  S.  12S 
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tigen  Rechtsgeschäften  denjenigen  Contrahenten  zum  gesetz- 

i  Steuerpflichtigen  zu  erklären,  den  man  wegen  seines  sich 

-eil  (directen)  Steuern  rechtlich  oder  thatsächlich  entziehenden 

inns"  u.  s.  w.  zum  Steuerträger  machen  will  oder  folgerichtig 

machen  mttsste  (§.  470).  Doch  kann  man  dies  nicht  immer 

ufach  bestimmen  oder  das  steuertechnische  Interesse  nöthigt 

>weichungen  von  der  Regel.  Oefters  (z.  B.  bei  steuerpflichtigen 

,  Mieth-,  Pachtverträgen)  liegt  auch  kein  Grund  vor,  einen 

Kontrahenten  allein  zum  Steuerträger  zu  machen,  sondern 

lichtige  ist,  dass  beide  zusammen  die  Steuer  tragen.  Wenn 

hier  gleichwohl  aus  steuertechnischen  Gründen  einen  der  Con- 

nten  als  gesetzlichen  Steuerpflichtigen  bestimmt,  so  sollte  es 

ehst  derjenige  sein,  der  im  Allgemeinen,  daher  präsumtiv 

im  concreten  Fall  meistens,  der  ökonomisch  und  social 

kere  Theil  ist.  Diese  Entscheidung  möchte  sich  auch  steuer- 

isch in  der  Regel  empfehlen.  Bei  Mieth-  und  Pachtverträgen 

üb  wohl  der  Vermiether  und  Verpächter,  bei  Immobiiien- 

;n  der  Erwerber  des  Objects  u.  s.  w.  Die  vertragsmässige 

lang  der  Verkehrsteuer  (Stempel,  Eintragungsabgabe,  Besitz- 

seisteuer) bleibt  ohnehin  nicht  ausgeschlossen  und  richtet  sich 

den  für  die  Steuerüberwälzung  massgebenden  Verhältnissen, 

manchen  in  der  Form  des  Stempels  erhobenen  Verkehr- 

rn  auf  die  schriftlichen  Urkunden  über  Rechtsgeschäfte  wird 

stellertechnische  Rücksicht  unvermeidlich  vorangestellt  werden 

en,  indem  das  Gesetz  denjenigen  zum  Steuerpflichtigen  erklärt, 

her  am  Sichersten  und  Leichtesten  zu  erfassen  ist,  z.  B.  den- 

en, welcher  sich  einer  Urkunde  als  Beweismittels  flir  einen 

»räch  gegen  einen  Dritten  oder  für  die  Erfüllung  einer  Ver- 

lang bedient,  welcher  die  Urkunde  in  Besitz  hat  u.  s.  w.: 

r  erscheint  bei  Schuldscheinen  der  Gläubiger,  bei 

t  tun  gen  der  Zahlungspflichtige  als  das  richtige  gesetzliche 

ersobject,  nicht,  wie  üblich,  der  Aussteller  des  Schuldscheins, 

freilich  die  Steuer  durch  Ueberwälzung  leicht  zugeschoben 

len  wird.  Nur  bei  Inhaber- und  ohne  Cessionsinstrument  über- 

baren Schuldscheinen  wird  der  Aussteller  zum  Steuersubject  zu 

hen  sein.  In  manchen  Fällen  kann  man  auch  das  specielle 

h liehe  Object,  auf  welches  sich  ein  steuerpflichtiges  Rechts 

hilft  oder  eine  darüber  ausgestellte  stempelpflichtige  Urkunde 

eht,  für  die  Steuer,  ohne  Rücksicht  auf  die  Rechte  Dritter  an 

selben,  mit  haftbar  machen,  ähnlich  wie  dies  bei  Verbrauch 
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steuern  vorkommt ,  so  namentlich  bei  Geschäften  in  Bei : 

Immobilien.    Hier  empfiehlt  sich,  als  gesetzliches  Stwenr' 

den  Eigenthümer,  in  dessen  Eigenthum  das  Objecto: 

oder  übergeht,  zu  bestimmen. 

Man  ersieht  aus  dem  Gesagten ,  dass  hier  ein  Gebiet » 

vermeidlicher  Casuistik  vorliegt,  welches  wiederum  die  The 

noch  gar  nicht  bearbeitet,  die  Praxis  in  den  Bestimmung^ 

die  Steuersubjecte  ziemlich  willkührlich  geregelt  hat. 

2)  Bei  Conjunctur-  und  Spiel  gewinn  und  bei  dem  Er»" 

aus  Erbschaft  ist  der  richtige  Steuerträger  der  Gewir:* 

und  der  Erwerber.    Die  Bestimmung  des  gesetzlichen  S»ir« 

jects,  eventuell  des  für  letzteres  Steuerhaftenden,  wird  ibe:^.* 

mit  nach  steuertechnischen  Rücksichten  erfolgen  müssen.  Et  - 

Steuern  auf  den  Conjuncturengewinn  richtet  sie  sich  mit  u 

Art  der  zu  diesem  Zweck  benutzten  Steuer  (§.  478  ff.-.  Sc  : 

Realisirung  eines  solchen  Gewinns  durch  ein  Verkauf sgeschir . 

z.  B.  der  Erwerber  und  das  Object  (Grundstück  u.  s.  w.ifcr>: 

pflichtig  erklärt  werden,  mit  dem  unbedingten  Recht  des 

den  Betrag  der  Steuer  am  Kaufpreis  zu  kürzen.    Bei  Bu& 

besteuerung  ist  natürlich  der  Eigenthümer  das  Steuersubjec  ' 

Spielgewinn  wird,  wie  schon  bemerkt,  gleich  bei  seiner  Amu^ 

dem  betreffenden  Steuerabzug  unterzogen  und  der  Spieka ' 

daher  zunächst  zum  Steuersubject  gemacht,  aber  mit  des  £ 

(und  der  Pflicht  eventuell),  den  Abzug  zu  machen.  Beitel' 

schaftssteuer  werden  die  Bestimmungen  über  die  Steuütfff* 

in  Verbindung  mit  dem  Formalismus  des  Erbrechts  sdte  ? 

müssen.    Man  könnte  wohl  die  Erbschafts mas sc  selbst  m 

für  steuerpflichtig  und  der  Verwaltung  haftbar  erklären, 

etwaigen  weiteren  Bestimmung,  die  Vertheilung  der  Erbc^ 

und  Legate  vor  erfolgter  Zahlung  oder  Siehereteil nng  6b  •  - 

für  unzulässig,  selbst  für  ungiltig  zu  erklären  und  betreffs* 

pflichtungen  den  antretenden  Erben,  den  Verwaltern  der  Erfc* 

den  Testamentsexecutoren  u.  s.  w.  aufzulegen.    Dies  tcsjp* 

auch  die  Einziehung  der  Steuer.    Die  die  Erbschaft  izs^* 

Erben  würden  dabei  solidarisch  für  die  Steuer,  auch  icr  ät& 

der  Legatare,  haften.    Werden  die  Erben  oder  Legatare, 

liehen  Steuerträger,  auch  unmittelbar  als  solchen*** 

subjecten   gemacht  und  einem   betreffenden  Anmeldn**1* 

unterstellt,  so  kann  eine  Haftung  des  betreffenden  Vermögt*  r* 
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einzelnen  darin  enthaltenen  Sachgtiter,  welche  an  jeden  Einzelnen 

rgegangen  sind,  daneben  ausgesprochen  werden. 

3)  Bei  den  Grenzzöllen  und  Thoraccisen  und  in  den 

(tigen  Fällen  von  Steuern  auf  im  Transport  befindliche 

iren  sind  die  rechtlichen  Steuersubjecte  aus  steuertechnischen 

ickmässigkeitsgründen  wohl  in  der  Regel  zunächst  nicht  die 

: ah timer,  sondern  die  Waaren-  oder  Frachtführer.26) 

n  mit  diesen  kommt  die  Steuerverwaltung  unmittelbar  allein  in 

Inning,  sie  unterliegen  dem  Anmeldungszwang  für  die  Steuer- 

te (§.  560),  die  Ermittlung  der  Eigenthümer  entzieht  sich  der 

lerverwaltung  oder  macht  unverhältnissmässige  Schwierigkeiten, 

sehen  Frachtführer  und  Eigenthümer  der  Waaren  regelt  sich 

Tragung  der  Steuer  durch  die  Frachtverträge  einfach,  mittelst 

«chüssen  an  die  Frachtführer  zur  Auslage  der  Steuer  u.  s.  w. 

ade  bei  diesem  Sachverhalt  ist  aber  eine  Haftung  der 

uerobjecte  selbst,  ohne  Rücksicht  auf  die  Rechte  Dritter 

in,  zur  Sicherung  der  Besteuerung  nothwendig.87) 

Ausnahmsweise  kann  indessen  mitunter  auch  der  Waaren- 

enthümer  zum  Steuersubject  gemacht  werden,  so  namentlich 

q  Begleitscheinverfahren  (§.  561),  mittelst  dessen  die 

iren  in  die  Hände  des  Eigentümers  unter  genügender  Sicher- 

ung der  Besteuerung  geleitet  werden.  Manche  weitere  Ver- 

edenheiten  ergeben  sich  hier  wie  bei  den  verwandten  Fällen 

Steuerverpflichtung  für  die  Objecte  innerer  Verbrauchsteuern 

B.  bei  der  Tabak -Gewichtsteuer)  aus  der  Natur  der  einzelnen 

lern  und  aus  den  Zweckmässigkeitsgesichtspuncten,  welche  danach 

der  Einrichtung  der  Steuerverwaltung  für  sie  zu  treffen  sind.  — 

Ueber  die  Ermittlung  der  Steuersätze  ist  kaum  mehr  etwas 

den  früheren  Erörterungen  über  die  Feststellung  der  Steuer- 

e  (§.  546  —  548)  hinzuzufügen.  Nach  erfolgter  Ermittlung  der 

lerobjecte  und  Steuersubjecte  ergiebt  sich  die  Feststellung  der 

t  tarifmässigen  Steuersatz  entsprechenden  individuellen  Steuer- 

ildigkeit  als  eine  blosse  Rechnungsoperation.  Diese  kann 

lieh  bei  den  complicirten  Tarifen  der  Verkehrsteuern,  auch 

icher  Zollsysteme  eine  ziemlich  verwickelte  Sache  werden,  so 

»  etwa  ein  eigenes  geübtes  Rechnungspersonal  zur  Ausführung 

mendig  wird. 

*)  Vgl.  Hock,  öff.  Abg.  S.  127.  Deutscher  Vereinszolltar.  ?.  I.  Juli  1S69  §.13  : 
Sichtet  ist  dem  Staate  der,  welcher  zur  Zeit,  wo  der  Zoll  zu  entrichten,  Inhaber 

irlicher  Besitzer)  des  zollpflichtigen  Gegenstands  ist. 

*r>  Vereinnzollges.  t.  1869  §.  14. 
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4.  Abschnitt. 

Die  Aufgaben  der  Steaerverwaltmif. 

II.    Die  Ausführung  der  Besteuerung 

B.  Die  Erhebung  der  Steuern. 

§.  563.  Einleitung. 

Hinsichtlich  der  Erhebung  der  Steuern  <  speciell  der 

steuern)  handelt  es  sich  vornemlich  um  zweiReihenvonF;^ 

einmal,  wer  soll  die  Erhebung  besorgen  oder  die  Frage  b*~  J 

Erhebungs Organen,  und  sodann,  wie  soll  die  Erhetei.  i 

gerichtet  werden?   Wie  gewöhnlich  hängen  diese  Fnp:d 

sich  mehr  oder  weniger  zusammen,  so  dass  öfters  die  Enmsrd 

der  einen  derjenigen  der  anderen  präjudicirt  Sie  sind  few-J 

durchaus  allgemein,  sondern  meistens  nur  historisch  ck.  I 

relativ  zu  beantworten,  wobei  sich  aber  auch  im  letzteres  i  -  I 

massgebenden  Bedingungen  wohl  theoretisch  feststellen  lasset  H 

richtet  sich  aber  auch  wieder  in  Betreff  der  Erbebunssorru  j 

der  Einrichtung  der  Erhebung  nach  dem  steuertechnisd»  M 

der  verschiedenen  Steuergattungen  und  jeder  einzelnen  Me^  *l 

den  Einfluss  dieses  Moments  ist  im  Folgenden  die  Anfmeri*-* 

besonders  mit  zu  richten.  Doch  ist  in  dieser  Beziehung:  iE  r 

Hauptabschnitt  vom  Steuersystem  und  in  den  drei  vortiBf^^ 

Abschnitten  von  der  Steuerverwaltung  schon  Manch« 

worden,  namentlich  in  Betreff  der  Erhebungsart,  worauf  «r 

mehr  zurückzukommen  ist.    Die  Fragen  von  der  directc » 

indirecten  Besteuerung,  vom  Monopol  als  Steuerform  sind 

auch  zugleich  Fragen  von  der  Einrichtung  oder  der  Art 

hebung  der  Stenern.   Auch  dafür  ist  vornemlich  mit  a«  F^ 

zu  verweisen. 

1.    Die  Erhebungsorgane  der  Stenern. 

Deren  können  im  Wesentlichen  dreierlei  unterschiedest 

wonach  man  auch  wohl  von  drei  „Erhebungs$T*i*rJ 

spricht:  die  Erhebung  durch  Steuerpächter  oder  d»rri '  * 
mittlung  der  Selbstverwaltung skörper, 

meinden  oder  durch  Staatsorgane  (Staatsbehörden,^ 

selbst:  die  sogen.  Eigen-  oder  Selbsterhebung  oder^ 

regie.  Die  Steuerpacht  hat  in  der  antiken  Welt  asii  ̂  

herrscht,  ist  von  Neuem  mit  der  Entwicklung  der  Besät** 

den  Zeiten  des  Uebergangs  vom  Mittelalter  zur  Neuzeit, 
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aim  französischen  Revolutionszeitalter,  in  manchen  Ländern 

edehnt  angewandt,  dann  aber  mehr  und  mehr,  wenn  auch 

völlig  durch  die  Eigenverwaltung  verdrängt,  namentlich  auf 

•geordnete  Gebiete  der  Besteuerung  (und  des  Gebührenwesens) 

■Mikt  worden.  Die  Benutzung  der  Selbstverwaltungskörper 

Jrganen  für  die  Erhebung  der  Staatssteuern  zeigt  keine  so 

iche  Entwicklungstendenz  und  mehr  Verschiedenheiten  von 

1  zu  Land  und  nach  Steuerarten.  Bei  den  indirecten  Steuern 

e  nur  in  gewissen  Fällen,  wie  bei  Thorsteuern  und  allenfalls 

steuern  im  Anschluss  an  locale  Productionsbetriebe,  nicht  bei 

n  anwendbar,  bei  den  directen  Steuern  kommt  sie  nicht  selten  vor. 

A.  —  §.  564.    Die  Steuerpacht.1) 

Das  Urtheil  Uber  sie  fällt  nothwendig  nach  folgenden  Umständen 

hieden  aus,  kann  daher  kein  absolutes,  sondern  nur  ein 

orisch  relatives  sein.  In  Betracht  kommt  nemlich  einmal 

ganze  Entwicklungsstufe  des  Staats-,  Cultur-  und 

thschaftslebens,  besonders  die  erreichte  Entwicklung  der 

ttsthätigkeit  und  damit  zusammenhängend  der  Staats- 

valtung  und  des  Beamtenthums  Uberhaupt.  Sodann 

d  unterscheiden,  ob  es  sich  um  ein  umfassendes  System 

•iteuerpaebt,  eine  allgemeine  Verpachtung  aller  Steuern 

doch  ganzer  grosser  Kategorieen,  z.  B.  der  Zölle,  der 

•■n,  der  directen  Steuern  (sogen.  Generalpacht  in  diesem 

b)  —  oder  aber  um  die  Verpachtung  gewisser  einzelner 

srn  von  mehr  untergeordneter  Bedeutung  (Special pacht  in 

em  Sinne)  handelt. 

Es  lassen  sich  zwar  auch  ganz  allgemeine  Gründe  für 

wider  aufstellen,  dieselben  haben  aber  nach  den  eben  er- 

lten  Umständen  eine  verschiedene  Bedeutung  und  wollen  da 

trotz  ihres  richtigen  Kernes  nicht  soviel  besagen,  wie  man 

s  gemeint  hat. 

So  hat  man  auch  in  dieser  Frage  mitunter  mit  dem  in  dieser 

emeinheit  unbewiesenen  und  unbeweisbaren  Satze  für  die  Pacht 

)  Raa  I,  §.  gegen  Pacht,  ebenso  v.  Malcbus  I,  §.  79,  Murhard,  Besteu. 

'.iL  Jacob.  II,  §.  1258  mehr  unterscheidend,  ebenso  M'Culloch,  taxat.  p.  30, 
»rieu.  I,  102,  Hock,  öfi.  Abg.  S.  62.  üeber  Frühere  Manches  bei  Malchus. 

onenfels,  Grunds.  III,  123  ff.  (6.  A.),  sehr  ausführlich.  Er  nieint  schon  (S.  140): 

Vortheile,  die  man  sich  von  den  Pachtungen  verheisst,  sind  entweder  keine  Vor- 

oder können  auch  bei  der  eigenen  Behebung  des  Staats  erhalten  werden."  Die 
ung  sei  die  Erhebungsart,  welche  dem  Staate  am  Theueretcn  komme  und  den 

•  v  ü  am  Besehw  rih  listen  falle,  n  120.  < testier  sind  auch  Montesquieu  und 

riith  gewesen.  Die  histor.-relative  Auffassung  fehlt  zwar  nicht  immer  ganz,  tritt 
loch  zu  sehr  zurück,  auch  bti  Rau  und  Hock. 
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plädirt ,  dass  dieselbe  „naturgemäss"  die  Vortheile  de  F- . 

betriebsamkeit  für  sich  habe.    Der  Pächter  könne  dib* : 

seinem  Gewerbsgewinn,  der  ihm  freilich  werden  müsse,  te .: 

Staate  mehr  zahlen ,  als  dieser  aus  der  Eigenverwata;  - 

Indessen  hier  wird  über  die  principiellen  Bedenken  hit» 

solchen  privaten  Gewinnbezugs  bei  der  Besteuerung  und  ' 

fast  unvermeidlichen  Uebelstände  der  Steuerpacht  nur  es.» 

finanziellen  Vortheils  Willen  hinweg  g 

wird  das  Problematische  dieses  Vortheils  und  der  Ui 

sehen,  dass  der  Vorzug  der  Pacht  eben  selbst  wieder 

rischen  Bedingungen  abhängt 

Der  Gewinn  des  Pachters  einschliesslich  der  von 

bestreitenden  Verwaltungs-  und  Erhebungskosten 

dings  dem  Erhebungskostenaufwand  bei  der 

kann  möglicher  Weise  kleiner  sein  als  dieser.  Ate 

immer  etwas  Andres,  ob  die  Erhebungskosten  in  den  K««c 

rationellen  Gehaltssystems  für  Steuerbeamte  oder  wenigste- 

in  einem  solchen  Gewerbsgewinn  des  Pachters  bestehen 

politische ,  socialpolitische  und  ethische  Auffassung  err > 

hier  immerhin  ein  Unterschied,  und  kaum  in  einem  Zeitih-  ~ 

in  einer  Staatsverfassung  zu  Gunsten  der  Pacht.  Gleich*: 

letztere  unvermeidlich  sein  oder  den  Vorzug  verdienen,  ~ 

aber  ihre  Verbindung  mit  solchen  privatwirthsebaftlicbea 

immerhin  noch  ein  Uebelstand.    Da  :u  kommt  der 

sprung  wenigstens  eines  T heil 8  des  Pachtgewinnes:  dieser" 

ergiebt  sich  eben  mit  aus  den  bedenklichen  Verbaitaim.  *" 

fast  nothwendig  mit  der  Pacht  verbunden   sind.    Die  ?fc 

wenigstens  bei  umfassendem  Steuerpachtsystem,  über  n 

einen  besondern  Druck  aus  oder  lassen  ihn  durch  ito*  >"=■ 

ausüben.    Sie  nehmen  weniger  Rücksicht  auf  die  Lage 

Pflichtigen  und  sind  denn  auch  regelmässig  besonders 

Das  Odium  fällt  aber  dann  mit  auf  die  Besteuerung  und 

Genügende  Abhülfe  liegt  weder  in  den  Bestimmung  es 

Verträge,  noch  in  Controlen  der  Staatsregierung  über 

Denn  solche  Controlen  sind  nicht  wirksam  genug, 

entsprechenden  Verwaltungsapparat  fehlt.    Wären  sie  e&  & 

*)  Die  Klagen  über  die  römischen  Steuer-,  Zoüpichter  \  *  *  *  ' 
Italien,  u.  französ.,  von  denen  sich  nam.  die  (reueralp^h:-r  itzK&w^ 
des  ancien  regime  sehr  bereicherten,  sind  sprüchv&rtlich.    Wi*  Li' 

einmal  sagt:  ubi  publicanus  est,  ibi  aot  jns  publicum  ranun  aat 

nullam  esse.    Kau,  §.  2SS  Note  d.    Schmähliche  Zustande  auch  im 

I 
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*  nur,  dass  der  Hauptrechtfertigungsgrund  der  Pacht,  die  unge- 

icende  Verwaltungsmaschinerie  des  Staats,  nicht  mehr  vorläge. 

Die  Annahme  eines  allgemeinen  Vorzugs  der  Pacht  vor  der 

enen  Verwaltung  beruht  aber  auch  auf  einer  falschen  Voraus- 

ging und  wird  durch  die  Erfahrung  nicht  bestätigt.  Die  Ein- 

atung  der  Verwaltung  kann  nicht  sehr  verschieden  sein,  mag 

Pächter  (Pachtgesellscbaft)  oder  der  Staat  sie  besorgen.  Es 

hält  sich  hier  ähnlich  wie  bei  so  manchen  grossen  Aufgaben, 

B.  des  Verkehrswesens,  in  Betreff  der  Streitfrage,  ob  Staats-,  ob 

tiengesellschaftsübcrnahme  und  Betrieb,  wo  doch  die  tfkono- 

sch-technische  Natur  der  Aufgabe  im  Wesentlichen 

:iche  Einrichtungen  bedingt,  wer  immer  sie  besorge.  Bei  an- 

nessener  Gestaltung  der  Regie  hat  sich  denn  auch  die  letztere 

thrungsgemäss  der  Pacht  technisch  und  ökonomisch  ganz  ge- 

hsen  gezeigt.3)  Das  führt  auf  den  entscheidenden  Haupt- 

ict  in  der  Frage. 

§.  565.  —  1)  Ein  umfassendes  System  der  Steuer- 

en t  ist  mitunter,  so  namentlich  in  den  geschichtlich  wichtigsten 

spielen  der  alten  Welt,  freilich  nur  bedingter  in  der  neueren 

bergangszeit  vom  Mittelalter  zum  modernen  Staat,4)  der  allein 

3)  In  den  Niederlanden  soll  nach  dcPariea  die  Einführung  des  Verpachten^ 
1555  den  Ertrag  verdoppelt  haben.  Um  1748  wurde  das  höchst  unbeliebt  ge- 

<lene  Verfahren  ohne  Nachtheil  wieder  aufgehoben.    Zu  Necker's  Zeit  galt  auch 
rankreich  in  Bezug  auf  die  ökon.-techn.  Seite  der  Erhebung,  die  Kosten  u.  s.  w. 
Unterschied  zwischen  Pacht  und  Regie  gleich  Null.  Malchus  I,  385  sucht  aus 

•r  Vergleichung  der  von  Ncckcr  gegebenen  Daten  Uber  den  Aufwand  für  das 

obungspersonal  und  die  Zahl  des  letzteren  bei  den  grossen  (ieneralpachten  der 

,recten  Steuern  in  Frankreich  in  der  letzten  Zeit  des  ancien  regime  mit  den  Daten 

r  die  Verwaltung  wesentl.  derselben  Steuern  während  der  Restauration  in  eigener 

^ie  nachzuweisen,  dass  der  frühere  Personalaufwand  um  '/»i  der  (icldauf wand, 

e  den  Gewinn  dor  Pächter,  um  '/„  grösser  gewesen  sei.  Natürlich  eine  nur  in 
issem  Umfang  zulässige  Vergleichung.  Der  Gewinn  der  40  französ.  (ieneralpächter 

l  von  Necker  auf  3  Mill.  L.,  im  Durchschn.  auf  75.000  L.  veranschlagt.  Necker, 

l  administr.  (17S4)  I,  72. 

*)  In  den  g riech.  Staaten  war  Pacht  ganz  allgemein.  In  Rom  bestand  sie 
j.  für  die  Zölle  u.  dgl.  indircete  Abgaben.    Hei  den  directen  Abgaben  in 

Provinzen  führte  Caesar  theils  die  unmittelbare  Abführung  der  Naturalleistungen 

den  Staat  (afric.  u.  sardin.  Korn-  u.  I  »ellieferungen),  th.  die  Verwandlung  in  feste 

l abgaben  ein  i.Kleinasieni ,  wo  die  Einbeziehung  der  Einzclbetrage  den  Steuer- 
nden selbst  überlassen  wurde  (Mommsen.  röm.  (iesch.  O.A.  III.  500).  —  In 

mk  reich  hat  sich  das  Pachtsystem  im  16.  Jahrhundert  unter  Einflüssen  floren- 
seber  Politiker  und  Finanzmänner  ausgedehnt  Es  umfasste  übrigens  bei  W  eitem 

ht  Alle  Abgaben.  Die  fermes  geniales  bezogen  sich  im  ls.  Jahrh.  auf  die  Zölle 

tJem  alten  HauptUVil  der  Monarchie,  den  „provinces  des  cin»i  grosses  fermes",  auf 

Tabak-  u.  Salzregal  u.  einige  kleinere  Einkünfte.  Nach  Necker's  Zus.stell.  der 
nzöa.  Einkünfte.  (I,  35)  betrugen  dieselben  5S5  MUL  L.,  wovon  auf  die  fermes 

Orales  166  Mill.  Unter  ihm  war  aus  der  Verpachtung  mehr  eine  Gewährsadmini- 

.hon  geworden.    Auch  in  Spauien  bis  1747  Pachtung     Von  enormen  Gewinnen 

A   Wagner.  KiMniwi-Mt»««c*art.     IL  41 
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sieb  bietende  Nothbebelf  in  Ermangelung  einer  ge»:. 

ten   und  entwickelten  Staatsverwa 1  tun  gern  iickiK 

Hier   liegt  Perioden  bindnreb  eigentlich  gar  keine  Win 

sondern  wenn  man  eben  gewisse  Steuerarten  und  Forma 

gewisse  indirecte  Steuern ,  directe  Abgaben  in  den  Proriwi 

dem  platten  Lande,  von  der  relativ  zerstreut  lebenden  neka** 

den  Bevölkerung  u.  8.  w.,  erbeben  will,  so  muss  minrit 

der  Steuerpacht  bedienen.    Insofern  ist  dieselbe  hier  kii' ' 

berechtigt,  weil  sie  allein  die  Aufgabe  überhaupt  tooic 

Aber  sie  erscheint  damit  auch  besten  Falls  als  eine  gttet 

liehe  Durchgangsstufe  im  Ent wickl ungsproce»» 

Gemeinwirtbschaft,  wie  so  Manches,  was  der  ürm* 

der  unmittelbaren  Staatsthätigkeit  als  Hilfsmittel  ftr  die  Lw 

wahrhaft  „gemeinwirthsebaftlicher",  „öffentlicher'4  und  mm* 

als  solcher  erkannter  Aufgaben  vorangegangen  ist,  —  un  4 

bietet  namentlich  das  grosse  Gebiet  des  Verkehrsweg  i  ■ 

bemerkenswerthe  Analogieen.   Sobald  der  Staat  sich  vae  - 

gaben  wirklieb  bewusst  wird  und  einigermassen  daxnök»*.*1 

technisch  sich  befähigt  flihlt,  zieht  er  die  betreffenden  Thüv 

selbst  an  sich  heran:  die  Steuerpacht,  auch  eine  Art  „toar 

Verwaltung"  (Sax),  hat  ihre  Function  erfüllt  und  wird  k«- 

Bei  der  heutigen  Entwicklung  des  Staatsgedaniens  or  ̂  

meisten  Culturvölkern  kann  dann  auch  von  Steuerpicht  ah  a£ 

umfassenden  System  der  Erhebung  nicht  wohl  mehr  die  Bei»  *1 

Selbst  wenn  die  Gesichtspuncte  privatwirthschaftlicner  Oek-: 

wirklich  erheblicher  wären,  als  es  jetzt  noch  zuzugeben  i*  ftL" 

sie  eben  nicht  entscheiden  dürfen.  Denn  die  Erhebung  ttor&c 

gilt  mit  Recht  jetzt  selbstverständlich  als  eine  ötfadto^ 

liehe  Angelegenheit,  die  nur  von  öffentlichen  Körpen, 

Staate  oder  eventuell  den  Selbstverwaltungskörpern, 

werden  darf.    Der  Steuerpacht  kann  man  sich  dibei  ff 

einzelnen  besonderen  Fällen  als  eines  untergeordneten  fflh^ 

bedienen. 

dabei,  aber  mit  augcnscheinl.  Uebertreibungen ,  spricht  nach  Do« 

(1734)  Sonncnfels  III,  129.    In  Deutschland  ist  die  Eigein 

Unterstützung  der  Gemeinden)  seit  Alters  Regel.    Misslungeoer  V 

Pachtung  des  neu  begründeten  Tabakmonopols  in  Preussea  u 

1765  —  66,  Uebertragung  der  Verwalt  der  Accise-  o.  Zolicinlaaftr 
pachtähnliche  Gewährsadministration  von  5  fermiers  1766,  Biedel, 

Staatshaush.  S.  108.  —  Ucber  die  neueren  Verhältnisse  der  Fisaat-  t- 

in  der  Türkei  s.  „d.  türk.  Finanzen",  Bcrl.  1878.  pass. 



Steuerpacht. 

2)  Auch  von  diesem  Hilfsmittel  (der  „Specialpacht"  im  er- 

nten Sinne)  ist  vorsichtig  und  nur  beschränkt  Gebrauch  zu 

hen. 

a)  Bei  allen  Steuern,  wo  ein  genaueres  Einsichtnehmen  in 

vat  Verhältnisse,  in  Einkommen  und  Vermögen  erforderlich  ist, 

die  Steuerschuldigkeiten  zu  ermitteln,  daher  namentlich  bei  den 

iten  Einkommen-  und  Vermögensteuern,  ist  die  Steuerpacht 

idingt  auszuschliessen.  Die  Ermittlung  der  Steuerschuldig- 

:n  und  die  Erhebung  der  Steuern  lassen  sich  zwar  trennen, 

sie  sind  doch  zwei  eng  zusammengehörige  Verwaltungsacte. 

ersten  kann  man  am  Wenigsten  Privatinteressenten,  wie  den 

erpächtern,  übertragen.    Vermag  die  Staatsverwaltung  ihn, 

schwierigeren  Act,  zu  vollführen,  so  wird  sie  den  Act  der 

ibung  auch  bewältigen  können.  Weniger  Bedenken  bietet 

Erhebung  gewisser  fester  Ertragsteuern,  so  der  Grundsteuer, 

b  Pächter.6)  Indessen  bei  diesen  wie  bei  allen  directen 

ern  sind  mitunter  Steuererlasse  geboten,  die  man  dem  Pächter 

tragen  nicht  zumuthen  kann  und  für  die  die  Bedingungen  im 

jus  im  Pachtvertrag  richtig  zu  bestimmen  sehr  schwierig  ist. 

te,  wo  die  Consequenzen  des  Grundsatzes  der  persönlichen 

iheit  und  politischen  Gleichheit  in  allen  Classen  der  Bevölke- 

l  so  ziemlich  jedem  Einzelnen  zum  Bewusstsein  gekommen 

l,  —  auch  dies  sind  in  dieser  Frage  mitspielende  Momente  — 

heint  es  überhaupt  nicht  räthlich,  die  Erhebung  der  directen 

lern  Pächtern  zu  übertragen. 

b)  Bei  den  indirecten  Steuern  liegen  die  genannten  Bedenken 

it  oder  nur  in  schwächerem  Maasse  vor.  Doch  bedingen  hier 

ere  Verhältnisse,  dass  man  bei  ihnen  und  bei  gewissen 

Uhren  ebenfalls  nur  ausnahmsweise  sich  für  die  Pacht  er- 

en  kann. 

a)  Bei  den  grossen  indirecten  Verbrauchsteuern,  wie  besonders 

Zollen  und  den  inneren  Steuern,  welche  sich  an  den  Productions- 

ieb  anschliessen ,  ist  die  Gleichartigkeit  des  Steuer-  und 

lebungsverfahrens  bei  allen  Aemtern,  in  allen  Theilen  des  Staats, 

die.  betreffenden  Abgaben  zu  erheben  sind,  in  hohem  Maasse 

rohl  im  Interesse  des  Fiscus  als  des  Handels  und  der  Produc- 

i  gelegen.  Letztren  Falles  leiden  sonst  einzelne  Gegenden, 

kebrswege,  Steuerpflichtige,  indem  die  Bedingungen  der  Con- 

*)  So  wird  in  Nord-Italien  wohl  die  Grundsteuererhebang  von  den  Gemeinden, 

m  »e  Ubertragen  ist,  verpachtet    Hock,  off".  Abg.  S.  62. 
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currenz  ungleich  werden.    Daher  ist  wieder  Einheitlichkeit >! 

Verwaltungsgrundsätze  und  des  Vollzugs  derselben  ein  gerade  i 

diesem  Gebiete  immer  mehr  in  seiner  Bedeutung  erkanntes  M*<n 

Diese  Einheitlichkeit  kann  hier  allein  bei  der  Staats  verwais, 

ausreichend  und  ohne  neue  anderweite  Bedenken  verbürgt  wer: 

Auch  die  Verwaltung,  bez.  Erhebung  durch  die  SelbstverwaJn:::« 

körper  ist  daher  hier  ausgeschlossen.    Ein  einziges,  das  j 

Staatsgebiet  umfassendes  Steuerpachtunternehmen,  das  wohl 

massig  in  einem  grösseren  Staat  eine  Steuerpacht geselUf t 

sein  mtisste,  könnte  zwar  eine  solche  Einheitlichkeit  ebenfal* 

währen.    Aber  genügende  Garantieen  gegen  Missbräuche  der 

waltung  wären  ohne  beständige  Conflicte  zwischen  dem  Staat " 

der  Gesellschaft   kaum  zu  stellen  und  der  Einfluss  des  l'r 

kapitalismns  wtlchse  in  socialpolitisch  bedenklichstem  Grade,  In 

Einrichtung   des    ganzen   Verwaltungs-  und  Erbebungsapp^' 

mtisste  bei  einer  solchen  grossen  Pachtunternebmung  auch  we- 

lieh  ebenso  wie  Seitens  des  Staats  erfolgen,  so  dass  Vorzüge 

„Privatbetriebs"  schwerlich  henrortreten  würden.    Mutatis  nrnta: 

gilt  das  Gesagte  auch  von  der  bez.  gegen  die  Verpachtung  eb' 

Monopols  (Tabak  monopols)  an  eine  Gesellschaft.6) 

ß)   Bei   städtischen   Thoraccisen,    dann    bei  Wee-< 

Brücken-,  Hafengeldern  und  in  ähnlichen  Fällen  liegen  dar  - 

die  Dinge  allerdings  öfters  anders  und  nicht  so  ganz  zn  Ungut4'- 

der  Pacht.7)    Doch  werden  sich  auch  bei  der  Pacht  der  Erbe1: 

von  Thoraccisen  leicht  missliche  Folgen  ergeben.    Das  Eiodrir.; 

und  Nachforschen  von  Privatagenten  wird  mehr  Verdruss  ab  a 

jenige  öffentlicher  Beamten  erregen.    Am  Unbedenklichsten 

scheint  die  Verpachtung  von  Weg-  und  Brückengeldern,  die  at. 

noch  immer  am  Meisten  verbreitet  sein  möchte.    Bei  den  kfe 

festen  Sätzen  ist  hier  ein  unangenehmes  Eindringen  nicht  gek: 

die  Erhebung  einfach,  die  volle  Arbeitskraft  einer  Person 

gewöhnlich  nicht  in  Anspruch  genommen,  weshalb  die  Erbe;*  . 

•)  Die  neueste  bekannte  Massregel  der  Art,  die  Verpachtung  des  T*baia»t: 

in  Italien,  ISfiS,  ist  eigentlich  nur  eine  verhüllte  Anlciheoperation  S.  Dec-' 
Tab.enqn.  Anl.  R  III,  151,  V,  95,  Schäffle.  Tüb.  Ztschr.  1S79.  S.  5T9.  -  4* 
die  französ.  Generalpächter  hatten  eine  Function  im  Gebiete  des  Credit*««*. 

sie  Vorschüsse  leisten  mussten.  Zu  Nccker's  Zeit  schoss  jeder  (kotriim'-' 

1,500,000  L.  yor,  wovon  ihm  die  Mill.  mit  5,  der  Rest  mit  7°(#  rtnizsi  i& 
Necker,  de  l'administr.  I,  71. 

"')  Octrois  sind  Öfters  in  Frankreich,  Italien,  he*.  Spanien  verpachtet,  fbv- 
peld-,  BrQckcngclderhebung  u.  dgl.  auch  in  Deutschland. 
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Nebenarbeit  wohlfeil  und  doch  genügend  und  sorgsamer  als 

Beamten  besorgt  werden  kann. 

B.  —  §.  566.  Die  Erhebung  der  Staatssteuern  durch 

Selbstverwaltungskörper.8) 

Hier  ist  namentlich  an  die  Orts  gemeinde,  welche  hier  als 

»ua  allein  berücksichtigt  werden  mag,  mitunter  auch  an  Kreis, 

s  irk,  Provinz  zu  denken.  Die  Ortsgemeinde  kann  eventuell 

r  auch  die  Kreis-  und  Provinzialsteuern  mit  erheben.  Auch  der 

gekehrte  Fall,  die  Erhebung  von  Gemeinde-  u.  s.  w.  Steuern 

:h  die  Staatsbehörden,  ist  möglich  uud  kommt  in  der  Praxis  vor. 

Einer  Vermittlung  der  Selbstverwaltungskörper  kann  sich  der 

it  hier  auf  doppelte  Weise  bedienen:  einmal  so,  dass  die 

□einde  nicht  nur  als  Steuererhebungsorgan,  sondern  zugleich 

selbst  verpflichtete  Steuerhaftende  für  bestimmte 

uersummenj  zweitens  so,  dass  sie  nur  als  Steuererhebungs- 

iii] fungirt. 

In  beiden  Fällen  sind  wohl  die  Vorkehrsteuern  und  von  den 

ssen  indirecten  Verbrauchsteuern  die  Zölle,  meistens  auch  die 

einen  Productionsbetrieb  sich  anschliessenden  inneren  Ver- 

uchsteuern  hier  von  vornherein  auszuschliessen  und  der  Staats- 

ie zuzuweisen.  Von  den  letzteren  Steuern  könnte  nur  etwa  die 

uer  der  für  den  Local bedarf  producirenden  Bierbrauerei  u.  dgl. 

h  durch  die  Gemeinde  erhoben  werden.  Aber  unter  den  heutigen 

duetions-  und  Absatzverhältnissen  wird  es  auch  bei  ihr  und 

lends  bei  den  übrigen  genannten  inneren  Steuern  auf  volle 

n hei tlichkeit  und  Gleich mässigkeit  der  Ermittlung  der 

ucrobjecte  und  der  Erhebung  der  Steuern  ankommen,  wofür 

Staatsregie  allein  die  genügende  Bürgschaft  stellt.  Bei  den 

kehrsteuern  ist  meistens  durch  das  Wesen  derselben,  bei  den 

len  durch  die  Rücksicht  auf  Gleichmässigkeit  des  Ver- 

ircns  die  Erhebung  durch  die  Communen  ausgeschlossen. 

Dagegen  können  diese  letzteren  als  Erhebungsorgane  für 

oraccisen,  ferner  für  die  meisten  directen  Steuern, 

anders  die  Ertrag-,  aber  auch  die  Einkommen-,  Ver- 

igen-, Erbschaft-,  gewisse  Conjuncturengewinn-  (bei 

mobiliarbesitzwechsel  und  Baustellen)  und  für  die  directen 

txussteuern  in  Frage  kommen.    In  verschiedenen  Ländern, 

*)  Mehr  dagegen  Rao,  I,  &  290,  Male  hos  I,  §.  77,  dieser  aber  zu  sehr  vom 
;.»duali*t.  Staudpuncl  aus.    Hock  S.  Gl. 



646  3.B.  2.K.  I.A.  Allg.  Steuert.  4.  H.-A.  Steu.verwalt  4.A.  Eri*baH> 

früher  und  jetzt  hat  der  Staat  bei  manchen  dieser  St«^ 

Erhebung  den  Gemeinden  tibertragen.9) 

§.  567.  —  1)  Die  communale  Steuerhaus:  • 

kommt  namentlich  bei  Hauptarten  der  genannten  direktes  v 

der  Ertrag-,  Einkommen-,  Vermögensteuer  in  Betracht 

anderen  directen  Steuern  würde  es  sich  nur  um  die  Eß?  - 

durch  die  Gemeinde  handeln,  ebenso  in  der  Regel  bei  da  ' 

accisen.   Doch  Hesse  sich  bei  diesen  auch  wohl  eine  Sfccer-i  ~ 

einrichten,  indem  die  Gemeinde  l*Ür  einen  gewissen  Enn: 

kommen  und  eventuell  denselben  aus  anderen  Steuern  <xk* 

besondere  Zuschläge  dazu  decken  müsste.   Darauf  lioft  e: 

Steuerhaftung  in  einer  Hinsicht  verwandte  Einrichtung,  c/ 

findung  mit  einer  Gemeinde  (oder  einem  Gebietsteil 

Leistung  eines  Aversums  (Pauschsumme)  für  das  Frr:: 

von  gewissen  Steuern,  z.  B.  bei  Freihafengebieten  (f.  X 

Grunde  hinaus. 

Bei  Ertrag-,  Einkommen-  und  Vermögensteuern  ist  dk »" 

haftung  der  Gebietstheile  oder  Selbstverwaltungsk5rper.  £ 

meinden  direct  gegenüber  dem  Staat  oder  jedes  kleineren  i  * 

gegenüber  dem  grösseren,  zu  dem  er  politisch  gehört, 

der  Provinzen  gegenüber  dem  Staat,  wohl  in  Verbinde ' 

einem  rationellen,  auf  richtigen  Grundlagen  ruhenden  Be;- 

tionssystem  (§.  544)  zu  bringen.    Ja,  man  könnte  die  &V- 

als  die  eigentliche  Consequenz  des  Repartitionsprincips  betnr: 

Hier  liegt  der  Gedanke  einer  solidarischen  Tragung  derSr*- 

durch  locale  Gemeinschaften  mit  zu  Grunde.    Wenn  em  ̂  

ner  seine  Verbindlichkeit  nicht  erfüllt,  hätte  diese  Genar*- 

einzutreten.   Manche  der  früher  erwähnten  Vortheüe,  be^-' 

dass  ein  Jeder  ein  eigenes  Interesse  an  richtiger,  nicht  r  s*-  - 

Besteuerung  des  Anderen  hat,  zeigten  sich  dann  erst  voflör- 

*)InPreussen  werden  die  3  Ilteren  directen  Steuern,  Grund-, 
dann  die  Gebäudesteuer  in  den  6  ftstl.  alten  Provinzen  von  den  Gtadiis  c 
in  den  anderen  Provinzen,  auch  den  neuen  1866er  von  staatbcl« 

Ebenso  die  classific.  Einkommensteuer  in  der  ganzen  Monarchie.    Ii  Buer*  ? 

die  Erhebung  der  directen  Steuern  ausschliesslich  durch  die  K« lüm^  & " 
In  Wttrtemb.  fungiren  hier  die  Gemeinden  mit  commun.  Steuerha&oc- 

reich  wird  die  Grund-  und  Geb&udesteuer  zwar  durch  die  Steoeri***1^ 
individuell  für  jeden  Steuerpflichtigen  berechnet,  aber  von  d* 

hoben;  ebenso  die  Ein  kommen  st   Bei  der  Er  w  erbst  erfairt  di'Ü«*0?^ 

das  Steueramt  doch  können  auf  dem  Lande  die  Gemeinderorsüade  data^**" 
personen  verwendet  werden  (Chlupp,  dir.  Steu.  Oests  §.  7i,  99, 

ehemals  österr.  Italien  Erhebung  der  Grundst  durch  die 
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(„Ungerechtigkeit"  und  „Härte"  läge  in  solcher  Haltung  an 

för  sich  nicht.  Es  handelt  sich  einfach  um  die  Frage,  ob 

fälle  und  Rückstände  wie  jetzt  gewöhnlich  von  der  ganzen 

Ktsge mein schaft  oder  von  einer  solchen  localen  Gemeinschaft, 

nerab  zur  Ortsgemeinde,  getragen  werden  sollen.  Darauf  lässt 

■  wieder  kaum  eine  allgemeine,  sondern  wohl  abermals  nur  eine 

Irisch  relative  Antwort  geben. 

Pa)  Den  beschränkenden  Rechtsordnungen  für  Ackerbau  und 

werbe,  dem  streng  corporativen  Character  der  Ortsgemeinde  mit 

fem  Ortsbürgerthum,  dem  älteren  Niederlassungs-  und  besebränk- 

f Zugrecht,  dem  unentwickelten  Communicationswesen ,  der  ge- 

keren  politischen  und  volkswirthschaftspolitischcn  Bedeutung  des 

E leinen  Staatsbürgerrechts,  kurz  den  früheren  Wirthschafts- 

Rechtsverhältnis se n  überhaupt  entspricht  eine  solche 

unale  Steuerhaftung  immerhin.  Hier  sind  auch  bei  der  rela- 

grossen  Stabilität  aller  Verhältnisse  und  der  rechtlich  und  tbat- 

:hlich  geringen  Beweglichkeit  der  Ortsbevölkerung  die  Grund- 

ren für  die  Steuerrepartition  und  für  die  an  letztere  sich 

scbliessende  Steuerhaftung  ziemlich  ausreichend  so  einzurichten, 

■SS  die  Steuerhaftung  für  die  Gemeinde  keine  durchschlagenden 

denken  hat. 

b)  Dies  ändert  sich  aber  mit  dem  Eindringen  des  „Indivi- 

lalismus"  in  das  Wirthschaftsrecht  und  in  das  ganze  Wirth- 

tiafteleben:  mit  der  Auflösung  der  alten  Rechtsordnungen  dieses 

bens,  mit  dem  Uebergang  der  Ortsbürger-  in  die  Ortseinwohner- 

meinde,  mit  der  Freizügigkeit  und  der  den  modernen  Communi- 

tionsmitteln  zu  verdankenden  leichten  interlocalen  Bewegung 

r  Bevölkerung,  mit  der  Zurückfuhrung  des  freien  Erwerbsrechts 

les  Einzelnen  als  eines  staatsbürgerlichen  Rechts  auf  die  Staats- 

setzgebung  u.  s.  w.  erscheint  auch  die  communale  Steuerhaftung 

der  Luft  schwebend  und  thatsächlich  wie  rechtlich  nicht  wohl 

ihr  haltbar.  Die  Controlrecbte,  welche  man  der  Gemeinde  zur 

ahrung  ihrer  Interessen  geben  müsste,  Erlaubnissertheilung  beim 

}zog,  Passzwang  u.  dgl.  sind  mit  den  neuen  staatsbürgerlichen 

rsönlichen  und  wirtschaftlichen  Rechten  und  mit  der  neueren 

estaltung  des  Wirthschaftslebens  nicht  mehr  vereinbar.  Ohne 

lebe  Controlrcchte  aber  muss  die  Steuerhaftung  leicht  zu  Härten 

r  viele  Gemeinden  führen.  Unter  den  jetzigen  Verhältnissen  ist 

iher  das  Gerechtere,  dass  die  Staats gemeinschaft  auch  in  einem 
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Repartitionssystern  die  Ausfälle  und  Rückstände  von  Steuern  u 

mittelbar  auf  sich  nimmt10) 

§.  568.  —  2)  Die  communale  Steuererhebung.  L 

erhebt  die  Gemeinde  die  Staatssteuern  nach  den  allgemeinen 

setzlichen  Bestimmungen  durch  ihre  Organe,  aber  auf  RecL 

nung  des  Staats,  ohne  daher  für  die  Rückstände  und  AbsUj 

selbst  dem  Staate  aufzukommen.   Dies  System  hat  unter  Voran- 

setzung  einer  richtigen  Behandlung  der  Erhebungskosten  bei  de: 

oben  am  Schluss  des  §.  566  genannten  Steuern,  besonders  bt 

den  directen,  Manches  für  sich.   Es  lässt  sich  namentlich  « >i 

durch  die  Benutzung  des  einen  communalen  Erhebungs-,  RechnaL; 

und  Cassenapparats  im  Ganzen  an  Kosten  der  Staats-  nndCoar 

munal-Stcuerverwaltung  sparen,  selbst  wenn  nicht  unbedingt  i 

einzelnen  Erhebungsacte  der  Staats-  und  Communalsteuem  r 

samraengelegt  werden,  was  wenigstens  bei  einigen  Stenern  n 

einigen  Volksclassen,  um  zu  hohe  Steuerzahlungen  des  Pflichte 

auf  einen  Termin  zu  verhüten,  vermieden  werden  niuss.  Dr 

mitunter  wohl  anzunehmende  grössere  Ortskenntniss  der  Gemeir; 

organe  kann  erwünscht  sein ,  um  Härten  u.  s.  w.  leichter  zu  re 

meiden.    Die  Erhebung  lässt  sich  überhaupt  den  örtlichen  U 

l0)  Auch  hier  zeigt  sich  wohl  wieder,  wie  alle  solche  Verhältnisse  mit  <k: . 
schichtlichen  Entwicklungsphase  der  ganzen  Rechtsordnung  für  die  Perwoako^ 

Verhältnisse  und  für  das  Erwerbswesen  enge  zusammen  hängen  und  nur  in  iies'J 
Zusammenhang  richtig  zu  bcurtheilen  sind.    Ich  beziehe  mich  bes.  auf  da  I- 

terungen  über  Eheschliessungsrccht  u.  Zugrecht  u.  s.  w.  in  meiner  Gründl^  1  * 

2.  Abth.  Kap.  1.  —  In  Kussland  6teht  die  communale  Steuerhaftung  für  <i:<  l 

Steuer  des  Staats  in  Verbindung  mit  dem  Gemcineigenthum  der  Ortsgemcnni  - 

Boden  und  mit  der  Schollenpflichtigkeit  der  Bauern.  VergL  Walcker,  SelUswcr*- 
S.  275,  u.  bes.  Keusslor,  bäuerl.  Gemeindebesitz  in  Ru&sl.%  I,  106.  Aaauir 

Hu.  russes,  vol.  VI  (1879),  p.  393.    Durch  neuere  Gesetze  v.  1869  u.  1S75  sbJ  i 

Bauern  mit  Privatgrundeigenthum,  dann  in  gewissem  Umfang  die  Dörfer  voa  v-c. 

als  4t)  Steuerpflichtigen  von  der  Solidarhaft  befreit.  —  In  Wartemb.  EejelafcS 
Haftung  durch  Verordn.  v.  21.  Juni  1819.  Erhebung  auf  Kosten  der  GemeisJe 

einen  von  derselben  angestellton  Einnehmer,  der  zugleich  Gemeinde rechner  k»~ 

Die  saumige  Gemeinde  Linn  Execution  bekommen,  weun  sie  nicht  einrui  X*±It 

auswirkt.    Kau,  I,  §.  290  Note.    Malchus,  Fin.  I,  376.    Durch  die  Ge*e?t-: 

der  neuesten  Zeit  sind  in  Würtemberg  in  dem  eigenthumlichen  KepartitionsT^s  ö 

drei  hauptsächl.  Ertragsteueru  (s.  oben  S.  595  Note  7)  Aenderungen  eüigetrrtix  a*-« 

nach  d.  Ges.  v.  2S.  Apr.  1^73  die  Festsetzung  jeder  Steuer  in  ihrem  VeriüLiais;  - 

einander  nicht  mehr  wie  früher  (nach  Ges.  v.  15.  Juli  1821)  definitiv  besäsc:  .- 
sondern  für  jede  Etatsperiode  durch  das  Fiuanzgesctz  erfolgen  soll.   Aber  u>  ier  v 

wandten  Bestimmung  der  communalen  Haftung  für  die  directen  Steuern  ist  tcü 

Veränderung  eingetreten.    Auch  nach  dem  neuen  Ges.  v.  28.  Apr.  1^73  Ar. 

haften  die  Gemeinden  u.  Amtskörperschaften  f.  d.  sicheren  u.  rechtzeitig  E»^~' 

der  Steuern  u.  haben  die  Geineindecassen  sie  kostenfrei  u.  rechtzeitig  an  dit  Ot*rü-" 

pflegen,  diese  sie  an  die  Staatscaaso  abzuliefern.    Die  genannten  Körper  bexki**-"- 
sich  nicht.    S.  Kierke,  d.  directen  Steuern  o.  s.  w.  in  Wurt.,  Stuttg.  1>7'J  <«»  ̂ : 
Wart.  Jahrb.).  S.  142,  wo  Genaueres  über  die  Reform. 
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8en  besser  anpassen.  Nur  bei  einem  umfassenderen  System 

.ioracci.se ii  als  Staatssteueru,  als  eines  Theils  der  allge- 

i  inneren  Verbrauchsbesteuerung  oder  einer  speciellen  Ver- 

steuer,  wie  etwa  des  Weins  (Frankreich),  könnte  wieder  die 

le  Gleichmässigkeit  bei  der  Erhebung  durch  die  Geraein- 

•fährdet  sein,  so  dass  die  Eigenerhebung  des  Staats  eveotuell 

loch  den  Vorzug  verdient.  Bei  den  directen  Steuern,  beson- 

ei  der  Grund-,  Häuser-,  Gewerbe-,  Einkommensteuer  unter- 

ie  conimunalc  Steuererhebung  kaum  einem  Bedenken, 

hwierigkeit  macht  nur  die  Behandlung  der  Erhebun gs- 

n.  Trägt  diese  die  Gemeinde,  so  besteht  eigentlich  insoweit 

onimnnale  Steuerhaftung,  welche  hier  noch  das  besondre 

ven  hat,  dass  diese  Kosten  nach  Steuerarten  und  Ortsver- 

sen in  den  einzelnen  Gemeinden  sehr  ungleich  sein  können, 

in  Gross-  und  Kleinstädten  bei  der  Einkommensteuer,  be- 

s  einer  auf  die  unteren  Classen  ausgedehnten,  bei  der  Grund- 

nach  der  Bodenzertheilung,  bei  der  Gewerbesteuer  nach  der 

id  dem  Maass  der  industriellen  Entwicklung,  bei  Thoraccisen 

speciell  localen  nnd  nach  Verkehrsverhältnissen.  Es  muss 

im  Princip  verlangt  werden,  dass  der  Staat  die  Er- 

ngskosten  seiner  Steuern  selbst  trage,  bez.  der 

iinde  vergüte.  Aber  das  ist  in  der  Praxis  nicht  so  leicht 

'.uftihren,  weil  diese  Kosten  sich  nicht  genau  berechnen  und 

en  Kosten  der  Erhebung  der  eigenen  Steuern  der  Gemeinde 

ns  nicht  scharf  abscheiden  lassen.  Deshalb  ist  eine  specielle 

echnung  mit  dem  Staat  Uber  die  Kosten  gewöhnlich  aus- 

iessen  und  eine  Pauschsumme  oder  Provision, 

er  Weise  in  bestimmten  Erhe bu ngspro centen  von  der 

□nähme  zu  gewähren.  Bei  dem  Mangel  zuverlässiger  Anhalts- 

;  ist  eine  solche  Provision  freilich  wieder  unsicher  richtig  zu 

i.  Sie  muss  nur  aus  den  angeführten  Grtlnden  zur  Kosten- 

ug  ausreichend  und  sollte  wohl  nicht  unbedingt  für  alle 

mden  gleich  sein,  sondern  nach  Orts  Verhältnissen  wechseln.11)- 

lix  Preussen  (s.  Note  ■.))  ist  Uber  diesen  Puuct  öfters  disoutirt  worden.  Die 
den  in  den  östl.  Provinzen  haben  wohl  Uber  unzureichende  Vergütung  und 

ber  den  westl.  Provinzen,  wo  die  Staatserbcbung  besteht,  über  Ueberlastung 

.    Sie  müssen  die  Grundsteuer  auf  ihre  Kosten  ohne  Vergütung  erheben,  wofür 

den  anderen  Provinzen  3°/0  Erhebungsgebuhren  von  den  betreffenden  Stotter- 
ten, also  über  den  Satz  der  Grundst.  hinaus,  zu  tragen  sind.  Für  die  commu- 

rlu:bung  der  Gebäudest.  besteht  eine  Vergiltung  von  ";0 .  für  diejenige  der 

•  ii.  Gewerbest,  eine  solche  von  4  u/„  des  Einnahtncbetrags. 
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Wo  umgekehrt  die  staatliche  Erhebung  betiek  m 

schlage  zu  den  Staatssteuern  für  die  Gemeinden  ud&Bn| 

verbände  erhoben  werden,  empfiehlt  sich,  diese  mit  dirci: 

Staatsorgane  zur  Vereinfachung  und  Kostenerepirmr  n 

heben.  Auch  bei  selbständigen  Communalsteuem  kau  cot  *m 

Einrichtung  mitunter,  wenn  auch  selten,  in  Frage  kommen,  ma 

gegen  eine  Pauschalvergütung  der  Gemeinden  an  den 

C  — §.569.  Die  Eigenerhebung  (Regie)  der  Statt!«*:' 

Diese  muss  nach  dem  Vorausgebenden  namentlich  * 

grossen  indirecten  Verbrauchsteuern,  den  Zölle: 

meisten  inneren,  an  einen  Productionsbetrieb  lifi 

sch liessenden,  den  in  Monopolform  erhobeneo  Stern 

abgesehen  von  der  Regelung  des  Detail  Verkaufs  der  1^ 

artikel),  ferner  bei  den  Verkehrsteuern  (auch  hier 

gesehen  vom  Detaildebit  der  Stempelbogen  oder  Stempele 

im  Interesse  möglichster  Einheitlichkeit  und  Gleiekn*»- 

keit  der  Handhabung  der  Verwaltungsnonnen  und  der 

erhebungl  verlangt  werden.    Die  Richtigkeit  dieses  Pomi»1 

durch  die  neuere  geschichtliche  Entwicklung  in  den  Ciknra 

bestätigt :  die  Erhebung  der  genannten  Steuern  durch  Swm 

hat,  auch  wo  sie  längre  Zeit  bestanden,  fast  allgemein  uz* 

die  Erhebung  durch  die  Gemeinden  und  andere  SelbttremsG 

körper  war  hier  weder  früher  üblich  (mit  einzelnen  A 

bei  der  Besteuerung  des  Biers  in  der  Brauerei  md  ■ 

ähnlichen  Fällen),  noch  ist  sie  es  heute  zu  Tage,  Die 

der  indirecten  Steuern  der  genannten  Art  und  der  Vr 

steuern  wird  daher  wohl  mit  Recht  allgemein  dem  moderm»*- 

als  solchem  vindicirt.    Hier  liegt  dann  eine  bedeonmme 

für  grosse  Meister  der  practischen  Verwaltung,  wie  |*fl^H 

kein  Land  mehr  als  Frankreich  besessen  hat,  in  der  Veiten 

der  Einrichtungen  für  die  Erhebung  dieser  Stenern  tot. 

Auch  die  Erhebung  der  grossen  direeten  SM» J 

Ertrag-,  Einkommensteuern  u.  8.  w.  kann  durch 

Verwaltung  selbst  erfolgen  und  geschiebt  auch  viehack  m 

wird  sie  nach  dem  Gesagten  öfters  zweckmässig  den  S^1 

waltungskörpern ,  namentlich  den  Gemeinden  öbertzatm  1 

Einrichtung  der  Erhebung  dieser  Steuern  untench^*1 

beim  Staate  und  bei  der  Gemeinde  in  einigen  Pnn<**? 

treff  des  Organismus  der  amtlichen  Erhebungsorgane,  wpfci* 

Concentration  in  der  Gemeinde  und  die  Ausdehnonr  d* 
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biing  über  viele  verschiedene  Oertlichkeiten  Unterschiede  be- 

t     Gewisse  Grundzüge  der  Einrichtung ,  besonders  was  die 

lältnisse  zwischen  der  Hebebehörde  und  den  Steuerpflichtigen 

ngt,  sind  aber  nothwendig  im  Wesentlichen  dieselben.  Sie 

men  hier  an  dieser  Stelle  für  die  Fragen  der  Einrichtung  der 

ibong  zumeist  in  Betracht.    Die  Darstellung  bezieht  sich  daher 

auf  die  Staats-  und  die  Communalbesteuerung  zusammen. 

IL  —  §.  570.    Die  Einrichtung  der  Steuererhebung. 

Sowohl  für  die  Organisation  des  Steuererhebungsdiensts  als 

die  ganze  Einrichtung  der  Steuererhebung  und  für  die  Gestal- 

des  bezüglichen  Verwaltungsrechts  den  Steuerpflichtigen  gegen- 

ergeben sich  zunächst  Verschiedenheiten,  je  nachdem  der 

male  Fall  einer  Erhebung  der  schuldigen  Steuerbeträge  nach 

gesetzlichen  Vorschriften  von  den  einzelnen  Steuer- 

btigen  d.  h.  die  „eigentliche"  Erhebung  (wie  man  sie  im 

;rschied  von  der  folgenden  Einrichtung  nennen  kann)  statt- 

et oder  der  Ausnahmefall  einer  sogen.  Abfindung  vor- 

ßei  dieser  vereinfacht  sich  gerade  die  Aufgabe  der 

erverwaltung  in  Bezug  auf  die  Ermittlung  der  Thatsachen 

Feststellung  der  Steuerschuldigkeiten,  folgeweise  in  Bezug  auf 

Controlen  und  schliesslich  auf  die  Erhebung  der  Steuern  sehr, 

kommt  daher  mit  einem  viel  kleineren  Behörden-  und  Beamten- 

irat  aus,  verwaltet  wohlfeiler  und  wird  einer  grossen  Reihe  von 

Gierigkeiten  hinsichtlich  der  ganzen  Einrichtung  der  Steuer- 

Haltung  und  speciell  der  Erhebung  überhoben.    Dies  System 

leshalb  hier  zunächst  zu  besprechen. 

A.  Die  Abfindung.») 

Man  versteht  darunter  eine  meistens  vertragsmässige 

elung  der  Steuerschuldigkeit  zwischen  der  Steuerverwaltung 

r-  und  einem  oder  mehreren,  eventuell  einer  solidarisch  ver- 

teilen Gemeinschaft  von  Steuerpflichtigen  andrerseits.  In  Folge 

ien  werden  die  Steuern  nicht  wie  sonst  nach  den  gesetzlichen 

timmungen  den  einzelnen  Steuerpflichtigen  aufgelegt,  nach  den 

lerobjecten  berechnet  u.  s.  w.  und  einzeln  erhoben,  sondern 

vereinbarte  Summe  wird  an  den  bestimmten  Terminen  an  die 

se  abgeführt  oder  eingezogen. 

'*)  Avers  am,  Pauschsamme,  französ.  abonnement.  Kau  handelt  davon  bei 
Accise  II,  §.  430.  Im  Ganzen  erklärt  er  sich  gegen  sie.  Sie  kommt  aber 

meiner  ror.  So  vielfach  in  F  ran  kr.  mit  gewissen  Modificationen  auch  in  Verhand- 

ln bei  der  Feststellung  der  Steuerpflicht.  Werthe  im  Enrcgistrement :  nicht  ohne 
nken,  anch  in  moralischer  Hinsicht! 
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Eine  solche  Abfindung  kommt  bei  verschiedenen  öfteren  i 

bei  Gebühren)  und  mit  verschiedenartigen  Steaersubjecten 

erfolgt  sie  mit  einzelnen  Steuerpflichtigen  hei  V< 

und  Gebühren  in  Stempelform  z.  B.  mit  einer 

der  sonst  von  dieser  für  ihre  Urkunden  u.  s.  w.,  Sei 

(Banknoten,  Checks)  zu  zahlenden  einzelne n  Stempelaba  < 

oder  mit  den  einzelnen  Producenten  (eventuell  auch  einer  äea- 

sich  verpflichtenden  Gemeinschaft  solcher)  von  verbrauch 

Pflichtigen  Artikeln,  z.  B.  über  die  Branntwein-,  Bier  * 

Schlachtsteuer,14)  wofür  diese  Personen  dann  von  den  *f«^ 

Controlen  dieser  Steuern  befreit  werden.   Das  Abfindnr*>: 

lässt  sich  dabei  verschieden  gestalten.    Ferner  kann  iks 

ganze  Oertlichkeit,  Gemeinde,  Handelsplatz, 

so  durch  eine  Abfindung  von  allen  oder  gewissen 

lieh  von  Zöllen,  inneren  Verbrauchsteuern,  Monopolien,  ite 

von  directen  Steuern  „frei  kaufen",  so  in  Fällen,  wo  der  On 

und  der  Staat  die  Anwendung  der  allgemeinen  Steoergesc: 

die  Oertlichkeit  für  nachtheilig  oder  unausführbar  oder  bei»: 

schwierig  (z.  B.  wegen  Schmuggelgefahr)  halten.   Hier,  i 

Freihäfen  (deutsche  „Zollausschlttsse" ,  besondere  Hamb»?  - 

und  Bremen) 14*)  wird  dann  wie  in  den  anderen,  im  Pnuri?  * 

lieh  gleichen  Fällen  für  die  Steuerschuldigkeit  eine  Pan$cb?» 

oder  ein  Avers  um  festgestellt    Bei  Ortsgemeinden  bi- 

diese  Weise  auch  wohl  dem  Staate  für  Thoraccisen  ein  A>-~ 

gezahlt  werden.    Wenn  die  Gemeinde  dann  diese  Aca*  * 

für  sich  erhebt,  so  liegt  eigentlich  eine  Art  Pacht» eriia^ 

Die  Steuergeschichte  und  noch  die  heutige  Praxis  iei^i  ic 

Gebiete  der  Abfindungen  mancherlei  Gestaltungen,  aber  d»  r 

ist  Uberall  leicht  als  dasselbe  zu  erkennen. 

Gewisse  Vortheile  dieses  Systems  sind  nicht  zu 

finanzielle,  privat-  und  volkswirtschaftliche ,  technische 

Die  Finanzverwaltung  spart  an  Apparat  für  die  Enniaka. 

Thatsachen,  für  Controlen,  für  Erhebung,  daher  an 

")  Ein  Beispiel  ist  das  Stempelpauschale  der  Bank  von  Engiaad,  ■ 

14)  Dies  ist  die  häutigste  Art  der  Abfindung,  worüber  in  der  ifwc 
S.  d.  Note  bei  Kau  §.  430. 

,4a)  Bei  deu  Aversen  der  deutschen  ZoUauäschlifesc  liegt  ui  der  TW  ̂  

„Abfindung**  vor  f.  d.  Freiheit  v.  d.  Einfuhrzöllen  u.  den  inneren  Ycrtc*«*-  * 

1S79— bü  4SG  MUL  M.  Hamburg  u.  Bremen  zahlen  biaher  du»  düt^*^* 
betrag  der  Einnahmen  im  Zollgebiet  plus  3  M  p.  Kopf.  LeüSK  M*"t  ™: 

(1880)  auf  5  M.  erhöht  werden.  Die  unsichere  Berechnung  ds  C«***1 
hier  unbestreitbar:  einer  der  Hauptfehler  der  Abfindung. 

4 
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hscbaftliche  Thätigkeit,  der  technische  Fortschritt  einzelner 

Incenten,  ganzer  Legalitäten  wird  erleichtert,  mitunter  erst 

»glicht.  In  gewissen  Fällen  kann  das  Abfindungssystem  förm- 

wie  ein  Sporn  zu  Productions-  und  technischen  Verbesserungen, 

entlieh  auch  auf  Verminderung  der  eigentlich  volkswirthsehaft- 

;n  Kosten  hinwirken,  was  auch  für  die  ganze  Volkswirtschaft, 

t  nur  für  den  Nächstbetheiligten  ein  Gewinn  ist. 

Aber  diesen  Vortheilen  stehen  doch  wohl  meistens  noch  grössere 

lenken  gegenüber.  Zur  richtigen  Feststellung  der  Abfindungs- 

men  fehlen  gewöhnlich  die  erforderlichen  Daten.  Für  den  Staat 

t  die  Gefahr  zu  n  iedriger  Abfindung  nahe.  Auf  diese  kommt 

loch  den  Steuerpflichtigen  in  der  Regel  (allerdings  nicht  noth- 

dig  immer) ,6)  wesentlich  mit  an.  So  wird  die  Gleichmässigkeit 

Besteuerung  verletzt.  Die  einzelnen  sich  abfindenden  Steuer- 

ungen (z.  B.  die  betreffenden  Industriellen,  bei  der  Branntwein- 

merei  u.  s.  w.)  werden  meistens  zu  den  ohnehin  durch  Kapital- 

tz,  bessere  Technik  u.  8.  w.  begünstigten  Producenten  gehören, 

Grossbetrieb  ihres  Zweigs  vertreten,  während  bei  den  anderen, 

Klcinindustriellen  auch  die  Garantieen  für  die  Abfindung, 

che  die  Verwaltung  fordern  muss,  nicht  zu  stellen  sind.  Dann 

1  nur  abermals  Grossbetrieb  und  Grosskapital  einseitig  be- 

stigt. 

Das  Abfindungssystem  enthält  aber  überhaupt  eine  Durch 

•hung  des  allgemeinen  Steuerrechts,  welche  principicll  nicht 

e  Bedenken  ist  und  gerade  auf  diesem  Gebiete,  wegen  des 

flusses  der  Besteuerung  auf  die  Bedingungen  der  wirtschaft- 

en Concurrenz,  möglichst  vermieden  werden  muss.  Ist  die 

tehende  Besteuerung  steuertechnisch  mangelhaft,  so  suche  man 

allgemein  zu  verbessern.    Die  Abfindung  ist  oft  nur  ein  Privileg 

Wenige,  Nachtheilen  der  Besteuerung  zu  entgehen,  denen  sich 

Meisten  unterziehen  müssen. 

So  muss  das  Verdict  im  Ganzen  gegen  die  Abfindung  aus 

en.    Einzelne  berechtigte  Ausnahmen  bestätigen  auch  hier  nur 

Kegel,  aber  sie  weisen  dann  auch  gewöhnlich  auf  besondere 

ngel  der  allgemeinen  Besteuerung,  auf  besondere  Schwierigkeiten 

•  Controle,  Schmuggelgefahr  n.  dgl.  hin. 

,6)  Der  Gewinn  für  den  Steuerpflichtigen  kann  in  der  freiem  wirthschaftlichen 
•:jrnng,  in  der  Erleichterung  terhnischer  Veränderungen  mit  liegen.  Jenes  ist  der 
hverhalt  in  «Jen  2  Hansestädten.  In  Frankreich  soll  vielfach  ein  förmliches  Feilschen 

einzelnen  Fall,  z.  B.  bei  Enregistremcntsabgaben  vom  Resitzwechsel  des  '.rund- 

Mhums,  bei  Erbschaftssteuern  erfolgen. 
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B.  —  §.  571.    Die  eigentliche  Erhebung  d» 

und  die  Organe  dafür.16) 

Der  Erhebung  der  Steuer  Seitens  der  Fiaanzorgane  ecr 

die  Entrichtung  der  Stener  Seitens  der  zahlungspflichtige  v. 

subjecte.  Hierbei  sind  nach  Möglichkeit  die  Regeln  n  tr . 

welche  man  aus  den  beiden  Verwaltungsgrundsätzeo  k 

stimmtheit  und  der  Bequemlichkeit  der  Besteuerung  ̂  

kann  (§.  534 ,  535).  Daraus  ergeben  sich  dann  auch  eta^ 

forderungen  hinsichtlich  der  Organisation  des  guatikfc: 

communalen  Erhebungsdiensts. 

Die  technische  Einrichtung  des  letzteren  hängt  rr 

mit  allgemeinen  Einrichtungen  des  Finanzbebördenwe§eu 

Rechnungs-  und  Cassenwesens  zusammen,  worauf  an  dkte:  * 

nicht  einzugehen  ist.   Gewisse  Verschiedenheiten  in  des  i- 

Staaten  folgen  aus  allgemeineren  Verschiedenheiten  der  geuz- 

Verwaltungsorganisation.    Im  Ganzen  muss  sich  aber  : 

richtung  der  Steuererhebung  wie  diejenige  der  Stenernf. 

überhaupt  nach  der  Verschiedenheit  der  Steuern:' 

zum  Theil  auch  der  einzelnen  Steuern  ein  und  4«* 

Gattung  richten.    Gerade  diess  ist  hier  besonder*  n  ̂ » 

Es  genügt  die  Hervorhebung  einiger  solcher  Haoptp 

welche  nach  der  Natur  der  Sache ,  d.  h.  nach  dem  gaiuc 

nischen  Wesen  der  Steuer,  sich  tiberall  mehr  oder  weniger  r 

machen  und  zu  ähnlichen  Einrichtungen  des  Erhebaar*- 
führen  müssen. 

Zu  unterscheiden  sind  für  diesen  Dienst  nun  u&mesi 

grossen  steuertechnischen  Kategorieen  der  dir* 

der  indirecten  und  der  in  Stempelform  nnd  als  Eec- 

u.  dgl.  Abgabe  erhobenen  Steuern,  denen  auch  in  der  Pnx*  ■ 

eine  dreifache  oberste  Eintheilung  der  ganzen  Steoemnx- 

am  Besten  entspricht.17)    Aber  gerade  für  die  ErheUi: 

w)  Bau  I,  §.  289,  wo  aber  rornemlich  nur  die  directe  Brs-ienaf  > 

gefasst  ist 

M)  In  der  Praxis  bestehen  freilich  manche  Unterschiede , 

historisch  erklären  lassen.  Aach  ist  die  verschiedenartige  Aufwies*  <s* ^ 
Steuern  Ton  Einfluss  darauf,  ob  Steuern ,  welche  nach  ihrer  techasri** 

selbständige  Abtheilung  bilden,  mit  anderen  zu  einem  ober***  Verwfcß8" 
vereinigt  sind.    Die  Stempel-  und  ähnlichen  Abgaben  werden  öfter?  stf 6 

waltung  der  indirecten  Steuern  gestellt.    Monopolen ,  Zolle  bilden  *aci  " 

rerwaltungen  für  sich.   In  kleineren  Staaten  theilt  sich  die  Stea*mrrsisaf  * 

lieh  auch  in  den  oberen  Behörden  nicht  soweit  als  in  grösseren.  Keswra^^* 
kommen  öfters  vor.  Aus  diesen  Abweichungen  der  Eintheilung  in  Jcr  R*»  e 

sich  auch,  dass  die  Begriffe  „directe"  u.  „indirecte"  Steuern  nkhi  cbenS*1*- 
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weiter  zu  unterscheiden,  80  dass  sich  folgende  8  Gruppen 

[gemeiner  vorkommenden  Stenern  bilden:  1)  die  gewöhnlichen 

ten  Hanpt8teuern  (Ertrag-,  Einkommen-,  Vennbgensteuern); 

Zölle;  3)  die  Thoraccisen;  4)  die  in  Monopolform 

nen  Verbrauchsteuern;  5)  die  inneren,  an  den  Productions- 

;b  selbst  sich  anschliessenden  Steuern,  die  eventuell  auch 

I  Erhebung  noch  weiter  nach  Productionszweigen  zu  trennen 

3)  die  in  Stempelform  erhobenen  Verkehrsteuern;  7)  die 

telbar  eingezogenen  und  die  in  der  Form  von  Ein- 

Dgs-  oder  Reg  ist  er  abgaben  erhobenen  Verkehrsteuern; 

E  rbschaftsteuern. 

ie  Scheidung  dieser  Steuern  auch  für  die  Erhebung  ist 

massig,  bis  zu  einem  gewissen  Grade  nothwendig  und  auch 

Praxis  üblich,'  denn  die  Ermittlung  der  Thatsachen 

ug  auf  Steuersubjecte  und  Steuerobjecte  setzt  bei  jeder  dieser 

iategorieen  ein  verschiedenes  Verfahren  voraus  und  bei 

mit  Ausnahme  der  ersten,  der  gewöhnlichen  directen  Steuern, 

esst  sich  die  Erhebung  am  Einfachsten  oder  selbst  noth- 

l  anmittelbar  an  die  Ermittlung  jener  Thatsachen 

i  die  auf  Grund  davon  erfolgte  Feststellung  derSteuer- 

digkeiten  an. 

572.  —  1)  Erhebung  der  directen  Steuern.  Hei 

ist  nach  deren  ganzer  Einrichtung  die  Ermittlung  der  That- 

i  für  die  Feststellung  der  Steuersubjecte  und  -objecte  u.  s.  w. 

haben,  z.  B.  dio  Verkehrsteuern  u.  die  mit  ihnen  verbundenen  Gebühren  zu 

irecten  Stenern  gerechnet  werden.  Auch  die  Kessortbestimmung  zwischen  den 

terien  (der  Finanz,  des  Handels  u.  s.  w.,  des  Acker-  u.  etwa  Bergbaus,  der 

wirkt,  dass  einzelne  gebühren-  u.  steuerartige  Einnahmen  unter  verschiedenen 

i  Verwaltungen  in  verschiedenen  Staaten  stehen,  z.  B.  die  Bergwerksteuern,  die 

itheils  zu  den  directen  Ertragsteuern  gehören,  davon  abgetrennt  im  Ministerium, 

ä  Bergwesen  untersteht  (in  Preussen  Min.  der  öffentl.  Arbeiten),  die  Verkehr- 
,  welche  sich  an  das  Gerichtswesen  anknüpfen,  im  Justizministerium  (Preussen). 

ies  erschwert  naturlich  eine  Statist.  Vergleichung  von  Land  zu  Land.  —  Bei- 
der obersten  Verwaltungszweige  für  das  Steuerwesen  sind:  Preussen: 

I  Steuern  (Grund-,  Gebäude-,  classif.  Einkommen-,  Ciassen-,  Gewerbesteuer, 

abgaben,  direetc  Steuern  in  Hohenzollern) ;  indircete  Steuern  (Reichsvcrbrauch- 

,  Ueichswechsolstcmpclst,  Stempelst,  Erbschaftsst.,  Brücken-,  (  anal-  u.  s.  w. 

Diverses);  Lotterie  apart.  —  Oesterreich  (West-):  Abtheil,  im  Fin. minist 

recte  Steuern  (Grund-,  Gebäude-,  Erwerbs-,  Einkommens^ ;  f.  indircete  St. 

V«r«Eehr.steu.,  SAlzinun..  Tabakmon.  mit  bes.  Geiieraldirection,  Stempel  u.  Gebuhren 

htsgeschkften,  Lotto  mit  bes.  Gefällsdircction,  Mauthen,  Punzirung).  —  Frank - 

directe  St.  (Grund-,  Pcrs.-  u.  Mobil.-,  Thür-  u.  Fenster-,  tiewerbest.,  den 

uern  assimil.  Spccialtaxen,  wobei  gebuhrenartige,  Bergwerk-,  Pferde-  u.  Wagenst., 

ss.  Gesellsch. -  u.  Billardst. ,  also  direetc  Luxus-  u.  th.nl.  St.);  Enregistre- 

Stenpel  u.  Domänen;  Zölle;  indir.  Stcu.  (innere  Verbrauchst.  Eisenbahn- 

Tau.-  u.  Pulvermonopol). 
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vom  Erhebungsdienst  zu  trennen.    Letztrer  kmu  i- 

die  verschiedenen  Arten  der  genannten  directen  Stenern  xim: 

einheitlich  organisirt  werden  und  die  Erhebung  durch di 

Erhebungsorgan ,  des  Staats  oder  der  Gemeinde  T  erfolgt? 

strenger  Trennung  der  einzelnen  Steuern  in  der  Bucbffihra: 

Die  Erhebung  aller  Kategorieen  indirecter  und  Verbr- 

auch der  Erbschaftsteuer  wird  in  der  Regel  von  dtrjaj 

directen  Steuern  ganz  zu  trennen  sein. 

Als  unmittelbare  Erhebungsorgane,  welche  die  ter 

Cassenmanipulation  und  Buchführung  besorgen ,  fungirei 

den  einzelnen  Steuerpflichtigen  gegenüber  die  amtlichem: 

einnehmer  des  Staats  oder  der  Commune,  speciell  c* 

Unter einnehmer  (Untererheber,    Einbringer,  Steueren:* 

pereepteurs  oder  receveurs  munieipaux).    Sie  sind  ia  sr-r~: 

Zahl  Uber  das  Land  und  die  Gemeinden  zu  vertheilen,  * 

zablung  an  sie  erfolgt  in  der  Form  der  „AbstatUnr- 

der  Steuerpflichtige,  auf  specielle  Aufforderung  im  tüat* 

oder  nach  ganz  allgemeiner  Vorschrift  ein  für  allemal  <*■  ' 

seiner  freien  Wahl,  die  schuldige  oder  fällige  Steuersrai' 

stimmten  Terminen  zum  Einnehmer  bringt  oder  f: 

oder  sie  geschieht  in  der  Form  der  „Ei n z lehnie4- 

hebung"),  wobei  der  Steuereinnehmer  in  bestimmten  Z«c 

bei  den  Steuerpflichtigen  selbst  die  fällige  Summe  abholt 

Präsentation  der  Steuerquittung.    Beide  Erhebungsmeta^ 

unentbehrlich ,  haben  verschiedene  Vorzüge  und  Minrd  u 

wohl  namentlich  nach  den  örtlichen  Verhältnissen  (Sa*. ' 

Stadt,  plattes  Land),  nach  den  C lassen  der  SteuerpiitfSfcr 

nach  den  Arten  der  Steuern  in  verschiedenem  Grade  ̂  

und  üblich.    Wenn  man  die  Steuertermine  etwas  weiser 

für  verschiedene  Loyalitäten  (auch  Theile  der  Grc<*äö* 

schieden,  so  braucht  auch  bei  der  Einziehung  das  E*^ 

personal  nicht  so  sehr  gross  zu  sein.    Am  Meistea 

Kosten  macht  natürlich  in  beiden  Formen,  in  derienira 

Ziehung  freilich  noch  mehr,  die  Erhebung  kleiner  «b* 

von  zahlreichen  Personen,  daher  die  in  kleine  Rates  äs^* 

gemeine  Einkommen-  oder  C  laasensteuer  der  kktnea  L*8 

Grandsteuer  bei  starker  Bodentheilung. ,8) 

,B>  Auch  Stein  I,  533  unterscheid«  die  Abstattunf  »-  tm**** 

lisirt  aber  zu  sehr,  wenn  er  die  ersten-  möglichst  Wfcrdeni  wuL  w&m*& 

und  die  andere  theurer  sei.  -  B<->  lehrt,  ich  dir  fran/Ä«  Erando^  B 

Digitized  by  Google 



Erhebung  der  directen,  der  indirecten  Steuern. 

657 

Die  erhobenen  Summen  sind  dann  vom  Untererheber  an  0 her- 

nehme r  (receveurs  particuliers)  für  grössere  Districte  (Kreise 

gL  in  Preussen,  Arrondissements  in  Frankreich),  von  diesen  an 

Provincial-  und  direct  oder  durch  Provincialcassen- 

w  alter  (receveurs  generaux  in  den  französ.  Departements) 

die  allgemeine  Staatscasse  abzuführen.  Diese  höheren  Ein- 

ncrkategorieen  fungiren  eventuell  mit  für  den  Empfang  von 

ecten  Steuern,  auch  wohl  von  Domanial-  und  ähnlichen  Kin- 

nen ihres  Districts. 19)  Es  hängt  von  der  Verbindung  oder 

inong  des  Einnahme-  und  Ausgabediensts  ab,  ob  und  in 

her  Weise  durch  die  verschiedenen  Kategorieen  von  Ein- 

oern,  bez.  Gassen,  gleich  Ausgaben  zu  bewerkstelligen  sind, 

iass  dann  nur  UeberschUsse  an  die  höhere  Stelle  wirklich  ab- 

brt  werden. 

g,  573.  —  2)  Erhebung  der  indirecten  Steuern.  So 

technisch  verschiedene  Steuern  wie  die  grossen  Kategorieen 

indirecten,  lassen  sich  auch  im  Erhebungsdienst,  besonders 

nteren,  nicht  wohl  ganz  zusammenfassen, 

a)  Namentlich  bei  den  Zöllen  und  Thoraccisen  ist  die 

ttiung  der  Steuerschuldigkeiten  von  Fall  zu  Fall  in  he- 

iraten Oertlichkeiten  vorzunehmen.  Dafür  bedarf  es 

i  eigenen ,  technisch  specifisch  geschulten  ,  an  diesen  Oertlich- 

n  gewöhnlich  dauernd  zur  Verfügung  stehenden  unteren 

•  altungspersonals ,  das  entweder  zugleich  auch  mit  als  Er- 

ngspersonal  der  betreffenden  Steuern  fungirt  oder  mit  einem 

is  für  diesen  Dienst  bei  jeder  Steuerart  bestimmten  Erhebungs- 

>nal  zu  einem  „Amte"  (Zollamte  u.  8.  w.)  verbunden  ist.  Ver- 

denheiten  in  Stellung  und  Function  der  Steuererheber  bei 

n  von  den  Steuereinnehmern  der  directen  Steuern  ergeben 

hier  von  selbst.    Ein  gemeinsames  Amt  für  die  Erhebung 

*  bei  Hock  u.  in  d.  Werken  Uber  französ.  Fin.wesen,  auch  in  Block 's  diction. 
«iiain.  Kleine  Einzelheiten  hier  hervorzuheben,  reicht  nicht  aus.  Einige  Notizen 

au  2S9  in  d.  Noten.  —  In  den  preuss.  westl.  u.  neuen  Provinzen,  wo 

irecten  Steuern  durch  vom  Staat  angestellte  Steuerempfanger  erhoben  werden, 

J  1873  Ü57  bolche  Beamte. 

*  Hier  schliefst  sich  die  Eintheilung  der  höheren  Erhebungakreise  passend  und 
auch  in  der  Kegel  in  der  Praxis  der  administrativen  Eintheilung  des  Staats- 

1  au,  in  Frankreich  an  die  Arroudiss.  u.  Departem.,  in  Preussen  an  dio 
u<  Profinzen.    Die  Zahl  der  betreff,  höheren  Erhebungsbcainteu ,  bez.  der 

iude  der  Stellen  richtet  sich  dann  nach  der  Zahl  dieser  allgemeinen  Verwalt- 

ungen.   Zahl  der  Kreissteoereiuuehmer  in  Preussen  IS74  237  (lud.  Rendant 

:inkfurt  a.  M.),  der  Arroudiss.einnehmer  in  Frankreich  vor  1870  3t»S.  In 
11,  jetzt  12  Provincsteuerdirectioneu. 

A*»ner,  Km»iiiwiii»en»ch*ft    0.  42 
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von  Zöllen,  Thoraccisen,  gewissen  inneren  V 

damit  nicht  immer  ausgeschlossen.    Die  Einrichtung  *n  -  * 

wird  yon  Ortsverhältnissen  abhängen.    Die  Zollämter  ptkr-  a 

ihren  Geschäftsbefugnissen  u.  s.  w.  in  verschiedene  Ci*- 

getheilt  zu  sein  (Haupt-,  Nebenzollamt  u.  dgl.  m.i  C<mt~ 

Inspectionsbeamte  u.  s.  w.,  Grenzaufseher  u.  dgl.  schlier 

das  eigentliche  Erhebungspersonal  an.*0) 

b)  Bei   den   mehrfach  genannten  inneren  Veraru 

steuern  zersplittert  sich  die  Ermittlung  der  Stenerschiur«. 

und  die  Erhebung  der  Steuern  nicht  in  derselben  Wo 

Steuersubjecten,  Steuerobjecten  und  einzelnen  Steumü.r 

steuerbaren  Acten  wie  bei  Zöllen  und  Thorsteueni.  Ihzi 

die  Verwaltung  hier   auch  anders  einzurichten.    Wie  r 

directen  Steuern  —  eine  weitere  nicht  immer  genügend  a« 

Aehnlichkeit  mit  denselben,  §.  549  —  trennt  sich  \ac 

Kegel  die  Ermittlung  der  Steuerschuldigkeit  vom  Act  de-  * 

erhebung.  Es  werden  meist  einem  einzelnen  bestimntt: 

subject  (dem  Fabrikanten)  auf  Grund  der  durch  ein  beio:^ 

vorausgehendes  Verfahren  erfolgten  Ermittlung  dr  * 

Schuldigkeit  für  einen  ganzen  Prod uc tionsproceii 

grössere  Steuersummen  zur  Entrichtung  vorgeschrieben.  W 

können,  wie  die  Raten  directer  Steuern,  durch 

Einziehung  insbesondere  Seitens  eines  höheren 

eines  Hauptzollamts,  welches  zugleich  fttr  grössere  Getr^ 

(Provinz  u.  dgl.  eventuell)  mit  als  Erheb nngsorgan.  -  ~ 

Zucker-,  Branntwein-,  Biersteuern  u.  dgL  fungirt.  erhöbe  * 

Ist  einmal  die  Ermittlung  der  Steuerschuldigkeit  erfolg  *  > 

Erhebung  dieser  Steuern  Übrigens  auch  durch  die  bteaertir 

oder  Steuerämter  der  directen  Steuern  möglich. 

c)  Die  Erhebung  der  Steuer  bei  den  Monopoliei«"« 

Form  eines  Aufschlags  auf  die  Selbstkosten  des 

*°)  Die  Verwaltung  der  Zölle  und  Reichsverbrau.  hsteaern  erfüll  2  : 

Reich  noch  durch  die  Einzelstaaten.  In  Preussen  gab  es  1S74  in  ikr^«^"* 
Zolle  u.  indir.  Steueru  für  den  Erhebungs-  u.  Controldjetr: 

Personal  der  Provinc.steuerdirectioncn  von  1J  Directoren  u.  >0  Mr^h~a  a  ' 

zoll-  u.  Üborsteuerinspectoren,  136  iiauptzoll-  u.  HauptsteueraintsTooiö  ;  ' 

He]  Controleure  dabei,  14  Paekhofrorsteher  u.  Oberrevisoren.  56*  <  >k-rr*r  • * 
steuercontroleure ,  793  Hauptzoll-  u.  Hauptsteuerajntsassistentcn .  5*  ci.^ 

diesen  Aemtern  (incl.  derj.  auf  Zollkreuzern  u.  Wachschiffen).    I>xl2  & 

bei  Nebenzollamtern  I.  Cl. .  Salz-,  Steuer-  u.  UntersteaeriniU-ra .  124 

Ncbenzollämtern  II.  Cl.,  159  Assistenten,  166  Zoll-  u.  Steuere* pfiar*. 

rontroleure  (f.  d.  damals  noch  besteh.  Mahl-  u.  Schlachtet. ).  Die 

Steueraufseher  war  6196,  3  Ansagebeamte,  77  Thorvärter  u.  s.  w.  '* 

filr  das  hier  aufgeführte  Personal  (ohne  die  Pronncstdirecooiiea  1??* 
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dem  Verkauf  des  letzteren.  Hier  handelt  es  sich  also  zum 

ck  der  Steuererhebung  um  die  Organisation  des  Verkaufs. 

Steuerverwaltang  könnte  diesen  Verkauf  zwar  selbst  in  die 

le  nehmen,  aber  das  wird,  wenigstens  in  Betreff  des  Detail- 

aufs, gewöhnlieh  nicht  zweckmässig  sein  und  ist  auch  nicht 

h,  zumal,  wenn  es  sich  um  Massenconsumptibilien,  wie  Salz 

Tabak  handelt.  Die  Uebertragung  des  Verkaufgeschäfts  an 

für  die  sonstige  Steuererhebung  bestehenden  Aemter  und  Be- 

il ist  nicht  allgemein  durchführbar,  weil  diese  letzteren  beiden 

vielfach  dafür  gar  nicht  eignen  und  auch  nach  ihrer  Zahl 

örtlichen  Vertheilung  nicht  ausreichen.  Das  Interesse 

Konsumenten,  welches  überall  leichte  und  bequeme  Versorgung 

dem  Monopolartikel  erheischt,  und  das  Interesse  der  Finanz- 

altung,  welche  nicht  minder  an  der  leichten  Erlangbarkeit  des 

eis  betheiligt  ist,  verlangen  eine  local  sehr  decentrali- 

3  Feil  Stellung  des  Artikels.  Diese  lässt  sich  durch  eine 

Qtzung  bestehender  privater  K  lein  bände lsge Schäfte 

>ei  Salz)  oder  durch  die  neue  Einrichtung  von  Geschäften 

ns  einer  Classe  von  Personen  erreichen,  welche  in  der  Haupt- 

e  eine  private,  keine  eigentlich  amtliche  Stellung  haben,  wie 

,Kleinverschleisseru,  „Trafieanten"  des  Tabakmonopols,  Per- 

n,  die  man  etwa  aus  der  Kategorie  ehemaliger  Militärs  mit 

>ruch  auf  „Civilversorgung"  nehmen  kann.  Diese  Personen, 

he  den  Verkauf  unmittelbar  an  das  consumirende  Publicum 

rgen,  fungiren  hier  als  die  eigentlichen  Steuererheber,  bedürfen 

gewöhnlich  eines  entsprechenden  Steuercredits  (§.  578),  be- 

lers  am  Beginn  ihres  Geschäfts.  Zwischen  ihnen  und  der 

opolverwaltung  können  die  „Grossverschleisser"  wie  eine  Art 

einnehmer  stehen.81) 

§.  574.  —  3)  Erhebung  der  Verkehrsteuern.  Diese 

in,  wie  wir  sahen,  vielfach  mit  „Gebühren"  in  naher  Ver- 

ung.  Ueber  die  Einrichtung  der  Erhebung  derselben  ist  bereits 

er  GebUhrenlehre  gehandelt  worden,  §.  320—324.  Je  nachdem 

nipel  benutzt  oder  statt  deren  die  Abgabe  unmittelbar  ein- 

ten wird,  ergeben  sich  wieder  manche  Verschiedenheiten  im 

-bungsdienst. 

"  Materialien  darüber  in  dem  Werk  über  die  deutsche  Tabakenquete.  In  West- 
freich  in  1372:  35  amd.  Verichleiusmagazine,  in  1870  982  (irossrerochleisser 

'roviaion  v.  1,010,717  11.)  u.  58,247  Kleinrerschlcisser.  In  Frankreich  40,000 
•Btdtt.   Schaff  le.  TQb.  Ztschr.  1879  S.  574  ff.,  nach  der  Enquete. 
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a)  DerDebit  der  Stempel  (Papier,  Marken) 

decentralisirt  sein,  ungefähr  wie  derjenige 

Deshalb  ist  dieser  Debit  ähnlich  zu  organisiren ,  namesän  t 

Postämter,  die  Klein  Verkäufer  von  Monopolartikelo  i  Tabu  m 

andere  private  Geschäftsleute  lassen  sich  damit 

b)  Die  unmittelbare  Einziehung  von 

statt  mittelst  des  Stempels,  ferner  die  Erhebung 

abgaben  erfolgt  durch  die  Cassen Verwaltung  der  betraf 

Gerichts-  oder  sonstigen  Behörde  oder  eventuell  *x  * 

des  Auftrags  der  letzteren  und  der  gemachten  Berecanit:  ■ 

ein  anderes  Steueramt  oder  dessen  Personal.  Auch  der  Naar* 

ähnlicher  Personen  kann  man  sich  hier  bedienen.  Diesdtei* 

die  Beträge  einzuziehen  und  direct  an  das  betreffende  AaB 

liefern.23)  Da  die  Ermittlung  der  Steuerobjecte  und  Messe 

digkeiten  hier  öfters  wieder  eine  besonders  mühsame  mä< 

deren  Erledigung  ein  eigenes  geübtes  Personal  erfordert,  mtim 

wenigstens  bei  einem  sehr  umfassenden  und  v< 

unmittelbar  einzuziehender  Verkehrsteuern  und 

die  Cassen Verwaltungen  der  Gerichte,  Eintragnngsbehördea  :  1 

förmlich  die  Stellung  besonderer  „Verkehrsteuerämter'  erics* 

c)  Die  Er bschaftsteuern  stehen  gewöhnlich 

lieber  Verbindung  mit  den  Stempelabgaben  und  den  Vi 

Ihre  Erhebung  können  die  oben  genannten 

(so  in  der  Regel,  in  Frankreich  die  Enregistrements-Aeaier. 

falls  auch  besondere  Erbschaftssteuerämter  (so  in  Preo&sea  > 

da  auch  hier  wieder  die  Erhebung  sich  eng  an  die  Ermffi^ 1 

Steuerobjecte  und  Schuldigkeiten  anschliesst 

§.  575.  -  4)  Allgemeine  Grundsätze  hinsickiliti^ 

Erhebungspersonals. 

a)  Die  steuereinnehmenden  Beamten  haben,  wie  andere  i  *** 

beamten,  regelmässig  Caution  (in  baarem  Geld,  da>  jfeta 

verzinst  wird  oder  in  Staatspapieren,  deren 

M)  Die  TabaktraGcanten  übernehmen  io  Oesterreich  den  Veriisf 

marken,  wenigstens  der  kleineren  Sorten,  mit;  den  der  Kekbsw 

besorgen   in  Deutschland  die  Postämter,  den  der 

Lotteriecollecteore  mit  (Preusscn).    Je  mehr  man  die  StempejpÄKtnriÄ 

auf  kleine  Quittungen,  Frachtscheine  u.  s.  w.  (Oesterr.), 
die  Decentralisation  des  Debits. 

M)  So  z.  B.  in  Baiern,  Notar.ges.  t.  10.  Xov.  1*61  An.  Iii.  Fl 
Venralt.recht  S.  556. 

**)  Grosse  Ausdehnung  dieser  Geschäfte  daher  io  Frankreich 

Frankr.s  S.  218  Ii'.,  nach  dem  ganzen  System  des  dortigen  Kep5ur»e»=s* in  Deutschland. 
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Grundsätze  betr.  das  Erhebungspersonal.  titil 

Ilten.  Die  Höhe  der  Cantioo  stuft  sieb  passend  einigermassen 

der  Grösse  der  durchschnittlichen  Einnahme  und  des  Cassen- 

ids  ab,  ist  daher  bei  den  Obereinnehmern  auch  grösser  als 

?n  Untereinnehmern.  *6) 

i  Die  Untereinnehmer  bei  den  directen  Steuern  und  die  ihnen 

pondirenden  Einnehmer  bei  den  ttbn'gen  Steuern  sind  nach 
i  Worten  (I,  §.  289),  „fllr  die  sorgfältige  Einforderung  und 

ibung  der  Steuern  nach  der  ihnen  ertheilten  Weisung  (Steuer- 

Tarif  u.  s.  w.)  verantwortlich.  Sie  haben  regelmässig  nach 

r  Zwischenzeit  ihre  Einnahmen  dem  vorgesetzten  Einnehmer 

der  höheren  Stelle)  zu  übergeben  und  aus  ihrem  vorgelegten 

nbnebe  zu  rechtfertigen.  Sie  sind  streng  verpflichtet,  jede 

ng  sowohl  zu  bescheinigen,  als  auch  unverzüglich  in  ihre 

mng  einzutragen.  Die  höheren  Steuerbeamten  haben  die 

unterstehenden  unteren  genau  zu  beaufsichtigen  und  sich 

lungsanszüge  von  ihnen  vorlegen  zu  lassen.  Auch  haften  sie 

ieselben  ,  wenn  sie  ihnen  eine  vorschriftswidrige  Nachsicht 

tet  haben." 

)  Die  Untereinnehmer  der  directen  Steuern,  theilweise 

diejenigen  anderer  Steuern  können  wohl,  statt  ganz  oder 

11  auf  feste  Gehalte,  ganz  oder  nebenbei  auf  Quoten  der 

ihnen  erhobenen  Steuer  summen  (Tantiömebezüge)  an- 

8en  werden.*6)   Doch  wird  dabei  zur  genügenden  Sicherung 

Hohe  Cautionen  bei  den  höheren  Kategorieen  in  Frankreich:  nach  Hock 

300.000  Fr.  f.  d.  Staatscentralcassier,  10O.000  Fr.  bei  vielen  Generaleinnehmern; 

tau  f.  d.  üntereinnehmer  IO°/„  der  Jahreseinnahme  bis  100.000  Fr.,  6*/f  °/o 

•hrbetrag  bis  400,000  Fr..  5°/0  v.  d.  weiteren  Summe.  —  Für  Preussen, 
h  Ges.  v.  21.  Mai  1S60  alle  Cautionen  in  inländ.  Staatspapieren  nach  dem 

erth  zu  erleben  sind  (vordem  baar),  s.  Rönne,  preuss.  Staatsr.  3.  A.  II,  1.  Abth. 
ff. 

Lediglich  solche  Provisionen  bei  den  französ.  Percepteurs,  die  von  Amts- 
zugleich  Einnehmer  aller  Gemeinden  u.  öffentl.  Anstalten  des  Umkreises,  deren 

ankommen  nicht  über  30,000  Fr.  —  In  Baden  nach  Kau  Hebegebuhr  des 

rhebers  verschieden  nach  Steuergattungen,  zw.  i(A  u.  .'J  Kr.  vom  fl.  der  erhob. 
oder  0*416  u.  5  °/0.  —  In  Preussen  besteht  das  Diensteinkommen  der  Staad. 

Empfänger  f.  d.  dir.  Steuern  in  d.  westl.  u.  neuen  Provinzen  in  Hebegebuhren. 

nach  einem  bestimmten  Procentsatz  der  zur  Staatscasse  geflossenen  u.  in  Ist- 
me  verbliebenen  directen  Steuern  berechnet  werden.  Dazu  kommen  mitunter 

adigungen  f.  andere  Hebungen,  auch  wohl  f.  Verwaltung  v.  Commun.-  u. 
aasen.  Aus  dem  Diensteinkommen  haben  die  Steuereimpfanger  aber  alle  mit 

üssengeschaft  verbundenen  Auslagen  zu  bestreiten,  so  dass  ihnen  im  Durchschn. 
i  reines  Diensteinkommen  bleiben  sollen.  Dies  war  1873  im  Durchschn.  965 

'.  Max.  Ref. bei.  Aachen  1402,  Min.  Prov.  Hannover  045  Thlr.  1 1  Stellen  gaben 
!otM),  40  1500—2000,  80  12—1500.  121  1000—1200,  127  800—1000,  uberh. 

">0  Thlr.  388  Stellen,  unter  800  269  Stellen,  darunter  12  4—500,  4  3—400. 

*WO  Thlr.  Zur  Ausgleichung  erfolgen  Besoldungszuschussc  aus  einem  der  Regie- 
im  Etat  eingeräumten  Credit.  S.  d.  Denkschr.  betr.  Regelung  d.  Diensteinkommens 
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eines  ausreichenden  Einkommens  und  um  die  Stellte  ui 

ungleich  zu  dotiren  mitunter  die  Garantie  eines  Minimal  -Gtses 

einkommens  oder  die  Gewährung  von  Besoldonjs»^- 

(Preussen)  nothwendig  sein.  Für  das  höhere  Erbe bunpt«sx 

personal  empfiehlt  sich  wie  für  das  sonstige  Steaeirerw* 

personal  im  Ganzen  das  reine  Gehaltsystem,  mit  de  - 

tuellen  Ausnahme,  dass  Controlbeamten  Antheile  an  der  Einsal  * 

entdeckten  Unterschleifen  u.  dgl.  erhalten  (§.  589).  —  Die  Dekn 

von  Monopolartikeln  und  von  Stempelmarken  beziehen  fat  * 

visionssätze  von  ihrem  Absatz,  müssen  aber  die  schon  u;  u 

diesen  Sätzen  festgestellten  Detail- Verkaufspreise  innehiae 

d)  Gerade  auch  für  das  Erhebungspersonal  sind  sama 

möglich  die  beiden  Grundsätze  zu  befolgen,  welche  Hoei* 

die  ersten  Grundsätze  der  Steuerverwaltung  überhaupt  bosrr 

wenige,  aber  gut  bezahlte,  und  wohl  u  n  ter  richtete  hm 

Die  Natur  der  einzelnen  Steuern,  die  Verkehrsverhältnis«  i 

bedingen  freilich,  dass  die  Forderung,  mit  „wen  ig  u  BeaK  J 

zureichen,  practisch  nicht  immer  soweit  als  es  enrAiuch  « 

erfüllt  werden  kann. 

C.  —  §.576.  Die  practische  Durchf tthrnng  der s*> 

erhebung  und  die  dazu  dienenden  Ano  rd nuD^r.** 

Massregeln.88) 

Zur  Durchführung  der  Erhebung  ist  eine  Reihe  von  vtrrOJ 

rechtlichen  Vorschriften  erforderlich,  welche  in  Einzelheit  2  • 

verschiedenen  Staaten  zwar  abweichen,  aber  doch  in  der:*- 

sache  übereinstimmen,  weil  sie  nothwendig  aus  dem  Wae  * 

Besteuerung  und  der  dabei  für  die  Erhebung  vorliegendes  irr-' 

d.  Steuerempfänger,  Anlage  Bd.  I,  Nr.  4,  Beil.  B.  Staatshanih-eui  r        -  * 

Durchschn.gehalt  der  Kreissteoereinnehmer  ist  nach  d.  neueren  ErbShcsj-i  =  J**3 
ohne  WoEnungsgeld,  1000  Thlr.  bez.  zwischen  800—1200  Thlr. 

*7)  Ocff.  Abg.  S.  41  ff. 

**)  Auch  darüber  viele  treffende  Bemerk,  bei  Hock,  öff.  Ab*,  Kai 
d.  allg.  Steuerlehre  nur  Weniges  von  Dem.  was  hieb  er  gehört;  aaefc  ß 

nur  Einzelnes.    VgL  sonst  Stein,  L,  531  ff.,  537  ff.  im  Abschü.  *  i 

u.  Ton  d.  Steuerrechtspflege.    In  der  systemat  Behandlang  a.  Eciaciid^  «?< 
zelnen  Puncte  weiche  ich  hier  vielfach  von  ihm  ab,  weil  ich  auch  her 

vom  steuerverwaltungs  technischen,  nicht,  wie  er  in  1.  Linie,  raa  *««^^r 
rechtlichen  Standpuncte  behandle,  ohne  dass  ich  damit  Steigt  BgaaWr 

unrichtig  halte.    Beide  Standpuncte  lassen  sich  recht  wohl  unter* -Jwjde*  & 

gehört  nur  m.  E.  mehr  in  die  Finanzwissenschaft,  Die  im  Ten  lascc-ix-c»"** 

folge  der  Gegenstande  ergiebt  sich  aus  der  aUgem.  steuervezwahMrarci^J** 
gäbe  der  practischen  Durchfuhrung  der  Erhebung  naturgemass.   Dv  Te^rfP 
Betr.  der  einzelnen  Puncte  schwankt  in  der  Theorie  und  in  der  Prana 

» 
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Durchführung  der  Erhebung. 

in.  Die  betreffenden  Vorschriften  und  Einrichtungen  specia- 

n  sich  nur  zum  Theil  nach  den  einzelnen  Steuergattungen. 

Sie  lassen  sich  zunächst  in  einige  grössere  Gruppen  bringen, 

ich  1)  Anordnungen  und  Massregeln,  welche  der  wirklichen 

bung  der  Steuer  vorangehen;  2)  solche,  welche  sich  auf 

Erhebung  der  Steuer  selbst  beziehen;  3)  solche,  welche 

eten,  wenn  die  Steuerzahlung  ausbleibt;  4)  solche, 

be  wirklich  oder  vermeintlich  irrt h  ü  in  1  i  c  he  oder  ganz  un- 

tige  Erhebung  betreffen.  Die  einzelnen  Puncte  jeder  Gruppe 

mannigfaltig  und  von  verschiedener  Bedeutung.  Hier  brauchen 

die  wichtigsten  hervorgehoben  und  auch  diese  nur  zum  Theil 

r  erläutert  und  kritisch  erörtert  zu  werden.  Einige  davon 

schon  im  Früheren  gelegentlich  zu  berühren  gewesen.  Für 

ere  kommen  wieder  die  Kegeln  des  Grundsatzes  der  Bestimm  t- 

und  der  Bequemlichkeit  in  Betracht  (§.  534,  535).  Für  den 

^rpflichtigen  und  für  die  Steuerverwaltung  bestimmen  sich  nach 

n  Puncten  die  beiderseitigen  Rechte  und  Pflichten,  worin  die 

aitungsrechtliche  Bedeutung  dieser  Dinge  liegt. 

§.  577.  —  1)  Anordnungen  und  Massregeln  vor  der 

klichen  Erhebung  der  Steuer.  Hierhin  gehören  vor- 

ich  folgende  Puncte: 

a)  Die  amtliche  Benachrichtigung  des  Steuerpflichtigen 

seine,  bez.  seiner  Steuerobjecte  erfolgte  Veranlagung  zur 

er.   Sie  geschieht  bei  den  directen  Hauptsteuern  (Ertrag-, 

ommen  -,  Vermögensteuern),  dann  bei  den  directenNutzungs-, 

us-  und  ähnlichen  Steuern  (Miethstcuer)  regelmässig  für  die 

ze  Jahresschuldigkeit,  möglichst  einige  Zeit  vor  dem 

n  Finanzjahre  oder  wenigstens  vor  dem  ersten  Steuertermin, 

»nders  wichtig  ist  sie  bei  den  nach  amtlichen  Schätzungen 

Steuerbehörden  oder  von  Schätzungscommissionen)  erfolgen- 

Veranlagungen ,  daher  bei  den  betreffenden  Personalsten ero, 

sen-,  Einkommen-,  Vermögenstcuern,  sodann  bei  Ertragsteuern, 

die  Steuerschuldigkeit  des  Einzelnen  nach  den  Katasteraus- 

sn  ermittelt  wird.    Dem  Steuerpflichtigen  sind  hier  für  ange- 

be Fristen,  die  von  dem  Zeitpuncte  der  Behändigung  der 

achrichtigung  an  laufen,  Reclamationsrechte  einzuräumen 

>^2).  Ebendeshalb  ist  die  Benachrichtigung  eine  genügende 

t  vorher  geboten,  zumal  wenn,  wie  öfters,  die  Erhebung 

Keclamation  die  Verpflichtung  zur  terminlichen  Steuerzahlung 

t  aufschiebt.  —  Auch  bei  der  Erbschaftsteuer,  mitunter  bei 
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inneren  Verbrauchstenern,  welche  sich  an  den  Prodi 

betrieb  anschliessen ,  dann  anch  bei  unm ittelbtr 

Verkehrsteuern ,  Registerabgaben  erfolgt  wohl  ähnlich  &  r 

Benachrichtigung  über  die  Veranlagung  zur  Steuer  n  m 

zelnen  bestimmten  Fall. 

b)  Die  amtliche  Steueransage*9)  oder  St euerriP 

b  u  n  g ,  d.  h.  die  amtliche  Aufforderung  des  Zahlung* ^  i 

zur  Zahlung  einer  bestimmten  Steuersumme  in  besüsar  * 

puncte,  eventuell  mittelst  einfacher  Präsentation  der  $ttm.' 

Seitens  des  Erhebungsorgans  zur  Einlösung.    Dieser  tae  • 

allen  Steuern  wesentlich  der  gleiche.    Er  ist  wichtig,  wrl 

an  die  Frist  für  Reclamationen  bei  Steuern,  Ober  »tk% 

Pflichtige  nicht  vorher  zu  benachrichtigen  war,  uzt 

wirkliche  Entrichtung  bei  allen  Steuern  läuft.80) 

c)  Der  Steuerort,  d.  h.  hier  die  Bezeichnung  der  r 

Erhebungsstelle,  an  welche  die  Abstattung  der  Steuer  m 

Pflichtigen  zu  erfolgen  hat. 

d)  Der  Steuertermin  (nicht  immer  von  „Stenerrry 

schieden),  d.  h.  der  Zeitpunct,  von  dem  an  eine  Stec::- 

zuerst  fällig  wird  und  daher  regelmässig  zu  zahlen  ist  h 

Sinne  ist  der  Ausdruck  auf  alle  Steuern  anwendbar  und 

wie  die  Steueransage  wichtig  für  den  Fristenlauf  der  Ree&- 

und  der  Zahlungsleistung.    Speciell  nennt  man  auch  wofc - 

zelnen  Zeitpuncte  für  die  Fälligkeit  der  directen  Steuern  c 

die  „Steuertermine"  der  letzteren. 

e)  Die  Steuerfrist,  d.  h.  der  Zeitpunct,  bis  n 

nach  erfolgter  Steuervorschreibung  oder  nach  Eintritt  ie^ 

termins  die  Steuerzahlung  gesetzlich  und  ohne  weitere  &  ~- 

theile  (Verzugszinsen ,  Strafzuschläge  u.  dgl.)  erfolg«  kc- 

Gewährung  solcher,  angemessen  langer,  im  Interesse  bertt-  i 

aber  nicht  zu  langer  Steuerfristen  ist  bei  den  meisse  * 

zweckmässig,  billig  und  selbst  noth wendig,  besonders* 

den  directen  Steuern ,  um  die  Leistung  der  Zahlung  zo  er/ 

*)  In  einem  anderen  Sinn  nennt  man  anch  so  die  Anmeldonr  eba 

Acts,  z.  B.  bei  Zöllen,  Verbrauchsteuern  des  Producenten,  Seiten»  des  H*~ 
bei  dem  Stcueramt    S.  o.  §.  553  S.  616. 

**)  Je  nachdem  die  Steuervenraltung  von  Staatsbeamten  b«oqrt  *r 

meinden  Ubertragen  ist,  sind  die  betr.  amtlichen  Beuachnchtiruar»  *' 
anlagung  u.  die  Steueransagen  von  verschiedenen  Organen  zu  eria-s« 

Bestimmungen  in  der  österr.  directen  Besteuerung. 
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\.  578.  —  f)  Der  Steuere  redit,  d.  h.  die  Gewährung  eines 

eren  Zabltermins,  bez.  einer  längeren  Frist,  als  die  ge- 

ihen,  an  oder  bis  zu  welchen  die  Steuern  zu  zahlen  sind, 

war  —  worin  der  Unterschied  von  der  Steuer  Stundung  §.  580 

—  im  Interesse  der  allgemeineren  Erleichterung  der 

rzahluDg,  daher  bei  den  indirecten  Verbrauchsteuern 

sn  die  Steuer  vorschiessenden  Händler  und  Producenten,  be- 

re  bei  Zöllen  und  inneren  Verbrauchsteuern. 

)ie  Steuercredite  sind  hier  von  grosser  Wichtigkeit  und  lassen 

prinzipiell  auch  im  v o  1  k  s wirtschaftlichen  Interesse  recht- 

en ,  um  den  sonst  während  der  Dauer  des  Steuervorschusses 

/endigen  Zuschlag  von  Zinsen  u.  s.  w.  auf  den  Steuerbetrag, 

B  die  weitere  Vertheuerung  des  Steuerobjects  zu  verhüten.  Die 

rcredite  sind  eine  Consequenz  der  indirecten  Besteuerung, 

sie  gewährende  Steuerverwaltnng  erkennt  in  ihnen  an,  dass 

^ortwälzung  dieser  Steuern  vorausgesehen  und  beabsichtigt 

und  eine  venneidliche  Belastung  der  Steuersubjecte,  an  welche 

sich  zunächst  hält,  unterbleiben  soll.  Im  System  der  Steuer 

te  erscheint  der  steuerpflichtige  Kaufmann  und  Producent 

icher  als  sonst  in  seiner  eigentlichen  Fanction,  nemlich  als 

»losses  Steuere rhebungsorgan,  nicht  als  der  reelle  Steuer- 

er, dem  man  daher  durch  den  Steuercredit  die  Auslegung 

Steuer  ä  Conto  des  eigentlich  zu  besteuernden  Consumenten 

htera  will.  Im  Wesentlichen  sind  diese  Credite  denjenigen 

h  zu  stellen,  welche  die  Monopolverwaltung  den  Verschleissern 

Monopolartikels  von  demselben  Gesicbtspuncte  aus  gewährt. 

Bei  dieser  allgemeinen  und  principiellen  Bedeutung  der  Steuer- 

te sind  die  Grundsätze  für  die  Gewährung  derselben 

besonderer  Wichtigkeit.81) 

*)  Solche  Credite  sind  auf  Grund  allgemeiner,  öffentlich 

nnt  gemachter  Rechtsnormen  und  Bedingungen  zu 

n,  nicht  als  persönliche,  auch  in  der  Regel  nicht  als 

ile  Privilegien,  wenn  auch  etwa  in  besonderer  Weise  für 

sine  Mess-  und  Marktplätze  und  für  gewisse  Zeiten.  Auch  ist 

liehst  zu  verhüten,  dass  wegen  der  gestellten  Bedingungen 

Credite  thatsächlich  nur  von  Einzelnen   benutzt  werden 

')  Ueber  die  Zollcredite  in  Frankreich  z.  B.  vgl.  Hock,  Fin.verv.  Fr.s  S.  251  H.. 

die  deutschen  Zoll-  u.  Steuercredite  v.  Aufscss.  in  Hirth'n  Annalcn  1873 
».    Frllher  ganz  Sache  der  Einzelstaatcn ,  daher  manche  kleine  Verschiedenheit. 
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können,  also  doch  factisch  ein  Privileg  werden,  z.  R  c 

das  ganz  grosse  Geschäft.32) 

ß)  Eine  Sicherstellung  für  den  benutzten  Oeds  lc 

durch  Pfandbestellung,  Bürgschaft  erfolgen.  Reine  Persouir^ 

brauchen  aber  nicht  ganz  ausgeschlossen  zu  sein.  Zw«*-* 

erscheint  es,  die  Steuerschuldner  Wechsel  ausstellen  oder  m  - 

Steuerverwaltung  auf  sie  gezogene  von  ihnen  acceptiren  gl  * 

um  auf  diese  Weise  nach  Bedarf  mittelst  Disconüru^  ä> 

Wechsel  die  ausstehende  Geldsumme  eventuell  flüssig  m*t: 

können. ss) 

y)  Die  richtige  Dauer  des  Credit»  ist  im  Allgemeine:  - 

der  Dauer  der  Production  oder  des  Absatzes  des  Steter  ** 

und  der  Erzielung  des  Erlöses  dafür  zu  bestimmen ,  diiar  * 

Durchschnitts  Verhältnissen,  wobei  freilich  eine  un&cxtt 

handlung  der  einzelnen  Steuerdebitoren  nicht  ganz  zuvcb^ 

,  ist.   Längre  Credite  als  nach  dieser  Regel  sind  eine  rwfir 

minderung  des  Steuersatzes,  welche  zwar  durch  die  Ccsrc* 
der  Steuerschuldner  den  Consumenten  zu  Gute  kommen  Im 

mindestens  unzweckmässig  erscheint.    Richtiger  wäre  dac  r 

Herabsetzung  des  Steuersatzes  selbst   Kttrzre  Credite  s** 

reelle  Erhöhung  des  Steuersatzes,  im  Allgemeinen  um  da!» 

betrag  für  die  Steuer  vom  Ablauf  des  Credits  an  bis  zum 

des  Erlöses.    Sie  widersprechen  dem  Zweck  des  :>teoefr*-> 

Auch  hier  verdiente  die  förmliche  Erhöhung  des  Steuers» 

Vorzug.3*) 

w)  Völlig  zu  vermeiden  ist  eine  solche  Begünstigung  nicht,  l\  |_ 
leuten  u.  Fabrikanten  mit  Rucks,  auf  die  Weitläufigkeiten  u.  s.  w.  fir  da  f 

nicht  wohl  ein  Credit  gewährt  werden  kann.    In  Deutschi,  ist  die  Ci 

einer  bestimmten  minimalen  jährl.  Abgabenentrichtung  abhängig,  bc :  Ü 

2000  Thlr.,  bei  d.  Salzst  1000,  bei  d.  Branntw^t  600  Thlr.  Max.  da 

richtet  sich  bei  Zöllen  nach  der  Zollzahlung  des  Vorjahrs.  —  Mariiaalr?M: 
bei  den  kleineren  Acmtern  in  Frankreich. 

Si)  In  Frankr.  Zollcredit  auf  Wechsel,  zahlbar  am  Standort  is> 

oder  des  Hauptzoll-  oder  Generaleinnchmers ,  an  den  die  Abfahren 

oder  in  Paris  zahlbar,  bereits  accept  u.  wenigstens  mit  1  Giranten  rrs^ac 
wenigstens  durch  2  Solidarburgen  sicher  gestellt    Ueber  das  Verfahr« 

Protesten  s.  Hock,  S.  252.  —  In  Deutschi,  meist  Sicherstem  durch  * 
papiere,  die  deponirt  werden,  Hypotheken  u.  dgl.;  doch  kann  aads 
oder  theilweise  erlassen  werden.   Aufsess  a.  a.  O.  S.  272. 

M)  In  Frankr.  4  monatl.  Zollcredite.  Daselbst  auch  l\,*i«  J*hre£a»s** 
grosse  Zollzahler.    Hock,  251.  —  In  Deutschi,  bei  d.  Zöüen  fr^k-r 
zelnen  Staaten  selbst  bis  9  u.  12  Monate.    Maximalfrist  durch  Buii=^*S^ 

v.  2.  Juni  1869  v.  1.  Oct.  1870  an  3  Monate.    Bei  Rübenzucker*.  fc**»* 

dems.  Beschluss  v.  1.  Sept  1869  an  6;  für  Salz  an  f.  3—6.  seit  l*f>  X 
seit  1869  6  Monate.    Aufsess  S.  273. 
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.  579.  —  2)   Anordnungen  und  Massregeln,  welche 

auf  die  Erhebung  der  Steuer  selbst  beziehen, 

in  gehören: 

)  Bestimmungen  über  die  etwa  erforderliche  Legitimation 

lie  Zahlung  fordernden  £rhebungsorgans  gegenüber  dem 

'Pflichtigen. 

)  Bestimmungen  über  die  Form  der  Erhebung ,  namentlich 

lie  schon  erwähnte  (§.  572)  Form  der  Abstattung  und  der 

iehung  und  über  die  für  beide  geltenden  Normen. 

)  Bestimmungen  Uber  die  rechtsgiltige  Form  u.  s.  w. 

teuerquittungen,  über  das  Amt  oder  die  Person ,  welche 

ie  Weise,  wie  dieselben  sie  auszustellen  haben  (Versehensein 

2m  Cassenstempel  u.  dgl). 

ille  diese  Bestimmungen  sind  möglichst  einfach  und  leichtver- 

ich  zu  treffen  und  den  Steuerpflichtigen  möglichst  sicher  zur 

niss  zu  bringen. 

m  Uebrigen  genügt  es  hier,  auf  das  Bezug  zu  nehmen,  was 

i  §.  571  —  575  über  die  Erhebung  und  die  Organe  derselben 

t  wurde. 

.  580.  —  3)  Anordnungen  und  Massregeln  bei  aus- 

»ender  Steuerzahlung.  Hieher  gehören  einige  in  näherem 

imenhang  und  in  einer  bestimmten  Reihenfolge  unter  einander 

ide,  hauptsächlich,  übrigens  nicht  ganz  ausschliesslich,  die 

ten  Steuern  betreffende  Puncte. 36) 

)  Die  Steuermahnung,  d.  h.  die  nach  Ablauf  der  Steuer- 

erfolgende amtliche  Aufforderung  zur  Steuerzahlung  unter 

>hung  von  im  Fall  des  ferneren  Ausbleibens  eintretenden 

gsraassregein  und  eventuell  Strafen.  Sie  kann  bereits  selbst 

leinen  „Mahngebühren"  und  dgl.  verbunden  sein.86) 

Ran,  I,  §.  287,  Uber  Ausstände.  Stein,  I,  534  ff.  —  Hauptbestimin.  Uber 

mgsweise  Einheb.  d.  directen  Stea.  in  Frankr.  v.  17.  Brumaire  V  a.  Reglern. 

Dec.  1839,  Hock  S.  164.  —  Für  England  z.  B.  über  d.  Execution  bei  d. 

ax  s.  Gneis t,  engl.  Veriv.r.  2.  A.  II,  791.  —  In  Preussen  im  Wesentlichen 

Utende  Bestimm,  über  die  „executivische  Beitreib,  d.  dir.  (auch  der  Gemeinde-) 

r  Steu.  (unter  letzteren  die  Wege-,  Brucken-,  Fahr-,  Waage-,  Krahngelder, 

Schifff.-,  Schlensen-,  Hafenabgaben  u.  a.  m.)  u.  and.  öllentl.  Abgaben  u.  Gefalle 

'•abg.,  BergwerksL)"  für  KhcinL  v.  Ib43,  Westfalen  v.  1845,  östl.  Provinzen  von 
a.  die  neuen  Provinzen  v.  22.  Sept  1867.  —  Ueber  d.  Bestimm,  in  Baiern 

Verwaltrecht,  §.  277.  —  Bad.  Verordn.  v.  15.  Jan.  1857. 

)  In  Frankr.  „soinmation  gratoite",  mindestens  8  Tage  vor  jedem  Kosten  ver- 
enden Schritt.  In  Prenssen  Mahnung  zur  Zahlung  binnen  8  Tagen  und 

jonsankundigung  durch  den  Executor,  bereits  mit  Gebühren  v.  1  —  Vit  Sgr. 

a  v.  1867  §.  9.  10.  —  In  Baiern  S  Tage  nach  Verfall  Aufforderung  zur 
%  binnen  14  Tagen  bei  Vermeidung  der  Execution. 
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b)  Die  Steuerstulldung,  d.  h.  die  Gewährung  cinrra 

Steuerfrist,  nach  Ablauf  der  allgemeinen  gesetzliches  *ff*a 

auch  des  Steuercredits)  wegen  augenblicklicher  Zxim 

Unfähigkeit  oder  momentan  zu  schweren  Stettin* 

in  Folge  von  Verlusten  an  den  Steuerobjecten  u.  s.  w.  m  *w 

Pflichtigen,  bez.  des  Steuerschuldners.  Sie  kommt  naaesabi 

directen  Steuern  vor,  im  grösseren  Umfang  bei  allgenses« v< 

ständen,  z.  B.  bei  Missernten,  Ueberschwemmungen  ha** 

der  Personalsteuern  kleiner  Leute,  der  agrarischen  Grraferr 

in  einzelnen  Fällen  wegen  individueller  Umstände.  Die  ̂  

setzung  der  Gewährung  einer  Stundung  ist  genaues« 

Untersuchung  des  einzelnen  Falls,  um  den  wirklichen  Grw« 

ausbleibenden  Zahlung  zn  ermitteln.  Hier  kommt  es  bes* 

darauf  an,  bösen  Willen  und  grobe  Fahrlässigkeit  von  l 

oder  übermässigem  Druck  zu  unterscheiden  und  nur  fesr 

Falls  die  Stundung  zu  gewähren.37) 

c)  Steuerabschreibung    (auch    wohl  Ste«ert.f 

schlagung  genannt)  ist  die  Streichung  einer  Steuen<te*s* 

ohne  erfolgte  Zahlung  aus  den  Büchern  u.  s.  w.  der 

waltung.    Sie  kann  wegen  Uneinbringlichkeit  einf 

für  sieb  richtig  bestimmten  Steuerschuldigkeit  oder  wtf»r 

thümlicher  Ansetzung  der  letzteren  erfolgen.    Im  emafc 

kann  man  wohl  speciell  den  Ausdruck  „Steuer  niederscblir^ 

oder  „Steuernachlass"  anwenden.    In  beiden  Fäll«  bö* 

die  Bedingungen  für  die  Abschreibung  genan  yorps^ 

sein  und  erst  nach  deren  nachgewiesenem  Eintritt  darf  m  * 

finden.38) 

d)  Steuerverjährung  ist  die  gesetzliche  Frist,  ssr*  r* 

Ablauf  eine  fällige  Steuerschuldigkeit  auch  ohne  Z&kte  * 

ausdrücklichen  Erlass  erlischt.  Ein  kurzer  Zeitraum  daftr«^" 

sich  aus  verschiedenen  Gründen.3*) 

ST)  Für  Frankr.  s.  Hock,  S.  167  ff. 

*)  Vgi  z.  B.  baier.  Ges.  über  SteuernachJässe  ?.  I.  Juli  1S34.  U\f 

ausfall ,  !i4  Viehr erlöst  u.  in  ähnlichen  Fällen  Anspruch  anf  \"achJ-fc>  e  ir  ̂  
sreuer.    P  ö  z  1 ,  Venr.recht,  S.  583. 

")  In  Frank  r.  Verjähr,  der  directen  Steu.  in  3  Jahren,  Cat^ren^i .  Jffjf 
nur  durch  Einleitung  von  Straf  boten  and  strengere  MasSTeceliL   Hock.  £  8* 
Enregistr.abgaben  Fristen  ron  2,  5,  10  o.  30  Jahren.    Eh.  S.  192.    h.  fg^ 

Veriähr.  der  zur  Hebun?  gestellten  directen  a.  indirecten  Steaen.  4t 

blieben,  nach  <ies.  r.  IS.  Juni  1SI0  §.  8  in  4  Jahren 

düs  der  Zahlungstermin  fällt    l'nterbrech.  der 
zur  Zahlung  ExecutionsTerfuguns  und 
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.  581.  —  e)  Behandlung  der  Steuerreste, 

tenerreste  oder  Rückstände  (Ausstände)  sind  die  nach 

f  der  Steuerfrist  oder  des  Steuercredits  unbezahlt  geblie- 

n  Steuerbeträge.  Sie  eben  geben  die  Veranlassung  zur  Ge- 

ug  etwaiger  Stundung  und  bilden  sich  dann  vornemlich  aus 

u  gestundeten  Beträgen.  Es  gehören  dahin  aber  natürlich 

lie  trotz  versagter  Stundung  oder  über  letztere  hinaus  aus 

benen  und  ebenso  die  trotz  angewendeter  Zwangsmassregeln 

nnbringlich  gewesenen  und  noch  nicht  abgeschriebenen  Posten. 

5  Steuerreste  ergeben  sich  am  Leichtsten  bei  den  directen 

~n,  besonders  bei  solchen,  welche  die  unbemittelteren  (  lassen 

(richten  haben.  Bei  den  indirecten  Verbrauchsteuern  bieten 

icherere  und  sofort  wirksame  Mittel,  wie  z.  B.  Vorenthaltung 

aare  beim  Zoll,  Rückstände  zu  vermeiden  und  bei  den  Steuer- 

en kann  sich  die  Verwaltung  eventuell  von  vorneherein  ge- 

de  Sicherstellung  und  Deckung  verschaffen. 

<teuerreste  sind  naturlich  für  die  Steuerverwaltung  in  hohem 

»e  lästig  und  störend ,  die  Bedeckung  des  Bedarfs  wird  im 

,  die  Verrechnung ,  die  Stundungsregelung,  die  Eintreibung 

teste  macht  Mühe  und  Kosten  und  leicht  fällt  dabei  viel 

o  auf  die  Verwaltung.  Auch  für  den  Pflichtiger  sind  die 

nachtheilig  genug.  Ihre  Anhäufung  verschlechtert  seine 

4cbaftliche  Lage,  seinen  Credit  noch  mehr  und  seine  Fähig- 

lur  Zahlung  der  immer  wachsenden  Steuerschuld  wird  nur 

icht  um  so  geringer.  Da  es  sich  aber  einmal  um  zu  Rechte 

lende  Verpflichtungen  handelt  und  um  wichtige  öffentliche 

Jasen,  da  ferner  wenigstens  bei  einem  richtigen  Steuersystem 

nicht  ohne  Weiteres  Billigkeitsgründe  für  die  milde  Behand- 

des  Steuerschuldners  geltend  gemacht  werden  können,  so 

t  die  Regelung  der  Rückstände  manche  Schwierigkeiten.  Ohne 

roraisse  zwischen  dem  durch  den  Fiscus  vertretenen  Gemein 

ta-  und  dem  Einzelinteresse  geht  es  nicht  immer  ab.  Die 

gc  und  meist  übliche  Behandlung  der  Reste  ist  etwa  die  folgende: 

i)  Es  muss  zunächst  wieder  der  vorliegende  Fall  sofort  genau 

sucht  und  nach  dem  Ergebniss  Stundung  oder  abermalige 

lung  oder  bei  nur  partieller  Unvermögenheit  Theilzahlung  und 

lung  des  übrigen  Thcils  oder  ein  sogen.  Nachlass  an  der 

rschuld  gewährt  werden. 

";)  Erscheint  der  Grad  des  Unvermögens  so  gross,  dass  die 

igsbeitreibung  zu  hart  oder  doch  mutmasslich  ohne  Erfolg 

Digitized  by  Google 



670  3.B.  2.K.  I.A.  Allg. Steuert  4.H.-A.  Steo.verw.  4.A.  Erhebung 

bleiben  wird,  oder  bei  ihrer  Vornahme  ohne  Erfolg  reoL- 

so  wird  die  Niederschlagung  oder  Absc  h  reibung  de 

schuld  nothwendig.   Sie  sollte  im  Interesse  beider  Tbeik  i  - 

lange  (nur  für  eine  zu  bestimmende  mässige 

bleiben.    Die  lange  Fortführung  von  Resten 

Mühe  und  Kosten  und  bildet  doch  meist  nur  ein  fietira  Ar 

des  Eiscus. 

y)  „Es  muss  zur  zwangsweisen  Eintreibung  <krv 

ein  geregeltes  Verfahren  mit  einer  fortschreitenden  Steigen 

Zwangsmittel  durch  das  Gesetz  vorgeschrieben"  (Raa  e>. 

die  Verwaltung  richtig  gehandhabt  werden,  wenn  die  toc 

Lage  des  Steuerschuldners  den  Anspruch  auf  Stundung  efcr  * 

las8  oder  Niederschlagung  nicht  genügend  rechtfertigt.  Die  Zr. 

mittel  sind:  Mahnung  mit  Strafgebühren;  Einlegung 

in  die  Wohnung  des  Schuldners  mit  Zahlung  von 

sie;  Execution  mittelst  Pfändung  beweglicher  Sachen  des 

(unter  Schonung  gewisser  Artikel  des  nothwendigen  Ltt*~ 

Gewerbsbedarfs);  Beschlagnahme  von  ausstehenden  Fort.-- 

des  Schuldners;  äussersten  Falles,  aber  selten  und  auch  f^J 

ausgeschlossen,  Erzielung  der  gerichtlichen 

bilien.    Die  gepfändeten  Objecte  werden  öffentlich 

ein  Ucberschuss  dem  Eigenthümer  zurückgegeben.    Ftr  dir  ?s 

reste  sind  aber  im  Princip  vom  Ablauf  der  Steuern-«  c 

ztigszinsen  zu  berechnen. *•) 

"    In  Kran  kr.  nach  der  Mahaaajr  innichst  .. 
eines»  Straf  boten  auf  Kenten  aller  Stcaeivrhaliner  der  Gtmeiiie,  rv 

Mdtai  event.  nach  3  Tasvn  .^raniison  iadujdae]*\  bei  RaclaCä^k*  i 
kv\<:ea  des  emMaen  Schuidaers.  höchsten*  2  Tare;  daraaf  a.  fcx. 

l»rvha:if  der  Filadua*  a.  Bei*  hlaraahja« .  veaa  mehr  biaa*a  1 
dann  Fundan*  der  Mobtlkft.  Eriectea.  steh.  Frtcnte  a.  V 

*»  Tacea.    Kre;  Acierremeace .  Arbeitsthiere .  Haadweriic-ax 

wradyr*  Bertha  a.  Kleider.  Ua:en>  a.  Hufsbach'. r  w 

rfaadusr.  —  Ia  Prea>sea  >zad  aach  der  Maknaa«  4ae 

rfardaa«  ««*oa  ceaaa  N*>t:=-a.re  eiaxela«  übpete 

javacfc*Vr:v..  hL.a;  Besci'-a^ai-e  der  Fr..i:e  aai  d-a  Ea2 
rr\«-.        «.  f  a.  i;t  j.  B'  :r-  l.  Hatr-?av-*rl*a;  B^cV.apiTT  * 

Krd.r-a*Ya;  S,%u  ?cnc:o*  m   V  rr iL  aaca  Mad&caa«-  irr    '."^  a. 

S,:.\as$ar..s     L  üt;.-y  S.i-.a  ln»f«tt  aber  eis 

;s  iHas«*.*  s*  «T.-O,  f.  1^47  ?i-  II-  Sef 

oca\ft ;.it  a  v*r..  »i  im  SeaÄrrar  ̂         33 .  —  Aach  a 

l'.r.M-rr  .'ca  ta  A*>*ri;i  n  isrimtj.    —  S:e:a  L  ̂   ~*  r. 

U .  iVK-:  a  — a  r^cü.  f::cz<<±  RftdatoftAHBBnifcan,    Ii  i>+*atrz 
v  isi  *   #  \  .  r.<^.^c*  ri  clL  i.    ̂ *-a  »^»uäf-    aÄT  ^  — 

\K.  .  r^  ahaH.i  riULj-!  da«  Sfccaf*  fcai  !Wlk 
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Genaue  Bestimmungen  über  die  Verrechnung  eingehender 

:e  mit  Trennung  der  Jahresdienste  sind  für  das  Staatsrechnungs- 

en  geboten.41) 

Die  Statistik  der  Steuerreste,  ihrer  örtlichen  und  zeitlichen 

egung,  im  Ganzen  und  nach  den  einzelnen  Steuerarten,  ist  in 

rfacher  Hinsicht  belehrend.  In  gewöhnlichen  Zeiten,  wo  die 

lererhebung  ordentlich  fungirt  (Kriegs-  und  Revolutionszeiten 

ten  sich  nicht  für  diesen  Vergleich,  sind  aber  sonst  beachtens- 

th)  deutet  die  Bewegung  der  Steuerreste  auf  die  wirthschaft- 

e  Lage  der  Steuerzahler  und  auf  den  grösseren  oder  geringeren 

ck  einer  Steuer  und  der  ganzen  Besteuerung  hin,  woraus 

jerzeige  für  Steuerreformen  zu  entnehmen  sind.42) 

§.  582.  —  4)  Anordnungen  und  Massregeln  bei  irr- 

mlicher  oder  unrichtiger  Erhebung  von  Steuern. 

:lama  tionswesen.43) 

")  Vgl.  bes.  d.  französ.  Bestimm.  So  bei  Hock,  S.  107  über  d.  directen  Stenern. 

'*)  Einige  Daten  bei  Kau  I,  §.  287  Note  a.  Die  bad.  Ausstände  an  allen  Steaern 
fuhren  waren  in  der  characterist.  Periode  1845  —  56  059,  089,  MS  (1847 

Jerung),  3  8  (1848  polit.  Beweg.),  557  (1840  Aufstand),  314,  2'05,  179,  168, 

,  0*92,  0.98  °iv.  —  In  Frankr.  Ausstände  an  den  dir.  Steu.  der  ersten  8  Monate 
lahrs  1849  1  06,  1850  0  72,  1851  012  Mon.beträge,  von  1852  an  wieder  Voraus- 

iilungen  auf  die  1  letzten  Monate  des  Jahrs.  —  Colossale  Rückstände  neuerdings 
ngarn:  Ende  1872  an  directen  Steuern  32,097,432  fl  ,  Zunahme  in  1872 

9.929  fl.  bei  Voranschi,  von  44,818,424  fl.,  an  Taxen  u.  Gebühren  (Rechtegeb.) 

27.687  fl.  Rückstände.  Zunahme  in  1872  1,436,225  fl.  bei  10,822,100  fl.  Ertrag 

1  115  lim.  fl.  Voranschlag.    E.  Horn,  Ung.  Fin.lago,  1874,  S.  31. 

**  Fehlt  bei  Rau  in  der  allgcm.  Steuerlehre  ganz.  Scharfe  Erörterung  von 
in  I,  537  H.  vom  finanzrechtlichen  Standpuncte  aus  (s.  o.  Note  28).  Im  3.  Abschn. 

r  ..Steuerverwaltung",  d.  h.  nach  der  „Steuerverthcilung"  u.  der  „Steuererhebung", 

»üdelt  Stein  die  ..Steuerrechtspflege"  im  Zusammenhang  u.  hier  in  9  Unter- 
ihnitten  das  „Steuerklagerecht  und  seine  Grundlage,  das  bürgerliche  Obligationen- 

>t*  .  dann  das  „Steuerbeschwerderecht"  (Schätzungsbeschwerdo  u.  ihre  Grundsatz*;), 

Ü«*h  das  ..Steuerstrafrecht".  In  diesen  vortrefflichen  Partieen  erfolgt  eine  An- 
fang der  allgemeinen  Kategorieen  des  verfassungsmäss.  Verwaltungsrechts  auf  das 

i^'t  des  Steuerwesens:  im  Princip  ganz  richtig,  wenn  man  Steins  hier  als 
tut  vorauszusetzend«-  Auffassung  dieser  Puncte  in  s.  grossen  Inneren  Verwaltung«- 

als  im  Wesentlichen  zutreffend  anerkennt,  wie  ich  es  thue.  und  in  der  Aus- 

rung  m.  E.  ebenfalls  im  Ganzen  richtig.  Namentlich  ist  Stein  in  seiner  Beur- 

!:ing  der  deutschen  und  österreichischen  Steuerrechtspflege  wohl  durchaus 

"stimmen  u.  die  zurückgebliebene  Entwicklung  zu  bedauern,  wonach  es  zu  einer 

•!>  u.  unbedingten  Anerkennung  der  Zulassung  des  Rechtswegs  oder  zur 

»hrung  t-inf!8  eigentlichen  Steuerklage  rechts  vor  den  ordentlichen  Gerichts- 

f  bisher  nur  in  beschränktem  Maasse  gekommen  ist  u.  wir  in  der  Hauptsache 

•in  Steuer  besch  werde  recht  an  Verwaltungsbehörden  besitzen.  S.  bes.  Stein, 
545.    Diese  Dinge  hängen  aber  wieder  mit  den  allgemeineren  Fragen  über 

Wesen  der  verfassungsmässigen  Verwaltung  u.  über  das  Verhältnis*  der  riehter- 

Hä  u.  administrativen  Thätigkeit  überhaupt  zusammen,  worauf  hier  nicht  näher 

""gangen  werden  kann.  Vgl.  darüber  bes.  Schmitt,  die  Grandlagen  der  Verwal- 

2"irerhtspflege  im  constit.-monarch.  Staate.  Stuttg.  1S78,  z.  B.  S.  S2  ff. ,  womit  ich 
•Mnstimme.  —  Für  meine  Behandl.  der  Puncte  im  Teil  ist  der  Character  meines 

/•  ii  Werks  als  eines  nicht  finanzrechtliehen ,  sondern  linanzwissensehaft - 
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Bei  den  grossen  Schwierigkeiten  und  der  Verwickd&s  . 

Besteuerung  sind  IrrthUmer  und  Unrichtigkeiten  in  der  »a 

lagung,  Vorschreibung  und  Erhebung  der  Steuern  niemife  - 

zu  vermeiden.    Deshalb  muss  dagegen  eine  Kerne  dar  «er- 

weiche in  der  Gewährung  eines  Reclamationsrechu  im  % 

in  Form  eines  Beschwerderechts  und  eines  Kiageretk. 

den  wirklich  oder  vermeintlich  Ben  achtheilig  ten  9  M)  in  der  i. 

nung  eines  Verfahrens  zur  richtigen  Entscheidiii: 

Reclamationen  und  im  Falle  der  überhaupt  irrtbum&u 

unrichtig  erfolgten  Erhebung  einer  Steuer  in  der  RflckeriUr: 

(Restitution)  des  unrichtig  oder  zu  viel  Bezahlten  bestek 

liehen,  welches  die  Fragen  als  ökonomisch  -  technische  Zwee  knassigLzstfar 

fasst.  massgebend ;  daher  die  Abweichung  in  der  formellen  u.  nuterkllra  ~ 
iron  Stein  auch  hier,  auf  den  ich  mich  indessen  gerade  hier  fti  dit  * 

rechtliche  Seite  speciell  beziehe.  —  Ueber  England  s.  Gneist.  cagi.  Y* 

2.  A.  II,  §.  62  u.  63,  Steuererhebungsrecht  d.  Grund-.  Einkommens*.,  ismar 

dann  für  Zölle,  Accise,  Stempel  u.  Postregal.  S.  7 SO  ff.    Leber  Fraiir-.  •■: 

Werke  über  Verwaltrecht  u.  d.  betreif.  Artikel  in  Block  s  dici.  de  i'xx-i. 

In  Kürze  das  Bezügliche  in  Pradier-Fodere's  prec.  de  droit  adm^R» 
7.  ed.  1872),  so  f.  d.  directen  Steuern  S.  380.  Eingehender  (.nach  SteiL  S.  JC  = 

A.  Chauyeau,  code  d'instruct.  administr.  3.  ed.  Ii,  p.  12S  ff.    VgL  aaek 
Rechtsstaat  2.  A.  1879  S.  184,  345.    Ueber  deutsche,  bes.  preuss. 

Gneist,  ebendas.  S.  135  ff.,  220,  309,  ders.  Verwalt.-Just.  u.  s  w.  S.  321  £~  •  *~ 

preuss.  Staatsr.  3.  A.  I,  1.  Abth.  S.  286  über  die  Zulissigkeit  des  Rechtsweg 

auf  öffentl.  Steuern  u.  Abgaben.    Die  Rechtsnormen  im  Allg.  Landr.  §.  7*.  n  " 
Thl.  II  u.  Verordn.  v.  26.  Dec.  1808  §.  36,  41:  Ausschluss  des  Proce^  - 

schwerdeweg  in  Betr.  der  Veranlagung  u.  Prägraration.    Eröffnung  dra  &.-Ja*~: 
gewissen  Fallen  nach  Ges.  v.  24.  Mai  1861:  Klage  auf  Erstattunr  «i^ 

binnen  6  Monaten  gestattet,  weil  einzelne  Forderung  früher  getilgt  ,<i*r  rs>" 

dsgl.  Klage,  wenn  d.  geforderte  Abgabe  vermeintlich  keine  „öffentliche-.  * 

einem  aufgehobenen  Privatrechtsverhältniss  beruhende  sei;  endlich  Suif  *  " 
der  Stempelsteuern,  auch  binnen  6  Monaten.    Die  neueste  preuss. 

Selbst?erwalt.  hat  auch  Verhältnisse  der  Reclamationen  in  Steuersachea  k-rdr- 

die  Kreisausschüsse  in  Betr.  der  Einschätzungen  der  Kreis-  u.  Gem*i^-~se^~ 
als  Reclamationsinstanzen  fungiren.   Vgl.  preuss.  Ges.  r.  26.  Juli  1*7-  i 

Steuergesetze  in  Preussen  und  in  den  anderen  deutschen  Staaten  tr  f-a  ri*^ 

Bestimmungen  über  die  Reclamationen  in  Betr.  der  Veranlagung,  t  ür  «- 

directen  Steuern  öfters  Commissionen  der  Localkörper  oder  der  S:r.<^- 
die  untere  Instanz  sind,  mit  Rccurs  an  die  höhere  Staatsbehörde  l 

eveut.  schliesslich  an  das  Finanzministerium.   Hinsichtlich  der  Erhebt;.?** 

meistens  nur  der  Beschwerdeweg  an  höhere  Verwaltungsbehörden  x  r-^Hs, 
letzte  Entscheidung  ebenfalls  beim  Finanzministerium.    Hier  wirr 

Dorchlaufung  der  Recursinstanzen  eine  letzte  Appellation  an  den  obertf-ü  '  *^ 
gerichtshof  zu  erstreben,  wie  sie  in  Oesterreich  zugelassen  isl 

**)  Dies  ist  der  meist  allein  pracL  Fall,  der  öfters  in  den  G-sec<*  * 

erwähut  wird.    Doch  muss  im  Princip  auch  eine  Reclamation  bei  ;a  eU<^ 

Behandlung  Seitens  eines  Steuerpflichtigen  möglich  sein,  wa»  nach  •»"' 
mitunter  zweifelhaft  ist.  —  Unter  „Reclamationsrechr  «-ersteht  cua 

Beschwe  rderecht  in  Steuer? eranlagungs-  u.  Erhebungssacaca  afisaa.*^1 
tischen  Verhaltnissen  (s.  vor.  Note)  entsprechend.    Im  weiteren  Sini.  kaa*  mt 
das  Klagerecht  mit  darunter  begriffen  werden.    So  ist  auch  der 
Sprachbrauch. 
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be  Rückerstattung  entfällt  natürlich,  wenn  schon  vor  der  Zah- 

g:  eine  amtliche  Berichtigung  eingetreten  ist.  Aber  im  Interesse 

Ordnung  der  Finanzen  und  speciell  des  Erhebnngsdiensts  be- 

it  mit  Recht  wohl  ausdrücklich  die  Bestimmung,  dass  auch  im 

le  irrthümlicher  oder  unrichtiger  Vorschreibung  und  bereits 

)bener  Reclamation  die  Verpflichtung  zur  Zahlung  nicht 

geschoben  wird,  die  Vorschreibung  also  alle  rechtlichen 

kungen  wie  sonst  hat.45) 

Das  Einzelne  gestaltet  sich  nun  wohl  wieder  etwas  verschieden 

b  Steuerarten  und  einzelnen  Steuern  und  das  Steuerrecht  der 

einen  Länder  zeigt  nicht  nur  in  den  Details,  sondern  auch 

h  dem  ganzen  Character  seines  allgemeinen  und  seines  Steuer- 

valtungsrechts  principielle  Verschiedenheiten.  So  namentlich 

d,  ob  und  wie  weit  ein  förmliches  Klagerecht  vor  Gerichts- 

;n  (den  ordentlichen  oder  wenigstens  besonderen  Verwaltungs- 

chtshöfen)  oder  nur  ein  Beschwerderecht  vor  Verwaltungs 

faden,  Reclamationscommissionen  u.  s.  w.  zugelassen  wird,  wie 

Beschwerde-  und  Klagerecht  zu  einander  verhalten  u.  dgl.  m. 

r,  wo  es  sich  nicht  um  die  Darstellung  positiven  Finanzrechts, 

lern  um  die  Erörterung  der  in  den  Verhältnissen  der  modernen 

in  olker  zweckmä8sigsten  Einrichtung  oder  um  das  „Wünscbens- 

the"  in  Bezug  auf  die  angegebenen  Puncte  handelt,  ist  auf  diese 

Gierigen  und  in  der  Verwaltungsrechtslehre  selbst  controversen 

hältnisse  nur  in  Kürze  zur  Bezeichnung  des  zu  erstrebenden 

s  (de  lege  ferenda)  einzugehen.46) 

§.  583.  —  a)  Nothwendigkeit  und  principielle  Be- 

htigung  eines  Klagerechts  in  Steuersachen  neben 

n  Beschwerderecht  im  Reclamationsrecht  i.  w.  S. 

Die  Besteuerung  bei  den  modernen  Völkern  beruht  fast  aus- 

iesslich  anf  gesetzlichem  Recht,  nicht  mehr,  wie  früher  viel- 

i,  auf  Gewo  h  n  h  ei  tsrecht  oder  Herkommen.  Dadurch  wird 

hier  vorliegende  Aufgabe,  weil  die  Entscheidung,  was  auch  im 

creten  Falle  „Rechtens"  sei,  erleichtert.  Das  Gesetz  ist  nun 

Boden,  auf  welchem  die  Streitfragen  Uber  Rechte  und  Pflichten 

Steuerpflichtigen  auszutragen  sind.  Das  Gesetz  allein 

et  gegen  den  Pflichtigen  „Recht"  und  bestimmt  die  Ver- 

44 i  So  in  d.  preuss.  Recht,  Ges.  v.  1.  Mai  1S51  §.  36  über  Ciassen-  a.  Ein- fi'jnsteuer. 

**)  S.  Stein,  Verw.recht  I,  1.  Aufl.  S.  50  IT.,  62  ff.,  105  IT.,  dem  ich  mich  in 
PrincipieopuDcten  völlig  anschliesse:  Partieen  von  musterhafter  Klarheit  und 

«'Oer  Scharfe.    Seine  Fin.  I,  537  ff. 
1  w»goer.  FiuaniwiMenichaft  II.  43 
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pflichtungen,  welche  ihm  „rechtmässig u  auferlegt  werss ä 
Das  Gesetz  allein  bildet  aber  nicht  minder  für  ihn  „Ltr* 

bezeichnet  die  Grenze  seiner  Verpflichtungen,  Ober  weice  es 

ihm  „Unrecht"  geschieht,  dem  er  sich  eventuell  nur dini Im 

der  Verwaltung  genöthigt  fügt.   In  allen  Staaten,  wonnin 

„Gesetz"  und  „Verordnung"  ein  nicht  mehr  bk*a  f^a 

sondern  ein  principieller  Unterschied  statuirt  wird,  ix£ 

lieh  in  der  Monarchie  erst  mit  dem  Uebergang  zur  constiut;  : 

monarchischen  Form,  kann  es  nicht  wohl  einem  Zweifel  ceik?« 

dass  auch  für  den  Einzelnen  durch  die  Verorduts: 

durch  die  Verwaltung  als  solche  rechtliche  Vers 

tun  gen  zur  Steuerzahlung  an  und  für  sich,  wenigstes*  : 

Regel,47)  selbständig  Uberhaupt  nicht,  sondern  bitii. 

führung  der  gesetzlich  bestimmten  Verpflichui: 

her  auf  Grund  und  innerhalb  der  letzteren,  begrncAö  *r 

können. 

Aus  diesen  Verhältnissen  folgt  mit  Notwendigkeit,  me 

Einzelnen,  welcher  wirklich  oder  vermeintlich  gesetzwU%: 

steuert  zu  werden  droht  oder  so  besteuert  worden  ist,  n  - 

eip  der  Rechtsweg  in  Steuersachen  zugänglich  ** 

das  (administrative)  Klagerecht  eingeräumt  werden  * 

die  Geltendmachung  desselben  sind  im  Princip  in  ̂ tess*1 

dieselben  Voraussetzungen  zu  machen  wie  in  auorc 

gelegenheiten.  Mit  Rücksicht  auf  die  grossen  technischen  nsrr 

keiten,  welchen  die  Verwaltung  bei  der  Vollziehung  *r 

Steuerung  begegnet,  darf  aber  wohl  hier  vollends  da* 

Beschreitung  des  Rechtswegs  von  dem  Xachwei»  ^ 

gemacht  werden,  nicht  nur,  wie  überhaupt  im  adnmsff^ 

Process  vorauszusetzen  ist,  dass  der  gesetzwidrigen  YerjH»*"- 

eventuell  unter  Protest,  nachgekommen  oder  Erfüllung  kt 

pfliehtung  von  der  Verwaltung  (im  Executionsweg*  a  k  i 

zwungen  sei,  sondern  dass  auch  alle  Beschwerden  an  & 

waltungsbehörden   im   vorgeschriebenen    Instanzen/are  »*~ 

erfolgt  und  ohne  den  gewünschten  Ausgang  geblieöea 

Die  Ordnung   des  Beschwerderechts  in  N£*a&r 

bleibt  also  auch  bei  der  zu  verlangenden  Gewährung  «äs 

nistrativen  Klagerechts  von  grösster  practischer  Bederrs?  * 

muss  so  geschehen,  dass  auf  diesem  Wege  möglichst 

4r>  Vgl.  die  Ausfohrangen  oben  in  §.  535. 
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h  Irrthtimer  und  Unrichtigkeiten  der  Besteuerung  beseitigt 

len,  damit  es  in  der  Regel  gar  nicht  zum  Beschreiten  des 

3  der  Klage  komme.    Bei  dem  Beschwerderecht  handelt  es 

hier,  wie  auch  sonst  im  Verwaltungsrecht,  darum,  die  volle 

jreinstimmung   zwischen  dem  Gesetz  nach  seinem  Sinne 

Geist  einer-  und  den  Verordnungen  der  Steuerverwaltung, 

lern  Organ  der  vollziehenden  Gewalt  anderseits,  ferner  zwischen 

Verordnungen  der  verschiedenen  über-  und  untergeordneten 

>rden  untereinander,  endlich  zwischen  diesen  Verordnungen 

den  Handlungen  der  unmittelbaren  Executivorgane  zu  ver- 

en,  bez.  wieder  herbeizuführen. 

Es  kann  im  Beschwerderecht  (mit  Stein)  auch  hier  noch 

;r  die  „eigentliche  Beschwerde"  und  das  „Gesuch" 

iiieden  werden:  jene,  wenn  Verordnungen  oder  Handlungen 

Organe  der  Verwaltung  muthmasslich  auf  unrichtiger 

r  irrthümlicher  Auffassung  je  nachdem  des  Gesetzes, 

Verordnung  der  höheren  Behörde,  des  wahren  Willens  der 

iheidenden  Organe  der  vollziehenden  Gewalt  beruhen;  das 

uch,  wenn  zwar  Anordnung  und  Handlung  des  Verwaltungs- 

ns  richtig,  aber  die  Folgen  muthmasslich  andere,  als  die 

usgesehenen,  sind,  was  z.  B.  bei  gewissen  indirecten  Steuern 

>t  vorkommen  kann. 

§.  584.  —  b)  Veranlagungs-  und  Er hebungs-Reclama- 

len.  So  lässt  sich  in  Bezog  auf  den  Besteuer ungsact, 

ben  die  Reclamation  zum  Gegenstand  hat,  unterscheiden, 

le  Reclamationen  können  nothwendig  und  müssen  zulässig  sein, 

zweite  um  so  mehr,  wenn  die  Anstellung  der  ersten  für  die 

ichtung  der  Steuer  keine  aufschiebende  Wirkung  hat.  Bei 

en,  nicht  bloss  bei  der  zweiten,  lässt  sich  ein  Klagerecht  neben 

nach  dem  Beschwerderecht  verlangen.  Aber  bei  der  Veran- 

ngsreclamation  kann  und  muss  der  Spielraum  für  das  Klage- 

t  ohne  Bedenken  enger  gefasst  werden.  Weitere  Unter- 

idangen  ergeben  sich  wieder  nach  den  Steuergattunge n  und 

i  dem  ganzen  Verfahren  bei  der  Veranlagung. 

«)  Die  Veranlagungsreclamation.  Bei  der  Veran- 

ung,  nach  welcher  alsdann  die  Steuer  vor  sc  b  reib  ung  er- 

I  und  die  Steuer  beim  Steuersubject  zur  Erhebung  kommt, 

lelt  es  sich  um  die  Ermittlung  der  Thatsachen,  welche 

tzlich  für  die  Besteuerung  eines  Objects  und  Subjects  über- 

>t  und  fUr  die  Höhe  der  Steuerschuldigkeit  massgebend  sind. 

13»
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Bei  dieser  Ermittlung  von  Thatsachen  bieten  sich  zu  Unguis 

des  Steuerpflichtigen  viele  Gelegenheiten  für  Irrthflmer  und 

richtigkeiten.   Zu  der  Beseitigung  dieser  letzteren  muss  das 

mationsverfahren  die  Möglichkeit  gewähren. 

Bei  denjenigen  Steuern,  wo  nun  bloss  durch  ein  amtlieb 

eventuell  unter  der  Mitwirkung  von  Steuercommissionen  tot  fr 

Bevölkerung  stattfindendes  Verfahren,  jene  Thatsachen  emiir- 

werden ,  wie  meistens  bei  den  indirecten  Verbrauchsteuern,  c- 

Ertragsteuern ,    mitunter  auch  den  Einkommensteuern  (CU* 

Steuer),  muss  sich  die  Reclamation  auf  das  Verlangen  einer  B 

richtigung  der  hierbei  vermeintlich  vorgefallenen  Irrthfimer  t 

Unrichtigkeiten  erstrecken.    Dazu  dient  regelmässig  zunäcta 

Beschwerde  an  die  Behörde  oder  Commissi on,  welche  die 

Sachen  feststellte  („Remonstration");  sodann  die  Besch*-: 

an  eine  höhere  Instanz,  eine  vorgesetzte  Behörde  oder  e 

höhere  Steuercommission  („förmliche  Reclamation V 

welche  hier  entweder  endgiltig,  soweit  es  sich  um  des  Be- 

schwerdeweg  (im  Unterschied  vom  Klage-  oder  Reckx 

handelt,  oder  unter  Vorbehalt  eines  letzten  Recnrsesfföf 

oberste   Behörde    (Finanzministerium)   oder  Lande 

commission  u.  dgl.  entscheidet.   Der  Reclamant  hat  hier  de  h 

weis  für  die  Richtigkeit  seiner  Reclamation  in  der  von  derte 

der  einzelnen  Steuer  und  des  concreten  Falls  gebotenen  Art : 

fuhren.    Wo  es  sich,  wie  gewöhnlich  bei  den  Er  trag  Stenern.  H 

und  da  übrigens  auch  bei  Verbrauchsteuern  (z.  B.  bei  der  Wer' 

besteuerung  oder  bei  Sorten-  uud  Qualitätssteuerftissen,  weffl 

an  sicheren  Maassmethoden  und  Maassinstrumenten  fehlt  [Brü 

wein,  Zucker,  Tabak,  Wein])  um  Schätzungen  von  Objeei 

handelt,  —  von  Werthen,  Erträgen,  Ertragsföhigkeiten,  z.  B. 

Boden,  Qualitäten  u.  s.  w.  derselben  — ,  da  wird  gewöhnlich  <fe 

Sachverständige  der  Beweis  für  und  gegen  die  Ricfcn^' 

der  thatsächlichen  Ermittlungen  geführt  werden  müssen.  Bei  & 

nicht  auf  Declarationen  des  Steuerpflichtigen,  sondern  auf  *- 

liehen  Schätzungen  beruhenden  Einkommen-  und  ̂ ' 

mögensteuern  wird  der  Beweis  durch  Vorlegung  der  Gefiel 

bücher,  durch  eidesstattliche  Versicherungen,  durch  Urtheif ^ 

**)  Zwischen  „Remonstration11  oder  Antrag  auf  Berichtigung  der  Steuenta^" 
bei  der  Ei nschatzungscommission  u.  förml.  Reclamat  an  die  Beiirkscoa*^- 
wird  z.  B.  in  dem  preoss.  EinJtommensteaerrecht  unterschieden. 
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srichtern  zu  führen  sein.49)  Bei  Steuern  dieser  Art,  für 

Declarationen  der  Pflichtigen  vorgeschrieben  sind  und 

ne  Nachprüfung  durch  amtliche  Organe  oder  Commissionen 

,  sind  dieselben  Beweismittel  im  Falle  einer  Beanstandung 

iclaration  zu  verlangen. 

Dth  wendig  ist  hier  überall  ein  kurzer  Fristen  lauf  für 

Hebung  der  Reclamation.  Ferner  ist  wenigstens  bei  solchen 

a,  deren  baldige  Erhebung  im  Interesse  der  Finanzwirth- 

crforderlich  ist,  daher  bei  den  Verbrauch-,  den  Einkommen- 

3ojenigen  Ertragsteuern,  deren  Grundlagen  in  kurzen  Perio- 

twa  jährlich,  regelmässig  erneuert  werden  (wie  mitunter  die 

de-,  die  Gewerbe-,  die  Leihzinssteuern)  der  oben  schon 

gte  Grundsatz  in  das  Steuerrecht  aufzunehmen,  dass  die 

imation  die  Zahlungsverpflichtung  nicht  aufschiebt. 

I  liegt  die  Sache  bei  solchen  Steuern,  für  welche  auf 

er e  Zeit  hinaus  durch  umfassende  Katasteroperationen  die 

ilagen  geschaffen  werden,  wie  namentlich  meistens  bei  den 

Stenern,  mitunter  auch  bei  anderen  Ertragsteuern  (Gebäude), 

iann  wohl  der  Abschluss  der  Veranlagung  und  das  Recht 

Thebung  der  Steuer  von  der  vorausgehenden  Erledigung 

eclamationen  abhängig  gemacht  werden, 

i  allen  diesen  Fällen  pflegt  nun  nach  dem  continentalen, 

ltlich  nach  dem  deutschen  Steuerrecht  nur  die  Beschwerde, 

»  die  Klage  zulässig  zu  sein,  schon  bei  Formfehlern, 

ds  hinsichtlich  des  Ergebnisses  der  Veranlagung  für  ein 

nes  Steuerobject  und  Subject.60)  Es  ist  dies  in  unserer 

ichtlichen  Entwicklung  begründet  und  hat  auch  seine  be- 

> wert hen  sachlichen,  in  der  Technik  der  Besteuerung 

iden  Gründe.  Dennoch  hat  der  unbedingte  Ausschluss 

techtswegs  auch  hier  erhebliche  Bedenken.61)  Die  ent- 

lende  Verwaltungsinstanz  urtheilt  doch  eigentlich  in  eigener 

5.   Die  SteuercommiBsionen ,  selbst  die  höchsten,  den  localen 

*  Aehnlich  Uber  die  Beweismittel  bei  der  „Schätzungsbeschwerde14  Stein, 
Er  wül  Beschwerden,  welche  nicht  mit  Beweismitteln  Tcrsehen  sind,  gleich 

üesen  haben. 

)  Die  neueren  Gesetze  über  die  Ertrag-,  bes.  die  Grundsteuer  enthalten 

i*sig  eingehende  Vorschriften  Uber  die  Reclamationen  an  die  veranlagenden 
l  darüber  stehende  höhere  Behörden  und  Commissioncn. 

)  Anders  Stein,  I.  541,  der  für  die  von  ihm  sogenannte  „indirocte  Steuer- 

ung*' durch  das  Schatzungsverfahren  in  Betr.  des  Ergebnisses  dieser  Ver- 
die  Klage  ausschlieft  und  nur  die  Beschwerde  zulasst.  In  Betr.  der  Form 

•-rfahrens  statuirt  auch  er  die  Klage. 

Digitized  by  Google 



678  3.B.2.K.  I.A.  Allg.  Steuert.  4.H.-A.  Steu.Terw.  4.  A.  Erhebung.  $.is 

und  den  Sonder  in  teressen  ferner  stehenden  geben  noch  nicht  et 

hinlängliche  Bürgschaft  für  objective  Entscheidung.  Wenn  zu 

die  vorhin  genannten  Beweismittel,  wie  es  unvermeidlich  ist,  fpr& 

und  die  Beschreitung  des  Rechtswegs  von  der  vorausgehe; 

Zurücklegung  des  Beschwerdewegs  abhängig  macht,  antir^ 

verlierenden  Reclamanten,  wie  billig,  die  Processkosten  Ines 

läset,  so  ist  nicht  wohl  einzusehen,  warum  man  den  Reeb? . 

(auch  in  Betreff  des  Ergebnisses)  ausschliesst,  —  volkodi 

Stenern,  welche  wie  die  Grundsteuern  u.  s.  w.  für  lange  Pehr 

veranlagt  werden,  also  mit  einer  dauernden  Ueberlastung efe 

Steuerobjects  drohen. 

Besonders  wichtig  wird  aber  die  Eröffnung  des  Rechts* 

bei  der  Veranlagungsreclamation  in  Angelegenheiten  solcher  Sie: 

welche  sich  an  mehr  oder  weniger  verwickelte  Verhältnis] 

und  Geschäfte  des  Privatrechts  anknüpfen,  daher  beics 

Verkehrsteuern  auf  Rechtsgeschäfte,    den  in  Form* 

Stempel-   und  Registerabgaben  erhobenen  Gebühr»»  o 

Steuern,  bei  den  Börsen  steuern,  E  r  bschaft  steuern  n  «. 

Hier  bietet  nur  die  richterliche  Entscheidung,  möglichst^ 

ordentlichen  (Civil)gerichte ,  genügende  Bürgschaft  für  d*«£ 

Gesetz  streng  entsprechende  Veranlagung  von  Objecten  miä- 

jecten  zur  Steuer. 

ß)  Die  Steuererhebungs-Reclamation.    Ihre  Onb- 

bietet  weniger  Schwierigkeiten,  wenn  die  Veranlagungsreclai^ 

zweckmässig  geregelt  ist.")   Es  dreht  sich  nemlich  alsdiiL 

ihr  meist  nicht  mehr  um  Streitfragen  in  Betreff  der  Hohe 

Steuerschuldigkeit ,  sondern  um  die  einfacheren  in  Betreff 

Steuerschuldigkeit  eines  bestimmten  Subjects,  in  best;: 

ter  Zeit,  am  bestimmten  Ort,  aus  bestimmtem  Beclr 

gründe.    Jemand  behauptet  z.  B.  zur  geforderten  En  trieb:, 

einer  Steuersumme  nicht  verpflichtet  zu  sein ,  weil  er  nickt  * 

nicht  mehr  Eigenthümer  des  steuerpflichtigen  Objects  sei,  oder 

er  aus  einem  persönlichen  Titel,  z.  B.  als  Ausländer,  ß*- 

oder  noch  nicht  steuerpflichtig  sei,  oder  weil  er  ein  Rechtste- 

nicht  abgeschlossen,  oder  weil  er  die  Zahlung  schon  geleistet  b 

u.  dgl.  m.   In  allen  solchen  Fällen  handelt  es  sich  um  die  f> 

M)  Stein  I,  540  vindicirt  fttr  Vertheilung  u.  Erhebung  der  Steuer  da*3- 
eines  bttrgerl.  Rechtsverhältnisses  u.  constrnirt  aus  der  Vertheilung  d*r 

Obligation  des  Besteuerten  zur  Zahlung  des  Steuerbetrags,  wo  dann 

Obligationenrecht  die  Grundlage  des  Steuerklagerechts  gefunden  wird. 
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g  von  Rechtsverhältnissen  der  Privaten.  Auch  hier 

js  zwar  stenertechnisch  und  steueradministrativ  zweckmässig 

mächst  die  Beschreitung  des  Beschwerdewegs  vorzuschreiben, 

ollends  hier  ist  kein  Grund  flir  den  Ausschluss  des  Rechts- 

zu  ersehen,  der  schliesslich  doch  die  beste  Bürgschaft  für 

rledigung  aller  Fälle  streng  nach  dem  Gesetz  gewährt.  Ein 

r  Fristenlauf  fUr  die  Anstellung  der  Beschwerde  und 

ist  nur  wiederum  im  Interesse  der  Finanzverwaltung  geboten, 

izieht  sich  die  Reclamation  auf  bereits  entrichtete 

a  und  deren  Rückerstattung,  so  würde  im  Princip  wohl 

>rdernng  von  Zinsen  vom  Zeit  puncto  der  Entrichtung  an 

inrichtig  Besteuerten  zuzugestehen  sein:  das  Correlat  von 

;szinsen  des  Fiscus  für  Steuerrückstände. 

5.  Abschnitt. 

Die  Aufgaben  der  Steuenerwaltung. 

n.     Die  Ausführung  der  Besteuerung. 

C.   Die  Steuercontrolen. 

ch  dieser  wichtige  Gegenstand  ist  in  der  Finanzwisseuschaft  noch  wenig  von 

allgemeinen  zusammenfassenden  Standpancte  aus  behandelt  worden.    In  der 

einen  Steuerlehre  wird  er  bisher  gar  nicht  erörtert,  kaum  erwähnt,  so  bei 

og»r  bei  Stein  nicht.  Manches  hängt  allerdings  mit  anderen  Einrichtungen 

rhältnissen  der  Steuervorwaltung  eng  zusammen,  bes.  mit  der  ErmitÜung  der 

hen  für  die  Feststellung  der  Steuerschuldigkeiten  (Abschn.  2  dieses  4.  H.-A.s) 

t  der  Steuererhebung  (Abschn.  3),  so  dass  es  dabei  mit  erwähnt  wird,  so  in 

teeren  Werken  Uber  Finanz-  u.  Steuerwesen,  so  auch  in  dem  vorliegenden  in 

den  vorausgehenden  Abschnitten.  Auf  diese  beziehe  ich  mich  daher  zur  Er- 

t  des  folgenden  Abschnitts  hier  ausdrücklich.  Aber  eine  besondere  zusammen- 

t  Darstellung,  wie  sie  hier  stattfindet,  ist  doch  daneben  unentbehrlich.  Die 

lung  blosser  Einzelheiten  in  der  speciellen  Steuerlehre  reicht  nicht  aus».  Das 

wesen  gehört  zum  „formellen"  Steuerrecht,  über  dessen  ausserordentliche 
ing  man  sich  aus  jedem  neueren  Gesetz  über  eine  wichtigere  Verbrauch-  und 
rsteuer  (Tabakbesteuerung!)  eines  Culturstaats  unterrichten  kann.  Mit  rollern 

sagt  Schaf fle  in  seinen  Aufsätzen  „Ergebnisse  der  deutschen  Tabaksteuer- 

f*l  .auch  dem  form  ollen  Tabakstcuerrecht,  d.  h.  den  Massregeln  der  Gefälls- 
ßg  a.  Gefällssicherung,  wird  mit  gutem  Grunde  höhere  Bedeutung  zugemessen, 

in  den  theoretischen  Darstellungen  der  Finanzwissenschaft  beigelegt  zu  werden 
Tab.  Ztschr.  1879  S.  548. 

*i  dieser  Sachlage  kann  für  den  folgenden  Abschnitt  nur  auf  die  specielle 
ehre  in  den  Lehrbüchern  u.  Systemen  verwiesen  werden,  bes.  auf  Rau  II  und 

IL  Von  den  allgemeineren  Behandlungen  des  Controlwescns  sind  aber 

iier  diejenigen  ?.  Hock 's  in  s.  öffentl.  Abg.  hervorzuheben:  wiederum  in  präg- 
er  Kürze  ganz  vortreffliche  Erörterungen,  an  die  ich  mich  in  diesem 

nitt<  mehrfach  genau,  iu  einigen  Poftcten  wörtlich  odei  fast  »  orth.  h,  gehtltü 

S.  bes.  §.  10,  S.  49  ff,  auch  §.  %  u.  9.  Zur  Ergänzung  für  das  Detail  dienen 

e  Auaführungen  in  Hock 's  Fin.  Frankr.  u.  Americas. 
e&r  lehrreich  auch  für  eine  weiter  auszubildende  „allgemeine  Lehre  von  den 

controlen",  welche  in  diesem  Abschnitt  natürlich  nur  in  den  typischen 
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Grundzttgen  zu  geben  möglich  war,  sind  die  reichen  Materials«  j 

Tabaksteuerenquete.    Vgl.  darüber  auch  den  Abscbn.  „SichernngvirE-.  » 

gefälles"  in  d.  gen.  Aufs.  Schaf fle's,  Tüb.  Ztschr.  1S79  S.  556  f.,  ̂  
puncte  gut  Übersichtlich  werden,  bes.  die  verschiedenen  Art*a  im  1  . 

(Controlen  f.  d.  Pflanzung;  Matfirialcontrolen  dem  Pflanzer,  dem  BohtiM»  r*t 
Fabrikanten  gegenüber;  Fabrikationscontrolen ;  Absatzcontrolen,  S.  5*>  i.  -i 

Aus  der  neueren  Gesetzgebung  sind  zumeist  die  Gesetze  *  T  " 
nungen  über  innere  Verbrauchsteuern  und  Zölle  auch  für  di- 
Lehre  von  den  Steuercontrolen  zu  beachten.  S.  z.  B.  d.  deutsch*  Ges.  r. 

über  d.  Besteuer.  des  Tabaks,  das  Vereinszollges.  t.  23.  Jan.  j 

1.  Juli  1869  u.  a.  m.    Manche  Erleichterungen  u.  Verein  fach  unm, 

bes.  beim  Zollwesen  forderte  und  ermöglichte  das  neuere 

I.  —  §.  585.   Begriff  und  Wesen  der  Steuere«  ctn 

Die  Steuercontrolen  sind  ein  Complex  von  Anordnnucai 

Massregeln  zur  Sicherung  der  thatsäch liehen 

lungen,aufGrund  deren  die  Steuersehuldigkei:«l 

gestellt  werden,  und  zur  Sicherung  der  gesctii 

Steuer  er  hebungselbst.   Sie  vornemlich  sind  dasw^I» 

der  Steuerverwaltung  und  in  ihrer  ersten  Festsetzung, 

gewissen  Hauptpuncten  wenigstens  nicht  der  V« 

der  Steuerverwaltung  überlassen  werden  darf,   auch  d«r  CM 

gebung  selbst,  nicht  minder  aber  das  Kreuz  der  eigentlich«^ 

Pflichtigen  und  oft  genug  mehr  oder  weniger  der  ganzen  Be*1 

„Massregeln  ähnlicher  Art  kommen  zwar  auch  bei  anderes! 

der  Staatsverwaltung  vor,  aber  sporadisch  u 

während  sie  bei  der  Steuerverwaltung  den  das  ganze  Sysfca  i 

ziehenden  rothen  Faden  bilden.    Ihnen  sind  vorzüglich  & 

lust  an  Zeit  und  Kraft,  die  Unannehmlichkeiten  nnd 

liehen  Beschränkungen  zuzuschreiben,  welche  sich  für  des 

Pflichtigen  als  traurige  Beigabe  an  die  Steuerzahlung 

(v.  Hock).    Sie,  so  sei  hinzugefügt,  sind  es  auch,  auf 

erheblicher  Theil  der  Kosten  der  Steuerverwaltung  bemk 

doch  sind  sie  unerlässlich.   Sie  können  vereinfacht  und 

werden,  allein  solange  der  Eigennutz  ein  Motiv  für  die  B 

der  Menschen  bleibt,  solange  es  Steuern  giebt  und  dk 

Verwaltung  den  Staatsschatz  gegen  Unterschleife  und  den 

Verkehr  gegen  betrügerische  Mitwerbung  zu  schützen 

ist,  sind  sie  das  nothwendige  Mittel  der  Verteidigung  usi 

über  dem  Unterschleif,  das  kleinere  und  unv< 

(v.  Hock).1) 

Umfang  und  Art  der  Controlen  müssen  sich ,  wk  is 

Steuerung  und  zumal  in  der  Steuerverwaltung  so  Viele«, 

!)  Hock,  öff.  Abg.  S.  49. 
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I  Zustande  der  Sittlichkeit  und  des  Rechtssinns  der 

rölkerung  und  speciell  des  Geschäftspnblicums  und  des 

•wal tungspersonals,  sodann  den  Arten  der  Steuern 
assen. 

In  erstercr  Hinsicht  können  Verbesserungen  gewöhnlich  nur 

der  Zeit  und  von  der  Hebung  des  ganzen  sittlichen  und  geistigen 

islebens  erwartet  werden  und  alsdann  erst  manche  Verein- 

i ringen  und  Verminderungen  der  Controlen  eintreten.  Gerade 

Controlwesen  sind  daher  auch  bei  denselben  Steuern  in  ver- 

edenen  Ländern  und  Zeiten  manche  Verschiedenheiten  geboten.2) 

Von  den  Steuergattungen  verlangen  die  indirecten  Ver- 

uchsteuern,  besonders  die  Zölle,  die  Thoraccisen,  die  innern 

den  Productionsbetrieb,  an  den  Waarenumlauf  sich  anschliessen- 

i  auch  die  in  Monopolform  erhobenen  Steuern  die  meisten, 

igsten,  schwierigsten,  kostspieligsten  und  doch  niemals  ganz 

reichenden  Controlen.  Bei  diesen  Steuern  kann  man  aber  doch 

ligstens  die  erforderlichen  Controlen  überhaupt  noch  anbringen 

noch  leidlich  handhaben.  In  dieser  Hinsicht  zeigen  manche 

Uempelform  u.  8.  w.  erhobenen  Verkehrsteuern  noch  miss- 

ere  Verhältnisse:  sie  lassen  mehrfach  von  vorneherein  eine 

:>ame  Controle  gar  nicht  zu,  so  dass  man  dann  ganz  auf  die 

llichkeit  und  den  guten  Willen  des  Steuerpflichtigen  angewiesen 

Bei  den  directen  Steuern  kann  es  zwar  auch  nicht  an  Con- 

len  fehlen,  die  sich  nicht  immer  leicht  anbringen  und  handhaben 

Jen.  Aber  bei  den  hier  überhaupt  in  Betracht  kommenden  Con- 

en sind  die  Belästigungen  und  Kosten  doch  immerhin  erheblich 

inger  als  bei  den  Controlen  der  indirecten  Steuern. 

Beachtenswerth  ist,  dass  sich  bei  manchen  Steuern,  wie  im 

gemeinen  wieder  bei  den  indirecten,  die  Einrichtung  der  Controlen 

;h  nach  den  gegebenen  natürlichen  Ortsverhältnissen, 

Beschaffenheit  der  Grenzen,  des  Bodens,  überhaupt  nach  phy- 

•  alisc  h- geograph  iscben  Momenten  mit  richten  muss,  be- 

dere  bei  Zöllen. 

Mit  der  Specialisirung  der  Steuern,  welche  das  nothwen- 

e  Product  der  Entwicklung  der  Volkswirtschaft,  besonders  der 

taite-  und  Eigenthumstheilung  ist  (§.  439  ff.),  und  mit  der  zu- 

imeuden  Complication  der  Einrichtungen  der  Besteuerung 

«8  sich  nothwendig  zugleich  das  Control  wesen  immer  weiter 

1  Es  gilt  hier  etwas  Aehnlirhcs  wie  ron  der  Verminderung-  der  Erhebungskosten, 
'^«entliehen  und  uneigentlichen.   Fin.  I,  2.  A.  S.  207  IT. 
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speciali  siren  und  eompliciren,  wie  die  Erfahre»?  f^l 

bezeugt.  Das  Detail  ist  auch  hier  ausserordentlich  gros.«» 

Einzelheit  war  des  Zusammenhangs  wegen  schon  im  VonafM 

den,  namentlich  in  den  2  letzten  Abschnitten,  mit  w  h^Bj 

Das  weitere  Detail  in  Betreif  der  Controlen  der  einlebet  än 

arten  und  Steuern  gehört,  soweit  es  überhaupt  in  der  Fonvw 

schai't  berücksichtigt  werden  kann,  in  die  specieUe  Snift 
An  dieser  Stelle  sind  jedoch  die  allgemeinen  Scheaiuü 

vorzuheben,  auf  welche  sich  die  Controlen  bei  den  einlebet » 

zurückführen  lassen. 

II. —  §.  586.  Steuerunterschleif  (Defraudation),^ 

gel.3)  Mit  ersterem  Ausdruck  wird  jede  rechtswidrige  Haina 

von  Steuern  sowohl  Seitens  des  Steuerpflichtigen  als  d«  Ste» 

waltungsorgans,  namentlich  des  Erhebungsorgans,  bezeichMm 

welche  die  Steuercasse  an  ihrer  gesetzlichen  Einnahme  msm 

eine  Verkürzung  erleidet.  Von  Schmuggel  (Contrebande,  äfc 

handel)  spricht  man  speciell  bei  denjenigen  Stenern,  wdfc» 

an  den  Umlauf  der  Waaren  anknüpfen,  daher  naraÜ* 

Zöllen  und  Thorsteuern,  wobei  dann  aber  öfters  eine  Am** 

des  Ausdrucks  auf  verwandte  Fälle  stattfindet. 

Die  Steuercontrolen  sollen  den  Unterschleif  einsebrii** 

möglich  ihn  beseitigen.  Es  können  zu  diesem  Zweck  ak* 

einige  verwaltungspolitiscbe  und  steuerpolitische  Massrereia? 

meiner  Art  in  Betracht  kommen,  über  welche  hier  zunieis*? 

Bemerkungen  zu  machen  sind. 

A.  Eine  Hauptgefahr  des  Unterschleifs,  besonders  desScaMp* 

liegt  in  der  directen  Unterstützung  oder  in  derZilti*1- 

desselben  Seitens  der  Organe  der  Steuerver waltnig, 

lieh  des  Personals  des  E rhebungsd iensts  selbst.  I* 

seitigung  dieses  Uebelstands  hängt  wieder  von  allgemeiner 

des  Rechtssinns  und  der  Moralität  des  ganzen  Volks  n4*ff* 

schäfts-  und  Beamtenclassen  speciell  mit  ab.  Einiges 

aber  auch  durch  zweckmässige  Organisation  de§ 

und  durch  Gewährung  einer  richtigen  Stellung  fü  ̂  

Beamten  erreichen.    Hock's  Princip:  wenige,  gut  k«P^ 

scharf  controlirte  Beamte,  darf  und  kann  auch  wa\** 

lieh  cum  grano  salis,  als  Richtschnur  dienen.  Besondenfr* 

ausreichende  Bezahlung  der  Beamten,  auch  der 

")  Vgl.  Hock,  off.  Abg.  S.  36  ff.    Dann  den  folg.  Abschn.  6.  bes.*** 
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hebnngsdienst  der  indirecten  Steuern  beschäftigten,  gewöhn- 

te unbedingte  Voraussetzung  für  die  Erzielung  einer  leid- 

Integritat  des  Beamtenpersonals.    Daneben  dann  scharfe 

ändige  und  nicht  seltene  unvorhergesehene  ausserordcnt- 

Controle  von  Oben  her,  Ton  den  Centralstellen  aus  nach 

<  alstellen   bin    und  unerbittliche  Strenge  bei  Rechts- 

gkeiten  der  Beamten.   Freilich  aber  auch  diese  Strenge' gegen- 
dem  böberen  überwachenden  und  leitenden  Personal  selbst! 

Forderung,  welche  öfters  am  Schwersten  zu  verwirklichen  ist. 

Unter  übrigens  gleichen  Umständen  steigt  begreiflich  die 

it  des  Unterschlcifs  mit  der  Höhe  der  Steuersätze  und 

Urans    sieb   ergebenden  Steuerschuldigkeiten.    Es  ist 

f  ein  ganz  richtiger  Grundsatz,  den  Unterschleif  durch  nied- 

Steuersätze,  den  Schmuggel  durch  niedrige  Zollsätze,  bei 

a  er  „niebt  rentirt",  zu  bekämpfen:  der  Vortheil  niederer 

im  niebt  nur  für  die  Bevölkerung,  sondern  für  die  Steuer- 

altung  und   die  Finanzen  selbst.    Aber  die  allgemeinere 

endung   dieses  Grundsatzes  hat  natürlich  ihre  Grenzen  im 

er  he  darf  und  auch  in  den  Anforderungen  in  Bezug  auf 

>chte  Steuervertheilung.  Man  könnte  bei  einigen  Steuern, 

den  Zöllen,  Thorsteuern,  Stempelabgaben,  wohl  nach  jenem 

dsatz  die  Zweckmässigkeit  der  Bezollung  u.  s.  w.  zahlreicher 

tel  mit  kleinen  Sätzen  vertreten.    Aber  hier  wachsen  auch 

lie  Verwaltung  wieder  mit  der  Zahl  die  Aufgaben  und  Kosten 

Dienste  und  der  Unterschleif,  bei  einzelnen  Positionen  wohl 

Fächer,   verbreitet  sich  leicht  noch  in  weiteren  Kreisen  und 

ganz  allgemein.    Dagegen  lässt  sich  jenem  Grundsatz  gemäss 

i  die  Innehaltung  mässiger  Maxima  der  Steuersätze 

daneben  speciellen  Fällen  vertreten,  so  namentlich  bei  den 

len,  Finanz-  wie  besonders  auch  Schutzzöllen:  bei  Waaren 

hobem  „speeifischen"  *)  Werth  d.  h.  grossem  Werth  in  kleinem 

imen  und  Gewicht,  ist  der  Schmuggel  am  Gefährlichsten,  sehr 

*  Zollsätze  am  Verführerischsten.   Hier  wird  öfters  aus  diesem 

ade,  auch  wenn  sonst  ein  höherer  Satz  gerechtfertigt  wäre, 

massiger  räthlich  sein  (Seiden waaren).    Die  Anwendung 

Hegel  wird  sich  auch  nach  der  Beschaffenheit  der  Grenze  u.  dgl.m. 

ten  müssen. 

C.  Die  Schmuggelgefahr  wächst  mit  der  Differenz  der  Steuer- 

Zollsätze  im  Inland  und  dem  benachbarten  Ausland  Eine 

*)  Gnutdleg.  2.  Aufl.  §.  48. 
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gewisse  Rücksicht  bei  der  Normirung  dieser  SatoefeÄ 

Verbrauchsteuern,  Monopolpreise,  Zölle  u.  s.  w.  auf  dtsäufl 

wcscn  des  Nachbarlands  ist  daher  zweckmässig.'?  ■ 

Annäherungen  der  beiderseitigen  Steuersysteme  kommst 

teresse  des  einen  oder  beider  Theile  liegen.    Oder  get 

sätze  werden  der  Schmuggelgefabr  halber  in  den  GreniM 

niedriger  als  im  Binnenlande  gehalten  (Grenzzonen  ia  IM 

m onopol).     Zollcartelle  zwischen  Nachbarstaaten,  mim 

deren  die  Steuerverwaltung  beider  den  gegenseitigen 

bekämpft,  sind  natürlich  sehr  erwünscht  und  unterbleibet 

öfters,  als  es  im  Interesse  der  Volksmoralität  und  selbst 

m 

wirthschaftlichen  Gründen  (wegen  des  Absatzes  inla 

ducte  durch  den  Schmuggel  ins  Ausland). 

D.  Ein  schwerfälliger  Formalismus  in  der 

waltung,  z.  B.  im  Zollverfahren  ruft  manchen  In 

Steuerpflichtigen  nicht  nur  wegen  der  Steuerzahlung,  s 

wegen  der  Umständlichkeit  und  Lästigkeit  der  Controlt. 

hebung  u.  s.  w.  hervor,  denen  man  so  entgehen  wilL 

in  dieser  Beziehung  sind  also  erwünscht.    Ihre  Zulässi 

freilich  wieder  von  den  Umständen  ab.   Jener  Formal 

leicht  der  Beamtencontrole  halber  nöthig  sein  (Russist he 

hältnisse). 

E.  Unterschleife  bei  directen  Steuern,  z.  B.  mittel*: 

Declarationen  bei  den  Einkommen-  und  Vermögen-, 

Leihzinssteuern ,  bei  den  Zöllen  und  anderen  indirer ei 

müssen  natürlich  strengen  und  empfindlichen 

nicht  nur  immer  Geldstrafen,  sondern  unter  U 

Ehrenstrafen,  Freiheitsstrafen  unterliegen.  Wicht 

ausserdem  eine  Schärfung  der  „Steuer ehre"  im  V« 

sein.  Das  hängt  jedoch  wieder  von  allgemeinen  Veränd 

Volke  ab,  es  l'ässt  sich  aber  auch  durch  bestimmte  Mittel 

hinwirken.    So  durch  die  Ausbildung  eines  gerechte! 

Systems,  dessen  Richtigkeit  und  Angemessenheit  im  Vi 

sein  anerkannt  wird;  dann  namentlich  durch  die  vtj 

kennung  des  Princips  der  Oeffentlichkeit  in  

Stcuerunterschleif,  indem  überall  da,  wo  an  mala  fidfl 

zweifeln  ist,  die  Fälle  mit  Namensnennung  und 

&J  Langjährige  Missrerhältnisse  für  Preossen  an  der  Grenze  ftfOi 
Königreich  Hannover  wegen  dessen  niedrigerer  Salzsteuer. 
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Details  von  Amtswegen  veröffentlicht  werden.  Bei 

kräftigen  Verurtheilungen  würde  dabei  wohl  weiter  eine  Ab- 

nnung  von  Ehrenrechten,  anf  Zeit  oder  bleibend,  Aus 

is  des  passiven  Wahlrechts  für  Ehrenämter,  Unfähigkeit  als 

:  zu  dienen  u.  dgl.  in  Frage  kommen  können6)  (§.  594). 

II.  —  §.  587.  Die  allgemeinen  Schemata  der  Steuer- 

rolen. 

i.  Die  Steuercontrolen  zerfallen  zunächst  in  Anordnungen, 

egeln  und  Handinngen  der  Steuerverwaltung  und  ihrer 

ine,  denen  die  Verpflichtung  der  Bevölkerung  überhaupt  oder 

teuerpflichtigen  speciell,  diese  Controlen  zu  dulden  und  ihr 

miss  unangetastet  zu  lassen,  gegenüber  steht,  —  und  Hand- 

u  und  Unterlassungen,  welche  der  Bevölkerung,  bez.  den 

erpfl ich t igen  zur  Pflicht  gemacht  werden,7)  um  Thatsachen 

eststellung  der  Steuerschuldigkeiten  ermitteln  und  die  Erhe- 

der  Steuern  nach  den  gesetzlichen  Vorschriften  sichern  zu 

;n.  Beide  Arten  der  Controlen  greifen  bei  jeder  Gelegenheit 

lander  über  und  specialisiren  sich  nach  den  einzelnen  Steuer- 

und  Steuern. 

*.  Die  Steuercontrolen  sind  theils  allgemeine,  für  die  ganze 

kerung,  das  ganze  Land,  allezeit  giltige,  theils  spccielle 

besondere,  welche  für  bestimmte  einzelne  Personen, 

cte,  Gegenden,  Zeiten  vorgeschrieben  werden.8) 

L)  Die  ersteren  sind  die  Steueransage,9)  d.  h.  die  Ver- 

tung  eines  Jeden,  steuerbare  Objecte  und  Acte  bei  der  Steuer- 

de  wahrheitsgemä8s  und  mit  den  zur  Bemessung  der  Steuer- 

iigkeit  erforderlichen,  durch  Gesetz  oder  Verordnung  bestimmten 

Iheiten  anzumelden;  die  Steuerrevision,  d.  h.  das  Recht 

die  Pflicht  der  Steuerorgane  sich  durch  eigenes  Nachsehen 

ler  Richtigkeit  der  Ansage  zu  überzeugen,  womit  die  Pflicht 

Bevölkerung  oder  der  Steuerpflichtigen  verbunden  ist,  diese 

Nordamerica  hat  hier  in  Verbindung  mit  seinem  freilich  bedenklichen  Princip, 

id  zur  Grundlage  der  Steaeransagen  zu  machen  (s.  u.  §.  589),  scharfe  Straf- 
mungen,  auch  Aberkennung  der  Fähigkeit  zur  gerichtl.  Zeugenschaft  Auch 

lies  System  der  Steuereide  lässt  sich  ein  solches  Vorgehen  billigen.   Vgl.  Hock, 
Fin.  S.  80. 

Z.  Hl  wörtlich  nach  Kock,  öü.  Abg.  S.  49,  aber  mit  absichtl.  Veränderungen. 

Ebenfalls  im  Folgenden  mehrfach  genauer  Anschluss  an  Hock  a.  a.  0. 

Hier  wieder  Seitens  des  Steuerpflichtigen ,  aber  in  allgemeinerer  Bedeutung 

'jJ6,  wo  der  Ausdruck  sich  auf  die  Ansage  roxi  steuerbaren  Acten  auch  gerade 
wissen  Verbrauchsteuern  bezieht  Zu  unterscheiden  ist  die  in  §.577  erwähnte 

msage  im  Sinn  von  Steuerrorschreibung.    Vgl.  auch  §.  560  u.  561. 
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Revision  zu  dulden;  endlich  die  Steuernachwcisttsr u 

die  Verpflichtung  des  Steuerpflichtigen,  sich  über  die 

richtung  der  Steuer  auszuweisen,  wozu  meistens  die  in 

Form  und  mit  bestimmtem  Inhalt  vorgeschriebene  Steim; 

tung  dient. 

Auch  diese  drei  allgemeinen  Controlen  müssen  wä 

Einrichtung  den  verschiedenen  Steuergattungen  und  Stur, 

passen,  kommen  aber  bei  allen  Steuern  vor.    Bei  der  Steocx:^ 

besteht  nur  der  Unterschied,  dass  bei  gewissen  Steuern  oto? » 

teres  auf  Grund  allgemeiner  Verpflichtung  die  Anmelden?  i* 

jects  oder  Acts  zu  erfolgen  hat,  so  gewöhnlich  bei 

Verbrauch-,  manchen  Verkehr-,  Erbse  batistenem ;  bei 

dagegen,  so  bei  den  meisten  directen  Steuern  (mit  Ausnahme 

bei  der  Gewerbe-,  hie  und  da  der  Gebäudesteuer)10)  vidas 

auf  Grund  einer  ausdrücklichen  Aufforderang  ?ti  h 

zu  Fall  die  Ansage  geschehen  muss.    Die  Ausdehnung  jar  ■ 

gemeinen  Verpflichtung  kann  räthlich  sein. 

2)  Die  besonderen  Controlen  betreffen  je  einzeint  r 

auch  etwa  gleichzeitig  und  an  demselben  Orte  mehrere 

arten  und  Steuern,  und  auch  diese  nicht  immer  allge^ 

beständig,  sondern  mehrfach  nur  in  Bezug  auf  bestimß" 

jecte,  Zeiten  und  Localitäten.   Sie  kommen  auch  bei  den  dL" 

Steuern  vor,  so  zu  den  thatsächlichen  Ermittlungen  für  dklr 

und  in  den  Zeitpuncten  und  Orten  der  Katasterarbeitet  r: 

Ertragsteuern,  desgleichen  der  Aufnahme  des  P« 

die  Personalsteuern,  der  Schätzung  des  Einkommens 

bei  den  directen  Steuern  darauf  (§.  553  ff.).    Wichtiger  wJ  • 

lieh  und  örtlich  ausgedehnter ,  so  dass  sie  hier  mitunter  nw 

gemein  für  die  ganze  Bevölkerung  und  das  ganze  Land 

treten ,  finden  sich  solche  besondere  Controlen  aber  bei 

directen  Verbrauch-  und  Verkehrsteuern,  name*^ 

den  Zöllen,  Thorsteuern,  anderen  inländischen  Cmii' 

steuern  (Wein),  Monopolien,  den  Steuern  im  Anschlus*  k 

Productio nsbetrieb  (§.  556,  560  ff.).    Hier  werden  tori 

ganze  Gegenden,  wie  die  Grenzbezirke  bei  d« 

die  Umgebungen  thorsteuerpflichtiger  Städte,  der  Per*** 

und  Waarenverkehr  über  die  Grenze  und  in  die 

I0)  Z.  B.  Zwang  zur  Anmeldung  des  Gewerbebcginns,  um  zur  Sw**  r * 

werden,  zur  Anmeldung  des  Eintritts  der  Steuerpflichtigkeit  ein«*  R*a«  1 ' 
Gebäudesteuer  nach  Ablauf  der  steuerfreien  Zeit  (preus*.  Gebäude 
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1  der  Verkehr  in  gewissen  Waaren,  auch  der  Versand 

er  verbrauchsteuerpflichtigen  Artikel  im  Inland  (Mehl,  Malz, 

Monopolartikel,  —  Begleitschein  verfahren  für  Objecte  innerer 

uchsteuern,  analog  demjenigen  für  zollpflichtige  Importartikel, 

:lche  die  Zölle  an  der  Grenze  noch  unberichtigt  geblieben 

besonderen  Controlen  unterworfen.  Aehnlich  werden  für  die 

uctionsbetriebe  verbrauchsteuerpflichtiger  Artikel  (Tabak- 

,  Tabak -Trockenböden,  Weinkeltern,  Bierbrauereien,  Brannt- 

renncreien,  Zuckerfabriken,  Tabakfabriken,  Salzwerke  u.  s.  w.), 

e  Fabriken  von  Monopolartikeln  und  für  den  Verkehr 

nen  solche  besondere  Controlen  eingerichtet. 

d  Einzelnen  specialisiren  sich  die  letzteren  manchfach,  nach 

eschaffenheit  der  Grenze,  des  Terrains,  den  Verkehrswegen 

Verkehrsmitteln,  der  Jahreszeit,  der  Volksdichtigkeit,  nach 

eben  und  städtischen  Verhältnissen,  bei  den  Productionsbe 

D  besonders  nach  den  technischen  Methoden,  Processen,  Werk- 

ten u.  s.  w.  in  ihnen.  Veränderungen  in  der  Productions- 

ik  (Zuckerfabrikation!)  bedingen  öfters  andere  Controlen,  wie 

wohl  andere  Besteuerungsmethoden.  Der  fiscalische  Schari- 

aat  hier  einen  weiten  Spielraum  der  Bethätigung  (französische 

iltnisse,  americanische  Tabaksteuer)  und  oft  rechte  Mühe,  der 

ischen  Entwicklung  auf  dem  Fusse  zu  folgen  (österreichische 

2rsteuer). 

Nichtigere  und  zum  Theil  allgemeiner  verbreitete  besondere 

ölen  bestehen  in  dem  Zwang  zu  der  „Buchführung  Uber  den 

rpflichtigen  Verkehr,  in  der  Sperre  der  Gewerbsvorrichtungen 

r  der  Dauer  der  angemeldeten  steuerbaren  Acte,  in  der 

uon  der  Waarenvorräthe ,  in  der  Forderung  der  Nachweisung 

die  Versteuerung  in  Fällen,  wo  die  allgemeine  Controle  sie 

vorschreibt,  in  Beschränkungen  des  Verkehrs  auf  gewisse 

-  und  Tageszeiten  und  da,  wo  rechtliche  Anzeigungen  vor- 

Q,  selbst  in  Beschränkungen  der  persönlichen  freien  Bewegung 

controle)"  (v.  Hock).11)  Die  Vorschrift  zur  Benutzung  des 

apels  als  Zeichen  der  vollzogenen  Besteuerung  ist  auch  auf 

rauchsteuern  anwendbar  (Spiel kartenstempel ,  russisch  -  ameri- 

iches  Tabakfabrikatsteuersystem,  ,,Banderollena).  Ein  Zwang, 

an  bestimmte  Personen  und  Geschärte  das  steuerpflichtige 

et  abzusetzen,  und  dies  nachzuweisen,  durch  die  Geschäfts- 

Cteff.  Abg.  s.  52,  50. 
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bttcher  u.  s.  w.,  bestimmte  Verpackungsformen  anzuwenden,  k. 

hinzukommen  und  manches  Andre  mehr. 

C.  —  §.  588.  Nach  dem  Object,  an  welches  sich  dkC  ; 

trolen  knüpfen,  lassen  sich  Personal-  Real-  und  Um  lau 

(Transport-)controlen,  auch  wohl  noch  Abs  atz  controlen  m> 

scheiden,  welche  dann  wieder  in  mehrfache  Unterarten  leruEci 

zum  Theil  in  Anknüpfung  an  die  Steuerarten. lf)  Das  nies? 

Detail  der  Con trolen,  welches  die  neuere  Besteuerung,  abennL- 

besonders  auf  dem  Gebiete  der  V  er  braue  hsbesteuerung  m' 

lässt  sich  im  Wesentlichen  auf  ein  solches  drei-  oder  vierte* 

Schema  zurückfahren. 

1)  Personalcontrolen  finden  statt 

a)  in  Betreff  der  ganzen  Bevölkerung  bei  solchen  Ste 

welche  eine  ganz  oder  grossentheils  allgemeine  Steuerpfliciitifkt 

bedingen,  daher  bei  Kopf-,  Familien-,  allgemeinen  persou 

Classen-,  Einkommen-,  Vermögen  steuern;  ferner  bei  solchen  Stae 

welche  sich  an  gewisse  im  Leben  der  ganzen  Bevölkern^  sc 

wendig  oder  regelmässig  vorkommende  Ereignisse,  Handlung 

anknüpfen,  so  bei  Erbschafts-  und  vielen  Verkehrsteuern;  er&. 

bei  Zöllen,  Thorsteuern  u.  dg].,  wo  eine  allgemeine  FerkW^ 

troie  zur  Durchführung  der  Realcontrole  wenigstens  erlufc 

muss,  wenn  sie  auch  factisch  mild  gehandhabt  werden  kann. 

b)  Genauere  Personalcontrolen  über  die  Steuerpflichtig! 

speciell  (oder  mit  diesen  in  Verbindung  stehende  Personen I» 

folgen  über  die  Waarenführer  bei  allen  Umlauf  steuern 

Zölle  und  Thorsteuern),  über  die  Debitanten  von  Monopol 

artikeln,  über  das  Personal  der  verbrauchsteuerpflichtkeD  fr 

duetionsbetriebe. 

Bei  beiden  genannten  Arten  der  Personalcontrolen  hat  nw- 

öfters  noch  die  Controlen,  welche  sich  direct  gegen  diese  bf 

troffenen  Personen  richten,  um  die  thatsächlichen  Ermittlungen  £ 

die  Feststellung  der  Steuerschuldigkeiten  und  um  die  Entriehtr: 

der  Steuern  durch  die  Pflichtigen  zu  sichern,  von  denjenigen  ( 

trolen  zu  unterscheiden,  welchen  die  Bevölkerung  und  der  Stet 

Pflichtige  allein  oder  zugleich  mit  Behufs  Controle  der  Beatt" 

unterliegt.   Das  Verlangen  eines  Vorweises  der  Steuerqwttnn:- 

einen  höheren  Beamten,  oder  des  anderweiten  Nachweises,^ 

,2)  Ein  gutes  Beispiel,  wie  sich  die  Controlen  dieses  Schemas  dann  >*  j^' •  inzelnen  complicirten  Steuer  specialisiren,  liefert  die  Tabakbestenenmg.  S. 
Tüb.  Ztschr.  1879  S.  560  ff. 
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□e  Waare  versteuert  worden  sei,  kann  z.  B.  zu  letzterem  Zweck 

folgen  (§.  560,  561). 

c)  Apart  stehen  dann  noch  die  Person alcontrolen  der  Beamten 

Ibst:  ein  Intern  um  der  Steuerverwaltung,  welches  aber  für  die 

inetion  des  ganzen  Controlwesens  höchst  wesentlich  ist  (§.  590). 

2)  Realcontrolen  betreffen  die  sachlichen  Steuerobjecte. 

e  kommen  daher  wieder  fast  in  der  ganzen  Besteuerung  vor,  so 

ch  bei  den  Ertrag-,  Vermögen-,  Einkommensteuern,  Erbschaft- 

iiern  während  der  Katasteroperationen  oder  thatsächlichen  Er- 

blingen (§.  551 — 561).  Besonders  ausgedehnt  und  wichtig  sind 

s  jedoch  abermals  bei  den  indirecten  Verbrauch-,  auch  bei 

n  directen  Gebrauch-,  z.  B.  den  Wohnung-,  Luxussteuern, 

ter  bilden  sie  sich  wohl  zu  einem  förmlichen  System  der  Con- 

)len  aus  und  specialisiren  sich  fein  und  vielfach  bei  den  einzelnen 

euern,  namentlich  nach  technischen  Verhältnissen  des 

rodactionsbetriebs  u.  dgl.  Am  Wichtigsten  sind  folgende 

rei  Arten  der  Realcontrolen: 

a)  Controlen  über  bewegliche  Sachen.  Hier  gehen  die- 

lben  theil weise  in  die  Kategorie  der  U  m  1  a u  f controlen  über,  so 

i  zoll-  und  thorsteuerpflichtigen ,  bei  Monopolartikeln,  bei  Ver- 

geh Steuer  ob  je  et  cn,  welche  in  Versendung  begriffen  sind  f  steuer- 

licht i^e  Robstoffe,  z.  B.  Tabak,  Getreide,  dsgl.  Fabrikate,  z.  B. 

abakfabrikate,  Zucker,  Getränke).  Theilweise  bestehen  hier  aber 

ich  eigene  besondere  („Material")  Controlen  Uber  Sach- 

iter,  welche  als  Rohstoff  oder  Fabrikat  erst  in  den  Handel 

•ergchen  sollen  (Robtabak -Gewichtsteuer,  Weinbesteuerung 

Mm  Producenten,  Tabakfabrikatsteuer)  oder  welche  als  Rohstoff 

mittelbar  in  einem  Pr oduetionsbetrieb  (Fabrik)  ver- 

rbeitet  werden  sollen  (Besteuerung  der  Rüben  für  die  Zucker- 

iwinnung,  des  Materials  für  die  Branntweinerzeugung  u.  dgl.  m.). 

b)  Controlen  über  ganze  Productions betriebe,  umfassen- 

de für  die  Zeit,  wo  der  Betrieb  in  Gang,  einfachere,  welche  aber 

cht  fehlen  können  (Sperren  u.  dgl.),  in  der  übrigen  Zeit.  So 

- mders  bei  Steuern  auf  den  Tabakbau  (Flächensteuer,  Gewicht- 

euer, Controle  der  Felder,  der  eingebrachten  Ernte)  und  beim 

wang  zur  Ablieferung  des  gewonnenen  Tabaks  (auch  Salzes, 

enn  dessen  Gewinnung  frei)  an  Monopolverwaltungen,  ferner  bei 

en  mehrfach  genannten  inneren  Verbrauchsteuern („Fabrikations- 

>ntrolen").  Gerade  diese  Controlen  müssen  sich  genau  der  Technik 

es  Betriebs  anpassen,  wie  im  vorigen  §.  schon  bemerkt  wurde. 

A  W»gner,  Finanzwiaatniichftft   II.  44 
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3)  Umlauf-(Tran8port-)controlen.  Dieselben  verfcru 

steuerpflichtigen  Waaren  in  der  örtlichen  Beweg uf  se 

Transport.  Dahin  gehören  also  gewisse  Controlen  bei  mu* 

den  Thorsteuern,  den  inländischen  Circulationsabgabei  <- 

Weinsteuer)  u.  s.  w.  Auch  für  bereits  verzollte 

Steuer  unterzogene  Waaren  können  solche  Controlen 

z.  B.  bei  importirtem  Tabak  (England),  bei  Mehl  (Mahl«? 

Tabakfabrikaten,  um  den  Abs  atz  an  bestimmte 

ler,  Fabrikanten),  welchen  das  Gesetz  voraussetzt, 

hier  verbinden  sich  die  Umlaufcontrolen  mit  Absatz 

oder  gehen  in  solche  über,  eine  Kategorie,  welche  nm 

noch  als  eine  besondere  unterscheiden  kann,  z.  B.  bei 

Verhältnissen  der  Tabakbesteuerung. 

IV.  —  §.  589.   Andere  Fragen  des  Controlwe&e:* 

Unter  den  zahlreichen  sonstigen  Puncten  de« 

betreffen  die  meisten  gewisse  Einzelheiten  bei  den 

Steuern.   Von  allgemeinerer  Bedeutung  sind  etwa  noch 

A.  Die  Anwendung  des  Erde s,  insbesondere  dereide«* 

liehen  Versicherung  der  Steuerpflichtigen  in  Angel 

welche  ihre  Steuerverhältnisse  betreffen.  Die  V 

sprechende  Angaben  unter  Eid  zu  machen,  ist  ein 

Weg  zur  Ermittlung  der  Thatsachen,  nach  welchen  sich  <be 

Schuldigkeit  richtet,  und  zugleich  ein  höchst  einfaches  Coßre ' 

Sie  spielt  im  n ordamericanis chen  Steuerwesen  eine  «  ~" 

ragende  Rolle,  dass  man  in  ihr  eine  Grundlage  derr- 

dortigen  Besteuerung  erblicken  kann,13)  während  in  Europ*  Ir- 

lich auf  dem  Gontinent,  die  Forderung  der  Kidesablegnn?  o  ?*- 

Sachen,  ausser  in  der  gewöhnlichen  Art  bei  GertchtgYerhiÄ&s- 

nur  ausnahmsweise,  z.  B.  in  gewissen  Fällen  bei  Detter 

für  Einkommensteuern  u.  dgl.  oder  in  Streitfällen  io 

Schiitzungen  des  Einkommens  vorzukommen  pflegt") 

Den  Eid  so  wie  in  America  zur  Grundlage  der 

zu  machen,  erscheint  in  mehr  als  einer  Hinsicht 

auch  von  dem  hierin  natürlich  nicht  allein  entscheidendes  * 

sehen  Standpuncte  betrachtet  kaum  richtig.    Man  müss  waü  d 

,s)  Hock.  Fio.  Amer.  S.  80. 

M)  So  kann  auch  in  d.  preuss.  Ges.geb.  über  _ 
uic  Erklärung  an  Eidesstatt  über  die  in  Betr.  seines  Einkommens  im  vk» 

Angaben  auferlegt  werden,  widrigenfalls  die  angebrachte  Roclanuri<*a  tlstP"^ 
zurückzuweisen  ist.    Aber  zu  diesem  Mittel  darf  die  BexirkscomaisiMS 

„wenn  es  an  anderen  Mitteln,  die  Wahrheit  zu  ergründen,  (ebb.'  fc* 
I.  Mai  1S51,  §.  26. 
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rin  beistimmen:  „die  Eide  in  dem  Maasse  zu  vermehren ,  als  es 

5  Menge  der  Steueransagen  nöthig  macht,  Eide  zu  fordern,  die 

seh  zu  schwören  ein  nahe  liegendes  Interesse  vorhanden,  und 

tnn  man  sie  fordert,  ihnen  durchweg  keinen  Glauben  zu  schenken, 

i  die  Vollständigkeit  und  Richtigkeit  der  eidlichen  Ansagen  in 

en  Fällen  von  den  Steuerorganen  geprüft  wird)  ist  unzweck- 

Usig  und  widerspruchsvoll  und  verstösst  gegen  die  Moral." 16) 

B.  Oeflers,  namentlich  in  früherer  Zeit  —  jetzt  sind  in  unseren 

iaten  diese  Bestimmungen  grossentheils  gefallen  —  allgemeiner 

sonders  bei  den  zur  Defraudation  stark  anreizenden  Steuern,  bei 

:lchen  zugleich  eine  Entdeckung  des  ünterschleifs  schwieriger 

,  hat  man  die  Thätigkeit  der  Controlbeamten  wohl  durch  An- 

■ile  an  dem  üscalischen  Gewinn  bei  entdeckten  Defraudationen, 

zen.  Erg  reif  erantheile,  anzuspornen  und  durch  ähnliehe  An- 

sile,  sogen.  Denunciantenantheile,  die  Mithilfe  von  Per- 

nen  aus  dem  Publicum  zur  Entdeckung  von  Unterschleifen  zu 

Winnen  gesucht.  Daraus  konnte  sich  dann  ein  System  von  Be- 

hnungen  für  die  Beamten  und  die  Denuncianten  entwickeln, 

lebe  Antheile  und  Belohnungen  fanden  und  finden  sich  zum  Theil 

•eh  besonders  in  der  Verwaltung  der  indirecten  Steuern,  der 

Ule,  inneren  Verbrauchsteuern,  des  Stempel wesens,  auch  in  Ge- 

hrenzweigen, z.  B.  bei  der  Defraudation  von  Wegegeld.  Vom 

»raiischen  Standpuncte  haben  namentlich  die  Denuncianten- 

theile  wohl  tiberwiegende  Bedenken,  welche  ihre  möglichste  Be- 

itigung  räthlich  machen.  Freilich  wird  letztere  wieder  von  dem 

inzen  Stande  der  Volksmoralität  bedingt  sein.  Auch  die  Beamten- 

itheile  schädigen  leicht  die  Stellung  und  das  Ansehen  des  Ver- 

altungsper8onal8  und  müssen  wenigstens  thunlich  beschränkt 

erden.  In  der  indirecten  Besteuerung,  bei  Zöllen  und  inneren 

^rbrauchsteuern ,  ist  ihre  völlige  Beseitigung  aber  auch  wieder 

»m  allgemeinen  moralischen  Niveau  der  Bevölkerung,  der  Ge- 

häfts-  und  Beamten  kreise ,  dann  auch  wohl  von  der  Verein- 

chung  und  Ermässigung  des  Zolltarifs  mit  abhängig.  Etwas 

hönes  sind  sie  unter  keinen  Umständen.16) 

,a)  Fin.  Amer.  S.  81,  80.  —  Schaffle  nach  d.  Tabxnqa.  Tüb.  Ztschr.  1879  S.646: 

>ie  angeblich  geringfügige  Hinterziehung  (der  amer.  Tabaksteuer)  erklärt  sich  weniger 

s  der  umfassenden  Anwendung  des  Untersuchungseids  —  „Eide  im  Zollhaus"  sollen 

cht  schwer  genommen  werden  — ,  als  vielmehr  aus  den  sehr  harten  Gefangniss-  u.  Geld- 

rafcn,  die  eine  sehr  scharfe,  obwohl  sparsam  gebrauchte  Waffe  der  V  erwaltung  bilden." 

IÄ)  Hock,  öff.  Abg.  S.  53,  der  den  völligen  Verzicht  auf  Krgrciferantheile  „wie 

>:  Sachen  nun  einmal  liegen",  nicht  für  thunlich  halt.  Er  räth.  für  diese  Antheile 

uc  gemeinsame  Tasse  zu  bilden.    Aufhebung  der  gesetzl.  Strafantheile  der  Denun- 

44* 
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C.  Mit  ihren  Controlen  greift  die  Steuerverwaltiii^  i. 

meidlicb  in  die  Sphäre  der  persönlichen  Freiaei.i^ 

Bevölkerung  und  in  die  Freiheit  des  wirthsebiniry 

Verkehrs,  öfters  ziemlich  tief,  ein.    Das  Recht  dm  tar 

bei  den  modernen  Culturvölkern  regelmässig  durch  di>  Situ 

gesetz  gegeben.    Letzteres  kann  aber  nicht  jedes  Deai  e 

Controle  feststellen.    Das  muss  vielmehr  wieder  durch  Yr 

nungen  der  Verwaltung  geschehen,  zu  deren  Erlass  dx»  ~ 

gesetzliche  Ermächtigung  erhält.    Um  so  notwendiger  t  2 

nun  auch  wieder  die  zweckmässige  Organisation  C5 

sch werderechts  und  die  Einräumung  eines  admujn.- 

Klagerechts  an  die  von  den  Controlen  Betroffenen.  Gtr^ 

den  Härten  und  Mängeln  des  Gesetzes  selbst  aber,  wekfc* 

oft  erst  bei  der  Vollziehung  hervortreten,  erweist  Heikr? 

Petitionsrecht  an  die  Regierung  und  an  die  Voikfre?-^ 

zur  Herbeiführung  einer  Aenderung  des  Gesetzes  w< 

principieller  und  practischer  Bedeutung  für  das  ganze  r 

Controlen.17)    Namentlich  im  Bereich  der  indireetea  k*- 

rung  sind  Beschwerde-,  Klag-  und  Petitionsrecht  die  Minei  z 

einer  relativ  genügenden,  nicht  mehr  als  nöthig  die  freie  Benr- 

der  Personen  und  Güter  hemmenden  Gestaltung  and  ß  - 

richtigen  Handhabung  der  Steuercontrolen  zu  gelangen. 

V.  —  §.  590.    Der  Controldiens t    Er  zenlä  0  *■ 

„äusseren"  gegenüber  dem  Publicum  nnd  in  dec  Jat^ 

gegenüber  den  Beamten  selbst. 

A.  Die  Ausübung  der  Steuercontrolen  über  die  BerCA^- 

Uberhaupt  und  die  Steuerpflichtigen  speciell  erfolgt  tkÄ*  - 

diejenigen  Organe  der  Verwaltung,  welche  die  thatsäftoks 

mittlungen  zur  Feststellung  der  SteuerschnldigkeiteB 

vorzunehmen  und  die  Steuern  zu  erheben  haben,  meto 

weniger  im  directen  Anschluss  an  diese  Functionen,  tbeüi  ̂  

besondere  Organe  eigens  für  den  Controldienst 

zianten  durch  d.  preuss.  Ges.  v.  23.  Jan.  1 88S  §.  fil  vcgen  C»t-rs»:k  t  I- 

dcr  Zollvergehen.    Aus  dem  Betrag  der  eingezog.  Geldstrafen  u.  de«  Ea»  *-' 
hscate  wird  ein  Gratific-  u.  Cnterstütz.fonds  f.  Zollbeamte  u.  deren  Au^-T  f 

In  Baiern  nach  Zollstrafges.  t.  1837  die  Hälfte  des  Werths  der  GdtoA»»" 

hscate  bei  den  ZöUen  an  Anzeiger,  die  andere  Hälfte  an  eiaeü  l  utrr*ae-** 

Zollverwalt    Nach  d.  preuss.  Stempclgesetz  v.  1S22  §.  3;t  erh&ltfo 

Drittel  der  festgesetzten  Stempelstrafeu. 

")  Vgl.  auch  hier  bes.  Stein,  Inn.  VerwJ.  I,  00—153  (1.  A.I 

§.  5S2  ff.  Uber  die  analogen  Verhaltnisse  bei  den  Reclamationen  1a  B&x  «*" 
Jagung  und  Erhebung  der  Steuern. 
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Die  ersteren  reichen  meistens  bei  den  directen  Einkommen-, 

rag-  u.  8.  w.  Steuern  aus.  Bei  den  Verbrauchsteuern,  besonders 

I  wichtigsten  Kategorieen  der  indirecten,  wo  Schleichhandel 

tlgl.  droht,  sind  dagegen  umfassendere  Personal-,  Real-  und  Um- 

icontrolen,  auch  förmliche  Oertlichkeitscontrolen  nothwendig,  fUr 

che  besondere  Organe  unentbehrlich  sind.   Diese  bestehen  in 

II  oft  sehr  zahlreichen  Personal  der  Grenz  wacht  er  u.  s.  w. 

die  Bewachung  der  Zollgrenze  und  für  die  Durchstreifung  des 

mzdistricts,  in  ähnlichen  Organen  für  die  Bewachung  der  Ver- 

irnogssteuerlinien  der  Städte.  Auch  zur  Verhütung  von  Defrau- 

ionen  in  Bezug  auf  die  Staatsmonopolartikel  und  auf  die  Steuern, 

Iche  sieb  an  den  privaten  Productionsbetrieb  anscblicssen,  wo 

beiden  Fällen  das  geheime  Herausbringen  von  Artikeln,  im 

:  t eren  auch  der  geheime  Bezug  von  unversteuertem  Rohstoff  u.  dgl., 

Vornahme  nicht  angemeldeter  Betriebsacte  verhindert  werden 

ss,  ist  ein  besonderes  Controlpersonal  erforderlich.  Die  Organi- 

ion  und  Anzahl  dieses  wie  des  Grenzwachpersonals  hängt 

sentlich  mit  von  der  Einrichtung  der  betreffenden  Steuern,  dem 

ifang  der  Zolltarife,  der  Höhe  der  Steuersätze,  dann  von  geo- 

iphischcn  Verbältnissen,  auch  von  den  Productionsverhältnissen 

B.  bei  der  Branntweinbrennerei,  ob  sie  mehr,  wie  bei  uns,  eine 

zentral isirte  landwirtschaftliche  oder,  wie  in  England,  eine  rela- 

centralisirte ,  mehr  städtische  Industrie  ist),  endlich  wieder  von 

»ral  und  Rechtssinn  der  Bevölkerung,  der  Geschäfts-  Und  Be 

itenkreise  mit  ab.  Daher  unvermeidlich  viel  zeitliche  und  ört- 

he  Unterschiede.  Aus  der  Vergleicbung  der  Zahl  der  unmittel- 

ren  Controlorganc  ist  deshalb  auch  nicht  wohl  ein  Schluss  auf 

ö  Güte  der  Steuerverwaltung  zu  ziehen.  Natürlich  richten  sich 

B  Erhebungskosten  der  Steuern  wesentlich  mit  nach  der  Zahl 

2ses  Personals.18) 

Zu  dem  letzteren  müssen  dann  wieder  höhere,  Aufeichts-  u.  8.  w. 

gane  hinzutreten,  welche  die  richtige  sorgfältige  Ausübung  des 

»ntroldienste  des  unteren  Personals  überwachen. 

B.  Der  innere  Controldienst  Uber  die  Beamten  selbst, 

iher  namentlich  über  die  Erhebungsbeamten,  Cassenbeamten, 

:hört  nicht  näher  zu  dem  hier  erörterten  Gegenstande  der  Steuer- 

mtrolen.  Er  ist  auch  keine  Angelegenheit  ausschliesslich  der 

teuer  Verwaltung  und  nicht  speeifisch  eigentümlich  ftlr  diese 

"j  S.  Uber  Preußen  die  Daten  oben  S.  65S  Note  20. 
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einzurichten,  sondern  eine  allgemeine  Angelegenheit  der  Fiu. 

Verwaltung  überhaupt.   Nur  der  grosse  Umfang  der  Stewr* 

tung  und  die  Complicirtheit  und  Mannigfaltigkeit  der  käpk 

Bezug  auf  thatsächliche  Ermittlungen  und  auf  die  Erbeb«? 

dem  inneren  Controldienst  im  Steuerwesen  thatsächlkh  wtr- 

eine  grössere  Bedeutung  als  in  anderen  Zweigen  des  Fiaawi 

Daher  ist  im  höheren  wie  zum  Theil  auch  im  mittlere!  Die*  t 

mehr  oder  weniger  umfangreiches  eigenes  Personal  vot.l; 

w achenden "  Beamten  gerade  für  die  Ausübung  der  Cm 

Uber  die  Beamten ,  welche  die  Thatsachen  für  die  Berne«» 

Steuerschuldigkeiten  ermitteln ,  Steuern  erheben  und  StOBo* 

verwalten,  erforderlich,  ein  Personal,  das  auch  von  d«  «ge- 

leitenden Beamten  der  Steuer  Verwaltung  noch  zu  untenekÜE« 

Diese  Überwachenden  Beamten  können  eventuell  neta  * 

Functionen  gegenüber  den  genannten  Beamten  auch  wk  - 

Zweck  dieser  Controle  gewisse  Thätigkeiten  bei  der  Enco- 

der Thatsachen,  die  man  zur  Besteuerung  des  Public» 

muss,  mit  übernehmen.   Man  kann  alsdann  mit  Hock, 

den  Ueberwachungsdienst  näher,  als  es  geboten  uod  zpuI^* 

erscheint,  mit  demjenigen  zur  Ermittlung  der  genanntes  Tta* 

in  Verbindung  bringt,  die  Aufgaben  der  UeberwachnngafrcarT 

Kürze  also  zusammenfassen:  „sie  sehen  darauf,  dass  lm&' 
barer  Act  der  Entrichtung  der  Abgabe  und  dem  voüeo 

den  Maa'sse  derselben  sich  entziehe;  sie  erheben  und  HflVfc- 

Elcmente  der  Stcuerbemessung  oder  prüfen  die  dieiftH^ 

gaben  der  Steuerpflichtigen  (oder,  wohl  richtiger:  «e  te1* 

die  Erhebung   und  Sammlung  dieser  Elemente  und  dkl  fc- 

dieser  Angaben  Seitens  der  damit  betrauten  Organe!;  er 

untersuchen  in  ihren  höheren  Graden,  ob  die  Beamten,  1 

Steuern  bemessen  und  einheben,  dies  genau  und  nackl*^ 

Methan  haben.    Sie  müssen  frei  beweglich  sein,  denn«d^k^ 

Urt  und  keine  Stunde  geben,  wo  nicht  ihr  Erscheinet 

werden  kann;  für  sie  giebt  es  keine  bestimmten  AbI^ 

keinen  regelmässigen  Kreislauf  der  Geschäfte/1  :'')^^H, 
Im  Einzelnen  muss  auch  der  höhere  Controküetft 

Verhältnissen  der  einzelnen  Steuern  mit  eingerichtet  wdlfc 

wohl  in  Betreff  der  inneren  als  der  äusseren  Controle.*» 

")  Hock,  öff.  Abg.  S.  44. 

*°)  Interess.  Einriebt,  des  Controldienst«  ( 
in  Arnerica  bei  der  dortigen  Tabakbesteuening 

nach  d.  Enqn&o.   Eiuricht  eines  üebeiui]M 
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6.  Abschnitt. 

Die  Aufgaben  der  Steuer  Verwaltung. 

II.     Die  Ausführung  der  Besteuerung. 

D.    Die  Steuerstrafen. 

Auch  dieser  practisch  und  principiell  wichtige  Gegenstand  ist  bisher  in  der 

anzwissenschaft  gewöhnlich  kaum  auch  nur  berührt  worden.  Höchstens,  dass  man 

der  spec.  Steuerlehre  dieses  oder  jenes  einzelne  Steuervergehen  und  die  dafür  an- 
Irohte  Strafe  erwähnte.  Der  Gegenstand  gehört  aber,  ebenso  wie  das  Controlwcsen, 

«Jie  allgemeine  Stcuerlehre  und  giebt  zu  manchen  Streitfragen  Anlass. 

Aus  der  allgemeinen  finanzwiss.  Literatur  ist  vornemlieh  wieder  nur  auf  Hock, 

Abg.  S.  54  —  57  und  auf  L.  Stein  II,  545,  546  zu  verweisen:  ersterer  wie  ge- 
halicn  so  auch  hier  mit  wenigen,  aber  treffenden  Bemerkungen  den  Gegenstand  in 

zttglicher  Weise  erledigend,  ohne  ihn  indessen  im  notwendigen  Zusammenhang 

t  der  Einrichtung  und  Grundlage  der  ganzen  Besteuerung  zu  behandeln.  Auch  in 

neu  pract  Werken  Uber  die  Finanzen  Frankreichs  u.  Americas  schenkt  Hock  dem 

g  eitstand  Uberall  die  gebührende  Aufmerksamkeit.  Stein  hat  scharf  u.  richtig  das 

uervergehen  von  anderen  mit  der  Besteuerung  irgendwie  in  Zusammenhang  stehen- 

i  strafbaren  Handlungen  unterschieden  u.  es  richtig  characterisirt.  Nicht  ganz  zu- 
tlend  ist  aber  die  Aufstellung  von  2  Kategorieen  des  Thatbestands  des  Vergehens: 

^che  Angaben  u.  Verheimlichung  des  Steucrobjects;  unrichtig  ferner  „Defraudation41 
Steuerbetrug  (als  falsche  Angabe  verbunden  mit  Fälschungen  in  d.  Buchhaltung) 

identificiren.  Auch  die  Beschränkung  der  Steuerstrafe  auf  ein  System  von  „Bussen 

t  progress.  Straffuss"  geht  zu  weit  u.  die  Motivirung  dafür,  dass  „jedes  (?)  Steuer- 
rgehen  zugleich  einen  Mangel  an  Obsorge  von  Seiten  der  Verwaltung  enthält,  aller 

hmuggel  aber  nur  durch  verkehrte  Tarife  möglich  wird  (!!)*',  ist  ganz  schief  und 
haltbar.  Als  ob  die  Steuertarife  eben  nicht  wieder  vom  Steuerbedarf  und  von  der 

»thwendigkeit  gleichmässiger  Besteuerung  abhingen! 

Auffälliger  aber  noch  als  das  übliche  Stillschweigen  der  finanzwissensch.  Werke 

er  das  Steuerstraf wesen  ist  die  ebenfalls  wenigstens  in  der  deutschen  systema- 

heo  u.  dogmatischen  strafrechtlichen  Literatur  so  gut  wie  ganz  fehlende 

mcipielle  Behandlung  dieses  wichtigen  und  keineswegs  uninteressanten  Rechts- 
biets. Da  dasselbe  allerdings  vielfach  vom  sonstigen  Strafrecht  in  der  Grundlage 

A  der  Ausführung  abweicht,  so  ergiebt  sich  hier  manche  fontroverse,  deren  tiefere 

-handlang  auf  die  obersten  rechtsphilosophischen  Principien  des  Strafrechts  hinführt, 
usser  in  den  Commentaren  der  Steuergesetze  aber  findet  sich  kaum  eine  Erörterung 

>er  Wesen  und  Arten  der  Steuervergehen  u.  Strafen  in  unserer  strafrechtl.  Literatur, 

-gar  so  umfassende  Werke  wie  das  v.  Holtzendorf f 'sehe  Sammelwerk  „Handb.  d. 
Strafrechts  in  Einzelbeiträgen"  (3  B.  Berl.  1871—74)  enthalten  so  gut  wie  nichts 

miber,  was  durch  die  übliche  Gestaltung  des  positiven  Rechts  doch  kaum  genügend 

;t3.  huldigt  wird.  In  der  Kegel  beliuden  sich  nemlich  die  strafrechtlichen  Be- 
unmungen  des  Steuerrechts  nicht,  wie  die  gewöhnlichen  sonstigen,  in  den  Gesetzen 

her  Strafrecht,  in  den  neueren  Strafgesetzbüchern,  sondern  in  den  einzelnen 

teuergesetzen.  Aber  sie  bilden  doch  einen  wichtigen  Bestandtheil  des  Landes- 
raf  rechts,  der  gerade  mit  der  Ausdehnung  und  Verfeinerung  der  indirecten,  der 

erkehrs-,  Stempelbesteuerung  und  mit  der  Einbürgerung  des  Ansageprincips  und 

eclarationszwangs  in  Hauptgebieten  der  directen  Besteuerung  immer  wichtiger  und 

»nstisch  immer  schwieriger  wird. 

Die  Criminalisten  rechtfertigen  diesen  Anschluss  des  St<  uerstrafrechts  und  des 

rwandten  „Polizeibussrechts"  allerdings  damit,  dass  sie  eine  principielle  Grenze 

«ntrolbeamten  gehören  auch  die  Stempel fi Scale,  die  in  Preussen  nach  dem 

'•-•mpelges.  v.  7.  März  1S22  §.  34  die  Aufgabe  haben,  namentl.  auch  die  Verhand- 

ungen, Acten  u.  s.  w.  der  Behörden  in  Bez.  auf  die  richtige  Erfüllung  des  Stempel- 
esetzea  zu  controliren.  Ausdehn,  dieser  Controle  auf  die  Revision  der  Actiengcsellsch. 
lurch  Ges.  v.  25.  Mai  1S57.  Diese  Fiscale  bestehen  bei  d.  Provincsteuerdirectionen. 

iie  können  auch  Private  nöthigen,  sich  ihrer  Controle  zu  unterwerfen.  Vgl.  Hoff- 
iiann,  L.  v.  d.  Steuern  S.  435  S. 
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für  das  „eigentliche"  Strafrecht  mittelst  einer  bestimmten  Definition  d«  Bep-i- 

„  Verbrechen"  zu  ziehen  suchen,  vgl.  v.  Holtzendorff  a.  a,  0.  L  4  ff.  Allein  sr 
wird  den  Dingen  doch  Gewalt  angethan  und  gerade  der  Normalfall  der  Steaerdeh 

daüon,  wo  böse  Absicht  zu  Grunde  liegt,  willkührlich  ausgeschlossen,  tiks  kr 

dasselbe  „Unrechtsmoment"  ?or,  wie  bei  einer  grossen  Reihe  gemeiner  Verbürk 
Jene  Grenzziehung  entspricht  freilich  nur  zu  sehr  dem  Zustand  des  Rechtsbewass^ 

im  Volke,  der  laxen  Auffassung  der  Steuervergehen.   Dadurch  wird  es  aber 

gerechtfertigt,  dass  unsere  Criminalisten  bisher  den  letzteren  keinen  Platz  im  Syv : 

des  Strafrechts  einräumten.    Es  zeigt  sich  hier  wieder  in  einem  characttrisfcrh 

Beispiel,  wie  schwer  der  Fortschritt  zu  einer  wahrhaft  „gerne  in  wirthsd^ic:-.. 

und  demgemäss  wahrhaft  „Öffentlich-rechtlichen"  Auffassung  der  Termftftii' 

Verhältnisse  ist.    Alle  Anschauungen  unserer  Juristen,  sogar  der  sonst  was*:*:- 

geren  Criminalisten,  stehen  hier  noch  im  Banne  privatwirthschaftlicher  u.  prinffr 1 
licher  Gcsichtspuncte.   Man  würde  sonst  wenigstens  die  böswillige  Steaerdefnadiv 

grundsätzlich  unter  die  „Bereicherungsverbrechen"  reihen  und  sie  so  mit  dem 
wenn  auch  noch  nicht  identificiren ,  so  doch  als  ein  demselben  gleichartig«  *V- 
brechen,  bez.  Vergehen  zusammenstellen  (s.  v.  Holtzendorff,  Strafrecht  IEL 621  f 

Weniger  auffallig,  aber  darum  nicht  weniger  bedauernswerth  ist.  das  »4 

deutschen  Verwaltungsrecht  das  Steuerstrafrecht  noch  nicht  an^eo^sa 

handelt  ist.    Es  harrt  hier,  wie  das  ganze  Verwaltungsstrafrecht,  dessen  Theil-saL 
„noch  immer  in  der  deutschen  Wissenschaft  seiner  Begründung  u.  seines  so  fidrr 

Strafprincips"  (Stein,  I,  545).    Selbst  v.  Rönne  ist  für  Preussen  hier  Sek 

Kurze  Bemerkungen  Uber  das  bestehende  preuss.  Recht  und  Andeutungen  de  .-- 

ferenda  giebt  Gneist,  z.  B.  Verwalt.,  Justiz  u.  s.  w.  S.  286,  292,  passim  im  „fcr-- 
staat"  2.  A.,  z.  B.  S.  313. 

Das  positive  Steuerstraf  recht  ist  bisher  bei  uns  wie  in  anderen  Susi 

ganz  Gelegenheitsgesetzgebung  u.  besteht  aus  Bestimmungen,  welche  in  den  eiaiels^ 

Stouergesetzen  gleich  im  Zusammenhang  mit  der  Regelung  der  einzelnen  Stets  r* 
troffen  werden.   Wegen  seiner  besonderen  practischen  Wichtigkeit  u.  seines  speckt 

Details  ist  hier  namentlich  das  Zoll  strafrecht  auch  für  den  folgenden  das  Stenern 

recht  nur  generell  behandelnden  Abschnitt  hervorzuheben.    S.  für  Dentichl» 

v.  Rönne,  preuss.  Staatsr.  3.  A.  II.  2.  Abth.  S.  662,  ders.  Staatsr.  d.  D.  Rekte.  I A 

II,  1.  Abth.  S.  104.    Bei  den  Verhandl.  im  J.  1936  hatten  sich  die  Regienmzs  s 

Zollverein  nur  Uber  „leitende  Grundsätze"  des  Zollstrafrechts  rerstindift.  aW 

die  Zollstrafgesetze  eigens  redigirt.    So  Preussen  im  Ges.  v.  23.  Jan.  1S3^  wtr 

Untersuch,  u.  Bestraf,  d.  Zollvergehen.  Nach  d.  Zollvereinsvertr.  v.  8.  Juli  1*67 

die  Competenz  auch  auf  diesem  Gebiete  den  gesetzgebenden  Factoren  des  Zoßrer-:- 

jetzt  des  D.  Reichs.    Daher  sind  jetzt  massgebend  d.  Vereinsges.  v.  IS.  Mai  IV"  : 
die  §§.  134—165  des  Vereinszollgesetzes  v.  I.Juli  1869.    Für  das  Strafrerfii: 

blieben  aber  die  Landesgesetze  noch  in  Kraft   Für  Preussen  Ges.  v.  23.  Jan.  Ns 

betr.  Untersuch,  u.  Bestraf,  d.  Zollvergehen.    Sonst  sind  f.  Deutschi,  wie  £  aefc-' 
Länder  bes.  die  Gesetze  über  indirecte  Verbrauchsteuern,  nam.  Wein-,  Br- 

Branntwein-,  Tabak-,  Zucker-,  Mahl-  u.  Schlachtst,  über  Monopolien  a.  s.  w.,te*r 

über  Stempel-  u.  Registerabgaben  u.  dgl.  als  reich  an  Straf bestimman$e*  ̂  

Art  zu  nennen.  Aus  der  directen  Besteuerung  gehören  vorncmlich  die  Voisdr.fi - 

über  Anmelde-  und  Declarationszwang  bezüglich  der  für  Unterlassung»-* 
falsche  Angaben  angedrohten  Strafen  hieher.    Daher  fehlen  solche  Bestiastcr 

vielfach  noch  fast  ganz,  etwa  von  kleinen  Ordnungsstrafen  für  Verletzung  tob  C<ü-~ 
und  Anmeldungsvorschriften  abgesehen ,  in  Staaten ,  welche  bloss  die  älteren  Em. 

steuern,  ohne  die  Leihzinsst.,  und  keine  Einkommen-  und  Vermögen«,  oder  flr  l 

Eink.st.  u.  s.  w.  keinen  Declar.zwang  haben  (Preussen).    Anders,  wo  dies  Prc 

angenommen  ist,  so  z.  B.  in  d.  k.  sächs.  Eink.st.pes.  v.  22.  Dec  1874  §.  62- ' 
in  Erbsch.st.gesetzen,  60  auch  im  neuen  preuss.  v.  30.  Mai  1873,  §.41—45. 

umfassend  und  einschneidend  sind  nach  der  ganzen  Grundlage  und  Einrichtm*  1 

Besteuerung  die  Straf bestimmungen  für  Steuervergehen  in  Nordamerika,  s.  dar/-' 
für  die  Zeit  der  60er  Jahre  Hock's  Fin.  Am.;  zur  Characteristik  der  Verhältnis 

einem  einzelnen  Beispiel  bes.  die  drakonischen  Strafbestimmnngen  in  der  at*" 
Tabakst.gesetzgeb.  (Tab.enqu.  B.  III,  501;  Schäffle,  Tüb.  Ztschr.  1S79. 

641  ff.;  Felser  in  Hirth's  Annalen  1878,  S.  337  ff.).    Für  England  sind  die  xr* 
bestimmungen  bei  Weigerung  von  Angaben  und  falschen  Angaben  in  Scbri.  D  » 

Digitized  by  Google 



Das  Steuervergehen 
697 

kjrt.  (gewerbl.  Eink.)  beachtenswert,  5  u.  6.  Vict  cap.  35,  Art.  100—145,  s. 

ist,  engl.  Verw.r.  2.  A.  II,  797.  —  Bei  der  so  ausserordentlich  complicirten  nnd 
ischen  Gesetzgebung  Uber  indirecte  Steuern,  Stempel  u.  s.  w.  in  Frankreich 

auch  die  Straf  bestimmungen  hier  fein  ausgebildet,  s.  bes.  Hock 's  Fin.verw. 
kreichs  u.  das  grosse  Werk  vonOlibo,  codes  des  contribut.  indir.  et  des  octrois, 

1.  3  vol.  Lyon  1878—79. 

I.  —  §•  591.   Das  Steuervergehen. 

A.  Begriff  und  Wesen  desselben. 

Ein  Steuervergehen  ist  diejenige  gesetzwidrige  und 

\  Strafe  bedrohte  (versuchte  oder  vollführte)  Handlung 

s.  anch  Unterlassung)  einer  Person,  durch  welche  die 

.etzliche  Veranlagung  oder  Erhebung  einer  Steuer  zum 

chtheil  der  Steuercasse  unmöglich  gemacht  oder  im 

trage  verkürzt  oder  durch  welche  gegen  die  gesetz- 

hen  Controlvorschriften  Verstössen  wird.  Die  hierbei 

>lgende  Hinterziehung  von  Steuern  ist  die  sogen.  Defraudation.1) 

Das  Steuervergeben  deckt  sich  also  nicht  mit  jeder  irgend  wie 

die  Besteuerung  sich  knüpfenden  oder  selbst  durch  sie  veran- 

sten  an  sich  nach  dem  geltenden  Strafrecht  strafbaren  Hand- 

g.  Wohl  aber  kann  es  in  letzterer  sofort  mit  enthalten  sein, 

B.  wenn  falsche  Stempelmarken  für  den  eigenen  Gebrauch  her- 

stellt nnd  verwendet  oder  von  Anderen  gefälschte  wissentlich 

>raucht  werden.  Oder  das  Steuervergehen  führt  in  seinem  Ver- 

f  eine  andere,  allgemein  strafbare  Handlung  mit  sich,  z.  B.  die 

rperverletzung  eines  verfolgenden  Steuerbeamten  beim  Schmuggel, 

mer  ist  zwischen  dem  Steuervergehen  und  einer  solchen  anderen 

ifbaren  Handlung  dann  scharf  zu  unterscheiden. 

Die  mancherlei  Steuervergehen  und  Defraudationen  bei  den 

schiedenen  Steuern  lassen   sich   vornemlich  auf  die  beiden 

mata  der  Unterlassung  vorgeschriebener  Steuer  an  sagen 

itens  des  Steuerpflichtigen  und  der  falschen  Angaben  bei 

sen  Steueransagen  zurückführen.  Unter  das  erste  Schema  ge- 

ren  auch  die  Verheimlichungen2')  von  Steuerobjecten ,  wie 

rj  Vgl.  Stein  I,  546,  Hock,  ßfT.  Abg.  S.  55.  —  Steuerrückstände  (§.  S81) 

len  nar  bedingt  den  Thatbestand  eines  Steuervergehens,  so  z.  B.  im  Falle  bös- 
U igen  Unterlassens  der  Steuerentrichtung  Uber  die  gestattete  Frist  hinaus.  Die 

uerexecutionsmassrcgeln  sind  auch  nur  theilweise  als  Strafmassregeln  zu  chara<  - 

isiren.  —  Die  mit  dem  Steuergesetz  übereinstimmenden  Verordnungen  der  Ver- 
Itung  »ertreten  legis  vicem,  so  dass  Verstösse  dagegen  zu  den  Steuervergehen 

iflren.  Behauptete  Widersprüche  zwischen  dem  Gesetz  und  den  Verordnungen  auch 

Hetr.  der  Vergehen  und  Strafbestimmungen  sind  wieder  durch  das  Institut  des 

Jiinistrativen  Klagrechts  zum  Auftrag  zu  bringen. 

*)  Die  also  nur  als  Species  einer  Art  von  Vergehen  den  falschen  Angaben 
rciiubcrzuatellen  sind,  was  Stein,  I,  546  übersieht. 
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beim  Grenz-  und  Thorschmuggel  zur  Hinterziehung  von  ZöUen  « 

Octrois,  ferner  die  Vornahme  von  Productionsprocessen  in  derVc 

braucbsbesteuerung  der  Productionsbetriebe  ohne  Anmeldung  t< 

der  Steuerbehörde,  daher  ohne  die  Gegenwart  controlirender  Sir: 

organe ;  dann  auch  die  Unterlassung  gebotener  Handlangen  b? 

den  Verkehrsteuern,  z.  B.  der  Anwendung  von  Steuerstemu 

der  Anmeldung  von  Rechtsgeschäften  zur  Registrirung.  Zo  de 

falschen  Angaben  zählen  auch  die  absichtlichen  Irrcfuhnii^ 

der  Steuerbeamten,  welche  die  Controlen  auszuüben  and  die  tb 

sächlichen  Ermittlungen  zur  Feststellung  der  SteuerschuKügtt 

vorzunehmen  haben ,  ferner  die  absichtlichen  Störungen  der 

instrumente  oder  Apparate,  durch  welche  bei  Verbrauchsteuern  & 

steuerpflichtigen  Mengen  und  Qualitäten  der  Objecte  ermittelt  wer* 

(Alcoholo-,  Saccharometer  bei  der  Branntwein-,  Zuckereteuer,  Me>* 

apparate  der  Mahlsteuer  —  in  Italien  — ). 

B.  —  §.  592.   Vorkommen  der  Steuervergehen. 

Die  Gelegenheit  und  der  Anreiz  zu  Steuervergehen,  diu-' 

auch  deren  Häufigkeit,  ferner  die  Arten  und  der  Umfang  dir' 

Vergehen  gestalten  sich  wieder  bei  den  grossen  Kategorie«: 

des  Steuersystems  verschieden. 

1)  Auch  hier  sind  die  früher  (§.  549,  557)  als  eise  k 

sondere  steuertechnische  Gruppe  zusammengefaßten  „Steuer 

auf  einzelne  wechselnde  Thatsachen  und  Handlange 

daher  namentlich  die  Verkehr-  (Stempel-)  und  indireeü 

Verbrauchsteuern  als  diejenigen  hervorzuheben,  welche  in Stete 

vergehen,  besonders  gegen  die  Steuer  Veranlagung  mittelst  l> 

lassung  der  Steueransagen  und  gegen  die  Co ntrol Vorschriften  h 

Meisten  Anlass  geben,  aus  leicht  ersichtlichen  Gründen.  Ete 

deswegen  sind  hier  die  Controlen  wieder  so  zu  verschärfen,  was 

aber  zugleich  die  Gelegenheit  und  der  Anreiz  wenigsten? 

leichteren  Steuervergehen  wächst. 

2)  Bei  den  Hauptarten  der  directen  Steuern,  denErtn. 

Einkommen-,  Vermögensteuern,  liegt  die  Sache  anders.  Solair 

man  sich  hier  bei  der  Ermittlung  der  Steuersubjecte  und  Objetf 

wesentlich  mit  amtlichen  Nachforschungen  E'- 

mit  S  c  h  ä  t  z  u  n  g  e  n  der  Erträge ,  Einkommen  u.  s.  w.  durch  - 

hörden  und  Commissionen  (§.  551,  553  ff.)  begnügt,  ist  ftlr  S«ece: 

vergehen  in  Bezug  auf  die  Veranlagung  kaum,  in  Bezar- 

die  Erhebung  wenig  Gelegenheit ,  und  die  Controlvorschriften  & 

geringfügig:  insoweit  ein  Vorzug  dieser  Besteuerungsart. 
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pe  reinlichen, Meldezwang  bei  Personal-  und  anderen 

en  Stenern3)  (§.  550)  verändert  sieb  dies  sehon  etwas  und 

■  1 1 en  gegen  diese  Vorschrift,  welche  wesentlich  die  Bedeutung 

Controlvorechrift  hat,  treten  hervor.  Namentlich  aber  mit 

Princip  des  Declarationszwangs  für  Einkommen-,  Ver- 

n  -  und  einzelne  Ertragsteuern  wie  die  Leihzinssteuer  (§.  552), 

iie  Erbschaftsteuer  und  ähnliche  wird  nun  zu  Steuervergehen 

nur  zu  reichliche  Gelegenheit  geboten,  besonders  in  Bezug 

falsche  Angaben.  Diesen  Nachtheil  muss  man  aber  als 

i  unvermeidlich  mit  diesem  Princip  verbundenen  in  den  Kauf 

teil,  weil  das  Princip  selbst  ganz  richtig  und  nothwendig  ist. 

C.  —  §.593.  Strafrechtlicher  Character  der  Steuer- 

te h  e  n. 

Da»  Vergehen  der  Steuerdefraudation  setzt  zwar  regelmässig 

icht  („böse  Absicht",  dolus)  des  Defraudanten  voraus, 

begrifflich  und  nach  dem  positiven  Recht  beschränkt 

das  Steuervergehen,  namentlich  in  Bezug  auf  die  Verletzung 

C ontrolvorsch rillten ,  nicht  auf  den  Fall  der  bösen  Absicht4) 

mehr  kann  auch  grobe  Fahrlässigkeit  (culpa  lata),  leichtes 

■sehen  (culpa  levis)  und  selbst  nur  zufällige  (gutgläubige) 

sserachtlassung,  z.B.  wegen  Unkenntnis«  einer  Vorschrift, 

Vorhandensein  eines  Steuervergehens,  wenn  auch  nur  eines 

ngeren,  bedingen.    Selbst  in  den  verwickelten  und  künstlichen 

iiältnissen  der  indirecten  Besteuerung,  z.  B.  des  Zollwesens, 

ohne  den  Hechtssatz,  dass  „Unkenntniss  des  Rechts"  nicht  als 

schuldigung  dient,  nicht  wohl  auszukommen/)  wenn  dieser 

stand  auch  ein  Milderungsgrund  sein  kann.   Bei  der  Compli- 

od  in  der  Praxis,  z.  B.  bei  Steuern  im  Anschluss  an  den  tech- 

hen  Prodactionsprocess  und  hier  wie  sonst  öfters  in  Fällen, 

die  Action  eines  zahlreichen  Personals  in  Betracht  kommt  (im 

srikwesen)  lässt  sich  auch  die  böse  Absicht  häufig  nur  schwer 

•hweisen,  während  die  Fahrlässigkeit  offener  zu  Tage  tritt. 

In  dem  Fall  der  bösen  Absicht  liegen  aber  nun,  wenn  auch 

ht  immer  absolut  genau  alle,  so  doch  stets  einige  der  wesent- 

3)  Z.  B.  die  früher  schon  einmal  erwähnte  Pflicht  zur  Anmeldung  des  Eintritts 
Steaerpflicht  für  bisher  steuerfreie  Hauser  bei  der  (iebaudesteuer  (Preuasen). 

4)  Deshalb  ist  Stein's  Auffassung  des  Steuervergehens  I,  546  zu  eng,  sie  passt 
hr  auf  die  Steuerdefraudation,  aber  auch  nicht  völlig.  —  Die  in  der  Vorbemerkung 

filmte  Ausschliessung  der  Steuervergehen  aus  dem  eigentlichen  Strafrecht  hangt 

dieser  weiteren  Begriffsbestimmung  dieser  Vorgehen  zusammen,  wird  aber  dadurch 

ht  genügend  begründet. 

*>  So  ausdrücklich,  auch  in  Bezug  auf  gehörig  bekannt  gemachte  Verwaltungs- 
rachriften,  bestimmt  in  §.  163  d.  D.  Vereinszollges.  r.  1.  Juli  18U9. 
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liehen  Merkmale  des  strafrechtlichen  Vergehens  (bez.  Verbreche? 

des  Betrags  vor:  der  Defraudant  sucht  sich  einen  rechtswidn:- 

Vermögensvortheil  auf  Kosten  der  Steuercasse  (des  Fiscus) 

irrthumserregung  mittelst  Unterdrückung  oder  Entstellung  wata 

oder  durch  Vorspiegelung  falscher  Thatsachen  zu  verschiffet 

Trotzdem  hat  weder  die  herrschende  strafrechtliche  Theo* 

noch  das  positive  Strafrecht  der  Culturvölker  die  Steuerdefraodüi ■>: 

auch  in  diesem  Fall  regelmässig  ohne  Weiteres  als  „Betrag"  qs^ 

ficirt  oder  auch  nur  als  ein  demselben  wesentlich  gleichstehen 

und  strafrechtlich  gleich  zu  behandelndes  selbständiges  Vergebe - 

oder  Verbrechen  —  etwa  unter  der  Kategorie  der  „BereiehercL.- 

verbrechen"  *)  —  aufgefasst.    Nach  dem  Stande  der  öffentliche: 

Meinung  und  des  Rechtsbewusstseins  unserer  Völker  hat  die* 

Allgemeinen  auch  wohl  heute  noch  seine  ganz  oder  grossentbe 

ausreichenden  principiellen  Gründe.    Zu  diesen  treten  l 

erhebliche  steuertechnische  Gründe  hinzu.    Dennoch  möeto 

und  sollte  wohl  auch  mit  Recht,  die  Weiterentwicklung  im  Lek: 

unserer  Culturvölker  dahin  führen,  in  der  böswilligen  Steae* 

defraudation  ein  mit  dem  „Betrug"  identisches  efer 

strafrechtlich  gleichzustellendes  selbständiges  Ver 

gehen  anzuerkennen. 

1)  Die  principiellen  Gründe  für  die  bisherige  AoIFassm.' 

der  Steuerdefraudation  liegen  im  Character  und  in  der  gesebkU 

liehen  Entwicklung  des  Steuerrechts.     Letzteres  bildet  kein  * 

einfaches,  quasi -natürliches  Rechtsgebiet,   wie  es  dasjenige  tk- 

Vermögensrechts  und  der  rechtswidrigen  Verletzungen  dessei  • 

ist  oder  wenigstens  im  Volksbewusstsein  zu  sein  gilt  Das  Stes- 

recht,  einschliesslich  des  Controirechts ,  ist  zwar,  wenn  eta' 

die  Grundlage  in  Betreff  des  Steuersubjects,  Steuerobjecte  ds4 

Steuersatzes  (§.  539  ff.)  festgestellt  ist,  auch  in  seineD  haupt- 

sächlichen einzelnen  Bestimmungen  durchaus  nicht  so  wiükfihifc' 

als  es  oft  erscheint,  sondern  ein  logisch  streng  folgerieb 

tiges  System  von  einzelnen  Vorschriften,  öfters  von  bewraders' 

werther  Consequenz  (französische  indirecte  Besteuerung,  Enregis^ 

ment).   Aber  in  der  Feststellung  jener  Grundlagen  und i: 

manchen  Details  ist  in  der  Tbat  doch  das  Moment  der  WilikBfc' 

•)  Vgl.  D.  Strafges.buch  f.  1871  §.  263.  v.  Holtzendorffs  Straft.  HL  75»  £ 
Nicht  ausreichende  Abweisung  der  Betrugsqualihcirung  der  Defrandatiou  b«  H 
ölf.  Abg.  S.  50. 

«•)  Zu  ihnen  zählen:  Diebstahl  u.  Unterschlagung,  Raub  u.  Erpressw.  B^- 
sügung  u.  Hehlerei,  Betrug  u.  Untreue;  Holtzend.  Strafr.  III,  621  ff. 
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1er  auch  des  Fremdartigen  nicht  zu  verkennen.  £rst  mit  der 

ten  Einbürgerung  eines  Steuersystems  und  einer  einzelnen  Steuer- 

ond  Steuer  als  gerechter  und  zweckmässiger  Steuern 

Volksbewusstscin  kann  sich  eine  Anschauung  ausbilden, 

*s   eine  böswillige  Steuerdefraudation  ein  wirklicher  „Betrug" 

strafrechtlichen  Sinne  sei  und  wie  ein  solcher  behandelt  werden 

sse.    Daraus  ergiebt  sich  die  nicht  unwichtige  Consequenz,  dass 

r  zu  häufiges  Rütteln  und  Verändern  an  der  Besteuerung  auch 

r  wieder  Bedenken  hat  und  dass  die  Frage  der  „gerechten 

euervertheilung",  demnach  der  gerechten  Steuerveran- 

gUDg  auch  im  Einzelnen,  auch  für  die  Bildung  eines  die 

iuerdefraudation  scharf  verurtheilenden  Rechtsbewusstseins  im 

>lke  nicht  gieicbgiltig  ist. 

Die  Entwicklung  eines  solchen  Rechtsbewusstseins  und  die 

im  erst  mögliche  strengere  strafrechtliche  Ahndung  der  Steuer- 

fraodation  erscheint  aber  namentlich  in  einem  Steuersystem  so 

th wendig,  wo  die  unteren  Volksclassen  durch  Verbrauchsteuern 

harf  getroffen  werden.    Nach  der  Natur  dieser  Steuern  können 

h  diese  Classen  schlechterdings  der  Besteuerung  durch  Wider- 

lichkeiten nicht  entziehen,  was  ja  nur  ein  Vortheil  ist.  Um 

bedenklicher  ist  es  aber  dann  wieder,  wenn  die  besitzenden 

d  wohlhabenderen  Classen  durch  Steuerdefraudation  mit  Hilfe • 

lscher  Angaben  bei  den  Einkommensteuern,  Leihzinssteuern  u.  dgl. 

id  gewisse  Geschäftskreise  bei  der  Verbrauchsbesteuerung  der 

oduetionsbetriebe,  auch  bei  den  Zöllen  die  ihnen  rechtlich  ge- 

ibrende  Steuerschuldigkeit  nicht  tragen. 7)  Solche  Zustände  wirken 

rrumpirend  und  aufreizend.  Namentlich  bei  den  genannten  Steuern^ 

nss  daher  auf  allmählich  immer  strengere  strafrechtliche  Auffassung 

:r  Defraudation  hingestrebt  werden. 

2)  Die  steuertechnischen  Gründe  für  eine  mildere  Behand- 

ng  der  Steuervergehen  oder  Defraudationen  liegen  bei  vielen 

euern,  besonders  wieder  den  indirecten,  den  Zöllen  u.  dgl.,  in 

ren  Natur  und  in  der  daraus  hervorgehenden  Schwierigkeit, 

»se  Absicht  und  Versehen  zu  unterscheiden;  dann  auch  darin, 

W8  hier  öfters  „kleine  Leute"  in  einem  Dienstverhältniss  die  Ver- 

den begehen  und  persönlich  allein  sicher  gefasst  werden  können, 

ubrend  der  Vortheil  der  Defraudation  den  Dienstherren  u.  s.  w. 

i  Gute  kommt.    Blosse  Verstösse  gegen  die  Controlvorschriften 

')  Der  Schleichhandel  u.  s.  w.  der  „kleinen  Leute"  erfolgt  doch  voriieralich  auch 
»  Interea.se  der  Defraudationen  der  Handler,  Fabrikanten. 
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werden  gewöhnlich  nnr  als  leichtere  Vergeben  oder 

tungen"  zu  behandeln  sein. 

Aus  dem  strafrechtlichen  Character  der  Steoervergeifi 

dann  mit  Notwendigkeit  auch  mit  die  Straf  art  ond  das  Stnfn 

II.  —  §.  594.   Die  Steuerstrafe. 

A.  Art  derselben.    Die  namentlich  im  deutsches  ^ 

straf  recht  bestehenden ,  in  anderen  Staaten  übrigens  kk 

liehen  Bestimmungen  pflegen  etwa  die  folgenden  zu  seuL1 

1)  Die  Steuerstrafen  für  Defraudationen  besteben  reees* 

zunächst  in  Vermögen-,  bez.  Geldstrafen,  welche  cur  s 

vermögensfalle  in  Freiheitstrafen  verwandelt  wmtL 

Vergehen  unter  erschwerenden  Umständen  (z.  B.  Scsml 

durch  Bewaffnete),  im  Rückfall  oder  im  wiederholtcD 

(z.  B.  bei  Zolldefraudationen)  werden  diese  Strafen  eriiik:  • 

auch  wohl  sofort  durch  Freiheitstrafen  ersetzt  oder  letzteres:  - 

verbunden.   Concurrirt  ein  Steuervergehen  mit  anderen  kh^ 

8)  S.  als  Beispiel  f.  d.  Strafart,  Bemess.art  a.  Höhe  d.  Strafe  i  Iobz 
dem  deutschen  ZollFer.ges.  t.  I.  Juli  1869  §.  134  ff.  Unterscheid,  t 

d.  h.  Ferbotswidr.  Ein-,  Aus-  oder  Durchfuhr  Fon  Gegenständen  untfrfciias.  - 

„Defraudation",  d.  h.  Hinterziehung  f.  Ein-  u.  Ausgangsabgraben  unterstlr-s.  ̂  
beiden  Fällen  Confiscation  der  Gegenstände,  dazu  bei  d.  Contre*.  'ktew» 

doppelten  Werth  der  Gegenstände,  mindestens  10  Thlr.,  bei  d.  Deframi.  <>i**: 

der  vorenthalt  Abgaben,  die  ausserdem  zu  entrichten.    Im  ersten  B.cifif  f** 

lung  der  Geldbusse,  im  ferneren  Rückfall  neben  d.  Confiscation  in  i.  ha* 

strafe,  Max.  2  Jahre,  eFent.  ausnahmsweise  Verdopplung  der  Geldbaa*  its  L 

Schärfung  der  Strafen  um  die  Hälfte  und  gewisse  Freiheitsstrafen  fc«  oa*" 
Umständen.    Verletz,  d.  amü.  Waarenrerschlusses  ohne  Absicht  einer  '.r-öaess* 

(u.  nicht  durch  Zufall)  Geldbusse  bis  300  Thlr.    Bei  Uebertret.  d.  £o*i»  x  fr 
nungsForschriften  Ordnungstrafen  bis  50  Thlr.   Bei  Cmwandl.  der  nickt 

Geldstrafen  in  Freiheitstrafen  Maximaldauer  der  letzteren  V, .  bez.  2  Jakr.  -  *  1 

deutsch -preuss.  Ges.geb.  Uber  indirecte  Steuern  auch  sonst  die  trsu.  >Jaas& 

strafe  das  4  fache  des  vorenthält.  Steuerbetr. ,  so  bei  d.  norddeutsch  Intr: 

Ges.  f.  4.  Juli  1868  §.  24,  im  Fall  der  Wiederhol  nach  forherre*"  fcaCi 

Sfachc  (auch  Sperro  der  Brauerei  auf  3  Mon.  zugleich),  bei  3.  Defraodat  na  - 

Bestraf,  das  16fache  u.  bleibende  Untersag,  der  Ausübung  des  Braaereirf»erm  * 
od.  durch  Andere,  f.  d.  Verurtheilten.    Dann  zahlreiche  ürdn  .strafet  tad  0*» 

tionen  der  nicht  oder  nicht  richtig  angemeldeten  Braopfannen  u.  BctoJ?  a& 

§.  25  —  36).    Dieselben  Strafbestimm,  f.  Defraudat.  bei  d.  Brannten*  i  * 

8.  Juli  1868  §.  50  ff.  Aehnlieh,  noch  weiter  nach  der  Technik  d.  Prwiik-a*^ 

lisirend  das  neue  deutsche  Tabak  steuerges.  f.  16.  Juli  §.  32  1,  4a*k" 
Strafe  des  defraud.  Steuerbetrags,  bei  fernerem  Ruckfall  Gefängnisse,  bis  l 

Auch  bei  Stempeldefraud.  in  Preussen  4 facher  Betrag  des  nacäicbnat 

Ges.  f.  7.  März  1822  §.21.  —  Hohe  Strafen  in  Frankreich  bei  Z*»» 
Hock,  Fin.  Fr.  S.  24S,  270,  auch  bei  ünrichtigk.  in  d.  Waarenerkiar : 

v.  Waare  u.  Transportmittel,  hohe  Geldstrafen  f.  500—300«  Kr.  »Jsdd.** 

heitstrafen  bei  gewissen  Arten  des  Schleichhandels,    Auch  hohe  unla-srü*  t>  * 

1000  Fr.  u.  selbst  Confiscation  des  Transportmittels.  —  Ausserdem  acca  u  4  4P* 
Recht  besond.  Bestrafung  der  Bestechung,  Strafges.buch  f.  1*71  An.  331 

Ordnungstrafen,  z.  B.  Zollges.  f.  1869  §.  100.  —  In  Amerik  a  beöntf  1 
Grundlage  der  eidesstattl.  Versicher,  f.  so  viele  Steueransagea  (s.  §.  i^eft«^**^ 
u.  insbes.  sofort.  Freiheitstrafen.    Sehr  Fiel  Detail  darüber  bei  Hock,  fia  ̂  
Register  s.  f.  Strafen. 
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langen,  so  kommt  die  Strafe  für  beide  zugleich  zur  Anwen- 

Bei  der  Verübung  einer  Defraudation  durch  Mehrere  ver- 

kann die  solidarische  Haftung  ftir  die  Bezahlung  der  Straf- 

r  aasgesprochen  sein. 

?)  In  gewissen  Fällen  kommt  neben  den  Geldbussen  und 

leitstrafen  auch  die  Strafe  der  Confiscation  der  Gegenstände, 

zug  auf  die  das  Vergehen  verübt  wurde,  z.  B.  bei  geschmuggel- 

tollpflichtigen  Waaren  vor;  mitunter,  so  im  americanischen 

t,  noch  im  weiteren  Umfang.8)  An  die  Stelle  der  Confiscation 

unter  Umständen,  z.  B.  wenn  sie  nicht  vollstreckbar  ist, 

angemessene  weitere  Geldstrafe  treten.10) 

3)  Leichtere  Vergehen,  namentlich  solche,  durch  welche 

Defraudation  nicht  beabsichtigt  war,  Uebertretungen  der 

trol Vorschriften  u.  dgl.  werden  mit  kleineren  Geldbussen 

, Ordnungsstrafen"  belegt. 

Alle  diese  Strafen  kommen  nach  der  bisherigen  thatsächlichen 

.  icklung  des  Steuerrechts  ganz  tiberwiegend,  ja  fast  ausscbliess- 

bei  den  indirecten  und  Verkehrsteuern  (Stempel)  vor. 

der  Einführung  eines  ernstlich  gebandhabten  Anmelde-  und 

•larationszwangs  bei  Einkommen-,  Vermögen-,  Leihzins-, 

;chaft-,  Conjuncturengewinn-  und  ähnlichen  Steuern,  wird  das 

f System  aber  anch  hier,  also  auch  bei  den  Hauptarten  der 

•ren  Besteuerung,  sich  ähnlich  gestalten  müssen.  Nament- 

bei  den  Einkommen-  und  Leihzinssteuern  ist  auf  hohe  De- 

udationsstrafen,  welche  eventuell  bei  der  zu  fordernden 

trole  der  Erbschaften  noch  nachträglich  aufzulegen  sind, 

i  dem  Früheren  (§.  524,  552)  grosses  Gewicht  zu  legen.11) 

*]  In  d.  americ.  Tab.bosteu.  io  gewissen  Fällen  Oonßscation  des  Fabrikeigenthums 
irund  und  Boden  angedroht. 

")  S.  deutsches  Zollges.  v.  1869  §.  147  über  Contreb.  u.  Defraud.  unter  dem 
tz  einer  Versicherung,  wo  Freiheitstrafen  f.  d.  Versicherten  u.  Versicherer 

onfiscat.  der  zum  Zweck  der  Versichcr.  angelegten  Fonds  der  Versicherer,  oder, 

all  diese  Confiscat.  unroHstreckbar,  solidar.  Geldstrafe  r.  500  —  5000  Thlr. 

u)  K.  aächs.  Eink.st.ges.  f.  22.  D<BC  1S74  §.  63  bestimmt  bei  falschen  Declarat. 

nach  dem  Grade  der  dabei  an  den  Tag  gelegten  Böswilligkeit"  das  4 — lOfache 

hinterzogenen  Betrags.  Nach  §.  66  bei  Ucbergehungen  oder  zu  niedrigen  Be- 
dungen ,  auch  ohne  Absicht  der  Hinterziehung.  Nachzahlungen  bis  auf  5  Jahre 

ck,  wofür  die  Verbindlichkeit  auf  d.  Erben  übergeht.  S.  auch  Ges.  über  Eink.sC 

v.  Bern,  r.  18.  März  1865  §.  35  (Strafe  der  Defraud.  bei  Selbstschatzung  mit 

"ifachen  Betrag  der  in  den  letzten  10  Jahren  entzogenen  Steuer,  wofür  auch  die 
19  haften».  Preuss.  Erbsch.st.ges.  ?.  1873  §.  41,  42:  Strafe  f.  unterlassene  u. 

he  Anmeld.  u.  Declarat  gleich  dem  doppelten  Betrag  der  zu  zahlenden  Steuer; 
»  dieser  nicht  zu  ermitteln,  Geldstrafe  bis  1000  Thlr.;  event  nur  Ordn.strafe  bis 

I  hlr.  —  Bei  ernstlicher  Oontrole  d.  Erbschaften  für  den  Zweck  der  Controle  der 

-  u.  ähnl.  Steuern  darf  die  Verjährung  der  Strafe  nicht  hinderlich  sein,  die 
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/  *  * Auch  dies  entspricht  gegenüber  den  mit  Verbrauchsteuern  beb*: 

unteren  Classen  nur  einer  Forderung  der  Gerechtigkeit:  m 

mehr,  solange  fal sc  he  Angaben  bei  den  Declarationen  noch  sr-i 

als  Betrug  behandelt  werden.   Ernstlich  erwägenswerth  ersti« 

gerade  bei  den  genannten  directen  und  verwandten  Steuern, 

bei  Steuern  auf  Productionsbetriebe  auch  die  Einführung  empä 

licher  Ehren  strafen,  die  volle  Oeffentlichkeit  der  Beän: 

und  die  Verbindung  anderweiter  Rechtsfolgen  mii 

rechtskräftigen  Verurtheilung,  wie  zeitweilige  oder  bleibende  J 

erkenn ung  bürgerlicher  Ehrenrechte  u.  dgl.  (§.  586). 

Nicht  unbedenklich  ist  auch  mit  Rücksicht  darauf  das  W 

noch  zu  erwähnende  Straf- Ab findungssystem  (§.  598). 

B.  —  §.  595.   Bemessungsart  der  Strafe.    Bei  mar 

Steuern  bat  man  hier  für  Geldstrafen  die  Wahl,  ob  man  die*; 

nach  dem  Werth e  desSteuerobjects,  in  Bezug  auf  we)< 

oder  nach  der  Grösse  der  Abgabe,  welche  ganz  oder  theil* 

defraudirt  worden  ist,  bestimmen  will.   Die  letztere  BemessniL 

ist  „die  in  grösserem  Umfange,  nemlich  auch  für  Personalsten 

Uberhaupt  für  alle  Steuern ,  deren  Object  kein  schätzbarer  Ge- 

stand ist,  anwendbare.    Vom  Standpuncte  der  Gerechtigkeit  »p* 

für  sie,  dass  sie  sich  genau  nach  dem  Gegenstande  der  leb 

tretung  richtet,  während  das  Steuerobject  sich  zu  letzterer  & 

gleichgiltig  verhält.   Gegen  die  Strafe  nach  der  Grösse  der  Ak: 

lässt  sich  nur  der  Grund  geltend  machen,  dass  sie  einer  der  Hs:. 

Wirkungen  geringer  Abgaben,  der  Verminderung  des  Schmc^ 

hindernd  in  den  Weg  tritt.    Denn  dem  durch  Ermässigung 

Abgabe  verminderten  Gewinn  des  Schmuggels  wirkt  der  durch  d 

ermässigte  Strafe  verminderte  Verlust  im  Fall  seiner  Entdeck 

entgegen.    Doch  ist  hier  leicht  dadurch  zu  helfen,  dass  die  Srr 

mit  einem  desto  höheren  Vielfachen  der  Abgabe  bemessen  *r 

je  niedriger  die  letztere  ist"  (Hock).11)   Diese  Bemessungsmeth 

nach  dem  defraudirten  Steuerbetrag  hat  auch  wegen  ihrer  Ein:: 

heit  den  Vorzug  und  ist  die  übliche.   Die  Confiscation  des  fte: 

objects  entspricht  der  anderen  Methode,  die  natürlich  in  dem  1 

der  „Contrebande"  i.  ei  S.,  bei  einem  Bruch  von  Ein-,  Aas- 

Durchfuhrverboten  neben  willkührlich  bestimmten  Geld-  und  i 

stigen  Strafen  allein  anwendbar  ist 

sonst  meist  kurz  ist  Zollvergehen  verjähren  in  Deutschland  (Zollga*.  r.  £ 

in  3,  Ordn. Widrigkeiten  in  1,  Anspruch  auf  Nachzahl,  defnud.  Gefalle  ia  5  J*i: 

,a)  Oeff.  Abg.  S.  55.    Eine  solche  Abstufung  der  Strafen  müsste  ** 
an  den  Zolltarif  anschließen. 
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C.  Die  Hohe  der  Strafe.  Darüber  sind  im  Vorausgehenden 

n  einige  Bemerkungen  gefallen.  Sie  muss  sieb  selbstverständ- 

einigermassen  der  Qualität  des  Steuervergehens,  der 

ie  der  Defraudation,  den  begleitenden  Umständen, 

sicheren  oder  fehlenden  Nachweis  der  bösen  Absicht  u.  s.  w. 

issen.  Lieblich  sind  bei  den  Ordnungsstrafen  kleine 

-  oder  bis  zu  einem  massigen  Maximum  gehende  Geld- 

en.    Bei  den  Strafen  für  Defraudation  wird  die  Höhe  bei 

regelmässig  in  einem  Vielfachen  des  defraudirten  Steuer- 

iigs  (bez.  des  Werths  des  betreffenden  Steuerobjects  bei  der 

iteii  Bemessungsmethode),  bei  Defraudationen  unter  erschweren- 

U  anständen  oder  im  Wiederholungsfall  in  einer  zunehmenden 

gerung  dieses  Vielfachen  festgesetzt  und  eventuell,  wie  bemerkt, 

eh  hinzul retende  sonstige  Strafen  verschärft.  Das  sind  princi- 

1  richtige  Grundsätze.  Die  Zahlenbestimmungen  enthalten  freilich 

wie  immer  unvermeidlich  ein  Moment  des  Willktlhrlichen.  Durch 

vährung  einer  Limite  ftir  das  richterliche  Ermessen  kann  Letz 

?s  im  concreten  Fall  wünschenswerth  vermindert  werden. 

III.  —  596.    Verhängung  der  Steuerstrafen.18) 

A.  Den  Anforderungen  des  Rechtsstaats  unserer  Culturvölker 

i  dem  Wesen  des  Vergehens  und  der  Strafe  entspricht  am 

*tcn  die  Verhängung  der  Strafen  för  Steuervergehen  durch  die 

dentlichen  Gerichte.  Hierbei  hat  die  competente  Steuer- 

Wirde  das  Recht  zu  erhalten,  entweder  selbst  den  öffentlichen 

k läger  vor  Gericht  darzustellen  oder  den  Strafantrag  zur  ord- 

tT)  Hock,  öff.  Abg.  S.  57.  Spezielles  über  Frankr.  u.  Amer.  in  s.  beiden  Werken. 
A  iner.  Verhängung  der  Strafen  durch  die  Unionsgerichte.  To  m  pro  misse  auf 

liniatr.  Woge  auch  hier,  so  bei  d.  Tabakst.  —  Kur  PrCDSScn  s.  d.  in  d.  Vorbein. 

.  Ges.  r.  29.  Jan.  1S53  über  Untersuch,  v.  Zollvergehen;  d.  Stempel  »res.  v. 

\1  §.  11  11.,  31  IT.,  auch  K.-O.  v.  13.  Apr.  1833;  Ges.  v.  b.  Febr.  1810  betr.  Brannt- 

nbesteuerung  u.  s.  w.  §.  03  u.  a.  m.  Die  preuss.  gesetzt.  Bestimmungen  ent- 

••i  hen  den  im  Texte  aufgestellten  Fordeningen  noch  nicht  überall  in  ganz  genügender 

L«*o.  indem  den  Verwaltungsbehörden  eine  noch  zu  grosso  Competenz  gelassen  i*t 
h  ist  «rohl  das  Wesentlichste  erreicht.  Z.  B.  na<  h  d.  Stempelges.  v.  |H22  31 

rufung  auf  richterl.  Gehör  nur  bei  Stcinpelstrafresoluten  der  Vcrwalt.behörden  im 

Ii  einer  gesetzl.  Strafe  v.  10  Thlr.  u.  mehr  zultssig.  Nach  d.  Ges.  v.  1S3S  33 

»Igt  die  Aburtheilung  v.  Zollvergehen  bei  Fällen,  wo  unmittelbar  Freiheitstrafe  statt- 
et öder  bei  Concurr.  mit  and.  Verbrechen  durch  d  Gerichte,  bei  Ordntingstrafen 

^schlicssl.  durch  d.  Zoll-  u.  Steuerbehörde.  In  d.  übrigen  Fallen  Untersuch,  bei 

Zoll-  u.  Stcueränitern  u.  bei  Strafen  u.  Confis«  .-Werthen  bis  50  Thaler  Entscheidung 
rch  diese,  bei  höheren  Summen  durch  d.  Provinc. Zollbehörde.  Doch  kann  letztere 

■  Verweb,  an  d.  Gericht  verfügen  oder  wahrend  d.  Untersuch,  in  lOtägigcr  präelus. 
tot  nach  Eröfln.  des  abgefassten  Straf  besehe  ids  der  Angeschuldigte  die  Sache  ans 

ri<  ht  zu  bringen  beantragen.  —  In  Baiern  unmittelbares  gerichtl.  Verfahren 

Ch  d.  Zollstrafges.  v.  1S3T,  auch  bei  Stempeldefraud.  S.  Pözl,  Verw.r.  8.  571.  5f»s. 

Frankreich  entscheidet  nach  der  Schwere  des  Vergehens  der  Friedensrichter 
i3  Cnrrection^rihunal,  der  Assisenhof  ;  Hock.  Fin.  Fr.  S.  SO. 

A   ̂ aico^r.  I?l»»»»wi-<«*jisrh»ft.    II.  4.) 
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nungsgemässen  WeiterfUhrung  an  das  Geriebt  zu  bringen.  I* 

gerichtliche  Entscheidung  ist  zwar  nicht  immer  die  einfack: 

auch  durchaus  nicht  immer,  im  Vergleich  mit  der  Verbäte: 

der  Strafe  durch  die  Steuerverwaltungsbehörde,  im  percÄ: 

Interesse  des  Angeklagten  gelegen,  welcher  letztere  schon 

Stellung  vor  Gericht  und  die  öffentliche  Verhandlung  daselbst  o.  s.  i 

sehr  oft  gern  vermieden  sehen  wird.    Aber  nur  die  gerichtlitt 

Untersuchung  und  Entscheidung  wird  alle  üblichen  Garant«*! 

für  objective  Behandlung  geben.    Auch  nur  dabei  ersehen 

die  Steuervergehen  anderen  strafbaren  Handluigei 

im  Princip  gleichgestellt,  was  für  ihre  moralische:; 

rechtliche  Beurtheilung  in  der  öffentlichen  Meinung  sehnte 

und  die  Voraussetzung  für  manche  Reformen  der  Besteatrr.; 

ist.    Nur  bei  gerichtlicher  Entscheidung  der  Steuerrergek 

lassen  sich  namentlich  jene  mehrfach  erwähnten  wei  teren  Recht» 

folgen  der  rechtskräftig  gewordenen  Verurtheilung  und  Bestraft:: 

mit  letzterer  verbinden ,  was  zur  Entwicklung  strengerer  Ansehe 

ungen  über  die  Ehrlosigkeit  der  Steuervergehen  nothwendig  eneto 

B.  Die  neuere  Entwicklung  geht  auch  entschieden  daruf  b 

Steuervergehen  immer  mehr  den  ordentlichen  Gerichten  zn  fo" 

weisen.  Aber  theils  in  Folge  geschichtlich  überkommener  Es 

richtungen,  theils  in  Folge  wichtiger  steuertechnischer  und  ander?; 

Zweckmässigkeitsrücksichten  hat  sich  namentlich  bei  uns  in  Dem* 

land  und  mehrfach  auch  in  anderen  Ländern  auf  diesem  Geb** 

die  Competenz  der  Steuerverwaltungsb ehörden  imnit 

noch  in  ziemlich  ausgedehntem  Maasse  erhalten,  indem  sok^ 

Behörden  in  gewissen  Fällen  allein  unter  völligem  Anaehlo" 

der  Gerichte  oder  wenigstens  neben  oder  vor  den  Gerichten  die 

Steuervergehen  untersuchen,  aburtheilen  und  die  Strafen  dar 

verhängen.    Trotzdem  diese  Einrichtung  wohl  an  sich,  daher  B 

allen  Fällen  gewisse  missliche  Folgen  wie  die  angedeuteten1 

lässt  sie  sich  schwerlich  ganz  beseitigen,  mindestens  nicht  ri* 

und  nicht  Uberall.    Sie  ist  alsdann  nur  um  so  mehr  mit  Gara 

tieen  zu  umgeben,  unter  welchen  die  unbedingte  stete 

lassung  des  Recurscs  des  durch  eine  Verwaltungsbehörde** 

urtheiltcn  und  Bestraften  gegen  das  Strafresolut  an  das  Geriet 

am  Wichtigsten  erscheint. 

C.  —  §.  597.   Einzelne  Kategorieen  von  Fällen. 

1)  Besonders  häutig  und  auch  am  Unbedenklichsten  is - 

Verhäugung  der  sog.  Ordnungsstrafen  durch  die  Verwalte 
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.-de.  Auch  hier  aber  sollte  der  oft  bei  uns  fehlende  Reeurs 

das  Gericht  und  vollends  an  eine  höhere  Verwaltungebehörde 

tthaft  sein,  wenn  dies  der  Verurtheilte  vorzieht 

2)  Nach  der  Höhe  der  eventuell  zu  verhängenden  Geldstrafe 

1  nach  der  in  Betracht  kommenden  Straf art  kann  sich  wohl 

ssend  die  Competenz  der  entscheidenden  Verwaltungsbehörde 

aten,  indem  bei  kleineren  Summen  und  leichteren  Straf- 

en eine  niedrigere,  z.B.  das  Hauptzoll-  oder  Steueramt,  bei 

leren  eine  höhere  Behörde,  z.  B.  die  Steuerbehörde  der  Provinz 

Sache  entscheidet.  Ein  Recurs  an  eine  zweite  höhere  Ver- 

ltungsinstanz  (z.  B.  von  der  Provincialbehörde  an  das  Finanz 

nisterium)  sollte  auch  hier  immer  zulässig  sein.  Bedenklicher 

eheint  es,  die  Zulässigkeit  der  gerichtlichen  Entscheidung 

□  der  Höhe  der  eventuell  in  Aussicht  stehenden  Geldstrafe 

bängig  zu  machen.  Das  kann  leicht  zu  einer  ausschliesslichen 

Öffnung  dieses  Wegs  nur  für  „grosse"  Defraudanten  fuhren. 

3)  Gleich  anfänglich  muss  wenigstens  die  Entscheidung  der 

e richte  ex  officio  in  solchen  Fällen  eintreten,  wo  es  sich  um 

reiLeits-  und  andere  Ehren  strafen  oder  um  die  Ehre  he- 

ftende Rechtsfolgen  einer  Strafe  handelt. 

4)  Bei  allen  Vermögen-,  bez.  Geldstrafen  (einschliesslich 

r  Strafe  der  Confiscation)  für  versuchte  oder  verübte  Dcfrau- 

ition  (und  Contrebande)  muss  sowohl  der  Steuerbehörde  als 

eh  dem  Angeklagten  die  Wahl  zustehen,  die  Sache  sofort 

r  Gericht  anhängig  zu  machen  oder  die  Steuerbehörde  darüber 

tscheiden  zu  lassen.  Für  diese  Wahl  sind  dem  Angeklagten 

jrze  Präclus ivfristen  zu  gewähren.  Auch  wenn  er  sich 

er  bei  der  Entscheidung  durch  die  Verwaltung  beruhigt  hat, 

iss  ihm  nach  Empfang  des  Strafresoluts  und  eventuell  auch 

eh  der  Bestätigung  desselben  durch  die  Verwaltungs-Recurs- 

ttairi  noch  das  Recht  verbleiben,  die  Sache  zur  gerichtlichen 

Scheidung  zu  bringen.  Um  böswillige  oder  chicanöse  Weiterungen 

s  Verurtheilten  in  solchen  Fällen  zu  verhüten,  kann  aber  eine 

Stimmung  getroffen  werden,  wie  die,  dass  Personen,  welche  sich 

erst  bei  dem  Verwaltungswege  beruhigt  haben,  einer  erhöhten 

rafe  unterliegen,  falls  die  Entscheidung  des  Gerichts,  an  das 

?  nachträglich  gehen,  diejenige  der  Steuerbehörden  genau  oder 

Wesentlichen  bestätigt. 

D.  —  §.  598.  Strafabfindungen: 

Bei  Defraudationen  im  Gebiete  der  indirecten  Steuern,  be- 

45* 
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sonders  der  Zölle,  der  iuneren  Verbrauchsteueru  auf  den Tiv 

duetionsbetrie b,  dann  der  in  Stempelform  u.  s.  w. erhoben 

Verkehrsteuern  und  Gebühren  (französisches  Enregistreoieri 

auch  wohl  bei  der  Erbsehaftsteuer  geht  nun  wenigstens  tb 

sächlich  die  Entscheidung  der  Steuerbehörden  über  die  Ve 

mögen-  oder  Geld -Steuerstrafen  wohl  in  eine  Art  A bfiadoDr« 

verfahren"  zwischen  der  Behörde  und  dem  Defraudantea über, 

so  besonders  in  den  Fällen,  wo  die  Substanz iirung  desdetn; 

dirten  Betrags,  wie  bei  manchen  indirecten  Stenern 

Branntwein-,  Zuckersteuer  u.  a.  m.)  schwierig  ist. u) 

Ein  solches  Verfahren  hat  man  vom  Standpuncte  des  üscfc 

Interesses  aus  gelobt,  ja  für  noth wendig  erklärt,  um  Defraafei 

wirksamer  bekämpfen  zu  können;  man  spare  Zeit  nnd 

der  Angeschuldigte  habe  meistens  selbst  das  Interesse,  nkfc^ 

Schwierigkeiten  zu  machen  und  sich  zu  fügeu,  weil  er  so  in  fc: 

der  Art  und  der  Höhe  der  Strafe  besser  wegkomme  nnd  i» 

etwaigen  sonstigen  Straf  folgen  entziehe.    So  gelange  der  Statik 

jedenfalls  am  Leichtesten  zu  seinem  Gelde,  werde  also  di? 

der  Besteuerung  erreicht  und  doch  die  Defraudation  iist&ttt 

empfindlich  gestraft  und  vor  ihr  abgeschreckt. 

Practisch  richtige  Gesichtspuncte  sind  dies  allerdings, 

wie  die  Dinge  liegen,  kann  man  vielleicht  nicht  immer 

verfahren.    Aber  moralisch  und  rechtlich  bedenklieb  ist fc- 

Vorgehen  gleichwohl.    Der  Strafe  wird   hier  Vieles  von  foe 

characteristischen  Wesen  genommen,  das  Verfahren  erscheint  e. 

als  ein  „Abkauf  der  Strafe",  diese  mehr  als  eine  Busse  iär J 

Uugeschicktheit  des  Defraudanten ,  sich  ertappen  zu  lassen,  d^n 

als  eine  wirkliche  Strafe  für  ein  moralisches  und  strafreefe 

Vergehen.    Man  befindet  sich  eben  mit  diesem  ganzen  Abfinde  • 

verfahren,  (wie  zum  Theil  mit  der  Aburtheilung  der  Steuer 

gehen  durch  Verwaltungsbehörden  überhaupt),  auf  einem  falsf' 

Wege,  auf  dem  man  schwerlich  dazu  kommen  wird,  jede  Dt 

dation  im  Vol ksbc  wusstsein  zu  einem  wirklichen  Vergt 

zu  machen.    Das  ist  unvermeidlich  auf  die  Dauer  vertu- 

nissvoll  auch  für  das  blosse  fiscalische  Interesse  und  schäüi 

für  die  Volksmoralität. 

M)  Huck,  uff.  Abg.  S.  57. 
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